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Die  Arbeitszeit  der  englischen  Eisenbahnbediensteten 

auf  Grund  der  amtlichen  Materialien  erörtert 

von  Gustav  Colin. 

Zweite  r  A  b  s  c  Ii  11  i  1 1. 

I. 

Der  erste  Abschnitt  dieser  Abhandlung1)  entsprang  dem  Wunsehe, 

die  damals  vorliegenden  Parlamentspapiere,  die  noch  nicht  abgeschlossen 

waren,  in  diesem  „Archiv"  zur  Darstellung  zu  bringen.  Der  Schlafs  der 

Session  war  im  Sommer  1891  herangekommen,  ehe  das  Zeugenverhör  be- 

endigt worden  war.  Der  neuerdings  (16.  Februar  18*32)  niedergesetzte 

Ausschufs  des  Unterhauses  begann  am  25.  Februar  abermals  Zeugen  zu 

vernehmen:  auch  schob  sieh  in  die  Fortsetzung  der  bisherigen  Unter- 

suchung ein  besonderer  Anlafs  hinein,  welcher  charakteristisch  ist  für  die 

Gebräuehe  des  englischen  Parlaments. 

Am  21.  Februar  erhielt  das  Parlamentsmitglied  Thanning,  dessen 

Antrag  ein  Jahr  zuvor  zu  der  Niedersetzung  dieses  Ausschusses  geführt 

hatte,  von  Harford,  dem  Generalsekretär  des  Gewerkvereins  der  Eisen- 

hahnbediensteten, ein  Schreiben  folgenden  Inhalts:-) 

1   Archiv  für  Eisenbahnwesen  1892  S.  209  -  239. 

2)  Vergl.  Special  Report  froni  the  Select  Committee  on  Railway  Servants 

'  Honrs  of  I.abonr)  together  with  the  proeeedings  of  the  Committee,  Minntes  of  Evi- 

<len<e  and  Appendix.  Ordered  by  the  Honse  of  Common*  to  be  printed  21  March 

1802.  p.  105. 

Ueberhaupt  sind,  neben  diesem  Report,  folgende  andere  Rlaubilcher  seither  ver- 

öffentlicht, die  uns  im  vorliegenden  Aufsätze  beschäftigen: 

Report  from  the  Select  Committee  on  Railway  Servants  Jlours  of  Labour)  «... 

toirether  with  etc.   Ordered  by  the  Honse  of  Common»  to  be  printed  'A.  Jnne  1P92. 

(Dieser  zweite  Rericht  enthält  den  Schlnfsbericht  des  Ausschusses  an  das  l'nter- 
haus.  Die  Aussagen  der  Zengenverhore  sind  je  zur  Hälfte  in  dem  ersten  und  in  dem 

zweiten  Report  enthalten,  mit  fortlaufender  Reiheuznhl.) 

Railway  Servants  (Hours  of  Labour)  Inspectors'  Reports.  Return  to  an  Order 
of  the  House  of  Commons.  Ordered  by  the  Houm»  of  Common.«  to  be  printed 
lO  June  1892. 
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„Wenn  der  Parlamentsausschufs  nicht  etwas  thut  zum  Schutze 

der  Mitglieder  unserer  Gesellschaft,  welche  vor  ihm  als  Zeugen  ver- 

hört werden,  so  kann  ich  ferner  keinem  mehr  rathen  sich  zum 

Zeugnisse  zu  melden.    Die  Cambrian  sowohl  wie  die  Great  Eastern 

Eisenbahngesellschaft  hat  Leute  wegen  ihrer  Aussagen  entlassen, 

und  da  unser  Verein  jedem  Zeugen,  den  er  zum  Zeugnisse  ver- 

anlafst,  im  Falle  einer  derartigen  Behandlung  zu  einer  Entschädi- 

gung von  50  Pfd.  Steil,  verpflichtet  ist.  so  kann  ich  ferner  keine 

Haftung  in  dieser  Richtung  auf  uns  nehmen." 
Dieses  Schreiben  wurde  dem  Ausschusse  vorgelegt  und  führte  zu 

einem  eingehenden  Verhör,  das  zunächst  die  Richtigkeit  dieser  Beschwerden 

genau  zu  ergründen  hatte.  Die  Ausführlichkeit  und  Gewissenhaftigkeit,  mit 

welcher  man  hierbei  zu  Werke  ging,  zeigt  —  obwohl  durch  die  Weit- 

schichtigkeit  der  Einzelheiten  etwas  ermüdend  —  doch  das  englische  Par- 

lament und  insbesondere  dieses  Verfahren  des  Zeugenverhörs  von  einer  sehr 

sympathischen  Seite.    Vor  allem  die  Absicht,  die  hohen  Vorrechte  des 

Parlaments  zu  schützen  und  in  deren  Folgerichtigkeit  jede  Person  zu  decken, 

welche  für  die  Zwecke  der  parlamentarischen  Gesetzgebung  vor  einein 

Parlamentsausschufs  Zeugnifs  abgelegt  hat.    Aber  dieses  doch  wiederum 

mit  der  gröfsten  Vorsicht,  um  nicht  die  so  leicht  möglichen  einseitigen 

Anschuldigungen  als  die  objektive  Wahrheit  hinzunehmen.  —  Thatsächlich 

bleibt  von  den  vor  den  Ausschufs  gelangten  vier  Fällen  nach  der  Unter- 

suchung nur  ein  Fall  bestehen.    Ueber  diesen  sagt  der  Spezialberieht  vom 

24.  März:  „Der  Zeuge  John  Hood  ist  durch  Beschlufs  des  Verwaltungs- 

rathes  der  Cambrian  Eisenbahngescllscbalt  vom  G,  August  1891  aus  «lein 

Dienste  der  Gesellschaft  entlassen  worden,  hauptsächlich  in  Folge  von 

Anschuldigungen,  die  seinen  vor  diesem  Ausschufs  gemachten  Aussagen 

entsprungen  sind:  und  ist  fernerhin  auf  seine  dieserhalb  eingelegte  Be- 

schwerde behufs  erneuter  Prüfung  der  Angelegenheit  von  dem  Verwaltungs- 

rathe  getadelt  worden  wegen  der  Aussage,  in  einer  Weise,  die  berechnet 

ist,  audere  Eisenbahnbedienstete  von  der  Zeugenaussage  vor  dem  Aus- 

schusse abzuschrecken." 

Auf  Grund  dieses  Berichts  lud  das  Unterhaus  auf  den  7.  April  die 

Mitglieder  des  Verwaltungsraths  der  Cambrian  vor  seine  Schranken.  Zwar 

hatten  diese  unterdessen  das  Unterhaus  wegen  des  Bruches  seiner  Privi- 

legien um  Entschuldigung  gebeten.  Gleichwohl  sollte  ihnen  die  Strafe 

einer  öffentlichen  Zensur  dieserhalb  nicht  erspart  werden.  „Ihre  Verletzung 

der  Privilegien,  erklärte  der  Sprecher  des  Unterhauses,  besteht  darin,  dafs 

Sie  durch  Ihr  Verhalten  einen  Zeugen,  der  von  einem  Ausschusse  des 

Hauses  gehört  worden,  eingeschüchtert  und  dadurch  andere  abgehalten 

haben  Zeugnifs  abzulegen.    So  theuer  ist  dem  Hause  das  von  Ihnen  ver- 
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letzte  Vorrecht,  dafs  zu  Beginn  jeder  Session  zwei  Resolutionen  ange- 

nommen werden  des  Inhaltes,  dafs  das  Haus  gegen  jede  Person,  welche 

falsches  Zeugnifs  vor  dem  Hause  oder  einem  Ausschufs  abgelegt  hat.  mit 

der  unnachsichtlichen  Strenge  (fes  Gesetzes  vorgehen,  oder  es  als  ein 

schweres  Vergehen  zu  behandeln  habe,  wenn  man  versuchen  sollte  Zeugen 

zu  verhindern  vor  dem  Hause  zu  erscheinen  oder  sie  in  ihrem  Zeugnifs  zu 

beeinflussen.  .  .  .  Ich  tadle  Sie  auf  das  allerernsteste  und  warne  Sie  vor 

jeder  Wiederholung  desselben." 

II. 

Indessen  an  diesen  Vorgangen  nicht  genug.  Das  Verhör  des  erneu- 

ten Ausschusses  hat  auch  fernerhin  einen  grofsen  Theil  seiner  Zeit  ähn- 

lichen Zerwürfnissen  zuzuwenden  gehabt.  Im  ersten  Abschnitt  (S.  231) 

habe  ich  erwähnt,  dafs  die  Bewegung  des  Gewerkvereius  der  Eisenbahn- 

bediensteten, dessen  Generalsekretär  Harford  ist,  für  Einschränkung  der 

Arbeitszeit,  selbst  innerhalb  der  dazu  gehörigen  Kreise  noch  keineswegs 

durchgedrungen  ist,  und  habe  als  auffallenden  Beweis  dafür  die  Tbatsaehe 

genannt,  dafs  sogar  ein  Zweigsekretär  desselben  Vereins  vor  dem  Ausschusse 

gegen  Harfords  Aussagen  aufgetreten  ist.  Dieser  merkwürdige  Vorfall  ist 

natürlich  nicht  ohne  Folgen  innerhalb  des  Vereins  geblieben;  die  Zeit- 

schrift des  Vereins  ist  gegen  den  „Verrath"  in  mehreren  heftigen  Artikeln 

aufgetreten;  der  Mann  hat  seine  Stelle  als  Zweigsekretär  verloren,  eine 

Stelle,  die  neben  ihrem  Einflüsse  ein  leidliches  Nebeneinkommen  für  einen 

Arbeiter  mit  27  Shilling  wöchentlich  bildete. 

Der  Fall  nun  nimmt  einen  grofsen  Theil  des  Verhörs  vor  dem  Aus- 

sclmsse  in  Anspruch.  Der  gemafsregelte  Zweigsekretär,  Collingwood,  er- 

scheint und  trägt  aufs  ausführlichste  seine  Beschwerden  vor.1)  Dann  wird 

als  Vertreter  der  Gegenpartei  eine  Anzahl  von  Vereinsmitgliedern  gehört, 

<lie  in  den  Vereinsversammlungen  auf  die  Ausscbliefsuug  Collingwood's 

hingewirkt  haben.1)  Endlich  der  Generalsekretär  Harford  selber,8)  der 

nicht  nur  für  die  scharfen  Zeitungsartikel  eintritt,  sondern  auch  die  Ent- 

fernung des  Collingwood  von  seinem  Posten  rechtfertigt,  und  freilich  in 

sehr  verständlicher  Weise,  dafs  er  nämlich  an  den  Posten  gestellt  worden 

sei.  um  im  Sinne  des  Vereinsprogramms  zu  wirken,  nicht  aber  um  dem- 

selben entgegenzutreten.  Der  Vorsitzende  des  Ausschusses  hält  Harford 

vor.  dafs  er  wohl  nicht  gewufst  habe,  wie  man  ihn  möglicherweise  wegen 

einer  Verletzung  der  Privilegien  des  Unterhauses  verantwortlich  machen 

'  Evid.  qa.  2543  -  2937. 

»  Evid.  qu.  2938-3490 

SJ  qn.  3747-3907. 

1* 
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könne,  die  man  in  einer  so  scharfen  Kritik  von  Zeugenaussagen,  die  vor 

einem  Unterhausausschusse  gethan  seien,  finden  konnte. 

In  ähulicher  Art  ist  ein  anderer  Zeuge  des  voraufgegangenen  Jahres, 

William  Ellis,  der  damals  1354  Unterschriften  von  Lokomotivführern  und 

Heizern  der  Great  Eastem  gegen  jede  staatliche  Einmischung  in  die 

Arbeitsstunden  dem  Ausschüsse  vorgelegt  hatte,  heftigen  Angriffen  in 

Zeitungen  und  Versammlungen  ausgesetzt  worden.1) 
Der  Ernst  und  die  Gründlichkeit,  mit  der  diese  Vorfälle  von  dem 

Parlamentsausschüsse  behandelt  werden,  insbesondere  der  immer  wieder- 

kehrende Zug,  allen  betheiligten  Parteien  eingehendes  Gehör  zu  geben, 

berührt  aus  allgemeineren  Gründen  wohlthuend  und  ist  ein  neues  Beispiel 

für  zahllose  ähnliche  Vorgänge  des  gewohnten  parlamentarischen  Unter- 

suchungsverfahrens. Für  die  Angelegenheit,  die  uns  hier  beschäftigt,  wird 

nicht«  Neues  dadurch  zu  Tage  gefördert.  Eine  seltsam  lockere  Vereins- 

organisation hätte  es  allerdings  sein  müssen,  wenn  ein  so  starker  Bruch 

in  die  einheitliche  Ordnung  des  Ganzen  ohne  jede  Reaktion  hätte  ver- 

laufen dürfen.  Aber  die  Thatsache,  dafs  im  Rahmen  dieser  Organisation 

zahlreiche  widerstrebende  oder  schwankende  Elemente  vorhanden  sind,  ist 

dadurch  zunächst  nicht  beseitigt,*) 

III. 

An  neuen  Materialien,  die  zur  Sache  selber  gehören,  ist  vom  Board 

of  Trade,  auf  Veranlassung  des  Unterhauses  und  auf  Antrag  von  Mr. 

Channing,  eine  wichtige  Zusammenstellung  gemacht  worden  über  die 

sämmtlichen  seit  1884  vorgekommenen  Fälle,  in  welchen  die  Eisenbahn- 

inspektoren des  Board  of  Trade  in  ihren  jeweiligen  Berichten  über  Verun- 

glückungen  auf  die  ungebührliche  Länge  der  Arbeitszeit  als  Ursache  des 

Unfalls  hingewiesen  haben. 

Die  Zahl  dieser  Fälle  ist  für  die  in  der  Zusammenstellung  berück- 

sichtigten 8  Jahre  (1884 — 1891)  im  Ganzen  C5. T)  Daran  betheiligen  sich 

die  ein/einen  Eisenbahngesellschaften  in  sehr  verschiedenein  Umfange.  Die 

')  Evid.  qu.  34lJl— 3573.    Dazu  der  Gegenzeuge  qu.  3574-3746. 

*)  Vergl.  Appendix  zum  2.  Report  p.  '228,  wo  erneute  Eingaben  von  1445  Be- 
diensteten der  Great  Eastern  abgedruckt  sind,  die  gegen  jede  gesetzliche  Einmischung 

in  ihre  Arbeitsstunde»  protestiren,  zugleich  sich  gegen  die  Verdächtigung  verwahren, 
dafs  ihre  Unterschriften  im  Jahre  zuvor  erkauft  worden  seien. 

!)  Die  Zahl  der  untersuchten  Fälle  ist  nach  dieser  Uebersicht  viel  gröfser  in 

den  Jahren  1888—1891  als  1884—1887.  Der  Grund  dafür  wird  von  dem  königl.  Eisen- 

bahninspektor Marindin  (Evid.  qu.  4109 ff.)  angegeben:  erst  im  Jahre  1888  wandte  sich 

der  überlangen  Arbeitszeit  grofserc  Aufmerksamkeit  zu,  woher  Instruktionen  an  di<; 

Inspektoren  erfolgten,  diesen  Punkt  mehr  ins  Auge  zu  fassen. 
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gröfste  von  allen,  die  London  and  North  Western,  die  schon  (im  ersten 

Abschnitte)  die  Anerkennung  relativ  guter  Einrichtungen  ihrer  Arbeitszeit 

erhalten  hat.  erscheint  auch  nach  der  vorliegenden  Uebersicht  in  gunstigem 

Lichte.  Von  jenen  66  Unfällen  treffen  auf  sie  nur  zwei,  obwohl  dem  An- 

lagekapital nach  sie  nahezu  den  achten  Theil  aller  Eisenbahnen  von  Grofs- 

hritannien  und  Irland  darstellt  (104  Hill.  Pfd.  Sterl.  von  überhaupt  877  Mill.) 

oder  den  jährlich  zurückgelegten  Zugmeilen  nach  sogar  mehr  (40  Mill. 

englische  Meilen  von  üborhaupt  303  Mill.)  Die  ihr  an  Umfang  nahe 

stehende  Great  Western  (75  Mill.  Pfd.  Sterl.  Anlagekapital  und  33  Mill. 

Zugmeilen)  erscheint  viel  ungünstiger,  nämlich  mit  acht  Unfällen.  Die 

di-r  London  and  North  Western  an  Grösse  am  nächsten  stehende  Midland- 

Kisciibahn  (83  Mill.  Anlagekapital  und  38  Mill.  Zugmeilen)  nähert  sich 

ihr  auch  in  der  Freiheit  von  Unfällen  der  hier  betrachteten  Kategorie;  sie 

hat  in  den  acht  Jahren  nur  drei  gehabt.  Günstig  stellt  sich  auch  die 

(ireat  Northern  dar,  welche  (38  Mill.  Kapital  und  18  Mill.  Zugmeilen)  nur 

einen  Unfall  gehabt.  In  auffallendem  Abstände  befindet  sich  die  North 

British,  diejenige,  auf  welcher  im  Dezember  1890  die  grofse  Arbeitsein- 

teilung ausgebrochen  war:  während  dieselbe  ihrem  Anlagekapital  nach 

weniger  als  den  zwanzigsten  Theil  des  ganzen  Eisenbahnnetzes,  ihren  Zug- 

ineiJen  nach  nur  den  zweiundzwanzigsten  Theil  ausmacht,  während  dem 

Durchschnitte  nach  also  nur  3  Unfälle  auf  sie  kommen  sollten,  hat  sie  deren 

sechs,  davon  noch  ganz  kürzlich  einen,  am  10.  Dezember  1891. 

Ich  gebe  hier  einige  besonders  bemerkenswerthe  Beispiele  wieder. 

Am  25.  November  1887  fand  auf  der  North  Eastem  ein  Zusammen- 

stoß von  zwei  Güterzügen  statt.  Der  Lokomotivführer  des  einen  Zuges 

hatte  am  Tage  vorauf  17%  Stunden  im  Dienste  gestanden,  war  nach  einer 

Käst  von  7V4  Stunden  dann  wieder  zur  Arbeit  gegangen  und  befand  sich 

131  ■>  Stunden  im  Dieust,  als  der  Zusammenstoß*  stattfand;  er  würde  noch 

weitere  3  Stunden  im  Dienste  geblieben  sein,  wenn  alles  gut  gegangen 

wäre  Der  Lokomotivführer  des  anderen  Zuges  war  fast  14  Stunden  im 

Dienst  gewesen  und  würde  18  Stunden  geblieben  sein,  wenn  der  Unfall 

nicht  passirt  wäre. 

Am  4.  Oktober  1889  ereignete  sich  auf  der  London  and  North 

Western  ein  Zusammenstofs  von  einem  Personenzuge  mit  zwei  auf  der 

Bahn  stehenden  Lokomotiven.  Die  Lokomotivführer  und  Heizer,  die  bei 

dem  Unfälle  betheiligt  waren,  würden  sämmtlich  (ihrer  sechs)  121/»  bis 

14V,  Stunden  im  Dienste  gewesen  sein,  wenn  der  Zwischenfall  nicht  ge- 

kommen wäre;  Lokomotivführer  und  Heizer  der  einen  Maschine  standen 

bereits  12  Stunden  daran,  als  der  Zusammenstofs  erfolgte.  Der  Bericht  des 

königl.  Inspektors  erwähnt  die  Entschuldigung,  dafs  die  Leute  den  voraufgehen- 

den Tag  frei  gehabt  hätten,  erkennt  das  aber  als  keine  Entschuldigung  an. 
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Am  24.  Dezember  1890  kollidirte  auf  der  Great  Northern  ein  Per- 

sonenzug der  Lancashire  and  Yorkshirebahn  mit  einer  Maschine  der  Great 

Northern,  an  welcher  Lokomotivführer  und  Heizer  bereits  I8V4  Stunden 

gestanden  hatten,  als  der  Zusammenstoß  sich  ereignete. 

Die  ärgsten  Fälle  haben  sich  auf  den  kleinen  Bahnen  gezeigt.  Derart 

war  ein  Zusamnienstofs  auf  der  Dublin,  Wicklow  and  Wexford,  bei  welchem 

sich  herausstellte,  dafs  sämmtliche  betheiligten  Leute  (Lokomotivführer  und 

Heizer)  16V4— 191/»  Stunden  im  Dienst  waren.  Ein  anderer  Fall  auf  der 

Midland  and  South  Western  Junction  in  Süd-Wales  vom  16.  Oktober  1891, 

bei  welchem  während  des  Rangirens  eines  Güterzuges  ein  Zugführer 

zwischen  die  Puffer  zweier  Wagen  gerieth,  der  nicht  weniger  als  22'/*  Stun- 

den hintereinander  im  Dienste  gewesen  war.  Es  wäre  schlimm  genug 

gewesen,  sagt  darüber  der  amtliche  Inspektionsbericht  des  Major  Marindin, 

wenn  diese  übermäfsige  Arbeitsdauer  ein  vereinzelter  Fall  gewesen  wäre; 

aber  eine  Prüfung  der  Einzelheiten  zeigte  mir,  dafs  derselbe  Zugführer  in 

den  letzten  27  Tagen  seines  Lebens  24  Arbeitstage  mit  einer  täglichen 

durchschnittlichen  Arbeitszeit  von  13  Stunden  gehabt  hatte,  davon  die 

letzten  drei  Tage  (nach  einer  voraufgegangenen  Ruhepause  von  7  Stunden* 

I8V4  Stunden  im  täglichen  Durchschnitt.  Und  der  Fall  dieses  einen  Be- 

diensteten war  natürlich  nicht  eine  Ausnahme  bei  dieser  Bahn,  sondern  ein 

Beispiel  für  viele  andere  Fälle  der  Art.  —  Der  Grund  dieser  Mifsstände 

liegt  namentlich  in  den  kümmerlichen  Vermögensumständen  der  kleinen 

Bahngesellschaft.   Hier  wie  sonst  öfter. 

IV. 

Die  Fortsetzung  des  Zeugenverhörs  im  Anschlüsse  an  die  Sitzungen 

des  voraufgegangenen  Jahres  hat  weitaus  den  gröfsten  Theil  ihrer  Arbeiten 

jenen  Rekriminationen  zugewendet,  von  denen  wir  zuvor  gesprochen  haben. 

Im  Uebrigen  hat  dieselbe  Gelegenheit  gegeben  für  einige  Eisenbabndirektoren, 

auf  die  Aussagen  der  Eisenbahnbediensteten  und  ihrer  Vertreter  zu  ant- 

worten.') Sie  bestreiten  eine  Reihe  von  Einzelheiten  in  jenen  Aussagen; 

im  wesentlichen  bestätigen  sie  die  Richtigkeit  der  Angaben. 8)  Auch  wird 

anerkannt,  dafs  die  öffentliche  Behandlung  der  vorliegenden  Frage  in  den 

letzten  zwei  Jahren  der  Antrieb  gewesen  sei,  beträchtliche  Verbesserungen 

in  den  Arbeitszeitverhältnissen  einzuführen.3) 

»)  Stafl'ord,  General  Manager  der  Lancashire  and  YorkBüire  qu.  128—244. 
Turner,  Midland,  qu.  1991—2152. 

-O  Substantially  the  Statements  of  these  men,  who  have  given  evidence.  are 

accurate,  qu.  222  couf.  qu.  2082. 

*)  Turner  qu.  2117. 

Digitized  by  Google 



Die  Arbeitszeit  der  englischen  Eisenbahnbediensteten. 7 

Der  Generaldirektor  der  London  and  North  Western,  Fiudlay,  welcher 

bereits  im  Jahre  zuvor  sich  ausgiebig  geäufsert  hat,  berichtet  nachtrags- 

weise über  die  Störungen  des  Eisenbahnbetriebes  in  den  Weihnachtstagen 

des  Dezember  1891,  wo  in  Folge  eines  besonders  starken  Nebels  mit  dazu 

getretenem  Frost  die  äufsersten  Anforderungen  an  die  Arbeitszeit  der  Be- 

diensteten haben  gestellt  werden  müssen.1)  Eine  massenhafte  Ueberschrei- 

tung  jeder  normalen  Zeitgrenze,  hinauf  bis  zu  zwei  Fällen,  da  Lokomotiv- 

führer 28—  29  Stunden  im  Dienste  blieben.  Und  dieser  erneute  Vorfall 

soll  beweisen,  dafs  „keine  Gesetzgebung  für  Umstünde  wie  diese  Vorsorge 

treffen  kann."  Um  die  Arbeitszeit  in  den  Schranken  von  12  Stunden  zu 

halten,  hätte  die  London  and  North  Western  in  jenen  vier  Tagen  eine  An- 

zahl von  etwa  300  geschulten  Extrakräften  zur  Verfügung  haben  müssen, 

für  die  im  Uebrigen  keine  Verwendung  vorhanden  war.  Ein  ernsterer  Un- 

fall sei  aber  trotz  alledem  nicht  vorgekommen,  weder  auf  der  eigenen  Bahn, 

noch  auf  den  anderen  im  Königreich. 

Wichtiger  ist  das  Verhör  des  königl.  Eisenbahninspektors,  Major 

Marindin,  der  im  Jahre  zuvor  noch  nicht  gehört  worden  war,2)  und  der 

jetzt  seine  Ansichten  über  die  Reform  der  langen  Arbeitszeit  äufsert.  Er 

ist  nicht  wie  sein  Kollege,  der  damals  bereits  verhörte  königl.  Eisenbahn- 

inspektor, Generalmajor  Hutchinson,  für  eine  gesetzliche  Schranke  der  täg- 

lichen Arbeitszeit.3)  Obwohl  ich,  sagt  er,  so  sehr  wie  irgend  jemand  die 

überlangen  Arbeitsstunden  für  ein  unbedingtes  Uebel  halte,  glaube  ich 

nicht,  dafs  —  wenigstens  zur  Zeit  —  es  wünschenswert h  ist,  eine  gesetz- 

liche Schranke  für  die  Arbeitsstunden  der  Eisenbahnbediensteten  zu  er- 

richten. Und  zwar  deshalb,  weil  ich  es  für  überflüssig  halte,  weil  der  er- 

strebte Zweck  auf  andere  Weise  erreicht  werden  kann.  Die  Macht  der 

öffentlichen  Meinung  hat  eine  grofse  Wirkung  auf  jedermann  und  so  auch 

auf  die  Verwaltungsrüthe  der  Eisenbahnen;  kein  Verwaltungsrath  kann  es 

wagen  das  öffentliche  Gefühl  zu  mifsachten,  welches  in  so  starker  Weise 

sich  geäufsert  hat,  zumal  wenn  dieser  Parlamentsausschufs  in  demselben 

Sinne  seinen  Bericht  erstatten  sollte.  Die  neuesten  Ausweise  unseres  Handels- 

amts zeigen,  dafs  eine  Besserung  der  Art  bereits  eingetreten  ist.  Selbst 

vom  niedrigsten  Standpunkt  aus  angesehen,  sollte  ich  erwarten,  dafs  alle 

Eisenbabndirektoren  anerkennen  werden,  wie  schlechte  Oekonomie  es  sei, 

ihre  Bediensteten  zu  überarbeiten,  wie  die  Arbeit  eines  abgearbeiteten 

Mannes  von  verhältnifsmäfsig  geringem  Werth  sei,  zumal  wenn  sie  zu  einem 

')  Evid.  qu.  2844—2365. 

»)  qu.  8976-4125. 

3)  Danach  ist  die  Aeufserung  eines  seiner  früheren  Inspektionsberichte  (Archiv 

l«e  S.  237)  zu  berichtigen. 
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erhöhten  Satze  für  Ueberzeit  bezahlt  wird,  und  wie  Unfälle  unter  solchen 

Umständen  der  Arbeitsleistung  wahrscheinlicher  sind.  Darüber  hinaus  aber 

wird  die  moralische  Wirkung  eines  Tadels  vom  Handelsamt  erheblich  sein, 

zumal  wenn  derselbe  veröffentlicht  wird,  entweder  in  den  Zeitungen  oder 

durch  die  Vorlegung  der  Korrespondenz  vor  dem  Parlament.  Auch  hier- 

für liegen  die  Erfahrungen  bereits  vor.  Nach  dem  neulichen  Unfälle  von 

Weyhill  hat  sich  diese  moralische  Wirkung  glänzend  bewährt.1) 

Eine  feste  gesetzliche  Schranke  für  die  Arbeitsstunden  würde,  meint 

Marindin,  fast  undurchführbar  sein,  weil  die  Umstände  und  Bedingungen, 

unter  denen  die  Eisenbahnbediensteten  auf  deu  verschiedenen  Theilen  des- 

selben Eisenbahnnetzes  thätig  sind,  so  enorm  variiren.  Während  beispiels- 

halber ein  zehnstündiger  Arbeitstag  völlig  lang  genug  für  den  Lokomotiv- 

führer eines  Exprefszuges  ist,  kann  ich  mir  leicht  einen  Fall  denken,  da 

auf  einer  Zweigbahn  mit  langsamer  Fahrt  ein  Lokomotivführer  ohne  An- 

strengung 13  Stunden  im  Dienste  ist,  der  wegen  der  häufigen  Ruhepausen 

t (tatsächlich  weniger  ermüdet  wird,  als  der  andere  mit  etwa  8 — 9  Stunden 

ununterbrochener  Fahrt.  Bei  Signalleuten  würde  es  fast  unmöglich  sein 

festzusetzen,  unter  welchen  Umständen  eine  Signalbude  eine  zwölfstündige, 

eine  zehnstündige  oder  eine  achtstündige  sein  soll,  aufser  durch  Würdigung 

jedes  einzelnen  Falles  nach  seinen  besonderen  Umständen.  Neben  dieser 

Verschiedenheit  der  ständigen  Bedingungen  nun  die  außerordentlichen  Ver- 

hältnisse der  Witterung  u.  s.  w. 

Trotz  aller  dieser  Schwierigkeiten  würde  Marindin  für  eine  gesetz- 

liehe Schranke  eintreten,  weil  er  es  für  absolut  geboten  hält  die  Arbeits- 

stunden zu  vermindern,  wenn  er  nicht  glaubte,  man  dürfe  billig  erwarten, 

dafs  dieses  Ziel  durch  die  Vollmachten  des  Handelsamtes  erreicht  werden 

kann.  Rundschreiben  dieser  Behörde  an  die  Eisenbahnverwaltungen,  welche 

zur  Abkürzung  der  Arbeitsstunden  ermuntern  und  Berichte  darüber  ein- 

fordern, würden  eine  gute  Wirkung  habeu.  Das  Handelsamt  könnte  auf 

Grund  der  Berichte  Erklärungen  verlangen,  im  angemessenen  Falle  Unter- 

suchungen anstellen  lassen  über  zu  lange  Arbeitszeiten  und  nötigenfalls 

die  Gesellschaft  zur  Abkürzung  derselben  zu  bewegen  suchen.  Wenn 

dann,  trotz  alles  moralischen  Druckes,  das  Uebel  dennoch  fortdauerte,  dann 

wäre  nach  Marindin's  Ansicht  Zeit  genug,  den  Schwierigkeiten  einer  ge- 
setzlichen Schranke  ins  Auge  zu  sehen 

Die  Erweiterung  des  Inspektionspersonals,  welche  nach  dem  Muster 

der  Fabrik-  und  Bergwerksinspektion  von  den  Vertretern  der  beiden 

*)  The  general  resnlt  shows  an  enormona  improveuient,  due  to  the  representa- 
tions  which  have  been  made  and  the  pressure  which  ha»  been  put  upon  the  Company 

by  the  Board  of  Trade,   qn.  4009. 
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Vereine l)  verlangt  wird,  mifsbilligt  Marindin.  Subinspektoren,  die  herum- 

reiten und  Mifsstände  ausspähen,  dieserhalb  mit  den  Bediensteten  der 

Eisenbahnen  in  Beziehung  treten,  würden  die  Disziplin  gefährden,  welche 

eine  der  gröfsteu  Sehutzwehren  im  Eisenbahnbetriebe  ist.  Das  reisende 

Publikum  übe  bereits  eine  spontane  Aufsicht  der  sich  Fabriken  und  Berg- 

werke ihrer  Natur  nach  entziehen. 

Aehnlich  wie  Marindin  spricht  sich  der  letzte  Zeuge  des  Verhörs  aus. 

der  ständige  Sekretär  des  Haudelsamts,  Sir  Henry  G.  Calcraft;8)  nur  noch 

weit  entschiedener  gegen  jede  Erweiterung  der  Befugnisse  des  Handels- 

amts  —  ganz  in  der  Art,  wie  man  es  von  den  Mitgliedern  dieser  Behörde 

iu  den  früheren  Jahren  so  oft  vernommen  hat.  Jeder  Schritt,  welcher  die 

blofsen  „Empfehlungen44,  die  das  Handelsamt  jetzt  an  die  Eisenbahnver- 

waltungen richtet,  in  „Vorschriften"  verwandeln  wollte,  würde  die  ganze 

Verantwortlichkeit  für  den  Eisenbahnbetrieb  auf  die  Regierung  werfen. 

V. 

Auf  Grund  der  in  den  beiden  Jahren  ermittelten  Materialien  hat  der 

Ausschufs  am  2.  Juni  1892  seinen  Bericht  an  das  Unterhaus  erstattet. 

Dem  Ausschusse  lagen  zwei  Entwürfe  vor,  der  eine  vom  Vorsitzenden, 

dem  Präsidenten  des  Handelsamtes,  Sir  Michael  Hicks  Beach,  der  andere 

von  dem  ursprünglichen  Antragsteller,  der  treibenden  Kraft  des  Parlaments 

in  dieser  Frage,  Mr.  Channing.  Der  letztere  Entwurf,  viel  eingehender 

und  in  seinen  Forderungen  weiter  gehend  als  der  erstere,  ist  in  der  Minder- 

heit geblieben.  Mehrere  unzweifelhaft  auf  Seite  Chauning1s  stehende  Aus- 
schufsmitglieder,  wie  die  beiden  Arbeiter  Vertreter  Pickard  und  Wilson, 

fehlten  bei  den  Verhandlungen  über  den  Schlufsberieht  (aus  mir  nicht 

bekannten  Gründen)  ganz  nnd  gar. 

Der  wesentliche  Inhalt  des  Berichts  ist  folgender. 

Die  überlange  Arbeitszeit  der  zum  Gegenstande  der  Untersuchung 

gemachten  Eisenbahnbediensteten  hängt  zum  Theil  mit  der  Art  des  Eisen- 

bahnverkehrs zusammen  —  sie  kommt  am  häufigsten  vor  auf  Bahnen  mit 

starkem  Güterverkehr.  Aber  grolse  Unterschiede  zeigen  sich  zwischen 

Bahnen,  die  iu  dieser  Hinsicht  nicht  verschieden  sind.  Lange  Arbeitszeit 

i>t  bisweilen  augenscheinlich  die  Folge  schlechter  Verwaltung,  oder  einer 

y.u*ammeiidrängung  der  Transporte,  der  man  hätte  vorbeugen  können  durch 

erweiterte  Einrichtungen  und  vermehrtes  Dienstpersonal  (neben  mehreren 

kleineren  werden  hier  die  North  British  und  die  Lancashire  and  Yorkshire 

tadelnd  genannt).   Unmittelbar  drängt  sich  hier  der  Kontrast  zu  den  grofsen 

i)  Vergl.  I.  Abschnitt  (Archiv  1892  ö.  229). 

*)  Evid.  qu.  4126-  4280. 
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Fortschritten  auf,  die  bei  der  London  and  North  Western,  Great  Western, 

Midland,  Great  Eastern,  bewirkt  worden  sind  durch  beständige  Aufmerk- 

samkeit auf  diese  Mißstände,  durch  grofse  Ausgaben  für  neue  Anlagen, 

durch  ein  sorgfältig  eingerichtetes  Relaissystem,  durch  bequeme  Unterkunft 

für  die  Leute  in  den  Ruhepausen  und  bei  Abwesenheit  vom  Hause. 

Wenn  man  jedes  billige  Zugeständnifs  für  lange  Arbeitszeit  macht  als 

Folge  unvermeidlicher  Ursachen,  auch  die  Thatsache  in  Rechnung  zieht, 

dafs  die  bezahlten  Stunden  bisweilen  Ruhestunden  mit  einschliefsen,  so 

kann  sich  der  Ausschufs  doch  der  Ueberzeuguug  nicht  verschliefsen,  dafs 

die  Eisenbahngesellschaften  im  allgemeinen  weit  mehr  thun  sollten  und 

könnten,  um  die  Arbeitsstunden  der  Lokomotivführer,  Heizer  und  Zugführer 

von  Güterzügen  in  vernünftige  Schranken  zu  bringen.  Die  fahrplaumäfsige 

Zeit  der  Züge  kann,  nach  der  Aussage  hervorragend  sachverständiger  Männer, 

so  eingerichtet  werden,  dafs  die  thatsächlich  erforderte  Zeit  sehr  selten 

darüber  erheblich  hinausgeht.  Es  ist  ganz  wohl  möglich,  auf  aufserordent- 

lichen  Verkehr,  als  Folge  von  Wettrennen  oder  Feiertagen  oder  gröfseren 

Gütertransporten  oder  Zufrieren  der  Kanäle,  sich  einzurichten,  für  die  rcgel- 

mäfsigen  Schwierigkeiten  der  Wintermonate  durch  Vermehrung  des  Personals 

und  zureichenden  Spielraum  im  Fahrplan  bei  Zeiten  zu  sorgen.  Auch  die 

verbreitete  Unsitte  läfst  sich  zum  grofsen  Theil  beseitigen,  dafs  eine  Reihe 

von  Tagen  mit  übermäfsiger  Arbeitszeit  durch  einzelne  Tage  mit  kurzer 

Arbeitszeit  abgelöst  wird,  oder  dafs,  wie  in  Schottland,  nur  an  fünf  Tagen 

der  Woche,  an  diesen  aber  mit  übertriebener  Dauer,  gearbeitet  wird.  Im 

Interesse  der  Sicherheit  sollte  die  planmäfsige  Arbeitszeit  der  Lokomotiv- 

führer, Heizer  und  Zugführer  nicht  über  66  Stunden  wöchentlich  und 

12  Stunden  täglich  hinausgehen. 

Allerdings  ist  hervorzuheben,  dafs  die  hierdurch  in  einer  Reihe  von 

Fällen  erfolgende  Abkürzung  der  Arbeitsstunden  keineswegs  immer  den 

Bediensteten  selber  erwünscht  sein  dürfte.  Die  drei  Ge  werk  vereine  schliefsen 

wahrscheinlich  weniger  als  den  vierten  Theil  der  Gesammtheit  der  im  Eisen- 

bahnbetriebe beschäftigten  Leute  ein;  ihre  eigenen  Mitglieder  sind  nicht 

einmüthig  in  dem  Verlangen  nach  Verminderung  der  Ueberzeit;  vollends 

liegt  kein  Beweis  für  irgend  eine  allgemeine  Stimmung  der  Art  unter  den 

aufserhalb  stehenden  Bediensteten  vor. 

Die  Frage  bleibt  übrig,  ob  ein  Eingreifen  der  Regierung  oder  der 

Gesetzgebung  erforderlich  ist,  um  die  Annahme  notwendiger  Verbesserun- 

gen bei  den  Eisenbahngesellschaftcn  zu  erzwingen.  Unzweifelhaft  ist,  dafs 

während  der  letzten  beiden  Jahre  in  dieser  Richtung  viel  erreicht  worden 

ist  durch  die  Macht  der  öffentlichen  Meinung,  welche  angeregt  worden 

ist  von  der  Bewegung  der  Eisenbahnbediensteten  selber  und  den  Thatsachen, 

die  in  den  parlamentarischen  Ausweisen  ans  Licht  traten.    Der  Ausschuls 
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empfiehlt  daher,  dafs  die  Eisenbahnverwaltungen  verpflichtet  werden  sollen, 

wie  schon  bisher,  periodische  Ausweise  von  der  bei  ihnen  vorgekommenen 

Ueberzeit  an  das  Handelsamt  einzusenden;  dafs  die  Aufmerksamkeit  der 

einzelneu  Eiseubahnverwaltung,  die  einen  besonders  schlechten  Ausweis 

liefert,  durch  das  Handelsamt  darauf  hingelenkt  werden  soll,  damit  sie 

die  Arbeitszeit  abkurze,  und  dafs  diese  Korrespondenz  vom  Handels- 

amte  veröffentlicht  werde.  Er  empfiehlt  ferner,  dafs  bei  Empfang  des  Be- 

richtes über  einen  Eisenbahnunfall,  welcher  nähere  Untersuchung  zu  heischen 

scheint,  das  Handelsamt  von  der  Eisenbahnverwaltung  die  Angabe  der 

Arbeitsstunden  jedes  betheiligten  Bediensteten  fordern  sollte;  auch  dafs  in 

Fällen,  da  das  Handclsamt  Grund  zu  der  Annahme  hat,  sei  es  aus  dem 

Berichte  eines  Inspektors  oder  aus  der  in  passender  Weise  angebrachten 

Klage  von  Eisenbahnbediensteten,  dafs  die  Arbeitsstunden  gewohnheits- 

mäl'sig  zu  lange  sind,  eine  reguläre  Untersuchung  darüber  durch  einen 
Inspektor  abgehalten  werden  sollte  und  derselben  nachgegangen,  bis  das 

Handelsamt  überzeugt  wäre,  dafs  die  Arbeitszeit  auf  ein  vernünftiges  Mafs 

reduzirt  ist. 

Man  werde  nun,  fährt  der  Bericht  fort,  vielleicht  finden,  dafs  diese 

Verbesserungen  thatsächlich  ohne  neue  parlamentarische  Vollmachten  durch 

das  Handelsamt  herbeigeführt  werden  können.  Indessen  werde  es  doch 

nicht  möglich  sein,  dies  in  allen  Fällen  zu  erreichen,  ohne  eine  Art  von 

gesetzlichem  Zwange  gegen  widerspenstige  Eisenbahnverwaltungeu.  Es 

entstellt  nun  die  Frage  nach  der  Form  dieses  Zwanges. 

Ein  Blick  auf  die  Gesetzgebung  des  Auslandes  trifft  Frankreich  und 

die  Schweiz.  In  Frankreich  giebt  das  Gesetz  vom  Jahre  1846  dem 

Minister  der  öffentlichen  Arbeiten  Vollmacht,  die  Eisenbahnverwaltungen 

bei  Strafe  zur  Befolgung  der  ihm  im  Interesse  der  Sicherheit  geeignet 

scheinenden  Vorschriften  zu  zwingen.  In  Ausübung  dieser  Vollmacht  hat 

der  Minister  Yves  Guyot  im  April  1891  ein  Rundschreiben  erlassen,  welches 

ein  Maximum  von  zwölf  Stunden  für  die  Arbeitszeit  von  Lokomotivführern 

und  Heizern  (aufser  in  Fällen  extremer  Dringlichkeit)  und  ein  Minimum 

der  Ruhepause  von  zehn  Stunden  vorschreibt.  Diese  Vorschrift  scheint 

gänzlich  unbeachtet  geblieben  zu  seiu ;  denn  im  Oktober  1891  berichtete 

der  zum  Studium  der  Arbeiterfrage  niedergesetzte  Ausschufs  der  Deputirten- 

kanimer,  dafs  die  Eisenbahnverwaltungen  fortfahren  ungebührlich  lange 

Arbeitszeit  bei  der  Maschine,  bis  zu  16  und  18  Stunden,  zu  verlangen. 

Ein  zur  Beseitigung  dieser  Mifsbräuchc  bestimmter  Gesetzentwurf  scheint, 

zunächst  wenig  Aussicht  auf  baldige  Durchberathung  zu  haben. 

Die  Schweiz  hat  am  27.  Juni  1890  ein  Bundesgesetz  betreffend  die 

Arbeitszeit  beim  Betriebe  der  Eisenbahnen  und  anderer  Transportanstalten 
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erlassen,1)  welches  vorschreibt,  die  Arbeitszeit  der  Beamten,  Angestellten 

und  Arbeiter,  so  weit  der  Betrieb  eine  mehr  als  gewöhnliche  Arbeitszeit 

erfordert,  soll  12  Stunden  täglich  nicht  fibersteigen;  die  ununterbrochene 

Ruhezeit  für  das  Maschinen-  und  Zugpersonal  soll  wenigstens  10  Stunden 

und  für  das  übrige  Personal  wenigstens  9  Stunden  betragen  (wenn 

Wohnung  an  der  Bahn  angewiesen  ist,  8  Stuuden);  nach  ungefähr  der 

Hälfte  der  Arbeitszeit  ist  Ruhe  von  wenigstens  einer  Stunde  zu  gewahren. 

Im  ganzen  Jahre  sind  angemessen  vertheilt  52  Tage  freizugeben,  davon 

17  Sonntage.  Der  Güterdienst  ist  an  Sonntagen  untersagt,  mit  Vorbehalt 

der  Eilfracht.  Für  Uebertretungen  bis  500  Franken,  bei  Wiederholung  bis 

1000  Franken. 

Von  diesem  Gesetze  erkennt  der  Bericht  aul  Grund  diplomatischer 

Erkundigungen  an,  dafs  es  durchgeführt  wird;  wendet  aber  ein,  dafs  weder 

in  Länge  noch  in  Umfang  des  Verkehrs  die  schweizerischen  Bahnen  irgend- 

wie mit  denen  von  Grofsbritannien  verglichen  werden  könnten;  obenein 

hätten  sie  von  der  Regierung  Subventionen  erhalten.  Was  den  ersteren 

Einwand  betrifft,  so  wird  die  Thatsache  kaum  zu  bestreiten  sein,  aber  ihre 

Beweiskraft  doch  vielleicht  nicht  ausreichen.  Der  zweite  Einwand  beruht 

selber  auf  einer  mangelhaft  richtigen  Thatsache:  der  Bund,  um  dessen 

Gesetzgebung  es  sich  hier  doch  allein  handelt,  hat  zu  gar  keinem  Eisen- 

balmunternehmen  Unterstützung  gegeben,  aufser  in  dem  einen  aufserordent- 

lichen  Falle,  wo  durch  die  Krisis  der  Gotthardbahngesellschaft  als  Folge 

eines  zu  niedrigen  Voranschlages  das  Bundesgesetz  „bezüglich  Gewährung 

von  Subsidien  für  Alpenbahnen''  (1878)  erforderlich  wurde.  Wie  aber  die 
einmalige  ausnahmsweise  Subvention  seitens  des  Bundes ,  daneben  die 

öftere  Subvention  seitens  der  Kantone,  für  die  Frage  der  Zweckmäßigkeit 

der  hier  in  Rede  stehenden  gesetzlichen  Mafsregel  irgend  etwas  zu  bedeuten 

habe,  ist  nicht  recht  zu  begreifen. 

Wie  dieses  Vorbild  der  Gesetzgebung,  so  werden  auch  die  Vorschläge 

von  Tait  und  Hurford  abgelehnt.  Der  Ausschul's  erachtet  einen  gesetz- 
lichen Arbeitstag  für  undurchführbar  wegen  der  zahlreichen  Fälle,  die 

nothwendigerweise  als  Ausnahmen  zugelassen  werden  müfsten  und  wegen 

der  Schwierigkeit,  die  Berechtigung  dieser  Ausnahmen  zu  entscheiden. 

Die  Arbeitsstunden  der  im  Eisenbahnbetriebe  thätigen  Leute  können  nicht 

wie  die  Arbeitsstunden  in  einer  Fabrik  regulirt  werden.  Was  der  Bericht 

daher  vorschlägt,  besteht  in  dem  Folgenden.  Wenn  das  llandelsamt  mit 

den  vorhandenen  Vollmachten  nicht  dahin  gelangt,  eine  Eisenbahn  Verwal- 

tung zur  angemessenen  Begrenzung  ihrer  Arbeitsstunden  zu  bewegen,  so 

soll  dasselbe,  gemäls  einer  neuen  gesetzlichen  Vollmacht,  dazu  berechtigt 

')  Vergl.  Archiv  für  Eisenbahnwesen  1890,  U£4. 
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sein,  die  Eisenbahnverwaltung  zur  Vorlegung  eines  befriedigenden  Arbeits- 

stundenplans in  bemessener  Frist  anzuhalten,  für  den  Fall  aber,  dafs  diesem 

Verlangen  nicht  entsprochen  oder  der  Arbeitsstundenplan  nicht  durchge- 

führt wird,  die  Sache  vor  die  Behörde  der  Railway  Comroissioners  zu 

(►ringen,  welche  die  Eisenbahnverwaltung  bei  Ungehorsam  mit  einer  Bufse 

von  täglich  20  Pfd.  Sterl.  belegen  soll.  Auf  diese  Art  bliebe  die  Ver- 

antwortlichkeit für  die  Vertheilung  der  Arbeitszeit  bei  der  Eisenbahnver- 

waltung selber:  das  Handelsamt  und  die  Railway  Commissiouers  beschränk- 

ten sich  auf  die  Prüfung  der  Frage,  ob  die  Vorlagen  der  Eisenbahnver- 

waltung zufriedenstellend  sind. 

Die  Anstellung  von  Subinspektoren  wird  im  Sinne  der  Aenfserungen 

v*»n  Sir  H.  Caleraft  abgelehnt. VI. 

Cbannings  Minderheitsentwurf  geht  weiter.  Aus  dem  sehr  umfang- 

reichen Aktenstücke  gebe  ich  hier  wenigstens  einige  charakteristische 

Stücke. 

So  gründlich  auch,  heifst  es  darin,  die  Untersuchungen  sein  mögen 

welche  vom  Handelsamte  veranstaltet  werden,  und  so  dringend  auch  die 

Empfehlungen,  welche  von  diesem  an  die  Eisenbahnverwaltungen  angesichts 

der  ärgsten  Mifsbräuche  von  Ueberarbeitung  gelangen  mögen,  so  steht 

«loch  zur  Zeit  nicht  die  Spur  einer  Zwangsbefugnifs  hinter  solchen  Em- 

pfehlungen. Der  Geist,  in  welchem  die  Abkürzung  der  Arbeitszeit  als 

Verpflichtung  und  als  Zweckmäfsigkeit  von  Direktoren  wie  Mr.  Findlay 

unerkannt  wird,  verdient  alles  Lob;  jedoch  man  wolle  nicht  vergessen,  dafs 

Mr.  Findlay  selber  gesagt  hat,  die  energischen  Mafsregeln,  die  auf  seiner 

eigenen  Bahn  während  der  letzten  zwei  bis  drei  Jahre  getroffen  sind,  sind 

unmittelbar  herbeigeführt  durch  die  Agitation  um  Abkürzung  der  Arbeits- 

zeit. Diese  hat  seine  Gesellschaft  veranlafst,  die  Arbeitsverhältnisse  ihrer 

Bediensteten  zu  untersuchen.  Mehrere  andere  Aussagen,  Eingeständnisse 

der  Direktoren  selber,  stimmen  damit  überein.  Die  Mehrzahl  der  Ver- 

besserungen, deren  im  Zeugenverhör  Erwähnung  geschehen  ist,  ist  durch- 

geführt worden  entweder  seit  Mr.  Cbannings  Antrag  im  Unterhause 

(Januar  1891)  oder  in  den  wenigen  Monaten  die  dem  voraufgingen,  als  die 

öffentliche  Meinung  speziell  auf  diese  Fragen  konzentrirt  war  durch  Volks- 

versammlungen. Erörterungen  in  der  Presse  und  zuletzt  die  schottische 

Arbeitseinstellung.  Es  ist  auch  nicht  zu  bezweifeln,  dafs  der  hauptsäch- 

liche Beweggrund  für  die  Eisenbahnverwaltungen  die  allgemeine  Erwartung 

gewesen  ist,  das  Parlament  könnte  in  der  von  der  öffentlichen  Meinung 

verlangten  Richtung  gesetzgeberisch  eingreifen.  Wir  finden  nun  keine  hin- 

reichende Bürgschaft,  sei  es  in  den  amtlichen  Ausweisen  über  die  Arbeits- 
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zeit,  oder  in  den  Zusicherungen  der  Eisen  bahnverwaltungen,  oder  in  der 

Masse  der  uns  vorliegenden  Zeugenaussagen,  dafür  dafs  angemessene  und 

umfassende  Reformen  prompt  und  allgemein  durchgeführt  werden  auf 

Linien,  die  weniger  befriedigend  verwaltet  werden,  noch  dafür  dafs,  beim 

Nachlassen  der  öffentlichen  Aufmerksamkeit,  die  freiwilligen  Reformen 

schnell  genug  oder  überhaupt  vorwärts  gehen  werden.  Es  ist  auch  in 

Betracht  zu  ziehen,  dafs  Direktoren  und  Verwaltungsräthe  den  Anteils- 

besitzern der  Eisenbahnen  für  gesteigerten  Kostenaufwand  verantwortlich 

sind,  wenn  also  eine  erleuchtete  Politik  der  Verwaltung  nicht  von  den 

letzteren  unterstützt  wird,  es  wünschenswerth  ist,  dieselbe  zu  unterstützen 

durch  öffentlichen  Zwang. 

Verschiedene  Einwände  sind  gegen  eine  derartige  Neuerung  gemacht 

worden.  Solch  ein  System,  sagt  man,  kann  nicht  durchgeführt  werden, 

ohne  die  Verantwortlichkeit  von  der  Eisenbahnverwaltung  auf  die  Staats- 

behörde zu  übertragen;  die  Arbeiter  werden  auf  die  Staatsbehörde  sehen 

stsitt  auf  ihre  eigenen  Vorgesetzten,  und  die  Disziplin  wird  zerstört  werden 

u.  dgl.  m.  Darauf  ist  zu  erwidern,  dafs  seit  dem  Gesetze  vom  Jahre  1889 

über  die  ..Regulation  of  Railwaysu  das  Argument  von  der  Verantwortlich- 

keit, wenn  es  überhaupt  jemals  eine  Bedeutung  gehabt  hat.  seinen  Sinn 

verloren  hat.  Denn  jede  Einmischung  des  Handelsamtes  wegen  der  Arbeits- 

stunden der  Eisenbahnbediensteten  würde,  soweit  es  sich  um  die  Frage 

der  Verantwortlichkeit  handelt,  genau  in  derselben  Linie  stehen,  wie  die 

Zwangsbefugnisse,  die  dem  Handelsamte  bereits  verliehen  sind  für  Veran- 

staltungen im  Dienste  der  Sicherheit.  Nach  dem  Gesetze  von  1889  schreibt 

das  llandelsamt  gewisse  Sicherheitsvorrichtungen  im  allgemeinen  vor 

sclbstthätige  Bremsen,  Blocksystem  u.  s.  w.:  aber  alle  Einzelheiten,  die 

Auswahl  der  Erfindungen,  werden  durchaus  den  Eisenbahnverwaltungen 

überlassen:  ihre  Verantwortlichkeit  wird  keineswegs  verletzt,  ihre  freie 

Verfügung  nicht  beeinträchtigt,  so  lange  ihre  Sieherheitseinrichtungcn  auf 

der  Höhe  gewisser  Normen  gehalten  werden.  Dem  entsprechend  müfsten 

auch  die  Vorschriften  für  die  Arbeitszeit  gehalten  werden. 

Die  Eisenbahnen  sind  Monopole,  die  auf  staatlicher  Bewilligung  be- 

ruhen, und  der  Staat  hat  das  Recht  und  die  Pflicht,  auf  Sicherheit  des  Be- 

triebes und  angemessenen  Bedingungen  der  dazu  nöthigen  Arbeit  zu  be- 

stehen. Der  Staat  kann  dies  Recht  besser  ausüben  durch  das  Handelsamt 

als  durch  direkte  gesetzliche  Schranken;  die  mannigfaltigen  Umstände  des 

Eisenbahndienstes  machen  es  für  das  Handelsamt  rathsam,  jeden  Fall  nach 

seinen  besonderen  Umständen  zu  behandeln:  aber  das  Handelsamt  mufs 

Zwangsbefugnisse  haben.  Die  Behörde  der  Railway  Commissioners  hat  die 

Bufsen  zu  erzwingen  und  über  die  Streitfälle,  die  durch  Ausübung  der 

Rechte  des  Handelsamtes  entstehen,  zu  entscheiden. 
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Diese*»  das  Wesentliche  aus  Channing's  Entwurf.  In  seinen  Zielen 
geht  er  nicht  gar  zu  weit  über  den  Mehrheitsbericht  hinaus.  Auch  dieser 

verlangt,  dafs  hinter  den  Empfehlungen  des  Handelsamtes  zuletzt  die  er- 

zwiugbare  Bufse  steht.  In  beiden  Fällen  hängt  das  Meiste  von  der  Art 

der  Handhabung  der  gesetzlichen  Vollmachten  durch  das  Handelsamt  ab. 

Seit  der  Bericht  erstattet  worden,  ist  nun  ein  neues  Unterhaus  ge- 

wählt, und  aii  die  Stelle  des  Ministeriums  Salisbury  das  Ministeriuni 

G lädst one  getreten.  Nach  der  sozialpolitischen  Stellung  der  Parteien, 

die  im  Eingange  des  ersten  Abschnitts  kurz  angedeutet  ist,  würde  das 

neue  Ministerium  eine  energischere  Haltung  gegenüber  der  vorliegenden 

Reformfrage  erwarten  lassen.  Solche  Energie  setzt  aber  vor  allen  Dingen 

Festigkeit  auf  den  eigenen  Füfsen  voraus.  Das  eine  und  das  andere  wird 

uns  die  nächste  Zukunft  beantworten. 

VII. 

Was  meine  Erörterungen  gewollt  haben,  das  ist  im  Eingange  des 

ersten  Abschnitts  dieser  Abhandlung  ausgesprochen  worden.    Ich  wollte 

untersuchen,  in  wie  weit  etwa  die  neuere  Demokratisirung  des  englischen 

Staatswesens  und  als  ihre  Folge  die  sozialpolitische  Verschiebung  in  den 

herrschenden  Anschauungen  von  dem  Berufe  der  Gesetzgebung  Einflufs 

auf  die  Eisenbahnpolitik  zu  üben  beginnen,  und  zwar  an  einem  Punkte, 

der  —  so  lange  auffallend  vernachlässigt  —  den  gewohnten  Zielen  der 

englischen  Arbeiteragitationen  nahe  liegt,  zumal  nach  deren  Entwicklung 

in  der  neuesten  Zeit.    Wir  haben  uns  überzeugt,  dafs  ein  Einfluß  derart 

sichtbar  zu  werden  beginnt,  wenn  auch  zunächst  mit  der  ganzen  Bedäch- 

tigkeit, die  wir  in  englischen  Verhältnissen  zu  beobachten  gewohnt  sind, 

dafs  Anfänge  sich  geltend  zu  machen  suchen,  die  bahnbrechend  sind 

am  Mafsstab  langjähriger  Versäumnisse  gemessen,  aber  an  sich  bescheidene 

und  erst   durch   die  ferneren  Schritte    zu    entschiedener  Wirkung  zu 

briugen  sind. 

In  jedem  Falle  wollte  ich  hier,  wie  bisher  bei  meinen  auf  diesen 

Gegenstand  gerichteten  Arbeiten,  nichts  anderes  als  die  Entwicklung  der 

englischen  Dinge  für  sich  betrachten.  Es  konnte  unmöglich  die  Absieht 

sein,  diesen  Stoff  zu  vorschnellen  Vergleichen  auszunutzen,  wenn  anders 

hier  mit  wissenschaftlicher  Enthaltsamkeit  geurtheilt  werden  sollte.  Auch 

würde  es  überflüssig  sein,  dieses  besonders  auszusprechen,  wenn  nicht  ein 

Anwalt  der  englischen  Eisenhahnverwaltungen  in  seiner  Besprechung  des 

ersten  Abschnitts  dieser  Abhandlung  (..Economic  Journal".  September  1SU2; 

dieses  nöthig  gemacht  hätte.  Nach  seiner  Meinung  handelt  es  sich  kurz- 

weg um  eine  solche  Kritik  englischer  Eisenbalmverwaltungen,  deren  selbst- 

verständliche Kehrseite  das  Lob  der  deutschen  Staatsbahnverwaltungen  ist. 
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um  eine  Kritik  englischer  Eisenbahndirektoren,  deren  Kehrseite  die  schranken- 

lose Bewunderung  der  deutschen  Staatsbeamten  ist,  um  Arbeiterzustände 

der  englischen  Eisenbahnen,  die  auf  den  deutschen  Staatsbahnen  entweder 

bessere  sein  müssen  und  dann  den  Vorzug  des  Staatsbahnsystems  beweisen, 

oder  die  hier  nicht  besser  sind  und  dann  die  Lobredner  des  Staatsbahn- 

systems beschämen  müssen.  Es  ist  die  Alternative  auf  Schwarz  und  Weifs, 

welche  die  Sache  des  Advokaten  ist.  nicht  die  Sache  der  Wissenschaft. 

Im  Widerspruche  zu  jener  Zumuthung  des  englischen  Anwalts  war 

es  durch  jede  ernsthafte  Methode  ausgeschlossen,  dafs  ich  zu  den  (damals 

noch  nicht  einmal  abgeschlossenen  Darlegungen)  über  die  englischen  Zu- 

stände  der  Arbeitszeit  die  deutschen  Zustünde  in  Parallele  stellte.  Das 

stand  gar  nicht  in  Frage.  Weil  aber  der  englische  Kritiker  auf  dem 

Boden  einer  wissenschaftlichen  Methode  nicht  steht,  so  will  ich,  mich  einen 

Augenblick  auf  den  Standpunkt  seiner  Methode  versetzend,  ihm  ausdrück- 

lich erklären,  dafs  mein  Schweigen  das  nicht  bedeutet  hat.  was  er  daraus 

ableitet,  und  ihm  positiv  sagen,  dafs  solche  Milsbräuche  auf  deutschen 

Staatsbahneu  nicht  vorkommen.  Ich  will  noch  freigebiger  sein  und  will 

ihm  hiermit  einräumen,  dafs  dieser  Kontrast  für  das  Staatsbahnsystem  gar 

nichts  beweist  ;  denn  angenommen,  dafs  bei  den  deutschen  Privat  bahnen, 

vor  der  Aera  der  Verstaatlichung,  ebenfalls  solche  Milsbräuche  nicht  ge- 

duldet worden  sind,  so  würde  der  Anwalt  der  Privatbahnen  daraus  die 

Beruhigung  entnehmen  können,  das  Privatbahn  System  bedürfe  auch  aus 

diesem  Grunde  nicht  der  Verwandlung  in  das  Staatsbahnsystem. 

Ich  habe,  wie  ich  glaube,  die  Thatsachen  nach  den  amtlichen  Quellen 

reden  lassen  —  gewifs  nicht  ohne  Kritik,  aber  gewil's  ohne  einseitige 
Parteinahme.  Dafs  die  englischen  Eisenbahndirektoren  meinem  Herzen 

nicht  so  nahe  stehen  wie  ihrem  Anwalte,  dem  Mr.  Acworth,  kann  ich  aller- 

dings nicht  ändern.  Aber  meine  Begeisterung  für  ein  Staatswesen,  in  dem, 

wie  er  sich  ausdrückt,  .,Alle  Staatsbeamte  sind",  überschätzt  er.  Es  giebt 

in  Deutschland  immer  noch  einige  Leute,  die  nicht  Staatsbeamte  sind,  und 

selbst  unter  denen,  die  es  sind,  giebt  es  gar  manche,  die  das  deutsche 

Staatsbeamtenthum  mit  vollendeter  Unbefangenheit  beurtheilen.  Für  ein 

Gegenstück  verweise  ich  den  Engländer  auf  die  wunderliche  Stelle  im 

Zeugen  verhör  des  Direktors  der  London  and  North  Western,  welcher  bei 

Erwähnung  des  ungewöhnlichen  Nebels  vom  letzten  Winter  die  Reisegesell- 

schaft des  Lordkanzlers  als  Autorität  anruft. ')  Wenn  wir  in  Deutschland 

Aussagen  über  Nebel  und  Schnee  für  solchen  Zweck  brauchen,  genügt  uns 

die  Autorität  eines  ganz  gewöhnlichen  Menschen. 

Göttin  gen,  21.  November  1892. 

'(  Evid.  189*2  <|U  '23415. 
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ihre  Entwicklung  in  den  Jahren  1887/1888  bis  1891  1892. 

Nach  amtlichen  Quellen. 

Vorbemerkung. 

Im  Jahrgang  1888  des  Archivs,  S.  1—62,  ist  der  Bau  und  die  Entwick- 

lung der  Berliner  Stadtbahn  in  den  ersten  fünf  Jahreu  seit  ihrer  Vollendung 

(7.  Februar  1882  bis  1.  April  1887)  dargestellt.   Im  Anschlufs  hieran  soll 

im  Nachstehenden  die  Entwicklung  dieses  Unternehmens  in  dem  folgenden 

Jahrfünft   (1.  April  1887  bis  1.  April   1892)   nach   amtlichen  Quellen 

geschildert  werden.    Wie  der  frühere,  so  beschäftigt  sich  auch  dieser 

Aufsat/  in  erster  Linie  nur  mit  der  Stadtbahn  allein.   Da  aber  die 

Stadtbahn  in  engster  Beziehung  mit  der  Hingbahn  steht  und  aufser  von 

den  Stadt-  auch  von  den  Ringbahn-,  Vorort-  und  Fernzügen  mit  befahren 

wird,  so  rausste,  um  ein  erschöpfendes  Bild  der  Betriebs-  und  Verkehrs- 

verhältnisse der  Stadtbahn  zu  geben,  auch  der  Verkehr  der  Ringbahn  und 

der  über  die  Stadtbahn  sich  bewegende  Vorort-  und  Fernverkehr  in  diu 

Darstellung  einbezogen  werden.    Die  Eintheilung  des  früheren  Aufsatzes 

ist  beibehalten. 

Erster  A  b  s  c  h  n  i  1 1. 

Bauliche  Veränderungen. • 

Die  Lage  der  Stadt-  und  Ringbahn  mit  ihren  verschiedenen  An- 

schlüssen ist  auf  dem  beiliegenden  Uebersichtsplane  angegeben.  Seit 

dem  Jahre  1887  ist  der  viergleisige  Ausbau  der  Hingbahn  in  Angriff 

genommen.  Aufserdem  ist  für  den  Anschlufs  der  Ringgleise  an  den  Pots- 

damer Bahnhof,  wofür  früher  die  Anlagen  der  Berlin-Potsdam-Magdeburger 

Bahn  mitbenutzt  wurden,  eine  selbständige  zweigleisige  Bahn  mit  beson- 

derem, neben  dem  Potsdamer  Bahnhof  liegenden  Endbahnhof  ausgebaut. 

Um  den  für  die  Stunden  des  stärksten  Verkehrs  eingeführten  Fünf- 

minutenbetrieb  mit  Rücksicht  auf  die  im  starken  Verkehr  unvermeidlichen 

Archiv  rür  Eisenbahnwesen.  1«Ö  o 
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Zugverspätungen  ordnungsmäfsig  durchführen  zu  können,  war  es  erforder- 

lich, auf  den  Strecken  Friedrichstrafse— Lehrter  Bahnhof  und  Lehrter 

Bahnhof—  Bellevue  je  eine  Blockzwischenstation  einzulegen.  Die  Inbetrieb- 

nahme dieser  Blocks  erfolgte  am  26.  Dezember  1889. 

Nach  dem  1.  April  1892  sind,  um  zu  gewissen  Tageszeiten  eine  Zug- 

folge von  3  Minuten  zu  ermöglichen,  weitere  Blockstationen  eingerichtet 

und  zwar  je  eine  zwischen  den  Stationen  Stralau-Rummelsburg  und  War- 

schauer Strafse.  Jannowitzbrücke  und  Alexanderplatz.  Börse  und  Friedrich- 

strafse und  Zoologischer  Garten  und  Charlottenburg. 

Kosten. 

Die  schliefsliche  Abwicklung  des  Stadtbahnbaufonds  hat  im  Laufe 

des  Jahres  1892  stattgefunden.  Als  endgültige  Summe  für  den  Bau  der 

Stadtbahn,  einschliefslich  der  antheiligen  Kosten  an  dem  Umbau  des 

Schlesischen  Bahnhofes  und  an  dem  Neubau  des  Bahnhofes  Charlotten- 

burg, hat  sich  dabei  der  Betrag  von  68128  699  M  22  4  ergeben.  Diese 

Summe  vertheilt  sich  folgendermafsen  auf  die  einzelnen  Bautitel: 

Titel      I.  Grunderwerb   33  305  184,11  .// 

II.  Erdarbeiten  und  Befestigung  der  Bösehungen  198900,16  „ 

III.  Unterhaltung  und  Ergänzung  des  Oberbaues 

während  der  Bauzeit  u.  s.  w   301  211,03  „ 

.,  V  VII.  Bahnviadukte  u.  s.  w   18602  212,09  „ 

X.  Oberbau   1890362,02  „ 

XI.  Signale   281  740,10  ,. 

XII.  Bahnhöfe   7870868,07  .. 

.,    XIII.  Aufserordentliche  Anlagen   522  937,38  ., 

„    XIV.  Betriebsmittel   2424449,17  .. 

XV.  Kosten  der  Bauleitung  u.  s.  w   2131812,27  .. 

„    XVI.  Insgemein   214959,94  .. 

„  XVII.  Bauzinsen   384061.7*  .. 

Zusammen  .    .   f>8 128 699,22  .// 

Die  Betriebsverwaltung. 

In  der  Abgrenzung  des  Gescliäftsbezirks  des  Betriebsamts  (Stadt- 

uud  Ringbahn)  ist  nur  insofern  eine  Aenderung  eingetreten,  als  die  am 

1.  April  1891  eröffnete  Neubaustrerke  Schöneberg  —  Potsdamer  Bahnhof  der 

Berliner  Ringbahn  (2,27  km)  neu  hinzugekommen  ist. 
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Zweiter  Abschnitt. 

Aenderungen  in  den  Betriebs-  und  Verkehrsverhältnissen. 

Seit  dem  1.  Mai  1888  ist  der  Stadtverkehr  nicht  mehr  auf  die  Strecke 

Schlesischer  Bahnhof —Zoologischer  Garten  beschränkt,  sondern  aus  Betriebs- 

und Verkehrsrücksichten  in  östlicher  Richtung  bis  Station  Stralau— Rumraels- 

burg,  in  westlicher  bis  Station  Westend  ausgedehnt. 

Auch  in  dem  von  der  Stadtbahn  ausgehenden  Vorortverkehr  sind 

Armierungen  eingetreten  und  zwar: 

a)  auf  der  Linie  Berlin  — Königsberg  (Direktionsbezirk 

Bromberg)  verkehren  die  Vorortzüge  nur  bis  zur  Station 

Straufsberg; 

b)  auf  der  Linie  Berlin  — Breslau  (Direktionsbezirk  Berlin) 

ist  der  Vorortverkehr  über  Erkner  hinaus  bis  Fürstenwalde  aus- 

gedehnt worden; 

c)  im  Verkehr  nach  Spandau  wird  seit  dem  1.  Oktober  1889  aus- 

schliefslich  die  Berlin  — Hamburger  Bahnstrecke  (Direktionsbezirk 

Altona)  benutzt.  Die  Mitbenutzung  der  Gleise  der  Berlin— Lehrter 

Linie  (über  Westend)  findet  nicht  mehr  statt. 

In  der  Führung  der  Fernzüge  von  und  nach  dem  Osten  über  die  Stadt- 

bahn hat  eine  Aenderung  nicht  stattgefunden.  Von  und  nach  dem  Westen 

werden  von  den  Schnellzügen  des  Direktionsbezirks  Magdeburg  nur  noch 

die  der  Linie  Berlin — Lehrte,  dagegen  alle  Schnellzüge  und  Personenzüge 

des  Direktionsbezirks  Frankfurt  a.  M  (Berlin-  -Beizig — Nordhausen)  über  die 

Stadtbahn  geleitet.  Seit  dem  1.  Juni  1891  werden  die  nach  Hamburg 

über  Nauen  (Direktionsbezirk  Altona)  verkehrenden  Schnellzüge  vom  Lehrter 

Bahnhof  abgefertigt. 

Der  Schlesisehe  Bahnhof  ist  Sammel-  und  Zugbildungsstation  für 

alle  ankommenden  und  abgehenden,  über  die  Stadtbahn  geleiteten  west- 

lichen Fernzüge,  der  Bahnhof  Grunewald  für  die  östlichen  des  Direktions- 

bezirks Bromberg  und  der  Linie  Berlin— Frankfurt  a.  0.( — Breslau)  des 

Direktionsbezirks  Berlin,  während  der  Bahnhof  Charlottenburg  als  Sammel- 

und  Zugbildungsstation  für  die  Züge  von  und  nach  Görlitz  dient. 

A.  Aenderungen  im  Stadt-  und  Ringbahnverkehr. 
Die  Betriebsmittel. 

Die  Lokomotiven  sind  bis  zum  Ablauf  des  Rechnungsjahres  1891/9-2 
nicht  vermehrt  worden.  Die  vorhandenen  Lokomotiven  haben  sämmtlicli 

Einrichtung  zur  Heizung  der  Züge  mit  Dampf  erhalten. 

Die  frühere  Heizart  der  Wagen  (Luftheizung  mit  eisernen,  unterhalb 

des  Wagenkastens  angebrachten  und  durch  Kokes  beschickten  Oefcn. 

System  Mav  &  Pape)  wurde  durch  Dampfheizung  ersetzt,  für  welche  die 
r 
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zugführende  Lokomotive  den  erforderlichen  Dampf  liefert.  Die  Heizkörper 

liegen  unter  den  Sitzen.  Auch  die  im  Jahre  1887  beschafften,  nur  fin- 

den Sommerverkehr  bestimmten  30  Wagen  ohne  Heizanlage  sind  für 

Dampfheizung  eingerichtet. 

Die  Stadtbahnzüge  bestehen  jetzt  regelmäfsig  aus  8  Wagen  und  zwar 

aus  2  Wagen  II.  und  6  Wagen  III.  Klasse.  In  den  Zeiten  des  grösseren 

Verkehrs  werden  sie  durch  2  Wagen  III.  Klasse  verstärkt. 

Von  den  im  Betriebe  befindlichen  87  Lokomotiven  sind  77  doppelt 

und  10  dreifach  besetzt. 

Der  Wagenbestand  mufste  der  Zugvermehrung  entsprechend  im  Jahre 

1890  wiederum  um  10  Wagen  II.  und  40  Wagen  III.  Klasse  vermehrt 

werden,  sodafs  am  Schlüsse  des  Rechnungsjahres  1891  92  vorhanden 

waren:  59  Personenwagen  II.  Klasse  und 

261  »  HI.  , 

zusammen   320  Stadtbahnwagen. 

Lauf  der  Vorort-  und  Stadtzüge. 

In  dem  Lauf  der  Vorortzüge  ist  eine  wesentliche  Aenderung  nicht 

eingetreten.  Das  im  Archiv  für  Eisenbahnwesen  vom  Jahre  1888  aut 

Seite  18  für  den  Lauf  eines  solchen  Zuges  gegebene  Beispiel  ist  —  mit 

geringen  Abweichungen  —  noch  heute  zutreffend. 

Im  Stadt-  und  Riugbahnverkehr  ist  der  Lauf  der  drei  Zugarten 

gegenwärtig  der  folgende: 

1.  Die  Stadtzüge  wenden  im  Westen  in  Charlottenburg  und  Westend, 

im  Osten  auf  dem  Schlesischen  Bahnhofe  und  zum  geringen  Theile  in 

Stralau-Rummelsburg.  Das  Wenden  auf  der  Station  Zoologischer  Garten 

hat  aufgehört. 

2.  Die  Nordringzüge  werden  nicht  mehr  nach  jedesmaliger  Beendi- 

gung eines  Kreislaufs  (Schlesischer  Bahnhof— Stadtbahn— Nordring— Schle- 

sischer  Bahnhof  oder  Westend— Stadtbahn— Nordring — Westends  noch  ein- 

mal über  die  Stadtbahn  geführt. 

3.  Die  Südringzüge  werden  auf  dem  Schlesischen  Bahnhofe  und 

in  Charlottenburg  gebildet  und  sämmtlich  nach  dem  neuerbauten  und  am 

1.  April  1891  in  Betrieb  genommenen  Potsdamer  Bahnhof  (Ringbahn)1) 

geleitet.    Sie  verkehren  von  diesem  Bahnhofe  in  der  einen  Richtung: 

über  Wilmersdorf- Stadtbahn-  Rixdorf  zurück   nach  Potsdamer 

Bahnhof  (Ringbahn), 

in  der  anderen  Richtung:  über  Hixdorf— Stadtbahn— Wilmersdorf 

nach  dem  Potsdamer  Bahnhof  (Ringbahn). 

l>  Der  Zusatz  dient  zur  Unterscheidung  von  .lein  HanntUhnhofe  der  Strecke 

Ptrlin  -Potsdam—  Magdeburg. 
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Die  sämmtlichen  Zöge  beider  Richtungen  halten  den  einmal  begonnenen 

Kreislauf  den  ganzen  Tag  über  inne. 

4.  Die  früher  vom  Anhaltischen  Bahnhof  nach  Grunewald  gehenden 

Züge  (vergl.  Archiv  1888,  S.  20,  Anmerkung)  nehmen  ihren  Ausgangs- 

punkt jetzt  vom  Potsdamer  Bahnhof  (Ringbahn). 

Aeuderungen  des  Fahrplans. 

Im  Fahrplane  sind  folgende  Aeuderungen  eingetreten: 

Es  verkehren  die  Züge  in  beiden  Richtungen: 

a)  auf  der  Stadtbahn  zwischen  den  Stationen  Schlesischer  Bahnhof 

und  Charlottenburg  alle  10  Minuten: 

l>)  auf  der  Strecke  Charlottenburg— Westend  abwechselnd  alle  10  und 

20  Minuten; 

i)  auf  dem  Nordringe  halbstündlich: 

d)  auf  dem  Südringe  Vormittags  bis  9  Uhr  halbstündlich,  demnächst 

cinstündlich. 

Aufser  den  zwischen  die  Stadtzüge  bereits  eingeschalteten  Vorortzügen 

Grunewald — Grünau  werden  an  den  Wochentagen  während  der  Zeit  des 

Arbeiterverkehrs,  d.  i.  in  den  Früh-  und  Abendstunden,  auf  der  Stadt- 

bahnstrecke Schlesischer  Bahnhof— Charlottenburg  soviel  Sonderzüge  ein- 

geschaltet, dafs  daselbst  bis  zum  1.  April  1892  alle  5  Minuten,  seit  jeuer 

Zeit  alle  3  Minuten  ein  Zug  verkehrt.  Es  werden  mithin  nunmehr  zu 

gewissen  Tageszeiten  stündlich  18  Züge  befördert. 

Auch  auf  dem  Nordringe  werden  zu  denselben  Zeiten  des  grofsen 

Verkehrs  Züge  so  eingelegt,  dafs  alsdann  die  Züge  in  beiden  Richtungen 

viertelstündlich  verkehren. 

An  den  Sonn-  und  Festtagen,  an  denen  der  Andrang  zu  den  Zügen 

am  stärksten  ist,  werden  auf  der  Stadtbahn  des  Nachmittags  12  Züge 

stündlich  in  jeder  Richtung  gefahren,  wodurch  gleichzeitig  von  der  Stadt- 

bahn aus  eine  stündlich  3malige  Verbindung  nach  Grünau  sowohl  als  nach 

Grunewald  hergestellt  ist. 

Die  Dauer  des  Betriebes  ist  auf  der  Stadtbahn  bis  gegen  1  Uhr 

Nachts  verlängert. 

Jetzige  Zahl  der  Züge. 

Es  verkehren: 

a)  auf  den  Ferngleisen: 

wochentäglich  166  regelmäfsige  Züge 

hierzu  sonntäglich  bis    16  Sonderzüge 

zusammen  182  Züge. 

Dies  ergiebt  gegen  das  Jahr  1888,  in  dem  nur  114  regelmäfsige  Zü«;«- 

verkehrten,  eine  Vermehrung  um  62  Züsje,  d.h.  nahezu  um  fünfzig  Prozent. 
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Der  weitaus  gröfste  Theil  der  hinzugekommenen  Züge  entfällt  auf  den 

Vorortverkehr. 

b)  auf  den  Stadtgleiseu  bis  zum  1.  April  1892: 

wochentäglich  272  regelmäfsige 

 00  Somlfr/t'ige zusammen  338  Züge, 

sonntäglich     272  regelmäfsige 

 104  Sondi'i/.üge 
zusammen  376  Züge. 

Gegen  1888  ergiebt  dies  eine  Vermehrung  um  24  Züge. 

Am  1.  und  2.  Pfingstfeiertage  treten  bei  günstiger  Witterung  zu  den 

104  Sonntagssonderzügen  noch  weitere  30  Sonderzüge  hinzu. 

Gesamiutleistangen  der  Betriebsmittel. 

Die  Leistungen  der  Stadtbahnlokomotiven  betrugen  in  der  Zeit  vom: 

April  1887  bis  31.  März  1888  .  .  2093  567  Lokomotivkilometer 

1888  „  31.  „  1889  ..  2288155 

„  1889  „  31.  „  18fi0  .  .  2  486  322 

„  1890  „  31.  „  1891  2875  854 

„  1891  .,  31.  „  1892  .  .  3  277  212 

Hierbei  wurden  befördert  vom: 

1.  April  1887  bis  31.  März  1888  .   .   29  094  705  Achskilometer 

1.    „     1888   „  31.    „    1889   .    .  31020528 

1.    „     1889   „  31.    „    1890   .    .    31  189  970 

1.     „     1890   „  31.    „     1891    .    .    43  813  548 

1.  „  1891  „  31.  „  1802  .  .  50354  774 

Da  im  Rechnungsjahre  1880/87  2  075  081  Lokomotivkilometer  und 

23460432  Achskilometer  geleistet  worden  sind  (vergl.  Archiv  von  1888, 

S.  20),  so  beträgt  die  Vermehrung  innerhalb  5  Jahren  1  202  131  Lokomotiv- 

kilometer oder  rund  58°/0  und  26894  342  Achskilometer,  gleich  rund 
115%. 

Besondere  Leistungen  an  einzelnen  Tagen. 

Die  Leistungen  am  Tage  des  stärksten  Verkehrs  betrugen: 

im  Jahre      Zngkilometer  Achskilometer 

159567 
153  169 

164  999 

221656 

263  254. 

Aenderungen  in  den  Fahrkarten. 

Mit  Einführung  des  zweistufigen  Tarifs  auf  der  Stadt-  und  Kingbahn 

(vgl.  S.  23)  sind  die  früher  im  Ring-  und  Stadtringverkehr  ausgegebenen 

1888  .  . 7  978 

1889  .  . 7  658 

1890  .  . 8250 

1891  .  . 11083 
1892  .  . 13163 
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23 Arbeitertageskarten,  welche  zur  einmaligen  Hin-  und  Rückfahrt  berech- 

tigten, in  Wegfall  gekommen.  Die  Arbeiterwochenkarten  berechtigen  nicht, 

wie  früher,  von  Montag  bis  Sonnabend,  sondern  allgemein  an  sechs  auf- 

einanderfolgenden Wochentagen  zur  täglich  einmaligen  Hin-  und  Rückfahrt. 

Die  gewöhnlichen  Fahrkarten  II.  und  III.  Klasse  des  Stadt-  und  Ring- 

hahnverkehrs sind  entsprechend  dem  zweistufigen  Tarif  seit  1.  Oktober  1891 

in  der  Weise  hergestellt,  dafs  bei  der  ersten  Stufe  die  Stationen,  zwischen 

denen  die  Fahrkarten  Gültigkeit  haben  (Fahrt  zwischen  6  Stationen),  und 

der  Kontrollbuchstabe  der  Ausgabe-  und  der  Endstation  angegeben  sind, 

wohingegen  die  Fahrkarten  der  zweiten  Stufe  den  Aufdruck  tragen: 

„Gültig  zu  einer  einmaligen  Fahrt  nach  einer  beliebigen  Station 

der  Stadt-  und  Ringbahn." 

Die  letztgedachten  Fahrkarten   tragen  nur  den  Anfangsbuchstaben  der 

Ausgabestation. 

Aenüerungeii  in  den  Tarifen. 

a)  Stadt-  und  Vorortverkehr. 

Im  inneren  Stadtbahnverkehr  ist  —  seit  dem  1  Januar  189Ü  —  ein 

zweistufiger  Tarif  zur  Einführung  gelangt.  Danach  betragen  die  Preise  im 

Verkehr  einer  jeden  Stadtbahnstation  nach  den  nächst  gelegenen  fünf  Stadt- 

bahnstationen (einschliefslich  der  fünften)  15  ̂   für  die  II  Klasse,  10  4  für 

<he  HI.  Klasse  und  im  Verkehr  der  über  die  fünfte  Station  hinaus  belegenen 

Stadtbahnstationen  für  die  II.  Klasse  80  a\  und  für  die  III.  Klasse  20  4. 

Dieser  Tarif  ist  seit  dem  1.  Oktober  1891  auf  den  Ring-  und  Stadtringverkehr 

übertragen,  sodafs  gegenwärtig  in  den  genannten  drei  Verkehren  nur  zweierlei 

Fahrpreise,  15/10  ̂   und  30/20  ̂   II  /III.  Klasse  zur  Erhebung  gelangen. 

Der  Berliner  Vorortverkehr,  der  seit  dem  1.  Oktober  1891  eine  voll- 

ständige Neuordnung  erfahren  hat,  umfafst  zur  Zeit  die  Strecken  Berlin  — 

Fürstenwalde,  Berlin — Straufsberg  (Rüdersdorf),  Berlin— Bernau,  Berlin- 

Oranienburg,  Berlin — Nauen,  Berlin  (Wanseebahnhof)— Potsdam,  Berlin  (Pots- 

damer Hauptbahnhof) — Potsdam — Werder,  Berlin-Anhalter  Bahnhof — 

(irofslicbterfelde,  Berlin-Anhalter  Bahnhof— Zossen  und  Berlin— Königs- 

wusterhausen. Die  Preisfestsetzung  im  Verkehr  der  Stationen  der  vor- 

genannten Vorortstrecken  mit  den  zugehörigen  Hauptbahnhöfen  Berlins 

ist  nach  Entfernungsgruppen  erfolgt  und  zwar: 

II.  Klasse   III.  Klagse 

für  1  bis  7'/,  km  =  15  ,ij        10  4 

„  7VS  „15      „    =  30  „        20  „ 

»16    „20      „    =45„        30  „  . 

Ueber  die  letztere  Entfernung  hinaus  ist  für  jedes  Kilometer  in 

Hl.  Klasse  der  Preis  von  3  ̂   angestofsen  und  der  Fahrpreis  der  II.  Klasse 
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so  gebildet,  dafs  zu  dem  Preise  der  III.  Klasse  die  Hälfte  hinzugerechnet 

ist.  Abrundungen  sind  auf  5  4  nach  oben  vorgenommen.  In  dem  Verkehr 

der  Stadt-  und  Ringbahn  mit  Vororten,  sowie  im  Verkehr  der  Vororte 

untereinander,  sind  die  Fahrpreise  nach  gleichen  Grundsätzen  berechnet, 

soweit  nicht  durch  Zusammenstofs  der  Stadtbahn-  oder  Ringbahnsätzc  mit 

den  Vorortstreckensätzen  sich  billigere  Preise  ergeben. 

Die  Preise  der  Arbeiterwochenkarten  in  den  obengenannten  Ver- 

kehren sind  im  allgemeinen  nach  einem  Einheitssätze  von  1  für  das 

Kilometer  gebildet. 

Im  Verkehr  der  Stadtbahnstationen  untereinander  werden  Arbeiter- 

wochenkarten zu  dem  von  1  M  auf  90  4  ermäfsigten  Satze  ausgegeben. 

Der  Preisberechnung  für  Zeitkarten  im  Stadt-  und  Hingbahn-,  sowie 

im  Stadtringverkehr  für  Erwachsene  werden  nach  wie  vor  Entfernungen 

von  4,  6  und  8  Kilometern  zu  Grunde  gelegt.  Die  Preisfestsetzung  erfolgt 

nach  der  normalen  Preisberechuuugstabelle  für  allgemeine  Zeitkarten.  Die 

Preise  der  Schülerkarten  in  diesen  Verkehren,  soweit  sich  solche  nach  der 

bisherigen  Berechnung  —  d.  i.  bei  voller  Jahresdauer  l,oo  HI.  Klasse 

und  1,50  4  II.  Klasse  für  einen  Schüler  —  nicht  billiger  stellen,  betragen 

die  Hälfte  der  Preise  für  Erwachseue.  Im  Vorortverkehr  erfolgt  die 

Berechnung  des  Zeitkartenpreises  nach  Mafsgabe  der  normalen  Preis- 

berechnungstabelle unter  Zugrundelegung  der  in  den  Tarifen  enthaltenen 

Entfernungen.  Als  Mindestbeträge  gelangen  für  eine  Stammkarte  erster 

Wagenklasse  4,r>o  jt,  zweiter  Wagenklasse  3,50  M  und  dritter  Wagenklasse 

2,50  .//  zur  Erhebung.  Für  Nebenkarten  sowie  für  Zeitkarten  der  Beamten 

und  Arbeiter  bildet  die  Hälfte  dieser  Beträge  den  Mindestpreis. 

b)  Fernverkehr. 

Im  Fernverkehr  der  Stadtbahn  sind  die  Fahrpreise  nach  und  von 

Berlin  unter  Wegfall  der  festen  Stadtbahnzuschläge  allgemein  nach  der 

kilometrischen  Entfernung  der  Station  Friedrichstrafse  berechnet.  Die 

Fahrkarten  berechtigen  zur  Fahrt  sowohl  nach  als  von  den  sämmtlichen 

Fernstationen  der  Stadtbahn,  sowie  den  betreffenden  Lokalbahnhöfen. 

Für  den  Nahverkehr  bis  etwa  75  km  Entfernung  von  Berlin  ist  indefs 

die  Erleichterung  getroffen,  dafs  neben  den  zur  Fahrt  nach  der  Stadtbahn 

berechtigenden  Fahrkarten  eine  zweite,  billigere  Sorte,  berechnet  nach  der 

kilometrischen  Entfernung  des  betreffenden  Lokalbahnhofes,  aufgelegt  ist. 

B.  Aenderungen  im  Vorort-  und  Fernverkehr. 

Aufser  den  bereits  erwähnten  Veränderungen  in  der  Streckenaus- 

dehnung des  Vorortverkehrs  ist  noch  anzuführen,  dafs  mit  der  Ein- 

führung des  erheblich  billigeren  Zonentarifs  im  Berliner  Vorortverkehr  (am 

1.  Oktober  1891)  die  Abfertigung  der  Reisenden  in  diesem  Verkehre  im 
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Wesentlichen  dieselbe  geworden  ist.  wie  auf  der  Stadt-  und  Ringbahn. 

Die  Fahrkarten  tragen  ebenfalls  den  Vermerk  „zwischen  (Station)  und 

(Station)4*  und  gelten  für  das  ganze  Kalenderjahr,  die  Bahnsteige  sind 

abgesperrt,  die  Fahrkartenkontrole  findet  am  Zugange  zum  Bahnsteige 

statt,  die  Platze  werden  nicht  angewiesen,  der  Reisende  öffnet  die  Wagen- 

thür selbst,  u.  s.  w.  Zur  Unterscheidung  von  den  übrigen  Fahrkarten  sind 

die  des  Vorortverkehrs  mit  zwei  sich  kreuzweise  durchschneidenden  rothen 

Streifen  versehen.1)  Fahrpreisermäfsigungen  für  Schüler-  und  Gesellschafts- 
fahrten werden  im  Vorortverkehr  seit  dem  1.  Oktober  1891  nicht  mehr 

gewährt.  Zur  Bequemlichkeit  der  Reisenden  sind  Fahrscheinblocks  II. 

und  III.  Klasse  für  30  Fahrten2)  gültig  ohne  Preisermäfsigung  eingeführt 

worden.  Nichtreisenden  ist  das  Betreten  des  Bahnsteiges  nur  gegen 

Lösung  einer  Bahnsteigkarte  (Preis  10  4)  gestattet. 

Der  Güterverkehr  mit  der  Zeutralmarkthalle  hat  in  den  letzten  fünf 

Jahren  einen  bedeutenden  Aufschwung  genommen. 

Es  verkehren  jetzt  zwei  Markthallengüterzüge,  denen  bei  gröfserer 

Güteransammlung  noch  1—2  Bedarfszüge  hinzutreten.  Daneben  werden 

die  über  die  Ferngleise  der  Stadtbahn  laufenden  Personen-  und  Vorortzüge, 

soweit  angängig,  zur  Zuführung  von  Markthallengütern  benutzt. 

Der  Umfang  des  Markthallenverkehrs  ergiebt  sich  aus  den  nach- 
stehenden Zahlen: 

a)  Beförderte  Mengen: 

Rechnungs- 

jahr 

Versand 

t 

Empfang 

t 

Zusammen 

t 

1887/88 2106 11306 13601 

1888«) 4098 40484 
44682 

1889/90 5143 
27  363 

32506 

1890/91 5244 33825 
39069 

1891/92 4992 44  471 49  463 

b)  Die  Einnahmen  haben  betragen: 

im  Jahre  1887/88  ...  151 199  M 

„    188S/89  ...  446184  „ 

..  1889/90  ...  486881 

„    1890/91  .    .    .  698135 

„     „    1891/92  .   .    .  792236  „ 

»)  8eit  dem  1.  September  1892  tragen  die  Vorortkarten  durchweg  weifse 
Streifen. 

»)  Vom  1.  April  1892  ab  für  10  Fahrten. 
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Zahl  der  Beamten  und  Arbeiter. 

Die  nachstehende  Uebersicht  ergiebt  die  Anzahl  der  für  die  Aus- 

fuhrung des  Betriebes  auf  der  Stadtbahn  (vom  Schlesischen  Bahnhofe  bis 

Charlottenburg)  in  den  letzten  fünf  Jahren  erforderlich  gewesenen  Beamten 

und  Arbeiter: 

Jahr 
Beamte 

Anzahl 

Hilfskräfte  Arbeiter  der 

jQ  Stationen „      .  und  der 
Beamten-  Bahnunter 

Stellung  haltung 

Gesamrat- 

zahl 

Anzahl Anzahl 

1888 316 212 
490 

1018 

1889 324 222 
513 

1059 

1890 332 231 524 1087 

1891 342 
243 

537 1122 

1892 361 
217 

553 
1 131 

Dritter  Abschnitt. 

Verkehr  und  finanzielle  Ergebnisse. 

Die  Einnahme  der  Stadtbahn  (Strecke  Schlesischer  Bahnhof— Westend) 

aus  dem  Stadt-,  Vorort-  und  Femverkehr  einschliefslich  des  Gepäck- 

verkehrs betrugen  seit  der  Eröffnung  (am  7.  Februar  1882)  in  der  Zeit: 

vom 7. Februar  bis 31 ..  März 1882  .  . 277  948  m 

n 1.  April  1S82  bis 31.  März  1883  . 1996  533  „ 

>• 

1. 

1883 
81. 

1884  . 2  376929  „ 
r> 

1. 1884 31. 1885  . 2  379  265  „ 
r> 

1. 1885 

T! 

31. 
•• 1886  . 

2  600076  „ 
r> 

1. 1886 ~ 
31. 

1887  . 
3  013285  „ 

r> 

1. 1887 31. 

•- 

1888  . 3118599  „ 

1. 
1888 31. 

■- 

1889  . 
3449490  „ 

.* 

1. 
1889 

11 
31. 1890  . 4  053  059  „ 

» 

1. 

1890 

r. 

31. 

r< 

1891  . 4  347  225  „ 

■n 

1. 1891 - 
31. 

r> 

1892  . 4  644  331  „ 

In  den  ersten  beiden  Monaten  uach  der  Eröffnung  betrug  hiernach 

die  tägliche  Einnahme  durchschnittlich  5  244  m,  dagegen  im  Jahre  1891/92 

12  689.*,  mithin  mehr  7  445  M  -  142  %;  die  Einnahme  für  das  Jahr 

1891/92  war  gegen  das  erste  volle  Betriehsjahr  1882/83  um  2  647  798  M 

=  133  °/„  höher. 
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Die  Kinnahnieergebuisse  der  einzelnen  Monate  von  der  Betriebseröff- 

nung an  bis  Ende  Marz  1892  sind  aus  der  beigefügten  Zusammenstellung 

(Anlage  A)  ersichtlich.1) 

Im  Nachfolgenden  soll  die  Entwicklung  des  Gesammtpersonenverkehrs 

auf  der  Stadt-  uud  Ringbahn  in  den  letzten  beiden  Jahren  (vom  1.  April  1890 

bis  31.  März  1892)  dargestellt8)  werden.  Mit  Rücksicht  auf  die  vom  1.  Ok- 

tober 1891  ab  eingetretene  erhebliche  Aenderung  der  Fahrpreise  auf  der 

Stadt-  und  Ringbahn  und  im  Vorortverkehr,  sowie  auf  die  Ausdehnung 

des  Vorortverkehrs  Berlin — Erkner  bis  Fürstenwalde,  sind  für  das  zweite 

Halbjahr  1891/92  —  mit  Ausnahme  des  Fem  Verkehrs  —  getrennte  An- 

gaben gemacht. 

Ferner  sind  nachstehend  die  Ergebnisse  des  Jahres  1891/92  mit  denen 

des  Jahres  188G/87  in  Vergleich  gestellt,  sodafs  hieraus  die  Verkehrs- 

entwicklung in  den  letzten  6  Jahren  ersichtlich  ist. 

Da  vom  1.  Oktober  1891  ab  die  Fahrkarten  im  inneren  Stadt- 

und  Ringbahnverkehr  theilweise  beliebig  zu  benutzen  sind,  ebenso  die  in 

Berlin  nach  östlichen  Vorortstationen  für  drei  verschiedene  Bahnstrecken, 

so  inufsten  einzelne  früher  getreunt  nachgewiesene  Verkehre  jetzt  zu- 

>arumengefafst  werden. 

Die  in  dem  Archiv  für  Eisenbahnwesen  1891  S.  1120  und  1892  S.  410 

enthaltenen  Angaben  konnten  mit  den  nachstehenden  Ziffern  nicht  in  Ver- 

deich  gestellt  werden,  da  bei  den  Ermittlungen  nach  verschiedenen  Grund- 
sätzen verfahren  ist. 

])  Die  vorstehenden  Angaben,  wie  auc-h  die  der  Anlage  A  and  B  and  der  nach- 
folgenden statistischen  Nachweisungen  beruhen  zum  Theil  auf  nur  annähernd  genauen 

Ermittlungen,  weil  sehr  viele  Fahrkarten  wahlweise  Gültigkeit  auf  der  Stadtbahn, 

auf  anderen  hiesigen  Anschlufsstrecken  oder  für  mehrere  Bahnstrecken  haben,  diu 

wirklich  benutzten  Strecken  aber  statistisch  nicht  festzustellen  sind. 

*)  Wie  bereits  in  der  früheren  gleichartigen  Statistik  {im  Archiv  für  Eisen- 

bahnwesen, Jahrgang  1888  S.  29)  angeführt  ist,  deckt  sich  das  Gesammtergebnifs  der 

in  dieser  Darstellung  aufgeführten  Einnahmen  der  einzelnen  Verkehre  nicht  mit  den 

vorstehend  für  die  Stadtbahn  bezeichneten  Gesammteinnahmeergebnissen.  Während 

diese  da»  Produkt  der  auf  die  Stadtbahn  (Strecke  Schlcsischer  Bahnhof— Westend  i 

aUFschliefslich  entfallenden  Einnahmeantheile  in  beiden  Riebtungen  sind,  ist  in  jenen 

auch  der  auf  die  Ringbahn  entfallende  Einnahmeantheil  mitcnthalten. 

Der  Fernverkehr  hat  nur  für  die  Richtuug  von  Berlin  Aufnahme  gefunden,  so- 

dafs die  Einnahmeergebnisse  auch  nur  dem  Verkehre  in  dieser  Richtung  entsprechen : 

die  auf  die  Stadtbahn  entfallenden  Einnahmen  ans  dem  Verkehr  auf  zusammen- 

stellbare  Fahrscheinhefte  fehlen  in  der  nachfolgenden  Darstellung  gänzlich,  da  die- 

selben sich  mit  Genauigkeit  überhaupt  nicht  ermitteln  lassen.  Ebenso  sind  die  Ein- 

nahmen aus  dem  Güter-  (Markthallen-)  Verkehr  nicht  berücksichtigt. 
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Die  Berliner  Stadtbahn. 

A.  Stadt-  und  Ringverkehr. 

Es  wurden  Personenfahrkarten1)  ausgegeben  im  Verkehr: 

1 2 

Sa 

3b 

Zusammen 

Stück 

Zwischen  den 

Stationen  der 

Stadtbahn 

iSchles.  Bhf. 

Zwischen  den 

Stationen  der 

Ringbahn 

einschl.  Potsd. 

Von  der 

Stadtbahn 

nach  der 

Ringbahn 

Von  (Irr 

Ringbahn 

Halmhof,  War- 
bchauerstr.  und 

nach  der 

Westend» Stralau-Rnm- melsburg 
Stadtba Im 

2 
Stück 

l Stück 
II 

Stflck  S Stück 

1890  H!  1919R194 

06,.'. 

6L6 

74.* 

4  2715  10« 14,3 
16,4 

2  902  591  10/. 2  ÖOS  075 

8,7 

28  881965  10»» 

1891/92  April-Septbr. 

1891/92  Oktob.-März 

1*91/92  zusammen  . 

gegeii  1886/87  .  .  . 

10  792  687 

11  245  571 

2  st;:]  r>79 

:;  7H2  irfri 

2062066  11,* 

i 

i 

1  799  909 
10,3 

1751S241  HH» 
25,a 15  027  999  100 

24  1(K)  324 74,0 8445  916 
26,o 

Kim,-. 

32IUR240  H>0 
•••nftnlil  »•..»» rlnurhl.  von 

15  452  578  Iii» 

t  iil.it    ni.L-fi    l£  i 

190199ftfl 

77, < 

t*«hn  i.Ai-ti  SU 
3  440  29(1 

Sfc?  '< 

1891/92  mehr   .   .  . 12  ORrt  036 

100,6 

n  cor)  ti2o 

145,> 

_ 
1 

17  093  662 

HOtf 
Vereinnahmt  sind  hierfür  aus  dem  Verkehr: 

1 2 aa 

Üb 

Zwischen  den 

Stationen  der 

Stadtbahn 

(Schles.  Bhf.- 

Zwischen  den 

Stationen  der 

Ringbahn 
einschl.  Potsd. 

Hahnhof,  War- 
schauerstr.  und 

Von  der 

Stadtbahn 

nach  der 

Von  der 

Ringbahn 

mich  der 
Zusammen 

Westendl Stralau-Rurn- melsburg Ringbahn Stadthahn 

M u 
iL JL 

ii 

a i M a JA : 

1890/91   
59,9 
55,3 

679  770 
15,8 

556  521 
12,9 487  950 ha 4  301  283 

UiO 

1891/92  April-Septbr. 1  475  82(  1 449  928 16,!» 390243 14,e 35:J  070 13,3 2  669  061 m 

1891/92  Oktob.-März 1  632  274 73,o 1109191 

27,<.. 

2  241  465 im 

1891/92  zusammen  . 3  498  337 
cioftchl.  v.m 71 ,2 

Ht«.it- 

1  412  189 
«iiiftrhl.  Ton 28,  > 

Itlnic- 

4  910  526 
im 

b«hfl  II«'  ri  Mi 

treten  1886 '87  .   .  . 1  967  928 78,0 554  634 

22," 522  562 

Iii! 

1891/92  mehr    .    .  . 1  530  409 857  555 2  3S7  964 

77,* 154,»; 

*)  Einschlielslich  sämmtlicher,  nur  als  einfache  Fahrkarten  aufgeführter  Zeit- 

und  Schülerkarten,  desgl.  der  Arbeiter-Tages-  und  Wochenkarten. 
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Ferner  sind  noch  ausgegeben: 
— 

Hundekarten 
Zuschlagkarten 

(beim  Uebergang  in  eine  höhere 
WagenMasse) 

Bahnsteigkarten 

Stück 
Erlös 

.// 
Nach- 

zahlungen 

Stück 

Strafbeträge 

Erlös 

.// 

Stück Erlös 

.// 

66  549 
8  019 

146  273 
18  047 

i — 

1*91,-92  Anril-Septbr. . 

1991  9*2  Oktober-März 

41961 

25  371 

5160 

2880 

108831 

94  687 
12  680 
10  345 

78  620  ; 

7  862 

1-01/92  zusammen  .  . 
67  352 8  040 203  518  , 23  025 

78  620 
7  962 

jjejreu  1886*7    .    .  . 35  202 4  298 79  952 12  946 

1^5*1  92  mehr .... 32150 > 
3  742 123  566 10079 79  620 

7  862 

Von  den ausgegebenen  Fahrkarten  entfallen  auf: 

Klasse 
Arbeiter- 

Zeitkarten  für  Er- 
wachsene und  Schüler 

II. 

Stück 

III. 

Stück 
Tages- 
karten 

Stück 

Wochen- karten 

Stück 

II.  Klasse 

Stück 

III.  Klasse 

Stück 

3039  979 25  099  633 
77  658 643  613 

4  567 16  515 

1*1*1/92  April-Septhr  . 

1*91/92  Oktob.-M&rz  . 

1882841 

1  736  579 

15  160  682 

12  846510 

46  452 

16 
414  28(1 
428  663 

3  105 
4  278 

10  881 

11958 

1-<91  92  zusammen  .  . 3  619  420 28007192 46  468 842943 
7  378 

22  889 

»regen  1896/87    .    .  . 1028366 14  106231 
.             ._  . 

80  991 
229  244 

666 

7  180 
1S91/92  mehr .    .    .  . 2591054 

252,0  «>  o 

13  900  961 98.6  % 
613  699 
267.7  % 

6  712 

lOOV'n 

16  659 

!     218,t  0  « 

1*»1  w  weniger    .  . 
i 

1 
34  423'  • 
42.fi  % 

1 

. 

•j  Die  Arbeitertageskarten  sind  vom  1.  Oktober  1891  ab  autgehoben. 
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*K)  Die  Berliner  Stadtbahn. 

Hierfür  sind  vereinnahmt : 

K  1  a »  s  e A  r  b  e 

i  t  e  r  - 

Zeitkarten  für  Er- 
wachsene und  Schüler 

i 
II. 

.// 

III. 

.// 
Tages- 
karten 

M 

Wochen- karteu 

M 

II.  Klasse 

.// 

III.  Klasse 

.(t. 
1*90/9!  

1891/92  April-Septbr. . 
1891/92  Oktob.-März  . 

539  825 

439  384 

295  183 

2  950  235 

1806  3^1 1  438  908 

23  956 
14  457 

5 

516012 

339  170 

307  192 

93  574 

r,a  aqp. 
s>y  <iyu 

79  339 

177  681 

i  in  i ao 
1 1U  lfS> 
120838 

1891/92  zusammen  .  . 

gegen  1886/87  . 

Ü34  557 

282  930 

3  245  289 

1  920  92G 

14  462 

24144 

646  362 

225161 

138835 

21 027 

231021 

98  374 

1891,92  mehr.  .  .  . 

1891,92  weniger    .  . 

401  627 
172.4  % 

1  324  363 68,9  % 

9682  M 40,i  % 

421  201 
187,1  % 

z 

117  808 

560,3  7o 

  

132647 

134,<  % 

_ 

Von  den  in  jedem  der  beiden  Jahre  insgesammt  im  Stadtverkehre 

zur  Ausgabe  gelangten  Fahrkarten  sind  ausschliefslich  auf  Stadtbahn- 

stationen ausgegeben  worden: 

1890/91  von  insgesammt  28881  965  Fahrkarten  =  22  097  785  =  76,5  % 

1891/92   „         „         32  546  240        „        ̂ 24100324  =  74,0  . 

gegen  1886/87  „         „         15  452  578        w        =  12  012  288  =  77,7  „ 

1891/92  mehr     „         17  093  662  Fahrkarten  =  12  088  036  =  70.7  „ 

')  Die  Arbeitertageskarten  sind  vom  l.  Oktober  1891  ab  aufgehoben. 

Von  diesen  Fahrkarten  sind  verausgabt  worden  auf: 

Station 1890  91 1891/92 

gegen 

1886  87 

mehr 

1891/92 

Schlesischer  Bahnhof  2  530  990 2  676  845 
1  348668 

1328  177 
Jannowitzbrücke  1  975 174 2  189  188 827  953 

1  361  235 3127  845 
3  254  714 2051  076 

1200  638 1926  276 2169215 1101469 
1067  746 

3  576416 3  808  325 2381  362 
1426  963 

Lehrter  Bahnhof  2  016  101 2162848 1434919 727  929 
2  300274 2  588  863         741  730 1847  133 
1453  372 1443902 1035  779 

408123 
1  438  983 1825  370 

445  859 
1379  511 

Charlottenbnrg  
628  949 909  195 153  049 

756  446 
Westend  1  124  405 1  071  559 487  42 1 584135 

zusammen 22097  785 24  100  824 12  012  288 12088036 
=  100.G  % 

Von  den  auf  summt liehen  Stadt  habnstationen  ausgegebenen  Fahrkarten 

entfallen  hiernach  auf: 

1890/91      1891/92  gegen  1886/87      1891/92  mehr 

Station  Friedriehstralse    .    .    16,2%     16,8%         19.8  %     11,8  % 

„      Alcxanderplatz     .    .    14,2  r      13,5  „  17.1  „       9,o  T 

I 
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B.  Westlicher  Vorortverkehr. 

a)  Von  den  Stationen  der  Stadt-  und  Ringbahn,  sowie  von  Station 

Anhalter  Bahnhof  sind  an  Fahrkarten  ausgegeben  nach  den  Stationen: 

1 2 3 

Spandau  bis  Nauen 

des  Dir.-Bez. 

Altona  u.  Spandau 

des  Dir.-Bez. 

Magdeburg 

Wannsee  bis 

Werder  des  Dir.- 

Bez.  Magdeburg 

Friedenau  bis 

Zehlendorf  des 

Dir.-Bez.  Magde- 

burg 

Stück Stück 8 
Stück  K 

495  715 
45,* 

1G0  921 
14,7 1968 

0,3 1891/92  April-September .  . 
220  168 35,6 

117  629 19,0 
887 0,1 

IR91  92  Oktober-März  .   .  . 364  381 
71,« 

90  634 
17,s 2061 

0.« 

1891/92  zusammen  .... 584  549 
5l,o 208  163 

18,5 
2  948 

0,2 

gegen  1886/67   158683 
26,* 90777 

15.a 
1310 

0,'i 

1891/92  mehr  425866 117386 
1638 

268,« 

129  s 125/. _ 

I 

4 5 

Grunewald 

Von  Anhalter  Bahn- 

hof nach  Wilmersdorf, 

Schmargendorf, 

Halensee  und  Grune- wald 

Zusammen 

Auf  die  Stadt-  un.l 

Ringbahn  entfallener 

Geldbetrag  (einschl. 

Hunde-  u.  Zuschlag- 

karten sowie  Gepäck) 

Stück 

i  * 

Stück Stück tr 

r> 

.// 
s 

288088 

• 

26,3 148  615 

i.V 

1095307 
100 

345  398 

280  319 45,* 

1  _ 

619  003 

100 
195  529 

50G64 10,o 507  640 
100 77  327 

330  983 29,  i 
1  126  643 100 272856 

234  Oll 39,s 113018 18,9 597  799 100 166  637 

94>  972 1 

1  41,1 
- 

528  844 

88..% 

106219 

63,t 
1 

113018 

-') 

li  Der  Verkehr  zwischen  dem  Anhalter  Bahnhof  und  Grunewald  u.  s.  w.  ist  am 

30  September  1890  eingestellt. 
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32  Die  Berliner  Stadtbahn. 

Aufserdem : 

(j  epäckbeförderung 

Hunde- karten 
Zuschlag- 
karten 

Gesammt- 

gewicht 

Uebergewicht 

Stück Stück 

3  438 
1  799 

369  H56 
170  ;>  ><> 

«  Oll 243  544 103  310 

l>91/92  Oktober-März 
1086 67  470 67  470 

1891/92  zusammen  .  . 3  677 

952 
311  014 170  780 

gegen  1886  £7  .  .  . 2312 3  323 281898 
97  660 

1891/92  mehr.   .   .  . 1365 29116 73  120 

1891  92  weniger    .  . 2  371 

! 
 — 

Von  den  ausgegebenen  Fahrkarten  entfallen  auf: 

Hinfahr- Bückfahr- karten 

einschl. 

Bundfahr- karten 

Arbeiter- 
karten 

(einschl. 
Militärs 

Bückfahr- 

und  Tages- 
karten 

Wochen- karten 

Zeitkarten 

Stück Stück Stück Stück Stück 

1890/91   444  803 508702 32879 108187 

736 

1891  92  April-Septbr. . 

1891/92  Oktober-März 

207096 

487  002 

363  287 28  350 186 24  748 

20  279 
522 173 

1891  92  zusammen  .  . 1057  886 23  536 45027 695 

gegen  1886/87.   .    -  . 241  834 350  103 
5  671 

191 

«    1886  67zusamm. 591  937 

1891/92  mehr  ... 405  448 23  536 39  356 504 
78,s  % 

"94,0  7o 263,»  % 
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b)   In   umgekehrter  Richtung.  d.  i.  nach  der  Stadt-  und  Ringbahn 

.sind  Fahrkarten  ausgegeben  von  den  Stationen: 

la 

lb 

2 

Nauen  bis  Spandau 

des  Dir.-Bez. 

Altona 

Spandau  des  Dir.-Bez. 

*  Magdeburg  l) 

Wannsee  bis 

Werder  des  Dir.- 
Bez.  Magdeburg 

Stück » 
Stück 

X 
Stück 

189091  461  147 

62,0 

8,9 

78804 

I0.tf 
1  CMkl      I  kbft        4  »»  »  1  1       W         •%  *   i~\  t  <  1  K/VW 
löwLyz  Aprii-ocpteinoer  .... 281998 

«4,'J 

16113 

10,. 1891  92  Oktober-März  438749 
79;7 76  633 

18,9 
1891  95  zusammen  720  747 

72.« 

122  746 

12,i 
104 1)6»! 29,9 97  090 

27,9 

52281 

15,1 

-     1886/87  zusammen  .... 201  17« 
57,' 

519  571 
70  465 

25*3 

184,-» 
3 4 s 

Auf  die  Stadt-  und 
Friedenau bis Von  Wilmersdorf, Kingbahn 

entfal- 
Zehlendorf  des 

DiT.-Bet.  Mag- 
Grunewald Schmargendorf. 

Halensee.  Grunewald 

Zusammen lener  Gel 

(einschl. 

dbetrag 

Hunde- 

deburg nach  Anhalter karten  n.  Gepäck) 

Stück X Stück 
Bahnhof 

Stück M * 

954 0,1 136  537 
18,i 

Dieser  Verkehr  ist 743  698 

100 

1H7  «OU 

582  j O.i 1 10  558 
25.2 

für  den  Zeitraum  vom 

1.  April  bis  30.  Sep- 
439 251 

100 

102916 

2  818 
•',» 

32  718 
«.0 tember  1890  theils 550418 

100 

92  782 

2900 0,3 143  276 

14.-% 

im  Ringbahn-,  theils 
im  Verkehr  unter 

989  669 

100 
195647 

787 
0.j 93  470 

26,9 
X».  4  enthalten. 

Am  30.  Septbr.  1890 

wurde  derselbe  auf- 

347 714 

100 

HA  177 

2113 

268^ 

49*06 

1 

53.3 

gehoben. 041  956 

1S4.6 

Hl  470 
132,4 

•;  Am  30.  September  1S!K)  wurde  der  Personenbahnhof  in  Spandau  : Dir.-Bez. 

Magdeburg)  geschlossen. 

Archiv  für  Kisrnb*hnwcscii.    IHSVl  y 
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;V|  Die  Berliner  Stadtbahn. 

Hierzu  kommen: 

uuiiae- 
Luft  mh 

Stück 

ZuBchlag- 

und  Bahn- 
steigkarten 

Stück 

Gepäckbefürderuug 

Gesammt-  i  Ueber- 

gewicht  gewicht 

kg  kg 

3011 4637 392  969 
124  59 1 

1891/92  April-Septeniber  .... 2212 5997 242248 1 77  930 
936 

33802 66330 66330 

3148 

3929t. 

308  57« 144  260 
1639 3  688 214  386 67  490 

1891/92  mehr  1009 35ülö 
J4  192 

76  770 

Von  den  ausgegebenen  Fahrkarten  entfallen  auf: 

Hinlahr- 
karten 

i,  einschl. 
Militän 

Kückiahr- 
karten 

Arbeiter- 

Tages-  und 

Wochen- karten 

Zeitkarten 

Stück Stück 
Stück Stück 

407  038 294  564 4D085 2011 

1891/92  April-September  .... 269  92«; 

641607 

157  454 
10  746 

8  696 

1  125 

115 

1891/92  zusammen  811  533 
157  454 

19442 
1240 

1891/92   
968987 

188209 
153  117 4  269 

2  1 19 

1886/87  suaanimeu  .... 341  326 

1891/92  mehr  627  061 
15178 

188,»  « 
355,4 

1891/92  weniger  879 
41,  8 
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C.  (festlicher  Vorortverkehr. 

a)  Von  den  Stationen  der  Stadt-  nnd  Ringbahn  sind  an  Fahrkarten 

aasgegeben  nach  den  Stationen: 

1 

Kietz-Rnrumelsburg  bis 

Erknpr  1>pzw  Fiirst^n- 

walde  des  Dir.-Bezirks 

Berlin  (Hauptbahn)1) 

Stück  'f; 

2 

Lichtenberg-Friedrichs- 
tVlii*»  hi»  Sfrnn  fuhprir- 

Rüdersdorf  des  Dir.- Bez. Bromberg 

Stück  X 

1890/91   

1891  92  April-September  .... 

1891/92  Oktober- Marx  

1891/92  zusammen  ...... 

1886, 87  znBammen  ... 

622  898  54.t 

462  909  52.3 

637  661  98.7 

1  100  570  71,5 

228  231  2*1... 

156  207  17.:. 

8461  1.. 

163  668  10,; 

350  653  63« 

1  580969 

98  (93  18..» 

1 

549  759  loo.n 

981  21 0 

17*.. 
3 

Baomschulenweg  bis 

Königswnsterhausen  des 

Pir.-Bez.  Berlin  (Oürlitzer 
Bahn 

StOck  X 

Z  n  s  ;\  in  m  e  n 

Stück  }[ 

Auf  die  Stadt-  und  Ringbahn 

entfallender  Geldbetrag 

(einschl.  Hunde-,  Zuschla»- 
und  Bahnsteigkarten,  sowie 

Gepäck) 

293  136  25,6 

266  731  80,-' 

266731  17.i 

1  143  765  100 

884  847  1«) 

646 122  100 

1530969  HX) 

549  75!»  100 

981  2l<i 

17KS 

169<>66 
138  952 i 

66  951  — 
204  IM  »3 i 

i 

63  946     .  — 

14(1957 

220.1 

10  »413  ltM 

>)  Vom  1.  Oktober  1891  ab  ist  in  den  Vorortverkehr  die  Strecke  Erkner-Fürsten 

^*l<te  einbezogen  worden 

3* 
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3<;  Die  Berliner  Stadtbahn. 

Hierzu  kommen: 

Hunde- 
karten 

Stück 

Zuschlag- 
karten 

Stück 

Bahnsteig- 
karten 

Stück 

Gepäckbeförderung 

Gesammt-  Ueber- 

gewicht  gewicht 

kg  kg 

1890/91   

1891/92  April-Septbr. . 

1891/92  Oktober -Marz 

1891/92  zusammen  .  . 

gegen  1886  87   .   .  . 

5282 

4  027 

1  a<J5 

7  498 

5270 

2  661 

- 

172  280 

878199         215  329 

290265         164  828 

173  820         178  820 

5  862 

2  392 

7  931 

5  K10 

172280 
464  0R5         3:  8  64« 

281  410         166  133 

1891/92  mehr .... 3  470 2  121 

172  2-0 

182  675          173  515 

Von  den  ausgegebenen  Fahrkarten  entfallen  auf: 

Hinfahr- karten 

einschl. 

Militär 

Rückfahr- 

karten 

Arbeiter- 

Rückfahr-      ,„  , 

,  „,           Wochen - und  Tages- 

karten  
karten 

Zeitkarten 

Stück Stück Stück Stück 
Stück 

1*90/91  365  741 
504  387 239  533 31929 

2175 1891/92  April-Septbr.. 23987«» 
372  551 249  675 21  233 1512 

1891  92  Oktober -März 626  GOK 

877 

19101 

r»3^ 

1801/92  zusammen  .  . 865  482 372  551 250  552 40  334 

2050 
1891/92        r         .  . 1238033 

£jegenl886  87.   .   .  . 177  578 296  004 
67  635 

7  881 

061 

1880  87zusumm. 473  582 
i 

. 

1891/92  mehr.   .    .  . 764  451 182917 32453 1389 

i6i(i :; 270,. 

»11.*  « 

2io,. ;: 
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Die  Berliner  Stadtbuhn.  37 

b)  lu  umgekehrter  Ricbtuug,  d.  i.  nach  der  Stadt-  und  Ringbahn 

sind  Fahrkarten  ausgegeben  von  den  Stationen: 

1 2 

Stralau-Kietz-Ruiuinels- 

burg  bis  Erkner  bezw. 

Fitrsteuwalde  des  Dir.- • 
Bez.  Berlin 

Lichtenberg-Friedrichp- 

ft-lde  bis  Straul'sberg- 
Rüdersdort  des  Dir.-Bcz. Bromberg 

Stück 8 Stück 8 

l 
1  110  1 

417  540  1 

45,« 

194  455 
21,» 

1891/92  April-September  .... 
1 
\ 

601  > 
258  024  1 

40,« 

123  4«» 

19,  • 
1*91 '92  Oktober-Mftrz  362  237 

12,< 

151  902 

17,i' 

620  922 41,» 275  302 

18,c 
gft«en  1886/87   269  982 

66,ä 
37  104 

9.-i 

1X91  92  mehr  350  940 
238  VJH 

130,o 

642," 

3 

Baumschulenweg  bis 

Königswusterhausen  des 

Dir.-Bez.  Berlin  (Görlitzer 
Bahn) 

Z  U  8  11  III 
m  e 

i) 

Auf  die  Stadt-  und  Ringbahn 

entfallener  Geldbetrag 

(einschl.  Hundekarten  und 

Gepäck) 

Stück » Stück X 

301  182 32,» 1       1  100 
l    913 127 

l 
< 100 91  563 

251  89H 39,7 f  661 
\    633  620 

1 
/ 

100 

59095» 
383  287 39,s 847  426 

100 

76  572 

585  188 
39,5 

1  481  407 
100 

135  671 

105826 
25,s 

412412 100 87  574 

479857 

455,6 

1  068  995 

259.* 

1 

48097 

54.1- 
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38  J>ie  Berliner  Stadtbahn. 

Hierzu  korameii: 

Hunde- karteu 
Zuschlag- 
karten 

Bahnsteig- 
karten 

Gepackbeförderung 

Gesammt- ita  wicht Eon  1 VII  L 

i 

üeber- 

u  i'  wicht 

Stück Stück Stück 

kg 

kg 

1890/91  

* 

6  350 68 4  386 294  790 137  598 

1891/92  April -Septbr. . 
4813 

26 

5  898 230942 121  519 

1891/92  Oktober-März 1  715 1  U18 
9  662 

54  840 54  840 

1891/92  zusammen . 6  528 1  044 15560 
286  782 

176  359 

ge^ren  1886/87   .   .  . 2  766 228 
191289 

|       94 169 1891/92  mehr  .... 3  762 

*16 

15  560 
94  493 

82190 

Von  den  ausgegebenen  Fahrkarten  entfallen  auf: 

Hiufabr- 
karten 

einschl. 
Militär) 

Rückfahr- 

karten 

Arbeiter- 

Rücklahr- 

j  m           Wochen  - und  Tages- 

karten karten 

Zeitkarten 

Stück Stück Stück Stück Stück 

1890/91   431  213 285  478 148  610 47  090 1846 

1891/92  April-Septbr. . 305  270 144  448 146  597 
36  485 

1206 

1891/92  Oktober -Marz 811000 
519 

2940 82  308 659 

1891/92  zusammen  .  . 1  116  270 144  962 149  537 68773 
1865 

1891  92       „        .  . 1  261  232 

gegen  1886/87     .    .  . 195  974 142  676 

36  561 

36  851' 

851 

„    1886/87  zufiamni. 338(50 

1-91/92  mehr.    .    .  . 922582 112  976 

\ 
 

32423 1014 

272,4 
809.0  }{ 

89  .s  t 119,»  t 
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Die  Berliner  Stadtbahn. 

D.  Westöstlicher  Vorortverkehr. 

a)  Richtnng  von  Westen  nach  Osten. 

Nach  den  Stationen  Kietz-Rnmmclsburg  his  Erkner  und  Fürstenwalde. 

Johannisthal   his  Kßnigswusterhansen,  Lichtenberg  -  Friedrichsfelde  bis 

Hoppegarten  sind  an  Fahrkarten  ausgegeben  von  den  Stationen: 

1 

nilflllUrvU  f 

de«  Dir  -Bez.  Ma^debur^ 

2 

Nfttifln  hift  Snariilan 

de«  Dir.-Bez.  Altona 

stnck Stück  J$ 

lfcU/92  April-September  .... 

1886/87  zusammen  .... 

April 
«...     226  6.« 

482  18,6 

1 082  32,7 

766  :i8,f. 
1 507  40,3 

2273  39,7 

837  32,4 

i J 1  319  51,o 
 i  

954 

72,3 

3 4 
Auf  die  Stadt-  and 

Wannsee  bis  Werder 

des 

Dir.-Bez.  Magdeburg 

Grunewald 
Zusammen 

Ringbahn  entfallener 
Geldbetrag  (einschl. 
Hundekarten  nnd 

Gepäck) 

Stück Stück Stück  8 
M.  % 

1977 
59,7 

26 

0,* 

3  310 100,0 
1  185 

1  184 59,6 37 

1.» 

1987 
100/) 

747 

2216 59,J 
13 

0,« 3  735 
100,0 

720 

3  399 59,4 

.-iO 

0,9 5  722 
100,0 1467 

1  209 
49,o 2588 100,0 

994 

2130 3134 478 

167,« 
0.:. 

121,i 

47/ 

>)  Der  Verkehr  tou  nnd  nach  Spandau  (Dir.-Bei.  Magdeburg)  ist  in  Folge  der 

Schließung  de»  Personenbahnhofes  daselbst  am  30.  September  1890  aufgehoben 
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40  1>K-  Berliner  Stadtbahn 

Hierzu  kommen: 

Gepäckbeförderung 

Hundekarten 

Stück 

dpa  am  in  f. 

ge  wicht 

kg 

l'ebergewicht 

kg 

9 5  407 1  »WO 

4 3  745 1  350 

7 1740 1  1Al  1 

11 5485 
3  090 

7 2462 790 

1 3028 
2300 

Von  den  ausgegebenen  Fahrkarten  entfallen  auf: 

Hinfahrkarten 

i  einschl. 
Militär) 

Rückfahr- 
karten 

Zeitkarten 

StQck Stück Stück 

1  591 1 719 

1891  92  April-September  851 
1  136 — 

1891/92  Oktober-Marz  
3  786 — 

4  586 
1  186 — 

5  722 

1238 1  358 2 

2  586 

3  186 

121,3 

1891/92  weuiger  2 
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Die  Berliner  Stadtbahn. 

41 

I))  Richtung  von  Osten  nach  Westen: 

Von  den  Stationen  Stralau  -  Kietz  -  Rummelsburg  bis  Erkner  und 

Fürstenwalde,  Lichtenberg-Friedricbsfelde  bis  Hoppegarten  sind  an  Fahr- 

karten ausgegeben  nach  den  Stationen: 

Spandau 
Dir. -Bez.  Magdeburg 

und  Altona 

Wannsee  bis  Werder 

Dir.- Bez.  Magdeburg 

Stück ?, Stück X 

1531 

48,» 
1  658 

51r* 
1891/92  April-September  .... 578 

30f; 
1291 

69,* 
1991  92  Oktober-März  

194* 
Bl.i 

1  864 48,o 

2  521 

41,« 
3155 

56,»; 

J'Oi 

16,r 
1  178 

H3rH 

189192  mehr  2  285 
1  977 

9l>H,w 

1Ü7.< 

Grunewald 

Stück  t 

Z  ii  s  a  in  m  e  n 

Stück  H 

Auf  die  Stadtbahn  ent- 

fallener Geldbetrag 

(einschl.  Hundekarten  und 

Gepäck) 

Dieser  Verkehr  ist  im  öst- 

lichen Vorortverkehr  unter 

b8  enthalten.    (Von  Baum- 

schulenweg bis  Konigs- 
wusterhausen  nach  Stationen 

der  Stadt-  nnd  Ringbahn.) 

H 184  100 

1 861  100 

3  812  10' 

K42  - 
624 

784 

5  676              10 "■ 
1 414  100 

1318 

47<>  — 
4  262 

301, < 

838 

178,:, 
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12  IMe  Berliner  Stadtbahn. 

Hierzu  kommen: 

Hundekarten 

Stück 

Gepäckbeförderung 

üesammt- 

gewicht  Ueb
ergewicht 

kg  kg 

•  - 

3  157 

2  38« 

900 

770 
— 

2  896 

770 

798 
280 1588 

490 

Vou  den  ausgegebenen  Fahrkarten  entfallen  auf: 

Einfache  Fahr- 

karten (einschl. Rückfahrkarten 
Militär) 

Stück Stück 

1  435 1  749 

747 1  117 

3  812 

4  569 I  117 

662 

762 

3  897 

366 
588,7  « 
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I»ie  Berliner  Stadtbahn. 

E.  Fernverkehr. 

Von  den  Stationen  der  Stadtbahn  sind  an  Fahrkarten  ausgegeben 

für  Fahrten  in  der  Richtung  nach: 

1 2 3 

Potsdam- 
Magdeburg 

Nordhausen Lehrte 

Stück 8 
Stück  8 Stück 

39163 

3.3 

34  689 

2.» 
78  2.il 

6,o 19  336 

1891/92  Oktober-März    .  . 598 

1891.92  zusammen  ... 19934 

1,7 

56  479 

4,7 

71220 

6,« 32866  3,6 

■ 

23  338 

2,6 

53  589 

5.» 
1891,92  mehr  38  141 17  631 142,0 

32,* 
12921 

39.s 

4 5 6 7 

Hamburg 

Stationen 

des  Dir.-Bez. 
Bromberg 

Stationen  des 

Dir.- Bei.  Berlin 

Hauptbahn) 

Görlitz 
Zusammen 

Stück % Stück Stück Stück Stück 8 

48  506 
4.1 

453  768 38,0 440  766 37,o 
97  259 

8,i 
1  192  312 

100 
258  357 

59  948 > 
230  884 

31506 

2,7 

469  132 
39,3 

544189 
45,6 

1  192  460 100 

18  698 
2,o 

332824 36,5 

1 

408536 
44,9 47  551 

6,8 

912  391 
100 

461087 49,4 

12  808 

68.& 

136  3a1» 
1 

41,o 

93102 
20,6 28O069 

30,7 
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Die  Berliner  Stadtbahn. 

Hierzu  kommen: 

llumie- 
karten 

Stück 

Zuschlug-, 

Schlaf- 
wagen- und 

Bahnsteig- 
karten 
Stück 

Gepäck!)  c  f  r  derun^- 

V»  L-hillll  Ul  1  - 

gewicht 

kg 

1  LUCI- ir»' wicht 

1*91/92       .  • 

gegen  l8!">6/*7  . 

■ •  • •     •      ■      •  • 
■           •          •           *  9 

3  771 

4  956 

8  349 

12  171 
42  172 

1  431 

0  fr>  i  3W  > 
6  768  656 

7  030  940 

2  571  064 

2285  717 
2  179  614 

IKlti/L^  mein 

1*91/9J  weniger 
1  f,<>7 

10  741 

262  3K4 

K>6  l"3 

Von  den 
ausgegebenen  F 

ihrkarteii  eutfullen  au 

f: Fahrkarten  gültig  fUr  alle 
Züge 

Personenzugkarten 

(einschl  Militärkarten! 

1.  Klaase II.  Klasse 

8tück 

III.  Klasse I.  Klaase     II  Klasse 

Stück 

gegen  1886/87   .   .  . 

20329 

17  821 

17  095 

91*20 

74986 

90030 

79  709 

65  651 

77  935 

2012 

1922 

1  318 

21248 

21644 

17  749 

1891/92  mehr.  . 

1891/92  weniger • 

226 
1,3  t 

_  1 
15045 16.7  y, 

12284 15,e  8 

604 46r<  l 
3  695 
21.»  y, 

Personeuzugkarten 

(einschl.  Militärkarten) 

III.  Klasse   IV.  Klasse 

Rückfahr 

I.  Klasse 

•  und  .Souimerkarten 

II  KlasBe    III.  Klasse 

Arbeiter- 
rückfahr- karten 

IV.  Klasse 

Zeit- 

karten 

Stüi ik Stück Stück Stück 

114  595 582017 15  297 89  010 
158  469 

17  745 

61 

108  220 593  912 14  448 76  385 179  004 

38  8*8 

186 

128110 394  760 5165 
46925 

125  372 7  989 3 

199  152 
9298 29  410 

53  632 80  944 
132 

50.5  « 180,3  X 62.:  « 42,<  S 
889, *  }{ 4  400<a  8 

19H90 
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Die  Berliner  Stadtbahn. 45 

Die  auf  den  Fernverkehr  von  Berlin  entfallenen  Einnahmen  einschl. 

für  Hunde  und  Gepäck  sowie  für  Zuschlag-,  Schlafwagen-  und  Bahnsteig- 

karten betragen  für  Fahrten  in  der  Richtung  nach: 

1 2 8 

Potsdam- Magdeburg 

Jl  » 

Nordhansen 

M  i! 

Lehrte 
.//. 

ü 

189«' 91  20  668 
9,3 

18  291 

H,3 

35  066 

15,9 

1891/9i>  \nril-Scntember . 

1*91  92  Oktober-  Marz  .   .  . 

10010 
289 

— — 

1*91/92  zusammen  .... 10299 5,2 
22  455 

11,* 
36  106 

17,»; 
26  906 * 

9.* 

19  227 7,0 49637 18,) 

1691/92  mehr  

3  22* 

16,* lw»l/92  weniger  I6r06 

61,7 

14  531 

29.3 

4 5 6 7 

Hamburg 

Stationen 

des  Dir.-Bez. 
Bromberg 

Stationen  des 

Dir.-Bez.  Berlin 

(Hauptbahn) 

Görlitz 
Zusammen 

.// 

;< 
M l M 

!! 

20  S72 9,4 44  665 20,2 54  333 
24,- 

27  097 123 
220  8*6 

100 

32  30* 
12915 

33  979 

:>  ti7 

2,7 
16  57H 23.i 

79  202 
39,8 

199« '57 
100 

16  529 
o,o 

6H  698 
25.. 

76902 

28,o 
16  4*4 

6,o 

274  382 
100 

93  3*6 

34a, 

11  112 

07,2 
22  12» 

32,2 

14  1H4 
15,« 

75  325 

27,:. 

Die  vom  1.  April  1890  ab  erfolgte  Beseitigung  der  festen  Zuschläge 

für  die  Stadtbahn  und  die  dadurch  herbeigeführte  Ermäfsigung  der  ein- 

gerechneten Stadtbahnantheile  hat  rlie  Einnahme  der  Stadtbahn  verringert. 
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4(j  Die  Berliner  Stadtbahn. 

F.  Gegammtverkehr  der 

Von  den  Stationen  der  Stadt-  und  Ringbahn 

jviiiiiiiyiie 

Fahrkarten 

Stück 

rtucKTanr- karten(einschl. 

Rundreise- 
nnd  Soramer- 

karten 

Stück 

Stadt-  nnd  Ringbahnverkehr 28  136  795 

2  817 

1890/91 
Westlicher  Vorortverkehr  .  . 444  803 508  702 

Oestlicher  Vorortverkehr  .  . 365  741 504  387 

911  730 262  776 

zusammen 29859069 1278  682 

Stadt-  nnd  Ringbahnverkehr  . 17  041349 2174 

1 «91/92 Westlicher  Vorortverkehr  .  . 207  096 863  287 

April  bis  September Oestlicher  Vorortverkehr  .  . 289  876 
872  551 

zusammen 17  488  321 738  012 

Stadt-  and  Ringbahnverkehr  . 14  583  089 
— 

1*91.92 Westlicher  Vorortverkehr  .  . 487  002 .  

Oktober  bis  Marz Oestlicher  Vorortverkehr  .  . 625  606 -  - 

* 

zusammen 15  695697 

Stadt-  und  Kingbahuverkehr  . 31  624  438 2  174 

1891.92 Westlicher  Vorortverkehr  .  . 694  098 

363  287 zusammen Oestlicher  Vorortverkehr  .  . 865  482 
372  551 

Fernverkehr   
888  655 

269  787 

zusammen 34  067  673 1  007  799 

Stadt-  und  Ringbahnverkehr  . 
15  132  060 

2  537 er  A  CT  ü  1 1 

gegen 

wesiiicner  vororrverKenr  . 

834 

■»DO  llw 

1886'87 Oestlicher  Vorortverkehr  .  . 177  578 296  004 

Fernverkehr   726  9i>7 14  4  **Od 

zusammen 16  278  469 826  096 

1*91/92  mehr 17  789  204 
181  703 

109.:» :: 

22.0  J{ 
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Die  Berliner  Stadtbahn. 

47 Stadt-  und  Ringbaho. 

sind  insgesammt  ausgegeben  an  Fahrkarten: 

Arbeiter  - 

Kückfahr-  und 

Tageskarten 
Wochenkarten 

Zeitkarten Z  Ii  s  n  in  in  e  Ii 

Stück Stück Stück Stück 

77  658 643  613 21082 28  881  965 

32  879 108187 

786 
1  095  307 

-'39  633 81929 2175 
1  143  765 

17  745 

61 

1  192  312 

367  815 783  729 24  054 32313  849 

46  452 U4  280 13  986 
17  518  241 

23  850 24  748 

622 

619  003 

249675  21233 
1 

1512 

— 

884  817 

— 

319  477                     460  261 16020 
19022091 

16                     428  663 16  231 15  027  999 

186 20279 
178 607  640 

K77 19101 

588 
— 

646122 
— 

1079 468  043 16942 161*1  761 

46  468 842948 30  217 32  546  240 

23  536 45027 
t)»0 

1  126  643 

250  552 40884 

2  06» 1  53»  969 
38  883 

136 

1  192  460 

859  439 928  301 33  097 36  396312 

80  891 229244 7  84« 15  452  578 

'»671 

191 W  v/VA 597  799 

67  636 7  881 661 549  759 

7  939 8 912  391 

166  465 
242  796 

8  701 
17  612  527 

202  974 685  508 24  896 
18  883  785 

129.7  f, 
282.3  j{ 280.«  R 1U7.«  1 
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48 Die  Berliner  Stadtbahn. 

Hierzu  kommen: 

Zuschlag-, 
Gepäckbeförderung 

Hnnde- 

Bahnsteig- 

karten und  Schlaf- 
W  ft  (TAH  - 

fahrkarten 
VTBOttlUllll* 

gewicht 
gewicht 

Stück Stttck 

kg 

kg 

Stadt-  und  Ringbahnverkehr 
(56  649 

146  273 

weMiHliPr  v  orori v erKf Ii r  . 

O  AQU 
1  "7  (Vi 

369  866 
170^60 1890/91 Oestlicher  Vorortverkehr 5282 7  498 378  199 215  329 

Fernverkehr  ...... 3  771 12  174 6  621  360 
2  5710H4 

zusammen 
79040 167  739 7  369415 2956943 

  

1891/92 

April  bis  Sep- 
tember 

Stadt-  und  Ringbahnverkehr 41981 
108  831 

Westlicher  Vorortverkehr  . 

Oestlicher  Vorortverkehr  . 
2  641 

4027 
5  270 

243  644 

290265 

.  .    '.  - 

HM  310 

164*28 

zusammen 48G49 115063 533  809 268188 

1891.92 

Oktober  bis 

März 

Stadt-  uud  Kiugbahnverkehr 25  371 173  307 

Westlicher  vorortverkenr  . 

Oestlicher  Vorortverkehr  . 

1  036 

1  836 174  941 

67  470 

173  820 

67  470 

173 

— 

zusammen 28242 348  248 241 290  , 241  290 

Stadt-  und  Ringbahnverkehr 
67  352 

282  13* 1  Hy  1  /  \T& WestlicliPi  v  ornrtv orKL'tir  . 
6  077 

311  014 
170  780 

zu  Rammen Oestlicher  Vorortverkehr 5  862 180  211 
464  086 338  648 

4  956 42  172 6  768  566 2  286  717 

zusammen 81  847 
505  473 7  543  665 2796  145 

Stadt-  und  Ringbahnverkehr 35  202 
79  952 — _ 

gegen 
Westlicher  Vorortverkehr  . 2312 3  323 281  898 

97  060 

1886  87 Oestlicher  Vorortverkehr 
2  31)2 

5  810 
281  410 

165  133 

Fernverkehr   

3  34'» 

1  431 
7  030940 

2  179  614 

zusammen 
43  255 

90  516 7  594  248 2  442  407 

1K91/92  mehr 38  592 
414  967 352  73R 

an.» 45«.  •  !! 14,4 ;; 

1  «9 1/92  weniger 
50  593 

<V  3 

- 
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Hie  Berliner  Stadtbahn. 

Die  beigefügte  Zusammenstellung  ergiebt  tlie  von  den  einzelnen 

Stationen  der  Stadt-  und  Ringbahn  in  den  beiden  letzten  Jahren  veraus- 

gabten Fahrkarten  (ausschließlich  Hunde-  und  Zuschlagskarten)  nebst  den 

hierfür  (einschliefslich  Hunde-  und  Zuschlagskarten)  sowie  für  Gepäek- 

fibertVaeht  erzielten  auf  die  Stadt-  und  Ringbahn  entfallenden  Kinnahmen. 

Nach  der  Zahl  der  im  Jahre  18Wl/y2  verausgabten  Fahrkarten  stellt 

sich  die  Reihenfolge  der  Stationen  folgendermafsen:  Kriedrichstrafse.  Schlc- 

sischer  Bahnhof.  Alexauderplatz.  Bellevae.  Jannowitzbrücke,  Börse,  Lehrter 

Bahnhof,  Zoologiseher  Garten.  Thiergarten.  Stralau-Hummelsburg,  Westend, 

<  'harlottenburg.  Potsdamer  Bahnhof,  Wedding,  Rixdorf,  Halensee,  Friedrichs- 

berg. Warschauer  Stralse,  Weifsensee,  Gesundbrunnen,  Schmargendorf. 

Schönhauser  Allee,  Treptow,  Wilmersdorf-Friedenau,  Schöneberg.  Moabit. 

Tempelhof.  Zentral-Viehhof,  Gr.  Gttrschenstrafse  (6  Monate). 

G   Station  Kriedrichstrafse  und  Alexanderplntz. 

I)ie  Verkehrsentwicklung  dieser  beiden  Stationen  war  die  folgende: 

Ks  wurden  Fahrkarten  ausgegeben  und  dafür,  sowie  für  Hunde-,  Zuschlag-, 

Schlafwageu-  und  Bahnsteigkarten  und  Gepäckfracht  als  Antheil  der  Stadt- 

und  Ringbahn  vereinnahmt: 

J .   V  o  n  S  t  a  t  i  o  n   F  r  i  t 1  d  r  i  c  h  s t  r  a  f  s 
e  : 

Fahrkarten 
Betrug 

Stück 

.  // 

1  *' 

II 

Stadtverkehr  nach  der  Stadtbahn 3  849(139 415  990 
58.9 

„           v     »  Ringbahn 
220  377 

öl  137 

7,a 

m*>m Westlicher  Vorortverkehr    .  . 251  745 

5,s 

72  400 
lo,a 

Oestlicher  Vorortverkehr  .    .  . 117  931 

3,4 

40  911 
3*6  858 

8,< 

12t»  273 

17/.» 

zusammen 4  301  950 

1<X».'> 

70ti  747 

100," 

Stadtverkehr  nach  der  Stadtbahn 1  717  217 71,5 
217  304 

53,5 

1>01  '92 „            „     „  Ringbahn 
isl  is*9 

7.7 

4<t53> 

10," 
April  bis Westlicher  Vorortverkehr    .  . 150*00 

Ca 

4t»  950 11,6 

September Oestlieher  Vorortverkehr  .    .  . 
121  :»<; 

5.« 

3:i  «61 

8.3 

Fernverkehr  .   
227  72* 

9,5 

f»7  43S 

16,<; 
zustimmen 2  a >i:;  10 

100... 

40ti  157 

lOO.o Archiv  für  KUenbahnwunoa.  1*H 
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50 l>ie  lU-iliiitr  Stadtbahn. 

F ahrkarte n 
Betrag 

Stück 

<i 

M 

llWl  3Z 

Stiiflt  verkehr  nach  der  Stadtbahn 

I? 1  Ii  ifIi'i Iii) 
»             ,,     ,.  iiiugoaiiii 

J  1  IMHi  949 

81,v 265  294 

76.* 

Oktober  bis Westlicher  Vorortverkehr    .  . 180  016 

7,7 

.  28  282 

«V 

m™ Oestlieher  Vorortverkehr     .  . 
89  942 

3,v 

18  375 

157  088 

6,7 
38650 

11..' 

zusammen 2  333  945 100,» 345  601 

10»»,.. 

im  92 

Stadtverkehr  nach  der  Stadtbahn 

„  Kingoann 
Westlicher  Vorortverkehr    .  . 

j  6  "OH  d2Ö 
:530  87t; 

nO,l 

7... 

a2o  100 

70238 

tu k  ' Ii:».» 

<U 

zusammen 
Oesiiieher  Vorortverkehr  .   .  . 

4,'. 

52  236 

7,«. 
384  766 8,1 106088 

14,. 

zusammen 4  785  255 lotu 75!  75h 

100... Stadtverkehr  nach  der  Stadtbahn 2  255  678 

76,« 

309  580 

48.;« 
gegen 

„     „  Kingoann 125  684 4,3 
38  490 

O.o 

Westlicher  Vorortverkehr    .  . 168  727 

&,* 

70490 

11," 

1  OOP  /O^ 
1886'87 Oestlieher  Vorortverkelir  .   .  . 108  417 

3,7 

24  615 
275  848 

9,« 

197  1 1 1 

30.* zusammen 2  934  349 

100.<j 

640286 

100.«- 1*90/91  mehr 1  800  906 111472 

61. i 17.. 
Hierzu  kommen: 

Hunde- karten 

Zuschlag-, 

Balmsteig- 

und  Schlaf- 

wagen- 
karten 

Gepäckbeförderung 

Gesainmt-  Uebcr- 

gewicht  gewicht Stück Stück 

kg 

1890/91   I0OH4 27  812 5  6^8  331 1  987  499 

1891/92  April-September  .... 
0  141 17  141 

2  951  890 1  013  863 

1891/92  Oktober-Marz  3  851 
148094 1  (!66  030 

648  950 
1  KOI,  92  zusammen  

9  995 165  235 
4  617  920 1  662813 

gegen  isso/87  0  !»28 
Ii»  |o4 5  125  715 l  051  879 

1891/92  mehr  ;;  o«7 14»i  131 10  034 

1891/02  weniger  

507  7-9 
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Die  Kerliner  Stadtbahn.  51 

•2.  Von  Station  A  I  e  x  a  n  (1  c  r  p  1  a  t /.. 

Fahrkarten 

Stück  ;; 

Betrag 

m 

Stadtverkehr  nach  der  Stadtbahn 

r  Ringbahn 
1*90.1*1        Westlicher  Vorortverkehr    .  . 

Oestlicher  Vorortverkehr  .   .  . 

2  482536  66,3 

645  809  17,3 

167  660  4,. 

226  631  6,i 

222 15«  5,9 

326  867  54,< 

98  328  16,:. 

75  454  18,.; 

53  652  9,« 

42  295  7,i 

zusammen 3  744  284  100,o 
59659«  100,.. 

|  Stadtverkehr  nach  der  Stadtbahn 

1*91/92      j                       -     «  Ringbah
n 

April  bis    .  Westlicher  Vorortverkehr    .  . 

September      Oestlicher  Vorortverkehr  .   .  . 

1  332559  61.1 

442  705  20,3 

99322  4,* 

178  519  8,« 

133  340  6ri 

182  538  50,3 

«9  847  19,:« 

40  552  11,2 

40  685  ll,v 

2«  952  8,n 

zusammen 2  18:445  100;o 302  574  100,.. 

Stadtverkehr  nach  der  Stadtbahn 

189192                "            "     «  RinRDR,in 

Oktober  bis     Westlicher  Vorortverkehr    .  . 
- 

Marz          Oestl icher  Vorortverkehr  .   .  . 

Fernverkehr   

J  1  479  450  82.ä 
90  782  5,1 

124  387  6.9 

98  88« 

20«  88«  77,» 

20  498  7,7 
i 

19  659  7,-i 

20  595  7.: 

zusammen 

1  71)3  15.-, 

100.'< 

267  «38  lOO.o 

Stadtverkehr  nach  der  Stadtbahn 

,.     ..  Ringbahn 
1k91/92 

Westlicher  Vorortverkehr    .  . 
zusammen 

Oestlicher  Vorortverkehr  .  . 

j  3  254  714  81,9 
190 1<4  4o 

297  85«  7,-. 23222«  7v 

451»  271  72,1« 

«1 050  !>•; 

60  344  !>,.. 
49  517  7o 

zusammen 3  97-1900  HKb» 
630  212  100,.. 

4*
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Die  Berliner  Stadtbahn. 

Fahrkarten 

stück  ;; 

B  e  t  r  h  s 

.".  :: 

Stadtverkehr  nach  der  Stadtbahn 

„     „  Ringbahn 
Westlicher  Vorortverkehr    .  . i  üCil»  lern ls8b/87 
Oestlicher  Vorortverkehr  .   .  . 

1  073  772  69,0 

380  804  1B,h 

64  587  2,7 

128  973  5,4 

158 150  <;,?. 

•238  888  60,:. 

G0  081  15,» 

26  66«  (i,7 

23  377  5,s 

46190  11,7 

-  i 

zusammen 2405  78«  I00,o 395 147  100,« 

1891/92  mehr 1  5H9114 285  085 

59,:. 
Hier/u  kommen: 

Hunde- 
kalten 

Stück 

Zusehlag- 

uud 

Bahnsteig- 
karten 

Stück 

Gen  äckbeftirdern  ng 

Gesammt-  Ueber- 

gewicht  gewicht 

kg  kg 

1890  91   

1891/92  April-September  .... 

1891/92  Oktober-März  

t?et/en  1886,87  

7  104 

1  55o 
2  562 

34  012 

15  7MI 

78  94K 

1316  929         500  816 

708  343         287  992 

440  396  219128 

7  112 

4  450 

94  649 

13  H86 

1  154  739         507  120 

974  645         372  662 

2  «62 
Hl  763 

ISO 094         134  45S 
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54 l>ie  Uerlin^r  Stadtbalm. 

J.  Die  Verwerthung  der  Stadtbahn  bogen  und  der  anliegenden 

Grundstücke. 

Die  Anzahl  der  Stadtbaknbogenräume  (597)  ist  dieselbe  geblieben. 

Dagegen  hat  sich  die  Zahl  der  vom  Eisenbahnfiskus  dauernd  finanziell 

nicht  zu  veiwerthenden  Räume  von  118  auf  105  dadurch  vermindert,  dafs 

mehrere  Kigenthümer  anliegender  Grundstücke  auf  das  im  Euteignungs- 

verfahren  erworbene  Hecht  der  dauernden  unentgeltlichen  Benutzung  der 

Bogen  Verzieht  geleistet  haben.  Die  den  Eigentümern  der  Nachbargrund- 

stücke  im  Knteignungsverfahren  zeitweise  überlassen  gewesenen  11  Bogen 

waren  im  Jahre  1888  bereits  zur  Vermiethung  wieder  verfügbar.  Seit  dem 

Bestehen  der  Stadtbahn  hat  sieh  die  Verwerthung  der  Stadtbahnbogen  wie 

folgt  gestaltet: 

1.  An  /.  a  h  1  d  e  r  K  ä  u  m  e. 

Zeitangabe 
am 

Zur  Ver- miethung 

verfügbar«- 

Eh  waren 

vermiethet 

K  ä  u  in  e 

Es  waren 

un- 

vermie
thet 

31.  Marz 1882   
453 

58 
395 

31. 1883   453 115 

338 31. 1884   
455 

118 
337 

31. 
n 1885   

460 
148 

312 

31. 

•» 

1886   462 2»  8 254 

31. n 1H87  462 247 
215 

31. r 1888   
475 2*4 

191 

31. V 1881)  475 
301 

174 

31. n 18110  477 
318 159 

31. 

■• 

1891  
477 

318 159 

31. •• 
1892  177 

339 
138 
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56 Die  Berliner  Stadtbahn. 

b)  Miethsertrage  aus  den  an  die  l'ostverwaltung  und  die  Bahnhofs- 

wirthe  vergebenen  Bahnhofsräumen  sowie  Pachtzins  aus  den  an  die  Stadt- 

bahn unmittelbar  anstofsenden  (eisenbahnbskalisrhen)  Grundstücken 

R  e  c  h  n  u  n  «  »  j  a  Ii  r 

Für 

Postdieust- 

rännie 

Für 

Bahnhofs- 

wirt- 
schaften 

Pachtzins 

aus eisenbahn- 
fiskalischcn 

(  .  r  11  11  1 1  - 

» 1  ruiwi- ptücken 

Zusaui  meii 

M .// 

Ul 

Ji 

vom  7.  Februar  bis  31.  März  1*8*2 98*-»..» 

9  281,: vi 
10  214,»* 

1882/83  17  692.:<7 11  291, «7 66  598,77 95  5*2,*  l 

17  9K2.oö 12  660,  m» 
28*36,13 

5J)  4<>8.»i3 
18  433,»a 13  473,3i 

47  449,:.4 7Ji  356,:,» 

19  797,3* 18  717,7» 
60  580,»n 

94  081,  «'2 
20  336,4o 13  741,47 

(13  633,31 
97  711,3» 

1887/88   
20  836,4. 18  525.0« 63  876.:« 07  737,7S 

1888/89   

20  383.'.«; 

1H  OUl.oo 
65  200,«»» 103  588,«« 

20888,»» 
18  833,33 

65  723,3  • 
104  945.  *; 

1890/91   20  886,4* 20O«.O,.»j 
54  823..V« 95  159.* 

1891 /JÖ  
20  336.1.; 28  435,«». 

B5  015.-JI 103  787.4«, 

Di»'  (le.sammteinimliine  zu  a  und  b  stellte  .sieb  in  »len  einzelnen 

liechnung^jaliren  wie  folgt: 

K  e  c  b  n  u  11  u  k  j  a  h  r 

B  »•  t  r  a  %  aus 

Trtbelle  11      Tabelle  b 
Zusammen 

M 

Vom  7.  Februar  bis  31.  März  18*2 

1882/83  . 

1883  K4  . 

1>84,V.-»  . 
1885  86  . 

lH*t>*7  . 

»87 '8*  . 

»88/89  . 

»-9/90  . 
IStHI.Ül 

»91  92  . 

10  569.3» 
00  069.« 

132  693.»» 

K.9  902,;,, 

194  233.93 

237  138.»» 

313  938.:* 
358  670,0;. 

306  H67,74 

417  030,«;. 
4*1  822,10 

10  214.13 

05  582,-w 
50  408.«;:; 79  356> 

94  08l,»3 

97  711,3. 

97  737.79 
103  563.60 

104  945,.«; 
95  159,9« 

lo3  787.*o 

20  783,43 

194  »i52.Cö 

192  »2,«*, 
249  259,14 

288  314,9» 

334  845.1.. 
411  676,i; 

462  263,3.'. 

501  613,% 

512  100,öi 
588  6t  «Mo 

Nach  diesen  Tabelle»  waren  am  31.  März  »1. 

baren  Bogen  71  %,  vermiethet  '211%  unvennietbet. 

J.  von  den  vertu ft- 

Geht  man  von  der 
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57 

Gesam  mtbogenzahl  (597)  aus,  so  stellen  sich  (liest'  Prozentsätze  auf 

57  und  43  %.  Der  Ertrag  aus  der  Verroiethung  der  Bogen  und 

dem  Pachtzinse  der  Grundstücke  ist  in  den  letzten  5  Jahren  um  253764.65  M., 

d.  h.  um  76%  (75.«)  gestiegen.  Diese  Ertragssteigerung  ist  wesentlich  darauf 

zurückzuführen,  dafs  eine  grofse  Anzahl  Bogen  infolge  Anlage  öffentlicher 

Strafsen.  sowie  durch  Herstellung  eisenbahnfiskaliseher  Zufahrtswege  dem 

allgemeinen  Verkehr  zugänglich  gemacht  worden  sind.  Die  im  .lahre  1888 

sjeplante  öffentliche  Strafse  an  der  Nordseite  der  Stadtbahn  zwischen 

Bahnhof  Jannowitzbrücke  und  Bahnhof  Börse  ist  jetzt  zum  grölsten  Theile 

hergestellt.  Nur  noch  ein  im  Zuge  dieser  Strafse  liegendes  (fiskalisches) 

Gebäude,  dessen  Abbruch  bevorsteht,  hindert  den  durchgehenden  Verkehr 

daselbst.  Sobald  dieser  wird  stattfinden  können,  ist  noch  eine  weitere 

Steigerung  des  Miethswerthes  der  anliegenden  Stadtbahnbogen  zu  erwarten. 

Eine  weitere  öffentliche  Strafse  parallel  der  Stadtbahn  ist  zwischen 

Sigmundshof  und  Ouxhavenerstrafse  entstanden:  die  Bachstrafse.  an  deren  An- 

lage die  Eisenbahnverwaltung,  wegen  ihres  Interesses  an  der  Bogenverwer- 

thung.  mit  einem  Kostenbeträge  betheiligt  ist.  Durch  diese  Strafse  sind  die 

angrenzenden  Stadtbahnhogen  zwar  zugänglich  und  besser  vormiethbar 

«eworden:  sie  sind  jedoch  bis  jetzt  zum  grofsen  Theile  unvermiethet  ge- 

blieben, weil  in  dem  angrenzenden,  dicht  am  Thiergarten  belegenen  Stadt  - 

t heile  vorerst  noch  wenige  Geschäfte  auf  die  Benutzung  der  Bogen 

Werth  zu  legen  scheinen. 

Die  früher  geplante  Anlegung  einer  öffentlichen  Parallelzufahrtstrafse 

zwischeu  Alesauderufer  und  Unterbaumstrafse  ist  aufgegeben:  dagegen 

*ind  die  betreffenden  Bogen  durch  Anlegung  eines  6  m  breiten  eisenbahn- 

/iskalischen  Zufahrtswegs  zugänglich  und  besser  verwendbar  gemacht. 

Ein  solcher  Zufahrtsweg  ist  auch  zwischen  der  Kleinen  l'räsidentenstrafsc 

und  der  rehertahrtsgasse  geschaffen. 
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Anlage  A. 

Zusammen- 

<ler  auf  «He  am  7.  Februar         eröffnete  Berliner  Stadtbahn  (Strecke  Sehlesiseher 

dem  Stadt-,  Vorort-  und  Fern- 

M  o  n  a  i 1881/82 1H82/83 
1888/84 1884/85 

1886 '86 VN 

April  . 

Mai  .    .  . 

•luni  . 

Juli  . 

August.  . 

September 

Oktober 

November . 

Oezember . 

Januar  .  . 

Februar 

März    .  . 

13«  801 

141  147 

Zusammen 277  JMS 

Ostern  Hol  

Pfingsten  fiel  

Hygiene-Ausstellung  

Kröffnnng  der  Station  Thiergarten 

Ansehlnls  d.  Berlin-Gorlitsser  Kahn 

Jubiläums- Kunstausstellung    .  . 

I  eberleitung  des  Fernverkehrs  von 

und  nach  Hamburg  Uber  Nauen 

uif  den  Lehrter  Hnuptbahnhot 
zu  Berlin  

I'esgl.  von  und  nach  Magdeburg 
iiuf  den  Potsdamer  Bahnhof  in 
Berlin  

16*060 

AMI  Ii  Iii  lo,u 

180  56H  9,0» 

208  910  lo.iü 

184  878  <♦,*,; 

182  114  9.18 

17m  474  8,'.« 
124  170  6,w 

132*74  Cm;.s 

12*769  0,u 

141  748  7,«» 

173*149  8,«6 

168  539  7,«« 

265  862  11,1» 

254  344  10.70 i 

248  590  10,  tri 

258  658  10.^ 

234  523  9öt 

199  039  8... 

141 231  5.H4 

150  2*3  «,3-j 

14«15ri  «.).. 

137  323  5,:- 

172  879  7,n 

I  996  538  10U«» 

9./10.Anrill882 
25.  26. Marz  1883 

28./20.  Mai 

2  376  929  lOO.oo 

13.  14.  Mai 

Mai  Oktober 

I 

214  082  9..W 

238  049  lO.m 

259  907  10,9» 

235  466  9.'<o 
24H9ar>  lO.t.1 

22t  1 896  9,v« 

178  254  7,t» 

152  123  »;.:<» 

154»  218  (i.,7 

155  744  • 

147  378  6.i» 

172  6Ö3  7, 

260  631 

276  187 

254  40«; 

26*  279 

249  81* 
227  9*7 

205  486 

177  075 

170999 

177  0845 
153  493 

178  629 

10,02 

10.6* 

9,7» 
10,3» 

9,61 

*,77 

7,*> 

6,-*i 6,** 

6,si 

5,i» 

6,-7 

2  379  265  100..».. 

13./14.  April 

1./2  Juni 

5.  Januar  18*5 

264X1076   UM l,«« 

5,6.  April 

24.  25.  Mai 

1.  Oktober  1885 
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Stellung 

Bahnhof— Westend)  für  Personen-  u.  s.  w.  Beförderung  entfallenden  Einnahmen  aus 

verkehr  in  beiden  Richtungen. 

1*86/  87 1887/88 1888/89 
1889/90 

189091 
1891/92 

.// .(/ A .// 

.// 
M 

267  »11 
273  «5<> 

301  189 8,73 344  l«9 
8.  .9 385  751 

8,s7 

879930 

8,18 
27Ö3Ö4 9.14 820  7!« 

10,2« 
360  289 

10.45 
395  124 

9.7;. 

432  660 

9,*5 

512  089 
11,03 

11. «< 
298  04« 

9.io 
325  031 

»,« 411  5H3 10,16 
384  069 

8,83 

426  391 

9,1' 

**32l 9.90 311  841 

9,9^ 

343  361 

IM.-' 

399789 

«J,*7 

408  838 

9,n 

434  879 

9,3(5 

312379 Hut 298  823 

9,41 

343  343 374  14« 9,« 
404  164 

9,*> 

434  590 

9,3.. 

27«  21» 268  230 S,W> 313t09 

9,0!« 

357  «21 

S,»ä 
372048 

S..V6 

388  715 

8,37 
261  m 

M,6* 
271  740 

8.JI 
296  728 

8,M1 

351  373 

S.67 

364  17« 

8,:v!> 

118  1«3 

9,oo Ii*-  14t» 214  151 

«,h; 
234  613 

«.•.fl 

296  349 

7.si 

334  259 

7..* 

33«  271 

7,« 191  185 «.*» 213  714 

Ü,w 

244  slß 7.io 
282584 

6,97 

315  429 327  312 

7,o;. 

20H219 K.T« 214  741 

«.«• 

234  821 
t!,79 

270  H99 
«,.* 

305  231 

7.<« 

331  191 

7.14 
IM  «22 19«  833 ♦Mi 202  564 

5,H7 

252921 

«.24 
287  907 

«,.;a 
808  398 

«.64 
212156 

7.«» 
247  114 

7,93 

260227 7.V6 316  551 

7,<l 

352  703 8.11 

846  102 

7,4.'» 

100.* 3  118  5!» 
lOO.oo 3  449  490  lOO,«o 

i 

4  058059 100,00 4  847  225 

100.W 

4  «14  331 

100..« tf  /ifc.  April 

13.  U.  Juni 

10/11.  April 

211./*».  Mai 

1.  2  April 

20,21.  Mai 

21.  22.  April 

9-  10.  Jnni 

«./7.  April  1890 
29./3o.Mnrz  1891 

25  2«.  Mai 17.  IS.  MHi 

M*i;  Oktober 

1  Juni 
1891 

1.  Oktober  1891 
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ÜäJL  Hauptzusam 

<ler  von  den  Stationen  der  Berliner  Stadt  und  Kingbahn  in  den  Etatsjahren  1890/91 

Schlafwagenkarten)  nehxt  den  hierfür  (einschl.  Hunde-,  Zuschlag-.  Bahnsteig-  und 

entfallenen  Einnahmen,  unter  Gegenüberstellung  der 

1  «Ki/01 

18H1/92 

April  bis  September 

Ausge- 

Antheiliger 

Ausge- 

Antheiliger 

gebene 

Geldbetrag 

gebene 

Geldbetrag 

Fahr- 

der Stadt- 

Fahr- 

der Stadt- karten 
u.Ringbahn 

karten 
u.  Ringbahn 

(ausseid. (einschl. 
f  ausseid. (einschl. 

Hunde-, Hunde-, 

Huude-. 
Hunde-, 

Zu- 

Zuschlag-, 

Zu- 

Zuschlag-. schlag-, Bahnsteig-, 

schlag-. 
nanu  sie  ig-. 

Bahn- Schlaf- 
Bahn- Schlaf- 

steig-  n. 

wagen- 

steig- u. 

wagen- Schlaf- 

karten und 

Schlaf- 

karten und 

wagen- Gepäck- 

wagen- 
Gepäck- 

karten i 

fracht) karten) 

fracht) 
Stück .// Stück 

Jl A.  Sta 

d  t  b  a  h  n  - 

l.  Fern- Schleslsoher  Bahnhof. 

1  sf.8  571 
290  577,«:. 976  13t» 

103  042.«' 

•• 

602  419 
126  684. a:. 

420  984 
81  114..'.- v.v. 

•• 

07  559 SU  388,« 24  Ml 

11428.M, 

•• 

23  507 
s  117.;«. 

1(5  345 
5  853,a- 

- 
270 

134,.io 

101 

52.7- 
•• 21  455 

11  HU.n, 
IG  443 

8  051.«, 
- ...       „        .  ,  Fürstenwalde Kietz— Kummelsburg—  Erkner 

360727 
lh  322.- 

270  63o 

12  745,*. 

- Lichtenberg  Frdrsberg. 151  087 102  397 

y 
92062 11  S42,3(. 87  987 9 663.M 

K.Y. ■■ der  Potsdamer  Bahn  2  742 1  431..0 

1  •      1  257 1 1     048,  H' 

• Blankenheimcr  Bahn  2  91 (3 1  468,™ 

1 '      0  9ti7 
1    2  278,7. 

- 1  ÜBi 
2  548,7n 

')     4  179 1  2297,*' 

- 

2  3o3 
1  342,«) 

Vi  (K19 

1      369,  <c 

- 
•• 

dem  Direktiousbezirk  Bromberg   .    .  . 211  191 
'1  203G54 

- Berlin  (ausseid. 

203  043 

9  <>19.;-.< 

10S  188 
4  9Ö2,s> 

" der  B»'rlin-(torlitzer  Bahn  41  4D5 
10  499,  w 

24  224 
091,:; 

zusammen 3  710  513 53o7SH„v> 2  204  565 3o4  KH,w: 

>)  Enthalten  auch  die  Angaben  für  Oktober  isih  bis  März  1-92. 
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«1 

menstellung 

nn«l  1891/92  verausgabten  Fahrkarten  (ausschl.  Hunde-,  Zusehlag-.  Bahnsteig  und 

Srhiafwagenkarten),  sowie  für  Gepäeküberfracht  erzielten,  auf  die  Stadt-  und  Ringhahn 

Krgehnisüe  der  Etatjahre  1891/92  und  1886'87. 

1*91  •  92 
Oktober  bis  März 

Ausge- 
irtbene 

Fahr- 
karten 

;»n*schl. 

Hunde-. 

Zu- 
schlag-

. 

Bahn- 

sfeiif- 
 
u. 

>chlaf-
 

»agen-
 

k.men ) 
Htück 

Antheili^er 

Geldbetrag 

der  Stadt- 

u.  Ringbahn 
(einschl. 

Hnnde-, 

Zuschlag-. 

Bahnsteig-. 

Schlaf- 

wagen  - 
karten  uud 

Gepäck- 
fracht) 

tK91/92  zusammen 

Ausge- 
gebene 

Fahr- karten 

(ausschl. 

Hnnde-, 

Zu- 
schlag-

. 

Bahn- 
steig- u. 

Schlaf-
 

wagen- karten)
 

Stück 

Anteiliger 
Geldbetrag 

der  Stadt- 
u.  Ringbahn 

(einschl. 
Hunde-, 

Zuschlag-. 

Bahnsteig-. 

Sehlat- 

wagen- karten  und 

Gepäck- 
fracht) 

1886/87 

Ausge- 

gebene 

Fahr- 
karten 

(ausschl. 

Hunde- und 

Zu- 

schlag- karten) 

Stück 

Antheiliger 
Geldbetrag 

der 
Stadt-  und 

Ringbahn 

(einschl. 

Hunde-, 
Zuschlag- 

karten und 

Gepäck- 
fracht 

1891/92  gegen  1886/87 

i-f)  mehr  < 

—  \  weniger 

Ausge- 

Autheiliger 

gebene 

Geldbetrag 

Fahr- 
der Stadt- karten u.  Ringbalm 

(ausschl. (einschl. Hunde-, Hunde-, 

Zu- 

Zuschlag-, 

schlag-, Bahnsteig*. 

Bahn- 
Schlaf- steig- u. 

wagen- Schlaf- 

karten  und 

wagen- Gepäck- 

karteu) fracht) 

Stück 
.,/. 

Stationen. 

Nationen 

1 l 
*2«i7»>845 

460  283,-.'»} 
971  1 13 

197  571, 

-fl 

32*  177 
+  195  911,7» 

'  l'/79  725 215  226,3. 
i 

377  626 
66800,I5' 36  328 10002,*» 60  H35» 21  I31.w 18854 10  699,<* + 

41  985 

4-
 

10  731,»« 

lo39H 
2  419.V. 

26  743 8  272.70 104(14 
2  880,5.» 

+ 16  339 5  392,ao 

257 ."»<«.*> 
3<;i 112,.\o 408 

219,*» 

47 
107,<o •JIM 18  597 8  717..;» 

13  841 6  671,;* + 
1  756 

+ 

2  045.75 

|  mi
M 1 

672  351 
33  047.».. 

173  728 + 462  416 + 28  870,5» 

109  363 
Iii  H53 

-f 

47  51U 

|
 
 
 
 
 
 

„

 

 

<Niü 

1 36  207 
4  177,15 

1 257 t;4H,4o 2  093 1  743,io 

s3H 

1  (»95.ii. 6  967 

2  27H.T.S 
1  576 1  170,if 

+ 5  391 + 

1  108.2« 1  179 2  2!»7,no 3  461 

3034..H 

71* 

— 
737,3« 

609 
369.*o 

1  421 
1  203,2:. 

sl2 

s3Ö,i:. 

1 

203  654 175*62 27  792 

:>  097.2  • 232  Hi  »3 1 1  sr.i,  »i 
240  164 24  s65 + 9  4sy,:* 

»  - 1 17  504 

1  S62.I»' 244  710.1» 
4  o]  4  668 

51H811.it 2106  044 
29S  034.3s 

-t  1  935  084 

4-  253  55' »,o- 
26  5<iO 

2  773.2-.« 
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1890/91 

Ausge-  Antheiliger 
geben?  Geldbetrag 

Fahr-      der  Stadt- 
karten u.Bingbahn 

(ansscbl.  (einschl. 

Hunde-.  Hunde-. 

Zu-  Zuschlag-, 

ach  lag-,  Bahnsteig-, 
Bahn-  Schlaf- 

steig- u.  wagen- 
Schlaf-     karten  und 

wagen-  GepUck- 
karten  fracht; 

Stück)  M 

188192 

April  bis  September 

Ausge-  Antheiliger 
gebene  Geldbetrag 

Fahr-      der  Stadt- 
karten u.Bingbahn 

(ausseht.  einschl. 

Hunde-,  Hunde-. 
Zu-  Zuschlag-, 

schlag-,  Bahnsteig-. 
Bahn-  Schlaf- 

steig- u.       wagen - 
Schlaf-     karten  und 

wagen-  Gepäck- 
karten) fracht) 

Stück  .U 

Alexanderplatz 

S.V.  nach Stadtbahnstationen  2  482  536 
32t»  H67,i' 

1  332  559 

1*2  53*,*" 

•• 

iri(rl\QKnatatii\rt  a  i  k AA»  7<»T» 

44*  #IH» 
OS»  04  /  ,  1  ̂ 

v.v. 
■• Ml  H93 

40  881,»» 
34  117 

14  489.?« 

11 
- 

4»  Ht<i) 
15  061,!«» 

30  449 1  A  Hit  u,. 

11 
n Friedenau  Zehlendorf  5 

18,*» 

2 

7...» 

- n 42  862 

19  492,-* 

34  754 

16618.». Fürsten  walde 

■i 

Kietz   Kuiniuelsburg — 125  766 
27  *l9.vo 

97  097 

21  87S,if 
Erkner 

Straufsberg 
- Lichtenberg  Frdrsberg.  

Rüdersdorf 
46  118 

*  212.«  « 
2*050 4  546. 

•• 

•■ 

65  747 

17  690,«:. 

4*372 14264,u 

KV. H der  Potsdamer  Bahn  *396 
4  224,0-. 

3  358 

')    169«  »,3t» 
•i 

ii 3  346 1  549,;a 

';    7  217 

lt    2  213.<^ 

•' 

7  *oo 4  233,60 
»)  8*45 

'>    4  702,1'» 

a " 
4  49»; 2  60.»,«. 

»)   i  m 
'  776.1.. 

n dem  Direktionsbezirk  Hroinberg   .   .  . 90  8*5 

12  547,«,«, 

>)  98  16K 

•>  13  H  5,;v 

Ii 

„              „             Berlin  ansscli. 

(Berlin  Görlitz»  

84  80* 

11  4t  »5.  iv 

:»!  490 

9  667,:..- 
- <ler  Berlin-tM.rlitzer  Bahn  

22  H67 

.'» 727/-; 
14  456 

4  763,- 

/.UKHimnen 8  74 1  2*4 
506  59*t5.  <■ 

2  232943 

371  271..«. 

»)  I  ntlialt.  il  auch  .lie  Angaben  für  Oktober  1*91  bis  März  1892. 
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1891/92 

Oktober  bis  Marz 
1891  92  zusammen 

— 

Attsije- 

—  — 

Antheiliger 
Ausge- 

Antheiliger 
■ 

teoeoe Gtldbet  rag: 
sjebene 

Geldbetrag 

Fahr- der  Stadt- 
Fahr- 

der  Stadt- 
karten u.  Ringbahn karten u.  Ringbahn 
»usschl. einschl. (ausschl. (einschl. 
Hunde-. Hunde-. Hunde-, Hunde-. 

Zn- Zuschlag-. 

Zu- 

Zuschlag-, 

sschlaj;-. Baiin  steig-, schlag-, Bahnsteig-, 

Bahn- Scblaf- 
Bahu- Schlaf- 

steig- u. 
wagen- 

nteig-  n. 

wagen- Schlaf- karten und 
Schlaf- 

karten und 

wagen - (»epäck- 
wagen- Gepäck- kartt«) 

Stück 

fracht) karten  ) 

Stück fracht  • 

1886/87 

Ausge- 

gebene 

Fahr- 

karten 

(ausschl. 

Hunde- und 

Zu- 

schlag-
 

karten)
 

Stück 

Antheiliger 
Geldbetrag 

der 

Stadt-  und 

Ringbahn 

(einschl. Hunde-, 

Zuschlag- 
karten und 

Gepäck- 
trachti 

ff 

189 192  gegen  1886/87 

(-}-)  mehr  (    )  weniger 

Ausge- 

Antheiliger 

gebene 

Geldbetrag 

Fahr- 

der Stadt- 
karten u.Ringbahn 

(ausschl. (einschl. 

Hunde-, 

Hunde-, 

Zu- 

Zuschlag-, 

schlag-. 
Bahnsteig-, 

Bahn- 

Schlaf- steig- ii. 

wagen- 
Schlaf- 

karten und 

wagen - Gepäck- 

karten) 

fracht) 
Stück 

M 

'1 
47?»45»> 

61  633 

2"  905 

2 

^242 

123  551 

7*t> 

|  47  38* 

I 

1741957 

14  600,7-. 

1  138.  u 

14,6o 

1  744.»'. 

1'.»  142.70 

616.7«« 

1 1  897.7<- 

1 
3-254  714 

469  27o,*. 1  673  772 
238  883.  u» 

I  +  120H638 

+  160  356,vo 
1 — -• 380  304 6o031.no 1 

i»5  750 

29  090,1.-. 

18  219 
7  828,:'v 

77  531 + 
21  262.23 

51354 
14  579,«» 21  348 r.  791,3» 

f-
 

.10006 

7  788,o- 
4 

22.w 
9 + 

16.*. 

4299(5 

17  358,2.-- 

25  011 12040,- 

4-
 

17  985 + 

5  317,-.» 

! 

2K9020 
55  2WI,-« 

87  374 

14  452.il' 
r 

157  947 

4 34  352,ii 

1 

28  *M 5063)tii 17  IHK) 
2  448...1 

r 

10  936 + 

2  615,0.. 
- _ 23  699 

6  475,w 

3  :>5* 
16911." 

5  966 
5o02,.v> 2  608 3  312,-o 

7217 
2  213.^ 

2  878 
2  289,*3 

4  33'.» 

75,-. 

8>45 4  702,10 
5  038 

4  539,wi + 3  807 

162.17 
1  304 

77l».ui 
3  217 2 .883..;: 1913 

2  107.  .7 

98  16^ 13  835.;.' 
68  428 

15  2!  K  1.-9 

+ 
2!>  740 

1  455.V  7 

1 
113  331 

26  328.:>i 
6<  >  4 15 

12  525.1'.» 

P 

40  711 •f- 
Ii)  l  ll.v, 

1 — - 

12  2118 
3  658.su \ 

3!>7*900 (»30  211,^ 2  405  78t» 395  147.il 

-t-1  573  64o 
-i  242  Ol 5, u 

1  526 

6!irV01v» 
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64 Di«  Berliner  Stadtbahn. 

1890/91 

Allste-  Antheiliger 

gebenc  Geldbetrag 

Fahr-      der  Stadt- 

karten u.Ringbahn 

(ausschl.  (einschl. 

Hunde-,  Hunde-. 
Zu-  Zuschlag-, 

schlag-,  Bahnsteig-, 

Bahn-  Schlaf- 

steig- n.  wagen* 
Schlaf-     karten  und 

wagen-  Gepäck- 
karteii;  fracht) 

Stück  .// 

1891/92 

April  bis  September 

Ausge-  Antheiliger 

gebeut-  Geldbetrag 

Fahr-      der  Stadt- 
karten  u.Ringbahn 

(ansschl.  «einschl. 
Hunde-,  Hunde-. 
Zu-  Zuschlag-, 

schlag-,  Bahnsteig-. 
Bahn-  Schlaf- 

steig- u.  wagen- 
Schlaf-     karten  und 

wagen-  Gepäck- 
karten) fracht! 

Stück  .// 

Frledrichstrafse. 

O  !1  III  rflOIl 
iir.  (lull 

41»  i>-*5 »..0 1    /  1  /  24  / 
21 1  ö^ii^ 

Kingbahnstationen  aöili  377 
r>i  i37,<*> 

184  129 
40  537,9.» 

Y.Y. n Spandau— Nauen  
152  0% 

3o60H,ho 7H  155 
U»  49ti,60 

- Waimsee— \V«rd«r  45  214 
l«i  550,0.» 

30  8O5 
11  484,u. 

■ Friedenau  /Ohlendorf  

■ 
■- 

'vi  43ti 

25  354,*. 
4L900 

t8  975«o Fürsten  wähle 
•• Kietz,  -ltuinmelsbur«?— 

Krkner 

S4i(iöl 

22  332,4'» 
72  807 

i  s  I42.M 

Strnufsberg 

- Lichtenberg    FrdrsbiTg  — 
KüderwU.rf 

218 
5  14*,  i:. 1*701 3  79*,** 

" 35  0H2 
13  159,:.. 21»  «48 

1 1  920.-.X 
F.V. 

21  330 12  3H7,ihi 

1     12  459 

•■ 
■ „    Blankenheiiner  Bahn  

22  11H» II  914j  - 

1     31  C.92 
l)  13  439,*» 

» 43O0Ü 
25  341.-W 

K    41  149 >)  24  584,4.. 

" 23  868 

14  943.7.1 

>.      f.  007 1  3t>36.*> 

■ - dein  Direktionsbezirk  Broiuberg   .    .  . 
127  los 

26  !H)7,7» 
M  135  442 ')  25  909.*; 

„             Berlin  (ausseid. 

Kerlin  -  Görlitz)  
122  805 

25  H72.4a 
73  352 

13022-2» *• 

der  Berlin-Gürlitzer  Bahn  27  t  Iii *  !»2i;.7» 
17  153 

5  l'>2>>.t»'' /.usaintncn 
4  3t!  1  !»5o 7«Hi7l6.ai 2  490  83« 

431  925,*>u 

1 1  Kuthaltcii  nudi  di-  Angaben  für  (»ktob.r  ls;n  Iiis  Marz  1*92. 
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Die  Berliner  Sta.ltbahn. 

65 1891/92 
Oktober  bis  Marz 1891/92  zusammen 

Ausge- Anth eiliger 
Ausge- 

Antheiliger 

gebene Geldbetrag 
gebene 

Geldbetrag 

Fahr. der  Stadt- 
Fahr- 

der Stadt- 
karten u.Ringbahn karten u.  Ringbahn 

(auflschl. (einschl. (ausseht. (einschl. 
Hunde-, Hunde-, Hunde-, 

'  Hunde-, 

Zu- 
Zuschlag-, 

Zu- 

Zuschlag-, 

schlag-, Bahnsteig-, schlag-, Bahnsteig-, 

Bahn- Schlaf- 
Bahn- Schlaf- 

steig- n. wage  ii- steig-  u. 
wagen- Schlaf- karten und 

Schlaf- 
karten und 

wagen- 
Gepäck- wagen- Gepäck- karten) fracht) karten) fracht) 

Stück 
.u 

Stück M 

1886/87 

Ausge- 

gebene 

Fahr- 
karten 

(auBSchl. 

Hunde- und 

Zu- 

schlag-
 

karten)
 

Stück 

Antheiliger 

Geldbetrag 

der 

Stadt-  und 

Ringbahn 

(einschl. Hunde-, 

Zuschlag- 
karten und 

Gepäck- 

fracht) 

1891/92  gegen  1886/87 

(-f)mehr  (—)  weniger 

Ausge- 

gebene 

Fahr- 

karten 

(ausschl. 

Hunde-. 

Zu- 

schlag-
, 

Bahn- 
steig- u. 

Schlaf-
 

wagen-
 

karten)
 

Stück 

Antheiliger 
Geldbetrag 

der  Stadt- u.  Ringbahn 

(einschl. Huude-, 

Zuschlag-, 
Bahnsteig-, 

Schlaf- 

wagen- 

karten und 

Gepäck- 

fracht) 

M 

Ii  906 949 

187  773 

30632 

11  tili 

266  294,15 

17  478,90 

8  325,20 

2  478,oo 

89  524  18953,15 

418  121,7* 

J
 
 67!
 

67  512        12  882,19 

3  808  325 

|  3808 

216  928 

61  487 

196,7u 

33  975,50 

14  809,«) 

r,3  511  !  21453,00 

192169 48815,69 

19119        3  920,56 

12459 6  925,50 

31692 18  439,M> 

41  149 24  684,<o 

6007 3  636,60 

135442 

25  96'J;V<'> 

158017 31  633,08 

2255  678 

126  684 

76142  i 

36909 

17 

56  659 

73  407 

16988 

18027 

20  559 

16896 

40  687 

11891 

79  856 

I 

90767 

15  187 

i 

309  580,80 

88  490,»5 

32257,3« 
16228,« 

8,30 
21  995,50 

14  289,04 

4  086,79 

6288,98 

18137,85 

14253,99 

38744,7* 

11 189,63 

48414.85 

56  966,33 

9  873,37 

+1426963    +175  124,81 

189786 + 
1  718,ts 26628 

1  418,8« 
17 

8,3o 

8148 

542,50 100  735 

4-
 

27  737,67 

2136 
116,33 

—  8100 

+  14  796 4-  462 

5  884 

+  56586 

11212,35 

814,43 

14  160,33 

7  558,« 

22  446,5» 

+    52063    -  34  836,51 

2244  419      319  838,3a 4  736  265     761  758,39  |    2  934  849     640  285,87 +1818  ('55    +204  680,6« 

17  149    —  93108,13 

Archiv  !ur  Eisenbahnwesen. 
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Ü6 Die  Berliner  Stadtbahn 

1890/91 1891/92 

April  bis  September 

Ausge- 

Antheiliger 

Ausge- 

Antheiliger 

gebene 

Geldbetrag 

gebene 

Geldbetrag 

Fahr- 

der Stadt- 

Fahr- 

der Stadt- karten u.Rinpbahn 

*•* 

karten u.  Ringbahn 

( ausseht. (einttchl. 
(ausseht. (einschl. Hände-, Hunde-, 

Hunde- 

Hunde-, 

Zu- 

Zuschlag-, 

Zu- 

Zuschlag-, 
schlag-, Bahnsteig-, 

schlag-, 

Bahnsteig-. 

Bahn- 
Schlaf- 

Bahn- 
Schlaf- steig- u. 

wagen- 

steig- u. 

wagen- 
Schlaf- 

karten und 

Schlaf- 

karten und 

wagen- Gepäck- wagen- 
Gepäck- 

karten) fracht) 

karten  > 

fracht) 

Stück M Stück 

Zoologischer  Barten. 

S.V  nach  Stadtbahn  Stationen  

„  Ringbahnstationen  

Y.Y.    „   Spandau— Nauen  

.,   Wannsee— Werder  

.,   Friedenau— Zehlendorf  

„  Grunewald  

Fürsten  walde 

„    Kietz— Rummel  sburg—  
Erkner 
Strausberg 

..    Lichtenberg  -  Frdrsberg.— Rüdersdorf 

..   Königs  Wusterhausen  

F.V.    „   der  Potsdamer  Bahn  

„   Blankenheimer  Bahn  

„   Lehrter  Bahn  

„   Hamburger  Bahn  

„   dem  Direktionsbezirk  Bromberg  .   .  . 

„             „            Berlin  (ausschl. 

Berlin-Görlitz)  

..   der  Berlin-Görlitzer  Bahn  

I 
j i 

1358  976 

80008 

29213 

16010 

27  766 

8  373 

2469 

3  679 

4  442 

2431 

5191 

3077 

13  271 

194  327,8* 

19  868,85 

5  697,90 

4  294,40 

7 

2  734,80 

5,40 

1278,« 

1680,40 

2540,80 

1 267,70 

2942,10 

1  980,vo 

2719,42 

936  895 

oo  wo 

17  660 

14  959 

22  788 

6  630 

2108 

131  68l,o.» 

15  334,70 

3  050,4s 

8  620.10 

6027,7i 

2 159,16 

1 053,6* 

3  816  1  784,u 

l)     1786     !)  1034,80 

*)  4  314 

»)  6  204 »i  1034 

»)  17  498     »)  3  794,46 

l)  1762,80 

>)  3  522,30 

l)  634^0 

1 7  8  905,09 

1470,4« 

12  181  3028,74 

2919  1028,49 

1576336     254  427,43  |  1  117  679      179  461,79 

')  Enthalten  aucii  die  Angaben  für  Oktober  1H91  bis  März  1892. 
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Die  Berliner  Stadtbahn.  67 

1891/92 

Oktober  bis  März 1891/92  zusammen 
1886  87 1891/92  gegen  1886/87 

(+)mehr  (—)  weniger 

Ausge-  Antheiliger 
gebene  Geldbetrag 

Fahr-      der  Stadt- 

kurten     n.  Ringbahn 

(ausseht,  (einschl. 

Hönde-,  Hände-, 

Zn-      1  Zuschlag-, 
schlag-.  Bahnsteiir-, 

Bahn-  Schlaf- 

steig- u.  wagen- 
Schlaf-     karten  und 

wagen-  Gepäck- 
karten i  fracht) 

Stück  Ol 

Ausge- 

gebene 

Fahr- karten 

(ausseht. 
Hunde-, 

Zu- 
schlag-

, 

Bahn- steig- u. 

Schlaf-
 

wagen-
 

karten')
 Stück 

Antheiliger 
Geldbetrag 

der  Stadt- 
u.Ringbahn 

(einschl. 
Hunde-, 

Zuschlag-, 

Bahnsteig-, 

Schlaf- 

wagen- karten und 

Gepäck- fracht) 

-//. 

i 

Ausge- 

gebene 

Fahr- 
karten 

Ousschl. 

Hunde- und 

Zu- 

schlag-
 

karten)
 

Stück 

Antheiliger 
Geldbetrag 

der 

Stadt-  und 

Ringbahn 

(einschl. 
Hunde-, 

Zuschlag- 
karten und 

Gepäck- 

fracht) 

Ausge- 

gebene 

Fahr- 

karten 

(ansschl. Hunde-, 

Zu- 

schlag
-, 

Bahn- 
steiir- u. 

Schlaf- 

wagen- 

karten) 

Stück 

Antheiliger 
Geldbetrag 

der  Stadt- u.Ringbahn 

(einschl. 
Hunde-, 

Zuschlag-, 

Bahnsteig-, 

Schlaf- 

w ugen- 
karten  und 

Gepäck- 

fracht) 

M 

\ 
 - 

1    I  Oäw  OI\J 270  FS^O  15 428  832 85  <Mft  35 370  511 A-  174H10  90 

1  «21  577 123  504,U' 
1  - 

22027 
9  962,9i> 

1  - 

31  336 3  721,70 48  986 6  772,15 
11064 2  407,33 

f    37  922 
+    4  364,?* 

«ITH 814.30 24  137 4  4dl,40 8  893 l  3o9,63 

-f-     15  244 
-f-  SOt>4,.7 

H 2  sc 
—          2  so 

5912 647,» IVA/ U  Ol  vjVJ 974 
—       1  274 4-     S  405  7s 

i      7  527 2  837,25 

j      17  973 

6  730.M i 3  624 1  573.65 

|-f    12  992 
l 

+    4  294,06 

1
.
"
 
28,90 

|     
   2 139 

1  082,:.6 r 525 
244,25 

|+
  16

14 

+  838,31 
1 1457 

860.H3 1785 1  034,w 2159 
2021,so 

374 

—  98li,so 

4  314 1  762,20 1635 
1  417,ta 

-f     2  679 

+  344,7* 
6204 3  522,30 3  585 3  317,41 

+      2  619 -f  204,*9 

1084 
634  ,«o 

1346 1  252,03 

-  262 -  617,23 

17  498 3  794,4« 

5606 

3  539,*o 
+  11892 -f  254,-»; 

|  *991 
2  045,06 

|  24041 

6097,» 8015 
6  303,»i 

|+    14  155 

-  411,«i 

1  - 
1871 

1204,96 

>   

884  552      133  598,91 

|  20022
31 

313  060,;o 526  521 123  693,M 

i 

1  -f 1  478  628 

1  1918 

,  -f  191  386. v4 —    2  018,14 

5* 
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68  Die  Berliner  Stadtbahn. 

1890/91 
1891/92 

April  bis  September 

Ausge- 

gebene 

Fahr- 
karten 

(ausschl. 

Zu- 

schlag-
, 

Bahn- steig- u. 

Schlaf-
 

wagen-
 

karten)
 

Stück 

Antheiliger 
Geldbetrag 

der  Stadt- n.  Ringbahn 

(einschl. uuuuc  , 

Zuschlag-, 

Bahnsteig-, 

Schlaf- 

wagen- 
karten und 

vrepacK- 

fracht) 

M 

Ausge- 

gebene 

Fahr- 

karten 

(ausschl. 

Zu- 

schlag-
, 

Bahn- 
steig- u. 

Schlaf- 
wagen - 

karten) 

Stück 

Antheiliger 
Geldbetrag 

der  Stadt- n.  Ringbahn 

(einschl. 
FJ  n  n  i\  p  - 

Zuschlag-, 

Bahnsteig-, 

Schlaf- 

wagen- 
karten und 

uepacK- 

fracht) 

M 

Charlottenburg. 

S.  V.  nach  Stadtbahnstationen  513  245 82 197,«5 
343  638 55  648,30 

„ ■ 
Ringbahnstationen  115  704 26  341,« 86064 19 198,io 

V.V. - 
Spandau— Nauen  

74  916 — 87  057 — 

Waunsee  Werder  92  768 

Friedenau-  Zehlendorf  •i 

Grunewald  

Fürstenwalde 
Kietz— Rummelsburg— 

Erkner 

7  559 

2  494 

1  817,oo 

677,80 

7311 

2396 
1  798,9" 729,« 

Straufsberg 

Lichtenberg  —  Frdrsberg.— 
Rüdersdorf 

1  326 
534,02 1314 

624,1« 

• Königswusterhausen  1  2flÄ 1  iOO 1  H38 

F.V. der  Potsdamer  Bahn     .  . 2  253 '.)  1075 

..    Blankenheimer  Bahn  
514 

248,01 

l)  3006 x)  793,w 

- 17  588 ')  10848 

M „    Hamburger  Bahn  14  772 
l)  22502 

"* 

dem  Direktionsbezirk  Bromberg   .   .  . 7  531 1  105,:« 9  378 
1  325,JS 

Berlin  (ausschl. 

Berlin-Görlitz)  
12085 

3  059,64 
7148 

1  166,73 
■ der  Berlin-Görlitzer  Bahn  

1731 
4T2,w 1196 

803,w 

zusammen 795  769 116948,7» 552501 
82602,<9 

')  Enthalten  auch  die  Angaben  für  Oktober  1891  bis  Marz  M>2 
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Die  Berliner  Stadtbahn. 69 

1891/92 
Oktober  bis  März 

Ausge- 

gebene 

Fahr- 

(aosschl. 

Bande-, 

Zu- 
schlag

-, 

Bahn-
 

steig- n. 

Schläf
- 

erten 

Stück 

Antheiliger 

Geldbetrag 

der  Stadt- 
u  Ringbahn 

(einschl. 

Hunde-, 

,  Zuschlag-, 
Bahnsteig-, 

Schlaf- 

wagen- karten und 

Gepäck- fracht) 

1891  92  zusammen 

Ausge- 

gebene 

Fahr- karten 

(auaschl. 
Hunde-, 

Zu- 
schlag-.

 

Bahn- steig- u. 

Schlaf- 

karten) 

Stück 

Antheiliger 
Geldbetrag 

der  Stadt- 

I  u.Ringbahn 
(einschl. 
Hunde-, 

j  Zuschlag-, Bahnsteig-, 

Schlaf- 

wugen- karten  und 

Gepäck- 
fracht) 

1886:87 

Ausge- 
gebene 

Fahr- 

karten 

(ansschl. 

Hunde- und 

Zu- 

schlag- 
karten 

Stück 

Antheiliger 
Geldbetrag 

der 

Stadt-  und 

Ringbahn 
(einschl. 

Hunde-, 

Zuschlag- 
karten und 

Gepäck- 

fracht) 

JL 

1891/92  gegen  1886/87 

(-f)mehr  (—)  weniger 

Ausge- 

Antheiliger 

gebene 

Geldbetrag 

Fahr- 

der Stadt- karten u.Ringbahn 

(ausschl. 
(einschl. Hunde-, 
Hunde-, 

Zu- 

Zuschlag-, 
schlag-, 

Bahnsteig-. 

Bahn- Schlaf- 
steig- u. 

wagen- Schlaf- 

karten nnd 

wagen- 
Gepäck- 

karten) fracht) 

Stück     (  .41 

479  793  78  031,»* 

47  436 

12  280  — 

2  704  278,»* 

2  867  1  020,00 

13 

|  909496 I 

84  492 

80515 

152  873,35 

I 

111510  81934,» 

41  539       11  S64.7S 

12013  - 
8  878 

10015  2077,35 

6601 

12,33 

r>  750        1  188,» 

1327 

1075 

3006 

10843 

22502 

9378 

14  108 

2269.M 

636,so 

793.0'.» 

3  153,« 

1U018 

996 

340 

452 

2  080 

355 
818 

826 

3  065 

4175 

781 

408,76 

128,n 

948,u 

96,bs 

+  756446  4-  109  574,44 

+  72  479 -f-  21637 

3  +  2077,35 

+    5  158  (  +    1  617,63 

l  463,14 

2076,«; 

385,63 

+      987  + 

1005 

+    2661  + 

+  10025 

+  21676 

+    6313  - 

607,77 

697,31 

127,« 

+    9147    +  691,1« 

5öO*61       80  526.'» 1103  352       168  128.30 197846       48  091, ü 
+  906514 

-  1008 

+  116165,47 

-  127,81 
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70 Die  Berliner  Stadtbahn. 

1890/91 1891/92 

April  bis  September 

Ausge- 

Antheiliger 

Ausge- 

Antheiliger 

gebene 

Geldbetrag 

gebene 1  ueidDetra^ 

Fahr- 

der Stadt- 

Fahr- 

! der  otadt- 

karten u.Ringbahn 
karten 

u.  Kinirbali  n 

(auBschl. (einschl. (ausseht. 

(einschl. 
Hunae-, II  II  Tili 4k 

nunae-, 
TT  ii  »i  1 1  a HnnHa. 

n  uimi"-. 

Zu- 

Zuschlag-, 

Zu- 

Zuschlag-, 

schlag-, 
Bahnsteig-, 

schlag-, 
Bahnsteig-. 

Bahn- 
Schlaf- 

Bahn- 
Schlaf- steig- u. 

wagen- 

steig- u. 

wagen- Schlaf- 

karten  und 

Schlaf- 

karten und 

wagen- Gepäck- 
wagen- Gepäck- 

karten) fracht) karten) 
fracht) 

Stück M Stück M 

JannowItzbrQcke. 

S.V.  nach  Stadtbahnstationen  

„      „  Ringbahnstationen  

V.V.    „   Spandau— Nauen  

r<   Wannsee— Werder  

„   Friedenau— Zehlendorf  

„  Grunewald  

„.       „        ,  .  Fürstenwalde 
„      „   Kietz-Rummelsburg-  Erkner 

.   Lichtenberg- Frdrsberg.-^^^ 

Königswusterhausen  

Börse. 

S.V.  nach  Stadtbahnstationen  

,.  Ringbahnstationen  

V.Y.    „   Spandau— Nauen  

„   Wannsee— Werder  

r      „   Friedenau— Zehlendorf  

.      „  Grunewald  

„.  .     _        ,  .        Fürsten walde 
.,   Kietz— Rummelsburg—  Erkner 

,      „   Lichtenberg- Frdrsberg.- 

Königswusterhausen  

1  521  224  208  195,Jo 

458  950  70  130,20 

7132  4  251,60 

720  206,30 

18241 

5  785 

576 

23189 

2  030817 

1738919 

187  357 

46536 
2107 

25518 

2  521 

488 
16  868 

9  961, so 
2113,60 

157,so 

9233,56 

855  720 

336482 

2  384 

19  410 

4  316 

367 20173 

2.  Stadt- 

120212,96 
49  152,« 

1 142,so 

192.*) 

8670,io 

2240,is 

66.70 6650;46 

304  249,54 

228  723.M 

61  280,04 

36076,80 

680,30 

11  502,w 

1  194,40 

83,« 

6  276,05 

2019759  330816,70 

1239  474  188227,00 

998960  183170,« 

158964  40555,«4 

9  791  7  327,30 

1 761  621,so 

23  731 1686 

919 

15  768 

10516,S4 

642,84 

298,42 

6079,«) 

1211  569 199  112,17 
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Die  Berliner  Stadtbahn. 71 

1891/9-2 
Oktober  bis  Marz 

1891/92 

Ina  ( 

Ausge- 
Aiimcniger 

gebene 

ueiuoeirag 

Vahr, 
r  iur- 

Aar  Qt+At 

anr- 

der  Maut- t?  i  ti  rrVw  a  Vi  n 
U  rVlU^UciUll Kiiri  t'ii U.  i\  J  Ii    U il U D 

iU?^CDl. v  einscm. ( auBScni. 
(einschl. rmuuo. H  n  n  f  \  r>  - UUUUC  j Hn  n  t\  p  - 

X1U.1JUC". 

Zu- 
Zuschlag-, 

Zu- 

Zuschlag-, 

schlag-, Bahnsteig-, schlag-, Buhnsteig-, 

Bahn- Schlaf- 
Bahn- Schlaf- steig- u. wagen- steig- u. 

Schlaf- 
wagen- Schlaf- 

karten nnd karten  und 

wagen- 
Gepäck- wagen- 

Gepäck- 
karten) fracht) karten  ) fracht) 

Stück M Stack 

1886/87 

Ausge- 

gebene 

Fahr- 
karten 

(ausschl. 

Hunde- und 

Zu- 

schlag
- karten
) 

Stück 

Antheiliger 
Geldbetrag 

der 

Stadt-  und 

Ringbahn 

(einschl. 
Hunde-, 

Zuschlag- karten und 

Gepäck- 

fracht) 

M 

1891  92  gegen  1886/87 
(-f-)  mehr  ( 

— )  weniger 

Ausge- 

Antheiliger 

gebene 

Geldbetrag 

Fahr- 

der StAdt- karten u.  Ringbahn 

(ausschl. (einschl. Hunde-, 
Hunde», 

Zuschlaff- 

Zu- 

schlag-, 
Bahnsteig-, 

Bahn- 
Schlaf- steig- u. 

wagen- 
Schlaf- 

karten und 

wagen- Gepäck- 

karten) fracht) 

StUck M 

Stationen. 

(  996966 

1 \    tt  1  Oft  1  OO 

(  2  188  188 

Ol  A  TIA  fi\ 
310  774,70 675  766 

lo8U21,45 

\+l  861  286 

+ 147  087,30 
141  409,io ) 162197 

26715,95 

f      "       i  - 4  675 1  867,75 
7  059 2  510,«5 

1326 
676,40 

+  5734 +  1983,95 278 51,90 900 244,10 684 
178,60 4-       316    +  65,50 

i f\  1A 

-  1 

0,40 

3  169 db7,uo 
Q  A37  in 
y  Oo7,40 

19  A  AI A  K9A  in 4-  9178 

+  2502,90 13  475 2337^0 37  964 11 128,» 5  928 1  242,50 
,+  25462 

+  7860,»5 
1 

0,48 

368 
66,18 

448 

73,84 r 

—  7,66 

6  679 2036,45 

1018  684 145  533^3 2258068 833  760,*s 866214 174  379,09 4-1  401  925 
+  159  389,»o 

-  81 

8,06 1  
- 

2169215 321  029,90 1086684 
142417,so 1+1  067  746 

1-  156  682,95 

Ii  011  301 147  303.« 65  886 
22  929,75 

<  - 

••,695 
3  391,85 16  486 10719,15 

473 
242,20 

+  16018 

-|-  10  476,95 

527 
161,60 2288 

672,9o 
280 

88,70 

+  2008 +  6*4.» i 3 

1,90 

-  3   1,K0 

1253 365,55 24  984 10  882,40 18622 7063,90 
+      6  362 +    3  818,\o 

.  12714 1  678,» .      30  167 8  400,40 
2778 

617,9t» 

v+  22961 
-t-  6461,80 

1 
 172

 

78,i<s 
,  1091 

376,58 

361 61,90 
}+  730 

+  814,6s 

1  _ 
4  428 

1  820,70 

)  _ 

1032  602 152969,1« »S44  291 862081,38 1  128  414 174  744,05 
+1  115820 +  177  889,« 9 

l,so 
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1890/91 

Ausge- 

gebene 

Fahr- 

karten 

(ausseht. Hunde-, 

Zu- 

schlag-
, 

Bahn- 
steig- u 

Schlaf-
 

wageu-
 

karten)
 

StUck 

Antheiliger 
Geldbetrag 

der  Stadt- u.Ringbahn 

(einschl. Hunde-, 
Zuschlag-, 

Bahnsteig- 

Schlaf- 

wagen- 

karten  und 

Gepäck- 

fracht) 

1881/92 

April  bis  September 

Ausge- 

gebene 

Fahr- 

karten 

(ausschl. Hunde-, 

Zu- 

schlag-
, 

Bahn- 
steig- u. 

Schlaf-
 

wagen-
 

karten)
 

Stück 

Antheiliger 
Geldbetrag 

der  Stadt - u  Ringbali  u 

(einschl. 

Hunde-, 

Zuschlag-. 
Bahnsteig-. 

Schlaf- 

wagen- 
karten uud 

Gep&ck- 

f rächt) 

M 

S.V.  nach  Stadtbahnstationen  

Ringbahnstationen  

V.V.    ,.   Spandau— Nauen   .   .  . 

,.  Wannsee— Werder  

Friedenau— Zehlendorf  

„      ,.  Grunewald  

,.      „   KietZ-Romraelsburg-Fü"^w^e  . 
Erkner 

„  Künigswusterhauseu  

zusammen 

Bellevue. 

S.V.  nach  Stadtbahnstationen  . 

„  Ringbabnstationen 

V.V.    „   Spandau — Nauen  .  . 

,.   Wannsee -Werder 

..   Friedenau— Zehlendorf 

„   Grunewald  .... 

1945  350 

70  761 

11 

I 

704 

Kietz  Rummelsburg-^^6^6 

„  Lichtenberg— Frdrsberg. 

„  Königswusterhausen 

Straufsberg 

Rüdersdorf 

zusammen 

819» 

\  10346/ 
2062 

447 

3  941 

I 

218213,10 

17997,84 

1  779,oo 

118,40 

4  764,80 

642,30 

75,08 
1  215,ü 

1213056 

58411 

6024 

50Ö 

9134 

2185 

597 I 

8499 

138038,70 
14  261,^ 

440,10 

99,w 

3  842,*) 

568,io 

167,7* 1046,** 

2  045  685     244  805,48 

I 

1  293  412  ,    168  465,01 

2  184  035 

116239 

7984 
2  214 

r  52091 

L    22  993/ 
1679 

I 
134 

3480 

292001,60 

27  474,üs 

1  230,  so 
473,» 

7  430,io 

531,30 

67,vs 

1  447,o:> 

1  253  780 

106668 

3  295 

1585 

23  953 

1863 

217  , 

3160 

168  135,60 

21  309,95 

559,3» 

318,40 

6214,6^ 

530,4* 

106.*4 
1  875,10 

2  313  867 
380656,78 1  393  961      198  550.J« 
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1891/92 

Oktober  bis  Mär« 

Ausge- 

gebene 

Fahr- 
karten 

(ausschl. 

Hönde-, 

Zu- 
schlag-

, 

Bahn- 

steig- n. 

Schlaf-
 

karten) 
Stück 

Antheiliger 

Geldbetrag 

der  Stadt- 

u  Ringbahn 

(einschl. 

Hunde-, 

Zuschlag-, 

Bahnsteig-, 

Schlaf- 

wagen- 
karten und 

Oepftck- f rächt) 

13t»  1,92  zusammen 

Ausge- 
gebene 

Fahr- karten 

(ausschl. 
Hunde-, 

Zu- 

schlag-
, 

Bahn- 

steig- u. 

Schlaf-
 

wagen-
 karten
) 

Stück 

Antheiliger 

Geldbetrag 

der  Stadt- 
u.Ringbahn 

(einschl. 
Hunde-, 

Zuschlag-, 

Bahnsteig-. 

Schlaf- 

wagen- karten und 

Gepack- 
fracht) 

M 

1886/87 

Ausge- 

gebene 

Fahr- 

karten 

(ausschl. 

Hunde- 
und 

Zu- 

schlag-
 karten)
 

Stück 

Antheiliger 
Geldbetrag 

der 

Stadt-  und 

Ringbahn 

(einschl. Hunde-, 

Zuschlag- 
karten und 

Gepack- 

f'racht) 

1891/92  gegen  1886/87 

(4-  mehr  \  — )  weniger 

Ausge- 

Antheiliger 

gebene 

Geldbetrag 

Fahr- 

der Stadt- karten u.Ringbahn 

(ausschl. 
(einschl. Hunde-, Hunde-, 

Zu- 

Zuschlag-. schlag-, Bahnsteig-, 

Bahn- 
Schlaf- steig- u. 

wagen- Schlaf- 

karten uud 

wagen- 
Gepack- 

karten > 
fracht) 

Stück 

\  
- 

\  691  381 

9980 

626 

t 

\  2162848      258  695,15 

106  395,io 

1  019,3* 

47,öo 

S 

16004 
1 132 

1  459,» 

UG,«»» 
780 166,  w 9914 4  009,20 

7  7U9 1  O40.15 

|     
 13  893 

2655,83 

56 

22,0« 

653 
189,^ 

1  410462 

24  457 

5216 
785 

11 

8286 

709 

49 

900 

191  04'),6i 
9211,55 
743,<o 

90,90 

4,io 2  358,30 

280,70 

16,6« 

r>42io 

\  +  727  929  +  58  437,9:> 

(  - 
+ 

10  788 
+ 

715,75 
397 

55,90 

11 

4,io 

1628 
+ 1650,90 

11  784 + 1  832,43 

604 

+ 
173,*u 

910532      108  690,«8 2203  944  267155,»* 

I 

}  2  588  868      371  772,  io 

1450  825      204  293.-* 

1228  415 182  326^5 

5085 546,* 

2074 165,oo 

6233 524,60 

3234 
898,.v> 

17 

5,7« 

s  -
 

8  380 
3  609 

29186 

7  747 

i 

234 

1  105,  *s 

483,  »o 

721  601 

20229 
1179 

722 

U4  340,w 

9  435,a.s 
228,»o 

94,w 

Ü739.S5 
8  443 

2  337,'-) 2804,05 
557 249,« 

112,*> 
50 

19,53 
581 

328.  s.' 

+  758130    +  62866,u 

11     -  4,io 

1+1847  183    +247  996,45 
I 

+ 
7  201  + 

2  887  + 877,6i 

389,00 

+  20  743  +  4  401,75 

+      6  609    +  2225,75 

+        184  + 

93,tt 

1244058      184  467,01      2  638019      383  017,85 753  262       127  033.3* +1884  767    +  966  988,« 
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J  800/91 

Ausge- 

gebene 

Fahr- 
karten 

(ausseht 
Hunde-, 

Zu- 

schlag-
, 

Bahn- steig- u. 

Schlaf-
 

wagen-
 

karten
) 

Stück 

Antheiliger 
Geldbetrag 

der  Stadt- u.Ringbahn 

(einschl. Hunde-, 
Zuschlag-, 
Bahnsteig-, 

Schlaf- 

wagen- 

1  karten  und 

Gepäck- 

fracht) 

M 

1891/92 

April  bis  September 

Ausge- 

gebene 

Fahr- 

karten 

(ausschl. 
Hunde-, 

Zu- 

schlag
-, 

Bahn- 
steig- u. 

Schlaf
- 

wagen-
 

karten
) 

Stück 

Antheiliger 

Geldbetrag 

der  Stadt- u.Ringbahn 

(einschl. 
Hunde-. 

Zuschlag-, 
Bahnsteig-, 

Schlaf- 
wagen- 

karten und 

Gepäck- 

fracht) 

.S.V.  nach  Stadtbahnstationen  

„  Ringbahnstationen  

V.V.    „   Spandau— Nauen  

„      r   Wannsee— Werder  

„   Friedenau— Zehlendorf  
Grunewald  

_        ,  .        Fürsten walde 
„   Kietz— Rummelsburg—  — 

„      ..   Lichtenberg  ~Frdrsberg.-^^^.f 

„  Königswusterhausen  

Westend. 

S.V.  nach  Stadtbahnstationen  . 

„  Ringbahnstationen 

V.V.    „   Spandau— Nauen  . 

„      .,   Wannsee— Werder 

„      „   Friedenau — Zehlendorf 

Grunewald  .... 

.     „        ,  .         Fürsten  walde 
„   Kietz-Rummelsburg—     Erk  r 

Königs  Wusterhausen 

1412  996      186  626,45 
40  377 

671 

638 

6270 

185  , 

31 

1070 

719017       96  600,71 

1  461  287 

10469,30 
30  410 

6262,10 

111,30 
362 

67,60 
168,70 

406 103,10 

1427,» 4  845 
1  348,55 

64,w> 

143 

80,w 

14,oo 
62 

26,«o 460,w 
997 

426,05 

199241,-s 
756  232 103  928,45 

820  305 

304  100 

16098 

3  081 

132 

9  475 

684 

487 

156  951,55 

58  335,co 

203,40 

19,oo 
2097,70 

194,40 

202,42 

445  689 

170  351 

6113 
1682 

55 6  370 

922 

4*5 

zusammen 1  153  312 218  004,0? 
631  667 

81  512,90 

33  745,15 

60,60 
26,80 

8>50 

1266.M 

264,»5 

260,is 

117144,17 
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1891/92 

Oktober  big  März 1891/92  zusammen 

Ausge- 
Antbeiliger 

Ausge- 
Antheiliger 

gebene Geldbetrag 

gebene 

Geldbetrag 

Fahr- der Stadt- 
Fahr- 

der Stadt- 
karten u.Ringbahn karten '  u.Ringbahn 

ausschl. (einschl. 
(ausschl. (einschl. 

Hönde-, Hunde-, Hunde-, Hunde-, 

Zu- 
Zuschlag-, 

Zu- 

Zuschlag-, 

schlag-, Bahnsteig-, schlag-, Bahnsteig-, 

Bahn- Schlaf- 
Bahn- 

Schlaf- steig- n. 
wagen- 

steig- u. 
wagen- Schlaf- karten und 

Schlaf- 
karten und 

wagen- Gepäck- 
wagen- Gepäck- 

karten) fracht) karten) 
fracht) 

Stück M Stück 
>4C 

1886/87 

Ausge- 

gebene 

Fahr- 
karten 

(ausschl. 

Hunde- 
und 

Zu- 

schlag
- karten
) 

Stück 

:  Antheiliger Geldbetrag 
der 

Stadt-  und 

Ringbahn 

(einschl. Hunde-, 

Zuschlag- 
karten und 

Gepäck- 

fracht) 

1891/92  gegen  1886/87 

(-f )  mehr  (— )  weniger 

Ausge-    |  Antheiliger 

gebene 

Geldbetrag 

Fahr- 

der  Stadt- lf  11  rf  Otl 
11   R  1 11  vr\\'A \\ li 

(ausschl. (einschl. 
Hunde-, Hunde-, 

Zu- 

Zuschlag-, 

schlag-, Bahnsteig-, 

Bahn- Schlaf- steig-  u. 

wagen- 

Schlaf- 

karteu und 

wagen- 
Gepäck- 

karten) 

f  rächt) 

Stück 

\  
- *  694  475 

«Ol 

783 

1  443  90-2 

\ 

I : 

94* 

971 

96  196,95 

64,90 

166,io 

103,90 

•205,70 

S  ~ 
963 

1  189 

6  793 

2111 

I  - 

52 

198  068,80 

132,so 

269,80 

1  452,45 

712,65 

25,40 

1023  015      147  140,10 

12  764         7  057,« 

•297 

t 

57,80 531  96,oo 

2  0,60 

3981)  432,io 

107 

.') 

468 
51,35 

2,50 
283,30 

+  408  123    +  43871,05 

+  666  +  74,70 

+  658  +  175,*) —  2  —  0/o 

-f  1H18  +  1020,35 

+  1536 

+  47 

+ 

+ 

377,bo 

22,90 

697  778       96  737,» 

455  519 

9119 

2410 

220 

3528 

1334 

1454  010      200  661,00 

I 

W7  908,95 

73,70 

54,70 

22,  *o 

360,10 

274,-0 

0,08 

*  1071559 

1/  - 
15  232 

4092 

276 
9  893 

2256 

486 

472126       88  695,13      1  103  793 

203  166,90 

134,» 

81,50 
31,30 

1  626,15 

539,65 

260,20 

1  041  169      156 121  ,«o 

257  442  81394,50 

229  982  43  086,05 

18795  - 2226 

+  412843  1  +45689,1)0 
2  !  —  0,60 

l  +  584  136  +  78  686,35 

i      -  - 

184 

11587 864 

i 
179 

24 

90,60 

405,io 

73,*o 

+ 1437 + 

134,30 + 
1  H66 

+ 

81,50 + 91 _ 

59,30 
1  644 + 

1  625,15 

+ 
1368 

+ 

120,*5 

+ 807 + 

186,40 

205  839,3t» 516233  126063,95 +  589  204  +  80884,65 

-    1 644    -  59,30 

Digitized  by  Google 
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1890/91 
1891  92 

April  bis  September 

Ausi?e- 
Antheiliger 

Ausge- 

Antheiliger 

gebene 

Geldbetrag 

gebene 

Geldbetrag 

Fahr- 

der Stadt- 

Fahr- 

der Stadt- karten u  Ringbahn karten u.Ringbahn 

(aussen). 
(einschl. 

(ausseht. V 
(einschl. 

flunde-, Hunde-7 Hunde-, 
Hunde-, 

Zu- 

Zuschlag-, 

Zu- 

Zuschlag-. 
schlag-, Bahnsteig-, schlag-, 

Bahnsteig-. 

Bahn- Schlaf- 

Bahn- 
Schlaf- steig- u. 

wagen - 
steig-  u. 

wagen- Schlaf- 

karten und 

Schlaf- 

karten und 

wagen- 
Gepäck- wagen- 

Gepäck- 

karten) fracht) karten) fracht) Stück) 

■41 

Stück M 

B.  Ringbahn 

Moabit. 

S.V.  nnch  Stadtbahnstationen  

.  Ringbahnstationen  

V  V  Grunewald  

..   Königswusterbausen  ....... 

v.       D        ,  ,        Fürsten walde 
..   Kietz -Rummelsburg-  grkner 
„  Spandau   

zusammen 

Wedding. 

S.V.  nach  Stadtbahnstationen   . 

„  Ringbahustationen  

V.V.    ,.   Königswusterhausen  u.Kietz-Rummels- 

burg— Erkner  bezw.  Fürsten  walde 

„  Grunewald  

„  Spandau   

zusammen 

Gesundbrunnen. 

S.  V.  nach  Stadtbahnstationen  

Ringbahnstationen  .   

V.V.        Königs  Wusterhausen 

„  Grunewald  

v-  .     t>  .  .  „  Fttrstenwalde 
Kietz  -  Rummelsburg  Erkner^ 

..  Spandau  

zusammen 

12  708 

195137 

1898 

10 

215 

883 

3  756,vo 

29474,15 

499.J0 

3,oo 
88,io 

131,10 

210  851 

73  274 

509  202 

365 
26  251 

33  951,w 

27  446,03 

90996,10 

1 12,50 

6234.W 

608  092       134  788.« 

67  158 

308  870 

391 

2  855 

618 

32  164,30 

53  008,2\ 
81^0 

1  064,M> 

62,so 

379  892 
76  381,61 

8711 
122102 

2  374 

11 

471 

2090,io 

18  760,7^ 

683,1* 

3,w 

103,*> 

76,*o 133  968 

62  394 

297  157 

1073 

22  646 

21  666,30 

20 138,7* 

52  424,  «o 

363,70 5  545,50 

873  270       78  472,u 

40665 

202  589 

414 
2685 

1067 

247  320 

14  880*5 

85  660,«* 

86,10 
961 ,3A 
il7,io 

61  706,5»ä 

Digitized  by  Google 
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1891/92 
Oktober  bis  März 1891  92  zusammen 

1886/87 1891  92  gegen  1886/87 

(+)  mehr  (  — )  weniger 

Au«ge- 
Antheiliger 

Ausge- 
Antheiliger 

A  vi  *i  &/*- 4  1t  t  Ii  PI  1  1  ir**V jTlllLHCllJ&.t.I 

Ausge- 

Antheiliger 

gebene 
Geldbetrag 

gebene 

Geldbetrag 

gebene 

Geldbetrag 

Fahr- der Stadt- 
Fahr- 

der Stadt* 
gebene 

Geldbetrag 

Fahr- 

der Stadt  - 
karten u.  Ringbahn karten u.Ringbahn 

Fahr- 

der karten u.  Ringhahn 

ausBchl. (einschl. (ausseht. 
(einschl. 

karten Stadt-  nnd 
(ausschl. (einschl. (Inn  ilp. 

n  uiitic-, 
L7«i  *i  t\  o  _ 
nuoae-, 1 1  n  ti  H  *^ Li  UOUC', 

(ausschl 

Hunde- 

XI  UUUC", 
xiuniie-. 

Zu- 
Zuschlag-, 

Zu- 

Zuschlag-, 
(einschl. 

Zu- 

Zuschlag-, 

schlag-, Bahnsteig-, schlag-. Bahnsteig-, Hunde-, schlag-. 
Bahnsteig-. 

Bahn- Scblaf- 
Bahn- Schlaf- 

nnd 
Zuschlag- 

Bahn- 
Schlaf- steig- u. 1  wagen- steig- u. 

wagen- 

Zu- 

karten und steig-  u. 

wagen- 

SchJaf- 

wagen- 

karten  nnd 

Gepäck- 

Schlaf- 

wagen- 

karten und 

Gepäck- 

schlag- 
karten) 

Gepäck- 

fracht) 

Schlaf- 

wage n- 

karten  und 

Gepäck- 

karten) fracbt) karten  ) fracht) 
karten) 

fracht) 

Stück M Stück M Stück M 
Stück 

M 

Stationen. 

1 
1 

1  — 
'  139048 

210 
\ 

— 

20119,84 

41,70 

269  861 

_ 

2  584 

40970,10 

674,-15 
— 

2  558 

79  451 

1  639 

1  151,95 

11261,15 

1 58,60 

*  -1-187  852 
)  — 

+  945 

+  28  557,70 

+  516.r. 284  , 57,10 594 
163,90 

Ii 

3,3o 

+  588 

4-  UH),w 

A  TAH ■»  i  *ro 1  0/U,b3 
5  219 

1  446,ii 

144290 21  588,70 278  258        43  255,00 
i 
» 

83  659 12  574,30 
+  194  699 

+  30  680:o 

1 

66  406,*5 

\ 
t 

j 

735  481        138  970,»o 
• 

i 

16117 

327  406 
6  824.55 

48  028,15 ^  +391908 /  _ 
'     *4   11  "vi" 

847 

HS3 

5U91 

21,30 

3445ao 

1  854,9» 

1920 
24  339 

5  891 

3HÖ,0) 
6  889,50 

1  854,'iS 

22  630 
2207rio 

+  1920 

+  1709 +  385,-» 

~-  8  682,w 

4-   1  854. 

394311 68  626,tio 767  581 147098.74 366  153 57  059,ho 

+  401  42* +  90  038.tr. 

'  «443124 41783,00 
1 

486  378 98  824.30 20097 

185  253 

7  254,55 

30093,40 

^  +281028 

+  54  976.3., 

m 46,u 2809 1  007,50 2993 
812,90 

189 

+  194,*> 1320 
137,io 

2  801 

340,io 59,45 +    2  503 

r  280.;'-! 

1093 (»6,80 1093 
606.*» 

+    1 093 

-\-  6t.H),,,o 

HS7B1 
42  573,o:. 493  081 

94  279.no 
208  646 38220,30 

+  284  624 

-  189 

+  56  058.;« 
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1890/01 
1891/92 

April  bis  September 

Ausge- 

Antheiiiger 

Ausge- 

Antheiiiger 

gebene 

Geldbetrag 

gebene 

Geldbetrag 

Fahr- 

der  Stadt- 

Fahr- 

der  Stadt- karten u.  Ringbahn karten n.Ringbahu 

(ausschl. (einschl. (aussein. 
(einschl. Hönde-, 

Hunde-. 
Hunde-, 

nunde-, 

Zu- 

Zuschlag-, 

Zu- 

Zuschlag-, 
schlag-, 

Bahnsteig-, schlag-, 
Bahnsteig-. 

Bahn- 
Schlaf- 

Bahn- 
Schlaf- 

steig  u. 

wagen- 

steig- u. 

wageu- Schlaf- 

karten und 

Schlaf- 

karten und 

wagen- 
Gepäck- wagen- 

Gepäck- 

karten) fracht) 
karten) 

fracht ) 

Stück .(/ Stück M 

Schönhauser 

S.V.  nach  Stadtbahnstationen  

„  Ringbahnstationen   

V.Y.    ..  Grunewald  

...       „        .  .        Fürsten walde 
..    Kietz— Rummelsburg  Erkner 

.,  Spandau  

zusammen 

Weifsensee. 

S.V.  nach  Stadtbahnstationen  

„      .,  Ringbahnstationen  

V.V.    ,.  Grunewald  

„.  .     „         .  ,         FürBtcn walde 
,.   Kietz- Rummelsburg-  Erkner 

„  Spandau   

Zentral-Viehhof. 

S.  V.  nach  Stadtbahnstationen  

„  Ringbahnstationen  

V.V.    „  Grunewald  

..      .   Kietz -Rummel8burg-Für^trekI^ra,de  . 
..  Königswusterhausen  

..  Spandau  

zusammen 

65  709 

307  098 

1641 

18  367,*o 

45  574,« 

714,30 

374  448 

156  015 

224  387 
541 

64  655,7j 

23  299,0.'. 32  712,05 

226,50 

341 
71,05 

221  063        32  875,70 

20  796  6  786,« 

161  673  24  743,» 

2  0O5  721,60 

117  ll?*o 

184  591        32  263,2* 

108  941 
159  557 

389 324 

269  211 

100 

193 

! 

17  108,9:. 
22  566,io 

176,15 

64,i:> 

39  916,35 

26  743  4  186,w 

ti6  839        14  213,15 

57,30 

38.00 

123  875        18  494,*'. 

Digitized  by  Googl 



Die  Berliner  Stadtbahn. 

79 

1891/92 

Oktober  bis  Mar« 1891/92  zusammen 

Ausge- Antheiliger 
Ausge- 

Antheiliger * 
B;ebene Geldbetrag 

gebene 

Geldbetrag 

Fahr- i der  Stadt- 

Fahr- 
der Stadt- karten u.Ringbahn 

karten 
u.Ringbahn 

(»asschl. (einschl. (ausschl. 
(einschl. Hunde-, Hunde-, Hunde-,, Hunde-, 

Zu- 
Zuschlag-, 

Zu- 

Zuschlag-, 

schlag-, Bahnsteig-, schlag-, Bahnsteig-, 

Bahn- Schlaf- 
Bahn- Schlaf- steig-  tu 

,    wagen - 
steig-  u. 

wagen- Schlaf- , karten  und 
Schlaf- 

karten und 

wagen  - Gepäck- 
wagen- Gepäck- karten) fracht) karten) 

fraeht) 

Stack M Stück M 

1886/87 

Ausge- 

gebene 

Fahr- 
karten 

(ausschl. 

Hunde- 
und 

Zu- 

schlag- 
karten) 

Stück 

|  Antheiliger i  Geldbetrag 

der 

Stadt-  und 

Ringbahn 

(einschl. Hunde-, 

Zuschlag- 
karten und 

Gepäck- 
fracht^ 

1891/92  gegen  1886/87 

(+)  mehr  (— )  weniger 

Ausge- 

Antheiliger 

gebene 

Geldbetrag 

Fahr- 

der Stadt - karten u.  Ringbahn 

(ausschl. 
(einschl. 

Hunde-, 
Hunde-. 

Zu- 

Zuschlag-. 

schlag-, 
Bahnsteig-. 

Bahn- 
Schlaf- 

steig-  n 

wagen  - 
Schlaf- 

karten und 

wagen- Gepäck- 

karten) 
fracht) 

Stück 

Jl 

+  194  780 +  84  896,66 ! 172  446 

133 

675 

684 

27  019,60 

27,io 

68.to 

269,oo 

354  91B  ,     58  549,« 

2  138  748,70 

792  j  79,90 

684  259,00 

I 

8  732  1  2848,'* 

151403  !  20804,30 

2075  573,35 

133 

27,00 

4-  63  +  176,3;. 

4-  659  +  62,90 

+      684    +  259,oo 

173  938 27  373,»o 358  529        59  637,05 
I 

1    498  595        74  365,«o 

162348        24  253,15 
I 

-f- 196  186    +  36  383.90 

230  097 

47 

977 

264 

34  690,75 

9^o 

96,«o 

84,60 

436 

1301 

264 

185,95 

160,55 

84,60 

11570 

129  039 

403 

69 

3  440,s.i 16  689,70 

155,40 

9,95 

{  +367  986 

f 

+  33 

+  1232 

+  264 

I  +54  286,95 

I  +  80,55 

|  +  150,60 +  84,60 34  881,55 
5011596 

74  796,90 

133157 

10 

196 

21 

16  862,io 

3/» 

20,35 

10,20 

j 
 266'

 

266  739       36  261,«5 

60,30 

110 

141081 

12773 

114027 46 

20  295,90 

3  020,90 

16  675,05 

24,40 

+  369  515    +  54  501,oo 

I  • 

+  129939  +15565,70 

j  64 85,90 

21 

58,25 

10,20 

+ 

+ 21 

I 

+ 

+ 

58,25 

10,20 
133  3*4 

16  895,-'..'. 
257  269        35  390,4o 126  816 19  720,35 +  130413    +  16  670,05 

I 
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1890/91 ia9l/92 

April  bis  September 
A  MU  ITA 

Ausge- 

Aiiiiifijiger A  11  <i  i  r  A A  n  t  Ii  ex  \  \  i  eva  r AU  i  Hell  IgCI 
n*  a  Vi  AVI  A 

y  cOrllc 

VT  c  I U  U  c  l  rRi; 

r  anr- 

aer  Maat- 

r  anr- 

.1  A»       Oln  Ji 

uer  staat- n   T?  in  er  Via  Vin Irnrton 
U.  lYJIlg  UIUHI 

( aussein. y  ulDsCOl. 

''  a  n  ä  a    K  1 

loUooLlll. 
Hunde-, Hunde-, 

Hunde-, 
Hunde-, 

Zu- 

Zuschlag-, 

Zu- 

Zuschlag-. schlag-, Bahnsteig-, schlag-, 
Bahnsteig-. 

Bahn- 
Schlaf- 

Bahn- 
Schlaf- 

steil?- n. 

wagen- 

steig- u. 

wage  n- Schlaf- 

karten und 

Schlaf- 

k arten  und 

wagen- 
Gepäck- wagen- 

Gepäck- 

karten) 
fracht) karten) 

fracht.) 
Stück 

Stück Jt 

S.V. 

v.v. 

nach  Stadtbahnstationen  

„  Ringbahnstationen  

Königswusterhansen  u.Kietz— Rummels- 

bnrg  -Erkner  bezw.  Fürstenwalde  . 

r  Grunewald 

-  Spandau   

zusammen 446  495 
72  513,3* 269  226 

43  550,00 
Stralau— Runmelsburg. 1 

S.V.  nach  Stadtbahnstationen  806  957 112032,5» 
506  606 

71  237,50 Ringbahnstationen 172991 30  623,10 
113h91 

l8  731,so v.v.  .. Spandau    . 

470 
116,35 

238 

60,oi 

Wannsee— Werder 

483 

126,30 324 

94,40 

Grunewald    ...  . 197 

98,80 271 
110,30 

Kiet2-Rummelsburg--Fü^er°^de  . 
24  712 

19  872 

3  307.90 

n Königswusterhausen  2  609,3* 18184 

5047,.* 
zusammen 1025  682 148  913,90 639014 

95281,*» Warschauer  Strafse. 

S.V.  nach  Stadtbahnstationen  104  237 
38  371,6:, 136  739 

28  814,10 
177  297 

34  8ü7,ao 118  813 

22904,v. 

vv.  „ 

so:. 

lü5,no 
410 

229,<o 

*  * 
■rr •  .     ry        ,  *  Fürstenwalde Kietz— Rarameisburg  

Erkner 
1 

Königswusterhausen  .   4  410 
588,7* 

5017 

1  841.1.* zusammen 376  279 
73  942,60 255  980 

53  292.8- 

264  060  44  011,70 

182116        28  394,30 
158  880  26  558,« 

110030        16  886,00 203 

116 
42,35 

65.oo 

209 

106 

44,»5 

60,io 
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Die  Berliner  Stadtbahn 81 

1891  92 

Oktober  bis  März 
1891  92  zusammen 

Ausge- Antheiliger 
Ausge- 

Antheiliger 

gebene 
Geldbetrag 

gebene 

Geldbetrag 

Fahr- der Stadt- 
Fahr- 

der Stadt- 
karten u.  Ringbahn karten u.Ringbahn 

(ausschl. (einschl. 
(ausschl. (einschl. 

rtuime-, iiunue-, Hönde-, tiunae-, 

Zu- 
Zuschlag-, 

Zu- 

Zuschlag-. 
schlag-, Bahnsteig-, schlag-, Bahnsteig-, 

Bahn- Schlaf- 
Bahn- Schlaf- steig- n. wagen- steig- u. 

wagen- Schlaf- karten  und 
Schlaf- 

karten  und 

w.Hi^en- 
Gepäck- wagen- 

Gepäck- karten fracht) karten) 
fracht) 

Stück M Stück 
UL 

1886/87 

Ausge- 

gebene 

Fahr- 
karten 

(ausschl. 

Hunde- 
und 

Zu- 

schlag
- karten
) 

Stück 

Antheiliger 

Geldbetrag 

der 

Stadt-  und 

Ringbahn 

(einschl. 
Hunde-, 

Zuschlag- 
karten und 

Gepäck- 

fracht) 

M 

1891/92  gegen  1886/87 

i,+)  mehr  (— )  weniger 

Ausge- 

gebene 

Fahr- 

karten 

(ausschl. 
Hunde-, 

Zu- 

schlag-
, 

Bahn- 
steig- u. 

Schlaf-
 

wagen-
 

karten
) 

Stück 

Antheiliger 
Geldbetrag 

der  Stadt- u.Ringbahn 

(einschl. Hunde-, 
Zuschlag-, 
Bahnsteig-, 

Schlaf- 

wagen- 
karten und 

Gepäck- 

fracht) 

M 

I  - 

1  261  ouy 

307 

28 

210 

1 

40  726,io 

32.».% 

6,co 84,90 

629919 

|  629 

616 

129 

210 

84  171,Si 

77,«o 

66,70 

84,90 

70*14 
112089 

49 

14  678,o* 

17  683,95 

27,oo 

\  +  847016  +  51814,1% I  _ 

+ 

+ 

+ 

616 

80 210 
+  77,*) 
4-  39,70 

+  84,90 261549  4O850,i:. 

443  683 

552 

443 

37 

33  259 

6*1  692,8i 

122,io 

89,*) 
12,» 

3  548,70 

j  10
63' 

790 

767 

308 

i  51443 

530  774 

1  063  680 

! 

84  4O0,i.% 

151  661,  s.% 

182,«  t 

184,30 

122,:.% 

8  596,118 

182  952       32  383,90 

466098 
86126 

106 

267 

51 

4  094 

67  018,9i 

16  421,70 

52,oo 119,*) 

25,80 

418,90 

+  347  822 

+  511466 

-f  52  016,»i 

4-68220,90 

-f-  684 

+  500 

+  257 
I 

+ 

+ 

+ 

|  +  4"349 

180,u 

65,oo 

97,2.-. 

8  182.33 
477  974       66  465,ao 1  116  988  .    160  746,74 

'  258044 
42 

I 
 - 

I 
 
403

8 

109 

50  576,7o 

13,6% 

433,7s 

69,70 

508  596 

452 

9056 
109 

102  296,9.% 

243,o.% 

1  778,90 

69,70 

566  742        84  051,  ü 

39  029 

53  976 

82 
584 

8069,30 

10  269,3.% 

37,46 

107,w 

4-560  246  4-76  695,59 

i 

j  +  415  591  +83  958,10 

+      370  '  +  205,60 

+  8472 

+  109 
+  1671,40 
4-  69,70 

262233        51 095,*o 518213      104  888;«) 

l 
93  671 

18  483,%o 

Archiv  für  Ki«mbabnwc>«eiA.  1W6B 

+  424  542    +  85  905,to 
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1890/91 

Ausge- 

gebene 

Fahr- 

karten 

(aupschl. 
Hunde-, 

Zu- 

schlag-
, 

Bahn- steig- u. 

Schlaf-
 

wagen-
 

karten)
 

Stück 

Antheiliger 
Geldbetrag 

der  Stadt- 
u.  Ringbahn 

einschl. 

Hunde-, 
Zuschlag-, 

Bahnsteig-, 

Schlaf- 

wagen- 
karten und 

Gepäck- 

l'racht) 

M 

1891/92 

April  bis  September 

Ausge- 

gebene 

Fahr- 

karten 

(ausschl. 

Hunde-, 

Zu- 

schlag
-, 

Kahn- 
steig- u. 

Schlaf- 

wagen- 

karten) 

Stück 

Antheiliger 
Geldbetrag 

der  Stadt- u.  Ringbahn 

einschl. 

Hunde-, 

Zuschlag-. Bahnsteig-, 

Schlaf- 

wagen- 
knrten  und 

Gepäck- 

fracht) 

.// 

Treptow. 

S.V.  nach  Stadtbahnstationen  

„      „  Ringbahnstationen  

V.V.    „    Friedenau— Zehlendorf  

„  Grunewald  , 

„    Königswusterhausen  u.Kietz-Rummels- 
burg  Erkner  bezw.  Fürsten walde  . 

zusammen 

Rixdorf. 

S.V.  nach  Stadtbahnstationeu  

„      „  Ringbahnstationen 
 

V.V.        Friedenau- Zehlendorf  

„      ,.  Künigswusterhausen  

Grunewald  

...        t,        .  ,  Fürstenwalde 
„    Kietz-Runimelsburg-  -£rkner 

„      ,,  Spandau  

zusammen 

S.V.  na<.h  Stadtbahnstationeu  

,,      .,  Ringbahnstationen  

V.V.    „    Friedenau— Zebleudorf  

„  Königswusterhausen  

.,       „  Grunewald  

n  Kiet/.-Rumu1elsburg-^treknj^I(le  . 

zusammen 

175  054 

H9  605 

85 

15  514 

25  398.70 

13  89ö,io 

46,oo 

2539,30 

167  650 (i8085 

828 
11961 

280  758 
41  880tio 

248  614 

235  371 
43  818/-.. 

24021,» 

11  008.w 

274.:i» 
3  190,« 

38  495,« 

182  095 

55  465,*  • 
112  999 

35  495,w 
277  493 

53  528, ii 
176  680 

33  579,io 
1226 

187,70 600 

90,:-. 

14  903 

3  3Ü4,s»n 
13  568 

8  608,'* 

374 
158,« 

295 

129,™ 
1021 

- 125,30 

476  691 

1 

112  705.» 305  163 
78  028,» 

45  765 

13  133,4.. 
28  107 

8  489,* 
188  741 

30  5U,o.. 
105  318 

16972,*J 

335 

56,'xj 

126 

20,* 

317 34,:o 300 

62,io 

203 

82,70 

103 

46,*.. 
10 

i 

1,10 50 

14,9» 

134  004 

25  605.VO 
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1891/92 

Oktober  bis  März 1891  92  zusammen 

Ausge- Antheiliger 
Ausge- 

Antheiliger 

gebene 
Geldbetrag 

gebene 

Geldbetrag 

Fahr- der Stadt- 
Fahr- 

der Stadt- 
karton u  Ringbahn karten u.  Kingbahn 

(ausschl. :  einschl. ausschl. 
(einschl. 

Hunde-, Hunde-, Hunde-, Hunde-, 

Zu- 
Zuschlag-, 

Zu- 

Zuschlag-, 

schlag-, Bahnsteig-, schlag-, Bahnsteig-, 

Bahn- Schlaf- 
Bahn- Schlaf- steig-  o. wagen- steig- u. 

wairen- Schlaf- karten  und 
Schlaf- ,  karten  und 

wageu- Gepäck- wagen- 
Gepilck- 

karten fracht) karten) fracht) 

Stück .// Stück 

1886/87 

Ausge- 

gebene 

Fahr- 

karten 

(ausschl. 

Hunde- 
und 

Zu- 

schlag- 
karten 

Stück 

Antheiliger 
Geldbetrag 

der 
Stadt-  und 

Ringbahn 

^einschl. 

Hunde-, 

Zuschlag- 
karten und 

Gepäck- 

fracht) 

1891/92  gegen  1886/87 

f+)mehr  (— )  weniger 

\  1 1 1 )  i  P 1  1  1 «  r  1* j  AIllllcll  I^CJ 

t,  L  U  L  11 C OpI  rlhptrAO* 

MllMULU  iXil 

r  iiiir- 

A nr   ßfr Q  *  1  fr 

IVrt  1  ICH 
11  K  1 11  frl)  i  h  Ti 

i  :*11        Ii  1 

Hunde-, 

Hunde-, 

Zu- 

Zuschlag-, 
schlag-, Bahnsteig-, 

Bahn- Schlaf- 
steig- u. 

wagen- Schlaf- 

karten und 

wagen- 
Gepäck- 

karten) 
fracht) 

Stück 
.//. 

10 

4904 

1     -  — 

f    79  712  12178,0 

3,i» 

511,so 

315  447 

_ 

838 

47  209,»' 

277,H5 I 

16855  .      8  702.V* 

72  338 

57  211 

6 

29 

2  913 

11  439, 

8  267,60 

2,9» 

15,60 

\  +  1*5898  4-  27  501,co 
'       -  I 

--         6  —  2,yo 

+      809  -)-  262,^ 

-f  13  942    -f-  3  702,2* 

84  626       12  693,:s 

I  ~
 

I   332  2uh 

1234 

39 

II  72. 

149 

333  140       51  189,1  * 

i 

621  887       134  753,6<J 

132  497 
19  725,9» 

65679,30 

123,io 

8,70 

1  459,20 

119.*> 

84  755  26  321,5»'. 
127  689        24  683.J0 

1634 

334 

219,«o 400 

138,«» 

26  315  !  5193,oo 

14:>  |  119,20 99 

145,70 

104,40 

19,ho 

-1-200  649  +31406,13 

—         6    —  2,t» 

+  409  443    +  83  747,1'i 

~~        I  ~ 

+    1434    +  67,so 

+  36  +  34,..».s 

+  26216  +  5  173,an 

+       149    +  119,v« 

H4Ö  350        67  389,M. 

'  1&J918 

348 

275 

568 

650  519  i    140  417,-s 
213  242  61275,.'.» 

257  343 

21  823,1» 

36,t» 

59,*. 

59,» 

474 

378 

918 

47  284,»o 

57,io t  — 

106,30 
135,w 

20  751 

134  928 
261  i 

196 

25 

6  329,ho 

18  905,«>u 

43,w 

20,io 

+  437  277    +  89  142,™ 

j  +101664  +22049,:o +       213     +  ll.iu 

4  1«2  +  61...» 

+      H93      r  115,-o 

125  109 21  978, 259113        47  584,io 156  161        25  342,: 

+  102  952    +  22241,».'. 

6* 
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1890/91 

1891/92 

April  bis  September 

Ausge- 

Anteiliger 

Ausge- 

Antheiliger 

gebene 

Geldbetrag 

gebene 

Geldbetrag 

der  Stadt- 

Fahr- 

der Stadt- 

Fahr- 

karten 
u.Ringbahn 

karten 
u.  Ringbahn 

(ausseht. (einschl. 
(ausschl. (einschl. Hunde-, 

Hunde-, 

Hunde- 

Hunde-, 

Zu- 

Zuschlag-, 

Zu- 

Zuschlag-, 

schlag-, Bahnsteig-, schlag-, 
Bahnsteig-, 

Bahn- 
Schlaf- 

Bahn- 
Schlaf- 

steig- u. 

wagen- 
steig- u. 

wagen- Schlaf- 

karten und 

Schlaf- 

karten und 

wagen- 
Gepäck- 

wagen- 
Gepäck- 

karten) fracht} 
karten  ) fracht) 

Stück M Stück M 

Schbneberg. 

27  618 11346,to 16287 6  262,« 

258114 

4r.  544,20 

150063 
27101.10 645 

237,40 
2669 

981,30 
Fürstenwalde 

„      .,  Kietz— Rummelsburg — Erkner 
14 

6,«) 

34 
12,W 

42 

8,io 

221 

69,1* zusammen 28«  483 57  1  13,jo 169224 

34  376.™ 
Potsdamer  Bahnhof. 

1 
24  296 

7  189,60 20248 

60l9,io 586  882 83  613,»o 
523  840 72  739.*» 

8 

7,vo 

32556  
' 

14  589.M» Fürstenwalde 

„      „   Kietz— Kummelsburg—     -    . 
Erkner 127 

29,»» 

66 

13,«o 

283 

9U,i* 
zusammen 61  u  252 90823,60 577  054 

93  467.9* Wilmersdorf  -  Friedenau. 

51  308 
15  278,:» 

39  361 

9  985,w 252  818 

31  826,1'. 

171638 

22  493.'.* 
v.  .     ~        ,  .  Fürstenwalde 

V.V     .,   Kietz  -Rummelsburg- Erkner 
1783 

486,70 1806 485,» 

zusammen  j 
305  909 47  586,io 

212  705 
32  966.W 
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1891/92 

Oktober  bis  März 

Ausge- 
tretene 

Fahr- 
karten 

ausgeht. 

Hunde-, 

Zu- 
schlag-

, 

Bahn- 

steig- u. 

Scblaf- 

kartem 

Stück 

Antheiliger 

Geldbetrag 

der  Stadt- 

u  Ringbahn 

(einschl. 

Hunde-, 

Zuschlag-, 

Bahnsteig-, 

Schlaf- 

wagen- 
karten und 

Gepäck- fracht) 

M 

1891/92 

Ausge- 

gebene 

Fahr- karten 

(ausseht. 

Hunde-, 

Zu- 

schlag-
, 

Bahn- 
steig- u. 

Schlaf-
 

wagen-
 

karten !• 
Stück 

Antheiliger 

Geldbetrag 

der  Stadt- 
u.Ringbahn 

(einschl. 

Bunde-, 

Zuschlag-, 

Bahnsteig-, 

Schlaf- 

wagen- karten  und 

Gepäck- 

fracht) 

M 

1886/87 

Ausge- 

gebene 

Fahr- 
karten 

(ausseht. 

Hunde- 
und 

Zu- 

schlag
- karten
) 

Stück 

Antheiliger 
Geldbetrag 

der 

Stadt-  und 

Ringbahn 

(einschl. 
Hunde-, 

Zuschlag- 
karten und 

Gepäck- 

fracht) 

M 

1891/92  gegen  1886/87 

(-f-)  mehr  (—)  weniger 

Ausge- 

gebene 

Fahr- 

karten 

(aussen  1. Hunde-, 

Zu- 

schlag-
, 

Bahn- 
steig- u. 

Schlaf-
 

wagen-
 

karten)
 

Stück 

Antheiliger 
Geldbetrag 

der  Stadt- 
u.Ringbahn 

(einschl. Hunde-, 
Zuschlag-, 

Bahnsteig-, 

Schlaf- 

wagen- 
karten  und 

Gepäck- 

fracht) 

M 

S  152147 

86 

26  656,« 

18,«o 

31K447  59919,40 

2  755 

I 

140,3;. 
I 

950,10 

221,:o 

13854 

200289 
783 

40 

4  871,20 

29383,10 

212,75 

80,so 

1 

I 

^  +  104  304  ■  +25  665,10 
I       _  _ 

I 

+     2022    +  737.3.. 
i 

I 
 - 

I 
912    4  190.W 

152930  26715,00 

i 

I 

'  3065*2  : 

2187 

I 

904 
_ 

40092,33 

477,'..s 

186,*< 

322  154        61  091,20 

850670  118  851. Oi 

34  743        15  067,35 
t 

l 
 - 

214  916        84  497,*:. 

21  930  6  573,*o 

390255       53  660,io 

11 

6,oo 

i 

1314 
306,25 

+  107  288  +  26593.35 
I 

+  438485  +  58  616.-* 

+  34  732  +15062,3:. I 

I   -    '  
- +    1314  +  806,*- 

3119  673        40  756,7ü 886  727       184  224,«» 

(  1HI723 

206 

67 

18  926,*» 

42,:o 

14,oo 

i     321  622        51  406,  i<i 

| 
 i 

412  196  60239,80 

14  642  4  335,45 

1^6  469        20  707,^ 

206 

1  873 

42,70 

499,<o 

2  037 198,oo 

+  474  531    +73  985,45 

+  120  511    +26  363.1"» 

+      206    +  42,70 

164     +  301,80 — 

110  996        18  983,20 323  701        51  948,«" 208  148  25240,w 

i  120  164    +  26  707,0 
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Ausge- 

Antheiliger 

Ausge- 

Antheiliger 

gebene Geldbetrag 

gebene 

Geldbetrag 

Fahr- 

der Stadt- 

Fahr- 

der Stadt- 
karten u.Ringbahn karten 

u.Ringbahn 

(ausschl. (einschl. (ausBchl. 
(einschl. 

Hnnde-, Hunde-, Hunde-, Hunde-, 

Zu- 

Zuschlag-, 

Zu- 

Zuschlag-, 

schlag-, Bahnsteig-, schlag-, Bahnsteig-, 

Bahn- Schlaf- 
Bahn- 

Schlaf- steig- u. 

wagen- 

steig- u. 

wagen- Schlaf- 

karten und 

Schlaf- 

karten  und 

wagen- 
Gepäck- wajjen- Gepäck- 

karten) fracht) karten) fracht) 

Stück) 
M Stück M 

1890/91 
1891  92 

April  bis  September 

Schmargendorf. 

S.V.  nach  Stadtbahnstationen  

„  Ringbahnstationen  

„.       „        .  .  Fürstenwalde 
„  Kietz-Rummelsburg —  Erkner  • 

„  Königswusterhausen  

„  Grunewald  

zusammen 

Halensee 

S.V.  nach  Stadtbahnstationen   

„      „  Ringbahnstationen   .  . 

V.V.    ,.   Kietz— Rummelsburg— Erkner  .   .   .  . 

„      „  Grunewald  

zusammen 

erorsgörsohenstrafee1) 

S.  V.  nach  Stadt-  und  Ringbahnstationen  .... 

66  878 

259  172 

2 
i 

1 

265 

325  308 

247  668 

118  639 

71,7» 

361  636       70 195,i'. 

16  187,oo 60419 
18964,4-s 

32890,*) 187  624 

23  192,«'. 

0,<*> 

29 

8,00 

0,30 

85 

10,6» 

56,56 

238 

54,»» 

49  086,0» 
248  840 

37  220.™ 

48  237,1» 
294  413 

67867,45 

21 886,75 
108280 

19  869,5» 

301 

64,»:. 

397  997        77  791,1» 

l)  Eröffnet  am  1.  Oktober  1891. 
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H7 

1891/02 

Oktober  bis  März 1801  92  zusammen 

Jim  u  eiliger 
Ana  rrA. 

ausge- 
Anintui^; vi 

geotnt-' 
Ljeuinerrag 

gebene 

ueiuDeirag 

r  &ii  r Aar  ̂ taAt. Fahr. 

r  anr- hat t  CD 11          1  1 1  <  r  Ii  -1  )l  ,1 U.  XlIIlgUH  Uli 
1'      «.4  AVI 
hari  t  H 11    W  1  Ii  rr Vi  ci  Ii  n U.  IJilllll 

ausschl. ( einschl. (ausschl. (einschl. 

v,  ̂  
Hunde-, Hunde-, Hunde-, Hnnde-, 

Zu- 
Zuschlag-, 

Zu- 

Zuschlag-, 

schlag-. Bahnsteig-, schlag-, Bahnsteig-, 

Bahn- Scblaf- 
Bahn- Schlaf- 

steig-  u. wagen- steig-  u. 
wageu- Schlaf- karten  und 

Schlaf- 
karten  und 

wageu- 
Gepäck- wagen - 

Gepäck- karten) fracht) karten) fracht) 

Stück M Stück M 

1886/87 

Ausge- 

gebene 

Fahr- 
karten 

(ausschl 

Hunde- und 

Zu- 

schlag- karten) 

Stück 

Antheiliger 
Geldbetrag 

der 

Stadt-  und 

Ringbahn 

(einschl. 
Hunde-, 

Zuschlag- 
karten und 

Gepäck- 

fracht) 

M 

1891  92  gegen  1886/87 

{-|-)niehr  (—)  weniger 

Ausge- 

gebene 

Fahr- 

karten 

(ausschl. Hunde-, 

Zu- 

schlag-
, 

Bahn- 
steig- u. 

Schlaf- 

wagen- 

karten) 

Stück 

Antheiliger 
Geldbetrag 

der  Stadt- u.Ringbahn 

(einschl. 
Hunde-, 

Zuschlag-, 

Bahnsteig-, 

Schlaf- 

wagen- 

karten und 

Gepäck- 

fracht) 

M 

I  
- 

l  116  747 

\ 
 ~ 

\  78 

22 

18  622,«s 

15,;u 

4,w 

(  364  790  66  769,96 

(  - 

18  579 

127  104 

5  363,30 
16  412,50 

J 

|  +219107  +33994,35 

I  - 

! 142 

255 34,36 

58,^6 
4G4 

:  ! 

28,öo 
+  142 

+  34,35 
—      209  -f 

30,05 116  B47       18  642.95 

I  208392 

35 

34  759,;o 

7,io 

3,»o 

365 1S7  55862.W 

606086 

35  , 

334 

112486,70 

7,io 

67,« 

146  147        21  804,M 

29  197  7  »192,70 

53  741  10269,45 

508 

+  219  249  +34068,65 
209 

|  +623  147  +  94  624,65 

+       85  i  +  7,io 

174  j  +  67,i5 

3*457        84  770,io 

sö  511        13  551,w 

606  454  112561,*.-. 
83  4J6        17  962.K 

86  511        13  551,»'. 

+  523  182  !  +  94  599,io 
174 

+  86  511     +  13  551,2'. 
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J  890/91 

Ausge- 

gebene 

Fahr- 
karten 

(ausseht. 
Hunde-, 

Zu- 

schlag-
, 

Bahn- steig- u. 

Schlaf-
 

wagen-
 

karten)
 

Stück 

Antheiliger 
Geldbetrag 

der  Stadt- u.Ringbahn 
einschl. 

Hunde-, 
Zuschlag-, 

Bahnsteig-, 

Schlaf- 
wage n- 

karten  und 

Gepack- 

fracht) 

.// 

1891  92 

April  bis  September 

Ausge- 

gebene 

Fahr- 

karten 

(ausschl. 
Hunde-, 

Zu- 

schlag
-, 

Bahn- steig- u. 

Schlaf
- 

wage n- 

karten
) 

Stück 

Autheiliger 
Geldbetrag 

der  Stadt- 
u.  Ringbahn 

einschl. 

Hunde-, 
Zuschlag-, 

Bahnsteig-, 

Schlaf- 

wage n- 

karten  und 

Gepäck- 
fracht 

.// 
Ä. 

1.  Schlesischer  Bahnhof 

2  Alexanderplatz  .   .  . 

3.  Jannowitzbrücke   .  . 

4.  Börse  

5.  Friedrichstrafse .   .  . 

6.  Lehrter  Bahnhof  .  . 

7.  Bellevue  

8  Thiergarten  .  .  .  . 

9.  Zoologischer  Garten  . 

10.  Charlottenbnrg  .  .  . 

11  Westend  

Zusammen- 

2019  759 

4  301950 

2045  685 

2  343  867 

1  461  237 

1  676  336 

795  769 

1  153  312 

530  738,30 2264  565 304  101,07 

596  596,.* 
2  232943 

371  271,oo 

304  249.  v. 1239474 
188  227,0ü 

330816,71 1211569 
199112,t7 

706  746,2« 2  490836 
481  925,06 

244  805,«s 
1  293  412 

158  465,ot 

330  65öt:a 
1  398961 198  550,»4 

199241,-».', 

756232 103  923,1* 

254  427,« 
1  117  679 179  461,79 

116  948,7* 
552501 82  602,«9 

2i8O04,«7 631  667 
117 144,w 

Summe  A 25  249  529 8  838  281,« 

3  701,40 

15184  839 
1098 2  334  783,85 

465,o» 

25  258  292 3  836  933,si 15  185  937 2  385  248,93 
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89 

1*91/92 
Oktober  bis  März 

1891/92 zusammen 

Ausge- Anth eiliger 
Ausge- i .  ~~,  ~".,7 

Antbeihger 

gebene Geldbetrag 

gebene 

Geldbetrag 

Fahr- der Stadt- 
Fahr- 

der Stadt- 
karten u.Ringbahn karten 

u.Ringbahn 
IMUBChL (einschl. (ausschl. v  einschl. 

Hunde-, Hunde-, Hunde-, Hunde-, 

Zu- 
Zuschlag-, 

Zu- 

Zuschlag-, 

schlag-, Bahnsteig-, 
schlag-, Bahnsteig-, 

Bahn- Schlaf- 
Bahn- Schlaf- steig- u. wagen- 

steig- u. 
wagen- Schlaf- karten  nnd 

Schlaf- 
karten nnd 

wmren- 
Gepäck- wagen- Gepäck- karten) fracht) karten) fracht) 

Stück M Stück 

1886/87 

Ausge- 

gebene 

Fahr- 
karten 

(ausschl. 

Hunde- 
uud 

Zu- 

schlag-
 karten)
 

Stück 

Antheiliger 
Geldbetrag 

der 

Stadt-  und 

Ringbahn 

einschl. 

Hunde-, 

Zuschlag- 
karten und 

Gepäck- 

fracht) 

1891/92  gegen  1886/87 

(-f )  mehr  (—  weniger 

AUSJJc- 

AlliUclll^cr 

geoene 

iTehihetrag 

r  nur- 

ftnii    Ü  f  «  (1  fr 
l  *  t\  w  fr  d~i  r% Karlen u.  ivin^nann 

(ausschl. ( einschl. 

Hunde-, Hunde-, 

Zu- 

Zuschlag-, 
schlag-, Bahnsteig-, 

Bahn- 
Schlaf- steig- u. 

wagen- Schlaf- 

karten und 

wagen- Gepäck- 

karten ) 
fracht 

Stück 

M. 
Stellung. 

1  750003 244  710,to 4  014  568 548  811.17 2  106044 
298034,3* 

i 

4-  1  93*  084  +- 

26  660  - 

253  550,0« 
2773,S9 

1741  957 258  940,93 3  974  900 630211,93 2405786 395  147,n 
-f-  1  573  640  1- 

4  526  - 

242015,u 

6  950,29 

101S584 146  633,«3 2258058 
333  760,-*3 

856214 174  879,o» 

+  l  401  925  -f- 

81- 

159  389,80 

8,0« 

1082662 152969,16 2244  231 352081,33 1  128  414 174  744,0i +  1  115  820  4 
-            3  - 

177  839,08 

1,80 

2244  419 319833.33 4  735  255 751  758,3» 2  934  349 
640  285,»: 

-1-  181*055  4 

-      17  149  - 
204  580,6« 

93  108,1» 

91053*2 108  690,hs 2203  944 267  155,«* * 
1450  825 204293,<* +    753  130  + 

11- 

+  1  884  757  + 

62866,13 

4,io 

1214  058 184  467,01 
2  638  019  383017,«'. 

753  262 127033,3* 255983,« 

i;:>7  778 
1 96  737,r-s 

1  454  010 2O0  661,«) 1041  169 155  121.  w +    412843  + 
-  2- 45  539,10 

0,«u 

S84  552 133  59S»» 2  002  231 313  0HO,to 525  Sil 123  693,90 4-  147*  028  + 

1  918  — 

191  385,« 

2018,14 
550851 80  526,oi 1  103  352 103  128.90 197  846 48  091,24 +    906  514  + 

1008- 

115165,47 

127,8i 
47-2  122 88  696,13 1  103  789 205  839,30 516288 

126063,9:. i 4    589  204+ 

1644;- 

80  834,64 

59,3« 
 r 

12547  522 1  814  702,64 27  732  361 4  149  486,49 13  915  668 2  465  888,13 +13  869  600+1  788  649,« 

9068 
■ 

3  893,3* 10166 4  358,4« +      10166  + 
4  358,4« 

12556  590 1  818  596,oa 27  742  527 4  153  844,« 18  915  063 2465  888,13 +13  879  766+1  793  008.33 

1 
i 

52  902- 

105  051,1« 
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w 

1890/91 

Auage  Antheiliger 

gebeoe  Geldbetrag 

Fahr-      der  Stadt- 
karten u.Ringbahn 

(ausschl.  (einschl. 

Hunde-,  Hunde-, 
Zu-  Zuschlag-, 

schlag- ,  Bahnsteig-, 
Bahn-  Schlaf- 

steiu-  u.  wagen- 
Schlaf-     karten  und 

wagen-  Gepäck- 
karten)       f  rächt) 

Stück  M 

1891/92 

April  bis  September 

Ausge-   ;  Antheiliger 
gebene  Geldbetrag 

Fahr-      der  Stadt- 
karten u.Ringbahn 

(ausschl.  (einschl. 

Hunde-.  Hunde-, 
Zu-  Zuschlag-, 

schlag-,  Bahnsteig-. 

Bahn-  Schlaf- 

steig- u.  wagen- 
Schlaf-     karten  und 

wagen-  Gepäck- 
karten) flacht» Stück  M 

B.  Ringbahnstationen. 

210  861        33  951,« 

608092      124  788,-i 

379  892       76  381,*s 

374  448       «»4  655,7.'. 
381  287       56  308,6i 

221  063       32  875,70 

446  495       72  513,»-. 
1(25  682      148  913,*) 

376279       73  942,*) 

280  758  4l880,»o 

476  691      112  705.'^ 
285  371  43HI8,:.» 

286  433       57  143.3.) 

610  252       90  823,.  o 

305  909        47  58bJ" 

325  3(3        49  085,0:. 

1 

361636  70I95,6i 

■ 

133  968 
873270 

247  320 

184  591 

269  211 
123  875 

269225 

639014 

256980 248  614 

305163 

134004 

169  224 
577  054 

212705 

248  340 

397  997 

21  666,30 

78  472,is 

51  703,^ 

82263,* 

39916,*. 18  494,» 
•>3  550,00 

95281,M 

63  292,90 

38  496,43 

73  028,*> 2560o,*o 

34  376,»o 

93  467,w 

32  965,40 

37  220,oo 

77  791,1'' 

Summe  B 

Hierzu      „  A 

6  906  442    1  197  570,7:. 

26  258  292    3  836  933.... 

4  789  455 

15  185  937 

847  59M7 

2  335  24*V»s 

zusammen 

Aufserdem  Verkehr  vom  Anhalter  Bahnhof  nach 

32  164  734    5084  504,00 
i 

148  615       28  194,0 

19975  392 
3l8284U,so 

32313  349    5  062  698.«* 
19  976  392 

3  182840,so 
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91 

1891/92 

Oktober  bis  Marz 1891  92  zusammen 

Ausge- Antheiliger 
Ausge- 

Antheiliger 

gebene Geldbetrag 
gebene 

Geldbetrag 

Fahr- der Stadt- 
Fahr- 

der Stadt- 
karten u.Ringbahn karten U.Ringbahn 

lansschl.  (einschl. 

Hunde-,  Hunde-, 
(ansschl. (einschl. 
Hunde-,  Hnnde-, 
Zu-  Zuschlag-, 

Zu- 
Zuschlag-, 

schlag-, Bahnsteig-, schlag-, Bahnsteig-, 

Bahn- Schlaf- 
Bahn- Schlaf- 

steig- n. wagen- steig- u. 

wagen- Schlaf- karten nnd Schlaf-     karten  und 

wagen - Gepäck- wagen- Gepäck- karten ; fracht) karten) fracht) 

Stück  Jl Stück .//. 

1886  87 

Ausge- 

gebene 

Fahr- 
karten 

i  ansschl. 

Hunde- nnd 

Zu- 

schlag-
 

karten)
 

Stück 

Antheiliger 

Geldbetrag 

der 
Stadt-  uud 

Ringbahn 

(einschl. 
Hunde-, 

Zuschlag- 
karten und 

Gepäck- fracht.> 

M. 

1891  92  gegen  1886/87 

(+)  mehr  (— »  weniger 

Ausge- 

Antheiliger 

gebene 

Geldbetrag 

Fahr- 

der Stadt- karten u  Ringbahn 

(ausschl. (einschl. 
Hunde-, 

Hunde-, 

Zu- 

Zuschlag-, 
schlag-, Bahnsteig-, 

Bahn- 
Schlaf- steig- u. 

wagen- richlaf- 

karten  und 

wagen- Gepäck- 

karten) 
frachtt 

Stück M 

[ 

144290 

394  311 

845761 

178938 

231385 

183384 

261549 

477974 

362233 

84  626 

346356 

125  109 

152930 

309678 

110996 

116*47 

85  511 

«8457 

21  588,:o 

68626,«) 

42  573,0.'. 

27  373,*) 

34  881,« 

16895,« 

40  850,1'. 
65  465,ao 

51 095,so 

12693,75 

67  389,  o 

21  978,*) 

26  716,00 

40  756,70 
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Ueber  das  Planfeststellungsverfahren 

nach  dem  Gesetze  über  Enteignung  von  Grundeigenthu m, 

vom  11.  Juni  1874. 

Von 

Bering,  fteli.  Kegierongsrath  in  Hannover. 

Die  Klagen  darüber,  dafs  die  Durchfuhrung  des  Enteignungsver- 

fahrens auf  Grund  des  Gesetzes  vom  U.  Juni  1874  bei  dem  Bau  von 

Eisenbahnen  oft  einen  unverhältnifsmäfsig  langen  Zeitraum  in  Anspruch 

nimmt,  rühren  nicht  blofs  aus  der  neueren  Zeit  her,  sondern  sind  schon 

bald  nach  Eiutritt  der  Rechtskraft  des  Gesetzes  vom  11.  Juni  1874  allent- 

halben hervorgetreten. 

Der  Grund  hierfür  liegt  nicht  allein  in  den  Bestimmungen  des  Ge- 

setzes bezüglich  des  Verfahrens,  sondern  auch  zum  Theil  in  der  Organi- 

sation der  Behörden,  die  in  dem  Enteignungsverfahren  mitzuwirken  haben. 

Mit  vollem  Rechte  geht  das  Gesetz  von  dem  Grundrechte  der  Ver- 

fassungsurkunde (Art.  9)  aus,  dafs  das  Eigenthum  unverletzlich  ist  und 

nur  aus  Gründen  des  öffentlichen  Wohls  gegen  vorgäugige,  in  dringenden 

Fällen  wenigstens  vorläufig  festzustellende  Entschädigung  entzogen  oder 

beschränkt  werden  darf.  Indefs  ist  schon  bald  nach  dem  Inkrafttreten  des 

Gesetzes  nachgewiesen  und  erkannt  worden,  dafs  der  Gang  des  Verfahrens 

bis  zur  thatsächliclien  Einweisung  in  den  Besitz  der  zu  enteignenden 

Grundstücke  ein  so  schwerfälliger  und  weitläufiger  ist,  dafs  es  in  den 

Fällen,  wo  die  Interessenten  von  den  ihnen  zustehenden  Rechtsmitteln 

Gebrauch  machen,  eines  Zeitraumes  von  Jahren  bedarf,  bevor  die  ent- 

eigneten, oder  die  zur  Enteignung  gestellten  Flächen  in  Angriff  genommen 

werden  können. 

Das  Verfahren  beginnt  mit  dem  Antrage  des  Unternehmers  auf  Fest- 

stellung des  Planes  (§  18),  nachdem  die  vorläufige  Feststellung  in 

Form  der  landespolizeilichen  Prüfung  des  Planes  durch  den  Minister  in 

Gemäfsheit  des  §  15  stattgefunden  hat. 
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Das  Gesetz  hat  es  vermieden,  die  Notwendigkeit  einer  landes- 

polizeiliehen  Prüfung  ausdrücklich  zu  betonen.  Vielmehr  heifst  es  nur, 

dafs  der  Plan 

„von  derjenigen  Behörde  zu  prüfen  und  vorläufig  festzustellen  ist,  welche 

dazu  nach  den  für  die  verschiedenen  Arten  der  Unternehmungen  bestehenden 

Gesetzen  berufen  ist", 

und  dafs,  wenn  eine  besondere  Behörde  durch  das  Gesetz  nicht  berufen  ist. 

„die  Prüfung  und  Feststellung  der  Bezirksregierung  obliegt". 

Durch  das  Zuständigkeitsgesetz  vom  1.  August  1883  sind  (§  150)  die.  Be- 

fugnisse und  Obliegenheiten,  welche  in  dem  Gesetze  vom  11.  Juni  1874 

den  Bezirksregierungen  übertragen  sind,  in  den  Fällen  der  §§  15  u.  s.  w. 

dem  Regierungspräsidenten  überwiesen.  Weiter  heifst  es  in  §  15s 

daselbst: 

„Durch  die  den  Behörden  in  diesem  tiesetze  beigelegten  Befugnisse  zur 

Entscheidung  hezw.  Beschlußfassung  in  Wegebausachen  und  in  wasser- 

polizeilichen Angelegenheiten  werden  die  der  Landespolizeibehörde  und  dem 

Minister  der  öffentlichen  Arbeiten  nach  §§  4  und  14  des  Gesetzes  über  die 

Eisenbahnunternehmungen  vom  3.  November  183-<  und  S,  7  des  Gesetzes  vom 

1.  Mai  1805  <G.-S.  8.  317)  zustehenden  Befugnisse  in  Eisenbahnangelegen- 

heiten nicht  berührt." 

Der  §  150  des  Zuständigkeits-esetzes  hätte  unseres  Erachtens  gleichfalls 

des  §  4  des  Gesetzes  vom  3.  November  1838  Erwähnung  thun  müssen, 

weil  durch  diese  gesetzliche  Bestimmung  in  Verbindung  mit  §  14  desselben 

Gesetzes  diejenige  vorläufige  Planfeststellung  eingeführt  ist,  welche  nach 

§  15  des  Gesetzes  vom  11.  Juni  1874  als  eine  „vorläufige"  gekennzeichnet 

ist,  welche  jedem  Enteignungsverfahren  unbedingt  vorangehen  mufs  und 

zu  Grunde  zu  legen  ist,  nach  §  4  a.  a.  0.  aber  nicht  dem  Regierungs- 

präsidenten überwiesen  ist,  sondern  dem  Minister  der  öffentlichen  Arbeiten, 

und  zwar  nach  Anhörung  der  Landespolizeibehörde,  bezüglich 

Wahrnehmung  der  öffentlich-rechtlichen  Verhältnisse  vorbehalten  bleibt. 

(Vergl.  Erk.  O.-V.-G.  vom  18.  November  1882  im  Archiv  für  Eisenbahn- 

wesen von  1883,  Seite  171  ff.  und  S.  292  ff.) 

Das  Verfahren  vor  der  Landespolizeibehörde  ist,  da  hierüber  im  Ge- 

setze nichts  vorgeschrieben  ist,  ein  gänzlich  formloses.  In  der  Regel  wird 

der  Gang  eingeschlagen,  wie  er  in  Seydel.  Connnentar  zum  Enteignuugs- 

gesetz,  Ausgabe  2,  Seite  106,  107,  dargestellt  ist.  Danach  findet  vor 

einem  Kommissar  des  Regierungspräsidenten  an  Ort  und  Stelle  unter 

Zuziehung  der  Eisenbahnverwaltung  eine  Prüfung  des  Projekts  statt,  zu 

welcher  entweder  die  Ortsbehörde  allein,  oder  auch  die  sämmtlichen  Inter- 

essenten (Grundeigenthümer  u.  s.  w.)  vorgeladen  und  mit  ihren  Anträgen 

und  Wünschen  gehört  werden,  lieber  das  Ergebnifs  der  stattgehabten 

Verhandlung  wird  ein  Protokoll  aufgenommen,  welches  mit  einer  Erklä- 
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rung  der  Landespolizeibehörde  durch  Vermittlung  der  Eisenbahnaufsichts- 

behörde, die  sieh  gleichfalls  gutachtlich  zu  äufsern  hat,  dem  Minister  zur 

Entscheidung  d.  h.  zur  „vorläufigen  Planfeststellungk4  im  Sinne  des  §  15 

des  Gesetzes  vom  11.  Juni  1874  vorgelegt  wird. 

Hiernach  fungiren  die  Landespolizeibehörden,  wie  Seydel,  a.  a.  0. 

8.  107.  sehr  richtig  hervorhebt,  lediglich  als  Organe  des  Ministers  der 

öffentlichen  Arbeiten;  der  Regierungspräsident  hat  daher  trotz  der 

Bestimmung  des  §  150  des  Zuständigkeitsgesetzes  keine  selbständige  Ent- 

scheidung zu  treffen:  mithin  findet  gegen  seinen  Ausspruch  auch  kein 

Hechtsmittel  im  Sinne  des  §130  des  Luudesverwaltungsgesotzcs 

statt,  wie  es  auch  ein  sonstiges  Rechtsmittel  gegen  die  „vorläufige  Plan- 

feststellung" des  Ministers  überhaupt  nicht  giebt. 
Eines  solchen  Rechtsmittels  bedarf  es  aber  auch  nicht,  weil  es  sich 

eben  zunächst  nur  um  eine  ..vorläufige'"  Planfeststellung  handelt,  welche 

lediglich  die  Grundlage  für  das  Verfahren  der  definitiven  Planfest- 

stellung  bilden  soll. 

Gerade  wegen  dieses  rein  provisorischen  Charakters  der  „vor- 

läufigen Planfeststellung''",  wegen  des  Zwecks  derselben,  nur  als  Grundlage 

für  die  spätere  definitive  Planfeststellung  zu  dienen,  ist  der  Apparat  für 

das  landespolizeiliche  Prüfungsverfahren  ein  viel  zu  schwerfälliger  und 

—  unseres  Erachtens  —  von  dem  Gesetzgeber  überhaupt  nicht  beabsich- 

tigter: dagegen  ist  er  wohl  geeignet,  die  Interessenten  in  Bezug  auf  die 

Handhabung  ihrer  Rechte  zu  verwirren. 

Hält  man  daran  fest.  dafs.  wie  im  obenerwähnten  Erkenntnifs  des 

Oberverwaltungsgerichts  vom  18.  November  1882  —  Archiv  1888  S.  180  — 

ausgeführt  ist,  nach  «1er  geschichtlichen  Entstehung  der  Vorschriften  der 

§§  4,  M  des  Gesetzes  vom  3.  November  1838  die  vorläufige  PJanfest- 

stellung  als  ein  rein  öffentlich-rechtl  icher  Akt  sich  charakterisirt,  so 

ist  es  gänzlich  überllüssig.  in  dieses  Verfahren  irgend  welche  Privat-  oder 

Partikularinteressen  direkt  oder  indirekt  hereinzuziehen,  zumal,  da  es  voll- 

ständig ausgeschlossen  ist,  sowohl  die  Gemeindevertretungen,  als  auch  die 

Einzelinteressenten  unter  irgend  welchem  Präjudize  vorzuladen, 

oder,  wenn  sie  der  Vorladung  Folge  geleistet  haben,  zur  Abgabe  einer 

recht  swi  rksam  en  E  rk  1  ärung  anzuhalten. 

Viele  Kommissare  des  Regierungspräsidenten  legen  die  Pläne  vor 

dein  Prüfungstermine  aus  und  fordern  durch  die  Gemeindevertretung  die 

bekannten  und  unbekannten  Interessenten  direkt  auf,  ihre  etwaigen  Ein- 

wendungen spätestens  im  landespolizeilichen  Prüfungstermine  vorzubringen. 

Hierdurch  werden  die  Interessenten  geradezu  direkt  verleitet,  in  diesem 

Termine  mit  allen  ihren  Privatansprüchen,  insbesondere  auch  denjenigen 

auf  Entschädigung,  hervorzutreten.    Werden  sie  dann  hiermit  mit  dem  Be- 
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merken  zurückgewiesen,  dafs  es  sich  zur  Zeit  nur  um  Öffentlich-rechtliche 

Verhältnisse  handelt,  so  greift  mit  vollem  Rechte  der  Unwille  darüber 

Platz,  dafs  man  sie  überhaupt  aufgefordert  habe,  ihre  etwaigen  Einwen- 

dungen und  Ansprüche  vorzubringen. 

Entsteht  schon  hierdurch,  insbesondere  durch  das  Auslegen  der  Pläne 

innerhalb  einer  (meistentheils  vierzehntügigen)  Frist,  ein  grösserer  und 

doch  völlig  überflüssiger  Zeitaufwand,  so  sind  die  weiteren  Bestimmungen 

des  Gesetzes  vom  11.  Juni  1874  erst  recht  dazu  angethan,  das  Verfahren 

in  die  Länge  zu  ziehen. 

Die  Befürchtungen,  welche  in  dem  Aufsatze  über  das  Enteignungs- 

gesetz in  Gnichot,  Beiträge  zur  Erläuterung  des  Deutschen  Rechts,  Band  20 

Seite  665,  bezüglich  der  praktischen  Anwendung  des  Gesetzes  schon  im 

Jahre  1870  ausgesprochen  sind,  haben  sich  in  der  weitaus  gröfsten  Anzahl 

von  Enteignungen  leider  in  allen  Fällen  bewährt,  wenn  auch  nur  wenige 

Interessenten  jeden  gütlichen  Absehlufs  der  Verträge,  insbesondere  die  Er- 

theilung  der  Baucrlaubnifs  verweigern,  daher  die  volle  Durchführung  des 

Enteignungsverfahrens  behufs  Besitzeinweisung  nothwendig  machen. 

Von  vornherein  ist  hier  zu  bemerken,  dafs  die  Einleitung  des  Plan- 

feststellungsverfahrens  eben  wegen  der  in  das  Privateigentum  tief  ein- 

greifenden   Folgen   diesseits   in   allen  Fällen  für  durchaus  nothwendig 

erachtet  wird,  auch  wenn  es  sieb  nicht  um  solche  Interessenten  handelt, 

welche  die  Bauerkiubnifs  oder  überhaupt  eine  gütliche  Einigung  verweigern. 

Aufgeschlossen  sind  nur  die  Fälle,  wo  nur  wenige  Privatinteressenten,  die 

sich  sämmtlich  zum  gütlichen  Vertragsabschlufs  bereit  finden  lassen,  vor- 

handen sind,  wo  keine  Anlagen  im  Sinne  des  §  14  des  Gesetzes  in 

Frage  kommen   und  wo  die  Grundbuchverhältnisse  vollständig 

geordnet  sind  und  der  Eisenbahnunternehmer  dadurch  in  den  Stand 

gesetzt  ist,  die  konkurrirenden  Privatrechte  der  eigentlichen  Interessenten 

wie  der  Rechte  Dritter  vollständig  zu  übersehen  und  mit  allen  diesen 

Privatberechtigten  im  gütlichen  Wege  zu  verhandeln. 

Was  zunächst  die  Anlagen  im  Sinne  des  §  14  a.  a.  0.  betrifft,  so  ist 

es  nothwendig,  auf  die  Bestimmung  des  §  19  daselbst  aufmerksam  zu 

marhen,  wonach  innerhalb  der  Zeit  der  Offenlegung 

.jeder  Betheiligte  im  Umfange  seines  Int  er  es. «es  Einwen- 

dungen gegen  den  Plan  erheben  kann". 

Sehr  richtig  werden  nach  Inhalt  des  Rekursbescheides  vom  17.  Februar 

188}  —  vergl.  Seydel.  a.  a.  0.,  Seite  123  —  unter  diesen  „Betheiligten1' 

alle  diejenigen  Personell  verstanden, 

1.  deren  (irundeigenthum  ganz  oder  tlieilwiise  zu  dem  Unternehmen  in  An- 

spruch genommen  wird. 
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2.  welche   sonst   durch  die  Enteignung  betroffen  werden  {Realberechtigte. 

Pächter,  Miether  u.  s.  w.  im  Sinne  de«  8  11  des  Gesetzes), 

3.  welche  durch  die  nach  dem  vorläufig  festgestellten  Plane  einzurichtenden 

Anlagen  im  Sinne  des  §  14  berührt  werden, 

4.  welche  die  Anordnung  solcher  Anlagen  zur  Sicherung  ihres  Grundeigentums 

gegen  Gefahren  und  Nachtheile  beantragen  wollen. 

Da  derartige  Anlagen  auch  im  Öffentlichen  Interesse  angeordnet 

werden  konneu,  so  ist  allerdings  in  §  19  ausdrücklich  auch  den  Vor- 

ständen der  Gemeinde-  und  Gutsbezirke  das  Recht  gegeben,  in  dieser  Be- 

ziehung Einwendungen  zu  erheben  und  Anträge  zu  stellen;  es  ist  dies 

indefs  keineswegs  ausreichend,  da  diese  ihre  Gemeinden  nur  in  Bezug  aut 

Öffentliche  Wege  und  Wasserläufe  zu  vertreten  haben,  während  für 

gemeinschaftliche,  durch  ein  Auseinandersetzungsverfahren  begründete  An- 

gelegenheiten, als  Wege,  Triften,  Gräben,  Tränkstätten,  Lehm-,  Sand-, 

Kalk-  und  Mergelgruben.  Kalk-  oder  andere  Steinbrüche  u.  s.  w.  die  Ver- 

tretung der  Gesammtheit  der  Betheiligten  Dritten  gegenüber  nach 

Mafsgabe  des  Gesetzes,  betreffend  die  durch  ein  Auseinandersetzungs- 

verfahren begründeten  gemeinschaftlichen  Angelegenheiten,  vom  2.  April  1887 

(G.-S.  S.  105)  besonders  zu  regeln  ist,  innerhalb  der  Provinz  Hannover 

aber  aufserdem  noch  die  Verfassung  der  sogenannten  Reatgemeinden 

(Gesetz  vom  5.  Juni  1888  —  G.-S.  S.  233  — )  beachtet  werden  mufs,  weil 

die  ,.Realgemeinden"  von  den  „politischen  Gemeinden"  vollständig  zu 
unterscheiden  sind. 

Alle  diese  Genossenschaften  haben  ebenso,  wie  die  in  §  11  des  Ge- 

setzes bezeichneten  Nutzungsberechtigten,  sobald  sie  sich  gemeldet  haben 

25  des  Gesetzes)  die  Eigenschaft  eines  „Expropriatetr*  und  es  stehen 

ihnen  daher  auch  die  Rechtsmittel  gegen  die  Planfeststellung  nach  §  22 

des  Gesetzes  ebenso  wie  dem  Eigenthümer  selbst  zu.  Es  liegt  somit 

im  Interesse  des  Unternehmers,  zur  Gewinnung  einer  Uebersicht 

aller  Entschädigungsberechtigten  das  Planfeststellungsverfabrcn  nach 

Mafsgabe  der  §§  18  ff.  des  Gesetzes  durchzuführen,  damit  diese  an- 

gehalten werden  können,  ihre  Entschädigungsansprüche  im  Entsehä- 

diuungs-Feststellungsverfahren  demnächst  geltend  zu  machen. 

Ein  gleiches  wesentliches  Interesse  hat  der  Unternehmer  aber  auch 

dann,  wenn  die  Grundbuchverhältnisse  nicht  vollständig  geordnet  sind  oder, 

wenn  dies  zwar  der  Fall  ist,  nach  der  Menge  und  der  Art  der  Belastung 

der  Grundstücke  aber  von  vornherein  zu  befürchten  steht,  dafs  eine  Hinter- 

legung der  Entschädigungssumme  nach  §  37  des  Gesetzes  nothwendig 

wird,  oder  wenn  zur  Erzielung  der  Erleichterungen  eines  freihän- 

digen Erwerbs  der  der  Enteignung  unterliegenden  Parzellen  eine  Fest- 

stellung des  Objekts  der  Enteignung  durch  Herbeiführung  eines- 
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97 Beschlusses  des  Bezirksaasschusses  nach  §  21  des  Gesetzes  sich  not- 

wendig macht. 

In  dieser  Beziehung  darf  hier  auf  die  ausführlichen  Erörterungen 

in  der  Abhandlung,  „Ueber  die  gütliche  Einigung  im  Sinne  der  §§  16,  17. 

26  des  Gesetzes  vom  11.  Juni  1874"  —  Archiv  für  Eisenbahnwesen,  Jahr- 

gang 1889  Seite  650  ff.  —  verwiesen  werden. 

Mit  dem,  nach  §  18  des  Gesetzes  zu  stellenden  Antrage  auf  Ein- 

leitung des  Planfeststellungsverfahrens  wird  der  gesammte,  nach  obigem 

geschilderte  Apparat  von  neuem  in  Gang  gebracht.    Die  Pläne  werden 

von  neuem  auf  14  Tage  ausgelegt,  die  dem  Unternehmer  bekannten  Eigen- 

tümer und  Realberechtigten,  sowie  die  Vorsteher  der  Gemeinde-  und 

Gutsbezirke  werden  zur  Geltendmachung  etwaiger  Einwendungen  und  An- 

sprüche aufgefordert,  demnächst  der  Termin  zur  Erörterung  der  Ein- 

wendungen anberaumt  und  abgehalten,  worauf  das  gesammte  Material  dem 

Bezirksausschüsse  zur  Besch lufsfassung  nach  Mafsgabe  des  §  21  des  Ge- 

setzes zugestellt  wird.    Von  der,  dem  Koramissar  nach  §  20  daselbst  ein- 

geräumten Befugnifs,  schon  in  diesem  Verfahren  Sachverständige  zu- 

zuziehen, wird  in  der  Regel  kein  Gebrauch  gemacht,  was  allerdings  in 

verschiedenen  Fällen  zu  bedauern  ist,  besonders,  wenn  es  sich  um  Wege- 

verlegungen oder  Wasserlaufsveränderungcn  handelt,   die  auf  die  Ent- 

schädigungsfrage von  grofsem  Einflufs  sein  können  und  bei  der  Erörterung 

der  letzteren  später  vielfach  zu  Projektänderungen  Veranlassung  geben. 

Berücksichtigt  man  noch  die  fernere  Bestimmung,  dafs  erst  in  dem  Eut- 

schädigungserörterungstermine  der  Grundeigentümer  seine  Anträge 

auf  vollständige  Uebernahme  eines  theilweise  in  Anspruch  ge- 

nommenen Grundstücks  anzubringen  verpflichtet  ist  (§§9,  25  des  Ge- 

setzes), im  Streitfalle  aber  auch  hierüber  auf  Grund  der  Gutachten  der 

Sachverständigen  der  Bezirksausschufs  zu  entscheiden  hat,  so  wird  man 

zugeben  müssen,  dafs  die  Zuziehung  von  Sachverständigen  schon  im  Plan- 

feststellungsverfahren für  die  Vollständigkeit  des  Planfeststellungsbeschlusses 

von  grofsem  Werthe  ist,  weil  der  letztere  nach  §  21  ausdrücklich 

,,den  Gegenstand  der  Enteignung,  die  Gröfse  und  die  Grenzen  de* 

abzutretenden  Grundstücks" 

und  zwar  auch  bezüglich  derjenigen  Flächen,  welche  zur  Herstellung  der 

nach  §  14  des  Gesetzes  erforderlichen  Anlagen  nothwendig  sind,  feststellen 

soll,  jedenfalls  aber  eine  spätere  Ergänzung  oder  Deklaration  des  Be- 

schlusses in  Bezug  auf  das  Objekt  der  Enteignung  meistentheils  über- 

flüssig machen  würde. 

Die  soeben  erwähnte  Bestimmung  des  §  21  bezüglich  des  Gegenstands 

der  Enteignung  enthält  eine  Forderung,  welche,  mit  nur  ganz  vereinzelten 

Ausnahmen,  überhaupt  nicht  erfüllt  werden  kann. 
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Denn  sie  setzt  voraus,  dafs  die  Mefs Verzeichnisse  und  Grunderwerbs- 

karteo  bereits  das  gesammte,  nach  §  58  der  Grundbuchordnung  erforder- 

liche Fortsehreibungsniaterial  in  sich  schliefsen,  weil  der  Planfest- 

stellungsbeschlufs  in  Bezug  auf  die  Gröfsen  und  Grenzen  der  abzu- 

tretenden Grundstücke  zur  Zeit  die  einzige  Grundlage  für  den  nach 

§  32  des  Gesetzes  abzufassenden  Enteignungsbeschlufs  darstellt,  auf  Grund 

dessen  der  Grundbuchriehter  auf  Antrag  der  Enteignungsbehörde  die  Ein- 

tragung des  lasten-  und  hypothekenfreien  (§  46)  Eigenthums  für  den 
Unternehmer  zu  bewirken  hat. 

Die  ausführliche  Erörterung  gerade  dieser,  für  den  Realkredit  und 

für  das  Grundeigenthum  überhaupt  so  äufserst  wichtigen  Frage,  insbeson- 

dere auch  der  Folgen  der  späteren  katasteramtlichen  Berichtigungen 

und  Feststellungen  findet  sich  in  der  oben  erwähnten  Abhandlung  im 

Archiv  für  Eisenbahnwesen,  Jahrgang  1889,  Seite  650  ff.,  aus  der  hier  nur 

hervorgehoben  werden  soll,  dafs  das  dem  Bezirksausschusse  bei  der  von 

ihm  vorzunehmenden  Planfeststellung  vorliegende  Mefsverzeichnifs  irgend 

einen  Anspruch  auf  Richtigkeit  und  somit  auf  öffentlichen  Glauben  nicht 

machen  kann,  weil  es  eine  vom  Unternehmer  einseitig  an  der  Hand  von 

meistens  unsicheren  Unterlagen  und  Abmessungen  angefertigte  Zusammen- 

stellung der  nur  auf  der  Karte,  nicht  örtlich,  abgemessenen  Grund- 

flächen darstellt. 

Aus  diesem  Grunde  ist  auch  die  auf  Autrag  des  Unternehmen* 

nach  Ueberreichung  des  Planfeststellungsbeschlusses  seitens  der  Grund- 

buchbehörde zu  bewirkende  Eintragung  einer  Vormerkung  über  das  ein- 

geleitete Enteignungsverfahren  (§  24)  auf  die  weitere  Belastung  der  Grund- 

stücke ohne  jeglichen  Einflufs  und  hat  nur  insoweit  Bedeutung,  als  dem 

Unternehmer  während  der  Dauer  das  Enteignungsverfahren  von  jeder  an 

dem  Grundstücke  eintretenden  Rechtsveränderung  von  Amtswegen  Nach- 

richt zu  geben  ist. 

Solange  es  nicht  möglich  ist,  dem  Bezirksausschusse  ein,  zu  kataster- 

amtlicher Fort-schreibung  geeignetes  Mefsverzeichnifs  und  Kartenmaterial 

behufs  Feststellung  des  Gegenstandes  der  Enteignung,  der  Gröfse 

und  der  Grenzen  der  abzutretenden  Grundstücke  vorzulegen,  kann  der 

Planfeststelluugsbeschlufs  nur  „unter  ausdrücklichem  Vorbehalte 

der  katasteramtlichen  Feststellung  des  Flächengehalts  der 

nach  Mafsgabe  des  festgestellten  Entwurfs  thatsächlich  erfor- 

derlichen Grundstückstheileu  erfolgen  und  im  Interesse  der  Sicherheit 

des  Grundeigenthums  und  Realkredits  auf  Grund  oines  solchen  Plan- 

feststellungsbeschlusses nach  §  24  des  Gesetzes  die  Eintragung  einer  Vor- 

merkung im  Grundbuche  nur  dahin  bewirkt  werden: 
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„dafs  das  Grundstück  No.  nach  Mafagabe  des  PlanfeststellungsbeschlusstiH 

des  Bezirksausschusses  zn  .  .  .  vom  ...  ganz  oder  in  einem  Flächen- 

gehalte von  .  .  .  Ar.,  jedoch  vorbehaltlich  der  katasteramtlichen  Fest- 

stellung, zum  Zwecke  der  Herstellung  einer  Eisenbahn  von  .  .  .  nach  .  .  . 

der  Enteignung  unterliegt  und  die  noch  festzusetzende  Entschädigung 

an  Stelle  der  abzutretenden  Fläche  den  Realberechtigten  ver- 

haftet ist.' 

Nach  diesen  Erörterungen  ist  es  wohl  gestattet,  zu  prüfen,  ob  nicht 

das  Verfahren  wegen  Feststellung  des  Plans  wesentlich  vereinfacht  werden 

kann. 

Diese  Frage  wird  unbedenklich  zu  bejahen  sein,  und  zwar  dahin, 

dafs  die  landespolizeiliche  Prüfung  mit  dem  nach  §  18  des  Gesetzes  ein- 

zuleitenden Verfahren  verbunden  wird. 

Der  Einwand,  dafs  dadurch  der  öffentlich-rechtliche  Akt  mit  dem, 

mehr  einem  privatrechtlichen  Charakter  in  sich  schliefsenden  Planfest- 

stellnngs verfahren  zusammen  geworfen  wird  und  in  Folge  dessen  die  Zu- 

ständigkeit der  verschiedenen  Behörden  in  Kollision  kommen  könnte,  wird 

entkräftet  dadurch,  dafs  der  §  14  des  Gesetzes,  im  Gegensatz  zu  §  14  des 

Gesetzes  vom  3.  November  1838,  die  Mitwirkung  des  Bezirksausschusses 

auf  Feststellung  derjenigen  Anlagen  im  Sinne  des  §  14  ausgedehnt  hat, 

welche 

„für  die  benachbarten  Grundstücke  oder  im  öffentlichen  Interesse  zur 

Sicherung  gegen  Gefahren  und  Nachtheile  nothwendig  werden", 

data  aber  auch  ferner  für  die  Entscheidung  über  die  Notwendigkeit  der 

Anlagen,  sei  es  in  der  Sicherung  gegen  Gefahren  und  Nachtheile  für  die 

benachbarten  Grundstücke,  oder  sei  es  im  öffentlichen  Interesse,  der 

Minister  der  öffentlichen  Arbeiten  nach  dem  Gesetze  vom  11.  Juni  1874, 

allerdings  nur  in  dem  Falle,  wo  der  Beschlufs  des  Bezirksausschusses  im 

Wege  der  Berufung  angefochten  ist,  zu  entscheiden  hat. 

Es  ist  nicht  abzuleugnen,  dafs  die  Ausdehnung  des  §  14  des  Gesetzes 

auf  die  Wahrnehmung  öffentlicher  Interessen  zu  Bedenken  Anlafs  giebt, 

weil  hierdurch  die  im  §  4  des  Gesetzes  vom  3.  November  18:38  dem 

Minister  allein  vorbehaltene  Entscheidung  darüber,  was  im  öffentlichen 

Interesse  nothwendig  ist,  wesentlich  alterirt  erscheint;  denn  es  mufs  der 

Ausführung  in  den  Rekursbescheiden  vom  28.  Juli  1877,  26.  Juni  1879 

und  26.  Dezember  1881  (vergl.  Seydel  a.  a.  0.  S.  79)  beigestimmt  werden, 

dafs  die  Landespolizeibehörde  auch  noch  bei  der  Abnahme  der  Bahnan- 

lagen (§22  des  Gesetzes  vom  3.  November  1838)  und  selbst  noch  nach 

der  Betriebseröffnung  einer  Eisenbahn,  sobald  sich  das  Bediirfnifs  im 

öffentlichen  Interesse  herausstellt,  befugt  sein  mufs.  dem  Eisenbahnunter- 

nehmer Anlagen  der  im  §  14  des  Gesetzes  vom  3.  November  1838  be- 

zeichneten Art  auf  Grund  dieser  gesetzlichen  Bestimmung  aufzulegen. 
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Indefs  dürfte  die  weitere  Ausführung,  dafs  nach  beendetem  Ent- 

eignungsverfahren  die  Landespolizeibehörde  oder  der  Minister  auch 

berechtigt  ist,  die  ursprünglich  getroffenen  Entscheidungen,  die 

sich  im  Laufe  der  Zeit  etwa  als  nicht  zweckmässig  herausgestellt  haben, 

abzuändern  oder  nachträglich  zurückzunehmen,  in  dieser  Alige- 

meinheit mit  der  Bestimmung  des  §  22  des  Gesetzes  vom  11.  Juni  1874 

und  des  oben  erwähnten  §  158  des  Zuständigkeitsgesetzes  wohl  kaum  in 

Einklang  gebracht  werden  können. 

Der  nach  §  22  des  Gesetzes  rechtskräftig  gewordene  Planfest- 

stellungsbescblufs  begründet  gegenseitige  Rechte  des  Unternehmers,  wie 

der  Expropriaten  (vergl.  §  42  des  Gesetzes);  es  können  daher  Anlagen, 

welche  in  diesem  Beschlüsse  „zum  Schutze  der  benachbarten  Grundstücke 

gegen  Gefahren  und  Nachtheile"  als  notb wendig  festgestellt  sind,  •Mcht 

durch  eine  andere  Behörde  einseitig  und  ohne  Zustimmung  der 

Eigenthümer  dieser  gefährdeten  Grundstücke  abgeändert  oder  aufgehoben 

werden.    Die  Bestimmung  würde  eine,  durch  Art.  9  der  Verfassungs- 

urkunde  ausgeschlossene  Verletzung  des  Privateigenthums  in  sich  schliefsen 

und  den  §22  zu  Gunsten  des  Unternehmers  völlig  illusorisch  machen, 

auch  dem  deutlichen   Wortlaute  des  §  158  des  Zuständigkeitsgesetzes 

widersprechen,  welcher  die  der  Landespolizei  und  dem  Minister  nach  §§  4 

und  14  des  Gesetzes  vom  3.  November  1838,  und  §  7  des  Gesetzes  vom 

1.  Mai  18G6  zustehenden  Befugnisse  ausdrücklich  nur  für  „Wegebau- 

sachen  und  wasserpolizeiliche  Angelegenheiten",  also  für  das 
öffentliche  Interesse  aufrecht  erhält.    Handelt  es  sich  dagegen  um 

Schutzanlagen,  welche  im  Interesse  der  Adjazenten  für  nothwendig 

erachtet  werden,  so  ist  und  bleibt  der  Planfeststellungsbeschlufs  sowie 

der  auf  eingelegte  Berufung  ergangene  Rekurs bescheid  des  Ministen» 

de  rgestalt  mafsgebend,  dafs  nicht  blofs  der  Rechts  weg,  sondern 

überhaupt  jeder  weitere  Weg  auch  im  Verwaltungsverfahren 

ausgeschlossen  ist  und  bleibt  (vergl.  Erkenntnifs  des  Reichsgerichts 

vom  3.  Dezember  1879  und  23.  Dezember  1881  —  Archiv  18S2  Seite  165, 

sowie  Seydel  a.  a.  0.  Seite  84,  85).    Den  Adjazenten  bleibt  lediglich  der 

Anspruch  auf  Entschädigung,  wenn  ihre  Anträge  endgültig  abgelehnt 

sind;  dem  Unternehmer  verbleibt  die  Pflicht  zur  Ausführung  der  ihm  im 

Planfeststellungsbeschlusse  oder  im  Rekursbescheide  endgültig  auferlegten 

Anlagen,  natürlich,  sofern  nicht  eine  gütige  Einigung  mit  den  Adjazenten 

herbeigeführt  wird. 

Das  Resultat  geht  somit  dahin,  dafs  die  Zusammenlegung  der  öffent- 

lichen Interessen  mit  den  Privatinteressen  der  Grundstücksbesitzer  u.  s.  w. 

vom  Gesichtspunkte  der  Zuständigkeit  der  einzelnen  Behörden  aus  kein 

Hindernifs  bildet,  das  landespolizeiliche  Prüfungsverfahren  mit  dem  Plan- 
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feststell nngs verfahren  zu  verbinden,  wie  dies  auch  geschieht  in  den  Gesetz- 

gebungen anderer  Länder,  insbesondere  des  Königreichs  Sachsen  und  der 

thüringischen  Länder,  sowie  Braunschweig  u.  s.  w. 

Für  die  Auseinanderhaltung  dieser  beiden  Verfahren  könnte  man 

vielleicht  aus  dem  Umstände,  dafs  die  Bestimmungen  über  den  Versuch 

der  gütlichen  Einigung  im  Gesetze  vom  11.  Juni  1874  zwischen  dem  §  15 

und  dem  §  18  Platz  gefunden  haben,  folgern,  dafs  der  Gesetzgeber  geglaubt 

hat,  die  vorläufige  Planfeststellung  biete  eine  besonders  geeignete  Unter- 

lage zur  Anbahnung  gütlicher  Einigung.  Indefs  wäre  diese  Folgerung  als 

richtig  nicht  anzuerkennen. 

Gerade  der  Umstand,  dafs  die  vorläufige  Planfeststellung  die  Frage, 

in  welchem  Umfange  die  Grundstücke  zum  Zweck  der  Ausführung  des 

Unternehmens  der  Enteignung  unterliegen,  vollständig  offen  läfst,  weil  die 

definitive  Feststellung  einer  besonderen  Behörde  obliegt,  die  Er- 

leichterungen aber  nach  §§  16,  17  nur  bezüglich  derjenigen  Parzellen  ein- 

treten, welche  „nach  dem  Befinden  der  zuständigen  Behörde  der  Ent- 

eignung unterliegen",  macht  die  Durchführung  des  Planfeststellungsver- 

fahrens zumal  auch  dann  nothwendig,  wenn  es  sich  um  Uebernahme  von 

Reststücken  nach  §  9  des  Gesetzes  handelt,  bezüglich  welcher  die  Landes- 

polizeibehörde überhaupt  nicht  zuständig  ist.  Auch  die  Wirthschafts- 

Erschwernisse,  Minderwerthe  der  Reststücke  u.  s.  w.  lassen  sich  nicht 

«her  feststellen  und  können  somit  auch  nicht  eher  den  Gegenstand  einer 

gütlichen  Einigung  bilden,  als  bis  das  Planfeststellungsverfahren  wirklich 

durchgeführt  worden  ist,  Es  ist  hierbei  auch  besonders  zu  beachten,  dafs 

der  §  17  des  Gesetzes  die  Frage  gänzlich  offen  läfst  ob  und  bis  zu  welchem 

Zeitpunkte  denjenigen  Interessenten,  deren  Rechte  durch  §  17  geschmälert 

werden,  ein  Widerspruchsrecht  gegen  „das  Befindeu  der  zuständigen  Be- 

hörde" —  §  16  des  Gesetzes  —  zusteht,  und  dafs  eine  Hinterlegung  der 

vereinbarten  Entschädigungssumme  mit  den  Wirkungen  der  §§  45,  46  des 

Gesetzes  nur  dann  zulässig  ist,  wenn  das  Enteignungsverfahren  wegen  der 

Rechte  Dritter  durchgeführt  oder  die  Form  des  §  26  des  Gesetzes  (Verein- 

barung vor  dem  Enteignungskommissar)  beobachtet  worden  ist, 

Da  von  niemaudem  mit  Erfolg  wird  bestritten  werden  können,  dafs 

zur  Ausführung  des  Art,  9  der  Verfassungsurkunde  eine  Planfeststellung 

im  Sinne  der  §§  18—22  des  Gesetzes  im  Interesse  des  Privateigenthums 

nothwendig  ist,  andererseits  der  Unternehmer  sowohl  als  das  öffentliche 

Interesse  wesentlich  darauf  Anspruch  haben,  dafs  das  Verfahren  zur  Fest- 

stellung des  Objekts  der  Enteignung  und  insbesondere  der  Entschädigung 

möglichst  schnell  stattfindet,  mufs  es  dringend  empfohlen  werden,  die  Ver- 

einigung der  beiden  Stadien,  des  §  15  und  der  §§  18  ff.,  durch  Abänderung 

der  gegenwärtigen  gesetzlichen  Bestimmungen  herbeizuführen. 
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Nur  auf  solche  Weise  ist  es  auch  möglich,  den  Unternehmer  früher 

in  den  Besitz  der  der  Enteignung  unterliegenden  Grundflächen  einzuweisen. 

Wird  die  Not h wendigkeit  einer  Anlage  im  öffentlichen  Interesse  ein-« 

mal  anerkannt,  so  ist  sie  damit  zugleich  auch  dringlich;  es  liegt  im 

öffentlichen  Interesse,  dafs  die  Ausführung  so  schnell  als  möglich  erfolgt. 

Hierzu  ist  aber  selbstverständlich  die  Besitzeinweisung  in  das  erforderliche 

Areal  die  nächste  Voraussetzung. 

Eine  solche  Besitzeinweisung  soll  aber  nach  §  9  der  Verfassungsur- 

kunde erst  nach  vorgängiger,  in  dringenden  Fällen  wenigstens  vor- 

läufig festzustellender  Entschädigung  stattfinden.  Dafs  aber  eine  Ent- 

schädigung Oberhaupt,  und  zwar  auch  nur  vorläufig,  festgestellt  werden  kann, 

wenn  ein  feststehender  Plan  vorhanden  ist,  bedarf  keiner  näheren 

Erörterung.  Je  schneller  also  eine  solche  Feststellung  oder  Zahlung  der 

Entschädigung  herbeigeführt  wird,  um  so  schneller  wird  dadurch  das 

öffentliche  Interesse  befriedigt. 

Wird  in  dem  nach  stattgehabter  Plauauslegung  anzuberaumenden 

Termine  das  Einverständnifs  sämmtlicher  oder  eines  Theils  der  erschienenen 

Interessenten  (Grundstuckseigenthümer,  Realberecbtigte,  Miether,  Pächter, 

Wege-  u.  s.  w.  Genossenschaften  u.  s.  w.)  über  den  Plan  insbesondere  auch 

über  die  nach  §  14  des  Gesetzes  herzustellenden  Anlagen  erzielt,  so  wird 

in  der  Regel  auf  Antrag  des  Unternehmers  auch  sofort  das  Einverständnifs 

zur  sofortigen  Abgrenzung  und  Inangriffnahme  der  Grundstückstheile 

behufs  Ausführung  der  Anlagen  gern  ertheilt.  Ein  solches  Einverständnifs 

wird  zu  Protokoll  erklärt  und  durch  den  Kommissar  festgestellt.  Auf 

Grund  dessen  werden  demnächst  die  vorgelegten  Pläne,  Mefs-  und  Wege- 

und  Vorfluthverzeichnisse  ergänzt  und  berichtigt  und  innerhalb  einer  vom 

Kommissar  festzusetzenden  Frist  eingereicht,  auch  den  betreffenden  Inter- 

essenten auszugsweise  mitgetheilt. 

Wird  eine  Einigung  nicht  erzielt,  so  ist  es  zweckmäfsig,  die  zum 

Termine  vorgeladenen  Sachverständigen  sofort  über  ihr  Gutachten  zu 

Protokoll  zu  verhören,  sowie  die  Erklärungen  des  Unternehmers  und  der 

Interessenten  hierüber  entgegen  zu  nehmen.  Das  Gutachten  der  Sachver- 

ständigen mufs  sich  auch  darüber  auslassen,  ob  und  inwieweit  ohne  Nach- 

theil für  die  spätere  Ermittlung  und  Feststellung  der  Ent- 

schädigung die  Ausführung  des  Unternehmens  nach  Mafsgabe  des  vor- 

gelegte^ oder  zu  ergänzenden  Planes  bewirkt  werden  und  somit  die  Ein- 

weisung des  Unternehmers  in  den  Besitz  der  abzutretenden  Flächen  nach 

deren  örtlicher  Abgrenzung  stattfinden  kann,  oder  ob  und  in  welcher  Weise 

eine  Sicherstellung  der  Rechte  der  betreffenden  Interessenten  bis  zur  Gewährung 

der  Entschädigung  zu  erfolgen  hat,  sowie  endlich,  ob  und  inwieweit  der 
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Unternehmer  zur  Uebernahme  der  Reststücke  (§  9  des  Gesetzes)  zu  ver- 

pflichten ist. 

Können  die  Sachverständigen  sich  nicht  zur  sofortigen  Abgabe  eines 

mit  Gründen  versebenen  Gutachtens  bereit  erklären,  so  ist  ihnen  aufzugeben, 

letzteres  binnen  einer  zu  bestimmenden  Frist  dem  Kommissar  einzureichen, 

und  nach  Eingang  der  Gutachten  den  Interessenten  und  dem  Unternehmer 

Gelegenheit  zu  geben  sich  darüber  zu  äufsern. 

Der  demnächst  ergehende  Beschlufs  des  Bezirksausschusses  hat  darüber 

Feststellung  zu  treffen,  ob  und  inwieweit  nach  eingetretener  Rechtskraft 

des  Beschlusses  die  Einweisung  des  Unternehmers  in  den  Besitz  der  zu 

enteignenden  Grundflächen  auf  Grund  und  mit  dem  Zeitpunkte  der  örtlichen 

Abgrenzung  dieser  Grundflächen,  (vergl.  hierüber  das  Nähere  unten)  kraft 

Gesetzes  stattfindet;  dagegen  die  künftige  auf  Grund  gütlicher  Einigung 

oder  durch  Sachverständige  festzustellende  Entschädigung  vom  Tage  der 

Zustellung  der  Bescheinigung  der  Rechtskraft  des  Beschlusses  an  den  Unter- 

nehmer und  die  Interessenten,  sofern  nicht  ein  früherer  Tag  für  die 

Verzinsung  gütlich  vereinbart  ist,  oder  eine  Theilung  der  Nutzungen 

des  letzten  Wirtschaftsjahres  stattfindet  und  hierdurch  die  Ver- 

zinsung anderweit  zu  regeln  ist,  mit  vier1)  vom  Hundert  für's  Jahr 
zu  verzinsen  ist. 

Durch  eine  derartige  Bestimmung  würde  der  Artikel  9  der  Verfassungs- 

urkunde einerseits  und  dem  Interesse  des  gemeinen  Wohls  andererseits  in 

ausreichender  Weise  Rechnung  getragen  werden. 

Denn  es  ist  für  die  Expropriaten  das  Objekt  der  Enteignung,  vorbe- 

haltlich der  katasteramtlichen  Feststellung  der  Flächen  derartig  festgelegt, 

daß  Air  die  spätere  Ermittlung  der  Gesammtent Schädigung  eine  solche 

Grundlage  geschaffen  ist,  welche  dem  Eigenthümer  eine  anderweite  Ein- 

richtung seines  Wirthschaftsbetriebs  ermöglicht  und  die  wirkliche  Abfindung 

auch  bezüglich  des  Entschädigungsbetrags  sicherstellt. 

Es  ist  bereits  oben  hervorgehoben,  dafs  eine  solche  Feststellung  der  zu 

enteignenden  Grundstücksflächen,  die  demnächst  die  Grundbuchberichtigung 

auf  eine  einfache  Requisition  der  Enteignungsbehörde  möglich  macht,  im 

Planfeststellungsbeschlu8se  nicht  stattfinden  kann,  eine  katastermäfsige 

Aufmessung  daher  stets  vorbehalten  bleiben  mufs.  In  Folge  dessen 

hat  auch  die  Vorschrift  des  §  21  No.  1,  wonach 

„die  Gröfse  und  die  Grenzen  des  abzotretenden  Grundstücks4* 

im  Beschlüsse  festzusetzen  sind,  praktisch  gar  keinen  Werth,  und 

»)  Die  vierprozentige  Verzinsung  entspricht  den  gegenwärtigen  Kreditver- 
hiltuissen.  Der  hier  in  Vorschlag  gebrachte  Zeitpunkt  der  Verzinsung  ist  deshalb 

richtig,  weil  der  Expropriat  von  diesem  Zeitpunkte  ab  in  der  Verfögungsfreiheit 
behindert  ist 
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zwar  um  so  weniger,  als  bis  zu  dem  Zeitpunkte  der  Offenlegung  des  Planes 

eine  örtliche  Abgrenzung  der  betreffenden  Grundflächen  noch  nicht 

stattgefunden  hat,  ja  nicht  einmal  zu  ermöglichen  gewesen  ist. 

Nach  der  Absicht  des  Gesetzgebers  handelt  es  sich  aber  doch  auch 

vorzugsweise  nur  um  Feststellung  des  Bauentwurfs,  für  die  behufs  Er- 

reichung dieses  Zwecks  nach  §  15  die  Querprofile  mit  einzureichen  sind, 

also  um  Feststellung  des  nach  Mafsgabe  und  innerhalb  der  Grenzen 

dieses  Entwurfs  erforderlichen  Bedarfs  an  Grundflache  von  einem  be- 

stimmten Grundstücke.  Mithin  genügt  es,  dafs  der  Bezirksausschufs  lediglich 

das  Resultat  der  ausführlichen  Vorarbeiten  für  den  Bauplan  fest- 

stellt  und  auf  Grund  dieser  Feststellung  anordnen  soll, 

„dafs  von  den  im  Mefsverzeicbnisse  geuannten  GrnndstOcken  die  darin  be- 

zeichneten, jedoch  katasteramtlich  noch  festzustellenden  Flächen  der  Ent- 

eignung unterliegen,  welche  nothwendig  sind,  um  den  nach  Mafsgabe 

des  vorgelegten  Planes  und  der,  demselben  zu  Grunde  liegenden 

Querprofile,  also  innerhalb  der  durch  den  Plan  nachgewiesenen 

Grenzen  festgestellten  Entwurf  zur  Ausführung  zn  bringen". 

Jeder,  der  bei  dem  Bau  einer  Eisenbahn  jemals  praktisch  thätig  ge- 

wesen ist,  wird  zugeben  müssen,  dafs  nur  auf  diese  Weise  ein  Planfest- 

stellungsbeschlufs  zur  Ausführung  gebracht  werden  kann,  dafs  erst 

nach  Feststellung  des  vorgelegten  Plans  eine  örtliche  Abgrenzung 

möglich  ist,  bei  der  sich  vielfach  Terrainungleichheiten  ergeben  und  kleine 

Verschiebungen  nothwendig  machen,  die  früher  sich  nicht  haben  voraus- 

sehen lassen,  aber  eine  Aeuderung  und  Verschiedenheit,  in  dem  thatsächlich 

nothwendig  werdenden  FJächengehalte.  gegenüber  den  im  Mefsverzeichnisse 

enthaltenen  Flächenangaben  in  sich  schliefsen. 

Ist  dem  Bezirksausschusse  unmöglich,  in  seinem  Beschlüsse  die 

Grenzen  der  abzutretenden  Fläche  örtlich  in  Augenschein  zu  nehmen,  so 

ist  es  ihm  auch  unmöglich,  diese  Grenzen  in  dem  Beschlüsse  dergestalt 

festzustellen,  dafs  der  Expropriat  schon  bis  zum  Zeitpunkte  des  Plan- 

feststellungsbeschlusses oder  bei  dessen  Behändigung  in  Stande  ist,  sich 

darüber  eine  Vorstellung  zu  machen,  welche  Flächen  und  bis  zu  welcher 

Grenze  ihm  thatsächlich  entzogen  werden  sollen.  Ist  dies  aber  unausführbar, 

so  ist  auch  die  Angabe  der  zur  Zeit  nur  in  der  Luft  schwebenden  Grenzen 

im  Planfeststellungsbeschlusse  völlig  werthlos. 

Er  wird  hiernach,  um  für  diesen  Beschlufs  einen  praktischen  Werth 

zu  erzielen,  etwa  dahin  zu  formuliren  sein: 

„dafs 
1.  der  Plan  nach  Mafsgabe  des  vorgelegten  oder  ergänzten  Entwurfs,  oder 

der  im  Erbrterungstermine  stattgehabten  Einigung,  sowie  auf  Grund  der 

von  den  Sachverständigen  abgegebenen  Gutachten  hiermit  festgestellt  wird, 

bzw.  noch  dahin  zu  ergänzen  ist,  dafs  folgende,  nach  §  14  des  Gesetzes  er- 
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forderliche  Anlagen  vom  Unternehmer  anf  dessen  Kosten  herzustellen  und 

in  Gemäfsheit  des  §  14  des  Gesetzes  zn  unterhalten  sind  u.  s.  w. 

2.  die  weitergeheuden  Anträge  der  Interessenten  zurückgewiesen  werden, 

3-  von  den,  im  angeschlossenen  Mefsverzeichnisse  und  dessen  Nachtrage 

genannten  Grundstücken  die  darin  in  Kol. . .  verzeichneten,  jedoch  ihrem  wirk- 

lichen Inhalte  nach  katasteramtlich  noch  festzustellenden  Flächen,  vorbe- 

haltlich der  Ergänzung  dieses  Beschlusses  bezüglich  der  znr  Herstellung 

der  unter  No.  l  bezeichneten  Anlagen  erforderlichen  im  Mefsverzeichnisse 

noch  nicht  berücksichtigten  Flächen  nach  Mafsgabe  des,  mit  dem  Ver- 

merk der  Feststellung  versehenen  Plans  und  innerhalb  der  durch 

diesen  Plan  nachgewiesenen  Grenzen  zum  Zwecke  der  Ausführung 

des  (näher  zu  bezeichnenden)  Unternehmers  der  Enteignung  unterliegen  und 

demgemäß  an  (den  Unternehmer)  zu  Eigenthura  (zur  vorübergehenden  Be- 

nutzung^ abzutreten,  (mit  den  in  Kol. . .  des  Mefsverzeicbnisses  angegebenen 

Beschränkungen  dauernd  zu  belasten)  sind  und  der  Unternehmer  ferner  ver- 

pflichtet ist,  folgende  Restgrundstücke  u.  s.  w.  sIb  unwirtschaftlich  mit  zu 

übernehmen, 

4.  dafs  mit  der,  durch  vereidete  Landmesser  nach  Marsgabe  des  festgestellten 

Plans  zu  bewirkenden  örtlichen  Abgrenzung  der  Flächen  Besitz  und  Nutzung 

dieser  Flächen  auf  den  Unternehmer  übergehen, 

5.  die  Zeit,  binnen  der  längstens  vom  Enteignungsrecht  Gebrauch  zu  machen 

ist,  auf  den  Zeitraum  bis  einschliesslich,  hiermit  festgesetzt  wird." 

Es  ist  selbstverständlich,  dafs  von  der  bevorstehenden  örtlichen 

Abgrenzung  der  Flächen  den  Interessenten  rechtzeitig  in  derselben 

Weise,  wie  dies  bezüglich  jeder  Grenzfestetellung  allgemein  vorgeschrieben 

ist,  Kenntnifs  gegeben  wird  mit  der  Anheimgabe,  der  Abgrenzung  beizu- 

wohnen.   Jedenfalls  ist  von  dem  Landmesser  die  Bescheinigung  des 

Gemeindevorstandes  darüber  beizubringen,  dafs  die  sämmtlichen  Interessenten 

in  ortsüblicher  Weise  schriftlich  von  dem  Termine  Kenntnifs  erhalten 

haben,  und  ferner  ein  Protokoll  darüber  aufzunehmen,  welche  Interessenten 

erschienen  sind  und  der  Abgrenzung  beigewohnt  haben.   Es  ist  dies  wegen 

des  Uebergangs  des  Besitzes  und  der  Nutzung,  sowie  wegen  der,  dem 

Bezirksausschusse  im  Entschädigungsverfahren  vorbehaltenen  Feststellung 

der  Verzinsung  der  Entschädigungssumme  nothwendig. 

Durch  das  hier  vorgeschlagene  Verfahren  wird  nicht  blofs  dadurch, 

<iafs  das  landespolizeiliche  Prüfungsverfahren  mit  der  definitiven  Plan- 

feststellung verbunden  wird,  sondern  auch  dadurch,  dafs  in  den  allermeisten 

Planfeststellungsbeschlüssen  sofort  die  Flächen,  die  zur  Herstellung  der 

naeh  §  21  No.  2  festzusetzenden  Anlagen  nothwendig  sind,  mit  berück- 

sichtigt werden  können,  ein  wesentlicher  Vortheil  erreicht,  In  den  ver- 

haltnifomäfsig  äufserst  wenigen  Fällen,  wo  die  Sachverständigen  sich  nicht 

sofort  im  Termine  über  die  Nothwendigkeit  oder  Zweckmäfsigkeit  der 

Schutzanlagen  erklären  können,  wird  es  sich  nur  um  geringfügige  Er- 

gänzungen des  Planfeststellungsbeschlusses  handeln,  während  nach  dem 

Digitized  by  Go 



106 lieber  das  Planfeststellungavertahren  bei  Enteignnug. 

jetzigen  Verfahren  bezöglich  aller  derjenigen  Anlagen,  die  erst  im  Plan- 

feststellungsverfahren beantragt  werden,  erst  in  dem  Beschlüsse  eine  Fest- 

Stellung  ausgesprochen  werden  kann,  auf  Grund  deren  ein  neuer  Plan 

auszuarbeiten,  neue  Mefsverzeichnisse  aufzustellen,  von  neuem  auszulegen 

und  von  neuem  der  Prüfung  des  Bezirksausschusses  zu  unterbreiten  sind. 

Zuzugeben  ist,  dafs  die  vorstehenden  Vorschläge  eine  sorgfältigere 

Bearbeitung  der  Unterlagen  für  das  Planfeststellungsverfahren  nothwendig 

machen,  als  dies  in  den  meisten  Fällen  bisher  geschehen  ist.  Indefs  wird 

der  dadurch  verursachte  Zeitaufwand  aufgewogen  dadurch,  dafs  der  definitive 

Plan  weit  früher  in  Rechtskraft  tritt,  als  nach  dem  jetzigen  Verfahren. 

Aufserdem  ist  zu  berücksichtigen,  dafs  nach  den  neuerlichen  ministeriellen 

Anordnungen  ausdrücklich  eine  ganz  besonders  sorgfältige  Bearbeitung 

der  Pläne  behufs  Uebersichtiichkeit  der  wirklich  entstehenden  Rosten  der- 

gestalt vorzunehmen  ist,  dafs  auch  der  Umfang  des  Grunderwerbs  möglichst 

genau  veranschlagt  werden  kann. 

Gegen  den  Planfeststellungsbeschlufs  steht  nach  §  22  des  Gesetzes 

den  Betheiligten  der  Rekurs  an  die  vorgesetzte  Ministerialinstanz  often. 

Diese  Bestimmung  würde  auch  in  dem  hier  vorgeschlagenen  Verfahren 

bestehen  bleiben,  nur  mit  dem  Unterschiede,  dafs  bezüglich  des 

öffentlichen  Interesses  der  Beschluis  seitens  des  Ministers  nach  §  4 

des  Gesetzes  vom  3.  November  1838  auch  ohne  Berufung  einer  Prüfung 

und  Genehmigung,  Ergänzung  oder  Abänderung  unterworfen  ist,  während 

bezüglich  der  Ansprüche  der  Adjazenten  und  sonstigen  Real  berech- 

tigten dem  Planfeststellungsbeschlusse  alle  Wirkungen  der  Rechts- 

kraft zustehen,  wenn  und  soweit  eine  Berufung  nicht  eingelegt  ist. 

Für  die  Einlegung  der  Berufung  finden  im  Uebrigen  die  Bestimmungen 

des  §  160  des  Zuständigkeitsgesetzes,  und  der  §§  62,  121  und  122  des 

Landes verwal tun gsgesetzes  auch  fernerhin  Anwendung,  wie  auch  für  das 

Beschlufsverfahren  die  Vorschriften  der  §§  116  ff.  des  Landesverwaltungs- 

gesetzes selbstverständlich  in  Kraft  bleiben. 

Ein  besonderer  Vortheil  des  hier  vorgeschlagenen  Verfahrens  hegt 

darin,  dafs,  wie  bereits  oben  hervorgehoben,  schon  in  das  Planfeststellungs- 

verfahren die  Feststellung,  ob  und  inwieweit  Reststücke  vom  Eigenthümer 

mit  zu  übernehmen  sind,  hineingezogen  wird  und  Sachverständige  zugezogen 

werden  müssen,  deren  Gutachten  für  das  spätere  Entschädigungs- 

feststellungs- Verfahren  von  Erheblichkeit  ist,  zumal  sie  bei  der  demnächst 

erfolgenden  Werthabschätzung  bereits  vollständig  über  die  bisherigen  Ver- 

handlungen unterrichtet  sind.  Auch  soll  nochmals  darauf  hingewiesen 

werden,  dafs  auch  der  Grundbuchsbehörde  behufs  Eintragung  der  Vor- 

merkung im  Grundbuche  ein  vollständiges  Material  zugestellt  werden  kann, 

welches  materiell  für  die  Realkreditverhältnisse  von  wirklichem  Werthe  ist» 
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Wenn  in  der  obigen  Ausführung  nur  die  Einweisung  des  Unter- 

nehmers in  Besitz  und  Nutzung  der  zu  enteignenden  Flächen  sofort  nach 

der  Planfeststellung  empfohlen  ist,  so  ist  dies  in  Rücksicht  auf  die  Be- 

stimmung des  §  42  des  Gesetzes  geschehen,  die  auch  fernerhin  und  zwar 

schon  deshalb  aufrecht  zu  erhalten  ist,  weil  im  Planfeststellungsbeschlusse 

dem  Unternehmer  eine  Frist  gestellt  wird,  innerhalb  deren  er  von  dem 

Enteignungsrechte  Gebrauch  zu  machen  hat.  Eine  Benachtheiligung  der 

Expropriaten,  wie  der  Realberechtigten  tritt  hierdurch  nicht  ein,  weil  der 

Zeitpunkt  der  Verzinsung  bis  auf  den  Zeitpunkt  zurückverlegt  ist,  von 

dem  ab  der  Expropriat  in  der  Verfügungsfreiheit  behindert  ist,  also  schon 

einen  Theil  seiner  Eigenthumsrechte  zu  opfern  genöthigt  wird. 
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Die  königl.  württembergischen  Staatseisenbahnen  im  Rechnungs- 

jahre vom  I.  April  1890  bis  31.  März  1891.0 

1.  Längen. 

Die  Länge  der  von  Württemberg  gebauten  und  im  württembergischen 

Staatseigenthum  (und  Betrieb)  befindlichen  Eisenbahnen  betrug  am 

81.  März  1891  =  1632,56  km  (gegen  1693,38  km  im  Vorjahre). 

Davon  waren  doppelgleisig  316,%  km. 

Als  Bahnen  untergeordneter  Bedeutung  wurden  betrieben  72,90  km 

(gegen  86,17  km  im  Vorjahre). 

Die  Betriebslänge  im  Jahresdurchschnitt  berechnet  sich  für  1890/91 

auf  1607,58  km. 

Von  den  im  Eigenthum  des  württembergischen  Staates  befindlichen 

Bahnen  entfallen 

a)  auf  grofsherzogl.  badisches  Staategebiet  .      92,98  km, 

b)  „  königl.  bayerisches  „         .       8,13  r 

c)  „      „      preufsisches  „  69,72  w 

d)  „      „      württembergisches     „         .  1461,78  „ 

zusammen  1  632,55  km. 

Von  fremden  Bahnen  liegen  24,17  km  auf  württembergischem  Gebiete. 

Einschliefslich    von   31,35   km    inländischen   Privatbahnen  liegen 

demnach   zusammen   in   Württemberg   an   (dem   öffentlichen  Verkehr 

1)  Nach  dem  vom  königl.  württembergischen  Ministerium  der  auswärtigen  An- 

gelegenheiten —  Abtheilung  fttr  die  Verkehraaustalten  —  herausgegebenen  Verwul- 

tungsberichte  für  das  Rechnungsjahr  1890/91.   Stuttgart  1892. 

Vergl.  „Die  wurttembergischen  Eisenbahnen  im  Rechnungsjahre  vom  l.  April  1889 

bis  81.  Mär£  1890."   Archiv  1891  S.  877  u.  ff. 
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dienenden)  voll-  und  schmalspurigen  Bahnen  1517,30  km  und  kommen 
mithin 

auf  100  qkm  Grundflache   .   .   7,78  km, 

„  10000  Einwohner    ....   7,47   „  Eisenbahnen. 

2.  Betriebsmittel  und  deren  Leistungen. 

Es  waren  vorhanden: 

an  Lokomotiven   Stck. 

„  Personenwagen  „ 

„  Postwagen  „ 

„  Gepäckwagen  

„  Güterwagen1)  „ 

Auf  je  10  km  Betriebslänge  kommen: 

an  Lokomotiven  ....... 

„  Personenwagenachsen  .... 

mit  Sitzplätzen  

„  Güterwagenachsen  (eigenen)   .  „ 

mit  Ladegewicht  t 

Geleistet  wurden: 

an  Zogkm  

„  Nutzkm  

n  Lokomotivkm  

Auf  1  km  Betriebslänge  kommen: 

an  Nutzkm  

Auf  1  Lokomotive  entfallen: 

an  Nutzkm  

„  Lokomotivkm  

An  Wagen achskm  sind  geleistet: 

überhaupt  

davon  von  Personenwagen  .... 

„    Gepäck-  und  Güterwagen 

1889/90 1890  91 

346 
368 

856 

908 

73 

73 

169 
166 

5625 5985 

2,17 
2,25 

14,17 
-a.      a  • 14,47 

241 

250 

69,75 74,f:6 
326,54 360,31 

1  n  f¥\t  377 1U  \Ar±  Ol  f 

10009  651 10  745  752 -BW    V  4w    1  \tF  mm 

13030668 
13985657 

6355 

6684 

29 133 
30528 

37926 
39  732 

313406294 329  759  833 

84286363 88  635698 

221.141538 232  897  568 

»)  Darunter  5227  und  5  751  eigene  Güterwagen. 
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110    Die  khnfgl.  Württemberg.  SUaUeisenbahnen  im  Rechnungsjahre  1890/91. 

Die  Zahl  der  geförderten  Züge  betrug  in  1890/91  =  164069. 

Die  durchschnittliche  Stärke  ergab  bei  sämmtlichen  Zügen  33  Achsen 

und  zwar 

bei  den  Schnellzügen     .  . 

„     „   Personenzügen  .  . 

„     „   gemischten  Zügen  . 

f)     r   Güterzügen  .   .  . 

„     „    Arbeitszügen    .  . 

.    19  Achsen 

.   20  n 

.   24  „ 

.   64  „ 

.    19      .  . 

In  sämmtlichen  Zügen  sind  zurückgelegt  an  Rohtonnenkilometern: 

1889/90 

jf
- 

24990029 

1890/91 

_ 

von  Personen  nebst  Handgepäck  .... 

•28  849  462 

»   Reisegepäck  und  Hunden  1382080 1374  £16 

440116887 429133288 

„    dem  Eigengewicht   der   Wagen  und 

1B61695179 1691 713663 

zusammen 2028184175 2  151 071 259 

und  zwar  für  1  km  Betriebslänge  .  . 1287613 1338080 

204 
201 

Die  Kosten  der  Zugkraft  berechnen  sich: 

für  1000  Nutzkm  auf. .   .   592  m 

„  1000  Wagenachskm  auf .    19,28  „ 

An  Achskilometern  wurden  von  sämratlichen  eigenen  Personen-, 

Gepäck-,  Güter-  und  Postwagen  auf  eigenen  und  fremden  Betriebsstrecken 

geleistet  in  1890  91  (1889/90): 

überhaupt  294  704  955  Achskm  (278931  915) 

durchschnittlich  für  1  Achse         19  418      „  (19647). 

3.  Verkehr. 

Im  Personenverkehr  ergab  sich  für  1890/91  gegenüber  dem  Vor- 

jahre eine  Zunahme 

bei  der  Zahl  der  beförderten  Personen  ...  um  +  4,oo  °/» 

„  „  „  „  geleisteten  Personenkm  .  .  „4-  4,64  „ 

„    „    Einnahme  aus  dem  Personenverkehr  .     „   +  6,86  „, 

wie  aus  der  nachstehenden  Zusammenstellung  erhellt: 
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a)  Personenverkehr: 

Kluse 

Beförderte  , 

Personen 

Zurückgelegte 

Personenkm 

Jede  Person 

durchfuhr 

durch- 

Erzielte 

Einnahme 

überhaupt  |  in  0, 
Anzahl  | 

nun  utiupi' 

Anzahl 

in  % 

schnittlich 

km 

uutnittU|)i 

in  % 

in  l  99867  0,68 5  71460S 

1,6« 

57,» 481  888 

r     IJ.     •      .       •  ■ 1674  992  10,s? 52  804  176 
15,10 81,46 

2731300 

28,8* 
-  m  14  064  42)  88,80 290757  292 

83,a« 

-1) 

8503P26 72*4 

1890  91 15  829  279  100,oo 848  659  407 100,oo 
22,03 

11717  014 
100,oo 

dagegen  1889  90 15  220423  — 
833  200  383 

21,8» 

10964  445 

mehr 
+  4,00  o/o +  4,*  % +  6,86  % 

Von  obigen,  in  1890/91  beförderten  Personen,  geleisteten  Personen- 

kilometern  und  erzielten  Einnahmen  des  Personenverkehrs  entfallen  (in 

Prozenten): 

Einnahme 

% 

auf  Rückfahrkarten.    .    .  . 

.  Rundreisekarten    .    .  . 

.  Zeitkarten  

„  Arbe»terwochenfahrkarten 

-  Badefahrkarten  .... 

-  einfache  Fahrkarten  .  . 

*      •      •  t 

Die  Einnahme  für  1  Person  und  Personenkm  stellte  sich,  wie  folgt: 

Es  kommen  in  1890/91  an  Einnahme: 

in  I.  Klasse 

„  II  * 

auf  Militär  . 

durchschnittlich  1890/91 

dagegen  1889/90 

1  Person 
M 

4,83 

1,63 

0,60 

0,98 

auf 

1  Personenkm 

8,43 

5,17 
3,03 

1,53 

0,74 

0,72 

3,36 

3,29 

^  Für  TU.  Klasse  =  19,7»  km,  für  Militär  =  61,18  km. 
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112    Die  königl.  Württemberg.  StaatHeißenbahnen  im  Rechnungsjahre  1890/91. 

Auf  1  km  Betriebslänge  entfallen  an  Einnahmen  im  Personenverkehr 

in  189091   .   .    .   7289  m 

dagegen  1890/91   ...   6961  B 

mithin  mehr  +  4,71  %• 

Die  durchschnittliche  Einnahme  für  die  Person  und  das  Personen- 

kilometer stellte  sich  wie  folgt: 

Es  entfallen: 

auf  1  Person  m 

„  1  Personenkm  

für 

Schnellzüge 

2,09 
4,09 

Personen»  und 
gemischte  Züge 

0,64 

Es  kommen  in  1890/91: 

in  Prozenten  der  Gesammteinnahme  °/o 

an  Einnahme  auf  1  Person    .    .    .  M 

„        „        „   1  Personenkm     .  4 

i 

Rückfahr- 

auf 

Rundreise- 

Zeit- 

karten 

44,75 

6,82 0,66 
0,70 

3,24 

0,13 3,16 
4,16 

1,87 

Die  Ausnutzung  der  Sitzplätze  der  Personenwagen  ergab  (in  Prozenten); 

H. 

III. 

n 

durchschnittlich 

t. 
1889/90 1890/91 

% 
12,60 

11,43 

V 

16,56 
16,91 

27,93 25,95 

24,49 23.56 

Die  Gesammteinnahmen  aus  dem  Personen-  und  Gepäck- 

verkehr betrug: 

in  1890  91   ...   .    12  181173.* 

dagegen  1889/90    .   .   .   .    11435061  , 

mithin  mehr       746  112  di 

d.  h.  +  6,52  %. 

Der  Güterverkehr  zeigt  in  lfc90/91  gegenüber  dem  Vorjahre  eine 

Abnahme  und  zwar: 
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Die  königl.  Württemberg.  Staatseisenbahnen  im  Rechnungsjahre  1890/91.  113 

bei  der  Zahl  der  geleisteten  Tonnenkilometer   .  um  2,59  %, 

and  „     „   Ge8ammteinnahme(einschl  Nebenerträge)   „  2,18  „ 

wie  nachstehende  Uebersicht  ergiebt: 

b)  Güter-  und  Viehverkehr. 

Es  wurden  befördert  (gegen  Frachtbereehnung): 

Tonnen Tonnenkm Erzielte  Einnahme 

in  1890/91 

über- 
haupt 

in  % 1 

ttber- 

in% 

haupt 

Jede 

Tonne 

durch 

fuhr 

km 

Uber- 

haupt 

M 

in% 
für die 

ftlr 

na* tkm 

1.  Jiiil-  und  LxpreitJgm 
840P6 

0,67 

2  728792  0,6» 
80,06 

694  833 

3,34 20,87 II.  Frachtgut»)    .    .  . 
4  505  388 

89,07 
397  141  277  92,«s 

88,i5 

18  487  703 
88,99 

4,10 

4,6. 

11L  Militirgut  .... 14052 

0,2« 

1 

1015  679  0,84 

72,üs 

112868 

0,54 
8,03 

ll,u 

IV.  Viehverkehr  .    .  . 154  899 

8,06 

8  698  786  0.% 28,w 

«68  234 
M 

4,3» 

18,o; 
V.  Diengtgut  (fracht- 

pflichtig) .... 349  932 

6,M 

i 

24  832 166  5,:s 

70,»*i 

812  765 

3,91 

2,3» 

3,i- 

zusammen  1890  91 

dagegen  1889/90 

505835G 

4  962  817 

100,0« 429416  690  lOO.w 

440816  380  - 
84,*» 88.M 

20775  903 

21270980 

11.0,00 

— 
4,n 

4,19 

4,M 

4,« 

-{-95  539 -11399  690 
-  49'  077 

d.  h. 
-+-1,93% 

-  2,5»  % 

-2,33% 

Auf  1  km  durchschnittliche  Betriebslänge  kommen: 

in  1889.90  279  867  tkm,   in  1890/91  267120  tkm. 

c)  Steinkohlenverkehr. 

Au  Steinkohlen  und  Kokes  wurden  ' 

18-0/90 1890/91 

iu  Württemberg  eingeführt: Tonneu Tonnen 

868944 

91,3 
 1 

HG5  679 

92,2 

82  747 

8,7  p 

72  796 7,8 

überhaupt 
951  691 

1U0,<> 

938  476 100,o 

mitbin  in  1890  91  weniger  18  216  =  1,4  °/0. 

')  Ohne  Nebenerträge  —2,33°/,, 

*)  Davon  entfallen: 

auf  Stückgüter  

„  Wagenladungsgüter .  . 

Tonnen Einnahme 

9,ao 

21,42 

79  77 
67,57 

■* 

H9.07 

88,99 Archiv  tür  Knunbuhnwcsen.  1*<J. 8 
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114    Die  königl.  Württemberg;.  Staataeisenbahnen  im  Rechn unwahre  1890/91. 

Es  entfallen  in  189091: 

auf  Saar-  und  Ruhrkohlen  93,6  °/o  (93,9  %  im  Vorjahr), 

„  bayerische,  böhmische,  sachsische  Kohlen   6,4  „  (  6,1  „  „       „  ). 

Die  Güterbewegung  auf  den  württembergischen  Staatsbahnen  ergab 

für  das  Berichtsjahr  1890/91  zusammen  nach  sämmtlichen  Verkehrsbezirken 

(ausschließlich  No.  35): 

an  Versand  

Empfang  

Davon  kommen  auf: 

Holz')  (31a,  b,  c)  | 

Steinkohleu  und  Kokes  (60)  .    .  j 

Weizen,  Dinkel,  Kernen  (28a) 

1889/90 1890/91 

Tonnen 

724 173,60 
713  117 

1743  886 
1907  766 

1  Versand 234  992,50 232  887 

|  Empfang 
150397,50 173888,50 

1  Versand 3667 
2648 

1  Empfang 
806  315,50 842  446 

J  Versand 

7  553,50 7599,50 

1  Empfang 
97295,50 

116684 

J  Versand 48587 
35  379,60 

1  Empfang 65079.50 67112 

4.  Anlagekapital. 

Der  Bauaufwand  für  die  von  Württemberg  gebauten  Betriebsstrecken 

betrug  am  31.  März  1891 : 

für  1632,56  km  Bahnlange  .  .  .  .  484  561  409  M, 

durchschnittlich  für  1  km   ...   .        296811  „. 

Das  Anlagekapital  im  Jahresdurchschnitt  für  die  von  Württemberg 

betriebenen  Bahnen  stellt  sich  auf  479  066  938  m. 

5.  Finanzielle  Ergebnisse. 

Es  betrugen: 

die  Betriebseinnahmen 

„   Betriebsausgaben  . 

1889/90 1890/91 

M 35  528  626 35  785  983 

19945  539 22816030 

n 15583087 12  969  953 Ueberschufs 

')  Stammholz  «).  Werkholz,  Sehnittwaaren  (b),  Brennholz.  Holzschwellen  (c). 
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1  ransporteiuuannien . 

1889/90 1890/91 

-  -  -  -  — 

ans  Personen-  und  Gepäckverkehr  .  . 
M 11435061 12  181 173 
»> 

21805256 21 329 127 

zusammen 
„    '!   33  240  316 

33510300 

n 
21 102,95 20846,18 

<     VT  1.  _  1  
n 3,35 

3,13 
Davon  kommen  (in  Prozenten): i 

% 34,40 36,36 

ii 65,60 

! 

63,65 

Die  eigentlichen  Betriebseinnahmen  und  Ausgaben  (nach  den  Ab- 

zügen) stellten  sich  für  1890/91  wie  folgt: 

1889/90 1890/91 

Eigentliche  Betriebseinnahmen  .... M 34518  187 34  996524 

„        Betriebsausgaben1)    .   .   .  . 
n 18  837  372 21  760686 

üeberschufs 

V) 

15  680815 13  225938 

Betriebsausgaben1)  (in  Prozenten  der  Be- 

°/o 

54,57 
62,90 

desgl.  auf  1  km  durchschnittliche  Be- 
M 11959 13636 

auf  1000  Nutzkm  1896 2  036 

„  1000  Wagenachskm  .   .  . 60 66 

Davon  entfallen  (in  Prozenten): 

auf  allgemeine  Verwaltung  .... 

7. 

8,oo 8,35 M 27,75 
27,83 

„  Transportverwaltung  n 64,25 
63,82 

Das  Anlagekapital  der  in  Württemberg  betriebenen  Bahnstrecken  ver- 
zinste sich: 

in  188990  mit  3,36  V) 

1890/91   „   2,76  „  . 

')  Unter  Ausschluß  der  Kosten  für  erhebliche  Ergänzungen  u.  dergl.,  sowie 

der  Vergütung  für  gepachtete  Bahnstrecken. 

*)  Für  die  Eigenthumsstrecken  betrug  die  Verzinsung  3,<u  bezw.  2,n  %• 

8* 
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6.  Unfälle  beim  Eisenbahnbetriebe. 

Im  Berichtsjahre  ereigneten  sich: 

26  Entgleisungen,     davon  23  in  Stationen, 

19  Zusammenstöße,     „     18  „ 

83  sonstige  Unfälle,     „  72 

zusammen  128  Unfälle,  davon  113  in  Stationen  für  189091, 

dagegen  113     „  „     86  „       „       „  188990. 

Bei  8ämmtlichen  Betriebsunfällen  wurden  getödtet  und  verletzt 

in  1890  91: 
Getödtet  Verletzt 

Reisende  .  .  . 

Uahnbedienstete  . 

Fremde  Personen 

5 4 

22 

65 

4 3 

31 72 

22 

133 

zusammen 

dagegen  1889/90 

Aulserdem  wurden  durch  die  Bahnzüge  in  Folge  von  Selbstmord- 

versuch in  1890/91  überhaupt  8  Personen  getödtet,  sowie  bei  Nebenbeschäf- 

tigungen1) 2  Bahnbedienstete  verletzt. 

Es  kommen  in  1890  91  an  Tödtungen  und  Verletzungen: 

auf  je  1  Million  beförderte  Reisende  0,%  T.  u.  0,'25  V. 

1  Million  Personenkilometer  .    .  0,oi       „  0,oi 

7.  Beamte  und  Arbeiter. 

Beamte 

Zu- 

Durchschnittlicher  Personalbestand        etats-  I  diäta-    Arbeiter  g&] mäfsige  riscbe 
in  1800,91: 

V ra  Jahresdurchschnitt 

Allgemeine  Verwaltung  

250 110 

21 

381 Bahnaufsicht  und  Unterhaltung    .    .  . 1247 10 2086 3342 

Transportverwaltung  i 
2  451 

289 
2  612 

5352 
Werkstättenverwaltung  

47 
34 

1595 
1676 überhaupt 

in  1889,90 

3996 

3  924 
443 

6  313  10761 

5490  9762 

»)  Bahnunterlialtungs-  und  Bauarbeiten,  Auf-  und  Abladen  von  Gütern  und 
audereu  mit  dem  Betriebe  nicht  direkt  zusammenhängenden  Geschäften. 
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Die  Eisenbahnen  der  Schweiz  im  Jahre  1890.  ) 

1.  Längen. 

Am  31.  Dezember  1  890*) 

r>ezeicnnnng B  a  n  1  ä  n  g  e ßetriebslänge 

der 

Bahnen überhaupt 

km 

davon 

zwei- gleisig 

km 

!      -  -  - 

1  überhaupt km 

davon 

zwei- 

gleisig 
km 

a)  Bahnen  mit  Lokomotivbetrieb    .  . 

a  Bahnstrecken  ausländischer  Unter- 

nehmungen in  der  Schweiz.   .   .  . 

3  100,919 

10,0i8 
88,*w 

61.707 

480,596  l 

6,549 13,599 

29,™  ; 

3221,494 

9,984 
38,558 

67,479 

808,58» 

1,234 18,599 

28,917 zusammen 

Davon  gehen  ab: 

die  wegen  Mitbenutzung  doppelt  ge- 
rechneten Strecken  

8  211,516 

12,998 

680,417 

0,871 

8  886,745 

78,977 

16,171 

346,64» 

86,»»» 

0,97« 
mithin  Lange  sämmtl  icher  dem  öffent- 

lichen Verkehr  dienenden  Eisen- 

dagegen im  Vorjahre 

8  198,5M 

3)  3  095,411 

1 

629,543 

506,616 

8246,597 

3  144.S.M 

809,441 

»)  Vergl.  „Die  Eisenbahnen  der  Schweiz  im  Jahre  l-»89kt,  Archiv  im  *S.  897  u.  ff. 
«Die  nachstehenden  Angaben  sind  der  von  dem  schweizerischen  Post-  und  Eisenbahn- 

departement herausgegebenen  schweizerischen  Eisenbahnstatintik  für  das  Jahr  1890  — 

Bd.  XVIII,  Bern,  Februar  1892  —  entnommen). 

*)  In  1890  wurden  neu  eröffnet:  rund  106  km  Baulänge. 

s<  Die  vorjährige  Angabe  8  005,4ii  (statt  8  095.m)  beruht  anf  einem  Druckfehler. 
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118 Die  Eisenbahnen  der  Schweiz  im  Jahre  1890. 

An  Privatverbindungsgieisen  (Anschlüssen)  bestanden  in  1890 

184  Anschlüsse  mit  68,845  km  Gleislänge  (darunter  57,934  km  normalspurige 

und  zwar  26,036  km  mit  Lokomotivbetrieb). 

Die  nachstehenden  statistischen  Mittheilungen  beziehen  sich  auf 

Bahnen  mit  Lokomotivbetrieb. 

Die  den  Betriebsrechnuugen  zu  Grunde  liegende  Betriebslänge 

betrug  für  die  Normalbahnen  in  1890: 

am  Jahresschlufs ....  3  243  km  (davon  307  km  (9,46  °/o)  zweigleisig 

im  Jahresdurchschnitt  .    .    3186.3  „ 

•>  Anlagekapital. 

Das  einbezahlte  und  verwendete1)  Anlagekapital  betrug: 
am  Jahresschlufs  1889   .  . 1089617  697  Frcs. 

dagegen  „           „         1890   .  . 1064  869  698 n 

Davon  entfallen  auf  die  Baukosten  der  im  Betriebe  stehenden 

eigenen  Linien: 

1889 1890 

Frcs. 
Pres. 

auf  Bahnanlagen  und  feste  Einrichtungen  .  . 829  333  648 861  713719 

93442119 
96  797 133 

8619  662 9  618736 

zusammen 931 296  329 967669688 

für  1  Bahnkm 308  666 307131 

3.  Betriebsmittel  und  deren  Leistungen. 

Es  waren  im  Bestand: 

Lokomotiven  

für  1  Bahnkm    .    .  . 

')  Das  verwendete  Kapital  setzt  sich  für  1890,  wie  folgt,  zusammen: 
1.  Bankosten  der  im  Betriebe  stehenden  eigenen  Linien  ....  967669  588  Frcs. 

2.  Verwendungen  auf  die  im  Bau  befindlichen  Linien  und  Objekte  17  768176 

3.  Emissionsverluste  auf  Aktien   7  815228  „ 

4.  Zu  amortisirende  Verwendungen   72646048  „ 

6.  Verwendungen  auf  Nebengeschäfte   8  206  624  ., 

6.  Saldovortrag   6264  184  „ 

zusammen    1  064  R59  698  Frca. 

Stück 

1889 1*90 

708 

0,222 

767 

0,980 
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Die  Eisenbahnen  der  Schweiz  im  Jahre  1890 119 

Es  waren  im  Bestand: 

Personenwagen  Stück 

mit  Achsen  

n   Sitzplätzen   9 

durchschnittlich  für  1  Achse    .   .  Plätze 

Güterwagen  Stück 

mit  Achsen 

„   Tragfähigkeit  t 

durchschnittlich  für  1  Achse    .  . 

1880 

J 

1890 

1992 

4936 

86922 

17,61 
9624 

19097 
99681,8 

5,22 

2  062 

5140 

89  726 

17,46 

9789 

19  646 
103  693,1 

5,28 

Im  Jahresdurchschnitt  standen  in  1890  im  Betriebe: 

729,2  Lokomotiven, 

2017,0  Personenwagen  (mit  5008,8  Achsen  und  87  932  Plätzen), 

9616,0  Güterwagen  (mit  19089,4  Achsen  und  99  770,6  t  Tragkraft). 
Das  durchschnittliche  Eigengewicht  (für  1  Achse)  betrug: 

bei  Personenwagen   ....   3,83 1. 

„  Güterwagen  2,95  „. 

Die  Leistungen  des  eigenen  Rollmaterials  auf  eigener  und 
fremder  Bahn  ergaben  nachstehende  Zahlen: 

Bs  wurden  geleistet: 

Lokomotivkilometer: 

überhaupt  

durchschnittlich  für  1  Lokomotive.  . 

Achskilometer: 

a)  von  Personenwagen: 

überhaupt   

durchschnittlich  für  1  Achse    .   .  . 

b)  von  Güterwagen: 

überhaupt   

durchschnittlich  für  1  Achse    .   .  . 

Zugkilometer: 

in  Personen-  und  gemischten  Zügen  .  . 

„  Güterzügen  

im  Ganzen 

1889 1890 

22189  974     23  754  648 

32016 32576 

1  119466668 
133  665  480 

24814 

• 26  68*5 

239688142 240685  716 

12  715 12603 

14148  662 15  279663 

3075975 3802  486 

i »)  17  224  637 19082089 

l)  Berichtige  Ziffer. 
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120 Die  Eisenbahnen  der  Schwei«  im  Jahre  1890. 

Auf  1  Bahnkilometer  kommen  durchschnittlich: 

Zugkilometer  

Nutzkilometer  

Achskilometer  

und  zwar:  von  Personenwagen   .    .  . 

„   Guterwagen  .... 

„  Postwagen  

Die  durchschnittliche  Zusammensetzung  der 

Zuge  ergab: 

an  Personenwagenachsen  ....  Stück 

„  Güterwagenachsen  

„   Postwagenaehseii  „ 

überhaupt  Achs, 

durchschnittlich  für  1  Lokomotive  „ 

An  Kilometertonnen   (todtes   Gewicht  und 

Nutzgewicht1)  sind  befördert: 

überhaupt  tkm 

auf  1  Bahnkm  „ 

„   1  Nutzkm  

in  Prozenten  des  Gesammtgewichts  entfallen: 

auf  Nutzgewicht  °/0 

„  todtes  Gewicht  „ 

4.  Verkehr. 

1830 
1890 

a)  Personenverkehr: 

Anzahl  der  beförderten  Reisenden  . 

davon  in    1.  Klasse    .   .    .  . 

.H.  

III. 

V. 

Anzahl  der  geleisteten  Personeukilometer  . 

durchschnittlich  für  1  Bahnkm  km 

jeder  Reisende  durchfuhr  durch- 
schnittlich  „ 

mittlere  Ausnutzung  der  Sitzplätze  (in 

Prozenten)   

5  634 5991 

6  117 6388 

144  722 144834 

41  126 43968 

98  311 95177 

6285 
5689 

7,30 

7,34 
17,46 16,89 

0,94 0,96 
25,69 

24,18 

23,66 22,68 

2  846  899  922  3  014  341 182 

946329 148,1 

20,33 

79,67 

931  272 
152,2 

21,n 

78,89 

1881» 

29  485094  32378357 

2,13  1,97 

19,68  19,97 

78,19  78,06 

I  664  772  429  701  779485 

214188  220318 

1890 

22,21 

29.5 

21,67 

28,6 

»)  Das  „Nutzgewicht"  umfafst  das  Gewicht  der  Reisenden,  des  Gepäcks,  der 
Thiere  nnd  der  Güter. 
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ö)  Güterverkehr: 

Gesammtgewicht  aller  beförderten  Güter  (ein- 

8chlief8lich  Gepäck  und  Thiere)  .  t 

davon  „Güter  aller  Art"  .    .    .    .  „ 

oder  in  Prozenten  .   .    .   .  % 

Anzahl  der  geleisteten  Tonnenkilometer: 

überhaupt   tkm 

auf  l  Bahn  km   „ 

Auf  „Güter  aller  Art"  kommen  .    .    .  „ 
Jede  Tonne  Gut  durchfuhr  durchschnittl.  km 

Mittlere  Ausnutzung  der  Tragkraft  (in  Proz.) 

Von  den  beförderten  Gütern  entfallen: 

auf  Lebens-  und  Genufsmittel   .    .  °/0 

„   Brennmaterialien   „ 

„   Baumaterialien   „ 

„   Metallindustrie   „ 

„   Textilindustrie   „ 

„   Hilfsstoffe  für  Landwirtschaft 

und  Industrie  

1889 

9405  656 

,  9136031 97.13 

651872  361 

180527 

540  555316 

58,67 

27,n 

21,96 

16,89 

9,34 

4,68 

9,49 

1890 

9389847 

9116897 

97,09 

560  211070 

175874 

546  206053 

59,66 
35,3 

27,86 
21,09 

17,00 

9,08 

4,41 

lO.oo 

5.  Finanzielle  Ergebnisse. 

a)  Betriebseinnahmen: 

aus  dem  Personenverkehr  ....  Fres. 

„      „   Güterverkehr   „ 

Transporteinnahme  „ 

aus  verschiedenen  Quellen     .    .    .  „ 

zusammen  Betriebseiunahme  „ 

and  zwar:  für  1  Bahnkni  .    .    .    .  „ 

„  1  Nutzkm  .   .    .    .  „ 

„   1  Achskm  .       .    .  „ 

Von  den  Transporteinnahmen  kommen: 

auf  Personenverkehr   °/0 

„    Güterverkehr   M 

In  Prozenten  der  Betriebseinnahmen  entfallen 

auf  Transporteinnahmen    .    .   .  % 

Ii  — 

! 

34  765081 

49  177  948 

1890 

36988852 

51038370 

83  943  029 

4663  432 

88027222 

4  767  967 

88611461 

28986 

4,74 0.9003 

41,43 

58,58 

94,73 

92  795189 

29133 

4,56 

0,2011 

42,02 

67,9* 

94.86 
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Die  Eisenbahnen  der  8chweia  im  Jahre  1890. 

Von  den  Einnahmen  aas  dem  Güterverkehr  entfielen  auf  „Güte
r 

aller  Art«  in  1890: 

überhaupt   90,48  % 

und  auf  die  Tonne    .     5,06  Frcs. 

auf  das  tkm  ....     8,45  Cts. 

Die  Betriebseinnahmen  ergaben  in  1890  (gegenüber  1889)  für: 

1 

Personen-  Güter i 

Verkehr 

- 

.  Frcs. 

1889 1890 

B  1889 
1890 

1  Bahnkm    .   .  . 11372 11612 16087 16023 

2,46 
2,49 

2,86 

2,67 Cts. 27,66 26,41 16,58 

16,89 

1,18 1,14 
1 

1  Personenkm  . .   .  Cts. 

6,31 
k 5,97 

1  Tonne       .  . Frcs. 
4 1 — 

-l) 

1  Tonnenkm  .  . .   .  Cts. 

8,91 
9,11 

Im  Personenverkehr  entfielen  (in  Prozenten  der  Gesammteinnahme) 

in  1890: 

auf  die    I.  Klasse    .    .    .    10,91  °/o  \ 

M    „II.      „      ...   32,61  „  }  der  Einnahmen. 

„     „    III.       „        ...    56,48  „  ) 

Die  Betriebsausgaben  stellten  sich  in  1890  (gegen  1889)  wie 

folgt: 

Es  betrugen: 

die  reinen  Betriebskosten  Frcs. 

verschiedene  Ausgaben3)  

Gesammtausgaben 

in  Proz.  der  Gesammteinnahraen   .    .  °/0 

1889 
1890 

40125280 44679884 

6810678 6486370 

45935858 

51066254- 51,84 56,08 

*)  Für  „Güter  aller  Art"  betrag  in  1890  die  Einnahme  für  l  Tonne  5,o«  Frcs. 
für  l  Tonnenkm  8,45  Cta. 

a)  Für  Pacht-  u.  Mietbaren,  Verlugt  an  Httlfsgeschäften,  sonstige  Ausgaben 
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/o 

Von  den  reinen  Betriebskosten  entfallen: 

auf  allgemeine  Verwaltung  .   .  . 

„  Bahnunterhaltung  und  Aufsicht 

„  Verkehrs-  und  Zugdienst  .  . 

„  Fahrdienst  

Die  reinen  Betriebskosten  betrugen; 

in  Prozenten  der  Gesammtausgaben 

„       ,,        „  Transporteinnahmen  „ 

Die  Gesammtausgaben  ergaben: 

für  1  Bahnkm  Frcs. 

„   1  Nutzkm  „ 

1  Achskm  Cts. 

Der  Ueberschufs  (der  Gesammteinnahmen 

fiber  die  Gesammtausgaben)  ergab: 

überhaupt  Frcs. 

für  1  Bahnkm  

1  Zugkm  „ 

1  Nutzkm  „ 

1  Achskm  Cts. 

in  Prozenten  der  Gesammteinnahmen  % 

Der  Reinertrag1)  und  dessen  Verhältnifs  zum 

Anlagekapital  stellt  sich,  wie  folgt: 

Kapital  im  Jahresdurchschnitt.   .  Frcs. 

Ertrag  „ 

in  Proz.  des  Kapitals  . 

6.  Unfälle. 

7. 

Es  betrug: 

die  Zahl  der  Entgleisungen .  . 

Zusammenstöfse  . 

.,    sonstigen  Unfälle 

1889 1890 

6,16 
6,06 

OK  nn 

80,43 
30,81 

37,49 38,14 

Ol  ,OP 
Ol  ,Ov 

47,80 50,64 

15026 16032 

2,46 

2,61 

10,88 
11,07 

O  (  0  DUO 
■il  i  X>  von 

13  960 13101 

2,48 

2,19 

2,28 
2,05 

9,66 

9,04 

48,16 44,97 

1064234 1381 
37699604] 

i 

3,542 

047  218  781 

39523801 

3,774 

Gesamwt  einnahmen 

Gesaram tanagaben  . 

Ueberachul's 

überhaupt 

104  461 190  Frcs. 
64937  389  „ 

89  628  801  Frcs. 

1889 1890 

61 

67 
18 

38 

: 383 429 

r 

i, 

452 
534 

h  in 
1890: 
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Es  wurden 

1889 
1890 

Reisende  

Bahnbedienstete  .  .  . 

Sonstige  Personen   .  . 

zusammen 

ffetödtet  |  verletzt 

f"     :  
■ 

7  17 

18  , 

19 

getüdtet  verletzt 

aufserdem  durch  Selbstmord  bezw.  Selbst- 

mordversuch   

Getödtet  bezw.  verletzt,  sind: 

Reisende: 

auf   1000000  Reisende    .  . 

„   10000000  Personenkm  . 

Bahnbedienstete: 

auf  1000O)  Lokomotivkm 

„  1000000  Achskm    .    .  . 

Dritte  Personen: 

auf  100  Bahnkm  

26 
44 

33G 
380 

8 

0,24 

0,11 

0,08 

0,04 

0,58 

0,<26 

1,33 0,66 

7 20 

22 

49 

22 

330 

31 

383 

14 
16 

0,92 
0,10 

0,08 

0,04 

0,68 

0,81 

1,40 0,71 

0,G2        0.85    f    0,09  0,»7 

H.  Personal. 

1 

Zahl  der  beschäftigten  Personen: 

bei  der  allgemeinen  Verwaltung  

„    „   Bahnunterhaltung  und  Aufsicht    .  . 

„  Expedition  und  Zugdienst  

„  Fahrdienst  und  Werkstätten  

überhaupt 

(davon  auf  Personalkonto)  1 
aufserdem  noch  bei  Nebengeschäften  . 

Auf  1  Bahnkm  kommen: 

an  im  Betriebsdienste  beschäftigten  Personen 

1889 

861 

5  550 

7  235 

4  493 

18  139 

(12  674) 

241 

18380 

5,77 

880 

5616 

7933 

4977 

19  406 

(13826) 

273 

19  679 

5,98 
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Die  Gotthardbahn  im  Jahre  1891. l) 

1.  ßahnlänge. 

Die  Betriebslänge  (266  km)  ist  unverändert  geblieben.  Der  zwei- 

gleisige Ausbau  der  Bergstrecken  Erstfeld— Göschenen  und  Airolo— Biasca 

soll  in  1893  vollendet  sein  (Airola— Lavorgo  bereit«  im  Betriebe). 

2.  Anlagekapital. 

Am  31.  Dezember  1891  betrug  das  Anlagekapital  der  Gotthardbahn: 

an  Beihilfen   119000000  Frcs. 

„  einbezahlten  Aktien3)   46  000  000  „ 

„  Obligationen   94  363  500  „ 

zusammen  258  363  500  Frcs. 

dazu  an  Baufonds  (aus  l/s  der  Fondszinsen)  1  114  902  „ 

überhaupt  259  478402  Frcs. 

davon  verwendet  254  636  605  » 

bleiben  verfügbar  4  841797  Frcs. 

3.  Finanzielle  Ergebnisse. 

1890 189  1 

Einnahmen 
überhaupt 

Frcs. 

in  u  (1 
überhaupt 

Frcs. 

in  o/o 

an«  Personenverkehr  4  662996 
35^s 

4712050 

34,« 

„    Gepäck-  und  Güterverkehr    .   .  . 8051686 

61,07 

8  280  852 

61,19 
Verkehrseinnahmen 12704  582 

96,35 

12992402 

96,oi 481  936 

3,65 

540  477 

3,99 

Gesammteinnahmen 13  186  518 
lOO.oo 

13  532879 
100,oo 

•t  Verg!.  „Die  Gotthardbahn  im  Jahre  1890u,  Archiv  l«91  6.  Uli  u.  ti.  Die 
uacliHteh enden  Angaben  sind  dem  zwanzigsten  Geschäftsbericht  der  Direktion  und 

de*  Verwaltungsrathes  der  Gotthardbahn,  umfassend  da.«  Jahr  1891,  —  Luzern  1892 

— ,  entnommen. 

-   Gesammtaktienkapital  50000000  Frcs. 
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126 Die  Hottuardbahn  im  Jahre  1H91. 

Von  der  Verkehrseinnahme  kommen  durchschnittlich  in  1891 

(gegenüber  1890): 

auf  1  Bahnkin  Frcs.  48  844  (47  762) 

„   1  Zugkm  „      6,oo  (5,79) 

„   1  Tag    „    36  596  (34  807) 

Das  Monatserträgnifs  stellte  sich  in  1891: 

am  höchsten     im  Oktober  auf  1  409  605  Frcs. 

„  niedrigsten  „  Januar    „     743  262  „ 

Die  monatliche  Durchsohnittseinnahme  ergab: 

in  1891    1082  700  Frcs.  (gegen  1068  716  Frcs.  in  1890). 

Die  Einnahme  im  Personenverkehr  betrug  in  1891  (gegenüber  1890): 

für  1  Bahnkm  Frcs.  17  714  (17  492) 

„  1  Person   „      3,39  (3,59) 

„  1  Persouenkm  Cts.    7,38  (7,40) 

Jeder  Reisende  durchfuhr  durchschnittlich: 

in  1890    48,49  km 

„  1891    46,29  „ 

Im  Frachtgut  verkehr  (Güter  aller  Art)  betrug  die  Einnahme  in  1891 

(gegenüber  1890): 

für  1  Bahnkm  Frcs.  28189  (26993) 

„  1  Gütertonne   „      10,62  (10,43) 

„  1  Gütertkm  Cts.     7,23  (6,98) 

Jede  Gütertonne  durchfuhr: 

in  1890    149,41  km 

„  1891    146,75  „ 

Die  Gesammteinnahme1)  ergab  für  1891  (gegen  1890): 

für  1  Bahnkm  Frcs.  60  875  (49  573) 

„  1  Zugkm   „     6,25  (6,oi) 

„  1  Lokomotivkm  ....      „      4,61  (4,54) 

Die  Ausgaben  betrugen  in  1891  (gegenüber  1890): 

überhaupt  Frcs.  7  607  649  (6  896  292) 

Davon  entfielen  (in  Prozenten): 

auf  Bahnunterhaltung  u.  s.  w  %  23,96  (25,ll) 

„  Statious-,  Expeditions-  und  Zugdienst  „  20,87  (21,39) 

„  Fahrdienst  „  33.98  (31,n) 

>)  Einschl.  der  Einnahmen  aus  verschiedenen  Quellen 
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Die  Gottbardbahn  im  Jahre  1891 1*7 

Die  Ausgaoe  betrag: 
1890 

U    .....  -  - 

1891 

1 

25926 

 ■■  ■ 

28224 

3,1445 3,4662 „  1  Nutzkm  
2,5978 2,7259 •  .  ! 

2,3734 

2,502 F> 
1  \Va«xMia(*hskm Cts 10  89 

1  1  CO 
1  X,Dö 

„  1  Rohtkra  

1,84 1,92 in  Prozenten  der  Betriebseinnahme  . 

/o 

52,30 
55,48 

„        „         „  Transporteinnahme 

54,28 57,78 

Der  Betriebsüberschufs  ergab: 

in  1890  .    .  . 6290226 Frca. 

„  1891  .    .    .   6  025  230  „ 

An  Dividende  sind  vertheilt: 

in  1890    6%  •/, 

.1891  6  t> 

4.  Rollmaterial  und  dessen  Leistungen. 

Am  31.  Dezember  J891  waren  im  Bestände: 

96  Lokomotiven     (mit   298  Triebachsen), 

203  Personenwagen  (  „     430  Achsen  und  7  326  Plätzen), 

37  Gepäckwagen    (  „      74      „       „      338  t  Tragkraft), 

1 237  Güterwagen      („  2548      „       „  15263  t      „  ). 

Die  Ausnutzung  der  Sitzplätze  der  Personenwagen  (in  Prozenten  der 

Gesammtzahl)  ergab  für  1891: 

für  die   1.  Klasse  .    .    24,76  °U 

»     «H.      r     •    •    27,62  „ 

„      n   Hl.        „      .     ■    27,87  » 

durchschnittlich    27,25  °/o 

dagegen  in  1S90  28,17  °/o 

Die  Ausnutzung  der  Tragkraft  der  Güterwagen  betrug: 

in  1890    37,84  %> 

„  1891    37,39  „ 

Da-s  Eigengewicht  der  Wagen  ergab  in  1891: 

für  1  Personenwagen  10,96  t 

„  1  Gepäckwagen  9,83  „ 

„   1  Güterwagen   .    .     6,795  „ 
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Die  Leistung' ii  der  Betriebsmittel  auf  den  eigenen  Linien  in  fahr- 

planmäfsigen  und  Sonderzngen  betrugen1): 

1890 

W  --  • 

1891 

an  Zugkm  . 

„  Achskm 

„  Rohtkm 

-  Reintkm 

2188729  2161024 

63  223  284  64509896 

374  460  855    389  312  366 

106  359  277  '  105  707  486 

Die  Gesammtausgabe  für  den  Fahrdienst  (obne  Abzug  der 

Rückvergütungen)  betrug  in  1891  (gegen  1890): 

für  1  Lokoraotivkm    ....    Cts.  87,816  (83,583  ) 

1  Wagenachskm  ....     „     4,074  (  3,831  ) 

1  Rohtkm Ü,G750  (  0,6476) 

5.  Verkehrs  Verhältnisse. 

a)  Personenverkehr: 

Zahl  der  beförderten  Personeu    .    .    .  Anz. 

davon  in    I.  Klasse  °/0 

«Ii    ~     .  .  .  .  .  «k 

in. 

Anz. Zahl  der  geleisteten  Personenkm 

davon  in    I.  Klasse   0/„ 

i              *    n 

»IH.        »    , 

Gesammtcinnahme   Frcs. 

davon  in    I.  Klasse   °/ft 

11  M   

'1  Ii   

Durchschnittliche  Fahrt  für  1  Persou: 

in    I.  Klasse   Frcs. 

II. 

III. 

•i 

Auf  1  Personenkm  entfallen Cts. 

1890 

1296500 

7,04 
26,44 

66,r,2 
62  861  787 

16,28 

35,12 

48,w 

4652  996 

27,77 

38,r,9 33,G4 

14,15 

6,24 
1,82 

7,40 
I 

1891 

1388671 

6,40 25,19 

68,41 

64  279887 

15,46 
•M,18 

50,41 

4  712050 
26,44 

37,29 

36,27 

14,02 

5,02 
1,80 
7,38 

>)  Nach  Abzug  «ler  Leistungen  für  die  Materialzflge  und  aut  der  Strecke 

..Schweizer  Grenze"  bis  Luino. 
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Die  durchschnittliche  Fahrt  eines  Reisenden  betrug  in  1891: 

in    1.  Klasse  .    .    .    111,86  km 

„II.      m     •       •  62,71 

*  HI       n         ■    •  34,11 

Der  Ertrag  aus  Personenverkehr  ist  (gegen  das  Vorjahr)  um  1,27  °/0 

gestiegen. 

b)  Güterverkehr: 

Von  den  beförderten  Gütern  entfallen  (in  Prozenten  der  Gesammt- 

tonnenzahl)  nach  den  4  Haupttarifklassen: 

Gesammttonnenzahl 

Davon  auf: 

Eilgut  
..•/., 

4,43 
4,60 

Stückgüter  5,84 

6,06 
gewöhnliche  Wagenladungsgüter 

29,11 29,57 

60,62 59,77 

1890 

688  595 

1891 

70t>  132 

Der  Hauptverkehr  erstreckte  sich  in  1891: 

auf  Italien— Schweiz  mit   161  838  t 

„    Deutschland,  Belgien  und  Holland— Italien  mit  179  952  „ 

Die  Einnahmen  aus  dem  Gütertransport  sind  um  4,43%  gestiegen. 

Das  durchschnittliche  Erträgnifs  für  1  tkm  ergab: 

für  1890    6,98  Cts. 

«1891  7,23  „ 

6.  Unfälle. 

Im  Laufe  des  Berichtsjahres  fanden  statt: 

8  Entgleisungen     (5  auf  freier  Strecke) 

4  Zusammenstöfse  (3    „  Stationen) 

23  sonstige  Unfälle. 

Dabei  wurden: 

Getödtet:    3  Bahnbedienstete 

Verletzt:  22  „  und  1  Drittperson 

Ferner  ereignete  sich  1  Selbstmord  einer  fremden  Person. 

7.  Personalbestand. 

Im  Jahresdurchschnitt  1891  waren  an  Betriebsbeamten  und  Arbeitern 

vorhanden: 

Archiv  für  Eisenbahnwesen,   i960.  9 
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130  Die  Gottbardbahn  im  Jahre  1891. 

bei  der  allgemeinen  Verwaltung   128 

„     „  Bahnaufsicht  und  Unterhaltung     .    .  814 

beim  Station«-,  Expeditions-  und  Zugdienst  .  780 

„    Maschinendienst   261 

„    Werkstättendienst   312 

bei  Gasanstalten   4 

zusammen  2299 

Davon  waren: 

Betriebsbeamte   1 325 

Arbeiter  in  Tagelohn   974 

Ks  kommen  auf  1  Bahnkm : 

an  Betriebsbeamten   4,98 

„  Arbeitern   3,66 

zusammen  8,64 
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Die  orientalische  Eisenbahn  hat  am  9.  September  1892  die  98  km 

lange  Strecke  Salonick — Vartikop  der  im  Bau  begriffenen  Eisenbahnlinie 

Salonick — Monastir  in  Betrieb  genommen.  Die  Bahn  nimmt  ihren  Anfang 

in  unmittelbarer  Nähe  der  Station  Salonick  der  orientalischen  Eisenbahn, 

übersehreitet  auf  einer  eisernen  Brücke  das  Bett  des  ehemaligen  Wildbachs, 

der  bei  der  Landungsbrücke  der  orientalischen  Eisenbahn  mündet  und 

durchschneidet  das  Delta  des  Wardar  und  seiner  Zuflüsse,  wo  bei  dem  Dorfe 

Tekeli  eine  Haltestelle  eingerichtet  ist.  Nach  Ueberschreitung  des  Wardar 

auf  einer  340  m  langen  eisernen  Brücke  erreicht  die  Bahn  bei  dem  Dorfe 

Kirdjalar  (30  km)  die  erste  Station,  geht  dann  über  den  Karaismak  (33  km) 

und  wendet  sich  nach  der  /weiten  Station  Gida  (45  km)  nördlich  vom 

Dorfe  Kapsoehori.  Von  da  ab  läuft  die  neue  Linie  in  gerader  Richtung 

in  der  Ebene  zwischen  dem  Kara-ismak  und  der  Vistritza  bis  Karaferio 

(tf?  km),  hier  biegt  sie  in  geradem  Winkel  nach  Norden  ab  und  hält 

sich  länjErs  des  Höhenzuges  bis  Vodena,  wo  sie  ihn  in  westlicher  Richtung 

überschreitet.  Diese  Strecke  ist  jetzt  bis  Vartikop  fertiggestellt.  Die 

Fortsetzung  des  Baues  in  den  bergigen  Gegenden  jenseits  Vodena  ist 

auf  unerwartete  Schwierigkeiten  gestofsen,  welche  die  veranschlagten 

Baukosten  voraussichtlich  zu  niedrig  bemessen  erscheinen  lassen.  Die 

Gesammtlänge  der  Bahn  bis  Monastir  wird  jetzt  auf  218  km  angenommen, 

und  man  hofft  nach  17,  Jahren  die  ganze  Linie  in  Betrieb  nehmen 

zu  können. 

Ein  Eisenbahnrath  in  Japan  ist  in  Gemäfsheit  des  Art.  16  des 

Gesetzes  vom  20.  Juli  1892  betr.  den  Bau  von  Eisenbahnen  (s.  S.  168 

dieses  Heftes)  am  1.  Oktober  1892  gebildet.  Er  besteht  aus  einem  Vor- 

sitzenden (dem  Oberquartiermeister),  einem  Schriftführer  und  22  Mitgliedern. 

Von  diesen  sind  12  Beamte,  je  5  Mitglieder  des  Herrenhauses  und  Ab- 

geordnetenhauses.   Unter  den  letzteren  sind  alle  Parteien  vertreten. 

9* 
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Erhöhung  des  Ladegewichts  der  Güter- 

Nachstehend  ist  die  Anzahl  der  Güterwagen,  bei  denen  eine  Erhöhung  des 

1.  Oktober  1892  erfolgt 

Bedeckte  Güterwagen. Offene  Güterwagen. Kohlenwagen. 

— 
— ■ Das  Ladegewicht Das  Ladegewicht Das  Ladegewicht 

s 

= 
<*— 

Direktionsbezirk 
war 

zu  er- höhen 
ist  er- 
höht 

l 

bleibt 

zu  er- höhen 

war 

zu  er- 
höhen 

'  ist  er- 

höht 

bleibt 

711  Al*- höhen 

war 

höhen 

ist  er-  bl
eibt 

zu  er* 

höht  höhen 

bei  Stück bei  Stil c  k 
b  e 

i  Stück 

Altona 246 246 225 
225 

— —  — 

2 Berlin 2381 2  240 
141 

2122 2122 — 

742 

742 

3 1939 1214 
725 

550 

539 
U 

1 

1780 
1 770  10 

4 Bromberg  .... 
2050 1822 228 1697 1  697 

6 Cöln  ilinksrh.}  . 1728 1374 
354 

235 
235 

1  769 1  759 

6 Cöln  (rechtsrh.) .  . 126 
109 

16 484 
466 18 5  461 5  019  442 

7 Elberfeld  .... 695 
474 

121 217 217 2664 

2664  — 
8 651 

450 
201 875 876 225 

225  - 
9 Frankfurt  a./M.  .  . 788 

776 12 400 399 
1 203 

203  — 
10 Hannover  .... 2  919 1622 1397 

! 
1474 57 1438 

57 

36 

113 

113  — 11 Magdeburg.    .    .  . 
1099 615 

484 

598 

598 405 

4<5  — 
Zusammen 14  521 

1 

10  842 3  «7» 

:  -26  8 
8934 

: 

8  868 
i 
i 

66 
=  0,;X 

13  352 
12900  462 

Gesammtergebnifs. 

Das  Ladegewicht  war  zu  erhöhen  hei   50  628  Wagen 

ist  bis  zum  1.  Oktober  1892  erhöht  bei    46  072 

„  „         bleibt  zu  erhöhen  bei   4  556 

-  9  % 
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las 

wagen  der  prenfsischen  Staatsbahnen. 

Ladegewichts  von  10  auf  12,5,  oder  von  20  auf  25  Tonuen  erfolgen  soll  und  bis  zum 

i.<t  zusammengestellt: 

Kokswagen. 

Das  Ladegewicht 

Kalkwagen. 

Das  Ladegewicht 

2achs.  Plattform  wagen. 

Das  Ladegewicht 

4achs.  Plattform  wagen. 

Das  Ladegewicht 

ist  er-  , 
zu  er- 

höhen  
,luhT 

bleibt 

zu  er- 
höben 

war 

zu  er- hüben 

> 

ist  er- 
höht 

bleibt 

zu  er- höhen 

war 

zu  er- höhen 
ist  er- höht 

bleibt 

zu  er- höhen 

war 

zu  er- 

höhen ist  er- höbt 

bleibt 

zu  er- 
höhen 

bei  Stück b  e i  S  t  ü  < 
>k b  e 

i  S  t  ü 
ck 

bei  Stück 

_ - 

in 

111 50 

50 

I 
128  123 41 41 - 475 475 — 

25 

26 _ 

948  940 8 15 15 

140 

143 
143 

15 

.5 
l 

140 
— 560 

560 

41 41  i 

7ün  760 
1 

100 
100 382 

382 

7  122    6  955 167 

48 

_ 

1 
138 

130 8 
429 

264 175 

1  074    1  074 

48 

64 64 80  80 

10  10 101)  100 156 

156 

103 103 

33 

33 - - - 

i 
i 

i 
153 153 

30 

30 

! 
252 

252 

— 

IM  132    9  957 170 
™  V  s 

442 441 

!: 

1 

1 =  o^8 
2185 2177 8 1062 887 

175 

=  16,5  8 
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Statistischen  von  den  deutschen  Eisenbahnen.  Aus  den  amt- 

lichen Veröffentlichungen  des  Reich.s-Eisenbahn-Amtes  für  die  Monate  Juli, 

August  und  September  1892  entnehmen  wir  Folgendes  über  die  Betriebs- 

ergebnisse, Zugverspätungen  und  Betriebsunfälle  auf  den  deutschen  (aus- 

schliefslich  der  bayerischen)  Eisenbahnen. 

a)  Betriebsergebnisse. 

Einnahme  im  Monat    Einnahme  vom  Beginn 

Länge  in  Mark  des  Etatjahres 

km 
im  Ganzen für  das  vom  I.April  vom  1.  Januar 

km 
! 1891  ab 1892  ab 

I.   Juli  1892   

gegen  1891 

II.    August  1892.    .   .  . 

gegen  1891 

III.   September  1892    .  . 

gegen  1891 

37  312,9»  110  (  67  697  2  952  339111649 

-f  672,76  -f     497  918  -~    30  —  1588100 

37  313^51  108.-9Ü61 

-f  518,60  —  1  982  376 

37  313,5»;    103  735  635     2  780 

2  918  430  392  895 

-   95  —  3195112 

107  613411 
-  1  786  675 

125  720  332 -  2  707  926 

517  999698 143  168465 

-t  489,01  -  7  1H7  260  -  232  -    8  893  285   -    3  280  373 

b)  Z  u  gv  erspätungen. 

Betriebslänge 

km 

In  den  fahrplanmä feigen 

Scbnell- 
Personen-  gemischten 

Zügen  wurden  zurückgelegt  Zugkm 

Juli  1892  ..  . 

August  1892  .  . 

September  1892  . 

36825,41 

36816,55 

36  816,60 

2  759  806 

2  770389 

2  601277 

10  804  943 

10738296 

2515987 

2  540275 

10415  780    2  438  932 

Verspätungen  der  fahrplanmäßigen 

Personenzüge  im 

Juli  1892  i lugust  1892 September  1892 

Im  Ganzen  3  404 4080 
2224 

Davon  durch  Abwarten  verspäteter i 

Anschlüsse  j; 

1238 

1676 867 

Also  durch-  eigenes  Verschulden  J 
2  166 

2  404 
1357 
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c)  Betriebsunfälle. 

1:35 

Zahl  der  Unfälle 

Fahrende  Züge      Beim  Rangiren 

Zahl  der  getödteten  und  verletzten  Personen 

a)  Juli  1892. 

Entgleisungen  10    12 

Zusammen- 

stöfse  ....  3 

8a.  13 

Sonstige  .  .  .  165 

b)  August  1892. 

Entgleisungen  12 

Zusammen- 

stöße ....  3 

Sa.  19 

getödtet  verletzt 
Reisende                           1  52 

Bahnbeamte  u.  Arbeiter  .   30  163 

Post-,  Steuer-u.s.  w.Beamte   —  6 

Fremde                           23  10 

Sa.   54_  231 

285 

14 

6 

Sa.  15 

Sonstige  ...  200 
1 

c)  September  1892. 

Entgleisungen  7 

Zusammen- 

stofee  ....  4 

Sa.  20 

Reisende   4  12 

Bahnbeamte  u.  Arbeiter  .  28  191 

Post-,Steuer-u.s.w.  Beamte  —  1 

Fremde   18  9 

Sa.   5Ü_  213 

263 

14 

8 

Sa.  11 Sa.  22 

1  Reisende   5  25 

||  Bankbeamte  u.  Arbeiter  .  25  147 

1  Post-,Steuer-u.s.w.  Beamte  1  — 

Fremde   18  13 

Sonstige  ...  168 

1. 

Sa.   49  185 

234 
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Rechtsprechung  und  Gesetzgebung. 

Rechtsprechung. 

Polizeirecht. 

Unheil  des  königl.  Oberverwaltungsgerichts  (I.  Senat )  vom  28.  September  1892  in  Sachen 

des  Eisenbahnfiskus.  Klägers  und  Berufungsklägers,  und  des  Vertreters  des  öffent- 

lichen Interesse»,  Berufungsklägers,  gegeu  die  Polizeiverwaltung  der  Stadt  h.,  Be- 

klagte und  Berufungsbeklagte. 

Abgrenzung  der  Zuständigkeit  der  Bahnpolizelbehörden  und  der  Behörden  der  allgemeinen 

Polizeiverwaltung  für  polizeiliche  Verfügungen  in  Bezug  auf  das  Bahngebiet  und  die  Bahn 

anläge.  Beleuchtung  der  Bahnhofozufuhretrafeen. 

G  r  ü  n  (1  e. 

Die  städtische  Polizeiverwaltung  zu  L.  hat  durch  ein  an  das  könig- 

liche Eisenbahnbetriebsamt  gerichtetes  Schreiben  vom  25.  Juli  1891  im 

sicherheitspolizeilichen  Interesse  augeordnet, 

dafs  sämratliche  Laternen  auf  der,  im  Eigenthum  und  in  der  Ver- 

waltung der  Eisenbahn  stehenden  Strecke  des  Weges  zum  Em- 

pfangsgebäude in  der  Zeit  von  einer  halben  Stunde  vor  bis  eine 

halbe  Stunde  nach  der  Ankunft  oder  Abfahrt  jedes  während  der 

Nachtzeit  verkehrenden  Personenzuges  hell  erleuchtet  werden, 

und  hat  durch  ferneres  Schreiben  vom  Ii).  August  1891  für  die  Nicht- 

erleuchtung  jeder  der  Laternen  eine  Zwangsstrafe  von  je  3  m  angedroht. 

Die  auf  Aufhebung  beider  Verfügungen  gerichtete  Klage  des  Betriebsamts 

ist  durch  das,  hiermit  in  Bezug  genommene  Urtheil  des  Bezirksausschusses 

zu  L.  vom  19.  März  1892  kostenpflichtig  abgewiesen,  und  zwar  mit  fol- 

gender Begründung.    Die  Bahnpolizei  sei  auf  das  spezifisch  technische 

Gebiet  des  Eisenbahnbetriebes  beschränkt,  und  daher  die  Ortspolizei  zu- 

ständig geblieben  zu  Anordnungen  gegen  den  Bahnunternehmer,  welche 

diesem  Gebiete  nicht  angehörten,  selbst  dann,  wenn  Unternehmer  der 

Staat  als  Träger  von  Vermögensrechten  sein  sollte.    Da  vorliegend  die 

Anforderung  der  Beleuchtung  nicht  aus  betriebstechnischen  Rücksichten 

gestellt  sei,  auch  der  erforderlichen  thatsächliehen  Voraussetzungen  nicht 

entbehre,  so  erscheine  sowohl  die  Anordnung,  als  auch  aus  §  132  des 
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Landesverwaltungsgesetzes  die  Zwangsandrohung  gerechtfertigt ,  zumal 

letztere  nicht  zu  einem  Akte  der  Staatshoheit,  sondern  zu  einer,  jedem 

Eigentümer  eines  Privatweges  obliegenden  Handlung  zu  nöthigen  be- 
zwecke. 

Gegen  diese  Entscheidung  ist  sowohl  vom  Gerichtsvorsitzenden  im 

öffentlichen  Interesse,  als  von  dem  Klüger  form-  und  fristgerecht  Berufung 

eingelegt,  von  ersterem  nur  bezüglich  der  Androhung,  von  letzterem  auch 

bezüglich  der  Anordnung. 

Der  Kläger  hat  zur  Begründung  seines  Antrages:  „unter  Abänderung 

der  Vorentscheidung  die  beiden  Verfügungen  vom  25.  Juli  und  19.  August 

1891  aufzuheben",  bezüglich  der  Anordnung  Folgendes  ausgeführt:  Die 

Bahnpolizei  sei  keineswegs  auf  ein  spezifisch-technisches  Gebiet,  dessen 

Grenzen  überdies  unbestimmbar  sein  würden,  beschränkt.    Indem  das  Ge- 

setz vom  3.  November  1833  wesentlich  Privatbahnen  vor  Augen  habe,  be- 

halte es  bezüglich  der  dem  Unternehmer  überlassenen  Bahnpolizei  im  §  23 

ein  ministerielles  Reglement  und  bezüglich  der  Instandhaltung  der  Bahn 

im  §  4<>  ein  Aufsichtsrecht  des  Staates  vor.    Jenes  Reglement  sei  jetzt 

das  bundesräthliche  vom  30.  November  1885;  diese  Aufsicht  sei  durch 

das  Regulativ  vom  24.  November  1848  (Ministerialblatt  der  inneren  Ver- 

waltung S.  390)  geregelt,  wonach  die  Ueberwachung  der  mit  Handhabung 

des  Bahnpolizeireglements  betrauten  Beamten  gleichfalls  dem  Eisenbahn- 

kommissariate,  die  polizeiliche  Strafgewalt  dagegen  der  Regierung  zu- 

komme.   Diese  Theilung  und  Beschränkung  beständen  aber  nicht  für  die 

Verwaltung  der  Staatsbahnen  nach  deren  Organisation  vom  24.  Novem- 

ber JS79  (Ministerialblatt  der  inneren  Verwaltung  1880  S.  84)  und  dem 

ßaiinpolizeireglement.    Nach  dessen  §§  53  und  56  sei  vielmehr  die  Ueber- 

wachung der  Ordnung  innerhalb  des  Bahngebiets,  auf  den  Bahnanlagen 

und  speziell  auf  den  Vorplätzen.  Sache  der  Bahnpolizei  und  daher  des 

Kisenbahnbetriebsamts:  dessen  Bauinspektoren  handhabten  die  vorläufige 

Straffestsetzung  aus  den  Gesetzen  vom  14.  Mai  1852  beziehungsweise  jetzt 

23.  April  1883.    Die  Betriebsämter  seien  innerhalb  ihres  Geschäftskreises 

den  Ortspolizeibehörden  koordinirt,  und  daher  käme  der  Grundsatz  der 

Entscheidung  vom  12.  April  1890  (Preufsisches  Verwaltungsblatt  Jahr- 

gang XI  S.  5761  zur  Anwendung.    Die  Grenze  ihres  Gesehäftskreises 

bilde  die  Erhaltung  eines  geordneten  Zustandes  der  Bahn  und  deren  An- 

lagen (§§  53—55  des  Bahnpolizeireglements)  sowie  des  Zubehörs:  zu 

diesen  gehörten  die  Empfangsgebäude,  Vorplätze  und  die  der  Bahn  eigen- 

thümlich  gehörigen  Zufahrtstrafsen,  nicht  jedoch  sonstige  Grundstücke, 

z.  B.  Dienstwohnungen,  die  der  Ortspolizei  unterständen.    Die  hier  streitige 

Zufahrt  st  rafse  sei  aber,  wie  der  Vorplatz,  der  Bahn-  und  nicht  der  Orts- 

polizei unterstellt,  und  ersterc  habe  allein  über  die  Art  ihrer  Beleuchtung 
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zu  befinden,  solange  nicht  „besondere  Vorschriften"  etwas  anderes  be- 

stimmten, was  nicht  geschehen  sei. 

Die  Beklagte  hat  erwidert:  Das  Bahnpolizeireglement  fordere  in  §  5 

zu  9  und  10  die  Beleuchtung  der  Uebergänge.  Perrons  und  Anfahrten 

und  stelle  deren  Ausführung  durch  den  §  72  unter  die  Aufsicht  der  Eiseu- 

bahndirektion.  Danach  wäre  die  Ortspolizei  allerdings  dann  unzuständig, 

wenn  unter  „Anfahrt41  jeder  Zufuhrweg  zu  verstehen  sei.  Dies  sei  aber 

nicht  der  Fall:  „Anfahrt"  bezeichne  eben  nur  den  „Vorplatz",  d.  i,  die 

Haltestellen  für  Fuhrwerke  im  Sinne  des  §  55  zu  3  und  4.  In  dieser 

Voraussetzung  sei  ferner  die  Bahnpolizei  zur  Bestimmung  über  die  Be- 

leuchtung der  Zufah rtstrafsen  nicht  berufen.  Denn  nach  §  70  a.  a.  0. 

erstrecke  sich  die  Wirksamkeit  der  Bahnpolizei  nur  soweit,  als  solches 

durch  die  für  den  Eisenbahnbetrieb  erlassenen  Polizeiverordnungen  er- 

forderlich sei,  und  eine  solche  Polizeiverordnung  bestehe  für  die  Beleuch- 

tung zwar  der  Vorplätze,  aber  nicht  der  auf  diese  führenden  Znfahrtswege. 

Deshalb  muteten  die  Erwägungen  der  Entscheidung  vom  12.  April  1890 

den  Ausschlag  geben,  wonach  ebenso,  wie  nach  denjenigen  im  Bd.  IX  S.  238 

und  246/47  l)  der  Entscheidungen  des  Oberverwaltungsgerichts  die  Orts- 

polizei berechtigt  sei,  zur  Erhaltung  der  Ruhe,  Sicherheit  und  Ordnung 

wie  auf  jedem  anderen  Privat wege,  so  auch  auf  den  im  Bahneigenthum 

stehenden  privaten  Bahnhofszufuhrwegen  einzuschreiten.  Ein  anderes  habe 

auch  das  erste  Urtheil  mit  der  Beschränkung  der  Bahnpolizei  auf  die 

technische  Seite  des  Eisenbahnwesens  nicht  sagen  wollen. 

Aulserdem  streiten  die  Parteien  noch  über  das  Vorhandensein  der 

thatsächlichen  Voraussetzungen. 

Die  Zwangsandrohung  anlangend,  ist  Kläger  den  Ausführungen  der 

vom  Gerichtsvorsitzenden  eingelegten  Berufung  beigetreten,  und  dieser  hat 

seinen  Antrag: 

das  erste  Urtheil  dahin  abzuändern,  dafs  die  am  19.  August  ver- 

fügte Androhung  von  Geldstrafen  aufzuheben, 

dahin  gerechtfertigt,  dafs  letztere  nach  den  im  Bd.  V  S.  8<j ')  der  Entschei- 

dungen des  Oberverwaltungsgerichts  entwickelten  Grundsätzen  gegen  die 

Normen  verstofse,  welche  die  Zwangsvollstreckung  wider  fiskalische  Sta- 

tionen regele,  insbesondere  gegen  §  153  des  Anhangs  zu  §  45  Titel  24 

und  gegen  den  §  33  Titel  35  Theil  I  der  Allgemeinen  Gerichtsordnung. 

Die  Beklagte,  dies  bestreitend,  hat  um  die  Verwerfung  beider  Be- 

rufungen gebeten. 

')  Vergl.  Archiv  1883.  S.  402  ff.    1884.  S.  47  f. 

*>  Vergl.  Archiv  1880.  S.  129. 
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In  der  mündlichen  Verhandlung  waren  die  Hauptparteien  nicht  ver- 

treten. Der  seitens  des  Herrn  Ministers  der  öffentlichen  Arbeiten  sowohl 

zur  Vertretung  der  vom  Gerichtsvorsitzenden  eingelegt en  Berufung,  als 

auch  im  Uebrigen  zur  Wahrnehmung  des  öffentlichen  Interesses  (vergl. 

§§  84  und  74  Abs.  2  des  Landesverwaltungsgesetzes)  bestellte  Kommissar 

führte  dagegen  in  läugerer  Darlegung  aus,  dafs  zum  Erlasse  der  streitigen 

Anordnung  nur  die  Bahn-  und  nicht  die  Ortspolizei  zuständig  erscheine 

und  defshalb  Anordnung  wie  Androhung  aufzuheben  seien. 

Seinen  bezüglichen  Ausführungen  war  durchweg  beizutreten.  Unbe- 

stritten hat  die  Beklagte  durch  ihre  Verfügungen  die  Beleuchtung  des 

Zufuhrweges  nicht  als  einen  staatshoheitlichen  Akt,  sondern  als  eine  auch 

dem  privaten  Wegeeigenthümer  obliegende  Handlung  erfordert,  das  klagende 

Betriebsamt  nicht  als  Verwalter  der  Bahnpolizei,  sondern  als  den  Vertreter 

des  Betriebsunternehraers  in  Anspruch  genommen,  und  das  königl.  Be- 

triebsamt hat  die  Rechtswidrigkeit  der  Verfügungen  —  abgesehen  von  dem 

angeblichen  Mangel  der  thatsächlichen  Voraussetzungen  —  aus  der  man- 

gelnden Zuständigkeit  der  verfügenden  Ortspolizeibehörde  hergeleitet. 

Daher  handelt  es  sich  nicht  lediglich  und  allein  um  einen  blofsen  Kompe- 

tenzstreit zwischen  zwei  koordinirten  Polizeibehörden,  der  im  Wege  des 

Streitverfahrens  nicht  ausgetragen  werden  könnte  (vergl.  Entscheidungen 

des  Oberverwaltungsgerichts  Bd.  II  S.  404,  Bd.  III  S.  196,  Bd.  V  S.  363 

und  331),  sondern  recht  eigentlich  um  den  durch  Klage  aus  127/28  des 

Landesverwaltungsgesetzes  zu  bewirkenden  Schulz  der  Individualrechte  des 

Betriebsuuternehmers,  hier  des  Staates  als  des  Trägers  privater  Vermögens- 

rechte, gegen  polizeiliche  Eingriffe.  Die  Klage  erscheint  demnach  an  sich 

zulässig,  nur  war  als  Kläger  nicht  das  Betriebsamt.  sondern  der  Fiskus, 

vertreten  durch  letzteres,  zu  bezeichnen. 

Bezüglich  der  Hechtmäfsigkeit  der  Anordnung  entstehen  die  Fragen, 

zunächst,  ob  zum  Erlasse  derselben  die  Bahnpolizei  zuständig  war?  und 

femer.  ob  nicht  gleichwohl  eine  konkurrirende  Zuständigkeit  der  Orts- 

polizei anzuerkennen  sein  möchte?  Jenes  war  zu  bejahen,  dieses  aber  zu 

verneinen. 

Nach  den  geltenden  staatsrechtlichen  Normen  sind  die  Eisenbahnen  in 

doppelter  Richtung  Gegenstand  einer  staatshoheitlichen  Einwirkung;  ein- 

mal ist  der  Unternehmer  anzuhalten,  dafs  er  die  Eisenbahn  konzessions- 

m&fsig  und  so,  dafs  die  Beförderung  mit  Sicherheit  und  der  Bestimmung 

des  Unternehmens  als  einer  öffentlichen  Verkehrsanstalt  entsprechend  er- 

folgen kann,  unterhält,  ausstattet  und  betreibt  (§§  4,  24,  46  des  Gesetzes 

vom  3.  November  1833  —  G.-S.  S.  505:  —  Artikel  42—44  der  Reichsver- 

fassung), und  andererseits  sind  die  Anlagen  und  der  Betrieb  gegen  störende 

Einwirkungen  Dritter  (seitens  der  Reisenden   und  des  Publikums)  zu 
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schützen  (4?  23  des  Gesetzes,  Artikel  43  der  Reiehsverfassung).  Das  vom 

Bundesrathe  beschlossene  Bahnpolizeireglement  vom  30.  November  1885 

(R.-G.-Bl.  8.  281*)  —  welches,  da  die  neue  Betriebsordnung  vom  5.  Juli  1892 

(R.-G.-Bl.  S.  6'Jl)  erst  mit  18V)3  in  Kraft  tritt,  zur  Zeit  noch  gilt  —  regelt 

demgemäfs  in  den  Abschnitten  I  bis  III  die  Pflichten  des  Unternehmers 

und  unter  IV  das  Verhalten  des  Publikums,  während  nach  den  Abschnitten  V 

und  VI  die  letzteren  Vorschriften  von  den  Bahnpolizeibeamten,  und  die 

unter  1  bis  III  von  den  Direktionen  und  Aufsichtsbehörden  durchzuführen 

sind.  Da  aber  zahlreiche  der  in  Abschnitt  1  bis  III  enthaltenen  Vor- 

schriften lediglich  die  Sicherheit,  die  Abwendung  von  Gefahren  für  den 

auf  und  neben  der  Bahn  sich  bewegenden  Verkehr  bezwecken  (vergl.  §  1 

Abs.  1  und  §  72  des  Reglements),  somit  völlig  dem  in  §  10  Titel  17 

Theil  II  des  Allgemeinen  Landrechts  als  Aufgabe  der  Polizei  umschriebenen 

Gebiete  staatshoheitlicher  Funktionen  angehören,  so  sind  die  auf  Grund 

jener  Vorschriften  gegen  den  Unternehmer  gestellten  und  erzwungenen  An- 

forderungen in  ihrem  inneren  rechtlichen  Wesen  gleichfalls  polizeiliche  An- 

ordnungen, wenngleich  das  Reglement  sie  unter  den  weiteren  Begriff  der 

„  Beaufsichtigung"  fafst  und  damit  sie  von  denjenigen  staatlichen  Verfü- 

gungen nicht  scharf  unterscheidet,  welche  nicht  den  polizeilich  notwendi- 

gen Schutz  der  Allgemeinheit  gegen  Gefahr  für  Leben  und  Eigenthum, 

sondern  die  eigenen  Interessen  des  —  schon  meist  als  juristischer  Person 

mannigfachen  staatlichen  Einwirkungen  unterliegenden  —  Unternehmers 
betreffen. 

Die  so  begründete  polizeiliche  Zuständigkeit  der  Bahnpolizei-  und 

Aufsichtsorgane  ist  jedoch  durch  das  Reglement  selbst  örtlich  und  sachlich 

beschränkt.    Räumlich  erstreckt  sie  sich  nicht  weiter  als  auf  das  „Bahn- 

gebiet" (§  53),  d.  i.  auf  „die  ganze  Bahn  und  die  dazu  gehörigen  Anlagen" 

(§  70),  als  welche  neben  dem  „Planum,  dessen  Böschungen,  Dämmen, 

Gräben,  Brücken"  (§  54)  noch  .Bahnhöfe,  Haltestellen"  (§§  1  und  3)  und 

„Stationen"  (§  55)  genannt  werden.    Unzweifelhaft  umfafst  das  „Bahn- 

gebiet" nicht  den  gcsammten  Grundbesitz  des  Unternehmers,  z.  B.  nicht 

getrennt   liegende   Beamten-,  Arbeiterwohnungen,   Werkstätten.  Welche 

Grundstücke  unter  jenen  Begriff  fallen,  ist  eine  nach  den  Verhältnissen 

des  Einzelfalls  zu  beantwortende  Thatfrage,  letzteres  auch  für  die,  im 

Eigenthum  des  Unternehmers  stehenden ,  privaten  Zufuhrwege  zu  den 

Stationen.    Während  ein  solcher,  der  auf  weite  Erstreckung  durch  die 

offene  Feldmark  führt,  nicht  zum  Bahngebiet  gehört,  ist  andererseits 

zweifellos  derjenige  Wegetheil  dazu  zu  rechnen,  welcher  den  Bestandteil 

einer  unmittelbar  den  Eisenbahntransportzwecken  dienenden  Grundfläche 

bildet,  welcher  insbesondere  innerhalb  des  eingefriedigten  oder  sonst  nach 

Aufsen  klar  erkennbar  abgegrenzten  Bahnhofsterrains  selbst  liegt.  Diesem 

Digitized  by  Google 



Rechtsprechung  und  Gesetzgebung. 141 

Unterschiede  trägt  augenscheinlich  die  Vorschrift  im  §  5  Abs.  10  des 

Bahnpolizeireglements  Rücksicht,  nach  welcher  die  bahn  polizeiliche  Pflicht 

des  Unternehmers  nicht  dahin  geht,  bei  Dunkelheit  je  eine  halbe  Stunde 

vor  und  nach  Ankunft  oder  Abfahrt  jedes  Personenzuges  die  „Anfahrten" 

zu  den  Stationen  ohne  Beschränkung  zu  erleuchten,  sondern  nur  dahin, 

_auf  den  Stationen  die  Anfahrten  zu  erleuchten."  Und  dafs  diese  „An- 

fahrten" nicht.  —  wie  die  Gegnererklärung  der  Beklagten  annimmt  — 

mit  den  in  §  55  Abs.  3  und  4  erwähnten  „Vorplätzen  der  Station"  iden- 

tisch sind,  erhellt  schon  daraus,  dafs  erstere  zur  Fortbewegung  und  letztere 

zum  „Anhalten"  der  Fuhrwerke  bestimmt  sind.  Die  sachliche  Zustän- 

digkeit der  Bahnpolizei  ist  durch  den  §  70  des  Reglements  umschrieben 

und  soweit  erstreckt,  „als  solches  zur  Aufrechterhaltung  der  für  den  Eisen- 

bahnbetrieb erlassenen  oder  noch  zu  erlassenden  Polizeiverordnungen  er- 

forderlich ist".  In  deren  Bereich  fällt  daher  zweifellos  die  Durchführung 

aller  im  Bahnpolizeircglement  selbst  enthaltenen  Normen  und  damit  auch 

diejenige  Erleuchtung  der  „Anfahrten  auf  den  Stationen",  welche  im  Hin- 

blick auf  den,  von  und  zu  den  Personenzügen  sich  bewegenden  Verkehr 

erforderlich  wird. 

In  dieser  Streitsache  liegt  jedoch  diejenige  Strecke  der  Anfahrt,  für 

welche  —  wie  jetzt  unstreitig  —  allein  die  Beleuchtung  gefordert  wird, 

nach  dem   vorgelegten  Lageplane  und  der  nicht  angefochtenen  Klage- 

behauptung innerhalb  der  Bahnhofsanlage  und  bildet  einen  Theil  des  Bahn- 

gebiets; die  Beleuchtung  ist  auch  innerhalb  des  durch  den  §  5  zu  10  des 

Polizeireglements  umschriebenen  Umfauges  und  aus  keiner  anderen  Rück- 

sicht, als  der,  um  den  Verkehr  der  Reisenden  und  ihrer  Angehörigen  von 

und  zu  den  Personenzügen  gegen  Gefahren  zu  schützen,  erfordert  worden. 

Daher  war  zum  Erlasse  dieser  Anordnung  unzweifelhaft  die  Bahnpolizei- 

und  Aufsichtsbehörde  örtlich  und  sachlich  zuständig. 

Gegenüber  dieser,  auf  spezieller  Norm  beruhenden  Befuguifs  der 

Bahnpolizei  müssen  die  generell  geordneten  Funktionen  der  Ortspolizei  in 

der  Regel  zurücktreten;  die  sachliche  Zuständigkeit  jener  schliefst  die  etwa 

sonst  vorhandene  Zuständigkeit  dieser  regelmälsig  aus,  da  es  mit  einer 

geordneten  Handhabung  der  Polizei  unvereinbar  erscheinen  mufs,  wenn 

innerhalb  desselben  räumlichen  Wirkungskreises  zwei  verschiedene  Polizei- 

organe zur  Wahrung  derselben  öffentlichen  Interessen  selbständig  einzu- 

schreiten hätten.  —  Diese  Erwägung  kann  selbstverständlich  die  Ortspolizei 

nicht  hindern,  Anordnungen,  welche  auf  das  Bahngebiet  materiell  ein- 

wirken, dann  und  soweit  zu  treffen,  als  dies  zum  Schutze  solcher  öffent- 

lichen Interessen  geschieht,  welche  ihrer  alleinigen  Obhut  anvertraut 

sind,  d.  i.  zur  sachlichen  Zuständigkeit  der  Bahnpolizei  nicht  gehören. 

So  hat  die  Ortspolizei  z.  B.  auch  bezüglich  der  Bahnhofsgebäude  über 
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deren  ortspolizeiliche  Baugenehmigung  zu  befinden  (Entscheidungen  des 

Überverwaltungsgerichts  Bd.  V  S.  339):  so  darf  sie  die  Beseitigung  von 

Mängeln  an  den.  Theile  der  Bahnhöfe  bildenden  Zufuhrwegen  nach  Bd.  IX 

8.  246  a.  a.  0.  dann  erfordern,  wenn  der  Zustand  des  Weges  (z.  B.  durch 

uuverdeckte  Gruben,  Abhänge)  solche  offenbaren  und  dringenden  Gefahren 

herbeiführt,  dafs  deren  Beseitigung  von  jedem  anderen  Privateigenthümer 

(z.  B.  von  dem  Industriellen  bezüglich  des  Privatweges  für  die  Arbeiter 

zur  Fabrik)  gleichfalls  verlangt  werden  könnte.  Dies  wird  jedoch  durch 

die  unmittelbar  folgende  Ausführung  —  und  deshalb  dient  diese  von  der 

Beklagten  zur  Unterstützung  ihrer  Ansicht  angezogene  Entscheidung  viel- 

mehr zur  Widerlegung  derselben  —  wieder  dadurch  beschränkt,  dafs,  so- 

weit die  durch  die  Anordnung  zu  schützenden  Interessen  nicht  solche  der 

allgemeinen  Sicherheit,  sondern  solche  der  Erleichterung  des  durch  Be- 

nutzung der  Bahn  als  öffentliche  Transportanstalt  entstehenden  Verkehrs 

sind,  die  Fürsorge  für  dieselben  nicht  mehr  Aufgabe  der  Orts-,  sondern 

solche  der  Bahnpolizei  bildet,  —  Nun  hat  zwar  jede  Polizeibehörde  bei 

ihrem  Einschreiten  nicht  blofs  die  ihrer  speziellen  Obhut,  sondern  daneben 

auch  die  der  staatlichen  Polizeigewalt  überhaupt  unterstellten  Interessen 

zu  berücksichtigen  (vergl.  Fjutseheidungen  des  Oberverwaltungsgerichts 

Bd.  V  S.  222,  Bd.  VII  S.  25G.  Bd.  IX  S.  230,  Bd.  XII  S.  252).  und  des- 

halb kann  ferner  das  eine  Polizeiorgan  befugt  erscheinen,  bei  Erledigung 

einer  ihm  speziell  obliegenden  Angelegenheit  auch  solche  Handlungen 

(Unterlassungen),  die  an  sich  und  losgelöst  von  ihrem  Zusammenhange 

mit  der  ersteren  Angelegenheit  in  die  sachliche  Zuständigkeit  eines  anderen 

Organes  fallen  würden,  ausnahmsweise  dann  mit  zu  ordnen,  wenn  beide 

Angelegenheiten  nur  zusammen  und  in  einem  einheitlichen  Verfahren  er- 

ledigt, werden  können  (vergl.  Endurtheil  vom  25.  Mai  1889.  Preufsisches 

Verwaltungsblatt  Jahrgang  XI  S.  32  und  Entscheidungen  des  Oberverwal- 

tungsgerichts Bd.  XVIII  S.  395).  Aber  für  eine  solche,  an  sich  in  die 

fremde  Zuständigkeit  übergreifende  Aktion  des  einen  Polizeiorganes  bleibt 

doch  stets  die  erste  und  unerläfsliche  Voraussetzung,  dafs  der  Anlafs, 

welcher  ein  polizeiliches  Einschreiten  überhaupt  erst  nothwendig  machte, 

demjenigen  Interessengebiete  angehört,  welches  dem  handelnden  Organe 

zur  Fürsorge  überwiesen  ist,  unter  dessen  sachliche  Zuständigkeit  fällt. 

Und  an  dieser  Voraussetzung  fehlt  es  bei  der  hier  streitigen  Anordnung 

der  Ortspolizei  gleichfalls  völlig,  weil  die  Beleuchtung  der  Anfahrt  nur  mit 

Rücksicht  auf  das.  von  der  Bahnpolizei  zu  wahrende  Interesse  des  Verkehrs 

von  und  zur  Bahn  erfordert  wurde. 

Nach  Vorstehendem  war  schon  auf  die  Berufung  des  Klägers  die  an- 

gefochtene Anordnung  der  Ortspolizei  vom  25.  Juli  1891,  als  in  Ueber- 

schreitung  ihrer  Zuständigkeit  und  darum  rechtswidrig  erlassen,  aufser 
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Kraft  zu  .setzen  und  demzufolge  auch  die,  lediglich  deren  Durchführung 

bezweckende  Zwaugsandrohung  vom  19.  August.  Erledigt  sich  hiernach 

die  bezuglich  der  letzteren  vom  Gerichtsvorsitzenden  eingelegte  Berufung, 

so  war  auch  deren  Begründung  —  in  Uebereinstimmung  mit  dem  Ministerial- 

kommissar  —  als  zutreffend  nicht  anzuerkennen. 

Denn  durch  das  Landesverwaltungsgesetz  ist  die  Befugnifs  der  Polizei- 

behörden, zur  Durchführung  ihrer  Anordnungen  die  Zwangsmittel  des  §  132 

a.  a.  0.  anzudrohen  und  festzusetzen,  bezüglich  des  zu  zwingenden 

Rechttiubjekts  in  keiner  Weise  beschränkt:  sie  ist  gegen  fiskalische  Stationen 

und  Gemeinden  u.  s.  w.  in  täglicher  Uebung  und  in  der  angezogenen  Ent- 

scheidung des  Oberverwaltungsgerichts  Bd.  V  S.  86  noch  ausdrücklich  an- 

erkannt. Nur  bezüglich  der  ̂ tatsächlichen  V  oll  Streckung  der  Exekution 

sind  polizeiliche  Verfügungen  nicht  anders  wie  gerichtliche  Urtheile  zu  be- 

handeln dergestalt,  dafs  der  zwangsweisen  Wegnahme  von  Sachen  aus  dem 

Vermögen  des  Fiskus  oder  der  Gemeinden  gemäfs  dem  §  33  Titel  35  und 

Anhang  §  153  zu  §  45  Titel  24  Theil  1  der  Allgemeinen  Gerichtsordnung 

in  Verbindung  mit  §  15  zu  4  des  Einführungsgesetzes  zur  Zivilprozefs- 

ordnung  ein  Benehmen  mit  der  vorgesetzten  Finanz-  beziehungsweise  Kom- 

munalaufsichtsbehörde vorhergehen  mufs. 

Bezüglich  der  Rechtmäfsigkeit  des  streitigen  Zwangsmittels  hat  der 

Ministerialkommissar  seinerseits  noch  Zweifel  dahin  angeregt,  dafs  die  An- 

drohung der  Geldstrafe,  weil  die  zu  erzwingende  Handlung  durch  Dritte 

geleistet  werden  könnte,  überhaupt  nicht,  und  dafs  sie  ferner  jedenfalls 

nicht  gegen  die  Behörde  als  solche,  sondern  nur  gegen  den  säumigen 

Beamten  hätte  erfolgen  dürfen.  Aber  auch  diese  Bedenken  erscheinen 

nicht  begründet  :  denn  einmal  hat  der  §  132  No.  1  und  2  des  Landesver- 

waitmig^gesetzcs  die  Geldstrafe  nicht  blofs  dann  zugelassen,  wenn  die  Aus- 

fähruüg  durch  Dritte  völlig  uumöglich  ist,  sondern  schon  dann,  wenn  sie 

nicht  „thunlich",  d.  i.  nach  dem  Ermessen  der  Behörde  im  gegebenen  Falle 

nicht  angemessen  ist  (Entscheidungen  des  Oberverwaltungsgerichts  Bd.  VII 

S.  341):  und  zum  anderen  steht  hier  keine  eigentliche  Strafe  CSühne  fin- 

den Bruch  der  Rechtsordnung),  sondern  ein  blofses  Zwangsmittel  in  Frage, 

und  dieses  war  zwar  in  einem  an  das  königl.  Betriebsamt  gerichteten 

Schreiben,  aber  gleichwohl  nicht  gegen  diese  Behörde  als  solche,  sondern 

—  wie  eingangs  gezeigt  --  gegen  den  durch  sie  vertretenen  Fiskus  an- 

gedroht. 

Hiernach  hätte  unter  der  Voraussetzung,  dafs  die  Anordnung  eine 

rechtmäfsige  gewesen  wäre,  auch  die  Androhung  als  rechtswidrig  nicht 

erachtet  werden  können. 
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Gesetzgebung.  # 

Deutsches  Reich.     Internationales  Uebereinkommen  über  den 

Eisenhahnfrachtverkehr  vom  14.  Oktober  1890. 

t  Reichsgesetzblatt  1892  S.  793  ff.    Eisenbahn- Verordnungsblatt  fc>.  355  ff 

Bekanntmachung  vom  15.  November  1892,  betr.  die  Verkehrs- 

ordnung für  die  Eisenbahnen  Deutschlands. 

(Reichsgesetzblatt  S.  923  ff.   Eisenbahn-Verordnungsblatt  S.  455  ff. 

Bekanntmachung  vom  15.  November  1892,  betr.  die  Vereinbarung 

erleichternder  Vorschriften  für  den  wechselseitigen  Verkehr  zwischen 

den  Eisenbahnen  Deutschlands  einerseits  und  Oesterreichs  und 

Ungarns  andererseits  rücksichtlich  der  bedingungsweise  zur  Be- 

förderung zugelassenen  Gegenstände,  in  Gemäfsheit  des  §  1  letzter 

Absatz  der  Ausführungsbestimmungen  zum  internationalen  Ueber- 
einkommen über  den  Eisenbahnfrachtverkehr. 

Reichsgesetzblatt  »S.  1015  tt.   Eisenbahn- Verordnungsblatt  S.  521  ff  ) 

Gesetzentwurf,  betr.  die  Einführung  einer  einheitlichen  Zeit- 

bestimmung. 

Dem  Reichstage  am  22.  November  1892  vorgelegt,  von  diesem  in  erster 

Lesung  einer  Kommission  überwiesen,  die  die  unveränderte  Annahme 

des  Entwurfes  beantragt. 

Einziger  Artikel. 

Die  gesetzliche  Zeit  in  Deutschland  ist  die  mittlere  Sonnenzeit  des  fünfzehnten 

Längengrades  östlich  von  Green  wich. 

Dieses  Oesetz  tritt  mit  dem  Zeitpunkt  in  Kraft,  iu  welchem  nach  der  im  vor- 

hergehenden Absatz  festgesetzten  Zeitbestimmung  der  1.  April  1893  beginnt. 

Preufsen.  Staatsvertrag  zwischen  Preufsen  und  Oldenburg  wegen 

Herstellung  einer  Eisenbahn  von  Bierfeld  nach  TürkismühJe.  Vom 

29.  April  1892. 

VG.-S.  S.  275.   Eisenbahn-Verordnungsblatt  S.  343  ff.) 
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Allerhöchste  Ordre  vom  19.  September  1892,  betr.  die  Abänderung 

der  Allerhöchsten  Ordre  vom  19.  August  1823  (G.-S.  S.  159)  über 

die  Revision  der  Kassen. 

(Eisenbahn-Verordnungsblatt  S.  637.; 

Ausführuugsanweisung  zu  §  8  Abs.  1  und  §  9  des  Gesetzes 

über  Kleinbahnen  und  Privatauschlufsbahnen  vom  28.  Juli  1892 

(G.-S.  S.  225),  betr.  die  dem  Unternehmer  im  Interesse  der  Landes- 

verteidigung aufzuerlegenden  Verpflichtungen.  Vom  19.  No- 
vember 1892. 

(Eisenbahn- Verordnungsblatt  S.  537  ff.) 

Erlasse  des  Ministers  der  öffentlichen  Arbeiten. 

Vom  12  Oktober  1892,  betr.  Mitwirkung  der  Landespolizeibehörden 

hei  Prüfung  der  Entwürfe  zu  neuen  Eisenbahnanlagen. 

(Eisenbahn- Verordnungsblatt  S.  347  ff.) 

Vom  29.  Oktober  1892,  betr.  die  Verwendung  von  Torfstreu  zum 

Bestreuen  der  Fufsböden  offener  Viehwagen. 

(Eisenbahn-Verordnungsblatt  S.  352  ) 

Vom  31.  Oktober  1892,  betr.  Zusammensetzung  des  Bezirkseisenbahn- 
raths zu  Breslau. 

i  Eisenbahn-Verordnungsblatt  S.  449.) 

Vom  5.  November  1892,  betr.  Bestimmung  der  zur  Mitwirkung  bei 

der  Ertheilung  der  Genehmigung  von  Privatanschlufsbahnen  zu- 

ständigen Eisenbahnbehörden. 

(Eisenbahn- Verordnungsblatt  S.  449/60.) 

Vom  3.  Dezember  1892,  betr.  Verkehr  mit  dem  nach  dem  Berner 

Uebereinkommen  über  den  internationalen  Eisenbahnfrachtverkehr 

zu  errichtenden  Zentralamt, 

(Eisenbahn-Verordnungsblatt  S.  539/40.) 

Vom  8.  Dezember  1892,  betr.  Einführung  der  neuen  Verkehrsord- 

nung u.  s.  w. 

(Eisenbahn- Verordnungsblatt  S.  541  ff.) 

Vom  10.  Dezember  1892,  betr.  neue  Fassung  der  Vorschriften  für  die 

gemeinschaftliche  Wagenbenutzung  der  Staatsbahnen  u.  s.  w. 

Eisenbahn- Verordnungsblatt  S.  557  ff.) 
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Vom  14.  Dezember  1892,  betr.  Prüfungsordnung  für  die  mittleren  und 

unteren  Beamten. 

Eisenhahn- Verordnungsblatt  S.  583  ff.; 

Württemberg.  Verfügung  des  Ministeriums  der  auswärtigen  Angelegen- 

heiten vom  7.  November  1892,  betreffend  die  Vorschriften  über 

die  Annahme,  Ausbildung  und  Prüfung  der  Anwärter  für  den 

niederen  Eisenbahn-  und  Telegraphendienst. 

Veröffentlicht   in  No.  157,    Seite  713  ff.  des  Amtsblatts  der  königl. 

württ einbergischen  Verkebraanstalten. 

Mit  Allerhöchster  Genehmigung  werden  unter  Aufhebung  der  Verfügung  vom 

9.  Juni  1885  (Reg-Bl.  S.  183,  genaue  Bestimmungen  über  die  Annahme,  Ausbildung 

uud  Beschäftigung  der  Anwärter  für  den  niederen  Eisenbahndienst  sowie  über  die 

Fuchprüfung  getroffen. 

Oesterreich-Ungarn.  Gesetz  vom  27.  Oktober  1892,  betr.  die  Durch- 

führung des  internationalen  Uebcreinkommens  vom  14.  Oktober  18901) 

und  einige  Bestimmungen  über  den  Eisenbahnfrachtverkehr. 

Veröffentlicht  in  dem  am  5.  November  1892  ausgegebenen  LXIV.  Stück 

des  R.-G.-Bl.  unter  No.  187. 

§  1.  Die  Regierung  wird  ermächtigt,  zur  Durchführung  des  am  14.  Oktoher  1890 

in  Bern  abgeschlossenen  internationalen  Uebcreinkommens  über  den  Eisenbahnfracht- 

verkehr die  erforderlichen  Bestimmungen  im  Verordnungswege  zu  erlassen. 

§  2.  Die  Regierung  wird  ferner  ermächtigt,  bei  der  im  Verordnungswege 

erfolgenden  Feststellung,  bezw.  Abänderung  des  Kisenbahnbetriebsregleinents  für  jene 

Gütertransporte,  auf  welche  das  im  §  1  bezeichnete  Uebereinkommen  keine  Anwen- 

dung findet,  die  Bestimmungen  desselben  mit  allen  oder  auch  nur  einzelnen  Vor- 

schriften des  gedachten  Uebcreinkommens  und  zwar  auch  daun  in  Uebereinstiromuug 

zu  bringen,  wenn  diese  Vorschriften  von  den  Anordnungen  des  Handelsgesetzbuches 

abweichen. 

Mit  dem  Beginne  der  Wirksamkeit  der  im  Verordnungswege  zu  treffenden 

Verfügungen  haben  die  entgegenstehenden  bisherigen  Bestimmungen  aufser  Kraft 

zu  treten. 

§  3.  Die  in  den  l  und  2  enthaltenen  Anordnungen  erstrecken  sich  auch  auf 

jene  vertragsiniifsigen  Bestimmungen,  welche  zufolge  des  Schlul'sprotokolles  zu  dem 
im  §  1  bezeichneten  Uebereinkommen  dieselbe  Kraft,  und  Dauer  haben  sollen,  wie 

das  Uebereinkommen  selbst. 

tj  4.  Die  auf  Grund  der  1  und  2  zu  treffenden  Verfügungen  sind  unier 

Beobachtung  der  Bestimmungen  des  Artikels  VIII  des  Zoll-  und  Handelsbündnisses 

mit  den  Ländern  der  ungarischen  Krone  (Gesetz  vom  27.  Juni  1878,  R.-G.-B1.  No.  62, 

und  vom  21.  Mai  18£7.  R.-G.-Bl.  No.  48)  zu  erlassen  und  im  Retchsgcsetzblatte  kund 
zu  machen. 

>)  Das  internationale  Uebereinkommen  ist  im  LXIII.  Stücke  des  Reichsgesetz- 
blattes vom  5.  November  i,sj*2  unter  No.  186  enthalten. 
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§  6.  Das  gegenwärtige  Gesetz  ist  gleichzeitig  mit  dem  im  §  1  bezeichneten 

Lebereinkommen  kund  zu  machen  und  tritt  mit  dem  Kundmachungstage  in  Wirk- 

«unkeit.  Mit  der  Durchführung  desselben  ist  der  Handelsminister  im  Einvernehmen 

mit  dem  Just  izm  in  ister  beauftragt. 

Betriebsreglement  für  die  Eisenbahnen  der  im  Reichsrathe  ver- 

tretenen Königreiche  und  Lander. 

Veröffentlicht  in  Stück  LXXIV  des  Reichsgesetzblatts  No.  207,  S.  936  ff. 

Mittels  Verordnung  des  Handelswinisters  im  Einvernehmen  mit  dem  Justiz- 

minister  Tom  10.  Dezember  1892  wird  unter  Aufhebung  des  mittels  Verordnung  vom 

H>  Juni  1874  ;  R.-G.-Bl.  No.  75)  eingeführten  Betriebsreglements  nebst  Nachträgen 

du  neue  Betriebsregleraent  zur  Durchführung  des  internationalen  Uebereinkom- 

mens  vom  14.  Oktober  1890  Über  den  Frachtverkehr  u.  s.  w.  mit  Gültigkeit  vom 

I.  Januar  1893  ab  eingeführt. 

Verordnung  der  Ministerien  des  Handels  und  der  Finanzen  im 

Einvernehmen  mit  dem  Justizministerium  vom  11.  Dezember  1Ä)2, 

betreffend  die  Verwendung  von  Eisenlmhnfnuhthriefen  mit  :iuf- 

gedruektem  Stempelzeiehen. 

Veröffentlicht  im  LXXVI.  Stück  des  Reichsgesetzblatts  für  die  im 

Rcichsrathe  vertretenen  Königreiche  und  Lander  vom  13.  De- 
zember 1892  S.  981  ff 

Auf  Grund  der  §§  1  und  2  des  Gesetzes  vom  27.  Oktober  1892  (R.-G.-Bl.  No.  187  , 

betreffend  die  Durchführung  des  internationalen  Uebereinkominens  vom  14.  Oktober  1890 

ud  einige  Bestimmungen  über  den  Eisenhahnfrachtverkehr,  und  in  Ausführung  des 

^  W  des  Eisenbahnbetriebsregkments  vom  10.  Dezember  1892  (R.-G.-B1.  No.  207) 

werd**  nachstehende  Anordnungen  getroffen : 

I.  Allgemeine  Bestimmungen. 

S  l. 

In  den  im  Reichsrathe  vertretenen  Königreichen  und  Ländern  dürfen  bei  der 

Aufgabe  von  Sendungen  nach  österreichischen  und  ungarischen  Stationen  unter  allen 

Imstinden  und  bei  der  Aufgabe  von  Sendungen  nach  anfserhalb  Oesterreich -Ungarns 

gelegenen  Statioueu  in  allen  Fällen,  in  welchen  das  mit  dem  internationalen  Ueber- 

?inkommen  über  den  Eisenbahnfrachtverkehr  vorgeschriebene  Formular  zu  benützen 

i't,  zur  Ausstellung  von  Frachtbriefen  nur  die  im  5j  2  bezeichneten  Formulare  ver- 

wendet werden,  welche  unbeschadet  der  durch  die  Stempel-  und  Gebührengesetze 

teatgesetzten  Befreiungen  mit  dem  aufgedruckten  Stempelzeichen  versehen  sind. 

§  2. 

Die  Frachtbriefe  sind  zu  drucken: 

a|  für  die  Aufgabe  von  Senduugen  nach  österreichischen  und  ungarischen  Stationen 

(interner  Frachtbrief)  nach  Mafsgabe  des  Formulars  der  Aulagen  C 

und  D  des  Betriebsreglements  für  die  Eisenbahnen  der  im  Reichsrathe  ver- 

tretenen Königreiche  und  Länder  vom  10.  Dezember  1892  R.-G.-Bl  No.  207) 

für  gewöhnliche  Fracht  anf  weifsem  Papier,  für  Eilfracht  auf  weifsem  Papier» 

10* 
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jedoch  mit  einem  auf  der  Vorder-  und  Rückseite  oben  und  unten  am  Rande 

anzubringenden  karminrothen  Streifen; 

b)  für  die  Aufgabe  von  Sendungen,  welche  dem  internationalen  Uebereiukommen 

über  den  Eisenbahnfrachtverkehr  (R.-G.-B1.  No.  186  ex  1892)  unterworfen 

sind  (internationaler  Frachtbrief),  nach  Mafsgabe  des  Formulars  der 

Anlage  2  zu  diesem  Uebereinkommen  fttr  gewöhnliche  Fracht  auf  weifsem, 

für  Eilfracht  auf  dunkelrosa  Papier. 

Vorbehaltlich  der  vom  Handelsministerium  im  Sinne  des  §  62  Abs.  2  des  Eisen- 

bahnbetriebsreglements zuzugestehenden  Ausnahmen  ist  für  den  internen  Frachtbrief 

Papier  von  38  cm  Breite  und  30  cm  Höhe,  für  den  sammt  Duplikat  in  einem  Stücke 

herzustellenden  internationalen  Frachtbrief  Papier  von  08  cm  Breite  und  31  cm  Höhe 

zu  verwenden. 

8  3 

Für  das  'zu  den  Eisenbahnfrachtbriefeu  (und  zwar  sowohl  zu  den  internen  als 
auch  zu  den  internationalen  Frachtbriefen)  zu  verwendende  Papier  wird  in  Ausführung 

des  8  52,  Abs.  1  des  Eisenbahnbetriebsreglements  vom  10.  Dezember  18  »2  (R.-G.-Bl 

No.  207)  nachstehende  Beschaffenheit  festgesetzt: 

Gewicht:  70  gr  per  qm.  das  ist  s  kg  per  100)  Bogen  im  Formate  30/3R  cm 

und  14,:.%  kg  per  1000  Bogen  im  Formate  31/08  cm. 

Mittlere  Reilslänge:  5000  m. 

Mittlere  Bruchdehnung:  2"/,. 
Aschengehalt:  Nicht  mehr  als  2,:.%. 

Zusatz  von  Holzschliff:  Nicht  über  60  "V 

Zum  Zeichen  dafür,  dafs  das  für  Eisenbahnfrachtbriefc  verwendete  Papier  der 

vorstehenden  Beschaffenheit  entspricht,  hat  jeder  Eisenbahnfrachtbrief  ein  Wasser- 

zeichen zu  erhalten,  welches  aus  den  vier  Anfangsbuchstaben  „N.  F.  B.  P."  der  Be- 

zeichnung „Normal-Fracht-Brief-Papier"  (vier  Versalien  igrofse  Buchstaben)  nebst 
beigesetztem  Punkte  bei  jedem  Buchstaben  als  Abbreviaturzeichen  in  Italienneschrift 

von  39  mm  Höhe],  sowie  aus  einem  Fabrikszeicben  gebildet  wird. 

Frachtbriefe,  welche  dieses  Wasserzeichen  nicht  tragen,  sind  von  der  Anbringung 

des  Kontrolstempels  (§t?  9  und  ]•;  ausgeschlossen,  eventuell  von  der  aufnehmenden 
Bahn  zurückzuweisen. 

§4. 

Es  ist  gestattet,  auf  den  internen  Frachtbriefen  den  Namen  oder  die  Firma 

und  die  Adresse  des  Absenders,  die  Adresse  des  Empfängers,  den  Inhalt  und  die 

Kollizeichen  der  Sendung,  endlich  die  gesetzlich  oder  reglementarisch  zulässigen  Er- 

klärungen an  den  hierfür  im  Frachtbriefformulare,  bezw.  durch  §  52  Abs.  5  des  Eisen- 

bahnbetriebsreglements vorgesehenen  Stellen,  jedoch  ohne  Beeinträchtigung  des  für 

die  bahnseitige  Behandlung  bestimmten  Raumes,  mittels  Druck  (Lithographie,  Stam- 

piglirung  oder  in  anderer  Weise)  anzubringen. 

Den  internationalen  Frachtbriefen  darf  zunächst  nur  der  Name  oder  die 

Firma  und  die  Adresse  des  Absenders  an  der  für  dessen  Unterschrift  vorgesehenen 

Stelle  beigedruckt  werden, 

§6. 

Der  Aufdruck  des  Stempelzeichens  zu  5  kr.  oder  zu  1  kr.  erfolgt: 

a)  auf  den  von  der  k.  k.  Hof-  und  Staatsdrnckerei  hergestellten  Frachtbriefen 
durch  dieselbe; 

Digitized  by  Google 



Rechtsprechung  und  Gesetzgebung. 
149 

b)  auf  den  von  Privatdruckereien  hergestellten  Frachtbriefen  durch  die  mit 

besonderer  Verordnung  zu  bezeichnenden  Stempelämter. 

Das  Aufkleben  von  Stempelmarken  auf  die  Eisenbabnfrachtbriefe  ist  in  den  im 

§  1  bezeichneten  Fällen  überhaupt,  daher  auch  zum  Zwecke  der  Ergänzung  der  auf- 

gedruckten Stempelgebühr  von  1  kr.  auf  den  Betrag  von  5  kr.  nicht  gestattet. 

8  7. 
Frachtbriefe,  welche  die  Gebührenfreiheit  geniefsen,  können  von  den  Zivil-  und 

Militärbehörden  u.  s.  w.  auch  bei  den  Stempelverschleifsmagazinen  des  betreffenden 

Landes  oder  bei  der  k.  k.  Hof-  und  Staatsdruckerei  gegen  Bestellschein  bezogen 
werden. 

Bei  der  Aufgabe  der  Sendung  ist  in  dem  Frachtbriefe  ausdrücklich  der  gesetz- 

liche Befreinngsgrnnd  anzugeben. 

II.  Besondere  Bestimmungen. 

A.  Rücksichtlich   der   von    der   k.  k.   Hof-   und    Staatsdruckerei  her- 

gestellten Frachtbriefe. 

§  ä 

Die  Stempelzeichen  zu  5  und  1  kr.  sind  in  Schwarzdruck  ausgeführt  und  links 

von  der  Aufschrift  „Frachtbrief",  bezw.  „Eilfrachtbrief  '  angebracht. 
Das  Bild  derselben  ist  24  mm  hoch  und  20  mm  breit  und  wird  von  einem  im 

unteren  Theile  desselben  beginnenden  und  nach  rechts  und  links  auslaufenden  Blatt- 

orotunente,  welches  von  Linien  bandartig  begrenzt  ist,  rechteckig  umrahmt. 

Das  fortlaufend  dargestellte  Ornament  ist  an  den  Ecken  durch  Rosetten  unter- 

brochen und  befindet  sich  im  oberen  Theile  der  Umrahmung  eine  den  Abschlufs  des 

Ornamentes  bildende  runde  Rosette.   Im  unteren  Theile  der  Umrahmung  erscheint 

ein  kleines  viereckiges  Schild,  welches  in  das  innere  Feld  des  Bildes  hineinragt  und 

die  Ziffer  „5",  bezw.  „iu  trägt.   Blattornanient,  Rosetten  und  die  Ziffer  erscheinen 
weifs  auf  schwarzem  Grunde.   Innerhalb  des  Rahmens  befindet  sich  ein  ovales  Schild, 

welches  mit  dem  unteren  Theile  das  kleine  Schild  berührt,  an  den  beiden  Stuten  und 

oben  aber  von  den  inneren  Linien  der  Umrahmung  tangirt  wird  und  den  kaiserlichen 

Adler  in  schwacher  Prägung  weifs  auf  schwarzem  Grunde  enthält 

Die  zwischen  dem  ovalen  Schilde  und  der  Umrahmung  sich  ergebenden  Zwickel 

sind  mit  Arabesken  in  schwarzer  Farbe  auf  weifsein  Grunde  ausgefüllt. 

Links  vom  Stempelzeichen  ist  die  Ziffer  rBu  bezw.  „lu  und  rechts  das  Kreuzer- 

zeichen „kr.1*  in  kräftiger  Schrift,  oben  ist  der  Stempelbetrag  in  Buchstaben:  „Fünf 

Kreuzer",  bezw.  „Ein  Kreuzer"  und  unten  die  Bezeichnung  ,.Stempelu  in  schmaler 
Antiquaschrift  aufgedruckt, 

8  9. 
Den  Frachtbriefen  ist  auf  der  linken  Seite  oberhalb  der  Bezeichnung  ̂ des 

Wagens  als  Firmastempel  für  die  Eisenbahnverwaltungen  der  k.  k.  Adler  mit  der 

Umschrift:  ,.Fttr  die  österreichischen  Eisenbahnverwaltungen.  Von  der  k.  k.  Hof- 

und  St&atsdruckerei."  aufgedruckt. 
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§  10. 
Der  Preis  der  Frachtbriefe  für  gewöhnliche  oder  Eilfracht  (ohne  Unterschied, 

ob  dieselben  nur  in  deutscher  oder  auch  noch  in  einer  zweiten  Sprache  gedruckt 

sind\  beträgt  ausschliefslich  der  Stcmpelgebühr: 

l.  Für  die  internen  Frachtbriefe: 

a)  im  Einzelnverkaufe  Vi-  Kreuzer  per  Stück; 

b)  bei  Bezug  von  wenigstens  1000  Stück  4l Gulden. 

2.  Für  die  internationalen  Frachtbriefe: 

(Frachtbrief  nebst  Duplikat): 

a)  im  Einzeln  verkaufe  1  Kreuzer  per  Stück; 

b)  bei  Hezng  von  wenigstens  10OO  Stück  9  Gnlden. 

Diese  Preise  gelten  anch  für  den  Bezug  von  Frachtbriefen  durch  die  Bahn- 
verwaltungen. 

8  ii- 

Der  Aufdruck  des  Namens  oder  der  Firma  und  Adresse  des  Absenders  an  der 

für  dessen  Unterschrift  bestimmten  Stelle,  sowie  bei  den  internen  Frachtbriefen 

der  Aufdruck  anderer  zulässiger  Zusätze,  als:  Kollizeichen,  Adresse  des  Empfängers, 

des  Namens  oder  der  Finna  und  Adresse  des  Absenders  auf  der  Rückseite 

des  Frachtbriefes  u.  s.  w.  wird  nach  dem  hiefilr  aufgestellten  Tarife  besonders 

berechnet. 

i*  12. Die  Besteller  von  mindestens  1000  Stück  Frachtbriefen,  welche  ihren  Namen 

oder  Firma  und  Adresse  an  der  für  die  Unterschrift  des  Absenders  bestimmten 

Stelle  anbringen  lassen,  gemessen  eine  Provision  von  Vf3%  der  Stempelgebühr. 

Diese  Provision  gemessen  auch  die  Bahnverwaltungen  rticksichtlich  der  zum 

Verschleisse  übernommenen  Frachtbriefe. 

§  18. 
Die  Frachtbriefe  mit  aufgedrucktem  Steinpelzeichen  werden  in  den  Eisenbahn- 

güterexpeditionen, sowie  in  anderweitigen,  nach  Bedarf  zu  bestimmenden  Verschleifs- 

stellen  zum  Verkaufe  gelangen. 

§  11. 
Ein  Umtausch  verdorbener  Frachtbriefe  ist  nur  dann  zulässig,  wenn  auf  den- 

selben ein  eisenbahuämtlicher  Gebrauch  nicht  ersichtlich  ist  und  kann  nicht  gegen 

Stempelmarken,  sondern  nur  gegen  neue  Frachtbriefblankette  und  Erlag  von 

Va  Kreuzer  per  Stück  rücksichtlich  der  internen,  und  von  1  Kreuzer  per  Stück  rück- 

sichtlich der  internationalen  Frachtbriefe  (Frachtbrief  nebst  Duplikat)  stattfinden. 

Ein  eisenbahuämtlicher  Gebrauch  des  Frachtbriefes  ist  in  der  Regel  erst  dann  anzu- 

nehmen, wenn  auf  dem  Frachtbriefe  der  Aufdruck  des  Eisenbabnexpeditionssterapels 

erfolgt  ist.  War  dies  nicht  der  Fall,  haben  aber  in  dem  Frachtbriefe  bereits  eisen- 

bahnämtliche  Eintragungen  stattgefunden,  so  werden  solche  Blankette  nur  dann  aus- 

gewechselt, wenn  von  Seite  des  Eisenbahnaufgabeaiutes  unter  Beifügung  der  Unter- 

schrift des  betreffenden  Abtheilungsvorstandes  und  .Beidrückung  des  Bahnamtssiegels 
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bestätigt  wird,  dass  von  dem  Frachtbriefe  ein  eisenbahnämtlieher  Gebrauch  nicht  ge- 
macht wurde. 

Die  Auswechslung  verdorbener  Frachtbriefe  mit  aufgedruckten  Stempelzeichen 

iat  den  k.  k  Finanzbehörden  erster  Instanz  vorbehalten.  Den  Parteien  bleibt  es 

aber  unbenoranteu,  die  bezüglichen  ungestempelten  Eingaben  bei  deu  Steuerämtern 

zu  Überreichen,  welche  dieselben  der  vorgesetzten  Behörde  vorzulegen  haben. 

B.  Rücksicktlich  der  von  Privatdruckereien  hergestellten  Fracht- 

briefe. 

§  15. 

Den  von  Privatdruckereien  hergestellten  und  bei  den  hiezu  bestimmten 

Stempelämtern  zum  Zwecke  des  Stempelaufdruckes  angemeldeten  unbeschriebenen 

Frachtbriefblanketten  werden  die  Stempelzeicheu  gegen  Erlag  der  entfallenden 

Stempelgebühr  eingedruckt. 

Die  Stempelzeichen  haben  eine  Breite  von  24  mm  und  eine  Höhe  von  35  mm, 

dieselben  sind  oben  rechteckig  und  unten  halbrund  geformt  und  je  in  zwei  Farben 

ausgeführt. 

Im  oberen  Theile  der  Stempel  befindet  sich  eine  kreisrunde  Scheibe  mit  einem 

Durchmesser  von  19  mm,  welche  bei  jedem  Stempel  von  dem  übrigen  Theile  der 

Zeichnung  in  der  Farbe  verschieden  ist. 

Bei  dem  Fünfkrenzerstempelzeichen  erscheint  die  Scheibe  in  karminrother 

Farbe  und  »ler  übrige  Theif  der  Zeichnung  in  steingrüner  Farbe  ausgeführt. 

Der  Stempel  ist  von  aussen  mit  einer  fetten  Liuie  abgeschlossen,  an  welche 

«ich  uach  innen  eine  Bordüre  mit  zwischen  feinen  Linien  fortlaufendem,  stilisirten 

Eichenlaub  anreiht.   Im  oberen  Theile  des  Stempels  erscheinen  die  zwischen  der 

Scheibe  und  den  Ecken  .«*ich  ergebenden  Bogenzwickel  durch  ein  Dreilaub  in  weifser 

Färbt  auf  farbigem  Grnude  ausgefüllt.  Die  Scheibe  selbst  enthält  oben  einen  Halbkreis, 

»ekher  nach  unten  rechts  und  links  in  die  Gerade  übergeht  und  in  »einer  breite 

ein  Band  bildet,  welches  zwischen  Linien  die  Bezeichnung:   „K.  K.  Fracbtbrief- 

«empel-'  in  Mediävalversalieu  auf  weissem  Grunde  trägt.    Innerhalb  des  erwähnten 

Bmdts  befindet  sich  ein  Schild,  welches  den  k.  k.  Adler  in  weifsei'  Zeichnung  auf 
farbigem  Felde  enthält  und  unten  halbrund,  an  beiden  Seiten  gerade  geformt  und 

eben  von  zwei  Segmenten  eingeschlossen  ist.   Uber  dem  Schilde  erscheint  ein  laub- 

artiges  Ornament  und  daran  anschliessend  an  beiden  Seiten  des  Schildes  Festons,  in 

senkrechter  Richtung  nach  abwärts  fallend,  weifs  auf  farbigem  Grunde.  Unterhalb 

des  Schildes  befindet  sich  eine  querliegende,  in  der  Mitte  geschlitzte,  mit  Laubwerk 

und  Einrollungen  verzierte  Kartouche,  welche  beiderseits  den  Werthbetrag  „5  kr." 
trägt  und  nur  zum  Theile  in  der  rothen  Scheibe  liegt,  sodafs  die  oberen  in  der 

Scheibe  befindlichen  Theile  der  Kartouche  und  des  Werthbetrages  in  rother  und  die 

übrigen  Theile  derselben   in  steingrüuer  Farbe  auf  weifsem  Grunde  erscheinen. 

Unter  der  Kartouche  sind  die  Eudeu  der  Festous  halbkreisförmig  ebenfalls  weifs  auf 

farbigem  Grunde  ersichtlich. 

Den  Abschlufs  des  Stempels  bildet  ein  in  der  Mitte  unten  angebrachtes 

orales  Schild,  welches  den  Stempelbetrag  r5-'  farbig  auf  weifsem  Felde  enthält  und 
die  Mitte  eines  Ankers  deckt,  dessen  Haken  parallel  mit  der  uuteren  halbrunden 

Form  des  ganzen  Stempels  liegeu  und  weifs  auf  schraffirtem  Grunde  erscheinen. 

Das  Stempelzeichen  zu  l  kr.  hat  dieselbe  Grülse  und  Zeichuung,  wie  das  Fünf- 

kreiuserstempelzeichen  und  unterscheidet  sich  von  diesem  durch  die  Farbe  und  den 
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Werthbetrag  „l  kr.",  beziehungsweise  „lu,  welcher  an  Jen  gleichen  Stellen  der 
Zeichnung,  wie  beim  Fünfkreuzerstempelzeichen  angebracht  ist.  Die  Scheibe  des 

Stempelzeichens  ä  l  kr.  ist  in  steingrüner  und  die  übrige  Zeichnung  desselben  in 

dunkelbrauner  Farbe  ausgeführt. 

Sowohl  der  Ftintkreuzer-  wie  der  Einkreuzersterapel  erscheinen  im  Reliefdruck 

und  zeigen  sich  die  farbigen  Theile  eingeprefst,  die  weifsen  Theile  etwas  er- 
haben. 

8  lü. 

Die  Frachtbriefe  müssen  im  Sinne  dos  §  52,  Abs.  3  des  Betriebsreglements  für 

die  im  Reicbsrathe  vertretenen  Königreiche  und  Länder  vom  10.  Dezember  189i? 

(R.-G.-B1.  No.  207)  zur  Beurkundung  ihrer  Uebcreinstimmung  mit  den  desfallsigen 

Vorschriften  auf  der  linken  Seite  oberhalb  der  Bezeichnung  des  Wagens  den  Kon- 

trolsteinpel  einer  inländischen  Bahnverwaltung  tragen. 

§  17. 
Für  verdorbene  Frachtbriefblankette,  auf  welchen  ein  eisenbahnämtlicher  Ge- 

brauch nicht  ersichtlich  ist,  und  welche  sich  daher  zur  Auswechslung  eignen  (§  14\ 

wird  der  Rücker satz  des  Stempelbetrages  nur  in  der  Form  des  unentgeltlichen 

Eindruckes  des  gleichen  Stempelzeichens  auf  neue  Frachtbriefblankette  geleistet 

III.  Schlufsbestimmungen, 

8  IB. 
Die  Wirksamkeit  dieser  Verordnung  beginnt  mit  1.  Januar  1893. 

Von  diesem  Zeitpunkte  angefangen  dürfen  für  die  dem  internationalen  Ueber- 
einkommen  über  den  Eisenbahnfrachtverkehr  unterworfeneu  Verkehre  in  Gemäfsheit 

dieser  Verordnung  nur  ausschließlich  Frachtbriefe  nach  Anlage  2  dieses  Ueberein- 
kommens  verwendet  werden. 

Für  Sendungen  jedoch,  welche  nach  österreichischen  Stationen  bestimmt 

sind,  können  bis  l.  April  1893  auch  noch  die  bisherigen  Frachtbriefe  aufgebraucht 

werden.  Diese  sind  jedoch  vor  ihrer  Verwendung  in  nachstehender  Weise  hand- 
schriftlich abzuändern: 

a)  an  Stelle  der  beiden  horizontalen  Rubriken:  ..Die  deklarirte  Gesamrat- 

werth8umme  beträgt"  und  ,.Die  deklarirte  Summe  des  Iuteresses  an  der 

rechtzeitigen  Lieferung  beträgt"  ist  zu  setzen:  ,,Deklarirtes  Interesse 

an  der  Lieferung"; 

b)  die  vertikale  Rubrik:  „Deklarirter  Werth  der  einzelnen  Positionen"  ist  zu 

streichen,  ebenso  in  der  Gebührennote  (dreimal)  das  Wort  ..Werthdekla- 

ration'-; 
c^  neben  der  Unterschrift  ist  links  und  rechts  der  nöthige  Raum  für  den  An- 

trag auf  Ausstellung  eines  Duplikates  (Aufnahmescheines)  und  für  die  Auf- 

drückung des  diesbezüglichen  Stempels  frei  zu  halten. 

8  19. 
Mit  dem  Tage  des  Beginnes  der  Wirksamkeit  dieser  Verordnung  treten  die 

Verordnungen  vom  1.  April  1884  (R.-G.-Bl.  No.  41),  vom  2.  November  1884  (R-G.-Bl. 

No.  181)  und  vom  5.  Mai  1885  (R.-G.-Bl.  No.  74)  aufser  Kraft, 
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Preistarif 

der  gestempelten  Eiseiibahnfrachtbriefe 

für  den  internationalen  Verkehr. 

Po-t- 

onm- 
mer 

l 

II! 

Stück Gatt  u  n  g 

1 

K  00 

1000 

Frachtbrief  ihr  Fracht-  oder  Eilgut  ohne  Firma 

Frachtbriefe,  für  Fracht-  oder  Eilgut  olme  Firma 

Frachtbriefe  für  Fracht-  oder  Eilgut  mit  Finna 
und  Adresse  des  Absenders  

IV 

Bei  Bestellungen  unter  1000  S t  ü  c  k  Fracht- 

briefen Einer  Sorte  mit  Firma  wird  für  den 

Beidruck  derselben  >j  H.  mehr  berechnet:  es 

würden  also  beispielsweise 

500  Frachtbriefe  No.  [  .    o  n\  50  kr. 

f>()0  .,  .,11.7..--,. 

kosten. 

Bestellungen   auf  weniger  als  500   St  ii«  k 

Hiner  Sorte  mit 

angenommen. 

Firma  werden  nicht 

Die  Stempelgebühr  von  j  kr.  bezw.  n>  kr. 

für  deu  Frachtbrief  nebst  Puplikat  ist  separat 

zu  entrichten. 

Preis 

Ii.  kr 

I 

10  - 

A  n  merk  u  n  g 

Olme  Rücksicht  ob  ein- 
oder  doppelsprachig. 

Bei  Bestellung  von  mindestens  1000  Stück  Frachtbriefen  mit  Firmadruck  wird 

eine  V/t  prozentige  Provision  von  der  Stempelgebühr  gewährt. 

Den  Bestellungen  von  Frachtbriefen  mit  Firma,  welche  durch  Vermittlung  der 

Verschleifsstellen  oder  direkt  an  die  Direktion  der  k.  k.  Hof-  und  Staatsdruckerei  in 

Wien  franko  zu  senden  sind,  ist  ein  Exemplar  des  Frachtbriefes  mit  Angabe  der 

Firma  und  Adresse  und  der  für  die  verlangte  Anzahl  entfallende  Geldbetrag 

beizulegen. 

Frachtbriefe  ohne  Firmadruck  werden  von  der  k.  k.  Hof-  und  Staatsdruckerei 

nicht  geliefert  und  sind  beim  nächstgelegenen  Stempelmagazine,  Steuer-  oder  Post- 
wnte  zu  beziehen. 

Der  Umtausch  von  verdorbenen  Frachtbriefen  kann  nur  bei  den  obengenannten 

Verschleifsstellen  stattfinden. 
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Preistarif 

der  gestempelte d  Eisenbahn frachtbriefe 

für  den  internen  Verkehr. 

1  Pnat 
.r  081- 

num- mer 
Stück Gattung 

Preis 

fl.  kr. 

- 

Anmerkung 

I 1 

1000 

Frachtbrief  für  Fracht-  oder  Eilgut  ohne  Firma 

Frachtbriefe  für  Fracht-  oder  Eilgut  ohne  Firma 4 

'/a 

50 

Ohne  Rücksicht  ob  ein- 
oder  doppelsprachig. 

u 1000 Frachtbriefe  für  Fracht-  oder  Eilgut  mit  Firma 
lllld  A Ulc95u  UcS  A  UocIJUCrs    1111(1   13  1  II  1  W  U  II  C  III 

5 Einfache  Kollizeichen  , 

III 1000 
Frachtbriefe  für  Fracht-  oder  Eilgut  mit  Firma. 

Adresse,    beliebigem    Kollizeichen  und 
sonstigen  Zusätzen  auf  der  Vorderseite  des 

5 5) Beliebige  Kollizeichen. 

IV Für  Adressen  oder  sonstige  zulässige  Zu- 
sätze auf  der  Rückseite  der  Frachi briete 

werden  für  1O0O  Stück  50  kr.  mehr  berechnet. 

i 

V Bei  Bestellungen  unter  looo  Stück  Fracht- 
briefen Einer  Sorte  mit  Firma  wird  für  den 

Beidruck  derselben  1  tl.  mehr  berechnet;  es 

würden  also  beispielsweise 
Rnn  Fracht hriofp  \n     TT          O  M    nn  L-r 

500          „            „  III   .    3  „  75 
kosten 

Bö-Jr-Ihuigen  auf  weniger  uls  500  Stück 
Einer  Sorte  mit  Firma  werden  nicht 

angenommen. 

i 

! 

.  i  

 _  

Die  Stempel  gebühr  von  1  kr.  bezw.  5  kr.  für 
den  Frachtbrief  ist  separat  zu  entrichten. 

1 

i 
i 

Bei  Bestellung  von  mindestens  100O  Stück  Frachtbriefen  mit  Firmadruck  wird 

eine  lVaprc-zeutige  Provision  von  der  Stempelgebühr  gewährt. 

Den  Bestellungen  von  Frachtbriefen  mit  Firma,  welche  durch  Vermittlung  der 

Verschleifsstellen  oder  direkt  an  die  Direktion  der  k.  k.  Hof-  und  Staatsdruckerei  in 

Wien  franko  zu  senden  sind,  ist  ein  Exemplar  des  Frachtbriefes  mit  Angabe  der  ge- 

wünschten Zusätze  und  der  für  die  verlangte  Anzahl  entfallende  Geldbetrag 

beizulegen. 

Frachtbriefe  ohne  Firmadruck  werden  von  der  k.  k.  Hof-  und  Staatsdruckerei 

nicht  geliefert  und  sind  beim  nächstgelegenen  Steinpelmagazine,  Steuer-  oder  Post- 
amte zu  beziehen. 

Der  Umtausch  von  verdorbenen  Frachtbriefen  kann  nur  bei  den  obengenannten 
Verschleifsstellen  stattlinden. 

Digitized  by  Google 



Rechtsprechung  und  Gesetzgebung. 
155 

Oesterreich-Ungarn.    Das  Verordnungsblatt  des  k.  k.  österreichischen 

Handelsministeriums  für  Eisenbahnen  und  Schiffahrt  enthält  in 

den  folgenden  Nummern  die  nachstehenden,  das  Eisenbahnwesen 

betreffenden  wichtigeren  Gesetze,  Erlasse  u.  s.  w. 

(No.  142:)  Erlafs  des  k.  k.  Handelsministeriums  vom  21.  November  1892,  betr. 

den  Vorgang  der  Gewichtsermittlung  bei  Umleerung  von  unversteuertem  Branntwein 

aus  Fässern  in  Reservoirwagen.   (No.  143:)  Einführungserlafs  des  k.  k.  Handels- 

ministeriums vom  10.  Dezember  1892  zum  neuen  Betriebsroglement  und  zum  inter- 
nationalen Uebereinkommen  über  den  Eisenbahnfrachtverkehr. 

Belgien.    Gesetz  vom  25.  März  betr.  Genehmigung  des  Berner 

internationalen  Uebereinkommens  vom  14.  Oktober  1890  über  den 

Eisenbahnfrachtverkehr.1) 
Veröffentlicht  nebst  französischem  Text  des  Uebereinkommens  im  Moniteur 

Beige  vom  7./B.  November  1892.  S.  3253  ff. 

Das  in  Bern  am  14.  Oktober  1890  zwischen  Belgien,  Deutschland,  Oesterreich- 

Ungarn,  Frankreich,  Italien,  Luxemburg,  den  Niederlanden,  Rufsland  und  der  Schweiz 

«Iber  den  Eisenbahnfrachtverkehr  abgeschlossene  Uebereinkommeu  tritt  am  1.  Januar  1893 

in  Kraft. 

Dänemark.   Gesetzentwurf,  betr.  Eisenbahnueubauten  für  Rechnung 

des  Staates. 

Von  der  Regierung  der  Landcsvertretnng  vorgelebt  im  Oktober  1892- 

Die  Regierung  soll  zur  Ausführung  der  nachbezeichneten  Bauten  und  Veraus- 

gabung der  dafUr  veranschlagten  Geldbetrage  ermächtigt  werden: 

1.  Bau  eines  Zentralbahnhofs  in  Kopenhagen   17  270  000  Kronen 

2.  Bau  einer  Eisenbahn  von  Klampcnborg  über  Skodsborg 

und  Rungstadt  nach  Hclsingör   4  384O0O  „ 

hierzu  für  Beschaffung  von  Betriebsmitteln  und  Geräthen  920000  ,. 

3.  Bau  einer  Eisenbahn  von  Slagelsa  (Seeland)  nach  Vaerslev 

(Station  in  der  Nähe  von  Kallundborg)   1  595000 

hierzu  a.  für  Erweitnng  der  Station  Kallundborg  .   .   .  157  000 

b.  fürBeschaffungvonBetiiebsmittelnuudGeräthen  390  000 

4.  Bau  einer  Eisenbahu  von  Ringe  (Fiinen)  nach  Xy borg     1  400  000 

hierzu  für  Anschaffung  von  Betriebsmitteln  und  Geräthen       175 000 

Zusammen     20  291  000  Kronen 

Die  geplanten  Bahnlinien  sollen  mit  normaler  Spurweite,  die  Strecke  Klampen- 

borg— Rungstadt  zwei-,  die  übrigen  eingleisig  ausgebaut  werden.   Kosten  für  Grund- 

erwerb sind  in  den  angegebenen  Bausummen  nicht  enthalten,  diese  sollen  besonders 

zum  Theil  ans  Beiträgen  der  örtlich  betheiligten  Bezirke,  aufgebracht  werden. 

- 

l)  Vergleiche  den  Abdruck  des  deutschen  Textes  des  Uebereiukoinmens  im 

■lahrgang  1891.  S.  692  ff.  des  Archiv.-*. 
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Frankreich.  Erlafs  des  Präsidenten  der  Republik  vom  25.  November  1892 

betr.  die  Veröffentlichung  und  Inkraftsetzung  des  internationalen 

Uebereinkommens  über  den  Eisenbahnfrachtverkehr  vom  14.  Oktober 

1890. 

Veröffentl.  im  Journal  officiel  de  la  ̂ publique  franyaise  vom  30.  Novem- 
ber 1892.  S.  5718  ff. 

Das  Beruer  Uebereinkomraen  wird  in  seinem  vollen  französischen  Text  ver- 

öffentlicht und  die  Minister  des  Auswärtigen  und  der  öffentlichen  Arbeit  werden  mit 

der  Ausführung  beauftragt.    (Vergl.  Archiv  1892  S.  437.) 

Verordnung  des  Präsidenten  der  Republik  vom  16.  November  1892, 

betr.  den  berathendeni  Eisenbahnausschufs.1) 
Journal  officiel  vom  17.  November  1892-  S.  5618. 

Die  Zahl  der  Mitglieder  des  berathenden  Eisenbahnausschufses  wird  von  45  auf 

47  vermehrt.  Von  den  beiden  neuen  Mitgliedern  ist  das  eine  ein  Vertreter  der  Forst- 

wirthschaft,  das  andere  ein  Vertreter  des  Kohlenbergbaues. 

Rufsland.  Verordnung  vom  8./20.  Juni  1892,  betr.  den  Bau  und  Betrieb 

der  Nebenbahnen. 

Veröffentl.  in  derZeitschr.  d.  Min.  d.  Verk.  vom  f4v°bt°^--  1892. 8.  November 

Ausführliche,  60  Paragraphen  umfassende  Vorschriften  für  den  Bau  und  Betrieb 

der  mit  Dampf  betriebenen,  für  den  allgemeinen  Verkehr  bestimmten  Nebenbahnen 

werden  zur  allgemeinen  Kenntnifs  und  Nachachtung  bekannt  gemacht.  Die  Nebenbahnen 

werden  danach  in  3  Klassen  getheilt.  Zu  der  ersten  werden  die  Nebenbahnen  ge- 

rechnet, auf  welche  die  Wagen  und  Lokomotiven  der  Hauptbahnen  übergehen,  zur 

zweiten  die,  aufweiche  die  Wagen,  aber  nicht  die  Lokomotiven  der  Hauptbahnen  über- 

gehen und  zur  dritten  die,  auf  welchen  weder  Lokomotiven  noch  Wagen  der  Haupt- 

bahuen  befördert  werden  können.  Die  Spurweite  der  beiden  ersten  Klassen  mufs  da- 

nach gleich  der  der  anschliefsenden  Hauptbahnen,  die  der  dritten  kann  eine  andere 

jedoch  nicht  unter  0.6  m  sein.  Die  Fahrgeschwindigkeit  soll  25  Werst  in  der  Stunde 

nicht  überschreiten.  Die  Personenwagen  der  Nebenbahnen  müssen  mit  Heizeinrichtungen 

versehen  sein,  wenn  sie  auf  weitere  Entfernungen  als  50  Werst  verkehren  sollen. 

Kaiserl.  Erlafs  vom  18./30.  Juni  1892,  betr.  den  Bau  von  Häfen  und 

einer  Fähre  über  die  Wolga  bei  Saratow. 

Veröffentl.  in  derZeitschr.  d.  Min.  d.  Verk.  vom       -September  1892< 11.  Oktober 

Im  Anschlufs  an  den  Erlafs  vom  11./23.  Januar  1892,  betr.  die  Erweiterung  des 

Unternehmens  der  Rjäsan— Koslower  Eisenbahngesellschaft,  (  vgl.  Archiv  1892  S.  679) 

werden  nähere  Bestimmungen  bezüglich  der  Aulagen  getroffen,  welche  von  der  zur 

Rjäsan— Uralsker  Eiseubahngescllschaft  umgewandelten  seitherigen  Rjäsan — Koslower 

Oesellschaft  zum  Zwecke  der  Verbindung  der  beiden  Wolgaufer  bei  Saratow  aus- 

geführt werden  sollen. 

V')  Vergl.  Archiv  1890.  S.  344. 
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Kaiserl.  Erlafs  vom   ̂ ' j'^J   1892,   betr.  Konzessionirung  einer 
Eisenbahn  von  St.  Petersburg  nach  Sestroräzk. 

Veröflfentl.  in  der  Zeitschr.  d.  Min.  d.  Verk.  vom  15./27.  September  1802. 

Die  Genehmigung  zum  Bau  und  Betrieb  einer  25  Werst  laugen  am  Meere 

entlang  führenden  Eisenbahn  von  St.  Petersburg  nach  Sestroräzk  und  zweier  an- 

schließenden Zweigbahnen  von  6,5  und  3  Werst  Länge  wird  einer  Privatperson 

ertheilt.  Dem  Unternehmer  wird  gestattet,  zum  Bau  dieser  mit  mechanischer  Trieb- 
kraft zu  betreibenden  Bahn  die  vorhandenen  Strafsen  auch  innerhalb  der  Ortschaften 

zu  benutzen;  eine  staatliche  Unterstützung,  sowie  das  Recht  zur  Zwangsenteignnng 

von  Liegenschaften  wird  ihm  nicht  gewährt.  Für  die  Beförderung  von  Personen  auf 

dieser  Bahn  sollen  höchstens  erhoben  werdeu:  für  1.  Klasse  8'a  Kopeken  für  die 

Werst,  für  die  2.  Klasse  2'j  und  für  die  3.  Klasse  lVv  Kopeken.  Für  die  Beförderung 

von  Reisegepäck  soll  höchstens  V2  Kopeke,  für  die  Beförderung  von  Frachtgut 

höchstens  l;4  Kopeke  für  die  Pud-Werst  gezahlt  werdeu. 

Verordnung  vom  l(>./28.  Oktober  1892.  betr.  das  Anbringen  der 

Zugleine  bei  Militärzügen. 

Veröffentl.  in  der  Zeitschr.  d.  Min.  d.  Verk.  vom  ̂ 'Skt?h?T  1892. S.November 

In  der  Signalordnung  vom  31.  Januar  1873  ist  angeordnet,  dafs  bei  jedem  Per- 

sonenzuge eine  Leine  angebracht  werden  soll,  mittels  deren  die  Reisenden  und  das 

Zogpersonal  dem  Lokomotivführer  ein  Zeichen  geben  können.  Bei  Militärzügen 

hat  sich  wegen  der  bedeutenden  Länge  derselben  die  Befolgung  dieser  Vorschrift 

aJsnntbunlich  erwiesen  und  es  wird  deshalb  nachgegeben,  dafs  bei  diesen  Zügen  die 

Leine  nur  bis  zum  zweiten  Bremser  geführt  zu  werdeu  braucht. 

Vereinigte  Staaten  von  Brasilien.  Gesetz  vom  14.  Oktober  1892, 

betr.  die  Zuständigkeit  der  Zentralregierung  und  der  Regierungen 

der  Einzelstaaten  bei  der  Anlage  von  Verkehrswegen.') 

Veröffentlicht  im  Diario  offleial  vom  20.  Oktober  1892. 

Art.  1.  Ausschließlich  zuständig  ist  die  Bundesregierung  zur  Kntscheidung 

über  die  Anlegung 

1.  der  Flufs-  oder  Landverkehrswege,  die  zu  dem  allgemeinen  Verkehrsplane 

gehören,  der  vom  Kongresse  angenommen  werden  wird;2) 

2.  aller  anderen,  die  in  Zukunft  durch  Beschlufs  der  gesetzgebenden  Gewalt 

für  solche  von  nationaler  Nützlichkeit  erklärt  werden,  weil  sie  von  strategischer 

oder  hoher  politischer  oder  wirtschaftlicher  Bedeutung  sind. 

Art.  2.   In  allen  übrigen  Fällen  sind  die  Staatenregierungen  zuständig. 

Art.  8.   Wenn  die  Anlage  mehr  als  einen  Staat  berührt,  entscheiden  die  be- 

treffenden Regierungen. 

l)  Vergl.  auch  Archiv  1890,  S.  1089. 

*)  Ein  solcher  Verkehrsplan  ist  bis  jetzt  noch  nicht  angenommen. 
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Art.  4.  Aufser  den  Verkehrswegen,  von  denen  der  Artikel  1  handelt,  kann 

der  Bund  andere  anlegen  oder  die  Anlegung  anderer  unterstützen,  doch  muss  in 

diesem  Falle  vorher  ein  Uebereinkommen  mit  den  zuständigen  Regierungen  der 

Staaten  oder  des  Staates,  für  den  sie  von  Interesse  sein  können,  getroffen  werden. 

Er  kann  auch  gestatten,  dass  die  Verkehrslinien,  auf  die  sich  der  genannte 

Artikel  bezieht,  von  einem  oder  mehreren  daran  interessirten  Staaten  angelegt 

werden,  doch  müssen  daun  vorher  mit  den  Regierungen  Vereinbarungen  getroffen 

werden,  durch  die  die  Einheitlichkeit  der  Verwaltung  und  die  Rechte  der  Bundes- 

gewalt sichergestellt  werden. 

Diese  Vereinbarungen,  die  stets  von  der  Regierung  abznschliefsen  sind,  werden 

für  den  Bund  erst  bindend,  wenn  sie  vom  Nationalkongrefs  genehmigt  sind. 

Art.  r>.   Alle  entgegenstehenden  Bestimmungen  werden  aufgehoben. 

Japan.    Gesetz,  betr.  die  Anlag«  von  Eisenbahnen  (Raiiway  Extension 

Law)  vom  20.  Juli  1892. 

Veröffentlicht  in  The  Japan  Dayly  Herald  vom  25.  Juni  1892. 

1.  Kapitel.   Allgemeine  Bestimmungen. 

Art.  1.    Die  Regierung  hat  eine  Anzahl  von  Linien  untersucht,  die  zur  Er- 

gänzung des  Eisenbahnnetzes  in  Japan  nach  und  nach  gebaut  werden  sollen. 

Art.  2.   Die  vorgeschlagenen  neuen  Linien  sind  die  folgenden: 

0  h  u  -  ü  -  L  i  n  i  e  u. 

1.  Eine  Linie  von  Hachioji  in  der  Knnagawa-Präfektur,  oder  von  Gotemba  in 

der  Shizuoka-Präfektur  üher  Kofu  in  der  Yamanashi-Präfektnr,  Suwa  in  der 

Nagano-Präfektur,  und  Iua  Gun  oder  West  Chiknma  Gun  nach  Nagoya  in 

der  Aichi-Präfektur. 

2.  Eiue  Linie  von  Nagano  oder  Shinonoi  in  der  Nagano-Präfektur,  über 

Matsninoto  zur  Verbindung  mit  den  vorstehenden  Linien. 

3.  Eine  Linie  von  Kofu  in  der  Yamanashi-Präfektur  nach  Iwabuchi  in  der 

Shizuoka-Präfektur. 

Linien,  die  das  Chu-o-  mit  the  Hokuriku-System  verbinden. 

4.  Eine  Linie  von  Gifn  in  der  Gifu-Präfektur  oder  von  Matsumoto  in  der 

Nagano-Präfektur  über  Takayama  in  der  Gifu-Präfektur  nach  Toyama  in  der 

Toyama-Präfektur. 

Hokukiru-Linie. 

5.  Eine  Linie  von  Tsuruga  in  der  Fukui-Präfektur  über  Kanazawa  in  der 

Ishikawtt-Präfektur  nach  Toyama  in  der  Toyama- Pro fektnr,  und  eine  Zweig- 
linie von  Nanao  in  der  Ishikawa-Präfektur. 

Linien,  die  das  Hoknriku-  mit  the  Hokuyetsu-System  verbinden, 

(i.  Eine  Linie  von  Toyama  in  der  Toyama-Präfektur  nach  Naoyetsu  in  der 

Niigata-Präfektur. 

Hokuyetsn  - Linien. 

7.  Linien  von  Naoyetsu  in  der  Niigata-Präfektur  oder  von  Mayebashi  in  der 

Gnmraa-Präfektur,  und  von  Toyono  in  der  Nagano-Präfektur  nach  Niigata 

oder  Shibata  in  der  Niigata-Präfektur. 
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Eine  Linie,  die  das  Hoknyetsu-  mit  den  O-u-Systemen  verbindet, 

ft  Eine  Linie  von  Shibata  in  der  Niigata-Präfektur  nach  Yonezawa  in  der 

Yamagata-Präfektur,  oder  vou  Niigata  in  der  Niigata-Präfektur  über 

Wakaniatsu  in  der  Fukushima-Präfektur  in  die  Nähe  von  Shirakewa  und 

Hongu. 

O-U-L  i  n  i  e  u. 

9.  Eine  Linie  von  Fukushima  in  der  Fukushima-Präfektur  von  der  dortigen 

Gegend  her  über  Yonezawa  und  Yamagata  in  der  Yamagata-Präfektur, 

Akita  in  der  Akita-Präfektur,  und  Hiromayo  in  der  Aomori-Präfektur  nach 

Aomori;  und  eine  Zweiglinie  nach  Sakata  in  der  Yamagata-Präfektur. 

10  Eine  Linie  von  Sendai  in  der  Miyagi-Präfektur  nach  Tendo  in  Yamagata; 

oder  von  Ishinomaki  über  Koushida  in  der  Miyagi-Präfektur  nach  Funagata 

in  der  Yamagata-Präfektur. 

11.  Eine  Linie  von  Kurozawajiri  or  Hanamaki  in  der  Iwate-Präfektur  nach 

Yokote  in  der  Akita-Präfektur. 

12.  Eine  Linie  von  Morioka  in  der  Iwate-Präfektur  nach  Miyako  oder  Yamada 
in  derselben  Präfektur. 

So-Bu  und  Jo-Han-Systeme. 

13.  Eine  Linie  von  (Jyeno  in  Tokio  über  Chiba  und  Sakura  in  der  Chibft- 

Präfektur  nach  Choshi,  und  eine  Zweiglinie  nach  Kisarazu. 

14  Eine  Linie  von  Mito  in  der  Ibaraki-Präfektur  über  Taira  in  der  Fukushima- 

Präfektur  nach  Iwanuma  in  der  Miyagi-Präfektur. 

K  i  n  -  K  i  -  L  i  n  i  e  n. 

15.  Eine  Linie  vou  Nara  in  der  Nara-Präfektur  nach  Kami  Tsuge  in  der  Miye- 
Präfektur. 

16.  Eine  Linie  von  Osaka  oder  von  Hachiki  in  der  Nara-Präfektur  über  Takaia 

und  Gojo  nach  Wakayama  in  der  VVakayama-Präfektur. 

17.  Eine  Linie  von  Kyoto  nach  Nara  in  der  Nara-Präfektur. 

18.  Eine  Linie  von  Kyoto  nacli  Maizuru. 

Sanyo-Liuicn. 

30.  Eine  Linie  von  Mihara  in  der  Hiroshima-Präfektur  nach  Akamagaseki  in 

der  Yamaguchi-Präfektur. 

21.  Eine  Linie  von  Umita  in  der  Hiroshima-Präfektur  nach  Kure. 

S  a  n  i  n  -  L  i  n  i  e  n. 

22.  Eine  Linie  von  Maizuru  in  Kyoto  über  Toyoka  in  der  Hyogo-Präfektur, 

Tottori  in  der  Tottori-Präfektur,  und  Matsuye  und  Hamada  in  der  Shimane- 

Präfektur,  nach  Yamaguchi  oder  dessen  Nachbarschaft  in  der  Yamaguchi- 
Präfektur. 

Linien,  die  das  Sanyo-  mit  den  San  in -Systemen  verbinden. 

28.  Eine  Linie  von  Himeji  in  der  Hyogo -Präfektur  über  Iknno  in  der  Hyogo- 

Präfektur  oder  Sasayauia  in  Kyoto,  nach  Maizuru  oder  Sanobe:  oder  von 

Tsuchiyama  in  der  Hyogo-Präfektnr  über  Fuknchiyama  in  Kyoto  nach 
Maizuru. 
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24.  Eine  Linie  aus  der  Gegend  von  Hiraeji  in  der  Hyogo-Präfektur  nach  Tottori 

in  der  Tottori-Präfektur,  oder  von  Okayama  über  Tsuyama  in  der  Okayama- 

Präfektur  nach  Yoneko  oder  Sakai  in  der  Tottori-Präfektur;  oder  von  Ku- 

rashiki  oder  Tamashiraa  in  der  Okayaraa-Präfektur  nach  Sakai  in  der 

Tottori-Präfektur. 

25.  Eine  Linie  von  Hiroshima  in  der  Hiroshima-Präfektur  nach  Hamada  in  der 

Shiraane-Präfektur. 

Shikoku -  Linien. 

26.  Eine  Linie  von  Kotohira  in  der  Kagawa-Präfektur  Über  Kochi  nach  Susaki 

in  der  Kochi-Präfektur. 

27.  Eine  Linie  von  Tokushima  in  der  Tokushima-Präfektur  zum  Anschluss  an 

die  vorstehende  Bahn. 

28.  Eine  Linie  von  Tadotsu  in  der  Kagawa-Präfektur  über  Imabara  in  der 

Yehime-Präfektnr  nach  Matsuyama  in  derselben  Präfektur. 

Kiu-Shu  - Linien. 

29.  Eine  Linie  von  Saga  in  der  Saga-Präfektur  nach  Saseho  und  Nagasaki  in 

der  Nagasaki-Präfektur. 
30.  Eine  Linie  von  Kutnato  nach  Misurai,  und  eine  Zweiglinic  von  Udo  über 

Yatsnshiro  nach  Kagoshiraa  in  der  Kagosbima- Präfektur. 

31.  Eine  Linie  von  Kumamoto  nach  Oita  in  der  Oita- Präfektur. 

32.  Eine  Linie  von  Kokura  in  der  Fukuoka-Präfektur  über  Oka  in  der  Oita-Prä- 

fektur,  und  Miyasaki  in  der  Miyasaki-Präfektur  nach  Kagoshinia. 

33.  Eine  Linie  von  Jidzuka  in  der  Fukuoka-Präfektur  nach  Harada  in  derselben 

Präfektur. 

34.  Eine  Linie  von  Kurume  in  der  Fukuoka-Präfektur  über  Yaraaga  nach  Ku- 

mamoto  in  der  Kumaraoto-Präfektur. 

Wenn  Aenderungen  in  den  vorstehenden  Linien  erforderlich  werden  sollten, 

so  entscheidet  darüber  der  Landtag. 

Art.  3.  Das  Eisenbahnnetz  wird  in  verschiedene  Abschnitte  eingetheilt,  deren 

Ausführung  nach  und  nach  erfolgt  mit  Rücksicht  auf  die  Dringlichkeit  der  einzelnen 

Linien  und  die  Notwendigkeit,  einen  durchgehenden  Verkehr  zu  schaffen. 

Art.  4.   Die  Ausgaben  für  die  Eisenbahnen  werden  durch  Anleihen  aufgebracht. 

Art.  5.  Diese  Anleihen  dürfen  zu  einem  Zinsfufs  verzinst  werden,  der  unter 

fünf  vom  Hundert  bleibt. 

Art.  6.  Im  Uebrigen  finden  auf  die  Eisenbahnanleihen  die  kaiserlichen  Ver- 

ordnungen über  die  Staatsanleihen  vom  Jahre  188G  Anwendung. 

2.  Kapitel.   Die  in  erster  Linie  zu  bauenden  Eisenbahnstrecken 

und  aufzunehmende  Anleihen. 

Art.  7.  Die  folgenden  Eisenbahnstrecken  sind  zunächst  zu  bearbeiten  und 

zu  bauen: 

1.  Im  Chn-o-System  eine  Linie  von  Hachioji  in  der  Kanagawa-Präfektur,  oder 

von  Gotemba  in  der  Shizuoka-Präfektur  über  Kofu  in  der  Yamanashi-Prä- 

fektur,  Suwa  in  der  Nagano-Präfektur,  und  Ina  Gun  oder  West  Chikuraa 

Gun,  nach  Nagnya  in  der  Aichi-Präfektur. 

2.  In  dem  Okuriku-System  eine  Linie  von  Tsuruga  iu  der  Fnkui-Präfektur 

über  Kanazawa  in  der  Ishikawa-Präfektur  nach  Toyaraa  in  der  Toyaina- 
Präfektur. 
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3.  In  dem  Hokuyetsn-SyBtem  Linien  von  Naoyetsu  in  den  Niigata-Präfekturen 

oder  von  Mayebashi  in  der  Gumma-Präfektur,  und  von  Toyouo  in  der 

Nagano-Präfektur  nach  Shibata  in  der  Niigata-Präfektur. 

4.  In  dem  O-u-System  eine  Linie  von  Fukushima  in  der  Fukushima-Prä- 

fektur  oder  in  deren  Nähe  über  Yonezawa  und  Yaraagata  in  der  Yamagata- 

Präfektnr,  Akita  in  der  Akita-Präfektur,  und  Hiromaye  in  der  Aomori-Prä- 
fektur  nach  Aomori. 

5.  In  dem  Sanyo-System  Linien  von  Mihara  in  der  Hiroshima-Präfektur  nach 

Akamagaseki.  und  von  Umita  in  der  Hiroshima-Präfektur  nach  Eure. 

6.  In  dem  Kiushu-Syatem  eine  Linie  von  Saga  in  der  Saga-Präfektur  nach 

Saseho  und  Nagasaki  in  der  Nagasaki-Präfektur,  und  von  Kumamoto  nach 

Misumi  in  der  Kumamoto- Präfektnr. 

7.  In  dem  Kinki-System  eine  Linie  von  Maidzuru  von  Kyoto,  oder  eine  Linie 

von  Tsuchiyama  in  der  Hyogo-Präfektur  Uber  Fukuchiyama  nach  Maidzuru. 

8.  In  dem  Kinki-System  eine  Linie  von  Osaka  oder  Takata  oder  Hachiki  in 

der  Nara-Präfektur  nach  Wakayama  in  der  Wakayama-Präfektur  über  Gojo. 

V.  Von  den  Verbindungsstrecken  zwischen  dem  Sanyo-  und  dem  Sanin-System 

eine  Linie  aus  der  Gegend  von  Himeji  in  der  Hyogo-Präfektur  über  Tottori 

in  der  Tottori-Präfektur  nach  Sakai,  oder  eine  Linie  von  Kurashiki  in  der 

Okayama-Präfektur  nach  Sakai  in  der  Tottori-Präfektur. 

Aufser  den  vorstehenden  sollen  auch,  vorbehaltlich  der  Zustimmung  des  Land- 

tags,  für  andere  Strecken  in  erster  Linie  die  Gelder  flüssig  gemacht  werden,  wenn 

sich  die  Notwendigkeit  dazu  herausstellt.  Die  Wahllinien  sind  von  der  Regierung 

erst  genauer  zu  untersuchen,  bevor  über  die  Ausführnug  der  einen  oder  der  anderen 

Beschlufs  gefafst  wird. 

Art.  8.  Die  in  erster  Linie  zu  bauenden  Eisenbahnen  sind  innerhalb  12  Jahren, 

vom  Beginn  der  Arbeit  an  gerechnet,  zu  vollenden. 

Art.  9.  Zur  Ausführung  der  Eisenbahnanlagen  ist  eine  Anleihe  von  höchstens 

60 000 (XU)  Yen  innerhalb  12  Jahren  aufzunehmen. 

Art.  10.  Nachdem  der  Kostenanschlag  für  die  in  erster  Linie  zu  bauenden 

Eisenbahnen  aufgestellt  ist,  hat  die  Regierung  die  Ausführung  des  Baues  zu  über- 
wachen. 

3.  Kapitel.    Beziehungen  zu  den  Privatbahuen. 

Art.  11.  Wenn  es  sich  im  Interesse  der  Anlage  der  in  Artikel  2  erwähnten 

Bahnen  als  nothweudig  erweist,  eine  schon  fertige  Privatbahn  zu  erwerben,  so  hat 

die  Regierung  wegen  Ankaufs  dieser  Bahn,  vorbehaltlich  der  Zustimmung  des  Land- 

tags, in  Verhandlungen  einzutreten. 

Art.  12.  Die  Eisenbahnanleihe  soll  auch  zur  Bezahlung  etwa  anzukaufender 

Privatbahnen  verwendet  werden. 

Art.  13.  Falls  sich  unter  den  geplanten  Linien  solche  befinden,  deren  Bau 

ganz  oder  theilweise  schon  der  Privatunternehmung  überlassen  ist.  so  ist  entweder 

die  ganze,  von  einem  Privatunternehmer  bereits  gebaute  Strecke  anzukaufen,  oder 

es  sind  zweckmäßige  Vereinbarungen  über  deren  Vollendung  mit  dem  Privatunter- 

nehmer zu  treffen,  und  zwar  vor  Beginn  des  Baues  durch  den  Staat. 

Art.  14.  Wenn  ein  Privatunternehmer  sich  um  den  Bau  einer  der  geplanten 

Linien,  bevor  dieser  begonnen  ist,  bewerben  sollte,  so  kann  diese  Erlaubnils,  vor- 

behaltlich der  Zustimmung  des  Landtags,  ertheilt  werden. 

Archiv  für  Eisenbahnwesen.    1(4*J.  jj 
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4.  Kapitel.    Eisen  bahn  rat  h. 

Art.  15.   Die  Regierung  hat  in  folgenden  Angelegenheiten  zunächst  eine  gut- 
achtliche Aeufserung  des  Eisenbahnraths  einzuholen: 

1.  Die  Reihenfolge,  in  der  die  Arbeiten  in  Angriff  zu  nehmen  sind. 

2.  Die  Beträge  der  nach  Art.  10  aufzunehmenden  Anleihen. 

Art.  16.   Eine  kaiserliche  Verordnung  wird  Uber  die  Bildung  des  Eisenbahn- 

raths  Bestimmung  treffen.1) 

»)  Vgl.  S.  131  dieses  Heftes. 
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Bücherschau. 

Besprechungen. 

Krönig,  F.,  Regierungsrath,  Mitglied  der  königlichen  Eisenbahndirektion 

in  Breslau  Die  Verwaltung  der  preußischen  Staats- 

eisenbahnen. Zweiter,  besonderer  Theil.  Breslau  1892.  Willi. 

Gottl.  Korn. 

Mit,  der  vorliegenden  Schrift  hat  die  Darstellung  der  Verwaltung  der 

preußischen  Staatseisenbahuen,  deren  erster  Theil  im  Jahrgang  1891  S.  751  ff. 

dieser  Zeitschrift  besprochen  worden  ist,  ihren  Abschlufs  gefunden.  Be- 

zweckte der  erste  Theil,  einen  Ueberblick  über  den  gesammten  Organismus 

dieser  Verwaltung  und  ihre  mannigfaltigen  Aufgaben  zu  gewähren,  so  ist 

der  zweite  der  eingehenden  Darstellung  dieser  Aufgaben  und  der  Art  ihrer 

Lösung  gewidmet.  Der  hergebrachten  Eintheilung  der  gesammten  Ver- 

waltung in  die  allgemeine,  die  Bahn-  und  die  Transportverwaltung  folgend, 

betrachtet  der  Verfasser  den  Inhalt  eines  jeden  dieser  Verwaltungszweige 

im  eiuzelnen,  die  in  dieser  Beziehung  bestehenden  Verwaltungseinrichtungeu 

u/jd  die  Grundsätze,  welche  die  betheiligten  Organe  bei  Ausübung  ihrer 

Funktionen  zu  beobachten  haben.  Unter  der  allgemeinen  Verwaltung 

kommt  zunächst  die  gesammte  Finanzwirthscbaft  der  Staatseisenbahnen 

auf  der  Grundlage  der  allgemeinen  Finanzverwaltung  des  Staates  sowohl 

nach  ihrer  materiellen,  als  auch  nach  ihrer  formellen  Seite  zur  Darstellung. 

Das  gesammte  Etatswesen  der  Staatseisenbahnverwaltung,  insbesondere 

die  Anordnung,  die  Aufstellung  und  Ausführung  des  Etats,  das  Kasseu- 

und  Rechnungswesen  und  die  Finanzkontrole  werden  hier  in  eingehendster 

Weise  erörtert.  Hieran  schliefsen  sich  die  dem  sächlichen  (Real-)  Bedarf 

und  dem  Personalbedarf  gewidmeten  Abschnitte.  Der  erstere  betrachtet  die 

Art  der  Beschaffung  des  Realbedarfs  durch  Vergebung  von  Lieferungen 

und  Leistungen  (Yerdingungswesen)  und  durch  eigene  Herstellung,  ferner 

die  Verwaltung  der  Materialien,  Bestände  und  Inventaricn  nebst  der  er- 

forderlichen Buchführung.  Der  zweite  behandelt  die  verschiedenen  Kate- 

gorien der  Beamten,  ihre  Annahme,  Ausbildung  und  Anstellung,  die  Ordnung 
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ihrer  Bezüge,  ihr  Aufrücken  in  höhere  Stellen  und  die  Beendigung  des 

Beamtenverhältnisses,  ebenso  auch  nach  denselben  Gesichtspunkten  die 

Verhältnisse  der  Arbeiter  und  der  im  Eisenbahndienste  beschäftigten  Frauen, 

und  endlich  die  für  Beamte  und  für  Arbeiter  bestehenden  Wohlfahrts- 

einrichtungen, insbesondere  auch  die  Kranken-,  Unfall-,  Alters-  und  Invaliden- 

versicherung. Die  zweite  Abtheilung,  welche  die  Bahnverwaltung  betrifft, 

beschränkt  sich  auf  die  Verwaltung  und  Unterhaltung  des  Grundeigenthums 

des  Bahnunternehmens  und  zwar  nicht  nur  desjenigen,  welches  dem  Eisen- 

bahnbetriebe dient,  sondern  auch  der  für  den  Eisenhahnbetrieb  entbehr- 

lichen sog.  Dispositionsländereien.  Hier  wird  namentlich  die  Feststellung  der 

Grenzen  des  Bahneigenthums,  die  Ordnung  und  Kontrole  des  Bahnunter- 

haltungs-  und  Bahnbewachungsdienstes,  die  Ausübung  der  Bahnpolizei,  die 

Behandlung  der  Dienstwohnungen  und  Dienstländereien  und  endlich  die 

Uebertragung  von  Grundeigenthum  zwischen  verschiedenen  Verwaltungs- 

zweigen erörtert.  Die  dritte  Abtheilung,  welche  die  Transportverwaltung 

zum  Gegenstande  hat,  zerfällt  wieder  in  zwei  Abschnitte.  Der  erste,  den 

Verkehrsdienst  betreffende,  schildert  die  Abfertigung  und  die  Beförderung 

der  Personen,  des  Gepäcks  und  der  Güter  sowohl  im  allgemeinen,  als  auch 

für  besondere  Arten,  für  die.  wie  für  Militärpersonen  und  Güter,  besondere 

Einrichtungen  bestehen.  Die  Darstellung  erstreckt  sich  auf  alle  Einrich- 

tungen, welche  diesem  Verkehr  gewidmet  sind,  insbesondere  auch  auf  die 

damit  zusammenhängende  Buchführung  und  Kontrole,  und  ebenso  auf 

alle  aus  diesem  Dienstzweige  sich  ergebenden  Beziehungen,  sowohl  die 

Beziehungen  der  Eisenbahnverwaltung  zum  Publikum,  als  auch  zu  andern 

Verwaltungen,  die  bei  der  Beförderung  betheiligt  sind.  In  letzterer 

Beziehung  werden  namentlich  die  für  die  Instradirung  der  Güter  maß- 

gebenden Grundsätze  und  die  Abrechnungen  zwischen  den  betheiligten 

Verwaltungen  erörtert.  Der  zweite  Abschnitt  ist  dem  Betriebsdienste 

gewidmet.  Die  für  die  Aufstellung  der  Fahrpläne  in  Betracht  kommenden 

Gesichtspunkte,  die  Behandlung  und  Ausführung  der  Fahrpläne  und  die 

Verwaltung  der  Betriebsmittel,  insbesondere  die  Regelung  der  Wagen- 

benutzung im  Staatsbahnverbande.  wie  im  Vereins-  und  im  internationalen 

Verkehr,  die  Einstellung  von  Privatwagen  kommen  hier  zur  Darstellung. 

Eine  kurze  Uebersicht  über  den  Dienst  der  Werkstätten,  denen  die 

Unterhaltung  der  Betriebsmittel  obliegt,  bildet  den  Schluß  der  Schrift. 

In  einem  Anhang  sind  Schemas  des  Etats  für  Neubauten  der  Staats- 

verwaltung, des  Staatshaushaltsetats,  soweit  er  die  allgemeine  Verwaltung 

der  Eisenbahnangelegenheiten  betrifft,  des  Spezialetats  der  Staatseisen- 

bahnen, des  Etats  der  für  Rechnung  des  Staats  verwalteten  Eisenbahnen, 

des  Werkstättenetats  und  der  Etats  der  Gasanstalten  als  Anlagen  bei- 

gefügt. 
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Nicht  nur  der  sehr  reiche  Inhalt  der  Schrift,  sondern  auch  die  Art 

der  Darstellung  lassen  erkennen,  dafs  der  Verfasser  das  Gebiet  der  ge- 

summten Staatseisenbahnverwaltung  in  ganz  hervorragendem  Mafse  be- 

herrscht, und  mit  den  Verwaltungseinrichtungen  und  Verwaltungsgrund- 

sätzen  bis  ins  einzelne  vertraut  ist.  Der  Leser  erkennt  bald,  dafs  der 

Verfasser  den  Stoff  nicht  mühsam  aus  den  Reglements,  Erlassen  und 

sonstigen  Materialien  zusammenträgt,  und  daraus  ein  Bild  zu  gestalten 

aüeht,  sondern  vielmehr  im  wesentlichen  das  Bild,  das  er  bis  ins 

einzelne  in  sich  trägt,  wiedergiebt.  Wo  es  nicht  vorzugsweise  der  Klar- 

ierung von  Begriffen  gilt,  hat  deshalb  die  Darstellung  häufig  den  Charakter 

der  Schilderung,  die  sich  aber  nicht  auf  die  Vorführung  der  bestehenden 

Einrichtungen  und  Grundsätze  beschränkt,  sondern  sie  durch  Zurückführung 

auf  ihren  Grund  und  Zweck  auch  zum  Verständnisse  des  Lesers  bringt. 

Nicht  leicht  ist  für  denjenigen,  welcher  die  Verwaltung  der  Eisen- 

bahnen systematisch  bearbeiten  will,  die  Entschliolsung  über  das  Mals 

des  vorzuführenden  Stoffes.  Eine  zur  ersten  Unterweisung  auf  diesem 

Gebiete  bestimmte  Bearbeitung  wird  sich  zweckmäfsig  auf  eine  thunlichst 

klare  und  durchsichtige  Erörterung  des  Inhalts  und  der  Bedeutung  der 

Funktionen  eines  jeden  Dienstzweiges,  ihres  Zusammenhanges  mit  anderen 

und  der  Art  ihrer  Ausübung  im  allgemeinen  beschränken,  dagegen  ein 

allzu  tiefes  Eindringen  in  das  Detail  vermeiden.  Eine  zum  praktischen 

Gebrauche  des  Fachmannes  bestimmte  Darstellung  kann  sich  selbstredend 

des  Eingehens  auf  die  Einzelheiten  nicht  entschlagen.  Der  Verfasser  be- 

absichtigt offenbar,  beiden  Zwecken  zu  entsprechen,  und  hat  deshalb  zum 

Theil  einen  Mittelweg  beschritten,  wozu  ihn  wohl  auch  der  Umstand  bestimmt 

hat,  dafs  es  bisher  an  Bearbeitungen  der  ersten  und  der  zweiten  Art  noch 

gänzlich  gefehlt  hat.  Um  zugleich  den  praktischen  Gebrauch  zu  er- 

möglichen, sind  vielfach  die  Quellen  und  sonstige  Belegstellen  angegeben. 

In  einzelnen  Theilen  ist  die  Lösung  der  Aufgabe,  wie  sie  der  Verfasser 

sieh  gestellt  hat,  auch  völlig  gelungen.  In  erster  Linie  gilt  dies  von  der 

Darstellung  der  Finauzwirthsehaft  der  Staatseisenbahneu.  Auf  iinanzwissen- 

sehaftlicher  Grundlage  und,  soweit  erforderlich,  unter  Betrachtung  der 

historischen  Entwicklung  werden  hier  in  zweckmälsiger  und  übersichtlicher 

Anordnung  die  Grundbegriffe  des  Etatswesens  und  die  für  die  Aufstellung 

und  Ausführung  des  Staatseisenbahnetats  mafsgebenden  Grundsätze  in 

klarer  und  anschaulicher  Weise  erörtert,  sodals  der  Leser  eiu  Gesammt- 

bild  erhält,  welches  ihn  befähigt,  sich  auch  in  allen  Einzelheiten  dieses 

Verwaltungszweiges  ohne  weiteres  zurechtzufinden.  Auch  dürfte  in  der 

Bemessung  des  zu  berücksichtigenden  Stoffes  hier  das  Richtige  getroffen 

sein.  Die  Darstellung  zieht  nur  die  Details  in  den  Kreis  ihrer  Betrach- 

tung, die  für  das  Verständnils  dieser  Materie  von  Bedeutung  sind. 
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Auch  der  übrige  Inhalt  der  Schrift  läfst  die  erwünschte  Klarheit  der 

Darstellung  nicht  vermissen.  Bei  einzelnen  Abschnitten  kann  Zweifel 

darüber  entstehen,  ob  in  der  Berücksichtigung  des  Details  das  richtige  Mafs 

eingehalten  worden  ist.  Es  würde  sich  meines  Erachtens  z.  B.  empfohlen 

haben,  die  Verhältnisse  der  Beamten  weniger  ausführlich  zu  behandeln, 

die  Ausübung  der  Bahnpolizei  und  Verfolgung  der  bahnpolizeilichen  Ueber- 

tretungen  ganz  unberücksichtigt  zu  lassen.  Es  wäre  vielleicht  auch,  ins- 

besondere bei  der  Darstellung  des  Verkehrsdienstes,  eiue  andere,  das 

Wesen  und  die  Bedeutung  der  grundlegenden  Einrichtungen  noch  schärfer 

kennzeichnende  und  das  Wesentliche  vom  Unwesentlichen  deutlicher 

scheidende  Systematisirung  möglich  gewesen,  welche  jedenfalls  dem  Be- 

stimmungszwecke der  Schrift  als  Mittel  zur  ersten  Unterweisung  auf 

diesem  Gebiete  zu  gute  kommen  würde.  Man  mufs  sich  aber  bescheiden, 

dafs  eine  erstmalige  Bearbeitung  dieses  so  grofsen  und  einer  systematischen 

Behandlung  gegenüber  so  spröden  Stoffes  nicht  allen  Wünschen  entsprechen 

konnte.  Jedenfalls  gereicht  es  dem  Verfasser  zum  grofsen  Verdienste,  dafs 

er  sich  dieser  schwierigen  Aufgabe  unterzogen  und  eiue  Arbeit  geliefert 

bat,  welche  dem  auf  diesem  Gebiete  noch  Unbekannten  als  ein  sicherer 

Führer,  dem  Fachmann  aber  da,  wo  er  dessen  bedarf,  als  gewissenhafter 

Rathgeber  dienen  kann.  G. 

Schriften  der  Zentralstelle  für  Arbeiter-Wohltahrtseinrichtungen.  No.  1. 

Die  Verbesserung  der  Wohnungen.  Berlin,  1892.  Carl 

Heymann. 

Die  „Zentralstelle  für  Arbeiter- Wohlfahrtseinrichtungenu  (Berlin  W., 

Königin- Augustastrafse  35),  welche  im  Jahre  1891  von  einer  Anzahl 

gemeinnütziger  Vereine  als  gemeinsames  Organ  ins  Leben  gerufen  ist,  hat 

nach  ihren  Statuten  die  Aufgabe,  das  Material  über  bestehende  Wohl- 

fahrtseinrichtungen zu  sammeln  und  zu  ordnen,  darüber  zunächst  den 

beteiligten  Vereinen,  aber  auch,  soweit  es  Zeit  und  Mittel  gestatten. 

Xichtbetheiligten  Auskunft  zu  ertheilen  und  über  bemerkenswerthe  Er- 

scheinungen auf  dem  gedachten  Gebiete  an  die  Zeitschriften  der  bethei- 

ligten Vereine  und  an  andere  Blätter,  welche  sich  zu  diesem  Zwecke  zur 

Verfügung  stellen,  Mittheilung  ergeben  zu  lassen. 

In  Erfüllung  dieser  Aufgabe  veröffentlicht  sie  die  in  dieses  Gebiet 

einschlagenden  Mittheilungen  allmonatlich  unter  der  Bezeichnung  „Wohl- 

fahrtskorrespondenz",  welche  letztere  auch  von  den  der  Vereinigung  nicht 

angehörenden  gemeinnützigen  Vereinen,  sowie  von  öffentlichen  Korporationen 

und  Behörden  und  von  Leitern  öffentlicher  Betriebe  im  Wege  des  Abonne- 

ments bezogen  werden  kann. 
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Außerdem  veranstaltet  sie  von  Zeit  zu  Zeit  Konferenzen,  in  welchen 

Sachverständige  und  Persönlichkeiten,  denen  es  gelungen  ist,  in  nach- 

ahraenswerther  Weise  für  die  unbemittelten  Volksklassen  zu  sorgen,  über 

ihre  Erfahrungen  berichten  und  Erörterungen  über  vorher  angemeldete, 

die  Wohlfahrt  der  arbeitenden  Klasse  berührende  Fragen  stattfinden  sollen. 

Die  erste  derartige  Konferenz  hat  in  Berlin  am  25.  und  26.  April  1892 

UDter  lebhafter  Betheiligung  der  dabei  interessirten  Kreise  stattgefunden. 

Gegenstand  der  Berathungen  war  die  Verbesserung  der  Wohnungen  und 

die  zweckmäfsige  Verwendung  der  Sonntags-  und  Feierzeit, 

Gleichzeitig  mit  der  Konferenz  ist  von  der  Zentralstelle  eine  Aus- 

stellung von  Modellen,  Plänen,  Druckschriften  und  sonstigen  Gegenständen 

veranstaltet  worden,  welche  sich  auf  die  zur  Erörterung  gestellten  Fragen 

hezieheu. 

In  der  vorliegenden  Schrift  wird  das  Ergebnifs  der  Berichte  und 

Verhandlungen  über  die  erstgenannte  Frage  der  Oeffentliehkeit  übergeben. 

Von  den  fünf  Abschnitten,  in  welche  das  Werk  einget heilt  ist,  handelt 

der  erste  von  der  Fürsorge  der  Arbeitgeber  für  die  Wohnungen  ihrer 

Arbeiter,  der  zweite  von  der  Mitwirkung  der  Arbeitnehmer  bei  der  Lösung 

der  Wohnungsfrage.  Der  dritte  entwickelt  die  allgemeinen  Grundsätze 

für  den  Bau  und  die  Einrichtung  von  Arbeiterwohnungen.  In  dem  vierten 

ist  der  Bericht  über  den  ersten  Verhandlungstag  und  in  dem  fünften  der 

Bericht  über  die  Ausstellung  von  Plänen  von  Arbeiterwohnungen  enthalten. 

Den  einzelnen  Abschnitten  sind  zahlreiche  Abbildungen  beigefügt. 

Es  liegt  in  der  Natur  der  Sache,  dafs  sich  über  die  Art  und  Weise 

und  die  Mittel,  durch  welche  eine  so  wichtige  Aufgabe,  wie  es  die  Ver- 

besserung der  Wohnungsverhältnisse  der  unteren  Volksklassen  ist,  ihrer 

Lösung  entgegenztiführen  ist.  keine  allgemein  gültigen  Regeln  aufstellen 

lasse«. 

Verschiedene  Wege  können  zum  Ziele  führen  und  werden  auch  oft 

bediiigt  durch  die  Verschiedenheit  der  örtlichen  Verhältnisse,  der  persön- 

lichen Beziehungen  zwischen  Arbeitgebern  und  Arbeitnehmern,  ihrer 

Wünsche  und  Interessen,  der  Vermögenslage  der  einzelnen  Unternehmungen 

und  andere  Umstände. 

Die  Schrift  liefert  denn  auch  ein  anschauliches,  interessantes  und 

erfreuliches  Bild  von  der  Mannigfaltigkeit  dessen,  was  auf  diesem  Gebiete 

geleistet  ist. 

Bald  ist  es  der  Arbeitgeber,  welcher  aus  eigenen  Mitteln  Wohnungen 

herstellt  und  sie  seinen  Arbeitern  unentgeltlich  oder  zu  billigem  Mieths- 

zins  überläl'st,  oder  welcher  den  Bau  eigener  Häuser  seitens  der  Arbeiter 
durch  die  Hergabe  von  Grund  und  Boden,  durch  zinsfreie  Darlehne  und 

durch  Bauprämien  unterstützt.    Bald  sind  es  Genossenschaften  aus  Per- 
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sönlichkeiten  von  gemeinnütziger  Gesinnung  oder  aus  den  Arbeitern  selbst 

oder  aus  beiden  Elementen  gebildet,  welche  mit  dem  Bau  gesunder  und 

billiger  Wohnungen  vorgehen.  Unter  den  vielen  in  dem  Werke  angeführten 

Beispielen  wollen  wir  hier  nur  auf  einzelne  der  bemerkenswerthesten  Ein- 

richtungen, insbesondere  auf  die  Arbeiterkolonien  der  preußischen  Berg-, 

Hütten-  und  Salinenverwaltung,  der  deutschen  Marineverwaltung  in  Fried- 

richsort, der  preußischen  Staatseisenbahnverwaltung  in  Leinhausen,  sowie 

auf  die  von  Krupp  in  Essen,  von  der  Prefshefe-  und  Spiritusfabrik  in 

Delft  und  von  dem  Spar-  und  Bauverein  in  Hannover  geschaffenen  Ein- 

richtungen verweisen. 

Die  Leitung  der  Konferenz  hat  in  richtiger  Würdigung  dieses  Ge- 

sichtspunktes in  dem  aufgestellten  Programm  es  nicht  als  eine  Aufgabe 

der  Verhandlungen  bezeichnet,  über  die  Losung  der  Frage  Beschlüsse 

herbeizuführen  und  bestimmte  Vorschläge  zu  formuliren,  sondern  sich 

darauf  beschränkt,  das,  was  in  dieser  Beziehung  geschehen  ist,  den  Be- 

theiligten so  vollständig  als  möglich  vor  Augen  zu  führen,  die  verschie- 

denen Mittel  und  Wege,  welche  sich  für  die  Förderung  der  Sache  bieten, 

zu  erörtern,  die  Anschauungen  zu  klären  und  neue  Anregungen  zu  geben. 

Dies  ist  durch  die  Verhandlungen  in  reichem  Mafse  geschehen,  und 

es  darf  unbedenklich  anerkannt  werden,  dafs  die  Veranstalter  und  Leiter 

der  Konferenz  und  die  einzelnen  Berichterstatter,  welche  sich  ihrer  Auf- 

gabe mit  offenbarer  Liebe  zur  Sache,  mit  Sorgfalt  und  Sachkunde  unter- 

zogen haben,  sich  ein  grofses  Verdienst  um  die  Förderung  dieser  wichtigen 

Angelegenheit  erworben  haben.  Möge  das  Werk  recht  viele  Leser  finden 

und  in  den  weitesten  Kreisen  anregend  und  fruchtbringend  wirken. 

G-cL 

Wilhelm,  J)r.  Julius.  Frachtporto.  Ein  Vorschlag,  die  bei  dem  Post- 

verkehr üblichen  Grundsätze  der  Gebührenbemessuug  auf  alle 

Transport leistungen  auszudehnen.    Wien  1892.  Leopold  Weifs. 

Perrot,  Hertzka.  Engel  haben  ihren  Meister  gefunden,  neben  welchem 

sie  wie  Waisenknaben  dastehen,  und  dieser  Meister  heilst  Dr.  Julius 

Wilhelm.  Wenn  die  erstgenannten  Vertreter  des  Zonentarifs  in  ihren 

Vorschlägen  mit  einer  gewissen  Zaghaftigkeit  auf  ihr  engeres  Vaterland, 

Hertzka  und  Engel  gar  auf  den  Personentarif  sich  beschränkten  und  auf 

die  bestehenden  Verhältnisse  gewisse  Rücksichten  nahmen,  so  hält  sich 

Herr  Dr.  Wilhelm  mit  solchen  Kleinigkeiten  uicht  auf,  sondern  mit  einem 

durch  Sachkenntnis  nirgends  getrübten  Enthusiasmus  reformirt  er  alles, 

Postbeförderung,  Eisenbahngüter-  und  Personenbeförderung,  Geldverkehr 

und  dies  alles  gleich  für  die  ganze  zivilisirte  Welt.  Das  Ganze  heifst 

Frachtporto.    „Die  Idee  des  Frachtportos  liegt  gleichsam  in  der  Luft:  ich 
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bin  nur  das  zufällige  Werkzeug,  dessen  sich  dieselbe  bedient,  um  durch- 

zudringen, nachdem  alle  Vorbedingungen  zu  deren  Realisirung  vorhanden 

sind,*'  sagt  der  Verfasser  bescheidenerweise  S.  8.  Er  geht  natürlich 

bei  seineu  Ausführungen  von  der  Kowland  HiHschen  Postreform  aus  und 

reformirt  zunächst  den  Postpacketverkehr,  für  welchen  er  folgendes  Welt- 

postporto empfiehlt: 

Lokalzoue     Deutschland— Oesterreich  Welt 

bis  zu  250  gr 3  Kr. 5  Kr. 
5  Kr. 

1  kg 
5 10 

20  „ 

5  „ 15  „ 
30  „ 

60  ., 

10  „ 
20  „ 

40 80 
20  „ 

25  „ 50 100  ., 

30  „ 

30 

60  „ 

120 

100 100  „ 

200  „ 400  „ 

kommt  er  zum Personenverkehr. „Mein  Vorschlag 
geht  nun 

den  Gepäck  verkehr  der  Post  zu  überlassen  und  den  Personenverkehr  unter 

Aufhebung  sämintlicher  heute  noch  bestehenden  Begünstigungen  ebenso 

wie  des  Schnellzugszuschlages  etwa  in  folgender  Weise  zu  erleichtern." 
Zonen III.  Kl. II.  Kl. I.  Kl. 

bis    15  km 10  Kr. 20  Kr. 40  Kr. 

40 
20  „ 

40 83 

„   100  „ 

40  „ 
80  „ 

1GO  ,. 

200 GO 120 240 

«  400  „ 

80  „ 
160  ., 

320  .. 

über  400  ,, 100  ., 200 

400  ,, 

Das  ist  aber  keineswegs  das  Ideal  von  Herrn  Dr.  Wilhelm,  sondern  „nur 

eine  Etappe  auf  dem  Weg  zum  Personenporto  d.  h.  einer  Tarifirung  der 

Personenbeförderung  in  ähnlicher  Weise,  wie  heute  Briefe  oder  nach 

meinem  Vorschlage  die  Postpackete  taxirt  werden." 

Bezüglich  der  Güterbeförderung,  welche  er  ganz  der  Post  überweisen 

will,  unterscheidet  der  Verfasser  ein  Gewichtsporto  mit  schneller  Be- 

förderung in  Postzügen  (Züge,  welche  nur  die  Post  befördern)  und  den 

für  den  Postpacketverkehr  vorgeschlagenen  Sätzen,  ferner  Sammelfracht 

für  Güter,  welche  weniger  schnell  als  vielmehr  billig  befördert  sein  wollen, 

und  Waggonfracht.    Für  beide  will  er  berechnen 

Sammelfracht  für  100  kg         1  Waggon 

bis  zu  40  km  15  Kr.  10  Fl. 

41-100  „  30  „  20  „ 

101—200  „  45  „  30 

2131-400  „  60  40 

über  400  75  ,.  50  „ 
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„Die  Tarife  gelten  von  Postamt  zu  Postamt.  Die  Post  hätte  mit  den 

Bahnen  zu  verhandeln,  um  bei  den  hilligen  Tarifen  ihr  Auslangen  zu 

finden;  es  wäre  Sache  der  Post,  die  Anlage  der  notwendigen  abkürzenden 

Bahnlinien  und  Kanäle  zu  veranlassen,  technische  Fortschritte  auszunützen, 

um  durch  Verzehnfachung  des  Verkehrs  nicht  nur  auszukommen,  sondern 

zu  verdienen/4  Aber  damit  hat  die  arme  Post  noch  nicht  genug.  Sie 

soll  auch  noch  als  Clearing-house  dienen  und  die  von  ihr  beförderten 

Waaren  belehnen.  .,Alle  Waaren  können  durch  Gutschrift  auf  dem  Konto 

des  Absenders  und  Lastschrift  auf  dem  Konto  des  Empfanges  bezahlt 

werden:  solche  Waaren  werden  durch  die  Post  bis  zu  einer  gewissen 

Höhe  belehnt.** 

„Die  Folgen  der  Tarifherabsetzung  wären  Steigerung  des  Verkehrs, 

des  Arbeitslohnes,  des  Nationaleinkommens  und  Verbilligung  der  Haupt- 

konsumartikel: selbst  unter  der  Voraussetzung,  dafs  der  Staat  bei  der 

Post  anfänglich  darauf  zahlen  müfste,  würde  er  durch  direkte  und  indirekte 

Steuern  reichlich  Ersatz  finden."  Herr  Dr.  Wilhelm  ist  natürlich  auch 

extremer  Freihändler,  Schutzzölle  sind  ihm  ein  Greuel.  Daneben  aber  ist 

er  sehr  für  Steigerung  der  Arbeitslöhne  und  erhofft  hiervon  die  segens- 

reichsten Folgen.  „Höhere  Arbeitslöhne  steigern  die  Kreditfähigkeit  des 

Staates,  in  welchem  sie  gezahlt  werden.  So  haben  die  englischen  Arbeiter 

einen  grofsen  Theil  des  englischen  Nationalvermögens  durch  Strike 

erzeugt;  ohne  die  hohen  Arbeitslöhne  wäre  die  englische  Staatsschuld  eine 

drückende  und  England  wäre  nicht  der  Gläubiger  der  ganzen  Welt 

geworden.  Was  beweist  aber  dies  alles?  Dafs  dazu,  um  in  einigen  Jahr- 

zehnten ebenso  reich  zu  sein,  wie  England  heute  ist  —  England  wird  bis 

dahin  noch  viel  reicher  sein —  nichts  gehört,  wie  die  Herbeiführung  ähnlicher 

Produktionsbedingungen  und  der  feste  Wille  der  Arbeiter,  besser  leben 

zu  wollen."  Es  ist  bemerkenswert)!,  wie  deutlich  auch  bei  diesem  Verkehrs- 

reformator und  Vertreter  des  Zonentarifs  der  sozialistische  Zug  in  seinen 

Vorschlägen  und  Ansichten  hervortritt.  Vir. 

.Inst.  W.,  preul's.  Regierungsrath.  Das  Reichsgesetz,  betreffend  die 
Invaliditäts-  und  Altersversicherung,  vom  22.  Juni  1889.  Nebst  den 

Ausführungsbestimmungen  des  Reiches  und  der  gröfseren  Bundes- 

staaten.   Berlin  18(J2.    Siemenroth  und  Worms. 

Der  durch  seinen  Kommentar  zum  Gesetz,  betr.  die  Unfallversiche- 

rung der  im  land-  und  forstwirtschaftlichen  Betriebe  beschäftigten  Per- 

sonen, vorteilhaft  bekannte  Verfasser  hat  unter  vorstehendem  Titel  den 

zahlreichen,  zu  dem  Invaliditäts-  und  Altersversicherungsgesetze  heraus- 

gegebenen Kommentaren  ein  neues  Werk  hinzugefügt.    In  einer  Einleitung 
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giebt  er  einen  kurzen  Abrifs  der  Entstehung  der  sozialpolitischen  Gesetze 

des  deutschen  Reiches  und  einen  Ueberblick  über  das  Wesen  und  die  Ein- 

richtung der  Invaliditäts-  und  Altersversicherung.  Die  Anmerkungen  und 

Erläuterungen  der  einzelnen  Paragraphen  des  Invaliditäts-  und  Alters- 

versicherungsgesetzes lassen  das  Bestreben  erkennen,  die  Materialien  des 

Gesetzes,  alle  Ausführungsvorschriften  im  Reiche,  in  Preufsen  und  in  den 

andern  grofsen  Bundesstaaten,  sowie  alle  bis  zum  Erscheinen  des  Buches 

ergangenen  Entscheidungen  des  Reichsversicherungsamtes  und  der  Landes- 

versicherungsärater  ausgiebig  zu  benutzen.  Ebenso  sind  die  bis  dahin 

t-rlassenen  zahlreichen  Verordnungen,  die  Bundesrathsbeschlüsse,  An- 

weisungen, Anleitungen,  generellen  Erlasse,  Rundschreiben  und  Bekannt- 

machungen sämmtlich  zumeist  im  Wortlaute  und  mit  den  zugehörenden 

Nachwcisnngen  und  Mustern  theils  in  einem  Anhange,  theils  in  einem 

Nachtrage  abgedruckt. 

Für  die  Staats-Eisenbahn  Verwaltungen  bieten  die  Stellen  des  Buches 

besonderes  Interesse,  die  von  den  zur  selbständigen  Durchführung  der 

Invaliditäts-  und  Altersversicherung  zugelassenen  besonderen  Kassenein- 

richtnngen  handeln.  Wenngleich  der  Verfasser  mit  grofsem  Eifer  bestrebt 

gewesen  ist,  alle  Zweifelsfragen  aufzuklären,  so  müssen  doch  einzelne 

Irrthümer  auffallen.  Nicht  zutreffend  ist  beispielsweise  in  der  Anmer- 

kung 17  zu  §  5  des  Gesetzes  die  Bemerkung,  dafs  die  zugelassenen  Kassen- 

einrichtungen erst  „nach  Ablauf  der  ersten  15  Jahre  nach  dem 

Inkrafttreten  des  Gesetzes  die  von  den  Versicherungsanstalten  fest- 

gesetzten Renten  mit  aufzubringen  haben,  wenn  der  Versicherte  bei  ihnen 

zeitweise  versichert  gewesen  ist."  Diese  Mitbetheiligung  der  Kassenein- 

richtungen  an  der  Bestreitung  der  Renten  ist  vielmehr  sofort  mit  dem 

Inkrafttreten  des  Invaliditäts-  und  Altersversicherungsgesetzes  wirksam 

geworden.  Die  hier  vom  Verfasser  anscheinend  gemeinte  Vorschrift  des 

§  160  des  Gesetzes  hat  einen  anderen  Zweck,  nämlich  den,  dafs  bei  der 

Vertheilung  der  auf  die  Versicherungsanstalten  entfallenden  Renten- 

beträge auf  die  einzelnen  betheiligten  Anstalten  während  einer  Uebergaugs- 

zeit  auch  die  vorgesetzliche  Beschäftigungszeit  des  Versicherten  in  gewissem 

Umfange  mit  berücksichtigt  werden  soll.  Diese  Vorschrift  findet  aber, 

wie  durch  den  Beschlufs  des  Reichsversicherungsamts  vom  14.  Dezember  181»  1 

(Amtliche  Nachrichten,  Invaliditäts-  und  Alters-Vci>icheruiig  18(J2.  S.  25) 

bestätigt  ist,  auf  die  zugelassenen  Kasseneinrichtungen  überhaupt  keine 

Anwendung.  Durch  diesen  Beschlufs  wird  übrigens  auch  die  Ansicht 

Bosse's  und  von  Woedtke's  über  die  Bestreitung  der  Renten,  wenn  nur 
eine  Versicherungsanstalt  oder  nur  eine  Kasseneinrichtung  betheiligt  ist, 

als  richtig  anerkannt;  während  Just  (Anm.  3  a  zu  §  160)  diese  Ansicht 

für  nicht  zutreffend  erachtet.     Die  Bemerkungen  zu  §  27  des  Gesetzes 
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sind  nicht  ganz  vollständig,  da  nicht  erwähnt  ist,  dafs  den  Mitgliedern 

der  zugelassenen  Kasseneinrichtungen  auch  die  Vergünstigung  im  Eingange 

des  zweiten  Absatzes  des  §  22  zu  gute  kommen  kann.  Die  vom  Bundes- 

rathe  gutgeheifsenen  Satzungen  für  die  Arbeiterpensionskasse  der  preufsi- 

schen  Staatsbahnen  enthalten  beispielsweise  im  §  12  Abs.  2  eine  solche 

Anordnung.  Auch  die  Anmerkung  4  zu  §  90  des  Gesetzes,  wonach  die 

auf  Krankheitszeiten  entfallenden  Kentenbeträge  sich  auf  die  betheiligten 

Versicherungsanstalten  und  die  Kasseneinrichtungen  gleichmäfsig  ver- 

theilen, ist  nicht  zutreffend.  Bei  der  Kenten vertheilung  werden  viel- 

mehr, wie  Bosse  und  von  Woedtke  (Anm.  4  zu  §  17  und  Anm.  6  zu 

§  89)  richtig  ausführen,  die  Krankheitszeiten  überhaupt  nicht  weiter  be- 

rücksichtigt, sondern  die  Gesammtrentenbetrüge  nach  Mafsgabe  der  den 

Versicherungsanstalten  oder  Kasse neinrichtungen  zugeflosse- 

nen Beiträge  vertheilt,  weil  die  Deckung  der  Kententheile  für  die  bei- 

tragslosen Krankheitszeiten  in  der  Höhe  der  Beiträge  liegt.  //— f. 

Halm,  Jul.,  Landrichter.    Das  Krankenversicheruugsgesetz  vom 

15  Juni  im      Mjt    Kinleitun     und   Kommentar.     Berlin  1892. 10.  August  lb92. 

Siemenroth  und  Worms.    Geh.  4,50  u/,  geb.  5,".o  m. 

Zu  den  Büchern,  die  ihr  Erscheinen  oder  ihre  Neuaullage  der  am 

1.  Januar  1893  in  Kraft  getretenen  Novelle  zum  deutschen  Krankenver- 

sicherungsgesetze verdanken,  gehört  auch  das  Handbuch  von  Hahn. 

Seine  Einleitung  besteht  aus  einer  kurzen  Darstellung  des  Inhalts 

und  der  Geschichte  des  Gesetzes  und  der  Novelle  und  aus  einer  etwas 

eingehenderen  „Vorbemerkung  über  die  rechtliche  Natur  der  Kranken- 

versicherung.11 Dafs  die  Einführung  in  die  Krankenversicherung  so  kurz 

gehalten  ist,  gereicht  dem  Buche  nicht  zum  Vortheile  gegenüber  anderen 

Kommentaren,  namentlich  gegenüber  den  von  Woedtke'sehen  Kommen- 

taren, die  nicht  nur  die  geschichtliche  Entwicklung  der  Krankenversiche- 

rung ausführlich  behandeln,  sondern  auch  einen  vollständigen  und  genauen 

Uebeibliek  über  das  Wesen  und  den  Umfang  der  Krankenversicherung 

und  über  den  Inhalt  der  Gesetze  darbieten.  Bei  der  Schwierigkeit  der 

Materie  sind  solche  ausführliche  Darstellungen  kaum  zu  entbehren. 

Das  Krankenversicherungsgesetz  ist  in  dem  Wortlaute  der  Bekannt- 

machung des  Keichskanzlers  vom  10.  April  1892  mitgetheilt  und  paragraphen- 

weise in  zumeist  knapper,  stets  aber  fafslich  klarer  Form  unter  Benutzung 

der  Materialien  des  Gesetzes  und  namentlich  unter  vollständiger  Verar- 

beitung der  Judikatur,  der  allerdings  bei  der  Krankenversicherung  ein  weit 

engerer  Spielraum  als  bei  den  übrigen  sozialpolitischen  Gesetzen  gezogen 
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ist,  erläutert.  Auf  die  Aenderungen,  die  durch  die  Novelle  eingeführt 

sind,  ist  meisthin  aufmerksam  gemacht;  der  Gehrauch  des  Buches  würde 

indessen  wesentlich  erleichtert  sein,  wenn  die  Aenderungen  auch  äufserlich 

durch  den  Druck  unterschieden  wären.  In  einem  Anhange  sind  der  Ab- 

schnitt B  (Krankenversicherung)  aus  dem  Unfall-  und  Krankenversiche- 

rungsgesetze für  Iand-  und  forstwirthschaftliche  Betriehe,  ferner  Auszüge 

aus  den  anderen  Reichs- Versicherungsgesetzen,  „soweit  sie  das  Verhältnifs 

der  Krankenversicherung  zur,  Unfall-,  Invaliditäts-  und  Altersversicherung 

betreffen, u  und  endlich  das  Gesetz  über  die  eingeschriebenen  Hülfskassen 

in  der  Fassung  des  Gesetzes  vom  1.  Juni  1884  abgedruckt. 

Als  Vorschriften,  die  das  Verhältnifs  der  Kranken-,  zur  Unfall-, 

Invaliditäts-  und  Altersversicherung  betreffen,  sind  nur  die  Paragraphen 

angesehen,  die  sich  auf  den  Gegenstand  der  Versicherung  unmittelbar  be- 

ziehen, nicht  auch  die,  die  von  der  Ausführung  der  Versicherung  handelnden. 

So  sind  beispielsweise  von  dem  Invaliditäts-  und  Altersversicherungsgesetze 

nur  die  Vorschriften  des  §  12  über  die  Krankenfürsorge  für  dauernd  Er- 

werbsunfähige, nicht  auch  die  Vorschriften  der  §§  18.  48,  75.  DO,  112,  114, 

115  und  141  über  die  Krankheitsbcscheinigungen,  Mitbet  Heiligung  der 

Kassenvorstände  an  der  Vorprüfung  der  Rentenansprüche,  an  der  Erhebung 

der  Beiträge,  an  Ausschufswahlen,  Rechtshülfe  u.  s.  w.  mitget heilt.  Auch 

im  übrigen  ist  den  Ausführungsvorschriften,  die  von  den  Zentralbehörden 

zu  dem  Krankenversicherungsgesetze  erlassen  sind,  weniger  Bedeutung 

beigelegt;  sie  werden  meistens  nur  gelegentlich  kurz  ihrem  Inhalte  nach 

erwähnt.  Die  vom  Buudesrathe  empfohlenen  Musterstatuten  für  Orts-  und 
Betriebskrankenkassen,  sowie  die  bundesräthlichen  Vorschriften  über  die 

Einrichtung  und  Führung  der  Kranken-,  Ausgabe-  und  Einnahmebücher  bei 

den  Krankenkassen,  über  die  jährlichen  Rechnungsübersichten  u.  s.  w.  sind 

nicht  abgedruckt.  Dagegen  hat  Hahn  den  Zivil-  und  Strafrechtsfragen 

und  den  Fragen  der  Zuständigkeit  besondere  Sorgfalt  zugewendet.  Sein 

Kommentar  erweist  sich  gerade  in  dieser  Beziehung  besonders  zuverlässig 

und  wird  sich  daher  namentlich  für  Richter  und  Anwälte,  für  die  er  nach 

dem  Vorworte  übrigens  auch  in  erster  Reihe  bestimmt  zu  sein  scheint, 

scut  eignen.    H— f. 

Susemihl,  A.  J.  Das  Eisenbahnbauwesen  für  Bahnmeister  und 

Bauaufseher  als  Anleitung  für  den  praktischen  Dienst  und  zur 

Vorbereitung  für  das  Bahnmeisterexamen.  Fünfte  wesentlich 

vermehrte  Auflage.  Nach  des  Verfassers  Tode  weiter  bearbeitet 

und  herausgegeben  von  Ernst  Schubert,  königl.  preufsischern 

Eisenbahnbau-  und  Betriebsiuspektor.  Vorsteher  der  Eisenbahn- 

bauinspektion Sorau.    Wiesbaden.    1892.    .1.  F.  Bergmann. 
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Das  hei  der  Besprechung  der  vierten  Auflage  im  Jahrgang  1886  des 

Archivs  S.  448  empfohlene  Buch  liegt  nunmehr  schon  in  der  fünften  Auflage 

vor,  ein  beredtes  Zeugnifs,  dafs  das  Buch  einem  wirklichen  Bedürfnifs 

entspricht  und  seine  Aufgabe  erfüllt,  Die  neue  Auflage  zeigt  in  mehr- 

facher Hinsicht  eine  Verbesserung  und  Vermehrung  des  Inhaltes  und  be- 

handelt den  Stoff  in  zwei  getrennten  Abtheilungen.  Die  erste  Abtheilung 

enthält  die  Rintheilung  der  Make,  Gewichte  und  Münzen,  das  für  den 

bezeichneten  Leserkreis  Wissenswert  he  aus  der  Mathematik,  den  Natur- 

wissenschaften, der  Mechanik,  der  Feldmefskunde.  Baumaterialien-  nnd 

Baukonstruktionslehre.  Namentlich  die  Abschnitte  aus  der  Mechanik  und 

der  Feldmefskunde  haben  eine  Erweiterung  erfahren,  und  zwar  der  erstere 

durch  erweiterte  Angaben  über  die  Berechnung  der  Balken  und  Vermehrung 

der  Beispiele,  der  letztere  durch  Beschreibung  der  Nivellirinstrumente  und 

des  Verfahrens  beim  Höhenmessen.  In  dem  Abschnitte  über  Baukon- 

struktionslehre  sind  zweckmäßiger  Weise  einige  Angaben  über  Gas-  und 

Wasserleitungsanlagen  hinzugefügt  worden. 

Die  zweite  Abtheilung  behandelt  den  Eisenbahnbau  und  die  Bahn- 

unterhaltung und  zwar,  nach  einer  kurzen  Geschichte  der  Eisenbahnen, 

die  Vorarbeiten,  den  Unterbau  des  Bahnkörpers,  die  Bettung,  den  Ober- 

bau, die  Weichen-  und  Gleisekreuzungen,  die  Drehscheiben.  Schiebebühnen, 

Anordnung  der  Stationen,  Nebenanlagen  auf  der  Strecke  und  schliefst  mit 

einem  Auszug  aus  den  Normen  für  die  Konstruktion  und  Ausrüstung  der 

Eisenbahnen  Deutschlands  vom  30.  November  1885.  Der  Inhalt  dieser 

Abtheilung  zeigt  eine  völlig  neue  Bearbeitung  des  Stoffes,  wobei,  wie  der 

Verfasser  im  Vorwort  angiebt,  das  Veraltete  fortgelassen  und  die  jetzt 

gebräuchlichen  Anordnungen  in  neu  geordneter  Weise  aufgenommen  sind. 

Namentlich  der  Abschnitt  über  den  Oberbau  ist  ausführlich  behandelt:  es 

werden  darin  die  in  den  elf  königlieh  preufsischen  Eisenbahndirektions- 

bezirken vorkommenden  Oberbauarten,  sowie  diejenigen  der  baierischen. 

sächsischen,  württembergischen,  badischen  Staatseisenbahnen,  der  Reichs- 

eisenbahnen, der  hessischen  Ludwigsbahn,  der  pfälzischen,  der  mecklen- 

burgischen Friedrich-Franz-Eisenbahn,  der  oldenburgischen  Staatseisen- 

bahn, der  österreichischen  Staatseisenbahnen  und  der  österreichischen 

Nordwesthahn  durch  Beschreibung  und  Abbildung  dargestellt. 

Bei  der  Besprechung  der  vierten  Auflage  war  hier  der  Wunsch  aus- 

gesprochen worden,  es  möchten  in  leicht  fafslicher  Weise  auch  die  Grund- 

sätze und  hauptsächlichsten  Konstruktionsarten  der  Weichensicherung  und 

Zentralweichen-  und  Signalstellapparate  in  dieses  Buch  aufgenommen 

werden.  Diesem  Wunsche  ist  zwar  in  der  neuen  Auflage  nicht  entsprochen 

worden,  der  Verfasser  hat  aber  inzwischen  eine  diese  Aulagen  behandelnde 

besondere  Schrift  „Die  Sicherungswerke  im  Eisenbahnbetriebe"  heraus- 
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gegeben  und  dieselbe  für  den  gleichen  Leserkreis  wie  das  vorliegende 

Buch  bestimmt.  Beide  Bücher  ergänzen  sich  somit  und  bilden  zusammen 

nicht  nur  ein  sehr  werthvolles  Bildungsmaterial  für  die  Bahnmeister  und 

diejenigen,  die  sich  für  diese  Stellung  vorbereiten  wollen,  sondern  sind 

auch  bequeme  Handbücher  für  höhere  Eisenbahntechniker.  ,/. 

Heusinger  v.  Waldegff's  Kalender  für  Eisen  bah  ntechniker. 
Neubearbeitet  unter  Mitwirkung  von  Fachgenossen  von  A.  W.  Meyer, 

königlichen  Regierungsbaumeister  bei  der  köuiglichen  Eisenbahn- 

direktion  in  Hannover.   Wiesbaden.   1892.  J.  F.  Bergmann. 

Dieser  in  Eisenbahnkreisen  weitverbreitete  und  mit  Recht  beliebte 

Kalender  liegt  in  der  zwanzigsten  Autlage  vor,  welche  sich  in  der 

aufseren  Anordnung  und  im  wesentlichen  Inhalte  eng  an  die  vielfach  um- 

gearbeitete neunzehnte  Auflage  «inschliefst.  Im  einzelnen  sind  die  ver- 

schiedenen Abschnitte  durch  zahlreiche,  den  inzwischen  eingetretenen 

Neuerungen  entsprechende  Zusätze  ergänzt  und  verbessert  worden.  So 

sind  in  der  Abtheilung:  „Gesetze  und  Normen"  die  vom  1.  Januar  1893 

giltigen  Vorschriften:  „ Betriebsordnung  für  die  Haupteisenbahnen  Deutsch- 

lands" (an  Stelle  des  bisherigen  „Bahnpolizeireglements  für  die  Eisenbahnen 

Deutschlands'1),  die  ..Normen  für  den  Bau  und  die  Ausrüstung  und  der 

Haupteisenbahnen  Deutschlands"),,  und  die  Signalordnung  für  die  Eisen- 

bahnen Deutschlands"  aufgenommen  worden.  Der  Abschnitt,  ..Stations- 

aniajfen  für  Haupteisenbahnen"  ist  in  zweckmäfsiger  Weise  neu  bearbeitet. 

Kalender  für  Strafsen-  und  Wasserbau-  und  Kultur-In genieure. 

Begründet  von  A.  Rhein hard.  Neubearbeitet  unter  Mitwirkung 

von  Fachgeuossen  von  R.  Scheck,  königl.  Wasserbauinspektor  in 

Breslau.    1893.    Wiesbaden.    J.  F.  Bergmann. 

Der  vorliegende  zwanzigste  Jahrgang  dieses  Kalenders  zeigt 

gegenüber  dem  vorhergehenden  keine  gröTsere  Aenderung.  Die  ein- 

zelnen Abschnitte  sind  zeitentsprechend  ergänzt  und  verbessert.  Fort- 

gelassen ist  die  Statistik  über  die  Eisenbahnen  und  Lokalbahnen,  als 

den  Rahmen  des  Kalenders  überschreitend,  und  mangels  der  erforderlichen 

Cnterlagen  das  Verzeichnifs  der  Baubeamten.  In  letzterer  Hinsicht  wird 

auf  die  demnächst  erscheinende  „Rangliste  der  Baubeamten"  hingewiesen. 

Wünschenswert h  erscheint,  dafs.bei  einer  neuen  Autlage  in  dem  Abschnitte 

..Gesetze  und  Normen"  das  neue  Gesetz  vom  28.  Juli  1892  über  Klein- 

bahnen und  Frivatanschlufsbahnen  Aufnahme  findet. 
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Engelmann's  Kalender  für  Eisenbahnbeamte  des  Deutscheu 

Reichs  für  das  Jahr  1893.  Elfter  Jahrgang.  Unter  Redaktion 

fachmännischer,  aktiver  Kräfte.  2  Theile.  Berlin.  Verlag  und 

Eigentimm  von  Julius  Engelmann,  Lützowstr.  No.  97. 

Ausstattung  und  Inhalt  des  neuen  Jahrgauges  sind  im  wesentlichen 

unverändert  geblieben.  Früher  gerügte  Mängel  haben  nur  zum  Theil 

Berücksichtigung  erfahren:  das  Reichsamt  für  die  Verwaltung  der  Reichs- 

eisenbahnen fehlt  wiederum  gänzlich,  obschon  in  früheren  Besprechungen 

wiederholt  auf  diese  Unterlassung  hingewiesen  wurde.  Ueberhaupt  zeigt 

der  Adressentheil  noch  mannigfache  Ungenauigkeiten:  so  ist  z.  B.  im 

Inhaltsverzeichnifs  des  Adrefsbuehs  als  Vertreter  der  Reichsbahnen  und 

preußischen  Staatsbahnen  in  Mailand  noch  der  kaiserl.  Oberinspektor 

Trommer  aufgeführt,  während  diese  Stelle  längst  aufgehoben  ist.  Ferner 

ist  in  einer  Anmerkung  zur  Geschäftsordnung  der  k.  preufsischen 

Eisenbahndirektionen  S.  104  gesagt,  dafs  bei  sämmtliehen  Eisenbahn- 

direktionen mit  alleiniger  Ausnahme  der  Direktion  zu  Frankfurt  a./M. 

besondere  Dirigenten  für  die  erste  Abtheilung  bestehen,  während  doch  bei 

der  Direktion  zu  Altona  die  erste  Abtheilung  nicht  von  eiuem  besonderen 

Dirigenten,  sondern  vom  Präsidenten  geleitet  wird.  Auch  sonst  sind  schon 

längst  eingetretene  Aenderungen  der  Organisation  nicht  berücksichtigt,  wie 

z.  B.  die  bereits  im  Jahre  1883  getroffene  Bestimmung,  dafs  die 

persönlichen  Angelegenheiten  der  Beamten  und  Arbeiter  fortan  innerhalb 

der  ersten  Abtheilung  bearbeitet  werden  sollen.  Es  wäre  zu  wünschen, 

dafs  dergleichen  und  noch  andere  Ungenauigkeiten,  die  den  Werth  des 

sonst  verdienstvollen  Unternehmens  beeinträchtigen,  in  der  Folge  beseitigt 

würden.  Im  übrigen  ist  die  geschmackvolle  Ausstattung  und  Anordnung 

anzuerkennen.  Die  von  Liehenow  bearbeitete  Eisenbahn-  und  Reisekarte 

des  Deutschen  Reichs  bildet  auch  zu  dem  neuen  Jahrgange  eine  will- 

kommene Beigabe.  M. 

Wippcrmann,  Dr.  Karl.  Deutscher  Geschichtskalender.  Sachlich 

geordnete  Zusammenstellung  der  politisch  wichtigsten  Vorgänge 

im  In-  und  Auslande.    Leipzig.    Fr.  Wilh.  Grunow. 

Von  diesem  vortrefflichen,  überaus  brauchbaren  Hand-  und  Hilfsbueh 

zur  Kenntnifs  der  Geschichte  der  Gegenwart  sind,  seitdem  zuletzt  an 

dieser  Stelle  darüber  berichtet  worden  ist  (Archiv  1890.  S.  1099  ff.), 

4  weitere  Bände  erschienen,  die  den  Zeitraum  von  Juli  189t)  bis  dahin 

1892  umfassen.  Der  Plan  des  Werkes  ist  unverändert  geblieben.  Alle  Er- 

eignisse von  Bedeutung  für  das  politische  und  wirtschaftliche  Leben  der 

Gegenwart  werden,  nach  sachlichen  Gesichtspunkten  geordnet  und  beleuchtet 
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von  den  öffentlichen  Meinungsäufserungen  aller  Parteien,  übersichtlich  zu- 

sammengestellt. Der  Leser  erhält  darnach  ein  erschöpfendes  Bild  von  dem. 

was  in  der  jüngsten  Vergangenheit  vorgekommen  ist,  er  ist  in  der  Lage 

sich  die  dem  Gedächtnis  so  leicht  entschwindenden  Vorgänge  zurück- 

zurufen, und  er  lernt  aus  dem  Wippennanrr.schen  Kalender  erheblich  mehr, 

als  aus  «Ich  Zeitungen,  weil  mit  grolser  Objektivität  die  Ansichten  aller 

nialsgebeuden  politischen  und  wirtschaftlichen  Parteien  über  das  Vorgefallene 

neben  einander  aufgeführt  werden.  Von  besonderem  Werthe  siud  auch 

die  zusammengedrängten  Schilderungen  der  Parlamentsverhandlungen. 

Alle  besonders  wichtigen  Urkunden  und  Reden  werden  dabei  im  Wortlaute 

mitgetheilt.  Vor  ähnlichen  Unternehmungen  hat  der  Wippermann'sche 

Geschichtskalender  u.  a.  den  grol'sen  Vorzug,  dafs  er  in  halbjährigen 
Zwischenräumen  erscheint,  sodafs  der  Band,  in  dem  die  erste  Hälfte  des 

Jahres  181  »2  geschildert  wird,  schon  im  November  1892  veröffentlicht 

werden  konnte.  ]>er  Kalender  kann  allen  Behörden,  allen  Parlamentariern, 

allen  anderen  Personen,  die  im  öffentlichen  Leben  stehen,  nur  angelegent- 

lichst als  ein  änl'serst  schätzeuswerthes,  nie  im  Stiche  lassendes  Lese- 

und  .Vachschlagebuch  wiederholt  empfohlen  werden.  r.  </.  L. 
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August  1892. 

The  wheel  record.    Boston  park  roads. 

September  1*92. 

The  Railway  problem  of  Chicago  in  relation  to  terminals.  rapid  transit, 

marine  commerce  and  related  interests. 

Moniteur  des  interets  materlels.  Brüssel. 

No.  Uli— 101.   Vom  20.  November  bis  18.  Dezember  imw. 

I.es  congres  international  des  cherains  de  fer.  No.  ior.  L*-s  chewins  de 

fer  de  la  Grande-Bretagne 

Digitized  by  Google 



Büchersehau. 
181 

Monitore  delle  «trade  ferrate.  Turin. 

No.  40—51.    Vom  1.  Oktober  bis  17.  Dezember  189*2. 

^No.  40:)  Appundi  sulle  convenzioni  del  1886.  La  «ostruzinne  delle  fer- 

rovie couiplenieutari.  Prodotti  delle  ferrovie.  (No  41:-  La  deficienza  dpi 

vagoni  ed  i  lamenti  del  commercio  di  Genera.  No.  440  La  convenzione 

internationale  di  ßerua  pel  tra9porto  delle  merci  sulle  trade  ferrate.  La 

riforma  delle  tariffe  uelle  »trade  ferrate  ausmache,  dello  Stato.  (No.  17 :i 

La  galleria  del  Cremolino  «\\\hi  linea  Genova-Ovada-Asti.  Progetto  di 

riforma  delle  tariffe  per  viaggiatori  sulle  «trade  ferrate  russe  L'esercizio 

delle  ferrovie  secondarie.  No.  48:1  GH  scaldini  all'acetato  di  soda  nelle 

Ferrovie  Francesi  del  Nord.  No.  49:  Rete  Sicula  1891—92.  Rete  Medi- 

terranea  1891-92.  No.  60:  Le  ferrovie  della  Tnrehia  Asiatica.  Nr.  51  :i 

Rete  Sicula.  esercizio  1891-1892.    Rete  Mediterrauea. 

Oesterreichiache  Eisenbahnxeitnng.  Wien. 

No.  44 — 52.    Vom  30.  Oktober  bis  25.  Dezember  1892. 

(No.  44 : 1  Elektrische  Eisenbahn  zwischen  Wien  und  Budapest.  'No.  45:) 

Die  Verwendung  des  Petroleumniotors  im  Eiscnbahndienste.  jNo.  4fci:;  Die 
Lnkomotivfabrik  der  London  and  North  Western  Eisenbahn  in  Crewe. 

No.  47:)  Elektrische  Lokomotiven.  No.  48:)  Der  Gesetzentwurf,  betreffend 

die  Förderung  des  Eisenbahnwesens  niederer  Ordnung  in  Böhmen.  Eisen- 

bahnverkehr im  Monat  September  1892  ('No.  49:)  Theorie  und  Praxis  de> 
Eisenbahngleises.  (No.  50:)  lieber  da»  Sitzen  in  Eisenbahnwagen.  (No  51:) 

Hönigsvald's  neues  schmiedeisernes  Rad  für  Eisenbahnfahrzeuge.  (No.  51 
und  52: 1  Das  neue  Betriebsreglement  [No.  52:  Ueber  hydraulische  Anlagen 
für  Eisenbahnzwecke. 

OrgHii  Tür  die  Fortschritte  des  Eisenbahnwesens.  Wiesbaden. 

Heft  V.  18!»2. 

Bahuunterhaltung  durch  Hauptuntersiuhuugen.  Die  Lokomotiven  der  nord- 

amerikanischen Eisenbahnen.  Die  Geschichte  des  Eisenbahngleises.  Ver- 

besserung der  ScbieneuBtofsverbindung.  Kuallsignal  für  aufgeschnittene 

Weichen.  Das  Weichen-  und  Signalstellwerk  mit  Sicherungsanlage  auf 

Bahnhof  Ziitfen  Ostseite  1  der  niederländischen  Staatseisenbahnen.  Probe- 

fahrten mit  dem  Drehgestell  wagen. 

Heft  VI.  1892. 

Kahnunterhaltung  durch  Hauptuntersuchungen.  Die  Geschieht«'  des  Eisen- 

bahngleises. Die  Lokomotiven  auf  der  Pariser  Weltansstellung  1889.  An- 

lage der  Güterschuppen  auf  den  Bahnhöfen.  Luttdruckhammer  zum  Be- 

hämmern  der  Radreifen  nach  dem  Einsetzen  der  Sprengringe.  Peber  den 

Zweck  des  Messens  der  Durchbiegung  eiserner  Brücken  in  re^elinäfsigen 

Zwischenräumen.  Amerikanische  Tagesschnell-  und  Schlafwagen. 

Railroad  Gazette.   New  York 

No.  48.   Vom  21.  Oktober  H92. 

•Johnson  interlockinu;  inachine.  Irregulär  wear  of  loconiotive  driving  wheel 

tires.  New  Broadstreet-Station-Pennsylvaiiia  Railroad.  The  Interstate  Com- 

merce Coromission  vs.  the  Texas  A  Pacific  Do  big  excursions  pay?  Sep- 

tember accidents.  Some  disputed  points  in  Railroad  bridge  designing. 

Accidents  in  the  l'nited  States  in  September.  Recent  jfreat  passenger  mo- 
reinents.    Signaling  regulations  011  German  Railroads.    SettlemenT  of  n 
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bank  011  the  New  York.  New  Huven  <fc  Hartford    Denver  &  Rio  Grande 

strike.   Interlocking  in  Illinois. 

Xo.  44.   Vom  38.  Oktober  1803 

Kquipmeni  of  the  ,.AIley"  Elevated  Broad,  Chicago.  Compound  locomotive, 
Chicago  South  side  rapid  transit  Rail  road.  Pecos  River  bridge 

Southern  Pacific  Railroad  The  long  and  short  hanl  controversy.  New 

Hamburg  &  \V«>t  Cambridge.  Instruction«  to  the  man  who  doe*  the  work. 

Transportation  in  Chicago  durinu  the  dedication  exercises.  Ohio  extension 

of  Norfolk  &  Western  Railroad.  The  new  Panama  canal  Rapiil  transit  in 

Loudon.  Seine  disputed  points  in  Railway  bridge  designing  Judge  Bre- 

wer's  deeision  on  the  fburtli  sectiou  of  the  Act  to  regulato  commerce. 

Xo.  45.    Vom  4.  November  lh92. 

Passeuger  cur  Great  Western  Hailway  of  England.  The  new  rail  of  tlif 

State  Railroads  of  France.  Cur  of  the  Liverpool  overhead  Railroad.  Th<- 
value  of  the  Standard  code  illustrated.  Rapid  transit  in  London  and 

elsewbere.  The  Readinir  in  New  Kugland  Changes  in  equipin*  nt  on  the 

Great  Western  Railway  of  England  for  «hange  of  gange.  The  Railroads 

and  harbor  of  Chicago.  Baltimore  and  Ohio  improveiuents  at  Harpers  Ferry. 

The  development  of  passenger  movement.  Indiau  Railroad  notea.  The 

relief  departraeut  of  the  Baltimore  Ä  Ohio.  Electric  vn.  steam  locomotives. 

Some  disputed  points  in  Railroad  bridge  designing.  The  locomotive  and 

curriage  works  of  the  (ireat  Easteru  Railway.  England. 

Xo.  4«.   Vom  11.  November  1893 

Bald win  Compound  locomotive  tor  the  world's  fair.  The  positive  lock 
washer.  The  quick  action  brake  in  passenger  service  Train  colle<tors 

nnprofitable.  Concerning  maintenance  of  w«y.  A  maintenance  of  waj 

question.  Safety  regulations  on  Swiss  Railroads,  Comparative  tests  of 

componnd  and  simple  locomotives,  Missouri  Kansas  &  Texas  Railway. 

Xo.  47.   Vom  18.  November  18H3. 

Popper  tender  of  locomotive  for  Wabash  Railroad  Rapid  transit  in  New 

York.  Some  remarkable  couclueions  about  Street  Railroad  motors.  Excur- 

.sion  tickets  in  France  and  Germany.  The  coal  business  of  the  Northwest. 

New  York  rapid  transit.  Snow  on  Railroads.  The  fnel  supply  for  Indiau 

Railroads.    The  United  States  timber  tests. 

Xo.  48.    Vom  3ft.  November  1893. 

Howe  truss  draw  span  fraser  river  bridge,  Canadian  Pacific  Railway 

Turn  table  l'or  Howe  truss  bridge,  Canadian  Pacific  Railway.  The 
Brooks  Compound  locomotive  The  Carson  \  Gurganus  air  tight.  car  d«»«»r. 

Car  shops  of  the  Wheeling  &  Lake  Erie  Railway  at  Toledo,  n.  A  new 

conduit  system  tor  electric  Railroads.  Iraprovemcnts  in  the  Westinghouse 

brake.  Heisler's  sjeared  tramway  locomotive.  The  Dean  oinpouiid  loco- 

motive. Passeimer  rates  to  the  world's  fair.  Special  locks  for  signals  near 
cross-oveis.  Merailmeiits  caused  by  M.  C.  H.  couplers  pulling  out.  Hy- 

diaulic  power  for  Railroad  terminal*.  The  use  of  air  brakes  on  freight 

trains.  Convention  of  roadniastors  assuciation.  Disputed  points  in  Rail- 

road bridge  designing.  The  long-distance  electric  in>tallation  at  Rome. 

Ninety-seven  and  threetenth  miles  an  hoitr.    An  Argentine  Railroad  report. 
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No.  4i».   Vom  2.  Dexember  1892 

Sprague-Pratt  elect.ric  elevator.  Metropolitan  «1  < >u - 1 übe  locomotive  in- 

jector.  Couunissioner  Veazey>  deeisiou.  Traftic  as>ociation  not  prohibited 

by  the  anti-trust  law.  Car  lighting  in  Chicago  and  New  York.  Sonic 

reasons  why  elevated  roads  are  necessary  in  Philadelphia.  The  Vuniata 

shop*  luhrication.  Eugliah  and  American  locomotive*.  intercontinenial 

Railroad  siirvey.  Diae.ipline  on  the  Chicag"  Elevated  Railroad  mileago  »t 
the  world. 

No.  50    Vom  !».  Dezember  1892. 

Tbe  System  of  steam  heating  trains  on  ihe  Pennayl vauia  lines.  Crosshead 

for  das«  ,.F4En«:ine*-\Yrtbash  Railroad  .Tay  (inuld  Thc  eleventh  censns 
and  tbe  Railroad«  of  flu*  world.  Electric  tractinn  on  Standard  Railroad*. 

Ortober  aecident*.  Tbe  Chicago  &  Soinh  aide.  How  to  elevate  tbe  engiueering 

profeasiou.  Notes  on  Eugliah  Railroada.  Train  accidents  in  tbe  United 

State»  in  Octobi  r  Underground  wirini:  for  electric  Railroads.  Courts  will 

not  foree  witnesses  to  answer  thc  Intei  statt-  Commerce  Commission. 

No.  51.    Vom  1«.  Dezember  IH92 

Proposod  Elevated  Railroad*  in  Philadelphia.  Design  of  struc.ture  for  tbe 

Quaker  City  Elevated  Railroad  Philadelphia.  Locomotive  cab,  Baltimore  »v. 

uhio  Railroad.  Passeuger  movement  on  the  Manhattan  syatem  by  hour*. 

Tbc  Railroada  of  tbe  Pnited  States  and  tbe  world.  Tbe  Fisher  combinafion 

joint.  .ludge  (iresbam  on  section  l  >  of  thc  Interstate  Commerce  Law  A 

brake  for  high  speed  trains.  The  r.ar  collision  at  (ireenville,  N.  J.  Is  a 

«  heck  on  junction  car  report*  neceasary ?  »In»!»  notes.  Fort  Wayne  ahops 

of  the  Pennsylvania.  Pasaenger  traftic  in  gr«at  cities.  Signalling  at 

Waterloo  atation.  London.  A  bill  to  legalize  pooliug  and  modify  penaltiea. 

Pullmann  dining  car  service  on  tbe  Pennsylvania  linea.  west  of  Pittaburgh. 

The  Vienna-Ruda-Pe>tb  electric  Railroad  State  Railroad  commisioner* 

»c|k»iu.    Government  Railroad  statisties  f.»r  Size*  and  fits  of  holt* 
and  nnts. 

The  tCailway  Kngineer.  London. 

No.  154.   November  1892. 

Express  paasenger  cngine  ..Charles  Diekens  \  London  and  North  Wcsiein 

Railway.  Six  wheela  coupled  tank  enginea.  (Jreat  Eastern  Railway.  The 

design  and  conatruction  of  Railway  earriages  and  watfo»*.  Passenger  car 

painting.  Queensland  Railways.  Compound  locomotive*.  im»  -  II»,  steel 

rails:  Pennsylvania  R.  R.    liit  (itinyra  and  Caracas  Railroad. 

No.  155.    Dezember  1892. 

..Ten  wbeeled'*  Compound  «Vanclain's  syst  ein  engine.  Proposed  fusiou  of 
thc  South  Kaatern  and  London.  Chatham  &  Dov.r  Railways.  Railway 

accidents  in  Ihim.  English  and  American  carriasfes.  Knssian  Railroad*. 

Railway  structure*.  Failure  of  chilled  rast  iron  wheel*.  Feed  waters  and 

bojl.r  incrustatioiis.  The  design  and  conatruction  of  Railway  earriages  .md 

wagou*.  Tender  bogie  spring  Tbe  irregulär  wcar  <•!'  locouwtivc  driving 
wheet  tyre*.  <»alewood  good*  v.nd.  Chicago.  M..  and  St.  Paul  R.  R.  Railway  cur 

beuting  b\  steain.  SignallinLr  at  Waterloo  Station.  London  \  South  Western 
Railway. 
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The  Railway  New«.  Kondon. 

No.  IM)»  bis  1.VK    Vom  22.  Oktober  bis  2»i.  November  1892. 

No.  1503:  Western  Australia  and  its  Railway  poliey.  An  American  Pre- 

sident on  terminal  <  bärge»  Interstate  Commerce  Coramission:  tbrough 

rates  to  Klimpe.  (N<>.  1505:^  Railway  expenses:  wages  and  materials.  Rat«« 

<>n  American  Railroad».  Western  Australia  and  its  Railway«.  (No.  1606  • 

The  uew  Philadelphia  and  Readiug  deal.  Strength  of  Railway  carriage*. 

Türkish  Railways.  iNo.  1508:'  Railwa.v  hüls  for  1893.  Euphrates  valley 
Railway  mute  to  India.   The  canal  rates  inquiry. 

Reviat«  lecnologica  indiiatriai.  Barcelona. 

November  1892. 

Resistencia  de  materiales. 

Kevue  generale  den  chemiiiH  de  fer.  Paris. 

No.  4.    Oktober  1892. 

Le  nouveau  materiel  ä  voyageurs  de»  chemini»  de  fer  de  l'Etat  »uädois.  Les 
locomotives  autrichiennes  La  voie  de  chemin  de  fer.  Les  ohemins  de  fei 

de  l'lnde  anglaise  pour  l'annee  1890—1891. 

No.  5.   November  1892. 

Fabrication  des  chassis  de  glaces  des  voitures  a  voyageurs.  Resultats  des 

essais  de  traverses  metalliques  du  type  Heindl  sur  la  ligne  de  Vienne  ä 

Cracovie.  Resultat*  obtenus  en  1891  sur  les  r^seaux  des  six  Compaguies 

principales  des  chemins  de  fer  fraucais. 

Schweizerische  Bnuzeitung.  Zürich 

No.  22   23.   Vom  2tf.  November  bis  3.  Dezember  1892. 

(No.  22  und  28 :>  ('ompound-So)inellzuglokomotive  der  Jnra-Simplonbahn. 

Verordnungsblatt  d«*s  k.  k.  Handelsministeriums  flir  Eisenbahnen  und  Schilf- 
fahrt.  Wien. 

No.  1S8-- 14*.   Vom  27.  Oktober  bis  24.  Dezember  1892. 

No  128  und  181:)  Zusammenstellung  der  im  Monat  September  Oktober»  1892 

bei  den  Zügen  mit  Personenbeförderung  in  den  Endstationen  vorgekommenen 

Verspätungen.  No.  12b':  Provisions-  und  Unterstützungsinstitut  für  Diener 
und  Arbeiter  der  österreichisch-ungarischen  Staatseisenbahngesellschaft  im 

Jahre  1891.  No.  127  und  189:)  Eisenbahnverkehr  im  Monat  September 

(üctober)  1892  und  Vergleich  der  Einnahmen  in  den  ersten  ueun  zehm 

Monaten  1892  mit  jenen  der  gleichen  Periode  1*91  i.No.  128:  Eisenbahn 

Jaffa-Jerusalem.  No.  12»:  Protokoll  über  die  am  lo.  Oktober  1892  abge- 

haltene Sitzung  des  Staatseisenbahnraths.  No.  131*:  Neue  Vorschriften  über 
die  Sicherheit  des  Schiffalirtsbetriebes  auf  dem  Bodensee.  (No.  132:»  Aus 

dem  Jahresbericht  des  Verwaltungsrath.es  der  Strade  ferrate  Meridionali 

in  Italien.  iNo.  133: '  Die  Eisenbahnen  des  Okkupationsgebietes  im  Jahre  1891. 

No.  135  13*i:  Oesterreichs  Voranschlag  für  Wasserbauten  1898.  No.  Hl  ) 

Aus  der  asiatischen  Türkei  (No.  148:  Entwicklung  des  Eisenbahnwesens  in 

Australien.    Projektive  Untergrundbahn  in  New-York. 
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La  voie  ferree.  Pari*. 

No.  622—530.   Vom  27.  Oktober  bis  22.  Dezember  1*92. 

No.  522.)  Böne-Öaelma  ii  Tuuis.  Le  rachat  du  rlseau  du  .Midi  et  ses  con- 

slquences.  (No.  622  -627:)  Le  Metropolitain.  (No.  622—623:)  Le  Systeme 

du  bouchou.  (No.  523:)  Garantie*  d'interets  et  comptes  d'exploitation  par- 

tielles. L'uniformisation  et  la  Classification  des  marchandises  de  petite 

vitesse.  (No.  524:)  Les  garanties  4'interH  au  budget  de  1893.  Le  Böne- 
Guelina  en  Tunisie.  (No.  525  :>  La  reTorme  du  contröle.  Le  P.-L.-M.  et 

les  compagoies  secondaires.  luorporation  des  lignes  de  l  Eure  dans  le 

re*seau  de  l'Ouest  Les  Obligation»  de»  cherains  de  fer  e*conomiques. 
(No.  526:)  Les  recettes  de  grande  vitesse.  Les  chemins  de  fer  et  la  ga- 

rantie  d'inte>et.  (No.  527:»  M.  Viette  et  le  miniatere  des  travaux  public». 
Statistique  graphique  La  reorganisation  du  contröle.  (No.  5280  Les  trans- 

ports  de  la  guerre  en  1871-  Les  lignes  en  construction.  Les  signaux  de 

chemins  de  fer.  Le  chaufl'age  des  voitures.  Les  dSlais  de  la  petite  vitesse. 
(No.  529:)  Les  resultats  du  dngreveinent  de  la  grande  vitesse.  Reorgani- 

sation du  contröle  des  chemins  de  fer.  (No.  530:)  A  propos  des  chemins 

de  fer  algeriens. 

Volkswirtschaftliche  Wochenschrift.  Wien. 

No.  462—465.  Vom  3.-24  November  1892. 

i'No  4620  Die  Wiener  Verkehrsanlagen  und  das  Submissionswesen.  Zum 
neuen  Eisenbahubetriebsreglement.  (No.  464  und  4U50  Das  Budget  und  die 
Staataeisenbahnen. 

tttypuux  MiiuucTopcTBA  nyrew  cooöuienia.  (Zeitschrift  des  Ministeriums  der  Verkehrs- 

anstalten.)  St.  Petersburg.  Nichtamtlicher  Theil. 

Heft  Juni— Jnli—  August  1892. 

Die  Vortheile  des  Baues  fester  Brücken  mit  beweglichen  Oeffnungen  Uber 

die  grofsen  Ströme  im  Zuge  der  sibirischen  Eisenbuhn.  Unsere  Schmalspur- 

bahnen. Die  Brückenverstärkungen  auf  der  transkaukasischen  Bahn. 

Zeitschrift  des  österreichischen  Ingenieur-  nnd  Architekten-Vereins.  Wien. 

No.  50  nnd  51.   Vom  9.— 16.  Dezember  1892. 

Das  Projekt  einer  elektrischen  Bahn  für  den  Schnellverkehr  zwischen  Wien 

und  Pest  (No.  510  Ueber  die  Unterhaltungskosten  der  Eisenbahngleise  mit 

eisernen  Querschwelleu. 

Zeitschrift  für  Transportwesen  und  Strafsenbau.  Berlin. 

N'o.  81  bis  86.   Vom  1.  November  bis  20.  Dezember  1892. 

iNo.  810  Ueber  die  Bau-  und  Betriebsverhaltnisse  der  Bellevillestrai'sen- 

seilbahn  in  Paris  und  der  Northernstrafsenseilbahn  in  Edingburgh.  Appen- 

zeller Strafseneisenbahn  mit  gemischtem  System,  combinirte  Adhäsion-  un<l 

Zahnradbahn.  vNo.  32:)  Strafscnbahnen  ohne  Pferde.  Die  Entwicklung  di- 

elektrischen Eisenbahnbetriebes.  (No.  330  Unterirdische  Stromzuführun« 

für  Strafsenbahnen.  Ein  neues  Transportsy stein  für  den  Personenschnell- 

verkehr  mit  aufgehängten  Wagen  und  mit  elektrischem  Betrieb,  projektirt 
für  die  Stadt  Montreal.  Lokalbahn  mit  elektrischem  Betriebe  von  Baden 

nach  VOslau.     No.  33   34 :  i    Elektrische  Bahnen  für  den  Schnellverkehr. 
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(No.  84:)  Elektrische  Strafsenbahu  in  Bremen.  Die  Betriebsergebnisse  der 

Sekundärbahnen  in  Frankreich  im  Jahre  1891.  (No.  84,  86:)  Das  Recht  der 

Kleinbahnen  und  Privatanschlufsbabnen  nach  dem  Gesetz  vom  28.  Juli  1892. 

(No.  86:)  Zum  Betrieb  elektrischer  Bahnen.  Störungen  an  Strafsenbahn- 

motoren.  Zur  Forderung  des  Lokalbahnwesens  in  Galizien.  No.  86:)  Der 

elektrische  Schneepflug.  Die  Betriebsergebnisse  der  ungarischen  Lokal- 

bahnen im  Jahre  1891.  Die  Betriebsergebnisse  der  Lokalbahnen  in 

Bayern  1891. 

Zeitschrift  für  Eisenbahnen  und  Dampfschiffahrt  der  österreichisch -ungarischen 
Monarchie.  Wien. 

No.  44—62.  Vom  30.  Oktober  bis  25.  Dezember  1892. 

(No.  44:)  Die  gemeinsamen  Dienstvorschriften  der  Österreichisch-ungarischen 

Eisenbahnen  für  den  Gütertransportdienst.  (No.  45:)  Der  neue  französische 

Gesetzentwurf,  womit  das  Gesetz  vom  11.  Juni  1880  für  die  Sekund&rbahnen 

und  die  Trambahnen  abgeändert  wird  iNo.  46  u.  51:)  Rechnungsabschlüsse 

für  das  Jahr  1891  (No.  46—47:)  Der  Voranschlag  der  österreichischen 

Staatseisenbabuverwaltuug  für  das  Jahr  1898.  (No.  47:)  Studien  über  die 

Gestaltung  des  Baues  und  des  Betriebes  der  galizischen  Lokalbahnen  und 

deren  Rentabilität.  (No.  480  Ueber  das  ueue  Betriebsreglement.  Der  öster- 

reichisch-ungarische Eisenbahnverkehr  im  Monat  September  1892.  No.  49 

bis  60:  Die  ungarischen  Lokalbahnen  im  Jahre  1891  (No  51:)  Der  öster- 

reichisch-ungarische Eisenbahnverkehr  im  Monat  Oktober  1892.  (No.  62:) 

Die  Regulirungsarbeiten  beim  „eisernen  Thor"  an  der  unteren  Donau. 

Zeitschrift  für  Staats  und  Volkswirtschaft.  Wien  1892 

No.  XLIV.  Vom  80.  Oktober  1892. 

Ein  neues  Eisenbahnbetriebsreglement. 

No.  L.   Vom  11.  Dezember  1892. 

Frachtporto. 

Zeitung  des  Vereins  deutscher  Kisenbahnverwaltimgen.  Berlin. 

No.  85—101.   Vom  29.  Oktober  bis  24.  Dezember  1892. 

(No.  85:)  Zur  Organisation  des  Lokalbahnwcsens  in  Oesterreich.  (No.  86:) 

Die  finanzielle  Sichcrstellung  des  Lokalbahnbaues  in  Oesterreich.  Inter- 

nationales Eiseubahnfrachtrecbt  (No.  87—89,  91,  93,  94:  Von  Berlin  bis 

Montevideo.  (No.  90:}  Der  elektrische  Betrieb  auf  Vollbahnen.  (No.  95-  96:) 

Zum  neuen  Vereinsbetriebsreglement.  (No.  !Mi  )  Zum  zusammengesetzten 

Kilometerzonenstaffeltarif  für  den  Personenverkehr.  vNo.  97:)  Orientirung 

der  Reisenden  in  den  Bahnhöfen.  No.  98:)  Di*4  neue  deutsche  Verkehrs- 

ordnung und  das  neue  österreichisch-ungarische  Eisenbahnbetriebsreglement. 

(No.  99:j  Entwicklung  des  Gilterverkehrs  auf  den  deutschen  Eisenbahnen. 

Zur  Einführung  der  neuen  Verkehrsordnung.  i,No.  100:)  Ueber  Kurven- 

widerstände. (No.  101:)  Die  Beschlüsse  der  vierten  Session  des  inter- 

nationalen Eisenbahnkongresses 

llcrau»ffr(c<-li..n  im  Auftraire  de«  KBoiglicli.n  MinUirrlum«  .1er  offrnillrhen  Arbeiten. 
Verl«*  vuu  Ji.liu.  Sprinter.  Merlin  ti.       l»i  uek  vt.n  H.  8.  Henuat»,    Merlin  S.W. 
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Statistische  Mittheilungen  über  die  Eisenbahnen  der  Vereinigten 

Staaten  von  Amerika. 

Von 

Dr.  A.  v.  «1.  Leven.  Geh.  Ober-Regierungsrath. 

I. 

Durch  §  20  des  Bundesverkehrsgesetzes  vom  4.  Februar  1887  (Inter- 

state Commerce  Law)1)  wurde  dem  Bundesverkehrsamte  in  Washington 

die  Ermächtigung  ertheilt,  jährliche  Berichte  von  allen  seiner  Aufsicht 

unterworfenen  gemeinen  Frachtführern,  also  insbesondere  auch  den  Eisen- 

bahnen, über  ihre  gesammte  Geschäftsführung  und  deren  Ergebnisse  ein- 

zufordern. Diese  Berichte  sollen  u.  a.  enthalten  das  von  den  Eisenbahnen 

ausgegebene  Aktienkapital,  die  Art  und  Weise  seiner  Aufbringung,  die 

gezahlten  Dividenden,  die  etwaigen  Rücklageu,  die  Anzahl  der  Aktionäre, 

die  Schulden  und  die  dafür  zu  zahlenden  Zinsen,  Kosten  und  Werth  der 

Kisenbahnanlagen  und  Betriebsmittel,  Anzahl  der  Eisenbahnbediensteten, 

genaue  Uebersichten  über  die  Ausgaben  und  die  Einnahmen  sowie  der 

Unfälle  im  Eisenbahnbetrieb.  Der  Zweck  dieser  Bestimmung  ist,  eine 

brauchbare  Eisenbahnstatistik  für  die  Vereinigten  Staaten  zu  erhalten. 

Bei  der  grofsen  Vorliebe  der  amerikanischen  Geschäftswelt  für  Zahlen, 

für  Statistiken,  sollte  es  befremden,  dafs  gerade  über  die  Eisenbahnen, 

diesen  in  den  Vereinigten  Staaten  so  besonders  wichtigen  Geschäftszweig, 

eine  zuverlässige  Statistik  bis  zum  Erlafs  des  Bundesverkehrsgesetzes, 

also  l&nger,  als  in  den  ersten  sechzig  Jahren  des  Eisenbahnzeitalters,  fast 

ganz  fehlte.  Wer  über  die  Eisenbahnen  etwas  erfahren  wollte,  war  ange- 

wiesen auf  deren  sehr  dürftige,  schwer  zu  habende  Jahresberichte,  die 

überdies  meist  nur  die  oberflächlichsten  Zahlen  für  Beurtheilung  der  finan- 

ziellen Ergebnisse  des  Unternehmens  enthielten.  Aufserdem  gab  es  das 

Handbuch  von  Poor  über  die  Eisenbahnen,  Poor's  Railroad  Manual,  die 

Arbeit  eines  Privatmannes,  der  die  Berichte  der  Eisenbahuen  im  Auszuge 

',  Vergl.  Archiv  l&<9  S.  M2 
Archiv  für  KisenbMbnweaen.    1888.  ig 
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alljährlich  zusammenstellt  und  unter  Beifügung  einer  längeren  oder  kürzeren 

Einleitung  veröffentlicht.    Das  Poorsche  Handbuch  hat  seinen  Ruf  wohl 

hauptsächlich  daher,  dafs  es  bisher  das  einzige  Buch  war,  aus  dem  man 

sich  über  die  Verhältnisse  der  Eisenbahnen  überhaupt  unterrichten 

konnte.  Das  Publikum  sah  daher  über  seine  Mängel  hinweg,  die  übrigens 

in  der  amerikanischen  Fachpresse  oft  genug  gerügt  sind.    Die  Augaben 

Poor's  sind  einmal  unvollständig,  sie  beruhten  sodann  aussehliefslich 

auf  den  Angaben  der  Eisenbahnen.    Der  Bearbeiter  war  aufser  Stande, 

diese  Angaben  nachzuprüfen,  er  mufste  sie  so  abdrucken,  wie  sie  ihm 

geliefert  wurden;  aber  er  hatte  auch  kein  Mittel,  die  säumigen  Eisen- 

bahnen, die  auf  eine  Veröffentlichung  ihrer  Betriebsergebnisse  in  dem 

Handbuch  keinen  Werth  legten,  zur  Ein  reichling  von  Berichten  anzuhalten 

Dazu  kam,  dafs  man  besonderen  Werth  auf  ein  recht  frühzeitiges  Er- 

scheinen des  Buchs  legte,  es  mufste  im  September  jeden  Jahres  heraus- 

kommen und  thunlichst  schon  die  Zahlen  für  die  am  30.  .Juni  vorher  ab- 

gelaufenen Geschäftsjahre  der  Eisenbahnen  enthalten.    Aus  dem  Titel 

glaubt  der  nicht  eingeweihte  Leser  sogar  entnehmen  zu  sollen,  dafs  es 

sich  auf  die  Statistik  des  Jahres  bezieht,  in  dem  es  veröffentlicht  wird, 

dafs  der  Poor  des  Jahres  1892  bereits  die  Eisenbahnverhältnisse  dieses 

Jahres   behandle.     Die  mit  solchen  äufseren  Umständen  verbundenen 

Mängel  konnte  Poor  nicht  abstellen :  aber  er  hätte  gleichwohl  eine  gröfsere 

Sorgfalt  auf  die  Redaktion  der  Einleitungen  und  der  eigenen  Zuthaten  zu 

der  Sammlung  verwenden  können.    Die  Zahlengruppirungen  dieser  Ein- 

leitungen erweisen  sich  oft  bei  näherer  Prüfung  als  wenig  zuverlässig,  sie 

wimmelten  zuweilen  geradezu  von  Rechen-  und  Druckfehlern,  und  dabei 

wurden  sie  oft  ohne  alle  Kritik  zu  allerhand  SchJufsfolgerungen  für  die 

Entwicklung  der  Eisenbahnen  verwerthet,  meist  zur  Verherrlichung  des 

in  Amerika  herrschenden  reinen  Privatbahnsystems. 

Wenn  man  sich  desungeachtet  in  den  Vereinigten  Staaten  Jahrzehnte 

laug  mit  dem  Poor'schen  Werk  begnügte,  so  lag  dies  wohl  hauptsächlich 
daran,  dafs  man  nichts  Besseres  zu  erreichen  wufste.  Im  Jahre  1881» 

machte  die  Regierung  meines  Wissens  zum  ersten  Male  den  Versuch,  bei 

Gelegenheit  der  Bevölkerungsaufnahme,  des  sog.  Zensus,  auch  die  Eisen- 

bahnzustände des  Landes  kennen  zu  lernen.  Die  Eisenbahnen  wurden 

veraulafst,  über  ihre  Verhältnisse  eingehende  Auskunft  an  die  Behörden 

zu  ertheilen  und  aus  ihren  Antworten  wurde  eiu  Bericht  über  die  Eiaen- 

bahnzustände  des  Jahres  1880  zusammengestellt.  Die  Ermittlungen  der 

Zensusbehörde  kamen  zu  ganz  anderen  Ergebnissen  als  Poor.  Nicht  einmal 

die  Längen  der  Eisenbahnen,  die  Poor  für  die  Jahre  1871  bis  1879  angab, 

stimmten  mit  denen  des  Zensus:  Poor  hatte  sie  auf  1—2000  Meilen  zu 

hoch  geschätzt.    Aufserdeni  erfuhr  mau  aus  dem  Zensus  zum  ersten  Male 
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etwas  Gewisses  über  die  —  erschreckend  hohe  —  Zahl  der  Unfälle  auf 

den  Eisenbahnen  der  Vereinigten  Staaten. 

Bei  den  Bestrebungen,  durch  Erlafs  eines  Buudesverkehrsgesetzes  eine 

Besserung  der  Eisenbahnzustände  in  den  Vereinigten  Staaten  anzubahnen, 

hatte  man  von  Anfang  an  auch  ins  Auge  gefafst,  eine  bessere,  für  prak- 

tische Zwecke  benutzbare  Eisenbahnstatistik  zu  erhalten.  Der  oben  ange- 

führte §  20  des  Bundesverkehrsgesetzes  überträgt  dem  Bundesverkehrs- 

amt die  Befugnifs,  Materialien  für  eine  solche  von  den  Eisenbahnen  zu 

erfordern.  Als  selbstverständlich  war  dabei  vorausgesetzt,  dafs  diese  Mate- 

rialien nicht  in  der  Kanzlei  des  Amts  begraben,  sondern  dafs  sie  benutzt 

werden  sollten,  einen  statistischen  Bericht  über  die  Eisenbahnen  zu  er- 

statten. Ein  jährlicher  Rechenschaftsbericht  über  die  Thätigkeit  des  Amts 

war  ja  auch  im  §  21  des  Bundesverkehrsgesetzes  vorgesehen.  Wenn  e.« 

vielleicht  anfänglich  die  Absicht  gewesen  sein  mag,  den  statistischen 

Bericht  mit  dem  allgemeinen  Rechenschaftsbericht  zu  vereinigen,  so  hat 

man  diese  Absicht  bald  —  als  unausführbar  —  aufgegeben.  Der  Rechen- 

schaftsbericht soll  zum  1.  Dezember  eines  jeden  Jahres  erstattet  werden. 

Selbstverständlich  war  es  ein  Ding  der  Unmöglichkeit,  zu  diesem  Zeit- 

punkte einen  statistischen  Bericht  vorzulegen,  zumal  es  noch  an  jeder 

Grundlage  für  einen  solchen  fehlte.  Das  Amt  beschäftigte  sich  also  zu- 

nächst damit,  solche  Grundlagen  zu  schaffen,  d.  h.  die  Formulare  auf- 

zustellen für  Erstattung  der  Berichte  der  Eisenbahnen  und  die  sonstigen 

Aeufserlichkeiten  zu  regeln.  Hierzu  gehört  u.  A.  die  Feststellung  eines 

übereinstimmenden  Geschäftsjahrs.  Bei  diesen  Vorarbeiten  wurden  die 

Eisenbahnen  hinzugezogen;  auch  berieth  darüber  das  Bundes  Verkehrsamt 

auf  einer  im  März  1889  in  Washington  abgehaltenen  Konferenz  zusammen 

mit  den  Vertretern  der  Eisenbahnaufsichtsbehörden  der  Einzelstaaten. 

Man  verständigte  sich  dabei  sowohl  über  das  Geschäftsjahr  (den  Zeitraum 

vom  1.  Juli  bis  30.  Juni),  als  auch  über  die  Formulare.  Sehr  wesentlich 

wurden  diese  Arbeiten  dadurch  gefördert,  dafs  das  Bundesverkehrsamt 

eine  eigene  statistische  Abtheilung  errichtete  und  an  deren  Spitze  ein«* 

hervorragende  tüchtige  statistische  Kraft,  den  Professor  an  der  Ann- 

Arbour  Universität,  Henry  C.  Adam's,  berief.1) 
Unter  der  Leitung  dieses  Fachmannes  hat  das  Bundesverkehrsamt 

bis  jetzt  drei  Berichte  über  die  Eisenbahnstatistik  in  den  Vereinigten 

Staaten  herausgegeben  unter  dem  Titel:  First  (Second,  Third)  Annual 

Report  on  the  Statistics  of  Railways  in  the  United  States  tu 

the  Interstate  Commerce  Commission  for  the  year  ending  June  30. 

li  Vergl.  weitere  Einzelheiten;ttber  diese  Vorgänge  im  Archiv  f.  Eisenbahn we*en. 
1889.  8.  759-7Ö1.  8IK».  HOL 
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1888  (1889,  1890).  Von  dem  dritten  Berichte  über  das  Jahr  1889/1890 

war  im  Frühjahr  des  Jahres  1892  die  Einleitung  veröffentlicht  und  in 

einer  Anzahl  Vorabzüge  (Advance  t'opies)  versandt  worden.  Der  vollständige 
Bericht  ist  mir  erst  zugegangen  im  November  1892. 

Die  Berichte  zerfallen  in  eine  Einleitung,  enthaltend  einen  fort- 

laufenden Text  mit  den  Hauptergebnissen  der  Statistik  und  sonstigen 

Ausführungen,  und  die  statistischen  Tabellen,  denen  keine  Erläuterungen 

beigefügt  sind.   Ein  Index  erleichtert  den  Gebrauch  des  Werkes. 

Aufser  dem  in  diesen  Berichten  aufgespeicherten  statistischen  Mate- 

rial ist  ein  solches  weiter  bei  (Telegenheit  des  Zensus  von  1890  gesammelt 

und  gleichfalls  unter  Anleitung  von  Professor  Adams  verarbeitet  worden. 

Dieses  bezieht  sich  auf  das  ganze  Jahrzehnt  von  1880  bis  1889.  Es  ist 

veröffentlicht  in  der  von  der  Zensusbehörde  herausgegebenen  Zeitschrift 

(Census  Bulletin),  in  der  auch  die  übrigen  Ergebnisse  der  grofsen  Volks- 

zählung nach  und  nach  bekannt  gemacht  werden.  Die  übliche  Gesammt- 

veroffentlichung  des  Zensus  ist  meines  Wissens  noch  nicht  fertig  gestellt. 

Im  Nachfolgenden  soll  zunächst  einiges  aus  den  drei  Jahresberichten 

des  Bundesverkehrsamts  mitgetheilt  werden.  Hieran  werden  sich  die 

wesentlichsten  Zahlen  des  Zensus  des  Jahres  1890  anschliefsen. 
II. 

Schon  eine  äufserliche  Betrachtung  der  drei  Bände  des  Bundes- 

verkehrsamts zeigt,  dafs  diese  grofse  Arbeit  ein  erster  Versuch  ist.  Der 

Verfasser  weils  vielleicht  am  besten,  dafs  er  auf  den  ersten  Wurf  etwas 

Vollkommenes  nicht  bieten  kann,  aber  er  ist  bemüht,  in  jedem  Jahre 

Besseres  zu  leisten,  und  diese  Bemühungen  sind  von  entschiedenem  Er- 

folge begleitet.  Der  zweite  Band  zeigt  gegenüber  dem  ersten,  noch  mehr 

aber  der  dritte  gegenüber  dem  zweiten  einen  bedeutenden  Fortschritt. 

Auch  dieser  Fortschritt  tritt  zunächst  äufserlich  in  die  Erscheinung. 

Band  I  hat  390  Seiten,  Band  II  566  Seiten,  Band  III  gar  982  Seiten.  Der 

letzte  Band  ist  auch  zum  ersten  Male  mit  einer  Uebersichtskarte  und 

bildlichen  Darstellungen  geschmückt.  Der  Hauptunterschied  des  dritten 

von  den  beiden  ersten  Bänden  bestellt  aber  darin,  dafs  in  ihm  die  Eisen- 

bahnen der  Vereinigten  Staaten,  am  30.  Juni  1890  ein  Netz  von  163  597  Meilen 

oder  263  391  Kilometern,  nicht  mehr  blofs  ein  jedes  Netz  für  sich  und 

aufserdem  alle  Bahnen  als  eine  einheitliche  Gesammtheit  betrachtet  werden, 

sondern  daneben  in  10  Gruppen  eingetheilt  sind.  Bei  Bildung  dieser 

Gruppen  sind  in  erster  Linie  die  geographischen  und  die  Verkehrsverhält- 

nisse der  einzelnen  Gebiete  der  Vereinigten  Staaten  berücksichtigt.  Die 

Eisenbahnverhältnisse  der  einzelnen  Gruppen  lassen  sich  daher  betrachten 

unter  gleichzeitiger  Rücksichtnahme  auf  die  Bodenverhältnisse,  den  Verkehr, 
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<lie  Haudels-  und  Gewerbethätigkeit  der  von  ihnen  durchzogenen  Gebiete. 

Außerdem  sind  bei  der  Gruppenbildung  thunlichst  die  Eonkurrenzverhält- 

nisse der  einzelnen  Bahnen  in  Betracht  gezogen  und  es  ist  darauf  Bedacht 

genommen,  dafs  die  Grenzen  der  Eisenbahnnetze  möglichst  mit  den  Grenzen 

der  Gruppen  zusammenfallen.  Bei  einem  Gebiete  von  der  Gröfse  der 

Vereinigten  Staaten,  bei  der  gewaltigen  Verschiedenheit  der  äufseren  und 

der  Verkehrsverhältnisse,  ja  der  gesammten  wirtschaftlichen  Lage  in  den 

verschiedenen  Gegenden,  ist.  um  ein  einige rmafsen  zutreffendes  Bild  von 

den  Wirkungen  und  den  Leistungen  der  Eisenbahnen  zu  gewinnen,  eine 

solche  Gliederung  unbedingt  nothweudig;  aus  den  statistischen  Zahlen  für 

das  ganze  Land  lassen  sich  kaum  Schlüsse  für  ein  einzelnes  Gebiet  ziehen. 

Wenn  beispielsweise  von  den  Einnahmen  und  den  Ausgaben  der  Eisen- 

bahnen für  die  englische  Meile  die  Rede  ist,  so  läfst  sich  daraus  nichts 

schiiefsen  über  die  Berechtigung  oder  Niehtberechtigung  der  Höhe  gewisser 

Eisenbahntarife.  Es  liegt  auf  der  Hand,  dafs  diese  Tarife  in  den  hoch- 

entwickelten, gewerbthätigeu  östlichen  Staaten  mit  ihrem  dichten,  leb- 

haften Verkehr  von  Massenerzeugnissen  niedriger  sein  müssen,  als  in  den 

mittleren,  geschweige  denn  den  Staaten  des  fernen  Westens,  und  es  wäre 

ein  ebenso  unbilliges  Verlangen,  wenn  die  Bevölkerung  der  westlichen 

Staaten  Tarifermäfsigungen  forderte,  weil  die  Tarifsätze  dort  höher  sind. 

aJs  im  Durchschnitt  des  Landes,  als  wenn  die  Eisenbahnen  der  östlichen 

Staaten  den  Anspruch  auf  Tariferhöhungen  damit  begründen  wollten,  dafs 

ihre  Tarife  im  Verhältnifs  zu  den  Durehschnittstarifen  des  ganzen  Landes 

zu  niedrig  seien.  Aufserdem  aber  wird  durch  eine  solche  Gliederung  des 

Stoffes  erst  die  Möglichkeit  geschaffen,  einigermafsen  zutreffende  Vergleiche 

zwischen  den  Eisenbahnen  der  Vereinigten  Staaten  und  denen  anderer 

Länder  zu  ziehen.  Während  das  Gesanimtnetz  der  Vereinigten  Staaten 

sich  mit  dem  eines  anderen  Staates  überhaupt  nicht  vergleichen  lälst, 

kann  ein  solcher  Vergleich  —  natürlich  mit  den  nöthigen  Vorbehalten  — 

wohl  zwischen  einzelnen  Gruppen  der  Bahnen  der  Vereinigten  Staaten 

und  anderen  Ländern  angestellt  werden,  zumal  wenn  man  dabei  die 

Gruppen  unter  einander  vergleicht.  Diese  Gruppeneintheilung  ist  auch 

bei  dem  Zensus  für  die  Jahre  18813  bis  1889  versucht.  Die  Gruppen 

sind  die  folgenden.  Auf  der  umstehenden  Kartenskizze  werden  sie 

veranschaulicht. 
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Gruppe  umfassend  die  Staaten: 
  _    _   

I.  Maine,   New  Hampshire.   Vermont,    Massachusetts,  Rhode 

Kn^Und)  Island  und  Connecticut 
. 

II.  New  York,  New  Jersey,  Pennsylvania,  Delaware,  Maryland 

und  einen  Theil  von  West-Virginia. 

III.  Ohio,  Indiana,  sudliche  Halbinsel  von  Michigan  und  Theile 

von  Pennsylvania  und  New  York. 

IV.  Virginia,  West-Virginia,  Nord-Carolina  und  Süd-Carolina. 

V.        Kentucky,  Tennessee,  Mississippi,  Alabama,  Georgia  und 

Florida. 

VI.  Illinois,  nördliche  Halbinsel  von  Michigan,  Minnesota,  Wisconsin, 

Jowa,  Nord-Dakota,  Süd-Dakota  und  Missouri. 

VII.  Nebraska,  Montana,  Wyoming,  Theile  von  Nord-  und  Süd- 
Dakota  und  von  Colorado. 

VIII.  Missouri   (südlich   vom   Missouriflufs),   Arkansas,  Kansas, 

Indianerland,  Colorado  (südlich  von  Denver)  und  New 

Mexico  (nordlich  von  Santa  Fe). 

IX.        Louisiana,  Texas  und  ein  Theil  von  New  Mexico. 

X.        California,  Oregon,  Washington,   Idaho,  Nevada,  Arizona, 

Utah  und  ein  Theil  von  New  Mexico. 

Die  Statistik,  die  sich,  wie  bemerkt,  auf  das  sog.  Fiscal  ycar,  das 

Etatsjahr  der  Vereinigten  Staaten,  vom  1.  Juli  bis  30.  Juni  bezieht,  ist 

eingetheilt  in  sieben  Tabellen,  über  deren  Aufstellung,  Inhalt.  Vordruck 

u.  s.  w.  sich  die  Eisenbahnen  nach  langwierigen  und  zeitraubenden  Ver- 

handlungen mit  dem  Bundesverkehrsamt  verständigt  haben.  Ihr  Inhalt  ist 

folgender: 

Tabelle  I. 

Bezeichnung  der  Eisenbahnen  und  Länge  am  Jaliresschluls. 

Tabelle  II. 

Anlagekapital  der  Eisenbahnen  und  zwar  Aktien  (stocks),  Obligationen 

(bonds)  und  andere  Schulden;  alles  in  der  Gesammtheit,  im  Prozentver- 

haltnifs  unter  einander  und  aufserdem  auf  die  Einheit  der  englischen  Meile 

am  Jahresschlufs  berechnet. 
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Tabelle  III. 

Betriebseinnahmen  und  sonstige  Einnahmen  des  Jahres. 

Die  Betriebseinnahmen  zerfallen  in  solche  aus  dem  Personen-  und 

dem  Güterverkehr  und  aus  anderen  Quellen.  Zu  den  Einnahmen  aus  dem 

Personenverkehr  werden  die  aus  dem  Post-  und  Exprefsgutverkehr  ge- 

rechnet. Der  Exprefsgutverkehr  hat  in  den  Vereinigten  Staaten  besonders 

grofse  Bedeutung,  weil  er  den  gesammten  Packetverkehr  umfafst.  Die 

Post  befördert  dort  nur  Briefe,  Kreuzbänder,  Postkarten  u.  s.  w.,  keine 

Päckereien.  Zu  den  Betriebseinnahmen  aus  anderen  Quellen  gehören  die 

an  Miethe  von  Betriebsmitteln,  aus  dein  Telegraphenverkehr  u.  s.  w.  Die 

sonstigen  Einnahmen  haben  mit  dem  Eisenbahnverkehr  als  solchen  nichts 

zu  thun:  es  sind  die  Erträge  aus  anderem  Besitze  der  Eisenbahnen,  seien 

dies  Werthpapiere.  Grundstücke  oder  dergl.  Auch  in  dieser  Tabelle 

werden  sowohl  die  Gesammteinnahmen.  als  das  Verhältnis  der  Einnahmen 

aus  den  verschiedenen  Quellen  zu  einander,  und  die  Einnahmen  für  die 

Meile,  und  zwar  im  Personenverkehr  für  die  Personen-  und  Personen- 

zugmeile, im  Güterverkehr  für  die  Tonnen-  und  Güterzugmeile  an- 

gegeben. 

Tabelle  IV. 

Diese  Tabelle,  die  umfangreichste,  euthält  die  Ausgaben,  getrennt 

in  Betriebsausgaben  und  andere  feste  Ausgaben. 

Die  Betriebsausgaben  zerfallen  in  solche  für  die  Unterhaltung  des 

Bahnkörpers  und  der  baulichen  Anlagen,  für  Unterhaltung  der  Betriebs- 

mittel. Zugförderuugskosteu  und  allgemeine  Ausgaben  Die  Ausgaben 

werden  einmal  in  ihrem  Gesammtbetrag,  sodann  in  ihrem  prozentualen 

Verhältnifs  zu  den  Gesaramtbetriebsausgaben  und  getrennt  nach  denen,  die 

durch  Personen-  und  durch  Güterbeförderung  erwachsen,  angegeben. 

Die  amerikanische  Statistik  macht  hier  also  einen  Versuch,  der  m.  W. 

bisher  in  keiner  anderen  Eisenbahnstatistik  unternommen  ist,  sie  giebt 

feste  Zahlen  für  die  Kosten  die  durch  Personen-  und  durch  Güterbeförde- 

rung entstanden  sind.  Bekanntlich  haben  sich  über  die  richtige  Vertheilunp 

der  Ausgaben  auf  den  Personen-  und  Güterverkehr  seit  langen  Jahren  bei  uns 

und  in  anderen  Ländern  die  Theoretiker  und  Praktiker  den  Kopf  zerbrochen, 

ohne  übrigens  zu  unanfechtbaren  Ergebnissen  zu  gelangen.  Man  darf  nun 

auch  ja  nicht  glauben,  dafs  die  Amerikaner  einen  besonderen,  uns  un- 

bekannten Weg  zur  Ueberwindung  der  zahlreichen,  auf  diesem  Gebiete 

liegenden  Schwierigkeiten  gefunden  hätten,  und  ihre  Zahlen  sind  daher  mit 

grofsem  Vorbehalt  aufzunehmen.  So  drückt  sich  denn  auch  schon  die 

Tabelle  sehr  vorsichtig  in  der  Ueberschrift  aus:  Proportion  assigned  tn 

passenger  and  freight  Service,  d.  h.  „Antheil,  der  dem  Personen-  und  Fraeht- 
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verkehr  zugewiesen  ist",  von  dem  die  Bahnen  behaupten,  daß  er  auf  Per- 
sonenverkehr und  Güterverkehr  entfalle.  Wie  dieser  Antheil  von  den 

Bahnen  berechnet  werden  soll,  darüber  äußert  sich  der  Verfasser  in  den) 

ersten  Jahresbericht  (für  1887  88)8.  18/11)  mit  folgenden  Worten,  nachdem 

er  ira  allgemeinen  auf  die  große  Wiehtigkeit  der  Trennung  dieser  Aus- 

gaben zur  Beurtheilung  der  Eisenbahntarife  und  für  die  vergleichende 

Statistik  im  ganzen  hingewiesen  hat: 

„Der  Grundsatz,  der  nach  den  Anweisungen  des  Bundesverkehrsamts 

bei  Ausfüllung  dieser  Spalten  von  den  Eisenbahnen  zu  befolgen  ist,  geht 

dahin:  „Alle  Ausgaben,  die  naturgemiifs  dein  Personen-  und  Güterverkehr 

zur  Last  fallen,  sind  in  die  entsprechenden  Spalten  einzutragen.  Ausgaben, 

bei  denen  dies  nicht  zutrifft,  sind  zwischen  Personen-  und  Güterverkehr 

nach  dem  Verhältnifs  der  von  Personen-  und  Güterzügen  gefahrenen  Zug- 

raeilen  zu  theilen."  Diese  Anweisung  ist  von  der  Mehrzahl  der  Eisen- 

bahnen in  ihren  Berichten  befolgt,  und  ihre  Angaben  sind  in  die  Tabellen 

eingetragen.  Selbstverständlich  ist  dabei  keine  Meinungsverschiedenheit 

über  die  Kosten,  die  naturgemäß  den  einen  oder  anderen  Verkehr  zur 

Last  fallen.  Die  Schwierigkeit  entsteht  bei  den  anderen  Kosten.  Wie 

kann  z.  B.  mit  Bestimmtheit  gesagt  werden,  welcher  Theil  der  Kosten  für 

Unterhaltung  des  Bahnkörpers  auf  den  Güterverkehr  entfallt?" 
..lieber  diese  Frage  bestehen  die  größten  Meinungsverschiedenheiten. 

Nach  der  vorstehenden  Anweisung  soll  die  Theilung  erfolgen  auf  der  Grund- 

lage der  Zugmeilen.  Bei  dieser  Theilung  werden  mehr,  als  bei  anderen  be- 

liebig gewählten  Grundsätzen  die  Schnelligkeit  und  das  Gewicht  der  Züge 

zur  Geltung  kommen.  Wenn  Güterzüge  schwerer  sind,  als  Personenzüge, 

so  fahren  letztere  gewöhnlich  schneller  und  der  Druck  eines  Zuges  auf 

die  Schienen  wird  geraessen  durch  Multiplikation  seines  Gewichtes  mit 

seiner  Schnelligkeit.  Krümmungen,  Steigungen,  Temperaturverhältnisse 

und  andere  Umstände,  die  mit  der  natürlichen  Beschaffenheit  und  der 

Gegend,  in  der  die  Bahn  liegt,  zusammenhängen,  haben  den  gleichen  Ein- 

fluß auf  Personen-  und  Güterverkehr." 

,,Gleichwohl  wird  dieser  Grundsatz  von  zahlreichen  erfahrenen  Eisen- 

bahnmännern  keineswegs  als  richtig  anerkannt.  Einige  behaupten,  eine 

alle  Zweige  des  Eisenbahnverkehrs  gleichmäßig  berücksichtigende  Theilung 

sei  unmöglich.  Sie  erklären,  die  Betriebsausgaben  müfsten  als  ein  ein- 

heitliches Ganzes  genommen  werden  und  es  sei  Aufgabe  des  Unternehmers, 

so  zu  wirtschaften,  dafs  am  Schlufs  des  Jahres  ein  angemessener  Ueber- 

schufs  der  Einnahmen  über  die  Ausgaben  vorhanden  sei.  Andere  erklären, 

man  müsse  diese  Kosten  nach  demselben  Maßstäbe  theilen,  der  für  die 

naturgemäß  beiden  Verkehren  zur  Last  fallenden  Ausgaben  gefunden  sei. 

Diese  Ansicht  ist  eine  weniger  zutreffende,  denn  sie  giebt  sich  den  An- 
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schein,  als  löste  sie  die  Schwierigkeiten,  während  sie  diese  eigentlich  nur 

umgeht.  Andere  uehmen  die  Wagenmeilen  oder  die  Lokoraotivmeilen  als 

Mafsstab,  noch  andere  meinen,  die  gefahrenen  Meilen  hatten  Oberhaupt  mit 

der  Frage  nicht«  zu  thun,  das  Gewicht  der  Zuge  sei  allein  entscheidend. 

In  der  deutschen  und  der  schweizerischen  Statistik  bilden  die  Achsmeilen 

den  Mafsstab  für  zahlreiche  vergleichende  Berechnungen,  und  es  ist  mög- 

lich, dafs  sich  noch  zahlreiche  andere  Theorien  finden/' 

„Bei  diesen  grofsen  Meinungsverschiedenheiten  darf  man  nicht  zu  vor- 

schnell urtheilen.  Die  Frage  kann  erst  nach  sorgfaltigen  Untersuchungen 

und  vergleichenden  Studien  entschieden  werden.  Bei  Prüfung  der  Berichte 

der  verschiedenen  Eisenbahnbeamten,  die  sich  über  diese  Frage  geäufsert 

haben,  hat  sich  ein  Gedanken  ergeben,  der  vielleicht  die  Quelle  von  frucht- 

bringenden Untersuchungen  sein  dürfte.  Die  vielen  Beamten,  die  den  ver- 

schiedenen hier  vorgetragenen  Theorien  anhangen,  verwalten  Bahnen,  die 

sowohl  in  ihrer  natürlichen  Beschaffenheit  als  in  ihren  Betriebsverhältnissen 

wesentlich  von  einander  abweichen.  Eine  Bahn  führt  in  gerader  Linie  über 

ebenes  Land,  die  andere  hat  scharfe  Krümmungen  und  grofse  Steigungen: 

eine  Bahn  ist  genöthigt,  ihre  Ueberlegenheit  durch  schnellfahrende  Züge 

zu  bethätigen.  eine  andere,  die  schwach  besiedelte  Gegenden  durchzieht, 

kann  bei  der  Fahrt  der  Züge  Rücksicht  auf  Sparsamkeit  obwalten  lassen: 

ebenso  sind  die  klimatischen  Verhältnisse,  die  einen  sehr  starken  Einflufs 

auf  die  Abnutzung  der  Baulichkeiten  und  der  Betriebsmittel  haben,  für  die 

einzelnen  Bahnen  ganz  verschiedene.  Nun  ist  es  möglich,  dafs  die  Meinungs- 

verschiedenheiten über  die  Vertheilung  der  Ausgaben  auf  den  Personen- 

und  Güterverkehr  auch  daher  rühren,  dafs  diese  Frage  unter  verschieden- 

artigen äufserlichen  Verhältnissen  betrachtet  ist,  und  wenn  dies  wahr  ist,  so 

ist  es  natürlich  unmöglich,  eine  allgemeine  gültige  Regel  für  die  Lösung  der 

Schwierigkeiten  zu  finden.  Dies  kann. nur  geschehen,  wenn  man  die  ver- 

schiedenen Methoden  unter  verschiedenen  äufsereu  Verhältnissen  anwendet 

und  die  Ergebnisse  mit  einander  vergleicht.  Ein  solches  Vorgehen  würde 

zugleich  wissenschaftlich  sein  und  zu  brauchbaren  Ergebnissen  führen.  Die 

statistische  Abtheilung  des  Bundesverkehrsamts  beabsichtigt,  eine  solche 

Untersuchung  vorzunehmend 

Diese  Ausführungen  lassen  erkennen,  dafs  die  amerikanische  Behörde 

eben  auch  nur  einen  Versuch  hat  machen  wollen,  und  dafs  sie  recht  gut 

weifs,  auf  einem  wie  schwankenden  Boden  sie  sich  bewegt  Ob  der  Vor- 

steher der  statistischen  Abtheilung  die  am  Schlüsse  in  Aussicht  genommenen 

Ermittlungen  vorgenommen  hat.  ist  mir  nicht  bekannt,  wohl  aber  meldeten 

vor  einiger  Zeit  amerikanische  Blätter,  dafs  man  sich  von  der  Werthlosig- 

keit  der  in  dieser  Spalte  der  Tabelle  IV  aufgeführten  Zahlen  überzeugt 

und  daher  ins  Auge  gefafst  hätte,  die  Theilung  der  Kosten  in  Zukunft  zu 
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unterlassen.  Ich  halte  es  für  wichtig,  hierauf  and  auf  den  ganzen  Stand- 

punkt der  amerikanischen  Behörde  zu  dieser  Frage  besonders  nachdrücklich 

hinzuweisen,  weil  von  deutschen  Schriftstellern,  die  sich  nicht  die  Mühe 

gegeben  hatten,  sich  um  die  Grundlagen  für  jene  Zahlen  zu  bekümmern, 

.sie  vielfach  als  absolut  richtige  und  brauchbare  angenommen  und  daraus 

allerhand  gefahrliche  Schlüsse  auch  über  die  Wirtschaftlichkeit  des  Eisen- 

bahnbetriebes in  Amerika  und  bei  uns  gezogen  sind.  Zu  solchen  Zwecken 

lassen  sich  diese  Zahlen  in  keiner  Weise  verwerthen. 

Die  Tabelle  IV  enthält  aufser  den  Betriebsausgaben  auch  die  anderen 

festen  Ausgaben:  Zinsen,  Renten,  Steuern  und  vermischte  Ausgaben,  die 

Ge8ammt8umme  aller  Ausgaben,  das  Verhältnifs  der  Betriebsausgaben  zu 

den  andere  regelmäfsig  wiederkehrende  Ausgaben  und  die  Kosten  der 

Personenmeile,  der  Personenzugmeile,  der  Gütertonnenmeile.  der  Güterzug- 

meile,  und  die  durchschnittlichen  Kosten  einer  Zugmeile. 

Tabelle  V. 

Diese  Tabelle  enthält  die  von  den  Eisenbahnen  gezahlten  Dividenden 

auf  Stammaktien,  Stammprioritätsaktien  und  die  für  die  Obligationen  ge- 

zahlten Zinsen,  sowohl  die  Gesammtzahlen,  als  das  Prozentverhältnifs  zu 

dem  betreffenden  Theile  des  Anlagekapitals. 

Tabelle  VI. 

Giebt  die  Bilanz  der  Eisenbahnen,  wesentlich  unter  Zusammenfassung 

der  Ergebnisse  und  Zahlen  der  früheren  Tabellen,  d.  h.  die  gesammte  Ein- 

nahme und  ihre  einzelne  Bestandteile  und  die  Art  und  Weise,  in  der 

die  Einnahmen  verwendet  sind. 

Tabelle  VII. 

Erscheint  zum  ersten  Male  in  dem  Jahresbericht  für  1889/90.  Das 

Publikum  hatte  es  schwer  empfunden,  dafs  die  Berichte  des  Bundesver- 

kehrsamts erst  so  spät  veröffentlicht  wurden.  Die  Zahlen  waren  hiernach 

für  praktische  Zwecke  kaum  zu  gebrauchen.  Die  statistische  Abtheilung 

hat  daher  die  Eisenbahnen  ersucht,  ihr  über  die  wesentlichsten  Betriebs- 

ergebnisse monatliche  Nachweisungen  zugehen  zu  lassen,  und  diese  in 

Tabelle  VII  für  die  neun  Monate  vom  1.  Juli  1890  bis  31.  März  1891 

zusammengestellt  und  bildlich  dargestellt. 

III. 

In  einer  ausführlichen  Einleitung  des  Berichts  für  1889/90  von  rund 

100  Seiten  werden  nicht  nur  die  wesentlichen  Ergebnisse  der  einzelnen 

Tabellen  zusammengefafst,  sondern  noch  weitere,  den  Berichten  der  Eisen- 

bahnen entnommene  werthvolle  Zahlen  mitgetheilt.    Dabei  ist  noch  ein 
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Umstand  zu  beachten.  Das  Bundesverkehrsamt  übt  die  Aufsicht  nur  über 

die  Bahnen,  die  an  dein  Verkehr  /  wischen  den  einzelnen  Staaten  be- 

theiligt sind,  nicht  auch  über  die  Bahnen,  deren  Linien  sich  ausschließlich 

innerhalb  eines  einzelnen  Staates  befinden.  Diese  letzteren  Bahnen  sind 

also  auch  nicht  verpflichtet,  der  Behörde  Mittheilungen  über  ihre  Betriebs- 

und Verkehrsverhältnisse  zu  machen.  Im  Jahre  1889/90  sind  Bahnen  in 

der  Gesammtlänge  von  4325  Meilen  aus  diesem  Grunde  der  Aufforderung. 

Berichte  einzusenden,  nicht  nachgekommen;  für  diese  konnten  also  auch 

indem  Bericht  Angaben  nicht  gemacht  werden,  und,  nur  der  Vollständig- 

keit wegen,  sind  in  einzelnen  Beziehungen  die  Durchschnittszahlen  für  die 

übrigen  Bahnen  auf  diese,  „unoffieial  mileage",  wie  der  Bericht  sagt,  an- 

gewandt. Die  Gesammtlänge  der  Bahnen,  die  berichtet  haben,  beträgt 

159  272  Meilen.  Diese  Bahnen  haben  aber  einzelne  Strecken,  die  aufser- 

halb  des  Gebiets  der  Vereinigten  Staaten  liegen;  u.  A.  gehören  hierzu  Theile 

der  kanadischen  Ueberlandbahn.  Zieht  man  diese  Strecken  ab,  so  bleiben  in 

den  Vereinigten  Staaten  156  401  Meilen.  Von  diesen  waren  am  30.  Juni  1S90 

8438  Meilen  zweigleisig. 

701      „  dreigleisig, 

562  „  viergleisig. 

Das  Eisenbahnnetz  der  Vereinigten  Staaten  wird  ausschliefslich  von 

Privatgesellschaften  betrieben.  Zur  Beurtheilung  der  Organisation  des 

Betriebes  und  der  Vertheilung  der  Eisenbahnen  unter  einzelne 

Gesellschaften  ist  zusammengestellt  die  Länge  der  Strecken,  die  den 

Gesellschaften  gehören  und  die  von  ihnen  unter  den  verschiedenen  in 

den  Vereinigten  Staaten  üblichen  Formen  betrieben  werden,  also  gepachtet 

sind,  wiederum  uuter  den  verschiedenartigsten  Bedingungen,  von  denen  die 

Hauptgesellschaft  die  Mehrzahl  der  Aktien  besitzt  u.  s.  w.  Das  Ergebnifs 

für  die  Vereinigten  Staaten  besteht  darin,  dafs  1797  Eisenbahngesellschaften 

vorhanden  sind,  die  rechtlich  als  selbständig  betrachtet  werden  müssen. 

Von  diesen  führen  jedoch  nur  747  selbständig  Rechnung  über  ihre  und  134 

von  ihnen  gepachtete  Linien.  677  Bahnen  entbehren  der  Selbständigkeit, 

von  den  übrigen  liegen  theils  Berichte  nicht  vor,  theils  sind  es  blofs  kleine 

Privatanschlufsstrecken.  Es  ist  nun  höchst  belehrend,  wie  in  den  Vereinig- 

ten Staaten  die.  Zahl  der  selbständigen  Bahnen  sich  mehr  und  mehr  ver- 

mindert, die  Verschmelzungen  zu  grofsen  Netzen  immer  fortschreiten.  Im 

Jahre  1889  sind  22  Eisenbahngesellschaften  mit  Linien  in  einer  Gesammt- 

länge von  1646  Meilen  „reorganisirt",  d.  h.  zu  deutsch,  sie  sind  in  Konkurs 
verfallen,  und  demnächst  unter  anderer  Firma  und  in  anderer  äufserer 

Gestalt  wieder  ins  Leben  gerufen:  34  Gesellschaften  mit  Linien  von  einer 

Länge  von  1906  Meilen  haben  es  verständig  gefunden,  sich  freiwillig  mit 

anderen  Bahnen  zu  verschmelzen  und  50  Gesellschaften  in  einer  Länge  von 
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0196  Meilen  sind  von  den  übrigen  angekauft;  m.  a.  W.  84  Gesellschaften 

mit  8102  Meilen  Eisenbahuen  haben  ihre  Selbständigkeit  aufgegeben. 

Wieweit  der  Verschmelzungsprozefs  schon  jetzt  vorgeschritten  ist,  das  er- 

giebt  sich  daraus,  dafs  schon  jetzt  77  872  Meilen,  d.  h.  nahezu  die  Hälfte 

(genau  47,51  °/o)  der  Eisenbahnen  der  Vereinigten  Staaten  von  40  Ge- 

sellschaften betrieben  werden.  Die  durchschnittliche  Läuge  dieser  Ge- 

sellschaften beträgt  2000  Meilen  (=  3220  km),  d.  h.  sie  entspricht  ungefahr 

der  Ausdehnung  der  preufsischen  Direktionen  Berlin  und  Breslau.  In  einer 

längeren  Tabelle  werden  dann  die  Verkehrs-  und  finanziellen  Verhältnisse 

der  Bahnen  gruppenweise  zusammengestellt,  deren  Roheinnahmen  3  Mil- 

lionen Dollars  in  dem  Berichtsjahr  überstiegen  haben.  Die  gröfste  Aus- 

dehnung hat  die  Southern  Pacific-Eisenbahn  mit  6053  Meilen  (=  9746  km). 

Die  Betriebsmittel1)  in  1881}  und  1890  und  deren  Vertheilung 

auf  Personen-  und  Güterverkehr  ergeben  sich  aus  folgender  Tabelle: 

Es  kommen: 

80.  Juni  1889 

auf 

Personen-  Güter- 
dienst 

30  Juni  1890 

auf 

Personen-  Gtiter- 
dienst 

Stückzahl 

Zunahme 

auf 

Personen-  Güter- 
dienst 

Lokomotiven: 

überhaupt  .   .  . 

für  100  Meilen  . 

Wagen: 

überhaupt  .   .  . 

für  100  Meilen  . 

Dazu  auf  Eiprefs- 
verkehr  .... 

8079  16140 

1 

24  586        829  886 

49766 

8499  16106 

5  10 

i 

26820  918491 

17  687 

69  740 

■ 

+    420    -f  1056 

+  2234    +  88606 

1 

—        +  9974 

Die  Leistungen  der  Betriebsmittel  betrugen  im  Etatsjahr  1889/90  für 

das  Gesammtnetz  der  amerikanischen  Eisenbahnen: 

auf  1  Personenzuglokomotive  kommen  57  940  Personen  und  1394  021 

Persouenmeilen, 

„  1  Güterzuglokomotive  kommen  39340  Tonnen  u.  4 705594Tonnenmeilen, 

„    1  Million  Personen   .      „  54  Personenwagen, 

„   1     D      Tonnen  .    .      „         1 533  Güterwagen. 

Die  Ausrüstung  der  Betriebsmittel  der  amerikanischen  Bahnen  mit 

Bremsen  und  Selbstkupplern  erhellt  aus  nachstehender  Uebersicht: 

l)  Dieae  und  die  übrigen  nachfolgenden  Tabellen  sind  von  Herrn  Kecbnungsrath 

Gerdts  im  Ministerium  der  öffentlichen  Arbeiten  angefertigt. 
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Es  hatten  am  3o.  Juni 
Zugbremsen 

im  1890 ■ 

Selbstkuppler 

1889  1890 

17  9% 
20277 

222 
955 

darunter:  Personenzuglokomotiven  . 
7  706 8805 

178 
823 

vi ui»cr /-  Uk;     tl Ulli uu vcu      •  . 8  743 
9628 

44 KM 

110  164 
128  550 80288 114364 

22  461 
25  639 23  348 25551 

51  601 78475 46  644 75  485 

1457 8074 
1867 3  324 

Ueber  die  auf  den  Eisenbahnen  der  Vereinigten  Staaten  in  den 

Jahren  1887/88  bis  1889 '90  verunglückten  Reisenden,  Bahnbediensteten  untl 

sonstigen  Personen  findet  sich  in  der  Einleitung  nachstehende  Uebersicht: 

Es  wurden 

1*87/88 1888/89 1889/90 

getödtet 

verletzt 
getödtet  verletzt 

getödtet 

verletzt 

Sonstige  Personen  .... 

2070 

815 

2897 

20148 

2138 

8602 

1972  20028 

810        2 146 

3  541        4  135 

2  451 

286 

3  598 

22  396 

2425 4206 

zusammen 5  282 25888 5  823       26  309 6  335 
29027 

Vertheilt  man  die  im  letzten  Jahre  verunglückten  Personen  auf  die 

verschiedenen  Arten  der  Unfälle,  so  ergiebt  sich  Folgendes: 

Art  der  Unfälle 
Bahnbedienstete 

getödtet  I  verletzt 

Reisonde 

getödtet  verletzt 

Sonstige  Personen 

getödtet  verletzt 

beim  Wagenkuppelu  .   .  . 

P     Fallen  aus  Zügen  und 
von  Lokomotiven  . 

durch  Anstofsen  an  Baulich 

keit  oberhalb  der  Bahn 

Zusammenstöße 

,.     Entgleisungen  .  . 

sonstige  Zugunfalle 

bei  Uebergangen    .   .  . 

in  Stationen  ..... 

durch  sonstige  Ursachen 

unbestimmt  

ooy 

561 

89 
235 
150 

146 

22 98 

754 

27 

7  842 

2  368 

345 

1  034 

723 

881 

34 

740 

8  248 

44 

38 

31 

3 
42 

128 

527 

211 

8 

847 

24 

11 

310 

342 

2  484 

27 

76 48 
378 

667 
467 

2  547 

•2  451        22  3% 2  425 3598       4  206 
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Es  kommen  bei  den  Bahnbediensteteu: 

auf  HOT.  eine  Tödtung  und  auf  33  eine  Verletzung, 

bei  den  Reisenden: 

auf  1  Tödtung     =  rund  1,7  Hill.  Reisende  und  41,4  Hill.  Personenmeilen, 

r   1  Verletzung  -     „    0.2    „         „         „     4,9  „ 

Ueber  die  Finanzen  der  nordamerikanischen  Eisenbahnen  möge  aus 

der  Einleitung  Folgendes  besonders  hervorgehoben  werden: 

Das  Anlagekapital  aller  Eisenbahnen  der  Vereinigten  Staaten  betrug 

9871378  389,  d.  h.  rund  10  Hilliarden  Dollars  oder  etwa  40  .Milliarden 

Mark,  und  rund  60340  Dollars  für  die  Meile  =  157  400  .//  für  das  Kilo- 

meter. Von  diesem  Kapital  sind  46,73%  Aktien,  48,47  °/0  Obligationen 

und  der  Restbetrag  schwebende  kleine  Schulden.  Der  Bericht  macht  nicht 

mit  Unrecht  darauf  aufmerksam,  dafs  das  Verhältnifs  der  Aktien  zu  den 

Obligationen  ein  sehr  ungünstiges  ist.  Es  sei  kein  Zeichen  von  gesunder 

Finanzwirthschaft,  dafs  die  Obligationen  einen  höheren  Betrag  darstellten, 

als  die  Aktien.  Hier  ist  nun  die  Gruppentheilung  der  Eisenbahnen  recht 

lehrreich.  In  der  1.  Gruppe  und  in  der  10.  Gruppe  stellen  die  Aktien 

54.74  und  56,25  %  des  Anlagekapitals  dar,  d.  h.  das  Verhältnifs  ist  ein  nach 

amerikanischen  Begriffen  ganz  normales,  aber  aus  verschiedenen  Gründen. 

In  der  1.  Gruppe  befinden  sich  die  gut  verwalteten  Neuenglandstaaten 

vereinigt,  in  denen  strenge  Eisenbahngesetze  und  eine  gute  Aufsicht 

bestehen,  die  auch  auf  eine  solide  Finanzirung  hält.  In  der  10.  Gruppe, 

den  Staaten  des  äufsersten  Westens,  aber  hat  dieses  günstige  Verhältnifs 

seinen  Grund  in  der  überraäfsig  starken  Verwässerung  des  Aktienkapitals, 

die  dort,  mehr  als  in  den  übrigen  Gebieten  der  Vereinigten  Staaten, 

gebräuchlich  ist.  Ebenso  ist  das  durchschnittliche  Anlagekapital  der 

Eisenbahnen  in  den  einzelnen  Gruppen  ganz  verschieden.  Am  höchsten 

ist  es  in  der  2.  Gruppe  mit  117  902  Dollars  für  die  Meile  -  307  570  at 

für  das  Kilometer,  d.  h.  erheblich  höher,  als  bei  den  preufsischen  Staats- 

bahnen, bei  denen  es  im  Jahre  1890/91  nur  258276  M  betrug.  Es  liegt 

dies  wohl  daran,  dafs  die  Eisenbahnen  dieser  Gruppe,  in  den  Staaten 

New  York,  New  Jersey,  Pennsylvania  insbesondere,  gut  gebaut  und  aus- 

gestattet sind  und  dafs  dort  auch  für  den  Grund  und  Boden  erhebliehe 

Zahlungen  geleistet  werden  müssen,  Unverhältnifsmäfsig  hoch  ist  auch 

das  durchschnittliche  Anlagekapital  der  10.  Gruppe,  der  Eisenbahnen  in 

Oregon,  Washington  und  (Kalifornien.  Diese  Bahnen  sind  nichts  weniger 

als  vortrefflich  gebaut  und  haben  auch  den  Grund  und  Boden  nieist 

unentgeltlich  und  aufserdem  zahlreiche  freiwillige  und  unfreiwillige  Zu- 

wendungen von  den  Interessenten  erhalten.  Der  Grund  dieser  übermäfsig 

hohen  Kosten  mufs  also,  wie  der  Bericht  sagt,  gefunden  werden  in  jener 
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grofsen  Anzahl  von  unglücklichen  Umständen,  der  Mifsverwaltuug  und 

betrügerischen  Verwaltung,  die  in  der  Entwicklungsgeschichte  der  Eisen- 

hahnen der  Vereinigten  Staaten  vorkommen. 

Die  von  den  Eisenbahnen  gezahlten  Dividenden  sind  sehr  ver- 

schieden.   Es  erzielten  im  Jahre  1889/90: 

keine    Dividende  ~  63.76 %  (gegen  61,67%  im  Vorjahr) 

zwischen  1  —  2  °/o  =    2,08  % 

2-  3  %  -    1,50  % 

3-  4%  ̂   2,8»% 

4-  5  %       8,2.5  % 

5-  6%  -  6.69% 

6-  7°/0  ---  6,53% 

7-  8%  =  3.78  % 

8-  9  %  =  A4«  % 

9-  10%  _  0,9r,% 

10%  und  darüber  =  1.76  % 

Vom  dividendenlosen  Aktienkapital  entfallen  auf 

Gruppe    I  -  24,58% 

n  II  =  47 .97  % 

„  11)  =  63,66% 

„       IV  -  70,84  % 

n  V  =  67,ul>  % 

„  VI  -  63,94% 

„  VII      63,68  % 

„  VIII  72,90% 

„        IX  99,99% 

„      X  ̂   83,54  % 

1890  überhaupt  63,76% 

dagegen  1889        „  61,67% 

Auf  ein  Kapital  von  2  811526  522  Dollars,  oder  63,76%  des  Aktien- 

kapitals ist  kein  Pfennig  Dividende  bezahlt.  Auch  in  dieser  Tabelle 

spielen  die  Eisenbahnen  der  westlichen  Staaten  eine  traurige  Rolle.  Die 

Eiseubahneu  der  9.  Gruppe  haben  überhaupt  keine  Dividende  zahlen 

können;  von  denen  der  10.  Gruppe  haben  83,54  %  gar  keine,  13,79 70 

1—2%  und  2,67%  3—4%  Dividende  gezahlt.  Am  günstigsten  steht 

wieder  die  Gruppe  der  Neuenglandstaaten,  von  deren  Eisenbahnen  nur 

24,58%  (immerhin  noch  über  50  Millionen  Dollars)  keine  Dividende 

zahlen  konnten,  während  über  25%  Dividende  von  6— 8  %  heraus- 

gewirthscbaftet  haben. 
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Aus  dem  reichen  Material  möge  schliefslich  noch  die  eine  Zahl 

hervorgehoben  werden,  dafs  die  Eisenbahnen  von  der  Postverwaltung  für 

die  Beförderung  von  Postsachen  die  Summe  von  23  367  873  Dollars,  d.  h. 

1*8  146  000  m  empfangen  haben. 

In  den  Tabellen  Seite  204  bis  207  sind  die  Hauptzahlen  aus  dem 

Bericht  selbst  zusammengestellt. 

Ich  lasse  diesen  die  nachfolgende  Uebersicht  vorangehen,  aus  der  sich 

ein  Gesammtbild  der  finanziellen  Entwicklung  der  Eisenbahnen  der  Ver- 

einigten Staaten  in  den  beiden  letzten  Jahren  ergiebt. 

Vergleichende  Uebersicht  der  Einnahmen  nnd  Ausgaben  in  den  Etats- 

jahren 1889  und  1890. 

• 1889 
1  890') 

Zunahme 

<i  es  amm  tn  etz 
über- 
haupt 

für 

1  Meile 
über- 

haupt 
für 

1  ftMle 

über- 

haupt 
für 

1  Meile 

Mill.Doll.  Dollars Mill.Doll.  Dollars Mill.Doll.  Dollars 

Betriebseinnahmen  .... 
964.« 

6290 1051,? 6  725 
87,i 435 

Betriebsausgaben  .... 644,7 4  208 
692.1 

4425 
47,1 

222 

Ueberschufs 320,i  2087 
859,* 2  300 

39,7 

218 

dazu  sonstige  Einnahmen  . 816 126,8 
811 

-5 

Gesammtertrag 445,3 2908 486,6 
3111 41.3 208 

davon  gehen  ab  

-  343,» 
2242 

884,*» 

2460 
40,» 

218 

mithin  Reinertrag 101,4 661 101,8 
651 

0,4 davon  Dividenden  u.  dergl. 

—  82,1 

585 
89,7 574 

7,**) 

39 

bleiben -f  19.3 
126 12,i 

77 -7,1*) 

—  49 

».  Für  156  404  Meilen. 

*)  Die  Quelle  giebt  7,-»  und  7,4. 

Archiv  rtir  Eisenbahnwesen.  1866 
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Uebersicht  der  Hauptbetriebsergebnisse  der  Eisenbahnen  der  Vereinigten 

Längen Betriebsmittel 

Staatengruppen 

davon  in  den 
Gesammt-    Verein.  Staaten 

und  der 

länge  Bundesaufsich» unterworfen 

Lokomotiven 

für 
überhaupt  100mi[e8 

Wagen Uberhaupt  l0f£ilm 

M  e  i 
1  e  n Stück zahl 

Gruppe  I   0  878 7  426 2281 
31 

i 64  566 

869 

11  18  614 17  237 7  872 46 
896  378 2294 

III 
21  718 
9032 

20903 
5  098 

24 
| 

228  196 
1092 

IV 
8  658 

15  877 

1094 13 
36  778 

425 

V 18  685 2  216 

14 

72891 
459 

VI  . an  liio 6  735 

15 2t>4  309 

.  vii  8  887 
8807 1080 

12 
1 

30  224 
843 

„  VIII 20355 21  173 2  596 12 
t 

80702 

361 „  IX 
9  854 7  989 866 11 

26  546 

320 
f        X  ....  . 12  100 

10136 
1  312 13 31  077 807 

zusammen 163  597 156  404 
30140 

19 

1  169  667 748 

dagegen  am  30.  Juni  1889 Ä  166  136 
163  385 29036 

1  069  *>60 Zuwachs 
+  7  461 +  8019 +  1104 

+  100  101 

P  e 
rsonenverkehr 

Staate  ngrnppen Personeu 

i 
Personenmeilen Personen 

«ug- 

meilen 

Personen 

in  einem Zuge Fahrt einer 

Person 
Uberhaupt fUr  l  mile 

Millionen Anzahl ,  Millionen Anzahl 
Meilen 

Gruppe  I   110,7 1734 233  530 28,» 

62 15,66 ■  "  188,7 3156 
183  121 

70,7 

46 

16,73 „      III      -   -  . 58,4             1 789 85  672 

48,3 

37 

30,64 „      iv     .      .  . 9,7  373 43  039 

IM 

83 88,*; v  
20,5 744 

46  869 
20,8 36 86,« 

vi  59,i 1912 501)59 
66,3 

85 

32,m ,  VI!  5.» 407 46148 

9,* 

41 

»  VIII  15,» 784 
87027 

22,1 

85 61,65 
IX  

4,«; 

268 33  561 

7,2 

87 
58,70 

'i  x  20,» 681 67  196 
11," 

66 

88,43 zusammen 492,4 
11  848 

75  751 286,. 
41 

24,<» 
dagegen  am  30.  Juni  1889 472,* 11554 

75  325 
277,s 

42 

24,47 

Zuwachs 

+  20,* 

-f294 

+  426 

+  8,a 

-  1 

-0,4. 
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Staaten  von  Amerika  am  30.  Juni  1890  (gegenüber  30.  Juni  1889). 

Bea m  te Anlagekapital 

überhaupt für  100  miles überhaupt 
in 

Prozenten 
tür  1  raile Staatengruppen 

Anzahl Mill.  Dollars 

_    _  

u 

— 

Dollars 

58I37 716 377,s 4,o 
50  834 Gruppe  I. 

201  126  - 1 167 2032,» 
21,5 

117  902 
II. 

120365 676 1  Q/VO  i 1  9  u 

10,5» 

i 

1 

(Li)  £41 0.2  041 
III. 

32  830 379 410,7 

4,3 

47  434 

t' 

IV. 
61224 386 742,7 7  8 46  77IS n 

V. 

187  134 359 
1  818,6 

19,3 
47  645 

VI 

28962 328 443,1 

4,7 

50314 V 
VII. 

64  881 307 1047,3 11,1 49  461 

i* 

VIII. 

24  244 303 373,o 

8,» 

46  691 V IX. 

25398  250 
882,9 

o,* 

87  104 n 

X. 
749  301 479 9  437,4 100,0 

60  340 
zusammen. 

704  743 459 
da^eir 

en  am  30.  Juni  1889- 

+  44  558 

+  20 1 

Zuwachs. 

Güterverkehr 

Tounenmeilen 
Güterzug- 

Tonnen Fahrt 

Tonnen in  einem einer Staatengruppen 

überhaupt für  l  mile 
meilen 

Zuge 

Tonne 

Millionen  Anzahl Millionen Anzahl Meilen 

41,* 2  848 388  506 23,5 
122 

69,o 

Gruppe 

I. 

240,« 23  237 1  348  107 
106,* 

218 96,6 

II. 
187,» 16592 793  768 76,* 

218 
120,9 

III. 

16,- 2866 380981 17,7 162 170,a 

IV. 

4JM 4  841 304  936 
36,o 

138 107,1 V 

92,i 14  378 376  403 94,s 

148 

155,4 r VI. 

14,> 2  877 269866 
15,* 

150 
167,8 VII. 

30,o 5161 243  753 34,7 

148 

172,o ..  VIII. 
1968 245  782 15,9 124 224,i r IX. 

10,0 1944 191806 

15,* 

123 
193,6 

T» 

X. 

636,5 76207 487  245 485,2 175 
119,73 

zusammen. 

589,* 68  727 448  069 888,a 
179 

127,3« 
dagegen  am  30.  .luni  1889 

+  964» +■7480 +  39  176 

1  +62,0 

-4 

i 

-7,64 

Zuwachs. 

14* 
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Betriebs- 
einnahmen 

Betriebs- 

ausgaben 

Es  kommen  von  den 

Betriebseinnahmen  auf 

Stnntengruppen 

überhaupt  für  l  Meile überhaupt  für  1  Meile Personen- verkehr 

Güter- 

verkehr 

Mill.  Doli. Dollars 
Mill.  Doli. Dollars in  Prozenten 

77,6 
10  444 52,5 7  075 AT  t 

47,5 
01,4 

II  272,* 15820 177,1 10275 27,3 

70,3 
-  III  162,7 7  785 

111,8 

5  822 28,7 69,3 

-  IV  87,1 
4  279 26,0 

2886 

30,9 

66,9 

V  

78,;. 

4  945 52,1 3  278 
29,2 

67,«* 

-       VI           .    .  . 198,* 5  195 
126,0 

3  324 26,9 

71,0 

45,2 5128 
26,s 8007 

27,s 
71,2 

4  056 
55,3 

2618 
26,o 

70,o 

IX 

34.« 

4  331 26,8 3  278 

23.9 

74,4 
X  59,1 5  836 39,3 8  871 84,9 61,7 

zusammen 1061,* 6  725 
692,1 

4  426 29,4 68,v 

dagegen  am  80.  Juni  1889 
964,. 

6290 
644,7 

4203 

31.1 

66,s 

Zuwachs 

+  87,1 +  435 +  47,4 

+  222 

-1.7 

+  U 

Durchschnittserträge 

Personenverkehr  für Güterverkehr  für für 

^taatengr  uppen 
1  Personen- 1 Personen- 

1  Giitcr- 
1  Güterzng- 1  Zugmeile 

meile zugnieile 
tonnenmeile raeile 

überhaupt 

Cents 

Gruppe     I  .... 
1.912 180,743 

1,373 

170,71«. 
II  

2,089 
107,644 

0,838 

181,759 
„  HI  

2,199 98,t.ss 

0,695 

152,528 IV  

2,4si 102,8.'.! 

0.M4 
140,816 

V  

2,465 
100,851 

1,061 149,454 -  vi  

2,88« 96,883 
0,W1 

148,516 VII  

2,4« 126,16* 

1,360 

203,566 
«  VIII  

2,2«H 

98,910 

1,152 

171,154 IX  

2,588 
118,9!« 

1,30» 

163,481 «       x    ....  . 

2.SPS 159,*»;i 

1,6M 
208,«i 

zusammen 
2.167 l08,ou 

0,941 

166,434 144,J»i 
dagegen  am  30.  Juni  1889 

2,16:. 

106.2«; 

0,982 

166,37; 

139,i9i 

Zuwachs -f  O.nov 4- 1.7:4 

+  0,01* +  O.oi; +  5,040 
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Es  kommen  von  den 

Betriebsansgaben  auf 

Personen-  Gtiter- 
rerkehr  verkehr 

Betriebs- 
ausgaben 
in  Proz. 

der  Be- 
triebsein- 
nahmen 

Oes  ammt- 
einnahinen 

überhaupt  f.  l  Meile 

0  e  s  am  m  t- 

ausgaben 

I 

überhaupt  f.  l  Meile 

Staatengruppen 

in  Prozenten 

*•„ 

Mill.Doll. Dollars Mill.Doll. Dollars 

66,7». 
85,8 

i 

73,o Gruppe  I 
31.4 68.3 64,*a 

32l,v — 
278,9 

— II- 

30,; 69,3 
68,36 

180,o — 
162,5 

— 
III. 

32,* 67,a 
67,44 

4ü,o 

38,. 

r  IV. 
31,* 68,2 66,«9 84,4 

— 

79,* 

— V. 

32.7 67r3 
63,»« 

214,« 
192,7 

\  I. 

34ro 66,o 
58,64 48,9 

43,9 

-  VII. 32.« 67,6 
64,43 93,i 

89,» 

r  VIII. 27.; 72.3 75..0 37,3 38,6 

T  Y 

42,«. 58,o 
66,32 72.3 79,o 

x 

66,4 
65,80 

1  178,« 7  536 1076,9 6885 zusammen. 

34,» 65,1 
66,*i 

1090,0 7106 
988,6 

»»445 
dagegen  am  30.  Juni  1889. 

-1,» 

-1,01 

+  88,6 
+  430 

+  88,s 
+  440 

Zuwachs. 

Durchschnittskosteu 

Personenverkehr  für Güterverkehr,  für für 
Staatengruppen 

1  Personen- 1 Personen- 
1  Güter- 1  Gtiterzug- 1  Zugmeile 

meile zugmeile tonnenmeile meile 
überhaupt 

Cents 

1,44» 90,i7o 
0,949 116,a:-7 

Gruppe  I. 

80,sm 
0,.'.*4 

115,031 
II. 

1,496 71,281 

0,470  ' 
102,i79 

III. 

2,u; 72,9*7 
0,671 94,6io 

• 
IV. 

2,»"
 71,90-* 

0.705 98,909 

v. 

2,071 72,*»6 
0.S93 90,iw 

VI. 

24.9 97,716 
0,713 

106,633 

VII. 

2^94 
80,46*1 

0,719 
106,7S9 VIII. 

2,;w 103,460 
0,961 

120,»»4 

„  IX. 2,u» 124,071 
1,034 127,xm) 

X. 
l.ii; 

80.9W 

0,601 
105,71t 

iHJ.otu; 

zusammen. 

1^91 83,066 
0,J93 106,«9l 

94,*6* 

dagegen  am  30.  Juni  1889. 

—  2,0*4 

+  0,01 1 

—  0,77« 

+  1,13-4 

Zuwachs. 
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Ueber  die  Durchschnittserträge  und  Durchschnittskosten  im 

Personen-  uud  Güterverkehr  der  amerikanischen  Bahnen  in  den  Etats- 

jahren  1888,  1889  und  1890  geben  folgende,  in  deutsche  Werthe  umgerech- 

nete Zahlen1),  näheren  Aufsehlufs: 

Durchschnittsertrag 
für 

3  0.  Juni 

1888     1889  1800 
Dnrchschnittskosten 

für 

30.  Juni 

1888     1889  1890 
Pfennig Pfennig 

1  Personenkilometer 

1  Personenzugkm. .  . 

1  Zngkm.  überhaupt 

6,13      5,w  5i«'> 
2,90  2,67  2,-3 

21)7,27  277.27  281.«6 
432,«.  481,«  431,57 

382,:.'.    363.il  876.2'. 

l  Personenkilonieter 

1  Personenzugkm..  . 
1  Güterzugkm  

1  Zugkm.  überhaupt 

5,33       5,20  5,ou 
1.S-.         1,7V  1,7S 

220,93    216.7.1  211,26 
270,!>s  277.7>  275,77 

250,S7   247,48  250.is 

Da  diese  letzteren  Zahlen  vielfach  in  deutschen  Veröffentlichungen 

zu  Vergleichen  zwischen  deutschen  und  amerikanischen  Eisenbahnverhält- 

nissen benutzt  werden,  so  erscheint  es  nöthig,  ihre  Bedeutung  noch  kurz 

/u  erläutern.  Ueber  die  Grundlagen,  auf  denen  die  Kosten  für  den  Per- 

sonen- und  Güterverkehr  ermittelt  sind,  ist  oben  (S.  197  ff.)  das  Nöthige 

gesagt.  Es  ergiebt  sich  daraus,  dafs  diese  Vertheil ung,  wenn  überhaupt, 

dann  jedenfalls  nur  äufserst  geringen  Werth  hat  und  sich  praktisch  sicher- 

lich nicht  verwenden  läfst.  Von  den  Durchschnittserträgen  sind  die  für 

das  Zugkilometer  auch  nur  mit  Vorsicht  zu  gebrauchen,  da  die  Länge 

der  Züge  in  den  Vereinigten  Staaten  sehr  wechselt,  noch  viel  mehr  aber 

abweicht  von  der  Länge  der  europäischen  Züge.  Anders  liegt  es  mit  den 

Erträgen  für  das  Personen-  und  das  Gütertonnenkilometer. 

Vorausgesetzt,  dafs  diese  richtig  berechnet  sind,  was  wir  annehmen  wollen, 

läfst  sich  aus  ihnen  immerhin  schliefsen  auf  die  Höhe  der  Tarife,  immer 

der  Durch  sc  hnittstarife.  Nun  fällt  es  sofort  auf.  dafs  die  Einnahmen 

für  1  Personenkilometer  aufserordentlich  hohe  sind.  Sie  sind  von  6,13  i& 

im  Jahre  1888  auf  5,65  4  in  den  beiden  folgenden  Jahren  zwar  gefallen, 

aber  immer  noch  bedeutend  höher,  als  z.  B.  die  der  preufsischeu  Staats- 

bahnen, die  im  Jahre  1890  91  nur  2,96  t$  betrugen.  Dieser  Unterschied 

mufs  noch  mehr  auffallen,  wenn  man  erwägt,  dafs  die  in  den  Vereinigten 

Staaten  in  viel  höherem  Mafse ,  als  bei  uus,  in  Betracht  kommenden 

Kosten,  die  neben  dem  Fahrgeld  zu  zahlen  sind  (für  Saalwagen,  Schlaf- 

wagen, für  Züge  mit  einer  beschränkten  Zahl  von  Plätzen  u.  s.  w.)  in  der 

Durchschnittszahl  nicht  zur  Erscheinung  kommen,  also  neben  jenen 

Beträgen  zu  zahlen  waren.  —  Aus  der  vorstehenden  gröfseren  Tabelle  (S.  200) 

läfst  sich  ferner  erkennen,  dafs  die  Höhe  der  Einnahmen  aus  dem  Per- 

M  Für  die  Umrechnung  ist  1  inile  =      km  und  1  Dollar  =  4,2 .//  angenommen. 

1  ton  =  907  kg  rund  0.»  Tonnen  (zu  1000  kgi. 
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sonenverkehr  in  den  verschiedenen  Gruppen  zwar  abweicht,  aber  nicht 

entfernt  in  dem  Mafse,  wie  die  Einnahmen  aus  dem  Güterverkehr.  Der 

Betrag  von  5,65  für  das  Personenkilometer  entspricht  einem  solchen  von 

2.167  Cts.  für  die  Personenmeile.  Geringer,  als  die  Durchschnittserträge 

waren  die  in  Gruppe  I  (den  Neuenglandstaaten)  mit  1,912  Cts.,  und  die 

in  Gruppe  II  (New  York,  New  Jersey  u.  s.  w.)  mit  2,029  Cts.,  woselbst  der 

Personenverkehr  ein  aufserordentlich  dichter  ist.  In  der  Gruppe  II  stecken, 

was  beiläufig  bemerkt  werden  mag,  die  New  Yorker  Hochbahnen  mit  ihrem 

riesigen  Personenverkehr  (nahezu  200  Millionen  Reisende  wurden  auf  ihnen 

befördert)  nicht.  Die  Manhattan  Railway  Company,  der  die  Hochbahnen 

gehören,  ist  dem  Bundesverkehrsgesetz  nicht  unterworfen.  Die  Gruppen 

III.  VI  und  VIII  nähern  sich  dem  Durchschnitt,  am  theuersten  fahrt  man 

in  den  Gruppen  IV,  V.  VII,  IX  und  X,  d.  h.  in  den  südlicheu  und  den 

fernen  westlichen  Staaten,  wo  übrigens  auch  der  Verkehr  am  dünnsten  ist. 

Auffallend  niedrig  ist  dagegen  der  Ertrag  eines  Gütertonnenkilometers 

mit  2,73  vS  (übrigens  gegen  2,67  in  1889.)  Auf  den  preufsisrhen  Staats- 

bahnen stellt  sich  diese  Zahl  1890  91  auf  3,80  4.  Aber  diese  Zahlen  sind 

weit  weniger  vergleichbar,  als  die  für  den  Personenverkehr.  Nehmen  wir 

wieder  die  Gruppeneintheilung  zu  Hilfe,  so  ergiebt  sich  aus  der  Tabelle 

(S.  206),  dafs  am  billigsten  gefahren  wird  in  den  Gruppen  II,  III,  IV  und  VI, 

deren  Sätze  mit  0,828,  0,695,  0,844  und  0,961  Cts.  theils  unter  dem  Durch- 

schnitt (0,941  Cts.  für  die  Meile  und  Tonne,  2,73  für  das  Kilometer  und 

die  Tonne),  theils  etwas  über  dem  Durchschnitt  sind.  Es  ist  dies  das 

Gebiet  der  verkehrsreichsten  westlichen  und  mittleren  Staaten,  in  denen 

auf  grofse  Entfernungen  (1500—2000  km)  die  Massenerzeuguisse  der  Land- 

wirtschaft und  der  Industrie  gefahren  werden:  in  denen  ferner  durch  die 

Konkurrenz  der  Wasserstraisen  mit  den  Eisenbahnen  und  der  Eisenbahnen 

untereinander,  in  Folge  zahlreicher,  oft  die  Finanzen  der  Eisenbahnen  auf 

lange  Zeit  erschütternder  Tarifkriege  die  Frachten  mehr  und  mehr  er- 

mäfsigt  werden  mufsten,  in  denen  endlich  das  Refaktienwesen  in  üppigster 

Blüthe  steht.  Die  Erträge  für  die  übrigen  Gruppen  sind  meist  bei  weitem 

höher,  am  höchsten  in  der  X.  Gruppe  mit  1,651  Cts.,  (=  4,79  für  das 

Tonnenkilometer  k  auffallend  hoch  übrigens  auch  in  den  Neuenglandstaaten 

mit  1,373  Cts.  (=  3,91  ̂   für  das  Tonnenkilometer),  wahrscheinlich  weil 

dort  die  Entfernungen  geringer  sind  und  weniger  Rohstoffe,  als  gewerb- 

liche Erzeugnisse  gefahren  werden,  die  höhere  Frachten  zahlen.  Der 

letztere  Satz  ist  etwas  höher,  als  der  der  preußischen  Staatsbahnen. 

IV.  • 

Nachdem  hiernach  die  wesentlichsten  und  wichtigsten  Ergebnisse  der 

Eisenbahnstatistik  der  Vereinigten  Staaten  nach  dem  letzten  Berichte  des 
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Bundesverkehrsamts  dargestellt  sind,  sollen  folgende  Tabellen  über  die 

Entwicklung  dieser  Bahnen  in  dem  Jahrzehnt  von  1880  bis  1889  mit- 

getheilt  werden,  die  aus  den  Berichten  der  Zeususbehörde  über  die  im 

Jahre  1890  in  den  Vereinigten  Staaten  vorgenommene  allgemeine  Volks- 

zählung entnommen  sind.  Sie  befinden  sieh  in  den  Nuramern  46.  IIB, 

120,  149,  151,  vom  27.  März,  5.  Oktober,  16.  Oktober.  27.  November  und 

11.  Dezember  1891  und  in  den  Nummern  155,  160.  164,  171  und  172  vom 

14.  Januar,  9.  Februar,  16.  Februar,  15.  Mfirz  und  16.  März  1892  des 

Census- Bulletin.  Die  Eisenbahnstatistik  ist.  wie  oben  bemerkt,  nach  den 

Anweisungen  von  Professor  Henry  C.  Adams,  dem  Vorsteher  des  statisti- 

schen Bureaus  des  Bundesverkehrsamts,  von  einem  besonders  zu  diesem 

Zwecke  angestellten  Beamten  W.  "VV.  Mayberry  bearbeitet.  Dabei  sind 
im  ganzen  dieselben  Grundsätze  befolgt,  wie  bei  der  Statistik  des  Buudes- 

verkehrsamts.  Insbesondere  ist  die  Eintheilung  der  Eisenbahnverwaltungen 

in  zehn  Gruppen  durchgeführt,  die  Gruppen  sind  dieselben,  wü- 

hl dem  Berichte  des  Bundesverkehrsamts  für  1889/90.  In  jeder  der 

voraufgeführten  Nummern  des  Census-Bulletin  befindet  sich  die  Statistik 

für  eine  Gruppe.  Ob  aufserdem  noch  besonders  zusammenfassende  Tabellen 

für  das  Gesammtnetz  der  Vereinigten  Staaten  aufgestellt  sind,  ist  mir  nicht 

bekannt  geworden. 

Das  Zensusjahr  ist  nun  leider  nicht  das  Etatsjahr,  sondern  das 

Kalenderjahr.  Es  lassen  sich  also  die  Zahlen  des  Zensus  aus  dem 

Jahre  1888  und  1889  nicht  mit  denen  des  Bundesverkehrsamts  vergleichen. 

Die  Zahlen  sind  vom  Zensusamt  theils  entnommen  aus  den  von  ihm  ein- 

geforderten Berichten  der  Eisenbahnen,  theils,  soweit  solche  Berichte  nicht 

erstattet  wurden,  aus  anderem  vorliegenden,  thunlichst  nur  amtlichen 

Material.  Eine  Nachprüfung  der  Zahlen  durch  das  Amt  hat  nicht  statt- 

gefunden, es  hat  sich  darauf  beschränken  müssen,  das,  was  eingeliefert 

wurde,  gewissenhaft  zusammenzustellen. 

Aus  den  einzelnen  Nummern  der  Zeitschrift  sind  hier  folgende  Tabellen 

entworfen : 

1.  Ueber  die  Längen  der  Eisenbahnen,  und  zwar  die  Eigenthums- 

und die  Betriebslängen  (Lines  owned  und  Lines  operated).  In  der  Be- 

triebslänge sind  auch  die  Strecken  enthalten,  die  von  den  Bahnen  gepachtet 

sind  oder  sonst  unter  ihrem  Einflufs  stehen.  In  der  letzten  Spalte  ist  die 

Zunahme  für  das  Jahrzehnt  in  Prozenten  angegeben.  Man  sieht  daraus, 

wie  die  Vermehrung  des  Eisenbahnnetzes  in  dem  Jahrzehnt  hauptsächlich 

in  den  mittleren  und  westlichen  Staaten  stattgefunden  hat. 

2.  Betriebsmittel  und  Anzahl  der  Stationen. 

3.  Anzahl  der  Bediensteten  und  zwar  überhaupt  und  für  je  100  Be- 
triebsmeilen. 
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4.  Die  Verkehrsleistungen  und  zwar  sowohl  die  Personen  -  und 

Gütertonnenmeilen,  als  die  Personenzug-  und  Güterzugmeilen,  die  von  den 

Eisenbahnen  gefahren  sind. 

5.  Die  Einnahmen  und  zwar  in  Tabelle  Va  die  Gesainmteinuahmeu, 

getrennt  nach  solchen  für  den  Personen-  und  Güterverkehr  und  nach  Be- 

triebseinnahmen und  sonstigen  Einnahmen.  In  Tabelle  Vb  sind  dann  die 

Einnahmen  für  die  Personenmeile  und  die  Gütertonnenmeile  gegeben.  Auch 

aus  dieser  Tabelle  ersieht  man  auf  einen  Blick,  wie  grofs  die  Verschieden- 

heit der  Einnahmen,  und  also  auch  der  Tarife  in  den  einzelnen  Gebieten 

der  Vereinigten  Staaten  ist.  Aus  der  letzten  Spalte  aber  ergiebt  sich, 

dafs  sowohl  in  dem  Personen-  als  in  dem  Güterverkehr  die  Einnahmen  in 

dem  Jahrzehnt  bedeutend  gesunken  sind. 

6.  Die  Ausgaben,  und  zwar  wieder  die  eigentlichen  Betriebsausgaben, 

das  Verhältnifs  der  Ausgaben  zu  den  Einnahmen  (die  sogenannten  Be- 

triebskoeffizienten) und  die  Gesammtausgaben.  Von  einer  Trennung  der 

Ausgaben  in  solche,  die  dem  Personen-,  und  solche  die  dem  Güterverkehr 

zur  Last  fallen,  hat  man  mit  Recht  abgesehen. 

7.  In  den  beiden  letzten  Tabellen  VII  und  VIII  werden  die  Gesammt- 

erträge  in  dem  Jahrzehnt  1880  bis  1889  zusammengestellt  und  eine  ver- 

gleichende üebersicht  über  die  Hauptbetriebsergebnisse  im  Jahre  1889 

verglichen  mit  1890  gegeben.  Die  Zahlen  dieser  üebersicht  sind  aus  den 

früheren  Tabellen  entnommen  und  nur  anders  als  in  diesen  gruppirt,  um 

auf  einen  Blick  das  Anfangs-  mit  dem  Schlufsjahr  vergleichen  zu  können. 

8.  Aus  einer,  Ende  1892  herausgegebenen  besonderen  Nummer  des 

Ceosus-Bulletin,  abgedruckt  u.  a.  in  der  Railway  Review  vom  7.  Januar 

1893,  sind  die  Tabellen  IX  und  X  entnommen,  in  denen  die  Länge  der 

Eisenbahnen  der  Vereinigten  Staaten  am  Ende  der  Etatsjahre  1880  bis 

1890  und  die  Baliulängen  in  den  Zensusjahren  1830  bis  1890  zusammen- 

gestellt sind.  Die  letztgedachte  Tabelle  ist  wieder  nach  Gruppen  gegliedert. 

In  den  Tabellen  sind  also  so  vollständige  und  zuverlässige  statistische 

Angaben  über  die  Eisenbahnen  der  Vereinigten  Staaten  zusammengestellt, 

wie  sie  überhaupt  zu  erhalten  sind.  Dafs  sie  nicht  unanfechtbar  und  lücken- 

haft sind,  wurde  wiederholt  bemerkt,  Aber  ein  ungefähr  zutreffendes 

Bild  über  dieses  riesenhafte,  in  lebhafter  Entwicklung  begriffene  Eisen- 

bahnnetz, das,  wie  kein  anderes  Mittel  das  Gedeihen  des  Landes  gefördert 

und  den  Wohlstand  gehoben  hat,  läfst  sich  doch  aus  diesem  Material 

entnehmen.  Jedenfalls  haben  wir  hier  eine  Unterlage,  die  ganz  erheblich 

besser  ist,  als  die  aufs  Gerathewohl  und  vielfach  aus  unsicheren  Quellen 

entnommenen  Zahlen,  die  bei  uns  nur  zu  oft  benutzt  werden,  um  den 

heimischen  Eisenbahnen  einen  Spiegel  vorzuhalten. 
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Tabelle  I. 

1  880 1  881 18  82 1883 
1884 

Eigen- 

Be- 
Eigen- 

Be- 

Eigen- 

Be- 

Eigen» 

Be- 

Eigen- 

Be- 

Gruppe 
thums- triebs- 

thnms-  triebs- 
thums- triebs- thums- triebs- thums- triebs- 

länge 
länge länge 

länge 
länge 

Engl.  Meilen Engl.  Meilen Engl.  Meilen Engl.  Meilen Engl.  Meilen 

I  .   .  . 5  934 6  021 6060 6159 6  215 
6  821 

6  276 
6411 

6  332 
6  461 

II  .   .  . 14  276 14  586 14  701 15  024 15512 16  862 16  535 
16  904 

17  139 
17  507 

III  .   .  . 14417 14  625 16  873 
15  680 16602 16  918 19  589 

19944 
19711 

20  117 

IV  .  .  . 1949 4  955 5  489 
5  494 5827 5860 6246 6  290 6  664 

6  608 
V  .    .  . 8266 8271 

8  635 8  648 9  722 9  774 10  701 
10  753 11703 11759 

vi VI. 22963 23  589 25108 25  733 
27G99 28  330 28  993 29  739 29945 

30  603 

VII  .    .  . 2  542 2  542 2  714 2  714 3  255 
3  256 3  811 3811 4  518 

4  556 

VIII  .    .  . 6  922 6  923 8032 
8033 

9  140 9141 
10  455 14  467 10  731 

10  748 

IX  .  .  . 3084 3  084 4  100 4  100 6  516 6606 6  729 
6  820 6841 

6  932 

X  .   .  . 4  888 4  388 
6242 6  242 

6  401 
0  401 

7  585 
7  598 8  329 

8  341 

Tabelle  II.  Betriebsmittel 

Gruppe 
Loko- 

mo- 
tiven 

1  ä  80 

Wagen  für 

Per- sonen- 
Güter- 

verkehr 

Stück 

Sta- 
tionen I  

Anzahl 

188  1 

Loko-!  W^niü
r 

mo-     Per"  Güter- 

sonen- verkehr 

Stück Sta- 

tionen 

Anzahl 

18*2 

Loko-    Wa»en
  liir 

Per- 

nio-      *  Güter- 

sonen- 

tiven  verkehr 

Stück 

Sta- 

tionen 

Anzahl 

I  . 

II  . 

III  . 

IV  . 

V  . 

VI  . 

VII 

VIII  . 

IX  . 

X  . 

1  616 

6  517 

3  228 

616 

1  112 

3  462 

273 

753 

344 

470 

2  622 

5  601 

2420 

575 

944 

2  374 

217 

548 

251 

621 

86051 

212  276 

83  283 

9  843 

18  187 

99  316 

6  264 

19106 

6  637 

9479 

1849 

3  857 

3  241 

681 

1021 

3  657 

281 

762 

268 

1  685 

5  678 
3  561 

702 

1  132 

3  932 

306 

1019 

450 
595 

2780  87  744  1  867 

5  830  229  849  3  964 

2  584  102  750  3  538 

609  12014  768 

961  22  288  1  273 

2  617  121295  3  925 

245  7  702  307 

783  29016  911 

332  10  806  882 

729  12 120  516 

1761  2896  40431 

6061  6  194  252  498 

3  769  2  764  115  368 

814  694  16  334 

1  336  1  087  29  715 

4  376  3  020  138  219 

367  297  9  733 

1  326  978  34  170 

579  468  15  963 

783  849  17 

1891 
4  267 

3  818 

610 1457 

4  875 

355 

1061 

476 
684 

V)  Ausschliefslich  der  Linien,  für  welche  Berichte  nicht  eingegangen. 
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Längen. 
t  —  — 

1885 1886 1887 1  888 1  889 Zunahme  für 
das  Jahrzehnt 

i 

Eigen-  Be- 
thums-  triebs- 

länge 

Eigen-  Be- 
thums-  triebs- 

länge 
Eigen- 1  Be- 
thums- 1  triebs- länge 

Eigen-  Be- tlimns-  triebs- länge Eigen-  Be- 
tlmms-  triebs- 

länge 

Eigen- thums- 
län 

Be- 

triebs- 

Engl.  Meilen Engl.  Meilen Engl.  Meilen Engl.  Meilen Engl.  Meilen 
Prozent 

6  362 6  490 6  41o  6»2b 6  572 6  643 6  641 6688 
6903 6  942 

16,34 15,30 17  316 17  686 17  0227     18  097 17  737 18200 17  927 18405 
18  088 18  620 

26,70 27,66 4)083 20449 2< )  o97     20  747 20  998 21  649 21  409 22  122 21  695 22  241 

49,T9 62,08 
6002 

6  661» O  HJÄ      o  b4J 7  343 7  394 8063 
8104 8  372 8  424 

69,1« 

70,'tf 

12607 12  668 13  357     13  421 14  162 14  226 15  425 
15  508 16459 

16  533 

99,11 

99,*s» 

30144 30  710 32  791    33  476 36&56 87  521 39095 
39  884 

40  400 

41  3(10 

75,9« 

75,o* 

4  857 4  894 5  601      5  639 7  298 7  896 
7  782 

7  881) 

8175 
8  284 221, tö 

22ö,«9 
10  890 10  902 11L'62  11275 13  962 14  036 15  S16 16129 16  443 16  859 

137,M 
143,nl 

7  239 7  330 7590  7681 8315 8  406 8  594 
■S685 

8766 
8847 

183,9i 
186,i6 S782 8802 9  021      9  091 9  760 9  830 10  545 10  658 11  160 11164 

164,io 
154.« 

und  Anzahl  der  Stationen.1) 

1883 

Loko-       Wa*6n
  fUr 

mo-  ,  Per~  Güter- 1  sonen- 
t,ven  I  verkehr 

i 

Stück 

Sta- tionen 

A.nzal 

188  4 

I 

Sta- 

Loko-  Wa*en 
 für 

mo-  Per"  Güter- 

t.  80nen-  tionen 
t,ven  verkehr 

Anzahl 

1885 

Loko- 

mo- 

tiven 

Wagen  für 

Per- 
sonen- 

verkehr Gttter- 
i 

Stück 
Sta- 

tionen 

.  Anzahl 

1*45 

Ö908 

4189 

1458 

4  709 

428 

1400 

715 

«78 

3  077  48  231 

6  789  274758 

3104  127024 

728  17  667 

1269  34  089 

3  238  139  684 

336  II  123 

1  041  35  689 

526  16  678 

911  17  559 

1879 

4  526 

4  866 

Jt>(> 

1619 

4  573 

411 

1241 

654 

719 

1920 

6991 

4  144 

917 

156<» 

4  875 
490 

1469 
736 

948 

3  214  43  079 

7  025     283  529 

3128 

799 

1395 

3  490 

l 

1059 

532 

977 

130080 

19  748 

36  747 

146  671 

12110 

36803 

17  010 

18921 

1993 

4  723 

4  368 

1  Ui2 
1803 

4  688 
440 

1801 

658 

778 

1  961 

7  037 

4  130 

940 
1643 

4  980 

543 

1  521 
780 

967 

3  276 

7152 

3  139 

805 

1497 

3  504 
404 

1078 

568 

1029 

44  465 

289  343 

186  122 

19  403 

39  300 
146  604 
13  728 

87  375 

18530 
18941 

2107 

5  231 

4  11H 1  115 

1  945 

4  771 500 

1370 642 

770 
I 
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l  aar. 
1  o  o  u 

1  hA7 

G  r  u  p  p  e 
Loko- 

mo- 
tiven 

Wagen  für 

Güter- 
sonen 

verkehr 

Sta- 

tionen Loko- 

mo- 

tiven 

Wagen  für 

Per- 

Güter- 

sonen 

verkehr 

Sta- Stück Anzahl Stück Anzahl 

I    .   .   .  . 2012 3306 

■ 

45  822  2119 
2078 

3508 46  950 
2  275 

II  ... 7  124 7  560 292  480 5094 
7  396 7  918 308  459 5  241 

III  ... 4138 3  143 133  331 4  567 4  378 3  293 148372 4  768 

IV  ... 
94-1 

817 21  607 1  167 1042 

885 

25033 1331 

V  ... 1749 l  «13 41  105 2118 1871 1751 46  726 2  345 

VI  .... 5220 3  777 
159  814 5  243 

5440 
4055 

171  124 5  465 

V  11  .... 584 
447 

14  461 584 
710 539 

18928 
70n 

VIII  .... 1  568 1  132 38225 
1  386 1925 1  446 47  968 1  725 

IX  .... m Ü29 20274 
731 

907 

»•70 

23  050 

822 

X    .   .    .  . 
985 

1083 

'20  581 

816 
1008 1  161 

22911 
899 

Tab.  III.  Be- 

1880 188  1 18  8  2 1  883 1  884 

Gruppe 
über- 

für 

100  Be- über- 

für 

100  Be- 
über- 

für 

100  Be- über- 

für 

100  Be- über- 

für 

100  Be- 

haupt 
triebs- meilen 

haupt 
triebs- meilen 

haupt 

triebs- meilen 

haupt 

triebs- 
meilen 

haupt 

triebs- 

meileu 

Anzahl Anzahl Anzahl Au  zahl Am cahl 

I     .  . 32585 559 35  318 593 
38117 

620 41  198 

654 

41986 

664 

II      .  . 126495 907 145  400 1017 154  647 
1026 

169944 
1041 

169955 1002 

III     -  - 73  425 516 86  693 572 90003 
551 

10U781 543 93  361 
477 

IV  .    .  . 12084 281 10  768 288 16  037 313 16  578 
296 

16322 294 

V  .    .  . 25123 
328 

27230 405 
30142 

392 

33  530 389 36  317 376 

VI  .  .  . 84413 
362 107  5«6 

432 
117  239 

420 
119937 407 

119953 
400 

VII  .   .  . 2237 
3  540 3  835 10  874 12  224 

VIII  .  .  . 14  801 319 18846 383 
20047 364 31979 374 29063 

327 
IX  .   .  . 2  951 252 6289 365 8  721 278 10487 286 9642 268 

X  .  . 9  529 280 11 199 
312 

14  387 361 20383 348 
17  466 

264 
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1*88 
.  .  —     .  . 

1  ft«9 Zunahme  für  das  Jahrzehnt 

Loko- 

mo- 
tiven 

Wagen  für 

.f.»  1  G
üter- 

sonen- i 

verkehr 
Sta- tionen 

Loko- 

mo- 

tiven 

Wagen  für 
Per"  Güter- 

aonen- verkehr Sta- 

tionen 

L  

Loko- 

mo- 

tiven 

Wagen  für 

Per*  Güter- 

sonen- ; 

verkehr 

1 

Sta- 

tionen r  r   

Stück Anzahl Stück 
Anzahl Prozent 

2128 3  704 49  061 2318 2161 
3  8<>3 

49140 2283 38,n 45,04 
40,3o 23,47 7  786 8166 320866 6  440 8 129 8  523 334  155 5  680 

47,34 

52,17 
67,48 47,26 

4  506 3  889 158  796 4  961 4  645 3  501 164  174 
5  119 

43,90 
44.67 

97,13 57,9» 1 127 926 27  731 1476 1 234 1017 32  319 1  613 
100,32 

76,8" 

228,35 186,96 
•2140 1  869 66067 2369 2009 61  657 2  778 

113,04 112,82 239,02 
172,09 

:.890 4  384 191038 5  947 6098 4  522 200286 6311 

76,oo 90,4P 
101,07 

72.57 809 604 20  746 790 
863 

625 22786 808 216,.J 
188,02 263,76 185,77 '.'287 1781 67  603 1961 2428 1741 68  755 

2095 
222,44 

217,70 233,69 
174.93 944 709 24  649 887 

994 727 25  262 188,95 
189,64 

280,68 
261,57 1  163 

> 
1326 26612 1003 1322 1408      28  248 1 160 

181,2h 125,64 198,0, 198,20 

amtenpersonal.1) 

188  5 1886 1887 1  888 1  889 
Zunahme  für 

das  Jahrzehnt 

über- 
für 

100  Be- Uber- 

für 

100  Be- über- 

für 

100  Be- über- 

für 

100  Be- über- 

für 

100  Be- über- 

für 

100  Be- 

haupt 

1 
triebs- 
meilen 

hatipt 

i 
triebs- meilen 

haupt 

triebs- 
medien 

haupt 

triebs- meilen 

haupt 

triebs- meilen 

haupt 

triebs- 

meilen 

Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl 
Prozent 

41084 645 41627 648 46  501 692 50136 758 49  586 761 

+  52,17 
+  36,i« 

168091 983 176  212 989 193080 1072 
199044 1095 208921 1 138 

+  66,16 

+  25,47 

90395 458 92  268 461 102785 483 
107  280 

491 
107  642 

490 

+  46,47 

-  5,04 

16202 289 17  480 300 
19914 308 23  369 311 30867 374 4- 156,42 

+  83,i 

38466 353 43  213 365 48270 
356 

54  889 376 68  991 
873 

+  134,81 +  18,78 114992! 380 121  117 866 187  090 369 147  768 

372 
189  530 838 

+  66,29 

—  6,63 

12202 15  895 17  499 18  935 18  454 

+  724,94 
30  302 325 35  718 389 46052 

847 49  531 322 52905 
316 

+  257,44 

—  0,94 

13012 283 18430 824 21 145 
817 

26746 318 28138 
322 

+  853,5i 

+  27,7s 

17  260 288 19740 264 26658 277 80729 

311 
1 

29  728 

278 

+  211,97 

—  0,7) 
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Tab.  IV.  Ver- 

1880 1881 l  382 

Per- Güter- 
Per- 

Gü- Per- 

Güter- 

Per- 

Gü- 

Per- 
Güter- 

Per- 

Gii- 

Gruppe 
sonen- tonnen- 

sonen- 

ter- 

sonen- tonnen- sonen- 

ter- 

sonen- tonnen- 
sonen- 

ter- 

Heilen Zugmeilen 
Meilen 

Zugmeilen 
Meilen 

Zugmeileu 
Millionen  Meilen Millionen  Meilen Millionen  Meilen 

I  .  . 872,i 1394,* 16,2 
17,4 978,i 1565,0 17,i 

17,2 

1  114,9 
1662,5 18,6 17,4 

II  .  . 1665,3 12556,o  86,6 70,3 1980,7 14  811,7 41,i 
82,7 2293,3 15228,6 44,6 

82,2 
III  .  . 1048,* 7  852,o 28,7 

48,6 
1246,7 9394,2 

27,6 
56,4 

1 383,8 
9395,5 29,7 66,6 

IV  .  . 104,2 
5841,* 4,6 

9,9 
184,s 685,* 

4,6 

7,7 

181,6 
805,3 

6,8 

9,1 

V  .  . 173,o 965,4 

6,7 

11,6 
222,i 

1  177,6 

7,2 

13,4 262,4 
1  896,5 

8,3 

14,5 

VI  .  . 970,7 6  531,7 23,7 49,2 
1  155,o 7  169,2 

27,9 56,9 
1504,2 7  827,9 

82,3 61,«; VII  .  . 106,i 591,ü M 
4,0 

122,2 725,a 

2,1 5,9 

149,7 
788,1 

2,6 

6,o 

VIII  .  . 281,i 1088,2 

5,3 

11,6 804,o 1494,o 

8,7 

18,3 344,5 
1611,5 

8,7 

14,5 

IX  .  . 67,6 313,3 

2,3 

7,5 

71,9 

482,«, 

3,6 

18,0 

107,8 
618,o 

6,0 

15,5 

X  .  . 289,, 509,7 

8,\ 

5,4 

279,3 

662,« 

4'5 
7,9 

339,4 

880,» 

9.6 1886 1887 

Gm  p  p  e Per- sonen- 
Güter- 
tonnen- 

Per- »onen- 
Güter- 

Per- 
sonen- 

Güter- 
tonnen- 

Per- 
sonen- Güter- 

Meilen 
Zugineilen 

Meilen 
Zugmeilen 

Millionen  Meilen Millionen  Meilen 

1  .    .    .  . 1331,7 1960,3 22,. 18,3 
1  462,5 

2079,5 23,3 18,6 

II  ...  . 2  707,1. 19000,4 59,2 

90,6 2906,3 21  069,4 G8,t 98,5 

III  ...  . 1  489,2 12187,* 39,4 70,2 
1  627,i 14  007,o 

42,» 

77,t 

IV  ...  . 223,6 1527,o 

7,3 
11,« 

260,8 
1876.6 

7,8 

12,7 

V  .    .   .  . 447,3 2499,6 
16,o 

22,7 

562,6 
3  242.3 

16,6 
26,i 

VI  . 1631,i 10520,4 43,2 76,3 1  796,8 12  152,3 
48,7 

86,3 

VII  ...  . 271.« 1862,3 

5,o 
8,7 

813,9 1620,8 

6,4 

11,5 

VIII  .  . 508,6 2  678,6 
11,* 

19,7 634,9 3416,5 16,0 
26,1 

IX  ...  . 195,3 1  162,7 

6,1 

11,0 221,7 1  870,5 

7,o 

12,6 

X  .  .  .  . 
521,* 

1  514,o 

8,6 
12,2 

618,o 1740,6 10,o 14,9 
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kehrslei8tungen.1) 

1888 

Per-  Güter- 
- 

Meilen 

Per 

sonen-  tonnen-  sonen Güter- 

Zugmeilen 

1*84 

Per-  Güter-  Per- 

sonen- tonnen-  sonen- 

Güter- 

1885 

Meilen 
Zagmeilen 

Per- 

Güter- Per- 

Güter- 

sonen-  tonnen-  sonen- 

Meilen  Zugmeilen 

Millionen Meilen Millionen Meilen Millionen  Meilen 

1  171.9 

i 

1  779,* 19,9 18,6 1223,7 
1  764,9 

20,7 

17,6 1  237,7 
1  794,9 

21,i 

17,:. 

2341,3 15  814,0 47,6 
82,5 2463.6 

16163,7 

53,3 

1  88,6 

2601,6 17  381,9 
56,5 

85,:. 
1  *Avt  • 1  4o?i.j 9  817,9 

1 
34,7 ÜO,5 1444,r 10677,9 38,i 68,o 

1427,1 
11570,5 37,6 

68,1 
194,7 1  013,o 

6,3 
10,6 1003,0 

212,9 

1  258,1 

7,1 

11,3 

347,6 1683,7 10,6 17,0 129,3 1  924,5 

12,3 

19,6 

527,3 

2196.7 14,6 21,1 

1686,6 9128,5 35,9 70,9 1608,7 

9  466,«* 
39,7 71,3 

1  428,7 9  088,8 40,6 

71,* 

175,i 939.« 
4,o 6,6 

208,1 1069,6 

4,4 

7,6 

208,6 
1  164,9 

4,3 

8,u 

S96,i 2  071,4 
9,6 

17,3 
416,9 2281,3 10,5 18,6 

437,4 
2  876,6 10,9 

18,3 

161,* 767,4 
4,6 

10,4 156,4 725,7 

5,i 9,1 

154,1 
740,9 

5,4 
8,9 

408.0 862, 8 
5,8 

9,* 

420,8 886,9 

6,6 
9,» 

408,7 1094,8 

7,0 
9,< 18  88 1889 Zunahme  für  das  Jahrzehnt 

Per-   !  Gfiter- 

sonen- , tonnen- 

Meilen 

1>er*  Gtiter- 

sonen- 
Zugmeilen 

Per-  Güter- 

sonen-  tonnen- 

Meilen 

\ 

Per"  Güter- 

sonen- Zugmeilen 

Per-  Güter- 

sonen-  tonneu- 

Meilen 

Per*  Güter- 

sonen- Zugmeilen 
Millionen  Meilen Millionen  Meilen Prozent 

1511,9 2248,e 25,4 
19,6 

1  551,- 2  318,3 25,8 20,3 

77,9i 

65,90  1 

59,39 

IG.»* 

307O,o 22  422,4 
67,s 

107,0 3  293,9 28  095,1 70,o 103,7 
98,99 

83,9i 91,08 47,«6 
1764ta 14  167,9 46,8 

79,6 
1806,o 14  718,* 47,* 

80,5 

73,u 87,39 

98,59 65,55 301,1 2079,9 
9,i 

14,1 889,5 2  545,9 
10,. 

17,4 

33&ao 
225,99 130,46 

75,19 
619,6 3  734,6 17,6 28,4 665,1 4  157,8 19,i 

30,» 278,65 330,64 184,68 

160,*» 1943,7 12660,c 54,* 92,6 
1  986,a 13  363,5 

54,3 

92,9 104,5» 104,5* 128,66 
88,93 

m,3 1820,« 
8,3 

18,3 345,3 1780,7 

8,6 

13.» 226,30 
201,89 548,54 226,5* 

648,7 3  868/) 18,5 28,4 
670.9 

8  737,4 
19,4 30,o 

190,36 245,08 263,1* 166,94 

287,4 
154M 

7,9 
13,9 263,2 1  797,1 

7,:- 

14,« 
356,95 473,54 285,65 

91,66 729,j 2019,6 11,9 
17,6 761,7 2016,5 

13,"« 

16,9 
217,60 295,68 f 

290,io 
210,»o 
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Tabelle  V».  Einnahmen1) 

(Die  kleineren  Zahlen  unter  den  Gruppen  beziehen  Bich  auf 

1880 188  1 
188  2 

im 

Be- 
Ge- 

im 
1 

Be- Ge- 

im 

Be- 

Oe- 

Gruppe 
Per- sonen Güter- triebs- sammt- 

Per- 

sonen 

Güter- triebs- sammt- 

Per- 
sonen- Giiter- 

triebs- 
i sainmt- t 

Verkehr Einnahme Verkehr Einnahme 
Verkehr Einnahme 

Millionen  Dollars Millionen  Dollars Millionen  Dollars 

1 *  • 
26,7 

47.«  49,o 

23,* 26.» 

50,7 52,i 
26,o 

28,7 55.2 
i 

56-8 
8.: 

4,«  8,1 
1 

141,3  187.7 

— 

8,9 
4.5 

M,4 
4  *) 
4,3 4,6 

8,9 
II  .  . 44,9 202,8 49,9 

152.1 203.4 
219,s 

56,-' 

8,t> 

164,« 

212,9 

208,» 

3.1 18,0 

1 

8,4 1U;J 18,7 

9,9 III 28.3 78,1 101.7 104,% 

31,* 
76.? lOS.s 

112,i 36,7 

77.2 
118,9 

116,7 

1.9 
5,1 

7,0 
2,1 

O.l 
7,V 2,2 

4,6 

6,* 

IV 
4,0 

9,« 

18.* 
14.» 

4,6 
11,0 15,6 16,2 

5,8 

13,0 

18.8 19,:. 

0,* 

„ 
2,9 

0,9 2.» 
8,1 

1.0 

2,2 
3,2 

8,* 
28., 32,. 32,7 11,0 

27  .v 88.8 
89,3 12,i 

28.6 
40,7 

42.1 
l.i „ 

4,0 

- 
1.4 

3,« 

l 

5,0 

1,3 

3,1 

4,4 
VI 30,4 92,1 123,3 126,7 

34.9 103.3 

189,1 144,3 
44,4 

111,8 

166,5 
161,» 

1.3 
3.9 5,2 

M 

4.1 

1.« 

4,0 
5,6 

_ 

VII 

4.« 
15,5 

20,4 21,» 

4.7 
17,* 22.3 23,8 

5,7 

19.6 

25, 

7,« 

26,9 

1,9 

rt,i 

8,0 

— 

1.7 

6.5 

8.8 

1,* 

VIII  . 9.9 27.9 87,* 38,« 18,0 
34.6 

4,4 

47.6 48,6 13,9 86,9 

49,, 

52,3 

1,» 4,i 
5.6 

1,« 

6,0 

1.* 4,1 

5,7 

IX  .  . 

2,6 

'  10,6 

13,3» 
13,3 

3,7 13,o 

16,7 

16,9 

5,3 

16,0 
21,9 

28,3 

0,9 
3,9 

4,* 

1,0 8,6 
4.6 

0,9 

3,0 

3,9 
X  .  . 

8,» 
17,7 26,9 30.o 10,3 22,4 

88,3 37,o 

12,7 

25,9 

39,» 

42,9 

2,0 4.0 
8,1 

2,0 

4,3 

6,4 
2,0  : 

1 
4,1  6,3 

!l 

M  Ansschliefslich  der  Linien,  für  welche  Berichte  nicht  eingegangen. 
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[in  Millionen  Dollars]. 

die  Einnahme  für  1  Betriebsmeile  [in  Tausend  Dollars]). 

1883 1884 18  85 

im 

Be- 
Ge- 

im 

Be- Ge- 

im 

:  Be- 

' 

Ge- 

sammt-
 

Per- 
sonen Güter- triebs- saramt- 

Per- 
sonen 

i 

Güter- 
■ 

triebs- sammt- i 

Per- 
sonen- 

1 Güter- • 

triebs- 
verkehr 

_ 
Einnahme verkehr Einnahme verkehr 

Einnahme 

Millionen  Dollars Millionen  Dollars Millionen  Dollars 

j« 
30.» 58,*; 27,7 29,i 

67,3 58.6 27,3 28s 56 1 67  7 

4,3 4,9 l>,3 1 
4,4 l,C 

l 9," 

4,3 

4,4 

8,9 

162.3 
9,7  ; 

1 

222,4 240,9 
69,9 152,4 214,3 233.0 56,6 144.3 

1 
219  3 

V 18,3 

•V 

8,-* 

12,1 

8,3 8,3 

11,4 

124,3 
127,n 

38.» 
79,3 117.6 

35,4 7h  2 110  7 113  o 

-V» 
4,3  l 

l,» 4,0 

•V .->,5 

6,3 
14,9  ! 

21,i 21,« 

6,.'. 

H.i 20j; 
21,2 

<;,-. 

14,3 

20,* 

21,3 
i," '>.*  ' 8,4 1,0 

2,3 

1,« 

2.3 

3,3 

13,: 31,4 45,1 46,s 16,3 32,« 47,; 
49,2 

16,8 
33,9 

60,7 

52,i 

l.» 3,3 
1,6 1,4 8,0 

M 

l,» 

-V 

1,3 

47,4 120,4 168,a 172,» 47,; 11(>,3 
169,; 

44,9 
117,6 

163,1 

103,6 

4,1 1 
ö.t 

5,i 
v 

8,9 5,4 

6,* 
21,8 28,6 30,. 

7,4 
21,1 28,6 30,3 

7,« 

20.9 
28,3 

29,h 

1> 

4,6 

t!,3 

1,'- 

4,3 

6.* 

14,4 41,1 66,4 f)7,4 14,1 41,9 
66,3 

58,* 

14,i. 

41,s 66,; 

5,3 

68,9 
1.1 

5,3 
1,4 8,9 5,3 

l.i 

3,9 

19,4 
25,9 

27,* 

6,3 

16,9 
23,3 

24,., 

Hfl 

16,: 22,3 
23,3 

1.1 
8,3 

4,4 

1.0 

2,- 

8,* 

0,9 2,4 

8,3 25,» 40,6 
44,a 14,3 

24,6 
39.0 

44i 
13.3 26,4 

39,3 44,» 

5,4 
1 

3,0 

»,« 

1,4 

8,« 

4,6 

Archir  für  Kisenbahnwese iu  IMKf. 15 
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1886 
18*7 

*»  ! 

Be- 
Ge- 

im 

 1 

Be- 

i 

Ge- 

(»ruppe 
Per- sonen- Güter- I  i triebs- 1 sammt- 

Per- 
sonen- 

Gttter- 

'   i 

triebs- 
sain  mt- 

Verkehr Einnahme Verkehr Einnahme 

Millionen  Dollars Millionen  Dollars 

I  .   .  . 
294 

31.i 
HO,» 62,4 

31,' 

38,o 
64,* 

66,8 

V' 

M 

4,»* 
6,0 

9,9 II  .   .  . 

61,<* 

l&H.s 222,* 

288," 

68,0 178,o 247,8 

266,.'. 

3,4 

8,8 

12,4 :»,s 
9,9 

18?7 
III  .   .  . 87,7 86,s 124,1 127,c 42,* 

108,1 145.6 
149,2 

1)9 4,« 

6,1 
2,o 

4," 

0,8 iV  .   .  . 16,4 21,9 

22... 7,3 

17,4 

24,: 

i 

26,6 

1,0 

•-',3 

3,3 

l.o 

8,4 

1 

V  .   .  . 15,* 
86,« 62,* 64,« 17,9 

41,5 59,4 

i 

61,.% 

_',9 

V 

1,» 
3,0 

4,3 j  _ 
VI  .   .  . 

46,4 121,4 168,» 174,4 52,6 184,3 187,7 

197.» 

M 

8,« 

5,0 

M 

8,6 5,0 VII  ..  . 

7,8 
22,a 30,3 

32,'. 

9,o 

25,1 84,« 36,6 

M 

4,0 

ö,« 
1,» 

3,4 

4* 

VIII  .   .  . 16,7 

43,'. 

59,9 
62,4 

19,i 
49,a 68,4 

71* 

1,4 1.0 5,1 

1,« 

8,6 5,0 

19,1 

26,s» 

284 

7,* 
21,» 

29,3 
30,9 

0,» 2,6 

3,'. 

0,9 

2,6 

3,4 

X  .   .  . 14,2 

27,:. 

42,4 

43,* 16,7 31,9 
49,s 

50,6 

1.« • 
i  ,, 

4,» 

1,' 

8,s    |;  5,1 
i  i 
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1888 1889 
Zunahme  für  das  Jahrzehnt 

im 

Be- 
Ge- 

ii D 

1 

Be- Ge- 

im 

»    -mmam  —   '-. 

Be- 

Ge- 

Per- 
Güter- trieb«-  8 

ammt- 
Per- Güter- triebs- 

sammt- 

Per- 

Güter- triebs- 

sonen- 
sonen- 

sonen- Verkehr Ein  na Ii  nie Verkehr Einnahme Verkehr 
Einn 

ahme 

Millionen  Dollars Millionen  Dollar* Prozente 

84,« 
«To b7,9 

60,7 88,* 
34,o 

67,« 

69.5 66,18 

- 

32,39 

41,H7 

A  %      m,  . 

41,7* 

5,0 

■ 
5.2 
«>.* 

10.3 

6,1 6.» 

10.4 

69,; 187,7 269,5 278,9 
74,3 

188,; 
2b4,6 

282,* 

66,38 33,54 
41,01 39.i«. 

14.8 4,0  10,3 14.  1 

99.9 144,1 147,o 46,8 108.8 1  &(),'. 

66,97 

41,95 

48,04 

a mm  mm 

47.70 

>/> 

*v 

2,1 
• 18,7 26,9 28,o 

8,9 
21,3 

30,* 31,* 121,  w 

1' 

1 17,76 118,78 
119,97 

1,1 
2,6 44,9 

63.« 66,4 20,0 48,7 
68,7 

71,« 128,04 
109,17 114,34 

119^7 

1.3 

:w 

4,3 

1,3 
3,0 

4,3 

126,4 18l.i 188,* 56,1 188,i 196,* 206,3 

84,81 
50,33 

69,o* 62,*» 3,9 4.« 1,4 

3.4 
4,« 

i •V 

26,3 36,1 87,6 
10,? 27,, 

88,* 

39.» 118,23 79,71 

87,7-.' 
87,7.=. 

84 

4,6 
1,3 

8,4 4,6 

— 

I'
 

47,7 67,m 71,7 • 21,1 
62,7 

73,* 
77,6 

1 18,67 89,0* 

96,4« 
100,05. 

3,« 
M 

1,3 
8,1 

4,4 7.9 22,9 
30,h 

31,7 

8,7 

27,3 36,0 37,o 

286,u» 158,85 173,60 178,»» 
2,7 1,0 3,1 

4,1 

211.1 39To 60,3 

61,.. 

20,4 
38,1 60,o 

61,4 i 133,09 

116,76  [ 

123,*o 

l 

104,93 
SS 6,* 

1,5» 

3,.'. 

1 

5,5 

1 

1  t. 1 
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Tabelle  V°.  Einnahme  für  1  Person  und  Meile 

Gruppe 

1880 

für  1 

Per-  Gttter- 
sonen-  tonnen- 

raeile 

Cents 

I  H8  1 

für  1 

Per-   i  Güter- 
sonen-  tonnen- 

meile 

Cent« 

1882 

für  1 

Per-  Gflter- 
sonen-  tonnen- 

meile 

Cents 

1883 

für  1 

Per-  Gttter- 
sonen-  tonnen - 

raeile 

Cents 

1884 
für  1 

Per-  Güter- 
sonen-  tonnen- 

meile 

Cents 

I  . 

II1) 
III3) 
IV  3) 
V*) 

Vis, 
VII«) 

VIII  *> 
IX 
X  . 

2,232 

2,167 
3,os» 

3,364 
2v^i 
3,746 

3,432 
3,*»6 

2,96« 

1,  »42 

1,044 0,»92 

1,45» 
1,933 

1,369 
2,630 

2,  »R3 
3,371 

3,163 

2,116 

2,uo 
2,1  ss 
2,624 
2,73» 

2,4S* 

3,171 

8,i5>i 3,773 

8,o7s 

1,732 
0.9S4 

0,«09 

1,363 
1,529 
1,3»« 

2,45h 

2,t.'-7 
2,526 
3.165 

2,07». 2,097 

2,037 
2,«o 
2,429 2,409 

3,1*9 
3,216 3,767 
2,929 

l,;ss 
0,9»2 

0,7*2 
1,400 

1,34:. 
1,371 
2,489 
2,14* 

2,374 
2,470 

2,079 
2,141 

2,0*«; 
2,416 
2,592 

2,463 

8,  us 2,  «25 

3,  u« 

2,99» 

1,72* 

0,99« 

0.»16 

1,247 

1,44V 

1.391 

2,262 1,923 

2,3.'* 

2.791 

2,oi« 
2,094 2,14» 

2,370 
2,413 

2,43* 
^■996 

2,928 
8,099 

2.930 
! 

1,647 
0^14 

0.  726 
1,164 

1,34« 1,199 

1,932 

1,  «08 2,03» 

2,  V9i 
Tabelle  VI.  Ausgaben 7) 

(Die  kleineren  Zahlen  unter  den  Gruppen  beziehen  sich  auf 

18  80 1881 1882 

Betriebsausgaben 

Ge- 

Betriebsausgaben 

Ge- 

Betriebsausgaben 

Ge- 

Gruppe 

über- haupt 

in  Proz. 

der  Ein- nahme 

sanimt- 

aus- 
gaben 

über- 
haupt 

in  Proz. 

der  Ein- nahme 
sammt- 

aus- gaben 

über- 

haupt 
in  Proz. 

der  Ein- 
nahme sammt- 

aus - gaben 

Mill.Doll. » Mill.Doll. Mill.Doll. X Mill.DoU. Mill.Doll. ! 
Mill.Doll. 

I  .  . 31,2 

6,3 

65,25 

46,9 

8,o 

34,7 
68,35 

51,i 

8,5 

AH,:. 

6,3 

69,75 

56,4 
9,» 

II  .  . 110,3 

7.6 
58,74 

187,» 
18,o 

125,o 

S.4 61,45 

209,6 

14,1 

134,2 K,« 

63,01 

223,9 

14.3 III  .  . 65,o 
V 63,93 96,i 

6,7 

75,2 

5,o 

(»9,14 110,0 

7,3 

78,3 

I,- 

68,73 112.» 
IV   .  . 

8,9 

1,9 

64,44 
12,« 

a,7 

10,2 

2,0 

65,59 
15,5 

u,o 
12,* 

2,2 

67,8» 

20,3 

3,4 

V   .  . 19,4 

2,4 
60,72 

30,» 

3.« 

24,4 

3,2 

<)4,o:. 

37,6 

4,9 26,6 

2,9 

65,40 

41,2 

4.5 VI    .  . 66,2 

2,« 

53,66 

118,6 

5,0 
80.7 

8.2 

58,oo 

137,0 

5,4 
90,3 

3,2 

67,73 

15S.1 

5,6 

VII   .  . 

8,8 
43,0» 

17,9 10,9 

49,13 

20,4 

11,2 43,96 

22,1 

VIII  .  . 20,4 

3,0 

53,93 36,a 

5,3 

28,9 

3,7 

60,7* 47.6 

6,0 

28,5 

3,3 

67,15 

50,3 

5,7 

IX  .  . 7,7  68,46 

12,3  46,ft* 

11,* 

4,1 

11,5 

8,t 

68;»4 

17,3 

4,7 

15,o 

2,s 

71,46 21,7 

X 
28,6 

0,'. 

15,1 

2.9 

45,25 

36,5 

7,1 

19.t 

3,0  : 
48,83 

43,o 

6,^ 

*)  Abzüglich  11%  der  Einnahme  im  Personenverkehr  für  Post  und  Eilgut.  —  *)  17%,  desgl. 

7)  Ausschliefslich  der  Bahnen,  für  welche  Berichte  nicht  vorliegen. 
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und  für  1  Gütertonne  und  Meile  [in  Cents]. 

18.^5 1886 1887 1888 1889 Abnahme  für 
das  Jahrzehnt 

rar  i 

Per-  Güter- 
sonen-  tonnen- 

meile 

fUr  1 

Per-  Gtiter- 
sonen-  tonnen- 

meile 

für  1 

Per-  Güter- 
sonen-  tonnen- 

meile 

für  1 

Per-  Güter- 
sonen-  tonnen- 

meile 

für  l 

Per-  Güter- 

sonen-  tonnen- 
meile 

für  1 

Per-  Gttter- 

sonen-  tonnen - 
meile 

Cents Cents Cents Cents Cents Prozente 

1,**  1,576 
l.O  0,8O4 
\,m  0,<>27 
2>:  0,sw:, 
2.1«  1,237 
%H\  1,17» 
2^16  1,77» 

1,66» 
3,1«  2,053 
&*»  2,355 

1,96»  1,5»» 
2,001  0,819 

2,ois  0,6»i 
2,301  0,881 
2,400  1,184 
2.306  1,111 
2,SW  1,683 
2,461  1,566 
2.7S5  1,474 
2.853  1,70* 

1,930     j  1,5H7 
2,041  0,H37 
2,096  0,711 
2,3i0  0,808 
2,356  1,109 
2,435  1,078 
2,360  1,530 

2,113  1,3*9 
2,603  1,396 
2,W3  1,707 

1,956  1,537 
1,9*5  0,916 
2,049  0,6*) 
2,153  0,781 

2,386  1,04« 
2,302  0,979 
2,430  1,140 

2,390         1 ,37t« 
2,513  1,399 

2,376  1,868 

1,920  1,470 
1,995  0,808 

2,090  0,6*4 
2,207  0,766 
2,375  1/187 

2,33S  1,018 
2,456  1,569 
2,574  1,393 
2.194  1,333 

2,314  1,850 

—  12,3    —  20,1 
~  10,6      —  22,6 

—  8,6    —  23,3 

—  27,o    —  47.5 
—  29,4     —  43,5 
—  8,0  —25,8 

—  34,4     —  40,3 
—  26,o    —  43,9 
—  36.0     -  60,8 
-  22,o     -  41,5 

(in  Millionen  Dollars]. 

die  Ausgaben  für  1  Betriebsmeile  [in  Tausend  Dollars];. 

1883 1  884 
1 

188  5 

Betriebsausgaben 

Ge- 

Betriebsansgaben 

Ge 

Betriebsansgaben 

Ge- 

iber- 
htupt 

in  Proz. 

der  Ein- 
nahme 

samrnt- 

aus- 
gaben 

über- 
haupt 

in  Proz. 

der  Ein- nahme 
sammt- 

aus- gaben 

i 
über- 

haupt in  Proz. 

der  Ein- 
nahme 

aus- 
gaben 

Hill.  Doli. X Mill.  Doli. Mill.  Doli. K Mill.  Doli. Mill.  Doli. 1! 
,  Mill.  Doli. 

4M 

6,., 

70,37 60,4 

9,6 

39,6 

6,3 

6'»,oh 
59,2 

0,3 

242,6 
14,6 

37,o 

5,8 

65,95 

57,i 

9,0 
138,* 02,19 1 234,2 

14.« 

139,7 8,1 
65,21 

131,7 

7,5 

64,94 
225,8 
12,9 

K5,'< 
M 

68,4» 
125,6 

6,« 

85,0 

4,3 
72,32 

126,1 

0,3 
21,8 

8,3 

80,5 

4,o 

72,75 

118,8 

5,9 
2.1 

63,07 i 21,3 
3,4 13.7 

2.1 

66,21 
13,7 

2,1 

65,65 

21,4 

8,3 

2^ 

23 
62,48 44.8 4,6 

30,4 

2,8 

63,66 

48,4 

4,5 

33,3 

2.« 

66.:.6 

51, 

4,3 3., 

«'»9,55 168,4 

5,7 

99,4 

8,s 

60,41 

169,9 

5,6 

96,9 

8,7 

59,44 

166,6 

5,5 

12* 

45,18 24.o 13,5 47,33 
23,« 

13.8 

48,84 

23,1 

3fo 
56,73 55.3 

6,3 

82,8 

8,1 

58,31 

55,6 

»,» 

32,2 

3,0 56,™ 54,3 

18,5 
S.1 

71,26 

26,* 

4,'« 

18,:. 8,1 

79,71 27,7 

4,6 

16,4 
73,-a 

25,6 

3,8 

**» 

2,7 
49,72 

46,0 

6.» 

22,5 

2," 

56,99 
47,5 

21,3 

2,5 

54,3, 

47,4 5,5 

-  >i  H\%,  de*gl.   -  ♦)  16.«6%  desgl.  -  »)  16%  desgl.      «)  13%  desgl. 
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Granne •  • 

1886 

Betriebsausgaben 

über-        in  P,S?«- 
,      ,        der  Ein- 
haaPl  nähme 

Mill.  Doli.  1 Ge- 

sammt-
 

ans- 
gaben 

Mill  Doli 

1887 

Betriebsausgaben 

über-        *n  ?™z- 
.      .         der  Ew- 

h««*  nähme 

Mill.  Doli.  C 

Ge- 

sammt-
 

ans- 
gaben 

Mill.  Doli. 

I   lO,o  66,8» 

60,« 44.» l) 
68.») 

66,v 

o,s 

6,7 

10,1 

II  139,s 62^* 

238* 

166,» 

63,3» 
258,0 

7,8 

1  18,t 

8,7 

1 V» 
III  84,» 

«7,W 124,6 OK 
141,6 

4,1 
8,1 

4,» 

<^ 

IV  14,» 
66,1* 22,4 

16,» 

66,97 
24,h 2.» 

8,3 

2,» 3,4 

V  .... 

34^ 

66,13 

61,1 

38,a 

64,»« 

67/) 

%•>
 

*/» 
*,« 

100/) 

60,44 

170,s 114,6 

«1,»; 197,7 
8/1 

5,1 
8,1 

5,3 

15,s 51^0 26,3 18,6 64.33 30,» VIII 88,» 66,» 58,* 
39,8 

68,12 
70,» 

8,0 
5,8 

2,» 

20,7 80,0» 
29,9 

28,» 

81, w 
34,o 

2,8 4,1 2,9 
4,1 

X  
24,» 

67,7» 45,:i 
29,3 

69,i» 

60,9 

2,8 
5,1 

8/» 

5,3 

Tabelle  VII.  Gesammterträge  in 

Gruppe: I II 

ni 

rv 

Es  betrugen 

(in  Dollars) 
Ober- 
haupt 

für 

1  Meile 

(engl.» über- 

haupt 
für 

1  Meile 

(engl.) über- 

haupt 
für 

1  Meile 

(engl. über- 

haupt für 

1  Meile 

(engl.) 

Mill. Taus. Mill. Taus. Mill. Taus. Mill. 
Taus. 

Betriebseinnahmen       .  . 587,» 

9,»s 

2287,9 

18,33 

1 241,» 

6,4« 

214,6 

8,»9 

Betriebsausgaben  ... 401,1 

6,31 

1  417.1 

8,38 

866,5 

4,4» 

142,8  2,» 

BetriebsUbersehnl's 
18&,s 

2,94 

820,« 

4,8» 

886,0 

2,oi 

71,8 

1,1« 

Da*u  sonstige  Einnahmen 15,4 

0,8. 

178,« 

1,0» 

29,» 

0,1» 

6,6 
■v» G  e  s  am  in  t  e  i  n  n  a  b  in  «•  n 201.» 

3,i« 

994.« 

r>.«s 

416,* 

2,i. 

78,4 

1,80 

Davon  ab: 

für  Zinsen,  Kenten,  Stenern I 

u.  dergl.  zusammen    .  . 122,3 

1,93 

729,7 

■1,38 

388,» 

1,76 
69,4 

1,0« 

bleibt  Reineinnahme 78,9 

1,2» 

264,7 

1,»6 

76,7 

0,40 
9,o 

0,14 

davon  an  Dividenden    .  . 
73,4 

1,16 

206,6 

1,38 

65,7 

Oj*  *^ 
7,8 

0,1* 

mithin  verbleiben 

5,"> 

0,09 

58,» 

0,34 

21,o 
0,11 

M 0.0» 

1  Emschliefslich  der  Ausgaben  für  rund  37  engl.  Meilen  Bahn  in  Canada. 
3)  Einschliefslicb  rund  145  engl.  Meilen  in  1889  eröffneter  Strecken  mit  geringem  Verkehr. 

Digitized  by  Google 



Statist.  Mittheil.  Uber  die  Eisenbahnen  der  Verein.  Staaten  von  Amerika.  225 

.— SHBSS5— 

1888 1889 Zunahme  für  das  Jahrsehnt 

Betriebsausgaben 

Ge- 

Betriebsansgaben 

Ge- 

Betriebsausgaben 

Ge- 

über- i 
haupt 

in  Proz. 

der  Ein- nahme 

sammt- 

aus- gaben 
Uber- 

i haupt 
in  Proz 

der  Ein- 
nahme 

samnit- 

aus- gaben 

Uber- 

haupt in  Pro*, 

der  Ein- nahme 
lammt- 

aus- gaben 

MiU.  Doli., 

51 

MilL  Doli. MiU.  Doli. MiU.  Doli. Prosente 

48,Ü) 

7,* 

70j» 70,i 
10,6 

46,6 

7,8 68,7« 
10/5 

49,-v. 
3,53 

46,*« 
1 

167,» 
64,44 264,4 

14,5 

178,7 
66,66 

274,» 1*,9 
57,6» 

6,9» 
46,9* 101,1 70,16 

146,4 

6,6 

104,1 
A.1 

*v 

69,<w 

149,» 

54.7  if 
18,« 68,« 27,9 

3,* 

21,o 69,43 81,7 

3,f 

186,6» 

4,98 

147,* 

48,3 

■?,» 
67,*; 64,» 

4,» 

46,1 

2,» 
67,o:. 

69,5 4,3 136,69 

6,33 

125,47 

126,1 

3,» 
69/iT 

208,5 

6,1 

126,7 

8,1 
64,3» 

208,» 

ö,i 

90,6T 10.06 76,56 

69,57 
34,» 

22,» 
67,99 

36,3 
162,70 14,91 

96,6» 

*,» 
68,4« 76,5 

4,* 

48,5 

2,9  j 

66,«» 

76,9 

4,:. 

188,05 

11,75 

110y>i 
2*M 

3,0 
82,35. 

86,7 

*T» 

27/) 

8,1 
74,96 

86,5 

*,» 
250,*3 

16,50 
226,97 

39,i 04,8« 62,0 

6,1 

38,i 

8,6 
64,1« 

64,1 

6,9 

212,« 18,3« 124,ov 

dem  lahrzehnt  1880  bis  1889. 

V 

über-    ,  *?r., .          1  Meile 
b*"Pt  (engl.) 

VI 

hftber;  IlMeUe ^«P1  '(engl.) 

VII 

Aber-    ,  ff* 
.          1  Meile 
baupt   (engl } 

VIII 

über-    ,  ffr.. 
.        ■  1  Meile 

haupt  (engl) 

IX 

über-    ,  ff* 

.          1  Meile 

°aupt  engl.) 

X 

über-  fBr
 

"Der,  ;i  Meile 
haupt   {engl  0 

MilL  Taus. MiU.  Taus. MiU.  Taus. MiU.  Taus. MiU.  Taus. 

MiU.  "Taus. 

4'-H9  4^M 

H24,l  2,»» 

174^  1,5» 

16*  0,i4 

1111,4  1,66 

IJiO,-  M> 

40,6  0^. 

21>  0,i» 

19,«   i  0,n 

* 

1 648.0  5,i7 

999,».  3,i4 

648,4  '2,03 

62,3  ü,»o 

710,7  2/w 

476,9  1,49 

284,4  0,74 

221,7  0,70 

12,1«  0,04 
t 

292,»  6,78 

160,o  2^4 

142,»  2,79 

14,5  (M« 

166,7  3,07 

96,9       1  ,as 

60,H  1,19 

11,4  0,» 

49,4  0,97 • 

572.0  5,os 

341.1  3,03 

230,9  2,05 

26,3  0,»» 

266,»  2,27 

188,1  1,67 

68,1  0,60 

49,9  0,u 

18,3  0,16 

246,ü  3,h4 
186,1  2,9o 

59,9  0,94 

12,0  0,19 

7U  1,13 

81,3  1,SH 
—  9,4  0,1» 

0,9  0,01 
—  10,3  —0,16 

430,»  5,40 

241,»  3,03 

189.0  2,37 

29,6 
218,6  2,74 

► 

196.1  2,46 

22,5  0,s* 

32,»  <>,4o 
—  9,7      —  0,1» 
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Tabelle  VIII.  Vergleichende  Uebersicht  der  Haupt- 

Gegenstand 

U  rnppe 

1880  18h9 

II 

TU 

188>  1889 IV 1880  1  1889 

Beförderte  Reisende  .  .  . 

Zunahme  in  Prozenten 

Geleiatete  Personenmeilen  . 

Znnahme  in  Prozenten 

Beförderte  Frachttonnen 

3  Zunahme  in  Prozenten 

Geleist.  Frachttonnenmeilen 

Znnahme  in  Prozenten 

Mill. 

ü 

Mill. 

* 

Mill. 

« 

Mill. 
8 

Einnahme  a.  Personenverk.  Mill.  $ 

Zunahme  in  Prozenten  '>, 

Einnahme  an»  Güterverkehr  Mill.  $ 

Znnahme  in  Prozenten  JJ 

(tes.imrateinnahmen    .   .    Mill.  $ 

Znnahme  in  Prozenten  8 

(iesammtausgaben  .   .   .    Mill.  £ 

Zunahme  in  Prozenten  K 

Betriebslänge .   .   .   engl.  Meilen 

Zunahme  in  Prozenten  £ 

Anzahl  der  Beamten  .   .  . 

Zunahme  in  Prozenten 

Anz. 

I 

Wagen  für  Personenverkehr  Anz. 
Zunahme  in  Prozenten 

Wagen  für  Güterverkehr  . 
Zunahme  in  Prozenten 

15 

Ans. 

5! 

Anz. 
8 

Lokomotiven  

Zunahm«  in  Prozenten 

Stationen  Anz. 

Zunahme  in  Prozenten  X 

Einnahme  f.  l  Personenmeile  Cents 

Abnahme  in  Prozenten  l 

Eiun.  f.  l  GUtertonnenmeile  Cents 

Abnahme  in  Prozenten 

62,*  103,< 

+97,9.'. 

872,i  1551,6 

4  77,91 

24,«)  35,« 

+47,04 
1  394,4  2318,3 4-65,90 

81,4  38,5 

25,7  34,o 

+82,39 

49,0  69,5 
4-41,78 

46,9  68,9 
4-46,«« 

6021     6  942 

+  15,30 32  585   49  586 
•  4-6--VT 

2  622     3  803 

4-46,04 

35061  49140 

4-40,90 

16!6  2151 

4-  88,ii 
1  849  2283 

4-28,47 

2,19  1,M 

-12,3 

1,M  1,47 

—20,1 

81,7 

1665,a 

145,7 

12  656,0 

44,9 

141,3 

202,3 

187,R 

14  586 

126  49!> 

5  601 

212  276 

5  517 

3  857 

2,3351 

1,044 

189a 
4-181,3?. 

3  239,9 

4"  98,99 
241,9 

4-  eop' 

23  095,i 

4*  88,94 74,3 

+  65,3» 
188,7 

4-  38,54 

'J82,* 

4"  89,56 

274,9 
4-  45,99 

18  620 

4-  -'7,66 

208921 

4-  6.1,16 
8  523 

4-  52,17 

334  156 4-  .'»7,49 

8  129 

4-  47.84 

5  OHO 

4-  47,26 

1,935 
10,6 

0,*>< 

-'2,6 

27,7 

1048,2 

60,5 

7  H52,o 

28,3 

73,.-. 104,.«. 
96,4 

14  625 

73  425 

2  420 

83  283 

3  228 
i 

3  241 

2,167 

55,* 

+  99,*5 

1806,0 

f  73.11 
122,9 

+108,98 14  713,5 

87,39 
46,* 

+  «5,97 
103,8 

+  41,95 154,8 

r  47,70 
149,3 

+  54,70 
22  241 

+  52.08 
107  542 

4  46,47 3  501 

+  *4,6? 

164  174 

+  t»7,l* 

4646 

+  48,90 
5119 

+  57,95 

2,u»o 

-  3,6 

l 

0,6*4 

—  28,3 

2,6  9,i 

+201,1» 

I 

104,3  839,5 

+  225,99 6,<  23,6 

+248,17 
580,8   2  546,* 

+38H,*> 4.0  8,5* 

+121,3. 
9,*  '-'1,3 

+117.7« 
14,2  31,4 

+119,37 
12,*  31,7 

+147,*< 

4955    8  424 

+  70,ov 
12  084  30  857 

+156,42 
575     1  017 

4-  76,»: 

9843  32  311» 

+228,3A 
616    1 234 

+100,» 681     1 613 

+186,««» 
3,034  2,3U7 

-  27,0 

1,45»  0,766 

—  47,:. 
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betriebsergebnisse  in  1889  gegenüber  1880. 

(iruppe 

V 
VI 

VII 
VIII 

IX 

X 

1880 
i 18*»9 

1880 1889 
1880 

1889 

1880 1889 
1880 

1881» 

1880 
1889 

3,* 20,6 

4~  440,06 

22,5 61,7 -T-170.44 o,» 

4.* 

4-482,
54 

2,3 

11,3 

4-200.17 

1,<> 

5,5 
+467,75 

8,6 1 

20.« 

4-lAAJtl 

173,0 655,1 

+278,e;. 

970,7 1986,* 

+104,42 

I06,i 346,3 

4/  2-*5.3u 

231,i 
670,» 

4-100.36 

57,r. 

i 

263,2 

4  356,95 
239,« 

2,»l 

1 

761,7 

Täl  « 
IM 

i 

38,« 

4-247,61 
42,7 91.» 

+115,:>3 

2,% 9,5« 

+294,93 

6,5 

21.3 

+  228,48 
2,7 

8,5 

+217,09 

10,6 

966,4 4  157,8 

+330,6» 

6581,7 13363,5 

+104,5» 

691,» 1  780,7 

i  201,29 

1083,* 3  737,4 
4-ü4f».02 

:Hi3,s 
1797,i 4-478,51 509,7 

-i 

2  016,5 
4-  •«♦ä.kv 

8t« 20/> 30,4 56,i 

4"  84/11 
4.H 

10.V 
-f-na,as 

9,» 

21,1 
4-1 1  :i  67 

2,6 

8,7 

+236,'>< 

2U,4 

4-i  na  os 

48," 4-109,
11 

92,i 138,5 
4-  50,33 

16,:. 27,5. 
4-  79,71 

27,9 
52,7 

-4-    *4Q  flM 10,6 
27,3 

+158,35 

17,7 
1 

38,1 

4-1  1  ft  7t» 

S2.T 
i 

71,* 
-fl  19,57 

126,7 
206,3 

4-  62/>o 

21  * 

39;* 

4-  87,75 

38.- 

77,6 4-100.09 13,3 
| 

37,0 

+  178.35* 

29,5« 

J 
61,4 

+104.92 

69,5 

4  126,67 

118,6 208,* 
4-  76,56 

17,. 

83,:-. 

4-  S)G,b5' 

36,a 
75,9 

4-no.üi 

u,- 

36,.'. 

+225,97
 

28,« 64,1 4- 1 24.0» 

8*74 

t 

16  533 

4-  9U/J2 

23588  41300 

4-  7f),os 
2542 8284 

+228,8* 

69281 16859 
4-148.51 3084 

1 

8  847 

-1  18«,86 

4  388 

i 

11  164 

+1*>4,4» 

36123 58  991 

134 ,81 

84  413 139  530 

4-  66,25» 

2  237 18  464 

+724.5.4 

14  801 52905 

+  237,44 

2951 
28138 

4s33,''l 

9  629 29728 

-f-21 1.»7 

»44 20U9 

+  U2,U 

2  374 4  622 

4"  90,4» 
217 

625 

+  1S8,0X 

648 

1  741 

+217,70 

251 
727 

+  189,64 

624 1  408 
4-126,64 

16187 61  657 

+  289,02 

99  316 200286 

+101,67 

6264 22  786 

+268,7ö 

19  106 ; 63  765 

+288,69 

6  637 25  262 

4  280,62 

9  479 28248 

+  198,01 
im 2  369 

4-118,04 

3  462 0  093 

+  76,00 

273  «53 
-K' 16,12 

763 

i 
2  428 

f  222,14 

344 
991 

+  188,95 

470 
1  322 

+181,« 
1021 2  778 

4-i72,w 

3  667 6311 
4-  72,»7 

281 

SOS 

-1-185,77 762 2036 

+  17  i.9a 

268 

+  261, .'.7 

389 1  160 

+  198,20 

i 
2,375 -  29,4 2,541 

-  8,« 
3,7W 

2,4  V, 

—  31,» 

3,432 
2,.'«74 

—  25,0 

3,*96 
2,4*4 
36,«» 2,96h 

2.314 
22/) 

l,«n; -  43,5 1,3** 
1,018 

-  2ö,s 

2,6». 

-  40,. i 

2,.^ 
1,»« 

—  43.9 

3,s;i 1,328 

—  r>o,s 

3,16* 

LtttJ 

11,4 
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Tabelle  IX. 

Länge  der  Eisenbahnen  am  Schlüte  der  Geschäftsjahre  1880—1890. 

30.  Juni      Engl.  Meilen 
Zunahme  in 

S Engl.  Meilen 

Zunahme  in 

;: 

4-  4,4« 

+  9,.« 

4-  <M» 

3,» 

4  4,78 
Tabelle  X.  Länge  der  Eisenbahnen  in  den  Zensusjahren  1830— 1890  und 

deren  Verlheilung  auf  die  Fläche  und  Bevölkerung  nach  Staatengruppen. 

1880  .    .  . .  i       87  724 1886    .  . 130  760 

1881      •  . 95  486 
4*  8,7» 1887    .  . 142638 

1882  . 106870 

+ 11,»« 

1888   .  • 151  261» 

1888  ..  • 116  851 

4  9,u 

1889 

1890    .  . 

166  136 
1884      .  . 121  794 

4  4,» 

168  597 

1886  ..  . 125  188 

4  2,76 

Staateu- 

groppe 

Bahnlänge 

( Englische  Meilen) 
1830 1840 1850 1860 

1870 1880 

1890 
a) 
b) 

c\ 1 
auf  100  □  Meilen  .  . 

1  n  Cm  M  i  Finwahripr 1U  LIUrTfUUOI 

— 
518 

0,7a 2,30 

2596 

4,w 

9,5» 

8644 

6,88 

11,« 
4  327 

6,8» 

12,40 

5  866 

9,4« 

14,83 
6  87* 11,15 

14,71 
ai 
b) 

c 

überhaupt   
auf  100  Q  Meilen  .  . 
..   10000  Einwohner 

80 

0,04 

V,!.' 

1286 

Ii» 

2722 

2)M> 4  -n 

5  993 

5,64 

9978 

9,S(» 

10  41) 

IV,  «V 

14245 

13,40 

lk>  44 

1H614 

17,51 

in.  J 

a) 
b) 

c ) 

überhaupt  .   .       .  . 
auf  100  Q  Meilen  .  . 
„   10000  Einwohner 

198 

0,8« 
0,71 

1018 

0,98 

2,90 

5936 

5,7» 12,90 

8319 

2,03 

14,84 

14  307 

13,7* 

20,47 

21  718 

20,»:» 
26,*> 

a 

8 

Oberhaupt   
auf  100  □  MeUen  .  . 
,.   10000  Einwohner 

10 

0,04 

6JVt_» 

0,44 
2,51 

*  • 

!»5H 

0,67 

8,34 

2660 

1,85 
8,04 

3018 

2,io 
8,75 

4  »,02 

3,37 

10,86 

:>032 

6,3? 

17,41 

'
■
!
 

a 

b) c) 

auf  100  □  Meilen  .  . 
„   10000  Einwohner 

87 
0.03 

0,36 

1  124 

0,38 

2,M 

6248 

1,80 

10,07 

7  596 

2,5» 
13,15 

8  568 

2,83 
11,58 

18685 

6,36 

21  & 

VI 
 1 

1 

a> 

b» 

c) 

überhaupt   
auf  100  □  Meilen  .  . 
„   10000  Einwohner 

1 
107 

0,03 
0,61 

4380 

1,14 

11,4« 

9706 

2,54 16,44 

22476 

5,8» 
28,»S 

37  464 

9,5-.- 

36,w
 VII,  | 

a) 

b» 

c) 

überhaupt   
auf  100  □  Meilen  .  . 

„   10000  Einwohner 
■ 

35 

2,9o 

2542 

0,85 

48,44 

8887 

2,34 

68,64 VIII.  J 

8 
auf  100  J  Meilen  .  . 
_   10000  Einwohner 

1 

_ • 

656 

0.« 
4,7» 

3  960 

1,13 

19,33 

7600 

2,14 22,0» 

2036b 

5,75 

40,;.* 

IX.  j 

a) b) 

c; 

überhaupt   
auf  100  □  Meilen  .  . 

„  10000  Einwohner 

21 

0,o.. 

0,5» 

46 

0,oi 

IM» 
382 

0,io 

2,7» 

661 

0,17 
4,13 

3  041 

0,8» 

11,«7 

9864 

2,5J» 

28,56 
a> b| 

O 

überhaupt  .... 
auf  100  □  Meilen  .  . 

..   10  000  Einwohner ... 

22 

0,4* 

1578 

0,21 

18,3* 

4888 

0,s* 

30,51 

12160 

1,81 

52,3* 

Ueber-  1 haupt  | 

a> 

b) 

c> 

Uberhaupt   
auf  100  □  Meilen  .  . 

,.   10  000  Einwohner 

40 

0,03 

2755 

0.  13 

1,  «i 

8  571 
0,» 

3,71 

28  920 

0,»7 

49168 

l,6t> 

12,74 

87  724 

2,»5 17.«* 

163  697 

5,51 

26,*. 
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Unsere  Eisenbahngesetzgebung  des  Jahres  1892. 

Vortrag 

gehalten  im  Architekten-  und  Ingenieurverein  zu  Hannover  am  8.  Februar  1893 

von  Oberregiernngsrath  Thome\ 

Das  verflossene  Jahr.  das  arm  war  an  größeren  weltgeschichtlichen 

Ereignissen,  und  in  mehrfacher  Hinsicht,  für  Deutschland  infolge  des 

Niederliegens  von  Handel  und  Gewerbe  sowie  des  Ausbruchs  der  Cholera, 

recht  unerfreulich  verlaufen  ist,  wird  in  der  Geschichte  des  Eisenbahn- 

wesens, insbesondere  des  preufsischen,  einen  so  hervorragenden  Platz  ein- 

nehmen, wie  kaum  ein  anderes  Jahr  zuvor.  Nicht  nur  ist  ein  hoch 

bedeutsames  Gesetz  für  Erleichterung  des  weiteren  Ausbaues  des 

preufsischen  Eisenbahnnetzes  erlassen  worden,  nicht  nur  hat  die  prenfsische 

Staatsregierung  im  Verein  mit  den  deutschen  Bundesregierungen  wichtige 

Gebiete  des  Eisenbahnwesens  gemeinsam  ueu  geordnet  und  vorhandene 

Bestimmungen  einer  neuen  Prüfung  und  Umarbeitung  unterzogen,  sondem 

es  bat  auch  die  deutsche  Reichsregierung  internationale  Verträge  zum 

Abschlufs  und  zur  Durchführung  gebracht,  die  eine  neue  Aera  des  Ver- 

kehrswesens beginnen,  und  auf  den  durch  die  Eisenbahnen  vermittelten 

Verkehr  von  Nation  zu  Nation  einen  alle  Erwartungen  übersteigenden 

befruchtenden  Einflufs  haben  werden. 

Es  verdient  deshalb  unsere  Eisenbahngesetzgebung  des  Jahres  1892 

mit  Recht  eine  ehrenvolle  Erwähnung,  und  ein  Rückblick,  eine  kurze 

Darstellung  und  Andeutung  der  eingeführten  Neuernugen  wirtl  nicht  ganz 

unwillkommen  sein. 
I. 

Den  ersten  Platz  in  dieser  Besprechung  verdient 

Das  internationale  Uebereinkommen  über  den  Eisenbahn- 

frachtverkehr. 

Die  Entwicklung  der  Eisenbahnen,  die  in  verhältnifsmäfsig  kurzer 

Zeit  aus  geringfügigen  Anfangen  zu  einem  alle  Kulturstaaten  überziehenden 

Netze  sich  ausgebildet  haben,  mufstc  naturgemäß  häufig  das  Vorhanden- 
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sein  der  zahlreichen  Landesgrenzen,  die  Vielkßpfigkeit  der  Eisen  bahn  Unter- 

nehmer, und  die  Verschiedenheiten  der  für  den  Eisenbahnverkehr  wichtigen 

Landesgesetze  schwer  empfinden  lassen.  Da  mag  schon  früh  hier  und  da 

der  Wunsch  erwacht  sein,  dafs  die  aus  diesen  Verschiedenheiten  erwachsenden 

Erschwernisse  beseitigt  werden  möchten.  Zum  ersten  Male  aber  wurde 

dieser  Wunsch  in  eine  feste  Gestalt  gekleidet,  als  anfangs  der  70er  Jahre 

die  Advokaten  de  Seigneux  in  Genf  und  Dr.  ('brist  in  Basel  dem  mit  der 

Berathung  eines  Gesetzentwurfs  über  das  schweizer  Eisenbahntransport  - 

wesen  beschäftigten  Bundesrathe  das  Ersuchen  unterbreiteten,  auf  das 

Zustandekommen  einer  internationalen  Regelung  der  wichtigsten  Fragen 

des  Eisen  bahntransportrechts  hinwirken  zu  wollen  Gern  kam  der  Bundes- 

rath dieser  Anregung  nach,  und  als  die  befragten  Regierungen  der  Nachbar- 

staaten Deutschland.  Frankreich,  Italien  und  Oesterreich-Ungarn  sich  ent- 

gegenkommend geäußert  hatten,  wurde  bereits  1876  ein  „  vorläufiger 

Entwurf  für  eine  Vereinbarung  über  den  internationalen  Eisen- 

bahnfrachtverkehr" vorgelegt,  der  wesentlich  von  dem  Grundsatze 

ausging,  dafs  eine  Einigung  der  Staaten  über  gleichmäßige  rechtliche 

Behandlung  des  internationalen  Verkehrs,  also  des  Verkehrs  von  Land  zu 

Land,  herbeigeführt  werden  solle,  während  das  Frachtrecht  für  den 

inneren  Verkehr  der  einzelnen  Länder  hiervon  nicht  berührt 

werde.  Zur  Berathung  dieser  Angelegenheit,  für  welche  die  deutsche 

Reichsregierung  einen  Gegenentwurf  ausgearbeitet  und  vorgelegt  hatte,  trat 

am  13.  Mai  1878  zu  Bern  die  erste  internationale  Konferenz  von  zur 

Betheiligung  eingeladenen  Staaten,  und  zwar  aufser  den  schon  genannten 

noch  von  Luxemburg,  den  Niederlanden  und  Rufsland  zusammen. 

Nachdem  der  aus  dieser  Konferenz  hervorgegangene  gemeinschaftliche 

Entwurf  mehrfacher  Kritik  unterzogen  war,  nachdem  namentlich  auch  der 

Verein  deutscher  Eisenbahn  Verwaltungen  Stellung  zu  demselben  genommen, 

und  in  einer  in  der  Hauptversammlung  zu  Salzburg  1879  festgestellten,  allen 

betheiligten  Regierungen  vorgelegten  Denkschrift  eingehend  sich  geäufsert, 

sowie  zu  den  einzelnen  Punkten  seine  Bedenken  und  Gegenvorschläge  ent- 

wickelt hatte,  trat  im  September  1881  die  zweite  internationale  Konferenz 

zusammen,  und  im  Jahre  188T»  die  dritte,  die  mit  einem  Schlußprotokoll 

vom  17.  Juli  1880  die  Arbeit  vorläufig  beendigte.  Der  hier  aufgestellte 

neue  Entwurf  wurde  von  sämmtlichen  Regierungen  einer  Prüfung  unter- 

zogen und  genehmigt.,  und  im  Oktober  1890  von  einer  in  Bern  abgehaltenen 

diplomatischen  Konferenz  vollzogen.  Dieses  „Internationale  Uebereiu- 

kommen  über  den  Eisenbahnfrachtverkehr  vom  14.  Oktober  1890" 

bestimmt  in  seinem  Schlufssatze  (Art.  GOj: 

„Das  gegenwärtige  Uebereiukommen  wird  von  den  vertrag- 

schließenden Staaten  sobald  als  möglich  ratitizirt  werden.  Seine 
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Wirksamkeit  beginnt  3  Monate  nach  erfolgtem  Austausch  der 

Ratifikationsurkunden." 

Am  12.  Februar  1891  wurde  das  Uebereinkommeu  nebst  der  zu- 

gehörigen Liste,  dem  Reglement,  betreffend  Errichtung  eines  Zentralamts 

und  dem  Schlufsprotokoll  im  deutschen  und  französischen  Urtext,  nachdem 

der  deutsche  Bandesrath  diesen  Abmachungen  zugestimmt  hatte,  dem 

Reichstage  zur  verfassungsmäfsigen  Genehmigung,  ferner  die  Ausführungs- 

bestimmungen  nebst  Anlagen  zur  Kenntnisnahme  vorgelegt  und  in  der 

dritten  Berathung  am  2.  Mai  1891  angenommen. 

Die  Ratifikation  fand  am  30.  September  1892  zu  Bern  statt 

sodafs  das  Uebereinkommeu  mit  dem  1.  Januar  1893  in  Kraft  zu  treten 

hatte.  Dasselbe  ist  zunächst  für  jeden  betheiligten  Staat  auf  3  Jahre  ver- 

bindlich. Nach  dieser  Zeit  hat  jeder  Staat  das  Recht,  ein  Jahr  vor  Ablauf 

dieser  Zeit  seinen  Rücktritt  anzuzeigen.  Wird  hiervon  kein  Gebrauch 

gemacht,  so  gilt  das  Uebereinknmmen  jedesmal  auf  weitere  3  Jahre  ver- 

längert (Art.  60). 

Das  Geltungsgebiet  des  Uebereiukommens  urafafst:  Belgien.  Deutsch- 

land. Frankreich,  Italien,  Luxemburg,  die  Niederlande,  Oesterreich-Ungarn, 

nebst.  Liechtenstein.  Rufsland  und  die  Schweiz.  Dasselbe  ordnet  die  recht- 

lichen Verhältnisse  bezüglich  aller  Sendungen  von  Gütern  aller  Art,  — 

auch  Thiere  und  Fahrzeuge,  nicht  aber  Reisegepäck,  —  ausgenommen 

einige  in  Art.  2  bestimmt  bezeichneten,  welche  auf  Grund  eines  durch- 

gehenden, d.  h.  vom  Aufgabeort  direkt  an  den  Empfangsort  gerichteten 

Frachtbriefes  aus  dem  Gebiete  eines  der  vertragsschliefsenden  Staaten  in 

das  Gebiet  eines  anderen  vertragsschliefsenden  Staates  auf  denjenigen 

Eisenbahnstrecken  befördert  werden,  welche  ausdrücklich  in  die  einen 

Theil  des  Uebereinkommens  bildenden  und  einer  fortlaufenden  Richtig- 

haltung unterliegenden  „Liste  der  Eisenbahnstrecken,  auf  welche  das  inter- 

nationale Uebereinkommen  über  den  Eisen bahnfracht verkehr  Anwendung 

findet",  aufgenommen  sind  (Art.  1). 

Ein  Blick  in  diese  Liste  zeigt,  dafs  z.  B.  von  sämmtlichen  deutschen 

Bahnen  nur  einige  schmalspurige  oder  ganz  untergeordnete  kleine  Bahn- 

strecken nicht  aufgenommen  und  auf  russischer  Seite  sogar  die  Wladi- 

kaukaser,  die  Orenburger  und  die  Samara-Ufa-Eisenbahn  eingetragen  sind. 

Um  die  Ausführung  dieses  Uebereinkommens  zu  erleichtern  und  zu 

sichern,  ist  ein  unter  der  üeberwachung  des  schweizer  Bundesrathes 

stehendes  „Zentralamt  für  den  internationalen  Transport"  errichtet 

(Art.  67);  auch  sollen  wenigstens  alle  3  Jahre  Delegirte  der  vertrag- 

schliefsenden  Staaten  zusammentreten,  um  etwaige  Aendemngen  und  Ver- 

besserungen des  Uebereinkommens  in  Vorschlag  zu  bringen  (Art.  59). 
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Der  Werth  des  Uebereinkommens  läl'st  sich  am  besten  würdigen, 
wenn  man  in  Betracht  zieht,  wie  die  einschlägigen  Verhältnisse  vorher 

geordnet  waren. 

Der  internationale  Charakter,  den  der  Eisenbahnverkehr  naturgemäß 

sofort  nach  Erstreckung  der  Schienen  über  die  Grenzen  der  einzelnen  Staaten 

annahm,  hatte  auch  schon  frühzeitig  die  betheiligten  Eisenbahn  Verwaltungen 

genothigt.  besondere  Vereinbarungen  über  die  Behandlung  der  aus  einem 

Staate  in  den  anderen  übergehenden  Sendungen  zu  treffen,  direkte  Tarife 

zu  bilden  und  diene  auf  gemeinsame  Transport  Vorschriften  und  Bedingungen 

zu  stützen.  So  wurde  der  Verkehr  auf  den  verschiedenen  deutschen  Bahnen 

durch  ein,  später  von  den  Bundesregierungen  in  die  Hand  genommenes 

Betriebsreglement  geordnot.  Für  den  Verkehr  der  deutschen,  der  öster- 

reichischen und  ungarischen,  sowie  der  niederländischen  Bahnen  unterein- 

ander, wurde  das  Betriebsregiement  für  den  Verein  deutscher  Eisenbahn- 

verwaltungen vereinbart;  ähnliche  Reglements  auch  für  den  deutsch- 

belgischen,  deutsch-russischen,  deutsch-italienischen  Verkehr  u.  s  w.  Aber 

diesen  Reglements  haftete  die  Schwäche  an.  dafs  sie  freiwillig  zustande 

gekommen,  also  jederzeit  kündbar  waren,  dafs  sie  meistens  nur  gewisse,  in 

einen  regeren  Verkehr  miteinander  stehenden  Bahnverwaltuugen  umfafste, 

vielfach  in  sehr  wichtigen  Punkten,  nicht  nur  formell,  sondern  auch  materiell, 

von  einander  abwichen,  und  endlich  in  den  die  Rechte  und  Pflichten  des 

Publikums  berührenden  Bestimmungen  immer  derartig  gehalten  sein 

mufsten.  dafs  sie  mit  den  oft  sehr  von  einander  verschiedenen  Gesetzen 

des  einen  wie  des  anderen  Staates  nicht  in  Widerstreit  sich  setzten. 

In  allen  diesen  Verhältnissen  hat  das  internationale  Uebereinkommen 

gründlich  Wandel  geschaffen.  Nunmehr  gilt  für  den  ganzen  Güterverkehr, 

soweit  er  unter  «las  Uebereinkommen  gestellt  ist.  nur  ein  einziges  Fracht- 

briefmuster. Wie  dies  auszufüllen  ist,  welche  etwaige  sonstige  Papiere 

oder  Erklärungen  die  Bahnverwaltuugen  fordern  können,  ist  genau  vor- 

geschrieben. Es  sind  Bestimmungen  darüber  gegeben,  wieweit  das  Gut 

mit  Nachnahme  belastet  werden,  unter  welchen  Formen  der  Absender  über 

das  Gut  vor  dessen  Ablieferung  an  den  Empfänger  nachträglich  verfügen 

darf,  wie  die  Fracht  zu  berechnen  ist.  wie  das  Gut  von  einer 

Bahn  auf  die  andere  überzugehen,  wie  die  Ablieferung  zu  er- 

folgen hat,  welche  Pflichten  den  Bahnverwaltungen  bei  Verlust,  Min- 

derung oder  Beschädigung  der  Güter  obliegen  und  in  welchem  Um- 

fange die  Verwaltungen  in  solchen  Fällen  sowie  bei  Versäumung 

der  Lieferfrist  haftbar  und  ersatzpflichtig  sind.  Insbesondere  ist  be- 

stimmt, dafs  jede  Bahn  für  die  Fehler  der  nachfolgenden,  und  die 

nachfolgende  Transportführerin  für  die  Verpflichtungen  der  vorhergegan- 

genen —  unbeschadet  des  Rückgriffs  der  Halmen  untereinander  —  haftet 
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(Art.  27),  wie  derartige  Ersatzansprüche  geltend  zu  machen  sind  und  wie 

sie  verjähren.  Dafs  die  Vortheile  dieser  Einrichtungen  nicht  verkümmert 

werden,  dafür  sorgt  die  Bestimmung:  „Die  Bedingungen  der  gemeinsamen 

Tarife  der  Eisenbahnvereine  oder  Verbände,  sowie  der  Bedingungen  der 

besonderen  Tarife  der  Eisenbahnen  haben  nur  insoweit  Geltung,  als  sie 

diesem  Ueberein kommen  nicht  widersprechen;  anderenfalls  sind  sie  nichtig'' 

(Art.  4),  vor  allem  aber  die  weitere  Bestimmung,  dass  „Urtheile,  welche 

auf  Grund  der  Bestimmungen  dieses  Uebereinkommens  von  dem  zustän- 

digen Richter  erlassen  und  nach  den  für  den  urtheilenden  Richter  mafs- 

ijebenden  Gesetzen  vollstreckbar  geworden  sind,  im  Gebiet  sämmtlicher 

Vertragsstaateu  Vollstreckbarkeit  unter  Erfüllung  der  von  den  Gesetzen 

des  Landes  vorgeschriebenen  Bedingungen  und  Formalitäten  erlaugen,  ohne 

dafe  eine  materielle  Prüfung  des  Inhalts  zulässig  wäre"  (Art.  66). 
Ist  auf  diese  Weise  eine  Gütersendung  aus  dem  südlichen  Frankreich 

oder  Italien  bis  in  die  zentralasiatischen  Steppen  in  allen  Beziehungen 

rechtlich  geschützt,  und  ist  damit  dem  Handel  und  Verkehr  mächtig  Vor- 

schub geleistet,  so  gewährt  das  Uebereinkommen  auch  den  Eisenbahnver- 

waltungen erhebliche  Vortheile,  indem  es  die  gegenseitigen  Beziehungen 

und  Ansprüche  aus  den  internationalen  Gütertransporten  genau  regelt  vor 

allem  den  unreellen,  vielfach  vertragswidrigen  Wettbewerb  durch  Unter- 

mietung der  vereinbarten  Frachtsätze  auf  dem  Wege  der  Refaktienbewilli- 

gung dadurch  ausschliefst,  dafs  es  .Jedes  Privatübereinkommen,  wodurch 

einem  oder  mehreren  Absendern  eine  Preisermäfsigung  gegenüber  den 

Tarifen  gewährt  werden  soll,  verbietet  und  nichtig  erklärt"  (Art.  11). 

ferner  bestimmt,  dafs  Streitigkeiten  der  Verwaltungen  untereinander, 

wenn  nicht  vor  dem  ordentlichen  Richter,  dann  auf  Begehren  der  Par- 

teien, von  dem  Zentralamt  zu  entscheiden  sind  (Art  57,  3)  und  vor  allem 

verfügt,  dafs  die  aus  den  internationalen  Transporten  herrührenden  For- 

derungen der  Eisenbahnen  untereinander,  wenn  die  schuldnerische  Eisen- 

bahn einem  andern  Staate  angehört  als  die  Forderungsberechtigte,  und 

ferner  das  rollende  Material  der  Eisen hahnen  mit  Einschlufs  sämmtlicher 

beweglicher,  der  betreffenden  Eisenbahn  gehörigen  Gegenstände,  welche 

sich  in  diesem  Material  befinden,  in  dem  Gebiet  eines  andern  Staates  als 

desjenigen,  welchem  die  betreffende  Eisenbahn  angehört,  nur  unter  ganz 

bestimmten  Voraussetzungen  mit  Arrest  belegt  oder  gepfändet  werden 

können  (Art.  23). 

Es  leuchtet  ein,  dafs  dieses  internationale  Uebereinkommen  ein 

epochemachendes  gesetzgeberisches  Werk  ist.  wie  bislang  ein  ähnliches 

noch  nicht  zu  Stande  gekommen  war. 

Denn  es  ist  dasselbe  nicht  ein  Uebereinkommen  gleich  den  Zollver- 

trägen  oder  dem  Weltpostvertrage.  lediglich  gemeinsame  Abmachungen  der 
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betheiligten  Staaten  unter  einander  zur  Regelung  gewisser  Zweige  der 

Verwaltung  und  Feststellung  einheitlicher  Tarife,  sondern  ein  einen  wich- 

tigen Theil  des  bürgerlichen  Rechts  ordnendes,  den  Verkehr- 

treibenden einklagbare  und  eintreibbare  Ansprüche  verlei- 

hendes Gesetz.  Diese  Thatsache,  verbunden  mit  dem  Umstände,  dafs 

diesem  Gesetze  rund  71/*  Millionen  Quadratkilometer  mit  260  Millionen 

Menschen  und  mehr  als  160  OOO  km  Eisenbahnen  unterstellt  sind,  macht 

es  zu  einem  Ereignisse  ersten  Ranges,  und  unzweifelhaft  wird  es  einen 

erheblichen  Einflufs  auf  alle  anderen  neben  dem  Eisenbahnverkehr  stehenden 

Verkehrsarten  und  auf  die  Umgestaltung  einer  ganzen  Reihe  wichtiger 

Zweige  der  Gesetzgebung  ausüben. 

Wie  die  Fortbildung  des  internationalen  Uebereinkommens  durch  die 

erwähnte  Einsetzung  des  Zentralamts  vorgesehen  und  gesichert  ist,  *<> 

nöthigt  dasselbe  schon  sofort  zu  weiteren  internationalen  Vertrügen.  Da 

nämlich  seine  Bestimmungen  auf  die  Beförderung  der  in  Art.  2  bezeich- 

neten Gegenstände  keine  Anwendung  finden,  so  müssen  die  hieraus  sich 

ergebenden  Erschwernisse  durch  besondere  Regierungsvereinbarungen  be- 

seitigt werden,  wie  dies  in  §  1  der  Ausführungsbestimmungeu  ausdrücklich 

vorbehalten  ist,  Es  ist  auch  schon  eine  derartige  ..Vereinbarung  er- 

leichternder Vorschriften  für  den  wechselseitigen  Verkehr 

zwischen  den  Eisenbahnen  Deutschlands  einerseits  und  Oester- 

reichs und  Ungarns  andererseits  rücksichtlich  der  bedingungs- 

weise zur  Beförderung  zugelassenen  Gegenstände"  (Leichen, 

feuergefahrliche  Gegenstände  u.  s.  w.)  zustande  gekommen  und  am 

15.  November  1892  im  Reichsgesetzblatt  veröffentlicht  worden.  Andere 

Vereinbarungen  dieser  Art  werden  zweifellos  bald  folgen. 

Aber  auch  das  interne  Verkehrsrecht  der  betheiligten  Staaten 

konnte  und  kann  sich  dem  Einflüsse  des  internationalen  Uebereinkommens 

nicht  entziehen.  Dies  zeigte  sich  sofort,  als  die  erforderliche  Umarbeitung 

des  für  den  zwischenstaatlichen  Verkehr  der  zum  Verein  deutscher  Eisen- 

bahnverwaltungen gehörenden  Bahnen  vereinbarten  Vereinsbetriebsreglements 

in  Angriff  genommen  werden  sollte.  Da  zur  Vereinbarung  dieses  Regle- 

ments seiner  Zeit  die  entsprechenden  ßetriebsregleroents  für  die  Eisen- 

bahnen Deutschlands  einerseits  und  derjenigen  Oesterreichs  und  Ungarns 

andererseits  von  den  betheiligten  Regierungen  in  thunlichste  Ueberein- 

stimmung  gebracht  worden  waren,  so  erachteten  diese  Regierungen  auch 

jetzt  die  Aufrechterhaltung  dieser  Uebereinstimmung  für  wünschenswert!), 

und  zwar  umsomehr,  als  das  internationale  Uebe  rein  kommen  in  manchen 

nicht  unwichtigen  Bestimmungen  auf  die  Landesgesetze  verweist.  Die- 

selben traten  daher  zu  Berathungen  zusammen,  in  welchen  ein  gemein- 

samer Entwurf  als  Grundlage  für  die  neuen  innerstaatlichen  Reglements 
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vereinbart  wurde,  worin  aber  nicht  nur  die  Bestimmungen  über  den  Güter- 

verkehr nach  Mafsgabe  des  Uebereinkomniens,  sondern  auch  die  über  den 

Personen-  und  Gepäckverkehr  behandelt  wurden.  Bei  diesen  Verhand- 

langen gaben  die  Regierungsvertreter  auch  der  Meinung  Ausdruck,  dafs 

bei  Ausarbeitung  der  neuen  Reglements  für  die  einzelnen  internationalen 

Verkehrsverbände ,  —  also  auch  des  Vereinsbetriebsreglements,  —  es 

nicht  angängig  sei,  in  den  Abschnitt  über  die  Beförderung  von  Gütern 

die  Bestimmungen  des  internationalen  Uebereinkomniens  hineinzu- 

arbeiten, sondern  dafs  letzteres  in  seinem  vollen  und  unveränderten 

Wortlaute  aufrecht  erhalten  werden  müsse,  und  die  daneben  etwa  er- 

forderlichen weiteren  Bestimmungen  lediglich  in  der  Form  von  gesonderten 

Zusatzbestimmungen  angefügt  werden  dürften.  Auch  für  die  innerstaat- 

lichen Reglements  sei  e.s  erwünscht,  die  Bestimmungen  des  Ueberein- 

komniens, soweit  angängig,  nicht  uur  dem  Sinne  nach,  sondern  im  un- 

veränderten Wortlaute  aufzunehmen.  Auf  Grund  dieser  Berathungen 

wurde  ein  neues  Betriebsreglement  für  die  Eisenbahnen  in  Oesterreich- 

Ungarn  erlasseu.  sowie  an  Stelle  des  Betriebsreglements  für  die  Eisen- 

bahnen Deutschlands  vom  11.  Juni  1874  die  Verkehrsordnuug  für 

die  Eisenbahnen  Deutschlands  vom  15.  November  1892  in  No.  41 

des  Reichsgesetzblatts  mit  Gültigkeit  vom  1.  Januar  1893  veröffentlicht. 

Zu  letzterer  war.  was  hervorzuheben  ist.  nicht,  wie  beim  Berner  Ueber- 

einkommen,  die  Genehmigung  des  Reichstages  erforderlich.  Es  haben 

deshalb  in  dieselbe  die  Bestimmungen  jenes  Uebereinkomniens  nur  insoweit 

aufgenommen  werden  können,  als  sie  den  bestehenden  deutschen  Gesetzen, 

insbesondere  den  einschlägigen  Bestimmungen  des  Handelsgesetzes,  nicht 

widersprechen,  was  insbesondere  bei  den  Vorschriften  über  die  Berech- 

nung und  die  Verjährung  der  Entschädigungsansprüche  zu  Tage  tritt. 

Gleichzeitig  mit  der  Herstellung  dieser  Arbeiten  wurde  die  Umar- 

beitung des  Betriebsreglements  des  Vereins  Deutscher  Eisen- 

bahn-Verwaltungen begonnen,  was  dadurch  erleichtert  wurde,  dafs  an 

»len  erwähnten  Regierungsverhandlungen  ein  Mitglied  der  k.  k.  General- 

direktion der  österreichischen  Staatsbahnen  als  Regierungskommissar  tlieil- 

nabm.  Diesem  fiel  denn  auch  die  Aufgabe  der  Ausarbeitung  eines  für 

die  Berathungen  des  Ausschusses  für  Angelegenheiten  des  Güterverkehrs 

geeigneten  Entwurfs  zu.  der,  in  mehreren  Sitzungen  festgestellt,  in  der  zu 

Hamburg  im  August  1892  abgehaltenen  Hauptversammlung  des  Vereins 

Deutscher  Eisenbahn  Verwaltungen  angenommen  wurde.  Leider  konnte 

hier  dem  gestellten  Antrage,  dem  Vorgange  der  deutschen  Reichsregierung, 

welche  zur  besseren  Kennzeichnung  des  Inhalts  die  Bezeichnung  „Ver- 

kehrsordnungu  für  „Betriebsreglement"  und  ..Betriebsordnung4,  für  „Bahn- 

polizeireglement"  gewählt  hatte,  zu  folgen,  und  das  neue  Werk  etwa 
Arohiv  tür  Kitenbabnwenen.  1HBH 
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,.Vereinsverkehrsordnung*4  zu  benennen,  nicht  Folge  gegeben  werden,  weif 

für  Oesterreich  und  Ungarn  die  bisherige  Bedeutung  der  Worte  „Betrieb'1 

und  „Verkehr"  in  gewissen  staatsrechtlichen  Beziehungen  festgelegt  und 

schwer  zu  äudern  ist.  Das  neue  Vereinsbetriebsreglement  hat  selbst- 

verständlich den  ganzen  Inhalt  des  internationalen  Uebereinkommens  in 

sich  aufgenommen,  und  dies  hat  zur  bemerkenswerthen  Folge,  dafs  auch 

der  Staat  Rumänien,  der  dem  internationalen  Uebereinkommen  nicht  bei- 

getreten ist.  nunmehr  im  Verkehr  mit  den  Vereinsverwaltungen  sich  den 

Bestimmungen  des  Uebereinkommens  unterworfen  hat. 

Nachdem  es  feststand,  dafs  zum  1.  Januar  jene  neuen  Gesetze,  Re- 

glements und  Ordnungen  zur  Einführung  gelangen  würden,  begann  für  die 

mit  der  Bearbeitung  der  Tarife  befafsten  Verwaltungsorgane  der 

deut scheu  Eisenbahnen  eine  Zeit  anstrengender  Thätigkeit. 

Die  Mehrzahl  der  Tarife  ist  äufserlich  derart  geordnet,  dafs  in  einem 

Theil  I  die  allgemeinen  Bestimmungen,  nämlich  die  allgemeinen  regle- 

ment arischen  und  tarifarischen  Vorschriften,  in  einem  Theil  II  die  besonderen 

Bestimmungen  der  einzelnen  Bahn  Verwaltungen,  sowie  die  Stationsent- 

fermingen  und  die  Tarifsätze  enthalten  sind. 

Bekanntlich  ist  für  säramtliche  deutsche  Eisenbahnen  sowohl  ein 

gemeinsamer  Deutscher  Eisenbahngütertarif  Theil  I,  als  auch  ein 

Deutscher  Eisenbahntarif  für  die  Beförderung  von  Leichen,  lebonden 

Thieren  und  Fahrzeugen  Theil  I  vereinbart. 

Für  die  Fortentwicklung  dieser  bedeutsamen  Uebereinkommen  ist 

ein  besonderer  Ausschufs,  die  ständige  Tarifkommission,  bestellt,  dessen 

Ausarbeitungen  der  Beschlufsfassung  der  Generalkonferenz  der  deutschen 

Eisenbahn  Verwaltungen  unterliegen.  Durch  diese  geordneten  Organe 

wurden  nun  zunächst  die  genannten  Theile  I  vollständig  auf  Grundlage 

der  Verkehrsordnung  umgearbeitet  und  in  der  Generalkonferenz  zu  Berlin 

am  23.  November  1892  genehmigt. 

Sodann  mufste  für  jeden  deutschen  Lokal-  und  Verbaudstarif  ein 

besonderer  Nachtrag  herausgegeben  werden,  mit  welchem  der  nothwendige 

Hinweis  auf  den  neuen  mafsgebenden  Theil  I,  und  vielfach  auch  erforder- 

lich gewordene  Abänderungen  der  besonderen  Bestimmungen  des  Theiles  II 

dem  Publikum  ordnungsmfifsig  bekannt  gegeben  wurden. 

In  allen  Verbandsverkehren,  an  denen  fremde,  dem  Beiner  Ueber- 

einkommen unterworfene  Bahnen  betheiligt  sind,  mufste  das  Gleiche  ge- 

srhelien.  Waren  diese  fremde  Bahnen  zugleich  Mitglieder  des  Vereins 

Deutscher  Eisenbahnverwaltungen,  so  wurde  die  Arbeit  durch  das  Vor- 

handensein des  neuen  Vereinsbetriebsreglements  erleichtert.  Andernfalls, 

z.  B.  im  Verkehr  mit  Italien,  Belgien,  Frankreich  u.  s.  w.  mufste  vorerst 

ein  jjanz  neues  Reglement  für  den  fraglichen  Verkehr  ausgearbeitet  werden. 
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Aehnlich  war  auch  in  den  Tarifen  für  den  Personen-  und  Gepäck- 

verkehr zu  verfahren,  jedoch  in  weit  geringerem  Umfange,  da  nicht  das 

internationale  Uebereinkommeu,  sondern  nur  die  Verkehrsordnung  und  das 

VereinsbetriebsregJement  einige  Neuerungen  gebracht  hatte.  Andererseits 

besteht  für  die.se  Verkehre  zur  Zeit  noch  kein  gemeinsamer  Theil  I  für 

alle  deutschen  Bahnen. 

Neben  der  Sorge  um  die  rechtzeitige  Fertigstellung  und  Versendung 

dieses  massenhaften  TarifmateriaJs.  wozu  schliefslich  das  Erfordernifs  der 

öffentlichen  Bekanntmachungen  trat,  lag  nun  noch  die  Notwendigkeit  vor, 

die  betheiligten  Dienststellen  nicht  nur  zu  belehren,  sondern  ihnen  auch 

die  den  geänderten  reglementarischen  Bestimmungen  entsprechend  abge- 

änderten Vordrucke  zu  behändigen.  Hierfür  war  der  im  Jahre  1886  ge- 

bildete, alle  deutschen  Eisenbahnen  umfassende  Deutsche  Eisenbahn- 

Verkehrsverband  von  besonderer  Bedeutung.  Dieser  in  erster  Linie  zum 

Zweck  der  Fortbildung  der  für  die  einzelnen  Verkehrszweige  erforderlichen 

Dienstanweisungen  gebildete  Verband  hatte  schon  im  Jahre  1890  eine  um- 

fangreiche Arbeit,  nämlich  Allgemeine  A bfcrtigungsvorschrifl  en 

für  die  Beförderung  von  Personen,  Reisegepäck,  Exprel'sgut, 
Leichen,  lebenden  Thieren,  Fahrzeugen,  Eil-  und  Frachtgütern 

fertiggestellt.  Hierzu  hatten  die  preußischen  Staatsbahnen  noch  besondere 

Zusatzbestimmungen  erlassen.  Die  Umarbeitung  jener  Verbandskund- 

machung wurde  sobald  als  möglich  begonnen  und  so  eifrig  gefordert, 

dafs  die  am  8.  und  9.  Dezember  1892  in  Berlin  tagende  Hauptversamm- 

lung die  neue  Ausgabe  der  Abfertigungsvorschriften  zur  Einführung  am 

1.  Januar  1893  genehmigen  konnte.  Nachdem  dann  auch  noch  die 

preufsischen  Zusatzbestimmungen  und  ferner  noch  eine  ganze  Reihe  auderer 

einschlägiger  Dienstanweisungen  umgearbeitet  worden,  waren  noch  vor 

diesem  Zeitpunkte  alle  in  Betracht  kommenden  Dienststellen  der  preufsischen 

Staatsbahnen  im  Besitz  der  sämmtlichen  neuen  Reglements.  Ordnungen. 

Tarife  und  Vorschriften. 

Durch  diese  neuen  Reglements  uud  Verordnungen  sind  so  viele  Ab- 

änderungen der  bisherigen  Einrichtungen  eingeführt  worden,  und  werden 

insbesondere  so  viele  Rechtsfragen  berührt,  dafs  ein  näheres  Eingehen 

-larauf  bei  dieser  Gelegenheit  unmöglich  ist.  uud  es  bei  einer  oberfläch- 

lichen Hervorhebung  des  in  die  Augen  Fallenden  bewenden  mufs. 

1.  Das  internationale  Uebereinkommen  beschäftigt  sich,  wie  bemerkt, 

mit  der  Beförderung  von  Gütern  auf  Grund  eines  durchgehenden  Fracht- 

briefes. Bei  der  Umarbeitung  des  Vereinsbetriebsreglements  hätte  man 

sich  daher  ebenfalls  hierauf  beschränken  können,  jedoch  fand  man  es 

/weckmäfsiger,  auch  die  Bestimmungen  über  die  Beförderung  von  Personen 

and  Reisegepäck,  sowie    früher,   in   das  Reglement  aufzunehmen.  Die 

Digitized  by  Google 



238 Unsere  tiisenhahn?esetzgebung  des  Jahres 

Bestimmungen  über  die  Beförderung  von  Leichen  hatten  zu  entfallen,  da 

diese  auf  Grund  des  §  1  der  Ausffihrungsbestimmungen  zum  Ueberein- 

kommen  zunächst,  und  vorbehaltlich  etwaiger  Regierungsvereinbarungen 

von  der  direkten  Beförderung  von  Staat  zu  Staat  ausgeschlossen  sind. 

Besondere  Bestimmungen  über  die  Beförderung  von  lebenden  Thieren  und 

Fahrzeugen  waren  als  Zusatzbestimmungen  zu  den  Vorschriften  über  die 

Güterbeförderung  auf  Frachtbrief  aufzunehmen. 

Demnach  enthalt  das  Vereinsbetriebsreglement  zunächst  einige 

„Eingangsbestimmungen",  dann  Abschnitt  1  „Allgemeine  Bestimmungen". 

Abschnitt  Ii  „ Beförderung  von  Personen".  Abschnitt  III  „Beförderung  von 

Reisegepäck14  und  Abschnitt  IV  „Beförderung  von  Gütern44. 
In  der  Verkehrsordnung  bilden  die  Eingangsbestimmungen  den 

Abschnitt  I.  Die  Abschnitte  II,  III  und  IV  entsprechen  den  Abschnitten  1. 

II  und  III  des  Vereinsbetriebsreglements;  als  Abschnitt  V  sind  neue,  bisher 

im  Betriebsreglement  nicht  vorhandene  Bestimmungen  über  Beförderung 

von  Exprefsgut  gegeben,  indem  den  Eisenbahnen  gestattet  wird,  in  den 

Tarifen  zu  bestimmen,  dafs  der  Transport  von  Gütern,  welche  sich  zur 

Beförderung  im  Packwagen  eignen,  auch  wenn  sie  nicht  als  Reise- 

gepäck zur  Aufgabe  gelangen,  auf  Gepäckschein  oder  auf  besonderen  Be- 

förderungsschein zulässig  ist  (§  39).  Abschnitt  VI  handelt  von  der  Be- 

förderung von  Leichen.  Abschnitt  VII  von  der  Beförderung  von  lebenden 

Thieren,  für  welche  die  Abfertigung  auf  Beförderungsschein  oder  auf 

Frachtbrief  zugelassen  ist  (§  45)  und  endlich  Abschnitt  VIII  von  der 

Beförderung  von  Gütern. 

2.  Die  in  den  Abschnitten  I  bis  VII  enthaltenen  Neuerungen  sollen 

hier  nicht  erörtert  werden.  Von  besonderer  Wichtigkeit  ist  die  Bestimmung, 

dals  die  Haftung  der  Eisenbahn  für  Reisegepäck.  Exprefsgut  und  lebende 

Thiere  nach  den  für  die  Haftung  für  Güter  angenommenen  neuen  Grund- 

sätzen geregelt  ist. 

Im  Abschnitt  VIII  sind  im  Allgemeinen  die  Bestimmungen  nicht  nur 

besser  zusammengestellt,  sondern  auch  vielfach  eingehender  behandelt,  aJs 

die  des  früheren  Betriebsreglements  für  die  Eiseubahnen  Deutschlands. 

8.  Das  neue  Frachtbriefmuster  der  Verkehrsordnung  ist 

in  der  Anordnung  der  einzelnen  Spalten  etwas  von  dem  bisherigen  ver- 

schieden. Das  für  Eilgut  ist  nicht  mehr  dunkelrosa,  sondern  ebenfalls 

weifs  mit  einem  auf  der  Vorder-  und  Rückseite  oben  und  unten  am  Rande 

angebrachten  carminrothen  Streifen. 

Das  Frachtbriefmuster  des  internationalen  Ueberein- 

kommens.  also  auch  des  Vereinsbetriebsreglements,  ist  von  gröfserem 

Format  als  jenes,  ferner  auf  beiden  Seiten  mit  Vordrucken  versehen,  uinl 

für  den  Eilgutverkehr.  wie;  früher,  von  dunkelrosa  Papier.    Die  wichtigste 
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Unterscheidung  ist  aber  die,  dafs  das  Muster  aus  zwei  Theilen  besteht, 

dem  eigentlichen  Frachtbrief  und  dem  Frachtbriefduplikat,  die  beide  von 

»lern  Absender  auszufüllen  und  nach  der  Abstempelung  von  dem  Ab- 

fertigungsbeamten  von  einander  zu  trennen  sind,  worauf  der  Absender  das 

Duplikat  zurückerhält.    Demnach  mnfs  im  internationalen  Verkehr 

stets  ein  Frachtbriefduplikat  ausgefertigt  werden,  während  die 

Verkehrsordnung  die  Ausfertigung  eines  solchen  in  das  Belieben  des  Ab- 

senders stellt,  und  zwar  ist  der  Grund  für  jene  auf  den  ersten  Blick 

lästig  erscheinende  Bestimmung  des  Uebereinkommens  der,  dafs  mit  dem 

Duplikat   nicht  nur  dem   Absender  seitens  der   Bahnverwaltung  eine 

Empfangsbescheinigung  behändigt,  sondern  auch  ein  Mittel  geschaffen 

wird,  welches  gestattet,  die  nachträgliche  Verfügung  des  Absenders  an 

strenge,  mit  der  Vorzeigung  dieses  Duplikats  verbundene  Vorschriften  zu 

knüpfen.    Eine  besondere  rechtliche  Bedeutung  aber  ist  diegem  Duplikat 

nicht  beigelegt.    Ks  kann  weder  den  Originalfrachtbrief  ersetzen,  noch  ist 

ihm  die  Eigenschaft  eines  Connossements  oder  eines  Ladescheins  beigelegt, 

welche  Urkunden,  z.  B.  im  Seeverkehr,  für  die  Rechtsverhältnisse  zwischen 

dem  Frachtführer  uud  dem  Empfänger  des  Gutes  entscheiden,  und  daher 

an  Ordre  lauten,    und  durch  Indossament   übertragen  werden  können. 

Diese  internationalen  Frachtbriefe,  und  zwar  sowohl  der  Vordruck 

als  die  geschriebene  Ausfüllung,  sollen  entweder  in  deutscher  oder  in 

französischer  Sprache  ausgestellt  werden.     Ist  die  amtliche  Geschäfts- 

sprache des  Landes  der  Versandstation  eine  andere,  so  kann  der  Fracht- 

brief in  dieser  Sprache  ausgestellt  werden,  mufs  aber  alsdann  eine  genaue 

l'ebersetzung  der  geschriebenen  Worte  in  deutscher  oder  französischer 
Sprache  enthalten.   (Ausf.  Best.  §  2.) 

Der  deutsche  Frachtbrief  mufs  überall  angewendet  werden,  wenn 

die  Versandstation  sowohl  wie  die  Empfangsstation  in  Deutschland  liegen, 

i»hne  Rücksicht  darauf,  ob  die  Sendung  etwa  ein  Stück  Ausland  zu  durch- 

fahren hat,  er  ist  ferner  noch  zulässig,  wenn  eine  Sendung  von  einer 

deutschen  Station  zwar  über  die  Landesgrenze,  aber  nach  dem  Grenz- 

bahnhofe, auf  welchem  die  Zollbehandlung  zu  erfolgen  hat.  oder  nach 

einer  etwa  noch  zwischen  der  Landesgrenze  und  dieser  Zollabfertigungs- 

stelle liegeuden  Station  gehen  soll,  jedoch  kann  in  diesen  Fällen  der  Ab- 

sender auch  einen  internationalen  Frachtbrief  anwenden  und  damit  für 

seine  Sendung  die  Anwendung  des  internationalen  Uebereinkommens  ver- 

langen. In  allen  anderen  Fällen  internationaler  Sendungen  mufs  der  inter- 

nationale Frachtbriet  ausgestellt  werden. 

Die  hiernach  geforderte  Anwendung  neuer  Frachtbriefvordrucke,  zu 

deren  Herstellung,  was  die  deutschen  Frachtbriefe  betrifft,  nur  Papier  zu- 

lassig ist,  welches  den  durch  Verfügung  des  Keichseisenbahnamtes  vom 
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13.  Oktober  1892  gegebene«  genauen  Bestimmungen  über  Karbe.  (Gewicht, 

Wasserzeichen  des  Fabrikanten  u.  s  w.  entspricht,  gab  wegen  des  damit 

verbundenen  Xachtheils  der  Entwerthung  grofser  Mengen  alter  Vordrucke 

dem  Publikum  Anlafs  zur  Klage,  Ks  wurde  jedoch  schon  bald  durch 

erleichternde  Verfügungen  des  Ministers  der  öffentlichen  Arbeiten  und  dann 

dadurch  Abhilfe  gebracht,  dafs  nach  Beschlufs  des  Bundesraths  die  weitere 

Benutzung  der  alten  Vordrucke  im  inneren  deutschen  Verkehr  bis  End«' 

Juni  1893  allgemein  dann  gestattet  ist  wenn  an  demselben  kleine  Aende- 

rungen  handschriftlich  vorgenommen  werden. 

4.  Wenn  auch  jetzt,  wie  früher,  grundsätzlich  bestimmt  ist.  dafs  der 

Absender  für  die  Richtigkeit  der  in  den  Frachtbrief  aufgenommenen  An- 

gaben und  Erklärungen  haftet  und  alle  Folgen  trägt,  welche  aus  unrichtigen, 

ungenauen  oder  ungenügenden  Erklärungen  entspringen,  so  ist  doch  eine 

Erleichterung  insofern  eingeführt .  als  den  Eisenbahnen  nicht  mehr 

das  Recht  zusteht,  für  unrichtige  Angabe  des  Gewichts  eine 

Strafe  oder,  wie  es  jetzt  heifst,  einen  Frachtzuschlag  zu  er- 

heben, es  kann  vielmehr  ein  solcher  nur  für  unrichtige  Inhaltsangabe 

sowie  für  den  Fall  der  Ueberlastung  eines  dem  Absender  zur  Selbstver- 

ladung gestellten  Wagens  erhoben  werden  (V.-O.  §  53). 

5.  Die  Lieferfristen  sind  durch  die  Verkehrsordnung  gegen  die 

bisherigen  nicht  geändert  worden. 

Für  die  internationalen  Verkehre  bestimmt  das  Uebereinkommen 

(Art.  14),  und  demgemäfs  auch  das  Vereinsbetriebsreglement  (§  52).  um 

den  Bahnverwaltungen  die  Gewährung  von  aufsergewöhnlichen  Tarif- 

ermäl'sigungen  zu  erleichtern :  „wenn  nach  den  Gesetzen  und  Reglements 
eines  der  Vertragsstaaten  Spezialtarife  (Ausnahmetarife)  zu  ermäfsigten 

Preisen  und  mit  verlängerten  Lieferfristen  gestattet  sind,  so  können  die 

Eisenbahnen  dieses  Staates  diese  Tarife  mit  verlängerten  Fristen  auch  im 

internationalen  Verkehr  anwenden." 

ß.  Dem  nachträglichen  Verfügungsrecht  des  Absenders  hat  das 

internationale  Uebereinkommen  ganz  besondere  Aufmerksamkeit  zuge- 

wendet (Art.  15).  Entsprechend  dem  bisherigen  Rechte  kann  der  Ab- 

sender nachträglich  solange  über  das  aufgelieferte  Gut  verfügen,  bis  nach 

Ankunft  desselben  am  Bestimmungsorte  der  Frachtbrief  dem  Empfänger 

übergeben,  oder  von  diesem  die  Klage  auf  Uebergabe  des  Frachtbriefes 

und  Auslieferung  des  Gutes  der  Eisenbahn  zugestellt  worden  ist.  Er 

kann  die  Verfügung  treffen,  dafs  das  Gut  auf  der  Versandstation  zurück- 

gegeben, unterwegs  angehalten  oder  an  einen  andern  als  den  im  Fracht- 

brief bezeichneten  Empfanger  am  Bestimmungsorte  oder  auf  einer  Zwischen- 

stntion  abgeliefert  werde.    Aber  zur  Ausübung  des  Rechts  einer  solchen 
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Verfügung  mufs  der  Absender  eine  entsprechende  schriftliche  und  von  ihm 

unterzeichnete  Erklärung  nach  dem  in  den  Ausfuhrungsbestimmungen  vor- 

geschriebenen Muster  abgeben,  diese  Erklärung  auf  dem  Duplikatfracht- 

briefe wiederholen  und  denselben  gleichzeitig  der  Eisenbahn  vorlegen. 

Letzterer  wird  dann,  wenn  die  Erklärung  allen  Erfordernissen  entspricht, 

von  der  Abfertigungsstelle  mit  dem  Tagesstempel  unter  der  geschriebenen 

Erklärung  versehen  und  zurückgegeben. 

Die  Eisenbahn  ist  nicht  verpflichtet  andere  Anweisungen  als  diejenigen, 

welche  ihr  durch  Vermittlung  der  Versandstation  zugekommen  sind,  zu 

beachten.  Hat  sie  aber  die  Anweisungen  befolgt,  ohne  die  Vorzeigung 

des  Duplikatfrachtbriefes  zu  verlangen,  so  ist  sie  für  den  daraus  entstan- 

denen Schaden  dem  Empfanger,  dem  der  Absender  dieses  Duplikat  über- 

leben hat,  haftbar.  In  gleicher  Weise  ist  das  Duplikat  zu  benutzen,  wenn 

der  Absender  nachträglich  die  ursprüngliche  Nachnahme  oder  Frankiruuu 

ändern  will. 

Diese  Bestimmungen  über  das  Frachtbriefduplikat  sollen  ebensowohl 

die  etwaigen  Rechte  des  Empfängers  als  auch  die  Interessen  der  Eisen- 

bahn schützen,  sie  sind  strengstens  zu  beachten  und  der  Verseuder,  der 

*ein  Duplikat  etwa  verloren  hat,  ist  jedes  Verfügungsrechts  unbedingt 

verlustig.  Die  Verkehrsordnung  hat  es  nicht  für  erforderlich  gehalten, 

so  strenge  Vorschriften  zu  geben.  Allerdings  gilt  das  Hervorgehobene 

auch  nach  der  Verkehrsordnung  dann,  wenn  ein  Frachtbriefduplikat  oder  ein 

Aufnahmeschein  ausgestellt  worden  ist.  Aber  dies  geschieht  nur  auf 

Verlangen  der  Absender,  also  in  Ausnahmefällen.  Auch  hat  die  Verkelirs- 

ordnung  das  Verfügungsrecht  des  Absenders  noch  (durch  Aenderung  des 

im  internationalen  Uebereinkommen  als  Anlage  4  vorgesehenen  Musters 

für  die  nachträgliche  Anweisung)  dahin  erweitert,  dafs  auch  Verfügungen 

zulässig  sind  wegen  Weiterbeförderung  des  Gutes  von  der  ursprünglichen 

Bestimmungsstation  nach  einer  anderen  Station,  und  wegen  Anhaltens  des 

Gutes  unterwegs  und  Beförderung  nach  einer  anderen,  seitwärts  oder 

rückwärts  gelegenen  Station. 

7.  Die  Zoll  behau dlung  des  zur  Beförderung  aufgelieferten  Guto 

war  bisher  Sache  des  Absenders,  der  zwar  im  Frachtbriefe  die  Eisenbahn 

um  Vornahme  dieser  Behandlung  ersuchen  konnte,  ohne  dafs  dieselbe 

jedoch  alsdann  hierzu  verpflichtet  gewesen  wäre,  vielmehr  konnte  sie  diese 

Aufgabe  einer  dritten  Person,  einem  Spediteur,  unter  eigener  Verant- 

wortlichkeit übertragen.  Bei  den  Berner  Berathuugen  hierüber  wurde  e.s 

aber  für  billig  erachtet,  der  Eisenbahn,  die  während  der  Beförderung  ganz 

allein  eine  Einwirkung  auf  das  Gut  ausüben  kann,  auch  die  Vornahme 

der  Zollbehandlung  aufzuerlegen.  Deshalb  bestimmt  nun  sowohl  das  inter- 

nationale Uebereinkommen  (Art.  10)  als  auch  die  Verkehrsordnung  (§5^): 

Digitized  by  Google 



24ü Unsere  EiHenbahngeaetzgebung  des  Jahres  189*2. 

„Die  Zoll-.  Steuer-  und  Polizeivorschriften  werden,  solange  das  Gut 

sich  auf  dem  Wege  befindet,  von  der  Eisenbahn  erfüllt.  Sie  kann  diese 

Aulgabe  unter  ihrer  eigenen  Verantwortlichkeit  einem  Kommissionär 

(Spediteur)  übertragen .  oder  gegen  eine  im  Tarif  festzusetzende  Gebühr 

selbst  übernehmen.  Bei  der  Ankunft  des  Gutes  am  Bestimmungsort  steht 

dem  Empfänger  das  Recht,  zu,  die  zoll-  und  steueramtliche  Behandlung 

zu  besorgen,  falls  nicht  im  Frachtbriefe  etwa  anderes  festgesetzt  ist." 

Für  die  zoll-  und  steueramtliche  Behandlung  unterwegs  kann  jedoch 

der  Absender  die  zu  berührende  Abfertigungsstelle  im  Frachtbriefe  vor- 

schreiben, und  mufs  die  Eisenbahn,  die  im  übrigen  den  Transportweg 

frei  wählen  kann,  —  sofern  dieselbe  nur  den  billigsten  Frachtsatz  und  die 

günstigsten  Transportbedingungen  gewährt,  —  diese  Vorschrift  befolgen 

(§  51 1). 

8.  Die  wichtigste  und  schwierigste  Frage  der  Berner  Verhandlungen 

war  die  Festsetzung  des  Umfanges  und  der  Berechnung  der  Ent- 

schädigungsforderungen für  Beschädigung,  Minderung  oder  Ver- 

lust des  Gutes  und  für  dessen  verspätete  Ablieferung.  Hier 

standen  sich  die  im  Gebiete  des  Vereins  Deutscher  Eisenbahn  Verwaltungen 

geltenden  deutsch-rechtlichen  Grundsätze  und  die  auf  dem  französischen 

Rechte  beruhenden  Bestimmungen  anderer  Vertragsstaaten  entgegen  und 

es  galt,  diese  zu  vereinigen. 

Im  allgemeinen  hatte  nach  dem  deutschen  Recht  die  Eisenbahn 

im  Falle  des  von  ihr  zu  vertretenden  ganzen  oder  theilweisen  Verlustes 

des  Gutes  dessen  geineinen  Handelswerth  oder,  falls  es  an  einem  solchen 

mangelte,  den  gemeinen  Werth,  welchen  Güter  gleicher  Beschaffenheit  zur 

Zeit  und  am  Orte  der  bedungenen  Ablieferung  gehabt  haben  würden,  nach 

Abzug  der  in  Folge  des  Verlustes  etwa  ersparten  Zölle  und  Unkosten,  zu 

erstatten.  Diese  Werthe  sollten  jedoch  regelmäfsig.  und  sofern  nicht  der 

Eisenbahn  eine  bösliche  Handlungsweise  zur  Last  fallt,  nicht  höher  als 

60  m  für  50  kg  brutto  angenommen  werden,  wohingegen  aber  ein  höherer 

Werth  als  Maximalsatz  für  die  etwa  zu  beanspruchende  Entschädigung 

ausdrücklich  im  Frachtbrief  gegen  Entrichtung  eines  Frachtzuschlages 

deklarirt  werden  konnte.  Ferner  hat  die  Eisenbahn  bezüglich  gewisser 

Güter  für  den  aus  deren  besonderen  Natur,  oder  aus  der  vom  Absender 

gewählten  Beförderungsart  entstandenen  Schaden  nicht  zu  haften,  solange 

ihr  gegenüber  nicht  der  Nachweis  erbracht  war,  dafs  der  Schaden  nicht 

aus  jenen  Voraussetzungen  entstanden  sei,  auch  war  bei  Gütern,  welche 

ihrer  natürlichen  Beschaffenheit  nach  regelmäfsig  bei  der  Beförderung 

einen  Gewichtsverlust  erleiden,  für  diesen  Verlust  ein  gewisser  bei  der 

Schadensberechnung  aufser  Acht  zu  lassender  Prozentsatz  festgesetzt. 
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Nach  diesen  Bestimmungen  haftete  also  die  deutsche  Bahn  nur  für 

den  Werth  des  Gutes  und  auch  für  diesen,  wenn  er  nicht  unter  Fracht- 

zuschlag ausdrücklich  deklarirt  war  oder  wenn  nicht  Böswilligkeit  vorlag, 

nur  innerhalb  gewisser  Grenzen.  Das  französische  Recht  dagegen  legte 

der  Eisenbahn  den  Ersatz  des  ganzen  entstandenen  Schadens,  also  neben 

dem  des  Werthes  auch  den  des  entgangenen  Gewinnes  auf,  sofern  dieser 

Schaden  ein  direkter  war,  und  vorausgesehen  werden  konnte,  und  es  ge- 

stattete den  Eisenbahnen  nur  eine  Einschränkung  dieser  Haftpflicht  im 

Wege  des  Uebereinkoramens  dann  ausnahmsweise  in  bestimmten  Grenzen 

zu  bedingen,  wenn  sie  durch  Gewährung  von  Ansnahmefrachtsätzen  oder 

Transportbedingungen  den  Absendern  andere  Vortheile  anboten. 

Diese  Gegensätze  zu  vereinigen  gelang  erst  nach  langen  Verhandlun- 

gen, indem  ein  Mittelweg  eingeschlagen  wurde,  wonach  das  internatio- 

nale U  eberein  kommen  nun  folgendes  bestimmt: 

Die  Vergütung  des  vollen  Schadens  kann  in  allen  Fällen  gefordert 

werden,  wenn  derselbe  in  Folge  der  Arglist  oder  der  groben  Fahrlässig- 

keit der  Eisenbahn  entstanden  ist  (Art.  41). 

Abgesehen  hiervon  hat  in  der  Regel  die  Eisenbahn  für  gänzlichen 

oder  theilweisen  Verlust  des  Gutes  dessen  Werth,  —  Handels-  oder 

gemeinen  Werth  —  unbeschränkt  zu  ersetzen,  den  das  betreffende  Gut 

oder  ein  gleichartiges  Gut  am  Versandorte  zur  Zeit  dessen  Aufgabe  zur 

Beförderung  hatte  (§  34). 

Es  ist  aber  den  Eisenbahnen  gestattet ,  besondere  Bedingungen, 

Spezialtarife.  d.  s.  nach  der  deutschen  Tarifsprache  „Ausnahrae tarife", 

mit  Festsetzung  eines  im  Entscheidungsfalle  zn  ersetzenden  Maximal- 

betrages zu  veröffentlichen,  sofern  diese  Ausnahmetarife  eine  Preis- 

ermäfsigung  für  den  ganzen  Transport  gegenüber  den  gewöhnlichen  Tarifen 

jeder  Eisenbahn  enthalten  und  der  gleiche  Maximalbetrag  auf  die  ganze 

Transportstrecke  Anwendung  findet  (Art.  3o). 

Andererseits  kann  der  Absender  sein  Interesse,  welches  er  an  der 

bedungenen  ungeschmälerten  Ausführung  des  Transports  hat  noch  über 

den  etwa  in  Anspruch  zu  nehmenden  Werth  des  Gutes  —  also  bis  zur 

Höhe  des  entgehenden  Gewinnes,  ja  sogar  bis  zur  Höhe  der  besonderen 

persönlichen  Werthschätzung  —  des  Affekt ions werthes  —  im  Frachtbrief 

als  „Deklaration  des  Interesses  an  der  Lieferung"*  gegen  Zahlung 

eines  Frachtzuschlags  bemessen,  und  demnächst  für  den  nachweislich  er- 

littenen Schaden  Ersatz  bis  zur  Höhe  der  deklarirten  Summe  in  Anspruch 

nehme  (Art.  88). 

Im  Falle  der  Beschädigung  des  Gutes  hat  die  Eisenbahn  den 

uanzen  Betrag  des  Minderwerths  zu  bezahlen.    War  dasselbe  nach  Mafs- 
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gäbe  eines  Spezialtarifs  mit  beschränkter  Haftpflicht  befördert  worden,  so 

wird  der  zu  bezahlende  Schadensersatz  verhältnifsmäfsig  reduzirt  (Art.  37). 

Eine  „Deklaration  des  Interesses  an  der  Lieferung"  ist  für  solchen 
Fall  nicht  zulässig  (§  38). 

Die  erwähnten  deutsch-rechtliche  Haftpflichtbeschränkungen  für  Güter, 

die  nach  ihrer  natürlichen  Beschaffenheit  oder  aus  der  vom  Versender  ge- 

wählten Beförderungsart  besonders  der  Beschädigung  oder  dem  Gewichts- 

verluste ausgesetzt  sind,  haben  in  dem  internationalen  Übereinkommen 

ebenfalls  Aufnahme  gefunden  (Art.  31,  32). 

Hinsichtlich  der  Entschädigung  für  Versäumung  der  Liefer- 

frist bestimmte  das  deutsche  Betriebsreglement,  dafs  stets,  wenn  die 

Eisenbahn  nicht  beweist,  dafs  sie  die  Versäumnifs  durch  Anwendung  der 

Sorgfalt  eines  ordentlichen  Frachtführers  nicht  habe  abwenden  können,  je 

nach  Länge  der  Versäumnifs  ein  bestimmter  Theil  der  Fracht,  bis  zur 

Hälfte,  auch  ohne  Schadensnachweis  verlangt  werden  kann.  Um  mehr  und 

bis  zum  Betrag  der  ganzen  Fracht  zu  erhalten,  mulste  aber  die  Höhe  des 

Schadens  nachgewiesen  werden,  und  wollte  der  Absender  sich  die  Mög- 

lichkeit einer  noch  höheren  Entschädigung  sichern,  so  hatte  er,  wenn  er  den 

Werth  des  Gutes  versichern  konnte,  nunmehr  das  Interesse  an  der  recht- 

zeitigen Lieferung,  und  zwar  ebenfalls  im  Frachtbriefe  gegen  Frachtzu- 

schlag, zu  deklariren. 

Diese  Grundsätze  sind  im  allgemeinen  in  das  internationale  Ueber- 

einkommen  aufgenommen  worden ,  jedoch  unterscheidet  dasselbe  nicht 

zwischen  der  Versicherung  des  Lieferungsinteresses  und  derjenigen  des 

Werthes  des  Gutes,  sondern  umfafst  in  der  allein  zugelassenen  „Deklara- 

tion des  Interesses  an  der  Lieferung"  beide  Versicherungen,  und  es 

giebt  dieser  Deklaration  für  die  Lieferfrist  versäumnifs  die  Bedeutung, 

dafs.  wenn  eine  solche  Deklaration  stattgefunden  hat,  auch  ohne  Nachwei> 

eines  Schadens  doppelt  so  hohe  Frachtquoten,  wie  sonst  als  Vergütung 

beansprucht  werden  können,  und  dafs  beim  Nachweis  eines  Schadens  Ver- 

gütung bis  zur  Höhe  der  deklarirten  Summe  zu  leisten  ist  (Art.  40). 

Alle  diese  Bestimmungen  des  internationalen  Uebereinkommens, 

welche  selbstredend  in  das  Vereinsbetriebsreglement  übergehen  mufsten. 

sind  auch  in  die  Verkehrsordnung  übernommen  worden  mit  der  einzi- 

gen Ausnahme,  dafs  im  Falle  des  gänzlichen  oder  theilweisen  Verlustes 

nicht,  der  Handelswerth  bezw.  gemeine  Werth,  welchen  das  Gut 

am  Auflieferungsorte  gehabt  hat,  sondern,  wie  bisher  derjenige,  wel- 

chen es  am  Ablieferungsorte  gehabt  haben  würde,  zu  ersetzen  ist 

Hierfür  war  der  Umstand  mafsgebend,  dafs  andernfalls  diese  Bestimmun- 

gen des  deutschen  Handelsgesetzbuches  hätten  geändert  werden  müssen,  so- 

wie die  Erwägung,  dafs  die  Gründe,  welche  für  die  auf  so  gewaltige  Ent- 
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iemangen  und  zwischen  so  verschieden  gearteten  Verkehrsgebieten  mög- 

lichen internationalen  Transporte  für  die  Berücksichtigung  der  Verhältnisse 

am  Versandorte  —  worüber  ja  im  geeigneten  Falle  die  Fakturen  vorgelegt 

werden  können  —  sprechen,  für  die  innerhalb  Deutschlands  bleibenden 

Transporte  nicht  in  Betracht  kommen. 

Auch  hinsichtlich  der  zu  verlangenden  Verzinsung  der  Ent- 

schädigungsbeträge hat  die  Verkehrsordnung  die  deutschen  gesetzlichen 

Bestimmungen  unberührt  gelassen,  während  das  internationale  Ueberein- 

kommen  (Art.  42)  und  damit  das  Vereinsbetriebsreglement  (§  80)  be- 
stimmen : 

„Der  Forderungsberechtigte  kann  B  °/0  Zinsen  der  als  Entschädigung 

festgesetzten  Summe  verlangen.  Diese  Zinsen  laufen  von  dem  Tage,  an 

welchem  das  Entschädigungsbegehren  gestellt  wird.u 

9.  Die  Verjährung  der  Entsehädigungsforderung  ist  im  inter- 

nationalen üebereinkommen  in  der  Regel  auf  1  Jahr,  jedoch  für  den  Fall, 

<kfs  nachweislich  der  Schaden  durch  Arglist  oder  grobe  Nachlässigkeit  der 

Eisenbahn  herbeigeführt  worden  ist,  auf  3  Jahre  befristet  (Art.  45). 

Auch  hier  hat  die  Verkehrsordnung  mit  Rücksicht  auf  das  deutsche 

Handelsgesetzbuch  nicht  folgen  können  und  die  Frist  allgemein,  wie  bisher, 

auf  ein  Jahr  festgesetzt  (§  91). 

II. 

Unabhängig  von  der  auf  dem  Boden  der  internationalen  Regelung  des 

Eisenbahnfrachtverkehrs  erwachsenen  Gesetzgebung  gelangte  im  Jahre  1892 

eine  nicht  minder  umfangreiche  und  wichtige  rein  deutsche  Gesetzesarbeit 

zum  Abschlufs,  indem  in  No.  30  des  Reichsgesetzblattes  die  gemäfs  Be- 

scblufs  des  Bundesraths  vom  30.  Juni  von  dem  Reichskanzler  am  5.  August 

erlassenen  Bekanntmachungen  veröffentlicht  wurden,  wonach  am  1.  Januar 

1893  folgende  neue  Verordnungen,  vorbehaltlich  der  Befristung  für  einzelne 

Vorschriften  derselben  in  Geltung  treten  sollten: 

A.  Betriebsordnung  für  die  Eisenbahnen  Deutschlands  an  Stelle 

des  bisherigen  Bahnpolizeireglements  für  die  Eisenbahnen  Deutschlands 

vom  30.  November  1S85. 

B.  Bestimmungen  über  die  Befähigung  von  Eisenbahnbetriebs- 

beamten an  Stelle  der  Bestimmungen  über  die  Befähigung  von 

Bahnpolizeibeamten  und  Lokomotivführern  vom  12.  Juni  1878. 

C.  Eine  neue  Signalordnuug  für  die  Eisenbahnen  Deutschlands 

an  Stelle  der  bisherigen  vom  30.  November  1885. 

D.  Normen  für  den  Bau  und  die  Ausrüstung  der  Haupteisen- 

bahnen Deutschlands  an  Stelle  der  Normen  für  die  Konstruktion 
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uod  Ausrüstung  der  Eisenbahnen  Deutschlands  vom  30.  No- 

vember 1886u. 

F.  Bahnordnung  für  die  Nebeneisenbahnen  Deutschlands  an 

Stelle  der  Bahnordnung  für  deutsche  Bahnen  untergeordneter  Be- 

deutung vom  12.  Juni  1878. 

Durch  diese  Verordnungen  ist  das  weite  Gebiet  der  gesetzlich  zu 

regelnden  Bestimmungen  für  den  Bau  und  Betrieb  der  Haupt-  und  Neben- 

bahnen Deutschlands  von  neuem  einheitlich  gestaltet,  und  zwar  auf  Grund 

der  gewonnenen  neuesten  Erfahrungen,  und  unter  Berücksichtigung  der 

kritischen  Erörterungen  hervorragender  Sachverständiger  wie  mannigfacher 

Wünsche  und  Bedürfnisse  der  Interessenten.  So  sind  viele  Neuerungen 

und  erhebliche  Verbesserungen  gegen  früher  eingeführt.  Auch  hier  kann 

ein  Ueberblick  über  dieselbe  nur  das  Augenfälligste  und  Bemerkens- 
wertheste kurz  hervorhebeu  und  zwar  ist  zunächst  darauf  aufmerksam  zu 

machen,  dafs  mehrere  bisher  gebräuchliche  Bezeichnungen  theils  zur  Ge- 

winnung eines  besseren,  schärferen  Ausdrucks,  theils  zur  Verdeutschung 

des  Fremdworts  anders  einheitlich  festgestellt  worden  sind. 

Diese  sind: 

Nebeneisenbahnen  oder  Nebenbahnen  (statt  Bahnen  untergeordneter 
Bedeutung) ; 

Vollspurbahnen  (statt  Bahnen  mit  normaler  Spurweite); 

Grundstellung  der  Weichen  (statt  Normalstellung); 

Merkzeichen  (statt  Markirzeichen): 

Uebergänge  in  Schienenhöhe  (statt  Niveau  Übergänge): 

Schranken  (statt  Barrieren): 

Bahnsteig  (statt  Perron): 

Stationsdiener  (statt  Perrondiener); 

Stationsabstand  (statt  Stationsdistanz): 

Umgrenzung  des   lichten   Raumes  («statt   Normalprofil  des  lichten 
Raumes): 

Sonderzüge  (statt  Extrazüge): 

Signalmast  (statt  Telegraph); 

Signalarm  (statt  Telegraphenarni  oder  SignalHügel): 

Gefahrsignal  'statt  Alarmsignal): 

Dann  ist  überall  die  Schreibweise  „Gleis"  statt  „Geleis"  angewendet. 

Auch  ist  im  Anschlufs  an  einen  früheren  Beschlufs  des  Bundesrates 

vom  28.  Dezember  1885  in  §  74  der  Betriebsordnung  bestimmt,  dafs  unter 

der  Bezeichnung  Station  folgende  Unterarten  zu  unterscheiden  sind: 

1.  Bahnhöfe  als  Stationen  mit  bedeutenderem  Verkehr: 
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2.  Haltestellen  als  Stationen    mit  geringerem    Verkehr,  welche  mit 

mindestens  einer  Weiche  für  den  öffentlichen  Verkehr  versehen  sind: 

3.  Haltepunkte  als  Stationen,  welche  mit  Weichen  für  den  öffentlichen 

Verkehr  nicht  versehen  sind: 

ferner  dafs  als  „Hauptgleise"  dor  Bahnhöfe  und  Haltestellen  diejenigen 

anzusehen  sind,  welche  von  geschlossenen  Zögen  im  regelmafsigen  Betriebe 

befahren  werden. 

Im  einzelnen  ist  folgendes  hervorzuheben. 

A.  Die  Betriebsordnung  bestimmt: 

I.  Was  den  Zustand,  die  Unterhaltung  und  Bewachung  der 

Bahn  betrifft: 

1.  Dafs  die  Umgrenzung  des  lichten  Raumes  für  die  freie 

Bahn  nunmehr  auch  freizuhalten  ist  innerhalb  der  Stationen  für 

die  Ein-  und  Ausfahrtsgleise  der  Züge  mit  Personenbeförderung 

(§  2),  während  bisher  verschiedene  Normalprofile,  einerseits  für 

die  freie  Bahn,  und  andererseits  für  die  Bahnhöfe  und  Halte- 

stellen, festgesetzt  waren. 

2.  Dafs  die  innerhalb  eines  Bahnhofes  oder  einer  Haltestelle  liegen- 

den Weichen,  welche  von  ein-  oder  durchfahrenden  Personen- 

zügen im  regelmäfsigen  Betriebe  gegen  die  Zungenspitze 

befahren  werden  (also  alle  und  nicht  nur.  wie  bisher,  die  erste 

am  Eingange  der  Station  liegende  und  spitz  zu  befahrende 

Weiche),  durch  Signalvorrichtnngen  gesichert  sein  müssen,  und 

zwar  so,  dafs  das  Fahrtsignal  erst  erscheinen  kann,  nachdem 

die  Weichen  für  den  vorgeschriebenen  Weg  gestellt  sind  (§  3). 

Die  Ausführung  dieser  beiden  Bestimmungen,  welche  viel- 

fache kostspielige  Umbauten  und  insbesondere  Neuanlagen  von 

Stellwerken  erheischt,  ist  deshalb  für  die  preufsischen  Staats- 

bahnen bis  zum  1.  Oktober  18%  befristet  worden. 

3.  Dafs  die  Wegeschranken  nicht  mehr  wie  bisher  durchweg  min- 

destens 3  Minuten  vor  Ankunft  des  Zuges  zu  schliefsen  sind, 

sondern  nur  „rechtzeitig",  nach  Mafsgabe  der  örtlichen  Ver- 

hältnisse i§  5),  worüber  die  betriebsführenden  Behörden  Einzel- 

anordnungen zu  treffen  haben. 

II.  Was  Zustand.  Unterhaltung  und  Untersuchung  der  Be- 

triebsmittel betrifft,  so  sind  neue  Bestimmungen  gegeben  be- 
treffend : 

1.  Verhütung  des  Schlingerens  der  Lokomotiven  (§  8). 

2.  Erhöhung  der  Anforderung  an  die  Stärke  der  Radreifen 

sämnitlicher  Eisenbahnfahrzeuge  (§  12). 
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3.  Festsetzung  und  genaue  Berechnung  der  Zahl  der  in  jedem 

Zuge  unter  Berücksichtigung  dessen  Stärke  und  Fahrgeschwin- 

digkeit sowie  der  zu  durchfahrenden  Bahnneigungen  mindestens 

zu  bremsenden  Wagenachsen  (§  13).  Die  Durchfahrung 

dieser  Bestimmung  ist  für  die  preußischen  Staatsbahnen  bis  zum 

1.  Mai  1893  —  Einführung  des  Sommerfahrplans  —  befristet 
worden. 

4.  Verlängerung  der  zulässigen  Frist  zwischen  den  vorgeschriebenen 

technischen  Untersuchungen  der  Wagen  von  2  auf  3  Jahre 

(S  17). 

Diese  Vorschrift,  die  für  die  Erhöhung  der  Ausnutzungs- 

mögliehkeit,  also  der  Leistungsfähigkeit  des  vorhandenen  Be- 

standes an  Eisenbahngüterwagen  von  erheblicher  Bedeutung  ist, 

erfordert  für  ihre  praktische  Durchführung  eine  Aenderung  des 

Uebereinkommens  über  die  gegenseitige  Wagenbenutzung  im 

Verein  deutscher  Eisenbahnverwaltungen,  welche  bereits  ein- 

geleitet ist, 

III.  „Die  Handhabung  des  Betriebes-  anlangend  ist  zu  bemerken: 

1.  Die  Vorschriften  über  das  Schieben  von  Zügen,  an  deren 

Spitze  sich  eine  führende  Lokomotive  nicht  befindet,  sind 

ergänzt  (§  22). 

2.  Die  Vorschriften,  betreffend  die  zulässige  Fahrgeschwin- 

digkeit, sind  erheblich  günstiger  als  bisher,  und  es  ist  ins- 

besondere für  Güterzüge  nachgelassen,  dafs  deren  Fahr- 

geschwindigkeit, welche  im  allgemeinen  nicht  mehr,  als  46  km 

betragen  soll,  unter  besonders  günstigen  Verhältnissen  mit  Ge- 

nehmigung der  Aufsichtsbehörde  (d.  i.  bei  den  preufsischen 

Staatsbahnen  der  königl.  Direktion)  je  nach  der  Wagenachsen- 

zahl auf  50,  56,  ja  60  km  (bei  höchstens  60  Achsen)  erhöht 

werden  darf.  Unter  den  gleichen  Voraussetzungen  kann  auch 

mit  Genehmigung  der  Landesaufsichtsbehörde  (d.  i.  des 

Ministers  der  öffentlichen  Arbeiten)  die  regelmässige  80  km 

betragende  Grenze  der  Fahrgeschwindigkeit  der  Personenzüge 

mit  durchgehender  Bremse  auf  90  km  erhöht  werden  (§  26). 

3.  Die  Bestimmungen  über  Benutzung  der  Schutzwagen  sind 

mehrfach  erleichtert.  Insbesondere  soll  die  Einstellung  besonderer 

Schutzwagen  nicht  erforderlich  sein,  wenn  es  sich  um  im  Dienste 

befindliche  Eisenbahn-  und  Postbeamte,  sowie  um  Begleiter  von 

Viehtransporten«  welche  in  den  Viehtransportwagen  Plate  nehmen, 

nicht  aber  um  andere  Reisende  handelt  (§  34). 
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4.  Schneepflüge  dürfen  nunmehr  auch  vor  die  Lokomotiven  fahr- 

planmäfsiger  Züge  gestellt  werden,  wenn  letztere  mit  nicht  mehr 

als  30  km  in  der  Stunde  fahren  <§  37). 

6.  Die  Vorschriften  üher  die  Signalgebung  für  die  Ein-  und 

Ausfahrt  der  Züge  durch  den  Stationsbeamten  sind  verschärft 

(§  46).  Insbesondere  ist  bestimmt,  dafs  „falls  die  von  einem 

Zuge  zu  durchfahrenden  Weichen  von  einem  Stellwerk  aus 

gestellt  oder  verriegelt  werden,  dem  dienstthuenden  Stations- 

beamten durch  Signale,  deren  Stellung  mit  derjenigen  der 

Weichen  in  gegenseitiger  Abhängigkeit  steht  oder  auf  andere 

geeignete  Weise  die  Möglichkeit  gewährt  sein  mufs,  sich  bei 

Ertheilung  der  Erlaubnifs  zur  Ein-.  Aus-  oder  Durchfahrt  des 

Zuges  von  der  richtigen  Stellung  jener  Weichen  zu  überzeugen." 

Auch  die  Ausführung  dieser  Vorschriften  ist  aus  den  bereits 

hervorgehobenen  Gründen  für  die  preufsischen  Staatsbahnen  bis 

zum  1.  Oktober  1896  befristet. 

IV.  Die  Bestimmungen  für  das  Publikam  sind  durch  Aufnahme 

des  bisher  durch  besondere  Verfügung  ausgesprochenen  Verbotes 

„Gegenstände,  durch  welche  Personen  oder  Sachen  beschädigt 

werden  können,  während  der  Fahrt  aus  dem  Wagen  zu  werfen" 

ergänzt  (§  61). 

B.  Die  Bestimmungen  über  die  Befähigung  von  Eisenbahn- 

betriebsbeamten enthalten  gegen  die  früheren,  neben  kleineren 

Aenderungen,  besondere  Vorschriften  über  die  Erfordernisse  für  die 

selbständige  Wahrnehmung  der  Dienstvorrichtungen,  der  Haltepunkt- 

wärter und  der  Haltestellenaufseher,  wodurch  erreicht  wird,  dafs 

mit  der  selbständigen  Verwaltung  solcher  Stellen  auch  geeignet  be- 

fundene Bahnwärter  und  Weichensteller  betraut  werden  können. 

C.  Die  Signalordnung. 

1.  Dieselbe  weicht  von  der  bisherigen  äufserlich  darin  ab.  dafs  sie 

die  Signale  nicht  nach  der  Verschiedenheit  der  Oertlichkeit,  wo 

sie  gegeben  werden  sollen,  eintheilt,  sondern  nach  den  Mitteln,  — 

Vorrichtungen  —  mit  denen  sie  zu  geben  sind. 

2.  Zur  Erzielung  gröfserer  Vereinfachung  der  Signalbilder  sind  die 

im  Abschnitt  IV  beschriebenen  „Signale  am  Signalmast",  welche 

wie  bisher  als  „Einfahrt«-,  Zustimmungs-,  Ausfahrt«-  und  Block- 

signale, sowie  innerhalb  der  Stationen  zur  Deckung  einzelner  Gleise 

oder  Gleisbezirke  und  auf  freier  Bahn  zur  Deckung  von  Ab- 

zweigungen, Drehbrücken,  und  sonstigen  Gefahrpunkt  enu  dienen, 

bezüglich  der  Stellung  der  Signalarme  vollständig  gleich- 

mäfsig  ausgebildet. 
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H.  Aus  demselben  Grunde  ist  auch  die  Verwendung  des  ver- 

schiedenfarbigen Lichtes  an  den  Signalmasten  gleich- 

mäfsig  geordnet. 

Bisher  zeigten  die  Laternen  bei  dem  Fahrteignal  an  den 

Streckenmasten  weifses  Licht,  an  den  Blockstationstelegraphen 

ebenfalls  weifses  Licht,  an  den  Abschlufstelegraphen  der  Stationen 

beim  Einfahrtssignal  nach  aufsen  grüues,  nach  innen  weifses  (Rück-) 

Licht,  beim  Signal  „ Einfahrt  ist  gesperrt":  nach  aufsen  rothes. 

nach  innen  grünes  Licht,  beim  Signal  „Ausfahrt  ist  frei":  weifses 

Licht  mit  geblendetem  Rücklicht,  und  bei  r Ausfahrt  ist  gesperrt": 
nach  innen  rothes.  nach  aufsen  aber  weifses  Licht.  Nunmehr 

aber  soll  überall  das  Sigual  „freie  Fahrt"  durch  grünes 

Licht  angezeigt  werden,  und  das  Rücklicht,  wo  solches  erforder- 

lich ist.  soll  bei  Ilaltstcllung  des  Signals  ein  volles  weifses  Licht 

sein,  bei  Fahrtstellung  dagegen  „theil weise  geblendetes  weifses 

Lichtu,  entweder  mattweifses,  oder  Sterulicht.  d.  h.  ein  solches, 

welches  durch  eine  Oeffnung  von  1—2  cm  Durchmesser  in  der 

Blechblende  der  Signallakrne  durchschimmert. 

Zu  dieser  wesentlichen  Neuerung  führte  vor  allem  auch  die 

Erwägung,  dafs  die  Anwendung  des  vollen  weifsen  Lichts  für  eine 

zuverlässige  Signalisirung  insofern  bedenklich  sei,  als  es  möglich, 

dafs  das  vorgesteckt  gewesene  buntfarbige  Glas  zufällig  oder  bös- 

willig entfernt  worden  ist. 

4.  Für  die  in  Abhängigkeit  mit  den  Signalmasten  etwa  anzubringenden 

Vorsignale  ist  die  bisherige  Vorschrift  der  dem  Zuge  zugekehrten 

grünen  Scheibe  bei  Tage  und  des  grünen  Lichts  bei  Dunkelheit 

als  Zeichen,  dafs  der  Signalmast  das  Signal  „Halt"  zeigt,  der 
Lokomotivführer  also  vorsichtig  fahren  mufs,  und  der  weifsen 

Farbe,  sowie  des  weifsen  Lichtes,  als  Fahrtsignal  zwar  beibehalten, 

aber  ergänzend  angeordnet,  dafs  die  Laternen  rückwärts  in 

gleicher  Weise  wie  die  Laternen  am  Signalmast  im  ersteren  Falle 

volles  weifses.  im  letzteren  Falle  theil  weise  geblendetes  weifses 

Licht  zeigen  sollen. 

5.  Neu  ist  die  Aufnahme  des  bisher  schon  thatsächlich  befolgten 

Grundsatzes  für  die  Weichensignale,  dafs  nämlich  das  -rothe 

oder  grüne  Licht  für  dieselben  nicht  verwendet  werden  darf,  sofern 

nicht  dieselben  zugleich  als  Halt-  oder  Langsamfahrtsignal  dienen 
sollen. 

6.  Die  Wärter  sollen  neben  ihren  bisherigen  Haudsignalen  auch 

Scheibensignale  in  der  Weise  geben  können,  dafs  sie  vor  einer 

unfahrbaren  Gleisstrecke  neben  dem  Gleis  eine  rechteckige  rothe 
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Stockscheibe,  bei  Dunkelheit  eine  rechteckige  rothe  Stocklaterne 

aufstellen ;  and  bei  einer  langsam  zu  durchfahrenden  Strecke  deren 

Anfang  und  Ende  durch  runde  Stockscheiben,  oder  rechteckige 

Stocklaternen,  bezeichnen,  welche  nach  aufsen  grüne,  nach  innen 

weifse  Farbe  zeigen. 

7.  Neu  ist  ferner  die  Vorschrift,  dafs  wenn  ein  Zug  ausnahmsweise 

absichtlich  auf  dem  nicht  für  die  Fahrtrichtung  bestimmten  Gleise 

einer  zweigleisigen  Bahnstrecke  fahrt,  die  Lokomotive  bei  Tage 

eine  rothe  weiisumränderte  Scheibe  vorn  am  Schornstein,  bei 

Dunkelheit  je  eine  rothe  Laterne  über  den  beiden  Buffern 

fähren  soll. 

8.  Endlich  sei  noch  bemerkt,  dafs  die  früher  vorgeschriebenen  Signale 

mit  der  Stationsglocke:  „Die  Abfahrt  (*as  Zuges  nahttt,  „Ein- 

steigen", „Abfahrt"  nicht  mehr  zu  geben  sind.  Wenn  nun  auch 

die  Verkehrsordnung  vorschreibt,  „die  Aufforderung  zum  Einsteigen 

in  die  Wagen  erfolgt  durch  Abrufen,  oder  dnrch  Abläuten  in  den 

Warteräumen,  oder  durch  ein  aus  zwei  Schlägen  der  Stationsglocke 

bestehendes  Signal"  (§  16),  so  haben  sich  doch  die  meisten  Ver- 

waltungen entschlossen,  die  Stationsglocken  ganz  zu  beseitigen.  — 

Die  Einfuhrung  dieser  in  so  wichtigen  Punkten  Neuerungen  brin- 

genden Signalordnung  bei  den  preußischen  Staatsbahnen  erschien  nicht 

ohne  weiteres  «angängig,  vielmehr  wurde  es  für  zweckmäßig  erachtet,  vor- 

erst die  n öthigen  Ausführungsbestimmungen  auszuarbeiten.  Dieselben 

wurden  im  Ministerium  der  öffentlichen  Arbeiten  entworfen,  von  den 

Eisenbahndirektionen  schriftlich  begutachtet  und  im  November  1892 

in  einer  Konferenz  des  Ministeriums  mit  Vertretern  der  Direktionen  er- 

örtert und  festgestellt.  Aus  dieser  Bearbeitung  ging  das  vom  1.  Ja- 

nuar 1893  an  gültige  Signaibach  für  die  preufsischen  Staats- 

bahnen hervor,  welches  auf  der  linken  Seite  die  Darstellung  und  Be- 

schreibung der  Signale,  und  auf  der  rechten  Seite  die  Ausführungsbe- 

stimmungen enthält.  Die  Ausgabe  dieses  Signalbuches  konnte  zwar  spät, 

aber  noch  rechtzeitig  erfolgen,  jedoch  wurde  die  Durchführung  derjenigen 

neuen  Bestimmungen,  welche  Neubeschaffungen  oder  Aenderungen  der  bis- 

herigen Anlagen  erfordern,  nämlich  die  unter  3,  4,  6  und  7  oben  er- 

wähnten, bis  zum  29.  März  1893  befristet,  sodass  an  diesem  Tage  bei 

Eintritt  der  Dunkelheit  die  ganze  Signalordnung  zur  Durchführung  gelangt 

sein  wird. 

D.  Die  Normen  für  den  l*au  und  die  Ausrüstung  der  Haupt- 

eisenbahnen —  d.  h.,  wie  die  Schlufsbestimraung  (§  39)  besagt,  aller 

dem  öffentlichen  Verkehr  dienenden  Bahnstrecken,  mit  Ausnahme  der- 

jenigen, für  welche  nach  der  Entschliefsung  der  zuständigen  Landesauf- 
Arehir  f&r  Eigenbahnwesen.  18PQ.  17 
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Sichtsbehörde  mit  Zustimmung  des  Reichs-Eisenbahn-Amt«  die  Bahnordnung 

für  die  Nebeneisenbahnen  Deutschlands  mafsgebend  ist",  und  ferner,  wie 

ergänzend  hinzuzufügen  ist  mit  Ausnahme  derjenigen,  welche  zur  Aus- 

fuhrung als  Kleinbahnen  genehmigt  sind  —  weichen  in  der  äufseren 

Anordnung  fast  garnicht  und  in  ihrem  Inhalt  nur  wenig  von  den  bis- 

herigen ab.  Die  Neuerungen  bestehen  hauptsächlich  darin,  dafs  die 

Grenzen  der  Bemessung  der  Spurerweiterung  (§  5)  sowie  die  Längen  der 

Ueberhöhungsrampen  bei  Gleiskrümmungen  (§  6),  ferner  die  Mindestlängen 

von  Scheitel-  und  Sohlstrecken  bei  Gegenneigungen  (§  8),  die  Mafse  für 

die  Höhe  der  Laderampen  (§  18)  und  der  Fufsböden  der  Güterschuppen 

(§  19),  diejenigen  für  die  Breite  der  Fahrzeuge  mit  Rücksicht  auf  das 

Durchfahren  von  Krümmungen  (§  23);  für  die  normale  Höhe  des  Fufs- 

bodens  der  unbeladenen  Güterwagen  (§  27)  sowie  für  den  mindest  freien 

Raum  zwischen  zwei  Wagen  bei  vollständig  zusammengedrückten  Buffern 

derselben  (§  32)  etwas  geändert  worden  sind;  dafs  die  zulässige  Kolben- 

geschwindigkeit der  Lokomotiven  mit  ungekuppelten  oder  2  gekuppelten 

Treibachsen  von  300  m  in  der  Minute  auf  325  m  erhöht  worden  ist 

(§  37);  und  dafs  die  neue  Bestimmung  aufgenommen  ist,  dafs  „die  für  den 

Aufenthalt  der  Bremser  bestimmten  Sitze  zu  überdecken  und  mindestens 

an  der  Vorder-  und  Rückseite  mit  Schutzwänden  zu  versehen  sind" 

(§  28). 
Unter  Festhaltung  des  in  der  Betriebsordnung  ausgesprochenen  Grund- 

satzes, dafs  der  für  die  freie  Bahn  vorgeschriebene  lichte  Raum  auch  innerhalb 

der  Stationen  für  die  Ein-  und  Ausfahrtgleise  der  Züge  mit  Personen- 

beförderung vorhanden  sein  mufs,  sind  für  spätere  Neu-  und  Umbauten 

einige  Erweiterungen  der  Ausmafse  für  den  unteren  Theil  der  Umgren- 

zung des  lichten  Raums  vorgeschrieben. 

Die  Durchführung  dieser  Aenderungen  bei  den  bestehen- 

den Bahnen  und  vorhandenen  Betriebsmitteln  ist  erst  dann  erforderlich, 

wenn  die  baulichen  Anlagen  und  Einrichtungen  eiuen  umfassenden  Umbau, 

oder  die  Betriebsmittel  eine  vollständige  Umänderung  erleiden. 

E.  Die  Bahnordnung  für  die  Nebeneisenbahnen  Deutsch- 

lands ist  im  allgemeinen  in  annähernd  demselben  Umfange  geändert 

worden,  wie  die  entsprechenden  Vorschriften  für  die  Hauptbahnen.  Vor 

allem  ist  auch  hier  die  Abänderung  für  die  Umgrenzung  des  lichten 

Raumes  (§  6)  bemerkenswert!],  sowie  die  Aenderung  der  Berechnungs- 

weise der  zu  bremsenden  Wagenachsen  eines  Zuges  (§  24).  Be- 

stimmter als  bisher  sind  die  Vorschriften,  da£s  „Bahnstrecken,  auf  welchen 

zeitweise  die  sonst  für  dieselbe  zulässige  Fahrgeschwindigkeit  ermäfsigt 

werden  mufs,  durch  Signale  als  solche  zu  bezeichnen,  und  unfahrbare 

Strecken,  auch  wenn  kein  Zug  erwartet  wird,  durch  Signale  abzuschliessen 
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sind  (§  5),  sowie  dafs  unbewachte,  in  Schienenhöhe  liegende  Wegeübergänge 

in  genügender  Entfernung  durch  ein  Kennzeichen  für  den  Lokomotiv- 

führer bemerkbar  zu  machen  sind"  (§  8). 

Erhöht  sind  die  Forderungen  über  die  Sicherung  beweglicher  Brücken 

(§  37)  und  der  Signalgebung  durch  Läuten  auf  der  Lokomotive  und 

bei  geschobenen  Zügen  auf  dem  vordersten  Wagen  (§  21). 

Erleichtert  sind  die  Bestimmungen  über  das  „Langsamfahren"  (§  28), 

und  über  die  gröfste  zulässige  Fahrgeschwindigkeit,  indem  nun- 

mehr allgemein  die  Landesaufsichtsbehörde  eine  Geschwindigkeit  über 

34)  km  hinaus  bis  40  km  in  der  Stunde  für  Personenzüge  von  höchstens 

26  Wagenachsen  mit  durchgehender  Bremse  auf  vollspurigen  Bahnstrecken 

mit  eigenem  Bahnkörper  gestatten  kann,  wenn  die  Betriebsmittel  den  Be- 

stimmungen für  die  der  Hauptbahnen  entsprechen  (§  27).  Diese  letztere 

Vorschrift  ist  auch  für  die  Betriebsmittel  gegeben,  die  auf  eine  Hauptbahn 

übergehen,  indem  sie  in  einen  Zug  der  Hauptbahn  eingestellt,  oder  zur 

Beförderung  eines  solchen  Zuges  benutzt  werden  (§  20). 

Die  Bestimmungen  für  das  Publikum,  welche  in  der  früheren 

Bahnordnung  sehr  dürftig  waren,  und  für  jede  einzelne  Nebenbahn  durch 

beso  ndere  Polizeiverordnung  ergänzt  werden  mufsten,  sind  nun  erheblich, 

wenn  auch  noch  nicht  ausreichend,  erweitert  worden  (§  44),  zugleich  sind 

auch  Bestimmungen  über  die  Festnahme  schuldiger  Personen  gegeben  (§  47), 

und  ist  die  angedrohte  Geldstrafe  von  30  m  auf  100  M  erhöht  (§  45). 

Was  die  Durchführung  dieser  neuen  Bahnordnung  betrifft,  so 

sind  auch  hier,  ebenso  wie  dies  bei  der  Betriebsordnung  geschehen  ist, 

Befristungen  bis  1.  Mai  1893  für  die  Bremsberechnung,  und  bis  1.  Ok- 

tober 1896  für  die  Aenderung  der  Begrenzung  des  lichten  Raumes  gegeben. 

Endlich  ist  noch  zu  erwähnen,  dafs  während  bisher  jede  einzelne  Neben- 

bahn bei  ihrer  Betriebseröffhung  erst  ausdrücklich  durch  besondere  Polizei- 

verordnung unter  die  Bahnordnung  vom  12.  Juni  1878  unterstellt  werden 

mufste,  nunmehr  dadurch,  dafs  die  neue  Bahuordnung  nicht  nur.  wie 

jene,  lediglich  als  Verordnung  durch  das  Centraiblatt  für  das  Deutsche 

Reich,  sondern  durch  das  Reichsgesetzblatt  veröffentlicht  worden  ist, 

solche  Polizei  Verordnungen  nur  noch  nöthig  sind,  um  etwa  auf  besonderen 

Verhältnissen  beruhende  Anordnungen  zu  treffen.  Es  waren  deshalb  alle 

bisher  erlassenen  darauf  bezüglichen  Verordnungen  zunächst  aufzuheben. 

Die  Einführung  dieser  unter  A  bis  E  dargestellten  Ver- 

ordnungen ist  anstandslos  am  1.  Januar  1893  erfolgt.  Es  läl'st 
sich  nicht  verkennen,  dafs  es  nicht  ganz  unbedenklich  war,  die  Bahn- 

beamten mit  dieser  Einführung  zu  demselben  Zeitpunkte  zu  belasten,  zu 

dem  ihnen  bereits  die  Einführung  der  Verkehrsordnung  auferlegt  war  und 

namentlich  die  kleinen,  mit  wenigen  oder  gar  nur  einem  Beamten  besetzten 
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Stationen,  von  der  Masse  der  neuen  Ordnungen,  Bestimmungen,  Tarife 

u.  s.  w.  fast  erdrückt  wurden.  Dies  wurde  umsomehr  empfunden,  als 

diese  Drucksachen  wegen  der  kurzen  zwischen  Fertigstellung  und  Ein- 

führung der  Verkehrs-  und  Signalordnung  liegenden  Zeit  vielfach  erst 

im  letzten  Augenblick  ausgegeben  werden  konnten.  Aus  demselben  Grunde 

konnte  die  erforderliche  Umarbeitung  der  Dienstanweisungen  für  die 

einzelnen  Beamtenklassen,  für  die  von  dem  Hinister  der  öffentlichen 

Arbeiten  ein  besonderer  Ausschufs  bestellt  war,  nicht  durchweg  rechtzeitig 

fertig  gestellt  werden.  Jedoch  haben  die  Eisenbahndirektionen  es  nicht  daran 

fehlen  lassen,  durch  zahlreiche  vorläufige  Benachrichtungen,  sowie  durch 

Zusammenstellung  der  wichtigsten  bevorstehenden  Aenderungen,  und  durch 

kurze  Belehrungen  die  Beamten  vorzubereiten  und  ihnen  die  Keuntnifs 

der  neuen  Bestimmungen  thunlichst  zu  erleichtern.  Aber  immerhin 

war  die  den  Beamten  gestellte  Aufgabe  eine  sehr  schwere,  und  umsomehr 

verdient  es  Erwähnung  und  volle  Anerkennung,  dafs  diese  Umänderungen 

überall  ohne  Schwierigkeit  durchgeführt  worden  sind,  und  keinen  Anlafs 

zu  Beschwerden,  geschweige  denn  zu  ernsten  Unzuträglichkeiten  gegeben 

haben. 

Zur  Vollständigkeit  dieses  Ueberblicks  über  die  wichtigen 

allgemeinen  deutschen  Eisenbahnverordnungen  gehört  noch  die 

Erwähnung  der  aus  Anlafs  der  .im  August  v.  J.  so  plötzlich  und  heftig  aus- 

brechenden Choleraepidemie  ergangenen.  Frühzeitig  beauftragte  damals  der 

Reichskanzler  eine  Kommission  von  Vertretern  der  betheiligten  Bundes- 

regierungen unter  Zuziehung  medizinischer  Autoritäten  mit  einer  Prüfung 

der  zur  Abwehr  dieser  Gefahr  bereits  getroffenen  und  noch  wünschens- 

werthen  Anordnungen,  und  das  Ergebuifs  deren  Berathungen  war  vor  allem 

der  Erlafs  einer  „Dienstanweisung,  betreffend  Mafsnahmeu  im 

Eisenbahnverkehr  bei  Choleragefahr",  einer  „Anweisung  über  die 

Behandlung  der  Eisen  bahn  per  sonen-  und  Schlafwagen  bei  Cholera- 

gefahr", und  von  „Verhaltungsmafsregeln  für  das  Eisenbahn- 

personal bei  choleraverdächtigen  Erkrankungen  auf  der  Eisen- 

bahnfahrt". 

Diese  Anweisungen  setzen  voraus,  dafs  die  Sanitätsbehörde  den 

Eisenbahndirektionen  mittheilt,  welche  Stationen  der  ihnen  unter- 

stellten Bahnlinien  —  thunlichst  alle  wichtigen  Eisenbahnknoten- 

punkte —  als  Untersuchungsstationen  eingerichtet,  d.  h.  mit 

Aerzten  besetzt  werden,  die  bei  Ankunft  der  Züge  anwesend  sein  uud  in 

geeigneten,  soweit  angängig  von  der  Bahnverwaltung  hergegebenen  Räumen, 

die  der  Choleraerkrankung  verdächtigen  Reisenden  untersuchen 

sollen,  und  welche  von  diesen  zugleich  Krankenübergabestationen 

sind,  d.  h.  solche,  auf  denen  die  krank  befundenen  Reisendender 
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Sanitätsbehörde  zur  Unterbringung  in  geeigneten  Unterkunftsräumeu  zu 

überweisen  sind.  Dieselben  geben  genaue  Vorschriften,  wie  die  Zugbeamten 

die  Reisenden  während  der  Fahrt  in  Bezug  auf  den  Verdacht  der  Cholera- 

erkrankung beobachten,  die  verdächtig  befundenen  von  den  anderen 

Reisenden  trennen,  mit  den  zur  Verfugung  des  Zugführers  stehenden 

Choleratropfen  behandeln,  und  auf  der  nächsten  geeigneten  Station  dem 

Arzte  zuführen  sollen. 

Von  der  vorgeschriebenen  Ueberweisung  von  ernstlich  Erkrankten 

hat  glücklicher  Weise  allgemein  nur  in  geringem  Umfange  Gebrauch  ge- 

macht werden  müssen.  Jedenfalls  aber  haben  diese  Dienstanweisungen 

sieh  durchaus  bewährt,  und  in  erheblichem  Mafse  dazu  beigetragen,  das 

erschreckte  Publikum  zu  beruhigen  und  seine  Reisen  mit  grosserem  Ver- 

trauen wieder  aufnehmen  zu  lassen. 

OL 

Die  preufsische  Staatsregierung  hat  über  die  dargestellte  umfang- 

reiche Betheiligung  an  der  Ausbildung  des  internationalen  sowie  des 

deutsch  nationalen  Eisenbahnrechts  es  keineswegs  unterlassen,  auch  den 

besonderen  preufsischen  Eisenbahnverhältnissen  ihre  Fürsorge 

in  reichem  Mafse  zuzuwenden. 

Zwar  brachte  der  hier  wie  auf  allen  Knlturstaaten  zur  Zeit  lastende 

Druck  eines  laugdauernden  Niederganges  von  Handel  und  Industrie,  ver- 

bunden mit  den  besonderen  Nachtheilen  der  überaus  schlechten  Ernte 

Deutschlands  im  Jahre  1891,  es  mit  sich,  dafs  die  Summen,  welche 

für  das  Jahr  1892  zur  Erweiterung,  Vervollständigung  und 

besseren  Ausrüstung  der  preufsischen  Staatsbahnen  bereitgestellt 

werden  konnten,  geringer  waren,  als  in  den  Vorjahren.') 

Das  Gesetz  vom  9.  Juni  1892  bewilligte  insgesaramt  90 757  760  m 

und  zwar  zur  Anlage  zweiter,  dritter  und  vierter  Gleise  nebst  den  zuge- 

hörigen Bahnhofsänderungen   19  104  920  m, 

zu  anderen  einzelnen  Bauausführungen   35  363  810  „  , 

zur  Beschaffung  von  Betriebsmitteln   1000000C  r  , 

und  endlich  26  2S9000  ut  zum  Bau  von  184,5  km  neuer  Nebenbahnen,  nämlich 

von  Grameuz  nach  Bublitz,  Provinz  Pommern  ....   20,=)  km, 

„   Schivelbein  nach  Polziu,      „  „        ....    24,3  „  . 

„   Stettin  nach  Jasenitz,        „  B        ....   29,2  „  . 

„   Geestemünde  nach  Stade,    „     Hannover  ....   69,2  „  , 

„   Paderborn  nach  Büren,      „      Westfalen  ....   25,o  „  . 
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und  von  Bierfeld  nach  Türkismühle,  theils  Rheinprovinz,  .   .     6,6  km, 

theils  grofsherzogl.  oldenburgisches  Fürstenthum 

Birkenfeld  9,4  „  . 

Ausserdem  wurden  noch  Konzessionen  für  einzelne  Privatbahnstrecken 

ertheilt  und  Staatsvertrage  abgeschlossen. 

Für  die  Entwicklung  des  Eisenbahnnetzes  ist  aber  von  ganz  beson- 

derer Bedeutung  das  Gesetz  über  Kleinbahnen  und  Privatanschlufs- 

bahnen  vom  28.  Juli  1892.1) 

Die  Grundlage  der  bisher  in  Preufsen  vorhandenen  rechtlichen 

Ordnung  der  Eisenbahnverhältnisse  bildete  das  Gesetz  über  die  Eisen- 

bahnunternehmungen vom  3.  November  1838.  Trotz  der  allge- 

meinen Fassung  dieses  Gesetzes  war  es  nicht  zweifelhaft,  dafs,  wenn 

auch  eine  Voraussetzung  für  seine  Anwendbarkeit  in  der  Regel  die 

Bewegung  von  Personen  oder  Gütern  auf  einem  Schienenwege  mittelst 

Lokomotiven,  d.h.  mit  Maschinen,  welche  sich  als  ein  Theil  des  Be- 

iorderungsmaterials  selbst  fortbewegen,  sei,  dennoch  nicht  alle  Lokomotiv- 

eisenbahnen unter  dasselbe  zu  fallen  haben,  sondern  nur  diejenigen,  welche 

für  den  allgemeinen  Verkehr  von  wesentlicher  Bedeutung  oder 

auch  im  Interesse  der  Landesvertheidigung  wichtig  sind.  Diese 

wurden  später  in  Haupt-  und  Nebeneisenbahnen  eingetheilt.  Für  alle 

übrigen  Schienenwege  war  eine  gemeinschaftliche  Ordnung  oder  auch 

nur  eine  Grundlage  für  solche  Ordnung  nicht  vorhanden,  und  es  wurde 

daher  bei  jeder  einzelnen,  von  Fall  zu  Fall,  Entscheidung  getroffen. 

In  anderen  Ländern  hatte  man  diesen  sogenannten  Lokalbahnen 

schon  früher  ein  grösseres  gesetzgeberisches  Interesse  zugewendet.  In 

Preufsen  aber  war  man,  als  Ende  der  70er  Jahre  eine  kräftige  Eisenbahn- 

politik ergriffen  wurde,  zuerst  allzusehr  durch  die  grofsartige  Verstaat- 

lichung der  Privateisenbahnen,  und  dann  durch  den  nicht  minder  bedeut- 

samen Ausbau  eines  mehr  als  6000  km  messenden  Netzes  von  Neben- 

eisenbahnen in  Anspruch  genommen.  Auch  der  für  die  Nothwendigkeit 

der  gesetzlichen  Ordnung  der  Verhältnisse  der  Lokalbahnen  angeführte 

Grund,  dafs  hierdurch  die  Privatunternehmer  mehr  als  bisher  angespornt 

würden,  an  die  Herstellung  solcher  Bahnen  heranzutreten,  konnte  wenig 

Berücksichtigung  finden,  solange  der  Staat  selbst  noch  Jahr  um  Jahr  ge- 

waltige Summen  für  den  Ausbau  des  Staatseisenbahn netzes  in  Anspruch 

nahm,  was  den  Glauben  weckte,  als  ob  für  eine  Privatthätigkeit  bei  Her- 

stellung von  Eisenbahnen  fürderhin  kein  Raum  mehr  sei. 

Es  ist  kein  Zufall,  dafs,  als  die  preufsische  Regierung  an  die  Aus- 

arbeitung eines  Gesetzes  über  die  Lokaleisenbahnen  oder  Klein- 
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bahnen,  wie  der  Gesetzgeber  zur  besseren  Begriffsbestimmung  sich  aus- 

gedruckt hat,  herantrat,  dies  mit  einer  Beschränkung  des  Staates  in 

Aufstellung  neuer  Projekte  für  den  Ausbau  von  Staatseisenbahnen  zu- 
sammenfiel. 

Für  den  Umfang  dieses  Gesetzes,  entschlofs  man  sich,  von  einer 

weiteren  Untereintheilung  der  neben  den  dem  Gesetze  vom  3.  November 

1838  unterworfenen  Eisenbahnen  vorhandenen  Schienenwege  abzusehen. 

Wenn  im  Jahr  1880  bei  Begründung  der  ersten  Sekundärbahnvorlage  für 

die  Wahl  der  Bezeichnung  „Nebenbahnen*  an  Stelle  des  Fremdwortes 

„Sekundärbahnen",  und  dafür  eingetreten  war,  dafs  man  diese  als  Neben- 

bahnen 1.,  2.  und  3.  Klasse  u.  s.  w.  zu  kategorisiren  hätte,  so  hat  das 

neue  Gesetz  sich  diesen  Gedanken  nicht  zu  eigen  gemacht,  sondern  alle 

noch  nicht  gesetzlich  geordneten  Schienenwege  umfafst,  mit  alleiniger 

Ausnahme  solcher  Bahnen  für  Privatzwecke,  welche  entweder 

keinen  Anschlufs  an  öffentliche  Bahnen  haben,  oder  zwar  an 

eine  solche  angeschlossen  sind,  aber  nicht  mit  Maschinen  be- 

trieben werden  können.  Demnach  unterscheidet  das  Gesetz  nur  noch: 

1.  Kleinbahnen,  das  sind  die  dem  öffentlichen  Verkehr  dienenden 

Eisenbahnen,  welche  wegen  ihrer  geringen  Bedeutung  für  den  all- 

gemeinen Eisenbahnverkehr  dem  Gesetze  über  die  Eisenbahn- 

unternehmungen  vom  3.  November  1838  nicht  unterliegen ,  also 

insbesondere  —  der  Regel  nach  —  solche  Bahnen,  welche 

hauptsächlich  den  örtlichen  Verkehr  innerhalb  eines 

Gemeindebezirks  oder  benachbarter  Gemeindebezirke 

vermitteln,  sowie  Bahnen,  welche  nicht  mit  Lokomo- 

tiven betrieben  werden  (§  1). 

2.  Privatanschlufsbahnen,  welche  dem  öffentlichen  Verkehr  nicht 

dienen,  aber  mit  Eisenbahnen  des  öffentlichen  Verkehrs  derart  in 

unmittelbarer  Gleisverbindung  stehen,  dafs  ein  Uebergang  der 

Betriebsmittel  stattfinden  kann  und  ein  Betrieb  mit  Maschinen 

—  gleichviel  ob  mit  Lokomotiven  oder  mit  anderer  maschineller 

Kraft  —  eingerichtet  werden  soll  (§  43). 

Von  diesen  Privatanschlüssen  sollen  aber  die  nicht  unter  die  Bestim- 

mungen dieses  Gesetzes  fallen,  die  Zubehör  eines  Bergwerks  bilden 

und  nach  wie  vor  unter  Aufsicht  der  Bergbehörde  zu  bleiben  haben  (§51). 

Was  jene  Kleinbahnen  betrifft,  die  also  sowohl  Bahnen  mit  als 

ohne  maschinellen  Betrieb  sein  können,  so  ist  zunächst  auf  den  Unter- 

schied ihrer  durch  dies  Gesetz  gegebenen  rechtlichen  Grundlagen  gegen- 

über den  Rechtsverhältnissen  der  dem  Gesetz  vom  3.  November  1838  unter- 

liegenden Eisenbahnen  hinzuweisen. 
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Für  beide  Arten  von  Eisenbahnen  mufs  allerdings  das  Recht  für 

Bau  und  Betrieb  durch  eine  staatliche  Genehmigung  erworben  werden. 

Aber  während  eine  solche  Genehmigung,  Konzession,  auf  Grund  des  Ge- 

setzes von  1838  dem  Unternehmer  ein  Vorzugsrecht,  ein  Privilegium, 

ertheilt,  welches  wegen  dieses  seines  Charakters  auch  ohne  weiteres, 

z.  B.  weil  ein  Bedürfhifs  für  die  Anlage  nicht  anerkannt  wird,  verweigert 

werden  kann,  verleiht  die  Genehmigung  für  Herstellung  einer 

Kleinbahn  dem  Unternehmer  an  und  für  sich,  und  abgesehen  von  einigen 

Sonderbestimmungen  des  Gesetzes,  keine  besonderen  Rechte,  ja  nicht 

einmal  die  Gewähr,  dafs  die  Unternehmung  hergestellt  werden  kann,  sofern 

nämlich  später  die  entgegenstehenden  privatrechtlichen  Interessen  sich 

starker  erweisen,  als  das  Interesse  des  Kleinbahnunternehmers.  Daher  ist 

auch  die  Verleihung  des  Enteignungsrechts,  welche  bei  einer  nach  dem 

Gesetze  von  1838  konzessionirten  Bahnen  selbstverständlich  ist,  bei  der 

Kleinbahn  erst  von  dem  eingehenden  Nachweis  des  besonderen  Bedürfnisses 

im  öffentlichen  Interesse  abhängig.  Die  Genehmigung  für  eine  Klein- 

bahn ist  demnach  nur  ein  Anerkenntnifs,  dafs  deren  Herstellung 

vom  Standpunkt  der  allgemeinen  und  der  Gewerbepolizei,  und 

zwar  auf  Grundlage  des  vorgelegten  in  allen  Einzelheiten  aus- 

gearbeiteten Planes,  kein  Bedenken  entgegensteht. 

Die  wichtigeren  Bestimmungen  dieses  Gesetzes  sind  die  folgenden: 

1.  Die  behördliche  Genehmigung  ist  nicht  nur  erstmalig  für  die 

Herstellung  und  für  den  Betrieb  einer  Kleinbahn  erforderlich, 

sondern  auch  später  für  wesentliche  Erweiterungen,  oder  sonstige 

wesentliche  Aonderungen  des  Unternehmens,  der  Anlage  oder  des 

Betriebes  (§  2). 

2.  Dem  Antrage  auf  Ertheilung  der  Genehmigung  sind  die  zur 

Beurtheilung  des  Unternehmens  erforderlichen  Unterlagen  in  tech- 

nischer und  finanzieller  Hinsicht,  insbesondere  auch  ein  Bauplan 

beizufügen  (§  5). 

3.  Zuständig  für  die  Genehmigung  sind,  wenn  der  Betrieb  ganz 

oder  theilweise  mit  Maschinenkraft  beabsichtigt  wird,  oder, 

anderenfalls,  wenn  Kunststrafsen  —  abgesehen  von  städtischen 

Strafsen  —  benutzt,  oder  von  der  Bahn  mehrere  Kreise,  oder  nicht 

preufsische  Landestheile  berührt  werden  sollen,  —  der  Regierungs- 

präsident, 

wenn  von  der  nicht  mit  Maschinenkraft  zu  betreibenden  Bahn 

mehrere  Polizeibezirke  desselben  Landkreises  berührt  werden, 

—  der  Landrath, 

wenn  aber  eine  solche  Bahn  innerhalb  eines  einzigen  Polizeibezirks 

bleibt,  —  die  Ortspolizeibehörde. 
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Kommt  der  Betrieb  mit  Maschinenkraft  iu  Frage,  so  ist  dem 

Minister  der  öffentlichen  Arbeiten  von  dem  gestellten  Antrage  An- 

zeige zu  erstatten,  welcher  sodann  diejenige  Eisenbahnbehörde,  — 

könig]. Direktion,  Betriebsamt,  Eiseubahnkommissariat,  —  bezeichnet, 

mit  welcher  der  Regierungpräsident  zwecks  Ertheilung  der  Ge- 

nehmigung sich  in  Einvernehmen  zn  setzen  hat  (§  3). 

4.  Vorerst  ist  die  Frage  zu  entscheiden,  ob  die  Voraus- 

setzungen für  die  Anwendbarkeit  des  Gesetzes  vom 

3.  November  1838  vorliegen  (§  1),  der  Antrag  also  abzu- 

lehnen ist,  und  zwar  ist  dies  nicht  nur  bei  dem  erstmaligen  An- 

trage, sondern  auch  bei  jedem  späteren  Antrage  auf  Genehmigung 

einer  Erweiterung  oder  Aenderung  des  Unternehmens  zu  beachten 

(§  2).  Dafs  hierin  der  Schlüssel  für  die  Wirksamkeit  des  Gesetzes 

und  damit  für  den  vielseitig  erhofften  schnellen  Ausbau  eines  Klein- 

bahnnetzes durch  Privatunternehmer  liegt,  ist  einleuchtend. 

Wird  die  Frage  bejaht,  so  können  die  Betheiligten  die  Ent- 

scheidung des  königl.  Staatsministeriums  anrufen. 

Im  verneinenden  Falle  sind  die  etwa  an  dem  Projekt  inter- 

essirten  Behörden,  die  Wegepolizei,  die  Reichspost-  und  Telegraphen- 

behörden, die  zur  Wahrnehmung  der  Interessen  der  Landesverthei- 

digung  berufenen  u.  s.  w.  zu  hören  und  geeigneten  Falls  um  ihr 

Einverständnifs  anzugehen  (§  8). 

5.  Die  Prüfung  des  Projekts  hat  sich  zu  beschränken  auf 

a)  die  betriebssichere  Beschaffenheit  der  Bahn  und  der  Betriebs- 
mittel, 

b)  den  Schutz  gegen  schädliche  Einwirkungen  der  Anlage  und  des 

Betriebes, 

c)  die  technische  Befähigung  und  Zuverlässigkeit  der  in  dem 

äufseren  Betriebsdienste  anzustellenden  Beamten, 

e)  die  Wahrung  der  Interessen  des  öffentlichen  Verkehrs  (§  4). 

6.  Unter  den  Bedingungen,  an  welche  die  Genehmigung  geknüpft 

werden  kann,  sind  hervorzuheben  der  Vorbehalt,  dafs  der  Unter- 

nehmer einer  Bahn  für  Beförderung  von  Gütern  jederzeit  zur  Ge- 

stattung der  Einführung  von  Anschlufsgleisen  für  den  Privat- 

verkehr angehalten  werden  kann  (§  10),  sowie  insbesondere  die 

Auferlegung  von  Leistungen  für  die  Postverwaltung,  welche 

in  §  42  in  dem  Höchstbetrage  der  von  letzterer  zu  stellenden  An- 

forderungen festgesetzt  sind  (§  9). 

7.  Wie  bei  den  Hauptbahnen,  so  müssen  auch  bei  den  Kleinbahnen 

die  Fahrpläne  und  die  Beförderungspreise  öffentlich  be- 
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kannt  gemacht  werden,  und  die  angesetzten  Beförderungs- 

preise haben  gleichmäfsig  für  alle  Personen  und  Güter,  ohne  Er- 

mäfsigung  für  einzelne  Bevorzugte,  Anwendung  zu  finden  (§  21). 

Die  Feststellung  der  Beförderungspreise  soll  dem 

Unternehmer  für  mindestens  die  ersten  5  Betriebsjahre  freistehen. 

Das  alsdann  der  Behörde  zustehende  Genehmigungsrecht  erstreckt 

sich  lediglich  auf  Feststellung  der  Höchstbeträge,  „wobei  auf  die 

finanzielle  Lage  des  Unternehmens  und  auf  eine  angemessene  Til- 

gung des  Anlagekapitals  Rücksicht  zu  nehmen  ist"  (§  14). 

8.  Der  Bauinangriffnahme  einer  mit  Maschinenkraft  zu  betreiben- 

den Bahn  mufs  ein  Planfeststellungsverfahren  vorausgehen  (§  17). 

Vor  Inbetriebnahme  bedarf  es  einer  örtlichen  Prüfung  und 

Abnahme  der  Anlage,  sowie  der  Betriebsmaschinen  (§  19,  20). 

Während  des  Betriebs  mit  Maschinenkraft  hat  eine  eisen- 

bahntechnische Aufsicht  und  zwar  in  der  Regel  seitens  der- 

jenigen Eisenbahnbehörde,  welche  zur  Mitwirkung  bei  der  Ge- 

nehmigung berufen  war,  stattzufinden  (§  22). 

y.  Unternehmer  von  Kleinbahnen  müssen  sich,  nöthigenfalls  auf  Ent- 

scheidung der  Behörde,  den  Anschluss  anderer  Bahnen,  d.  h. 

eine  solche  Verbindung,  dafs  ein  Uebergang  der  Betriebsmittel 

stattfinden  kann,  gefallen  lassen  (§  28):  sie  können  aber  auch 

andererseits  denAnschlufs  ihrer  Bahn  an  Haupt-  und  Neben- 

eisenbahnen unter  den  vom  Minister  der  öffentlichen  Arbeiten 

festzusetzenden  Bedingungen  beanspruchen  (§  29). 

10.  Haben  Kleinbahnen  nach  Entscheidung  des  Staats- 

ministeriums eine  solche  Bedeutung  für  den  öffentlichen 

Verkehr  gewonnen,  dafs  sie  als  ein  Theil  des  allgemeinen 

Eisenbahnnetzes  zu  behandeln  sind,  so  kann  der  Staat 

den  eigentümlichen  Erwerb  derselben  gegen  Ent- 

schädigung des  vollen  Werthes  nach  einer  mit  einjähriger 

Frist  vorangegangener  Ankündigung  beanspruchen.  Diese 

Entschädigung  wird  in  der  Regel  auf  Grund  des  bisherigen  nach- 

weisbaren Reingewinnes  berechnet,  jedoch  kann  der  Unternehmer, 

wenn  das  Unternehmen  noch  nicht  länger  als  15  Jahre  im  Betriebe 

ist,  verlangen,  dafs  der  volle  Sachwerth  des  ganzen  Unternehmens 

bezahlt  werde,  und  zwar  sollen  dann  diesem  Sachwerth  noch  20  % 

zugeschlagen  werden,  wenn  die  Erwerbung  in  den  ersten  6  Jahren 

des  Betriebes,  und  10  %,  wenn  sie  in  den  nachfolgenden  10  Jahren 

erfolgt.  Auch  wird  der  Staat  in  alle  laufende  Verträge  eintreten 

(§  30-34). 
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11.  Zur  Förderung  des  Baues  von  Kleinbahnen  endlich  ist  die  wichtige 

Bestimmung  getroffen,  dafs  auch  gewisse  Kapitalien  der  Provinzial- 

and  Kommunalverbände  in  Erweiterung  ihrer  bisherigen  gesetz- 

maf eigen  Zweckbestimmung  dazu  verwendet  werden  dürfen  (§  41). 

12.  Die  Bestimmungen  über  die  Privatanschlufsbahnen  im  zweiten 

Theile  des  Gesetzes  sind  im  grofsen  und  ganzen  denen  über  die 

Kleinbahnen  nachgebildet,  nur  dafs  selbstverständlich  die  entfallen, 

welche  die  Berücksichtigung  der  Interessen  des  öffentlichen  Ver- 

kehrs bezwecken.  Insbesondere  ist  auch  über  diese  die  eisen- 

bahntechnische Aufsicht  und  Ueberwachung,  welche  bisher 

der  Landespolizeibehörde  zustand,  der  Eisenbahnbehörde  und  zwar 

derjenigen  übertragen,  welcher  diese  Aufgaben  bei  der  dem 

öffentlichen  Verkehr  dienenden  Bahn,  an  welche  die  Privatbahn 

anschliefst,  obliegen   (§  50). 

13.  Eudlich  sei  noch  bemerkt,  dafs  sowohl  hinsichtlich  der  Kleinbahnen 

als  der  Anschlufsbahnen  gegen  die  Beschlüsse  und  Verfügungen, 

für  welche  die  Landespolizeibehörden  in  Verbindung  mit  den  Eisen- 

bahnbehörden zuständig  sind,  oder  welche  von  den  eisenbahn- 

technischen Aufsichtsbehörden  erlassen  werden,  die  Beschwerde  an 

den  Minister  der  öffentlichen  Arbeiten  stattfindet  (§  52). 

Dieses  Gesetz,  dessen  praktische  Durchführung  durch  eine  sorgfältige 

Ausführungsanweisung  der  Minister  des  Innern  und  der  öffent- 

lichen Arbeiten  vom  22.  August  1892  wesentlich  erleichtert  und  sicher- 

gestellt ist,  hat  noch  eine  werthvolle  Ergänzung  durch  die  weitere  Aus- 

führuugsanweisung  derselben  Minister  vom  19.  November  1892 

dahin  erhalten,  dafs  bei  allen  Bahnen  für  Maschinenbetrieb  aufser  der 

Normalspur  nur  Spurweiten  von  O.eo,  0.75  und  l.oo  m  zuzu- 

lassen, und  bezüglich  des  Gewichts  der  Schienen,  der  Bahnkrümmungen 

und  der  Einrichtung  des  rollenden  Materials  bestimmte  Grenzen  einzu- 

halten sind. 

Unbestreitbar  ist  dies  Gesetz,  welches  ebenso  das,  was  für  eine 

Ordnung  dieser  Verhältnisse  auf  gemeinsamer  Grundlage  Noth  that,  scharf 

hervorhebt,  wie  es  sich  von  jeder  ängstlichen  Bevormundung  und  eng- 

herzigen fiskalischen  Rücksicht  freihält,  den  wirklichen  Bedürfnissen  im 

allgemeinen  in  trefflicher  Weise  gerecht  geworden.  Sofort  ist  auch  der 

private  Unternehmungsgeist  allerorten  rege  geworden,  kleine  und  gröfsere 

Unternehmungen  sind  in  der  Vorbereitung  begriffen,  [und  geldkräftige  Ge- 

sellschaften für  Herstellung  von  Kleinbahnen  haben  sich  bereits  gebildet. 

So  darf  mit  Sicherheit  gehofft  werden,  dafs  dies  Gesetz  von  reichem  Segen 

gefolgt  sein  wird,  wenn  es  auch  noch  in  mancher  Beziehung  eines  Aus- 

baues bedürfen  sollte. 
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Uebersehen  wir  zum  Schlafs  nochmals  die  ganze  dargestellte  gesetz- 

geberische Thätigkeit,  so  wird  das  eingangs  Gesagte,  dafs  das  Jahr  1892 

für  die  weitere  Entwicklung  des  Eisenbahnwesens  von  so  her- 

vorragender Bedeutung  sei,  wie  kaum  jemals  ein  Jahr  zuvor, 

als  zutreffend  anerkannt  werden  müssen.  Durch  die  neuen  Gesetze  und 

Verordnungen  ist  die  Möglichkeit  und  Sicherheit  gegeben,  dafs  der  Eisen- 

bahnbetrieb nicht  nur  unter  erhöhter  Fürsorge  zur  Abwehr  von  Gefahren, 

sondern  auch  mit  gröfserer  Schnelligkeit  ausgeführt  werden  kann,  dafs  die 

Annehmlichkeiten  des  Reisens  sich  erhöhen,  die  Bahnverwaltungen  für  die 

richtige  Beförderung  und  Ablieferung  der  anvertrauten  Güter,  und  zwar 

in  der  bestimmten  Frist  und  in  unbeschädigtem  Zustande,  in  ausgiebiger 

Weise  Gewähr  leisten,  und  dafs  der  Eisenbahnverkehr  von  den  Pyrenäen 

bis  zum  Ural  und  Kaukasus,  von  der  Nordsee  bis  zum  Jonischen  und 

Schwarzen  Meer  alle  Landesgrenzen  unter  dem  Schutze  eines  und  desselben 

Gesetzes  überschreiten  darf. 

Kann  es  nicht  ausbleiben,  dafs  aas  diesen  Mafsn  ahmen  neue  Kraft 

zu  erhöhter  Thätigkeit  in  Handel  und  Gewerbe  erwachsen  wird,  so  er- 

leichtert das  Kleinbahngesetz  die  Möglichkeit,  durch  Herstellung  neuer 

Eisenbahnen,  —  eines  dritten  Bahnnetzes  innerhalb  der  vorhandenen  Netze 

der  Haupt-  und  Nebeneisenbahnen,  —  nicht  nur  ausgedehnte,  bis  dahin 

in  stiller  Einsamkeit  gebliebene  Gebiete  in  den  grofsen  Verkehr  einzu- 

beziehen,  sondern  auch  kleinere,  jetzt  mehr  oder  weniger  abseits  der  vor- 

handenen Bahnen  liegende  Bezirke  und  Ortschaften  mit  denselben  in 

bequemer  und  billiger  Weise  in  Verbindung  zu  bringen,  neue  Stätten  der 

Ausbringung  und  Erzeugung  von  Gütern  aller  Art  aufzuschliefsen  und 

neue  Absatzgebiete  zu  gewinnen. 

Sollte  es  wohl  möglich  sein,  dafs  alle  diese  Friedenswerke, 

insbesondere  aber  die  neu  geschaffene  Interessengemeinschaft 

der  europäischen  Nationen,  dieses  starke  Band  des  sie  nun 

umschliefsenden  gemeinsamen  Gesetzes,  für  die  Mehrung  des 

werthvollsten  der  irdischen  Güter,  für  die  Stärkung  und  Er- 

haltung des  Friedens  zwischen  diesen  Nationen,  ohne  Einflufs 

bleiben  können? 

Walte  Gott,  dafs  die  an  unsere  Eisenbahngesetzgebung  des 

Jahres  1892  sich  knüpfenden  Erwartungen  in  reichstem  Mafse 

in  Erfüllung  gehen. 
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Schnellverkehr  in  Städten,  mit  besonderer  Berücksichtigung 

von  London  und  Newyork. 
Von 

G.  Kemnann,  kaisarl.  Regierungsrath. 

A.  Der  jetzige  Stand  der  Schnellverkehrsfrage  im  allgemeinen. 

1.  Allgemeines. 

Die  neuere  Technik  des  Verkehrswesens  hat  der  Entwicklung  der 

Städte  eine  geänderte  Richtung  gegeben.  Die  Weichbildgrenze  ist  nicht 

mehr  an  gewisse  räumliche  Entfernungen,  an  einen  gewissen  Flächenraum 

gebunden,  über  den  die  Städte  sich  nur  schwer  ausdehnen  können,  wie 

in  früheren  Zeiten.  Die  städtischen  Schnellverkehrsmittel  —  um  den  von 

den  Amerikanern  erfundenen  Ausdruck  „rapid  transit"  ins  Deutsche 

zu  übertragen  —  haben  alle  Schranken,  welche  einer  unbegrenzten  Aus- 

dehnung des  Stadtgebiets,  dem  Zusammenwohnen  unbegrenzter  Volks- 

massen im  Wege  standen,  hinweggeräumt.  In  diesem  Sinne  ist  bereits 

London  mehr  ein  mit  Häusern  bedecktes  Land,  denn  eine  Stadt  zu  nennen. 

Das  Ende  einer  derartigen  Entwicklung  ist  bei  der  unablässig  fortschrei- 

tenden Verbesserung  der  Verkehrsmittel  und  der  Zunahme  der  Reisege- 

schwindigkeit nicht  abzusehen. 

Mit  der  Entwicklung  ändert  sich  auch  das  ganze  äufsere  Gepräge 

der  Städte.  Die  Verkehrsmittel  ermöglichen  eine  räumliche  Trennung  der 

Wohnung  von  der  Arbeitsstätte;  die  inneren  Stadttheile  bilden  sich  zu 

Geschäftsvierteln,  die  äusseren  zu  Wohnvierteln  um,  und  wo  eine  mehr 

villenartige  Bebauung  die  Regel  ist,  findet  auch  eine  mehr  oder  weniger 

weit  getriebene  Klassentrennung  statt.  Der  räumliche  Umfang  der  Städte 

wächst  umsomehr,  je  mehr  die  Bebauungsdichte  abnimmt.  Während  sicli 

die  äufsere  Zone  mehr  und  mehr  bevölkert,  findet  gleichzeitig  im  Innern 

eine  fortschreitende  Entvölkerung  statt,  und  wie  in  London  muss  man 

mit  einer  Tages-  und  Nachtbevölkerung  in  den  Geschäftsvierteln  rechneu. 

Ueber  die  Verkehrsverhältnisse  in  der  Londoner  City  giebt  der  Jahres- 

bericht,   betreffend    die    Erhebungen    über    ihren    Tagesverkehr  vom 
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Jahre   1891 »)    sehr   interessante    Aufschlüsse.     Die   City   ist  in  der 

Nacht  so  gut  wie  leer.   Es  wohnten  darin  in  den  Jahren  1861,  1871, 1881 

und  1891:  112  000,  75  OCO,  51000  und  37  700  Einwohner.   Die  Zahl  der 

Tagesbewohner  belief  sich  im  Jahre  1866  auf  170000,  1881  auf  261000, 

1891  auf  301000  Seelen.    Mit  dem  Verkehrsumfang  in  der  City  haben 

diese  Zahlen  freilich  nichts  zu  thun,  darüber  geben  die  folgenden  Zahlen  bessere 

Auskunft.    1881  kamen  taglich  797  000  Personen  zur  City;  1891  war  die 

Personenzahl  auf  1 186  000  gestiegen ;  die  Zahl  der  Fuhrwerke  aller  Art 

stieg  in  demselben  Jahrzehnt  von  71 000  auf  92  000,  darunter  allein  die 

Zahl  der  Omnibusse  von  6 176  auf  10  389,  das  ist  um  68  pCt.   Der  Vor- 

sitzende des  Zählungsausschusses  von  1891,  Mr.  Salmon,  der  die  Zahl  der 

festen  und  vorübergehenden  Tagesbevölkerung  der  City  ermittelte,  sagt, 

dafs  dieses  Wachsthum  trotz  der  gewaltigen  Zunahme  doch  sein  Ende 

keinesweges  erreicht  habe.»)    Von  der  City  ist  das  „eigentliche  London" 
zu  unterscheiden,  d.  i.  der  Bezirk  der  mehr  oder  weniger  fest  bebauten 

Stadt.    Die  wohnende  Bevölkerung  hat  auch  in  diesem  Gebiet  nicht  zu- 

genommen, sondern  sich  etwas  verringert  und  zwar  von  1871  bis  1881  um 

4  pCt;  von  1881  bis  1891  um  7  pCt.    Dafür  hat  sich  die  Einwohnerzahl 

von   Grofslondon,    welche    den    grofsstädtischen    Polizeibezirk  umfalst, 

um    so   stärker  vermehrt.    Wie  die   äufseren  Stadttheile  anwachsen, 

zeigen  beispielsweise  folgende  Zahlen.  Die  Einwohnerzahl  von  Aufsenlondon 

hat  von  1871  bis  1881  um  50  und  von  1881  bis  1891  um  49  pCt.  zu- 

genommen.   Die  Zählung  von  1891  ergab  4211056  Seelen.   Das  Wachs- 

thum einzelner  Orte  ist  erstaunlich.    Willesdon  und  Leighton  hatten  1881 

je  27  000  Einwohner,  jetzt  beträgt  die  Einwohnerzahl  beider  Orte  60000. 

Tottenham  ist  in  derselben  Zeit  von  36  000  auf  71 000,  Westham  von 

129  OCO  auf  206000,  Croydon  von  78  000  auf  102  000  Seelen  angewachsen. 

Aehnliche  Vorgänge,  nur  nicht  in  gleichem  Mafse  in  die  Augen 

springend,  vollziehen  sich  in  anderen  Städten:  die  Zunahme  der  Bevölke- 

rung von  Newyork,  Philadelphia  und  Boston  in  den  inneren  und  äufseren 

Zonen  ergiebt  sich  beispielsweise  aus  der  Abb.  1,  die  Scribner's  Magazine 

entnommen  ist  3) 

Derartige  Erscheinungen  wären  nicht  möglich  ohne  den  aufserordent- 

lichen  Aufschwung  des  binnenstädtischen  Verkehrswesens. 

>)  Ten  years'  Growth  of  the  City  of  London.  Report,  Local  Government  and 
Taxation  Committee  of  the  Corporation,  with  the  results  of  the  Day  Census,  1891,  as 

corapiled  and  submitted  to  them  by  James  Salmon,  Esqu.  F.  S.  S.  Cbairman  of  the 

Committee,  London  1891. 

a)  Ten  years'  Growth  etc.,  S.  67. 

s)  Rapid  Transit  in  Cities  von  Thomas  Curtis  Clarke  in  der  Mai-  und  Juni- 
Nummer  1892. 
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2.  Verkehrsumfang. 

Im  Oktoberheft  1892  der  Quarterly  Review  ist  ein  sehr  bemerkens- 

werther  Aufsatz  über  den  Schnellverkehr  in  London  mitgetheilt,  der 

angeblich  von  Acworth  herrührt.  Die  Review  weist  darin  die  auf- 

fallende Thatsache  nach,  dafs  der  Londoner  Verkehr,  so  bedeutend 

er  an  sich  auch  ist,  doch  im  Verhältnifs  zur  Bevölkerung  keines- 

wegs grofe  sei;  ja  dafs  er  geringer  sei,  als  man  unter  Berücksichtigung 

des  grofsen  Flächenraumes  dieses  Gemeinwesens  annehmen  müsse.  Und 

die  Review  schreibt  dies  der  Unzulänglichkeit  der  Verkehrsmittel  zur  Last, 

wie  auch  in  dem  Bericht  zum  Ausdruck  gebracht  sei,  den  der  im  vorigen 

Nerv- 

lork 

deljihiQ 
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Abbildung  1. 

Sommer  mit  der  Prüfung  der  zahlreichen  Konzessionsgesuche,  betreffend 

elektrische  Tiefbahnen,  betraute  Parlamentsausschufs  erstattet  hat.1)  Es 

heifst  darin:  ,.die  Anlage  der  neuen  Linien  ist  ein  Bedürfnifs;  sie  sind 

nöthig,  um  den  überhand  nehmenden  Personenverkehr  der  grofsen  Verkehrs- 

strecken aufzunehmen,  der  natürlichen  Erweiterung  von  London  Vorschub 

zu  leisten,  und  dem  Zusammendrängen  der  großstädtischen  Bevölkerung 

dadurch  entgegen  zu  wirken,  dafs  billigere  Verbindungen  nach  der  äufseren 

Verkehrsgrenze  geschaffen  werden,  die  sich  beständig  nach  aufsen  hin 

verschiebt."  Auf  den  weiteren  Inhalt  des  Berichtes,  der  im  übrigen  nur 

die  Anschauungen  kurz  zusammenfasst,  die  der  Ausschufs  auf  Gruud 

Vernehmung  zahlreicher  Zeugen  und  Sachverständigen  gewonnen  hat, 

wird  fernerhin  noch  mehrfach  Bezug  genommen  werden. 

Zum  Beweise,  dafs  London  an  Verkehrsumfang  hinter  anderen  Städten 

erheblich  zurücksteht,  ist  in  der  Review  namentlich  auf  die  Verhältnisse 

von  Newyork  Bezug  genommen.    In  London  werden  nach  der  Review 

*)  Report  frora  the  Joint  Select  Committee  of  the  House  of  LordB  and  tbe 

House  of  Commons  on  the  Electric  and  Cable  Rnilways  (Metropolis).  23.  Mai  1892. 

London,  Eyre  and  Spottiswoode. 
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jährlich  477  Millionen  Reisen  ')  zurückgelegt;  das  macht  auf  den  Kopf 

183  Reisen  oder  eine  Reise  in  zwei  Tagen,  eine  keineswegs  hohe  Ziffer,  die 

relativ  um  so  niedriger  erscheint,  als  die  Schwierigkeiten;  die  Wege  zu 

Fufs  zurückzulegen,  mit  dem  zunehmenden  Umfange  der  Stadt  immer 

gröTser  werden.  In  Newyork  reist  jede  Person  jährlich  231  Mal;  die  Hoch- 

bahnen allein  befördern  täglich  600000  Reisende,  d.  i.  etwa  den  dritten 

Theil  der  ganzen  Newyorker  Bevölkerung.  Die  Newyorker  Hochbahnen 

sind  den  Londoner  Untergrundbahnen  an  Leistungsfähigkeit  weit  überlegen, 

und  wenn  die  letzteren  einen  verhältnifsmäfsig  ebenso  starken  Zusprach 

hätten,  würden  sie  nach  der  Review  im  Jahre  nicht  von  126  Millionen 

Reisenden,  wie  jetzt,  sondern  von  560  Millionen  Fahrgästen  benutzt 

werden. 

Auf  den  160  km  Strafsen bahnen,  die  London  hat,  werden  jährlich 

200  Millionen  Reisende  befördert.  Das  ist  sehr  wenig.  Diese  Verhältnisse 

können  aber  nicht  befremden,  wenn  man  bedenkt,  dafs  die  Strafsenbahnen 

in  London  in  die  inneren  Stadttheile  nicht  eindringen,  sondern  an  den 

Grenzen  von  City  und  Westend  und  im  südlichen  Stadttheil  dicht  an  der 

Themse  Halt  machen.  Berlin  besitzt  290  km  Strafsenbahnen,  und  obwohl  es 

nur  den  dritten  Theil  der  Einwohner  Londons  hat,  bewältigen  diese  Bahnen 

doch  einen  Verkehr  von  121  Millionen  Personen;  Newyork  befördert  auf 

geinen  236  km  Strafsenbahnen  täglich  620000  Personen,  120000  auf  den 

westöstlich  gerichteten  und  600000  auf  den  in  nordsüdlicher  Richtung 

verlaufenden  Linien;  Boston  hat  390  km  Strafsenbahnen,  es  hat  nur  den 

fünften  Theil  der  Einwohner  Londons,  die  Zahl  der  Reisenden  beläuft  sich 

aber  auf  119  Millionen.  In  Philadelphia,  welches  ein  Viertel  der  Londoner 

Bevölkerung  hat,  giebt  es  660  km  Strafsenbahnen.  Die  Review  meint,  dafs 

sogar  in  Paris,  wo  es  doch  mit  inneren  Verkehrsmitteln,  obwohl  diese  Stadt 

die  Hälfte  der  Londoner  Bevölkerung  habe,  recht  schlecht  bestellt  sei,  im 

Jahre  1888  mit  den  Omnibus  109  und  mit  den  Strafsenbahnen  132  Mill. 

Reisende  befördert  worden  seien.  Wenn  die  Strafsenbahnen  in  London 

weniger  entwickelt  sind,  als  den  sonstigen  Verhältnissen  dieser  Grofsstadt 

entsprechen  würde,  so  ist  dafür  der  Omnibusverkehr  um  so  reger.  Der 

Omnibus  nimmt  aber  unter  den  binnenstädtischen  Verkehrsmitteln  vom 

Standpunkt  der  Vollkommenheit  keineswegs  eine  hohe  Stellung  ein. 

')  Diese  Zahl  wird  kaum  einwandfrei  sein.  Man  gelangt  zu  dieser  Ueberau- 
gxing,  wenn  man  sich  die  kategorische  Art  und  Weise  vergegenwärtigt,  wie  die 

Review  diese  Zahl  ermittelt.  Einige  grobe  Verkehrszahlen,  die  zum  Theil  geschätzt 

sind,  werden  einfach  zusammen  geworfen.  Wo  sollte  man  freilich  auch  einwandfreie 

Zahlen  hernehmen  in  einem  Lande,  wo  die  Verkehrsstatistik  selbst  noch  nicht  ans  den 

Kinderschuhen  heraus  ist 
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3.    Zunahme  des  Verkehrs  mit  der  Ausbreitung  der 

Verkehrsmittel. 

Was  die  Lösung  der  Schnellverkehrsfrage  so  ausserordentlich  er- 

schwert, ist  zunächst  der  Umstand,  dafs  der  Umfang  des  Verkehrs  mit 

den  dem  Verkehr  gebotenen  Beförderungsgelegenheiten  nur  um  so  schneller 

zunimmt.  Dies  erklärt,  dafs  die  Newyorker  Hochbahnen  den  Strafsen- 

bahnen  in  keiner  Beziehung  Abbruch  gethan  haben.  Dafür  spricht  ferner, 

dafs  in  Newyork  alle  Verkehrsmittel  zusammen  jetzt  wiederum  nicht 

genügen,  um  den  Verkehr  zu  bewältigen ,  sodafs  man  ernstlich  daran 

denkt,  weitere  Stadtbahnen  zu  bauen.  In  den  zehn  Jahren  nach  der  Er- 

öffnung der  Hochbahnen  nahm  der  gesammte  Newyorker  Verkehr  in  allen 

Richtungen  von  169  Millionen  auf  371  Millionen,  d.  h.  um  120  pCt.,  die 

Bevölkerung  dagegen  nur  um  46  pCt.  zu.  Der  Verkehr  der  Hochbahnen 

allein  belief  sich  in  den  aufeinanderfolgenden  Jahren  von  1884  bis  1891 

auf  96,7,  103,4,  115,1,  159,0,  171,5,  1 79,5,  185,s  und  196,7  Millionen  Per- 

sonen. Er  hat  sich  in  diesen  acht  Jahren  also  mehr  als  verdoppelt.1) 

Die  Berliner  Stadtbahn  hat  im  Jahre  1886/87  13,?>  Millionen  und  im  Be- 

triebsjahre 1891/92  27,7  Millionen  Fahrkarten  ausgegeben;  der  Verkehr 

der  Stadtbahn  hat  sich  also  im  Zeitraum  von  nur  fünf  Jahren  genau  ver- 

doppelt. Auf  den  Ringbahnstationen  wurden  1886/87  3,.*»  Millionen  und 
1891/92  8,7  Millionen  Fahrkarten  verkauft.  Die  Einnahmen  betrugen  vom 

ersten  vollen  Betriebsjahr  —  1832/83  —  an  bis  1891/92  2,  2,4,  2,4,  2,»i, 

3.0,  3,1,  3,4,  4,1.  4,3  und  4,o>  Millionen  .//.*) 

In  London  reiste,  soweit  die  rohen  Ueberschlagszahlen  einen  Anhalt 

geben,  jede  Person  im  Jahre  1864  18  mal,  1874  45  mal,  1884  78  mal,  1889 

99  mal  und  1891  114  mal.  Greathead,  der  Erbauer  der  City  und  Süd- 

londonbahn, nimmt  an,  dafs  die  Zahl  der  Reisen  bis  1899  auf  185  steigen 

werde. 

4.  Schwankungen  des  Verkehrs. 

Auf  die  Betriebsführung  der  städtischen  Verkehrsmittel  wirkt  der 

Umstand  in  sehr  hohem  Mafse  erschwerend  ein,  dafs  die  Verkehrsdichte 

in  den  einzelnen  Tagesstunden,  an  den  einzelnen  Wochentagen,  den  ver- 

schiedenen Jahreszeiten,  nach  der  Witterung  und  aus  sonstigen  Anlässen 

»)  Die  Hochbahnen  haben  rund  62  km  Anadehnung;  1891  besafsen  sie  321  Lo- 

komotiven, 1021  Wagen  und  hatten  eine  Leistung  von  13,*  Millionen  Zugkilometern 

zu  verzeichnen. 

')  Im  Betriebe  befinden  sich  67  Lokomotiven  und  320  Stadtbahnwagen.  Die 

Lange  der  Stadtbahn  betragt  12, u'.  km.  Die  Leistungen  der  Betriebsmittel  betrugen 

1891/92  —  den  Zug  zu  16  Achsen  gerechnet  —  3,i  Millionen  Zugkilometer  (50,4 
Millionen  Achskilometer!. 
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weitgehenden  Schwankungen  unterworfen  ist.  Die  Tagespresse  und  das 

Publikum  haben  freilich  für  derartige  Schwierigkeiten,  denen  der  gewiegteste 

Betriebsmaun  oft  rathlos  gegenübersteht,  kein  rechtes  Verständnifs.  Man 

hat  nicht  mit  Durchschnitts  Verhältnissen,  sondern  mit  den  extremen  Ver- 

hältnissen zu  rechnen,  und  die  Leistungsfähigkeit  der  Verkehrsmittel  raufs 

danach  bemessen  werden.  Wären  diese  Ungleichheiten  nicht  vorhanden, 

so  würde  die  Bewältigung  des  Verkehrs  mit  spielender  Leichtigkeit  erfolgen 

können.  In  London  sind  täglich  etwa  1  Million  Personen  in  6000  Lokal- 

zügen  zu  befördern,  auf  einen  Zug  macht  das  nicht  mehr  als  etwa  170 

Personen.  Die  gröfsten  Schwankungen  finden  im  Laufe  eines  Tages  statt. 

Sie  werden  am  besten  veranschaulicht  durch  einige  bildliche  Darstellungen. 

In  Abb.  2  (S.  270)  sind  die  Ergebnisse  der  Londoner  Erhebungen  über 

den  Tagesverkehr  in  der  City  vom  Jahre  1891  zeichnerisch  veranschaulicht. 

Die  24  Tagesstunden  sind  durrh  senkrechte  Linien  bezeichnet.  Auf  jeder 

Stundensenkrechten  ist  nach  den  in  der  Abbildung  angegebenen  Maß- 

stäben aufgetragen,  wieviel  Personen  und  Fuhrwerke  zwischen  der  be- 

treffenden und  der  vorhergehenden  Stunde  die  Grenzen  der  City  über- 

schritten und  sich  in  diese  hinein  begeben  haben.  Die  Fuhrwerke  sind 

in  der  Abbildung  nach  Gattungen  getrennt  angegeben. 

In  der  Nacht  hört  der  Zuflufs  zur  City  fast  ganz  auf.  Der  Personen- 

verkehr steigt  bis  6  Uhr  allmählich,  bis  8  Uhr  stärker  an  und  schnellt 

dann  bis  9  Uhr  mächtig  in  die  Höhe:  er  dauert  in  dieser  Stärke  etwa  bis 

10  Uhr,  um  dann  ebenso  rapide  abzunehmen.  Bis  7  Uhr  abends  bleibt 

er  wenig  Schwankungen  unterworfen,  hernach  fällt  er  wieder  schnell  bis 

gegen  Mitternacht  ab.  Der  Wagenverkehr  —  alle  Art  Wagen,  auch  Last- 

wagen eingerechnet  —  bewegt  sich  in  gleiehmäfsigeren  Linien.  Der  von 

der  City  ausgehende  Verkehr  ist  nicht  gezählt  worden  und  konnte  deshalb 

in  der  Abbildung  nicht  angegeben  werden. 

Abbildung  3  (S.  271)  zeigt  den  Personenverkehr  der  Newyorker  Hoch- 

bahnen, und  zwar  nicht  allein  den  nach  der  Stadt  gerichteten  „down  town 

traffie",  sondern  auch  den  abströmenden  Verkehr,  den  „up  town  traffic". 
Die  Darstellung  bezieht  sich  auf  den  18.  Mai  1892,  wo  eine  Feststellung  des 

Verkehrs  nach  Mafsgabe  der  auf  den  einzelnen  Stationen  ausgegebenen 

Fahrkarten  vorgenommen  wurde,  getrennt  nach  den  beiden  Fahrrichtungen. 

Die  Flächenabschnitte  1  bis  7  stellen  den  Verkehr  einzelner  Verkehrszonen 

dar,  deren  Summirung  den  gesaramten  Verkehr  ergiebt.  Die  Fläche  1 

bezieht  sich  auf  den  Abschnitt  unterhalb  der  Chamberstreet,  2  auf  den 

Abschnitt  von  dieser  bis  zur  12.  Strafse,  die  Flächen  3  bis  7  bezeichnen 

die  Abschnitte  zwischen  der  12.  und  42..  der  42.  und  72..  der  72.  und  102., 

der  102.  und  132..  und  oberhalb  der  1H2.  Strafse.    Der  erste  Abschnitt 
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hat  1,6  km  Länge,  die  anderen  sind  je  2,4  km  lang.  Der  Verkehr  ver- 

theilt sich  auf  die  vier  Avenuebahnen  sehr  ungleichmäßig,  wie  folgt: 

\  u  Ii  dt  r  oiuiiT ttcn  uer  oin'ii 

(up  town) (down  town)1) l'ersonen 
Personen 

9.  Avenue    .    .  . 39  920 21890 

fo.               ■    .  . 94926 123  936 

3.      ,,  ... 116  210 123  534 

32  257 48  394 

283  319 317  763 

zusammen  601  972 

Auch  innerhalb  der  Monate  schwankt  der  Verkehr;  er  ist  am  ge- 

ringsten in  dem  Monat,  wo  sich  jedermann  auf  Urlaub  befindet,  und  am 

gröfsten  im  Dezember.  Der  Unterschied  zwischen  diesen  beiden  Monaten 

wird  von  James  R.  Croes  in  der  Railroad  Gazette3)  zu  20  pCt.  angenommen. 

Derselbe  Schriftsteller  findet  nicht,  dafs  innerhalb  eines  Monats  regelmäfsige 

Schwankungen  wahrnehmbar  sind:  in  der  Woche  sei  der  Freitagsverkehr 

geringer,  als  an  den  anderen  Tagen;  namentlich  gehen  die  Frauen  am 

Freitag  nicht  gern  in  die  Stadt,  weil  dieser  Tag  Unglück  bedeutet. 

In  den  angeführten  Fällen  müssen  die  nach  dem  regelmäfsigen  Fahr- 

plan verkehrenden  Betriebsmittel  den  Verkehr  bewältigen. 

Zu  besonderen  Zeiten  aber  werden  Anforderungen  gestellt,  die  weit 

über  den  Rahmen  des  normalen  Fahrplans  hinausgehen.  „Jeder,  der  weif», 

was  Eisenbahnverkehr  ist,  und  wie  grofs  eine  Menge  von  einigen  Tausend 

Personen  ist,  wenn  man  sie  nicht  in  Ziffern  auf  einem  Blatt  Papier  dar- 

gestellt sondern  in  Wirklichkeit  vor  sich  sieht,  mufs  sich  nicht  sosehr 

darüber  wundem,  dafs  am  Bankfeiertage  1892  das  Unglück  zu  Hampstead 

in  London  vorkam,  als  vielmehr  darüber,  dafs  vorher  kein  Unglück 

dieser  Art  vorkam."  Am  Pfingstmontag  1888  gab  die  Ostbahn  300000  Fahr- 

karten aus,  davon  %  im  Londoner  Bezirk;  auf  den  Vorortstationen  waren 

vor  4  Uhr  Nrn.  bereits  127  000  Fahrkarten  abgenommen,  davon  zwei 

Drittel  in  den  Stationen  au  der  Eppinger  Forst.  Festlichkeiten  irgend 

welcher  Art,  eine  Parade,  ein  Rennen,  eine  Ausstellung,  dann  klimatische 

Einflüsse,  Regenwetter,  grofse  Hitze  führen  den  Verkehrsmitteln  unberechen- 

bare Volksmassen  zu,  die  in  allerkürzester  Zeit  befördert  werden  müssen. 

M  Sonst  bedeutet  „aufwärts"  oder  ,,up"  nach  der  Stadt,  „abwärts"  oder  „down" 

von  der  Stadt.   Hier  ist  „down  town"  die  nntere,  ..up  town"  die  obere  Stadt.-' 
J)  Nummer  51  vom  16.  Dezember  1802. 
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James  R.  Croes  sagt,  dafs  man  für  amerikanische  Verhältnisse 

in  Bezug  auf  die  Anzahl  der  Betriebsmittel,  die  man  auf  einer  bestimmten 

Linie,  auch  mit  Rücksicht  auf  solche  aufsergewfthnlichen  Falle  bereit  zu 

halten  habe,  das  Doppelte  von  dem  durchschnittlichen  täglichen  Bedarf 

rechnen  müsse.  Der  gröfste  Verkehr  eines  Tages  bilde  wieder  den 

doppelten  Jahresdurchschnitt  und  das  Stundenmaximum  betrage  dreimal 

soviel,  als  der  tagliche  Stundendurchschnitt.  Diese  Angaben  dürften  sich 

auf  die  von  Croes  mitgetheilte  Abbildung  3  stützen. 

Croes  giebt  an,  dafs  ein  Newyorker  Pferdebahndirektor  sich  anheischig 

gemacht  habe,  für  einen  bestimmten  Tag  der  Woche,  in  einer  bestimmten 

Jahreszeit,  bei  gegebenem  Thermometer-  und  Barometerstand  genau  die 

richtige  Anzahl  von  Wagen  und  Bediensteten  zu  stellen,  die  der  Ver- 

kehr erfordere. 

6.  Eintheilung  der  Verkehrsmittel. 

Die  Entwicklung  einer  Stadt  wird  bezeichnet  durch  die  Entwicklung 

ihrer  Verkehrsmittel.    Ursprünglich  hatte  man  es  nur  mit  den  Omnibus 

zu  thun,  die  sich  mit  holprigem  Pflaster  bequemen  mufsten.  Ein  grösserer 

Aufschwung  begann  mit  der  Einführung  der  Pferdebahnen,  die  im  festen 

Geleise  laufen.    Pferdebahnen  und  Omnibus  kommen  aber  für  den  Ver- 

kehr der  aufsenliegenden  Bezirke  mit  dem  Stadtinnern,  d.  i.  für  die  grofsen 

Entfernungen,  wenig  in  Frage.   Gegenüber  dem  Vortheil,  dafs  sie  die 

Reisenden  von  Maus  zu  Haus  bringen,  ist  doch  die  Fahrgeschwindigkeit 

eine  zu  geringe.   Zwanzig  Minuten  oder  eine  halbe  Stunde  ist  das,  was 

der  Durchschnittsreisende  an  Zeit  opfern  will,  um  von  seiner  Wohnung 

zum  Punkt  seiner  Thätigkeit  zu  gelangen.   Ist  die  Entfernung  gröfser,  so 

verlangt  er  schnellere  Beförderung,  und  nimmt  es  in  den  Kauf,  wenn  er 

die  Endstrecken  zu  Fufs  zurücklegen  mufs.   Für  die  unaufhaltsam  zu- 

nehmende Bevölkerung  geuügten  daher  bald  die  Pferdebahnen  nicht  mehr, 

und  der  Amerikaner  trug  dem  Bedürfnifs  nach  gröfseren  Geschwindig- 

keiten durch  Anlage  von  Strafsen bahnen  mit  elektrischem  und  Kabelbetrieb 

Rechnung.    Diese  gewähren  den  Vortheil,  dafs,  wenn  auch  in  der  Innen- 

stadt nur  eine  mäfsige  Geschwindigkeit  zulässig  ist*,  doch  in  den  äufseren 
Bezirken  mit  gröfseren  Geschwindigkeiten,  etwa  bis  zu  20  km  in  der 

Stunde  gefahren  werden  kaon.  Will  man  auch  in  der  Innenstadt  schneller 

fahren,  so  erübrigt  nur  die  Anlage  von  Hoch-  oder  Tiefhahnen. 

Welche  Ausdehnung  die  Straßenbahnen  in  Amerika  gewonnen 

haben,  ist  daraus  zu  ermessen,  dafs  die  Gesammtlänge  aller  Strafsenbahnen 

in  den  Vereinigten  Staaten  gegenwärtig  mehr  als  zwei  Drittel  des  ge- 

sammten  preufsischen  Staatsbahnnetzes  ausmacht.  Es  giebt  7170  km 

Pferdebahnen.  9500  km  elektrische  Bahnen,  1040  km  Kabelbahnen  und 

Digitized  by  Gc 



Schnellverkehr  in  Städten,  mit  besond.  Berücke,  von  London  u.  Newyork.  273 

100O  km  Dampfbahnen,  zusammen  18710  km.  Die  elektrischen  Bahnen 

haben  im  vorigen  Jahr  um  3020  km,  die  Kabelbahnen  um  84  km  zu- 

genommen; hiergegen  haben  die  Pferdebahnen  um  1350,  die  Dampfbahnen 

um  85  km  abgenommen. 

In  Europa  wird  im  allgemeinen  die  Grenze,  wo  der  Uebergang  zur 

Hoch-  oder  Tiefbahn  geboten  ist,-  schneller  erreicht,  als  in  Amerika.  Dort 

nimmt  man  nicht  dieselben  Rücksichten  auf  die  Sicherheit  des  Verkehrs 

wie  hier  zu  Lande:  in  Chicago  jagen  beispielsweise  die  Verkehrsmittel  in 

vollster  Fahrt  durch  belebte  Strafsen  und  über  die  Uebergänge  der  Eisen- 

bahn hinweg,  die  bekanntlich  in  dieser  Stadt  zumeist  noch  zu  ebener  Erde 

liegen.  Die  gröfseren  Rücksichten  auf  die  Sicherheit  des  Verkehrs  sind 

mit  die  Ursache,  dafs  man  in  der  Anwendung  mechanischen  Betriebes  auf 

den  Strafsenbahnen  in  Europa  nur  sehr  vorsichtig  vorging.  Während  in 

Amerika  die  mechanisch  betriebenen  Strafsenbahnen  in  gewissem  Sinne 

als  die  Vorläufer  der  Stadteisenbahn  angesehen  werden  können,  folgen  aiv 

ihnen  in  Europa  nach. 

Heins  der  angeführten  Verkehrsmittel  hat  das  andere  zu  verdrängen 

vermocht:  jedes  erfüllt  seine  Aufgabe  unter  den  seiner  Eigenart  ent- 

sprechenden Verhältnissen.  Zu  ihrer  Kennzeichnung  tragen  die  folgenden 

Mittheilungen  bei. 

Ueber  die  Kosten  der  verschiedenen  Verkehrsmittel  macht  Curtis 

Clarke  die  folgenden  theils  amtlichen  Quellen  entlehnten  Angaben. 

Die  Anlagekosten  betragen  für  das  Kilometer  —  einschliefslich  Auf- 

rüstung —  nach  Clarke  für 

Strafsenbahnen  mit  Pferde-  und  Maulthierbetrieb  177000  M 

Elektrische  Bahnen   116000  „ 

Kabelbahnen   870  000  „ 

Untergrundbahnen  neuer  Art   3  bis  4  Mill.  uSt. 

Hochbahnen   4-5„ 

Die  Betriebskosten  für  das  Kilometer  giebt  Clarke  wie  umstehend 

ersichtlich  an. 

Die  Vertheilung  der  Betriebskosten  in  Spalte  3  auf  die  Spalten  1 

und  2  ist  offenbar  nicht  nach  einheitlichen  Gesichtspunkten  erfolgt;  das 

geht  aus  den  Zahlen  klar  hervor.  Aus  der  Tabelle  würde  aber  ferner 

zu  schliefsen  sein,  dafs  die  Kabelbahnen  im  Betriebe  die  billigsten  sind; 

dann  folgen  die  Dampfbahnen,  und  hierauf  die  elektrischen  Bahnen.  Am 

theu ersten  im  Betriebe  sind  die  Pferdebahnen. 

Croes  macht  nach  der  Fahrgeschwindigkeit  zwischen  den  Verkehrs- 

mitteln die  folgende  Unterscheidung: 

1.  Oberflächenverkehrsmittel  mit  reichlich  11  km  stündlicher  oder 
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Verkehrsmittel 

Betriebskosten  auf  das 

Wagenkilometer 
in  Pfennigen 

Betriebs-:  Sonstige  zu- 
kraft      Kosten  Bommen 

Zahl  der 

eingenom- 
menen Fahr 

eider  anf 

an  Wagen- kilometer 

Betriebs- kosten  anf 

einen  Fahr- 

gast in 
Pfennigen 

Pferdebahnen : 

Durchschnitt  von  15  Linien 

(amtlich  ermittelt)  .... 

Chicago,  Südseite,  1891  .   .  . 

Boston,  Westseite,  1891     .  . 

Einspänner,  ohne  Schaffner  . 

Elektrische  Bahnen: 

Boston,  Westend  

Durchschnitt  Ton  10  Linien 

(amtlich)  

City  und  Südlondonbahn  1891 

Kabelbahnen: 

Durchschnitt  von  10  Linien 

(amtlich)  

Chicago,  Südseite,  1891 .  . 

Brooklyn-Brücke,  1887  .  . 

,,  1891 

Hochbahnen  mit  Dampf 
betrieb: 

Newyork  (Manhattanbahu  1890 

Brooklyn  1R90  

18,» 

29,s 

48,1 

81,» 18,8 50,  t 

28,8 38,9 67,7 
1  Li  * lH,b 

21,9 

39,» 

'20,3 

37,4 

57,7 

14,2 
20,s 35,0 

18,» 

21,  & 
35,s 

9,«» 

28,« 

37,4 

8,0 

16,9 24,9 

5,9 
28,» 

84,7 

5,9 

22, 

1 

28,3 

15,* 

18,9 34,4 

13,3 

12« 

25,* 

8,0« 8,12 

3,94 

4.» 

2,8 

3,1 

2,3 

5,:. 

4,9 

3,. 

2,« 

15,6 

16/) 
17,2 

13,3 

16,o 

IL« 

13,» 11,» 

6,3 

6,i 

10.4 12.7 

180  Minutengeschwindigkeit,  die  Gefahren  für  den  Strafsen verkehr 

aussehliefst.  Er  nennt  diesen  Verkehr  Tramverkehr  —  tram  transit. 

2.  Verkehrsmittel  mit  doppelt  so  grofser  Geschwindigkeit,  d.  h.  21  km 

in  der  Stunde,  oder  360  m  in  der  Minute,  wobei  die  Stationen 

einander  so  nahe  liegen,  dafs  diese  Durchschnittsgeschwindigkeit 

auch  unter  Einbeziehung  der  Aufenthalte  aufrecht  erhalten  wird. 

Die  gröfste  Fahrgeschwindigkeit  übersteigt  den  Durchschnitt  mit 

Rücksicht  auf  das  erforderliche  Anhalten  —  8  bis  20  Sekunden  — 

und  auf  An-  und  Abfahrt  nicht  unwesentlich.  Die  Stationsent- 

feruung  kann  nach  den  gemachten  Erfahrungen  bis  auf  etwa 

500  m  herabgehen.  Croes  nennt  diesen  Verkehr  Schnellverkehr 

—  quick  transit. 

3.  Verkehrsmittel  mit  36  km  stündlicher  oder  600  m  Minuten- 

geschwindigkeit, deren  Stationsentfernungen  nicht  über  1 800  m 

betragen.    GröTsere  Geschwindigkeiten  bedingen  gröfsere  Stations- 
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entfern  ungen.  Diese  Art  wird  Eil  verkehr  —  rapid  transit  — 

genannt. 

Pferdebahnen  und  Omnibus  gehören  zum  Tramverkehr.  Der  Ver- 

kehr der  Strafsenbahnen  mit  mechanischem  Betriebe  ist  in  den  inneren 

Stadttheilen  zum  Tramverkehr,  in  den  äufseren  allenfalls  zum  Schnellver- 

kehr zu  rechneu.  Den  Eilverkehr  bewältigen  Eisenbahnen,  deren  Fahr- 

bahn der  Strafse  entrückt  ist,  Hoch-  oder  Tiefbahnen. 

Diese  Systeme  sollen  —  das  ist  eine  naheliegende  Forderung  —  so 

miteinander  verflochten  werden,  dafs  bequem  von  dem  einen  zum  andern 

übergestiegen  werden  kann.  Aber  Croes  hält  es  für  durchaus  falsch,  von 

den  Schnellverkehrsmitteln  zu  verlangen,  dafs  sie  den  Hauptverkehrsadern 

folgen  sollen.  Es  sei  unrichtig,  die  Zahl  der  Müfsiggänger  noch  zu  ver- 

mehren durch  Volksmassen,  die  nur  nach  einer  Gelegenheit  suchen,  irgendein 

Verkehrsmittel  aufzuraffen,  das  sie  nach  ihrem  Bestimmungsorte  bringt. 

Man  solle  —  meint  er  —  die  Massen  vielmehr  ablenken  und  zerstreuen 

und  nicht  dahin  führen,  wo  sie  hindern  und  selbst  nicht  hin  wollen:  man 

habe  ihnen  lediglich  eine  bequeme  Fahrgelegenheit  zu  bieten. 

Croes  befindet  sich  hier  in  einem  Irrthume. 

Dafs  sein  Prinzip  in  der  Praxis  meist  nicht  befolgt  werden  kann, 

zeigt  sich  bei  Betrachtung  der  neuen  Londoner  Stadtbahnen  und  ander- 

weitig in  Vorschlag  gebrachter  Schnellverkehrslinien  sofort.  Curtis  Clarke 

stellt  denn  auch  im  Gegensatz  zu  Croes  die  umgekehrte  Forderung  auf, 

er  will  die  Schnellverkehrsmittel  gerade  durch  die  Hauptstrafsenzüge  führen. 

Die  Entwicklung  des  Schnellverkehrs  hat  sich  mit  der  Frage  der 

Eisenbahnen  zu  befassen.  Die  Schwierigkeit  liegt  weniger  darin,  wie  man  die 

Umgebungen  der  Stadt  an  das  Stadtgebiet  anschliefsen  soll;  sie  liegt  vielmehr 

in  der  zu  erfüllenden  Forderung,  den  Verkehr  in  das  Stadtinnere  hinein  zu 

führen  und  dort  zu  verzweigen.  In  den  äufseren  Stadtgebieten  setzen  die 

offenen  Räume  der  Ausdehnung  der  Eisenbahn  keine  unüberwindlichen 

Schwierigkeiten  entgegen,  im  Bereich  der  überbürdeten  Innenstadt  bleibt 

nur  die  Anlage  von  Tunnel-  oder  Viaduktbahnen  übrig.  Die  Ausgestal- 

tung des  Bahnnetzes  hängt  wesentlich  von  der  Form  des  Weichbildes  ab. 

hi  Berlin  steht  einer  gleichmäfsigen  Entwicklung  der  Verkehrsmittel  nach 

allen  Richtungeu  hin  nichts  im  Wege.  Die  Spree  ist  als  Hindernifs  nicht 

anzusehen,  ebenso  sind  Terrainschwierigkeiten  nicht  vorhanden.  Weniger 

günstig  liegen  die  Verhältnisse  in  London ,  am  ungünstigsten  aber 

in  Newyork,  wo  die  Gestaltung  der  Manhattaninsel,  die  westlich  vom 

Hudson,  östlich  vom  Eastriver  begrenzt  wird,  auf  eiue  nordsüdlich  gerichtete 

Entwicklung  der  Verkehrsmittel  hinweist.  Nördlich  bietet  wiederum  der 

Harlemflufs  ein  lästiges  Hindernifs.    In  San  Francisco  und  Kansas  City 
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bieten  «teile  Anzeigungen  in  den  Strafsenzügen  dem  Ausbau  der  Ver- 

kehrsmittel unliebsame  Schwierigkeiten. 

Curtis  Harke  knöpft  an  ein  ideales  Schnellverkehrsnetz  die  folgenden 

—  nicht  durchweg  zutreffenden  —  Bedingungen: 

1.  Die  Linien  sollen  vom  Geschäftszentrum  nach  allen  Richtungen 

radial  in  die  Vororte  geführt  werden,  soweit  dies  technisch  mög- 

lich ist; 

2.  die  Linien  sollen  denjenigen  Strafsen  folgen,  die  schon  Verkehrsadern 

für  den  Geschäftsverkehr  bilden: 

3.  in  allen  Theilen  der  Stadt  sollen  die  Wagen  mit  gleicher  Ge- 

schwindigkeit fahren  können: 

4.  Wagenwechsel  soll  soviel  wie  möglich  ausgeschlossen  sein: 

5.  die  Erweiterungsfähigkeit  des  Systems  nach  aufsen  hin  soll 

gewahrt  bleiben. 

Clarke  denkt  sich  die  allgemeine  Lösung  der  Aufgabe  wie  folgt: 

Im  Bereich  der  Vororte  sollen  überfläcbenbahnen  mit  mechanischen] 

Betrieb  —  er  denkt  an  elektrischen  oder  Kabelbetrieb  —  da  angelegt 

werden,  wo  die  Verhältnisse  eine  Geschwindigkeit  von  15  km  zulassen. 

Mehr  nach  dem  Innern  zu,  wo  die  Geschwindigkeit  ermäfsigt  werden 

niüfste,  sollen  die  Bahnen  auf  Viadukte  gelegt  werden.  Wo  die  Strafsen 

zu  eng  werden  oder  sonstige  Gründe  eine  derartige  Anlage  nicht  mehr 

gestatten,  sollen  die  Linien  unter  die  Erde  geführt,  jenseits  des  inneren 

Stadtgebietes  wieder  auf  einen  Viadukt  gelegt  und  von  diesem  wieder 

an  die  Oberfläche  gelenkt  werden.  Clarke  findet  sowohl  den  Kabelbetrieb 

als  auch  den  Betrieb  mit  elektrischen  Motorwagen  auf  eine  so  geführte 

Linie  anwendbar.  Nicht  allein  die  elektrischen  Wagen  in  Boston,  sondern 

auch  die  grofsen  zweigeschossigen  Pullmann'scheu  Strafsen  wagen,  die  in 

jedes  Geschofs  30  Persouen  aufnehmen,  vermögen  nach  Clarke  Steigungen 

bis  zu  6°/o  mit  Leichtigkeit  zu  überwinden. 

Der  Gedankengang  erscheint  im  allgemeinen  einleuchtend.  Er  bietet 

indessen  nicht  gerade  viel  Neues.  Man  braucht  nur  an  die  Londoner 

Untergrundbahnen  und  die  Berliner  Stadtbahn  mit  ihren  Anschlufsstrecken 

zu  denken.  Den  angeführten  Forderungen  wird  man  freilich  nicht  durch- 

weg zustimmen  können. 

Die  erste  Forderung  ist  im  Prinzip  berechtigt.  Kingbahnen  sind  nicht 

immer  von  Vortheil.  da  sie  vielfach  ein  Verkehrsgebiet  umfahren,  statt 

mitten  hinein  zu  gehen.  Beispiele  derartiger,  an  sich  unzweckmäfsig 

gebauter  Ringbahnen  geben  London  und  Paris.  Auch  die  Berliner  Ringbahnen 

haben  sich  zu  ihrer  Bedeutung  für  den  Personenverkehr  erst  nach  und 

nach  entwickeln  müssen.  Die  für  Berlin  geplante  SiemensVhe  Hochbahn 
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—  Warschauerstrafse — Zoologischer  Garten  —  hat  gleichfalls  nicht  viele 

Berührungspunkte  mit  dem  inneren  Stadtgebiet.  Clarke  hat  Recht,  wenn 

er  sagt,  dafs  man  in  den  europäischen  Städten,  wo  solche  Ringbahnen 

bestehen,  allenthalben  daran  gehe,  die  nöthigen  Dianietraibahnen  einzu- 

fügen. Die  Berliner  Stadtbahn,  die  neuen  Londoner  elektrischen 

Bahnen,  die  vorgeschlagenen  Pariser  Stadtbahnen  halteu  an  der  diametralen 

Richtung  fest.  „Von  allen  schwierigen  Aufgaben  ist  keine  schwieriger,  als 

einem  Amerikaner  den  gröfseren  Umweg  zuzumnthen,  wenn  er  den  Weg 

gerade  abschneiden  kann."  Man  könnte  Clarke  darauf  erwiedern.  dafs 
das  auch  bei  anderen  Nationen  zutrifft. 

Der  zweiten  Forderung  wird  aus  finanziellen  Gründen  zugestimmt 

werden  müssen.  Stadtbahnen  sind  kostspielig:  die  Baukosten  müssen 

möglichst  herabgedrückt  werden.  Der  Geldgeber  will  eine  Rentabilität 

von  wenigstens  5%  klargestellt  sehen,  ehe  er  sich  an  einem  Unternehmen 

betheiligt.  „Die  Aussicht  auf  einen  mäfsigen  Gewinn  —  um  mit  der 

Quarterley  Review  zu  reden  —  dürfte  ausreichend  sein,  den  Kapitalisten 

anzulocken,  in  dessen  Brust  die  Hoffnung  glüht  und  üppige  Blüthen  treibt, 

wenn  auch  nur  der  geringste  Flecken  des  harten  Bodens  der  Tbatsachen 

vorliegt,  auf  dem  sie  Wurzel  fassen  kann." 

Die  vierte  Clarke'sche  Forderung  ist  nur  bedingt  zu  erfüllen.  Das 
Publikum  liebt  das  Umsteigen  nicht.  Wollte  man  aber  der  gestellten 

Forderung  streng  Rechnung  tragen,  so  wäre  die  Folge  eine  Bahnanlage, 

deren  Stränge  ein  einziges  unentwirrbares  Netz  bilden  würden;  es  würde 

dazu  führen,  in  den  verschiedensten  Richtungen  und  zwischen  den  ver- 

schiedensten Punkten  durchlaufende  Zugverkehre  einzurichten.  Die  Folge 

würde,  wie  man  das  in  London  und  auch  in  Berlin  genugsam  hat  fühlen 

müssen,  eine  außerordentliche  Erschwerung  der  Betriebsführung  sein:  un- 

vorhergesehene Störungen  ziehen  das  ganze  Netz  in  Mitleidenschaft.  In 

dieser  Beziehung  mufs  Greathead  beigestimmt  werden,  der  die  einzelnen 

Betriebsstrecken  mehr  selbständig  machen,  von  den  übrigen  losgelöst  hin- 

stellen, nicht  aber  die  Betriebe  unentwirrbar  ineinander  flechten  will.  Da- 

durch werden  die  Anlagekosten  verringert,  und  man  kann  den  Betrieb 

besser  den  Anforderungen  des  Verkehrs  anpassen.  Dem  Publikum  gegen- 

über kann  man  auch  allzu  sentimental  sein.  Thatsächlich  ist  die  Mühe 

des  Umsteigens,  unter  Verhältnissen,  ..wo  höchstens  eine  Person  unter 

fünfhundert  eine  Reisetasche  trägt",  nur  eine  geringe.  Im  Entwurf  der 

Berliner  Untergrundbahnen  ist  in  verständiger  Weise  auf  eine  Trennung 

der  einzelnen  Strecken  Bedacht  genommen. 

Die  Erfüllung  der  Clarke'schen  Forderung  gleicher  Geschwindigkeit 

auf  allen  Bahnstrecken  ist  im  allgemeinen  angängig  und  schon  durch  das 

Betriebsinteresse  geboten:  das  schliefst  freilich  im  Bedarfsfälle  die  Einrich- 
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tung  einzelner  schnellerer  Züge  oder  eiue  Beschleunigung  derselben  im 

Gebiete  der  Vororte  nicht  aus.  Derartige  Schnellzüge  giebt  es  thatsächlich 

in  London  und  Newyork. 

C.   Hoch-  oder  Tiefbahnen. 

Die  Frage ,  ob  man  im  inneren  Stadtgebiete  Hoch-  oder  Tief- 

bahuen  anlegen  soll,  ist  nicht  a  priori  für  alle  Fälle  zu  entscheiden  und 

es  wäre  verkehrt,  daraus  eine  Prinzipienfrage  zu  machen,  wie  es  die  In- 

teressenten der  einen  oder  anderen  Richtung  zu  thun  belieben.  Es  kommen 

bei  Entscheidung  der  Frage  in  Betracht: 

1.  Die  Frage  der  gröfsereu  Annehmlichkeit  für  die  Heisenden. 

2.  Die  Frage  der  Rentabilität. 

3.  Die  Geschmacksfrage. 

Zu  1.  Dafs  das  Publikum  eine  Hochbahn  angenehmer  findet,  als  eine 

Untergrundbahn,  braucht  kaum  besonders  hervorgehoben  zu  werden.  Nicht 

als  ob  man  fernerhin  noch  mit  einer  Verschlechterung  der  Luft  durch  Loko- 

motivrauch —  man  denkt  hier  sofort  an  die  alten  Londoner  Untergrundbahnen 

—  zu  rechnen  hätte;  bei  Anwendung  der  elektrischen  Triebkraft  kommen 

derartige  Bedenken  in  Fortfall.  Aber  die  unbeengte  Fahrt  in  freier 

Luft,  im  Lichte  des  Tages  unter  den  wechselnden  Eindrücken  des  Städte- 

bildes sagt  den  ineisten  von  vornherein  mehr  zu,  als  die  Fahrt  in  einer 

Tunnelröhre,  und  mit  dem  menschlichen  Empfinden  mufs  man  rechnen. 

Thatsächlich  darf  man  aber  die  Rolle,  welche  die  menschliche  Einbildungs- 

kraft in  diesem  Punkte  spielt,  nicht  überschätzen.  Der  Aufschwung  des  Ver- 

kehrs auf  der  City-  und  Südlondonbahn  zeigt,  dafs  das  Publikum  sich  an 

die  unterirdische  Fahrt,  selbst  in  einer  Tiefe,  die,  wie  hier,  ohne  Fahr- 

stühle nicht  zu  erreichen  ist,  recht  gut  gewöhnen  kann. 

Mancherlei  Nachtheile  haften  den  unterirdischen  Bahnen  freilich 

immer  an.  Die  Fahrt  im  Tunnel  ist  geräuschvoller  als  auf  einem  Viadukt, 

daher  für  zarte  Nerven  weniger  angenehm.  Dieser  Uebelstand,  der  sich 

auf  der  City-  und  Südlondonbahn  recht  fühlbahr  macht,  kann  indessen 

durch  Auskleidung  der  Tunnelröhren  mit  schalldämpfendem  Material  ge- 

mildert werden.  Ueber  die  Frage  der  Lüftung  der  Untergrundbahnen 

herrscht  noch  Meinungsverschiedenheit.  In  London  ist  man  mit  der  Lüftung 

der  elektrischen  Bahn  recht  zufrieden  und  ich  selbst  habe  bei  mehreren 

Fahrten  auf  dieser  Strecke  über  schlechte  Luft  nicht  klagen  können. 

Andere  haben  mir  dasselbe  gesagt.  Die  Amerikaner  sind  entgegengesetzter 

Meinung.  Der  Newyork  er  Schnellverkehrsausschufs,  der  sich  mit  der  Frage 

der  Untergrundbahnen  eingehend  beschäftigt  hat,  sagt  nur  allgemein,  dass  die 

Schwierigkeiten  der  Lüftung  und  Abwässerung  mit  jedem  Fufs  wachsen,  den 

man  den  Tunnel  tiefer  legt.  Meiner  Anschauung,  dafs  eine  zufriedenstellende 
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Lüftung  deshalb  zu  erwarten  sei,  weil  die  Züge  die  Luft  wie  ein  Kolben 

vor  sich  hertreiben  und  dafs  in  den  Stationen  ein  Ausgleich  stattfinden 

müsse,  tritt  die  Railroad  Gazette  entgegen.  Sie  stellt  eine  Kolbenwirkung 

überhaupt  in  Abrede.  Man  kann  darüber  verschieden  denken.  Auf 

theoretischem  Wege  wird  man  wohl  kaum  etwas  beweisen,  man  wird  sich 

auf  die  praktischen  Erfahrungen  stützen  müssen;  ich  für  meine  Person 

sehe  auf  Grund  der  Londoner  Erfahrungen  vorläufig  keinen  Anlafs,  von 

meiner  Ansicht  abzuweichen.  Die  alten  Londoner  Untergrundbahnen 

kommen  bei  dieser  Frage  nicht  in  Betracht,  dort  ist  es  der  Rauch  und 

der  Schwefeldunst,  den  man  sich  vergeblich  bemüht,  los  zu  werden.  — Eine 

weitere  Frage  ist  die  der  Zugänglichkeit.  Auch  darin  kann  man  leicht 

zu  falschen  Schlüssen  gelangen.  Es  steht  freilich  dahin,  ob  man  die  Tunnel 

anderwärts  so  tief  legen  wird,  wie  es  in  London  geschehen  ist,  und  in  dieser 

Beziehung  hat  der  Newyorker  Schnellverkehrsausschufs  gewifs  Recht, 

wenn  er  sagt,  dafs  eine  „Untergrundbahn  unter  sonst  gleichen  Verhältnissen 

auf  den  Verkehr  eine  gröfsere  Anziehungskraft  üben  werde,  je  näher  die 

Stationen  der  Strafsenkrone  liegen,  und  dass  die  vorübergehenden  Vortheile, 

welche  bei  einer  tieferen  Lage  der  Tunnel  für  die  Ausführung  zu  erwarten 

sind  und  die  dabei  erzielte  Kostenersparnis  doch  nicht  ins  Gewicht  fallen 

können  gegenüber  den  dauernden  Vortheilen,  die  einerseits  den  Reisendeu 

geboten  werden  und  andrerseits  dem  Betriebe  erwachsen,  und  die  geeignet 

sind,  eine  Bahn  beliebt  zu  machen.  Die  leichte  Zugänglichkeit  durch  kurze 

breite  Treppen ,  zu  denen  gegebenenfalls  noch  Fahrstühle  hinzutreten 

können,  bessere  Beleuchtung  und  Lüftung  in  den  Stationen  und  an  ge- 

eigneten Zwischenpunkten  der  Strecke,  und  ferner  das  Gefühl  gröfserer 

Sicherheit  von  Seiten  des  Publikums  im  Hinblick  auf  etwaige  Betriebs- 

störungen oder  Unfälle  sind  zu  gewichtige  Gesichtspunkte,  als  dafs  sie 

vorübergehenden  Erleichterungen  in  der  Bauausführung  weichen  sollten." 

Man  wird  nicht  ohne  Koth  die  Tiefenlage  der  Bahn  gröfser  wählen,  als  un- 

bedingt nöthig  ist. 

Die  Zugänglichkeit  wird  man  bei  etwa  10  m  Tiefe  bereits  durch 

Fahrstühle  vermitteln;  Treppen  wird  man  daneben  aber  in  jedem  Falle  vor- 

sehen. Der  Londoner  Mansion  Housc-Bahnhof  liegt  9  m  unter  dem  Gelände 

und  ist  auf  den  Stationstreppen  recht  bequem  erreichbar.  Der  Newyorker 

Schnellverkehrsausschufs  denkt  bereits  bei  6  m  Höhenunterschied  an  Fahr- 

stühle. Im  übrigen  ist  er  nicht  für  Fahrstühle  eingenommen,  weil  diese  bei 

aufsergewöhnlich  starkem  Andrang  den  Verkehr  nicht  bewältigen  und  auch 

von  der  Benutzung  kurzer  Fahrstrecken  leicht  abschrecken  möchten.  Bei 

grofsen  Tiefen  seien  Treppen  für  das  aufsteigende  Publikum  unzweck- 

mäßig, für  das  absteigende  gefährlich.  Aehnlichen  Anschauungen  hat  man 

bei  Aufstellung  des  Berliner  Untergrundbahnentwurfs  Rechnung  getragen. 
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In  London  ist  man  weniger  bedenklieh.  Wenn  die  Fahrstühle  geräumig 

genug  gemacht  werden,  .sind  sie  in  der  Lage,  soviel  Personen  fort 

zu  schaffen,  wie  überhaupt  mit  den  Zügen  ab-  und  zugehen  kennen, 

sodafs  auf  die  Treppen  nicht  zurückgegriffen  zu  werden  braucht.  Es  ist 

dies  eine  Frage  rein  technischer  Natur,  deren  Lösung  bereits  in  Liverpool 

bei  der  Merseytunnelbahn  für  Tiefen  bis  zu  27  m  erfolgreich  durch- 

geführt ist. 

Zu  2.  Im  Hinblick  auf  die  Anlage-  und  Betriebskosten  und  somit  die 

Rentabilitätsfrage  sind  Bahnen  nach  dem  Muster  der  Berliner  Stadtbahn 

und  der  alteren  Londoner  Untergrundbahnen  als  städtische  Schnellver- 

kehrslinien verfehlte  Spekulationen.  Nur  die  Ausdehnung  der  Unter- 

grundlinien in  die  Vororte  und  weiter  in  das  Land  hinein  hat  die  Lon- 

doner Gesellschaften  vor  dem  Verfall  retten  können,  denn  Penny- Fahr- 

preise können  Unternehmungen  nicht  rentabel  machen,  die  auf  das  Kilo- 

meter 10  Millionen  Mark  gekostet  haben,  und  die  jetzt  nicht  unter  12  Mill. 

herzustellen  sein  würden.  Um  eine  solche  Anlage  mit  6°/o  zu  ver_ 

zinsen.  würde  eine  kilometrische  Roheinnahrae  von  rund  1  200 OOO^y  jährlich, 

oder  von  23ÜXJ  M  wöchentlich  erforderlich  sein,  wenn  man  die  Betriebs- 

kosten zu  50  pCt.  der  Roheinnahme  annimmt.  Zum  Satze  von  5  1$  für  das  Kilo- 

meter würde  man  also  in  der  Woche  4G0U00.  in  einem  Tage  rund  70  000  Per- 

sonen befördern  müssen. 

Einen  Verkehr  von  diesem  Umfange  auf  der  zweigleisigen  Unter- 

grundbahn abzuwickeln ,  ist  undenkbar.  Die  Bahnhöfe  Broadstreet  und 

Liverpoolstreet  erreichen  ihn  knapp  auf  4  Gleisen.  Cannonstreet  und 

Fenchurchstrcet,  die  ebenfalls  4  Streckengleise  haben,  haben  einen  täglichen 

Verkehr  von  35000  Personen,  Ludgatehill  hat  ebensoviel;  der  Bahnhof 

Moorgatestreet  der  Untergrundbahn  —  mit  4  Streckengleisen  —  hat  einen 

Verkehr  von  32000,  Mansion  House  au  zweigleisiger  Linie  von  noch  nicht 

20000  Personen  täglich.  Der  Vorkehr  der  anderen  Untergrundstationen  ist 

aber  noch  viel  geringer.  Hochliegende  Untergrundbahnen  nach  Art  der 

alten  Londoner  Tunnelbahnen  kommen  hiernach  als  Finanzunternehmen 

nicht  mehr  in  Frage,  und  in  der  That  hat  auch  keiner  der  zahlreichen 

späteren  Vorschlüge  für  solche  Bahnen  ein  Anlagekapital  gefunden. 

Aohnliches,  wenn  auch  nicht  in  gleichem  Mafse.  gilt  von  den  Hoch- 

bahnen, die  man  als  massive  Viaduktbögen  so  bauen  würde,  dafs  sie  allen 

an  eine  Vollbahn  gewöhnlicher  Art  zu  stellenden  Anforderungen  genügen. 

In  solchem  Falle  ist  eine  Durchschneidung  der  Häuserblocks  für  gewöhn- 

lich nicht  zu  umgehen.  Die  Berliner  Stadtbahn  ist  ungleich  billiger  gebaut 

worden,  als  die  Londoner  Untergrundbahnen;  bei  ihrer  Anlage  haben  übrigens 

Verhältnisse  obgewaltet,  wie  sie  gleich  günstig  nicht  immer  getroffen  werden 

dürften. 
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Bei  der  Anlage  neuer  Schnellverkehrslinien  als  Hoch-  oder  Tiefbahnen 

wird  man  auf  eine  Einschränkung  des  Lichtprofils  oder  des  Gewichts  der 

Fahrzeuge  Bedacht  zu  nehmen  und  hierdurch  eine  Verminderung  der 

Kosten  anzustreben  haben.  Das  ist  um  so  eher  zulässig,  als  Verbin- 

dungen mit  Vollspurbahnen  bei  diesen  rein  Ortlichen  Verkehrsmitteln  kaum 

in  Frage  kommen.  Bei  Hochbahnen  wird  man  die  Betriebsmittel  leicht 

bauen,  um  das  eiserne  Tragegerüst  in  leichten  Dimensionen  halten  zu 

können;  bei  Untergrundbahnen  wird  man  den  äufsercn  Umfang  der  Betriebs- 

mittel auf  ein  möglichst  geringes  Mafs  bringen,  um  den  Querschnitt  des 

Tunnels  möglichst  einzuschränken,  wie  mau  dies  in  London  mit  Erfolg 

durchgeführt  hat.  Die  Weite  eines  Tunnels  von  3,5  m  genügt  allen  An- 

forderungen, sei  derselbe  kreisförmig  oder  viereckig.  Abgesehen  von  den 

Grunderwerbskosten  würde  eine  derartige  Hochbahn  wesentlich  billiger 

sein  als  eine  Untergrundbahn;  braucht  man  für  letztere  zwei  bis  vier 

Millionen  Mark  auf  das  Kilometer,  so  kann  man  die  Hochbahn  für  die 

Hälfte,  vielleicht  noch  billiger  herstellen.  Die  Sachlage  ändert  sich  aber 

sofort,  wenn  man  die  Frage  des  Grunderwerbs  mit  in  Betracht  zieht.  Die 

Untergrundbahn  kann  unter  allen  Verhältnissen  so  tief  gelegt  werden,  dafs 

der  Grunderwerb  entweder  ganz  aufser  Frage  bleibt,  oder  doch  nur  gering- 

fügige Entschädigungen  nöthig  werden.  Es  hat  also  im  Grunde  ebensowenig 

Schwierigkeit,  unter  den  Häuserblocks  durchzugehen,  wie  unter  der  Strafse. 

Eine  Hochbahn  ist  aber  auf  die  Strafse  angewiesen;  die  Durchkreuzung 

der  Häuserblocks  verbietet  sich  wegen  der  hohen  Kosten.  Welche  An- 

forderungen die  Hauseigentümer  stellen  können,  wenn  eine  Hochbahn 

mitten  durch  die  Strafsen  geführt  wird,  hängt  von  der  Breite  dieser 

Verkehrsstrafsen  und  den  Rechtsanschauungen  neben  sonstigen  Uni- 

ständen ab.  Die  Anwohner  haben  ein  Anrecht  auf  den  vor  ihren 

Häusern  befindlichen  freien  Luftraum,  iu  engeren  Strafsen  haben  sie  ein 

Recht  auf  ungeschmälertes  Licht,  auf  die  Fernhaltung  neugieriger  Augen, 

die  ihnen  in  die  Fenster  sehen  können,  von  Rauch  und  Gas,  vielleicht 

auch  ein  Anrecht  auf  Fernhaltung  lästigen  Geräusches,  obwohl  in  diesem 

Falle  gesagt  werden  kann,  dafs  der  Anwohner  das  Geräusch  des  Zuges 

ertragen  müsse,  wie  etwa  eines  Bierwagens,  der  durch  die  Strafse  rollt. 

Dafür  wohnt  er  eben  an  einer  Strafse,  die  dem  öffentlichen  Verkehr  dient. 

Für  die  Finanzirung  des  Unternehmens  wirkt  es  grade  erschwerend,  wenn 

nicht  diese  Punkte  von  vornherein  klar  gestellt  sind.  Die  Newyorker  Hoch- 

bahnen haben  in  ihrer  frühesten  Zeit  den  Werth  der  anliegenden  Grund- 

stücke stark  herabgedrückt,  und  Prozesse  sind  nur  deshalb  ausgeblieben, 

weil  die  Eigenthümer  durch  das  Gesetz  rechtlos  gemacht  waren.  Später 

sind  Waarenhäuser  und  Büreaus  aus  den  Gebäuden  geworden,  deren  Mieths- 

werth  hierdurch  allmählich  freilich  wieder  auf  die  frühere  Höhe  stieg. 
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Eine  Untergrundbahn  unter  der  Strafse  ist,  wenn  sie  tief  genug  liegt  von 

solchen  Mängeln  frei,  und  wenn  Sackuiigen  im  Terrain  bei  ihrem  Bau 

vermieden  werden,  sind  die  an  die  Anwohner  zu  zahlenden  Entschädi- 

gungen so  gut  wie  Null.  Bei  der  City-  und  Südlondonbahn  sind  Sackungen 

des  Terrains  übrigens  nicht  eingetreten. 

Die  Quarterly  Keview  äufsert  sich  zu  der  Frage  der  Hochbahnen  in 

Bezug  auf  London  wie  folgt:  „Von  Hochbahnen,  wie  in  Newyork,  kann 

in  London  keine  Rede  sein.  So  bequem  sie  auch  für  die  Passagiere  sein 

mögen,  so  sind  sie  zweifellos  in  vielen  Beziehungen  für  die  Besitzer  der 

anliegenden  Häuser  nachtheilig,  während  sie  für  die  Fufsgänger  in  der 

Strafse  oder  die  Wageninsassen  eine  unnöthige  Belästigung  bilden.  Schlecht 

wie  sie  in  Newyork  sind,  würden  sie  in  London  noch  zehnmal  schlechter 

sein.  Unsere  Strafsen  sind  enger,  winkliger,  sie  steigen  ungleichmäfsiger 

an  und  haben  einen  aufserordentlich  viel  grösseren  Wagenverkehr.  Unser 

Klima  ist  verschieden  von  dem  in  Newyork,  welches  derselben  Breite 

angehört  wie  Neapel.  Unter  den  Eisenbahnviadukten,  die  in  Newyork 

einen  angenehmen  Schutz  vor  den  glühenden  Sonnenstrahlen  gewähren, 

würde  in  London  im  Winter  wochenlang  die  Dunkelheit  der  Mitternacht 

herrschen.  Ein  System  wie  die  Alleebahn  in  Chicago,  die  nicht  den  Strafsen 

folgt,  sondern  auf  bahnseitigem  Terrain  entlang  einer  Hinterallee  liegt,  das 

zu  dem  Zwecke  angekauft  worden  ist,  die  sich,  ähnlich  wie  in  einzelnen 

Theilen  des  Londoner  Westends  eine  rmewsui),  zwischen  zwei  Haupt- 
straf8en  der  Stadt  befindet,  ist  natürlich  nur  möglich  in  einer  modernen 

und  regelmäfsig  gebauten  Stadt.  Wenn  jemals  in  London  eine  neue  Feuers- 

brunst ein  ganzes  Stadtviertel  in  Asche  legen  und  die  Möglichkeit  geben 

sollte,  sie  in  rechtwinkligen  Linien  wieder  aufzubauen,  möchte  man  an 

solche  Bahnanlagen  denken:  aber  bis  dieser  Tag  kommt,  würde  sich  eine 

derartige  Bahn  einen  Weg  mähen  müssen,  nicht  durch  die  Hinterhöfe, 

sondern  hauptsächlich  durch  die  Gebäude  und  mit  unerschwinglichen  Kosten." 

Mit  diesen  Worten  ist  auf  die  Vorbedingung  geräumiger  Strafsen- 

züge,  die  auch  dem  Bau  an  sich  nicht  unüberwindliche  Schwierigkeiten 

entgegensetzen,  gebührend  hingewiesen.  In  Newyork  gestattet  das  Gesetz 

über  dem  Broadway  keine  Hochbahn.  Amerikanische  Stimmen  wenden 

sich  überhaupt  dagegen,  dafs  noch  weitere  Strafsen  für  Hochbahnen  preis- 

gegeben werden.  Es  wird  vorgeschlagen,  die  Bahnen  hoch  über  die  Häuser 

hinweg  zu  führen.  In  die  Blocks  hinter  den  Häusern  sollen  Pfeiler  ge- 

setzt werden,  aut  die  lange  Trägerkonstruktionen,  etwa  20  bis  30  m 

über  den  Häusern,  mit  zwei  Schnellfahrgleisen  und  zwei  Langsamfahr- 

gleisen in  etagenformiger  Anordnung  gelegt  werden  sollen.  Fahrstühle 

h  Hinterlassen,  an  denen  gewöhnlich  Stallungen  liegen. 
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würden  das  Publikum  nach  oben  befördern.  Der  Grunderwerb  würde 

hierbei  sehr  gering;  die  Bahn  wäre  dem  Auge  und  Ohr  entrückt,  und 

dem  Verkehrsbedürfhifs  wäre  Rechnung  getragen,  ohne  dafs  diese  Art 

Hochverkehr  Nachtheile  böte.  Ein  anderer  will  vierbeinige  Pfeiler  an 

deo  Strafsenk  reu  zun  gen  errichten  und  dazwischen  lange  Brückenträger 

spannen.  Derartige  Vorschläge  sind,  wie  auch  der  neueste  New- 

yorker  Entwurf  für  Schnellverkehrslinien  zeigt,  nicht  ernst  genommen 

worden.  Die  Quarterly  Review  ist  der  Meinung,  dafs  für  London  nur  eine 

Anlage  von  Hochbahnen  in  Betracht  kommen  könne,  wenn  auf  die  be- 

stehenden Viaduktbahnen  noch  ein  Stockwerk  aufgesetzt  würde.  Diese 

obere  Hochbahn  würde  in  leichter  Konstruktion  und  schmalspurig  her- 

zustellen und  mit  Elektricität  zu  betreiben  sein.  Solche  Bahnen  kämen 

in  Frage  zwischen  Charing  Crofs  und  Cannonstreet,  über  der  Hauptlinie 

der  Ostbahn  von  Liverpoolstreet  aus  u.  s.  w.  Auf  diesen  Linien  würden 

Omnibuszüge  den  Lokalverkehr  vermitteln.  Auch  dieser  Vorschlag  möchte 

nicht  sobald  verwirklicht  werden. 

Zu  3.  Hochbahnen  in  breiten  Strafsenzügen  können  zur  Belebung 

des  Strafsenbildes  beitragen.  Seitlich  müfsten  dann  freilich  zwei  Strafsen- 

breiten  liegen  bleiben.  Enge  Strafsen  können  durch  die  Anlage  von  Hoch- 

bahnen in  ästhetischer  Beziehung  in  keiner  Weise  gewinnen,  auch  wenn 

man  nicht  die  Newyorker  Hochbahnen  zum  Muster  nimmt,  welche  die 

Strafsen  in  geradezu  abscheulicher  Weise  verunstalten.  Die  Anlage  der- 

artiger fortlaufender  eiserner  Brückengerüste  wird  von  Städten,  die  noch 

etwas  aufs  Aeufsere  halten,  stets  reiflich  erwogen  werden.  Den  Ameri- 

kaner läfst  das  Aussehen  solcher  Viaduktgerüste  kalt,  sie  sind  ja  praktisch, 

und  das  genügt.  Aber  es  will  schon  viel  sagen,  wenn  sie  die  Engländer, 

bei  denen  die  praktischen  Gesichtspunkte  dem  Schönheitsgefühl  in  solchen 

Dingen  auch  nicht  zu  viel  Raum  gönnen,  wegen  ihrer  Häfslichkeit  in  London 

nicht  haben  mögen.  (Schlufs  folgt.) 

Aj-chir  f&r  Eisenbahnwesen.  1*3.  19 
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Die  Eisenbahnen  in  Dänemark1) 

.    (Mit  einer  Uebersichtskarte.) 
Von 

H.  Clans,  Regierung»-  und  Baurath  in  Kiel. 

Das  Königreich  Dänemark,  Deutschlands  nördlicher  Nachbar,  besteht 

ans  der  Halbinsel  Jütland,  einigen  gröfsern  und  einer  grofsen  Zahl  kleinerer 

Inseln.  Von  der  39  444  qkm  betragenden  Gesammtfläche  des  Landes 

kommen  26016  auf  Jätland,  7  579  auf  die  Insel  Seeland,  an  deren  Ostküste 

die  Hauptstadt  des  Landes,  Kopenhagen,  sich  befindet,  mit  den  unmittel- 

bar an  deren  Küste  gelegenen  kleineren  Inseln,  3  517  auf  Fünen  mit  Ärö 

und  Langeland,  1  730  auf  die  Inseln  Falster  und  Laaland  und  601  qkm 

auf  die  Insel  Bornholm.  Die  nach  der  Zählung  vom  Jahre  1880  1969000*) 

betragende  Bevölkerungszahl  vertheilte  sich  mit  868000  auf  Jütland,  722000 

auf  Seeland,  247  000  auf  Fünen,  97000  auf  Laaland -Falster  und  36000 

auf  Bornholm.  Am  dichtesten  bevölkert  ergiebt  sich  danach  die  Insel 

Seeland  mit  95  Einwohnern  auf  1  qkm,  danach  kommt  Fünen  mit  70, 

Bornholm  mit  58,  Laaland — Falster  mit  56  und  zuletzt  Jütland  mit  33  Ein- 

wohnern auf  1  qkm. 

Die  geographischen  und  wirtschaftlichen  Verhältnisse  des  Landes 

liefsen  erst  spät  die  Anlage  von  Eisenbahnen  als  ein  Bedürfnifs  erkennen. 

Die  ausgedehnten,  von  vielen  Busen  und  Buchten  zerschnittenen  Küsten 

1 )  Als  Quellen  sind  benutzt  worden :  Koefoed,  L.,  Danmarks,  Norges  og  Sverrigs 
jernbaner.  Kjöbenhavn  1884 ,  ferner  die  von  der  Generaldirektion  der  dänischen 

Staatsbahnen  zur  Feier  des  25  jährigen  Jubiläums  der  Einfuhrung  des  Staatsbahn- 

betriebes veröffentlichte  Festschrift  „Statsbanedriften  1867-1892,"  —  sowie  die  jähr- 

lich herausgegebenen  amtlichen  Ketriebsberichte  ,;Beretning  om  driften'1  für  die 
Jahre  18*9—90,  1890—91  und  1891 — 92. 

a)  Nach  dem  Gothaischen  Hofkalender  für  1898  beträgt  die  Bevölkerungszahl 
(nach  der  Zählung  vom  l.  Febr.  1890)  2172  380  Seelen,  wovon  942120  auf  Jütland 
entfallen. 
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machen  den  gröfsten  Theil  des  Laudes  vom  Wasser  aus  leicht  zugänglich 

sodafs  für  den  Verkehr  zwischen  den  einzelnen  Landestheilen  und  mit  dem 

Auslande  die  Schiffahrt  ein  bequemes  Mittel  bot.  Die  wichtigsten  Nahrungs- 

zweige sind  im  ganzen  Lande  Ackerbau  und  Viehzucht,  sodafs  auch  der 

Austausch  der  Erzeugnisse  des  einen  Landestheils  gegen  die  des  andern 

nur  von  untergeordneter  Bedeutung  ist.  So  kam  denn  die  erste  Eisenbahn 

des  Landes  erst  im  Jahre  1847  zu  Stande.  Es  war  dies  die  auf  Grund  eines 

Gesetzes  vom  26.  Mai  1844  von  einer  Privatgesellschaft  erbaute,  31,0  km 

lange  Eisenbahn  von  der  Hauptstadt  Kopenhagen  nach  Roskilde,  der  früheren 

Residenz  der  dänischen  Könige,  welche  am  27.  Juni  1847  eröffnet  wurde. 

Die  politischen  Ereignisse  der  nächsten  Jahre,  in  welche  Dänemark 

verwickelt  wurde,  liefsen  die  Noth wendigkeit  besserer  Verbindungen  im 

Innern  des  Landes  und  mit  den  Herzogtümern  Schleswig  und  Holstein 

erkennen.  Durch  Gesetz  vom  27.  Februar  1852  wurde  deshalb  der  Ge- 

sellschaft, welche  Eigenthümerin  der  Eisenbahn  Kopenhagen— Roskilde  war 

und  demnächst  den  Namen  „Seeländische  Eisenbahngesellschaft"  annahm, 

Bau  und  Betrieb  der  79  km  langen  Fortsetzung  dieser  Bahn  bis  nach 

Korsör  und  die  Einrichtung  einer  regelmäfsigen  Darapferverbindung  auf  der 

136  km  langen  Linie  Korsör— Kiel  übertragen,  wobei  der  Staat  die  Bürg- 

schaft für  4  %  Zinsen  für  das  gesammte  Anlagekapital  der  Gesellschaft 

übernahm.  Die  Eröffnung  des  Eisenbahnbetriebes  auf  der  Strecke 

Roskilde — Korsör  und  der  Schiffahrt  auf  der  Linie  Korsör— Kiel  erfolgte  am 

27.  April  1856. 

Hiernach  trat  indessen  wieder  eine  längere  Pause  in  der  Bautätig- 

keit ein,  erst  am  9.  Februar  1861  kam  ein  Gesetz  zu  Stande,  durch  das 

der  Seeländischen  Eisenbahngesellschaft  der  Bau  und  Betrieb  einer  Eisen- 

bahn von  Kopenhagen  nach  dem  Seebadeorte  Klampenborg  und  von  der  an 

dieser  Linie  anzulegenden  Station  Hellerup  nach  dem  wegen  seiner  Lage 

an  der  engsten  Stelle  des  Oeresunds  gegenüber  der  schwedischen  Stadt 

äelsingborg  in  strategischer  Beziehung  und  als  Handelsplatz  wichtigen 

Stadt  Helsingör  übertragen  wurde,  und  zwar  ebenfalls  unter  Uebernahme 

einer  4°/0igen  Zinsbürgschaft  für  das  verwendete  Anlagekapital  seitens  des 

Staates.  Die  Eröffnung  des  Betriebes  auf  der  Strecke  Kopenhagen— 

Klampenborg  fand  am  22.  Jnli  1863  statt,  bis  Helsingör  wurde  der  Betrieb 

am  9.  Juni  1864  eröffnet. 

Die  Seeländische  Eisenbahngesellschaft  übernahm  ferner  noch  in 

Gemäfsheit  eines  Gesetzes  vom  26.  Februar  1869  den  Bau  und  Betrieb 

der  nachdem  Süden  der  Insel  führenden  Linie  Roskilde—  Kjöge— Masnedsund 

und  der  nach  Westen  führenden  Linie  Roskilde— Kallundborg.  Für  diese 

Bahnen  wurden  ebenso,  wie  für  die  übrigen,  beträchtliche  staatliche  Unter- 

stützungen, insbesondere  Zinsbürgschaft  gewährt. 
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Waren  schon  für  das  unter  den  verschiedenen  Landestheilen  des  König- 

reichs am  dichtesten  bevölkerte  und  wirthschaftlich  am  meisten  entwickelte 

Seeland  Eisenbahnen  ohne  staatliche  Unterstützung  nicht  zu  erhalten,  so 

war  dies  natürlich  noch  weniger  für  die  übrigen  Landestheile  möglich.  Wegen 

des  Baues  von  Eisenbahnen  in  Jütland  uud  auf  Fünen  wurden  Verhand- 

lungen mit  verschiedenen  Privatunternehmern  geführt,  auf  Grund  deren  dann 

durch  ein  Gesetz  vom  4.  März  1857  einer  englischen  Unternehmergesellschaft 

Bahnbauten  in  Jütland  übertragen  wurden.  Die  Bedingungen  dieser  Ueber- 

tragung  sagten  aber  weder  den  Unternehmern,  noch  der  Regierung  zu.  der 

Bau  wurde  zwar  in  Angriff  genommen,  stockte  aber  bald.  Durch  Gesetz 

vom  10.  März  1861  wurde  deshalb  bestimmt,  dafs  die  sowohl  für  Jütland 

als  für  Fünen  zunächst  als  erforderlich  erkannten  Eisenbahnen  auf  Staats- 

kosten gebaut,  der  Betrieb  der  fertiggestellten  Bahnen  aber  an  Privat- 

unternehmer verpachtet  werden  solle.  In  Gemäfsheit  dieses  Gesetzes 

kamen  zur  Ausführung  auf  der  Insel  Fünen  die  diese  Insel  in  west-östlicher 

Richtung  durchquerende  Linie  von  Nyborg  über  Odense  und  Middelfart  nach 

dem  am  kleinen  Belt  gegenüber  Frede  ricia  gelegenen  Strib  und  in  Jütland 

die  von  Fredericia  nach  Süden  und  Norden  führende  Linie,  die  erstere 

über  Rolding  und  Wamdrup  bis  zum  Anschlufs  an  die  schleswigschen 

Bahnen,  die  andere  über  Veile,  Aarhus  und  Randers  bis  Aalborg.  Ein  erster 

Theil  dieser  Linien,  die  69  km  lange  Strecke  Aarhus — Randers  wurde 

bereits  am  3.  September  1862  eröffnet,  während  die  letzte  Theilstrecke, 

Randers — Aalborg,  am  19.  September  1869  in  Betrieb  genommen  wurde. 

Für  die  Ueberlassung  des  Betriebes  an  Privatunternehmer  kam  trotz 

vielfacher  Verhandlungen  ein  befriedigendes  Abkommen  nicht  zu  Stande 

und  erging  deshalb  am  14.  März  1867  ein  Gesetz,  in  Gemäfsheit  dessen 

die  in  Jütland  und  auf  Fünen  auf  Staatskosten  erbauten  Eisenbahnen, 

zusammen  301  km,  am  1.  September  1867  in  Staatsbetrieb  übernommen 

wurden.  Dieses  Gesetz  bestimmte  zwar,  dafs  der  staatliche  Betrieb  nur 

eine  vorübergehende  Mafsnahme  bis  zu  anderweitiger  Regelung  der  Eisen- 

bahnfrage Bein  solle,  durch  weitere  Gesetze  vom  26.  November  1868,  vom 

9.  Dezember  1871  und  vom  30.  Marz  1876  wurde  aber  die  weitere  Fort- 

führung des  Staatsbetriebes  genehmigt. 

Bis  zum  Jahre  1879  waren  nur  Eisenbahnen,  die  auf  Staatskosten 

gebaut  waren,  in  Staatsbetrieb  genommen  worden.  Die  er6te  Verstaat- 

lichung einer  Privatbahn  erfolgte  durch  das  Gesetz  vom  16.  Juni  1879,  nach 

welchem  die  von  einer  Privatgesellschaft  gebaute,  aber  seit  ihrer  Eröffnung 

am  28.  August  1877  vom  Staate  betriebene,  41  km  lange  Eisenbahn  Silke- 

borg— Herning  (Jütland)  in  den  Besitz  des  Staates  übernommen  wurde. 

Auf  Grund  des  Gesetzes  vom  2.  Juli  1880  ging  hiernach  das  gröfste 

dänische    Privateisenbahnunternehmen ,    die    seeländischen  Eisenbahnen 
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uebät  allem  Zubehör,  in  den  Besitz  und  Betrieb  des  Staates  über.1)  Den 

Schlufs  der  Verstaatlichung  des  Eisenbahnwesens  bildete  dann  das  Gesetz 

vom  18.  Februar  1881,  durch  das  die  Erwerbung  der  von  einer  Privat- 

gesellschaft gebauten,  in  den  Jahren  1876  und  1877  eröffneten  „ostjütischen 

Eisenbahnen"  —  der  Linien  Randers — Ryomgaard— Grenaa  und  Aarhus— 

Ryomgaard  —  für  den  Staat  und  deren  Uebernahme  in  Staatsbetrieb  aus- 

gesprochen wurde. 

Am  1.  April  1892  waren  in  Dänemark  im  Ganzen  2007,97  km  Eisen- 

bahnen im  Betriebe.  Von  diesen  waren  1634,75  km.  darunter  alle  wichti- 

geren und  verkehrsreicheren  Linien,  Staatsbahnen,  443,85  km  waren  Privat- 

bahnen, die  in  12  verschiedene  Unternehmungen  zerfielen  und,  zerstreut 

zwischen  den  Staatsbahnlinien  liegend ,  überall  nur  örtlichen  Zwecken 

dienen.  Eine  29,37  km  lange  Linie  (Ringe— Faaborg)  ist  Eigenthum  des 

Staates,  aber,  weil  aufser  Verbindung  mit  den  andern  Staatsbahnen  stehend, 

der  südfünen8chen  Eisenbahngesellschaft,  an  deren  Linien  sie  anstöfst,  ver- 

pachtet. 

Eine  Eigenthümlichkeit  der  dänischen  Verkehrseinrichtungen  bilden 

die  zahlreichen  Dampffahren,  welche  die  Verbindung  zwischen  den  ein- 

zelnen, durch  Meerestheile  von  einander  getrennten  Eisenbahnnetzen  ver- 

mitteln. Die  im  Osten  in  Wamdrup,  im  Westen  in  Hvidding  an  das  deutsche 

Eisenbahnnetz  anschliefsenden  Eisenbahnen  Jütlands  sind  durch  eine  von 

Fredericia  über  den  hier  etwa  2  km  breiten  „kleinen  Belt"  (Lillebelt) 

nach  Strib  führende  Dampffähre,  die  6  Eisenbahnwagen  aufnehmen 

kann,  mit  den  Eisenbahnen  der  Insel  Fünen  verbunden.  Diese  letzteren 

und  das  seeländische  Eisenbahnnetz  verbindet  eine  zweigleisige,  12  bis  14 

Eisenbahnwagen  fassende,  zwischen  Nyborg  und  Korsör  fahrende  Dampf- 

föhre, welche  die  Fahrt  über  den  zwischen  beiden  Orten  26  km  breiten 

grofsen  Belt  (Storebelt)  in  1  Stunde  20  Minuten  zurücklegt. 

Auf  der  für  den  Verkehr  der  skandinavischen  Länder  mit  Deutsch- 

land wichtigen  Linie  von  Kopenhagen  nach  Gjedser  an  der  Südspitze  der 

Insel  Falster,  dem  Ausgangspunkte  der  Dampferverbindung  mit  Warne- 

münde, verbindet  eine  Dampfföhre  die  durch  den  Masnedsund  getrennten 

Eisenbahnen  der  Inseln  Seeland  und  Falster.  Der  Weg  über  den  Masned- 

sund wird  in  36  Minuten  zurückgelegt.  Weitere  Dampfföhren  führen  noch 

im  Nordwesten  Jütlands  über  den  etwa  2,5  km  breiten  Oddesund  in  der 

Linie  Holstebro  -  Thisted  und  über  den  4  km  breiten  Sallingsund  in  der 

Linie  Skivc-Nykjöbing. 

Die  neueste  Dampfföhre  ist  die  zwischen  Helsingör  in  Dänemark  und 

Heisingborg  in  Schweden  verkehrende,  deren  Betrieb  am  10.  März  1892 

i)  Vergl.  hierüber  auch  Archiv,  1880.   S.  185  ff. 
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eröffnet  wurde.1)  Mit  der  Eröffnung  dieser  Fähre,  die  den  Weg  über  den 

Öresund  in  20  Minuten  zurücklegt,  ist  es  möglich  geworden,  dafs  Eisen- 

bahnwagen aus  Deutschland  nach  schwedischen  und  norwegischen  Stationen 

gelangen  können,  soweit  solche  an  normalspurigen  Bahnen  liegen.  Wagen, 

die  auf  diesem  Wege  von  Deutschland  nach  Schweden  übergehen  sollen, 

dürfen,  den  Verhältnissen  der  schwedischen  Eisenbahnen  entsprechend, 

höchstens  5  m  Radstand  und  eine  Achsbelastung  von  höchstens  10  000  kg 

haben.  Sollen  die  Wagen  auf  norwegische  Eisenbahnen  übergehen,  so  darf 

die  Achsbelastung  höchstens  8600  kg  betragen. 

Alle  diese  Dampfföhren  sind  von  der  dänischen  Staatseisenbahnver- 

waltung hergestellt  und  werden  von  dieser  auch  betrieben.  Ihre  Einrich- 

tungen, namentlich  die  der  neuereu  Fähren  sind  in  technischer  Beziehung 

von  hoher  Vollendung  und  legen,  ebenso  wie  der  gesammte,  auf  den  Reisen- 

den den  besten  Eindruck  machende  Betrieb  der  dänischen  Staatseisenbahnen 

für  ihre  Verwaltung  das  beste  Zeugnifs  ab. 

Die  Generaldirektion  der  dänischen  Staatseisenbahnen  veröffentlicht 

alljährlich  einen  ausführlichen  Betriebsbericht,  in  dem  auch  die  Haupt- 

ergebnisse der  Privatbahnen  mit  aufgenommen  werden.  Im  Nachstehenden 

sollen  nach  den  Berichten  für  die  Rechnungsjahre  vom  1.  April  bis  81. 

März  1889—90,  1890—91  und  1891—92  die  wesentlichsten  Ergebnisse  so- 

wohl für  die  Staats-  als  für  die  Privatbahnen  wiedergegeben  werden. 

I.  Die  Staatsbahnen  in  den  Jahren  1889/90,  1890/91  und  1891  92. 

1.  Ausdehnung. 

Die  Länge  der  vom  Staate  betriebenen  Eisenbahnstreckeu  hat  in  den 

3  Betriebsjahren  keinen  Zuwachs  erhalten,  sie  betrug  am  1.  April  1889 

wie  am  31.  März  1892  1626  km.2)  In  dieser  Zahl  ist  die  vom  Staate 

betriebene  6  km  lange,  den  Anschlufs  an  das  preufsische  Staatseisen- 

bahnnetz an  der  schleswigschen  Westküste  vermittelnde  Privatbahn  Ribe- 

Nestved  einbegriffen,  während  nicht  mitgerechnet  sind  die  3,75  km  lange 

Strecke  Korsör—  Halskov  und  die  6  km  lange  Strecke  Nyborg — Slipshavn, 

welche  beide  Strecken  nicht  regclmäfsig  betrieben,  sondern  nur  zeitweise 

in  Benutzung  genommen  werden,  wenn  im  Winter  des  Eises  wegen  die 

reberfahrt  über  den  grofsen  Belt  weder  mittels  Dampffähre  noch  mittels 

)  Bis  znm  10.  März  1892  wurde  seitens  der  Staatsbahnverwaltung  eine  Dampfer- 
verbindung zwischen  Helsingör  und  Heisingborg  betrieben. 

*)  Für  die  Berechnung  von  Durchschnittszahlen  wird  noch  die  Länge  der  Kopen- 

liagener  Hafenbahn  in  Abzug  gebracht  und  die  Länge  des  Netzes  danach  zu  1522.»  km 

in  Rechnung  gestellt. 
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sonstiger  Dampfer  bewirkt  werden  kann  und  zu  diesem  Zwecke  deshalb 

stark  gebaute  Eisboote,  die  auf  festem  Eise  als  Schlitten  dienen,  ver- 

wendet werden  müssen.  Halskov  auf  der  Insel  Seeland  und  Slipshaven 

auf  der  Insel  Firnen  bilden  alsdann  die  Ausgangspunkte  für  diese  Eisboot- 

fahrten, bei  denen  die  zwischen  beiden  Orten  gelegene  kleine  Insel 

Sprogö  als  Stützpunkt  benutzt  wird. 

Aufser  den  1525  km  Eisenbahnen  betreibt  die  Staatsverwaltung  noch: 

die  Dampffahrlinie  über  den  grofsen  Belt   26,35  km 

«      n    k,einen    „    2,95  „ 

»   Odde-Sund   2,25  „ 

n   Salling-Sund  3,76  „ 

„           u            »     »    Masned-Sund   3,76  „ 

„  „  zwischen  HelsingOr  und  Heisingborg     4,52  „ 

zusammen   42,89  km 

Dampffahren. 

Die  dänische  Staatseisenbahnverwaltung  betreibt  ferner  noch  Dampf- 

schiffahrt auf  der  135  km  langen  Linie  Korsör — Kiel.  Auf  dieser  Linie  fährt 

in  jeder  Richtung  regelmäfsig  täglich  1  Postdampfer  der  dänischen  Staats- 

eisenbahnverwaltung und  1  Postdampfer  einer  deutschen  Rhederei.1) 

Zweigleisig  waren  am  31.  März  1892  nur  die  Strecken  Kopenhagen — 

Roskilde,  Kopenhagen— Klampenborg  und  Hellerup— Holte,  zusammen 

56  km.  Nachdem  längere  Zeit  ein  Zuwachs  an  Länge  bei  dem  Staatsbahn- 

netz  nicht  stattgefunden  hat,  ist  nunmehr  eine  Erweiterung  desselben  durch 

den  Bau  von  neuen  Bahnen  in  Aussicht  genommen.")  Auf  der  Insel  See- 

land soll  eine  Bahn  an  der  Ostküste  von  Klampenborg  über  Skodsborg 

und  Rungstadt  nach  Helsingör  und  eine  zweite  an  der  Westküste  von 

Slagelso  an  der  Linie  Roskilde — Korsör  nach  Kallundborg  gebaut  werden, 

während  auf  der  Insel  Fünen  die  Linie  Faaborg— Ringe  eine  Fortsetzung 

nach  Nyborg  erhalten  soll. 

2.  Organisation  der  Verwaltung. 

Die  Organisation  der  dänischen  Staatseisenbahnverwaltung  ist  durch 

das  am  1.  April  1893  in  Kraft  tretende  Gesetz  vom  12.  April  1892»)  neu 

geregelt.   Danach  wird  zur  Leitung  des  Staatsbahnbetriebes  ein  General- 

»)  Dampf-  nnd  SegelscbinVRhederei  Sartori  und  Berber  in  Kiel. 

*)  Vgl.  Archiv  1893  .  8.  155. 

»)  Loo  om  Statsbanedriftens  Ordning.  Givet  paa  Amalienborg  den  12.  April  1892 

nnder  Vor  Kongelige  Haand  og  Seyl.   Christian  R. 
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direktor  mit  dem  Amtssitze  in  Kopenhagen  bestellt,  welchem  zur  Unter- 

stützung 2  Vertreter  (Romiterede)  beigegeben  werden.  Das  Büreau  des 

Generaldirektors  zerfällt  in  5  Abtheilungen :  Sekretariat,  Verkehrsabtheilung, 

technische,  Tarif-  und  statistische  Abtheilung.  Jede  dieser  5  Abtheilungen 

erhält  einen  Vorsteher.  Aufserdem  sind  dem  Generaldirektor  noch  beige- 

geben: 1  Hauptbuchhalter,  1  Hauptkassirer,  3  Revisoren,  davon  einer  als 

Leiter  des  gesammten  Revisionswesens,  1  Kassenkontroleur,  1  Vorsteher 

der  Fahrkartenverwaltung.  Diesen  Beamten  sind  noch  die  nöthigen  Hilfs- 
beamten unterstellt, 

Zur  Leitung  des  Betriebsdienstes  sind  unter  dem  Generaldirektor 

6  Verwaltungsabtheilungen  bestellt:  1  Bahn-,  1  Maschinen-,  2  Verkehrs- 

und 1  Seefahrtsabtheilung.  Jede  dieser  Abtheilungen  hat  einen  Vor- 

steher. Unter  dem  Vorsteher  der  Bahnabtheilung  stehen  9  Bahn-  und 

2  Telegrapheningenieure,  unter  dem  der  Maschinenabtheilung  4  Maschinen- 

inspektoren  und  2  Maschineningenieure,  unter  dem  der  Verkehrsabtheilungen 

8  Verkehrsinspektoren,  unter  dem  der  Seefahrtsabtheilung  1  Schiffsinspektor 

und  1  Maschineniuspektor.  Weiter  sind  den  Abtheiluugen  noch  Assistenten 

der  Inspektoren  u.  s.  w.  sowie  Büreaubeamte  zugetheilt. 

An  Jahresbesoldung  erhält  nach  dem  neuen  Gesetze  der  General- 

direktor 10000  Kronen.  Die  übrigen  Beamten  sind  in  10  allgemeine  und 

10  besondere  Gehaltsklassen  eingetheilt.  In  der  ersten  Gehaltsklasse  mit 

6000  Kronen  stehen  die  Vertreter  des  Generaldirektors  und  die  Vorsteher 

der  Verwaltungsabtheilungen.  In  der  zweiten  Gehaltsklasse  mit  3G00  Kronen 

stehen  die  Büreauvorsteher,  die  Revisoren,  die  Hauptbuchhalter  und  Haupt- 

kassirer, die  Bahn-,  Telegraphen-  und  Maschineningenieure,  die  Maschinen-, 

Verkehrs-  und  Schiffsinspektoren,  die  Schiffsführer  1.  Klasse,  der  Stations- 

vorsteher in  Kopenhagen.  In  der  dritten  Gehaltsklasse  mit  3000  Kr.  stehen 

die  Stationsvorsteher  1.  Klasse  und  die  Maschinenmeister  1.  Klasse.  Die 

allgemeinen  Gehaltsklassen  fallen  dann  um  je  300  Kr.  bis  auf  900  Kr.  in 

der  10.  Klasse,  zu  welcher  Kanzleiboten,  Magazin  Vorarbeiter  u.  s.  w.  gehören. 

Die  angegebenen  Gehaltsbetrage  bilden  für  die  betreffenden  Klassen 

die  Anfangsgehälter,  zu  welchen  dreimal,  jedesmal  nach  4  Dienstjahren, 

eine  Alterszulage  von  jedesmal  10  °/o  des  Anfangsgehalts  tritt. 

Die  10  besonderen  Gehaltsklassen  beziehen  sich  auf  12  verschiedene 

Beamtenklassen,  deren  Gehalt  wieder  in  jeder  Klasse  1  bis  5  Stufen  hat. 

In  die  erste  Klasse  gehören  die  Büreaugehilfen  mit  900  bis  1800  Kr.  Gehalt 

in  4  Stufen,  in  die  zweite  die  Lokomotivführer  mit  1350  bis  1800  Kr., 

ebenfalls  in  4  Stufen,  in  die  dritte  die  Heizer  mit  900  bis  1200  Kr.  Gehalt 

in  3  Stufen.  In  der  zehnten  Klasse  stehen  nur  die  Stationsdiener  mit 

600  Kr.  Gehalt. 
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Aufser  diesem  Gehalte  sind  für  einzelne  Stellangen  noch  Amtszu- 

lagen  vorgesehen,  so  für  den  Vertreter  des  Generaldirektors,  die  Vorsteher 

des  Sekretariats  nnd  den  Leiter  des  Revisionswesens  je  900  Kr.  Einzelne 

Beamtenklassen  erhalten  aufser  dem  Gehalt  noch  freie  Wohnung,  insbe- 

sondere die  Stationsvorstände  und  Maschinenmeister. 

Das  Gesetz  giebt  ferner  noch  die  allgemeinen  Grundsätze  für  die 

Berechnung  der  Fahr-  und  Nachtgelder  für  das  Zug-  und  Lokomotiv- 

personal, sowie  für  die  Pensionirung  der  Eisenbahnbeamten  und  die  dabei 

zu  gewährenden  Ruhegehalte. 

Die  Zahl  der  bei  den  dänischen  Staatsbahnen  beschäftigten  Beamten 

und  Arbeiter  betrug  am  31.  März: 

der  Zeutralverwaltung  (einschliefslich 

11  Boten)  Pers. 

„  Bahnverwaltung  des  see- 

ländisehen  Bezirks    .   .  „ 

„  Bahn  Verwaltung  des  jütisch- 

fünenschen  Bezirks  .   .   .  „ 

„  Maschinenverwaltung  des 

seeländischen  Bezirks      .  „ 

„  Maschinenverwaltung  des 

jütisch-fünenschen  Bezirks  „ 

„  Verkehrsverwaltung  des  see- 

ländischen Bezirks    .  . 

„  Verkehrsverwaltung  des  jü- 

tisch-fünenschen Bezirks  „ 

„  Seefahrtsverwaltung,  ein- 

schliefslich derDarapfschiff- 

fahrt  Korsör — Kiel   .   .  „ 

Zusammen 

1890 

263 

702 

1204 

669 

930 

1043 

1201 

r 
1R91 

252 

I 715 

'  1204 

i 
678 

932 

1067 

1225 

1>92 

mr~_ 
257 

772 

1210 

741 

886 

1138 

1291 

1 
270 

294 

i 
276 

6272 
1 

6367 
6571 

1 
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8.  Betriebsmittel  der  Staatubahnen  und  deren  Leistungen. 

im  Vorspanndienst  

in  Leerfahrten  

beim  Fahren  von  Bettungsmaterial 

a)  Im  Bestände  waren  am  Schlüsse  des  Rech- 

nungsjahres : 

Lokomotiven  

darunter  für  Rangirdienst  und  Betrieh  auf 

Nebenbahnen   

Tender   

Personenwagen  

darunter  königliche  Wagen  

Saal  wagen  

Zahl  der  Sitzplätze  in  den  Personenwagen 

Von  den  Sitzplätzen  waren  1.  Klasse    .  . 

2.  .  , 

Post-  und  Gepäckwagen  

Güter-  und  Viehwagen  

davon  waren  bedeckte   

offene  

Die  Gepäck-,  Güter-  und  Viehwagen  haben 

eine  Tragkraft  von  zusammen    .  Ztr.') 

Fährwagen  

Schneepflüge   

Von  den  gesammten  Wagen  sind  theils  8-, 

theils  4  achsig  

Alle  übrigen  Fahrzeuge  sind  2  achsig. 

Von  den  Güterwagen  haben: 

210  Ztr.  Tragfähigkeit  geschlossene  Wagen 
offene 

120   .,  „  geschlossene 
offene 

420   „  „  offene 

Die  übrigen  Wagen  haben  90,  160,  180  und 

300  Ztr.  Tragfähigkeit 

b)  Leistungen  der  Betriebsmittel. 

Die  Lokomotiven  haben  geleistet: 

1889-90 
1890-  91 1891-98 

680  490 

2 

46 

68 

718110 
2 

46 

45 46 

45 

208 
208 

219 

764 764 
778 

1 1 1 

6 6 5 

82876 32864 33  409 
1463 

1441 
1501 

7  340 7  340 
7490 

24088 24  083 
24418 

204 

8  810 
1866 

212 217 

3  982 
4086 

1987 1987 

1946 2046 

2148 

739740 

2 

50 
68 

1  103 1  177 1 177 
1  056 l  166 1258 

524 
576 

666 

M7 

S17 

817 

4 4 4 

km 

J  6  962713 

n 

»1 

40469 

69058 

km !   6  052230 

6  901 125 
142  046 

53802 

53  493 

6174269 

188107 

46942 44916 

l)  1  dän.  Zentner  —  60  kg. 
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Jede  Lokomotive  hat  hiernach  im  Durchschnitt 

zurückgelegt  km 

Die  durchschnittliche  Leistung  der  Lokomo- 
tiven hat  sich  also  von  Jahr  zu  Jahr  erhöht. 

An   Wagenkilometern    wurden  auf  den 

Staatsbahnen  geleistet: 

von  eigenen  Wagen  km 

„   fremden     „   „ 

Zusammen  geleistet  von  der  Zugkraft  der 

eigenen  Bahnen  km 

Auf  fremden  Bahnen  wnrden  von  den  Staats  - 

bahnwagen  geleistet  

18-<J-90 )       1890-91  | 
1891-92 

23  735 

76  603  308 

3031269 

24  119 

I 
i 

77  560047 

2  920473 

24  031 

81  674  281 

3  128  135 

Die  auf  den  Staats  bahnen  geleisteten  Wagen- 

kilometer vertheilten  sich  wie  folgt  auf 

die  einzelnen  Waffengattungen: 

Personenwagen  km 

Postwagen  „ 

Güterwagen  und  zur  Güterbeförderung 
benutzte  Kieswagen  

78(534  577 

i 

80  470  520 

3  923  122       Ü  253  770 

84  802  410 

7200  803 

26  766694      27  871  121 

3316906  3435768 

29  462  195 

3  647  496 

48550978      49163  641      51802  725 

Zusammen  km 78  634  577 80  470  520 • 
84*02  416 

Die  Leistungen  der  Wagen  sind  danach  ebenso, 

wie  die  der  Lokomotiven  stetig  gestiegen. 
1 

Mit  jedem  Nutzlokomotivkm  wurden  durch- 
i 
t 

schnittlich  befördert: 

4,497 

4,723 
4,770 

Postwagen   .... 

0,w 

0.4»» i 

0,474 

Güterwagen  und  zur  Güterbeförderung  be- 

8,33, 8,146 

8,390 

Zusammen  Wagen 
13,sio 

13,630 
13,734 oder,  da  mit  wenigen  Ausnahmen  alle  Wagen 

zweiachsig  sind  Wagenachsen 
26,5 27,4 

27,4 

Belastung  der  Wagen: 
1 

durchschnittliche  Zahl  der  Personen: 

i  I 
43,:  i 

47,3« 45,4» 

9,72 

10,03 

9,5C 

Von  den  Plätzen  in  den  Personenwagen  waren 
i 
i 

*■ 

28, 

22.1 

Durchschnittliches  Gewicht  der  beförderten 

363,92 
* 

376,33 394,37 

44,«a 45,17 47,oo 
Durchschnittliche  Ausnutzung  der  Tragkraft 

26,» 25,» 
26,8 

24  988  000 25  385000 25  952000 
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4.  Verkehr. 

Zahl  der  beförderten  Reisenden  .   .   .  . 

„  „  dnrchfahrene  Personenkm  .  .  . 

Durchschnittliche  Länge  der  von  einem 

Reisenden  durchfahrenen  Strecke  km 

Gewicht  der  beförderten  Güter  einschl. 

des  Viehes  t 

Mittlere  Beförderung  strecke  einer  Tonne 

Gut  km 

Zahl  der  gefahrenen  Tonnenkm  . 

n 

r 

1889-90 

8  270  301 

1890-01 

9  422  740 

260  181604       279  542  4  90 

1891-92 

J 

•  -i 29,«. 
1  537  868 

70,45 108848180 

29,67 

1568620 

70,*  i 

9  648113 
281497  853 

20,1« 1697  670 

71,7» 111068832  121770888 

Sowohl  der  Personen-  als  der  Güterverkehr  der  Staatsbahnen  hat 

hiernach  in  den  betrachteten  Jahren  stetig  zugenommen. 

5.  Finanzielle  Ergebnisse. 

A.  Einnahmen 

(einschl.  der  Dampfschiffahrt  Helsingör — 

Heisingborg  -und  Kiel— Korsör). 

Personenbeförderung  

Keisegepäckbeförderung  

Frachtgut-  und  Viehbeförderung  .   .   .  . 

Zusammen  aus  Personen-  u.  Güterverkehr 

Postbeförderung  

Verschiedene  und  zufällige  Einnahmen: 

Miethsertrag  

Zinsen   

Wartesaalkarten  

Telegrammbeförderung  

Omnibusbeförderung  z  wischen  denBahn- 
höfen  in  Aarhus  

Entschädigung  für  Mitbenutzung  von 

Bahnhöfen  seitens  Privatbahnen  .  . 

Entschädigung    für    Benutzung  des 

Staatsbahnhafens  bei  Masnedsund  . 

Verkaufte  Altmaterialien,  Wagenmiethe 

und  sonstige  Einnahmen  .... 

Gesammteinnahme 

1889-90 
1800-91 1891-92 

K  r  o  u  e  n 

7  428  648,4» 7  935  007,07      7  974  229,  so 

96356,»» 104  816^8 
105896,79 

6  380  286,61 6  610  807,05. 7  102978,2» 

18  89929M7 14  660130,97 15  183  103,H4 

572985,60 584471,» 
586528,«» 

76 188,45 76786,71 91  956,5* 

21  092,5» 
21  972,» 26090,45 

21 208,» 22478^7 21211,67 

16782,43 15  939,4» 13990,90 

737,so 790,m 982,oo 

1 

21  r»to,oo 22  458,» 23700,oo 

6180,80 6068,66 
6  797,4» 

163325,8t 
259659.J7 

162066,06 

14  798  221,61 15  660  657,87 
16116  427,91 
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B.  Ausgaben. 

a;  Obere  Verwaltung: 

Zentralbehörde  

Banamt  fär  gröTsere  Erweiterungs- 
bauten auf  den  im  Betrieb  befindlichen 

Bahnen   

Betriebsleiter  in  Aarhus  (Komiterede) 

und  dessen  Bureau  

Unterstatzungen  aus  Betriebsmitteln 

und  Znschufs  au  den  Pensions-  und 

Krankenkassen  

b)  Bahnverwaltung  des  seeländischen  Be- 
zirkes : 

Allgemeine  Auagaben  

Bahnunterhaltung  und  Bewachung  .  . 

c)  Bahnverwaltung  des  jütisch-fttnenschen 
Bezirkes: 

Allgemeine  Ausgaben  

Bahn  Unterhaltung  und  Bewachung  .  . 

d)  Haschinenverwaltnng  des  seeländischen 

Bezirkes: 

Maachinenwerkstfttten  und  allgemeine 

Ausgaben  

Zugkraft  

Unterhaltung  der  Betriebsmittel  .   .  . 

e)  Maschinen  Verwaltung  des  jütisch -fü- 
nenschen  Bezirkes: 

Masch  inen  Werkstätten  und  allgemeine 

Ausgaben  

Zugkraft  

Unterhaltung  der  Betriebsmittel  .   .  . 

f  i  Verkehrsverwaltung  des  seeländischen 
Bezirkes: 

Allgemeine  Ausgaben  

Stationsdienst  

Zugdienst  

g  Verkehrsverwaltung  des  jütisch-fttnen- 
schen Bezirkes: 

Allgemeine  Ausgaben  

Stationsdienst  

Zugdienst   .... 

1889-90    |     1890-91  1891-92 

Kronen 

442  245,*)        437  793,8t 449724,0« 

f 

10  477,33 10998,30  10984,01 

14  «21,*:        15  882,4a 15  260.W 

119224.33 

164109.98 

801 918,«* 441062,17 

267  228,95 

1  027  738,90 

529  762,ao 

57  592,99 

1  881 917,78 

391 490,0» 

94  762,9» 
1  453  528,09 

504029,»« 

182  387,44        120  890,31 

118722,05  118  542,69  120378,05 

1 047  761,«      1  181  831,8a      1  198  500,w 

170442,13  !  178  326,9t  ,  181843,10 

1  802  869,57      2  106  519,«s      2  046  960,95 

168479,47  j 

828  661,09 

486004,56 

171  928,75 

900465,t» 

471  108,3i 

268531,58 

1  104  790,45 

495040,63 

58  667,85 

1  867  679,83 

898490,17 

97  624,95 

1  467  272,55 

604  556,51 

866  938,88 
1  123  847,48 

541  858,94 

61  436,66 

1 489  698,80 

420911,16 

100  860,31 

1 536  495,17 

527  243,47 
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h)  Seefahrtverwaltung: 

Allgemeine  Ausgaben  

Dampffährendienst  Korsör— Nyborg  .  . 

Dampfschiffahrt  Korsör — Kiel  .  .  .  . 

Dampffährendienst  bei  Masnedö  .  .  . 

Dampfschiffahrt  Helsingör— Heisingborg 

Dampffährendienst  auf  dem  kleinen  Belt 

„  B     „  Oddesund  . 

„     „  Sallingsund 

i)  Sonstige  Ausgaben   ( Beschaffung  der 

Fahrkarten  u.  Drucksachen,  Steuern 

und  Versicherungsgebühren,  Ent- 
schädigung für  Benutzung  d.  Strecke 

Ribe— Vedsted,  Kosten  des  Eisen- 
bahnraths u.  s.  w.)  

Znsammen  Ausgabe 

Der  Ueherschufs  der  Einnahme  über  die 

Ausgabe  betragt  demnach  

Das  Anlagekapital  der  Staatsbahnen 

hat  betragen  am  Schlüsse  des  Rech- 
nungsjahres   

Der  Ueherschufs  ergiebt  daher  eine  Ver- 
zinsung des  Anlagekapitals  v.  Hundert 

Stand    des   Reservefonds    für  die 

seeländischen  Staatsbahnen: 

Stand  am  Schlüsse  des  Vorjahres    .   .  . 

Einnahme  aus  ausgelosten  Obligationen 

und  dergl  

Einnahme  aus  Zinsen  von  Werthpapieren 

..  ausgeliehenem 

Kapital  

Zusammen 

Ausgabe: 

Theilbeträge  zu  den  Kosten  einer  Re- 
serveanlagestelle für  Dampffähreu 

in  Korsör  

Verlust  beim  Verkauf  v.  Werthpapieren 

Erweiterung  und  Verbesserung  der 

Bahnanlagen  

Zusammen  Ausgabe 

Stand  am  Jahresschlüsse 

1889-90  1890-91 

Kronen 

1891-92 

27  836,»5 29  208,»* 29989,u 
678  528,os  j 

876  568,31 

331 872,)i 

860  172,t5 

409  894,71 

Ol  502,6) 
71286,» 

64  869,60 

73  882 is 90172.65 
91  374,71 

101  680,n 118  104,«;i 188  763,09 

41  481,17 64  548,43 61  395,4* 

4*  3S3,t5 65  391,50 56  024,3» 

387  403,61        365  637,54 

12192119,4«  12  562292,03 

2  606102,ir.      3  098365,1» 

156656  414      162  830  956 

1.» 

13198  314,*6 

2918113,05 

169  653  502 

1,t 

1  526  965,31      1  535  877,5*      1  687  135,«7 

3  199,31 

51  513,73 

5879,94 

239,36 
54*379,34 

5379,9« 

6084,91 
61  240,63 

5  318,34 

1  587  058,39      1  691  876,16      1  669  779,46 

I  - 

51  180,77 4  740,49 

19107,1t 

698  428,« 

51 180,77 4  740,49 

1  535  877,5»  1687185,67 

717  535.*a 

942243.M 
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6.  Cnfälle. 

1.  Reisende  wurden: 

ohne  eigene  Schuld  bei  Unfällen,  während 

die  Züge  in  Bewegung  waren .... 

in  Folge  eigener  Unvorsichtigkeit  .   .  . 

2.  Eisenbahnbedienstete  n.  Arbeiter: 

a)  beim  eigentlichen  Betriebe: 

ohne  eigene  Schuld  bei  Unfällen,  wäh- 

rend die  Züge  in  Bewegung  waren 

in  Folge  von  Unvorsichtigkeit  beim 

Besteigen  oder  Verlassen  der  Züge 

beim  Rangiren  

in  Folge  von  Unvorsichtigkeit  beim 

Betreten  der  Gleise  

in  Folge  sonstiger  Unvorsichtigkeit  im 

Dienste  

b )  bei  Arbeiten  aufserhalb  des  eigentlichen 

Bahnbetriebes  

3.  Sonstige  Personen: 

bei  Arbeiten  auf  Bahnhöfen  

ohne  eigene  Schuld  in  Folge  von  Zug- 

unfällen, mangelhafter  Bewachung  von 

Bahnübergängen  u.  s.  w  

bei  absichtlichem  oder  unachtsamem  Auf- 

enthalt auf  der  Bahn  

Znsammen 

1889-90 

ge-  ver- tödtet  letzt 

1890-91 

ge-  ver- tüdtet  letzt 

1891-92 

ge-  |  ver- 
tödtet  letzt 

II.  Privatbahnen. 

1.  Die  Ost-Seeländische  Eisenbahn  besteht  aus  den  zusammen 

45,95  km  langen  Linien  Kjöge  (Anschlufs  an  die  Staatsbahn),  flaarlev— 

Faxe  und  Haarlev— Rödvig.  Das  auf  3  698  800  Kronen  sich  beziffernde 

Anlagekapital  geniefst  mit  Ausschlufs  von  600000  Kronen  in  Aktien  eine 

staatliche  Zinsgewähr  von  4  %•  Die  finanziellen  Betriebsergebnisse  dieses 

Unternehmens,  dessen  Rechnungs-  mit  dem  Kalenderjahr  zusammenfallt, 
waren  : 
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1890 

1 
1891 

Einnahme  für  das  km  Bahnlänge  .  Kr.     2  928,74     3132,07  3329,44 

Ausgabe      „    „  „   

Ueberschufs  „  . 

Von  der  Einnahme  kommen  auf  den 

Personenverkehr   

die  Reisegepäck-,  Frachtgut- 

und  Viehbeförderung    .    .  . 

2  733,45  2  931,79  2  973,67 

196,29        200,28  366,87 

1368,30  1471,19  1  484,58 

i 

1390,49  1619,52  1670,72 

2.  Die  Gribskovbahn,  eine  19,73  km  lange  schmalspurige  Eisen- 

bahn, führt  von  der  Station  Hilleröd  der  Staatsbahh  Kopenhagen — Helsingör 

durch  ausgedehnte  schöne  Bachenwälder  in  nördlicher  Richtung  nach 

Grästed.  Diese  seit  1880  in  Betrieb  befindliche  Bahn  wird  mittels  Dampf- 

wagen mit  einer  Geschwindigkeit  bis  zu  26  km  in  der  Stunde  befahren. 

1889 1890 

1891 

Einnahme  für  das  km  Bahnlänge  .  Kr.     2122,90     2  473,61  2608,91 

n         v>  "J 

1? 

Ausgabe 

Ueberschufs  „ 

Von  obiger  Einnahme  kommen  auf 

den  Personenverkehr     .    .  . 

auf  die  Gepäck-,  Fracht-  und 

Viehbeförderung  „ 

1  703,54 

419,36 

917,02 

1036,oo 

1922,36 

661,25 

991,92 

1 298,04 

2  076,80 432,n 

1  052,51 

1 278,17 

3.  Die  Laal and  —  Falstersche  Eisenbahn1)  mit  den  Linien 

Orehoved — Nykjöbing  auf  der  Insel  Falster  und  Nykjöbiug — Maribo — 

Nakskov  nebst  der  Zweiglinie  Maribo — Rödby  auf  der  Insel  Laaland,  zu- 

sammen 87,45  km.  Ueber  den  Güldborgsund,  welcher  die  Inseln  Falster 

und  Laaland  trennt,  führt  bei  Nykjöbing  eine  feste,  im  Jahre  1876  vollendete 

Brücke,  welche  die  Schienenwege  der  beiden  Inseln  mit  einander  verbindet. 

Das  auf  diese  Bahnen  verwendete  Anlagekapital  geniefst  auf  Grund 

eines  Gesetzes  vom  18.  Juni  1880  staatliche  Zinsbürgschaft,  Die  wesent- 

lichsten Ergebnisse  für  die  mit  dem  Kalenderjahre  zusammenfallenden 

Rechnungsjahre  1889  bis  1891  waren: 

')  Die  Laaland— Falsterschen  Bahnen  und  die  üjedserbahn  sind  Zeitungsnach- 

richten zufolge  vom  1.  Januar  1893  ah  in  Staatsbetrieb  übernommen  worden. 

Digitized  by  Google 



Die  Eisenbahnen  in  Dänemark. 
299 

r 

Einnahme   für  das  km  Bahnlänge  .  Kr. 

Aasgabe 

Ueberschufs 

Von  der  obigen  Einnahme  kommen 

auf  den  Personenverkehr  .  . 

den  Gepäck-,  Fracht-  und  Vieh- 

verkehr   

1889 1890 
1891 

6406,69 5  723,72 5910,57 

4  321,30 4189,71 3  976,18 

[  1085,39 1 534,01 1 934,44 

i  2  412,S7 2  567,51 2  618,50 

!  2  577,49 
i 

2  740,25 2881,39 

4.  Die  7,53  km  lange  Linie  Maribo — Landholm  auf  der  Insel  Laa- 

land  ist  ein  selbständiges  Aktienunternehmen,  steht  aber  in  Verwaltung 

der  Gesellschaft,  welche  Eigenthümerin  der  Laaland — Falsterschen  Eisen- 

bahnen ist  und  diese  auch  betreibt.  Die  Ergebnisse  dieser  kleinen  Linie 

waren : 

Einnahme  für  das  km  Bahnlänge  .  Kr. 

Ausgabe 

Ueberschufs 

Von  obiger  Einnahme  kommen  auf 

den  Personenverkehr  .  .  . 

auf  den  Gepäck-,  Frachtgut- 

und  Viehverkehr  V 

1889 1890 1891 

6  677,24 6  624,88 6379,61 

3  741,23 3  284,20 3  280,oi 

2  936,01 3  340,63 3  099,60 

1050,54 i  013,52 
1066,16 

• 

4  198,64 
4  188,97 

• 

3  879,55 

5.  Die  22,90  km  lange  Gjed serbahn  führt  von  Nykjöbing  nach  der 

äufsersten  Südspitze  der  Insel  Falster,  Gjedser,  zum  Anschlufs  an  die  seit 

1886  zwischen  diesem  Punkte  und  Warnemünde  verkehrenden  Dampfer.  Diese 

Linie,  bei  welcher  der  dänische  Staat  finanziell  stark  betheiligt  ist,  wird 

ebenfalls  von  der  Laaland— Falsterschen  Eisenbahngesellschaft  betrieben. 

Einnahme  für  das  km  Bahnlänge  .  Kr.  3001,91 

Ausgabe 

Ueberschufs  „ 

Von  der  obigen  Einnahme  kommen 

auf  den  Personenverkehr  .  . 

„     „   Reisegepäck-,  Fracht- 

gut- und  Viehverkehr   .   .  . 

1889 

1890 

1891 

3001,91 3  663,27 3  792,17 

3541,75 3  567,67 
3  878,95 

—  539,84 

95,60 

—  86,78 

1  777,n 2  124,20 2137,41 

868.27 
1  151,19 1  200,54 
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6.  Die  37,43  km  lange  Nord  fünens  che  Eisenbahn  führt  von  dei 

Station  Odense  der  Staatsbahn  in  nördlicher  Richtung  nach  Bogense. 

1889 

Einnahme  für  das  km  Bahnlange  .  Kr. 

Ausgabe      ,.    „  .  ,, 

Ueberschufs       .,  „       .  M 

Von  obiger  Einnahme  kommen 

auf  den  Personenverkehr  .   .  „ 

„     „   Reisegepäck-,  Fracht- 

gut- und  Viehverkehr   .    .  . 

1890 1S9J 

3  263,88  3  472,82  3  589,  »5 

1867,02  2090.39  2  201.^0 

1386,81      1  881,93     1  388.16 

1877,09     2031,79  ,  2  01H5.40 

1  227,23      1  278,93      1  333.04 

7.  Die  46,85  km  lange  Südfünensche  Eisenbahn  führt  von  Odense 

über  Ringe  nach  Svendborg  an  der  Südküste  der  Insel  Fünen .  Die  Gesell- 

schaft, welche  diese  Bahn  besitzt  und  betreibt,  hat  aufserdem  auch  noch 

den  Betrieb  der  29,37  km  langen  Staatsbahn  strecke  Ringe— Faaborg.  Die 

wesentlichsten  Betriebsergebnisse  waren  in  den  vom  1.  April  bis  31.  März 

laufenden  Rechnungsjahren. 

a)  bei  der  eigenen  Bahn:  1889/90 

Einnahme  für  das  km  Bahnlänge  .  Kr.  7  827,09 

Ausgabe  ,.  „  .,  .  !■  4  295,44 
Ueberschufs  ,,         „       .  „ 

Von  obiger  Einnahme  kommen 

auf  den  Personenverkehr  .   .  „ 

„     „   Reisegepäck-,  Fracht- 

gut- und  Viehverkehr   .    .    .  ,, 

b)  bei  der  Staatsbahnstrecke 

Ringe— Faaborg: 

Einnahme  für  das  km  Bahnlänge  .  Kr. 

Ausgabe      „         .,  „ 

Ueberschufs   „ 

Von  obiger  Einnahme  kommen 

auf  den  Personenverkehr  .  . 

„     „   Reisegepäck-,  Fracht- 

gut- und  Viehverkehr   .    .    .  ,. 

1890/91 
189192 

8236,92  8436,01 

4  566,01     4  728,cr> 

3  532,2",  3  670.91 

4247,72  4602,97 

3107,07  l  3  272,30 

I 

3  161,04 

2  572,G5 

588,39 

3  195,77 

2  807,76 

388,oi 

3  707,3(5 

4  666,14 

3396,22 

3  367,34 

2  753,07 

604.27 

1  828,6ü      1 894.R9     1  949,48 

1  201  7s     1  164,90 1  2G9.63 
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8.  Die  80,5  km  lange  Horsens — Juelsminder  Eisenbahn  verbindet 
die  Städte  Horbens  nnd  Juelsmiude  an  der  Ostküste  Jütlands. 

1 

1 

Einnahme  für  das  km  Bahnlänge    .    .  ' 

18-9/90 
1*90/91 

Kronen 

1891/92 

2053,06 2080,2«; 2  341,78 

Ausgabe     „    „  T 
1 730,10 1666,74 1805,87 

Ueberschufs  w    „    „         „          .  . 
322,90 

413,52 535,86 

Von  obiger  Einnahme  kommen  auf  den 
1 123,53 

1 169,69 
1280,05 

Desgl.  auf  den  Reisegepäck-,  Fracht- 

-  gut-  und  Viehverkehr  781,27 
765,84 919,47 

9.  Die  36,23  km  lange  Hads — N ing  Herreders  Bahn,  ebenfalls 

an  der  Ostküste  Jütlands,  führt  von  Aarhus  über  Odder  nach  Hov. 

1889/90 1890/91 
Kronen 

1891/92 

Einnahme  für  das  km  Bahnlänge    .  . 
3  175,18 3  270,53 3  322,76 

Ausgabe     „    „  „ 
1  941,49 

1986,«i 
1  957,98 

Ueberschufs  „    „    „         „          .  . 1  233.09 
1288,72 1364,82 

Von  obiger  Einnahme  kommen  auf  den 
1 719,ec 1 815,04 

1 776,22 

Desgl.  auf  den  Reisegepäck-,  Fracht-  ' 
1 258,92 1 276,23 1  351,64 

10.  Die  40,67  km  lange  Eisenbahn  Randers — Hadsund  hat  in 
Randers  Anschlufs  an  die  von  Frederikshavn  nach  dem  Süden  führende 

Staatsbahn. 
1889/90 1890/91 1891/92 

Kronen 

Einnahme  für  das  km  Bahnlänge    .  . 
1580,42 1  630,91 

1  811,65 

Ausgabe     „    „  „ 
1  736,42 1  751,22 1  752,03 

Ueberschufs  „    „    „  „ 

-  156,oo 
- 121,01 

59,57 

Von  obiger  Einnahme  kommen  auf  den 
881,16 891,23 940,78 

Desgl.  auf  den  Reisegepäck-.  Fracht- 
j 

gut-  und  Viehverkehr  636,99 
697,06 828,43 

11.  Die  28,92  km  lange  Eisenbahn  Vemb— Lern v ig  schliefst  in 

Vemb  an  die  westjütische  Staatsbahn. 

20*
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1889/90 1S90/91 

Kronen 

1891/9:; 

ütinnanme  iur  das»  km  Dannlange 
0  HWQ  rn 

c  ooi,34 

Ausgabe      „    „    „  „ 
!  1775,88 2090,27 2  332,38 

Ueberschufs  „    „                        .  . 313,<i2 

355,70 299,96 

Von  obiger  Einnahme  kommen  auf  den 
1 012,19 1  128,61 1  215,79 

Desgl.  auf  den  Reisegepäck-,  Fracht- 
'  923,90 

1043,30 1189,04 

12.  Die  39,09  km  lange,  am  25.  Juli  1890  eröffnete  Skagcnbahu 

führt  von  Frederikshavn  nach  der  an  der  Nordspitze  Jütlands  gelegenen,, 

etwa  20G0  Einwohner  zählenden  Stadt  Skagen. 

Einnahme  für  das  km  Bahulänge  .... 

Aushübe      ,,         „  .... 

Ueberschufs  „    „    „         ,.  .... 

Von  der  Einnahrae  kommen  auf  den  Personen- 

verkehr   

Desgl.  auf  den  Reisegepäck-,  Frachtgut-  und 

Viehverkehr   

,   25.  Juli  1890 
1.  April  1891 

bis bis 

31-  März  1891 31.  März  1892 

l'              Tr  " Kronen 

'i 

1 401,oy 
1  637,07 

1  008,4« 

1  229,86 

392,54 407,21 

814,74 748,84 

572,34 
696,16 
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Die  Reichseisenbahnen  in  Elsafc-Lothringen  und  die  Wilhelm- 

Luxemburg  Bahnen1) 

im  Rechnungsjahre  vom  1.  April  1891  bis  31.  März  181)2. 

<Nach  dem  Verwaltungsbericht  der  kaiserl.  Generaldirektion  der  Eisenbahnen  in 

Elsafs-Lothringen.) 

1.  Bahnlänge. 

Die  gesammte  Betriebslänge  des  Bahnnetzes  betrug: 

Ende  März  1891    1563,29  km. 

Im  Laufe  des  Berichtsjahres  sind  hinzugekommen: 

am  1.  Juni  1891  die  schmalspurige  Linie  Lützelburg— 

Pfalzburg  (durch  Ankauf)  mit   5,77  „ 

am  1.  Oktober  1891  die  Linie  Weilerthal— Weiler  U.  E.  mit  9,39  „ 

„  1.  Dezember  1891  die  Linie  Walburg— Wörth  a.  S.  mit  8,93  „ 

„  4.  Januar  1892  die  Linien  Altkirch— Pfist  (21,97  km) 

und  Saarburg — Alterschweiler  (16,27  km),  sowie  die  dem 

öffentlichen  Verkehr  übergebene  bisherige  Privatanschlufs- 

bahn  Hayingen — Algringen  (4,45  km)  mit  zusammen  .   .   .  42,69  „ 

Die  Betriebslänge  stellte  sich  daher  Ende  März  1892  auf  1 620,07  km, 

wovon  27,99  km  schmalspurig  sind  und  19,oo  km  nur  dem  Güterverkehr 

dienen.  Die  Länge  der  zweigleisigen  Strecken  betrug  669,sr»  km,  die 

der  Bahnen  untergeordneter  Bedeutung  (einschliefslich  der  Schmalspur- 

bahnen) 306,01  km. 

Gepachtet  waren  wie  im  Vorjahre  3,95  km  von  der  schweizerischen 

Zentralbahn  und  185,73  km  von  der  Wilhelm-Luxemburg  Eisen  bahngesell- 

schaft,  im  ganzen  also   189,68  km. 

Verpachtet  waren   1,04  „ 

Der  Unterschied  mit   188,64  km 

ist  in  der  nachgewiesenen  Betriebslänge  einbegriffen. 

l)  Vcrprl.  Archiv  1892,  S.  878. 
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Von  den  der  Wilhelm-Luxemburg -Eisenbahngesellschaft  gleichfalls 

gehörigen  Strecken  Esch — Deutsch  Oth— Redingen  (10,69  km)  und  Ulflingen. 

— deutsche  Grenze  in  der  Richtung  auf  St.  Vith  (6,9-1  km)  wird  erstem 

vom  Reiche  gegen  Erstattung  der  Selbstkosten  für  Rechnung  der  Eigen- 

thümerin  verwaltet,  die  letztere  auf  Rechnung  der  Pächterin,  der  preufsi- 

schen  Staatseisenbahnverwaltung,  unterhalten  und  betrieben. 

Dio  mittlere  Jahreshetriebsl«ringe  betrug  für  die  vollspurigen  Strecken 

164ü,oi  km,  für  die  schmalspurigen  Strecken  27,08  km,  im  ganzen 

1  576,04  km. 

2.  Anlagekapital. 

Der  Aufwand  des  Deutschen  Reichs  für  die  im  Be- 

triebe befindlichen  elsafs-lothringischen  Eisenbahnen  betrug 

Ende  des  Etatsjahres  1891/92    486  123  002 

Wird  hiervon  der  Betrag  von  91  4iJ3  428  „  , 

um  den  die  nach  dem  Friedensvertrage   vom  10./ 20.  ~ 
Mai  1871  erworbenen  Bahnstrecken  theurer  bezahlt  sind, 

als  deren  Herstellungskosten  betrugen,  abgezogen,  so  er- 

giebt  sich  als  sog.  gekürztes  Anlagekapital  ein  Betrag  von  393  689  674  m. 

8.  Betriebsmittel  und  deren  Leistungen 

Am  Jahresschlüsse  waren  vorhanden: 
1891/92 

1890/91 

Lokomotiven  für  Vollspurbahnen  .    .  Stück 637 

535 

„  Schmalspurbahnen  .  „ 8 4 

Personenwagen  für  Vollspurbahnen  „ 1036 1022 

„  Schmalspurbahnen  „ 16 5 

38220 
37212 

Gepäck-  und  Güterwagen: 

für  Vollspurbahnen    ....  Stück 12  869 12  698 

„  Schmalspurbahnen    ...  „ 47 

11 
Das  gesammte  Ladegewicht  der  Ge- 

päck- und  Güterwagen  betrug  t 
133219 127634 

Auf  den  eigenen  Bahnstrecken  wurden  ge- 

leistet von  Lokomotiven  (eigenen  und 

fremden): 

im  Zug-  und  Vorspanndienst  ...  km 14  747  107 13  461 967 

669961 640401 

zusammen  Lokomotivkm :  16317068 14002  368 
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Auf  deu  eigenen  Bahnstrecken  wurden  ge- 

leistet: 

von  Personenwagen  Achsktn 

„   Gepäck-  und  Güterwagen 

Postwagen   „ 

Die  eigenen  Betriebsmittel  haben  auf  eigenen 

und  fremden  Bahnstrecken  zurück- 

gelegt: 

die  Lokomotiven  

,  Personenwagen  

Gepäck-  und  Güterwagen  

180192 

96114684 
1  486  121 822 

6  792  224 

1890/91 

S7  586 187 

464949.085 

6  227  479 

15021922 

96987  039 

471 184 124 

14017  056 

84407996 

421494905 

Durchschnittlich  betrug  im  Jahre  1891/92  die  Leistung  einer  Loko- 

motive 26  644  Nutzkm,  eines  Personenwagens  43116  km,  einesJGepäck- 

wagens  49  738  km,  eines  Güterwagens  14  962  km. 

4.  Verkehrsergebnisse. 

Die  Ergebnisse  sowohl  des  Personen-  und  Gepäckverkehrs  als  des 

Güterverkehrs  stellen  sich  nicht  unerheblich  günstiger,  als  die  des 

Vorjahres.  Im  Vergleich  zu  den  vorjährigen  Erträgnissen  hat  die  Ein- 

nahme aus  dem  Personen-  und  Gepäckverkehr  ein  Mehr  von  7,6  %,  die 

aus  dem  Güterverkehr  ein  Mehr  von  4,7  °/o  erbracht.  Im  einzelnen  stellen 

sich  die  Ergebnisse  wie  folgt: 

a)  Personen-  und  Gepäckverkehr. 

W«genkl»sse 

Zahl  der  be- 

förderten Personen 

Zurückgelegte 

Personenkilometer 

Jede 

Person  hat 

durch- 
schnittlich 

zurück- 

gelegt 
km 

Einnahme 

Ein- 

nahme 

auf  das 

Per- 

soneukui 

■iS 

überhaupt 

in  % 

überhaupt 

in  % 

überhaupt 

M 

in  % 

I  .   .  . 
II  . 

III  .   .  . 

Militär  .  .  . 

282  675 

2848  513 

12867726 

478  285 

l,w» 15,17 
79,»  i 

3,w 

16  680287 

78  902  883 

261894  244 

22607  583 

4,4* 
19,74 

69,*» 

6,oi 

68,61 
81,47 21,14 

47,06 

1824076 

3  634  306 

6590245 

337  614 

11,14 
30,58 

65,44 

2.S4 

7,a* 

4,W 
2,M 

1,50 Zusammen 

Im  Vorjahre 

15477199 

14  522  995 
100,oo 374  884  097 

853  261987 
100,oo 

24,19 

24,83 

11886241  100/» 

11071646 

3,17 

8,1^ 

Von  den  vorhandenen  Sitzplätzen  wurden  im  Jahre  1891/92  ausge- 

nutzt 22,04  °/0  (gegen  23,so  °/0  in  1890/91). 

Die  durchschnittliche  Einnahme  für  das  Achskilometer  der  Personen- 

wagen betrug  12,n  4  (1890/91  :  12,64  4).   Auf  1  km  Bahnlänge  kamen 
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durchschnittlich  240  556  Personenkilometer  (1890  91  :  233  336).  Auf  die 

Schnellzüge  entfielen  von  den  zurückgelegten  Personenkilometern  17,»»a  °/0 

(17,35  %),  von  der  erzielten  Einnahme  30,29  °/0  (1890/91  :  29,ü7  °/o). 

An  Reisegepäck  wurden  befördert  25  322  t  mit  einer  Einnahme  von 

619030,77  m. 

b)  Güterverkehr. 

Beförderte 

Tonnen 

Zurückcplpctp 

Tonnen- kilometer 
im  Ganzen 

in  % 

68697 7  569  716 1  141  234 

2,7S 

Stückgut   436488 31  600  825 3  915  859 

9,46 

Wagenladungen  ausschl.  Kohleu  .  . 7  344  613 550201  420 20055  567 

49,«» Steinkohlen  und  Koke«  4  703  506 517  455946 18058072 31,m 

Militär-,  Bau-  und  Dienstgut  .   .  . 411708 71622168 1  245  730 

3,oi 

3  838  647 436  998 

1,<K 

Fahrzeuge,  Postgut,  Leichen  .   .  . 593  606 
8S  977 

0,si 

868  267 

2,o» 
zusammen 

im  Vorjahre 

12955012 

12262110 

1  182  782812 

1075987  612 

41406704 

89  566  401 

100,oo 

Von  der  Einnahme  des  Jahres  1891/92  entfallen  im  Durchschnitt  auf 

die  mit  Frachtberechtigung  abgefertigte  Tonne  3,09  M  (gegen  3,12  m  in 

1890/91),  auf  1  tkm  3,51  ̂   (3,65  4)  und  auf  1  Achskm  der  Güterwagen 

9,43  4  (9,31  4).  Jede  Tonne  hat  durchschnittlich  88,22  km  (1890/91  : 

*5,69  km)  zurückgelegt.  Auf  1  km  der  mittleren  Betriebslänge  entfielen 

737  782  tkm  (gegen  685413  tkm  in  1890/91). 

5.  Unfälle. 

Im  Laufe  des  Berichtsjahres  wurden: 

unverschuldet  (durch  Unfälle  der  Züge  u.  s.  w.): 
|  verletzt 

getödtet 

1 

7 1 

sonstige  Personen  7 

in  Folge  eigener  Unvorsichtigkeit: 

Reisende  4 5 

Bahnbeamte  und  Arbeiter  61 14 

4 

12 
zusammen 84 

'.vi 

4 
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Störungen  im  Betriebe  des  Bahnnetzes  sind  im  Laufe 
 des  Jahres 

nicht  eingetreten.  An  den  eigenen  Betriebsmitteln  kam  
ein  einziger  Aus- 

bruch, und  zwar  auf  fremder  Bahn  vor. 

6.  Beamte  und  Arbeiter. 

Im  Jahresdurchschnitt  betrug 
\ i 

Die  Zahl 
der 

Beamten 

Die  Zahl 

der 

Arbeiter 

Die  Zahl 

säramtlicher 

Beamten 

und  Arbeiter 

bei  der  allgemeinen  Verwaltung.   .  . 

r    „   Werkstättenverwaltung  ... 

649 

8  763 

146 

13 3  897 

3006 

2350 

667 

6177 
6  768 

2  496 

im  ganzen 

im  Vorjahre 

6  888 

6648 

9270 

90119 

16108 

14  617 

Die  Anzahl  der  verstorbenen  Beamten  betru
g  57  oder  rund  1  °/o 

aller  Beamteu. 

7.  Finanzielle  Ergebnisse. 

Einnahme  und  Ausgabe 

dem  Personenverkehr 

r   Güterverkehr .  . 

sonstigen  Quellen 

Gesammteinnahroe 

betrug 

TJeberschufs  verbliehen  . 

betrug  im  Vorjahre 

Von  der  Gesammtausgabe  im  Jahre 

die  allgemeine  Verwaltung  .   .  . 

„  Bahnverwaltung  

„  Transportverwaltung. 

Pacht  für  fremde  Bahnstrecken 

Eisen- 
Wiilielm- 

1  m 

ganzen bahnen  in 

Elsafs- 

Lotli- 
r  in  gen 

M 

Luxem- burg- 
Kahnen 

über- 

haupt 

auf  1  km 

der  Be- 

triebs- 

länge 

M. 

in  pCt. 
der  Ge 

sammt- 

ein- 

n  ahme 

11  437  09b' 

1  0*7  485 12  524  581 
7  940 

21- 35  087  888 6 317 815 41  105  703 
26  272 

72,  \ 

2  034  \m 
Go5  075 3  539  241 

2  246 

6,i 49  159  150 8  010  375 57  469  525 36  461 

100.'. 
30  Ol -1749 6  030  901 36  045  740 

>1  S71 

62, : 
19  411  401 1  979  384 21  423  785 13  593 

37,3 

19  003  083 1  001  271 20  694  354 13  499 !  37,. 

1891  92  kommen  auf: 

3  208650.//  =    8,9  % 

9  726  222  „      27,0  „ 

20  939  060  „    -  58,1  „ 

2172  808  „       6,0  „ 
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308   Reichseisenbahnen  in  Elsafs-Lotbringen  u.  d.  Wilhelm-Luxemburgbahnen. 

Von  der  reinen  Betriebsausgabe  (Ausgabe  abzüglich  der  Pachte)  ent- 

fallen auf  persönliche  Ausgaben  14  878  914      —  43,9  °/oi 

„    sächliche  „        18994018  „  -  56,1  „. 

Das  Mehr  gegen  die  vorjährigen  Ergebnisse  beträgt 

bei  den  Einnahmen  .    .    .    5,i2  °/<h 

„    „    Ausgaben    .    .    .    6,oo  „  und 

„  dem  Uebersehusso  .    .    3,r>    „ . 

Das  auf  die  Reichseisenbahnen  verwendete  Anlagekapital  (s.  No.  2) 

hat  sich  verzinst: 

a)  das  volle.    .    .    mit  4,42  °/o 

b)  „    gekürzte   .     „  5,44  n 

gegen  4,29  und  5,30  %  im  Rechnungsjahre  1890/91. 

In  der  nachfolgenden  Zusammenstellung  ist  ersichtlich  gemacht,  wie 

die  Ertragsverhältnisse  der  Reichs-  und  Wllhelm-Luxemburgbahnen  sich 

in  den  letzten  10  Jahren  gestaltet  haben: 

Mittlere 
Ver- wendetes 

(volles) 

Anlage- 

kapital 

in 

Einnahme Ausgabe U  e  b  e  r  s 

Rech- 

nungs- 

jahr 

Be- 
triebs- 

länge 
über- haupt 

in 

auf  das 

Kilo- 
meter 

Uber- 

haupt 
in 

auf  das 

Kilo- 

meter 

iu  pCt. 
der 

Ein- 

nahme 
über- 

haupt 

in 

auf  das 

Kilo- 

meter 

km 1000 .// 1000  M 1000.// 
% 1000.// M 

1882/83 1  415,7 452  799 44(60 81547 28177 19903 63,i 
16488 11644 

1883/84 1  462,4 462  519 45  899 81887 29^92 20099 64,o 16607 11288 

1884/86 1478,7 466  472 46  729 31602 28908 19  560 

61,5» 

17821 
12052 

1H85/8H 1490,3 467  979 46  122 30287 28121 18  870 

62,3 
17001  11108 

1886/87 1  495,6 469  379 47  182 31549 28062 18  764 69,4 19120 12  786 

1*87,88 1496,4 471  667 49664 33122 28947 19  345 68,4 20617 13  777 

lr.^8/89 1  601,0 477  272 50066 
38  355 

29  660 19754 

59,3 

20415 13  601 

1*89/90 1609,9 479  988 53  914 85  709 
81483  '  20862 

38  976  '  22163 

58,4 
22481 

t4  857 

1890/91 1  533,o 482010 54  670 35  662 62,i 20  604 
13  499 

1891/92 1  576,o 485123 67470 36464 36  046 22  871 
62,7 

21424 13  593 

in  pCt.  des 

vol-  ;  >?e- 

,  '  kürz- 

en ten 

Anlage- 
kapitals 

; 
3,64  4,S6 

8,57  j  4?4S 

4.71 

5,oc 

3.63 

4,07 

4,37   ■  5,4a 
i  I 

!  4,28  | 

4,« 
4,» 

4,4« 

5,77 

5,80 

5,44 
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Am  1.  Januar  1891  betrug  die  Gesammtausdehnung  der  im  Betriebe 

befindlichen  Eisenbahnen  des  russischen  Reiches  30  340  Werst«)  (32372  km). 

Hiervon  kamen  1 343  Werst  (1 433  km)  auf  die  der  Militärverwaltung 

unterstehende  transkaspische  Bahn  und  1  759  Werst  (1  876  km)  auf  das 

Grofsherzogthum  Finnland,  sodafs  für  das  übrige  europäische  Rufsland 

27  238  Werst  (29  062  km)  verblieben. 

Im  Laufe  des  Jahres  1891  erhielt  das  russische  Eisenbahnnetz  nur 

geringen  Zuwachs,  im  Ganzen  123  Werst,  darunter  eine  119  Werst  lange 

Theilstrecke  der  der  Gesellschaft  der  Südwestbahnen  durch  kaiserl.  Erlafs 

vom  26.  Mai  1888  zum  Bau  und  Betrieb  übertragenen  sog.  Uman'schen 
Zweigbahnen  (vergl.  Archiv  1888  S.  923).  Dagegen  wurde  im  Jahre  1891 

eine  gröfsere  Thätigkeit  im  Bau  zweiter  Gleise  entfaltet,  mit  denen  in 

diesem  Jahre  1 233  Werst  Eisenbahnen  versehen  wurden.  Im  Bau  hatte 

im  Jahre  1891  der  Staat  664  Werst,  darunter  in  Asien  die  östliche  und 

die  westliche  Anfangsstrecke  der  grofsen  sibirischen  Bahn  in  einer  Aus- 

dehnung von  zusammen  477  Werst  und  in  Europa  die  in  militärischer 

Beziehung  wichtige  134  Werst  lange  Narewbahn.  Privatgesellschaften 

hatten  weitere  2  120  Werst  im  Bau,  darunter  die  740  Werst  lange  Linie 

Rjäsan — Kasan  (vergl.  Archiv  1891  S.  1 164),  415  Werst  Zweigbahnen  der 

Südwestbahngesellschaft  (vergl.  Archiv  1891  S.  957),  die  250  Werst  lange 

Linie  Wladikawkas— Petrowsk  (vergl.  Archiv  1891  S.  1164)  u.  a.  m.  Das 

zweite  Gleis  war  in  1891  im  Bau  auf  zusammen  1 160  Werst  Eisenbahn. 

Am  Schlüsse  des  Jahres  1891  wareu  mit  Ausschlufs  der  finnländischen 

Eisenbahnen  und  der  transkaspischen  Bahn  im  russischen  Reiche 

27  361  Werst  Eisenbahnen  im  Betriebe*  Davon  waren  5  656  Werst,  zwei- 

gleisig, vom  Staate  betrieben  wurden  9  977  Werst,  von  Privatgesellschaften 

17  384  Werst. 

Die  neueste  vorliegende  amtliche  russische  Eisenbahnstatistik  bezieht 

sich  auf  das  Jahr  1890.    Aus  derselben  sollen  im  Nachstehenden  die 

M  Vergl.  den  Aufsatz:  „Die  Eisenbahnen  in  Rufsland",  Archiv  1891  S.  1029  ff., 
welchem  eine  Uebersichtskarte  der  russischen  Eisenbahnen  beigegeben  ist 

»  1  Werst  -  i,w  km,  1  Pud  -  16,3*  kg 
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wesentlichsten  Ergebnisse  initgetheilt  und  zum  Vergleich  die  entsprechen- 

den Angaben  für  1889  und  für  1881.  soweit  solche  bekannt,  daneben  ge- 

stellt werden,  um  dadurch  ein  Bild  der  Entwicklung  des  russischen  Eisen- 

bahnwesens in  dem  Jahrzehnt  1881  — 1890  zu  gewinnen.  Bei  diesen  An- 

gaben sind  die  transkaspische  Bahn,  sowie  die  finnländisrhen  Eisenbahnen 

uberall  aufser  Betracht  geblieben. 

1891 

18-9 

1890 

Läoge  der  am  Jahresschlüsse  in  Betrieb 

gewesenen  Eisenbahnen  für  allge- 

meine Benutzung  Werst 

Davon  waren  zweigleisig  ... 

Betriebslänge    im  Jahresdurch- 

schnitt   

In  Staatsverwaltung  waren  an) 

Jahresschlufs  „ 

„  Privatverwaltung    waren  am 

Jahresschlufs  „ 

21 262 

3  028 

21231 

57 

21205 

26  554 

4  200 

26  314 

7  640 

27  238 

4422 

26  679 

8007 

18  914       19  231 

Die  Länge  der  russischen  Eisenbahnen  hat  hiernach  in  dem  zehn- 

jährigen Zeitraum  von  1881  bis  1890  um  5  976  Werst  (6  376  km)  oder 

um  28°/o  zugenommen. 

Die  Länge  der  Eisenbahnen  Deutschlands  wuchs  in  derselben  Zeit 

von  34  257  auf  42  869  km,  also  um  8612  km  oder  22%,  verhältnifs- 

mäfsig  ist  danach  das  Eisenbahnnetz  des  europäischen  Rufsland  etwas 

stärker  gewachsen,  als  das  deutsche. 

In  Staatsverwaltung  befand  sich  im  Jahre  1881  nur  die  57  Werst 

lange  schmalspurige  Liwnybahn  (Werchowjc — Liwny).  In  dem  Jahrzehnt 

1881 — 1890  hat  durch  Verstaatlichung  von  Privatbahnen  und  die  üeber- 

nahme  unmittelbar  vom  Staate  gebauter  Linien  in  eigenen  Betrieb  das 

Netz  der  vom  Staate  betriebenen  Eisenbahnen  eine  Ausdehnung  von 

8007  Werst  erlangt. 

An  Privat-An8chluf8gleisen  waren  im  Betrieb  am  1.  Januar: 

1390 
1891 

Zahl  der  Anschlufsgleise  

Dieselben  hatten  zusammen  Länge  Werst 

347 

846 

338 
852 
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2.  Betriebsmittel  und  deren  Leistungen. 

am  1.  J  an  uar 

■ 

a.i  Im  Bestände  waren 1881 1890 1891 

ITH 
IUI 

ftllf  1 «IUI  X im Ali* Äflf  1 
out  x 

im 

auf  1 

Ganzen Werst Ganzen Werst Ganzen Werst 

5808 

O,« 

6804 

0,w 

6  983 

Davon  waren : 

~ 134 

~ *  ~ 

128  - 

Lokomotiven  für  Personen-  und  Güter- 
1  ORR 1249 — 

Grädrige  Güterzuglokomotiven    .   .  . 3  798 — 

1  o/Js 1496 — 

r  :i  i  r '  1 !  a  L*  r  i  m    1 1 p  n 

50 

50 

— 

V  ü  II  1 1  C  T  1               »T1  ̂ *tlV£*Ti 150 — 
205 

— 

212 

— 

7  067 

0,33 

7  678 

0,i8 

7  769 

20  372 

0,9» 

22722 

0,86 

22998 

0,M 

-     Sitzplätze.  ... 258  662 12,1 281  657 

10,61 
284  892 

10,4» 
pick-  und  Güterwagen  

113  172 

5,» 

141  H9H 
r  ..  ■ 

146611 

5,35 

Dieselben  hatten  Achsen  220  <66 

10)  7  S 

287  270 

10-fü 

294  728 

10,»8 Tragfähigkeit  der  Güterwagen    .  Pud 6/  994  4b  * 3  198 öt  006  149 3  276,M 
90606  037 3032,7a 

Durchschnittliche  Tragfähigkeit 

rille»  ouicrwagenB  601 — 
613 

— 622 

103 233 239 

*  den  angegebenen  Zahlen  sind  die  den 

Privatbahnen  aus  dem  Staatsvorrath  zur 

oeuatzniii;  uReriHb^entii  r>etrieDsiniiiei 

tinbegriffen  und  zwar: 

Lokomotiven  127 _ 
245 245 

29 46 45 

6  665 
6  370 6192 - 

81 

76 

Der  Bestand  an  Betriebsmitteln,  namentlich  an  Lokomotiven,  hat  hier- 

nach in  dem  Jahrzehnt  von  1881  bis  1890  mit  dem  Wachsen  der  Eiscn- 

bahnlänge  nicht  gleichen  Sehritt  gehalten,  was  in  dem  Umstände  begründet 

sein  dürfte,  dafs  die  in  dieser  Zeit  eröffneten  neuen  Linien  zum  grösseren 

Theile  nur  sehr  geringen  Verkehr  haben.  Die  Zahl  der  Lokomotiven  hat 

um  1  125  oder  19  p/c,  die  Zahl  der  Personenwagen  um  692  oder  10  °/o  U11(l 

die  der  Güterwagen  um  32  439  oder  29%  zugenommen. 
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312 Die  russischen  Eisenbahnen  in  1890. 

Zum  Vergleiche  möge  angeführt  werden,  dafs  bei  den  deutschen 

Eisenbahnen  im  Jahre  1890  auf  1  km  Bahniange  entfielen:  0,337  Loko- 

motiven, 1.4t«  Personenwagenachsen  und  13,9Sfi  Güterwagenachsen. 

b)  Leistungen  der  Betriebsmittel 
1881 

1889 
i 

1890 

Zahl  der  gefahrenen  Züge  683  882 1  136296 1  181  434 

Diese  Züge  haben  durchfahren  .   .  Werst 93  365  346 122260  951 123  996  303 

Durchschmttl.  kamen  auf  1  Werst  Babnlange: 

4  398 4  646 4648 

in  24  Stuuden  .   .  . 

12Fo.% 
12,»» 

12,-m 

V'tiii    nlleii    I  ..nLntnrtl  i  vpii    vimnmmeii  wurden i 

1  QO  717  0(11 ioJ  <4#  »Ul 1  RA  Oft«  9KU 1  HR  Ol  f\  177 loo  alo  114 

Von  dieser  Uesatnmtzahl  der  Lokomotiven 

wurden  geleistet  mit: 

Verkehrszügen  von  grofser  und  mittlerer 

Fahrgeschwindigkeit    ....  Werst 36  762  675 41  234  520 44  199  910 26,4  % 
2:<,o  8 26,«  g 

Verkehrszügen  von  geringer  Fahr- 

56745  746 81  839252 
79417  580 40,*l  8 49,«  8 47,7*  % 

697  445 845925 1032  945 
0,  i  (; 

l\  e  >  Q 

Ü,6J  J{ 

4  WJW)1 K  77»! 
2,«  X 

8,1^  8 

Im  ganzen  mit  Zügen  98  106  137 128749198 
129901207 

7o,3i 

78,.*  « 

78,u  8 

Davon  wurden  mit  2  Lokomotiven 

4  744>791 G  48H24i 
5  904  904 

Ohne  Züge,  leerfahrend  .... 3  841  «69 6  240  69« 6388560 

3  586  8511 

3  699  38** 

8  700212 

Reim  Ransrirdien*t  34  218  045 26  243  074 26226208 

V<»n  sämmtlichen  Wagen  wurdeu  geleibtet 

Achswerst 4326520  246 
66S4HH5  000 6772252000 

Im  iHiivhscbnitt  kamen  auf  ein  Werst  Bnhn- 

lringe: 

203  7K3 251  «84 

253  842 

558 7(14» 

705 
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313 

b)  Leistungen  der  Betriebsmittel 
1881 

1889 
1890 

Von  der  Gesammtzahl  der  geleisteten  Wagen- 

achswerst kamen  auf  die  Personen-  und 20 

16 

16 

auf  die  Gepäck-  und  Güterwagen  ,. 80 

84 

84 

An  Wagenachsen  kamen  im  Mittel: 

auf  einen  Verkehrszug  von  grofser  und 

mittlerer  Fahrgeschwindigkeit    .  .  .  „ 

87,&4 
86,4» 

auf  einen  Verkehrszug  von  geringer  Fahr- 

63,45 64,9i 

68,os 68,63 

48,83 
61,38 durchschnittlich  auf  einen  Zug  .... 

62,71 
64,87 

64,6» 

Die  Zahl  der  im  ganzen  geleisteten  Zugwerst  ist  im  Jahre  1890  um 

30  630  957  oder  32  %  gröfser  gewesen,  als  in  1881.  Da  die  Zahl  der  Be- 

triebsmittel in  geringerem  Mafse  gewachsen  und  die  durchschnittliche 

Stärke  der  Züge  in  1881  kleiner,  als  in  1890  war,  so  ist  die  Leistung  der 

Betriebsmittel  im  letzteren  Jahre  gegenüber  1881  eine  wesentlich  stärkere 

gewesen. 

8.  Verkehr. 

Die  Hauptergebnisse  im  Personenverkehr  stellen  die  nachstehenden 

Zahlenangaben  dar: 

Jahr 

Beförderte 

Personen 

Dnrch- fahrene 

Personen- 
werst 

Dnrchschn. 

Länge  der 

vom  Reisen- 

den durch- fahren en 
Strecke 

Werst 

Jede 

Personen- 
wagenachse 

war  durch- 
schnittlich 

besetzt  mit 
Personen 

Die  vor- handenen 

Platze  sind 

ausgenutzt 

mit 
Prozenten 

% 
in  Tausenden 

1881  .... 34  439 3  486  203 101 

4,« 

33 

1888  ... 46C06 4489  767 100 

4,« 

36 

1890  .... 46  505 4  669  684 
101 

4,49 

86 

Für  die  Beurtheilung  der  Entwicklung  des  Personenverkehrs  giebt 

die  Zahl  der  durchfahrenen  Personenwerst  den  besten  Anhalt.  Diese  Zahl 

ist  in  der  Zeit  von  1881  bis  1890  nach  der  vorstehenden  Zusammenstellung 

um  1 184431  oder  um  nahezu  35%  gestiegen. 

Digitized  by  Google 



Die  russischen  Eisenbahnen  in  1S90. 

Bei  den  deutschen  Bahnen  hat  die  Zahl  der  durchfahrenen  Personen- 

kilometer in  1881/82  6  782371000  und  in  1890/91  1 1  224  437  000  betragen, 

also  um  4442  066  000  oder  66%  zugenommen. 

Im  Güterverkehr  waren  die  Hauptergebnisse: 

Jahr 

Beförderte 

Güter 

Pud 

Durch- fahren e 

Pudwerst 

Durch- 
schnittliche 

Länge  d.  Be- 
förderungs- 
strecke  für 

Jede  Guter- 
wagenachse 

war  durch- 
schnittlich 

Die  Trag- 
kraft der 

Güterwagen 

wurde  aus- 

genutzt mit 
in  100  Tausenden jedes  Pud 

Werst 

beladen  mit 

Pud 
Prozenten 

% 

1881  ... 2662 496 161 196 
146 

49 

1889  .... 4186 873  673 208 
167 

61 1  b90  « 4179 864036 204 161 49 

Der  Güterverkehr  ist  hiernach  im  Jahre  1890  gegen  1889  etwas 

zurückgegangen,  weist  aber  in  dem  zehnjährigen  Zeitraum  von  1881—1890 
eine  beträchtliche  Zunahme  auf.  Die  Zahl  der  durchfahrenen  Pudwerst 

ist  in  dieser  Zeit  um  35  788500000  oder  72  °/o  gewachsen. 

Auf  den  deutschen  Eisenbahnen  hat  die  Zahl  der  gefahrenen  Tonnen- 

kilometer betragen  in  1881/82  13  760  820137,  in  1890/91  22237  258  947, 

also  um  8486438810  oder  62%  zugenommen. 

4.  Anlagekapital. 

Für  die  Herstellung  der  dem  öffentlichen  Verkehre  dienenden  Staats- 

und Privatbahnen  waren  am  Anfange  der  Jahre  1881,  1889  und  1890  die 

in  der  üebersicht  auf  Seite  316  angegebenen  Beträge  verausgabt  worden. 

In  der  russischen  Statistik  für  1881  sind  die  aufser  dem  Aktien-  und 

Obligationenkapital  auf  die  Eisenbahnen  verwendeten,  in  der  üebersicht 

unter  a  bis  c  aufgeführten  Beträge  nicht  angegeben,  dieselben  finden  sich  erst 

in  späteren  Jahrgängen  der  Statistik  als  zum  verwendeten  Anlagekapital  ge- 

hörig aufgeführt,  wie  überhaupt  die  finanziellen  Verhältnisse  der  russischen 

Eisenbahnen  erst  im  Laufe  der  achtziger  Jahre  einer  sorgfaltigeren  Behandlung 

unterzogen  wurden.  Ein  zutreffender  Vergleich  zwischen  dem  Anlage- 

kapital von  1881  und  1890  kann  deshalb  auch  nicht  gezogen  werden. 

Nach  dem  durchschnittlichen  Kurse  wird  in  der  rassischen  Statistik 

der  Werth  eines  Metallrubel  für  1889  =  l,r»  und  für  1890  -  1,4  Kredit- 

rubel angenommen  und  danach  das  Gesammtkapital  für  1889  zu  1  Milliarde 

930  Millionen  und  für  1890  zu  2  Milliarden  24  Millionen  Metallrubel  be- 

rechnet. Im  Durchschnitt  kam  hiernach  1  Werst  Bahnlänge  in  1889  rund 

auf  71000,  in  1890  auf  72000  Rbl.  zu  stehen. 
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31« ;  Die  maischen  Eisenbahnen  in  1890. 

Hei  dem  angegebenen  Anlagekapitale  war  der  Staat  in  folgender 

Weise  betheiligt: 

1  8  rt  l 
1889 1  890 

Metall  Kredit Metall  Kredit Metall 
Kredit 

Tausend  Rubel 

4i  me  Durgscnaii  iur  Verzinsung, 

und  Tilgung  war  übernommen . 

für  Aktien  im  Betrage  zu    .  . 

..  Obligationen  im  Betrage  zu • 

240  234     106  352 

233  771 

215817      94  753 

335  662      44  713 

< 

216817 8p)l  287 91  016 

52882 

b)  in  den  Händen  der  Regierung 

verbliebene  (konsolidirte  >  Übli- 

689  831  «J55 919  804       10  368 
922  129 

1 

84  582 

c)  vom  Staate  verausgabte  Bau- 
49  791  219079 49  791 264  214 

d)  vom  Staate  gewährte  nicht  rück- 

zahlbare Unterstützungen    .  . 
12632 

12  532 

Zusammen 1  163  836     106  007 1  521  074     881  435 1539024 454  676 

oder  in  Metallrubeln  umgerechnet 1235000 1775000 1864000 

Der  Staat  war  hiernach  in  1890  bei  92  %  des  gesammten  auf  die 

Eisenbahnen  verwendeten  Kapitals  unmittelbar  betheiligt  und  nur  8  °/0 

dieses  Kapitals  war  von  Privaten  ohne  Beihilfe  des  Staates  aufgebracht. 

Aus  der  übernommenen  Zinsbürgschaft  ergab  sich  für  den  Staat  eine 

Verpflichtung  zur  Zahlung  von  Zinsen  im  Betrage  zu 

51286000  Metall-  und  90733000  Kreditrube)  für  das  Jahr  1881, 

49  292  OCX)      M       .,    14  230000    1889, 

62000000      „  150170a)  „  1890. 

Als  Reservekapital  waren  bei  den  Privatbahnet)  angesammelt  am 

Schlüsse  des  Jahres  1881    7  815  633  Kreditrubel 

am  1.  Januar  1890  .  .  317  000  Metall- und  17  358  000  und 

am  1.  Januar  1891     .    .    323  000  ..    18  (XX)  000 

Das  Anlagekapital  der  dem  Staate  gehörigen  Bahnen  ist  in  deu 

vorher  angegebenen  Zahlen  mitenthalten.  Die  Kosten  derselben  sind  theils 

unter  den  ,.vom  Staate  verausgabten  Baugeldern",  theils  in  dem  Betrage 
der  konsolidirten  Obligationen  enthalten. 
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Die  bei  der  Regierung  aufgelaufene  Schuld  der  Eisenbahngesell- 

schaften hat  betragen: 

E  n de   des  Jahres 

1881 1889 1890 

Metall Kredit Metall  Kredit Metall Kredit 

T  ! 
lusend  Rubel 

a  für  die  seitens  der  Regierung 

wegen  Übernommener  Zinsbürg- 

«chaft  geleisteten,  von  der  Ge- 
sellschaft nicht  zurückgezahlten 

260  933 

l 
i 
i 
i 
i 

in  (V7  4        ODO  Qi!1 
15s  074     ooo  öbl 

12486 

387  590 
b  für  Verzinsung  der  in  den  Hän- 

den der  Begierung  verbliebenen 

fkonsolidirten)  Obligationen.  . 266174 

1 

1 

270  673        1  266 284  980 14081 

Zusammen 

t;  hierzu  die  von  der  Regierung 

Ifen  iTeseilscnalten  gewannen 

Vorschüsse  für  Beschaffung  von 

Ban-  und  Betriebsbedtirfnissen 
mit  

617107 

203876 

282  647  341126 

1 

11661     199  245 

297  466 

11915 

361 671 

216767 

Ge8ammtbetrag  der  Schuld 
— 720983 294808  1  640371 309381 

667  428 

nl*r  in  Metallrubeln  umgewandelt 
480666 

664  555 

714  687 

Der  Betrag  der  aufgelaufenen  Schuld  ist  seit  1881  beträchtlich  ge- 

wachsen, obgleich  inzwischen  vielfach  eine  Regelung  der  finanziellen  Be- 

ziehungen zwischen  dem  Staate  und  den  Gesellschaften  in  der  Weise 

stattgefunden  hat,  dafs  für  den  Schuldbetrag  oder  einen  Theil  desselben 

neue  Obligationen  ausgegeben  wurden. 

5.    Finanzielle  Ergebnisse. 

• 

ia-ii 

1889 
1890 

Roheinnahme  (nach  Abzug  der  auf  dem  Per* 

sonen-,  Gepäck-  und  Eilgutverkehr  lasten- 
den Staatsstener)  im  ganzen    .   .  Rubel 200  84OO88 282690  784 284  630638 

für  1  Werst  Bahnlänge  durchsch.  „ 9460 
10  743 10665 

215 

281 

.   1  Wagenachswerst 

4,64 

4,W 
4,20 
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318 Die  rassischen  Eisenbahnen  in  189t) 

1881 1889 

189«) 

Betriebsaus^abe  im  ganzen   ...  Rubel 146  196  071 168882542 171  774  282 

fttr  1  Werst  Bahnlänge  dnrchicbn. 6  886 6416 6  439 

„   1  Zugwerst  Kopeken ir>n 13H 18H 

0,33 
25,1» 

Verhältnifs  der  Betriebsausgabe  zur  Rohein- i 

<2,*> 59,  J  3 
bü,oo 

Ueb erschuf«  im  ganzen  Rubel 55714  017 118858  242 112766  866 

für  1  Werst  Bahnlange  durchscbn. 
2624 

4827 4  226 

„  1  Zugwerst  Kopeken 

i 

93,oo 

IX),*» 

„  1  Wagenachs werst  ... 
1,» 

1,71 Verhältnifs  des  Ueberschusses  zur  Rohein- 

27,74 
40,i7 

d9,H3 
Verh&ltnifs  des  Ueberschusses  zum  Anlage- 

i 

— 

3,M 

8,s< 

Von  der  gesammten  vorangegebenen  Rohein- 
nahme entstammen: 

aus  dem  Personenverkehr: 1 

42984  000 
49  098  000 50  053  0<X) 

für  1  Werst  Bahnlänge  ... 2026 1866 
1876 

in  Prozenten  der  Gesammteinnahme 22 17 18 

aus  dem  Güterverkehr: 

im  ganzen  Rubel lol  HMj  000 222137000 
223  313000 

f  :i  mm.      *       TXT  jm.  mm.     *       T)  -  L  .  1  U  _ 
tür  1  Werst  Bahnlange  ... 

mm    «  C\J~* 
7  12b 

8  441 

8  370 

in  Prozenten  der  Gesammteinnahme  % 

75 
79  7H 

Im  Durchschnitt  wurde  eingenommen: 

für  1  beförderten  Reisendpn  Konpken 124 108 

106,% 
,.  1  Personenwerst  

l,os 

1,05 

„  l  Pud  befördertes  Frachtgut 

5,io 6,60 4,*i 
0,0J8 0,08447 

0,<m 

Die  Roheinnuhme  ist  also  von  1881  bis  1890  um  83  690550  Rubel 

oder  nahezu  42  °/o,  die  Betriebsausgabe  nur  um  26648211  Rubel  oder 

etwa  18  °/0  gestiegen.  Auf  1  Werst  Bahnlänge  berechnet  hat  sich  in  1890 

gegen  1881  die  durchschnittliche  Einnahme  erhöht,  die  Ausgabe  dagegen 

verringert. 
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i 

Von  den  Ausgaben  kamen  anf 

1881 1889 1890 

Zentralverwaltung  im  ganzen  .  .   .  Rubel »)  12876186 
15418000 17259478 

583 586 
647 

in  Prozenten  der  Gesammtausirabe  . 
8.4 

o 10 

('ertliche  allgemeine  Verwaltung  im 

*an"n  Rubel  !| 
16124265 22275000 23  526  518 

712 846 882 

in  Prozenten  der  Gesammtausirabe  . 10 

18 10 

14 

F«ahuunterhaltuni?  und  Bewachung  im 

48  816702 43409000 44  888078 
auf  1  Werst  

2040 
1650 

1664 

in  Prozenten  der  Gesammt ausgaben    .  . 

21* 

26 26 

Zugförderung«-  und  Betriebsmittel- 
dienst im  ganzen              .   .  Rubel 51 960 121 

- 

58408000 
57  314  812 

2447 

2*220 

J2148 

in  Prozenten  der  Gesammtanagabe     .  . 25,8 

85 86 Verkehrsuienst  im  ganzen  ituoei IS  112007 
25  800  (XMJ 

25  791  2<>9 auf  1  Wvrat Hin  j   »er» i   „ oon 
in  nj 

»öl yo# in  Prozenten  der  Gesammtausgabe  . 

y,6 

1D 

15 

Telegraphendienst  im  ganzen    .    .    .  Rubel 8248  301 3  614  000 3  499  136 

auf  1  Werst  

in  Prozenten  der  Gesammtausgabe 

153 
134 

131 

1.6 
9 2 

Per  erzielte  Ueberschufs  hat  wie  folgt 

Verwendung  gefunden: 
.......                ,  „. 

1.  für auiseroruentliche Aroeitenu. rJescnanun- 

geu,  Einlagen  in  die  Reservefonds,  Beloh- 
II  U  II  J^till  VOT1   Ot1  (llcnS  Lt  l  eil    U.  Ucrgl.  lYUUUl 4  70a  Wo 

ü  da» 'j.  zu  Zahlungen  für  Grundkapital  und 
Vorschüsse  für  Rechnung  des  Obli- 

1 
— 

89970224 84  710909 

H.  zu  Zahlungen  au  die  Reichskasse 
und  zwar 1 i 

a    für  Abtragung  von  Schulden, 
welche  aus  der  Zmsbürgsihaft > 

— 
1  612  776 

b )  für  Antneue   des  btnats  am 

1, 

v   Ann  ahp 

6820085 

4  788  440 
Bahnbesitz  u.  dergl  

4.  ziit  Zahlung  von  Dividenden  mit 

'1 

und  ohne  Zinsbürgschaft  (hierin 1 
! 

einbegriffen  die  Ueoerschüsse  der 

13  988  489 16  656008 

Zusammen  Rubel *)  59  875  000 *)114  482894 
a)118  050341 

lt  Einschliefslich  840  485  Rubel  Aufwendung  für  Eisenbahnschulen. 

7  In  diesen  Zahlen  sind  die  Betriebsfeblbeträge  einzelnen  Bahnen  nicht  abge- 
zogen, wie  dies  bei  den  vorher  für  den  Ueberschufs  angegebenen  Zahlen  geschehen 

ist,  für  das  Jahr  1881  sind  anfserdem  Reste  aus  den  Vorjahren  und  Einnahmen  aus 

verschiedenen  Quellen  hinzugerechnet.  Die  Fehlbeträge  einzelner  Bahnen  haben  sich 

beziffert  zusammen  in  1889  auf  624  126  Rbl., 

„  1890  „   293  966  „ 
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Die  für  das  Grundkapital  und  Vorschüsse 

auf  Rechnung  de»  Obligationenkapitals 

zu  leistenden  Zahlungen  haben  betra- 

gen  Rubel 

Zur  Deckung  der  zu  leistenden  Zahlun- 

gen fehlte  am  Ueberschufs,  d.  h. 

mufste  von  der  Reichskasse  zu- 

gelegt werden  ( einschl.  der  Zahlun- 

gen für  die  im  Staatsbesitz  be- 

findlichen Obligationen)  .... 

1881  13*9  1890 
i 

127  030  721     119182  879 

( 

49  872  000      37  6<0  497      34  471  97t» 

Beamte  und  ständige  Arbeiter 

Z  a  h  1 

'll 

an  Gehalt,  Nebenbezügen  und 

Lohn  gezahlter  Betrag 

Rubel 

1883 1889 1890 1883  1889 1890 

2  284 2417 
2  348 

3  260  479    3  943  383 3  671  03S 

Oert liehe  allgemeine  Verwaltung  . 
9185 11976 11906 6  249  027    8  079  501 

8  943  313 

Zusammen 11419 14  393 

l 

14  254 9  509  506  12  022  884 12  614  351 

Bahnunterhaltungs-  u.  Bewachungsdicnst 02  850 
70  934 

72  100 11235195  12  954  586 
13  016  5sr. 

7  307 
8  365 8  272 

2  707  697    3  039  344 

3  0329*) 
47  680 63  32« 55  842 15  828  273  18  321  895 

IS  632  730 

Zugförderung«-  und  Betriebsmitteldienst 25  893 
26  770 27  7  0 14  806  273  15  649  474 16  739  33J 

im  ganzen 155149 
173  788 178  218 54  086  944  61  988  183 

64  035  9*4 
auf  1  Wersl  . 

7,t 
6,N9 

6,: 

2  470  2356 

2  400 

Digitized  by  Google 



Die  russischen  Eisenbahnen  in  1890. 

im 

6.  Beamte  and  Arbeiter. 

In  der  russischen  amtlichen  Statistik  finden  sich  die  Zahlen  für  die 

hei  den  Eisenbahnen  thätigen  Beamten  und  Arbeiter  und  die  an  dieselben 

gezahlten  Gehälter,  Nebenbezüge  und  Löhne  erst  seit  dem  Jahre  1883 

angegeben,  weshalb  hier  ein  Vergleich  nur  mit  letzterem  Jahre  ange- 

stellt werden  konnte.  Wie  sich  aus  der  nachstehenden  Zusammenstellung 

ergiebt,  ist  die  Gesammtzahl  der  beschäftigten  Beamten  und  Arbeiter, 

sowie  der  Gosamnit  betrag  der  gezahlten  Gehälter,  Lohne  u.  s.  w.  in  1891 

gegenüber  1883  entsprechend  dem  Zuwachs  an  Eisenbahnlänge  gewachsen, 

jedoch  nicht  in  gleichem  Mafse,  wie  letztere,  da  für  die  Werst  Bahnlänge 

sich  in  1890  gegenüber  1883  sowohl  bei  der  Zahl  der  beschäftigten  Per- 

sonen, als  auch  bei  dem  Geldbetrage  eine  Verminderung  •  zeigt.  Die 

Beamten  der  staatlichen  Aufsichtsbehörden,  die  von  der  Regierung  den 

Privatbahnverwaltungen  beigegebenen  Direktionsmitglieder,  die  Beamten 

des  Ministeriums  der  Verkehrsanstalten,  sowie  der  Eisenbahnpolizei  und 

der  Eisenbahnschulen  sind  in  der  Zusammenstellung  nicht  einbegriffen. 

Tagearbeiter 

an  Lohn 

Zahl  gezahlter  Betrag 

Rubel 

1388    1889  1890 1883 1889 1890 

Z  u  s  a  in  in  e  n 

Gezahlter  (»eldbetraj? 

Rubel 

1883     1889    1890       1883        1889  1890 

Zahl 

U        3        4  1251  454        1  39« 

1  467  1  833  1  709      257  452     301  912  281544 

2  295  2  420  2  352  3  261  730  3  943  837  3  672  434 

10  592  13809  13615  6  506  479  8  381413  9  224857 

1  468  1  836  1  713  258  703     302  366  282940 

24  123  30  799  29  011  3  943  909  5  007  828  4  066  126 

&20     545     647  84  358     128  544  119610 

4  157  3  269  2  860  732938     578246     572  774 

30  740  44)  062  40  273  9  481  462  12  423  292  12  472  890 

12887  16  229  15907  9  768  209 12  325  250 12  897  291 

I 

86  973101733101  111  15  179  104 17  962  414  17  082  601 

7  827  8  910  8  919  2  792  055  3167  888  3  152  590 

51  837  56  595  58  702  16  561  2!  1 18 900  141  19  205  501 

56  633  66  822  68  023  24  287  735  28  072  76629  212  222 

61  008  76  501  74  504  14  501  370  18  440  276  17  614  340 

2.<       2,»  2,-* 
701 656 

216  1572*0  289252  722  68  588  31 1  «0  428  45981  550  263 

9,*      9,  iv       9,'.  3  132        3  057        3  050 
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Unter  der  Zahl  der  beschäftigt  gewesenen  im)  1890 

Personen  befanden  sich:  —  J  — 

L(OKonioiiMunrer  unu  i*cniiien  

2848  1 

2  655 

Oberschaffner  und  Schaffner  13  164 
13  798 

beim  Rangirdienst  beschäftigte  Personen 2497 2  762 

12  616 13387 

30941 31 681 

In  der  russischen  Statistik  für  1883  sind  die  Zahlen  für  die  aufge- 

führten Beschäftigungszweige  nicht  besonders  angegeben. 

Bei  den  deutschen  Eisenbahnen  kamen  in  1890/91  auf  1  km  Bahn- 

länge durchschnittlich  8,18  Beamte  und  Arbeiter  und  an  Aufwendung  für 

Besoldungen  und  andere  persönliche  Ausgaben  9  706  m. 

7.  Unfälle. 

Es  haben  stattgefunden: 
1881 

1889 1890 

 ,    ■  -k-.  

148 

178 

131 
244 

21 32 

i 
88 136 

296 395 

170 
369 

466 

60 

389 

748 
854 

1348 

-           „  beim  Eisenbahnbetriebe  getödteten 
880 

561 666 ..  beim  Eisenbahnbetriebe  verletzten 

718 827 

'  913 

34  439  332 45006162 46  504  675 

..  von  den  Reisenden  zurückgelegten 
3  486  203  268 4  489  767000 4  699  634000 

.  geleisteten  Zugwerst  98  305  84« 122260961 123  996303 
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Die  Zahl  der  stattgehabten  Entgleisungen,  Zusammenstöfse  und 

sonstigen  Unfälle  sind  in  der  Statistik  für  1881  nicht  angegeben. 

In  1890 .  haben  sich  diese  Zahlen  gegenüber  1889  stark  vergrößert 

auch  ist  die  Zahl  der  dabei  zu  Schaden  gekommenen  Personen  eine 

gröfsere  geworden. 

Folgen  der  Untälle 
1881 1889 1890 

tr^t  odtet 
verletzt 

getödtet 

verletzt 
getödtet  verletzt 

Reisende  wurden  bei  Bewegung  der 
1  * i 

24 

102 

29 

1 

77 

28 
103 

davon  bei  Entgleisungen    .   .  . 6 42 
r — 1 

„  Zusammenstöfsen    .    .  . 

10 

3 ■ 

ohne  eigenes  Verschulden  .... 6 

53 

— 3 * 

in  Folge  eigener  Schuld  oder  Un- 
18 

49 29 

74 

I 
28 101 

Auf  l  000000  beförd.  Reisende  kommen 

0,70 2,w 
0,64 1," 

U,M) 

-    1 000  000  Personenwerst  ... 

0,007 0,03 0,007 

0,017 O,00b 

,    ]  000000  Zugwerst  

0,a«; 
1,09 

0,3« 

0,63 Eisen  bahn  beainte  und  Arbeiter  wurden 198 459 

197 

470 209 

486 

davon  bei  Entgleisungen  .... 4 36 8 

28 

1 20 

„   Zusammenstößen       .  . 3 

27 

2 20 5 

38 

58 
168 

82 

251 
58 

247 

ohne  eigenes  Verschulden  .... 17 

89 

•1 

68 b 

in   Folge  eigener  Schuld  oder  Un- 
| 

vorsichtigkeit   
181 870 

193 407 904 410 

Auf  l  000  000  Zugwerst  kommen  verun- 
1 

glückte    Eisenbahnbeamte  und 
1 

■ 

4,*i 
1,61 

: 

3,»"> 

1,6* l'nter  den  verunglückten  Bediensteten 1 ! 
befanden  sich : i 

Lokomotivführer,  Gehilfen  derselben 1 
iü 

73 

4 47 8 

54 
Oberschaffner  und  Schaffner 

2(5 

90 

13 

82 

22 

76 
17 

46 

19 

49 

23 

58 

beim  Bangireu  beschäftigte Persouen 
10 57 

14 

58 

12 m 

52 30 

53 

47 57 

40 

y-njitige  Persouen  (nicht  Reisende  und 
i 

nicht  Bedienstete)  wurden.   .  . 158 157 
335 

280 

328 324 

davon  ohne  eigenes  Verschulden U 2 10 7 8 

aas  eigener  Schuld  oder  Un- 

vorsichtigkeit   150 146 

338 

270 

821 
816 

Digitized  by  Google 



324 Die  russischen  Eisenbahnen  in  1S9i». 

Folgen  der  Unfälle 

1881 
1880 

getödtet  verletzt 

1890 

getödtet  verletzt getödtet  verletzt 

AUI  1  UUU  UUU  iJUgncist  KUIOiIlfU  verun- 

glückte sonstige  Personen  .    .  . 1,6?  1,6* 

3,74 
2,as 

2.65  2.U 

i  Hier  neu  * eruii^iiivnien  nuiiöu^eii  i  t.  r* 

soneii  ueianuen  sicu  ociusuiionier 

UUU     5UICIIC,      «CICIIC     ocl  Hol  HIUI  l| 

Oft                    1  o m 25 All                1  ̂  

Anfserhalb  des  eigentlichen  Eisenhahn- 

betriebes, beim  Be-  und  Entladen 

von  Wagen,  in  Werkstätten,  bei 

Bauarbeiten  u.  dergl.  wurden  Per- 
ZI 

19 

313 

^4  444 

uAvou  uii ii r  eigenes  *  ernLiimueii 
o  in 5 39 4  V>4 

„       iu  r  uige  eigener  niiimu  ouei 
II  n  vorsieht  iir  k  p  it lti  ^04 14 

274 
SlO              4  SO 

In  Folge  von  Unfällen,  welche  mit  dem 
i 

Eisenbahnbetriebe  nicht  in  un- 

mittelbarem Zusammenhange  ste- 

hen, wie  plötzliche  Todestalle, 

Blitzschlag,    Verbrechen  gegen 

«las   I.phpn  u   dprcl.  wurdpn  auf 

den  Eisenbahnen  aufserdeni  noch / * 

132  32 
170 

80 

137  in 

Auffällig  erscheint  in  » er   russischen  Unfallstatistik  die alljährlich 

wiederkehrende  grolse  Zahl der  verunglückten  Bahnwärter. 
deren  He- 

schäftigiing  doch  eine  weit weniger  gefährliche  ist, als  die  anderer  Be- 

diensteteu.  namentlich  der  Rangirer  und  der  heim  Zugdienst  beschäftigten. 
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Die  Eisenbahnen  Britisch-Ostindiens  in  den  Jahren  1890  91 

und  1891/92.1) 

Nach  Anweisung  der  Regierung  ist  im  Verwaltungsberichte  für 

1891/92  eine  Scheidung  der  Bahnen  nach  Breitspur  (indische  Standard 

gauge  =  5 '  6 "  engl.  =  1.67t;  ni)  und  Meterspur  in  Bezug  auf  Anlage- 
und  Betriebskosten  und  Ertrage  durchgeführt,  während  Bahnen  mit  anderer 

Sparweite  (2'  6"  u.  s.  w.)  als  von  geringerer  Bedeutung  bei  den  statistischen 
Aufstellungen  aufser  Betracht  gelassen  sind. 

Die  Länge  der  im  Betrieb  befindlichen  Eisenbahnen  Britisch-Ost- 

indiens betrug: 

am  31.  März  1891  -  16  996  Meilen a)  (27  347  km), 

und   „  31.     „     181)2  =  17  564      „       (28  260    ,.  ). 

Davon  waren  doppel-  und  mehrgleisig: 

in  189091  =  1077V,  Meilen  (1734  km). 

„  1891/92  =  1  116*  4      „      (1797    r  l. 

•j  Vergl.  „Die  Eisenbahnen  Britisch-Ostindiens  im  Jahre  1889/90"  im  Archiv 
1801,  S.  514  u.  ff. 

Die  nachfolgenden  Angaben  sind  aus  den  vorliegenden  amtlichen  Berichten 

der  britisch-ostindischen  Eisenbahnbehörde  entnommeu  und  zwar: 

a)  Administration  Report  on  the  Railways  in  India  for  1890/91.   London  1*91. 

b)  desgl.  für  1891/92.    Part.  I.   Simla  1892,  by  Lieutenant-Colonel  R.  A.  Sargeant. 

R  E.,  Director  general  of  Railways. 

Der  Bericht  für  1891/92  enthält  eine  Uebersichtskarte  des  ostindischen 

balinnetzes,  sowie  eine  bildliche  Darstellung  der  Längen,  des  Anlagekapitals, 

der  Gesammteinnabmen.  Betriebsausgaben  und  des  Ueberschu^ses  der  indischen  Bahnen 

von  Anbeginn  (1853)  bis  1891. 

a>  Die  Längenangaben  sind  durchgehend*  in  englischen  Meilen  >1  inik- 

—  1.60'j  kmi  gemacht. 

Am  31.  Dezember  1890  stellt  sich  die  Betriebslänge,  in  der  an  fremden  Strecken 

iiiitenthalten  sind  in  Portugiesisch-Westindien  51  Meilen  und  auf  Pondicherry 

7s/4  Meilen,  mit  Meterspur,  auf  1G4041  j  und  16'292'  4  Meilen  <  26  395  und  26214  km  . 

am  81.  Dezember  1891  stellt  sich  die  Betriebslänge  auf  l7  282»/4  Meilen 

(27  808  km). 

Aufserdem  waren  noch  im  Betriebe  an  Dampftramways : 

am  31.  März  1891  -  233/4  Meilen. 

„    31.     ,.     1892  -  373/*      ••  • 
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An  neuen  Strecken  wurden  eröffnet: 

Breitspur  Meterspur 
Andere 

Spurweite 
Meilen 

Zusammen 

in  1890  91 

„  1891/02 

519 

65  V', 

342'/, 612V, 

12% 
874% 
677% 

Die  im  Berichtsjahre  1891  92  eröffneten  65%  Meilen  Breitspurbahnen 

gehören  zu  den  strategischeu  Bahnen  am  oberen  Indus  und  im  Quetta- 

distrikte,  während  von  den  612%  Meilen  Meterspurbahnen  auf  den  Süden 

Indiens  204%  Meilen  (Guntakal— Pakala),  auf  die  Rajputana-Staaten 

I67s  4  Meilen  (Jodhporc -Bickaneer)  und  auf  Birma  62  Meilen  entfallen. 
Von  den  am  31.  März  1892  im  Betriebe  befindlichen  Bahnen  kommen: 

Breitspur     Meterspur    Sparweite  Zusammen 

M  e  i  1 
e  u 

I.  auf  Staatsbahnen: 
i 
i 

i 
i 

■  .r. 

1' 

1]
 

a)  in  Privatbetrieb     .  . 3  311»»/, 

6088V« 

8404% 

b)  „  Staatsbetrieb     .  . 3  491 

1  146% 

63% 

i 

!i 

1 

4  701 

II.  auf  garanti  rte  Linien  . 2  588'/4 

2  588% 

III.    „    unterstützte  „ 

184  V, 
136% 

59 

i 

379% 

IV.    „einheimische  Bahn  c  n : 
■ 

a)  in  Privatbetrieb  .  . 
399>/,, 

122 

71% 

i 4 

593»/« 

b)  „  Staatsverwaltung 124 

i 
■ 124 

c)  „  eigener  Verwaltung 

620% 

94 
\ 
1 

714V« 

V.  auf  fremde  Bahnen     .  . ■ 

>)  68% 

1 

58% 

zusammen 
■  10103% 

7  171% 288V-, 

j 
17664 

dagegen  am  31.  März  1891  . 

10  148% 
6  559% 

288 
1 16996 

Am  16.  Mai  1892  wurden  von  der  Mu  Valleybahn  in  Birma  noch 

100  Meilen  (Shwebo— Wuntho)  mit  Meterspur,  sowie  eine  4%  Meilen  lange 

Doppelst  recke  (Breitspur)  von  Xaihäti  nach  Känchrapära,  einer  Station  der 

Ostbengalischen  Staatsbahn  eröffnet. 

Hierzu  sollen  in  Zukunft  noch  1  697  Meilen  Bahnstrecken  kommen, 

deren  Bau  im  abgelaufenen  Jahre  genehmigt  worden  ist.  Davon  wird  die 

wichtigste  und  groTste  die  742%  Meilen  lange,  mit  Meterspur  zu  bauende 

Assam-Bengalbahn  werden,  die  von  Chittagong  aus  nach  Makum  im  Nord- 

1  Davon  51  Meilen  in  Portugießiscb-Westindien  uml  7'/<  Meilen  auf  Pondiclierry. 
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osten  Assams  führt  und  uamentlich  der  dortigen  Theekultur  zu  Gute 

kommen  wird.  Der  Bau  der  vielbesprochenen  Bahnverbindung  Chittagong — 

Galcutta  ist  bisher  nicht  genehmigt  worden. 

Von  den  neu  genehmigten  1 697  Meilen  Bahnstrecken  kommen  auf 

Breitspur  349  Meilen  Bahnen  für  den  allgemeinen  Verkehr  und 

189V4  Meilen  strategische  Bahnen  in  Britisch- Indien,  während  mit  Meter- 

spur 8623/4  Meilen  in  Britisch-lndien,  1467*  Meilen  in  Birma,  116VS  Meilen 

in  den  einheimischen  Staaten  und  überdies  24l/s  Meilen  mit  2 '  6  "  Spur 

in  Cooch  Behar  zu  bauen  sind.  Aufserdem  sind  dabei  für  Madras  7SI4  Meilen 

Nothstandsbahnen  vorgesehen.  Hiernach  beträgt  die  Gesammtlänge  der 

im  Betriebe  be6ndlichen  und  der  zum  Bau  .genehmigten  Linien  des 

ostindischen  Eisenbahnnetzes : 

Am  31.  März  Zunahme 

gegen  das 
1*91  1892  Vorjahr) 

i  7  " Meilen 

mit  Breitspur  11 109 Vi    U349  239V« 

„    Meterspur  7  48P/4      8596'/,  1114% 

„    anderer  Spurweite  288  313  25 

zusammen     18879       20258'/2  1379V, 

Unter  den  bereits  im  Berichtsjahre  im  Bau  begriffenen  Bahnlinien  ist 

die  516  Meilen  lange,  mit  Breitspur  eingerichtete  Ostküstenbahn  erwähuens- 

werth.  die  von  Bezwada  nach  Cuttack  an  der  Ostküste  Indiens  entlang 

führt  und  voraussichtlich  in  Zukunft  eine  Verlängerung  bis  nach  Calcutta 

and  im  Süden  nach  Madras  erhalten  wird.  Gegenwärtig  giebt  es  zwischen 

Calcutta  und  Madras  nur  eine  Schienenverbindung,  die  mit  beträchtlichem 

Umwege  bis  in  die  Nähe  von  Bombay  führt.  Bei  der  jetzt  im  Bau  befind- 

lichen Bahn  gilt  es  aufserordentlich  grofse  Brückenanlagen  auszuführen.  Die 

Brücke  über  den  Kistnaflufs  wird  aus  12  Bogen  von  je  300  Fufs  bestehen 

und  die  Brücke  über  den  9  300  Fufs  breiteu  Godavari  soll  19  Bogen  zu 

250  Fufs  haben,  während  der  Rest  der  Flufsbreite  durch  hineingebaute 

Dämme  eingenommen  werden  soll. 

Am  31.  Dezember  1891  betrug  das  auf  die  Eisenbahnen  (einschl. 

der  unvollendeten  Strecken)  verwendete  Anlagekapital  überhaupt 

22  676  Lakhs  Rupien.1)   Davon  kommen  auf: 

•)  1  Lakh  =  100000  Rupien.  Bei  der  Umrechnung  in  englische  Währung  ist 

1  Bupie  =  1  sh  6  d  (rund  l,so  M\  1  Pie  =  0,w«  d  (rund  0/>*  anzunehmen. 

In  den  früheren  Mittheilungen  war  1  Rupie  =  o,ioif  =  ruud  2.//  angenommen. 

\  ST  —  rund  20  M,  1  d  —  rund  8'  s  £  gerechnet. 
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Anlagekapital: 

Breitspur Meterspnr  Z^ammen 

überhaupt  Lakhs      17  217       5  340  92    »)  22  676 

für  die  Betriebsstrecken      „         16  869       5149  88   *)  22106 

durchschnittl.  für  die  Meile3)  Rs.     162  696      71  425  29  875  — 

Rahnlänge  Meilen    10047.73     6  946,68  288,31  17282,72 

Für  1890  betrug  das  Anlagekapital  für  16  404,12  Meilen  (engl.)  = 

2  136  7<34  200  Ks. 

Die  Hohe  in  ii  ah  m  en  betrugen  im  Kalenderjahre 

1890  =  200  698  220  Rupien 

1891  =  240  402  790  „ 

»uid  vertheilen  sieh  auf  die  einzelnen  Spurweiten  wie  folgt: 

für  1890  . 

.    1891  . 

vi  .  Andere  „ 

Meterspnr    ;  Spnjweite  Zusammen 

Breitspur 

Rs.  157  542  016  47  875461  1280  743  206698220 

,     184  061  732     55  010  874     t  3:30  184    240  402  790 

Zunahme  gegen  das 

Vorjahr     .    .    Rs.     26  519  716 33  704  570 7  136  413        49  441 

Von  der  Gesamnitroheinnahme  entfallen  in  1891 : 

auf  Breitspurbahnen  76,r>ii  % 

..    Meterspurbahnen  22,^  „ 

„    Bahnen  mit  anderer  Spurweite  .        .     0,.%  „. 

Von  der  Gesammteinnahme  in  1891  entfallen  (in  Millionen  Rs.)  auf 

Personen-  und  Güterverkehr  für  die  betreffenden  Spurweiten: 

1891: 

Breitspur Meterspur 
Andere 

Spurweite 

Zusammen 

Millionen  Bs. 

„  Güterverkehr  

ans  sonstigen  Einnahmen  (einschl. 
124..™ 

21, ws 

31,»* 

1,9.'.S 

0,619  | 

[ 

0,oi< 

77,187 
156,081 

6,7*4 

überhaupt 
184,061 

56,011 
l.aso 

240,408 

•)  Einschl.  27  Lakhs  Rs.  für  sonstige  Ausgaben. 

')  Ohne  Dampfschiffausgabeu.    Einschl.  1  087  Meilen  Doppelgleis. 
*  Genauer  ^  2  210*141916  Rs. 
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Im  Personenverkehr  ergeben  sich  in  1891  (gegenüber  1890)  nach- 

stehende Zahlen: 

Personenverkehr; Breitspur 
Meterspur 

Andere 

Spurweite 

Zusammen 

i  1890 
Beförderte  Personen  (Anzahl)  n t  1891 

75  554  1 30 

80386  272 

37  642692 

41  596  189 

866  624         114082  246 

923  876        122  865837 

Zunahme  .   .  . 4  781  142 8  953  597 88  852 
8773091 

i  1890 Erzielte  Einnahrae  (Rupien  >   . ! '  1891 
50  306  418 

55  225  243 

19  6^  789 

21  693  010 

586  384 

619367 

70577  541 

77  537  620 

Zunahme  .   .  . 4  919  825  : 2007  271 32983 
6  960  079 

Geleistete  Personeumeilen  .   . '  1090 
l  1891 

3276  813  634 

3  561  612  772 

1  481  243  846 

1641  930  653 
21017  744 
22  564  548 

4  779  075  224 

5226107  973 

Zunabme  . 284  799  138 160  686  807 1  546  804 447  032  749 

Bezüglich  des  Güterverkehrs  ergeben  .sich  folgende  Zahlen: 

Güterverkehr: Breitspur 
i 

Meterspur 
Andere 

Spurweite 

Zusammen 

Beiorderte  Güter  (einschl.      |  1890 

Vieh)  (Tonnen)  \  1891 

16  879  189 

19  343  709 

5  568  062 

6  652  013 

165  467 

163  231 

22  612718 

26158968 

Zunahme  .    .  . 2  464  520 1083  951 

-  2236 

3  646  235 

1  1890 
Erzielte  Einnahme  (Rupien)   .  , 

102  888  357 

124  028  024 

26  371  106 

31359  838 

670  748 

693  304 

129  930  206 

156081  166 

Zunahme  . 21  139  667 4  988  732 22561 26  160  960 

Gefahrene  Gütertonnenineilen  .  J 
2  833  630  552  1 
3  5^  116058 

671  795  368 

845  567  526 

4  248  825 

4  808  847 

3  609  669  735 

4  438  992  431 

Zunahme  .   .  . 756  485  506 178  772168 65  022 
929  322696 

Schliefst  man  die  Bahnen  mit  abweichenden  Spurweiten  aus,  so  er- 

giebt  sich  für  1891  im  Frachtgut  verkehr  (general  merchandise) : 

Beförderte  Tonnenzahl  =  16  785  624  oder  20,56  °/0  mehr  als  in  1890 

mit  einer  Frachteinnahme  von  134  426  726  Rupien  oder  20,5  %  mehr  als 

im  Vorjahre. 

Die  Gesani mtbet riebsausgaben  der  indischen  Bahnen  betrugen: 

in  1890  =  103  109  130  Rupien 

,.  1891  =  113038471  „ 

mithin  Zunahme  um     9929  341  Rupien. 
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Sie  vertheilen  sich,  wie  folgt,  auf  die  einzelnen  Bahnen: 

Betriebsausgaben 

(in  Rupien 

Breitspnr  Meterspur 

Andere 

Spurweiten 

Zusammen 

in  1890  ... 

„  1891  ... 

75  387814     26875379  845937 

83  103801     29082260  852420 

103  109  130 

113038  471 

Zunahme 7  715  987       2  206871  «»483 9  929  341 

In  Prozenten  der  Roheinnahmen  stellen  sich  die  Betriebsausgaben  in 

1891  (und  1890)  wie  folgt  : 

für  Breitspurbahnen  auf  .    45,15  % 

..  Meterspurbahnen  ,,     ...   52,97  .. 

.   Bahnen  mit  anderer  Spur  auf  64,08 

überhaupt  auf  47,02  °/„ 

dagegen  in  1890   „    49.^9  ,. 

Der  Reinertrag  der  indischen  Bahnen  ergiebt  sieh  aus  nachstehender 

Uebersicht: 

Reinertrag 

fin  Rupien 
Breitspur Meterspur 

Andere 

Spurweiten 

Zusammen 

in  1890    .        .  . 82  154  202 21000082 434806 103  689090 

1891  .... 100  957  931 26928624 477  764 127  3fM319 

Zunahme 18  803  729 4  928  542 
42  958 

23  776  229 

Die  Verzinsung  des  Anlagekapitals  der  Betriebsstrecken  (einschl. 

Dampfbootdienst  und  Ausstünde)  stellt  sich,  wie  folgt: 

1890  1891 

Für  Breitspurbahnen  auf   °/0  5,oi  5,98 

Meterspurbahnen  auf ...  °/0  4,31  5,04 

„    Bahnen  mit  anderen  Spurweiten  auf  .    .  °/0  5,05  5,42 

überhaupt  auf  °/0  4,95  5,76 
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Dies  sind  die  sog.  statistischen  Zahlenergebnisse.  In  Wirklichkeit  ersieht 

die  Schlufsrechnung  des  Staatsbetriebes  der  indischen  Bahnen  abweichende 

Zahlen.  Der  indische  Staatsschatz  wird  zwar  in  Zukunft  ein  Besitzthum  von 

hohem  Werthe  an  dem  Bahnnetze,  das  theils  bereits  gegenwärtig  Staats- 

eigenthum ist,  theils  dereinst  dem  Staate  anheimfallen  wird,  haben,  allein 

bisher  ergiebt  der  Jahresabschluß  der  Eisenbahnbetriebsrechnung  immer 

noch  einen  Fehlbetrag,  der  sich  jedoch  stetig  mindert.  Bei  den  militärischen 

Bahnen  allein  wird  der  Fehlbetrag  im  Jahre  1891  auf  über  6  Millionen 

Kupien  berechnet.     Der  Gesammtfehlbetrag  der  Eisenbahnen,  der  aus 

andern  Staatseinkünften  zu  decken  ist,  beträgt  für  1891/92  =  3,^  Millionen 

Rupien;  indessen  enthält  dieser  Betrag  eine  Tilgungsquote  von  3l/4  Mil- 

lionen Rs.,  die  nach  einer  festgesetzten  Frist  zur  Tilgung  der  gesammten 

Kisenbahnschuld  dienen  wird.    Würde  der  Zinsverlust  für  das  Baukapital 

der  im  Bau  befindlichen  Linien  von  der  Berechnung  ausgeschlossen,  so 

würde  sich  bereits  für  1891/92  ein  Reingewinn  von  P,„  Millionen  Rupien 

aus  dem  Eisenbahnbetriebe  ergeben,  trotz  des  Umstandes,  dafs  Indien  in 

Folge  der  Silberentwerthung  für  die  in  England  in  Gold  aufgenommenen 

Bahnanleihen  G,4  °/o  Zinsen  zahlen  muss. 

Einen  Ueberblick  über  den  Stand  und  die  Beschaffungskosten 

der  Betriebsmittel  des  indischen  Eisenbahnnetzes  in  1890  und  1891 

bietet  die  nachfolgende  Zusammenstellung: 

Am  31.  Dezember  1890 Am  31- 
Dezember  1891 

Betriebsmittel: 
für 

Breit-  Meter- 

Spurbahnen 

Zu- 

sammen
 

für 

Breit-  Meter- 

Spurbahuen 

Zu- 

sammen
 

Betriebslänge  .   .   .  Engl.  Meilen 
9  581 0  379 

15  9ti0 
10035 (1917 16  982 

Lokomotiven  Anzahl 2  479 
1  210 

3  689 2  513 1251 3  764 

Personenwagen  ....  „ 6143 4  019 10102 0  338 4  203 
loOOl 

Güterwagen   „ 43  102 23  279 00  441 
44  3t)4 

24  318 
68  622 

Krahnwagen  .... 

149 
93 242 

150 

98 

248 

Bremswagen   ,, 2  045 

880 

2931 
2  000 

927 
2  993 

Wagen  zusammen  ... 
51499 28  277 79  770 

52  h:,8 

29  006 82  464 

Beschaffungskosten 

(in  Hillionen) 

der  Lokomotiven    ....  Rs. 

21.o 

77,., 

5K* 

23,3 
Sl,:. 

„  Wagen  

99,i 

30,3 

135,7 104,t 
44.« 

148,» 

Archiv  für  Eiaenbabnwcseu  IÖ93. 
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H32 Die  Eisenbahnen  Britisch-OBtindiens. 

Ueber  die  Betriebsergebnisse1)  des  indischen  Gesammtbahnnetzes 

in  1890  and  1891  finden  sich  nachstehende  Zahlen: 

Geg enstand 1890 

i 

1891 
: 

Zunahme 

(gegen 

1Ö90J 

0 

Betriebslänge  am  31.  Dezember 
16  292,23 

1 
 

17  282,72 

O,03 
Mittlere  Betriebslänge  .    .    .  . 

16  226,98 17  037,63 0,00 

Verwendetes  Anlagekapital  der 

Betriebsstrecken8)    .    .    .  . Rs. 
2136  704  200 2  210  641 916 

0,46 Anz. 114  082246 122855  337 

I,b9 durchschn.  für  1  Betriebsmeile 7030            7  211 O  TT 

Gefahrene  Gütertonnen    .    .  . t 22  612  718 26  158953 1D,US 

durchschn.  für  1  Betriebsmeile 1394 

1535 

in  1 1 1U,11 

Personenmeilen  Anz. 4  779  075224 5  226107973 

Gütertonnenmeilen  

i' 

3  509  669  735 4438  992  431 40,48 

Zugmeilen  i' 52  437  246 6080016O 10,95 

Gesammteinnahmeu : 

aus  Personenverkehr    .    .  . 
Rs. 

70577  541 77  537  620 

Q  Qf> 

129930206 156  081  166 

„  Dampfschiff-,  Telegraphen- 
! 

u.  verschied.  Einnahmen . 

11 

6190473 6784  004 

u,5i» 

zusammen  .  . 

11 

206  698220 240  402  790 Iß  11 

durchschn.  für  1  Betriebsmeile 

11 

12  737,93 14  110,11 10  77 XV/,  #  1 

Betriebsausgaben : 

überhaupt  .  . n 103 109  130 113038471 
9,63 

durchschn.  für  1  Betriebsmeile 

11 

6354,18 6  634,64 

4,41 in  Prozenten  der  Gesammtein- 
49,R8 47,02 

Reinertrag: 

überhaupt  .  . 

Rs. 
103  589  090 1  273  364  319 22,95 

in  Prozenten  des  Anlagekapitals  pCt. 
4,85 

5,70 

Auf  die  Zugmeile  kommen  an  Einnahme,  Ausgabe  und  Reinertrag 

für  die  verschiedenen  Bahnnetze  in  1890  und  1891  bei  Breit-  und  Mett  r- 

«pur  nachstehende  Beträge: 

*)  Der  Bericht  für  1891/92  giebt  auf  S.  76/77  eine  Vertheilung  auf  Breit-,  Meter- 
und Bahnen  mit  anderer  Spur. 

-)  Einschl.  Dampfbootdienst  und  sonstiger  Ausstände. 
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Die  Eisenbahnen  in  Australien. 345 

Es  betrug: 

Anzahl  der  Betriebsmittel: 

Lokomotiven  Stück 

Wagen  für  Personenverkehr    .  . 

..  Güterverkehr .... 

Im  Personenverkehr  ergab  sich: 

Zahl  der  Personen  I  /II.  Klasse    .  Anz. 

Einnahme  davon  & 

Zahl  der  Zeitkarten  Stück 

Einnahme  davon  & 

Es  betrug  die  Einnahme: 

für  die  Betriebsmeile  .    .    .    .  ̂  

Zugmeile  d 

im  Vorortverkehr  betrug: 

Zahl  der  beförderten  Personen1)  .  Anz. 

„    geleisteten  Personenmeilen 

durchschnittl.  Fahrt  einer  Person  . 

Personengeldeinnahme  Z 

Einnahme  für  1  Personenmeile    .  d 

Ueber  den  Güterverkehr  in  1890/91  und 

stehende  Vergleichszahlen: 

30.  JaDi 

1891  1892 

439 

1023 

9940 

12  137  088 
915  915  ! 

234  687  , 

79138 

631,1 

76,50 

15  934  261 

89  270  546 

5,61 
252  274 

0,68 

I 

489 

1054 

10465 

12  663  380 

925  789 

244  280 
82  654 

536,3 

76,27 

16  966  855 

92609491 

5,4ü 261  744 

0,08 

1891/92  finden  sich  nach- 

Güterverkehr 

18Ü0/91 1891  92 

Beförderte 

Tonnen 

Einnahme Beförderte 

Tonnen 

Einnahme 

Sr 

3802  849 1  797  161 4  296  713 1  910  186 
823,6 

877,» 

90,33  d 
98,«3d Es  kommen. 

i 

1  140  259 1  UU7  895 1289  029 1010  351 

100  786 303  197 112609 
34!»  675 

„    lebendes  Vieh  115  861 244  839 145  230 299252 

2  229  430 180  302 2  562  124 196022 

»)  Mit  gewöhnlichen  Fahrkarten,  Arbeiterkarteu  und  Zeitkarten. 

uigmzeo by  Google 



346 Die  Eilenbahnen  in  Australien 

Einen  Ueberblick  über  den  (trotz  des  wachsenden  Verkehrs)  in  Folge 

der  Tarifermäfsigungen  eingetretenen  Rückgang  des  Durchschnittsertrages 

für  die  Gütertonnenmeile  bietet  nachstehende  Zusammenstellung  der  bei 

den  verschiedenen  Güterklassen  erzielten  Durchschnittssätze: 

1879 1883 189  1 

durch- 

Ertrag 

durch- 

Ertrag 

durch- 

Ertrag 

Es  betrugen 
schnitt). tür  die schnitt!,    für  die •      *  • schnitt! für  die 

Fahrt 
Tonne Fahrt 

Tonne 
Fahrt 

Tonne 

einer 
und 

einer und einer 
und 

Tonne Meile Tonne Meile 
Tonne Meile 

Meilen d Meilen d Meilen d 

für  Kohle  und  Schiefer  .  . 

13,6« 

1,35 l,i» 

17,53 

0,76 

- Brennholz  

26,<« 1,M 
27,07 

1,84 

26,77 

1,10 

•• Korn  und  Mehl    .  .  . 
99,63 

1,« 

117,99 

l,OJt 

111,49 

0,66 

Heu,  Stroh  und  Kaff  . 

33,10 

2,20 

77,33 

1,36 

164,39 

0,46 

166,»o 

2,91 

227,01 

2,47 

270,« 

2,49 

n lebendes  Vieh  .... 134,oi 

2,w> 
194,30 

2,oi 

270,36 

1,W 

Frachtgüter  u.  dergl.  . 
81,6« 

2,66 
98,65 

2,13 

91,30 

2,10 

Für  das  Jahr  1891  ergab  sich  im  Güterverkehr: 

Anzahl  der  gefahrenen  Gütertonneumeilen  zu  rund  240,8  Millionen, 

durchschnittliche  Fahrt  für  die  Tonne  zu     ...    56V4  Meilen, 

Einnahme  für  die  Tonne  und  Meile     1,63  d. 

In  1891/92  wurden  befördert: 

an  Wollenballen    661  893  Stück  (gegen  589  546  im  Vorjahre) 

Pferden  .    .      13  456 

Vieh  .  . 

Kälbern  . 

Schafen  . 

Sehweinen 

148953 

21  229 

3  139  600 

83  119 

Im  Berichtsjahre  1891/92  wurden  durch  Eisenbahnunfälle  auf  den 

Staatsbahnen  getödtet  und  verletzt: Getodtet Verletzt 

Reisende  

Bahnbedienstete  

Sonstige  Personen  

zusammen 

ohne duroh ohne 
durch 

J  eigene 

Schuld «igenos eigene Schuld 
diflonps 

vfTsonuiaen 

rr 

8 

20 

38 
24 

29 134 

7 7 

! 
 11 

39 49 

179 

50 

228 



Die  Eisenbahnen  in  Australien. 347 

üeber  die  in  Staatsbetrieb  befindlichen  Trambahnen  der  Kolonie 

finden  sich  nachstehende  Angaben  für  1891/92: 

Gesammtbetriebslänge   48  Meilen  (77  km) 

Anlagekapital   1099669  & 

desgl.      für  1  Bahnmeile   22909  „ 

Roheinnahme   306090  „ 

Reinertrag   56  499  „ 

Verzinsung  des  Anlagekapitals   6,28  °/0. 

Auf  die  Stadt-  und  Vorstadtlinien  entfallen: 

an  Betriebslänge   37  Meilen  (60  km) 

Anlagekapital   932907  SP 

„  Reinertrag   50176  „ 

„  Verzinsung  des  Anlagekapitals     ...         5,54  % 

„  Betriebskosten   82,04  „  der  Roheinnahme. 

2.  Kolonie  Victoria.1) 

Am  30.  Juni  1892  waren  2  903  Meilen  (4671  km)  Eisenbahneu  im 

Betriebe.  Der  Kapitalaufwand  rar  Eisenbahnbauten  stellte  sich  für  das 

Berichtsjahr  1891/92  auf  37086  309  V,  wovon  37  048309  *  auf  die  im 

Betriebe  befindlichen  Strecken  entfielen.  Das  Anlagekapital  verzinste  sich 

in  1891/92  mit  2,68%  (gegen  2,78%  im  Vorjahre).  Eröffnet  wurden  im 

Berichtsjahre  überhaupt  140  Meilen,  davon  1041/,  Meilen  bis  Jahres- 

schlufs  1891.  *) 

Die  Bahnen  haben  durchgehend  5 4  3  "  engl.  Spurweite. 

Nachstehende  Uebersicht  bietet  einen  Vergleich  der  Hauptbetriebs- 

30.  J 

n  n  i 

Es  betrugen: 1891 1892 

2  763 2  903 

Mittlere  Betriebslänge     .    .  . 

2  650  V, 

2829  V* 

Verwendetes  Baukapital:3) 

|  36341626 
37085  309 

13153 12  775 

*)  Victorian  Railways.  Report  of  the  Victorian  Railway  Commissiouers  for  the 
year  ending  30.  Jane  1892.   Melbourne  1892. 

2)  Hiernach  betrag  die  Betriebslänge  der  SUatsbahncn  am  31.  Dezember  1B90  = 
2  688  Meilen  4  325  km),  am  31.  Dezember  1891  =  27987s  Meilen  (4  501  km). 

s)  Für  die  im  Betriebe  und  Ban  befindlichen  Strecken.   Auf  die  Betriebi- 

strecken allein  kommen  in  1890  91  =  36518  871  2  und  in  1891/92  =  37  048  809  ST. 
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: 80.  Juni 

Rß  hntrntröti« üih  uvtrugcii. 
1891 

1893 

3298  667 3  095122 

2310645 2  138 139 

ITphprftphnfK 
■ 

987  922 
J)56  983 

Verhältnis  von   70.05 

69.0R 

Verzinsung  des  Baukapitals: 

Von  der  Einnahme  entfallen: 

Sf 

1  706  803 1  460807 

w  Güterverkehr  1  591  764 1  644  314 

Anzahl  der  beförderten  Personen    .  . Anz. <  i  y<u  ööo ßQ  R,4<2  QOI 

„      „          „        Güter1)-   •  Tonnen 
4  425  609 3  (>o4 

Anz. 12  249  <47 11  807  677 

Durchschnittlich  für  1  Betriebsmeile: 

sr 

1245 1094 

872 

756 

Ueberschufs  

r> 

373 

3.38 

Durchschnittlich  für  1  Zugmeile: 

(1 64,63 

62,!.i 
n 45,27 

43,46 

•n 

19,36 
19,46 

Betriebsmittel  (im  Betriebe):«) 

Stück 455 

462 

n 1085 
1114 

7» 8035 8179 

n 
437 

463 

Die  Ausgaben  vertheilen  sich,  wie  folgt,  auf  die  einzelnen  Dienst- 

zweige : 

>)  Einschl.  Vieh,  für  1890/91  -  218  545  tons  und  für  1891 '92  =  228  389  tons. 

2)  Anfserdem  noch  im  Bau  1891 '92:  48  Lokomotiven, 

6  Personenwagen 

439  Güterwagen. 
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1 
1890/91 1891/1H2 

hs  kommen: 

! 

für  die 

Zngtneile 

in  Proz-        für  die 

EinnaU  < %  d. 

in  Proz. 
uer 

Einnahme 

% 

auf  Bahnunterhaltung  .    .  . 
8,89 

12,99 
8,38 

13,32 

„    ijOKomotiv  Qien&r 10,07 
24,86 14,25 OO  ct. 

„  Wagenunterhaltung    .  . 
2,51 

13,88 2,46 3,92 

„  Entschädigungen  (com- 
i 

pensation)  
0,43 

0,67 0,21 
0,33 

„   Verkehrsdienst  .... 
16,09 24,89 16,00 26,44 

„  Allgemeinkosten     .    .  . 
1,78 2,76 

2,15 

3,42 

überhaupt    .    .  j 46.27 70,05 
43,45 69,08 

Der  Ausfall  in  den  Einnahmen  wird  einerseits  der  sehr  gedruckten 

Geschäftslage  und  andrerseits  dem  Umstände  zugeschrieben,  dal's  mehrere 
in  den  letzten  Jahren  gebaute  Linien  die  Betriebskosten  nicht  deckten. 

Sowohl  im  Personen-  als  im  Güterverkehr  hat  eine  nicht  unbedeutende 

Abnahme  stattgefunden,  jedoch  ist  bei  letzterem  durch  Erhöhung  der  Fracht- 

sätze der  Ausfall  ausgeglichen. 

Ueber  die  Eisenbahnunfälle  in  1891/92  und  1890/91  finden  sich  nach- 

stehende statistische  Zahlen: 

Durch  Eisenbahnunfälle  wurden: 

a)  Reisende: 

ohne  eigenes  Verschulden  .  . 

durch  eigene  Schuld  ... 

b)  Bahnbedienstete: 

ohne  eigenes  Verschulden   .  . 

durch  eigene  Schuld  .... 

c)  Sonstige  Personen: 

bei  Wegeübergängen  .... 

beim  unbefugten  Uebersehreiten 

Gleise  

aus  sonstigen  Ursachen  .    .  . 

1*90/91 1891  92 

getödtet  verletzt '  getödtet  verletzt 

der 

7 

14 

9 

37 

2 

19 

82 

60 

133 

« 

8 

37 

1 

5 

1 

14 

3 

21 

7 

überhaupt  »     72  345 

52 

i 

37 

86 
63 

115 

13 21 

342 

417 
394 

23* 
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Die  H auptbetriebser ge bn isse  der 

letzten  20  Jahren  waren  folgende: 

Bahnen   Viktoria's  in  den 

Es  betrugen : 1871/72      1875/76       1880/81  ,   1885/8«      1890  91  1891/92 

Bahnlänge  Meilen 

Mittlere  Betriebslänge   .  „ 

Anlagekapital   9 

für  die  Bahnmeile     .  .  „ 

Betriebsmittel : 

Personenzuglokomotiven  Stück 

Güterzuglokoraotiven  „ 

Personenwagen  ....  „ 

Güter-  n.  sonstige  Wagen  „ 

Gepäckwagen  u.  dergl.  .  » 

Beförderte  Personen  .  .  Anzahl 

Güter  (einschiiefalich 
Vieh)  Tonnen 

Geleistete  Zugmeilen  .  .  .  Anz. 

Einnahmen: 

au a  Personenverkehr  .  .  SP 

r   Güterverkehr  ...  „ 

überhaupt    „ 

durchschnittl.  für  die  Betriebs- 
meile  J»7 

durchschnittlich  für  die  Zug- 
meile  d 

Betriebsausgaben : 

überhaupt    £ 

durchschnittl.  für  die  Betriebs- 
meile  SF 

durchschnittlich  für  die  Zug* 
meile  d 

in  Proz.  der  Einnahme  .  % 

Beinertrag: 

überhaupt  Sf 

durchschnittl.  für  die  Betriebs- 
meile  St 

durchschnittlich  für  die  Zug- 
meile  d 

in  Proz.  des  Anlagekapitals  % 

Es  kommen  von  den  Ausgaben 

in  Proz.  der  Einnahmen): 

auf  Bahnverwaltung  .  .  8 

„   Zugkraft  „ 

„   Verkehr  „ 

„   Allgemeinkosten  .   .  „ 

313  620 

267  608 

10  034  772  13  239  405 

82  060  21354 

58 

68 

205 1980 

149 

1199 

1194 

1748 

1691 

2763  ! 

2  650  Vi 

18  041295  24  357  814  36  341  626 

51 

41 
144 

1449 
115 

15047 

119 

78 

371 

3185 

13  976        13  163 

1508  671    2978139  16  999  459 

153 
179 

758 

4883 

289 

42511014 

489  12t»      928  300     1  303  215    2  724  095 

1  173  434 2  280  092    4  3S0  802 

236671 

400961 

687  632  !     994  767    1  492917 

388228  674890 

606  539  818027 

2388 

130,(1 

279804 

1048 

57,33 

43,9* 

867  828 

1340 

78,1» 

3,57 

1636 

104,ti 

1260 

81,79 

499  407      814  075 

821 ! 

62,57 
50,30 

44,60 

54,«> 
495  360       678  842 

815 
569 

62,1« 

3,74 

87,1» 

3,« 

7256703 

1  187  548 

1 141 678 
2329126 

1377 

77,o» 

1310538 

775 

48,34 
56,36 

1018  589 

602 

33,«» 

4,« 

2903 
2829  V« 

37  085  309 
12776 

213 249 

1  114 
8179 

210 

245 

1085 

8085 

437 

71  970  886  69  646  921 

44266091  3664967 

19249747  11807  677 

1708808  1  644  316 

1591764  1  450  8O7 

3298667  3096122 

1245 
1094 

64,60  62,»i 

2310  645    2  188  139 

872 

46,97 
70,os 

987  922 

378 

19,*; 

2,7» 

766 

43,44 

69,os 
95«  983 

338 

19,4« 

10,95 12,94 18,u 
11.M 12.99 13,33 

13,45 16,4« 17,33 

17,»4 
17,3* 19,73 22,33 

24,33 

29^i 
29,69 

2,90 2,10 1,5« 

2,33 

2,75  : 

3,4* 
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3.  Kolonie  Queensland.  *) 

Die  Länge  der  im  Betrieb  befindlichen  Staatebahnstrecken  betrug  am 

90.  Juni  1892  einschliefslich  der  im  Laufe  des  Jahres  1891/92  neu  eröff- 

neten Linien  (125  Meilen)  rund  2  320  Meilen  =  3  733  km8). 

Das  für  Eisenbahnbaufcen  bewilligte  Kapital  beträgt,  wie  im  Vor- 

jahr, 18884152  st,  wovon  16046851  st  auf  die  Betriebsstrecken  entfallen. 

Nachstehend  sind  für  die  beiden  letzten  Betriebs  jähre  die  Haupt- 

betriebsergebnisse zusammengestellt : 

80.  Juni 
Es  betroffen- 

1891 1892 

Betriebslänge: i 

am  J iiiii e.sM  Ii i Li i s  ̂ .ju.  öxluij 
Meilen 

2195 2  320 

2141 
2298 

Verwendetes  Baukapital 3) : 
i 

.   .  St 
16067940  : 

16  700981 

6880*) 6  917 

Einnahmen : 

337  272 352611 

571432 H99  925 

908704 1052636 
424 458 

d 

57' 4 

63»/4 

Ausgaben: 

645597 639  502 

in  Prozenten  der  Einnahme  . .    .  pCt. 71,06 
60.70 

301 278 

d 41 

38«/, 

»)  Queensland  Railways.  Report  of  the  Queensland  Railway  (  ommissioiiers  for 

the  year  ended  on  the  30.  June  1892.   (Mit  Uebersichtskarte.)   Brisbane  1892. 

'/  Am  31.  Dezember  1891  stellte  sich  die  Länge  des  Staatsbahnnetzes  auf 

2303  Meilen  =  3  706  km.    Die  Bahnen  haben  durchweg  3'  ti"  Spurweite.) 

-'«)  Davon  entfallen  auf  die  Betriebsstrecken: 
in  1890/91  =  15 101  617  SS 

„  1891  92  =  16  046. --61 

4:  Neuere  Angabe. 
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Es  betrugen: da  Juni 

1891  1892 

Reinertrag: 

überhaupt  .  . 

'263  107 

413034 

für  1  Betriebsmeilo        .    .  . 
123 

180 

„  1  Zugmelle  .  d 

16V4 

25 

in  Prozenten  des  Baukapitals  . 
.  pCt 

1,74 

2,57 

Beförderte  Personen1)  .  Anz. 
2  730860 2  370219 

„  Gütertonneu  t 890973 768527 

Geleistete  Zugmeilen  3  770  977 
3  966120 

Betriebsmittel: 

Lokomotiven  .  Stck. 239 
265 

Personenwagen   

■)■» 

307 
315 

Güterwagen  
3  610 3  708 

78 77 

Der  Gesammtwerth  des  von  England  eingeführten  Betriebsmaterials 

(einschl.  Fracht-  und  Versicherungskosten)  bezifferte  sich 

in  1890/91  auf  165  778  £\  darunter  94  436  s  für  Stahlschienen. 

1891/92  „     80463  „       67056  „ 

4.  Kolonie  Südaustralien.2! 

Das  Staats  hahnnetz  dieser  Kolonie  umfafste  am  30.  Juni  1892  über- 

haupt 1660l/2  Meilen  (2672  km),*)  von  denen  487 Vt  Meilen  (786  km)  die 

Breitspur  von  5'  3"  (1.6  m)  und  1173  Meilen  (1887  km)  die  Schmalspur 

von  3'  6"  (1,067  m)  hatten. 

>)  Ohne  Zeitkarteninhaber.  Für  1890/91  =  18668 

„    1891/92  =  16  760. 

*)  South  Australia.  Annual  Report  of  the  South  Australian  Railway  Conimissionera 

for  the  year  1891/92.  Adelaide  1892.  Mit  Uebersichtskarte  und  bildlichen  Dar- 

Stellungen  der  Balmlängen,  Verkehrs-  und  Betriebsergebnisse  für  1854  bis  30.  Juni 

1892,  sowie  der  Unterhaltungskosten  für  Breit-  und  Schmalspurbahnen. 

')  Ohne  die  im  nördlichen  Territorium  der  Kolonie  belegene  146  Meilen  (235  km) 

lange  schmalspurige  Palmerston-Pine  Creeklinie. 

Einschliefslich  dieser  Schmalspurbahn  und  einer  I6l/a  Meilen  langen  Privat- 

bahn (Breitspur)  umfafste  das  Eisenbahnnets  der  Kolonie  am  30.  Juni  1892  (nach  der 

Uebersichtskarte)  Uberhaupt  1823  Meilen  (2933  km),  wovon  504  Meilen  Breitspur  und 

1319  Meilen  Schmalspur  hatten.  Am  31.  Desember  1890  stellte  sich  das  Gesammt- 

netz  auf  1774  Meilen  (2864  km),  darunter  16117»  Meilen  (2593  km)  Staatsbahn.  Am 

31.  Dezember  1891  betrug  das  Staatsbahnnetz  16607»  Meilen. 
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Im  Bau  befinden  sich  noch  5V2  Meilen  mit  3'  6"  Spurweite.  Oer 

Betrag  der  für  Eisenbahnzwecke  erhobenen  Anleihen  (ohne  die  Palraerston- 

Pine  Creeklinie)  bezifferte  sich  auf  12  932  690  St.  Die  Anlagekosten  der 

im  Betriebe  stehenden  Linien  betrugen  am  30.  Juni  1892  überhaupt 

11714434  St  oder  für  die  Meile  7064  F,  (rund  27  700  m  für  1  km). 

Das  Baukapital  verzinste  sich  in  1891/92  mit  4,7B  %  (gegen  5,32  °/0 

im  Vorjahre). 

In  der  nachstehenden  Uebersicht  sind  die  Hauptbetriebsergebnisse 

für  1890/91  und  1891/92  zusammengestellt. 

Es  betrugen:1) 

Bahnlänge  

Mittlere  Betriebslänge  .  . 

Verwendetes  Baukapital: 

überhaupt  ... 

für  1  Meile  .... 

Gesammteinnahme    .  . 

Ausgabe  .... 

Ueberschufs     .     .  . 

Verzinsung  des  Baukapitals 

Verhältnifs  von  . 

Beförderte  Personen  .    .  . 

1800/91 

Meilen  | »)     1 666 

1  637V, 

11398839  |8) 
6842  ! 

1  223  999 

617 179 

606820 

5,32 50,42 

■ 

„  Güter8)  (frachtzahlende) 
Durchschnittliche  Fahrt: 

I 

Anz. 

Tonnen 

Meilen 

5  295  991 

1 174 114 

14,04 

87,68 

0,87 
1,69 

einer  Person  

einer  Gütertonue  .... 

Durchschnittsbetrag: 

für  1  Person  u.  Meile    .    .  . 

„  1  Gütertonne  u.  Meile 

Geleistete  Zugmeilen  (engl.)  .    .   .    .    Anz.     3  769  225 

Auf  1  Zugmeile  kommen: 

an  Einnahme   d 

„  Ausgabe   , 

„  Ueberschufs   „ 

77,94 

39,30 

38,64 

1891/92 

16  601/» 
1662V« 

11714434 

7054 

1213290 

652  941 

560349 

4,78 
53,82 

5  744487 

1104122 

13,52 

101,53 

0,83 
1.53 

4178  286 

69,69 

37,50 

32,19 

1  Ohne  die  Palmerston-Pine  Creeklinie,  für  welche  die  Angaben  8.  355  folgen. 

*)  Diese  Verringerung  gegen  das  Vorjahr  ist  durch  Ausscheidung  einer  5Vs  Meilen 
laugen,  neben  der  Eisenbahn  herlaufenden  Strafsenbahn  aus  dem  Verkehr  hervorgerufen. 

3)  Aufserdein  wurden  an  Vieh,  Pferden  und  Schafen  befördert:  in  1890/91  = 

422 'J78  Stück,  in  1891/92  557  644  Stück. 
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Die 
in 

Durchschnittlich  entfallen  anf  die  Be- 

trieb6meile: 

1890/91 
1H91/92 

747 377 

370 
Einnahme  im  Personenverkehr: 

341267 

für  1  Betriebsmeile  .... r> 206 
d 

56,35 

(1 

Einnahme  im  Güterverkehr: 

überhaupt  

für  1  Betriebsmeile  

für  1  Zugmeile  

Betriebsmittel : 

Lokomotiven  Stück 

Personenwagen  

Güterwagen  

882  732 
539 

92,53 

216 
325 

5383 

730 

393 

337 

349  421 

210 
52,55 

963869 

520 

80:29 

241 

&31 
5  691 

Von  den  Betriebsausgaben  entfielen  in  1891/92  (1890/91) l): 

B  e  t  r  i  e  b  s  a  u «gaben 

in  Prozenten 

der 

Einnahme 

für  1  engl. 

Zugmeile 

d 

auf  Allgemeinkosten  . 

Verkehrsausgaben  . 

Zugkraft  .  .  .  . 

Wagenunterhaltung 

Bahn  Unterhaltung  . 

■- 

überhaupt 

1,57 (1,59) 

13,18 

(12,11) 
20,18 

(19,68) 

3,74 (3,36) 
15,20 

(13,68) 

1,09 

(1,24) 

9,18 

(9,44) 13,62 

(15,34) 

2,61 

53,82 

(50,42) 

11,00 

(10,66) 

durchschn. 

für  l  engl. 

Betriebs- meile 

Z_ 

12 

(12) 
96 

OD 
147 

(147) 
27 

(25) 

111 

(102) 
37,50 

(39,30) (377) 

Die  Klammerzahlen  beziehen  sich  auf  das  Jahr  1890  f>l. 
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Durch  BahnunfiÜle  sind  im  Berichtsjahre  16  Personen  getödtet  und 

41  Personen  verletzt  (gegen  9  und  23  im  Vorjahre). 

Ueber  die  Palmerston-Pine  Creekbahn  finden  sich  für  1891/92 

(gegen  1890/91)  nachstehende  Angaben: 
1890/91 1891/92 

Betriebslänge  Meilen 

Anlagekapital   2 

durchschnittl.  für  1  Meile  ...  „ 

Betriebsmittel:  Lokomotiven    .   .   .  Stück 

Personenwagen   „ 

Güterwagen   „ 

Beförderte  Güter  und  Vieh  ....  t 

„       Personen  Anz. 

Ge.sammteinnahme : 

aus  Personenverkehr   5f 

„  Güterverkehr  

überhaupt  

für  1  Betriebsmeile  ....  „ 

Geleistete  Zugmeilen  Meilen 

Einnahme  für  1  Zugmeile    ....  d 

Betriebsausgaben : 

überhaupt   

in  Prozenten  der  Einnahme    .  . 

für  1  Zugmeile  

„  1  Betriebsmeile  

Ueberschufs: 

überhaupt   

in  Prozenten  des  Baukapitals  .  . 

2 

7. 

d 

sr 

r7. 

145Vt 

1145  640 
7848 

6 

7 

134 

2461 

4  515 

4  9H8 
10342 
15310 

105 
31470 

116,76 

13  910 
90,86 

106,08 

95 

1400 

0,12 

1154034 

7  936 

6 

7 

134 

2  611 

4641 

4488 
10733 

15  221 
105 

31099 

117,46 

11665 

76,W 

90,02 

80 

3  556 

0.31 

5.  Kolonie  Westaustralien.') 

Am  31.  Dezember  1890  waren  wie  im  Vorjahre  188  Meilen  (302  km) 

Staatseisenbahnen  im  Betriebe,  die  jedoch,  trotz  zunehmenden  Verkehrs, 

ein  ungünstiges  finanzielles  Ergebnifs  aufweisen,  da  die  Ausgaben  durch- 

gehend noch  sowohl  beim  östlichen,  wie  beim  nördlichen  Bahnnetze  die 

Einnahmen  übersteigen. 

Einen  Ueberblick  über  die  Hauptergebnisse  des  Gesammt- 

Stsatsbahnnetzes  in  1890  (gegenüber  1889)  bietet  die  nachstehende 

Zusammenstellung: 

l)  Western  Australia.  Report  of  tbe  working  of  the  Government  Itaihvays 

daring  the  year  1890  by  the  General  Manager  and  Engineer  of  existing  lines. 
Pertb  1891. 
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-'   

Es  betrugen:1) 

1889  180 

Gesammtnetz 

der  Staatseisenbahnen 

188 
188 

Baukosten  (der  Betriebsstrecken): 

822942 
822942 

4  377 
4  377 

6e8ammteinn  ahm  e : 

18722 19  664 

21  771 25  448 

■ 40493 45112 

215 240 

„  1  Zugmeile  .         .  d 
25,37 27,76 

Ausgaben : 

48030 
51  639s) 

255 
275 

„  1  Zutfuieile  .    .  d 

30 \*) 31  8*) 
160513 251898 

t 
48137 60  692 

383000 390025 

Betriebsmittel: 

22 22 

31 

30 

Güter-  und  sonstige  Wagen   .  . n 
281 

283 

Die  Ergebnisse  des  Betriebes  der  in  Privatbesitz  befindliehen 

243  Meilen  (391  km)  langen  Grofsen  Südbahn  (von  Beverley  nach  Albany 

mit  3'  6"  Spurweite)  sind  dagegen  zufriedenstellend. 

')  Die  8  Meilen  lange  Pferdebahn  Boeburne— Cossack  ist  aufser  Betracht 

gelassen. 

')  Einschl.  Eilgut  (parcels). 

3)  Nach  anderer  Angabe  61 871  SP.  Die  Verschiedenheit  ist  darauf  zurückzu- 
führen, dafs  für  das  nördliche  Bahnnetz  die  Betriebskosten  (auf  S.  5)  zu  5  316  ST 

(d.  h.  ohne  Allgemeinkosten),  dagegen  auf  S.  21  zu  &T83  SS  (d.  h.  mit  Allgemein- 

kosten) angegeben  sind. 

*\  Nach  anderer  Angabe  84,t*  ST. 

*)  Nach  anderer  Angabe  3ti,w  & 
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6.  Kolonie  Tasmanien.') 

Die  Länge  der  im  Betriebe  befindlichen  Staatsbahnen  betrug  am 

31.  Dezember  1891  =  37674')  Meilen  oder  606  km.  Einschl.  der  48  Meilen 

(77  km)  langen  Privatbahn3)  (Emu  Bai  —  Mount  Bischoff  Railway)  um- 

fafete  das  tasmanische  Eisenbahnnetz  am  Jahresschluls  1891  =  4248/4  Meilen 

oder  683  km.   Die  Spurweite  der  tasmanischen  Bahnen  beträgt  3'  6". 

Nachstehend  sind  die  Hauptbetriebsergebnisse  der  tasma- 

nischen Staatsbahnen  für  1890  und  1891  zusammengestellt 

Es  betragen: 

i  »ton 
p 

1  HUI 

(tasmanisches  £ 
»taatsbahnnetz) 

ßatinlän&rc  fani  31  De/emner) Meilen 350V. 

376s/. 
Mittlere  Betriebslänge  ...... y 

250 122 368  70 

Baukosten  (der  BetriehsstreokenV 

Ii  riorl i'i  Ii  nt 9 &  iJUU  ooz o  Uuo  i  to  l 

fti  ■•    1      K<i  n  nmoilii 

!•> 

Q  OßQ o  aSo 
o  zuv* 

Gesammteinnahme  n IUI)  &0£, IDIT  UOU 

davon  im  Personenverkehr  .    .  . V KJ£i  <  4L) 

»J 

86220 
147  944 

2001v 

21106 

Verhältnis  von   
Einnahme 

•/. 

81,16 87,51 

Verzinsung  des  Baukapitals   .    .    .  . 0,68 0,68 

Anz. 
464064 725  724 

Durchschnitt!.  Fahrt  einer  Person  . Meilen 
21,92 22,56 

,.          Ertrag  für  1  Person  . d 27,27 30,50 

„              „      „  1     „  und 

1,24 
1,85 t 141 327 161 141 

Durchschnitt!.  Fahrt  einer  Gütertonne  Meilen 
33,42 48,S2 

„          Ertrag  für  1  Gütert  .  . d 
62,58 82,86 

„             „     „  1  t  u.  Meile 
1,97 

1,70 

l)  Tasmanian.   Government  Railways.   Report  jfor  1891.   Hobart  1892. 

>)  Davon  entfallen  122  Meilen  auf  die  (am  l.  Oktober  1H90)  aus  Privatbesitz 

in  die  Hände  der  Regierung  Ubergegangene  Tasmanian  Main  Line  Railway  (Laun- 

ceston-Hobart). 
3)   Bericht  siehe  am  Schlafs. 
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Es  betrugen: 

1890  1891 

(tasmanisches  Staatsbahnnetz) 

• 

Geleistete  Zugmeilen  (durchschnittlich)  Meilen 562  689 908694 

desgl.  für  l  Betnebsmeile    .  . 2  208 2464 

Geleistete  Lokomotivmeilen    .    .  . 

11 

672  389 1 110  652 

1  \  «-%  mm  Jm  Wm  ̂ m      \^  V%  «      4*  a  ̂ m  m  mrm  mm  mm  1%  • 

für  1  Betriebsmeile  
425,56 

458,50 

„  1  Zugmeile  

46,13 44,64 

Betriebsausgaben : 

für  1  Betriebsmeile  sr 344,56 401,25 

„  1  Zugmeile  
.  d 37,44 39,07 

Betriebsmittel : 

Lokomotiven  .  Stück 42 

52 
Personenwagen  ...... 

ii 

135 147 

Güter-  und  sonstige  Wagen .  . 

ii 

864 
931 

Von  Interesse  ist  es,  die  Frachtsätze  für  Getreideverkehr  der 

Kolonie  Tasmanien  mit  denen  der  Kolonien  Südaustralien  und  Neuseeland 

zu  vergleichen,  deren  Bahnnetze  auch  Schmalspur  haben  und  grofse  Ge- 
treidedistrikte durchschneiden : 

Südaustralien Neuseeland Tasmanien 

Es  betrug: Frachtsatz  für  die  Tonne 

8)1. 

d. 

„h. d. 

sb. 
d. 

auf  25  engl.  Meilen  .  . 4 2 5 4 3 

„  50 •• 

«         ■  • 
7 4 8 8 5 « 

.  75 n fi 9 5 

1» 

7 7 6 

.  HO 

•■ 

r» 

U 6 7 9 4 

„  125 » 
*        •  • 

13 
0 

»  1 

8 

10 

8 

,  150 n 
14 

7 

13 

8 12 0 

,  175 

16 

2 14 

»  ! 

6 13 3 

*  200 
* 

17 
9 7 

14 

6 

Die  Frachtsätze  Tasmaniens  schliefsen  sich  denen  der  Kolonie 

Viktoria  an. 

Die  einzige  jetzt  in  Tasmanien  noch  in  Privatbesitz  befindliche 

Eisenbahnlinie  von  Emu  Bay  nach  Mount  Bischoff  (48  Heilen)  war  ur- 
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aprün glich  eine  Pferdebahn  mit  3'  5"  Spurweite,  die  später  in  eine  Eisen- 

bahn mit  3'  6"  Spur  umgewandelt  wurde. 

Ueber  Anlagekosten  und  Betriebsergebnisse  der  Jahre  1886—1890 

findet  sieh  nachstehende  Uebersicht: 

Es  betrugen: lfiHfi 
looo 

1QQ7 

i  Qua 
1ÖOJ 

1  OOf) 

.  SB 158 183 

8198 

158209 

3192 

163209 

3192 

187198 
3  900 

188250 

3927 
Beförderte  Personen   .   .   .  . Ans. 5098 6924 

7  691 

9226 
8842 

Fahrgeld  für  die  Person  durch- 
schnittlich   sh.  d. 

£\  A 
94 

mm  ww 
7  7 

(  9 
fo  i 

6.  6 

Beförderte  Güter  t 4  694 4  842 4  561 A    A  0il 4  462 4  683 

Durchschn.  Fracht  f.  die  Tonne  ÄTsh.d. 217.5 2.14  11 2  18.  3 2.16.10 212.  3 

Anz. 

33  36« 

81868 
33294 

33788 35748 

.  St 
17062 17230 17  487 16935 16  673 

7956 8  527 10913 12  753 
15147 

9106 8703 6  574 
4  182 1526 •  8 

5^ 

5,«* 
4,*» 2,33 

0,81 

Auf  die  Zugmeile  kommen: 

an  Koheinnahme   .   .    .  . sh.  d. 

» 

n 

103 

4.9 

5.6 

10.10 

5  4 
5  6 

10   6       10  0 

6.  7  |      7.  7 
3  11        2.  5 

1 

9.  4 8  6 
0.10 

Betriebsmittel : 

Stuck 2 2 3 3 

27 22 26 

26 

Aus  diesen  Ergebnissen  ist  zu  ersehen,  dafs  der  Uebergang  von  dem 

Pferdebahnbetrieb  zum  Dampfbetrieb  den  Reinertrag  erheblich  geschmälert 

hat.  Der  bedeutende  Niedergang  in  1890  dürfte  anscheinend  hauptsächlich 

durch  die  damals  in  Folge  der  Arbeiterausstände  geltenden  aufsergewöhu- 

lich  hohen  Kohlenpreise  zu  erklären  sein. 

Die  Reineinnahme  steht  der  der  Staatseisenbahnen  sehr  erheblich 

nach,  obwohl  die  Frachtsätze  verhältnifsmäfeig  höher  sind. 

Die  Verzinsung  des  Anlagekapitals  ist  hingegeu  immer  noch  höher, 

als  bei  den  Staatsbahnen,  was  durch  die  um  mehr  als  die  Hälfte  geringeren 

Anlagekosten  zu  erklären  ist. 
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7.  Kolonie  Neuseeland. 

Im  Jahr  1891/92')  hatte  das  neuseeländische  Staatsbahnnetz2)  nach- 

stehende Betriebsergebnisse  aufzuweisen:  "  "~M=ir* 
1891  189» 

Es  betrug: 

Betriebslänge  der  Staatsbahnen    Meilen  (km)     1842(2  964)  1869')  (9007) 
*  1  A  t                        TA                •       ■  lu Meilen i 1  867 

AT                  J    i.          I»        1          -a  li\ 
Verwendetes  Kaukapital4)    .    .    .  . 

.  Sf 142<8o86 14  666691 

Gesammteinnahme  1 121  701 
1  115  431 

rUU  703 706  517 

•  » 

420998 408914 

Verhültnifs  von                 .   .    .  . 
.  pCt. 

62,47 63,34 

Verzinsung  des  Baukapitals.   .    .  . 3,o5) 

2,79 Auf  die  Betriebsmeile  kommen' 1 

Sf 
614,78 597,88 

,.  Ausgabe     ....       .  . - 
387,70 

Auf  die  Zugmeile  entfallen: 

d 93,00 89,75 

1 58,09 56.32 

Einnahme  aus  dem  Personenverkehr 392  590 

729111 

406412 

.,     .,    Güterverkehr .  . 
709019 

3433  629 3  555  764 

Tonnen 2  086010 2  066  791 

Geleistete  Zugmeilen  2  894  776 
3010489 

Davon  in  Personen-  und  gemischten  Zügen 
2  529  539 2  696314 

New  Zealand  1892.  Annual  Report  on  tbe  Working  of  Railways  by  the 

New  Zealand  Railway  Commissioners.  Wellington  189».  (Mit  Uebersichtskarte  und 

bildlicher  Skizze. 

>)  Ohne  die  84  Meilen  lange  Privatbahn  Wellington-Manawatu,  für  welche  die 

Vergleichszahlen  am  Schlüsse  folgen. 

s)  Nach  anderer  Angabe  1870$  Meilen.  Am  31.  Dezember  1890  betrug  das 

Staatsbahnnetz  1823  Meilen  (2  934  km)  T  dagegen  am  31.  Dezember  1891  18704  Meilen 

(3010  km).  Einschliefslich  der  Privatbahnen  umfafste  das  neuseeländische  Eisen- 
bahnnetz am  31-  Dezember  1891  rund  3  410  km. 

*)  Für  die  Betriebsstrecken.  Einschl.  der  Kosten  für  die  Baustrecken  beziffert 

«ich  der  Bauaufwand  für  1891/92  auf  15  497  783  Sf 

R)  Nach  anderer  Angabe  2,9i  8. 

6)  Aufserdem  sind  an  Zeitkarten  ausgegeben  für  1891/92  —  16  841  Stück,  für 

1*90/91  =  13  881  Stück. 
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31.  März 

Zahl  der  Betriebsmittel: 

Lokomotiven  Stck. 
18!»1 

1892 

270 266 

501 

490 

8181 8257 

Von  den  beförderten  Gütern  entfallen: 

auf  Kohlen  (minerals)  ....  Tonnen 828079 873  898 

„  Getreide  , 528683 
442  276 

„  Frachtgut  (general  merchandise)  „ 
385019 379  768 

153077 170520 

73  650 87  834 

Wolle  , 87  701 86888 

.,  Vieh  (Rinder,  Schafe,  Schweine)  Stck. 1348364 1  153  501 

Die  Betriebsergebnisse  der  schmalspurigen  (84  Meilen  =  135  km 

langen)  Privatbahn  Wellington -Manawatu  waren  nach  dem  Jahres- 

berichte für  1891/92 l)  (gegenüber  1890/91)  folgende: 

1890/91 
1891/92 

Es  betrug: 

Einnahme  71 814 82  372 

25  840 32  745 

45974 
49  627 

Verhältmfc  von                   .  . .    .  pCt. 35,99 

39,7 

133  666 138486 

Auf  die  Zugmeile  kommen: 
128,75 142,75 

46,34 56,72 

82,41 86,08 

Einnahme  im  Personenverkehr  . .   -  jer 33  734 42486 

„           Güterverkehr   .  . n 36  927 38560 

Befördert  wurden: 

160  092 
198697 

230 
260 

an  Wolle  Ballen 9  343 12259 

Vi  Annaal  Report  of  tbe  Wellington  and  Manawatu  Railway  Company  Limited 

April  6«h  1892.  Wellington,  N.  Z.  1892.  Mit  Uebersicbtskarte  und  bildlichen  Dar- 
stellungen. tFortwtznng  de*  Textes  anf  8eiie  364.) 
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Vergleichende  Uebersicht  der  Hauptbetriebsergebnisse  der  australischen 

NemM  wales 

SO.  6.  1892 

Viktoria 

30.  6.  189*2 2 185 2908 

(km) 
(3  516) (4  671; 2  182V» 

2829V« 

A  n  1  iu/*'k  an  i  t  ü  1  ■ 

.   ...  St 
38312608 87  0862*09  l) 

15246 
12775 

(i  eleint^te  Zutrmpilen A  n  7&\i  1 8356  09K O  «IVO  WU 1 1  807  677 1  A              U#  ff 

6  107  ifitt) 9  t*l&  1  klO 3  IW6  lZTS 

1  493 1  irl4 

1  Zutrineilö d 89  S5 

W     <  ■'  1 
lj  j-fc      mm •  n  Mm  a      m «  mm  m^mmmm  Mm  a Ca* 

1  914  252 
2  I.18  189 

877 756 

.    .    .    .  d 54,* 

43,44 .  .  .  .  Sf 
1  198044 

956983 

546 838 

84,37 

19H« 

Ana  ira  H im 

V„h«,Bif.,.n  £    .  .  .  . 

61,«o 

69^ 

8,53 

Beförderte  Personen 19  918  916 

(xiitertoiineu t 

Betriebsmittel: 

48!» 

462 

1054 

1  114 

10466 
8642 

Dnrchschnittsertrag : 

für  1  Person  und  Meile    .  .  . d 

0,6» 
1,63 

*)  Davon  entfallen  37048309  St  auf  die  Betriebsstrecken. 

*)  Ohne  die  schmalspurige  „Palm  ers  ton— Pine  Creek"- Linie. 

*)  Ohne  Karteninhaber  (1402776). 

*)  Minerals  und  general  merchandise. 

5)  Einschl.  16  Stack  elektrische  Lokomotiven. 
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Staatseisenhahnen  und  der  Eisenbahnen  von  Großbritannien  und  Irland. 

WestaurtraliBn 
Tumtntan MAUtMland 

arofttritaimlM  \wi 

30.  b.  1892 30.  6.  1892 31.  12.  1890 31.  12.  1891 31.  3.  1892 31.  12  1891 

J  oo 

0 1  CP; 4  | 

l  cot* 

Oft  1 Q1 

<3733) (2  672) 
(302) 

(606) 
(3007) 

(32487) 

2296 16627s  ! 188 
! 
1 

368,7 1  867 

1K  7(10  ftftl 11  714  434 
'l«u  1^1 

6917 7064 4  377 8209 
7  842 45  536 

3  %6 120 4  17828b 390  025 
908694 3010489 323  698 126 

1052686 1213  290 45112 
169  050 1  116  431 81*60607 

4o8 /30 240 458 598 
4  054 

63,75 b9,W 
27,7b 44,6« 89,75 

60,7 
639602 662941 51689 147  944 706517 45144778 

276 275 401 »V  A. 388 2236 

88,75 
37,50 

39,07 
56,w 38,5 

413034 560  349 

-6  527 

21 106 408914 36715829 

180 337 

-  35 

57 
210 

1818 
<t»>  i« 

0,<*' 

44  ix 
oo,«« 

60,76 63,w 114,47 

87,si 63,34 

65 
Jf,47 

•1,1  h 
1 

4,0 
2370219 6744  467 251898 726  724 3666  764 

|   846463  668') 
768  527 1 104  122 60  692 

161  141 2066791 
310  324  607«) 

Zoo 1 R  ßfifl  ̂  10  ow  > 

315 331 
30 

147 490 39122 

3  786 6691 263 931 
8257 581 864 

0,M 

1,35 

1 

1,53 
1.70 i 

Archiv  Hlr  KiBenb»hiiwes©n.  im.  j\ 
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an  Getreide  Tonnen 

„  Waaren  (merchandise)  

„  Erzen  und  Kohlen  (minerals)  .  „ 

„  Flachs  „ 

Rindvieh  (und  Kälber)  .  Stück  \ 

„  Schafen  , 

„  Schweinen  , 

Zahl  der  Betriebsmittel: 

Lokomotiven  „ 

Personenwagen  „ 

Güterwagen  „ 

Zahl  der  Beamten  Anz. 

2  110 2014 

9  181 12  559 

4  821 

6059 
3544 3326 

11827 
10150 

221  667 £>*jx  ■ 150754 

5892 5  654 

10 12 28 

30 

215 

226 

148 
169 
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Kleinere  Mittheilungen. 

Die  Verkehrsanstalten  und  die  Unfallversicherung  im 

Jahre  1891.  Im  Anschlufs  an  die  Mittheilungen  im  Archiv  von  1801 

S.  3#0  and  1892  S.  399  über  die  Ergebnisse  der  Unfallversicherung  bei 

den  ausschließlich  dem  Verkehre  dienenden  Anstalten  Deutschlands  für 

die  Xahre  1886  bis  1890  werden  nachfolgend  aus  dem  neuerdings  dem 

deutschen  Reichstage  erstatteten  Berichte  des  Reichsversicherungsamts 

die  Ergebnisse  des  Jahres  1890,  soweit  sie  die  genannten  Anstalten 

betreffen,  kurz  zusammengestellt.  Dabei  wird  bemerkt,  dafs  es  sich  bei 

der  Unfallversicherung  nur  um  das  in  den  Betrieben  thätige  Arbeiter- 

personal,  nicht  auch  um  die  Beamten  handelt.    Es  hat  betragen: 

(Siehe  Tabelle  Seil«  386.) 

Da  die  durchschnittliche  tägliche  Gesammtzahl  der  unter  die 

Unfallversicherungsgesetze  fallenden  Personen  im  Deutschen  Reiche 

sich  im  Jahre  1891  auf  18  015286  belaufen  hat.  so  beträgt  die  Zahl  der 

versicherungspflichtigen  Bediensteten  aller  Verkehrsanstalten  etwa  3,34% 

aller  Versicherten  im  Deutschen  Reiche. 

Die  bisherige  Wahrnehmung,  dafs  die  Zahl  der  entschädigungspflich- 

tigen Verletzungen  und  Tödtungen  bei  Betriebsunfällen  sich  rascher  steigert, 

als  die  Zahl  der  durchschnittlich  beschäftigten  Arbeiter,  hat  sich  auch  für 

das  Jahr  1891  bestätigt.  Die  Steigerung  hat  bei  allen  gewerblichen 

Bernfsgenossenschaften  des  Reiches  im  Jahre  1891  bei  überhaupt  5093  412 

gewerblichen  Arbeitern  0,10  auf  je  1000  Arbeiter,  bei  den  Verkeil  rs- 

anstalten  allein  aber  O.so  auf  je  1000  Arbeiter  betragen.  Bei  den 

preufsischen  Staatseisenbahnen  haben  sich  die  Verletzungen  und  Tödtungen 

um  0,3t  auf  je  1000  Arbeiter  vermehrt:  an  dieser  Steigerung  sind  aber 

hauptsächlich  die  Unfälle  mit  weniger  schlimmen  Folgen,  die  Unfälle  mit 

dauernder  theilweiser  Erwerbsunfähigkeit  (0.4.r>  auf  je  1000  Arbeiter) 

betheiligt  gewesen,  während  die  Unfälle  mit  todlichem  Ausgange  sich  nur 

i>4* 

Digitized  by  Google 



306 Kleinere  Mittheilungen. 

Die  durch- 
Die Zahl 

schnitt- 

der 
Verletzungen  und  Tödtuneen 

Hei  den  Berufsgenossenschaften liche  täg- 
Unfallversicherung snflichtiirer Personen. 

lif»hp  Zahl die  eine  Festsetzui 3g  von  ünfallentschä- 

und 
der  ver- 

digungen erforderlich  gemacht  ha 

ben 

sicherungs- 

ins- 

.  Austührungsbehörden pflichtigen auf  je  1000  Versicherte 
Personen sammt 

1*91 
1891 

1891 
1890 

1889 1888 

1  1887 
1686 

DeruTsgenobsenscnaTien : 

1.  Westdeutsche  ßinnenschiffahrts-B.-G.  . 12041 

: 
i 

97 
8,o« 

7,58 
6,3« 

6,16 

i 

5,« 

1,17 

20636 
139 

6,77 
7,5» 

5,84      3,36  4,07 

1,6» 

3.  Ostdeutsche  Binnenschiffabrts-B.-G 22680 113 

5,oo 

4,90 

4,09 

Vi 

3,36 

1.» 
43  800 

311 

7,i« 
6,35 

4,38 

T 
69  397 

715 

10,10 10,39  10,16 

9,4t 
8,09 

0,6? 

6.  Spedition«-,  Speicherei-  u.  Kellerei-B.-G. 
80  348 847 

10,&4 

9,73 
9,51 

10,00 

6.53 

2,55 

31  863 55 

1,73 
2,09 

1,41 2,13 
3,13 

0,54 

26886 164 

5,73 

5,50 
4,65 

5,39 

3,77 
2,50 

AusTinrungsuenoruen . 

202476 
1332 

6,58 
6,14 5,5» 

5,47 

1 

1 

4,67  8,4* 24  613 
167 

6,40 
6,08 

7,96 

4," 

8,75 

8,13 

11.  Sächsische  „   19  360 107 

6,53 6,09 

5,38 
5,47 5,90 

4,16 

6  838 84 

6,83 4,00 

o,so 

5,50 6,04 

4,* 

13.  Badische 9  577 
49 

5,18 

4,65 
6,39 8,86 

4.« 

3,3« 

14.  Reichseisenbahnen  9197 

80 

8,70 
9,45 

6,94 6,33 
4,15 

15.  Mecklenburgische  Friedrich-Franzbahn 2905 8 

2,75 1,62 

— ') 

16.  Oldenburgische  Staatsbahnen  .... 
2000 

28 

14,00 

4,Sl 2,83 
1,86 

2,81 

1  227 3 

2,45 

6,09 

8,51 1,79 
1,66 5^1 

348 

1 

2,87 3,18 

15,15 19.  Reichs-Post-  u.  Telegraphenverwaltung 10000 

17  '
 

1,70 

8,09 4,44 

S,oo 

6,oo 

20.  Bayerische  Post-  und  Telegraphenver- 
waltung   

3  841 

vi 

V-6 

1.09 

1,56 

1,35 

1,48 

0,74 

21.  Württembergische    Post-    und  Tele- 
140 

M 

7,14 1,77 2,15 0,74 

Ml 

0,81 

22.  Staatliche  Baggere i-,  Binuenschiffahrts-, 

Flöfserei-,  Prahm-  und  Fährbetriebe  . 8  624 

30 

8.» 

8,49 7,oi 9,19 
8,64 Insgesammt 601  987 4284 

7,u Dagegen  im  Jahre  1890 
567  726 

6,81 

1889 589  726 

6,9, 

_ 

Bei   alk-n   gewerblichen  Berufsgenossen- 28289 - 

5,55 

6,3« 
4,7, 

4,35 

4,14 

2*3 
'i  Die  Mecklenburgische  Friedrich-Franzeisenbahn  gehörte  bis  zu  ihrer  Uebernahme  in  das 

Kigenthnm  des  Grofsherzogthums  Mecklenburg-Schwerin  der  PrivatbahnberufsgenosBenschaft  an. 
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Berufsgenossenschaften 

and 

Ausführungsbehörden. 

Gezahlte  Ent- 

schädigungen 

(Renten  u.  s.  w.) 

ins-      »uf  iß „  «Inen 
ge-  Ver, 

Baramt  Herten 

M  Ji 

Verwaltungs- 

kosten, Unfall- verhütung, 

Schieds- 
gerichte,Unfall- Untersuchung 

ins-    I  >uf  1* 
ela«n 

saramt  sicherten 

M  M 

bei  den 

schaften 

der  Ei 
Ke 

ins- 

saramt 

M 

J  u  m  m  e 

Berufsgenossen- einschliefslich 

nlagen  in  den 
CT  A  »  f  n  4*.  .  1  1  A  o serveiouas 

Li 

auf  je  einen 
Versicherten 

1891  1890  1889 

.//     jU  Jt 

Berufsgenossenscnaften. 
! 

1.  Westdeutsche  BinnenschiffahrtsB.-G. 83  372 

6,93 

33  878 

2^1 

175  610 

14, 5W 

13,77 
12,09 113103 r»,si 35  768 

1,« 

216  733 

10,55 10,74 

9,n 

S.  Ostdeutsche  Binnenschiffahrts-B.-G. . 63053 

2,7» 

26370 

Ii« 

127265 

5,64 
4,51 

4,33 

150  641 

3,M 

67  941 

1,55 

3  69  023 

8,58 
7,78 

6,1« 

483  Ö90 

6,97 

217  290 

8,14 

14,05 
12,49 

10,71 
6.  Spedition»-,  Speicherei-  und  Kelle- 

637  650 

7,93 

168996 

2,13 

1  «17  iOU 

15,15 
14,18 13,09 

62122 

1,95 

23  967 

0,75 

1  OB  -lRO 1  Zo  Ot>Z 

3,M 
3,73 

3/K 
176  570 

6,47 

28  089 

0,8« 

JOE)  DOl 

11,37 11,13 

9,70 
Auaführungsbehörden. 

9.  Preufsische  Staatsbahnen  .... 1423088 

7,03 

14  642 

0,07 

i 

1437  630 

7,10 
6,13 5,53 

10.  Bayerische  m   136322 

5,53 

848 

0,93 

136165 

5,55 

5,33 
4,53 

105  324 

5,43 
927 

0,05 

106  251 

5,49 5,31 

6,05 

Ii.  Württembergische,,   44  142 

7,5« 

192 

0,03 

44  384 

7,5» 

5,33 
5,03 

13.  Badische  M   
56539 

5,91 

206 

0,03 

667461 

5,93 5,«» 
4,97 

76713 

8,34 

«94 

0,0« 

77  407 

8,4» 

6,*4 5,03 

15.  Mecklenburgische  Friedrich-Franz- 
12528 

4,31 
266 

O09 

12793 

4,40 
2,71 

16.  Oldenburgische  Staatsbahnen  .  .  . 
8  361 

4,.7 

12 

0/» 

8  363 

4,19 
2,37 1,00 

17  Main-Neckarbahn 7  639 

6,30 

2  217 

1,73 

9  866 

T 

6,50 

3,04 1580 

4,6* 

53 

0,15 

1  WD 

4,S3 4,eo 

3,16 kj  neicns-rosi-    una    i  eiegrapnenver- 
27  570 

2,7« 

233 

0,03 

27  803 

2,7* 3,«* 

2,9* 

30.  Bayerische  Post-  nnd  Telegraphen- 8177 

2,18 

20 

0,01 

H197 

2.13 

1,94 1,53 

21.  Württembergische  Post-  und  Tele- 
2404 

17,13 
24 

0,17 

2428 17,30 1« 

0,« 

Ä2.  Staatliche  Baggerei-,  Binnenschiff- 

■i 

£ 

fahr  ts-,  Flöfserei-,  Prahm-  und  Fähr- 
betriebe   33  600 

9,37 

965 
0.37 34  565  9,54 

7,W 
7,01 

Insgesammt 

Dagegen  im  Jahre  1890 

1889 

3  713278 

2979  363 

2271558 6,17 5.85 

4,» 

618  442 

623  094 

660072 
1,03 
1,09 

1,04 

5  174  164 

4  712  786 

3  871218 9,o» 
8,3 1 

7,i» 
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um  0,10  auf  je  1000  Arbeiter  vermehrt  und  die  Unfälle  mit  dauernder 

völliger  Erwerbsunfähigkeit  sich  um  0,22  auf  je  1000  Arbeiter 

vermindert  haben.  —  Im  Ganzen  ist  bei  den  Verkehrsanstalten  die 

Gefahr  für  die  Arbeiter,  einen  Betriebsunfall  zu  erleiden,  gröfser,  als 

bei  den  gewerblichen  Berufsgenossenschaften .  wenn  diese  in  ihrer 

Gesammtheit  betrachtet  werden;  im  Jahre  1891  verunglückten  von  je 

1 000  Arbeitern  bei  den  Betrieben  aller  gewerblichen  Berufsgeuossen- 

schaften  5,5f>,  bei  den  Betrieben  aller  Verkehrsanstalten  7,12  Arbeiter. 

Dagegen  ist  im  einzelnen  bei  einer  gröfseren  Anzahl  bedeutender  Berufs- 

genossenschaften (vergl.  Archiv  1891  S.  1181)  die  Unfallgefahr  gröfser, 

als  bei  den  Verkehrsanstalten.  Unter  den  Verkehrsanstalten  haben  bisher 

die  Betriebe  der  Fuhrwerks-  und  der  Speditionsberufsgenossenschaft  die 

verhältnifsmafsig  zahlreichsten  Unfälle  aufgewiesen. 

Die  Zahl  der  durch  Betriebsunfälle  verursachten  Tödtungen  von 

Unfallversicherungspflichtigen  Personen  hat  durchschnittlich  auf  1  0(30  Ver- 

sicherte betragen: 

1890 1891 

0,71 

1,10 

1,28 1,68 

bei  allen  gewerblichen  Berufsgenossenschaften  .... 

bei  allen  Eisenbahnverwaltungen  

Die  Kosten,  die  durch  die  Unfallversicherung  im  Jahre  1891  bei 

den  Verkehrsanstalten  verursacht  sind,  ergeben  sich  aus  nachstehender 

Uebersicht: 

(Siehe  Tabelle  6eU*  367.) 

Die  Einlagen  in  den  Reservefonds  haben  bei  den  unter  No.  1  bis  8 

genannten  Berufsgenossenschaften  in  den  Jahren  1889,  1890  und  1891 

betragen  1039  588  m,  1110339.//  und  1142  435  ut.  Die  Genossen- 

schaften verfügten  am  Schlüsse  des  Jahres  1891  über  Reservefonds  im 

Gesammtbetrage  von  4881868  m,  während  ihre  Gesammtausgaben  an 

Unfallentschädigungen  und  Verwaltungskosten  sich  auf  rund  2  367000 

beliefen.  Bei  den  Ausführungsbehörden  für  Reichs-  und  Staatsbetriebe 

werden  Reservefonds  nicht  angesammelt. 

Die  Unfallentschädigungen  haben  im  Jahre  1891  noch  eine  wesent- 

liche Steigerung  nicht  allein  im  Gesammtbetrage,  sondern  auch  in  dem 

auf  einen  Versicherten  entfallenden  Durchschnittssatze  erfahren.  Dagegen 

ist  bei  den  Verwaltungskosten  zum  ersten  Male  seit  Einführung  der  gesetz- 

lichen Unfallversicherung  eine  Minderausgabe  gegenüber  dem  Vorjahre 

sowohl  im  Gesammtbetrage  als  auch  im  Durchschnitt  auf  einen  Versicherten 

ersichtlich.    Bei  den  Ausführungsbehörden  der  Reichs-  und  Staatsbetriebe 
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erscheinen  im  Vergleich  zu  den  Berufsgenossenschalten  die  Verwaltungs- 

kosten deshalb  besonders  gering,  weil  die  Ausführungsbehörden  zugleich 

Betriebsbehörden  sind  und  ihren  gestimmten  Verwaltungsaufwand,  soweit 

er  nicht,  wie  die  Kosten  der  Schiedsgerichte,  getrennt  nachgewiesen  wird, 

auf  die  Betriebsetats  verausgaben:  in  der  vorstehenden  Uebersicht  erscheint 

deshalb  hinsichtlich  der  Reichs-  und  Staatsbetriebe  nur  ein  Theil  der!  durch 

die  Unfallversicherung  hervorgerufenen  Verwaltungskosten. 

Mecklenburgische  Eisenbahn  vorläge.  Die  von  der  grofs- 

herzoglich  mecklenburg-schwerinschen  Regierung  dem  vorigen  Land- 

tage unterbreitete  und  von  diesem  abgelehnte  Vorlage,  betreffend  den 

weiteren  Ausbau  des  mecklenburgischen  Eisenbahnnetzes,  —  vergl.  Archiv 

1892  S.  408  f.  —  ist  dem  Landtage  mit  Reskript  vom  22.  Oktober 

1892  von  neuem  in  einer  Fassung  zugegangen,  welche  dem  Bedenken 

der  Stände  über  die  Aufbringung  der  für  die  neuen  Linien  erforderlichen 

Mittel  Rechnung  tragen  soll,  ohne  im  übrigen  die  Projekte  der  zum  Bau 

vorgeschlagenen  vollspurigen  Nebenbahnlinien 

1.  von  Rostock  nach  Sülze  bis  zur  Landesgrenze  (preufsischen)  in 

Richtung  nach  Triebsees,  mit  Abzweigung  von  Sanitz  nach  Tessin, 

2.  von  Schwerin  nach  Gadebusch  und  Rehna, 

3.  von  Crivitz  nach  Parchim 

abzuändern. 

Der  Landtag  hat  die  unter  1  und  2  bezeichneten  Eisenbahnen  zu 

bauen  genehmigt,  aber  anstatt  der  geforderten  Beihilfe  von  26000  ut 

für  das  Kilometer  nur  eine  solche  von  20000  ut  bewilligt,  was  die 

Regierung  zunächst  nur  unter  der  Bedingung  annehmen  wollte,  dafs  für 

den  durch  diese  Bahnbauten  bedingten  Umbau  der  Bahnhöfe  in  Schwerin 

und  Rostock  die  Hälfte  der  hierfür  auf  250000  und  176  000  ut  ver- 

anschlagten Kosten,  d.  h.  212  600  ut  als  aufserordentliche  Bauhilfe  aus 

Landesmitteln  bewilligt  würden.  Nachdem  diese  Regierungsvorlage  in  der 

Landtagssitzung  vom  19.  Dezember  1892  von  der  Ritterschaft  abgelehnt, 

von  der  Landschaft  angenommen  war,  hat  die  Regierung  in  Fürsorge  für 

das  Wohl  des  Landes  die  Forderung  des  Zuschusses  für  die  Bahnhofs- 

bauten fallen  lassen,  sodafs  dem  Bau  dieser  beiden  Bahnen  Bedenken 

nicht  mehr  entgegenstehen.  Ueber  die  Bahn  von  Crivitz  nach  Parchim  ist 

eine  Verständigung  noch  nicht  erfolgt. 
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Französische  Neben-  and  Kleinbahnen.  (Chemins  de  fer  d'interet 

local  et  tramways.)  Das  „Journal  officiel"  enthält  in  No.  6  vom  7.  Ja- 

nuar 1893  eine  vergleichende  Zusammenstellung  der  Betriebsergebnisse  der 

Eisenbahnen  lokaler  Bedeutung  und  der  Tramways  in  den  1.  Halbjahren  1891 

und  1892. 

Danach  bestanden  Ende  Juni  1892  55  Nebenbahngesellschaften  oder 

Unternehmungen  in  einer  Länge  von  883  bis  1  km  und  in  einer  Gesammt- 

länge  von  3456  km.  Die  gröfsten  dieser  Unternehmungen  waren  die 

Sociel£  generale  des  chemins  de  fer  economiques  mit  883  km,  die  Com- 

pugnie  de  chemins  de  fer  departementaux  mit  449  km,  die  Bahn  von 

Orleans  nach  Cbälons  im  Eure  Departement  mit  236  km,  die  Societe  des 

chemins  de  fer  des  Landes  mit  169  km  und  die  Chemins  de  l'Herault  mit 
126  km. 

Diesen  3455  km  mit  einem  Anlagekapital  von  365  762  961  Frcs.  am 

30.  Juni  1892  standen  3231  km  mit  einem  Anlagekapital  von  349366096 

Frcs.  am  30.  Juni  1891  gegenüber. 

Im  ersten  Halbjahr  1892  betrugen  die  Gesammteinnahmen  7375207 

Frcs.,  die  Gesammtausgaben  6  888  659  Frcs.,  im  ersten  Halbjahr  1891  be- 

trugen die  Gesammteinnahmen  6  687  686  Frcs.,  die  Gesammtausgaben 

6  426  910  Frcs.,  mit  einem  Reingewinn  für  das  Kilometer  von  140  Frcs.  in 

1892  gegen  84  Frcs.  in  1891. 

An  Kleinbahnen  (tramways)  mit  mechanischem  Betrieb  zur  Beförde- 

rung von  Personen  und  Gütern  waren  am  30.  Juni  1892  vorhanden: 

1.  Bahnen  mit  Staatsbürgschaft  in  Gemäfsheit  des  Art.  36  des  Ge- 

setzes vom  11.  Juni  1880  =  8  Unternehmungen  in  einer  Länge 

im  einzelnen  zwischen  146  und  15  km,  im  ganzen  von  546  km. 

(Darunter  Tramways  de  la  Cöte-d'Or  =  145  km,  Perigueux  a  la 

Juvenu  et  ä  St.  Vricix  et  Perigueux  ä  St.-Pardoux  =  128  km.) 

2.  Bahnen  ohne  Staatsbürgschaft  =  17  Unternehmungen  in  einer 

Länge  im  einzelnen  von  56  bis  1  km,  im  ganzen  von  214  km. 

An  Kleinbahnen  nur  zur  Beförderung  von  Personen  waren  vorhanden : 

1.  Bahnen  mit  mechanischem  Betrieb  =  8  Unternehmungen  in  einer 

Länge  im  einzelnen  von  32  bis  2  km,  im  ganzen  von  89  km. 

2.  Bahnen  mit  Pferdebetrieb  =  22  Unternehmungen  in  einer  Länge 

im  einzelnen  von  71  bis  2  km,  im  ganzen  von  582  km. 
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lieber  den  Verkehr  auf  den  Wasserstrafsen  und  Eisen- 

bahnen in  Frankreich  in  dem  Jahrzehnt  von  1882—1891  enthält  der 

Economiste  francais  vom  4.  Februar  1893  die  folgende  Zusammenstellung: 

Jahr 

Mittlere  Betriebslänge 

in  Kilometern  der 

Eisen- bahnen Wasser- strafsen 

Geaammtnienge  der  ge- 
fahrenen Tausende  von 

Tonnenkilometern 
auf  den 

Eisen- 
bahnen Wasser- strafsen 

\VrhaltnIf* 

der  auf  den 
Waraeretrafeen 

den  auf  den 

gefahrenen 

Tonnen- 
kilometer 

8 

1882  . 

1883  . 

1884  . 

1885  . 

1886  . 

1887  . 

188*  . 

1889  . 

1890  . 

1891  . 

25  670 

26311 

28  716 

29  839 

30696 

31446 

32  128 

32914 

38285 

33  940 

12230 

12  538 

12  538 

12  378 

12403 

12468 

12499 

12  465 

12  372 

12  327 

10984607 

11  110673 

10487996 
!>  791  538 

9  314  346 

9918  Iii 
10409135 

11052370 

11867  725 

12294  940 

2264  586 

2  382  665 

2  452094 

2  452750 

2798461 

3  073  390 

3  179677 

3  237  626 

3  216073 

3  536  7W 

20 21 

23 

25 

30 
31 

31 29 

27 26 

Es  ergiebt  sich  hieraus,  dafs,  obgleich  sich  die  Wasserstrafsen  nur 

unbedeutend  vermehrt  haben,  der  Verkehr  auf  ihnen  in  dem  Jahrzehnt 

von  2264  Millionen  auf  3536  Millionen  Tonnenkilometer  gestiegen  ist. 

Die  verhältnifsmäfsige  Steigerung  des  Eisenbahnverkehrs  ist  lange  nicht 

so  bedeutend,  obgleich  diese  sich  in  dem  Jahrzehnt  um  8270  km,  d.  h. 

etwa  32  %  vermehrt  haben.  Von  den  auf  den  Wasserstrafsen  gefahrenen 

Gegenständen  sind  39  °/o  Brennstoffe,  17  %  Baumaterialien,  15  %  Erzeug- 

nisse der  Landwirtschaft,  11  %  Erzeugnisse  der  Eisenindustrie,  9  °/o 

Holzer  und  9  °/o  verschiedene  Gegenstände. 

Eisenbahnen  in  China.1)  Die  nordchinesische  Eisenbahn  ist  im 

Oktober  1892  auf  einer  weiteren  Strecke  in  Betrieb  genommen  worden. 

Dieselbe  führt  von  dem  bisherigen  nördlichen  Endpunkte  Kuyeh  bis 

Lanchou,  etwa  27  km.  Wegen  Weiterführung  der  Bahn  von  Shan-hai-kuan 

(90  km  von  Lanchou  entfernt)  bis  in  die  Nähe  von  Mukden  (von  Shan- 

hai-kuan  etwa  135  km  entfernt)  haben  die  Vermessungen  begonnen. 

i)  Verffl.  Archiv.   1888.  8.  910.   1889.  121. 
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Statistisches  von  den  deutsehen  Eisenbahnen.  Aus  den  amt- 

lichen Veröffentlichungendes  Reichs-Eisenbahn-Amtes  für  die  Monate  Oktober, 

November  und  Dezember  1892  entnehmen  wir  Folgendes  über  die  Betriebs- 

ergebnisse, Zugverspätungen  und  Betriebsunfälle  auf  den  deutschen  (aus- 

schließlich der  bayerischen)  Eisenbahnen. 

a)  Betriebsergebnisse. 

i 
1 

Länge 

km 

Einnahme  im  Monat 

in  Mark 

im  Ganzen  'V*
8 

km  . 

Einnahme  vom  Beginn 

des  Etat« jähr  es 

vom  l.April  vom  1. Januar 
1P91  ab         1892  ab 

I. 

Oktober  1892  . •  • 37  400.« 101482100     2  965| 611293545  161359281 

gegen  1891 
-f  B40.MI -    565  381   -  58 -   9941  424   -   3  206  772 

II. November  1892 . 
*  " 

37491,48 
103  495  473     2  761 699402  297  178036986 

gegen 

1891 

+  608,06 
+  4  141  069  +  67 -    6  164  638   -   2632  987 

III. Dezember  1892  . 
37547,36 95  652956     2  547 780  6^4  515      193  554  629 

gegen 

1891 

+  661,9; +  3  ,44  418  +  45 
-   3  962  860  —  2160607 

b)  Zugverspätungeu. 

Betriebslänge 

km 

In  den  fahrplanmäßigen 

Schnell-     '    Personen-  gemischten 

Zügen  wnrden  zurückgelegt  Zugkm 

Oktober  1892 .    .  . 36882,13 2865817       9  947655 2614  711 

November  1892  .  . 
36  984,3-> 

2456767       9  920964 2  432432 

Dezember  1892  .  . 37  053,38 2550645  102:35341 
1 

2508817 

Verspätungen  der  fahrplanmäfsigen 

Personenzüge  im 

Oktober  1892 November  1892   Dezember  1892 

3  659 2527 5  846 

Davon  durch  Abwarten  verspäteter 
1887 

638 
2044 

Also  durcli  eigenes  Verschulden 2  272 1  689 3  302 
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0  Betriebsunfälle. 

Zahl  der  Unfälle 
Zahl  der  getödteten  und  verletzten  Personen 

Fahrende  ZüL'e      Beim  Raniriren  ; 

a)  Oktober  1892.  I 
getüdtet  verletzt 

Entgleisungen    9                  24  j  Reisende                          4  9 

Zusammen-                              Bahubeamte  u.  Arbeiter  .   33  203 
st6fee  •  ■  ■  ■   3  .  .  .  ■  ■   32  :  Post-,  Steuer-u.s. w.Beamte   —  1 

Sa.    12          Sa.    56    Fremde                           20  16 .  _  

Sonstige ...  228                                                 Sa.   57  229 

b)  November  1802.  286 

Entgleisungen    5                  20    Reisende                           5  16 

Zusammen-                            j  Bahnbeamte  u.  Arbeiter  .   31  219 
st5fse  •  •  •  •   4                  19  ';  Post-,Steuer-u.s.w.  Beamte     1  1 

Sa.     9          Sa.   39    Fremde                          17  22 

Sonstige  .  .  .  241  Sa.  54_  258 

c)  Dezember  1892.  312 

Entgleisungen    5                  25    Reisende   5  10 

Zusammen-  Bahnbeamte  u.  Arbeiter  .  36  211 
stofse  ....   5                  27    Post-,Steuer-u.s.w.  Beamte  —  4 

Sa.    10          Sa.   52    Fremde   18  11 

Sonstige  ...  255  Sa.   59  286 

296 
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Rechtsprechung  und  Gesetzgebung. 

Rechtsprechung. 

Rechtsgrundsätze  aus  den  Entscheidungen  des  Reichsgerichts.1) 

Reichsrecht. 

Reichshaftpflichtgeaetz . 

Erkenntnifs  des  Reichsgericht«  vom  24.  Marz  1892.  Entach.  No.  18  S.  42  ff. 

Unter  einer  Körperverletzung  oder  einem  Unfall  im  Sinne  des  §  2  des 

Reichshaftpflichtgesetzes,  sowie  im  Sinne  des  Unfallversicherungsgesetzes 

vom  6.  Juli  1884  ist  nur  eine  solche  Beschädigung  des  Körpers  zu  ver- 

stehen, die  durch  ein  mit  dem  Betrieb  in  Verbindung  stehendes,  den 

regelmäfsigen  Betrieb  in  aufsergewöhnlicher  Weise  unterbrechendes  Ereig- 

nifs  verursacht  wird.  Eine  Reihe,  nicht  auf  ein  solches  zeitlich  bestimm- 

bares Ereignifs  zurückzuführender,  vielmehr  sich  auf  einen  langen  Zeit- 

raum vertheilender  Einwirkungen,  durch  deren  Fortsetzung  und  Zusammen- 

wirken sich  erst  allmählich  die  Beschädigung  der  Gesundheit  entwickelt, 

können  nicht  als  Körperverletzung  beurtheilt  werden.2) 

Preufsisches  Recht. 

Enteignungsrecht. 

Gesetz  vom  11.  Juni  1874  Uber  die  Enteignung  von  Grundeigenthum. 

Erkenntnifs  des  Reichsgerichts  vom  12.  Mai  1892.  Entsch.  No.  07  S.  273  ff. 

Durch  das  Gesetz  vom  11.  Juni  1874  über  die  Enteignung  von  Grund- 

eigenthum soll  dem  Pächter  und  Miether  ohne  Rücksicht  darauf,  ob  ihm 

nach  dem  für  das  Pacht-  und  Miethsverhältnifs  mafsgebenden  Zivilrecht 

i)  Entscheidungen  des  Reichsgerichts  in  Zivilsachen.  Herausgegeben  von  Mit- 

gliedern des  Gerichtshofes  und  der  Reichsanwaltschaft.  Bd.  XXIX.  Leipzig  185*2. 

Veit  &  Comp,  (vergl.  zuletzt  Archiv  1892  8.  1010  ff.) 

')  Vergl.  auch  Erkenntnifs  des  Reichsgerichts  vom  6.  Juli  1888.  Entsch.  XXI. 
S.  77  ff.   Archiv  1889  S.  594. 
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dingliche  oder  nur  obligatorische  Rechtsstellung  zukommt,  der  Anspruch 

auf  Entschädigung  gegen  den  Unternehmer  mit  der  im  §  11  ausge- 

sprochenen Mafsgabe  gewährt  werden. 

Rechtsgrundsätze  aus  den  Entscheidungen  des  königl.  Ober- 

verwaltung sgerichts. l) 

Zusammengestellt  von  F.  Seydel,  Geheimer  Regierungsrath. 

I.  Strafsen-  and  Wegebau. 

Beiträg«  der  Adjazenten  zu  den  Strarsenherstellungskostea. 

Endurtheil  (II.)  vom  22.  November  1892,  Entsch.  Bd.  23  S.  52  ff. 

Baufluchtengesetz  vom  2.  Juli  1875,  §  15. 

Städteordnung  vom  30.  Hai  1853. 

Die  Befreiung  von  den  Gemeindeauflagen,  welche  die  Städteordnung 

vom  30.  Mai  1853  gewissen,  zu  einem  öffentlichen  Dienste  oder  Gebrauche 

bestimmten  Grundstücken  einräumt,  erstreckt  sich  auf  die  im  Baufluchten- 

gesetze vom  2.  Juli  1875  vorgesehenen  Anliegerbeiträge  nicht.  In  dem 

Gesetze  vom  2.  Juli  1875  handelt  es  sich  um  einen  eigenartigen  Erstattungs- 

anspruch der  Stadtgemeinden  gegen  den  Grundeigenthümer,  der  sich 

weder  als  eine  direkte  noch  als  eine  indirekte  Steuer  bezeichnen  läfst  und 

für  den  es  überhaupt  an  Analogieen  in  den  Gemeindeverfassungsgesetzen 

fehlt.  Der  Kreis  der  Pflichtigen,  die  jene  eigentümlich  gestaltete  Ge- 

meindelast trifft,  kann  daher  nur  aus  dem  Gesetze  unmittelbar  entnommen 

werden,  und  wenn  dasselbe  ohne  jede  Ausnahme  die  Eigenthümer 

für  verpflichtet  erklärt,  so  müssen  demgegenüber  generelle  Satzungen,  wie 

eine  solche  die  Städteordnung  vom  30.  Mai  1853  enthält,  überall  zurück- 
treten. 

Rechtskraft  wegepolizeilicher  Verfügungen. 

Endurtheil  (IV.)  vom  4  Oktober  1892,  Entsch.  Bd,23  S.  163  ff. 

Landesverwaltungsgcsetz  vom  30.  Juli  1883,  §  127. 

Zuständigkeitsgesetz  vom  l.  Angust  1888,  §  56. 

Ein  auf  Einspruch  ergangener  und  nicht  oder  nicht  rechtzeitig  an- 

gefochtener Beschlufs  der  Wegepolizeibehörde,  durch  welchen  ein 

*)  Fortsetzung  der  Zusammenstellungen  im  Archiv  für  Eisenbahnwesen  1879 

S.  119  ff,  1880  S.  125  ff,  1881  S.  126  ff,  1883  S.  73  ff,  1884  S.  42  ff.  u.  S.  672  ff.,  1885 

S.  698  ff,  1886  S.  810  ff,  1887  S.  605  ff,  1888  S.  105  ff.  u.  S.  596  ff,  1889  S.  282  ff.  u. 

S.  716  ff,  1890  S.  664  ff,  1891  S.  360  ff.  u.  S.  912  ff,  1892  S.  1014  ff 

Digitized  by  Google 



376 Rechtsprechung  und  Gesetzgebung. 

Weg  für  den  öffentlichen  Verkehr  in  Anspruch  genommen  wird,  entscheidet 

über  die  Frage  der  Oeffentlichkeit  des  Weges  nicht  endgültig,  sodafs  also 

über  dieselbe  Frage  materiell  anderweit  zu  befinden  ist,  sobald  sie  in 

Folge  erneuten  polizeilichen  Einschreitens  wiederum  streitig  wird. 

Die  Wirkung  der  Rechtskraft  ist  einem  polizeilichen  Akte  nur  unter 

bestimmten  allgemeinen  Voraussetzungen  beizulegen.  Eine  solche  Voraus- 

setzung ist  zunächst  die,  dafs  die  Polizeibehörde  in  dem  betreffenden  Falle 

berufen  war,  auszusprechen,  was  Rechtens  sein  soll;  es  mufs  in  dem 

polizeilichen  Akt  ein  solcher  der  Rechtsprechung  vorliegen,  eine  wirk- 

liche Entscheidung  in  diesem  Sinne,  uicht  nur  eine  Verwaltungsthätigkeit. 

Handelt  es  sich  um  letztere,  so  unterliegt  die  Verfügung  zu  jeder  Zeit 

und  ohne  Rücksicht  auf  den  Fristenablauf  wie  der  eigenen  Korrektur,  so 

derjenigen  der  vorgesetzten  Instanz.  Weiter  mufs  aber  auch  ein  geordnetes 

Verfahren,  insbesondere  eine  Anhörung  der  Betheiligten  vorangehen. 

Sollen  durch  den  polizeilichen  Akt  nicht  nur  die  unmittelbar  Betheiligten 

definitiv  gebunden  sein,  sondern  auch  die  Organe  der  Rechtsprechung,  sowie 

überhaupt  alle  Organe  der  öffentlichen  Gewalt,  so  ist  die  unerläfsliche 

Voraussetzung  ganz  selbstverständlich  die,  dafs  die  Rechtsordnung  in 

abstracto  ein  die  privat-  wie  die  öffentlich-rechtlichen  Interessen  schützen- 

des, eine  erschöpfende  Untersuchung  des  ganzen  der  polizeilichen  Ent- 

scheidung unterstellten  Rechtsverhältnisses  sicherndes  Verfahren  vorge- 
schrieben hat. 

Der  den  Einspruch  gemäfs  §  56  des  Zuständigkeitsgesetzes  zurück- 

weisende Beschlufs  der  Wegepolizeibehörde  kaun  hiernach  für  sich  allein 

bezüglich  der  Oeffentlichkeit  des  in  Anspruch  genommenen  Weges  eine  res 

judicata  nicht  schaffen. 

Ostpreulsisches  Wegerecht. 

Eudnrtheil  (IV.)  vom  28.  Juni  18Ö2,  Entsch.  Bd.  23  S.  181  ff. 

Oatpreufsisches  Proviuzialrecht,  Zusatz  226,  §§  1—5. 

Die  Bestimmung  des  ostpreufsischen  Wegerechts,  wonach  die  Besitzer 

der  Grundstücke,  durch  welche  eine  Landstrafse  gebt,  verbunden  sind, 

längs  der  Strafse  tüchtige  und  breite  Gräben  fortwährend  zu  unterhalten, 

erstreckt  sich  auf  alle  Landstrafsen.  namentlich  auch  auf  solche,  welche 

schon  vor  Publikation  des  Provinzial rechts  bestanden.  Sie  begreift  aueh 

solche  Grundbesitzer,  welche  nur  an  einer  Seite  an  die  Landstrafse  an- 

grenzen. 
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II.  Wasserrecht. 

Dem  öffentlichen  Verkehre  gegen  Entgelt  dienende  Fähren  Ober  einen  öffentlichen  Strom. 

Endurtheil  (III.)  vom  30.  Mai  1892,  Entsch.  Bd.  23  S.  243  ff. 

A.  L.  R.  I.  16  §  392:  II.  16  §§  60,  61,  94-96,  138. 

Wenn  durch  Verleihung  oder  in  sonst  zulässiger  Weise  das  Recht 

zum  Halten  einer  dem  öffentlichen  Verkehre  gegen  Entgelt  dienenden 

Fähre  über  einen  öffentlichen  Strom  in  einem  einzelnen  Falle  von  einer 

Privatperson  oder  einem  sonstigen  Dritten  erworben  worden  ist,  so  ist 

der  Berechtigte  ungeachtet  des  öffentlichen  Charakters  der  Fähre  jederzeit 

zu  einem  Verzicht  auf  dieses  Recht  mit  dem  Erfolge  der  Aufhebung  der 

Fährgerechtigkeit  überhaupt  berechtigt.  Nach  dem  Allgemeinen  Landrecht 

Theil  II  Tit.  15,  §§  50,  51,  94-%  ist  das  Recht,  auf  einem  öffentlichen 

Flusse  eine  öffentliche  Fähre  zu  halten,  ein  Regal  des  Staats.  Wie  es  für 

den  Staat  keine  Pflicht  giebt,  von  diesem  Regalrecht  Gebrauch  zu  machen 

und  eine  Fähre  einzurichten,  so  besteht  auch  keine  Verpflichtung  des 

Staats,  eine  eingerichtete  Fähre  weiter  zu  betreiben.  Es  kann  vielmehr 

zweifelsohne  der  Staat  jederzeit  den  Betrieb  einer  von  ihm  unterhaltenen 

Fähre  einseitig  wieder  einstellen,  d.  h.  auf  das  Recht  zum  Weiterbetriebe 

der  Fähre  verzichten  und  dadurch  das  Recht  selbst,  soweit  es  die  be- 

stimmte einzelne  Fähre  zum  Gegenstande  hat,  beendigen.  Diese  Eigen- 

schaft eines  verzichtbaren  Rechts  behält  die  Fährgerechtigkeit  auch  bei 

Uebertragung  auf  einen  Dritten,  wenn  nicht  durch  besondere  Rechtstitel 

für  ihn  eine  Verpflichtung  zum  Betriebe  der  Fähre  ausdrücklich  begründet 

worden  ist. 

Erhöhungen  der  Erdoberfläche  im  Inundationsgebiete  eines  Gewässers. 

Endurtheil  [III.)  vom  10.  März  1892,  Entsend.  Bd.  23  S.  249  ff. 

Gesetz  über  das  Deichwesen  vom  28.  Januar  1848,  §§  1,  ::. 

Erhöhungen  der  Erdoberfläche  im  Inundationsgebiete  eines  Gewässers 

bedürfen  —  ohne  Rücksicht  darauf,  ob  durch  die  Beschränkung  der  Aus- 

breitung des  Wassers  Nachtheile  herbeigeführt  werden.  —  schon  dann  der 

Genehmigung,  wenn  sie  einen  Raum  bedecken,  den  sonst  das  aus  den 

Ufern  tretende  Wasser  einnimmt. 
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III.  Polizeiliche  Verfügungen. 

Zuständigkeit  der  Eisenbahnpolizeiorgane  in  ihrer  Begrenzung  gegen  diejenige  der  Orts- 

polizelverwaltung.   Beleuchtung  der  Zufuhrwege  zu  den  Bahnhöfen. 

Endurtheil  (I.)  vom  28.  September  1892,  Entgeh.  Bd.  23  S.  869  ff.,  Archiv  für 

Eisenbahnwesen  1898  S.  186. 

Bahnpoliceireglement  vom  30.  November  1885. 

Gegenfiber  der  auf  spezieller  Norm  beruhenden  Befugnifs  der  Bahn- 

polizei zum  Erlafs  verbindlicher  polizeilicher  Anordnungen  müssen  die 

generell  geordneten  Funktionen  der  Ortspolizei  in  der  Regel  zurücktreten; 

die  sachliche  Zuständigkeit  jener  schliefst  die  etwa  sonst  vorhandene  Zu- 

ständigkeit dieser  regelmäfsig  aus,  da  es  mit  einer  geordneten  Handhabung 

der  Polizei  unvereinbar  erscheinen  mufs.  wenn  innerhalb  desselben  räum- 

lichen Wirkungskreises  zwei  verschiedene  Polizeiorgane  zur  Wahrung 

derselben  öffentlichen  Interessen  selbständig  einzuschreiten  hätten. 

Die  Orts  pol  izei  ist  indefs  unbehindert,  Anordnungen,  welche  auf 

das  Bahngebiet  materiell  einwirken,  dann  und  soweit  zu  treffen,  als 

dies  zum  Schutze  solcher  öffentlichen  Interessen  geschieht,  welche  ihrer 

alleinigen  Obhut  anvertraut  sind,  d.  i.  zur  sachlichen  Zuständigkeit  der 

Bahnpolizei  nicht  gehören.  So  hat  die  Ortspolizei  z.  B.  auch  bezüglich 

der  Bahnhofsgebäude  über  deren  ortspolizeiliche  Baugenehmigung  zu 

befinden;  so  darf  sie  die  Beseitigung  von  Mängeln  an  den,  Theile  der 

Bahnhöfe  bildenden  Zufuhrwegen  dann  erfordern,  wenn  der  Zustand  des 

Weges  solche  offenbaren  und  dringende»  Gefahren  herbeiführt,  dafs  deren 

Beseitigung  von  jedem  anderen  Privateigentümer  gleichfalls  verlangt 

werden  könnte. 

Die  polizeiliche  Zuständigkeit  der  Bahnpolizei-  und  Auf- 

sichtsorgane ist  durch  das  Bahnpolizei reglement »)  örtlich  und  sach- 
lich beschränkt.  Räumlich  erstreckt  sie  sich  nicht  weiter  als  auf  das 

„Bahngebiet"  d.  i.  auf  „die  ganze  Bahn  und  die  dazu  gehörigen  Anlagen". 
Welche  Grundstücke  hierunter  fallen,  ist  eine  nach  den  Verhältnissen  des 

Einzelfalles  zu  beantwortende  Thatfrage ;  letzteres  auch  für  die,  im  Eigen- 

thume  des  Unternehmers  stehenden,  privaten  Zufuhrwege  zu  den 

Stationen.  Während  ein  solcher,  der  auf  weite  Erstreckung  durch  die 

offene  Feldmark  führt,  nicht  zum  Bahngebiet  gehört,  ist  andererseits 

zweifellos  derjenige  Wegetheil  dazu  zu  rechnen,  welcher  den  Bestandtheil 

einer  unmittelbar  den  Eisenbahntransportzwecken  dienenden  Grundfläche 

bildet,  welcher  insbesondere  innerhalb  des  eingefriedigten  oder  sonst  nach 

aufsen  klar  erkennbar  abgegrenzten  Bahnhofsterrains  selbst  liegt.  Die 

sachliche  Zuständigkeit  der  Balmpolizei  ist  durch  §70  des  Reglements1) 

•)  Vergl.  jetzt  Betriebsordnung  vom  6.  Juli  1892,  §  70. 
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umschrieben  und  erstreckt  sich  soweit,  als  solches  „zur  Aufrechterhaltung 

der  für  den  Eisenbahnbetrieb  erlassenen  oder  noch  zu  erlassenden  Polizei- 

verordnungen erforderlich  ist.**  In  deren  Bereich  fällt  daher  zweifellos  die 

Durchführung  aller  im  ßahnpolizeireglement  selbst  enthaltenen  Normen 

und  damit  auch  diejenige  Erleuchtung  der  „Anfahrten  auf  den 

Stationen"  —  der  Zufuhrwege  in  dem  oben  angegebenen  Sinne  — , 

welche  im  Hinblick  auf  den,  von  und  zu  den  Personenzügen  sich 

bewegenden  Verkehr  erforderlich  wird. 

Anwendung  polizeilicher  Zwangsmittel  gegen  fiskalische  Stationen. 

Endurtheil  (I.)  vom  28.  September  1892,  Entsch.  Bd.  23  S.  369  ff. 

Landesverwaltungsgeseta  vom  30.  Juli  1883,  §  132. 

A.  G.-O.  Anh.  §  168  zu  Th.  I.  Tit.  24  §  46,  Th.  I.  Tit.  85  §  88- 

Durch  das  Landesverwaltungsgesetz  ist  die  Befugnifs  der  Polizei- 

behörden, zur  Durchführung  ihrer  Anordnungen  die  Zwangsmittel  des 

§  132  a.  a.  0.  anzudrohen  und  festzusetzen,  bezüglich  des  zu 

zwingenden  Rechtssubjekts  in  keiner  Weise  beschränkt;  sie  ist  namentlich 

gegen  fiskalische  Stationen  unzweifelhaft  anzuerkennen.  Nur  bezüglich  der 

thatsächlichen  Vollstreckung  der  Exekution  sind  polizeiliche  Verfügungen 

nicht  anders  wie  gerichtliche  Urtheile  zu  behandeln,  dergestalt  dafs  der 

zwangsweisen  Wegnahme  von  Sachen  aus  dem  Vermögen  des  Fiskus 

gemäfs  dem  §  33  Tit.  35  und  Anhang  §  153  zu  §  45  Tit.  24  Th.  I  der 

Allgemeinen  Gerichtsordnung  in  Verbindung  mit  §  15  zu  4  des  Einführungs- 

gesetzes zur  Zivilprozefsordnung  ein  Benehmen  mit  der  vorgesetzten  Auf- 

sichtsbehörde vorhergehen  tnufs. 

Zulässigkeit  polizeilicher  Eingriffe  zur  Beseitigung  von  Gefahren. 

Endurtheil  (I.)  vom  6.  Juli  1892,  Archiv  für  Eisenbahnwesen  1892  S.  1234. 

A.  L.-R.  II.  17.  §  10. 

Enteignungsgesetz  vom  11.  Juni  1874,  §  2. 

Wenn  ein  an  einen  Eisenbahndamm  angrenzendes  Grundstück  derartig 

abgegraben  wird,  dafs  dadurch  eine  Gefährdung  der  Bahnanlage  eintritt, 

so  ist  die  Polizeibehörde  gemäfs  der  ihr  durch  den  §  10  A.  L.-R.  II.  17. 

zugewiesenen  Aufgabe  ohne  weiteres  befugt,  die  Ausschachtung  zu  unter- 

sagen oder  nur  unter  solchen  Vorsichtsmaßregeln  zu  gestatten,  dafs  die 

Gefährdung  der  Eisenbahnanlagen  und  der  Transporte  ausgeschlossen  wird. 

Die  Anordnungen,  welche  die  Polizei  im  Interesse  der  Öffentlichen  Sicher- 

heit, insbesondere  zum  Schutze  gegen  Lebensgefahr,  innerhalb  ihrer  gesetz- 

lichen Befugnisse  trifft,  sind  auch  dann,  wenu  sie  die  Unterlassung  einer 
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privatrechtlich  statthaften,  aber  polizeilich  unzulässigen  Benutzungsart  oder 

einer  solchen  Aenderung  im  Zustande  des  Eigenthutns  verlangen,  nicht 

immer  und  nicht  stets  als  Beschränkungen  des  Eigenthums  im  Sinne  des 

Art.  9  der  Verfassungsurkunde  und  des  §  2  des  Enteignungsgesetzes  an- 

zusehen. Vielmehr  darf  auch  ohne  vorgängige  Enteignung  in  bestehende 

Privatrechte  selbst  der  Art,  dafs  dafür  nach  den  Grundsätzen  über  Auf- 

opferuDg  der  Rechte  und  Vortheile  des  Einzelnen  im  allgemeinen  Interesse 

Entschädigung  gewährt  werden  mufs,  eingegriffen  werden.  Solche  Eingriffe 

sind  auch  keineswegs  nur  unter  der  Voraussetzung  statthaft,  dafs  ein 

Xothstaud  vorliegt,  eine  unmittelbar  bevorstehende  (imminente)  Gefahr, 

die  nicht  anders,  auch  im  Wege  der  Enteignung  nicht,  rechtzeitig  abge- 
wendet werden  kann. 

IV.  Andere  Entscheidungen. 

Betreten  der  Eisenbahnanlagen  durch  Beamte  anderer  Ressorts. 

Endurtheil  (I.)  vom  18.  April  1892,  Entsch.  Bd.  23  S.  417  ff.,  Archiv  f.  Eisenbahn- 
wesen 1892  S.  1008. 

Die  Vorschrift  im  §  64  Absatz  2  des  Bahnpolizeireglements1),  dafs 

das  Publikum  die  Bahn  nur  an  den  zu  Ueberfahrten  oder  Uebergängen 

bestimmten  Stellen,  und  auch  nur  solange,  als  die  letzteren  nicht  durch 

Barrieren  verschlossen  sind,  überschreiten  darf,  enthält  ein  allgemeines 

Verbotsgesetz,  demgegenüber  das  im  Absatz  1  a,  a.  0.  für  gewisse  in  Aus- 

übung ihres  Dienstes  befindliche  Beamte  ohne  Erlaubnifskarte  zugelassene 

Betreten  des  Planums  der  Bahn  und  der  dazu  gehörigen  Aulagen  sich  als 

eine  Ausnahmebestimmung  charakterisirt,  welche  einerseits  mit  Rücksicht 

auf  die  durch  das  Verbot  zu  schützenden  Interessen,  andererseits  mit 

Rücksicht  auf  den  für  die  Ausnahme  malsgebendeu  Zweck  strikte  ausge- 

legt werden  mufs. 

Werden  gewisse  Beamte  anderer  Ressorts  von  der  Einholung  einer 

Krlaubnifs  zum  Ueberschreiten  der  Gleise  entbunden,  wenn  sie  sich  in 

Ausübung  des  Dienstes  befinden,  so  kann  darunter  nur  diejenige  Berufs- 

tätigkeit verstanden  werden,  welche  die  Vornahme  von  Amtshand- 

lungen auf  dem  Bahnkörper  unmittelbar  erforderlich  macht. 

Ohne  Erlaubnifskarte  sind  die  betreffenden  Beamten  nicht  schon  bei  jedem 

Dienstgange,  welchen  sie  in  Veranlassung  der  Ausübung  ihres  Dienstes 

zu  machen  haben,  sondern  nur  dann  zum  Betreten  des  Bahnkörpers 

befugt,  wenn  dies  die  Art  der  Ausübung  ihres  Dienstes  direkt 

erheischt. 

h  Vprgl.  jetzt  Betriebsordnung  vom  5.  Juli  1892.  S  '>•*■ 
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Krankenversicherung  der  Arbeiter. 

1.  Endartheil  (III.)  vom  12-  Mai  1892,  Entsch.  Bd.  23  8.  291  ff. 

Krankenversicherungsgesetz  vom  16.  Juni  1883,  §  26. 

Unter  die  Vorschrift  im  §  26  Absatz  4  No.  2  des  Gesetzes  vom 

15.  Juni  1883,  wonach  durch  die  Statuten  der  Krankenkasse  bestimmt 

werden  darf,  dafs  Kassenmitgliedern,  welche  sich  die  Krankheit  dnrch 

Trunkfälligkeit  zugezogen  haben,  das  statutenmäßige  Krankengeld 

gar  nicht  oder  nur  theilweise  zu  gewähren  ist,  fällt  jede  durch  die  Trunk- 

fälligkeit, d.  i.  durch  gewohnheitsmüfsiges  und  übermäfsiges  Trinken,  un- 

mittelbar oder  mittelbar  herbeigeführte,  mit  der  Trunkfälligkeit  im  Ver- 

hältnisse der  Wirkung  zur  Ursache  (im  Kausalzusammenhänge)  stehende 

Krankheit.  Unerheblich  ist,  ob  die  Krankheit  die  nothwendige,  unabwend- 

bare Folge  der  Trunkfälligkeit  gewesen  ist;  es  genügt,  dafs  die  Krank- 

heit wirklich  durch  die  Trunkfälligkeit  herbeigeführt  ist. 

2.  Endurtheil  (III.)  vom  11.  April  1802,  Entsch.  Bd.  23  S.  306  ff. 

Krankenversicherungsgeaetz  vom  16-  Juni  1883  bezw.  10.  April  1892,  §  67a. 

Wenn  ein  Versicherter  ausserhalb  des  Bezirks  der  Krankenkasse,  der 

er  angehört,  erkrankt  und  ihm  von  der  am  Orte  der  Erkrankung  befind- 

lichen Kasse  die  nach  den  obwaltenden  Umständen  erforderliche  Kur  und 

Verpflegung  in  einem  Krankenhause  gewährt  wird,  so  ist  die 

Krankenkasse,  welcher  der  Erkrankte  angehört,  zur  Erstattung  der  dadurch 

entstandenen  Kosten  auch  dann  verpflichtet,  wenn  der  Versicherte  auf 

Kur  und  Verpflegung  im  Kraukenhause  statutmäfsig  keinen  Rechtsan-  ' 

spruch  hatte. 

Gesetzgebung. 

Deutsches  Reich.  Bekanntmachung  des  Reichskanzlers  vom 

18.  Januar  1893,  betr.  Ergänzung  und  Berichtigung  der  dem 

internationalen  Uebereinkommen  über  den  Eisenbahnfrachtverkehr 

beigefügten  Liste. 

(R-G.-Bl.  8.  1.   Eisenbahn-Verordnnngsblatt  8.  118/14.) 

Preufsen.  Allerhöchste  Konzessionsurkunde  vom  14.  Dezember 

1892,  betr.  den  Bau  und  Betrieb  einer  Eisenbahn  von  Regenwalde 

nach  Piepenburg  durch  die  Altdaram-Colberger  Eisenbahngesell- 
schaft. 

(Eisenbahn- Verordnungsblatt  S.  603  G04.) 

25* 

Digitized  by  Google 



382 Rechtsprechung  und  Gesetzgebung. 

Allerhöchstes  Privilegium  vom  28.  Dezember  1892  wegen  Aus- 

gabe von  1 050  000  ui  vierprozentiger  Anleihescheine  der  Altdamm- 

Colberger  Eisenbahngesellschaft,  Ausgabe  von  1893. 

(Eisenbahn-Verordnungsblatt  S.  106  ff.) 

Erlasse  des  Ministers  der  öffentlichen  Arbeiten. 

Vom  20.  Desember  1892,  betr.  Aufenthalt  von  Reisenden  in  den 

Warteräumen  der  Bahnhöfe. 

(Eisenbahn-Verordnungsblatt  1893  S.  101.) 

Vom  23.  Dezember  1892,  betr.  Befreiung  der  Beamten  der  Staats- 

eisenbahnverwaltung von  der  Krankenversicherungspflicht. 

(Eisenbahn-Verordnungsblatt  S.  604/605.) 

Vom  24.  Dezember  1892,  betr.  Vereinfachung  der  Rechnungslegung 

über  die  Einnahmen  und  Ausgaben  der  Eisenbahnverwaltung  sowie 

der  Kassen-  und  Rechnungsgeschäfte. 

(Eisenbahn- Verordnungsblatt  1898  S.  l  ff.' 

Vom  25.  Dezember  1892,  betr.  Inkrafttreten  der  Betriebsordnung  für 

die  Haupteiseubalinen  und  der  Bahnordnung  für  die  Nebeneisen- 
bahnen Deutschlands. 

(  Eisenbahn-Verordnungsblatt  S.  606.) 

Vom  27.  Dezember  1892,  betr.  Aufstellung  der  Etatsentwürfe. 

(Eisenbahn- Verordnungsblatt  1898  S.  102.) 

Vom  6.  Januar  1893,  betr.  Anwendung  der  Bestimmungen  des  inter- 

nationalen Uebereinkommens  über  den  Eisenbahnfrachtverkehr. 

(Eisenbahn-Verordnungsblatt  S.  102/103.) 

Vom  7.  Februar  1893.  betr.  Anstellungsgrundsätze. 

iEisenbahn-Verordnungsblatt  S.  114.) 

Württemberg.  Verfügung  des  Ministeriums  der  auswärtigen 

Angelegenheiten  vom  27.  Dezember  1892,  betr.  die  Vorschriften 

über  die  Ausbildung  und  Prüfung  der  Unterbediensteten  des  äufseren 

Eisenbahnbetriebsdienstes. 

Veröffentlicht  in  No  173  S.  797  ff.  des  Amtsblattes  der  königl.  württem- 

bergischen Verkehrsanstalten. 

In  Ausführung  der  vom  Bundesrath  Uber  die  Befähigung  von  Eisenbahnbetriebs- 

beamten beschlossenen  Bestimmungen  werden  unter  Aufhebung  der  Verfügung  vom 

6.  Februar  1886  vom  1.  Januar  1893  ab  gültige  anderweite  Prüfungsvorschriften  für 

die  Unterbediensteten  des  äufseren  Eisenbahnbetriebsdienstes  gegeben. 
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Oesterreich.  Gesetz  vom  17.  Dezember  1892,  wirksam  für  das  König- 

reich Böhmen,  betr.  die  Förderung  des  Eisenbahnwesens  niederer 

Ordnung. 

§  1.  Die  Ausführung  von  Eisenbahnen  niederer  Ordnung  (Lokalbahnen, 

Vizinalbahnen,  Dampftram ways),  deren  Nothwendigkeit  vom  Standpunkte  des  allge- 
meinen Landesinteresses  aufser  Zweifel  steht,  kann  vom  Lande  durch  Garantirung 

der  Verzinsung  und  der  Tilgung  der  für  die  betreffende  Bahnunternehmung  auszu- 

gebenden Prioritätsobligationen  (Eisenbahnschuldverschreibungen),  durch  Gewährung 

eines  Darlehens,  durch  Uebernabme  von  Prioritäts-  oder  Stammaktien,  oder  endlich 

durch  die  in  der  Verwaltung  des  Landes  zu  bewirkende  Durchführung  des  Baues 

gefördert  werden. 

§  2.  Wenn  seitens  der  Interessenten  und  des  Staates  oder  seitens 

eines  von  beiden  Theilen  allein: 

1.  Beiträge  zu  dem  durch  den  LandesausscbufB  richtig  gestellten  Bauaufwande, 

die  Kosten  der  Ausrüstung  eingerechnet,  in  der  Höhe  von  wenigstens  25  Prozent 

a  fonds  perdo,  oder  gegen  Ueberlassung  von  Stammaktien  des  Unternehmens,  welche 

zum  vollen  Nennwerthe  zu  übernehmen  sind,  zugesichert  wurden,  oder 

2.  auf  Konzessionsdauer  die  Verpflichtung  übernommen  wird,  für  den  Fall  als 

die  jährlichen  BetriebsüberschüsBe  der  in  Frage  kommenden  Bahn  zur  Bedeckung 

des  Erfordernisses  für  die  Verzinsung,  sowie  für  die  Tilgung  des  Anlagekapitalea 

innerhalb  90  Jahren  nicht  ausreichen  sollten,  Zuschüsse  bis  zu  mindestens  drei 

Achtel  ('/&)  dieses  jährlichen  Gesammterfordernisses  zu  leisten, 
so  hat  das  Land  durch  Garantirung  eines  bestimmten,  4  Prozent  nicht 

übersteigenden  Zinsenertrages  und  der  Tilgung  der  zu  diesem  Zwecke  auszugebenden 

und  bücherlich  sicherzustellenden,  innerhalb  der  Konzessionsdauer  rückzahlbaren 

Prioritätsobligationen  (Eisenbahnschuldverschreibungen),  deren  Gesammtsumme  70  Pro- 

zent des  Bauaufwandes  nicht  zu  Uberschreiten  hat, 

oder  durch  Gewährung  eines  verzinslichen,  bücherlich  sicherzustellenden,  inner- 
halb der  Konzessionsdauer  rückzahlbaren  Darlehens  in  der  Höhe  von  höchstens 

70  Prozent  des  Bauaufwandes  an  der  Erbauuug  und  Ausrüstung  der  Bahn  theil- 
zunehmen. 

Nach  Beschaffenheit  der  lokalen  Verhältnisse  kann  das  Land  sich  daran  aufser- 

dem  durch  Garantirung  eines  bestimmten,  4  Prozent  nicht  übersteigenden  Zinsen- 

ertrages von  den  zur  Ergänzung  des  Bauaufwandes  auszugebenden  Prioritätsaktien 

oder  Uebernabme  von  Prioritäts-  oder  Stammaktien  im  vollen  Nennwerthe  betheiligen. 

§  8.  Die  Ausführung  der  im  §  1  bezeichneten  Bahnen  kann  auch  auf  Grund 

einer  vom  LaudeKansschusse  zu  erwerbenden  Bau-  und  Betriebskonzesaion,  oder  in 

Durchführung  einer  von  dritten  Personen  erworbenen  Konzession  in  Gemäfsheit  der 

für  die  Konzessionirung,  den  Bau  und  Betrieb  von  Lokalbahnen  geltenden  gesetz- 

lichen Vorschriften  nach  den  Bestimmungen  dieses  Gesetzes  durch  das  Land  erfolgen. 

§  4.  Der  Landtag  kann  die  Durchführung  des  Baues  einer  Eisenbahn  durch 

den  Landesausschufs  beschließen,  wenn  nach  den  besonderen  Verbaltnissen  die 

Durchführung  des  Baues  in  der  Verwaltung  des  Landes  sich  als  zweckentsprechend 

darstellt.  Unter  der  gleichen  Voraussetzung  kann  >uch  ein  von  anderen  Unter- 

nehmern nach  den  Bestimmungen  dieses  Gesetzes  in  Angriff  genommener  Bahnbau 

mit  Genehmigung  der  Regierung  durch  den  Landesaussclmfs  zur  weiteren  Durch- 

führung auf  Kosten  der  Unternehmung  nach  Mafsgabe  der  mit  den  letzteren  und  den 

sonstigen  Interessenten  abgeschlossenen  Verträge  übernommen  werden. 
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$  5.  Für  jene  Bahnen,  deren  BaokapiUl  zum  Theile  durch  Uebernahme  von 

Stammaktien  seitens  der  Interessenten  zugesichert  erscheint,  sind  besondere  Aktien- 

gesellschaften zu  bilden,  deren  Agenden,  falls  dieselben  nicht  von  der  betriebs- 

führenden Eisenbahnverwaltung  flbernommen  werden,  vom  Landesausschusse  auf 

Kosten  der  Aktiengesellschaft  zu  besorgen  sind.  In  den  Gesellschaftsstatuten  ist 

dafür  vorzusorgen,  dafs  die  Funktionen  des  Vorstandes  dieser  Gesellschaft  als 

Ehrenämter  unentgeltlich  versehen  werden.  Der  Vorstand  besteht  aus  höchstens 

zehn  Mitgliedern,  von  denen  zwei  durch  den  Landesausschurs  zu  nominiren  sind. 

§  Ü.  Bei  Durchführung  des  Baues  einer  Eisenbahn  durch  das  Land  können 

zur  Aufbringung  des  Aufwandes  unter  Beobachtung  der  gesetzlichen  Vorschriften 

und  mit  besonderer  staatlicher  Genehmigung  mit  höchstens  4  Prozent  verzinsliche, 

innerhalb  der  Konzessionsdauer  rückzahlbare  und  ob  der  für  die  betreffende  Bahn 

eröffneten  Eiseubabnbucheinlage  sichergestellte  Eisenbahnschuldverschrei- 

bungen ausgegeben  werden. 

§  7.  Die  auf  Grund  dieses  Gesetzes  zu  emittirenden  Prioritätsaktien  haheit 

den  Anspruch  auf  eine  vierprozentige  Vorrangsdividende  vor  den  Stammaktien.  In- 

sofern Prioritäts-  oder  Stammaktien  infolge  der  gesetzlichen  Bestimmungen  in  den 

Besitz  des  Landes  gelangt  sind,  sind  sie  vor  Ablauf  eines  Jahres  von  der  Betriebs- 

eröffnung der  betreffenden  Linie  an  nicht  zu  veräußern. 

§  8-  Der  Bau  der  in  Gemäfsheit  der  3,  4  vom  Lande  herzustellenden 

Bahnen  ist  unbeschadet  der  gesetzlichen  Ingerenz  der  Staatsverwaltung  in  einer 

den  Interessen  des  Landes  entsprechenden  Weise,  und  zwar  tbnnlichst  im  Offertwege 

durch  den  Landesausschufs  zu  vergeben.  Auch  bei  den  auf  Grund  dei  §  3  herge- 

stellten Bahnen  erfolgt  die  unmittelbare  Ueberwachniig  des  Baues  und  Betriebes 

unbeschadet  des  dem  Staate  gesetz-  und  konzessionsmäfsig  oder  infolge  besonderen 
Vorbehaltes  zustehenden  Aufsichtsrechtes  durch  den  Landesausschufs.  Insbesondere 

bedarf  die  Vergebung  der  Bauarbeiten  und  die  Uebertragung  von  Lieferungen  der 

Genehmigung  des  Landesausschusses.  Der  Betrieb  solcher  Bahnen  ist  in  der  Regel 

auf  Grund  von  durch  den  Landesausschufs  oder  mit  dessen  Genehmigung  abzu- 

schliefsenden  Betriebsvertrages  der  k.  k.  Staatseisenbahnverwaltung  oder  der  Ver- 

waltung der  anschließenden  Hauptbahn  gegen  Vergütung  der  eventuell  pauschal- 

mäfsig  festzusetzenden  Betriebskosten  zu  übertragen,  bei  dem  Abgange  einer  dies- 

tälligen  Vereinbarung  aber,  unbeschadet  des  gesetz-  und  konzessionsmäfsigen  Ein- 

lösung«- und  Heimfallsrechtes  des  Staates,  für  Rechnung  der  Bahn  Gesellschaft  oder 

des  Landes  in  dessen  Regie  zu  führen. 

§  9.  Für  jede  auf  Grand  dieses  Gesetzes  hergestellte  Bahn  ist  eine  besondere 

Betriebsrechnung  zu  führen,  und  zwar  auch  dann,  wenn  für  dieselbe  keine  selb- 

ständige Aktiengesellschaft  gebildet  wird.  Haben  sich  bei  der  Führung  eines  Bahn- 

baues durch  das  Land  die  Lokalinteressenten  zu  besonderen  Leistungen  verpflichtet, 

so  sind  die  rechnungsmäfsig  ermittelten  Zuschufsbeträge  von  den  Verpflichteten 

vorbehaltlich  der  nachträglichen  Austragungen  etwa  bei  der  Prüfung  der  Rechnung 

durch  die  Staatsverwaltung  innerhalb  der  ersteu  Hälfte  des  der  Rechnungsperiode 

folgenden  Jahres  an  die  Landeskasse  in  Prag  einzuzahlen.  Sollten  Interessenten 

mit  ihren  Leistungen  im  Rückstände  bleiben,  so  ist  der  Landesausschufs  berechtigt, 

wegen  Einbringung  derselben  hinsichtlich  der  Bezirke  oder  Gemeinden  im  Sinne  des 

Landesy-esetzes  vom  19-  September  1883,  L.  G.  Bl.  No.  51.  bezw.  gegen  sonstige 
Interessenten  im  Wege  der  politischen  Exekution  vorzugehen.  Die  Bestimmungen 

über  die  Vertheilung,  bezw.  Verwendung  des  eine  filnfprozentige  Dividende  der 
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Aktien  überschreitenden  Jahreserträguisses  der  auf  Grund  dieses  Gesetzes  errichteten 

Aktiengesellschaften,  sowie  Uber  die  Rückzahlung  der  geleisteten  Garantievorschtlsse 

aus  den  Ertragsüberschüssen  sind  von  Fall  zu  Fall  nach  Mafsgabe  der  mit  den 

Interessenten  oder  der  Staatsverwaltung  getroffenen  Vereinbarungen  festzustellen. 

§  10.  Das  Jahreserfordernifs  für  die  auf  Grund  dieses  Gesetzes  durch  das 

Land  übernommenen  Verpflichtungen  ist  mit  der  entsprechenden  Bedeckung  durch 

den  Landesvoranschlag  anzusprechen  und  die  orduungsmäfsige  Verwendung  der  be- 

willigten Mittel  im  Landesrechnungsabschlusse  auszuweisen.  Die  außerordentlichen 

Einuahmen  tfttr  Veräufserung  von  Landesbahnen,  von  Aktien  u.  dergl.  i  sind  in  erster 

Reihe  zur  Tilgung  des  diesfalls  aufgenommenen  Anlehens  zu  verwenden. 

§  ll.  Dem  Landtage  bleibt  vorbehalten  die  Beschlufsfassung  und  Ent- 
scheidung : 

1.  über  den  Bau  vou  Bahnen,  welche  auf  Grund  dieses  Gesetzes  hergestellt 

werden  sollen; 

2-  über  die  Veräufserung  oder  Verpachtung  der  auf  Grund  dieses  Gesetzes 

hergestellten  Bahnen: 

3.  über  die  Art  der  Geldbeschaffung  für  die  durch  das  Land  zu  bauenden 

Bahnen : 

4.  über  Art  und  Htihe  der  den  einzelnen  Bahnunternehmungen  aus  Landes- 

mitteln zu  gewährenden  Beiträge. 

§  12.  Dem  Landesausschusse  obliegt  im  allgemeinen  die  Vorbereitung  und 

Antragstellung  hinsichtlich  der  nach  §  12  der  Beschlufsfassung  und  Entscheidung 

des  Landtages  vorbehaltenen  Angelegenheiten,  sowie  die  Durchführung  der  diesfalls 

vom  Landtage  gefafsten  Beschlüsse,  insbesondere  die  l'rüfung  der  vorgelegten  Pro- 
jekte und  die  Vorerhebungen  und  Verhandlungen  zum  Zwecke  der  Sicherstellung  des 

Baues  von  Eisenbahnen  auf  Grund  dieses  Gesetzes,  der  Abschluß  von  diesfalligen 

Prälirainurverträgen  mit  den  Interessenten,  Unternehmern  und  Eisenbahnverwaltungen, 

sowie  der  erforderlichen  Vereiubaruugeu  mit  der  Staatsverwaltung;  die  Erwerbung 

der  definitiven  Konzession  für  vom  Landtage  beschlossene  neue  Bahnbauten,  der 

Abschlufs  der  Bau-  und  Lieferungsverträge  für  die  durch  das  Land  zu  bauenden 

Bahnen,  der  Abschlufs  von  Betriebsverträgen,  die  Ueberwachung  des  Baues  und  Be- 

triebes der  Bahnen,  die  Ueberprüfung  der  Betriebs-  und  Ertragsrechuungen,  die  Be- 

sorgung der  Agenden  der  betreffenden  Aktiengesellschaften,  sowie  die  Durchführung 

der  in  Gemäfsheit  dieseB  Gesetzes  und  der  Beschlüsse  des  Landtages  notwendigen 

finanziellen  Transaktionen. 

Dem  Landesausschusse  obliegt  schliefslich  über  Ansuchen  der  Interessenten 

die  Ausarbeitung  von  Projekten  und  Ertragsberechnungen  der  Bahnen  niederer  Ord- 

nung gegen  Ersatz  der  Selbstkosten. 

§  13.  Mit  der  Durchführung  dieses  Gesetzes  werden  die  Minister  des  Innern, 

der  Finanzen  und  des  Handels  betraut. 

Oesterreich-Ungarn.  Verordnung  des  Handelsministeriums  vom 

18.  Januar  1893,  betr.  Abänderung  des  §  17  der  mit  den  Verord- 

nungen vom  23.  Juni  1884,  R.-G.-Bl.  No.  103,  und  vom  15.  De- 

zember 1891,  R.-G.-Bl.  No.  183,  kundgemachten  Organisation  der 
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Staatseisenbahnverwaltung  in  den  im  Reiehsrathe  vertretenen 

Königreichen  and  Ländern. 

Veröffentlicht  im  II.  Stück  des  R.-G.-Bl.  unter  No.  107. 

L 

Anf  Grund  Allerhöchster  Entschliefsung  vom  15.  Januar  d.  J.  wird  in  Abände- 

rung des  §  17  des  Organisationsstatutes  der  Staatseisenbahnverwaltung  in  den  im 

Reiehsrathe  vertretenen  Königreichen  und  Ländern  der  Sektion  I  des  Landeskultur- 
rathes  in  Tirol  und  dem  landwirtschaftlichen  Vereine  in  Vorarlberg,  welche  bisher 

im  Staatseisenbahnrathe  durch  ein  gemeinsames  Mitglied  vertreten  waren,  die  Be- 

fugnifs  eingeräumt,  selbständig  je  ein  Mitglied  für  die  Berufung  in  den  Staatseiseu- 
bahnrath  in  Vorschlag  zu  bringen. 

Der  §  17  des  Organisationsstatutes  tritt  demnach  in  seiner  gegenwärtigen 

Fassung  aufser  Kraft  und  hat  nunmehr  zu  lauten: 

8  17. 

Der  Staatseisenbahnrath  besteht  aus  dem  Vorsitzenden  und  67  Mitgliedern,, 

welche  vom  Handelsminister  auf  die  Dauer  von  drei  Jahren  ernannt  werden. 

Von  denselben  werden 

a)  9  Mitglieder  vom  Handelsminister  nach  freiem  Ermessen  ausgewählt  und 

5  Mitglieder  in  der  Weise  ernannt,  dafs  der  Finanzminister  und  der 

Ackerbauminister  je  2  und  der  Reichskriegsminister  eine  der  zu  ernennen- 
den Persönlichkeiten  bezeichnet; 

b)  36  Mitglieder  über  Vorschlag  von  Handels-  und  Gewerbekammern,  und 

c)  17  Mitglieder  über  Vorschlag  von  Landeskulturräthen  und  sonstigen  land- 

wirtschaftlichen  Fachkorporationen  ernannt. 

Von  den  nach  Litt,  b)  in"  Vorschlag  zu  bringenden  Mitgliedern  entfällt  auf  die 
einzelnen  Handels»  und  Gewerbekammern  nachstehende  Anzahl: 

Wien  8,  Brünn,  Krakau,  Lemberg,  Prag  und  Triest  je  2,  Graz,  Czernowitz, 

Brody,  Reichenberg,  Eger,  Budweis,  Pilsen,  Olmtttz,  Troppau,  Linz,  Salzburg,  Inns- 

bruck, Feldkircb,  Bozen,  Roveredo,  Klagenfnrt,  Leoben,  Görz,  Laibach,  Rovigno, 

Zara,  Spalato,  Ragusa  je  l. 

Von  den  nach  Litt,  c)  in  Vorschlag  zu  bringenden  Mitgliedern  entfällt  je  1  auf 

die  k.  k.  Landwirthschaftsgesellschaften  in  Wien,  Graz,  Krakau  und  Lemberg,  auf 

den  Landeskulturrath  für  Böhmen  2  (und  zwar  je  1  auf  die  böhmische  Sektion  und 

auf  die  deutsche  Sektion),  dann  je  l  auf  den  Landeskulturrath  für  Oberösterreich 

und  auf  den  Landeskulturrath  fUr  Istrien,  sowie  auf  den  Verein  für  Landeskultur 

im*  Herzogthume  Bukowina  in  Czernowitz,  auf  den  Landeskulturrath  für  Tirol  2  (und 
zwar  je  1  auf  die  Sektion  I  und  auf  die  Sektion  II);  ferner  je  1  auf  den  landwirt- 

schaftlichen Verein  in  Vorarlberg,  auf  die  k.  k.  mährisch-schlesische  Gesellschaft  für 

Ackerbau-,  Natur-  und  Landeskunde  in  Brünn  und  die  österreichisch-schlesische  Land- 

und  Forstwirthschaftsgesellschaft  in  Troppau,  sowie  gruppenweise  auf  die  k.  k.  Land- 

wirtbschafts-  resp.  Ackerbaugesellschaften  in 

Linz,  Salzburg  zusammen  l 

Klagenfurt,  Leibach  „   l 

Gorz,  Triest  „   1. 

Die  Bestellung  von  Ersatzmännern  bleibt  den  in  Litt,  a  bezeichneten  Ministem 
vorbehalten. 
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Für  die  in  Litt,  b)  und  c)  bezeichneten  Mitglieder  sind  bei  Erstattung  des 

Vorschlages  gleichzeitig  Ersatzmänner  namhaft  zu  machen. 

II. 

Diese  Verordnung  tritt  mit  dem  Tage  der  Kundmachung  in  Wirksamkeit. 

Kundmachung  des  Handelsministeriums  vom  20.  Dezember  1892, 

betr.  die  Vereinbarung  erleichternder  Vorschriften  für  den  wechsel- 

seitigen Verkehr  zwischen  den  Eisenbahnen  Oesterreich-Ungarns 

einerseits  und  Deutschlands  andererseits  rücksichtlich  der  be- 

dingungsweise zur  Beförderung  zugelassenen  Gegenstande  in  Ge- 

raäfsheit  des  §  1  letzter  Absatz  der  Ausführungsbestimmungen 

zum  internationalen  Uebereinkomraen  über  den  Eisenbahnfracht- 

verkehr. 

Veröffentl.  in  Stück  LXXX  des  R.-G.-Bl.  No.  226  S.  1003  ff. 

Die  in  dem  Reichsgesetzblatt  für  das  Deutsche  Reich  1892  S.  1016  ft.  veröffent- 

lichte Vereinbarung  wird  hier  für  Oesterreich-Ungarn  bekannt  gemacht. 

Das  Verordnungsblatt  des  k.  k.  Osterreichischen  Handelsministeriums 

für  Eisenbahnen  und  Schiffahrt  enthält  in  den  folgenden  Nummern 

die  nachstehenden,  das  Eisenbahnwesen  betreffenden  wichtigeren 

Gesetze,  Erlasse  u.  s.  w. 

»No.  18:)  Verordnung  des  k.  k.  Handelsministeriums  vom  I.Februar  1893,  betr. 

einige  Abänderungen  der  Grundzüge  der  Vorschriften  für  den  Verkehrsdienst  auf 

Eisenbahnen  mit  normalem  Betriebe,  der  Grundzüge  der  Vorschriften  für  den  Betrieb 

auf  Lokalbahuen  (Sekundarbahnen,  Vizinalbahnen  und  dergl.)  und  der  Grundzuge  der 

Vorschriften  für  die  Ausführung  des  Verkehrs-  und  Transportsdienstes  bei  Sekundär- 

(Omnibus-j  Zügen  auf  Eisenbahnen  mit  normalem  Betriebe.  —  Erlafs  des  k.  k.  Handels- 

ministeriums vom  22.  Januar  1893,  betr.  die  Zulassigkeit  der  Verwendung  von  inter- 

nationalen Eisenbahnfrachtbriefen,  welche  die  Frachtbriefangaben   und  sonstige 

Erklärungen  in  Druck  enthalten. 

Luxemburg.   Grofsherzoglicher  Beschlufs  vom  16.  Oktober  1892, 

die  Veröffentlichung  des  Beiner  Vertrages  vom  14.  Oktober  1890 

über  den  Eisenbahnfrachtverkehr  betreffend. 

Veröffentlicht  im  Memorial  des  Grofsherzogth.  Luxemburg  No.  59  S.  617  ff. 

Der  Vertrag  tritt  am  1.  Januar  1893  im  Grofsherzogthum  in  Kraft  und  wird 

im  -Memorial-  in  deutschem  und  französischem  Texte  veröffentlicht. 
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Schweiz.  Bundesratbsbeschlufs  vom  21.  Oktober  1892,  betr.  die 

Organisation  des  Zentralamtes  für  den  internationalen  Eisenbahn- 

transport. 

Artikel  1. 

Das  Zentralarat  für  den  internationalen  Eisenbahntransport  besteht  ans  dem 

folgenden  Personal: 

einem  Direktor, 

einem  Stellvertreter  desselben  (Vizedirektor), 

zwei  Sekretären,  von  denen  einer  die  Geschäfte  juridischer  und  der  andere 

die  Angelegenheiten  technischer  Natur  zu  behandeln  hat, 

einem  Uebersetzer  oder  Hilfssekretär, 

einem  Registrator 

und  den  für  die  Kanzleiarbeiten  und  den  Büreaudienst  nuthigen  weiteren 

Beamten  und  Angestellten. 

Artikel  2. 

Im  l'ebrigen  finden  die  Art.  1,  3,  4  und  5  des  vom  Bundesrath  um  7.  Dezem- 
ber 1^85  beschlossenen  Regleinentes,  betr.  die  Oberaufsicht  über  die  internationalen 

BUreaus  der  Posten  und  der  Telegraphen,'}  analoge  Anwendung. 

Artikel  3. 

Der  gegenwärtige  Beschlufs  tritt  mit  rlem  1.  Dezember  1892  in  Kraft. 

M  Diese  Artikel  lauten: 

Artikel  1. 

Die  dem  Buudesrathe  zustehende  Oberaufsicht  über  das  internationale  Post- 

büreau  und  das  internationale  Telegraphenbüreau  wird,  unter  Vorbehalt  der  Be- 

stimmungen dieser  Verordnung,  dem  Post-  und  Eisenbahndepartement  übertragen. 

Artikel  3. 

Die  internationalen  Bureaus  haben  dem  Post-  und  Eisenbahndepartement  fol- 

gende Angelegenheiten  zu  unterbreiten: 

a)  die  Reglemente  über  den  Geschäftsgang  und  die  Kanzleiorduung; 

b)  Feststellung  des  Budget«; 

c)  Wahl,  Abberufung  und  Besoldung  der  definitiven  Beamten; 

d)  Festsetzung  der  Entschädigung  für  Dienstreisen; 

e)  Urlaubsbegehren: 

f)  Anweisungen  anf  die  Bundeskasse; 

g)  Genehmigung  des  Geschäfts-  ^Jahres-)  Berichtes; 

h)  Dienstreisen  der  Direktoren   und  auderen  Beamten  der  internationalen 
Büreaus; 

i)  Anstellung  und  Besoldung  von  provisorischen  Beamten,  wenn  die  Anstellung 

länger  als  sechs  Monate  dauert; 

k)  Kündigung  und  Abschlufs  von  Mieths vertragen. 

Die  unter  a— d  aufgeführten  Geschäfte  sind  von  dem  Departement  mit  Bericht 

und  Antrag  dem  Bundesrath  zum  Entscheide  vorzulegen;  die  übrigen  (e—  k)  werden 

unter  Vorbehalt  dieses  Entscheides  von  dem  Departement  erledigt. 
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In  Beeng  anf  die  Urlanbabegehren  (litt,  e)  gilt  folgende  Regel: 

Die  Direktoren  haben  den  Beamten  gegenüber  eine  Kompetenz  big  anf  zwei 

Wochen.  Sie  selbst  bedürfen  für  eine  Abwesenheit  bis  anf  acht  Tage  keiner  Be- 

willigung. 

Urlaub  bis  anf  vier  Wochen  ertheilt  das  Departement,  für  längere  Dauer  der 
Bundesrath. 

Der  Bundesrath  ist  befugt,  von  den  internationalen  Bureaus  auch  die  Vorlage 

anderer  als  der  oben  bezeichneten  Geschäfte  zu  verlangen. 

Artikel  4. 

Für  sämmtliche  Beamten  der  internationalen  Büreaus  gelten  im  übrigen  auch 

die  Bestimmungen  der  Art.  37  und  38  des  Bundeagesetzes  vom  8.  Dezember  1850 

über  die  Verantwortlichkeit  der  eidgenössischen  Behörden  und  Beamten  (A.  S.,  a.  F., 

II.,  149),  ferner  von  Art.  5  des  Gesetzes  vom  2.  August  1873,  betreffend  die  Besoldung 

der  eidgenössischen  Beamten  und  der  Verordnung  des  Buudesrathes  vom  20.  Mai  1874 

(A.  S.,  a.  F.,  XI,  279  und  574  \ 

Artikel  5. 

Bezüglich  der  Lebensversicherung  und  der  Untersttttznngskasse  werden  die 

Bestimmungen  der  bundesrüthlicben  Verordnungen  vom  27.  August  1878  und  vom 

20.  Mai  1881  (A.  S.,  n.  F..  V.  377  vorbehalten. 

Verordnung  des  schweizerischen  Bundesrates  vom  29.  November 

1892,  betr.  das  schiedsrichterliche  Verfahren  in  den  vor  das  Zentral- 

amt für  den  internationalen  Transport  gebrachten  Streitfällen. 

Art.  1.  Die  in  Art.  57  Ziffer  3  des  internationalen  Ucbereinkommens  über 

deu  Eisenbahnfrachtverkehr  vom  14.  Oktober  1890  vorgesehenen  schiedsrichterlichen 

Entscheidungen  werden  durch  den  Direktor  des  Zentralamtes  für  den  internationalen 

Transport,  unter  Mitwirkung  von  zwei  Schiedsrichtern,  gefällt. 

Diese  Schiedsrichter,  sowie  zwei  Stellvertreter  derselben,  werden  vom  Bundes- 
rate ernannt. 

Wenn  die  Parteien  es  wünschen  oder  wenn  die  Streitfrage  geringfügiger  Art 

oder  von  besonders  dringlicher  Natur  ist,  kann  der  Direktor  des  Zentralamtes  ohne 

Mitwirkung  der  Richter  einen  Entscheid  fällen. 

Art.  2.  Der  Direktor  des  Amtes  besorgt  die  Prozefsleitung;  er  setzt  den 

Parteien  die  Fristen  zur  Einreichung  der  Schriftstücke  fest;  er  läfst  die  Akten  bei 

den  Richtern  oder  den  Stellvertretern  zirkuliren;  er  sorgt  für  die  Vorbereitung  des 

dem  Schiedsgerichte  vorzulegenden  Thatbestandes  und  der  Schlufsfolgernngen;  er 

beruft  das  Schiedsgericht  ein  und  führt  dabei  den  Vorsitz. 

Im  Verhinderungsfalle  wird  er  durch  den  Vizedirektor  vertreten. 

Art.  3.  Wenn  der  Direktor  des  Amtes  eine  andere  Ansicht  hat  als  die  beiden 

Richter,  so  hat  er  das  Recht,  die  beiden  Stellvertreter  zu  einer  gemeinschaftlichen 

Sitzung  mit  den  Richtern  einzuberufen.  Im  Falle  von  Stimmengleichheit  entscheidet 

die  Ansicht  des  Direktors. 

Art.  4.  Der  juristische  Sekretär  des  Amtes  fungirt  beim  Schiedsgerichte  als 

Gerichtsschreiber:  im  Verhinderungsfalle  wird  er  durch  den  technischen  Sekretär 

vertreten. 
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Die  Beamten  des  Amtes,  welche  bei  der  Instruktion  eines  Prozesses  mitge- 

wirkt haben,  können  mit  berathender  Stimme  zur  Gerichtsverhandlung  beigezogen 
werden. 

Die  Urtheile  werden  vom  Direktor  und  von  demjenigen  Sekretär,  der  als  Ge- 

ricbtsschreiber  mitgewirkt  hat,  unterzeichnet  und  den  Parteien  kostenfrei  zugestellt. 

Art.  5-  Die  Richter  und  die  Stellvertreter  erhalten  eine  Entschädigung  von 

30  Frcs.  für  jeden  auf  Sitzungen  oder  Aktenstudium  verwendeten  Tag,  sowie  die 

gleiche  Reiseentschädignng  wie  die  Mitglieder  der  Bundesversammlung. 

Art.  6.  Diese  Verordnung  tritt  mit  dem  1.  Januar  1898  in  Kraft 

Nach  Ablauf  des  ersten  Jahres  erstattet  das  Amt  Bericht  über  die  Erfahrungen, 

welche  inzwischen  mit  dieser  Verordnung  gemacht  worden  sind,  und  wird  das  Post- 

und  Eisenbahndepartement,  falls  dies  angezeigt  erscheint,  eine  Revision  derselben 

beantragen. 

Frankreich.  Gesetz  vom  27.  Dezember  1892,  betr.  Gleichstellung  der 

internationalen,  durch  das  Berner  Uebereinkommen  vom  14.  Ok- 

tober 1890  eingeführten  Frachtbriefe  mit  den  Aufhahmescheinen 

(recepisses)  der  Eisenbahnen. 

Veröffentl.  im  Journal  officiel  de  la  Republique  francaise  vom  28.  De- 
zember 1892  S.  6276. 

Art.  1.  Die  durch  das  Berner  internationale  Uebereinkommen  über  den  Eisen- 

bahnfrachtverkehr vom  14.  Oktober  1890  eingeführten  Frachtbriefe,  werden  hinsicht- 

lich ihrer  Stempelpflichtigkeit  den  Aufnahmescheinen  der  Eisenbahnen  und  den  an 

ihre  Stelle  tretenden  Bescheinigungen  für  vom  Auslande  eingehende  Sendungen 

gleichgestellt. 

Art.  2.  Für  die  von  Frankreich  nach  dem  Auslande  gehenden  Sendungen 

werden  internationale  Frachtbriefe  auf  gestempelten  Formularen  hergestellt,  die  von 

den  Eisenbahngesellschaften  an  die  Versender  gegen  Erstattung  der  Gebühren  abge- 

geben werden. 

Dem  durch  das  Berner  Uebereinkommen  vorgeschriebenen  Frachtbrief  wird  ein 

von  der  Versandbahn  aufzuhebender  Abschnitt  beigefügt,  der  den  Stempelbehörden 

in  den  durch  Art.  10  des  Gesetzes  vom  13.  Mai  1853  vorgesehenen  Fällen  vorzulegen  ist. 

Dieser  Abschnitt  enthält  die  Versand-  und  Empfangsstation,  die  Namen  de» 

Versenders  und  des  Empfängers,  den  Tag  der  Aufgabe  und  die  Nummer  der  Ab- 
fertigung. 

Jede  Uebertretung  der  Bestimmungen  dieses  Artikels  wird  mit  einer  Geldbufse 

von  60  Frcs.  bestraft. 

Italien.   Gesetz  vom  15.  Dezember  1892,  betr.  Einführung  des  Berner 

internationalen  Uebereinkommens  über  den  Eisenbahnverkehr. 

Veröffentlicht  in  No.  710  der  Gesetzsammlung  von  1892,  sowie  in  der 

Gazette  officiale  vom  19.  Dezember  1892  S.  4776. 

Durch  Art.  l  dieses  Gesetzes  wird  die  Regierung  zur  Einführung  des  Berner 

internationalen  Uebereinkommens  auf  den  italienischen  Eisenbahnen  ermächtigt,  und 
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«war  nicht  allein  auf  den  in  der  Liste  zu  Art.  1  des  Uebereinkommens  aufgeführten, 

sondern  auch  auf  allen  den  Strecken,  die  nach  Art  58  des  Uebereinkommens  auf- 

genommen werden,  wenn  sie  sich  bereit  erklären,  sich  dessen  Bestimmungen  zu 
unterwerfen. 

Die  auf  den  italienischen  Staat  entfallenden  Kosten  für  das  Zentralamt  in 

Bern  sind  in  dem  Etat  des  Ministeriums  der  öffentlichen  Arbeiten  aufzunehmen, 

indessen  später  von  den  dem  Uebereinkoromen  unterworfenen  Bahnen  zu  erstatten. 

Durch  Art.  2  wird  die  Regierung  ermächtigt,  etwaige  von  den  Vertragsstaaten 

vereinbarte  Aenderungen  oder  Ergänzungen  der  Ausfuhrungsbestimmungen  zum 

internationalen  Uebereinkommen  durch  königliche  Verordnung  in  Geltung  zu  setzen. 

In  Art.  S  wird  die  Regierung  ermächtigt,  durch  eine  nach  Anhörung  des  Staats- 

raths zu  erlassende  königl.  Verordnung  die  Bestimmungen  für  den  internen  Eisen- 
bahnfrachtverkehr der  italienischen  Bahnen  mit  denen  des  Berner  Uebereinkommens 

und  seiner  Anlagen  in  Einklang  zu  bringen. 

Dem  Gesetze  ist  ein  Abdruck  des  französischen  Textes  des  ßerner  Ueber- 

einkommens beigefügt. 

Rn Island.  Kaiserliche  Verordnung  vom  18.  November  1892,  betr.  die 

Ratifikation  und  Veröffentlichung  des  Berner  Uebereinkommens  über 

den  internationalen  Eisenbahnfrachtverkehr  vom  14.  Oktober  1890. 

Veröffentlicht  in  No.  139  der  russischen  Gesetzsammlung  vom  5.  De- 
zember 1892  S.  2956  ff. 

Der  französische  Text  des  Berner  Uebereinkommens  nebst  einer  russischen 

Uebersetzung  wird  veröffentlicht  und  dabei  bemerkt,  dafs  das  Uebereinkommen  unter 

dem  11.  Juni  1891  vom  Kaiser  von  Rufsland  genehmigt,  und  die  Ratifikationsurkunden 

unter  den  betheiligten  Staaten  am  30.  September  1892  ausgetauscht  sind. 

Kaiserl.  Erlafs  vom  i^ovember  1892-  betr-  die  Verstaatlichung 

der  Moskau — Kursker  Eisenbahn. 

Veröffentl.  in  der  Zeitschr.  d.  Miu.  d.  Verk.  vom  1./13.  Dezember  1892- 

Die  Moskau— Kursker  Eisenbahn  geht  vom  1.  Januar  1893  ab  in  das  Eigenthum 

und  die  Verwaltung  des  Staates  über.  Die  Entschädigung  der  Aktionäre  erfolgt  nach 

Mafsgabe  der  Bestimmungen  der  Konzessionsbedingungen,  der  für  die  Aktien  zu 

zahlende  Preis  soll  nach  Feststellung  der  Rechnungen  der  Gesellschaft  bestimmt 

werden.  (Die  Moskau— Kursker  Eisenbahngesellschaft  besitzt  und  betreibt  512  Werst 

Eisenbahnen,  ihr  Anlagekapital  beträgt  61  666000  Metallrubel,  wovon  48 165  700  Metall- 

rubel in  Obligationen,  für  welche  die  Regierung  Zinsbürgschaft  geleistet  hat).  Für 

das  etwa  18  Millionen  Kreditrubel  betragende  Aktienkapital  hat  die  Regierung  keine 

Zinsbürgschaft  übernommen. 
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Besprechungen. 

Gleim,  W.,  Geh.  Oberregierungsrath  und  vortragender  Rath  im  königl. 

preufsischen  Ministerium  der  öffentlichen  Arbeiten:  Das  Recht  der 

Eisenbahnen  in  Preufsen.  Systematisch  dargestellt,  I.  Band, 

zweite  Hälfte,  erste  Abtheilung.  (Berliu,  1892.  Franz  Vahlen.) 

Das  vorliegende  Theilstück  der  Arbeit  (deren  erste  Hälfte  ich  in 

diesem  Archiv  1891  8.  391 — 393  anzeigte)  fafst  einen  grofsen  Komplex 

wichtiger  Fragen  unter  einem  geschickt  gewählten  Namen  („Eisenbahn- 

baurechtu)  zusammen.  Unter  dieser  Bezeichnung  werden  verstanden 

diejenigen  Materien,  welche  sich  beziehen  auf  die  Art  und  Weise  der 

Erstellung  der  Bahn  und  die  Ausführung  der  Bauarbeiten  und  die  an 

beiden  Orten  zu  Tage  treteuden  Rechtsverhältnisse.  Unter  den  „allge- 

meinen Rechten  der  Eisenbahnunternehmer  in  Betreff  des  Eisenbahnbaus* 

erörtert  der  Verfasser  z.  B.  die  grundsätzliche  Bedeutung  des  Enteignungs- 

rechts und  die  Frage,  ob  ein  konzessionirter  Eisenbahnunternehmer  gegen 

Parallelbahnen  auftreten  könne:  sie  wird  prinzipiell  bejaht  für  die  Zeit 

von  30  Jahren  unter  Berufung  auf  §  44  des  preufsischen  Eisenbahngesetzes1) 

gegenüber  der  Anlage  von  (parallel  gehenden)  Pferdebahnen  und  von 

elektrischen  Bahnen,  aber  (mit  Rücksicht  auf  die  Verfassung  des  nord- 

deutschen Bundes)  nur  zu  Gunsten  derjenigen  Eisenbahngesellschaften, 

welche  vor  dem  1.  Juli  1867  konzedirt  worden  sind.  Aus  dem  sorgfältig 

und  luzid  ausgearbeiteten  Abschnitte,  der  die  allgemeinen  Pflichten  des 

Eisenbahnunternehmers  behandelt,  sei  hingewiesen  auf  die  Ausführungen 

über  die  Frage,  ob  der  Unternehmer  die  Bahn  erstellen  müsse.  Der 

')  §  44  kann  wohl  aucli  anders  interpretirt  werden.  Er  lautet  so:  Die  Anlage 
einer  zweiten  Eisenbahn  durch  andere  Unternehmer,  welche  neben  der  ersten  in 

gleicher  Richtung  auf  dieselben  Orte  mit  Berührung  derselben  Hauptpunkte  fort- 

laufen würde,  soll  binnen  einem  Zeitraum  von  dreifsig  Jahren  nach  Eröffnung  "der 
Bahn  nicht  zugelassen  werden;  anderweite  Verbesserungen  der  Kommunikation  zwischen 

diesen  Orten  und  in  derselben  Richtung  sind  jedoch  hierdurch  nicht  beschränkt 
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Verfasser  meint,  es  stehe  „nicht  gänzlich  im  Belieben"  des  Eisenbahn- 
unternehmers, ob  er  die  ihm  konzessionirte  Bahn  ausfuhren  wolle  oder 

nicht  (S.  156).  Ich  bin  mit  dieser  Formulirung  nicht  einverstanden  und 

auch  nicht  mit  den  Detailbemerkungen,  die  zu  ihrer  Begründung  gemacht 

werden.  Die  Verpflichtung,  eine  Bahn  zu  bauen,  kann  aus  der 

Konzession  nicht  hergeleitet  werden.  Dagegen  entstehen  allerdings 

unter  anderem  bestimmte  Kechtsnachtheile,  wenn  von  der  Konzession 

innerhalb  der  eingeräumten  Frist  kein  Gebrauch  gemacht  wird,  allein  sie 

ruhen  auf  bestimmten  Verpflichtungen  oder  auf  der  Entfaltung  der  staat- 

lichen Hoheitsrechte.  Dahin  gehört  namentlich  der  Verfall  der  Kaution 

oder  der  Sicherheitsbestellung,  und  sodann  die  Verwirkung  der  Konzession. 

Gleim  hat  zutreffend  ausgeführt,  dafs  die  Versteigerung  der  Bahnanlage 

eine  dem  öffentlichen  Rechte  angehörende  Mafsregel  sei,  aber  es  ist  nicht 

richtig,  dafs  dies  ein  Verfahren  sei  zur  Erzwingung  der  öffentlich-recht- 

lichen Verpflichtung  des  Konzessionärs,  die  Bahn  auszuführen.  Die  Zwangs- 

versteigerung erfolgt  ja  nach  der  Aufhebung  der  Konzession.  Die  juristische 

Natur  dieses  Akts  liegt  darin,  dafs  der  Staat  die  in  der  Fixirung  der 

Baufrist  liegende  Bedingung  geltend  macht  und  die  Zwangsversteigerung 

ist  nur  eine  Konsequenz  jener  Mafsregel. 

Die  Pflicht  zum  Ersätze  des  durch  den  Eisenbahnbau  andern  (sei 

es  den  Privatpersonen,  sei  es  dem  Staate)  erwachsenden  Schadens  liegt, 

wie  der  Verfasser  S.  165—169  richtig  ausführt,  im  Falle  der  Konzessioni- 

rung  unzweifelhaft  dem  Unternehmer  und  nicht  dem  Staate  ob.  Soweit 

ist  die  Sache  klar.  Aber  warum  ist  der  Staat  nicht  haftpflichtig,  obschon 

er  den  Eingriff  gestattete  Weil  er  die  Ausübung  einer  den  allgemeinen 

Interessen  dienenden  Thätigkeit  (des  Betriebes  einer  Eisenbahn)  durch 

einen  spezialgesetzlichen  Akt  oder  durch  einen  Verwaltungsakt  Dritten 

(den  Unternehmungen)  überläfst:  jene  Funktion  der  Exploitation  einer 

via  publico  usui  destinata  wird  nicht  quoad  jus  sondern  quoad  exercitium 

an  Private  übertragen.  Auf  S.  140  wird  vom  Verfasser  richtig  betont, 

dafs  der  private  Unternehmer  die  Befuguifs  nur  zur  Ausübung  gewisser 

staatshoheitlicher  Funktionen  erhalte.  Hiernach  ist  wohl  anzunehmen,  dafs 

auch  auf  S.  168  oben  nur  an  eine  Uebert ragung  der  Ausübung  der  Hoheits- 

rechte gedacht  ist,  obgleich  man  hierüber  nach  der  Wortfassung  meines 

Erachtens  zweifelhaft  sein  könnte.1) 

l)  An m.  der  Redaktion.  Die  betreffende  Stelle  (S.  167/168)  lautet  wie  folgt: 

„Es  ist  aber  nicht  ausgeschlossen,  dafs  einzelne  der  dem  Staate  seinem  Berufe  nach 

zukommenden  Aufgaben  andern,  seien  dies  organisch  in  das  Staatsganze  eingefügte 

Verbände,  oder  seien  es  Privatpersonen,  für  eigene  Rechnung  übertragen  oder  über- 

lassen werden,  dergestalt,  dafs  der  Staat  denselben,  soweit  es  hierzu  erforderlich  ist, 
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„Der  Einflute  der  öffentlichen  Interessen  auf  die  Anlage  der  Eisen- 

b ahnen"  nimmt,  wie  begreiflich,  den  weitesten  Raum  in  dieser,  sowie  des 

Eisenbahnrechts  ein  (S.  170 — 294).  Die  Ausführungen  des  Verfassers  sind 

sehr  interessant.  Es  wird  eingehend  erörtert,  dafs  es  dem  Staate  zu- 

komme, den  Bauplan  des  Unternehmers  zu  prüfen  und  zwar  im  ganzen 

und  im  einzelnen,  —  im  preufsischen  wie  im  österreichischen,  schweize- 

rischen und  französischen  Rechte  (S.  183  und  184).  Es  werden  die  Be- 

stimmungen besprochen  bezüglich  der  Betriebssicherheit  u.  s.  w.,  und 

namentlich  auch  die  Anschlufspflicht  diskutirt  (S.  190—202).  In  letzterer 

Beziehung  wird  mit  Recht  gesagt,  dafs  das  schweizerische  Gesetz  (Art.  30) 

die  Anschlufspflicht  in  sehr  weitem  Sinne  statuirt,  und  dafs  auch  die  Mit- 

benutzung der  Bahnhöfe  verlangt  werden  kann  (S.  201,  im  Gegensatze  zu 

dem  prenfsischen  Gesetze,  das  wenigstens  Zweifeln  unterliegt). 

Der  Verfasser  erörtert  ferner  in  sehr  eingehender  Weise  den  Einflufs 

der  Interessen  der  Landesverteidigung  und  der  polizeilichen  Interessen 

(Wege-,  Strom-,  Deich-,  Bau-,  Feuer-Polizei).  In  einem  weiteren  Abschnitte 

wird  untersucht,  welche  Rechte  das  durch  die  Eisenbahnanstalt  gefährdete 

Privateigenthum  geltend  machen  könne:  der  ihm  erwachsende  Schaden  ist 

zu  ersetzen  (S.  294,  —  ein  Satz,  der  schon  S.  165  ausgesprochen  wurde). 

Ob  für  die  Schadenersatzpflicht  eine  culpa  gefordert  wird,  untersucht  der 

Verfasser  nicht. 

Den  Schlufs  bilden  Erörterungen  über  die  Verpflichtungen  der  Eisen- 

bahnen gegenüber  der  Post-  und  Zollverwaltung. 

Ich  fahre  fort,  von  dem  vorliegenden  Werke  (kleinere  Druckfehler 

mögen  im  Vorbeiweg  zitirt  werden:  S.  183  Art.  14  statt  No.  14;  S.  296: 

die  Ausübung  seiner  Hoheitsrechte  gestattet,  oder  soweit  die  Ausübung  nur  durch 

ibn  selbst  geschehen  kann,  gegebenen  Falls  ihnen  mit  diesen  Rechten  zu  Hilfe  kommt. 

Oerade  das  öffentliche  Verkehrswesen  bietet  hierfür  mannigfache  Beispiele.  Mit 

dieser  Uebertragung  für  eigene  Rechnung  sind  aber  mit  den  darin  liegenden  Rechten 

zugleich  die  damit  verbundenen  Pflichten  übertragen,  und  zu  den  letzteren  gehört 

die  in  Rede  stehende  Entschädigungspflicht.  Rechte  und  Pflichten  sind  notwendiges 

^ubehör  der  betreffenden  Hoheitsrechte,  sie  folgen  den  letzteren  dalier  ohne  weiteres, 

wenn  sie  auf  eine  andere  Person  quoad  jus  übertragen  werden.  Aber  auch  die  t'eber- 
tragung  der  Ausübung  hat,  wenn  diese  für  Rechnung  des  Erwerbers  erfolgen  soll, 

den  Zweck,  die  vermögensrechtlichen  Folgen  dieser  Uebertraguug  dem  Erwerber  in 

derselben  Weise  zuzuweisen,  als  wenn  diesem  das  betreffende  Hoheitsrecht  selbst 

tibertragen  wäre.  Und  dies  ist  nicht  eine  Rechts  Wirkung,  welche  nur  das  Verhältnifs 

zwischen  dem  Staate  und  dem  zur  Ausübung  des  Iloheitsrechtes  Berechtigten  betrifft, 

vielmehr  tritt  sie  auch  jedem  Dritten  gegenüber  ein,  sodafs  die  aus  dieser  Aus- 

übung Dritten  erwachsenden  Ansprüche  nur  gegen  den  Berechtigten,  nicht  gegen 

den  Staat  geltend  gemacht  werden  können.  Denn  die  Uebertragung  erfolgt  stets 

durch  einen  allgemein-  oder  spezialgesetzlichen  Akt,  welchem  auch  volle  Wirksam- 

keit nach  aussen  zukommt.14 
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297)  die  beste  Meinung  zu  haben,  trotzdem  ich  über  einzelne  Fragen 

andere  Ansichten  habe  als  der  Verfasser. 

Zürich.  Professor  Meili. 

Ulrich,  Franz,  Geh.  Oberregienmgs-  und  vortragender  Rath  im  Ministe- 

rium der  öffentlichen  Arbeiten:  Die  Ausbildung  der  höheren 

Yerwaltungsbeamten  in  Preussen  und  ihre  Stellung  in 

der  Staatseisenbahnverwaltung.  Berlin.  Julius  Springer. 

1893. 

Die  Frage  der  Ausbildung  des  höheren  Beamtenthums  in  Deutsch- 

land, zumal  in  Preufsen,  ist  zu  häufigen  Malen  erörtert  worden.  Sie  ist, 

wie  es  öfters  mit  Fragen  von  langsamer  und  relativer  Lösung  geht,  in 

gewissen  Zeitpunkten  starker  in  den  Vordergrund  des  Öffentlichen  Interesses 

getreten,  um  dann  von  einer  zeitweiligen  Erregung  als  gröfstes  Ergebnifs 

eine  neue  Schichtbildung  der  vorhandenen  Broschürenliteratur  zurückzu- 

lassen.  Die  letzte  Schicht  datirt  aus  den  Jahren  1885  bis  1887. 

Damals  wie  zuvor  schon  verzweigte  sich  die  Frage  in  die  beiden 

Gruppen  des  juristischen  und  des  administrativen'  Beamtenthums.  Die 
Literatur  war  nicht  nur  eine  besonders  umfangreiche;  es  fehlte  dieses 

Mal  auch  an  einigen  kleinen  Erfolgen  in  der  Wirklichkeit  nicht.  Für  die 

jungen  preufsischen  Juristen  ist  die  erste  Staatsprüfung  insofern  geändert 

worden,  als  in  die  Prüfungsbehörde  ein  zweiter  juristischer  Universitäts- 

lehrer (neben  dem  bereits  vorher  üblichen)  gesetzt  worden  ist.  Das 

bescheidene  Ergebnifs  der  durch  Jahre  sich  hinziehenden  Berathungen, 

welche  in  einer  aus  Ministeria]  räthen  und  Berliner  Rechtslehrern  zusammen- 

gesetzten Rommission  stattfanden. 

Was  die  Verwaltungsbeamten  anlangt,  so  ist  die  Ueberzeugung  von 

der  Reformbedürftigkeit  ihrer  Vorbildung  in  die  Kreise  des  hohen  Beamten- 

thums selber  eingedrungen  und  wohl  in  weiterem  Umfange  als  dieses  in 

den  entsprechenden  juristischen  Kreisen  für  deren  eigenen  Nachwuchs  der 

Fall  ist.  In  der  That  enthält  das  Sammelwerk  über  die  Vorbildung  zum 

höheren  Verwaltungsdienst  in  den  deutschen  Staaten,  welches  der  Verein 

für  Sozialpolitik  (1887)  veröffentlichte,  mit  seiner  eigenthümlichen  Be- 

leuchtung der  preufsischen  Zustände  nicht  nur  eine  dringende  Aufforde- 

rung zur  Reform,  sondern  auch  einen  sympathischen  Widerhall  aus  dem 

Munde  des  damaligen  Direktors  im  Reichsamt  des  Innern,  Dr.  Bosse. 

Der  vortragende  Rath  im  Ministerium  der  öffentlichen  Arbeiten,  Geheimer 

Oberregierungsrath  Dr.  A.  von  der  Leyen,  knüpfte  an  jenes  Sammelwerk 

in  der  „Deutschen  Rundschau"  (1888)  seinerseits  treffliche  Worte,  die  von 

gleichartiger  Gesinnung  Zeugnifs  ablegten.    Der  einstige  hannoversche 

Archiv  ftt  Eisenbahnwesen.  188tt  26 
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Staatsminister  Bacmeister  richtete  an  Bosse  (1887)  ein  als  Manuskript 

gedrucktes  Sendschreiben,  um  den  Erfahrungen  eines  hervorragenden  und 

hochbetagten  Lebens  Winke  für  den  gleichen  Gegenstand  zu  entnehmen. 

Bei  der  bisherigen  Gemeinsamkeit  des  Universitätsstudiums  und  der 

ersten  Staatsprüfung  für  Verwaltungsbeamte  und  Juristen  ist  die  oben 

erwähnte  kleine  Aenderung  der  ersten  Prüfung  zugleich  eine  Reform  für 

die  Vorbildung  der  Verwaltungsbeamten.  Für  beide  gemeinsam  gilt  ferner 

die  am  1.  Januar  1892  in  Kraft  getretene  Verordnung,  geraäfs  deren  die 

Ableistung  des  einjährigen  Militärdienstes  auf  das  Dienstalter  angerechnet 

werden  soll  in  denjenigen  Fällen,  da  die  Frist  für  die  Studien  oder  für 

die  praktische  Vorbildung  um  das  Jahr  des  Militärdienstes  verlängert  wird. 

Eine  Reform,  welche  wenigstens  indirekt  auf  die  Abstellung  des  bisherigen 

Zustande«  hinzuwirken  geeignet  ist,  dafs  nämlich  für  einen  grofsen  Theil 

der  die  Rechte  studirenden,  auf  den  höheren  Staatsdienst  losgehenden 

jungen  Männer  thatsächlich  nur  ein  zweijähriges  Studium  bestand. 

Von  eigentümlichen  Veränderungen,  welche  der  Reform  der  Vor- 

bildung für  den  Verwaltungsdienst  zu  Gute  kamen,  ist  nichts  bekannt  ge- 

worden. Dagegen  beginnen  sich  die  Anzeichen  zu  mehren,  welche  auf 

eine  günstigere  Strömung  in  den  entscheidenden  Sphären  deuten.  Ich 

erlaube  mir  an  dieser  Stelle  nur  zwei  davon  zu  nennen.  Der  damalige 

Direktor  im  Reichsamt  des  Innern,  welcher  zu  jener  Zeit  mit  wohlthuendem 

Freimuth  über  die  vorhandenen  Mifsstände  sprach,  steht  jetzt  an  der  Spitze 

des  preufsischen  Unterrichtswesens.  In  erster  Reihe  sind  es  Reformen 

des  Universitätsstudiums,  welche  zur  Abhilfe  der  zu  Tage  liegenden  Mifs- 

stände erforderlich  sind  —  Reformen,  welche  über  die  kleinen  Experimente 

der  letzten  Jahre,  die  theilweise  wieder  rückgängig  haben  gemacht  werden 

müssen  (Fleifskontrole  u.  dergl.),  weit  hinausgehen. 

Ein  anderes  erfreuliches  Anzeichen  erblicke  ich  darin,  dafs  eine  An- 

regung, die  von  einem  blofsen  Theoretiker  in  diesem  Archiv  mit  beson- 

derem Hinweise  auf  die  Eisenbahnverwaltung  (1886)  gemacht  worden  ist,1) 

gegenwärtig  greifbare  Gestalt  empfangen  hat  durch  die  Hand  eines  hervor- 

ragenden Mitgliedes  des  Ministeriums  der  öffentlichen  Arbeiten  —  in  der 

hier  zu  besprechenden  Broschüre. 

Die  Reformvorschläge,  welche  ich  vor  acht  Jahren  hier  auszusprechen 

mir  gestattet  habe,  waren  die  folgenden. 

An  Stelle  des  bestehenden  dreijährigen  (oder  thatsächlich  oft  blofs 

zweijährigen)  Studiums  ein  vierjähriges  Studium,  welches  in  zwei  zeitlich 

*)  S.  251—279.  Vergl.  dazu  raeinen  Beitrag  zu  dem  Sammelwerk  des  r Vereins 

für  Sozialpolitik",  sowie  Zeitschrift  für  die  gesammte  Staatswissenschaft,  Jahrgang 

1887,  8.  646-674. 
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gleiche  Hälften  zerfällt.  Nach  der  ersten  Hälfte  ein  tentamen  juridicum, 

welches  gleichmäfsig  ist  für  diejenigen,  die  sich  für  den  Justizdienst 

vorbereiten,  wie  für  diejenigen,  welche  sich  dem  Verwaltungsdienst  widmen 

wollen.  Aber  nach  Ablegung  dieses  Tentamen  spaltet  sich  das  Studium 

in  die  beiden  Zweige,  die  der  zwiefältigen  Bestimmung  entsprechen. 

Ferner  ergab  sich,  dafs  auch  dann  noch  eine  ausreichende  wissen- 

schaftliche Vorbildung  in  dieser  zweiten  Studienhälfte  schwerlich  zu  er- 

warten sei.  Theils  der  Umfang  der  heutigen  Verwaltungsfacher,  theils  die 

Unempfanglichkeit  des  jugendlichen  Geistes  der  Studenten  für  deren  Ver- 

ständnis forderten  eine  Ergänzung  durch  eine  spätere  Studienzeit,  die  auf  die 

Jahre  der  praktischen  Vorbildung  zu  folgen  habe.  Das  Vorbild  der  Kriegs- 

akademie war  bei  diesem  Vorschlage  auch  insoweit  mafsgebend,  als  diese 

Ergänzung  der  Universitätsstudien  nur  für  eine  Elite  eintreten  sollte,  für 

diejenigen,  welche  in  der  Assessorprüfung  eine  gröfsere  Begabung  gezeigt 

hätten.  Aber  diese  Beschränkung  auf  die  Elite  geschah  nur  aus  Rück- 

sicht auf  die  Ermäfsigung  und  leichtere  Durchführbarkeit  des  neuen  Vor- 

schlages, während  an  sich  der  Gedanke  einer  solchen  Ergänzung  überhaupt 

und  für  alle  höheren  Verwaltungsbeamten  sich  empfahl 

Dieser  zweite  Punkt  der  Reform  ist  vorher  und  nachher  von  anderen 

Seiten  mehrfach  betont  worden.  Gerade  die  Vielfältigkeit  der  Stimmen 

beweist,  dafs  hier  eine  Lücke  vorliegt.  Der  frühere  Minister  Bacmeister 

sagt  darüber  in  seiner  angeführten  Schrift:  „Ich  habe  als  Student  1820 

bei  Professor  Sartorius  Politik  und  Finanzwissenschaft  durchaus  fleifsig, 

aber  ohne  allen  Nutzen  gehört;  dann  1854  als  pensionirter  Minister  bei 

Hanssen  Nationalökonomie  und  Finanzen  und  habe  erst  damals  mich  mit 

dem  Gegenstande  vertraut  machen  können,  dann  1866  wieder  bei  Helfferich 

und  etwas  später  Einzelnes  bei  Hanssen.  Ich  glaube,  nicht  ganz  ohne 

Nutzen ;  aber  dennoch  bin  ich  nicht  zur  völligen  Klarheit  gelangt  u.  s.  w.u 

Jene  ergänzende  Ausbildung  sollte  nach  meinem  damaligen  Vor- 

schlage auf  einen  Zeitraum  von  nicht  weniger  als  zwei  Jahren  ausgedehnt 

und  an  die  Universitäten  verlegt  werden,  bei  welchen  die  bestehenden 

Einrichtungen,  insbesondere  die  staatswissenschaftlichen  Seminarien,  für 

solchen  Zweck  vorhanden  sind  oder  mit  Leichtigkeit  weiter  entwickelt 

werden  können. 

Endlich  sollte  im  Umkreise  dieses  höheren  Studiums  eine  Speziali- 

sirung  Platz  greifen,  welche  der  Verschiedenheit  der  hauptsächlichen 

Verwaltungszweige  (Eisenbahnverwaltung,  Finanzverwaltung  u.  s.  w.)  ent- 

spräche. 

Dieses  in  den  Hauptzügen  meine  Vorschläge.  Für  deren  Aussichten 

erschien  mir  die  am  10.  März  1885  im  Abgeordnetenhause  seitens  des 

damaligen  Justizministers  abgegebene  Erklärung  als  gute  Vorbedeutung: 
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auf  ein«  Anregung  aus  der  Mitte  des  Hauses  erklärte  er  sich  bereit,  ein 

Tentamen  juridicuro  einzuführen.  Es  ist  aber  weder  dieses  noch  sonst 

etwas  der  Art  geschehen. 

Ulrich  geht  weiter  als  ich.  Er  wül  den  geroeinsamen  Unterbau  des 

juristischen  Studiums  für  die  Verwaltungsbeamten  gänzlich  beseitigen. 

Indessen  sein  Ausgangspunkt  und  seine  Einzelheiten  sind  so  verschieden- 

artige, dafs  es  am  besten  ist,  diese  selbständig  zum  Worte  gelangen 

zu  lassen. 

Der  praktische  Hintergrund  von  Ulrich 's  Vorschlägen  liegt  in  der 

Niedersetzung  einer  Kommission,  welche  einen  Reformplan  für  die  Aus- 

bildung der  höheren  Beamten  der  Staatseisenbahnverwaltung,  sowohl  der 

administrativen  wie  der  technischen,  ausarbeiten  soll. 

Ulrich's  Vorschläge  stellen  sich  zunächst  auf  den  gegebenen  Zustand 
und  begnügen  sich  vor  der  Hand  mit  Reformen,  die  an  das  Vorhandene 

anknüpfen.  Sie  wollen  nur,  dafs  die  Ausbildung  der  in  die  Eisenbahn- 

verwaltung übernommenen  Assessoren  (Gerichtsassessoren)  theils  in  prak- 

tischer Richtung  gründlicher  werde  durch  selbstthätige  Uebung  im  Dienste 

der  Stationen,  der  Güterabfertigung,  der  Betriebsämter,  der  Eisenbahn- 

direktionen, theils  in  wissenschaftlicher  Hinsicht,  durch  ernsteren  Fleifs 

beim  Besuche  der  eisenbahnfachlichen  Vorlesungen,  die  künftig  in  Berlin 

zusammengezogen  werden  sollen,  und  durch  Ablegung  einer  mündlichen 

Prüfung. 

Jedoch  diese  vorläufigen  Reformen  genügen  dem  Verfasser  nicht. 

„Es  ist  ein  wichtiger  Umstand,  welcher  eine  in  den  Grandlagen  verän- 

derte Ausbildung  der  höheren  Verwaltungsbearaten,  und  zwar  nicht  nur 

der  Staatseisenbahnen,  erforderlich  erscheinen  läfst.  Das  ist  der  Mangel 

an  genügenden  Staats  wissenschaftlichen  Kenntnissen,  welcher  bei 

den  Gerichteassessoren  die  Regel,  bei  den  Regierungsassessoren  häufig  ist.'4 

Unter  den  heutigen  Verhältnissen  sind,  so  fährt  Ulrich  fort,  um- 

fassende Kenntnisse  in  den  Staats  Wissenschaften  unerläfslich  für  einen 

tüchtigen  Verwaltungsbeamten,  insbesondere  auch  in  dem  Dienst  der 

Staatseisenbahnverwaltung:  sie  können  auch  in  dem  kurzen  Ausbildungs- 

jahr, welches  der  Gerichtsassessor  bei  der  Staatseisenbahnverwaltung 

durchmacht  und  in  welchem  so  vieles  andere  erlernt  werden  mufs,  nicht 

erworben  werden.  Er  fordert  daher  eine  fundamentale  Reform  des  Be- 

stehenden. Bosse  wollte  (ähnlich  meinen  Vorschlägen)  vierjähriges  Studium, 

Vereinigung  des  staatswissenschaftlichen  mit  dem  rechtswissenschaftlichen 

Studium,  in  der  Mitte  der  Universitätszeit  ein  Tentamen,  am  Schlüsse 

eine  erschwerte  Referendariatsprüfung,  nach  anderthalbjähriger  Vorberei- 

tung bei  den  Gerichten  eine  schriftliche  staatswissenschaftliche  Arbeit, 

nach  deren  Annahme  zweijährige  Beschäftigung  bei  den  Verwaltungs- 
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Behörden,  endlich  nach  dem  Assessorexamen  für  die  tüchtig  Befundenen 

alternativ  Studienreise,  staatswissenschaftliches  Seminar  oder  Beschäftigung 

bei  einem  Konsulat  oder  dergl.  im  Auslande.  Ulrich  wirft  die  Frage 

auf:  kann  neben  der  jetzigen  juristischen  Ausbildung  eine  genügende 

Staate  wissenschaftliche  Ausbildung  erreicht  werden?  und  verneint  diese 

Frage.  Der  stärkste  Grund,  welchen  er  für  die  Verneinung  anführt,  ist 

nach  meiner  Ansicht  der  auf  die  Erfahrung  gestützte  Einwand,  dafs  die 

Bedürfnisse  des  Rechtsunterrichts  für  sich  selber  allen  verfügbaren  Raum 

in  Anspruch  nehmen,  „selbst  wenn  das  schwere  Werk  gelänge,  ein  viertes 

Studienjahr  für  die  Juristen  durchzudrücken."  Ich  bin  begreiflicher  Weise 

auch  damit  einverstanden,  wenn  Ulrich  die  selbständige  Bedeutung  der. 

Staatswissenschaften  betont,  wenn  er  ausruft:  „ist  denn  die  höhere  Ver- 

waltung in  ihren  verschiedenen  Zweigen  nicht  wichtig  genug,  um  ihr  eine 

besondere  Ausbildung  zu  gewähren,  sind  denn  in  der  That  die  Staats- 

wissenschaften nur  ein  Anhängsel  der  Rechtswissenschaft?" 

Einige  Bedenken  kann  ich  aber  doch  nicht  unterdrücken.  Zunächst, 

was  so  oft  von  Lehrern  und  Schülern  der  Universitäten  bezeugt  worden 

ist,  was  durch  die  oben  wiederholten  Worte  Bacmeister's  neuerdings  be- 

stätigt worden  ist  —  das  Bedenken,  dafs  in  den  Universitätsjahren  eine 

nur  unvollkommene  Reife  des  jugendlichen  Geistes  für  diese  Fächer  vor- 

handen ist.  Allerdings  wird  etwas  ähnliches  von  dem  Studium  der  Rechts- 

wissenschaften gesagt,  und  die  Lehrer  derselben  sind  öfters  geneigt,  uns 

Lehrern  der  Staatswissenschaften  die  jungen  Leute  in  den  ersten  Semestern 

zuzuschicken,  damit  durch  unsere  Vorlesungen  der  Geist  derselben  für 

da«  Rechtsstudium  zubereitet  werde.  Unter  manchem  anderen  Gesichts- 

punkte angesehen  ist  das  auch  anzuerkennen.  Aber  die  Thatsache  bleibt 

nach  vielfältigen  Erfahrungen  doch  bestehen,  dafs  jede  staatswissenschaft- 

liche Vorlesung,  welche  ein  wenig  in  die  Einzelheiten  des  Stoffes,  vollends 

der  Gesetzgebung  eingeht,  nur  mäfsigen  Widerhall  findet.  Zumal  zeigt 

sich  das  in  den  Vorlesungen  über  Finanzwissenschaft.  Hierbei  gestehe 

ich  allerdings  die  Schwierigkeiten  jeder  Beobachtung  zu,  welche  bei  unserem 

heutigen  Zustande  des  Studiums  in  Preufsen  gemacht  wird.  Die  absolute 

Freiwilligkeit  des  Hörens  von  Vorlesungen,  deren  Bedeutung  für  das  am 

Schlüsse  der  Studien  abzulegende  Examen  gleich  Null  ist,  deren  Vertreter 

von  der  Mitgliedschaft  der  Examensbehörde  unbedingt  ferngehalten  sind; 

dazu  diese  Freiwilligkeit  für  solche  Zuhörer,  welche  der  Mehrzahl  nach 

gewohnt  sind,  auch  die  ihren  Examenszielen  am  nächsten  stehenden  juristi- 

schen (privatrechtlichen)  Fächer  nicht  sowohl  durch  eifrigen  Besuch  d.*r 

Vorlesungen  als  durch  Repetitorien  sich  näher  zu  bringen. 

Ich  will  nur  andeuten,  warum  ich  meinen  ältereu  Reformplan  nicht 

so  leicht  aufgeben  kann.   Dagegen  würde  ich,  wie  bereits  bemerkt,  vom 
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Standpunkte  des  praktisch  Erreichbaren  —  wenn  ülrich's  Vorschlag  sich 

als  solcher  erwiese  —  ihm  eher  zustimmen.  Ein  gewisses  Mafs  juristischer 

Ausbildung  will  er  beibehalten;  ob  dieses  so  weit  gehen  darf,  dafs  wirklich 

das  ganze  Römische  Recht  ausgeschlossen  wird  und  dafür  nur  Preufsisches 

Landrecht  gehört  wird,  wage  ich  nicht  zu  entscheiden.  Er  will  mit  einem 

Triennium  sich  begnügen;  bei  einer  vierjährigen  Studienzeit  stellt  er  die 

alte  Bedingung  des  Zwischenexamens.  Das  letztere  scheint  mir  weitaus 

das  Bessere  und  giebt  Raum  für  eine  umfassendere  Bildung  der  jungen 

Leute,  lafst  sie  auf  der  Universität  ein  Jahr  älter  werden.  Dem  heutigen 

Zustande  gegenüber  steht  es  leider  so,  dafs  wir  zunächst  zufrieden  sein 

müssen,  wenn  endlich  einmal  der  unglaublichen  Nachsicht  ein  Ende  bereitet 

wird,  vermöge  deren  das  Militärjahr  als  Studienjahr  angerechnet  werden 

darf  —  ein  wahrer  Hohn  auf  den  Ernst  unserer  juristischen  Studien ,  da 

jeder  weifs,  dafs  sich  hier  das  „Studium"  als  ein  nacktes  Belegen  von 

nicht  zu  hörenden  Vorlesungen  cynisch  enthüllt.  Oder  wenn  (was  unge- 

fähr auf  dasselbe  hinauskommt)  das  Examen,  welches  am  Ende  der 

Studienjahre  steht,  solche  Gestalt  empfängt,  dafs  ein  zweijähriges  Studium 

dafür  ebenso  wenig  genügt  wie  für  Philologen,  Theologen  u.  s.  w. 

Während  bei  vierjährigem  Studium  ein  gemeinsames  Zwischenexamen 

für  die  künftigen  Juristen  und  Verwaltungsbeamten  eingerichtet  werden 

könnte,  daher  erst  mit  dem  fünften  Semester  die  Spaltung  der  Studien 

eintreten  würde,  will  der  auf  das  Triennium  gestützte  Plan  ülrich's 

sogleich  ein  besonderes  Verwaltungsexamen  am  Schlüsse  der  Universitäts- 

zeit. Er  will  ferner  die  praktische  Vorbildung  bei  den  Gerichten  fallen 

lassen,  dafür  die  Praxis  bei  der  allgemeinen  Verwaltung  treten  lassen  (mit 

der  Modifikation  von  mindestens  einem  halben  Jahre  bei  dem  Gewerberath ). 

Nachdem  hierfür  zwei  Jahre  bestimmt  sind,  folgt  die  Entscheidung,  ob 

Verbleib  bei  der  allgemeinen  Verwaltung  oder  Eintritt  in  eine  der  Sonder- 

verwaltungen. Je  nach  dem  gewählten  Zweige,  wäre  der  Praxis  desselben 

ein  Jahr  zu  widmen.  Es  bliebe  endlich  ein  viertes  Jahr  für  die  Wiederauf- 

nahme staatswissenschaftlicher  Studien  und  den  Besuch  eines  Staats  wissen- 

schaftlichen Seminars. 

Nach  diesem  Plane  wäre  also  der  Besuch  des  staatswissenschaftlichen 

Seminars  eine  Vorbereitung  für  das  zweite  Examen,  während  nach  meinem 

und  den  anderen  Plänen  derselbe  eher  eine  Prämie  für  den  guten 

Ausfall  des  zweiten  Examens  sein  sollte.  Das  sind  nun  Einzelheiten,  über 

die  zu  diskutiren  mir  überhaupt  schwer  wird,  weil  ich  das  Gute  von  beiden 

Vorschlägen  sehe  und  das  Bessere  nicht  dem  Guten  in  den  Weg  stellen 

möchte.  Es  giebt  aber  sehr  viel  Gutes  auf  dem  Wege  dieser  Reform,  weil 

der  Weg  selber  ein  sehr  langer,  der  heutige  Zustand  der  staatswissen- 

srhaftlichen  Ausbildung  auf  den  Universitäten  nahezu  eine  tabula  rasa  ist. 
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Soviel  über  die  Vorbildung.  Die  ferneren  Reform  Vorschläge  Ulrich'« 
bewegen  sich  auf  einem  anderen  Gebiete.  Sie  sind  um  so  einfacher  und 

einleuchtender.  Ist  schon  für  die  Vorbildung  das  Muster  der  Kriegs- 

akademie beliebt  und  auch  dem  Verfasser  geläufig  geworden,  so  knüpft 

er  an  das  Vorbild  des  Generalstabes  an.  um  durch  lebendigen  Wechsel  in 

den  Stellungen  der  Zentralinstanz  und  der  Provinzialbehörden  einen 

frischeren  Austausch  der  geistigen  Kräfte  herbeizuführen,  welche  im 

Mittelpunkte  und  in  den  Theilen  die  Eisenbahnverwaltung  bestimmen. 

Manche  in  den  letzten  Jahren  empfundenen  Mifsstände  sollen  dadurch 

gehoben  werden.  Bei  dem  jetzt  herrschenden  System  „bleiben  die  vor- 

tragenden Räthe  in  dem  Ministerium  Jahrzehnte  in  demselben  besonderen 

Referat  und  werden  zwar  in  diesem  zu  Spezialisten  ausgebildet,  im 

Uebrigen  aber  der  Verwaltung  im  Ganzen,  der  Praxis  und  dem  Betriebe 

entfremdet."  In  den  anderen  Ministerien  hat  man  in  dieser  Richtung 

etwas  mehr  gethan  als  in  der  Staatseisenbahnverwaltung,  am  meisten  in 

dem  Auswärtigen  Amt  mit  seinen  zahlreichen  Stellen  in  Generalkonsulaten 

und  Gesandtschaften.  Und  doch  verlangt  kein  Zweig  so  dringend  wie  die 

Eisenbahnverwaltung  eine  fortwährende  enge  Berührung  mit  dem  praktischen 

Leben;  keine  andere  Verwaltung  ist  so  sehr  in  steter  Veränderung  und 

stetem  Fortschritt  begriffen. 

Was  über  diese  Dinge  Ulrich  sagt,  ist  aus  reicher  Erfahrung  ge- 

nommen. Um  so  mehr  begnüge  ich  mich  damit,  auf  seine  beherzigens- 

werthen  Ausführungen  zu  verweisen.  Vollends  gehe  ich  bei  der  anhang- 

weisen Erörterung  der  Avancementsverhältnisse  des  Eisenbahnressorts 

mit  schweigendem  Respekt  vorüber. 

Dem  ganzen  Reformplane  wünsche  ich  den  besten  Erfolg. 

Göttingen,  7.  Februar  1893.  G.  Cohn. 

Fortschritte  im  Bau  der  Betriebsmittel.  Herausgegeben  vom  tech- 

nischen Ausschusse  des  Vereins  Deutscher  Eisenbahnverwaltungen. 

Mit  78  lithographirten  Tafeln  und  Abbildungen  im  Text.  Zehnter 

Ergänzungsband  zum  Organ  für   die  Fortschritte  des 

Eisenbahnwesens.    Wiesbaden.   C.  W.  Kreidete'  Verlag  1893. 

Das  Erscheinen  eines  Ergänzungsbandes  zum  Organ  für  die  Fort- 

schritte des  Eisenbahnwesens  bedeutet  jederzeit  eine  gewichtige  Marke  in 

der  Geschichte  der  Entwicklung  des  Eisenbahnwesens  in  technischer  Be- 

ziehung, sei  es,  dafs  darin  die  Fortschritte  der  Eisenbahntechnik  in  ihren 

verschiedenen  Zweigen,  während  der  vergangenen  Zeitperiode  übersichtlich 

zusammengestellt  werden,  sei  es,  dafs  der  zeitliche  Standpunkt  eines  be- 

stimmten Gebietes  der  Eisenbahntechnik  zur  Darstellung  gebracht  wird. 
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Dem  letzteren  Zwecke  dient  der  soeben  erschienene  zehnte  Ergänzungs- 

band, behandelnd  die  Fortschritte  im  Bau  der  Betriebsmittel,  bearbeitet 

nach  den  Angaben  der  Verwaltungen  von  einem  aus  den  Herren  Lochner. 

Wolff,  Volkmar,  Rotter  und  Klose  bestehenden  Unterausschufs  des  tech- 

nischen Ausschusses  des  Vereins  Deutscher  Eisenbahnverwaltungen. 

Das  reichhaltige  Material  ist  in  zwei  stattliche  Theile  vom  Format 

und  in  der  bekannten  gediegenen  Ausstattung  des  Organs  für  die  Fort- 

schritte des  Eisenbahnwesens  gegliedert,  der  erste  Theil  die  Lokomotiven, 

Tender  und  deren  Einzeitheile,  der  zweite  Theil  die  Personenwagen,  die 

Post-  und  Gepäckwagen,  die  Güterwagen  und  die  Einzelnheiten  dieser 

Wagen  umfassend.  Soweit  irgend  thunlich,  ist  der  Wortlaut  der  Beschrei- 

bungen für  die  einzelnen  Betriebsmittel,  welcher  von  den  Verwaltungen 

gewählt  ist,  beibehalten  worden;  die  Beigabe  von  Tabellen  mit  den  haupt- 

sächlichsten Abmessungen  der  Betriebsmittel  gleicher  Gattung,  sowie  von 

Zusammenstellungen  der  Grundformen  derselben  in  verkleinertem  Mafsstab 

erleichtern  die  Uebersicht  in  hohem  Grade,  während  das  eingehende 

Studium  durch  die  ausgezeichnete  Klarheit  der  Einzelzeichnungen  ge- 
fordert wird. 

Die  Durchsicht  des  Werkes  zeigt,  in  welcher  gewaltigen  Umwälzung 

der  Bau  der  Betriebsmittel  zur  Zeit  sich  befindet:  alte  Formen  verschwin- 

den, neue  Formen  tauchen  auf;  überall  macht  sich  nun,  mitunter  sprung- 

haftes Fortschreiten  bemerkbar,  dessen  Ende  noch  nicht  abzusehen  ist, 

wenn  auch  in  einzelnen  Fällen  eine  gewisse  Klärung  der  Anschauung 

bereits  näher  gerückt  erscheint.  Wenn  ein  solches  Ergebnifs  dem  Fach- 

mann auch  nicht  unerwartet  war,  so  überrascht  doch  die  Mannigfaltigkeit 

der  neugeschaffenen  Formen,  die  Gleichmäßigkeit  der  Bestrebungen  bei 

den  meisten  Verwaltungen  des  mitteleuropäischen  Eisen  bahngebiets. 

Ueberall  liegt  das  Bestreben  vor,  den  neuerlich  in  erhöhtem  Mafs  auf- 

getretenen Anforderungen  des  Verkehrs  in  Bezug  auf  Vermehrung  der 

Geschwindigkeit  und  Bequemlichkeit  der  Personenzüge,  auf  Verbilligung 

des  Güterverkehrs  durch  Herstellung  geeigneter  Betriebsmittel  gerecht  zu 

werden.  Dies  kommt  naturgemäfs  am  schärfsten  bei  der  Bauart  der 

Lokomotiven  zur  Erscheinung.  Die  vierachsige  Schnellzuglokomotive  hat 

fast  die  Alleinherrschaft  erobert,  die  beiden  Laufachsen  derselben  sind  bei 

den  meisten  Ausführungen  in  einem  vorderen  Drehgestell  gelagert,  mehr- 

fach ist  jedoch  je  eine  verschiebbare  Laufachse  an  das  vordere  und  da8 

hintere  Ende  gestellt,  sodafs  die  beiden  gekuppelten  Treibachsen  in  der 

Mitte  liegen.  Bei  den  Güterzuglokomotiven  zeigt  sich  ebenfalls  eine  Ver- 

mehrung der  Achsen,  sei  es  zur  Vermehrung  des  Adhäsionsgewichtes,  sei 

es  zur  Vergrößerung  des  Radstandes.  Für  die  Gebirgsstrecken  der 

wüi  ttembergischen  Staatsbahn  ist  sogar  eine  fünffach  gekuppelte  Lokomo- 
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tive  ganz  eigenartiger  Bauart  hergestellt.  In  allen  Fällen  ist  durch  die 

Vermehrung  der  Achsen  auch  die  Vergrößerung  des  Kessels  und  damit 

der  Leistungsfähigkeit  der  Lokomotiven  ermöglicht.  Das  Bestreben  der 

besseren  Dampfausnutz ang  hat  zu  einer  vielfachen  Anwendung  des  Ver- 

bundsystems geführt,  auch  hat  die  neue  Kesselkonstruktion  von  Lenz  mit 

Wellrohrfeuerbuchse  mehrfache  Verwendung  gefunden.  Vervollständigt 

ist  die  Sammlung  durch  mehrere  Lokomotivtypen  für  Lokalbahnen,  Schmal- 

spurbahnen und  Zahnradbahnen. 

Beim  Bau  der  Personenwagen  macht  sich  das  Bestreben  geltend, 

den  Gang  durch  Vergröfserung  des  Radstandes  ruhiger  zu  gestalten  und 

zu  diesem  Zweck  entweder  Drehgestelle  oder  Lenkachsen  zu  verwenden; 

die  Mannigfaltigkeit  der  Grundrisse  zeigt,  dafs  es  immer  noch  nicht  ge- 

lungen ist,  die  Anforderungen  der  Reisenden  in  Bezug  auf  Bequemlich- 

keit mit  dem  Interesse  des  Betriebes  auf  angemessene  Raumausnutzung 

mustergültig  zu  vereinigen.  Bei  den  Güterwagen  ist  die  zweiachsige  Bau- 

art noch  vorherrschend  und  dürfte  es  zunächst  noch  bleiben;  vielfach  hat 

eine  Vergröfserung  des  Laderaums  und  die  Erhöhung  des  Ladegewichts 

auf  15  t  stattgefunden.  Durch  eine  grofse  Anzahl  von  Spezialwagen  für 

verschiedene  Zwecke  wird  dem  hervorgetretenen  Bedürfnifs  ausreichend 

entsprochen.  Die  Verwendung  vierachsiger  Güterwagen  mit  hohem  Lade- 

gewicht hat  nur  ganz  vereinzelt  und,  wie  es  scheint,  versuchsweise  statt- 

gefunden: es  hat  nicht  den  Anschein,  als  ob  deren  Einführung  in  der 

nächsten  Zeit  zu  erwarten  ist. 

Auf  die  grofse  Menge  interessanter  Einzelnheiten  beim  Bau  der  neueren 

Betriebsmittel  hier  einzugehen,  mufs  Verzicht  geleistet  werden.  Auch  er- 

scheint es  kaum  nöthig,  das  eingehende  Studium  des  Werkes  hier  noch 

besonders  zu  empfehlen:  das  Werk  bildet  eben  ein  unentbehrliches  Hilfs- 
mittel für  den  Eisenbahntechniker,  insbesondere  den  Maschinentechniker. W—t. 

Die  Hauptbahnhofsanlagen  in  Frankfurt  a.  M.    Bearbeitet  von 

H.  Wegele,  königl.  Regierungsbaumeister  —  und  das  Empfangs- 

gebäude des  Hauptbahnhofes,  von  H.  Eggert,  königl.  Regierungs- 

und Baurath.   Mit  19  Kupfertafeln  und  vielen  dem  Text  beige- 

gebenen Holzschnitten.    (Sonderabdruck  aus  der  Zeitschrift  für 

Bauwesen.)   Wilhem  Ernst  und  Sohn,  Berlin  1892. 

Im  Herzen  Mitteldeutschlands,  wo  sich  die  Fäden  des  Verkehrs  von 

Westen  und  Osten,  Norden  und  Süden  dicht  zusammenziehen,  ist  durch 

die  neuen  Frankfurter  Bahnhofsanlagen  der  staunenden  Welt  gezeigt,  was 

die  deutsche  Technik  zu  leisten  vermag,  und  man  darf  wohl  sagen,  dafs 

diese  Bauausführungen,  die  vor  aller  Augen  liegen,  in  nicht  geringem 
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Mafse  dazu  beigetragen  haben,  das  Ansehen  des  deutschen  Technikers 

insbesondere  auch  im  Auslande  zu  fordern.  Hoffentlich  wird  auch  die 

Chicagoer  Weltausstellung,  wo  die  Frankfurter  Anlagen  veranschaulicht 

werden,  das  Verständnifs  für  deutsches  Können  in  immer  weitere  Kreise 

tragen. 

Man  mui's  es  der  preufsischen  Eisenbahnverwaltung  Dank  wissen, 
dafs  >ie  nach  Beendigung  des  grofsen  Werkes  sofort  auf  dessen  Veröffent- 

lichung Bedacht  genommen  hat.  Mit  dem  bautechnischen  Theil  dieser 

gewifs  nicht  leichten  Aufgabe  ist  der  königl.  Regierungsbaumeister  Wegele 

betraut  worden.  Ist  schon  ein  solcher  Auftrag  an  sich  eine  Anerkennung, 

so  ist  die  vollendete  Leistung  der  Beweis,  dafs  er  seiner  Aufgabe  in  her- 

vorragender Weise  gerecht  geworden  ist.  Er  hat  es  in  hohem  Mafse  ver- 

standen, den  umfangreichen  und  spröden  Stoff  klar  und  ubersichtlich  zu 

gliedern  und  im  einzelnen  anschaulich  vorzuführen.  Der  das  Empfangs- 

gebäude betreffende  Abschnitt  ist  vom  Erbauer  des  Gebäudes  selbst 

geschrieben. 

Das  vorliegende  Werk  umfafst  74  Seiten  Folio  mit  80  Holzschnitten 

im  Text,  einer  ebenfalls  im  Holzschnitt  ausgeführten  Gesammtansicht  des 

Bahnhofsgebäudes  vom  Vorplatz  aus,  sowie  19  vortrefflich  ausgeführten 

Kupferdrucktafeln. 

Dem  ersten,  von  Wegele  bearbeiteten  Theil  des  Werkes  ist  bei  weitem 

der  gröfste  Raum  gewidmet.  Der  zweite  Theil,  der  das  Eggert'sche 

Empfangsgebäude  zur  Anschauung  bringt,  ist  naturgemäfs  weniger  ausge- 

dehnt. Vou  diesem  Bauwerk  des  Architekten  sagt  die  englische  Fach- 

presse, dafs  es  sogar  „die  Schöpfung  zu  überbieten  scheine".  Wir  Deut- 
schen dürfen  uns  ein  solches  Lob,  wenn  es  auch  in  erster  Linie  den 

Architekten  trifft,  doch  auch  vom  Standpunkt  der  Allgemeinheit  wohl 

gefallen  lassen. 

Der  erste  Theil  zerfällt  in  9  Abschnitte.  Im  ersten  ist  auf  die  Vor- 

geschichte des  Unternehmens  eingegangen.  Man  ersieht  daraus,  welche 

Schwierigkeiten  zu  überwinden  waren,  ehe  der  Hotten rott'sche  Vorentwurf 
im  Jahre  1874  in  seinen  Grundzügen  die  höhere  Genehmigung  fand.  Die 

Vorarbeiten  haben  viele  Jahre  in  Anspruch  genommen,  die  endgültige 

Feststellung  des  Entwurfs  kostete  weitere  5  Jahre,  in  denen  7  Umarbei- 

tungen vorgenommen  wurden.  Am  8.  September  1879  erhielt  der  end- 

gültige Entwurf  die  ministerielle  Genehmigung. 

Im  zweiten  Abschnitt  sind  der  Güter-  und  Verschubbahnhof  zur  Dar- 

stellung gebracht,  zunächst  in  ihrer  allgemeinen  Anordnung,  sodann  sind 

die  Einrichtung  des  Betriebes  —  unter  genauer  Vorführung  der  Art  und 

Weise,  wie  der  Fahrbetrieb  mechanisch  geregelt  ist  — ,  die  Baulichkeiten, 

insbesondere  die  wegen  ihrer  Eigenart  hemerkenswerthe  Güterschuppen- 
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anläge,  die  Umladehalle,  Rampen,  das  Güterabfertigungsgebäude,  die  Zoll- 

stelle, die  Lokomotivschuppen,  die  Druckwasserhebevorrichtung  für  Güter- 

wagen u.  s.  w.  im  einzelnen  besprochen;  ferner  wird  auf  die  Reparaturwerk- 

statt der  Staatsbahnen  —  für  Personenwagen,  Lokomotiven  und  Güterwagen 

—  eingegangen.  Auch  die  Anlagen  für  den  Güter-  und  Verschubverkehr  der 

Hessischen  Ludwigsbahn  sind  nach  dem  von  der  Bahn  bereitwilligst  zur 

Verfügung  gestellten  Material  beschrieben.  Bekanntlich  wird  der  Personen- 

bahnhof von  der  Staatsbahn  und  der  Hessischen  Ludwigsbahn  gemein- 

schaftlich benutzt;  für  die  übrigen  Verkehrszweige  sind  die  Anlagen 

vollständig  getrennt. 

Der  Personenbahnhof  wird  im  Abschnitt  III  näher  besprochen. 

Namentlich  ist  die  Konstruktion  der  Hallen  sehr  eingehend  behandelt.  Die 

eigenartigen  Konstruktionsverhältnisse  der  Bahnsteige,  der  Post-,  Gepäck- 

und  Personentunnel,  die  Gleis-,  Weichen-  und  Stellwerksanlagen  werden 

geschildert.  Die  Besprechung  der  städtischen  Strafsenunterführung  unter 

dem  Hauptpersonenbahnhof  und  der  Lokomotivschuppenanlage  der  Staats- 
bahnen bilden  den  Schlufs  des  Abschnitts. 

In  den  weiteren  kürzeren  Abschnitten  IV  bis  IX  sind  behandelt  der 

Oberbau,  die  Wasserversorgung  und  Beleuchtung,  die  Verwaltung  und  der 

Betrieb  der  neuen  Bahnhöfe,  die  Baugeschichte,  die  Baukosten  und  die  Ein- 

richtung der  Bauverwaltung.  Die  Bahnhofsanlagen  sind  am  ia  August  1888 

dem  Betrieb  übergeben  und  haben  insgesammt  35  Millionen  Mark  gekostet. 

Die  ursprüngliche  Veröffentlichung  stellte  verschiedene  Ergänzungen 

in  Aussicht,  unter  anderen  eine  Zusammenstellung  der  Einheitsmafse, 

Gewichte  und  Kosten  der  wichtigeren  Hoch-  und  Brückenbauten.  Die 

letztere  äst  inzwischen,  von  Wegele  bearbeitet,  erschienen  und  dem  Werke 

als  Anhang  beigegeben.  Diese  Statistik,  der  man  den  grofsen  aufge- 

wandten Fleifs  und  die  deutsche  Gründlichkeit  auf  den  ersten  Blick  an- 

sieht, soll  nicht  allein  eine  vergleichende  Zusammenstellung  sein,  sondern 

auch  eine  Unterlage  für  die  Veranschlagungen  bieten,  sowie  eine  Wieder- 

verwerthung  der  auf  die  Entwurfsarbeiten  verwendeten  Arbeit  bei  ander- 

weiten Bauausführungen  ermöglichen.  Für  den  Techniker  von  Fach  sind 

diese  Zusammenstellungen  eine  sehr  werthvolle  Fundgrube. 

Ueber  die  Druckwasseranlage  des  Bahnhofes  sind  weitere  Mittheilungen 

vorbehalten.  Da  diese  Anlagen  noch  nicht  abgeschlossen  sind,  so  wird 

eine  Vervollständigung  des  werthvollen  Werkes  nach  dieser  Richtung  vor- 

erst noch  nicht  zu  erwarten  sein. 

Gebührt  den  Verfassern  für  ihre  Arbeit  das  vollste  Lob,  so  ist  auch 

der  Verlagsbuchhandlung  zu  gedenken,  die  das  Werk  in  mustergültiger 

Weise  ausgestattet  hat.  Am. 
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Mertens,  O.,  Dr.  (Riga).  Rufslands  Bedeutung  für  den  Welt- 

getreidemarkt. Sonderabdruck  aus  dem  Allgemeinen  statisti- 

schen Archiv,  Jahrgang  II,  S.  163  ff.  und  S.  517  ff.  Tübingen  1892. 

Laupp'sche  Buchhandlung. 

Noch  während  der  Amtsführung  des  Reichskanzlers  Fürsten  von  Bis- 

marck wurde  vor  einigen  Jahren  die  Herausgabe  eines  grofsen  Werkes 

über  das  Gesammtgebiet  der  internationalen  landwirtschaftlichen  Kon- 

kurrenz geplant.  Dieses  Werk  ist  obwohl  neben  dem  Fürsten  Bismarck 

auch  andere  hochgestellte  Persönlichkeiten  ihre  Unterstützung  zugesichert 

und  zum  Theil  bereits  gewährt  hatten,  nicht  zu  Stande  gekommen.  Nur 

einzelne  Mitarbeiter  haben  die  ihnen  übertragenen  Abschnitte  fertig  gestellt. 

Zu  diesen  gehört  der  Aufsatz  des  Kanzleidirektors  der  Riga-Dünaburger 

Eisenbahn,  Dr.  Mertens,  über  Rufslands  Bedeutung  für  den  Weltgetreide- 

markt. Dr.  Mertens  hat  wiederholt  werthvolle  und  beachtenswerthe 

Arbeiten  über  russische  Eisenbahn-  und  Verkehrsverhältnisse  veröffent- 

licht und  ist  auch  den  Lesern  des  Archivs  nicht  unbekannt  (vergl.  Archiv 

1886  S.  579  und  1890  S.  1095).  Seine  vorliegende  Arbeit  kommt  gerade 

im  gegenwärtigen  Zeitpunkt,  in  dem  aufs  neue  die  Bedeutung  der  russischen 

Getreideeinfuhr  in  Deutschland  untersucht  wird,  besonders  gelegen,  sodafs 

einige  Mittheilungen  daraus  auch  für  die  Leser  des  Archivs  von  Interesse 

scheinen;  dies,  obwohl  die  Arbeit  noch  nicht  ganz  abgeschlossen  ist,  viel- 

mehr noch  einen  dritten  Theil,  behandelnd  die  Frage  der  Preisbewegung 

für  Weizen  uud  Roggen,  erhalten  soll.  Mertens  behandelt  sein  Thema,  wie 

dies  vorausgeschickt  werden  mag,  mit  einer  gediegenen  Gründlichkeit  und 

hat  alle  vorhandenen  Quellen,  darunter  zahlreiche  nur  in  russischer  Sprache 

geschriebenen,  benutzt,  die  für  deutsche  Leser  schwer  zugänglich  sind. 

Der  Aufsatz  zerfallt  in  8  Abschnitte:  1.  Die  Bodenverhältnisse  in 

Rufsland.  2.  Die  Produktions-  und  Exportfähigkeit  der  einzelnen  Theile 

des  europäischen  Rufsland.  3.  Die  Entwicklung  des  Exports  seit  1859 

bis  1888  nach  Getreidearten,  Ausfuhrwegen  und  Bestimmungsländern. 

4.  Der  Export  an  Mehl  und  Kleie,  Spiritus,  Vieh,  Fleisch,  Molkerei- 

produkten, Eiern,  Wolle  u.  s.  w.  5.  Eigenthumsverhältnisse  an  Grund 

und  Boden.  Pflege  des  Ackerbodens.  Verschuldung  des  Grundbesitzes. 

Produktionskosten  und  Arbeitslöhne.  6.  Die  Verkehrswege  des  euro- 

päischen Rufsland  und  zwar:  a)  Wasserstrafsen  und  deren  Verkehr; 

b)  Chausseen  und  Landwege;  c)  Eisenbahnen.  7.  Der  Getreidehandel  und 

seine  Organisation.   8.  Verkehrsverhältnisse  in  Sibirien. 

Aus  der  Mittheilung  von  Mertens  ergiebt  sich  zunächst,  dafs  im 

ganzen  die  Landwirtschaft  in  Rufsland  noch  verhältnifsmäfsig  wenig  ent- 

wickelt ist.    Grofse  Gebiete  sind  erst  der  Kultur  zu  erschliefsen,  und  der 
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Betrieb  der  Landwirtschaft  steht  im  gröfeten  Theile  Rufslands  nicht 

entfernt  auf  der  gleichen  Höhe,  wie  in  anderen  europäischen  Ländern. 

Dazu  kommt  ein  mindestens  noch  sehr  lückenhaftes  Netz  von  Verkehrs- 

wegen.  Als  solche  sind  in  erster  Linie  die  Flüsse  und  Kanäle,  erst  in 

zweiter  Linie  die  Eisenbahnen  von  Bedeutung.   Das  grofse  Stromgebiet 

der  Wolga  ist  ein  geradezu  einzigartiges  besonders  für  den  Getreide- 

verkehr; die  Eisenbahnen  haben  sich  in  den  letzten  Jahrzehnten  erheblich 

vermehrt.    Was  aber  in  Rufsland  fehlt,  sind  die  Zufuhrstrafsen.  Die 

Chausseen  und  Landstrafsen  sind  in  der  Entwicklung  weit  zurückgeblieben 

und  vielfach  in  einem  solchen  Zustande,  dafs  zu  gewissen  Jahreszeiten  die 

Wegschaffung  von  Frachtgut  auf  ihnen  einfach  unmöglich  ist.   Nur  einige 

wenige  Zahlen  mögen  das  Vorstehende  erläutern:  Von  der  gesammten 

Fläche  des  europäischen  Rufslands  sind  41  %  von  Wald,  27  %  von  un- 

brauchbarem Lande,  19  %  von  bebautem  und  13  °/o  v<>n  Wiesen  und  Weiden 

im  Jahre  1850  eingenommen.   Die  bebaute  Fläche,  die  1850  noch  nicht 

den  5.  Theil  des  europäischen  Rufslands  in  Anspruch  nahm,  ist  allerdings 

um  1860  auf  20,7,  um  1870  auf  21  und  um  1880  auf  23,2  °/0  gestiegen,  e.s 

harren  aber  immer  noch  grofse  Landstrecken  des  europäischen  Rufslands 

der  Erscbliefsung  für  den  Ackerbau.   Dazu  kommt  nun  Sibirien.  Dafs 

die  sibirischen  Ebenen,  sobald  sie  in  ausgedehnterem  Mafse  in  Kultur 

genommen  werden,  sowohl  auf  den  europäischen  Getreidemarkt  als  auch 

auf  die  russischen  landwirtschaftlichen  Verhältnisse  von  hervorragendem 

Ein  Hufs  sein  werden,  erscheint  Mertens  unzweifelhaft.  Der  Umfang  Sibiriens 

beträgt,   einschliefslich  der  übrigen  russischen  Besitzungen  in  Asien, 

16501  350  qkm,  während  ganz  Europa,  einschliefslich  Grofsbritannien  und 

Irland,  einen  Umfang  von  nur  10017193  qkm,  das  europäische  Rufsland 

einen  solchen  von  nur  5  389  628  qkm  hat.    Sibirien  aber,  das  ganz  gewil's 
reiche  Schätze  birgt  und  weite  Ländergebiete  besitzt,  die  an  Fruchtbarkeit 

den  berühmten  Schwarzerdegebieten  Rufslands  in  nichts  nachstehen,  er- 

mangelt noch  fast  ganz  der  Verkehrswege.  Die  Flüsse  stehen  untereinander 

nicht  durchweg  in  Verbindung  und  sind  nur  streckenweis  und  während 

eines  Theiles  des  Jahres  schiffbar.    Landstrafsen  fehlen  so  gut  wie  ganz. 

Unter  diesen  Umständen  war  der  Gedanke  einer  ganz  Sibirien  von  Westen 

nach  Osten  durchschneidenden  Bahn  ein  sehr  richtiger.    Bekanntlich  hat 

die  russische  Regierung  diesen  Plan  mit  allem  Nachdruck  ins  Auge  gefafst 

und  in  den  seit  Abfassung  der  vorliegenden  Schrift  verflossenen  Jahren 

seiner  Ausführung  erheblich  näher  gebracht  (vergl.  auch  Archiv  1888 

S.  908  ff.,  1891  S.  917).  Gelingt  diese  Bahn  und  zieht  sie  eine  zahlreichere 

Bevölkerung  und  angemessene  Kapitalien  an,  so  läfst  sich  von  Sibirien 

eine  ähnliche  Zukunft  und  ein  ähnlicher  Einflufs  erwarten,  wie  von  den 

grofsen  Gebieten  des  amerikanischen  Westens. 
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Die  Ernteergebnisse  sind  im  europäischen  Rufsland,  trotz  der  im 

•Allgemeinen  außerordentlich  günstigen  Bodenverhältnisse,  zur  Zeit  noch 

sehr  mangelhafte.  Eine  Ausnahme  machen  nur  die  baltischen  Provinzen, 

in  denen  der  landwirtschaftliche  Betrieb  auf  einer  hohen  Stufe  der  Ent- 

wicklung steht.  In  den  übrigen  Theilen  Rufslands  herrscht  ein  sehr  ge- 

ringer Viehstand,  es  wird  also  wenig  Dünger  erzielt,  und  in  einzelnen 

holzarmen  Gegenden  wird  sogar  der  stark  mit  Stroh  versetzte,  zusammen- 

geprefste  Dünger  als  Brennmaterial  benutzt.  Die  Zahlen,  die  Mertens 

zur  Beleuchtung  dieser  Thatsachen  (S.  526  ff.)  giebt,  sind  sehr  lehrreich. 

Die  Einfuhr  künstlicher  Düngemittel  hat  sich  zwar  gehoben.  Während 

im  Jahre  1866  nur  30000  Pud  eingeführt  wurden,  betrug  die  Einfuhr  im 

Jahre  1888  schon  1860000  Pud.  Aber  auch  dies  ist  nur  eine  geringe 

Menge.  Dieser  künstliche  Dünger  wurde  fast  ausschliefslich  in  Polen, 

den  baltischen  Provinzen  und  deren  allernächster  Umgebung  verbraucht. 

Neuerdings  ist  die  Regierung  bemüht,  durch  billige  Eisenbahntarife  die 

Einfuhr  der  Düngemittel  zu  heben,  während  andererseits  die  Zölle  auf 

diesen  Gegenstand  erhöht  werden  sollen.  Gröfsere  Fabriken  künstlicher 

Düngemittel  sind  in  Rufsland  noch  nicht  vorhanden,  obgleich  sich  ein 

breiter  Gürtel  von  Phosphoriten  und  Koproliten  von  Südwesteu  nach 

Nordosten  über  Rufsland  hinzieht,  der  ausgiebiges  Material  für  künstliche 

Düngemittel  bieten  würde.  —  Der  Gebrauch  landwirtschaftlicher  Ma- 

schinen ist  auch  noch  sehr  im  Rückstände,  und  die  Einfuhr  dieser  Ma- 

schinen vermindert  sich  von  Jahr  zu  Jahr  in  Folge  der  immer  steigenden 

Zölle. 

Man  sieht  aus  allen  diesen  Ermittlungen,  wie  steigerungsf&hig  die 

Erträge  der  russischen  Landwirtschaft  noch  sind.  Ein  ganz  bedeutender 

Theil  dieser  Erzeugnisse  wurde  nun  über  die  Grenzen  ausgeführt.  Die 

Ausfuhr  hat  sich  von  Jahr  zu  Jahr  gesteigert,  nur  ganz  vereinzelte  Rück- 

schritts- oder  Stillstandsjahre  sind  zu  verzeichnen.  Wie  sehr  zu  dieser 

Steigerung  der  Ausbau  des  Eisenbahnnetzes  mitgewirkt  hat,  ergiebt  die 

eine  Thateache,  dafs  die  Gesamratausfuhrmenge  von  77  645000  Pud  Ge- 

treide im  Jahre  1859  auf  488  078000  Pud  im  Jahre  1888,  also  in  30  Jahren 

rund  528,6%  gewachsen  ist.  Auf  die  einzelnen  Getreidearten  vertheilt 

sich  die  Ausfuhr  wie  folgt.    Es  wurden  ausgeführt: 

1869  1888 

Weizen  .    .    .  42103000  Pud  214141000  Pud,  d  h.  mehr  408,6  °/0 

Roggen  .    .    .  15072000  106159000   „      „            6<>M  „ 

Gerste  .   .   .  6  748000    ..  79888000   „      „       „  1086,8  „ 

Hafer    ...  13722000    „  87890000   „      „       „    540,5  „ 

Bei  weitem  das  meiste  Getreide  wird  ausgeführt  übet  das  Schwarze 

und  das  Asowsche  Meer,   üeber  die  Nordhäfen  des  weifsen  Meeres  geht 

Digitized  by  Google 



Bücherschau. 
409 

verhältnifsinäfsig  wenig.  Die  Ausfuhr  von  Hafer.  Roggen  und  Gerste  er- 

folgt in  grofsen  Mengen  über  die  baltischen  Häfen,  über  die  trockene 

Grenze  gehen  vorherrschend  Weizen  und  Roggen.  Auch  über  die  ein- 

zelnen Länder,  nach  denen  ausgeführt  ist,  giebt  Mertens  interessante  Mit- 

theilungen. Das  meiste  Getreide,  und  zwar  Weizen,  Hafer  und  Gerste, 

bezieht  England.  Es  folgen  dann  Frankreich  als  Verbraucher  von  Weizen, 

weniger  von  Hafer,  Deutschland  als  Verbraucher  von  Roggen  (1859: 

6868000  Pud,  1888:  23  824000  Pud),  weniger  Weizen  (1859:  2  541 000  Pud, 

1888:  17  356  000  Pud,  während  England  in  demselben  Jahre  110  007  000  Pud, 

einführte)  und  Hafer  (1859  :  848000  Pud.  1888  :  8676000  Pud),  Holland, 

Oesterreich,  Italien,  Schweden  u.  s.  w.  Die  einzelnen  Zahlen  mögen  bei 

Mertens  S.  184  ff.  nachgelesen  werden. 

Die  vorstehenden  Mittheilungen  sollen  dem  Leser  nur  einen  Begriff 

von  dem  reichen  Inhalt  in  der  Abhandlung  von  Mertens  geben.  Um  sie 

voll  zu  würdigen,  mufs  man  eingehend  von  ihrem  ganzen  Inhalt  Renntnifs 

nehmen  und  das  kann  nur  dringend  empfohlen  werden.  Es  ist  sehr  zu 

bedauern,  dafs  über  die  anderen  für  den  Weltgetreideverkehr  wichtigen 

Länder  ähnliche  Untersuchungen  bisher  nicht  zum  Abschlufs,  jedenfalls 

meines  Wissens  nicht  zur  Veröffentlichung  gelangt  sind.  Desto  dankens- 

werter sind  die  vorstehenden  Mittheilungen  über  Rufsland.  Dabei  möchte 

ich  dem  Wunsche  Ausdruck  geben,  dafs  es  dem  Verfasser  vergönnt  sein 

möchte,  seine  reichen  Kenntnisse  und  Erfahrungen  auf  volkswirtschaft- 

lichem Gebiete  und  in  dem  Verkehrswesen,  in  seinem  alten  Vaterlande 

mehr,  als  bisher,  nutzbar  zu  machen.  v.  tl.  L. 

Nasse,  R.,  Geh.  Bergrath  und  vortr.  Rath  im  Ministerium  für  Handel 

und    Gewerbe.     Die    Kohlenvorräthe    der  europäischen 

Staaten,    insbesondere   Deutschlands    und   deren  Er- 

schöpfung.  Berlin,  Puttkammer  &  Mühlbrecht,  1893. 

In  dieser  Schrift  werden  nach  den  bewährtesten  bergmännischen  und 

geologischen  Grundsätzen  eingehende  Ermittlungen  über  die  Kohlenvorräthe 

nicht  nur  Europas,  sondern  auch  der  Vereinigten  Staaten  von  Amerika 

angestellt  und  untersucht,  wie  lange  diese  Vorräthe  für  die  Bedürfnisse 

der  Menschheit  noch  ausreichen  weiden.  In  letzterer  Beziehung  kann  es  sich 

natürlich  nur  um  Schätzungen  handeln,  da  insbesondere  der  Verbrauch  der 

Kohlen  zwar  für  die  Vergangenheit  und  Gegenwart,  nicht  aber  für  die  Zukunft 

sich  feststellen  läfst.   Bei  diesen  Schätzungen  werden  aber  alle  sich  dar- 

bietenden Anhaltspunkte  sorgfältig  berücksichtigt  und  abgewogen  und  über- 

haupt ist  der  Verfasser  bei  all  seinen  Ermittlungen  sehr  vorsichtig.  Seine 

Untersuchungen  verdienen  die  vollste  Aufmerksamkeit  aller,  die  sich  mit 
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wirtschaftlichen  Fragen  beschäftigen,  insbesondere  aber  auch  der  Eisen- 

hahnverwaltungen, deren  Hauptnahrungsmitte]  die  Kohlen  sind.  Die 

Ergebnisse,  zu  denen  Nasse  gelangt,  sind  einstweilen  recht  beruhigende. 

Er  stellt  die  Kohlenvorräthe  Mitteleuropas  und  die  Förderung  im  Durch- 

schnitt der  drei  Jahre  1889  bis  1891  in  folgender  Tabelle  (S.  45)  zu- 
sammen: 

Vorräthe  Förderung  jahrlich 

Milliarden  Tonnen Millionen 

Grossbritannien  und  Irland 198 

184,2 

112 

81, s 

Frankreich  18 

25,8 

Oesterreich-Ungarn  .   .  . 

17  (?) 20,6 

15 

20,0 

Im  Ganzen  360  Milliarden  To.  331,8  Mi  11.  To. 

Die  Vorräthe  würden  zuerst  erschöpft  sein  in  Oesterreich-Ungarn, 

Frankreich  und  Belgien  nach  spätestens  500  Jahren,  dann  in  Grofsbritannien, 

zuletzt  in  Deutschland,  wo  sich  das  Herannahen  des  Zeitpunktes  der  Er- 

schöpfung erst  in  800  — 1000  Jahren  fühlbar  machen  dürfte.  —  In  den 

Vereinigten  Staaten  von  Amerika  lagern  zwar  ungemessene,  grofsartige 

Kohlenvorräthe  (etwa  684  Milliarden  Tonnen),  aber  es  mufs  auch  ange- 

nommen werden,  dafs  sich  die  Bevölkerung  und  damit  der  Verbrauch 

in  ganz  anderem  Umfange,  als  in  dem  alten  Europa  vermehrt.  Die  dortigen 

Vorräthe  werden  daher  nur  noch  etwa  550  —  650  Jahre  ausreichen. 
v.  d.  L. 

Dernburg,  Fr.,  Auf  deutscher  Bahn  in  Kleinasien.   Eine  Herbst- 

fahrt.  Berlin.   Julius  Springer.  1892. 

Menz,  R.,  Regierungsrath,  Deutsche  Arbeit  in  Kleinasien.  Reise- 

skizze und  Wirthschaftsstudie.    Berlin.    Julius  Springer.  1893. 

Die  im  vorigen  Jahre  vollendete  anatolische  Eisenbahn  von  Haidar- 

pascha über  Ismid  nach  Angora,  ein  Werk  deutschen  Unternehmungs- 

geistes, ist  vor  ihrer  Fertigstellung  nicht  allein  von  Technikern,  sondern 

auch  von  solchen  Männern  bereist,  die  sich  über  die  wirtschaftliche  Lage 

und  die  sonstige  Beschaffenheit  der  von  ihr  durchzogenen  Gebiete  zu  unter- 

richten wünschten.  Ergebnisse  solcher  Studienreisen  sind  die  beiden  oben- 

genannten Büchlein.  Aus  beiden  gewinnt  man  den  Eindruck,  dafs  durch 

die  neue  Bahn  ein  entwicklungsreiches,  die  besten  Aussichten  für  einen 

lebhaften  Personen-  und  Güterverkehr  eröffnendes  Gebiet  erschlossen  wird; 

aus  beiden  aber  auch,  dafs  die  anatolische  Bahn  gut  gebaut  und  nach  ge- 
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siuiden,  deutschen  Grundsätzen  verwaltet  wird.  Die  Verfasser  vertreten 

außerdem  nachdrücklich  die  Auffassung,  dafs  die  Versuche  einer  Koloni- 

sation dieser  kleinasiatischen  Gebiete  durch  deutsche  Einwanderung,  Ver- 

suche, die  durch  den  leider  viel  zu  früh  verstorbenen  Lönis  vor  länger 

als  einem  Jahrzehnt  zuerst  wieder  in  gröfserem  Umfange  in  Angriff  ge- 

nommen sind, ')  durch  den  Bau  der  anatolischeu  Bahn  in  hohem  Grade 

gefördert  werden.  So  würde  es  denn  dankbar  zu  begrüfsen  sein,  wenn 

sich  die  Zeitungsnachrichten  bestätigten,  dafs  den  Erbauern  der  anato- 

lischen  Bahn  die  Konzession  zu  ihrer  Fortsetzung  weiter  in  das  Innere 

von  Kleinasien  hinein,  nach  Bagdad  zu,  von  der  türkischen  Regierung 

ertheilt  sei.  d.  L. 

Kalender  für  Beamte  der  königlich  württembergischen  Staats- 

eisenbahnen 1893.  T.  Jahrgang.  Redaktion :  Oberinspektor 

Schall.  Vorstand  des  Zentral büreauts  der  Geueraldirektion  der 

königlich  württem  beigischen  Staatseisenbahnen  in  Stuttgart. 

Berlin.  Julius  Engelmann. 

Zum  ersten  Mal  ist  von  dem  wiederholt  im  Archiv  besprochenen 

Engelmann'schen  Kalender  für  Eisenhahnbeamte  eine  württembergische 

Ausgabe  erschienen.  Es  besteht  die  Absicht,  auch  hiervon  alljährlich  eine 

neue  Ausgabe  zu  veranstalten.  Der  Kalender  enthält  neben  allgemein 

wissenswerthen  Dingen  aus  dem  Gebiete  des  öffentlichen  Lebens  und  den 

üblichen  Tabellen  über  Briefporto.  Mafse  und  Gewichte  u.  s.  w.  die 

wichtigsten  Gesetze  und  Bestimmungen  für  die  Verwaltung  der  württem- 

bergischeu  Staatsbahnen.  Auswahl  und  Anordnung  des  Stoffs  lassen  die 

fachkundige  Hand  erkennen.  Da  auch  die  äufsere  Ausstattung  eine  vor- 

treffliche ist,  kann  das  Unternehmen  nicht  nur  den  württembergischen 

Eisenbahnbeamten,  sondern  allen,  die  sich  für  württembergische  Eisenbahn- 

verhältnisse interessiren.  nur  empfohlen  werden. 

Bobisch,  Ednard,  Eisenbahnsekretär.  Leitfaden  für  den  Selbst- 

unterricht und  den  Unterrieht  an  Eisenbahnschulen, 

umfassend  das  Etatswesen  der  Staatseisenbahnverwaltung.  Breslau. 

Wilh.  Gottl.  Korn.  1892. 

Die  vorliegende,  das  Etatswesen  und  die  Wirtschaftsführung  im 

Staatseisenbahnhaushalt  behandelnde  Arbeit  zeugt,  abgesehen  von  einzelnen, 

darin  enthaltenen  Ungenauigkeiten.  von  grofser  Saohkenntnifs.   Wenn  auch ,  j  j 

.*J  Vergl.  auch  den  Aufsatz  von  Jüttner:  Die  orientalischen  Eisenbahnen. 
Archiv  1882  S.  187  ff.  281  ff. 

Archiv  fttr  Eisunbalinwenon.    W«.  27 
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die  Gesamnitanordnung  und  die  Ausdrucksweise  Manches  zu  wünsche» 

übrig  lassen  und  durch  das  Werkchen  die  Einsichtnahme  der  Etatsvor- 

schriften und  der  sonstigen  damit  in  Verbindung  stehenden  Bestimmungen 

nicht  entbehrlich  wird,  so  kann  dasselbe  immerhin  allen  Eisenbahubeamten, 

welche  mit  dem  Etatsweseu  sich  vertraut  machen  wollen,  als  ein  will- 

kommenes und  nützliches  Hilfsmittel  empfohlen  werden.  L. 

I 

Hilfsbnch  für  die  Elektrotechnik.  Unter  Mitwirkung  von  Fink, 

Goppelsroeder,  Pirani,  v.  Renesse  und  Seyffert  bearbeitet 

und  herausgegeben  von  C.  Grawinkel  und  K.  Strecker. 

Dritte  vermehrte  und  verbesserte  Auflage.  Berlin.  Julius  Springer 

1893. 

Das  schon  durch  seine  beiden  ersten  Auflagen  vortheilhaft  bekannt 

gewordene  Hilfsbuch  will  dem  Elektrotechniker,  der  bei  Ausübung  seines 

Berufes  auf  alle  möglichen  Gebiete  der  Naturwissenschaften  zurückgreifen 

mufs,  durch  eine  systematische  Zusammenstellung  des  Wissenswerthen 

aus  der  Mathematik,  Physik,  insbesondere  der  Lehre  von  der  Elektrizität 

und  dem  Magnetismus  u.  s.  w.  an  die  Hand  gehen. 

Diese  Aufgabe  ist  in  glücklicher  Weise  derart  gelöst,  dafs  sich  an 

eine  kurze  aber  erschöpfende  Erörterung  der  wichtigsten  Lehren  und  Be- 

griffe der  einzelnen  Gebiete  die  für  die  Elektrotechnik  in  Betracht  kom- 

menden Formeln  und  Tabellen  anfügen.  Der  Fachmann  wird  kaum 

irgend  ein  Gebiet  seiner  Wissenschaft  vermissen;  dem  Laien  wird  das 

Buch,  da  meist,  um  die  wünschenswerthe  Kürze  der  Ausführungen  zu 

ermöglichen,  fachtechnische  Kenntnisse  vorausgesetzt  werden,  eine  will- 

kommene Anregung  für  eingehendere  Studien  bieten. 

Der  Stoff  ist  in  drei  Hauptabschnitte  eingetheilt,  die  von  sieben. 

Mitarbeitern  bearbeitet  sind.  Im  ersten  werden  die  allgemeinen  Hilfs- 

mittel, im  zweiten  die  Mefskunde.  und  im  dritten,  dem  umfangreichsten, 

die  verschiedenen  Gebiete  der  Elektrotechnik  behandelt.  Die  Hauptab- 

schnitte zerfallen  in  folgende  Unterabtheilungen:  rechnerische  Formeln  und 

Tabellen,  elektrische  Messungsmethoden  und  Mefsinstrumente,  technische 

Messungen,  Photometrie,  Dynamomaschinen,  Transformatoren,  galvanische 

Elemente,  Leitung  und  Vertheilung,  Widerstandsregulatoren,  elektrische 

Beleuchtung,  elektrische  Kraftübertragung,  Anwendungen  der  Elektrolyse. 

Anwendung  des  Magnetismus  in  der  Metallurgie,  Telegraphie  und  Tele- 

phone, Eisenbahn-,  Telegraphen-  und  Signalwesen  und  Seesignalwesen, 

Feuerwehr-  und  Polizeitelegraphen,  Haus-  und  Gasthofstelegraphen,  elek- 

trische Uhren,  Registrirapparate  und  Fernmelder,  elektrische  Minen- 

zündung und  Blitzableiter.    Zahlreiche  Abbildungen  erleichtern  das  Ver- 
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ständnifs  des  Textes:  am  Sehlufs  befindet  sich  ein  ausführliches  Sach- 

register, wodurch  einem  Mangel  der  ersten  Auflage  abgeholfen  ist.  Eine 

so  vortreffliche  Arbeit  wie  das  Hilfsbuch  bedarf  keiner  besonderen 

Empfehlung,  seine  anerkannten  Vorzöge  haben  es  dem  Elektrotechniker 

schon  längst  unentbehrlich  gemacht. 

Kapp,  Giesbert.  Elektrische  Kraftübertragung.  Ein  Lehrbuch 

für  Elektrotechniker.  Autorisirte  deutsche  Ausgabe,  nach  der 

dritten  englischeu  Auflage  bearbeitet  von  Dr.  L.  Holborn  und 

Dr.  K.  Kahle.  Berlin.  Julius  Springer  und  München.  K.  Olden- 

bourg,  1891. 

Das  vorliegende  Buch  ist  eine  deutsche  Uebersetzuug  der  „Electric 

Transmission  of  Energy"  von  Giesbert  Kapp,  der  durch  seine  Verdienste 
um  die  Elektrotechnik  in  weiteren  Kreisen  bekannt  geworden  ist.  Wir 

finden  in  dem  Werke  die  Theorie  und  die  grundlegenden  Gesetze  der 

Wirkungsweise  der  Dynamomaschinen,  daran  anschliefsend  die  verschiedenen 

Typen  derselben  und  zum  Sehlufs  einen  geschichtlichen  Rückblick  auf  die 

Entwicklung  und  praktische  Verwendung  der  Dynamos.  Nicht  auf- 

genommen ist  die  Behandlung  des  Wechelstroms.  Da  indefs  die  Grund- 

gesetze sowohl  für  Gleichstrom  als  für  Wechselstrom  dieselben  sind,  so 

wird  das  Buch  auch  bei  Anwendung  des  letzteren  von  Nutzen  sein.  Die 

Kapitel  über  Leitungen,  Dynamomaschinen  und  elektrische  Bahnen  haben 

gegenüber  dem  Original  eine  der  deutschen  Technik  entsprechende  Er- 

weiterung erfahren.  Angenehm  für  den  Gebrauch  des  Buches  ist  es,  dal's  die 
englischen  Mafseinhciten  durchgängig  in  die  in  Deutschland  gebräuchlichen 

umgerechnet  sind. 

Ewing,  J.  A.,  Professor  an  der  Universität  Cambridge.  Magnetische 

Induktion  in  Eisen  und  verwandten  Metallen.  Deutscht* 

Ausgabe  von  Dr.  L.  Holborn  und  Dr.  St.  Lindeck.  Berlin,  Julius 

Springer  und  München,  R.  Oldenbourg.  1892. 

Das  Werk,  eine  Uebersetzung  von  Ewings  „Magnetic  induetion  in 

Iron  and  other  Metals",  behandelt  eins  der  interessantesten  und  wichtigsten 

Gebiete  der  Elektrizitätslehre,  nicht  nur  für  den  gelehrten  Physiker,  sondern 

auch  für  den  praktischen  Elektrotechniker.  Nach  einem  einleitenden 

Kapitel  über  die  Grundbegriffe  folgt  eine  Darstellung  der  magnetischen 

Messungen  nach  der  magnetometrischen  und  der  ballistischen  Methode, 

daran  anschliessend  verschiedene  Beispiele  von  Beobachtungsreiheu  für 

Proben  von  Eisen.  Stahl.  Nickel  und  Kobalt.    Die  folgenden  Kapitel  l>e- 

27*
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handeln  die  magnetische  Hysteresis,  die  Magnetisirung  in  schwachen  und 

starken  Feldern,  den  Einflute  der  Temperatur  auf  den  Magnetismus  und 

von  elastischen  Kräften  auf  die  Magnetisirung.  Der  magnetische  Kreis 

bildet  den  Inhalt  des  nächsten  Kapitels,  und  das  letzte  bringt  eine  ein- 

gehende Besprechung  der  Molekulartheorie. 

Das  Buch  kann  dem  Theoretiker  wie  Praktiker  schon  wegen  seiner 

klaren  und  gründlichen  Darstellung  empfohlen  werden:  vortreffliche  in 

den  Text  gedruckte  Abbildungen  erleichtern  das  Verständnifs. 

Corsepius,  M.,  Dr.  Leitfaden  zur  Konstruktion  von  Dynamo- 

maschinen und  zur  Berechnung  von  elektrischen  Leitungen. 

Berlin,  Julius  Springer  und  München,  R.  Oldenbourg,  1891. 

Im  Anschlufs  an  die  „Untersuchungen  zur  Konstruktion  magnetischer 

Maschinen"  desselben  Verfassers  bezweckt  die  Schrift,  bei  Anlage  von 

Dynamomaschinen  eine  leichte  Bestimmung  der  zweckmässigsten  Dimen- 

sionen für  beliebige  Leistungen  mit  Hilfe  einfacher  algebraischer  Gleichungen 

zu  ermöglichen,  daneben  auch  eine  einfache  Berechnungsweise  der  elek- 

trischen Leitungen  zu  bieten,  welche  eine  schnelle,  sichere  und  ökonomische 

Bestimmung  der  für  den  Einzelfall  erforderlichen  Querschnitte  gestattet. 

Verfasser  wendet  sich  dabei  hauptsächlich  an  den  weniger  erfahrenen 

Konstrukteur,  der  mit  der  Anlage  einer  für  einen  bestimmten  Zweck 

geeigneten  Dynamomaschine  betraut  ist  und  wissen  will,  welche  Maschine 

mit  möglichst  geringem  Kostenaufwand  die  möglichst  gröfste  Arbeit  leistet; 

aber  auch  der  Geübtere  wird  besonders  in  der  Vergleiehung  der  Leistungen 

u.  s.  w.  der  gebräuchlichsten  Maschinentypen  manches  Interessante  und 

Wissens werthe  Bilden. 

Brockhaus'  Konversationslexikon.  14.  Auflage.  Band  IV  und 
Band  V.  Caub  bis  Deutsches  Reich  uud  Deutsche  Legion  bis 

Elektrodiagnostik.  Mit  102  Tafeln  und  433  Textabbildungen.  Preis 

des  Bandes  gebunden  10  .//.  Leipzig.  Berlin.  Wien.  F.  A.  Brock- 

haus. 1892. 

Ueber  das  Fortschreiten  der  Jubiläumsausgabe  von  Brockhaus1  Kon- 

versationslexikon ist  zuletzt  im  vorigen  Jahrgang  des  Archivs  S.  1055 

berichtet.  Seitdem  sind  der  vierte  und  fünfte  Band,  der  letztere  im  Januar 

1893  erschienen,  sodafs  jetzt  fast  der  dritte  Theil  des  grofsen  Werkes  ab- 

geschlossen vorliegt.  Die  beiden  neuen  Bände  sind  für  die  Leser  des 

Archivs  von  ganz  besonderem  Interesse,  da  in  ihnen  der  Artikel  über 

..Dampf"  mit  allen  seinen  Zusammensetzungen  und  über  „Eisenbahnen^ 
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enthalten  sind.  Die  letzteren  stehen  in  der  stattliehen  Zahl  von  107  in» 

fünften  Bande  von  S.  830  bis  918.  Aufserdem  befindet  sich  im  vierten 

Bande  unter  dem  Stichwort  „Deutsche  Eisenbahnen"  eine  ausführliche 

mit  zahlreichen  Tabellen  versehene  Darstellung  des  gesummten  deutschen 

Eisenbahnwesens,  und  in  beiden  Bänden  zahlreiche  kleinere  Artikel,  in 

denen  die  Eisenbahnverhältnisse  mit  behandelt  werden.  Was  an  den  Eisen- 

bahnartikeln besonders  angenehm  auffallt,  ist,  dafs  alles  bis  zur  jüngsten 

Gegenwart  fortgeführt  wird.  So  finden  wir  in  dem  Artikel  „Eisenbahn- 

recht" das  Berner  internationale  Uebereinkommen  über  den  Eisenbahn- 

frachtverkehr behandelt,  ferner  Artikel  über  die  Eisenbahubetriebsordnung 

und  die  Eisenbahnverkehrsordnung,  d.h.  Gesetze  und  Verordnungen,  die 

soeben  erst,  am  1.  Januar  1893.  in  Geltung  getreten  sind.  Die  neue  Auf- 

lage des  Brockhaus  hat  hierdurch  allen  gleichartigen  Unternehmungen 

gegenüber  einen  weiten  Vorsprung  gewonnen.  Von  einer  für  ein  Konver- 

sationslexikon beinahe  zu  grofsen  Ausführlichkeit  ist  der  Artikel  „Eisen- 

bahntarife", der  nicht  weniger  als  28V2  Spalten  füllt,  und  u.  a.  die  Personen- 

fahrpreise in  allen  Ländern  des  mittleren  Europa,  die  Güterfrachtsätze  für 

Deutschland  und  Oesterreich  bringt.  Sehr  gründlich  ist  auch  der  21  Spalten 

lange  Artikel  „Eisenbahnbau"  mit  zahlreichen  das  Verständnils  erleichternden 

Textabbildungen.  Unter  dem  Stichwort  „Eisenbahnen1*  wird  u.  a.  die  Be- 

deutung der  Eisenbahnen  nach  den  verschiedensten  Richtungen  gewürdigt 

und  eine  Darstellung  der  Entwicklung  und  des  gegenwärtigen  Standes  der 

Eisenbahnen  in  den  Hauptländern  gegeben,  die  reich  ist  an  thatsächlichen 

Angaben  über  solche  Dinge,  die  so  recht  in  ein  Konversationslexikon 

gehören,  weil  man  dort  am  ehesten  nach  ihnen  sucht.  Die  Tabellen  über 

die  ersten  Eisenbahnen  in  den  verschiedenen  Ländern  und  Staaten  und 

die  reichhaltigen  statistischen  Angaben  über  das  Eisenbahnnetz  der  Erde 

sind  augenscheinlich  aus  den  besten  Quellen  geschöpft,  und  wiederum 

möglichst  nahe  bis  an  die  Gegenwart  herangeführt.  Die  Entwicklung  des 

Eisenbahnnetzes  der  Erde  wird  durch  eine  in  Buntdruck  ausgeführte  Tafel 

sinnreich  veranschaulicht,  die  nach  denselben  Grundsätzen,  wie  die  Tafeln 

des  französischen  Album  de  statistique  graphique  bearbeitet  ist  und  besser, 

als  blofse  Zahlen,  ein  wirkliches,  dem  Gedächtnifs  sich  einprägendes  Bild 

von  dem  Umfang  und  der  Entwicklung  der  Eisenbahnen  giebt.  Eine  bild- 

liche Darstellung  dieser  Art  ist  uns  bisher  in  einem  deutschen  Werke 

noch  nicht  begegnet.  Der  fünfte  Band  des  Brockhaus'schen  Konversations- 
lexikons enthält  in  der  That  eine  gedrängte  Encyklopädie  des  gesammten 

Eisenbahnwesens  aller  Länder  mit  besonderer  Berücksichtigung  der  deut- 

schen und  österreichisch -ungarischen  Verhältnisse.  Durch  erschöpfende 

Literaturangaben  ist  der  Leser  auch  hier  in  den  Stand  gesetzt,  sich  über 

die  Einzelheiten  näher  zu  unterrichten.  —  Nur,  um  zu  zeigen,  mit  welcher 
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Vollständigkeit  auch  andere  Sachen  behandelt  werden,  möge  darauf  hin- 

gewiesen werden,  dafs  das  Wort  Deutsch  mit  seinen  verschiedenen 

Verbindungen  und  Zusammensetzungen  in  Band  IV  und  V  zusammen 

253  Seiten  ausfüllt;  zu  den  Artikeln  gehören  17  Tafeln,  darunter  3  bunte 

(die  Wappen  des  Deutschen  Kaisers  u.  s.  w.,  die  Flaggen  des  Deutschen 

Reichs  und  die  Uniformen  der  deutsch-ostafrikanischen  Schutztruppe  dar- 

rstellend), und  14  Karten  über  die  Bodenverhältnisse,  die  Bevölkerung. 

Landwirtschaft,  Industrie,  die  Eisenbahnen,  2  historische  Karten  u.  s.  w.  — 

lieber  die  Genauigkeit  und  Zuverlässigkeit  der  Angaben  eines  solchen 

Werkes  läfst  sich  ja  nur  nach  Stichproben  und  nach  längerer  Benutzung 

urtheilen.  Nach  ersteren  kann  auch  den  vorliegenden  Bänden  das  beste 

Zeugnifs  ausgestellt  werden.  Papier,  Druck,  Anordnung,  kurz  die  ganze 

äufsere  Ausstattung  sind  unverändert  geblieben  und  mustergültig.  Die 

neue  Auflage  dieses  ältesten  Konversationslexikons  verspricht  also  nach 

Inhalt  und  Form  eine  Zierde  für  jede  Büchersammlung  von  Privaten  und 

Behörden  zu  werden.  L  w. 

Milbig,  H.,  Dozent  am  Polytechnikum  zu  Riga.  Deutsch-Russisches 

Taschen  -  Wörterbuch  für  Techniker.  Zum  Gebrauche  für 

Architekten,  Ingenieure,  Maschineningenieure  und  Studirende  der 

technischen  Kurse  zusammengestellt.  Riga  1893.  Verlag  von 

Alexander  Stieda. 

Das  kleine  Werk  verdankt  seine  Entstehung  dem  Bedürfnisse  des 

Verfassers,  bei  seinen  Vorträgen  neben  dem  deutschen  auch  den  ent- 

sprechenden russischen  technischen  Ausdruck  angeben  zu  müssen.  Der 

Verfasser  ist  Architekt.  Die  gesammelten  Ausdrücke  sind  deshalb  vorzugs- 

weise dem  Gebiete  des  Bauwesens  und  seiner  Hilfswissenschaften  ent- 

nommen. Ausdrücke,  die  sich  auf  das  Eisenbahnwesen  beziehen,  sind  nur 

sehr  spärlich  vertreten.  Die  Wortsammlung  kann  als  Vorarbeit  für  ein 

vollständigeres  deutsch-russisches  und  russisch-deutsches  technisches 

Wörterbuch  von  Nutzen  sein.  H.  <\ 
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Finanzirung  und  Tarif  bildung.   Bromberg  1893.  M  2,00. 

Vencameling  van  Wetten,  Besluiten  enz.  betreffende  de  Spoorwegen  in  Nederland. 

1891.   sGrayenhage  1892. 

Zeitschriften. 

* 

Annale*  des  ponts  et  chausaees.  Paris. 

November  1892. 

Note  sur  la  formule  d'exploitation  de  M.  Considere-  Quelques  reflexion.s  ii 

ce  sujet  sur  l'utilite*  des  chemins  de  fer  secondaires  et  sur  les  tarifs.  Note 
sur  IWlier  des  essais  de«  m<stanx  de  la  compagnie  Pari«  Lyon -MeMi- 
terranntfe. 

Bulletin  du  minist  ere  des  travaux  public».  Paris. 

August  1892. 

Rapport  adresse"  au  president  de  lu  r£publique  par  le  ministre  des  travaux 

publica,  relatif  a  l'exploitation  et  a  la  police  des  chemins  de  fer.  Notice 

aur  l'album  de  statistique  graphiqne  du  ministere  des  travaux  publics  de  1892. 

Prusse.  —  Loi  du  28.  juillet  1892  sur  les  petits  chemins  de  fer  et  sur  le« 

chemins  de  fer  aboutissant  anx  voies  ferrdes  publique».  Russie.  —  Re^ume* 
de  la  legislation  gdndrale  des  chemins  de  fer.  Grande-Bretagne  et  Irlande. 

—  Accidents  survenus  dans  lexploitation  des  chemins  de  fer,  de  1888  a  189t). 

Autriche-Hongrie.  —  Resultats  genlraux  d'exploitation  des  chemins  de  fer 

au  31.  d^cembrc  1888.  Cap.  —  Resultat«  generaux  de  l'exploitation  des 
chemins  de  fer  cn  1889. 

September  1892. 

Recettes  des  sept  grands  reseaux  franrais  d'intdret  gänöral  (non  compris 

l'impot).  Russie.  —  R^sume-  de  la  legislation  generale  des  chemins  de  fer 
russes.  Japou.  —  Loi  du  20.  juin  1892,  relative  a  la  construction  de  nou- 

velles  lignes  de  chemins  de  fer.  Norvege.  —  Resultats  gänöraux  de  l'ex- 
ploitation des  chemins  de  fer,  du  1.  juillet  1890  au  30.  juin  1891,  et  röcapi- 

tulation  pour  1888 — 188:*  et  1889—1890.  Suisse.  —  Resultats  de  l'exploitation 

des  tramways  en  1889.  Pays-ßas.  —  Resultats  de  l'exploitation  des  chemins 
de  fer  et  des  tramways  en  1889. 

Centraiblatt  der  Bauverwaltung.  Berlin. 

No.  la— 7.  Vom  11.  Januar  bis  18.  Februar  1893. 

(No.  la:)  Elektrische  Hochbahnen  für  Berlin.  iNo.  2:}  Querschnittsform  der 

Eisenbahnschwelle.  (No.  3a.)  Fahrstrafsenentrieglung  durch  das  Zugschlufs- 

zeichen.  (No.  4:)  Das  symmetrische  Eisenbahnwagenrad.  (No.  5:)  Strafsen- 
bahnen  mit  Zahnstrecken.  (No.  6:)  Schneeverwehungen  an  Eisenbahndämmen. 

Reibungswiderstand  der  Tragledern  von  Eisenbahnfahrzengen.  (No.  7:) 

Vereinfachter  Schnebelscher  Weichenverschlufs. 

Deutsche  Bauseitung.  Berlin. 

No.  2.   Vom  7.  Januar  1898. 

Zur  neuen  Betriebs-  und  Signalordnuug  für  die  Eisenbahnen  Deutschlands. 
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Deutsche  Verkehrsblätter  und  allgemeine  deutsche  Kisenbahnzeitung.  Berlin. 

München.  Leipzig. 

No.  5a— 7.   Vom  29.  Dezember  1892  bis  16.  Februar  1S93. 

(No.  52:)  Die  Eisenbahnen  Deutschlands  in  den  letzten  zwanzig  Jahren. 

(No.  1:)  Zum  neuen  Jahre.  (No.  2:)  Was  können  wir  von  Amerika  lernen ? 

Die  Bedeutung  der  IV.  Wagenklasse  für  die  Personenbeförderung  und  die 

Bückfahrkarten  auf  den  preufsischen  Eisenbahnen.  (No.  3:  Die  Betheiligung: 

der  preufsischen  Staatseiseubabnen  an  der  Weltausstellung  in  Chicago. 

(No.  4  und  50  Die  Ausbildung  der  höhereu  Verwaltungsbeamten  in  Preufseu 

und  ihre  Stellung  in  der  Staatseiseubahnverwaltung.  (No.  6  und  70  Aus 

dem  Etat  der  preufsischen  Staatseisenbahnverwaltung  für  1893/94.  (No.  7:1 
Der  neue  Güterbahnhof  Deutzerfeld  bei  Cöln  a.  Rh. 

Deutsches  Wochenblatt.  Berlin. 

No.  1.  Vom  5.  Januar  1893. 

Ein  neues  Glied  in  der  Entwicklung  des  internationalen  Rechtes. 

Dinglers  polytechnisches  Journal.  Stuttgart. 

Jahrgang  74.  Bd.  287.  Heft  2. 

Ueber  Verbundlokomotiven.   Krdölfeuerung  für  Lokomotiven. 

Heft  .1. 

Ueber  Verbundlokomotiven.  Selbsttätiger  Rücksteller  für  Distanzsignale. 
Elektrisch  stellbare  Weiche. 

L/Economiste  francais.  Paris. 

No.  1—3.   Vom  7.— 21.  Januar  1893. 

(No.  10  La  traction  electrique:  tramways  et  chemins  de  fer.  No.  30  Les 

voyageur»  et  les  tarifs  sur  les  chemins  de  fer  francais  et  Prangers. 

Äe-rt»HOÄopoiKHoe  atjio  (Eisenbahnwesen).  St.  Petersburg. 

No.  45/46-47/48  1892  und  No.  1  1893. 

(No.  45/45:}  Vorrichtung  des  Ingenieurs  Onuftrowitsch  für  ununterbrochene 

Messung  der  Gleisspurweite.  Der  selbstthätige  Austausch  der  Guterwagen, 

lieber  die  Erneuerung  der  Luft  in  den  Personenwagen  (fortgesetzt  in 

No.  47/48)-  Vorläufiger  Entwurf  für  die  Vorschriften  über  die  Beförderung 

der  Züge  auf  russischen  Lokomotiveisenbahnen.  (No.  47,48:)  Uebersicht  der 

Maßnahmen  für  den  Austausch  der  Güterwagen  in  Rufsland.  (No.  10  Der 

Pessimismus  alg  Bedingung  für  die  Vervollkommnung  des  Eisenbahnwesens 

in  Rufsland.  Die  Vereinigung  des  Telegraphen-  mit  dem  Beförderungsdienstc. 

Elektrotechnische  Rundschau.  Frankfurt  a.  M. 

No.  7.   1892/98.   X.  Jahrgang. 

Das  unterirdische  Leitungssystem  für  Trambahnen  von  ßrain.  Die  elektrische 

Strafsenbahn  in  Halle. 

Engineering.  London. 

No.  1408—1414.   Vom  23.  Dezember  1892  bis  3.  Februar  1893. 

(No.  1408:)  Eight-wheeled  coupled  locomotive  for  miueral  traffic.  (No.  14090 

The  St.  Gall  and  Gais  mountain  road  Railway.   (No.  1410:»  Railway  cr&ue 
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New  South  Wales  Railway  Commission.  No.  1411:)  Blastiug  Operations  on 

Railways.  The  new  Railway  rate«  and  British  trade.  Transition  cnrves. 

(No.  1412:)  Compound  express  locomotive  for  the  Northern  of  France  Rail- 

way. (No.  1414:)  Deep  tunnel  Railways  in  London.  Pit  sleepers  from 
old  rails. 

Engineering  New».  New-York. 

No.  52— «.   Vom  22.  Dezember  1892  bis  9.  Februar  1898. 

(No.  52:;  Railway  and  hydraulic  works  in  India  (No  52,  3 — 6:>  Engi- 

neering schools  of  the  United  States.  No.  52:)  Cost  of  constructing  and 

operating  rack  Railways  in  Europe.  High  speed  for  Railway  trains  — 

English  and  American  locomotive«  Roundhouses  and  rectangular  engine 

houses.  Plate  and  wire  gauges.  No.  53:)  Snow  on  Railways.  Railway 

Station  at  Middletown  N.  T.  A  new  Westinghouse  air  pump  and  engineer'a 
brake  valve.  Standard  rail  and  tie  plate  of  the  Indian  State  Railways. 

(No.  l:)  .Tohnstone  double-truck  Compound  locomotive:  Mexican  Central 

Railway.  Military  Railway  corps  in  Europe.  The  engineer  and  his  work. 

Theses  in  engineering  shools.  (No.  2:)  Statistics  of  street  Railways  of  the 

United  States.  Papaghni  bridge;  Madras  Railway,  India.  Continuous  rails 

for  Railways.  (No.  3  n.  5:)  The  Philadelphia  and  Reading  terminal  R.  R. 

trainshed;  Philadelphia,  Pa.  No.  3:1  Notes  on  Canadian  Railways.  Sundry 

upinions  on  blind  tires  for  locomotive».  Corrosion  of  an  overhead  bridge 

by  locomotive  gases,  Rochester,  N.  Y.  Electric  locomotive  for  mines.  (No. 

4  u.  6:)  The  City  electric  street  Railway  power  Station  at  Little  Rock, 

Ark,  and  its  record.  (No.  4:)  American  locomotives  on  New  Zealand  Rail- 

ways. (No.  5:)  Railway  track  for  high  speeds.  Wheel  flanges.  (No.  6:)  A 
novel  flexible  wheel  base  locomotive. 

Giornale  de)  genio  civile.  Roma. 

30.  Jahrgang.   November  1892.    Hi-ft  11.   No.  30. 

Studio  sui  sistcmi  di  ferrovie  a  dentiera  e  snlla  eventuale  lovo  applicazione 

ad  alcuni  tratti  delle  ferrovie  .  omplimentari. 

Ulaaer»  Annalen  für  Gewerbe  und  Bauwesen.  Berlin. 

Heft  2.  Vom  15.  Januar  1893. 

Di*-  Eiaenbahnoberbaufrage  in  ihrer  wirtschaftlichen  Bedeutung. ■ 

H*Äöuepi  (Der  Ingenieur).  Kiew. 

Heft  Januar  1898. 

Der  Betriebsmitteldienst  auf  den  Südwestbahnen  in  dem  zehnjährigen  Zeit- 

ranm  von  1880— 1889.    Ueber  das  Bersten  eines  Lokomotivkesscls. 

Moniteur  des  interöts  materiell  Brüssel. 

No.  1.   Vom  1.  Januar  1^93. 

Le  reseau  beige  en  1891. 

Monitore  delle  »trade  ferrate.  Turin. 

No.  52—63.   Vom  24.  n.  31.  Dezember  1892  u.  No.  1—4  vom  7  bis  28  Januar  1893. 

.       ,      (No.  520   Rete  sicula,  esereizio  1891  -92  (fortgesetzt  in  No.  l.>    (No.  63:) 

La  ferrovia  del  Serapione  al  collegio  degli  ingegneri  di  Milano.    No.  2u.  3:) 
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Le  ferrovie  nel  Canadä.  (No.  3  n.  4:)  Tecnica  ferroviaria  su  talune  questioni 

trattati  nella  4.  sessione  del  congresso  internat.  ferr.  di  Pietroburgo. 

Oesterreichische  Risenbahnzeitung.  Wien. 

No.  1 — 8.   Vom  1.  Januar  bis  19.  Februar  1893. 

(No.  1:)  Beziehungen  zwischen  Gleise  und  rollendem  Materiale.  (No.  2:)  Von 

der  transandinischen  Eisenbahn.  Eisenbahnverkehr  im  Monat  Oktober  1892. 

(No.  3:)  Mit  Lärmglocke  und  Kontroiklingel  ausgerüstetes  Distanzsignal 

für  gefährdete  Stellen  der  Eisenbahnen.  (No.  4:)  Ueber  die  Erhaltungskosten 

der  Eisenbahngleise  mit  eisernen  Querschwellen.  (No.  5  u.  6:)  Kohle  und 

Eisen  im  Weltverkehre.  (No.  5:)  Eisenbahnverkehr  im  Monat  November  1892. 

(No.  7:)  Pas  Rettungswesen  auf  den  österreichischen  Eisenbahnen.  No.8:) 

Zur  Unfallversicherung  der  Eisenbahnreisenden. 

Orjrau  für  die  Fortschritte  den  Eisenbahnwesen».  Wiesbaden. 

10.  ErgänzungHband.  1893. 

Fortschritte  im  Bau  der  Betriebsmittel, 

lieft  1.  1893. 

Ueber  Kulissensteuerungen.  Vorschläge  zur  Verbesserung  der  Prüfungen 

eiserner  Brücken.  Ueber  die  Untersuchung  und  das  Weichmachen  des 

Kesselspeisewassers.  Verbundlokomotiven.  Besetzung  der  Lokomotiven  mit 

mehrfachen  Mannschaften.  Schleifsupport  mit  schwebendem  Vorgelege.  Die 

Wirkungen  des  Gestängegewichtes  beim  Eisenbahnoberban. 

Kailroad  Gazette.    New  York. 

No.  52.   Vom  23.  Dezember  1892. 

Electric  miniug  locomotives.  A  bridge  of  old  rails  The  Interstate  Commerce 

Commission  on  pooling.  When  is  a  locomotive  worn  out?  The  Investors 

Review  on  American  Railroads.  November  accidents.  An  expert  opinion 

on  flexible  locomotives.  The  annual  report  of  the  Insterstate  Commerce 

Commission.  E.  P.  Ripley  on  the  Interstate  Commerce  Law.  State  Railroad 

Commissioner's  report.   Resnlts  of  the  nse  of  the  Heindl  steel  crosstie. 

No.  68.   Vom  30.  Dezember  1892. 

Legislation,  discipline  and  stafety  appliances.  The  engineer's  pay.  A 

contemporary's  criticism  of  locomotive  tests.  Passenger  cars  on  various 
roads.  The  financial  Status  of  the  engineer.  Storage  battery  traction. 

Cairus  to  Herberton  Railway  Northern  Queensland.  Fassenger  traffic  in 

great  cities.  Theodore  Voorhees  on  details  of  Railroad  Operation.  Train 

orders  by  telephone.  Compound  locomotives  in  regulär  service.  Track  laid 

i»  18Ü2.  The  Railroad  accounting  department-its  nses  and  abuses.  The 

Railroads  in  Atlanta.  Railroad  extension  in  England.  Efficienoy  of  hydranlic 

passenger  elevators. 

No.  1.    Vom  H.  Januar  1893. 

Pacific  extension  of  the  Great  Northern.  Standard  trestle-8<>athern  i'acitic- 

Atlantic  System.  Rapid  transit  in  New  York.  The  value  of  steam  jackets 

on  locomotives.  European  and  American  car  service.  British  canal  and 

Railroad  eompetition.  The  new  rates  in  England.  Annual  report  of  Kansas 
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Kailroad  Comtuissioners.  An  Englishinaus  Observation  *<n  American 

signalling.   Tank  car  with  steel  underframe. 

No.  2.   Vom  13.  Jauuar  1893. 

Hall  block  «inguah  on  Chicago  and  Northern.  Hall  automatic  signals  ou 

Kansas  City,  Fort  Scott  and  Memphis.  Boston  and  Albany  passeiiger  Station 

at  Boston.  Stop  for  llailway  cars-Southern  Pacific.  Theory  versus  facta 

in  the  Minneapolis  wheat  traffic.  Traffic  affairs  in  1892.  Sorae  new  light 

on  exports  «f  locoraotives.  The  Reading's  position.  The  United  States  and 
Nicaragua  canal.  Kailroad  abbreviations.  The  lB6th  street  viaduct  and  the 

seventh  avenue  drawbridge,  New  York  City.  New  York  Railroad  Com- 

missioners report.  A  few  notes  ou  European  Railroads.  Kailroad  bnildiug 
in  1892. 

No.  3.   Vom  20.  Januar  1893- 

Engines  of  the  St  Gall  and  Cais  Railroad.  Clearance-measuriug  car,  Penn- 

sylvania Kailroad.  Steel  framc  for  tank  car.  Kailroad  presidents  on  pooling. 

Steel  iu  loconiotive  and  car  constructioii.  Maximum  average  speed  and 

capacity  of  rapid  transit  trains.  December  accidents  The  proposed  Standard 

code  for  interlockiug  and  block  signalling.  Track  maintenance  with  metall 

crossties.  A  system  of  transfer  accounts  for  Kailroad  supplies.  Kailroad 

Commissioner'i*  reports.  The  Substitution  of  steel  for  iron  in  the  constructioii 
of  rolling  stock.  Rapid  transit  iu  New  York.  Prospekts  of  Railroad  building 

in  169:i- 

No.  4.   Vom  27.  Januar  1893. 

Rapid  transit  iu  New  York.  English  Railroads  and  their  gatheriug-grounds. 

Comparative  coal  consumption  per  ton  hauled  in  1885  and  1891.  Raihroad 

matters  before  the  legislatures.  Baltimore  and  Ohio's  historical  exhibit 

at  the  world's  fair.  Railroad  Commissioners'  report.  Railroad  concessions 
in  Venezuela.  AVestinghouse  vs.  New  York  air  brakes.  When  is  a  locomotive 
woru  out?  Railroads  iu  Bolivia.  Statist ics  of  the  fractures  of  tires  ou  the 

German  State  Railroads  fron»  1884  to  1890.   Rapid  transit  in  New  York. 

No.  5.    Vom  3.  Februar  1893. 

Blue  Island  freight  yard-Chicago .  Rock  Island  and  Pacific  Railway.  Car 

for  the  South  Staffordshire  electric  tramway.  Pressed  steel  centre  plate 

for  freight  cars.  VVheel  Hanges.  Deadwoods  on  curves.  Railroad  matters 

in  Massachusetts.  The  Railroads  of  Russia.  Proposed  Railroad  legislation. 

Train  accidents  in  1892.  Massachusetts  Railroad  Commissioners'  report. 
Railroad  bridges  in  Massachusetts.  Couplers  and  deadwoods  for  freight 

cars.  George  R.  Blanchard  on  pools.  New  Boston  aud  Albany  locoraotives. 

Westinghouse  vs.  New  York  air  brake. 

No.  6.   Vom  10.  Februar  1893. 

The  Trojan  car  coupler  on  locoraotives  aud  tenders.  Strengthening  bridges 

while  in  use.  Some  of  the  new  Railroads.  Service  strength  of.'  M.  C.  B. 

couplers.  English  and  American  passenger  cars.  Concerning  the  morals  of 

brakemen.  The  Nicaragua  canal.  The  extension  of  the  Newhaven  road  to 

Boston.  The  National  switch  and  signal  Company.  A  rack  Railroad  in  Syria. 
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The  Railway  Engineer.  London. 

No.  1Ö6.   Januar  1893. 

Standard  design  of  signall  ing  appliances.  Railway  signalling.  Bogie  tank 

engine  for  passenger  traffic,  South  Eastern  Railway.  Point  connections  and 

their  compeusation.  The  design  and  constraction  of  Railway  carriages  and 

wagons.   The  Brooks  two-cylinder  componnd  engine.   Railway  structures. 

No.  1Ö7.   Februar  1803. 

Radial  tank  engine.  Lancashire  and  Yorkshire  Railway.  Snow  on  Railroads. 

The  design  and  construction  of  Railway  carriages  and  wagons.  The  Cana- 

dian  Pacific  Railway.  Express  passenger  engine,  North  British  Railway. 

Railway  struetures. 

The  Railway  News.  London. 

No.  1511—1519.    Vom  17.  Dezember  1892  bis  Ii.  Februar  1893. 

(No.  1511,  1515  und  1517:)  Railway  rates.  (No.  1511:)  South  Eastern  and 

Ohatham  fnsion  on  basis  of  North-Eaatern  agreement.  Financial  trusts:  A 

Suggestion.  Improved  transit  of  live  stock  by  Railway.  Christmas  holiday 

arrangements.  No.  1512,  1515. 1519: )  New  Railway  rates.  {No.  1512:)  Indian 

Railways  in  the  first  half  of  1892.  Railway  and  Canal  Commission. 

'No.  15130  Indian  Railways  in  the  past  half  of  1892.  Christmastide  traffic. 

Parcels  traffic.  Railroad  pools  in  the  United  States.  Argentine  Railway 

tarift's.  Railway  fares-English  and  Irish.  Tramways  of  the  Unitrd  king- 
dom.  American  Railroad  statistics.  The  new  schednle  of  Railway  rates. 

(No.  15140  The  past  year's  traffic.  Railway  entreprise  in  Asia  minor. 
American  and  Canadian  Railroad  competition.  Tramways  of  the  United 

kingdom:  reeeipts  and  expenses.  Brazilian  Railways.  (No.  1515,  1517  u.  1518;) 

Railway  bills  for  1893  *No.  151H:)  The  Panama  Railway.  (No.  1617:  Rail- 

way rates  in  Ireland.  Railway  rating.  ■  No.  1518:)  The  Liverpool  overhead 

Railway.  The  American  Interstate  Commerce  Commission.  (No.  1519:)  Ohio 

and  Mississippi  and  Baltimore  and  Ohio  and  South-Weftern  Railroads. 

Hudson  tnnnel  Railway.   Railways  in  parliament 

Heyne  generale  des  chemins  de  fer.  Paris. 

No.  «.   Dezember  1892. 

Essais  comparatifs  de  soudabilite  des  aciers  fondus.  Indicateur-enregistreur 

de  vitesse  ii  inouvemont  conjugue"  pour  locomotiv«  Systeme  Hausshälter  . 
No.  7.   Januar  1893. 

La  noovelle  locomotive-tender  ä  4  roues  accouplees  pour  trains  Ingers  de  la 

Compagnie  du  chemin  du  fer  du  Nord.  Nouvean  Systeme  de  lavage  de 

cailloux  me langes  de  terre  pour  le  ballastagc  de  la  ligne  de  Laon  a  Liart. 

Calculs  des  raecordements  paraboliques  dans  les  trac«;s  de  chemins  de  fer. 

Les  chemins  de  fer  de  l'Algerie  et  de  la  Tnnisie. 

No.  25—4.    Vom  17.  Dezember  1892  bis  28.  Januar  1893. 

(No.  25:)  Die  neuen  Schnellzugslokomotiven  der  Schweiz.  (No.  27:)  Der 

Entacheid  des  Appellationsgerichtes  des  Kantons  Baselstadt  in  Sachen  der 

Mönchensteiner  Brückenkatastrophe.  'No.  4:)  Betrieb  von  Strafsenbahnen 

mit  Prefsgas. 

Bauzeitung.  Zürich. 

uigmzea  Dy Google 



424 Büchorüohau. 

Verordnungsblatt  des  k.  k.  Handelsministeriums  für  Eisenbahnen  und  Sohiff- 
fahrt.  Wien. 

No.  14»— 21.   Vom  29.  Dezember  1892  bis  21.  Februar  1803. 

(No.  149:)  Zusammenstellung  der  im  Monat  November  1892  bei  den  Zügen 

mit  Personenbeförderung  in  den  Endstationen  vorgekommenen  Verspätungen. 

(No.  150:)  Die  Entwicklung  der  Eisenbahnen  der  Erde  seit  1845.  (No.  2:) 

Eisenbahnverkehr  im  Monat  November  1892  und  Vergleich  der  Einnahmen 

in  den  ersten  elf  Monaten  1892  mit  jenen  der  gleichen  Periode  1891.  (No.  9:) 

Die  neuen  Bahnprojekte  für  London.  iNo.  10:)  Zusammenstellung  der  im 

Monat  Dezember  1892  bei  den  Zügen  mit  Personenbeförderung  in  den  End- 

stationen vorgekommenen  Verspätungen.  (No.  12  )  Betriebsergebuisse  der 

Tramways  in  Grofsbritannien  im  Jahre  1892.  (No.  14:)  Statistische  Daten 

Aber  die  Eisenbahnen  der  Vereinigten  Staaten  Nordamerikas  im  Jahre  1891. 

(No.  15:)  Eisenbahnverkehr  im  Monat  Dezember  1892  und  Vergleich  der 

Einnahmen  des  Jahres  1892  mit  jenen  des  Jahres  1891-  (No.21:*  Die  City 
and  South  London  Bahn  in  1892. 

La  voie  ferree.  Paris. 

No.  531—538.   Vom  19.  Dezember  1892  bis  16.  Februar  1*98. 

(No  531:)  Bilan  et  programme.  Chemins  de  fer  d'intärSt  local  de  laSomme. 

Voyages  ä  prix  rlduitB.  Les  Conventions  nouvelles  avec  l'Est- Algerien. 
(No.  632:)  Les  negociations  avec  la  compagnie  du  Midi.  (No.  638:)  Les 

marchands  d'argent.  Le  metropolitaiu.  La  vitesse  des  trains.  (No.  584:) 

Les  baremes.  Les  ouvriers  et  employes  des  chemins  de  fer.  La  response - 

bilite  des  compagnies  en  cas  de  gele"e.  La  clause  de  non-responsabilitg  en 

matiere  d'avaries.  (No.  5350  La  ̂ Organisation  du  contröle.  Le  budget 
des  travaux  publics  devant  la  charobre.  (No.  536:)  La  snppression  du  compte 

d'exploitation  partielle  du  P.-L.-M.  I/abus  des  mots  wgarantie  de  l'Etat". 
Les  transports  militaires.  Les  tarifs  de  chemins  de  fer  en  France  et  ä 

l'gtranger.  Les  annnites  dues  par  l'Etat  aux  compagnies  de  chemins  de  fer. 

(No.  537:)  L'assurance  contre  les  accidents  de  chemins  de  fer.  (No.  537 
u.  538:)  Les  voies  ferrees  dans  les  dlparteinents.  iNo.  537:)  Les  chemins 

de  fer  de  l'Asie-Mineure.  (No.  538:)  Le  tarif  par  zones.  Communications 

entre  l'Italie,  l'Angleterre  et  la  Belgique.  Situation  des  chemins  de  fer  au 
31.  decembre  1892. 

Volkswirtschaftliche  Wochenschrift.  Wien. 

No.  470.   Vom  29.  Dezember  1892. 

Die  Eisenbahntarife  in  Frankreich. 

Zeitschrift  für  Bauwesen.  Berlin. 

Jahrgang  XLIII  1893.    Heft  I — III. 

Der  Hofzug  Seiner  Majestät  des  deutschen  Kaisers,  Königs  von  PreuAsen. 

Zur  Baugeschichte  der  alten  Eisenbahnbrücken  bei  Dirschau  und  Marienburg. 

Zeitschrift  für  die  gesammte  Staatswissenschaft.  Tübingen. 

Jahrgang  49.   Heft  1.  1893. 

Ueber  das  Wesen  und  die  Grundlagen  der  Eisenbahugütertarife  sowie  deren 

Aufgabe  und  Stellung  in  der  Staatswirthschaft. 

Digitized  by  Goo 



Bücherschau. 426 

Zeitschrift  des  österreichischen  Ingenieur-  und  Architekten-Vereine.  Wien. 
No.  52  bis  3.  Vom  23.  Dezember  1892  bis  20.  Januar  1893- 

(No.  62:)  Ueber  Brücken  Verstärkungen  während  des  Betriebes.  Beziehungen 

zwischen  Gleise  und  rollendem  Materiale.  (No.  2:)  Ueber  die  projektiven 

Stadtbahnen  für  Wien.    No.  3:)  Fortschritte  im  Eisenbahnwesen. 

JKypaajn  mshsctopctba  uvre*  oooöineai*.  (Zeitschrift  des  Ministeriums  der  Verkehrs- 

anstalten.)  St.  Petersburg.  Nichtamtlicher  Theil. 

Heft  September— Oktober  1892. 

Das  Blocksystem  der  eingleisigen  Eisenbahn  Moskau— Jaroslaw.  Die  Selbst- 
kosten und  die  finanziellen  Ergebnisse  des  Verkehrs  auf  den  russischen 

Eisenbahnen. 

Heft  November— Derember  1892. 

Die  Eisenbahnen  in  Japan.  Ueber  die  Dienstverhältnisse  der  Eisenbahn- 

beamten.  Die  Anwendung  der  elektrischen  Kraftübertragung  in  Eisenbahn- 
werkstätten. 

Zeitschrift  für  Transportwesen  und  Strafsenban.  Berlin. 

No.  1  bis  6.  Vom  1.  Januar  bis  20.  Februar  1893- 

(No.  1:)  Der  gegenwärtige  Stand  des  Strafsenbetriebes  mittels  Akkumula- 

toren. Elektrische  Strafsenbahu  Praterstern— Kagran  in  Wien.  (No.  2:)  Strom- 

leitung für  elektrische  Bahnen.  Ueber  die  Begründung,  Entwicklung  und 

Betriebsergebnisse  der  Münchener  Trambahn,  Aktiengesellschaft.  Dampf- 

wagen für  den  Strafsenverkehr  (System  Serpollet).  (No.  3:)  Der  Schnell- 

verkehr und  das  Wachsthum  der  Städte.  Hochbahn,  System  Pruyn.  Ueber 

Drahtseilbahnen.  (No.  4:  i  ßreslauer  elektrische  Stralsenbahn.  Elektrische 

Strafsenbahn  in  Marseille.  Die  beantragten  Abänderungen  zum  französischen 

Gesetze  vom  U.  Juli  1880  für  die  Sekundäreisenbahnen  und  Trambahnen, 

sowie  der  Einflufs  auf  die  Verleihung  neuer  Eonzessionen.  Die  Zahnrad- 

bahn von  Brienz  nach  dem  Rothhorn.  (No.  5:)  Ein  Vorbild  für  den  Strafsen- 

körper  und  die  unterirdischen  Leitungsdrähte  elektrischer  Strafceneisen- 

bahnen.  Betriebsergebnisse  der  Tramways  in  Großbritannien  im  Jahre  1892. 

Die  Lokalbahnen  in  Ungarn.  Das  Lokalbahnwesen  und  die  Landtage  in 

Oesterreich.   (No.  6:)  Die  Nützlichkeit  der  Sekundäreisenbahnen. 

Zeitschrift  für  Eisenbahnen  und  Dampfschiffahrt  der  österreichisch-ungarischen 
Monarchie.  Wien. 

No.  1  bis  8.   Vom  1.  Januar  bis  19.  Februar  1893. 

(No.  l:)  Zum  neuen  Jahre.  Zur  Einführung  des  Berner  Uebereinkoinmens 

über  den  Eisenbahnfrachtverkehr  und  (leg  neuen  Betriebsreglements  für  die 

Eisenbahnen  Oesterreichs  und  Ungarns.  (No.  2:)  Die  Bahnverbindungen 

Triests  mit  Oesterreich  und  Deutschland.  i.No.  3:)  Bemerkungen  zur  Kartell- 

bewegung. Der  österreichisch-ungarische  Eisenbahnverkehr  im  Menat  No- 

vember 1892.  (No.  4:^  Abschlufs  einer  Konvention  zwischen  Oesterreich- 

Ungarn  und  Rufsland,  betreffend  den  Eisenbahnanschlufs  bei  Nowosielica. 

;No  5  u.  6:)  Die  Nützlichkeit  der  Sekundäreisenbahnen.  (No.  6:)  Die  Stellung 

der  Triester  Handelskammer  in  der  Tauern-Predilbahnfrage.  (No.  7:)  Zur 

Frage  der  Erhöhung  der  Gütertarife.  Der  Eisenbahnverkehr  Oesterreich- 

Ungarns  im  Jahre  1892.  (No.  8:)  Der  Güterverkehr  auf  den  österreichisch- 

ungarischen Eisenbahnen  im  Jahre  1892. 
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Zeitschrift  für  Staats-  und  Volkswirtschaft.  Wien. 

No.  3.   Vom  15.  Januar  1803. 

Znr  Technik  des  Eisenbahnbetriebes. 

Zeitung  des  Vereins  deutscher  Kisenbahnverwaltnngen.  Berlin. 

No.  102  bis  15.   Vom  31.  Dezember  1892  bis  22.  Februar  1893. 

(No.  102:)  Zum  Jahresschlufs.  Zur  Brüsseler  Fahrplankonferenz.  (No.  1: 

Zur  Jahreswende.  Bahneröffnungen  im  Deutschen  Reich  im  Jahre  1892. 

iNo.  2:>  Die  Beschlüsse  der  vierten  Session  des  internationalen  Eisenbahn- 

kongresses. (No.  3:)  Das  Bergbahnsystem  Abt  und  die  Eisenbahn  von  Beirut 

nach  Damaskus.  (No.  4u.5.)  Maßnahmen  und  Einrichtungen  bei  Erhöhung 

der  Fahrgeschwindigkeiten.  (No.  4:)  Der  neue  englische  Höcbsttarif.  (No.  6:) 

Die  Invaliditäts-,  Kranken-  und  Unfallversicherung  der  prenfsischen  Staats- 

bahnen im  Jahre  1891.  (No.  t>:)  Entwicklung  des  Verkehrs  auf  zusammen  - 

stellbare  Fahrscheinhefte.  \No.  7:)  Der  V.  internationale  ßinnenschiffahrts- 

kongrefs  (No.  8:)  Zur  Vorgeschichte  der  Newyorker  Schnellverkehrslinien. 

No.  9::  Die  Fortentwicklung  des  Kleinbahnwesens.  (No.  10:)  Die  Güter- 

bewegnng  auf  der  transkaspischen  Eisenbahn.  (No.  11:)  Der  Sonntagsfahr- 

plan unserer  Eisenbahnen.  Die  dänischen  Eisenbahnen  im  Jahre  1891/92. 

(No.  12—14:)  Die  argentinische  Provinz  Corrientes.  (No.  13:)  Die  Eisen- 

bahnen im  Urofsherzogthum  Baden  im  Jahre  1-91.  fNo.  15:)  Der  elektrische 
Betrieb  auf  Vollbahnen. 

llrtkUav«(«b«i>  .m  Aallmc«  ■»••  Köniflkcliea  MlnUietian.  der  BStnUicben  Arbellan. 

Verla*-  Ten  Jnliu»  tl|>rinr*r.  HrrWn  N.  —  J>rtirk  Hn  H.  8.  Hermann.  Rrrlln  S.W. 
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Die  Eisenbahnen  der  Erde.1) 

1887-1891. 

Die  Eisenbahnen  üben  auf  das  individuelle  und  auf  das  Gemeinleben, 

auf  alle  politischen,  wirthschaftlichen  und  sonstigen  Verhältnisse  einen  so 

mächtigen,  fördernden  Einflufs  aus,  wie  bis  jetzt  noch  keine  andere  Er- 

findung dies  gethan  bat.  Die  Ausstattung  eines  Landes  mit  Eisenbahnen, 

das  Verhältnifs  der  Eisenbahnlänge  zu  seiner  Flächengröfse  und  Bevölke- 

rungszahl giebt  daher  einen  Mafsstab  für  die  Kulturentwicklung  der  poli- 

tischen und  wirthschaftlichen  Bedeutung  des  betreffenden  Landes.  Aus 

diesem  Grunde  bieten  auch  die  Uebersichten  über  den  Stand  des  Eisen- 

bahnbaues auf  der  Erde  und  dessen  Fortschritt,  die  das  Archiv  seit  einer 

Reihe  von  Jahren  regelmäfsig  bringt,  ein  über  das  eisenbahnfachwisseu- 

schaftliche  weit  hinausgehendes  allgemeines  Interesse.  Die  in  diesen 

Uebersichten  gegebenen  Zahlen,  die  in  sorgfaltigster  Weise  nach  zuver- 

lässigen, meist  amtlichen  Quellen  zusammengestellt  sind,  zeigen  zunächst 

zwar  nur  den  Stand  und  den  Fortschritt  des  Eisenbahnbaues  in  den  ein- 

zelnen Ländern  der  Erde,  bei  der  Bedeutung  der  Eisenbahnen  lassen  sich 

aus  diesen  Zahlen  aber  auch  zuverlässige  Schlüsse  ziehen  über  die  ge- 

sammte  Entwicklung  jener  Länder.*) 

Aus  der  nachstehenden  Uebersicht  I  ergiebt  sich  die  Gesammtlänge 

der  Eisenbahnen  der  Erde  am  Schlüsse  des  Jahres  1891  zu  G35  023  km, 

eine  Länge,  die  nahezu  dem  16  fachen  des  Erdumfangs  und  dem  lVafachen 

der  mittleren  Entfernung  des  Mondes  von  der  Erde  gleichkommt.  Den 

»)  Vergl.  die  entsprechenden  Aufsätze  in  den  vorhergehenden  Jahrgängen  des 

Archiv:  1892  S.  490,  1891  S.  421  u.  s.  w. 

•)  Das  allgemeine  Interesse,  welches  diese  Uebersichten  haben,  zeigt  sich  auch 

darin,  dafs  mindestens  ihre  Hauptergebnisse  alljährlich  von  einer  grofaeu  Zahl  in- 

und  ausländischer  Zeitschriften  und  Tagesblätter  wiedergegeben  werden.  Wir  ge- 

statten dies  selbstverständlich  gern,  müssen  aber  auch  erwarten,  dafs  in  Zukunft 

stets  die  Quelle,  aus  der  die  Angaben  entnommen  sind,  angegeben  wird. 

Anm.  d.  Red. 

Archiv  für  Eisenbahnwesen.  1*366. 
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grftfsten  Antheil  an  dieser  Länge  hat  von  den  5  Erdtheilen  Amerika,  das 

für  sich  allein  fast  48  000  km  Eisenbahnen  mehr  besitzt,  als  die  übrigen 

Erdtheile  zusammen.  Auch  von  dem  84  917  km  betragenden  Zuwachse, 

den  die  Eisenbahnlänge  der  Erde  in  dem  Zeiträume  vom  Schlüsse  des 

Jahres  1887  bis  zu  dem  des  Jahres  1891  erhalten  hat,  kommt  der  über- 

wiegende Theil  —  50  044  km  —  auf  Amerika.  Insbesondere  zeigt  in 

Nordamerika  das  grofse  Ländergebiet  der  Vereinigten  Staaten  noch  immer 

einen  beträchtlichen  Zuwachs  —  33287  km  oder  13,ft  v.  H.  Dieser  Zuwachs 

ist  indessen  wesentlich  kleiner,  als  der  in  dem  Zeitraum  1886/90,  der  sich 

auf  46399  km  oder  20,9  v.  H.  bezifferte,  und  es  ist  anzunehmen,  dafs  der 

jährliche  Fortschritt  des  Eisenbahnbaues  in  den  nächsten  Jahren  sich  noch 

weiter  herabmindern  wird. 

In  Amerika  weist  aufser  den  Vereinigten  Staaten  noch  die  Argen- 

tinische Republik  eine,  namentlich  verhältnifsmäfsig  sehr  beträchtliche  Ver- 

mehrung der  Eisenbahnen  auf,  deren  Länge  von  6446  km  in  1887  auf 

12  363  km  in  1891  gewachsen  ist,  also  um  5907  km  oder  91,7  v.  H.  zuge- 

nommen hat.  Die  finanziellen  Schwierigkeiten  der  Argentinischen  Republik 

werden  aber  voraussichtlich  auch  hier  für  die  nächste  Zeit  einen  langsameren 

Gang  des  Eisenbahnbaues  herbeifuhren.  In  Nordamerika  haben  aufser  den 

Vereinigten  Staaten  noch  Kanada  und  Mexiko  gröfsere  Fortschritte  im 

Eisenbahnbau  gemacht,  ersteres  hat  einen  Zuwachs  von  3086  km  oder 

15,6  v.  H.,  letzteres  einen  solchen  von  3416  km  oder  51.7  v.  H.  erhalten. 

Europa  nimmt  sowohl  in  Bezug  auf  die  Länge  der  im  Betrieb  befind- 

lichen Eisenbahnen  im  ganzen  —  227  995  km  —  als  auf  den  in  dem  be- 

trachteten Zeitraum  erhaltenen  Zuwachs  —  19  730  km  —  unter  den  5  Erd- 

theilen die  zweite  Stelle  ein.  Obenan  steht  hier  im  Eisenbahnbesitz  das 

Deutsche  Reich  mit  43  424  km,  der  Zuwachs  —  3639  km  oder  9,i  v.  H.  — 

bleibt  um  etwas  hinter  dem  Frankreichs  —  3719  km  oder  10,9  v.  H. 

zurück.  In  Bezug  auf  Eisenbahnlauge  im  ganzen  kommt  das  letztere  Land 

in  Europa  mit  37  946  km  an  zweiter  Stelle.  Gröfseren  Zuwachs  weisen 

ferner  noch  Oesterreich-Ungarn  mit  3361  km  oder  13,6  v.  Ii.,  Rufsland  mit 

2554  km  oder  9  v.  H.  und  Italien  mit  1497  km  oder  12,*  v.  H.  auf. 

Neben  den  gewaltigen  Eisenbahnlängen  Amerikas  und  Europas  er- 

scheinen die  übrigen  3  Erdtheile  nur  sehr  geringfügig.  Obenan  steht  unter 

den  letzteren  Asien  sowohl  in  Bezug  auf  Eisenbahnbesitz  im  ganzen 

—  35396  km  — ,  als  auf  Zuwachs  —  8449  km  oder  31,4  v.  H.  Der  über- 

wiegende Theil  von  diesen  Eisenbahnen  kommt  auf  Britisch-Indien,  das 

am  Schlüsse  des  Jahres  1S91  27  808  km  Eisenbahnen  im  Betriebe  und  in 

dem  Zeitraum  1887/91  einen  Zuwachs  von  5143  km  oder  22,7  v.  H  hatte. 

Danach  folgt  Japan  mit  2747  kin  fertiger  Eisenbahnen  und  einem  Zuwachs 

von  1812  km  oder  193,8  v.  H.     Gröfseren  Zuwachs  an  Eisenbahnlänge 
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haben  ferner  noch  Niederläudisch-Indien  —  587  km  oder  61,5  v.  H.  —  und 

Kleinasien  —  380  km  oder  63,u  v.  H.  —  erhalten.  Eine  gröfscre  Entwick- 

lung des  Eisenbahnwesens  in  Asien  wird  sich  voraussichtlich  demnächst 

aus  dem  von  Rufsland  nunmehr  iu  Angriff  genommenen  Bau  der  grofseu 

sibirischen  Eisenbahn  ergeben. 

In  Australien  wird  mit  grofser  Rührigkeit  an  der  Ausdehnung  des 

Eisenbahnnetzes  weitergearbeitet.  Nach  einem  Zuwachs  von  4200  km 

oder  27  v.  H.  in  den  Jahren  1887/91  ist  die  Eisenbahnlänge  dort  am  Schlüsse 

des  Jahres  1891  km  auf  19  743  km  gestiegen.  Von  den  einzelnen  Kolonien 

hat  Viktoria  den  gröfsten  Eisenbahnbesitz  —  4501  km.  Diese  Kolonie 

weist  auch  den  stärksten  Zuwachs  —  1364  km  oder  43,r>  v.  H.  —  auf.  Da- 

nach folgt  Queensland  mit  dem  zweitgröfsten  Eisenbahnnetz  —  3706  km  — 

und  dem  ebenfalls  zweitgröfsten  Zuwachs  —  866  km  oder  30,5  v.  H.  Nur 

wenig  kleiner  ist  die  Eisenbahnlänge  von  Neu-Süd- Wales  —  3641  km, 

der  Zuwachs  hat  aber  hier  nur  293  km  oder  8,8  v.  H.  betragen.  Verhält- 

nifsmäfsig  am  stärksten  ist  der  Zuwachs  der  Kolonie  Westaustralien, 

der  658  km  oder  169  v.  H.  betragen  hat. 

Afrika  hat  unter  den  5  Erdtheüen  die  kleinste  Eisenbahnlänge 

—  10496  km  —  und  auch  den  kleinsten  Zuwachs  —  2494  km  oder  31  v.  H. 

zu  verzeichnen.  Unter  den  einzelnen  Ländern  Afrikas  ist  die  englische 

Kapkolonie  mit  Eisenbahnen  am  besten  ausgestattet,  sie  besitzt  ein  Netz 

von  3326  km  und  hat  in  1887/91  einen  Zuwachs  vou  531  km  oder  19  v.  H. 

erlangt.  Etwas  stärker  war  der  Zuwachs  —  673  km  oder  27  v.  H.  —  bei 

den  Eisenbahnen  in  Algier  und  Tunis,  wo  die  Länge  am  Schlüsse  des 

Jahres  1891  auf  3149  km  gestiegen  ist.  Neu  hinzugekommen  zu  den 

Eisenbahnstaaten  ist  seit  1890  der  junge  Oranje-Freistaat  im  Binnenlande 

von  Südafrika,  iu  dem  Ende  189J  bereits  759  km  Eisenbahnen  im  Betriebe 

waren.  Weiter  hinzukommen  werden  demuächst  als  Eisenbahuländer  das 

Kongogebiet  und  das  deutsche  Ostafrika. 

In  Bezug  auf  die  Dichtigkeit  des  Eisenbahnnetzes  steht  in  allen 

Ländern  der  Erde  das  Königreich  Belgien  obenan,  wo  auf  100  q km  Land- 

fläche 18  km  Eisenbahnen  kommen.  Ihm  zunächst  steht  das  Königreich 

Sachsen  mit  16,7  km.  dann  folgen  Elsafs-Lothringen  mit  10,  s  Baden  mit 

10,5,  Grofsbritannieu  und  Irland  mit  10,3  km  Eisenbahnen  anf  100  qkra 

Landfläche. 

Das  Verhältnifs  der  Eisenbahnlänge  zur  Bevölkerungszahl  ist  natür- 

lich in  den  dünnbevölkerten  ausgedehnten  Ländern  günstiger,  als  in  den 

dichtbevölkerten  Industriestaaten.  Obenan  steht  in  dieser  Beziehung  die 

Kolonie  Westaustralien,  wo.  vorausgesetzt,  dafs  die  angegebene  Bevölkerungs- 

zahl (50000)  richtig  ist,  209  km  Eisenbahnen  auf  je  10000  Einwohner 

entfallen,  während  in  Belgien,  dessen  Eisenbahnnetz  das  dichteste  ist,  nur 

28' 
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8,6  km  Eisenbahn  auf  die  gleiche  Einwohnerzahl  kommen.  Auf  West- 

australien folgen  die  Kolonie  Queensland  mit  94.  Südaustralien  mit  91,7  km 

Eisenbahnen  auf  je  10  000  Einwohner.  In  Europa  hat  Schweden  die  meiste 

Eisenbahnläiige  im  Verhältnifs  zur  Bevölkerungszahl,  17,3  km  auf  je  10000 

Einwohner,  danach  folgt  die  Schweiz  mit  11,2  km.  Unter  den  amerika- 

nischen Staaten  kommt  zuerst  das  Britische  Nordamerika  mit  47,4  km 

Eisenbahn,  ihm  folgen  die  Vereinigten  Staaten  mit  43,6  km,  die  Argen- 

tinische Republik  mit  30,4  km. 

In  der  Uebersicht  II  sind  die  auf  den  Bau  und  die  Ausrüstung  der 

Bahnen  in  verschiedenen  Ländern  verwendeten  Geldsummen,  soweit  sich 

solche  ermitteln  liefseu,  zusammengestellt.  Aus  dieser  Uebersicht  ergeben 

sich  die  Kosten  für  1  km  Eisenbahn  in  Europa  im  Durchschnitt  zu  303  500 .//, 

für  die  übrigen  Erdtheile  durchschnittlich  zu  160800  m,  und  die  Gesammt- 

kosten  der  Eisenbahnen  der  Erde  zu  rund  135  Milliarden  Mark.  Eine 

Rolle  von  hochkantig  gestellten,  eng  an  einander  gereihten  deutschen 

Doppelkronen,  welche  diesen  Betrag  darstellt,  würde  eine  Länge  von  etwa 

9300  km  haben,  man  würde  also  mit  derselben  nahezu  den  4.  Theil  des 

Erdumfangs  umspannen  können. 

Die  höheren  Kosten  der  Eisenbahnen  in  Europa  gegenüber  denen  in 

den  anderen  Erdtheilen  erklären  sich  aus  der  gröfstentheils  vollkommeneren 

Einrichtung  und  Ausstattung  der  europäischen  Bahnen,  von  welchen  viele 

mit  zwei  und  mehr  Gleisen  ausgerüstet  sind,  und  dem  meist  wesentlich 

theureren  Grunderwerb.  Der  Verkehr  ist  im  allgemeinen  auf  den  euro- 

päischen Bahnen,  insbesondere  in  England,  Deutschland,  Frankreich, 

Oesterreich-Ungarn  u.  s.  w.  stärker,  und  es  werden  hier  an  Schnelligkeit 

und  Sicherheit  des  Verkehrs  gröfsere  Ansprüche  gemacht  ,  als  auf  den 

Bahnen  der-  anderen  Erdtheile. 

Die  bedeutenden  Wirkungen  der  Eisenbahnen  gegenüber  den  gewöhn- 

lichen Strafsen  gründen  sich  auf  die  glatte  Spurbahu,  durch  die  der  Zug- 

widerstand bedeutend  herabgemindert  wird,  und  den  Ersatz  der  Pferde 

durch  die  Dampf-  oder  eine  andere  Elementarkraft,  wodurch  eine  wesent- 

lich vergröfserte  Geschwindigkeit  und  in  Verbindung  mit  der  durch  die 

Spurbahn  bewirkten  Verringerung  des  Widerstandes  eine  beträchtliche 

Ermäfsiguug  der  Beförderungskosten  herbeigeführt  wird.  Zur  Beurtheilung 

der  Leistungen  der  Eisenbahnen  ist  deshalb  aufser  der  Kenntnifs  der 

vorhandenen  Eisenbahnlänge  noch  die  Gröfse  der  benutzten  Zugkräfte 

erforderlich. 

Zur  Zeit  wird  für  die  Fortbewegung  auf  Eisenbahnen  fast  ausschliefs- 

lich  die  Dampflokomotive  benutzt,  Elektrizität  und  andere  Beförderungs- 

kräfte sind  nur  ganz  vereinzelt  in  Anwendung.     Es  genügt  deshalb  zur 
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Berechnung  der  Zugkräfte,  wenn  nur  die  Lokomotiven  in  Betracht  ge- 

zogen werden. 

In  der  Uebersicht  III  sind  Angaben  über  den  Bestand  an  Lokomo- 

tiven in  verschiedenen  Ländern,  soweit  solche  zu  ermitteln  waren,  zu- 

sammengestellt. Die  Gesammtzahl  der  auf  den  Eisenbahnen  der  Erde  im 

Dienst  befindlichen  Lokomotiven  ergiebt  sich  demnach  zu  117  200.  Wird 

die  Leistungsfähigkeit  einer  Lokomotive  durchschnittlich  zu  300  Pferde- 

kräften angenommen  und  berücksichtigt,  dafs  auf  der  Schienenbahn  ein 

Pferd  7  bis  10  Mal  so  viel  Last  fortbewegen  kann,  als  auf  einer  guten 

Strafse,  so  ergiebt  sich,  dafs  durch  die  Eisenbahnen  und  die  auf  ihnen 

wirkenden  Lokomotiven  eine  Beförderungskraft  in  den  Dienst  der  Menschen 

gestellt  ist,  die  der  Kraft  von  etwa  250  Millionen  Pferden  gleichkommt. 

Der  Werth  der  Dampf  kraft  stellt  sich  aber  dadurch  noch  weit  höher,  dafs 

dieselbe  einer  weit  längeren  dauernden  Anspannung  fähig  ist,  als  die  Kraft 

der  eine  gleiche  Zugwirkung  ausübenden  Zahl  von  Pferden. 

Um  ein  Bild  von  den  Leistungen  der  Eisenbahnen  zu  geben,  sind 

in  der  Uebersicht  III  ferner  noch  Angaben  über  die  auf  den  Eisenbahnen 

verschiedener  Länder  in  einein  Jahre  geleisteten  Zugkilometer  zusammen- 

gestellt, nach  denen  sich  die  Gesammtzahl  der  auf  den  Eisenbahnen  der 

Erde  in  einem  Jahre  geleisteten  Zugkilometer  zu  3650  Millionen  berechnet, 

Der  Weg,  welcher  in  einem  Jahre  von  den  über  die  Eisenbahnen  rollenden 

Zügen  zurückgelegt  wird,  beträgt  demnach  also  das  25fache  der  mittleren 

Entfernung  der  Sonne  von  der  Erde  (148670000  km). 
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I.  Uebersicht  der  Entwicklung  des  Eisenbahnnetzes  der  Erde  vom  Schlüsse 

der  Eisenbahnlänge  zur  Flächengröfse  und 

1 2 3 4 

5
~
 

6 7 

• 
c 

Lange  der  im  Betriebe  befindliehen  Eisen- 
« 

s 
L  ä  n  (1  e  r bahnen  a m  Ende  des  Jahres 

§ 1887 
1888 

1889 1890 1891 

1 1.  Europa. 

ueuiscniana ')  . 

K  i  1  o  m  e l    C  1 

2;ü6:{ 24  332 

2496* 

26  464 
25801 

6  206 5350 

5  421 

5568 5669 

2284 2  325 2380 2  488 
.2499 

1  461 1473 
1600 

1517 
1532 

1414 1414 
1432 

1  562 1  583 

Elsafs-Lothringen  1  438 
1  457 

1  472 1507 1670 

Ucbrige  deutsche  Staaten .   .  . 
4  319 

4  475 
4  620 4  763 4  780 

Misiunuiei]  i >eut>clii;ina 40  826 41793 42R69 43  424 

2 Oesterreich-Ungarn,  einschliefslich 
.Bosnien  u.  s.  w  25  767 

26  587 

1  VtlU 
Oft  ()£t> 

o o Großbritannien  und  Irland dl  ÖOI 
31  878 

32088 82  487 
J 4 

34  2Ü7 35258 36  370 
3«  Ron 
OD  o<7U 

Q7  Qiß 
O  1  «7*rV> 

r 0 Rußland,  einschl.  Finnland  .   .  . 

iVj  e  t  FT 
28  517 

29  432 
30  159 in  QR7 «W  »Ol 

Ol  \J9  l 

<> II  689 12  351      12  807 12  907 13186 

7 4  760 4  828 
5  088 6  263 

t*  O/VT 

6  307 

iNieuerianne,  einsciu  J^uxemuurg  . 2967 
3  00» 

3  014 
O  UOl 

2  919 2974 3104 3199 
3  279 

10 t  \  4  ort 9  422 9  583 9  774 
9  878 

10131 
11 1829 1910 2060 

2125 

2293 
12 1  965 1969 1  969 1  986 

2008 
13 1562 1562 1  562 

1  562 

1  562 

14 7  388 7  527 7888 8  018 

3  279 

15 517 
526 

537 
540 540 

16 2  405 2  475 2  493 2  543 

2543 17 613 
670 

706 
776 

915 

18 Europäische  Türkei,  Bulgarien,  Ru- 
1394 1649 

1690 

1765 1769 

19 110 
110 

110 110 
110 

Zusammen  Europa 208  265 214  295 219  799 223  766 
227  995 

1    Einzelne  Abweichungen  der  vorliegenden   Nachweisung  gegenüber  den 
neueren  Quellen.   Für  die  Umrechnung  sind  1  engl.  Meile  =  1,609  km  und  1  Werst 

2)  Die  Angaben  für  Deutschland  beziehen  sich  auf  die  Eigenthumslängen  (ein- 
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des  Jahres  1887  bis  zum  Schlüsse  des  Jahres  1891  und  das  Verhältnis 

Bevölkerungszahl  der  einzelnen  Länder.  ') 

8     1  9 

10 
11 

12 13 2 

Zuwachs  von 

1887-1891 

Der  einzelnen 

Länder 

Es  trifft 
Ende  1891 

Bahnlänge 
Länder 

im in  pCt. Flächen- 

auf  je 

Ganzen ' 7-3 8 gröfso 

qkm 

völkerungs- 

Mhl 
100 

qkm 

10000 

Einw. 

Kilometer (abgerundete  Zahlen) Kilometer 
1.  Europa. 

Deutschland: 

2138 9,0 348  400 30  179  000 

7,» 8,s 

Preufsen. 

463 
8,7 

75  900  i 5618000 

7,5 

10,1 Bayern. 

215 

9,» 

15000 3  542000 lb,< 7,o 
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71 
4,1» 

19  5(10 2042000 

7,9 7,* 

Württemberg. 

169 11,9 15  100 1  (>65  000 

10,'. 

9,i 

Baden. 
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9,1 

14  500 1  6(/7  000 

10,« 

9,8 

Elsafs-Lothringen. 

461 10,7 52  100 5  114  000 

9,3 
9,3 

Uebnge  deutsche  Staaten. 

8  689  9,t 540  600 49  767  000 

8,<i 

8,7 

Zusammen  Deutschland. 
1 

Oesterreich -Ungarn,  einschliefslich 
3  361 13,6 676  700 42  721000 

4,. 
6,6 

Bosnien  u.  s.  w. 

980 
3,i 

314  600 37  7!»5000 10,3 

8,'> 

Großbritannien  und  Irland. 

3  719 
10.» 537  100 38497  000 

7,o 

9.* 

Frankreich. 

2554 
9,u 

0  t; 

Rufsland,  einschl.  Finnland. 

1  497 
12,< 

286  600 30  347  000 

4,'» 

4,3 

Italien. 

547 

11.?. 

29  500 6  137  000 

I8.0 

8.6 

Belgien. 
122 

4.1 
35  600 4  833  000 

8,7 
6,4 

Niederlande,  einschl.  Luxemburg. 

300 12,3 41  400 2984  000 

7,9 

11,8 Schweiz. 

709 514  000 17  566000 

2,o 

5,8 Spanien. 
464 26,, 92  600 4  708000 

2,5 4,9 

Portugal. 

43 

2, 

39  400 2172000 

5.1 
9,a 

Dänemark. 

325  300 1989000 

0,.s 

7.« 

Norwegen. 

891 12,1 450  6(0 4  785  0(0 

1.« 

17,3 
23 

4,« 
48  600 21630(0 

l,i 

2  '> 

Serbien. 

138 
5,7 

131000 5038000 1,9 5,0 Rumänien. 

302 49,3 66  100 2187000 
1,* 

4,a 

Griechenland. 

Europäische  Türkei.  Bulgarien,  Ru- 
875 26,9 272  500 8  887  000 0,6 2.0 

roelien 

L_ 1  100 325000 Malta,  Jersey,  Man. 

19  780 

9.'. 

9  792200 358  851  000 

2,3 
6,4 

|  Zusammen  Europa. 

früheren  beruhen  auf  Bericht iguug  nach  den  inzwischen  zur  Kenntnifa  gelangten 

=  1 ,0*7  km  angenommen. 

ßchliefslich  Schmalspurbahnen)  für  die  einzelnen  Betriebsjahre. 
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1 2 3 4 5 6 7 
• 

Länge  der  im  Betriebe  befindlichen  Eisen- 

fe
nd
e 

Lander bahnen  a m  Ende  des  Jahres 

CS 
Ä 
h4 

1887 1888 1889 1890 1891 

II.  Amerika. Kilometer • 

20 Vereinigte  Staaten  von  Amerika  . 241  210 261292 259687 268  409  274497 

21 Britisch  Nordamerika  19  842 
2t)  442 

21  489 
22583 

22928 

22 145 

175 

179 179 
179 

23 6609 7  826 8  455 9718 10025 

24 
800 

858 

900 

1  O'O 

1000 

25 Vereinigte  Staaten  von  Columbien 287 
342 371 

380 
3r0 

26 Coba  1600 1  600 1  700 1731 
1  731 

27 203 
430 709 

8C0 
800 

28 Dominikanische  Republik  .... 115 
115 115 

115 116 

29 18 

18 18 18 

18 30 Vereinigte  Staaten  von  Brasilien  . 8486 8  980 

9  300 

9500 9700 

31 6  446 7  256 8255 
10  244 

12863 

32 72 162 208 240 263 
OO 

656 
642 757 1  127 1695 

'■iA 

Chile  . 
2  838 2900 

8100 
8100 

3100 oO Peru  1  347 
1  347 

1600 
1667 

1667 

ab 70 130 171 209 

209 

tj  f Ecuador   151 204 
269 

300 300 

35 35 35 35 

36 

DJ Jamaika,  Barbados,  Trinidad,  Mar- 
429 

474 474 

474 
608 

Zusammen  Amerika 291  349 805  168 317  737 831  779 841  393 

III.  Asien. 
40 

Britisch  Indien  22665 23  266 25  48S 26  395 27  808 
4.1 

291 291 291 308 
803 42 

598 
65S 

720 

853 
978 43 

Russisches  transkaspisches  Gebiet 1277 1433 
1433 1  433 

1  483 
44 

18 18 

30 64 

45 
954 

1230 
1270 1361 1541 

46 935 1  460 1952 2  338 
2747 

47 

54 

54  54 

64 

82 
48 

45 

60 

80 

100 

140 

49 

45 
138 200 

200 

200 
50 

Cochinchina,  Pondichery,  Tonkin  . 

83 

83 

83  106 105 

Zusammen  Asien 26  947 28  691 31589 33172 
35  896 
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Die  Eisenbahnen  der  Erde. 

4'd'y 

_8_  j  9 

10 
11 12 13 9 

Zuwachs  von 

1887—1891 

Der  einzelnen 

Lander 

Es  trifft 
Ende  1891 

Bahnlange 
Länder 

im 
Ganzen 

7-8 

in  pCt. 
8.100 

3 ""
" 

Flachen- 

gröfse 

qkm 

Be- 

völkorun
gs- 

üahl 

auf  je 

100  10000 

qkm  Einw. 

Kilometer (abgerundete  Zahlen) Kilometer Ii.  MmeriKa. 

33  287 18,s \\£*  r 

o,  > 

vereinigie  oia<neu  von  AUicriKti. 

3  086  16,6 

34  23,* 

O  IUI  IUI/ *  COO  VAU' *'»* 
ijritiscii  rs oraameriKa. 

IVO .>  euiunuianu. 

3  416 51,7 1 1  OOO  VJUU JUCXIKO. 

200 26,o 
AÄQ  ß(V) 

v  i  UJ7  VW 0  3 

V,* 

1  a Ai  liieiarneriKa. 

93  32,4 

131  8,2 

507  173,4 

1203100 3  321000 l,t vereinigte  •Maaten  von  Loiuiuuieii. 

Ho  ÖWI 1  MO  fWl 
l  oo^  uiaj 

1  t 
l,5 

in  c Hnha. 

1  IMS  UtHJ 2 J dl  1  HA) 

0,1 
0,4 

V  .in     17  11  0 1  n v  eoezueia. 

48600 417000 

0,2 

2,« 

T  ̂  t~\  rr\  f  lilL'n  tilüi-liü    T?  li  r\  11  V*  1  1  L* uomiuiKouiDcne  nepuijnh 
_ _ 9  800 799000 

0,2 0,2 

1  orionco. 

1214 14,3 8  361  400 14602000 0,1 

6,6 

>  erc  111  igle  oiaaieii  \on  isiasuit  ii. 

6907 91,7 2894  300 4066000 

0,4 

30,4 ArgeiiTiniscne  ncpuuiik. 

181  261,1 

1039  186,s> 

262  9,3 

253  100 460000 0,1 

5,5 

1  \k  1")  n>ll  ■!  i' i  aragua^  • 

186900 749000 
0,» 

21,3 Uruguay. 

753  200 2818000 0,4 11,0 

320 23,8 1137  000 2980  000 

0,1 

6,6 

Peru. 

189 198.« 1834  200 1486  000 

1,4 

Bolivia. 

98,7 299  600 1505000 

o,. 
2,0 

Ecuador. 

229  600 285000 — 

1,2 

Britisch  Guyana. 

Jamaika,  Barbados,  Trinidad,  Mar- 79 
18,4 

— — — — tinique. 

60044 17,2 
— Zusammen  Amerika. 

III  aaisn 
111.  Asien 

rsruiscn  muien. 5143 22,7 4  859  300 287  223000 

o,<; 

0,9 
17 

5," 

64  000 
8  008  00» 

0,, 

1,0 Ceylon. 
380 63,6 1  778200 15  475000 „ 

0,6 

Klt'ijiasien. 

156 12,2 554  900 430  000 

0,3 

88,3 xtussiscne!'  traii?K»spiscaes  ucuiei. 
u 1645  000 7  500000 Persien. 

5B7 
61,5 681  500 26790000 0,3 0,6 Niederländisch  Indien. 

1812 193,* 382400 40453  000 

o,? 

0,7 

Japan. 
28 51,9 3  700 514  (X;o 

2,2 1,6 

PnrtiioripaiRph  Indipn 

96 86000 606000 

0,2 2,3 
Malayischc  Staaten. 

165 11116600 360  260  000 
China. 

22 
26,> Cochinchina,  Pondich^ry,  Tonkin. 

8449 31,4 Zusammen  Asien. 
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© 
55 

c 

2 

Länder 

3  4  5  6  7 

Länge  der  im  Betriebe  befindlichen  Eisen- 

bahnen am  Ende  des  Jahres 

1887 
1888 1889 

1890 

1891 

51 

52 
53 

54 

56 

56 

57 

58 

59 

«0 

Gl 

IV.  Afrika. 

Egypten  

Algier  und  Tunis  

Kapkolonie  

Natal  

Südafrikanische  Republik  ... 

Oranje  Freistaat  

Mauritius,  Röunion,  Senegalgebiet, 

Angola,  Mozambique    .   .   .  . 

Znsammen  Afrika 

V.  Australien. 

Neuseeland 

Victoria .   .  . 

Neu-Süd-Wales 

Süd-Australien 

Queensland 
Tasmanien  .  . 

West-Australien 

Zusammen  Australien 

l. 

II. 

III. 

IV. 

V. 

Europa  

Amerika 

Asieu  

Afrika  

Australien  

Zusammen  auf  der  Erde 

Kilometer 
1500 

2476 

2  795 

350 

81 
i 

1619 

2850 

2868 
376 

81 

1641 

8  094 

2878 
417 

81 

1547 

3106 2922 

646 
120 

287 

1647 

8149 
8  326 560 

201 

769 

800 
830 

860 
910 964 

8002 

8  514 8*66 9  387 10496 

2977 

3187 

3  348 

2  340 

2  840 
612 

389 

3007 
3  487 
3  548 

2  614 

3  107 ROß 
719 

8  076 

3682 

3  624 9  «97 

8  320 

603 

800 

8147 
4  826 

3  641 
9ftfU 

&  CHrl 

3  446 
648 

825 

8  232 

4  601 

3641 

8  706 

683 

1047 

15  543 17008 

i 1 

17  932 

! 

18881 19  743 

208265 214  296 219  799 

i 

223766 
227  995 

291  349 
306  168 

317  737 831  779 
341  393 

26  947 28691 81589 
83172 35396 

8002       8  514 
8  866 9  387 

10496 

15  543 
17  008 

,  17!)32 ,    18  881 
19743 

550  1<  6 573  676 595923 616  985 
685028 
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8 9 

10 

11 12 13 2 

Zuwachs  von 

1887-1891 

Der  einzelnen 

Länder 

Es  trifft 
Ende  1891 

BahnläDge 
Länder 

im in  pCt. FlAchen- 

Be- 

auf je 

Gänsen 
7-3 

K.100 

3 

qkm 

völkerungs- 
zahl 

100  10000 

qkm  Einw. 

Kilometer (abgerundete  Zahlen) Kilometer IV.  Afrika. 

47 
3,i 

994  300 6848000 

0,3 
2,3 Egypten. 678 27,2 783  400 6676000 

0,4 

5,6 Algier  und  Tunis. 
531 19,0 574  800 1527  (XX) 0,6  2M 

Kapkolonie. 
*0 57,i 48  600 544  000 

l,i 

10,1 Natal. 

120 14S,i 294  3(0 769000 

0,i 
2,6 

Südafrikanische  Republik. 

769 130  700 208000 

0,6 

36,5 1 
0  ran  je  Freistaat. 

Mauritius,  Räunion,  8encgalgebiet, 

164 
20,5 

_ _ 
Angola,  Mocambique. 

2  494 31,3 — Zusammen  Afrika. 

V.  Australien. 

265 

8,6 

270500 627  000 
1.» 

61,5 
Neuseeland. 

1864 43,5 227  600 1  140000 
2,o 

39,5 

Victoria. 

293 8,8 804  400 1  182  000 0,6  32,3 

0,1  91,7 

Neu-Sud-Wales. 

598 26,3 2  389  700 320000 Süd-Australien. 

866 
80,5 

1780  700 
394  000 

0,3 

94,1 
Queensland. 

171 38,4 67  900 147  000 

1,0 

46,5 Tasmanien. 

668 169,2 2  744  300 60000 209.4 WestAUstralien. 

4200 27,o 8185000 3  810000 

0,2 

51,i* 

Zusammen  Australien. 

19  730 
»,. 

9  792  200 358861  000 2,3  6,4 

Wiederholung. 

Europa. 

50044 17,2 Amerika. 

8  449 31,4 Asien. 

2  494 31,3 Afrika. 

4200 27,o 8186000 3  810000 
0,3 51,8 

Australien. 

84  917 15,4 - - Zusammen  auf  der  Erde. 

* 
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438  Die  Eisenbahnen  der  Erde. 

II.  Uebersicht 

der  auf  die  Eisenbahnen  verschiedener  Länder  verwendeten  Anlagekosten.1) 

Zeit 
Lange 

A  nUir  «ktnitil 

Lfd. 

No. 
Staaten 

auf  welche  sich  die 

Angabe  des  Anlage- 
kapitals bezieht 

im  Ganzen lUT  1  KOI 

km M 
mm 
M 

1.  Europa. (abgerundete  Bahlen) 

1 81.  3.1892 42825 10664970000 262  7U7 

2 Oesterreich-Ungarn  .  .  . 
81. 12. 1888 

26279 
6222862000 247288 

S Großbritannien  und  Irland 31. 12. 1891 
82  487 

18  388  502000 
666026 

4 31.12. 1891 37  673 12024593000 319188 

5 81. 12. 1890 29063 l 6  476054  000 222828 

6 81. 12. 1887 10233 2431666000 287  680 

7 Belgien  (Staatsbahnen) .  . 31. 12. 1891 
3240 

1076335000 332202 

8 31. 12. 1890 
3  185 

846876000 265  895 

9 81. 12. 1889 10095 2272491000 226110 
10 1887 2623 564  692  000 

211  472 

11 Danemark  (Staatsbahnen) . 31.  31892 
1525 190860000 126154 

12 Norwegen  80.  6.  1891 1562 145  358000 93  063 

13 
Schweden  (Staatsbahnen)  . 81. 12. 1891 2742 

298203000 108764 

14 
Rumänien  (Staatsbahnen)  . 31. 12. 1890 2  316 428978000 186224 

204  348 
62022430000 303  514 

oder  für  1  km  rund  303  500  M 

mithin  für  227  995  km  überschlaglich: 

227  995  x  303  500  =  rund  69197  Millionen  Mark. 

l)  Für  die  Umrechnung  ist  angenommen: 

1  Peso  (fuerte)  .   .  . 
.   .   4,o  .. 

1  Dollar  
•      4,!tO  r •     •     1,7  „ 

1  Rubel  (Metall)   .   .  . 
8,vo  „ 

•    o,«  „ 
1  engl.  Meile  .... 

1  Krone  (schwedisch) •        1,1«  n 1  Werst  
.     .     1,067  , 

*)  Der  zeitige  Geldwerth  stellt  sich  auf  i,so 
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Zeit 
; Länge Anlagekapital 

Lfd. 

No. 

auf  welche sich  die 
ö    t   a   B   L   C  II 

Angabe  des  Anlage- 
kapitals besieht 

im  Ganzen für  1km 

km 

Ol 

II. 

Uebrige  Erdtheile. labgerundete  Zahlen) 

i i Vereinigte  Staaten   .  .  . 30.  6.1891 270  166 44  623  308  000 
165177 

M X Canada 30.  6. 1890 22  533 3  303  081000 
146589 

o ö Brasilien  iStaatabahnen)  . 81. 12. 1888 2100 391  272000 186  820 

- 
4 1890 

9264 
1386  972000 149  608 

O 31. 12. 1891 27  808 4421  284000 
158993 

Ä Java  (S taatsbahnen)  .   .  . 31. 12  1890 
914 

121  266000 132  676 

•7 

« Japan 
1889 

1  952 
372474000 

190796 

Q o Algier  nnd  Tnnis  .... 31.12. 1891 3053 
500  756000 164021 

Q 
Kapkolonie  (Afrika)  .   .  . 

1891 
3042 333  736000 109709 

in 
Kolonie  Neu-Süd- Wales  . 

:-.0.  6.1892 
3  516 666  262  000 189492 

1 1 

Südaustralien  .  . 30.  61892 2  672 234  289  000 
87  688 

IQ Viktoria  .... 30.  6.1892 4  671 740  966000 158  631 

18 l  iß 
Queensland  .  . 

30.  6.1892 3  733 
320937  00) 

86973 

14 r Westaustralien 31. 12. 1890 

302 

16  459  000 54  499 

15 All « Tasmanien  .   .  . 31. 12. 1891 606 61  901000 102  137 

16 n Neuseeland  .   .  . 31.  3.1892 3  007 
293  134  000 97  484 

Zusammen •      ■       •  ■ 359  339 57  789  085  000 160821 

oder  für  l  km rund  160800  M 

mithin  für  407  028  km  überschläglich: 

407  028x160800  =  rund  66  450  Millionen  Mark. 

Das  Gesammtanlagekapital  der  Ende  1891  in  Betrieb  ge- 

wesenen Eisenbahnen  der  Erde  (für  635023  km)  stellt  sich  hiernach 

überschläglich: 

auf  134,6  Milliarden  oder  rund  135  Milliarden  Mark 

(durchschnittlich  für  1  km  212034.//  oder  rund  212  0U0 .//). 
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III.  Uebersicht  des  Bestandes  an  Locomotiven  und  der  geleisteten 

Zugkilometer. 

6 

*5 

Be- 

Lokomotiven 
Geleistete 

Zugkilomet. 

ife
n  de 

Staaten triebs- 
länge 

über- 

haupt auf 

10  km 

über-  auf 

haupt  1  km 

Jahr km StUvkzahl 
in 

Million. 

in 

Tau». 

1 

1.  Europa. 
1 

1891/92 42  561 14  788 

3,5 

(abgerundete 
Zahlen) 

340  8,o 

Großbritannien  und  Irland   .   .  . 1891 32  487 16  860  6,2 

9  636  2,h 

521 

16,o 

•J 

o Frankreich  (Hauptbahnen).   .   .  . 1891 34  398 306 

8,» 

A 
1890 26031 5182 

2,o 

124 

4,» i> 

1888 12  588 
2461 

1,9 

57  4,7 

1889 
9  774 1 658  1,7 31  3,2 

i 
40  12,J 7 1890 8  250 1977 

6,o 

6 1890 3  224 

ii07 

2,s 

23 

7,2 

9 1890 8  243 757 

2,» 

19 

5.9 
10 Rufsland  (ohne  Finnland)  .... 

1890 29068 6  933 

2,, 

132 

4,6 

11 Dänemark  (Staatsbahnen)  .... 1891/92 1  525 262  1,? 6  4,i 

12 Schweden  (Staatsbahnen)  .... 1890 2618 
376 

1, 

9 

3,3 

13 
1690/i)l 1562 

150 
1,0 5  3,« 

7  3,o 
14 Rumänien  (Staatsbabnen)  .... 1890 2  316 

289 
M 

Zusammen . •  ■ 204  625 62236 

3,o 

1620 7,» 

Hieruaeh  entfallen  auf  227  995  km  überschläglich: 

rund  68400  Lokomotiven  und 

1800  Millionen  Zugkilometer. 
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6 
« 

Be- 

Lokomotiven Geleistete 

Zugkilomet. 

ufende 

Staaten  und Länder 

triebs- 

lauge 

über- 

haupt 
auf 

10  km 

über- , haupt 
auf 
1  km 

Jahr km btuck zahl 
in In 

Taus. 

II.  Uebrioe  Erdtheile. 

i 

i 
i 

a)  Amerika: 

i 
i 

1 Vereinigte  Staaten  von  Amerika 1890/91 264  297 33  668 

1,» 

1337 j 

5,« 

2 desgl.  von  Argentinien .... 1690 10244 880 

0,i> 

20 

3 1889/90 21 830 1  771 

0,* 

67 

3,* 
b)  Asien: 

4 Britisch  Ostindien 

c)  Afrika: 

1891 27  808 
3  764 

h* 

98 

i 
■ 

3,i 

5 Algier  und  Tunis  . 

d)  Australien: 

1891 
3086 

309 

i 

l.o 

7 

i 

2,i 
ti Neu-Süd-Wales  . 

loqi /qy 

a  Riß 

O  BIO 489 
M 18 

8,s 

7 Viktoria    .  .  . 

1891  92 
1 

'ton 

462 

l,o 

4,0 

8 3  738 

0,J 

6 
1.» 

u Südaustralien 1891/92 
2672 

241 

0,» 

7 

2,s 

10 

1  1891 

606 

52 

0,9 
1 

2,:. 

11 1891/92 
3  007 

266 

0,, 
5 U 

Zusammen . 344  970 
42052 

1,, 
1 

1580 

4,« 

Auf  407  028  km  kommen  mithin  überschläglich  rund: 

48800  Lokomotiven  und 

1 850  Millionen  Zugkilometer. 

Für  das  Gesammtnetz  der  Ende  1891  im  Betriebe  gewesenen  Eisen- 

bahnen der  Erde  (rund  636000  km)  ergeben  sich  hiernach 

rund  117  200  Lokomotiven  und 

3  650  Millionen  Zugkilometer. 
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Oie  Reform  der  Gütertarife  in  Großbritannien. 

Im  Jahrgang  1880  des  Archivs  für  Eisenbahnwesen  habe  ich  über  das 

englische  Eisenbahn-  und  Kanalverkehrsgesetz  vom  10.  August  1888  be- 

richtet. In  der  Schlufsbetrachtung  S.  13—15  sprach  ich  mich  über  die 

wahrscheinlichen  Folgen  des  damals  in  Grofsbritannien  mit  grofsen  Er- 

wartungen begrüfsten  Gesetzes  dahin  aus,  dafs  es  an  den  bestehenden 

Mifsstanden  in  dem  Gütertarifwesen  der  britischen  Bahnen  wenig  bessern 

werde;  dafs  insbesondere  die  in  dem  Gesetz  von  1888  vorgesehene  neue 

Festsetzung  der  konzessiousmäfsigen  Höchstsätze  wenig  nützen  werde, 

weil  dieselben  voraussichtlich  so  hoch  festgesetzt  werden  würden,  dafs 

sie  für  den  Verkehr  keine  Bedeutung  haben  würden.  Die  wirklichen 

Frachtsätze  würden  wie  bisher  unterhalb  der  Höchstsätze  bleiben,  in  ihrer 

Festsetzung,  in  der  Einführung  von  Ausnahme-  und  Differentialtarifen,  in 

Gewährung  von  auf  besonderen  Vereinbarungen  beruhenden  Rabatttarifen 

und  Refaktien  würden  die  Eisenbahngesellschaften  nach  wie  vor  freie 

Hand  behalten.  Klagen  gegen  Mifsbräuche  bei  der  reorganisirten  Eisen- 

bahnkommission würden  wegen  der  Kostspieligkeit  und  Langwierigkeit 

des  englischen  Prozefsverfahrens,  welche  den  Eiseubahngesellschaften  ge- 

statte, die  Kläger  zu  ermüden  und  von  der  Verfolgung  ihres  Rechts  abzu- 

schrecken, auch  in  Zukunft  selten  sein  und  meist  erfolglos  bleiben. 

Es  wird  nicht  ohne  Interesse  sein,  zu  sehen,  wie  sich  thatsächlich 

die  Verhältnisse  auf  Grund  des  Gesetzes  von  1888  inzwischen  entwickelt 

haben,  und  inwieweit  diese  Voraussagungen  eingetroffen  sind. 

Die  Ausführung  des  Gesetzes  von  1888  ging  sehr  langsam  vor  sich. 

Zunächst  wurde  Theil  I  des  Gesetzes  durch  Einsetzung  eines  reorganisirten 

Eisenbahngerichtshofes  ins  Leben  gerufen.  Dann  wurden  die  Eisenbahn- 

gesellschaften in  Gemäfsheit  des  §  24  des  Gesetzes  vom  Handelsamt  (board 

of  trade)  aufgefordert,  ihre  Vorschläge  wegen  einer  neuen  Güterklassifikation 

und  neuer  Höchstsätze  sowohl  für  die  Güterbeförderung  als  für  die  Neben- 
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gebühren  vorzulegen.  Nachdem  dies  geschehen  und  die  Vorschlage  der 

Gesellschaften  veröffentlicht  waren,  wurden  die  Interessenten  in  ausgiebigster 

Weise  darüber  gehört.  Nicht  weniger  als  43  667  Antworten  wurden 

gegeben,  die  Niederschriften  über  die  Verhandlungen  ümfafsten  709  Seiten 

über  die  Klassifikationsfragen  und  3  738  Seiten  über  die  Höchstsätze  und 

sonstige  Fragen.  Erst  Ende  Mai  1890  kam  die  Untersuchung  zu  Ende. 

Bezüglich  der  Klassifikation  einigte  man  sich,  die  Klassifikation  des 

Chearing-bouse,  welche  bisher  bereits  für  den  direkten  Verkehr  galt,  auch 

für  den  Lokalverkehr  aller  britischen  Bahnen  und  für  die  Höchstsätze 

anzunehmen.  Ueber  die  Festsetzung  der  Höchstsätze  selbst  wurde  zwischen 

dem  Handelsamt  und  den  Bahnen  eine  Einigung  nicht  erzielt,  und  in 

Gemäfsheit  des  §  24,  6  und  7  des  Gesetzes  von  1888  wurden  diese  nun- 

mehr vom  Handelsamt  provisorisch  festgesetzt  und  dem  Parlament  vor- 

gelegt, das  sie  einem  gemeinschaftlichen  Ausschufs  des  Ober-  und  Unter- 

hauses überwies.  Nach  dessen  Vorschlägen  wurden  die  Höchstsätze  von 

beiden  Häusern  angenommen  und  in  den  Jahren  1891  und  1892  für  die 

verschiedenen  Eisenbahngesellschaften  festgesetzt. 

In  einer  amtlicheo  Zusammenstellung1)  finden  sich  die  Höchstsätze, 

sowie  das  britische  Tarifschema  und  die  Güterklassifikation  aufgeführt. 

Hiernach  giebt  es  drei  Klassen  für  Wagenladungen.  A  B  und  C,  für  die 

ersten  beiden  mit  einer  Mindestaufgabe  von  4,  für  C  von  2  Tonneu. 

Klasse  A  enthält  Kohlen  und  Koks,  Erze,  Sand,  unbehauene  Steine,  Ab- 

fälle u.  s.  w.  Bei  Aufgabe  von  weniger  als  4,  aber  mindestens  2  Tonnen 

wird  der  Satz  der  Klasse  B,  bei  weniger  als  2  Tonnen  Klasse  C  berechnet. 

Klasse  B  enthält  Cement,  behauene  Steine,  Ziegelsteine,  gröbere 

Eisen-  und  Stahlartikel  u.  s.  w.,  bei  Aufgabe  von  weniger  als  4  Tonnen, 

aber  mindestens  2  Tonnen  werden  die  Sätze  der  Klasse  C,  bei  Aufgabe 

von  weniger  als  2  Tonnen  die  Sätze  der  Stückgutklasse  1  berechnet. 

Klasse  C  enthält  Getreide,  Mehl,  Bauholz  u.  s.  w.  Bei  Aufgabe  von 

weniger  als  2  Tonnen  werden  die  Sätze  der  Stückgutklasse  1  berechnet. 

Aufser  diesen  Wagenladungsklassen  giebt  es  5  Stückgutklassen,  in 

welche  alle  übrigen  Güter  vertheilt  sind.  Nichtaufgezählte  Güter  tarifiren 

')  An  analysis  of  the  Railway  rates  and  charges  order  confinuation  Acts  1891 
and  1892,  ahowing: 

a)  a  list  of  the  Acts; 

b)  a  liat  of  the  Railway  companies  affected; 

c)  the  Classification  of  merchandise  traffic; 

d)  the  general  conditions  ander  which  the  maximum  rates  and  Charge»  can 
be  made; 

e)  the  schednles  of  the  maximum  rates  and  charges.   London  1892. 

AtchiT  für  Eisenbahnwesen.    1998.  oq 

Digitized  by  Google 



444 Die  Reform  der  Gütertarife  in  Großbritannien. 

nach  Klasse  3.  Mindestgewicht  ist  160  kg.  Insoweit  sich  indefs  die  Fracht 

für  ein  Gewicht  über  160  kg  geringer  stellt,  als  die  Fracht  für  Packete 

(small  parcels)  im  Gewicht  von  160  kg,  ist  die  letztere  zu  erheben.  Für 

diese  small  parcels  im  Höchstgewicht  von  160  kg  wird  zu  den  Sätzen  der 

Klasse,  der  das  Gut  nach  der  oben  angegebenen  Klassifikation  an- 

gehört, ein  Zuschlag  erhoben.  Als  Mindestgewicht  ist  das  Gewicht 

von  21  Pfand  zu  zahlen;  wenn  die  Sendung  aus  mehreren  Packeten  be- 

steht, wird  jedes  Stück  mindestes  zu  14  Pfund  gerechnet.  Gehören  die 

mehreren  Packete  einer  Sendung  verschiedenen  Güterklassen  an,  so  ist  der 

Satz  der  höchsten  Klasse  für  alle  zu  erheben. 

Besondere  Tarife  bestehen  ferner  noch  für  leicht  verderbliche  Güter 

(Lebensmittel),  welche  mit  Personenzügen  befördert  werden,  für  Vieh  und 

für  Fahrzeuge. 

Für  Güter  von  aufsergewöhnlichem  Umfang  oder  Gewicht,  für  solche 

Güter,  welche  einen  besonders  gebauten  Wagen  oder  mehrere  Wagen 

oder  einen  besonders  zusammengesetzten  Zug  erfordern,  für  Lokomotiven. 

Tender  und  Eisenbahnwagen,  welche  auf  eigenen  Rädern  laufen,  für  wilde 

Thiere,  für  gefährliche  Güter,  für  Gold  und  Silber  in  Barren  und  Kost- 

barkeiten und  für  alle  aufsergewöhnlichen  Dienste,  welche  in  den  Höchst- 

sätzen nicht  vorgesehen  sind,  können  die  Eisenbahnen  einen  solchen 

vernünftigen  Betrag  erheben,  wie  ihnen  in  jedem  Fall  angemessen  er- 
scheint. 

Was  die  Höchstsätze  selbst  betrifft,  so  sind  dieselben  Staffeltarife, 

welche  für  Entfernungen  von  1—20  ,  20—50,  50—100  und  über  100 

Meilen  mit  jeder  Entfernungsstufe  abnehmende  Sätze  haben.1)  Dieselben 

sind  für  die  einzelnen  Bahnen  oder  für  verschiedene  Gruppen  von  Bahnen 

in  verschiedener  Höhe  festgesetzt.  Nur  die  Zuschläge  für  small  parcels, 

die  Höchstsätze  für  leicht  verderbliche  Güter  und  für  Fahrzeuge  sind  in 

gleicher  Höhe  für  alle  Bahnen  bemessen.  Für  Vieh  bestehen  3  verschiedene 

Höchstsätze  für  die  englischen,  die  schottischen  und  die  irischen  Bahnen. 

Für  nachfolgende  Nebengebühren  sind  als  gemeinsame  Höchstsätze 

für  alle  Bahnen  festgesetzt  für  eine  Tonne: 

>)  Das  Handelsamt  hatte  aufserdeni  für  die  Wagenladnugsklasseu  A  und  B  Fracht- 

sätze vorgeschlagen,  die  je  nach  Aufgabe  von  Sendungen  von  weniger  als  10  t.  von 

Sendungen  von  10—250  t  und  von  Sendungen  von  'J50  und  mehr  Tonnen  verschieden 

waren  und  dem  Aufgeber  gröfserer  Sendungen  geringere  Einheitssätze  einräumten. 

Dieser  Vorschlag  ist  indessen  vom  Ausschufs  des  Parlaments  fUr  eine  Verletzung 

des  Eisenbahn-  und  Kanalverkehrsgesetzes  von  1888  erachtet,  weil  dadurch  die 

gröfseren  Gewerbebetriebe  zum  Schaden  der  kleineren  begünstigt  würden,  und  dem- 

gemäß abgeleimt. 
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Abfertigungs- Gebühr Gebühr 
gebühr  für für für IUI 

Waa- Versand-  nnd Beladegebühr Entladegebühr Decken Abdecken 

roii" klasse Empfangs- 
der 

der vv  ageii w  agen 

sh. sb. sh. ***** 
sh. sh. 

A 0-3 — — 

B 0-6 

— 
" 

— 

C 1—0 0-3 0—3 
0-1 

0-1 1. 1 — 6 0—5 O—o 

o-iv* 

0-1V» 

2. 1-6 0-8 0—8 0-2 0-2 3. 
1-6 1-0 1-0 

0-2 0—2 

4. 1-6 1-4 1-4 
0—3 

0-3 6. 1-6 1-8 1—8 0-4  0-4 

Auf  Grund  dieser  neuen  Höchsttarife  haben  sodann  die  sämmtlichen 

£isenbahngesellschaften  Grofsbritanniens  ihre  Gütertarife  umgearbeitet  und 

die  neuen  Gütertarife  sind  am  1.  Januar  1893  zur  Einfuhrung  gelangt. 

Es  war  dies  natürlich  eine  ungeheure  Arbeit,  die  nur  mit  äufserster  An- 

strengung zu  dem  festgesetzten  Termin  hat  vollendet  werden  können. 

Von  einer  Veröffentlichung  der  neuen  Tarife,  wie  wir  in  Deutschland  es 

gewohnt  sind,  durch  Druck  und  Verkauf  der  Druckexemplare  an  das 

Publikum  ist  keine  Rede  gewesen.  Nicht  einmal  die  Aufsichtsbe- 

hörde, das  Handelsamt,  besitzt  die  neuen  Tarife  und  kennt  die  ein- 

geführten Frachtsätze.  Vielmehr  ist  nur  im  allgemeinen  durch  Ver- 

öffentlichung in  der  London  Gazette  und  in  wenigstens  einer  Zeitung  jeder 

Grafschaft,  welche  die  betreffende  Eisenbahn  berührt,  sowie  durch  Aushang 

auf  den  Stationen  das  Publikum  14  Tage  vor  dem  1.  Januar  1893  be- 

nachrichtigt, dafs  an  diesem  Tage  geänderte  Frachtsätze  zur  Einführung 

gelangen  würden,  dafs  dieselben  auf  den  Stationen  in  den  Frachtbüchern 

vom  16.  Dezember  ab  eingesehen  werden  können  und  dafs  gegen  Bezahlung 

Auszüge  aus  diesen  Frachtbüchern  mitgetheilt  werden.  Das  Handelsamt 

hat  den  Eisenbahngesellschaften  für  Januar  und  Februar  gestattet,  Aende- 

rungen  in  den  Tarifen  nach  ihrem  Ermessen  vorzunehmen,  ohne  die  durch 

Artikel  33  No.  6  des  Gesetzes  von  18S3  und  die  Verfügung  des  Handels- 

amts vom  26.  Januar  1889  vorgeschriebenen  Formalitäten  zu  beobachten. 

1.  März  1893  ab  sind  dagegen  die  Tarife  als  feststehend  anzusehen  und 

bedürfen  nach  den  oben  angeführten  Bestimmungen  Erhöhungen  der  Tarife 

einer  vorgängigen  14tägigen  Veröffentlichung  durch  die  öffentlichen  Blatter 

und  einer  28tägigen  Aushängung  in  den  Stationen. 

29*
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Unmittelbar  nach  Einführung  der  neuen  Tarife  erhoben  sich  von  allen 

Seiten  die  heftigsten  Beschwerden  über  die  durch  die  neuen  Frachtsätze 

herbeigeführten  Tariferhöhungen.  Namentlich  die  einheimische  Landwirth- 

schat't  beklagte  sich  darüber,  dafs  die  Frachten  für  ihre  wichtigsten  Erzeug- 
nisse, Vieh,  Milch,  Gemüse  u.  s.  w.  zum  Theil  um  50  Prozent  und  mehr 

erhöht  worden  seien.  Die  Bewegung  gegen  diese  Frachterhöhungen  hat  die 

weitesten  Kreise  ergriffen  und  einen  sehr  ernsten  Charakter  angenommen 

Bereits  durch  Schreiben  vom  2.  Januar  d.  J.  sah  sich  das  Handels- 

amt genöthigt,  die  Eisenbahngesellschaften  auf  die  erhobenen  zahlreichen 

Klagen  aufmerksam  zu  machen  und  ihnen  schleunige  Abhilfe  anzuempfehlen. 

Der  Vorsitzende  des  Vereins  der  Eisenbahnen  gab  in  seiner  Antwort 

zu,  dafs  viele  billige  Ausnahmetarife  aufgehoben  und  dadurch  Beschwerden 

veranlafst  seien,  und  stellte  Abhilfe  in  Aussicht.  Indefs  scheint  diese 

unvollständig  und  langsam  eingetreten  zu  sein,  da  die  Beschwerden  immer 

lauter  wurden  und  von  allen  Seiten  kamen.  Ende  Januar  fand  eine  grofse 

Versammlung  in  London  unter  Vorsitz  des  Lordmayors  statt,  an  welcher 

die  Vertreter  von  50  der  bedeutendsten  Städte,  20  Handelskammern,  eben- 

soviel Landwirthschaftskammern  und  zahlreichen  sonstigen  Korporationen, 

sowie  eine  grofse  Zahl  von  Parlamentsmitgliedern  theilnahmen.  In  derselben 

wurde  das  Vorgehen  der  Eisenbahngesellschaften  der  schärfsten  Kritik 

unterzogen  und  unter  andern  der  Beschlufs  gefafst,  mit  allen  Mitteln  dahin 

zu  wirken,  dafs  sobald  als  möglich  durch  eiu  neues  Gesetz  die  dem  Handels- 

amt in  Artikel  31  des  Eisenbahn-  und  Kanalgesetzes  von  1888  ertheilten 

Vollmachten  auszudehnen  seien  auf  Entscheidung  von  Beschwerden  und 

Klagen  über  die  bestehenden  Frachtsätze. 

Bald  darauf  aufaugs  Februar  interpellirte  der  bekannte  Abgeordnete 

Samuelson  im  Parlament  den  Präsidenten  des  Handelsamts  Mundella  in 

dieser  Angelegenheit.  Mundella  verlas  ein  Schreiben  des  Vorsitzenden  des 

Eisenbahn  Vereins,  nach  welchem  die  Eisenbahngesellschaften  mit  einer 

Revision  der  neuen  Tarife  behufs  Beseitigung  der  Härten  und  Erhöhungen 

beschäftigt  seien,  und  bäten,  ihnen  Zeit  dazu  zu  lassen.  Bei  der  daran  sich 

knüpfenden  Debatte  erklärte  Mundella  auf  Befragen,  dafs,  wenn  eine  be- 

friedigende Lösung  nicht  erreicht  würde,  allerdings  es  uothwendig  werden 

würde,  in  der  vorgeschlagenen  Weise  behufs  Ausdehnung  der  Befugnisse 

des  Handelsamts  durch  ein  Gesetz  vorzugehen.  Dieselbe  Erklärung  noch 

schärfer  wiederholte  Mundella  gelegentlich  des  Empfangs  einer  zahl- 

reichen Deputation  aus  allen  Parteien  des  Parlaments  am  15.  Februar. 

Es  wurde  von  der  Deputation  beklagt,  dafs  noch  nichts  Wesentliches  von 

den  Eisenbahngesellschaften  zur  Beseitigung  der  beklagten  Tariferhöhungen 

geschehen  sei.  Es  seien  einigen  grofsen  Firmen  und  Industriellen 

Konzessionen   gemacht   worden,    während   die   kleinen  Versender  und 
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namentlich  die  landwirtschaftlichen  Erzeugnisse  fortdauernd  die  hohen 

Frachten  zahlen  mufsten.  Man  hätte  wohl  gefragt,  weshalb  diese  Klagen 

nicht  vor  den  Eisenbahngerichtshof  gebracht  seien.  Aber  dieser  sei 

kein  hierzu  geeigneter  Gerichtshof.  Das  Verfahren  sei  zu  theuer,  und 

wenn  man  selbst  den  Prozefs  gewönne,  so  legten  die  Eisenbahn- 

gesellschaften Berufung  ein,  und  die  Versender  würden  durch  den  grösseren 

Geldbeutel  der  Eisenbahngesellschaften  schliefslich  klein  gemacht.  Deshalb 

helfe  nichts,  als  durch  ein  kurzes  Gesetz  dem  Handelsamt  die  Entscheidung 

in  diesen  Beschwerden  zu  übertragen.  Mundella  sprach  sich  scharf  gegen 

das  Verfahren  der  Eisenbahngesellschaften  aus,  welche  früher  bei  Fest- 

setzung der  Höchstsätze  jeden  Gedanken,  die  bestehenden  Frachten  zu 

erhöhen,  weit  von  sich  gewiesen  und  nun  ihr  Wort  gebrochen  hätten. 

Dieselben  hätten  versucht,  für  einige  durch  Herabsetzung  der  Höchst  trachten 

ihnen  auferlegte  Ermäfsigungen  sich  durch  Erhöhungen  in  andern  Artikeln 

schadlos  zu  halten.  Er  wolle  den  Eisenbahngesellschaften  noch  einige 

Zeit,  etwa  bis  Ostern  lassen,  um  selbst  ihren  Fehler  wieder  gutzumachen, 

wenn  dies  aber  nicht  geschehe,  werde  er  der  Regierung  Mafsregeln  vor- 

schlagen, um  die  Eisenbahnen  zur  Vernunft  zu  bringen. 

Die  Eisenbahngesellschaften  werden  sich  wohl  angesichts  dieser  Aus- 

sichten angelegen  sein  lassen,  die  erhöhten  Tarife  wieder  auf  den  früheren 

Stand  zu  bringen  und  alles  zu  thun,  um  die  Beschwerden  zum  Schweigen 

zu  bringen.  Wenigstens  haben  sie  dies  in  Aussicht  gestellt  und  behauptet, 

dafs  ihnen  nur  die  Zeit  gefehlt  habe,  um  diejenigen  ermäfsigten  Ausnahme- 

tarife neben  den  neuen  Normaltarifen  zur  Einführung  zu  bringen,  welche 

der  Verkehr  früher  gehabt  habe  und  deren  er  bedürfe.  Indefs  darf  man 

an  der  Aufrichtigkeit  dieser  Angaben  etwas  zweifeln.  Nach  Aeufserungen 

in  der  Fachzeitschrift  Railway  News  ist  vielmehr  anzunehmen,  dafs  die 

Tariferhöhungen  und  Beseitigung  niedriger  Ausnahmetarife  absichtlich  er- 

folgt sind,  um  den  Bahnen  eine  Entschädigung  für  durch  die  neue  Fest- 

setzung der  Höchstsätze  und  Aenderung  der  Klassifikation  verursachte 

Ermäfsigungen  zu  verschaffen.  Es  wiederholt  sich  also  in  Grofsbritannien 

derselbe  Vorgang,  der  sich  in  Frankreich  in  der  Mitte  der  80er  Jahre  bei 

der  Einführung  der  neuen  Klassifikation  und  Umrechnung  der  Gütertarife 

abgespielt  hat1):  Versuch  der  Privatbahnen,  eine  ihnen  auferlegten  Reform 

i)  Vergl.  meinen  Aufsatz:  Die  Verhandlungen  der  französischen  Kammer  über  die 

neuen  Tarife  der  Paris-Lyon-Mittelmeerbahn  im  Archiv  für  Eisenbahnwesen  1886 

S.  726  ff.  Uebrigens  haben  nach  neueren  Nachrichten  in  der  Railway  News  auch  die 

euglischen  Bahnen  den  Rückzug  ihatsächlich  angetreten.  Die  Great  Northern,  die 

Midland  und  viele  andere  Bahnen  haben  bereits  die  früheren  ermässigten  Tarife 

wieder  eingeführt  und  zwar  rückwirkend  vom  l.  Januar  1893  ab.  Ebenso  ist  für  eine 

grosse  Zahl  von  Artikeln,  welche  in  höhere  Klassen  versetzt  waren,  eine  Peklassifi- 
kation  (Herabsetzung  in  niedrige  Klassen)  eingetreten. 
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und  Ermässigung  der  Gütertarife  durch  Erhöhung  anderer  Frachtsätze 

auszugleichen  und  infolge  heftiger  Erregung  der  Öffentlichen  Meinung  und 

parlamentarischer  Debatten  die  Zurücknahme  der  Tariferhöhungen.  Die 

Privatbahnen  und  ihre  Tarifpolitik  bleiben  überall  sich  gleich. 

Im  übrigen  kann  nunmehr  als  festgestellt  angesehen  werden,  dafB 

das  Eisenbahn-  und  Kanalverkehrsgesetz  von  1888  die  wesentlichen  Miß- 

stände im  Tarifwesen  der  britischen  Privatbahnen  ebensowenig  gebessert 

hat  oder  bessern  wird,  wie  das  zwischenstaatliche  Verkehrsgesetz  von  1887 

dies  bei  den  Privatbahnen  der  Vereinigten  Staaten  vermocht  hat.  Und 

selbst,  wenn  es  dazu  kommen  sollte,  was  jetzt  verlangt  wird,  dafs  dem 

Handelsamt  die  Entscheidung  darüber  übertragen  würde,  ob  die  Frachtsätze 

der  Bahnen  vernünftig  (reasonable)  seien,  so  wird  das  die  bestehenden 

Beschwerden  nicht  beseitigen.  Es  ist  einfach  unmöglich,  daüs  ein  Gerichts- 

hof oder  die  Aufsichtsbehörde  derartige  Fragen  im  einzelnen  untersucht 

und  entscheidet  Es  scheitert  dies  nicht  nur  an  der  Schwierigkeit  der 

Untersuchung  und  Beurtheilung,  sondern  auch  an  der  grofsen  Zahl  der  zu 

entscheidenden  Einzelfalle.  Und  so  zeigt  sich  auch  in  der  Entwicklung 

des  englischen  Eisenbahnwesens  wieder  die  von  mir  schon  an  anderer 

Stelle  betonte  Nothwendigkeit,  die  Schäden  der  privatwirthschaftlichen 

Tarifgestaltung  solange  als  unabwendbar  hinzunehmen,  als  man  die  Ver- 

waltung der  Eisenbahnen  in  den  Händen  der  Privatwirthschaft  läfst. 

Ulrich. 
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Schnellverkehr  in  Städten,  mit  besonderer  Berücksichtigung 

von  London  und  Newyork. 
Von 

6.  Kemmann.  kaiserl.  Regierangarath. 

(Schlaft.») 

A.  Der  jetzige  3tand  der  Schnellverkehrsfrnge  im  allgemeinen. 

7.  Finanzfrage  und  Stadtbahnpolitik. 

Die  Finanzirung  der  lediglich  den  örtlichen  Verhältnissen  dienenden 

Bahnen,  die  sich  nurdem  Personenverkehr  widmen  und  auf gröfsere Bahngesell- 

schaften im  allgemeinen  nicht  stützen  können,  ist  eine  schwierige  Frage. 

Die  Anlagekosten  solcher  Bahnen  sind  unter  allen  Umstanden  sehr  hoch, 

die  Einnahmen  setzen  sich  aus  „Nickeln"  oder  „copperstt  zusammen. 

Wie  die  Gegensätze  am  besten  in  Einklang  zu  bringen  sind,  darüber  haben 

sich  die  Fiaanzleute  in  London  und  Newyork  genugsam  die  Köpfe  zer- 

brochen. Die  Betriebskosten  bilden  einen  wesentlichen  Faktor.  Bei  der 

City  und  Südlondonbahn  sind  sie  vorläufig  noch  recht  hoch,  aber  es  ißt 

anzunehmen,  dafs  sie  sich  mit  der  Zeit  günstiger  stellen.  Mather  &  Platt, 

die  Lieferanten  der  elektrischen  Betriebsmittel  für  diese  Bahn,  haben  er- 

klärt, dafs  der  Betrieb  der  Lokomotiven,  welcher,  wie  ausdrücklich  garantirt 

war,  36  4  für  das  Zugkilometer  bei  einem  Zuggewicht  von  23  t  kosten  sollte, 

jetzt,  wo  ihre  Ausnutzung  eine  vollkommenere  geworden  ist,  nur  noch  27  4 

kostet,  obwohl  das  Zuggewicht  um  40  °/o  zugenommen  hat.  Auch  infolge 

der  Vermehrung  der  Züge  haben  sich  die  Betriebskosten  verringert. 

Wenn  bei  einem  Anlagekapital  von  3  Millionen  Mark  für  das  Kilometer 

auf  einer  5  km  langen  Bahn  10  Millionen  Fahrgäste,  jeder  zu  15  4  be- 

fördert werden  könnten,  würde  die  Rentabilität  leidlich  gesichert  sein;  das 

würde  einer  Verzinsung  von  6  %  entsprechen,  wenn  die  Betriebskosten 

50%  der  Roheinnahme  ausmachen.  Steigen  aber  die  Kosten  auf  4  Mil- 

lionen für  das  Kilometer,  so  fällt  das  Unternehmen  bereits  ins  Wasser,  wenn 

»)  Vergl.  Archiv  1898.  S.  263. 
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es  keinen  höheren  Fahrpreis  vertragen  kann.  Vorausgesetzt,  dafs  die  Be- 

triebskosten bis  auf  Null  herabgingen,  so  müfsten,  um  die  Zinsen  eines 

kilometrischen  Anlagekapitals  von  4  Millionen  .//  zu  decken,  auf  das  Ki- 

lometer 200000  .//  eingenommen  werden.  Die  Summe  erhöht  sich  bei 

Annahme  von  50  °/0  Betriebskosten  auf  400  000 .//.  In  ganz  Grofsbritannien 

werden  auf  das  Kilometer  Eisenbahn  60000,  in  Englaud  allein  etwas  über 

60000.//  eingenommen.  Bei  verkehrsreichen  Linien,  wie  der  Taff  Vale, 

der  Chathara  und  Doverhahn,  steigt  die  Einnahme  —  die  Angaben  sind  der 

Quarterly  Review  entlehnt  -  auf  90000  bis  120000.//  für  das  Kilometer; 

die  Merseytunnelbahn  hat  eine  kilometrische  Einnahme  von  200000,  die 

Distrikthahn  in  London  von  annähernd  300000  M,  die  Metropolitanbahn 

etwas  weniger.  Die  Einnahmen  der  City  und  Südlondonbahn  betragen 

160000  bis  180000  M  und  nur  zwei  Bahnen  überhaupt  haben  Einnahmen 

über  320000  m  zu  verzeichnen,  die  Newyorker  Hochbahnen  und  die  Nord- 

londonbahn, ebenfalls  eine  Hochbahn;  erstere  nehmen  770000  m,  letztere 

nimmt  540000  m  auf  da«  Kilometer  ein.  Die  erstcren  haben  zwei  Gleise 

und  einen  niedrigsten  Fahrpreis  von  20  ̂ ,  der  für  alle  Strecken  gleich- 

mäfsig  gilt;  die  letztere  hat  vier  Gleise  und  ihr  fällt  aufser  dem  sehr 

regen  Personenverkehr  noch  ein  bedeutender  Güterverkehr  zu.  Sie  hat 

an  der  Nordwestbahn  eine  mächtige  Stütze.  Ihr  Anlagekapital  beträgt 

nur  wenig  über  vier  Millionen  Mark  für  das  Kilometer  —  jetzt  würde  sie  das 

zwei-  oder  dreifache  kosten.  Die  Metropolitanbahn  zahlt  ebenfalls  eine 

gute  Dividende,  die  aber  hauptsächlich  aus  ihrem  reichen  Grundbesitz  und 

dem  Mitbetrieb  fremder  Bahnen  stammt.  Die  Rolle  der  Distriktbahn  wird 

von  der  Ostlondonbahn  getheilt.    Beide  sind  unrentable  Anlagen. 

Die  Fahrpreise  haben  eine  obere  Grenze,  die  sich  nach  den  Pferde- 

bahnen und  Omnibus  insoweit  richten  mufs,  als  diese  die  städtischen  Schnell- 

verkehrsmittel mit  ihrer  Konkurrenz  bedrohen.  Die  Londoner  Untergrund- 

bahnen und  die  City-  und  Südlondonbahn  wissen  hiervon  ein  Lied  zu 

singen.  Wenn  auch  der  Zeitkartenverkehr  und  der  Verkehr  der  wohl- 

habenden Klassen  bei  den  Eisenbahnen  bleiben  wird,  so  zieht  doch  das 

untere  Publikum,  das  mit  dem  Nickel  rechnen  mufs,  die  billige,  wenn 

auch  langsame  Fahrt  in  der  Pferdebahn  oder  im  Omnibus  der  Eisenbahn- 

fahrt vor.  Die  Südlondonbahn  erhebt  ein  Fahrgeld  von  durchschnittlich 

15  4.  Die  Metropolitanbahn  ist  nicht  theurer,  trotz  der  grofsen  Aus- 

dehnung ihrer  Linien.  An  eine  Erhöhung  der  Fahrpreise  ist  auf  den 

Wettbewerbslinien  solange  nicht  zu  denken,  als  die  Pferdebahnen  und 

Omnibus  bei  ihren  niedrigen  Sätzen  stehen  bleiben.  In  Newyork  liegt  die 

Sache  insofern  anders,  als  die  Hochbahnen  einen  und  denselben  Fahrpreis 

von  20  für  jede  Entfernung  erheben.  „20  ̂   sind  die  kleinste  Münze, 

mit  der  sich  ein  Amerikaner  abgiebt;  dazu  kommt  die  bequeme  Fahr- 
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gelegenheit  der  Hochbahnen.  Und  so  ist  es  kein  Wunder,  wenn  diese 

Bahnen  in  der  Lage  sind,  eine  hohe  Dividende  zu  zahlen.  In  London 

rechnet  man  aber  mit  pennies  und  halfpennies;  die  Trambahnen,  welche 

leicht  im  Stande  sind,  der  gröfseren  Sparsamkeit  des  Publikums  Rechnung 

zu  tragen,  müssen  die  Eisenbahnen  unterbieten." 

Harrison,  Mitglied  des  Londoner  Grafschaftsraths,  meint,  dafs  „die 

neuen  elektrischen  Bahnen,  die  ganz  innerhalb  der  Grafschaft  London 

liegen,  nichts  anderes  seien,  als  eine  Art  unterirdischer  Trambahnen." 

Nur  in  einem  gewissen  Sinne,  soweit  die  Gröfsenverhältnisse  und  die 

ganze  Art  der  Betriebsmittel  in  Betracht  kommen,  kann  hiervon  die  Rede 

sein.  Sonst  hinkt  der  Vergleich  doch  sehr,  wie  die  vorangeführten  Zahlen 

klarstellen.  Den  Trambahnen  wird  die  Fahrbahn  von  der  Stadt  geliefert, 

wenn  auch  nicht  gerade  umsonst.  Aber  die  Abgaben  fallen  nicht  sehr  ins 

Gewicht.  In  manchen  englischen  Städten  haben  die  Trambahnen  feste 

jährliche  Abgaben  an  die  Stadt  zu  leisten;  in  andern  müssen  sie  ihre 

Linien  nach  längerer  Frist  an  die  Stadt  zu  einem  festen  Pauschalsatz  ab- 

treten, was  sie  aber  nicht  hindert,  inzwischen  gute  Dividenden  zu  ver- 
theilen. 

Die  Untergrundbahn  kann  die  von  den  Einwohnern  hergestellten 

Strafsen  nicht  benutzen;  sie  baut  sich  ihren  kostspieligen  Weg  aus  eigenen 

Mitteln:  sie  geht  nicht  lediglich  durch  städtischen,  sondern  häufig  genug 

durch  privaten  Grund  und  Boden,  wobei  es  nach  der  Review  prinzipiell 

nicht  in  Frage  kommen  kann,  ob  dieser  Grund  tatsächlich  für  die  Eigen- 

tümer der  darüber  liegenden  Parzellen  werthlos  ist  oder  nicht. 

Die  Review  wirft  sich  zum  energischen  Anwalt  der  neueu  Unter- 

nehmungen auf.  Dafs  der  Verfasser  des  Aufsatzes  ausgesprochener  An- 

hänger des  Privatbahnsystems  ist,  braucht  kaum  gesagt  zu  werden.  Für 

die  örtlichen  Unternehmungen  der  in  Rede  stehenden  Art  hält  er  die 

Stadtbehörden  nicht  für  die  geeigneten  Unternehmer.  Er  mahnt  wiederholt 

und  eindringlich  —  und  das  klingt  durch  den  ganzen  Aufsatz  von  Anfang 

bis  zu  Ende  hindurch,  —  diesen  Bahnen  das  Interesse  entgegenzu- 

bringen und  ihnen  die  Förderung  angedeihen  zu  lassen,  die  im  Inter- 

esse aller  liege,  der  Geldgeber  nicht  in  letzter  Linie.  Er  beklagt  sich 

bitter  über  die  Gleichgültigkeit,  die  man  den  Bahnen  behördlicherseits 

entgegen  bringt  und  über  die  Politik,  den  Unternehmungen  alle  möglichen 

Lasten  aufzubürden,  solche  Lasten,  dafs  ihre  Finanzirung  völlig  in  Frage 

gestellt  wird. 

Zu  diesen  Lasten  sind  zu  rechnen  die  tausend  Beschränkungen,  die 

man  den  Bahnen  in  Bezug  auf  ihre  Linienführung,  die  bauliche  Herstellung 

und  die  Unterhaltung  der  Bahnanlage,  insbesondere,  auch  mit  Rücksicht 

auf  die  Interessen  Dritter,  auferlegen  will.    Ferner  Bestimmungen  über 
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billigere  Beförderung  der  arbeitenden  Klassen,  über  Umfang  und  Dauer  der 

Konzessionen  u.  a.  Auf  diese  Punkte  wird  im  einzelnen  später  noch 

näher  eingegangen. 

Charles  Harrison  kennzeichnete  gelegentlich  seiner  Befragung  vor 

dem  1892  er  Parlamentsausschufs  die  behördlichen  Anschauungen  dahin, « 

dafs  es  „dem  Grafschaftsrath  überhaupt  gleichgültig  sei,  ob  die  neuen 

Bahnen  finanziell  rentireu  oder  nicht41.  Diese  Aeufserung  wirft  ein  selt- 

sames Streiflicht  auf  die  ganze  Sachlage  vom  Standpunkte  derer, 

die  die  neuen  Verkehrsmittel  am  meisten  begünstigen  sollten.  In  Berlin 

ist  es  bekanntlich  nicht  anders ;  auch  da  betrachtet  man  die  Unternehmer, 

welche  sich  dem  Risiko  unterziehen  wollen,  wie  Leute,  die  man  sich  vom 

Halse  halten  solle.  Der  Parlamentsausschufs  selbst  war  nicht  so  kurz- 

sichtig Er  sagt,  dafs  die  in  Vorschlag  gebrachten  neuen  Verkehrsmittel 

nur  einen  Theil  des  Netzes  neuer  Verkehrsanlagen  darstellen,  die  nöthig 

sind,  um  den  beständig  wachsenden  Ansprüchen  der  Hauptstadt  zu  folgen. 

Freilich  hat  das  Parlament  nicht  umhin  gekonnt,  der  Belastung  dieser 

Verkehrsmittel  mit  allerhand  erschwerenden  Klauseln  zuzustimmen.  Sir 

Benjamin  Baker  sagte  vor  dem  Parlamentsausschufs,  „dafs  man  auf  der 

Karte  von  London  nicht  einen  Strich  ziehen  könne,  der  nicht  irgend  ein 

Projekt  decke,  welches  während  der  letzten  dreifsig  Jahre  in  Vorschlag 

gebracht  worden  sei.  Und  woran  ist  die  Ausführung  gescheitert?  Erstens, 

weil  die  behördliche  Unterstützung  fehlte,  die  man  der  ältesten  Londoner 

Untergrundbahn  seiner  Zeit  so  bereitwilligst  angedeihen  liefs;  Jetzt  über- 

läfst  man  die  Angelegenheit  Sachverständigen,  die  stets  für  ihre  Klienten 

etwas  herauszudrücken  suchen."  In  zweiter  Linie  „hat  die  Wahl  einer  zu 

weiten  Spur  die  Ausführung  hintangehalten. u 

Es  wird  auf  die  angedeuteten  Verhältnisse  zurückgeführt,  dafs  der 

Bau  der  Zentrallondonbahn  nicht  von  der  Stelle  kommen  will,  obwohl 

gerade  die  Anlage  dieser  Bahn  ein  dringendes  Bedürfnifs  ist.  Von  ähn- 

lichen Gesichtspunkten  ist  der  neuerliche  Mifserfolg  des  Newyorker  Schnell- 

verkehrsausschusses aufzufassen,  der  nach  längeren  Erwägungen  einen 

Entwurf  für  neue  Stadtbahulinien  aufgestellt  hatte,  wie  er  den  Vencehrs- 

verhältnissen  vortrefflich  entsprochen  hätte.  Die  Konzession  wurde  am 

29.  Dezember  v.  J.  ausgeschrieben,  aber  nur  ein  einziger  Unternehmer  hat 

ein  Angebot  eingereicht;  er  wurde  jedoch  als  leistungsuuiUhig  abgelehnt. 

Vom  Standpunkte  der  Privatspekulation  ist  die  zögernde  Haltung 

gegenüber  solchen  Konzessionen  verständlich. 

Wie  läfst  sich  aber  eine  bessere,  den  Spekulanten  wie  die  Behörde 

befriedigende  Regelung  herbeiführen?  Die  Review  ist  für  stadtseitige  Aus- 

führung und  stadtseitigen  Betrieb  durchaus  nicht  eingenommen,  am  aller- 

wenigsten mit  Rücksicht  auf  die  etwaigen  Konsequenzen  freier  Beförderung 
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unter  Deckung  der  Betriebskosten  durch  eine  allgemeine  Steuerauflage. 

Ebenso  Curtis  Clarke  und  Croes.  Die  Vorschläge  der  letztgenannten 

beiden  Sachverständigen  laufen  fast  genau  in  gleicher  Richtung. 

Curtis  Clarke  will  nur  in  einigen  Punkten,  welche  die  allgemeinen 

Rechtsverhältnisse  betreffen,  der  Behörde  das  Wort  gönnen,  wie  in  Sachen 

der  Betriebssicherheit,  der  gleichen  und  angemessenen  Behandlung  aller 

Reisenden.  Und  weil  die  städtischen  Betriebsmittel  im  Laufe  der  Zeit 

wettbewerbslos  und  daher  zum  Monopol  werden  müssen,  sei  es  nicht  mehr 

wie  recht  und  billig,  wenn  sich  die  Behörden  gewisse  Vorrechte  wahren. 

Andererseits  will  aber  Curtis  Clarke,  dafs  die  Allgemeinheit  soweit  für  das 

Unternehmen  auch  finanziell  eintrete,  dafs  sie  den  Grund  und  Boden,  über- 

haupt das  Wegerecht,  sei  es  in  Terrainhöhe,  über  oder  unter  der  Erde, 

der  Bahn  zur  Verfügung  stellt.  Nicht  umsonst,  die  Anwohner  sollen  ab- 

gefunden werden  —  gegebenenfalls  auf  dem  Zwangswege  —  und  die  Bahn 

soll  der  Stadt  das  hierfür  aufgewendete  Kapital  verzinsen.  Clarke  meint, 

dafs  die  Stadt  am  Besten  in  der  Lage  sei,  das  Kapital  als  Anleihe  und 

zu  mäfsigem  Zinsfufs  —  etwa  3  °/o  —  zu  beschaffen. 

Clarke  fafst  seine  Vorschläge,  betreffend  die  behördliche  Ueberwachung, 

wie  folgt  zusammen: 

1.  Die  Bahnen  sollen  in  der  Ausdehnung  ihrer  Betriebsstrecken  mit 

den  Verkehrs  Verhältnissen  Schritt  halten  und  auf  allen  Linien  eine 

angemessene  Anzahl  von  Betriebsmitteln  fahren.  Streitfragen 

sollen  durch  Schiedspruch  erledigt  werden: 

2.  auf  dem  ganzen  Liniennetze  —  gleichviel  ob  daran  mehr  als  eine 

Gesellschaft  betheiligt  ist  und  ohne  Rücksicht  auf  Wagenwechsel 

—  soll  ein  fester  einheitlicher  Fahrpreis  erhoben  werden: 

3.  die  Fahrgeschwindigkeit  soll  den  Verhältnissen  angemessen  sein. 

Die  Wagen  sollen  sauber  gehalten,  gut  erleuchtet,  geheizt  sein 

und  sich  sonst  in  guter  Verfassung  befinden; 

4.  das  Pflaster  soll  in  reinem  und  einwandfreiem  Zustande  unter- 

halten werden;  die  Schienen  sollen  ein  Profil  erhalten,  das 

den  Verkehr  nicht  hindert; 

6.  die  Bahnen  sollen  für  das  Wegerecht  eine  angemessene  Pacht  zahlen. 

Die  vierte  Bedingung,  die  auf  den  Tramverkehr  zugeschnitten 

ist,  läfst  den  Amerikaner  erkennen:  der  Zustand  der  Strafsen,  in  denen 

Trambahnen  laufen,  ist  in  den  Vereinigten  Staaten  keineswegs  mustergültig. 

Clarke  fordert  ferner,  dafs  die  Schnellverkehrsmittel  —  den  festen 

Grundbesitz  etwa  ausgenommen  —  nicht  besteuert  werden  sollen;  dafür 

soll  ihnen  andererseits  die  Verpflichtung  auferlegt  werden,  die  Fahrpreise 

niedrig  zu  halten.    Sobald  die  Dividende  10%  überschreitet,  sollen  die 
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Preise  herabgesetzt  werden:  eine  so  hohe  Dividende  wird  zugelassen, 

damit  sich  die  Gesellschaften  die  nothwendigen  Verbesserungen  angelegen 

sein  lassen.  Beim  Ueberschreiten  dieser  Dividende  soll  die  Ueberwachung 

aber  strenger  gehandhabt  werden;  und  andere  Punkte  mehr.  Bei  Befol- 

gung solcher  Bestimmungen,  meint  Clarke,  vermochten  die  Schnellverkehrs- 

mittel in  privaten  Händen  dem  Volkswohl  ebensogut  zu  dienen,  wie  öffent- 

liche Verkehrsanlagen.  Eine  Besteuerung  des  Verkehrs  hält  Clarke  für 

grundfalsch ,  weil  diese  schliesslich  doch  auf  das  Publikum  zurückfalle  und 

zu  einer  Sparsamkeit  fühte.  die  einer  Verschlechterung  des  Dienstes  gleich- 

bedeutend sei.  Die  Verminderung  der  Fahrpreise  verstärke  den  Verkehr, 

wie  die  Herabsetzung  der  Hochbahntahrpreise  von  40  auf  20  ̂   in  New- 

york  bewiesen  habe;  die  Entrichtung  der  Fahrpreisermäfsigungen  an 

die  Stadt  in  Gestalt  von  Steuern  habe  den  entgegengesetzten  Erfolg. 

Den  erörterten  Clarke'scheu  Vorschlägen  schliefst  sich  Croes  im 

wesentlichen  an,  der  die  Ansicht  nachdrücklich  vertritt,  dafs  die  Bau- 

und  Betriebsführung  in  den  Händen  der  Privatunternehmung  besser  ruhe, 

als  in  der  Hand  öffentlicher  Angestellter.1)  Im  Interesse  einheitlicher 

Leitung,  behufs  Verminderung  von  Kollisionen  und  zur  Konzentrirung  der 

Verantwortlichkeit  sollen  sowohl  der  Tramverkehr,  als  auch  der  Sehnell- 

und  Eilverkehr  einer  Stadt  in  ihrem  ganzen  Umfange  der  Leitung  einer 

einzigen  Körperschaft  anvertraut  werden,  und  dieser  soll  wieder  nur  eine 

einzige  behördliche  Instanz  vorgeordnet  sein.  Auch  Croes  will,  dafs  das 

Wegerecht  von  der  Stadt  erworben  und  abgabenpflichtig  an  die  Bahnen 

überwiesen  werde. 

Was  nun  die  Londoner  Verkehrspolitik  angeht,  so  leuchtet  ohne 

weiteres  ein,  dafs  die  Unternehmung  der  Schnellverkehrslinien  auf  dem 

Boden  der  reinen  Privatwirtschaft  stehen  bleiben  wird,  'so  lange  sie  es 

irgend  kann  und  wie  sie  es  in  der  Eiseubahnpolilik  bis  in  die  neuere  Zeit 

mit  Erfolg  durchgeführt  hat.  Dagegen  ist  es  die  Politik  des  Grafschafts- 

rathes,  die  Londoner  Strafsenbahnen,  also  den  Tramverkehri  selbst 

in  die  Hand  zu  nehmen  und  diese  Bahnen  selbst  zu  betreiben.  Sidney  Smith, 

der  in  dieser  Behörde  sitzt,  befürwortet,  dafs  die  Beförderung  umsonst  ge- 

schehen solle.  Die  Quarterly  Review  führt  aber  aus,  dafs  es  bei  diesem 

Schritt,  wenn  einmal  geschehen,  unmöglich  bleiben  könne,  denn  wie  sollen 

sonst  die  Eisenbahnen,  die  jetzt  schon  gegen  die  Strafsenverkehrsmittel  schwer 

ankämpfen  müssen,  den  Wettstreit  unter  solchen  Umständen  weiter  führen. 

Und  wo  sollen  gar  Unternehmer  für  die  neuen  Bahnunternehmuugen  gefunden 

werden,  von  denen  die  in  Vorschlag  gebrachten  „erst  den  Anfang  eines 

l)  Vergl.  auch  das  ueueste  Heft  „Die  Strai'senbahnpolitik"  des  Hilse'schen 
Handbuchs  der  Strafsenbahnkunde. 
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grofsen  Netzes  bedeuten",  in  einer  Stadt,  wo  der  tägliche  Verkehr  in 

einem  Jahrzehnt  von  797000  auf  1 186000  Personen  gestiegen  ist,  und 

sich  am  Ende  des  Jahrhunderts  gewifs  auf  1800000  Personen  belaufen 

wird.  Der  Zeitkartenverkehr,  der  Verkehr  der  wohlhabenden  Klassen,  die 

lange  Strecken  zurücklegen,  würde  den  Bahnen  freilich  bleiben,  aber  die 

unteren  Klassen  würden  die  unentgeltliche  Beförderung  vorziehen. 

Dies  in  Kurzem  die  Vorschläge,  welche  darauf  zielen,  den  Unter- 

nehmern ihre  Aufgabe  zu  erleichtern,  und  das  Verhältnifs  zwischen  Unter- 

nehmern und  Behörden  zu  regeln.  In  dieser  Angelegenheit  dürfte  das 

letzte  Wort  noch  nicht  gesprochen  sein. 

B.  Stand  der  Schnellverkehrsfrage  in  London  und  Newyork. 

1.  London. 

In  London-  ist  die  Frage  der  binnenstädtischen  Verkehrsmittel  nach 

einer  längeren  Zeit  der  Unterbrechung  in  den  letzten  Jahren  wieder 

mächtig  in  Flufs  gekommen.  Die  frühere  langjährige  Stille  ist  wesentlich 

daher  zu  erklären,  dafs  man  die  Frage  der  technischen  Ausführung  von 

Schnellverkehrslinien  in  der  verkehrsreichen  Innenstadt  nicht  in  einer  auch 

für  den  Finanzmaun  günstigen  Weise  zu  lösen  vermochte.  Heute,  wo 

durch  die  City-  und  Südlondonbahn  der  Beweis  erbracht  ist.  dafs  man 

Untergrundbahnen  billiger  herzustellen  und  besser  zu  betreiben  im  Stande 

ist,  als  früher,  schiefsen  neue  Unternehmergesellschaften  wie  Pilze  aus  der 

Erde.  Hochbahnen  stehen  aus  früher  erörterten  Gründen  in  London  nicht 

in  Frage,  man  hat  sich  allgemein  der  unterirdischen  Linienführung  zu- 

gewandt. Die  City-  und  Südlondonbahn  ist  zwar  im  Grunde  nur  als  ein 

erster,  derartiger  Versuch  aufzufassen,  aber  diese  Bahn  ist  immerhin  lang 

genug,  um  über  die  technische  Bewährung  und  Rentabilität  weitere  Schlüsse 

zu  ziehen.  Die  erste  steht  aufser  Frage.  Freilich  sind  die  Neigungs- 

und Krümmungsverhältnisse  zum  Theil  recht  ungünstig.  Auch  andere 

Mängel  sind  vorhanden  und  bereits  an  früherer  Stelle  hervorgehoben.  Man 

wird  diese  indessen  bei  den  neuen  Unternehmungen  zum  grofsen  Theil 

beseitigen.  Die  Betriebssicherheit  ist  jetzt  eine  vollkommene  und  wenn 

nicht  die  Konzession  solcher  Bahnen  zu  sehr  mit  einschränkenden  Klauseln 

verknüpft  wird,  vermögen  sie  auch  ein  Onanziell  befriedigendes  Ergebnifs 

zu  liefern,  vorausgesetzt  immer,  dafs  man  sie  an  den  Hauptverkehrsadern 

entlang  führt.  Wenn  auch  der  Grunderwerb  nicht  in  Frage  kommt,  so 

sind  doch  die  Baukosten  immerhin  bedeutend. 

Ucber  die  Bauausführung  der  City-  und  Südlondonbahn  ist  so  viel 

geschrieben,  dafs  darüber  hier  füglich  hinweggegangen  werden  kann.  Xur 

so  viel,  dafs  die  Bahn  aus  zwei  in  18  m  Tiefe  bei  einander  liegenden,  mit 
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Eisen  ausgekleideten  eingleisigen  Röhren  von  je  3,2  ra  Durchmesser  be- 

steht, die  in  den  Stationsanlagen  —  Doppelstationen  —  in  geeigneter 

Weise  Zusammenhang  erhalten,  sonst  aber  unabhängig  neben  oder  unter 

einander  hergeführt  sind.  Der  Durchmesser  der  Röhren  ist  nicht  aus- 

kömmlich genug  bemessen. 

Das  Unternehmen  hat  anfangs  nur  geringen  Nutzen  abgeworfen,  aber 

die  Verhältnisse  haben  sich  bereits  wesentlich  gebessert.  Der  Verkehr  der 

Bahn  vertheilt  sich  ungünstig  über  die  Tageszeit;  sie  durchzieht  nicht  die 

Geschäftsstadt,  sondern  hat  es  hauptsächlich  mit  dem  nach  dieser  gerich- 

teten Wohnverkehr  zu  thun,  der  sich  morgens  und  abends  in  bestimmten 

Stunden  abwickelt.  Während  der  übrigen  Zeit  ist  die  Bahn  wenig  be- 

sucht Dieser  Umstand  ist  es  hauptsächlich,  der  eine  gute  Dividende  bis- 
her nicht  aufkommen  liefs.  Dazu  kommt,  dafs  die  Betriebskosten  noch 

sehr  hoch  sind.  Der  Verkehr  ist  jedoch  im  Steigen  begriffen  und  die  Be- 

triebskosten haben  eine  fallende  Tendenz. 

Die  Bahn  wurde  am  18.  Dezember  1890  für  den  öffentlichen  Verkehr 

in  Benutzung  genommen,  befindet  sich  also  jetzt  etwa  2'/s  Jahre  im  Betrieb. 

Das  Gesellschaftskapital  war  gesetzlich  auf  16  Millionen  ut  in  Aktien  und 

4l .,  Millionen  M  Anleihen  festgesetzt.  Bis  Mitte  1891  waren  ausgegeben 

für  12,o  Millionen  m  Aktien  und  3.4  Millionen  m  Schuldverschreibungen 

(debentures),  zusammen  16  Millionen.  Nur  die  Zinsen  der  letzten  Kapital- 

gattung sind  gleich  von  Anfang  an  voll  ausgezahlt  worden.  Die  gewöhn- 

lichen Aktionäre  haben  bis  Anfang  1892  nichts  erhalten:  im  ersten  Halb- 

jahr 1892  konnte  ihnen  V2  %,  'm  verflossenen  Halbjahr  Vs  °/0  gezahlt 

werden.  Die  Bahn  beförderte  im  ersten  Halbjahr  1891  —  dem  ersten  des 

Betriebes  —  2  312  000,  in  den  folgenden  Halbjahren  2  488  000,  2  75OC00 

und  3  218000  Personen,  ohne  die  Zeitkarteninhaber.  Die  Züge  waren  in 

den  vier  Halbjahren  durchschnittlich  besetzt  mit  45,  46,  47  und  48  Per- 

sonen. Die  Ausnutzung  der  Sitzplätze  beträgt,  da  ein  Zug  100  Personen 

aufnehmen  kann,  noch  nicht  50%'  sie  hat  aber  etwas  zugenommen.  Die 

Betriebskosten  betrugen  in  den  vier  Halbjahren  79,  76,  70  uud  67,9  %,  sie 

sind  also  um  mehr  als  10%  gefallen.  Die  Kosten  des  Betriebs  der  Auf- 

züge sind  in  den  angeführten  Kosten  mitenthalten.  Werden  diese  aber 

abgezogen,  so  betragen  die  Betriebskosten  jetzt  59,5  %  der  Roheinnahme,  sie 

sind  also  niclit  gar  zu  viel  höher  als  bei  den  gewöhnlichen  Dampfbahnen. 

Die  Zugförderungskosten  betrugen  in  den  vier  Halbjahren  46,i;,  39,o,  40,0 

und  36,8  ü  auf  das  Kilometer.1)  Die  Gesammtausgabe  auf  das  Zugkilo- 

meter betrug  in  den  vier  Halbjahren  l,n,  l,oi,  l.oo  und  0,9.//.    Die  kilo- 

V)  Die  Thatsache,  dafs  diese  Kosten  auf  den  englischen  Hauptbahnen  46,i  A 

betragen,  hat  lediglich  nachrichtlicheu  Werth. 
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metrischen  Einnahmen  gingen  im  letzten  Halbjahr  von  l,?u  auf  1,26  Jt 

herunter.  Dieser  Rückgang  erklärt  sich  aus  der  vorgenommenen  Ver- 

stärkung des  Betriebes,  mit  der  der  Verkehr  nicht  ganz  Schritt  gehalten 

hat.   Die  Fahrpreise  sind  im  Laufe  der  Zeit  etwas  ermäfsigt  worden. 

Die  Bahn  besitzt  die  Ermächtigung,  ihre  Linie  in  südlicher  Richtung 

bis  Clapham  auszudehnen.  Es  liegt  ein  Gesellschaftsbeschlufs  vor,  der 

diese  Erweiterung  in  nahe  Aussicht  nimmt. 

Der  technische  Erfolg  der  City-  und  Südlondonbahn  hat  eine  ganze 

Fluth  neuer  Entwürfe  hervorgerufen.  In  besserer  Verkehrslage  glaubt 

man  auch  eine  bessere  Rentabilität  zu  erzielen.  1890  wurde  beim  Par- 

lament die  Genehmigung  zum  Bau  der  Zentrallondonbahn  nachgesucht, 

die  aber  versagt  wurde,  weil  die  Verhältnisse  der  neuen  Verkehrsmittel 

durch  die  City-  und  Sudlondonbahn  noch  nicht  genügend  geklärt  seien. 

Nachdem  in  dieser  Beziehung  durch  den  erfolgreichen  Betrieb  dieser  Bahn 

Klarheit  geschaffen  war,  wurde  die  Zentrallondonbahn  am  5.  August  1891 

genehmigt.  Sie  wird  sich  unter  der  langen  Flucht  hauptstädtischer  Ver- 

kehrsstrafsen  hinziehen,  die  von  Shepherds  Bush  im  Westen  nach  dem 

Mansion  House  in  der  City  führen,  also  in  der  Hauptrichtung  der  inneren 

Ringbahn  verlaufen.  Der  Lauf  der  Bahn  ist  aus  dem  beigefügten  Kärtchen 

ersichtlich.  Ihre  Herstellung  war  wie  die  der  City-  und  Südlondonbahn 

gedacht,  ihre  Tunnel  sollten  etwa  15  m  tief  gelegt,  3,r>  m  weit  gemacht 

und  mit  schalldämpfendem  Material  ausgekleidet  werden.  Die  Reise- 

geschwindigkeit der  Züge  sollte  221/...  km,  die  gröfste  Fahrgeschwin- 

digkeit 40  km  betragen.  Die  Gesellschaft  wurde  zur  Erhebung  eines 

Kapitals  von  54  Millionen  .//  ermächtigt;  weitere  18  Millionen  kann  sie  als 

Anleihe  beschaffen.  Die  Länge  der  Bahn  beträgt  bis  zum  Mansion  House 

9,r>  km.  Alles  in  allem  kommen  hiernach  auf  das  Kilometer  rund  7V«  Mil- 

lionen m. 

Im  Jahre  1892  wurden  fernere  sechs  Entwürfe  für  Bahnen,  welche 

die  Verbindung  vorstädtischer  Bezirke  mit  dem  inneren  Stadtgebiet  oder 

sonstiger  Verkehrspunkte  unter  einander  herstellen  sollen,  dem  Parlament 

unterbreitet.  Das  Muster  war  für  alle  die  City-  und  Südlondonbahn.  Die 

Vorlagen  führten  im  März  v.  J.  zu  folgendem  Parlaracntsbeschlufs: 

„Es  ist  ein  gemeinschaftlicher  Ausschufs  des  Ober-  und  Unterhauses 

zu  bilden,  um  zu  erwägen,  wie  am  besten  iu  betreff  der  eingereichten  An- 

träge für  den  Bau  elektrischer  oder  Kabelbahnen  im  Gebiet  der  Hauptstadt 

verfahren  wird,  und  zu  berichteu,  ob  bei  Anwendung  von  Elektrizität  oder 

von  Kabeln  zum  Bahnbetriebe  wohl  in  genügender  Weise  für  die  Bewäl- 

tigung des  gegenwärtigen  oder  zukünftigen  Verkehrs  Vorsorge  getroffen 

werden  kann;  welche  von  deu  vorgeschlagenen  Linien  etwa  im  Verkehrs- 

interesse zur  Ausführung  geeignet  sind;  welche  Bedingungen  für  die  Auf- 

lassung des  Grund  und  Roden.«  an  die  Gesellschaften  festzusetzen  sind; 
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welche  von  den  Vorlagen  von  der  Berathung  in  der  gegenwärtigen  Tagung 

auazuschliefsen  sein  möchten. u 

Der  Auxschufs  hat  zur  Klarstellung  dieser  Punkte  ein  umfassendes 

Zeugenverhör  angestellt,  durch  welches  ein  reichhaltiges  Material  zu  Tage 

gefördert  wurde,  aus  dem  der  Ausschufs  die  sichere  Ueberzeugung  von 

der  Zweckmäfsigkeit  aller  in  Vorschlag  gebrachten  Linien  gewonnen  hat. 

Seine  Ansichten  sind  in  einem  dem  Parlamente  erstatteten  Bericht  nieder- 

gelegt. Die  unvergleichliche  Kürze  des  Schriftstückes  ermöglicht  seine 

Wiedergabe  an  dieser  Stelle  im  vollen  Wortlaut.  Der  Bericht  ist  ohne 

jede  Begründung;  er  umfafst  17  Punkte  und  lautet  wie  folgt: 

Bericht. 

1.  Der  Ausschufs  ist  zusammengetreten  und  hat  die  ihm  zugewiesenen  Ange- 

legenheiten geprüft  und  die  Meinungsäußerungen  sowohl  der  Anmelder  der 
verschiedenen  Bahnentwürfe  einschließlich  der  Elektrotechniker  und  anderer 

Ingenieure,  als  auch  der  Vertreter  des  Londoner  Grafschaftsrathes,  der 

Körperschaft  der  City  von  London,  des  Agenten  und  Feldmessers  der 

St.  Marylebone-Besitzung  des  Lord  Portman  und  des  Handelsamtes  ent- 

gegengenommen. 

2.  Die  dem  Ausschufs  zur  Berathung  überwiesenen  Vorschläge  betreffen: 

die  Great  Northern-  und  Citybahn, 

„  Zentrallondonbahn. 

„  City-  und  Südlondonbahn, 

,.  Waterloo-  und  Citybahn, 

r  Bakerstreet-  und  Waterloobahn, 

.,  Hampstead-,  St.  Pancras-  und  Charing  Crossbahn. 

3.  Der  Ausschufs  hält  es  für  angezeigt,  über  die  Great  Northern-  und  Citybahn 

vorweg  zu  berichten. 

4.  Die  hauptsächliche  Bedeutung  dieser  Bahn  wird  darin  gefunden,  dafs  sie 

den  bedeutenden  und  zunehmenden  Lokalpersonenverkehr  der  Nordbahn 

verzweigt  und  erleichtert  und  der  Bahn  einen  neuen  und  direkten  Zugang 

zur  City  schafft. 

5.  Der  Ansschufs  ist  der  Ansicht,  dafs  kein  Grund  dagegen  vorliegt,  diesen 

Entwurf  durch  Ausschüsse  im  gewöhnlichen  Verfahren  zu  behandeln. 

6.  Der  Ausschufs  ist  ferner  der  Ansicht,  dafs  eine  direkte  durchgehende  Ver- 

bindung der  Stammlinien  nördlich  und  südlich  der  Themse,  sei  es  zum 

Nutzen  ihres  gesammten  Verkehrsgebietes  oder  ihres  Vorortverkehrs,  von 

unleugbarem  Vortheil  wäre.  Und  er  hegt  keinen  Zweifel,  dafs  die  zuneh- 

menden Verkehrserfordernisse  jener  Linien  früher  oder  später  zum  Bau 

einer  oder  mehrerer  solcher  Verbindungen  führen  werden. 

7.  Abgesehen  von  der  Great  Northern-  und  Citybahn  sind  die  Aufgaben,  denen 

die  in  Vorschlag  gebrachten  neuen  Linien  zu  dienen  haben,  und  die  sie  zu 

lösen  vermögen,  von  verschiedener  Art. 

H.  Sie  sind  nöthig,  um  den  überhand  nehmenden  Personenverkehr  der  grofsen 

Verkehrsstrecken  aufzunehmen,  der  natürlichen  Entwicklung  von  London 

Vorschub  zu  leisten  und  dem  Zusammendrängen  der  grofsstädtischen  Be- 
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völkerung  dadurch  entgegen  zu  wirkeu,  dafs  billige  Verbindungen  nach  der 

äufseren  Verkehrsgrenze  geschaffen  werden,  die  sich  beständig  nach  aufsen 
hin  verschiebt. 

9.  Es  liegt  das  Bedürfnifs  für  eine  gröfsere  Zahl  derartiger  Verbindungsmittel 

mit  den  vorhandenen  Vorstädten  vor,  deren  Ausdehnung  in  das  Land  hinein 

notwendigerweise  in  dem  Maafse  znnehinen  wird,  wie  es  der  zunehmenden 

Verdrängung  der  einzelnen  Volksschichten  nach  den  weiter  aufsen  liegenden 

Punkten  entspricht. 

10.  Die  jetzt  in  Frage  stehenden  Linien  werden  einen  Theil  der  dringend  not- 

wendigen Verkehrserleichterungen  darstellen,  und  wo  sie  im  offenen  Lande 

oder  im  Qrenzbezirk  endigen,  sind  sie  späterer  Erweiterung  im  Interesse 

einer  zunehmenden  und  sich  ausbreitenden  Bevölkerung  tatsächlich  gewifs. 

11.  Der  Ansachnfs  ist  in  Bezug  auf  keine  dieser  Linien  der  Meinung,  dafs  sie 

dem  Bau  anderer  Linien,  die  für  London  von  Zeit  zu  Zeit  nötig  werden, 

im  Wege  stehen  und  er  sieht  daher  keine  Veranlassung,  sich  für  die  Ver- 

tagung de«  gewöhnlichen  Prüfungsverfahrens  irgend  eines  der  Vorschläge 

auszusprechen. 

12.  In  Betreff  der  Frage,  ob  der  Betrieb  mit  Elektrizität  oder  mit  Kabel  für 

den  gegenwärtigen  und  muthmufslichen  späteren  Verkehr  zweckmäfsiger 

wäre,  berichtet  der  Ausschufs,  dafs  sich  die  von  ihm  vernommenen  Zeugen 

ausschliefslich  zu  Gunsten  der  Elektrizität  ausgesprochen  haben,  die  für 

den  Betrieb  unterirdischer  Köhrenbahnen  nicht  allein  genüge,  sondern  auch 

besonders  geeignet  sei;  doch  biete  der  Kabelbetrieb  gleichfalls  namhafte 

Vortheile,  besonders  im  Fall  stark  ansteigender  Linien. 

13.  Die  vorgeschlagenen  Linien  scheinen  im  Hinblick  auf  den  weiteren  Ausbau, 

der  nach  Mafsgabe  der  beständig  zunehmenden  Anforderungen  London* 

vorgenommen  werden  mufs,  zweckmäfsig  angelegt  zu  sein. 

14.  Hinsichtlich  der  Grundsätze  und  Bedingungen,  unter  denen  die  Ueberweisung 

von  Grund  und  Boden  zu  geschehen  hat,  berichtet  der  Ausschufs,  dafs  es 

nach  seiner  Ansicht  bei  Privateigenthum  —  von  öffentlichen  Strafsen  abge- 

sehen —  wünschenswerth  ist,  wenn  man  den  Unternehmern  die  Erwerbung 

eines  Wegerechtes  gestattet,  sodal's  sie  nicht  nöthig  haben,  das  Land  nach 
Mafsgabe  der  in  den  Lands  Clauses  Acts  über  die  Entschädigungen  ge- 

troffenen Bestimmungen  zum  freien  Eigenthum  zu  erwerben. 

16.  Der  Ausschufs  hält  es*  für  richtig,  den  Gesellschaften  die  Befugnifs  zuzu- 

sprechen, in  ausreichender  Tiefe  unt«>r  den  öffentlichen  Strafsen  herzugehen, 

ohne  für  das  Wegerecht  eine  Entschädigung  zahlen  zu  müssen.  Für  dieses 

Zugeständnifs  freier  Passage  schlägt  der  Ausschufs  vor,  den  Bahnen  die 

Verpflichtung  aufzuerlegen,  eine  angemessene  Zahl  wohlfeiler  Züge  zu 

passenden  Zeiten  einzustellen. 

16.  Die  vor  den  Ausschufs  geladenen  Zeugen  haben  sich  in  Betreff  der  Weite 

der  unterirdischen  Röhren,  in  denen  die  Gleise  liegen,  entschieden  zu 

Gunsten  eines  Miudestdurchmessers  von  3,&o»  m  (11' 6")  ausgesprochen. 

17.  Der  Ausschufs  hat  Anweisung  gegeben,  dafs  die  vor  ihm  abgegebenen 

Zeugenaussagen  zusammen  mit  dem  Appendix  gedruckt  werden. 

23.  Mai  1892. 
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Ueber  die  einzelnen  unter  2  angeführten,  sämmtlich  in  dem  beige- 

fugten Kärtchen  angegebenen  Bahnen,  ist  Folgendes  zu  sagen: 

a)  Die  Great  Northern-  und  Citybahn  geht  von  Finsbury  Circus  zuerst 

in  nördlicher  Richtung,  schwenkt  dann  etwas  nordwestlich  und 

schliefst  etwa  1  km  südlich  von  der  Finsbury  Park-Station  an  die 

Gleise  der  Nordbahn  an.  Ihre  Gesammtlänge  beträgt  4  km,  die 

Kosten  sind  auf  24  Millionen  Mark,  d.  h.  auf  6  Millionen  für  das 

Kilometer  veranschlagt.  Die  Bahn  unterscheidet  sich  von  den 

übrigen  dadurch,  dafs  sie  an  die  bestehenden  Gleise  der  Nordbahn 

thatsächlich  Anschlufs  erhalten  und  deren  vollspurigen  Betriebs- 

mitteln den  Zugang  zur  City  ermöglichen  soll.  Die  Gesellschaft 

bezweckt  mit  der  Linie  den  jetzt  nach  Moorgatestreet  gerichteten 

Untergruudverkehr  zu  entlasten.  Die  Tunnel  dieser  Bahn  sollen 

4,1)  m  Weite  erhalten,  während  die  der  übrigen  Bahnen  nur  3,5 

oder  3,7  m  weit  gemacht  werden  sollen. 

b)  Die  Zentrallondonbahn.  Es  handelt  sich  hier  lediglich  um  die 

Weiterführung  dieser  Bahn  von  Mansion  House  nach  Liverpool- 

street,  wodurch  das  Unternehmen  auf  11  km  gebracht  wird; 

c)  Die  City-  und  Südlondonbahn.  Auch  hier  handelt  es  sich  nur  um 

eine  Verlängerung  der  bestehenden  Bahn  und  zwar  in  nördlicher 

Richtung.  Die  neue  Strecke  soll  von  der  vorhandenen  Linie  am 

südlichen  Ufer  der  Themse  abzweigen,  sich  au  der  östlichen  Seite 

um  die  Londonbrücke  herumlegen,  auf  die  Bank  von  England 

zugeführt  werden,  dann  unter  dem  City  Road  hergehen  und  beim 

„Angel"  in  Islington  endigen.  Sie  legt  sich  im  Anschlufs  an  die 

City  auf  etwa  800  m  neben  die  Great  Northern-  und  City  bahn. 

Ihre  Länge  beträgt  4,4  km;  ihre  Kosten  sind  —  für  Grunderwerb 

und  Ausführung  —  auf  14'/«  Millionen  Mark  veranschlagt,  also 

auf  374  Millionen  für  das  Kilometer. 

d)  Die  Waterloo-  uud  City  bahn,  vom  Bahnhof  Waterloo  nach  dem 

Mansion  House.  Die  Länge  beträgt  2.4  km,  die  veranschlagten 

Kosten  für  Bau  und  Grunderwerb  machen  10  Millionen  Mark  aus, 

d.  h.  4Vß  Millionen  auf  das  Kilometer.  Dazu  kommen  noch  2  Mil- 

lionen für  Aufzüge  und  Betriebsmittel. 

e)  Die  Bakerstreet-  und  Waterloobahn  geht  vom  Bahnhof  Waterloo 

nach  einem  Punkt  bei  dem  Bakerstreetbahuhofe  der  Inneren  Ring- 

bahn. Länge  4,h  km,  Bau-  und  Grunderwerbskosten  20  Millionen 

Mark,  oder  4l/ö  Millionen  auf  das  Kilometer. 

f)  Die  Hampstead-,  St.  Pancras-  und  Charing  Crofsbahn.  Sie  geht  von 

Chariug  Crofs  bis  Totteuham  Court  Road,  wo  sie  sich  gabelt.  Der 
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kürzere  aber  wichtigere  Zweig  führt  in  östlicher  Richtung  vor 

Euston  und  St.  Pancras  vorbei  nach  Kings  Crofs.  Der  längere 

Arm  geht  über  Hainpstead  Road  nach  dem  Fufse  von  Hampstead 

Heath.  Auf  dieser  Linie  soll  wegen  der  steilen  Steigungen  Seil- 

betrieb angewendet  werden.  Länge  8,4  km.  Kosten  für  Grund- 

erwerb und  Bauausführung  25  Millionen  Mark  oder  3  Millionen 

auf  das  Kilometer. 

Die  Berathungen  über  die  unter  a)  bis  f)  genannten  Linien  sind  im 

verllossenen  Jahre  nicht  zu  Ende  geführt  worden.  Zwei  Bahnen  wurden 

in  beiden  Häusern  des  Parlaments  genehmigt,  eine  davon  erhielt  die  könig- 

liche Zustimmung.  Die  Erörterungen  werden  in  der  laufenden  Parlaments- 

session fortgesetzt.  Die  Bahnen  haben  inzwischen  Zeit  gewonnen,  für  ihre 

Angelegenheiten  soviel  wie  möglich  klare  Bahn  zu  schaffen.  Der  Waterloo- 

und  Citybahn  ist  es  beispielsweise  gelungen,  sämmtliche  Einsprechenden 

bis  auf  die  Südostbahn  abzufinden,  welche  als  Gegner  deshalb  auftritt, 

weil  angeblich  in  verbriefte  Abmachungen  mit  der  Südwestbahn  einge- 

griffen wird.  Diese  führt  über  die  vorgeschlagene  Bahn  eine  Art  Protek- 

torat. 

Die  Schaar  der  Entwürfe  ist  im  laufenden  Jahre  noch  durch  zwei 

weitere  Vorlagen  vermehrt  worden,  betreffend 

g)  eine  Bahn  von  Chapham  Junction  unter  der  Themse  und  dem 

Hyde  Park  hindurch  nach  Paddington,  im  Anschlufs  an  die  City- 

und  Südlondonbahn.1) 

h)  eine  Balm  vom  Bahnhof  Victoria  nach  Kilburn. 

Aus  dem  bei  der  Prüfung  der  Zentrallondonbill  und  vor  dem  vorig- 

jährigen Parlamentsausschufs  zu  Tage  geforderten  Material  verdienen 

mehrere  Punkte  einer  näheren  Erörterung.  Sie  beanspruchen  ein  beson- 

deres Interesse  namentlich  deshalb,  weil  gezeigt  ist,  wie  wenig  die  Be- 

hörden selbst,  die  über  die  Unzulänglichkeit  der  Verkehrsmittel  am  meisten 

klagen,  zur  Abhilfe  thun.  Im  Gegentheil  wirken  sie  hemmend  und  er- 

schwerend nach  allen  Richtungen  auf  den  Gang  der  Dinge  ein.  In  ge- 

wissem Grade  gilt  das  auch  von  den  Sachwaltern  der  Einsprechenden 

und  den  technischen  Gutachtern.  Die  Quarterly  Review  kritisirt  dieses 

Vorgehen  mit  Unmuth  und  beifsendem  Spott. 

*)  Gegen  diese  Bahn  ist  vor  einigen  Wochen  von  aeiten  der  wissenschaftlichen 

Kollegien  in  Südkensington  —  dem  Institut  of  London  Onilds  und  dem  Rojal  Col- 

lege of  Science  —  Einspruch  erhoben  worden,  weil  durch  die  Elektromotoren  der 

Lokomotiven  die  Magnetnadeln,  welche  in  den  Instituten  zu  Versuchszwecken  benutzt 

werden,  abgelenkt  würden!  ! 
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Als  1891  die  Zentrallondonbill  eingebracht  wurde,  enthielt  sie  vier 

Seiten  sogenannter  Schutzklauseln,  die  der  Bahn  nach  verschiedenen  Rich- 

tungen Beschränkungen  auferlegten.  Ehe  die  Bill  den  Ausschuß  des 

Unterhauses  passirt  hatte,  waren  diese  Klauseln  auf  den  Inhalt  von  57  Seiten 

angeschwollen.  Es  sollten  die  Interessen  der  Grafschaft,  der  Kirchspiele, 

der  von  der  Bahn  durchkreuzten  Eisenbahnen,  der  Grundbesitzer,  eines 

halben  Dutzend  Banken,  voran  die  Bank  von  England,  einer  Reihe  von 

Versicherungsgesellschaften  u.  s.  w.  wahrgenommen  werden.  Alle  möglichen 

und  unmöglichen  Sicherheitsvorkehrungen  und  Verkehrserleichterungen 

waren  verlangt.  Die  Stadtväter  stellten  an  die  Bahn  das  Ansinnen,  dafs 

sie  am  östlichen  Endpunkt  für  die  am  Mansion  House  zusammentreffenden 

Strafsen  nicht  allein  für  die  Fahrgäste  der  Bahn,  sondern  auch  für  das 

allgemeine  Publikum  nach  allen  Richtungen  Ausgangstunnel  anlegen  müsse, 

„die  einen  Theil  der  öffentlichen  Verkehrswege  in  der  City  bilden  und 

von  der  Bahngesellschaft  und  auf  ihre  allei  nigen  Kosten  gepflastert, 

erleuchtet,  reingehalten  und  ausgebessert  werden  sollten,  so  wie  es  der 

Ausschufs  für  die  städtische  Entwässerung  bestimmen  würde."  Der  Graf- 

schaftsausschufs  verlangte  —  freilich  ohne  Erfolg  —  die  Beseitigung  eines 

Häuserblocks,  um  für  den  Verkehr,  der  sich  am  Mansion  House  besonders 

stark  zusammendrängen  würde,  mehr  Raum  zu  gewinnen. 

Man  sieht:  Dasselbe  Spiel  von  Sonderinteressen,  das  man  bei 

grofsen  Unternehmungen  überall  wahrnimmt,  und  an  dem  sich  Behörden 

und  Private  stets  gleichmäfsig  betheiligen.  Die  Review  weist  mit  Nach- 

druck darauf  hin,  dafs  von  Anfang  bis  zu  Ende  der  grofsen  Parlaments- 

enquete niemand  erschien,  der  die  Interessen  und  Bedürfnisse  des  reisen- 

den Publikums  vertreten  und  gesagt  hätte,  dafs  man  übel  daran  thue,  ge- 

meinnützige Unternehmungen  der  vorliegenden  Art  durch  ein  Uebermafs 

von  Lasten  zu  erdrücken,  Unternehmen,  die  wegen  der  niedrigen  Fahr- 

preise ein  allzuhohes  Anlagekapital  nicht  vertragen  können.  Einer  recht 

empfindlichen  Beschränkung  ist  die  Zentrallondonbahn  insofern  unterworfen 

worden,  als  in  ihre  Akte  eine  Klausel  aufgenommen  worden  ist.  die  sie  zwingt, 

in  den  Früh-  und  Spätstunden  Arbeiterzüge  zu  ermälsigten  Preisen  zu  be- 

fördern. Man  hat  das  Prinzip  von  den  oberirdischen  Eisenbahnen  einfach 

auf  die  neuen  Verkehrswege  übertragen.  Die  Arbeiter  sollen  die  ganze 

Strecke  der  Zentrallondonbahn,  $XL  km,  für  einen  penny  —  8VS  $  — 

zurücklegen  dürfen.  Wenn  man  bedenkt,  dafs  die  Arbeiterzüge  ungefähr 

in  die  Zeit  fallen,  wo  der  sonstige  Verkehr  am  gröfsten  ist.  ist  es  begreif- 

lich, dafs  die  Bahnen  und  ihr  Anwalt,  die  Review,  sich  darüber  bitter 

beschweren.  In  verkehrsarmen  Stunden  würde  sich  die  Mafsregel  eher 

ertragen  lassen.  Die  Review  hebt  hervor,  dafs  in  Newyork  auf  andere 

Weise  den  Interessen  der  arbeitenden  Bevölkerung  Rechnung  getragen 
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werde.  Dort,  wie  in  Amerika  fast  allgemein,  kenne  man  keine  Arbeiter- 

karten. Der  Arbeiter  zahlt  seinen  vollen  Fahrpreis;  da  dieser  aber  auf 

alle  Entfernungen  derselbe  ist.  könne  er  fahren,  so  weit  ihm  beliebe  und 

sich  in  weiter  Entfernung  von  der  Stadt  ansiedeln,  wo  er  billige  und 

gesunde  Wohnungen  und  frische  Luft  findet.  Und  man  könne  auch 

nicht  sagen,  dafs  bei  der  Schnelligkeit  der  Beförderung  die  Arbeitszeit, 

wenn  man  dazu  die  Reisezeit  rechne,  dadurch  verlängert  werde;  eher  das 

Gegentheil. 

Hierzu  bemerkt  die  Review,  dafs  bei  solcher  Sachlage  an  die  gleich- 

zeitige Ausführung  aller  für  London  vorgeschlagenen  Linien  nicht  zu  denken 

sei,  und  „wenn  andere  neue  Schnellverkehrsanlagen  ebenso  unglück- 

lich sind,  wie  der  kleine  Vorkämpfer  in  Südlondon,  so  kann  die  Haupt- 

stadt warten,  bis  eine  neue  Generation  aufsteht,  welche  die  Erfahrungen 

des  zur  Neige  gehenden  Jahrhunderts  vergessen  haben  wird,  um  sie  von 

neuem  zu  machen." 

Bei  der  vorjährigen  Enquete  über  die  neuen  Bills  wurden  nicht 

minder  übertriebene  und  hin  und  wieder  von  recht  geringfügigem  Ver- 

ständnifs  der  wichtigsten  Dinge  zeugende  Forderungen  gestellt.  Mit- 

glieder <les  Grafschaftsrathes.  wie  Harrison  und  selbst  der  bekannte 

Ingenieur  Wolfe  Barry  wollten  die  Bahnen  auch  für  den  Wagenumlauf  der 

bestehenden  vollspurigen  Dampfbahnen  eingerichtet  und  den  Durchmesser 

der  Röhren  zu  4,«>  —  statt  3,r>  m  —  angenommen  wissen.  Die  Kosten 

wären  hierdurch  um  die  Kleinigkeit  von  einer  Million  Mark  für  das  Kilo- 

meter gestiegen.  Die  Unternehmergesellschaften  gaben  sich  vergebliche 

Mühe,  klar  zu  machen,  dafs  die  Anlagen  eine  solche  Kostenvermehrung 

nicht  tragen  könnten  und  dafs  die  Bahnanschlüsse  mit  den  bestehenden 

Bahnen  keinen  Werth  hätten.  Der  Parlamentsausschufs  kam  ihnen  zu 

Hilfe  und  liefs  den  Punkt  fallen.  Die  Great  Northern  und  Citybahn  hat 

freilich  aus  eigenem  Antriebe,  aus  Gründen,  die  bereits  erörtert  sind,  ihre 

Röhren  auch  zur  Aufnahme  der  gewöhnlichen  vollspurigen  Betriebsmittel 

geeignet  machen  wollen.  Der  Generalmajor  Hutchinson  vom  Handelsamt, 

eine  bekannte  Persönlichkeit,  will  auch  über  die  technische  Ausführung 

an  sich  gewis.se  beschränkende  Vorschriften  erlassen  sehen,  beispielsweise 

die,  dafs  unter  der  Themse  die  Röhren  mit  doppelten,  etwa  mit  Konkret 

auszufüllenden  Wandungen  hergestellt  werden,  damit  ein  Durchbruch  des 

Wassers  um  so  sicherer  vermieden  werde.  Beachcroft.  der  Vorsitzende 

des  vom  Grafschaftsrathe  ressortirenden  öffentlichen  Gesundheitsausschusses, 

sagt:  „Wenn  ihr  die  neuen  Linien  nur  bis  an  die  Grenzen  der  Grafschaft 

—  London  —  führt,  wird  sich  dort  die  Bevölkerung  ungeheuer  anstauen. 

Wenn  nicht  dafür  gesorgt  wird,  dafs  die  Linien  weiter  ius  Land  geführt 

werden,  wird  die  vorgeschlagene  Verkehrsgelegeuheit  in  wenigen  Jahren 
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die  Dinge  schlechter  machen,  als  sie  jetzt  sind":  weiter:  ..Die  Hampstead 

und  Charing  Crossbahn  —  eine  der  neu  in  Vorschlag  gebrachten  Linien 

—  könnte  vier  oder  fünf  Meilen  über  Hampstead  fortgesetzt  werden  und 

in  einiger  Entfernung  von  der  Grafschaftsgrenze  könnte  man  dann  eine 

neue  Stadt  anlegen.'*  Derartige  Zukunftsmusik  hat  selbst  beim  Parlament 

keinen  Anklang  gefunden. 

Der  Vorsitzende  des  Parlamentsausschusses.  Harrison,  will  die  An- 

lagen so  erwogen  wissen,  dafs  den  Anforderungen  auf  längere  Zeit  hinaus, 

nicht  blofs  für  die  nächsten  paar  Jahre  Rechnung  getragen  wird.  Die 

Review  mahnt  dringend,  in  diesem  „Vorwärtsschauen"  doch  nicht  zu  weit 

zu  gehen.  In  den  Jahren  zwischen  1830  und  1842  hätten  die  Franzosen 

geplant  und  gesonnen,  in  welcher  Weise  am  besten  ihre  Eisenbahnen  anzu- 

legen seien.  Ein  wohlerwogenes  Netz  von  Eisenbahnen  sei  auf  dem  Papier 

zu  stände  gekommen,  aber  jetzt,  wo  die  Eisenbahnen  ausgebaut  seien, 

könne  man  doch  gewifs  nicht  sagen,  dafs  England,  welches  die  Zeit  zum 

Bauen  statt  zum  Schauen  benutzt  habe,  im  Besitz  eines  weniger  zweck- 

mäfsig  angelegten  Eisenbahnnetzes  sei.  wenn  England  auch  gerade  nicht 

immer  mit  den  vortheilhaftesten  Linien  begonnen  habe.  In  der  Stadtbahn- 

frage sei  es  ebenso.  In  Paris  plane  mau,  in  London  werde  tbatkräftig 

vorgegangen. 

Die  Ausführungen  der  Review  gipfeln  in  der  folgenden  Erwägung: 

„Es  kann  nicht  oft  genug  wiederholt  werden,  dafs  das  in  den  vorhandenen 

Bahnen  festgelegte  Kapital  nicht  mehr  zurückgezogen  werden  kann  und 

folglich  der  Gnade  des  Publikums  anheim  gegeben  ist,  welches  das  Kapital 

nach  Ermessen  zu  immer  neuen  Lasten  heranziehen  kann,  bis  zum  völligen 

Bankerott.    Das  hört  aber  bei  neuen  Unternehmungen  auf  und  wenn  die 

Stadtväter  nicht  die  Bahnen  selbst  bauen  wollen,  müssen  sie  schon  die 

Verhältnisse  so  hinnehmen,  wie  sie  vom  kapitalistischen  Standpunkt  aus 

liegen  und  diese  Rücksichten  verlangen  eine  mindestens  vierprozentige 

Verzinsung  des  ganzen  aufzuwendenden  Kapitals."    Und  mit  Ironie  fügt 

die  Review  hinzu,  dafs  wohl  eine  Verwechslung  zwischen  alten  und  neuen 

Bahnen  zu  Grunde  gelegen  habe,  als  der  Parlamentsausschufs  des  Graf- 

sebaftsratbes  erklärt  halte,  „dafs  ihm  das  Schicksal  der  Aktionäre  gleich- 

gültig sei". 

2.  Newyork. 

Auch  in  Newyork  hat  eine  ganze  Reihe  von  Vorschlägen  für  neue 

Verkehrsmittel  seit  langen  Jahren  das  Publikum  und  die  Kapitalisten  be- 

schäftigt. Die  Newyork  Arcade  Railway  Co.,  die  Underground  Railway 

Con8truction  Co.,  die  Metropolitan  hinetion  Co.,  die  City  Railway  Co..  die 

Terminal  Underground  Railway  Co.,  die  Metropolitan  Transit  Co.,  der 
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Plan  von  Heman  Clark,  die  Metropolitan  Underground  Railway  Co.,  die 

New  York  und  New  Jersey  Terminal  Co.  gehören  der  Vergessenheit  an. 

Aus  diesem  Chaos  von  Vorschlägen  ist  nur  ein  Unternehmen  verwirklicht 

worden:  Die  Manhattanbahnen,  d.  i.  die  Newyorker  Hochbahnen,  über  die  im 

Jahrgang  1884  S.  73  ff.  des  Archivs  von  Herrn  Geheimen  Oberregierungsrath 

von  der  Leven  eingehend  berichtet  ist  Dort  findet  sich  auch  eine  hübsche 

Uebersichtskarte  der  Bahnanlagen,  auf  die  hier  verwiesen  werden  kann. 

Der  Beginn  der  Bahnen  datirt  bis  1868  zurück,  wo  Harveys  Kabelhoch- 

bahn eröffnet  wurde,  die  zwei  Jahre  später  mit  Dampf  betrieben  wurde 

und  jetzt  einen  Theil  der  neunten  Avenuebahn  bildet.  Die  Bahnen  der 

dritten,  sechsten  und  zweiten  Avenue  folgten  später  und  wurden  mit  der 

ersten  zum  Manhattan  System  verschmolzen. 

Die  Hochbahnen  haben  einen  aufserordentlichen  Verkehr  grofsge- 

zogen.  die  Wohnungsverhältnisse  verschoben,  überhaupt  eine  solche  Um- 

wälzung auf  dem  Gebiet  des  Newyorker  Verkehrslebens  zur  Folge  gehabt, 

dafs  sowohl  diese  Bahnen,  als  auch  die  Strafsenfahrzeugc  nicht  mehr  aus- 

reichen, den  Massen  verkehr  zu  bewältigen.  In  London  ist  es  in  solchen 

Fällen  stets  die  Privatunternehmung  gewesen,  die  auf  Abhilfe  Bedacht 

nahm,  in  Newyork  wurde  die  Angelegenheit  von  der  Gesetzgebung  in  die 

Hand  genommen  und  es  wurde  vor  einigen  Jahren  unter  der  Bezeichnung 

Rapid  Transit  Act  ein  Gesetz  erlassen,  das  einen  besondern  Ausschufs 

mit  der  Schnellverkehrsfrage  betraute.  Mau  glaubte,  dafs  eine  solche  aus 

unabhängigen  Leuten  zusammengesetzte  Behörde,  die  ja  naturgemäfs  nur 

das  Bestmögliche  unter  den  Verhältnissen  wolle,  am  besten  in  der  Lage 

sei,  die  Grandlagen  und  Bedingungen  festzustellen,  unter  denen  später  die 

Privatunternehmung  eingreifen  könne. 

Der  Schnellverkehrsaussehufs  —  Rapid  Transit  Committee  —  hatte 

die  ganze  Verkehrsfrage  zu  prüfen,  Erhebungen  aller  Art  vorzunehmen 

und  schliefslich  einen  allgemeinen  Entwurf  als  Richtschnur  für  die  Aus- 

führung und  bestimmte  Vorschriften  für  den  Bau  und  Betrieb  aufzustellen. 

Die  in  Vorschlag  gebrachten  Linien  sollten,  so  war  verlangt,  den  Stamm 

bilden  zu  einem  einheitlichen,  nach  und  nach  weiter  auszubauenden  Bahn- 

netz. Die  Aufgaben  des  Ausschusses  waren  in  gewissem  Sinne  nicht 

unähnlich  denen  des  vorjährigen  Londoner  Parlamentsausschusses. 

Die  wagerechte  Gliederung  Newyorks  ist  nur  einer  Entwicklung  der 

Verkehrsanlagen  in  nordsüdlicher  Richtung  günstig.  Die  mittlere  Breite 

der  Insel,  auf  der  die  Stadt  liegt,  beträgt  etwas  über  3kin,  die  Länge 

etwa  das  sechsfache.  Dafs  man  sich  an  eine  Ueberbrückung  oder  Unter- 

tunnelung  der  breiten  Wasserstrafsen,  die  Newyork  einfassen,  bei  den  ört- 

lichen Verkehrsmitteln  nicht  gern  heranwagt,  liegt  auf  der  Hand  und  so 

beschränkte  sich  auch  der  Ausschufs  auf  Bahnlinien  im  eigentlichen  New- 
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yorker  Gebiet,  mit  der  Malsgabe,  dafs  diese  Linien  Anschlufs  an  die 

Brooklynbrücke  erhalten  sollten. 

Der  Ausschufs  hat  die  ihm  zu  Theil  gewordene  Aufgabe  von  weitem 

Standpunkt  aufgefafst.  Die  in  Aussicht  zu  nehmenden  Linien  sollten  nach 

seiner  Ansicht  den  Stamm  bilden  zu  einem  zukünftigen  größeren  Bahn- 

netz von  einheitlichem  Charakter;  die  Erweiterungsfähigkeit  sollte  also 

nach  allen  Richtungen  gewahrt,  bleiben.  Die  Linien  sollten  im  Bau  und 

Betriebe  den  Strafsenverkehr  möglichst  wenig  behindern  und  ferner  sollte 

aufser  dem  Verkehr  gewöhnlicher  Personenzüge  noch  ein  Betrieb  von 

Eilzügen  eingerichtet  werden. 

Nur  wenn  sich  klar  übersehen  liefs,  dafs  es  den  Linien  an  Verkehr 

nicht  mangeln  würde,  war  Aussicht  vorhanden,  dafs  später  das  erforder- 

liche Baukapital  gezeichnet  wurde.  Es  lag  also  doppelte  Veranlassung 

vor,  mit  den  Linien  den  Hauptverkehrsstrafsen  zu  folgen.  Hiernach  war 

die  Forderung  berechtigt,  die  Linien  an  ihrem  südlichen  Theile  nahe  am 

Broadway  zusammenzuziehen  oder  in  diesem  Strafsenzuge  selbst  anzu- 

legen; eine  Hochbahn,  der  man  sonst  am  meisten  Neigung  entgegen- 

brachte, war  freilich  im  unteren  Theil  des  Broadway  —  unterhalb  der 

33.  Strafse  —  gesetzlich  nicht  gestattet.  Da  auch  eine  Hochbahn  durch 

die  Häusergevierte,  wegen  der  damit  verbundenen  hohen  Kosten  und  der 

Verzögerungen,  die  der  Grunderwerb  verursacht  haben  würde,  ausge- 

schlossen war,  blieb  nur  übrig,  die  Bahn  im  unteren  Stadttheil  im  Tunnel 

zu  führen.  Man  entschied  sich  für  eine  Unterpflasterbahn,  die  der  Strafsen- 

oberfläche  so  nahe  wie  möglich  liegen  sollte,  im  Interesse  billiger  Her- 

stellung, besserer  Lüftung  und  Wasserabführung,  leichterer  Zugänglichkeit; 

dem  gegenüber  komme  ein  etwaiges  Mehr  an  Entschädigungen  tieferer 

Lage  kaum  in  Frage.  Eine  hochliegende  Bahn  habe  mehr  Anziehungs- 

kraft für  den  Verkehr  der  kurzen  Strecken,  erhöhe  das  Sicherheitsgefühl 

der  Fahrgäste  und  sei  überhaupt  geeignet,  die  Bahn  beim  Publikum 

beliebter  zu  machen. 

Für  die  Bahnlinie  wurde  die  in  der  beigefügten  Abb.  5  in  starken 

Linien  angegebene  Trasse  angenommen.  Ihre  Lage  zu  den  bestehenden 

Hochbahnen  und  den  sonstigen  Eisenbahnanlagen  Newyorks  ist  in  der 

Abbildung  ersichtlich.  Die  Hauptstrecke  bildet  am  südlichen  Ende  bei 

der  Battery  eine  doppelgleisige  Schleife.  Von  dieser  Schleife  zieht  sich 

die  Bahn  dreigleisig  bis  zum  City  Hall  Park,  wo  eine  weitere  Schleife 

nach  dem  Fufs  der  Brooklynbrücke  abgezweigt  ist.  Dann  geht  die  Bahn 

viergleisig  unter  dem  Broadway  weiter,  unterschreitet  dabei  den  Union 

Square,  ist  unter  dem  Boulevard  entlang  geführt  und  erreicht  über  den 

Harlemflufs  die  nördliche  Stadtgrenze.  Die  Linie  sollte  bis  zur  190.  Strafse 

vier  nebeneinander  liegende  Gleise  erhalten,  zwei  Schnellzuggleise  innen, 
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zwei  Stadtgleise  aufsen.  Oberhalb  der  190.  Strafse  sollten  nur  zwei  Gleise 

weitergeführt  werden.  Die  paarweise  Anordnung  der  Gleise  in  zwei  Etagen 

erachtete  man  deshalb  nicht  für  angängig  und  zweekmäfsig,  weil  sich  dabei 

eine  Schienenverbindung  zwischen  den  oberen  und  unteren  Gleisen  nicht 

ermöglichen  liefs. 

Das  dritte  Gleis  zwischen  der  Battery  und  dem  City  Hall  Park  war 

als  Aufstellungsgleis  vorgesehen.  Es  wurde  hierdurch  ermöglicht,  die 

zahlreichen  Frühzüge,  die  andernfalls  die  Stadt  leer  hätten  verlassen 

müssen,  in  der  unteren  Stadt  bis  zum  Nachmittage,  wo  der  Verkehr  die 

Uebersichtsplan  der  Schnellverkehrslinien. 

umgekehrte  Richtung  nimmt,  festzuhalten.  Am  Union  Square  zweigt  eine 

Seitenlinie  durch  die  4.  Avenue  ab,  die,  im  späteren  Verlauf  den  Harlem- 

flufs  überschreitend,  bis  nahe  zur  Stadtgrenze  geführt  ist.  Da  innerhalb 

der  im  Zuge  dieser  Strecke  liegenden  Madison  Avenue  eine  Hochhahn 

gesetzlich  nicht  gestattet  ist.  mufste  die  Bahn  seitlich  von  dieser  abge- 

lenkt und  über  Privateigenthum  geführt  werden.  Die  Seitenlinie  war  bis 

zum  Harlemflufs  ebenfalls  viergleisig  in  Aussicht  genommen:  weiterhin 

sollte  sie  zwei  Gleise  erhalten.  Für  jedes  Gleis  war  ein  freier  Raum  von 

3,5  m  Höhe  und  3,3r.  m  Weite  angenommen.  Von  der  Battery  bis  zur 

34.  Strafse  reichen  auf  beiden  Linien  die  Tunnel,  weiter  hinauf  wechseln 

Viadukte,  Dämme  und  Einschnitte  ab.  Die  Herstellung  der  Tunnel 

war  von  den  Sachverständigen  nach  einem  Verfahren  gedacht,  das 

mit  dem  bei  der  City-  und  Südlondonbahn  angewendeten  grofse  Aehn- 
lichkeit  hat. 
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Ueber  die  Frage  der  Betriebskraft  war  eine  endgiltige  Entschei- 

dung nicht  getroffen;  der  Ausschufs  glaubte,  dafs  sich  hierzu  Elektrizität 

am  besten  eignen  möchte. 

Soviel  über  die  technische  Seite  des  Unternehmens,  das  viele  beachtens- 

"werthe  Gesichtspunkte  bietet. 

Die  Stadt  hat  von  vornherein  nicht  die  Absicht  gehabt,  die  Anlagen 

selbst  auszufuhren:  Bau  und  Betrieb  sollten  vielmehr  auf  dem  Wege  der 

Ausschreibung  an  einen  geeigneten  Unternehmer  vergeben  werden.  Der 

Entwurf  erhielt  bereits  zu  Anfang  des  Jahres  1892  die  Zustimmung 

des  Stadtrathes  und  daraufhin  wurde  dem  Ausschufs  vom  Oberbürger- 

meister von  Newyork  der  Auftrag  ertheilt,  die  Grundlagen  für  die  auszu- 

schreibende Konzession  genauer  festzustellen.  Diese  Ausschreibungsbedin- 

gungen boten  aber  wenig,  was  den  spekulativen  Unternehmer  hätte  anlocken 

können  und  die  Presse  sagte  dem  Ausschufs  ein  sicheres  Fiasko  voraus. 

Die  Konzession  sollte  auf  999  Jahre  ertheilt  werden:  zwei  Monate 

nach  der  Ausschreibung  mufste  sich  die  Bahngesellschaft  gebildet  haben, 

die  als  juristische  Person  alle  kontraktlichen  Rechte  und  Pflichten  zu 

übernehmen  hatte.  Die  Gesellschaft  mufste  ein  Aktienkapital  von  50  Mil- 

lionen Dollars  nachweisen;  von  dieser  Summe  waren  5%  sofort  baar  ein- 

zuzahlen. 10%  des  Angebots  bildeten  das  zu  hinterlegende  Pfandobjekt. 

Die  Satzungen  der  Gesellschaft  mufsten  von  25  Personen,  die  vom  Verkehrs- 

ansschufs  zu  bestätigen  waren,  unterzeichnet  sein.  Die  Aktionäre  hatten 

ihre  Zeichnungen  vor  dem  Ausschufs  zu  bewirken,  der  nach  Zeichnung 

des  vollen  Betrages  —  durch  mindestens  50  Personen  —  die  konstituirende 

Versammlung  einberief.  Diese  hatte  13  Direktoren  zu  wählen,  deren  jeder 

im  Besitz  von  100  Stammaktien  sein  mufste.  Jeder  Direktor  mufste 

mindestens  ein  Jahr  im  Amt  bleiben.  Den  Vorsitzenden  bestimmte  der 

Ausschufs.  Dieser  hatte  sich  ein  weitgehendes  Prüfungs-  nnd  Aufsichts- 

recht vorbehalten.  In  Bezug  auf  die  technischen  Einzelheiten  der  Bahn 

war  im  Rahmen  des  aufgestellten  Entwurfes  im  übrigen  ziemlich  weit- 

gehender Spielraum  gelassen. 

Ueber  die  Höhe  der  Tarife  waren  bestimmte  Vorschriften  getroffen. 

Für  das  Personenkiloraeter  sollten  höchstens  13  4v  für  das  Gütertonnen- 

kilometer höchstens  53  ̂   in  vollen  Wagenladungen  und  2,62  u/  für  solche 

Mengen  erhoben  werden,  die  weniger  als  eine  Wagenladung  ausmachten; 

dabei  sollte  die  Fracht  nicht  unter  66  as  heruntergehen.  Man  sieht,  dafs 

auch  an  Gütertransporte  gedacht  war. 

Die  Ausschreibung  bat  am  29.  Dezember  1892  stattgefunden.  Sie 

verlief  klüglich.  Ein  einziger  Bieter  hatte  sich  eingefunden,  ein  früherer 

Beamter  des  Verkehrsausschusses,  von  dem  man  sagte,  dafs  er  nur  vorge- 

schoben worden  sei.  um  den  Anschein  eines  völligen  Schiffbruchs  zu  ver- 
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meiden.  Das  Angebot,  war  völlig  unannehmbar.  Da«  Ergebnis  war  voraus- 

gesehen worden;  rapide  Karssteigerungen  der  Manhattan aktien  liefsen  das 

Publikum  über  das  Kommende  nicht  im  Zweifel.  Der  am  1.  Dezember  1892 

erfolgte  Tod  Jay  Goulds,  dem  die  Bahn  thatsächlich  gehörte,  hatte  wenig 

Veränderungen  in  den  Kurs  gebracht,  Die  Aktien  standen  am  17.  Dezember 

auf  1331 sie  stiegen  am  23.  Dezember  auf  140,  am  29.  Dezember  auf 

160,  am  7.  Januar  auf  165"/4  und  am  13.  Januar  hatten  sie  den  Stand 

von  174s/4  erreicht.  In  5  Wochen  waren  sie  also  um  41l/4°/c  in  die  Höhe 

gegangen.  Der  Zusammenhang  zwischen  den  Vorgängen  in  Sachen  des 

Schnellverkehrs  und  diesen  Kurssteigerungen  ist  wohl  nicht  mifszuver- 

stehen. 

Bereits  wenige  Stunden  nach  dem  Termin  konnte  man  in  der  Presse 

folgende  Aeufserung  des  Ausschusses  lesen: 

„Der  Ausschufs  ist  mit  »einen  Vorschlägen,  betreffend  die  Einrichtung 

von  Schnellverkehrsmitteln  in  der  Stadt,  nicht  zu  Ende:  er  rauf«  sofort  auf 

andere  Mittel  und  Wege  Bedacht  nehmen.  Die  ursprüngliche  Absicht  war 

die  neuen  Linien  von  den  bestehenden  unabhängig  zu  machen  und  sie  auf 

eine  breitere  Basis  zu  stellen.  Der  Ausschufs  hat  das  beste,  weittragendste 

und  zugleich  billigste  Bahnsystem  dargeboten,  das  man  Uberhaupt  in 

Vorschlag  bringen  konnte;  die  Bemühungen  sind  fruchtlos  geblieben.  Jetzt 

roufs  zum  nächstbesten  gegriffen  werden.  —  Der  Ausschufs  ist  jetzt  zu 

einer  Hochbahnanlage  gedrängt,  die  auch  dem  Schnellverkehr  zu  dienen 

vermag:  er  wird  nur  sorgen  müssen,  dafs  eine  solche  die  Strafsen  nicht  in 

zn  hohem  Mafse  beeinträchtigt.  Man  könnte  die  Bahnen  theils  in  den 

Strafsen  anlegen,  theils  durch  die  Häuserblocks  führen;  in  letzterem  Falle 

hätte  man  aber  wieder  zu  fürchten,  dafs  die  Baukosten  zu  hoch  werden. 

Günstig  gelegene  und  rentable  Schnellverkehrslinien  können  sowohl  an  der 

östlichen  als  an  der  westlichen  Seite  der  Stadt  so  angelegt  werden,  dafs 

sie  den  Hauptverkehrsstrafsen,  die  ihrer  am  meisten  bedürfen,  nahe  kommen . 

Aber  auch  diese  würden  neue  Strafsen  in  Anspruch  nehmen,  was  wiederum 

gegen  die  Absicht  des  Ausschusses  ist,  die  Strafsen  soviel  wie  möglich  zu 

vermeiden.  —  Irgend  etwas  mnfs  schnell  geschehen,  um  den  jetzigen  Verkehr 
zn  entlasten  und  dem  Wachsthnm  der  Stadt  in  nördlicher  Richtung  einen 

frischen  Impuls  zu  geben." 

Für  die  Manhattanbahn  bedeutet  der  Mifserfolg  des  Ausschusses  einen 

grofsen  Erfolg.  Sie  ist  nach  wie  vor  Herr  der  Situation  und  hofft,  nun- 

mehr ihrerseits  zu  Wort  zu  kommen.  Thatsächlich  ist  denn  auch 

bereits  eine  Erweiterung  der  Hochbahnen  in  dem  Sinne  zur  Sprache 

gekommen,  dafs  deren  bestehenden  beiden  Gleisen  dritte  und  vierte 

Gleise  zugefügt  werden.  Auch  hierüber  hat  der  Schnell verkehrsausschufs 

zu  befinden. 

Die  Newyorker  Vorgänge  lehren,  dafs  man  der  Privatunternehmuug 

—  und  das  gilt  nicht  allein  von  Amerika  —  vom  grünen  Tische  leicht 

ein  Uebermafs  von  Fesseln  anlegeu  kann.    Insofern   sind  die  Vorgänge 
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Dur  Wasser  auf  der  Mühle  derer,  die  den  Anschauungen  der  Quarterly 

Review  huldigen. 

3.  Schlnfsbemerkung. 

Obwohl  eine  Betrachtung  der  in  den  europäischen  Grofsstädten  des 

Festlandes,  namentlich  Berlin,  Wien  und  Paris  in  Sachen  des  Schnell- 

verkehrswesens geplanten  Unternehmungen  im  Lichte  der  vorstehend  dar- 

gelegten Verhältnisse  in  hohem  Grade  verlockend  sein  würde,  mufs  doch 

hier  darauf  verzichtet  werden.  In  diesen  Städten  ist  viel  geredet  worden, 

ohne  dafs  es  bisher  zu  einem  greifbaren  Ergebnifs  gekommen  wäre.  Man 

hat  mehr  dem  „Schauen"  als  dem  „Bauen"  gehuldigt.  Aus  den  zahl- 

reichen Debatten  über  die  geplanten  Verkehrsanlagen  treten  Punkte  her- 

vor, die  lebhaft  an  London  erinnern.  Aus  den  dortigen  Erfahrungen  zieht 

man,  wie  es  scheint,  nicht  den  gehörigen  Nutzen,  weil  man  nicht  genügend 

Notiz  davon  nimmt.  Es  braucht  hier  u.  a.  nur  an  die  Schwierigkeiten 

erinnert  zu  werden,  die  dem  Siemens'schen  Hochbahnprojekt  für  Berlin  von 
Seiten  der  Kirchenbehörde  entgegengesetzt  zu  werden  scheinen.  In  der  City 

von  London  liegen  zahlreiche  Kirchen  in  dichter  Nähe  der  Untergrundbahn, 

an  andern  Stellen  dicht  an  Hochbahnen.  Die  auf  dem  rechten  Themse- 

ufer gelegene  Erlöserkirche  —  St.  Saviours  Church  —  befindet  sich  nur 

15  m  von  der  Südostbahn:  tagaus,  tagein  rollen  an  Werktagen  an  450  Züge 

auf  steinernem  Viadukt  an  der  Kirche  vorbei.  Nur  Sonntags  ist  die  Zahl 

der  Züge  —  wie  in  England  allgemein  —  eine  geringere.  In  Liverpool 

ist  die  neue  elektrische  Hochbahn,  die  vor  einigen  Wochen  dem  Be- 

triebe übergebeu  wordeu  ist,  in  noch  nicht  50  m  Entfernung  von  der 

St.  Nicholeskirche  vorbeigeführt. 

Wie  in  Bezug  auf  die  Anlage  elektrischer  Untergrundbahnen,  sind 

die  Engländer  auch  in  Bezug  auf  die  Anlage  elektrischer  Hochbahnen 

wieder  allen  Ländern  voraus.  Die  Liverpooler  Hochbahn  bildet  hierfür 

den  Beweis.  Auf  der  Chicagoer  Alleebahn  —  Chicago  and  South  Side 

Rapid  Transit  Railway  — ,  die  ähnlich  wie  die  Liverpooler  Bahn  gebaut 

ist  —  auch  au  Unschönheit  sind  beide  einander  ebenbürtig  —  findet 

Dampfbetrieb  statt. 
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Können  Aszendenten  eines  im  Betriebe  getödteten  Eisenbahn 

arbeiters  gegen  die  Eisenbahnverwaltung  Ansprüche  auf  Grund 

des  Haftpflichtgesetzes  geltend  machen,  falls  der  Getödtete  nicht 

ihr  einziger  Ernährer  war? 
Von 

Regierunjjsrath  K.  Offenberg. 

Der  §  6  des  Unfall versieherungsgesetzes  bestimmt: 

„Im  Falle  der  Tödtung  ist  als  Schadensersatz  zu  leisten: 

1  

2.  eine  den  Hinterbliebenen  des  Getödteten  zu  gewährende 

Rente  

Dieselbe  betragt: 

a)  

b)  für  Aszendenten  des  Verstorbenen,  wenn  dieser  ihr  einziger 

Ernährer  war,  für  die  Zeit  bis  zu  ihrem  Tode  oder  bis  zum  Wegfall  der 

Bedürftigkeit  zwanzig  Prozent  des  Arbeitsverdienstes." 

Und  weiter  besagt  der  §  95  des  Gesetzes: 

„Die  nach  Mafsgabe  dieses  Gesetzes  versicherten  Personen  und 

deren  Hinterbliebene  können  einen  Anspruch  auf  Ersatz  des  in  Folge 

eines  Unfalles  erlittenen  Schadens  nur  gegen  diejenigen  Betriebsunter- 

nehmer ....  geltend  raachen,  gegen  welche  durch  strafgerichtliehes  Ur- 

theil  festgestellt  worden  ist,  dafs  sie  den  Unfall  vorsätzlich  herbeigeführt 

haben.'* 
Es  kommt  nun  sehr  häufig  vor,  dafs  Aszendenten  mit  ihren  Ansprüchen 

auf  Unfallrente  abgewiesen  werden  müssen,  weil  der  Verstorbene  nicht  ihr 

einziger  Ernährer  war.  Bislang  hat  man  allgemein  geglaubt,  dafs  mit 

diesem  Bescheide  die  Angelegenheit  erledigt  sei.  In  der  letzten  Zeit 

haben  aber  verschiedene  derartige  Personen  versucht,  trotz  der  Bestimmung 

des  §  95  auf  Grund  des  Haftptiichtgesetzes  gegen  die  Unternehmer  vor- 
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zugehen  und  sie  haben  in  der  That  die  Billigung  ihrer  Ansprüche  durch 

das  Reichsgericht  erzielt  Die  Entscheidung  ist  allerdings  nicht  in  den 

bekannten  Entscheidungen  des  Reichsgerichts  abgedruckt,  und  daher  wohl 

noch  nicht  allgemein  bekannt,  findet  sich  vielmehr  im  Rheinischen  Archive 

(Bd.  81  Abth.  III  S.  5). 

In  dem  dort  zur  Entscheidung  gekommeneu  Falle  hatte  der  Vater 

eines  getödteten  Fabrikarbeiters,  welch'  ersterer  mit  seinen  Ansprüchen 
auf  die  Aszendentenrente  von  der  Unfallberufsgenossenschaft  abgewiesen 

war,  auf  Grund  des  Haftpflichtgesetzes  gegen  den  Fabrikherrn  geklagt 

mit  der  weiteren  Behauptung,  dafs  der  Tod  durch  ein  Verschulden  eines 

Betriebsführers  veranlafst  sei. 

Es  dürfte  auf  der  Hand  liegen,  dafs  die  Anerkennung  derartiger 

Ansprüche  für  die  Eisenbahnverwaltung  von  weitertragender  Bedeutung 

ist.  Klagen  dieser  Art  gegen  Fabrikunternehmer  setzen  immer  noch  den 

Nachweis  des  Verschuldens  eines  Angestellten  voraus.  Gegenüber  der 

Eisenbahnverwaltung  aber  sind  die  Voraussetzungen  der  Ansprüche  auf 

Grund  des  Haftpflichtgesetzes  keine  anderen,  als  die  der  Ansprüche 

auf  Grund  des  Unfallversicherungsgesetzes,  wenigstens  wenn  man  von  der 

möglichen  Einrede  des  eigenen  Verschuldens  absieht.  Die  Folge  davon 

ist,  dafs,  wenn  die  Entscheidung  des  Reichsgerichts  feststehender  Rechts- 

grundsatz wird,  Aszendenten  von  getödteten  Eisenbahnarbeitern  die  Wahl 

haben,  ob  sie  auf  Grund  des  Haftpflichtgesetzes  eine  Entschädigung  oder 

auf  Grund  des  Unfallversicherungsgesetzes  eine  Rente  beanspruchen  wollen. 

Im  ersteren  Falle  behaupten  sie  einfach,  der  Getödtete  habe  sie 

allerdings  reichlich  unterstützt,  aber  ihr  einziger  Ernährer  sei  er  nicht. 

Da  die  Unfallrente  nur  zwanzig  Prozent  des  Arbeitsverdienstes  beträgt, 

so  werden  sich  die  Aszendenten  durchweg  bei  einer  Entschädigung  auf 

Grund  des  Haftpflichtgesetzes  besser  stehen.  Sache  der  Eisenbahn- 

verwaltung ist  es  dann  einredeweise  nachzuweisen,  dafs  die  Verstorbenen 

doch  die  einzigen  Ernährer  gewesen  seien.  Gelingt  ihr  dieser  Nachweis 

nicht,  so  wird  sie  auf  Grund  des  Haftpflichtgesetzes  verurtheilt.  Gelingt  er 

ihr  aber,  so  wird  der  betreffende  Kläger  zwar  abgewiesen,  aber  er  setzt  dabei 

nichts  aufs  Spiel.  Kosten  zahlt  er  nicht,  weil  er  im  Armenrecht  klagt, 

und  die  Aszendentenrente  auf  Grund  Unfallversicherungsgesetz  verbleibt 

ihm  ja  doch  noch  immer.  Kurz  die  Entscheidung  des  Reichsgerichts  wird, 

wenn  sie  erst  einmal  genügend  bekannt  ist,  für  die  Eisenbahnverwaltung 

eine  grofse  Zahl  widerwärtiger  Prozesse  nach  sich  ziehen  und  zu  der 

prozessualen  Seltsamkeit  Veranlassung  geben,  dafs  der  Beklagte  einrede- 

weise ein  Recht  des  Klägers  geltend  machen  mufs,  von  welchem  dieser 

keinen  Gebrauch  raachen  will.  Grund  genug,  jene  Entscheidung  einer 

nochmaligen  genauen  Prüfung  zu  unterziehen! 
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Die  Begründung  der  reichsgerichtlichen  Entscheidung  (vergl.  Entsch. 

Bd.  24  S.  117  ff.)  stüUt  sich  namentlich  auf  den  Abs.  2  des  §  96  des 

Unfallversicherungsgesetzes.   Derselbe  besagt: 

„In  diesem  Falle  (also  wenn  nach  Absatz  1  ein  Anspruch  gegen  den 

Unternehmer  begründet  ist)  beschränkt  sich  der  Anspruch  auf  den  Be- 

trag, um  welchen  die  den  Berechtigten  auf  Grund  der  bestehenden  gesetz- 

lichen Vorschriften  gebührende  Entschädigung  diejenige  übersteigt,  auf 

welche  sie  nach  dem  Gesetze  Anspruch  haben." 
Hier  werde,  so  ist  der  Gedankengang  des  Reichsgerichts,  lediglich 

von  den  Beträgen  gesprochen,  die  die  Rentenbeträge  übersteigen.  Es  werde 

also  das  Vorliegen  von  Rentenansprüchen  vorausgesetzt,  sodafs  Hinter- 

bliebenem welche  im  speziellen  Falle  Rentenansprüche  überhaupt  nicht 

hätten,  der  §  95  keinenfalls  entgegengehalten  werden  könne.  Diese  Auf- 

fassung sei  aber  auch  bei  der  Abfassung  des  Gesetzes  deutlich  zum 

Ausdrucke  gekommen,  indem  von  den  Abg.  Barth  und  Gen.  ausdrücklich 

ein  bezüglicher  Antrag  gestellt  worden  sei,  dessen  Ablehnung  ledig- 
lich darauf  zurückzuführen  sei.  dafs  man  ihn  für  selbstverständlich 

erachtet  habe. 

Diese  Vorgänge  bei  Berathung  des  Gesetzes  sind  wichtig.  Es  fragt 

sich  indessen,  ob  darauf  die  vom  Reichsgerichte  gezogenen  Schlüsse  ge- 

stützt werden  können. 

Mafsgebend  für  die  Gesetzesauslegung  ist  der  im  Gesetze  zum  Aus- 

drucke gekommene  Wille  des  Gesetzgebers.  Unerheblich  ist  daher  einer- 

seits der  Wortlaut  des  Gesetzes,  soweit  er  nachweislich  mit  dem  Willen 

des  Gesetzgebers  in  Widerspruch  steht,  unerheblich  andererseits  aber  auch 

der  Wille  des  Gesetzgebers,  soweit  er  im  Gesetze  keinen  Ausdruck  ge- 

funden hat.    (Vergl.  Windscheid,  Pandekten  Bd.  1  §  21.) 

Bei  der  Art  und  Weise,  wie  unsere  Gesetze  zu  Stande  kommen, 

bietet  sich  für  die  Frage  nach  dem  Willen  des  Gesetzgebers  ein  reiches 

Material  in  den  Motiven  zum  Gesetzentwurfe,  in  den  Berichten  der  Kom- 

missionen und  in  den  stenographischen  Berichten  über  die  Parlaments- 

verhandlungen. Trotzdem  bleibt  es  in  vielen  Fällen  schwer,  den  wahren 

Willen  des  Gesetzgebers  festzustellen.  Denn  Gesetzgeber  ist  weder  die 

Regierung  noch  das  Parlameut,  sondern  Regierung  und  Parlament  ver- 

einigt. Man  weifs  daher  vielfach  nicht,  ob  die  in  den  Materialien  nieder- 

gelegten Ansichten  des  einen  Faktors  auch  die  des  anderen  Faktors  sind. 

Vorliegend  hatten  die  Abg.  Barth  und  Gen.  bei  der  zweiten  Be- 

rathung des  Gesetzes  den  Antrag  gestellt,  in  den  jetzigen  §  95  hinter  die 

Worte  „Hinterbliebene"  den  Satz  einzuschalten:  „falls  diese  nach  Mafsgabe 

des  Gesetzes  zu  entschädigen  sind."  Diesen  Antrag  bat  der  Berichterstatter 

Frhr.  v.  Hertling  abzulehnen,  da  er  allseitig  als  selbstverständlich  anerkannt 
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wurde.  Der  Mitantragsteller  Abg.  Eysoldt  bemerkte  darauf  zur  Begründung 

des  Antrages: 

„Was  nun  die  Antrage  betrifft,  so  liegen  zu  §  92  (jetzt  96)  zwei 

Antrage  vor,  der  erstere  ist,  wie  der  Herr  Referent  ganz  richtig  bemerkt  hat, 

an  sich  ein  rein  redaktioneller,  der  eigentlich  nichts  ist  als  eine  Konsequenz 

der  Vorlage.  Wir  sind  zu  dem  Antrage  veranlafst  worden,  weil  in  der 

Kommission  durch  einen  Regierungsvertreter  darüber  Zweifel  erhoben 

wurden,  ob  und  in  wieweit  Personen,  die  durch  die  Wohlthaten  dieses 

Gesetzes  nicht  betroffen  werden,  von  Entschädigungsansprüchen,  die  aus 

anderen  Gesetzen  resultiren,  ausgeschlossen  seien." 
Leider  enthält  der  Kommissionsbericht  über  diese  Zweifel  des 

Regierungskommissars  nichts.  Dafs  der  Reichstag  dem  Antrage  Barth 

und  Gen.  sachlich  zustimmte,  kann  nach  den  Worten  des  Referenten  trotz  der 

formellen  Ablehnung  des  Antrages  nicht  zweifelhaft  sein.  Ob  aber  die  ver- 

bündeten Regierungen  der  gleichen  Ansicht  waren,  mufs  doch  sehr  in  Frage 

gezogen  werden,  einmal,  weil  dies  schon  aus  dem  vom  Abg.  Eysoldt  berührten 

Bedenken  des  Regierungskommissars  hervorgeht,  dann  aber  weil  die  Auf- 

fassung des  Reichstages  sich  mit  dem  Grundgedanken  des  Gesetzes,  wie  er  an 

den  verschiedensten  Stellen  zum  Ausdruck  kommt,  völlig  in  Widerspruch 

setzt. 

Das  Gesetz  beabsichtigt  das  Risiko  des  Betriebes,  soweit  es  aus 

dessen  Gefährlichkeit  beruht,  von  den  Schultern  des  Arbeiters  auf  die  des 

Unternehmers  zu  wälzen.  Dieser  Gedanke  ist  ein  durchaus  berechtigter. 

Denn  die  Schadenssumme,  welche  durch  die  Betriebsunfälle  entsteht,  stellt 

sich,  rein  rechnerisch  betrachtet,  als  einen  Theil  der  Produktionskosten  dar. 

Nun  wird  allerdings  die  Gefahr,  welche  für  die  Arbeiter  in  den  bestimmten 

Betrieben  erwächst,  zum  Theil  durch  die  Höhe  des  Lohnes  aufgewogen. 

Die  Erfahrung  hat  aber  erwiesen,  dafs  dies  nur  zum  Theil  geschieht,  und 

es  war  daher  eine  Gesetzesbestimmung,  welche  das  Risiko  dem  auflud, 

dem  auch  der  Vortheil  des  Betriebes  zufallt,  eine  äufserst  uothwendige. 

Nebenbei  bemerkt,  trägt  das  Gesetz  der  Thatsache,  dafs  die  Löhne  in  ge- 

fährlichen Betrieben  höher  stehen,  als  in  anderen,  dafs  somit  ein  Theil 

der  Risikoprämie  den  Arbeitern  schon  in  ihrem  höheren  Lohne  gezahlt 

wird,  in  gewissen  Sinne  dadurch  Rechnung,  dafs  es  den  entstehenden 

Schaden  nicht  voll  ersetzt,  also  nicht  voll  dem  Unternehmer  auflegt, 

sondern  nur  zu  einer  Quote.  Das  Gesetz '  wollte  aber  nicht  nur  das 
Risiko  von  den  Arbeitern  auf  die  Unternehmer  abwälzen,  sondern  es 

wollte  gleichzeitig  die  Ansprüche  der  Arbeiter  für  alle  Fälle  sicherstellen, 

dabei  aber  auch  die  Unternehmer  nicht  der  Gefahr  aussetzen,  durch  einen 

grofsen  Unfall  finanziell  ruinirt  zu  werden.  Deswegen  ordnete  das  Gesetz 

die  Zwangsversicherung  aller  Arbeiter  an. 
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In  dieser  Beziehung  bestimmt  der  §  1  des  Gesetzes: 

„Alle  in  Bergwerken  u.  s.w.  beschäftigen  Arbeiten  ....  werden  gegen 

die  Folgen  der  beim  Betriebe  sich  ereignenden  Unfälle  .  .  .  versichert." 

Ferner  der  §  9: 

„Die  Versicherung  erfolgt  auf  Gegenseitigkeit  durch  die  Unternehmer." 

In  §  5  und  6  des  Gesetzes  werden  dann  gewissermafsen  praesump- 

tiones  juris  et  de  jure  über  die  Folgen  der  Betriebsunfälle  aufgestellt. 

Die  Sachlage  ist  also  die,  dafs  die  Unternehmer  das  Risiko  tragen, 

dieses  Risiko  aber  gegen  Zahlung  der  Beiträge  auf  die  Berufsgenossenschaft 

zu  übertragen  gezwungen  sind.  Die  naturgem&fse  Konsequenz  ist,  dafs 

die  Folgen  eines  speziellen  Unfalles  nun  nicht  mehr  den  Unternehmer 

treffen,  sondern  die  Berufsgenossenschaft.  Deshalb  ist  die  Bestimmung 

des  §  95  so  folgerichtig  dem  Gedankengange  des  Gesetzes  entnommen, 

dafs  man  sich  versucht  fühlen  könnte,  sie  zu  ergänzen,  wenn  sie  versehent- 

lich vergessen  wäre.  Die  Ausnahme,  welche  dieser  Paragraph  anordnet, 

liegt  nicht  darin,  dafs  er  die  Ansprüche  der  Versicherten  gegen  den  Unter- 

nehmer der  Regel  nach  beseitigt,  sondern  darin,  dafs  er  sie  unter  gewissen 

Bedingungen  aufrecht  erhält.  Es  ist  von  Wichtigkeit,  dies  hervorzuheben, 

da  unter  den  Gründen  für  die  Auffassung  des  Reichsgerichtes  auch  der 

geltend  gemacht  wird,  dafs  die  Ausnahmebestimmung  des  §  95  nicht  aus- 

dehnend ausgelegt  werden  dürfe. 

Zu  den  Folgen  des  Unfalles  gehören  aber  doch  auch  die  Nachtheile 

derjenigen  Hinterbliebenen,  welche  im  §  6  des  Gesetzes  nicht  genannt 

sind.  Es  ist  daher  nicht  zu  verstehen,  wie  der  Abg.  Eysoldt  den  Antrag 

Barth  als  eine  Konsequenz  des  Gesetzes  bezeichnen  kann.  (Vergl.  Eger 

Haftpflichtgesetz.    Dritte  Auflage.  S.  722.). 

Um  sich  die  ganze  Bedeutung  des  Antrages  Barth  klar  zu  machen, 

denke  man  z.  B.  an  eine  finanziell  ungünstig  gestellte  Pferdebahngesellschaft. 

Das  Gesetz  zwingt  sie,  ihre  Arbeiter  gegen  die  Folgen  der  Unfälle  zu 

versichern.  Nun  verunglückt  einer  ihrer  Angestellten  und  es  stellt  sich 

heraus,  dafs  er  aufsereheliche  Kinder  zu  alimentären  hatte,  welche  be- 

kanntlich auf  Grund  des  Unfallversicherungsgesetzes  keine  Ansprüche  er- 

heben können.  Hier  soll  also  nach  dem  Antrage  Barth  die  Gesellschaft, 

trotzdem  sie  allezeit  die  Versicherungsprämien  für  den  Verunglückten  ge- 

zahlt hat,  die  Alimente  der  Kinder  aus  eigener  Kasse  bestreiten.  Und 

vor  derartigen  Zufällen  kann  sie  sich  nicht  einmal  schützen.  Gegen  die 

Unfallansprüche  der  Passagiere  kann  sie  sich  durch  Versicherung  decken. 

Hier  mufs  sie  trotz  der  Versicherung  zahlen,  was  vielleicht  ihren  finanziellen 

Ruin  herbeiführt.  Ob  das  wirklich  der  Wille  des  Gesetzgebers  gewesen 

ist,  mufs  doch  trotz  der  Vorgänge  in  der  Reichstagsverhandlung  stark  be- 
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zweifelt  werden.  Vielmehr  liegt  die  Vermuthung  nahe,  dafs  der  Reichstag 

einer  augenblicklichen  Anregung  folgend,  sich  der  vollen  Tragweite  des 

Antrages  Barth  nicht  bewufst  geworden  ist 

Aber  selbst  angenommen,  der  Wille  des  Gesetzgebers,  also  des  Reichs- 

tages und  der  verbündeten  Regierungen,  stände  unbestreitbar  fest,  so  würde 

es  sich  immer  noch  fragen,  ob  denn  dieser  Wille  im  Gesetze  auch  Aus- 

druck gefunden  habe. 

In  dieser  Beziehung  beruft  sich  das  Reichsgericht  auf  den  oben  an- 

geführten Abs.  2  des  §  95.  Es  entnimmt  daraus,  dafs  §  95  sich  nur  auf 

solche  Fälle  bezieht,  in  welchen  ein  Anspruch  gegen  die  Berufsgenossen- 

schaft besteht,  da  nur  in  diesem  Falle  von  einer  Differenz  zwischen  Unfall- 

rente und  Haftpflichtentschädigung  gesprochen  werden  könnte.  Dieser 

Beweis  ist  verfehlt,  weil  er  zuviel  beweist.  Bezöge  sich  der  §  95  wirklich 

nur  auf  solche  Fälle,  in  denen  thatsächlich  eine  Uufallrente  zu  zahlen  ist, 

so  würden  auch  die  weitergehenden  Ansprüche  der  Verletzten  selbst  in 

denjenigen  Fällen,  in  denen  ihnen  eine  Rente  nicht  zusteht,  also  bei  allen 

Verletzungen  mit  Heilungsdauer  unter  13  Wochen,  auf  Grund  des  §  95 

nicht  abgewiesen  werden  können.  Denn  der  Abs.  2  des  §  95  bietet  nicht 

die  geringste  Handhabe,  eine  Unterscheidung  zwischen  den  Verletzten  und 

den  Hinterbliebenen  zu  machen. 

Nun  steht  aber  aufser  allem  Zweifel  fest,  dafs  die  Entschädigungs- 

ansprüche der  Verletzten  selbst  unter  allen  Umständen  auf  den  Fall  des 

§  95  beschränkt  bleiben  sollten,  gleichgültig  ob  sie  thatsächlich  eine  Unfall- 

reute beanspruchen  können  oder  nicht.  (Vergl.  Motive  S.  89.  Woedtke 

Unfall versicherungsges.  4.  Aufl.  S.  363.)  Daraus  folgt,  dafs  der  Abs.  2 

des  §  95  zur  Entscheidung  der  vorliegenden  Frage  überhaupt  nicht  heran- 

gezogen werden  kann.  Die  Bedeutung  dieser  Bestimmung  ist  eine  ganz 

harmlose;  sie  will  nur  die  Gleichung  für  den  Anspruch  x,  wie  er  sich  auf 

Grund  des  Abs.  1  des  §  95  berechnet,  geben.  Ist  y  die  Haftpflicht- 

entschädigung und  z  die  Uufallrente,  so  ist  x  =  y  —  z.  Sinkt  z  auf  Null 

herab,  so  ist  x  —  y.   Das  ist  der  ganze  tiefe  Sinn  der  Bestimmung. 

Aber  das  Gesetz  bietet  noch  eine  Handhabe,  und  diese  war  es  wohl, 

an  die  man  im  Reichstage  dachte,  als  man  den  Antrag  Barth  als  über- 

flüssig erachtete.  Es  ist  dies  der  Ausdruck  „Hinterbliebene."  Dieses 

Wort  lautet  sehr  bestimmt  ist  es  aber  nicht,  denn  ihm  mangelt  eine  feste 

juristisch-technische  Bedeutung.  Hinterbliebene  sind  ja  im  weitesten  Sinne 

alle,  die  nach  dem  Verstorbenen  hier  auf  Erden  zurückbleiben.  Man 

könnte  daraus  den  Schlufs  ziehen,  dafs  unter  Hinterbliebenen  im  Gegen- 

satze zu  dem  Versicherten  selbst  alle  diejenigen  zu  verstehen  seien,  die 

nur  ein  abgeleitetes  Recht  auf  Entschädigung  geltend  macheu  könnten. 

Allein,  wenn  man  den  Antrag  Barth  und  dessen  Begründung  als  den 
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Willen  des  Gesetzgebers  auffafst,  dann  ist  es  wohl  nicht  zu  bezweifeln, 

dafs  der  Ausdruck  Hinterbliebene  eine  engere  Bedeutung  haben  sollte. 

Wo  sind  nun  die  Normen  für  diese  engere  Umgrenzung  des  Begriffes 

zu  finden? 

Es  ist  eine  alte  Auslegungsregel,  dafs  jede  Interpretation  mit  der 

Prüfung  des  Wortlautes  beginnen  mufs.  Hier  bietet  nun  der  Text  des 

Gesetzes  selbst  eine  gute  Handhabe,  um  den  Kreis  der  Hinterbliebenen 

objektiv  feststellen  zu  können  und  zwar  im  §  6,  der,  wie  schon  erwähnt, 

bestimmt: 

„Im  Falle  der  Tödtung  ist  als  Schadensersatz  zu  leisten: 

1  

2.  eine  den  Hinterbliebenen  des  Getödteten  .  .  .  zu  gewährende 

Rente. 

Dieselbe  beträgt: 

a)  für  die  Wittwe  ....  zwanzig  Prozent,  für  jedes  hinterbliebene 

Kind  ....  fünfzehn  Prozent, 

b)  für  Aszendenten  des  Verstorbenen,  wenn  u.  s.  w.u 

Hier  werden  also  die  Wittwe,  die  Kinder  und  die  Aszendenten  unter 

den  Hinterbliebenen  aufgezählt. 

Zwingt  nun  irgend  ein  Umstand,  den  Kreis  der  im  §  95  aufgeführten 

Hinterbliebenen  anders  zu  umgrenzen,  als  dies  im  §  6  geschehen  ist? 

Selbst  vom  Standpunkte  des  Antrags  Barth  dürfte  hierzu  keine 

Veranlassung  vorliegen,  denn  dieser  hatte  wohl  als  tiefere  Ursache  den 

Gedanken,  dafs  man  bei  Berathung  des  Unfall  Versicherungsgesetzes  unmög- 

lich alle  denkbaren  Zufälligkeiten  in  das  Auge  fassen  könne,  dafs  man 

nur  für  die  regelmäfsig  vorkommenden  Fälle  die  Ansprüche  der  Hinter- 

bliebenen feststellen  könne,  und  dafs  man  keine  Entscheidung  abgeben 

wolle  für  Fälle,  deren  Umstände  man  noch  gar  nicht  kenne.  Dafs  man 

aber  die  Ansprüche  derjenigen  Personen,  deren  Rechtsverhältnisse  man 

erörterte,  erschöpfend  regeln  wollte,  geht  zur  Genüge  daraus  hervor,  dafs 

man  es  auch  nicht  für  nöthig  hielt,  die  Haftpflichtforderungeu  der  Ver- 
letzten in  den  Fällen,  in  denen  ihnen  eine  Unfallrente  nicht  zusteht,  noch 

besonders  auszuschliefsen. 

Das  Reichsgericht  geht  aber  nicht  von  diesen  objektiven  Merkmalen 

für  die  Umgrenzung  des  Kreises  der  Hinterbliebenen  aus,  sondern  es  führt 

als  Unterscheidungszeichen  das  subjektive  Recht  auf  Unfallrente  aus.  Zieht 

man  aus  einer  Unterscheidung  die  Konsequenz,  so  gehören  Kinder  unter 
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14  Jahren  zu  den  Hinterbliebenen,  Kinder  über  14  Jahren  aber  nicht;  so 

sind  Aszendenten,  deren  einziger  Ernährer  der  Verstorbene  war,  Hinter- 

bliebene, Aszendenten,  welche  noch  anderweite  Hilfsquellen  besitzen,  aber 

nicht  Damit  verstöfst  man  aber  nicht  nur  gegen  jeglichen  Sprachge- 

brauch, sondern  man  legt  dem  Gesetzgeber  auch  einen  grammatikalischen 

Schnitzer  unter. 

Das  Gesetz  sagt: 

„für  Aszendenten  des  Verstorbenen,  wenn  dieser  ihr  einziger  Er- 

nährer war,  .  .  .  zwanzig  Prozent." 
Durch  diesen  Beisatz  hat  nur  die  Höhe  der  Rente  bedingt  werden 

sollen.  Hätte  der  Gesetzgeber  beabsichtigt,  dadurch  die  Eigenschaft  der 

Aszendenten  als  Hinterbliebene  zu  bedingen,  so  hätte  er  die  Relativwen- 

dung: „deren  einziger  Ernährer  der  Verstorbene  waru,  gebrauchen  müssen. 

Das  Oberlandesgericht  Köln  hat  in  einer  Entscheidung,  in  welcher 

es  die  Auffassuug  des  Reichsgerichts  theilt,  noch  auf  einen  Passus  aus 

den  Motiven  hinweisen  zu  sollen  geglaubt,  in  welchem  hervorgehoben 

wird,  dafs  die  Aufhebung  der  Ansprüche  des  Verletzten  und  seiner  Hinter- 

bliebenen der  Billigkeit  entspreche,  weil  denselben  durch  das  Gesetz  ein 

Aequivalent  geboten  würde,  indem  sie  die  möglichen  höheren  Ansprüche 

gegen  niedrigere  aber  sichere  eintauschten.  (Rhein.  Arch.  Bd.  79  S.  89  ff.) 

Das  ist  richtig.  Aber  daraus  folgt  doch  noch  keineswegs,  dafs  die 

Ansprüche  fortbestehen,  wenn  im  Einzelfalle  ein  Aequivalent  nicht  geboten 

wird.  Abgesehen  davon,  dafs  in  einer  solchen  Schlufsfolgerung  eine  unzu- 

lässige Verwechselung  der  Gründe  des  Gesetzgebers  mit  dessen  Entschei- 

dung läge,  und  dafs  der  gleiche  Grund  ebenso  stark  für  die  Ansprüche 

des  nichtrentenberechtigten  Verletzten  selbst  sprechen  würde,  übersieht 

das  Oberlandesgericht,  dafs  der  Gesetzgeber  hier  nur  einen  grofsen  Ge- 

sichtspunkt hat  geben  wollen,  der  im  Einzelfalle  sehr  wohl  unzutreffend 

sein  kann. 

Es  ist  zuzugeben,  dafs  der  Antrag  Barth,  wenn  er  angenommen 

wäre,  eine  formelle  Handhabe  für  die  Auffassung  des  Reichsgerichts  ge- 

geben hätte.  Ob  man  nicht  trotzdem  die  Aszendenten  von  weitergehenden 

Ansprüchen  hätte  ausschliefsen  müssen,  mag  nach  dem  Vorgesagten  dahin- 

gestellt bleiben.  Thatsächlich  ist  der  Antrag  nicht  angenommen,  uud  das 

Gesetz  bietet  in  seiner  jetzigen  Fassung  nicht  die  geringste  Möglichkeit, 

die  Auffassung  des  Reichsgerichts  aufrecht  zu  erhalten.  Der  Wille  des 

Gesetzgebers,  oder  das,  was  das  Reichsgericht  als  den  Willen  des  Gesetz- 

gebers annimmt,  hat  eben  im  Gesetze  keinerlei  Ausdruck  bekommen, 

somit  keine  gesetzliche  Kraft  erhalten. 

Es  ist  ein  weiterer  Grundsatz  der  Interpretation,  das  Gesetz  stets 

so  auszulegen,  dafs  es  einen  thunlichst  vernünftigen  Sinn  bekommt.  Wäre 
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es  nach  Vorstehendem  noch  zweifelhaft,  wie  zu  entscheiden,  so  müfsten 

allerdings  auch  die  Folgen  ins  Auge  gefafst  werden,  welche  die  eine  oder 

die.  andere  Entscheidung  nach  sich  zöge. 

Auf  die  prozessualen  Seltsamkeiten,  welche  die  Auffassung  des 

Reichsgerichts  hervorruft,  ist  schon  im  Eingange  hingewiesen.  Nicht 

minder  eigen thümlich  sind  die  materiell  rechtlichen  Konsequenzen. 

Sind  wirklich  nur  diejenigen  Hinterbliebenen  mit  ihren  Ansprüchen 

abzuweisen,  die  im  speziellen  Falle  thatsächlich  eine  Unfallrente  beziehen, 

so  können  zunächst  alle  Kinder  über  15  Jahren  weitergehende  Ansprüche 

auf  Grund  des  Haftpflichtgesetzes  oder  dergleichen  geltend  machen.  Unter 

das  Unfallversicheruugsgesetz  fallen  bekanntlich  nicht  nur  Arbeiter,  sondern 

auch  Privatbeamte.  Bezüglich  letzterer  hat  eine  weitgehende  Praxis  aber 

früher  angenommen,  dafs  die  Kinder  derselben  Haftpflichtansprüche  bis 

zum  18.  Lebensjahre  erheben  könnten.  Aufserdem  kommen  auch  erwerbs- 

unfähige Kinder  in  Betracht.  Alle  diese  könnten  also  ferner  auf  Grund 

weiterer  gesetzlicher  Bestimmungen  gegen  den  Unternehmer  klagen.  Dabei 

ergiebt  sich  dann  noch  die  Seltsamkeit,  dafs  dies  nur  solche  Kinder  könnten, 

deren  Vater  nach  dem  vollendeten  IB.  Jahre  gestorben  ist.  Kinder,  deren 

Vater  vorher  gestorben  ist,  erhalten  ja,  wenn  auch  nur  beschränkt,  eine 

Unfallrente,  also  ein  „Aequivalent". 
Nicht  minder  seltsam  sind  die  Folgen  für  die  Aszendenten.  Nach 

§  6  erhalten  sie  eine  Rente  nur,  wenn  der  Verstorbene  ihr  einziger 

Ernährer  war.  Diese  Rente  von  20°/o  ermäfsigt  sich,  wenn  die  Aszen- 

denten mit  der  Wittwe  und  Kindern  konkurriren.  Sie  fällt  fort,  wenn 

keine  Bedürftigkeit  vorliegt,  oder  wenn  der  Verstorbene  ein  Ausländer 

war  und  die  Aszendenten  im  Auslande  wohnen.  Vorab  ist  noch  an 

die  gänzlich  verschiedenen  Voraussetzungen  zu  erinnern,  welche  für  die 

Ansprüche  aus  dem  Haftpflichtgesetze  gegenüber  den  auf  Grund  des 

Unfallversicherungsgesetzes  bestehen.  Nach  dem  Haftpflichtgesetze  können 

Aszendenten,  zu  deren  Unterhalt  der  Verstorbene  verpflichtet  war,  Ent- 

schädigung verlangen,  soweit  ihnen  der  Unterhalt  entzogen  ist.  Nun  ist 

in  der  Mehrzahl  der  Fälle,  namentlich  wenn  der  Verstorbene  unverheirathet 

war,  der  Unterhalt  höher  zu  veranschlagen  als  20  %  des  Arbeitsverdienstes, 

wenigstens  zeigt  die  Erfahrung,  dafs  die  bislang  den  Aszendenten  seitens 

der  Gerichte  gewährten  Haftpflichtentschädigungen  höher  waren,  als  die 

Unfallrenten.  Daraus  folgt,  dafs  Aszendenten,  denen  Unfallrenten  nicht  ge- 

währt werden  können,  und  die  mithin  Haftpflichtansprüche  geltend  machen 

könnten,  sich  vielfach  besser  ständen,  als  die,  denen  Unfallrenten  zu- 

stehen. Ganz  auffallend  kann  das  unter  Umständen  zu  Tage  treten,  wenn 

Aszendenten  mit  den  übrigen  Hinterbliebenen  konkurriren.  Angenommen 

z.  B.  eine  Arbeiter  hatte  eine  vermögende  Frau  und  war  in  Folge  dessen 
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im  Stande,  aufser  seinen  zwei  Kindern  seine  Mutter  zu  ernähren,  so 

erhalten  a)  die  Wittwe  20%,  b)  die  beiden  Kinder  je  15%,  also  zu- 

sammen 30%,  c)  die  Mutter,  da  die  Renten  zusammen  60%  nicht  über- 

steigen dürfen,  nur  10%  des  Arbeitsverdienstes.  Sind  dagegen  3  Kinder 

vorhanden,  so  erhält  die  Mutter  keine  Unfallrente,  dafür  könnte  sie  aber 

nach  der  Auffassuug  des  Reichsgerichts  die  ganze  Haftpflichtentschädigung 

beanspruchen.  Eltern  von  Ausländern  würden  unter  Umständen  gut  thun, 

sofort  ins  Ausland  zu  ziehen,  da  sie  dort  an  Stelle  der  Unfallrente  die 

höhere  Haftpflichtentschädigung  beziehen  würden. 

Die  Zahl  dieser  geradezu  unsinnigen  Verschiedenheiten  liefse  sich 

leicht  noch  vermehren.  Sie  zeigt  schon  zur  Genüge,  welches  Interesse 

vielfach  vorliegt,  die  Haftpflichtentschädigung  an  Stelle  der  Unfallrente 

zu  beanspruchen.  Leider  ist  die  Zahl  der  Tödtungen  im  Eisenbahnbetriebe 

keine  geringe.  Die  Fälle,  in  denen  Aszendenten  von  den  Verstorbenen 

unterstützt  wurden,  sind  sehr  häufig.  Meistens  sind  aber  auch  noch  andere 

Kinder  an  der  Unterstützung  betheiligt,  und  müssen  mit  Rücksicht  hierauf 

die  beantragten  Unfallrenten  abgelehnt  werdon.  In  der  Mehrzahl  dieser 

Fälle  wird,  wenn  die  Entscheidung  des  Reichsgerichts  aufrecht  erhalten 

wird,  künftig  eine  Entschädigung  beansprucht  werden.  Damit  ziehen  aber 

die  widerwärtigen  Haftpflichtprozesse,  denen  das  Unfallversicherungsgesetz 

das  Thor  verriegeln  wollte,  durch  eine  Hinterpforte  wieder  hinein.  Wie 

aber  reimt  sich  eine  Rechtssprechung,  die  das  veranlafst,  mit  dem  Satze 

der  Motive:  „Neben  der  Sicherang  der  Arbeiter  gegen  die  wirtschaft- 

lichen Folgen  der  Unfälle  verfolgt  der  Entwurf  das  Ziel,  alle  Streitig- 

keiten zwischen  Arbeitgebern  und  Arbeitern  über  Entschädigungsansprüche, 

welche  den  letzteren  aus  Unfällen  erwachsen,  zu  beseitigen?" 
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Von 

Leitzmann,  Bauinspektor  in  Cöln. 

Das  bisherige  Verfahren,  die  Zuggesehwindigkeiten  und  Fahrzeiten 

für  verschiedene  Steigungsgrade  zu  ermitteln,  stützt  sich  auf  den  richtigen 

Grundsatz,  dafs  die  Zugstärke,  die  der  gröfstmöglichen  Lokomotiv- 

leistung  entspricht,  auf  der  ganzen  vom  Zuge  zu  durchfahrenden  Strecke 

unveränderlich  bleibt,  oder  mit  andern  Worten:  die  Fahrzeit  für  jede 

Theilstrecke  mufs  so  bemessen  werden,  dafs  die  Lokomotive  einen  be- 

stimmten Zug  bei  ihrer  gröfsten  Leistung  fahrplanmäfsig  zu  befördern  im 

Stande  ist. 

Bei  Anwendung  dieses  Grundsatzes  ist  indessen  die  genaue  Keuntnifs 

der  Maximalleistungen  der  betreffenden  Lokomotivgattung  für  alle  vor- 

kommenden Steigungsgrade  und  Zuggeschwindigkeiten  unerläfslich. 

Dies  geht  sofort  aus  der  nachfolgenden  Berechnungsweise  zur  Er- 

mittlung der  virtuellen  Entfernungen  hervor,  die  ursprünglich  bei  der 

Frankfurt-Bebraer  Eisenbahn  aufgestellt  und  später  auch  für  die  preufsischen 

Staatsbahnen  angenommen  wurde. 

Bezeichnet 

Z  die  absolute  Zugkraft  einer  Lokomotive  in  kg, 

v  die  Zuggeschwiudigkeit  in  km  für  die  Stunde, 

so  ist  die  indizirte  Leistung  der  Lokomotive 

Ist  '/n  die  Steigung  der  Strecke,  G  die  auf  derselben  mit  der  Ge- 

schwindigkeit v  vermöge  der  gröfsten  Lokomotivleistung  im  Beharrungs- 

zustande beförderte  Gesanimtbruttolast  des  Zuges  in  t  (einschliefslich 

Lokomotive  und  Tender),  so  ist  der  Widerstand  des  Zuges,  der  der  Zug- 

kraft gleich  ist  : 

L  = 

Z.v.  1000 

«0  .  60  .  75 
HP. 
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£s  werden  nun  folgende  Annahmen  gemacht: 

a)  für  Schnellzöge: 

L  konstant  =  360  HP 

1.  für  Steigungen  von  xJoo  bis  V^,,:  G  =  159  t  und  zwar  be- 

stehend aus  dem  Zug  von  22  Achsen  zu  5  t  =  110 1  und  der 

Lokomotive  mit  Tender  =  49  t, 

2.  für  Steigungen  von  Vim>  bis  y80:   G  =  20  x  5  +  49  =  149 1 

b)  für  Personenzuge: 

L  konstant  =  340  UP 

G  =  30 .  5  4-  49  =  199  t. 

Zur  Ermittlung  von  v  als  Funktion  von  Vn  erhält  man  daher  folgende 
Formeln: 

x  Oor      v>      1000    611      ,  652 
a;  2,25  +  ̂     H          =    -  und  --, 1035       n        v  v 

b)    +  +  +  ia
w  = 103o       n  v 

In  Tabelle  1  sind  die  zusammengehörigen  Werthe  für  1  n  und  v, 

welche  sich  hieraus  berechnen,  angegeben.  Ist  ferner  1  die  Länge  der 

Strecke  in  km,  so  ist  die  Fahrzeit  für  dieselbe 

T  =  ̂   Minuten, v 

Bezeichnet  v0  die  Zuggeschwindigkeit  für  die  Horizontale,  die  Grund- 

geschwindigkeit genannt  wird,  so  ist  die  Zuggeschwindigkeit  für  eine 

beliebige  Steigung  ein  gewisser  Theil  dieser  Grundgeschwindigkeit, 

y 
=   0  und  daher 

r 

T      60  .  \y  , 
1  =        - ,  oder  wenn 

v0 

60  1 
mit  T„  bezeichnet  wird,  T  =  y  .  TA. 

\y  heifst  die  virtuelle  Länge  und  y  ist  daher  der  Koeffizient,  welcher 

zur  Umrechnung  der  wirklichen  Streckenlänge  in  die  virtuelle  Länge  dient. 

Die  Werthe  dieses  Koeffizienten  sind  in  Tabelle  1  ebenfalls  enthalten. 

Hieraus  ist  dann  die  allgemein  eingeführte  Tabelle  2  hervor- 

gegangen. 

Hierzu  kommt  noch  die  Tabelle  3  über  Koeffizienten  zur  Bestim- 

mung von  virtuellen  Längen  bei  Geschwindigkeitseinschräukungen  auf 

fallenden  und  gekrümmten  Strecken. 

Gegen  dieses  Rechnungsverfahren  sprechen  folgende  Gründe: 
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1.  Es  ist  nicht  zulässig,  die  indizirte  Leistung  der  Lokomotive  unter 

allen  Umstanden  konstant  zu  setzen.  Zum  Nachweis  dieser  Behauptung 

sollen  in  Folgendem  die  indizirten  Leistungen  der  preufsischen  Normal- 

personenzuglokomotiven für  2  verschiedene  Fälle  berechnet  werden. 

Für  die  Steigung  Vsoo  De'  ̂   km,  und  für  die  Steigung  Vso  bei 

30  km  Zuggeschwindigkeit  sind  die  entsprechenden  Zugstärken  erfahrungs- 

gemäfs  30  Achsen  zu  6  t  =  180  t  und  14  Achsen  zu  6  t  =  84  t,  das 

Gewicht  der  Lokomotive  im  Dienst  ist  36,2  t,  das  des  Tenders  28,2  t;  der 

durchschnittliche  Widerstand  der  Lokomotive  im  Dampf  auf  horizontaler 

Bahn  ist  12  kg,  der  des  Tenders  6  kg  und  der  des  Zuges  auf 

OA  .        , ,    _        v*      1000    rt       50*      1000     <~  , 

der  Steigung  */n  2,5  -f  1(XX)  +  —  =  2,5  +  ̂   +  ̂   =  10,0  kg  bezw. 

2,5     1000  ~*~  1ö(f>  =  23,4  kg;  68  *st  <*a*lw  ̂ e  Zugkraft 

Z  =  36,2  (12  +  B)  +  28,2  (6  +  5)  +  180  .  10,o  =  2726  kg  und 

36,2  (12  +  20)  +  28,2  (6  +  20)  +  84  .  23,4  =  3857  kg, 

ferner  die  indizirten  Leistungen 

r  Z.v.  1000  __  Z  .  v  _  2726  .  50  _  KD  , 

L  -  60  .  60".  75  "  270  ~     270     "  005  *P  ̂  

=  ̂70  -  =  429  NP'
 

Diese  Werthe  sind  also  keineswegs  einander  gleich;  von  ihnen  sind 

aber  die  virtuellen  Längen  wesentlich  abhängig.  Wenn  es  nun  auch  nicht 

möglich  ist,  den  Fahrplan  allen  verschiedenen  Lokomotivgattungen  anzu- 

passen, so  mufs  es  doch  beansprucht  werden,  dafs  den  Verhältnissen  einer 

bestimmten,  am  meisten  in  Gebrauch  befindlichen  Lokomotivgattung 

(Normallokomotive)  Rechnung  getragen  werde. 

Wenn  aber  dennoch,  wie  es  bei  der  obigen  Berechnung  geschehen 

ist,  die  indizirte  Leistung  der  Lokomotive  konstant  gesetzt  wird,  so 

geht  daraus  zunächst  ein  unrichtiger  Ausdruck  für  die  Zugkraft  hervor; 

derselbe  lautet  dann  Z  =    ,  worin  A  eine  Konstante  bezeichnet.  Hier- v 

nach  würde  für  v  =  o  Z  =  od  werden,  während  in  diesem  Fall  Z  die 

Anzugskraft  der  Lokomotive  bedeutet  und  einen  bestimmten  konstanten 

Werth  annimmt. 

Diese  Formel  für  Z  ist  daher  für  weitere  Berechnungen  nicht  geeignet. 

2.  Die  Grundgeschwindigkeit,  die  für  verschiedene  Steigungs- 

grade, sowohl  innerhalb  ein  und  derselben  Bahn  als  auch  bei  einem  durch 

mehrere  Bahngebiete  gehenden  Zuge  für  die  Verwaltungen  derselben  einen 
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Mafsstab  der  Lokomotivleistungen  bilden  soll,  ist  hier  ganz  willkürlich  und 

keineswegs  eine  bestimmte  Funktion  der  Zugstärke. 

Die  Grundgeschwindigkeit  v0  ist  eigentlich,  als  eine  Funktion  der 

Steigung  bei  gegebener  Zugstärke,  der  Nullwerth  der  Funktion 

Ooc  v*  1000  611  , 

2'25  +  1035  +  -i  v-  m* 

2,25+  *  +  10
00  _  461 

1035       n  v 

oder  es  ist 
v  8  611 

2,25  +        —  —  =  0  und 1035  vu 

woraus  sich  die  wirklichen  der  Lokomotivkraft  entsprechenden  Grund- 

geschwindigkeiten berechnen  lassen;  sie  sind  hier  77  km  und  68  km. 

Die  weitere  Folge  des  Rechnungsverfahrens  ist,  dafs  für  jede  unter 

diesen  Werthen  stehende  Grundgeschwindigkeit  bei  gewissen  Steigungen 

von  der  Horizontalen  ab  bis  zu  einer  bestimmten  Grenze  der  Koeffizient 

Y  unverändert  =  1  bleibt  und  daher  das  System  der  virtuellen  Längen 

immer  erst  bei  einer  gewissen  Steigung  beginnt,  die  ihrerseits  aber 

direkt  von  der  gewählten  Grundgeschwindigkeit  abhängt.    Diese  Grenzen 

bei  Schnellzügen  mit  den  Grundgeschwindigkeiten 

von  75  km  und  60  km 

bei   Viw   bei  Vw 

und  bei  Personenzügen  mit  den  Grundgeschwindigkeiten 

von  60  km  und  45  km 

bei    >/ms    bei  »/we- 

Soll  diese  Grenze  der  Steigung,  bis  zu  welcher  y  —  1  bleibt,  unver- 

änderlich sein,  so  mufs  sich  natürlich  die  Zugstärke  der  angenommenen 

Grundgeschwindigkeit  entsprechend  ändern,  wodurch  aber  die  Formel  zur 

Bestimmung  der  virtuellen  Längen  ebenfalls  geändert  wird. 

Für  Personenzüge  war  die  Formel  zur  Bestimmung  von  v 

~         v«      1000     340.  CO.  60  .  75     91800  ...  „      ,  n  10Q 

2,8,6 +  1ÖB6  +    n~  =  ~  vTTOÖöTG-  =  v"G;  fur     =  55  und  G  =  199 

ist  Vau  die  Grenze,  bis  zu  welcher  y  =  1  ist;  soll  dieselbe  auch  für  eine 

andere  Grundgeschwindigkeit,  z.  B.  für  v0  =  45  nicht  gröfser  werden,  so 

mufs  nach  der  Gleichung 

45*      1000  _  91800 

^"  +  1035  +  311  ~  45  .  G 
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G  den  Werth  275  annehmen.  Hiermit  ändern  sich  aber  auch  die  virtuellen 

Längen,  wie  aus  Tabelle  4  hervorgeht,  welche  die  hieraus  berechneten 

Koeffizienten  y  enthält. 

Soll  aber  diese  Grenze  verschwinden,  so  mufs  die  Grnndgeschwindig- 

keit  der  Zugstärke  entsprechen;  z.  B.  für  G  =  323  t  ist  v0  =  65  km  und 

die  Gleichung  zur  Ermittlung  der  Zuggeschwindigkeiten  und  der  virtuellen 

Längen 

0     ,    v*       1000     91800     284  ,      .  c    u    .  ,     „,  ,  AS 

2,25  +  1035  +    n    =  v  ä23  =  T"  (vergl  Spalt*  5  der  
lab'4)* 

Zum  Vergleich  mit  diesen  Werthen  enthält  die  Spalte  4  dieser  Tabelle 

auch  die  bei  der  richtigen  Anwendung  der  Formel 

v»      1000  _  91800  _  461 

2,25  +  1036  +    n    ~  v  .199~   v  ' 

d.  h.  unter  Annahme  der  Grundgeschwindigkeit  v„  =  68  km  sich  ergebenden 

Koeffizienten. 

Beide  Reihen  weichen  doch  nicht  unwesentlich  von  einander  ab, 

sodafs  z.  B.  bei  der  Steigung  l/m,  der  Unterschied  der  berechneten  Ge- 

schwindigkeiten und  Zugstärken  etwa  16%  beträgt. 

In  richtiger  Erkenntuifs  der  oben  unter  1  betrachteten  Ungenauigkeit 

der  Berechnung  hat  die  Königliche  Eisenbahndirektion  Elberfeld  in  Folge 

der  im  Jahre  1889  in  Hamburg  abgehaltenen  Konferenz  eine  Aenderung 

der  Berechnung  vorgenommen,  im  übrigen  aber  das  ganze  Verfahren 

beibehalten.  Die  Zugkraft  Z  wird  aus  den  durch  den  Ministerialerlafs 

vom  24.  Juni  1886  mitgetheilten  Maximalleistungen  der  damaligen  Normal- 

personenzuglokomotive  hergeleitet  und  der  Gröfse] 

/  v»  1000\ 

V24  +  1000+    n  ;G 

gleichgesetzt. 

Aus  dieser  Gleichung  wird  v  als  Funktion  von  G  und  1  n  ermittelt 

und  dann  der  Zuschlag  z  zur  Längeneinheit,  um  die  virtuelle  Länge  zu 

1    y  V« 

erhalten,  sodafs  diese  =  1  (1  +  z)  -  1  .  y  ist:  ferner  ist.   j'  -  y  =  v  =  1  +  z 
y 

oder  z  =  0  —  1. v 

Zur  Aufstellung  einer  Tabelle  dieser  Werthe  ist  dann  für  Schnellzüge 

die  Grundgeschwindigkeit  v0  =  75,  die  Zugstärke  bis  Vsoo  22  Achsen  zu 

5  t  =  110  t  und  über  Vjo«  20  Achsen  zu  5  t  =  100  t  angenommen,  während 

das  Eigengewicht  der  früheren  Normalpersonenzuglokomotive  und  Tender 

mit  65  t  in  Rechnung  gestellt  ist.  Für  Personenzüge  ist  v0  =  60  und 

G  =  30  .  5  4-  65  =  215  t. 
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In  Tabelle  5  und  6  sind  sowohl  die  Zaggeschwindigkeiten  als  auch 

die  zugehörigen  Koeffizienten  1  +  z  =  y  für  Intervalle  von  0,or>  dieser 

Werthe  angegeben.  Dieselben  werden  auch  für  geringere  Grundgeschwin- 

digkeiten und  zwar  bei  Schnellzügen  bis  60  und  bei  Personenzügen  bis 

45  km  als  gültig  angesehen. 

Auch  hier  sind  die  Grundgeschwindigkeiten  willkürlich  gewählt, 

während  sie,  den  Zugkräften  entsprechend,  aus  der  Formel 

zu  berechnen  sein  würden. 

Aus  derselben  ergiebt  sich: 

a)  für  Schnellzüge  mit  22  Achsen  v„  =  85  km, 

und  für  20      „         =  88  „  , 

b)  für  Personenzüge  mit  30      „      vl(  =  76  „  . 

Auch  hierbei  wird,  ausgehend  von  der  Horizontalen,  bis  zu  einem 

bestimmten  Steigungsgrade  die  Lokomotiv kraft  nicht  ausgenutzt  oder  auf 

den  höheren  Steigungsgraden  überschritten.  Diese  Grenzen  sind  nach- 

stehend angegeben. 

Grand-  Für  Schnellzüge  mit 

geschwindigkeit        22        20  Achsen 

75  '/«so         7893  , 

eo  Vi«       7,6*  , 

für  Personenzüge  mit 

30  Achsen 

60  7507  , 

45  7m  • 

Soll  die  Grenze  aber  feststehen,  so  müssen  wieder,  wie  oben  ausge- 

führt, die  Zugstärken  und  damit  auch  die  virtuellen  Längen  geändert  werden. 

Eine  der  wirklichen  Lokomotivleistung  besser  entsprechende  Ermittlung 

der  virtuellen  Längen  erscheint  hiernach  nicht  anders  möglich,  als  wenn  für 

jede  Grundgeschwindigkeit  und  Zugstärke  eine  besondere  Tabelle  aufge- 

stellt wird.  Der  Grund  hiervou  ist  darin  zu  suchen,  dafs  die  zu  be- 

rechnende  Geschwindigkeit   ein  Theil   der   Grundgeschwindigkeit  sein 

y 

soll,  also  v=  ̂ ,  oder  die  virtuelle   Länge   durch   Multiplikation  der 

wirklichen  "Länge  mit  einem  Faktor  bestimmt  werden  soll.  Weiter  unten 
wird  gezeigt  werden,  dafs  hier,  anstatt  der  Multiplikation,  das  Verfahren 

der  Summirung  geeigneter  erscheint.  Ferner  gelangt  man  zu  der  ge- 

suchten Geschwindigkeit  v  erst  auf  Umwegen;  die  Rechnung  erfordert 

folgende  Operationen : 
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1.  Berechnung  von  v  als  Funktion  der  Steigung  und  der  Zug- 
stärke, 

y 

2.  Bildung  der  Koeffizienten  y  —  v  > 

3.  Bestimmung  der  virtuellen  Länge  /l  und 

y 

4.  Berechnung  von  v  aus  yl  und  v0,  indem  nunmehr  v  =  y- 

Hiernach  wird  die  gesuchte  Fahrgeschwindigkeit  durch  vier  umständ- 

liche Berechnungen  ermittelt,  während  dieselbe  schon  bei  der  ersten  Ope- 

ration gefunden  wurde. 

Als  Zweck  des  Rechnuugsverfahrens  mit  virtuellen  Längen  wird  an- 

gegeben : 

1.  Es  können  mit  Hilfe  derselben,  unter  Zugrundelegung  verschie- 

dener Grundgeschwindigkeiten,  Fahrpläne  schnell  berechnet  werden,  und 

2.  der  Begriff  der  Grundgeschwindigkeit  gewährt  die  Möglichkeit, 

die  Fahrzeiten  verschiedener  Steigungsstrecken  und  Fahrpläne  durch- 

gehender Zöge  in  Vergleich  zu  ziehen,  um  gleichmäfsige  Anforderungen 

an  die  einzelnen  Verwaltungsbezirke  zu  erreichen. 

Wenn  indessen  die  Rechnung  mit  den  wirklichen  Bahnlängen  und 

Zuggeschwindigkeiten  nicht  komplizirter  ist  und  dieselben  Vortheile  bietet, 

wie  dies  nachstehend  bewiesen  werden  soll,  so  dürfte  die  weitere  Benutzung 

des  jetzt  üblichen  Verfahrens  bei  der  Konstruktion  der  Fahrpläne  umso- 

weniger  zu  empfehlen  sein,  als  es  nicht  der  wirklichen  Lokomotivkraft 

Rechnung  trägt  und  durch  Einführung  fingirter  Rechnungsgröfsen,  die 

das  Fahrpersonal  nicht  versteht,  die  Bildung  der  Fahrzeiten  nur  ver- 
dunkelt wird. 

Das  System  der  virtuellen  Längen  gewährt  auch  nicht  den  durch  die 

Anwendung  rationell  konstruirter  Fahrpläne  beabsichtigten  Zweck,  weil 

damit  eiue  durchgängig  gleichmäfsige  uud  gröfste  Ausnutzung  der  Loko- 

motivkraft  nicht  erreicht  wird.  Erhält  ein  durchgehender  Zug  auf  irgend 

einer  Theilst recke  zu  kurze  Fahrzeit,  so  verringert  sich  die  zu  befördernde 

Zugstärke  auf  derselben,  welche  dann  aber  in  den  meisten  Fällen  für  die 

ganze  zu  durchfahrende  Strecke  mafsgebend  wird  oder  der  Zug  mufs  auf 

der  betreffenden  Theilstrecke  mit  einer  Hilfsmaschine  gefahren  werden. 

In  diesem  Fall  werden  die  Lokomotiven  nur  selten  vollständig  beansprucht 

und  die  Kosten  der  Zugkraft  bedeutend  erhöbt. 

Das  nachstehend  entwickelte  Verfahren  zur  Aufstellung  eines  ratio- 

nellen Fahrplans,  das  bereits  im  Jahre  1880  von  mir  aufgestellt  und  bei 

der  Königlichen  Eisenbahndirektion  Erfurt  in  Vorschlag  gebracht  wurde, 

geht  von  derselben  oben  ausgesprochenen  Forderung  aus,  dafs  G  für  die 

ganze  durchgehende  Zugverbindung  konstant  ist,  für  Z  und  L  sind  aber 
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Werthe  angenommen,  welche  den  vorhandenen  Lokomotiven  und  den 

Erfahrungen  besser  entsprechen. 

Die  nachfolgende  Lokomotivberechnung  gründet  sich  auf  die  Ergeb- 

nisse zahlreicher  Versuche  mit  den  neuesten  Normalpersonenzuglokomo- 

tiven und  gab  die  Veranlassung  zu  einer  Korrektur  der  bereits  früher 

aufgestellten  Fahrplanberechnungen.  Aus  einer  grofsen  Zahl  mit  Normal- 

lokomotiven aufgenommenen  Indikatordiagramraen  wurde  gefunden,  dafs 

der  Quotient  j^pj  des  mittleren  effektiven  Dampfdrucks  in  den  Zylin- 

dern zur  absoluten  Kesselspannung  bei  gröfster  Leistung  der  Lokomotive 

für  ziemlich  weite  Grenzen  des  Füllungsgrades  *  ein  Ausdruck  von  der 

b  c 

Form  o  —     -f-      ist.  Wird  *  in  Prozenten  des  Kolbenhubes  ausgedrückt, 

so  ist  a  =  l,  b  =  20  und  c  =  130.  Die  absolute  Zugkraft  einer  Lokomo- 

tive ist  dann 

7    0     (100  d)»    2h  f    ,  „  (,     20  ,  130\. 

innnn  d9h  ,    ,  1N         20  ,  130  \ =  10000-  D   (p  +  1)  [1-  g  +  tft  j. 

Ferner  wurde  festgestellt,  dafs  bei  der  gröfsten  Leistung  der  Normal- 

personenzuglokomotive (neuester  Konstruktion)  die  Verdampfungsfähigkeit 

des  Lokomotivkessels  konstant  ist  und  zwar  40  kg  für  das  qm  Heizfläche 

und  Stunde. 

Bezeichnet  H  die  totale  Heizfläche  und  ist  das  spezifische  Gewicht 

des  Dampfes  =  y  =  %  (p  4- 1),  so  ist  der  Dampfverbrauch  in  der  Stunde 

ir     rr  i      .  rr  d2   f  .  h    y.v.1000     1rt   d*  h         ,    .  iN 

M  =  H-k  =  4'   H  •  ICO'      nD  D  •A-»(P  +  l)v" 

ohne  Berücksichtigung  einerseits  des  Dampfmehrverbrauchs  durch  die 

schädlichen  Räume  und  die  Kondensation,  andererseits  des  etwaigen 

Dampfminderverbrauchs  durch  Beschränkung  der  Dampfeinströmung  in 

Folge  ungenügender  Schieberöffnungen. 

Wird  ̂ ß*1  mit  u  bezeichnet,  so  lauten  die  beiden  erlangten  Formeln: 

l.  Z=l0000.u.(p+l)(l-^)  +  1|P), 

*-10.8.u(p  +  l)V 

hieraus  folgt: 

*  mnnn  ,  ■  ̂   [  l  — 20  .  10  .  fl  .  U  (p  +  1)  v  ,  130.10«. g». U»(p+ l)'.va] 

Z=  10000. u(p  +  l)[  Hk  +"        "  H8k»       "  y 
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Da  nun  hier  bei  derselben  Lokomotivgattung  die  GröTsen 

«  =  12  +  1=0'6>
 H  =  104  und 

k  =  40 

bestimmte  Konstanten  sind,  so  erhält  man  für  Z  einen  Ausdruck  von  der 

Form  A  —  B  v  +  C  v*  =  6734  —  108,6 .  v  +  0,57 .  v*,  also  eine  quadratische 
Funktion  von  v. 

Dieser  Ausdruck  verliert  natürlich  seine  Bedeutung  an  der  Grenze 

der  Adhäsion. 

Bezeichnet  ferner 

G  die  Bruttobelastung  des  Zuges  mit  dem  Widerstand  a  -f  b .  v» 

Gi  das  Gewicht  der  Lokomotive  im  Dienst  mit  einem  Eigenwiderstand 

von  a,  =  12  kg  für  die  t  und 

G2  das  Gewicht  dos  Tenders  mit  dem  Widerstand  av  =  6  kg  für  die  t , 

so  ist  der  gesammte  Zugwiderstand 

(die  oberen  Zeichen  gelten  für  Steigungen,  die  unteren  für  Gefällstrecken). 

Man  erhält  daher  durch  Gleichsetzung  beider  Werthe  die  Formel 

zur  Berechnung  von  G  als  Funktion  des  Steigungsgratles  und  der  Zug- 

geschwindigkeit bei  Bestimmung  der  Lokomotivleistungen,  oder  zur  Be- 

rechnung von  v  als  Funktion  von  1/n  und  G  bei  der  Konstruktion  der 

Fahrpläne. 

=  2,5+  j^Q-h 1  n    kg  auf  der  Steigung  1/n, 

±1^X))  +  12Gl  +  6G2±(G1  +  G2) 

^)  +  G,  a.  +  G^  +  CG.  +  G,)^ 

+  Gla1+G1,a,±(G,  +  G2)-£- 

Digitized  by  Google 



Ueber  die  Konstruktion  der  Fahrpläne.  491 

Die  erstere  erfolgt  nach  der  Gleichung 

A-Bv  +  C^-CG,  a,  4-  G2  a,)  T  (G,  +  G„)  ~ 

G  =  ...  JL  kg, 

a  +  bv«±n- n 

die  letztere  erfordert  die  Auflösung  der  quadratischen  Gleichung,  sodafs 

allgemein 

v  = 
B  ±       —  4  [ A-CGa+G.a.+G.aj^G+Gj+G,)  «j-j  (C-Gb) 

2(C-G.b) 

oder  auf  graphischem  Wege  mittelst  Figuren,  aus  den  die  Leistungsfähig- 

keit der  Lokomotiven  darstellenden  Kurven,  indem  die  gesuchten  Ge- 

schwindigkeiten die  Abscissen  dieser  Kurven  bei  gleichen  Ordinaten  sind. 

Für  die  Horizontale  ist  1/n  =  0,  daher 

-  BfrKB»  -4[A-(Ga  +  G,  a,  +  G2  a,)  (C-G.b)] 

2(C  — G.6)~ die  Grundgeschwindigkeit  für  die  Zugstärke  G. 

Durch  Einsetzung  der  bekannten  Konstanten  erhält  man  nun  die 

numerischen  Gleichungen;  zunächst  ist  allgemein 

v  = 
108,6  -  V  108,6*  —  4 (0,57  -         [6734— 2,r, .  G-603 T (G-f  64,4) 

2  (°'B7  -  iL) 

und  dann  für  v0  =  75  ist  G  =  25  Achsen  zu  6  t  =  150  t,  daher 

v  =  129-y294
8±BI0187 

n 

für  v„  =  70  ist  G  =  30  Achsen  zu  6  t  =  180  t 

v  =  139 -V  4789  ±
626-66? 

n 

für  v0  =  60  ist  G  =  45  Achsen  zu  6  t  =  270  t 

v  =  181  —  Vl4640± 
1114667 

n 

für  v0  =  60  ist  G  =  71  Achsen  zu  6  t    426  t 

und  für  v0  =  45  ist  G  =  88  Achsen  zu  6  t  -  528  t 

1 0QQ       1/  71'  TMsix  14  096
  200 v  =  1293  —  11  5o7  560  ±   . n 

Arohiv  far  Eisenbahnwesen.  1888. 
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Werden  diese  Zuggeschwindigkeiten  für  die  verschiedenen  Zngst&rken 

als  Funktionen  der  Steigungsgrade  ±         aufgetragen,  so  erhält  man  eine 

Schaar  von  Parabeln,  deren  Hauptachsen  zur  Abscissenachse  parallel  sind 

und  deren  Mittelp unktskoordinaten  mit  wachsender  Zugstarke  zunehmen, 

die  innerhalb  der  praktischen  Grenzen  liegenden  Parabelstücke  weichen 

indessen  nur  wenig  von  geraden  Linien  ab,  sodafs  mit  genügender  An- 

näherung der  Ausdruck  für  die  Zuggeschwindigkeit  die  einfachere  Form 

v  =  v0  —  *  erhalten  kann. 

Der  Werth  von  a  dieser  linearen  Gleichung  ändert  sich  mit  v„  und 

kann  bei  der  in  Rede  stehenden  Lokomotivgattung  durchschnittlich  für 

gröfsere  Geschwindigkeiten  und  nicht  zu  starke  Steigungen  = 

gesetzt  werden,  sodafs  nunmehr  die  Formel  lautet 

275  00) 

v  =  v  0  — 
v0n 

Speziell  für  Schnellzüge  mit  einer  Grundgeschwindigkeit  von  v0  =  75  km 

und  für  Personenzüge  mit  v0  =  60  km  können  auch  die  etwas  genaueren 

4000  4200 

Formeln  v  =  75  —       ,  und  v  =  60  —        benutzt  werden. n  '  n 

Es  lassen  sich  daher  die  Zuggeschwindigkeiten  für  jede  beliebige 

Steigung  und  Zugstärke,  oder  Grundgeschwindigkeit,  sowohl  durch  Rech- 

nung als  auch  geometrisch,  sehr  leicht  ermitteln. 

Diese  Geschwindigkeiten  v  und  Koeffizienten  y  sind  in  den  Tabellen 

7—9  unter  lila  und  III b  zum  Vergleich  mit  den  in  den  Spalten  1  und  II 

enthaltenen  der  beiden  andern  Berechnungsarten  eingetragen  u.  s.  w. 

a)  für  gleiche  Grundgeschwindigkeiten  und 

b)  für  ungefähr  gleiche  Zugstiirke. 

Das  praktische  Verfahren  zur  Bestimmung  der  Zuggeschwindigkeiten 

ist  nun  folgendes: 

Wird  z.  B.  die  Aufgabe  gestellt,  für  einen  durchgehenden  Schnellzug 

den  Fahrplan  für  eine  Grundgeschwindigkeit,  d.  h.  eine  Zuggeschwindig- 

keit auf  horizontaler  Strecke  von  72  km  für  die  Stunde  zu  konstrniren,  so 

ist  aus  den  Leistungkurven  G  sofort  bestimmt  durch  den  Schnittpunkt 

der  Ordinate  für  v  =  72  mit  der  Kurve  der  Horizontalen;  G  ist  dann 

-=  170  t.  Die  gesuchten  Geschwindigkeiten  liegen  in  der  Horizontalen 

durch  diesen  Punkt;  dieselben  sind: 

für  l'n  =  v  — 

l/oo  72 
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63,5 

61,5 

36. 

Zur  Bestimmung  der  zwischenliegenden  Steigungen  trägt  man  diese 

Werthe  auf  und  zieht  die  Kurve,  welche  sofort  die  gesuchten  Geschwindig- 

keiten für  jegliche  Steigungsgrade  angiebt. 

Dies  Verfahren  zur  Bestimmung  der  Zuggeschwindigkeit  ist  viel  ein- 

facher, als  das  mit  Hilfe  der  virtuellen  Längen;  es  erfordert  nicht  die 

Ermittlung  von  flilfsgröfsen,  sondern  es  giebt  direkt  die  verlangten  Ge- 

schwindigkeiten; es  erfüllt  auch  denselben  Zweck,  denn  es  können  ebenso 

auf  Grund  verschiedener  Zuggeschwindigkeiten  auf  der  Horizontalen 

(Grundgeschwindigkeiten)  Fahrpläne  schnell  entworfen  werden  und  zwar 

mit  gröfserer  Klarheit  und  besserer  Uebersicht.  Zu  kleine  Geschwindig- 

keiten auf  starken  Steigungen  werden  sofort  erkannt  und  nicht  erst  durch 

Rechnung,  sodafs  man  augenblicklich  weifs,  von  welcher  Steigung  ab  die 

Zugstärke  ermäfsigt  oder  Vorspann  gegeben  werden  muis.  Ferner  gilt 

die  oben  an  den  Begriff  der  Grundgeschwindigkeit  angeknüpfte  Betrachtung 

hier  ganz  genau  für  die  Geschwindigkeit  auf  der  Horizontalen  und  zwar 

mit  gröfserer  Berechtigung,  da  sich  diese  Berechnungsweise  genauer  an 

die  wirkliche  Lokomotivkraft  anschliefst.  Zur  Vervollständigung  dieser 

Betrachtung  sollen  nachstehend  noch  die  Fonneln  zur  Bestimmung  der 

Fahrgeschwindigkeit  für  Güterzüge  und  für  gemischte  Züge  der  Neben- 

bahnen aufgestellt  werden. 

Die  ersteren  sind  auf  die  Leistung  der  Normalgüterzuglokomotive 

gegründet,  für  welche  Lokomotivgattung  die  Zugstärke 

10549  -  298,4  .  v  -f  2,74  .  v8  —  749  T 

67000 

G  = 

n 
t 

25+  V>  +
  1(X 

Ab  +  1000  ±  n 

ist:  daher 

2(2^ -Höq) 

1.  Für  v0  =  40  ist  G  =  560  t  und 

2.  für  v0 30  ist  G  =  976  t  und 

3->* 
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Auch  hier  darf  man  innerhalb  der  praktischen  Grenzen  die  be- 

treffenden Kurvenstücke  mit  genügender  Näherung  als  Gerade  betrachten, 

welche  dann  durch  die  allgemeine  Formel 

145000 

v  =  v0  — v«  n 

dargestellt  werden. 

Die  Konstante  in  dieser  Formel  ist  eine  andere  als  bei  der  Personen- 

zuglokomotive, da  sie  von  der  Lokomotivgattung  abhängt  und  zwar  ins- 

besondere von  dem  Werth  ---Ö-jt-ü,  weicner  bei  den  Güterzuglokomo- 

tiven gröfser  ist. 

Auch  hier  ist  bei  kleinen  Zuggeschwindigkeiten  die  Begrenzung  der 

Zugkraft  durch  die  Adhäsion  zu  berücksichtigen. 

Zur  Aufstellung  der  Formel  für  Nebenbahnzüge  ist  die  3/3  gekuppelte 

Normaltenderlokomotive  für  Nebenbahnen  zu  Grunde  gelegt.  Für  die- 
selbe ist 

29000 

G  = 

8112  —  308,4.  v  +  3,81  .  v!  —  435  qp 

2,5  + 10TJ0 

1000^  n 

Hiernach  sind  die  Leistungskurven  aufzutragen,  aus  denen  ohne 

Rechnung  die  Geschwindigkeiten  für  jede  beliebige  Grundgeschwindigkeit 

entnommen  werden  können. 

Tabelle  1. 

Sehne 1 1  z  U  g  e Person  ensüge 

Grandgeschwindigkeit =      v0  = 

70  km 56  km 1000 

Vn 

u V 

r  =  ? 

V 
'/oo 

0 
70 

1,00 

55 

1,00 19 
1,9 

70 

1,00 
55 

1,00 

V*uu 
2,5 

67,2 

1,05 

55 

1,00 

Vs,i 3,2 
65 1,10 

55 

1,00 
Vsöo 4,o 61,7 

1,15 
52 

1,05 
V». 5,0 

58,1 

1,20 

48,5 

1,15 
6,7 55 

1,30 
43 

1,30 

V',00 
10,9 

45,7 

1,50 

34,5 

1,60 

1 ' 

11,1 

43 
1,65 32 

1,70 

1/ 12,5 39,8 

1,75 

23,6 

1,80 
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Tabelle  2. 

Grundgeschwindigkeit 

1000 

Vn  n 

Schnellzüge 

=  v0  =  60  —  75  km 
! 

für  v0  =  75  y 

Personenzüge 

45-60  km 

*  1 

für  v0  =  60  j  y 

VsOO —  V<50 1,7—  2,2 75 
1,00 

60 
1,00 

2,2—  2,9 
71 

1,05 60 1,00 
X/w9 — Vtt5 2,9—  3,6 

68 

1,10 

60 

1,00 

3,6—  4,4 
65 

1,15 

57 

1,05 Vm— V 176 4,4—  5,7 62,r, 
1,20 

52 

1,16 
V.74-7,36 

5,7—  7,4 58 

1,30 

46 

1,30 

Vl34— Vi  io 7,4-  9,1 
54 1,40 

41,5 

1,45 
V,o.-V,s 9,1—10,5 

50 1,50 
37,r, 

1,60 
1/  _u 

VM-V,. 

10,5—11,8 
45,5 

1,65 

35 

1,7  0 11,8—13,3 
43 

1,75 

33 

1,80 

Tabelle  3. 

Gefalle  oder  Kurvenhalbmesser 

—  Vn       oder       r  in  m 

Ornndgesch  windigkeit 

90 

75 60 

45 

l  /   l / f  l>0  100 

V«.  — V60 7 

V60-V40 

1000-800 

800-600 

600-400 

400-300 

300  180 

1,13 

1,29 

1,50 

1,80 

2,25 

1,00 

1,07 

1,25 

1,50 

1,88 

1,00 
1.00 

1,00 

1,20 

1.50 

1,00 

1,00 

1,00 

1,00 

1,13 
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Tabelle  4. 

v«  =  B6 ▼.  =  45 
0  =  199 G  —  8*23 

0  = 

0  = 

▼.  =  68 ▼.  =  55 

l/n 

'/D 

199  t 275  t 
Y y 

Voo 
1,00 

1,00 

1,00 l,oo 
V» 

1,00 

1,00 

1,18 

1,20 
V400 

1,00 

1,00 

1,05 

1,00 

l,oo 
1,07 

1,18 

1,28 
V«. 

1,84 

1,88 

V«50 
1,31 

1,47 

II  

1,16 
1,17 1,40 

1,62 
7,s, 

1,30 1,36 1,58 

1,90 

V100 1,60 

1,74 
2,00 2,50 1,70 1,86 2,13 

2,70 

•A. 

1,90 
2,05 

1 2,31 

2,97 
Tabelle  5. 

Schnellzüge  ▼0  =  76 

1000 1 

Vn 

n ▼ r 

0 

76 1,00 Vboo  V«oo 2,0—  2,5 73,r, 

1,02 Via»  Vsoo 2,5—  3,3 

71 

1,06 

Vm-ViM 
3,3—  4,0 

68 

1,10 

Vta-Vm 4,0—  4,6 66 

1,16 4,6—  6,3 
62,5 

1,20 VIÄ9-V,«o 6,3—  6,8 

60 

1,26 

7,M-vU0 6,3—  7,1 68 

1,80 l/„.-7„« 7,1-  7,7 

63,6 

1,40 
V,w-V„» 7,7-  8,7 

50 

1,50 

1/   V 
/ll4  107 8,7—  9,4 

47 
1,60 1/   1/ /  106       / 100 9,4—10,0 

44 

1,70 V9»  Vw 10,0—10,5 42 

1,80 10,5—11,1 

39,5 

37,5 

1,90 
2,00 l/«9u.  darüber 

11,1- 
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Tabelle  6. 

Steigungen 

»ü  — 

60  und  45. V/V      UM«       *  V* 

1000 

t/n 

n y y 

/OO 

0 CT» 

A  ~ 

4o 

1,00 
/Mo  /fTft 

a  o  »  £ 
oy 

44 

1,08 
1/  1/ 

 4  i O,0 *,  1 
Ol 1  nt 

hu  /t»o 
4.  i  —  4  g ELA  r 

54,5 41 

1,10 
1/   1/ 
/tl»  /WO 

oy 

1,16 1/   1/ 
'!•»      / ISO fcJ,<>  —  U,D 

50 
OI,5 1.20 

1/  1/ 
/m  /no F»       R  o 

■ oc öb 1  Ol 
1,26 

Im  /wo U,y — 0,8 46 
OA  - 

34,5 

1,30 
Vim — Vitt 6,3—6,9 

in 

43 

32 

1,40 
VU4-V« 6,9—7,4 

40 

1 
30 

1,60 

7,4—8,0 

37,6 28 

1,60 Vi,«-1/« 
8,0—8,3 35 33,5 

i 

26,5 

1,70 
8,3 — 8,8 

25 

1,80 
8,8—9,3 

31,5 

24 

1,90 l/l0Äu.  darüber 

9,3— 

30 • 

22,5 

2,oo 

Tabelle  7. 

Schnellzüge 

I II III 

1 

Y0  = 

Q  = 

a) 

b) 

60-75 

60- 

-75 

76 

81,5 169  und  149 176  und  166 160 

120 

'/n 

v v V y V Y 

Vco 

75 

1,00 

75 
1,00 

75 

1,00 

81,5 

1,00 Vi« 76 

1,00 

73,5 

1,02 

66 

1,14 

72 

1,13 
V«. 68 1,10 

71,5 

1,05 

61 

1,23 67 
1,22 

V.00 62,5 

1,20 

62,5 
1,20 

65 
1,36 

60,5 
1,35 

V,M> 
57,5 

1,30 

57,5 

1,30 

49 

1,53 

55 

1,48 
V.00 50 1,50 

44 

1,70 

39 

1,92 
45 

1,81 Vto 39,5 

1,90 

37,5 

2,00 

28 

2,53 

35 
2,33 

V50 
37,r, 2,00 

14 

6,36 
22 

3,41 
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Tabelle  8. 

Personenzuge 

I n 
III 

») 

b) 

▼o  = 45-60 

5- 

-6 

0 60 

76 G  = 199 216 270 160 

Vn 

v  1 v ▼ y ▼ y ▼ V 

Voo 

60 
1,00 

60 

1,00 

60 

1,00 
76 1,00 

1' 

600 
60 

1,00 
59  5 1  Ol 51 

1,18 

66 
1  14 

1/soo 

60 1,00 
69 

1,02 

45,5 

1,32 

61 

1,23 7,oo 
43,5 

1,15 
52 

l,ir> 

39 

1,54 

65 1,36 

V,60 
46 

1,30 

43 

1,40 

33 

1,82 49 
1,53 VlO. 

37,5 

1,60 

30 

2,00 

20,5 

2,31 

39 

1,92 
V70 

31,5 
1,90 

30 

2,00 
6,5 

3,53 

29 

2,58 
7M ■ 

30 

2,oo 

14 

5,36 

Tabelle  9. 

Personenzüge 

1 I 
II III 

») 

b) 

▼0  = 

45- 

-60 

45- 

-60 

46 

76 

• 

G  = 199 215 
628 

160 

Vn 

v y V Y V Y V Y »CO 

45 

1,00 

45 1,00 
45 

1,00 

76 

1,00 Vsoo 45 
1,00 

44,5 

1,01 

33,5 

1,34 

m 

1,14 
Vaoo 46 

1,00 

44 
1,02 

26 

1,73 

61 
1,23 

Vko 
39 

1,15 
40 

1,15 

16,5 

2,73 

55 

1,36 
V.50 

35 

1,30 

32 

1,40 

49 

1,53 V.o. 28 
1,00 

22,5 

2,00 

39 

1,92 24 
1,90 

22.5 

2,00 

29 

2,58 
7,0 

22,5 

2,00 

14 6,36 
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Erweiterung,  Vervollständigung  und  bessere  Ausrüstung  des 

preußischen  Staatseisenbahnnetzes  im  Jahre  1893.1) 

In  dem,  dem  preufsisehen  Landtage  —  mit  Allerhöchster  Ermächtigung 

vom  30.  März  1893  —  auch  in  diesem  Jahre  zugegangenen  Gesetz- 

entwurf2) zur  Befriedigung  aufserordentlicher  Bedürfnisse  der  Staats- 

eisenbahnverwaltung ist  die  Herstellung  neuer  Eisenbahnlinien,  die  Aus- 

führung einiger  kleinerer  Bauten  und  die  Beschaffung  von  Betriebsmitteln 

vorgesehen.  Für  die  Anlage  zweiter  Gleise  und  die  Erweiterung  von 

Bahnhöfen  finden  sich,  abweichend  von  den  Gesetzentwürfen  der  früheren 

Jahre,  keine  neue  Anforderungen.  Die  hierfür  erforderlichen  Mittel  sind, 

einem  im  vorigen  Jahre  gefafsten  Beschlüsse  des  Landtages  entsprechend 

in  das  Extraordinariura  des  Etats  1893/94  eingestellt  worden. 

In  dem  vorbezeichneten  Gesetzentwurf  werden  beansprucht: 

A.  zur  Erweiterung  des  Staatseisenbahnuetzes 

durch  Herstellung  neuer  Eisenbahnen   ....   31  487  000  M 

B.  zur  Vervollständigung  des  Staatseisenbahn- 
netzes 

durch  verschiedene  (meist  schon  in  früheren  Kredit- 

gesetzen genehmigte  Bauausführungen)  .    .    .    .     1 678000  at 

C.  zur  besseren  Ausrüstung  des  Staatseisen- 

bahnnetzes   15  000  000  m 

zusammen    48it3öOOO  M 

A.  Erweiterung  des  Staatseisenbahnnetzes. 

Im  §  1  unter  No.  I  soll  die  Regierung  ermächtigt  werden,  zum 

Bau  folgender  neuer  Eisenbahnlinien  zu  verwenden: 

»)  Vgl.  Archiv  1884  S.  115,  1885  S.  152,  1886  S.  332,  1887  S.  218,  1888  S.  176, 

383,  567,  1889  S.  173,  1890  S.  236,  578,  1891  S.  253,  1892  S.  568. 

3)  No.  137  der  Drucksachen  des  Hauses  der  Abgeordneten. 
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500   Erweiterung  u.  s.  w.  des  pren fauchen  Staatseisenbahnnet  re*  im  Jahre  1893 
- 

1.  von  Rothfliefa  nach  Rudczanny   6  710000  m 

2.  von  ßütow  nach  Berent   6  720000  „ 

3.  von  Jauer  nach  Rohnstock   1200000  „ 

4.  von  Rippach-Poserna  einerseits  nach  Plagwitz-Lindenau 

andererseits  nach  Markranstädt   2850000  „ 

6.  von  Naumburg  a.  S.  nach  Deuben   3000000  „ 

6.  von  Bünde  oder  einem  in  der  Nähe  belegeneu  Punkte 

der  Linie  Löhne— Osnabrück  nach  Sulingen   5560000  „ 

7.  von  Derschlag  nach  Bergneustadt   436000  „ 

8.  von  Osberghausen  nach  Wiehl   1020000  „ 

zusammen   26495  000  m 

und  für  Betriebsmittel   4992  000  „ 

zusammen   31  487000  m 

Sämmtliche  neue  Bahnlinien  sollen  nach  den  für  Nebeneisenbahnen 

bestehenden  Bestimmungen  ausgeführt  und  betrieben  werden.  Die  Her- 

stellung der  einzelnen  Bahnlinien  ist  wie  bisher  von  einer  angemessenen 

Betheiligung  der  Interessenten  abhängig  gemacht  und  demgemäfs  bestimmt 

worden : 

1.  dafs  für  die  unter  1,  2  und  4  bis  8  aufgeführten  Linien  neben  der 

Einräumung  des  Rechts  auf  unentgeltliche  Mitbenutzung  der 

Chausseen  und  sonstigen  öffentlichen  Wege  nur  der  erforderliche 

Grund  und  Boden  —  und  zwar  für  die  Linie  unter  4  bezüglich 

der  in  Preufsen  belegenen  Theilstrecke  —  unentgeltlich  herzugeben, 

2.  zu  den  Baukosten  der  unter  No.  3  aufgeführten  Linie  noch  ein 

unverzinslicher,  nicht  rückzahlbarer  Baarzuschufs  von  66000  m 

zu  leisten  ist. 

Von  Heranziehung  der  sächsischen  Interessenten  zu  den  Grunderwerbs- 

(Plagwitz-Lindenau) 
kosten  der  Bahnlinie  zu  4  (Rippach-Poserna  —    mutete 

Markranstädt 

abgesehen  werden,  da  Zusicherungen  nach  dieser  Richtung  hin  von  der 

königlich  sächsischen  Regierung  nicht  zu  erlangen  waren,  überdies  auch 

der  Bau  dieser  Linie  vornehmlich  im  preufsischeu  Interesse  liegt. 

Aus  den  der  allgemeinen  Begründung  des  Gesetzentwurfs  beigefügten 

Denkschriften  über  die  wirthschaftliche  Bedeutung  der  einzelnen  Linien 

ist  Folgendes  zu  entnehmen: 

Durch  die  von  Rothfliefs  nach  Rudczanny  geplante  Eisenbahn  soll 

eine  weitere  Verbindung  zwischen  der  Thorn— Insterburger  Bahn  und  der 
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Linie  Allenstein — Johannisburg— Lyck  geschaffen  werden,  um  den  etwa 

4600  qkm  grofsen,  im  Nordosten  von  der  Ostpreufsischen  Südbahn,  im 

Nordwesten  von  der  Thorn—  Insterburger  und  im  Süden  von  der  Allen- 

stein  —  Johannisburg—  Lycker  Bahn  begrenzten  Landstrich  der  Provinz 

Ostpreufsen  zu  erschliefsen.  Von  der  ungefähr  64,6  km  langen  Bahn  ent- 

fallen etwa  ll,o  km  auf  den  Kreis  Rössel  und  ungefähr  4,7  km  auf  den 

Kreis  Ortelsburg  des  Regierungsbezirks  Königsberg,  während  der  Kreis 

Sensburg  des  Regierungsbezirks  Gum binnen  auf  eine  Lange  von  etwa 

48  km  berührt  wird.  Hinsichtlich  der  Wahl  der  Linie  zwischen  Bischofs- 

burg und  Peitschendorf  (ob  über  Sensburg  oder  direkt)  ist  die  endgiltige 

Entscheidung  vorbehalten. 

Das  zu  erschliefsende  Verkehrsgebiet  der  Bahn,  eine  Fläche  von 

etwa  750  qkm  mit  rund  37  000  Einwohnern  umfassend,  besitzt  im  allgemeinen 

fruchtbaren,  gut  angebauten  Boden,  welcher  zum  Anbau  sämmtlicher 

Getreidearten  benutzt  wird.  Haupterwerbszweig  der  Bevölkerung  bildet 

der  Betrieb  der  Landwirtschaft  und  Viehzucht  und  der  hiermit  zusammen- 

hängenden Gewerbe.  Die  den  Interessenten  zur  Last  fallenden  Grund- 

erwerbskosten betragen  130000  .//,  die  kilometrischen  Baukosten  104000  a*. 

Durch  die  Linie  Bütow  —  Berent  sollen  die  beiden  auf  Grund  der 

Gesetze  vom  25.  Februar  1881  und  15.  Mai  1882  erbauten  Stichbahnen 

Zollbruck  —  Bütow  und  Hohenstein — Berent1)  ihre  naturgemäße  Fortsetzung 

und  zusammenhängende  Verbindung  erhalten.  Die  Länge  der  Linie  betragt 

rund  42,6  km,  welche  sich  auf  die  einzelnen  Kreise  wie  folgt  vertheilt: 

Regierangsbezirk 

(Provinz) 
Kreis 

Länge 

km 

Cöslin  (Pommern) 

Danzig    (West-  | 

preufsen)  | 

Bütow  .... 

Carthaus  .  .  . 

Berent  .... 

11,4 
25,1 

6,1 

42,0 

Das  Verkehrsgebiet  umfafst  etwa  610  qkm  mit  31  000  Einwohnern. 

Die  hauptsächlichsten  Erwerbszweige  der  Bewohner  sind  Landwirtschaft 

und  Viehzucht.  Handel  und  Industrie  haben  sich  unter  den  ungünstigen 

Verkehrsverhältnissen  bisher  nicht  in  gewünschter  Weise  entwickeln  können. 

Die  Herstellung  des  die  beiden  Stichbahnen  verbindenden  Zwischengliedes 

wird  daher  den  günstigsten  Einflufs  auf  die  wirtschaftliche  Entwicklung 

h  Archiv  1884  S.  120,  121. 
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der  Gegend  ausüben  und  zugleich  auch  den  Bewohnern  der  von  den  beiden 

Stichbahnen  bereits  erschlossenen  Gebiete  weitere  Verkehrserleichterungen 

bringen.  Die  von  den  Interessenten  zu  tragenden  Grunderwerbskosten  sind  auf 

236000  m  geschätzt;  die  kilometrischen  Baukosten  stellen  sich  auf  134300  m 

(einschliefslich  der  Kosten  für  Erweiterungen  der  Stationsanlagen  auf  den 

bereits  im  Betriebe  befindlichen  Strecken  Zollbrück— Bütow  und  Hohen- 

stein—Berent  im  Betrage  von  266  (XX)  m). 

Die  Eisenbahn  von  Jauer  an  der  Linie  Königszelt.— Liegnitz  nach 

der  Station  Rohnstock  der  durch  Gesetz  vom  19.  April  1886  genehmigten 

Linie  Striegau  Bolkenhain1)  ist  bestimmt,  den  oberhalb  Jauer  im  Thale 

der  wüthenden  Neifse  belegenen,  durch  hervorragende  Fruchtbarkeit  und 

grofsen  Reichthum  an  guten  Granitlagern  ausgezeichneten  Landstrich  der 

Provinz  Schlesien  dem  Eisenbahnverkehre  unmittelbar  zu  erschliefsen. 

Die  Länge  der  Bahn  beträgt  rund  13,9  km,  wovon  etwa  6,g  km  im  Kreise 

Jauer  und  etwa  7,3  km  im  Kreise  Bolkenhain  des  Regierungsbezirks 

Liegnitz  belegen  sind.  Das  Verkehrsgebiet  umfafst  ,  abgesehen  von  der 

Stadt  Jauer  selbst  und  deren  nächster  Umgebung,  etwa  100  qkm  mit 

über  9000  Einwohnern.  Die  durchschnittlich  als  wohlhabend  zu  bezeich- 

nende Bevölkerung  betreibt  hauptsächlich  Land wi ithschaft  und  Viehzucht, 

daneben  auch  Gemüse-  und  Obstbau  mit  besonders  gutem  Erfolge,  namentlich 

in  den  ausgedehnten  Ebenen  des  Neifsethales,  deren  Boden  durchweg  sehr 

fruchtbar  ist  und  in  hoher  Kultur  steht.  Neben  der  Landwirtschaft  wird 

besonders  noch  die  Ausbeutung  guter  Granitbrüche  betrieben,  deren  14 

innerhalb  des  Verkehrsgebietes  der  Bahn  vorhanden  sind.  Durch  die 

bessere  Erschließung  des  Keifsethales  wird  nicht  nur  die  Verwerthung 

der  land-  und  forstwirtschaftlichen  Erzeugnisse  erheblich  erleichtert  und 

gesteigert,  sowie  eine  Hebung  der  Kalkindustrie  des  Bolkenhaiuer  Kreises 

herbeigeführt  sondern  auch  eine  wesentliche  Förderung  der  noch  sehr 

entwicklungsfähigen  und  nachhaltigen  Grauitbrüche,  sowie  auch  die  Er- 

öffnung neuer  Brüche  erzielt  werden.  Besondere  Vortheile  sind  für  die 

weitere  Entwicklung  der  Stadt  Jauer  zu  erwarten,  welche  mit  ihren  stark  und 

regelmässig  besuchten  wöchentlichen  Getreidemärkten  gegenwärtig  einer 

der  bedeutendsten  Handelsplätze  für  die  landwirtschaftlichen  Erzeugnisse 

der  Provinz  Schlesien  und  zugleich  Handelsplatz  für  die  Bewohner  des 

Gebirges  in  den  Kreisen  Bolkenhain,  Landeshut,  Schönau  und  Hirschberg  ist. 

Die  aufser  dem  Baarzuschufs  von  56000  m  von  den  Interessenten 

übernommenen  Gruntlerwerbskosten  betragen  108000.*/,  die  kilometrischen 

Baukosten  90400  j// 

1  Archiv  1886  S.  339. 
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Die  Linie  Rippach-Poserna—     Markranstädt  ~~  ist  bestimmt> 

1.  das  Kohlengebiet  der  durch  Gesetz  vom  10.  Mai  1890  genehmigten 

und  im  Bau  befindlichen  Bahn  Deuben— Corbetha1)  mit  Leipzig  in 

nähere  Verbindung  zu  bringen  und  demselben  den  Wettbewerb 

mit  der  Meuselwitzer  Kohle  in  Leipzig  und  Umgegend  zu  er- 

möglichen, 

2.  der  Stadt  Lützen,  welche  den  Verkehr  einer  gröfseren  Anzahl 

wohlhabender  Ortschaften  vermittelt,  sowie  den  zahlreichen  um 

Schkeitbar  gelegenen  Gemeinden  den  langersehnten  Eisenbahn- 

ansehluis zu  gewähren, 

3.  den  schon  seit  längerer  Zeit  bestehenden  Plan  einer  unmittelbaren 

Verbindung  von  Plagwitz  und  Lindenau,  der  beiden  gewerbreichen 

Vororte  von  Leipzig,  mit  Markranstadt  zu  verwirklichen. 

Die  Länge  der  Linie  Rippach-Poserna  —  Plagwitz-Lindenau  beträgt 

rund  23,3  km,  wovon  auf  den  Regierungsbezirk  Merseburg  der  preufsischen 

Provinz  Sachsen  etwa  12,7  km  und  auf  das  Königreich  Sachsen  etwa 

10,6  km  entfallen;  erstere  vertheilen  sich  auf  den  Kreis  Weifseufels  mit 

etwa  0,7  km  und  den  Kreis  Merseburg  mit  rund  12,o  km.  Der  im  König- 

reich Sachsen  belegene  Theil  gehört  ganz  zur  Kreis-  und  Amtshauptmann- 

schaft  Leipzig.  Die  Abzweigung  nach  Markranstädt  hat  eine  Länge 

von  3,r»  km,  welche  ausschließlich  in  dem  eben  bezeichneten  Gebiets- 

teile des  Königreichs  Sachsen  belegen  ist.  Die  geplaute  Bahn,  welche 

bei  Rippach-Poserna  von  der  Linie  Deuben— Corbetha  abzweigt  und 

über  Lützen  einerseits  nach  Plagwitz  -  Lindenau  an  der  Bahn  Leipzig 

— Zeitz,  andererseits  nach  Markranstädt  an  der  Bahn  Leipzig — 

Corbetha  führt,  durchschneidet  ein  Verkehrsgebiet  von  etwa  186  qkin 

mit  rund  373000  Einwohnern,  wovon  auf  Preufsen  etwa  96  qkm  mit 

rund  10000  Einwohnern,  auf  Sachsen  etwa  90  qkm  mit  rund  303  000  Ein- 

wohnern entfallen.  Der  Boden  der  berührten  Gegend  ist  überaus  frucht- 

bar, 96  Prozent  der  gesammten  Fläche  besteht  aus  Ackerboden,  der  übrige 

Theil  aus  Wiesen-  und  Gartenland.  Aufser  Halmfrüchten,  namentlich 

Weizen  und  Roggen,  werden  Zuckerrüben  in  grofsem  Umfange  angebaut. 

Durch  Bohrversuche  ist  festgestellt,  dafs  sieh  unter  dem  ganzen,  von  der 

Bahnlinie  berührten  Gebiet  bis  nach  Leipzig  hin  ein  Kohlenlager  von  etwa 

4  m  Mächtigkeit  erstreckt.  Die  den  Interessenten  zur  Last  fallenden 

Grunderwerbskosten  der  preufsischen  Theilstrecke  betragen  224  UOO  j/y  die 

kilometrischen  Baukosten  106300  m.    Ueber  die  Bedingungen  des  Baues 

i;  Archiv  1890  S.  253. 
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und  Betriebes  der  Bahnen  im  sächsischen  Staatsgebiet  ist  am  18.  November 

zwischen  Preufsen  und  Sachsen  ein  Staatsvertrag  abgeschlossen  worden. 

Durch  die  zwischen  den  Bahnstrecken  Erfurt— Halle  und  Weifsenfeis— 

Zeitz  geplante  Verbindung  Naumburg  a.  S.— Deuben  sollen  langjährige 

Wünsche  der  Kreise  Naumburg  und  Weifsenfeis,  der  Städte  Naumburg, 

Stöfeen  und  Teuchern  erfüllt  und  der  zur  Erhaltung  und  Förderung  der 

im  Gebiet  der  Bahn  betriebenen,  schon  jetzt  hoch  entwickelten  Land- 

wirtschaft und  Industrie  nothwendige  Schienenweg  geschaffen  werden. 

Insbesondere  erwartet  hiervon  das  Braunkohleugewerbe  in  dem  grofsen 

Kohlenbecken  zwischen  Zeitz  und  Teuchern  eine  Erweiterung  seines  Ab- 

satzgebietes nach  Westen  und  Nordwesten.  Die  Länge  der  neuen,  in 

ganzer  Ausdehnung  im  Regierungsbezirk  Merseburg  der  Provinz  Sachsen 

belegenen  Bahnlinie  beträgt  rund  21,6  km,  wovon  ungefähr  12,9  km  auf 

den  Kreis  Naumburg  a.  S.  und  ungefähr  8,7  km  auf  den  Kreis  Weifsenfeis 

entfallen.  Das  Verkehrsgebiet  umfafst  etwa  140  qkra  mit  rund  36000 

Einwohnern.  Die  Ertragsfähigkeit  dieses  Gebietes  ist  im  allgemeinen 

aufserordentlich  günstig.  An  natürlichen  Bodenschätzen  finden  sich  aufser 

Braunkohlen  in  reichen  Lagern,  Lehm  und  Thon,  zum  Theil  von  vorzüg- 

licher Beschaffenheit  und  in  grofser  Mächtigkeit  vor.  Die  den  Interessenten 

zur  Last  fallenden  Grunderwerbskosten  sind  auf  398000  m  geschätzt,  die 

kilometrischen  Baukosten  betragen  138900  M. 

Die  von  Bünde  oder  einem  in  der  Nähe  belegenen  Punkte  der  Bahn- 

strecke Löhne— Osnabrück  nach  Sulingen  geplante  Eisenbahn  bezweckt 

den  Aufschlufs  eines  grofsen  Theils  des  von  den  Linien  Wunstort — Bremen, 

Bremen—Osnabrück.  Osnabrück— Löhne  und  Löhne— Wunstorf  begrenzten 

Landstrichs,  welcher  in  Folge  des  Mangels  einer  Eisenbahn  in  landwirth- 

schaftlicher  und  industrioller  Beziehung  zurückgeblieben  und  im  wirt- 

schaftlichen Niedergang  begriffen  ist. 

Die  Länge  der  Bahn  beträgt  rund  67,8  km,  wovon  ungefähr  entfallen: 

a)  auf  die   Kreise  Herford   und   Lübbecke  des  Regierungsbezirks 

Minden  11,7  und  32,r>  km  und 

b)  auf  die  Kreise  Diepholz   und  Sulingen  des  Regierungsbezirks 

Hannover  2.4  und  21.2  km. 

Das  zu  erschliefsende  Verkehrsgebiet  umfafst  etwa  1400  qkm  mit 

rund  69000  Einwohnern,  welche  vornehmlich  Landwirtschaft,  Viehzucht 

und  Forstwirtschaft  betreiben. 

Die  von  den  Interessenten  zu  tragenden  Grunderwerbskosten  be- 

tragen 747  000«//,  die  kilometrischen  Baukosten  82000.//. 

Durch  die  geplante  Nebenbahn  von  Derschlag  nach  Bergneustadt 

soll  die  Aggerthalbahn  Siegburg— Derschlag  eine  Fortsetzung  erhalten, 

tun  den  bei  Bergneustadt  belegenen  industriellen  Anlagen  den  für  ihr 
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Bestehen  und  eine  gedeihliche  weitere  Entwicklung  nicht  länger  zu  ent- 

behrenden Anschlufs  an  das  grofse  Verkehrsnetz  zu  gewähren.  Die  Länge 

der  ganz  im  Regierungsbezirk  Cöln  der  Rheinprovinz  belegenen  Bahnlinie 

beträgt  rund  3,4  km ;  hiervon  entfallen  etwa  2,9  km  auf  den  Kreis  Gummers- 

bach und  0.5  km  aut  den  Kreis  Waldbroel.  Das  Verkehrsgebiet  umfafst 

etwa  769  km  mit  rund  7000  Einwohnern.  Die  von  den  Interessenten 

übernommenen  Grunderwerbskosten  sind  auf  99  000  m  anzunehmen,  die 

kilometrischen  Baukosten  betragen  127  900  m. 

Die  nach  Wiehl  geplante  Bahn  zweigt  in  der  Nähe  von  Osberg- 

hausen von  der  von  Siegburg  nach  Derschlag  führenden  Nebenbahn  (der 

Aggerthalbahn)  ab  und  führt  in  südöstlicher  Richtung  durch  das  untere 

Wiehlthal  nach  Wiehl.  Ihr  Zweck  ist,  den  durchschnittenen  Landestheil 

dem  Verkehr  zu  erschliefsen ,  dadurch  die  gewerbliche  Thätigkeit  anzu- 

regen, die  Abfuhr  der  zu  gewinnenden  unterirdischen  Schätze  zu  er- 

leichtern und  das  Gebiet  wirthschaftlich  vor  weiterem  Rückgang  zu  be- 

wahren und  zu  heben.  Die  Bahn  liegt  mit  ihrer  ganzen  Länge  von  9,0  km 

im  Kreise  Gummersbach  des  Regierungsbezirks  Cöln  der  Rheinprovinz. 

Das  zu  erschliefsende  Verkehrsgebiet  hat  eine  Ausdehnung  von  etwa 

85  qkm  mit  rund  9000  Einwohnern.  Haupterwerbszweig  der  Bewohner 

bildet  der  Ackerbau  und  Gewerbebetrieb.  In  unmittelbarer  Nähe  der  ge- 

planten Bahn  befinden  sich  bereits  jetzt  7  gröfsere  Steinbrüche,  davon  6 

bei  Alperbrück  und  der  siebente  etwas  über  1  km  weiter  südöstlich  bei 

Bruch:  dieselben  liefern  aus  der  in  grofser  Mächtigkeit  anstehenden  Grau- 

wacke  ein  vorzügliches  Pflastersteinmaterial  und  beschäftigen  zur  Zeit 

344  Arbeiter.  Die  den  Interessenten  zur  Last  fallenden  Grunderwerbs- 

kosten betragen  192  000.*,  die  kilometrischen  Baukosten  113  300  m. 

Die  Gesammtlänge  der  neuen  Eisenbahnlinien  berechnet  sich  auf 

249,o  km;  das  zu  erschliefsende  Verkehrsgebiet  umfafst  im  Ganzen  3247 qkm 

mit  571 000  Einwohnern.  Von  dem  zum  Bau  der  einzelnen  Linien  in 

Anspruch  zu  nehmenden  Grund  und  Boden  befinden  sich  bereits  etwa 

42  ha  mit  einem  Werthe  von  ungefähr  24200.*  im  domänen-  und  forst- 

fiskalischen Besitz.  Die  voraussichtlichen  Verkehrseinnahmen  der  ge- 

planten Linien  lassen  zum  Theil  schon  in  den  ersten  Betriebsjahren  eine 

ausreichende  Verzinsung  des  staatsseitig  aufzuwendenden  Anlagekapitals 

erwarten.  Letzteres  ist,  wie  schon  bemerkt,  auf  26495  000.//  veran- 

schlagt, wozu  noch  für  die  durch  die  bevorstehende  Erweiterung  des 

Staatseisenbahnnetzes  bedingte  Vermehrung  der  Betriebsmittel  4  992  000  Jt 

(20000.//  für  das  Kilometer)  hinzutreten. 
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Der  Umfang  des  preufsischen  Staatseisenbahnnetzes  amfafste 

im  abgelaufenen  Rechnungsjahr  1892/93: 

a)  für  eigene  Rechnung  verwaltete  Strecken    .    .    .    .   26  661  km, 

b)  im  Mitbetrieb   2  „ 

c)  für  fremde  Rechnung   63  „ 

zusammen  26  626  km. 

Hierzu  verpachtete  Strecken   123  km,1) 

und  preufsischer  Antheil  der  Main-Neckarbahn  ....    .  7  „ 

inßgesammt  25  756  km. 

Darunter  zu  a  bis  c: 

a)  zwei-  und  mehrgleisige  Vollbahnen   9  842  km, 

b)  eingleisige  Vollbahnen   8  749  „ 

c)  Nebenbahnen  (einschliefslieh  Vollbahnen  mit  Neben- 

bahnbetrieb)   7  035  „ 

25  626  km. 

Hierzu  die  aufserdem  noch  im  Bau  gewesenen  und  zum 

Bau  vorbereiteten  Strecken   2  254  „ 

insgesammt  27880  km. 

Dem  Betriebe  sind  übergeben: 

1.  Eisenbahndirektionsbezirk  Altona: 

Tönning— Garding  10,59  km, 

Tondern — Höver  (Schleuse)  ....    13,34  „   23,93  km, 

2.  Eisenbahndirektionsbezirk  Berlin: 

VVriezen— Jädickendorf   33,93  km, 

*  Zielenzig — Meseritz   36,84  „   69,77  „ 

3.  Eisenbahndirektionsbezirk  Breslau: 

*  Poppschütz— Waltersdorf   7,74  „ 

4.  Eisen bahndirektionsbezirk  Bromberg: 

*  Gollnow— Wietstock— Wollin  ....   45,95  km, 

*  Wietstock— Cammiu  K?,G4  „ 

Memel— ßajohren   20,63  „ 

Ohne  die  verpachteten  109  km  Schmalspurbahnen  im  oberschlesiscuen  Berg- 
werks- und  Hüttenbezirk. 

•  Die  mit  *  bezeichneten  Strecken  waren  bereits  für  das  Rechnungsjahr  1891/92 
in  Aussicht  genommen. 
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Mogilno — Strelno  16,30  km, 

Tilsit— Ragnit  13,17  „ 

Pillkallen — Stallupönen  17,69  „ 
  130,38  km. 

5.  Eisenbahndirektionsbezirk  CO  In  (linksrh.): 

*  Düren — Kreuzau  7,32  km, 

*  Morsbach— Kohlscheid  5,94  „ 
 '   13,96  „ 

6.  Eisenbahndirektionsbezirk  Cöln  (rechtsrh.): 

*  Dillenburg— Strafsebersbach  ....    15,88  km, 

Norden— Norddeich  5,70  „   21,68  „ 

7.  Eisenbahndirektionsbezirk  Elberfeld: 

*  Oberbrügge— Meinerzhagen— Marienheide    .   .   .  21,70  „ 

8.  Eisenbahndirektionsbezirk  Erfurt: 

*  Georgenthal — Tambach  6,08  km, 

*  Ohrdruf — Gräfenroda   18,59  „ 

*  Zella-Mehlis — Steinbach-HaUenberg  13,15  „ 

*  Schmalkalden— Floh-Seligenthal     .    .  5,36  „ — — — — 4o,17  ,, 

9.  Eisenbahndirektionsbezirk  Frankfurt  a.  M.: 

*  Weilmünster— Laubuseschbach   5,22  „ 

10.  Eisenbahndirektionsbezirk  Hannover: 

Barnten  -Escherde   3,82  „ 

11.  Eisenbahndirektionsbezirk  Magdeburg: 

*  Biederitz— Loburg  26,60  „ 

*  Unseburg— Förderstedt  8,14 

34,74  ,, 

zusammen     375,31  km. 

Die  Zahl  der  zum  Theil  im  Staatsbetriebe  befindlichen  Anschlufs- 

bahnen  für  nicht  öffentlichen  Verkehr  betrug  2891  mit  1806  km. 

An  Stationen  waren  vorhanden: 

a)  Bahnhöfe   2  246, 

b)  Haltestellen  1 112, 

c)  Haltepunkte   698, 

zusammen  Stationen  4056. 

•  Die  mit  *  bezeichneten  Strecken  waren  bereits  für  das  Rechnungsjahr  1*91/92 
in  Aussicht  genommen. 
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Unter  Privatverwaltung  (einschliefelich  aufserpreufeischer  Staats- 

verwaltung) standen  noch  2236  km  Betriebsstrecken  (darunter  1078  km 

Vollbahnen  und  1158  km  Nebenbahnen)  und  9  km  Neubaustrecken,  zu- 

sammen 2246  km. 

Das  gesammte  preufsische  Eisenbahnnetz  umfafste  daher: 

a)  Betriebsstrecken   27  992  km, 

b)  Neubaustrecken   2  263  „ 

insgesammt  30255  km. 

Die  Staatsbahnen  wurden  verwaltet  von  11  Direktionen,  76  Betriebs- 

ämtern und  230  Bauinspektionen. 

An  Werkstätten  waren  vorhanden: 

a)  Hauptwerkstätten   60, 

b)  Neben-      „    19, 

c)  Betriebs-              ....   .   .   .  194, 

zusammen  273. 

Die  2236  km  Betriebsstrecken  der  Privat-  und  aufserpreufsischen 

.Staatsbahnen  waren  69  verschiedenen  Verwaltungen  unterstellt. 

Im  laufenden  Rechnungsjahr  1893/94  werden  sich  die  Verhältnisse 

folgendermafsen  gestalten: 

I.  Staatsbahnen. 

a)  Für  eigene  Rechnung  

b)  im  Mitbetrieb  

c)  für  fremde  Rechnung  

zusammen 

Hierzu  verpachtete  Strecken  

und  preufsischer  Antheil  der  Main-Neckarbahn  .... 

insgesammt 
Darunter  a  bis  c: 

a)  zwei-  und  mehrgleisige  Vollbahnen   10138  km, 

b)  eingleisige  Vollbahnen   8436  ., 

c)  Nebenbahnen  (einschliefslich  VolJ- 

babnen  mit  Nebenbahnenbetrieb, 

219  km  zweigleisig)   7  464  „ 

26028  km. 

')  Ebenfalls  ohne  die  109  km  schmalspurige  Bahnen  im  Oberschlesischen  Berg- 
werks- und  Hüttenbezirk. 

26963  km, 

2  „ 

63  „ 

26028  km. 

123  km,  i) 

7  „ 

26  158  km. 
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Auf8erdem  noch  im  Bau  und  zum  Bau  vorbereitet 

(einschliefslich  der  249,6  km  Nebenbahnen  des 

Gesetzentwurfs  vom  30.  März  1893)   2 151 

iusgesammt    28309  km. 

Ferner  3042  Anschlüsse  für  nichtöffentlichen  Verkehr  mit  1 883  km 

und  an  Stationen: 

a)  Bahnhöfe   2  253, 

b)  Haltestellen  1 172, 

c)  Haltepunkte    718, 

zusammen  Stationen   4  143. 
■ 

II.  Privatbanken. 

a)  Betriebsstrecken   2  236  km, 

(darunter  1078  km  Vollbahnen  und  1158  km 

Nebenbahnen) 

b)  Neubaustrecken   27  ,, 

zusammen   2  263  km. 

Umfang  des  gesammten  preufsischen  Eisenbahnnetzes  im 

Rechnungsjahr  1893/94: 

a)  Betriebsstrecken   28394  km, 

b)  Neubaustrecken  2 178  „ 

iusgesammt   30572  km. 

Die  Staatsbahnen  werden  auch  im  Jahre  1893/94  von  11  Direktionen 

und  75  Betriebsämtern  verwaltet;  bei  den  Bauinspektionen  tritt  eine  Ver- 

mehrung von  230  auf  232  ein. 

An  Werkstätten  sind  vorhanden: 

a)  Hauptwerkstätten   61, 

b)  Neben-      „    19, 

c)  Betriebs-    „          ....    .   .   .  198, 

zusammen  278. 

Die  2236  km  der  Betriebsstrecken  der  Privat-  und  aufserpreufsischen 

Staatsbanken  sind  59  verschiedenen  Verwaltungen  unterstellt. 

Wie  sich  die  einzelnen  Staatsbahnstrecken  auf  die  Direktionen,  und 

die  Privatbahnen  auf  die  Aufsichtsbehörden  vertheilen,  ist  aus  folgende 

Uebersicht  zu  entnehmen: 

33*
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1.  Staatseisenbahn- 

Vorbemerkung.  Die  eingetragenen  Kilometerzahlen  umfassen 

im  Betriebe  befindlichen  Strecken,  einschl.  der  im  laufenden 

No. 
Eisenbahn 

Direktion 

<*> 

V 

Längen 

(auMchlielalich  der  ver- 
pachteten Strecken) 

Ge- 

Hamm t- 
länge 

Vollbahnen 
Neben- 

hn hnan 
uanucu 

(ein- 

schliefs
- 

Verpacht 

In  Verwaltung 

eigene' fremde 
Rechnung 

In 

Mitbe- 
trieb 

zwei- 
und 

inehr- 

ge-
 

lei
sig

 

ein- 

g- 

leisig 

Üch 

Voll- 

bahnen 
mit 

Neben- 

bahn- 

betrieb) 

km 

km 
km km km km 

1 
25 16 

13 13 

3 

1596 

3  351 

3  09* 4  621 
2  038 

2  370 
1294 
1969 

1377 
2  335 
1  912 

23 

4 

5 
1 

31 

1 
 

-
 
 

1
 
 

1
 
 

1
 
 

1 
 

1 
 

-
 
 

1
 
 

1
 
 

1 

1621 

3  856 3098 

4621 
2043 
2370 

1294 

1970 1  OTT 
l  Oll 2366 

1  912 

465 
1048 
677 

1240 

1004 
1044 538 

868 

859 
1269 

1  1^1 1  IUI 

664 1  597 

1594 927 
372 
797 

224 
796 

275 
746 
414 

492 716 

827 
2  454 

667 529 
532 

30»; 
351 337 

71 25  <k;:j 

7 

63 VX>  (<5so 

7 

10138 

7 

8436 7  4Ö4 
•)  davon 

219  km zweigl. 

52 - 

123 25  970 
68 

2 £M  vrOO 

123 

26158 

i.  Eisenbahn- 

- 
j 

- 2145 248 764 1133 

— - 

91 

66 

25 

- 

2236 

248 

830 

1  158 

I. 
IL 
ni. 
IV. 

v. 
vi. 

VII. 

VI  IL 
IX. 

X. XI. 

Altona  
Berlin  

Breslau1)  
Bromberg3)  
Cöln  (linksrheinische) 
Cöln  (rechtsrheinische) 
Elberfeld  .  .  . 
Erfurt.  ... 
Frankfurt  a  M.  . 
Hannover  .  .  . 

Magdeburg  .    .  . 
Summe 

Dazu:  Main -Neckarbahn 

:pr*'ufs.  Antheil)3) 
=  [6,9i  kraj  .   .  . 

Wilhelmshaven* 

OldenbnrgerBahn4) 
=  [52,37  km]    .  . 

Zusammen 

Dazu  verpachtete  Strecken 

Insgesammt 

1. 

2. 

Eisenbahnkommissa- 
riat zu  Berlin  .   .  . 

Regierungspräsident 
zu  Sigmaringen  .  . 

Summe 

Wieder- 1.  Staatsbahnen  und  Privatbahnen  unter  Staatsverwaltung.  .   .  . 

2.  Privatbahnen  unter  Privatverwaltung  

Gesammtlänge  der  im  Betriebe  befindlichen  Eisenbahnen 

1)  Aufserdem  109  km  schmalspurige  Zweigbahnen  .verpachtet). 
2)  Dazu  12  km  mitbenutzte  Strecke  (Soldau— Illowo). 

•'<)  Unter  Verwaltung  der  Direktion  der  Main-Neckarbahn  zu  Darmstadt.  Dieselbe 
grofsherzoglich  hessischen  Regierung,  das  zweite  Mitglied  von  der  grofsherzoglich 
Preufsen  belegene  Strecke  der  Main-Neckarbahn  betraute  —  Mitglied  von  der  königlich 

*)  Im  Pachtbetrieb  der  grofsherzoglichen  Eisenbahndirektion  zu  Oldenburg, 
bei  dem  Betriebe  der  Oldenburg-Wilhelmshavener  Eisenbahn  ist  der  Präsident  der 

s)  Einschl.  Doppelstrecken. 
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Verwaltungs-Behörden. 

die  Verwaltungslängen  der  für  das  Rechnungsjahr  1898/94 

Etat  zur  Betriebseröffnung  vorgesehenen  Neubaulinien. 

Aufser- dem 
noch  im 
Bau 
bezw. 
zum 
Bau 

vor- bereitet 

km 

AdscüIu  fs- 
bahnen 

für 

nichtöffentlichen 

Verkehr 

Anzahl  [  Länge 

km 

Zahl  der 

Stationen 

(ohne  mitbenutzte  fremde) 

I  1 
i  i 

Bahn-  Halte-  Halte-  zu- 

träfe stellen, punkte  sammen 

Von  der 

Gesammt- 
länge 

entfallen  auf: 

die 

Pro- 

vinzen 

km 

fremde 

Staats- 

gebiete km 

Zahl 

der 

Be- 

triebs- 
ämter 

Ban- inspek- 

tionen 

89 
334 
181 
566 
143 
13 

74 
350 
23 

338 

90 

95 

310 

34* 
144 

285 
670 

304  1 184  l 154 

286 

365 

62 
193 

211 
83 
91 

405 
188 
132 
167 146 

215 

119 
272 

220 

222 
260 
251 
180 

166 163 
209 

201 

93 
133 
159 

24* 

102 

64 68 
104 

64 109 

88 

32 

103 68 

99 

88 

74 46 

69 45 
70 34 

244 508 447 
569 
450 
389 

294 319 202 388 

273 

1  472 
3  196 

3  01)1 4  621 1  «189 

2  349 
1263 
1  877 

1233 
2115 

1  468 

149 160 

7 

54 
21 

81 
593 
144 
251 444 

5 
10 

9 

10 

6 

8  1 

i : 

4  1 

7  , 

6  1 

18 

30 

26 
86 
18 

29 

18 

18 
18 

20 
18 

2  151 3  042       1  883 2  253 1 172  718 4  143 24  174 

I 

1  854 

1 

_ 

51 

A  n  Lichta-Behörden. 

27 

27 

holung: 

2143  |  2 

91  — |!  2234 

26  158  km 

2236  ̂  

75 

232 

in  Preufsen   28  394  km») 

besteht  aus  drei  Mitgliedern,  von  denen  das  den  Vorsitz  führende  Mitglied  von  der 
badischen  und  das  dritte  —  zugleich  mit  der  Ausübung  der  Aufsicht  über  die  in 
preufsisehen  Regierung  ernannt  wird. 
Als  Staatskommissar  zur  Wahrnehmung  der  diesseitigen  Interessen  und  Gerechtsame 
königlichen  Eisenbahndirektion  zu  Hannover  bestellt. 
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Von  den  zur  Ausführung  gesetzlich  genehmigten  Neubau- 

strecken sind: 

A.  Zur  Betriebsertiff nung  im  Laufe  des  Rechnungsjahres  1898/94  in 

Aussicht  genommen: 

1.  Eisenbahndirektionsbezirk  Altona: 

*St.  Margarethen— Brunsbüttel   6,83  km. 

2.  Eisenbahndirektionsbezirk  Berlin: 

Schönholz— Velten  21,44  km, 

Velten— Cremmen  11,87  „   33,31  „ 

3.  Eisenbahndirektionsbezirk  Breslau: 

Ottmachaii — Landesgrenze  (ßarzdorf)     13,50  km, 

*  Strehlen— Glambach  6,45  „ 

*  Glambach— Wansen  5,70  „ 
 ■   25,65  „ 

4.  Eisenbahndirektionsbezirk  Bromberg: 

Marienburg— Osterode   80,54  km, 

Elbing — Miswalde  34,oo  „ 

Miswalde— Maldeuten  16,73  „ 

°  Ragnit— Filkallen   45,43  „ 
  176,70  „ 

5.  Eisenbahndirektionsbezirk  Elberfeld: 

Arolsen— Oorbach  18,90  km, 

Ohligs— Hilden  (6,42  km)  7,17  „ 

Marienheide— Gummersbach  ....     8,20  „ 

Gummersbach-  Dieringhausen  .    .    .     5,70  „   39,97 

6.  Eisenbahndirektionsbezirk  Erfurt: 

*  Floh-Seligenthal— Kleinschmalkalden  .     4,25  km. 

Herbsleben— Tennstadt  6,20  „ 

*  Jüterbog— Treuenbrietzen  19,80  „ 

*  Oberröblingen  a.  H.— Allstedt    .    .    .     7,80  „ 
 —  38,05  „ 

7.  Eisenbahndircktionsbezirk  Frankfurt  a.  M.: 

Langenschwalhach    Zollhaus   19,19 

*  Die  mit  ♦  bezeichneten  Strecken  waren  bereits  für  da«  Rechnungsjahr  189J'93 
zur  Betriebseröffnung  in  Aussicht  genommen. 

0  Tilsit—  Ragnit  und  Pilkallen— Stallupönen  sind  bereits  eröffnet. 
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8.  Eisenbahndirektionsbezirk  Hannover: 

*  Niederwalgern— Weidenhausen   13,40  km. 

9.  Eisenbahndirektionsbezirk  Magdeburg: 

•Zweigbahn  Magdeburg  (Elbbahnhof)— 

Buckau  (Chemische  Fabrik)  .    .   .     1,70  km, 

f  Braunschweig— Meine  (15,20)    .   .    .    14,70  „   16,40  » 

Insgesammt  369,60  km. 

B.  Aufserdem  noch: 

a)  im  Bau*, 

b)  zum  Bau  vorbereitet: 

1.  Eisenbahndirektionsbezirk  Altona: 

Hagenow-  Oldesloe  (Vollbahn)  *    .   .   77,70  km, 

mit  Abzweigung  Sterley— Mölln    .   .    11,60  „   89,20  „ 

2.  Eisenbahndirektionsbezirk  Berlin: 

Goldberg  -  Löwenberg  *   26.90  km, 

Goldberg  (Hermsdorf)— Merzdorf'     .  36,20  „ 

Jauer— Rohnstock   13.no  „ 

Lauban— Marklissa  x   10,70  „ 

Lichtenberg-Friedrichsfelde— Wriezen*  55,80  „ 

Lissa  i.  P.— Wollstein   45,40  „ 

Meseritz— Landsberg  a.  W.  * .    .   .    .  45,10  „ 

Sorau— Christianstadt  *   23,80  „ 

Stettin— Jasenitz*   29,20  „ 

Striegau— Maltsch*   38,*o  „ 

Swinemünde — Heringsdorfx  ....     8,10  „   333,90  „ 

3.  Eisenbahndirektionsbezirk  Breslau: 

Breslauer  Güterzugverbindungsbahn  *.  10,00  km, 

Bcuthen  O.-S.  -  Chorzow  *     ....     2,&o  „ 

Chorzow — Kattowitz*   10,oo  „ 

Cosel  (Stadt) -Polniseh-Neukirch  .    .  17,r,o  „ 

Deutsch-Wette  -  Grofs-Kunzendorf .    .  13,io  „ 

Lublinitz—  Vossowska    243)  „ 

*  Die  mit  *  bezeichneten  Strecken  waren  bereits  für  das  Rechnungsjahr  1892/93 

zur  Betriebseröffnung  in  Aussicht  genommen. 

f  Die  Strecke  Braunschweig— Meine,  welche  im  Etat  1893/94  berücksichtigt 

ist,  wird  erst  im  Etatsjahr  1894/95  zur  Eröffnung  kommen  und  ist  deshalb  bei  den 

Betriebsstrecken  für  1893/94  unberücksichtigt  gelassen. 
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Morgenroth  -   ßor8i?werk  -  Karf  .  13,62  km, 
Nimptsch— Gnadenfrei x   8,20  „ 

Ratibor— Landesgrenze  (Troppau)x    .  27,w  „ 

Selbständige   Einführung   der  Linie 

Groschowitz— Gr.-Strehlitz— Laband 

in  die  Bahnhöfe  Oppeln  und  Gleiwitz: 

Oppeln-Groschowitz*  (Theilatrecke)  4,iü  w   131,08  km. 

4.  Eisenbahndirektionsbezirk  Bromberg: 

Bromberg — Znin*   43,80  km, 

Bütow — Berent   42,60  „ 

Callies- Wulkow  x   56,40  „ 

Callies — Arnswaldex   38,30  „ 

Fordon— Schönsee  (Vollbahn) x  .   .    .  54,29  „ 

Gramenz — Bublitzx   20,80  r 

Hohenstein  i.  Ostpr.— Osterode      .   .  40,76  „ 

Mohrungen— Wormdittx   29,13  „ 

Nakel— Könitz*   74.?>3  „ 

Rogasen— Dratzig  (Kreuz)  x  ....  76,40  r 

Rothfliefs— Rudczanny   64,50  „ 

Schivelbein— Polzinx   24,30  „  —     566,21  „ 

5.  Eisenbahndirektionsbezirk  Cöln  (linksrhein.): 

Bierfeld— Türkismühle  15,77  km, 

Hermeskeil— Wemmetsweiler  *  .  .  .  56,16  ,, 

Mayen— Gerolstein   68,76  „ 
140,69  km, 

Dazu:  Cölner  Hafenbahn  2,50  .,  :  —     143,19  „ 

6.  Eisenbahndirektionsbezirk  Cöln  (recht srhein.): 

Derschlag— Bergneustadt   3,40  km, 

Osberghausen— Wiehl   9,oo  „   12,40  „ 

7.  Eisenbahndirektionsbezirk  Elberfeld: 

Cassel — Wolfhagen — Volkmarsen  x  .   .  39,90  km, 

Fröndenberg — Unnax   13,60  .. 

Haspe-Heubing-  Hagen x   3.25  ,, 

Remscheid— Solingen x   11,90  „ 

Remscheid — Menninghausen *    .   .   .  2,20 

Vohwinkel -Elberfeld- Varresbeck x    .  3,u 
73,79  „ 
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v 

8.  Eisenbahndirektionsbezirk  Erfurt: 

Arnstadt— Saalfeld  (Vollbahn)  *  .    .   .  48,03  km, 

Bitterfeld— Stumsdorf   20,40  „ 

Deuben — Corbethax    24,% 

Döllstädt— Walschleben   10,90 

Georgenthal — Friedrichroda x    .    .   .  10,so 

Langensalza — Gräfentonna  *  ....  7,oo 

Lauchstädt— Merseburg  *   10,&o 

Naumburg  a.  S.— Deuben   21,60 

Pretzsch — Eilenburg  y   37,90 

Reinsdorf—  Frankenhausen  *  ....  14,20 

Ri  ppach-  Poserna — Plagwitz  -  Lindenau 

— Markranstädt   26,80  ,, 

Schlettau— Schafstädt  *   17,40  „ 

Triptis— Blankenstein  *   63,oo 

Zeitz— Camburg*   37,90  „  —     350,13  km. 

9.  Eisenbahndirektionsbezirk  Frankfurt  a.  M.: 

Homburg  v.  d.  Höhe— Usingen  *   22.90 

10.  Eisenbahndirektionsbezirk  Hannover: 

Bünde — Sulingen   67,so  km, 

Detmold— Sandebeck  (Vollbahn)  *  .    .  18,80 

Geestemünde — Cuxhaven y     ....  43,13 

mit  Langen —Bederkesa    ....  19,16  ,, 

Geestemünde— Stade   69,20 

Lage— Hameln*   49,80  „ 

Leinefelde— Duderstdat   18,50  „ 

Paderborn  —  Büren   25,oo 

Walsrode— Soltau  *   26,no  „   33f,89  „ 

11.  Eisenbahndirektionsbezirk  Magdeburg: 

Braunschweig — Meine  x   15.20  km. 

Helmstedt  -  Oebisfelde  *   35,54  „ 

Ilsenburg— Harzburg*   15,60  „ 

Schoenebeck — Blumenberg    ....  23,«o 
89,94 

In8gesammt  2 150,63  km. 

Auf  die  Provinzen  und  fremden  Staatsgebiete  vertheilen  sich  die 

Betriebsstrecken  des  preufsischen  Eisenbahnnetzes  im  Rechnungsjahre 

1893/94  wie  folgt  : 
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Provinzen 

sowie 

fremde  Staatsgebiete 

1.  Staatseisenbahn-Ver 

Direktions- 

Altona 

km 

Berlin  ,  Breslau 

km km 
Brom- 

berg 

km 

Cöln  Cöln 

(links-  (rechts- 
rhein.)  j  rhein.) 
km  km 

1 

<> 

3 
1 
5 
H 
7 
s 
9 

10 

11 
12 

1 
2 
3 
l 
5 
»; 
7 

fS da 

9 
10 
11 
12 
13 
14 

15 

16 

17 

18 
19 

20 
21 
22 
23 

Gesammtlänge  (am  Ende  des  Etats- 

jabres  1898/94)  

Davon  auf: 

A.  Die  Provinzen 

Ostpreufsen  ...   
Westpreufseu  
Brandenburg  (mit  Berlin)  .   .   .  . 
Pommern  
Posen  
Schlesien  
Sachsen   

Schleswig- Holstein  
Hannover  
Westfalen  

Hessen-Nassau  
Bheinprovinz  
Hohenzollern .  

A.  P  reu  Isen:  zusammen 

B.  Fremde  Staatsgebiete: 

Elsafs-Lothringen  
Königreich  Bayern  

„  Sachsen   
Grofsberzogthum  Hessen  .  .  .  . 

,,  Mecklenburg-Schwerin 
.,  Sachsen- Weimar  .  . 
„  Mecklenburg-Strelitz 

Oldenburg  
Luxemburg    .   .   .  . 

iierzogthum  Braunschweig  .   .  . 

„       Sachsen-Meiningen    .  . 

„  „     -Altenburg    .  . 

„  „     -Coburg-Gotha  . 
„  Anhalt  

Fürstenthum  Schwarzburg- Rudol- 
stadt   

Fürstenthum  Schwarzburg-Sonders- 
hausen   

Fürstenthnm  Waldeck  

Reufs  j.  L  

„         Schaumburg-Lippe  . 
Lippe  

Freie  Hansestadt  Bremen     .   .  . 

.,  und  Bansestadt  Hamburg  . 
Königreich  der  Niederlande  .  .  . 
Kaiserthum  Oesterreich    .   .  .  . 

B.  zusammen 

1 620,73     3  866> 

279,;s 

1 072,15 

120,55 

1  422,76 
483,59 
272,68 

1 016,41 

1,66 

3098,15 

1  494,61 
—        1259,33  | 

187,3*  204,02 

4  621.U  2042,81 2869,99 

75.A3       815,09  !  — 
»125,:.» 

2202,3« 848,4«  |  — 

1989,oo 
409,9» 
916^3 

164,13 

1  471,95     8196,05     3090,89     4  621,41     1 989,oo  2348,M 

I 

94,69 

28,17 

53,35 

30,sr. 74,u 

0,73 

2,55 38,73 

6,94 
- 

I 

26,92  — 

1,79 7,26  ,  — 
148,73  159,50 

7,26  — 
7,43 

2,n 

16,37 

63,«i 
91,14 
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waltungs-BehÖrden 

1>  e  z  i  r  k 

Elber- 

feld 

km 

Erfnrt Frank-  Hanno- 

fnrta.M.  ver 
Magde-  Zu- 

bnrg   |  aammen 

km 
Jim 

2.  Eisenbahn- 
Aufsichtsbehörden 

Eigenbahn- 

kom- 

missariat zu 

Berlin 

Regierungs- 

präsident zu 

Sigmarin^en 

Staatseisen- 

bahn-Ver- 
waltnngs-  n. 

Eisenbahn- 

Aufsichts- behürden 

kn 

! 

1294,04,   1969,85     1377,37     2  366,85     1911,60  26027,31 

757,60 
126,17 
379,31 

—  1 494,61 
—  1 269,23 

350,69        72,.'4        —           141,86  2  657,90 —  —  1  874,31 
—  —  1746,63 
—  —  3  324,98 

17,03  i  1090,3$  2  303,90 —  1 072,15 

286,91  2 158,21 —  2119.H6 

95,f*       728,38       284,99        —  1399,4. —  3  262,30 

107,33 
823,39  I  371,44 

26,w  1366,34 —  446,03 

728,38  284,99 

34,:.s 

2 145,51 

822,13 116,76 

246,99 
164,49 

12,83 88,19 
101,37 
303,19 
152,30 

192,65 
216,06 
237,61 

90,6« 

28  263,43 

1  816,74 

1  875,99 2903,» 

1  628,ro 

1  759.45 
3  413.16 2  405,17 

1  375,34 
2  310,51 
2312,51 
1  615,M 
3  499,91 

9<>.*< 

1  262,<* 1  377,19     1  283,3« 2114,23 1  467,55    24  173,-3 

82,77 

140,77 

34,13 

0,aa 191.S9 
94,3« 

14,86 

21, 3S 

26,53 

20,  *3 

83,:.o 12,35 

26/)«  — 

16,30 

16,86 

I 
 1 

43,17 

_  I 

33,19 

48,98  300,64 

181,06 

9,90 
31,69 

29,30  : 
40,53 
7,67  : 

0,73 21,38 
148,17 
111,57 
124,94 161,60 

74,ti 
66,99 

6,94 
364,60 

34,13 

0,93 
191,89 

268,43 

14,% 

49,45 

36,98 
16,86 
31,69 
29,ao 

42,74 

33,59 
1*3.79 

2  143,41 

90,6* 

-  [ 

2,0*  | 

20  407.66 

0,73 
21,88 148,47 

111,57 124,94 

161,60 

74,11 

66,89 

6,94 

364,60 

84,13 

0,93 

191,89 268,43 

14,-6 49,45 
38,04 16,86 

31,69 29,30 

42,74 33,59 
23,79 

9,05 

31/«       592.66  |     143,99       251,5«  1     444  os      1  B53.«i 
2,06 

1  855,«7 
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Die  Aufwendungen  des  Staates  für  den  Bau  neuer  Bahnen  seit  dem 

Jahre  1880  stellen  sich  wie  folgt: 

A.  Linien  für  Rechnung  des  Staats: 

/  Gesetz  vom   7.  März  1880 

l 

II. 

III. 

IV. 

V. 

VI. 

VII. 

VIII. 

11 
11 

V 

■* 

v 
11 

'1 

11 

'1 

•• 

21.  Mai  1883 

9.JIärz  1880 
18.  Dezbr.  1880 

4.  April  1884 

26.  Febrnar  1881 

28.  März  1882 

15.  Mai  1882 

21.    „  1883 

ii 

10. 

21. 

10. 

4.  April 

20.  Juni 

7.  Mai 

8.  April 

10.  Mai 

20.  Juni 

1890 

1883 

1890 

1884 

1891 

1885 

1889 

1890 

1891 

Lange 

der 

Bahnen 

km 

Vom  Staate  auf- 

gewendete und 

noch  aufzuwen- dende Beträge 

M. 

36,0 

484,1 

476,2 

17,0 

537,8 

457,3 

759,3 

587.4 

|  1600000 150000») 

50650360 

120000«) 
37  285600 

5000000 

47038000 

157000») 

I  488466') Ii  204000«) 

i 

54453000 

230000») 

69  827000 

550000«) 

49484000 

3S20007) 

160000  8) 

85000») 

*)  Mehrkosten  für  den  Bau  der  Bahn  Cölbe -Laasphe. 

%)  Mehrkosten  für  den  Bau  der  Bahn  Walburg— Grofsalmerode. 

*)  Weitere  Zuschüsse  zu  den  Grnnderwerbskosten  der  Bahn  Prüm— St.  Vith- 

Montjoie- Rothe  Erde  mit  Zweigbahn  nach  Malmedy. 

«)  Desgleichen  der  Bahn  Ahrweiler -Adenau. 

s)  Mehrkosten  für  den  Bau  der  Bahn  Solingeu— Vohwinkel. 

fi)  Mehrkosten  für  den  Bau  der  Bahn  Könnern -Calbe  a./S. 

Tsuui«.     n.    j     i>     j  (  Glatz— Rückers  330  000 
7)  Mehrkosten  für  den  Bau  der  Bahn  l  „  ,,  .      "  ̂   ' \  Fulda— Gersfeld  62000   „ . 

*)  Mehrkosten  für  den  Bau  der  Bahn  Wissen— Morsbach. 

3)  Mehrkosten  für  den  Bau  der  Bahn  Hildesheim— Braunschweig. 
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IX. 

X. 

XI. 

XII 

xm. 

XIV. 

xv. 

XVI. 

Gesetz  vom  19.  April  1886  . 

11.  Mai    1888  . 

„   20  Juni   1891  . 

„      „     6.    „     1892  . 

Gesetzentwurf  vom  30.  März 

Gesetz  vom    1.  April  1887  . 

„    10.  Mai    1890  . 

1893 

I 

I  Gesetz  vom  6.  Juni  1892  .  . 

f  Gesetz  vom  11.  Mai    18S8  . 

„     6.  Juni   1892  . 

„     8.  April  1889  . 

6.  Juni    1892  . 

10.  Mai    1890  . 

20.  Juni    1891  . 

6.    „     1892  . 

Gesetzentwurf  vom  30.  März 1893 

Vom  Staate  auf- 

gewendete und 

noch  aufzuwen- dende Beträge 

M 

62907  000 

350000») 

1200000») 

372000») 

620000*) 

47938000 

330  000  5) 

.2810000«) 

77  637  000 

1 166000  7) 

36  248  000 

460000») 

117  3%  000 

36008000 

26289000 

31 487000 

zusammen      7 108,3 760  971  316 

>)  Mehrkosten 

*)  Mehrkosten 
Bau  der 

3)  Mehrkosten 

«:•  Mehrkosten 

s)  Mehrkosten 

6)  Mehrkosten 
Bau  der 

für  den  Bau  der  Bahn  Elberfeld — Cronenberg. 

für  den  \  Ottmachau— Landesgrenze  (Lindewiese)  800000  M, 
Bahnen  \  Fulda-Tann  400000  Jl 

für  den  Bau  der  Bahn  Dt.  Wette- Grofs-Kunzendorf. 

für  den  Bau  der  Babn  Ratibor- Landesgrenze  (Troppau). 

für  den  Bau  der  Bahn  Jerxheim- Nienhagen. 

|  Neusalz  a./0.- Freistadt  -  610000  M, 
für  den  |  Remcht 

Bahnen  )  Zella  -  Mehlis  —  Schmalkalden  —  Klein  -  Schmalkalden 
2200(00  M 

'•)  Mehrkosten 
Bau  der 

für  d Bahnen  
| 

I 

(  Strehlen-Grottkau  mit  Glanibach-  Wansen  635000  Ul en  I 
Ohrdruf— Gräfenroda  420  COO 

Weilburg— Laubuseschbach  lOOOOO  M 

8)  Mehrkosten  für  den  Bau  der  Bahn  Nimptsch— Gnadenfrei. 
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l  Länge 
Vom  Staate  auf- 

der gewendete  und 
norh  imf 7 ii vvpn- UUtU     1*  Ii  1  <a  U  V*  V  Ii 

B.  Linien  unter  Betheiligung  des ]  Bahnen 
dende  Beträge 

Staats: km .// 

1  Gesetz  vom    9  März  1880 238  3 2288000 iL*    ̂ -  -AJ  V*A  AV 

II       ,           23  Februar  1881  .   .  . 
181  c 

2  756000  l} 
III                   21  Mai  1883 ILA*                                      ^          *4  X  •     JJXCX1                    AVAA/                  •  * 7o 38200 

IV.      „       „     4.  April      1884  .    .  . 

131,0 

2  999  700 

V.             „    17.  Mai       1884  ..  . 

44,6 

3(30000 

VI.      „       „    19.  April     1886  .    .  . 

44,7 

650000 

VII.      „           11.  Mai       1888  .    .  . 

37,2 

600000 

VITT    ,1  ,,^rtU  Aa..  E>fa4 v  Iii.  unrcn  den  titat  1  A»o4U 

zusammen 

1  696,3 

9611540 

Hierzu  Betrag  von  A 

|  7108,3 

750971 316 

insgesammt 
;  7804.G 

760582856 

Hiervon  entfallen  auf: 
i 

A.  Vollbahnen: 

,  427,2
 

88002000 

2.  Privatbahnen  mit  Staatsbetheiligung  . 

261,2 

5  799  700 

R    \  t>  h  e  ii  h  a  h  n  e  n  • 

1  StüAtRhAhnPll 6681 1 570  387  316 

9    PrivjithnhiiHii  mit.  StjLatjshi^t  lieilifiini? 445  1 3811 840 

Hinryn   für   Rptriehsmittpl    711  A  und  R LI 1 G  l  /> tl      IUI       Hvll  lUUDUlHIiVli      £>U    XX     UHU     1^* * 

vorcesehen  in  den  Gesetzen  vom- 

21   Mai  1883 £»  X  .     All  (XI  Ä.<__A_A-J 7  030000 

4  Anril  1884 XXI '111     X<*JwX  ••••••••• 11  390  000 

7  Mai  1885 8  946  000 

19   Anril  I88ß 9  111  000 */  XXX  vA^Aa 

1  1887 8  596000 l-7  Ul/U  V-A_/^  ' 
11    Mai  1888 9146000 

O.    XVUIU    1.CXJU  ......... 5  883  00(0 •7  V_AA_/  VA.A7 

10.  Mai  1890   — 
18559000 

20.  Juni  1891  5241000 

6.    „  1892   3690000 

Gesetzentwurf  vom  30.  März  1893  .    .  | 

4992000 

wie  oben  > 

7804,ü 

760582856 

>)  Beihilfe  zu  inzwischen  verstaatlichten  Unternehmungen  der  ehemaligen 

Rechte  Oderufer-  und  der  Oberscblesischen  Eisenbahngesellschaft. 
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Hiervon  entfallen  auf: 

A.  Staatsbahnen  (einschliefslich  Betriebsmittel) . 

B.  Privatbahnen  mit  Staatsbetheiligung    .   .  . 

km 

7108,3 
750971316 696,3 

9  611 640 

7  804,g 
760  582  856 

Zur  Deckung  dieses  Betrages  von  760582866  m  stehen  die  Gesell- 

schaftsfonds der  verstaatlichten  Bahnen,  ersparte  Bestände  von  Baufonds. 

verfallene  Kautionen  u.  s.  w.  in  Höhe  von   184604  758  at 

zur  Verfugung. 

Nach  Abzug  dieser  Summe  von  dem  obigen  Ge- 

sammtbedarf  von   760  582856  „ 

sind  daher  noch   575  978  098  M 

durch  Staatsschuldverschreibungen  beschafft  oder  noch  zu  beschaffen.  Mit 

diesen  Aufwendungen  ist  der  Bau  von  im  Ganzen  232  Linien  (darunter 

215  für  Rechnung  und  17  unter  Betheiligung  des  Staates)  mit  einer  Ge- 

sammtlänge  von  7804,6  km  gesichert  worden. 

B.  Vervollständigung  des  Staatseisenbahnnetzes. 

Die  im  §  1  unter  II.  des  Gesetzentwurfs  vorgesehenen  Mittel  von 

1  678  000  M  sollen  zu  nachstehenden  Neuausführungen  verwendet  werden : 

1.  zur  Deckung  der  Mehrkosten  für  den  Bau  der  Eisenbahn  von  Ratibor 

bis  zur  Landesgrenze  in  der  Richtung  auf  Troppan  .   620  000  u/, 

2.  für  die  Ueberführung  der  Hamburgerstrafse  vor  dem  neuen  Per- 
sonenbahnhofe zu  Osnabrück   360  000 • 

3.  zur  Deckung  der  Mehrkosten  für  die  Erweiterung  des  Rangir- 
bahnhofs  in  Hamm   180000 

4.  zur  Deckung  der  Mehrkosten  für  die  Anlage  des  zweiten  Gleises 

auf  der  Strecke  Hamm— Herbern  in  Verbindung  mit  der  selb- 

ständigen Einführung  der  Bahn  von  Münster  in  den  Bahnhof 

Hamm   145000.*, 

6.  für  die  theilweise  anderweitige  Führung  des  zweiten  Gleises  auf 

der  Strecke  Bochum  (B.  M.)— Wanne  77  OöO 

6.  zur  Deckung  der  Mehrkosten  für  die  Anlage  eines  Saramel-  und 

Rangirbahnhofs  bei  Osterfeld   306000»//. 

Aufserdera  sind  im  Extraordinarium  des  Etats  für  1893  94  zur  Ver- 

vollständigung des  Staatseisenbahnnetzes  insgesammt  19834  750  .//  vor- 

gesehen, darunter  für  die  Herstellung  des  zweiten  Gleises  auf  den  Strecken : 
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52*2   Erweiterung  n.  ».  w.  des  preußischen  Staataeisenbahnnetzes  im  Jahre  185»3. 

Raeren— Lammersdorf  (17,6  km)  ...  .  (erste  Rate)  500000  m 

Wesel— Mehrhoog  (12,5  km)  und 

Praest— Emmerich  (6.8  km)   450000  ui 

Emmerich— Landesgrenze  (11,8  km)  einschl.  der  Erweiterung  des 
Bahnhofes  Emmerich   700000  ui 

Werden— Essen  (8,9  km)  (erste  Rate)  300000  m 

Langerfeld  -  Ronsdorf  (6  km)  (erste  Rate)  500000  jl 

Biendorf— Baalberge  (5,3  km)  (erste  Rate)  150000  Jt 

Von  den  geplanten  grösseren  Bauausführungen  sind  zu  erwähnen: 

Erweiterung  der  Eisenbahnanlagen  in  Hamburg,  wofür  zunächst  zum 

Grunderwerb  2000000  m  gefordert  werden: 

Erbauung  eines  Geschäftsgebäudes  der  Eisenbahndirektion  zu 

Berlin  (fernere  Rate)   450000  Jt 

Erweiterung  des  Bahnhofs  Glatz  .  .  .  (fernere  Rate)  200000  ji 

Umbau  des  Buhnhofs  Ratibor   ....    (fernere  Rate)   200000  jt 

Umbau  des  Bahnhofs  Ruda  (fernere  Rate)   250000  Ji 

Erweiterung   des   Bahnhofs    Lichtenberg  —  Friedrichs- 

felde  (fernere  Rate)   700000  m 

Umbau  des  Bahnhofs  Völklingen  .  .  .  (fernere  Rate)  300000  ji 

Umgestaltung  der  Bahnhofsanlagen  bei 

Uerdingen  (fernere  Rate)   400000  jl 

Erweiterung  des  Bahnhofes  Neunkirchen  .  (erste  Rate)  400000  jt 

Umbau  des  Bahnhofs  Essen  (Rh.)  (letzte  u.  Ergänzungsrate)  480  000  Jt 

Erweiterung  des  Bahnhofs  Betzdorf  .  .  (fernere  Rate)  400000  ji 

Umbau  des  Bahnhofs  Troisdorf  .  .  .  .  (fernere  Rate)  200000  Jt 

Herstellung  einer  Verbindung  zwischen  Caternberg  und  Osterfeld  mit 

Abzweigung  nach  Frintrop  (erste  Rate)    500000  m 

Herstellung  eines  Wasserwerks  zur  Versorgung  der  Bahnanlagen  in 

Magdeburg  (fernere  Rate)   350000  M 

Erweiterung  der  Bahnhofsanlagen  in  Aschersleben,  wofür  zunächst 

zum  Grunderwerb  gefordert  werden   400000  at 

Herstellung  von  Weichen-  und  Signalstellwerken 

(fernere  Rate)   500000  Jt 

Vermehrung  und  Verbesserung  der  Vorkehrungen  zur  Verhütung  und 

Beseitigung  von  Schneeverwehungen    .  (fernere  Rate)  300000  jt 

Dispositionsfonds  für  unvorhergesehene  Ausgaben  .   .   .  2  500000  jl 
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C.  Bessere  Ausrüstung  des  Staatseisenbahnnetzes. 

Zur  Beschaffung  von  Betriebsmitteln  für  die  bereits  bestehenden 

Staatsbahnen  wurden  behufs  Deckung  des  zeitweise  aufsergewöhnlich  ge- 

stiegenen Bedarfs  bewilligt: 

1.  durch  das  Gesetz  vom  11.  Mai  1888  (G.-S.  S.  80) 

unter  §  2  No.  III   8000000  m, 

2.  durch  das  Gesetz  vom  8.  April  1889  (G.-S.  S.  69) 

unter  §  2  No.  III   50000000  ji, 

3.  durch  das  Gesetz  vom  20.  Juni  1891  (G.-S.  S.  167) 

unter  §  1  No.  IV   53800000  j/., 

4.  durch  das  Gesetz  vom  6.  Juni  1892  (G.-S.  S.  111) 

unter  §  1  No.  IV   .    10000000  m, 

zusammen    ....  121800000  ji. 

Hierfür  sind  bisher  beschafft  oder  in  Bestellung  gegeben: 

Loko- 
motiven Personen- wagen Gepäck- 

und 
Güterwagen 

Zu 140 
276 

32 

n 450 
510 8312 

446 1037 6553 

4  . 3585 

im  Ganzen  .  . • 1036 1823 
18482 

Aufserdem  hat  eine  Vermehrung  der  Betriebsmittel  aus  den  Betriebs- 

einnahmen stattgefunden,  indem  die  Anzahl  der  aus  diesen  beschafften 

Betriebsmittel  die  Anzahl  der  ausrangirten  Betriebsmittel  sehr  erheblich 

übersteigt,  nämlich: 

Loko- 
Personen- Gepäck- 

und 

t 
motiven wagen Guterwagen 

im Etatsjahr 1888/89  um  
23 177 

1269 

« 1889  90  

68 

'5 
••< 

1890/91  „  
118 

177 
2  325 

V 1891,92  .,  214 
195 

1893 

zusammen  um    ...  . 

«:) 

724 
8822 

und  auch  im  Etatsjahre  1892/93  voraussichtlich  übersteigen  wird. 

Archiv  für  Ki«enbuhnwe«on.   1HHJ  34 
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Wenn  von  der  Beschaffung  der  Betriebsmittel  für  neue  Bahnlinien 

hier  abgesehen  wird,  so  hat  seit  1888  eine  Vermehrung  der  Betriebsmittel 

auf  den  bestehenden  Staatsbahnen  um  überhaupt 

1 469  Lokomotiven, 

2  647  Personenwagen, 

27  304  Gepäck-  und  Güterwagen 

stattgefunden. 

Wie  in  der  Begründung  zum  Gesetz  vom  6.  Juni  1892  ausgeführt,1) 

war  die  Forderung  auf  den  Betrag  von  10000000  Mark  zur  Beschaffung 

von  etwa  3  600  Gepäck-  und  Güterwagen  mit  Rücksicht  auf  die  allgemeine 

Lage  des  Handels  und  der  Industrie,  wie  der  Staatsfinanzen  eingeschränkt 

worden.  Insbesondere  konnte  von  der  Beschaffung  von  Lokomotiven  und 

Personenwagen  einstweilen  abgesehen  werden,  weil  es  doch  nicht  angängig 

gewesen  wäre,  den  Bedarf  aus  den  stark  belasteten  Fabriken  in  der  nächsten 

Zeit  zu  decken.  Da  dieser  Grund  für  einen  weiteren  Aufschub  der  Be- 

schaffung inzwischen  fortgefallen  ist,  so  ist  es  nothwendig,  nunmehr  auf 

die  weitere  Ergänzung  der  Betriebsmittel,  wenn  auch  in  einem  mäfsigen, 

durch  die  allgemeine  Finanzlage  gebotenen  Umfang  Bedacht  zu  nehmen. 

Die  Anzahl  der  in  den  letzten  Jahren  gefahrenen  Personenkilometer 

und  Gütertonnenkilometer  geht  aus  nachstehender  Tabelle  hervor: 

Betriebs- 
Unter- 

Unter- 
Unter- 

Betriebsjahr 

länge 

am  Schlafs 

des 

Betriebs- 

jahres 

schied 

gegen 

das 

Vor- 

jahr 

Peraonenkilometer 

auf  den 

Staatsbahnen 

schied 

gegen 

das 

Vor- 

jahr 

Güter- 
tonnenkilometer 

auf  den 

Staatsbahnen 

schied 

gegen 

das 

Vor- 

jahr 

km % 

o. 

% 

1887/88  . . 22  681,34 6  610  707  374 13  430  497  761 

1888  89  .  . 23  247,93 

2,r, 

6  950  709  765 

0,1 

14  678 101  689 

9,s 

1889/90  .  . 23  943,64 3;o 6  706  420811 
12,7 

16865  996  401 8,o 

1890  91  .  . 24  917.91 4,1 7  520479823 

12,1 

16  140  188  157 

1,8 

1891/92  .  . 25  220,73 
1,2 

7876  475  771 
4.7 

16  801  111398 

4,1 

In  dem  vierjährigen  Zeiträume  von  1887/88  bis  1891  92  stieg  dem- 

nach die  Zahl  der  Personenkilometer  um  40,4  Prozent,  die  Zahl  der  Güter- 

tonnenkilometer um  25,i  Prozent  gegenüber  einer  Steigerung  der  Betriebs- 

länge in  demselben  Zeitraum  um  nur  11,2  Prozent.  Auch  im  Jahre  1891/92 

hat  noch  eine  erhebliche  Steigerung  des  Verkehrs  stattgefunden.  Dagegen 

»)  Archiv  1892  S.  590. 
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ist  im  Jalire  1892/93  ein  Verkehrsrückgang  sowohl  im  Personenverkehr 

wie  im  Güterverkehr  eingetreten.  So  sehr  jedoch  dadurch  die  Einnahmen 

beeinflufst  sind,  so  wenig  hat  derselbe  auf  den  Bedarf  an  Betriebsmitteln 

zurückgewirkt,  weil  der  Rückgang  des  Verkehrs  sich  nicht  gleichmäfsig 

auf  das  Jahr  vertheilt  hat  und  wenn  auch  die  Gesammtleistungen  der 

Betriebsmittel  voraussichtlich  gegen  1891/92  geringer  ausfallen  werden, 

die  Leistungen  in  einzelnen  Monaten  doch  erheblich  gröfser  waren,  als  im 

Vorjahr.  Die  im  Anfang  des  Jahres  1892/93  noch  vorhandene  Steigerung 

des  Personenverkehrs  wurde  durch  das  Auftreten  der  Cholera  plötzlich 

unterbrochen;  es  liegen  jedoch  keine  Gründe  zu  der  Annahme  vor,  dafs 

die  in  den  letzten  Jahren  stetig  stattgehabte  Steigerung  des  Personen- 

verkehrs nicht  auch  fernerhin  sich  vollziehen  werde,  vorausgesetzt,  dafs 

nicht  wiederum  aufsergewöhnliche  Ereignisse  ähnlicher  Art  störend  eingreifen. 

Die  Entwicklung  des  Güterverkehrs  ist  dagegen  im  laufenden  Jahr 

unter  dem  Einflufs  des  allgemeinen  Darniederliegens  des  Handels  und  der 

Industrie  zurückgeblieben.  Jedoch  zeigte  sich  bereits  im  Oktober  1892 

eine  Besserung  und  es  trat  sodann  im  November  eine  lebhafte,  Steigerung 

ein.  Wenn  auch  hieraus  noch  nicht  auf  eine  dauernde  Zunahme  zu 

schliefsen  ist,  so  mufs  doch  jedenfalls  mit  der  Möglichkeit  der  Wiederkehr 

einer  vorübergehenden  erheblichen  Steigerung  der  Versandmengen  gerechnet 

werden. 

Die  Leistungen  der  eigenen  Betriebsmittel  haben  betragen: 

im  Betriebsjahr 
Lokomotiven 

Lokomotivkilometer 

Personenwagen 

Aehskilometer Gepäck- 
nnd  Güterwagen 

Aehskilometer 

1884/85  262  271  846 1 100027  887 5  523  577  771 

258  101  954 1 116  610 125 5  523593  974 

1886/87   262881  137 1154  603050 5  749002693 

1887/88   274  258908 1  216  927  331 6118920717 

1888/89   292821  578 1275  570918 6  590828  046 

319122  547 1425  294  326 7017  673  928 

1890  91   353856986 1590817099 7  252  871 151 

1891/92  ...... 373  143  650 1711  742110 7  330544  693 

nach  dem  Etat  sind 

veranschlagt 

1892/93   371800000 1720  857800 7  619  142  200 

1893/94   377000000 1768155000 
7  440  845000 

34* 
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Die  wirklichen  Leistungen  1892/93  werden  gegen  die  Veranschlagung 

voraussichtlich  zurückbleiben. 

Gegen  1884/85  betragen  die  für  1893/94  veranschlagten  Leistungen  mehr: 

bei  den  Lokomotiven  rund    .   .   49,4  °/0, 

„     „    Personenwagen  rund   .   60,7  „ 

„     „    Gepäck-  und  Güterwagen  rund     .    .    .   34,7  „ 

Eigene  Betriebsmittel  waren  vorhanden: 

Lokomo- Personen- 

Gepäck- 
und 

a  m 
tiven 

wagen 
Güterwagen 

Stück 
Stück 

Stück 

1      „     1886    8303 

12  447 166115 

12868 168618 

8438 13  064 169214 

i.  ,  m  
8618 13  503 172  743 

1.    „  1889   
8  797 

13  953 

17821*) 1.     „  1890   
9  118 14597 186686 

1.     „  1891  9668 15  466 196879 

1.     r,  1892   10 120 16 141 205476 

1.     „     1893  (voraussichtlich)     .    .  . 10  522 16970 
2:0332 

einschliefslich  der  aus  vorhandenen  Fonds 

bestellten,  nach  dem  1.  April  1893  zur 

Anlieferung  gelangenden  Betriebsmittel 1 

(voraussichtlich)  10534 17  293 210  959 

Hierzu  die  für  die  Beschaffung  im  jetzigen 

! Gesetzentwurf  in  Aussicht  genommenen 

100 
400 2000 

Demnach  am  Ende  des  Etatsjahres  1893/94 

voraussichtlich  zur  Verfügung    .    .  . 10634 17  693 
212  959 

Einschliefslich  der  in  Bestellung  gegebeneu  und  der  Betriebsmittel, 

für  deren  Beschaffung  jetzt  die  Geldmittel  beantragt  werden,  wird  demnach 

voraussichtlich  der  Bestand  Ende  1893/94  gegen  den  Bestand  am  1.  April 
1885  eine  Zunahme  aufweisen: 

bei  den  Lokomotiven  von  rund  32,3%, 

„     „    Personenwagen  von  rund  ......    42,1  „ 

„     „    Gepäck-  und  Güterwagen  von  rund  .    .   28,2  „ 

demnach  gegen  die  Zunahme  der  Leistungen  der  Betriebsmittel  in  dem- 

selben Zeitraum  noch  zurückbleiben: 
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bei  den  Lokomotiven  um  17,i  °/o, 

„        Personenwagen  um  18,6  ,. 

„    „   Gepäck-  und  Güterwagen  um   ...   .     6,r>  ,. 

Die  durchschnittlichen  Leistungen  der  einzelnen  Betriebsmittel  sind 

aus  der  nachfolgenden  Zusammenstellung  zu  ersehen: 

i in  Betriebsjahr 

Es  entfallen  im  Jahresdurchschnitt 

auf  eine 

Lokomo- 
tive 

auf  eine  Wagenachse  bei  den 

Personen- wagen 

Gepäck- 

wagen 

Güter- 

wagen 

1884/85  31  972 38  674 46  922 15  573 

1886/86  31398 37  916 46  141 15  317 

31  132 38  636 45  836 15  810 

1887/88  31884 39  623 
46  558 16  657 

1888  89  33  615 40  524 48  356 17  436 

1889/90  35  612 43  535 50167 17  633 

1890/91  37  517 46  003 50  829 17  217 

1891  92  37  581 
47  286 50  490 16  659 

voraussichtlich 
7  1 

1892  93  36  000 
46  000 50  000 

16  500 
35  600 44  330 50  000 16  700 

Ungeachtet  der  erheblichen  noch  in  der  Ausführung  begriffenen  und 

der  in  Aussicht  genommenen  Beschaffungen  einerseits  und  der  vorsichtigen 

Veranschlagung  der  Leistungen  der  Betriebsmittel  für  das  Jahr  1893/94 

andererseits,  werden  die  voraussichtlichen  durchschnittlichen  Leistungen 

der  einzelnen  Betriebsmittel  im  Jahre  1893/94  immer  noch  recht  erheb- 

liche sein,  weshalb  die  jetzige  Forderung  nothwendig  ist. 

Die  durchschnittlichen  Leistungen  der  Lokomotiven  mit  35  600  Loko- 

motivkm  erscheinen  zwar  den  Leistungen  früherer  Jahre  gegenüber  noch 

hoch,  es  ist  hierbei  jedoch  zu  beachten,  dafs  die  stattgehabte  Verdichtung 

des  Verkehrs  eine  bessere  Ausnutzung  der  Lokomotiven  ermöglicht  hat, 

und  dafs  mit  gutem  Erfolge  die  Besetzung  einer  Anzahl  von  Lokomotiven 

mit  doppeltem  Personal  durchgeführt  ist. 

Eine  gewisse  Beschränkung  mufs  auch  bei  der  Beschaffung  von 

Personenwagen  eingehalten  werden:  es  ist  dahin  zu  streben,  nicht  nur  für 

den  regelmäfsigen  Verkehr,  sondern  auch  für  den  zu  gewissen  Zeiten 

regelmäfsig  zu  erwartenden  Mehrverkehr  eine  ausreichende  Anzahl  von 

Personenwagen  zur  Verfügung  zu  haben,  aber  es  würde  zu  weit  gehen, 
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auch  für  den  nur  selten  eintretenden,  ganz  ungewöhnlichen,  durch  beson- 

dere Ursachen  veranlafsten  Massenverkehr  Personenwagen  bereit  zu  halten. 

Hierfür  wird  die  aushilfsweise  Verwendung  mit  Sitzbanken  ausgerüsteter 

Güterwagen  niemals  gänzlich  zu  entbehren  sein.  Derartige  Wagen  sind 

1138  jetzt  vorhanden,  deren  Ersatz  durch  Personenwagen  zur  Zeit  nicht 

in  Aussicht  genommen  ist. 

Bei  den  Gepäck-  und  Güterwagen  wird  der  voraussichtliche  Bestand 

Ende  1893/94  den  am  1.  April  1885  um  etwa  28,2  %  übersteigen ,  gegen- 

über einer  Steigerung  der  Leistungen  der  Gepäck-  und  Güterwagen  in 

demselben  Zeiträume  von  34,7 °/o-  Es  könnte  scheinen,  dafs  der  zu  Un- 

gunsten des  Bestandes  an  Güterwagen  sich  ergebende  Unterschied  von 

6,5  °/o  dadurch  seinen  Ausgleich  finden  würde,  dafs  in  der  letzten  Zeit 

eine  Erhöhung  des  Ladegewichts  der  Güterwagen  stattgefunden  hat. 

Dieselbe  geht  aus  nachstehender  Zusammenstellung  hervor: 

a  m 

Es  waren  Güterwagen  vorhanden: 

1 

1 
Anzahl 

Gesammtes 

Ladegewicht 

int 

Durchschnitt- 

liches Lade- 

gewicht eines 
Wagens 

in  t 

162  721 1610536 

9,90 
1-  „ 1886   105  142 1  639  099 

9,93 
1.  „ 1887   165  660 1647  990 

9,95 
1.  * 1888  .  .   r  .   .  . 169  088 1687  111 

9,98 

1.  » 1889   174428 1743  546 10,00 
1.  „ 1890   182  729 1829  724 10,01 
1.  „ 1891  192  652 1 991 391 10,31 
1.  „ 1892   201070 2  162667 10,76 

voraussichtlich  Ende  1893/94 .  .  208000 2267000 10,90 

Hieraus  ist  deutlich  der  Einflufs  zu  erkennen,  den  die  Erhöhung  des 

Ladegewichts  der  hierfür  geeigneten  vorhandenen  Güterwagen  von  10  auf 

12,6  t  und  die  jetzige  Beschaffung  von  Güterwagen  mit  15  t  Ladegewicht 

ausgeübt  haben.  Um  Ende  1893/94  ein  gleiches  Ladegewicht  zur  Ver- 

fügung zu  haben,  würden  18  700  Güterwagen  mehr  erforderlich  sein,  wenn 

nur  Wagen  von  10  t  Ladegewicht  vorhanden  wären.  Diese  rechnungs- 

mäfsige  Erhöhung  des  Bestandes  an  Güterwagen  ist  indessen  nicht  in 

vollem  Umfange  wirksam,  da  bisher  eine  Ausnutzung  des  erhöhten  Lade- 

gewichts nur  zum  Theil  eingetreten  ist.    Im  August  1891,  Februar  1892 
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and  August  1892  sind  Zählungen  über  die  Ausnutzung  der  beladenen 

Güterwagen  von  12,6  und  mehr  Tonnen  Ladegewicht  vorgenommen  worden, 

die  ergeben  haben,  dafs  die  Ausnutzung  des  Ladegewichts  über  10  t  betrug : 

im  August  1891    43,8  %, 

„  Februar  1892    52,6  „ 

„  August  1892    49,2  „ 

Demnach  ist  zwar  bereits  eine  Besserung  der  Ausnutzung  eingetreten, 

indessen  läfst  dieselbe  doch  noch  zu  wünschen  übrig,  und  wenn  auch  die 

Eisenbahnverwaltung  unausgesetzt  bemüht  ist,  auf  die  bestmögliche  Aus- 

nutzung des  erhöhten  Ladegewichts  hinzuwirken,  so  mufs  zunächst  doch 

noch  auf  eine  Vermehrung  des  Bestandes  an  Güterwagen  Bedacht  ge- 

nommen werden,  um  mit  gröfserer  Sicherheit  den  Anforderungen  des 

Verkehrs  genügen  zu  können.  Dies  umsomehr,  als  die  für  den  Jahres- 

durchschnitt berechneten  Leistungen  der  Betriebsmittel  an  Achskilometern 

einen  zuverlässigen  Mafsstab  für  das  that sächliche  Bedürfnifs  in  den 

einzelnen  Jahresabschnitten  nicht  abgeben  können.  Gerade  das  Jahr  1892 

hat  gezeigt,  wie  trotz  des  Rückganges  des  Güterverkehrs  im  ganzen  zeit- 

weilig ein  Verkehrsandrang  von  ganz  ungewöhnlicher  Höhe  eintreten  kann. 

Für  die  in  Aussicht  genommene  Beschaffung  von  etwa  100  Lokomo- 

tiven, 400  Personenwagen  und  2000  Gepäck-  und  Güterwagen  ist  ein 

Betrag  von  15  000  000  at  erforderlich. 

Eine  Erweiterung  der  Reparaturwerkstätten  und  Wagenschuppen  ist, 

abweichend  von  dem  in  früheren  Jahren  beobachteten  Verfahren,  unerläfs- 

lich  der  geplanten  Vermehrung  der  Betriebsmittel  nicht  in  Aussicht  ge- 
nommen. 

Der  geforderte  Gesammtkredit  beträgt,  wie  schon  oben  angegeben, 

48  166  000  m.  Zur  Deckung  desselben  sollen  Staatsschuldverschreibungen 

ausgegeben  werden,  da  anderweite  Fonds  nicht  zur  Verfügung  stehen. 

Wie  in  früheren  Jahren1)  folgt  nachstehende  Uebersicht  über  die  Be- 

friedigung der  aufserordentlichen  Geldbedürfnisse  der  Eisenbahn  Verwaltung 

seit  dem  Jahre  1879/80. 

Es  sind  seit  1879  bewilligt  und  beantragt : 

a)  durch  das  Extraordinarium  des  Etats  .    .      182  709  770 

b)  durch  besondere  Gesetze   1375  850  476  „  s) 

zusammen    1  558  560  246  ur. 

')  Archiv  1»92  S.  595. 

J)  Ohne  die  S.  52a  Aum.  i  erwähnte  Beihilfe  von  2  7550  0  .//. 

Digitized  by  Google 



530   Erweiterung  u.  s.  w.  des  preufsischen  Staataeisenhahnnetzes  im  Jahre  189.'} 

Diesem  Betrage  stehen  gegenüber: 

1.  die  dem  Staate  anheimgefallenen  Fonds  der  ver- 

staatlichten Privatbahnen  u.  8.  w.  von  rund    .    .      184604000  u?, 

2.  die  Reinüberschüsse  der  Eisenbahn  Verwaltung: 

a)  vor  dem  Inkrafttreten  des  Garantiegesetzes 

vom  27.  März  1882  rund   69254000  „ 

b)  nach  Inkrafttreten  dieses  Gesetzes  bis  Ende 

1893/94»)   1122  458000  „ 

c)  die  zur  Tilgung  der  Prioritätsanleihen  und 

sonstigen  Darlehne  der  verstaatlichten 

Bahnen,  sowie  zur  Tilgung  von  Aktien 

solcher  Bahnen  bis  1893/94  verwendeten 

und  vorgesehenen  Beträge  von  rund     .    .      131  646000  „ 

zusammen    1 507  902  000  m. 

Durch  die  vorbezeichneten  Erweiterungen  und  Ergänzungen  des 

Staatseisenbahnnetzes  tritt  daher  eine  Vermehrung  der  Staatseisenbahn- 

kapitalschuld  nur  in  Höhe  von  1  558  560  000-1  507  962  =  50  602  000  M  ein. 

Hiervon  gehen  noch  ab  die  hei  den  einzelnen  Krediten  schon  jetzt  erzielten 

und,  soweit  zur  Zeit  zu  übersehen,  noch  weiter  zu  erzielenden  Ersparnisse, 

welche  betragen  bei  den 

a)  neuen  Bahnen  rund   24  991 009  at, 

b)  sonstigen  Bauausführungen  rund  ....         3312000  „ 

zusammen       28303000  M. 

Endlich  kommt  noch  in  Betracht,  dafs  für  Ergänzungsanlagen  aus  dem 

Ordinarium  des  Etats  bis  Eude  1893/94  insgesammt  rund  83  362000  M 

verwendet  und  vorgesehen  sind. 
Dr.  M. 

>)  1892/93  und  1893  94  nach  dem  Etat. 
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Deutschlands  Getreideernte  in  1891  und  die  Eisenbahnen. 
Von 

Aehnlich  wie  in  den  Vorjahren1)  wird  im  Nachstehenden  eine  Zu- 

sammenstellung der  Getreideernte  Deutschlands  im  Jahre  1891  und  der 

während  des  Zeitraumes  vom  1.  Juli  1891  bis  30.  Juni  1892  auf  den  Eisen- 

bahnen beförderten  Getreidemassen  geliefert.  Zur  Berechnung  der  den 

einzelnen  Provinzen  u.  s.  w.  zur  Verwendung  bleibenden  Mengen  bietet 

die  Reichsstatistik  vom  Jahre  1891  ab  bezüglich  des  Seeschiffahrtsver- 

kehres keine  Unterlage  mehr,  dieser  Verkehr  ist  daher  hier  den  Berichten 

der  Handelskammern,  soweit  diese  überhaupt  Aufschlufs  boten,  entnommen 

worden.  Der  Binnenschiffahrtsverkehr  beruht  dagegen,  wie  in  früheren 

Jahren,  auf  den  Angaben  der  Reichsstatistik  (Band  63  der  „Neuen  Folge"). 

Ein  Vergleich  der  Gesammternteerträge  mit  den  Ziffern  des  Gesammt- 

eisenbahnverkehrs  in  den  Erntejahren  1888/89,  1889  90,  1890/91  und  1891  92 

liefert  die  nachstehende  Uebersicht: 

Weizen 

- 

Roggen  Gerste 
Hafer 

Meli     i  „ 

u.  s.  w. 

t  t 1 < t 

Im  Jahre  1888/89  Ernte  .   .  . 2866859 5  522740 2260589 4  647  583 15  297  771 

Gesammteisenbahnverkehr  .  . 2236700 1  476  786 1  302919 817  728 2  366742 
8199875 

Im  Jahre  1889/90  Ernte  .   .  . 2672331 5  363  426 1  938419 4  197  124 14171300 

Gesammteisenbahnverkehr  .  . 2036  320 1267  218 1387  033 752063 2  414  357 7  «56  991 

Im  Jahre  1890/91  Ernte  .   .  . 3  323  982 5867  929 2  283  432 4  913  543 16388S86 
Gesamniteisenbahnverkehr  .  . 2185265 1  458  363 1  375  467 896  738 2571  711 8  487  544 

Im  Jahre  1891/92  Ernte  .   .  . 2  706  839 4  782803    2  517  374 6  279  339 15286  355 

Gesammteisenbahnverkehr  .  . Q  QUO  QQK 1330  539 1367  659 890205    2  387  698 8  266  091 

Der  Gesammteisenbahnverkehr 

(der  Oo- snmnit- 

rri»te> 

betrag  also  in  pCt.  der 
Ernte  in  1888  89  .   .  . 

78 
27 

58 

18 

05 

54 

„  1889/90   •    •  ■ 70 
23 72 

18 

(17) 

55 

r  1890/91    .    .  . 06 
25 

60 

18 (16) 52 

„      „  1891/92   .    .  . 85 28 54 17 
(16) 

54 

durchschnittlich.   .   .  . 76 
26 61 

18 
(16) 

54 

»>  Vergl.  Archiv  1886  8.  166  ff;  1886  8.  311  ff;  1887  S.  353  ff;  1888  S.  207  ff;  1889  S.  379  ff;  1890 

8.  389  ff;  1891  S.  463  ff;  1892  S.  597  ff 
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No. Bezeichnung 

der 

Verkehrsbezirke 

Ernte 
in  1891 

3 

Weisen  und 

Güterbewegungsstatistik  vom  EL  Halbjahr  1891 

t  Verkehr 
innerhalb 

der 
einzelnen 

Verkfhra- 
bonirkn 

Versand 

Empfang 

6 

Mehr- 

Versand  Empfang 

überhaupt 

8 

1  Provinzen  Ost-  u.  Westprenfsen 
2  Ost-  und  westpreufsische  Hafen 
8    Provinz  Pommern  
4  Pommersche  Häfen  
5  Grofsh.  Mecklenburg  u.  s.  w.  . 
6  Hafen  Rostock,  Lübeck,  Kiel  . 

7  |  Prov.  Schleswig-Holstein  u.  s.  w. 
8  1  Elbhäfen  
9  Weserhäfen  
10  Emshäfen  

11  Hannover,  Braunschweig,  Olden- 
burg und  Lippe-Schaumburg  . 

12  Provinz  Posen  

13  Reg.-Bez.  Oppeln  
14  Stadt  Breslau  

15  Reg.-Bez.  Breslau  und  Liegnitz 
16  Berlin  
17  Provinz  Brandenburg   .   .   .  . 

18  Reg  -Bez.  Magdeburg  und  Anhalt 

19  Reg.-Bez.  Merseburg  und  Thü- 
ringen   

20  1  Königreich  Sachsen  
21  I  Provinz  Hessen  -  Nassau,  Ober- 

hessen  u.  s.  w  
22  Ruhrrevier  (Westfalen)    .    .  . 

24  ,  Provinz  Westfalen,  Waldeck 
23  Ruhrrevier  (Rheinprovinz)   .  . 

25  |  Rheinprovinz  rechts  des  Rheins 
U.  8.  W  

26  Rhein  pro  vinz  links  des  Rheins 
und  Birkenfeld  

27  Saarrevier  u.  s.  w  
28  Duisburg,  Hochfeld,  Ruhrort 

29  1  Lothringen  
30  ,  Elsafs  

31  1  Bayerische  Pfalz  
82  !  Grofsh.  Hessen  

33  '  (irofsh.  Baden  
84  1  Mannheim  und  Ludwigshafen  . 
35  Königreich  Württemberg  und 

Hobenzollern 

177906 

73  701 

96  7u{ 

93  492 169  901  j 

98007 
49  748 

}l42832{ 

65905 
151  808 

198971 
90969 

66  343 

7669s( 

127  791 

41 197 

104  654 
39174 
14  402 

36 Königreich  Bayern 

131 183 

254  356 
461092 

44  490 «759 

17  877 
90 

83  578 
220 

17  868 
194 

2  352 
26 

59506 

39  760 

9  291 121 37  587 76 

81956 61 158 

59  324 
137024 

54  560 

1846 
13  399 
1789 

1880 

53  701 
99 

1617 
7  270 8  737 

4  648 

7  201 
19217 
2114 

36  079 
155711 

48  031 

16341 
9739 

21  331 
17  487 

11374 
18  144 

55033 
13  044 
1236 

14994 

36451 3  361 
9  076 

21007 

12203 16827 

82694 

87  200 

6  390 

21543 

2  065 
6883 

1236 

4024 

17209 145 

114  691 6284 

885 
1613 

10  547 7120 
431324 

9656 
17  865 

17  219 

127884 

29  344 4  398 
7  299 

27  640 26  772 

6244 

452 

592 
65079 7680 

31403 

32  845 
38  771 

14  070 86778 
7095 

40  533 

66972 

18311 

38  310 53  652 

32104 

11728 

38  707 12295 
1314 

32  167 
71173 
47  673 
21  883 

118806 1088 

107  477 
62618 

} 
 • 

I 

40  161 

28771 

75  599 

! 

I 
41  157 

}  318  550 

80731 

2672 

6078 

36  849  : 

28042 
41  533 

1*67 

19951 

3333 60582  ! 

84  014 

26  S83 
70288 
46  060 
5  336 

97  821 34  753 

Ueberhaupt 2706  839 928  974 1  109  053  1248  376 607  470  |  646  793  ; 

507  470 

189  823 
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Deutschlands  Getreideernte  in  1891  und  die  Eisenbahnen.  533 

Spelz  (Tonnen) 

und  I.  Halbjahr  1892 Seeschiffahrts- Binnenschiffahrts- Ueberhaupt 

Mehr- 
Versand  Empfang 

(7-+-11+18)  (8*12+14) 

Demnach 

zur 

Verwendung 

Mehr- 
Versand  Empfang 

mit  Ausnahme  der 

See-  und  Rhein- 
hafen 

verkehr  in  1891 

Mehr- 

Versand  Empfang 
1 

verkehr  in  1891 

Mehr- 
i 

Versand  Empfang 

9 10 11 12 13 14 

15 

16 17 30812 \ 
- 170165 ■ 21648 67  786 • 110120 

' 19606  1 
82461 30  294 • • 

4839 

7<640 

10188 
:  1 

6626 
1  168 

• 13  866 110  580 

- 
8  6281 

2C0660 187  419 • • 23080 116572 

35073 

151 

• 72073 231  974 

28  771 
50085  | 

28042 

t • 

i 
881 

28890 
• 27  957 

\vd  617 

77  70') 

* 41533 2224 * 43  757 186  589 

1867 
19951 

; 

• * 
* 

45  652 

68  738 

8üdU.> 

AK  0<V4 

47  519 

78  689 

47  519 
144  594 

106  514 

• 
* 

3  333 

60582 

. • 
• 80  760 

• 
• 

3  333 
91  882 

202304 
IrCd  dOl 

3232 " 41  006 37  774 104  117 

• 

■ 

84014 

72220 • • 

• • 

• 

• 

194  888 

• 

• 

84014 

163  731 

160707 

281  622 

_ 

• 

_ 

26833 
70288 

46060 
5  336 

• 

• 

• 

• 

9  323 
373 

16723 

• 

• 

36  206 
70  661 

46  060 22059 

77  403 
175316 

85  234 36  461 

f  . 
111  686  \ 

97  821 
34  753 

• 

■ 

• • 420  347 

71519 
• 

101  797 

97  821 106272 

282980 

352  177 657  364 

148  602 782  687 170166 274  819 167  798 945 191 141  470 
1  162840 3  728209 

148  602 170  166 167  798 
141  470 

634  085 104  654 777  898 
1  Oai  370 
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534 Deutschlands  Getreideernte  in  1891  nnd  die  Eisenbahnen. 

No.  Bezeichnung 

der 

Verkehrsbezirke 

j  2  

1  Provinzen  Ost-  u  Westpreufsen 
2  Ost-  und  weBtpreufsiscne  Hafen 
3  Provinz  Pommern  
4  ,  Pommersche  Hafen  
f>    Grofsh.  Mecklenburg  u.  8.  w.  . 
6  Häfen  Rostock,  Lübeck,  Kiel  . 
7  1  Prov.  Schleswig-Holstein  u.  s.  w. 
8  Klbnäfeu  

9  Weserhäfen  •  
10  Emshäfen  

11  i  Hannover,  Braunschweig,  Olden- 
bnrg  und  Lippe-Schaumburg  . 

12  Provinz  Posen  

18    Keg.-Bez.  Oppeln  ...... 
14  ;  Stadt  Breslau  ....... 

15  Reg.-Bez.  Breslau  und  Lieguitz 
16  i  Kerlin  
17  Provinz  Brandenburg  .  .   .  . 

18  Beg.-Bez.  Magdeburg  und  Anhalt 
19  !  Beg.-Bez.  Merseburg  und  Thü- 

ringen ......... 
20  Königreich  Sachsen  
2!    Provinz  Hessen  -  Nassau,  Ober- 

hessen u.  s.  w  

22  |  Ruhrrevier  (  Westfalen1    .   .  . 24  Provinz  Westfalen,  Waldeck 
23  Ruhrrevier  (Rheinprovinz)   .  . 
25  Rheinprovinz  rechts  des  Rheins 

u.  s.  w  

26  Rheinprovinz  links  des  Rheins 
und  Birkenfeld  

27  Saarrevier  u.  s.  w  
28  Duisburg,  Hochfeld,  Ruhrort 
29  Lothringen  
30  KIsafs  

31  Bayerische  Pfalz  
32  Grofsh.  Hessen  

33  |  Grofsh.  Baden  
34  Mannheim  und  Ludwigshafen  . 

85  Königreich   Württemberg  und 
Honenzollern  

86  Königreich  Bayern  

Ernte 

in  1891 

3 

Roggen 

Güterbewegungzatatistik  vom  II.  Halbjahr  1891 

Verkehr 
innerhalb 

der 

Vorkehrs- bf^irko 
Versand 

5 

Empfang 

Mehr- 

Versand  Empfang 

überhaupt 

7  8 

j  474065
. 

871 910 
59474 

V 
I 
222 

66t>{ 

252 

459393 
162491 

270230 
290256 

116596 

221  335 

180  126 

12324 
25  033 

79174 
54  554 

l 

501 

66( 

39  372 

568  503 

29  607 2048 

16636 

16492 

210 
6  548 
4% 

4  421 

143 

26987 
44  883 
11000 

229 

23  437 

2160 
39  314 
23  537 

86  723 
136  667 

10086 
1536 

9  420 1819 

6  344 

26923 

1  420 
2682 

2  227 
2  212 

3  254 9507 

4  077 
461 

2277 

41303 

Heberhanpt 4  7*2  803 
517  071 

32509 
18  269 
14  924 9789 

26  590 
24  734 
21  060 

24  782 

29  945 1813 

6  773 100104 
1856 

8477 7  285 

4  420 46675 

3846-* 

15847 

7  362 
4  859 

2976 2  903 

2  126 

9  521 

18136 

2  870 
92  137 

6  649 
4  im 4  484 

6166 2791 

7142 

458 12  328 

16  758 
88  541 

14  135 

6  667 3  771 

8  735 21  585 
6766 

2946 1016 

75  841 
3  032 

59  673 
38  351 
63  158 
40583 

23045 
9173 

49  594 
45179 

12766 
29269 

31229 
42  794 

11633 

82965 
4  227 
1276 
5  997 

1  944 6  267 

6  706 
6  438 
2042 

2  506 

5  322 

} 
 • 

3  911 

}  37  818 

J  17  491 

58  521 

97072 

23  530 

212115 

) 
 ■ 

41272 

67  818 

86  747 
36163 

34  247 
37  817 

7907 

64  559 

I 

26  394 

662 

2695 

}    2  458 7  000 

1833 
540 

2018 

604  775 
779930 
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Deutschlands  Getreideernte  in  1891  and  die  Eisenbahnen. 
530 

(Tonnen) 

UI id  I.  Halbjahr  1892 

Mehr- 
Versand  Empfang 

Seeschiffahrts- 
verkehr in  1891 

Mehr- 

Binnenschiffahrts- 
verkehr in  1891 

Mehr- 

Ueberhanpt 

Mehr- 

Demnach 
zur 

mit  Ausnahme  der 

See-  und  Khein- 
hafen 

Versand  Empfang Versand  Empfang Versand 

(.7-4-11  +-18I 

Empfang 

(8+12+14) 

Verwendung 

9 10 11 12 13 

14 15 

16 17 

(  16751 \ 
-  / 

66  502 8560 • 10  5<9 422  682 

i  > 

•  \ 
-  / 

86489 56608 • • 25970 291221 

>  21819 

\  — 

\ 
-  / 

19  109 ■ 453 18256 • 246  864 

!  - 

525  \ 
190066 169252 • • 13  323 

195  432 

!: 

70027 • 7126 • 118425 592  490 

Ö7072 

• 

69068 

57818 

85  747 

9091 
• 
♦ 

3  371 

106163 
• 

• 
67  818 
89118 

265  747 
117  292 311784 

■ 

23  530 
24  295 

36163 
• • 

• 

76946 

56  601 
69828 

113  109 

33071 45  533 

113  361 
492  464 
208  024 

• 
• 

34247 
37  817 

• • 
(Vi  nnA 2u  yoo 34  247 58  717 

15196 

304  477 

348  973 

7907 7289 131  792 

♦ 54  559 
54  559 

275  894 

64467 ♦ ♦ • 219043 • 192654 
373  OHO 

652 
2  695 

* 
• 

1833 
540 

• 
• 2240 

13260 

652 

455 

• 
• 

* 

1*83 

13*00 

11672 
24  578 
«1007 

68  351 

/  • 

1  - 

2  647\ 
-  / 

• 16  3S0 • 13  027 64  093 

7006 
2  048 

• • 
• 
• 16401 

• 
■ 

2048 

9  395 
41  420 

577  69* 

194  607 455  386 

194  607 

56  502 365  691 

56  502 

224  951 518403 

224  951 

125  526 903  322 

125  526 

5  560599 

i 

260  777 

1 
3U9189 

1 

293  452 777  796 
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536  Deutachlands  Getreideernte  in  1891  und  die  Eisenbahnen. 

No. Bezeichnung 

der 

Verkehrsbezirke 

Gerste 

Ernte 

in  1891 

Güterbewegungsstatistik  vom  II.  Halbjahr  1891 

Verkehr 
innerhalb der 
einzelnen 

Verkfhrs- bezirke 

Versand Empfang 

Mehr- 

Versand  Empfang 

überhaupt 

7 i Q 

19  295 
• 827 

• 

1606 

87  936 

602 • 
782 • 

• 
16401 

• 

• 

10306 

73*  140 

• Oft  ACf! 

66996 

| 

29664 

9015 • 

5621 

18607 
13  690 • 

• 
29126 

24  342 
54  851 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

11 

12 
13 
14 

16 
16 
17 

18 
19 

20 
21 

22 

24 
23 
25 

26 

27 

2* 29 
30 
31 

32 
33 
34 

35 

Provinzen  Ost-  u.  Westprenfseu 
Ost  und  we.*tpreufsische  Häfen 
Provinz  Pommern  

Pommerscbe*  Häfen  
Grofsh.  Mecklenburg  u.  s.  w.  . 
Häfen  Rostock,  Lübeck,  Kiel  . 

Prov.  Schleswig-Holstein  u.  s.  w. 
Elbhäfen  
Weserhafen  
Emsbäfen  

Hannover,  Braunschweig,  Olden- 
burg und  Lippe-Schaumburg . 

Provinz  Posen  

Reg.-Pez.  Oppeln  
Stadt  Breslau  ....... 

Reg -Bez.  Breslau  und  Liegnitz 
Berlin  

Provinz  Brandenburg  .   .  .  . 

Reg.-Bez.  Magdeburg  und  Anhalt 
Reg.-Bez.  Merseburg  und  Thü- 
ringen   

Königreich  Sachsen  

Provinz  Hessen  •  Nassau,  Ober- 
hessen u.  s.  w  

Ruhrrevier  (Westfalen)    .   .  . 
Provinz  Westfalen,  Waldeck  . 
Ruhrrevier  Rheinprovinz)   .  . 
Rheinprovinz  rechts  des  Rheins 

u.  s.  w  

Rheinprovinz  links  des  Rheins 
und  Birkenfeld  

Saarrevier  u.  s.  w  

Duisburg,  Hocbfeld,  Ruhrort 
Lothringen  
Klsafs  

Bayerische  Pfalz  
Gröfsh.  Hessen  
(irofsh.  Baden  

Hannheim  und  Ludwigshafen  . 
Königreich  Württemberg  und 
Hohenzollern  

Königreich  Bayern  

158871 

74  642 

i 

42318\ 

f 
81  3711 

I 

76  267 1 

66877 
83123 

1Ü8584» 
39 

79  206 
166  602 

837  764 
61839 

! 

84  338 

36  729 

69  717 

18  636 
68  483 
58911 

91068 
93  890 

162384 
497  735 

Ueberhaupt 2517  374 

12712 11  684 7  415 

2804 
6660 

30  124 
4  861 

8686 

4  179 

65 

2  453 
7  687 3048 2059 3602 108 

10266 r>  341 

7  865 
1615 

18  561 
181 19  561 

1  010 
6433 36  213 

630 40 1  314 1  006 

9  138 1  926 
75  802 

5925 
4  008 

3  406 

8  892 8  160 7  378 
460 

2860 15  367 
1 3  335 

9632 13  526 1  286 5079 44  603 
14  319 13  747 

17  73s 

63  229 66033 8  802 

83  826 47  443 37  188 

33  872 3  308 76448 

14497 3893 30  300 467 
410 35  774 

3698 914 32  546 1695 1402 
24  852 

585 
2  476 7129 

22700 10363 15  575 

1  RH 

1  0(J ii 
1  042 65  934 547 

927 
9  892 877 

14  119 17  266 11  644 
9126 5  883 

19490 

22393 28  195 14  605 

19310 

11  667 36  051 

256 
8  681 13  422 

24  232 11326 
35  667 

188  771 48  269 103  120 

594  702 
488116 

763  811 
130  797 406  492 

180797 

275  696 

Digitized  by  Google 



Deutschlands  Getreideernte  in  1891  und  die  Eisenbahnen. 
537 

(Tonnen) 

und!  Halbjahr  1892 Seeschiffahrts- Binnenschiffahrts- üeberhaupt 

Mehr- 
Versand  Empfang 

(7+11+18)  (S-t-12+14) 

Demnach 
zur 

Verwendung 

Mehr- 
Versand  Empfang 

mit  Ausnahme  der 

See-  und  Rhein- 
häfen 

verkehr  in  1891 

Mehr- 1 

Versand  Empfang 

verkehr  in  1891 

Mehr- 
Versand  Empfang 

9 10 11 12 
13 

14 

15 
16 

17 

i    4  269 

\  - 

\ 
-  t 

IQ  AAQ 
la  44b • • 

1  1  "70 
1  170 2020 160891 

1    4  407 

\  - 
/  • 

)
 
 - 

l  - 
(  — 

\ 
-  / 

1548  \ 

16946  J 

6  286 

5  666 

113  365 

6879 

24  416 

• 

• 

• 

( 

• 

1234 

2284 

87  344 

76876 

44  602 

168715 

1  - 

1  . 
602 
782 

* 

• 

56281 

—  i 

73877) 

16401 

39524 
3991 

• 

68608 • 

70 

1  376 

11296 

• 

• 

3883 

• 

• 

6744 17675 

16381 

672 2167 

» 

• 

39  850 

110627 

. 

6106 
46  268 

21666 
• 

76555 

186  894 

DO  ̂ U<) 
80966 

133  690 

46  307 
100872 
116752 

10305 
• 78140 

• 

■  ]  ■ 

• 2415 
10306 

• 

827  449 

197  'inA 

• 

• 

( 

26407 

66996 

2  808 

• 

• 

: 

24  090 

66996 

108437 

102725 

* 

) 

36  723 • • 90094 
t 

60  430 
i 

130147 

9016 
5  621 

13690 
(  . 

1  - 

7 

13  607 

24  384  1 
-  

/ 

1 
1 

• 
■  . 
•  • 

• 

1388 

• 

• 
8  162 

• 

12314 

9015 
2469 

14978 

• 

13  607 

41439 

9  621 

60  024 72  518 

76  ('80 135  329 

• 
• 

24  342 
54  851 

• 
• 

• 
> 

• 
• 18  564 

■ 
• 

24  342 
68415 

186  726 

566  150 

104822 471732 

104  822 

18448 194  125 

18  448 

46  731 167  365 

46731 

79486 651432 

79  436 
8  089  370 

366  910 
i 

175677 

l 

120624 571996 
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538 Deutschland«  Getreideernte  in  1891  und  die  Eisenbahnen. 

No. Bezeichnung 

der 

Verkehrsbezirke 

Ernte 

in  1891 

Hafer 

GüterbewegungsBtatistik  vom  II.  Halbjahr  1891 

V»rk*hr 
innerhalb der 
einzelnen 

Verkehr»- hezirke 

Versand 
Empfang 

Ö «> 

22902 2810 
1  948 

27  881 17  641 3  051 

3  974 8  390 2078 

H  *>3<  t 

9134 
4  899 2  763 

13  316 
3  675 20  381 
8507 4  990 
5  624 907 

16  445 16  276 
2  409 12048 

19  669 2  709 
1  306 19  506 

33240 
6  791 

7  234 

81  698 9024 29  474 
3047 20640 

23  469 15  881 

23  S32 10829 

33  971 6  5l  0 Ii  92 
33  387 

9671 
24  536 

3  768 36  618 

7614 

5987 
56  733 6  045 

425 7  096 
29208 6  419 
12  783 1515 

973 17  572 

3911 3  529 
1  191 6  728 

11289 
9020 

8  659 
7  261 

17  355 5  946 

52104 3  806 

Mehr- 

Versand  Empfang 

überhaupt 
i 

7  8 

1  Provinzen  Ost-  u.  Westpreufsen 
2  Ost-  und  westpreufsiscne  Häfen 
3  Provinz  Pommern  
4  Pommer«- he  Häfen  
6  (irofsh.  Mecklenburg  u.  8.  w.  . 
6  Hafen  Rostock,  Lübeck,  Kiel  . 
7  Prov.  Schleswig  Holstein  u.  s.  w. 
8  Elbhäfen  
9  Woserhäfen  
10  Kmshäten  

1 1  Hannover,  Braunschweig,  Olden- 
burg und  Lippe-Schaumburg. 

12  Provinz  Posen  

13  Reg.- Bez.  Oppeln  
14  Stadt  Breslau  ....... 

15  Reg.- Bez.  Breslau  und  Liegnitz 
16  Berlin  

17  Provinz  Brandenburg  .   .   .  . 

18  Reg.-Bez.  Magdeburg  und  Anhalt 

19  Reg.-Bez.  Merseburg  und  Thü- 
ringen   

20  Königreich  Sachsen  

21  1  Provinz  Hessen  -  Nassau,  Ober- 
hessen u.  s.  w  

22  Rnhrrevier  (Westfalen)    .    .  . 
24  Provinz  Westfalen,  Waldeck  . 

23  Ruhrrevier  (Rheinprovinzt    .  . 
25  Rheinprovinz  rechts  des  Rheins 

u.  s.  w.  .   

26  Rheinprovinz  links  des  Rheins 
und  Birkenfeld  

27  Saarrevit-r  u.  s.  w  
28  i  Duisburg,  Hochfeld,  Ruhrort 
29  Lothringen  
30  E  Isafs  

31  Bayerische  Pfalz  
32  Grofsh.  Hessen  
33  Orofsh.  Baden  
34  Mannheim  und  Ludwigshafen  . 
35  Königreich   Württemberg  und 

Hohenzoü^rn   

36  Königreich  Bayern  

383117 

239  359 1 

}  162070 

^243  367 

i 

|416215| 109  559 

163016 

294  847 

128 209  888 
169  689 

371 169 
380654 

253  824 X  2:>5  581 

523  5 u 

! 

108  666 
31  622 

51  767 

46  572 
87  537 

208  968 
628  168 

19  092 1  311 
9059 

61 4  394 
77 

5  652 

829 1056 
179 

32  889 
7  842 

13  967 
342 

10726 
6  386 
8031 

9230 

22194 
42  748 

18235 

2  777 16  351 
4  786 

2903 

16  111 601 

712 9  676 

6418 
2  304 
2  836 

11868 

212 
16  735 
60  757 

}  10174 

! 
 ■ 

ß 
 ■ 

I 

3  404 

16960 

}  8249 
7  586 

13  003 

28471 

> 
 • 

85  483 

11218 

*3S2 

}    8  667 

11409 

L'eberhaupt 
5  279339 

368  366 

463  5' 3 
493  671 

5  841 

I 

1 

27269 

9639 

74  464 

20450 

17  5S»3 

47  160 

16  599 

7  537 

198  306    228  474 

198  306 

30168 
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(Tonnen) 

un d  I.  Halbjahr  1893 

Mehr- 

SeeBchiffahrts- 
verkehr  in  1891 

Binnenschiffahrts- 
verkehr  in  1891 

Ueberhanpt 

Mehr- 

Demnach 

Versand  Empfang 
Mehr- Mehr- 

zur 
i 

i 

mit  Ausnahme  der 

See-  nnd  Rhein- 
häfen 

Versand  Empfang Versand  Empfang Versand 

(7*11+18 

Empfang 

(8^-12+14) 

Verwendung 

9 10 11 
12 

13 
14 

15 

16 

17 1 
f  20092 

•  1 —  1 
48578 • 

I 

36334 

3  767 38966 ■ Q 14  150 

}  14690 

--  / 

24307 ■ 22201 • 217158 

6167  \ 
9206 

396 
• • 10733 172808 

i 
1 : 

10  663  1 
-  / 

• 10469 • 4174 • 41912 285  279 

1 

j 
 - 

-  | 

: 

i  12930 * 
1189 

- 10716 
42t>  930 

!  170 
■ 

16  960 
9  639 

• 
* • 1680 

6  815 

• 
• 22775 • 

117  568 
140210 

8249 

• 
• 
• 

• 

74464 
20  460 
17  698 

• 

• 

• 
8  331 

463 

• 
:i7  437 

14893 
* 

16  580 

• 
* 

• 

111  901 

36  343 17  140 

278  267 

112029 
4,45  -r41 

MTV  AU  1 

176829 

i 

7  688 
13003 

• 
* 673 

• 
• 

7588 

13  676 
- 
• 

363  681 

816978 

h i 

28471 

* 

• 

47160 

• 

• 

4183 

* 

24288 • 

47160 

229536 

802741 

1 

12694 • • * 54  618 19  036 

1 
11218 

882 
• 

• 

16  599 
• 

7  637 

• 

: 

* 
• 

: 

i • 
• 

i 
1666 

11218 

*382 

• 

16699 97  448 
48221 

61  386 66  776 

{  2269
 

! 
* • 17  269 • 18602 101 189 

11409 

48298 

• 
• 

• 
■ 

• 
• 7  466 

• 
• 

11409 
65764 

• 
• 

197  569 

572  414 

195393 210 162 

196393 

48678 66912 

48573 

61 087 189096 

61087 

224  886 341  362 

224  836 
5395856 

i 

14  769 8  339 78009 
116616 

l 
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No. 

1 

Bezeichnung 

der 

Verkehrsbezirke 

2 

Mehl,  Mühlen 

Güterbewegungsstatistik  vom  II.  Halbjahr  1891 

Mehr- 

Versand  Empfang 

überhaupt 

Verkehr 
innerhalb 

der 
einzelnen 

Verkehr»- beeirke 

6 

Versand 

4 4 

Empfang 

39 'JOS 28842 
33  767 

4  628 

29780 28934 21  «10 14  402 24  183 
180 27  317 9  139 

8  454 
24023 6  006 

4% 
35  046 9  979 

14032 39471 34  557 4  450 42  534 
87  883 

3290 21 304 
6  487 

498 741 
3  285 

82051 
84  263 62061 

48  114 
9899 

66  863 31  399 14266 
84  894 1760 62693 
32  729 

24223 
40673 66647 

379 
66586 62  262 48  378 

63028 69  592 
51061 55578 47  385 

78561 ff  V  WA 48  747 97062 
184  545 

84  180 68814 

42788 
21 148 

67  292 
18507 

26142 55  575 27  896 41  ff  WW 27  326 
44  146 

10915 16985 65689 

8695 
14  427 

21008 

64  978 40545 
47  619 

2710 3420 
24  357 

■m 

42066 6616 10454 11270 
13  479 

15401 
7290 

18584 
16667 16  473 26  045 16855 

23  651 
43  378 

22230 42195 
21 016 

339 
22116 8041 

29  750 31050 13  411 
106776 

19  409 

61690 

1042127 1166886 
1319370 

1  Provinzen  Ost-  n.  Westpreufsen 
2  Ost-  und  westpreufsische  Häfen 
8  I  Provinz  Pommern  
4  Pommersche  Häfen  

5  Qrofsh.  Mecklenburg  u.  s.  w. 
6  Hafen  Rostock,  Lübeck,  Kiel  . 

7  Prov.  Schleswig-Holstein  u.  s.  w. 
8  Elbhäfen  
9  Weserhafen  
10  Emshafen  

11  Hannover,  Braunsen  weig,  Olden- 
burg und  Lippe-Schaumburg. 

12  Provinz  Posen  

18    Beg.-Bez.  Oppeln  
14  Stadt  Breslau  ...... 

16  Beg.-Bez.  Breslau  und  Liegnitz 
16  Berlin  
17  Provinz  Brandenburg   .    .    .  . 

18  Reg.-Bez.Magdeburg  und  Anhalt 

19  Reg. -Bez.  Merseburg  und  Thü- 
ringen   

20  Königreich  Sachsen  

21  Provinz  Hessen -Nassau,  Ober- 
hessen u.  s.  w  

22  Ruhrrevier  (Westfalen)    .  .  . 
24  Provinz  Westfalen,  Waldeck  . 
23  Ruhrrevier  (Rheinprovinz)   .  . 
25  Rheinprovinz  rechts  des  Rheins 

u.  s.  w  

26  Rheinprovinz  links  des  Rheins 
und  Birkenfeld  ...... 

27  Saarrevier  u.  s.  w  

28  Duisburg,  Hochfeld,  Ruhrort  . 
29  Lothringen  
30  Elsafs  

31  Bayerische  Pfalz  
82    Orofsh.  Hessen  
33    Orofsh.  Baden  

84  Mannheim  und  Ludwigshafen 
35  Königreich   Württemberg  und 

Hohenzollern  

36  Königreich  Bayern  

Ueberhaupt 

8  397 

13  084 

9565 

34  525 

3990 

4324 

8198 
15 

4  129 

\ 

46  964 
20  628 

6  564 

48  315 

46144 

47  263 

38791 

2  209 
11294 

8  572 
19  727 

35  254 

17  639 

— 42  281 

180  337     342  871 

180  337 

162  534 
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fabrikate,  Kleie  (Tonne  n) 

und  I.  Halbjahr  1892 

Mehr- 
Versand  Empfang 

mit  AuBn&hme  der  See- 
und  Rheinhäfen 

8 9 

Seeschiffahrts  verkehr 

in  1891 

Versand 

10 

Empfang 

11 

BinnenschifFahrts- 
v erkehr  in  1891 

Mehr- 
Versand  Empfang 

12  IS 

Ueberhaupt 

Mehr- 

Versand  Empfang 

(6+10+12)  (7+11+18) 

14 15 

S
 
 

- 
j}  18017 

/  4914 

22 '202 
• 

3  990 

4824 

8198 

16  36« 

4  926  \ 

/ 
9  781  \ 

/ -  H 

89  304 

20464 

104  133 

6  286 

37  656 

4808 

|    21 17
9 

17  689 

46  964 
20  628 

6564 

48  315 

46144 

47  258 

74241 

2  209 
11294 
8  572 

19727 

12  735 

19748 

87927 

1366 

48  863 

904 

6619 

61481 

79889 

66616 

47  892 

69835 

20886 

28738 

46120 

16722 

618 

6  529 

-  ) 

42  281 

6170 

20191 

4231 

15063 

17  689 

53  683 

20  628 

47  157 
40  423 

48815 

46762 
47  253 

45  320 

2  209 
11294 8  672 

24  897 

46  512 

116  824 

I 115  824 

218901 

12735 

12  735 
101 

178761 

101  489 

4M  295 

273  074 201  166 77  262 38  680 

35* 
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542 Deutschlands  Getreideernte  in  1891  und  die  Eisenbahnen. 

Der  Eisenbahnverkehr  der  deutschen  See-  und  der  Rheinhäfeu 

ist  wegen  seiner  nahen  Beziehungen  zu  dem  Schiffahrtsverkehr,  da  sich 

die  betreffenden  statistischen  Aufzeichnungen  hinsichtlich  des  Zeitraumes 

nicht  decken,  bei  den  nachstehenden  Ermittlungen  aufser  Betracht  ge- 

lassen und  nur  insoweit  in  Berücksichtigung  gezogen,  als  derselbe  in 

dem  Empfang  oder  Versand  der  übrigen  deutschen  Verkehrsbezirke 

wiederkehrt. 

Werden  deshalb  von  dem  in  den  vorstehenden  Zusammenstellungen 

nachgewiesenen  Versand  und  Empfang  der  sämmtlichen  deutschen 

Verkehrsbezirke  der  Versand  und  Empfang  der  deutschen  See-  und 

Rheinhäfen  (Verkehrsbezirke  2,  4,  6,  8,  9,  10,  28  und  34)  abgesetzt,  so 

bleibt: 

Verkehr  innprhaJh 
der  einzelnen 

Verkohrebezirke 
Versand 

Empfang 

Mehr- 

empfanef 

Weizen und  Spelz    .  . 
915  703 444  679 1078764 634085 

gegen  lwu  yi 
OtO  QT  A 

„  1889,90 
864628 592192 846140 263948 

„  1888/89 
765814 647  436 830559 183  123 

Roggen 536625 401  164 661  941 260  777 

gegen  1890  91 
635935 496  897 682164 185  267 

„  183990 
OOr» 

OIO  liJLF Ouu  »OD 

„  1888/89 
545057 430  370 762  827 332  467 

585323 337  134 704044 366910 

gegen  189091 
545  591 362  153 741  645 379492 

„  1889/90 
538669 365  659 747  594 381  935 

„  188889 
437  812 392  573 698894 306  321 

Hafer  . 363  919 397  774 412  543 14  769 

gegen  1890/91 
357  687 341880 370  846 28966 

,    1889  90 
319  342 257  996 337  243 79  247 

„  1888/89 
299165 316  584 406095 

89511 

Mehl,  Mühlenfabrikaten, 

Kleie •  ••••• 1027  896 935  982 1  209056 273074 

gegen  1890  91 
1063590 1028962 1286  203 257  241 

„  1889/90 
1021395 962  877 1 189  767 226890 

„  1883/89 
959  816 

939864 1  181833 
241969 

Dieser Mehrempfang  entspricht  den 
Mengen, 

welche  vom Ausland 

über  die  Landgrenzen  eingeführt  wurden. 
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Im  Jahre  1891  worden  in  ganz  Deutschland  geerntet: 

Der  Verkehr 

innerhalb  der 
Der 

Der  Hehr- 
empfang 

Tonnen beträgt  in  Prozenten  der  Ernte: 

Weizen  und  Spelz 2  706839 

QQ 

lo 

1» 
gegen  189(1 

o  octo  noo 
3  323  982 

on oU 
1Q iy 7 

„  1889 

O  CTii  001 
2  572  ö31 ao oz 

1U 

1  ßöö 2  8bb  859 27 23 

Koggen  .... 4  782803 1  1 

11 

Q O O 

gegen  18V*) 
O  867  929 

1  1 11 ö O q o 

O  ooo  4zb 

1  1 
11 

7 < 

r  188» 
5  522  740 

10 
8 6 

trerste  .... 2  517  374 23 

13 

15 

gegen  1890 
2283  432 

24 
16 

17 

„  1889 
1938419 

28 

19 

20 

*  1888 
2260689 20 

17 14 Hafer  5  279  339 7 7 _ 

gegen  1890 
4  913  543 7 7 1 

„  1889 
4 197  124 8 6 2 

„  1888 
4  647  583 6 7 2 

An  Weizen  und  Spelz  haben  geerntet: 

1891 1890 1889 

1888 

Tonnen 

Vbz.  36  (Bayern  r. d.  Rh.)  .    .  . 
451092 671209 462163 457  086 

„   35  (Württemberg  u.  Hohen- 

zollern)  . 254356 293279 150918 186832 

„    19  (Rbz.    Merseburg  und 

Thüringen) ..... 198971 225  110 159  446 
193180 

„     1  (Prov.  Ost -  und  West- 

preufsen)  . 
•      •      ■       •  « 177  906 174610 141 187 186  701 

„    11  (Prov.  Hannover.  Olden- 

burg, Braun schweig  u.s.w.) 
159901 207  276 168444 

186568 

„    18  (Rbz.   Magdeburg  und 

Anhalt)  . 151808 166  766 
116  122 138  792 

»    14  u.  15  (Rbz .  Breslau  und 

Liegnitz)  . 142  832 162029 146966 170743 

„   33  (Grofsherzogth.  Baden)  . 131 183 155  500 108683 
124167 

„   23, 25,  20,  27  (Rheinprovinz) 127  791 191991 181099 
159  769 

yf   30  (Elsafs)  . «   •   .   •  • 104  654 
141  547 

91649 
108624 
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544 Deutschlands  Getreideernte  in  1B91  nnd  die  Eisenbahnen. 

1891 

1890 T  o 

1889 

n  n  e  n 

1888 

Vbz.  12  (Prov.  Posen)  .... 98007 
95898 89  646 102  701 

„     5  (Mecklenburg)  .... 96  714 102  769 109049 93  228 

„     7  (Prov.  Schleswig -Holst.) 93492 87  323 90  790 64  706 

„   20  (Königreich  Sachsen) 90969 100140 68592 97  7% 

„   22  und  24  (Prov.  Westfalen, 

Waldeck  und  Lippe) .  . 76693 111370 107  384 101663 

„     3  (Prov.  Pommern)  .    .  . 73  701 82  448 
80783 

77  378 

„   21  (Prov.    Hessen  -  Nassau 

und  Oberhessen)   .   .  . 66  343 127  033 112846 116230 

„    16  und  17  (Berlin  und  Prov. 

Brandenburg)  .... 66906 
72  676 64  368 

70026 

„    13  (Rbz.  Oppeln)  .... 
49  748 66  204 56  824 68073 

„   29  (Lothringen)  .... 41 197 117598 94219 90715 

.    31  (Pfalz)  39  174 56  364 39065 
39064 

ji    oz  (^Troisnerzoguium  Hessen 

ohne  Oberhessen)  .    .  . 14402 3o  862 32198 32  948 

Mehr   versandt   als  em- 

pfangen haben: 1891/92 1890/91 1889/90 1838/89 

Vbz.  18  (Rbz.    Magdeburg  und 

Herzogth.  Anhalt).    .  . 75  699 49  429 53  186 42  648 

„     1  (Prov.  Ost-  und  West- 

preufsen)  30812 63  141 38  830 80315 

„    12  (Prov.  Posen  1  .... 28  771 33  612 42  576 34498 

„     5  (Mecklenburg)  .... 10  188 15  644 
26188 11021 

„   21  (Prov.  Hessen-Nassau  u. 

3  232 

-2  643 

5063 

—7117 

Mehr  empfangen  als  ver- 
sandt haben: 

Vbz.  33  (Baden)  111686 81 061 111004 95815 

„   36  (Württemberg  u.  Hohen- 

97  821 
73  208 

120598 92138 

„    22  und  24  (Westfalen,  Wal- 

deck u.  s.  w.)    .   .   .  . 84014 51  631 

27  532 
42091 

„   28, 26,  26,  27  (Rheinprovinz) 
72220 60  628 44  789 48367 

„    30  (Elsafs)  70  288 34912 

50  236. 

46077 

„   20  (Königreich  Sachsen)  . 
60682 98014 101760 109841 

„    11  (Prov.  Hannover,  Olden- 

burg,Braun8chweigu.s.w.) 50086 
+  19  323 + 12  662 +  30126 

„   31  (Pfalz)  46  060 
24911 26982 20690 
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545 

Vbz. 

* 

* 

14  und  15  (Rbz.  Breslau  u. 

Liegnitz)  

36  (Bayern  r.  d.  Rh.) .   .  . 

13  (Rbz.  Oppeln)  .... 

29  (Lothringen)  

16  und  17  (Brandenburg)  . 

3  (Provinz  Pommern)  .  . 

7  (Prov.  Schleswig-Hoist.) 

32  (Grofsherzogthum  Hessen 

ohne  Oberhessen)  .    .  . 

19  (Rbz.  Merseburg  u.  Thü- 

ringen)   

1891/92 

41533 

34  753 

28042 

26883 

21 818 

19  605 

5336 

1890/91 

Ton 

21736 

+  53178 

6  880 

+  3190 
29  612 

+  5184 
4690 

8189 

1889/90 

n  e  n 

11341 

+  60213 

+  4520 

+  6115 26292 

+  8563 

+  5063 

3869 

1888/81» 

8  756 

+  66068 

+ 12  532 

+  5400 26694 

+  3673 7  117 

2  747 

3333   +  36  540  +  7  868  +  30493 

Wird  der  Bedarf  der  einzelnen  Verkehrsbezirke  nach  vorstehenden 

Unterschieden  bemessen,  so  hat  die  Ernte  in  Prozenten  des  Bedarfs 

betragen  im: 1891      1890  1889 

Prosente 

1888 

Vbz.  18  (Rbz.  Magdeburg  und  Herzogt  h  Anhalt) 199 
142 

185 

144 

12  (Prov.  Posen)   
142 

154 191 
151 

» 1  (Prov.  Ost-  und  Westpreufsen  1 .    .   .  . 
121 157 

138 

175 

n 112 
118 130 

113 

21  (Prov.  Hessen-Nassau  mit  Oberhessen) . 
105 

98 

104 
100 

19  (Rbz.  Merseburg  und  Thüringen)  .   .  . 
98 

119 
105 

119 

36  (Bavern  r.  d.  Rh  )  
93 

110 115 

117 n 7  (Provinz  Schleswig-Holstein)  .... 
92 

95 
106 

90 

3  (Provinz  Pommern)  79 107 112 
105 

14  und  15  (Rbz.  Breslau  und  Liegoitz)  .  . 

77 

87 

93 

95 
11  (Prov.   Hannover,   Oldenburg,  Braun- 

schweig u.  s.  w.)  76 110 108 119 

» 16  und  17  (Brandenburg) ........ 75 71 71 72 

Tl 
32  (Grofsherzogth.  Hessen  ohne  Oberhessen) 

73 

81 

89 

92 

35  (Württemberg  uod  Hohenzollern)  .    .  . 72 

80 

56 67 

n 13  (Rbz.  Oppeln)  64 90 
109 123 

23,  25,  26,  27  (Rheinprovinz)  
64 76 

80 

77 

61 

103 
107 

106 

30  (Elsafs)  

60 80 

64 

71 

y> 
60 50 

40 47 

» 33  (Baden)   

54 

66 

49 

57 

22  u.  24  (Prov.  Westfalen,  Waldeck  u.  s.  w.) 48 

68 80 

71 

n 31  (Pfalz)  

46 69 

60 65 
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An  Roggen  haben  geerntet: 
1891 1890 1889 

1888 

Tonnen 

Vbz.  36  (Bayern  r.  d.  Rh.)  .    .  . 568503 698225 563574 541  235 

n 11  (Prov.  Hannover,  Olden- 
burg Braunschweigu  s  w  ) 474065 660941 543538 504  914 

16  und  17  (Brandenburg) 459645 477008 413699 476  139 

1  (Prov.  Ost-  und  West- 

oreufsen) a*  4  v/ 4*ao V4A y 412  103 xxx#  iw 554  605 491622 609918 

12  (Prov  Posen1) 
371 910 371  269 377  610 441914 

20  (Königreich  Sachsen) 290256 
284  239 

255  360 289126 

19  (Rbz  Merseburg  u  Thü- 

ringen) .  . 270  230 351023 291680 

28* )  334 

3  (Prov.  Poromern) 265  251 327972 335  924 330  422 

— 6  (Mecklenburg)  .... 265  120 277  306 277  753 247  462 

14  und  15  (Rbz  Breslau  und 

Liegnitz) 222  Gfiß 314  365 330040 376  182 

22  und  24  (Westfalen,  Wal- 

deck  u.  s  w.) 221  335 311307 285  366 26<i  342 

7  (Prov  Schleswig -Holst.) 182  109 176910 188818 167  470 

23, 25,  26,  27  (Rheinprovinz) 180426 322  820 280098 250341 

18  (Rbz    Magdeburg  und 

Anhalt)  162  491 201  519 171  235 175262 

21  (Prov     Hessen  -  Nassau *«X       Y  A    *  '  '  "  •            4V»  *,/ U  V»  4*           i'  U*JO»U 

mit  Oberhessen) 116  596 A4*'  »./4/*  » 174371 159  107 150872 

n 31  (Pfalz)  79174 84105 64080 50820 

13  (Rbz  Oppeln)  .... 
59  474 150069 155  260 175002 

n o2  (tjroisnerzogtn.  Hessen). 54554 79  350 60  177 
68  187 

33  (Baden)   
50166 ftA  ßQA jft  i  jft 45  667 

n 35  (Württemberg  u.  Hohen- 
39  372 49  557 36028 30  268 

V 30  (Klsafs)  
oft  rtfw 29907 22  556 Ot£ 

12  '194 
17  376 14  756 1^  091 

Mehr   versandt    als  em- 

pfangen  haben: 
1891/92 1890/91 

1889/90 

1888/89 

Vbz.  1*2  (Prov.  Posen)  .... 
97  072 83232 

82  329 
1 10  812 

18  (Rbz.   Magdeburg  und 

Herzogth.  Anhalt).    .  . 
24  295 33  484 51  466 49007 

5  (Mecklenburg)  .... 21819 
20994 

19350 

-2 126 

1  (Prov.  Ost-  und  West- 
16  751 71241 17  428 37  233 
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1891/92 1890/91 

1889. 90 
1888/89 

Tonnen 

Vbz.  36  (Bayern  r.  d.  Rh.)    .  . 7006 6084 

-3  201 

—20  173 

T» 

—1  751 
—1  775 

—6069 

y 3  (Prov.  Pommern)  .    .  . 
789 20  702 

14  252 
4  361 

n 29  (Lothringen)  .... 

Mehr  empfangen  als  ver- 

662 

—116 
-1789 

8andt  haben: 

Vbz »  Uli- 14  unH  15  fRb7  Rrp^bm  utmI • 

I  ,  1  HCTf  1 1 1  7^ 

Ar   Pf  *  Pf 

85  747 82  780 
62  979 45  573 

11   fProv    Hannrtvpr  OIjipti— 

burfi-  BrHunschwt'iflr'j 
b9  068 62  407 63  764 106526 

23  26  26  27  CRheinDrovinz') 64  4t>< 

43968 
60711 

13  (Rb7  Onnpln^ o<  ölh 52  946 43  306 
32  <  20 

•n 

22  und  24  (Prov  Westfalen 

WftlHpok  ii   s   w  ̂  64  5o9 43079 50634 67  628 

20  (Königreich  Sachsen)  . 37  817 47  695 
48877 

86 196 

19  (Rbz.  Merseburg  u.  Thü- 
34  247 19  576 50041 67  737 

16  und  17  (Brandenburg)  . 12  ooo 34826 2195 4-  13868 

21  (Hessen- Nassaum.  Ober- 
• 

7  907 4036 
+  2  076 

4-  1  <06 

33  (Baden)   
2  o4< 

10  852 17  476 18  H29 

36  (Württemberg  u.  Hohen- 
2048 2500 2  407 3  764 

31  (Pfalz)  1833 4-  231 8192 15  517 

32  (Grofsherzogth.  Hessen 

ohne  Oberhessen)  .    .  . 

540 
4-2153 1879 4-  4  270 

Wird  der 

Unterschieden 

betragen: 

Bedarf  der  einzelnen  Verkehrsbezirke  nach  vorstehenden 

so  hat  die  Ernte  in  Prozenten  des  Bedarfs 

1891 
1890 1889 

1888 

Prozente 

135 129 128 

133 

„    18  (Rbz.  Magdeburg  und  Anhalt)  . 
118 

120 143 

139 

112 94 

93 

79 

109 108 
107 

99 

„   29  (Lothringen)  
106 

103 

99 

88 

„     1  (Ost-  und  Westpreufsen)   .    .  . 
.  104 115 

101 
107 

101 
101 99 

96 

100 
107 

104 

101 
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1891     1890      1889  1888 

Prozente 

Vbz. 100 

96 

96  89 

» 32  (Grofsherzogth.  Hessen  ohne  Oberhessen)  99 
103 97  107 

»» 98 100 89  77 

n 16  und  17  (Brandenburgi 97 93 99  103 

36  (Württemberg  und  Hohenzollern)  . .    .  96 
95 94  89 96 

83 

72  71 

21  (Hesseu-Nassau  und  Oberhessen)  . 

94 

98 101  101 

19  (Rbz.  Merseburg  und  Thüringen)  . 89 95 85  81 

88 86 84  77 

11  (Hannover,  Oldenburg,  Braunschw.  u.s.w.)  87 
90 

89  83 

22  und  24  (Westfalen  und  Waldeck  u.  s.  w.)  80 88 85  80 

23,  26,  26,  27  (Rheinprovinz) 
TA 

8b 

8b  tU 

» 14  und  16  (Rbz.  Breslau  und  Liegnitz) 
70 7Q 

-  i 

TA 

74 

TQ  QA 
(8  84 

An  Gerste  haben  geerntet: 1891 1890 

Ton 

1889 

n  e  n 

1888 

Vbz.  36  (Bayern  r.  d.  Rh.)    .  . 497  736 493886 404  269 442  034 

19  (Rbz.    Merseburg  und 

Thüringen)  337  754 267  461 227  558 284194 

7) 35  (Württemberg  u.  Hohen- 

zollern)   162  384 145843 107  772 141  943 

1  (Ost-  und  Westpreufsen) 
168871 144630 125  902 147  563 

18  (Rbz.    Magdeburg  und 

Anhalt)  166  602 156  573 
135  345 

154429 

14  und  15  (Rbz.  Breslau  u. 

Liegnitz)  128684 112  528 106  525 126  714 

n 33  Baden)   93890 88677 
68307 78  686 

32  (Grofsherzogth.  Hessen 

ohne  Oberhessen)  .    .  . 91068 71 565 64895 
69  630 

n 21  (Hessen-Nassau  u.  Ober- 

hesseu)   84  338 61  595 
68  109 

63  850 

13  (Rbz.  Oppeln)  .... 
83123 63  758 52  013 

71  316 

7  (Schleswig-Holst.  u.  s.  w.) 
81 371 

77  495 
70370 74696 

16  und  17  (Brandenburg)  . 79  246 80  682 
67  737 83137 

n 11  (Prov.Hannover,01denbg.. 

Braunschweig  u.  s.  w.)  . 76267 
67  525 

68620 76076 

r* 
74  642 66133 54  447 67  696 

23,  26,  26,  27  (Rheinprovinz) 69  717 49  905 47  966 47  013 
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1891 1890 1889 
1888 

Tonnen 
VK~   on  /T?|00fo\ £Q  AQU 71008 54709 

„    \i  Qrrov.  rosenj  .... 
67076 

♦  66956 

/9  ODD 
„   31  (Pfalz)  

58  911 65  427 46  260 49  626 

„   20  (Königreich  Sachsen") 
61839 

iO  III 48111 
41  196 49  349 

„     5  (Mecklenburg)  .... 42  318 04  iiUU 40  706 

„   22  und  24  (Westfalen,  Wal- 
36  729 04  04 1 

Ol  4^>i 
36073 

„   29  (Lothringen)  .... 18636 
1D  <JOO 

16012 

Mehr    versandt,    als  em- iUVU  t             »  V  1  O  C4>  U  \A  U          ClilO  Ulli 

L/lUiitkL'U      Uftl/ull  • ieiM/y~ 1890/91 1889/90 lböo  Ptf 

\/  r\  rt        1  W     /  \<  \  \  -#      \l  *i  m  1  Zinn  v/r  1 1  ii  j~i    A  ii 
V  DZ.  lo  (^IvDZ.  fliagiieOUl  g  Ulla  All- KV?  OD  1 

ob  231 66696 57  001 40  OOO 

„   32  (Grofsherzogth.  Hessen 

ohne  Oberhessen).    .  . 13  690 8  780 
12091 0  614 

jf    19  (Kbz.  Merseburg  u.  Infi- 

ringen;  1U  OUü 

—15878 
—22  348 

-f-  14  ̂ 40 

y  Ulo 
1  386 1815 

30  (Elsafs}  . 5  621 
2  272 

—  3892 
4195 

„     3  (Pommern)  4407 4  431 

—  145 

4544 

„     1  (Ost-  und  Westpreufsen) 
4  269 1  J.  QF^Q it  0x3 9  97fi £1  »71  D 10473 

„    13  (Rbz.  Oppeln)  .... 782 

  1  OOD 

12023 

„    12  (Posen)  602 J.  97Q 16589 

Mehr  emnfanffen  alu  ver- 

sandt  hüben : 

Vbz.  11  Hannover,  Oldenburg, 

Braunschweig  u.  s.  w.)  . (ooi  i 67  635 61  210 

ED  Ct<? 

„    aj  ̂ rvonigreicn  oacn^en ) (0 73  180 62  230 
fia  ojr DO 

99   nnrl    O/l    /Woo^folan  Wal 
„    £2  und  44  ̂ »e^Tiaien,  wai- 

deck  u.  8.  w.)  .... 
63  351 64  321 bl  972 

„   ob  (rJayera  r.  d.  Kn.) 
D4  OOl 85500 66988 48  lo2 

„    lb  und  1/  Q  Brandenburgs  . 45  DlO 24126 31  978 
ol  ;ftSU 

„   zo,  ä),  zu,  z<  ̂ itneinprovinzj 
OO  1  ̂ 0 38244 32  576 jn  ROß 

4U  Ü«) 

„    21  (Hessen-Nassau  u.  Ober- 

hessen)   ZD  4u  l 31677 18542 
99  FxkA 

„   33  (Baden)   24  384 17  154 27  218 28023 

„   36  (Württemberg  u.  Hohen- 
zollern)  24  342 

31  956 35  615 
28  792 

„     7  (Schleswig-Holstein)  .  . 
16  946 

18041 
14  561 

21282 
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1891/92        1890/91  1889/90  1888/89 
Tonnen 

Vbz.  14  und  15  (Rbz.  Breslau  und 

Liegnitz)                          16  401        7  987  1  536     +  6  577 

„   31  (Pfalz)                            13607      11289  13  860      13  208 

„     6  (Mecklenburg)  ....      1 543        +  3  1  701  517 

Wird  der  Bedarf  der  einzelnen  Verkehrsbezirke  nach  vorstehenden 

Unterschieden  bemessen,  so  hat  die  Ernte  in  Prozenten  des  Bedarfs 

betragen : 

1891  1890      1889  1888 

Prozente 

Vbz.  29  (Lothringen)                                      194  109     114  101 

„    18  (Rbz.  Magdeburg  und  Anhalt)  ....    156  172     173  142 

„   32  (Grofsherzogth.  Hessen  ohne  Oberhessen)   118  114     123  110 

„   30  (Eisafs)                                             109  103      93  94 

„     3  (Pommern)                                         106  107      99  107 

„     1  (Ost-  und  Westpreufsen)  103  III     102  108 

„    19  (Rbz.  Merseburg  und  Thüringen)  ...    103  94      91  105 

„   12  (Posen)  101  116     108  126 

„    13  (Rbz.  Oppeln)                                     101  100      97  120 

„     5  (Mecklenburg)                                     96  100      95  99 

„   36  (Bayern  r.  d.  Rh.)                                 90  85      86  90 

„    14  und  15  (Rbz.  Breslau  und  Liegnitz).   .89  93      99  105 

.,   35  (Württemberg  und  Hohenzollern) ...     87  82      75  83 

„     7  (Schleswig-Holstein)                               83  81      83  78 

„   31  (Pfalz)                                                81  83      70  79 

33  (Baden)                                              79  84      72  74 

„    21  (Hessen-Nassau  und  Oberhessen)  ...     76  66      76  74 

,.   23,  25,  26,  27  (Rheinprovinz)                       66  57      60  54 

„    16  und  17  (Brandenburg)                            65  77      68  62 

„   11  (Hannover,  Oldenburg,  Braunschweig)       51  50      53  56 

„   20  (Königreich  Sachsen)                             41  40      40  44 

,.   22  und  24  (Westfalen,  Waldeck  u.  s.  w.)   .     35  35      33  36 

An  Hafer  haben  geerntet: 

1891            1890  1889  1888 

Tonnen 

Vbz.  36  (Bayern  r.  d.  Rh.)    ..   628 168     593340  494  867     557  631 

„  23, 25,  26,  27  (Rheinprovinz)  523  557  368057  342  720  326143 

„    11  (Hannover,  Oldenburg, 

Braunschweig  u.  s.  w.)  .   416  216     387  096  359  248     362  584 

„     1  (Ost-  und  Westpreufsen)   383117     366561  294896  365809 
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1891 1890 1889 1888 

Vbz.  19  (Rbz.  Merseburg  u.  Thu- 
Tonnen 

rincen^ 

371  169  • 

323987 
978  039 

316  409 

20  f  KörnwTcioh  Sachsen") 
330664 311  592 284  457 286  672 9WA~^J  • 

14  und  1B  fRbz.  Breslau  und 

294  847 267  840 231  070 

960 183 

IVA/ 
22  und  y4  f  Westfalen  Wal- 

deck  u  s  w.}  . 265581 227  633 193  896 205  963 *WiKJ9J  VW 

21  (Prox   Hessen- Nassau  n 

Oberhessen} 263  824 196  267 X  U\J  **V/  ■ 174  754 184833 

- 7  (Schleswie-HolstehO  . 243  367 283  987 253  482 266  760 

9  fPommenO 239  359 249  779 firlv   9  9*-' 212  804 
246469 

16  und  17  ̂ Brandpnhnrer ) 210016 219992 ans  uu£t 171  669 All  \J\J\J 1%016 

* 35  fWiirtteniherfr  u  Hohen- 

zollern  l 208968 184  4% 140988 X  xw  irOU 184  314 

13  CRbz  Onüeln 163015 130  009 88  552 
126  127 

y 5  f Mecklenhurtr)  . 162  070 240000 185  176 236  643 

18  (Rbz  Matrdebff  u  Anhalt") 169  689 
151328 124  382 129  109 

109  669 117  415 103  339 122  432 

- 106  666 106  672 95800 
103  611 

- 87  537 
77  520 66155 74  798 

51  767 4o  14b 41  07o 
44381 

32  (Grofsherzogth.  Hessen 

ohne  Oberhessen)  .    .  . 

ALI  C7Q 

OO  04U QO  OHR ■54  UoJ 

Ol  \>£tC 

an  p.w/  * 

oU  OÖD 
4b  V»t>4 

9Q  7fi7 

Mehr    versandt   als  em- 

pfangen  haben : 1891  92 1890/91 1889  90 1888/89 

Vbz.  36  (Bayern  r.  d.  Rh.)    .  . 
48298 8497 vy  i«y  t 18  184 10  703 

21  (Hessen-Nassau  u.  Ober- 

hessen)   
28471 2  720 3  180 4937 

1  (Ost-  und  Westpreufsen) 
20092 43  428 16  634 

X  \J  V/VT 36  976 

13  (Rbz.  Oppeln)  .... 16  960 14  152 X  x  lua 

  8  018 

8000 

- 3  (Pommern)  14  590 34  407 

25  40*2 

36617 

» 20  (Königreich  Sachsen) 13003 

—  4208 —  2181 
—21  020 

23, 26,  26,  27  (Rheinprovinz) 
12  694 X  9M   VW  A 

—27  677 
—24166 

—30062 

W  WA» 

36  (Württemberg  u.  Hohen- 
11409 13  636 15651 22  691 

29  (Lothringen)  .... 
11218 

3136 
8401 3  429 

14  und  15  (Rbz.  Breslau  und 

8  249 
389 

561 

2  524 
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1891  92 1890  91 1889/90 

1RKH  R(> 
Vbz.  19  (Rbz.  Merseburg  u.  Thü- T  o 

n  n  e  n 

7588 

—11787 
-15992 

—11801 

„   33  (Baden)  
2269 

4696 67 

-  2960 

„    31  (Pfalz)  382 

—  2146 

1063 

—  1874 

w   11  (Hannover,  Oldenburg, 

Braunschweig  u.  8.  w.)  . 
170 

—10602 
-  6018 

-14941 

Mehr  empfangen  als  ver- 
sandt haben: 

Vbz.  16  und  17  (Brandenburg)  . 94914 63  039 44349 70784 

„   22  und  24  (Westfalen,  Wal- 

deck  u  s.  w.)   .   .   .  . 
47160 40631 47  141 48460 

„    18  (Rbz.    Magdeburg  und 

17  693 4  798 8840 5  562 

„    30  (Elsafs)  16  599 20773 16267 
15653 

„     7  (Schleswig-Holst.  u.s.w.) 
10563 

+  3619 

1 131 

10723 

„    12  (Posen)   9639 
+  6063 +  5614 

+  12989 

„   32  (Grofsherzogthum  Hessen 

ohne  Oberhessen)  .   .  . 7  537 7  223 6966 7872 

„   5  (Mecklenburg)  .... 6167 

+20176 +  7156 +  13306 
Wird  hiemach  der  Bedarf  der  einzelnen  Verkehrsbezirke  bemessen, 

so  hat  die  Ernte  in  Prozenten  des  Bedarfs  betragen: 

1891 1890 

Ton 

1889 

n  e  n 

1888 

Vbz.  21  (Hessen-Nassau  und  Oberhessen)  .   .  . 
113 101 102 103 

V 13  (Rbz.  Oppeln)  112 
112 

92 

107 
r> 

112 103 
110 

103 
n 36  (Bayern  r.  d.  Rh.)  108 

101 
104 

102 
r> 107 116 

114 

118 
» 1  (Ost-  und  Westpreufsen)  

106 
113 

106 111 

36  (Württemberg  und  Hohenzollern)  .    .  . 106 
108 112 

114 
104 99 99 93 

33  (Baden)   103 
106 

100 

96 r> 14  und  15  (Rbz.  Breslau  und  Liegnitz) .  . 103 100 100 101 

n 19   (Rbz.  Merseburg  und  Thüringen)    .  . 102 96 

95 

97 r> 
102 

93 

93 

92 n 31  (Pfalz)  101 

96 

103 
96 

n 11  (Hannover,  Oldenbg.,  Braunschw.  u.  s.  w.) 100 

97 

98 96 

96 

109 

104 
106 ri 

96 

101 100 

96 1* 

92 105 106 
112 
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1891 
1890 1889  1888 

Vbz.  18  (Rbz.  Magdeburg  und  Anhalt)  .   .  . .  91 
97 93  % 

„   32  (Grofsherzogth.  Hessen  ohne  Oberhess« 
m)  86 

83 82  81 

„   22  und  24  (Westfalen,  Waldeck  u.  s.  w.) 

,  84 
81 

80  81 

„   16  und  17  (Brandenburg) .  . 81 79  73 60 

62  66 

An  Mehl,  Mühlenfabrikaten  und  Kleie  haben  mehr  versandt 

als  empfangen: 1891  92 1890/91 

1889 '90 
1888/8!» 

Vbz.  11  (Hannover,  Oldenburg, Tonnen 

Braunschweig  u.  s.  w.)  . 22  202 61490 58973 48  604 

21 179 17000 13  546 
2814 

„     5  (Mecklenburg)  .... 18017 27106 20417 15091 

„  35  (Württemberg  u.  Hohen- 
17639 14  170 1650 1793 

20  (Königreich  Sachsen)  . 15  366 12  544 9169 
665 

„    18  (Rbz.    Magdeburg  und 

Anhalt)  8193 15  914 18603 23  218 

„     7  (Schleswig- Holst,  u.s.w.) 
4  914  - 

-  6351 —  8411 
-  9  541 

„    14  und  15  (Rbz.  Breslau  und 

3990  - 

-  8644 —  1241 -  5261 

Mehr  empfangen  als  ver- 

sandt  haben: 

Vbz.  23, 25. 26,  27  (Rheinprovinz) 74241 86  937 76979 79  626 

„    19  (Rbz.  Merseburg  u  Thü- 

ringen)  48  315 39654 

4088t; 

49984 

„   22  und  24  (Westfalen,  Wal- 

deck u.  s.  w.)  .... 
47253 32893 15  630 14633 

,,    12  (Posen)  46964 47  678 46455 29164 

„   21  (Hessen-Nassau  u.  Ober- 
46144 34  712 30  076 26181 

„   36  (Bayern)  42  281 47  847 44  751 41 251 

„   13  (Rbz.  Oppeln)  .... 
20628 6108 

1716 1080 

„   32  (Grofsherzogth.  Hessen 

ohne  Oberhessen)  .   .  . 19  727 30  200 28726 29418 

„   30  (Elsafs)  11294 20759 26  897 26685 

„     3  (Pommern)  
9  781 

6624 

1399 869 

„   31  (Pfalz)  8572 11405 14080 16827 

„     1  (Ost-  und  Westpreufsen) 
4  925 1377 8  971 4  977 

„    16  und  17  (Brandenburg)  . 2240 17  562 
+  612 

4-  5890 

„   29  (Lothringen)  .... 
2  209 

6  714 
4  643 

6  757 
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Der  in  den  Vorjahren  gemachte  Versuch,  die  in  den  einzelnen  Provinzen 

zum  Verzehren  verbliebenen  Mengen  an  Brotfrucht  zu  ermitteln,  wird  hier 

für  ein  weiteres  Jahr  fortgeführt,  Hierbei  werden,  wie  in  den  Vorjahren, 

die  See-  und  Rheinhäfen  nicht  aufser  Acht  gelassen,  da  ihre  beträchtliche  Be- 

völkerung für  den  Bedarf  (her  betreffenden  Provinzen  an  Brotfrucht  von  wesent- 

lichem Einflufs  ist  Deswegen  werden  in  nachstehender  Uebersicht  die 

Angaben  der  Reichsstatistik  und  der  Handelskammern  über  den  See-  und 

Binnensehiffahrtsverkehr  im  Zusammenhang  mit  den  Ergebnissen  der 

Statistik  der  Güterbewegung  auf  den  deutschen  Eisenbahnen  betrachtet. 

No.  Bezeichnung 

der 

Verkehrsbezirke 

Zur  Verwendung 

blieben 

nach  S.  533 

Weisen  und 

Spelz Tonnen 

nach  S. 536 

Roggen 

Die  Erntefläche 

betrug 

Weizen  und 

Spelz 
Hektare 

1  Provinzen  Ost-  und  Westpreufsen .   .  . 
2  Ost-  und  westpreufsische  Häfen .... 
3  Provinz  Pommern  
4  Pommersche  Häfen  

5  Grofsherzogthum  Mecklenburg  u.  s.  w.  . 
6  Häfen  Rostock,  Lübeck,  Kiel  u.  s.  w.  .  . 

7  Provinz  Schleswig-Holstein  u.  s.  w.    .  . 
8  Elbhäfen  
9  Weserhäfen  
10  Emshäfen   .  . 

11  Hannover,    Braunschweig,  Oldenburg, 
Lippe-Schaumburg  

12  Provinz  Posen  

13  Regierungsbezirk  Oppeln  
14  Stadt  Breslau   

15  Regierungsbezirke  Breslau  und  Liegnitz 
IG    Berlin  .   
17  Provinz  Brandenburg  
18  Regierungsbezirk  Magdeburg  und  Anhalt 
19  Regierungsbezirk  Merseburg  u. Thüringen 
20  Königreich  Sachsen  

21  Prov.  Hessen-Nassau,  Oberhessen  u.  s.  w. 
22  Ruhrrevier  (  Westfalen)  
24  Provinz  Westfalen,  Waldeck  ... 
23  Ruhrrevier  (Rheinprovinz)  
25  Rheinprovinz  rechts  des  Rheins  u.  s  w. . 
26  Rheinprovinz  links  des  Rheins  und  Birken- 

feld u.  s.  w.  
27  Saarrevier  u.  s.  w  

28  Duisburg,  Hochfeld.  Ruhrort  .   .   .    .  . 
29  Lothringen   
30  Elsaf»   
31  Bayerische  Pfalz  
32  ' ' r    -i    rzi  gtb  in  u    .  „,  Oberhessen 
33  Grofsherzogthuni  Baden  
34  Mannheim  und  Ludwigshafen  .  .  .  . 
36  Königreich  Württemberg  n.  Hohenzollern 
86  Königreich  Bayern  rechts  de«  Rheins 

I 

110  120 422682 170119 729  837 
7*540 

291221 55  699 390  571 

110580 
246  864 

55  207 199048 

116  572 195  432 48  723 163  204 

231  974 
592  490 

108  583 
489249 

69  617 
77  705 265  747 117  292 

99  418 

57  498 

521  156 
134  993 

186  689 
311784 

139  475 
368  277 

47  519 
144  594 
106  614 
202  304 

182301 
104117 

113  361 
492  464 
208  024 
30-1477 

348  973 

131  792 

62475 

78707 
135  626 
49213 
69229 

195 

699  922 

168271 269076 

210740 141  973 

160  707 
• 

275  894 
78  780 240 '.45 

281  522 373  080 99681 191  562 

77  408 

175  316 

86  234  * 
36  461 

11  672 

24  578 Hl  007 

68  354 

93  799 

89049 
24  572 10466 

14  344 
21832 44  936 

36  738 

232  980 

352  177 
557  364 

64  093 

41  420 
677  898 

101  054 

218284 

877  591 

42  830 

36814 
493  166 

Ueberhaupt 
8  728  20:* 

5  560  599 2218  138 5  479  677 

uigi 
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Von  den  in  den  Nachweisungen  S.  533  und  535  berechneten,  zur 

Verwendung  in  den  Provinzen  bleibenden  Mengen  Weizen  und  Spelz,  so- 

wie Roggen  wird  zunächst  die  Aussaat  mit  je  170  kg  für  das  Hektar 

der  in  dem  zweiten  Vierteljahrshefte  1892  der  Reichsstatistik  angegebenen 

Ernteflächen  in  Abzug  gebracht  und  dann  der  Mehrempfang  oder  Mehr- 

versand an  Mehl,  Mühlenfabrikaten  und  Kleie  von  S.  541  in  vollem  Be- 

trage zu-  oder  abgerechnet.  Die  sich  hiernach  ergebenden  Beträge  der 

zum  Verzehren  bleibenden  Mengen  werden  im  Ganzen  und  für  den  Kopf 

der  Bevölkerung  angegeben. 

Die  Aussaat  zu  170  kg  f&r 

jedes  Hektar  betrug 

Weizen 

und 

Spelz 

Roggen 

Tonnen 

Bleibt  zum  Ver- 
zehren 

Weizen 

und 

Spelz 

Roggen 

o  Ii  n  e  n 

Davon  Dazu 

Mehr- 
Versand  [Empfang 

an  Mehl,  Mühlen- 
fabrikaten, Kleie 

Tonnen 

über hanpt 

Tonnen 

Mithin  zum  Verzehren 

für  jede  Person  der  Be- 
völkerung in 

1891  /92 1890  /91  1889 , 90l 1888, '89 

kg 

28  920 124071 81200  298611 79  889 * 299  922 

150 

99 172 

88 

9  4b9 66897 69071      224  824 b6516 • 227  379 

146 
147 156 

149 

9885 33  838 101 196 218026 
47  892 • 266  329 

290 

328 
307 

310 
8  283 26045 108289 169  387 69  835 207  841 

208 

195 
230 

114 

18459 88  172 213  515 509318 20886 • 701  947 204 
202 225 220 

16  901 88597 52  716 177  150 • 53  583 283449 163 163 
165 

162 9775 22949 67  930 94  343 • 20628 182901 
145 139 

148 116 

23711 60907 162878 260  877 23733 • 
890022 

177 
177  187 147 

33 47  519 118  328 • 47157 208004 
126 

129  116 
182 

6921 101  987 135673 390  477 40423 566573 
227 

232 266 228 
13  380 28  606 U3  134 179418 46120 226432 

200 

152 
129 

169 

28  056 44  043 17924* 

'260  484 
48315 487  997 191 

172 
198 

174 8S6G 35  826 173935 313  147 16  722 
470  360 

148 
152 

177 134 
11  76!) 24  136 92348 107  656 46  762 246  766 

172 
152 144 182 

13  893 40  961 147  314 284  938 ■ 47  253 
429600  18S 

180 
182 

1 

165 

16  929 82  566 264  598 340  514 45  320 

1 

650  427 161 175 165 137 

15  946 2433 61457 9234 2  209 72  900 

254 

182 181 143 
16  138 3  711 16»  177 20  867 • 

112)4 
1!«2  338 192 161 176 176 

4  177 7  639 81  057 73  368 8  572 
162  997 

234 

216 188 

233 

1  778 6246 34  683 62  108 24  897 
121  688 240 

215 
216 167 

17  179 7  281 215  801 56  812 15063 • 
267  550 232 

108 

175 
158 

37  108 6258 315069 35162 17  639 
332  592 

171 
128 

129 
158 

64190 83  8*8 493  174 494  060 • 46  512 
1  083  74« 256 

199 
205 

213 

876  233 931  545 3  851  976 4  629054 • 38630 8019  660 18» 

169 

184 162 
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Die  bayerischen  Staatsbahnen  im  Jahre  1 891 

1.  Längen. 
1 

Es  betrug  am  Jahresschlufs: 
1890 1891 

Die  Eigenthumslänge  der  vollspurigen  Haupt- 

m 

3947,06 3947,06 

Desgl.  der  vollspurigen  Bahnen  untergeord- 1 
860,68 903,87 

Zusammen 4797,74 4860,93 

5,17 6,17 

Insgesammt 
4802,91 4866,io 

Von  dieser  Eigenthumslänge  entfallen: 

auf  Oesterreich  (Böhmen)  
47,23 

47,23 

„  Preufsen  (Reg.-Bez.  Kassel)    .   .  . 
4,62 4  765,68 

3)4  804,25 

Es  kommen  mithin  in  Bayern  durchschnittl. 

an  Bahnlänge: 

6,800 

6,869 

9,854 
1 

9,872 
Die  Gcsammtbetriebslänge  ergiebt  sich  (unter  Berücksichtigung 

von  99,33  km  verpachteten  und  39,oi  km  gepachteten  Strecken): 

Ende  1890  zu  4  742,59  km, 

„    1891  „  4  795,78   „  . 

l)  Vergl.  „Die  bayerischen  Staatsbahnen  im  Jahre  1890"  Archiv  1892  S.  961  a.  ff. 
Die  Angaben  sind  dem  .Statistischen  Bericht  Uber  den  Betrieb  der  königl.  bayerischen 

Verkebrsanstalten  im  Verwaltungsjahre  1891u  entnommen. 

*)  Darunter  3  899,»)  km  Hauptbahnen  mit  644,»s  km  Doppelgleis  (438,63  km 
in  1890). 
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Die  bayerischen  Staatsbahnen  im  Jahre  1891. 
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Im  Jahresdurchschnitt  betrug: 

Die  Eigenthumslänge  

Die  Betriebslänge: 

a)  für  Personenverkehr  .   .  . 

b)  „  Güterverkehr  .    .  •.  . 

Zweigleisig  waren: 

von  der  Eigenthumslänge  .  . 

„     „  Betriebslänge  .   .  . 

1890  1891 

km  
_ 

4  732,04 4  822,00 

4  650,34 4  740,30 

4  671,72 
4  761,68 

438,63 644,98 

390,58 696,88 

An  Anschlufsbahnen  für  nicht  Öffentlichen  Verkehr  bestanden: 

Ende  1890  überhaupt  267  Bahnen  mit  137,68  km  Länge, 

»    1891       h       283      ||       „    176,07  „ 

2  Baukosten. 

Am  Jahresschlufs  1891  betrugen  die  Gesammtkosten: 

I"  
— 

a)  für  die  vom  Staate  gebauten  und 

erworbenen  Bahnen: 

I.  Eigentliche  Staatsbahnen  .  . 

IL  Vizinalbahnen  

EH.  Vollspurige  Lokalbahnen  .  . 

IV.  Schmalspurige  Lokalbahn 

b)  für  die  von  Gemeinden  oder  Pri- 
vaten übernommenen  Bahnen 

Baukapital 
Länge 

km 

überhaupt 

3  932,94 969080900 
243859 

167,31 15  466  611 92377 
446,04 

26352079 69080 

6,17 

361924 70006 

4  661,46 
1001260614 219984 

304,64 
34  028  571 111  701 

für  1  km 

Insgesammt  1891      4866,10    1  036279086 

dagegen  1890  j   4802,91  1008370353 

213  187 

209  950 

sich: 

die  Baulänge  zu  km 

das  Baukapital  im  Ganzen  zu   .   .   .  m 

für  1  km  zu  

1890 1891 

4  797,74 4850,93 

1008013281 1034  917  161 

210 102 213344 

Der  Bauaufwand  im  Jahresdurchschnitt  berechnet  sich: 

für  1890  auf    994122034  M, 

„  1891    „  1021626891  „. 

36# 
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558  Die  bayerischen  Staatsbahnen  im  Jahre  1891- 

3   Betriebsmittel  und  deren  Leistungen. 

Der  Bestand  für  vollspurige  Bahnen 

ergab: 

im 

Stück 

1136 
1  148 

879 

886 

2  905 
3  032 

Gepäck-,  Güter-  und  Viehwagen  .... 18  369 
18  373 

627 

667 

255 277 

60 

60 
Auf  10  km  Betriebslänge  kommen  durch- 

schnittlich: 

2,40 

2,4<> 

230 237 

Die  Beschaffungskosten  der  Betriebsmittel  (einschl.  Zubehör- 

stücke) stellten  sich  für  10  km  Betriebslänge : 

Für  Lokomotiven  (nebst  Tendern)  auf .    .  . 

Personenwagen  (mit  Achsen  und  Rädern) 

auf  

Gepäck-  und  Güterwagen  (desgl.)  auf  . 
-* 

1891 

110255 

43  885 

127  880 

Zusammen 

Dazu  für  Bahnpostwagen  (desgl.) 

278  706 

3640 

281  824 

4  638 

Ausrüstung  für  durchgehende  Bremsen  (vornehmlich  Luftdruck- 

bremse, System  Westinghouse)  besafseu: 

! 

Lokomotiven 

mit  Bremsapparat 
Leitung 

Gepäck-  und     |    „  Bremsapparat 

Güterwagen  \    „    Leitung  .  . 

(   „  Bremsapparat Bahnpostwagen 
I   „  Leitung 

1890 

295 
642 

634 

289 
67 

164 

36 

Stück 

1891 

432 

1047 
746 
424 

67 

245 

36 
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Für  die  schmalspurige  Strecke  (Eichstätt  [Bahnhof]  —  Eichstätt 

[Stadt])  waren  2  Tenderlokomotiven,  3  Personenwagen,  1  Gepäckwagen, 

5  Güterwagen  und  14  Rollschemel  zur  Beförderung  vollspuriger  Güter- 

wagen vorhanden.  An  Beschaffungskosten  kommen  auf  10  km  Betriebslänge: 

für  Lokomotiven   69  791  uty 

„  Personenwagen  (mit  Zubehör)  ...   34  025  „ , 

„  Gepäck-  und  Güterwagen  (desgl.)    .  30000 

» > 

Zusammen  133  816  ui. 

Die  Leistungen  der  Betriebsmittel  der  vollspurigen  Bahnen 

ergaben  (auf  eigenen  und  fremden  Strecken): 

a)  Lokomotiven: 

Nutzkilometer  Lokomotivkm 

im  Rangirdienst1)  .... 

Leerfahrtkilometer  .... 

Zusammen 

durchschn.  für  1  Lokomotive 

b)  Personenwagen  .... 

durchschn  für  1  Achse  . 

v 

c)  Gepäck-  und  Güterwagen 

durchschn.  für  1  Achse  . 

d)  Bahnpostwagen  .   .  . 

durchschn.  für  1  Achse 

Achskm 

1- 

Es  kamen  durchschnittlich  auf  1  km  Be- 

triebslänge: 

Zugkilometer  überhaupt  

auf  1  Tag  

Abgefertigte  Züge  während  des  Jahres 

An  Rohtonnenkilometer  sind  geleistet: 

überhaupt   

durchschn.  für  1  Betriebskra  

„         ,,  1  Nutzkm  

Reintonnenkilometer*)  sind  gefahren .... 

1890 1891 

oU  4lo  ouy oo  1U7  ool 

8440580 9  279850 

233  821 243887 

39089910 42  631268 

35  116 

|   197076  873 

211  933  362 

32  981 
34199 

710  089  955 718  596  363 

19035 
19  221 

33  917026 39  859  056 

63  396 63  979 

5  963 
6  426 

16,84 
17,61 

509012 567 168 

7091  450  766 
7439492  804 

1519  635 
1564  066 

233 

226 

,1846  422  632  1  884  154677 

>)  l  Rangirstunde  =  10  Lokomotivkilometer. 

s)  Personen  nebst  Handgepäck  (zu  76  kg  gerechnet),  Gepäck  und  Hunde,  Güter 

aller  Art  (ausschl.  Eisenbahnfahrzeuge). 

Digitized  by  Google 



560 Die  bayerischen  Staats  bahnen  im  Jahre  1891. 

Auf  der  schmalspurigen  Lokalbahn  wurden  in  1891  geleistet: 

an  Fahrten   5903  (  6850  in  1890) 

,  Zug-  (Nutz-)  Kilometer  .  30519  (  29250  „  1890) 

„  Wagenachskilometer  ...   221  648  (249  716  „  1890) 

Die  Kosten  der  Zugkraft  betrugen: 

für  1 000  Nutzkm  ....   668,81  M.  (636    ui  in  1890) 

jf  1 000  Wagenachskm  .   .     16,90  „  (  16,44  „  „  1890) 

4.  VerkehrserirebniBse: 

a)  der  vollspu rigen 
Bahnen 

o)  Personenverkehr. 1 

1890 1891 

Anzahl 
C\C%   JOE    A  c*n 
23435467 24  887  471 

» OOZ  cViO  oOU Q7Q  r/Yi  psjQ 
ola  CHa"  0(0 

Durchschnittl.  Fahrt  einer  Person  . .  km 36  82 35  Oß 

Gesammteinnahme : 

M 30  216  205 30  1 75  854 

1*9 
1  Ql 

3  Rft 3  iß 

Einnahme  aus  dem  Personen-  und  Gepäck- 

verkehr: 

31 881 092 31  536  028 

in  Prozenten  der  Gesammteinnahme  % 
29  M 

29  12 

auf  1  km  durchschnittl.  Betriebsl ange^Ä 6863 6660 

„  1 000  Aohskm  (der  Personen- 
und 

120 
112 

ß)  Güterverkehr. 

Beförderte  Gütertonnen  .    .  t 12331509 12969991 

Geleistete  Gütertonnenkm  .... .  tkm 1782  043  966 1818283608 

Durchschnittl.  Fahrt  einer  Gütertonne  km 
1  144,r,i 

140,19 

Einnahme : 1 

71  530  657 
71877  203 

6,18 5,92 

•   •  4 

4,30 4,26 Auf  Frachtgut  entfielen: 

96,12 
95,73 

„        „        „  Tonnenkm .  . 

•  » 

!  97,41 

96,71 

»        n        ,   Einnahme  
. 

93,99 
93,70 
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Die  bayerischen  Staatsbahnen  im  Jahre  1891. 561 

1890 
1891 

Einnahme  für  1  t  Frachtgut     .    .    .  m 
6,04 

5.80 

1  tkm      v  /!& 4.15 4  13 

VTCbttiiiiuitinndiiii]^    du»   ueni    viuiei  verKciir 

(einschl.  Nebengebühren): 

72926  365 73356764 

in  Prozenten  der  Gesammteinnahme .  % 
67,57 67,74 

auf  1  km  durchschnittl.  Betriebslänge  M 15627 15422 

auf  1 000  Achskm  der  Güterwagen  .  „ 
97 

95 

b)  der  schmalspurigen  Lokalbahn  Eichstätt»  (Bahnhof) 

bis  Eichstätt  (Stadt): 

1 

1890 

1891 

45018 
47  317 

Beförderte  Personen  Anzahl 
73566 

84871 

Geleistete  Personen  km  353485 
403122 

.    .  t  , 17019 17  379 

Geleistete  Tonnenkm  .  tkm 
86  640 

89  463 

Einnahme  aus  dem  Personenverkehr .    .  M 17  940 19  209 

„         „     „   Güterverkehr .  . 
•     •  n 26  700 

27  681 

Bezüglich  der  Gesammttransporteinnahmen  (voll-  und  schmal- 

spurige Eisenbahnen  zusammen)  ergeben  sich  nachstehende  Durchschnitts- 
zahlen: 

Auf  1  Tag  entfallen  an  Einnahme    .   .   .  M 

„  1  km  Betriebslänge  desgl  „ 

In  Prozenten  der  Gesammteinnahme  kommen: 

r
-
 

1690 

287  267 

22  444 

1891 

287  504 

22038 

-  °/o 

45.72 
46,87 

43,40 
42,69 

10,88 11,44 

Nach  den  Transportgattungen  entfallen: 1 

.  % 

28,83 
28,77 

•  » 

1,54 
1,25 

1,65 1,79 67,98 
68,19 
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562 Die  bayerischen  Staatsbahnen  im  Jahre  1891. 

Hinsichtlich  der  Statistik  der  Güterbewegung  in  1891  (gegen- 

über 1890)  ergeben  sich  nachstehende  Massenzahlen: 

No. des  Güter- 

i 

1890 189  1 

ver- 
|  zeichnisse

s 

Tonnen 

9  566845,5 

1 

1 798  267,i 

1678  803,* 

1061615 

9Ü0524,s 

987  458,4 

10  187264 

Davon  kommen  auf: 

Gebrannte  Steine  und  dergl.  .   .  . 

60 

31 59 

2« 

6 

1841839 

1934685 1028636,5 

889944 

1  146060 

Von  der  Gesammtgewichtsmenge  entfallen: 

anf  den  Binnenverkehr  (Versand  nnd  Empfang' 

3  849066, 

5  717  780 

4  093  566 

6043  698 

Zusammen 
9  566  845,;» 10187264 

5.  Finanzielle  Ergebnisse  der  voll  spurige  ti  Bahnen.1) 

1890 189  1 

Eb  betrugen überhaupt in Uberhaupt 

in 

JL 

Proz. Prot. 

Betriebseinnahmen : 

aus  dem  Personen-  u.  Gepackverkehr 81-99  404 

29,54 

31655  669 

29,is 72  953  071 

67,so 

73  383  449 

67,74 

3129068 

2,90 

3  392  798 

3,14 

zusammen 107  981  548 108  331  906 

dazu  aus  verpachteten  Strecken . 1  119  820 1082  648 - 

im  Ganzen 109  101  363 109414554 — 

Betriebsausgaben  im  Ganzen  .... 61  404  470 68  300456 

Davon  kommen: 

auf  die  allgemeine  Verwaltung  .  . 

10,37 

10,17 

.     „  Bahnverwaltung  
22,;3 

21,« 

„     „  Transportverwaltung  .   .  . 
67,m 

>)  Aufgestellt  nach  den  vom  Reicbseisenbahnamt  als  maßgebend  bezeichneten 
Grundsätzen. 
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Die  bayerischen  Staatsbahnen  im  Jahre  1891. 

1890 189  1 

Es  betrugen 
UUCI  1 1  rt  U p  l. 

1U 

überhaupt in 

Pros M Pro? 

TJeberachn  fs  • VVUVI  DWUUID  ■ 

47  6%  893 41114099 

in  Prozenten  der  Einnahme   .   .  . 

43,7» 
37,58 „         „         „  durchschnittlichen 

4,« 
4,M 

auf  1  km  durchschnittliche  Eigen- 

10080 8  526 

Die  reinen  öetrieDseiunannio ti  und  -Au* sgaben  (nach  den  Abzügen) 

stellen  sich  wie  folgt: 
1890 

1891 

Einnahmen  ....       .  . 107  981  542 

■  — -  — ■= 

108331906 

60  452  217 67  205  562 

„       in  Prozenten  der  Einnahme  .  % 
55,98 

( (52,03 

Von  den  reinen  Betriebseinnahmen  und  -Ausgaben  entfallen: 

1890 

auf  l  km  (Eurchschnittl.  ßetriebs- 

länge  

n    1 000  Nutzkm  

n   1 000  Wagenachskm .   .   .  . 

*   1  Tag  

„   1  Tag  und  Kilometer  .   .  . 

189  1 

Einnahme 

M 
Ausgabe 

M 

Einnahme 
Ausgabe 
M 

23114 

3  547 

102 

296  840 

63,33 

12940 
1986 

57 

166  623 

35,44 

22751 

3  266 

98,*6 296800 

62,33 

14114 

2026 

61 
184 126 

38,67"
 

Die  persönlichen  Ausgaben  (Besoldungen  und  sonstige  persön- 

liche Ausgaben)  betrugen  bei  den  vollspurigen  Bahnen: 

1890 

1891 

in  Prozenten  der  reinen  Betriebsausgabe 

•/. 

53,01 

52,68 

auf  1  km  durchschnittliche  Betriebslänge M 

1  6899 

7  490 

„  1000  Nutzkm  1059 1075 

3  o.:.7 
3255 

„   100  000  M  der  reinen  Betriebseinnahme 29  848 
32922 
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564 Die  bayerischen  Staatsbahnen  im  Jahre  1891. 

6.  Unfälle  beim  Eisenbahnbetriebe. 

Es  ereigneten  sich  in  1891  überhaupt  an  Unfällen  im  Betriebe: 

Entgleisungen   53  (davon   36  in  Stationen), 

Zusammenstöße   33  (   ,      30  „       „  ), 
271 sonstige  Unfälle 

316  ( 
n 

zusammen   401  (davon  337  in  Stationen), 

dagegen  in  1890   346  (   „     280  „       „  ). 

Bei  sämmtlichen  Unfällen  verunglückten  in  1891: 

378  Personen,  davon  70  getödtet. 

Davon  kamen: 

auf  Reisende  39  Personen,  davon  3  getödtet, 

„  Bahnbeamte  und  Bahnarbeiter  285      „  „    40      „  , 

„  sonstige  Personen    .   .   .   .     64      »  w    27      w  , 

zusammen   378  Personen,  davon  70  getödtet, 

dagegen  in  1890   292  „    63      „  . 

Bei  Nebenbeschäftigungen  ereigneten  sich  68  Unfälle,  wobei 

68  Bahnbeamte  und  Arbeiter  verunglückten  (davon  3  getödtet). 

In  Folge  von  Selbstmordversuchen  verunglückten  17  Personen 

(davon  11  getödtet). 

1890 
1891 

Durchschnittlich  kommen : 

Tödtun- 

Ver- 
letzun- 

gen 

Tödtun- 

Ver- 
letzun- 

gen 

a)  bei  den  Reisenden: 

gen 

gen 

auf  je  1000000  Reisende.   .   .  . 

0,09 
0,13 

0,1  «J 

1,45 
„    „  1000000  durchfahrene  Per- 

0,00 

0,01 
0,00 

0,04 b)  bei  den  Bahnbeamten  und  Bahn- 
arbeitern im  Dienste: 

auf  je  1 000000  durchfahrene  Zugkm 

1,33 7,15 

1,31 
8,02 „  B  1000000  Wagenachskm  aller 

■ 

0,04 0,19 

« 

0,04 
0,22 

Von  der  Gesammtzahl  der  verunglückten  Personen  treffen: 

1890 

auf  je  1000000  durchfahrene  Zugkm  .  . 

1000000  Wagenachskm  aller  Art  . 

10,49 

0,28 

1891 

12,37 

0,36 
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7.  Personalbestand. 

Beim  Eisenbahnbetriebe  waren  thätig  (ohne  Tagelöhner  und 

Werkstattarbeiter) : 
1 

1 
Ende 

1891 1 
: 

prag- 

3tat08- 

nicht 

status- 
mäfsige 

zu- 

1 

matische 
inäfsige 

sammen 

P  e  r  s 

o  n  e  n_ 

1  Generaldirektor  1 

beim  Eisenbahnneubau  i 
162 133 367 

1036 12  845 2302 16  183 

zusammen  i 
1109 

13007 
2435 16551 

dagegen  in  1890 1077 12 164 2  318 15549 

Der  Aufwand  an  Gehalt  und  Nebenbezügen  des  ständigen  Personals 

beim  Eisenbahnbetriebe  und  Neubau  bezifferte  sich: 

in  1890  auf   23  446  749  m, 

jf  1891    25  366715  „. 

8.  Betriebsergebnisse  der  Vizinal-  und  Lokalbahnen. 

Es  betrug  in  1891: 
Vüdnal- bah 

Lokal- nen 

Betriebslänge  am  Jahresschlufs  . .   .  km 
167,30 

l)  468,81 

15466611 28 132 188 

Einnahme   .  .... 1016883 16&4982 

685132 777071 

Anzahl  der  beförderten  Personen .  Anz. 755  151 1186  369 

Gewicht  „         „         Güter  .    .  . 403  417 
466  709 

Schlufsbemerkung. 

Behufs  einer  leichteren  Uebersicht  sind  nachstehend  die  Haupt- 

betriebsergebnisse der  bayerischen  Staatsbahnen  für  1890  und  1891  zu- 

sammengestellt : 

»)  Einschliefslich  der  gepachteten  (7,so  km  langen)  von  der  herzoglich  Sachs en- 

Meiningenschen  Regierung  gebauten  Strecke  Ludwigatadt— Lehesten. 
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566 Die  bayerischen  Staat»bahnen  im  Jahre  1891. 

1890 
1891 

Mittlere  Betriebslänee  .... km 4  671,72 
4  761,68 

Baukosten  .  .   M 1008370353 1035279085 

30444759 33138050 

23  509  (»3 24972  342 

Güter1)  .  t 11 591  375 12  135047 

Auf  1  Betriebskm  kommen: 1 

an  Roheinnahme  M 
23  828 

23  457 

1384.3 
15  Udb 

„  Reinertrag  

ti 

9985 8421 

Verzinsung  des  Baukapitals     .   .  . •  °/o 

4,80 

4,02 
Verhältnis  von   

56,9* 

62,03 

l)  Einschließlich  des  Gewicht«  für  Fahrxeuge,  Vieh  und  Leichen. 
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Die  unter  königl.  sächsischer  Staatsverwaltung  stehenden  Staats- 

und Privateisenbahnen  im  Königreiche  Sachsen  im  Jahre  1891.1) 

1.  Langeu. 

Am  Jahresschlufs  1891  betrug  für  die  königlich  sächsischen  Staats- 
eisenbahnen 

die  Eigenthumslänge    .    .    .    2  540,4'>  km 

„   Betriebslänge2)  ....   2  6U6,72  „ 

Davon  waren  zwei-  und  mehrgleisig  776,^7  „ 

Als  Nebenbahnen  wurden  877.12  km  betrieben,  davon  246,o2  km 

schmalspurig. 

Die  Gesammtlänge  von  2  6(35,72  km  besteht  aus  29,78  °/o  zweigleisigen 

Strecken,  36,56  °/o  eingleisigen  Voll  bahnen,  24,20  %  eingleisigen  Neben- 

bahnen und  9,tf>  %  Schmalspurbahnen. 

Die  Betriebslänge  im  mittleren  Jahresdurchschnitte  berechnet  sich 

für  die  sächsischen  Staatsbahnen  zu 

2  594,t»7  km  für  den  Güterverkehr  und 

2  6Ü4.31    „     „     „  Personenverkehr. 

Die  Betriebslänge  der  unter  Staatsverwaltung  stehenden  Privateisen- 

bahnen betrug  119,94  km,  davon  66,?-t  km  für  Personen-  und  Güterverkehr 

(davon  26,<n  km  im  Vollbetrieb)  und  53,ü<>km  Kohlen-,  Zweig-  und  Bahnen 
für  nicht  öffentlichen  Verkehr. 

»)  Vergl.  Statistik  für  1890,  Arohiv  1892  S.  884  n.  ff.  Die  nachstehenden  Mit- 

theilungen sind  dem  von  der  königl.  sächsischen  Regierung  veröffentlichten  Jahres- 
berichte entnommen:  „Statistischer  Bericht  über  dcu  Betrieb  der  unter  königlich 

sächsischer  Staatsverwaltung  stehenden  Staats-  und  Privateisenbahnen,  mit  Nach- 

richten üher  den  Eisenbahnueubau  im  Jahre  18  »1.  (Hierzu  eine  Uebersichtskarte  vom 

Babnnetze,  sowie  eine  graphische  Darstellung.)  Herausgegeben  vom  königl.  säch- 

sischen Finanzministerium.    Dresden,  Juli  1892. 

')  Nach  Abzug  von  12,«  km  verpachteten  eigenen  uud  Zurechnung  von  77,u  km 
gepachteten  und  0,^  km  mitbenutzten  fremden  Strecken. 
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568     Staats-  und  Privateisenbahnen  im  Königreiche  Sachsen  im  Jahre  1891. 

Auf8erdero  sied  noch  140,40  km  Privatanschlüsse  vorhanden. 

Die  Länge  der  anter  königl.  sächsischer  Staatsverwaltung  stehenden 

Eisenbahnen  betrag  hiernach  2  725,66  km,  davon  lagen  im  Königreich 

Sachsen  2  382,57  km  (einschl.  66,91  km  Privatbahnen  unter  Staats- 
verwaltung). 

Im  Königreich  Sachsen  liegen  noch  168,05  km  Bahnen  unter  fremder 

Verwaltung. 

Die  Gesammtlänge  der  im  Königreich  Sachsen  betriebenen  Bahnen 

betrug  Ende  1891  =  2640,62  km,  d.  i.  durchschnittlich  auf  je  100  qkm 

Fläche  =  16,95  km. 

2.  Bau-  und  Anlagekapital. 

Es  betrag  am  Jahresschlüsse  für  die  Staatseisenbahnen: 

1690 1891 
M 

das  Baukapital  überhaupt  i  723  175  078    736  957173 

für  1  km  Eigenthumslänge  

das  Anlagekapital  

•  für  1  km  Bahnlänge  

das  mittlere  Anlagekapital  (durch  den  Be- 

triebsüberschufs  zu  verzinsen)  . 

für  1  km  mittlere  Eigenthumslänge  .  . 

286913  ! 

664  984933  ' 
262907 

289  699 

677  767028 

266  793 

662  031  242    677  423  227 

269  468 
267  823 

Das  gröfste  Anlagekapital  für  1  km  durchschnittliche  Eigenthums- 

länge mit  628886  ji  entfiel  auf  die  Linie  Leipzig — Dresden  (mit  Grofsen- 

hain— Priestewitz)  und  mit  624  405  at  für  die  Linie  Bodenbach — Dresden. 

Das  Durchschnittskapital  für  1  km  betrug  in  1891 : 

für  Vollspurbahnen    ....    288  403  M 

„   Schmalspurbahnen  ...     65  804  „  . 

Bei  den  von  der  Staatsverwaltung  betriebenen  Privateisenbahnen  be- 

trug in  1891: 

Anlage- 
(Aktien-) 
kapital 

Baakapital 

dnrehschn. 

für  l  km 
Bahn  lange 

M 

für  die  Altenburg  -  Zeitzer  Eisenbahn 

25,2*  km  (Vollspur)  .... 

„    „    Zittau-Reichenberger  Eisenbahn 

26,üi  km  (Vollspur)  .... 

„    „    Zittau-Oybin-Jonsdorfer  Eisen- 

bahn 14,45  km  (Schmalspur)  . 

8610000 6404394 

253338 

11250  003  10,891683  409308 

1600000    1  600000  110727 
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8.  Betriebsmittel  und  deren  Leistungen. 

Am  Jahresschlüsse  waren  bei  den  Staats-  und  Privatbahnen  an  Be- 

triebsmitteln vorhanden  und  wurden  geleistet: 

Es  waren  vorhanden: 

.  Stück 

•       •  • 

23435 

212141 

Lokomotiven 

Personenwagen 

darin  Plätze  ....  Anz. 

Güterwagen  (einschl.  Ge- 

päckwagen)  .   .   .  Stück 

mit  Tragfähigkeit  (Lade- 

gewicht)   ....  t 

Geleistet  wurden: 

a)  von  Lokomotiven: 

Nutzkm  km  22440520 

Lokomotiv-u.Rangirkm  „  33843428 

b)  von  den  Wagen: 

auf  eigener  Bahn.  .Achskm 

„  fremden  Bahnen: 

durch  eigene  Per- 

sonenwagen   .   .  „ 

durch  eigene  Güter- 

wagen   ....  „ 

b  e  i den 

Staatsbahnen 
Priratbahnen 

(im  Staatsbetrieb) 

1890  1891 
1890 1891 

906 
946 

20 

21 

2484 2555 36 45 

96176 98844 1382 

1766 

794 

23  931, 

i 

221409 

797 

7666 

23447257  388789 

36428826  644124 

361 643  818720  707 10  068  519 

I 

I 

11339573 

i  ; 

198193198209522327 

116375? 

6212076 

802 

7726 

466621 

781 936 

11611011 

296856  298324 

6271510 

Auf  1  km  der  unter  Staatsverwaltung  stehenden  Staatseisenbahnen 

entfallen  durchschnittlich  an  Betriebsmitteln: 

1890 

i__  ,  ,    _  _ 

1891 

Lokomotiven  
Anz. 

0,344 
0,360 

2,033 
2,106 plätze   37,227 38,230 

Zugführer-  und  Gepäckwagenachsen  .   .  . n 

0,335 

0,336 

17,870 
18,252 

Gepäck-  und  Güterwagen,  Ladegewicht  . 
t 

8,,* 

86,986 
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Die  Anschaffungskosten  der  Betriebsmittel  betrugen  in  1891  durch- 

schnittlich auf  1  km  Betriebslänge  rund  43  181  jt ,  davon  entfielen 

auf  Lokomotiven  und  Tender   15  780  jd  (=  36,63  °/0) 

„  Personenwagen  ....     6 146  „  (=  14,04  „ ) 

„  Gepäck-  und  Güterwagen   21  25ö  „  (=  49,33  „ ). 

Auf  sämmtlichen  von  der  Staatsverwaltung  betriebenen  Bahnen 

wurden  (ohne  die  Bauzuge)  in  1891  zusammen  626  284  Züge  abgelassen 

mit  einer  durchschnittlichen  Wegelänge  von  38,89  km. 

Von  deu  bewegten  Personen-  und  Güterwagen  wurden  durch- 
schnittlich: 

die  das 

,  Personenwagen-  Güterwagenlade- 
plätze benutzt      gewicht  belastet 

1890    \    1891     I    1890  1891 

in  Prozenten 
'b-  —  g=— Uli-   ■  | 

bei  den  Staatsbahnen  23,n      22,56     46, 1 4  44,72 

„  der  Altenburg-Zeitzer  Bahn  ...  20,79  21,61  48,48  49,04 

„     „  Zittau-Reichenberger  Bahn   .    .    30,37     30,53     44,71  44,4=* 

Bei  den  Staatsbahnen  ist  im  Jahre  1891  gegen  das  Vorjahr  die  durch- 

schnittliche Ausnutzung  der  bewegten  Personeuwagenplätze  um  0,*5  °/0 

und  die  durchschnittliche  Ausnutzung  der  Güterwagen  um  1.42  °/o  gefallen. 

Die  Zunahme  der  Ausnutzung  des  bewegten  Ladegewichts,  wie  solche 

seit  einer  Reihe  von  Jahren  (1878—1889)  stattgefunden  hat,  wirkte  dem 

Sinken  des  Durchschnittsertrages  auf  1  t  Gut  entgegen. 

Jahr 

Durchschnittliche 

Belastung  jeder  be 

weiten  Güterwagen 
achse 

t 

K  r 

auf  1  t  und  l  kin 

t  l 

f 

1 

r  a  g 

auf  1  Oüterwagen- 
achskm 

*\ 

1878 

1,657 

X 
5,204 8,623 1879 

1,635 

X 
5,131 8,646 1880 

1,741 
X 

5,009 

8,877 
1881 

1,745 

X 
5,104 

8,906 1882 

1,767 

X 
5,146 9,093 

1883 
1,793 X 5,123 

9,186 
1884 

1,810 
X 4.839 

8,349 1885 

1,840 

X 

4,795 
8,823 
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Durchschnittliche 
Ertrag 

Belastung  jeder  be- 
Jahr wegten  Güterwagen 

achse 

t 

| 
auf  1  t  und  1  km auf  1  Güterwagen- 

achs km 

1886 
1,912 X 

4,629 
8,861 

1887 
1,962 

X 
4,598 

9,021 
1888 

2,021 
4,629 

9,153 
1889 2,106 X 

4,401 
9,269 1890 

2,067 
X 

4,409 

9,113 

1891 
2,066 X 

4,445 9,188 

Der  Rückgang  des  Ertragnisses  auf  1  Güterwagenachskm  von  1883 

auf  1884  bezw.  1885  bat  seinen  Grund  in  der  in  1884  allgemein  ein- 

getretenen Frachtermässigung.  Dagegen  ist  der  Rückgang  des  Erträg- 

nisses in  1890  lediglich  durch  die  Abnahme  der  Wagenausnutzung  herbei- 

geführt. 

4.  Finanzielle  Ergebnisse. 

A.  Staatseisenbahnen: 

1890 Es  betrug: 

die  Gesammteinnahme   m 

durchschnittlich  auf  1  km  Bahnlänge  „ 

„             „1  Nutzkm    .   .  „ 

„             „1  Wagenachskm  „ 

die  Ausgabe   „ 

durchschnittlich  auf  1  km  Bahnlänge  „ 

„  1  Nutzkm.   .   .  „ 

„             „1  Wagenachskm  „ 

der  üeberschufs   „ 

durchschnittlich  auf  1  km  Bahnlänge  „ 

„             „1  Nutzkm    .    .  „ 

„             „1  Wagenachskm  „  , 

In  Prozenten  des  mittleren  Anlagekapitals  % 

Gegen  das  Vorjahr  haben  sich  in  1891 

die  Einnahmen  um  2,707  °/„  vermehrt, 

„  Ausgaben     „   6,102  „  „ 

der  Üeberschufs  „   2.933  „  vermindert. 

86648096 
34354  j 

3,661 0,109 

53  733032  '
 

21304 

2,394 

0,068 32  915064 

13050 

1,467 0,041 

4,979 

1891 

88  993  367 

34299 

3,795 

0,109 57043  793 

21985 

2,433 

0,070 
31949  564 

12  314 

1,863 

0,039 4,716 

Arohiv  für  EiscnlnihnwetM». 

37 
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Das  Verhältnifs  der  Ausgabe  zur  Roheinnahme  betrug: 

in  1890    62,013  % 

,,  1891   .....  64,099  ,« 

Von  der  Gesammtausgabe  entfallen  auf  die  einzelnen  Verwaltungs- 

zweige: 

auf  allgemeine  Verwaltung  

„  Bahnverwaltung  

,,   Transportverwaltung : 

äufserer  Bahnhofsdienst  

Expeditionsdienst  

Zugbegleitungsdienst  

Zugbeförderungsdienst  

zusammen 

Von  der  Gesammteinnahme  entfielen: 

auf  Personen-  und  Gepäckverkehr  .   .   .  m 

in  Prozenten   °/0 

„   Güterverkehr   m 

in  Prozenten   % 

durchschnittlich  auf  1  km  Bahnlänge: 

im  Personen-  und  Gepäckverkehr  .    .  m 

„  Güterverkehr   „ 

B.  Von  der  Staatsverwaltung  betriebene  Privatbahnen: 

Es  betrug  in  1891: 

Alten  bürg — 
Zeitz 

(35,»  km) 

Zittau— 
Reichenberg 

(26,6t  km) 

—  - 

Zittau— 

Oybin— 

Jonsdorf 

(14,o  km) 

Einnahme    )     „  ,  ,     Ä  ,  m  i 

Ausgabe  '  auf  1  km  Bahn
,änge  J 

rr  u  *.rl  durchschnittlich  | Ueberscnufs  J  ( 

i 

M 

«  ! 

n  ! 

40099 

19639 

20660 

30446 

25691 

4754 

6491 
7  763 

Verzinsung  des  Baukapitals  .    .  . 

7o 

8,12 
1,16 

Ertrag  für  1  Personenkm  .... 

3,07 

3,29 

3,74 
n 

6,05 
6,oo 

10,io 

1890  1891 

in  Prozenten 

8,888 
25,021 8,254 24,989 

\ 

13,646 

11,597 

7,904 33,494 

13,414 

11,334 

7,843 34,166 

100,00 

1 

100,00 

1890 

1891 

26434  496 

30,508 
66  790  723 

64,888 

27066  638 

30,414 
57263 170 

64,334 

10  661 

22 120 

10696 

22066 
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5.  Verkehr. 

i 

S  t  a  a  t  s  b ahnen 
Privatbahnen 

ihn  Staatsbetrieb) 

i 1890 1891 1890 1891 

Befördert  wurden: 
! 

Anz.  ' 

88  632  845 84  986592 839  654 1  108787 

Güter  (  Eil-  und  Frachtgut) 
1 

'
 
 ! 

16401066 17062745 

1 

781950 881 156 

Die  Reisenden  legten  zurück: 

km 810  149471 828866987 11846  318 
14  677  338 

durchschnittl.  jede  Person u 
28,u 

28,» 
14,» 

14,u 

Die  Güter  haben  zurückgelegt : 
TftTiiidn  Irin i  Km i  o  1 7  7  r>A  n  i  o 

1  dl  1  /OU  6\S 18994869 15127336 

dnrchschnittlichjedeTonne 
km 

72,67 71,»7 

17.» 18.« 

Es  sind  dabei  eingekommen: 

auf  1  Person  und  km  .  . 4 8^o 

8t>i 

n 

4.« 

4,45 

i 

Nach  den  Wagenklassen  vertheilen  sich  die  Reisenden  nnd  die  Ein- 

nahmen im  Personenverkehr  in  1891  wie  folgt  bei  den  Staatseisenbahnen 

Reisende durchschnittl.  Einnahme 

in  Proz.  der i  auf  jede auf  jedes 
Es  kamen  1891: 

Gesammt- zahl 
Person Personenkm 

A_ M 4 

auf  die  I. 

0,24 

1 
 

6,48 7,96 

l)  9,02 

1,84 
4,91 

*        «  HI. 
73,80 

0,69 

3,10 
IV 16,94 

0,39 1,98 
„  Militär 

_ 

0,62 
1,50 

überhaupt  11 

100,00 

0,75 
3,21 dagegen  in  1890 

0,76 3,20 

Für  den  Güterverkehr  der  Staatseisenbahnen  ergeben  sich  an  Fracht- 

einnahmen in  1891  (gegenüber  1890): 

durchschnittlich  für  die  Tonne  Gut   .   .   3,17  M  (3,20  m  in  1890) 

„  „  das  Tonnenkilometer  4,45  4  (4,4 1  4  „  1890). 

l)  Einschliefilich  Militär. 

37* 
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574      Staats-  and  Privateisenbahnen  im  Königreiche  Sachsen  im  Jahre  1891. 

Der  stärkste  Personenverkehr  des  Jahres  1891  fiel  auf  den  Monat 

Mai  mit  8  722  430  Personen  und  die  gröfste  Fahrgeldeinnahme  auf  den 

Monat  Juli  mit  2  968574  jt.  Im  Güterverkehr  kam  die  gröfste  beförderte 

Last  auf  den  Monat  Oktober  mit  1606978  t  und  einer  Frachteinnahme 

von  5289882  M. 

Die  Verkehrsschwankung  betrug  im  Personenverkehr  54,24  Vo,  im 

Güterverkehr  22,47  % 

Die  durchschnittliche  tägliche  Transportleistung  der  königlich 

sächsischen  Staatsbahnen  ergab: 

1890 

Personen  Anz. 

Einnahme  davon  M. 

Güter  t 

Einnahme  davon  jt 

1891 

92  145 

70547 

46099 

148396 

96717 

72162 

46747 

152290 

Die  Gesammteinnahme  für  alle  Transporte  (nach  Abzug  der  Rück- 

erstattungen) betrug: 

in  1890  .  .  80  289  684  m  oder  durchschnittlich  für  den  Tag  219  972  jt, 

„  1891    .    .   82317  917  „     „  „  „     „     „    225629  „. 

üeber  den  Gesam mtkohlenverkehr  auf  den  sächsischen  Staats- 

und mitverwalteten  Privatbahnen  ergeben  sich  für  1891,  gegenüber  1890, 
die  nachstehenden  Zahlen: 

Zahl  der  beförderten  Tonnen  (Stein-  und 

Braunkohlen)  

davon  blieben  im  eigenen  Bahnbereiche 

auf  Steinkohlen  kamen  

„  Braunkohlen  „  

Auf  den  sächsischen  Staatsbahnen  allein 

sind  befördert  an  Kohlen  .... 

Zahl  der  zurückgelegten  Tonnenkm  .  . 

Durchschnittlicher  Weg  einer  Tonne 

Kohlen    .   km 

1890 
1891 

t 8141643 8537  958 

t 

tkm 

78,2r. 

44,70 

55,80 

78,26 

43,40 
56,60 

7  742  794  8120244 

564293066    691  842846 

72,88 
72,88 

Die  Bedeutung  des  Kohlenverkehrs  im  Güterverkehre  betrug  in  1891, 

nach  Gewicht  und  Transportlänge  in  Prozenten: 

bei  den  Steinkohlen    .   .    17, 1 3  •/<>  (davon  auf  Sachsen  14,63  °/0) 
Braunkohlen   .    .   31,47  „  (   „      „  Böhmen  29,09  „ ) 

überhaupt   48,üo  %. 
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Staate-  und  Privateisenbahnen  im  Königreiche  Sachsen  im  Jahre  1801.  575 

6.  Unfälle. 

Es  wurden  beim  Betriebe  insgesammt 

a)  unverschuldet: 

Reisende  

Bahnbeamte  und  Arbeiter  

dritte  Personen  

b)  durch  eigene  Schuld  der  Betroffenen: 

Reisende  

Bahnbeamte  und  Arbeiter  

dritte  Personen  

1891 

zusammen 

dagegen  in  1890 

7.  Beamte. 

Am  Jahresschlüsse  waren  beschäftigt: 

bei  der  allgemeinen  Verwaltung 

„    „  Bahnunterhaltung    .  . 

„    „  Transportverwaltung  . 

„    „  Werkstatten  Verwaltung 

„  Neubauten  

zusammen 

dagegen  in  1890 

Es  kommen  durchschnittlich  in  1891: 

auf  jeden  Beamten  der  Bahnunterhaltung  2,2*3  km  Gleislänge, 

„     „         „      des  exekutiven  Maschinendienstes  24600  Lokomotiv- 
und  Rangirkm, 

„     „         „       „   Fahrdienstes  (Zugbegleitung)  425  593  Wagenachskm. 

Von  den  Beamten  der  Stationen  und  Haltestellen  kommen  durch- 

schnittlich: 

auf  jedes  km  Bahn    1,4  Beamte,  (  1,4  im  Vorjahre), 

„  jede  Station    .  15,64     „      (15,si  „       „  ). 

beschädigt 

getödtet 

11 

2 

i  - 

1  
in 

ii 

36 

13 

133 54 

51 

44 

1891 

i  Anzahl in  Proi. 

i   

435 

2095 

7  350 

207 

25 

4,30 
20,72 

')  72,68 

2,06 

0,26 10112 

10080 
100,00 

l)  Von  obigen  72,«*  «/0  kommen  anf  Sutionsdienst  88,«%, 

„  Telegraphendienst  o»is  „ 

„  Fahr-  and  Maschinendienst  .   .   .  83,»s  „ 



Die  Eisenbahnen  im  Grofeherzogthum  Baden  im  Jahre  1891.0 

1.  Längen. 

Am  Jahre88ch)uf8  1891  betrug  die  Länge  der  vom  badischen  Staate 

betriebenen  Bahnen  1  463,98  km  (wie  im  Vorjahre). 

Davon  kamen: 

I.  auf  die  badischen  Staatsbahnen  .   .   .   .  1363,82  km») 

II.  „    „    gepachteten  Strecken   24,4s  „ 

III.  .,    „   mitbetriebenen   4,sf>  „ 

IV.  „    „    Privatbahnen   70.7f>  „ 

zusammen  *  1 463,9R  km. 

Doppelgleisig  waren   561, r>9  km. 

Im  Nebenbahnbetriebe  befanden  sich: 

von  den  badischen  Staatsbahnen   150,sr.  km 

„    Privatbahnen .                             .  42,or>  „ 

dazu:  Nebenbahnen  für  Güterverkehr  .    .    .  7,<>o 

zusammen  200,*o  km. 

Die  Betriebslänge  im  Jahresdurchschnitt  ergiebt  sich  zu  1  463.98  km, 

davon  für  Personenverkehr   1  441,9«  km 

„  Güterverkehr   1  461,77  „ 

Die  Eigenthumslänge  der  badischen  Staatsbahnen  (zuzüglich  der 

1,64  km  verpachteten  Strecken)  beträgt   1  355,40  km, 

dazu  die  Privatbahnen  mit   70,7ö  .,' 

zusammen  mithin  1  426,ür.  km. 

Die  Gesammtlänge  der  am  31.  Dezember  1891  im  Grofsherzogthum 

Baden  belegenen  Bahnen  war: 

•)  Vergl.  die  Statistik  der  badischen  Bahnen  für  1890,  Archiv  1892  S.  392  ft. 

Die  nachstehenden  Angaben  sind  dem  von  der  grofsherzoglichen  Generaldirektion 

der  badiseben  Staatsbahnen  herausgegebenen  „Jahresbericht  über  die  Eisenbahnen 

nnd  die  Dampfschiffahrt  im  Grofsberzogthum  Baden  für  das  Jahr  1891  —  Karls- 

ruhe 1892"  entnommen. 

')  Abzüglich  l,«4  km  verpachteter  Strecken. 
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an  badischen  Bahnen   1 356,42  km l) 

„  fremden  Bahnen  auf  badischem  Gebiet    .      126,61  „ 

überhaupt    1  483,03  km. 

2.  Betriebsmittel  und  Leistungen  derselben. 

Am  Jahresschluis  1891  waren  vorhanden: 

526  Lokomotiven  (0,362  Lokomotiven  auf  1  km  Bahnlänge), 

430  Tender, 

1  322  Personenwagen  mit  2680  Achsen  u.  53  380 Plätzen, 

9  219  Guterwagen»)    „  18575    „      „  93  494tTragfahigkeit, 

zusammen  10541  Wagen  mit  21  265  Achsen, 

gegen  10 100     „  „  20  373     „      im  Vorjahre. 

Auf  1  km  Bahnlänge  enl fallen: 

0,91  Personenwagen  mit  1,84  Achsen, 

0,34  Güterwagen«)  12,78 

zusammen  7,25  Wagen  mit  14,C2  Achsen, 

gegen  6,i»5      „  .,  14,oi      „      im  Vorjahre. 

Geleistet  wurden: 

a)  von  den  badischen  Lokomotiven  im  Ganzen  17  619  794  km, 

auf  eine  Maschine  in  1891  ....  33498 

.,  1890  ....       33465  „ 

mithin  1891  mehr  0,io°/o- 

b)  von  den  badischen  Wagen: 

auf  badischen  Bahuen    .   .    .   271 861 542  Achskm 

„  fremden        „         .    .    .  106829084 

zusammen   378690626  Achskm. 

dagegen  1890  361537857      „  . 

1890  1891 
Es  kamen  durchschnittlich:  *  „  i,  .  «,  „ 

f   _  Achsen 
auf  einen  Schnellzug   19,44  18,89 

„      „  gewöhnlichen  Personenzug    .    .    .  17,50  17,09 

„      „  gemischten  Zug   36,58  34,65 

„  Güterzug   66,34  ,  63,59 

überhaupt         34,72  33,w 

Auf  jedes  Achskm  der  Personenwagen  kamen  4,w  Personen  (  4,3oim  Vorj.) 

Die  beweglen  Plätze  „  „       warenbesetzt  mit  21,09  %  (23,38  „  „) 

bewegte  Tragfähigkeit  der  Lastwagen  war  ausgenutzt  zu  41,16  °/0  (41,47  °/0 
im  Vorjahre). 

>  j  Einschl.  38.«  km  badische  Strecken  der  Main-Neckarbahn.  In  auswärtigen 
Staaten  liegen  137,n  km  badische  Eisenbahnen. 

*)  Einschl.  Gepäckwagen  ,426  Achsen)  und  Bahndienstwagen  (363  Stück.) 
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578 Die  Eisenbahnen  im  Grofsherzogthum  Baden  im  Jahre  1691. 

3.  Anlagekapital. 

Am  Jahresschlufs  1891  betrug: 

die  Eigenthumslänge  ...  km 

das  verwendete  Anlagekapital: 

im  Ganzen  m. 

auf  1  km  Eigenthums- 

länge  „ 

das  Anlagekapital  im  Jahres- 
durchschnitt   .   .   .   .  „ 

bei  den 

,  otaat» Daunen 

Privatbahnen 

Staats* 

betrieb) 

Zusammen 

1 366,46 70,79  ! 1 426,95 

439  466011 6  995922 446450938 

324  211 98826 313024 

437  030  678 6  996  224 444026902 

4.  Verkehr  und  finanzielle  Betriebsergebnisse. 

V 

Betriebslänge  im  Jahresdurchschnitt  . 

Anlagekapital  „  „ 

Beförderte  Personen  

Güter  (frachtzahlende)  .  . 

Dienstgüter  (frachtfreie)  . 

Einnahme: 

aus  dem  Personenverkehr1)    .   .  . 

„     „    Gepäck-,  Eilgut-,  Milch-,  Fahr 

zeug-  u.  s.  w  Verkehr  .... 

aus  dem  Güterverkehr')  .... 

„     „    Verkehr  überhaupt  .    .  . 

im  Ganzen3)  

auf  1  km  Bahnlänge  

Ausgabe : 

im  Ganzen  

auf  1  km  Bahnlänge  

in  Prozenten  der  Roheinnahme  .  . 

km 

Jl 

Anz. 

t 

•i 

o 

1890 1891 

1427,11 

438932146 

20  472  726 

7  296  841 

406  791 

<7 1903807 

26  734  313 

42  348  661 

46  967103 

32210 

28  124439 

19  707 

61,ir 

1  463,98 

444026902 

20711032 

7  732  694 

501063 

14  710  631  1    14  650  607 

1938290 

26435  246 

43024142 

46020193 

31651 

32  768  516 

22537 

71,20 

»)  Auf  Personen-  und  Gepackverkehr  kommen  in  1891  16  667  664  Jt  (gegen 

16  6*7  212.*  in  1890). 

*)  Auf  Güterverkehr  (einschl.  Eilgut  u.dergl.)  entfallen  in  1891  27  626  768 

(gegen  26991  239  -«  in  1890). 

*)  Einschl.  der  Einnahmen  und  Leistungen  für  die  Reichspostverwaltung,  an* 

Militärgut  und  frachtpflichtigem  Dienstgut,  ausWagenmiethen  und  aus  sonstigen  Quellen. 
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Die  Eisenbahnen  im  Grofsherzo^thum  Baden  im  Jahre  1891. 579 

Einnahmeüberschufs : 1890 

1R91 

im  Ganzen  M 17  842664 13  261677 

M 12  503 9114 

in  Prozenten  des  Anlagekapitals    .  . 

°/o 

4,07 2,98 Es  hat  durchschnittlich  durchfahren: 

km 
20,76 

20,25 

1  t  Gut  75,89 
73,68 

Die  du rchschiiitt.lip.hfl  Einnahmt1  hfitriip" 

fiif    1     Pürcrtnnnlf  m 
o,4o 

o,4y 

11 4,65 

vi  J 

4,64 von  aer  noneiimanme  enttaiien: 

auf  die  Personen-  und  GepäckbefÖrderun  g 

0/  1 

*  1
 

{53,91 
33,81 

„  den  Güterverkehr  (einschl.  Leichen, 
58,72 

60,03 
» 

7,37 6,16 
Im  Vergleich  zum  Vorjahre  betrug  die 

Zu* 

nahmf  Cin  Prn/pnt^nV 

hpi  Hpr  PprannpnyriVil 

0/ 

9  07 J.,1D 

r}iitprtnnnen7ahl 
,,       ,,      uuici  luuin  ii/.uiu,      ,      .      .      .  . 

11 

3  67 5  49 

11 

4,25 
O  1A 

U,12 

1» 

y,2i 

Iß  Kl 

„  dem  Einnahmeüberschufs  .   .   .  . 

11 2,57 

OK.  -o 

— 5iO,73 

1,18 
1,1b 

Von  der  durchschnittlichen  Platzzahl  eines 

Zuges  waren  besetzt: 
7o 

10  5«< 

9,23 

11 

21  ftfi 20  02 

,,  J1I.  •.«•>••■• 

ii 

25,14 22.62 

ii 23  38 21,09 

Von  der  Ausgabe  kommen  (in  Prozenten): 

auf  allgemeine  Verwaltung     .    .    .  . ii 
7  in 

6  74 

„  Bahn  Verwaltung  

ii 

28.01 

„  Transport  Verwaltung: 

a)  äufserer  Bahnhofsdienst  .   .  . 

ii 
12,12 

10,83 

b)  Expeditionsdienst  

ii 

7.60 

6,87 c)  Zugbegleitungsdienst  .   .    .  . 

ii 7,12 

6,48 

d)  Zugbeförderungsdienst     .    .  . 
ii      i  39,47 

41,07 
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580 Die  Eisenbahnen  im  Grofsheraogthum  Baden  im  Jahre  1891. 

Es  ergiebt  sich: 

Lokomotiv- 

ftlr  jedes 

Nntt-  Bahn-») 

an  Einnahme 

„  Ausgabe  .  . 

„  Ueherschufs 

2,78 

1,70 

k  i  1  o  m  e  t  e  r 

1891 : 1890  1891 1890 1891 

2,58 
3,8i)  i  3,r>4 

32  210 
31 651 

1,84 2,32  |  2,52 

19707 22637 

0,74  , 

1,48  '  1,<>2 

*     i  1 12503 9114 

Das  Gewicht  der  bei  den  badischen  Stationen  abgegangeneu  und  an- 

gekommenen Güter  beziffert  sich  im  Betriebsjahre  1891  im  Ganzen  auf 

rund  7011066  t  (gegen  6  783126  t  im  Vorjahre),  von  denen  der  gröfste 

Theil  auf  Massenartikel  (mit  über  100000  t  Gewicht)  entfällt,  nämlich: 

auf  Steinkohlen 

„  Holz  .    .  . 

„  Getreide  und  Hülsenfrüchte 

„  Steine  

Eisen  und  Stahl 

1890 

25,m 

13,3« 
9.77 

8,4  G 

4,28 

1891 

26,20 

13,15 9.19 

7,96 

4,14 

Von  den  in  1891  beförderten  602  766  929  Gütertkm  (im  Durchschnitt 

415188t)  kamen  auf  die  Strecken: 

Mannheim— Konstanz   289  873  676 ♦ 

Offenburg — Singen  

Mannheim— Karlsruhe  (Rheinbahn)  .... 

Heidelberg— Würzburg  

Bruchsal— Bretten  

üurlach— Mühlacker  

Die  Einnahmen  der  badischen  Bahnen  aus  dem  Güterverkehr  mit 

dem  Auslande  betrugen: 

Tonnen- 

im Durchschnitt 

kilometer Tonnen 

289  873  676 693  477 

73111480 490681 

66998179 1064  486 

58612  079 366326 

20  556193 1370413 

27  077  456 694294 

')  Durchschnittliche  Betriebslänge. 
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im  Verkehr  mit  Oesterreich-Ungarn  .  .  ut 

„       „        »der   Schweiz   und  dem 

Vorarlberg    .   .   .   .  „ 

st Holland  . 

Frankreich 

Italien  .  . 

I: 

2 152  624 

226906 

123112 

372  765 

618974 

2604706 

244861 

122406 

386  958 

538312 

Die  höchsten  Einnahmen  betrugen: 

a)  im  Personenverkehr: 

in  1890  im  August  2  073  633  .// 

„  1891  „       „     2067475  „ 

Verkehrsschwankung  betrug  100%  (im  Vorjahre  116  %); 

b)  im  Güterverkehr: 

in  1890  im  Oktober  2  725  794  .// 

„  1891  „        „     2  800494  „ 

die  Verkehrsschwankuug  betrug  43%  (38°/0  in  1889). 
Für  das  Personenkilometer  bezifferte  sich  die  Einnahme: 

Ii 

Binnen- 
direkter  ( 

Sesammt- 

Verkehr 

3,no 
4,69 3,46 

3,04 4,72 
3,49 0,04 

0.03 
0,03 

in  1890  auf  4 

Zunahme  4 

Von  der  Gesammtroheimiahme  entfallen  auf  Personenverkehr  allein: 

in  1890  32,on  % 

dagegen  1891    31,64  „ 

Die  Ge8ammteinnahme  im  Personenverkehr  vertheilt  sich  auf  die 

verschiedenen  Wagenklassen  wie  folgt: 

auf   1.  Klasse  % 

n      H.         „   „ 

„     1".        n   n 

„   Zeitkarten  u.  dergl  „ 

»    Militär  „ 

1890 1891 

7.% 
7,M 

33,i>n 

33,27 

50,s4 

51,64 

5.21 

5,22 

2,*5 
2,33 
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im Die  Eisenbahnen  im  Grofsheriogthum  Baden  im  Jahre  1891. 

Im  Güterverkehr  ergiebt  sich  in  1891  (gegenüber  1890)  die  Zunahme 

bei  der  Einnahme  .  ...  um  2,73  °/o  (4,9*  %  im  Vorjahre), 

n  »  Tonnenzahl  ...  „  5,95  „  (3,76  „  »  „  ), 

„     „   Tonnenkilometerzahl     „  2,90  „  (3,62  „    „       »  )• 

Durchschnittlich  betrug  im  Güterverkehre: 

Belastung  einer  Güterwagenachse  t 

Frachtwerth  einer  Tonne  

„  Achse  

Die  Anlagekapitalien  verzinsten  sich: 

bei  den  Staatsbahnen  mit  °/o 

1890 

1891 

2,09 2,07 

4,66 
4,64 

9,72 
 ' 

9,60 
1890 

1891 

„    Privatbahnen  „ 

zusammen  _ 

4,03 

6,17 

4,07 

2,94 

5,81 

2,98 

5.  Unfälle. 

Im  Jahre  1891  haben  stattgefunden: 

11  Entgleisungen  (6  auf  freier  Bahn), 

4  ZusammengtöTse  (3  in  Stationen), 

78  sonstige  Unfälle  (davon  21  auf  freier  Bahn). 

Dabei  verunglückten: 

Reisende 

1891: 

durch  eigenes  Verschulden 

ohne     Verschulden  (im 

Dienste  u.  ».  w.)  .    .  . 

zusammen 

dagegen  in  1890 

ge-  ver- tödtet  letzt  |tödtet|  letzt  (tödtet|  leut  [tödtet  i  let*t 

I 

26 4  3 

—  1 

4 

2 

4 

4 

Bahn- 
bedienstete 

ge-  ver- 

9  l)39 -  7 

9 

9 46 
35 

Sonstige Personen_ 

ge-  i  ver- 

»)  13  8 

-  i  4 

131  12 

17,  12 

Zusammen' 

ge-  i  ver- 

26 

28 

50 

12 

62 51 

')  Davon  2  bei  Nebenbeschäftigungen. 

»)  Davon  6  durch  Selbstmord. 
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6.  Betriebspersonal. 

Das  Betriebspersonal  im  Jahresdurchschnitte  1891  betrag: 

Etate- 

Di&tarigche raftfsige 
Arbeiter 

Beamte 

Anzahl 

bei  der  allgemeinen  Verwaltung   .  •  . 
298,84 65,65 1  O  IQ 

895,68 
66,28 

2  246,56 

„    „    Transportverwaltung  .... 
2  996,77 * 

695,80 3074,78 

4190,H 
827,68 5339,46 

„    „   Werkstättenverwaltung    .   .  . 
88,43 21,51 2  203,99 

zusammen 

;  4278,57 

849,19 7  643,46 

7.  Main-Neckarbahn. 

Vom  badischen  Antheil  der  Main-Neckarbahu  betrug  für  das  Betriebs- 
1891: 

das  Baukapital  im  Ganzen   8566916  m 

„  *  „  Jahresdurchschnitt .  8  467  763  „ 

der  Einnahmeüberschufsantheil  ...  747 167  „ 

die  Verzinsung  des  Anlagekapitals  .   .        8,82  °/o- 
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Eisenbahnen  in  Japan,  insbesondere  die  Kinstaiobahn.  Unter 

Bezugnahme  auf  die  Mittbeilung  im  Jahrgang  1890  S.  881  werden  nach- 

stehend die  am  31.  März  1892  in  Japan  im  Betriebe  und  im  Bau  gewesenen 

Eisenbahnlinien  zusammengestellt : 

A.  Staatsbahnstrecken, 

(auf  der  Hauptinsel  Hondo) 

1.  Tokio— Kobe  

Zweiglinie  Ofume— Yokosuka  .... 

„  Obu— Taketoyo  .... 

„  Nagroka— Nagahama  .  .  . 

„       Maihara— Tsuruga .... 

„       Otsu— Baba 

2.  Takasaki— Yokozawa 

3.  Karuizawa— Naoetsu .  . 

4.  Yokozawa— Karuizawa  . 

zusammen  A 

B.  Privat,  bahnen, 

(a)  auf  der  Hauptinsel  Hondo). 

1.  Nippon— Tetsudo  Kwaisha: 

Hauptlinie  Tokio— (üyeno)  Moroika 

„       Moroika— Obwomori  . 

Zweiglinie  Shinagawa— Obkabane 

„       Omiya — Mayebashi 

„       Utsunomiya — Nikko  . 

„       Iwakiri— Shiogame  . 

Eisenbahnen 

im  Betrieb    |      im  Bau 

englische  Heilen 

376 

10 

13 10 

31 

1 

18 

92 

551 

328 

128 
13 

62 25 

4 
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2.  Honkai  Teteudo  Kwaisha: 

Osaka-Sakai  

3.  Ryomo  Tetsudo  Kwaisha: 

Oyama — Mayebashi  .    .  . 

4.  Mito  Tetsudo  Kwaisha: 

Oyama— Mito  

5.  Sanyo  Tetsudo  Kwaisha: 

Kobe-Kurashiki  .... 

Kurashiki— Onomichi    .  . 

Onomichi — Mihara    .    .  . 

6.  Osaka  Tetsudo  Kwaisha: 

Osaka— Kamenose    .    .  . 

Kamenose  -  Oji  

Oji — Nara  

Oji-Takata  

7.  Kwansai  Tetsudo  Kwaisha: 

Kasatsu — Yokkaichi  .  .  . 

Kameyama  -Tsu  .... 

8.  Kobu  Tetsudo  Kwaisha: 

Shinjiku— Hachioji    .    .  . 

Eisenbahnen 

im  Betrieb         im  Bau 

englische  Heilen 

a)  = (b)  auf  der  Insel  Shikoku) 

9.  Jyo  Tetsudo  Kwaisha: 

Mat8uyama— Mitsugahama  .  , 

Mitsugahama— Takahama  .   .  . 

10.  Samuki  Tetsudo  Kwaisha: 

Marugame-Kotohira  .   .   .   .  . 

11.  Besshi  Tetsudo  

6 

51 

14 

1 

9 

5 

49 

10 

OD 
898 

b)  = 

11 

15 

42  - 

99 

39 

10 

12 
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12. 

13. 

(c)  aal  der  Insel  Kiushiu). 

Kiushiu  Tetsudo  Kwaisha: 

Moji— Takase  

Takase— Kumamoto  .... 

Tosu— Saga  

Chiku  Ho  Tetsudo  Kwaisfaa: 

Wakamatsn — Naokata  .   .  . 

Nokata — Obkaike  

Nokata— Jizuka  

Eisenbahnen 

im  Betrieb         im  Bau 

englische  Meilen 

c)  = 
(d)  auf  der  Insel  Yezo). 

14.  Hokkaido  Tanko  Tetsudo  Kwaisha: 

Temiya — Peronaifuto  

Peronaifuto — Poronai  .  . 

Peronaifuto— Ikushumbetsu 

Iwamizawa—  Utashinai  .  . 

Muroran — Iwamizawa  .  . 

Obbira— Yubari  .... 

Sunagawa— Sorachibetsu  . 

d)  = zusammen  £ 

dazu  A 

überhaupt 

104 

17 

16 

16 

153 

54 3 

5 

28 

90 

1  156 
551 

1707 

13 

13 

70 

20 

6 

96 

128 

7 

135 

Die  Gesammtlänge  des  japanischen  Eisenbahnnetzes  wird  also  nach 

Fertigstellung  der  im  Bau  begriffenen  Strecken  1842  Meilen1)  oder  2964  km 

betragen.  Ueber  den  weiteren  Ausbau  des  Eisenbahnnetzes  ist  durch  das 

Gesetz  vom  20.  Juli  1892»)  vorläufige  Bestimmung  getroffen. 

Bei  dem  Bau  und  Betrieb  der  unter  12  genannten  Kiushiu-Eisen- 

bahn  sind  ein  preufsischer  Eisen bahndirektor  und  mehrere  Betriebs- 

*)  Die  englische  Meile  zu  l,co»  km  gerechnet. 

>)  Vergl.  Archiv  1898  S.  158  ff. 
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beamte  beschäftigt  gewesen,  deren  Leistungen  uneingeschränktes  Lob  ge- 

fanden haben.  Das  Oberbaumaterial,  die  eisernen  Brücken,  Lokomotiven, 

Wagen  und  sonstiges  Betriebsmaterial  u.  s.  w.  dieser  Bahn  —  im  Werthe  von 

etwa  4l/a  Millionen  Mark  —  ist  zum  grofsenTheü  von  deutschen  Firmen  geliefert 

worden.  Die  Hauptlinie  der  Bahn,  die  von  der  Nordspitze  Kiushins,  von 

Moji,  in  südlicher  Richtung  durch  die  halbe  Insel  und  zwar  durch  frucht- 

bare und  gewerbthätige  Gegenden  konzessionirt  wurde,  ist  bis  Kumanoto 

fertiggestellt  Die  von  der  Hauptlinie  bei  Tosu  in  westlicher  Richtung 

geplante  Abzweigung  nach  Nekasaki  nebst  Seitenausläufer  von  Arita  nach 

dem  japanischen  Kriegshafen  Sasebo  ist  zunächst  nur  bis  Saga,  der  Haupt- 

stadt des  gleichnamigen  Regierungsbezirks,  ausgebaut  worden.  Diese 

Linien  sind  eingleisig  und  in  ihrer  jetzigen  Ausdehnung  etwa  seit  Mitte  1891 

in  Betrieb.  Ihre  Länge  beträgt  zusammen  137  Meilen  oder  etwa  200  km, 

was  etwas  mehr  als  die  Hälfte  der  dem  Unternehmer  konzessionirten  Bahn- 

strecken ausmacht.  Der  Bau  der  übrigen  konzessionirten  Linien  ist  noch 

nicht  in  Angriff  genommen  worden.  Doch  hat  die  Gesellschaft  bereits  das 

Gebäude  für  die  künftige  Anschlufslinie  an  die  benachbarte  Chikuho-Eisen- 

bahn  erworben.  Ferner  sind  das  massive  Verwaltungsgebäude  und  die 

Wohnungskolonie  für  Bahnbeamte  in  Moji,  sowie  der  Grund  und  Boden 

für  die  Hauptwerkstätte  in  Kukura  schon  von  vornherein  so  grofs  vor- 

gesehen worden,  dafs  diese  Anlagen  auch  für  die  Bedürfnisse  der  noch  zu 

bauenden  Bahnstrecken  ausreichen  werden.  Zudem  besitzt  die  Bahn 

zwischen  Moji  und  Ongagawa  bereits  den  Grund  und  Boden  für  die  etwa 

erforderlich  werdende  Anlage  eines  zweiten  Gleises. 

Die  gesammten  Kosten  des  Unternehmens  betragen  5  778003  Yen 

(nach  dem  Kurswerth  etwa  17  Millionen  Mark)  und  durchschnittlich  für 

die  englische  Meile  42000  Yen  (=  ungefähr  78000  m  für  das  Kilometer), 

während  die  unter  gleichen  Bodenverhältnissen  gebaute,  oben  erwähnte 

Chikuho-Bahn  und  die  Hokkaido-Bahn  über  60000  Yen  für  die  Meile 

(=  ungefähr  111  900  M  für  das  Kilometer)  kosten.  Das  der  Gesellschaft 

für  die  Anlage  der  gesammten  ihr  konzessionirten  Linien  staatlich  ge- 

nehmigte Aktienkapital  beträgt  11  Millionen  Yen,  wovon  7l/2  Millionen  Yen 

gezeichnet  und  5700000  Yen  eingezahlt  sind.  Daneben  hat  die  Gesell- 

schaft sich  Mittel  im  Betrage  von  225000  Yen  durch  Aufnahme  einer 

Bankschuld  verschafft. 

Das  Ergebnifs  des  letzten  Betriebsjahres  (1.  Oktober 

1891/92)  betrug   440240  Yen 

und  liefs  nach  Abzug  der  Ausgaben  für  Betrieb,  Unter- 

haltung u.  s.  w.  mit   201978  „ 

einen  Reingewinn  von  238  262  Yen 

Archiv  fttr  Eisenbahnwesen.  1988.  33 
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übrig,  der  zur  Zahlung  einer  Dividende  von  4,1  °/o  auf  das  eingezahlte 

Kapital  verwendet  worden  ist.  Die  Dividenden  der  Vorjahre,  welche  zum 

Theil  6%  betrugen,  geben  kein  reines  Bild  von  den  Erträgnissen  der 

Bahn,  da  in  jenen  Jahren  erhebliche  Bauzuschüsse  des  Staates  mit  zur 

Vertheilung  kamen. 

Bei  fernerer  verständiger  Leitung  dürfte  die  Lage  des  Unternehmens, 

dessen  hauptsächliche  Frachten:  Reis,  Kohle,  Wachs,  Porzellan  und  Stein- 

gut, Kalk  und  Fischdung,  Fische  und  Muscheln,  Matten,  Sake  (Reisbier) 

und  Shoyu  (Soya  Sauce)  sind,  für  die  nächste  Zeit  als  gesichert  gelten 

können ,  zumal  die  niedrig  gehaltenen  Güter-  und  Personentarife  eine 

weitere  Zunahme  des  —  auch  ohne  den  Ausbau  der  noch  nicht  in  Angriff 

genommenen  Strecken  —  stetig  anwachsenden  Verkehrs  erwarten  lassen. 

Die  Nebenbahnen  in  Beigrien  im  Jahre  1891. 0  Die  belgische 

Nationalgesellschaft  für  Nebenbahnen*)  hatte  nach  ihrem  7.  Verwaltungs- 

berichte*)  bis  Ende  März  1892  die  Konzession  für  56  Nebenbahn-  (Lokal- 

bahn) Linien  in  einer  Gesammtlänge  von  1 068,«?  km  erhalten.  Hiervon 

waren  bis  zu  dem  genannten  Tage  45  Linien  mit  901,9  km  bereits  im 

Betriebe,  die  übrigen  11  Linien  mit  186,9  km  waren  im  Bau  begriffen  oder 

es  war  deren  Ausführung  vorbereitet. 

Von  jenen  1 088,8  km  haben 

47,3  km  die  Spurweite  von  1,435  m, 

190.2  „    „         ,         „    1,067  „  «) 

851.3  „    „        „         „   l,oo   „ . 

Die  Gesellschaft  hat  ferner  für  14  Linien  in  der  Länge  von  166,7  km 

die  Konzession  erbeten  und  für  weitere  4ö  Linien,  in  der  Ausdehnung  von 

851.7  km,  die  Vorarbeiten  eingeleitet,  endlich  für  12  Linien  mit  232,1  km 

die  Erlaubnifs  zur  Herstellung  der  Vorarbeiten  bei  der  Regierung  nach- 

gesucht. 

Die  Gesammtlänge  der  im  Bau  und  Betriebe  befindlichen  und  der 

für  die  Ausführung  in  Aussicht  genommenen  Linien  beträgt  demnach  rd. 

2  340  km. 

>)  Vergl.  die  Nebenbahnen  in  Belgien  im  Jahre  1890,  Archiv  1892  S.  640. 

S.  Organisation  des  belgischen  Nebenbahnwesens  Archiv  1886  S.  748. 

»)  Societe"  national  des  chemins  de  fer  viciuaux,  septieme  exercice  social  anne> 

1891.   Rapport  präsente  par  le  conseil  d'administration. 

*)  Wegen  des  in  Aussicht  genommenen  Zusammenschlusses  mit  deu  nieder- 
ländischen Bahnen. 
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Diese  Zahlen  beweisen,  von  welch1  aufserordentlicher  Bedeutung  das 
Gesetz  vom  24.  Juni  1885,  auf  Grund  dessen  die  Nationalgesellschaft  ins 

Leben  gerufen  wurde,  für  die  Entwicklung  der  Nebenbahnen  in  Belgien 

gewesen  ist.  Die  41  km  Nebenbahnen,  welche  in  Belgien  vor  Erlafs  jenes 

Gesetzes  vorhanden  waren,  sind  am  Ende  des  Jahres  1891,  also  innerhalb 

etwa  61/,  Jahren,  auf  1  146  km  angewachsen.  Die  Länge  der  Nebenbahnen 

beträgt  somit  etwa  25%  der  des  Hauptbahnnetzes  in  Belgien,  das  rd. 

4617  km  umfafst. 

Die  von  Jahr  zu  Jahr  eingetretene  Ausdehnung  des  Nebenbahnnetzes 

ergiebt  sich  aus  folgender  Tabelle: 

Von  der 

Regierung 

konzes- sionirt 

Davon 

im  Betriebe im  Bau 

km 
km km 

Am  1.  Januar  1887    .  . 
221,7 184,7 

37,o 

1.  April  1888  .    .  . 

573,3 465,1 108,2 

.,    1.     „    1889  .    .  . 

764,8 467,2 
297,6 

„    1.  Januar  1890    .  . 
808,7 

704,2 104,6 

1.  April  1891  ..  . 

974,5 837,9 
136,6 

„    1.     „    1892  .   .  . 
1088,9 

901,9 
186,9 

Am  Schlüsse  des  Jahres  1891  war  das  Baukapital  für  61  Linien  mit 

rd.  1 149  km  Länge  bereits  aufgebracht,  oder  doch  dessen  Uebernahme 

sicher  gestellt,  dasselbe  beziffert  sich  auf  52  716000  Frcs.,  d.  i.  45  880  Frcs. 

für  das  Kilometer. 

Zu  dieser  Summe  sind  beigetragen: 

vom  Staate  .    .    .    .  14  227000  Frcs., 

von  den  Provinzen    .  14  678000  „ 

„     „   Gemeinden  .  21  543  000  „ 

„    Privaten    ...  2268000  . 

Für  die  Jahre  1885  bis  1891  stellt  sich  die  Vertheilung  des  Anlage- 

kapitals in  Prozenten  wie  folgt: 

38*
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im  Jahre 

  

Staat Provinzen Gemeinden Private 

"o 

•/. 

% % 

1885 27,70 
27.70 

39,84 5,26 

1886 28,83 26,96 39,96 
7 

4,76 

1887 27,86 27,42 
40,28 

4,46 

1888 27,67 
27,62 

40,13 
4,68 

1889 27,88 
27,61 40,87 

4,18 
1890 27,26 27,76 40,26 

4.74 

1891 26,98 
27,85 

40,87 4,30 

Die  gezahlte  Dividende  hat  im  Jahre  1891  im  Durchschnitt  2,76  % 

betragen  gegen  2,66  %  im  Jahre  1890. 

Die  Verpachtung  des  Betriebes  der  einzelnen  Strecken  erfolgte,  wie 

in  den  früheren  Jahren,  theils  im  öffentlichen  Verdinge,  theils  auf  Grund 

anderweiter  Verhandlungen  mit  Unternehmern  und  Betriebsgesellschaften. 

Die  wichtigsten  Betriebsergebnisse  der  belgischen  Nebenbahnen  für 

das  Jahr  1891  und,  soweit  zum  Vergleiche  geeignete  Angaben  vorhanden 

sind,  auch  für  1890  sind  auf  den  folgenden  Seiten  zusammengestellt.  Es 

ist  hierzu  zu  bemerken,  dafs  unter  ,,Ausgabew  der  Antheil  des  Betriebs- 

pachters an  der  Einnahme  vermehrt  um  200  Frcs.  als  Generalunkosten 

für  das  Kilometer  und  Jahr  zu  verstehen  ist. 

Bei  den  meisten  Linien  haben  sich  die  Einnahmen  gegen  das  Vor- 

jahr erhöht,  bei  4  Strecken,  deren  eine  jedoch  nur  181  Tage  im  Betriebe 

war,  sind  die  Betriebsausgaben  durch  die  Einnahmen  nicht  gedeckt. 

Die  Zahl  der  geleisteten  Zugkilometer  betrug  im  Jahre  1891  3  948  698 

gegen  3365034  im  Jahre  1890. 

Die  Anzahl  der  eingetretenen    Unglücksfalle   zeigt   die  folgende 

Tabelle:  ,  , verletzt  getödtet 

Es  wurden 1891 
1890 1891 

1890 

1 5 2 1 

3 1 

9 8 

23 

12 

• 
zusammen 10 

16 26 

13 

Die  Zahl  der  getödteten  Personen  ist  gegen  das  Vorjahr  sehr  ange- 

wachsen, in  fast  allen  Fällen  wurden  die  Verunglückungen  durch  die  eigene 

Schuld  der  Betroffenen  hervorgerufen. 

»)  Einschl.  der  Selbstmorde. 
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Bahnlinien 
Mitt- 
ler« 

Be- 

tnens»- 
lÄnge 

km 

Zahl 

der 

Be- 

trieba- 

tage 
Ge- 

leistete 

Zug- 

kilo- 

raeter 
Ein- 

nähme Auagaue 

Fr«. 

Ueber- 
schnfs 

Freu. 

Ver- 

hältnis der 

Aus- 

zur  Hin- 
nahme 

% 

l * Antwerpen-Hooggtraeten- 

Turnhot                 •  ■  ' 

1891 
1890 

865 

865 
264  657 
260  206 

884076,« 

290245,6» 
221  145,94 
198 196,71 

112931*9 

92  048,9s 66,5(0 68*9 

ü w  oi  viiuv      i*ivui/vn      a.  muco    ■  • 
1891 
1890 365 865 

160241 

136662 
149219,64 
129  944,91 

111608,16 
95  681,08 

37  611,48  74,7» 
31268*8  75*7 

3 \ndenue — Etrliezee 181*1 
1890 

865 

S65 

63063 
65875 

79078,46 

70685,61 

61  400,10 56106** 
17  678*6  77,64 
14  676*9  79,3« 

4 Melreux  Laroche 1891 1890 1  0  (U 365 365 
84213 
84  616 

69  397,01 

68809,34 

49528,56 
48  799,78 

19878,45 

19609,61 

71*6 

71,44 5 Poix  —  Saint-Hithert 1891 
1890 ß  Iii 

0.40 

865 

365 
87497 
36  781 29096,15 

27  377,15 
21 869,96 

20921,96 

7  226,19 

6465,*> 

76,16 

76,43 
6 Thielt-Aeltre  . 

1891 
1890 

865 365 65  767 
60  667 

33  316,67 

38  932,45 
89  964,49 40004,16 

—  6687,75  119,99 
—  6071,71  117,8» 

7 1891 

1890 
Ol  %n 865 865 

101798 

82628 

142018,75 
186  712*0 

103076,7* 
108  868,96 

39943*0 
27  853*4 72*8 

79,84 B 
1891 

1890 
lim 14*5 365 365 

62  886 

66076 
68  026,9c 
66185,«) 

46  969,48 
46  003,68 21  067,«n 20 131*7 69,04 69*9 

!* 
Charleroi— Mont  aur  Marchienne 1891 

1890 
365 

865 

35086 

34110 
27  520,35 
27  396,85 

20868,73 
20  484,41 6661,63 

6961,44 

76*9 

74,59 
10 M  a1  inp«     Tf  pfrpm 1891 

1890 
365 
865 

84158 
86066 79967,flo 70 181,49 

53  542*0 

60  688,7« 

26426*0 

19442,75 66,96 
72*8 

11 Charleroi— Lodelinsart 

(8t.Antoine)          ■   •  •  • 

1891 
1890 

0,50 

865 365 39  263 
38142 

36  396,15 
34  820,15 27  957,»o 26786,16 

7487*5 

9084,99 
74*7 

73,91 

18 flharlftroi— -  Montiimv  le  Tillen! 
1891 
1890 

7,90 

365 

365 
127  867 

126096 
10691005 
106  216,15 

80866*« 

77  766,4» 

26644*9 

28449*7 

76*7 
73*s 

13 1891 
1890 13,69 

865 
865 

59924 
48487 

76  964,87 
67  243,06 

48602*9 

42713,70 

28362*5 

24629*5 
6S,i» 
63*9 

14 
1891 

1890 
128053  128469,os 
117791  123929,20 

78978,40 
79067,90 

44  490*5 
44861*0 68*7 

63*0 

IS Sumiinti  —  Andpnnp  -(Üym UIII1J3U11        *\  U'  1  Cll  1113       ulICO  •       •  • 
1891 
1890 14,00 

365 

865 
49770 

48262 
25  542,9« 
26  973,** 

18721*6 

19  694,05 

6821,49 
7  879,64 

73,9» 72,64 
16 Rrilvollaa  ITncrhipn 1891 

1890 
3l,u 365 365 

122721 
113  892 

126  887,80 
106689,19 

89  706*5 

76762,19 

36681*5 29  787*7 
71,oo 

71,78 
17 Sniminnt  -  Pmilapin' 

1891 

1890 

8,04 

365 

366 

29220 
28166 

53  826,oo 
47884,95 

32  280,9« 

29  769,70 

21 045,04 
17  614*5 

60,54 

62*8 

18 *P  n-t  t  n\\t>u  11  mnKjo'L* 1891 
1890 

16,6» 

365 

366 

80092 

59287 
91  612,05 

69497,95 

58  880*0 
44986*9 

32  681,75 
14  662*6 

64,54 
75,59 

19 1890 

16,51 365 365 
60225 
59661 

56  377/» 

61  278,75 88008*5 
18  130,37 
23265*0 

67,84 
62,08 20 

1891 

1890 

26,55 

365 866 94  418  127758,$.- 
98265  186  875,65 

84  910,18 
78606*5 

42  848*7  66,46 

57768*0  57,64 

21 
Tramway  dn  Nord  d'Anver«  .  . 

1891 

5,00 

866 278  426  121  991  *i 92  177*8 29818,7* 

75,56 
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Bahnlinien 

An  vera — Braaachaet —Frontiere 

et  Schooten  1891 

Anvera— Santvliet— Lillo  .  .   .  jjjjjj 

Bourg-Läopold-Bre'e-Maeaeyek  ]  ̂ 

Saint  Ghialain— Hautrage  et  ex- 
tenaiona  

Houffalize-Bourey  

Baulieue  de  Mona  

1891 
Deynse— Audenarde  

Furnea-Yprea  |gj 

Anvera— Santhoven—Lierre  .  . 

Brnxellea  — Haecht       (service  1890 
orbain)  1891 

Bnuelles  —  Haecht       ( service 
vicinal)  1891 

Hooglede^Thielt  

Ciavier  au  Val  — Saint-Lambert  1891 

QuivTain— Roiain  1891 

Brugea— l'Ecluae— Heyat  .  .  .  1891 

Heyat-op-den-Berg— Westerloo .  1891 

Paliaaeul-Bouillon  .   .  .   .  .1891 

Eeloo  a  la  frontiere  1891 

Gand—Zele— Hamme  ....  1891 

Lodelinaart  (Bonnaire)äChatelet 

(Place  8t.  Boch)  1891 

Dolhain-Goe-  (Be"thane)  ...  1891 

Bruxellea— Sterrebeek  .  .  .  .1891 

Bruxellea-Petite— Eapinette  .  1891 

Ligne  du  entre  (La  Louviere  .  1891 

Mitt- 

lere 

Be- 

trieb 

l&ngo 

km 

Zahl 

der 

trieb«- 
ta^e Ge- 

leistete Ein- 

Zug
-  

Auagabe
 

küo- 
 nähme meter 

r  rca.  rrcs. 

Ueber- 

Ver- 

haitnifs 

der 

Au»- 

,     ,  gäbe 

schufs  zurEm- 

'  nähme 

I 

29,ti 

37,85 

41,oo 

14,75 

12,00 

28,00 

19,oo 

36,3» 

27,95 

6,40 20,80 

88,31 

26,00 

11,4V 

30,87 
18,00 

15,30 

14,45 

7,81 

4,33 

4,60 

5,67 14,96 

365 
365 

127  936  104  433,67   67  068,60   37  865,07  64," 

147  288  158  865,0«  129  871, ao 
141  596  153992,»7  129  099,65 

365 148656  97  494,üi 
182414  86632,15 

866  51 037 
866    45  447 

3G5 

365 44  35L> 
42081 

50  549,00 
35  189,48 

21  631,36 
19  834,6» 

365  124  034  136  002,89 
365   124  258  141679,67 

365 65  433 
65  878 

365  151061, 
365  139  896 

366  118343 
365  114  200 

866  138  069 

366  97077 

365  76  387 

365  !  121  294  j 
365  129  428: 

365 99  662 
60668 

365  120077 

366  66 148 

366  65  474 

270  44194 

266  97904 

184 

181 
169 

33 

73 

18616 

10  778 

31382 

8889 

37  898,-1 
38  646,97 

121  309,80 

107  667,15 
86069,60 
95  253m 

96  111,05 
73  128,85 

81 669,19 

77  129,94 
73  489,47 

87  704,45 

27062,86 

77  308,83 

41  794,97 

89  983,51 

25  486,40 

73  612,90 

18  443,45 

8  753,90 

84098,16 

9  351,60 

90  649,78 
79796,87 

84  604,84 
86  323,84 

27  359,83 
26  574,53 

88  270,53 
92669,51 

42  084,63 
87  600,84 

80  701,6» 
80  485,13 

54  688,93 
59  849,» 

80722,u 

61668,8« 

66  298,7« 
75  748,68] 

74  696,65  - 

66212,701 

20631,77  1 61 617,35 

89698,7« 

36  363,95 

24  640,50 

41  891,99 

28  993,*  81,7> 

24  893,38;  88,83 

6844,87  92,9* 
6736,88|  93,99 

16046,3«  68m 
8866,5«  74,8i 

-6727,87  126,4» 
-  6  789,84  133m 

47  732,36 !  64,» 
49020,14  66,40 

-  4 136,39  110,9t 
-3863,87  III,» 

40607,511  66,M 
27  182,08 !  74,75 

81370,67  63M 
86403,79  62m 

15388m  83m 

11464,8»  84M 

25260,43  69M 

1380m'  98,81 - 1 107,18  101m 

82  491,75  62,95 
6421M  76M 

16  686m  79,70 

2  096,8»  94,m 

8  679M  i  91,04 

96,*> 
56,3! 31720,9* 

10  879,39     3064,1»  77,81 

9  841,45  -  1037,55  112M 

27883,81     6214m!  81,78 

18  018  18007,10 

8 162,u 

13  923M 
1  199,4»  87,17 

4088,43  77,38 

id  by  Googl 



Kleinere  Mittheilungen. 

Die  Bedeutung  des  Kohlenverkehrs  auf  den  einzelnen  Linien, 

der  unter  königl.  sächsischer  Staatsverwaltung  stehenden  Eisen- 

bahnen im  Jahre  1890.  Der  Geschäftsbericht  der  sächsischen  Staats- 

bahnen für  das  Jahr  1891 »)  enthält  eine,  durch  bildliche  Darstellung  ver- 
anschaulichte üebersicht  des  Kohlenverkehrs  auf  den  unter  sächsischer 

Staatsverwaltung  stehenden  Bahnlinien  für  1890,  aus  welcher  im  Anschlufs 

an  frühere  Mittheilungen *)  die  wichtigsten  Zahlen  zusammengestellt  werden. 

Für  die  sächsischen  Bahnen  haben  die  Kohlen,  als  bedeutungsvolles 

Frachtgut  und  Betriebsmaterial,  erhöhte  Wichtigkeit,  da  sie  schon  seit  1869 

durchschnittlich  die  Hälfte  aller  Gütertransporte  umfassen  und  der  heutige 

Kohlenverkehr  allein  erheblich  gröfser  ist,  als  der  Güterverkehr  aller  Bahnen 

Sachsens  zusammen  vor  20  Jahren. 

Es  betrug  der  Gesammtkohlentransport  der  unter  königl.  sächsischer 

Staatsverwaltung  stehenden  Eisenbahnen: 

in  1890  =  8  141  643  t  gegen  4899228  t  in  1879. 

Davon  kamen: 
auf  Steinkohlen ;iuf  Braunkohlen 

1890 

1879 

3  639  525  t  =  44,70  °/o !  4  602 118  t  =  55,30  % 

2  637  994  „  =  63,85  „  2  261234  „  =  46, ir.  „ 

Von  dieser  Gesammtmenge  stammten: 

a)  Steinkohlen: 

aus  dein  Zwickauer  Bezirke  .  . 

„      „    Lugau-Oelsnitzer  Bezirke 

„  Schlesien  

r  Westfalen  

b)  Braunkohlen: 

aus  Böhmen  

„  Sachsen-Altenburg  .... 

„  Preufsen  

1879 

t        in  % 
1890 

1789110  36,62'  1 
414  575    8,46 ! 

f 

123  479  2,62 

7  455  0,15 

1820  954  37,16  3 

424  735  8,67 

i 1  395 
0,03 

Während  der  Kohlenverkehr  auf  den  Staatseisenbahnen 

nach  die  Hälfte  aller  Gütertransporte  umfaßte,  bildete  die  F 

764816  21.68 

990  641  1 12,17 

333  707  4,io 

150051  1,85 

543  777  43,53 

870  830  10,70 

64  695  0,67 

dem  Gewichte 

rachteinnahme 

1  /  Statistischer  Bericht  Uber  den  Betrieb,  der  unter  königl.  sächsischer  Staats- 

verwaltung stebendeu  Staats-  und  Privateisenbahnen  im  Jahre  1801.  Dresden;  Juli  1*92. 

2j  Vergl.  Archiv  1889  S.  424  u.  ff. 
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daraus  mit  12,6  Millionen  Mark  in  1879  und  17,6  Millionen  in  1890  nur 

ein  Drittheil  der  Gesammtfrachteinnahme  aus  den  Gütern  der  verschiedenen 

Tarifklassen. 

Von  der  Gesanimtmenge  der  beförderten  Kohlen  verblieben  innerhalb 

der  Grenzen  des  Verwaltungsbereichs 

in  1890  =  6  371  166  t, 

dagegen  „  1879  =  3  461718  „. 

Das  Mehrbedflrfhifs  von  2909448  t  wurde  gedeckt  durch  1546G31  t 

aus  Böhmen,  662  814  t  aus  Sachsen,  389  825  t  aus  Sachsen-Altenburg  und 

310 178  t  aus  Preufsen. 

Einschl.  der  von  fremden  Bahnen  zugeführten  Kohlenmengen  (in 

1879  =  1 953  283  t  und  in  1890  =  4  096  264  t)  betrug  der  Gesammtkohlen- 

tran8port  auf  den  Eisenbahnen  Sachsens 

in  1879  =  4961243  t, 

dagegen  „  1890  =  8405  209  „. 

Die  Steigerung  stellte  sich  für  den  elfjährigen  Zeitraum  auf  69%. 

Neben  dem  Schienenwege  findet  auch  auf  dem  Wasserwege  ein  starker 

Transport  böhmischer  Braunkohlen  nach  und  durch  Sachsen  statt.  Im 

Jahre  1890  betrug  die  Gesammteinfuhr  auf  dem  Elbstrom  1966625  t, 

wovon  389  718  t  (=  20%)  an  den  sächsischen  Ufern  der  Elbe  gelandet 

wurden,  der  übrige  Theil  entfiel  auf  Durchgangsverkehr.  Im  Jahre  Ift  1879/1890 

ist  der  Kohlenverkehr  der  Elbe  aufs  Doppelte  gestiegen,  denn  im  Ver- 

«leichsjahre  1879  betrug  die  Gesammteinfuhr  nur  802340  t,  wovon  eben- 

falls 20%  in  Sachsen  verblieben.  Der  Kohlenverbrauch  innerhalb  der 

Grenzen  des  Königreichs  betrug: 

davon 

von  den  Steinkohlen 

Braunkohlen 

überhaupt  ( 

im  Ganzen  

Steinkohlen  

Braunkohlen  

Es  stammten: 

(aus  dem  Königrei
che 

„   anderen  Ländern 

1  aus  dem  Königreiche 

\    „   anderen  Ländern 

aus  dem  Königreiche   .    .    .  . 

anderen  Ländern  .    .   .  . 

1870 1890 

Tonnen 

4751312  8  041  339 

2  719  170  3  773  319 

2032142  4268020 

26013980 

112190 

589245 

1442897 

3196225 

1555087 

3367115 

406  204 

812  944 

3  455076 

4180069 

3861280 
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In  Folge  des  starken  Kohlenverbraucbs  im  Lande  ist  die  Kohlen- 

einfuhr aus  anderen  Ländern  sehr  erheblich  gestiegen. 

1879 
1890 

Die  Einfuhr  betrug: 

im  Ganzen   

|  Steinkohlen  
und  zwar  <  D  ... 

[  Braunkohlen  

Die  Einfuhr  überstieg  die  Ausfuhr  überhaupt  um 

Tonnen 

1555087  3861280 

112190  406  204 

1442  897  3  456  076 

849807  3042444 

Das  Kohlenbedürmifs  Sachsens  in  1890  berechnet  sich  durchschnitt- 

lich mit  2297  kg  auf  den  Kopf  der  Bevölkerung  von  3  500513  Einwohnern. 

Der  Verbrauch  im  Lande  betrug: 

1879  =  4  751  312  t  =  1624  kg  für  den  Kopf, 

1886  =  6  375216  „  =  1964  „  „ 

1887  =  6  897550  „  =  2084  „  „ 

1890  =  8041339  „  =  2  297  „  „ 

Der  Werth  der  im  Königreich  Sachsen  verbrauchten  Kohlenmenge 

stellt  sich: 

I 
 1879 

1890 

im  Ganzen  auf  

und  zwar 

für  die  auf  der  Eisenbahn  angefahrene  Menge 

„  Elbe 

„    „  Landstrafse 

-■•> 

Mark 

23  614  568 46868065 

15  746  831 33683102 

346  977 939  220 

7  521  7Ö0 
12245  74:3 

Unter  den  Steinkohlentransporten  haben  die  der  sächsischen  Kohlen 

die  gröfste  Bedeutung,  die  übrigens  in  Folge  stärkeren  Vordringens  fremder 

Kohlen  von  79,95%  (in  1869)  auf  47,46  °/0  0«  1887)  und  auf  38,57% 

(in  1890)  herabgegangen  ist. 

Der  schlesische  Steinkohlen  verkehr  ist  von  4,29%  (in  1869)  auf 

6,13%  (in  1874)  gestiegen,  dann  bis  2,59  (in  1879)  herabgegangen,  und 

allmählich  wieder  bis  4,10%  (in  1890)  gewachsen. 

Der  böhmische  Braunkohlenverkehr  ist  von  16,53  %  (m  1869)  auf 

38,77%  (in  1877)  gestiegen,  fiel  dann  auf  31.64%  (in  1882)  und  stieg 

seitdem  bis  43,53%  (in  1890). 
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Neben  den  böhmischen  Braunkohlen  haben  auch  die  Alteuburgischeu 

eine  beachtenswerthe  Bedeutung  erlangt,  von  5,79%  (in  1873)  auf  ll,70°/o 

(in  1884)  gestiegen,  betrugen  sie  für  1890  =  10,70  °/o  der  Transportmenge. 

In  dem  zweiundzwanzigjährigen  Zeitraum  1869 — 1890  sind  die  Steinkohlen- 

transporte von  83,47%  auf  44,70%  zurückgegangen,  wahrend  die  Brauu- 

kohlentransporte  von  16,&s  %  auf  55,30%  gestiegen  sind. 

Die  Oldenburg  sehen  Eisenbahnen  im  Jahre  1891.  »j  Am 

Jahresschlufs  1891  waren  422,51  km  Bahuen  im  Betriebe,  davon  346,42  km 

Hauptbahnen.  Abzüglich  der  fremden  Strecken  (11,16  km)  ergiebt  sich 

die  Betriebslänge  zu  411,95  km*). 

Nachstehend  folgen  die  Hauptbetriebsergebnisse  für  die  Jahre  1890 

und  1891  übersichtlich  zusammengestellt: 

Es  betrugen: 
1890 

1891 

Bahnlänge  am  Jahresschlufs  .    .    .  . km 411 

411 

i 
410 

410 

M 44092  216 44  154  711 

111019 110619 

Betriebsmittel : 

Stück 79 

91 

164 

179 

i 

>■> 

•' 

32 

778 

32 

1063 

»? 

126 

136 

Beschaffungskosten  der  Betriebsmittel M 5  574  671 6990061 

Anz. 2  297  775 2500343 

"  i 

6295 6850 

3  030643 
3260638 

*)  Vergl.  Archiv  1892  S.  648,649  fUr  das  Jahr  1890.  Die  nachstehenden  Mit- 

theilungen  sind  dem  Jahresbericht  über  die  Betriebsverwaltung  der  oldenburgischen 

Eisenbahnen  für  das  Jahr  1891  entnommen. 

*)  Hiervon  entfallen: 

auf  oldenburgisches  Gebiet   307, km 

„  preufsisches         w   94,m  „  _ 

„   niederländisches     „    om  „      —  4ii,*>Km. 
,.   bremisches  r    8,u  „ 
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Geleistete  Personeukm   Stück 

auf  1  km  Betriebslänge   „ 

Personengeldeinnahme   m 

auf  1  km  Betriebslänge   „ 

durchschnittlich  für  1  Person  und  km  4 

Beförderte  Güter  aller  Art    ...   .  t 

Frachteinnahme  (einschl.  Nebengebühren): 

im  Ganzen   ji 

für  1  km   „ 

„  1  tkni   4 

Gesammteinnahmen   m 

für  1  km   „ 

Betriebskosten   „ 

für  1  km   „ 

im  Verhältnifs  zur  Einnahme  ...  % 

Betriebsüberschufs   ul 

für  1  km   „ 

im  Verhältnifs  zum  Anlagekapital  .  °/0 

Kosten  der  Zugkraft: 

für  1000  Nutzkm   M 

1000  Lokomotivkm   „ 

,.   1000  Achskm   „ 

„   1  Kilometertonne  Rohlast ...  ^ 

„   1          „           Reinlast    .    .  „ 

1890 

70212906 

171 314 

2127029 

6190 
3,0 

2  837  739 

6921 

4,40 

5  576  419 

13606 

3  617  675 

8827 

64,87 

1958744 

4  779 

4,44 
361,18 

265,53 
14,66 

0,2 1,1 

1891 

■  -  

74685874 

181946 

2285783 

5576 3,1 

1140  928 

3  270540 

7977 

4,oo 
6  273  840 

16  302 

4081293 

9954 

65,05 

2  192  547 

5348 

4,97 

376,81 

278,96 

15,47 
0,2 

1,1 
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Betriebsergebnisse  der  rassischen  Eisenbahnen  vom  1.  Januar 

bis  30.  Juni  1891  und  1892.') 

Staats-  Privat- 
Zusammen 

Gegenstand Eisenbahnen 

( Halbjahr) 

1*91 
1892         1891  1892 

1891 
1892 

Betriebelange: 

10193 

10346 

(  W  er s  t  > 
10 198      17  168  :    17  168 

10346       17  056  17168 

27  361 

27  249 

27  861 

27361 

Beförderte  Personen: 

Zivilpersonen    .  .  .  Ana. 
4063 

(in  Tausen  den ) 

4458  •    14  956      16082  |  19019 

20490 

Beförderte  Güter: 

438  513 

7182/) 

(in  Tausenden) 

487  468  1 1 190721  1  216097  Ii  tJ29  234 

7  984,7     19604,0    19  919,7  |  26686,» 

1708  565 

27904,4 

Betriebseinnahmen: 

36828 

(in  Tausend  Rubeln) 

38  370      93  616      91 091  1  129  938 129461 

für  die  Bahnwerst    .   .  . 

gegen  das  Vorjahr    .  . 

3  511 

( in  Rubeln) 

8709        5489  5306 

+  5.«                j  -8,3 

4  768       4  731 

-0,78 

Einschliefslich  der  finnländischen  Bahnen  (1759  Werst)  und  der 

unter  Militärverwaltung  stehenden  transkaspischen  Eisenbahn  (1343  Werst) 

stellt  sich  hiernach  die  Gesammtlänge  der  russischen  Bahnen  am  1.  Juli  1892 

auf  30463  Werst»)  =32  504  km. 

Von  den  oben  angegebenen,  im  ersten  Halbjahr  1891  und  1892  auf 

den  Eisenbahnen  des  europäischen  Rufslands  (mit  Ausnahme  Finnlands) 

beförderten  Frachtgütern  wurden  den  russischen  Bahnen  von  auswärtigen 

Bahnen  und  auf  dem  Seewege  im  direkten  Verkehr  zugeführt: 

')  Die  Angaben  sind  einer  vom  russischen  Ministerium  der  Verkehrsanstalten 

veröffentlichten  Nachweisung  entnommen.  Die  gleichen  Angaben  für  1890  und  1891 
befinden  sich  Archiv  1892  S.  142. 

Mit  Rücksicht  auf  die  Schwankungen  des  Rubelkurees  ist  von  der  Umrechnung 

in  Mark  Währung  Abstand  genommen.  Für  die  Umrechnung  des  Gewichts  gilt  l  Pud 

=  16,38  kg.   Die  Werst  -  1,«7  km. 

Die  Abweichungen  gegen  die  früheren  Angaben  beruhen  auf  den  neueren 

Mittheilungen. 

*)  Ueber  die  finnlandischen  Bahnen  und  die  Transkaspibahn  liegen  Mittheilungen 
nicht  vor. 
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Erstes  Halbjahr 

1891  1892 

Tausend  Pud 

Ueber  den  Seehafen  and  neuen  Hafen  in  St.  Peters-   ---  — — 

bürg  (Hafenzweigbahn  der  Nikolaibaho) .  . 1746 2  936 

n 

V 

Reval 

Baltischport |  Baltische  Eisenbahn  .   .  | 

394 432 
104 

»• 

Riga  (Riga-Dünaburger  Eisenbahn)    .   .  . 

171 
159 

Libau  (Liban-Romnyer  Eisenbahn)    .   .  . 
432 341 

y> Wirballen     ( St.    Petersburg  -  Warschauer 
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Rechtsprechung  und  Gesetzgebung 

Rechtsprechung. 

Haftpflichtrecht. 

Urtheil  des  Reichsgerichts  (VI.  Zivilsenat)  vom  12.  November  1891  in  Sachen  des 

ehemaligen  Posthilfsboten  G.  (Klägers)  gegen  den  Eisenbahnfiskus  (  Beklagten). 

Durch  den  §  10  des  Rsichsfürsorgegesetzss  vosi  15.  Hirz  1886  (FVG.-Bl.  S.  53  ff.)  ist  die 
Inanspruchnahme  einer  Staatseisenbahn  auf  Grund  des  Reichshaftpflichtgesetzes  vom 

7.  Juni  1871  nicht  ausgeschlossen. 

Aus  den  Gründen. 

Durch  den  Absatz  1  des  §  10  des  Reichsfürsorgegesetzes  ist  zunächst 

aufser  Zweifel  gestellt,  dafs  der  §  1  des  Haftpflichtgesetzes  seine  Geltung 

auch  für  diejenigen  Eisenbahnunfalle  behält,  von  welchen  die  unter  das 

Fürsorgegesetz  fallenden  Personen  betroffen  werden.  Nur  in  zwei  Richtungen 

sind  wegen  der  Haftpflicht  für  solche  Unfälle  Aenderungen  vorgenommen, 

indem  nach  Absatz  1  die  den  gedachten  Personen  oder  ihren  Hinterblie- 

benen gegen  Eisenbahnbetriebsunternehmer  zustehenden  Ansprüche  auf  die 

Betriebsverwaltung,  welche  den  Verletzten  oder  dessen  Hinterbliebenen 

auf  Grund  des  Fürsorgegesetzes  oder  anderweiter  reichsgesetzlicher  Vor- 

schrift (§§  1  und  2)  Pensionen,  Kosten  des  Heilverfahrens,  Renten  oder 

Sterbegelder  zu  zahlen  hat,  in  Höhe  dieser  Bezüge  und  vorbehaltlich  der 

Bestimmungen  des  Artikels  8  des  Gesetzes  vom  20.  Dezember  1875  (Reichs- 

gesetzblatt S.  318)  übergehen  und,  indem  ferner  nach  Absatz  2  weiter- 

gehende Ansprüche  als  auf  diese  Bezüge  dem  Verletzten  und  dessen  Hinter- 

bliebenen gegen  das  Reich  und  die  Bundesstaaten  nicht  zustehen.  Aus 

keiner  dieser  beiden  Aenderungen  läfst  sich  nun  der  von  der  Vorinstanz 

aufgestellte  Satz  herleiten,  dafs  durch  den  §  10  jede  Inanspruchnahme 

einer  Staatseisenbahn  seitens  des  Verletzten  ausgeschlossen  sei.  Schon 

die  Fassung  des  Absatzes  2,  verglichen  mit  der  Ausdrucks  weise  des  §  8 

scheint  deutlich  dafür  zu  sprechen,  dafs  das  Gesetz,  indem  es  dem  Ver- 

letzten und  dessen  Hinterbliebenen  „weitergehende  Ansprüche",  als  auf 
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die  bezeichneten  Bezüge  versagt,  eine  Inanspruchnahme  des  Reichs  oder 

der  Bundesstaaten  an  sich  nicht  hat  ausschliefen  wollen.  Ebensowenig 

aber  steht  der  Wortlaut  des  Absatzes  1  der  Ansicht  des  Vorderrichters 

zur  Seite.  Davon,  dafs  die  Ansprüche  des  Verletzten  schon  mit  dem  Zeit- 

punkt ihrer  Entstehung  auf  die  Betriebsverwaltung,  in  deren  Dienste 

der  Verletzte  dienstunfähig  geworden  ist,  übergehen,  ist  nicht  die 

Rede,  vielmehr  soll  der  Uebergang  erfolgen  auf  die  Betriebsverwaltung, 

welche  auf  Grund  eines  Reichsgesetzes  Pensionen  u.  s.  w.  zu  zahlen  hat 

und  zwar  in  Höhe  der  danach  zu  zahlenden  Beträge.  Stimmt  auch  die 

Ausdrucksweise  des  Absatzes  1  des  §  10  des  Fürsorgegesetzes  mit  der 

des  §  98  des  Unfall versicherungsgesetzes  nicht  wörtlich  überein,  so  liegt 

doch  beiden  Vorschriften,  ebenso  wie  dem  wiederum  anders  gefafsten 

Absatz  3  des  §  10,  derselbe  Gedanke  zu  Grunde,  der  Gedanke  näm- 

lich, dafs  der  Entschädigungsberechtigte  die  ihm  zukommende  Ent- 

schädigung nur  einmal  erhalten  soll  und  deshalb  das  ihm  bereit«  auf 

Grund  der  Fürsorge-  oder  Unfallversicherungsgesetze  Gewährte  nicht  noch 

einmal  von  dem  aus  anderen  Gesetzen  haftenden  Dritten  verlangen  darf. 

Was  in  dieser  Beziehung  von  dem  Reichsgerichte  in  dem  Urtheile  vom 

26.  November  1889  (Entscheidung  in  Zivilsachen  Bd.  24  S.  126,  Archiv 

1891  S.  152  ff.)  über  die  Bedeutung  des  §  98  des  Unfallversicherungsge- 

setzes ausgeführt  ist,  gilt  im  wesentlichen  auch  für  die  Auslegung  des 

hier  mafsgebenden  §  10  des  Fürsorgegesetzes.  Wenn  das  letztere  Gesetz 

die  auf  Grund  seines  §  1  zu  gewährenden  Bezüge  als  „Pension'"  bezeichnet 

und  dementsprechend  gemäfs  §  7  ihre  Einklagung  im  ordentlichen  Rechts- 

wege mit  den  in  den  §§  149  ff.  des  Reichsbeamtengesetzes  vorgesehenen 

Mafsgaben  zuläfst,  so  ist  daraus  nicht  zu  folgern,  dafs  in  Höhe  jener  Bezüge 

eine  Klage  des  Verletzten  gegen  dritte  Personen,  welche  aus  anderen  Ge- 

setzen haften,  und  insbesondere  gegen  den  nach  §  1  des  Haftpflichtgesetzes 

haftbaren  Eisenbahnbetriebsunternehmer  unstatthaft  sein  soll. 

Sowie  es  sich  hierbei  um  eine  Privatbahn  handelt,  ist  in  dem  Um- 

fange der  Haftung  des  Unternehmers  durch  das  Fürsorgegesetz  nichts 

geändert  und  gewifs  kein  Grund  ersichtlich,  das  Klagerecht  des  Ver- 

letzten hier  anders  zu  beurtheilen  als  im  Falle  des  §  98  des  Unfall- 

Versicherungsgesetzes.  Gegenüber  dem  Reiche  und  den  Bundesstaaten 

beschränkt  sich  nun  allerdings  der  Haftpflichtanspruch  der  unter  das  Für- 

sorgegesetz fallenden  Personen  auf  die  in  den  §§  1  und  2  dieses  Gesetzes 

bezeichneten  Bezüge;  indessen  dafs  der  so  beschränkte  Anspruch  von  dem 

Verletzten  oder  dessen  Hinterbliebenen  in  keinem  Falle  gegen  das  Reich 

oder  die  Bundesstaaten  geltend  zu  machen  wäre,  ist  aus  dem  Gesetze 

nicht  zu  entnehmen.  Erst  dann,  wenn  nach  Mafsgabe  der  §§  6  und  7 

festgestellt  ist,  dafs  und  in  welchem  Umfange  die  Betriebsverwaltung 
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Pensionen  u.  s.  w.  an  den  Verletzten  zu  zahlen  hat,  kann  dessen  Anspruch 

an  den  Eisenbahnunternehmer  auf  die  zur  Zahlung  verpflichtete  Betriebs- 

verwaltung in  Hohe  der  zu  zahlenden  Bezüge  übergehen.  Dagegen  mufs 

solcher  Uebergang  ausgeschlossen  erscheinen,  so  lange  die  Verpflichtung 

der  Betriebsverwaltung  noch  nicht  feststeht,  ebenso  wie  er  dann  nicht 

möglich  wäre,  wenn  der  Verletzte  zu  Folge  einer  Verurtheilung  im  Dis- 

ziplinarverfahren gemäf8  §  6  des  Fürsorgegesetzes  einen  Anspruch 

gegen  die  Betriebsverwaltung  nicht  erheben  darf,  oder  wenn  er  der  letzteren 

gegenüber  aus  anderen  Gründen  mit  seinem  Ansprüche  abgewiesen  ist. 

Soweit  aber  ein  Uebergang  der  Ansprüche  aus  §  1  des  Haftpflichtgesetzes 

auf  die  Betriebsverwaltung  noch  nicht  stattgefunden  hat,  ist  der  Verletzte 

durch  keine  Gesetzesvorschrift  behindert,  diese  Ansprüche  innerhalb 

der  durch  den  Absatz  2  des  §  10  des  Fürsorgegesetzes  gezo- 

genen Schranken  gegen  den  Eisenbahnunternehmer  im  Wege  der 

Klage  zu  verfolgen,  und  schon  mit  Rücksicht  auf  die  kurze  Verjährung 

des  §  8  des  Haftpflichtgesetzes  wird  er  auf  rechtzeitige  Erhebung  der 

Klage  bedacht  sein  müssen. 

Stempelgesetzgebung. 

Urtheil  des  Landgericht«  II  zu  Berlin  (III.  Zivilkammer)  vom  7.  Januar  1892  in 

Sachen  des  Eisenbahnfiskus,  Klägers  und  Berufungsklägers,  gegen  den  Schornstein- 

fegermeister M.  zu  S. 

StempeJpflloMIgkett  der  auf  unbestimmte  Zelt  unter  Vorbehalt  einer  Kiindiiungsfriet  ab 

geschlossenen  Verträge  über  Handlungen  nach  dem  Stempelgesetoe  vom  7.  März  1822. 

Aus  den  Gründen. 

Der  Vertrag,  durch  welchen  Beklagter  die  Reinigung  der  Schorn- 

steine eisenbahnfiskalischer  Dienstgebäude  auf  unbestimmte  Zeit  unter 

Vorbehalt  jederzeit  freistehender  dreimonatlicher  Kündigung  übernommen 

hatte,  ist  für  stempelpflichtig  erklärt  und  demgemäfs  Beklagter  zur  Er- 

stattung des  vom  Kläger  für  ihn  verauslagten  Stempelbetrages  verurtheilt 

worden,  und  zwar  unter  nachfolgender  Begründung. 

Beklagter  bestreitet,  dafs  die  von  ihm  mit  dem  Fiskus  abgeschlossenen, 

hier  in  Betracht  kommenden  Schomsteinreinigungsverträge  an  sich,  ihrem 

Wcrthe  und  Inhalte  nach  auf  mehr  als  50  Thlr.  =  150  ut  im  Gelde  zu 

schätzen  und  deshalb  gemäfs  §  2,  3  unter  a  des  Gesetzes  vom  7.  März  1822 

überhaupt  stempelpflichtig  seien. 

Wenn  Beklagter  sich  jedoch  zur  Begründung  dieser  Rechtsanschauung 

zunächst  darauf  beruft,  dafs  die  in  Rede  stehenden  Verträge  vom  29.  No- 

vember 1888  bezw.  12.  Januar  1889  Dienstmiethungsverträge  und  somit 

den  Bestimmungen  des  §  6  unter  f  des  Gesetzes  vom  7.  März  1822  über 

Digitized  by  Google 



Rechtsprechung  nnd  Gesetzgebung. 
608 

die  Stempelpflicht  bei  Verpachtungen  und  Vermiethungen  unterworfen 

seien,  so  ist  darauf  zu  erwidern,  dafs,  wie  im  Allgem.  Landrecht  Theil  I 

Titel  21  und  11  die  gesetzlichen  Bestimmungen  über  Dienstmiethe  von 

denen  über  Sachenmiethe  und  Pacht  scharf  gesondert,  und  erstere  als 

Bestimmungen  über  Verträge,  über  Handinngen  und  Werkverdingungsver- 

träge  von  den  Gesetzvorschriften  über  letztere  streng  getrennt  sind,  so 

auch  im  Stempelsteuergesetz  die  auf  Sachmiethe  bezüglichen  Vorschriften 

nicht  ohne  weiteres  auf  Verträge  über  Handlungen  bezw.  Werkverdingungs- 

verträge  übertragen  werden  können.  Das  Gesetz  bezw.  der  Stempeltarif 

vom  7.  März  1822  hätten  sonst,  wenn  sie  nicht  gleichfalls  streng  zwischen 

den  Bestimmungen  über  Sach-  und  Dienstmiethe  geschieden  hätten,  nicht 

an  der  einen  Stelle  (§  6)  bestimmte  Vorschriften  über  die  locatio  conductio 

rei  und  an  anderer  Stelle,  ohne  ungenau  zu  sein,  ganz  abweichende  Regeln 

für  Entreprise-,  Lieferungs-  und  Werkverdingungsverträge,  locatio  conductio 

operis  und  operarum,  aufstellen  können,  wie  sie  es  thatsächlich  gethan 

haben. 

Der  Beklagte  irrt  aber  ferner,  wenn  er  unter  Berufung  auf  die  Ent- 

scheidung des  Obertribunals  vom  30.  April  1856  den  Satz  aufstellt,  dafs 

auf  unbestimmte  Zeit  geschlossene  Verträge  über  Handlungen,  in  denen 

eine  jederzeit  mögliche  Kündigung  mit  dreimonatlicher  Frist  für  beide 

Vertragsparteien  vorbehalten  sei,  auch  als  solche,  d.  h.  wenn  sie  nicht 

als  Miethsverträge  im  Sinne  des  §  6  des  Stempelsteuergesetzes  betrachtet 

würden,  als  höchstens  auf  ein  halbes  Jahr  geschlossen  zu  gelten  hätten. 

Es  mag  dahin  gestellt  sein,  ob  der  vom  Obertribunal  entschiedene  Fall, 

dem  hier  zur  Erörterung  stehenden  vollkommen  analog  gewesen  oder  nicht. 

Ist  er  es  gewesen,  so  erscheint  jedenfalls  die  Ansicht,  dafs  der  nach  dem 

Wortlaute  der  Stipulation  auf  unbestimmte  Zeit  geschlossene,  im  übrigen 

aber  der  jederzeitigen  Kündigung  unterworfene  Vertrag  als  rechtserzeugend 

und  rechtswirksam  immer  nur  für  eine  der  Kündigungsfrist  entsprechende 

Zeitdauer  zu  erachten,  im  Falle  der  Nichtausübung  des  Kündigungsrechtes, 

aber  jedesmal  als  hierdurch  stillschweigend  verlängert  zu  betrachten  sei, 

nicht  haltbar.  Ganz  abgesehen  davon,  dafs  die  Kündigung  bezw.  Nicht- 

kündigung  nur  eine  einseitige  Entschliefsung,  eine  Vertragsverlängerung  — 

ob  ausdrücklich  oder  stillschweigend  —  aber  stets  zwei  übereinstimmender 

Willensakte  erfordert,  so  würden  auf  unbestimmte  Zeit  geschlossene  Ver- 

träge, welche  jederzeit,  also  zu  jeder  Stunde  oder  an  jedem  Tage  kündbar 

sind,  bis  zur  Ausübung  dieses  Kündigungsrechtes  so  aufzufassen  sein,  als 

ob  sie  täglich  und  stündlich  durch  neue  Willensakte  neu  geschlossen  oder 

verlängert  würden.  Sie  würden  aus  dem  fortwährenden  Verlängerungs- 

prozesse überhaupt  nie  heraus  und  zu  festerem  Bestehen  gelangen. 

Eine  derartige  Auffassung  ist  deshalb  unhaltbar  und  die  rechtlich«' 
Archiv  tut  Kineubakiiw«M»n.    ISKi  yy 

Digitized  by  L^OOQle 



Rechtsprechung  und  Geaetcgelrang. 

Beurtheilung  solcher,  auf  unbestimmte  Zeit  geschlossener  und  der  Kündi- 

gung unterworfener  Vertrage  mufs  scharf  von  der  Beurtheilung  kündbarer, 

aber  von  Anfang  an  nur  auf  bestimmte  Zeit  fest  abgeschlossener  Verträge 

geschieden  werden,  deren  Dauer  sich  bei  nicht  eingetretener  Kündigung 

beim  Vertragsablauf  stillschweigend  nur  eine  gewisse  gleichfalls  vorher 

genau  bestimmte  Zeit  verlängert.  Bei  diesen  kann,  wie  in  §  6  unter  e  des 

Stempelsteuergesetzes  geschehen,  das  Ausbleiben  der  Kündigung  von  beiden 

Seiten  beim  Ablaufe  der  ursprünglich  zunächst  vereinbarten,  bestimmten 

Vertragsdauer  einer  stillschweigenden  Willeusübereinkunft  auf  Fortsetzung 

des  Vertragsverhältnisses  für  die  weitere  Frist  nach  Mafsgabe  der  ge- 

8ammten  Sachlage  wohl  eher  gleichgestellt  werden.  Sind  Verträge  da- 

gegen —  wie  vorliegenden  Falls  —  auf  unbestimmte  Zeit,  wenn  gleich 

jederzeit  kündbar  geschlossen,  so  bestehen  sie  eben  zunächst  ununter- 

brochen und  unbeschränkt  so  lange  fort,  bis  entweder  ein  anderweitiger 

Umstand  oder  die  Ausübung  des  Kündigungsrechte»  selbst  von  irgend 

einer  Seite  her  hinzutritt  und  ihnen  ein  Ende  bereitet.  Die  Ausübung 

des  letzteren  (Kündigungsrechtes)  wirkt  aber,  wenn  sie  es  ist,  welche  die 

Aufhebung  des  bisherigen  Rechtszustandes  herbeiführt,  obschon  ursprüng-  * 
lieh  in  den  Vertragsabreden  selbst  begründet,  doch  gleich  den  übrigen 

Auflösungsgründen  im  Augenblicke  ihres  Eintritts  als  neuer  und  selbstän- 

diger Willensakt  auch  nur  von  aufsen  her,  d.  h.  auf  Grund  der  freien 

Eutschliefsung  der  die  Kündigung  ausbringenden  Vertragspersou  auf  den 

bisherigen  Rechtszustand  ein.  Sie  hebt  als  neue  und  keineswegs  not- 

wendig eintretende,  selbständige  Rechtshandlung  diejenige  Rechtslage  auf, 

welche  bis  dahin  kraft  des  Vertragsinhaltes  und  des  Vertragswerthes, 

durch  unbestimmte  Zeit  ununterbrochen  und  von  der  blofsen  Möglich- 

keit der  Kündigung  nicht  weiter  beeintiufst,  bestanden  hat.  In  den  Be- 

stimmungen des  Vertrages  selbst  ist  eben  nur  die  Möglichkeit  ihrer 

Ausübung  begründet,  nicht  aber  die  Notwendigkeit  der  Kündigung 

oder  ein  Zeitpunkt  für  dieselbe  und  damit  eine  nothwendige  materielle 

Beschränkung  der  Vertragsdauer  oder  des  Vertragswerthes  festgesetzt  ge- 

wesen, welcher  als  integrirender  Faktor  bei  der  Bestimmung  bezw.  Schätzung 

der  Vertragsdauer  in  Betracht  zu  ziehen  wäre.  Die  blofse  Möglichkeit 

der  Kündigung  ist  also  für  die  eventuelle  Berechnung  der  sonst  un- 

bestimmten Vertragsdauer  ebenso  wie  jeder  andere  mögliche,  aber 

nicht  sichere  Auflösungsgrund  ohne  jede  zahlenmäfsige  Bedeutung  und 

nur  die  Feststellung  der  Abmachung  „auf  unbestimmte  Zeit"  ist  für  die 

Beurtheilung  des  Vertragswerthes  maßgebend.  Wie  lange  nun  ein  solcher  „auf 

unbestimmte  Zeit14  geschlossener  Vertrag  nach  den  bisherigen  Ausführungen 
Geltung  gehabt,  bezw.  wie  hoch  sich  nach  seiner  Geltungsdauer  der  Werth 

desselben  gestellt  hat,  läfst  sich,  sobald  die  Aufhebung,  sei  es  auf  Grund  vou 
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Kündigung  oder  aus  sonstiger  Veranlassung,  stattgefunden  hat,  durch  Rechnung 

ohne  weiteres  feststellen.  Solange  aber  die  Kündigung  nicht  ausgeübt  oder  in 

bestimmte  Aussicht  gestellt  ist,  und  solange  auch  andere  Vertragsaufhebungs- 

gründe nicht  eingetreten  oder  in  Folge  besonderer  Umstände  zu  bestimmter 

Zeit  zu  erwarten  sind,  läfst  sich  beim  Abschlüsse  bezw.  während  des  Laufes 

des  Vertrages  insbesondere  auf  Grund  der  blofsen  Kündigungsmöglichkeit 

eine  selbst  nur  ungefähre  Schätzung  der  Dauer  und  des  Werthes  desselben 

in  der  Regel  nicht  ermöglichen. 

Dafs  also  ein  solcher,  auf  unbestimmte  Zeit  geschlossener  und  jeder- 

zeitiger  Kündigung  unterworfener  Vertrag  über  Handlungen  eine  nur  un- 

gefähr bestimmte  Zeit  dauern  bezw.  einen  nur  ungefähr  bestimmten  Werth 

erreichen  werde,  läfst  sich  zu  der  für  die  Schätzung  zu  Stempelzwecken 

allein  raafsgebenden  Zeit  des  Vertragsabschlusses  nicht  bestimmen. 

Ebensowenig  läfst  sich  aber  negativ  —  worauf  sich  die  Stempelfrei- 

heit im  Falle  des  §  3  unter  a  des  Sterapelsteuergesetzes  gründet  —  in 

solchen  Fällen  nachweisen,  dafs  der  Werth  des  Vertrages  die  bestimmte 

Höhe  von  160  m  in  Gelde  nicht  erreichen  werde  Dafür  aber,  dafs  diese 

Werthshöhe  nicht  erreicht  werde,  ist,  insofern  Stempelfreiheit  eine  Aus- 

nahme von  der  Regel  der  Stempelpnichtigkeit  bildet,  wie  Kläger  richtig 

ausführt,  der  Beklagte,  welcher  das  Vorliegen  des  Ausnahmefalles  behauptet, 

beweispflichtig.  Ist  nun  aber  diese  Beweisführung  in  Fällen,  in  denen  es 

sich  um  Verträge  von  unbestimmter  Dauer  handelt,  der  Natur  der  Sache 

nach  und  der  Unschätzbarkeit  dieser  Verträge  wegen,  überhaupt  nicht 

möglich,  so  ist  sie  es  auch  in  vorliegendem  Falle  nicht  gewesen.  Der  Um- 

stand, dafs  die  vom  Beklagten  mit  dem  Kläger  uuter  dem  29.  November  1888 

bezw.  12.  Januar  1889  abgeschlossenen  Schornsteinreinigungsverträge,  mag 

das  Jahresentgelt  auch  ein  noch  so  geringes  gewesen  sein,  einen  Werth 

von  160  m  nicht  erreicht  haben  würden,  wenn  sie  jetzt  bereits  gekündigt 

worden  wären,  bezw.  dafs  dieselben  diesen  Werth  nicht  erreichen  konnten, 

war  znr  Zeit  des  Vertragsabschlusses  von  Seiten  des  Beklagten  nicht  dar- 

gethan  und  überhaupt  nicht  nachweisbar.  Der  Stempel  ist  daher  in  beiden 

Vertragsfällen  zu  Recht  verwandt. 

Beamtenrecht. 

Urtheil  des  Reichsgerichts  (IV.  Zivilsenat)  vom  25.  Februar  lSD'J  in  Sachen  der  Wittwe 

D.  (Klägerin)  gegen  den  Eisenbahntiskus  (Beklagten  . 

Rechtliche  Natur  des  Pensionakasaenstatuts.     Die  den  Hinterbliebenen  auf  Grund  des 

Unfallfürsorgegetetzes  vom  18.  Juni  1887  zu  gewährenden  Renten  haben  den  Charakter  von 

Entschädigungsansprüchen. 

Klägerin  beansprucht  die  Zahlung  der  ihr  aus  der  Pensions-  und 

Unterstützungskasse  der  Beamten  der  vormaligen  Magdoburg-Halberstädter 
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Eisenbahngesellschaft  auf  Gruud  der  Mitgliedschaft  ihres  verstorbenen 

Ehemanns  vermeintlich  zustehenden  Pension.  Die  Revision  gegen  das  die 

Klage  abweisende  Urtheil  zweiter  Instanz  ist  unter  der  Begründung  zurück- 

gewiesen worden,  dafs  die  aus  der  fraglichen  Pensionskasse  zu  gewährenden 

Bezüge  nach  dem  Nachtrage  II  zum  Kassenstatut  auf  die  der  Klägerin 

gleichzeitig  in  Gemäfsheit  des  Unfallfürsorgegesetzes  vom  18.  Juni  1887 

zugebilligte  Rente  in  Anrechnung  zu  bringen  seien. 

Aus  den  Gründen. 

Der  Berufungsrichter  stellt  zunächst  als  unstreitig  fest,  dafs  das 

Nachtragsstatut  vom  1.  April  1883  formell  in  statutenraafsiger  Weise  zu 

Stande  gekommen  ist.  Diese  Feststellung  ist  unbedenklich,  da  der  Ver- 

treter der  Klägerin,  nachdem  seitens  der  Beklagten  dem  landgerichtlichen 

Beweisbeschlusse  entsprechend  über  die  von  der  Klägerin  angefochtene 

Rechteverbindlichkeit  des  Zustandekommens  des  Nachtragsstatuts  schrift- 

liche Aufklärungen  gegeben  und  Akten  vorgelegt  worden  waren,  aus- 

drücklich erklärt  hat,  er  wolle  für  die  erste  Instanz  das  rechtsverbindliche 

Zustandekommen  nicht  weiter  bestreiten,  und  ein  erneuertes  Bestreiten 

in  der  Berufungsinstanz  nicht  erfolgt  ist.  Daneben  noch  von  Amtswegen 

eine  Prüfung  vorzunehmen,  ob  das  Nachtragsstatut  rechtsverbindlich  zu 

Stande  gekommen  sei,  lag  dem  Gerichte  nicht  ob.  da  das  Statut  mit 

seinen  Nachträgen  nicht  die  Bedeutung  einer  objektiven  Rechtsnorm  hat, 

sondern  mit  einem  unter  den  Mitgliedern  der  Kasse  bestehenden,  ihre 

Rechte  und  Pflichten  regelnden  Vertrage  auf  gleicher  Stufe  der  Beur- 

theilung  steht  (§11  Theil  II  Titel  6  des  Allgera.  Landrechts),  und  deshalb 

in  Beziehung  hierauf  für  die  Richter  die  Parteierklärungen  entscheidend  sind. 

Bei  der  Erörterung  der  Frage,  oh  das  Nachtragsstatut  auch  materielle 

Rechtswirksamkeit  für  den  Erblasser  der  Klägerin  und  somit  auch  für 

diese  selbst  erlangt  habe,  findet  der  Berufungsrichter  durch  Auslegung 

der  mafsgebenden  §§  6  und  12  des  Nachtragsstatut,  dafs  darin  der  Wille 

zum  Ausdruck  gelangt  sei,  es  sollten  die  Hinterbliebenen  eines  Kassen- 

mitgliedes, welchen  auf  Grnnd  besonderer  bereits  erlassener  oder  künftig 

zu  erlassender  Gesetze  Entschädigungsansprüche  gegen  den  Staat  oder 

das  Reich  zustehen,  gegen  die  Kasse  keinen  Anspruch  geltend  machen 

können,  wenn  der  Entschädigungsanspruch  gegen  den  Staat  oder  das 

Reich  nach  Abzug  des  gesetzlichen  Wittwen-  und  Waisengeldes  sich 

höher  belaufe,  als  der  Anspruch  gegen  die  Kasse  nach  Mafsgabe  des 

Statuts.  Diese  Auslegung  verstöfst  weder  gegen  die  für  die  Auslegung  von 

Willenserklärungen  geltenden  gesetzlichen  Regeln,  noch  auch  gegen  den 

§  259  der  Zivil prozefsordnung.  Namentlich  gilt  dies  von  der  Feststellung, 

dafs  mit  dem  Ausdruck  im  §  6:  „Hinterbliebenen,  welchen  auf  Grund  des 
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Reichsgesetzes  vom  7.  Juni  1871  oder  auf  Grund  anderer  gesetzlicher 

Vorschriften  Entschädigungsansprüche  gegen  den  Staat  oder  das  Reich 

erwachsen",  nicht  nur  bereits  erlassene,  sondern  auch  künftig  zu  erlassende 

Gesetze  bezeichnet  seien.  Denn  der  §  6  spricht  nicht  von  einer  bestimmten 

Art  von  Entschädigung  aus  bestimmten  Gesetzen,  sondern  erklärt  grund- 

sätzlich in  Höhe  eines  den  Hinterbliebenen  auf  Grund  gesetzlicher  Vor- 

schriften erwachsenden  Entschädigungsanspruchs  gegen  den  Staat  oder 

das  Reich  den  Anspruch  gegen  die  Pensionskasse  für  ausgeschlossen. 

Auch  die  weitere  Ausführung  des  Berufungsurtheils,  dafs  die  Bestimmungen 

der  §§  6  und  12  des  Nachtragsstatuts  sich  ohne  Einschränkung  auf  alle 

Mitglieder  der  Kasse  beziehen  und  deshalb  einen  Eingriff  in  die  durch 

die  §§  68  und  69  Theil  II  Titel  6  des  Allgem.  Landrecht«  geschützten 

gesellschaftlichen  Individualrechte  einzelner  Mitglieder,  insbesondere  des 

Erblassers  der  Klägerin  nicht  enthalten,  giebt  zu  rechtlichen  Bedenken 

keinen  Anlafs.  Sie  beruht  in  Betreff  der  Auffassung  des  Umfangs  der 

Geltungskraft  jener  Bestimmungen  des  Nachtragsstatuts  auf  zulässiger 

Auslegung  und  entspricht  im  übrigen  hinsichtlich  der  Bedeutung  der 

genannten  §§  68  und  69  der  in  dem  ürtheile  des  V.  Zivilsenats  des  Reichs- 

gerichts vom  6.  Februar  1884  (Reichsger.- Entsch.  Bd.  11  S.  271  ff.)  ein- 

gehend begründeten  und  in  späteren  reichsgerichtlichen  Urtheilen  aufrecht 

erhaltenen  Rechtsansicht,  Da  endlich  den  Entscheidungsgründen  des  Be- 

rufungsrichters auch  nach  der  Richtung  hin,  dafs  der  Anspruch  auf  die 

in  dem  Fürsorgegesetz  vom  18.  Juni  1887  ausgesetzte  Rente  für  die  Hinter- 

bliebenen als  ein  Entschädigungsanspruch  gegen  den  Staat  anzusehen  sei, 

überall  beizutreten  ist,  so  hat  die  Revision  als  unbegründet  auf  Kosten 

der  Revisionskläger  zurückgewiesen  werden  müssen. 

Urtbeil  lies  Reichsgerichts  (V.  Zivilsenat)  vom  27.  April  1892  in  Sachen  deB  £isen- 

bahnfiskuH  (Beklagten)  wider  die  Stadtgeineindc  G.  (Klägerin). 

Kann  derjenige,  welcher  einen  Theil  «eines  Grundstücks  zu  einem  bestimmten  Unternehmen 

verkauft  hat,  Entschädigung  für  die  Nachtheile  beanspruchen,  die  für  sein  Rsstgrundstüok 

aus  der  Anlage  und  dem  Betriebe  jenes  Unternehmens  entstehen? 

Auf  die  Revision  des  Beklagten  ist  da*  der  Klägerin  2000  .//  Ent- 

schädigung zusprechende  Bemfungsurtheil  aufgehoben  und  in  der  Sache 

selbst  Klägerin  in  Höhe  dieses  Betrages  abgewiesen  worden  aus  folgenden 

G  r  ü  n  d  e  u  : 

Klägerin  verlangt  von  dem  Beklagten  Entschädigung  für  die  Ent- 

werthung  ihrer  beim  Bahnhofe  K.  gelegenen  städtischen  Waldungen  durch 

den  schädlichen  Einflufs  der  durch  den  Bahnbetrieb,  insbesondere  durch 

die  auf  dem  Bahnhofe  errichteten  Gasanstalten  erzeugten  Dämpfe  auf  den 
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Waldbestand.  Der  Berufungsrichter  bat  ihr  diese  Entschädigung  in  dem  ur- 

sprunglich eingeklagten  Theilbetrage  von  2000  jt  mit  Zinsen  zugesprochen. 

Die  gegen  diese  Entscheidung  vom  Beklagten  eingelegt«  Revision 

mufste  für  begründet  erachtet  werden. 

Dem  Berufungsriehter  ist  allerdings  darin  beizustimmen,  dafs  die 

Anlieger  einer  Eisenbahn  die  Zuführung  von  Rauchmengen,  die  das  Maafs 

des  Gemeinüblichen  überschreiten  und  einen  nicht  erträglichen  Grad  er- 

reichen, in  Waldungen,  deren  Wachsthum  dadurch  erheblich  beeinträchtigt 

wird,  nicht  zu  dulden  brauchen,  und  dafs  ihnen  an  Stelle  der  durch 

Gründe  des  öffentlichen  Rechtes  ausgeschlossenen  negatorischen  Klage  der 

Anspruch  auf  Schadensersatz  gegen  den  Unternehmer  zusteht.  Allein  dies 

versteht  sich  uneingeschränkt  nur  zu  Gunsten  solcher  Anlieger,  welche  zu 

dem  Eisenbahnunternehmer  in  keinem  anderen  Rechtsverhältnisse  aJs  dem 

durch  die  Nachbarschaft  begründeten  stehen.  Im  vorliegenden  Falle  hat 

aber  die  klagende  Stadtgemeinde  den  Grund  und  Boden,  welchen  der  durch 

seinen  Betrieb  sie  angeblich  schädigende  Bahnhof  K.  einnimmt,  theils  dem 

Beklagten,  theils  dessen  Rechtsvorgängerin,  der  Niederschlesisch-Märkischen 

Eisenbahngesellschaft,  von  ihren  Waldungen  abverkauft.  Die  rechtliche 

Bedeutung  des  dadurch  unter  den  Parteien  begründeten  Vertragsverhält- 

nisses hat  der  Berufungsrichter  anerkannt. 

Schon  der  von  ihm  gezogene  Vergleich  der  freiwilligen  Veräufserung 

mit  der  Enteignung  geht,  soweit  dabei  an  das  preufsische  Enteignungs- 

gesetz vom  11.  Juni  1874  gedacht  ist,  fehl.   Der  Satz  der  Urtheilsgründe: 

„Hätte  die  Klägerin  die  Parzellen  im  Wege  der  Enteignung 

zu  Bahnhofszwecken  abtreten  müssen,  würde  ihr  der  Einwaud  der 

Einwilligung  beziehungsweise  des  Verzichtes  nicht  entgegengesetzt 

werden  können:*' 

erschöpft  die  einschlagenden  Bestimmungen  des  Enteignungsgesetzes  nicht. 

Denn  während  einerseits  die  Enteignungsentschädigung  bei  Theilabtretungcn 

nach  §  8  a.  a.  0.  auch  den  Minderwerth  umfafst,  welcher  für  den  übrigen 

Grundbesitz  durch  die  Abtretung  entsteht,  wird  andererseits  ein  Ent- 

schädigungsanspruch wegen  erst  später  erkennbarer  nachtheiliger  Folgen 

der  Enteignung  nur  unter  der  Voraussetzung  und  innerhalb  der  Frist  des 

S  Hl  gegeben.  Der  diesen  Bestimmungen  zu  Grunde  liegende  Gedanke 

ist  der,  dafs  schon  bei  Feststellung  der  Entschädigung  die  Nachtheile, 

welche  dein  übrigen  Grundbesitz«1  aus  der  Ausführung  des  Unternehmens 

erwachsen,  soweit  sie  zur  Zeit  des  Entschädigungsverfahrens  erkennbar 

sind,  berücksichtigt  werden  sollen,  und  dafs  deingemäfs  weitere  Entschä- 

digungsansprüche nur  ausnahmsweise  zugelassen  werden.  Dieser  gesetz- 

geberische Gedanke  ist  indefs  nicht  vorbildlich  für  das  aus  der  freiwilligen 
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Veräafsening  entstandene  Rechtsverhältnifs  zu  verwerthen,  sondern  enthält 

umgekehrt  eine  Festlegung  der  Willensrichtung,  von  der  Verkäufer  und 

Käufer  bei  freiwilliger  Abtretung  der  Regel  nach  ausgehen,  für  den  Fall 

der  Zwangsenteignung. 

Der  Berufungsrichter  beurtheilt  aber  auch,  abgesehen  von  dem  Ver- 

gleiche mit  der  Enteignung,  das  Rechtsverhältnifs  aus  freiwilligem  Grund- 

stücksverkaufe unrichtig.    Seine  Ausführung: 

„Der  in  einem  Grunderwerbsvertrage  für  den  Grunderwerb 

8tipulirte  Kaufpreis  ist  das  Aequivalent  für  den  Grund  und  Boden 

und  nur  für  diesen,  solange  nicht  in  dem  Vertrage  etwas  anderes 

bestimmt  ist,  —  und  dies  auch  dann,  wenn  der  Preis  den  Werth 

übersteigt,  zumal  letzteres  überhaupt  nicht  selten  und  ganz  beson- 

ders bei  Terrainerwerbungen  zum  Zwecke  von  Bahnanlagen  er- 

fahrungsmäfsig  üblich  ist,44 
mag  für  die  Veräufsemng  ganzer  Grundstücke  der  Regel  nach  zutreffend 

sein,  berücksichtigt  aber  nicht  den  hier  allein  fraglichen  Fall  der  Theil- 

abtretung,  unterscheidet  nicht  zwischen  der  Abtretung  an  einen  beliebigen 

Käufer  und  der  Abtretung  zu  einem  bestimmten  Unternehmen.  Gerade 

die  Beobachtung,  dafs  ̂ besonders  bei  Terrainerwerbungen  zum  Zwecke 

von  Bahnanlagen41  der  Preis  häufig:  den  Werth  übersteigt,   hätte  dem 

Berufungsrichter  nahe  legen  sollen,  den  Einflufs  zu  prüfen,  welchen  die 

Zweckbestimmung  des  zu  erwerbenden  Grundes  und  Bodens  auf  das 

Rechtsverhältnifs  der  Parteien  hat. 

Der  Eigenthümer,  der  sein  ganzes  Grundstück  gegen  haare  Zahlung 

an  einen  beliebigen  Erwerber  veräufsert  und  damit  aus  jeder  rechtlichen 

Beziehung  zu  dem  abgetretenen  Grundstücke  ausscheidet,  hat  kein  Inter- 

esse an  der  künftigen  Gebrauchsart  des  Grundstückes,  hat  von  seinem 

Standpunkte  aus  auch  keine  Veranlassung,  auf  diese  Gebrauchsart  bei 

Bestimmung  des  Kaufpreises  Werth  zu  legen.  Der  Eigenthümer  dagegen, 

der  nur  einen  Thfcil  seines  zusammenhängenden  Grundbesitzes  veräufsert, 

hat  Nachtheile  nicht  allein  aus  der  etwaigen  für  die  Benutzung  oder  Ver- 

werthung  ungünstigeren  Gestaltung  der  ihm  verbleibenden  Bodenfläche,  son- 

dern auch  durch  den  freien  Gebrauch  zu  gewärtigen,  den  der  Erwerber  des 

Theilstückes  von  demselben  zu  machen  befugt  ist  (§§  26  flg.  A.  L.-R.  1. 8). 

Indem  er  durch  den  Abverkauf  die  aussehliefsliche  Gewalt  über  das  Trenn- 

stück aufgiebt  und  dem  Erwerber  einräumt,  unterwirft  er  sich  den  Beein- 

trächtigungen des  Restgrundstückes,  die  nach  den  Vorschriften  des  Nachbar- 

rechtes zulässig  sind.  Legt  er  Werth  auf  die  damit  aufgegebene  Freiheit, 

so  wird  dies  entweder  in  dem  Vorbehalte  entgegengesetzter  Grundgerechtig- 

keiten oder  in  der  Erhöhung  des  Kaufpreises  seinen  Ausdruck  finden. 

Immerhiu  aber  wird  bei  dem  Abverkaufe  der  Vcräufserer  nicht  schutzlos 
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gegenüber  solchen  Einwirkungen  von  Seiten  des  Trennstückes  auf  das  ihm 

verbliebene  Grundstück,  welche  das  Maafs  des  Gemeinüblichen  überschreiten 

und  ihn  im  Gebrauche  des  letzteren  erheblich  beeinträchtigen. 

Ganz  anders  aber  gestaltet  sich  die  Rechtslage,  wenn  der  Abverkauf 

ausdrücklich  oder  doch  beiden  Theilen  bewufst  zu  dem  Zwecke  eines  be- 

stimmten Unternehmens  geschieht.  Sind  von  diesem  unerträgliche  Nach- 

theile zu  befürchten,  so  wird  der  Eigenthümer  zunächst  deu  Verkauf  ab- 

lehnen; wenn  er  sich  aber  zum  Verkaufe  entschliefst,  kann  er  wiederum 

dem  Käufer  keine  Bedingungen  stellen,  die  die  Benutzung  des  Trennstückes 

für  dieses  Unternehmen  hindern  würden;  er  ist  also  genöthigt,  sich  für 

die  gefürchteten  Nachtheile  durch  Vereinbarung  eines  höheren  Kaufpreises 

schadlos  zu  halten.  Der  Käufer,  der  den  Zweck,  zu  welchem  er  das 

Grundstück  erwirbt,  offen  angiebt,  der  die  Schwierigkeiten,  die  sich  wegen 

dieses  Zweckes  dem  Geschäftsabschlüsse  entgegenstellten,  sei  es  durch 

Bewilligung  eines  höheren  Kaufpreises,  sei  es  auf  andere  Weise  überwunden 

hat,  darf  nun  darauf  rechnen,  dafs  dem  Unternehmen,  zu  dessen  Aus- 

führung allein  er  gekauft  hat,  von  Seiten  des  Verkäufers  keine  Hindernisse 

bereitet  werden.  Nur  durch  eine  Uebergabe,  die  mit  dieser  Wirkung  ge- 

leistet wird,  wird  er  in  den  Stand  gesetzt,  über  die  gekaufte  Sache  nach 

dem  Inhalte  des  Kontraktes  zu  verfügen  (§  124  A.-L.  R.  I.  11).  Der 

Gebrauch,  den  er  von  dem  Grundstücke  zum  Zwecke  des  beabsichtigten 

Unternehmens  macht,  mag  von  jedem  anderen,  nur  nicht  von  dem  Ver- 

käufer, der  gerade  zu  diesem  Zwecke  verkauft  hat,  als  ein  unzulässiger 

Eingriff  in  seine  Eigenthumssphäre  angefochten  werden. 

Wenn  in  der  vorstehenden  Ausführung  die  Forderung  und  Bewilligung 

des  Kaufpreises  als  ein  mitwirkender  Faktor  der  Willensrichtung  der 

Parteien  erwähnt  ist,  so  soll  damit  keineswegs  ein  den  Werth  übersteigender 

Preis  als  entscheidendes  Merkmal  für  die  Beurtheilung  von  Verträgen  der 

vorliegenden  Art  aufgestellt  werden:  denn  die  Preisbestimmung  kann, 

aulser  von  der  Rücksicht  auf  die  für  das  Restgrundstüclt  von  dem  Unter- 

nehmen zu  erwartenden  Nachtheile,  von  ganz  verschiedenartigen  aus- 

gesprochen oder  unausgesprochen  mitwirkenden  Umständen  beeinflufst 

werden.  Es  sei  hier  nur  an  den  nächstliegenden  Fall  erinnert,  dafs  der 

Verkäufer  an  dem  Zustandekommen  des  Unternehmens  interessirt  ist, 

ebenso  aber  auch  an  den  entgegengesetzten,  vom  Berufungsriehter  in  den 

Kreis  seiner  Erwägungen  aufgenommenen  Fall,  dafs  der  Verkäufer  sonst 

der  Enteignung  gewärtig  sein  mufste,  oder  aber  auch,  dafs  die  Ausführung 

des  Unternehmens  auf  benachbartem  fremden  Grund  und  Boden  ihm,  wenn 

auch  nicht  unerträgliche,  so  doch  innerhalb  des  gemeinüblichen  Mafses 

immerhin  störende  Beeinträchtigungen  ähnlicher  Art  und  dann  ohne  jede 

Vergütung  in  Aussicht  stellte.    Alle  diese  günstigen  und  uugüustigeu 
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Möglichkeiten  gegen  einauder  abzuwägen,  ist  bei  freiwilligem  Verkaufe 

Sache  des  Verkäufers,  seines  freien  subjektiven  Ermessens,  nicht,  wie  bei 

der  Enteignung,  Sache  der  objektiven  Feststellung.  Entziehen  sich  damit 

die  Erwägungen,  aus  denen  der  Verkäufer  schliefslich  den  Preis,  für  den 

er  verkaufen  will,  bestimmt,  der  Nachprüfung,  so  bietet  die  Höhe  des 

Preises  keinen  zuverlässigen  Anhalt  für  die  Beurtheilung  des  Geschäftes. 

Man  mufs  vielmehr  ohne  Rücksicht  auf  den  Preis  als  Regel  annehmen, 

dafs,  wer  einen  Theil  seines  Grundstückes  zu  einem  bestimmten 

Unternehmen  verkauft,  sich  den  Nachtheilen  unterwirft,  die 

für  sein  Restgrundstück  aus  der  Anlage  und  dem  Betriebe 

jenes  Unternehmens  entstehen.  Wer  z.  B.  einen  Theil  seines  Villen- 

grundstücks behufs  Anlage  einer  chemischen  Fabrik  verkauft,  wird  gegen 

das  Eindringen  der  in  dieser  Fabrik  erzeugten  Gase  auf  sein  Restgrundstück 

rechtlichen  Schutz  nicht  beanspruchen  können. 

Die  hiernach  anzunehmende  Unterwerfung  des  Verkäufers  unter  die 

von  dem  abverkauften  Trennstücke  ausgehenden  Schädigungen  kann  indefs 

nur  von  solchen  Wirkungen  des  Unternehmens  verstanden  werden,  die  zur 

Zeit  des  Verkaufes  vorauszusehen  waren;  sich  schädliche  Einflüsse  ge- 

fallen zu  lassen,  deren  Eintreten  aufserhalb  seiner  Vorstellung  lag,  kann 

ohne  ausdrückliche  Erklärung  als  Willensmeinung  des  Verkäufers  nicht 

unterstellt  werden.  Diesem  für  die  freiwillige  Veräufserung  mafsgebenden 

Gedanken  entspricht  für  den  Fall  der  Enteignuug  die  Vorschrift  des  §  31  des 

Enteignungsgesetzes,  dafs  wegen  solcher  nachtheiliger  Folgen  der  Enteignung, 

welche  erst  nach  dem  Abschätzungstermiue  erkennbar  werden,  der  Ent- 

schädigungsanspruch bis  zum  Ablaufe  von  drei  Jahreu  nach  Ausführung 

der  benaebt heiligenden  Anlage  vorbehalten  bleibt.  Namentlich  kann  es 

auch  keinem  Bedenken  unterliegen,  dafs  für  einen  Waldbrand,  der  etwa 

durch  Funkenwurf  der  Lokomotive  entsteht,  von  dem  Eisenbahnunter- 

nehmer Entschädigung  gewährt  werden  mufs,  da  kein  Verkäufer  daran 

denken  wird,  derartige  Gefahren  zu  übernehmen.  Derartige  einzelne 

Schäden  sind  auch  bei  vorhergegangener  Enteignung  nicht  nach  §  31  des 

Enteignungsgesetzes,  sondern  nach  allgemeinen  Rechtsvorschriften  zu 

vergüten. 
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Strafrecht 

Betrug.  Wiederholt«  Benutzung  einer  bereite  benutzten  Eieenbahnrickfabrfcnrte. 

Urtheil  des  Oberlandesgerichts  zu  Colmar  i.  E.  (Strafsenat)  vom  14.  Juli  1892  gegen 
D.  in  H. 

In  der  wiederholten  Benutzung  einer  bereite  benutzten  Elsenbahnrüokfatarkarte  (et  der 

Tbatbeatand  nicht  eine»  Betruoevereuchea,  sondern  einee  vollendeten  Betrüge«  zu  erblicken. 

Strafgesetzbuch  §  263. 

Aus  den  Gründen. 

Der  Angeklagte  stellt  selbst  nicht  in  Abrede,  die  bereits  einmal  be- 
nutzte Fahrkarte  am  17.  Januar  1892  zur  Rückfahrt  von  St.  L.  nach 

H.  noch  einmal  benutzt  zu  haben. 

Die  Feststellung,  dafs  er  auf  dieser  Fahrt  kontrolirt  wurde  und  durch 

Berufen  auf  dieses  Billet  seine  Fahrberechtigung  nachgewiesen  hat,  raufs 

zweifellos  darin  gefunden  werden,  dafs  der  erste  Richter  festgestellt  hat, 

dafs  das  fragliche  Billet  bei  dieser  Fahrt  durchlocht  wurde,  und  dafs  der 

Angeklagte  bei  seiner  Ankunft  in  H.  von  dem  Zeugen  L.  überwacht  und 

von  diesem  festgestellt  wurde,  auf  welche  Fahrkarte  hin  jener  die  Rück- 

fahrt ausgeführt  habe.  Hat  aber  der  Angeklagte  zum  Zwecke  des  Nach- 

weises seiner  Fahrberechtigung  die  Karte  vorgezeigt,  was  zur  Durch- 

Iochung  nöthig  war  und  sich  auch  dem  expedirenden  Weichensteller  L. 

gegenüber  bei  seiner  Rückkehr  auf  diese  Fahrkarte  berufen,  ohne  des 

Umstandes  zu  erwähnen,  dafs  dieselbe  bereits  verwerthet  und  somit  un- 

gültig war,  so  liegt  hierin  das  vom  Vorderrichter  mit  Recht  angenommene 

Begriffsmerkmal  der  Unterdrückung  einer  wahren  Thatsache  und  der  hier- 

durch bewirkten  Erregung  eines  Irrthums  bei  dem  Eisenbahnpersonal. 

Die  weitere  Feststellung,  dafs  die  fragliche  Karte  bereits  zu  einer  früheren 

Rückfahrt  benutzt  sei,  entzieht  sich  der  Nachprüfung.  Dafs  aber  die  Fahr- 

karte durch  die  Benutzung  am  15.  Januar  seitens  des  Augeklagten  un- 

gültig geworden  ist,  ist.  ohne  Rechtsirrthum  von  dem  Vorderrichter  ange- 

nommen worden,  und  es  kann  nicht  zweifelhaft  sein,  dafs  der  Angeklagte 

am  15.  Januar  bei  Beginn  seiner  Rückfahrt  die  Absicht  hatte,  diese  auf 

Grund  der  fraglichen  Karte  zu  bewerkstelligen.  Die  Feststellungen  der 

weiteren  Voraussetzungen  des  §  263  St.-G.-B.  sind  ohne  erkennbaren 

Rechtsirrthum  in  dem  angefochtenen  Urtheile  bezw.  dem  hierdurch  be- 

stätigten schöffengerichtlichen  Urtheile  enthalten,  die  Absicht  des  Ange- 

klagten durch  die  zweimalige  Benutzung  derselben  Karte  zur  Rückfahrt 

den  Betrag  eines  Billets  mit  0,75  ̂ /  zu  ersparen,  also  einen  Vermögens- 

vortheil  und  zwar  einen  widerrechtlichen  sich  zu  verschaffen,  sowie  die 

Vermögensbeschädigung  der  Reichseisenbahn. 

Wenn  iu  der  Revisionsschrift  geltend  gemacht  wird,  dafs  eventuell 

nicht  eine  Bestrafung  wegen  Betrugs  nach  §  263  St,-G.-B.,  vielmehr  ledig- 

Digitized  by  Google 



Rechtsprechung  und  Gesetzgebung. 
«13 

lieh  eine  Ordnungsstrafe  eintreten  könne,  so  ist  diese  Behauptung  durch 

nicht«  gerechtfertigt,  da,  selbst  wenn  in  dem  Eisenbahnregloment  für  die 

Handlungsweise  des  Angeklagten  eine  Ordnungsstrafe  vorgesehen  wäre, 

hierdurch  die  Bestimmung  des  Strafgesetzbuches  und  beim  Vorhandensein 

der  Merkmale  des  §  263  St.-G.-B.  die  Strafverfolgung  wegen  Betrugs  nicht 

beseitigt  werden  könnte. 

Von  einem  blofsen  Betrugsversuche,  wie  der  Revisionskläger  eventuell 

geltend  macht,  kann  aber  keine  Rede  sein,  da  der  Angeklagte  der  Eisen- 

bahn im  Augenblick  der  Kontrolirung  durch  den  Schaffner  dadurch  einen 

Vermögensnachtheil  zufügte,  dafs  er  durch  seine  Handlungsweise  vereitelte, 

dafs  der  Schaffner  ihn  sofort  zur  Nachzahlung  anhielt,  bezw.  denselben  zu 

der  Ansicht  brachte,  dafs  die  Eisenbahn  einen  vermögensrechtlichen  An- 

spruch gegen  ihn  nicht  habe. 

Die  Revision  ist  daher  unbegründet  und  zurückzuweisen. 

Gesetzgebung. 

Deutsches  Reich.   Gesetz  vom  12.  März  1893,  betr.  die  Einführung 

einer  einheitlichen  Zeitbestimmung. 

(R.-G.-B1.  S.  93.   Eisenbahn-Verordnungsblatt  S.  159.) 

Bekanntmachung  des  Reichskanzlers  vom  23.  Februar  1893, 

betr.  Aenderungen  der  Anlage  B  zur  Verkehrsordnung  für  die 

Eisenbahnen  Deutschlands. 

(R-G.-Bl.  S.  9-   Eisenbahn-Verordnungsblatt  S.  137  ff.) 

Desgl.  vom  28.  Februar  1893,  betr.  Ergänzung  der  dem  internationalen 

Uebereinkomraen  über  den  Eiseubahnfracbtverkehr  beigefügten  Liste. 

iR.-G.-Bl.  S.  16.   Eisenbahn- Verordnungsblatt  S.  147.) 

Desgl.  vom  24.  März  1893,  betr.  einen  Nachtrag  zu  der  Vereinbarung 

erleichternder  Vorschriften  für  den  wechselseitigen  Verkehr  zwi- 

schen den  Eisenbahnen  Deutschlands  einerseits  und  Oesterreichs 

und  Ungarns  andererseits  rücksichtlich  der  bedingungsweise  zur 

Beförderung  zugelassenen  Gegenstände,  in  Gemäfsheit  dos  §  1 

letzter  Absatz  der  Ausführuiigsbestimmungen  zum  internationalen 

Uebereinkommen  über  den  Eisenbahnfracht  verkehr. 

(R-G.-Bl.  S.  134.    Eisenbahn-Verordnungsblatt  8.  165/66.) 

Desgl.  vom  27.  März  1893,  betr.  Ergänzung  der  dem  internationalen 

Uebereinkoniinen  über  den  Eisetibahnfrachtverkehr  beigefügten  Liste. 

(R.-G.-H1.  .S.  138.   Eisenbahn-Verordnungsblatt  S  165  66  ) 
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Preufnen.    Gesetzentwurf,  betr.  die  Erweiterung,  Vervollständigung 

und  bessere  Ausnutzung  des  Staatseisenbahnnetzes. 

(Vergl.  den  Inhalt  dieses  Gesetzentwurfs  in  dem  Aufsatz  S.  499  ff.  dieses 
Heftes.) 

Erlasse  des  Ministers  der  öffentlichen  Arbeiten. 

Vom  14.  Februar  181)3,  betr.  Abänderung  des  §  42  der  Vorschriften 

vom  6.  Juli  1886  über  die  Ausbildung  und  Prüfung  für  den  Staats- 
dienst im  Baufach. 

i  Eisenbahn-Verordnungsblatt  S.  140.) 

Vom  15.  Februar  1S93,  betr.  internationales  Uebereinkommeu  über 

den  Eisenbahnfrachtverkehr. 

(Eisenbahn-Verordnungsblatt  S.  131/32.) 

Vom  17.  Februar  1893,  betr.  Berechnung  der  Staatspensionen. 

(Ei Benbahn- Verordnungsblatt  S.  132.) 

Vom  18.  Februar  1893,  betr.  Aufhebung  des  §  12  No.  6  der  Or- 

ganisationsbestimmungen vom  24.  November  1879. 

(Eisenbahn- Verordnungsblatt  S.  188  ) 

Vom  26  Februar  1893,  betr.  Bestimmungen,  die  die  Verkehrsordnung 

ergänzeu  oder  davon  abweichen. 

(Eisenbahn-Verordnungsblatt  S.  143/44.) 

Vom  1.  März  1893.  betr.  Auslegung  des  §  60  des  Gesetzes  über 

Kleinbahnen  und  Privatanschlufsbahnen  vom  28.  Juli  1892. 

(Eisenbahn-Verordnungsblatt  S.  147/48.) 

Vom  2.  März  1893,  betr.  Zuständigkeit  des  Polizei-Präsidenten  zu 

Berlin  zur  Ertheilung  der  Genehmigung  und  Aufsichtsführung  be- 

züglich derjenigen  Kleinbahnen  und  Privatanschlufsbahnen  in  den 

Kreisen  Teltow  und  Niederbarnim,  durch  welche  der  Stadtkreis 

Charlottenburg  berührt  wird. 

(Eisenbahn- Verordnungsblatt  S.  148.^ 

Vom  9.  März  1893,  betr.  anderweite  Abgrenzung  mehrerer  Betriebs- 

amtsbezirke. 

i  Eisenbahn-Verorduuugsblatt  S.  151/52.) 

Vom  14.  März  1893.  betr.  Abwendung  von  Feuersgefahr  bei  der  Er- 

richtung von  Gebäuden  und  bei  der  Lagerung  von  Materialien  in 

der  Nähe  von  Eisenbahnen. 

^Eisenbabu-Verordnuugsblatt  S.  153/54.) 
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Vom  28.  März  1893,  betr.  Bauart  der  von  der  Staatseisenbahnver- 

waltung auszuführenden  Gebäude  unter  besonderer  Berücksichtigung 

der  Verkehrssicherheit. 

(Eisenbahn-Verordnungsblatt  S.  167  ff.) 

Vom  3.  April  1893,  betr.  Zeitangaben  auf  den  Stationsuhren. 

(Eisenbahn-Verordnungsblatt  S.  176/77.) 

Vom  7.  April  1893,  betr.  Aenderung  der  Vorschriften  für  die  gemein- 

schaftliche Wagenbenutzung. 

(Eisenbahn- Verordnungsblatt  S.  177.) 

Vom  15.  April  1893,  betr.  Vorschriften  über  die  Anbringung  und 

Benutzung  der  seitlichen  Zugleine,  sowie  über  die  Benutzung  der 

Nothbremse  seitens  der  Reisenden. 

{ Eisenbahn- Verordnungsblatt  S.  179.) 

Oesterreich-Ungarn.  Das  Verordnungsblatt  des  k.  k.  österreichischen 

Handelsministeriums  für  Eisenbahnen  und  Schiffahrt  enthält  in 

den  folgenden  Nummern  die  nachstehenden,  das  Eisenbahnwesen 

betreffenden  wichtigeren  Gesetze,  Erlasse  u.  s.  w. 

(No.  36:)  Erlafs  des  k.  k.  Handelsministers  vom  28.  März  1893,  betr.  die  Be- 

schwerden Aber  das  neue  Betriebsreglement. 

Rufsland.   Kaiserlicher  Erlafs  vom  J£  November  1892,  betr.  Gewäh- 

rung eines  Vorschusses  an  die  Moskau— Brester  Eisenbahn. 

Veröffentl.  in  der  Zeitschr.  d.  Hin.  d.  Verkehrsamt,  vom  ̂ 'T5^Uar  1893. 6.  Februar 

Zur  Fertigstellung  des  Umbaues  der  Brücke  Ober  die  Moskwa  wird  der  Moskau- 

Brester  Eisenbahngesellschaft  ein  Vorschuss  von  142  723  Bbl.  aus  der  Reichskasse 

gegen  Zahlung  von  5  jj  Zinsen  bewilligt.  Für  den  Betrag  dieses  Darlehns  sollen 

demnächst  Obligationen  ausgegeben  werden. 
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Besprechungen. 

Gerntner,  Th.,  Dr.  jur.,  Geheimer  Oberregierungsrath  und  vortragender 

Rath  im  Reichs-Eisenbahn-Amt:  Internationales  Eiscubahn- 

frachtrecht.  Das  zu  Bern  am  14.  Oktober  1890  abgeschlossene 

internationale  Uebereinkommen  über  den  Eisen bahnfrachtverkehr  iu 

systematischer  Darstellung  erläutert.    Berlin  1893.    Franz  Vahlen. 

Das  Berner  internationale  Uebereinkommen  ist  am  1.  Januar  1893  iu 

Geltung  getreten.  Die  Verhandlungen  über  dieses  erste  Stück  eines  inter- 

nationalen Gesetzbuchs  erstrecken  sich,  wenn  man  auf  die  erste  Anregung 

des  Jahres  1874  zurückgeht,  auf  einen  Zeitraum  von  fast  19  Jahren:  seit 

der  ersten  Berner  Konferenz,  die  am  13.  Mai  1878  eröffnet  wurde,  siud 

nahezu  drei  Lustren  verstrichen.  In  dieser  Zeit  hat  das  Vertragswerk 

wechselvolle  Schicksale  erlebt.  Seine  Grundlage  bildete  der  schweizer 

Entwurf  von  1876;  an  dessen  Stelle  trat  1878  der  Entwurf  der  ersten 

Berner  Konferenz,  der  in  der  zweiten  Konferenz  (1881)  wesentlich,  in  der 

dritten  (1886)  minder  erheblich  abgeändert  und  endgültig  festgestellt  wurde. 

Vier  Jahre  gingen  darauf  ins  Land,  ehe  dieser  Entwurf  von  den  bethei- 

ligten Staaten  geprüft  und  von  den  Regierungsvertretern  (am  14.  Oktober 

1890)  vollzogen  werden  konnte,  und  weiterer  2  Jahre  bedurfte  es,  um  die 

verfassungsmäfsige  Genehmigung  der  Vertragsstaaten  und  die  Ratifikation 

herbeizuführen,  Ueber  den  Gang  dieser  Verhandlungen  ist  nur  wenig  in 

die  Oeffentlichkeit  gekommen.  Die  Materialien  zum  Verständnifs  und  zur 

Auslegung  des  Uebereinkommens  sind  lediglich  die  Entwürfe  und  die 

Konferenzprotokolle.  Diese  Protokolle,  die  bisher  übrigens  auch  noch  nicht 

durch  den  Buchhandel  veröffentlicht  sind,  geben  nur  ein  gedrängtes  Bild 

von  den  wesentlichsten  Punkten  der  Verhandlungen  und  sind  daher  für 

den  nicht  Betheiligten  oft  schwer  zu  verstehen,  wie  sie  auch  in  erster 

Linie  für  die  Mitglieder  der  Konferenzen  und  die  von  diesen  vertretenen 

Regierungen  bestimmt  waren. 
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Der  Geheime  Oberregierungsrath  Dr.  Gorstner  hat  als  einer  der  Ver- 

treter des  Deutschen  Reichs  an  allen  drei  Konferenzen  in  Bern  theilge- 

nommen.  Er  hat  aufserdem  die  Verhandlungen  geleitet,  die  in  den  Jahren 

1876  bis  1878  zwischen  Vertretern  der  zuständigen  deutschen  Reseorts 

über  den  schweizer  Entwurf  geführt  sind,  Verhandlungen,  die  mit  Auf- 

stellung eines  zwar  in  den  Rahmen  der  schweizerischen  Vorschläge  sich 

einfügenden,  aber  in  zahlreichen  Punkten  von  diesem  abweichenden  Ent- 

wurfs deutscher  Kommissarien  führten,  der  auf  der  ersten  Berner  Konferenz 

die  eingehendste  Berücksichtigung  erfahren  hat.  Dr.  Gerstner  ist  also  eine 

der  wenigen  noch  lebenden  Persönlichkeiten,  die  die  Schicksale  des  Vertrags- 

werks von  Anfang  bis  zu  Ende  mit  erlebt,  und,  wie  hinzugefügt  werden 

darf,  vielfach  mit  beeinflufst  haben.  Es  ist  mit  Dank  und  Anerkennung 

zu  begrüfsen,  dafs  er  die  reichen  Erfahrungen,  die  er  dabei  gemacht,  in 

dem  umfangreichen,  gründlichen  und  gediegenen  Werke,  dessen  Titel  oben 

angegeben  ist,  gesammelt  und  gesichtet  und  schon  so  bald  nach  dem 

Inkrafttreten  des  Bernor  Uebereinkoramens  den  zahlreichen  Kreiseu  aller 

Betheiligten  in  den  Vertragsstaaten  zugänglich  gemacht  hat. 

Das  Gerstner'schc  Buch  ist  das  erste  vollständige  über  das  inter- 
nationale üebereinkommen  nach  seinem  Inkrafttreten  erschienene  Werk. 

Schon  1882  wurde  ein  Kommentar  von  Seigneux  in  französischer  Sprache, 

1887  ein  solcher  von  C.  D..  Asser  jun.  in  niederländischer  Sprache,  und 

1891  ein  Kommentar  von  dem  Oesterreicher  Dr.  Schwab  herausgegeben. 

Die  beiden  letzteren  erläuterten  allerdings  den  Entwurf  des  Jahres  1886, 

der  unverändert  1890  vollzogen  wurde.  Die  Arbeit  Asser's  ist  aber  schon 
wegen  ihrer  Sprache  für  deutsche  Leser  schwer  zu  gebrauchen,  und  der 

Standpunkt  Schwab's  dem  Üebereinkommen  gegenüber  ist,  wie  ich  das 

früher  nachgewiesen  habe,1)  ein  so  eigenthümlich  subjektiver,  dafs  sein 

Buch  nur  mit  Vorsicht  benutzt  werden  darf;  aufserdem  konnte  er  aber 

die  Vorgänge,  die  sich  seit  1891  ganz  anders  abgespielt  haben,  als  er  dies 

erwartete,  natürlich  nicht  berücksichtigen.  Gerstner  kennt  und  verar- 

beitet das  gesummte  für  das  Verstäudnifs  und  die  Auslegung  des  Ueber- 

einkoramens erforderliche  bis  in  die  jüngste  Zeit  immer  noch  vermehrte 

')  Vergl.  die  Besprechung  hn  Archiv  für  Eisenbahnwesen  1891  S.  394  ff.  Wie 

bedenklich  übrigens  ein  Buch,  wie  das  Scbwab'schc  ist,  das  hat  der  Verfasser  wahr- 
scheinlich selbst  eingesehen,  wenn  er  Keuntnifs  erlangt  hat  von  einer  Schmähschrift, 

die  einige  .Spediteure  als  Beilage  zu  einer  in  Krakau  erscheinenden  Eisenbahn- 

zeitung  im  April  d.  J.  herausgegeben  und  an  alle  Welt  versandt  haben.  Diese  Schrift, 

in  der  das  internationale  rebereiukommen  als  ein  gänzlich  verfehltes,  von  unfähigen 

Leuten  vertagtes  Machwerk  hingestellt  wird,  stützt  sieb  wesentlich  anf  Auszüge 

einzelner  Kraftstellen  des  Schwab'schen  Buchs,  die  dann  allerdings  noch  mit  den 
gröbsten  thatsiiehlich-n  Inrichtigkeiten  uml  Verdrehungen  weiter  ausgestaltet  werden. 
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Material  mit  ruhiger  und  klarer  Objektivität  iu  der  Darstellung  und  Liebe, 

ja  Begeisterung  für  da«  unter  seiner  Mitwirkung  zustandegekommene 

Werk.  Nur  an  einzelnen  Stellen  tritt  er  mit  Nachdruck  und  zuweilen 

heiligem  Zorn  solchen,  wie  er  in  der  Vorrede  sagt,  unberufenen  Ausle- 

gern entgegen,  die  mit  überlegener  Gönnermiene  an  einzelnen  Bestim- 

mungen des  Uebereinkommen8  herummäkeln. 

Das  Werk  Gerstner's  zerfällt  in  Einleitung,  Schlufsbetrachtungen  und 
sechs  Hauptstücke.  In  diesen  wird  im  wesentlichen  nach  dem  System 

des  Uebereinkommen8  dieses  Artikel  für  Artikel  dargestellt  und  erläutert. 

Die  Erläuterung  geschieht  aber  nicht  in  Form  eines  Kommentars,  sondern 

in  Form  eines  Lehrbuchs.  Das  reiche  Material  wird  nicht  in  der  heutzu- 

tage so  beliebten  Art  und  Weise  mehr  oder  weniger  äufserlich  zusammen- 

gestellt und  mit  einigen  eigenen  Zuthaten  des  Verfassers  vermehrt,  sondern 

innerlich,  systematisch  und  selbständig  verarbeitet.  Der  Verfasser  prüft 

die  Bestimmungen  auf  ihre  Entstehung  hin,  sucht  hieraus,  sowie  aus  ihrem 

Wortlaut,  aus  dem  Zusammenhang  mit  den  übrigen  Bestimmungen  und 

aus  den  vorliegenden  Ansichten  der  Urheber  der  Entwürfe  ihren  richtigen 

Sinn  zu  ermitteln  und  theilt  weiter  mit,  in  welcher  Gestalt  diese  Be- 

stimmungen nun  auch  in  die  inneren  Rechte  der  Vertragsstaaten  über- 

nommen sind.  Er  enthält  sich  dabei  aller  Kasuistik,  soweit  es  sich  nicht 

empfiehlt,  Einzelnes  an  der  Hand  praktischer  Vorkommnisse  verständlicher 

zu  machen.  Er  giebt  dem  Leser  ein  vollständiges,  erschöpfendes  Bild  von 

dem  Inhalt  und  der  Tragweite  der  einzelnen  Artikel.  Der  Text  des  Ueber- 

einkommens  in  beiden  Sprachen  ist  im  Anhang  abgedruckt.  Hierdurch 

ist  jeder  Leser  instandgesetzt,  an  der  Quelle  selbst  die  Ausführungen  des 

Kommentators  zu  prüfen.  Von  besonderem  Werth  ist  die  eingehende 

Berücksichtigung  der  inneren  Rechte  der  Vertragsstaaten,  sowohl  der  vor 

den  Verhandlungen  über  das  Uebereinkommen  geltenden,  als  der  nach 

dem  Uebereinkommen  und  unter  Berücksichtigung  seiner  Bestimmungen 

eingeführten.  Es  ergiebt  sich  aus  letzteren,  dafs  schon  jetzt  eine  weit- 

gehende thatsächliche  Uebereinstimmung  der  internen  Frachtrechte  der 

Vertragsstaaten  unter  sich  und  mit  dem  Uebereinkommen  vorliegt.  Der 

blofse  Versuch,  eine  solche  auf  dem  Wege  eines  Staatsvertrags  herbeizu- 

führen, in  Abweichung  von  dem  ursprünglichen  Programm  der  Schweiz 

die  Verhandlungen  auf  das  interne  Frachtrecht  der  Vertragsstaaten  aus- 

zudehnen, würde  —  dies  kann  man  heute  mit  Sicherheit  sagen  —  das 

ganze  Vertragswerk  im  Keime  erstickt  haben.  Die  Verhältnisse  haben 

sich  aber  so  mächtig  erwiesen,  dafs  die  Mehrzahl  der  Vertragsstaaten 

schon  jetzt  freiwillig,  soweit  es  der  Verkehr  verlangte,  ihr  internes  Recht 

dem  internationalen  angepafst  haben,  und  es  ist  eine  unbeweisbare  Be- 

hauptung, dafs  durch  Verschiedenheit  des  internen  und  internationalen 
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Rechts  der  Verkehr  beeinträchtigt  werde.  Diese  Ueberzeugung  gewinnt 

man  aufs  neue  durch  Gerstner's  Buch. 

Soweit  der  Verfasser  das  Berner  Uebereinkommen  auslegt,  giebt  er 

nur  seine  eigene  Meinung.  Das  Gewicht  dieser  Meinung  ist  naturlich 

besonders  hoch  zu  schätzen  bei  einem  Manne,  der  das  Berner  Ueberein- 

kommen mit  erlebt  hat  und,  wie  das  aus  jeder  Seite  seines  Buches  hervor- 

geht, stets  bemüht  war,  in  den  Geist  seiner  Bestimmungen  mit  Benutzung 

aller  Hilfsmittel  der  Wissenschaft  und  einer  reichen  Erfahrung  einzudringen. 

Gleichwohl  wird  es,  bei  der  Eigenartigkeit,  in  der  das  Berner  Ueberein- 

kommen zustande  gekommen  ist,  nicht  ausbleiben,  dafs  einzelne  seiner 

Ansichten  auch  Widerspruch  finden,  dafs  ein  Artikel  anders  ausgelegt 

wird,  als  in  dem  Gerstuer'schen  Werke.  Wo  solche  Verschiedenheiten  der 

Auffassung  praktische  Folgen  in  der  Anwendung  des  Gesetzes  haben,  da 

wird  erst  die  richterliche  Auslegung  volle  Klarheit  schaffen.  In  dieser 

Beziehung  ist  mir  immerhin  zweifelhaft,  ob  die  Auslegung  des  Art.  40  des 

Uebereinkommens  (S.  380,  381,  386)  vom  Richter  gebilligt  werden  wird, 

wo  Gerstner  meint,  dafs  der  Eisenbahn,  ungeachtet  der  Bestimmung,  nach 

der,  ohne  Nachweis  eines  Schadens  gewisse  Vergütungen  bei  Versäumung 

der  Lieferfrist  beansprucht  werden  können,  gleichwohl  der  Gegenbeweis 

offen  bleibe,  dafs  ein  Schaden  überhaupt  nicht  vorliege.  Mehr  von  theore- 

tischer Bedeutung  ist  die  Bezeichnung  des  durch  das  Uebereinkommen 

zwischen  den  Eisenbahnen  geschaffenen  Rechtsverhältnisses.  Gerstner 

nennt  dies  eine  gesetzliche  Transportgemeinschaft,  er  hält  die  Be- 

zeichnung Zwangsgemeinschaft  für  eine  wenig  glückliche  und  fügt  hinzu 

(S.  99),  diese  werde  vorzugsweise  von  Gegnern  dieser  Einrichtung  ge- 

braucht. Letzteres  möchte  ich  nicht  unbedingt  zugeben;  ich  kenne  wenig- 

stens manche  Freunde  der  Einrichtung,  die  diesen  Ausdruck  brauchen, 

und  auch  der  verehrte  Verfasser  selbst  spricht  S.  237  von  einem  durch 

die  Transportgemeinschaft  herbeigeführten  „starken,  nahezu  zwingenden 

Antrieb"  und  sagt  S.  411/412,  dafs  das  Gemeinschaftsvcrhältnifs  „kein 

freiwilliges,  sondern  ein  den  Eisenbahnen  durch  das  Uebereinkommen 

auferlegtes"  sei.  In  der  Sache  selbst,  in  der  rechtlichen  Konstruktion 

dieser  Gemeinschaft,  bin  ich  auch  hier  mit  dem  Verfasser  einer  Meinung. 

—  Doch  dies  nur  nebenbei. 

Gerade  weil  sowohl  die  Eisenbahnen  als  die  Verfrachter  vielfach 

neuen  Verhältnissen  gegenüberstehen,  halte  ich  für  besonders  wichtig  und 

für  besonders  dankenswerth,  dafs  ihnen  in  dem  Gerstner'schen  Werk  ein 

so  ausgezeichnetes  Hilfsmittel  für  das  Verständnifs  des  nun  glücklich  unter 

Dach  gebrachten  mitteleuropäischen  Eisenbahnfrachtrechts  geboten  ist.  uud 

ich  kann  allen,  die  mit  dem  Frachtrecht  und  dem  Eisenbahngüterverkehr 

zu  thun  haben,  auf  das  wärmste  empfehlen,  sich  in  diesem  vortrefflichen 
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Buch  Rath  zu  holen.  Die  Benutzung  wird  wesentlich  erleichtert  durch 

ein  ausführliches  alphabetisches  Sachregister,  auch  finden  sich  sowohl  im 

Eingang  (S.  XIV— XVIII)  als  in  den  Noten  vollständige  Quellen-  und 

Literaturnachweise.  Ich  möchte  aber  hier  nicht  von  dem  Buch  scheiden,  ohne 

dem  Verfasser  auch  dafür  gedankt  zu  haben,  dafs  er  sein  Werk  dem  An- 

denken des  leider  viel  zu  früh  verstorbenen  vortrefflichen  Mannes  gewidmet 

hat,  dessen  Namen  unter  den  Förderern  des  Vertragswerks  ein  erster 

Platz  gebührt,  des  Vorsitzenden  der  ersten  Beruer  Konferenz,  Bundesrath 

Dr.  J.  Heer.  v.  d.  L. 

Roll,  Dr.  V.,  Generaldirektionsrath  der  österreichischen  Staatsbahnen  u.  a. 

Encyklopädie  des  gesammten  Eisenbahnwesens.  Band  V. 

Istrianer  Bahnen  bis  Personenverkehr.  Mit  383  Holzschnitten, 

13  Tafeln  und  3  Eisenbahnkarten.  Wien  1893.  Carl  Gerold's  Sohn. 

Die  Röll'sche  Encyklopädie,  deren  im  Archiv  wiederholt  (zuletzt 
.lahrgang  1892  S.  882)  gedacht  ist,  schreitet  ihrer  Vollendung  entgegen. 

Der  neue,  im  März  d.  J.  erschienene  Band  enthält  den  Rest  des  Buch- 

stabens I,  die  Buchstaben  J,  K,  L,  M,  N,  0  vollständig  und  einen  erheb- 
lichen Theil  des  Buchstabens  P.  Mit  dein  sechsten  Bande  soll  das  Werk 

fertig  sein.  Gern  spreche  ich  an  dieser  Stelle  aus,  dafs  der  neue  Band 

beweist,  wie  mit  dem  Fortschreiten  des  Werks  der  Herausgeber  mehr  und 

mehr  den  Ansprüchen  sich  gewachsen  zeigt,  die  an  eine  Encyklopädie 

des  Eisenbahnwesens  gemacht  werden.  Die  einzelnen  Artikel  erhalten 

eine  gedrängtere  Gestalt,  Unwesentliches,  auch  der  nicht  dem  Eisenbahn- 

wesen unmittelbar  angehörige  Stoff,  wird  ausgeschieden  und  die  ganze 

Ausarbeitung  ist  eine  gleichmäfsigere  geworden.  Ein  musterhafter  ist  z.  B. 

der  Artikel  Lokomotive  (von  Schrey)  mit  zahlreichen  Holzschnitten  und 

Tafeln.  Er  schildert  die  Einrichtung  und  die  Aufgabe,  die  Eintheilung, 

die  Berechnung  der  Lokomotiven,  enthält  einen  aufserordentlich  wichtigen 

gedrängten  Abrifs  über  die  Geschichte  und  die  Entwicklung  der  Bauformen 

der  Lokomotive  von  den  ältesten  Zeiten  bis  zur  jüngsten  Gegenwart  und 

schliefst  mit  einem  Verzeichnis  der  Lokomotivfabriken  und  Preise  und 

einer  Uebersicht  über  die  neueren  Bestrebungen  im  Lokomotivbau.  Von 

sonstigen  ausführlicheren  Artikeln  sind  etwa  hervorzuheben  die  über  die 

italienischen,  die  niederländischen  und  die  österreichischen  Eisenbahnen 

(mit  sehr  klaren  Eisenbalmkarten),  über  Pensionsinstitute,  über  Personen- 

tarife (Ulrich).  Der  Eisenbahnfachmann  und  alle  die  Kreise,  die  sich  mit 

den  Eisenbahnen  beschäftigen,  werden  in  dem  Werke  reiche  Belehrung 

finden,  und  —  das  ist  ja  der  grofse  Vorzug  dieser  Art  der  Darstellung  — 

es  wird  ihnen  sehr  leicht  gemacht,  das  für  augenblickliche  Zwecke  Erfor- 
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derliche  sich  anzueignen  und  die  Quellen  für  tiefere  und  eingehendere 

Studien  zu  finden.  v.  d.  L. 

Unruh,  L.  M.  von,  Landrath.  Die  Kleinbahnen.  Ihre  Entwicklung, 

Aufgabe,  Organisation,  Finanzirung  und  Tarifbildung.  Unter  be- 

sonderer Berücksichtigung  der  Verhältnisse  in  den  östlichen 

Provinzen.  Bromberg.  1893.  Mittler'sche  Buchhandlung  (A.  Fromm). 

Der  Inhalt  der  vorbezeichneten  Schrift  ist  durch  ihren  Titel  im 

wesentlichen  gekennzeichnet.  Der  Verfasser  entwickelt  darin  ein  voll- 

standiges  Programm  für  die  Begründung,  den  Bau  und  Betrieb  der  Klein- 

bahnen in  solchen  Landestheilen,  in  den  es,  wie  in  den  östlichen 

Provinzen,  hauptsächlich  gilt,  der  Landwirtschaft  durch  bessere  und  billigere 

Transportgelegenheit  zu  Hilfe  zu  kommen.  Seine  gründliche  Kenntnifs 

der  Verhältnisse  dieser  Landestheile  und  der  Landwirtschaft,  sowie  die 

praktischen  Anschauungen,  die  seinen  Ausführungen  und  Vorschlägen 

zu  Grunde  liegen,  verleihen  der  Schrift,  ein  ganz  besonderes  Interesse, 

das  ein  näheres  Eingehen  auf  ihren  Inhalt  rechtfertigt. 

Der  erste  der  vier  Abschnitte,  in  welche  die  Schrift  zerfällt,  ist 

aufser  einem  kurzen  Ueberblick  über  die  Entwicklung  der  Kleinbahnen 

der  Untersuchung  ihrer  eigentlichen  Aufgabe  gewidmet.  Im  Gegensatze 

zu  dem  Berufe  der  grofsen  Eisenbahnen,  die  Hauptverkehrspunkte  ein- 

ander zu  nähern,  und  ihrer  naturgemäfs  hieraus  sich  ergebenden  Tendenz, 

diesen  Verkehr  gegenüber  dem  keinen  Zwischenverkehr  vorzugsweise  zu 

berücksichtigen,  findet  der  Verfasser  die  Aufgabe  der  Kleinbahnen  grade 

n  der  Pflege  des  kleinen  der,  der  nur  mit  Aufwendung  be- 

deutender Kosten  zu  den  Stationen  der  Eisenbahnen  gelangen  kann.  Die 

Eisenbahnen  „gleichen  einer  grofsen  verschlossenen  Wasserleitung,  die  nur 

an  wenigen  Punkten  mit  grofsen  Opfern  zugänglich  zu  machen  ist.  Was 

dem  Lande  fehlt,  ist  dagegen  ein  zur  Berieselung  bis  in  die  feinsten  Ver- 

ästelungen erschlossenes  Rohrsystem."  Deshalb  sollen  sich  die  Kleinbahuen 

„überallhin  schlängeln,  wo  es  etwas  zu  verfrachten  oder  einen  nennenswerthen 

Keim  zukünftigen  Verkehrs  zu  entwickeln  gibt:  wohin  sie  nicht  selbst  ge- 

langen können,  da  müssen  sie  Seitenanschlüsse  und  Abzweigungen  anlegen 

oder  wenigstens  vorsehen."  Dies  ist  aber  nur  möglich,  wenn  sie  Terrain- 

schwierigkeiten nicht  ängstlich  vermeiden,  vielmehr  in  „ihrer  Tracirung, 

ebenso  aber  auch  in  ihren  Betriebs-  und  Tarifeinrichtungen  eine  den  Grofs- 

bahnen  gegenüber  geradezu  entgegengesetzte  Tendenz  verfolgen".  Nicht 
als  Miniatureisenbahnen,  sondern  als  Hollfahrunternehmen  will  der  Verfasser 

die  Kleinbahnen  aufgefafst  und  in  jeder  Beziehung  behandelt  wissen. 

Möglichste  Anschmiegung  der  Bahnlinie  an  das  Terrain  unter  thunlichster 
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Vermeidung  unwirtschaftlicher  Grundstückszerschneidungen,  Durchführung 

der  Linie  durch  die  verschiedenenen  Verkehrspunkte  unter  möglichster 

Beschränkung  der  Zahl  der  Seitenstichbahnen,  Normirung  der  Frachtsätze 

innerhalb  der  Grenzen,  die  durch  die  bestehenden  Verhältnisse  des 

Landtransports  und  dessen  Kosten  gegeben  sind,  und  Berechnung  der 

Fracht  nach  der  wirklichen  Entfernung  ohne  Rücksicht  darauf,  ob  das 

Gut  in  Folge  der  durch  Verkehrsinteressen  veranlafsten  längeren  Linien- 

führung in  Wirklichkeit  einen  grosseren  Weg  zurückgelegt  hat;  das  sind 

nach  des  Verfassers  Ansicht  die  Grundbedingungen  für  eine  gedeihliche 

Entwicklung  der  Kleinbahnen. 

Die  Benutzung  von  Chausseen  wird  theils  aus  technischen,  theils  aus 

wirtschaftlichen  Gründen,  jedenfalls  für  den  Osten  widerrathen  und 

empfohlen,  die  Kleinbahn  so  zu  legen,  dafs  ihr  die  vorhandenen  Chausseen 

als  seitliche  Zu-  und  Abfuhrstrafsen  dienen,  äufsersten  Falls  aber  nicht 

die  Chaussee  selbst,  sondern  das  unmittelbar  an  dieselbe  anschliefsende 

Terrain  zur  Bahn  zu  benutzeu. 

Auf  Grund  der  in  dieser  Weise  präzisirten  Aufgabe  und  Gestaltung 

der  Kleinbahnen  erörtet  die  Schrift  in  weiteren  drei  Abschnitten  diejenigen 

Fragen,  welche  für  die  Begründung  und  den  Betrieb  lebensfähiger  Klein- 

bahnen von  hervorragender  Bedeutung  sind. 

Im  zweiten  Abschnitt  wird  untersucht,  welcher  Kommunalverband 

berufen  sei.  die  Förderung  der  Kleinbahnen  in  die  Hand  zu  nehmen.  Der 

Verfasser  weist  diese  Aufgabe  den  Kreisen  zu,  weil  die  Verkehrsbeziehuugen 

und  Bedürfnisse  bis  in  die  entferntesten  Winkel  hinein  besser  im  engeren 

Rahmen  des  Kreises,  als  von  der  Provinzialhauptetadt  aus  erfafst  werden 

können.  Die  Provinzen  sollen  sich  nur  durch  ausgiebige  Unterstützung 

der  Kreise,  sei  es  durch  Zuwendung  von  Beihilfen  oder  durch  Ueber- 

tragung  der  Provinzialchausseen  sammt  den  zugehörigen  Dotationsfonds 

auf  die  Kreise,  betheiligen.  Den  Kreisen  will  die  Schrift  die  Bestimmung 

der  auszubauenden  Linien,  und  der  Zeit  ihres  Ausbaus,  sowie  auch  die 

Mitwirkung  bei  der  Bestimmung  des  Bausystems,  der  Spurweite,  der 

Grundzüge  des  Betriebsplanes,  und  der  Festsetzung  der  Tarife  und  Fahr- 

pläne während  der  ersten  fünf  Jahre  gewahrt  wissen,  widerräth  ihnen  aber, 

sich  selbst  dem  Bau  und  Betriebe  der  Kleinbahnen  zu  unterziehen.  Es 

wird  in  dieser  Beziehung  ausgeführt,  dafs  die  Betriebsführung  durch  die 

Kreise  aus  den  verschiedensten  Gründen,  insbesondere  aber  schon  deshalb 

unzweckmäfsig  erscheine,  weil  es  ihnen  an  den  erforderlichen  technischen 

Kräften  fehle  und  zur  Betriebsleitung  derartiger  kleiner  Bahnen  geeignete 

Personen  auch  nicht  leicht  zu  beschaffen  seien.  Der  Betrieb  könne  aber 

nicht  wohl  vom  Bau  getrennt  werden,  weil  der  letztere  mit  Rücksicht  auf 

einen  billigen  Betrieb  eingerichtet  werden  müsse.    Diesen  Rücksichten 
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könne  nur  durch  Kooperation  der  Kreise  mit  grofsen  Unternehmern  oder 

Unternehmergesellschaften  Rechnung  getragen  werden,  wobei  den  ersteren 

die  Mitwirkung  in  der  vorbezeichneten  Richtung  vorzubehalten,  als  Aequi- 

valent  dafür  aber  von  ihnen  die  unentgeltliche  Beschaffung  des  Grund  und 

Bodens,  die  Erwirkung  der  Genehmigung  zu  den  herzustellenden  Linien, 

die  Betheiligung  am  Baukapital  mit  mindestens  V3  und  eine  Zinsgarantie 

für  das  gesammte  Aktienkapital  zu  übernehmen  sei.  Zur  Prüfung  der 

finanziellen  Wirkung  dieser  Vorschläge  stellt  der  Verfasser  eine  Berechnung 

unter  Zugrundelegung  der  in  den  östlichen  Provinzen  bestehenden  Ver- 

hältnisse an,  bei  welcher  er  zu  dem  Ergebnisse  gelangt,  dafs  der  Kreis 

für  ein  Kleinbalinnetz  vom  100  km  Länge,  vorausgesetzt,  dafs  der  Betrieb 

im  vierteu  Betriebsjahre  vier  Prozent  Zinsen  des  Anlagekapitals  aufbringe, 

im  Ganzen  80400  M  aufzuwenden  haben  würde,  die  er  aber  im  Laufe 

der  folgenden  Jahre  als  Dividende  auf  seine  Aktien  ganz  oder  zum  Theil 

zurückerhalten  würde. 

Obwohl  für  Kleinbahnen  ebenso  wie  für  Eisenbahnen  der  Schwerpunkt 

im  Güterverkehr  liegt,  warnt  die  Schrift  doch  vor  einer  Vernachlässigung 

des  Personenverkehrs  und  rftth,  möglichst  bei  allen  Zögen  wenigstens  einen 

Personenwagen  mitlaufen  zu  lassen,  wogegen  erhebliche  ökonomische  Be- 

denken deshalb  nicht  zu  erheben  sein  würden,  weil  bei  den  verhältnifs- 

mäfsig  leichten  Wagen  der  Schmalspurbahnen  das  Verhältnifs  der  Nutzlast 

zur  todten  Last  ein  weit  günstigeres  als  bei  den  Eisenbahnen  sei.  Aber 

auch  hier  soll  jede  Schablone  vermieden,  lediglich  nach  dem  Bedürfnisse 

der  Betrieb  eingerichtet  und  unter  Umständen  auf  einzelne  Tage  der  Woche 

beschrankt  oder  zeitweise  durch  einen  Betrieb  mit  Pferden  ersetzt  werden. 

Der  dritte  Abschnitt  betrifft  die  Wahl  der  Konstruktion  sowohl  der 

Bahn,  wie  auch  der  Betriebsmittel.  Der  Verfasser  befürwortet  eine  Spur- 

weite von  60  cm,  welche  er  schon  an  sich  für  die  zweckmäfsigste,  für  den 

Osten  aber  für  unbedingt  geboten  erachtet,  um  es  den  dort  schon  in 

giöfserer  Anzahl  vorhandenen  Feld-  und  Wirthschaftsbahnen  mit  dieser 

Spurweite  zu  ermöglichen,  ihre  Wagen  auf  die  Kleinbahnen  und  die 

Wagen  der  letzteren  auf  ihre  Gleise  zu  überführen.  Zu  diesem  Zwecke 

wird  auch  für  Kleinbahnen  die  Anwendung  einflanschiger  Räder  und  dem- 

entsprechend die  ausschliefsliche  Verwendung  von  Schleppweichen  vor- 

geschlagen, da  die  Feld-  und  Wirthschaftsbahnen  in  Folge  der  geringen 

Sorgfalt,  die  bei  Legung  ihrer  Gleise  beobachtet  zu  werden  pflegt,  die 

Verwendung  einflanschiger  Räder  nicht  gestatten. 

Der  vierte  Abschnitt  behandelt  das  Tarifwesen  der  Kleinbahnen, 

dem  der  Verfasser  eine  von  dem  Tarifwesen  der  Eisenbahnen  völlig 

abweichende  Gestaltung  gebeu  will.  „Die  Kleinbahnen  sollen  und 

dürfen  gar  nicht  nach  der  Einbeziehung  in  das  grofse  Eisenbahnnetz  in- 

Digitized  by  Google 



624 Bflchemchau. 

sofern  streben,  um  dabei  die  halbeu  Abfertigungsgebühren  zu  verdienen, 

denn  diese  Trauben  sind  nicht  nur  an  sich  sauer,  sondern  sie  wurden  als 

Nachgeschmack  den  Zwang  mit  sich  bringen,  Einrichtungen  für  das  so 

äufserst  verwickelte  Abrechnungswesen  mit  den  an  der  Frachtberechnung 

betheiligten  Vollbahnen  zu  schaffen  und  zu  unterhalten  —  Einrichtungen, 

die  die  Kleinbahnen  schon  allein  erdrücken  könnten  —  sondern  auch  den 

mehr  oder  minder  starken  Zwang,  in  der  Tarifbildung  die  Schablone  der 

Grofsbahnen  mitzumachen  und  auch  die  ganz  billigen  Spezialtarife  an- 

nähernd durchzuführen.  Die  Kleinbahnen  sollen  vielmehr  die  vollständige 

Freiheit  ihrer  Einrichtung  und  Entwicklung  durch  den  Verzicht  auf  den 

Antheil  an  der  Abfertigungsgebühr  und  auf  die  direkte  Abfertigung  er- 

kaufen." Auf  Grund  dieser  Erwäguug  empfiehlt  die  Schrift  ein  möglichst 

einfaches  Gütertarifsystem,  mit  nur  drei  Klassen:  Stückgut,  Wagenladungen 

und  Massengut,  für  deren  jede  zunächst  ein  einziger  Tarifsatz,  allenfalls 

unter  Berechnung  von  besonderen  Gebühren  für  Sperrgut  und  von  Neben- 

gebühreu  für  Umladen,  Wagenstandgeld  u.  s.  w.  zu  erheben  würe,  und 

ferner  die  Einführung  nicht  zu  grofser  Wagen,  um  die  Gewährung  des 

Tarifs  für  Wagenladungen  schon  für  Ladungen  von  1'/*  Tonnen  zu  ermög- 

lichen. Die  Fracht  soll  nicht  nach  der  durchfahrenen  Strecke,  sondern 

nur  für  diejenige  Entfernung  berechnet  werden,  welche  ein  Fuhrwerk  auf 

der  nächsten  Strafse  vom  Versand-  zum  Empfangsort  zurückzulegen 

haben  würde.  Und  ebenso  soll  die  Bemessung  der  Tarifsätze  in  Berück- 

sichtigung der  nicht  überall  gleichen  Verhältnisse  des  Fuhrwerksverkehrs 

erfolgen,  welchen  zu  ersetzen  das  Streben  der  Kleinbahnen  sein  mufs.  Für 

den  Personenverkehr  wird  im  wesentlichen  in  Anlehnung  an  die  Pferde- 

bahnen für  kürzere  Strecken,  auf  welchen  die  Fahrt  nicht  länger  als  r2 

Stunde  dauert,  die  Beschränkung  auf  eine  WTagenklasse  mit  einem  Tarif- 
satze von  5  ,\s  für  das  km,  für  längere  Strecken  die  Einführung  von  zwei 

Wagenklassen  zu  8  und  5  ̂   für  das  km,  überall  aber  der  Ausschlufs 

von  Retourkarten  vorzuschlagen. 

In  einem  Anhange  ist  der  Schrift  der  Tarif  der  Mecklenburg- 

Pommerschen-Schmalspurbahn- Aktiengesellschaft  beigefügt. 

Schon  aus  dieser  Inhaltsübersicht,  welche  sich  selbstredend  auf  die 

grundlegenden  Fragen  beschränken  raufste,  wird  der  Leser  ersehen,  dafs 

der  Verfasser  das  Kleinbahnwesen  in  weitem  Umfange  in  den  Kreis 

seiner  Betrachtungen  gezogen  hat.  Und  innerhalb  dieses  Rahmens  erstreckt 

sieh  die  Erörterung  auf  eine  Fülle  von  Einzelfragen,  die  den  Beweis 

liefern,  dafs  er  sich  die  Gestaltung  der  Kleinbahnen  bis  in  die  Einzelheiten 

klar  gemacht  hat.  Man  mag  in  der  Beurtheilung  mancher  Fragen  von 

seinen  Ansichten  abweichen;  die  Anerkennung  wird  man  ihm  aber  nicht 

versagen  können,  dafs  seine  Ausführungen  und  seine  Vorschläge  auf 
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richtiger  Erkenntnis  des  Bedürfnisses  beruhen  und  sich  den  bestehenden 

Verhältnissen  genau  anschliessen.  Ueberall  gewinnt  der  Leser  den 

Eindruck,  dafs  die  Vorschläge  des  Verfassers  unmittelbar  aus  seiner 

praktischen  Anschauung  hervorgegangen  sind  und  in  der  Hauptsache 

wohl  auch  das  Richtige  treffen.  Dafs  sie  den  grundsätzlichen  Gegensatz, 

welcher  zwischen  den  Kleinbahnen  und  den  Eisenbahnen  in  ihren  Auf- 

gaben im  allgemeinen  und  folgeweise  auch  in  ihren  Bau-  und  Betriebs- 

einrichtungen bestehen  mufs,  scharf  und  nachdrücklich  gekennzeichnet 

hat,  gereicht  der  Schrift  allein  schon  zum  grofsen  Verdienste.  Jedenfalls 

wird  sie  mehr,  als  die  bisher  über  Fiuanzirung,  Bau  und  Betrieb  der  Klein- 

bahnen bekannt  gewordenen  Vorschläge  zur  Klärung  der  Ansichten  bei- 

tragen und  überall  da,  wo  gleiche  Verhältnisse  mit  denen  der  östlichen 

Provinzen  vorliegen,  ernster  Beachtung  gewürdigt  werden.  Dafs  sie  jedem, 

der  sich  auf  diesem  Gebiete  des  Näheren  orientiren  will,  auf  das  wärmste 

zu  empfehlen  ist,  braucht  hiernach  kaum  noch  besouders  ausgesprochen 

zu  werden.  G. 

Leitfaden  für  den  Selbstunterricht  und  den  Unterricht  an  Eisen- 

bahnschulen.    Verlag  von  Wilh.  Gottl.  Korn.    Breslau.  1893. 

No.  2.  Bobisch,  Eduard,  Eisenbahnsekretär.  Die  Verwaltung  der 

Materialien,  luventarien,  Drucksachen,  Werkstätten 

und  Gasanstalten. 

No.  4.    Derselbe.   Das  Rechnungswesen. 

Aufser  den  vorgenannten  Heften  ist  von  demselben  Verfasser  bereits 

ein  Heft  über  das  Etatsweseu  der  Staatseisenbahnverwaltung  herausgegebeu, 

das  S.  411  des  Archivs  für  1893  besprochen  ist.  Wie  das  erste  Heft, 

so  zeugen  auch  die  eingangs  erwähnten  Bücher  von  eingehender  Sach- 

kenntnifs.  In  Folge«  der  fortschreitenden  Ausbildung  des  Rechnungs- 

wesens der  Staatseisenbahnverwaltung  ist  es  jedoch  bereits  nothwendig 

gewesen,  den  Heften  einen  Nachtrag  beizugeben,  welcher  die  neuesten 

Aenderungen  im  Rechnungswesen  (siehe  No.  1  des  Eisenbahn-Verordnungs- 

blattes für  1893)  allerdings  nicht  ganz  vollständig  wiedergieht.  Immerhin 

bieten  die  Hefte  auch  in  dieser  Gestalt  besonders  für  den  angehenden 

Eisenbahnbeamten  ein  gutes  Hülfsmittel,  um  die  Rechnungsgrundsätze 

der  Staatseisenbahnverwaltung  im  allgemeinen  kennen  zu  lernen.  8. 

No.  3.  Braschke,  .1.  Eisenbahn-Betriebssekretär.  Die  Zoll-  und 

Steuervorschriften,  soweit  dieselben  für  die  Beförderung  von 

Gütern  auf  Eisenbahnen  in  Betracht  kommen. 
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Das  Werkchen  bringt  die  reiehs-  und  landesgesetzlichen  Bestimmungen 

über  die  Zoll-  und  Steuererhebung  in  Verbindung  mit  den  dazu  gehörigen 

Regulativbestimmungen  u  s.w.,  soweit  sie  für  die  Güterbeförderung  auf  Eisen- 

bahnen in  Betracht  kommen,  sowie  die  eisenbahndienstlichen  Ausführungs- 

vorschriften in  übersichtlicher  Weise  zur  Darstellung.  In  Bezug  auf  die 

Anordnung  des  Inhalts  würde  es  den  Vorzug  verdient  haben,  die  Bestim- 

mungen des  Vereinszollgesetzes,  des  Eisenbahnzollregulativs,  des  Begleit- 

schein-, Niederlageregulativs  u.  s.  w.  als  solche  durch  den  Druck  hervor- 

zuheben und  durch  Anführung  der  Paragrapheuziffer  am  Rande  näher  zu 

bezeichnen,  um  das  Nachlesen  des  urtextlichen  Wortlautes  zu  erleichtern, 

das  Ineinandergreifen  der  gesetzlichen  und  Regulativbestimmungen  zu  ver- 

anschaulichen und  dem  Laien  das  Quellenstudium  an  die  Hand  zu  geben. 

Auch  würde  es  zum  leichteren  Eindringen  in  den  für  den  Unkundigen 

immerhin  spröden  Stoff  beigetragen  haben,  wenn  die  Wiedergabe  der  mehr 

den  inneren  Dienst  der  Zoll-  und  Steuerstellen  behandelnden  Vorschriften 

sich  auf  das  unbedingt  gebotene  Mafs  beschränkt  hätte  und  dafür  die  Aus- 

führungsvorschriften der  Eisenbahn  an  einzelnen  Stellen  ausführlicher  be- 

handelt worden  wären.  In  dem  „Besondere  Vorschriften  über  die  Ein-, 

Aus-  und  Durchfuhr  von  Gütern"  überschriebenen  zweilen  Abschnitt  wären 

die  Bestimmungen  über  die  zollamtliche  Abfertigung  von  Reisegepäck 

(Seite  9,  vorletzter  Absatz)  besser  als  besondere  Anmerkung  an  den  Fufs 

der  Seite  gesetzt  worden.  Lässigkeiten  und  Ungenauigkeiten  des  Ausdrucks, 

wie  „Zollvereinsgesetz"  (S.  6),  „Eisenbahnregulativ"  (S.  6).  ., internationales 

Uebereinkommeuu  (S.  8)  —  statt  Vereinszollgesetz,  Eisenbahnzollregulativ, 

internationales  Uebereinkomraeu  über  den  Eisenbahnfrachtverkehr  —  hätten 

wohl  vermieden  werden  können. 

Alles  in  allem  wird  das  Buch  neben  ähnlichen  Veröffentlichungen 

von  amtlicher  und  privater  Seite  seinen  Platz  behaupten.  Ha. 

Nr.  5.    Krobisck,  Max.    Eisenbahn-Betriebssekretär.   Die  Verkehrs- 
kon trolen. 

In  Anlehnung  an  die  den  Verkchrskontroien  bei  der  Königlichen 

Eisenbahndirektion  in  Breslau  gegebene  Einrichtung  schildert  das  Buch 

die  diesen  Dienststellen  obliegenden  Geschäfte  —  deren  Wichtigkeit  und 

sachliche  Bedeutung,  nebenher  bemerkt,  nicht  selten  unterschätzt  wird  — 

in  sehr  ausführlicher  Weise  und  wird  jedem,  der  sich  über  die  rechnungs- 

mälsige  Behandlung  der  Verkehrseinnahmen  von  ihrer  Entstehung  an  bis 

zur  endgültigen  Buchung,  überhaupt  über  die  mannigfachen  Aufgaben  der 

Verkehrskontrolen  und  den  Zusammenhang  der  einzelnen  Arbeiten  ein- 

gehender unterrichten  will,  ein  willkommenes  Hülfsmittel  sein.  Einzelne 
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Uligenauigkeiten  werden  sich  bei  einer  neuen  Bearbeitung  leicht  beseitigen 

lassen.  Ha. 

Nr.  6.  Müller,  Wilhelm,  Eisenbahnsekretär.  Die  Wageubenutzung. 

Wie  es  der  Gegenstand  dieser  Arbeit  nicht  wohl  anders  gestattet, 

ist  im  wesentlichen  eine  Zusammenstellung  der  bestehenden  wichtigeren 

Bestimmungen,  die  in  der  Hauptsache  in  den  „Vorschriften  für  die  gemein- 

schaftliche Wagenbenutzung  der  prenfsischen  Staatsbahnen",  dem  „Vereins- 

wagenübereinkommen" enthalten  sind.  Indessen  giebt  der  Verfasser  da, 

wo  es  ihm  zum  besseren  Verständnifs  angezeigt  schien,  auch  Erläuterungen 

und  Beispiele,  vorzugsweise  mit  Bezug  auf  die  Verhältnisse  des  Direktions- 

bezirks Breslau.  Der  Stoff  ist  im  allgemeinen  zweckmässig  geordnet,  doch 

wäre  das  Kapitel  über  die  Benutzungsfristen  der  Wagen  richtiger 

wohl  vor  dem  über  die  Wagenmiethe  zu  behandeln  gewesen;  auch  ist 

zu  erinnern,  dafs  der  Verfasser  sich  einige  Male  wiederholt.  Die  Behand- 

lung ist  im  grofseu  ganzen  erschöpfend;  über  die  Benutzung  der  Person en- 

und  Gepäckwagen  wäre  allerdings  etwas  mehr  zu  sagen  gewesen,  da 

die  Arbeit  nach  der  Uebersicht  sich  nicht  blofs  auf  die  Benutzung  der 

Güterwagen  erstrecken  sollte.  Wer  .sich  schnell  und  sicher  über  die 

Einrichtung  der  Wagenbenutzung  auf  den  preufsischeu  Staatseisenbahnen 

unterrichten  will,  wird  das  Werkchen  mit  Vortheil  gebrauchen  können. 
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No.  2-12.  1893. 

(No.  2:)  Der  EinÜufs  der  Austauschbedingungen  und  der  Art  der  Unter- 

haltung der  Eisenbahnwagen  auf  deren  Ausnutzung  (fortgesetzt  in  No.  3 

und  5  6).  Ueber  die  Vereinigung  des  Telegraphen-  mit  dem  Befördernngs- 

dieujfte.  Vorrichtung  zum  selbstthätigen  Verladen  der  Kohlen  auf  Loko- 

motiven. (No.  8:)  Ueber  eine  neue  Art  offener  Güterwagen.  (No.  4:)  Ueber 

eine  höhere  Schule  für  die  Wissenschaften,  welche  für  den  kommerziellen 

Dienst  der  Eisenbahnen  erforderlich  sind.  (No.  5/6:)  Arbeitszeit  und  Ruhe 

bei  den  Eisenbahnen.  (No.  7:)  Die  noch  offene  Frage  der  Anwendung  des 

Zugstabes  (fortgesetzt  in  No.  8).  Symmetrische  Räder  für  Eisenbahnfahr- 

zeuge. (No.  8  und  9:)  Die  Schneeverwehungen  und  der  Kampf  gegen  die- 

selben.   (No.  9:    Grundbedingungen    für   die    Einrichtung   von  Pferde- 
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bahnwagen  für  die  Beförderung  Verwnndeter.  (No.  10:)  Ueber  die  Reihen- 

folge bei  der  Güterbeförderung  auf  Eisenbahnen.  (No.  11:)  Die  Einrichtung 

der  Lazarethzüge  zur  Beförderung  Verwundeter  auf  den  deutschen  Eisen- 

bahnen. Die  Prüfung  der  Lokomotivkessel.  (No.  12:)  Ueber  die  Reihen- 

folge bei  Beförderung  der  Güter.  Die  Blockeinrichtung  von  Hodyson  und 

der  Zugbetrieb  bei  Anwendung  von  Blockapparaten. 

Elektrotechnische  Rundschau.  Frankfurt  a.  M. 

No.  11.   1892/98.   X.  Jahrgang. 

Die  elektrische  Strafsenbahn  in  Marseille. 

Elektrotechnische  Zeitschrift.  Berlin. 

Heft  8.   Vom  24.  Februar  1892. 

Verbesserungen  an  elektrischen  Stationsdecknngssignalen. 

Engineering.  London. 

No.  1415  und  141«.  Vom  10.-17.  Februar  1893. 

(No.  1415:)  Automatic  Bignalling  System:  Liverpool  overhead  Railway. 

Bridge  over  the  Mississippi  at  Memphis,  Tennessee.  Compound  express 

locomotive  for  the  Northern  Railway  of  France.  (No.  1116:)  The  bridges 

on  the  Manchester  sbip  canal.  Electrical  Railways.  Hearing  Railway 

carriages. 

Engineering  Newa.  New-Tork. 

No.  7—16.   Vom  16.  Februar  bis  13.  April  1893. 

(No.  70  The  American  type  of  freight  cars  for  European  Railways.  An 

English  view  of  American  Railways  and  locoraotives.  (No.  8:)  60  000  lb. 

furniture  car,  Chicago  Burlington  and  Quincy.  Special  train  for  the  emperor 

of  Austria.  Standard  gauge  engines  for  broad  gauge  track;  Great  Western 

Ry.  The  competitive  tests  of  the  Westinghouse  and  New  York  air  brakes 

on  the  New  York  Central  R.  R.  (No.  9:)  The  Abt  rack  Railway  in  Syria. 

A  novel  rapid  transit  scheine  for  Boston.  Statistics  showing  the  tracklaying 

of  1892  and  the  prospective  Railway  construction  of  1893.  The  new  brake 

and  coupler  act.  Shocks  in  air  brake  tests.  (No.  100  The  Monte  Generoso 

rack  Railway.  Chicago's  Solution  of  the  grade  crossing  problem.  Railway 
earnings  in  1892.  Compound  express  locomotive,  Jura-Simplon  Ry,  Switzer- 

land.  Two  English  electric  Railways.  Uniformity  in  freight  car  draft  gear. 

(No.  Ii:)  Massachusetts  Railways  in  1-92.  The  price  rail  joints.  The 

proposed  street  Railway  tunnel  under  Boston  common.  Locomotive  tests 

in  heavy  scrvice.  The  Boston  rapid  transit  Situation.  -No.  120  English 

saloon  cars.  Zone  System  of  Railway  fares  in  Ireland.  Notes  from  the 

engineering  schools.  Railway  Convention  in  India.  Rapid  transit  for  Boston. 

(No.  130  The  New  Falisades  tunnel.  Inclined  Railway  at  Bristol.  England. 

Railway  Operations  in  1892.  (No.  140  Elimination  of  a  dangerous  track 

crossing  on  the  Pennsylvania  R  R.  Railway  progress  in  China.  Four-cylinder 

Compound  locomotive;  Southwest  Railway,  Russia.  Railway  management  in 

India.  (No.  15:)  Passengers  of  different  classes  on  European  Railways. 

Fonr-track  steel  viaduct  ;  New  York  Central  and  Hudson  river  R.  R.  Four- 

cylinder  simple  locomotive.   Pullman  cars  in  England.   Locomotive  boiler 
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construction.    The  Hamilton  and  Barton  incline  Railway.    American  and 

English  train  loads. 

Giornale  del  genio  civile.  Borna. 

80.  Jahrgang.   November  1892.  Heft  11.  No.  80. 

Studio  sui  sisterai  di  ferrovie  a  dentiera  e  snlla  eventuale  loro  applicazione 

ad  alcuni  tratti  delle  ferrovie  complementari. 

Glaser'«  Annalen  für  Gewerb«  und  Bauwesen.  Berlin. 
Heft  4.  Vom  15.  Februar  1898. 

Von  der  Gleichbehandlung:  der  Techniker  und  Juristen  bei  der  preufsUchen 

Staatseisenbahnverwaltung.    Die  zweckmäfsigsten  Farben  für  die  Signal-' 
mästen   und  deren   Flügel.     Neuere   Lüders'sche  Heminvorrichtung  für 
Schraubenflaschenzüge. 

Heft  «.   Vom  16.  März  1898. 

Petroleumgasmotor  Patent  Dheyne.  Die  Landtagsverhandlungen  über  die 

Stellung  der  höheren  technischen  Beamten  bei  der  preußischen  Staatseisen- 

bahnverwaltung.   Beitrag  zur  Lösung  der  Schienenstofsfrage. 

No.  7.   Vom  1.  April  1893. 

Die  Einführung  der  mitteleuropäischen  Zeit  in  Deutschland.  Die  Land- 

tagsverbandlungen über  die  Stellung  der  höheren  technischen  Beamten  bei 

der  preußischen  Staatseisenbahnverwaltung.  Widerstandzeiger  mit  Selbst- 
verschlufs.   lieber  einen  neuen  Schraffirapparat. 

amKeaepi  (Der  Ingenieur).  Kiew. 

Heft  Februar  1898. 

Ueber  die  Abfertigung  der  zur  Beförderung  nach  der  Reihenfolge  von  den 

Eisenbahnen  angenommenen  Güter.  Zweifache  Lokomotivbesetzung  bei  den 

Südwestbahnen. 

Heft  März  1M93. 

Der  Betriebsmitteldienst  auf  den  Südwestbahnen  in  den  10  Jahren  1880  bis 

1889  (.Fortsetzung).  Die  Einrichtungen  zur  Herstellung  der  gegenseitigen 

Abhängigkeit  der  Ausgangsweichen  und  der  Abschlufssignale  auf  den 

Stationen  der  Polässgebahnen.   Ueber  die  Zahl  der  Bremsen  in  den  Zügen. 

Jahrbuch  für  Gesetzgebung,  Verwaltung  und  Volkswirtschaft  im  deutschen 

Reith.  Leipzig. 

Heft  2.  1898. 

Neuere  Litteratur  über  Eisenbahnwesen,  insbesondere  die  Eisenbahntarife. 

Jahrbücher  für  Nationalökonomie  und  Statistik.  Jena. 

Heft  8.   1*98.  . 

Interstate  Commerce-Gesetz  in  den  Vereinigten  Staaten. 

Journal  of  the  Association  of  Kngineeriiijr  societies.  Boston. 

Dezrmber  1N92. 

A  practical  test  of  Compound  locomotives  in  regulär  gervice. 
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Februar  1898. 

Continuous  rails.  Gross  ties  for  Railway  bridges.  Engineering  Congress 

and  engineering  headquarters,  Columbian  exposition,  1893.  Cbaracter  in  the 

engineering  profession. 

The  Journal  of  Political  Fconomy.  Chicago. 

No.  2.   Märt  1898. 

Railway  policy  of  Prussia. 

Monitore  delle  »trade  ferrate.  Tarin. 

No.  5—13.  Vom  4.  Februar  bis  1.  April  1898. 

(No  5:)  Le  costrnzioni  ferro  vi  arie  nel  1892.  Le  ferrovie  delP  Algeria  e 

della  Tunisia.  (No.  6: )  Viaggiatori  e  tariffe  snlle  ferrovie  enropee.  (No.  9:) 

II  capitale  impiegato  nella  rete  francese.  (No.  lOnnd  11:)  Le  strade  ferrate 

italiane  etaminate  sotto  l'aspetto  finanziario.  (No.  13:)  Ferrovia  del  Sempione. 

Oesterreichische  Kisenbahnzeitung.  Wien. 

No.  9—17.   Vom  26.  Febrnar  bis  28.  April  1893. 

(No.  9:)  Die  Krankenversicherung  in  Ungarn.  (No.  10:)  Eisenbahnen  und 

Fremdenverkehr.  Eisenbahnverkehr  im  Monat  Dezember  1892.  (No.  11:) 

Elektrische  Strafsenbahn  Praterstern— Kapran.  (No.  12:)  Ueber  Brttcken- 
verschriften.  Eisenbahnverkehr  im  Monat  Januar  1893  (No.  18:)  Zur 

Reform  des  Wiener  Tram way Verkehrs.  (No.  14:)  Zur  Frage  des  österreichi- 

schen Lokalbahnwesens.  iNo.  15:)  Die  Streckenwächterkontrolvorrichtung, 

System  Schütte.  (No.  16:)  Von  den  Schlußfolgerungen  des  vierten  inter- 

nationalen Eisenbahnkongresses.  (No.  17:)  Zur  Frage  der  Erziehung  des 

reisenden  Publikums. 

Kailroad  Gazotte.   New  York. 

No.  7.   Vom  17.  Februar  1893. 

Trestles  on  the  Norfolk  and  Western.  Roof  truss,  Anhalt  Station  Berlin. 

The  Liverpool  overhead  electric  Railroad.  Comfort  in  day  cars.  January 

accidents.  Proposed  Railroad  legislation.  Train  lighting  by  electricity — 
Northern  Railroad  of  France.  The  Western  section  of  the  Trans-Siberian 

Railroad. 

No.  8.   Vom  24.  Februar  1893. 

Diagram  of  switches  and  Signals  at  fourty  third  street,  Chicago,  III.  Machine 

shop  roof-lake  Erie  engineering  Company,  Buffalo,  N.  Y.  Horse  power  of  a 
Mauhattan  locomotive  at  various  speeds.  A  composite  brake  shoe.  The 

Philadelphia  and  Reading.  Blast  nozzles.  Some  of  the  results  of  the  West 

Albany  brake  trials.  Strikes  or  no  strikes?  The  West  Albany  brake  trials. 

The  national  repeating  torpedo  signal.  The  Reading  in  the  hands  of  reeeivers. 

Tbe  controverted  questions  in  road  construetion. 

No.  9.   Vom  3.  März  1893. 

A  steam  street  Railroad  motor-Baldwin  Compound.  Iron  roof  over  round- 

house,  Hartford,  Conn.  The  Reading  reeeivership.  A  defect  in  Railroad 

Organization.  Strikes  or  no  strikes?  Proposed  Railroad  legislation.  Tests 

of  Compound  and  simple  locomotives.  Automatic  block  signals  on  the 

Liverpool  overhead  Railroad.   Railroad  car  heating  methods  abroad. 
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No.  10.   Vom  10.  März  1893. 

Baitimbre  and  Ohio  coupler  gauge.  Union  passenger  Station  at  Portland, 

Oregon.  The  evolution  of  the  Railroad  tnrntable.  Some  German  ideas  on 

Railroad  ties.  The  100-miles  an  hour  electric  Railroad.  Keeping  small 

stations  tidy.  Proposed  Railroad  legislation.  A  bridge  accident  in  Massa- 

chusetts. A  hard  winter  and  heavier  rails.  Performance  of  Webb's  Compounds. 
Speed  registering  attachment  for  locomotives. 

No.  11.   Vom  17.  März  1693. 

Rogers'  Compound  locomotive  on  the  Illinois  Central  Railroad.  Tests  of 
locomotives  in  heavy  express  Service.  Baldwin  locomotive  for  the  Costa 

Rica  Railway.  Profile  and  plan  of  part  of  the  line  of  the  Costa  Rica  Railway. 

The  Chicago  Railroads  and  their  men.  Average  speed  of  rapid  transit  trains. 

Locomotive  tests  on  the  Chicago,  Burlington  and  Quincy  Railroad.  Elevated 

Railroad  matters  in  Chicago.  The  Railroads  and  their  employes.  Maintenance 

of  Railroads  in  California. 

No.  18.  Vom  31.  März  1893. 

New  passenger  termiual  of  the  Boston  and  Maine  at  Boston.  The  locomotive 

„Angenoria".  70-lb.  rail  and  JO-in  splice  St.  Louis  and  Eastern  Railway. 

Modern  rails.  The  „rocket"  at  Rainbill.  Delays  of  freight  in  yards.  The 
new  Union  Station  in  Boston.  Railroad  matte«  in  the  legislatures.  Results 

of  Railroad  Operation  in  1892.  Electric  Railroads.  The  proposed  Eastriver 

bridges.  Elevated  electric  Railroad  at  the  world's  fair.  Railroad  legislation 
in  England. 

No.  14.   Vom  7.  April  1893. 

History  and  development  of  fixed  signals.  The  developraent  of  the  New 

York  triple  valve.  Bolt  heading,  upsetting  and  forging  machine.  Fast 

express  locomotive,  New  York  Central  and  Hudson  River  Railroad.  The 

best  metal  for  brakeshoes.  World's  fair  rates  still  unsettled.  The  Ann 

Arbor  cases.   Crossties  for  Railroad  bridgee.   Car  coupler  failures. 

No.  15.   Vom  14.  April  1893. 

Passenger  locomotive,  class  „Ya,  C.  C.  C.  and  St.  L.  Railway.  Progress  of 
work  on  the  Central  Station  of  the  Illinois  Central  Railroad.  The  recent 

iujunction  cases.  Railroad  mortgages  and  earnings.  An  episode  in  New 

York  rapid  transit.  Chauces  of  a  freight  blockade  at  Jackson  park.  Misuse 

and  diversion  of  cars.  Meeting  of  the  American  society  of  Railroad  super- 

intendents.  The  block  signals  in  the  fourth  avenue  tunncl.  Efficiency  in 

combustion  in  locomotives.  Railroad  matters  in  Columbia.  Western  Railway 

club  coupler  tests.  The  ethics  of  Engineering.  Color  for  sigual  posts  and 

signals. 

The  Railway  Engineer.  London. 

No.  158.   März  1893. 

Railway  signalling.  The  Canadian  Pacific  Railway.  Railway  structures. 

American  locomotives  on  New  Zealand  Railways.  Electrical  Railways.  The 

design  and  construction  of  Railway  carriages  and  wagons.  Dining  cars, 

west  coast  joint  stock.  —  London  and  North  Western  and  Caledonian 
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Railway  Companies.  Dix's  apparatus  for  preventing  trains  overrunning 
(langer  Signals. 

No.  159.   April  1893. 

Express  passenger  engine.  London,  Chatham,  and  Dover  Railway.  Tbe 

great  Siberian  Railway.  The  lighting  of  Railway  trains.  Standard  designs 

of  signalling  appliancea.  Inspectors'  steam  car  for  Railway 8.  Tbe  design 
and  construction  of  Railway  carriagea  and  wagons.  Warming  Railway 

carriage*,   Dr.  Bell's  System. 

The  Railway  News.  London. 

No.  1520-1528.   Vom  18.  Februar  bis  15.  April  1893. 

(No.  1520:)  Railway  bills  and  Railway  rate».  Railway  bills  for  1893.  Conti- 

nental Railway  arrangements.  The  Liverpool  overhead  Railway.  (No.  1520, 

1522  nnd  1527:)  Railway  rates.  (No.  1520:)  Mexican  Railway  and  finance. 

From  London  to  Berlin.  Railway  rates  and  Railway  prospects:  —  More 

Urne  wanted.  (No.  1520  nnd  15220  Railways  in  parliament.  Railway  bills 

in  parliament.  (No.  1522  u.  1523:)  Railway  rates  and  Railway  shareholders. 

Northern  Pacific  Railroad.  (No.  1522:)  Electrical  Railways.  Railwayi  in 

Western  Australia.  (No.  1623:)  Harassing  Railway  legislation.  American 

Railroad  revennes  in  1892.  Railway  bills  in  parliament  Irish  Railways 

and  home  rnle.  Railways  in  the  Straits  Settlements.  (No.  1524:)  Railway 

expenseB:  locomotives  charges.  The  Connty  Council  and  the  zone  System. 

Irish  Railways  and  home  rule.  The  oldest  German  Railway.  (No.  1526:) 

The  Brighton  Company's  Pullmann  train.  Argentine  Railways.  Brazilian 

Railways.  (No.  1527  u.  1528:)  Railway  scrvants'  hours  of  labonr.  (No.  1627:) 
The  American  Interstate  Commerce  law.  Canadian  and  American  Railways. 

American  Railroads  and  the  labour  problem.  The  San  Paulo  (Brazilian) 

Railway.  (No.  1528:)  Railway  expenses:  wages  and  materials.  Railway 

rates  question.  Railway  accidents  in  1892.  Fish  traffic  by  rail  in  1892. 

Revue  generale  des  chemins  de  fei .  Paris. 

No.  2.   Februar  1893. 

Les  locomotives  express  Compound  a  qnatre  cylindres  en  Tandem  des 

chemins  de  fer  de  l'Etat  hongrois  et  du  Sud-Ouest  russe.  Emploi  du  que- 
bracho  pour  les  traverses  de  voie  des  chemins  de  fer.  Le  cherain  de  fer 

metropolitain  de  Londres.  R^sume"  du  rapport  g^neral  du  board  of  trade 
sur  les  accidents  survenus  en  1891  nur  les  chemins  de  fer  du  royaume-nni. 

No.  3.    März  1893. 

De  l'emploi  de  l'acier  pour  la  coustruction  des  foyers  de  locomotives  (rap- 

port de  mission  en  Ame'riquei.  Emploi  des  lampes  a  1'haile  et  application 

de  r^lectricite"  a  l'e"clairage  des  voitures  du  chemin  de  fer  du  Nord. 

Schweizerische  Bauzeitung.  Zürich. 

No.  6—14.  Vom  4.  Februar   bis  8.  April  1893. 

(No.  5:)  Scherkraftskurve  des  schweizerischen  Normalbelastungszuges. 

(No.  10:)  Ueber  die  Ursachen  des  Einsturzes  der  Alorawabrflcke  bei  Ljubit- 
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sehewo.  1N0.  11:)  Elektrische  Strafsenbahncu.  ,No.  12  und  13:;  Spezial- 

bahnen, inabesondere  die  Bergbahn  Lauterbrunnen— Murren.  (No.  14:;  Der 
Winterbetrieb  auf  den  Herner  Überlandbahnen. 

Verordnungsblatt  des  k.  k.  Handelsministerium*  für  Eisenbahnen  und  Schiff 

fahrt.  Wien. 

No.  28— 46.   Vom  25.  Februar  bis  22.  April  1893. 

(No.  23:>  Besondere  Verfrachtungsbedingnngen  für  die  Beförderung  böhmi- 

scher Kohlen.  (Nu.  24:»  Die  Liverpooler  Hochbahn.  (No.  27:)  Eisenbahn- 

verkehr im  Monat  Jauuar  1893  und  Vergleich  der  Einnahmen  mit  jenen  des 

Jahres  1892.  No.  30:)  Ililfsbalin  für  zwei  Schifte  derselben  Rhederei. 

(No.  33:)  Eröffnung  neuer  Eisenbahustrecken  in  Oesterreich-Ungarn  im 

Jahre  1892.  'No.  34  :i  Znsammenstellung  der  im  Monat  Februar  1898  bei 

den  Zügen  mit  Personenbeförderung  in  den  Endstationen  vorgekommenen 

Verspätungen.  (No.  40:  i  Eisenbahnverkehr  im  Monat  Februar  1893  und 

Vergleich  der  Einnahmen  in  den  ersten  zwei  Monaten  1893  mit  jenen  der 

gleichen  Periode  1*92.  No.  40:  ,  Bericht  über  die  Ergebnisse  des  Betriebes 

der  preufsischen  Staatseisenbahnen  im  Betriebsjahre  1891  92. 

La  voie  ferree.  Paris. 

No.  539-547.   Vom  23.  Februar  bis  20.  April  1S93. 

No.  53'.»:)  Les  chemius  de  fer  et  le  commerce  maritime.  (No.  539  and  540:) 

La  reorganisation  du  comite  consultatif.  No.  539,  547:)  Le  raetropolitaiu. 

■  No.  541:)  La  publication  des  tarifs.  Les  tramways  a  vapeur  du  Jura.  Les 

chemins  de  fer  strategiques.  (No.  542:)  Un  proces  ä  retenir.  Tramways 

d£partementaux  et  chemins  de  fer  d'interet  local.  Les  r6c£pisses  des 
chemins  de  fer.  No.  544:  Les  transports  de  la  guerre.  (\o.  545:)  La  rc- 

forme  de  la  loi  de  1*80.  No.  54Ö:.'  La  pr.-sci iption  de  ciuq  ans.  (No.  547:) 

L'orgauiaatioii  interieure  des  grandes  compagnies.  L'achevement  du  r^seau 
de  l'Etat. 

Volkswirthsehaftliche  Wochenschrift.  Wien. 

X„.  48()_4s«.    Vom  9.  März  bis  20-  April  1*93. 

No.  -;80:)  Eine  elektrische  Stadtbahn.  No.  481:  Eisenbahnprogramme. 

(No.  480:;  Transportstener  in  Sicht? 

Zeitschrift  des  österreichischen  Ingenieur-  und  Architekten-Vereins.  Wien. 

No.  K-I  I.    Vom  21.  Februar  bis  7-  April  1*93. 

(No.  S:)  Der  Wetterdienst  bei  den  amerikanischen  Eisenbahnen.  (No.  9:) 

Studien  zur  Pferdebahnfrage.  <No.  11:)  Die  Eisenbahnen  Rufslands.  (No.  12:) 

lieber  die  Oberbaufrage  mit  besonderer  Rücksicht  auf  die  Erhöhung  der 

Steifigkeit  der  Gleise.   <No.  14:)  Die  Newyorker  Hochbahnen. 

Zeitschrift  fiir  Transportwesen  und  Straßenbau.  Berlin. 

No.  H-12.   Vom  10.  März  bis  20.  April  1893. 

(No.  8:j  Elektrische  Untergrundbahnen  für  Berliu.  Die  Betriebsergebuisse 

der  City  und  South  London  Railway  1892    Die  Nützlichkeit  der  Seknndär- 
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eiseubahnen.  \No.  9  und  lü:'  Die  Lösung  der  Pterdebahnfrage  in  Wieii. 

(No.  9:)  Die  elektrische  Hochbahn  in  Liverpool.  (No.  y,  10—12:)  Die  Fort- 

entwicklung de»  Kleinbahnwesens  (Nu.  10:  Yignolesschiene  für  Strafsen- 

bahnen.   (No.  12:)  Gasmotorenwagen-System  Lühritf. 

Zeitschrift  für  Eisenbahnen  und  Dampfschiffahrt  der  österreichisch-ungarischen 

Monarchie.  Wien. 

No.  9  bis  17.   Vom  26.  Februar  bis  23.  April  1893. 

(No.  9:  Der  Personenverkehr  auf  den  österreichisch- ungarischen  Eisen- 

bahnen im  Jahre  1692.  Der  österreichisch-ungarische  Eisenbahnverkehr  im 

Monat  Dezember  1892.  (No.  10:)  Neuere  Schnelldampfer.  (No  11-12:1 

lieber  nordamerikanische  Eisenbahn  Verhältnisse  ■ No.  13:)  Der  Sturz  der 

Philadelphia  and  Reading-Eisenbahu.  No.  14  :;■  Der  englische  Staat  und 

die  Eisenbahnen.  Der  österreichisch-ungarische  Eisenbahnverkehr  im  Mouat 

Januar  1893.  (No.  15:  Eine  neue  Formel  für  die  Beti  iebskosteuvergütung. 

(No.  1H:  Die  Beförderung  der  Züge  mit  Yorspaniilokouiotiveu.  (No  17:1 

Der  Nord-Ostseekanal.  Der  österreichisch-ungarische  Eisenbahnverkehr  im 
Monat  Februar  1893. 

Zeitschrift  für  Staat«  und  Volkswirtschaft.  Wien. 

No.  10—15.   Vom  15.  Mär«  bis  9.  April  1893. 

(No.  10:»   Die  österreichischen  Staatsbahnen.   (No  12:)   Zur  Frachtrechts- 

debatte  im  Abgeordneteuhause.    Die  Tarifreform  der  Südbahn.    ^No.  13:) 

Die  Transportstener.    (No.  14—15:.    Die  Frachtentarifpolitik  der  Staats 
bahnen. 

Zeitung  des  Vereins  deutscher  Eisenbahnverwaltungen.  Berlin. 

No.  16  bis  32.   Vom  25.  Februar  bis  26.  April  1893. 

(No.  160  Die  höheren  Eisenbabnbeainten.  No.  17  u.  19:)  Die  Erträge  der 

Staatsbahnen  und  der  Staatshaushalt.  (No.  18.  20  u.  22:)  Die  Argentinische 

Provinz  Corrientes.  (No.  18: }  Die  Betriebsergebnisse  der  preufsischen  Staats- 

eisenbahnen  im  Jahre  1891/92.  (No  20:)  Metallische  Kuppelung  zur  Dampf- 

heizung von  Eisenbahnfahrzeugen.  (No.  23:)  Noch  einmal  die  höheren 

Eisenbahnbeamten.  No.  24:  Statistik  der  Schmalspurbahnen,  i  No.  25:)  Der 

Eint! ii ('s  der  Spurweite  auf  die  Bau-  und  Betriebskosten  der  Sekundäreisen- 
bahnen. Das  selbstthHtige  elektrische  Signalsystem  der  Liverpooler  elek- 

trischen Hochbahn.  No.  26  u.  27:)  Der  Donauweg  und  auf  den  Balkanbahnen 

nach  Konstantinopel.  No.  26:  Die  Benutzung  der  (Hirtel-  und  Umgehungs- 

bahnen im  Kriege.  (No.  2*:  Das  historische  Museum  der  k.  k.  österreichischen 

Staatsbahnen.  (No.  29:)  Internationales  Eisenbahnfrachtrecht.  (No.  30  — 32:) 

Ein  Vorschlag  zur  Vereinfachung  in  der  Güterabfertigung.  (No.  31:)  Der 

Eintlufs  der  Spurweite  auf  die  Bau-  und  Betriebskosten  der  Sekundär- 

eisenbahnen. » 

llrrauHK'jrobtin  im  Aufti  A«,-»  ile»  Kl<nl<lu-ln  n  II  nil.l.'i  i  um.   Irr  r.o.  nit  chru  Arlx'Mni. 
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Lentze,  Regierungsrath  in  Düsseldorf. 

Schon  S  395  ff.  dieser  Zeitschrift  ist  die  Broschüre  des  Geheimen 

Oberregierungsraths  und  vortragenden  Raths  Herrn  Ulrich:  „Die  Ausbil- 

dung der  höheren  Verwaltungsbeamten  in  Preufsen"  einer  Besprechung, 
und  zwar  von  seiten  des  Professors  der  Staatswissenschaften  Herrn  Cohn 

in  Göttingen,  unterzogen  worden.  Es  liegt  nahe,  dafs  der  letztere  sich 

hauptsächlich  mit.  dem  Theil  der  Broschüre  beschäftigt,  der  die  Vorschläge 

für  eine  veränderte  Ausbildung  der  höheren  Verwaltungsbeamten  überhaupt 

enthält,  während  in  den  Kreisen  der  Eisenbahnverwaltung  nicht  weniger 

der  erste  Theil,  in  dem  die  Ausbildung  der  zu  derselben  übertretenden 

Assessoren  besprochen  wird,  Interesse  erweckt  hat.  Wenngleich  der 

Schwerpunkt  der  Ausführungen  Ulrich's  in  der  Forderung  liegt,  die  staats- 
wissenschaftliche Ausbildung  aller  höheren  Verwaltungsbearaten  zu  vervoll- 

kommnen und  eine  grundsätzliche  Aenderung  ihres  gesammten  Studien- 

und  weiteren  Bildungsganges  befürwortet  wird,  so  enthält  doch  der 

I.  Theil  Vorschläge  für  die  vorläufige  Ausbildung  der  Assessoren  in  der 

Eisenbahnverwaltung,  welche  vom  Gesichtspunkte  der  praktischen  Thätig- 

keit  bei  den  Eisen bahnbetriebsämtern  einige  ergänzende  Bemerkungen 

nicht  überflüssig  erscheinen  lassen  dürften. 

Trotz  der  Lebhaftigkeit,  mit  der  grade  diese  Frage  der  Ausbildung 

der  Assessoren  für  die  Eisenbahn  neuerdings  von  Laien  und  Fach- 

männern, in  der  Tagespresse,  in  Zeitschriften  und  im  Landtage  be- 

sprochen ist,  fehlt  es  bisher  an  einer  Meinungsäußerung  der  zunächst 

betheiligten  Mitglieder  der  Eisenbahnbetriebsämter.  Zu  einer  solchen, 

welche  allen,  die  an  der  wichtigen  Frage  der  Ausbildung  unseres  jüngeren 

Ersatzes  mitwirken,  meines  Erachtens  nur  erwünscht  sein  kann,  giebt 

Ulrich's  Schrift  die  dankenswerteste  Anreguug. 
Archiv  für  Eisenbahnwesen.  1898.  42 
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Um  auch  denen,  welche  die  gedachte  Broschüre  nicht  zur  Hand 

haben,  die  folgenden  Erörterungen  klarer  zu  machen,  sei  vorangeschickt, 

daf8  der  Herr  Verfasser,  nachdem  er  als  Mangel  der  gegenwärtigen 

Ausbildung  der  Assessoren  gerügt  hat,  dafs  bei  derselben  zuviel 

dem  persönlichen  Interesse  und  dem  persönlichen  Eifer  der  die 

Ausbildung  Leitenden  und  der  Auszubildenden  überlassen  sei,  zunächst 

—  wenn  auch  freilich  nur  als  Nothbehelf  für  die  üebergangszeit  -  vor- 

schlägt, den  Gerichtsassessor  zwei  Monate  bei  einer  Station,  ebensolange 

bei  einer  Güterabfertigung,  und  sodann  drei  Monate  bei  einem  Eisen- 

ba hnbetriebsamte  zu  beschäftigen.  Diese  letztere  Beschäftigung  empfiehlt 

Ulrich  zur  Ausbildung  in  Betriebs-  und  Verkehrsangelegenheiten  gewisser- 

mafsen  als  eine  Fortsetzung  der  Ausbildung  auf  der  Station  von  einem 

höheren  Standpunkte  aus.  Sodann  wünscht  Ulrich,  dafs  die  Assessoren 

auf  fünf  Monate  der  Eisenbahndirektion  Berlin  überwiesen  werden  und 

hier  neben  der  praktischen  Thätigkeit  bei  dieser  gleichzeitig  Vorlesungen 

über  Eisenbahnbetriebslehre,  Eisenbahnrecht,  Eisenbahnnationalökonomie 

u.  s.w.  hören,  und  in  diesen  Fächern  nach  Beendigung  des  Ausbildunga- 

jahres  eine  mündliche  Prüfung  bestehen. 

Nach  meiner  von  vielen  Kollegen  getheilten  Ueberzeugung  dürfte  bei 

diesem  Ausbildungsgange  die  Beschäftigung  beim  Eisenbahnbetriebsamte 

auf  einen  zu  geringen,  nicht  im  Verhältnifs  zur  Wichtigkeit  der  Beschäfti- 

gung bei  demselben  stehenden  Zeitraum  beschränkt  sein,  und  ich  glaube 

die  Ansicht  vertreten  zu  sollen,  dafs  der  gleichsam  akademischen  Aus- 

bildung des  Assessors  durch  die  Vorlesungen  in  Berlin  und  der  bei  der 

dortigen  Direktion  in  Aussicht  genommenen  Beschäftigung,  eine  längere 

—  und  zwar  meines  Erachtens  mindestens  anderthalbjährige  Thätigkeit 

—  im  praktischen  Eisenbahndienste  voranzugehen  hat. 

Nach  der  heutigen  Lage  des  Aufrückens  in  höhere  Stellungen  ist, 

wie  die  Anciennetätsliste  ergiebt,  und  wie  Ulrich  auf  S.  42  selbst  erwähnt, 

die  Mehrzahl  der  administrativen  Dezernenten  —  ich  werde  im  Folgenden 

immer  nur  von  den  „Assessoren"  sprechen  —  durchschnittlich  11  bis  12  Jahre 
bei  den  Eisenbahnbetriebsämtern  thätig.  Folglich  dürfte,  vorausgesetzt, 

dafs  eine  Aenderung  der  Organisation  in  allernächster  Zeit  nicht  eintritt, 

sowie  dafs  das  jetzige  System  der  Uebernahme  von  Assessoren  noch  bei- 

behalten wird,  die  Frage  der  Ausbildung  zunächst  so  zu  stellen  sein: 

„Wie  befähigen  wir  den  jungen  Assessor,  alle  für  die  ersten 

12  Jahre  seiner  Thätigkeit  erforderlichen  Kenntnisse  zu  erwerben, 

d.  h.  ein  brauchbares  Mitglied  eines  Eisenbahnbetriebsamts,  ein 

selbständiger  Dezernent  zu  werden?" 
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Nur  wenn  wir  uns  an  der  Hand  der  Geschäftsordnung  für  die  Eisen- 

bahnbetriebsämter  vom  4.  Februar  1880  die  Thätigkeit  der  Assessoren  bei 

den  Aemtern  voll  vergegenwärtigen,  kann  meines  Erachtens  diese  Frage 

gründlich  beantwortet  werden. 

Seitens  Ulrich's  ist  sie  nicht  so  ausführlich  behandelt,  weil  der 

Schwerpunkt  seiner  Darlegungen,  wie  erwähnt,  in  dem  Reformplan  für 

die  veränderte  Ausbildung  aller  höheren  Verwaltungsbeamten  liegt.  Es 

ist  dagegen  in  grofsen  Zügen  die  Aufgabe  der  administrativen  Beamten 

gegenüber  den  technischen  geschildert,  und  die  Betheiligung  der  ersteren 

beim  Grunderwerb,  bei  allen  juristischen  und  Verwaltungsfragen,  bei  den 

Verhandlungen  mit  anderen  Behörden  und  vor  allem  bei  der  finanziellen 

und  Kassenverwaltung  betont  worden. 

Es  darf  keineswegs  unerwähnt  bleiben,  dafs  ein  grofser  Theil  dieser 

Arbeiten  auch  dem  Assessor  bei  dem  Eisenbahnbetriebsamt  obliegt. 

Während  nämlich  bei  den  Direktionen  jeder  Dezernent  ein  abge- 

schlossenes Gebiet  bearbeitet,  der  eine  als  Kassen-,  der  andere  als  Tarif-, 

ein  Dritter  als  Grunderwerbsdezernent  gleichsam  Spezialist  wird,  hat  der 

Assessor  bei  dem  Betriebsamt,  zumal  unter  einem  technisch  vorgebildeten 

Direktor  —  und  deren  sind  bekanntlich  52  gegenüber  23  administrativen  — 

den  grofsen  Vorzug  einer,  was  die  Verschiedenheit  des  Arbeitsstoffes  an- 

langt, weit  umfassenderen  und  schon  aus  diesem  Grunde  äufserst  anre- 

genden Thätigkeit,  Er  ist  Verkehrs-,  Kassen-,  Grunderwerbsdezernent 

und  Justiziar  gleichzeitig  in  einer  Person;  er  bearbeitet  das  gesammte 

Etats-  und  Rechnungswesen;  er  ist  Kodezernent  bei  allen  Vertragsab- 

schlüssen —  §  10  der  Geschäftsordnung  für  Eisenbahnbetriebsämter 

Abs.  8,  9  und  10,  sowie  §  16  Abs.  2  der  Organisation  der  Staatseisen- 

bahnverwaltung vom  24.  November  1879. 

Der  Assessor  ist  ferner  als  Vorsitzender  des  Vorstandes  der  Betriebs- 

krankenkasse und  des  Bezirksausschusses  der  Pensionskasse  für  die 

Arbeiter  der  Staatseisenbahnverwaltung  an  der  Ausführung  der  grofsen 

sozialen  Gesetzgebung  mitzuwirken  berufen,  wie  sie  durch  das  Krauken- 

versicherungsgesetz  vom  15.  Juni  1883  und  das  Alters-  und  Invaliditäts- 

gesetz vom  22.  Juni  1889  zur  Durchführung  gelangt  ist. 

Auch  die  Untersuchung  aller  Unfälle,  auf  welche  das  Unfallver- 

sicheruiigsgesetz  vom  6.  Juli  1884  und  das  Unfallfürsorgegesetz  vom  18.  Juni 

1887  Anwendung  finden,  liegt  den  Eisenbahnbetriebsämtern  und  zwar 

dem  Assessor  ob,  während  die  Festsetzung  des  Schadensersatzes  bei  der 

Direktion  erfolgt. 

Dafs  eine  so  umfassende,  bei  den  wichtigsten  Geschäften  der  Ver- 

waltung betheiligte  Arbeit  eine  Fülle  der  Anregung  und  Belehrung  bietet, 

dürfte  sich  gegenüber  Ulrichs  gelegentlicher  Bemerkung,  die  Thätigkeit 
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der  Assessoren  sei  nicht  angenehm,  vielleicht  aus  dieser  Skizzirung  ent- 
nehmen lassen. 

Diese  vielseitige  Beschäftigung  setzt  neben  den  Betriebsdirektoren 

vornehmlich  den  Assessor  in  die  Lage,  die  Mangel  seiner  Ausbildung  zu 

erkennen,  zumal  wenn  er  bei  einem  technisch  vorgebildeten  Direktor  das 

ganze  administrative  Dezernat  allein  bewältigt. 

Erwägt  man,  dafs  dies  bei  den  meisten  Aemtern  der  Fall  ist,  und 

dafs  daher  der  Assessor  stets  auf  sein  eigenes  Urtheil  allein  angewiesen 

ist,  so  drängt  sich  die  Schlufsfolgerung  auf,  dafs  er  schon  in  der  Aus- 

bildungszeit Gelegenheit  haben  mufs,  alle  wichtigen  Dienstzweige  gründ- 

lich kennen  zu  lernen,  um  später  desto  selbständiger  zu  arbeiten  und  das 

ganze  grofse  Arbeitsfeld  zu  beherrschen.  Dafs  dies  auch  die  Absicht  des 

Verfassers  eines  Aufsatzes  in  No.  16  der  Vereinszeitung  „Die  höheren  Eisen- 

bahnbeamten"  ist,  kann  füglich  nicht  bezweifelt  werden,  wenngleich  derselbe 

ein  Jahr  zur  Ausbildung  in  der  Eisenbahnverwaltung  für  genügend  hält: 

auch  seine  Ausführungen  gehen  wie  diejenigen  ülrich's  —  S.  10  —  dahin, 
dafs  der  höhere  Beamte  den  gesammten  niederen  Eisenbahndienst  soweit 

kennen  lernen  mufs,  dufs  er  ein  selbständiges  Urtheil  auch  darin  gewinnt, 

während  an  anderer  Stelle  betont  wird,  dafs  der  höhere  Beamte  durch 

seine  Ausbildung  befähigt  werden  soll,  seine  —  ich  sage  alle  seine  — 

Berufsgeschäfte  wahrzunehmen.  Im  Prinzip  glaube  ich  mich  daher  der 

Zustimmung  beider  erfreuen  zu  dürfen,  wenn  ich  ausführe,  dafs  die  Be- 

schäftigung beim  Betriebsamte  nicht,  wie  Ulrich  will,  auf  dreimonatliche 

Ausbildung  in  Betriebs-  und  Verkehrsangelegeuheiten  beschränkt  werden 

kann,  sondern  dass  sie  auch  auf  alle  übrigen  zum  Dezernat  des  Assessors 

gehörigen  Gegenstände  erstreckt  und  deshalb  einschliefslich  der  Thätigkeit 

bei  einer  Station  und  Güterabfertigung  allermindestens  auf  anderthalb  Jahre 

bemessen  werden  müfste. 

Wie  diese  Thätigkeit  am  zweckmäfsigsten  erfolgt,  will  ich  an  der 

Hand  der  einzelnen  Obliegenheiten  des  Assessors  dadurch  nachzuweisen 

versuchen,  dafs  ich  seinen  Wirkungskreis  nach  drei  Seiten  hin  zerlege, 

nämlich : 

1.  das  Verkehrsdezernat,  und  einige  Angelegenheiten  des  Betriebes, 

2.  die  Kassen-  und  Etatssachen,  sowie  andere  allgemeine  Verwal- 

tungsangelegenheiten, 

3.  die  Geschäfte  des  Justizialrats  und  des  Grunderwerbs 

kurz  bespreche. 

Aus  dieser  Darlegung  wird  sich  zugleich  ein  sicherer  Schlufs  auf 

das  Mindestmafs  von  Kenntnissen  ziehen  lassen,  das  zu  erwerben  dem 

Auszubildenden  Gelegenheit  gegeben  werden  mufs. 
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II. 

Mit  dem  Verkehrsdezernat  dürfte  zweckmäfsig  zu  beginnen  sein,  weil 

es  dasjenige  ist,  welches  der  Assessor  als  das  der  Eisenbahnverwaltung 

eigentümlichste  zunächst  am  wenigsten  kennt. 

Dem  Verkehrsdezernenten  liegt,  soweit  die  Büreauthätigkeit  in  Frage 

kommt,  ob:  die  Bearbeitung  aller  Reklamationen  und  Beschwerden  aus 

dem  Personen-  und  Güter-,  Gepäck-  und  Viehverkehr,  die  Bewilligung 

der  Frachtkredite,  die  Erledigung  der  Anträge  auf  Ausstellung  von  Zeit- 

karten, das  Rollfuhrwesen,  die  Durchsicht  und  Weiterreichung  der  Kassen- 

revisionsprotokolle der  Kontroleure,  die  Verfolgung  der  Fahrgeld-  und 

Frachthinterziehungen  mit  daraus  sich  ergebenden  Klagen  und  Straf- 

anzeigen, ferner  die  Verfolgung  der  Unregelmässigkeiten  auf  Grund  der 

Dienstanweisung,  betreffend  das  Feststell ungs-,  Melde-  und  Nachforschungs- 

verfahren, Anhang  IV  des  Uebereinkomraens  zum  Betriebsreglement  vom 

1.  Januar  1893,  bei  vielen  Aemtern  schliefslich  auch  die  Bearbeitung  der 

Personalien  der  Güterabfertigungsbeamten  und  die  Angelegenheiten  der 

Bahnhofswirtschaften. 

Nicht  unbedeutend  ist  auch  die  äufsere  Thätigkeit  des  Verkehrs- 

dezernenteu,  insofern  er  den  gesammten  Abfertigungsdienst  über- 

wachen, Geschäftsrevisionen  der  Abfertigungen,  Stations- und  Güterkassen, 

wie  auch  der  Fahrkartenausgabestellen  vornehmen  soll. 

Um  dieses,  besonders  an  den  grofsen  Verkehrszentren  und  wohl  bei 

allen  wesentlichen  Aemtern  umfangreiche  Dezernat  mit  Erfolg  selbständig 

zu  verwalten  und  nicht  blofs  bei  den  wichtigeren  Fragen  auf  das  Gut- 

befinden der  Kontroleure  und  Sekretäre  hin  Verfügungen  treffen  zu  können, 

mufs  der  selbständige  Dezernent  die  Abfertigungsvorschriften  mit  ihren 

Ausführungsbestimmungen ,  sowie  die  Verkehrsordnung  kennen  und  anzu- 

wenden wissen ;  ebenso  unerläfslich  ist  die  Bekanntschaft  mit  einer  ganzen 

Menge  anderer  Bestimmungen,  von  denen  ich  nur  als  Beispiele  heraus- 

greifen will:  Das  Uebereinkommen  zum  Betriebsreglement  vom  1.  Januar 

1893,  die  Vorschriften  über  die  Erhebung  von  Frachtzusehlägen  bei 

unrichtiger  Inhaltsangabe  oder  Wagenüberlastung  vom  1.  Januar  1893  und 

andere  Kundmachungen  des  deutschen  Eisenbahnverkehrsverbandes,  das 

Wagenregulativ,  die  Grundzüge  betreffend  das  Verhältnifs  der  Eisenbahn 

zur  Steuer-  und  Zollverwaltung  aus  dem  Vereinszollgesetz,  das  Regulativ 

betreffend  zollamtliche  Behandlung  des  Güter-  und  Effektentransports  auf 

den  Eisenbahnen  vom  20.  Dezember  1869,  und  das  Begleitscheinregulativ 

u.  s.  w.  u.  s.  w. ;  er  mufs  ferner  einen  Ueberblick  über  viele  Bestimmungen 

der  Tarife  haben,  —  alles  Gebiete,  die  ihm  bisher  vollständig  fremd  waren. 

Soll  der  mit  dem  Verkehrsdezernat  nach  der  Uebernahme  zur  Ver- 

waltung selbständig  betraute  Assessor  ein  volles  Verständnifs  für  die 
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praktische  Anwendung  aller  dieser  Vorschriften  haben,  so  mufs  er  auch 

die  Dienstobliegenheiten  aller  einzelnen  Beamten  des  Eilgut*  und  Güter- 

abfertigungsdienstes vom  Lademeister  bis  zum  Vorsteher  aus  eigener  An- 

schauung und  theilweis  auch  aus  eigener  Thätigkeit  kennen,  weil  nicht 

nur  die  gründliche  Bearbeitung  vieler  Beschwerden  und  Reklamationen 

ohne  diese  Kenntnifs  erschwert  ist,  sondern  auch  weil  die  Revision  aller 

Güterabfertigungen,  die  dem  Dezernenten  obliegt,  die  vollständige  Be- 

kanntschaft desselben  mit  allen  Dienstzweigen  zur  not h wendigen  Voraus- 

setzung hat. 

Nicht  weniger  läfst  ein  Hinweis  auf  die  finanziell  so  bedeutende  und 

oft  der  Prüfung  zu  unterwerfende  Frage,  ob  auf  dieser  oder  jener  Ab- 

fertigung das  Personal  zu  vermehren  oder  zu  vermindern,  deren  Ent- 

scheidung ohne  genaue  Kenntnifs  des  Umfangs  und  der  Bedeutung  der 

einzelnen  Arbeitspensa  nicht  denkbar  ist,  das  gestellte  Verlangen  begründet 

erscheinen.  Bei  allem  aber  dürfte  zu  berücksichtigen  sein,  dafs  selb- 

ständig sicher  und  —  auch  in  kleineren  Fragen  —  mit  Freudigkeit 

nur  der  arbeitet,  der  alle  einschlagigen  Verhaltnisse  vollständig  übersieht. 

Wie  nun  Herrn  Geheimrath  Ulrich  —  S.  21  —  darin  beizutreten  ist, 

dafs  jemand,  der  nicht  auf  der  Universität  nationalökonomische  Vor- 

lesungen hört,  später  schwerlich  Gelegenheit  hat,  diese  Lücke  auszufüllen, 

so  dürfte  es  ebenso  richtig  sein,  dafs  ein  Assessor,  der  den  Ab- 

fertigungsdienst nicht  schon  in  der  Ausbildungszeit  gründlich  kennen  lernt, 

später,  wenn  die  Verantwortung  für  ein  umfangreiches  Dezernat  an  ihn 

herantritt,  nicht  mehr  Zeit  findet,  in  denselben  so  einzudringen,  wie  es 

für  seine  praktische  Thätigkeit  geboten  ist. 

Bringt  der  Assessor  als  Dezernent  die  bezeichneten  Kenntnisse 

nicht  mit  sich,  so  bedarf  er  zu  deren  Erwerb  erst  längerer  mühsamer 

Praxis.  Die  Folge  ist  aber,  dafs  er  in  der  Zwischenzeit  zu  wenig  selb- 

ständig wirkt  und,  zumal  wenn  der  Arbeitsumfang  ein  grofser  ist,  zu  viel 

dem  Büreau  zu  überlassen  gezwungen  wird.  Das  gereicht  aber  weder  zum 

Vortheil  des  Ganzen,  noch  kann  es  seine  Freude  an  der  Arbeit  vermehren. 

Vom  Verkehrsdezernenten  wird  auch  genaue  Kenntnifs  seines  Bezirks 

mit  Recht  verlangt,  er  sollte  die  grösseren  industriellen  Etablissements  und 

ihre  hauptsächlichsten  Versand-  und  Empfangsartikel  kennen  und  sollte 

vor  allem  die  einzelnen  Güterabfertigungsvorsteher,  auf  deren  Berichte  hin 

er  ja  täglich  Verfügungen  trifft,  in  ihrer  dienstlichen  Wirksamkeit  selbst 

zu  beurtheilen  in  der  Lage  sein. 

Solche  Kenntnisse  erwirbt  er  erst  allmählich,  zum  Theil  durch  Reisen 

—  zu  denen  er  ohne  Vernachlässigung  des  übrigen  Dezernat«  jedoch  nur 

Zeit  findet,  wenn  ihm  eine  vorher  durchgemachte  allseitige  Ausbildung  die 

Arbeit  in  allen  Fächern  erleichtert. 
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Es  darf  hier  vielleicht  eingeschaltet  werden,  dafs,  obwohl  über  die 

nutzbringende  Wirkung  der  Reisen  ein  Zweifel  nicht  obwaltet,  leider  bei 

vielen  Aemtern  die  Arbeitsverhältnisse,  namentlich  bei  technisch  besetzten 

Aemtern,  wo  ein  grofser  Theil  der  Sachen  während  der  Abwesenheit  des 

Assessors  anerledigt  bleibt,  derart  liegen,  dafs  der  Dezernent  zu  wenig 

reist. 

Schon  im  Interesse  seiner  Weiterbildung,  ganz  abgesehen  von  der 

jederzeit  wünschenswerten  dienstlichen  Aufsicht  dürfte  zu  befürworten 

sein,  dafs  der  Dezernent  die  grösseren  Abfertigungen  alle  Monat  und  alle 

übrigen  etwa  alle  zwei  Monate  je  nach  ihrer  Bedeutung  revidirt. 

Nach  dieser  Schilderung  der  Thätigkeit  des  selbständigen  Verkehrs- 

dezernenten dürfte  sich  die  Frage: 

„Wie  erwirbt  der  auszubildende  Assessor  die  für  dieses  Dezernat 

erforderlichen  Kenntnisse" 
um  so  leichter  beantworten. 

Mit  Herrn  Geheimrath  Ulrich  dürfte  davon  auszugehen  sein,  dafs  der 

Assessor  zunächst  zwei  Monate  auf  einer  Station  mit  vereinigtem  Dienst 

den  Zusammenhang  aller  einzelnen  Dienstzweige  und  besonders  den  Dienst 

der  Fahrkartenausgabe,  der  Gepäckabfertigung  und  der  Stationskassen 

erlernen  und  zugleich  nebenher  vom  Stationsvorsteher  über  die  wichtigsten 

Anlagen  eines  Bahnhofes,  die  verschiedenen  Betriebseinrichtungen,  Signal- 

vorrichtungen, Stellwerke  u.  8.  w.  unterrichtet  werden  mufs. 

Nach  Absolvirung  dieser  zwei  Monate  ist  es  meines  Erachtens  un- 

abweislich,  dafs  der  Assessor  mindestens  drei  Monate  in  allen  Dienst- 

zweigen einer  grösseren  Güter-  und  Eilgutabfertigung  nach  Bestimmung 

des  Betriebsdirektors  —  bei  technischen  Aemtern  des  administrativen 

Dezernenten  —  mitarbeitet 

Vielleicht  dürfte  auch  ein  gemeinsames  Regulativ,  welches  im  An- 

schlufs  an  die  geltenden  Dienstanweisungen  die  Art  der  Beschäftigung 

bei  den  einzelnen  Dienststellen  und  die  Dauer  derselben  genau  aufzuführen 

hätte,  einen  Anhalt  sowohl  für  die  die  Ausbildung  leitenden  Dienststellen- 
vorsteher als  auch  für  den  Assessor  bilden. 

Dasselbe  könnte  kurz  gefafst  werden  und  würde  beispielshalber  für 

die  Thätigkeit  in  der  Güterabfertigung  der  Dienst  im  Schuppen  und  an 

den  Zügen,  der  Dienst  in  der  Empfangs-  wie  in  der  Versandabtheilung, 

der  Kassendienst  u.  s.  w.  unter  Nörmirung  der  auf  jeden  einzelnen  dieser 

Gegenstände  zu  verwendenden  Ausbildungszeit  und  unter  Bezugnahme  auf 

die  betreffenden  Bestimmungen  der  Abfertigungs Vorschriften  hervor- 
zuheben sein. 

Hierdurch  würde  dem  von  Ulrich  meines  Erachtens  sehr  mit  Recht 

gerügten  Uebelstande,  dafs  dem  Ermessen  und  Eifer  des  Assessors  sowie 
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der  seine  Ausbildung  Leitenden  zuviel  überlassen  sei,  in  etwas  vorgebeugt. 

Namentlich  bei  letzteren  ist  nämlich,  soweit  die  unteren  Dienststellen  in  • 

Betracht  kommen,  oft  nicht  Mangel  an  gutem  Willen,  sondern  mangelnde 

Unterscheidung  dessen,  was  der  Assessor  wissen  mufs  und  was  er  ent- 

behren kann,  zu  finden. 

Nach  der  Beschäftigung  im  Güterabfertigungsdienst  dürfte  der  Assessor 

zweckmäfsiger  zwei  Monate  einem  Verkehrskontroleur  zur  ausschliefslichen 

Weiterbildung  zu  überweisen  sein.  Mit  diesem  sollte  er  nicht  nur  jeden 

noch  so  unbedeutenden  Dienst,  mag  er  in  Vernehmungen,  Schuppenrevi- 

sionen, Inventarienaufnahme,Güterzugpackmeisterrevi8ionen,  Wagenbestands- 

aufnahmen oder  dergleichen  bestehen,  wahrzunehmen  verpflichtet  werden, 

sondern  es  sollte  vor  allem  die  Aufgabe  des  Kontroleurs  sein,  den  Asses- 

sor im  wichtigsten  Dienstzweige  der  Kontroleure  —  im  Kassenrevisions- 

geschäft —  vollständig  auszubilden. 

Es  ist  dies  der  zweckmäfsigste  Weg,  die  sämmtlichen  Geschäfte  der 

betreffenden  Dienststellen  übersehen  und  das  Ineinandergreifen  der  ge- 

sammten  Buch-  und  Rechnungsführung  nochmals  gründlich  kennen  zu 

lernen;  je  tiefer  auf  diese  Weise  der  Assessor  in  das  Detail  der  unteren 

Verwaltung  eintritt,  desto  mehr  wird  sein  Verständnifs  gehoben  werden 

und  sein  Interesse  an  derselben  täglich  wachsen. 

Die  Wichtigkeit  dieser  Ausbildung  im  Kontroleurdienst  wird  kaum 

zu  bezweifeln  sein,  wenn  man  berücksichtigt,  dafs  die  Verkehrskontroleure 

recht  eigentlich  die  Gehilfen  des  Verkehrsdezernenten  sind,  und  dass  er 

zumeist  in  unmittelbarem  dienstlichen  Verkehr  mit  ihnen  steht;  dem 

Verkehrsdezernenten  reichen  die  Kontroleure  ihren  Beschäftigungszettel  ein, 

von  ihm  erhalten  sie  die  meisten  dienstlichen  Aufträge,  durch  seine  Hand 

gehen  ihre  Revisionsprotokolle.  Soll,  und  will  der  Assessor  also  der  Vor- 

gesetzte sein  und  sachgemäfse  Anordnungen  mit  der  erforderlichen  Autorität 

treffen,  so  müfste  ihm  auch,  was  bisher  leider  nicht  der  Fall,  Gelegenheit 

geboten  werden,  frühzeitig,  d.  h.  während  der  Ausbildung,  diesen  Dienst- 

zweig zu  erlernen. 

Welchen  Gewinn  die  erworbenen  Kenntnisse  dem  Assessor  später 

bei  der  selbständigen  Verwaltung  des  Verkehrsdezernats  bringen  werden, 

bedarf  keiner  Ausführung. 

Die  neuerdings  gemachten  Vorschläge,  man  solle  dem  Assessor  eine 

Zeitlang  die  selbständige  Verwaltung  der  Geschäfte  des  Güterabfertigungs- 

vorstandes unter  eigener  Verantwortung  übertragen,  lassen  sich 

zweckmässig  erst  weiter  unten  erörtern. 

Schliefslich  darf  bei  dieser  Gelegenheit  -  und  im  Hinblick  auf  die 

Bemerkung  Ulrichs,  dafs  die  Arbeit  bei  den  Eisenbahnbetriebsämtern  nicht 

immer  interessant  sei,  —  der  Mifsstand  nicht  verschwiegen  werden,  dafs 
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gerade  im  Verkehrsdezernat  bei  allen  einigermafsen  bedeutenden  Betriebs- 

ämtern eine  tägliche  kostbare  Arbeitszeit  von  mehreren  Stunden  seitens 

des  Assessors  auf  eine  bedeutungslose,  oft  rein  mechanische  Tbätigkeit 

verwendet  werden  mufs,  die  von  untergeordneteren  Dienststellen  ebensogut, 

ja  zweckmäßiger,  als  durch  den  Assessor  unter  der  Firma  des  Betriebs- 

amts, erledigt  werden  könnte.  Dies  gilt  zunächst  von  der  Verfolgung  der 

Unregelmäfsigkeiten:  dieselbe  liegt  ihm  seit  der  Aufhebung  der  Kontroleur- 

büreaus  ob,  und  bringt  eine  solche  Masse  von  untergeordneter,  ohne  jede 

Geistesanstrengung  leicht  zu  verrichtender,  aber  quantitativ  ganz  bedeuten- 

der Schreibarbeit  mit  sich,  dafs  dadurch  die  Gefahr,  wichtige  Verkehrs- 

fragen zu  übersehen,  oft  sehr  nahe  gerückt  wird. 

Allerdings  ist  durch  den  Ministerialerlafs  vom  30.  Mai  1885,  durch 

den  die  Verkchrskontroleurbüreaus  aufgehoben  sind,  diese  Belastung 

vorhergesehen.  Derselbe  stellt  nämlich  in  das  Ermessen  der  könig- 

lichen Direktionen,  dafs  da,  wo  ein  Bedürfnifs  hierzu  vorliegt,  die  Ver- 

kehrskontroleure  auch  fernerhin  zu  der  Untersuchung  der  gemeldeten  Un- 

regelmäfsigkeiten ermächtigt  werden  können.  Es  wird  hiervon  aber  meines 

Wissens  nirgend  Gebrauch  gemacht;  bei  einem  Betriebsamte  mit  grofsem 

Geschäftsunifang,  wo  ich  den  betreffenden  Antrag  vorbereitet  hatte,  fand 

derselbe  nicht  die  Billigung  des  Betriebsdirektors,  und  doch  würden 

gerade  durch  diese  Mafsregel  besonders  bei  den  Aemtern,  die  nur  mit 

einem  Assessor  besetzt  sind,  dem  letzteren  täglich  Stunden  gewonnen 

werden,  die  auf  andere  wichtigere  Geschäfte  zweckmäfsiger  verwendet 

würden,  oder  den  Dienstreisen  und  der  theoretischen  Weiterbildung  besser 

zu  Gute  kämen!  Der  Verwaltung  wäre  dadurch  mehr  gedient,  als  wenn 

der  Assessor  stundenlang  eine  Thätigkeit  ausübt,  die  ihn  zwingt,  nach 

dem  Thäter  zu  forschen,  der  als  Anuahmebeamter  es  unterliefs,  die 

Kchraffirten  Kolonnen  für  das  deklarirto  Interesse  an  der  Lieferung  zu 

durchstreichen,  oder  als  Annahmebeamter  sein  Namenszeicheu  auf  dem 

Frachtbrief  hinzuzufügen,  oder  den  Abfertigungs«  oder  Wiegestempel  auf- 
zudrücken u.  s.  w.  u.  s.  w. 

Gewifs  soll  die  Wichtigkeit  der  Beobachtung  aller  dieser  Bestimmungen 

und  ihre  oft  weitgehende  rechtliche  Bedeutung  keineswegs  verkanut  werden, 

aber  Arbeitskraft  und  Arbeitslust  eines  Assessors  dürften  meines  Erachtens 

zu  kostbar  sein,  um  sie  noch  fernerhin  zum  Nachtheil  der  übrigen  Dienst- 

geschäfte durch  Ueberlastung  mit  untergeordnetster  Thätigkeit  in  ihrer 

freien  Entfaltung  zu  hemmen. 

Wenn  verschiedentlich  Assessoren,  siehe  Ulrich,  Seite  43—45,  die 

Eisenbahn  Verwaltung  wegen  ihnen  nicht  zusagender  Beschäftigung  wieder 

verlassen  haben,  so  liegt  hierfür  in  dieser  geschilderten  Thätigkeit  gewifs 

ein  Hauptgrund. 
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Das  Zweckmäfsigste  dürfte  sein,  die  Kontroleure  mit  der  Verfolgung 

der  gewöhnlichen  Unregelmäfsigkeiten  zu  betrauen,  weil  sie  im  täglichen 

dienstlichen  Verkehr  mit  den  Abfertigungsstellen  am  besten  in  der  Lage 

sind,  Abhülfe  durch  mündliche  Belehrung  eintreten  zu  lassen  und  Maß- 

regeln zu  treffen  oder  beim  Amt  zu  beantragen,  die  der  Wiederkehr 

der  Fehler  vorbeugen. 

Das  Arbeitsgebiet,  das  dem  Assessor  im  Verkehrsdezernat  nach 

der  vorgeschlagenen  Abtrennung  noch  verbleibt,  dürfte  grofs  und  wichtig 

genug  bleiben,  wie  die  obigen  Ausführungen  erweisen. 

Kaum  weniger  mühsam  und  auch  nicht  gerade  interessanter  ist  die 

übliche  Ausstellung  der  Zeitkarten  durch  das  Betriebsamt,  d.  i.  durch  den 

Verkehrsdezernenten,  zumal  bei  den  in  grofsen  Städten  befindlichen 

Aemtern.  —  Von  dieser  gilt  gewifs  in  erster  Linie  das  Wort  Ulrichs,  dafs 

die  Arbeit  des  Assessors  vielfach  durch  einen  Subalternbeamten  ebenso  gut 

erledigt  werden  könne. 

Man  mufs  Herrn  Geheimrath  Ulrich  dankbar  sein,  dafs  er  dies  zum 

ersten  Male  ausgesprochen  hat  und  gewifs  bedarf  es  von  der  Erkenntnis 

dieses  Uebelstandes  bis  zur  Abänderung  —  auch  schon  vor  der  geplanten 

Neuorganisation  —  nur  eines  kleinen  Schrittes. 

Die  Berechnung  des  Preises  der  Zeitkarten,  überhaupt  die  Ausgabe 

durch  die  Aemter  erfordert  unnütz  mehr  Zeit,  als  wenn  das  Publikum  die 

Karten  direkt  bei  den  Fahrkartenausgaben  erhalten  würde.  Die 

letzteren  müfsten  daher  meines  Erachtens  unter  Aenderung  der  Bestim- 

mungen des  Ministerialerlasses  vom  12.  August  1883,  E.  V.  Bl.  von  1883. 

S.  676  ff.  die  Zeitkarten  berechnen  und  verabfolgen  können.  Die  Verkehrs- 

kontrole  könnte  die  Berechnung  in  gleicher  Weise,  wie  dies  jetzt  mit 

der  seitens  des  Betriebsamts  monatlich  eingereichten  Nachweisung 

geschieht,  prüfen,  die  Zeitkarten  selbst  wären  wie  die  Blankofahrkarten 

zu  kontroliren,  also  auch  mit  Nummern  stationsweise  zu  versehen,  ver- 

schriebene wie  verstempelte  zu  behandeln.  Im  Nothfalle  liefse  sich  die 

Bewilligung  von  Theilzahlungen  und  die  Entscheidung  über  den  Verfall  der 

Kaution  dem  Betriebsamte  vorbehalten. 

Welche  Last  der  einförmigsten  Thätigkeit  könnte  dadurch  dem  Ver- 

kehrsdezernenten erspart  werden!  Ist  doch  beispielshalber  im  Verkehrs- 

bfireau  der  Betriebsämter  Hamburg  und  Düsseldorf  (Direktionsbezirk  Elber- 

feld) und  gewiss  bei  vielen  andern  Aemtern  ein  Beamter  nur  mit  den 

Zeitkarten  beschäftigt,  und  sind  bei  Düsseldorf  (Direktionsbezirk  Elberfeld) 

vom  1.  Januar  1892  bis  1.  Januar  1893  insgesammt  2764  Zeitkarten, 

1289  Schülerkarten,  bei  Düsseldorf  (Direktionsbezirk  Köln)  desgleichen  906 

und  437  ausgestellt;  Zahlen,  die  sich  jährlich  um  ein  Bedeutendes  ver- 
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mehren.  Zudem  ist  e8  nicht  mit  der  Ausstellung  allein  geschehen;  die 

Anträge  auf  Verlängerung,  Erstattung  bei  Nichtbenutzung  u.  s.  w.  geben 

ein  reichlich  gleich  grofses  Quantum  Arbeit. 

Dafs  es  leicht  ist,  hier  Wandel  zu  schaffen,  zeigt  die  neuerdings  für 

den  Berliner  Stadt-  und  Vorortverkehr  getroffene  Aenderung. 

Will  man  diese  Neuerung  nicht  allgemein  auf  alle  Betriebsämter 

übertragen,  so  läge  noch  eine  andere  Möglichkeit  vor,  den  Assessor  zu 

erleichtern: 

In  jedem  Verkehrsbüreau  pflegt  meistens  ein  Beamter  zu  sein,  der 

schon  die  Eisenbahnsekretärprüfung  bestanden  hat.  Könnte  dieser  nicht 

ebensogut  etwa  unter  der  Bezeichnung: 

„das  Verkehrsbüreau  des  Königlichen  Eisen  bahnbetriebsam tsa 

die  ganzen  Zeitkarten  bearbeiten?  auch  dies  wäre  meines  Erachtens  ein 

Ausweg,  und  wenn  man  erwägt,  welche  wichtigen  Funktionen  z.  B.  bei 

den  Gerichten  der  Gerichtsschreiber  erfüllt,  so  dürfte  kaum  abzusehen 

sein,  weshalb  nicht  die  fragl.  untergeordnete  Thätigkeit  auch  selbständig 

unseren  meist  sehr  tüchtigen  Subalternbeamten  soll  übertragen  werden 

können! 

Das  mindeste  aber,  was  ohne  Bedenken  zugestanden  werden  könnte, 

wäre  die  Genehmigung,  alle  Zeitkarten,  anstatt  der  jetzt  noch  in  vielen 

Direktionsbezirken  üblichen  Unterschrift  durch  den  Assessor,  mit  dem 

Stempel  des  Betriebsamts  versehen  zu  lassen,  wie  dies  für  die  Freifahrt- 

scheine angeordnet  ist.  — 

Eine  andere  ebenso  wenig  interessante  aber  wegen  der  massenhaft 

täglich  herantretenden  Anträge  zeitraubende  und  lähmende  Thätigkeit  be- 

wirkt die  durch  das  Betriebsamt  erfolgende  und  selbst  bei  ganz  gering- 

fügigen Beträgen  eintretende  Erstattung  der  nicht  aasgenutzten  Rückfahr- 
karten. 

Es  wäre  schon  eine  ausserordentliche  Erleichterung  des  Dezernenten 

beim  Betriebsamte,  wenn  die  Fahrkartenausgabestellen  ermächtigt  würden, 

in  allen  Fällen,  sobald  die  nicht  erfolgte  Benutzung  zur  Rückfahrt  auf  der 

Rückseite  bescheinigt  ist,  die  Erstattung  gegen  Quittung  selbst  zu  ver- 

fügen, wie  dies  auch  in  Oesterreich  der  Fall  sein  soll. 

Die  Fahrkartenausgaben  könnten  sich  die  betreffenden  Beträge  beim 

Monatsrapport  in  Abzug  bringen  und  die  erstatteten  Fahrkarten  mit  einer 

Nachweisung  der  Kontrole  zur  Nachprüfung  einsenden. 

Auch  hierdurch  könnte  der  Dezernent  nicht  nur,  sondern  auch  der 

Betriebsdirektor,  der  ja  die  Menge  der  täglichen  Eingänge  zu  präsentiren 

genöthigt  ist,  erheblich  entlastet  und  die  gewonnene  Arbeitszeit  seitens  des 
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Assessors  viel  nutzbringender  verwendet  werden.  Ob  nicht  überhaupt  die 

Erstattungen  aus  Erspamifsrücksichten  einzuschränken  wären,  scheint  der 

Prüfung  werth. 

Es  darf  schliefslich  nicht  unerwähnt  bleiben,  dafs  der  Verkehrs- 

dezernent nach  dem  Erlasse  des  Herrn  Ministers  vom  11.  Mai  1892  bei  allen 

Verwaltnngsgeschäfteu,  durch  welche  die  Interessen  des  Verkehrs  berührt 

werden,  wie  Fuhrplansachen,  Angelegenheiten  des  Wagenumlaufs,  Anschlufs- 

sachen,  Verpachtung  von  Lagerplützen  betheiligt  werden  soll. 

Soll  seine  gewifs  erwünschte  Mitwirkung  erfolgreich  sein,  so  ist  es 

nöthig,  dafs  er  einen  Ueberblick  über  diese  Geschäfte  besitzt,  und  es  lässt 

sich  daher  nicht  umgehen,  eine  gewisse  Zeit,  etwa  2  Monate,  den  Auszu- 

bildenden unter  Leitung  der  Dezernenten  auch  mit  diesen  Sachen  vertraut 

zu  machen.  Gerade  in  Fahrplanangelegenheiten  wird  er  mancherlei  Vor- 

schriften kennen  lernen,  die  bei  der  Bearbeitung  der  Reklamationen  und  Be- 

schwerden oft  vou  Wichtigkeit  sind,  so  die  Bestimmungen  über  die  Benutzung 

und  Rangirung  der  Güterzüge,  über  die  Beförderung  der  Eil-  und  Fracht- 

stückgüter u.  s.  w.  Auch  die  Art  der  Bearbeitung  der  Betriebsunregel- 

mässigkeiten  und  hierdurch  die  Fahrplanvorschriften  u.  s.  w.  müssen  ihm 

wenigstens  oberflächlich  bekannt  werden. 

Welche  Bedeutung  die  Anschlufssachen  bei  vielen  Aemtern,  zumal 

bei  den  in  industriereichen.  Bezirken  belegenen,  beanspruchen,  läfst  sich 

unschwer  aus  der  Aufführung  der  Zahl  der  Anschlüsse  entnehmen. 

Sache  des  Betriebsdezernenten  würde  es  insonderheit  sein  müssen, 

den  Assessor  an  allen  Dienstreisen  Thcil  nehmen  zu  lassen  und  ihn  mit 

den  Bahnhofsanlagen  und  Betriebseinrichtungen  näher  bekannt  zu  machen. 

Selbst  eine  kurze  Beschäftigung  in  diesem  Dezernat  wird  von  prak- 

tischem Nutzen  für  den  Assessor,  zumal  auch  für  seine  spätere  Betheiligung 

bei  den  Unfalluntersuchungen  sein. 

Um  das  Vorgetragene  nochmals  zusammen  zu  fassen,  würde  ich  also 

vorschlagen,  den  Assessor  zwei  Monate  auf  der  Station,  drei  Monate  auf 

der  Güterabfertigung,  zwei  Monate  im  Dienste  des  Verkehrskoutroleurs, 

zwei  Monate  im  Betriebsdezernat  zu  beschäftigen. 

Nach  dieser  Vorbereitung  möchte  es  sich  vielleicht  empfehlen,  ihm 

unter  Verantwortlichkeit  des  administrativen  Dezernenten  das  Verkehrs- 

dezernat einen  Monat  lang  selbständig  zu  übertragen. 

Zugleich  würde  es  Aufgabe  des  Auszubildenden  sein,  sich  nebenher 

im  Verkchrsbüreau  zu  unterrichten.  Es  läfst  sich  annehmen,  dafs  diese 

sofortige  praktische  Verwerthung  der  erworbenen  Kenntnisse  nur  geeignet 

sein  wird,  den  Eifer  des  Auszubildenden  zu  erhöhen. 

Schliefslich  mag  hervorgehoben  werden,  dafs  der  Assessor  mit  dem 

Beginn  der  Thätigkeit  beim  Betriebsamte  selbst  sich  mit  der  Organisation 
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der  Staatseisenbahnverwaltung,  der  Geschäftsordnung  für  die  Eisenbahn- 

betriebsfimter  und  endlich  auch  mit  der  für  die  Dezernenten  und  Büreau- 

abtheilungen  jeweils  geltenden  Geschäftsvertheilung,  sowie  mit  der  für  das 

Amt  erlassenen  Büreauordnung  vertraut  machen  mufs.  Die  letzteren  beiden 

ergänzen  die  ministerielle  Geschäftsordnung,  und  erst  die  Kenntnifs  von 

allen  Dreien  gewährt  dem  Neueintretenden  volle  Klarheit  über  die  den 

Eisenbahnbetriebsämtern  im  Organismus  der  Verwaltung  zugewiesenen 

Aufgaben. 

Sonach  würden  noch  weitere  acht  Monate  zur  Verfügung  bleiben. 

III. 

Ein  wesentlicher,  ja  der  bedeutungsvollste  Zweig  der  Thätigkeit  des 

Assessors  beim  Betrieb.samte  liegt  in  der  Erledigung  der  Etats-,  Kassen- 

und  Rechnungssachen. 

Wenn  Ulrich  S.  3  u.  4  hervorhebt,  die  finanzielle  und  Kassen- 

verwaltung sei  recht  eigentlich  die  Aufgabe  der  Verwaltungsbeamten  bei 

der  Eisenbahn,  so  darf  nicht  aufser  Acht  gelassen  werden,  dafs  diese 

wichtige  Aufgabe  in  der  Betriebsamtsinstanz  dem  Assessor  obliegt.  Erst 

im  Ministerialerlafs  vom  5.  Februar  1892  ist  die  Bedeutung  betont,  welche 

Aufstellung  und  Ausführung  des  Etats  beanspruchen,  und  darauf  hin- 

gewiesen, dafs  diese  Thätigkeit  den  Kassendezernenten  obliegt,  und  dafs 

diese  zur  Prüfung  aller  Fragen  von  wirthschaftlicher  und  finanzieller  Be- 

deutung berufen  seien;  im  Erlafs  vom  11.  Mai  1892  ist  sodann  ausdrücklich 

die  Bearbeitung  der  Etatssachen  bei  den  Betriebsämtern  den  Kassen- 

dezernenten, d.  h.  also,  sobald  nicht  der  administrative  Direktor  diese 

Funktion  ausübt,  den  Assessoren  zugewiesen. 

Auch  dieser  Erlafs  stellt  die  Wirtschaftlichkeit  der  Verwaltung  an 

die  Spitze  und  weist  dem  Assessor  die  Aufstellung  des  gesummten  Wirth- 

schaftsplanes  und  die  fortgesetzte  Kontrole  über  den  Verbrauch  der  durch 

den  Etat  bereit  gestellten  Mittel  unter  eigener  Verantwortung  im  Sinne 

des  §  10  Abs.  8  der  Geschäftsordnung  für  die  Eisenbahnbetriebsämter  zu. 

Das  administrative  Dezernat  bei  den  letzteren  hat  hierdurch  so  er- 

heblich an  Bedeutung  gewonnen,  dafs  es  meines  Erachtens  geboten  erscheint, 

bei  jeder  Neuregelung  der  Bestimmungen  über  die  Ausbildung  der  Assessoren 

auch  auf  diesen  Theil  ihrer  künftigen  Wirksamkeit  gebührend  Rücksicht 

zu  nehmen.  Ist  es  nämlich  schon  für  die  längere  Zeit  in  der  Verwaltung 

thätigen  Beamten  nicht  immer  leicht,  sich  in  den  einzelnen  Gebieten  des 

Etats-,  Kassen-  und  Rechnungswesens  zurecht  zu  finden,  weil  die  zur 

Anwendung  gelangenden  Vorschriften  so  mannigfaltig  sind  und  theils  auf 

Gesetzen,  theils  Ministerialerlassen.  Verfügungen  der  königlichen  Ober- 

rechnungskammer und  der  königlichen  Direktionen  beruhen,  und  in  den 
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letzten  Jahren  vielfachen  wichtigen  Aenderungen  unterworfen  sind,  so  sind 

diese  Schwierigkeiten  für  den  neu  in  die  Verwaltung  Tretenden  um  so 

gröfser. 

Was  zunächst  das  Etatswesen  betrifft,  so  kennt  der  junge  Assessor 

zwar  die  Bestimmungen  der  Verfassungsurkunde  über  den  Etat,  in  allem 

übrigen  aber  ist  ihm  die  Etatslehre  fremd.  Der  Etat  ist  aber  die  Grund- 

lage der  ganzen  Verwaltung  und  zu  seiner  Kenntnifs  bedarf  es  ebenfalls 

eines  Studiums. 

Da  in  vielen  neuerdings  zu  unserer  Frage  veröffentlichten  Aufsätzen 

meist  nur  von  der  Nothwendigkeit  erweiterter  Ausbildung  der  Assessoren 

im  Stations-  und  Abfertigungsdienst  gesprochen  wird,  so  mufs  an  dieser 

Stelle  die  umfangreiche  Thätigkeit  des  Kassendezernenten  in  Etatssachen 

wenigstens  angedeutet  werden;  sie  ist  eine  doppelte  und  betrifft  die  Vor- 

bereitung wie  die  Ausführung  des  Etats.  Zu  dem  Zwecke  mufs  der  De- 

zernent die  für  erstere  jetzt  mafsgebenden  Bestimmungen  kennen;  diese 

finden  sich  in  den  seit  1.  April  1892  gültigen  Vorschriften  für  die  Auf- 

stellung der  Etatsentwürfe,  die  sich  in  Vorschriften  zur  Aufstellung  des 

Vorberichts  zum  Etatsentwurf  und  des  Etatsentwurfs  selbst  theilen,  und 

zu  denen  wiederum  die  Direktionen  besondere  Anordnungen  getroffen  haben. 

Bei  beiden  der  Vorveranschlagung  aller  Einnahmen  und  Ausgaben 

dienenden  Arbeiten  ist  der  Kassendezernent  für  den  Bezirk  seines  Betriebs- 

amts betheiligt,  indem  das  Amt  seinen  Beitrag  sowohl  für  den  dem  Mi- 

nister seitens  der  Direktionen  zu  erstattenden  Vorbericht  als  auch  das 

Anschlagsmaterial  zu  dem  Etatsentwurf  selbst  einzureichen  hat, 

Was  sodann  die  Ausführung  des  Etats  betrifft,  so  wirkt  der  Dezernent 

mit  bei  der  Vertheilung  der  zugebilligten  Mittel  auf  die  einzelnen  dem 

Amt  unterstellten  Bauinspektionen,  und  es  liegt  ihm  ferner  ob,  Mafsnahmen 

zu  treffen,  die  jederzeit  einen  vollständigen  Ueberblick  über  den  Verbrauch 

bei  jedem  Titel  ermöglichen;  endlich  darf  der  Mitwirkung  des  Kassen- 

dezernenten bei  der  Aufstellung  der  mehrmals  im  Jahre  einzureichenden 

Uebersichten  über  die  finanziellen  Ergebnisse  der  Betriebsverwaltung,  ferner 

bei  der  Behandlung  der  Etatsüberschreitungen  und  der  Etatsabweichungen 

gedacht  werden. 

Im  übrigen  hängt  die  Ausführung  des  Etats  mit  der  Thätigkeit  des 

Kassendezernenten  als  solchen  eng  zusammen;  das  Kassen-  und  Rechnungs- 

wesen bietet  wie  Krönig  „Verwaltung  der  Staatseisenbahnen u  Bd.  1  S.  193 

sich  ausdrückt,  die  Hilfsmittel  zur  Ausführung  des  Etats. 

Wie  weitgehend  auch  hier  die  Thätigkeit  des  Dezernenten  ist,  zeigt 

der  oben  erwähnte  §  10  Abs.  8  der  Geschäftsordnung  für  die  Eisenbahn- 

betriebsämter; danach  unterliegen  alle  Kassensachen  im  Konzepte  der 

Mitzeichnung  des  Kassendezernenten,  der  dadurch  die  Verantwortung  für 
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die  richtige  Buchung  der  Einnahmen  und  Ausgaben  und  für  die  Einhaltung 

der  durch  die  Etats  und  sonstigen  Vorschriften  gezogenen  Grenzen  über- 
nimmt 

Was  aber  unter  Kassensachen  zu  verstehen  ist  und  welche  grofse 

Bedeutung  dem  Kassen-  und  Rechnungswesen  in  der  Eisenbahnverwaltung 

zukommt,  ergiebt  sich  am  besten  durch  Wiedergabe  der  Worte  Krönigs 

a.  a.  0.: 

„Der  Kassen  Verwaltung  liegt  die  Einziehung  der  Einnah- 

men, die  Beschaffung  der  Betriebs-  und  Baukapitalien  aus  den 

durch  die  Etats  bezeichneten  Einnahmequellen,  die  Verwaltung, 

Verausgabung  und  Verbuchung  derselben  nach  Mafsgabe  der  Etats 

und  die  Rechnungslegung  über  ihre  Thätigkeit  ob.u 

„Das  Rechnungswesen  ist  der  Inbegriff  der  gesammten 

Vorschriften  über  Inhalt  und  Form  der  für  den  kassenmäfsigen 

Nachweis  der  Einnahmen  und  Ausgaben  an  Geld  und  geldwerthen 

Papieren  erforderlichen  Unterlagen  der  sog.  Beläge,  d.  h.  der  Rech- 

nungen, Quittungen,  Anweisungen." 
Die  Betheiligung  des  Assessors  beim  Rechnungswesen  dürfte  noch 

verdeutlicht  werden  durch  die  Anführung,  dafs  diesem  auch  die  Abnahme 

der  gesammten  von  der  Betriebskasse  zu  legenden  Jahresrechnungen  und 

die  Beantwortung  der  Erinnerungen  der  Oberrechnungskammer  obliegt 

Soll  auch  nicht  in  Abrede  gestellt  werden,  dafs  der  Dezernent  durch 

eine  gute  Kalkulatur  sehr  erleichtert  wird,  so  dürfte  die  vorstehende  Dar- 

legung doch  auch  die  Beamten,  denen  das  Etats-  und  Kassendezernat  in 

seiner  heutigen  Ausdehnung  fremd  ist,  erkennen  lassen,  dafs  dasselbe 

auch  an  die  selbständige  Thätigkeit  des  Dezernenten  grofse  An- 

forderungen stellt. 

Zahlreich  sind  die  zur  Zeit  zur  Anwendung  gelangenden  Bestimmungen 

von  der  Oberrechnungskammer,  Instruktion  von  1824  und  der  General- 

kasseninstruktion von  1858  bis  zu  den  am  1.  April  d.  J.  neu  eingeführten 

Rechnungs Vorschriften,  und  ein  Blick  nur  in  den  betreffenden  Theil  des 

Werks  von  Krönig  oder  in  die  gebräuchlichen  Bücher  über  Kassenwesen 

läfst  den  Umfang  und  die  Schwierigkeiten  dieser  Materie  genügend  er- 

kennen. Beachtet  man  ferner,  dafs  den  Kassendezernenten  gemäfs  §  10 

obiger  Geschäftsordnung  die  Aufsicht  über  die  Betriebskasse  und  die 

übrigen  Kassen  des  Bezirks,  sowie  die  Revision  der  Betriebskasse  ob- 

liegt, so  kann  nunmehr  die  Beantwortung  der  uns  hier  zumeist  interessi- 

renden  Frage  nach  der  Ausbildung  der  übertretenden  Assessoren  in 

Kassensachen  nicht  schwierig  sein. 

Nach  dem  Vorgetragenen  dürfte  vielmehr  der  Vorschlag  einer  min- 

destens dreimonatlichen  Beschäftigung  in  diesem  Fache  nicht  zu  weitgehend 
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sein;  diese  darf  sich  jedoch  nicht  lediglich  auf  die  Thätigkeit  des  Dezer- 

nenten beschränken,  sondern  mute  taglich  zugleich  eine  Beschäftigung  von 

mehreren  Stunden  in  der  Kalkulatur  umfassen;  hier  mufs  der  Assessor 

unter  Anleitung  des  Kalkulaturvorstehers  einen  Ueberblick  über  alle  zu 

bearbeitenden  Angelegenheiten  gewinnen,  sehen,  wie  das  Zahlenmaterial  für 

die  Etatsarbeiten  zusammengetragen  wird,  alle  die  verschiedenen  in  der 

Kalkulatur  geführten  Kontrolen  (Einnahme— Lagerplatz — Vertrags  u.  s.  w.) 

kennen  lernen  und  vor  allem  im  Absetzen  von  Verfügungen  aller  Art  — 

immer  an  der  Hand  der  Bestimmungen  —  sich  üben. 

Ebenso  unerläfslich  dürfte  eine  Thätigkeit  von  mindestens  einem 

Monate  auf  der  Betriebskasse  für  den  zukünftigen  Kassendezernenten  sein; 

nur  dort  hat  er  Gelegenheit,  den  Kassendienst  und  die  Betriebskassen- 

ordnung, ebenso  wie  die  umfangreiche  Effekten  Verwaltung  gründlich  kennen 

zu  lernen. 

Bei  dem  Umfang  des  Kassen-  und  Rechnungswesens  mit  all  seinen 

Einzelheiten  und  der  Neuheit  desselben  für  den  Assessor  möchte  die  vor- 

geschlagene Ausbildungszeit  selbst  dann  nicht  zu  hoch  gegriffen  sein,  wenn 

man  der  Leichtigkeit,  mit  welcher  der  Assessor  sich  vermöge  seiner  Vor- 

bildung in  Gesetzen  und  anderen  Bestimmungen  schnell  zu  orientiren  ver- 

mag, besonders  Rechnung  trägt. 

Es  liegen  ferner  dem  Assessor  beim  Betriebsamte  eine  Anzahl  von 

anderen  allgemeinen  Verwaltungsangelegenheiten  ob,  die  einfach 

sind  und  deren  sachgemäße  Bearbeitung  durch  Studium  der  betreffenden 

Gesetze  und  anderer  Vorschriften  schnell  zu  erlernen  ist  ;  es  gehören  dabin 

die  Steuerangelegenheiten  der  Eiseubahnverwaltung,  die  Angelegenheiten 

der  Kleiderkasse,  der  Drucksachen  —  in  Personalangelegenheiten  die  Ver- 

setzungen von  Beamten  in  den  Ruhestand,  die  Anweisung  des  Gnaden- 

quartals und  der  Wittwen-  und  Waisengelder,  die  Kautionsangelegenheiten 

der  Beamten  und  andere. 

Dem  erst  zur  Verwaltung  übertretenden  Gerichtsassessor  sind  auch 

diese  Gebiete  unbekannt,  und  bevor  er  selbständig  dieselben  verwalten 

kann,  bedarf  es  ebenfalls  theils  längerer  theils  kürzerer  Beschäftigung  mit 

ihnen,  die  stets  mit  der  Orientirung  in  den  Büreauabtheilungen  Hand  in 

Hand  gehen  mufs.  Dasselbe  gilt  von  den  schon  oben  berührten  Geschäften 

des  Vorsitzenden  des  Vorstandes  der  Betriebskrankenkasse.  Sind 

auch  die  Bestimmungen  des  Krankenversicherungsgesetzes  und  der  hierauf 

beruhenden  Satzungen  der  Kasse  leicht  verständlich  und  ist  ihre  Ver- 

waltung entsprechend  einfach,  so  hat  doch  die  Mehrzahl  der  Gerichts- 

assessoren während  des  Referendariats  kaum  Gelegenheit  gehabt,  diese 

Gesetzgebung  kennen  zu  lernen.  Beachtet  man,  dafs  die  Mitglieder  des 

Vorstandes  der  Kasse  gegenüber  wie  Vormünder  ihren  Mündeln  haften, 
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so  erscheint  es  geboten,  dafs  dem  Auszubildenden  die  wichtigsten  Grund- 

sätze der  Beit  ragsleistung  der  Kassenmitglieder  und  der  Eisenbahn  Ver- 

waltung, die  Befugnisse  des  Vorstandes,  die  Buchführung  und  Rechnungs- 

legung u.  s.  w.  frühzeitig  bekannt  werden. 

Dies  ist  um  so  wichtiger,  als  die  Krankenversicherung  mit  der  Un- 

fallversicherungsgesetzgebung, mit  der  sich  der  administrative  De- 

zernent täglich  in  ausgedehntem  Mafse  zu  beschäftigen  hat,  im  engsten 

Zusammenhange  steht. 

Während  das  Unfallversicherungsgesetz  von  1884  in  Verbindung  mit 

dem  Ausdehnungsgesetz  von  1885  die  Ansprüche  der  Arbeiter  und  ihrer 

Hinterbliebenen  aus  den  bei  dem  Betriebe  sich  ereignenden  Unfällen  regelt, 

trifft  das  Unfallfürsorgegesetz  von  1887  für  die  Staatseisenbahnbeamten 

entsprechende  Bestimmungen. 

Je  intensiver  in  einem  Bezirk  der  Betrieb,  desto  zahlreicher  sind  die 

Unfälle  und  zugleich  die  auf  Grund  der  genannten  Gesetze  zu  erledigenden, 

ausschliefslich  zum  Dezernat  des  Assessors  gehörenden  Geschäfte.  —  Denn 

die  Eisenbahnbetriebsämter  haben  die  Befugnisse  der  Ortspolizeibehörden 

im  Sinne  des  Unfallversicherungsgesetzes,  und  als  solchen  obliegt  ihnen 

die  Untersuchung  aller  Unfälle,  mögen  sie  einen  Arbeiter  oder  Beamten 

betroffen  haben. 

Ist  sodann  das  Untersuchungsmaterial  seitens  der  Betriebsämter  ge- 

sammelt und  durch  ärztliche  Atteste,  pfarr-  und  standesamtliche  Urkunden, 

Feststellung  des  Jahresarbeitsverdienstes  und  alle  sonstigen  Unterlagen 

vervollständigt,  so  wird  es  der  Direktion  eingereicht,  die  die  Entschädigung 

festsetzt  und  zur  Zahlung  anweist. 

Ohne  auf  den  Inhalt  dieser  Gesetze  näher  als  nöthig  ist  einzugehen, 

möge,  um  die  Wichtigkeit  der  Kenntnifs  der  oben  berührten  Pensions- 

gesetze für  den  Assessor  noch  weiter  hervorzuheben,  lediglich  erwähnt 

werden,  dafs  die  Anträge  auf  Versetzung  in  den  Ruhestand  u.  s.  w.  auf 

Grund  des  Unfallfürsorgegesetzes  in  den  durch  die  Pensionsgesetze  vor- 

geschriebenen Formen  erfolgen  sollen. 

Diese  Bemerkungen  dürften  hinreichend  erklären,  wie  wichtig  für  die 

Bearbeitung  aller  Unfallsachen  dem  Dezernenten  die  Kenntnifs  der  Gesetze 

sowohl  als  aller  Ausführungsvorschriften  und  schliefslich  auch  der  Praxis 

des  Reichsversicherungsamts  ist. 

An  den  Fleifs  des  Auszubildenden  stellt  auch  dieses  Gebiet  neue 

Anforderungen.  Eine  längere  Beschäftigung  des  Gerichtsassessors  mit 

Unfallsachen  beim  Betriebsamt  ist  daher  m.  E.  gleichfalls  unentbehrlich, 

sie  mufs  im  Entwerfen  von  Berichten  und  anderen  Verfügungen  möglichst 

nach  Anleitung  des  Dezernenten  erfolgen,  auch  wird  das  Lesen  vollständig 

erledigter  Unfallakten  dem  Auszubildenden  zu  empfehlen  sein. 
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Endlich  mufs  das  dritte  zur  Erleichterung  der  arbeitenden  Klassen 

gegebene  Gesetz,  betreffend  die  Invalidität^-  und  Altereversicherung 

vom  22.  Juni  1889  zum  Gegenstand  des  Studiums  während  der  Aus- 

bildungszeit gemacht  werden. 

Als  Vorstand  der  Krankenkasse  ist  nämlich  der  Assessor  auch  Vor- 

sitzender des  Bezirksausschusses  der  Pensionskasse  für  die  Arbeiter  des 

Betriebsamtes  und  hat  als  solcher  die  Satzungen  der  Pensionskasse  und  die 

Geschäftsanweisung  ffir  die  Bezirksausschüsse  täglich  anzuwenden.  Wie 

umfassend  diese  Thätigkeit  ist,  ergiebt  sich  zur  Genüge  daraus,  dafs  Ab- 

theilung A  der  Kasse  alle  Aufgaben  einer  reichsgesetzlichen  Versicherungs- 

anstalt im  Sinne  obigen  Gesetzes  zu  erfüllen  hat.  während  der  Abtheilung  B 

die  weitergehende  Fürsorge  für  die  ständigen  Arbeiter,  nachdem  sie  min- 

destens ein  Jahr  in  der  Eisenbahnverwaltung  beschäftigt  gewesen  sind, 

zufällt. 

Theilweis  unter  Voraussetzungen,  wie  sie  schon  in  den  alten  Pensions- 

kasseustatuteu  sich  fanden,  werden  nämlich  den  Mitgliedern  der  Ab- 

theilung B  Zuschul'srenten,  Ausnahmerenten.  Wittwen-  und  Waisengeld  und 
Sterbegeld  bewilligt. 

Allein  aus  diesem  Hinweis  dürfte  sich  rechtfertigen,  dafs.  wie  in 

Krankenkassensachen,  so  in  noch  erhöhterem  Mafse  in  den  Angelegenheiten 

der  Pensionskasse  eine  längere  Beschäftigung  des  Auszubildenden  geboten 

ist.  Wie  dort  raüsseu  ihm  auch  hier  die  wichtigsten  Grundsätze  über  die 

Beitragsleistungen  bei  beiden  Kassen,  über  die  Ansprüche  der  Mitglieder, 

über  den  Instanzenzug  u.  s.  w.  bekannt  werden,  und  es  wäre  durchaus 

falsch,  wollte  mau  die  Schwierigkeiten  verkennen,  die  das  Eindringen  in 

diese  Bestimmungen  dem  bereiten  mufs.  der  vorher  niemals  sich  mit  ihnen 

zu  beschäftigen  Anlafs  hatte. 

Immerhin  dürfte  für  den  Gerichtsassessor  vermöge  und  auf  Grund 

seiner  Vorbildung  ein  Zeitraum  von  zwei  Monaten  ausreichend  sein,  ihm 

soviel  Einblick  in  alle  letzterwähnten  Angelegenheiten  zu  gewähren,  dafs 

er  später  nach  seiner  Uebernahme  zur  Verwaltung  auch  dies  Dezernat 

selbständig  versehen  kann. 

IV. 

Haben  alle  zuletzt  berührten  Geschäfte  das  Gemeinsame,  dafs  sie  dem 

auszubildenden  Assessor  bisher  zum  grofsen  Theile  fremd  waren,  so  besitzt 

dieser  dagegen  die  für  das  Justizialrat  und  Grunderwerbsdezernat 

erforderlichen  Kenntnisse  im  vollsten  Mafse  Dafs  das  administrative  Mit- 

glied der  Betriebsämter  aber  diese  Vorbildung  nicht  entbehren  kann,  und 
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dafs,  solange  die  heutige  Organisation  der  Eisenbahn  Verwaltung  besteht 

in  erster  Linie  nur  Assessoren  für  diese  Thätigkeit  in  Frage  kommen 

können,  begreift  sich,  wenn  man  den  §  16  dieser  Organisation  und  §  10 

Absatz  10  der  Geschäftsordnung  für  Eisenbahnbetriebsämter  sich  vergegen- 

wärtigt. Danach  vertreten  die  letzteren  die  Verwaltung  selbständig,  so- 

dafs  sie  durch  ihre  Rechtshandlungen  (Verträge,  Prozesse,  Vergleiche)  für 

die  Verwaltung  Rechte  erwerben  und  Verpflichtungen  übernehmen;  es 

unterliegen  ferner  alle  hierher  gehörigen  Angelegenheiten  der  Mitzeichnung 

des  administrativen  Mitgliedes,  das  damit  die  Verantwortung  für  die  for- 

melle Rechtsgültigkeit  aller  Rechtsakte,  sowie  für  die  eingehende  Prüfung 

der  Rechtsfragen  nach  den  geltenden  Gesetzen  und  Rechtsgrundsätzen 

übernimmt. 

Es  ist  vielfach  die  Ansicht  verbreitet,  dafs  die  Thätigkeit  der  Betriebs- 

ämter in  Prozesseu,  nachdem  die  dem  Haftpflichtgesetz  von  1871  unter- 

liegenden Fälle  durch  die  neuere  Unfallgesetzgebung  eingeschränkt  sind, 

eine  verschwindende  sei.  Dies  trifft  jedoch  nicht  allgemein  zu,  bei  sehr 

vielen  Aemtern  ist  die  Zahl  rechtlich  uud  thatsächlich  oft  schwieriger 

Rechtsstreitigkeiten  vielmehr  eine  grofse;  entwickelte  Verkehrsverhältnisse 

vermehren  die  Zahl  der  Reklamationen  und  auch  der  daraus  entstehenden 

nach  Handelsrecht  zu  entscheidenden  Prozesse;  je  lebhafter  der  Betrieb  ist. 

desto  zahlreicher  sind  die  Ansprüche  wegen  Verletzung  von  Personen  oder 

Beschädigung  von  Sachen,  die  nach  dem  Haftpflichtgesetz  oder  nach  dem 

§  26  des  Eisenbahugesetzes  zu  regeln  sind;  ferner  entstehen  aus  dem 

Rechtsverhältnifs  der  Eisenbahn  zu  den  Anliegern  die  verschiedenartigsten 

Entschädigungsansprüche,  die  sich  mehren,  sobald  grofse  bauliche  Ver- 

änderungen eintreten. 

Dafs  für  die  sachgemäfse  Erledigung  aller  solcher  Prozesse  die  Kenut- 

nifs  des  Privatrechts  und  der  neueren  Judikatur  ebenso  unentbehrlich  ist, 

wie  die  des  Prozefsrechts,  liegt  auf  der  Hand;  aber  auch  die  Bekanntschaft 

mit  den  neueren  Verwaltungsgesetzeu  und  der  Rechtsprechung  der  Ver- 

waltungsgerichte darf  dem  Dezernenten  nicht  fehlen,  Wege-  und  Vorfluth- 

sachen  und  dergl.  würde  er  andernfalls  nicht  zum  Nutzen  der  Verwaltung 

zu  bearbeiten  im  Staude  sein. 

Hat  der  auszubildende  Assessor  sechzehn  Monate  auf  die  oben  unter 

II  und  III  aufgeführten  Gegenstände  verwendet,  so  kann  es  ihm  nur 

förderlich  sein,  wenn  er  die  letzten  zwei  Monate  seiner  anderthalbjährigen 

Ausbildung  Gelegenheit  findet,  seine  juristischen  Kenntnisse  in  der  Mit- 
arbeit bei  den  zuletzt  erwähnten  Dezernaten  wieder  aufzufrischen. 

Zudem  verlangt  seine  spätere  Mitwirkung  bei  allen  Verträgen  die 

Kenntnifs  der  für  ihren  Abschlufs  geltenden  besonderen  Verwaltungs- 
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Vorschriften;  nicht  minder  bietet  das  Grunderwerbsdezernat  mancherlei 

Neues,  die  Besonderheiten  der  Eisenbahrifcrunderwerbsverträge,  die  Ver- 

waltung und  die  Art  und  Weise  der  Nachweisung  des  fiskalischen  Grund- 

eigenthums u.  s.  w.  müssen  dem  Auszubildenden  bekannt  werden. 

Erst  nach  Absolvirung  dieser  anderthalbjährigen  Vorbereitung,  die 

zwar  in  den  dafür  angesetzten  Monaten  eine  beliebige  Verschiebung  er- 

fahren könnte,  auf  alle  aufgeführten  Gegenstände  aber  sich  erstrecken 

müfste,  dürfte  der  Assessor  m.  E.  zur  Direktion  zu  überweisen  sein. 

Hört  er  hier  auch  die  von  Ulrich  S.  11  genannten  Vorlesungen,  so 

wird  er  nach  Beendigung  dieses  letzten  Abschnittes  seiner  Ausbildung 

fähig  sein,  einen  grofsen  Theil  des  administrativen  Dezernats  bei  den  Be- 

triebsämtern sofort  selbständig  zu  übernehmen  und  er  wird  hierbei  weniger 

Schwierigkeiten  zu  überwinden  haben,  als  dies  nach  der  bisherigen  Me- 
thode unvermeidlich  der  Fall  sein  mufs. 

Sollte  das  Hinausschieben  der  Entscheidung  über  den  endgültigen 

Verbleib  in  der  Eisenbahnverwaltung  für  den  Assessor  um  dies  weitere 

volle  Jahr  bedenklich  erscheinen  im  Verhältnifs  zu  dem  jetzt  üblichen 

einen  Jahr,  so  liefse  sich  schon  nach  Ablauf  der  anderthalbjährigen  prak- 

tischen Vorbereitung  —  ob  mit  oder  ohne  Prüfung  —  Bestimmung  über 

die  endgültige  Uebernahme  der  Assessoren  treffen,  es  würden  sonach  nur 

die,  deren  Verbleiben  in  der  Verwaltung  wünschenswerth  erscheint,  die 

weitere  Ausbildung  bei  der  Direktion  geniefsen. 

Dafs  eine  genügende  Anzahl  von  Assessoren  auch  bei  dieser  ver- 

änderten Ausbildung  zum  Uebertritt  zur  Eisenbahnverwaltung  bereit  sein 

würde,  ist  umsoweniger  zweifelhaft,  als  nach  einem  vom  Landgerichts- 

präsidenten Werner  kürzlich  veröffentlichten  Aufsatze  in  den  Jahrbüchern 

für  Nationalökonomie  und  Statistik  seit  1888  die  Zahl  der  Referendare 

wieder  regelmäfsig  steigt. 

Es  darf  zum  Schlüsse  noch  angeführt  werden,  dafs  neuerdings  von 

verschiedenen  Seiten,  so  vom  Oberbürgermeister  Braesicke  —  früherem 

Mitglied  der  Eisenbahnverwaltung  —  im  Herrenhause,  vom  Eisenbahn- 

direktor de  Terra  —  in  der  Vereinszeitung  No.  23  —  befürwortet  wird, 

man  solle  den  Assessor  eine  Zeit  lang  die  Stelle  eines  Eontroleurs  und 

Güterabfertigungsvorstehers  selbständig  unter  eigener  Verantwortung  ver- 

walten lassen. 

Dafs  diese  Mafsnahme  dazu  dienen  würde,  das  Wissen  und  Können 

des  Assessors  auf  beiden  Gebieten  zu  vermehren,  ist  unbestritten,  aber 
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der  Hinweis  auf  die  zukünftige  eigentliche  Thätigkeit  des  Dezernenten, 

welcher  derselbe  nach  der  vorgeschlagenen  zweijährigen  Ausbildung  nicht 

noch  länger  entzogen  werden  kann,  verbietet  ra.  E.  dies  Experiment. 

Zudem  sind  nach  den  obigen  Ausführungen  die  Geschäfte  des  Kalkulatur- 

vorstehers  und  des  ßetriebskassenrendanten  von  gleicher  Wichtigkeit  für  das 

spätere  administrative  Mitglied  eines  Betriebsamts  und  der  Assessor  müfste 

folgerichtig  auch  diese  Stellen  selbständig  verwalten. 

Welche  Ausbildung  endlich  für  den  Fall  einer  Aenderung  der 

Organisation  die  zweckmäfsigste  sein  möchte,  entzieht  sich  vorläufig 

selbstredend  der  Beurtheilung;  es  kann  sonach  heute  dahingestellt  bleiben, 

ob  die  Vorbildung  in  der  Zukunft  besser  erworben  wird  durch  ein  ver- 

ändertes sogenanntes  Verwaltungsstudium  auf  der  Universität  und  zwei- 

jährige Thätigkeit  in  der  allgemeinen  Verwaltung  nebst  darauf  folgender 

Ausbildung  und  Schlufsprüfung  in  der  Eisenbahnverwaltung  selbst,  wie 

Ulrich  will  —  oder  dadurch,  dafs  dieser  letzteren  ein  juristisches  Studium 

und  zweijährige  Beschäftigung  bei  den  Gerichten  vorangegangen  ist.  wie  es 

jetzt  für  den  Uebertritt  zur  allgemeinen  Verwaltung  vorgeschrieben  ist. 

Nicht  unterlassen  möchte  ich  jedoch  hervorzuheben,  dafs  in  der 

unteren  Instanz  täglich  mehr  Gelegenheit  ist  und  sein  wird,  privatrechtiiche 

und  prozefsrechtliche  Fragen  zu  entscheiden,  als  nationalökonomische 

Kenntnisse  zu  verwerthen,  womit  nicht  geleugnet  werden  soll,  dafs  der 

Erwerb  derselben  im  Interesse  allseitiger  Durchbildung  erwünscht  ist. 

Im  übrigen  erscheint  der  letztgedachte  Vorschlag  Ulrichs  betreffs  der 

zweijährigen  Vorbildung  in  der  allgemeinen  Verwaltung  ebenso  gerecht- 

fertigt, wie  der  einer  Vorbereitung  bei  den  Gerichten,  wenn  man  bedenkt, 

dafs  in  den  beiden  letzten  Jahrzehnten  nicht  nur  die  Gesetzgebung  auf 

allen  Gebieten  des  öffentlichen  Rechts  eine  sehr  fruchtbare  gewesen  ist, 

sondern  dafs  auch  das  in  Preufsen  geltende  Privatrecht  einschneidende 

Aenderungen  —  ich  verweise  nur  auf  die  für  den  Grunderwerbsdezer- 

nenten wissenswerthe  Gesetzgebung  von  1872,  Grundbuchordnung  u.  s.  w. 

erlitten  hat. 

Von  der  Mehrzahl  dieser  Gesetze  lernt  der  Jurist  und  künftige  Ver- 

waltungsbeamte auf  der  Universität  nichts  und  selbst  wenn  sie  ihm  nicht 

unbekannt  bleiben  sollten,  so  erwirbt  er  ein  Verständnifs  für  ihre  An- 

wendung doch  erst  durch  praktische  Thätigkeit  bei  den  Gerichten  oder 

Verwaltungsbehörden.  Deshalb  dürften  die  Motive,  die  de  Terra  —  s.  Ver- 

eiuszeitung  No.  23  und  Preufsische  Jahrbücher  Februarheft  —  dem  obigen 

Vorschlage  Ulrich's  unterschiebt,  ihrem  Autor  sehr  fern  gelegen  haben. 

Sonach  kann  auch  die  Behauptung  de  Terra's,  dafs  es  bis  zum  Nach- 
weise desGegentheils  das  Richtige  sei,  die  Referendare  sofort  nach 
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dem  Abgang  von  der  Universität  in  der  Eisen  bahn  Verwaltung  weiterzubilden, 

vorläufig  umsomehr  unerörtert  bleiben,  als  de  Terra  erst  selbst  eingebend 

darzulegen  haben  wird,  wie  er  den  oben  geschilderten  Lern-  und  Wissens- 

stoff den  Anwärtern  für  den  höheren  Eisenbahnverwaltungsdienst  durch 

solche  auf  die  Eisenbahnbehörden  beschränkte  Ausbildung  glaubt  zugäng- 

lich machen  zu  können. 

Dagegen  wird  seinem  im  Schlufsworte  ausgedruckten  Wunsche,  „dafs 

die  von  Ulrich  gegebene  Anregung  der  im  Werden  begriffenen  Reform  zum 

segensreichen  Ausgangspunkt  dienen  möge".  Jeder  voll  und  freudig  zu- 
stimmen! 
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Die  Anlage  der  sibirischen  Eisenbahn,  die  seit  Jahren  weit  über  die 

zunächst  betheiligten  Fachkreise  hinaus  eine  ungewöhnliche  Aufmerksam- 

keit in  Ansprach  genommen  hat,  ist  in  greifbare  Nähe  gerückt.  Einem 

längeren  Aufsatze  der  rassischen  Zeitschrift  „Westnik  Finansow"  sind  die 

folgenden  Mittheilungen  über  den  Stand  und  die  Aussichten  des  grofs- 

artigen  Unternehmens  entnommen. 

In  dem  Haushalte  des  russischen  Reiches  für  das  Jahr  1893  ist  für 

die  sibirische  Eisenbahn,  deren  Gesamratkosten  auf  300  Millionen  Rubel 

veranschlagt  sind,  unter  den  aufserordentlichen  Ausgaben  der  erhebliche 

Betrag  von  38V/8  Millionen  Rbl.  vorgesehen,  wovon  30  Millionen  Rbl.  für 

Bauarbeiten  und  8'A.  Millionen  Rbl.  für  die  Beschaffung  von  Betriebsmitteln 

bestimmt  sind.  Die  Bauarbeiten  sollen  in  drei  Abtheilungen  und  thun- 

lichst gleichzeitig  von  Westen  und  Osten  nach  der  Mitte  hin  fortschreitend 

ausgeführt  werden.  Zur  ersten  Abtheilung  gehört  der  Bau  der  3082  Werst 

=  3288  km  langen  Strecke  von  Tscheljabinsk,  der  östlichen  Endstation  der 

bei  Samara  von  der  Orenburger  Bahn  abzweigenden  Strecke,  bis  Irkutsk 

am  Baikalsee,  sowie  die  Fertigstellung  der  bereits  im  Bau  begriffenen 

Oststrecke  von  Wladiwostok  bis  Grafskaja;  gleichzeitig  wird  die  Aus- 

führung einer  in  der  Nähe  von  Tscheljabinsk  nach  der  Uralbahnstation 

Jekatcrinburg  abzweigenden  Seitenbahn  beabsichtigt.  Die  zweite  Ab- 

theilung umfafst  die  auf  der  Ostseite  des  Baikalsees  beginnende  und  am 

Amur  endigende  1009  Werst  =  1076  km  lange  Strecke  Myssowskaja— 

Ssretensk,  sowie  die  347  Werst  =  370  km  lange  Strecke  Grafskaja — 

Chabarowka.  Zur  dritten  Abtheilung  gehört  die  292  Werst  —  311  km 

lange  Umgehungslinie  des  Baikalsees  und  die  etwa  2000  Werst  =  2134  km 

lange  Amurstrecke  Ssretensk— Chabarowka. 

!)  Vergl.  Archiv  1888  S.  232.  908;  1891  S.  917.  Eine  Uebersichtskarte  der 
sibirischen  Bahn  befindet  sich  auf  der  dem  Jahrgang  1891  beigefügten  Karte  der 

russischen  Eisenbahnen. 
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Die  erste  Abtheilung  soll  im  Jahre  1900,  die  zweite  Abtheilung 

spätestens  im  Jahre  1902  fertiggestellt  sein.  Alsdann  wurde  bereits  eine 

durch  Dampf  betriebene  Verkehrslinie  vom  Anfangspunkte  bis  zum  End- 

punkte der  sibirischen  Bahn  zur  Verfügung  stehen,  nämlich  die  Eisenbahn- 

strecke Tscheljabinsk— Irkutsk,  die  Dampferverbindung  auf  dem  Baikalsee, 

die  Eisenbahnstrecke  vom  Baikalsee  bis  Ssretensk,  die  Dampferverbindung 

auf  dem  Amur  von  Ssretensk  bis  Chabarowka  und  die  Eisenbahnstrecke 

Chabarowka —Wladiwostok. 

L 

Wegen  Mangels  geeigneter  Verkehrsverbindungen  ist  das  reiche  ent- 

wicklungsfähige Sibirien  von  dem  europäischen  Rufsland  abgeschnitten  und 

die  Besiedelung  des  dünnbevölkerten  Landes  durch  Zuzug  aus  dem  Inneren 

Rufslands  ausgeschlossen.  Die  planmäfsige  Gestaltung  der  Kolonisation 

des  Landes  würde  mit  Rücksicht  auf  die  anerkannt  grofse  Begabung  des 

russischen  Volkes  für  eine  solche  Thätigkeit  schon  allein  den  Bau  der 

Bahn  und  deren  Kosten  rechtfertigen.  In  den  Vereinigten  Staaten  von 

Amerika  ist  der  Beweis  des  fruchtbringenden  Einflusses  solcher  Eisen- 

bahnlinien, die  in  gewaltiger  Ausdehnung  durch  bisher  brachgelegene 

Gelände  geführt  sind,  in  glänzender  Weise  geliefert.  Wenn  Derartiges 

dort  unter  der  Einwirkung  des  privaten  Unternehmungsgeistes  möglich 

gewesen  ist,  so  darf  Aehnliches  auch  in  dem  vorliegenden  Falle,  in  dem 

die  mächtige  Einwirkung  der  Staatsgewalt  zur  Verfügung  gestellt  wird, 

erwartet  werden.  Die  geplante  Bahn  wird  ihren  natürlichen  Einflufs  auf 

die  reichen  Hinterländer  Sibiriens  geltend  machen  und  zu  deren  weiterer 

Erschliefsung,  sowie  zu  einem  wünschenswerthen  Verkehrsaustausche  mit 

Rufsland  Veranlassung  geben.  Auch  die  internationalen  Verkehrsbe- 

ziehungen zwischen  den  westeuropäischen  Staaten  einerseits  und  China 

und  Japan  andererseits  werden  sich  zu  Gunsten  des  neuen  unmittelbaren 

und  kürzesten  Verkehrsweges  verschieben  und  erweitern.  Diese  Verhält- 

nisse verheifsen  eine  schnelle  und  grofsartige  Entwicklung  des  Durchgangs- 

verkehrs aul  der  sibirischen  Bahn  und  auf  den  betheiligten  russischen 

Strecken,  und  die  Vermuthung  erscheint  gerechtfertigt,  dafs  demgemäfs  ein 

in  seinen  Folgen  schwer  zu  beurtheilender  gewaltiger  Umschwung  auf 

dem  Gebiete  des  Welthandels  sich  vollziehen  wird.  Der  Bau  der  sibi- 

rischen Eisenbahn  wird  wohl  dereinst  als  ein  Ereignifs  ersten  Ranges  in 

der  geschichtlichen  Entwicklung  des  Kulturlebens  der  Völker  bezeichnet 

werden.  Mit  Rücksicht  hierauf  würde  es  ein  der  Würde  und  Machtstellung 

des  russischen  Reiches  nicht  entsprechendes  Zeichen  der  Schwäche  sein, 

wegen  der  freilich  schwerwiegenden  Kostenfrage  das  Unternehmen  scheitern 

zu  lassen  oder  zu  vertagen  oder  zunächst  nur  theilweise  auszuführen. 
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Allerdings  dürfen  aber  auf  Grund  der  eingehenden  Erhebungen  über  die 

muthmafsliche  Entwicklung  der  geplanten  Anlage  gunstige  finanzielle  Er- 

gebnisse —  auch  auf  der  Strecke  Tscheljabinsk— Irkutsk ,  die  durch  den 

unmittelbaren  Anschlufs  an  das  europäische  Eisenbahnnetz  bevorzugt  ist  — 

zunächst  kaum  erwartet  werden.  Die  Eisenbahn  wird  jedoch  auf  die 

Kräftigung  der  wirtschaftlichen  Verhältnisse  des  Landes,  auf  die  Förde- 

rung von  Unternehmungen,  auf  die  Verbreitung  der  Kultur  einen  viel- 

seitigen segensreichen  Einflufs  ausüben.  Mit  der  zunehmenden  Verdichtung 

der  Bevölkerung  in  Folge  des  Zuzuges  von  Ansiedlern  wird  sich  natur- 

gemäfs  das  Bedürfnifs  des  Güteraustausches  und  das  Absatzgebiet  ver- 

gröfsern.  Besonders  günstige  Erfolge  sind  zu  erwarten,  wenn  —  wie  es 

im  Laufe  der  Zeit  wahrscheinlich  sein  dürfte  —  chinesische  Marktplätze 

durch  Zweigbahnen  mit  der  sibirischen  Eisenbahn  in  unmittelbare  Verkehrs- 

verbindungen gebracht  werden  sollten. 

Die  Bauarbeiten  sollen  im  Anschlufs  an  das  bestehende  Eisenbahn- 

netz in  Angriff  genommen  werden,  um  die  Zuführung  der  Bau-  und  Be- 

triebsmaterialien aus  dem  russischen  Hiuterlande  thunlichst  zu  erleichtern. 

Von  dem  Umfange  der  Eisenmaterialien  erhält  man  eine  Vorstellung, 

wenn  man  erwägt,  dafs  das  Gewicht  der  Schienen  und  des  zugehörigen 

Eisenzeuges  lediglich  für  die  kleinere  Hälfte  der  Bahn,  die  Strecke 

Tscheljabinsk— Irkutsk,  auf  12  Millionen  Pud  =  196  560  t  veranschlagt  ist. 
Dazu  kommen  noch  eiserne  Brückenkonstruktioneu. 

Da  solchem  Bedarfe  gegenüber  die  Leistungsfähigkeit  der  ohnehin  in 

«ler  Anfangsentwicklung  befindlichen  sibirischen  Eisenwerke  überhaupt  gar 

nicht  in  Betracht  kommen  kann,  so  mufs  auf  eine  umfassende  Ausnutzung 

der  Eiseuwerke  des  europäischen  Rufsland,  namentlich  des  eisenhaltigen 

Uralgebietes,  Bedacht  genommen  werden.  Die  an  der  Eisenbahn  Ufa— 

Tscheljabinsk  gelegenen  Werke  sind  jedoch  nur  unbedeutend,  während  die 

leistungsfähigeren  Fabriken  zur  Zeit  von  der  Betheiligung  an  den  Bau- 

arbeiten trotz  verhältnifsmäfsiger  Nähe  der  Bedarfsplätze  wegen  des 

Mangels  einer  geeigneten  Eisenbahnverbindung  geradezu  ausgeschlossen 

sein  würden.  Zur  Beseitigung  dieses  Uebelstandes,  der  bereits  bei  dem 

Bau  der  Uralbahn  fühlbar  gewesen  ist  und  damals  die  Beschaffung  des 

Schienenbedarfs  im  Auslände  bedingte,  ist.  wie  bereits  bemerkt,  die  Her- 

stellung der  Verbindungsbahn  zwischen  einem  in  der  Nähe  von  Tschelja- 

binsk gelegenen  Punkte  der  Strecke  Slatoust— Tscheljabinsk  und  der  Ural- 

bahnstation .Jekaterinburg  in  Aussicht  genommen.  Diese  Anschlufsbahn 

soll  bis  zum  Jahre  1894  fertig  gestellt  sein.  Die  Eisenwerke  des  Ural 

werden  alsdann  nicht  allein  mit  der  sibirischen  Eisenbahn,  sondern  auch 

mit  dem  europäischen  Eisenbahnnetz  unmittelbar  verbunden,  sowie  in  der 

Lage  sein,  sowohl  den  Bau  der  ersteren  durch  rasche  und  billige  Liefe- 
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rangen  zu  erleichtern,  als  auch  auf  dem  Weltmärkte  einen  Wettbewerb 

zu  beginnen. 

Die  Linienführung  für  die  westsibirische  Strecke  von  Tscheljabinsk 

bis  zum  Ob  und  für  die  mittelsibirische  Strecke  vom  Ob  bis  zur  Station 

Potschitanskaja  (in  der  Nähe  von  Tomsk),  die  zu  den  Arbeiten  der  ersten 

Abtheilung  gehören,  ist  bereits  genehmigt. 

Gleichzeitig  mit  dem  Bau  der  Eisenbahnstrecken  soll  auf  die  Be- 

schaffung des  rollenden  Materials  Bedacht  genommen  werden.  Es  wird 

erwartet,  dafs  bis  zum  Jahre  1894  bereits  356  Lokomotiven  und  41  Ii 

Güterwagen  geliefert  sein  können,  die  bis  zur  Eröffnung  des  Betriebes  auf 

der  sibirischen  Strecke  für  das  übrige  Eisenbahnnetz  ausgenutzt  werden 

sollen. 

II. 

Für  die  wirtschaftliche  Entwicklung  Sibiriens  ist  es  ein  besonders 

vortheilhafter  Umstand,  dafs  die  geplante  Eisenbahn  die  grofsen  Wasser- 

strafsen  des  Landes  —  Ob,  Jenissei,  Lena  und  Amur  —  berührt.  Durch 

die  Verbindung  mit  diesen  Strömen  wird  das  Verkehrsgebiet,  auf  das  die 

Eisenbahn  ihren  gewichtigen  Einflufs  auszuüben  vermag,  in  erwünschter 

Weise  erweitert.  Diese  gewaltigen  Ländereien  besitzen  zum  Theil  bereits 

jetzt  günstige  wirthschaftliche  Vorbedingungen,  namentlich  das  fruchtbare 

Westsibirien,  der  durch  fette  Schwarzerde  ausgezeichnete  Ufsneibezirk 

und  sonstige  durch  Mineralreichthum  bekannte  Bezirke,  deren  zweckmäfsige 

Ausbeutung  durch  den  Mangel  geeigneter  Verkehrsverbindungen  mit  dem 

europäischen  Rufsland  bisher  verhindert  ist.  Wenn  angenommen  würde, 

dafs  (iurch  die  etwa  7  100  Werst  lange  Eisenbahn  zu  jeder  Seite  auch  nur 

ein  Landstreifen  von  IOC)  Werst  Breite  dem  Verkehr  erschlossen  wird,  so 

würde  schon  ein  Gebiet  von  1  420  000  Quadratwerst  gewonnen,  gröfser  als 

Deutschland,  Oesterreich,  Holland.  Belgien  und  Dänemark  zusammen. 

Diese  Bezirke  liegen  in  mittleren  geographischen  Breitengraden,  meistens 

zwischen  dem  50.  und  57.  Grade  nördlicher  Breite,  und  unterscheiden  sich 

in  klimatischer  Hinsicht  nicht  wesentlich  von  dem  entsprechend  gelegenen 

Theile  Rufslands.  — 

Die  Einwirkung  der  Eisenbahn  auf  die  landwirtschaftliche  Ent- 

wicklung Sibiriens  ist  bei  dem  Mangel  sicherer  Unterlagen  über  den  Um- 

fang und  die  Leistungsfähigkeit  der  Nutzländereien  schwer  zu  beurtheilen. 

Es  erscheint  jedoch  zweifellos,  dafs  ein  wesentlicher  Aufschwung  in  West- 

sibirien zu  erwarten  ist,  dessen,  etwa  dem  räumlichen  Umfange  Frankreichs 

entsprechende,  an  Schwarzerde  und  Vegetation  reiche  Steppen  von  Ischim, 

Barabin  und  Kulundin  an  der  Ostgrenze  der  Gouvernements  Perm  und 

Orenburg  beginnen.   An  diese  Steppen,  die  die  Kreise  Kurgan,  Jaluto- 

Digitized  by  Google 



Die  sibirische  Eisenbahn. 

6(53 

rowsk,  Ischim  und  Tjukalinsk  im  Gouvernement  Tobolsk  und  die  Kreise 

Barnaul,  Kainsk,  Tomsk,  Mariinsk,  Kuznetzk.  sowie  einen  Theil  des  Kreises 

Bijsk  im  Gouvernement  Tomsk  umfassen,  schliefsen  sich  südlich  die  des 

Akmolinskgebietes  an.  Die  Landwirtschaft  hat  sich  in  diesen  Bezirken 

seit  dem  Bestehen  der  Uralbahn  und  dem  dadurch  erleichterten  Absätze 

nach  den  Hüttenwerken  und  dem  Petschoragebiete  zwar  etwas  gehoben, 

ist  aber  im  allgemeinen  doch  nur  auf  den  Örtlichen  Bedarf  der  auf  kaum 

2  Millionen  Einwohner  zu  veranschlagenden  Bevölkerung  beschränkt  ge- 

blieben. Der  Anschlufs  an  das  europäische  Schienennetz  wird  weite  Ab- 

satzgebiete eröffnen. 

Diese  Möglichkeit  wird  eine  besondere  Bedeutung  gewinnen,  wenn  es 

gelingen  sollte,  dem  dünnbevölkerten  Lande  durch  die  Heranziehung  von 

Ansiedlern  aus  dem  inneren  Rufsland  zu  ausreichenden  Arbeitskräften 

zu  verhelfen,  wodurch  gleichzeitig  soziale  Uebelstände  gemildert  werden 

könnten,  die  bereits  seit  längerer  Zeit  die  öffentliche  Aufmerksamkeit  in 

Anspruch  nehmen.  Es  ist  nämlich  eine  bedauerliche  Thatsache,  dafs  in 

gewissen  Gouvernements  des  europäischen  Rufslands  die  Zahl  der  grund- 

besitzenden Bauern  sich  auffällig  verringert  und  demgemäfs  die  Zahl  der 

wirthschaftlich  schwachen  Bewohner,  die  für  den  Staat  und  für  die 

Gemeinden  eine  schwere  Belästigung  sind,  zunimmt.  Die  Uebcrführuug 

solcher,  der  Verarmung  verfallenen  Arbeitskräfte  in  Gegenden,  in  denen 

unbewirthschaftetes  Land  verfügbar  ist,  hat  die  Regierung  daher  schon 

seit  einiger  Zeit  angestrebt.  Für  derartige  Versuche  erscheint  namentlich 

Westsibirien  deshalb  geeignet,  weil  die  Ansiedler  daselbst  wirtschaftliche 

Verhältnisse  vorfinden,  die  denen  ihrer  Heimathsbezirke  sehr  ähnlich  sind. 

Der  dem  russischen  Volke  eigentümliche  Wandertrieb  hat  sich  ohnehin 

in  den  letzten  Jahren,  namentlich  seit  der  Betriebseröffnung  der  Uralstrecke 

Jekaterinburg-  Tjumen,  in  bemerkenswerther  Weise  nach  Sibirien  gewandt. 

Nach  amtlichen  Angaben  sind  nämlich  dorthin 

im  Jahre  1885  .    .  .   9  678  Personen 

,.    1886  ...  11829 

1887  .    .  .  13  910 

„    1888  .    .  .  26  129  ., 

„    1889  .    .  .  30  410 

,,      „    1890  ..  .  36000 

„      „    1891  ..  .  60000  „ 

ausgewandert.  Diese  von  Jahr  zu  Jahr  zunehmenden  Zahlen  erscheinen 

besonders  beachtenswerth,  wenn  man  die  Schwierigkeiten  der  Reise  erwägt, 

sowie  die  persönlichen  Unannehmlichkeiten,  die  den  Auswanderern  dann 

erwachsen,  wenn  sie  —  wie  es  häufig  der  Fall  ist  —  ohne  den  gesetzlichen 
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Vorschriften  entsprochen  zu  haben,  ihre  Heimath  verlassen  und  somit  Be- 

strafungen zu  gewärtigen  haben. 

Nach  amtlichen  Ausweisen  sind  im  Jahre  1890  in  Sibirien 

1868  Pud  Gold 

808  „  Silber 

41821  Blei 

19  337  „  Kupfer 

438382  „  Gufseisen 

264802  „  Eisen 

1250  „  Stahl 

2  071157  „  Steinkohlen 

3  613  780  „  Salz 

gewonnen.  Diese  geringe  Ausbeute  steht  in  auffälligem  Widerspruche  zu 

dem  thatsächlichen  Mineralbesitze  des  Landes.  Beispielsweise  sind  die 

Gouvernements  Tomsk,  Jeuisseisk  und  Irkutsk,  sowie  das  Gebiet  Akmo- 

linsk  und  die  kirgisischen  Steppen  reich  an  Eisen  und  Kohle.  Die  Stein- 

kohlenlager in  der  Niederung  des  Kreises  Kuznetzk  (Gouvernement  Tomsk) 

zwischen  den  Salairskischen  Bergen  und  dem  Höhenzuge  des  Altai  um- 

fassen etwa  4  940  Quadratwerst.  In  deu  Gouvernements  Irkutsk  und  Je- 

nisseisk  lagert  die  Steinkohle  in  den  Thälern  der  Angara  und  des  Jenissei, 

in  den  Niederuugen  des  Irkut  und  der  Bolaja,  sowie  in  dem  Stromgebiete 

der  unteren  Tunguska  und  an  anderen  Stellen.  Das  noch  wenig  erforschte 

Transbaikalgebiet  besitzt  mehrfache  Steinkohlenlager.  Auch  in  dem  Küsten- 

gebiete Ostsibiriens  sind  solche  bei  den  Nachforschungen,  die  der  Marine- 

minister im  Jahre  1888  wegen  der  Versorgung  des  Kriegsgeschwaders  im 

Stillen  Ozean  mit  Kohle  veranlafst  hat,  gefunden. 

Schon  auf  Grund  dieser  bekannten  Verhältnisse  erscheint  es  zweifel- 

los, dafs  die  Montanindustrie  innerhalb  des  Verkehrsbereiches  der  sibirischen 

Eisenbahn  einen  grofsen  Aufschwung  zu  gewärtigen  hat.  Ein  solcher  wird 

voraussichtlich  bereits  während  der  Bauausführung  in  dem  Industriebezirke 

des  Ural  eintreten,  dem  naturgeraäfs  ein  erheblicher  Theil  der  umfang- 

reichen Lieferungen  au  Eisenmaterialien  zufallen  wird.  Auf  die  Mitwirkung 

der  wenigen  in  der  Nähe  befindlichen  industriellen  Werke  in  Sibirien  selbst 

ist  wegen  der  unzureichenden  Leistungsfähigkeit  derselben  nicht  zu 

rechnen.  — 

Die  Salzausbeute  Sibiriens  hat  bisher  nicht  einmal  den  eigenen  Bedarf 

gedeckt,  während  die  reichen  Salzlager  in  den  Gouvernements  Irkutsk, 

Jenisseisk,  Tomsk  und  Tobolsk,  sowie  in  der  Kirgisensteppe,  die  auch  das 

Salzreich  genannt  wird,  unschwer  gröfsere  Leistungen,  vermutlüich  sogar 

die  Ausfuhr  von  Salz  gestatten  werden. 
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Blei-  und  Kupfergruben  in  dem  Gebiete  Akmolinsk,  sowie  in  dem 

Amur-  und  Transbaikalgebiete,  Graphitgruben  in  den  Gouvernements 

Jenisseisk  und  Irkutek  werden  garnicht  oder  sehr  unbedeutend  ausgenutzt. 

Auch  der  bisherige  Ertrag  an  Gold  und  Silber  entspricht  den  that- 

sächlichen  Verhältnissen  nicht.  Silber  wird  nur  in  den  Bergwerksbezirken 

Altai  und  Nertschinsk  und  in  der  Kirgisensteppe  gewonnen,  während  sogar 

in  dem  wenig  erforschten  Amurgebiete  und  in  den  östlichen  Küstenbezirken 

Silbergruben  entdeckt  sind  und  von  den  Silbergruben  des  Gouvernements 

Jenisseisk  ein  Theil  schon  im  vorigen  Jahrhundert  betrieben  wurde. 

Die  Goldausbeute  Sibiriens  im  Jahre  1890  beliel  sich  auf  1  858  Pud. 

Mit  Einschluf8  von  544  Pud,  die  im  Ural  gefunden  sind,  betrug  der  Ge- 

sammtgewinn  Rufslands  also  2  402  Pud,  im  Werthe  von  30  184  022  Rubeln. 

Der  Goldertrag  sowohl  der  Vereinigten  Staaten  von  Amerika,  als  auch 

Australiens  ist  erheblich  grftfser  als  der  russische,  während  der  Flächen- 

raum des  sibirischen  Goldgebietes  die  Gebiete  jener  beiden  Länder  zu- 

sammen übertrifft.  Dieser  Umstand  allein  gestattet  bereits  die  Vermuthung, 

dafs  die  Golderzeugung  Rufslands  noch  nicht  bis  zu  der  erreichbaren 

Leistungsfähigkeit  gelangt  ist.  Eine  weitere  Bestätigung  hierfür  liefert  das 

durchschnittlich  aus  100  Pud  Goldsand  gewonnene  Gold,  dessen  mittleres 

Gewicht  betrug  im  Jahre  1890: 

in  dem  Gouvernement  oder  Gebiete       Solotnik1)  Doli1) 

Perm  —  41  Vi 

Orenburg  —  363/< 

Tomsk  —  36 

Irkutsk  —  28s/4 

Jenisseisk  —  283/4 

Jakutsk  2  378/4 

Transbaikalgebiet  —  53l/s 

Amurgebiet  1  ÖOV4 

Küstengebiet  —  49\4 

Diese  Durchschnittszahlen  lassen  erkennen,  dafs  in  Rufsland  zur  Zeit 

nur  Lager  von  verhältnifsmäfsig  hohem  Goldgehalte  ausgebeutet  werden, 

obwohl  von  Fachleuten  unter  den  für  den  Ural  und  die  benachbarten  Ge- 

biete mafsgebenden  Voraussetzungen  der  Ertrag  von  20  Doli  Gold  auf 

100  Pud  Sand  noch  für  zulässig  erachtet  wird.    In  dem  Amurgebiete  und 

l)  1  Pud  =  40  Pfund  =  16,3»  kg, 

1  Pfand  =  32  Lotb  =  96  Solotnik  =  409  g, 

1  Loth  =    3  Solotnik  =  12,w  g, 

1  Solotnik  =  96  Doli  =  4,wsc  g. 
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in  dem  Bezirke  der  Olekma  (Gouvernement  Jakutsk)  sind  sogar  Gold- 

lager, die  auf  100  Pud  Sand  1  Solotnik  Gold  und  mehr  liefern,  unaus- 

gebeutet  geblieben.  Dagegen  entfallen  in  Nordamerika  auf  100  Pud  Saud 

durchschnittlich  nur  5  bis  10  Doli  Gold  und  in  Folge  der  hohen  Vervoll- 

kommnung der  technischen  Einrichtungen  werden  daselbst  unter  Um- 

ständen sogar  2  Doli  noch  als  gewinnbringend  angesehen. 

Ebenso  unzureichend  wie  die  Goldsandlager  werden  die  Goldadern 

ausgebeutet.  Von  dem  für  das  Jahr  1800  angegebeneu  Gesammtertrage 

von  2  402  Pud  Gold  entstammten  den  Adern  nur  177  Pud,  also  etwas  mehr 

als  7  vom  Hundert,  wovon  153  Pud  oder  86  vom  Hundert  auf  den  Ural 

und  24  Pud  oder  etwa  14  vom  Hundert  auf  Sibirien  entfielen.  Der  jähr- 

liche Gewinn  aus  Adern  ist  von  18S6  bis  1890  in  Sibirien  von  33  Pud 

15  Pfund  auf  23  Pud  36  Pfund  zurückgegangen  und  im  Ural  von  101  Pud 

auf  153  Pud  gestiegen. 

Da  als  mechanische  Kraft  in  Sibirien  meist  nur  Arbeiter  zur  Ver- 

fügung stehen,  so  wird  hierdurch  ein  gewinn  reicher  Betrieb  sogar  in  West- 

sibirien, wo  die  Arbeitslöhne  verhältnifsmäfsig  niedrig  sind,  erschwert,  in 

Ostsibirien  jedoch,  wo  der  jährliche  Lohn  eines  Arbeiters  auf  700  bis  800  R 

zu  veranschlagen  ist.  geradezu  unmöglich.  Die  allgemeinere  Einführung  des 

maschinellen  Betriebes,  sowie  sonstiger  technischer  Einrichtungen  der  vor- 

geschritteneren Kulturländer  ist  durch  die  bisherigen  mangelhaften  Ver- 

kehrsverbindungen des  Landes  verhindert,  da  der  Bezug  derartiger  Gegen- 

stände aus  dem  Auslände  unverhältnifsraäfsige  Beförderungskosten  bean- 

sprucht. Auch  würde  die  inländische  Technik  und  Industrie  nicht  in  der 

Lage  sein,  schwierigere  Ausbesserungsarbeiten  au  solchen  Maschinen  aus- 

zuführen. Die  sibirische  Eisenbahn  wird  jedoch  die  Möglichkeit  gewähren, 

auf  die  Beseitigung  oder  Abschwächung  dieser  Unzuträglichkeiten  hinzu- 

wirken, sodafs  in  Zukunft  auf  eine  günstigere  Ausbeutung  des  russischen 

Goldreichthums  gerechnet  werden  darf.  — 

Für  den  Handelsverkehr  Sibiriens  im  allgemeinen  kommen  zur  Zeit 

eigentlich  nur  die  grofseu  Flufsläufe  in  Betracht,  die  demnächst  einen 

Theil  ihres  Verkehrs  an  die  Eisenbahn  abgeben  werden.  Dieser  Verlust 

erscheint  jedoch  bedeutungslos  im  Vergleiche  zu  der  allgemeinen  Steigerung 

des  Verkehrs  durch  die  Eisenbahn.  Als  die  Uralbahn  erst  bis  Jekaterinburg 

betrieben  wurde,  stieg  der  bisher  etwa  1  Million  Pud  umfassende  jährliche 

Güterverkehr  der  westsibirischen  Wasserstrafsen  bald  bis  auf  2V4  Millionen 

Pud.  Eine  weitere  erhebliche  Verkehrszunahme  wurde  nach  der  Eröffnung 

der  Theilstrecke  Jekaterinburg— Tjumen.  insbesondere  auf  dem  Ob,  fest- 

gestellt. Diese  Wahrnehmungen  berechtigen  zu  der  Vermuthung.  dafs 

durch  die  Eisenbahn,  die  eine  aufserordentlich  günstige  Verbindung  zwischen 

den  grofsen  sibirischen  Wassernetzen  und  dem  Wolgagebiete  bilden  wird 
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ein  wachsender  wechselseitiger  Warenaustausch  zwischen  den  bethciligten 

Bezirken  vermittelt  werden  wird. 

Für  die  Ausfuhr  aus  Sibirien  werden  vorerst,  selbstverständlich  nur 

die  natürlichen  Schätze  des  Landes,  meist  Rohprodukte,  in  Frage  kommen, 

während  aus  Rufsland  dorthin  werth  vollere  und  verarbeitete  Güter,  wie 

Manufaktur  waaren,  Droguen,  Wein,  Zucker,  Glas,  Kristallwaaren  u.  s  w.. 

gelangen  werden.  Für  diese  Einfuhrerzeugnisse  wird  das  Handelsgeschäft 

bisher  iu  der  Regel  auf  den  grofsen  Jahrmärkten  von  Nishni-Nowgorod 

und  Irbit  (Gouvernement  Perm)  vermittelt,  von  denen  ersterer  kurz  vor 

dem  Ende  der  Schifffahrt  auf  den  sibirischen  Flüsseu  geschlossen  wird 

und  der  zweite  im  Februar  stattfindet  Da  die  Beförderung  der  für  das 

inuere  Sibirien  bestimmten  Frachten  durch  die  Benutzung  ausgedehnter 

Landwege  sehr  verzögert  wird,  so  vollzieht  sich  auch  der  Umsatz  der  in 

Frage  kommenden  Kapitalien  nur  mit  unerwünschter  Langsamkeit  Bei- 

spielsweise gelangen  Waaren  von  dem  Jahrmarkte  in  Nishni-Nowgorod 

erst  im  Dezember  nach  Irkutsk.  Unter  solchen  Umständen  sind  die  Kredit- 

verhältnisse in  Sibirien  sehr  schwierig;  man  hat  mit  Zinssätzen  von 

12  bis  15  v.  H.  zu  rechnen.  Andererseits  ist  natürlich  auch  der  Gewinn, 

der  aus  den  europäischen  Waaren  erzielt  werden  muls,  ungewöhnlich  hoch. 

In  Chabarowka  wird  1  Arschin  (711  mm)  russischen  Kattuns  im  Warthe 

von  11  Kop.  mit  22  Kop.,  1  Arschin  einfachen  Tuchs  im  Werthe  von 

80  Kop.  mit  2  R ,  eine  Flasche  Krimwein  im  Werthe  von  40  Kop.  mit 

1  R.  50  Kop.  bezahlt.  Solche  aufserordentlicbe  Werthvertheueruug  der 

russischen  Waaren  wirkt  natürlich  belebend  auf  die  ausländische  Einfuhr 

in  Ostsibirien,  die  in  Wladiwostok  bereits  den  Jahreswerth  von  7  Millionen 

R.  erreicht  hat,  Du^ch  die  Verminderung  der  Beförderungskosten  nach 

Eröffnung  der  sibirischen  Eisenbahn  wird  der  Benachteiligung  des  russi- 

schen Handels  durch  ausländischen  Wettbewerb  erfolgreich  entgegengewirkt 

und  überhaupt  eine  Hebung  des  Handelsumsatzes  herbeigeführt  werden. 

Weiterhin  wird  der  örtliche  Verkehr  in  Sibirien  einer  neuen  er- 

wünschten Entwicklungsstufe  zugeführt  werden,  da  die  für  den  Handel 

und  die  Industrie  wichtigsten  Punkte  Sibiriens  zum  Theil  unmittelbar,  zum 

Theil  durch  die  Wasserläufe  mittelbar  untereinander  durch  die  Eisenbahn 

verbunden  werden.  Der  demgemäfs  sich  entwickelnde  innere  Waaren- 

austausch  des  Laudcs  wird  auf  eine  Ausgleichung  der  Werthverhältnisse 

hinwirkeu,  die  die  Grundlage  eines  gesunden  Handelsverkehrs  bildet. 

Letzterer  vollzieht  sich  in  Sibirieu  bisher  in  vielfach  wechselnder 

Form,  zum  Theil  noch  in  auffälliger  Ursprünglichkeit.  In  dem  Gouverne- 

ment Jenisseisk  wird  beispielsweise  etwa  das  Fell  eines  Polarfuchses  gegen 

ein  Pfund  Tabak  oder  eine  Flasche  Schnaps,  1  Pud  Getreide  gegen  V  2, 

eine  Tafel  Ziegelthee  gegen  2  Felle  ausgetauscht,  während  in  dem  Grofs- 
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verkehr  der  Messe  von  Irbet  Preise  von  3  Rbl.  50Kop.  bis  5  Rbl.  öOKop. 

für  diese  Gegenstände  in  Frage  kommen  würden.  In  zwei  Kreisen  des- 

selben Gouvernements,  die  demnächst  durch  die  Theilstrecke  Atschinsk— 

Kainsk  durchschnitten  werden,  ist  für  ein  Pud  Roggenmehl  ein  Preisunter- 

schied von  40  Kop.  festgestellt.  In  dem  Gouvernement  Torask  betrug  im 

Jahre  1889  der  höchste  Preis  für  1  Pud  Roggenmehl  45  Kop.,  für  1  Pud 

Hafer  30  Kop.,  während  gleichzeitig  in  Irkutsk  1  Pud  Roggenmehl  für 

1  Rbl.  60  Kop.  bis  1  Rbl.  80  Kop,  1  Pud  Hafer  für  1  Rbl.  30  Kop.  bis  1  Rbl. 

50  Kop.  verkauft  wurde.  In  demselben  Gouvernement  sind  Schwankungen 

der  Preise  für  1  Pud  Mehl  zwischen  15  Kop.  und  1  R.  10  Kop.  beobachtet. 

Bisweilen  findet  Getreide  an  manchen  Punkten  überhaupt  keinen  Absatz, 

während  es  an  anderen  Stellen  hohe  Preise  erzielt. 

Der  bisherige  Umfang  des  sibirischen  Innenhandels  ist  im  wesent- 

lichen nach  den  zahlreichen  Jahrmärkten,  auf  denen  er  sich  vereinigt,  zu 

beurtheilen.  Der  jährliche  Waarenumsatz  auf  den  Jahrmärkten  der  Kreise 

Ischim,  Jalutorowsk,  Kurgan  und  Beresow  im  Gouvernement  Tobolsk  dürfte 

auf  10  Millionen  R.,  in  dem  Gouvernement  Tomsk  auf  mindestens 

41/»  Millionen  R.  in  dem  Gebiete  Akmolinsk  auf  mehr  als  8  Millionen  R., 

in  dem  Gouvernement  Jeuisseisk  auf  mindestens  1  Million  R,  in  dem 

Transbaikalgebiete  auf  3  bis  4  Millionen  Rbl.  zu  veranschlagen  sein.  In  dem 

Gouvernement  Irkutsk  werden  die  Messen  zum  Theil  durch  die  an  den 

Flüssen  errichteten  Märkte  (Retschnyja  pristani)  ersetzt,  deren  jährlicher 

Waarenumsatz  einem  Werthe  von  7l/2  Millionen  Rbl.  entsprechen  dürfte. 

Der  Waarenumsatz  der  vorstehend  aufgeführten  Bezirke,  von  denen  aller- 

dings nur  annähernde  Angaben  vorliegen,  ist  somit  bereits  auf  etwa 

35  Millionen  Rbl.  jährlich  zu  veranschlagen.  Hauptsächlich  handelt  es  sich 

um  Getreide,  Vieh,  Erzeugnisse  der  Viehwirthschaft,  Felle,  Daunen,  Wolle, 

Salz,  Spiritus  u.  s.  w.,  zum  Theil  auch  um  europäische  und  chinesische 

Waaren.  — 

Nicht  minder  wichtig  und  zukunftreich  erscheint  der  Einflufs,  den  die 

unmittelbare  Schienenverbindung  zwischen  Europa  und  dem  stillen  Ozean 

auf  den  Weltverkehr  ausüben  wird.  Die  aufserordentliche  Bedeutung  der 

Eisenbahn  bierfür  ist  von  der  russischen  Kaufmannschaft  wohl  erkannt 

un£  gewürdigt.  Bereits  im  Jahre  1889  haben  Kaufleute  auf  der  Messe 

von  Nishni-Nowgorod  den  Hoffnungen,  die  sie  au  die  Verwirklichung  dieses 

Unternehmens  knüpfen,  in  einer  Eingabe  folgenden  Ausdruck  gegeben: 

„Dieser  Schienenweg  wird  für  Rufsland  eine  wirtschaftliche  Bedeutung 

ersten  Ranges  gewinnen  und  eine  lebhafte  Steigerung  der  russischen  In- 

dustrie  herbeiführen.  Auf  dem  Wege  über  Rufsland  werden  400  Millionen 

Chinesen  und  35  Millionen  Japaner  mit  Europa  in  unmittelbare  Verkehrs- 

beziehungen gebracht  werden.    Die  auf  die  wirtschaftliche  Eroberung  der 
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Häfen  des  stillen  Ozeans  gerichteten  Anstrengungen  Deutschlands,  sowie 

die  Bestrehungen  für  die  Vollendung  des  Panamakanals  lassen  schon  jetzt 

erkennen,  dafs  in  weiterer  Zukunft  ein  wirtschaftlicher  Kampf  auf  dem 

stillen  Ozean  bevorsteht.  Die  kanadische  Eisenbahn  hat  sich  bereits  einen 

Theil  des  Güterverkehrs,  der  früher  ausschliefslich  über  den  Suezkanal 

nach  Europa  gelangte,  —  namentlich  Thee  und  Seide  —  erobert.  Es 

erscheint  zweifellos,  dafs  ein  Theil  dieser  Frachten  durch  Rufsland  gehen 

mufs,  wenn  die  Beförderung  von  Shangai  über  Wladiwostok  nach  Europa 

nur  etwa  18  bis  20  Tage  beansprucht,  während  bisher  auf  dem  Wege  über 

den  Suezkanal  etwa  45  Tage  und  über  die  Canadische  Eisenbahn  etwa 

36  Tage  erforderlich  sind.u 

Zu  beachten  ist,  dafs  Rufsland  an  diesem  Verkehr  mit  einer  Eisenbahn- 

strecke von  über  10  000  Werst  (rund  10  670  km)  Länge  betheiligt  sein 

wird  und  von  demselben  nicht  allein  als  Vermittler  der  Beziehungen 

zwischen  Europa  und  Ostasien,  sondern  auch  für  seine  eigenen  Erzeugnisse 

und  Bedürfnisse  erhebliche  Vortheile  zu  erwarten  hat.  Ueberdies  gewährt 

schon  die  unmittelbare  Nachbarschaft  Asiens  dem  russischen  Handel  einen 

grofsen  Vorsprung  vor  allen  anderen  europäischen  Staaten.  Diese  günstige 

geographische  Lage  wird  sich  noch  vortheilhafter  bemerkbar  machen,  wenn 

das  gewaltige  chinesische  Reich  früher  oder  später  die  bisherige  Abge- 

schlossenheit aufgeben  und  in  engere  wirtschaftliche  Beziehungen  mit  den 

anderen  Kulturländern  treten  wird.  Da  die  sibirische  Eisenbahn  in  einer 

Entfernung  von  etwa  4000  bis  4  500  Werst  (4  270  bis  4  800  km)  von  der 

Wolga  sich  der  chinesischen  Grenze  sehr  nähern  wird,  so  dürfte  an  dieser 

Stelle  wohl  bald  die  Anregung  zur  Ausführung  von  Zweighahnen  in  das 

dichtbevölkerte  Nachbarland  gegeben  werden. 

Im  Jahre  1890  betrug  der  Worth  der  gesaunnten  Ausfuhr  Chinas 

25989000  L,  wovon 

auf  Seide  ....    7848000  L  oder  32  v.  H. 

„  Thee   ....   6916000  L    „    26  „  „ , 

also  auf  diese  beiden  Frachtgegenstände  mehr  als  die  Hälfte  de8  Gesammt- 

werthes,  entfielen.  Da  von  dieser  auf  24878  t  geschätzten  Ausfuhr 

16098  t  oder  etwa  64  v.  H.  auf  englischen  Schiffen  befördert  sind,  so  ist 

England  an  dem  Gewinne  aus  der  Ausfuhr  erheblich  betheiligt.  England 

ist  ferner  aber  auch  für  China  ein  scharfer  Mitbewerber  auf  dem  Gebiete 

des  Theehandels.  Indien  und  die  Insel  Ceylon  versenden  schon  jetzt  grofse 

Mengen  Thee  nach  Europa,  wobei  Indien  durch  die  Eisenbahnverbindungen 

des  inneren  Landes  mit  den  Hafenstationen  und  Ceylon  durch  den  kürzeren 

Seeweg  China  gegenüber  bevorzugt  ist.  Der  Theehandel  Chinas  hat  dem- 

gemäfs  thatsächlich  sowohl  allgemein  als  insbesondere  im  Verkehr  mit 
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London  dauernd  abgenommen.  Die  Theeausfuhr  betrug  in  Tausenden  von 

Pfunden: 

im  Jahre  im  ganzen  nach  London 

1886    90233    39  545 

1887    84566    22  742 

1888    77  452    21857 

1889    75  740    16061 

1890    67  342    11314. 

Dieser  starke  Rückgang  ist  ein  empfindlicher  Verlust  für  den  chinesi- 

schen Handel  und  auch  für  den  chinesischen  Fiskus,  der  auf  Thee  einen 

hohen  Ausgangszoll  gelegt  hat.  Eine  für  China  vortheilhafte  Aenderung 

dieser  unliebsamen  Verhältnisse  würde  durch  die  Ausnutzung  der  sibirischen 

Eisenbahn  für  die  Theefrachten  zu  erzielen  sein,  wobei  die  Vermittluns; 

des  gefährlichsten  Mitbewerbers  eingeschränkt  und  eine  schnellere  Be- 

förderung nach  Europa  gesichert  werden  könnte.  Die  Interessen  Rufslands 

und  Chinas  würden  alsdann  gleichzeitig  berücksichtigt  und  im  übrigen, 

wie  es  der  Natur  der  Verhältnisse  entspricht,  auch  sonst  mehr  als  bisher 

auf  einander  hingewiesen  werden.  Insbesondere  würde  Rufsland  sich  wohl 

erheblicher  an  der  Versorgung  Chinas  mit  Einfuhrgegenständen  betheiligen 

können. 

Von  der  im  ganzen  auf  etwa  28414000  L  geschätzten  Einfuhr  nach 

China  im  Jahre  1890  entfielen 

auf  Baumwolle,  Spinnarbeiten  und  Gewebe  11677000  L  =  41  v.  H. 

„  Opium   7  511000  „  =  26  „  „ 

„  Metalle   1 782000  „  =    6  „  ,. 

„  Wollwaaren   945  000  „  =    3,7  „  „. 

Abgesehen  vom  Opium,  dessen  weitere  Verbreitung  zu  begünstigen 

nicht  beabsichtigt  wird,  würden  die  Erzeugnisse  der  russischen  Baurawollen- 

und  Wollenindustrie  die  Beförderungskosten  auch  aus  dem  Innern  des 

Landes  wohl  ertragen  können,  während  der  Metallreichthum  des  Ural  und 

der  China  noch  näher  gelegenen  Gouvernements  Tomsk,  Jenisseisk  und 

Irkutsk,  sowie  des  Transbaikalgebietes  ohnehin  eigentlich  eine  natürliche 

Quelle  für  das  Nachbarland  sein  würde.  Auch  sonstige  sibirische  Erzeng- 

nisse, wie  Felle,  Daunen  u.  s.  w.  dürften  ein  erwünschtes  Absatzgebiet  in 

China  finden. 

Dafs  die  sibirische  Bahn  für  Rufsland,  das  damit  eine  unmittelbare 

Verkehrsstrafse  zwischen  Europa  und  der  Ostküste  Asiens  beherrscht,  eine 

politische  Machtsteigerung  bedeutet,  bedarf  einer  weiteren  Erläuterung 

nicht.   Insbesondere  werden  durch  die  neue  Verbindung  auch  die  trotz 
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lebhaften  Wettbewerbes  auf  dem  Gebiete  des  Getreidehandels  zwischen 

Rufsland  und  den  Vereinigten  Staaten  Amerikas  bestehenden  guten  Be- 

ziehungen gestärkt  und  vermehrt  werden.  Ferner  wird  die  Versorgung  der 

russischen  Kriegsflotte  im  stillen  Ozean  mit  Lebensmitteln,  Kohlen  u.  s.  w., 

die  jetzt  auf  dem  umständlichen  Wasserwege  um  Asien  herum  nach  den 

ostsibirischen  Häfen  befördert  werden  müssen,  demnächst  auf  dem  Land- 

wege mit  gröfserer  Sicherheit  erfolgen  können.  — 

III. 

Die  zur  ersten  Abtheilung  der  Bauarbeiten  für  die  sibirische  Eisen- 

bahn gehörende,  3082  Werst  (3288  km)  lange  Strecke  Tscheljabinsk — Ir- 

kutsk  wird  bei  der  Ausfuhrung  in  zwei  Abschnitte  zerfallen,  die  1328  Werst 

(1417  km)  lange  westsibirische  Strecke  von  Tscheljabinsk  bis  zum  Ob  und 

die  1754  Werst  (1871  km)  lange  mittelsibirische  Strecke  vom  Ob  bis  Irkutsk. 

Die  erstere  durchschneidet  ein  verhältnifsmafsig  dicht  bevölkertes, 

von  2  schiffbaren  Flössen,  dem  Irtysch  und  dem  Ob,  durchzogenes  Flach- 

land und  wird  für  die  Heranschaffung  von  Arbeitskräften,  sowie  von  Bau- 

materialien besondere  Schwierigkeiten  nicht  veranlassen.  Holz  und  Steine 

müssen  freilich  einige  100  Werst  weit  auf  Landwegen  zu  den  Baustellen 

gebracht  werden.  Von  den  durch  die  Bahn  berührten  Wasserläufen  werden 

der  Tobol  und  der  Ischim  durch  Brücken  von  200  und  100  Faden  (427 

und  213  m)  Spannweite  übersetzt  werden,  während  die  sofortige  Her- 

stellung der  Brücke  über  den  Irtysch  noch  zweifelhaft  ist.  Insofern  von 

dieser  zunächst  Abstand  genommen  werden  sollte,  würde  die  Beförderung 

von  Personen  und  Gütern  über  den  Flnfs  im  Sommer  vermittelst  einer 

Fähre,  im  Winter  auf  dem  Eise  erfolgen. 

Die  mittelsibirische  Strecke  beginnt  in  einem  zum  Theil  von  tiefen 

Schluchten  zerrissenen  Hügellande,  der  Wasserscheide  zwischen  dem  Ob 

und  dem  Tom.  und  erhält  nach  Ueberschreitung  des  Ob  von  der  Stadt 

Atschinsk  ab  einen  gebirgigen  Charakter,  indem  sie  einige  Ausläufer  des 

Sajamskischen  Höhenzuges  berührt,  der  die  Wasserscheide  zwischen  dem 

Ob  und  dem  Jenissei  und  ihren  zahlreichen  Nebenflüssen  bildet.  Die  so- 

fortige Ausführung  von  Brücken  über  den  Ob  und  den  Jenissei  —  letztere 

würde  eine  Lichtweite  von  450  Faden  (960  tn)  erhalten  müssen  —  wird 

nicht  beabsichtigt:  der  Verkehr  über  diese  Wasserstraisen  soll  zunächst 

in  derselben  Weise,  wie  auf  dem  Irtysch  bewirkt  werden.  Im  übrigen 

sind  auf  der  mittelsibirischen  Bahn  zahlreiche  Brücken,  darunter  12  mit 

Spannweiten  von  100—200  Faden  (213 — 427  m)  und  erhebliche  Erdarbeiten 
auszuführen.  Holz  und  Steine  sind  in  der  Nähe  der  Bahn  im  Ueberflusse 

vorhanden.  Für  die  Strecke  vom  Ob  bis  Atschinsk  können  ohne  besondere 

Umstände  Arbeiter  aus  Westsibirien  herangezogen  und  Materialien  aus 

14» 
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dem  europäischen  Ru Island  auf  dem  Ob  befördert  werden.  Schwieriger 

gestalten  diese  Verhältnisse  sieh  für  die  Strecke  Atschinsk-Irkutsk,  die 

ein  nur  spärlich  bewohntes  und  der  Fabriktbätigkeit  entbehrendes  Gebiet 

durchzieht.  Die  auf  etwa  2  250000  Kubikfaden  (2O83Ö00O  kbm)  berech- 

neten Erdarbeiten  und  die  Brucken  dieser  Theilstrecke  können  daher  erst 

begonnen  werden,  wenn  die  Bahn  von  Tscheljabinsk  bis  Atuchinsk  oder 

bis  Krassnojarsk,  dein  Kreuzungspunkte  des  Jenisseh  so  weit  fertiggestellt 

sein  wird,  dafs  Arbeiter  und  Materialien  darauf  befordert  werden  können 

Die  Kosten  für  die  Herstellung  der  Strecke  Tscheljabinsk—  Irkutsk. 

mit  Einsehlufs  der  Beschaffung  des  rollenden  Materiales,  sind  unter  der 

Annahme  eines  täglichen  Verkehrs  von  3  Zügen  in  jeder  Richtung  auf 

110984  377  Rbl.  berechnet.  Hierzu  kommen  noch  1  100000  Rbl.,  die  bereits 

im  Jahre  1892  angewiesen  sind.  Die  Kosten  für  1  Werst  betragen  dem- 

gemäfs  36  367  Rbl.  Bei  einem  Verkehre  von  nur  iy2  Zügen  in  jeder 

Richtung  würden  die  Kosten  sich  auf  100364  972  Rbl.  oder  —  mit  Ein- 

schlufs der  vorerwähnten  1100000  Rbl.  —  auf  32  922  Rbl.  für  1  Werst 

ermäfsigen.  Vorausgesetzt  ist  hierbei,  dafs  die  Brücken  über  den  lrtyseh, 

Ob  und  Jenissei  zunächst  noch  nicht  gebaut  werden,  dafs  das  Gewicht 

der  Schienen  18  Pfund  für  1  Fufs  beträgt  und  dafs  achtrüdrige  Lokomo- 

tiven beschafft  werden. 

Die  Strecke  Tscheljabinsk — Irkutsk  soll  binnen  8  Jahren,  also  bis 

zum  Jahre  1900,  die  Theilstrecke  vom  Ob  bis  Krassnojarsk  insbesondere 

bereits  bis  zum  Jahre  1896  vollendet  sein. 

Die  Kosten  der  238  Werst  (254  km)  langen  Verbindungslinie  zwischen 

der  Uralbahn  und  der  Strecke  Tscheljabinsk — Samara  —  nach  neuerer 

Bestimmung  zwischen  Jekaterinburg  und  Miafs  —  sind  im  ganzen  auf 

7  738952  Rbl.  oder  auf  32  516  Rbl.  für  1  Werst  veranschlagt.  Diese  Strecke 

soll,  wie  bereits  bemerkt,  im  Laufe  der  Jahre  1893  und  1894  fertig- 

gestellt sein. 

In  derselben  Zeit  soll  auch  die  382  Werst  (408  km)  lange  Strecke 

Wladiwostok — Grafskaja  vollendet  sein,  deren  Kosten,  unter  der  Voraus- 

setzung eines  täglichen  Verkehrs  von  3  Zügen  in  jeder  Richtung,  mit  Ein- 

schlufs der  bereits  in  den  Jahren  1891  und  1892  für  dieselben  bewilligten 

9  000000  Rbl.,  auf  17  661051  Rbl.  oder  auf  46  233  Rbl.  für  1  Werst  be- 

rechnet sind. 

Zur  Herstellung  der  ersten  Abtheilung  sind  hiernach 

110984  377  Rbl., 

+    7  738952  „ 

+  (17  661 051  —  9600000)=    8061051  „ 

im  ganzen    126  784  380  Rbl. 
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oder  rund  126800000  Rbl.  zu  beschaffen.  Dazu  würden  noch  etwa 

2  400000  Rbl.  oder  8  500  000  Rbl.  kommen,  je  nachdem  zunächst  vielleicht 

die  Brücke  über  den  Irtysch  oder  die  drei  Brücken  über  den  Irtysch,  Ob 

und  Jenissei  ausgeführt  werden  sollten. 

Da  unter  den  gegenwärtigen  Verhältnissen  Sibiriens  auf  eine  erheb- 

liche private  Anregung  zur  Besiedelung  und  industriellen  Ausbeutung 

des  Landes  kaum  zu  rechnen  sein  wird,  so  siud  für  solche  Zwecke  etwa 

14  bis  20  Millionen  Rubel  in  Aussicht  genommen.  Demgemäß  würde 

die  Gesammtsumme  für  die  erste  Abtheilung  der  sibirischen  Eisenbahn 

160  Millionen  Rubel  betragen. 

Die  1009  Werst  (1076  km)  lange  Transbaikalstrecke  von  Myssows- 

kaja  bis  Ssretensk,  die  zur  zweiten  Arbeitsabtheilung  gehört,  hat  schwie- 

rigere örtliche  Verhältnisse  zu  überwinden,  als  die  mittelsibirische  Strecke. 

Nach  den  bisherigen  überschläglichen  Ermittlungen  sind  für  diese  die  Erd- 

arbeiten durchschnittlich  zu  2000  Kubikfaden  auf  1  Werst  (17  357  kbm  auf 

1  km),  die  Futtermauern  und  Stützwände  auf  etwa  56000  Kubikfaden 

(518516  kbm)  berechnet.    Gröfsere  Brücken  sollen  auf  dieser  Strecke 

über  die  Selenga  mit  einer  Spannweite  von  455  Faden  =  970  m, 

„     „  Nertscha  „     „  „  ,    120     „     =  256  w , 

y,     „   Flüsse  Brjan.  Chodun,  Kouda  und 

Tschita  mit  einer  Spannweite  von  je  100      „     =  213  „ 

gebaut  werden. 

Die  örtlichen  Verhältnisse  der  ebenfalls  zur  zweiten  Abtheilung  ge- 

hörenden 347  Werst  (370  km)  laugen,  nahe  am  üssuri,  dem  Nebenflusse 

des  Amur,  sich  hinziehenden  Strecke  Chabarowka— Grafskaja  entsprechen 
im  wesentlichen  denen  der  Ussuribahn.  Die  Flüsse  Chor,  Iman  und  Bekin 

werden  durch  Brücken  mit  Spannweiten  von  je  120  Faden  (256  m)  über- 
schritten. 

Einen  durchaus  gebirgigen  Charakter  erhält  die  zur  dritten  Ab- 

teilung gehörende,  292  Werst  (311km)  lange  Strecke  um  den  Baikalsee. 

Ihre  Fertigstellung  wird  verhältnifsmäfsig  lange  Zeit  erfordern,  da  Futter- 

mauern in  beträchtlichem  Umfange  und  ein  Tunnel  von  31/,,  Werst  (3735  m) 

Länge  auszuführen  sind. 

Die  trigonometrische  Aufnahme  des  Geländes,  das  die  etwa  2000  Werst 

(2134  km)  lange  Amurstrecke  von  Ssretensk  bis  Chabarowka  durchzieht, 

ist  bereits  im  Jahre  1891  Offizieren  übertragen,  die  auf  Kosten  des  Mi- 

nisteriums der  Verkehrswege  von  dem  Generalgouverneur  des  Amurge- 

bietes hierzu  abkommandirt  sind.  Das  Ergebuifs  dieser  Aufnahme  liegt 

noch  nicht  vor.  Diese  Strecke  würde  den  Amur  mittels  einer  Brücke 

von  1200  Faden  (2560  m)  Spannweite  und  aulserdem  eine  Anzahl  kleinere 

Flüsse  (Leja,  Bureja  u.  s.  w.)  überschreiten. 
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Da  die  Strecken  der  zweiten  und  dritten  Abtheilung  nur  spärlich 

bevölkerte  Gegenden  berühren,  so  sind  besondere  Mafsnahmen  erwogen, 

um  die  erforderlichen  Arbeiter  und  Materialien  einerseits  auf  dem  See- 

wege über  Wladiwostok,  andrerseits  vom  Westen  aus  auf  der  inzwischen 

fertiggestellten  Eisenbahnstrecke  und  im  übrigen  unter  Benutzung  der 

Wasserstrafsen  heranzuziehen. 

Zur  Herabminderung  der  Kosten  für  diese  Transporte  ist  die  baldige 

Herstellung  der  Strecke  Chabarowka— Grafskaja  besonders  dringlich,  da 

der  TJssuri,  welcher  allerdings  für  den  WTasserverkehr  benutzt  wird,  sehr 
flach  ist  und  letzteren  daher  oft  erschwert  oder  verhindert.  Im  Jahre  1888 

mufste  der  Betrieb  auf  diesem  Flusse  bereits  im  Juli  eingestellt  werden. 

Mit  Rücksicht  auf  die  erheblichen  Summen,  die  für  den  Bau  der  Strecke 

Tscheljabinsk— Irkutsk  in  den  Jahren  1893  und  1894  bereitgehalten  werden 

müssen,  wird  die  Fertigstellung  jener  Strecke  jedoch  erst  bis  zum  Jahre 

1898  zu  erwarten  sein.  Die  alsdann,  soweit  angängig  von  beiden  Seiten 

aus,  in  Angriff  zu  nehmende  Transbaikalstrecke  Myssowskaja— Ssretensk 
dürfte  bis  zum  Jahre  1902  beendet  sein. 

Die  Baikalstrecke  kann  nach  Vollendung  der  west-  und  mittel- 

sibirischen Linie  begonnen  und  voraussichtlich  bis  zum  Jahre  1904  vollendet 

werden.  Zu  derselben  Zeit  wird  die  nach  Fertigstellung  der  Strecke 

Grafskaja— Chabarowka  in  Angriff"  zu  nehmende  Amurlinie  vollendet  sein. 
Die  Kosten  für  die  Ausführung  der  vier  zur  zweiten  und  dritten 

Arbeitsabtheilung  gehörenden  Strecken,  mit  Einschlufs  des  rollenden 

Materials,  sind  wie  folgt  veranschlagt: 

Baiistrecke 

Kosten  der  Baastrecke 

and  des  rollenden  Materials 

bei  der  Annahme  von 

3  IV» 

Zügen  taglich  in  jeder  Richtung 

Rubel 

|  Grafskaja— Chabarowka  .  . 

*    *  1  Myssowskaja—  Ssretensk  .  . 

Abtheilung  3:  {  Amurstrecke  (mit  Ausschlufs 

(    der  Brücke  über  den  Amur) 

zusammen 

18  738  582  !    17  568417 

53  309  817     49  566  217 

22  310820     21370  386 

107555835  ,  100285895 

201916064  188790914 

Hinsichtlich  der  Betriebsmittel  war  schon  oben  bemerkt,  dafs  356  Loko- 

motiven und  4111  Güterwagen  beschafft  werden  sollten.    Diese  sind  für 
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die  Strecke  Tscheljabinsk — Irkutsk  bestimmt  unter  der  Voraussetzung 

eines  täglichen  Verkehrs  von  3  Zügen  in  jeder  Richtung.  Bei  einem  Ver- 

kehr von  V/.j  Zügen  in  jeder  Richtung  würden  nur  175  Lokomotiven  und 

2115  Güterwagen  erforderlich  sein.  Für  die  Baikal-,  Transbaikal-  und 

Amurstrecke,  sowie  für  die  Strecke  Ghabarowka — Grafskaja  werden  bei 

einem  taglichen  Verkehr  von  3  Zügen  in  jeder  Richtung  206  Lokomotiven 

gebraucht  werden.  Die  Lokomotiven,  sowie  die  noch  erforderlichen  Wagen 

können  vor  dem  Jahre  1895  nicht  beschafft  werden.  Für  die  Strecke 

Wladiwostok— Grafskaja  ist  der  Bedarf  an  Lokomotiven  und  Güterwagen 

bereits  in  den  Jahren  1891  und  1892  beschafft.  Dieser  Wagenpark  soll 

im  Jahre  1893  noch  um  18  Personenwagen  vermehrt  werden. 

Aus  der  nachstehenden  Uebersicht  ergiebt  sich,  wie  die  Vertheilung 

der  für  die  Herstellung  der  ganzen  sibirischen  Eisenbahn,  mit  Einschlufs 

der  Zweigbahn  Jekaterinburg — Miass,  erforderlichen  Geldbetrage  auf  die 

einzelnen  Jahre,  unter  der  Voraussetzung  eines  taglichen  Verkehrs  von 

3  Zügen  in  jeder  Richtung,  jedoch  unter  Ausschlufs  der  Kosten  für  feste 

Brücken  über  den  Irtysch,  Ob,  Jenissei  und  Amur,  sowie  für  Nebenunter- 

nehmungen, gedacht  ist: 

1 2 3 4 5 ■  • 6  7 8 9 

10 

Kosten  der Eisenmaterialien Betriebsmittel Gesammtkosten 

Jahr 

Bauarbeiten 

und  der  Be- 
förderung der 

Materialien 
Gewicht Kosten 

Loko- 

mo- 

tiven GQier- 
P»r- 

•onea- 

w»- 

g«n 

Kosten (Spalte  2 

genau 

4  und  8) 

abge- 

rundet 

Rbl. Pud  Rbl. .Stückzahl 

Rbl. 
Rubel 

1893 21998737 4  594  980 7  695 108 
76 

4111 18 7880  400 37  574245 38000000 

1894 23  143  164 2671500 4473  900 281 
66 10072900 

87  689  964 38000000 

1895 14  527  990 3208029 6  876  408 800 
3582 

62  16  837  950 85  241 348 35000000 
1896 18  331  342 2096  425 3  613  188 

U4 

8  876000 20720  580 21000000 

1*97 11  534  102 1068600 1789560 

23 

182  550 18  506212 14000000 
1898 13  873  059 2792608 4  671  930 30 239  250 

18  784  289 19000000 

1899 16910266 2316300 3  877  380 68 503  760 
21  291  396 21000000 

1900 25  531880 3  312  660 6  647  636 

59 

470000 31  549  516 32000000 

1901 35166871 2  137  *X> 3  679  120 59 473000 89208991 89000000 

1902 30043  344 2682186  4  491796 43 344  950 84  880090 35000000 

1903 26070967 26070957 26000000 

1904 

zusam- 
men 

12  181  645 12  181  645 12000000 

2«  308  357 
29879488j46016026 770 

7693 
422 89880  760 828699133 829000000 

Bei  der  Annahme  eines  taglichen  Verkehrs  von  nur  V(t  Zügen  in 

jeder  Richtung  vermindern  die  vorstehend  angegebenen  Gesammtkosten 

von  329  Millionen  Rbl.  sich  auf  etwa  306  Millionen  Rbl.    Insofern  über 

Digitized  by  Google 



676 Die  sibimche  Eiienbahn 

den  Irtysch,  Ob,  Jenissei  und  Amur  feste  Brücken  gebaut  werden  sollten, 

würden  deren  Kosten  auf  weitere  18550000  Rbl.  zu  veranschlagen  sein. 

Zur  Prüfung  und  Berathung  aller  Fragen,  die  sich  auf  den  Bau  der 

sibirischen  Eisenbahn,  sowie  die  Besiedelung  und  wirtschaftliche  Ent- 

wicklung Sibiriens  beziehen,  ist  durch  Erlafs  des  Zaren  vom.10,/22.  De- 

zember 1892  (veröffentlicht  in  der  Zeitschrift  des  Ministeriums  der  Ver- 

kehrsanstalten vom  ̂ 'p^bruar  ein   besonderer  Ausschufs  eingesetzt 
worden,  zu  dessen  Mitgliedern  die  Minister  des  Innern,  der  Domänen,  der 

Finanzen  und  der  Verkehrsanstalten  gehören.  Zum  Vorsitzenden  dieses 

Ausschusses  hat  der  Zar  den  Grofsfürsten  Thronfolger  ernannt,  was  als 

ein  weiterer  Beweis  anzusehen  ist.  dafs  die  russische  Regierung  bestrebt 

ist,  die  Entwicklung  ihres  ausgedehnten  asiatischen  Gebiets  mit  gröfstem 

Nachdruck  zu  fördern.  Der  Ausschufs  hält  regelmäfsig  Sitzung  und  setzt 

alles  daran,  die  ihm  übertragene  grofse  Aufgabe  mit  Schnelligkeit  und 

Gewissenhaftigkeit  zu  lösen. 
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Der  Schnellzugverkehr  zwischen  Berlin  und  dem  Rhein  über  die 

preursisch-braunschweiQische  Route 

(Magdeburg  —  Soest  —  Elberfeld). 
Von 

Eisenbahnsekretär  \Wber  in  Elberfeld. 

Am  1.  August  1893  sind  25  Jahre  verflossen,  seit  zwischen  Berlin 

und  dem  Rhein  ein  Schnellzugverkehr  über  Magdeburg— Soest— Elberfeld 

eingerichtet  ist.  Aus  kleinen  Anfängen  hervorgegangen,  hat  dieser  Verkehr 

unter  Ueberwindung  grofser  Schwierigkeiten  während  des  verflossenen 

Vierteljahrhunderts  vielfache  Wandlungen  erfahren:  seine  Entwicklung  soll 

in  Folgendem  dargestellt  werden. 

Bis  zum  Oktober  1866  wurde  der  Personenverkehr  zwischen  den 

östlichen  Bahnbezirken  einerseits  und  den  auf  der  rechten  und  linken 

Rheinseite  gelegenen  Strecken  der  vormaligen  bergisch-märkischen  Eisen- 

bahn andererseits  über  Magdeburg—  Braunsen weig— Hannover  -Dortmund 

(norddeutsche  Route)  vermittelt.  Den  Anschlufs  boten  in  Dortmund  die 

damals  schon  ohne  Wagenwechsel  zwischen  Berlin  und  Cölu  verkehrenden 

Schnell-  und  Personenzüge  des  norddeutschen  Eisenbahnverbandes. 

Eine  wesentliche  Verschiebung  der  Verkehrsverhältnisse  trat  Ok- 

tober 1865  mit  der  Inbetriebnahme  der  Liuie  Altenbeken— Kreiensen  ein. 

von  der  die  Strecke  Altenbeken— llolzminden  (49  km)  von  der  westfäli- 

schen Staatsbahn,  die  Strecke  Holzminden— Kreiensen  (47  km)  von  der 

braunschweigischen  Eisenbahn  gebaut  war.  Um  diese  Linie  für  den 

direkten  Verkehr  zwischen  den  östlichen  und  westlichen  Bahnbezirken 

über  Soest  nutzbar  zu  machen,  wurde  am  1.  April  1866  von  den  Ver- 

waltungen der  Berlin -Potsdam -Magdeburger,  Magdeburg- Hai  berstadter, 

braunschweigischen,  westfälischen  und  bergisch-märkischen  Eisenbahn  der 

„preufsisch-  braun  seh  weigische  Eisen  bahn  verband 44  gebildet. 

Nach  dem  über  den  Bau  der  Linie  Altenbeken— Kreiensen  zwischen 

den  betheiligten  Regierungen  abgeschlossenen  Staats  vertrage  vom  23.  Fe- 
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bruar  1861  mufsten  über  diese  Linie  durchgehende  Personen-  und 

Schnellzuge  zwischen  Berlin  und  dem  Rhein  eingerichtet  werden. 

Demgemäfs  wurden  ein  Personenzug,  ein  Eilzug  und  ein  Schnellzug  in 

jeder  Richtung  in  Aussicht  genommen,  und  zwar  im  Anschlüsse  an  die 

durchgehenden  Zuge  der  norddeutschen  Route.  Der  Schnellzug  sollte  in 

beiden  Richtungen  auf  der  Strecke  Berlin— Wolfenbüttel  mit  dem  nord- 

deutschen Schnellzug  vereinigt  werden,  zwischen  Wolfenbüttel  und  Dort- 

mund (über  Soest)  als  selbständiger  Zug  fahren  und  zwischen  Dortmund 

und  Düsseldorf  (über  Hagen)  Fortsetzung  finden.  Die  Ausführung  dieses 

Planes  stiefs  indessen  auf  unerwartete  Hindernisse,  insbesondere  auch, 

weil  der  Ausbau  einzelner  der  in  Betracht  kommenden  Strecken  die 

Befahrung  durch  Schnellzüge  nicht  gestattete,  sodafs  schliefslich  die  beab- 

sichtigte Einrichtung  auf  die  Einlegung  durchgehender  Personenzüge  be- 

schränkt werden  mufstc.  Die  Benutzung  dieser  Züge,  die  auch  zur  Eilgut- 

und  Viehbeförderung  dienten  und  deshalb  lange  Fahrzeiten  und  grofse 

Aufenthalte  erforderten,  sodafs  die  Beförderungsdauer  zwischen  16  und 

22  Stunden  schwankte,  war  in  Folge  dessen  eine  mftfsige,  und  die  Ent- 

wicklung des  Personenverkehrs  blieb  weit  hinter  den  gehegten  Erwartungen 

zurück. 

Bei  Aufnahrae  des  Wettbewerbs  gegen  die  norddeutsche  Route  konnte 

ein  Erfolg  nur  aus  der  Einrichtung  direkter  Schnellzüge  über  Soest  erhofft 

werden.  Durch  die  am  1.  April  1867  erfolgte  Inbetriebnahme  der  Ver- 

bindungsbahn Hengstei  Holzwickede  (17  km)  wurde  die  wichtige  Ver- 

kehrsrichtung nach  und  von  Osten  um  26  km  verkürzt  und  somit  die 

Wettbewerbsfähigkeit  gegen  den  Wreg  über  Dortmund  verstärkt.  Gleich- 

wohl gelangten  die  von  den  Verwaltungen  des  preufsisch-braunschweigischen 

Verbandes  augeknüpften  Verhandlungen  über  die  Einrichtung  der  Schnell- 

züge erst  nach  geraumer  Zeit  zu  einem  gedeihlichen  Abschlüsse.  Die 

Absicht,  mit  der  Eröffnung  der  den  Weg  über  Wolfen büttel  abkürzenden 

Strecke  Jerxheim — Börssum  die  Schnellzüge  unabhängig  von  den  nord- 

deutschen Schnellzügen  auf  der  Strecke  Berlin— Jerxheim  durchzuführen, 

scheiterte  an  dem  Widerspruch  der  an  der  norddeutschen  Route  stark 

betheiligten  Magdeburg-Halberstadter  Eisenbahn,  die  neben  dem  tarif- 

mäfsigen  Antheil  für  ihre  Strecke  noch  eine  besondere  Vergütigung  von 

1,60  m  für  das  Kilometer  verlangte,  eine  Forderung,  gegen  welche  die  übrigen 

Verwaltungen  sich  zwar  nicht  ablehnend  verhielten,  die  aber  von  den  Auf- 

sichtsbehörden nicht  genehmigt  wurde.  Weitere  Verhandlungen  wurden 

auch  durch  die  von  der  bergisch -märkischen  Eisenbahn  gewünschte  Lei- 

tung der  Züge  auf  Düsseldorf  anstatt  nach  Mülheim  a.  Rh.  veranlafst. 

Gleichwohl  entschlofs  man  sich,  die  Schnellzüge  zwischen  Berlin 

und  Mülheim  a.  Rh.,  und  zwar  zwischen  Berlin  und  Jerxheim  unter 
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Vereinigung  mit  den  norddeutschen  Schnellzögen  vom  1.  August  1868 

nach  folgendem  Fahrplane  einzuführen: 

Berlin  Potsdamer  Bhf.  Abf.  73o,  Mülheim  a.  Rh.  Ank.   .   .  8n, 

Mülheim  a.  Rh.  Abf. .   .   .808,  Berlin  Potsdamer  Bhf.  Ank.  946. 

Bei  einer  reinen  Fahrzeit  von  0,80  Minuten  für  das  Kilometer  zwischen 

Berlin  und  Oschersleben  und  von  0,87  Minuten  zwischen  Oschersleben  und 

Mülheim  a.  Rh.  betrug  unter  Zuschlag  von  1  Minute  für  jede  zu  durch- 

fahrende Station  und  ferner  von  3  Minuten  für  das  An-  und  Abfahren 

zwischen  je  2  Haltestationen  die  Gesammtfahrzeit  einsehliefslich  der  Auf- 

enthalte bei  eiuer  Entfernung  von  578  km  für  den  Schnellzug  nach  Berlin 

761  Minuten  oder  durchschnittlich  1,32  Minuten  für  das  Kilometer,  für  den 

Schnellzug  von  Berlin  817  Minuten  oder  durchschnittlich  1,4 1  Minuten  für 

das  Kilometer.  Der  in  Kreiensen  für  beide  Richtungen  vorgesehene  Auf- 

enthalt von  25  Minuten  war  zum  Mittagessen  bestimmt. 

Die  den  Sätzen  der  norddeutschen  Route  gleichgestellten  Personen- 

geldfahrpreise (Schnellzugpreise)  betrugen  für  die  Person  und  7,6  km: 

I.  Klasse  65  ̂  

II.  .  50  as, 

III.  „  35  4  für  die  einfache  Fahrt  und 

I.  „  90  48, 

II.  „  67     für  die  Doppelreise. 

Die  Schnellzüge  beförderten  zwischen  Berlin  und  Kreiensen  neben 

dem  preufsisch-braunschweigischen  Zugtheil  (2  Wagen  I.  II.  Klasse.  1  Wagen 

III.  Klasse  und  1  Packwagen)  auch  die  Berlin— Frankfurter  Durchgangs- 

wagen und  erhielten  u.  A.  wichtige  Anschlüsse: 

in  Kreiensen  an  die  Schnellzüge  zwischen  Hannover  und  Frankfurt  a.  M  , 

„  Altenbeken  nach  und  von  Leipzig  über  Kassel, 

„  Soest  nach  und  von  Münster, 

„  Elberfeld  nach  und  von  Düsseldorf. 

So  trat  denn  die  preufsisch-braunschweigische  Linie  mit  dem  1.  August  186S 

auch  für  den  Personenverkehr  in  die  Reihe  der  grofsen  Durchgangs- 

routen ein.1) 

Gleichzeitig  waren  die  Verwaltungen  des  preufsisch-braunschweigi- 

schen  Verbandes  auch  der  Einlegung  eines  Naehtkurirzuges  zwischen 

Berlin  und  Mülheim  a.  Rh.  über  Kreiensen  näher  getreten.  Man 

beabsichtigte,  sowohl  diesen  als  auch  den  Tagesschnellzug  unabhängig  von 

»)  Statistische  Angaben  über  die  Benutzung  der  Schnellzüge  u.  8.  w.  liefsen 
■ich  nur  bis  zum  Jahre  1870  ermitteln.  Sie  wurden  im  Durchgangsverkehr  benutzt: 

1868  von  16298,  1860  von  26  888,  1870  von  28  440  Personen. 
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den  norddeutschen  Schnell-  und  Kurirzügeu  zu  fahren.  Der  Uandels- 

nrinister  erachtete  die  Durchführung  dieser  Züge  nach  und  von  Cöln 

unter  Benutzung  der  festen  Kheinbrücke  für  nothwendig  und  stellte  in 

Aussicht,  erforderlichen  Falls  das  Einverständnifs  der  Cöln-Mindeuer  Eisen- 

hahn auf  Grund  des  Artikels  44  der  Verfassung  des  Norddeutschen  Bundes 

zu  erzwingen.  Nachdem  der  Bundeskanzler  entschieden  hatte,  dafs  die 

Cöln-Mindener  Ei  scnbahngesellschaft  verpflichtet  und  erfor- 

derlichen Falls  zwangsweise  anzuhalten  sei,  die  preufsisch-braun- 

schweigischeu  Schnell-  und  Kurirzüge  über  ihre  Strecke  Mülheim  a.  Rh. 

—Cöln  nach  und  von  Cöln  C.  B.  durchzuführen,  wurden  diese  Züge  vom 

15.  Juli  1869  ab  nach  folgendem  Fahrplan  gefahren: 

Tagesgchnellzug: 

Berlin  Potsd.  Bhf.  .  Abf.  845,  Cöln  C.  Bhf.  .  .  Ank.  996. 

Cöln  C.  Bhf.  .    .    .     „     756,      Berlin  Potsd.  Bhf. .      „  900. 

Nachtkurirzug: 

Berlin  Potsd.  Bhf.  .  Abf.  1015,      Cöln  C.  Bhf.     .    .    Ank.  936, 

Cöln  C.  Bhf.  .    .    .     „    1206,      Berlin  Potsd.  Bhf. .      „  1138. 

Für  die  Kurirzüge  wurde  dieselbe  Fahrgeschwindigkeit  wie  für  die 

Schnellzüge  in  Anwendung  gebracht,  jedoch  erforderten  erstere  in  Folge 

Durchfahrens  einer  gröfseren  Anzahl  Stationen  und  geringeren  Aufenthalts 

auf  den  wichtigeren  Haltestationen  nur  eine  Gcsammtfahrzeit  (einschl.  der 

Aufenthalte)  von  701  und  692  Minuten  oder  durchschnittlich  1,20  Minute 

für  das  Kilometer. 

Für  die  Beförderung  dieser  Züge  zwischen  Mülheim  a.  Rh.  und  Cöln 

erhielt  die  Cöln-Mindener  Eisenbahngesellschaft  als  Mindestvergütung  den 

Preis  von  90  jt  für  jeden  Zug,  aul'serdem  noch  den  Schnellzugspreis  für 
4,r»  km  als  Antheil  der  rheinischen  Eisenbahngesellschaft  an  der  festen 

Rheinbrücke.  Auf  die  Miudestvergütung  wurden  die  Schnellzugantheile 

der  Cöln-Mindener  Eisenbahngesellschaft  an  den  mit  dem  Zuge  benutzten 

Billets  für  die  (unter  Zurechnung  des  Zuschlages  für  die  Rheinbrücke) 

11,35  km  lange  Strecke  Mülheim  a.  Rh.— Cöln  C.  Bhf.  angerechnet.  Eine 

Verständigung  über  die  Uebernahme  der  Vergütung  unter  der  braun- 

schweigischeu,  westfälischen  und  bergisch-märkischen  Eisenbahn  —  die 

übrigen  betheiligten  Verwaltungen  hatten  die  Uebernahme  abgelehnt  — 

wurde  nach  langwierigen  Verhandlungen  erst  Anfang  1871  erzielt. 

Die  finanziellen  Opfer,  die  die  Verwaltungen  des  preufsisch-braun- 

schweigischen  Verbandes  mit  der  Ueberführung  der  Schnell-  und  Kurir- 

züge nach  und  von  Cöln  übernahmen,  wurden  zunächst  durch  gesteigerten 

Verkehr  nicht  ausgeglichen,  zumal  es  nicht  gelang,  den  Anschlufs  des 
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Nacbtkurirzuges  in  Cöln  an  die  Vormittags  zwischen  900—990  nach  dein 

Oberrhein  und  Aachen  fahrenden  Schnell-  und  Personenzüge  zu  erreichen. 

Wesentliche  Verkehrserleichterungen  wurden  durch  die  im  August  1869 

erfolgte  Einführung  von  Rückfahrkarten  zu  ermäfsigten  Preisen  geschaffen. 

Gegen  die  gleichzeitig  geplante  Einrichtung  durchgehender  Ver- 

bindungen auf  der  Linie  Cöln  -Kreiensen— Leipzig  im  Anschlufs 

an  die  preufsisch-braunschweigischen  Schnell-  und  Kurirzüge  in  Kreiensen 

erhoben  die  Magdeburg-Leipziger  und  Leipzig- Dresdener  Eisenhahn  leb- 

haften Widerspruch,  und  ein  Kinverständnifs  wurde  nur  erzielt  über  einen 

beschleunigten  Personenzug  über  Nordhausen  nach  folgendem  Fahrplan: 

Kreiensen  .  .  Abf.  2 13,  Leipzig  .  .  .  Ank.  759, 

Leipzig  ...      „    9oi,         Kreiensen  .    .  „214. 

Mit  der  zum  Sommer  1870  in  Aussicht  genommenen  Fertigstellung 

der  Rheinbrücko  bei  Düsseldorf  beabsichtigte  man,  die  Schnell-  und 

Kurirzüge  von  dem  Wege  Haan  — Cöln  auf  den  Weg  Haan  — Neufs  — 

Aachen  umzulegen.  Die  Verhandlungen  wurden  unterbrochen  durch  den 

Ausbruch  des  Krieges  1870.  Die  Rheinbrücke  wurde  zwar  am  23.  Juli  1870 

in  Betrieb  genommen,  aber  zunächst  nur  für  Truppentransporte  nutzbar 

gemacht. 

Man  beschränkte  sich  daher  darauf,  im  August  1870  den  Kurirzug 

anf  die  Strecke  Neufs— Aachen  nach  folgendem  Fahrplane  zu  verlegen: 

Herlin  Potsd.  Bhf.  Abf.  1015,  Aachen  Ank.  1044,  Aachen  Abf.  10oo,  Berlin 

Potsd.  Bhf.  Ank.  1158;  der  Schnellzug  nach  und  von  Cöln  wurde  in  seinem 

Plane  über  Mülheim  a.  Rh.  belassen.  Bei  dem  Kurirzüge  wurde  der  An- 

schlufs nach  und  von  Cöln  in  Elberfeld  vermittelt. 

Der  gegen  Ende  des  Jahres  1870  gemachte  Versuch,  den  über  Mül- 

heim a.  Rh.  nicht  erreichbaren  Anschlufs  des  Kurirzuges  an  die  Züge 

nach  dem  Oberrhein  in  Cöln  über  Düsseldorf— Neufs  zu  gewinnen,  hatte 

keinen  Erfolg,  weil  von  mehreren  mitbetheiligten  Verwaltungen  die  frühere 

Ablassung  des  Zuges  von  Berlin  (um  9oo  statt  10 16',  die  wiederum  eine 

Verlegung  der  Anschlüsse  auf  den  wichtigeren  Ansehlufsstationen  bedingte, 

nicht  zugestanden  wurde. 

Die  Wagengestellung  für  die  Schnell-  und  Kurirzüge  war 

bisher  in  der  Weise  erfolgt,  dafs  die  Verwaltungen,  welche  das  Wagen- 

personal und  die  Packmeister  stellten,  auch  die  Wagen  hergaben.  Mit  der 

zunehmenden  Benutzung  dieser  Züge  stellte  sich  aber  die  Notwendigkeit 

der  Beschaffung  besonderer  gemeinschaftlicher  Wagenzüge  ein.  Es  wurden 

deshalb  im  Laufe  des  Jahres  1870/71  auf  Kosten  des  preufsisch-braun- 

schweigischen Verbandes  8  Wagen  III.  Klasse,  8  Dienstwagen  mit  Aborten 

(spater  mit  Kupees  I.  Klasse  oder  Salons  II.  Klasse  versehen)  und 
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16  Wagen  1/H.  Klasse  beschafft,  die  mit  Prefskohlen  geheizt  und  mit  Oel- 

lampen  beleuchtet  wurden. 

Mit  dem  Sommerfahrplan  1871  erhielten  die  Kurirzüge  den  An- 

schlufs mit  Wagendurchgang  in  Kreiensen  nach  und  von  Leipzig— Dresden 

über  Nordhausen  nach  folgendem  Fahrplane: 

Kreiensen  Abfahrt  249,  Dresden  Ankunft  1200, 

Dresden         n      246,       Kreiensen     „  113. 

Diese  Verbindung  war  insbesondere  für  die  lebhaften  Handels- 

beziehungen zwischen  dem  Wupperthal  sowie  Cöln  einerseits  und  Leipzig 

andererseits  von  grofser  Bedeutung:  auch  gab  sie  die  Möglichkeit,  den 

Verkehr  und  die  Briefpost  zwischen  London  und  Leipzig  auf  die  Kurir- 

züge, die  bereits  deu  gleichen  Verkehr  zwischen  London  und  Berlin  ver- 
mittelten, auszudehnen. 

In  Folge  der  Inbetriebnahme  der  Endstrecke  Gardelegen— Lehrte  der 

Linie  Berlin— Lehrte  am  1.  Dezember  1871  wurde  der  norddeutsche  Verkehr 

von  dem  Wege  Berlin— Magdeburg— Lehrte  auf  die  60  km  kürzere  Linie 

Berlin— Stendal -Lehrte  gelegt  und  damit  der  Wreg  über  Magdeburg  für 

die  preufsisch-braunschweigischen  Schnell-  und  Kurirzüge  gänzlich  frei, 

sodafs  nunmehr  zwei  von  einander  unabhängige  Durchgangs- 

routen (norddeutsche  und  preufsisch-braunschweigische)  für  die  Ver- 

mittlung des  Verkehrs  zwischen  dem  Osten  und  Westen  in  regen  Wett- 
bewerb traten. 

Am  1.  Juni  1872  wurden  die  Tagesschnellzüge,  die  seit  Inbetrieb- 

nahme der  Strecke  Mülheim  a  Rh.— Deutz  (1.  Februar  1872)  nicht  mehr 

nach  und  von  Cöln,  sondern  nach  und  von  Deutz  verkehrten,  ebenfalls  auf 

die  Strecke  Haan— Neufs  ■-  Aachen  umgelegt  (Aachen  Ank.  1080. 

Abf.  710).  Im  Anschlufs  an  diese  Züge  wurde  die  Verbindung  mit  Cöln 

über  Neufs  vermittelt,  und  um  einen  besseren  Anschlufs  von  Belgien  zu 

stellen,  der  Kurirzug  von  Aachen  um  1024  statt  1000  abgelassen. 

Im  August  1872  mufsten  weitere  6  Wagen  III.  Klasse  und  12  Wagen 

I/Il.  Klasse  für  die  Schnell-  und  Kurirzüge  beschafft  werden. 

Gegen  Ende  des  Jahres  1871  waren  mit  einer  belgischen  Gesellschaft 

Verhandlungen  wegen  Einstellung  von  Schlafwagen  in  die  Kurirzüge 

angeknüpft  worden.  Diese  Verhandlungen  hatten  zwar  dahin  geführt,  dafs 

die  Schlafwagen  vom  1.  August  1872  ab  zwischen  Berlin  und  Ostende 

verkehren  sollten.  Indessen  befürchtete  man  bei  der  schon  damals  starken 

Belastung  der  Kurirzüge,  dafs  die  Einstellung  der  Schlafwagen  eine  mit 

Rücksicht  auf  den  Wettbewerb  gegen  die  norddeutsche  Route  bedenkliche 

Verlängerung  der  Fahrzeit  erheischen  würde.  Der  Schlafwagenbetrieb 

wurde  erst  mit  dem  Sommerfahrplan  1873  unter  gleichzeitiger  Umlegung 
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des  Kurirzuges  auf  die  um  7  km  kürzere  Strecke  Magdeburg— Eilsleben— 

Schöningen— Jerxheim  eingeführt  Die  Schlafwagenpreise  betrugen  u.  a.  für 

die  Strecke  Ostende — Berlin  I.  Klasse  9,60  je,  II.  Klasse  6,40  m,  für  die  Strecke 

Aachen— Berlin  oder  Ostende — Magdeburg  I.  Klasse  7,60  M,  II.  Klasse 

4,80  m.  In  dem  Schlafwagenbetriebe  trat  am  1.  September  1874  insofern 

eine  Aenderung  ein,  als  nach  einem  neuen,  mit  der  englischen  Schlafwagen- 

gesellschaft Mann's  Slcaping  Carriage  Company  in  London  abgeschlossenen 
Vertrage  die  Schlafwagen  nur  noch  zwischen  Aachen  und  Berlin  verkehrten 

und  die  Schlafwagenpreise  auf  8  M  für  die  I.  Klasse  und  auf  6,50  ji  für 

die  II.  Klasse  erhöht  wurden,  ohne  Unterschied,  ob  die  ganze  oder  nur 

ein  Theil  der  Strecke  im  Schlafwagen  zurückgelegt  wurde. 

Mit  der  Inbetriebnahme  der  Endstrecke  Bestwig — Nuttlar — Warburg 

der  oberen  Ruhrthalbahn  (Schwerte — Warburg)  (Januar — Februar  1873) 

wurde  der  bisher  von  den  preufsisch-braunschweigischen  Schnellzügen  über 

Soest — Altenbeken — Cassel  vermittelte  thüringische  Verkehr  mit  besonderen 

Schnellzügen  über  die  Strecke  Schwerte — Anisberg— Cassel  geleitet  und 

hierdurch  die  erstgenannten  Schnellzüge  wesentlich  entlastet. 

Vom  Jahre  1876  ab  wurden  die  Wagen  der  Kurir-  und  Schnellzüge  auf 

Verbandskosten  allmählich  durch  die  Firma  Jul.  Pintsch  in  Berlin  für 

Gasbeleuchtung  eingerichtet.  Die  Füllung  der  Gasbehälter  erfolgte  in 

Berlin  vermittelst  Gastransportwagen  aus  der  der  Berlin-Dresdener  Eisen- 

bahn, in  M.  Gladbach  und  Hagen  aus  der  der  bergisch-märkischen  Eisen- 

bahn gehörigen  Fettgasanstalt. 

Bei  der  ungünstigen  Ankunftszeit  (1138)  des  Kurirzuges  in  Berlin 

also  zu  einer  Tageszeit,  wo  die  Tagesschnellzüge  nach  Königsberg,  Breslau 

und  Stettin  Berlin  bereits  verlassen  hatten,  entsprach  die  Benutzung  des 

Kurirzuges  für  den  durchgehenden  Verkehr  ab  Aachen  nicht  den  gehegten 

Erwartungen.  Zur  Hebung  des  Verkehrs  wurde  deshalb  im  Einverständ- 

nisse mit  der  belgischen  Staatsbahn,  die  ihre  Anschlufszüge  ab  Brüssel 

und  Verviers  früher  legte,  mit  dem  Winterfahrplan  1874  die  Abfahrt  des 

Kurirzuges  von  Aachen  auf  tfoo  und  die  Ankunftszeit  in  Berlin  auf  7ib 

(also  4  Stunden  früher)  verlegt.  Damit  wurde  zwar  der  Anschlufs  von 

Ostende  (London)  aufgegeben,  dagegen  ein  neuer  wichtigerer  Anschlufs 

von  Paris  (Abf.  720)  über  Bleyberg  gewonnen.  Ein  Versuch,  nunmehr  die 

Schlafwagen  zwischen  Paris  und  Berlin  verkehren  zu  lassen,  scheiterte  an 

dem  geringen  Entgegenkommen  der  französischen  Nordbahn. 

Eine  gewisse  Verschiebung  der  Verkehrsverhältnisse  trat  mit  der 

Fertigstellung  der  Strecke  Scherfede— Holzminden  ein,  durch  die 

eine  unmittelbare  Verbindung  der  bergisch-märkischen  Eisenbahn  mit  der 

braunschweigischen  Eisenbahn  hergestellt  wurde. 
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Die  Strecke  HolzmiDden— Scherfede — Schwerte  (177  km)  bot  bei 

Steigungen  bis  1 : 72  und  vielen  starken  Kurven  gröfsere  Schwierigkeiten, 

als  die  Strecke  Holzminden — Soest — Schwerte  (164  km)  bei  Steigungen 

bis  1 : 100  Der  höchste  Punkt  auf  ersterem  Wege  (Tunnel  bei  Brilou) 

lag  447  m  über  Null,  bei  dem  letzteren  Wege  (Tunnel  bei  Altenbeken) 

nur  280  m  über  Null.  Bei  einer  Höhenlage  von  97  ra  für  Holzminden 

und  von  127  m  für  Schwerte  betrug  somit  die  Gesamratsteigung  in  der 

Richtung  von  Osten  nach  Westen  über  Scherfede  3öO  m,  über  Altenbeken 

nur  183  m  und  in  der  Richtung  von  Westen  nach  Osten  320  und  153  m. 

in  beiden  Fällen  über  Scherfede  also  167  m  mehr  als  über  Altenbeken. 

Andererseits  war  es  für  die  Gestaltung  der  Verkehrsverhältnisse  günstig, 

dafs  die  Berlin— Potsdam— Magdeburger  Eisenbahn  und  die  bergisch- 

raärkische  Eisenbahn  sämmtliche  Aktien  der  braunschweigischen  Eisenbahn 

erworben  hatten  und  sonach  mit  der  Eröffnung  der  Strecke  Holzminden— 

Scherfede  die  wichtige  Durchgangsroute  Aachen  -  Berlin  in  den  Besitz  von 

nur  zwei  Verwaltungen  übergegangen  war,  wenn  auch  der  Betrieb  der  braun- 

schweigischen Eisenbahn  von  einer  besonderen  Direktion  geführt  wurde. 

Die  Umlegung  des  preufsisch-braunschweigischen  Verkehrs  über 

Scherfede  konnte  mit  dem  Winterfahrplan  1876  für  den  Personenverkehr 

nur  zum  Theil  zur  Ausführung  gelangen.  Der  vielfach  noch  mangelhafte 

eingleisige  Ausbau  der  Strecke  Holzminden— Scherfede  gestattete  es  nicht, 

sämmtliche  Züge  auf  einmal  über  die  neue  Strecke  zu  leiten.  Es  wurden 

deshalb  vom  15.  Oktober  1876  ab  nur  der  Tagesschnellzug  und  der  Ver- 

bandspersonenzug auf  die  Strecke  Holzminden— Scherfede  umgelegt,  der 

Nachtkurirzug  auf  der  Strecke  Holzminden— Soest  belassen. 

Auf  der  Strecke  Holzminden— Scherfede— Schwerte  wurde  der  An- 

schlufs  in  Holzminden  und  Schwerte  durch  besondere  Züge  im  Plaue  der 

früheren  Schnellzüge  aufrecht  erhalten.  Der  seither  von  der  bergisch- 

raärkischen  Eisenbahn  zwischen  Schwert«  und  Gerstungen  (über  Cassel) 

durchgeführte  thüringische  Schnellzug  wurde  auf  der  Strecke  Schwerte  — 

Scherfede  mit  dem  preufsisch-braunschweigischen  Schnellzuge  vereinigt 

Die  internationalen  Verbindungen  zwischen  London  und 

Paris  einerseits  und  Berlin  und  Rufsland  andererseits  lagen  im 

grofsen  und  ganzen  auf  der  norddeutschen  Route.  Um  diese  interna- 

tionalen Verbindungen,  soweit  als  möglich,  auf  die  preufsisch-braun- 

schweigische  Linie  überzuleiten,  war  schon  im  Sommer  1876  die  Ein- 

legung eines  Exprefszuges  I.  und  II.  Klasse,  der  zwischen  Ostende 

und  Berlin  durchgehende  Wagen  führen,  den  Anschlufs  von  Calais— Paris, 

ebenfalls  mit  Wagendurchgang,  aufnehmen  und  in  Berlin,  thunlichst  auch 

mit  Wagendurchgang,  Anschlufs  an  die  Nachtkurirzüge  nach  Königsberg 

(Eydtkuhnen)  und  Breslau  erhalten  sollte,  in  Anregung  gebracht.  Die 
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Verhandlungen  hierüber  gestalteten  sich  sehr  schwierig  und  erst  im 

Sommerfahrplan  des  folgenden  Jahres  gelang  es,  einen  Exprefszug  mit 

folgendem  Fahrplan  herzasteilen: 

Ostende  Abf.  3»,  Berlin  Potsd.  Bhf.  Ank.  101«, 

Berlin  Potsd.  Bhf.  Abf.  12«,  Ostende  Ank.  9». 

Die  Fahrzeit,  einschliefslich  der  Aufenthalte,  betrug  für  die  666  km 

lange  Strecke  Aachen— Berlin  in  der  Richtung  nach  Berlin  734  Minuten 

oder  durchschnittlich  1,12  M.  für  das  Kilometer,  in  der  Richtung  von 

Berlin  692  Minuten  oder  durchschnittlich  1,06  M.  für  das  Kilometer, 

während  die  Fahrzeit  auf  der  Strecke  Ostende— Aachen  bei  274  km  Länge 

364  Minuten  oder  durchschnittlich  1,40  M.  für  das  Kilometer  erforderte. 

Zur  Verwendung  in  diesen  Exprefszügen  wurden  seitens  der  bergisch- 

märkischen  Eisenbahn,  einschliefslich  der  erforderlichen  Reservewagen, 

18  Stück  zweiachsige  Personenwagen  I.  Klasse  mit  Gepäckraum  und 

seitens  des  preufsisch-braunschweigischen  Verbandes  4  Stück  zweiachsige 

Personenwagen  I./H.  Klasse  gestellt.  Die  nach  und  von  Paris  verkehrenden 

Wagen  waren  mit  elektrischer  Interkommunikation  versehen;  alle  Wagen 

hatten  Gasbeleuchtung  und  Prefskohlenheizung.  Die  Einstellung  von 

Durchgangswagen  für  den  russischen  Verkehr  zwischen  Paris  und  Eydt- 

kuhnen  konnte  nicht  erreicht  werden,  weil  ihre  Ueberführung  von  Schöne- 

berg über  die  Berliner  Ringbahn  nach  Berlin  Ostbahnhof  bis  zur  Abfahrt 

des  Nachtkurirzuges  nach  Königsberg  sich  als  unausführbar  erwies.  Der 

Anschlufs  an  den  genannten  Zug,  sowie  auch  nach  Breslau,  wurde  aber 

durch  eine  Omnibusverbindung  zwischen  Berlin  Potsd.  Bhf.  und  Berlin 

Ostbhf.  und  Schlesischer  Bahnhof  sicher  gestellt. 

Mit  dem  Sommerfahrplan  1877  wurde  auch  der  auf  der  Strecke 

Holzminden— Soest— Schwerte  noch  belassene  Kurirzug  auf  die  Strecke 

Holzminden- Scherfede— Schwerte  umgelegt.  Auf  der  preufsisch-braun- 

schweigischen Linie  verkehrten  nunmehr  je  ein  Tagesschnellzug,  Nacht- 

kurirzug  und  Exprefszug  in  jeder  Richtung.  Abgesehen  von  einigen 

unwesentlichen  Fahrplanänderungen  wurde  an  diesem  Stande  bis  Oktober 

1880  nichts  geändert. 

Die  inzwischen  eingetretene  Erweiterung  des  Staatsbahnnetzes  durch 

Verstaatlichung  einer  Anzahl  Privatbahnen  führte  einen  völligen  Umschwung 

in  den  Verkehrsverhältnissen  herbei,  wodurch  auch  die  preufsisch-braun- 

schweigische  Linie  in  Mitleidenschaft  gezogen  wurde.  Durch  den  Erwerb 

der  Berlin-Potsdam-Magdeburger,  Magdeburg-Halberstadter,  Cöln-Min- 

dener,  bergisch-märkischen  und  rheinischen  Eisenbahn  war  die  nord- 

deutsche Route  gänzlich,  die  preufsisch-braunschweigische  Linie  zum  weit- 

aus gröfsten  Theil  in  die  Verwaltung  des  Staates  übergegangen.  Von  den 
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auf  jeder  dieser  Roateu  in  jeder  Richtung  verkehrenden  3  schnellfahrenden 

Zügen  war  der  Tagesschnellzug  für  den  Verkehr  der  Stationen  von  Berlin 

zum  Rhein  untereinander  von  ausschlaggebender  Bedeutung  und  deshalb 

weder  auf  der  einen  noch  auf  der  anderen  Route  entbehrlich.  Die  beiden 

anderen  Züge  —  der  Kurirzug  und  Exprefszug  —  galten  als  eigentliche 

internationale  Schnellzüge.  Bei  den  veränderten  Verhältnissen  wurde  ein 

Bedürfhifs,  auf  beiden  Routen  in  jeder  Richtung  die  bezeichneten  2  Züge 

zu  fahren,  die,  etwa  gleichzeitig  von  Berlin  und  Aachen  ausgehend,  gleiche 

Anschlüsse  nach  und  von  Westen  und  Osten  vermittelten,  im  allgemeinen 

nicht  mehr  anerkannt  und  in  Folge  dessen  die  Aufhebung  des  Exprefs- 

zuges  auf  der  ganzen  Strecke  Berlin— Aachen  und  des  Kurirzuges  auf 

der  Strecke  Kreiensen— Aachen  in  Aussicht  genommen.  Mit  Rücksicht 

auf  die  Verkehrsverhältnisse  des  Wupperthals  und  der  oberen  Ruhrthal- 

bahn wurde  jedoch  der  Kurirzug,  welcher  eine  gute  Benutzung  hatte,  auf 

der  ganzen  Strecke  Berlin— Aachen  beibehalten  und,  unter  Wegfall  des 

Berlin- Aachener  Exprefszuges,  vom  1.  Oktober  1880  ab  ein  Parallelzug 

Aachen— Elberfeld— Hamm  zu  dem  Cöln-Berliner  Exprefszuge  eingelegt. 

Hierdurch  war  es  möglich,  die  seither  von  dem  Aachen-Berliner  Exprefs- 

zuge vermittelte  Verbindung  von  Paris  und  London  unter  Wagendurch- 

gang Paris— Berlin  und  Ostende— Berlin  in  Hamm  auf  die  Cöln-Berliner 

Exprefszüge  überzuleiten.  In  der  Richtung  von  Berlin  wurden  die  Pariser 

und  Ostender  Durchgangswagen  in  Hamm  von  dem  Parallelzug  über- 

nommen und  in  Düsseldorf  auf  den  preufsisch-braunschweigischeu  Tages- 

schneUzug  (ab  Berlin)  übergeführt.  Die  Belastung  des  Cöln-Berliner 

Exprefszuges  war  in  Folge  dessen  eine  derartig  starke,  dafs  er  in  seiner 

planmäfsigen  Durchführung  erheblich  gehindert  wurde  und  die  Zurück- 

ziehung der  bezeichneten  Durchgangs  wagen  zum  16.  Oktober  1881  ange- 

ordnet werden  mufste.  Damit  wurde  auch  die  Durchführung  des  Parallel- 

zuges zwischen  Aachen  und  Hamm  gegenstandslos  und  dieser  fortan  nur 

noch  zwischen  Elberfeld  und  Hamm  gefahren. 

Mit  der  Inbetriebnahme  der  Berliner  Stadtbahn  für  den  Fernverkehr 

(IB.  Mai  1882)  wurden  die  Schnellzüge  der  westlichen  Bahnen  allmählich 

von  den  verschiedenen  Berliner  Endbahnhöfen  auf  die  Stadtbahn  überge- 

leitet. Für  die  Schnellzüge  der  Richtung  Magdeburg  (preufsisch-braun- 

schweigische  Route)  erfolgte  die  Ueberleitung  am  1.  Juli  1882  in  der 

Weise,  dafs  diese  Züge  fortan  in  Berlin  (Schles.  Bahnhof)  begannen  und 

endigten,  ohne  dafs  wesentliche  Aenderungen  in  den  Abfahrt«-  und  An- 

kunftszeiten in  Berlin  Friedrichstrafse,  gegenüber  denen  auf  dem  Pots- 

damer Bahnhofe,  eintraten,  abgesehen  davon,  dafs  notwendiger  Weise  die 

Führung  der  Züge  nach  und  von  dem  Schlesischen  Bahnhofe  etwa  eine 

halbe  Stunde  Mehrfahrzeit  erforderte.    Für  den  Verkehr  war  diese  Ein- 



Der  Schnellzagverkehr  zwischen  Berlin  und  dem  Rhein  u.  s.  w.  687 

richtung  von  grofser  Wichtigkeit,  da  nunmehr  die  Reisenden  der  grofsen 

internationalen  Reisewege,  wie  Petersburg — Berlin — Paris  oder  London, 

ohne  nennenswerthe  Unbequemlichkeiten  in  Berlin  auf  die  östlichen  und 

westlichen  Linien  übergehen  konnten. 

Der  Winterfahrplan  1882  stellte  die  alte  preufsisch-braunschweigische 

Linie,  wie  sie  schon  1868  bestanden  hatte,  wieder  her.  Angesichts  der 

Thatsache,  dafs  die  genannte  Strecke  Holzminden — Soest—  Schwerte  kürzer 

war  und  einfachere  Betriebsverhältnisse  aufwies,  als  die  verkehrsschwache 

Gebirgsstrecke  Holzminden — Scherfede  —  Schwerte ,  dafs  Wettbewerbsbe- 

strebungen auch  nicht  mehr  in  die  Wagschale  fielen,  wurden  auch  die 

Schnellzüge  und  durchgehenden  Personenzüge  vom  15.  Oktober  1882  ab 

wieder  über  die  erstgenannte  Strecke  geleitet. 

Jahre  vergingen  hierauf,  ohne  dafs  bei  den  Schnell-  und  Kurirzügen 

dieser  Route  wesentliche  Aenderungen  eintraten.  Zu  erwähnen  ist  jedoch, 

dafs  am  1.  Oktober  1884  die  Karpenterbremse  für  die  Schnell-  und 

Kurirzüge  eingeführt  wurde  und  an  Stelle  der  internationalen  Schlaf- 

wagen am  5.  Januar  1886  Schlafplatzwagen  der  preufsischen  Staats- 

eisenbahnverwaltung in  die  Kurirzüge  zwischen  Aachen  und  Berlin 

eingestellt  wurden. 

Mit  der  Auflösung  der  Direktion  der  braunschweigischen  Eisen- 

bahnen (1.  April  1885)  gelangte  der  preufsische  Staat  ganz  in  den  Besitz 

der  preufsisch-braunschweigischen  Linie. 

Die  Frequenz  der  Schnellzüge  —  eine  Unterscheidung  nach  Exprefs-, 

Kurir-  und  Schnellzügen  fand  seit  1889  nicht  mehr  statt  —  hatte  mit  der 

Zeit  auf  den  beiden  Durchgangsrouten  stetig  zugenommen.  Die  plan- 

mäfsige  Durchführung  dieser  Züge  verursachte  insbesondere  auf  der  Cöln — 

Berliner  Route  (norddeutsche  Route)  in  Folge  der  Belastung  der  Züge 

erhebliche  Schwierigkeiten,  denen  auf  die  Dauer  nur  durch  Einlegung 

neuer  Schnellzüge  begegnet  werden  konnte.  Es  wurde  deshalb  gegen 

Ende  des  Jahres  1889  die  Einlegung  eines  neuen  Schnellzuges, 

der  nur  die  I.  und  II.  Wagen kiasse  führen  und  den  Weg  zwischen  Berlin 

und  Cöln  in  etwa  9  Stunden  zurücklegen  sollte,  geplant.  Trotz  der  sehr 

günstigen  Betriebsverhältnisse  der  Lehrter  Route  erschien  die  Einlegung 

des  neuen  Schnellzuges  über  diese  Route  mit  Rücksicht  auf  die  Zeitlage 

der  vorhandenen  Schnellzüge,  nicht  ratbsam.  Dagegen  wurde  es  als 

erwünscht  bezeichnet,  auch  andere,  bisher  mit  Schnellzugverbindungen 

minder  bedachte  Gegenden  und  Städte  in  die  neue  Schnellzugverbindung 

einzubeziehen  und  diese  über  die  Route  Berlin— Magdeburg— Braunschweig— 

Hildesheim  —  Hameln— Altenbeken  —Soest— Elberfeld— Opladen— Cöln 

(578  km  wirkliche  Länge,  623  km  virtuelle  Länge)  zu  führen,  die  gegen- 

über der  Lehrter  Route  (588  km  wirkliche  Länge,  600  km  virtuelle  Länge) 
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in  der  wirklichen  Länge  kürzer,  in  der  virtuellen  Länge  nur  unwesentlich 

länger  war.  Die  Abfabrts-  und  Ankunftszeiten  für  die  neuen  Schnellzüge 

auf  den  Endstationen  Berlin  und  Cöln  waren  im  grofsen  und  ganzen  fest- 

gelegt —  auf  der  Strecke  Berlin  -Magdeburg — Braunschweig  wurde  eine 

Grundgeschwindigkeit  von  80  bis  85  km,  auf  der  übrigen  Strecke  eine 

solche  von  75  km  für  die  Stunde  vorgeschrieben. 

Die  neuen  Schnellzüge  verkehrten  schon  vom  Sommerfahrplan  1890 

an  nach  folgendem  Fahrplan: 

Berlin  Potsd.  Bhf.  Abf.  I06,  Cöln  Ank.  10« 

Cöln  Abf.  7»  Berlin  Potsd.  Bhf.  Ank.  5» 

und  erfreuten  sich  bald  einer  grofsen  Beliebtheit;  die  Annehmlichkeit  ihrer 

Benutzung  wurde  durch  die  am  1.  Mai  1892  eingeführte  Zusammensetzung 

der  Züge  aus  neuen  vierachsigen  Personenwagen  erhöht.  Diese  Wagen, 

die  sich  durch  ruhige  Gangart,  reichere  Ausstattung  und  Bequemlichkeit 

auszeichnen,  sind  durch  Seitengänge  und  seitlich  geschützte  Uebergangs- 

brücken  derartig  mit  einander  verbunden,  dafs  ein  ungehinderter  Verkehr 

durch  den  ganzen  Zug  stattfinden  kann.  Je  einer  dieser  Wagen  in  jedem 

Zuge  enthält  einen  Büffetraum,  von  dem  aus  kalte  und  warme  Speisen 

und  Getränke  in  die  Wagenabtheile  verabfolgt  werden  können.  Die  Noth- 

wendigkeit,  den  Lokalverkehr  thunlichst  von  diesen  Zügen  fernzuhalten 

und  den  Reisenden  von  den  Zugausgangsstationen  bestimmte  Plätze  zu 

»ichern,  führte  zunächst  zu  der  Mafsnahme,  dafs  vom  10.  August  1892  an 

die  Benutzung  dieser  Züge  von  den  Stationen  Berlin  und  Cöln  aus  nur 

noch  gegen  Zulösung  einer  Platzkarte  gestattet  wurde. 

Seit  dem  1.  Oktober  1891  findet  die  Abfertigung  sämmtlicher  Schnell- 

züge der  Richtung  Magdeburg  (alte  preufsisch-braunschweigische  Linie) 
wieder  auf  dem  Bahnhofe  Berlin  Potsd.  Bhf.  statt. 

Bemerkens werth  ist  noch,  dafs  in  Folge  des  am  23.  November  1890 

durch  Hochwasser  verursachten  Einsturzes  der  Ruhrbrücke  bei  Westhofen 

(an  der  Strecke  Hagen— Schwerte)  die  Berliner  Schnellzüge  während  der 

achtwöchigen  Dauer  der  Betriebsstörung  über  die  Strecke  Hagen— Witten 

—Dortmunderfeld— Holzwickede  und  unter  Benutzung  eines  besonders  her- 

gestellten Verbindungsgleises  von  Hagen  über  Hoerde  B.M.  nach  Soest 

umgeleitet  werden  mufsten,  wodurch  in  beiden  Richtungen  bis  zu  einer 

halben  Stunde  Mehrfahrzeit  für  diese  Züge  erforderlich  wurde. 

Schliefslich  sei  noch  erwähnt,  dafs  wie  durch  die  Wahl  der  Route 

für  die  neuen  Schnellzüge  die  nördlich  der  alten  Route  belegenen  wichtigen 

Städte  Braunschweig,  Hildesheim  und  Hameln  in  den  Schnellzugs  verkehr 

neu  aufgenommen  werden,  so  auch  seit  dem  1.  Mai  1893  die  südlich  be- 

legenen, bisher  in  den  Schnellzugverkehr  nicht  einbezogenen  gewerkreichen 
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Städte  Halberstadt  und  Goslar  durch  Umleitung  der  Nachtschnellzüge  auf 

der  Theilstrecke  zwischen  Oschersleben  und  Seesen  von  der  Route  über 

Börssum  auf  die  Route  über  Halberstadt  in  den  direkten  Schnellzugsverkehr 

zwischen  Berlin  und  dem  Rhein  eingeschlossen  wurden. 

Auf  der  grofsen  südlichen  Durchgangsroute  zwischen  Berlin  und  dem 

Rhein  über  Soest  (alte  preufsisch-braunschweigische  Linie)  dienen  somit 

aufser  durchgehenden  Personenzügen  täglich  2  Tagesschnellzüge  und 

1  Nachtschnellzug  in  jeder  Richtung  zur  Vermittlung  des  Personenverkehrs, 

von  welchen  ein  Schnellzug  auf  der  alten  Route  über  Börssum  und  je 

1  Schnellzug  auf  den  neu  eingeschalteten  Theilstrecken  Braunschweig— 

HUdesheim  —  Hameln  —  Altenbeken  und  Halberstadt  —  Goslar  —  Seesen 

fährt. 
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Die  königlich  preufeischen  Staatseisenbahnen  im  Jahre  1891/92. 

(Nach  dem  Berichte  über  die  Ergebnisse  des  Betriebes  der  prenfsischen 

Staatseisen  bahnen.) 

1.  Ei  gen  thunig-  und  Betriebslängen. 

Die  im  Betriebe  befindlichen,  dem  öffentlichen  Verkehre  dienenden 

preufsischen  Staatseisenbahnen  mit  normaler  Spurweite,  einschliefslich  der 

Wilhelmshaven-Oldenburger  Eisenbahn  und  des  preußischen  Antheils  an 

der  Main-Neckar-Eisenbahn,  hatten  am  Schiasse  des  Betriebsjahres  1890/91 

eine  Gesammtlänge  von   24  768,16  km. 

Hierzu  traten  die  im  Laufe  des  Berichtsjahres  neu 

eröffneten  Bahnstrecken  mit   362,56  „ 

26 120,71  km. 

•  Dagegen  kam  in  Abgang  eine  Anzahl  kleinerer,  aufser 

Betrieb  gesetzter  oder  durch  Umbauten  in  Fortfall  ge- 

kommener Strecken  mit   60,46  „  , 

sodafs  die  Gesammtbahnlänge  der  im  Betriebe  befind- 

lichen, dem  öffentlichen  Verkehre  dienenden  preufsischen 

Staatseisenbahnen  mit  normaler  Spurweite  am  Schlüsse 

des  Betriebsjahres  1891/92    26  070,25  km 

betrug. 

Hiervon  wurden: 

16628,36  km  eingleisig, 

9  464,27  v  zweigleisig, 

36,40  „   dreigleisig  und 

41,22  „  viergleisig 
betrieben. 

Im  Besitze  des  preufsischen  Staates  befand  sich  aufserdem  noch  ein 

Netz  von  schmalspurigen,  dem  öffentlichen  Verkehre  dienenden  Zweig- 

bahnen im  obersehlesischen  Bergwerks-  und  Hüttenbezirk  mit  einer  Ge- 

sammtlänge von  109,48  km,  sowie  eine  Anzahl  von  Bahnstrecken  für  nicht 

öffentlichen  Verkehr,  deren  Gesammtlänge  sich  auf  196,69  km  belief. 
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Die  Betriebslänge  der  unter  preußischer  Staatsverwaltung  für 

Rechnung  des  Staates  betriebenen,  dem  öffentlichen  Verkehre  dienenden 

Eisenbahnen  mit  normaler  Spurweite  betrug  am  Schlüsse  des  Betriebs- 

jahres 1891/92  26220,73  km.  Als  Hauptbahnen  wurden  18599,87  km,  als 

Nebenbahnen  6  620,86  km  betrieben. 

Diese  Betriebslänge  ergiebt  sich,  wenn  einerseits  der  Antheil  des 

Staates  an  der  Main-Neckar-Eisenbahn  (6,91  km),  welche  einer  besonderen, 

mit  Baden  und  Hessen  gemeinschaftlichen  Direktion  in  Darmstadt  unter- 

stellt ist,  ferner  die  von  der  Direktion  der  oldenburgischen  Staatsbahn 

verwaltete  Wilhelmshaven -Oldenburger  Eisenbahn  (52,37  km),  endlich 

mehrere  andere,  pachtweise  an  fremde  Verwaltungen  überlassene  Bahn- 

strecken in  einer  Gesammtlänge  von  75,15  km  von  der  Gesammtbahnlänge 

in  Abzug,  andererseits  dagegen  verschiedene,  anderen  Verwaltungen  ge- 

hörige und  von  diesen  gepachtete  (269,27  km)  oder  in  Mitbetrieb  ge- 

nommene Bahnstrecken  (15,64  km)  von  zusammen  284,91  km  Länge  in 

Zugang  gebracht  werden. 

Im  mittleren  Jahresdurchschnitt  belief  sich  im  Berichtsjahre  die 

Betriebslänge  auf  25  066,50  km,  und  zwar: 

auf  24  477,22  km  für  den  Personenverkehr  und 

„   24,965,18  „     „    „  Güterverkehr. 

2.  Anlagekapital. 

Am  Schlüsse  des  Jahres  betrug  das  verwendete  Anlagekapital  für 

die  normalspurigen  preufsischen  Staatseisenbahnen  (einschliefslich  der 

Wilhelmshaven-Oldenburger  Eisenbahn  und  des  preufsischen  Antheils  an 

der  Main-Neckar-Eisenbahn)  6  555  141 164  m.  Von  diesem  Anlagekapital 

entfallen  durchschnittlich  auf  1  km  Bahnlänge: 

a)  für  die  dem  öffentlichen  Verkehre  dienenden  Bahnen 

(25070,26  km)   260999  My 

b)  für  die  dem  öffentlichen  Verkehre  nicht  dienenden 

Bahnen  (196,69  km)   60 196  m. 

Nach  Ausscheidung  des  Anlagekapitals  der  von  der  grofsherzoglich 

oldcnburgischen  Eisenbahndirektion  verwalteten  Wilhelmshaven-Oldenburger 

Eisenbahn  und  des  von  der  Direktion  der  Main-Neckar-Eisenbahn  in 

Darmstadt  verwalteten,  auf  preufsischem  Gebiete  belegenen  Theiles  dieser 

Bahn,  sowie  unter  Berücksichtigung  des  Umstandes,  dafs  die  Anlagekosten 

der  im  Laufe  des  Jahres  hinzugetretenen  neu  eröffneten  Strecken,  gleich- 

wie der  Neubauten  auf  den  im  Betriebe  befindliehen  Bahnen  nur  nach 

dem  Zeitpunkte  der  Betriebseröffhung  oder  nach  Verhältnifs  der  während 
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des  Betriebsjahres  thatsächlich  verflossenen  Benutzungszeit  in  Betracht  zu 

ziehen  sind,  kommen  jedoch  für  die  Ertragsberechnung  nur  6468077 166  jt 

in  Anrechnung. 

3.  Stationen. 

Auf  den  für  Rechnung  des  preufsischen  Staates  betriebenen  Bahnen 

waren  im  Jahre  1891/92  vorhanden: 

333  Bahnhofe  I.  Klasse, 

901  n  II.  „  , 

984      T       in.    „  . 

zusammen   2  218  Bahnhöfe, 

1055  Haltestellen  und 

693  Haltepunkte, 

also  im  ganzen   3  966  Stationen. 

4.  Betriebsmittel  und  deren  Leistungen. 

Ende  1891/92  bestand  der  Betriebsmittelpark  der  preufsischen  Staats- 

eisenbahnverwaltung aus: 

10 120  Lokomotiven, 

16  141  Personenwagen  mit  712  090  Plätzen  und  36  867  Achsen, 

4  406  Gepäckwagen  mit  28  252 1  Tragfähigkeit  und  10 163  Achsen, 

sowie  201 070  Güterwagen  mit  2  162  667 1  Tragfähigkeit  und  408  361  Achsen. 

Gegen  das  Vorjahr  ist  eine  Vermehrung  eingetreten  von: 

452  Lokomotiven, 

675  Personenwagen, 

179  Gepäckwagen  und 

8418  Güterwagen. 

Im  Jahresdurchschnitt  waren  im  Betriebe: 

9  929  Lokomotiven, 

15  860  Personenwagen  mit  696  954  Plätzen  und  36  200  Achsen, 

4  356  Gepäckwagen  mit  28  019 1  Tragfähigkeit  und  10  061  Achsen, 

sowie  201 631  Güterwagen  mit  2  116  592 1  Tragfähigkeit  und  409  576Achsen; 

aufserdem 

1 079  Postwagen  mit  2  983  Achsen. 

Die  Leistungen  der  eigenen  Lokomotiven  auf  eigenen  und  fremden 

Betriebsstreckeu,  sowie  auf  Neubaustrecken  ergaben: 

232  839  625  Nutzkm, 

15  631  425  Leerfahrtkm  und 

124  672  700  Rangirkm, 

zusammen  373  143  650  Lokomotivkm  oder  37  581  Lokomotivkm  im  Durch- 

schnitt auf  1  Lokomotive, 
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während  von  den  eigenen  und  fremden  Lokomotiven  auf  den  preufsischen 

Staatsbahnstrecken 

232  817  528  Nutzkm, 

15  626  391  Leerfahrtkm  und 

124  544  950  Rangirkm, 

zusammen  372  988  869  Lokomotivkra  oder  14  880  Lokomotivkm  auf  1  km 

der  mittleren  Betriebslänge 

geleistet  wurden. 

An  Achskilometern  wurden  von  den  eigenen  Wagen  geleistet: 

von  den von  den von  den 
von  flammt  - 

Personen- 

Gepäck- Güter- 

liehen 

wagen wagen wagen 
Wagen 

auf  eigenen  Betriebsstrecken  .  . 1866641 194 442  688  348 6763016  206 7  671244748 

auf  fremden  Betriebsstrecken  .  .  1 846100916 64884  907 1060066237 1471042060 

zusammen 1711742110 607  478  250 6  823071448 9042286803. 
1 

Auf  eine  Achse  entfielen  daher 

durchschnittlich 
47  286 

60490 16669 
19  837 

17  469. 

Von  eigenen  und  fremden  Wagen  wurden  auf  den  preufsischen  Staats- 

eisenbahnen zurückgelegt: 

Personen- 

Gepäck- Güter- 1 

im 

wagen wagen wagen 

ganzen Achskilometer 

:l 

1  366  641 194    442  688  343  6  763  016  206:  7  671 244  743 

1392289628 

von  eigenen   

von  fremden  !   862 126  648     67  760  316    972  412  669 

7  245  76«  524. 

zusammen    1717  767  842    510  338  659|  6  735  427  865 

Dazu: 

von  Postwagen  

im  ganzen  also  

das  sind  auf  1  km  mittlerer  Be- 

triebslänge  ;  Oh  ;  - 

'i 

I 

8  968  534  366 

176  961509 

9140495876 

364660. 

Bei  Vertheilung  der  auf  den  preufsischen  Staatsbahnstrecken  von  den 

eigenen  und  fremden  Lokomotiven  geleisteten  Zugkilometer,  sowie  der  von 

den  eigenen  und  fremden  Wagen  zurückgelegten  Achskilometer  auf  die 

einzelnen  Zuggattungen  entfallen: 
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bei  einer 

durchschnitt- 

lichen Zug- 

starke  von 

Achsen 

I 

Zug- 

kilometer Wagenachs- kilometer 

20 22466  466 460994  848 

20 

84  409  661 1669787977 

19 19  864  161 867  788948 

„    „  Güterzüge  

71 

92070788 6616978  836 

„    „   Arbeits-  und  Materialzüge  . 46 8138601 146000  767 

41 221488552        9140496  876. 

5.  Verkehrflumfang  und  Verkehrseinnahmen. 

I.  Personen-  und  Gepäckverfcehr. 

a)  Gesammtverkehr. 

Es  betrugen 

Die  Ein- 
nahmen aus 

dem  Per- 
sonen- und 

Gepäckver- kehr 

M 

oder in 

Proz. 
der 

Ge- 

sammt- 

ein- 

nahmen 

% 

Die  Anzahl 

der 
beförderten  i 

Personen 
i 

oder 

in  Pro- /„f.  II  IC  11 

aller 

Per- 

sonen 

"/o 

Die  Anzahl 

der 

zurück- 

gelegten 

Personen- kilometer 

oder 

in 

in» 

aller 

Pers.- 

km 
79 

im  Monat April  1891 17  820466 
7.s 

23  651325 

7,8 

612056648 

7,? 
n Mai 23  568135 

9,» 
29  406  310 

9,7 

771659939 

9,* 

Juni  n 21  078  800 
8,t 

25  591  035 

8,4 

675626  618 

*  n Juli 26847  251 11,3 29019923 

9,5 

829932804 10r& 

n August  „ 
2609667* 

11,0 29732844 

9,8 

800137  498 

10,8 y September,, 25777  494 10,9 28  889673 

9,* 

781943  772 

9.» 

W  II Oktober  „ 20639282 

8,« 

27  811083 701  760047 

8,9 
*  » November  „ 16167  341 

8* 

23  268076 

7,7 

687  672764 

7,& 

Dezember  n 16  347  101 

6,9 

22  311594 
7,3 678209803 

*  n Januar   1802     13  915  625 

6,9 

20888244 

6,9 

498270  210 

6,5 

«  n Februar    „      13  476  861 

5,7 

20062381 

6,6 

488  094  621 

6.» 

»  n Marz        „       16  606  301 i 

6^ 

23  322  842 

7,7 

656212667 7,1 

im  Jahre  1891/92  .   .  . 

im  Durchschnitt 

auf  1  Monat  .... 

-   1  Tag  

287  184  786 

19  766  896 

648  046 
■ 

- 
1 

803  949780 

26  329  148 

830464 

7  876476771 

666872981 

21520  426 
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b)  Personenbeförderung. 

in  der  I.  Wagenklasse 

n  «  II«  n 

ti      n  III«  n 

*   „  iv. 

Militär  

Es  wurden 

befördert 

» 

Reisende  °/n 

Personenkm 

sind  zurückgelegt 

die  be- 

Anzahl der  regten 

Plätze gefahrenen 

Platzkm 

1 
Anzahl    i  % 

sind  aus- 

genutzt 

mit  % 

1  256  206 

81032902 

163  958 181 

118180887 

4  521  605 

303  941)  7^0 

0,«  127091128  1,6 

10,s  1  167821845  14,8 

60,7    3  070  628  848  89 

1412270  000  9,o 

6  345  785714  18,« 

15  102720731 

37,»    3  126  210108  39,7    9  071  516  578 

1»*       884  724  842  4.» 
 j  I  

i 
I 

-     7  876476771 

i 

22,9 

34,* 

24,7. 

Auf  1  km  mittlerer  Betriebslänge  für  den  Personenverkehr  sind 

321788  Personen kilometer  zurückgelegt.  Eine  jede  Person  ist  durch- 

schnittlich 25,91  km  befördert  worden. 

Die  aus  der  Personenbeförderung  erzielte  Einnahme  betrug: 

für 

für  1  Per- 1  Person Bonenkm 

OL 

°/o 

M 

für  die I.  Wagenklasse  .   .  . 
9846  560 

4,3 
7,84 7,75 »1  n 

II. ... 58  706  247 

26,4 

1,89 5,03 Ol. 9b  049  915 
41,1 

0,62 

3,io 

IV. 
.,  ... 61  559062 

26,7 

0,54 

1,97 
Militär 5  867  120 

2,5 

1,30 1,53 

im  ganzen 

1 

231 028  894 - 

0,76 
2,93. 

Auf  1  km  mittlerer  Betriebslänge  für  den  Personenverkehr  ist  eine 

Einnahme  von  9438  uif,  auf  ein  Platzkilometer  eine  solche  von  0,72  ̂  

und  auf  ein  Achskilometer  der  Personenwagen  eine  solche  von  13,4  4 

entfallen. 
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Im  Rundreiseverkehr  wurden: 

für 

Wa- 

gen- 
klasse 

abgesetzt 

Rundreise-  Strecken- 
| 

hefte  abschnitte 

Stttck     %     Stück  % 

an  Personenkm  zurückgelegt 

in  °/0      in  % 

aller  Per-  aller  Per- 

sonenkm  'sonenkm. 

des     ;  der  be- 
Rundrei-  treffend, 

severk.  !  Klasse 

%  % 

Ein- 

in  0/0 
der 

Ges- 

ein- 

%  nahuie 

für  die 

betr. 

Ei. 

°/o 

I.  . 

n. . 

in. . 

0  556  i  2,i     118624  3,o 

145462 

154551 

47,J 

50,4 

1897  802 

1 

47,9 

49,1 

11  708  '207 
164021238 

152771917 

3,« 49,9 

46,» 

I 

9,» 
14/) 

6,0 

7469851  5,» 

7  776  826J57,» 

5  06199037,3 
7,6 

IS,» 

6»3 

Summe -   8962914   -  328  501362 7,s      18676  801 

6.9. 
Für  jeden  Reisenden  ergiebt  sich  eine  durchschnittlich  zurückgelegte 

Wegestrecke  von  1 072  km.  Die  Gesammteinnahme  betrug  für  1  Personen- 

kilometer 4,13  4. 

Die  Einnahme  aus  dem  Schlafwagenverkehr  bezifferte  sich  im 

Jahre  1891/92  auf  511 795  m\  die  Schlafwagen  sind  im  ganzen  von 

78063  Personen  benutzt  worden. 

c)  Gepäckbeförderung. 

Der  Gepäckverkehr,  einschliefslich  der  Beförderung  von  Hunden,  hat 

eine  Einnahme  von  5  627  346  M  ergeben.  Von  dieser  Einnahme  entfallen 

auf  1  km  mittlerer  Betriebslänge  230  M  und  auf  1  Achskilometer  der  Ge- 

päckwagen 1,1  4- 

d)  Nebenerträge. 

Die  Einnahmen  an  Nebenerträgen  des  Personen-  und  Gepäckverkehrs, 

wie  Lagergelder,  Strafgelder  u.  s.  w.  betrugen  528  496  ji  oder  22  ut  auf 

1  km  mittlerer  Betriebslänge  für  den  Personenverkehr. 
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II.  Güter-  und  Viehverkehr. 

a)  6e8ammtverkehr. 

1 

Es  betrugen 

die 

Einnahmen 

aus  dem 

Güter- 
verkehr 

jU 

oder 

in  Pro- 
senten 

derGe« 

sammt- 

einnah- men 

I 

* 

die  Anzahl 
der 

beförderten 
Tonnen  , 

oder 

in  Pro- zenien 

aller 

Ton- 

nen 

% 

die  Anzahl 

der  zurück- 

gelegten Tonnenkm 

oder 

in  Pro- 
Tuntür 

zenien 
aller 

Ton- 

nenkm 

K 

im  Monat  April  1891 58102780 

8,5 

12 109082 

8,3 

1416662  396 

8,4 

Mai » 48  821  681 
7,8 

11662064 7,9 
1812666419 

7,8 

f.  « Juni n 60619348 

8,o 

12292  244 

8,4 

1378607  060 

8, 

r.  n Juli n 62 178  741 

8,3 

12  660820 

8,6 

1424  482391 8,» 

r>  ■n August „ 63  669134 8,« 
12788  228 

8,7 

1429  400723 

8,5 

fi  n September n kr  non  717 DO  VUfU  Ii« 

ö,8 

ft  « 

O,* 

1  AJA  AAA  Q7ft 

0,8 

«■  i» Oktober n 60676  668 

9.: 

14928119 10,8 1676012691 10,0 

VI  «1 November " ,  67007468 

9,i 

18  738977 

9,4 

1666  789087 

9,. 

n  m Dezember H 49  878  899 

7,9 

11509960 

7.» 

1  319  889  641 

7,8 T»  W Januar  1892 46039267 
7,3 

10 136  977 

6,9 

1214672215 

7,3 
n  n Februar n 47630367 

7,6 

10287  590 

7,0 

1237  792055 

7,* 

n  n Märe n 62946  946 11615040 7.» 
1  366  741  835 

8,1 

im  Jahre  1891/92 .... 

im  Durchschnitt 

auf  1  Monat  

«   1  Ta«  

627  460910 

1 i 

62287  576 1 

1714347 

1 
 ~ 

146487  781 

12  207  815 

400240 

16806560  773 

1  400463  398 

45  916  833 

Die  Einnahmen  aas  dem  gesammten  Güterverkehr  (d.  h.  ein- 

schließlich des  Betriebs-  und  Baudienstgutes,  des  Postgutes,  des  Militär- 

gutes und  der  lebenden  Thiere)  haben  sich  hiernach  auf  627  450910  m 

belaufen. 

Davon  entfallen  auf  1  km  der  mittleren  Betriebslänge  für  den  Güter- 

verkehr 26  133  m  und  auf  1000  Achskm  der  Güterwagen  93  ut. 
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b)  Beförderung  von  Eil-  und  Exprefsgut,  Stückgut  und  gewöhn- 

lichem Frachtgut,  einschliefslich  Fahrzeuge  aller  Art,  jedoch 

ausschließlich  der  Beförderung  des  Postgutes,  der  lebenden 

Thiere,  des  Militärgutes,  sowie  des  Betriebs-  und  Baudienst- 

s  utes. 

Es  wurden  befördert Die  Einnahme  betrug 

für 
für 

Tonnen Tonnenkm 

1 1 ltkm 
% H % 

L  Nacii  dem  einheit- 

liehen  Normaltarif: ■ 

Eil-  and  Exprefsgut 866287 

CM 

64  819  398 18  (»17  823 

2^1 85,64 
23,96 Stückgut   4  399  289 3.6 575629  200 

3,» 

f.9  945  525 

12.» 

15,*.»*' 

12,15 

Vvn  phtont1    in  Ww- 

Ken  lad  untren 

d*?r  Klrmfit*  A  1 

1,0 

i  215566447 

1,4 

lo  yyy  4o*> 

2,9 
12.«- 

7,41 

D 
2  U9l>  991 

1»'
 

423  886  689 

2,9 

27  2o3  976 

4,9 
lS,oo 

6,44 

der  Spezial- 
1 

tarn Klasse  A  J 2611292 

2,1 

297  U96  613 

2,0 

16  969  388 

3,0 
6.» 

6,io 

desgl.     „       I  . 6  312008 

6,t 

672  496  096 
i 

4,6 

34  890189 

6rS 

6,5» 

6,1» 

desgl.    „     II  . 3996438 

3,a 

551663110 u 22740626 

4,1 

6,69 

4,u 

<in  L&dg.  vou  10000  kg) 

aesgi.    „     ii  . 1604032 M 163  297408 

1,1 

6859801 

1.» 

4,«8 
4.» 

(in  Ladg.  von  6000  k«) 

desgl.     ,    in  . 89970  661 
32,3 4*04  222800  82,5 189434  800 26,0 

3,49 2,90 

II.  Nach  Ausnahme-  u. 

sonstigen  abwei- 
chenden Tarifen: 

Eilgut,  Exprefsgut, 

• 

Stückgut  U.Wagen- 
! 

ladungen  von  5  bis 

10  t  ausschl.  .  .  . 1840400 1,1 214  178028 

1,4 

17400048 

8,i 

12,»* 

8,18 

Wagenladungen  von 

10  t  und  darüber  . 59  672  12G 48,3 
6  794  729  600 

46,0 193  297  782 

84,7 8^4 

2,S4 

im  ganzen 123  649  407 14  767  183  739 _ 557  788  262 

4,51  ;  8,78. 

Auf  1  km  der  mittleren  Betriebslänge  für  den  Güterverkehr  entfallen 

591611  Tonnenkm.  Eine  jede  Tonne  hat  durchschnittlich  eine  Wege- 

strecke von  119,43  km  zurückgelegt. 
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c)  Viehverkehr  einschliefslich  Pferde,  auch  Luxuspferde  (aus- 

genommen Hunde  auf  Hundekarten  und  Gepäckscheine): 

Es  wurden  befördert 
i 

Die  Einnahme  betrug 

Tonnen       Tonnen-  M  für  1      für  1 
kilometer_  TuuneM]  tkm  ̂  

19  166  686       12,9!  6,«. 1484583  281624528 

Jede  Tonne  ist  durchschnittlich  189,70  km  befördert  worden. 

d)  Kohlenverkehr. 

Es  wurden  befördert    Die  Einnahme 

Tonnen Tonnenkm 

betrug 

Die  Gesammtbetörderung  an  Kohlen 

(einschliefslich  Kokes  und  Bri- 

Davon  entfallen: 

a)  auf  gewöhnliches  Frachtgut  . 

(in  Prozenten  der  Gesammt* 

güterbeförderung)  

und  zwar: 

Steinkohlen  einschl.  Kokes   .  .  . 

Braunkohlen  einschl.  Kokes  und  Bri 

quets   

b)  auf  Dienstgut  

61223860 7  662159980 202  494  817 

57  293  175 6686729280 186  153  090 

(46,3) 
1  \ 

46,3) 

(33,s) 

49  730566 6  243  516  640 170604058 

7562609 

3  930685 

443  212640 

975  430700 

14  549  032 

17  341727. 

6.  Unfälle. 

Es  wurden  im  Laufe  des  Jahres  1891/92: 

1.  unverschuldet  durch  Unfälle  der  Züge  während 

der  Fahrt: 

•  a)  Reisende  

b)  Post-,  Steuer-,  Telegraphen-,  Polizei-  und 

sonstige  im  Dienste  befindliche  Beamte  . 

c)  fremde  Personen  

2.  in  Folge  eigener  Unvorsichtigkeit  beim  Besteigen, 

Benutzen  und  Verlassen  der  Züge: 

zu  übertragen 

getödtet 

verletzt 

6 

46 

1 19 

6 

14 

7y 
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getödtet 

verletzt 

13 

79 

23 44 

b)  Post-,  Steuer-,  Telegraphen-,  Polizei-  und 

sonstige  im  Dienste  befindliche  Beamte  . 3 6 

c)  fremde  Personen  
135 

96 Bahnbeamte  und  Bahnarbeiter  im  Dienste  beim  , 1 

eigentlichen  Betriebe: 

a)  durch  Unfälle  der  Züge  während  der  Fahrt 14 
134 279 

1312 

zusammen 467 1670. 

Aufserdem  sind  bei  Nebenbeschäftigungen  (Bahnunterhaltungs-  und 

Bauarbeiten,  Auf-  und  Abladen  von  Gütern  und  anderen  mit  dem  Betriebe 

nicht  direkt  zusammenhängenden  Geschäften)  2  Personen  getödtet  und 

427  Personen  verletzt  worden. 

7.   Beamte  und  Arbeiter. 

Beamte 

Arbeiter 
Zusammen 
Beamte 

und 
Arbeiter etats- 

mäfsig 
aufter- 

etats- 

mäfsig 

zu- 

samme
n 

I.  Betriebsverwaltung  .... 81 188 14763 96  951 

149  846') 
245797 

in  Prozenten  der  Gesammt- 

84,6 15,4 
anf  1  km  mittlerer  Betrieba- 

3,8 

6y0 9.» 

ll.  WeTkst&ttenverwaltnng  .  . 2109 
787 

2846 41939 44  786 

III.  Gasanstaltsverwaltung    .  . 

31 

8 39 
282 

321 IV.  Neubauverwaltung  .... 
310 

1770 2080 2  080 

im  ganzen 83  638 17  278 
100  916 

192067 
292983 

in  Prozenten  der  Gesammt- 
zahl  

,  82,9 

17,1 

auf  1  km  mittlerer  Betriebs- 
i 

- 

4,0 
7,7 

11,7. Von  der  Gesammtzahl  entfallen: 

a)  auf  je  10000  Lokomotivnutzkm  4,3  Beamte  und  8,2  Arbeiter, 

b)  auf  je  100000  Wagenachskm  1,1  Beamte  und  2,1  Arbeiter. 

')  Darunter  sind  64489  Streckenarbeiter  enthalten. 
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8.  Finanzielle  Ergebnisse. 

Im  einzelnen Im  ganzen 

Auf  1  km 
mittlerer 

Betriebs- I. Einnahmen. 

1.  Personen-  nnd  Gepäck  verkehr : 

i  M 
u 
0 

! 
M 8 

länge 

a)  ans  der  Personenbeförderung .... 231  028  894 
97,« 

b)   „    „  Gepäckbeförderung  .... 
f%  ß07  RAR 

528495 

0,2 

237  184  736 
26,1 

9690 

4J      fiiitov-   ii nil         t* ri UP t \z t> Y\ • £»     VTUvVl      Uli  Ii    v          V  C I  acllt  . 

a)  für  Eil-  nnd  Exprefsgnt  ... 
12892015 

544  628674 
86,» 

950449 

0,i 
d)   „  Vieh  ; 

19166685 

3,i 
e)   r   Militärgut,  Leichen,  Dien  atgut  und  i 

Nebenerträge  49  818 187 
7,9 627  450910 

69,o 25133 

3.  Sonstige  Einnahmen 

Einnahmen  im  ganzen   

Einnahmen  ausschliefst,  des  Pachtzinses1)  . 

II.  Ausgaben. 

1.  Persönliche  Ausgaben: 

a)  Gehälter  und  Wohnungsgeldzuscbüsse 
für  die  Beamten  

b)  andere  persönliche  Ausgaben .... 

2.  Sächliche  Ausgaben: 

a)  allgemeine  Kosten  

b)  Kosten  der  Unterhaltung  der  Bahn- 
anlagen   

c)  Kosten  des  Bahntransports    .  .  .  . 

d)  Kosten  der  Erneuerung  bestimmter 

Gegenstände  

e)  Kosten  erheblicher  Ergänzungen,  Er- 
weiterungen und  Verbesserungen  .  . 

f )  Kosten  der  Benutzung  fremder  Bahn- 

anlagen bezw.  Beamten  und  Betriebs- 
mittel   

Ausgaben  im  ganzen  

46171513  1    4,9       )  n 

910807158 

910039  828 

36  336 

36  805 

121770214 

1 36  339  06(3 
20,5 
23,o 

258  109  280  I  48,5  |  10297 

32452039 

66  241  086 
6,s 

11,« 

129088487  21,* 

92212  326 

1 1  695  949 

3  839 

15,i 

2,o 

336  529  680     56,5      13  386 

l;  Siehe  Bemerkung  auf  nächster  Seite. 
Archiv  «r  Eisenbahnwesen.  lf*B.  4g 
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Im  einzelnen 
Im  ganzen 

Auf  l  km 
mittlerer 

Betriebs- 
M    ^  % 

lange 

Ausgaben  ausschliefslich  de«  Pachtzinses') 
• 

i 
592  747  678 

23647 

Ausgaben  ausschliefslich  des  Pachtzinses l 

unH  Hat*  k'natan  nrrn^hlipripr  Vrirä  rmrroT» uuu  ucr  xkUotcii  criit^uiiLnui  rw^aii6uugcii> 1 

Frwpit(*runo'pn  und  Vf*rhf-8^^rnn^#»n * * 
I 

fttti  nfti  720  — • 

OQ  IQ)) 

• 

.  1 
l 
817168198  — 

12653 
1 

Uebürschnfs   amRchlipfsdicli   dpr  Kostpn  pr- \J  wUVI  tl v.  11  u » i'      lluOD^Ulltl^llliU      UOI     HUDVCU  VI ( 

heblicher  Ergänzungen,  Erweiterungen 
1 

• • 
QiKj  QC.4  1AV  1   

o~"  otH  14/  [  — 

i  et  l  on 

Ueberschufs  ausschliefslich  der  Kosten  er- 

heblicher Ergänzungen,  Erweiterungen 

und  Verbesserungen  und  der  Pachtzinse') • 
328987699  |  - 

13 125- 

Das  verwendete  Anlagekapital  wurde  verzinst  mit  4,90  °/o. 

l)  In  Uebereinstimmung  mit  der  vom  Beicbs-Eisenbahn-Amte  herausgegebenen 

Statistik  der  im  Betriebe  befindlichen  Eisenbahnen  Deutschlands  sind  zur  Darstellung 

der  eigentlichen  Betriebseinnahmen  und  Ausgaben  neben  den  Einnahmen  und  Aus- 

gaben für  ver-  und  gepachtete  Bahnstrecken,  weil  solche  den  Betrieb  nicht  direkt 

berühren,  auch  die  Kosten  für  erhebliche  Ergänzungen,  Erweiterungen  und  Ver- 

besserungen, welche  begrifflich  nicht  zu  den  eigentlichen  Betriebsausgaben  gehören, 

in  Abzug  gebracht  worden. 
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Oie  Gilterbewegung  auf  deutschen  Eisenbahnen  im  iahre  1892  im 

Vergleich  zu  der  in  den  Jahren  1891,  1890  und  1889. 

Von 

C.  T  hainer. 

Der  44.  Band  der  Statistik  der  Güterbewegung  auf  den  deutschen 

Eisenbahnen  umfafst  den  Verkehr  für  das  Jahr  1892.  Es  liegen  mithin 

jetzt  die  Ergebnisse  von  zehn  Jahren  vor,  welche  schon  ein  umfangreiches 

Bild  von  dem  Wachsen,  Steigen  oder  Sinken  des  Verkehrs  in  den  einzelnen 

Verkehrsbezirken  im  ganzen  wie  bei  den  verschiedenen  Gütergattungen 

gewähren.  Im  Nachstehenden  sind  im  Anschlüsse  an  die  bisherigen  Ver- 

öffentlichungen in  dieser  Zeitschrift  (vergl.  zuletzt  Jahrgang  1892  S.  786  ff.) 

die  hauptsächlichsten  Ergebnisse  des  Jahres  1892  im  Vergleich  mit  den 

drei  Vorjahren  zur  Darstellung  gebracht.  Eine  wesentliche  Veränderung 

in  dem  Geltungsbereich  der  Statistik  ist  im  Jahre  1892  aufser  dem  Hin- 

zutritt einiger  Neubaustrecken  und  Bahnen  untergeordneter  Bedeutung 

nicht  eingetreten. 

1.  Gesammtverkehr. 

1892 1891 

1890 

188t» 
Tonnen 

Der  gesummte  Güterverkehr  umfafste     157  922  176  159  498  531  j  151  681 437   146  583  761 

Hiervon  entfielen  anf  den  Verkehr: 

im  Inlftnde   138  478  102  184  406  629  j  128  364  392   124  179  705 
mit  dem  Auslande   24  449074    25086  9021  23  317  045    22  404  057 

Von  dem  Inlandsverkehr  blieben  im 

engeren  Lokalverkehr  der  einzelnen 
Verkehrsbezirke   53  479  142    54  175  379    61  216  355     49  645  645 

und  wurden  im  gegenseitigen  Aus- 
tausche der  Verkehrsbezirke  be- 

fördert   .  79  993  960    80  231  250    77  149  037     74  534  060 

Vom  Auslandsverkehr  kamen: 

auf  den  direkten  Verkehr  zwischen 

Deutschland  und  dem  Auslände  .      22  321149    28110  939    21  270  302     20  345  696 

46* 
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704 Die  Güterbewegung  auf  deutschen  Eisenbahnen  im  Jahre  1892. 

1 

1802  1891  1890 

Tonnen 

1889 

auf  die  Durchfuhr  von  Ausland  zu 

Auslaud  .  .   

Aus  Deutschland  ausgeführt  wurden 

Nach  Deutschland  eingeführt  wurden 

Bei  Berücksichtigung  des  UmstandeB, 
dafs  der  Verkehr  mit  den  Seehafen 

zu  einem  grofsen  Theil  den  Ver- 
kehr mit  dem  überseeischen  Aus- 

lände darstellt,  und  dafs  der  hier 

nachgewiesene  Empfang  mit  der 
Eisenbahn  sich  vielfach  als  Ausfuhr 

aus  Deutschland,  der  Versand  mit 
der  Eisenbahn  sich  als  Einfuhr  nach 

Deutschland  charakterisirt,  beträgt: 

der  Wecbselverkebr  zwischen  den 

deutschen  Verkehrsbezirken  (mit 

Ausschluß  der  Seehafen)  .... 

der  Verkehr  der  deutschen  Verkehrs- 

bezirke tansschl.  der  Seehafen)  mit 

dem  Auslande  (einschliefslich  der 

Seehäfen) : 

in  der  Ausfuhr: 

a)  Versand  des  deutschen  Binnen- 
landes nach  dem  Auslande   .  . 

bi  Empfang  der  Seehäfen  aus  dem 
deutschen  Binnenlande  .... 

zusammen 

in  der  Einfuhr: 

a)  Empfang  des  deutschen  Binnen- 
landes aus  dem  Auslande  .   .  . 

h)  Versand  der  Seehäfen  nach  dem 
deutschen  Binnenlande  .... 

zusammen 

die  Durchfuhr  von  Ausland  zu  Aus- 
land, sowie  zwischen  dem  Auslande 

und  den  deutschen  Seehäfen: 

a)  Durchfuhr  von  Ausland  zu  Aus- 
land   

bi  Versand  der  Seehäfen  nach  dem 

Auslande  

c)  Empfang  der  Seehäfen  aus  dem 
Auslande  

zusammen 

2  127  924      1  976  962     2  046  743 

11548261  !  11947834  \  11031  192  i 

10772  8SS  1  11  163106  10239110 

2068  360 

10281  015 

10064  681 

I 

r 1 

71492628  68611818 

i  : 
>  i 

i 

UO  <2  /  «2  4  /  J 

11261398 

1 

i 

11  649116 

1 

10  720  150 9986088 

1  6032938 •1  714  773 4  630  514 4  678  638 
il  16  284  336 

1 

16393  889 16  560664 14  663  576 

■ 

10  326  584 10448840  9646317 9291506 

4  098  896 3  993  861 3  706  706 3  583  043 

14  425  480 

Ii 

14  442691 13  353  022 12874  548 

!i 

2127  924 
i 

1  975  962 2046743 2068  360 

296  863 
j 

298  717 311  042 296976 

446304 714  265 592793 778  176 

2  871  091 2  988  944 i  2960678 3  127  612 
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Soweit  es  ausführbar  war,  sind  S.  706  bis  713  nach  den  Angaben 

des  Kaiserlichen  Statistischen  Amtes  Flächeninhalt,  Bevölkerung  und 

Länge  der  Eisenbahnstrecken  der  einzelnen  Verkehrsbezirke  ermittelt 

worden. 

Die  Längenangaben  für  das  Jahr  1892  sind  der  vom  Reichs-Eisen- 

bahn-Amt für  1891/92  aufgestellten  Eisenbahnstatistik  entnommen,  unter 

Hinzurechnung  des  Zugangs  gegen  das  Vorjahr  nach  der  in  No.  1  der 

Zeitung  des  Vereins  deutscher  Eisenbahnverwaltungen  für  1893  ent- 

haltenen Zusammenstellung  der  Bahneröfinungen  im  Deutschen  Reiche  im 

Jahre  1892. 

Das  Verhältnifs  der  Eisenbahnlängen  zu  dem  Flächeninhalt  und  der 

Bevölkerung  der  Verkehrsbezirke  oder  Provinzen  und  ganz  Deutschlands 

ist  für  die  einzelnen  Jahre  berechnet. 

Weiter  ist  hinter  der  Angabe  des  Güterverkehrs  (ohne  den  Vieh- 

verkehr und  den  Durchgangsverkehr)  das  Verhältnifs  der  Güterbeförderung 

zur  Eisenbahnlänge,  zum  Flächeninhalt  und  zur  Bevölkerung  für  die 

Jahre  1889,  1890,  1891  und  1892  ermittelt  worden. 

Bei  der  Ermittlung  des  Gesammtverkehrs  ist  davon  ausgegangen, 

dafs  dazu  für  jeden  Bezirk,  1.  der  Verkehr  innerhalb  des  Bezirks,  2.  der 

Versand  über  seine  Grenzen  hinaus  und  3.  die  Einfuhr  (Empfang)  in  den 

Bezirk  zu  rechnen  ist.  Bei  den  einzelnen  Verkehrsbezirken  ist  daher  der 

Versand  und  der  Empfang  im  Verkehr  mit  den  übrigen  deutschen  Ver- 

kehrsbezirken zum  Gesammtverkehr  gerechnet,  während  für  ganz  Deutsch- 

land diese  Mengen  sich  als  Verkehr  im  Bezirk  darstellen  und  daher  nur 

der  Versand  oder  der  Empfang  eingerechnet  worden  ist.  Um  jedoch  den 

für  die  einzelnen  Verkehrsbezirke  berechneten  Verhältnifszahlen  solche  für 

ganz  Deutschland  gegenüberzustellen,  welche  auf  gleicher  Grundlage  be- 

rechnet und  deshalb  als  Durchschnittszahlen  zu  betrachten  sind,  ist  in 

der  nachstehenden  Nachweisung  für  Deutschland  überhaupt  in  den  oberen 

Zahlen  der  Versand  und  Empfang  mitberücksichtigt.  Die  obere  Reihe  der 

Verhältnifszahlen  für  Deutschland  stellt  den  Verhältnifszahlen  der  Ver- 

kehrsbezirke gegenüber  den  Durchschnitt  dar. 

Den  Verhältnifszahlen  in  Spalte  9,  13,  41,  45,  49  für  1892  ist  in 

der  Spalte  „Ordnungszahl"  die  Ziffer  beigesetzt,  welche  die  einzelnen 
Provinzen  und  Verkehrsbezirke  bei  Ordnung  von  der  kleinsten  zur 

gröfsten  Zahl  erhalten.  Die  Ziffern  über  dem  Durchschnitt  sind  schräg 

gedruckt. 
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BezL'ichn  u  no- 

tier 

V  e  r  k  e  h  r  s  b  e  z  i  r  k  e 

Flächen- 
inhalt 

i|kii) 

Kin- 

wuhncr-
 

zahl  am 

1.  De- 
zember 

IKK) 

Eisenbahnlänge  Ende  den 
Jahres 

1892 1891 
1*90 1889 

km km 

! 

km km 

5 6 7 

3  011,-ü 2  959,n 2  886,oa 
2  879,« 

l  CHIOp. 1  -101,47 

1  254,  u 
1  254,oy 1  230,9a 1  173,1» 

1  391,03 
1  373,*7 

1  350,33 
1  345,» 

3  170,:  i 3  182,.m 3  178,41 
3075,» 

♦ 

1  737,  ij 
1  244.13 

1  731,1". 
1  217,:>s 

1  721,19 
1  230,39 

1720^0 

1  225,  H 

2  143,39 
2  094,97 2079,oi 2021,45 

2  854,.«) 2  815,16 2772,99 2737,ts 

1  SS'-v^i 1  300,*  i 1  294,h 1 246»«» 

2  504,« 

2  302.93 
2  428,7% 
2  248,« 

2  422,» 

2  180,71 

* 

1  873/jo 

560,  i: 

1  837,<iu 

560,17 

1  810,33 

560.17 

1782,4» 

560,17 

1  754,i»ü 630,o* 
1  722.ni 

030,w> 

1  720,74 

630,99 

1718,» 

™* 

578,ö-* 

591, sy 
591,« 

569,1» 

Provinzen  Ost-  u.  Westpreufeen 

Ost-  und  westpreui'sisehe  Häfen Provinz  Pommern  
Pommerschi;  Häfen  

Mecklenburg  
Rostock,  Wismar.  Lübeck,  Kiel, 
Flensburg   

Provinz  .-Schleswig  -  Holstein. 
Kürstenthuiu  Lübeck  .... 
Elbhafen  
Weserhafen  
Emshüfeu  

Prov.  Hannover.  Hcrzth.  Olden- 

burg, Bninnschweig,  Lippe- 
Schaumburg,  Kreis  Hinteln 
und  Pyrmont      .       .    .    .  . 

Provinz  Posen   . 

Reg.- Bez.  Oppeln  
Stadt  Breslau  

Reg. -Bez.  Breslau  und  Liegnitz 
Berlin  

Provinz  Brandenburg    .    .    .  . 
Reg.-Bez.  Magdeburg.  Berzogth. 
Anhalt  

Res;. -Bez.  Merseburg  und  Krfiirt, 
Thüringische  Staaten.  Kreis 
SchmalkiililtMi  

Königreich  Wuchsen  
Provinz  Hessen  -  Nassau  inline 
Kreise  Rinteln  u. Schmalkalden  , 
Oberhessen  u.  Kreis  Wetzlar  . 

Ruhrrevier  der  l'rovinz  Westfalen 
Provinz  Westfalen,  Lippe-Det- 

mold und  Waldeck  (Arolsen)  . 
Ruhrrevier  der  Rheinprovinz  . 
Rheinprovinz  rechts  des  Rheins 

(.diiie  Kreis  Wetzlar)  . 
Rheinproviiiz  links  des  Rheins 

und  Fürstenthum  Birkenfeld  . 

Saurrt-vier        .    .       .   .   .  . 
Ruhrnrt,  Duisburg.  Hochfeld 
Lothringen  
ElsaN       .   .  .    .    .  . 

Pfalz  lohnt;  Ludwigshafen  > 

Gr<Ji'sli.Hes-en  ohne Oborhesseu) 
Grolsh.  Baden    'dme  Mannheim) 
Mannheim  und  Ludwjgshafen  . 
Königreich  Württemberg  und 
H'dieiizidlern  

Konigr.  Bayern  mhts  d.  Rheins 
('überhaupt 

62  4SI 

|   30  107  ( 

16  530 

19  793 

4*  ü*)4 

28  954 

13  212 

27  079 

39  *99 

1 3  i*55 

26  311 

14  993 

1*77* 
1673 

20  *01 
1  975 

3*73 

is  3h; 
2  719 i  bei  23) 

6  221 
S  2*7 
5  937 

4  393 

15  0-1 

I  3  IM]  1621 

l  350  45*0 1  336  444» 
1*4 767 J 616  102) 

242  9*7 1 

996  767 

M*  0*V 204  753 
31  (W3 

2  949  959 
]  752  (M 
1  577  379 

I     335  1741 

1  2  311  2541 
I  1  579  21 44 

\  2  542  101) 

1  343  010 

2*12  479 

3  500  513 

1  863 4G2 *32  7  I* 

1  773  581 

1  17*34* 

469  406 

2  621  752 »00  630 

73  361 
510  SOI 

1  093  1*6 
699  706 

72*  46* 
1  577  7731 
107  760| 

"  101  591 

1  942,00 

187.7* 

605,2' 

813,04 
654,  M 

65-1,^ 

I  503,19 

t  936,9ö  1  1  936,9«  I 
187,7«  :  187,ts  j 

(bei  23  angegeben) 

551ta:  561,«  • 
791,19  774,64 
645,  a  t 

646,  «.* 1  505,*» 
1  3-1 

4  884',7J 

[,55 

1401^1 

1  566,16 4  766.«» 

1901,» 

lö7,rt 

651,17 
77fc» 

643,« 
646^8 

1401,» 

47014« 510  521 

j  49  120  S42  | 
42  908,1.'-  42 
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Auf  je  100  qkm  Flächeninhalt  kommen Auf  je  10000  Einwohner  kommen 
■ Eisenbahnen 

Ord- 1892 1891 1890 1889 

Ord- null  £8  - 

1892 
1891 

1890 

1889 

nungs- 

Zahl 
km 

km km 
km 

Zahl 
km 

km 

km km 

9 10 11 

12 

 1 

13 

14 

16 

16 

1 
4,83 4,74 

4,62 
4,61 

13 

8,88 8,73 
8,51 

8,55 

2 
6,00 4,90 

4,9* 
4,78 

3Ü 

9,90 
9.49 

9,74 

9,44 

9 
7,58 

7,59 
7,45 7,10 

26 14,60 
14,60 14,33 

1  A  on 

6 
7,03 

6,84 6,89 

6,80 

8 

7,67 
7,57 

7,44 
8,15 

4 
6,38 

6,56 6,54 6,83 

tf 

A  1*  A 

9,64 9,99 

9,97 

10,15 
3 
'3 

6,oo 
9,43 6,98 

9,33 6,95 
9,31 

6,94 

9,38 

18 10 

9,78 
7,89 

9,88 

/,73 9,83 

10,08 

8,19 

11 
7,91 7,74 

7,68 
7,47 11 

8,io 
7,93 

7,95 7,73 

7 

7,i« 7,06 

6,95 
6,86 

6 

6,98 

A  AI 

0,83 
D,73 

7,48 
10,07 

'5 

9,66 
9,58 9,35 

9,00 

31 

9,97 
9,68 

9,64 

'4 
'4 

9,58 15,« 9,33 16,oo 
9,35 

1  14,54 

9,18 

1  14,61 

*3 

3 

8,91 

6,58 

8,64 
6,43 

8,33 

6,83 

9,oo 
6.*» 

t 

IO 

26 
88,48 

9  79 

38,4« 

9  64 

33,48 

9.49 

33,48 

33 
4 10.06 

6,73 9,86 

6,73 

9,71 

6,73 

9,72 7,89 
13 
?5 

8,43 
31,  »4 

8,88 31,95 
8,87 

31,95 i 8,84 29,83 

'9 

2 

9,89 
6,01 9,71 5,04 9,70 

6,04 

10,3* 

5,40 

»3 

14,93 
15,2* 16,38 14,70 

>5 

12,30 
12,61 12,61 

12,66 
30 
5 10,56 

6,31 

10,53 6,91 10,53 

6,91 

10,34 

6,91 

6 
1 

7,4. 
4,6V 

7,39 

4,69 

7,36 
4,69 

7,77 

5,10 

t6 '7 

31 
23 

18 

10 
8 

9,73 
9,si 11,03 

14,91 

9,97 

7,87 

7,84 

7,94 

8,86 

9,55 10,<7 
14,7:. 

9,9S 
I 

7,62 

6,*» 7,79 

8,86 

9,35 

10,84 
14,73 

9,39 

7,59 

6,82 
7,70 

(bei  23  mitgerechnet) 

8,86 

9,36 
10,*4 14,7a 

9,29 

7,59 

0,72 
7,59 

*4 

7 

16 

'5 

>4 

9 

11,85 

7.« 
9,36 
8,99 

8,92 
7,73 

iO^ 

8,56 

10,79 

7,24 9,22 
8,88 

8,93 

7,1* 

10,05 

8,52 

10,79 

7,09 

9,30 
8,88 

8,32 

7,45 

_9,2L 

8,42 

11,26 

7,32 

0,98 

9.38 

8,4? 

7,60 

8,7f 
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B  e  /.  ei  l  h  u  11  n  - 

Y  e  r  k  e  Ii  r  s  Ii  e  /.  i  r  k  «• 

Provinzen  Ost-  u.  Westpreulseri 
Ost-  und  westpreiilsische  Hillen 
Provinz.  Pommern 
Pormnersche  Häfen       .   .    .  . 
Mecklenburg  
Rostock,  Wi.Mimr.  Lübeck.  Kiel, 
Flensburg  

Provinz.  Schleswig  -  Halstern, 
Fiirstentlinm  Lübecs      .    .  . 

Elbhäl'en  .    .    .  . Wes  erbäten   
Emshäfen      .  ...... 
Prov.  Hannover.  Herzth  Olden- 

burg, Braunsehweig,  Lippe- 
Scbautnburg.  Kreis  Hinteln 
und  Pyrmont  ...... 

Provinz  Posen  . 

Reg-Bez.  Oppeln 
Stadt  Breslau  

Reg.-Bez.  Breslau  und  Liegnitz 
Berlin   

Provinz  Brandenburg    .    .  . 
Reg.- Bez.  Magdeburg.  Herzogth 
Anhalt  

Reg.- Bez.  Merseburg  und  Erfurt 
Thüringische  *taaten.  Kreis 
Sclmialkuldeli  

Königreich  *ai:hsen  .  . 
Provinz  Hessen  -  Nassau  i  ohm 
Kreise  Hinteln  n.  Schmalkalden) 
Oberhessen  u.  Kreis  Wetzlar 

Rulirrevier  der  Prov,  Westfalen 

Provinz  Westfalen,  Li)>]»e- Det- 
mold u  iid  Wal  deck  ̂ Arolsein 

Ruhrrevier  der  Rheinprovinz 
Rheiuproviaz  rechts  des  Rheins 
volme  Kreis  Wetzlar)  .    .  . 
Rheinprovinz  links  des  Rheins 
und  Fürstenthum  Birkenfeld 

Saarrevier  ....  ... 

Ruhrort,  Duisburg,  lloehfeld 
Lothringen 
Elsafs  

Pfalz  ">bne  LmDvigshafen 
(iroJsli.  Hessen  i  ohueOlierhessen 

("irol'sh.  Baden  (ohne  Mannheim 
Mannheim  und  Ludwigshafen 
Königreich    Württemberg  und 
Hohenzollem  

Künigr.  Bayern  r.  d.  Rheins 

Hcberhau.pt 

Ein- 

M 1  t 

Flä- 

wohner- 

chen- 

zahl am 

1.  De- zember 

innerhalb  des  Yerkehr&bezirkes 

inhalt 
1*92 

1  :  in 
1*:M 

1*90 18*9 

•jkm ls9o 
T  u  n n  e  n 

3 1 17 18 19 20 

J  02  4*!  [ 

]  30io7[ 
I  I 

1  10  530  j 

J  19  793 1 

3  0-11  102 

350  450 
1  330  14 1 ist  707 

tut;  102 

242  9*7 

'I7(i  Ii*  17 

100  34S 32s  145 
7  779 

457  130 

29  013 

150  949 
292  510 
10  484 

474  552 

32  03* 

1  005  100 
10*178 
277  700 
10  901 

391  804 

35  595 

941  WV> 
irtl  CV*1 175043 

14312 

298  880 

20040 

990  707 

sl*  0*7 
204  753 

31  1*3 

41-2  860 

42  >SS 
144  146 

4  470 

393  039 
53  932 

202*15 

3  841 

373  554 

0-^*04 

158  754 
5  421 

366 

56254 162536 

4429 

|
 
 

IS  t
RM 

2~  951 

1  r->.  01 0 

[  21  079[ 
!  39  H9ö[ 

2  949  959 

1  752  (»94 
1  577  379 
335  171 

2  31 1  254 
1  579  211 

2  542  401 

3  592  **3 
1  049 130 
3  788  882 

17  1 11 
2  4*0  899 

5s  8-13 

1  938  453 

3  si/5  170 

1 005  100 4  103  072 1*  231 

2  518  941 
77  108 

1  *03  278 

3  493  012 
978  606 

3  700  808 
13  930 

2  410  093 

03  436 
1  571  392 

0  4t>D  9W 
899078 

3  644  783 

,11 021 
2333924 

54972 
1  462961 

13  855 1  343  010 4  511  914 4  097  387 4  327  481 3  975079 

20  311 14  993 
2*12479 

3  5(10513 

3  555  149 
5  457  795 

3  803  505 
5  513  573 

3  288  997 
5  688  023 6062678 

IM  77* 

1  673 

l  «63  402 
*32  748 

1  505  094 

3  966  026 
1  483  065 
4  141  505 

1  541538 

3  948  442 3667185 

20  804 
1  975 1  773  5s  1 

1  178  348 
1  451  240 
2  5*0  024 

1  445  207 
2  099  953 

1  388  370 
2  569  590 

1378722 

3  *73 109  400 OO.)  Ohl 0  M »  *UU 002  742 

2
:
:
 

l!-i  380 

2  719 

(bei  23; ti  221 *  287 

5  937 
4  393 

1  i 

2  021  752 400  030 

73  301 

51O80I 
1  093  HO 

099  7fJü 728  408 

1  F.77  774 
1H7  700 

3  188  472 

1  913  030 
237  7sy 

1  045  530 
530  709 

010  509 
591  839 
770  839 
20  331 

3  272  8,(7 1  792  992 

193  195 

521  242 

522  434 
547  495 
810313 
28  088 

3  048  574 
1  626  409 212  626 

926  974 478  766 

508011 5124861 

798989 

24  098 

2  937  607 
1 619 191 

278  470 
816  782 452728 

490  681 
466912 

78790* 24  267 
2(1017 

09  920 

2  lni  591 
1*00  900 

1  321  904 

4  134  903 
1  239  917 
4  093  566 

1  210  782 

3  849  066 1 108691 
3  761184 

540  521 

49  420«; -2 

53  479  142  64  175  379 51215  355  49645646 
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Die  Güterbewegunj?  auf  deutschet!  Eisenbahneu  im  Jahre  189z. 709 

der  Eiseuba  h  n  wurden  befördert 

InlandRverkehr 

Versand  der Verkehrsbezirke  nach  dem  Inlande Empfang  der  Verkehrsbezirke  von  dem  Inlande 

1892 1891 1890 1889 1892. 
1891 1890 1889 

Tonnen Tonnen 

21  22 23 24 26 26 

27 

28 899  391 
478  788 
495  8o2 
747  690 
350924 

851044 
477  137 
i  in  Iii 448  441 
641  839 
308  800 

895268 
412 156 
491  426 
670596 

315  648 

860885 

402  223 
478627 

600023 
254  120 

1264127 

694  854 
768747 
683832 
469299 

1270  760 
683  305 
748243 
592  822 
420  398 

1  160  038 
698  982 
637  394 

645  155 
385  046 

1  143  704 
708  122 

679129 

648  745 
886240 

761868 788  138 Il7tj 
Tai  977 GtlG  Ol  D t>f)()  oln 

076  U 
KQft  i\00 
DÖ9  U22 D4Ö  703 

859152 
1258680 
775  429 
76451 

303  997 
1 166  100 
835112 
86  524 

278  781 
1064  080 

708  Ü.J.S 76  864 

242851 

1 021  674 

73U  0:*f) 91  152 

876  511 
1869  683 
1  030726 

97  627 

887  236 

1832119 

927  161 
132  380 

784  164 
1824  131 
9Ö8  o04 
114  920 

766  982 

1  743392 QAn  TQ  1 

yoo  7b  l 
130745 

2  OSO  U«JÖ 
786902 

/  t)bU  117 
411587 

2188  418 
737  088 

2397615 

O  ACiÜ  7 CIA 

752  504 
o  oöK)  Ü7Ö 
412  776 

2213  264 
760  900 

2288  780 

2620  670 
787  829 

7  970  446 
380612 

2035  486 
714  033 

2128882 

2  530  389 
797  971 

7445  084 
366  782 

2199  969 
684  780 

2121  616 

4  485110 
1723058 
641  233 

2168859 
2  394  265 
4  453  739 
2  663  968 

4  593  254 
1  838  065 
609  894 

2205656 
2524404 
4  460  151 
2  659  771 

4  314  496 

1  597  209 
612  578 

2052  608 

2  414  310 
4  438  310 
2  623  693 

4  170  509 
1  616  997 

544  376 

1  794  374 
2  339  495 
4  413  783 
2  462995 

2211  112 2186  883 2082  544 1  974  871 2426713 2469  380 2  406  874 22921:80 

3  223  568 
2095  684 

3  315  181 
O  1  AO  OTT 2  102  277 

3  162  981 
2009130 

3177089 
2109  866 

8  106  558 
3  337  873 

3  205173 
3  225  257 

3113  362 
3217  990 

3  147  654 
3  409  630 

• 

2037  060 
15  945  819 

2011  470 
16  345  419 

1925  957 
1 R  ftRQ  üiXA 

1879223 
10  uo/  D«jy 

2650  504 
A  1  CO  SRO 4  lOJ  002 

2739224 
1  OOO  f  \f\7 4  £!£?J  OO  / 

2625  315 

q  ooq  Q>» o  yyz  osz 

2  495  955 
1  S71  RH« 

3  466015 
8830  271 

3  521  436 
8971  534 

3  400  4^4 
8  749  967 

3  260959 
8  545  810 

4  164  529 
5  336  246 

4  186  087 

5  447  400 

3  9»8  162 
5  329  452 

4  072  621 
5  219  627 

2195116 2172  917 2 175  350 2087  751 2  972  669 3006811 2908  199 2  871  837 

2044067 
3  327  535 
1  876 108 
1  974  285 
871944 
^99647 
964  694 
996  072 

1905673 

1  976  270 

2416  6: '6 1  858  448 
1  828  609 
359  329 
914  770 
894  305 
992  678 

1  673  592 

1  846  143 
3  322819 
1  743  847 

1  849  648 

354  4-12 877  969 

838  ltitf 
934  004 

1689  967 

1  699  427 

3  209  880 
1  799  725 
1  706  519 30'.  676 

861  686 
723  525 

828067 
1600  761 

4  086  36t» 1  696  541 

6  963  879 
1  791  782 
1219  248 
1  280  367 
1008  680 
2053  434 

822  *46 

4  338  555 
1  497  619 
6  832  879 
1  734  571 
1  214  248 
l  274  668 

1  096  864 
2  019  752 832  362 

1117  902 

1  382114 
6  781971 

1  668  758 
1  126  624 
1  198  812 
963  487 

1  936  086 
80G552 

3;87  625 

1  270  995 

6  239  822 
1  428  296 
1020  739 

1  117  644 
867  503 

1  891  340 

841075 

737  046 
1  879  617 

734  854 
1  791  357 

654  047 
1  645  821 

660  551 
1  578  988 

1  907  227 
2074  307 

1  802  966 

2115  772 

1  784  128 
2  027  070 

1  643  333 

1  946  454 

79  993  960 80  231  250 

- — — — — 

77  149037 74  534  059 79  993  960 80  231  250 77  149037 
74  534  059 
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I!  e?.ti  <•  h  Ii  n  n  % 

der 

V  o  r  k  e  h  r  *  b  e  z  i  r  k  e 

 2  

Provinzen  Ost-  u.  Westpreufsen 
Ost-  und  wustpreufsische  Häfen 
Provinz  Pommern  
Pomiuersehe  Hiifen  
Mecklenburg  ...       .   .   .  . 
Rostock,  Wismar,  Lüheck,  Kiel, 

Flensburg  .   

Provinz  >chleswi^  -  Holstein, 
Fürsunthum  Lübeck 
Elbhäfen   .  . 
Weserhafen  
Em*häfen  
Prov.  Hannover.  Herzth.  Olden- 

burg, iirfiunschweif,  Lippe- 
8chaumhun;,  Kreis  Hinteln 
und  Pyrmont   

Provinz  Posen   . 

Keg.-Bcz.  Oppeln   
Stallt  Breslau  

Reg.-Bez.  Breslau  und  Lietrnitz 
Berlin  

Provinz  Brandenburg    .    .    .  . 

Reg.- Bez.  Magdeburg:.  Herzogth. 

Kot;. -Bez.  Merseburg  und  Lrfurt, 
Thüringische  Staaten.  Kreis 
Schmalkalden  ...... 

Königreich  Sachsen  
Provinz   Hessen  -  Nassau  ohne 

K  rcJft'Kiii  t  ein  u.  Schmalkalden), 
Oberhessen  u.  Kreis  Wetzlar  . 

Rulirreviur  der  Prov.  Westfalen 

Provinz  Westfalen,  Lipjie-Det- 
mold  und  Waldeck  (Arolsen) 

Ruhrrevier  der  Rheinprovitiz 
Rheinprovinz  rechts  des»  Hheius 

'ohne  Kreis  Wetzlar)     .    .  . 
Rheinprovinz  links  des  Rhein» 

und  Fürstenthum  Birkenfeld  . 
Saarrevier  

Rnhrort,  Duisburg.  1  lochte Id 
Lothringen  
El  aufs  :  

Pfalz  (ohne  Lndwigshafen 
Gro  fsh.  Hessen  {ohne  Uberhessen  ^ 
GroJsh.  Baden  (olme  Mannheim 
Mannheim  und  Ludwigshafen 
Königreich    Württemberg  und 
Hoheiizollern  

Konigr.  Bayern  recht»  d.  Rheins 

Ueherhnupt 

Flachen- 

inhalt 

qkin 

3 

Ein- 

wohner- 
zahl am 

1.  De- 
zember 

1890 

M  i  t 
Auslands 

Versand  nach  dem  Auslände 

1692 
1-91 

1690 1889 

Tonnen 

•29 

30 31 

!  6  497 
103  183 

«läi 67 * 

3112 

62  481 30  107, 

16  530 ! 

19  793 

•IS  60-1 

•28  954 

13  212 
•27  079 

30  899 

13  855 

26  311 
14  993 

3  011  162 
350  450 

1  336  44  1 

184  707 
610  102 

242  987 

996  767 
81*687 

204  753 31  063 

2  949  959 

l  752094 
1  577  379 

335  174 

2  311  25-1 1  579  244 
2  542  401 

1  313010 

2  812  479 

3  5O0  513 

1 8  778 
1  673 

1  863  462 
832  748 

20  804 
1  975 

1  773  58 1 
1  178  348 

3  873 469  40G 

18  386 
2  719 ■bei  23; 

6  221 

s1  2^7 

5  937 4  393 

|    15  081  [ 

L'621  752 

400  030 
73  361 

510  801 

1  093  18G 
1.199  706 

728  468 
1  577  773 

107  760 

20  017 
69  926 

2  101  591 
1  860  960 

19  891 

76  304 
1  231 

70  335 
27 

4  061 

5  743 

70  5-16 75  132 

465 

43  781 
7  368 

2  943  060 
28  370 

932  ISO 
29  973 

27  627 

65  283 

14  699 

69  960 3  169 
75  885 

146 
3  756 

5  985 

68  952 

79086 
1079 

51  721 9  392 

3  295  610 
31  128 

955  841 32  908 

34  867 

59  668 

11093 

93  246 1069 

69002 

103 

5  967 
62  302 

81  726 
945 

57  514  42678 
8  414  18000 

3082122  27264' 32234  29  7 

793  694  811 

27  817  3424'. 15  934 

63  263 

42  920       40  330       39  610  371 
195  198      132902      164  302  13074 

113  570      115  387      115  929  109879 
3  099S57    2  833  002    2  596  816  24071 

137  016 
6%  440 

8-  1*8 

652  865 

828  708 

37  420 375  450 
153  648 
60  462 
22  171 

151  77 
245  334 

152  995 821  507 160  144, 

106  658       86  997 

4 

00  360 

235  363 

679  676 790022 

51937 
132  029 
162  034 

97  425 27  918 
167  754 

242  348 

66! 

J33J 

691  462' 

826661! 
33907; 

332268! 

163  495, 
do  4ol 

31 120 

167  422' 

212034! 

69  07l! 
267466! 

645793 900781 

801 

1691 

68407 

80129 

148007 
168986 

|=4Ö
  4L 

540  521  H9  420  842  1 1  516  26 1  11  947 '  834  11 081  19ftj  1098lOl2> 
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Die  (iüterbewegung  auf  deutschen  Eisenbahnen  im  Jahre  1802.  711 

der  Eisenbahn  wurden  befördert: 

verkehr Ueberhaupt 

Empfang  von  dem  Auslande 
1892 1891 

J 

1890 1889 

1892 1891 1890 1889 

Ton 
n  e  n 

Ton 
n  e  n 

83 
34 

86 
86 

87 38 

39 

40 

77  874 
323  378 

2214 
28483 
1628 

92197 
599  047 

4  252 
24416 
2009 

117  339 
466  621 

1466 
25  311 
1468 

102122 

650  98-1 1776 
84  497 
1902 

3237  950 
1679672 
1  596  169 
1688119 

1269314 

3243  542 
1986398 
1  496  615 

1851446 
1206907 

3  188  934 
1779382 

1409060 
1420  966 
1093969 

3066077 
2039507 

1360  387 
1  344  316 
941285 

5619 7028 4954 
6201 

1467  869 1407  946 
1 

1596  891 
3  184  348 
2068514 

229017 

| 

1369  366 1818088 

4  466 
69  690 
14  187 
6047 

- 

6634 
bd  245 
14  340 

6190 

4166 

75  043 
15  789 
4  875 

4496 

61889 
15  597 
6006 

1656721 
3  311887 
2089  619 
184086 

1446584 
8094  360 
1  972  610 
202025 

1385096 
2  949  298 

1884266 

232878 

66  496 
63  939 

483  687 
106  032 
317  126 
261688 
286  526 

71489 
51  431 

642160 
136  753 
802  295 
256  121 
283846 

84  b77 

48  368 
610036 
109686 
266249 
230  632 
248  288 

76079 

54  720 
586  653 
110783 
206032 

261227 
268194 

10803  275 
3  620  890 

15  518  979 
2780459 
8312  888 

6  541  881 
7  314  189 

10790416 
3  716498 
16982001 
2804644 

8  514  745 

5  586188  < 7130  642 

10471269 
3  415  422 

15  975  <XK) 2  688976 
7  910432 
5  474  228 
6  583  139 

10264  601 
3  380775 

14  896  3°5 2  312727 
7  890  767 

5449  008 
6  803  859 

35868 39  606 32631 88692 9250  880 9452824 6912  793 8334  645 

9  778993 

14  388  536 
399  086 

3010025 
389  274 

3080963 
375  862 

2793  664 
347  713 

2680  619 
10  327  276 
14046575 

i 

10  753  463 
14  064  972 

i 

9980  702 
13863099 

121  378 
636  632 

141  412 
611796 

139227 
586814 

160006 
484141 

6487  606 
27  811087 

6490568  , 

28  060  779  i 

6  347  966 

26  784  757 

6  123  788 

25  491  111 

62022 
452744 

68426  80719 
424  690  260282 

88  742 
272889 

9  280858 
17  901  725 

9  374  151 
18  365084 

s  927  879 

17  666  165 
8939513 

17  238  686 

56  418 63  873 62617 TT  OOC 
77  o 2b 5  877  752 6  927  059 5  835  805 6  666  029 

713  880 
155  193 
34  209 

369  529 
288874 
57  573 
38  305 
81  102 
48097 

706  104 
114  425 
42394 

389  996 
314  833 
48  469 
49009 
97  989 
57  791 

700  638 

182  676 
32  775 

318000 
287  554 
48  330 

43  907 
83  742 
43  766 

79*1  Atli 
i  £%3  IUI 

155611 
39  178 

271  014 

308  776 
51  930 
40  893 

109808 
37  588 

10685  644 

7  921  103 
9  149  398 
5  550  676 
2  570  483 
2  908  558 
2625  589 

4  059  221 
3  048181 

10  97ii  504 
7  611  664 
8  979  153 
5  314  039 
2571  686 

2857  756 
2  615  591 
4088  486 

2  834  781 

10  304  639 

7  290  679 

8808126 
5095  633 
2  405  881 

2  698  573 
2  389  166 
3  910  243 
2  776  412 

9  896  814 

7  149408 
8  387  327 
4546946 

2257  768 
2  578  199 

2147  961 

3  761  631 
2571  978 

107  832 
■2  007  263 

157  219 
1  903  507 

123  638 
1  807  424 

HO  194 
1  682  440 

4  134  429 
10  331  353 

4  001  448 

10  137  264 

3*31666 

9  566  846 
3  686  320 
9235  849 

10  772888 11  168  106 10239  110 10064  681 
285  788  211  - 
79993960 237  748  818 

80  231250 

226  783  731 

77149  037 

219069460 
74  534  059 

157  922175 157  516  568 149  634  694  !  144  525  401 
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H  t-u'i  c  1,  i)  u  ii  ic 

der 

V  e  r  k  »  Ii  r  s  b  e  z  i  r  k  .• 

F!fi<  ]if  n- 

inhalt 

rjkin 
3 

Ein- 

wohner- zahl am 

1.  De- 
zember 

1*90 

$ 

D  e  r 

für  das  Kilometer  Eisenbahn  auf 

p 

-3 

1892 1891 
1890 1889 

Tonnen 
11 

42 43 44 

1  633,  i 

1  767/. 

1  721,'. 

1  772,6 

ansi,:. 
1  972r> 

1  910,4 

1896.* 

-  37  4,1 2  084,3 
1  992,t 

1921.* 

3  571, ' 

3  479,'.' 

3  363,1 
3  221,1 

1  243-f- 

4  112.'. 

3  978,1 4  022. 

* 

2  083.7 
12  473.- 

2  147,.' 13  94  7, 3 
1  983,8 

12966,7 

r,  ir>3.% 
5  404,<> 

505O,t 

4  503,n 
4  506,5 4  348,3 

4  2dü.1' 

■ 
*J10;6 

7  270.0 

6  885,ü 

6  684,1 

4  122," 
(j  09  l,v 

4  427,6 

6  249.* 

4  120.J 6  357,2 
4049,J 

6  567.* 

3  462,i 
49  6  47,0 3  532.0 50  093." 

3  506,i 47  815,4 

3  4SV 

45  506,* 5  291,2 

42  870,7 
5  443,-j 

43  335,» 

5  188  4  :  5m« 
41 95;!,;  |  44396,4 

10  167,7 

10  013« 

9  859.7 
9  937/) 

Provinzen  Ost-  u.  Westproufsen 
O.-t-  iiiul  wosiprenfsisehe  Hüten 
Provinz  Pommern  
Pommersehe  Hafen  .    .  . 
Mecklenburg  ... 
Kofit.iu  k.  Wismar.  Lübeck  Kid. 

Kl>  n-lmvi:  .    .  .  . 
Provinz  Schleswig  -  Holstein, 

Fürstt-nthnm  Lübeck      .  . 
Elbhäfeu  .    .    ,  . 

WeserhaO'ii  
EmshälV-n  ...   
Prov,  Hannover.  Her/th.  Olden- 

burg. Praunscliweiir.  Lipue- 
Soli.uinibnrLT,  Kreis  Rinteln 
und  Pyrmont  .   

Provinz  Posen  

Koir.-Hez.  Oppeln  
Stadt  Krcslau    ...        .    .  . 

Re<;.-Rez.  Bre.-lau  und  Lie^rnitz 
Per!  in  

Provinz  Praiutenbtir-        .    .  . 

Pe»-.-Hez.  Ma-dehur^.  H erzogt h. 
Anhalt  

R.-ir.-Kez.  Mi  r-ebui;:  und  Erfurt, 
Thüringisch-'  .Maatm.  kreis 
SrhmiilkaldeTi  

Königreich  Sachsen  
Provinz  Hessen  -  Nassau  ohne 
Kreise  Rinteln  n.  Seh  mal  kaldeu ) 
Oberhesseu  u.  Kreis  Wetzlar  . 

Cuhrrevier  der  Prov.  Westfalen 

Provinz  W  estfalen.  Lippe -Det- 
mold und  Waldeck  •  Arolsen} 

Rulirrevier  der  Kheinnruvinz 

Rheiupruvinz  rechts  des  Rheins 
ohne  Kreis  Wetzlar 

Rheinprovinz  links  «les  Rheins 

und  l'firsf .'iitljtnn  Hirkciil'eld  . 
8aarrevii-r  
Rulirorr.  Duisburg,  Hu  e  Ilfeld 
Lothringen    ....        .    .  . 
El.«  als  .   
Pfalz    olirn-   l.uil\v]<rslj;ifi'H  . 

Ornlsh. Hessen  ohm-t  Iberliessyn  • 
Or^f-h.  Hilden  .ohne  Mannheim} 
Mannheim  und  Ludwins  baten  . 

Köjii^r-'ii  h  Württemberg  und 
Hcdienzolh-rn  

Kötiiyr.  Hävern  n  <  hts  d.  Rheins 

i' überhaupt 

62  481 

30  107 

16  530 1 

19 793 j 

48  604 

3  Uli  1021 

35«)  450*1 

1  33ii4444 ist  707  I (iL:  102) 

242  987  ) 

990  707 

h  18  687 
21  »1753 

28  954 

13  212 
27  079  ( 

I 
I 

39  K99 

13  s55 

|    26  314 M  993 

1*  778 

!  (".73 

20  804 1  975 

3  873 

IS  386 2  719 
•  bei  23.i 

6  221 
S  2*7 

5  937 
1  393 

2  919  959  1 

1  752  0941  4 1  577  379! 

335  174  l  . 

2  311  254 \ilb 

1  579  244  I,  , 

2  542  4iH|j'* 

1  343  OKI, 

20  647 

09  926 

510  521 

2  *12  479 
3  5(10513 

1  863  402 
832  748 

l  773  581 

1  17*31«! 

469  40t 

: 

17 

21 

2 621  752  /  ' 4iki630|  -■; 
73  301 510  801 

1  093  186 
099  700  13 
728  40*  10 

1  577  773 
107  700  / 

2101  591 

15 

5.503,)      5  664,1      5  319,3» 
421*2,i<  40  534,3    38  825.6  | 

zu  No.  23  gerechnet) 

9  182,3      9  635,v  1    9243,b  I 
3  101a;      3  250,»  1  3106,? 
4  441,'-  4  426,3 
1008,;»      4  043,» 

4  725,5»      4  599,  < 

4193,9  I 
3  693,4 

620&J 
38073,3 

8248,t 
2  91W 

4006,1 

4M8,> 

49  420  *42 

6 
2 

2  542.? 
2  039.9 

2  544,9  ' -im1 

2446,4 

2007,6 2889»» 
1964/ 5  495, 

5  449,i 

8  680, 3  740, 
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Güterverkehr  berechnet  sich 

tür  das  Quadratkilometer  Flächeninhalt  auf für  jeden  Einwohner  auf 

Ord- 
1892 1891 1890 1889 

Ord- 

1892 1891 
1890 

1889 

nungs- 
nunga- 

Zahl Tonnen Zahl Tonnen 

45 
46 

47 
48 49 50 51 

52 

l 

2 

5 

78,71 

104,to 

164,95 

83,70 

94.60 

168,13 

79,m 

94,oo 

148,43 

81,70 

89,50 

136,3s !  1 

1  2 

\  T 

1 
 6 

\  U 

! 
 • 

1  18 

1,0647 

4,7929 1,1943 

8,3246 

2,0602 

6,9977 

1,0665 
5,6681 

1,1198 7,3143 1,9573 

& 

1,0543 

7,6905 
1,7756 
5.5944 

1,0098 

6,1656 
1,0100 7,9772 

1,5337 

6,3109 

7 

8 

261,io 

268,03 

241 56 

269,27 

229,42 

260,18 

218,98 

254,52 

1,6611 

4,0447 9,9614 

6,8102 

l,6i  21 
8,8903 

1 0  0536 

7,2284 

1,4513 

8,7797 

9.6341 

6,3618 

1,3994 

4,4607 10,5015 

7,4338 

3 

13 

in 10 
! 

126,o« 
1    \1A  IM i  174,61 

407,83 

322,20 

128,3« 
1286,34 

418  oo 

318,72 

117,96 
1209,19 
402.60 

802,17 

116.76 
l  1227,49 

376,^0 

294,57 

l  16 

6 

39 

/  36 
X  13 
/  12 

\  10 

3,6623 

2,0663 

O  HUI 

»,8385 
8,1464 
3,5953 
3,5049 2,8769 

3,b.'.7* 2,1212 10,7660 

0,3674 3,6821 

3,5373 2,8046 

3,5496 1,9493 10,1283 

7,7243 3;  4 226 

8,4870 
2,5893 

3,6364 
1,9706 

9,i«l6s 
7,7844 

8,4082 4,139« 

2,6913 

'9 

667,69 682,37 643,29 601,56 

35 

6,88*3 7,03*5 6,6364 6,7338 
12 
21 392,46 

986,oi 
408,66 

937,»s 

879,39 

924  64 

371,63 
959,35 

16 

17 3,6719 
4,0080 3,8335 

4,0151 
3,5487 3,9603 3,6451 

4,5308 11 
26 

846,49 
16  662,18 

346,65 
16  772,74 

338,m 
1 6  010.00 

326,11 
15  236,76 

11 

35 
3,4X15 

33,3970 3,4*31 
3,4065 32,1643 

3,3386 

35,9190 
'4 
'5 445,83 

13  696,70 
460,3t 

13  84ö,n> 
429,05 

13  404,6$ 
429,70 

12975,15 

33 

6,2329 15,1923 

5,4085 

15,5754 
5,0338 

14,9933 6,3636 
17,0805 

23 
1  517,63 1  680,35 1  506,80 1  460,37 

3' 

12,  «102 
12,6151 12,4324 

12,5809 r7 
34 

20 

9 
16 
t8 '* 

RQ1  n 
081,18 

2913,»« 

893,36 
310,18 
489,91 
597,08 

471,5* 

696,71 
2799,w 

(zu  No.  23 

864,2i 
310,33 
481,34 
596,40 

459,07 

660,48 
2  681,34 

gerechnet 
819,13 

290,32 
454,53 

543,H6 

443,3« 

2629,43 
) 

730,90 

272,44 
434,26 
4S-S95 

419,97 

1  o iy 

33 

3V 

3° 

8 
20 
14 

S  9 

\  34 

4,0<5" 

19,771
6 

10,8*01 
2,3.i  14 

4,1568 
3,6043 2,5737 28,2960 

4,1853 
18,9992 

122.3970 

10,<033 

2,3.'.2;» 4,0842 

3,5907 
2,5913 

26,3074 

3.9303 

18,19s0 120,0655 

9,9758 

L',2003 

3,8567 3,2797 
2,4783 25,7648 

4,0447 19,1064 

9,2884 2,toio 

6,0006 
8,0970 
2,4486 

22,7214 6 
4 

200,34 
147,75 

193,so 
144,97 185,5« 136,8t 

178,70 

132,(H 

4 
7 

1,9673 

2,1251 1,9040 
2,0854 

1,8282 
1,9681 

1,7393 

1,9558 

486,« 439,85 419,64 406,20 
4,7710 

4,8107 4,5988 4,6753 
292,n 291,42 276,79 

267,33 

8,1955 
3,1871 3,0278 

3,0845 
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Versand  des  Auslandes. 

Beförderte Mengen in 

L'es  verKenrsnezirKS 
1891 1890 1889 1892 

No. Bezeichnung Tonnen 

54 5  689  651 6  630  497 5  084  637 4  831  195 61 
977  756 882  483 802974 751 123 

60 
Belgien  909225 828  871 786440 845  862 

59 

'JOB  891 

1  041 118         W2  4G3 
1 

913  882 
55 Oesterreich   (ohne  Böhmen, 

Gaüzien,  Ungarn).   .   .  . 593  122 642  261 626660 597  207 
53 866  433 310 194 339  975 288  769 
52 

846168 
501029 

403  961 
391  861 

50 Rufsland  (ohne  Polen) .   .  . 334  444 548196 473  496 
638  714 

58 236  388 210079 
200016 

220  439 

51 Polen   236  398 376  436 875  868 898  298 

56 115228 97191 
110809 106242 

57 

100609 77  481 
70441 67  688 

64 
12898 16167 10160 

11902 

62 England  ...  ... 
2688 1694 

978 
1  370 68 

298 
418 

242 
239 

Empfang  des  Auslandes. 

Beförderte  Mengen i  n 

ues  v  erkenrs  DezirKs 
1892 1891 

1890 1889 

No. Bezeichnung Tonnen 

61 
2527  116 2  541852 2267  676 2  290  457 

55    Oesterreich   (ohne  Böhmen, 

Galizien,  Ungarn)  ... 2118720 2420839 2130702 1913  918 

54 Böhmen  ........ 1  416  727 1  375  688 1  401  233 1829  289 
56 1239126 1316  031 1208459 1  147  946 

60 
1 195207 1  201  796 1  038 126 822  654 

58 904  131 961 486 869  279 791  770 
59 
53 

878  684 

389  546 
811  076 
443  787 

801882 

360029 
668  634 
267117 

51 383  764 
328  279 396 198 398020 

52 Galizien  807  348 343  603 317  967 296020 
67 

151  764 129  456 149491 266  608 

50 
64 

Rufsland  (ohne  Polen)     .  . 
Dänemark 

43  851 
41  257 

36807 

37  429 
65204 
34960 62  968 34280 

62 
63 

502 
283 

688 

217 

805 

192 
1003 
492 

Die  einzelnen  Artikelgruppen  des  Waarenverzeichnisses  (s.  S.  343  ff. 

des  Archivs  von  1884)  ordnen  sich  nach  den  beförderten  Mengen  des  Ge- 
samratverkehrs: 
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tti Abgekürzte 

Bezeichnung 

Beförderte  Mengen 

in 

1*92 1891 1890 

Tonnen 

60 61338  648     68  510281 
66  833646 

6 1071  4  BRfi 14  1 13  ÖOtJ 12  707  373 11  383  837 10463006 

69 L£  ooy  0Ö4 12  620  593      12  885  578 12514207 

20 
(l  4<K\  A(\A 0  4  Ji7  4U4 5842526 6  039  879 5930150 

21 Erde A  t\7A  ftl  A 1  Ol*  U14 6  076  372 
4  470  383 

4  077  676 

11 4  011  D04 4  447  169 4  437  529 4  519  649 
70 

Sonstige  Güter  A  f\Qf\  Ol  Q 
4  oöo  yio 4  241817 3  978  m 3  705  655 

49 Rüben   A  SOä  R97 4  518097 4  264  772 3  782  451 

10 3  ivo  ooa 8  182  130 2  967  388 2591  485 

31c 0  ODO  f  14 3  738  577 3  358  763 3  171  688 

31b 
Q  AAA  Kill 
0  444  OU1 3  4(13  828 8  381919 3  438601 

41 Mehl  ^  014  XK1S 2  535  861 2  480  689 2  417  099 

31a Rundholz  J  44 J  Hos 2360960 2306  360 2112  204 

12 Eisen  und  Stahl  .  . O  URO  IU\Q Z  <ß>£  WO 2 144  375 2083  300 
2  213  705) 

28a 
O  QQO  1  nß -  £0  ~  1  LI) 2  303  673 2  075  106 2119  221 

86 Kalk  1  f>44  äcv 1  834  387 1  705  838 1  738  669 

28d Gerste  1  004  OÖJ 1  367  260 1  333  276 1  425  720 

28b Roggeu   1  OdvF  104 1446  564 1  866  443 1  384  894 

1802588 1204  366 1  122224 916  842 

1253  646 1471525       1  380682 

1238403       1170  852 

1315  961 

7  Cement  1236  646 1104604 

Bier  1  190  194 1  140675 1  104  602 1028  682 

68a 1  174  468 1240  695 1207  737 1  028  149 

52 Salz  929  447 954  603 901  916 1025  349 

69 906  490  ,  901491 881986 688  428 

28c Hafer  839  374 959  787 804  332 805  936 

13 Eisenbahnschienen  .... 794  706 907  962 809833 717  963 

46 Petroleum  und  Mineralöle  . 667  036 622034 694  798 
586  747 58 Steine,  bearbeitet  654  172 646  571 520  993 518  305 

19 Eisen-  und  Stahlwaaren  .  . 633  481 628  480 611  596 620  420 

16 Eiserne  Dampfkessel 606  776 619  383 625  832 670  398 

22 Erze. 566  677 549989 607  405 561  369 

44 Oelkuchen 553  490 626  312 404  461 
383  331 

46 Papier  

Zucker,  raffinirt  . 

538  769 518967 502  452 469  657 

68a 
504  765 607  661 489  622 432  194 

42 463  147 506  886 435  765 423  147 

62 Theer  446  396 422633 408  895 376  818 

32 Holzzeugmasse.  .... 428388 424  200 421507 392  702 
29 426  949 410  494 413  507 395  350 

48 Oele,  Fette  .... 413  814 
396  411 

387  607 349  727 
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Iii 

ii 

Abgekürzte 

Hezeichnung 

Beförderte  Mengen  in 

1892             1891             1890  1889 

Tonnen 

OO Sniritim 412441 420877 
480431 416015 

Hiiiim  wol  1 a-»*a  uui  *v  va  ■  ̂               •  ■ 393  876 

421 166 

433  899 391  400 

1R Eisen-  und  Stahldraht 374  540 
346  890 

302  323 344  414 

DO Wein 327229 

315477 

274  836 
258419 

17 Ei«ernp  Röhren 822015 
312  567 

808  898 
288  839 

Aß Thi'iirühri'n 306  791 
289  495 250826 

236  879 

66 Wolle ¥  ¥   Uli  V                                            •                       •                      •  . 296971 278  656 271  129 
320679 

27 Cr  ATD      ....  ... 288  406 
276071 284  492 

800177 

K.Ü  In*  11  s  vrn  d Aiu  t/\»aaoj  a  u a/  • 
284  709 286  407  251048 282  302 

an 

•tu 

\A  IUI/v  •*  • 272259 i,t>o  wo 278  978 

M Torf  265607 971  1«Q 

282  802 

28  f Leinsaat   252  449 £*  i  \J  All/ 

00 1  Ofi7 

238606 

£ Chemikalien 
250  944 

'2398H1 

6m\ß+i    *JKJ  1 
219319 

ft4 Sch  wetV'lsiiiurt' 242  064 206668 r)r)a 
Soda,  rohe 231682 

s>S3  584 

**1>|J  »/'_^T 

4817  lifi 
f     1 1  \1 

202723 

SO Häute  
229  707 220240 

25 Flachs   
219  482 

280066 ^OU  UDO 280015 
248  177 Finche 

219  436 
1R4  879 

199488 
63 Thonwaaren 219  323 228  104 224  999 

206768 
47 Reis  .   

210890 
24H846 178  7Afi 

162776 «7 Zink 
193  443 

1ßft218 

IVO  «10 

IÖO  OOO 
207  670 

f. 

O Borke 
176  514 

1 R7  45 1 

101  1 

171  747 
166  481 ij  i Stärke   

160768 146  463 209247 
198511 28* Sämereien  157  767 

160497 

138374 120205 
53 Schiefer   157199 

165  611 

169427 161  714 
4 Blei  155735 

151802 
170968 159605 

14 Eisenbahnschwellen  eiaernp 138121 
185  816 

167  896 128  282 

15 Eiserne  Achsen 117808 

184  822 
136431 

140406 

51 Salpetersäure 108  874 

99  921 

98  731 87  374 
35 

Katfee  .   .       '.  . 105713 

111729 
99283 

102980 
Tabak,  roh 90  707 

94  754 

100114 
97  116 

38 Knochen £9  902 

103  740 
99154 101863 

0 Dachpappe 75  771 77  057 
72265 

68  716 

l>3 

— 0 
Farbhülzer 49  338 55  207 

62018 63  798 

Abfälle  41  370 37  105 
88  650 

36  991 
20 Fleisch   41  328 41  162 47  393 

36  516 
34 Jute  39  344 55406 

50  709 

48284 33 Hopfen  
36701 

38  099 
84026 

43606 
65b 

Soda,  kaustische  
30761 26  649 

25  358 

24  840 9 Knochenkohle 
13  514 

14  340 17068 

16219 
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%  Erzeugnisse  und  Hilfsstoffe  der  Landwiithschaft. 

Es  wurden  befördert Jahr Ueber« haupt 

Davon  entfallen  auf 

den  Verkehr 

Im 

engeren 

Lokal- 
lin 

Inlande 

mit  dem 

Auslande 

Im  WechMl- rcrkehr  der 
A-i  v awa       i  d«at*ch«i>  Ver- 

verkehr  der    k.  br«br»lrk<' 

I  einzelnen  . mXK  k—cMut* 

Verkehrs-  '  der  8'eh»f*n- 
bezirke 

Tonnen 

Roggen 

Bafer 

Gerste 

Mais  n. Hülsenfrüchte 

Leinsaat  .... 

Sämereien 

Mühlenl'abrikate  . 

Kartoffeln    .    .  . 

Spiritus 

1692 

1891 
1890 
1889 

1892 

1891 
1890 
1889 

1892 

1891 
1890 
1889 

1892 

1891 
1890 
1889 

1892 

1891 
1890 
1889 

1892 
1891 
1890 

1889 

1892 

1891 
1890 

1889 

189S 
1891 
1890 

1889 

1892 

1891 
1890 
1689 

1892 
1891 
1890 

1889 

2  232  106 
2  308  678 
2  075  106 
2119  221 

1330154 

1  446  552 
1  366  443 
1384894 

889  874 
959  786 
804  332 
806  Ü3ti 

2002046 
1  928  098 
1763924 
1680  830 

1252117 
1  243  747 
1260238 
1286357 

768  611 
877916 
788  769 
734  303 

1  364  581  1110536 
1  367  260  |  1  077  173 
1  333  276  i  1 034  182 
1  425  720  I  1111387 

1  302  588 
1  204  3ÖÖ 

1122  224 
916842 

252449 
279215 
291267 
238506 

167  767 
150496  | 

138374 
120205 

2514922 
2  535  851 
2  430  Ü39 2417099  ! 

1253  646 

1  471  524 
1  330  682 

1315  961 

412441 420  377  | 

430431  I 

416016 

1  029  791 
842  833 

885  628 
659146 

198  517 

187  558 
202  848 
179882 

122069 

116288 
103  475 
92810 

2286001 
2270  877 
2174032 

2132  504 

1 104011 

1268274 
1209595 
1  198497 

398818 

899  979 409  367 

394120 

230  000 375  576 

811  182 
488891 

78037 

202  806 
106206 
149  537 

70763 

81870 

70  502 
71688 

254046 
290087 

299  094 

314  382 

272  796 

361  532 236  39G 

267696 

58932 
91657 
88419 

35  698 
34208 
34  899 
27  396 

228921 
264  974 
250  607 

284  596 

149  634 

203  250 121807 

117  464 

13  628 
20898 
21  064 
20895 

927  372 
1009  350 
908  219 

877822 

581260 
610713 
603  368 

Archiv  für  Eisenbuhnwoien.  1SB8 

349  372 

398  333 
83  7  849 

331  820 

691008 675  509 

507  034 

667  334 

841 010 321638 

818  681 
247460 

97  974 

93  413 
90440 
83681 

41  381 
37  947 

84  246 
29410 

1  082020 
1078338 
1028255 

1021848 

427  698 
416  326 

405  435 
417  497 

184  991 
137  266 
131496 

134  561 

47 

852  854 

762  432 735  130 

625)  539 
475  418 
502  632 

498100 

336942 384  658 

297  583 

294  642 

410860 

393  029 

414  004 
488325 

894  748 

871  368 885  042 

63  605 
64  686 
77  362 

66  122 
54  543 

44  892 

42079 

963  045 
946  196 
944  667 
906182 

671064 
704617 
701  477 
674  784 

192123 

178374 
187  825 

167  864 
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718  Di«  Güterbewegung  auf  deutschen  Eisenbahnen  im  Jahre  1892. 

Es  wurden  befordert Jahr Ueber- 
haupt 

Davon  entfallen  auf 

den  Verkehr 

j 
im        mit  dem 

Inlande  j  Auslande 

Im .__„„_        Im  Wrcluel- 

engeren  rerk.hrder 

verkehr  der  k.h»b.  «irk. 

einzelnen  mit  aumuiOi 

Verkehrs-    d"  s«i>»r«>- 

bezirke  ,UUM" 
Tonnen 

Rüben  1892 

1891 
1890 
1889 

4  898  627 
4618097 
4  264  772 
3  782  461 

4  866  646 
4  486  816 
4  233  153 
8  749219 

29981 
81761 
31619 
33282 

8  748  307 
3  856  654 
8  685  607 
3  261491 

529660 
551  243 

641  917 
456  755 

Rübensyrup  .... 1892 

1891 
1890 

1889 

284  709 
286407 
251  048 

282802 

277  132 
279  554 
246605 
226  593 

7  676 
5  863 

4543 
5  709 

149066 
160  617 

122240 
109118 

109  607 
111  117 

112  266 107493 

Rohzucker  ... 
1892 1891 

1890 
1889 

1  174  463 

1  J4v  t  WO 
1207  737 
1028149 

1  115  499 
i  i oi  Ata 1  15£4  41z 
1 142  734 

939  731 

58  964 

1  lo  2hd 65003 

88418 

586  420 

001  720 588861 

454  868 

844  697 

351  077 
367  861 
810908 

Rafftnirter  Zucker  . 1892 

1891 1890 

1889 

504  765 
507  561 
489  622 

432  194 

471394 
455  844 
449966 

396  481 

33  371 
52217 
39  656 

85713 

149  410 

151724 
189  499 
108644 

260078 

239  623 235  852 

216  233 

Düneeuiittel M-r  u ******* i»v»*  • 1 8<*y 
1891 
1890 

1889 

S706559 
8182130 

2967  388 
2691  485 

3  391 734 

2  899  708 
2  690  346 
2  369  960 

816  824 
282422 
277  042 221524 

ö  t  ü  c  k 

1506727 

1 325  166 
1271764 
1068  862 

1  399078 

1 122  629 
1002442 
918  506 

1892 
1891 

1890 1889 

381  523 

410992 
405909 
405  736 

381284 
355  790 
860  697 
352790 

60289 
55  202 
55  212 

52  946 

179  838 
160100 
92  840 
95002 

116  856 
120  &85 119206 

126  540 

154486 

168  014 
161  591 
160167 

1892 
1891 
1890 

1889 

8  507  109 
3  571  532 

3  499  815 
3  646240 

3  327  271 
3411432 
3  406  975 
8  550238 

2070  2ol 

2275  927 
2  661912 
2673  488 

1  774  561 
1  825  162 

1718  636 
1842661 

1276075 
1319715 
1 419  101 
1448988 

1692 
1891 
1890 1889 

2  <)09  Oll 
2  473  304 
2937  618 
2856  042 

239066 
197  377 
275701 

282564 

488  107 
538052 

581  150 
522  519 

1  364  94/ 

1612  049 
1  707  807 
1688  037 

1892 

1891 
1890 1889 

7  011985 
7  386  188 
6  763  585 

6  86*889 

6  831084 
6  761 292 
6254  448 
6595115 

680901 
624  896 
609  187 

273  724 

2  328  789 
2412519 

2279468 
2851  260 

3  269043 

3  613  902 
3  446638 
8  767  600 

1892 
1691 
1890 

1889 

10065587 
9  646  318 
9249145 
7  641  187 

7  081  781 
6  750  225 
6  455063 
5  334099 

2988  856 
2  896  093 
2  794092 
2306188 

1 

2032004 
1853  688 
1718660 

1876508 

1 

4  878  212 
4  679  845 
4  484  516 
8  832  938 
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Die  Güterbewegung  auf  deutschen  Eisenbahnen  im  Jahre  1892.  719 

Der  Verkehr  zwischen  den  deutschen  Verkehrsbezirken  (ausschl.  der 

Seehäfen)  mit  dem  Auslande  (einschl.  der  deutschen  Seehäfen)  war  in  der 

Jahr 

Ausfuhr '  Empfang ; 

Versand  '  der  
See- , 

nachdem  fh
*?en* 

.  .Stationen Aus-  aua 

lande 

Zu- 

sammen 

Deutsch- land 

Tonnen 

Einfuhr^ 

Versand 

Empfang  der  See* 

aus  dem  f^fe
n* 

°  Stationen Aus-  nacn 

lande  Deutsch- 
land 

Zu- 

sammen
 

Tonnen 

Weizen    .   .  . 

Roggen 

Hafer 

Gerste  

Mais  u.  Hülsenfrucht 

Leinsaat  .... 

Sämereien    .  .  . 

Mühlenfabrikate 

Kartoffeln    .   .  . 

Spiritus  .   .  . 

1802 
1891 

1890 1889 

1892 
1891 
1890 
1889 

1892 
1891 
1890 
1889 

1892 
1891 
1*90 

1889 

1892 
1891 
1890 
1889 

1892 
1891 

1890 
1889 

1892 
1891 
1890 

1889 

1892 
1891 
1890 
1889 

1892 

1891 

:-.'<> 1889 

1892 
1891 
1890 

1889 

89  038 
71897 
79  242 
90868 

262 
1211 

1403 
2498 

2  249 
22  415 
23  432 
19477 

5  038 

7  728 
4200 
7  304 

9169 

10501 
11218 
15  637 

1246 
1376 
2  295 
2144 

12526 

11788 
13  786 
10223 

11845 
14  033 

26911 
20  609 

35  249 63  795 

58  744 
90  570 

5  142 
4  450 
4  871 
5  471 

III  167 
81  670 
90  524 

87  399 

200  195 

153  007 
169  766 

178253 

123  969  I  124021 

62144  '  63  355 73  103  74606 
42921  46419 

; 

58048 

63  4(36 
57  731 
49  888 

33  664 
23695 
27  435 

28171 

42  368 

88  378 
36  745 

29984  i 

19  409  ! 

15173  1 
19  551 

16  777 

12876 

9  931 
10878 
8  398  , 

93  901 
83  370  l 79  950  , 
84  417  | 

99977  ; 

137  536 
99232 
102124 

51925 
59  836 
65  280 
60816 

60  297 
85  881 11  163 
69  366 

38702 31423 

31635 

3">476 

51  537 

48879 
46  968 

46  621 

20  715 
16  5 19 
21  846 

18  921 

14  402 
21  719 
24  664 
18  622 

105  746 
97  403 

106  861 
105  026 

135  226 

201  331 
157  976 
192li94 

57  0G7 
64  286 
70151 

66  287 

72  038 

128  397 

96  302 106114 

62277 

117  965 76  041 

86  407 

34145 
17  974 

16  875 
26  262 

226  231 

251  694 
264  494 
234  265 

183  584 
241500 

156  301 
167  078 

26128  . 
43  228 

37  029 24  823 

15  550 
14  664 
12  303 
9909 

182  046 

191311 
158  624 
176  818 

107  315 

125  318 
59  216 
21767 

1  385 

3  504 
2  718 

2  544 

110662 
74  646 

80  050 
32  280 

67  358 
95  472 81 134 

105111 

24  249 
31  168 40  6% 

58  052 

75  003 

84880 
86  648 
77  506 

251  670 111553 

151  358 88436 

17468 
14286 

15  494 17281 

11 

13  866 13  960 

12  922 

147  034 

162976 
121  159 
120056 

5357 
9  794  ! 

3460  1 

4092 

19  774 

24  513 
24  765 

30  878 

47'
 

172  700 198048 
126  352 

137394 

119  635 
213  437 
157  175 

191  518 

68  394 

49  432 

56  481 84  314 

301  234 

336  574 
350  142 

312062 

440254 
353  053 
307  659 

255514 

43  696 
57  513 
62523 
42054 

27  239 

28  530 

22831 

329080 

354  286 279  783 

296  374 

112  672 
135  107 
62  666 

25  859 

21  159 

27  817 27  483 

33  422 
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720 Die  Güterbewegung  auf  deutschen  Eisenbahnen  im  Jahre  1892. 

Ausfuhr Einfuhr 

Jahr 

Versand 

nach  dem 

Aus- 

lande 

Empfang 

der  See- 

hafen- 

stationen 

aus 

Deutsch- land 

Zu- 

samme
n 

Empfang 

aus  dem 

Aus- 

lande 

Versand 

der  See- 

hafen- 

stationen 
nach 

Deutsch- 
land 

Zu- 

sammen
 

Tonnen Tonnen 

1892 
1891 

1890 
1889 

10  782 
IQ  1.11 

18  033 
15620 

61887 
RR  70O IM  i 
88189 
27  078 

72619 

DO  OOl 
61  222 42698 

11718 

11971 

11 140 

28941 

17  440 
14  898 

40659 

29411 
26088 

Rübens  jrup  .... 1892 
1891 

1890 1889 

5074 
3  243 
3  769 

3172 

17  655 

17026 
9406 
8877 

22629 

20269 
18  166 

12049 

268 
303 

237 876 

1014 
893 

2592 

1104 

1277 1196 

2  829 1979 

Bohzucker  .... 1892 
1891 

1890 1889 

268 

4098 
6  819 
3  620 

183966 
169962 
182  998 
171460 

184  233 

174  061) 
189  317 176070 

60708 

111965 

44679 
65064 

416 

1651 
8023 2505 

61119 
113616 
47702 

67  589 

Raffinirter  Zucker  . 1892 

1891 
1890 
1889 

14  474 
17251 
20632 

21323 

'83867 

57  929 
70066 
68  487 

68331 
75180 

90  697 
89  760 

3  647 

5472 
3  785 
3  781 

8048 

6068 4  549 
8166 

11695 

11540 8284 
6948 

Düngemittel    .   .  . 189:2 1891 

1890 
1889 

152736 

121  447 
128483 
99  619 

64  706 
66  566 
48  640 
62924 

■ 

217  440 178013 

177  123 
152614 

S  t  ü 

109646 
123  398 122063 

101249 

c  k 

422224 
895  347 
367  499 

844  678 

681 770 
618746 
489  562 

445927 

Pferde  1892 

1891 
1890 
1889 

9837 

9  395 

9343 

36  700 87  7R9 

82679 
32669 

46  637 

Tk  ff  UIO 
42074 
42012 

29086 8/1  Qftt 

29667 28063 

24  748 

87221 

88414 

53828 An  irrt 

66788 

61477 

1892 
1891 

1890 
1889 

8649 

3  279 

6  339 
7  431 

153651 

145064 
166762 
171  479 

162200 
148  343 
171 101 
178910 

107468 
106475 
59  516 

70974 

122984 

120791 

108476 
87160 

280442 
226266 

167992 
168 134 

Schafe  1892 
1891 
1890 
1889 

231903 
192243 

264697 
275601 

162625 
167  469 

295  915 
398  866 

894428 349  702 

560  612 
674  857 

3331 4396 

2681 
675 

59672 
68367 

77040 69076 

68008 
72  763 
79721 
69751 

1892 
1891 
1890 
1889 

6481 
6609 

2919 
3  668 

884  064 
386  521 
289  692 

344  804 

390  645 
393  030 

292611 
348367 

678010 
496  862 
411064 

244  898 

359188 
348  350 
238  750 

141551 

937198 
845  202 
649814 

386449 

1892 1891 

1890 
1889 

62407 
70102 
116425 
70872 

137  546 
166  455 
198  404 
110880 

189962 

236  617 
818  829 

181  772 

2929829 
2  805  487 

2667  015 
2200175 

33970 

61  342 

53  483 14  673 

2  963  299 

2  866  629 
9710498 

2214  848 
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Die  Güterbewegung  auf  deutschen  Eisenbahnen  im  Jahre  1392 
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Ueber  die  Durchfuhr  von  Ausland  zu  Ausland  und  zwischen  dem 

Auslande  und  den  deutschen  Seehäfen  giebt  die  nachstehende  Uebersicht 

AufschJufs: 

f  A  L  ■ j  a  n  r 

Durchfuhr 

von 

Ausland  zu 

Ausland 

Versand    !  Empfang 

der  deutschen  Seehäfen 
I 

nach  von 

dem  Auslande 

■ 

Zusammen 
\ 

Tonnen 

1892 21  o4v 
A 1 

41 
43772 68662 

1891 34637 153 146090 
181770 

1890 27806 48 107  786 135  638 
1889 

»7  CHKJ 

QO 

92 

216091  242928 

1892 23  002  25497 

1891 
2986 142 

80501 
88  629 1890 2861 17 26  882 28760 

1889 a  QiK 56  777 60631 

1892 OK  1  /M JO  144 
8844 

34  369 
1891 13  244 165 28071 41  480 
1890 

8  7*9 
100 

22866 31256 
1889 ÖO 12687 25  898 

1892 a  Ana 
0  4uy 

aß 16311 22776 
1891 4  923 141 25  600 

30664 

1890 
6  225 

44 

24130 80899 
1889 8  2I0 

OK. 
ÖO 64  241 72  522 

Mais  und  Hülsenfrüchte 1892 50537 76  043 
1891 26279 S48 82  403 109580 

1890 20040 1146 47  695 68881 
1889 

loso/ 
i  ruQ 

66613 74  980 

1892 
4U7 

717 25  438 26  557 
1891 234 1086 45  781 47051 

1890 1  l»7 1  Ua  i 46  516     :       49  095 
1889 

482 
1413 

29  761    1      31  666 

1892 1407 1058 
6161 7  621 

1960 
1 106 4689 

7  756 
1890 2582 1802 

4  475 
6  809 

1889 1602 1217 4  548 
7  262 

Mühlenfabrikate  .  .  ■ 1892 13  691 
1921 

19  416 
85028 

1891 14870 
2481 

42  327 59628 
1890 13  943 1431 66  696 71070 1889 13  960 

1278 
71929 87168 

1892 6  359 843 

868 

7070 1891 
6840 

1429 
5  872 

14  141 

1890 2  631 303 191 
3125 1889 4  318 

638 
170 5126 

1892 5863 608 684 7100 

1891 5  517 333 
6792 12642 

1890 
5939 621 7  014 18  474 

1889 5086 
469 7  826 12880 
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722 Die  Güt«rbewe^un^  auf  deutschen  Eisenbahnen  im  Jahre  1892. 

Jahr v  n  Ii  i 

Durchfuhr 
von 

Ausland  zu 

Ausland 

Versand  Empiang 

der  deutschen  Seehäfen 

nach  Ton 

dem  Auslände 

Zusammen 

Tonnen 

7  230 10 240 7  480 
lwl 7  728 

62 

'    7  790 

1890 6554 9 50 6  613 
1889 6  401 • 71 D  »f  8 

1892 
491 

25 

1  722 2238 

1891 

33 

1888 
2306 

1890 440 11 95 
546 

1889 
821 

31 

1311 
1668 

j\'»iizueKer  ..... 1H5W 6  881 

12 
1099 

7  992 
1891 4  /ÖD 

20 5463 1 A  Ol  O 
io  5fiy 1890 6120 5 7  879 14  004 

1889 
8  221 • 

11498 
19714 

i\.u im l ner  /xicKer 185« 11580 
150 

5619 17  249 
lbyi 11  089 

44 

18  858 
29  491 

1890 14  980 
271 

15288 

9  337 % 1265 10608 

Düngemittel .... 1892 38  683 13  614 2245 
54642 

1891 24  259 
11  47S 1840 

97  577 

1890 14  810 10  649 
1036 

26495 
1889 9  327 

10  268 1060 
20665 

StOck 

•  IclUc  1  OQO 
5  387 

1278 
4  652 11817 

löUl 8  601 2163 8609 

14  373 
1890 4  168 

1017 
11065 

16  250 
1889 *  CO* 472 

10187 

1  K  tjfi 

1  u  J4U 

1  Tl     V  1  £t  Vi low 
9488 44 64  299 

63831 1  ooi 18»  1 8738 ■ 42608 51  34b 1890 9077 8 
17  900 

269*6 

1889 7  88« 
44 

9170 
16697 

3  079 18 
735 

3832 
1  cftj  1 

616 

45 77 
788 

1890 8190 
l 233 

8423 1889 
6237 141 6  878 

CUDWelDc  21  872 

28 

74  510 
96410 1891 15  947 8 106680 121685 

1890 28  521 66  688 

96154 
1  00*7 21852 

*29 

3882 26268 

1892 

498 
1799 3 

2  800 1891 15160 

1051 

3283 
19444 1890 20364 

1285 8 
21  m 1889 

31202 8  911 8 

85121 
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Die  Güterbewegung  auf  deutschen  Eisenbahnen  im  Jahre  1892.  723 

3.  Erzeugnisse  der  Forstwirte schaft. 

Es  wurden  befördert Jahr 

1 

Davon  entfallen  auf 

Üeber-           den  Verkehr 

hauPt           im         mit  dem 

Inlande  Auslände 

Im 

engeren 

Lokal- 
verkehr der 

einzelnen 

bezirke 

Im  Wechsel' »•rkchr  der 

deutschen  Vor- 
kehrsbesirke 
mit  Ausschluß) 

dar  Bcebafcn- 
sUt  Ionen 

Tonnen 

• 

1892 

1891 1890 

1889 

2442  938 
2350  960 

2  306  350 
2112204 

2168720 
2073  453 
1  970036 
1838  793 

274218 
277  507 

836  316 
278  410 

1281862 
1  208  509 

1168879 
1066824 

788886 777  816 

711288 
672684 

Nntzholz 

Brennholz,  Gruben- 
holz, Schwellen  . 

1S9'2 1891 
1890 
1889 

1892 
1891 

1890 
1889 

3  444  601 
3  408  328 
3384919 
8488601 

8663  714 
3  738  577 
8  358  763 
3171638 

8167  489 
8  109  615 
3089533 
8105480 

8  367  282 
3406  954 
3069800 
2  876846 

287112 
293  713 
295  386 
333  121 

806  482 381  628 
288  963 

294  692 

1  14ft  195 

1  132  252 
1 181 401 
1  108880 

1602886 

1641  400 1  474  162 
1442  678 

1  568  354 

1614717 1524111 

1  616 179 

1692841 
1  606  198 

1  469  515 
1299066 

1892 

1891 
1890 
1889 

176  514 

167  46<> 171  747 
1G6  481 

105465 
100  765 
101  767 
98  339 

71049 

66  695 

69990 
68142 

54  952 

44  783 53011 

49525 
1 

48070 

48688 44981 
44166 

Der  Verkehr  zwischen  den  deutschen  Verkehrsbezirken  (ausschl.  der 

Seehäfen)  mit  dem  Auslande  (einschl.  der  deutschen  Seehäfen)  war  in  der 

Jahr 

Ausfuhr Einfuhr 

Versand 
nach  dem 

Aus- 

lande 

Empfang 

der  See- 

hafen- stationen 

aus 

Deutsch- land 

Zu- 

samme
n 

Empfang 

aus  dem 

Aus- 

lande 

Versand 

der  See- 

hafen- 

stationen nach 

Deutach- land 

Zu- 

sammen
 

Tonnen Tonnen 

1892 28028 60246 88268 239297 
87726 277  023 1891 39  669  68303 97  862 232  207 28  825 261  032 

1890 
34  86k 

62468 97  386 
295  !»42 

27  399 
328  341 

1889 35590 73  178 
108768 

230  933 
26607 257  640 

Nntzholz  1892 68917 148216 217  183 172468 294  723 467191 
1891 81  365 148940 230  295 159519 313  706 

473  225 

1890 
61044 151  652 212696 184  253 

282  369 466  622 
1889 69  884 177  577 247411 200638 

302  844 
603  482 

Brennholz,  Gruben- 
holz, Schwellen 1892 115  807 

89014 204  821 167  941 72990 240  931 
1891 122849 76156 

198  005 189732 
84  200 278  982 

1890 116618 87  975 208688 
142  688 

88147 

180  835 1889 115840  96932 212  778 154889 88  274 192618 

1892 622 1787 2409 68428 656 
69084 1891 819 

1978 2792 
68466 

1310 
64  776 1890 

933 
2609 3542 

66  638 

1155 

77  793 
1889 1403 2  708 4111 68  816 

1989 
65  266 
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724  Die  Güterbewegung  auf  deutschen  Eisenbahnen  im  Jahre  1R92. 

Ueber  die  Durchfuhr  von  Ausland  zu  Ausland  und  zwischen  dem  Auslände 

und  den  deutschen  Seehäfen  giebt  die  nachstehende  Uebersicht  Aufschluls. 

Jahr 

Durchfuhr 
von 

Ausland  zu 

Ausland 

Versand  Empfang 

der  deutschen  Seehafen 

nach  von 

dem  Auslande 

Zusammen 

Tonnen 

Rundholz 1892 8428 231 8  288 6897 
1H91 8  664 143 

2088 
5  740 

1890 
4  066 

163 1285 6504 1889 6  822 68              1  006 6886 

Nutzholz  .   .  ... 
1892 

18281 
686 26  859 

46726 
1891 26104 

691 
26  048 

62  838 1890 20959 578 28661 

6008* 
1889 22341 

595 
89  712 62648 

Brennholz,  Grubenholz 
und  Schwellen.   .  . 1892 14  951 104 7  678 22788 

1691 15  888 

17 

8  186 
19041 

1890 
18846 

14 

11801 
80661 1889 17  614 6898 
24512 

1892 
962 

669 377 1998 1891 1318 
647 

448 

2  408 1890 
1569 

109 739 
2  417 

1889 2129 

64 

1228 

8  522 

4.  Erzeugnisse  des  Berg-  und  Hüttenwesens. 

Es  wurden  befördert Jahr üeber- haupt 

Davon  entfallen  auf 

den  Verkehr 

! 
im         mit  dem 

Inlande  Auslande 

Im 

engeren 

Lokal- 

verkehr der 
einzelnen 

Verkehrs- bezirke 

Im  Wech.el- Trrk»br  der 

drnUcnen  Vcr- 
krhr>t>r«irk» 

mit  AiiMchluft 

<l«r  Seehafen- •tat  Ionen 

Tonnen 

Steinkohlen  .... 1892 
1891 

1890 
1889 

59130326 
61  388  648 
58  510281 
66  888  646 

49  690483 
51  669985 
49485  416 
48  394  834 

9  439  848 
9  768663 
9  024865 

8  438  812 

14  346  269 
14  787615 
14  227  848 

14  625  132 

88  285  274 34  817  786 

88271794 
82112714 

Braunkohlen    .    .  . 1892 

1891 

1890 1889 

12  718  868 
12  707  378 

11383  837 
10  453  006 

7  884  835 

6914407 
7  079  217 
6  506  714 

4  829  522 
4792966 
4  304  620 

3  946292 

5219  716 

5  328511 
4  822  953 
4  347861 

2629770 
2  566  668 

9231704 
2141956 

Eisenerz  .... 1892 

1891 
1890 
1889 

6  499  404 
5  842  526 

9039  379 
5  930  150 

4  201 076 
3  718  966 
3  885  189 

3  909  318 

2298  327 
2  123  561 
2154240 
2020832 

1 217  130 
1072480 

1244  884 
1247744 

2866879 
2  568  482 
2  528  444 
2663466 

Roheisen  1892 
1891 

1890 1889 

4611564 
4  447  169 
4  487  529 
4  619  649 

3  864  095 
3  675  608 

3  695  884 
8  780  659 

757  469 

771  560 

741645 
788  989 

1429869 
1882034 

1  298  524 
1  402  975 

2826  720 
2  199  737 2277  380 

2  209  980 
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Die  Güterbewegung  auf  deutschen  Eisenbahnen  im  Jahre  1892.  725 

Es  wurden  befördert Jahr Ueber- 
haupt 

Davon  en< 

den  V 

im 

Inlande 

.fallen  auf 

erkehr 

mit  dem 

Auslande 

Im 

engeren 

Lokal- 
rerkehr  der 
einzelnen 

Verkehrs- bezirke 

Im  Wachwl- vrrkfbr  der 

deutsches  Ttr- 
kebnbeiirke 

der  8e«h»f«n- 

Tonnen 

Eisen  und  Stahl  .  . 1892 2  262  603 1907  517 346  086 
450  386 1273556 

1891 2  144  375 1  824706 dlv  66y 427  513 1  203  581 
1890 2  083  300 1  790  412 292888 395  928 1  200  430 
1889 

o  yi3  709 
1  915  923 297  786 420  401 1  284  733 

Eisenbahnschienen  . 1892 794706 708  386 86819 263  640 411 386 

1891 907  962 804  «03 J03  £O  V 
270 031 

1  Iii' 

41H)  <8  2 

• 1890 

S'I9  833 

713  663 96  170 
226  342 

444  458 1H89 7 1 7  963 
ff  1  ff  c7V"J 62s  ()55 89  908 190  7H2 390  157 kj  */»  '  AV  * 

Eiserne  Eisenbahn- 
schwellen  .   .  . 1892 138  121 113  716 24406 41  972 69  840 

1891 186816 148708 87108 61494 
94  938 1890 157  895 130276 27  619 

48  888 85  462 
1880 123  282 104  810 18  472 32446 

70138 
Eiserne  Achsen  .  . 1892 117  808 94  561 23  256 20  162 65  500 

1891 134  322 
105  340 

28982 
26982 

72146 

136  431 
108433 27  998 

28  353 70  762 
1  00»J 140406 112914 27  690 24  080 79445 

Eiserne  Dampfkessel 1892 606  776 490040 116  736 
164193 261  354 

1891 619  383 501163 115219 168661 
269  579 

626  332 507  517 117  815 168  454 280154 

670  398 465  915 114  483 188  740 256  441 

Eiserne  Röhren  .  . 1892 322  015 
2*K)  255 

81 760 69919 199  685 
lh91 

312567 279800 32  767 65  085 
196  183 

1R90 303  898 265  461 38437 57  962 
183  959 

288839 
267  275 31664 

62283 184  692 

Eisen-  n.  Stahldraht 1892 874  MO 265  898 108  641 46  295 
169  IOH 1801 346  890 237452 109438 40660 145082 

189(1 302  323 218117 84  206 
42  962 136702 

18H4 344  414 243  993 100241 67  241 146  530 

Eisen-  u.  Stahl  waaren 1892 ftl  R97 15*1  7IO 

1891 628  480 544  648 
83  832 

161860 306  363 
611  596 538006 73  590 161  427 804171 
620  420 538  398 

82022 163  684 298  394 

Hohe  Erze  .... 1892 565677 483  389 82288 138483 303  930 
1891 51')  988 477  806 72  183 128017 299  691 
l  tr\j 607  405 493  446 118  959 141  663 306208 

188«) 
651  869 482820 68  648 146  866 289725 

1892 156  735 134021 21  714 63051 71969 
1891 151802 132016 19  786 49  444 74865 
1  8Q<» 170963 148  431 22  632 66  311 79119 

159606 134088 25  516 
66201 66486 

Zink  1892 193443 156  668 
37  779 

43  969 83  096 

1891 196218 160  388 35  830 43  497 91427 
1890 196668 160783 

35885 
45  227 

86846 1889 207  670 171503 
86  167 

60078 83201 

1892 929447 890601 38846 840  796 489499 
1891 964  603 918  549 36054 868  360 

464  623 

1890 901  916 867877 34  039 838106 464  268 
1889 

1026349 982107 
43  241 424115 463186 
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726 Die  Gütetbewegung  auf  deutschen  Eisenbahnen  im  Jahre  1892 

Der  Verkehr  zwischen  den  deutschen  Verkehrsbezirken  (ausseid,  der 

Seehäfen)  mit  dem  Auslande  (einschl.  der  deutschen  Seehafen)  war  in  der 

Jahr 

A u  s  f  u  h r Einfuhr 

Versand 

nach  dem 

Aus- 

lande 

Empfang 

der  See- 

hafen- 
stationen 

ans 

Deutsch- land 

Zn- 

samme
n 

Empfang 

aus  dem 

Aus- 

lande 

Versand 

der  See- 

hafen- 

stationen 
nach 

Deutsch- land 

Zu- 

Tonnen 
Tonnen 

Steinkohlen  .... 1892 8  325  599 1  694  170  10019769 
770  403 364770 1 186 173 

8  692  877 1636  515  10228892 746704 428090 1  174794 

1890 
mm  aa>\  /)■  • 
7  998951 1652862 9661813 

721  292 882911 
1064208 

1889 7  252  403 1412  069 8664  462 398484 
384  928 

1288418 

Braunkohlen 1892 89424 26  690  115114 4626508 9168 4  685661 

94  767 25094     119  861 4664  689 9184 
4  573723 

1890 75  218 14862 
90080 4  128  2i(y 9698 

4  187974 

1889 74  262 11827 
86089 

8  774  235 
5  581 8779816 

1892 157  219 886  168104 1136817 127  682 1268499 

154  406 1  162 166  668 
1 108  663 

76841 1  185  394 
1890 117  818 

916 

112  733 996963 
110944;  1106907 

1889 106623 1  127 ■ 107750 875220 
96980 

972200 

Roheisen  .  ... 1892 172  722 23  643 196  366 
536  619 74872!  611491 

1  1 176  196 23792 199988 580  935 70044)  606979 
1890 

154  339 28  836 177  674 664  879 
96  645 661024 

1889 158481 23258 181  739 670562 94446  664998 

EiBen  nnd  Stahl  .  . 1892 311  906 166362 468268 9142 27214 86366 

1891 282  396 
166  723 449119 11  536 26886 

38422 

1890 244066 160063 404129 18619 
33  990 

52609 

1889 257  0% 180  797 438  498 15  053 
29  992 

46046 

Eisenbahnschienen  . 1892 81 001 26201 
107  202 2138 7209 9  342 

1891 99452 31  701 131  153 2488 
6189 8  672 

1890 92006 33  786 125  792 2264 
9077 11341 

1889 87  348 89085 126378 412 8  080 8492 

Eiserne  Eisenbahn- 
schwellen . 1892 24  335 1798 26133 

20 
106 

125 

1891 36958 1413 
38366 

91 
863 

954 

1890 27  519 964 28483 

22 

470 

492 1889 18422 1740 20162 82 486 619 

Eiserne  Achsen 1892 19  533 8254 27787 2335 
645 2980 1891 26084 

6  868 82947 1774 348 

9122 1890 22347 9126 31  473 1751 191 
1946 

1889 22268 8  623 30892 
1884 566 

1949 
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Ausfuhr Einfuhr 

• 

Jahr 

Versand 

nach  dem 

Aus- 

lande 

Empfang 

der  See- 

hafen- 
stationen 

aus 

Deutsch- land 

Zu- 

sammen
 

Empfang 

aus  dem 

Aus- 

lande 

Versand 

der  See- 

hafen- 

stationen 
nach 

Deutsch- 
land 

Zu- 

samme
n 

Tonnen Tonnen 

Eiserne  Dampfkessel 1892 66475 42194 108  669 17  882 
32298 

49  630 

1891 62403 41970 104  873 
20285 

33963 54248 

1890 59  299 43  393 102692 27101 80516 67  617 
1889 61255 

39520 100  776 28  247 26218 

49460 
Eiserne  Röhren  .  . 1892 26  468 18632 45  100 

1904 2019 8923 

1891 26072 17020 42092 2683 2  561 5244 

1890 22733 21631 44  864 1990 1919 3909 

1889 22606 16356 
88962 2042 

3944 

5986 

Eisen-  u.  Stahldraht 1892 107684 58985 166669 
592 

2210 2802 

1891 107  814 49  728 167  542 1 182 1991 3178 

1 890 82624 36626 119450 
731 1887 2568 

1889 98  843 89  496 138  339 1050 
1726 

2  776 

Eisen-  u.  Stahlwaaren 1892 78922 70  872 144  294 
4969 

16540 21509 

1891 71 411 67  296 
188707 6062 

19028 
25  090 

1890 61805 65081 
126866 6  319 

17  826 23  645 

1889 69512 66  328 185886 6084 19996 26080 

Rohe  Erze  .... 1892 22465 1303 28768 
53280 

89672 92952 

1891 21  143 1428 
22566 47580 48  675 96525 

1890 16099 
1314 17  413 96119 45260 141  379 

1889 16  351 2798 19149 49858 44442 
94296 

Blei  1892 18984 8  807 27241 
2171 

693 2864 

1891 a  too b  lea O  l  eno 
24  Wz 1  35fo Jb.) 

Z  «XJO 

1890 19990 12109 

82091» 

1848 891 2739 

1889 22008 10620 82628 8066 781 3  847 

Zink  
1892 

28694 27  726 
56420 

6966 

882 

7847 

1891 28905 24832 63  737 4  651 632 
6288 

1890 27  896 27  959 56  865 5198 
762 5950 

1889 28  602 37074 
66  576 

6436 1164 6589 

SaU  1892 83870 
87  949 71319 2  674 22  867 25031 

1891 82728 
72188 104866 

1200 28  428 
24  628 

1890 
27088 62000 79033 1001 28502 24  508 

1889 38402 72826 105  728 1697 22529 24056 



728 Die  Güterbewegung  auf  deutschen  Eisenbahnen  im  Jahre  1892. 

Ueber  die  Durchfuhr  von  Ausland  zu  Ausland  und  zwischen  dem  Aus- 

lande und  den  deutschen  Seehäfen  giebt  nachstehende  Uebersicht  Aufschljifs: 

T  1 
Jahr 

Durchfuhr 
von 

Ausland  zu 

Ausland 

Versand  Empfang 

der  deutschen  Seehäfen 

nach  von 

dem  Auslande 

Zusammen 

Tonnen 

1892 Ml  OOl 343  840 

lo»l 

31  tftn) 
isrk 

«29  5S*2 
1890 o  41v 304  622 
1889 284  565 8304 

55 

287924 

n              ■      t  ■ 
1892 1 III  OÄJ Oft 9  919 

llo  M»5 1  Ol/  J\j  t Ol 

£  OOO 

133  tk)9 
1890 Q7 7Q 

Q  OTO 

101 125 
1889 

92714 5 
5074 97  794 

1892 1 1  /wr.  htm  \ 

1 00.)  jyo 
in«f  1 

wir. 

ai  i»<m 10 860  802 

1890 i  law 
1040458 

1889 
1  019696 19292 1088988 

1892 18  71  1 

SO  1 1 1 
6  038 3  877 

48  12b 11  fi9Q 
41  Ode? 13  394 

8  394 58427 

1890 
Ol  »Ml 

8791 2510 82925 1889 
41952 8  736 

9  267 
■ 

69956 

Eisen  und  Stahl    .   .  . 1892 41  ft*fi 
2  559 

122 24  087 

Oft  1<Y4 

2202 
480 

25736 
1890 

Oft  7Qrt 
SSO  (OU 3  238 234 80202 

1889 21880 
3  073 83 

25037 

Lisenbahnschienen.   .  . 1892 3165 

19 

3  18* 
1239 47 

38 

l  3*21 
1890 

1739 91 

70 

1900 

1889 2126 5  30 

j 
i 

2152 

Eis.  Eisenbahnschwellen 1892 
51 

51 

1891 63 

63 

1890 

78 
78 

1889 16 1 

17 

Eiserne  Achsen  .... 1892 
1377 

9 1 
1378 

1891 919 180 24 1123 

1890 3  822 66 

10 

3898 1889 4(109 9 20 4  088 
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• 

T  «  Ii  » j  a  n  r 

Durchfuhr 

von 

Aualand  zu 

Ausland 

Versand  Empfang 

der  deutschen  Seehäfen 

nach  von 

dem  Auslande 

Zusammen 

Tonnen 

Eiserne  Dampfkessel .  . 1892 15407 15947 674 
81928 

1891 
16  7t>5 15176 589 82530 

1890 14  DUO 1  K  Ä 1 0 1D  41z 1  AQU Q1  A  t  A 

Dl  414 1889 14441 14  887 
652 29  980 

Eiserne  Röhren  .... 1892 8202 84 
100 

3  886 

1891 4181 865 

15 

5011 

1890 
1 0  1  £0 
12tf  iuJ 

l  Ron lo  rix 

1889 6  329 272 818 
6915 

Eisen-  und  Stahldraht  . 1892 
253 128 

2 863 

1891 278 15S 4 

440 

1890 AAa 44  b r.)o 
11 bÖU 

1889 841 
186 628 

Eisen*  und  Stahl  waaren  . 1892 8  425 
1865 715 5505 

1891 4  299 
1464 

595 6358 

1890 o  080 1  COR. 1  d2D O  »t>0 
• 

1889 4  242 
1558 

626 6426 

1892 5587 
871 

134 6542 

1891 2  455 575 
160 

8190 
1890 1  litt «WO 1  <4U 

1889 1  577 477 

289 

2344 

Blei  1892 
306 

200 102 

608 1891 
200 

214 
i 

98 

607 

1890 391 182 171 694 

1889 248 

96 

99 
462 

1892 
1448 

169 

502 2119 

1891 1732 
128 413 

2273 
1890 1845 328 

616 2789 

1889 1648 
152 

434 
2230 

1892 1551 1061 
198 

2800 

1891 915 1161 

59 

2126 

1890 4  871 942 
!  191 6004 1889 

7171 1091 50 
8  312 
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730 Die  Güterbewegung  auf  deutschen  Eisenbahnen  im  Jahre  1892. 

5.  Bedürfnisse  des  Bauwesens. 

Es  wurden  befördert Jahr 

Ueber- banpt 

Davon  entfallen  auf  Im  enger
en:  »-  w«""' 

Lokal-      "rl"hr
  d'r 

den  Verkehr 

im 

Inlande 

verkehr  der 

einzelnen 
mit  dem 

Auslände Verkehrs- bezirke 

daaUenen  V«r- 
«•hr>Wairke 

mit  AuMchluf« 

der  Sacaafca- 

Tonnen 

Cement  . 

Dachpappe 

Erde 

Kalk 

Thonröhren  .    .  . 

Schiefer 

Steine,  bearbeitete 

Steine,  gebrannte 

Theer,  Asphalt  u.  s.w. 

1892 1891 

1890 
1889 

1892 

1891 

1890 1889 

1892 
1891 
1890 

1889 

1892 
1891 

1890 

18-9 
1892 

1891 
1890 1889 

1892 

1891 

1890 1889 

1892 
1891 

1890 
1889 

1892 
1891 

1890 
1889 

1892 
1891 

1890 
1889 

1  236  646 

1  233  402 
1  170  352 
1  104  604 

75  771 

77  05li 
72  265 

63  715 

4  674  014 
5076  372 
4470  333 
4077  676 

1844  280 
1  834  387 

1  705  838 
1  738  659 

305  791 

289  495 
250  825 

235  879 

157199 

165  61 1 
169  427 
161  714 

i 

654  172 

646  571 

520  993 
518  305 

12  869  584 
12  620  593 
12  335  578 
12514  207 

446  396 
422  633 

408  895 
376  818 

1  103  163 
1 111  167 
1061661 
1  006  521 

73  925 
75  385 
70  803 

66  937 

4  347  533 
4  746032 
4  186  006 
3  810  734 

1  693  042 
1692811 
1  553  950 
1687  087 

299  442 

283064 245  192 

230026 

133  230 
143  472 

146640 
140653 

614  815 
608  930 
4S3  817 
479  249 

12012921 
12  267  074 
11997  136 
12  187  482 

376929 356  563 
337  244 
314  692 

133  183 
122  235 
108  691 
99083 

1845 
1  671 
]  462 

1777 

326  481 
330339 
284  327 

266  942 

151  233 141  576 

151888 
151572 

6349 
6  431 5632 
5  853 

23  969 

22  138 
22  787 
21061 

39357 
37  640 

37  176 39055 

356663 
363  519 

338  442 
326  725 

69  467 66  070 
71  651 

62125 

108185 

101  900 

96  354 86  833 

885  606 395  906 

880117 
841780 

28708 
29  849  I 
26798 24228 

2246  400  1 

2426  360 

2073  318 
1928998 

636  322 
632  425 
557  826 
562452 

133  666 
134  440 

112  569 102266 

40  648 

40008 
47062 
42431 

300  593 
283  288 
226390 
242993 

6  698  468 
ü  949  929 
6637  703 
6  594  239 

i 

541  SOO 
539  548 

524  698 495466 

33073 

38947 
33  935 

82889 

1 947  610 2189575 

1942009 
1802409 

996  350 
993  931 

931  056 
952606 

148860 

181  408 

116804 113  640 

71662 
SO  509 

77  499 
78041 

285  821 

301407 
232  293 
218  898 

4968033 
4  960068 
5015  709 
6182969 

208146 

194  593 
183  647 
175572 
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Die  Güterbe wegung  auf  deutschen  Eisenbahnen  im  Jahre  1892. 731 

Der  Verkehr  zwischen  den  deutschen  Verkehrsbezirken  (ausschl.  der 

Seehäfen)  mit  dem  Auslände  (einschl.  der  deutschen  Seehäfen)  war  in  der 

A  u  s  f  u  h r E i  n  f  u  h r 

Jahr 

Versand 

nach 

dem  Aus- lande 

Empfang 

der  See- 

hafen- 
stationen 

aus 

Deutsch- land 
Zu- 

saramen
 

Empfang 

aus 

dem  Aus- lande 

Versand 

der  See- 

hafen- 

stationen, 

nach 

Deutsch- 
land 

Zu- 

samme
n 

Tonnen Tonnen 

Cement  1892 

1891 
1890 

1889 

80308 70  811 
63  931 

65  827 

119869 
128945 
105946 
109356 

200 177 

199  766 
169  877 
166  183 

13  630 
14 135 
14115 

18  597 

55  889 
46  767 

60  900 
68919 

69  519 

60902 
65  015 72  516 

Dachpappe  .... 1892 

1891 
1890 
1889 

1093 

911 
827 891 

8  574 
3  706 
3136 
3  043 

4  667 4616 

3  963 
3  936 

514 
507 

349 
514 

8  570        9  084 

8  384        8  891 6  939        7  288 

6  776        7  290 

1892 

1891 
1890 
1889 

162  794 

160476 
146  619 
137  216 

111524 

82217 
106962 

274  318 
242693 
252  581 
236  815 

127  738 
138867 
106  574 
97  886 

42998 

47  889 
64  716 

79727 

170736 
186  756 
171290 
177  613 

1892 
1891 
1890 
1889 

13  953 
15036 

16  897 
17607 

57  815 62823 

61  720 69628 

71268 

177  859 

78  617 

87236 

102869 
95026 

106  712 108929 

3  064 
3  632 
3  347 

2  500 

105  413 

98658 
110059 

111429 

Tbonröbren  .... 1892 
1891 

1890 
1889 

4637 4  217 
3  326 

3447 

10409 

10819 

9  952 9  493 

15046 15036 

13  278 
12940 

768 
603 576 
409 

6607 

6  396 5  866 
4786 

7  275 
6  999 

6  441 
5146 

1892 

1801 
1890 
1889 

3  820 
2557 

4694 
3  985 

1097 
1242 
1882 
1612 

15  716 
14  615 

14  599 
IG  058 

4  917 
8  799 
6076 
5  697 

12  861 
13926 
13  330 
12  106 

20027 
21713 
20  696 
18568 

32888 

85  639 34026 

30676 

Steine,  bearbeitete  . 1892 
1891 
1890 
1889 

9  983 
12117 
10  688 
13  721 

25699 

26732 
25137 
29  779 

23  010 
21  062 
20  541 
19  785 

12  684 

9  620 
11534 
6  300 

35  694 
30682 
82075 
26  085 

f 

Steine,  gebrannte  . 1892 
1891 

1890 
1889 

173  257 
172869 
164  767 
166224 

265  714     428  971 
252978     425  347 
237  742  !  892  607 
351  167     507  391 

31  436      63  153 
32  122      49  864 
27  944      46  808 
23010  38580 

128  736 
122710 
130107 
122436 

90  705 104098 

105  961 
109  106 

219  441 
226  808 

236  088 
231  542 

Theer,  ABphalt    .  . 1892 
1891 

1890 
1889 

21717 
17  742 
18874 
15  570 

38013 

37  203 

39  471 

85  472 

29161 
27  947 
30  898 
29276 

67  174 

66150 69  869 

64  749 

Ueber  die  Durchfuhr  von  Ausland  zu  Ausland  und  zwischen  dem  Aus- 

lände und  den  deutschen  Seehäfen  giebt  nachstehende  Uebersicht  Aufschlufs: 
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732  Die  Guterbewegung  anf  deutschen  Eisenbahnen  im  Jahre  1892. 

Jahr 

Durchfuhr 

Ton 

Aualand  zu 

Ausland 

der  deutschen  Seehafen 

nach  von 

dem  Auslände 

Zusammen 

Tonnen 

1892 88  420 1 114 11 39  545 

1891 36 175 1 108 10 87288 
1890 29  611 

977 
57 80645 

■ 28273 1  315 70 
29  658 

Dachpappe  1892 173 35 

80 

238 

1891 
223 

17 *  • 

11 *  * 
261 1890 

229 

55 

284 

210 161 

871 1892 29  848 2940 

8  164 

35  94/ 

1891 24  986 
3  485 

2  524 30  995 

1890 25  103 8  917 2118 
81 183 

26563 3  940 1  886 
81  840 

IT    1  \ laHfjL  ••••>•• 1892 34  696 10 
220 

84926 1891 81  402 

51 

59 
81  612 

1890 27  231 167 

880 
28278 

IftftQ 24  782 110 143 26  035 

1892 829 114 • 943 

1891 1365 
219 

26 

1610 
1890 1368 847 16 1  781 

1365 626 5 
1  996 

Ol*  * 
1892 4  604 1  376 1  807 7  287 
1891 

3  892 
1  604 

158 
5  664 

1890 3  587 871 808 
4  761 

3  142 
876 949 

4967 

Steine,  bearbeitete  .  . 1892 5670 852 840 
6862 1891 

8  932 284 294 

4  460 
1890 4772 590 

784 
6  096 

4  803 
420 

326 6  549 

Steine,  gebrannte.   .  . 
1892 47691 5002 

1976 
64669 

1891 48878 6782 2785 58440 

1890 44  942 5527 

8098 

68667 1889 37  208 8660 
2276 

48065 
Theer  und  Asphalt  .  . 1892 

7  521 1762 
453 

9  736 

1891 9190 1511 

428 
11 124 

1890 
10970 

1777 
568 18  816 

1889 8290 2492 800 
11082 
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Eisenbahnen  in 

1890  und  1891.») 

Die  nachstehende  Uebersicht  über  die  Hauptbetriebsergebnisse  der 

französischen  Eisenbahnen  in  den  Jahren  1890  und  1891  ist  den  amtlichen 

Veröffentlichungen  für  1890  und  1891*)  und  den  vorliegenden  Betriebs- 

berichten des  Staatsbahnnetzes  und  der  Bahnnetze  der  6  grofsen  Eisen- 

bahngesellschaften für  das  Jahr  1891  entnommen. 

Gegenstand 

7 
1890 1891 

Gesammtnetz  ■'•) 

Betriebsläuge  km 

davon  entfallen: 

anf  Hauptbahnen  

„   Lokalbahnen  „ 

Anlagekapital  Frcs. 

davon  kommen  (einbezahlt) : 

auf  Aktienkapital  „ 

.  Obligationenkapital  „ 

Betriebsergebnisse: 

Mittlere  Betriebslange  km 

a)  Personenverkehr  (g.  v.): 

Beförderte  Personen  Anz. 

Personenkm  „ 

Roheinnahme  (ohne  Steuer): 

von  Personen  Frcs. 

an  Nebeneinnahmen  (accessoires)  n 

36  638 

88  511 

8122 

14628066421 

1631498447 

10654008061 

i 
i 

86288 

251  599  956  1 
8059  777  544  i 

37G84 

355  439 197 

91969968 

447  409160 

3286 

15030741824 

1645255047 

11172946492 

37  048 

267  502689 

8419869  424 

367092552 

98126  266 

465218817 

M  Vergl.  Archiv  1892  S.  816  u.  ff. 

2)  Statistiqne  des  chemins  de  fer  francaig  au  81.  decembre  1890  und  1891. 

Documenta  principaux.   Paris  1892. 

3)  Hauptbahnen  und  Lokalbahnen  zusammen. 
Arohiv  lür  Ki»enbahnwe»en.  1889-  4§ 
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734 Die  Eisenbahnen  in  Frankreich. 

Gegenstand 

1  ß  0  n 
1  0  y  u 

1  DO  1 

159  1 

Gesam mtnetz 

b)  Güterverkehr  (p.  v.): 

Beförderte  Gütertonnen    .   .  . .  t 
96  616066 100046072 

.  tkm 
11  818912667 12  864  876  865 

Roheinnahmen : 

648.060169 666  139  833 

r   Nebenerträgen  .... 60256  887 84  727  598 

Zusammen  r 678  317  066 700  867  481 

o'\   Snnsficrfn  Tünnuhnipn  frlivcmpfl  1 ouusLij^cu  xuiuuuuiiirii « 23  369  806 14  679  340 

«.  .   •  i      •  * 
1149  076021 1 180  765  588 

Nebeneinnahmen  anuexes)   .   .  . 18600  948 19318  220 

Gesammteinnahmen  r 1167  676  969 1200088  808 

696  525801 685  744  931 

23  3o3  250 16  788  139 

frp<nm  tu  tu  il « trrthp 
1 

618879061 652  588070 
1 

648  797  918 
547  660788 

Verhältnis  von  Betriebs-  ™          -  • 
X«l  UUUUUltr .  pCt. 51,9 

53,* Mittlere»  Fahrt- üiitiicrc  r  »1111. 

km 

d2,'J 

•Jl,» 

Durchschnittsertrag : 

4,41 4,36 

6,  »9 

Betriebsmittel: ■ 

.Stck.  ! 

9914 
9993 

28  322 23  606 

Sonstige  Wagen  (für  Eilverkehr) . 

•  r 

11  620 
11  716 

248918 251  9Ö7 

Geleistet  wurden: 

297105661 
314  411 190 

968003096 ru\a  ma 
998476270 

Sonstige  Wagenkm  (Eil verkehr)  . 613  650296 
589  612 190 

3  224  121  918 
3  342  890  1,»4 

überhaupt  Wagenkm  4  6%  676  812 
4880977614 

Es  betrugen      Proz.  der  Betriebseinnahmen): 

Einnahme  im  Personenverkehr 88,9 

39,4 w         „  Güterverkehr  .   .  . 
- 59,o 

69,4 
sonstige  Einnahmen  

2,1 

1,» 
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Gegenstand 

1890 1891 

Gesammtnetz 

Auf  1  Betriebskm1)  entfallen: 

an  Einnahme  Frcs. 

„  Ausgabe  r 

„  Ueberschufs .   .  . 

Ausgabe Verhältnis  von 
Einnahme 

34209 
17930 

16279 

52,4 

34  663 

18  646 
16  017 

64,o 

Nachstehend  folgt  eiue  Längenübersicht  des  französischen  Eisenbahn- 

netzes und  die  Betriebsergebnisse  der  einzelnen  Bahnnetze  für  die  Jahre 

1890  und  1891. 

I.  Längen.9) 

Der  Gesammtunifang  des  französischen  Eisenbahnnetzes  betrug 

am  31.  Dezember  1891  (gegenüber  1890): 

1890 

18  9  1») 
Kilometer 

jj 

a)  für  das  europäische  Frankreich  .... 

b)  „  Algier*)  

c)  „  Tunis5)  

d)  „  die  Kolonien  

36895 

2  845 

260 

G08 

37  946 

2889 

260 

603 

zusammen 40603 41 698 

Die  Länge  des  Bahnuetzes  des  europäischen  Frankreich  vertheilt 

sich  in  1891  (gegen  1890)  wie  folgt: 

l)  Die  Angaben  beziehen  sich  auf  die  Hauptbahnen.   Der  Rechnung  liegen 
zu  Grunde: 

für  1*90  =  33  285  km  und  1  138  629  104  Frcs.  Einnahme  und  596  794  926  Frcs.  Ansgabe, 

„  1891  =  33878  „     „    1  174312  608    „  „  „    631  699513  „ 

a)  Vergl.  Archiv  1892  S.  815  u.  ff.   Die  nachfolgenden  Angaben  sind  der  Sta- 

tistique  des  chemins  de  fer  francais  an  31.  decerabre  1890  und  1891.  Documents 

principaux.  Paris  1892  entnommen.   Etwaige  Abweichungen  gegenüber  den  früheren 

Angaben  beruhen  auf  den  neueren  statistischen  Hittheilungeu. 

a)  Vergl.  Journal  offlciel  vom  8  Februar  1893. 

*)  Einschl.  Industriebahnen  (28  km). 

5>  Einschl.  35  km  Hafenbahn. 

48*
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736 Die  Eisenbahnen  in  Frankreich. 

1890 
1  8  9  1 l) 

!  im  Betrieb 
• im  Bau 

im  Betrieb im  Bau 

Es  waren: Kilometer Kilometer 

T  St»fttO>ahnpn 
2528 81 

■ 

2635 

74 

IL  Privatbahnen: 

3  653 126 3  553 
126 

2.  Ostbahn  4  224 258 
4280 

324 

4  769 379 

4  9*24 
328 

4.  Paris-Orleansbahn  6064 
747 6350 

461 

5.  Paris-Lyon-Mittelmeerbahn') . 8810 

438 
B491 

506 

6.  Südbahn  
C\  f\ß9J\ 
2  970 279 8029 

310 
7.  Pariser  Gürtelbahn  (r.  U.) 

17 

17 

8.  Grofse  Panaer  Gürtelbahn  . 

1  ™ 

111 

u-    ijiuivii  » eraLiiieueuci  uciueicr 1 

Gesellschaften  zusammen3)  . 696 
363 

838 

161 

10.  Industrie- und  sonstige  Bahnen 223 

18 

228 18 

zusammen  Ii 30936 

260s 

31816 2234 

III.  Nicht  konzessionirte  Bahnen: 

Tiicnmm  pn illollIUIIlCU 
309 

39 809 

39 

Insgesammt  Eisenbahnen,  welche 

dem  Staate  gehören  oder  an 1 

denselben  zurückfallen  müssen 83  778 2728 34  660 2347 

IV   Bahnen  örtlicher  Bedeutung' 

zusammen 
3122 496  3286 

275 

Gesammtlänge  der  Bahnen  für  örtlichen 

i 
36  896 «) 

8224  1 

37  946 
2622 

dazu  noch: 

i 
1074 527          1382»)  l 

Ii 

481 

l)  Vergl.  Documenta  prineipaux  für  1891. 

>)  Einschl.  144  km  (Bböne-Mont  Cenisbahn)  und  ausscbl.  19  km  auf  Schweizer 
Gebiet. 

3)  Ausschl.  2  km  auf  belgischem  Gebiet. 

«)  Ausschl.  19  km  auf  schweizerischem  und  2  km  auf  belgischem  Gebiet.  Dazu 

noch  für  1890  (1891)  in  BauYorbereitung  3468(8  876)  km,  sowie  8466  (8  409)  km  nicht 
öffentliche  Anschlußbahnen. 

•)  An  anderer  Stelle  =  1 367  km. 
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Als  Schmalspurbahnen  wurden  betrieben: 

bei  den  Hauptbahnen  (einschl.  Industrie- 

bahnen)  km 

bei  den  Lokalbahnen  „ 

zusammen  km 

1890 1891 

586 
836 

1274 
1491 

1869 2327 

Einen  Ueberblick  über  die  Entwicklung  des  französischen  Eisenbahn- 

netzes seit  Anbeginn  (1823)  bis  zur  Jetztzeit  (1890)  bietet  die  nach- 

stehende, der  französischen  Eisenbahnstatistik  für  1889 ')  entnommene 

Zusammenstellung. 

Es  betrug  die  Betriebslänge: 

Hauptbahnen 

Lokal- 

Industrie- bahnen (ohne 

Gesammt- Jahr 
überhaupt 

km 

davon 

doppelgleisig 

km 

bahnen 

km 
Gruben- 

bahnen) 

km 

netz 

km 

1 828   
23 

_ 23 

1880   
38 

38 

1835   149 27 
176 

1840   
435 

226 62 497 

883 ? 

73 

956 
3010 

■i 

73 

3  083 

4649 3  859 

73 

4  722 

9  439 

?') 

86 
9525 

13  662 
7466 

170 13  732 

15  690 7  750 17 
187 

15894 

17  440 7848 293 196 
17  929 

19  746 7660 1798 226 21  770 

23738 
9492 

2187 
278 

26198 

*)  Statistique  des  chemins  de  fer  francais  au  31.  de*cembre  1889.  Documents 
divers.  Premiere  partie.   France.  Intöret  g<§n«raL  Paris  1892. 

Auf  Seite  36  ist  die  Oberfläche  des  europaischen  Frankreich  zu  537 147  qkm  und 

die  Einwohnerzahl  (nach  der  Zählung  von  1886)  zu  38  497  404  Einwohner  angegeben. 

Es  ergaben  sich  demnach  für  1889  (ohne  Industriebahnen)  an  Bahnlänge: 

für     100  qkm  6,7»  km 

„  10000  Einwohner  i),j&3  „ 

>)  Für  1862  sind  6  998  km  Doppelgleis  angegeben. 
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*  f 

Jahr 

Hauptbahnen 

Lokal- bahnen 

km 

Industrie- bahnen i,  ohne 

Gruben- 

bahnen) 

km 

■ 

Gesammt- 
netz km 

überhaupt 

km 

davon 

UV  ppül^lulBl^ 
km 

SO  491 12392 1768 

282 

82491 

1888   82  662 18  850 2  386 225 85263 

88  201 
18  539 2  946 

223 

86  870 

83  550 ? 3  122 223 
86  895 

34  437 ? 3286 

223 

37  946 

85163 ? 3270 
223 

88653 

II.  Staatsbahnnetz.5) 
  = 

1890 
1891 

£s  betrug: 

km 
2  647 

*)  2663 

36097  756 37  796  08B 

27  590 138 28  922  764 

8507  618 
8878319 

Durchschnittliche  Einnahme : 5) 
'   13  637,23 14 193,06 

„  1  Zugkm   2,8902 2,9460 

Durchschnittliche  Ausgabe: 

10423,17 10860,97 

2,2090 2,2544 
VerhUtnife  von                .   .  . .    ■  Vo 76,43 

1 

76,52 

»)  Nach  den  Documents  principaux  für  1890  und  1891. 

*)  Nach  dem  Journal  officiel  Tom  8.  Februar  1898. 

»)  Vergl.  Archiv  1892  S.  819  u.  ff.    Die  nachfolgenden  Mittheilungen  sind  den 
Betriebsberichten  entnommen. 

«)  Betriebslänge  am  Jahresschlufs  1891  =  2665  km  (einschl.  180  kin  gemein- 
same Strecken. 

Ohne  Verkehrsteuer  (Steuer  auf  Personen-,  Gepäck-  und  Eilgutverkehr) 

in  1890  =  3  288  901  Frcs.,  in  1891  =  8  398269  Frcs. 
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1890 1891 

Mittlerer  Reinertrag: 

für  1  Rptriehßkm 3  2l4nfi 

1   '7  n  tt  L'  m n  KOI« 

Anzahl  der  Betriebsmittel: 

Stück 
530 

529 

484 
484 

1766 

1765 
iTtjptutv-,  \jru loi     u.  suueiiigc  »tu^cli 

14095 

R^fönlprtH  Ppr^rmnn An? xi.il/.. 8fi86  98f! 8991  328 

fintprtnnnen 3  214  747 3  319  681 

D  urchschnittaertrag : 1 

•  • 

Frcs. 

1,77 

1,76 

,,   i  rersdiienkm  lj  Vvt8. 
.1  OD 

.r  res« 

0,07 

IQ 

0,1« 
„  1  Gütertkm  Cts. 

5,32 5,24 

Durchschnittliche  Fahrt : 

ffir  1  Person IUI     X    1  VIOUU        •       •       •        ■               .    •  « km  i IV 1X1 

41  <? 

41  fi 

1  (Tiitertonne 114,2 
1169 

Von  der  Einnahme  kommen: 
1 

auf  Personenverkehr  (g.  v.)  .   .  . 

%  | 

35,24 
34,66 

(■»t*n<ir*lr~  n     I*  i  1  orn t uorL'on v  ftr  TT  i 
,,     VjcpttV/li."  U.  XUIigUl/Vtl  Ivrlll  \g.  V.J 

»» 

Q  IQ 

«7,1* J,  10 Frachtverkehr  fn  x) >» 54  77 55  m 

srinQticrp  Rinnnhmpn o  ö7 1  11 

1,11 

Von  der  Ausgabe  entfallen: 

°/o 

1,80 
1,76 

Betriebsdienst  
28,13 

27,58 

„  Betriebsmittel  und  Zugkraft 
30,39 32,24 

BuhnunterhaltuDsr 22,04 20,72 

„  Gemeinschaftsdienst    .    .    .  . 

9,43 9,73 „  sonstige   Ausgaben  (Prämien, 

1 

8,21 8,02 

])  Einschl.  Verkehrsteuer. 

€J)  Von  Personen-,  Gepäck-  und  Güterwagen  auf  eigenen  und  fremden  Strecken. 
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Geleistet  wurden: 
1890 

1891 

14373010 14  929466 

Ii*  t  «  \ 
187650  736 1  195299  299 

12489860 
j  12829336 

anf 

auf 

im  r  ens>oneu\ ei  Kenr  kommen. 

1 

Person 1  Peno-t nenkm 

1 
Person 

1  Perso- nenkm 

T*ln r^}i«f»}i ni 1 1 1 1  c\\ p   K n Ii p i n ti •} h m p •  2 "N U m CHStlJlll lUH.ilc   ituilclllllallliic .  ) Frcs. 
Cts! 

Frcs. 

Cts. 

auf  lllft     T  (C1h<4<?p 

7,24 

6,78  , 

7,06 
6,67 

3,77 
5,42 

3,75 

6,41 
1,46 

3,94 1,44 
  

3,86 
Oberhaupt 

1,77 
4,29 1,76 

4,23 
ohne  Steuer •    •    *  • •    •    •  • 

1,45 

3,49 

1890 
1891 

In  Prozenten  der  Gesammtzahl  entfallen: 

Per- 

sonen 

Ein- 

nahme 

Per- 

sonen 

M  * 

nähme 

Anzahl Frcs. Anzahl 
Frcs. 

1,64 
6,70 1,65 6,60 

*    „    II.  „   

6,56 

20,32 

9,98 

21,25 

88,80 
72,98 88,37 72,16 

überhaupt 100,00 100,00 100,00 100,oo 

Für  1  Zugkm  betrugen  die  Kosten: 

für  Betriebsdienst    ....  Frcs. 

0,6215  j 

0,6236 „  Betriebsmittel  u.  Zugdienst  „ 
0,6702 

0,7268 

Die  Bahnunterhaltungskost,  stellten 

sich  für  1  Bahnkm  auf  „ 
2416,39 2366,27 

In  1891  betrug  durchschnittlich: 

Die  Besetzung  eines  Personenzuges    =  29,2  Personen 

r     wagens  =  7,8 

l)  Von  Personen-,  (iepack-  und  Güterwagen  anf  eigenen  nnd  fremden  Strecken. 
8  Einschl.  Verkehrsteuer. 
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30,8  t 

2,7  „ 

32  176  km 
28  873  „ 

8855  „ 

Ein  Zug  hatte  durchschnittlich:      4,0  Personenwagen, 

11,2  Güterwagen 

zusammen   15,2  Wagen. 

III.  Die  6  grofsen  Eisenbahngesellschaften. 

1.  Nordbahn  (französisches  Netz).») 

Es  war: 
1890 

1891 

*)3699 
*)3  606 

Verwendetes  Anlagekapital : 1 

für  die  französischen  Linien .    .  Frcs. 1389236  241 1 414  063  143 

# 

70 

70 

Mittlere  Einnahme:*) 
53  764 53  975 

„  1  Zugkm  ...... 4,326 4,109 

Mittlere  Ausgabe: 

25  426 26606 

2,046 2,026 

Verhör«,  von  . 

49,3 

Ueberschuf8: 

für  1  Betriebskm     .    .    .  . .  .Frcs. 28  339 27  369 

2,290  2,083 

Anzahl  der  Betriebsmittel: 

Lokomotiven  .    .  Stück 1615 1662 

4  825 4892 

Güterwagen  (einschl.  Gepäck- und 49  207 
i 

1 

49  993 

sonstige  Wagen) 

l)  Ohne  die  nordbelgischen  Linien. 

*)  Betriebslänge  am  Jahresschlnfs  3  606  kin. 

*)  Eiuschliefslich  16  Frcs.  (4  pCt.)  Zinsen  für  die  Aktie  von  400  Frcs. 

*)  Ohne  Verkehrsteuer.   Diese  betrug  für  1890  =  27  364  770  Frcs., 

„  1891  =  28  459  750     „  . 

Digitized  by  Google 

Die  Belastung  eines  Güterzuges  = 

„  „        „    wagens  = 
Fahrt  einer  Lokomotive  = 

„  eines  Personenwagens  = 

„       „    Güterwagens  = 
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1890 1891 

Geleistete  Zugkm  .  . 

Beförderte  Personen  .  . 

„  Frachtgüter1) 
Mittlere  Fahrt: 

einer  Person     .  . 

„    Frachttonne  . 

Mittlerer  Ertrag:2) 
für  1  Person  .  .  . 

1  Personenkm  . 

1  Frachttonne  . 

.  Anz. 

n 

.  t 

km 

.  Frcs. 

43  992  146 

34  430  878 

23  724258 

36 

101 

1,64 0,0423 
4,90 

0,0488 
„  1  Frachtkm   

Im  Personenverkehr  ergeben  sich  nachstehende  Zahlen: 

46  571943 

36  581  216 

23851 159 

35 

102 

1,49 

0,0421 
4,79 

0,0469 

Es  kamen: 
Personen 

1890  1891 

Von  1000 

Frcs.  Einnahme 

1890  1891 

Anzahl 

- 

Frcs 

Mittlerer  Ertrag 

für 

1  Person 

1890  1891 

Frcs. 

auf    I.  Klasse 79  73 246 
233 

4,78 4,78 

,     II.  „ 196     '  182 
290 

295 

2,89 

2,<i 

v   III.  „ 725  746 464 
472 

0,69 
0,94 

überhaupt • • 

1," 

1»« 

Von  1000  Frcs.  Einnahme  entfallen: 

r 

1890 1891 

auf  Personenverkehr  (einschl.  Gepäck  u.  Eilgüter)  Frcs. 
347 

360 
i 653 

640 

Vnn  der  Einnahme  ('ohne  Verkehr- 

1890 1891 1890 1891 

steuer)  kommen: 
auf  1  Betriebskm auf  1  Zugkm 

im  Personenverkehr .    .  .Frcs. 18650 
19111 

1,501 

1,455 
35114 34  864 

2,825 2,654 
überhaupt  „ 53  764 53  975 

4,826 

4,109 

')  Einschl.  Kohlen  und  Kokes. 

*)  Ohne  Verkehrsteuer. 
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Im  Güterverkehr  stellte  sich  der 

mittlere  Ertrag  wie  folgt: 

für  Frachtgut  Frcs. 

„  Kohlen  und  Koks  , 

überhaupt    ,,  , 

Von  den  Ausgaben1)  entfallen: 

auf  Zentralverwaltung  Frcs. 

Betriebsdienst  

Zugdienst  und  Betriebsmittel 

Bahuunterhaltung  

sonstige  Ausgaben  ... 

1890 
1891 

1890 

1891 

für  1  Tonne       für  1  Tonnen  km 

- 

6,61 

4,02 

4,90 

II
 

6,40  0,01)34  0,0608 

3,97     1  0,0342  0,0332 

4,79 0,0483  0,0469 

für  1  Betriebskm      fiir  1  Zugkm 

V 

zusammen 

1623 

7664 

10966  11306 

4  626  6001 

768 

1800  1  0,123 
7871  0,616 

0,881 

0,364 628  1  0^062 

26  426   26  606  ;  2,046 

0,137 
0,699 

0,861 

0,381 
0,048 
2,026 

Ueber  deu  Kohlenverkehr  der  Nordbahn  wird  Folgendes  bemerkt: 

Es  wurden  befördert: 

an  französischen  Kohlen  (Nordbassin  und 

Pas  de  Calais)  

belgischen  Kohlen  

englischen 

„  deutschen 

Die  Einuahme  betrug: 

im  Kohlenverkehr  Frcs. 

n  übrigen  Güterverkehr  „ 

für  eine  Gütermenge  von  t 

1890 1890 

';  Tonnen 
in  o;0  Tonnen 

in% 

1  7  713260 
j 

72,60 
7  286896 71,01 

2  471895  23,27 

'  2  626860 

24,62 

2  311090 
2,94 

'  300680 

2,98 

»)  126  710 
1,19 

147  490 

1,44 

1 10622946 i 
~ 10261826 

1890 

1891 

42  695  764 40  720  224 

»)  71  244  946 
73  441180 

13  101 283 13  689  334 

>)  Die  starke  Zunahme  der  Ausgaben  beruht  zum  Theil  auf  der  Einführung  der 

48  kg  Schiene  (an  Stelle  der  bestehenden  80  kg  Schiene1  auf  den  Hauptstrecken. 

•)  Neuere  Angabe  (gegenüber  den  vorjährigen  Angaben  des  Originals). 

3>  Neuere  Angabe  (gegenüber  den  vorjährigen  Angaben  des  Originals). 
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1890  1891 

Für  das  nordbelgische  Bahnnetz  betrug: 

Betriebslänge km  170  170 

.    .  Frcs.  15  773  727  15132  904 

.    .    „  6928&41  6345022 

.    .    „  8  844  786  8  787  882 

Zinsen  u.  Amortisation     „  5199950  5  233  043 

Einnahme 

Ausgabe  .  . 

Ueberschufs  . 

davon  ab  für 

mithin  Reinertrag1)  „  3644836       3  554839 

Von  der  Einnahme  kommen  in  1891: 

auf  Personenverkehr  (einschliefsl.  Gepäck 

und  Eilgut)  3556  400  Frcs. 

„  Güterverkehr  .   .    10  354  706 

auf  Verkehrseinnahmen  zusammen  13911  106  Frcs.  (etwa  92  0/„)- 

dagegen  in  1890       „        13  730232    „     („    87    „  ). 

Von  der  Ausgabe  kommen  in  1891: 

auf  Betriebsdienst   2  058019  Frcs.  (etwa  32  %), 

„  Zugdienst  und  Betriebsmittel  .  .  2  899  081  „  (  „  46  „  ), 

„   Bahnunterhaltuug   951 116    „    (   „    15   „  ), 

Auf  der  Nordbahn  sind  seit  1883  durchschnittl.  die  Kilometersätze • 

im  Güterverkehr  überhaupt  von  6.42  Cts  auf  4,63  Cts, 

für  Frachtgüter  „   7,24   „  „  6,08  „ 

..  Kohlen  „   3,56   „  „  3,32    „  zurückgegangen. 

Hieraus  ergiebt  sich  in  8  Jahren  eine  Verbilligung 

für  Kohlen   ...   um  7,22  % 

„  Frachtgüter  „  19,07  „ 

im  Gesammtgüterverkehr  ,  15,56  „  . 

2.  Ostbahn. 

Es  betrug: 1890  1891 

Mittlere  Betriebslänge  km  4  511  2)-462ö 

davon  im  Hauptnetz  „  4  445  j  4  445 

Verwendetes  Anlagekapital    ....   Frcs.  ,  1 810 137  649  1  847  524  298 

*)  Derselbe  kommt  dem  französischen  Netze  der  Nordbahu  zn  Onte. 

')  Betriebslange  am  Jahresschlufs  =  4569  km. 
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1890 
1891 

naealla/»VtaftcL'ani+nl  am    Tn}irp*<iphln  f« l_rc.seii>t.u«iii>KtijJiuu  «ml  j  an i  csat  111  ui» X  1  V/O. 
1  8882618^4 1911870797 

35  üo 35.50 

Erforderlicher  Staatezuschnfs  (für  über- 

nommene Zinsbürgschaft) .    .  . 10909  641 13  947  887 

Mittlere  Einnahme:8) n  i 
31  646,17 32  462,40 

4,169 4,079 
Mittlere  Ausgabe: 

1 
19 108,43 20605,53 

1 
2,525 

2,590 
Verhältnifs  von  ̂ K£«  .... 

60,57 
63,49 

ueoerscnuis. 

; 

1 2  437  74 11 846,87 

1  7nakm 

1,644 
1,489 

A  nTohl  Aar  RotinphamittAl ''^ Ü.UZctUl  Uci    Dell  lCUSUIllLOl .  ) 

T  riL'ATTiAti  vpn Stück 1351 
1363 

Tan  t\ n 1 163 1 167 

r  ersonen^  agen  
i 2  932 3  312 

flntprwairpii    ^pinsrhl  Gen&ck- 
! 

30488 

** 

28414 

/"^  j-tl/\«4>4>Atn     7 ii  /vi »Tri A  r>7 34  133  426 35  992384 

Upfn r/1  i<rto  Pprermpvi 39  954008 41666  609 

Prsiplit  crntpr t 13  693  441 14 194  492 

nnrphcpVinittliphp  Fahrt* 

ninnr  PftPfiflll 1cm ü  in 25.59 
26,73 

f?i>o  »  h  f  trinn  p 11604 116,10 

Mittlerer  Ertracr* 

1,30  (1,07) Frcs. 1,32  (1,09) 

0.0517  (0,0428) 0,0505  (0,0417) 

n 

5,96 6,98 

ii 

0,0518 0,0515 

•)  Einschl.  20  Frcs.  Zinsen  (4  °;o  für  die  Aktie  von  500  Frcs.). 

')  Ohne  Verkehrsteuer. 

3)  Wirklicher  Bestand  *m  Jahresschlufs.  (Für  1891  einschl.  der  Zugänge  und 

des  Ersatzes).  Der  Bestand  am  1.  Januar  1892  ergiebt:  1346  Lokomotiven» 

1165  Tender,  2907  Personenwagen  und  28  949  Güterwagen  u.  dgl. 

«)  Einschl.  Verkehrsteuer.  Die  Klamroerzshlen  geben  den  Ertrag  ohne  Ver- 
kehrsteuer an. 
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Im  Personenverkehr  entfallen: 1890 1391 

a)  von  1000  Personen: 

76 

74 ** 366 332 

„  III.  ,  538 

544 o)  von  ilaju  rrcs.  .binnanrae : l) 

auf    I  Klasse  . Frcs. 
läö 

loa 

IL  .... M 

974. 

^  i  ̂  

ii    HL  ,  

** 

538 546 

Mittlerer  Ertrag  für  1  Personenkult) 
Cts. 

7,03 

7,97 
5,42 

5.35 

4,45 4,33 überhaupt 

Mittlprp  l^flhrt.  pinpr  Por<on* 

ß  13 

(5,17) 1 

40  64 

5  oo 
(5,05) 

in      i    K  hisse km niii 39,92 

II 
,,     11.       ,,  ... 17,19 17.14 

„  III. 

»1 

29,47 * 
29,33 

•  •  1  b  W  M  L%          **  t uoernaupt 20,59 

2o,73 

Von  der  Einnahme  kommen: 

auf  Personenverkehr  (einschl.  Ge- 

% 38,20 
33,19 

„  Güterverkehr  60,33 60,16 

„  sonstige  Einnahmeu  .    .    .  . 
1,47 i 

1,65 
Die  Ausgabe  vertheilt  sieh  wie  folgt: ! 

4,23 
4,91 

39,29 37,82 

Zugdienst  und  Betriebsmittel    .  . 

•■ 

32,22 
31,23 

"  1 
19,67 21,32 

sonstige  Ausgaben  

4,54 4,17 
Kosten  der  Zugkraft  (einschl.  Unterhaltung 

der  Betriebsmittel)  für  1  Zugkm  . Frcs. 
0,73  653 0,71  044 

»)  Einschl.  Verkehrsteuer. 
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3.  Westbahn. 

Es  betrag: 
1890 1891 

km 

4  714 
1\            a  nun 
l)       4  776 

J                  •          TT  a 
davon  im  Hauptnetz  4068 4  107 

Verwendetes  Anlagekapital")    .   .  . 
Frcs. 1 625  852  913 166  673  905 

Gezahlte  Dividende3)  

-  ! 

88,50 38,50 

Erforderlicher  Staatszuschufs  (für  über- 

nommene  Zinsbürgsebaft)   .    .  . 
*)  12  923  2'J4 

12  478  765 

Mittlere  Linnahme :s) 
für  1  Betriebskm   .    .  ... 29812 30  666 

„  1  Zugkm     .  . *• 3.78 

3,76 Mittlere  Ausgabe: i 

für  1  Betriebskm  
i 

r, 

17  415 17937 
1 

„ TT 

2,21 2,20 
Varhftltnifs  von 

 Au8£abe vernaitnus  von  Einnahme  

/. 

58,4 
58,5 

Ueberschufa : 
; trcs. 12  397 12  728 

„   1  Zugkm  .... 
1,57 

1,56 Zahl  der  Betriebsmittel: 

btuck  i 1367  «)  1386 

n 3  740 

22  615 

3  766 

Gepäck-  und  Güterwagen  .   .  . 

23  048 

Anz. 
')  37  200608  •)  88  988  605 

■ 61112  212 66559869 

8  361 031 9321200 

1  Betriebslänge  am  JahresschluTs  4868  km  (Zuwachs  in  1891  =  154  km). 

*)  Für  1890  neuere  Angabe  (einschl.  672  424  Frcs.  Nebenausgaben).   Das  einbe- 
zahlte Gesellschaftskapital  betrug  in  1891  =  1  661 954  429  Frcs. 

3  Einschl.  17,'.  Frcs.  Zinsen  (3l/a  %)  für  die  Aktie  von  500  Frcs. 

*)  Unter  Berücksichtigung  der  Abzüge  nur  8  069  294  Frcs. 

s)  Ohne  Verkehrsteuer. 

6)  Aufserdera  sind  für  die  Schmalspurbahnstrecke  Carhaix— Morlaix  beschafft  : 

6  Lokomotiven,  10  Personenwagen  und  60  Güterwagen.  Ueberdies  sind  für  die  Haupt- 

bahn für  1892  noch  vorgesehen :  30  Maschinen,  151  Personenwagen  und  22  Gepäckwngen. 

Die  durchschnittliche  Fahrt  stellte  sich  in  1891: 

für  l  Lokomotive  auf  33  296  km , 

r   1  Personenwagen  auf  46836  km, 

„    1  Güterwagen  auf  19  019  km. 

7)  Berichtigte  Ziffer. 

8)  An  anderer  Stelle  38960  668  km. 
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Durchschnittliche  Fahrt : 

1890 1891 

einer  Person  
km 

22,4 

21 

,3 

„  Frachttonne  ■ 

120,1 
122,0 

Mittlerer  Ertrag:1) 

iiir  l  r  er?>on  ........ 
r  IXS. 

1,000 
0,951 

„  1  Personenkm  . « 
0,0446 0,0447 

„   1  Frachttonne  7,14 6,8 

„   1  Frachtkm   
0,0594 0,0564 

für 
für 

1 

1  Per- 1 Per- 

Im Personenverkehr  ergeben  sich: 

sonen- 

1 

sonen- 

Person Person 
km 

Durchschnittliche  Roheinnahme: l) 
_ 

Frcs. 
1,548 

0,0591 1,550 0,0581 «,    II.      „  ... » 
0,760 0,0448 

0.714 

0,0453 
www 

*  ni.  , 
1,163 

0,0399 
1,116 

0,0393 überhaupt 

7» 

1,000 0,0446 0,961 
0,0447 

Von  1000  Personen  kommen: 

^. . <.  ff        I      TT  1 ,  Ä 4 Anz. 

123,5 115,2 

II 

522,3 534,4 

HT 
354,2 

350,4 

Von  10U0  Frcs.  Einnahme  entfallen: 

Frcs. 

191,2 187,7 

IT 

396,3 401,1 

412,0 
411,2 

Von  der  Gesammteinnahme  kommen: 

auf  Personen-  und  Eilverkehr  .  . 

0/ 

52 

51 

»1 

48 

49 

Die  Arbeiterfahrkarten  im  Pariser  Vorortverkehr  (banlieu)  weisen, 

wie  nachstehende  Uebersicht  zeigt,  seit  1884  eine  beträchtliche  Zunahme 

auf.  Die  Arbeiter  können  für  0,io  bis  0,16  Frcs.  morgens  und  abends  bis 

15  km  weit  fahren. 

Ohne  Verkehrsteuer. 

Digitized 
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Anzahl  der Gesammtzahl 

Jahr 
Arbeiterdoppel- Arbeiterwochen- der 
karten  (A.R.) karten Fahrten 

1H84 A  Af\  /"»E  1 440  böl 
a  c\c\c 4  228 Q4H4Q4 

1885 58027b 
23807 

lOOO 682347 36  83b X  XXXJ  OJO 

1ÖQ7 lOOl 641892 55425 
£  (Ol 

1888 721007 78  515 2  541  224 

1889 874363 116368 3  377  878 

1890 905  028 139  766 3  766  780 

1891 1036227 164 172 4370862 

4.  Parig-Orleansbahu. 

Es  war: 

Mittlere  Betriebslänge  km 

davon  im  Hauptnetz   „ 

Verwendetes  Anlagekapital    ....  Frcs. 

Gesellschaftskapital  am  Jahresschlufs  „ 

Gezahlte  Dividende8)   „ 

Erforderlicher  Staatszaschufs  (für  über- 

nommene Zinsbürgschaft)       .  . 

Zahl  der  Betriebsmittel:") 
Lokomotiven  Stück 

Personenwagen   ,, 

Gepäck-  und  Güterwagen  ... 

Auf  das  Gesammtnetz4)  kommen: 
an  Roheinnahmen  Frcs. 

„  Ausgaben    „ 

r  Ueberscbufs   „ 

Für  das  Hauptnetz  der  Paris-Orleans- 

bahn  ergeben  sich  nachstehende  Zahlen: 

Mittlere  Betriebslänge  km 

169t) 

1891 

6114 

5106 

1 911  761  738 

1961209484 

58,50 

11665  394 
I 

13221 
3057 

26342 

1168064  233 
84  373  255 

83  690  978 

5106 

»)        6  264 

5106 

1958905  716 

1  997  100  416 

58,r.o 
8952823 

1323 

3  332 

26  785 

173  753094 

88877  481 

84  876613 

5106 

i)  Betriebslänge  am  JahresschlnfB  6407  km.   Dazu  im  Bau  418  km  und  in  Vor- 

bereitung 707  km. 

a)  Einschl.  16  Frcs.  Zinsen  für  die  Aktie  von  600  Frcs. 

3)  Aulserdem  für  1891  noch  im  Bau:  91  Lokomotiven,  261  Personenwagen  und 

435  Güterwagen  n.  dergl. 

«  Hauptnetz  und  neue  Linien. 

s)  Berichtigte  Ziffer. 
Archiv  tür  Eisenbahnwesen.    18B8.  49 
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1890 1891 

>  tri  Kein  !>t*I  HU  tili  IUI  . 

für  1  Betnebskin  Frcs. 
31  638,46 

32  616,87 

■      r  W  tf\z  TW Fi  17 

Betriebsausgabe: 

für  1  Betriebskm  1 
15  502,92 16  177,29 

T7  c 
2,52 

2,57 
>ernaitniis  von  Einnahme  

/o 

49,16 49,60 

TT     l  Ii* 
Ueberschufs : 

Frcs. 1  C  DOC  r  < loUöD,54 JLo  4oy,58 

1    7  n  rr  lfm 
2,61 

2,60 
Anz. 

Ol  /i  QO  QQD 
OO  AIR  A«7 

,,        vriuerxoniien  ^nittrciiauaisesi t 8  757  319 9  351 506 

Anz. 
Ol  "±«X3  Oll 

davon  im  Personenverkehr  .   .  . 

°/o 

C9  1 1 

Gut  erverkehr 47,89 51,23 

Mittlere  Fahrt* 

_  •  r\  
km 

CT)  - 

Ff)  a 

» 
.  7fi 171 

1(1 

Mittlerer  Ertrag: 1 

Frcs. 
2,95 

2,21 1  rersonenkm  

U,U447 1  P'rn.rht.u  n  t  tnnnp n 
10,34 

9,97 

M  1  Frachtgutkm  0,0588 

0,0584 
Ks  ftntfallAn  -Tin  Prn7ftiitftnV 

vnn  Hpr  Vprkphr&p.nmihTTH»" i*  J     VUil    vICI      »  vi  IV  v  III  oGlllUCtUIllv  • 

A  Km  mV        1  J  A  mm  >->  v*»  vm  A  wm             mm  mm  ̂1      #    *  A  mm  JS  Ä.  l*M  .#»  mal  v         I»  mm 
auf  rersonen-  und  liepacKverkenr 

/o 

do,88 

oo,9o 

61,1* 
bl,0o 

b)  von  der  Betriebsausgabe: 

9,69 
10,05 

„  Betriebsdienst  30,45 
29,88 

/.nc(H<inst  und  RptriphsTnittpl « 3o  90 3451 

„  Bahnunterhaltung  .... •* 
16,r»o 

16,08 „  Erneuerung  der  Bahn  und  Be- 
8,16 

8,88 
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Von  der  Einnahme  für  1  Zugkm  kommen: 

auf  Personenverkehr  (einschl.  Ge- 
i 

Frcs. 

>i 3  05 3  OR 

zusammen ii 
_ 
5.13 

5,17 

Im  Personenverkehr  des  Hauptnetzes  betrug ! 
uie  uurcnscnniiiiicne  dinnanme: 

a^  für  1  Person* 1 

in    I  Klasse 
TT  rr»s 

i 

10,65 

9,87 ii.  ,.         .  . ii 

3,54 

d,42 
i«  in«   „ 1,64 1.69 

überhaupt 
* • 2,25 

2,81 h}  für  1  P-prsnnftnkm  *  • 

in      [  Klnasp r  ri  s. 
0.0803 

0  0770 

ii 

0,0556 
0,0550 

„  in.  „   

ii 

0,0369 
0,0360 

überhaupt 
ii 

0,0447 0,0438 

Durchschnittliche  Fahrt  einer  Person: p 

km 
131 

128 

** 

-  i 
RA 

0£ 

m  III  

ii 

AA 

überhaupt 
ii 

50,5 50,4 

Es  kommen: 
1 

a)  von  1000  Personen: 

Anz. 
44,0 48,3 

ii 

114.5 

118,2 

840.G 833,r, 

1))  von  10Ü0  Frcs.  Einnahme: 

Frcs. i  210,2 
215,7 

II»  .... 

ii 

179,7 

182.7 

v      III.          .«                                    .  ■ ii 
610.1 

601,« 

Kosten  der  Zugkraft  (einschl.  Unterhaltung 

der  Betriebsmittel)  für  1  Zugkm 
Frcs. 

0.<*H« 

0,886 
1 I 

49* 
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5.  Paris-Lyon-Mittelmeerbahn. 

(Französisches  Net«.)') 

Es  betrug: 

Mittlere  Betriebslänge   km 

Verwendetes  Anlagekapital   ....  Frcs. 

Gesellschaftskapital  am  Jahresschluis  „ 

Gezahlte  Dividende5)   „ 

Erforderlicher  Staatszuschufs    ...  „ 

Mittlere  Einnahme:6) 

für  1  Betriebskm   Frcs. 

yt    1  Zugkm  

Mittlere  Ausgabe: 

für  1  Betriebskm   „ 

„    1  Zugkm   „ 

Verhältnis  von    •/. 

Reinertrag: 

für  1  Betriebskm   Frcs. 

„    1  Zugkm   n 

Zahl  der  Betriebsmittel:8) 
Lokomotiven   Stück 

Personenwagen   „ 

Gepäck-  und  Güterwagen   ...  „ 

Beförderte  Personen   Anz. 

„        Gütertonnen   t 

Geleistete  Personenkm   Anz. 

1890ai 

1891 

»)         8095«)         8  235 4043877 446  4  082 126  523 

4  108066  608  4 123  184  634 

55,0  56,0 

813592       2  404828 

)  42  825,27       43  836,57 

7)  5,709 

19  243,87 

•  2,565 

44,94 

23  581,40 

3,144 2  446; 

4  990 

89  379 

40  653  417 
21769074! 

1992  107  671 

5,648 

20  261,78 

2,611 
46,22 

23  574,79 

3,087 

.  2443 

5314 

87297 

41 616  608 

22936215 

2  089  289962 

M  Ohne  Rhf»ne-Mont  Cenisbahn  (144  km),  algerische  Linien  513  km)  and  15  km 
schweizerische  Strecke. 

*)  Die  Abweichungen  gegen  die  früheren  Angaben  beruhen  auf  den  neueren  Zahlen. 

3)  Ohne  15  km  schweizerische  Strecke  (Lyon-Genf). 

*)  Betriebslänge  am  Jahresschlufs  8343  km.    Dazu  299  km  im  Bau  und  905  km 
in  Vorbereitung. 

•\>  Einschliefslich  20  Frcs.  Zinsen  (4  %)  für  die  Aktie  von  500  Frcs. 
fi;  Ohne  Verkehrsteuer. 

7)  Neuere  Angabe. 

s)  Die  Verschiedenheit  der  Angaben  gegenüber  dein  Vorjahr  ist  im  Original 
nicht  aufgeklärt.  Nach  anderer  Quelle  (Documents  principaux)  ergeben  sich: 

für  1890  für  1891 

2442  Lokomotiven,  2  443  Lokomotiven, 

5  290  Personenwagen  (voitures),  5314  Personenwagen, 

80199  Gepäck-  und  Güterwagen  (wagonsi,      87  434  Gepäck-  und  Güterwagen. 
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Die  Eisenbahnen  in  Frankreich. 753 

1890 1891 

n 

TT 

Geleistete  Tonnenkm  Anz. 

„        Zugkm  „ 

Durchschnittliche  Fahrt: 

einer  Person  km 

„    Gütertonne   „ 

Mittlerer  Ertrag:1) 
für  1  Person  Frcs. 

1  Personenkm  . 

1  Gütertonne  . 

„    1  Gütertonnenkm     ....  M 

Kosten  der  Zugkraft  (einschl.  Unterhaltung 

der  Betriebsmittel  für  1  Zugkm  .   .  Frcs. 

für  1  Rohtonnenkm    ....  millimes 

Von  der  Verkehrseinnahme3)  entfallen: 

auf  Personenverkehr   °/o 

„  Güterverkehr  

„  sonstige  Einnahmen  .... 

Von  der  Ausgabe  kommen: 

auf  Verwaltungskosten  .... 

„  Betriebsdienst  

„  Zugdienst  und  Betriebsmittel 

„  Bahnunterhaltung  .... 

Es  betrug: 

Zahl  der  Personen  in  einem  Zuge  Anz. 

Durchschnittliche    Ladung  eines 

Güterzuges   t 

Durchschnittliche   Ladung  eines 

Güterwagens   „ 

ZahlderWagen  eines  Personenzuges  Anz. 

„    „     „       .,   Güterzuges    .  „ 

Im  Personenverkehr  kommen  an  durchschnitt- 

licher Einnahme  für  die  Person: 

auf    I  Klasse  Frcs. 
II. 

III. 

y 

V 

3946911343  4118348828 

60  7^1 175 

49 

181,39 

2,44 

0,04960 

0,5938 

0,8633 

3,44  (3,47)«) 

36,76 

61,32 

1,92 
I 

7,23 
40,45 

33,68 

18,64 

j 

53,40 

157 

3,778 11,306 

42,286 

10,30 

4,19 

1,59 

I 

2,44 

63919203 

50 

179,56 

2,46 

0,04892 

0,4434 0,05259 

0,8838 3,46 

36,84 

61,22 

1,94 

7,35 

39,13 
33,86 

19,66 

54,63 

153 

3,783 10,967 

41,128 

10,24 

4,24 

1,G0 

2,46   überhaupt  „ 

l)  Ohne  Verkehrsteuer. 

J)  Von  2,6—11,6  millimes  wechselnd,  je  nach  Steigung  der  Linien 

»)  Die  Abweichungen  gegen  die  früheren  Angaben  beruhen  anf  den  neueren  Zahlen. 
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Von  1000  Personen  kommen: 

auf   I.  Klasse  

v    II  5?   

III*         *^  .«,•«• 

Von  1000  Frc8.  Einnahme  entfallen: 

auf    I.  Klasse  

II. 

III. 

Die  Einnahme  für  1  Zugkm  betrug: 

in  Personenzügen  

„  Güterzügen 

überhaupt     „  6,709  5,649 

Ueber  die  Betriebsergebnisse  der  Rhone — Mont  Cenisbahn  und 

der  algerischen  Linien  ergeben  sich  für  1891  nachstehende  Zahlen: 

1890 
1891 

Anz. 60 61 

122 
123 

818 

816 

Frcs. 
!  268 

266 

210 211 
532 

633 

3,873 

8,326 

3,851 
8,052 

Es  betrug  in  1891: 

Betriebslänge   km 

Verwendetes  Anlagekapital    ....  Frcs. 

Einnahme»)   „ 

Ausgabe  

Rhöne-Mont 

Cenisbahn 
Algerische 

Linien 

Verhältnis  von 

7. 

Frcs. 

144 

513 )  116  362  728!    167  262940 
5436604 

3666000 

66  j 

2  781 000 

9823  765 

6217444 

63 

632  034 Staatszuschufs3)  

Auf  den  von  Eilzügen  (trains  rapides)  durchfahrenen  Hauptstrecken 

der  Paris — Lyon — Mittelmehrbahn  Paris— Nizza  und  Genf  ist  auf  eine 

Verstärkung  des  Oberbaus  durch  Einlegung  schwerer  Schienen  (47  kg  für 

1  m)  von  12  m  Länge  auf  18  Querschwellen  Bedacht  genommen  und  zwar 

zwischeu  Marseille — Nizza  auf  104  km  und  zwischen  Mäcon — Culoz  auf 

19  km,  bei  Steigungen  von  und  über  8  mm. 

Zugleich  ist  mit  Rücksicht  auf  die  in  Folge  der  neuen  Tarife  erwartete 

stärkere  Verkehrszuuahme  eine  Vergröfseruug  des  Fuhrparks  in  Aussicht 

genommen  durch  Bestellung  von  10  neuen  Schnellzugmaschineu  und 

90  Güterzugmaschinen  (vierzylindrige),  sowie  vou  616  Personenwagen 

(darunter  333  Stück  sechssitzige)  und  100  Gepäckwagen. 

')  Für  1890  =  114  998  «31  Frcs. 

J)  Ohne  Verkehrsteuer. 

•)  Für  übernommene  Zinsbürgschaft  (gegen  Verpfändung  der  Betriebsmittel 
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<».  Südbahn. 

Es  betmg: -   
1890 1891 

Mittlere  Retriphsliiiifn* km 2989 

i\  3036 

o  v  a  n   im    t-T  q  ri  r\t  n  ot'T » 

6  OLM 

9Q0fi 

Vr  ATWPTiHpfjw    A  nlii  crpL'finital PVps r  \  \jo. 1  1  54  k>98  ROd J.  ILr*  Or* 
) iXy±  ooo  iii 

Gezahlte  Dividende'} n 50  o 50  o 

P.rfnrrl m rlic Im i'   Sst'i'ituvnm'bn  f«j  (für  iilicr- 
JJI  IUI  U.CI                  Ot(tdln£Uol  UUJO  ^1UI  UUcI- 

LH  >II1  IJJ  t  Ilt,    Ld\ IJMJU I  |it>v-  UcLll J    .       .       .  . n 
1  ( 1  77«  4R3 

mutiere  rjinnaiinie*). 

für  1  Betriebskm  
29BB8 29643 

R  1  AO 

tTir  1    R<>t  riphslc  m n 15*>94 XU  *— *  '  i 
15 

1        /  1 1  IT  L'  Tl  1 r> •4,Oo4 

Vorhöltnif«  vrni  Au
8?aDe 

/o 01,0 

für  1  Rptrielmkm Frcs 1  t  I/O« 
14  594 
ATX  l^fcTTX 14307 

1  Zuekm * 2  474 

Zahl  der  Betriebsmittel  •  M 

\  i  ik nmnti vpn Stck 
804 

796 

pArannonarairon 1864 1864 

vitrpdLii-j  r  uatwo^cii  u.  uuigi. 
1172 

1248 

(4  i'i  t  Arwiirrpn 20623 20263 

Knnutitrp  Wnjcran 799  782 

f-rnlpi  «tptp  7iiirlrm rV  1 1  /. . 17  141 846 17634  797 

13062  460 13  449861 

t 6224  938 
6934068 

Durchschnittliche  Fahrt: 

47,9  48,4 
km 

134,9 146,4 

')  Betriebslänge  am  Jahresschlnft  3  066  km.  Anfordern  noch  im  Ban  nnd  in 
Vorbereitung  1 225  km. 

a)  Abzüglich  der  dem  Staate  geleisteten  Vorschüsse  (in  Baar  und  Leistungen). 

')  Einschliefslich  26  Frcs.  (6  %)  Zinsen  für  die  Aktie  von  600  Frcs. 

*)  Ohne  Verkehrsteuer. 

5)  Mittlerer  Bestand.  Am  Jahreaschlnfs  1891  waren  (nach  den  „Documenta 

principaux1)  im  Bestände:  *21  Lokomotiven,  2112  Personenwagen,  1  684  Gepäck-  nnd 
dergl.  Wagen  und  21688  Güterwagen. 
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i  fl  ft  n 1  o  »  u 

1  Q  Q  1 

Mittlerer  Ertrag1): 

Frcs. 
2,56 

2,r,9 „  1  Personen  km  n 

0,<>5S2 0,0584 

VI 

o,52 y,02 

U,0bf)2 

U,0620 
Kosten  der  Zugkraft  für  1  Zugkra   .  . 

0,879 0,876 „      „  Bahnunterhaltung  für  1  km 3811 
3  712 

Von  der  Roheinnahme1)  kommen: 

auf  Personen-  und  Eilverkehr    .  . 

°/o 

40,61 
42,29 

„  Güterverkehr  (einschliefsl.  Ver- 

59,89 
57,71 

• 

Von  der  Ausgabe  entfallen: 

11,19 
11,67 

»» 

31,08 
30,74 

„  Zugdienst  und  Betriebsmittel  . 
32,81 

33,28 

- 
24,92 24,86 

Für  das  Hauptnetz  der  Südbahn  ergiebt 

sich: 

a)  im  Personenverkehr: 

Mittlerer  Ertrag  für  1  Person: 

9,34 
9,80 

4,50 
4,50 

1,96 

1,91 überhaupt  „ 

2,65 
2,53 Mittlerer  Ertrag  für  1  Personenkm  Cts. 5,318 

.  5,889 

Von  1000  Personen  kommen: 

53 

51 

118 115 

859 
834 

Von  1000  Frcs.  Einnahme  entfallen: 

186 
184 

200 200 
IN 

| 
 614

 

616 

l)  Einschl.  Verkehrsteuer. 
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1  890 189  1 
b)  im  Güterverkehr: 

Mittlerer  Ertrag  für  1  Frachttonne.  Frcs. 

9,28 

8,82 „       „  1  Frachttkm  . 
Cts. 

6,366 

b,O40 
Durchschn.  Fahrt  einer  Gütertonne 

km 145,0 
146,0 

* 

Der  Betrieb   des  Kanalnetzes der 

Süd  bahn  ergiebt  nachstehende  Zahlen: 

Betriebslänge  
km 

Beförderte  Gütertonnen  t 501249 542  439 

Durchschnittl.  Fahrt  einer  Gütertonne  . km 

70,5 60,5 

Anf  1  km  kommen: 

an  Einnahme  Frcs. 2903,33 
2  911,25 

V 9  289  4S 

Darchschnittsertrag : 

2,169 
2,016 

„  1  Gütertkm  Cts. 
3,076 3,334 

In  Folge  übernommener  Zinsbürgschaft  hat  der  französische  Staat 

in  1890  und  1891  als  Zinszuschüsse  zahlen  müssen: 

1890 1891 

Frcs. 10909641 13947887 

n 12823294 12  478  765 

i? 

11555394 8952823 

„    ,.  Paris-Lyon-Mittelmeerbahn »)  . 
813  592 2484828 

» 
i 

10  776483 14  134  467 

zusammen 

i 

» 46878404 51  998770 

dazu  für  die  Rh6ne-Mont  Cenisbahn 2  621000 2  781000 

überhaupt 
49  499404 54  779  770 

Diese  Zuschüsse  haben  sich  also  in  1891  gegenüber  1890  erheblich 

gesteigert, 

l)  Französisches  Netz. 
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Uebersicht  der  Hauptbetriebsergebnisse 

Staatsbahnnetz 

Gegenstand 
* 

Nordbahn ») 

Ost- 

18  0  0 18  9  1 18  90 18  9  1 1890 

Mittlere  Betriebslänge    .  .   .  . .  km 
2647 

2G63 0  oyy 3606 4511 

Auf  1  Betriebskm  kommen: 

18637 14  193 63  764 58975 
31646 10423 

10861 

25  42o 
26  WJb 

19 106 

3214 

3  332 2ft  449 
07  uro 

1243» 

Verhältnis  von  vAu8g*be      .  . j&innanme 

•  8 

76,«» 76,42 

47,3 
49,3 

60,sr 

Beturdert  sind: 

An* 868698Ü 8991328 •44,  A!U)  O7Q 

39  954  UU- 

Frarhtiriitpr 

Ii 

3214747 3  319  681 OS  79,4  9r>H 

Oft  OKI  IRQ 

I  0  05«  44 . 

Durchschnittliche  Fahrt: 

Km 41,3 
41,6 

00)0 

26,49 Ü  t.«rt  ftti  ti  f» 114,8 
116.» 101,0 102,0 

116,04 
Durchschnittsertrag : 

4,39 4,83 

5,17 

1    fiiif  »rtlrm 

5,3« 
5,84 

4,«3 4,6» 

0,1* 

Zahl  der  Betriebsmittel: 

T  .nlfnmAf  4  vi<n olCK. 
630 

629 
1615 1662 

1765 1765 
4  825 4  892 

2932 Gepäck-  und  Güterwagen 
14097 

14  095 49207 49  993 
28414 

Geleistet  sind: 

12489860 12829836 48  992146 46  571948 

84183426 
Auf  1  Zugkm  entfallen: 

2,890 
2,9« 

4,386 4,109 

4,1« 

2,30V 

2,854 

2.046 

2,086 
»)  Französisches  Netz. 

2)  Hauptnetz. 

s)  Ohne  Rhöne-Mont  Cenisbahn  und  schweizerische  Strecke. 

*)  Neuere  Angaben. 
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für  die  Jahre  1890  und  1891. 

Bahnnetze  der  6  grofsen  Gesellschaften 

bahn Westbahn Paris-Orl6ansbahn3) Paris-Lyon-Mittel- 

meerbahn3) 

SUdbahn 

1891 1890 1891 1890 1891 
1  890») 

189  1 1890 1891 

4  526 4714 4776 5106 5106 8095 
6  236 

2989 3086 

32  462 29  812 30665 81638 32  617 42825 43  887 29888 29  543 
20606 17  416 17  937 

16553 16177 19244 20262 15294 15236 

11847 12397 12  728 16086 16440 23581 23  576 14594 14  307 

68.« 68,4 68,5 
49,16 49,60 44,94 

46.S2 
61,3 

51,6 

41666609 61 112  112 66  659  869 21482938 22445437 
40653417 

41616608 

13  052  45<) 
13  449  861 

14  194492 8  361041 9  321  2(X) 8767  319 935150b 21  759074 
*wv  aas*  rv«  m 
22936216 6  224938 

6  934  00b 

26,73 22,. 21,3 50,* 60,1 
49,0 

50,0 47,9 

48,4 
115,»o 120,i 122,o 176y0 171,o 181,3» 

179,56 

183,9 145,4 

6,05 
4,46 

4,47 4,47 
4,38 

4,96 

4,89 

6,33 
6,34 

6,15 5.64 
5.S8 

5,84 
6,» 

5,36 
6,53 6,:o 

1  368 1367 1386 6)  1322 6)  1328 2445 2443 
804 

795 

3  312 3  740 3776 3  057 
3  332 

4990 
5  314 1864 

1864 

30  488 22616 23048 26  342 26  786 89879 87  297 

-J22  594 

22283 

36  992384 37  200  608 38988606 31  498  671 32 190917 60721  175 63919208 17  141  846 17  634  797 

4,079 
3,78 3,76 

5,13 
5,17 

5,709 

6,64* 
5,33« 

5,i0h 

2,590 
2,31 2.30 

2,53 2,*7 
2.56A 

2,611 
2,680 

2,634 s)  Ohne  Verkehrsteuer. 

6)  Die  Betriebsmittel  bezieben  sich  auf  das  Gesammtnetz. 

7)  Berichtigte  Ziffer. 
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Anhang. 

In  der  amtlichen  Statistik  der  französischen  Hauptbahnen  (chemins 

de  fer  d'intöret  gön^ral)  für  1889  findet  sich  eine  interessante  Uebersicht 

1 .  Uebersicht  des  Personen-  und  Güterverkehr* 

Jahr 

Betriebslange 

am  im 

Jahres- 

Bchlufs  durchschnitt 
• 

Beförderte 

Personen 

(Anzahl) 

Gele 

Personen 

überhaupt 

atötP 
Hl  t*l  C 

KlJUlXlCVcr 

für  1  km 

Durch- 
schnittliche 

Fahrt 
einer 
Person 

Personen- 

Geld- 

einna
hme 

(ohneS
teuer 

Franc» 

Kilometer 
in  Tausenden 

(rund) 

Anzahl km in  Tausend, (rund) 

1841  .  . 573 499 6  379 
112602 225666 

17,7 

7882 

1846  ■  . 1  323 1049 10426 327  558 312  267 81,4 
21417 

1861  .  . 8  664 3248 19936 797  456 245522 40,o 63111 

1856  .  . 6199 6  862 36  377 1844  664 315218 

60,T 43,4 

106322 

1861  .  . 10110 9626 61925 2689154  279364 150753 

18(>6  - 14  612 13915 87  842 3  407  469        244  877 

39,o 

187  618 

1871 17  221 
15632  >) 

95680 4  588  742 293548 

48,0 

224106 

1876  •  . 20  300 20034 136  988 4  961  811 247  669 
36,* 266  727 

1881  .  . 26266 24  249 179730 6  323  210 260762 

35,» 

315604 

1886  .  . 31240 30696 216  649 7137  886 232517 
82.» 327  467 

1887  .  . 31770 81446 217  776 7  211654 229335 33,i 327  485 

1888  .  . 32662 32128 224  801 7  845  328 228627 
82,9 

328882 

1889  .  . 38201 82914 244165 8627  871 262184 
36,3 

879481 

1890»)  . 
33  511 83280 241  119 7  942960 238  671 

32,» 349263 

1891»)  . 34  398 33  878 256  672 8285  531 214  570 32,4 
360632 

Der  Güterverkehr  zeigt  zwischenliegende  Höchstbeträge: 

in  1869  -  44  013  000  t,  6  270  953  000  tkm  mit  386  777  000  Frcs.  Einnahme, 

„  1883  =  89056000    11064  711000   „     „  633  739000  „ 

während  im  Personenverkehr  zwischen  1866  und  1871  eine  Höchstsumme 

>)  An  anderer  Stelle  17  228  km. 

*)  Nach  den  Documenta  principaux. 
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der  Entwicklung  der  Verkehrsverhältnisse  dieses  Bahnnetzes  von  1841 

bis  1889,  aus  der  nachstehende  Zahlen  zusammengestellt  sind,  um  ein 

gedrängtes  Bild  des  Verkehrsumfanges  des  französischen  Hauptbahnnetzes 

zu  geben. 

der  französischen  Hauptbahnen  seit  1841. 

Durch- Beförderte Güter  (marchandises) 

Durch- 
Durch- 

schnitts- i schnittliche 

r  racnt- schnitts- crljilf4  IUr Tonnen Tonnenkilometer r  anrt einnannie ertrag  für 

1  Personen- einer 
Francs 1  Tonnen- kilometer (  Anzahl) überhaupt für  1  km Tonne kilometer 

fantimaa i  enunies in  Tausenden Anzahl lrm km in  Tausenden 
beunines 

(rund) (rund) 

7,oo 1060 38  769 77  700 
36,6 

4662 

12,oc. 
6,M 

2621 119  470 118  889 47,4 13  611 

11,3» 

6,6« 
4627 462719 142462 100,0 35648 

7,70 5,76 
12  872 1867  868 319  183 

145,1 
141261 

7,ie 5,61 27  81)7 3  809  353 395  736 
136,6 

256007 

6,7« 

5,.'.i 
37  373 5  825986 418  684 

155,9 
349086 

6,99 4,<a 
37835 5508722 352400 145,6 844719 

6,iw 

6,17 
61  837 8  325501 

416  569 134,6 503  553 

6,05 

4,» 
84  647 10  752  835 443434 

127,0 
681967 

5,S8 

4,»» 
73  382 9  314  346 

303  438 126,» 563  471 

6,». 

4,43 
77294 9917111 315  369 128,» 

574  894 

5,80 

4,4» 
82355 10409135 323  990 126,4 589  376 

6,66 

4,40 
87044 11052370 336795 127,o 613  534 

5,*5 

4,44 
92606 11759084 353  338 

127,1 
641482 

6,46 

4,35 
96  554 12294  424 862903 127,3 

658907 

6,36 

erscheint,  in  1867  bei  101 611  000  Personen  mit  4  301 018  000  Personenkm 

und  227  631000  Frcs  Einnahrae,  abgesehen  von  den  kleineren  Zwischen- 

schwankungen. 
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2.  Uebersicht  der  Betriebsergebnigse  der  französischen  Hauptbahnen 

seit  1841. 

Jahr 

M  ittloro 

neinens- 

Gesamrat- 
Auf  1  km  entfallen  an 

Verh&lt- nifs 

von 

Ausgabe Ein- 

nähme 

(ohne Steuer) 
Ausgabe Ueber- 

schufs 

Ein- 

nahme Ans 

f?abe 

I Ue
ber- 

schufs 
Einnahm 

km in  Tausend  Francs 
(rund) 

Francs % 

1841 
499 12972 8298 4  674 

25997 
16630 

9867 

63,»7 
1846 1 049 41 167 19491 21  676 39244 18581 20  663 

47,^s 
1851 3248 106  144 47676 58  668 82680 

14  648 18032 

44,« 
1866 5  862 305233 183  N)7 

«Ml  JfWt 
171  42b 

62  169 
22  Nw 
22120 

29  i.'94 

48,** 
1861 9  626 473  831 212924 260907 49224 27104 

44. sm 

1866 18915 623  438 290349 
3380*9 

44  803 20866 
23  937 

46,'7 

1871 17228 714656 831235 
383421 

41  4821) 
19227 

22266 

46,90 1876 20034 ?86801 454  604 432197 
44266 22  692 21578 

51,30 

1881 24249 1  110487 660  346 660142 
45  795 23108 * 22  687 

50,40 1886 30696 1036  106 662441 478665 
33  764 18  328 

15  431 

64,30 
1887 31446 1060543  660685 499  858 33  726 17  830 16986 

52,90 
188* 82  123 

1080655 566824 613831 33  636 
17643 

15  993 62,« 

1889 32  914 1159368 598762 560606 36  224 18 192 
17  032 

51,*. 1890*) 33  280 1  153  61* 
606966 647  652 

62,i 

1891^ 
33  878 1  184  942 689010 646  932 63,9 

Abgesehen  von  kleinen  Schwankungen  in  1869  zeigt  die  Einnahme 

bis  1882  (mit  1 127  848  000  Frcs.  als  Höchstbetrag)  eine  steigende  Tendenz, 

geht  bis  1886  auf  1  036  106  000  Frcs.  zurück,  um  dann  bis  1889  wieder 

zu  steigen,  während  das  Jahr  1890  wiederum  einen  Rückgang  andeutet. 

Die  gröfste  Ausgabe  fällt  auf  das  Jahr  1883  (mit  613  990000  Frcs.),  der 

gröfste  üeberschufs  auf  1889  (=  560  606  000  Frcs.). 

l)  Das  Original  giebt  41  842  fälschlich  (Druckfehler»  statt  41482,  wie  die  Quer 

summe  (und  Rechnung)  zeigt. 

-)  Nach  den  Documenta  principaux. 
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3.  Uebersicht  der  Betriebseinnahmen  der  französischen  Hauptbahnen 

seit  1841. 

Von  der  Gesanimteinnahme  (ohne  Steuer)  entfallen  auf  Personen- 

und  Eilverkehr  (grande  vitesse),  auf  Güterverkehr  (petite  vitesse)  und  auf 

sonstige  Einnahme! i  (diverse s  und  annexes)  na 
(.•hfolgend 3  Beträge 

Mittlere 
Grande Petite 

Neben- 

Anf 1  km  kommen: 
erträge 

Grande 

i 

Petite 
Betriebs- 

vitesse 

Neben- 

Jahr 
lange 

i 

Gesammteinnahme 
vitesse 

ertrage 

—  ■  — 

km in  Tansend  FrcB.  (rnnd) Francs. 

1841 499 
7883 4657 432 15798 9  332 

867 1846 1049 24  927 14 172 2068 23  762 

18  510 
1972 

1851 3248 63  983 38997 
3164 

19699 12007 974 

1856 5  852 130502 147  892 26838 22301 
26  272 

4  586 

1861 9  626 187  574 269286 17  022 19486 27  970 
1768 

1866 18915 233  542 367210 22  687 16  783 
26  890 1630 

1871 17  228 825146 361  379 28  131 18873 
20  976 

1633 

1876 20034 320 102 526534 40  165 16978 
26282 

2  005 

1^81 24  249 395  866 
659  0023) 

66119 16  304 27176 
2  317 

1886 30696 412  720 581729 41 647 13446 18  961 1357 

1887 31446 414474 603848 42221 13181 19208 1343 

1888 32128 417  462 619289 43904 12994 

i  19276 

l  366 

1889 32914 471  917 646  274 i 
42  176 14  338 19  604 1282 

1*90») 
33  280 440665 671  547 41406 

1891 ») 
33  878 45?  022 ovo  *yo 

33  624 

— - 

Abgesehen  von  den  kleinen  Schwankungen  ergiebt  sich  für  1883  im 

Personenverkehr  der  Höchstbetrag  =  415  377  000  Frcs.,  worauf  eino  Ab- 

nahme in  1884  stattfindet,  während  später  die  Einnahmen  wieder  steigeu. 

Im  Güterverkehre  stellt  sich  der  Höchstbetrag  in  1882  (=  667  700000  Frcs.) 

ein,  die  Einnahmen  sinken  dann  bis  1886,  um  später  wieder  sich  zu  ver- 
mehren. 

1)  Nach  den  Documenta  prineipaux. 

2)  Das  Original  (S.  83)  giebt  652  002  statt  659 002  (s.  8.  172.) 
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Mit  welchen  Beträgen  der  Staat  durch  die  Verkehrsteuer  beim 

Eisenbahnbetriebe  betheiligt  ist,  ergiebt  sich  aus  der  nachstehenden  Ueber- 

sicht  der  bei  den  französischen  Hauptbahnen  seit  1841  erzielten  Steuer- 

erträge.   Dieselben  stellten  sich  (in  Tausend  Francs  rund): 

für  1841  auf 31*5  000  Vre* 

1846 634000 

1851 Artfruhp  fehlt 

1856 n 15  323  000  Frrs 

1861 rt 22  078000 

- 1866 27818000  „ 

1871 

y> 

42  496000  „ 

n 1876 

•n 

70907000  „ 

1881 1) 85  781 000  „ 

» 1886 87  022000  „ 

1887 
87  014000  „ 

* 1888 87301000  „ 

1889 
99186000  „ 

Für  1883  ergab  sich  ein  Ertrag  von  88616000  Frcs. 

Einen  Ueberblick  über  die  seitens  der  6  grofsen  Eisenbahngesellschaften 

seit  1859  gezahlten  Dividenden')  bietet  die  beigefügte  bildliche  Dar- 
stellung. 

b 

Danach  betrug: 

Höchste  Niedrigste 

Dividende 

Aktie ZinsfuXs 

Francs 
Frcs. 

77,00  1 1881/82) 42,oo  (1*70) 400 

4,o 
•• 

40,oo  (1860/61) 26,oo  (1870) 600 

4,o 
42,vo  (1861) 20,00  (1870) 

500 

3^ 

„   Paris  0rl6ansbahn  .  . 10()foo  (1860/64) 50,oo  (1870) 
500 

3,o 
•• 

„    Paris  — Lyon— Mittel- 

meerbahn ....   75,oo(1861  63u.l881i 40,oo  (1870) 
600 4,o 

-• 

-  Südbahn  
1 52,oo  (1862) 27,0«  (1869) 

500 

5,0 )  Einschl.  Zinsen. 
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Kleinere  Mittheilungen. 

Wohlfahrtseinrichtungen  der  königlich  württembergischen 

Verkehrsanstalten.  Der  Verwaltungsbericht  der  königlich  württem- 

bergischen Verkehrsanstalten  für  das  Rechnungsjahr  1891/92  enthält  be- 

merkenswerthe  Mittheilungen  über  die  Wohlfahrtseinrichtungen  dieser  An- 

stalten im  Jahre  1891/92.  Aus  diesen  Mittheilungen  sind  die  folgenden, 

vornehmlich  das  Personal  der  Eisenbahn  Verwaltung  betreffenden  Angaben 

entnommen. 

Im  Bezüge  von  Staatspensionen  befanden  sich  am  Schlüsse  des 

Rechnungsjahres  29  frühere  Eisenbahnbeamte,  37  Wittwen  und  24  Waisen 

von  verstorbenen  Eisenbahnbeamten,  sie  bezogen  zusammen  115343  m 

jährlich.  Diese  Zahlen  sind  deshalb  verhältnifsmäfsig  gering,  weil  die 

weit  überwiegende  Mehrzahl  der  Bediensteten  bei  der  württembergischen 

St  aatsbahn  Verwaltung  nicht,  wie  bei  den  preufsischen  Staatsbahnen,  ohne 

Entrichtung  von  Beiträgen  Versorgungsansprüche  gegenüber  der  Staatskasse 

erdient,  sondern  dem  Unterstützungsverein  für  Angestellte  der 

Verkehrsanstalten  und  deren  Hinterbliebene  angehört,  zu  diesem 

Vereine  Beiträge  zu  leisten  hat  und  dadurch  ihm  gegenüber  Ansprüche 

erwirbt.  Dem  Unterstützungsverein  gehörten  im  Jahre  1891/92  aufser 

1  240  Angestellten  der  Post-,  Telegraphen-  und  DampfschiffahrtsverwaJtung 

4  131  Angestellte  der  Eiseubahnverwaltung  an.  Die  Mitglieder  zahlten  im 

letzten  Jahre  an  einmaligen  und  laufenden  Beiträgen  330  320u5f,  an  Geld- 

bußen 15  039  m  ein,  während  die  Eisenbahnkasse  358798  m  beisteuerte. 

Es  wurden  443806  m  Unterstützungen  an  pensionirte  Vereinsmitglieder 

und  212  865  ai  an  Hinterbliebene  verstorbener  Vereinsmitglieder  gezahlt. 

Am  Jahresschlüsse  waren  624  pensionirte  Mitglieder,  869  Wittwen, 

70  Voll-  und  779  Halbwaisen  im  Genüsse  von  Unterstützungen,  während 

der  Vermögensbestand  ausschliefslich  des  364 198  m  betragenden  Reserve- 

fonds sich  auf  3  315  848  m  bezifferte.  —  Das  dem  Unfallfürsorgegesetze 

für  Reichsbeamte  nachgebildete  Unfallfürsorgegesetz  für  Beamte  ver- 
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nrsachte  der  Eisenbahnkasse  im  Berichtsjahre  eine  Ausgabe  von  15  902  uz, 

wovon  indessen  der  Unterstützungsverein  6345  uZ  erstattete.  Aufserdem 

bewilligte  die  Eisenbahnkasse  Gratialien  und  zwar  laufend  an  8  frühere 

Beamte  und  Angestellte  und  an  26  Hinterbliebene  solcher  Personen  und 

einmalig  an  33  frühere  Beamte  und  Angestellte,  sowie  an  60  Hinter- 

bliebene. —  Der  seit  September  1886  eingerichteten  Sterbekasse  für 

Angestellte  der  Verkehrsanstalten  gehörten  Ende  1891  im  ganzen 

451  Mitglieder  mit  einer  Versicherungssumme  von  187600  uz  an.  Die 

Versicherungen  werden  über  100  uz,  200  uz,  300  uz,  400  uz  und  500  uv 

abgeschlossen,  die  Beiträge  sind  nach  dem  Lebensalter  zur  Zeit  des  Beitritts 

abgestuft.  Im  letzten  Jahre  betrugen  die  Eintrittsgelder  und  Beiträge 

6848  uz,  Todesfälle  kamen  nicht  vor,  sodafs  eine  erhebliche  Dividende 

(im  ganzen  1 453  uz)  vertheilt  werden  konnte  und  der  Vermögensbestand 

von  23911  uz  auf  30001  uz  sich  erhöhte.  —  Sehr  rege  war  die  Betheili- 

gung von  Angehörigen  der  Verkehrsanstalten  bei  der  Lebensver- 

sicherungs-  und  Erspamifsbank  und  bei  der  allgemeinen 

Rentenanstalt  in  Stuttgart.  Im  Jahre  1891  wurden  von  194  An- 

gehörigen der  Verkehrsanstalten  neue  Versicherungen  abgeschlossen.  Am 

Ende  des  Jahres  waren  bei  den  Anstalten  überhaupt  3  864  Angehörige  der 

Verkehrsanstalten  mit  einer  Versicherungssumme  von  10219948  uz  ver- 

sichert. —  Bei  den  nach  dem  Gesetze  vom  19.  Januar  1869  für  Bedienstete 

der  Verkehrsanstalten  in  Stuttgart  mit  einem  Aufwände  von  1  167  163  m 

erbauten  200  Familienwohnungen  nebst  der  damit  verbundenen  Bade- 

anstalt wurde  eine  Einnahme  an  Miethen  u.  s.  w.,  im  Betrage  von 

42  644  uz  erzielt,  während  die  Ausgaben  für  Unterhaltung,  Steuern,  Brand- 

versicherung u.  s.  w.  17  740  uz  betrugen;  es  verblieben  als  Ueberschuis 

24  804  uz,  wodurch  das  Anlagekapital  mit  2,125  °/o  verzinst  wurde.  —  Seit 
dem  1.  Juli  1890  ist  ein  bahnärztlicher  und  seit  dem  1.  Januar  1892 

ein  postärztlicher  Dienst  bei  den  württembergischen  Verkehrsanstalten 

eingerichtet.  Dieser  Dienst  umfafst  im  wesentlichen  folgende  Aufgaben: 

a)  kostenfreie  ärztliche  Behandlung  der  auf  vierteljährige  Kündigung  oder 

Widerruf  angestellten  Beamten  und  der  gegen  Tagegeld  beschäftigten,  nicht 

an  den  Krankenkassen  Theil  nehmenden  Personen,  sowie  der  nicht  selb- 

ständigen Familienangehörigen  dieser  Bediensteten;  b)  auf  Verlangen  der 

Behörde  Feststellung  der  durch  Krankheiten  der  Bediensteten  veranlafsten 

Dienstunfähigkeit;  c)  ärztliche  Untersuchung  und  Begutachtung  des  Per- 

sonals bei  der  Dienstannahme  und  der  Versetzung  in  den  Ruhestand,  sowie 

periodische  Untersuchung  und  Begutachtung  des  Betriebspersonals,  insbe- 

sondere hinsichtlich  des  Hör-  und  Sehvermögens:  d)  allgemeine  Fürsorge 

für  das  Personal  in  gesundheitlicher  Beziehung,  insbesondere  Berathung 

bei  Epidemien,  ferner  auf  Verlangen  der  Behörde  Begutachtung  der  Dienst- 
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und  Wohnräume,  Brunnen,  Aborte  und  sonstigen  Einrichtungen  in  gesund- 

heitlicher Beziehung;  e)  erste  Hilfeleistung  an  Ort  und  Stelle  bei  Unglücks- 

fallen und  erste  Behandlung  der  Verletzten,  Feststellung  der  Krankheits- 

und Todesursachen,  Unterweisung  des  Dienstpersonals  für  die  erste  Hilfe- 

leistung, periodische  Untersuchung  der  Rettungsgeräthe.  Im  Berichtsjahre 

verursachte  die  Untersuchung  und  bahnärztliche  Behandlung  der  Ange- 

stellten der  Eisenbahnverwaltung  der  Eisenbahnkasse  eine  Ausgabe  von 

36  822  m..  —  Dienstbekleidungsstücke  wurden  im  Berichtsjahre  an 

3  441  untere  Bahn-  und  an  2947  untere  Post-  u.  s.  w.  Angestellte  frei, 

und  an  668  andere  Angestellte  gegen  Entgelt  abgegeben.  Der  Gesammt- 

werth  des  Umsatzes  bei  der  Montirungsverwaltung  bezifferte  sich  auf 

433  753  m. 

Auf  Grund  des  Krankenversicherungsgesetzes  bestehen  für 

das  nicht  im  Beamtenverhältnisse  beschäftigte  Personal  der  Eisenbahn- 

verwaltung 6  Werkstättenkrankenkassen  und  eine  Betriebskrankenkasse. 

Im  Jahre  1891  wurden  bei  der  Betriebskrankenkasse  und  bei  einer  Werk- 

stättenkrankenkasse 3  %'  Dei  den  übrigen  Werkstätten krankenkassen  21/*  °/o 

Beiträge  vom  Tagesverdienst  erhoben;  dies  Krankengeld  war  bei  allen 

Kassen  auf  V$  des  Tagesverdienstes  und  das  Sterbegeld  auf  den  40 fachen 

Betrag  des  ortsüblichen  Tagelohnes  bemessen.  Die  Dauer  der  Kranken- 

unterstützung beträgt  bei  der  Betriebskrankenkasse  B2  Wochen,  bei  den  Werk- 

stätteukrankenkassen  26  und  39  Wochen.  Eine  besondere  Fürsorge  für 

erkrankte  Familienangehörige,  wie  sie  bei  den  Krankenkassen  der  preußi- 

schen Staatsbahnen  besteht,  ist  anscheinend  bei  den  württembergischen 

Verkehrsanstalten  nicht  eingerichtet.    Im  Jahre  1891  betrug: 

bei  der  Betriebs- 
krankenkasse 

bei  den  Werkstätten- 
krankenkassen 

überhaupt 
durch- 

schnittlich 

auf 
1  Mitglied 

überhaupt 

durch- 

schnittlich 

die  durchschnittliche  tägliche  Mit- 
5  821 2196 

„   Zahl  der  Erkranknngsfälle    .  . 
2299 

0,43 

1818 

0,63 

„     „     „  Krankheitstage    .   .  . 40609 

7,63 

24  862 

11,70 „   Summe  der  laufenden  Verwal- 

tungs-  und  Hitgliederbeiträge 118024 

21,24 

46028 

21,6« „   Summe  der  Ausgaben    .  .  Ji 119364 

22,43 

68869 

30,06 
der  Ueberschufs   .....  „ 6  594 

1,34 

1854 

0,64 

das  Gesammtvermtfgen     ...  „ 61  558 

IM? 

68909 

32,43 
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Aus  einem  Theile  der  Ueberschiisse  der  vor  dem  Erlufs  des  Krauken- 

versicherungsgesetzes  in  Wirksamkeit  gewesenen  Krankeukasseu  sind 

Uuterstützungsfonds  gebildet,  die  zu  Gunsten  der  Arbeiter  besonders 

verwaltet  werden.  —  Auf  Grund  der  Uniallversicherungsgesetze 

waren  im  Jahre  1891  bei  den  staatlichen  wurttembergischen  Verkehrs- 

anstalten 5978  Personen,  davon  5838  bei  der  Eisenbahnverwaltuug,  ver- 

sichert; aus  113  Verletzungen  und  Tödtungen  standen  am  Jahresanfänge 

Entschädigungen  zur  Zahlung,  35  neue  Unfälle  traten  im  Laufe  des  Jahres 

hinzu.  Es  wurden  an  Entschädigungen  auf  Grund  der  Unfallversicherungs- 

gesetze 46  761  m  verausgabt.  —  Zum  Zwecke  der  Invaliditäts-  und 

Altersversicherung  sind  die  versicherungspflichtigen  Bediensteten  und 

Arbeiter  der  staatlichen  wurttembergischen  Verkehrsanstalten  bei  der  würt- 

tembergischen allgemeinen  Invaliditäts-  und  AltersversicherungsanstaJt  ver- 

sichert. Im  Jahre  1891  wurden  für  8 168  Angehörige  der  Eisenbahnver- 

waltung Quittungskarten  ausgestellt  und  für  das  versicherungspflichtige 

Eisenbahnpersonal  an  Versicherungsmarken  2025  I.  Klasse,  21791  II.  Klasse, 

234166  III.  Klasse,  81 147  IV.  Klasse,  insgesammt  also  339129  Stück  ein- 

geklebt.1) Altersrenten  wurden  an  63  Versicherte  gewährt,  davon  erhielten 

20  Versicherte  jährlich  je  191,40  m.  Für  das  standige  Personal  besteht 

seit  dem  1.  Januar  1891  eine  besondere  ZuschufskaRse,  deren  Zwecke 

und  Einrichtung  im  wesentlichen  denjenigen  der  Abtheilung  B  der  Ar- 

beiterpensionskasse bei  den  preufsischeu  Staatsbahnen2)  entsprechen.  Die 

Zuschufskasse  zählte  Ende  1891  aufser  957  Arbeitern  der  Post-  u.  s.  w. 

Verwaltung  2  500  Arbeiter  der  Eisenbahnverwaltung  zu  ihren  Mitgliedern 

und  sammelte  im  ersten  Jahre  einen  Vermögensbestand  von  86  556  m  an ; 

bewilligt  wurden  174  m  Ausnahmerenten,  90  ui  Wittwengeid  und  50  m 

Waisengeld.  ...  f. 

i)  Bei  den  preußischen  Staatsbahnen  erfüllt  (Archiv  1891  S.  56  ff.)  die  Abtei- 

lung A  der  Arbeiterpensionskasse  die  Aufgaben  einer  reichsgesetzlichen  Ver- 

sicherungsanstalt. Das  Markensystem  ist  nicht  eingeführt.  Im  Falle  der  Ein- 

führung dieses  Systems  würden  bei  den  preußischen  Staatsbahnen  jährlich  etwa 

10£— 11  Millionen  Versicherungsroarken  zu  verwenden  sein. 

>)  Archiv  1891  S.  66  ff. 
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Vergleichende  Zusammenstellung  einiger  Ergebnisse  des  Per- 

sonenverkehrs auf  den  grösseren  deutschen  Staatseisenbahnen  für  die  Jahre 

1890/91  und  1891/92. 

Bezeichnung 

der 

B  a  h  n  p  ti ' '   a   u   u    c  u Be- 

Personenkilometer tVllUlllL  ICI 

auf  die 

triebs- 
iahf 
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länire *****  ^  *■< 
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zuirkm 
**  **fS  **  1  *  ■ 

|  auf  das 
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wagen- 
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Personen- 
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Platzaui- 
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% 

i  i liuisiscue  oiaaiHL'isfiioaiinen 1 890/9 1 an  761 64,» 

4,7 

Aß.  nn9 

25,» 

mehr 

mithin  in  1891/92  ̂ enjger  =  % 

1891/92 

:J,21  788 

62,4 4,6 

47286 

24," 
 Q  o>, 4-2,79 

-\<r- 

Keichseisenbahnen  1890/91 284  926 
51,5 

4,0 

41455 

mehr 
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1891/92 243  373 
48,0 

8^ 

42  926 

22^s 

0,811 
Bayerische  Staatseiseubahnen .  .  . 1890 186751 

43,7 

4,3 

82981 

23,« 
mehr 

mithin  in  1891  .  .  —  -.  =% weniger 

1891 
184  263 

42,2 
4,t 

34  199 

23.» 

—  0;*o 
—  8,»3 

—  4,65 

4-3,69 

ifiichsischi'  Staat  sei  sen  bali  n  en 
348  665 

66,.) 

4,3 

VI  «W1 

1891 348  838 
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4,1 

39461 

21.» mithin  in  1891  .  .  — ™hr  =% 
weniger 

  A  c*. 4-3,96 

—  3,<i 

Württembergische  Staatseisenbahnen 1890/91 216886 49,8 

8,» 

38003 

23,* mehr 
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1891/92 222414 

4-  a,5s 

46,7 
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37  280 

~  1,90 

23,« 
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4,3 

37  458 
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1891 290  835 
48,« 

4,i 

37  789 —  3,16 
—  7,i»j 

—  4,64 

4-0,75 

Durchschnitt  aller  deutschen  Bahnen 1890/91 274  270 
68,7 4,6 42220 

24,« 

mithin  in  1801/92  —   .  -  -% weniger 

1891/92 280  881 56,9 

4,4 

43  339 

24,0 

4-2,« 

—  3,07 —  4,35 

4-2,65 

Digitized  by  Google 



Kleinere  Mittheilnngen.  771 

Die  vorstehenden  Zahlen  lassen  erkennen,  wie  im  Jahre  1891/92  mit 

der  beginnenden  Depression  auf  dem  allgemeinen  Wirthschaftsgebiete  auch 

der  Personenverkehr  der  deutschen  Eisenbahnen  in  seiner  erfreulichen  Ent- 

wicklung der  letzten  Jahre  aufgehalten  wurde,  wenngleich  auf  den  meisten 

Bahnen,  namentlich  auch  auf  den  preufsischen  Staatsbahnen,  immerhin 

noch  eine  Steigerang  der  kilometrischen  Frequenz  zu  verzeichnen  war.  Die 

letztere  —  die  Verkehrsdichtigkeit  —  stieg  auf  den  preufsischen 

Staatsbahnen  um  3,29  %  auf  321  788  Fersonenkm  auf  1  km  Bahnlänge,  auf 

den  Reichsbahnen  um  3,co°/0  (auf  243373  Personenkm),  in  Württemberg 

jedoch  nur  um  2,66%  (auf  222  414  Personenkm),  in  Sachsen  nur  um  0,05% 

(auf  348838  Personenkm)  und  ging  in  Bayern  um  0,80%  (auf  184263  Per- 

sonenkm), in  Baden  sogar  um  3,16  %  auf  290  835  Personenkm)  zurück. 

In  der  Zugausnutzung  wurde  Preufsen  mit  durchschnittlich  62,4  Per- 

sonen nur  von  Sachsen  mit  63,9  Personen  übertroffen,  während  die  übrigen 

grösseren  Staatsbahnen  eine  erheblich  geringere  Durchschnittsbesetzung  der 

Züge  aufweisen;  die  Reichsbahnen  nur  48,  die  bayerischen  Staatsbahnen 

nur  42,2,  die  württembergischen  Staatsbahnen  46,7  und  die  badischen 

Staatsbahnen  48,4.  Die  Zugausnutzung  ging  1891/92  in  Preufsen  um  2,95  % 

gegen  das  Vorjahr  zurück,  noch  mehr  aber  auf  den  übrigen  Staatsbahnen  — 

bis  7,io%  in  Baden. 

Die  Achsausnutzung  stellte  sich  in  Preufsen  auf  4,6  Personen 

gegen  3,8  bis  4,1  Personen  auf  den  übrigen  genannten  Staatsbahnen.  Sie 

verminderte  sich  1891/92  in  Preufsen  um  2,18  %,  auf  den  Reichsbahnen  da- 

gegen um  5%,  in  Bayern,  Baden  und  Sachsen  um  4,65%  und  blieb  nur 

in  Württemberg  auf  dem  alten  Stand  von  3,9  Personen. 

Die  Platzausnutzung  war  mit  24,78%  in  Preufsen  am  günstigsten, 

wennschon  dieselbe  auch  hier  um  1,67%  gegen  das  Vorjahr  (25,20%) 

zurückging.  Auf  den  übrigen  grösseren  Staatsbahnen  betrug  die  Platz- 

ausnutzung nur  21,09  bis  23,21  %  und  aer  Rückgang  gegen  das  Vorjahr 

1,49  %  in  Württemberg,  1,79  %  in  Bayern,  3,81  %  in  Sachsen,  7,18  %  auf 

den  Reichsbahnen  und  9,79  %  in  Baden. 

Der  durchschnittliche  Lauf  einer  Personenwagen  achse  stellte 

sich  in  Preufsen  1891/92  auf  47  286  km  (2,79%  höher  als  im  Vorjahr), 

gegen  42  936  km  auf  den  Reichsbahnen,  34  199  km  in  Bayern,  39  461  km 

in  Sachsen,  37  280  km  in  Württemberg  und  37  739  km  in  Baden. 

Im  Jahre  1891  92  fehlte  den  Bahnen,  die  das  Etatsjahr  vom 

1.  April  bis  zum  31.  März  rechnen  (Preufsen,  Württemberg  und  den 

Reichsbahnen)  der  Osterverkehr,  wodurch  die  Frequenz  und  Einnahme 

im  April  1891  und  März  1892  gegenüber  dem  Vorjahr  erheblich  ge- 

schmälert wurde.  Auf  den  preufsischen  Staatsbahnen  blieb  aus  diesem 

Grunde  die  Personenfrequenz  im  April  1891  um  5,7%  und  im  März  1892 
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um  8,4  °/o  hinter  denselben  Monaten  des  Vorjahres  zurück,  während  in  den 

übrigen  10  Monaten  eine  Zunahme  von  7,1  %  eingetreten  war.  Bei  dem 

Vergleich  mit  den  übrigen  Staatebahnen  wird  dies  mit  in  Betracht  zu 

ziehen  sein. 

Steinkohlenfdrderung  in  den  wichtigste» 

Gewicht 

T  »  h  r Bergreriere') 

Saar Rohr Niederachlesien Oberschlesien 

1880 6297  564 22  364  811 2640244 10016  520 

1887 6154967 80  087  796 8098750 18098328 

1888 6419448 88  168976 8193012 14449  272 

1889 6275838 33867  374 8247  566 15  753  310 

1890 • - 6389405 35  617088 8  204  784 16870886 

1891 6552024 87478679 8  886  749 17  795793 
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Steinkohlenförderung  in  Europa.  Im  Anschlufs  an  die  im 

Archiv  für  Eisenbahnwesen  (Jahrgang  1891  S.  1120  ff.)  enthaltene  Mit- 

theilung über  die  in  den  Jahren  1880  bis  1890  in  den  wichtigsten  euro- 

päischen Grubenbezirken  und  Produktionsländern  jährlich  geförderten  Stein- 

kohlenmengen folgt  nachstehend  eine  für  das  Jahr  1891  nach  amtlichen 

europäischen  Produktionsländern. 

in  Tonnen. 

Deutschland Oesterreich Frankreich Belgien Großbritannien 

46973666 5889681 18804  767 16886698 149 1U7  720 

60  883984 7  796150 20809982 18  378  624 164  713  729 

65886120 8274461 22172029 19218  481 172  654183 

67  842 171 8592876 28  861  912 19869980 179  747  892 

70039046 8931066 26  327008 20  865960 184  620  416 

73715663 9192886 26024  898 19  675  644 188446  792 

und  in  Prosenten. 
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Veröffentlichungen  (hinsichtlich  der  deutschen  Bergreviere  nach  den  Ver- 

öffentlichungen der  Zeitschrift  für  das  Berg-,  Hütten-  und  Salinenwesen 

im  preufsischen  Staate)  ergänzte  Zusammenstellung. 

Danach  hat  die  Stein  koblenförderung  in  den  elf  Jahren  von  1880  bis 

1891  verhältnifsmäf8ig  am  stärksten  im  oberschlesischen  Bergrevier 

zugenommen.  Dieselbe  stieg  von  10016520 1  im  Jahre  1880  auf  17725793  t 

im  Jahre  1891,  mithin  um  77  °/0.  Es  folgt  das  Ruhrgebiet  mit  einer 

Mehrförderung  von  67,6  %,  das  niederschlesische  mit  28,2  °/0  und  das 

Saargebiet  mit  23,6  %•  Ina  Deutschen  Reich  betrug  die  Mehrförderung 

im  ganzen  26  742  087  t  oder  56,9  °/©.  Fast  den  gleichen  Prozentsatz  der 

Steigerung  (66  %)  erreicht  Oesterreich  mit  einer  Mehrförderung  von 

3  303  254  t.  In  der  Ordnung  der  Verhältnifszahlen  folgen  sodann  Frank- 

reich mit  38,3  °/o,  Grofsbritannien  mit  26,8  °/0  und  Belgien  mit  16,5  %. 

Gegen  das  Jahr  1890  betrug  die  Mehrförderung  im  Jahre  1891  im 

Deutschen  Reich  3  676  607  t  oder  5,2  %.  Davon  entfallen  auf  das  nieder- 

schlesische Revier  181016  t  oder  6,6  °/o  Mehrförderung,  das  Ruhrrevier 

1  961  496  t  oder  5,6  °/o  Mehrförderung,  das  oberschlesische  Revier  854  907  1 

oder  5  %  Mehrförderung  und  auf  das  Saarrevier  162  619 1  oder  2,5  % 

Mehrförderung. 

In  Oesterreich  betrug  die  Steigerung  261820  t  oder  2,9  °/o  und  in 

Grofsbritannien  3  926  676  t  oder  2,1  °/0. 

In  Frankreich  und  Belgien  hat  dagegen  die  Förderung  um  302 115  t 

oder  l,io  °/o  und  um  690  316  t  oder  3,38  °/o  abgenommen. 

Eiscnbahn-Enqnöte  in  Schweden.  Nachdem  die  Generaldirektion 

der  Staatsbahnen  bei  der  königlichen  Regierung  mit  einem  Entwurf  zum 

neuen  Gehaltsregulativ  vorstellig  geworden  ist,  hat  die  Regierung  unter 

dem  2.  Juni  1893  einen  Ausschufs  von  Sachverständigen  einberufen,  dem 

der  Auftrag  ertheilt  ist,  nach  sorgfältiger  Untersuchung  der  Organisation 

der  Eisenbahnverwaltung  und  ihrer  Geschäftsführung  in  wesentlichen 

Zweigen  —  bis  auf  weiteres  jedoch  nicht  in  Bezug  auf  das  Tarifwesen  — 

der  Regierung  ein  Gutachten  nebst  Entwurf  zur  neuen  Geschäftsordnung 

für  die  Generaldirektion  und  zum  neuen  Gehaltsregulativ  für  das  Personal 

zu  unterbreiten.  Dem  Ausschufs  ist  dabei  freigestellt  worden,  auch  Vor- 

schläge zu  den  übrigen  Bestimmungen,  die  ihm  etwa  von  Nutzen  erscheinen, 

zu  machen. 

Demselben  Ausschusse  hat  die  Regierung,  nachdem  die  Frage  eines 

Erwerbs  der  Schonen-Hallands  Eisenbahn  (Heisingborg — Helmsted  118  km) 

für  den  Staat  zur  Erörterung  gestellt  ist,  beauftragt,  nicht  nur  den  Werth 
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dieser  Bahn  und  der  übrigen  Bahnen,  deren  Erwerb  für  den  Staat  im  Zu- 

sammenhange damit  in  Frage  kommen  kann,  sondern  auch  die  im  Falle 

der  Einverleibung  der  Bahnen  in  das  Staatsbahnnetz  für  deren  weiteren 

Ausbau  erforderlichen  Kosten  zu  schätzen. 

Der  Ausschufs  soll  aufserdem  prüfeu,  unter  welchen  Bedingungen  es 

im  allgemeinen  Interesse  liegen  würde,  die  Schonen-Hallands  Eisenbahn 

und  die  mit  dieser  unmittelbar  oder  mittelbar  in  Verbindung  stehenden 

Eisenbahnen  für  den  Staat  zu  erwerben  und  danach  vor  dem  Beginn  der 

1894er  Reichstagssession  seine  Vorschläge  der  Regierung  unterbreiten. 

Der  Ausschufs,  zu  dessen  Vorsitzenden  der  frühere  Zivilminister, 

z.  Z.  General-Postdirektor  von  Krusenstierna  ernannt  ist,  besteht  aus  zwei 

Mitgliedern  der  Generaldirektion  der  Staatsbahnen,  dem  Generaldirektor 

der  Telegraphen,  zwei  Privatbahndirektoren,  zwei  Abgeordneten  der  ersten 

und  zwei  der  zweiten  Kammer  des  Reichstags,  sowie  noch  einer  weiteren 

Person. 

Die  Eisenbahnen  in  Brasilien.1)  Nach  dem  von  der  Regierung  der 

Landesvertretung  vorgelegten  Berichte  waren  am  Schlüsse  des  Jahres  1891 

2  556  km  Staatsbahnen  im  Betriebe.  Die  Länge  der  unter  Staatsver- 

waltung im  Betriebe,  Bau  und  Vorbereitung  befindlichen  Bahnen  wird  zu 

29  189  km  angegeben,  davon  entfallen  auf  unterstützte  Linien  22  873  km 

(wovon  2  889  km  im  Betriebe  und  2  750  km  im  Bau)  und  auf  nicht 

unterstützte  Linien  6  316  km  (von  denen  577  km  im  Betrieb  und  266  km 

im  Bau).  Die  kilometrischen  Anlagekosten  schwanken  zwischen  25  686 

und  169466  Milreis.   Der  Zinsfufs  beträgt  5—7%,  meist  6%. 

Ueber  die  Betriebsergebnisse  der  brasilianischen  Zentralbahn 

in  1891  finden  sich  nachstehende  Zahlen.  Das  Anlagekapital  der  rund 

1 119  km  langen  Staatsbahn  beträgt  rund  125  770  000  Milreis  (251  540  000  ji), 

davon  entfallen  auf  725  km  (mit  l,«o  m  Spur)  rund  100306000  Milreis 

(200  612000  .//),  und  auf  394  km  (mit  l,oo  m  Spur)  rund  25  464  000  Mil- 

reis (50928000  m).  Das  Kilometer  stellt  sich  bei  Breitspur  auf  etwa 

277  000^  und  bei  Schmalspur  auf  etwa  129000  .//. 

»)  Vergl.  „Die  Eisenbahnen  in  Brasilien",  Archiv  1890.  S.  664.  Der  amtliche 

Bericht,  dem  die  Angaben  entnommen  sind,  führt  die  Bezeichnung:  „Relatorio  apre- 

sentado  ao  Vice-Presidente  da  Republica  dos  Estados  Unidos  do  Brazil  pelo  Ministro 

d'estado  dos  negocios  da  agricultura,  commcrcio  e  obras  publicas  Engenheiro  Antao 
Concalves  de  Faria  em  Majo  de  1892.  Rio  de  Janeiro,  imprenso  nacional  1892.  Für 

die  Umrechnung  der  Geldangaben  diese»  Berichts  in  deutsche  Wahrung  ist  1  bra- 
silianisches Milreis  zu  2  M  angenommen. 
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Bei  einer  mittleren  Betriebslänge  von  rund  992  km  betrugen  in  1891 : 

die  Betriebseinnahmen  =  16186608  Milreis 

„   Betriebsausgaben    =  12  236  55-'  „ 

Das  Verhältnifs  der  Ausgabe  zur  Einnahme  stellte  sich  auf  75,5» °/0. 

Nach- 
der  am  1.  April  1893  auf  den  preufsischen  Staatsbahnen  mit  Sicherheit s 

6 Direktions- 

Am 1.  April  1893  wai ren  vorhanden Am  1.  April  1698  waren  mit  Sicher- 

heitskuppelungen ausgerüstet 

a
n
f
e
n
d
e
 
 

V
 

bezirk 

Per- sonen- 
wagen 

Post- wagen 

Ge- 

päck- 

wagen 
Unter- 

i 
wagen 

Zu- 
,  sam- 

1  men 

Per- 

sonen- 
wagen 

Post- 

wagen 

Ge- 

päck- 

wagen 

Güter- 

wagen 

Zu- 

sam- 

men 

Stück Stück 

1 Altona  ... 940 82 190 6924 
8136 940 89 172 

3268 
4462 

16577 

2 Berlin  .... 2795 148 485 19213 

'  22641 

2796 

148 
473 

13161 

8 Breslau  . 1380 
97 

503 27  528 

'  29458 

1303 

97 

503 
19966 21869 

4 Bromberg  .   .  . 1942 111 
474 

15  641 18 168 1942 111 474 8  619 
11146 

5 Cöln  (linksrh.)  . 1683 117 487 22266 
24  503 

1633 
117 

487 

19627 

i  21864 

ü Cöln  (rechtsrh.u 1875 66 
634 

41026 43100 1876 

66 

634 
82  789 

1  84864 

7 Elberfeld  .   .  . 783 

50 
296 

24202 

'  25  336 

788 

60 

18882 
19  966 

8 Erfurt  .... 1545 115 860 10  732 
12752 

1544 
115 

860 

9825 11844 
1 

y Frankfurt  .   .  . 1240 82 308 7696 
9226 

1240 

82 

308 
7  595 

j  9225 

10 Hannover  . 1758 
115 

485 15449 17  807 1758 115 485 

12693 
:  15051 

11 Magdeburg   .  . 1702 182 
420 

16252 18656 1702 182 

420 

11789 
14098 

Zusammen 17  048 1 165 
4  642 

206  828  229683 17  020 
1 165 4612 158 164 

1180961 

in  Prozenten  rnnd 
\ 

! 

ioo  H ioo  h 100  g 

77% 808 

1 

')  Vergl.  zuletit  Archiv  1892  S.  1002  und  die  daselbst  angezogenen  Vorgänge. 
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Befördert  wurden  9394070  Personen,  die  eine  Einnahme  von 

4931*221  Milreis  erzielten.  An  Betriebsmitteln  waren  vorhanden:  192  Lo- 

komotiven und  2482  Wagen  (darunter  289  Personenwagen).  Geleistet 

wurden  in  60410  Zügen  3671  645  Zugkm  (davon  66561  und  3  396869 

auf  den  Breitspurstrecken). 

Weisung 

kuppelungen  an  Stelle  der  Nothbremsen  ausgerüsteten  Eisenbahnwagen.1) 

Am  1.  April  1898  waren  noch  nicht 

mit  Sicherheitskuppelungen  aus- 

gerüstet 

Im  Etatsjahre  1892/93  sind  vorhandene 

altere  Wagen  in  den  eigenen  Werk- 
stätten mit  Sicherheitskuppelungen 

ausgerüstet 
Bemerkungen 

Per- 
sonen- 

wagen 
Post- 
wagen üe- 

Pack- 
wagen 

Güter-  !
  Ztt* !  sam- 

WftKen  men 

Per- sonen- wagen 
Post- 
wagen 

Ge- 

päck- 

wagen 
Güter- 
wagen 

Zu- 

sam- 

men 

Stück S  t  U  c k 

18 

12 

»)3  666 

6062 

8  674 

6064 

11 

5 

84 

844 

96 

349 

')  Einschliefet.  589  Arbeits- 
wajjen. 

27») 7  662    7  589 
J 

3)7022  7022 

2  689    2  689 

1 1 
160 

144 

346 

162 

144 

346 

*)  Zur  Ausrüstung  nicht 

geeignet. *)  Hiervon  eignen  eich  etwa 
2600  Stück  nicht  zurAuu- rfistung. 

— *)8236 

6  870 

8236 

6  370 

184 

286 

184 

286 

*)  Hiervon  eignen  eich  etwa 
8000  Stück  nicht  zur  Aus- rüstung. 

1 *)  907 

i 
1 

908 
1 — 121 

2 

122 

2 

*)  Hiervon  eignen  eich  73fl 

Stück  nicht  zur  Aus- rüstung. 

2766 2756 184 
184 

4468 4463 
298 

293 

28 80 
48664 48722 2 

17 

2147 
2166 

28  X 

20{{ 
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Statistisches  von  den  deutschen  Eisenbahnen.  Aas  den  amt- 

lichen Veröffentlichungen  des  Reichs-Eisenbahn-Amtes  für  die  Monate  Januar, 

Februar  und  März  1893  entnehmen  wir  Folgendes  über  die  Betriebs- 

ergebnisse, Zugversp&tungen  und  Betriebsunfälle  auf  den  deutschen  (aus- 

8chlief8lich  der  bayerischen)  Eisenbahnen. 

a)  Betriebsergebnisse. 

Einnahme  im  Monat   Einnahme  vom  Beginn 
Länge in  Mark 

des  Etatjahres 

im  Ganzen für  das  vom  1.  April  vom  1.  Januar 
1*92  ab 

im  ab 

•       .       .  • I    Jannar  1898 

gegen  1892 

II.   Februar  1893    .   .  . 

gegen  1892 

III.   März  1893  ... 

gegen  1892 

37  673,1»  86  760403 

+  628,»8  +  3  471931 

87  575,18  87  812098 

+  528,87  +  3  169  087 

37  575,16  104  563  614 

+  528,»i  +  4  570  887 

2810     865167  924  12878762 

+    66  -      406249  -       74  202 

2887  ,    930616  606  26  138  366 

+   52  +   2162679  +      168  800 

2  788 

+  84 

b)  Zugverspätuiigen. 

1020139890 

+   3  700634 

42124  236 

+   1358  684 

Betriebslange 

km 

In  den  fahrplanmäßigen 

Personen- 
Schnell-  f  Personen-  gemischten 

Zügen  wurden  zurückgelegt  Zugkm 

Jahr  1892 .  . 

Januar  1893  • 

Februar  1893 

März  1898  • 

37053,38  :  30  772  290 

37  067,96  2  545  947 
I 

37  062,08 

87062,ia 

2  287  325 

122  618  809 

10  151 904  I 

9278  306 

2  631  42.1  10222044 

29822161 

2  507  329 

2260666 

2  503033 

Verspätungen  der  fahrplanmäfsigen 

Personenzüge  im 

Jabre  1892 
i  1 

Januar  1893  Februar  1893 
März  1898 

Im  ganzen   

Davon  durch  Abwarten  verspäteter 

37466 

1 

18  627 

13  5501) 

9  226 

2499*) 

819 

1  817 s) 

420 

Also  durch  eigenes  Verschulden 23  839 
4  824 

1680 897 
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c)  Betriebsunfälle. 

Zahl  der  Unfälle 
Zahl  der  getödteten  und  verletzten  Personen 

Beim  Rangiren  ! 

a)  Januar  1898. 
getödtet  verletzt 

frntgleisungen  oo p    ■     •    ♦  ■ 

34  ! 

2 10 

Zusammen- 
i Bahnbeamte  u.  Arbeiter  . 

36 

300 

stöfse  ....  4 •    •    «  • OD 
Post-,  Steuer-u.s.w.Beamte 

1 5 

Sa.  39 
oa. 10 

n 

Sonstige  .  .  .  293 

0  „ 

oa. Ol 0  3) 

b)  Februar  1S98. 

1 
377 

1 

Entgleisungen  22 30 

20 

Zusammen- Bahnbeamte  u.  Arbeiter  . 30 
194 

stöfse  ....  4 
19 

Post-,Steuer-u.8.w.  Beamte 
2 4 

Sa.  26 
Sa 
Ott. 

49 1U 

5 

Sonstige  ...  178 Sa. 

42_ 

223 

c)  März  1898. 

266 

Entgleisungen  16 14 
3 6 

Zusammen- ' Bahnbeamte  u.  Arbeiter  . 
28 185 

stöße  ....  2 

10 

Post-,Steuer-u.s.w.  Beamte 
1 

Sa.  18 
Sa. 

24 

12 10 

Sonstige  ...  181 Sa. 

43 

202 

II 

245 

!)  Infolge  Schneeverwehungen  sind  396  Züge  ganz  und  704  Züge  strecken- 
weise ausgefallen. 

*)  Infolge  Schneeverwehungen  sind  81  Züge  ganz  und  101  Züge  streckenweise 

ausgefallen. 

3)  Durch  Sperrung  der  Gleise  infolge  eines  FelsabsturzeB  sind  34  Züge  ganz 

ausgefallen. 
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Ueber  die  Betriebseinnahmen  der  französischen  Hauptbahnen  in 

vom  26.  April  1893  die 

B etriebslänge 

Bezeichnung 

der 

Bahnen 

am  31.  Detember  des 
Jahres 

im  Durchschnitt 
wahrend 

des  Jahres 

1891 1892 1891 1892 
• 

Kilometer 

Grofse  Gesellschaften. 

3  596 3  619 3  596 

3611 4  426 4  649 
4  881 

4496 

4  878 
6207 4820 6038 

t  ans  -  UrleausUanii  6867 6  887 6  213 6876 

Paris  —Lyon— Mittelländisches  Meer 8  878 

«378 

8291 8  873 

Rhöne— Mont-Cenisbahn  .... 132 
182 

132 182 

3029 8  061 

8010 
8087 

Pariser  Gürtelbahn  (r.  a.  1.  Ufer)  . 
32 32 82 32 firnCaa  Pariiar  f-liirtol halin uroiBc  i  unser  uuriciuaiiii 141 141 141 

141 

Samme 30968 81491 80616 
81235 

• 
2666 2  677 2668 

2671 

Verschiedene  Gesellschaften  .   .  . 693 861 
656 767 

Nicht  konzessionirte  Bahnen  .   .  . 
809 

820 
309 

312 

Gesammtsumme 
34  680 85  339 84148 84986 
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de»  Jahren  1891  und  1892  entnehmen  wir  dem  Journal  officiel  No.  113 

:  nachstehende  Uebersicht. 

Einnahme 

Jahr 

1891 

Unterschied 

von  1892 

gegen 
1891 

1892 

Für  das  Kilometer 

Unterschied  von  1892 
Einnahme      

,         gegen  ̂  

F  r  a 

1891  1892  im  ganzen  in  Prozenten 

n  c  s 

187  676  668 186638620 937  948 52163 61686 477 

0,91 

148  871  108 148  073372 297  781 82726 81822 904 

%* 

146466274 146557116 + 100842 30386 29090 1295 

4,* 
170644  646 173182469 + 2637  924 27  450 27  166 284 

1,03 

361866119 861403  779 451340 43  644 43  641 3 

0,01 

6068940 4623  366 445  574 88401 86025 8  376 

8,7» 

90611689 89  968  536 583164 80060 29621 
459 

1,51 

6  889  618 6  998  288 + 158775 213  736 218696 

+  4961 

+ 

2,W 4  969  636 4906187 63  399 
86246 34  795 450 

1.» 

1117288287 1  117  341  682 + 118396 
36491 35772 

719 

37  796083 38  508864 + 712  771 

14 193 

14417 + 224 

4-  16,00 

7  677  326 8128919 + 551  593 13  663 10698 
3055 

22,38 1 197204 1208872 11668 3  874 3  875 + 1 + 

0,03 1  163  798900 1  166  188  327 + 1894  427 34  086 88805 

781 

2,» 

Archiv  für  Eisenbahnwesen.  1998. 61 
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Die  Eisenbahnen  in  Algier,  Tunis  und  den  übrigen  französischen 

Kolonien  und  Schutzgebieten  am  31.  Dezember  1891.') 

1.  Algier. 

Im  Jahre  1891  wurden  44  km  neue  Strecken  eröffnet. 

Am  31.  Dezember  1891  waren: 

I.  Eisenbahnen  für  den  öffentlichen  Ver- 
im Betrieb im  Ban 

kehr: Kilometer 

a)  die  der  Paris  -Lyon— Mittelmeer-Eiseu- 

bahngesellschaft  gehörenden  Linien  .  . 513 

\t  ̂    ()<\ '>  1  rr<>ri  crVw»   TTi  «jijti  Ii  't}\i\  ira<zo  1 1  «n-h'i  ft 
DJ  v/ouiij^tyi  ihi/UO  Jal>i-iii><uiii|;;t;f>Lu;sC'Uail  • 887 

c)  Westalgerische           „               .  . 

329 

40 
d)  Böne  —  Guelma  -  Eisenbahn    und  Ab- 

zweigungen auf  algerischem  Gebiete1)  . 

436 

e)  Französisch-algerische  Eisenbahngesell- 

663 

0  Mokta-El  Hadid-Eisenbahn  .... 
33 

Summe  I 
2861») 

40 

II.  Industriebahnen: 

a)  nach  dem  algerischen  Salzwerk    .    .  . 

21 

b)    „    den  Minen  von  Kef  -  oum  -  Theboul 
7 

Summe  II 

28  - 

Insgesammt  1891  2889«)  40 

gegen  1890  2  845  21 

2.  Tunis. 

Gegen  das  Vorjahr  sind  keine  Aenderungen  berichtet.  Die  Länge 

der  auf  tunesischem  Gebiet  im  Betrieb  befindlichen  Bahnstrecken  betragt 

daher  260  km,  wovon  225  km  auf  die  Böne —  Guelma-Eisenbahn  und 

35  km  auf  die  Hafenbahn  Tunis — Goletta  entfallen. 

l)  Vergl.  Archiv  1892  S.  1229  und  ff.  (für  da«  Jahr  1890 .  Die  Angaben  für 
1891  sind  der  vom  französischen  Ministerium  der  öffentl.  Arbeiten  herausgegebenen 

„Statistique  dei  cherains  de  fer  francais  au  31.  De"cembre  1891.  Documenta  principaux. 
Paris  18»2".  entnommen. 

>  Ohne  225  km  auf  tunesischem  Gebiet. 
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8.  Kolonien  and  Schutzgebiete. 

Es  befinden  sich,  unverändert  gegen  das  Vorjahr,  an  Schmalspurbahnen 

603  km  im  Betriebe,  davon  entfallen: 

auf  das  Senegalgebiet 394  km 

„  die  Insel  Reunion 

126  „ 

,.  Cochinchina 

71 

„  Französisch-Indien 
12 

zusammen  603  km. 

4.  Betriebsergebnisse  des  algerisch -  tunesischen  Eisenbahnnetzes 

im  Jahre  1891. 

Es  betrug: 

Betriebslänge  am  Jahresschlufs: 
1890 

r  mm  im...  .          —  t=-  ̂  

für  die  algerischen  Strecken,  darunter 

884  km  Schmalspurbahnen  (1  m 
l-m 

2817 2861 

fnr  Hip  tiinA«i<sohpii  Strppbpn IUI    UlG    IUI1L  Slov.             UllClACU    .       .  . 
225 225 

zusammen 3042 3086 

V 3  035 3  057 

Anlagekapital1) : 

überhaupt   
Frcs. 604990208 625  945  538 

für  1  km  durchschnittlich 201060 205026 

V 26  171 263     27  087  441 

21  861 714 23  370  897 

4  309  549 3  716544 

Personenverkehr: 
1 

Anz. 2951  432 3  353  904 

Geleistete  Personenkilometer.   .    .  . 143024034 256  955  772 

9  525  599 9  630  516 

Güterverkehr: 

Beförderte  Gütertonnen  t 

|     1  777  619 

1855  694 

Gefahrene  Gütertonnenkilometer   .  . tkm 135150825 139  660  187 

I1 

')  Ohne  22  km  gemeinsame  Strecken. 

a)  In  1890  für  S  009  km  Betriebelänge, 
„  1891   „   3  053  „  „ 

»)  Für  Algier  wird  keine  Steuer  auf  Eilverkehr  erhoben. 

«)  Einschl.  Nebenerträge. 

51*
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Einnahme1)  Frcs. 

Betriebseinnahme  

Betriebsausgabe   

Verhaltnifs  von  Betriebs-  ̂ f^e  . 

Betriebsmittel: 

Lokomotiven  Stck. 

/© 

•    •    .    *  . 

Gepäck-  und  Güterwagen  .... 

Geleistet  wurden: 

Lokomotivkilometer  Anz. 

Wagenkilometer  

Für  das  Gesammtnetz  der  algeri- 

schen Linien  betrug: 

Durchschnittliche  Fahrt: 

für  1  Person  km 

„  1  Tonne  Gut  „ 

Durchschnittlicher  Ertrag: 

für  die  Person  Frcs. 

„    „  Tonne  Gut  „ 

für  1  Personenkilometer  Cta. 

„  1  Gütertonnenkilometer  .   .    .    .  „ 

1890 

16  003  701 

25847395 

21 141 066 
81,9 

288 643 

5  729 

6062  740 

66  681 313 

48,9 

75,R 

2,80 

8,77 

5,78 11, 56 

1891 

16  176  975 

26  737 176 

22  863  868 
85,5 

309 

663 6  149 

6660  800 

70  928  938 

79,e 

74,7 

2,71 

8,40 3,39 

11,25 

')  Einschl.  Nebenerträge. 
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Rechtsprechung  und  Gesetzgebung. 

Rechtsprechung. 

Allgemeines  Staatsrecht. 

Urtheil  des  Reichsgerichts  (V.  Zivil-Senat)  vom  14.  Dezember  1892  in  Sachen  der 

Gewerkschaft  des  Steinkohlenbergwerk*  T.  (Beklagten)  wider  den  Eisenbahnfiskns 

(Klager). 

Im  Fall  der  erlösche  nden  Verjährung  mufs  der  Fiskus  die  KenntniTs  von  Rechtsverletzungen 

gegen  sich  gelten  lassen,  die  «eine  Beamten  bei  Ausübung  Ihrer  Verwaltung«-  und  Ver- 

tretungtbefugnisse  erlangt  haben. 

Aus  den  Gründen. 

Die  Beklagte  ist  in  den  Vorinstanzen  auf  Grund  des  §  148  des 

Allgemeinen  Berggesetzes  verurtheilt,  an  den  Kläger  25 180  m  Schadens- 

ersatz nebst  5%  Zinsen  seit  dem  13.  Januar  1888  zu  zahlen  und  dem 

Kläger  die  für  die  Instandsetzung  des  Familien hauses  auf  dem  Bahnhofe  D. 

aufzuwendenden  Kosten  zu  erstatten,  soweit  solche  zur  Beseitigung  von 

Schäden  aufgewandt  sind,  die  der  Bergbau  der  Beklagten  bis  zur  An- 

stellung der  Klage  hervorgerufen  hat.  Die  Beschwerde  der  Beklagten 

richtet  sich  allein  dagegen,  dafs  der  Berufungsrichter  den  von  ihr  erhobenen 

Einwand  der  Verjährung  als  unbegründet  verworfen  hat.  Sie  ist  für  be- 

gründet zu  erachten. 

Die  Ausführungen  des  Berufungsrichters  werden  sämmtlich  von  der 

Rechtsansicht  beherrscht,  dafs  der  Einwand  der  Verjährung  dem  Kläger 

nur  dann  entgegenstehe,  wenn  das  zuständige  Betriebsamt  in  E.  und,  so- 

weit die  Zeit  vor  dessen  Errichtung  in  Betracht  kommt,  die  damals  zur 

Vertretung  des  Fiskus  berufene  Provinzialbehörde  von  dem  Vorhandensein 

der  Beschädigung  drei  Jahre  vor  Erhebung  der  Klage  Kenntnifs  gehabt 

habe,  dafs  aber  die  Kenntnifs  des  zuständigen  Betriebsinspektors  oder  gar 

des  Bahnmeisters  dazu  nicht  ausreiche.  Diese  Rechtsansicht  kann  jedoch 

nicht  gebilligt  werden.  Richtig  ist  zwar,  dafs  die  Eisenbahnbau-  und  Be- 

triebsinspektionen und  ihre  Beamten  nicht  dazu  berufen  sind,  den  Eisen- 

bahnfiskus im  rechtlichen  Verkehr  zu  vertreten,  dafs  vielmehr  die  Ver- 

tretung der  Vermögensinteressen  des  Eisenbahnfiskus  früher  ausschließlich 

den  Eisenbahndirektionen  und  seit  Erlafs  der  Organisationsbestimmungen 

vom  24.  November  1879  (Eisenbahn Verordnungsblatt  1880  S.  85  ff.)  diesen 
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und  für  bestimmte,  darin  näher  bezeichnete  Angelegenheiten  den  Betriebs- 

am tern  obliegt.  Daraas  läfst  sich  aber  nicht  der  Satz  herleiten,  dafs  in 

den  Fällen,  wo  es  sich  nicht  um  Rechtsgeschäfte  handelt,  sondern  um 

blofse  Wahrnehmung  von  Thatsachen  und  Ereignissen,  die  bestehende 

Rechtsverhältnisse  zu  beeinflussen  geeignet  sind,  diese  Wahrnehmungen 

erst  dann  rechtliche  Bedeutung  erlangten,  wenn  sie  von  der  zur  rechts- 

geschäftlichen Vertretung  des  Fiskus  bestellten  Behörde  gemacht  sein 

sollten,  dafs  aber  alle  Wahrnehmungen  der  zur  Aufsicht  bestellten  Organe 

dieser  Behörde  bis  dahin  rechtlich  ohne  alle  Bedeutung  wären. 

Es  ist  davon  auszugehen,  dafs  jeder  Staatsbeamte,  dem  von  den  dazu 

berufenen  staatlichen  Organen  bestimmte  öffentliche  Funktionen  fibertragen 

sind,  für  die  Geschäfte  seines  Ressort«  als  Beauftragter  des  Staates  anzu- 

sehen ist.  Die  Austeilung,  verbunden  mit  der  Dienstinstruktion,  ermäch- 

tigt ihn,  innerhalb  des  Rahmens  der  Instruktion  die  staatlichen  Interessen 

in  jeder  Weise,  auch  nach  Aufsen  hin,  zu  vertreten.  Gehört  nun  zu  den 

Funktionen  des  Beamten  der  Schutz  und  die  Ueberwachung  gewisser  dem 

Staate  gehöriger  Gegenstände,  so  ist  er  hierfür  das  Organ  des  Staats,  ge- 

wissermafsen  das  Auge,  mit  dem  dieser  wahrnimmt.  Dies  gilt  nicht  nur 

von  den  rein  öffentlichen  Angelegenheiten,  sondern  auch  von  solchen, 

bei  welchen  die  fiskalischen  Interessen  mit  jenen  konkurriren.  Für  den 

vorliegenden  Fall  ergiebt  sich  hieraus,  dafs  die  Eisenbahnbeamten,  die  mit 

der  Aufsicht  über  bestimmte  Strecken  des  Eisenbahnkörpers  beauftragt 

sind  und  über  die  Sicherheit  des  Verkehrs  auf  ihrer  Strecke  zu  wacheu 

haben,  auch  die  privatrechtlichen  Vermögensinteressen  des  Staate  inner- 

halb ihres  Geschäftskreises  zu  wahren  haben  und  auch  in  dieser  Beziehung 

als  Organe  des  Staates  anzusehen  sind.  Daraus  folgt  dann  weiter,  dafs 

die  Wahrnehmungen,  die  der  Eisenbahnbetriebsinspektor  oder  der  Bahn- 

meister über  Beschädigungen  des  Bahndammes  auf  seiner  Strecke  macht, 

so  anzusehen  sind,  als  ob  die  Wahrnehmungen  vom  Staate  selber  gemacht 

wären,  und  dafs  es  nicht  erst  eines  Berichte  an  das  örtliche  Betriebsamt 

bedarf,  dem  Fiskus  Kenntnifs  von  dem  Vorgange  zu  verschaffen.  Der 

Bahnmeister,  der  zuerst  die  Wahrnehmung  macht,  mufs  freilich  an  seinen 

vorgesetzten  Betriebsinspektor  berichten;  auch  dieser  darf  nicht  selb- 

ständig die  darausfliefsenden  Ansprüche  gegen  Dritte  verfolgen,  sondern 

hat  dem  Betriebsamt  die  Entscheidung  zu  überlassen.  Aber  das  sind 

innere  Angelegenheiten  der  Behörde,  die  da«  Rechtsverhältnifs  zu  Dritten 

nicht  berühren.  Wenn  sich  der  Kläger  auf  die  Organisationsbestämmungen 

vom  24.  November  1879  beruft,  so  übersieht  er,  dafs  hiernach  die  Ver- 

tretung des  Fiskus  nur  für  den  rechtsgeschäftlichen  Verkehr  und  den 

Prozefs  geregelt  ist,  und  dafs  nur  die  hierauf  bezüglichen  Funktionen  den 

niederen  Verwaltungsorganen  entzogen  sind. 
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Im  übrigen  müssen  die  Grundsätze,  die  das  Gesetz  über  die  privat- 

rechtliche  Verwaltung  aufstellt,  wegen  Gleichheit  des  Grundes  auch  auf 

die  Amtsverwaltung  Anwendung  finden,  wenn  Vermögensstücke  des  Fiskus 

von  dieser  mitbetroffen  werden.  Nach  §  521  Th.  I  Tit.  9  des  Allgemeinen 

Landrechts  kann  zum  Nachtheile  eines  Gutseigenthümers  keine  Verjährung 

gegen  dessen  Pächter,  wohl  aber  gegen  den  Verwalter  angefangen  werden. 

Dadurch  bringt  das  Gesetz  zum  Ausdruck,  dafs  die  Unkenntnifs  des 

Prinzipals  von  einer  Verletzung  seiner  Rechte,  die  im  Fall  der  Verpachtung 

präsumirt  werden  soll,  ausgeschlossen  ist,  sobald  die  Bewirtschaftung 

durch  einen  Verwalter  geschieht.  Der  gesetzgeberische  Grund  der  Vor- 

schrift liegt  darin,  dafs  der  Verwalter  bezüglich  der  custodia  als  Vertreter 

des  Prinzipals  anzusehen  ist,  dafs  seine  Wahrnehmungen  als  die  des 

Prinzipals  gelten,  und  deshalb  die  Nachlässigkeit,  die  sich  der  Vertreter 

in  der  Wahrung  der  Gerechtsame  seines  Machtgebers  zu  Schulden  kommen 

läfst,  diesem  entgegensteht.  Dabei  macht  es  keinen  Unterschied,  wieweit 

sonst  die  Vertretungsbefugnisse  des  Verwalters  gehen,  namentlich  ob  er 

zur  Prozefsführung  oder  zum  Abschlnfs  von  Rechtsgeschäften  befugt  ist 

oder  nicht.  Aus  demselben  Grunde  mufs  auch  der  Fiskus  im  Fall  der 

erlöschenden  Verjährung  die  Kenntnifs  von  Rechtsverletzungen  gegen  sich 

gelten  lassen,  die  seine  Beamten  bei  Ausübung  ihrer  Verwaltungs-  und 

Vertretungsbefugnisse  erlangt  haben. 

Gegen  diese  Grundsätze  verstöfst  der  Berufungsrichter,  wenn  er,  ohne 

die  von  den  Betriebsinspektoren  und  den  Bahnmeistern  gemachten  Wahr- 

nehmungen einer  Beurtheilung  zu  unterziehen,  den  Beginn  der  Verjährung 

erst  mit  dem  Zeitpunkt  als  eingetreten  annimmt,  wo  das  Betriebsamt  in  £. 

durch  den  Bericht  der  Inspektion  von  den  Bodensenkungen  unterrichtet 

wurde. 

Unfallversicherung. 

Entscheidung  des  Reich  sversichernngBamtes  vom  4.  Januar  1893  in  Sachen  des 

Arbeiters  S.  zu  G.-E.  wider  den  Eisenbahnnskus. 

Zur  Auelefting  des  §  I  du  Unfallverelcheningegeeetzes:  bei  dem  Betriebe  eleh 

ereignende  Unfälle. 

Kläger  war  als  Streckenarbeiter  eingestellt.  Bei  Ausführung  des  ihm 

gegebenen  dienstlichen  Auftrages,  einem  auf  der  Strecke  beschäftigten 

Vorarbeiter  eine  Anweisung  für  den  nächsten  Tag  zu  übermitteln,  benutzte 

er  als  Weg  das  Bahnplanum.  Als  ein  in  gleicher  Richtung  fahrender 

Güterzug  ihn  erreichte,  sprang  er,  um  mitzufahren,  an  denselben  an, 

strauchelte  aber  und  wurde  überfahren. 

Ein  Anspruch  auf  Unfallrente  wurde  nicht  anerkannt. 
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Aus  den  Gründen. 

Nach  dem  Ergebnisse  der  angestellten  Ermittlungen  ist  das  Rekurs- 

gericht zu  der  Ueberzeugung  gelangt,  dafs  der  Kläger  zwar  zur  Zeit 

des  Unfalls  ein  im  Eisenbahnbetriebe  beschäftigter  Arbeiter 

gewesen  ist,  nicht  aber  einer  Gefahr  zum  Opfer  gefallen  ist,  die  dieser 

Betrieb  ihm  in  und  vermöge  seiner  damaligen  dienstlichen  Be- 

schäftigung bereitete,  und  dafs  er  daher  einen  Unfall  „bei"  diesem  Be- 

triebe im  Sinne  des  §  1  des  Unfallversicherungsgesetzes  nicht  erlitten  hat. 

Wenn  der  Kläger  an  den  auf  der  Strecke  mit  20 — 25  km  Geschwindigkeit 

fahrenden  Güterzug  anzuspringen  versucht  und  hierbei  den  Unfall  erlitten 

hat,  so  mufs  nach  Lage  der  Sache  angenommen  werden,  dafs  der  Kläger 

die  ihm  hierdurch  erwachsene  Gefahr,  überfahren  zu  werden,  lediglich 

sich  selbst  gesetzt  hat. 

Dies  folgt  unmittelbar  aus  der  Natur  und  Art  des  Eisenbahnbetriebes 

und  der,  in  ihm  durchgeführten,  nicht  unbeachtet  zu  lassenden 

Scheidung  seiner  verschiedenen  wirthschaf tlichen  Thätigkeiten 

(Bahnunterhaltung,  Bahnbetrieb,  Werkstättenbetrieb  u.  s.  w.) 

und  der  Dienstobliegenheiten  der  in  ihm  beschäftigten  Per- 

sonen. Wie  demgemäfs  auf  der  einen  Seite  unter  anderem  das  Zug- 

personal, die  Rangirarbeiter  und  unter  gewissen  Voraussetzungen  auch 

Streckenarbeiter,  welche  bei  oder  in  Folge  ihrer  Arbeiten  einen  Zug  be- 

nutzen müssen  oder  dürfen,  sich  nicht  ohne  weiteres  durch  ein  Handeln 

gegen  das  üblicherweise  in  den  Instruktionen  gegebene  Verbot,  auf  fahrende 

Züge  oder  Wagen  aufzusteigen,  aufserhalb  des  Betriebes  setzen,  weil  gerade 

für  sie  der  Dienst  die  Zuggefahr  mit  sich  bringt  und  häufig  ein  Beachten 

der  Verbote  nicht  einmal  zuläfst,  so  bereitet  andererseits  ein  Eisenbahn- 

bediensteter, wie  der  Kläger,  dessen  augenblickliche  dienstliche 

Beschäftigung  mit  dem  Bahnbetriebe  und  dem  Zugdienste  nichts 

zu  thun  hat,  im  Zweifel  die  Zuggefahr  sich  selbst,  wenn  er  auf  einen 

auf  der  Strecke  mit  20  bis  25  km  Geschwindigkeit  fahrenden  Zug  auf- 

spriugt.  Dafs  irgend  welche  dienstliche  Interessen  bei  dem  Vorgehen  des 

Klägers  entscheidend  oder  mitbestimmend  gewesen  seien,  in  welchem  Falle 

eine  abweichende  Beurtheilung  in  Frage  kommen  könnte,  ist  nicht  für 

erwiesen  anzusehen. 

Er  hat  sich  leichtsinnig  einer  Gefahr  ausgesetzt,  die  zu  seinen 

eigenen  Dienstobliegenheiten  nicht  in  Beziehung  stand,  und 

mufs  deshalb  auch  allein  die  Folgen  seiner  Unbedachtsamkeit  tragen. •  ■ 
f  4  |  .  |  ,  , 

■ 
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Wegerecht. 

Entscheidung  des  Oberverwaltungsgerichts  (IV.  Senat)  vom  31.  Januar  1893  in  der 

Verwaltungsstreitsache  der  Polizeiverwaltnng  zu  E.  (Beklagten)  wider  den  Eisen- 
bahnfiskus (Klager.) 

Zuständigkeit  derWegepolizeibehörde  iu  Auflagen,  betreffend  Verbreiterung  der  von  der  Einen - 

bahnverwaltung  zufolge  landespolizeilioher  Festsetzung  hergesteilten  und  zu  unterhaltenden 

Überführungen  öffentlicher  Wege. 

Aus  den  Gründen: 

Die  vorhandene  Ueberführung  ist  seiner  Zeit  unter  Zustimmung  der 

betheiligten  Behörden,  insbesondere  auch  mit  Genehmigung  der  zuständigen 

Eisenbahnpolizeibehörde  eingerichtet.  Weiter  mufs  nach  den  Partei- 

erklärungen davon  ausgegangen  werden,  dafs  bei  Anlage  der  Bahn  die 

Herstellung  und  künftige  Unterhaltung  der  Brücke  an  Stelle  des  sonst 

Wegebaupflichtigeu  der  Eisenbahngesellschaft,  deren  Verpflichtungen  dem- 

nächst der  Staat  übernommen  hat,  landespolizeilich  auferlegt  worden  ist, 

die  Beklagte  hat  das  bestimmt  behauptet  und  der  Kläger  ist  dem  nirgends 

entgegengetreten;  die  Brücke  ist  denn  auch  von  Anfang  an  bis  jetzt  stets 

durch  die  Eisenbahnverwaltung  unterhalten.  Die  Anforderung  der  Polizei- 

verwaltung au  den  Eisenbalmfiskus  kann  unter  diesen  Umständen  nicht 

anders  beurtheilt  werden,  als  wenn  sie  gegen  den  regelmäßig  Wegebau- 

pflichtigen, etwa  gegen  die  Stadtgemeinde  E.,  gerichtet  wäre.  Deshalb 

erscheint  die  Ortspolizeibehörde  zweifellos  befugt,  eine  durch  das  Be- 

dnrmifs  des  öffentlichen  Verkehrs  nothwendig  gewordene  Verstärkung  und 

Verbreiterung  der  Brücke  von  dem  Eisenbahnfiskus  zu  forden);  es  ist  das 

in  Betreff  der  Verbreiterung,  mit  der  die  Verstärkung  rechtlich  völlig  auf 

einer  Linie  steht,  bereits  in  dem  Urtheile  des  Oberverwaltungsgerichts 

vom  31.  März  1883  (Entscheidungen  Baud  IX.  Seite  238  ff. l)  näher  be- 

gründet und  an  den  dort  entwickelten  Grundsätzen  mufs  auch  bei  er- 

neuter Prüfung  festgehalten  werden.  Der  Kläger  wendet  zwar  ein,  in  dem 

Urtheile  werde  vorausgesetzt,  dafs  es  sich  nicht  um  eine  neue  Anlage 

handele,  dafs  namentlich  auch  keine  neue  landespolizeiliche  Festsetzung 

erforderlich  sein  dürfe,  uud  an  dieser  Vorbedingung  fehle  es  hier;  denn 

schon  die  Aenderung  einer  früheren  landespolizeilichen  Anordnung  mache 

eine  neue  landespolizeiliche  Festsetzung  nöthig,  wie  auchdas  Oberverwaltungs- 

gericht in  einem  Erkenntnisse  vom  14.  März  1883  ausgesprochen  habe,  die 

Ortepolizeibehörde  dürfe  keinenfalls  die  Auflage  der  Landespolizeibehörde 

ausdehnen;  weiter  stehe  aber  auch  in  der  That  eine  völlig  neue  Anlage  in 

Frage,  da  die  in  dem  Einspruchsbescheide  nachgelassene  Umgestaltung 

der  alten  Brücke  unausführbar  sei,  dem  Eisenbahnfiskus  werde  daher  eine 

»)  Vergl.  auch  Archiv  1-83  S.  402,  1884  S.  47. 
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völlig  neue  Auflage  gemacht  und  eine  ganz  neue  Verpflichtung  auferlegt. 

Allein  diese  Ausführungen  sind  nicht  begründet  und  beruhen  auf  Mifs- 

verständnifs  der  angezogenen  Entscheidungen.  Diese  erkennen  beide  an, 

dafs  die  dem  Eisenbahnnnternehmer  ordnungsmäfsig  gemachten  landes- 

polizeilichen  Auflagen  die  Grundlage  für  die  Thätigkeit  der  Ortspolizei 

bilden  und  dafs  es  der  letzteren  obliegt,  die  Erfüllung  jener  Auflagen 

fortgesetzt  zu  überwachen,  sowie  nötigenfalls  zu  erzwingen:  beide  Urtheile 

legen  ferner  dar,  wie  die  Ortspolizeibehörde,  wenn  die  landespolizeiliche 

Festsetzung  dahin  gehe,  dafs  die  Unterhaltungspflicht  des  Eisenbahnunter- 

nehmers keine  andere  sein  solle,  als  die  der  Wegebaupflichtigen  überhaupt, 

auch  eine  durch  das  wechselnde  öffentliche  Bedürfnifs  erforderlich  ge- 

wordene Verbreiterung  des  Weges  oder  der  Brücke  fordern  dürfe,  weil  es 

sich  dann  eben  nicht  um  eine  neue  Anlage  handele,  sondern  um  die 

Unterhaltung  einer  vorhandenen  Anlage  nach  Mafsgabe  des  jeweiligen 

örtlichen  Bedürfnisses.  Dagegen  wird  für  den  entgegengesetzten  Fall, 

wenn  eine  landespolizeiliche  Festsetzung  jenes  Inhaltes  nicht  ergangen, 

vielmehr  dem  Eisenbahnunternehmer  nur  eine  genau  bestimmte  Leistung, 

die  Aenderung  eines  öffentlichen  Weges,  aufgegeben  sein  sollte,  in  dem 

Urtheile  vom  14.  März  1883  anerkannt,  dafs  die  Ortspolizei  eine  solche 

Auflage  der  Landespolizei  nicht  ausdehnen  dürfe.  Hierauf  kann  sich  der 

Kläger  offenbar  nicht  berufen;  denn  es  liegt  ihm  gegenüber  nicht  eine 

landespolizeiliche  Festsetzung  der  letzteren,  sondern  der  ersteren  Art  vor. 

Es  ist  deshalb  auch  nicht  einzusehen,  weshalb  die  Wegepolizeibehörde 

unzuständig  gewesen  sein  sollte,  eine  Verbreiterung  der  Brücke,  eine  Ver- 

stärkung des  Unterbaues  und,  sofern  eine  entsprechende  Umgestaltung 

der  Brücke  unthunlich  ist,  einen  Neubau  zu  fordern;  dadurch  soll  nicht 

ein  neues  Kommunikationsmittel  mit  einer  von  der  bisherigen  verschiedenen 

Zweckbestimmung  geschaffen,  vielmehr  nur  das  bereits  vorhandene  Kom- 

munikationsmittel in  den  durch  das  Interesse  des  öffentlichen  Verkehrs 

gebotenen  Zustand  versetzt  werden;  deshalb  schliefst  selbst  die  Auflage 

eines  Neubaues  keine  neue  Verpflichtung  für  den  Eisenbahnfiskus  in  sich, 

sondern  es  wird  damit  der  Eisenbahnfiskus  nur  zur  Erfüllung  der  ihm 

früher  landespolizeilich  auferlegten  Verpflichtung  angehalten;  es  bedarf 

somit  auch  nicht  erst  einer  anderweiten  landespolizeilichen  Festsetzung 

oder  Anordnung.  Wenn  das  noch  eines  weiteren  Beweises  bedürfte,  so 

wäre  mit  der  Beklagten  darauf  hinzuweisen,  dafs  der  Eisenbahnfiskus 

durch  die  Ortspolizei  zur  Herstellung  einer  neuen  Brücke  unfraglich  danD 

genöthigt  werden  könnte,  wenn  die  vorhandene  Brücke  schadhaft  geworden 

und  nicht  mehr  reparaturfähig  sein  sollte;  rechtlich  kann  es  aber  keinen 

Unterschied  begründen,  ob  der  Neubau  in  Folge  des  gesteigerten  Verkehre 

oder  wegen  Unbrauchbarkeit  der  alten  Brücke  eintreten  mufs.  —  Mit  be- 
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soliderem  Nachdrucke  betont  nun  freilich  noch  der  Kläger,  der  Bau  könne 

jedenfalls  nach  dem  Enteignungsgesetze  vom  11.  Juni  1874  und  nach  dem 

Eisenbahngesetze  vom  3.  November  J838  nicht  ohne  Genehmigung  der 

königlichen  Regierung  zu  E.  als  Landespolizeibehörde  oder  —  wie  dem- 

nächst in  der  mündlichen  Verhandlung  vor  dem  Oberverwaltungs- 

gericht hinzugefügt  ist  —  des  Ministers  der  öffentlichen  Arbeiten  als 

Eisenbahnpolizeibehörde  ausgeführt  werden:  sofern  die  Ortspolizei  zu  der 

Anordnung  ebenfalls  befugt  sein  solle,  könnten  bei  der  unvermeidlichen 

Konkurrenz  zweier  Behörden  unlösliche  Konflikte  entstehen;  schon  deshalb 

müsse  die  Ortspolizei  darauf  verwiesen  werden,  sich  an  die  Landespolizei 

zu  wenden  und  bei  dieser  die  erforderlichen  Anordnungen  zu  erwirken; 

aus  demselben  Grunde  sei  die  Ortspolizei  aber  auch  aufser  Stande,  ihrer 

/wangsandrohung  gemäfs  den  Bau  einseitig  durch  einen  dritten  ausführen 

zu  lassen;  hieraus  gehe  dann  wieder  hervor,  dafs  sie  zum  Erlasse  der 

Verfügung  nicht  ermächtigt  sein  könne;  denn  was  sie  selbst  nicht  aus- 

zuführen vermöge,  das  dürfe  sie  auch  nicht  anordnen.  Dem  ist  Folgendes 

entgegenzuhalten.  Das  Enteignungsgesetz  scheidet  hier  ganz  aus;  in  wie- 

fern seine  Bestimmungen  dahin  fuhren  könnten,  der  Wegepolizeibehörde 

ein  Eingreifen  der  vorliegenden  Art  zu  verwehren,  ist  vom  Kläger  nicht 

näher  dargelegt  und  erhellt  auch  sonst  nicht;  ob  die  Eisenbahnverwaltung 

behufs  Ausführung  des  Baues  nöthig  haben  würde,  von  dem  Enteignungs- 

gesetze Gebrauch  zu  machen,  steht  dahin,  würde  aber  jedenfalls  die  von 

der  Beklagten  getroffene  Anordnung  nicht  ausschliefsen.  Das  Eisenbahn- 

gesetz dagegen  stände  dem  Vorgehen  der  Beklagten  nur  dann  entgegen, 

wenn  sie  in  ein  der  Ortspolizeiverwaltung  verschlossenes  Gebiet  über- 

gegriffen hätte,  wenn  insbesondere  dem  Kläger  eine  Auflage  gemacht  wäre, 

welche  bei  ihrer  Erfüllung  nothwendig  solche  Verhältnisse  in  Mitleidenschaft 

ziehen  und  einer  Abänderung  unterwerfen  müfste,  deren  Regelung  gemäfs 

§  4  an  ministerielle  Genehmigung  gebunden  ist.  Nach  dieser  Vorschrift 

ist  die  Genehmigung  des  Ministers  sowohl  zu  der  vollständigen  Durch- 

führung der  Bahnlinie  durch  alle  Zwischenpunkte  als  zu  Aenderungen  in 

den  Verhältnissen  der  Konstruktion  der  Bahn  erforderlich;  allein  es  ist  in 

keiner  Weise  von  dem  Kläger  ersichtlich  gemacht,  dafs  der  Um-  oder 

Neubau  der  Brücke  nur  bei  einer  Veränderung  in  den  Verhältnissen  der 

Bahnlinie  oder  ihrer  Konstruktion  zu  bewerkstelligen  wäre;  eine  dahin- 

gehende Behauptung  ist  überhaupt  nicht  aufgestellt.  Anscheinend  ver- 

wechselt der  Kläger  zwei  rechtlich  ganz  verschiedene  Gesichtspunkte. 

Wie  ihm  ohne  weiteres  zugegeben  werden  mufs,  wird  der  Brückenbau 

nicht  ausgeführt  werden  können,  ohne  dafs  besondere  Vorsichtsmafsregeln 

getroffen  werden,  damit  der  Bahnbetrieb  keine  Gefährdung  oder  Störung 

erleidet.    Deshalb  würde  die  Beklagte  —  falls  es  die  Eisenbahnverwaltung 
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wider  Erwarten  zur  Anwendung  von  Zwangsmafsregeln  kommen  lassen 

sollte  —  allerdings  den  Bau  nicht  einseitig  d.  h.  nicht  ohne  Mitwirkung 

und  Zustimmung  der  zuständigen  Eisenbahnpolizeibehörde  vornehmen 

lassen  können.  Das  hindert  aber  weder  die  Wegepolizeibehörde,  fest- 

zustellen, was  im  öffentlichen  Verkehrsinteresse  geboten  ist,  und  demgemäß 

das  Erforderliche  anzuordnen,  noch  die  Verwaltungsgerichte,  die  Not- 

wendigkeit der  Anordnung  und  die  Verpflichtung  des  Wegebaupflichtigeu 

zur  Ausführung  anzuerkennen;  es  bindert  auch  die  Wegepolizeibehörde 

nicht,  ihrer  Auflage  die  dem  §  132  des  Landesverwaltungsgesetzes  vom 

30.  Juli  1883  entsprechende  Zwangsandrohung  hinzuzufügen;  es  legt  ihr 

nur  die  Pflicht  auf,  demnächst  bei  wirklicher  Zwangsausführung  sich  ins 

Einvernehmen  mit  der  Eisenbahnpolizeibehörde  zu  setzen.  Deshalb  beruht 

der  vom  Klager  bei  der  mündlichen  Schlufsverhandlung  gestellte  Antrag, 

eintretendenfalls  die  angegriffene  Verfügung  nur  mit  .  der  Einschränkung 

aufrecht  zu  erhalten,  dafs  die  Pläne  zum  Bau  vor  ihrer  zwangsweisen 

Ausführung  von  dem  Minister  der  öffentlichen  Arbeiten  genehmigt  werden 

inüfsten,  insofern  auf  einer  Verkennuog  der  Rechtslage,  als  mit  dem  ver- 

langten Tenor  der  Entscheidung  nur  etwas  ausgesprochen  werden  würde, 

was  sich  auch  ohnedies  aus  den  obwaltenden  Umständen  von  selbst  er- 

giebt;  es  war  dem  Antrage  aber  schon  deshalb  nicht  stattzugeben,  weil 

in  dem  gegenwärtigen  Streitverfahren  keine  Festsetzungen  darüber  zu 

treffen  sind,  in  welcher  Weise  die  Beklagte  bei  etwaiger  demnächstiger 

Anwendung  des  Zwanges  vorzugehen  hat;  dies  Gebiet  fällt  überhaupt 

nicht  mehr  unter  die  Rechtsprechung  der  Verwaltungsgerichte,  da  nach 

§  133  Absatz  2  a  a.  0.  gegenj  die  Festsetzung  und  Ausführung  eines 

Zwangsmitteis  nur  die  Beschwerde  im  Aufsichtswege  stattfindet. 

Gesetzgebung. 

Deutsches  Reich.  Bekanntmachungen  des  Reichskanzlers  vom 

14.  April  1893,  vom  1.  Mai  1893  und  vom  25.  Mai  1893,  betr. 

Ergänzung  und  Berichtigung  der  dem  internationalen  Ueberein- 

kommen  über  den  Eisenbahnfrachtverkehr  beigefügten  Liste. 

i  R.-G.-Bl.  S.147, 163  u.  137.  Eisenbahn- Verordnungsblatt  S.  187,188  u  199  300.) 

Bekanntmachung  vom  29.  Mai  1893,  betr.  Vereinbarung  erleich- 

ternder Vorschriften  für  den  wechselseitigen  Verkehr  zwischen  den 

Eisenbahnen  Deutschlands  und  Luxemburgs,  rücksichtlich  der  be- 
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dingungsweise  zur  Beförderung  zugelassenen  Gegenstände,  in  Ge- 

raäfsheit  des  §  1  letzter  Absatz  der  Ausführungsbestimraungen 

zum  internationalen  Uebereinkommen  über  den  Eisenbahnfracht- 

verkehr. 

(R.-G.-B1.  S.  189.  Eisenhabn-Verordnungsblatt  S.  200  ff.) 

Prenfsen.    Ergänzung  der  Ausführungsanweisung  vom  22.  August  1892 

zu  dem  Gesetze  über  Kleinbahnen  und  Privatanschlufsbahnen  vom 

28.  Juli  1892.    Vom  22.  April  1893. 

(Eisenbahn-Verordnungsblatt  S.  188.) 

Erlasse  des  Ministers  der  öffentlichen  Arbeiten. 

Vom  14.  April  1893,  betr.  Umzugskosten. 

(Eisenbahn-Verordnungsblatt  S.  184.) 

Vom  24.  April  1893,  betr.  Untersuchung  und  Prüfung  der  Dampf- 
kessel. 

(Eisenbahn-Verordnungsblatt  S.  184.^ 

Vom  7.  Mai  1893,  betr.  Bedingungen  für  einmonatliche  Fracht- 
stundung. 

(Eisenbahn- Verordnungsblatt  S.  188.) 

Vom  28.  Mai  1893,  betr.  Anrechnung  der  Militärdienstzeit  der 

mittleren  Beamten. 

(Eisenbahn-Verordnungsblatt  S.  193.) 

Vom  30.  Mai  1893,  betr.  Beschaffenheit  des  Papiers  zu  Frachtbrief- 

duplikaten. 

(Eisenbahn-Verordnungsblatt  S.  194.) 

Vom  30.  Mai  1893,  betr.  Bestimmungen  über  die  Einrichtung  und 

Thätigkeit  der  Arbeiterausschüsse  im  Bereiche  der  Staatseisen- 

bahnverwaltung. 

(Eisenbahn-Verordnungsblatt  S.  203.) 

Vom  3.  Juni  1893,  betr.  Auslegung  des  Artikels  10  des  inter- 
nationalen Uebereinkommens  über  den  Eisenbahnfrachtverkehr. 

(Eisenbahn-Verordnungsblatt  S.  205.) 

Vom  9.  Juni  1893,  betr.  Genehmigung  und  Untersuchung  der 

Dampfkessel. 

Eisenbahn-Verordnungsblatt  S.  206. 
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Oesterreich-Ungarn.   Das  Verordnungsblatt  des  k.  k.  österreichischen 
Handelsministeriums  für  Eisenbahnen  und  Schiffahrt  enthält  in 

den  folgenden  Nummern  die  nachstehenden,  das  Eisenbahnwesen 

betreffenden  wichtigeren  Gesetze,  Erlasse  u.  s.  w. 

(No.  62.)  Erlafs  des  k.  k.  Handelsininisters  vom  18.  Hai  1888,  betr.  Beschwerden 

über  den  neuen  Tariftheil  I.    (No.  72-)    Kundmachung  des  Handelsministers  vom 

17.  Juni  1893,  betr.  Aenderung  in  der  Liste  der  Eisenbahnen,  auf  welche  das  inter- 

nationale Uebereinkommen  Uber  den  Eisenbahnfrachtverkehr  Anwendung  findet. 

Italien.  Gesetzentwurf,  betr.  den  Rückkauf  der  Eisenbahn  Acqui- 
Alessandria. 

Vorgelegt  seitens  der  Regierung  der  Deputirtenkammer  in  der  Sitzung 

vom  30.  Mai  1893,  veröffentlicht  im  Monitore  delle  strade  ferrate  vom 

3.  Juni  1893. 

Die  Regierung  soll  ermächtigt  werden,  der  anonymen  Oesellschaft  der  Eisenbahn 

Acqui-Alessandria  diese  Eisenbahn  für  den  Staat  abzukaufen  und  zwar  gegen  Zahlung 
eines  Jahresbetrags  von  299  825  Lire  bis  zum  l.  Januar  1948,  zu  welchem  Zeitpunkt 

die  ertheilte  Konzcssion  abläuft.  Der  angegebene  Betrag  entspricht  der  fünfprozen- 

tigen  Verzinsung  des  in  Gemäfsheit  der  Bestimmungen  der  Konzession  auf 

6  996  494  Lire  festgestellten  Rückkaufkapitals. 

Kussland.  Vcrorduung  vom  1./13.  Dezember  1892,  betr.  die  Dienst- 

anweisung für  die  den  Direktionen  der  Privatbahnen  beigegebenen 

Regierungsverti  eter. 

Veriiffentl.  in  der  Zeitschr.  d.  Min.  d.  Verk.  vom  14. '26.  Januar  1893. 

Nach  der  durch  diese  Verordnung  bekannt  gegebenen  Dienstanweisung  ist  der 

der  Direktion  einer  Privatbahn  beigegebene  Regierungsvertreter  verpflichtet,  die 

gesammte  Geschäftsführung  dieser  Direktion  mit  Aufmerksamkeit  zu  verfolgen  und 

darauf  zu  achten  dafs  seitens  derselben  nichts  geschieht,  was  den  staatlichen  Inter- 

essen zuwiderläuft.  Der  Regierungsvertreter  hat  bei  den  Versammlungen  der 

Direktion  sowie  auch  bei  denen  der  Aktionäre  zwar  nur  berathendc  Stimme,  doch 

haben  die  Beschlüsse  dieser  Versammlungen  nur  Gültigkeit,  weun  sie  die  Unter- 

schrift des  RegierongBvertreters  tragen. 

Kaiserlicher  Erlafs  vom  11./23.  Dezember  1892,  betr.  die  Ver- 

staatlichung der  Orenburger  Eisenbahn. 

Veröttentl.  in  der  Zeischr.  d.  Min.  d.  Verk.  vom  3./15.  März  1893. 

Die  508  Werst  umfassende,  von  Batrakin  (an  der  Wolga)  über  Samara  nach 

Orenburg  führende  Orenburger  Eisenbahn  geht  vom  1.  Januar  1893  ab  in  Besitz  und 

Verwaltung  des  Reichs  über.  Die  Aktionäre  erhalten  für  je  zehn  Aktien  im 

Nennwerthe  zu  je  150  Kreditrubel  19  Staatsobligationen  zu  je  100  Rbl.  und  für  je 

zehn  dividendenberechtigte  Aktien  eine  solche  Staatsobligation.   Der  Zinsfufs  dieser 
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Staatsobligationen  ist  4  v.  H.,  sie  sollen  bis  zum  15.  März  1968  getilgt  werden.  Das 

Grundkapital  der  Orenburger  Eisenbahngesellschaft  bestand  aus  8168000  Rbl.  in 

Aktien  und  19  271 000  Rbl.  in  Obligationen. 

Kaiserlicher  Erlafs  vom  19./31.  Januar  1893,  betr.  das  Freifahrt- 

wesen. 

Veröffeutl.  in  der  Zeitschr.  d.  Min.  d.  Verk.  vom  K%  \V-1  1893. o.  rebruar 

In  Ergänzung  der  die  Gewährung  freier  Beförderung  von  Personen  und 

Gütern  auf  den  Eisenbahnen  betreffenden  Bestimmungen  werden  die  allgemeinen  Be- 

dingungen festgestellt,  unter  denen  freie  Beförderung  oder  Tarifermäfsigungen  zu- 

gelassen werden  können. 

Kaiserlicher  Erlafs  vom  5./17.  Februar  1893,  betr.  anderweitige 

Benennung  von  Eisenbahnen. 

Veröffentl.  in  der  Zeitschr.  d.  Min.  d.  Verk.  vom  13  /26.  April  1898. 

Die  Dorpater  Zweigbahn  der  Baltischen  Eisenbahn  erhält  entsprechend  d«»r 

Aenderung  des  Namens  der  Stadt  Dorpat  die  Benennung  „Juyewer  Zweigbahn". 

Ferner  wird  die  Dünaburg-Witebsker  Eisenbahn  in  „Dwinsk-Witebsker"  und  die 

Riga-Dönaburger  in  „Riga-Dwinsker  Eisenbahn"  umbenannt. 

Kaiserlicher  Erlafs  vom  13./25.  März  1893,  betr.  die  Verstaat- 

lichung der  Baltischen  Eisenbahn. 

Veröffentl.  in  der  Zeitschr.  d.  Min.  d.  Verk.  vom  5./ 17.  Mai  189 ". 

Die  Baltische  Eisenbahn  tritt  vom  1.  April  1893  ab  in  das  Eigenthum  und  die 

Verwaltung  des  Staats.  Die  Bemessung  des  Kaufbetrags  erfolgt  nach  Mafsgabe  der 

Bestimmungen  der  Satzungen  der  Baltischen  Eisenbahngesellschaft  vom  11.  Februar  1872 

zu  welchem  Zwecke  zunächst  die  Rechnungen  der  Gesellschaft  festgestellt  werden 
sollen. 

Kaiserlicher  Erlafs  vom  J' Aprij    1893,  betr.    anderweitige  Be- 
nennung der  Kursk-Kiewer  Eisenbahngesellschaft. 

Veröffentl.  in  der  Zeitschr.  d.  Min.  d.  Verk.  vom  ̂   TMft!  1«93- 1.  Juni 

Die  „Kursk-Kiewer  Eisenbahngesellschaft'-   erhält  die   Benennung:  „Kiew- 

Woronescher  Eisenbahngesellschaft  '. 
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Vorschrifteil  Uber  die  bei  dem  Auftreten  der  Cholera,  des  gelben  Fiebers  und 

ähnlicher  Krankheiten  in  den  an  das  russische  Reich  im  Westen  angrenzenden 

Ländern  zur  Verhütung  der  Einschleppung  dieser  Krankheiten  zn  treffenden  Mafa- 

nahroen  werden  zur  allgemeinen  Beachtung  bekannt  gegeben. 

kaiserlichen  Bank  bei  der  Abrechnung  der  Eisenbahnen  unter- 
einander. 

Veröffentl.  in  d.  Zeitscbr.  d.  Min.  d.  Verk.  vom  *  1893. 

Die  Abrechnung  und  Vertheilnng  der  Einnahmen  der  Staats-  und  Privat- 

bahnen aus  dem  direkten  Verkehr  soll  durch  Vermittlung  der  kaiserlichen  Bank 

erfolgen. 

Kaiserlicher  Erlafs  vom 
'-.    1893,  betr.  die  Benutzung  der 
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Besprechungen. 

Flamache,  A.,  Ingenieur  der  belgischen  Staatsbahn,  Huberti,  AM  Professor 

an  der  Universität  in  Brüssel  und  Stevart,  A.,  Oberingenieur  der 

belgischen  Staatsbahn  und  Professor  an  der  Universität  in  Brüssel 

Traite  d'exploitation  des  chemins  de  fer.  Lüttich  bei 
Ch.  Aug.  Desoer  und  Leipzig  bei  K.  F.  Koehler. 

Von  diesem  Lehrbuch  über  den  Betrieb  der  Eisenbahnen  sind  bis 

jetzt  3  Bände  erschienen,  der  erste  1885,  der  zweite  1887  und  1889,  der 

dritte  1892  und  es  stehen  noch  zwei  bis  drei  Bände  in  Aussicht.  Bei 

dieser  Sachlage  kann  ein  abschliefsendes  Urtheil  über  das  Werk  noch  nicht 

ausgesprochen  werden,  weil  gerade  der  Stoff,  welcher  in  den  noch  nicht 

erschienenen  Bänden  behandelt  werden  soll,  vorzugsweise  den  eigentlichen 

Betrieb  betrifft,  während  die  bisher  erschienenen  Bände  im  allgemeinen 

nur  als  Vorbereitung  für  die  späteren  Bände  dienen.  Aber  aus  der  ganzen 

Anlage  läfst  sich  schon  jetzt  ersehen,  welche  Aufgabe  die  Verfasser  sich 

gestellt  haben  und  auf  welchem  Wege  sie  diese  zu  lösen  beabsichtigen. 

In  der  Vorrede  bemerken  die  Verfasser,  dafs  die  Mehrzahl  der 

Schriftsteller,  die  bisher  über  den  Eisenbahnbetrieb  geschrieben  haben, 

entweder  vorzugsweise  die  technische  oder  vorzugsweise  die  reine  Ver- 

kehrsseite des  Betriebes  behandelt  haben,  dafs  dagegen  in  dem  vorliegenden 

Werke  eine  Vereinigung  dieser  beiden  Richtungen,  wenn  auch  mit  be- 

sonderem Eingehen  auf  die  technische  Richtung  erfolgen  soll.  Gleichzeitig 

bezeichnen  die  Verfasser  als  besonders  wichtige  und  auch  für  das  vor- 

liegende Werk  als  Quelle  benutzte  ähnliche  Werke,  diejenigen  von  Couche, 

Goschler,  Perdonnet,  Winkler,  Ueusinger  von  Waldegg,  das  Organ  für  die 

Fortschritte  des  Eisenbahnwesens  und  die  Revue  generale  des  chemins 

de  fer. 

Es  niufs  zugegeben  werden,  dafs  es  schwierig  und  auch  nicht  zweek- 

mäfsig  sein   würde,  in  einem  Buche  den  lediglich  auf  den  eigentlichen 
Archiv  für  Eisenbuhnwesen.   1«W  ei> 
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Betrieb  der  Eisenbahnen  bezüglichen  Stoff  zu  behandeln.  Theils  der  Voll- 

ständigkeit wegen,  theils  weil  eine  grofse  Zahl  von  Betriebsroafsnahmen 

sich  am  geeignetsten  nur  bei  Gelegenheit  der  Behandlang  der  einzelneu 

technischen  Zweige  des  Baues  der  Eisenbahnen  und  der  dazu  gehörigen 

Betriebsmittel  erörtern  lassen,  mufs  vielmehr  der  eigentlichen  Betriebslehre 

eine  Behandlang  jener  einzelnen  technischen  Zweige  des  Eisenbahnwesens 

voraufgehen.  Von  diesem  Gesichtspunkte  aus,  welcher  auch  bei  ähnlichen 

Werken,  wie  z.  B.  auch  bei  denen  von  Heusinger  von  Waldegg,  mafs- 

gebend  gewesen  ist,  erscheint  das  Vorgehen  der  Verfasser  des  vorliegenden 

Werkes  und  die  Anordnung  des  Stoffes  in  den  bereits  erschienenen  Theilen 

völlig  sachgemäfs. 

Bei  der  bezeichneten,  bis  jetzt  noch  vorhandenen  Unvollstandigkeit 

des  Wrerkes  und  bei  dem  erheblichen  ümfange  der  bis  jetzt  erschienenen 

drei  Bände  ist  es  selbstverständlich  nicht  möglich,  im  Rahmen  einer  kurzen 

Besprechung  an  diesem  Orte  den  Inhalt  des  bis  jetzt  vorliegenden  Werkes 

in  einer  auch  nur  einigermafsen  erschöpfenden  Weise  wiederzugeben.  In- 

dem die  Eisenbahnfachmänner  auf  das  eingehendere  Studium  des  recht 

beachtenswerthen  WTerkes  hingewiesen  werden,  kann  hier  nur  in  kurzem 
eine  Uebersicht  über  das  Gebotene  gegeben  werden. 

Band  I  behandelt  in  dem  ersten  Buche  die  Anlage  und  den  Bau  des 

Bahnkörpers,  sowie  die  Ausrüstung  der  Bahn  (Barriereu,  Bahnwärter- 

häuser, Einfriedigungen,  BepÖanzung  der  Böschungen  u.  s.  w.,  Schnee- 

schutzanlagen, Entwässerungen),  im  zweiten  Buche  den  Oberbau  im  all- 

gemeinen und  die  verschiedenen  Bauarten  desselben,  die  Schwellen, 

Schienen  und  ihre  Befestigungsmittel,  das  Verlegen  und  die  Unterhaltung 

des  Oberbaues,  im  dritten  Buche  die  Kreuzungen,  Weichen,  Drehscheiben 

u.  s.  w.  In  Band  11  werden  die  Signale,  sowie  die  Anlegung,  Konstruktion 

und  Ausrüstung  der  Stationen  und  in  Band  III  die  Eisenbahnwagen  und 

deren  Einzelheiten  erörtert.  Für  die  später  noch  erscheinenden  Bände  ist 

die  Beschreibung  der  Lokomotiven  und  Bremsvorrichtungen,  sowie  der 

Verkehr  und  die  Verwaltung  der  Eisenbahnen  vorbehalten. 

Der  vorbezeichnete  Stoff  ist  in  klarer,  übersichtlicher  und  theilweise 

sehr  eingehender  Weise  behandelt  und  durch  Beifügung  einer  grofsen 

Anzahl  vorzüglich  ausgeführter  Zeichnungen  in  zweckmäfsiger  Weise  er- 

läutert. Die  bis  jetzt  erschienenen  drei  Bände  kosten  56  m  und  werden 

auch  in  geschmackvollen,  mit  technischen  Emblemen  verzierten  Halbfranz- 

bänden  zum  Preise  von  65  m.  in  der  Buchhandlung  von  K.  F.  Koehler 

in  Leipzig  vorräthig  gehalten.  J. 
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Uebersichtskarte  der  Eisenbahnen  Deutschlands,  herausgegeben 

vom  Reichs-Eisenbahn-Amt.  Berlin.  1893.  Max  Pasch. 

Die  im  Reichs-Eisenbahn-Amt  neubearbeitete  Uebersichtskarte  der 

Eisenbahnen  Deutschlands  besteht  aus  6  Blättern  nebst  zugehörigem  Ver- 

zeichnifs  der  deutschen  Eisenbahnen  und  ihrer  Stationen  und  kostet  im 

Buchhandel  7,r>o  M.  Die  Karte  ist  im  Mafsstab  1  :  1 OÜÜ 000  entworfen: 

die  Längengrade  sind  mit  Rücksicht  auf  die  durch  das  Reichsgesetz  vom 

12.  März  d.  J.  eingeführte  mitteleuropäische  Zeit  von  dem  Meridian  von 

Greenwich  gezählt.  Der  Inhalt  der  Karte  hat  im  Vergleich  mit  ihren 

früheren  Ausgaben  nach  verschiedenen  Richtungen  eine  Erweiterung  er- 

fahren. Aufser  den  neu  eröffneten  Strecken  und  den  durch  Landesgesetze 

oder  Konzessionen  zum  Ausbau  genehmigten  Eisenbahnprojekten  ist  eine 

grofse  Anzahl  bisher  fehlender  Stationen  bei  den  älteren  Strecken  nach- 

getragen worden.  Der  Raum  hierfür  wurde  durch  Verschmälerung  der 

die  Bahnen  darstellenden  Linien  gewonnen,  eine  Aenderung,  die  es  auch 

ermöglichte,  die  Einführung  der  einzelnen  Linien  in  die  Hauptknotenpunkte 

deutlicher  zur  Anschauung  zur  bringen.  Neben  der  deutschen  Reichs- 

grenze sind  jetzt  auch  die  Grenzen  der  Bundesstaaten  durch  Farbe  ge- 

kennzeichnet. Den  in  gröfseren  Mafsstäben  entworfenen  Nebenkarten  ist 

eine  weitere,  die  Eisenbahnen  im  Königreich  Sachsen  darstellend,  hinzu- 

gefügt worden. 

Räumlich  wurde  die  Karte  namentlich  nach  Westen  und  Süden  aus- 

gedehnt, um  den  östlichen  Theil  Englands  bis  London,  Frankreich  bis  in 

die  Gegend  von  Tours,  sodann  die  Schweiz  und  einen  Theil  von  Ober- 

italien mit  den  Alpenübergängen  und  endlich  die  ungarische  Hauptstadt 

aufnehmen  zu  können. 

Zum  ersten  Male  wird  ein  Druckheft  beigegeben,  das  ein  Verzeichnifs 

der  früher  am  Rande  der  Karte  aufgeführten  deutschen  Eisenbahnen  und 

ihrer  Stationen  enthält.  Um  das  Aufsuchen  der  Stationen  auf  der  Karte 

zu  erleichtern,  sind  die  durch  die  Meridiane  und  die  Parallelkreise  ge- 

bildeten Felder  durch  Buchstaben  bezeichnet,  auf  die  in  dem  Stations- 

verzeichnisse hingewiesen  ist. 

Kohlfürst,  L.  Die  elektrischen  Telegraphen  und  Signalmittel, 

sowie  die  Sicherung**-,  Kontrol-  und  Beleuchtungs- 

einrichtungen für  Eisenbahnen  auf  der  Frankfurter 

internationalen  elektrotechnischen  Ausstellung  1891. 

Stuttgart  1893.  J.  G.  Cotta'sche  Buchhandlung. 

Im  vorliegenden  Werke,  einer  Erweiterung  des  in  Dinglers  polytechn. 

Journal    veröffentlichten    Ausstellungsberichtes,   hat  Verfasser  sich  die 

52* 
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systematische  Beschreibung  und  Erläuterung  der  in  Frankfurt  a.  M.  im 

Jahre  1891  ausgestellten  elektrischen  Apparate  für  den  Eisenbahnbetrieb 

zur  Aufgabe  gemacht  und  damit  in  dankenswerther  Weise  eine  Ergänzung 

seiner  in  der  elektrotechnischen  Bibliothek  erschienenen  und  an  dieser 

Stelle  mehrfach  besprochenen  Schriften  über  die  elektrischen  Eisenbahn- 

einrichtungen geliefert. 

Nach  einer  kurzen  Einleitung  über  die  Entstehungsgeschichte  der 

Ausstellung  und  ihre  wichtigsten  und  interessantesten  Einrichtungen  werden 

im  ersten  Abschnitt  die  Leitungen,  Stromquellen  und  Nebenapparate  auf- 

geführt und  erörtert.  Im  zweiten  Abschnitt  werden  die  Eisenbahnbetriebs- 

telegraphen und  -Telephone  besprochen,  im  dritten  die  verschiedenen 

Signaleinrichtungen,  wie  die  Meldeapparate,  die  Annäherungs-  und  An- 

kündigungssignale, die  durchlaufenden  Liniensignale,  die  Nothsignale  von 

der  Strecke,  die  Stationsdeckungs-,  Bahuhofsabschlufs-  und  Vorsignale, 

und  schliefslich  die  Zugdeckungs-  oder  Blocksignale.  Die  verschiedenen 

Systeme  der  Sicherungsanlagen,  darunter  die  Signal-  und  Weichen- 

verriegelungen, die  Zentralweichenstellwerke  und  die  Sicherungseinrich- 

tungen für  Werkstätten  bilden  den  Inhalt  des  vierten  Abschnitts.  Im 

fünften  Abschnitt  sind  die  Kontroieinrichtungen,  die  Signalrückmelder,  die 

Nachahmungs-  oder  Wiederholungssignale,  die  Weichen-,  Zuggesehwindig- 

keits-,  Zeit-.  Gleis-,  Wasserstands-  und  Nachtwächterkontroieinrichtungen 

enthalten,  wahrend  im  sechsten  Abschnitt  die  elektrischen  Beleuchtungs- 

anlagen, Beleuchtungswagen,  Handlaternen  und  Waggonbeleuchtungs- 

einrichtungen behandelt  werden. 

Zahlreiche  in  den  Text  gedruckte  Abbildungen  erleichtern  das  Ver- 

ständnis in  bester  Weise:  am  Schlufs  ist  ein  ausführliches  Namen-  und 

Sachregister  beigefügt. 

Bauer,  R.,  Prasch,  A.,  Wehr,  0.  Die  elektrischen  Einrichtungen 

der  Eisenbahnen.    Eine  Anleitung  zum  Selbststudium 

der  Telegraphen-,  Telephon-  und  elektrischen  Signal- 

einrichtungen.   Wien.  Pest,  Leipzig.   1893.    A.  Hartleben. 

Das  vorliegende  Werk  bildet  eine  Erweiterung  des  dritten  Bandes 

der   Hartleben'seheu    Bibliothek    des  Eisenbahnwesens   (Handbuch  des 

Telegraphendienstes  der  Eisenbahnen  von  A.  Prasch).    Es  soll  in  erster 

Reihe  denen,  die  ohne  besondere  Fachbildung  mit  Telegraphen,  Telephonen 

und  elektrischen  Signaleinriehtungen  umzugehen  haben,  das  Selbststudium 

des  Wesens  und  der  Wirkungen  dieser  Einrichtungen  ermöglichen,  dann 

aber  auch  ein  Nachschlagebuch  für  Jedermann  sein,  der  sich  für  den 

(legenstand  interessirt. 
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Im  erste«  Abschnitt  werden  die  Grundgesetze  der  maguetischeu  und 

elektrischen  Erscheinungen  eingehend  erörtert.  Der  zweite  Abschnitt  be- 

handelt die  Telegraphie,  die  galvanischen  Elemente,  die  Telegraphen- 

leitungen und  -Apparate,  die  Morseschrift,  den  Stromlauf  und  die  Apparat- 

verbindungen; der  dritte  die  elektrischen  Glocken-,  Distanz-,  Koutrol-  und 

Blocksignale  der  Eisenbahnen,  die  elektrischen  Sicherungseinrichtungen  für 

die  Fahrt  der  Züge  über  Weichen  und  die  Hilfssignale  auf  dem  Znge. 

Im  vierten  Abschnitt  wird  die  Telephonie  erörtert.  Der  fünfte  Abschnitt 

enthält  Vorschriften  über  die  Behandlung  der  Apparate  und  Elemente  und 

über  Beseitigung  von  Störungen  im  Telegraphen-  und  Signalbetriebe. 

276  in  den  Text  gedruckte  treffliche  Illustrationen  erhöhen  die  Brauch- 
barkeit des  Buches. 

Girtler,  Franz.  Der  Befähigungsnachweis  in  seiner  Anwendung 

auf  den  höheren  Eisenbahnverwaltungsdienst.  Wien.  1892. 

Der  Verfasser  der  kleinen,  47  Seiten  umfassenden  Schrift,  hat  sich 

zur  Aufgabe  gestellt,  zu  erörtern ,  auf  welche  Art  und  Weise  eine  aus- 

reichende wissenschaftliche  Ausbildung  und  Vorbereitung  für  die  Beamten 

der  höheren  Stellen  in  der  Eisenbahnverwaltung  erreicht  werden  könne. 

Er  geht  davon  aus,  dafs  die  „Administration"  der  Eisenbahnen  nicht  so 

schnell  wie  deren  Bau  und  Ausrüstung  in  feste  Form  habe  gebracht  werden 

können;  die  „Wissenschaft  vom  Eisenbahnbetriebe"  habe  eine  ausreichende 

Pflege  bisher  noch  nicht  gefunden,  und  wesentlich  hierauf  sei  es  zurück- 

zuführen, dafs  „die  Gabe  einer  richtigen  Beurtheilung  der  Wirksamkeit 

aller  bei  der  Verwaltung  der  Eisenbahnen  aufgewendeten  Kräfte  und  des 

Zusammenhanges  der  einzelnen  Theile  der  Verwaltung  unter  einander  und 

in  ihren  Beziehungen  zur  Gesammtheit  nur  verhältnifsmäfsig  wenigen 

Beamten  als  ihnen  eigen  zuerkannt  werden  können4'.  Zur  Heranbildung 

von  tüchtigen  Fachmännern  für  die  höheren  Stelleu  des  Eisenbahndienstes 

empfiehlt  er  die  Errichtung  einer  Eisenbahnakademie,  als  einer  höheren 

Staatslehranstalt  für  den  Eisenbahnbetrieb,  an  welcher  durch  sachgemäfse 

Auswahl  des  für  diesen  speziellen  Zweck  erforderlichen,  gegenwärtig  zum 

Theil  an  den  technischen  Hochschulen,  zum  Theil  an  den  Universitäten 

behandelten  Lehrstoffes  die  technischen,  juridischen,  nationalökonomischeu 

und  finanzwissenschaftlichen  Gegenstände  des  Eisenbahnwesens  ihre  Pflege 

zu  finden  hätten.  Als  Gegenstände  des  Unterrichts  bezeichnet  er  dabei: 

1.  Die  Encyklopädie  der  Eisenbahntechuik,  2.  Die  Eisenbahnbetriebslehre, 

3.  Das  Eisenbahn  recht  und  die  Verwaltungslehre,  4.  Die  Volks  wirthschafts- 

lehre  unter  besonderer  Berücksichtigung  der  Eisenbahnökonomie  (Tarif- 

wesen), 5.  Die  Finanzwissenschaft,  6.  Die  Staatsverrechnungskunde,  7.  Die 
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Waarenkunde  im  Zusammenhange  mit  den  allgemeinen  and  speziellen  Be- 

dingnissen für  Lieferung  von  Eisenbahnmaterial  und  8.  Die  Eisenbahn- 

geschichte, Geographie  und  Statistik.  Er  geht  dabei  davon  aus,  dafs  von 

finem  höheren  Eisenbahnfunktionär  die  eingehende  gründliche  Kennt- 

nifs  eines  Spezialfaches  und  daneben  die  richtige  Beurtheilung  des 

Zusammenhanges  desselben  mit  den  übrigen  Geschäftszweigen  sowie  eine 

encyklopädische  Kenntnifs  der  letzteren  zu  fordern  sei.  Im  Anschlufs  an 

die  Eisenbahnakademie  erachtet  er  die  Einführung  von  wissenschaft- 

lichen Fachprüfungen  für  nothwendig,  und  schliefst  daran  noch  aus- 

führliche Vorschläge  über  die  Materien,  die  zum  Gegenstande  der  Prü- 

fungen zu  machen,  und  über  die  Anforderungen,  die  dieserhalb  an  die 

Anwärter  zu  stellen  sein  würden. 

Die  Kritik,  die  der  Verfasser  im  Eingange  seiner  Schrift  an  den 

bestehenden  Verhältnissen  übt,  ist  gewife  in  vieler  Hinsicht  berechtigt. 

Dagegen  ist  es  doch  fraglich,  ob  seine  Vorschläge  zur  Besserung  dos 

gegenwärtigen  Zustandes.  welche  übrigens  im  einzelnen  zunächst  nur  auf 

die  Einrichtungen  der  österreichischen  Eisenbahnen  zugeschnitten  sind,  in 

dieser  Form  auch  anderwärts  praktisch  durchführbar  wären.  Immerhin 

bildet  die  vorliegende  Schrift  einen  dankenswerthen  Beitrag  zu  der  die 

öffentliche  Meinung  gegenwärtig  allerwärts  beschäftigenden  Frage  der 

besseren  Fachausbildung  der  höheren  Eisenbahnbeamten.  Sl. 

ßason,  Paul.  Die  Organisation  der  Staatseisenverwaltung  und 

die  Büreauordnungen  für  die  köuigl.  Eisenbahndirektionen 

und  Eisenbahnbetriebsämter.  Breslau  1893.  Verlag  von 

Wilh.  Gottl.  Korn. 

Das  Werk,  welches  das  siebente  Heft  der  „Leitfäden  für  den  Selbst- 

unterricht und  den  Unterricht  an  Eisenbahuschulen,  umfassend  die  Zweige 

des  Staatseisenbahndienstesu  bildet,  enthält  seinem  Zweck  entsprechend, 

eine  gedrängte  Uebersicht  und  Erläuterung  des  Geschäfts kreises  der  Staats- 

eisenbahnverwaltungsbehörden. Während  im  ersten  Theile  die  allgemeinen 

Verwaltungseinrichtungen  der  Staatsbanken  nach  Mafsgabe  der  bestehenden 

Organisation  vom  24.  Nov.  1879  erörtert  werden,  enthält  der  zweite  Theil 

die  speziell  für  die  königl.  Eisenbahndirektion  zu  Breslau  und  die  zu  ihrem 

Bezirk  gehörenden  königl.  Eisenbahnbetriebsämter  erlassenen  Büreau- 

ordnungen. 
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culaires.   Paris.  Frcs.  10,00 
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Zeitschriften. 

Annales  des  ponts  et  Chaussee».  Paris. 

März  1893. 

Notice  sur  le  tramway  funicnlaire  de  Bclleville. 

April  1803. 

Note  sur  les  conditions  du  matöriel  ronlant  employe  par  les  compagnies  de 

chemins  de  fer  pour  faciliter  la  circulation  des  trains  de  grande  vitesse. 

Bulletin  de  la  Commission  internationale  du  Congres  des  chemins  «le  fer. 

Braxelles. 

Januar— Febrnar -März  1893. 

Note  sur  les  frais  d'entretien  des  voics  ä  traverses  metalliques.  Compte 

rendu  glne'ral  de  la  quatrieiue  session.  Note  sur  les  exp^riences  de  M.  Mox- 
ham  relatives  a  la  dilatation  des  rails  Continus.  Cahier  des  charges-type 

technique  poor  la  fourniture  et  le  montage  des  ponts  en  fer,  approuve"  par 
le  ministere  du  commerce  d'Autriche. 

Bulletin  dn  minister«  des  travaux  pnblics.  Paris. 

Januar  1893. 

Chemins  de  fer  de  l'Europe:  Situation  au  31.  decembre  1891.  Detail  des 

lignes  livrees  k  l'exploitatiou,  en  1891,  par  adminiBtratiou  ou  par  compagnie. 

Etats-Unis  de  l'Amerique  du  Nord.  —  Resultats  geuCraux  de  l'exploitation 
des  chemins  de  fer  en  1890  et  1889. 

* 

Februar  1893. 

Belgique.  —  Resultats  de  l'exploitation  des  tramway s  en  1889-  Autriche.  — 

Resultats  de  l'exploitation  des  tramways  en  1889  et  1888.  Hongrie.  —  Re- 

sultats de  l'exploitation  des  chemins  de  fer  de  l'Etat  pendant  les  annees 
1890  et  1891. 

Centraiblatt  der  Bauverwaltung.  Berlin. 

No.  18-25.   Vom  i;.  Mai  bis  24.  Juni  1893. 

(No.  18  u.  19:)  Laubholziriäntcl  auf  Eisenbahnschutzstreifen.  (No.  18:)  Die 

Unfälle  auf  deu  Eisenbahnen  Rulslauds.  iNo.  19  u.  20:)  Zur  Frage  der 

Schienenbefestigung.  (No.  21:)  Vorschlag  für  Eisenbahnwagenpuffer.  (No.  22:) 

Bahnhof  für  die  Bewältigung  von  Massenverkehr.  Der  Theodolit  bei  Eiseu- 

bahnvorarbeiten.  <No.  24  u.  25:,)  Fahrkartenprüfuug  auf  den  Bahnhöfen  uud 

Absperrung  der  Bahnsteige.  (No.  25:)  Vom  Bau  der  Fordoner  Weichsel- 
brücke. 

Deutsche  Bauzeitung.  Berlin. 

No.  36—48.   Vom  6.  Mai  bis  11.  Juni  1893- 

(No.  36:)  Die  Stellung  der  höheren  Verwaltungsbeamteu  und  der  höheren 

Techniker  in  der  preufsischen  Staatseisenbahnverwaltung.  (No.  48.)  üeber 

die  Kleinbahnen  und  deren  Spurweite. 
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Deutsche  Verkehrsblätter  und  allgemeine  deutsche  Eisenbahnzeitung.  Berlin 

Mönchen.  Leipzig. 

No.  17—25.   Vom  27.  April  bis  22.  Juni  1893. 

(No.  17:)  Zur  Frage  der  Sonntagsruhe.  Die  neue  Prüfungsordnung  bei  den 

königl.  sächsischen  Staatsbahnen  und  die  Notwendigkeit  von  Lehrstationeu. 

Der  Unterstützungsverein  {Sterbekassen verein)  des  Dienstpersonals  der 

badischen  Verkehrsanstalten.  (No.  16  u.  19  :i  Der  Etat  der  württembergi- 

schen Stnatseisenbahnen  im  Landtage.  (No.  190  Fliegende  Bahnen.  (No.  20:) 

Der  VII.  Jahresbericht  des  Vereins  der  küuigl.  sächsischen  Staatseisenbahn- 

beamten. (No.  21:)  Ein  neues  Fahrkarten-  und  Kontroisystem.  (No.  22.) 

Rechtsschutzverein  deutscher  Eisenbahnverkehrsbeamten.  (No.  24:)  Ueber 

Beamtenverhältnisse  bei  den  hessischen  Eisenbahnen.  (No.  25:)  Fachgerichte 

für  Beurtheilung  von  Eisenbahngefährdungen  u.  s.  w.  in  der  Schweiz. 

L'Economiste  francai».  Paris. 

No.  17—24.   Vom  29.  April  bis  17.  Juni  1893. 

(No.  17:)  L'avenir  des  chemins  de  fer:  les  garanties  d'intörets  et  les  reveu- 
dications  des  employes.  {No.  24:)  Le  trafic  des  voyageurs  sur  les  chemins 

de  fer  anglais,  beiges,  allemands  et  autres. 

3K&itaauAopo»B06  atto  (Eisenbahnwesen).   St.  Petersburg. 

No.  3-17.  1893. 

(No.  13— 150  Die  Organisation  des  Betriebsdienstes.  (No.  14:)  Der  30jährige 

Kampf  unserer  Eisenbahnen  mit  dem  Schnee  und  die  Ergebnisse  dieses 

Kampfes.  {No.  15—17:)  Die  Veränderung  des  Profils  der  Eiseubahndämme 

unter  der  Einwirkung  der  Züge.  (No.  17:)  Entwurf  einer  Verordnung  über 

die  Prüfung  und  Besichtigung  der  Lokomotivkessel. 

Engineering.  London. 

No.  1423—148».   Vom  7.  April  bis  lt>.  Juni  1893. 

(No.  1423.  1424  u.  1427:)  The  Murren  wire  rope  and  electric  mountain  Rail- 

way.  (No  1424:)  Boat  Railway  at  Meaux,  France.  (No.  1426:)  Express 

passenger  locomotive  for  the  Columbian  exposition.  (No.  1431:)  Upper 

Egypt  Railway  extension.  (No.  1431—1433:)  A  100-ton  electrical  locomotive. 

(No.  1431:)  The  new  ronte  to  the  continenL  (No.  1433:)  The  Columbian 

exposition  (The  intramural  Railway).    The  Nicaragua  Canal. 

Engineering  News.   New- York. 

No.  16—23.   Vom  20.  April  bis  s.  Juni  1893. 

(No.  16  )  New  terminal  stations  for  the  New  York  and  Brooklyn  bridge. 

The  painting  of  wood  and  iron  structures.  Intercepting  valve  for  Compound 

locomotives.  South  Anstralian  Railways.  The  Mekarski  compressed  air 

tramway  at  Berue,  Switzerland.  (No.  17—19,  21—22:)  Steam  shovels  and 

stcam  shovel  work.  Tlie  Duggan  switch.  The  cable  Railway  at  Heng  Kong. 

Saloon  cars  in  Cape  colony.  The  flrst  German  Railway.  |No.  17,  19.23:)  The 

ideal  engineering  school.  iNo.  18,21,23:)  Railway  inprovements  for  tlie  world's 
Columbian  exposition  traftic.  (No.  l*:)  A  natural  Railway  »unnel.  100  -lb.  rail; 
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New  York,  New  Häven  &  Hartford  R  R  (No.  19:)  Jaffa  and  Jerusalem  Railway. 

Four-cylinder  Compound  locomotive.  Hungarian  State  Railways.  The  Ame- 

rican type  of  coal  cars  for  European  Railways.  Railway  from  Acre  to  Da- 
mascus.  Tbe  Ottoman  Railway.  Tbe  New  York  Central  air  brake  tests. 

(No.  20:)  Tbe  Oreat  Northern  Kail  way  tunnel  througb  tbe  Cascade  moun- 

tains.  Locomotive  of  the  empire  State  express;  New  York  Central  &  Hudson 

river  R.  R.  The  Baltimore  belt  R.  R.  tunnel.  Fast  tunnel  driving  in 

Mexico.  ^No.  21:)  The  Quaker  city  and  Northeastern  Elevated  Railways; 

Philadelphia,  Pa.  Four  track  steel  viaduct  in  New  York  city;  New  York 

Central  &  Hudson  river  R  R  A  novelty  in  block  signal  Systems.  Tbe 

rapid  transit  problem  in  New  York.  The  Railway  accident  at  Lafayette, 

Ind.  (No.  22:)  Removal  of  grade  crossings  at  Elisabeth,  N.  Y. ;  Pennsylvania 

R  R.  The  Broadstreet  Station  trainshed,  Philadelphia,  Pa.;  Pennsylvania. 

No.  23:)  Special  cars  for  excursions  to  the  world's  Columbian  exposition. 
Harvey  steel  cars.  The  record  of  Janney  coupler  breakagea.  Amendment» 

to  the  interchange  rules. 

Glaaer's  Annalen  für  Gewerbe  and  Bmawesen.  Berlin. 
Heft  No.  9.  Vom  l.  Mai  1893. 

Beitrag  zur  Lösung  der  Schienenstofsfrage. 

Heft  No.  10.  Vom  16.  Mai  1898. 

Kurbelzapfen  Wasserwaage.  Kolbenstangenpackung.  Ueber  die  Ermittlung 

und  Festsetzung  der  zulässigen  Lokomotizbelastungen.  Die  Ausbitdung  der 

höheren  Verwaltungsbeamten  in  Preufsen  nnd  ihre  Stellung  in  der  Staats- 
eisenbahnverwaltung. 

Haweuepi  (Der  Ingenieur).  Kiew. 

April-Heft  1S93. 

Die  Versuchsfahrten  auf  der  Charkow-Nikolajeffbahn.  Ueber  die  Zahl  der 

in  den  Zügen  zu  besetzenden  Bremsen. 

Mai-Heft  1893. 

Die  Kiewer  elektrische  Eisenbahn.  Die  Desinfektionen  der  Reisenden  auf 

der  transkaspischen  Eisenbahn  zur  Zeit  der  Choleraepidemie  im  Jahre  1892. 

Journal  of  the  Association  of  Engineering  eocietiea.  Boston. 

Mar«  1893. 

Notes  on  English  Railways. 

Monitear  des  inter€ta  materiell.  Brüssel. 

No.  39.   Vom  14.  Mai  1893. 

Les  chemins  de  fer  du  globe  depuis  60  annees. 

Monitore  delle  «trade  ferrate.  Turin. 

No.  14—28.  Vom  8.  April  bis  10.  Juni  1893. 

(No.  14:)  Ferrovia  de  La  Guayra  a  Caracas.  (No.  15  u.  16:)  Ferrovia  del 

Sempione.  (No.  17: i  La  linea  Faenza-Firenze.  Ferrovia  Cunes-Ventinuglia, 

(No.  18:)  II  tronco  Cattanzaro  Sala-Settingiano  e  le  ferrovie  a  dentiera. 

(No. .19:)  La  ferrovia  Saronno-Mendrisio.  L'aumento  della  velocita  sulle 
strade  ferrate.  (No.  19.  20).  Le  ferrovie  a  dentiera  dal  1870  al  1892. 

No.  21  :i  Modificazione  al  riparto  delle  somine  autorizzate  per  costruzioni 

t'erroviarie.    (No.  28:)  ünione  delle  ferrovie  itnliane  d'interesse  locale. 
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Oesterreichische  Kisenbahnzeitung.  Wien. 

No.  18—38.   Vom  30.  April  bis  25.  Juni  1893. 

(No.  18:)  Zur  Oberbaufrage.  (No.  19:'  Ueber  das  Lokalbahnwesen  in  Frank- 
reich. Eisenbahnverkehr  im  Monat  Februar  1893  (No.  20:)  Ueber  das  elek- 
trische Verschieben.  (No.  ai:^  Von  der  Berner  Stadtbahn.  Eisenbahnverkehr 

im  Monat  März  1893.  (No.  22:)  Das  historische  Museum  der  k.  k.  öster- 

reichischen Staatsbahnen.  (No.  23  u  24:)  Ueber  Signal-  und  Weichenstell- 

werke. Die  Kommunikationsmittel  für  die  Weltausstellung  in  Chicago. 

(No.  25  u.  26:)  Ein  Beitrag  zur  Lehre  über  die  zeitliche  Begrenzung  der 

frachtrechtlichen  Ersatzpflicht  der  Eisenbahn.  (No.  26:)  14.  Techniker- 

versammlung des  Vereins  deutscher  Eisenbahnverwaltungen.  Eisenbahn- 

verkehr im  Monat  April  1893. 

Organ  für  die  Fortschritte  des  Eisenbahnwesen».  Wiesbaden. 

Heft  II.  1893. 

Der  österreichische  Kaiserzug.  Heber  Kulissensteuerungen.  Vorschlage  zur 

Verbesserung  der  Prüfungen  eiserner  Brücken.  Ueber  die  Untersuchung 

und  das  Weichmachen  des  Kesselspeisewassers.  Einrichtung  für  den  Fahr- 

strafsenverschlufs  bei  Weichensicherungsanlagen.  Länge  und  Lochung  der 

Eisenbahnschienen.  Vom  internationalen  Eisenbahnkongrefs  zu  St.  Peters- 

burg vom  20.  August  1892.  Zur  Benrtheilung  der  Beschaffenheit  und  Be- 

triebssicherheit eiserner  Balkenbrücken  auf  Grund  des  bestehenden  Prüfungs- 

verfahren.  Die  neue  Betriebs-  und  die  neue  Signalordnnng. 

Heft  III.  1893. 

Die  Gestaltung  der  Fahrpläne  für  die  zweckin äfsigste  Ausnutzung  der  Zug- 

kraft. Länge  und  Lochung  der  Eisenbahnschienen.  Ueber  die  Einrichtung 

von  Sicherheitsanlagen,  welche  von  zwei  oder  mehreren  Stellen  eines  Bahn- 

hofes beherrscht  werden.  Ueber  die  Untersuchung  und  das  Weichmachen 

des  Kesselspeisewassers.  Einrichtung  für  den  Fahrstrafsenverschlufs  bei 

Weichensicherungsanlagen.  Zur  Beurtheilung  der  Beschaffenheit  und  Be- 

triebssicherheit eiserner  Balkenbrücken  auf  Grund  des  bestehenden  Prüfungs- 

verfahrens.   Schutzvorrichtung  für  Drehbänke. 

Railroad  Gazette.   New  York. 

No.  16.   Vom  21.  April  1893- 

The  Pennsylvania's  „John  Bull"  train  on  the  way  to  the  world's  fair. 
A  code  of  ethics  for  civil  engineers  High  speed  electrn;  traction.  Au  of- 

flcial  utterance  on  signalling.  The  Richmond  Compound  locomotive  on  the 

Chesapeake  &  Ohio  Railroad.  The  possibilities  of  high  speed  electric 

traction.  Local  transportation  to  the  world's  fair.  Transportiug  a  great 

gun  for  the  world's  fair.  Continuous  car  heating  in  winter.  A  mistake  in 
elevated  Railroad  extension.    The  ethics  of  enginieering. 

No.  17.   Vom  28.  April  1893 

Standard  Joint  for  86- lb.  rail,  Norfolk  &  Western  Railroad.  Plan  of  loa- 

ding  60  — ft.  rails  —  N«>rfolk  &  Western  Railroad.  The  economy  of  small 

freight  cars.  March  accidents.  Convention  of  State  RaiJroad  commissioners. 

Record  of  Compound  and  simple  locomotives  on  the  New  York,  Chicago 
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and  St.  Louis.  The  New  York  Central  exhibit  at  the  world's  fair.  Tests 

of  locomotives  in  heavy  express  service.  Operating  results  of  cable  Rail- 

roads.   The  ethics  of  engiueering. 

No.  18.  Vom  5.  Mai  1893- 

Interlocked  switches  and  »ignals  Boston  &  Maine  Railroad,  Boston. 

A  Mallet  duplex  Compound  locomotive.  Tender  frame  for  class  „Yu  loco- 

motives  —  Cleveland,  Cincinnati,  Chicago  &  St  Louis  Railway.  The  Wadley 
continuous  drawbar.  Coinbiued  locomotive  and  rock  crusher.  Tests  of  loco- 

motives in  heavy  express  service.  Heilmann  electric  locomotive.  The 

Chicago  discussion  on  Compound  locomotives.  The  New  York  and  Chicago 

20-  hour  train.  World's  fair  rates  again.  Russiau  Railroads.  Through 
passenger  traffic  between  New  York  and  Boston.  A  chapter  of  recent 

Engli>h  Railroad  history.   Indian  Railroad  notes. 

No.  19.   Vom  12.  Mai  1893. 

Union  Pacific  fast  mail  locomotive.  Platiorm  and  car-multiple  speed  Rail- 

road. 100  —  lb.  rail  —  N.  J.,  N.  H.  &  H.  Railroad.  Large  working  expenses. 

The  West  Albany  brake  trials.  The  transportation  exhibit  at  the  world's 

fair.  Starting  the  world's  fair  machinery.  Official  report  of  New  York 
central  brake  tests  at  Karner,  N.  Y.  Comparative  tests  of  cut  nails  and 
wire  nails. 

No.  20.   Vom  19.  Mai  1893. 

Boiler  of  New  York  Central  &  Hudson  river  Locomotive  No.  999,  class  N. 

Another  trestle  which  feil.  Columbian  intramural  Railroad  power  Station. 

Winby's  express  locomotive  —  shown  at  the  world's  fair.  The  rocket  at 
the  Rainhill  trials.  Making  rates  by  law.  Uniformity  of  air  brakes  and  the 

braking  -  in  —  two  of  train 8.  Reforming  Railroad  accounts.  Improve- 

ments  on  the  Pennsylvania  lines  west  of  Pittsburgh.  American  passenger 

cars  at  the  world's  fair.  Railroad  balance  sheets.  Standard  trucks  and 

foundation  brake  rigging.   The  park  avenue  improvements,  New  York. 

No.  21.   Vom  2G.  Mai  1893. 

Baldwin  locomotive  Columbia.  Tracks  and  signals  in  the  Fourth  Avenue 

tunnel,  New  York  city  —  N.  Y.  C.  &  H.  R.  Railroad.  Belli«  &  Co.'s  Com- 

pound high  —  speed  engine.  Express  passenger  locomotive  -  London, 

Chatham  &  Dover  Railway.  World's  fair  travel.  A  suggested  economy  in 
freight  car  repairs.  Some  practical  points  in  steam  economy.  Behavior  of 

steam  in  cylinders  of  engines.  Long  spans  and  high  speeds.  Wattson  and 

Stewart's  automatic  block  signal  systom  for  tunnels.  Brakeshoe  friction  — 

deductions  from  the  West  Albany  brake  trials.  The  world's  fair  exhibit  of 
the  Prussian  State  Railroads.  A  tale  of  the  tariff.  On  electric  locomotives 

in  raines. 

No.  22.   Vom  2.  Juni  1893. 

Details  of  class  „Yu  locomotive  —  C,  C,  C.  &  St.  L.  Ry.  Brooks'  passenger 
engine  for  the  lake  Shone  &  Michigan  Southern.  New  York  to  Chicago 

in  20  hours.  The  Lafayette  accident.  April  accidents.  The  20-hour  train 

between  New  York  and  Chicago.   The  electric  mine  Railroad  at  Bleiberg. 
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No.  28.   Vom  9.  Juni  1893. 

Details  of  the  new  Broadstreet  Station  of  the  Pennsylvania  Railroad.  Ex- 

position Flyer  locomotive,  class  17  A  —  Lake  Shore  &  Michigan  Southern 
Railway.  Standard  trucks  and  frames  for  freight  cars.  The  Janney  coupler 

record.  Charge«  of  power  at  the  world's  fair.  Notes  on  the  Southwestern 
limited.   Some  Railroad  matters  in  Chicago. 

The  Railway  Engin eer.  London. 

No.  160.   Mai  1893. 

Tank  engine  for  suburban  passenger  traffic,  Great  Eastern  Railway.  Rail- 

way struetures.  Notes  on  Canadian  Railways.  The  design  and  construetion 

of  Railway  carriages  and  wagons.  The  Central  Railway  of  Peru.  Twin 

dining  cars.  London  and  North  Western  and  West  coast  joint  stock. 

Block  trains,  London  and  North  Western  Railway.   Railway  signalling. 

No.  161.   Juni  1893. 

Standard  designs  of  Railway  signalling  appliances.  Street  motors  on  the 

governraent  tramways  at  Sidney,  New  South  Wales.  60000- lb.  hopper- 

bottom  coal  car,  Chicago,  Burlington  and  Quincy  R.  R.  English  v.  American 

rolling  stock  in  the  Argentine  republic.  The  design  and  construetion  of 

Railway  carriages  and  Waggons. 

The  Railway  News  London. 

No.  1529—163«.   Vom  22.  April  bis  10.  Juni  1893. 

(No.  1629  u.  1530:)  Railway  rates.  Brazilian  Railway»  in  1892.  Worktnen's 
trains.  Railway»  in  Greece.  (No.  1530:^  The  general  Railway  ontlook. 

Traders'  wagons.  Working  mens' trains.  Railways  in  parliament.  (No.  1581:) 

Second  class:  —  total  abolition  to  Scotland.  (No.  1631—1582:)  Railway 

servants'  hours  of  labour.  (No.  1531:)  Railway  bills  in  parliament.  (No.  1532:) 

Railway  shareholders  and  their  interests.  The  State  management  of  Rail- 

ways in  Germany.  (No.  1536:)  Fish  rates  by  rail:  prohibitive  rates. 

Railway  Companies'  friendly  and  provident  societies.  Railway  rate«:  pro- 
posed  new  tribunal. 

Reviata  teenologtea  industrial.  Barcelona. 

Januar  u.  Februar  1893. 

Resistencia  de  materiales. 

Februar  1893. 

Reglas  para  el  reconoeimiento  de  los  traraos  metalicos  construidos  en  las 

lineas  espafiolas  de  ferrocarril,  pruebas  de  los  que  se  establezcan  nueva- 

mente,  y  redaeeiön  de  los  proyectos  en  lo  porvenir. 

Revue  generale  des  chemins  de  fer.  Paris. 

No.  5.   Mai  1993. 

Noto  sur  la  duree  des  traverses  (suite  et  fin).  Determination  d'une  limite 

superienre  des  efforts  tranchauts  pour  les  ponts  de  chemin  de  fer  ä  une 

Beule  travee.  Essais  entrepris  par  la  compagnie  de  l'Eat  pour  le  chauffage 

des  trains  au  moyen  de  la  vapeur  et  de  l'air  coinprime"  combinös. 
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Schweiserische  Bauzeitung.  Zürich. 

No.  15-20.   Vom  16.  April  bis  20.  Mai  1893. 

(No.  15:)  Apparat  zur  Bezeichnung  mangelhafter  Stellen  der  Schienenlage. 

(No.  19  n.  20:)  Erwiderung  anf  das  Gutachten  der  Herren  Collignon  nnd 

Haufser  Uber  die  Müncheusteiner  Brückenkatastrophe. 

Verordnungsblatt  des  k.  k.  Handelsministeriums  für  Eisenbahnen  und  Schiff 
fahrt.  Wien. 

No.  51—72.   Vom  4.  Mai  bis  2-1.  Juni  18t»3. 

(No.  61:)  Eisenbahnverkehr  im  Monat  März  1893  und  Vergleich  der  Ein- 

nahmen im  I.  Quartale  1893  mit  jenen  der  gleichen  Periode  1892.  (No.  630 

Der  Wasserballast  auf  Seeschiffen,  i  No.  67:)  Oesterreichs  Elbe-  und  Moldau- 

verkehr 1892.  (No.  59  u.  60.)  Hauptergebnisse  der  österreichischen  Eisen- 

bahnstatistik  im  Jahre  1891.  (No.  t>3:)  Neuere  Schißskessel  und  Dampf- 

maschinen. (No.  64:)  Eisenbahnverkehr  im  Monat  April  1893  und  Vergleich 

der  Einnahmen  in  den  ersten  vier  Monaten  1893  mit  jenen  der  gleichen  Pe- 

riode 1692.  (No.  66:)  Erprobungen  und  Revisionsdruckproben  von  Loko- 
motivkesseln  im  Jahre  1892.  (No.  68:)  Die  Generalversammlung  der  Aktionäre 

des  österreichischen  Lloyd  am  17.  Mai  1893.  (No.  69:)  Lokomotivprüfungen 

im  Jahre  1892.  (No.  71  u.  72:)  Protokoll  Uber  die  am  29.  Mai  1893  abgehal- 

tene Sitzung  des  Staataeisenbahnrathes. 

La  voie  ferree.  Paris. 

No.  548—556.   Vom  27.  April  bis  22.  Juni  1898. 

(No.  648  u.  550:)  Les  garanties  d'interet.  (No.  548:)  La  ̂ Organisation  du 

comite"  consultatif.  Le  projet  de  loi  sur  les  tarifs.  Les  delais  de  la  grande 

vitesse  et  du  factage.  (No.  549:)  Les  garanties  d'interet  et  l'exploitation 
des  compagnies.  La  soudure  des  tarifs.  Les  freins  de  chemins  de  fer. 

(No.  551 :)  Le  compte  rendu  du  P.-L.-M.  Notes  snr  l'organisation  du  con- 
trfile  commun  aux  sept  grands  reaeaux.  (No.  552:)  Le  compte  rendu  du 

Nord.  L'assurance  ouvriere  en  Allemagne.  La  ̂ Organisation  du  contröle. 

(No.  553:)  En  Algerie.  Les  garanties  d'interet  et  le  budget  de  1894. 
(No.  554:»  Les  chemins  secondaires.  (No.  556:)  Les  caiases  de  retraites  des 

compagnies.  Le  budget  du  ministerc  des  travaux  publice.  (No.  556:)  Com- 

paraisons.   Le  budget  des  chemins  de  fer  de  l'Etat. 

Zeitschrift  rür  den  internationalen  Eisenbahntransport.  Bern 

No.  6.   Juni  1893. 

Das  internationale  Uebereinkommen  mit  Bezug  auf  den  Güterverkehr  mit 

Nichtvertragsstaaten. 

«ypHaji  MHUHCTepcTBa  ayTea  coo6iue«a.  (Zeitschrift  des  Ministeriums  der  Verkehrs- 

anstalten.)   St.  Petersburg.   1893    1.  Heft. 

Amtlicher  Theil: 

Protokolle  des  Käthes  für  Eisenbahnangelegenheiten.  Die  im  Etat  für  1893 

vorgesehenen  Neubauten  und  Beschaffungen  im  Ressort  des  Ministeriums 

der  Verkehrsanstalten.  Ueber  die  Abrechnung  des  Staates  mit  den  Privat- 

eisenbahngesellschaften.   Die  Schulden  der  Eisenbahnen.    Die  Personen- 
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wagen  mit  Lenkachsen  der  Moskau-Kasansckeu  Eisenbahn.  Die  sibirische 
Eisenbahn. 

Nichtamtlicher  Theil: 

lieber  die  Verwendung  elektrischer  Zugkopflichter.  Die  Leistungsfähigkeit 

der  Eisenbahnstationen. 

Zeitschrift  des  Osterreichischen  Ingenieur-  und  Architekten- Vereins.  Wien. 

No.  20-25.   Vom  19.  Mai  bis  23.  Juni  1893. 

(No.  20:  >  Neuartige  Aufhängung  der  Bremsen  bei  Eisenbahnwagen.  (No.  21 :) 

Bau  der  Betoneisenbrücke  Uber  die  Neutra  bei  Neuhäusel.  Gesammt- 

schiffahrts-  und  Eisenbahnverkehr  in  Frankfurt  a.  M.  und  in  den  wichtigsten 

Rheinhäfen.  (No.  23  u.  24:)  Ueber  die  Ausgestaltung  der  Verkehrsanlagen 

und  die  Schaffung  von  Donauhäfen  für  Wien.  (No.  25:)  Versuche  über  den 

Luftwiderstand  gewölbter  Flächen  im  Winde  und  auf  Eisenbahnen  mit 

Rücksicht  auf  das  Problem  dynamischer  Flugmaschinen. 

Zeitschrift  für  Transportwesen  und  Strafsenbau.  Berlin. 

No.  13-18.  Vom  1.  Mai  bis  20.  Juni  1893. 

(No.  13:)  Ueber  den  gegenwärtigen  Stand  der  Verwendung  der  Elektrizität 

für  den  Betrieb  von  Motoren.  Zum  Ausbau  des  galizischen  Lokalbahnnetzes. 

Die  Kleinbahnen.  vNo.  13—16:)  Die  Fortentwicklung  des  Kleinbahnwesen». 

(No.  14:)  Elektrische  Triebkraft  für  Strafsenbahnen  n.  s.  w.  (No.  15:)  Ber- 
liner Tiefbahn.  Züricher  Strafsenbahu.  Tertiärbahnwesen  im  deutschen 

Osten.  (No.  16—180  Die  elektrische  Hochbahn  in  Liverpool.  (No.  17:  Die 

Budapester  elektrische  Stadtbahnaktiengesellschaft.  (No.  18:)  Schlesische 
Kleinbahnen. 

Zeitschrift  für  Eisenbahnen  und  Dampfschiffahrt  der  österreichisch-ungarischen 
Monarchie.  Wien. 

No.  18—26.  Vom  80.  April  bis  25.  Juni  1898. 

(No.  18  u.  19:)  Das  Projekt  einer  elektrischen  Hochbahn  in  Berlin.  (No.  20:) 

Der  Bericht  der  belgischen  Nationalgesellscbaft  der  Vizinaleisenbahneu  für 

das  Jahr  1892.  Der  österreichisch-ungarische  Eisenbahnverkehr  im  Monat 

März  1893.  (No.  21:)  Die  Arbeiterschutzpolitik  der  englischen  Eisenbahn- 

bediensteten. (No.  22:)  Der  Bericht  des  Landesausschusses  an  den  galizi- 

schen Landtag,  betreffend  die  Förderung  der  Eisenbahnen  niederer  Ordnung 

in  Galizien.  (No.  25:)  Der  österreichisch-ungarische  Eisenbahnverkehr  im 

Monat  April  1893.  (No.  26:)  Die  Entwicklung  des  Verkehrs  auf  den  öster- 

reichischen Lokalbahnen.  Rechnungsabschlüsse  für  das  Jahr  1892.  Eisen- 

bahnkonvention vom  2./H.  Januar  1893  zwischen  der  österreichisch-ungarischen 

Monarchie  und  Rufsland,  betreffend  den  Anachluls  der  beiderseitigen  Eisen- 
bahnen in  Nowosielitza. 

Zeitschrift  für  Staats-  nnd  Volkswirtschaft.  Wien. 

No.  21—24.   Vom  21.  Mai  bis  11.  Juni  1893. 

(No.  21:)  Die  Staatsbahnen  im  Jahre  1892.  (No.  22:»  Eisenbahnen  und 

Schiffahrt.  (No.  28:)  Lokallinien  der  Wiener  Stadtbahn.  (No.  24:i  Die 

Berner  Konferenz.   Die  Privatbahuen  im  Jahre  1892. 
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Zeitung  des  Vereins  deutscher  Eisenbahn  Verwaltungen.  Berlin. 

No.  33—48.   Vom  29.  April  bis  24-  Juni  1893. 

(No.  33  u.  34:)  Der  Nicaraguakanal.  (No.  35:)  Die  Bremsen  der  Zahnrad- 

bahoen.  Die  Vertretung  des  Eisenbahnfiskus  in  ZivilprozesBen.  (No.  36:) 

Ueber  die  Erfahrungen  mit  dem  Oberbausystem  Heindl  |Xo.  37:)  Zur  Be- 

schleunigung des  Entschädigungsverfahrens  im  Sachentransporte.  No.  38:) 

Vorschlag  zu  einem  Versuche  der  Kombinirung  elektrischer  Stations- 

deckungssignale  mit  Zentralweichenanlagen  (No.  39:)  Der  Verkehr  nach 

dem  Weltausstellungsplatz  in  Chicago  am  Eröffnungstage.  (No.  40,  42  u.  44:  ; 

Die  Columbische  Weltausstellung  in  Chicago.  (No.  41:)  Sind  durch  den 

Fortfall  der  Signale  mit  der  Perrouglocke  Uebelstände  erwachsen?  (No  43 

bis  45:)  Der  Stand  der  Bauthätigkeit  im  Bereiche  der  künigl.  bayerischen 

Staatseisenbahnen.  .No.  45:)  Die  Wiener  Stadtbahn.  (No.  47:)  Zu  Wehr's 
Vorschlag  zu  einem  Versuche  der  Kombination  elektrischer  Statious- 

deckungssignale  mit  Zentralweichenanlagen.  (No.  47  u.  48:)  Die  Bremä- 

versuche  mit  Westingbouse-  und  Newyorkluftbremsen  auf  der  Newyork- 

zentralbahn.  (No.  48:)  Betriebsreglement  des  Vereins  deutscher  Eisenbahn- 

verwaltungen vom  l.  Januar  1893-  Die  Neuordnung  des  Eisenbahnaufsichts- 
dienstes  in  Frankreich. 

il.-r«««ir-jfh.-Ti  in>  Antir«**  .1-«  K.til  tUchr  n  M  inl  «t«ri  nni*  der  <in>>i<i.ctir>i  An..  .1.. 

V ••:-!«*  vod  Juliu.  Sprliirrr.  iirrlin  S.  -  Druck  toi»  H.  8.  Hermann.  IWli-.i  *  « 
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Ueber  Voraussetzungen  und  Zweck  durchgehender  Eisenbahn- 

und  Seefrachttarife. 

Von 

Regierungsrath  Breiten  Ii  ach, 

Direktor  des  kOnigl.  Kisenbahnbotriebsamt««  (H.-R.)  in  Hannover. 

Geschichtliches.   Deutscher  Levanteverkehr. 

Die  Einführung  direkter  Eisenbahngütertarife  für  alle  wichtigeren 

In-  und  Auslandsverkehre,  soweit  die  Verkehrsvermittlung  lediglich  durch 

Eisenbahnen  erfolgt,  hatte  schon  früh  Anlafs  gegeben,  gleichartige  Ein- 

richtungen im  Interesse  der  Entwicklung  des  Verkehrs  auch  mit  über  See 

belegenen  Plätzen  in  Aussicht  zu  nehmen.  Es  wurden  u.  a.  durchgehende 

Eisenbahn-  und  Seefrachttarife  im  Verkehre  zwischen  Schleswig-Holstein, 

Hamburg  mit  Dänemark,  Schweden  und  Norwegen,  —  im  Verkehre  von 

Berlin  über  Hamburg  seewärts  nach  niederländischen  Häfen,  —  ferner  aus 

dem  Ruhrrevier  nach  England  und  Ostindien,  endlich  von  sächsischen 

Stationen  ebenfalls  nach  Ostindien  eingeführt,  die  zum  Theil  wieder  aufge- 

hoben sind,  zum  Theil  aber  noch  fortbestehen. 

Im  allgemeinen  beschränkten  sich  alle  diese  Versuche  auf  ein  eng- 

hegrenztes  deutsches  Versandgebiet.  Ein  umfassenderer  Versuch  in  dieser 

Richtung  wurde  erst  im  Jahre  1890  unternommen  im  Verkehre  zwischen 

deutschen  Stationen  und  den  Häfen  Griechenlands,  der  europäischen  und 

asiatischen  Türkei,  Bulgariens  und  Rumäniens.  Den  Anlafs  gab  die  That- 

sache,  dafs  die  deutsche  Ausfuhr  nach  diesen  Verkehrsgebieten  im  Vergleich 

zu  der  anderer  Industriestaaten  wenig  entwickelt  war.  Die  Bestrebungen 

der  preufsischen  Staatsbahnen,  durch  Ausfuhrtarifermäfsigungen  diesen 

Verkehr  zu  fördern,  fielen  zusammen  mit  gleichen  Bestrebungen  des  Ham- 

burger Platzes,  die  auf  Errichtung  einer  leistungsfähigen  direkten  Schif- 

fahrtslinie nach  den  bezeichneten  Gebieten  gerichtet  waren.  Zur  er- 

folgreichen Durchführung  des  angestrebten  Zweckes  und  zur  Sicherung 

des  entstehenden  Schiffahrtsunternehmen*  wurde  zwischen  diesem,  der 
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Deutschen  Levantelinie  in  Hamborg  und  den  preußischen  und  sächsischen 

Staatseisenbahnen  ein  direkter  Tarif  vereinbart,  der  Ende  Juni  1890 

unter  der  Finna  „Deutscher  Levanteverkehr  über  Hamburg  seewärts"  ins 

Leben  trat.  Da  dieser  Tarif  unter  standiger  Fortbildung  seiner  Einrich- 

tungen in  einer  dreijährigen  Praxis  sich  bewährt  hat,  und  zu  vermuthen 

ist,  dais  seine  Gestaltung  für  den  Fall  der  weiteren  Fortbildung  direkter 

Ueberseetarife  vorbildlich  werden  wird,  so  werden  seine  wesentlichsten 

Einrichtungen  und  Bestimmungen  hier  zusammengefafst. 

Zur  Zeit  enthält  der  Tarif  die  sämmtlichen  wichtigeren  deutschen 

Versandstationen  mit  Ausnahme  solcher  der  württembergischen  Staats- 

bahnen und  gilt  im  Verkehre  nach  den  Häfen  Piraeus,  Syra,  Smyrna, 

Salonik,  Dedeagatsch,  Konstantinopel,  Burgas,  Varna,  Galatz,  Braila  und 

neuerlich  auch  nach  Alexandrien,  sowie  nach  den  Zwischenhäfen.  Er  ist 

am  1.  Januar  1892  auf  Binnenstationen  der  Türkei  und  Bulgariens  aas- 

gedehnt worden. 

Der  Tarif  enthält  die  Frachtantheile  der  Eisenbahnen,  die  Zwischen- 

spesen  in  Hamburg  und  die  Seefracbtantbeile  in  einer  Summe.  Die 

Leistungen,  für  die  neben  den  tarifmäfsigen  Sätzen  Vergütung  zu  bean- 

spruchen ist,  sind  durch  den  Tarif  gekennzeichnet.  Die  Ausschiffungs- 

kosten in  den  Empfangshäfen  sind  in  den  Tarifsätzen  des  Hafentarifs 

nicht  enthalten,  während  sie  in  die  Sätze  des  Tarifs  nach  den  Binnen- 

stationen aufgenommen  wurden. 

Die  Eisenbahnfrachtsätze  sind  als  Staffelsätze  aufgebaut,  umfassen 

vielfach  eine  Gruppe  von  Versandstationen  und  gewähren  im  Vergleiche 

zu  den  nach  Hamburg  loco  und  transito  geltenden  ordentlichen  und  bereits 

ermäfsigten  Frachtsätzen  weitere  Ermäfsigungen,  die  für  Stückgut  bis  zu 

48  °/o  betragen,  für  Wagenladungsgut  je  nach  Entfernung  und  Klasse 

zwischen  57  %  una<  23  %  schwanken.  Nur  für  einzelne  Wagenladungs- 
güter, wie  Eisen  und  Steinsalz,  sind  die  Ermäfsigungen  geringer,  weil  die 

bestehenden  Ausfuhrtarife  bereits  auf  ein  sehr  niedriges  Mafs  zurückgeführt 

.waren.  Die  Abgreifung  der  Staffel  erfolgte  sehr  wesentlich  unter  Beach- 

tung der  Konkurrenz  der  helgischen  und  holländischen  Häfen  im  Verkehre 

mit  dem  rheinisch-westfälischen  Industrierevier. 

Die  für  die  Zuführung  der  Güter  vom  Eisenbahnwagen  zum  Dampfer 

in  Hamburg  eingerechneten  Spesen  werden  der  Rhederei  zugeschieden. 

Sie  stellen  die  reinen  durchschnittlichen  Selbstkosten  dar,  werden  aber 

von  den  ̂ tatsächlichen  Selbstkosten  überstiegen,  sodafs  der  Unterschied 

aus  den  Seefrachtantheilen  der  Schiffahrtslinie  beglichen  werden  mufs. 

Die  Seefrachtantheile,  die  für  sämmtliche  Anlaufhäfen  in  gleicher 

Höhe  zur  Verfügung  gestellt  sind,  sind  für  die  einzelnen  Tarifklassen  ver- 

«chiedene,  unterscheiden  jedoch  nicht  zwischen  Stückgut  #nd  Wagen- 
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ladungsgut.  Die  Seefrachtantheile  wurden  auf  Grund  vorgangiger  Ver- 

handlung zwischen  der  Linie  und  der  Eisenbahnverwaltung  unter  Zu- 

grundelegung der  Konkurrenzfrachten  ab  Antwerpen  vereinbart. 

Im  Verkehr  mit  den  Zwischenhäfen  werden  Zuschlagsfrachten  erhoben, 

die  durch  den  Tarif  bekannt  gegeben  sind.  Um  den  Versendern  die  Mög- 

lichkeit zu  geben,  für  verschiedene  Empfangshäfen  bestimmte  Güter  im 

Interesse  der  Frachtersparnifs  auf  einen  Prachtbrief  abzufertigen,  ist  für 

Güter  in  Wagenladungen,  die,  wie  der  Erfolg  gelehrt  hat,  sehr  wirk- 

same Bestimmung  getroffen,  dafs  sie  unter  der  Adresse  „Order  Levante - 

häfen"  aufgeliefert  und  von  der  Rhederei  ohne  Erhebung  besonderer  Ge- 
bühren auf  die  einzelnen  Häfen  vertheilt  werden. 

Voraussetzungen. 

Ais  wesentliche  Voraussetzungen  durchgehender  Eisenbahn-  und 

Seefrachttarife  werden  zu  erkennen  sein: 

1.  Eine  breite  Grundlage,  d.  h.  weitgehendste  Einbeziehung  der 

gröfseren  inländischen  Industriereviere  und  -Zentren. 

2.  Das  Fehlen  eines  Tarifes  auf  dem  direkten  Eisenbahnwege  oder 

—  bei  dem  Vorhandensein  eines  solchen  —  die  Unzulänglichkeit 

desselben  infolge  Höhe  der  Frachtsätze. 

3.  Eine  direkte  Schiffahrtslinie,  die  Gewähr  dafür  leistet,  dafs  die 

Fahrten  in  einer  dem  Bedürfnisse  des  Verkehrs  entsprechenden 

Zahl  ausgeführt  werden,  dafs  die  Abfahrtstage  regelmäfsige  sind, 

und  die  Zeitdauer  der  Reise  eine  thunlichst  kurze,  jedenfalls 

gleichmäfsige  ist. 

4.  Beständigkeit  der  Seefrachten,  wobei  davon  auszugehen  ist,  dafs 

gewisse  Schwankungen  unvermeidlich  sind. 

5.  Feststellung  der  Seefrachtantheile  unter  Beachtung  der  vorhandenen 

Konkurrenzen. 

6.  Beschränkung  der  Zwischenspesen  auf  die  reinen  Selbstkosten. 

Ob  auch  eine  Ermäfsigung  der  Eisenbahnfrachtantheile  über  das 

hinaus,  was  in  den  geltenden  Hafenausfuhrtarifen  bereits  geschehen  ist, 

als  wesentliche  Voraussetzung  des  durchgehenden  Tarifes  zu  gelten  hat, 

wird  im  einzelnen  Falle  zu  prüfen  sein.  Der  Regel  nach  wird  zu  behaup- 

ten sein,  dafs  ein  solcher  Tarif  an  dauernder  Brauchbarkeit  gewinnt,  je 

starker  die  lediglich  dem  direkten  Verkehr  zugewendeten  Fracht- 

ermäfsigungen  sind.  Es  beruht  dieses  auf  der  Natur  der  Seefrachten,  die 

je  nach  dem  Vorhandensein  von  Angebot  und  Nachfrage  oder  nach  dem 

Vorhandensein  von  Konkurrenzen  steigende  oder  fallende  sind.  Ein  direkter 

Tarif  ohne  Gewährung  besonderer  Eisenbahnfrachtermäfsigungen  wird  nur 

bei  stabilen  Seefrachten  und  bei  sinkenden  Seefrachten  nur  insoweit  von 
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Nutzen  sein  können,  als  die  durch  ihn  bewirkte  Ersparnifs  an  Vermittler- 

kosten und  Expeditionsgebühren  das  Mehr  der  eingerechneten  gegen  die 

jeweilige  Seefracht  übersteigt.  Diese  Ersparnifs  wird  vielfach  zu  gering 

sein,  um  das  Sinken  der  Seefracht  auszugleichen.  Ein  Tarif  ohne  Eiseu- 

bahnfrachtermäfsigung  wird  daher  der  Regel  nach  wenig  brauchbat 

sein.  Soll  er  das  wesentlichste  Erfordernifs  erfüllen,  das  die  Ausfuhr- 

industrie an  ihn  stellt,  —  das  der  Beständigkeit,  so  wird  not- 

gedrungen eine  besondere  Ermäfsigung  der  Eisenbahnfrachtantheile  zu- 

zugestehen sein,  damit  bei  zeitweilig  fallender  Seefracht  ein  Ausgleich  er- 

folgen kann,  der  d^rin  besteht,  dafs  das  Weniger  des  Eisenbahnfracht- 

antheils  das  zeitweilige  Mehr  des  Seefrachtenantheils  gegenüber  der  im 

indirekten  Verkehr  zu  erzielenden  geringeren  Seefracht  ausgleicht.  Hier- 

mit ist  aber  auch  die  Grenzlinie  gezogen,  bis  zu  der  solche  durchgeheuden 

Tarife  zulässig  erscheinen.  Lassen  sich  die  Schwankungen  der  See- 

frachten, sei  es  für  einzelne  Verkehre,  sei  es  für  bestimmte  Güterarten, 

nicht  mehr  durch  die  Ermäfsigung  der  Eisenbahnfrachtantheile  ausgleichen, 

so  ist  die  Einrichtung  dieser  Tarife  zwecklos  und  nicht  in  Aussicht  zu 

nehmen. 

Aus  dieser  Betrachtung  erhellt,  dafs  es  wenig  erfolgversprechend 

ist,  derartige  Tarife  ohne  gleichzeitige  Ermäfsigung  der  Eisenbahnfracht- 

antheile anzustreben;  es  ergiebt  sich  ferner  hieraus,  dafs  die  Ermäfsigung 

der  Eisenbahnfrachtsätze  nicht  allein  erfolgt,  um  durch  Verbilligung  der 

Transportkosten  der  Industrie  die  Konkurrenz  auf  dem  überseeischen 

Markte  zu  erleichtern  und  die  Inlandshäfen  gegenüber  den  Auslaudshäfen 

wettbewerbsfähig  zu  machen,  sondern  vorwiegend  deshalb,  um  sie  an  der 

Hand  gleichbleibender  Gesammtfrachtsätze  in  die  Lage  zu  setzen,  zu- 

verlässig zu  prüfen,  bis  zu  welcher  Grenze  sie  mit  ihren  Preisforderungen 

bei  überseeischen  Geschäften  heruntergehen  darf,  ohne  das  Risiko  des 

Verlustes  zu  laufen. 

Nutzen. 

Wenn  der  unbestrittene  Wertb,  welcher  der  Einrichtung  direkter 

Tarife  in  den  festländischen  —  in-  und  ausländischen  —  Verkehren  für 

Handel  und  Industrie  innewohnt,  wie  eingangs  erwähnt,  für  die  Eisen- 

bahnverwaltung den  Anlafs  geboten  hatte,  eine  Ausdehnung  dieser  Ein- 

richtung für  den  überseeischen  Verkehr  anzustreben,  so  versprach  man 

sich  um  so  mehr  von  diesem  Vorgehen,  als  hierdurch  Gelegenheit  gegeben 

war,  die  heimische  Rhederei  gegen  den  von  den  ausländischen  Häfen  aus- 

gehenden Wettbewerb  zu  schützen.  Das  eigene  finanzielle  luteresse  der 

Eisenbahnen  war  hierbei  nicht  ausschlaggebend  gewesen,  obwohl  aus  der 

geographischen  Lage  der  inländischen  Industriereviere  und  gröfseren  In- 
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dustrieplätze  zu  den  inländischen  Aasfahrhäfen  nicht  nur  für  den  Levante- 

verkehr, sondern  für  alle  überseeischen  Verkehre  mit  gutem  Grande  ge- 

schlossen werden  konnte,  dafs  trotz  starker  £rmäfsigungen  der  Eisenbahn- 

tarife das  Endergebnifs  —  wenigstens  für  die  preufsischen  Staats- 

eisenbahnen —  ein  güustiges  sein  müsse.  Diese  Voraussetzung  hat 

sich,  wie  ziffermäfsig  nachzuweisen  ist,  für  den  deutschen  Levanteverkehr 

durchaus  bestätigt  und  es  ist  erkennbar  gewesen,  dafs  gerade  die  Ein- 

richtung der  direkten  Tarife  sehr  wesentlich  auf  die  Entwicklung  des 

Verkehrs  und  auf  das  günstige  finanzielle  Ergebnifs  eingewirkt  bat. 

Das  Augenmerk  richtete  sich  bei  den  bisher  geplanten  durchgehenden 

Tarifen,  insbesondere  dem  deutschen  Levantetarif,  ausschliefslich  auf  den 

Ausfuhr  verkehr.  Die  Einrichtung  des  Levantetarifs  für  den  Import 

wurde  nicht  in  Aussicht  genommen,  einerseits  weil  die  Rücksicht  auf  die 

allgemeine  Wirthschaftspolitik  die  Gewährung  besonderer  Ermäfsigungen 

für  den  Import  erschwerte,  andererseits  weil  die  durch  den  direkten  Tarif 

eintretende  Bindung  für  den  Import  den  Interessen  der  Rhederei  nicht 

unter  allen  Umständen  entsprochen  hätte,  diese  vielmehr  Werth  darauf 

legte,  für  den  Import,  insbesondere  den  der  grofsen  Massenartikel,  jede 

Konjunktur  des  Seefrachtenmarktes  auszunutzen.  Die  Eisenbahnverwal- 

tungen hatten  diesen  Falles  keinen  Anlafs,  auf  eine  veränderte  Ent- 

schliefsung  zu  drängen;  im  Gegentbeil  konnten  sie  dem  Verhalten  der 

Schiffahrtslinie  beitreten,  da  eine  durch  gute  Erträgnisse  im  Import  ge- 

steigerte Leistungsfähigkeit  nur  dem  Ausfuhrverkehr  zu  gute  kommen 

kann.  Eine  grundsätzliche  Ablehnung  der  Einrichtung  durchgehender  Im- 

porttarife braucht  freilich  seitens  der  Eisenbahnen  nicht  ausgesprochen 

zu  werden;  es  erscheint  denkbar,  dafs  diese  Einrichtung  aus  finanziellen 

Erwägungen  in  Aussicht  zu  nehmen  ist.  Jedenfalls  beziehen  sich  zur  Zeit 

die  Erwägungen  über  den  materiellen  Nutzen  durchgehender  Eisenbahn- 

und  Seefrachttarife  nur  auf  den  Ausfuhrverkehr,  und  zwar  nur  auf  den- 

jenigen von  deutschen  Stationen. 

Es  wird  von  besonderem  Interesse  sein,  die  Auffassungen  der  hei- 

mischen Ausfuhrindustrie  über  den  Werth  der  im  Levanteverkehr  ver- 

suchten Einrichtung  kennen  zu  lernen.  Das  dreijährige  Bestehen  dieses 

Verkehrs,  in  dem  im  Jahre  1892  etwa  700  verschiedene  Versender  ab- 

fertigten,1) gab  Veranlassung,  bei  einer  gröfseren  Zahl  derselben  Umfrage 

zu  halten.    Es  ist  hierauf  Folgendes  mitgetbeilt: 

lj  Eb  wurden  im  Verkehre  nach  den  Hafen  der  Levante  auf  Grund  des  Levante 
tarif  befördert: 

vom  l.  Juli  1890  bis  30.  Juni  1891  .   .   .   4  160  t, 

„    1.         1891    „  30.    „    1892.    .   .   8078  „ 

1.    „    1892    „  30.    „    1898  ..    .  12147  „ 
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1.  Die  schwankenden  und  gerade  für  die  kleinere  und  mittlere  In- 

dustrie unverhältnifsmäfsig  hohen  und  unkontrolirbaren  Spesen  der 

Vermittler  entfallen,  zumal  der  Tarif  ein  Gewichtstarif  ist,  während 

die  Seefrachten  überwiegend  nach  Mais  berechnet  werden  und 

schon  deshalb  unsicherer  sind.  Der  kleinere  Fabrikant  wird  durch 

den  direkten  Tarif  gegenüber  dem  gröTseren  erst  konkurrenzfähig, 

weil  nur  der  letztere  bisher  in  der  Lage  war,  mit  den  billigsten 

Frachten  und  Spesen  zu  rechnen. 

2.  Der  direkte  Tarif  ermöglicht  die  sichere  Kalkulation  der  äufsersten 

Verkaufspreise,  während  ohne  einen  solchen  für  Frachtdifferenzen 

immer  die  möglichen  höchsten  Frachtsätze  vorgesehen  werden 

müssen  und  die  Möglichkeit  vorliegt,  dafs  zur  Zeit  der  Ausführung 

des  Geschäfts  andere  Versendungskosten  Platz  greifen,  als  zur  Zeit 

des  Abschlusses. 

3.  Weil  der  direkte  Tarif  den  Schwankungen  der  Fracht  entzogen 

ist,  und  weil  derselbe  eine  gewisse  Gewähr  der  Beständigkeit 

in  sich  trägt,  ermöglicht  er  den  Abschlufs  von  Verträgeu  auf 

längere  Dauer  und  sichert  die  Kundschaft.  Dieses  ist  für  die 

Hebung  der  Ausfuhr  von  aufserordentlicher  Wichtigkeit. 

4.  Der  direkte  Tarif  ermöglicht  eine  schnelle  Kalkulation,  während 

ohne  denselben  behufs  Beschaffung  der  Unterlagen  der  Fracht- 

berechnung weitschichtige,  zeitraubende  und  kostspielige  Kor- 

respondenzen mit  den  Spediteuren  erforderlich  sind.  Der  recht- 

zeitige Abschlufs  des  Geschäftes  wird  hierdurch  häutig  unmöglich 

gemacht. 

5.  Der  direkte  Tarif  ermöglicht  Frankoofferten  nach  den  über- 

seeischen Bestimmungshäfen.  Dieses  ist  für  den  Verkehr  über 

See  von  entscheidendem  Werthe,  da  die  Frankolieferung  von  fast 

allen  importirenden  Ländern  beansprucht  wird. 

6.  Der  direkte  Tarif  gewährt  durch  die  Promptheit  der  Beförderung 

und  durch  die  Regelmäfsigkeit  der  Abfahrtstage  kürzere  Liefer- 
fristen und  läfst  eine  Uebernahme  der  Garantie  der  Lieferfristen 

zu.  Das  zu  starken  Verzögerungen  Anlafs  gebende  Sammeln  der 

Güter  zu  Wagenladungen  wird  bei  Einrichtung  ermäfsigter  Stück- 

gutklassen entbehrlich. 

7.  Die  unter  amtlicher  Autorität  veröffentlichten  direkten  Tarife 

geben  dem  Ausfuhrgeschäft  eine  wesentliche  Stütze. 

8.  Die  Abfertigung  auf  direkten  Frachtbrief  giebt  dem  Empfanger 

eine  amtlich  beglaubigte  Gewähr  für  die  Bezugsquelle,  welche 

bei  dem  Dazwischentreten  der  Vermittlung  vielfach  verheim- 
licht wird. 
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9.  Der  direkte  Tarif  unterstützt  durch  seine  Billigkeit  die  Ausfuhr- 
industrie. 

10.  Die  Vortheile  der  direkten  Abfertigung  sind  so  grofse,  dafs  zeit- 

weilige Unterbietungen  der  direkten  Frachtsätze  durch  sinkende 

Seefrachten  nicht  in  das  Gewicht  fallen.   Dieses  gilt  vorzugsweise 

für  den  Verkehr  der  Klein-  und  Mittelindustrie,  welche  nicht  in 

der  Lage  ist,  von  zeitweiligen  billigeren  Frachtgelegenheiten  Ge- 
brauch zu  machen.   Den  Vortheil  zieht  in  solchen  Fällen  der 

Spediteur.    Bei  dem  Abschlufs  von  Geschäften  sind  derartige 

Unterbietungen  niemals  zu  berücksichtigen.   Für  die  regelmäfsig 

exportirende  Industrie  bleibt  ein  an  sich  billiger,  stets  gleicher 

Satz  und  eine  regelmäfsige  Beförderung  die  Hauptsache. 

Dieses  Ergebnifs  der  Enquete,  welches  durch  gutachtliche  Aeufserungen 

bedeutender  inländischer  Handelskammern,  auch  eine  solche  der  Ael- 

testen  der  Kaufmannschaft  in  Berlin  unterstützt  wird,  konnte  vor  Erlafs 

der  Umfrage  vorausgesehen  werden.   Es  entsprach  in  jeder  Beziehung 

denjenigen   Voraussetzungen  und  Erwartungen,  welche  die  Eisenbahn- 

verwaltung bei  Einrichtung  des  Levanteverkehrs  gehegt  hatte  und  hegen 

konnte,  weil  ja  die  Vortheile  des  direkten  Tarifs  durch  langjährige  Er- 

fahrung in  den  festländischen  Verkehren  erprobt  waren.   Diese  Vor- 
theile decken  sich  im  wesentlichen  bei  beiden  Arten  von  Tarifen.  Freilich 

haften  dem  durchgehenden  Tarif  gewisse  Mängel  an,  zu  welchen  zu  zählen 

sind,  die  am  Hafen  unerläfsliche  Umladung  der  Waare,  die  besonderen 

Bestimmungen  über  die  Haftung  während  des  Seetransportes  und  die 

über  die  VoluminositÄt  der  Güter,  ferner  die  Abfertigung  der  Güter  in 

längeren  oder  kürzeren  Zwischenpausen.   Alle  diese  Mängel  ergeben  sich 

überwiegend  aus  der  Natur  der  Sache  und  werden  nicht  zu  überschätzen 

sein.    Andererseits  gewährt  der  durchgehende  Land-  und  Seefrachttarif 

vor  dem  festländischen  internationalen  Tarif  einen  besonderen  Vorzug  da- 

durch, dafs  die  Möglichkeit  geschaffen  wird,  den  überseeischen  Hafen 

durch  eine  Frachtkombination  zu  erreichen,  an  welcher  neben  deutschen 

Eisenbahnen  nur  ein  Schiffahrtsunternehmen  betheiligt  ist.    Es  entfallen 

hier  völlig  diejenigen  Behinderungen,  welche  sich  in  den  festländischen 

internationalen  Güterverkehren  aus  der  Wahrung  finanzieller  und  wirt- 

schaftlicher Interessen  der  zwischenliegenden  Bahnen  ergeben  und  häufig 

die  Entstehung  und  Entwicklung  solcher  Verkehre  lediglich  an  der  Fracht- 

frage scheitern  lassen.    Es  entfallen  auch  alle  die  Schwierigkeiten,  welche 

Tarifbildung,  Verkehrsleitung,  Antheilsausscheidung  und  Abrechnung  in 

den  durch  eine  grofse  Zahl  von  Routen  verwickelten  internationalen  Ver- 

kehren hervorrufen.    Die  Vereinbarung  des  Tarifs  ist  eine  einfache,  und 

die  dem  Verkehrsbedürfnisse  sich  anpassende  Fortbildung  eine  prompte. 
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da  sich  nur  gegenüberstehen  die  im  wesentlichen  identischen  Bestrebungen 

der  Eisenbahnen  auf  Förderung  der  Ausfuhrinteressen  und  der  Schiffahrts- 

linie. Dafs  die  Interessengemeinschaft  zwischen  den  Eisenbahnen  und  der 

Schiffahrtslinie  eine  festere  wird,  wenn  die  letztere  eine  heimische  ist,  dafs 

die  Ansprüche,  welche  au  eine  ein  Verbandsverhältnifs  anstrebende  hei- 

mische Linie  zu  stellen  sind,  mit  gröfserer  Aussicht  auf  Erfolg  gestellt 

werden  können,  darf  schon  hier  betont  werden. 

Unter  allen  Umständen  hat  die  Umfrage  bei  den  inländischen  Ausfuhr- 

interessenten zweifellos  festgestellt,  dafs  auf  die  Einrichtung  durch- 

gehender Eisenbahn-  und  Seefrachttarife  auth  über  das  Gebiet 

des  deutschen  Levanteverkehrs  hinaus  von  der  ganz  überwie- 

genden Mehrzahl  der  Ausfuhrioteressenten  aufserordentlicher 

Werth  gelegt  wird. 

Naturgemäfs  ist  das  Interesse  an  denselben  je  nach  der  geographischen 

Lage  der  Versandbezirke  ein  verschiedenes,  zumal  vorausgesetzt  ist,  dafs 

derartige  Tarife  nur  über  heimische  Seehäfen  eingerichtet  werden. 

Beispielsweise  hat  für  rheinisch-westfälische  Werke  der  Grofseisen- 

industrie  ein  durchgehender  Tarif  über  Hamburg  einen  verhältnifsmäfsig  ge- 

nügen Werth,  da  diese  in  der  Lage  sind,  bei  Abfertigung  über  belgische  und 

holländische  Häfen,  insbesondere  unter  Inanspruchnahme  des  Rheinumschlages, 

für  ihre  Massensendungen  Frachten  zu  erzielen,  die  selbst  bei  weitgehendster 

Ermäfsigung  der  Eisenbahn-  und  Seefracht  über  die  inländischen  Nordsee- 
häfen unerreichbar  sind.  Für  diese  wird  der  direkte  Tarif  nur  insoweit  von 

Nutzen  sein,  als  ab  den  ausländischen  Ronkurrenzhäfen  geeignete  Schiffs- 

verbindungen mit  über  See  belegenen  Plätzen  nicht  bestehen.  Völlig  anders 

liegt  es  für  die  Gebiete,  denen  als  naturgemäfser  Verkehrsweg  uur  derjenige 

über  deutsche  Häfen  offen  steht,  sowie  für  den  gesammten  Versand  der 

Klein-  und  Mittelindustrie.  Für  diese  Gebiete  und  für  diesen  Verkehr 

lauten  die  Aeufserungen  durchweg  zustimmend.  Insbesondere  aber  verdient 

besondere  Beachtung,  dafs  die  Klein-  und  Mittelindustrie,  auch  diejenige 

Rheinland-Westfalens,  ihr  lebhaftes  Interesse  an  dem  Bestehen  und  an  der 

Einführung  durchgehender  Tarife  bezeugt,  weil  sie  nicht,  wie  die  Groß- 

industrie, in  der  Lage  ist,  von  allen  Möglichkeiten  einer  billigen  Fracht- 

berechnung, sei  es  auf  dem  Flufswege,  sei  es  auf  dem  Seewege  Nutzen  zu 

ziehen.  Hierdurch  wird  den  Bestrebungen  auf  Einrichtung  durchgehender 

Eisenbahn-  und  Seefrachtsätze  eine  bestimmte  Richtung  gegeben.  —  Wenn 

noch  ein  Zweifel  über  den  Nutzen  durchgehender  Land-  und  Seefrachttarife 

bestehen  sollte,  so  genügt  ein  Blick  in  die  Berichte  der  ausländischen  Handels- 

konsulate über  den  Vorsprung,  welchen  die  deutsche  Ausfuhrindustrie  in  den 

Ländern  der  Levante  nicht  nur  durch  Inbetriebsetzung  der  Levantelinie,  son- 

dern gerade  durch  das  Bestehen  der  festen,  amtlichen  Frachtsätze  erzielt  hat. 
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Einwendungen. 

Die  Einwendungen  und  Proteste,  die  gegen  die  Einrichtung  durch- 

gehender Land-  und  Seefrachttarife  erhoben  werden,  gehen  von  den 

Interessengruppen  aus,  die  durch  die  direkten  Tarife  sich  in  ihrer  Ver- 

mittlerthätigkeit  beeinträchtigt  finden.  Naturgemäß  werden  diese  Interessen 

;tm  stärksten  in  den  Seeplätzen  betont,  vom  Inlande  aus  nur  insoweit, 

als  die  Ausbildung  der  direkten  Verkehre  über  die  Seehäfen  eine  Beein- 

trächtigung der  Flufsnmschlagsplätze  bedeutet  und  sofern  sie  bei  weiterer 

Ermäfsigung  der  Stuckgutfrachten  dem  Sammelwesen  Eintrag  thut. 

Dafs  die  Gegnerschaft  mit  der  noth wendigen  Begrenzung,  welche 

die  Einrichtung  durchgehender  Tarife  erfahren  mufs,  nicht  rechnet,  darf 

bei  der  lebhaften  Agitation  nicht  auffallen.  Man  übersieht,  dafs  das  weite 

Gebiet  des  Importes  voraussichtlich  gänzlich  aus  der  Kombination  aus- 

scheidet, dafs  ebenso  eine  ganze  Reihe  von  Exportverkehren,  die  sich 

bereits  auf  einem  hohen  Stande  der  Entwicklung  befinden,  nicht  Berück- 

sichtigung finden  werden,  weil  die  Eisenbahnen  kaum  geneigt  sein  werden, 

weitere  Frachtermässigungen  zuzugestehen,  endlich  dafs  bei  Abfertigung 

im  Massen  verkehre  der  durchgehende  Tarif  dann  keinen  Erfolg  verspricht, 

sofern  die  Seefrachten  für  Massengüter  sehr  erhebliehen  Schwankungen 

unterliegen. 

Als  Einwendungen  allgemeiner  Art  werden  folgende  zu  gelten  haben: 

1.  Eine  Beschränkung  der  Frachtermäfsigungen  auf  direkte  und 

regelmässig  fahrende  Linien  und  auf  die  deutsehe  Flagge  sei 

bedenklich, 

a)  weil  mit  Repressalien  anderer  Länder  zu  rechnen  sei,  da 

fast  überall  im  internationalen  Seeverkehre  fremden  Schilfen 

die  gleichen  Rechte  und  Vortheile  eingeräumt  werden,  wie 

den  eigenen, 

b)  weil  die  im  Interesse  des  überseeischen  Handels  hoch- 

wichtige Konkurrenz  auf  dem  Seefrachtenmarkte  be- 

schrankt, insbesondere  »las  Aufsuchen  der  Häfen  durch 

die  den  Frachtenmarkt  regulirenden  Eiuzelschiffe  beein- 

trächtigt würde. 

2.  Die  Vertheiiung  des  Risiko,  die  bei  dem  Exporthandel  durch 

da.s  Dazwischentreten  des  Kommissionärs  oder  Eigeuhändlers 

im  Ausfuhrhafen  eintrete,  sei  ein  wirtschaftlich  berechtigtes 

Moment:  ebenso  sei  das  Speditionsgewerbe  ein  durchaus  be- 

rechtigter Faktor  im  Wirthschaftsleben ,  indem  es  dem  binnen- 

ländischen Kaufmann  die  Bezugs-  und  Absatzwege  für  seine 

Waaren  ebene,  ihm  die  günstigsten  Trausportgelegenheiten  ver- 
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schaffe.  Seine  Gegnerschaft  könne  zu  Wirkungen  und  Ergeb- 

nissen führen,  die  für  die  dentschen  Handelsinteressen  uner- 

wünscht seien. 

Bei  Beurtheilnng  dieser  Einwendungen  ist  es  wohl  angezeigt,  sich 

zu  vergegenwärtigen,  dafs  ein  durchgehender  Eisenbahn-  und  Seefracht- 

tarif, in  dem  die  Eisenbahnfrachtantheile  besondere  Ermäßigungen  auf- 

weisen, und  anderen  am  direkten  Verkehre  nicht  betheiligten  Linien  und 

Schiffen  vorenthalten  werden,  kaum  unter  anderen  Gesichtspunkten  zu 

beurtheilen  ist,  als  die  Subventionirung  von  Dampferlinien  aus  Staats- 

mitteln. Diese  besteht  bei  einer  grofsen  Zahl  von  Staaten,  auch  in  Deutsch- 

land, unangefochten  zu  Recht  und  wird,  soweit  brauchbare,  heimische 

Linien  vorhanden  sind,  nur  diesen  zugewendet. 

Die  Subventionirung  ist  Mittel  zum  Zweck;  sie  will  ein  einzelnes 

Schiffahrtsunternehmen  zum  Nutzen  heimischer  Erwerbszweige  so  leistungs- 

fähig und  stark  machen,  dafs  diesen  der  Wettbewerb  auf  dem  Weltmarkt 

erleichtert  wird.  Ist  das  Unternehmen  ein  heimisches,  so  wird  hiermit 

gleichzeitig  die  heimische  Rhederei  und  der  heimische  Seehandel  unter- 

stützt. Gleiche  Bestrebungen  liegen  auch  der  Einrichtung  durchgehender 

Eisenbahn-  und  Seefrachttarife  zu  Grunde.  Während  aber  bei  der  Dampfer- 

subvention die  Subventionssumme  dem  Dampferunternehmen  für  einen 

längeren  Zeitraum  in  feststehenden  jährlichen  Raten  zugesagt  und  gezahlt 

wird,  wickelt  sich  die  Unterstützung  in  Form  eines  direkten  Tarifs  ge- 

wissermaßen Zug  um  Zug  nach  Maßgabe  der  beförderten  Verkehrsmenge 

ab;  sie  (liefst  auch  nur  mittelbar  dem  Schiffahrtsunternehmen  in  Gestalt 

der  herangezogenen  Güter  und  der  dafür  bezogenen  Frachten  zu,  während 

eigentliche  Bezieher  die  Versender  und  Empfänger  sind. 

Das  Charakteristische  der  Dampfersubvention  durch  Hingabe  be- 

stimmter Summen  ist,  dafs  nur  ein  Unternehmen  subventionirt  wird  und 

auch  nur  eins  subventionirt  werden  kann,  weil  die  überseeischen  Verkehre, 

in  denen  die  Subventionirung  als  ein  wirtschaftliches  Bedürfnifs  erkannt 

wird,  nicht  entwickelt  genug  sind,  um  der  Konzentrirung  zu  entbehren. 

Jede  Zersplitterung  würde  hier  den  Zweck  der  Subvention 

vereiteln. 

Wenn  es  hiernach  für  den  Verkehr  der  Subventionsdampfer  für  zu- 

lässig, ja  nothwendig  erachtet  wird,  nur  ein  einzelnes  Unternehmen  zu 

unterstützen,  und  zwar  unter  allen  Umständen  ein  heimisches,  soweit  ein 

solches  vorhanden  ist,  so  wird  ein  Gleiches  auch  für  die  Form  der  Sub- 

vention zulässig  erscheinen  dürfen,  die  in  die  Gestalt  eines  durchgehenden 

Tarife8  gekleidet  wird.  Auch  hier  wird  die  dem  einzelnen  Unternehmen 

zu  Theil  werdende  Begünstigung  nur  als  Mittel  zum  Zweck  zu  erkennen, 

sie  wird  unbedenklich  nur  einem  heimischen  Unternehmen  zuzuwenden 
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sein  und  zweckgemäfs  auch  nur  anf  ein  Unternehmen  beschränkt 

bleiben  müssen,  da  nur  dann  die  Gewähr  für  die  Entwicklung  der  vollen 

Leistungsfähigkeit  gegeben  ist.  Eine  unzulässige  Bevorzugung  wird  hierin 

nicht  gefunden  werden  dfirfeu,  wenn  anerkannt  wird,  dafs  die  allge- 

meinen Interessen  nur  bei  einer  derartigen  Regelung  befriedigt  werden 

können. 

Was  den  weiteren  Einwand  betrifft,  durch  den  durchgehenden  Tarif 

werde  die  freie  Ronkurrenz  im  Seefrachtenmarkt  zum  Schaden  der  allge- 

meinen wirtschaftlichen  Interessen  gehemmt,  so  wird  nicht  genügend 

gewürdigt,  dafs  der  Tarif  auf  Grund  einer  Vereinbarung  zwischen  der 

Eisenbahn  Verwaltung  und  dem  Schiffahrtsunternehmen  entsteht,  und  dafs 

hierbei  der  Eisenbahnverwaltung  Gelegenheit  gegeben  ist  und  gegeben 

werden  mufs,  sich  darüber  zu  unterrichten,  ob  die  zur  Einrecbnung  auf- 

gegebenen Seefrachten  nicht  nur  der  Lage  des  Seefrachtenmarktes  ent- 

sprechen, sondern  so  mäfsig  bemessen  sind,  dafs  sie  nicht  durch  stärkere 

Schwankungen  der  Seefrachten  ständig  unterboten  werden.  Die  Eisen- 

bahn Verwaltung  wird  auch  auf  Grund  der  Entwicklung  des  Verkehrs  und 

aus  Reklamationen  jeder  Zeit  Material  für  Beurtheilung  der  Frage  bereit 

haben,  ob  die  eingerechneten  Seefrachten  sich  im  grofsen  und  ganzen  als 

brauchbar  bewähren.  Dafs  bei  zeitweiligem  allgemeinen  Sinken  der 

Seefrachten  die  Schiffahrtslinie  höhere  Frachten  bezieht,  als  sie  ohne 

Vorhandensein  des  direkten  Tarifs  beziehen  würde,  wird  ausgeglichen 

durch  die  Thatsache,  dafs  sie  bei  steigenden  Seefrachten  in  Folge  ihrer 

Gebundenheit  nicht  in  der  Lage  ist,  von  denselben  Gewinn  zu  ziehen. 

Bei  einem  dauernden  Sinken  der  Seefrachten  wird  notwendiger  Weise 

eine  Minderung  der  Seefrachtantheile  zugestanden  werden  müssen,  bei 

einem  dauernden  Steigen  freilich  auch  eine  entsprechende  Erhöhung.  Im 

Interesse  der  Erhaltung  der  Beständigkeit  der  Seefrachten  werden  der- 

artige Aenderungen  des  Tarifs  nur  in  zwingenden  Fällen  stattfinden  dürfen. 

Dafs  die  Einzelschiffe,  welchen  eine  ausschlaggebende  fracht- 

regulirende  Wirkung  zugeschrieben  wird,  bei  Einrichtung  direkter  Tarife 

aus  dem  Wettbewerb  ausscheiden  oder  zurückgedrängt  werden,  wird 

zweifelhaft  sein  dürfen.  Jedenfalls  bliebe  aufzuklären,  ob  nicht  dieselbe 

Wirkung  bei  Einrichtung  der  durch  Dampfersubvention  begünstigten  Linien 

eintreten  müfste.  Auch  bleibt  immer  zu  berücksichtigen,  dafs  nach  Aeufse- 

rung  vieler  Industrieller  die  Beständigkeit,  des  Frachtsatzes  für  das  Ge- 

deihen des  überseeischen  Geschäftes  eine  der  wesentlichsten  Voraus- 

setzungen sei,  dafs  diese  Beständigkeit  gerade  durch  die  unregelmäfsig 

fahrenden  Schiffe  beeinträchtigt  wird,  ohne  dafs  die  Industrie  —  wenigstens 

die  mittlere  und  kleinere  —  von  etwa  ermäßigten  Frachten  vollen  Ge- 
winn zieht. 
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Hatten  die  vorstehend  besprochenen  Bemängelungen  der  durchgehenden 

Tarife  das  Interesse  der  Allgemeinheit  im  Auge,  so  entspringt  der  Ein- 

wand, dafs  der  Eigen-,  Kommissions-  und  Speditionshandel  geschadigt 

werde,  lediglich  dem  Sonderinteresse  der  betroffenen  Interessentengruppen. 

Es  wird  die  grundsätzliche  Behauptung  aufgestellt  dafs  der  Eigen-,  Kom- 

missions- und  Speditionshandel  ihre  wirtschaftliche  Berechtigung  haben. 

Diese  Behauptung  wird  nicht  bestritten.  Nur  der  weitere  Schlufs,  dafs 

schon  jede  Zurückdrängung  des  Zwischengeschäft«  eine  wirtschaftliche 

Schädigung  bedeute,  wird  auf  Widerspruch  stofsen.  Es  kann  sich  aber, 

wie  bereits  angedeutet,  lediglich  um  eine  Zurückdrängung,  nicht  um  eine 

Beseitigung  handeln.  Inwieweit  durch  eine  Ebnung  der  Wege  im  Ver- 

kehrsleben, wie  sie  der  durchgehende  direkte  Tarif  anstrebt,  das  Zwischen- 

geschäft im  Verkehre  über  See  zurückgedrängt  werden  kann,  ohne  dafs 

hierdurch  eine  Schädigung  der  Allgemeinwirthschaft  eintritt,  wird  vor- 

liegend lediglich  durch  die  Industrie  zu  beantworten  sein. 

Diese  mufs  es  wissen,  ob  es  ihr  nützlich  ist,  das  Risiko  der  Geschäfts- 

ubschlüsse im  überseeischen  Verkehr  auf  die  eigenen  Schultern  zu  nehmen 

oder  auf  die  Schultern  anderer  zu  vertheilen.  Aus  der  besprochenen 

Enquete  kann  nun  mit  annähernder  Sicherheit  der  Schlufs  gezogen  werden, 

dafs  die  Industrie,  insbesondere  die  Klein-  uud  Mittelindustrie,  den  aus- 

gesprochenen Willen  hat,  direkte  Geschäftsabschlüsse,  sei  es  durch 

Korrespondenz,  sei  es  durch  Reisende  oder  durch  Ageuteu  an  über- 

seeischen Plätzen,  zu  macheu  und  dafs  sie  der  Auffassung  ist,  die 

Einrichtung  durchgehender  Eisenbahn-  und  Seefrachttarife  werde 

ihr  die  Durchführung  ihres  Willens  erleichtern.  Hierbei  wird 

sicherlich  sehr  wesentlich  zu  unterscheiden  sein  zwischen  dem  Eigen-  und 

Kommissionsgeschäft  einerseits,  dem  Speditionsgeschäft  andererseits.  Das 

erstere  wird  vielfach  gar  nicht  entbehrt  werden  können,  theils  weil  das 

Risiko  des  Geschäfts  zu  grofs  ist,  theils  weil  im  Verkehre  mit  Gebieten, 

die  noch  in  erster  Entwicklung  sind,  die  Geschäftsschlüsse  nur  durch 

inländische  Kaufleute  gemacht  werden.  Das  Kommissions-  und  Propre- 

geschäft wird  umsoweniger  beeinträchtigt  werden,  als  ja  die  Thätigkeit 

des  Spediteurs,  soweit  sie  ihrem  wesentlichen  Zweck  entsprechend 

auf  die  Ebnung  des  Transportweges,  Ermittlung  der  billigsten  Beförderungs- 

gelegeuheit  gerichtet  ist,  der  Förderung  der  direkten  Beziehungen  zwischen 

Produzenten  und  dem  überseeischen  Bezieher  zu  allen  Zeiten  erheblichen 

Vorschub  geleistet,  mithin  stet«  einen  beeinträchtigenden  Einfluls  auf  das 

Kommissions-  und  Propregeschäft  ausgeübt  haben  mufs.  Diese  Thätigkeit 

tler  Spediteure  wird  durch  die  hier  in  Frage  stehenden  Tarife  ersetzt  und 

zurückgedrängt,  sodafs  von  einer  wirklichen  Schädigung  des  Propre-  und 

Kommissionsgeschäfts  kaum  die  Rede  sein  kann.    Das  Speditionsgeschäft 
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ist  nun  der  schärfste  Gegner  der  neuen  Einrichtung  und  bekämpft  sie 

mit  allen  Mitteln  —  dem  Anscheine  nach  nicht  immer  mit  glücklich  ge- 

wählten. In  einer  Eingabe  des  Vorstandes  der  deutschen  Spediteure,  die 

an  sämmtliche  Ministerien  der  Staatsregierungen  gerichtet  ist,  die  Eisen- 

bahnen besitzen,  wird  ausgeführt,  „nicht  blofs  die  Seestädte,  sondern  auch 

die  Binnenstädte  würden  den  staatlichen  Faktoren  keinen  Dank  wissen 

dafür,  dafs  der  Industrie  der  Esport  gar  so  bequem  gemacht  wird* 

und  weiter  „der  Exporteur  werde  durch  die  geplanten  Durchtarife  die 

Lust  und  Liebe  verlieren,  für  die  Auffindung  neuer  Exportgebiete  finanzielle 

Opfer  zu  bringen,  in  deren  Ergebnisse  die  Industrie  auf  Grund 

der  Durchtarife  jederzeit  sich  setzen  könne;  ähnliches  gelte  von 

den  Spediteuren."  Ist  eine  schärfere  Betonung  der  Sonderinteressen  gegen- 

über den  Interessen  der  Allgemeinheit  denkbar  ?  Konnte  nicht  die  All- 

gemeinheit, d.  i.  die  heimische  Industrie,  der  Eisenbahuverwaltung.  falls 

sie  ihren  Wünschen  auf  Einrichtung  solcher  Durchfraehttarife  nicht  ent- 

spräche, den  Vorwurf  machen,  dafs  sie  derselben  eine  unschwer  zu  schaf- 

fende nützliche  Einrichtung  vorenthalte  —  zum  Nutzen  einer  Interessenten- 

gruppe  ?  —  Das  Speditionsgeschäft ,  das  nicht  zum  wenigsten  auf  Grund 

des  Tarifsystems  der  Eisenbahnen  eine,  wie  es  in  den  grofsen  Verkehrs- 

zentren deutlich  ersichtlich  ist.  ungesunde,  und  durch  die  Vielzahl  der 

Bewerber  den  eigenen  Interessen  schädliche  Ausdehnung  erfahren  hat. 

kämpft  nicht  zum  ersten  Male  gegen  neue  Einrichtungen  der  Eisenbahn- 

verwaltung, die  von  der  Allgeraeinheit  als  Errungenschaft  begrüfst 

werden.  Die  Einrichtung  der  Seeausfuhrstückguttarife,  sogar  die  Ein- 

richtung besonderer  Ausfuhrgüterzüge  zu  dem  Zwecke,  dem  Stückgut- 

ausfuhrverkehr eine  besonders  prompte  Beförderung  nach  den  Seehäfen 

angedeihen  zu  lassen,  sind  zum  Gegenstande  lebhafter  Angriffe  gemacht 

—  vergeblicher!  Dafs  der  fortschreitende  Verkehr  bestehende  Einrich- 

tungen entbehrlich  macht  und  auf  diese  Einrichtungen  gegründete  Exi- 

stenzen in  andere  Bahnen  des  Erwerbslebens  drängt,  ist  ein  unabweisbarer 

und  noth wendiger  Vorgang  des  wirtschaftlichen  Lebens,  und  niemand 

wird  hier  verlangen  dürfen,  dafs  die  Rücksicht  auf  Sonderinteressen  den 

Fortschritt  hemme.  Vorliegend  handelt  es  sich  aber  durchaus  nicht  um  Be- 

seitigung einer  Einrichtung,  sondern  um  ein  Zurückdrängen  unter  gleich- 

zeitiger Schaffung  von  etwas  Vollkommenerem! 

Unter  gleichartigen  Gesichtspunkten  wird  auch  die  Beschwerde  der 

Flufsumschlagsplätze  und  der  mit  diesen  verbundenen  Interessengruppen 

zu  behandeln  sein.  Auch  hier  wird  ein  Zwischenglied  ausgeschaltet,  aber 

auch  hier  nur  in  eingeschränktem  Mafse.  da  dein  Flufsschiffahrtsverkehr 

zum  mindesten  die  Beförderung  der  Massengüter  im  wesentlichen  verbleibt, 

und  da  die  Konkurrenzfähigkeit  des  Flufsschiffahrtsweges  bezüglich  der 
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den  Umschlagsplätzen  naheliegenden  Gebiete  in  Folge  der  geringen  Wasser- 

frachten so  mächtig  ist,  dafs  auch  hoch  werthige  Güter  trotz  starker  Eisen- 

bahnfrachtermäfsigungen  nach  den  Häfen  vielfach  den  Wasserweg  wählen. 

Die  Beschwerde  über  die  Begünstigungen  der  heimischen  Seeplätze  durch 

ermäfsigte  Seeausfuhrtarife  läfst  überdies  völlig  unberücksichtigt,  dafe 

wenigstens  für  die  preufsischen  Staatsbahnen  diese  Begünstigung  auch  im 

eigenen  Interesse  liegt. 

Was  im  übrigen  an  Einwendungen  vorgebracht  ist,  verdient  geringe 

Beachtung.  Es  ist  behauptet,  dafs  die  „Festnagelung"  der  Frachten  sich 
mit  dem  Wesen  des  Rhederei Verkehrs  nicht  vertrüge.  Der  Einwand  ist 

„aus  dem  Rechte  des  Dritten"  erhoben.  Im  deutschen  Levanteverkehr  ist 

der  Beweis  erbracht,  dafs  die  Bindung  der  Seefrachten  mit  dem  Wesen 

des  Rhedereibetriebes  vereinbar  ist.  Trotz  des  lebhaften  Wettbewerbes 

ab  Antwerpen  ist  es  bei  dreijährigem  Bestehen  nicht  erforderlich  ge- 

wesen, eine  Regulirung  der  Seefrachtantheile  vorzunehmen,  weder  nach 

unten  noch  nach  oben.  Soweit  Ermäfsigungen  der  Seefrachtantheile  er- 

folgten, geschah  dieses  stets  behufs  wirksamerer  Unterstützung  der  Industrie. 

Ob  in  anderen  Verkehren  anders  geartete  Verhältnisse  vorliegen,  werden 

die  Rhedereien  selbst  zu  beurtheilen  wissen.  Wenn  die  Rhedereien  bisher 

zu  einer  festen  und  endgültigen  Entschliefsung  in  dieser  Frage  nicht  ge- 

kommen sind,  so  beruht  dieses  auf  der  zutreffenden  Erwägung,  dafs  eine 

grundsätzliche  Behandlung  der  Frage,  wie  sie  vorstehend  versucht,  von 

ihrer  Seite  zwecklos  wäre,  dafs  die  Frage  ihrerseits  vielmehr  nur  im 

konkreten  Fall  zu  erledigen  ist.  Sicher  ist,  dafs  der  lebhafte  Kampf  der 

Spediteure  und  der  Interessenten  der  Seeplätze  den  Rhedereien  die  Ent- 

schliefsung erschwert.  Vor  die  bestimmte  Frage  gestellt,  ob  ein  Rhederei- 

unternehmen  unter  Gewährung  besonderer  Eisen  bahnfrachtermäfsigungen 

—  etwa  nach  Art  der  des  Levantetarifs  —  in  ein  festes  Verbandsverhält- 

nifs  mit  den  Eisenbahnen  treten  wolle,  dürfte  die  Entscheidung  im  Zweifel 

zu  Gunsten  des  direkten  Tarifs  ausfallen.  Freilich  wird  hierbei  unbedingte 

Voraussetzung  sein  müssen,  dafs  die  Frachtermäfsigung  nicht  etwa  auch 

bei  indirekter  Abfertigung  und,  soweit  heimische  Linien  vorhanden  sind, 

nicht  auch  fremden  Linien  zugewendet  wird.  Auf  Einrichtung  direkter 

Tarife  ohne  Gewährung  besonderer  Frachtern) äfsigungen  wird  eisen- 

bahnseitig  eine  Einwirkung  nicht  ausgeübt  werden  können.  Schon  aus 

diesem  Grunde  dürften  dieselbeu  geringe  Aussicht  auf  Verwirklichung  ge- 
währen. 

Wenn  endlich  die  fehlende  Publizität  der  durchgehenden  Tarife  be- 

mängelt ist,  so  kann  sich  dieser  Vorwurf  wohl  nur  dagegen  richten, 

dafs  die  dem  durchgehenden  Tarif  zur  Verfügung  gestellten  ermäfsigteu 

Eisenbahnfracht  an  t  heile  nicht    zur  allgemeinen  Kenntnifs  gebracht 
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worden  sind,  da  im  übrigen  die  Publikation  des  Tarifs  wie  die  jedes 

anderen  Tarifs  erfolgt  ist  und  in  allen  Fällen  erfolgen  mufs.  Zu  einer 

Publikation  der  Frachtant heile  liegt  aber  eine  Verpflichtung  nicht  vor,  und 

auch  keine  praktische  Veranlassung,  da  die  eingerechneten  ermäfsigten 

Frachtantheile  dem  indirekten  Verkehre  vorenthalten  bleiben. 

Ergebnifs. 

Als  Ergebnifs  ist  Folgendes  zusammenzufassen: 

1.  Die  Einrichtung  durchgehender  Land-  und  Seefrachttarife  liegt  so 

sehr  im  Interesse  der  Industrie  und  gewährt  der  Eisenbahnver- 

waltung —  jedenfalls  der  preufsischen  —  so  sichere  Gewähr  für 

die  Deckung  ihrer  Frachtausfälle,  dafs  die  Gewährung  von  Fracht- 

ermäfsigungen  für  den  Seeausfuhrverkehr  bei  dem  Vorhandensein 

direkter  Schiffahrtslinien  in  Form  durchgehender  Tarife  zu  erfol- 

gen hat,  sofern  die  erörterten  wesentlichen  Voraussetzungen  für 

ihre  Einrichtung  vorliegen. 

2.  Sind  heimische  Linien  vorhanden,  so  wird  nur  mit  diesen  der 

Tarif  zu  vereinbaren  sein,  unter  Ausschlufs  der  ausländischen 

Linien. 

3.  Die  Einrichtung  des  durchgehenden  Tarifs  hat  nach  Art  des  deut- 
schen Levantetarifs  und  auf  Grund  der  Eisenbahntarifsätze  zu 

erfolgen  und  im  Interesse  der  Klein-  und  Mittelindustrie  sowie 

mit  Rücksicht  auf  die  gröfsere  Beständigkeit  der  Seestückgut- 

frachten in  erster  Linie  den  Stückgutverkehr  sowie  die  Artikel  zu 

begreifen,  die  nicht  eigentlich  Gegenstand  des  Massenverkehrs  sind. 

4.  Im  direkten  Verkehr  gewährte  Frachtermäfsigungen  sind  dem 

indirekten  Verkehr  vorzuenthalten. 
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Zur  Nebenbahnfrage  in  Oesterreich. 
Von 

Sigmund  Sonnenschein  in  Wien. 

Wiewohl  für  die  Entwicklung  des  Nebenbahnweseus  in  Oesterreich 

schon  im  Jahre  1880  eine  gesetzliche  Grundlage  geschaffen  wurde  und 

seither  unter  Anwendung  der  in  den  Gesetzen  vom  25.  Mai  1880  und  vom 

17.  Juni  1887')  vorgesehenen  Zugeständnisse  und  Begünstigungen  121 

Linien  in  einer  Ausdehnung  von  3  243  km  konzessionirt  worden  sind,  hat 

die  Frage  der  finanziellen  Sicherstellung  der  in  Oesterreich  zu  erbauenden 

Nebenbahnen  bisher  eine  grundsätzliche  Lösung  nicht  erfahren.  Die  be- 

stehenden gesetzlichen  Bestimmungen  beschränken  sich  auf  eine  Ermächti- 

gung der  Regierung,  bei  Konzessionirung  von  Lokalbahnen  —  eine  Be- 

zeichnung, welche  die  österreichische  Gesetzgebung  nicht  nur  auf  Neben- 

bahnen im  engeren  Sinne,  sondern  auf  alle  die  Bahnsysteme  minderer 

Ordnung  anwendet,  welche  in  der  Regel  den  Hauptbahnen  entgegengestellt 

werden  —  die  weitgehendsten  Erleichterungen  beim  Bau  und  Betrieb  zu 

gewähren,  sowie  auf  das  Zugeständnifs  der  Steuerbefreiung  auf  die  Dauer 

eines  Zeitraumes  von  höchstens  30  Jahren,  wiihrend  die  Zuwendung  einer 

direkten  finanziellen  Unterstützung  in  jedem  einzelnen  Falle  einem  be- 

sonderen Gesetze  vorbehalten  ist.  Die  im  Anfang  rege  Betheiligung  der 

Privatunternehmung  an  dem  Bau  von  Lokalbahnen  ist  in  dem  Mafse  zum 

Stillstand  gelangt,  als  mit  der  Entwicklung  des  Staatsbahnsystems  die 

Regierung,  der  jetzt  immer  tiefere  Wurzel  fassenden  gemeinwirthschaft- 

lichen  Auffassung  von  den  Aufgaben  des  Eisenbahnwesens  Rechnung 

tragend,  vor  der  Notwendigkeit  stand,  die  bei  der  Konzessionsertheilung 

früher  eingeräumten  Zugeständnisse  einer  Beschränkung  zu  unterziehen. 

Indem  die  Regierung  aber  bestrebt  war,  bei  Konzessionirung  neuer  Linien 

sich  die  weitgehendste  Einflufsnahme  auf  die  Tarife  zu  sichern,  neben  dem 

Vorbehalte  des  jeder/eitigen  Einlösungsrechtes  dort,  wo  es  möglich  war, 

x)  Vergl.  Archiv  für  Ki>enb«liiie)i  is*7  8.  688  ff-  und  775  ff. 
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SÄ! 
die  Einführung  des  Staatsbetriebes  zur  Bedingung  machte,  benahm  sie  der 

Privatunternehmung  den  Anreiz  für  eine  weitere  ßethätiguug  auf  diesem 

Gebiete.  So  konnte  manches  Jahr  vergehen,  ohne  dafs  auch  nur  eine 

Konzession  für  den  Bau  vou  Lokalbahnen  ertheilt  worden  wäre.  Anderer- 

seits war  der  Staat  selbst  nicht  in  der  Lage,  eine  selbständige  Thätigkeit 

auf  dem  Gebiete  des  Lokalbahn baues  zu  entfalten,  da  die  durch  die 

Kücksiehtnahine  auf  die  Autrechterhaltung  des  Gleichgewichts  im  Staats- 

haushalte ohnehin  beschränkten  Mittel  für  die  Vervollständigung  von 

Linien  im  gesammtstaatlichen  Interesse  in  Anspruch  genommen  wurden. 

Die  Zurückhaltung  des  Finanzministers  gegenüber  dem  mehrfach  aus- 

gesprochenen Wunsche,  zum  Zwecke  des  Baues  von  Lokalbahnen  eine 

spezielle  Anleihe  aufzunehmen,  erscheint  wohl  erklärlich  angesichts  der 

Thatsaehe.  dafs  der  Staats  Voranschlag  durch  das  Eisenbahnwesen  unter 

dem  Titel  von  Garantiezuschüssen  für  die  Privatbahnen,  sowie  in  Folge  des 

Abganges  beim  Staatseisenbahnbetrieb  schon  jetzt  alljährlich  mit  einer 

Summe  belastet  ist.  die  man  nicht  zu  hoch  mit  25  Millionen  Gulden  ver- 

anschlagen darf.  Dabei  wuchs  die  Bewegung  in  den  Landtagen,  welche 

die  Wünsche  der  Bevölkerung  nach  Befriedigung  des  immer  fühlbarer 

werdenden  Verkehrsbedürfnisses  von  Jahr  zu  Jahr  erneuerten.  Die 

Situation,  in  welche  sich  die  Landtage  versetzt  sahen,  schilderte  der 

Landeshauptmann  von  Steiermark,  Reichsrathsabgeordneter  Graf  Wurm- 

brand, in  einer  am  8.  März  dieses  Jahres  im  Abgeorduetenhause  gehaltenen 

Hede  in  folgender  Weise:  „Wir  waren  in  Steiermark  in  ganz  derselben 

Lage,  in  welcher  heute  die  anderen  Landtage  sich  befinden;  mau  ist  an 

den  Landtag  heran  getreten  und  hat  für  gewisse  Lokalbahnen,  die  Privat«, 

Kommunen  oder  Bezirke  wünschen.  Subventionen  verlangt  und  zwar  Sub- 

ventionen in  Stammaktien  oder  Garantien.  Im  Landtage  haben  die  ein- 

zelnen Parteien  sich  unter  einander  geeinigt,  und  jede  Subvention  ist 

bewilligt  worden,  sodafs  zu  meinem  Entsetzen  im  Landtage  über  eine  Million 

auf  solche  Stammaktien  bewilligt  worden  ist,  von  welchen  von  vornherein 

auf  gar  keinen  Ertrag  gerechnet  werden  konnte.  Der  Landtag  ist  noch 

weiter  gegangen:  er  hat  Zahlungsversprechungen  auf  weitere  drei  Millionen 

ohne  weiteres  angenommen,  sodafs  ich  gesehen  habe,  dafs  sich  das  Landes- 

vermögeu  einfach  zersplittert.  Gedrängt  durch  diese  Verhältnisse  haben 

wir  uus  gesagt:  wenn  das  Bedürfnifs  nach  Lokalbahnen  wirklich  vorhanden 

ist  —  was  wir  zugeben  —  so  ist  es  finanziell  weit  besser,  da«  Land  tritt 

an  die  Stelle  des  Unternehmers,  das  Land  baut  selbst,  das  Land  nimmt 

dann  die  Prioritätsaktien  und  überlüfst  den  Interessenten  die  Stammaktien. 

Wenn  der  Private  nur  um  5°/o  «las  Geld  erhält,  so  haben  wir  es  um  4  n/0 

erhalten:  und  nachdem  wir  keinen  Gewinn  suchen,  so  brauchen  die  Priori- 

täten nur  4  °/o  *u  tragen.    Diesem  Gedankengang  entsprechend  hat  das 
Archiv  Mir  Kis^nJmlniwi'scit  )Ht\. 
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Land  im  Jahre  1889  ein  Gesetz  angenommen,  welches  ausspricht,  dafs  der 

Landesaussehufs  als  Konzessionär  auftritt  und  die  Lokalhahnen  selbst 

baut*.  Dem  Vorgehen  des  Landes  Steiermark  haben  sich  seitdem  die 

Krouläuder'  Böhmen  und  Galizien  angeschlossen,  welche  ihrerseits,  und 
zwar  Böhmen  im  Jahre  1892,  Galizien  im  Jahre  1893  im  Rahmen  des 

autonomen  Wirkungskreises  selbständig  gesetzliche  Mafsnahmen  behufs 

Förderung  des  Lokalbahnwesens  getroffen  haben.  Eine  praktische  An- 

wendung hüben  diese  Vorkehrungen  jedoch  bisher  nur  in  Steiermark  ge- 

funden, wo  auf  Grund  des  Landesgesetzes  bereits  mehrere  Linien  gebaut 

und  dem  Verkehr  übergeben  werden  konnten,  während  die  Länder  Böhmen 

und  Gali/ien  Aber  die  vorbereitenden  Schritte  vorerst  nicht  hinweggekom- 

men sind. 

Der  Keichsiath  hat  sich  diesen  Bestrebungen  der  Kronläuder  gegen- 

über eine  bemerkenswert  he  Zurückhaltung  auferlegt.  Mit  Ausnahme  des 

steiermärkischen  Abgeordneten  Graten  Wurmbrand  hat  kein  Mitglied  des 

Abgeordnetenhauses  die  erwähnten  Landesgesetze  in  Diskussion  gezogen. 

Nur  der  Abgeordnete  der  Stadt  Karlsbad,  Dr.  Russ.  dem  überhaupt  das 

Verdienst  zukommt,  den  Reichsrath  zu  einer  Aktion  in  der  Nebenbahn- 

frage gedrängt  zu  haben,  sprach  in  der  letzten  Budgetdebatte  den  Wunsch 

aus,  der  Handelsminister,  dem  die  Rücksichtnahme  auf  die  Erhaltung  des 

Gleichgewichtes  im  Staatshaushalte  eine  wohlwollende  Unterstützung  der 

Bestrebungen  der  Kronläuder  notwendigerweise  zur  Pflicht  machte,  möge 

uicht  zuviel  auf  die  Lokaleisenbahngesetze  der  Länder  rechnen.  „Wenn  man 

sowei!  gehttt.  sagte  Dr.  Russ.  „wie  der  Abgeordnete  für  den  Grofsgrund- 

besitz  von  Steiermark  (Wurmbrand),  der  eigentlich  für  die  Länder  alles 

in  Anspruch  nimmt,  so  bleibt  für  den  Staat  gar  nichts  übrig,  und  es  wäre 

für  den  Handelsminister  aufserordentlich  bequem,  jedem  Lande  ein  solches 

Eisenbahngesetz  zu  geben  und  ruhig  abzuwarten,  bis  alle  Länder  etwas 

gethan  haben".  Da  jedoch  die  Wirksamkeit  des  Reichsgesetzes  vom 
17.  Juni  1887  am  31.  Dezember  des  Jahres  1893  abläuft  und  die  Regierung 

die  Absicht  ausgesprochen  hat,  hei  Wiederzusammentritt  des  Reichsrathes 

eine  auf  das  Lokalbahnweseu  bezügliche  Vorlage  einzubringen,  so  wird 

sich  für  den  Reichsrath  die  Notwendigkeit  ergeben,  im  Prinzip  über  die 

Frage  schlüssig  zu  werden ,  ob  und  inwieweit  die  Ausgestaltung  des 

Nebenbahmietzes  im  Wege  der  Ländergesetzgebung  anzustreben,  oder  ob 

auch  in  Zukunft  dem  Staate  allein  die  maßgebende  Einflufsnahme  auf  die 

Ausgestaltung  des  Nebenbahnnetzes  vorzubehalten  sei. 
1. 

Ein  Ueberblick  über  das  Wesen  sowie  den  Erfolg,  der  von 

den  Ländern   Steiermark.  Böhmen  und  Galizien  beschlossenen  Gesetze 
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durfte  vielleicht  zunächst  geeignet  sein,  zur  Klärung  der  —  allem  An- 

scheine nach  —  an  einem  kritischen  Punkte  angelangten  Nebenbahnfrage 

beizutragen. 

Durch  das  Gesetz,  betreffend  die  Förderung  des  Lokalbahnwesens  in 

Steiermark  vom  11.  Februar  18901).  wurde  ausgesprochen,  dafs  die  Aus- 

führung der  im  allgemeinen  Landesinteresse  gelegenen  Lokalbahnen  durch 

die  Landesvertretung  zu  geschehen  habe,  dafs  weiter  die  Bau-  und  Betriebs- 

konzession entweder  von  dieser  selbst  erworben  oder  die  von  Privatunter- 

nehmungen  erworbenen  Konzessionen  zur  Durchführung  gebracht  werden. 

Das  Land  Steiermark  hat  zu  diesem  Zwecke  einen  gesondert  zu  verwal- 

tenden, im  Wege  eines  Landeseisenbahnanlehens  zu  beschaffenden  Lokal- 

eisenbahnfonds im  Höchstbetrage  von  10  Millionen  fl.  zu  bilden.  Dieser 

Fonds  kann  zum  Bau  von  Lokalbahnen  nur  dann  herangezogen  werden, 

wenn  die  Interessenten,  dann  der  Staut  oder  beide  zusammen  wenigstens 

ein  Drittel  des  Gesammterfordernisses  ä  fonds  perdu  oder  die  Uebernahme 

von  Stammaktien  zum  vollen  Neunwerth  zusichern:  oder,  wenn  von  den- 

selben auf  Konzessionsdauer  die  Verpflichtung  übernommen  wird,  für  den 

Fall,  dafs  die  Betriebsüberschüsse  der  Lokalbahn  zur  Bedeckung  der  vier- 

prozentigen  Verzinsung,  dann  der  Amortisationsquote  nicht  hinreichen. 

Zuschüsse  von  mindestens  drei  Achteln  des  Gesammterfordernisses  zu 

leisten.  Die  unmittelbare  Ueberwachung  des  Baues  und  Betriebes  erfolgt 

durch  das  auf  Grund  des  Gesetzes  vom  11.  Februar  1890  errichtete  Landes- 

eisenbahnamt,  unbeschadet  des  den  Staatsorganen  gesetz-  oder  konzessions- 

mäfsig  zustehenden  Aufsichtsrechtes.  Der  Betrieb  solcher  Lokalbahnen 

ist  in  der  Regel  durch  die  angrenzenden  Bahnverwaltungen,  erforderlichen  • 

Falls  in  eigener  Regie  zu  führen. 

Auf  Grund  des  erwähnten  Gesetzes  hat  der  steiermärkische  Landes- 

ausschufs  am  4.  März  1891  als  erste  Serie  4  000  000  fl.  des  in  90  Jahren 

rückzahlbaren  Landeseisenbahnanlehens  von  10  Millionen  fl.  mit  dem  Zinsfufse 

von  4  %  zum  Kurse  von  98  °/o  begeben  und  den  Erlös  für  den  Bau  der 

Linien:  1.  Kapfenberg  -  Seebach,  2  Stainz— Wieselsdorf.  53.  Pöltschach — 

Gonobitz,  4.  Cilli — Wöllan  bestimmt. 

In  dem  ersten  Berichte,  welchen  der  Landesausschufs  über  die  Durch- 

führung des  Lokalbahngesetzes  im  Jahre  1890  vorlegte,  hat  derselbe  nach- 

stehende „leitende  Grundsätze"  entwickelt: 

„Als  leitender  Grundsatz  für  die  Beurtheilung  vorhandener 

Projekte  oder  Neuaufstellung  solcher  wurde  hingestellt,  dafs  die 

nach  dem  Gesetze  vom  11.  Februar  1890  herzustellenden  Eisenbahn- 

linien wirkliche  Lokalbahnen  darstellen  und  daher  dem  entsprechend 

1   .Siehe  Anlüge  A. r»-r 
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nur  unter  Berücksichtigung  der  konkreten  oder  voraussichtlichen 

Verkehrsbedürfnisse  ausgestattet  werden  sollen.  Es  wurde  daher 

im  Auge  behalten,  dafs  die  sonach  herzustellenden  Nebenbahnen 

iiu  allgemeinen  nicht  Durchzugslinien  oder  gar  Konkurrenzunter- 

nehmungen  gegenüber  den  bestehenden  Hauptbahnen,  sondern 

vielmehr  Zufuhrswege  zu  diesen  sein  sollen,  durch  welche  sowohl 

d^r  Verkehr  der  Hauptbahnen  belebt,  als  auch,  und  zwar  in  erster 

Linie.  Handel  uud  Wandel  in  den  in  Betracht  kommenden  Gebieten 

gehoben  und  die  Industrie  konkurrenzfähig  gemacht  wird,  zum 

besten  aller  Betheiligten.  Schon  bei  der  Feststellung  dieses  Grund- 

satzes mufste  sieb  der  Gedanke  aufdi äugen,  ob  für  diese  lokalen 

Saugadern  nicht,  von  der  bisher  in  Oesterreich  ziemlich  allgemein 

üblich  gewesenen  Konstruktionsart  der  Nebenbahnen  abgegangen 

und  zu  einein  Bahnsystem  gegriffen  werden  sollte,  welches  sowohl 

hinsichtlich  des  Baues,  als  auch  hinsichtlich  des  Betriebes  geringere 

Kosten  verursacht,  umsomehr  als  sonst  bei  der  Bodengestaltung 

der  Steiermark  nur  wenige  Nebenbahnen  wirtschaftlich  gerecht- 

fertigt wären,  und  schwieriger  zugänglichen  oder  verkehrsarmeren 

Gegenden  nie  die  Segnungen  einer  Eisenbahnverbindung  zuge- 

wendet werden  könnten.  Diese  Frage  mufste  um  so  ernster  ge- 

nommen werden,  als  bei  Berathung  des  Lokalbahngesetzes  sowohl 

im  Schnfce  des  Sonderausschusses  für  Eisenbahnangelegenheiten, 

als  auch  im  Landtage  selbst  ausdrücklich  betont  wurde,  dafs  dem 

Lande  aus  seiner  Kisenbahnaktion  keine  Opfer  erwachsen  sollen: 

dem  entsprechend  wurde  auch  ein  Zusatz  zum  §  4  angenommen, 

wonach  der  Ertrag  der  Bahnen  und  die  Beitrage  der  Interessenten, 

die  vierprozentige  Kapitalsverzinsung  summt  Amortisationsquote 

der  vom  Lande  iu  der  Bahn  investirten  Summe  möglichst  sicher 

stellen  sollen.  Es  hätte  somit  bei  Festhaltung  an  dieser  voll- 

kommen gerechtfertigten  und  wesentlichsten  Bestimmung  des  Ge- 

setzes vom  IL  Februar  1890  und  bei  Festhalten  an  dein  bisherigen 

System  der  Herstellung  von  Lokalbahnen  in  Oesterreich  dem  Land- 

tage keine  Vorlage  hinsichtlich  des  Ausbaues  von  Lokalbahnen 

unterbreitet  werden  können,  nachdem  die  Interessenten  durchwegs 

nicht  in  der  Lage  gewesen  wären,  für  die  nach  dem  klaren  Wort- 

laut des  Gesetzes  zu  verlangenden  Beitragsleistungen  aufzukommen, 

und  in  den  wenigsten  Fällen  auf  eine  materielle  Unterstützung 

der  Staatsverwaltung  —  zum  mindesten  nicht  in  gröfserem 

Mafse  —  gerechnet  werden  kann.  Es  wäre  somit  nichts  erübrigt, 

als  dem  Landtage  zu  berichten,  dafs  auf  Grundlage  des  Lokulbahn- 

gesetzes  unter  den  obwaltenden  Verhältnissen  keine  Lokalbahnen 
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erbaut  werden  können;  dafs  jedoch  ein  derartiger  Bericht  weder 

den  Intentionen  des  Landtages  noch  den  berechtigten  Wünschen 

der  Bevölkerung  nach  Verbesserung  der  Verkehrsverhältnisse  ent- 

sprochen hätte,  liegt  auf  der  Hand.  Diese  Momente  drängen  dazu, 

in  mehreren  Füllen  die  Schmalspur  zur  Anwendung  zu  bringen, 

welche  bei  möglichst  geringer  Inanspruchnahme  der  Interessenten- 

schaft und  ohne  Opfer  des  Landes  die  Herstellung  von  Neben- 

bahnen ermöglichen  sollte." 

Ueber  die  bisherige  Wirksamkeit  des  steiermärkischen  Gesetzes  ist 

Folgendes  zu  bemerken: 

Der  Landesausschufs  hat  die  Konzessionen  für  die  Linien: 

1.  Cilli— Wöllan,  normalspurig.     .    .  Länge  40  km, 

2.  Pöltschach— Gonobitz,  schmalspurig.  „     15  „  , 

3.  Stainz— Wieselsdorf.            „  „     11  „  , 

4.  Kapfenberg— Seebach.         „  „     23  „  , 

5.  Murthalbahn.                    „  „     76  „ 

erworben.  Von  diesen  Linien  befinden  sich  1,  2,  3  bereits  im  Betriebe, 

wübrend  4.  5  im  Bau  begriffen  sind.  Die  finanzielle  Sicherstellung  dieser 

Linien  ist  in  folgender  Weise  durchgeführt,  worden : 

1.  Cilli- Wöllan. 

Die  Linie  ist  37.*  km  lang.  Der  BahnHügel  Hundsdorf — Skalis  ist 

l.t;  km  lang.  Der  geringste  Halbmesser  beträgt  200  m,  die  höchste  Steigung 

10  für  das  Tausend.  Die  Bahn  ist  normalspurig.  Die  ursprünglich  den  Inter- 

essenten dieser  Linie«  den  Kohlenbergbauuntemehmern  D.  F.  v.  Lapp  und 

E.  Clemensievich,  verliehene  Konzession  wurde,  sobald  das  steiermärkische 

Landeseisenbahngesetz  insLeben  trat,  dem  steiermärkischen  Landesausschufs 

übertragen.  Das  Anlagekapital  beziffert  sich  auf  2,7  Millionen  fl.,  das  ist 

67  500A.  für  das  km.  während  das  jährliche  Zinsen- und  Tilgungserforder- 

nifs  112  000  fl.  beträgt.  Das  Baukapital  wurde  dem  Landeseisenbahnfonds 

entnommen,  wogegen  die  genannten  Kohlenbergbauunternehraer  sich 

verpflichteten,  während  eines  Zeitraumes  von  10  Jahren  gegen  Zu- 

gestehung entsprechender  Tarifermäfsigungen  für  den  Fall  einer  höheren 

als  vierprozentigen  Verzinsung  die  Garantie  für  volle  vierprozentige  Ver- 

zinsung und  Tilgung  des  Anlagekapitales  persönlich  hypothekarisch 

zu  übernehmen,  zu  welchem  Behufe  auf  die  Schallthaler  Kohlenwerke 

eine  Hypothek  von  1200000  11.  an  erster  Stelle  eingetragen  wurde. 

Für  die  weitere  Konzessionsdauer  wurde  eine  Garantie  sichergestellt, 

deren  Höhe  nach  Ablauf  der  ersten  10  Jahre  nach  Mafsgabe  des 

durchschnittlichen  Reingewinnes  während  dieser  Periode  festgestellt  wird, 
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mindestens  aber  das  gesetzliche  Minimum  —  Zuschüsse  bis  zu  mindestens 

3/»  des  jährlichen  Gesaramterfordernisses  —  betragen  mul's,  auch  ist  die 
Höhe  des  hypothekarisch  sicher  zu  stellenden  Bedeckungskapitales  für 

diesen  Fall  mit  800000  fl.  vereinbart.  Diese  Garantien  werden  nur  inso- 

lange  gewährt,  als  die  Balm  wirklich  Landesbahn  ist  und  mit  ihrem  An- 

lagekapital den  Eisenbahnfonds  belastet,  während  sie  für  den  Fall  der 

Bildung  einer  Aktiengesellschaft  nach  Ablauf  von  10  Jahren  und  bei  Ver- 

staatlichung oder  gänzlicher  Veräufserung  der  Bahn  erlöschen.1) 

Die  Uebertragung  der  Konzession  au  den  Landesausschufs  erfolgte 

mit  Allerh.  Entsehliefsuug  vom  16.  April  1891,  und  in  dieselbe  sind  so 

ziemlich  alle  Begünstigungen  in  dem  im  Reichslokalbahngesetze  gegebenen 

Maximalausmafse  —  die  Konzessionsdauer  mit  90  Jahren  —  aufgenommen. 

Bezüglich  der  Betriebsführung  wurde  ein  Vertrag  mit  der  Südbahn  abge- 

schlossen, wonach  dieselbe  für  die  Betriebsführung  eine  jährliche  Entschä- 

digung erhält  und  zwar  bis  zu  einer  Roheinnahme  von  290000  fl.  von 

30  °/o  der  letzteren,  bei  einer  den  Betrag  von  290  000  0.  übersteigenden 

Bruttoeinnahme  aufser  30  °/ogem  Antheil  von  87  000  fl.  noch  '20  %  von 

dem  Ueberschu88e  über  290000  fl.,  zum  mindesten  aber  74  000  fl.  für  das 

Jahr:  ferner  verpflichtete  sich  die  Südbahngesellschaft,  von  der  Schallthaler 

Kohlenbergbauunternehmung  jährlich  miudestens  100000  t  Regiekohle 

während  der  ersten  5  Betriebsjahre  abzunehmen.  Die  Gesammteinn ahmen 

im  ersten  Betriebsjahre  1892  betrugen  rund  173  000  fl.,  welchen  Gesammt- 

ausgaben  von  80000  fl.  gegenüberstehen,  sodafs  diese  Linie  einen  Rein- 

ertrag von  93000  fl.  ergab,  welcher  einer  Verzinsung  von  3,ti  %  des  An- 

lagekapitals gleichkommt.  Der  Betriebskoeffizient  stellt  sich  sonach  auf 

4H,j  °/0.  Der  ausgewiesene  Abgang  wird  von  dem  Besitzer  der  Schall- 

thaler Kohlenbergwerke  zu  bestreiten  sein,  sodafs  also  das  von  dem 

Landeseisenbahnfonds  investirte  Kapita!  seine  volle  Verzinsung  und  Tilgung 

gefunden  hat. 

2.    Pöltschacli  -Gonobitz. 

Die  schmalspurige  Lokalbalm  Pöltschacli— Gonobitz.  für  welche  die 

Konzession  unterm  14.  Mai  1892  ertheilt  worden  ist,  wurde  am  20.  De- 

zember 1892  dem  Verkehr  übergeben.  Die  Kosten  dieser  Linie  werden 

mit  350000  fl.  (für  1  km  ungefähr  23000  fl.)  veranschlagt.  Die  Spur- 

weite beträgt  0,7<>  m,  die  höchste  Steigung  10  für  das  Tausend,  die  mittlere 

Steigung  3,ti  für  das  Tausend,  der  geringste  Halbmesser  liOiii,  die  gröl'ste 

'i  Im  Jahre  1893  hat  der  Landtag  beschlossen,  behufs  Rückzahlung  des  au* 

dem  Landeseisenbahnfonds  für  die  Linie  Cilli— Wöllan  investirten  Kapital»  vierpio- 

ientige  Prioritif tsobligationen  im  Höchstb« tr.i^e  von  2  -  Millionen  fl  auszngeben. 

Diese  werden  vom  Lande  garantirr. 
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Geschwindigkeit  25  km  in  der  Stunde.  Bei  dieser  Linie  hat  sich  die 

Bezirksvertretung  Gonobitz  verpflichtet,  für  den  Fall,  dafs  die  Betriebs- 

überschüsse der  Baiin  in  einem  Jahre  für  die  Verzinsung  und  Tilgung  des 

Anlagekapitals  nicht  ausreichen  sollten,  Zuschüsse  bis  zum  Höchstbetrag 

von  6  300A.  zu  leisten.  Aufserdera  verpflichtete  sich  die  Bezirksvertretung 

zur  unentgeltlichen  Ueberlassung  des  für  die  ßahnanlage  erforderlichen 

Grund  und  Bodens.  Der  Betrieb  wird  von  der  Südbahngesellschaft  auf 

Grund  einer  besonderen  Vereinbarung  gegen  Vergütung  der  Selbstkosten 

nach  einem  von  dem  Landeseisenbahnamte  angeregten  und  vom  Handels- 

ministerium genehmigten  Betriebssysteme  geführt.  Das  auf  das  geringe 

Mafs  beschränkte  Betriebspersonal  der  Lokalbahn,  mit  Ausnahme  des 

der  Anschlufsstation  Pöltschach,  ist  Personal  der  steiermärkischen  Landes- 

bahnen, untersteht  jedoch  während  der  Dauer  des  Betriebsvertrages, 

welcher  jährlich  kündbar  ist,  der  betriebt ührenden  Verwaltung.  In  den 

beiden  Lokalbahnstationen  Heiligengeist  und  Gonobitz  sind  keine  eigent- 

lichen Beamten,  sondern  nach  dem  Vorbilde  deutscher  Lokalbahnen  Bahn- 

agenten bestellt,  welche  den  Dienst  gegen  Ueberlassung  der  Natural- 

wohnung  sowie  eines  Lokales  zum  Betrieb  einer  Restauration  und  gegen 

Bezahlung  einer  Provision  von  dem  Porto  der  Frachteinnahmen  besorgen. 

Der  Dienst  in  der  Anschlufsstation  wird  durch  das  Personal  der  Südbahn 

gegen  eine  geringfügige  Pauschalvergütung  besorgt,  und  der  Vorstand  der 

Station  Pöltschach  funktionirt  gleichzeitig  als  Betriebsleiter. 

Die  Südbahn  hat  für  die  Dauer  ihrer  Konzession  auf  eine  Antheil- 

nahme  der  Lokalbahn  an  der  Verzinsung  des  von  ihr  in  der  Station 

Pöltschach  investirten  Bankapitals  verzichtet  und  weiter  auch  der  Lokal- 

bahn für  den  Transport  des  zum  Betriebe  erforderlichen  Materials  auf  den 

Strecken  der  Südbahn  den  jeweiligen  Regietarifsatz  eingeräumt.  Der  letzte 

Bericht  des  Landeseisenbahnamtes  veranschlagt  die  Gesammtbetriebsaus- 

guhen  dieser  Linie  mit  10000  fl.  für  das  Jahr. 

Diese  Linie  ist  11.4  km  lang  mit  0,7h  m  Spurweite,  der  kleinste 

Halbmesser  beträgt  100  m.  die  höchste  Steigung  10j;  für  das  Tausend.  Die 

Anlagekosten  betragen  270  000  fl.  und  das  Zinsen-  und  Tilgungserforder- 
nifs  11000  fl. 

Die  Interessenten  haben  sich  zu  einer  jährlichen  Garantie  von  5200  fl. 

ausser  den  Zinsen  des  verlorenen  Beitrages  von  40000  fl  verpflichtet. 

Ks  steht  somit  bei  dieser  Linie  für  die  erforderliche  Bedeckung  eines 

Abganges  ein  Betrag  von  68000  fl.  zur  Verfügung.     Diese  Linie,  für 

welche  die  Konzession  unterm  14.  Mai  1892  ertheilt  worden  ist,  wurde 

am  27.  Movember  1892  dein  Verkehr  übergeben.    Der  Betrieh  wird  von 

3.   Preding- Wieselsdorf-  Stalnz. 
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der  Südhahngesellschaft  auf  derselben  Grundlage  wie  Pöltsehach— Gonohitz 

geführt. 

4.    Kapfeiiherg— Seebacb-  Au. 

Die.se  Linie,  für  welche  unterm  15.  September  1892  die  Konzession 

ert heilt  wurde,  befindet  sich  derzeit,  im  Bau  und  dürfte  im  Frühjahr  1894 

eröffnet  werden.  Die  Linie  ist  22,6  km  laug,  die  Spurweite  beträgt  0,76  m. 

die  höchste  Steigung  25  für  das  Tauseud,  der  kleinste  Halbmesser  80  m. 

das  Bauerfordernifs  TCO  000  fl.  Die  Sicherst ellung  dieser  Linie  ist  in  der 

Weise  erfolgt,  dafs  die  Interessenten  die  Verpflichtung  übernommen  haben, 

für  den  Fall,  dass  die  Erträgnisse  der  Lokalbahn  nicht  voll  für  die  Ver- 

zinsung und  Tilgung  des  Anlagekapitals  ausreichen  sollten.  Zuschüsse  im 

Höchstbetrage  von  jährlich  12  OCX)  fl.  zu  leisten.  Aufserdem  kamen  für 

diese  Lokalbahn  in  Betracht  verlorene  Beiträge  von  zusammen  17  000  fl. 

und  die  unentgeltliche  Ueberlassung  eines  grofsen  Theiles  der  von  der 

Bahn  zu  okkupirenden  Grundfläche,  sodafs  diese  Beiträge  zusammen 

mit  30001»  fl.  bewerthet  werden  können. 

5.  Mm-thal-Kahii. 

Diese  Linie  (Unzmarkt— Mauterndorf)  ist  76  km  lang,  hat  eine  Spur- 

weite von  0,76  m.  der  kleinste  Halbmesser  beträgt  100  m,  die  höchste  Steiguug 

25  für  das  Tausend:  das  Anlagekapital  beträgt  2  340000  fl.  oder  31  00U  fl. 

für  das  km;  die  finanzielle  Sicherstellung  weicht  bei  dieser  Linie  von  den 

vorhergehenden  insofern  ab,  als  aus  diesem  Anlafs  eine  eigene  Aktien- 

gesellschaft gebildet  wird,  weil  diese  die  geeignete  rechtliche  Grundlage 

für  die  finanzielle  Betheiligung  des  Staates  sowie  des  benachbarten  Kron- 

landes Salzburg  bietet.  Das  Anlagekapital  von  2340  000  fl.  zerfallt  in 

1400000  fl.  Priorität«-  und  1140000  fl.  Stammaktien.  Von  dem  Priori- 

tätsaktienkapital übernimmt  der  steiermärkische  Landeseisenbahnfonds 

1380000  fl.,  das  Land  Salzburg  20000  fl.:  von  den  Stammaktien  hingegen 

übernimmt  das  Land  Salzburg  60 000  fl..  die  Lokalinteressenten  480000  fl., 

die  Staatsverwaltung  100000  fl. 

Wegen  des  Ausbaues  weiterer  5  Linien  hat  der  Landesausschufs  mit 

der  Staatsverwaltung  gewisse  prinzipielle  Vereinbarungen  getroffen,  welche 

jedoch  noch  der  Genehmigung  des  Keiehsrathes  unterliegen.  Demgemäfs 

hat  die  Staatsverwaltung,  welche  sich  bisher  nur  bei  der  Murthalbahn 

finanziell  betheiligte,  unter  bestimmten  Voraussetzungen  sich  bereit 

erklärt,  die  4prozentige  Zinsen-  und  Tilgungsgarantie  zu  übernehmen 

bei  Zeltweg— Wolfsberg       bis  zum  Höchstbetrage  von  1500000  fl. 

„   Unterdrauburg-Wöllan   „     „  „  „    1200000  „ 

„   der  Sauerbrnnnerbahn     „  „  „      300000  „ 
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Die  Linie  Neuberg — Maria/eil  wäre  vom  Lande  aus  den  Mitteln  de* 

Eisenhahnfonds  zu  hauen,  jedoch  verpflichtet  sieh  die  Regierung,  nach 

Inbetriebsetzung  der  Bahn  die  Titres  zur  Selbst  Zahlung  zu  übernehmen. 

Hingegen  soll  die  Linie  llartberg— Aspang  auf  Staatskosten  zur  Ausführung 

gelangen. 

Mit  Berücksichtigung  dieser  Vereinbarung  stellt  sieh  das  Eisenbahn- 

programm des  Landes  Steiermark  folgendermafsen  dar: 

c 

I 
Urnen iiuuir  der  Bahn 

Wirkliches 

Anlagt» ~  kapitnl 

Kethcili- 

Kling  des 

Landt-s- 
•isenbahn- 

tonds 

Itt-tht'ili- gung 

I.audeafonds 

kn. 
«. 

tl. 

fl. 

Cilli-Wöllan  .   .   .  . 
40 

2  700000 2700  000 

Pültschaih-Oonobitz  . 
15 350 (KM» 350  Ol  10 Stainz  -Wiebelsdorf 

11 

270000 230  00O 

KaptVnbcrg-St'fbarb  . 

23 

700  000 
♦570000 

Mnrtbalbabn  ... 
76 

2 340  OttO 1400000 

Sauerbrumierbalm   .  . 

33 

1  520000 
Ii20000 

400  OtK» 
Unterdrauburg— Wüllan 37 3  000  OtK) 2800000 

Zeltweg- Wolfsberg  . 
51 

3  500000 3  000  000 

Neuberg-  Mariazell 

37 

aouoroo 2Ot)O0O 

Hartberg  - Aspang  .  . 

52 

7  800  00  > 

» 

300  (MO 

Summ«-    .  . 
375 

25  ISO  000 ll!)70  000 700000 

8.  1  .. 
„      4-  I 

4.  |  Ira  Hau: 

6. 

7.  « 
&  :*  .. 

n  SV 
9-'£ 

10. 

Bei  diesen  Linien  berechnet  sich  das  vom  Lande  investirte  Kapital, 

welches  in  den  Verträgen  keine  Sicherstellung  findet,  sondern  auf  das 

Reinert rägnifs  der  Bahnen  angewiesen  ist.  wie  folgt: 

l. 

bei 
Cilli — Wollan  .... 

mit 

rund fl. 

r 200  000 3. 

Stainz  —  Wieselsdorf  .  . 

« • 

120000 

4. 
Kapfenberg — Seebach  . 

»• 

400000 5. 
Muithalbahn  ... 

•• 

1400  000 

t;. •* 
Sauerbruiinerbahn    .  . 

• . •• 

>• 

620000 

7. 

•1 

Unterdrauburg— Wöllan 

■• 

iGOOOOO 
8. 

•• Zelt  weg— Wolfsberg  .  . 

•• 

i  500000 
U. 

•■ Neuberg -Mariazell  .  . 
•• 

200000 

10. •• 
Hartberg—  Aspang   .  . 

HOOOOO 

Summe  . 
•  • 

fl.  6340  000 
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Nach  dieser  vom  Landesausschusse  aufgestellten  Berechnung  wäre 

sonach  das  Land  Steiermark  bei  einem  Eisenhahnnetze  von  375  km  Länge 

und  einem  Anlagekapital  von  über  26  Millionen  Gulden  mit  einem  Betrage 

von  rund  6  Millionen  Gulden  im  Risiko. 

In  der  letzten  Session  des  Landtages  wurde  beschlossen,  einen  weiteren 

Betrag  von  1,6  Millionen  Gulden  für  die  Murthal  bahn  aus  dem  Lokalbahn- 

fonds zu  begeben.  Die  Summe  der  emittirten  Obligationen  erhobt  sich 

hiermit  auf  5/>  Millionen  Gulden. 

II. 

Nach  dein  Vorbilde  des  steiermärkischen  Gesetzes  hat  auch  der 

Landtag  von  Böhmen  auf  Antrag  des  ehemaligen  Reichsraths-Abgeordneten 

Dr.  Mattusch  ein  „Gesetz,  betreffend  die  Förderung  des  Eisenbahnwesens 

niederer  Ordnung4")  beschlossen,  welches  mit  17.  Deeember  1892  in  Wirksam- 

keit getreten  ist.  Dieses  Gesetz  weicht  jedoch  von  dem  steiermärkischen  in 

einem  wichtigen  Punkte  ab:  das  Eintreten  des  Landes  als  Konzessionär 

oder  als  Bauunternehmer  soll  nämlich  in  Böhmen  nur  ganz  ausnahms- 

weise erfolgen,  während  die  Anwendung  der  Zinsengarantie  als  Grundsatz 

aufgestellt  wird. 

Das  Gesetz  läfst  die  Möglichkeit  der  Wahl  zwischen  verschiedenen 

Arten  der  Unterstützung  der  Nebenhahnen  frei. 

Diese  Arten  der  Unterstützung  zerfallen  in  zwei  Hauptkategorien: 

I.  Materielle  Unterstützung  an  Privateisenbahnunternehmungen  (§2). 

II.  Ausführung  der  Bahn  durch  das  Land  (§  3). 

Zu  l.    Die  materielle  Unterstützung  von  privaten  Unternehmungen 

kann  auf  folgende  Art  gewährt  werden: 

1.  durch  Garantirung  des  Zinsertrages  und  der  Tilgung  der  von  der 

Unternehmung  ausgegebenen  Prioritätsobligationen  bis  zu  70% 

des  Bauaufwandes,  oder 

2.  durch  Gewährung  eines  direkten  Landesdarlehens  bis  zu  70°/o 
des  Bauaufwandes. 

Neben  den  unter  1  und  2  angeführten  Arten  kann  sich  das 

Land  durch  Garantirung  der  zur  Ergänzung  des  Bauaufwandes  auszu- 

gebenden Prioritätsaktien  oder  durch  Uebernahme  von  Priorität^-  oder 

Stammaktien  in  vollem  Nennwerthe  betheiligen  (§  2.  letzter  Absatz). 

Diese  Betheiligung  ist  neben  den  unter  1  und  2  bezeichneten  Unter- 

stützungsarten, welche  als  die  Hanptarten  der  Unterstützung  von  Bahnen 

niederer  Ordnung  nach  den  Intentionen  des  zitirten  Gesetzes  anzusehen 

sind,  nur  als  eine  supplementäre  Unterstützung  gedacht. 

1    Siehe  Anlaire  IJ.  uihl  Ar.liiv  181)3  >.  3*3. 
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Beide  Unterstützungsarten  setzen  voraus,  dal*  die  Interessenten  oder 

der  Staat  oder  einer  von  beiden  Theilen: < 

a)  entweder  verlorene  Beiträge  um  Bauaufwande  in  der  Höhe  von 

wenigstens  25%,  «der  durch  Cebernahme  von  Stammaktien  zum 

vollen  Nennwerth  zusichern. 

b)  oder  die  Verpflichtung  übernehmen,  für  den  Fall,  dafs  die  jährlichen 

Betriebsüberschüsse  der  Bahn  nicht  ausreichen  sollten,  zur  Ver- 

zinsung und  Tilgung  des  Anlagekapitals  Zuschüsse  bis  zu  minde- 

stens 3  8  dieses  jährlichen  Erfordernisses  zu  leisten. 

Bei  beiden  erwähnten  Unterstützungsarten  kann  der  Landtag  im 

Sinne  des  §  4  des  Gesetzes  die  Durchführung  des  Baues  in  der  Verwaltung 

des  Landes  beschliefsen. 

Zu  IL  Die  Ausführung  der  Bahn  kann  auf  Grund  einer  vom  Landes- 

ausschusse zu  erwerbenden  oder  in  Durchführung  einer  dritten  von  Per- 

sonen erworbenen  Konzession  erfolgen,  jedoch  sollen  auch  in  diesem  Falle 

Beiträge  der  Interessenten  und  des  Staates  mindestens  in  der  im  §  2  des 

zitirten  Gesetzes  festgesetzten  Höhe  beansprucht  werden. 

Die  Wahl  zwischen  den  erwähnten  verschiedenen  Uuterstützungsarten 

wird  ohne  Zweifel  von  den  besonderen  Verhältnissen  jedes  einzelnen  Falles 

abhängen ;  nichtsdestoweniger  hat  sich  der  Landesaussehufs  mit  der  Frage 

beschäftigt,  ob  nicht  die  eine  oder  andere  Art  im  allgemeinen  als  die 

vortheilhaftere  bezeichnet  werden  könne. 

Diese  Frage  wurde  insbesondere  mit  Rücksicht  auf  das  steierische 

Landesgesetz  vom  11.  Februar  1890.  welches  dem  Gesetze  vom  17.  Dezem- 

ber 1892  als  Vorbild  diente,  einem  Studium  unterzogen.  Obgleich  das 

steierische  Gesetz  als  Hauptart  der  Unterstützung  den  Bau  und  Betrieb 

der  Nebenbahnen  durch  da*  Land  auf  Grund  eigener  Konzession  vor- 

schreibt, so  kann  auch  nach  diesem  Gesetze  der  Fall  eintreten,  dafs  zum 

Zwecke  des  Baues  und  Betriebes  der  Bahn  eine  Aktiengesellschaft  er- 

richtet wird,  und  zwar  dann,  wenn  die  Beiträge  der  Interessenten  in  der 

Zeichnung  von  Stammaktien  bestehen,  aber  auch  in  diesem  Falle  wird  der 

Bau  der  Bahn  und  die  Besorgung  der  Geschäfte  der  Aktiengesellschaft 

vom  Lande  durchgeführt,  welches  auf  Grund  seiner  Betheiligung  am  An- 

lagekapitale in  dieser  Gesellschaft  die  entscheidende  Stimme  hat.  Ein 

solcher  Fall  ist  zum  Beispiel  bei  der  Murthalbahn  eingetreten.  Das  System 

der  Zinsengarantie.  welches  in  dem  böhmischen  Gesetze  in  den  Vorder- 

grund gestellt  wird,  ist  jedoch  nach  dem  steierischen  Gesetze  von  vorn- 

herein ausgeschlossen,  wenngleich  dasselbe  in  einem  vorgerückten  Stadium 

ebenfalls  angewendet  wird:  so  zum  Beispiel  haben  wir  gesehen,  wie  das 

Land  Steiermark  die  Lokalbahn  Cilli  -Wfillan  zunächst  aus  den  Mitteln 

des  Lokaleisenbahnfonds  gebaut  hat  und  nunmehr,  nachdem  diese  Linie  sich 
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in  Betrieb  befindet,  das  aufgewendete  Baukapital  durch  Ausgabe  von  mit 

4°/o  verzinsliehen,  vom  Lande  garantirten  Obligationen  /u  refundiren  beab- 
sichtigt. 

Die  Gesetzgebung  des  Kronlandcs  Böhmen  hat  diesen  Standpunkt  nicht 

angenommen  und  zwar  begründete  dies  der  Landesausschufs  in  folgender 

Weise :  es  kann  nicht,  geleugnet  werden,  dafs  der  Bau  und  die  Leitung 

des  Betriebes  beim  Garantiesystem  siel»  theil weise  der  Ingerenz  des  Landes 

entziehen,  denn  die  demselben  nach  §  8  des  Gesetzes  zustehende  Ueber- 

wachung  des  Baues  und  Betriebes  kann  niemals  so  intensiv  wirken  wie 

die  Ausfuhrung  des  Baues  und  Betriebes  in  der  Verwaltung  des  Landes. 

Andererseits  erfordere  aber  das  steiermarkische  System  den  Aufwand 

gröfserer  Kapitalien  seitens  des  Landes,  weil  das  gesummte  von  den  Inter- 

essenten nicht  gedeckte  Anlagekapital,  somit  in  der  Regel  der  gröfsere 

Theil  desselben,  durch  das  Land  gedeckt  werden  mufs.  Werde  dem  gegen- 

über erwogen,  dafs  die  Finanzirung  von  Eisenbahnen  bei  Anwendung  des 

Garantiesystems  mit  unbedeutenden  Geldmitteln  durchgeführt  werden 

könne,  so  entfallt  eine  der  wichtigsten  der  gegen  das  Garantiesystem  er- 

hobenen Einwendungen. 

Das  Land  Böhmen  hat  somit  in  der  Frage  der  finanziellen  Sieher- 

stellung  der  Nebenbahnen  dasselbe  System  angenommen,  welches  seit 

mehreren  Jahren  auch  vom  Staate  in  Uebung  erhalten  wurde. 

Bezüglich  der  Durchführung  dieses  Gesetzes  hat  der  Landtag  be- 

schlossen, ein  mit  höchstens  4°/o  verzinsliches  Landesanleben  bis  zur 

Summe  von  10  Millionen  Gulden  aufzunehmen.  Eiue  sehr  wichtige  Er- 

gänzung hat  dieses  Gesetz  durch  eine  gleichzeitig  mit  der  Landesbank  des 

Königreiches  Böhmen  getroffene  Vereinbarung  gefunden,  wonach  dieselbe 

Darlehen  zum  Baue  von  Nebenbahnen  gewährt,  welche  mit  4  °/o  verzins- 

lich sind.  Als  berathendes  Organ  des  Landesausschusses  in  den  Angelegen- 

heiten des  Eisenbahnwesens  niederer  Ordnung  wurde  ein  Landeseiseubahn- 

lath  eingesetzt,  welcher  aus  14  Mitgliedern  besteht,  die  sich  aus  dem 

Landesausschufs.  aus  den  Handelskammern  und  aus  dem  Landeskulturrath 

zusammensetzen.  Mit  Rücksicht  auf  den  vorzeitigen  Schlufs  des  Landtages 

war  dieser  bis  jetzt  nicht  in  der  Lage,  in  Bezug  auf  die  Durchführung  des 

Gesetzes  weitere  Beschlüsse  fassen  zu  können. 

Im  Prinzip  dieselbe  Tendenz  verfolgend,  seinem  Wesen  nach  jedoch 

von  den  Gesetzen  der  Kronländer  Steiermark  und  Böhmen  abweichend 

hat  das  Kronland  Galizien  ebenfalls  „ein  Gesetz,  betreffend  die  Unter- 

stützung von  Eisenbahnen  niederer  Ordnung.44  ')  beschlossen,  welches  am 

17.  Juli  1893  in  Wirksamkeit  getreten  ist.    Dieses  Gesetz  ist  das  Ergebnifs 
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einer  im  Vorjahre  abgehaltenen,  aus  den  verschiedensten  Interessenten  und 

Fachkreisen  zusammengesetzt  gewesenen.  Enquete.  Der  Landtag  ist  von 

der  Ansicht  ausgegangen,  dal's  die  Ausführung  des  Baues  von  Nebenbahnen 
vorerst  der  Privatunternehmung  zu  überlassen  wäre,  die  Unterstützung  der- 

selben nach  genauer  Prüfung  der  Projekte  zu  erfolgen  hätte.  Mafsgebend  für 

diesen  Beschluß;  war  die  Erwägung,  dafs  das  Land  vorläufig  das  erforder- 

liche Personal  zur  Durcbführung  des  Baues  in  eigener  Verwaltung  nicht 

erhalten  könne.  Zum  Zwecke  der  Prüfung  der  Projekte,  der  Ueberwaehung 

des  Baues  sowie  zur  Führung  der  notwendigen  Geschäfte  hat  der  Landes- 

ausschufs  die  Errichtung  eines  Eisenbahnbüreaus,  ferner  die  Errichtung 

eines  Landeseisenbahnrathes  nach  einem  eigenen  Organisatimisstatute  be- 

schlossen. Der  Landesausschufs  wurde  ferner  beauftragt,  vom  .Jahre  1894 

angefangen  durch  30  Jahre  zur  Unterstützung  von  Eisenbahnen  niederer 

Ordnung  je  300 (XX)  fl.  in  das  Landesbudget  einzustellen.  Von  "Wichtigkeit 
ist  auch  hier  die  in  Aussicht  genommene  Mitwirkung  der  galizischen 

Landesbank,  welche  eine  eigene  Eisenbahnkreditabtheilung  errichten  wird. 

Hiernach  wird  die  Landesbank  Darlehen  für  den  Bau  von  Nebenbahnen 

gewähren  und  diese  Anlehen  in  Eisenbahnobligationen  ausbezahlen,  deren 

Gesammtsumme  den  Betrag  von  15  Millionen  Gulden  nicht  überschreiten 

darf.  Diese  Obligationen  werden  vom  Lande  garantirt.  Die  Eisenbahn- 

darlehen werden  ertheilt: 

a)  an  den  Staat  und  das  Land  gegen  Schuldbriefe  zum  Zwecke  der 

Erlangung  von  Baufonds  für  die  zu  erbauenden  Bahnlinien  sowie 

zum  Zwecke  der  Einzahlung  von  Prioritätsaktien  für  die  Aktien- 

gesellschaften, welche  sich  zum  Zwecke  von  Eisenbahnbauten  kon- 
sti  tili  reu  sollten; 

b)  an  Privateisenbahngesellschaften  gegen  auf  den  Eisenbahnlinien 

hvpothezirte  Schuldbriefe,  oder  gegen  Verpfändung  der  von  der 

Gesellschaft  ausgegebenen  Prioritäten.  Die  Zuerkennung  eines 

Darlehens  kann  in  der  Regel  nur  durch  einen  vom  Landtag  be- 

stätigten Besch  luls  der  Landesbank  erfolgen.  Die  Notwendigkeit 

der  Genehmigung  des  Landtages  entfallt,  wenn  es  sich  um  Bahnen 

handelt,  deren  Keinerträgnifs  vom  Staate  oder  vom  Lande  garan- 

tirt ist. 

III. 

Die  Bestrebungen  der  Kronländer  Steiermark.  Böhmen  und 

Gali/ien.  den  Ausbau  des  Nebenbahnnetzes  im  eigenen  Wirkungskreise 

herzustellen,  sind  nicht  ohne  Widerspruch  geblieben.  Einzelne 

Kronläuder  und  sognr  das  durch  die  Tarifpolitik  so  sehr  begünstigte 

Mähren,  ferner  Niederösterreich  und  Schlesien,  nahmen  ähnlichen  Bestre- 
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billigen  gegenüber  von  vornherein  eine  ablehnende  Halt  ung  ein.  Dieser  Stand- 

punkt findet  eine  gewisse  Begründung  in  dem  Umstände,  dafs  der  weitaus 

gröfsteTheil  der  Bahnen  in  Oesterreich  entweder  direkt  oder  indirekt  auf  Staats- 

kosten (durch  Gewährung  von  Zinsengarantie)  gebaut  wurde,  ohne  dafs  die 

Interessenten  auch  nur  einen  Kreuzer  zur  Herstellung  dieser  Bahnen  beige- 

tragen haben.  Alle  diese  Zahlungen  wurden  aus  dem  gemeinsamen  Steuer- 

säckel bestritten  und  jeder  Steuerträger  mutete  dazu  beitragen  ohne  Rück- 

sicht darauf,  in  welcher  Gegend  eine  Bahn  gebaut  wurde.  Dabei  war  es 

allerdings  nicht  zu  vermeiden,  dafs  einzelne  Steuerträger  dadurch  begünstigt 

wurden,  indem  zuerst  in  ihrer  Gegend  eine  Bahn  gebaut  worden  ist.  Die 

anderen  konnten  sich  mit  dem  Gedanken  trösten,  dafs  im  Laufe  der  Zeit 

auch  an  sie  die  Reihe  kommen  werde,  unter  ähnlichen  Bedingungen  eine 

Bahn  zu  bekommen.  Im  Abgeorduetenhause  hat  dieser  Standpunkt  durch 

den  Abgeordneten  der  Städte  Mies  und  Kladrau,  Dr.  Stöhr.  einen  sehr 

prägnanten  Ausdruck  gefunden.  Der  genannte  Abgeordnete  sagte:  nun 

kommt  plötzlich  die  hohe  Regierung  und  sagt:  ich  werde  jetzt  zu  einem 

anderen  System  übergehen:  nach  diesem  müssen  die  Adjazenten,  welche 

eine  Bahn  haben  wollen,  diese  mehr  oder  weniger  selbst,  bezahlen,  auch 

das  betreffende  Land  mute  dazu  beitragen.  Dies  scheint  mir  eine  grofse 

Ungerechtigkeit,  die  man  denjenigen  auferlegt,  welche  durch  eine  grofse 

Reihe  von  Jahren  mit  ihren  Steuergeldern  dazu  beigetragen  haben,  dafs 

überall  auf  Staatskosten  Bahnen  gebaut  wurden,  und  jetzt,  wo  sie  selbst 

eine  Bahn  benöthigen ,  schwere  Geldopfer  aufbringen  sollen,  während 

diejenigen,  welche  das  Glück  haben,  an  auf  Staatskosten  erbauten  Bahnen 

zu  sitzen,  solche  erhalten  haben,  ohne  einen  Kreuzer  beigetragen  zu  haben. 

Dieses  System  würde  weniger  hart  empfunden  werden,  wenn  der  Begriff  von 

Lokalbahnen  in  der  That  nur  auf  den  lokalen  Verkehr  eingeschränkt  würde. 

Dies  ist  aber  leider  nicht  der  Fall.  Es  wird  von  der  Regierung,  sobald  irgend 

ein  Projekt  auftaucht,  dasselbe  unter  den  Gesichtswinkel  einer  Lokalbahn 

gebracht,  und  es  werden  selbst  solehe  Bahnen  als  Lokalbahnen  bezeichnet, 

welche  in  keinem  Lande  der  Well  als  solche  betrachtet  werden. 

Eine  weitere  Einwendung,  welche  gegen  die  Länderorganisation 

erhoben  wurde,  ist  in  den  staatsrechtlichen  Verhältnissen  Oesterreichs 

begründet,  indem  befürchtet  wird,  dafs  die  Einflutenahme  der  Länder 

auf  dem  Gebiete  des  Nebenbahnwesens,  die  föderativen  Bestrebungen 

in  Oesterreich  unterstützen  könute.  Der  Schöpfer  des  skdermärkischen 

Landeseisenbahngesetzes.  Graf  Wurmbrand,  hat  diesem  Vorwurfe  in 

seiner  am  8.  März  1893  im  Abgeordnetenhause  gehaltenen  Rede  zu  be- 

gegnen versucht,  indem  er  sagte,  es  sei  ein  ungeheurer  Unterschied 

zwischen  dem  Prinzipe  vier  autouomen  Verwaltung  und  den  föderativen, 

politischen  Bestrebungen.    Dieser  Unterschied  sei  so  grofs,  dafs  er  sich  in 
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manchen  Fallen  geradezu  als  ein  Gegensatz  darstellt.    Trotzdem  Graf 

Wurmbrand  als  einer  der  hervorragendsten  Führer  der  deutsch-zentrali- 

stischen  Partei  gilt,  ist  der  von  ihm  vertretene  Standpunkt  von  mafsgeben- 

den   Mitgliedern   dieser  Partei   angefochten  worden.     Es  läfst  sich  in 

der  That  nicht  leugnen,  dafs  das  Verkehrswesen  in  Oesterreich  durchaus 

einer  einheitlichen  Leitung  bedarf  und  dies  im  höchsten  Grade  von  den 

Eisenbahnen  gilt.    Mag  auch  eine  Lokalbahn  hauptsächlich  aus  örtlichen 

Interessen  entstehen  und  diese  hierbei  in  erster  Linie  in  Betracht  kommen, 

so  wird  man  doch  schwer  zugeben  können,  dafs  die  Entscheidung  oder 

auch  nur  eine  malsgebende  Einflufsnahme  auf  das  Lokalbahnwesen  der 

ausschliefslichen  staatlichen  Bestimmung  entzogen  werde.    Der  Begriff  der 

Lokalbahn  läfst  sich  ebensowenig  genau  fixiren,  als  sich  bestimmen  läfst, 

wie  lange  eine  Linie  lokalen  Interessen  zu  dienen  berufen  sein  werde. 

Was  heute  eine  Lokalbahn  ist,  kann  morgen  eine  Weltbahn  werden:  was 

nur  lokalen  Interessen  zu  dienen  scheint,  kann  den  grofsen  Interessen  der 

Eisenbahnpolitik  sowie  strategischen  Rücksichten  unwiderbringlichen  Schaden 

beifügen.    Es  wird  diesen  Einwendungen  gegenüber  darauf  verwiesen,  dal's 
die  Zentralregierung  das  Aufsichtsrecht  hat  und  dafs  sie  oder  das  Kriegs- 

rainisterium  früher  befragt  werden  müssen,  dafs  der  Handelsminister  auch 

weiterhin  den  Einflufs  auf  Konzessionsertheilung  ausübt.    Man  darf  jedoch 

nicht  übersehen,  dafs  in  dem  Augenblicke,  wo  Landesbahnen  gegründet. 

Landeseisenbahnämter  errichtet.  Landeseisenbahnräthe  gebildet  werden,  ein 

gewichtiger  Faktor  hinzutritt,  der  das  Kräfteverhaltnifs  verschiebt,  die 

Zentralgewalt  schwächt,  ihre  Entscheidung  nachtheilig  beeinflufst,  zumal 

wenn    man   die  finanziellen   Opfer  die   Länder  aufbringen  läfst.  Wer 

könnte   der   Zentralgewalt   die   Kraft   zumuthen,  eine  dem  staatlichen 

Verkehrswesen  weniger  entsprechende  Bahn  nicht  zu  konzessioniren.  wenn 

da«  Land  die  Mittel  hierzu  bewilligt  und  das  Landeseisenbahnamt  durch 

Erwerbung  der  Vorkonzession.  durch  die  Verhandlungen  mit  den  Inter- 

essenten alle  die  Gelüste  nach  Errichtung  einer  solchen  Bahn  wachgerufen 

hat?    Es  können  sich  politische  Situationen  ereignen,  wo  der  Staat  sich 

in  einen  Gegensatz  zu  den  Wünschen   einzelner  Länder  überhaupt  zu 

stellen  vermag.    Solange  ein  Projekt  von  Interessenten  gewünscht  wird, 

die  noch  dazu  das  Geld  nicht  haben,  um  die  Bahn  zu  bauen,  ist  der 

Widerstand  der  Zentral regierung  leicht.    Einem  Bauwerber,  wie  dem  Landes- 

aussehufs  gegenüber,  der  überdies  noch  das  Geld  hergiebt.  wäre  ein  Wider- 

stand schwer.1)  Neben  den  föderalistischen  Bestrebungen  würde  aber  auch 

der  Nationalitatenkampf  eine  so  weitgehende  EinHul'suahme  der  Länder 

'j  ̂ iehe  -xarh  die  jüngsten  Bestrebungen  de»  englischen  Handelaamtes,  die  Be- 

fugnisse in  Bezug  auf  den  Bau  neuer  Linien  zu  erweitern  in  Keinnuinn's  der  Verkehr 
in  London  ltffc»  iV7. 
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auf  die  Entwicklung  des  Lokalbahnwesens  bedenklich  erscheine«  lassen. 

Ein  solches  Hedenken  besteht  allerdings  weniger  in  Steiermark  oder  Gali/ien 

als  in  Böhmen,  Mähren  oder  Schlesien.  Das  hat  aueli  Graf  Wurmbrand 

in  seiner  am  <S.  März  gehaltenen  Rede  zugegeben,  indem  er  selbst  der 

Befürchtung  Ausdruck  gab,  dafs  gewisse  Landtage  vielleicht  duivh  ihre 

nationale  Majorität  nicht  so  vornrtheilsfrei  in  der  Vertheilung  der  Eisen- 

bahnen sein  konnten  als  andere. 

Allein  abgesehen  von  diesen  Erwägungen  allgemeiner  Natur  sind 

auch  eine  Reihe  sachlicher  Bedenken  gegen  die  Organisation  des  Neben- 

bahnwesens durch  die  Länder  geltend  gemacht  worden.  Von  mir  ist  an 

anderem  Orte1)  darauf  hingewiesen  worden,  dafs  durch  die  Betheiligung 

des  Landes  bis  zu  2/s  des  Anlagekapitals,  sei  es  durch  den  Bau  der  Bahnen 

in  eigener  Regie  oder  durch  Gewährung  der  Zinsengarantie,  ein  unsicherer 

Kaktor  in  das  Landesbudget  eingeführt  wird,  dessen  Einflufsnahme  auf 

die  Gestaltung  der  Landesfinanzen  sich  vorläufig  gar  nicht  absehen  lasse. 

Die  Aufgaben  der  Länder  auf  dem  Gebiete  des  Schulwesens,  der  Landes- 

kultur und  der  Strafsenerhaltung  sind  so  weit  gehend,  ihre  Einnahmen 

im  Gegensatz  zu  den  Staatseinkünften  aber  derart  begrenzte,  dafs  das 

Eintreten  der  Kronländer  in  das  Gebiet  der  Eisenbahnbauunternehmung 

als  nicht  berechtigt  angesehen  werden  kann.  Bei  aller  Anerkennung  der 

Bestrebungen  des  steiermärkischen  Landeseisenbahnamt.es,  beim  Bau  und 

Betrieb  der  Bahnen  die  weitgehendste  Sparsamkeit  anzuwenden,  wird  es 

»loch  vergebens  gegen  die  Individualität  der  Eisenbahn  ankämpfen,  welche 

es  mit  sich  bringt,  dafs  eine  im  Laufe  der  Zeit  zur  Blüthe  gelangende 

Eisenbahnlinie  in  den  ersten  Jahren  ihrer  Entwicklung  ein  ungünstiges 

Ergehnifs  liefert.  Es  wird  daher  das  auf  begrenzte  Einnahmen  ange- 

wiesene Landesbudget  selbst  bei  der  grOfsten  Vorsicht  auf  eine  unsichere 

Grundlage  gestellt,  und  der  geringste  Nachtheil  dieses  Systems  wird  der 

sein,  dafs  andere  Bedürfnisse,  deren  Befriedigung  naturgemäfs  in  den 

Bereich  der  autonomen  Landesverwaltung  fällt,  zurückgestellt  werden  müssen. 

Ks  ist  bemerkenswert!!,  dafs  dieser  Standpunkt  nunmehr  auch  im  Lande  Steier- 

mark selbst  seine  Vertreter  gefunden  hat.  So  hat  der  Direktor  der  Graz— 

Kolludier  Eisenbahn,  Herr  Roch  litzer.  welcher  die  Grazer  Handelskammer 

im  Landtage  vertritt,  in  seinem  letzten  Bericht  Folgendes  ausgeführt:  Das 

Land  ist  nach  dem  I.andeseisenbahngesetz  zu  hervorragend  an  der  Kapital- 

beschaffung für  die  Landesbahnen  betheiligt.  Der  Staat  schliefst  sich  gänz- 

lich aus  und  die  Garantie  der  Gemeinden  und  Bezirke  läfst  eine  übergrofse 

Belastung  derselben  befürchten,  welche  im  ungünstigsten  Falle  wohl  oder 

')  Siehe:   lhV  finanzielle  Ni<  Herstellung  des  Lokalbahnbaues  in  Oesterrcn  h. 
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übel  das  Laud  zum  Sehlufs  theilweise  oder  ganz  wird  übernehmen  müssen.1) 

Andererseits  mufs  sieh  das  Land  in  Folge  Landeseisenbahngesetzes  viel 

zu  sehr  auf  den  Standpunkt  des  Unternehmers  stellen  und  den  allgemein 

volkswirtschaftlichen  Standpunkt  zurückdrängen,  d.  h.  es  kann  nur  solche 

Bahnen  fördern,  die  finanziell  ein  günstiges  Ergebnifs  erwarten  lassen  und 

mufs  von  der  Erbauung  von  Bahnen  zurücktreten,  wenn  sie  ein  günstiges 

lürgebnifs  nicht  voraussetzen  lassen,  mögen  sie  volkswirtschaftlich  auch 

noch  so  nothwendig  und  wünschenswert)!  erscheinen.  Die  ungleiche 

Vertheilung  der  Lasten  bei  Fertigstellung  der  Landesbahnen  ist  das 

Hauptbedenken,  welches  mich  bei  der  Eisenbahnaktion  des  Landes  nach 

dem  gegenwärtigen  Gesetze  erfüllt."  Diesen  Bedenken  ist  der  Landes- 

hauptmann von  Steiermark  Reichsraths -Abgeordneter  Graf  Wurmbrand 

im  Abgeordnetenhause  entgegengetreten.  Er  warf  die  Frage  auf:  was 

kann  das  Land  verlieren,  wenn  es  in  dieser  Weise  10  Millionen  anlegt?  und 

antwortete:  „Wir  haben  gehört,  dafs  in  Belgien  im  grofsen  genommen 

Tausende  von  Kilometern  Lokalbahnen  durchschnittlich  2  bis  3  %  tragen. 

Unser  Kalkül  steht  nun  so:  wenn  die  Bahn,  die  wir  gebaut  haben.  21/*  °/o 

trägt,  sind  unsere  4% igen  Prioritäten  gedeckt  und  die  Stammaktien,  die 

ein  Drittheil  des  Kapitals  bilden,  bleiben  unverzinslich.  Trägt  die  Bahn 

mehr  als  %.  dann  sind  die  Stammaktien  gedeckt.  Nehmen  wir  an, 

sie  trägt  nicht  21/-.»  °/o«  sondern  nur  2  °/o  und  es  verliert  das  Land  V*  0/o> 

so  macht  das  bei  10  Millionen  50000  hV'  Seitdem  diese  Berechnung  vom 

Grafen  Wurmbrand  dem  Abgeordnetenhause  mitgetheilt  wurde,  haben  die 

Tliatsacben  dieselbe  bereits  widerlegt.  Während  nämlich  der  Bericht  des 

Landesausschusses  für  das  Jahr  189Ü  hervorheben  konnte,  dafs  die  Linie 

Cilli — Wöllan  im  ersten  Jahre  eine  Verzinsung  von  3,»»  %  ergeben  habe, 

zeigt  der  Ausweis  für  die  ersten  5  Monate  des  Jahres  18!*3  eine  Abnahme 

der  Einnahmen  um  31  °/o-  Dieser  Rückgang  in  den  Einnahmen  ist  auf 

eine  Grubenkatastrophe  in  den  SchallÜialer  Kohlenbergwerken  zurückzu- 

führen und  durfte  wohl  nur  eine  vorübergehende  Erscheinung  bilden.  Es 

ist  auch  richtig,  dafs  das  Laud  mit  Rücksicht  auf  die  von  den  Gruben- 

besitzern ausnahmsweise  übernommene  Garantie  der  4  °/oigen  Verzinsung 

des  Anlagekapitals  für  die  ersten  10  Jahre  einen  Nachtheil  nicht  erleiden 

kann.  Allein  zeigt  dieser  Fall  nicht  deutlich,  wie  die  Schwankungen  des 

Geschäfts-  und  Industriebetriebes  in  erster  Linie  bei  den  Eisenbahnen  zum 

')  In  Steiermark  giebt  es  Gemeinden,  die  nahezu  200%ige  Umlagen  einheben. 

Das  Landesbudget  für  1893  weist  einen  Abgang  aus  von  2  671  365  fl.  Zur  Bedeckung 

dieses  Abgänge«  hat  der  Landtag  beschlossen:  die  Einhebung  einer  33  Ii  igen  Umlage  auf 

siimmtliche  direkten  Steuern  und  Zuschlüge  im  präliminirten  Betrage  von  6200242  fl., 

ferner  die  Einhebung  von  Landesauflagcu  auf  den  Verbranch  von  Bier.  Branntwein, 

Wein,  Fleisch  und  VVeinniost. 
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Ausdruck  kommen,  und  wie  die  ganz  ernstliche  Gefahr  besteht,  dafs.  im  Falle 

die  Betheiligung  des  Landes  einen  gröfseren  Umfang  annehmen  würde,  das 

Gleichgewicht  im  Landesbudget  von  einer  Störung  bedroht  werden  könnte? 

Eine  systematische  Lösung  der  Nebenbahnfrage  kann  sich  aber  unmöglich 

über  die  Individualität  der  Eisenbahnen  hinwegsetzen ,  mufs  vielmehr  für 

den  Ausbau  derselben  Grundlagen  schaffen,  welche  den  thatsächlichen 

Verhältnissen  Rechnung  tragen.  Auch  das  Ergebnifs  der  bereits  im  Be- 

trieb befindlichen  Schmalspurbahnen  Pöltschaeh  —  Gonobitz  und  Wiesels- 

dorf— Stainz  ist,  wenn  man  die  Verhältnisse  des  Landes  berücksichtigt, 

naturgemafs  ein  sehr  bescheidenes.  Die  beiden  Linien  in  der  Länge  von 

26  km  haben  bisher  eine  Monatseinnahme  von  ungefähr  2400  fl.;  veranschlagt 

man  die  gesammte  Jahreseinnahme  mit  29000  fl.  und  die  Betriebsausgaben 

mit  22  000fl.,  so  bleiben  7000  fl.  übrig  für  ein  Kapital  von  <i2OO0Ofl.. 

also  etwas  mehr  als  1  °/o 

Bei  diesen  Ergebnissen  müssen  überdies  die  Bedingungen  berücksichtigt 

werden,  unter  welchen  die  Südbahngesellschaft  den  Betrieb  der  steierischen 

Landesbahnen  übernommen  hat;  so  hat  die  Gesellschaft  sich  verpflichtet, 

den  Betrieb  der  Linie  Cilli— Wöllan  gegen  eine  Entschädigung  von  30  °/n 

der  Einnahmen  zu  führen  und  aufserdem  100000  t  Regiekohle  zu  über- 

nehmen. Die  Südbahngesellschaft,  die  einzige  in  den  Alpenländern  noch 

bestehende  Pi  ivateisenbahnunternehmung.  hat  diese  Zugeständnisse  gewährt, 

und  bei  dem  Umfang  des  Unternehmens  spielen  diese  wohl  keine  Rolle. 

Allein  bei  einer  etwaigen  Verstaatlichung  der  Südbahn  wäre  der  Staat  wohl 

kaum  in  der  Lage,  diesen  Betriebsvertrag  zu  übernehmen,  da  die  Verträge, 

welche  der  Staatsbetrieb  wegen  des  Betriebes  von  Lokalbahnen  abschliefst, 

in  der  Regel  nicht  unter  45  %  der  Einnahmen  gehen.  Bei  manchen  der 

im  Staatsbetrieb  stehenden  Lokalbahnen  bean>pruchen  die  Ausgaben  that- 

sächlich  bis  80  °/o  der  Einnahmen. 

In  Böhmen  und  Galizien  liegen  über  die  Durchführung  der  Lokal- 

bahngesetze bisher  noch  keine  Erfahrungen  vor.  Ist  das  finanzielle  Risiko 

für  Böhmen  bei  dem  Reichthum  dieses  Landes  vielleicht  weniger  bedenk- 

lich, so  überwiegen  hier  Bedenken  politischer  und  nationaler  Natur.  Dafs 

die  letzteren  nicht  unbegründet  sind,  geht  daraus  hervor,  dafs  schon  in  der 

letzten  Session  des  Landtages  seitens  der  jungczechischen  Mitglieder  ein 

Antrag  eingebracht  wurde,  wonach  in  den  Landeseisenbahnrath  kein  Deut- 

scher gewählt  werden  dürfe,  der  nicht  auch  der  czechischen  Sprache  mächtig 

wäre.  Nunmehr  tritt  an  den  Reichsrath,  der  leider  viele  Jahre  vorüber- 

gehen liefs,  ohne  für  das  Nebenbahnwesen  irgend  welches  Interesse  zu 

bekunden,  und  hierdurch  die  Landtage  geradezu  zur  Selbsthilfe  gedrängt 

hatte,  die  Aufgabe  heran,  zur  Frage  der  Regelung  des  Nebeubahnwesens 

Stellung  zu  nehmen. 
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IV. 

Die  Erwartungen,  welche  an  die  Wirksamkeit  der  von  den  Kion- 

läudern  beschlossenen  Nebenbahngesetze  geknüpft  werdeu.  sind  im  allge- 

meinen sehr  gering.  Konnte  es  in  Steiermark  der  starken  persönlichen 

Initiative  des  Landeshauptmanns  Grafen  Wurrabrand  gelingen,  die  Aktion 

überhaupt  bis  zu  einem  gewissen  Punkte  zu  führen,  so  darf  man  nicht 

übersehen,  dafs  die  Gesetze  in  Böhmen  und  Galizien  den  Bau  von  Neben- 

bahnen durch  das  Land,  wie  dies  in  Steiermark  der  Fall  ist,  in  letzte 

Linie  stellen  und  dafs  somit  das  Zustandekommen  neuer  Linien  auch  in 

Zukunft  von  der  Betheiligung  der  Privatunternehmung  abhängig  bleibt, 

deren  Eingreifen  im  wesentlichen  davon  abhängen  dürfte,  welche  Zuge- 

ständnisse und  Begünstigungen  von  reichswegen  für  den  Bau  von  Nebeu- 

bahnen  gewährt  werden.  Diese  Erwägung  sowie  der  Umstand,  dafs  die 

Mehrzahl  der  Kronländer  ein  selbständiges  Eingreifen  in  das  Gebiet  des 

Nebenbahn wesens  überhaupt  ablehnen,  lassen  es  als  ein  Gebot  der  Not- 

wendigkeit erscheinen,  dafs  der  Staat  in  unmittelbarer  Weise  seinen  Ein- 

flufs  auf  die  Entwicklung  des  Nebenbahnwesens  zum  Ausdruck  bringe. 

Eine  Debatte,  welche  im  Februar  dieses  Jahres  im  Abgeordnetenhause 

stattgefunden  hat,  ist  geeignet,  sowohl  über  den  Standpunkt,  welchen  die 

Regieruug  in  dieser  Frage  einnimmt,  als  auch  über  die  Haltung  der  Parteien 

einiges  Licht  zu  verbreiten.  Anläßlich  der  Verhandlung  über  die  Gesetz- 

entwürfe, hetreftend  die  Gailthalbahn  und  die  ostgalizischen  Eisenbahnen 

gab  der  Abgeordnete  Dr.  Kuss  im  Namen  der  deutschliberalen  Partei  eine 

Erklärung  ab,  dahin  gehend,  dafs  die  Regierung  vor  der  Beschluisfassung 

über  diese  Vorlagen  bindende  Zusicherungen  abgebe,  wann  und  unter 

welchen  grundsätzlichen  Bedingungen  sie  die  Ausführung  anderer  volks- 

wirtschaftlicher, mindestens  gleichwertiger  Bahnprojekte  sicher  zu  stellen 

gedenke.  Dr.  Russ  fügte  dieser  Erklärung  hinzu,  er  müsse  sein  Bedauern 

darüber  aussprechen,  dafs  das  Eisenbahnwesen  stockt  und  es  au  einer 

Organisation  des  Nebenbahnwesens  fehlt.  Auf  seinen  Antrag  hat  das 

Abgeordnetenhaus  einstimmig  nachstehende  Resolution  angenommen: 

Die  Regierung  wird  dringend  aufgefordert: 

1.  Eine  reichsgesetzliche  Erweiterung  und  Vermehrung  der  Zu- 

geständnisse und  Erleichterungen  für  den  Bau  von  Lokalbahnen 

der  verfassungsmässigen  Behandlung  zuzuführen: 

'1.  behufs  Sicherstellung  bauwürdiger  Lokalbahnen  die  angemessenen 

Kredite  in  Anspruch  zu  nehmen,  weiter  über  andere  ihr  vor- 

liegenden Projekte  nach  dem  Ergebnisse  ihrer  Prüfung  endgiltig  zu 

entscheiden,  sowie  Vorarbeiten  für  die  seitens  der  Interessenten 
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empfohlenen  Bahnverbindungen  durch  fachliche  Mitwirkung  nach 

allen  Kräften  zu  fordern: 

3.  die  systematische  Vervollständigung  des  Lokalbalinnetzes  in  ernste 

Erwägung  zu  ziehen  und  hierüber  dem  Abgeordnetenhause  im 

Herbste  1.  J.  Mittheilung  zu  machen. 

In  der  Debatte,  welche  sich  an  diesen  Antrag  knüpfte,  wendete  sich 

der  Handelsminister  Marquis  v.  Bacquehem  dagegen,  dafs  man  für  das 

gegenwärtige  Gesetz,  welches  der  Minister  ein  schwächliches  nannte,  die 

Regierung  allein  verantwortlich  machen  wolle.  Er  erinnerte  das  Ab- 

geordnetenhaus, dafs  die  Regierung  die  Absicht  gehabt  habe,  in  einem  der 

früheren  Gesetzentwürfe  eine  Ermächtigung  für  die  Regierung  aufzunehmen, 

durch  welche  der  Absehlufs  von  Betriebs  vertragen  erleichtert  worden  wäre: 

allein  der  Eisenbahnausschufs  sei  damals  einer  Stärkung  der  schwäch- 

lichen Gesetzgebung  in  diesem  Sinne  nicht  sehr  günstig  gewesen,  ja  ein- 

zelne Mitglieder  hätten  überhaupt  die  Kompetenz  der  Exekutive  zum 

Absehlufs  von  Betriebsvertragen,  insoweit  die  Staatsbanken  in  Betracht 

kommen,  bestritten  und  den  Wunsch  ausgesprochen,  die  Regierung  möge 

einen  jeden  Betriebsvertrag  dem  Hause  vorlegen.  Auf  die  Einwendung, 

dafs  beispielsweise  in  Ungarn  der  Handelsminister  gesetzlich  ermächtigt 

und  verpflichtet  sei,  300000  fl.  in  das  Budget  einzustellen,  bemerkte  der 

Handelsminister:  „Wenn  uns  eine  gesetzliche  Ermächtigung  in  dieser 

Richtung  zwar  nicht  vorliegt,  so  sind  wir  nicht  anders  vorgegangen.  Wir 

haben  als  Betheiligung  des  Staates  an  der  Kapitalbeschaffung  zum  Zwecke 

des  Baues  von  Privatbahnen  vom  Reichsrath  bewilligt  erhalten: 

im  Jahre  1889  ....    620000  fl. 

.,  181*)   7*20  000 
1891   ....    500  000  .. 

.,      1892  ....    55U000  „ 

.,     1893  .    .    .    .    650  000 

Nach  den  weiteren  Mittheilungen  des  Handelsministers  sind  im  Laufe 

des  Jahres  1892  196  Bewerbungen  um   Konzession  und  Gesuche  um 

materielle  Unterstützungen  zu  Projektvorlagen  vorgekommen     Ueber  die 

voraussichtlichen  Kosten  der  im  Eisenbahnausschufs  zur  Sprache  gebrachten 

Lokalbahnprojekte  bemerkte  der  Handelsminister  Folgendes:  die  Länge 

dieser  Projekte  wurde  mit  2 163  km  mit  einem  Kostenaufwande  von 

169  Millionen  Gulden  berechnet.    Bei  einem  Projekte  würde  das  Kilometer 

;iuf  367000  fl.  kommen.    Bei  den  übrigen  56  Bahnen  würde  das  Kilometer 

bei  9  Linieu  50000  bis  59000  fl.,  bei  25  Linien  60000  bis  160000  fl.  kosten. 

Hei  dieser  Berechnung  wurde  auf  die  Länder  Istrieu,  Galizien,  Dalmatien 

und  Görz  noch  keine  Rücksicht  genommen.     Ferner  sind  die  Kosten 

für  die  Ergänzung  des  Hauptbahnnetzes  (Tauernbahn,  Predilbahn  u.  s.  w.) 
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mit  130  Millionen  Gulden  hinzuzurechnen.  Zählen  wir  nun  ah  die 

Beitragsleistungen  des  Landes,  der  Interessenten  durchschnittlich  10% 

bei  den  Lokalhahnen,  5%  bei  den  Hauptbahnen,  rechnen  wir  dazu  die 

Geldbeschaffungskosten,  die  Interkalarzinsen  sowie  eine  voraussichtliche 

Verzinsung  des  Anlagekapitals  zwischen  lV*bis3°/0,  so  würde  die  Jahres- 

last für  die  Durchführung  des  gesammten  Programms  in  den  ersten  Jahren 

voraussichtlich  zwischen  8  bis  9  Millionen  fl.  betragen.  Der  Minister  be- 

dauerte, dafs  die  Abgeordneten  nicht  dieselbe  Ausführlichkeit,  in  welcher  sie 

die  volkswirtschaftliche  Seite  der  Frage  behandelten,  der  finanziellen  ge- 

widmet haben.  Nur  der  Abgeordnete  Jax  vertrat  die  früher  schon  von 

anderer  Seite  angeregte  Einführung  einer  Transportsteuer  zum  Zwecke  der 

Unterstützung  des  Baues  neuer  Linien. 

Der  von  ihm  gemachten  Zusage  gemäfs  hat  der  Handelsminister 

unterm  8.  Juni  1893  an  sämmtliche  Bahnverwaltungen  sowie  an  alle  die 

Faktoren,  welche  ihrerseits  bereits  Gelegenheit  hatten,  sich  mit  der  Frage 

einer  Abänderung  des  bestehenden  Lokalbahngesetzes  eingehender  zu  be- 

schäftigen, eine  allgemeine,  schriftliche  Umfrage  gerichtet  über  die  im 

Interesse  einer  wirksamen  staatlichen  Förderung  des  Lokalbahnbaues  im 

Wege  der  Reichsgesetzgebung  zu  gewährenden  Begünstigungen.  Hierbei 

wurde  das  Ersuchen  gestellt,  „um  Bekanntgabe  jener  im  gesetzlichen 

Wege  sicherzustellenden  und  neu  einzuführenden  Erleichterungen  und 

Zugeständnisse  in  Bezug  auf  die  Vorbereitung,  die  Anlage  und  den  Betrieb 

von  Lokal-  und  Strafsenbahnen,  welche  geeignet  sind,  jene  Details  klar- 

zustellen, welche  erforderlichenfalls  durch  das  neu  zu  erlassende  Lokal- 

bahngesetz unter  Aufrechterhaltung  des  Prinzipes  der  Anpassungsfähigkeit 

der  bezüglichen  Normen  gegenüber  den  besonderen  Fällen  in  den  admini- 

strativen Wirkungskreis  der  Regierung  zu  überweisen  wären."  Diese 

Umfrage  hat  das  Handelsministerium  auch  an  die  Landesausschüsse  ge- 

richtet. Vertreter  der  letzteren  sind  auf  Einladung  des  niederosterreichi- 

sehen  Landesausschusses  im  Monat  Juli  1893  in  Wien  zu  einer  Konfereuz 

zusammengetreten,  um  gemeinsam  in  dieser  Frage  vorzugeben.  Es  konnte 

jedoch  angesichts  der  verschiedenartigen  prinzipiellen  Stellung,  welche  die 

Landesausschüsse  in  Bezug  auf  die  Einflufsnahme  des  Landes  einnehmen, 

zu  einer  Verständigung  nicht  kommen.  Es  haben  sich  vielmehr  die  Landes- 

ausschüsse vorbehalten,  ihre  gutachtliche  Aeufserung  einzeln  abzugeben. 

Was  die  von  der  Regierung  in  Aussicht,  genommenen  Erleichterungen 

im  administrativen  Wirkungskreise  betrifft,  so  handelt  es  sich  vor 

allem  darum,  den  Abschlufs  von  Betriebsverträgen  zu  erleichtern,  von  der 

bisher  bestehenden  Minimalkostenvergütung  abzusehen  und  die  Kosten- 

vergütung mit  einem  gewissen  Prozentsatz  des  Bmttoerträguisses  zu  be- 

messen.   Des  weiteren  sind  gewisse  Leistungen,  welche  die  Anschlufs- 
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bauten,  die  Fahrparksbeistellungen,  die  Material  Verfrachtung  betreffen,  ins 

Auge  gefafst.  Endlich  scheint  die  Regierung  geneigt  zu  sein,  die  Vor- 
t heile,  welche  den  Staatsbahnen  aus  dem  Zustandekommen  der  Lokalbahnen 

erwachsen,  durch  1  n st radi rangen,  durch  Bewilligung  von  Frachtenantheilen 

ganz  oder  t  heil  weise  den  Lokalbahnen  zuzuweisen,  sowie  die  Vortheile, 

die  andere  Verwaltungszweige  als  z.  B.  die  Post-,  die  Strafsen-.  die  Forst- 

verwaltungen durch  das  Zustandekommen  von  Lokalbahnen  erhalten,  im 

Kapital  oder  in  Annuitäten  zuzuwenden.  Von  der  Aufrechnung  von  Kosten 

für  die  Zentralverwaltung,  sowie  für  die  Mitbenutzung  der  Ansehlufs- 

bahnhöfe  wäre  insolange  abzusehen,  als  die  Reinerträgnisse  der  Lokal- 

bahnen 4%  nicht  erreichen. 

Der  Erfolg  derartiger  administrativer  Erleichterungen  darf  nicht 

überschätzt  werden.  Es  unterliegt  keinem  Zweifel,  dafs  die  in  Aussicht 

genommenen  Zugeständnisse  die  Existenzbedingungen  der  schon  im  Be- 

trieb befindlichen  Nebenbahnen  wesentlich  erleichtern  werden:  allein  sie 

sind  kaum  geeignet,  auf  das  Zustaudekommeu  neuer  Linien  bestimmend 

einzuwirken.  Andererseits  aber  ist  die  österreichische  Eisenbahnpolitik, 

deren  Leitstern  das  Staatsbahnsystem  bildet,  aufser  Stande,  eine  Aende- 

rung  in  den  Konzessionsbedingnissen  eintreteu  zu  lassen,  die  wohl  eine 

regere  Betheiligung  der  Privatunternehmung  zur  Folge  haben  müfste. 

Eine  zielbewufste  Eisen bahnpolitik  wird  nicht  übersehen,  dafs  admini- 

strative Zugeständnisse,  wie  sie  vorhin  angeführt  wurden,  einen  aus- 

reichenden Impuls  für  die  Entwicklung  des  Nebeubahnwesens  nicht  zu 

bieten  im  Stande  sind,  sondern  die  Aufgabe  der  Staatsverwaltung  wird 

dahin  gerichtet  sein  müssen,  den  Bedingungen  für  die  Beschaffung  des 

Anlagekapitals  entsprechend  den  durch  das  gegenwärtige  Konzessions- 

verfahren gegebenen  Voraussetzungen  näher  zu  treten.  Zu  diesem  Zwecke 

wird  der  Staat  selbst  genöthigt  sein,  eine  Organisation  zu  schaffen,  die 

es  ermöglichen  würde,  allen  betheiligten  Faktoren  als  Staat.  Land  und 

Gemeinden  und  sonstigen  Interessenten  die  Mittel  für  den  Bau  von  Neben- 

bahnen sicherzustellen.  Anstatt  einen  Zustand  herbeizuführen,  wie  er 

durch  das  Gesetz  vom  Jahre  186o  in  Frankreich  hervorgerufen  wurde, 

wo  die  weitgehende  Einflufsnahme  der  Departements  und  der  General- 

räthe  eine  Anzahl  lebensunfähiger  Linien  hervorrief,  welche  dann  der  Staat 

übernehmen  mufste,  ist  es  Pflicht  des  Staates,  durch  seine  unmittelbare 

und  ausschliefsliehe  Einflufsnahme  auf  das  Zustandekommen  neuer  Linien, 

wie  sie  demselben  in  dem  Staatsgrundgesetze  vom  Jahre  1867  vorbehalten 

ist.  unabhängig  von  den  Sonderbestrebungen  einzelner  Länder.  Parteien  und 

Nationalitäten,  das  Verkehrsbedürfnifs  wahrzunehmen  und  zu  befriedigen. 

Für  eine  vom  Staate  durchzuführende  Organisation  des  Nebenbahnwesens 

waren  nachstehende  Grundsätze  mafsgebend:  Erstens  mufs  die  finanzielle 
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Hilfeleistung  des  Staates  für  den  Bau  von  Nebenbahnen  denjenigen  Theil  des 

Anlagekapitals  ins  Auge  fassen,  der  gegenwärtig  nicht  beschafft  werden  kann, 

weil  er  zunächst  ein  Erträgnifs  nicht  erwarten  läfst.  Ferner  wird  hierbei 

auf  die  Verhältnisse  aller  österreichischen  Kronländer  Bedacht  genommen 

werden  müssen,  also  auch  derjenigen,  deren  Landeskredit  auf  keiner  so 

hohen  Stufe  steht,  um  die  für  den  Nebenbahnhau  erforderlichen  Geldmittel 

unter  günstigen  Bedingungen  sicherstellen  zu  können. 

Es  unterliegt  keinem  Zweifel,  dafs  erst  eine  Organisation,  an  deren 

Spitze  die  Staatsverwaltung  steht,  es  ermöglichen  würde,  das  zum  Bau 

erforderliche  Kapital  unter  den  günstigsten  Zinsfufs Verhältnissen  zu  be- 

schaffen, während  die  von  den  einzelnen  Ländern  beabsichtigte  Ausgabe 

von  Nebenbahnschuldverschreibungen  nur  auf  einen  beschränkten  Markt 

wird  rechnen  können. 

Im  allgemeinen  wäre  bei  einer  vom  Staate  durchzuführenden  Organi- 

sation daran  festzuhalten,  dafs  die  Betheiligung  der  Länder  und  Gemeinden 

eine  obligatorische  zu  sein  hätte,  während  das  von  denselben  zu  über- 

nehmende finanzielle  Risiko  in  zweiter  Linie  stehen  mül'ste.  Diese  Auf- 

fassung stützt  sich  auf  die  Stellung,  welche  der  Staat  gegenüber  dem 

Eisenbahnwesen  bisher  stets  eingenommen  hat,  insofern  es  sich  bei  den 

jetzt  in  Frage  kommenden  Nebenbahnen  noch  um  integrirende  Bestand- 

teile des  Hanptbahnnetzes  handelt,  demgemafs  der  Staat  auch  bei  Kon- 

zessionirung  dieser  Linien  die  weitgehendsten  Rechte  in  Anspruch  nimmt. 

Diese  Auffassung  geht  ferner  von  der  Erwägung  aus,  dafs  die  Einnahmen 

der  Länder  und  Gemeinden  nicht  jenen  beweglichen  Charakter  besitzen, 

der  sie  befähigen  würde,  gröfsere  finanzielle  Verpflichtungen  im  Hinblick 

auf  den  Eisenbahnbau  einzugehen.  Für  eine  Organisation  des  Nebenbahn- 

wesens durch  den  Staat  wurde  allem  Anschein  nach  oin  mustergültiges 

Vorbild  in  der  Art  und  Weise  geschaffen,  wie  die  Wiener  Verkehrsaulagen 

sichergestellt  worden  sind.  Es  ist  in  diesem  Falle  eine  „Kommission  für 

Verkehrsanlagen"  eingesetzt  worden,  durch  welche  eine  Reihe  der  wichtig- 

sten Verkehrsanlagen  in  Wien  —  die  Stadtbahn,  die  Wienflufsregulirung, 

die  Regulirung  des  Donaukanals  sowie  die  Sammelkanäle  —  auf  der  Grund- 

lage der  finanziellen  Mitwirkung  von  Staat,  Land  und  Gemeinden  zur 

Ausführung  gelangen.  Eine  befriedigende  Lösung  der  Lokalbahnfrage  wird 

unseres  Erachtens  nach  nur  auf  demselben  Wege  zu  erreichen  sein. v. 

Es  mögen  zum  Schlufs  einige  Bemerkungen  gestattet  sein,  welche 

den  Einflufs  der  Tarifpolitik  auf  das  Nebenbahnwesen  betreffen.  Es 

besteht  in  Oesterreich  seit  der  Einführung  des  Lokalbahngesetzes  vom 

Jahre  1880  die  Gepflogenheit,  dafs  für  Nebenbahnen  im  allgemeinen  höhere 
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Tarife  zur  Einhebung  gelangen,  als  dies  hei  den  Hauptbahnen  der  Fall 

ist.1)  Demgemäß  lief«  sieh  die  Regierung  in  dem  Gesetze  vom  25.  Mai  1880. 

Art.  4  sowie  in  dem  Gesetze  vom  17.  Juni  1887,  Art.  Ii  ermächtigen,  bei 

Festsetzung  der  Tarife  für  Lokalbahnen  Ausnahmen  von  den  Bestimmungen 

des  Gesetzes  vom  15.  Juli  1877.  betreffend  die  Maximaltarife  für  die  Per- 

sonenbeförderung auf  den  Eisenbahnen  sowie  von  den  sonstigen  gesetz- 

liehen Vorschriften  über  das  Tarifwesen  eintreten  zu  lassen.  Die  Anwen- 

dung höherer  Einheitssätze  im  Verkehre  der  Nebenbahnen  wurde  begründet 

mit  den  gesteigerten  Betriebskosten  sowie  mit  der  Notwendigkeit,  die 

Rentabilität  und  somit  das  Zustandekommen  neuer  Linien  zu  begünstigen. 

Dieser  Standpunkt  ist  auch  dann  festgehalten  worden,  als  die  Regierung 

eine  grofse  Anzahl  von  Nebenbahnen,  die  durch  die  Privatunternehmung 

hergestellt  wurden,  dem  Staatseisenbahnnetze  einverleibt  hat  Es  lälst 

sich  jedoch  nicht  leugnen,  dafs  diese  differenzielle  Behandlung  gewisse 

Nachtheile  im  Gefolge  hat,  die  in  dem  Grade  zunehmen,  als  durch  die 

Herabsetzung  der  Tarife  auf  dein  Hauptbahnnetz  sowohl  seitens  der  Staats- 

banken als  der  Privatbahnen  die  schon  früher  vorhandene  Ungleichmäfsig- 

keit  in  den  Produkt ionshedingungen  verschärft  wird.  Den  Hinweis  auf  die 

höheren  Betriebskosten  könnte  man  allenfalls  gelten  lassen,  insolange  es 

sich  um  eine  Privatunternehmung  handelt,  welche  den  höheren  Tarif  als 

ein  aus  der  erworbenen  Konzession  entspringendes  Recht  in  Anspruch 

nimmt.  Vom  Standpunkt  des  Staatsbetriebes  wird  man  jedoch  mit  Recht 

auf  die  Verschiedenheit  in  den  Betriebskosten  der  einzelnen  Theile  des 

Staatsbahnnetzes  hinweisen,  welche  eine  einheitliche  tarifarische  Behand- 

lung sowohl  im  direkten  Verkehr  als  im  Lokalverkehr  nicht  verhindern. 

Die  differenzielle  Behandlung  der  durch  Nebenbahnen  bedienten  Verkehrs- 

gebiete beschränkt  sich  nicht  nur  auf  die  Verschiedenheit  der  Einheits- 

sätze, sondern  sie  wird  auch  bedingt  durch  das  auf  die  Hauptbahnen  be- 

schränkte System  des  Staffeltarifs.  Sowie  die  Anwendung  des  Staffeltarifs 

im  gemischten  Eisenbahnsystem  überhaupt  zu  ernsten  Bedenken  Anlafs  geben 

mufs.  so  treten  die  ungünstigen  Wirkungen  desselben  in  um  so  höherem 

Grade  zu  Tage,  wenn  durch  die  gesonderte  Tarifbildung  bei  jeder  einzelnen 

Lokalhahn,  ob  sie  sieh  im  Staats-  oder  Privatbetriebe  befindet,  die  Anzahl 

der  minder  werthig  behandelten  Verkehrsgebiete  erhöht  wird.  Es  hat  sich 

auf  diese  Weise  in  Oesterreich  ein  Zustand  herausgebildet,  wonach  Ver- 

kehrsgebiete erster  und  zweiter  Ordnung  geschaffen  wurden.  Die  Folge 

davon  ist,  dafs  die  Lokalbahnen  in  Oesterreich  nur  zum  geringen  Theile 

eine  Verbesserung  der  Produktionsbediugungen  herbeigeführt  haben;  in  der 

Hesel  haben  sie  sich  darauf  beschränkt,  die  Achsfracht  zu  ersetzen.  Aehn- 

1    siehe  Anlügen  T>.  E,  F  unri  G. 
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liehe  Einwendungen  sind  auch  im  steiermärkischen  Landtag  erhohen 

worden.  So  hat  in  der  Sitzung  vom  26.  April  1893  der  Abgeordnete 

Dr.  Sernitz  einige  besonders  drastische  Fälle  angeführt.  Es  beträgt  /.  B. 

die  Verfrachtung  der  Kohle  von  Wttllan  bis  Cilli  12  fl.  für  den  Waggon: 

während  die  Kohle  selbst  an  der  Grube  ebenfalls  12  fl.  kostet.  Hier/u 

bemerkte  Abgeordneter  Dr.  Sernitz:  „Die  Bahn  nimmt  soviel  für  die  Ver- 

frachtung ein  wie  der  Besitzer  für  alles  das,  was  er  zur  Gewinnung  der 

Kohle  aufwendet.  Der  Verkehr  wird  dadurch  beeinträchtigt,  und  es  ist 

der  hohe  Frachtsatz  doppelt  bedauerlich,  nachdem  die  Kohle  in  so  reich- 

lichem Mafse  vorhanden  ist.  Das  gilt  auch  bei  den  Tarifen  im  Personen- 

verkehre. Ich  bin  überzeugt,  die  Bahn  würde  mehr  verdienen  bei  billigen 

Tarifen.  Der  kleine  Mann,  der  mit  dem  Kreuzer  rechnen  mufs.  hat  von 

der  Balm  wenig  Vortheil.  Er  gebt  zu  Fufs.  oder  es  nehmen  sich  ;3  bis  4 

Personen  einen  Wagen,  wodurch  sie  noch  den  weiteren  Vortheil  geniefsen. 

dafs  sie  von  der  Fahrordnung  unabhängig  sind.  Ich  glaube,  dafs  durch 

die  höheren  Tarife  die  Aufgabe  der  Bahn  nicht  erfüllt  wird,  und  dafs  die 

Bevölkerung  den  erwarteten  Nutzen  nicht  geniefst."  Die  Herabsetzung 

der  Tarife  auf  den  Hauptbahnen  hat  sich  nach  zwei  Richtungen  hin  für 

den  Neben  bahn  verkehr  von  Nachtheil  erwiesen.  Einerseits  erschweren  du- 

gegenwärtigen  Tarife  das  Zustandekommen  neuer  Bahnen,  namentlich 

dann,  wenn  es  sich  um  Verbindungslinien  handelt,  deren  Tarif  bildunu 

durch  die  anstofsenden  Hauptbahnen  beeinflufst  wird,  andererseits  aber 

wirkt  das  gegenwärtige  Niveau  der  Tarife  im  Zusammenhange  mit  dem 

Staffeltarifsystem  ungünstig  auf  die  Entwicklung  des  schon  vorhandenen 

Nebenbahnverkehrs.  Wir  zweifeln  nicht,  dafs  sich  bald  die  Erkenntnis 

von  der  Notwendigkeit  der  Herstellung  eines  einheitlichen  Tarifniveaus 

auf  Haupt-  und  Nebenbahnen  wenigstens  innerhalb  bestimmter  Verkehrs- 

gebiete Bahn  brechen  wird.  Dem  Interesse  der  Gesammtproduktion  würde 

auch  dann  entsprochen  werden,  wenn  eine  solche  Tarifnivellirung  eine 

mäfsige  Erhöhung  der  Tarife  auf  den  Ilauptlinien  zur  Voraussetzung  haben 

müfste.  Es  wird  auf  die  Dauer  kaum  zu  rechtfertigen  sein,  dafs  mau  den 

neu  erschlossenen  Verkehrsgebieten  Erleichterungen  benimmt,  deren  sie 

doch  naturgemäl's  in  höherem  Grade  bedürfen,  als  die  seit  Jahrzehnten 
von  einer  Eisenbahn  durchzogenen  Gebiete.  Die  starke  Zunahme  des 

Konsums  in  Oesterreich  steht  längst  nicht  mehr  im  Verhältnisse  zur  Ent- 

wicklung der  Produktion,  eine  Erscheinung,  welche  in  der  Verschlechterung 

der  Handelsbilanz  ihren  zift'ermäfsigen  Ausdruck  findet.  Mehr  denn  je 
bedarf  die  Produktion  in  »liesein  Zeitpunkte  des  Impulses  verbesserter 

Verkehrsmittel. 

Wien,  im  August  1893. 
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Anlage  A. 

Gesetz  vom  11.  Februar  1890,  wirksam  für  das  Herzogthum 

Steiermark,  betr.  die  Forderung  des  Lokaleisenbahnwesens. 

8  l. 

Die  Ausführung  von  Lokalbahnen  Sekundärbahuen,  Viziualbahnen.  Dampt- 

tramwuys  n.  s.  w.,,  »leren  Notwendigkeit  vom  Standpunkte  des  allgemeinen  Laudes- 

interesses  aufaer  Zweifel  steht,  bezüglich  welcher  jedoch  dargethan  erscheint,  dafs 

die  Interessenten  linsbesondere  Gemeindeu,  Bezirke  und  Private]  aufaer  Stande  sind, 

die  erforderlichen  Geldmittel  im  ganzen  aufzubringen,  kann  auf  Grund  einer  vom 

Landesausschusse  zu  erwerbenden  besonderen  Bau-  und  Betriebskonzession,  oder  in 

Durchführunir  einer  von  Interessenten  oder  einer  Privatunternehmnng  erworbenen 

Konzession,  in  Geinälsheit  der  für  die  Konzessiouirung,  den  Bau  und  Betrieb  von 

Lokalbahnen  geltenden  gesetzlichen  Vorschriften  und  in  GeruaTsheit  der  Bestimmung 

dieses  Gesetzes  durch  das  Land  erfolgen. 

§  -J. 

Zu  diesem  Zwecke  wird  ein  vom  Landesfonds  abgesondert  zu  verwaltender 

und  zu  verrechnender  „Steierischer  Lokaleisenbahnfonds"  gebildet,  und  zwar: 

1.  durch  den  Erlös  eines  -Steierischen  Lokaleisenbahnanlehens-  im  Höchst- 

betrage von  10  Millionen  Gulden  in  Noten  österreichischer  Währung; 

2.  durch  die  dem  Lande  zufallenden  BetriebsUberscbüsse  der  auf  Grund  dieses 

Gesetzes  vom  Lande  erbauten  Lokalbahnen,  bezw.  durch  die  Erträgnisse  der 

vom  Lande  übernommenen  Lokalbahnprioritätsaktien; 

durch  die  Zuschüsse  und  Beiträge  der  Interessenten  (insbesondere  Ge- 

meinden, Bezirke,  Private)  oder  des  Staates  zum  Baukapital  der  einzelnen 
Lokalbahnen  (§  4^ 

4.  durch  die  Zinsen  der  zeitweise  vorhandenen  und  nicht  unmittelbar  zu  ver- 

ausgebenden Baarraitte); 

durch  den  Erlös  aus  dem  Verkauf  der  auf  Grund  dieses  Gesetzes  erbauteu 

Lokalbahnen  (§  9,  Punkt  3  ; 

6.  durch  die  Eingänge  aus  der  planmäßigen  Rückzahlung  oder  aus  dem  Ver- 

kaufe der  vom  Lande  übernommenen  Prioritätsaktien  von  Lokalbahngesell- 
schaften, endlich 

7.  aus  dem  Erlöse  in  Folge  der  Ausgabe  von  Prioritätsobligationen,  welche 

vom  Lande  in  Gemäfsheit  der  Bestimmungen  des  §  H  ausgegeben  werden. 

Die  unter  Zahl  5,  u  und  7  bezeichneten  Eingänge,  sowie  die  in  den  Bahn- 

erträgnissen \Punkt  2)  enthaltenen  planmäfsigen  Tilgungsquoten  des  Anlagekapitals 

jener  Lokalbahnen,  für  welche  keine  besonderen  Aktiengesellschaften  gebildet  werden, 

sind,  sofern  diese  Eingänge  nicht  in  neuen  Lokalbahnhauten  investirt  werden,  zur 

Tilgung  des  in  Punkt  1  angeführten  Landescisenhahnanlehens  zu  verwenden. 

Der  Lundcseisenbahnfonds  kann  über  Beschlufs  des  Landtages  (tj  9,  Punkt  7) 
insbesondere  im  Falle  des  Verkaufes  der  sämmtlichen  aus  demselben  errichteten 

Lokalbahnen  aufgelöst  und  mit  dem  Landesfonds  vereinigt  werden,  in  welchem  Falle 

auch  die  etwa  noch  bestehenden  Verpflichtungen  de*  Landeseis.-nbahnfoixls  auf  den 
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Landesfouds  übergehen.  Wenn  wider  Erwarten  der  Landeseisenbahufonds  znr  Be- 

deckung de»  Erfordernisse«  für  Verzinsung  und  Amortisation  des  Landeseisenbahn- 

an leben«  nicht  ausreichen  sollte,  ist  «1er  Abgang  vom  Lande  zu  bedecken. 

S  3. 
Aus  dem  nach  §  'j  zu  bildenden  Lokaleiseubahnfonds  sind  zu  bestreiten: 

1.  die  Kosten  der  betriebsfähigen  Herstellung  und  Ausrüstung  der  auf  Grund 

dieses  Gesetzes  auszuführenden  Lokalbahnen: 

2.  die  Kosten  für  allfällige  weitere  Investitionen  (Rekonstruktionen,  Er- 

weiterungsbauten und  Anschaffung)  auf  bereits  vollendeten  und  in  Betrieb 

gesetzten  ebensolchen  Lokalbahnen; 

3.  die  zur  Verzinsung  und  Tilgung  des  Landeseisenbahnanlehens  $  ±  Punkt  1) 

erforderlichen  Beträge,  und 

4.  die  Kosten  der  Verwaltung  des  Lokaleisenbahnfonds  einschließlich  jener 

des  zu  errichtenden  Landeseisenbahnamtes  i§  10). 

§4. 

Der  Lokaleisenbahnfonds  hat  die  Aufgabe,  die  Erbauung  von  Lokalbahnen 

wesentlichst  durch  eine  billige  Geldgebung  zu  ermöglichen.  Der  Ertrag  der  Bahnen 

und  die  Beiträge  von  Interessenten  sollen  die  4prozentige  Kapitalsverzinsung  sammt 

Amortisationsquote  der  vom  Lande  in  der  Bahn  investirten  Summen  möglichst  sicher- 
stellen ;  zu  dem  Ende  kann  der  Lokaleisenbahu fonds  zum  Baue 

einer  L okalbahn  nur  dann  herangezogen  werden,  wenn  Reitens 

der  Interessenten  und  des  Staates,  oder  seitens  eines  von 

beiden  T  Ii  eilen  allein,  entweder 

1.  Beiträge  zum  Baukapitale  in  der  Höhe  von  wenigstens  einem  Drittheile 

des  Gesammterlordernisses  a  fonds  perdu,  oder  gegen  Ueberlassung  von 

Stammaktien  des  Unternehmens,  welche  zum  vollen  Nennwerthe  zu  über- 

nehmen sind,  zugesichert  werden,  oder 

2.  anf  Konzessionsdauer  die  Verpflichtung  übernommen  wird,  für  den  Fall,  als 

die  jährlichen  Betriebsüberschüsse  der  in  Frage  kommenden  Lokalbahn 

zur  Bedeckung  des  Erfordernisses  für  die  4prozentige  Verzinsung,  sowie 

für  die  Tilgung  des  Anlagekapitals  innerhalb  9(t  Jahren  nicht  ausreichen 

sollten,  Zuschüsse  bis  zu  mindestens  drei  Achtel  vVs)  dieses  jährlichen  Ge- 
sammterfordernisses  zu  leisten. 

In  letzterem  Falle  können  an  Stelle  der  von  den  Interessenten  oder  dem  Staate 

übernommenen  Erträgnifsgarantie  zu  vereinbarenden  Kapitalsabfindungen  zu  Gunsten 

des  Lokaleisenbahnfonds  in  Baarem,  oder  durch  unentgeltliche  Grundabtretung, 

Lieferung  von  Materialien  und  sonstigen  Leistungen  treten. 

§5. 

Für  jene  Lokalbahnen,  deren  Baukapital  im  Sinne  der  Bestimmungen  des  §  4, 

Punkt  1  /um  Theile  durch  Kapitalsbeiträge  der  Interessenten  oder  des  Staates  auf- 

gebracht werden,  sind,  insofern  die  Beträge  gegen  Kefundirung  in  Stammaktien  und 

nicht  ä  fonds  perdu  zugesichert  werden,  besondere  Aktiengesellschaften  zu  bilden, 

und  erhält  da<  Land  für  den  von  denselben  aufzubringenden  Rest  des  Anlagekapitals, 

sowie  im  $  3.  ad  -j  vorgeseht-neu  Auslagen  Prioritätsaktien  mit  dem  Anspruch  auf 
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eine  4  prozentige  Verzugsdividende  sammt  Amortisationsquote  vor  den  Stammaktien 
»um  vollen  Nennwerthe. 

Die  Agenden  «lieser  Gesellschaften  sind,  fall*  dieselben  nicht  von  der  betriebs- 

führenden Eisenbahnverwaltnng  übernommen  werden,  vom  Landeseisenbahn- 

arate  (§  UM  zu  besorgen. 

In  den  Gesellschaftsstataten  ist  dafür  vorzusorgen,  dafs  die  Funktionen  des 

Vorstandes  dieser  Gesellschaften  als  Ehrenämter  unentgeltlich  versehen  werden. 

Die  im  Sinne  des  §  4,  Punkt  3  auf  Grund  einer  von  den  Interessenten  oder 

vom  Staate  zugesicherten  Erträgnifsgarantie,  oder  nach  §  4,  Punkt  1  auf  Grund  von 

Beitragen  a  fonds  perdu  ausgeführten  Lokalbahnen,  werden  unbeschadet  des  gesetz- 

und  konzessionsmilfsigen  Einlösung*-  und  Heimfallrechtes  des  Staates  für  Rechnung 

des  Landes  als  des  alleinigen  Konzessionärs  betrieben  und  verwaltet. 

Das  Land  ist  berechtigt,  bezüglich  solcher  Lokalbahnen  unter  Beobachtung  ge- 

setzlicher Vorschriften  und  mit  besonderer  staatlicher  Genehmigung  Prioritäts- 

obligationeu  auszugeben,  welche  mit  höchstens  4  %  verzinst,  innerhalb  der  Konzes- 

sionsdauer zurückgezahlt  und  ob  der  für  die  betreffende  Lokalbahn  eröffneten  Eisen- 

bahnbucheinlage sichergestellt  werden. 

§  7. 

Der  Bau  der  in  Geroäfsheit  dieses  Gesetzes  herzustellenden  Lokalbahnen  ist, 

sofern  derselbe  nicht  etwa  unter  unmittelbarer  Leitung  und  Ingerenz  der  Staats- 

verwaltung durchgeführt  werden  sollte,  gleich  den  Materiallieferungen  vom  Landes- 

ausschusse  in  einer  den  Interessen  des  Landes  entsprechenden  Weise,  und  zwar 

thnnliclist  im  Offertenwege  zu  vergeben. 

Der  Betrieb  solcher  Lokalbahnen  ist  in  der  Hegel  auf  Grund  von  durch  den 

Landesausscbufs  abzuschliefsenden  Betriebsverträgen  der  k.  k.  Staatseisenbahnver- 

waltung oder  der  Verwaltung  der  anschließenden  Hauptbahn  gegen  Vergütung  der 

eventuell  pauschalmäfsig  festzusetzenden  Betriebskosten  zu  übertragen,  bei  dem  Ab- 

gange einer  diesfälligen  Vereinbarung  aber  in  eigener  Regie  zu  führen. 

Die  unmittelbare  üeberwachung  des  Baues  und  Betriebes  der  auf  Grund  dieses 

Gesetzes  hergestellten  Lokalbahnen  erfolgt,  unbeschadet  des  den  Staatsorganen  gesetz- 

und  konzessionsniäfsig  oder  in  Folge  besonderen  Vorbehaltes  zustehenden  Aufsichts- 
rechtes durch  das  Landeseisenbahnamt. 

g  B. 

Für  jede  auf  Grund  dieses  Gesetzes  hergestellte  Lokalbahn  ist  eine  besondere 

Betriebsrechnung  zu  führen,  und  zwar  auch  dann,  wenn  für  dieselbe  keine  selbst- 

ständige Aktiengesellschaft  gebildet  wird.  Die  nach  diesen  Rechnungen  ermittelten 

Zuschufsbeträge  (§  4,  Punkt  l  unb  2)  sind  von  den  Verpflichteten  vorbehaltlich  der 

nachträglichen  Austragung  etwa  bei  der  Prüfung  der  Rechnung  durch  die  Staats- 

verwaltung sich  ergebender  Differenzen  innerhalb  der  ersteu  Hälfte  des  der  Rech- 

nungsperiode folgenden  Jahres  an  das  Landesobereinnehmeramt  in  Graz  einzuzahlen. 

Sollten  Interessenten  mit  ihren  Leistungen  im  Rückstände  bleiben,  so  ist  der 

Landesausscbufs  berechtigt,  wegen  Einbringung  derselben  hinsichtlich  der  Bezirke 

oder  Gemeinden  im  Sinne  des  Landesgesetzes  vom  25.  Mai  1875,  L.  G.  Bl.  No.  57, 

beziehungsweise  «retren  sonstige  Interessenten  im  Wege  der  politischen  Exekution 

vorzugehen. 
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Die  Vertheiluni,r  resp.  Verwendung  der  Snperdividende  der  Lokalbahnaktien- 

gesellschaften, sowie  über  die  Rückzahlung  etwa  nach  §  4,  Punkt  2  geleisteter  Ga- 

rantievorschüsse an«  den  Ertragavorachüssen,  sind  nach  Mafsgabe  der  von  Fall  zu 

Fall  mit  den  Interessenten  oder  der  Staatsverwaltung  getroffenen  Vereinbarungen 
testzustellen. 

<?  0. 

Dem  Landtage  bleibt  vorbehalten,  die  Besehlufsfassung  und  Ent- 
scheidung über: 

1.  den  Zeitpunkt  und  die  Modalitäten  der  Begebung  des  nach  §  %  Punkt  l 

aufzunehmenden  Landeseisenbahnanlehens; 

2.  den  Hau  von  Lokalbahnen,  welche  auf  Grund  dieses  Gesetzes  hergestellt 

werden  sollen; 

3-  die  Veräußerung  der  auf  Grund  dieses  Gesetzes  hergestellten  Lokalbahnen; 

4.  den  Verkauf  der  vom  Lande  nach  §  r»  übernommenen  Prioritätsaktien  von 

Lokalbahngesellschaften; 

5.  die  Aus&rabe  von  auf  einzelne  Lokalbahnen  sicherzustellenden  Priorität!*- 
Obligationen  §  6); 

6.  die  vom  Landesaussehnfs  alljährlich  dem  Landtage  mit  Bericht  vorzulegen- 

den Rechnungsabschlüsse  des  steiermärkischeu  Landcseisenbahnfonds ; 

7.  die  Organisation  des  Laudeseisenbahnamtes; 

8.  die  eventuelle  Auflösung  des  Landeseisenbahnfonds  uud  V  ereinigung  des- 

selben mit  dem  Landesfonds  2). 

S  10- 
Dem  Landesausschusse  obliegt  im  allgemeinen  die  Vorbereitung  und  Antrag- 

stellung hinsichtlich  der  nach  §  9  der  Beschlufst'assung  und  Entscheidung  des  Land- 
tages vorbehaltenen  Angelegenheiten,  sowie  die  Durchführung  der  diesfalls  vom  Land- 

tage gefafsten  Beschlüsse,  insbesondere  die  Durchführung  der  Vorerhebungen  und 

Verhandlungen  zum  Zwecke  der  Sicherstelluug  des  Baues  von  Lokalbahnen  auf  Grund 

dieses  Gesetzes,  der  Abschlufs  von  diesfälligen  Prälirainarvert  rügen  mit  den  Inter- 

essenten, Unternehmern  und  Eisenbahnverwaltnngen,  sowie  der  erforderlichen  Ver- 

einbarungen mit  der  Staatsverwaltung:  die  Krwerbung  der  definitiven  Konzession 

tür  vom  Landtage  beschlossene  neue  Lokalbahnen:  der  Abschlufs  der  Bau-  und 

Lieferung*-,  sowie  der  Beti  iebsverträge,  die  Ueberwachung  des  Baues  und  Betriebes 

der  Lokulbahnen,  die  Ueberprüfnng  der  Betriebs-  und  Ertragsrechnnngen.  die  Besor- 

gung der  Agenden  der  Lokalbahnaktiengesellschaften,  dann  die  Durchführung  der  in 

Gemüfsheit  dieses  Gesetzes  und  der  Beschlüsse  des  Landtages  (§  9)  nothweudigen 
finanziellen  Transaktionen. 

Zur  Besorgung  der  technisch-administrativen  Geschäfte  in  Ansehung  der  auf 

Grund  dieses  Gesetzes  herzustellenden  Lokalbahnen,  insbesondere  zur  gewissenhaften 

Prüfung  der  vorgelegten  Eisenbahnprojekte  vom  technischen  und  kommerziellen 

Standpunkte  wird  ein  als  Exekntivorgan  des  Landesausschusses  fnngirendes 

„Landeseisenbahnamt"  errichtet,  dessen  Organisation  vom  Landtage  über'* 
Antrag  des  La»de«aus*chus<e-  festge>etzt  wird. 
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Gesetz  vom  17.  Dezember  1892,  wirksam  für  das  Königreich 

Böhmen,  betreffend  die  Förderung  des  Eisenbahnwesens  niederer 

Ordnung. 

S  l. 

Die  Ausführung  von  Eisenbahnen  niederer  Ordnung  (.Lokalbahnen,  Vizinal- 

bahnen,  Dampftramways),  deren  Notwendigkeit  vom  Standpunkte  des  allgemeinen 

Lande^interesses  aufser  Zweifel  steht,  kann  vom  Lande  durch  (»arantirung  der 

Verzinsung  und  der  Tilgung  der  für  die  betreffende  Bahnunternehmung  auszugeben- 

den Prioritätsobligationen  (Eisenbahnschuldverschreibungen),  durch  Gewährung  eine« 

Darlehens,  durch  Uebernahme  von  Prioritäts-  oder  Stammaktien,  oder  endlich  durch 

die  in  der  Verwaltung  des  Landes  zu  bewirkende  Durchführung  des  Baues  g  e  - 
fördert  werden. 

§  2. 

W  e  n  n  seitens  der  Interessenten  und  des  Staates  oder  seitens  eines  von  beiden 

Theilen  allein: 

1.  Beiträge  zu  dem  durch  den  Landesausschufs  richtig  gestellten  Bauaufwand e. 

die  Kosten  der  Ausrüstung  eingerechnet,  in  der  Höhe  von  wenigstens 

26  %  ä  fonds  perdu,  oder  gegen  üeberlassung  von  Stammaktien  des  Unter- 

nehmens, welche  zum  vollen  Nennwerthe  zu  fibernehmen  sind,  zugesichert 
wurden,  oder 

2.  auf  Konzessionsdauer  die  Verpflichtung  übernommen  wird,  für  den  Fall,  als 

die  jährlichen  Betriebsüberschüsse  der  in  Frage  kommenden  Bahn  zur  Be- 

deckung des  Erfordernisses  für  die  Verzinsung,  sowie  für  die  Tilgung  de* 

Anlagekapitals  innerhalb  90  Jahren  nicht  ausreichen  sollten,  Zuschüsse 

bis  zu  mindestens  drei  Achtel  (V«)  dieses  jährlichen 

Gesainmterfordernisses  zu  leisten, 

so  hat  das  Land  durch  Garantirung  eines  bestimmten  4 °/o  uicht 

übersteigenden  Zinsertrages  und  der  Tilgung  der  zu  diesem  Zwecke  aus- 

zugebenden und  bücherlich  sicherzustellenden,  innerhalb  der  Konzessions- 

dauer  rückzahlbaren  Prioritätsobligationen  (Eisenbahnschuldverschreibungen  . 

deren  Gesammtsumme  70  %  des  Bauaufwandes  nicht  zu  überschreiten  hat 

oder  durch  Gewährung  eines  verzinslichen,  bücherlich  sicherzustel- 
lenden, innerhalb  der  Konzessionsdauer  rückzahlbaren  Darlehens  in  der 

Höhe  von  höchstens  70  %  des  Bauaufwandes  an  der  Erbauung  und  Aus- 

rüstung der  Bahn  theilzunehmen. 

Nach  Beschaffenheit  der  lokalen  Verhältnisse  kann  das  Land  sich  daran  aufser- 

dem  durch  Garantirung  eines  bestimmten,  4"/0  nicht  übersteigenden  Zinsertrags 
der  zur  Ergänzung  des  Bauaufwandes  auszugebenden  P  r  i  o  r  i  t  äts  a k  t  i  e  n  oder 

durch  Uebernahme  von  Prioritäts-  oder  S  t  am  m  a  k  t  i  e  n  im  vollen  Nennwerthe  be- 

theiligen. 
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8  3. 

Die  Ausführung  der  im  §  1  bezeichneten  Bahnen  kann  auch  anf  Grund  einer 

vom  Landesausschusse  zu  erwerbenden  Bau-  und  Betriebskonzession,  oder  in  Durch- 

führung einer  von  dritten  Personen  erworbenen  Konzession  in  Gemäfsheit  der  für 

die  Konzessionirnng,  den  Bau  und  Betrieb  von  Lokalbahnen  geltenden  gesetzlichen 

Vorschriften  nach  den  Bestimmungen  dieses  Gesetzes  d  urch  das  Land  erfolgen. 

§  4. 

Der  Landtag  kann  die  Durchführung  des  Baues  einer  Eisenbahn  durch  den 

Landesausschufs  beschliefsen,  wenn  nach  den  besonderen  Verhältnissen  die  Durch- 

führung des  Baues  in  der  Verwaltung  des  Landes  sich  als  zweckentsprechend  dar- 

stellt. Unter  der  gleichen  Voraussetzung  kann  auch  ein  von  anderen  Unternehmern 

nach  den  Bestimmungen  dieses  Gesetzes  in  Angriff  genommener  Bahnbau  mit  Ge- 

nehmigung der  Regierung  durch  den  Landesausschufs  zur  weiteren  Durchführung  auf 

Kosten  der  Unternehmung  nach  M  als  gäbe  der  mit  den  letzteren  und  den  sonstigen 

Interessenten  abgeschlossenen  Verträge  übernommen  werden. 

Für  jene  Bahnen,  deren  Baukapital  zum  Theile  durch  Uebernahme  von  .Stamm- 

aktien seitens  der  Interessenten  zugesichert  erscheiut,  sind  besondere  Aktien- 

gesellschaften zu  bilden,  deren  Agenden,  falls  dieselben  nicht  von  der  betriebs- 

führenden Eisenbahnverwaltung  übernommen  werden,  vom  Landesausschusse  auf 

Kosten  der  Aktiengesellschaft  zu  besorgen  sind.  In  den  Gesellschaftsstatuten  ist 

dafür  vorzusorgen,  dafs  die  Funktionen  des  Vorstandes  dieser  Gesellschaften  als 

Ehrenämter  unentgeltlich  versehen  werden.  Der  Vorstand  besteht  ans  höchstens 

zehn  Mitgliedern,  von  denen  zwei  durch  den  Landesausschufs  zu  nominiren  sind. 

8 

Bei  Durchführung  des  Baues  einer  Eisenbahn  durch  das  Land  können  zur  Auf- 

bringung des  Aufwandes  unter  Beobachtung  der  gesetzlichen  Vorschriften  und  mit 

besonderer  staatlicher  Genehmigung  mit  höchstens  4  °/o  verzinsliche,  innerhalb  der 
Konzessionsdauer  rückzahlbare  und  ob  der  für  die  betreffende  Bahn  eröffneten  Eisen- 

bahnbucheinlage sichergestellte  Eisen  bahn  Schuldverschreibungen  aus- 

gegeben werden. 

8  7- 

Die  auf  Grund  dieses  Gesetzes  zu  mnittirenden  Prioritätsaktien  haben  den 

Anspruch  auf  eine  4prozentige  Vorrangsdividende  vor  den  Summaktien.  Insofern 

Prioritäts-  und  Stammaktien  in  Folge  der  gesetzlichen  Bestimmungen  in  den  Besitz 

des  Landes  gelangt  sind,  sind  sie  vor  Ablauf  eines  Jahres  von  der  Betriebseröffnung 

der  betreffenden  Linie  an  nicht  zu  veräufsern. 

8  8. 

Der  Bau  der  in  Gemäfsheit  der  §j?  3,  4  vom  Lande  herzustellenden  Bahnen 

ist  uubeschadi-t  der  gesetzlichen  Ingerenz  der  Staatsverwaltung  in  einer  den  Inter- 

essen des  Landes  entsprechenden  Weise,  und  zwar  thunlichst  im  Offertenwege  durch 

den  Landesau*schnfs  zu  vergeben.  Auch  bei  deu  auf  Grund  des  §  3  hergestellten 

Bahnen  erfolgt  die  unmittelbare  Ueberwachnug  des  Baues  und  Betriebes  unbeschadet 
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de»  dein  Staate  gesetz-  and  konzessionsraäfsig  oder  in  Folge  besonderen  Vorbehaltes 
zustehenden  Aufsichtsrechte  durch  den  Landesansschufs.  Insbesondere  bedarf  die 

Vergebung  der  Hanarbeiten  und  die  Uebertragung  von  Lieferungen  der  Genehmigung 

des  Landesausschusses.  Der  Betrieb  solcher  Bahnen  ist  in  der  Regel  auf  Grund  von 

durch  den  Landesansschufs  oder  mit  dessen  Genehmigung  abzuschließenden  Betriebe- 

vertrages der  k.  k.  Staatseisenbahnverwaltung  oder  der  Verwaltung  der  anschliefsen- 

den  Hauptbahn  gegen  Vergütung  der  eventuell  pauschalinäfsig  festzusetzenden  Be- 

triebskosten zu  übertragen,  bei  dem  Abgange  einer  diesfalligen  Vereinbarung  aber, 

unbeschadet  des  gesetz-  und  konzessionsmäfsigen  Einlösung*-  und  Heimfallsrechtes 

des  Staates,  für  Rechnung  der  Bahngesellschaft  oder  des  Landes  in  dessen  Regie 
zn  führen. 

§  9- 

Für  jede  auf  Grund  dieses  Gesetzes  hergestellte  Bahn  ist  eiue  besondere 

Betriebsrechnung  zu  führen,  und  zwar  auch  dann,  wenn  für  dieselbe  keine 

selbständige  Aktiengesellschaft  gebildet  wird.  Haben  sich  bei  der  Führung  eines 

Bahnbaues  durch  das  Land  die  Lokalinteressenten  zu  besonderen  Leistungen  ver- 

pflichtet, so  sind  die  rechnungsmäßig  ermittelten  Zuscbufsbeträge  von  den  Ver- 

pflichteten vorbehaltlich  der  nachtraglichen  Austragungen  etwa  bei  der  Prüfung  der 

Rechnung  durch  die  Staatsverwaltung  innerhalb  der  ersten  Hälfte  des  der  Rechuung?.- 

periode  folgenden  Jahres  an  die  Landeskasse  in  Prag  einzuzahlen.  Sollten  Inter- 

essenten mit  ihren  Leistungen  im  Rückstände  bleiben,  so  ist  der  Landesausschufs 

berechtigt,  wegen  Einbringung  derselben  hinsichtlich  der  Bezirke  oder  Gemeinden 

im  Sinne  des  Landesgesetzes  vom  19.  September  1883,  L.  G.  Bl.  No.  51,  bezw.  gegen 

sonstige  Interessenten  im  Wege  der  politischen  Exekution  vorzugehen.  Die  Be- 

stimmungen über  die  Vertheilung,  bezw.  Verwendung  des  eine  5prozentige  Dividende 

der  Aktien  überschreitenden  Jahreserträgnisses  der  auf  Grund  dieses  Gesetzes  er- 

richteten Aktiengesellschaften,  sowie  über  die  Rückzahlung  der  geleisteten  Garantie- 

vorschüsse  aus  den  Ertragsüberschüssen  sind  von  Fall  zu  Fall  nach  Mafsgabe  der 

mit  den  Interesseuten  oder  der  Staatsverwaltung  getroffenen  Vereinbarungen  fest- 
zustellen. 

Das  Jahreserforderuifs  für  die  auf  Grund  dieses  Gesetzes  durch  das  Land  über- 

nommenen Verpflichtungen  ist  mit  der  entsprechenden  Bedeckung  durch  den  Landes- 

voranschlag anzusprechen  und  die  ordnungsmäfsige  Verwendung  der  bewilligten 

Mittel  im  Landesrechnungsabschlusse  auszuweisen.  Die  aufserordentlichen  Einnahmen 

für  Veräufserung  von  Landesbahnen,  von  Aktien  u.  dergl.)  sind  in  erster  Reihe  zur 

Tilgung  des  diesfalls  aufgenommenen  Anleiten»  zu  verwenden. 

§  11. 
Dem  Landtage  bleibt  vorbehalten  die  Beschin  l'sfassung  und  Ent- scheidung: 

1.  über  den  Bau  von  Mahnen,  welche  auf  Grund  dieses  Gesetzes  hergestellt 

werden  sollen; 

2.  über  die  Veräul'iernng  oder  Verpachtung  der  auf  Grnnd  dieses  Gesetzes  her- 
gestellten Bahnen; 
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8.  über  die  Art  der  Geldbeschaffung  für  die  durch  dat*  Land  zu  bauenden 
Bahnen ; 

4.  Aber  Art  und  Höhe  der  den  einzelnen  Bahnunternehmungen  aus  Landes- 

mitteln zu  gewährenden  Beitrage. 

§  12. Dem  Landesausschusse  obliegt  im  allgemeinen  die  Vorbereitung  und  Antrag- 

Stellung  hinsichtlich  der  nach  §  12  der  Beschlußfassung  und  Entscheidung  des  Land- 

tages vorbehalteucu  Angelegenheiten,  sowie  die  Durchführung  der  diesfalls  vom 

Landtage  gefaßten  Beschlüsse,  insbesondere  die  Prüfung  der  vorgelegten  Projekte 

und  die  Vorerhebungen  und  Verhandlungen  zum  Zwecke  der  Sicherstellung  des  Baues 

von  Eisenbahnen  auf  Grund  dieses  Gesetzes,  der  Abschluß  von  diesfalligen  Prä- 

liminarverträgen  mit  den  Interessenten,  Unternehmern  und  Eisenbahnverwaltungen, 

sowie  der  erforderlichen  Vereinbarungen  mit  der  Staatsverwaltung;  die  Erwerbung 

der  definitiven  Konzession  für  vom  Landtage  beschlossene  neue  Bahnbauten,  der  Ab- 

schluß der  Bau-  und  Lieferungsvertrage  für  die  durch  das  Land  zu  bauenden  Bahnen, 

der  Abschlufs  von  Betriebsverträgen,  die  Ueberwachung  des  Baues  und  Betriebes  der 

Bahnen,  die  Ueberprüfung  der  Betriebs-  und  Ertragsrechnungen,  die  Besorgung  der 

Agenden  der  betreffenden  Aktiengesellschaften,  sowie  die  Durchführung  der  in  Ge- 

mäßheit dieses  Gesetzes  und  der  Beschlüsse  des  Landtages  notwendigen  finanziellen 
Transaktionen. 

Dem  Landesans8chusse  obliegt  schließlich  über  Ansuchen  der  Interessenten 

die  Ausarbeitung  von  Projekten  und  Ertragsbereehnungen  der  Bahnen  niederer  Ord- 

nung gegen  Ersatz  der  Selbstkosten. 
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Anlage  C. 

Gesetz  vom  17.  Juli  1893  für  das  Königreich  Galizien  und 

Lodoraerien  mit  dem  Grofsherzogthum  Krakau,  betr.  die 

Unterstützung  von  Eisenbahnen  niederen  Ranges. 

§  l. 

Das  Land  unterstützt  nach  Möglichkeit  den  Bau  von  Eisenbahnen  niederer 

Ordnung  (Lokalbahnen,  Sekundärbahneu,  Vizinalbahnen,  Dampftrainways  u.  dergl.,, 
welche  für  deu  öffentlichen  Verkehr  bestimmt  sind  und  im  Interesse  des  Landes  als 

nützlich  und  nothwendig  erachtet  werden: 

a)  durch  Gewährung  von  verzinslichen  Darlehen ; 

b)  durch  Uebernahme  der  Aktien  der  Eisenbahnunternehraung  auf  das  Land; 

c)  in  anderer  Weise,  insbesondere  auch  durch  Ausführung  des  Bahnbaues  in 

eigener  Verwaltung. 

Die  im  $  1  bezeichnete  Unterstützung  kann  gewahrt  werden,  wenn 

a)  der  Landtag  durch  seinen  Beschlul's  feststellt,  dafs  der  beabsichtigte  Bau 
in  Hinsicht  auf  die  allgemeinen  Interessen  des  Landes  nützlich  und  noth- 

wendig ist; 

b)  wenn  die  Interessenten,  das  sind  der  Staat,  die  Bezirke,  die  Gemeinden,  die 

Gutsgebiete  und  Privatpersonen,  oder  auch  nur  einer  dieser  Interessenten 

in  rechtsgültiger  Weise  durch  seine  Beteiligung  mindestens  ein  Drittel 

des  Nominal werth es  des  Anlagekapitals  der  bezüglichen  Bahn  sicherstellt 

und  dies  entweder  a  funds  perdu,  oder  gegen  Uebernahme  von  Stammaktien 

zum  vollen  Nomiualwerthe  oder  wenn  dieselben  sich  iu  rechtsgültiger  Form 

verpflichten,  mindestens  einen  dritteu  Theil  der  Jahresrate,  welche  zur  Ver- 

zinsung und  planmäfsigeu  Amortisirung  des  Anlagekapitals  erforderlich  ist, 

zu  decken. 

§  3. 

Der  Landtag  wird  in  jedem  speziellen  Falle  die  Art  der  der  Lokalbahn  zn 

gewährenden  Unterstützung  bestimmen  und  die  Höhe  der  finanziellen  Betheiligung 

des  Landes  au  dem  Unternehmen,  indem  derselbe  von  dem  Grundsatze  ausgehen 

wird,  dafs  das  Land  nur  insofern  zur  finanziellen  Unterstützung  des  Baues  eiuer 

Bahn  niederer  Ordnung  beitragen  soll,  damit  die  Fonds  für  eine  derartige  Durch- 

führung dieses  Bahnbaiies  sichergestellt  werden,  dafs  ein  den  lokalen  Verhältnissen 

entsprechender  regelmäßiger  Betrieb  aufrecht  erhalten  werden  kann. 

§  4. 

Das  Land  kann  den  Bau  der  im  §  l  bezeichneten  Bahnen  im  Sinne  der  Be- 

stimmungen dieses  Gesetzes  in  eigene  Verwaltung  übernehmen,  wenu  die  ob- 

waltenden Verhältnisse  den  Bau  in  eigener  Verwaltung  des  Landes  am  entsprechend- 

sten erscheinen  lassen.  Das  Land  kann  den  Bahnbau  durchführen,  entweder  auf 

Grund  der  Vom   Laiuksausschusse  erlaugten   Konzession  für  den  Bau  und  Betrieb. 
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oder  Ruch  in  Auaführung  der  dritten  Personen  ertheilten  Konzession  in  Gemäfsheit 

der  Bestimmungen  der  bestehenden  Gesetze  Aber  die  Konzessionirung,  den  Bau  und 

Betrieb  der  Lokalbahnen. 

Unter  diesen  Bedingungen  ist  das  Land  berechtigt,  mit  Zustimmung  der  Re- 

gierung den  Bau  von  Lokalbahnen,  welche  von  anderen  Unternehmern  bereits  auf 

Grund  dieses  Gesetzes  begonnen  wurden,  zwecks  Durchführung  derselben  auf  Kosten 

der  Unternehmer  im  Sinne  der  mit  denselben  und  anderen  Interessenten  abgeschlosse- 

nen Verträge  zu  tibernehmen. 

g  5. 

Besondere  Aktiengesellschaften  sollen  für  solche  Bahnen  niederer 

Ordnung  gegründet  werden,  deren  Baukapital  in  der  Weise  beschafft  wird,  dafs  ein 

Theil  der  Stammaktien  von  Interessenten  oder  vom  Staate  übernommen  wird  (§  2). 

Der  Sitz  dieser  Gesellschaften  soll  in  der  Regel  im  Lande  sein. 

Das  Landeseisenbahnbüreau  (§  14 j  ist  berechtigt,  die  Agenden  dieser  Gesell- 

schaften, insofern  dieselben  nicht  von  der  den  Betrieb  führenden  Strafseisenbahnver- 

waltnng  '§  7)  übernommen  werden,  zu  besorgen. 

16. 

Der  Bau  von  Bahnen  niederer  Ordnung,  welche  auf  Grund  der  Bestimmungen 

dieses  Gesetze*  zu  Stande  kommen,  soll  in  einer  den  Landesinteresseu 

entsprechenden  Weise  geführt  werden  uud  der  Ingerenz  des  Landea- 

ausschusses  unterstehen.  Diese  Ingerenz  kann  jedoch  das  Recht  des  Staates  zur 

Ueberwachung  im  Sinne  der  Gesetze,  der  Konzession  und  besonderer  Vorbehalte 

nicht  tangiren. 

Insbesondere  soll  die  Vergebung  von  Bauarbeiten  und  Lieferungen,  welche 

uach  Möglichkeit  durch  Offertausschreibung  zu  erfolgen  hat,  im  Einvernehmen  mit 

dem  Landesausschusse  erfolgen. 

§  7. 

Die  ßetriebsführnng  auf  solchen  Bahnen  kann  der  Staatseiseubahnver- 

waltung  gegen  Ersatz  der  Betriebsselbstkosteu.  die  pauschalst  werden  können,  über- 

tragen werden. 

Diese  Uebertraguug  kann  nur  durch  einen  Betriebsvertrag,  welcher  zwischen 

der  Staatseisenbabnverwaltnng  uud  dem  Landesausschusae  abzuschließen  ist,  oder 

/.wischen  der  erstbezeichneten  Verwaltung  und  der  Kahnverwaltung  unter  Zustimmung 

des  Landesausschusses  zu  Stande  kommt,  erfolgen. 

Für  jede  Bahn,  welche  im  Sinne  der  Bestimmungen  dieses  Gesetzes  entsteht, 

ist  eine  besondere  Betriebsreehuuug  zu  fuhren.  Diese  Bestimmung  gilt  auch  für  jene 

Bahne»,  für  welche  keine  besonderen  Aktiengesellschaften  gegründet  wurden  5i. 

Die  Bestimmungen  des  Gesetzes  vom  '23.  Januar  18W,  L.  G.  Kl.  Xo.  2>,  über  die 

Benutzung  öffentlicher  nichtärarischer  Straf sen  zum  Bau  und 

Betrieb  von  Eisenbahnen,  sowie  für  andere  allgemein  nützliche  Zwecke  werden  bei 

deu  Bahnen  niederer  Ordnung,  welche  zufolge  Unterstützung'  seitens  des  Landes  im 
Sinne  der  Bestimmungen  dieses  Gesetzes  erbaut  werden,  mit  der  Aenderuug  Au- 

5Ö* 
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Wendung  finden,  dafs  diese  Eisenbahnunternehmungen  von  der  im  §  5  des  obigen 

Gesetzes  enthaltenen  Verpflichtung,  zur  Tragung  der  Mehrkosten  der  Erhaltung  der 

Landesstrafsen.  Bezirks-  und  Gemeindewege,  sowie  zur  Tragung  der  Kosten  für  be- 

sondere Vorkehrungen,  welche  die  Hintanhaltung  von  Unfällen  und  Kommunikation»- 

Störungen  auf  diesen  Strafsen  bezwecken,  befreit  werden. 

§9. 

Die  Prioritätsaktien  der  im  Grunde  dieses  Gesetzes  zu  bauenden 

Bahnen  geben  Anspruch  auf  eine  4prezentige  Verzinsung  vor  den  Stammaktien: 

die  Prioritäts-  und  Stammaktien,  welche  im  Sinne  dieses  Gesetzes  (§  1)  vom  Lande 

übernommen  werden,  können  vor  Ablauf  der  ersten  zwei  Betriebsjahre  der  Linie,  für 

welche  dieselben  ausgegeben  wurden,  nicht  veränfsert  werden. 

§  10. 
Die  rechnungsmäfsig  festgestellten  Beitrage,  zu  deren  Zahlung  sich  die  Inter- 

essenten :§  2)  zu  Gunsten  der  in  Verwaltung  des  Landes  gebauten  Bahnen  niederer 

Ordnung  verpflichtet  haben,  sind  binnen  sechs  Monateu  nach  Ablauf  des  Budgetjahres 

bei  der  Kasse  des  Landesausschnsses  einzuzahlen,  vorbehaltlieh  einer  nachträglichen 

Richtigstellung  von  Differenzen,  welche  sich  bei  der  Detailprüfung  der  Rechnungen 

durch  die  Staatsverwaltung  herausstellen  könnten. 

Die  rückständigen  Beiträge  werden  über  Verlangen  des  Landesausschusses 

von  den  Bezirken,  Gemeinden  und  von  einzelnen  Interessenten  im  Weire  der  politi- 

schen (administrativen)  Exekution  eingezogen  werden. 

§  11. 
Die  Landesbank  für  Galizien,  Lodomerien  mit  dem  Grofsherzogthum 

Krakau  ist  grundsätzlich  berufen,  bei  der  Beschaffung  der  Mittel  zur  Unterstützung 

des  Baues  von  Lokalbahnen  durch  Subventionirung  derselben  seitens  des  Landes  oder 

Führung  des  Baues  in  eigener  Verwaltung  des  Landes  zu  vermitteln. 

Diese  finanzielle  Vermittlung  der  Landesbank  soll  in  der  Kapitalisirung  der 

zum  Bau  der  Bahnen  erforderlichen  Raten  der  jährlichen  Landessubvention  beruhen. 

Die  besagten  Jahresraten  werden  in  das  Präliminare  des  Landesbudgets,  das 

auch  die  entsprechende  Bedeckung  für  dieselben  enthalten  wird,  eingestellt  werden. 

8  12. 
Der  Landtag  entscheidet: 

1.  über  den  Bau  von  Bahnen,  welche  im  Sinne  dieses  Gesetzes  auszuführen  sind : 

2.  über  den  Verkauf  oder  über  die  Verpachtung  von  Bahnen,  welche  im  Sinuc 

dieses  Gesetzes  vom  Lande  erbaut  wurden; 

3.  über  die  näheren  Details  bezüglich  der  Beschaffung  von  Fonds  für  Bahnen, 

welche  vom  Lande  zu  erbauen  sind  (§§  4  und  llj; 

4-  über  die  Art  und  Höhe  der  finanziellen  Betheiligung,  welche  aus  Landes- 

fonds bei  einzelnen  Bahnunternehmuugen  platzzugreifen  hat. 

§  18. 
Sache  des  Landesausschusses  ist  es  im  allgemeinen,  die 

Anträge  in  Angelegenheiten,  welche  nach  §  12  dem  Beschlüsse  und  der  Entscheidung 

des  Landtages  unterliegen,  vorzubereiten  und  einzubringen,  sowie  die  vom  Landtage 

diesbezüglich  gefafsteu  Beschlüsse  durchzuführen. 
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Insbesondere  ist  es  Aufgabe  des  Landesausschnsses,  vorgelegte  Projekte  zu 

prüfen,  Vorerhebungen  einzuleiten  und  zu  pflegen,  Verhandlungen  und  Berathungen 

zum  Zwecke  der  Sicherstellnng  des  Baues  von  Eisenbahnen  zu  führen,  vorläufige 

Vertrage  mit  den  Interessenten  abzuschliefsen,  sowie  mit  Unternehmungen  und  Bahn- 

verwaltungen  Verhandlungen  mit  der  Staatsverwaltung  zu  pflegen,  Konzessionen  für 

den  Bau  von  Bahnen,  welche  in  eigener  Verwaltung  des  Landes  zu  bauen  sind,  zu 

erlangen,  Bau-  und  Lieferungsverträge  für  diese  Bahnen  abzuschliefsen,  Betriebs- 

verträge abzuschliefsen,  den  Bau'  und  den  Betrieb  zu  beaufsichtigen,  die  Betriebs- 
rechnungen und  Einnahmen  zu  prüfen,  die  erforderlichen  finanziellen  Transaktionen 

im  Sinne  dieses  Gesetzes  und  der  Beschlüsse  des  Landesausschusses  durchzuführen. 

Der  Laudesausschufs  kann  auch  über  Ersuchen  von  Interessenten  Projekte  und 

Berechnungen  der  Einnahmen  von  Bahnen  niederer  Ordnung  gegen  Ersatz  der  Aus- 

lagen anfertigen. 

§  14. Zum  Zwecke  der  Erledigung  der  t  e  c  h  n  i  *  c  h  -  a  d  m  i  n  i  s  t  r  a  t  i  v  e  n  An- 

gelegenheit bezüglich  der  im  Sinne  dieses  Gesetzes  zu  erbauenden  Lekalbahnen 

und  insbesondere  zum  Zwecke  der  vorgelegten  Eisenbahnprojekte  vom  technischen 

und  kommerziellen  Standpunkte  wird  ein  Landeseisenbahnbüreau  als  Exekntivorgan 

des  Landeaausschusees  (§  16)  errichtet. 

§  16. 
Zum  Zwecke  der  B  e  u  r  t  h  e  i  1  u  n  g  der  Projekte  für  Lokalbahnen,  welche 

iin  Sinne  dieses  Gesetzes  unterstützt  werden  sollen,  sowie  zur  Besprechung  der 

Fragen,  welche  in  Ansehung  des  Baues  und  Betriebes  dieser  Bahnen  auftauchen 

können,  wird  ein  Landeseisenbahnrath  ins  Leben  gerufen. 

§  16. 
Die  Zusammensetzung,  Organisation  und  der  Wirkungskreis  des 

Landeseisenbahnbnreaus  und  des  Landeseisenbahurathes  bestimmt  der 

Landtag  über  Antrag  des  Landesausschusses. 
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Anlage  D. 
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Zusammenstellung  der  Grundtaxen  für  die  Personenbeförderung 

auf  den  k.  k.  Staatsbahnen  und  den  vom  Staate  betriebenen  Lokalbahnen. 

Benennung  der  Bahn 

I.  Klasse     II.  Klasse    III.  Klasse 

Kreuzer  Ö.  W.  ausschl.  Stempel  für  die 

Person  und  das  Kilometer 

Hauptbahnen. 

Lokalbahn  St.  Pölten— Tulln  

Herzogenburg-  Krems  .  .  . 

Hadersdorf— Sigmundsherberg 

„       Wittmannsdorf  Ebenfurth 

Zeltweg—  Fohnsdorf  .  . 

Mösel-Hüttenberg  .  . 

Fehring— Fürstenfeld  . 

Fttrstenfeld— Hartberg  . 

Bierbaum -Neudan   .  . 

Asch— Rofsbach    .   .  . 

Elbogen— Neusattel  .  . 

Chodau— Neudeck .  .  . 

_       Kaschitz— Radonitz  .  . 

Potscherad— Wurzmes  . 

.,  Budweis  Salnau  .  .  . 

„       Nusle — Modran  .... 

Böhm.  Leipa  Nienies 

Hannsdorf- Ziegenhals  . 

Olmtitz-  Cellechowitz  . 

Schwarzenau— Waidhofen 

Vöcklabrnck— Kammer 

Wels— Aschach  ... 

„       Laibach — Stein  ... 

Gleisdorf- Weiz   .   .  . 

Profsnitz— Triebitz  .  . 

„       Kosteletz  Cellecbowitz 

Kornitz— Gr.  Opatowitz 

Lemberg— Betzec  .  .  . 

,.       Kolomeaer  Lokalbahnen 

Bnkowinaer 

Eisenerz— Vordernberg    .   .  . 

3,oo 

d.  Tb. 

5,4 

4,75 

6,00 
4,75 

4.7.S 

6,oo 

5,oo 

2,oo 1,00 

8,oo 

2,00 

3.« 2?oo 

8,00 
2,oo 

4,oo 2,oo 

3,ou 

2,00 

3,oo 

2,00 

3,« 

1,« 

4,oo 

2,:. 

2,7 

1.» 

Kreuzer  ö.  W.  einschl.  Stempel 

15,oo  10,oo  5,oo 
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Anlage  E. 

Gegenüberstellung 

der  in  den  Jahren  1889  und  J892  erzielten  Einnahmen  (Personen  und  Ge- 

päck) nachbenannter  Lokalbahnen. 

A.  Lokalbahnen,  welche  den  Zonentarif  eingeführt  haben: 

Lokalbahnen 

1889 

(Vor  dem 
Aoneniurn 

1892 

(Zonentarif) 

1  rv«r~ 

Differenz 

im  Jahre  1892 

Fl  ö.  W. für  Personen  nnd  Gepäck 

5  651 7  867 
4-  2  216 

Fehring— Fürstenfeld  
9763 20256 

+  10498 Mösel-H  (Ittenberg  2921 

+  849 Höhm.  Leipa— Niemes  

- 

66111 68  272 
+  13  161 

Nnsle— Modran  

Olmütz-  Cellechowitz  

Hannsdorf— Ziegenbai«  44  002 
67  868 

+  13861 Herzogenburg  —  Krems  — Sigmundsh. 28  402 79  049 

-1-50647 

St.  Pölten-  Tulln  66246 64  228 

+  7  977 2042 3046 

+  1  008 
Wittmansdorf— Ebenfurth  .... 7104 21 185 

+  14031 

B.  Lokalbahnen,  für  welche  der Zonentarif  keine  Gültigkeit  hat : 

Lokalbahnen 

1889 

1892  Differenz 

im  Jahre  1892 

Fl.  ö.  W.  für  Personen  und  Gepäck 

Kolomeaer  Lokalbahnen  11  370 10  319 

—  1061 

59116 87  700 
+  28584 

6029 20  806 
+  14  277 

13  541 36  746 

+  23  204 10151 14  430 
+  4  279 

25495 30654 
+  5  359 

57  722 

118  520  ; 

+  60  798 
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Anlage  F. 

Gütertarifeinheitssätze 

für  die  im  Betriebe  der  k.  k.  österr.  Staatsbahnen  befindlichen  Lokalbahnen,  verglichen 

mit  den  auf  den  Linien  der  k.  k.  Staatsbahnen  gültigen  Tarifeinheitssätzen. 

Eilgut K Uasse fi 
Spezialtarif 

K.  k.  ölten».  Staatsbahnen 

• 
a 

ja 

s© 

kW 
f 
9 
tre 

i 
e 
» 

-e 

I A B c 

1 

1 2 3 

Kreuzer  ö.  W.  für  100  kg und  1  km 

Von    l—  60  km  .   

l(to 
0,eo 

0,60  0,50 

0,97 

0,26 

0,*i 
0,» 

0,21 

0,1* 
1,16 0,58 

0,sh 

0,5* 
0,46 

0,» 
0,ai 

0,15 
0,*2 0,15 0,u 

1,1» 
0,46 

0,56 0,16 
0,4» 

0,24 
0,18 0,n 

0,20 

0,n 

0,<* 
1,01) 

0,:* 
0,so 

0,50 0,so 0,» 
0,i» 

0,10 

0,16 

O.io 

0,o 

Lokalbahnen. 

Aich— Bofsbach   . 

1,60 

0,*o 

0,80 

0,*o 
0,no 

0,60 

0,40 0,40 
0,40 0,40 

0,4.) 

1,4« 
1,03 

1,00 

1,00 1,00 0,*o 
0,70 

0,60 
0,60 

0,40 

0,»' 

Fehring— Furstenfeld  

1,6« 0,*> 

0,w 

0,«o O.ho 

0,60 

0,40 0,40 

0,,o 

0,16 

0> 

FürBtenfeld — Hartberg  

U. 

0,so 

0,">o 

0,H> 0,*0 0,60 0,50 
0,40 

0,40 

0,8« 

0,v- 

O^o 

0,«o 
0,*> 0,to 0,60 

0,40 

0,40 

0,50 0,50 

BOhm.  Leipa—  Niemes  

Kaachitz-Schönhof—  Radouitz.  . 2,w 

2,"o 
2,00 1,5(0 

l,ao 

O.so 

0,-m 
0,so 0,80 

0,«o 

Ii,»,, 

1,60 1,60 
1,60 

1,0« 1,00 
0,74 

0,t>n 

0,60 0,60 0,2* 

0,»" 

Gleidorf—  Waiz  

1,30 

l,uo 

l,oo 
0,«0 

0,70 
0,60 

0,45 
0,45 0,50 

0,45 

0,*- 

Mennsdorf— Ziegenhals  

1,60 
1,00 

1,00 0,»« 
0,66 

0,5. 
0,40 

0,30 

0,3.1 

0,3* 

0,r. 

Laibach — Stein  

1,60 1,*» 
1,00 1,00 

0,70 0,60 

0,^5 

0,60 
0,60 

0,*> 

Profsnitz-  Triebitz  von  1—80  kra  . 

2,oo 
1,0) 

1,00 

0,H0 

o,*o 

0,70 

0,54 0,50 

0,54 

0,54 

Q.« 

Aber  30  km  .  . 

2,oo 1,00 1,00 0tHO 
0,43 

0,s* 

0,40 0,20 

0,40 

0,32 

0,1* 

Schwarzenau— Waidhofen  a.  d.  Th » 

1,60 

0,*o 0,f*o 

0,70 

0,60 0,50 0,40 0,34 0,40 

0,40 

0> 

1,70 
1,70 1,70 

1,5*0 0,80 

0,« 

0,40 

0,40 0,40 

0,40  0,« 

1,60 0,5V 
0,5» 

0,59 
0,36 

0,2* 

0^6 

(V»6  0,» 
r 

I 
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Anlage  G. 

Tarifeinheitssätze 

für  die  Lokalbahnen  der  Kaiser  Ferdinand-Nordhahn,   verglichen  mit  den 

Tarifeinheitssätzen  für  die  Hauptlinien  der  K.  F.  N.  B. 

Eilgut Klassen 
Spezialtarif 

K.  k  priv.  Kaiser  Ferdinand-Xordbah 

H  a  u  p  1 1  i  n  i  e 

n a 

MS 

I 

a  «8 I 
l 
1 

II      A  H 

l 
l 

C 1 2 3 

Kreuzer  ö.  W.  für  100  kg  und  1  km 

Von    1-  60  km  

i 

1,60  0,59 

0,48 

0,59 

0,  o    0,36  0,2* 

0,26 
0,28 

0,2t 

1 

0,2V 

n      ßl-75  „  
1,60 

0,.'* 

0,59 

0,59 

0,0      0,S6  0,2* 

0,16 

0,24 

r  76-100   

1,00 
0,59 0,59 0,6» 

0,0     0,36  0,W 

0,16 
0,24 

0,20 

0,12 „  101-160  „  
1,60 

0,-.9 0,59 0,59 

0,60    0,;v»  0,ae 

0,12 0,22 
0,16 

0,12 

„  151-200  „  
1  ,60 

0,69 
0,69 

0,6ii     0,84  0,26 

0,1* 

0,30 0,16 

0,M 
„  201—300  „  

1,60 0,69 
0,69 

0,59 

1 
0,50      0,32  0,24 

0,10 

0,20 

0,12 

0,1«» 

n  301-400  „  

1,60 

0,.'»n 

0,59 0,69 

0,30      0,26  0,20 

0,10 

0,1* 

0.12 

0,«K 

Für  jedes  weitere  Kilometer   .   .  . 

1,60 
0,59 0,59 0,:* 

0,3«»     U,"Jo  0,16 

0,1» 

0,1  u 

0,0* 

Lokalbahnen. 
1 
1 
r 

1 

1 
1  1 

!  i 

- 

K  rerasier  Zborowitz  1 
i  ; 

f  1 Weifskirchen    Krasna  rait  Wal.- 

Me8eritsch  — Wsetin   mit  der t 

Flglb.  Krasna— Roznan   .   .  . 
i 

I  s 

Bielitz— Wadowite-Kalwarja.  . 

:  1 

Hotzendorf-Neutitschein    .   .  . 
i 

1 1 

üöding  -Aerarial-Tabaktabrik- 

0,so 
0,XO 

0,K0 

0,6'. 

0,so    Ovso  0,4<> 1 
0,  io 

0,40 

0,t" 

0,1«' 

Ürösing— Zistersdorf  
1 

1 

Robatetz- Strafen  itz  
t 1 

Stauding-  Wagstadt  
1 

1 

1 
1 

1 

Zauchtl— Fulnek  
» 

1 

1  | 

i  I 

1  1 

1 

:    1  i 

1 

1 
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Anlage  H. 

Statistische 

der  dem  Verbände  der  österreichischen  Lokalbahnen  an- 

Lange 

der 

| 

Spur- 

Zweiglinien 
Schlepp- 

bahnen Anlage- 
kapital 

Ein- 

nahme 

aus  Per- 
Haupt- linie 

km 

weite 

m 

für  das 

sonen-  n 

zahl 

Länge 

km 

An- 

zahl 

Länge 

km 

Baukm 

fl. Gepäck- 

verkehr 

fl. 

Bnkowinaer  Lokalbahnen  .... 
169,*»» 

1,43.% 

1 

18,444 

2 

29,127 
88  640 

88611 

Wiener  Dampftram waygesellschaft: 

» 

i. 

a)  Wien— Stammersdorf— Enzers- 

11,179 

1,435 

1 

14,»iä 

1 

0,J» 

44  468 166  440 

b)  Wien-Hietzing— St.  Veit .  .  . 
16,924 

1,435 

* 1 

2,40» 

• • 126  209 
166111 

88,  m 

1,»35 

■ 1 

0,9  V. 

41  732 

82  885 

Kolomeaer  Lokalbahnen  

26,.%93 

1,435 

1 

7,m 

4 

1,-  1 

29271 120S4 

64,94 

• 

1,435 

* 1 8 

3,38« 

28661 
10267b 

12,143 
1,OÜO 

• 1 

0,«m 

46  711 

Neutitscheiner  Lokalbahn  .... 

8,360 
1.435 

■ 2 

0,371 

38434 
17  915 

18,5W> 

1,43% 

• B 

2,275 

64  627 
12  600 

0,;eo 

1 

16,v» 

3 

1,819 

38180 

47  13* 
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Mittheilungen 

gehörenden  Lokalbahnunternehmungen  für  das  Jahr  1891. 

Ein- 
11  ah  nie 

aas  dem 

Güter- 

verkehr
 

Ge- 
sammt-

 

einnah
me 

einschl.
 

versch.
 

Ein- ii  ahnif'Ti Ii  all  IUCU 

Aus- 
gaben in 

Proz.der 

Ein- nahmen 

Betriebs- 

über- schufs 

für  das 

km 

Ver- 

zinsung 

des 

Anlage- 

kapitals 

Beitrags- 

leistang des 

Staates 

Hauptsächliche  Transportartikel 

in  Prozenten 

des  Gesaramtgüterverkebrs 

11. 11. i fl. 

652  649 746  723 
62,89 

1968 

6,07 

1450000 

in  St&mtn- nkf ipn 

59  %  Ban-  uud  Nutzholz. 

22     „  Getreide. 

3     „  Steine  und  Zement. 

6    „  andere  Artikel. 

7  028 164  108 
64,72 2260,2t 

2,2ö 

• i  43     „  Ziegel. 

)  2H     „  Schotter. 
670 166  862 

81,49 1603,71 

2,26 

■ 
10     „  Holz. 

(  io     „  Kohle,  nur  dir.  Stückgüter. 

102693 207  716 • 
72,22 

1,M 

• 

72,u  „  Brenn-  und  Nutzholz. 

10,60  „  Steine.  Zement,  Kalk,  Ziegel 

(.2778 79708 • 
80,83 

1.» 
49,s6  „  Petroleum. 

24,02  n  Getreide,  Malz  und  Mais. 

12,«  „  Mehlprodukte. 

122811 

• 

231 631 

47  464 

• 

• 

66 

65 

8 

• 

820000 

• 

19     n  Nutzholz. 
5     „  Brennholz. 

18     „  Kohle. 
24     ..  Steine. 

100    „  Personen  und  Gepäck. 

34887 
(7  Monate 

im  Betrieb) 

All  iJ»4 

66907 

♦ 
68.:- 
na  17 

UO, 
7,2V 
7 

• 

• 

67.H  ,,  . 

37 :  „  Kalkstein. 

7,c  „  Kohle. 

2,s  „  Eisen. 

2,3  ,  Waggons. 
64638 103621 • 

66,21 

2,7:* 

• 

39,2   „  Kohle. 

23,b  „  Eisen  und  Metall. 

12,.s  „  Holzwaaren. 

ll,a  „  Baumaterial. 

7,6  „  Holzstotfe. 

2,.,  „  Getreide. 

3,4  „  Sonatige». 
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Anlage  J. 

Znr  Nebenbahnfrage  in  Oesterreich. 

Länge,  Betriebsleistungen  und  Einnahmen 

der  nachbenannten  österreichischen  Lokalbahnen  im  Jahre  189'2. 

1  ,ÜT1  Ci' 

Beförderte Einnahme  in  Gulden für  1  km 

in 

IW1I 

i 

Personen  Tonnen 
für  für 

Personen  Tonnen 

im 

Oanzen 

im  im 

Jahre  Jahre 

1892  188« 

16 

67  521 59  646 
7867 

i 

22  878 

! 
80  746 2060 1728 

8 60101 47  900 
47  900 

5988 

7  526 Febring— Fürstenfeld.   .   .  . 
2U 

74  217 
27  702 

20256 65  668 85  924 4296 

2494 
Mösel— Hüttenberg  .... 5 32  814 

62  866 
2  921 17  5581     20  479 

4  096 

3250 Oesterr.  Lokalb.  im  Staatsbetr. 323 1  704  598 1  449  471 315423 1  662  346 

]  1  977  769 

6  123 

5614 
Potseherad— Wnrzraes  .   .  . 

17 
22  106 

4».  924 
3  045 

36  925 

|     38  970 

2  292 

1645 
Vöcklabruck— Kamroer  .   .  . 

11 

53  832 14  757 14  430 
19  162 i  38592 1 3064 

1  669 
Wels — Aschach  

28 

112963 29301 
30854 

81  761 

1 

!  62606 22861  4692 

Wißmannsdorf—  Ebenfurth 
17 

97715 248273 21 135 74  571 95  706 
5  630  9656 

Zeltweg— Fohnsdorf  .... H • 296  175 * 92  175 
92176 

11  622  12657 1 

Böhmische  Kommerzialbahuen 191 244  558 625  496 73  217 
520686 593  903 3  109  2664 

31 
218  903 43  937 148  365 103797 

262162 
8  184;  7881 

Czernowitz— Nowosielitza  .  . 
33 

24  787 
4!»  534 

11  780 97  893 109123 3807 

8170 

Vereinig.  Bukowinaer  Lokalb. 17(3 14«  132 288  514 
75  970 

500  390 
576  360 

8  276 

1962 

Kolomeaer  Lokalbahnen    .  . 33 61  551 76867 10319 66  544 66868 2026 

2  87? 

70 
I92U64 75995 106011 119  182 226198 

3217  2916 
Kuttenberger  Lokalbahn    .  . 3 

99  48H 88601 
10198 17  660 27  758 

9258   7  851 
89 153  808 74  710 

118520 
128766 

247276 2778 

1430 MUhlkreisbahn  58 105  974 9796 
78  529 52  299 

126  828 
2169 

1846 

Nentitscheiner  Lokalbahn  .  . 8 103  155 52  690 19  901 

48  728! 

63  629 7  9ö4 

7691 

Oesterr.  Lokalb.  im  Pmatbetr. 
30 

33  852 204  767 7  337 180  390 137  727 4591 

3848 
Reichenberg— Gablonz  .   .  . 

12 
224  663 

101  323 
78  460 

1010961 179  666 
14  963 

Stauding— Stramberg .   .   .  . 

18 
65  950 262226 12  816 

201  522 1 214  338f 
1190b  11061 

Swolenowes— Smeena    .   .  . 10 8169 240954 1  815 176  748 178068 
17  806 

3707 Zusammen 1214 3  834  810 4  440  617 1  168  619 4820025  6483644 
* 

4  617 

3669 
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Eisenbahnsignalwesen. 

Von 

Eisenbahn-Betriebsdirektor  Kecker  in  Metz. 

Vorwort. 

Wenn  ich  von  der  Voraussetzung  ausgehe,  dafs  die  Frage,  ob  es 

zweekmäfsig  sei,  eine  Eisenbahn  nach  dem  System  des  Zeitabstandes 

oder  dem  des  Raum-  oder  Stationsabstandes  zu  betreiben,  inzwischen 

allgemein  zu  Gunsten  des  letzteren  Systems  entschieden  sei,  so  bleiben 

nur  noch  wenige  aber  um  so  wichtigere  Punkte  des  Signalwesens  übrig, 

welche  wegen  ihrer  grundsätzlichen  Verschiedenheit  einer  eingehenden 

Besprechung  werth  wären.  Der  erste  Punkt  betrifft  die  Bedeutung  der 

Signalfarben  für  die  Nachtsignale.  Es  ist  zwar  allgemein  festgesetzt 

worden,  dafs  roth  —  Gefahr,  Halt:  grün  —  Achtung,  Vorsicht,  Laugsam- 

fahren.  und  weifs  —  Ordnung,  freie  Fahrt  bedeuten  solle.  Die  schädlichen 

Eigenschaften  des  weifsen  Lichtes  haben  aber  viele  Verwaltungen  veranlafst, 

dasselbe  an  den  feststehenden  Signalvorrichtungen  als  Signalfarbe  zu  be- 

seitigen und  durch  grünes  Licht  als  Zeichen  für  die  freie  Fahrt  zu  ersetzen. 

Dieses  bietet  den  Vortheil,  dafs  beim  Bruch  oder  mangelhaften  Einstellen 

einer  farbigen  Blende  weifses  Licht  erscheint,  was  dann  für  den  Lokomotiv- 

führer ein  Gefahrsignal  ist,  während  bei  den  Signalvorrichtungeu.  bei  denen 

das  weifse  Licht  als  Signalfarbe  für  die  freie  Fahrt  beibehalten  ist,  und  in 

Folge  dessen  roth  in  weifs  oder  grün  in  weifs  verwandelt  wird,  unter 

Umständen  der  Lokomotivführer  ein  falsches  Signal  erhält,  Letzteres  kann 

z.  B.  eintreten  bei  den  Vorsignalen  der  deutschen  Signalordnung  und 

denen  der  amerikanischen  Blocksignale  von  Hall  und  von  Westiughouse. 

Diese  Verschiedenheit  in  der  Signalgebung  bedingt  daher  auch  eine 

verschiedene  Bedeutung  der  Signal  Vorrichtungen,  denn  während  das 

englische  Fernsignal  ein  wirkliches  Haltsignal  ist.  deuten  die  vorhin  er- 

wähnten Vorsignale  nur  die  Stellung  des  nachfolgenden  Hauptsignals  au. 
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Ein  wesentlicher  Unterschied  ist  ferner  bei  den  mehrarmigeu  Signalen 

Deutschlands  und  denen  anderer  Länder.  Während  letztere  genau  soviel 

Signalarme  und  Laternen  übereinander  haben,  als  von  einem  Stammgleise 

Wege  abzweigen,  welche  sämmtlieh  in  ihrer  Grundstellung  auf  Halt  sicht- 

bar sind  und  bei  Dunkelheit  rothes  Licht  zeigen,  ist  bei  dem  deutschen 

mehrarmigen  Signal  nur  der  obere  Arm  mit  rothem  Licht  bei  Dunkelheit 

sichtbar. 

Wo  es  für  nothwendig  erachtet  wird,  die  Ablenkung  der  Züge  vom 

durchgehenden  Gleise  durch  Signale  an  ein  und  demselben  Signalmaste 

kenntlich  zu  machen,  erhält  der  letztere  zwei  oder  drei  Arme  und  die 

gleiche  Anzahl  Laternen  übereinander.  Die  unteren  Arme  und  Laternen 

werden  zur  Signalgebung  nur  verwendet  wenn  eine  Ablenkung  vom  durch- 

gehenden Gleise  stattfinden  soll:  beim  Halt-  und  beim  Fahrsignal  für  das 

durchgehende  Gleise  sind  die  unteren  Arme  senkrecht  gestellt  und  zeigen 

die  Laternen  kein  Licht.  Durch  diese  Einrichtung  wird  erreicht,  dafs 

der  Lokomotivführer  niemals  an  rothem  Licht,  dem  Zeicheu  der  Gefahr, 

vorbeifährt,  dagegen  giebt  dieselbe  über  die  Richtung  des  freigegebenen 

Weges  keine  allgemein  gültige  Anweisung.  Aufserdera  ist  die  Zahl  der 

Signalarme  auf  drei  beschränkt,  und  bei  einer  grösseren  Anzahl  von 

Wegen  mufs  ein  weiterer  Mast  aufgestellt  werden.  Bei  den  nichtdeutscheu 

mehrarmigen  Signalmasten  besteht  diese  Beschränkung  nicht  ,  dieselben 

führen  namentlich  bei  gröfseren  Kopfstationeu  häufig  vier  und  mehr 

Signalarme  und  geben  ein  sehr  übersichtliches  Bild  nicht  allein  über  die 

Anzahl  der  vorhandenen  Wege,  sondern  auch  über  die  Richtung  derselben. 

Ein  weiterer  wesentlicher  Unterschied  besteht  schliefslich  in  der 

Handhabung  des  Signaldienstes  auf  den  Stationen.  In  England  und 

Amerika  sind  die  verschiedenen  Stellwerksbezirke  eines  Bahnhofes  selb- 

ständige Stationen,  welche  nach  allen  Richtungen  hin  durch  Signale  ge- 

deckt sind,  und  zu  denen  die  zwischenliegenden  Bahnhofsgleise  in  dem- 

selben Verhältnisse  stehen,  wie  die  Gleise  der  freien  Strecke  zu  den  sie 

begrenzenden  Blockstationen,  lu  Deutschland  dagegen  wird  .der  gesammte 

Bahnhofsbezirk  als  ein  einheitliches  Ganzes  angesehen.  Der  gesammte 

Signal-  und  Zugmeldedienst  ist  von  dem  Willen  nur  eines  Beamten  ab- 

hängig gemacht,  welchem  in  der  Regel  auch  der  Zugabfertigungsdienst 

obliegt.  Nur  grofse  Bahnhöfe  werden  in  scharf  getrennte  Bezirke  getheilt, 

und  diese  alsdann  meist  in  gegenseitige  Abhängigkeit  gesetzt.  Um  die 

Abhängigkeit  der  Beamten  in  den  Stellwerken  von  dem  Willen  des  dienst- 

leitenden Statiousbeamten  zu  sichern,  sind  besondere  Blockeinrichtungen 

getroffen,  welche  von  einein  geeigneten  Dienstraume  im  Einpfangsgebäude 

aus  gehandhabt  werden. 
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ABSCHNITT  I. 

Atigemeines. 

Einleitung. 

Wenn  man  in  Erwägung  zieht,  welches  wichtige  und  unentbehrliche 

Glied  im  heutigen  Eisenbahnbetriebe  das  Signalwesen  bildet,  wie  die 

heutigen  hervorragendsten  Eisenbahntechniker  unausgesetzt  bemüht  sind, 

dasselbe  fort  und  fort  in  jeder  Beziehung  zu  vervollkommnen  und  einheitlich 

auszubilden;  wie  jede  Naturkraft  zur  Mitwirkung  in  Anspruch  genommen 

und  jede  neue  Entdeckung  sofort  dienstbar  zu  machen  gesucht  wird,  so 

kann  man  es  kaum  glaubhaft  finden,  dafs  die  ältesten  Eisenbahnen  Eng- 

lands ohne  Signale  betrieben  worden  sind.  Und  doch  war  es  so!  Die 

ersten  Eisenbahnen  standen  eben  auf  keinem  höheren  Standpunkte  als 

heutzutage  die  Pferdeeisenbahnen.  Dazu  wurden  dieselben  nur  bei  Tage 

und  meist  mit  nur  einer  Maschine  betrieben,  und  die  Fahrgeschwindigkeit 

betrug  nicht  mehr,  als  höchstens  16—17  km  in  der  Stunde. 

Auch  die  am  15.  September  1830  eröffuete  Eisenbahn  zwischen 

Manchester  und  Liverpool  hatte  noch  Maschinen  ohne  Dampfpfeife,  der- 

selben fehlte  also  namentlich  das  Signalmittel,  von  dem  M.  M.  von 

Weber  in  seinem  zwar  veralteten,  aber  immer  noch  leseuswerthen  Buche 

„das  Telegraphen-  und  Signal wesen  der  Eisenbahnen"  sagt,  dafs  es  uns 

jetzt  als  das  recht  eigentliche  Stimmorgan  des  Eisenbahnwesens  erscheine, 

in  dessen  Ton  der  ganze  Charakter  desselben  liege  und  der  sich  zum 

sanften,  Selmsucht  erweckenden  Tone  des  Posthorns  verhalte,  wie  die  Poesie 

des  Heisens  von  ehedem  zum  willenlosen  Fortgerissenwerden  von  heutzutage. 

Durch  einen  Zufall  gewann  Georg  Stephenson  die  Ueberzeugung,  dafs 

seine  Maschinen  im  Stande  seien,  86  km  in  der  Stunde  zurückzulegen, 

dafs  aber  diesem  schnellen  Ungethüme  durch  noch  schnellere  Boten  freie 

Bahn  geschaffen  werden  müsse. 

Auf  Grund  dieses  Gedankens  führte  Stephenson  ein  besonderes 

Signalisirungssystcin  ein,  bei  welchem  er  vorzugsweise  farbige  Tafeln  an 

hohen  Stangen  verwendete,  welche  durch  besonders  aufgestellte  Leute 

gehalten  und  gedreht  wurden.  Als  es  dann  im  Jahre  1836  für  zulässig 

erklärt  wurde,  auch  nachts  zu  fahren,  wurden  an  den  Stangen  Laternen 

mit  farbigem  Lichte  befestigt,  deren  Verwendung  den  gleichfarbigen  Tages- 

signalen  entsprach.  Die  mit  der  Unterhaltung  der  Bahn  beauftragten 

Leute  wurden  mit  Fähnchen  aus  rothem  und  grünem  Tuch  versehen,  mit 

welchen  sie  überall,  wo  sie  es  für  nöthig  hielten,  entweder  durch  Auf- 

stecken oder  durch  Schwingen  Zeichen  zum  Halten  oder  Langsamfahren 

geben  konnten. 
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Auf  diesem  Grundgedanken  Stephenson's  wurde  das  Signalwesen  der 
Eisenbahnen  nicht  allein  in  England,  sondern  auch  in  andern  Ländern, 

wohin  «ich  das  Eisenbahnwesen  ausgedehnt  hatte,  weiter  ausgebildet 

Es  würde  zu  weit  führen  und  die  der  vorliegenden  Arbeit  gesteckten 

Grenzen  überschreiten,  wollten  wir  allen  den  Wandlungen  folgen, 

die  das  Signalwesen  bis  auf  den  heutigen  Tag  hat  durchmachen  müssen. 

Ich  darf  mich  daher  wohl  darauf  beschränken,  in  dem  Nachfolgenden  einen 

Ueberblick  darüber  zu  geben,  welchen  Stand  das  Signalwesen  in  den  ver- 

schiedenen Kulturländern  heutzutage  erreicht  hat. 

Signalsysteme. 

Im  allgemeinen  kann  man  bei  den  heutigen  Eisenbahnen  zwei 

einander  last  entgegengesetzte  Signalsysteme  unterscheiden. 

Das  erste  und  zwar  ursprüngliche  System  ist  das  des  Zeit- 

abstandes.  Bei  demselben  wird  um  eine  gefahrbringende  Annäherung 

zweier  in  derselben  Richtung  fahrender  Züge  aneinander  zu  verhindern, 

festgehalten,  dafs  dieselben  nur  in  bestimmten  Zeitabschnitten  einander 

folgen  dürfen,  uud  dafs  dem  nachfolgenden  Zuge  das  Signal  zum  Laugsam- 

fahren  oder  zum  Halten  zu  geben  sei,  sobald  der  vorgeschriebene  und 

nach  der  Geschwindigkeit  der  Züge  verschieden  grofs  bemessene  Zeit- 

abstand zwischen  zwei  Zügen  nicht  mehr  eingehalten  ist.  Die  Uu- 

zuverlässigkeit  der  Wärter,  welche  diese  Signale  zu  geben  hatten,  der 

Umstand,  dafs  sie  die  Signale  nicht  immer  rechtzeitig  geben  konnten, 

sowie  einige  daraus  entstandene  schwere  Unfälle  liefsen  diese  Betriebs- 

weise sehr  bald  nicht  mehr  als  sicher  genug  erscheinen.  Die  Einführung 

der  Elektrizität  in  den  Eiseubahndieust  gestattete  es  andererseits,  das  System 

des  Zeitabstaudes  zu  verlassen  und  dazu  überzugehen,  die  Züge,  ohne 

Rücksicht  auf  ihre  Geschwindigkeit,  einen  räumlichen  Abstand  —  den 

Stationsabstand  —  von  einander  einhalten  zu  lassen. 

Die  Grundgedanken,  welche  bei  jedem  dieser  beiden  z.  Z.  noch  be- 

stehenden Systeme  massgebend  sind,  lassen  sich  zusammenfassen,  wie  folgt : 

1.  Das  System  des  Zeitabstandes  (time  distance  system). 

Die  Bahn  ist  frei,  wenn  keine  Signale  sichtbar  sind. 

Die  sichtbaren  Signale  gebieten  kein  unbedingtes  Halt, 

lassen  vielmehr  ein  vorsichtiges  Weiterfahren  zu. 

Das  Blocksystem,  soweit  es  eingeführt,  ist  kein  unbe- 

dingtes, da  es  gestattet  ,  dafs  sich  in  demselben  Balmabschnitte 

und  auf  demselben  Gleise  gleichzeitig  mehr  als  ein  Zug  oder  eine 

Maschine  befinden  dürfen. 
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2.  Das  System  des  Stationsabstandes  (space  distance  System). 

Die  Bahn  ist  in  der  Regel  gesperrt;  das  sichtbare  Halt- 

signal wird  nach  Erfordern  in  ein  sichtbares  Fahrsigna) 

umgewandelt. 

Das  Blocksystem  ist  ein  unbedingtes,  d.  h.  in  einem  Bahn- 

abschnitt darf  sich  auf  demselben  Gleise  stets  nur  ein  Zug  oder 

eine  Maschine  befinden. 

Signalmittel. 

Die  Signalmittel,  deren  man  sich  zum  Hervorbringen  von  Signalen 

bedient,  wirken  theils  auf  das  Gehör  —  hörbare  Signale  — ,  theils  auf 

das  Auge  —  sichtbare  Signale  — .  Letztere  unterscheiden  sich  durch  die 
Farbe  und  durch  die  Form. 

Für  das  Eisenbahnsigualwesen  sind  die  Forschungen  der  Gebrüder 

Chappe,  der  Erfinder  der  optischen  Telegraphie  von  der  gröfsten  Wichtig- 

keit. Leider  scheinen  die  Ergebnisse  derselben  den  Technikern  nicht 

genügend  bekannt  zu  sein,  weil  sie  seither  vielfach  nicht  beachtet  worden 

sind.  Eines  der  wesentlichsten  Ergebnisse  ist,  dafs  alle  Farben  beleuchteter 

Körper  unter  gewissen  Beleuchtungen  verschwinden,  weshalb  nur  die  Form, 

nicht  die  Farbe  der  Signale  mafsgebend  sein  kann. 

Für  die  Tagessignale  wurde  daher  sehr  bald  davon  Abstand  ge- 

nommen, bei  den  Signalscheiben  der  Farbe  derselben  eine  besondere 

Bedeutung  beizulegen,  und  die  Farbe  dient  gegenwärtig  hauptsächlich  dazu, 

die  Sichtbarkeit  der  Form  zu  erhöhen.  Die  quer  zum  Gleise  gestellte, 

und  dem  herankommenden  Zuge  zugewendete  volle  Scheibe  bedeutet 

allgemein  „Halt",  während  die  dem  Gleise  gleichlaufend  gestellte  und 

dem  Zuge  ihre  scharfe  Kante  zukehrende  Scheibe  das  Zeichen  für 

„freie  Fahrt44  ist.  Da  die  scharfe  Kante  der  Scheibe  so  gut  wie  gar 

nicht  sichtbar  ist,  erscheint  die  um  eine  senkrechte  oder  wagerechte  Achse 

drehbare  Scheibe  als  das  geeignetste  Signal  für  das  System  des  Zeit- 

abstandes. Das  Signal  „Langsamfahren"  kann  mittelst  der  Signalscheibe 

nicht  gegeben  werden. 

Durch  die  Versuche  der  Gebr.  Chappe  war  weiter  festgestellt 

worden,  dafs  dieselbe  Fläche  in  länglicher  Form  weiter  zu  sehen  sei  als 

in  runder  oder  quadratischer,  sowie  dafs  bei  mittlerem  Zustande  der 

Atmosphäre  uud  bedecktem  Himmel  ein  gegen  den  Horizont  projizirter 

Körper  von  6  Fufs  Länge  und  1  Fufs  Breite  auf  10  km  Entfernung  mit 

blofsem  Auge  sichtbar  sei.  Die  auf  Grund  vorstehender  Ergebnisse  von 

den  Gebr.  Chappe  für  ihre  Zeichengeber,  denen  sie  den  Namen  „Sema- 

j »hören"  beilegten,  gewählte  Form  von  Armen  oder  Flügeln,  welche  mit 

einem  Ende  an  einem  Mäste  drehbar  befestigt  waren,  hat  sich  auch  bei 
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den  Eisenbahnen  als  ein  vorzügliches  Signalmittel  bewährt,  indem  sie 

nicht  allein  weiter  sichtbar  waren  als  Scheiben,  sondern  auch  neben  der 

lothrechten  Stellung,  als  Zeichen  für  „freie  Fahrt",  und  der  wagerechten 

für  „Gefahr",  noch  eine  mittlere  um  45°  geneigte  Stellung  als  Zeichen  für 

„Achtung",  „Vorsicht"  gestatteten.  Während  vorstehend  angegebene  Signale 

sehr  bald  von  allen  Bahnen  als  Tagessignale  anerkannt  wurden,  bedurfte 

es  für  die  Bedeutung  der  Farben  für  die  Nachtsignale  erst  einer  be- 

sonderen Verständigung,  was  um  so  nftthiger  war,  als  in  England  vielfach 

Strecken  der  einen  Bahn  von  den  Zügen  und  Maschineu  anderer  Bahnen 

befahren  werden,  und  es  daher  noth wendig  wurde,  dafs  gleiche  Signal- 

farben auch  gleiche  Signalbegriffe  ausdrücken  mufsten. 

Im  Februar  1841  fand  zu  Birmingham  eine  Versammlung  englischer 

Eisenbahntechniker  statt,  welche  über  einheitliche  Bestimmungen  in  Bezug 

auf  das  Signalwesen  und  namentlich  auch  über  die  Bedeutung  der  Signal- 

farben Beschlüsse  fafste.  Es  wurde  allgemein  bestimmt,  dafs  roth  „Gefahr*, 

grün  „Achtung",  „Vorsicht"  und  weifs  „Ordnung"  bedeuten  solle.  Mit 

Rücksicht  darauf,  dafs  im  Augenblicke  der  Gefahr  farbige  Gegenstände 

nicht  immer  zur  Hand  seien,  solle  jeder  geschwungene  Gegenstand,  jedes 

geschwungene  Licht  „Halt"  bedeuten.  Diese  Bestimmungen  waren  so 

einfach  und  praktisch,  dafs  sie  in  der  ganzen  Welt  angenommen  wurden 

und,  wenn  auch  unter  deu  etwas  veränderten  Begriffen,  dafs  roth  „Haltfc 

und,  grün  „Langsamfabren"  bedeuten  solle,  noch  allgemein  Gültigkeit 

haben,  und  so  ist  diese  Versammlung  zu  Birmingham  grundlegend  ge- 

wesen für  unser  ganzes  heutiges  Signalwesen. 

Im  allgemeinen  war  die  Wahl  unter  den  Farben  nur  eine  beschränkte. 

Nach  den  Versuchen  von  Chappe  ist,  wenn  die  Sichtlichkeit  einer  weifse» 

Flamme  gleich  1  angenommen  wird,  die  einer  rothen  gleicher  Intensität 

die  einer  grünen  V»  und  die  einer  blauen  l/7. 

Sofern  es  sich  daher  um  die  Wahl  von  drei  Signalfarben  handelt, 

empfehlen  sich  zunächst  weifs,  roth  und  grün,  wegen  ihrer  grösseren 

Sichtlichkeit,  während  gegen  blau  auch  der  Umstand  spricht,  dafs  es  bei 

künstlicher  Beleuchtung  grün  erscheinen  könne.  Da  nun  das  Signal 

„Gefahr"  das  wichtigste  unter  allen  ist,  wäre  es  wohl  gerechtfertigt  ge- 

wesen, für  dasselbe  dasjenige  Licht  zu  wählen,  welchem  die  grofste  Leucht- 

kraft beiwohnt.  Das  weifse  Licht  kommt  aber  in  Wirklichkeit,  un«l 

namentlich  in  der  Nähe  grofser  Städte  so  häufig  vor.  dafs  man  es  kaum 

noch  als  ein  Signal  ansehen  kann.  Man  wählte  daher  für  das  Gefahr- 

signal das  dem  weissen  Lichte  an  Leuchtkraft  zunächst  stehende,  das 

rothe  Licht,  und  für  das  Signal  „Vorsicht"  das  grüne  Licht,  wodurch  das 

weifse  Licht  als  das  Signal  für  „Ordnung"  übrig  blieb. 
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Die  vortrefflichen  Eigenschaften  des  weifsen  Lichtes  können  aber 

doch  in  mancher  Hinsicht  einen  störenden  Einflufs  ausüben.  Zunächst  ist 

die  grofse  Leuchtkraft  desselben  im  Stande,  die  Wirkung  in  der  Nähe 

befindlicher  farbiger  Signallichter  ganz  oder  theil weise  zu  unterdrücken, 

was  beim  Eisenbahnbetriebe  bedenkliche  Folgen  nach  sich  ziehen  könnte. 

Ferner  wird  es  wiederholt  erforderlich,  an  Signalvorrichtungen  das  Signal 

für  „freie  Fahrt"  in  ein  solches  für  „Vorsicht"  oder  „Gefahr"  umzuwandeln. 

Dieses  geschieht  in  der  Regel  dadurch,  dafs  vor  das  weifse  Licht  eine 

grüne  oder  rothe  Glasblende  vorgeschoben  wird.  Bewegliche  Glasblenden, 

welche  aufserdem  den  Einflüssen  der  Witterung  ausgesetzt  sind,  zerbrechen 

leicht.  Sollte  nun  z.  B.  eine  rothe  Blende  brechen,  so  kann  es  eintreten, 

dafs  bei  Einstellung  eines  Signals  auf  „Gefahr"  dennoch  das  weifse  Licht 

sichtbar  bleibt,  der  Lokomotivführer  eines  herannahenden  Zuges  also  int 

Gefühle  der  Sicherheit  mit  unverminderter  Geschwindigkeit  weiter  fährt, 

und  der  Zug  dadurch  in  Gefahr  kommt.  Wenn  nun  auch  Fälle,  dafs 

Signalblenden  brechen,  ohne  dafs  dieses  von  den  Signalwärteru  oder  dem 

Streckenpersonale  bemerkt  würde,  zu  den  äufsersten  Seltenheiten  gehören 

dürften,  empfiehlt  es  sich  doch  nicht,  Signale  zusammenzustellen,  bei 

denen  rothes  Licht  in  ungeblendetes  weifses,  oder  grünes  Licht  in  un- 

geblendetes weifses  verwandelt  wird.  Als  daher  in  England  das  Block- 

svstem  eingeführt  wurde,  bei  welchem  ein  Bahnabschnitt  entweder  besetzt 

und  die  Einfahrt  in  denselben  verboten  ist,  oder  bei  freier  Bahn  die  Fahrt 

mit  unverminderter  Geschwindigkeit  fortgesetzt  werden  kann,  kam  das 

Signal  „Vorsicht"  in  Fortfall.  Man  ergriff  diese  Gelegenheit  sofort,  um 

das  weifse  Licht  als  Signalfarbe  zu  beseitigen,  und  giebt  jetzt  das  Signal 

„Gefahr"  durch  rothes  Licht,  das  Signal  „freie  Fahrt"  aber  meistenteils 

durch  grünes  Licht.  Erscheint  jetzt  an  einem  solchen  Signal  ungeblendetes 

weifses  Licht,  so  hat  der  Lokomotivführer  dieses  als  ein  Gefahrsignal 

anzusehen  und  danach  zu  handeln,  wodurch  jede  Gefahr  ausgeschlossen 

ist.  Nachdem  nun  aber  nur  noch  zwei  Signalbegriffe  zum  Ausdruck  zu 

bälgen  waren,  konnte  bei  den  Semaphoren  die  lothrechte  Ruhestellung 

des  Signalarmes,  welche  im  Grunde  genommen  gar  kein  Signal  ist,  eben- 

ffrils  in  Fortfall  kommen  und  der  Begriff  „Gefahr"  durch  die  wagerechte, 

der  für  „freie  Fahrt"  durch  eine  schräg  geneigte  Lage  des  Signal- 

armes zum  Ausdruck  gebracht  werden.  Man  gewann  dadurch  also  auch 

bei  den  Tagessignalen  für  beide  Begriffe  ganz  bestimmte  Signalausdrücke, 

und  so  wurde  der  Semaphor  die  geeignetste  Signalvorriehtung  für  das 

System  des  Stationsabstandes. 

Wo  das  weifse  Licht  als  Signalfarbe  in  Fortfall  gekommen  ist,  hat 

nun  allerdings  die  seitherige  Klarheit  der  Signalbegriffe  insofern  eine 

Trübung  erlitten,  als  nunmehr  das  grüne  Licht  an  den  feststehenden 
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Signalvorrichtungen  das  Zeichen  der  freien  Fahrt  ist,  während  es  bei  den 

zum  Zwecke  der  Bahnunterhaltung  vorübergehend  aufgestellten  Signalen, 

sowie  bei  den  Handsignalen  als  Aufforderung  zur  Vorsicht  beibehalten 

worden  ist.  Der  Nachtheil  der  doppelten  Bedeutung  des  grünen  Lichte* 

dürfte  indefs  mit  Rücksicht  auf  die  verschiedenartige,  leicht  zu  unter- 

scheidende Anwendung  wohl  nur  zu  mehr  theoretischen  Bedenken  Ver- 

anlassung geben  und  verschwindend  sein  gegen  die  grofsen  praktischen 

Vortheile,  welche  durch  die  Beseitigung  des  weifsen  Lichtes  an  den  fest- 

stehenden Signalvorrichtungen  in  Bezug  auf  die  Sicherheit  des  Betriebes 

erzielt  werden. 

Will  man  weifses  Licht  anwenden,  so  empfiehlt  es  sich,  dasselbe 

durch  ein  im  Mittelpunkt  einer  dunkeln  Blende  befindliches  Loch  von  15 

bis  20  mm  Durchmesser  scheinen  zu  lassen  und  in  ein  sog.  Sternenlicht 

umzuwandeln. 

Wiederholt  ist  der  Versuch  gemacht  worden,  Siguale  herzustellen, 

welche  bei  Nacht  dieselbe  Erscheinung  zeigen  sollten,  wie  bei  Tage.  Die 

einfache  künstliche  Beleuchtung  der  Tagessignale  erwies  sich  hierfür  nicht 

ausreichend,  und  auch  das  elektrische  Licht  genügte  nicht.  Es  bedurfte 

besonders  geformter,  das  Licht  kräftig  reflektirender  Signalmittel,  um 

einen  Erfolg  zu  erzielen.  So  hatte  z.  B.  die  französische  Ostbahn  an 

ihren  Abzweigungen  Signalvorrichtungen,  deren  Arme  bei  Nacht  durch 

eine  davorgestellte  Laterne  mit  weifsem  Licht  beleuchtet  wurden.  Die 

sonst  flachen  Signalarme  waren  mit  schmalen  Spiegelstreifen  derart  besetzt, 

dafs  das  Licht  der  in  der  Drehachse  angebrachten  Laterne  von  jedem 

einzelnen  Spiegelstreifen  gleichlaufend  zum  Bahngleise  zurückgeworfen 

wurde,  der  Lokomotivführer  also  bei  Nacht  dieselbe  Signalerscheinuu'jr 

wahrnahm  wie  bei  Tage.  Auch  die  durch  die  neue  französische  Signal- 

Ordnung  vorgeschriebenen  Wegesignale  (Signal  de  direction)  haben  Anne, 

welche  mit  Spiegelstreifen  besetzt,  nachts  durch  weifses  Licht  erleuchtet 

werden. 

In  der  Railroad  Gazette  1888,  März,  S.  201,  wird  ein  von  der  Union 

Switch  &  Signal  Co.  nach  den  Angaben  von  Spicer  &  Schreuder  ge- 

bautes Signal  beschrieben,  welches  aus  einem  hohlen  Signalarm  besteht, 

dessen  Hinterwand  aus  einem  etwas  hohlen  Spiegel  gebildet  ist,  welcher 

die  Lichtstrahlen  einer  in  der  Drehachse  brennenden  Flamme  durch  eine 

die  Vorderwand  bildende  Glastafel  wirft.  Derselbe  Jahrgang  der  Railroad 

Gazette,  Oktober,  S.  684,  enthält  die  Beschreibung  eines  von  Koyl  er- 

•  t'undenen  Signalarmes,  welcher  einen  Streifen  eines  Umdrehungsparaboloids 
bildet,  dessen  Scheitel  am  Mäste  liegt,  während  die  Flamme  der  Laterne 

sich  im  Brennpunkt  befindet.  Derselbe  soll  bei  Nacht  und  bei  mittleren 

Witterungsverhältnissen  noch  auf  800  m  Entfernung  in  Gestalt,  Stellung 
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und  Farbe  klar  hervortreten.  Verwendet  ist  derselbe  auf  der  Lehigh — 

Valley-Bahn,  und  die  Einrichtung  wird  gelobt. 

Signalstellvorrichtungen. 

Das  unmittelbare  Einstellen  von  Signalen  ist  nur  in  den  seltensten 

Fällen  möglich.  Man  bedient  sich  daher  zur  Uebertragung  der  Bewegung 

entweder  fester  Gestänge,  oder  der  Drahtzüge,  dünner  Drahtseile,  der 

Elektrizität,  der  Pressluft  und  des  Wasserdruckes. 

Als  Grundsatz  gilt  allgemein,  dafs  ein  auf  „ Fahrt"  stehendes  Signal 

von  selbst  in  die  Haltstellung  zurückfallen  soll,  sofern  in  dem  Ueber- 

tragungsmechanismus  ein  Bruch  oder  eine  sonstige  Störung  erfolgt.  Es 

ergiebt  sich  daraus,  dafs  jedes  Signal  in  die  Fahrtstellung  gezogen  werden 

mufs,  während  es  durch  sein  eigenes  Gewicht  oder  ein  angebrachtes 

•Gegengewicht  in  die  Haltstellung  zurückfällt. 

Feste  Gestänge,  von  30  bis  40  mm  lichtem  Durchmesser  und  in 

Entfernungen  von  2  bis  3  m  in  Rollen  geführt,  sind  bis  auf  Entfernungen 

von  166  m  einfacher  und  nicht  t^eurer  als  Drahtzüge. 

Dem  Einflüsse  der  Temperatur  auf  die  Längenausdehuung  der  Ge- 

stänge wird  sehr  einfach  dadurch  entgegengewirkt,  dafs  das  Gestänge 

durch  eingeschaltete  doppelarmige  Hebel  derart  in  zwei  oder  mehr  Theile 

getheilt  wird,  dafs  die  Länge  des  auf  Zug  in  Anspruch  genommenen  Theile* 

des  Gestänges  gleich  ist  dem  des  gedrückten  Theiles. 

Bei  geringer  Länge  des  Gestänges  und  bei  nicht  vollständig  aus- 

geglichenen Längen  der  Gestänge  läfst  man  die  Umstellvorrichtung  einen 

längeren  Weg,  als  zum  Umstellen  der  Weiche  oder  des  Signals  erforderlich 

ist,  machen.  Ein  Theil  des  Weges  vor  und  nach  dem  Umstellen  bleibt 

dann  ohne  Einflufs  auf  die  Lage  der  Weichenzungen  und  die  Stellung 

des  Signals. 

Am  gebräuchlichsten  sind  Drahtzüge  von  3  bis  5  mm  Stärke, 

welche  als  einfache  und  doppelte  Verwendung  finden. 

Für  das  Einstellen  eines  Signals  auf  freie  Fahrt  würde  ein  einfacher 

Drahtzug  vollständig  genügen;  mit  demselben  ist  aber  der  Mifsstand  ver- 

bunden, dafs  durch  unbefugtes  Anziehen  des  Drahtes  oder  Anheben  des 

Gegengewichtes,  das  Signal  auf  freie  Fahrt  gestellt  werden  kann.  In  der 

That  sind  in  Deutschland  mehrere  Unfälle  auf  diesen  Umstand  zurück- 

geführt worden,  und  man  ist  daher  hier  allgemein  zu  der  Anwendung  von 

Doppeldrahtzügen  übergegangen,  bei  welchen  ein  unbefugtes  Umstellen  des 

Signals  unmöglich  gemacht  ist. 

Lange  Drahtzüge  leiden  unter  dem  Umstände,  dafs  sie  unter  dem 

Einflüsse  der  Temperatur  ihre  Länge  verändern  und  dadurch  mehr  oder 

minder  unwirksam  werden,  ja  auch  eine  unrichtige  und  sogar  gefahr- 
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bringende  Signalstellung  veranlassen  können.  Ein  Draht  von  800  m  Länge 

verändert  seine  Länge  bei  einer  Temperahirveränderung  von  20°  C.  um 

rund  20  cm,  und  dieses  ist  fast  gleich  dem  Wege,  welcher  zum  Umstellen 

eines  Signals  erforderlich  ist.  Bei  längeren  Drahtzügen  werden  daher 

Ausgleichvorrichtungen  erforderlich,  welche  die  durch  Temperaturwechsel 

hervorgerufenen  Längen  Veränderungen  unschädlich  machen  sollen.  Einfache 

Schraubenverbindungen,  welche  in  die  Drahtzüge  eingeschaltet  werden,  ge- 

nügen für  diesen  Zweck  nicht,  da  sie  ein  unausgesetztes  Beobachten  und 

Nachschrauben  erfordern  würden.  Man  hat  daher  zu  besonderen  selbst- 

tätigen Ausgleichvorrichtungen  seine  Zuflucht  nehmen  müssen. 

Auf  den  französischen  Bahnen,  wo  vorzugsweise  einfache  Drahtzüge 

zur  Verwendung  kommen,  ündet  man  höchst  einfache  und  praktische  Vor- 

richtungen, welche  im  wesentlichen  darin  bestehen,  dafs  das  dem  Signal 

abgewendete  Ende  des  Drahtzuges  frei  über  eine  Rolle  geführt  und  durch 

ein  angehängtes  Gewicht  gleichmäfsig  in  Spannung  gehalten  wird.  Soll 

das  Signal  umgestellt  werden,  so  wird  durch  die  Bewegung  des  Stellhebels 

«ler  Draht  festgeklemmt  und  mitgenommen,  und  beim  Rücklegen  des  Hebels 

wieder  freigegeben.  Doppelte  Drahtzüge,1  wie  sie  in  Deutschland  allgemein 
angewendet  werden,  tragen  bis  zu  einer  gewissen  Grenze  die  Ausgleichung 

in  sich.  Man  giebt  dem  Drahte  eine  mittlere  Spannung  und  überläfst  es 

demselben,  die  Veränderungen  der  Temperatur  durch  eine  Vermehrung 

oder  Verminderung  dieser  Spannung  unter  Beibehaltung  seiner  Länge  aus- 

zugleichen. Bis  auf  eine  Entfernung  von  400  m  hat  sich  diese  Einrichtung 

durchaus  bewährt.  Bei  gröfseren  Längen  hat  man  auch  hier  seine  Zuflucht 

zur  Anbringung  besonderer  Spanuvorrichtungen  nehmen  müssen,  welche 

im  wesentlichen  ebenfalls  darin  bestehen,  dafs  die  beiden  Drähte  eines 

Drahtzuges  durch  Gewichte  gleicher  Schwere  in  der  Mitte  oder  am  Ende 

des  Zuges  in  gleicher  Spannung  gehalten  werden.  Tritt  durch  Anziehen 

oder  Nachlassen  des  einen  Drahtes  eine  Veränderung  in  ihrer  Spannung 

ein,  so  klemmen  sich  die  Gewichte  selbstthätig  fest  und  die  Vorrichtung 

kommt  zur  Wirkung. 

Zur  Unterstützung  der  Drahtzüge,  sowie  zur  Führung  derselben  wendet 

man  Leitrollen  an,  welche  in  Entfernungen  von  16  bis  20  m  an  kleinen 

Pfosten  befestigt  sind.  In  geraden  Strecken  kann  die  Stellung  der  Rolle 

eine  lothrechte  sein;  in  gekrümmten  Strecken  mufs  sich  dagegen  ihre 

Stellung  mehr  oder  minder  der  wagerechten  nähern,  um  ein  Heraus- 

.vpringen  des  Drahtes  aus  der  Rinne  der  Rolle  zu  verhindern.  Sehr  zweck- 

mäfsig  werden  die  Rollen  in  neuerer  Zeit  an  den  Pfosten  mittelst  eines 

Bügels  befestigt,  welcher,  mit  einem  Gelenke  versehen,  der  Rolle  gestattet, 

sieh  in  Krümmungen,  dem  Zuge  des  Drahtes  folgend,  selbst  richtig  ein- 
zustellen. 
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Auf  den  Bahnen  Oesterreich-Ungarns  ist  es  Grundsatz,  durch  Elek- 

trizität nur  den  Auslösemechanismus  eines  Triebwerks  in  Thätigkeit  zu 

setzen  oder  zu  hemmen,  die  Bewegung  des  Signals  aber  dem  Triebwerke 

zu  überlassen,  welches  durch  ein  Gewicht  bewegt  wird. 

Diesem  Grundsatze  entsprechend,  sind  fast  sämmtliche  für  die  öster- 

reichisch-ungarischen Bahnen  bestimmten  Signale  ausgeführt,  von  dem 

ersten  von  Leopolder  zur  Pariser  Ausstellung  1867  gesandten  bis  zu  dem 

von  Langie  im  Jahre  1878  in  Paris  ausgestellten,  sowie  denen  von  Pollitzer 

und  von  Sandorf,  welche  im  Jahre  1883  auf  der  Ausstellung  in  Wien  zu 

sehen  waren.  Zur  Auslösung  werden  sowohl  Batterie-  als  auch  Induktions- 

ströme verwendet. 

Auf  den  schweizerischen  Bahnen  ist  vielfach  ein  von  Math.  Hipp 

konstruirtes  Distanzscheibensignal  eingeführt,  welches  für  jede  der  beiden 

Signalstellungen  eine  besondere  Leitung  erfordert. 

In  der  Entwicklung  dieser  elektrisch  betriebenen  Fernsignale  ist  in 

den  letzten  Jahren,  sowohl  in  Oesterreich-Ungarn,  als  auch  in  der  Schweiz, 

dadurch  ein  Stillstand  eingetreten,  dafs  sich  in  diesen  Ländern  die  Sicher- 

heitsanlagen für  die  Ein-  und  Ausfahrten  auf  den  gröfseren  Bahnhöfen 

stetig  mehren  und  bei  diesen  für  die  Einstellung  der  Fernsignale  Draht- 

züge vorgeschrieben  sind. 

Auch  Dumont  und  Postel-Vinay  haben  für  die  Wendescheiben  der 

französischen  Ostbahn  eine  elektrische  Vorrichtung  zum  Umstellen  gebaut, 

bei  welcher  das  Auslösen  und  Hemmen  eines  Triebwerkes  auf  elek- 

trischem Wege  erfolgt.  Das  Triebwerk  selbst  ist  nach  Art  von 

Siemens  &  Halske's  Einrad-  oder  Spindelläutewerk  gebaut.  Die  Hemmung 

erfolgt  durch  Unterbrechen  oder  Schliefsen  des  Stromes  eines  Elektro- 

magneten in  der  Weise,  dafs  die  Scheibe  auf  „freie  Fahrt4*  bleibt,  so  lange 

der  Strom  durch  die  Leitung  geht,  sich  aber  sofort  auf  „Halt"  stellt,  so- 
.    bald  der  Strom  unterbrochen  wird. 

Bei  dem  Hallschen  Signal  wird  durch  den  elektrischen  Strom,  der 

von  der  das  Signal  bedienenden  Stelle  ausgeht,  nicht  ein  Triebwerk, 

sondern  der  Elektromagnet  einer  stärkeren  Ortsbatterie  in  Thätigkeit 

gesetzt.    Die  Vorrichtung  arbeitet  mit  Ruhestrom. 

Das  Signal  wird  gegeben  durch  eine  Scheibe  aus  rother  Seide, 

welche  sich  in  einem  wettersicheren  Gehäuse  auf  einem  Signalmaste  be- 

findet. Dieses  Gehäuse  hat  nach  vorn  dem  Zuge  zugekehrt  und  rückwärts 

je  ein  kreisrundes  Fenster.  Die  Scheibe  wird  in  der  Stellung  auf  „freie 

Fahrt"  durch  einen  auf  Ruhestrom  eingeschalteten  Elektromagneten  ge- 

halten. Wird  der  Strom  unterbrochen,  so  fällt  die  rothe  Scheibe  herab 

und  wird  in  dem  Fenster  sichtbar.    Bei  Tage  wird  Fenster  und  Scheibe 
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durch  das  rückwärts  einfallende  Tageslicht,  hei  Nacht  durch  eine  dahinter 

aufgestellte  Laterne  erleuchtet  und  kenntlich  gemacht.  In  neuerer  Zeit 

soll  nach  den  Mittheilungen  der  Herren  F.  Bttte  und  von  Borries  dieses 

Signal  auch  in  Form  eines  Flugeis  hergestellt  und  die  hintere  farblose 

Scheibe  durch  eine  von  Milchglas  ersetzt  worden  sein.  Das  Signal  giebt 

bei  Tage  und  bei  Nacht  dasselbe  Zeichen.  Sofern  die  Einrichtung  als 

Distanzsignal  angewendet  werden  soll,  wird  statt  der  rothen  grüne  Seide 

verwendet. 

HalFs  Signal  ist  auf  den  amerikanischen  Bahnen  sehr  verbreitet  und 

wird  sehr  gerühmt. 

Bei  einer  ganzen  Reihe  amerikanischer  Signale,  welche  durch  Elek- 

trizität betrieben  werden,  kommen  sowohl  Arbeitsströme  als  Iuduktions- 

wechselströme  zur  Verwendung.  Eigentümlich  ist  die  Anordnung,  dafs 

bei  ihnen  der  Signalarm  sich  um  eine  seinem  Schwerpunkte  naheliegend«.* 

Achse  schwingt. 

Bemerkenswert!]  ist  noch  eine  von  Currie  und  Timmis  in  London 

( Pariser  Weltausstellung  1889)  konstruirtes  Semaphorensignal,  bei  welchem 

der  Signalarm  gleichfalls  auf  direktem  elektrischem  Wege  gesteilt  wird. 

Es  werden  bei  demselben  besonders  konstruirte  röhrenförmige  Elektro- 

magnet^ angewendet,  welche  den  Anker  auf  eine  Entfernung  bis  zu  76  mm 

und  mehr  mit  annähernd  gleicher  Kraft  anziehen. 

Bei  Nacht  werden  die  Signale  durch  Glühlampen  gegeben.  Der 

Signalarm  hat  zu  diesem  Zwecke  einen  Kontakt,  der  je  nach  der  Stellung 

des  Signalarmes  einen  Nebenschlufs  zu  der  rothen  oder  der  grünen 

Lampe  herstellt,  deren  Glocken  selbst  gefärbt  sind. 

Die  Union  Switch  &  Signal  Co.  in  Pittsburgh  hat  nach  Angaben  von 

Westinghouse  ein  Signalsystem  ausgebildet,  bei  welchem  zum  Stellen  des 

Signals  Pressluft  zur  Verwendung  kommt. 

In  der  Grundstellung  belindet  sich  der  Signalarm  in  wagerechter 

Stellung  und  wird  in  derselben  durch  ein  Gegengewicht  festgehalten.  Am 

Fufse  des  Signalmastes  befindet  sich  ein  Behälter,  in  welchem  Pressluft 

aufgespeichert  ist.  Am  Signalmaste  selbst  ist  ein  Zylinder  befestigt,  dessen 

Kolben  mit  dem  Signalarm  in  Verbindung  steht.  Wird  Pressluft  in  den 

Zylinder  gelassen,  so  zieht  der  herabgehende  Kolben  den  Signalarm  in  die 

Fahrtstellung.  Die  Steuerung  erfolgt  durch  einen  Elektromagneten,  desseu 

Anker  ein  mit  ihm  verbundenes  Ventil  öffnet.  Verliert  der  Magnet  seine 

Anziehungskraft,  so  drückt  eine  Feder  das  Ventil  zu  und  läfst  die  Luft 

aus  dem  Presszylinder  ausströmen;  der  Signalarm  geht  durch  das  Gegeu- 

gewicht  in  die  Haltstellung  zurück.  Jede  Unterbrechung  oder  Störung 

stellt  das  Signal  auf  „Halt". 
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Die  American  Pneumatic  Co.,  Boston,  hat  ein  selbstthätiges  System 

für  Block-  und  andere  Signale  eingeführt,  bei  welchem  bewegte  Luft 

zur  Uebertragung  der  Bewegung  dient.  Die  Stellung  des  Signals  selbst 

erfolgt  durch  ein  Triebwerk,  welches  durch  die  Bewegung  eines  Rad- 

tasters aufgezogen  wird.  Die  Auslösung  des  Triebwerkes  erfolgt  durch 

einen  Blasebalg,  welcher  durch  den  Druck  der  ersten  Achse  der  Lokomotive 

in  Thätigkeit  gesetzt  wird.  Die  im  Blasebalge  aufgespeicherte  Luft  wird 

durch  9  mm  weite  Bleiröhren  mit  einer  Geschwindigkeit  von  183  m  in  der 

Sekunde  zu  einem  am  Fufse  des  Signalmastes  angebrachten  Behälter  ge- 

fuhrt, welcher  durch  eine  Membrane  geschlossen  ist.  Auf  dieser  Membrane 

ruht  die  Auslösungsvorrichtung  des  Triebwerkes.  Jedes  Signal  steht  im 

allgemeinen  mit  zwei  Blasebälgen  in  Verbindung,  von  denen  der  eine 

Blasebalg  die  Stellung  auf  „Halt",  der  andere  die  Stellung  auf  „freie  Fahrt" 
bewirkt. 

Durch  die  vorstehend  beschriebene  Einrichtung  können  nicht  allein 

Signale,  sondern  auch  andere  Signaleinrichtungen,  wie  Blenden,  Gloeken- 

hämmer,  Uebergangsverschlüsse  aufgezogen  und  benutzt  werden.  An  den 

Luftstrang  eines  Blasebalges  können  6  bis  8  zu  bewegende  Gegenstände 

angehäugt  werden,  wenn  diese  alle  zu  dem  nämlichen  Zeitpunkte  in  einer 

bestimmten  Richtung  zu  bewegen  sind.  Die  Spannung  aller  Gangwerke 

ist  die  gleiche. 

In  neuerer  Zeit  haben  die  Italiener  Bianchi  und  Servettaz  geluugeue 

Versuche  gemacht,  das  unelastische  Wasser  zur  Uebertragung  der  Be- 

wegung zum  Stellen  der  Weichen  und  Signale  zu  benutzen,  welches,  um 

es  gegen  das  Einfrieren  zu  schützen,  mit  Glycerin  (4Ü  °/o)  versetzt  wird. 

Das  Druckwasser  wird  in  einem  Sammler  aufgespeichert,  in  welchem  es 

unter  einem  Druck  von  50  bis  60  Atm.  steht. 

Das  Einstellen  einer  Weiche  erfolgt  durch  zwei  einfache  Zylinder, 

welche  einen  gemeinschaftlichen  (Plunger-)  Kolben  haben.  Für  das  Stellen 

eines  Signals  genügt  ein  einfacher  Zylinder,  und  zwar  wird  die  Fahrt- 

stellung durch  Zulassen  des  Druckwassers  bewirkt,  während  beim  Ab- 

stellen des  Druckes  oder  bei  dem  Bruche  eines  Rohres  der  Signalarm 

durch  das  Gewicht  in  die  Stellung  auf  „Halt"  gebracht  wird. 

Nebelsignale. 

Der  ärgste  Feind  des  Eisenbahnbetriebes  ist  der  Nebel,  welcher  nicht 

allein  dem  Lokomotivführer  die  Aussicht  auf  die  vorliegende  Strecke  ver- 

sperrt, sondern  ihm  auch  namentlich  die  Stellung  der  Signale  auf  „Gefahr" 

verbirgt.  Zur  Vermeidung  der  den  Zügen  daraus  erwachsenden  Gefahr 

hat  man  verschiedene  Mittel  versucht. 
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Am  besten  habeu  sich  bis  jetzt  Knallkapseln  bewährt,  welche  der 

Sicherheit  wegen  zu  zwei  in  angemessener  Entfernung  vor  dem  Signale, 

dessen  Stellung  auf  Halt  sie  anzeigen  sollen,  auf  den  Schienen  befestigt 

werden  und  entfernt  werden  müssen,  sobald  das  Signal  auf  freie  Fahrt 

gestellt  wird. 

Die  Knallkapseln  werden  angewendet,  um  zu  sofortigem  Halten  auf- 
zufordern. 

Das  wiederholte  Autlegen  und  Entfernen  der  Knallkapseln  ist  ziemlich 

umständlich,  wenn  es  durch  besonders  eingestellte  Wärter  erfolgt.  Die 

Unzuverlässigkeit  des  bedienenden  Manne»,  die  Gefahr  för  denselben,  welche 

die  Bewegung  zwischen  den  Gleisen  bei  Nebel  mit  sich  bringt,  haben  ver- 

schiedene Bahnen  veranlagst,  dazu  überzugehen,  das  Auflegen  und  Zurück- 

ziehen der  Knallkapseln  durch  besondere  Vorrichtungen  bewirken  zu 

lassen,  welche  in  mechanischer  Verbindung  mit  dem  Signale  den  Be- 

wegungen desselben  entsprechend  folgen. 

Aber  auch  diese  Vorrichtungen  haben  den  Mifsstand,  dafs  sie  einer 

entsprechenden  Beaufsichtigung  bedürfen,  um  jede  explodirte  Knallkapsel 

sofort  wieder  zu  ersetzen.  Man  hat  daher  Versuche  gemacht,  Vorrich- 

tungen zu  bauen,  bei  denen  der  Ersatz  verbrauchter  Knallkapseln  inner- 

halb gewisser  Grenzen  selbstthätig  stattfindet,  zugleich  aber  auch  die  un- 

sichere Schlagwirkung  der  über  die  Schienen  rollenden  Räder  vermieden 

wird.  Zu  letzterem  Zwecke  wurde  zwischen  Rad  und  Knallkapsel  eine 

besondere  Schlagvorrichtuug  eingerichtet.  Zu  letzteren  Einrichtungen  ge- 

hört das  von  Scholkmann  konstruirte  Revolverknallsignal  und  das  auf 

den  Hochbahnen  New-Yorks  bei  Abzweigungen  und  Kreuzungen  an- 

gewendete „Torpedosignal Bei  ersterem  werden  in  eine  Trommel  12  Paar 

Knallkapseln  gleichzeitig  eingesetzt  und  so  der  Bedarf  für  eine  Reihe  von 

Knallsignalen  gesichert;  bei  letzterem  erfolgt  der  Ersatz  selbstthätig  aus 

einer  Vorrathskamraer. 

Eine  andere  Gattung  von  Nebelsignalen  besteht  darin,  dafs  das  Feru- 

signal  durch  Anbringung  einer  Glocke  vervollständigt  wird,  gegen  welche 

ein  oder  zwei  Hämmer  schlagen,  sofern  das  Signal  auf  Halt  steht 

Die  Bewegung  des  Hammers  erfolgt  durch  einen  Radtaster,  welcher 

durch  die  Räder  des  darüber  rollenden  Zuges  abwechselnd  niedergedrückt 

und  durch  eine  Feder  wieder  gehoben  wird.  Steht  das  zugehörige  Signal 

auf  freie  Fahrt,  so  ist  der  Radtaster  der  Einwirkung  der  Räder  entzogen. 

Bei  den  Reichsbahnen  in  Elsafs-Lothringen  ist  die  Signalscheibe  des 

Vorsignals  selbst  durch  eine  flache  Glocke  ersetzt  worden,  gegen  welche 

die  Hämmer  schlagen,  wenn  die  Scheibe  auf  Halt  steht.  Bei  freier  Fahrt 

liegt  die  Glocke  wagerecht. 
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Bei  anderen  Bahnen  sind  Rasselwerke  nach  Art  der  Weckerahren  in 

Gebrauch.  Diese  bestehen  im  wesentlichen  aus  einem  durch  ein  Ge- 

wicht betriebenen  Uhrwerk,  welches  durch  einen  neben  dem  Gleise  ange- 

brachten Radtaster  ausgelöst  wird  und  durch  ein  Hammerwerk  eine 

gewisse  Anzahl  schnell  auf  einander  folgender  Schläge  solange  abgiebt, 

bis  nach  einmaliger  Umdrehung  des  Triebrades  die  Hemmung  desselben 

von  selbst  wieder  eintritt. 

Die  Firma  Max  Jüdel  &  Co.  in  Braunschweig  hat  in  neuerer  Zeit  zur 

Ergänzung  des  Fernsignales  ein  Nebelhorn  in  Vorschlag  gebracht,  welches 

durch  einen  Blasebalg  geblasen  wird.  Die  Auslösung  des  Blasebalges 

erfolgt  ebenfalls  durch  einen  Radtaster.  Bemerkenswerth  ist,  dafs  das 

Nebelhorn  besser  wirkt,  wenn  der  Ton  dem  Zuge  folgt,  als  wenn  das 

Horn  dem  Zuge  entgegen  geblasen  wird. 

Andere  Einrichtungen  sind  wiederum  bestimmt,  auf  die  Signalpfeife 

der  Znglokomotive  oder  auch  unmittelbar  auf  die  Luftdruckbremsen  des 

Zuges  selbst  zu  wirken.  Alle  diese  Einrichtungen  bedürfen  indefs,  neben 

einer  Vorrichtung  zwischen  den  Schienen,  welche  sich  mit  der  Stellung 

des  Sichtsignals  auf  „Halt"  oder  auf  „Fahrt"  hebt  oder  senkt,  eines 

besonderen  Mechanismus  an  der  Maschine  selbst,  welcher  bei  der  Halt- 

stellung des  Fernsignals  mit  der  gehobenen  Vorrichtung  zwischen  den 

Schienen  in  Berührung  kommt  und  die  Dampfpfeife  zum  Ertönen  bringt 

oder  die  das  Luftventil  der  Luftdruckbremsen  in  Thätigkeit  setzt.  Die 

Nothwendigkeit  der  Anbringung  solcher  Vorrichtungen  an  allen  Lokomo- 

tiven, welche  über  die  in  Frage  kommende  Strecke  laufen,  setzen  der  all- 

gemeinen Einführung  dieser  Gattung  von  Vorrichtungen  gemessene  Grenzen. 

Kontroivorrichtungen. 

Für  den  ein  Signal  bedienenden  Beamten  ist  es  von  der  gröfsten 

Wichtigkeit,  die  Gewifsheit  zu  erlangen,  dafs  das  Signal  die  beabsichtigte 

Stellung  auch  wirklich  eingenommen  hat.  Bei  nahe  gelegenen  Signalen 

wird  er  dieses  bei  Tage  ohne  weiteres  können.  Um  ihm  die  Gewifsheit 

auch  bei  Dunkelheit  zu  verschaffen,  läfst  man  auch  die  Signallaternen 

nach  rückwärts  leuchten  und  blendet  sie  je  nach  Stellung  des  Signals 

verschiedenfarben,  wobei  jedoch  die  eigentlichen  Signalfarben  roth  und 

grün  ausgeschlossen  sind. 

Bei  entfernterem  Standorte  der  Signale,  und  namentlich  wenn  die- 

selben durch  dazwischen  befindliche  Gegenstände  dem  Auge  des  kontroli- 

renden  Beamten  verdeckt  sind,  werden  besondere  Hilfsvorrichtungen  er- 

forderlich, welche  theils  auf  mechanischem,  theils  auf  elektrischem  Wege 

dem  Signalwärter  und  dem  dienstthuenden  Stationsbearnteu  von  dem 

Zustande  des  Fernsignals  Kenntnifs  geben. 
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Die  mechanischen  Hilfsmittel  bestanden  in  Wiederholungssignalen, 

welche  die  Bewegungen  des  Hauptsignals  mitmachten,  jedoch  innerhalb 

des  Gesichtskreises  des  Beamten  aufgestellt  waren.  Dieselben  sind  im 

Laufe  der  Zeit  als  zu  schwerfällig  verlassen  worden  und  man  bedient  sieh 

zur  Zeit  vorzugsweise  elektrischer  Einrichtungen. 

Die  einfachste  und  dabei  durchaus  zuverlässige  Einrichtung  sind  die 

auf  den  franzosischen  Bahnen  allgemein  eingeführten  und  Trembleuses 

genannten  Kliugelwerke  mit  Selbstunterbrechung,  die  nur  ertönen,  wenn 

der  Strom  einer  Batterie  durch  die  Kontrolleitung  geht.  In  der  Grund- 

stellung des  Fernsignals  auf  „freie  Fahrt"  ist  der  Strom  unterbrochen 

und  wird  sein  Umlauf  erst  wieder  hergestellt,  wenn  das  Signal 

zweifellos  auf  „Halt"  steht.  So  lange  das  Klingelwerk  also  ertönt,  kann 

sich  der  Signalwärter  sowie  der  rangirende  Beamte  darauf  verlassen,  dafs 

auch  das  Signal  auf  Halt  steht. 

Auf  den  österreichisch-ungarischen  Bahnen  sind  ähnliche  Kontro!- 

klingeln  in  Gebrauch. 

Für  Signaleinrichtungen,  bei  denen  die  Grundstellung  des  Signals  aut 

Halt  ist,  sind  diese  Klingelwerke  wenig  geeignet,  da  sie  eine  dauernde 

Thätigkeit  nicht  vertragen,  und  wenn  man  die  Leitung  so  umschaltet,  daiV 

sie  nur  anschlagen,  wenn  das  Signal  auf  Fahrt  steht,  würde  das  Schweigen 

des  Werkchens  keine  Sicherheit  dafür  bieten,  dafs  das  Signal  wirklich  aut 

Halt  steht.  Nebenbei  ist  das  unaufhörliche  Rasseln  vielfach  lästig.  F.  Gat- 

tinger hat  daher  einen  Selbstunterbrecher  hergestellt,  welcher  durch  eine 

schwingende  Scheibe  oder  mittelst  eines  frei  wirkenden  Pendels  nur  alle 

Sekunden  einen  Stromschlufs  bewirkt. 

In  England  wendet  man  allgemein  sichtbare  Kontroiapparate  an, 

welche  nicht  nur  die  Stellung  des  Signals,  sondern  ein  getreues  Bild  de* 

Signals  selbst  dem  Beamten  vor  Augen  führen  und  daher  signal  repeaters 

—  Nachahmungssignale  —  genannt  werden. 

Als  eine  vorzügliche  Kontroivorrichtung  erweist  sich  das  entsprechend 

ausgerüstete  Galvanoskop,  doch  darf  bei  demselben,  wie  überhaupt  bei 

allen  elektrischen  Kontroieinrichtungen,  die  eine  Stellung  nicht  durch 

Unterbrechung  des  Stromes  angezeigt  werden,  weil  dasselbe  Zeichen  dann 

auch  bei  einer  Störung  in  der  Leitung  erscheinen  würde.  Es  mufs  viel- 

mehr sowohl  bei  dem  Zeichen  für  „Gefahr",  „Halt",  als  auch  bei  dem  für 

„freie  Fahrt"  Strom  in  der  Leitung  sein,  während  eine  dritte  Stellung 

anzeigt,  dafs  der  Strom  unterbrochen  ist  oder  eine  Betriebsstörung  statt- 

gefunden hat. 

Für  die  Sicherheit  des  Betriebes  ist  es  von  der  gröfsten  Wichtigkeit, 

dafs  bei  Nacht  die  zum  Geben  der  Signale  bestimmten  Lampen  auch 

wirklich  brennen.    In  den  meisten  Fällen  wird  die  Kontrole  darüber  ein- 
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fach  dadurch  ermöglicht,  dafs  man  die  Signallateraen  auch  uach  rück- 

wärts leuchten  läfst.  Es  kommt  aber  vor,  dafs  der  Standort  des  Signals 

eine  derartige  einfache  Kontrole  unmöglich  macht.  In  solchem  Falle  hat 

man  zu  elektrischen  Kontroivorrichtungen  seine  Zuflucht  genommen.  Diese 

bestehen  in  einer  Kontaktvorrichtung,  bei  welcher  die  zum  Schliefsen  oder 

Unterbrechen  des  Stromkreises  erforderlichen  Bewegungen  durch  die 

Längenveränderung  von  Metallkörpern,  welche  dieselben  durch  das  Brennen 

oder  Erlöschen  der  Lampe  erleiden,  hervorgebracht  werden.  Die  Kontakt- 

vorrichtung mufs  sehr  empfindlich  sein,  um  das  Verlöschen  der  Lampe 

schon  nach  wenigen  Sekunden  anzuzeigen. 

In  dem  Dienstraume  des  kontrolirenden  Beamten  befindet  sich  ein 

Meldeapparat,  bestehend  in  einem  Galvanoskope,  welches  bei  stromloser 

Leitung  hinter  dem  Fensterchen  des  Gehäuses  ein  Täfelchen  von  bestimmter 

Farbe  mit  besonderer  Aufschrift  z.  B.  „Licht  erloschen"  zeigt.  Mitunter 

sind  auch  Wecker  in  die  Leitung  eingeschaltet,  welche  beim  Erlöschen  der 

Lampe  ertönen. 

ABSCHNITT  II. 

Anwendung  der  feststehenden  Signale. 

Englisches  Signalsystem. 

In  dem  von  Nebeln  stark  heimgesuchten  England,  in  welchem  zur 

Vermeidung  von  Strafsen Übergängen  in  Schienenhöhe  die  Eisenbahnen  oft 

tief  in  das  hügelige  Gelände  eingeschnitten  sind  und  sich  demselben  in 

vielfachen  Krümmungen  anschliefsen,  kam  man  sehr  bald  zu  der  Ueber- 

zeugung,  dafs,  wenn  man  eine  gefahrbringende  Annäherung  von  Zügen  an 

einen  gewissen  Punkt  — den  Gefahrpunkt  —  zuverlässig  verhindern  wolle,  man 

das  betreffende  Signal  in  angemessener  Entfernung  vor  diesem  Punkte  auf- 

stellen müsse,  und  so  entstand  das  englische  distant  signal  —  Fernsignal 

— ,  welches  dem  ganzen  englischen  Signalwesen  seinen  Charakter  aufge- 

prägt hat, 

Man  deckte  auf  diese  Weise  nicht  allein  gegen  das  Aufeinander-  und 

Gegeneinanderfahren  der  Züge;  sicherte  nicht  nur  lange,  gekrümmte  Ein- 

schnitte und  Tunnel,  die  sich  nicht  durchblicken  Helsen,  sondern  konnte 

auch  in  grofser  Entfernung  von  demjenigen  Punkte,  welcher  die  Aufmerk- 

samkeit oder  besondere  Mafsnahmen  des  Zugpersonals  orforderte,  von 

diesem  selbst  aus  letzterem  bestimmte  Befehle  zugehen  lassen.  Man  ge- 

wann endlich  die  Möglichkeit,  durch  Absperrung  von  Zwischenstationen 

und  sonstigen  Bahnabschnitten  einer  zu  grofsen  gefahrbringenden  Annäherung 

der  Züge  aneinander  vorzubeugen. 
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Ya  der  bereits  erwähnten  Technikerversammlung  zu  Birmingham  war 

man  auch  darin  übereingekommen,  dafs  die  Signale  für  gewöhnlich  auf 

„Sicherheit",  „Halt"  zu  stehen  hätten  und  jedem  Zuge  durch  Entfernung 

des  Signals  die  Erlaubnifs  zum  Weiterfahren  zu  geben  sei. 

Steht  das  Distanzsignal  auf  „Halt",  so  zeigt  es,  dem  ankommenden 

Zuge  entgegen,  bei  Tage:  die  volle  runde  Scheibe  oder  den  wagerecht 

ausgestreckten  Arm,  bei  Nacht:  rothes  Licht. 

In  der  Stellung  auf  „freie  Fahrt"  steht  die  Scheibe  parallel  zum 

Gleise,  der  Signalarm  um  45—60°  geneigt;  bei  Nacht  zeigt,  die  Signal- 
laterne grünes  Licht. 

Wenn  ein  Lokomotivführer  ein  Distanzsignal  auf  „Gefahr"  findet,  so 

mufs  er  unverzüglich  den  Dampf  absperren  und  die  Geschwindigkeit  seines 

Zuges  ermäßigen,  derart,  dafs  er  im  Stande  ist,  am  Distanzsignalmast 

zu  halten;  wenn  er  dann  sieht,  dafs  die  Bahn  vor  ihm  frei  ist,  so  hat  er 

langsam  unter  die  Deckung  des  Distanzsignals  vorzurücken,  wobei  er  jedoch 

seinen  Zug  dergestalt  in  der  Gewalt  haben  mufs,  dafs  er  im  Stande 

ist,  ihn  bei  jedem  etwa  vorhaudenen  Fahrhindernifs  schnell 

zum  Stehen  zu  bringen. 

Hat  ein  Zug  ein  Distanzsignal  überfahren  und  ist  in  der  Nähe 

des  Gefahrpunktes,  d.  h.  also  an  der  Grenze  zweier  Bahnabschnitte 

beim  Blockbetriebe,  an  der  Weiche  einer  Bahnabzweigung  oder  der  Ein- 

fahrtsweiche eines  Bahnhofes,  einer  Bahnkreuzung  u.  s.  w.  angekommen, 

so  wird  es  erforderlich,  demselben  über  sein  ferneres  Verhalten  in  nicht 

mifszuverstehender  Weise  bestimmte  Befehle  zukommen  zu  lassen.  Zu 

diesem  Zwecke  sind  in  der  Nähe  des  Gefahrpunktes  an  geeigneter  Stelle 

Signalmasten  —  Ortssignale,  auch  Hauptsignale  genannt  —  aufgerichtet, 

deren  Arme  sich  von  denen  der  Distanzsignale  dadurch  unterscheiden,  dafs 

sie  an  ihrem  freien  Ende  rechtwinkelig  abgeschnitten  sind,  während  letztere 

einen  schwalbenschwanzförmigen  Ausschnitt  haben. 

Zweigen  von  einem  Stamragleise  mehrere  Wege  ab,  so  sind  in  der 

Kegel  an  dem  Ortssignalmaste  soviel  Signalarme  untereinander  angebracht, 

als  nach  der  Fahrordnung  Wege  für  die  verschiedenen  Züge  vorgesehen 

worden  sind.  Als  Grundsatz  gilt,  dafs  die  Signalarme  von  oben  nach 

unten,  die  Wege,  auf  welche  sie  Bezug  haben,  aber  von  links  nach  rechts 

gezählt  werden. 

Bei  Dunkelheit  zeigen  die  Ortssignale  dieselben  Signalfarben,  wie  die 

Distanzsignale.  An  einem  Ortssignale  darf  kein  Lokomotivführer  vorbei- 

fahren, so  lange  es  auf  „Gefahr"  steht. 

Ausfahrtsignale  sind  in  der  Regel  hinter  den  Ortssignalen  der 

Blockabzweigungs-   oder  anderer  Stationen    angeordnet.     Mittels  der- 
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selben  wird  die  Ausfahrt  der  Züge  geregelt.  Sie  gleichen  in  ihrer  Form 

und  Bedeutung  vollständig  den  Ortssignalen. 

Belgisches  Signalsystem. 

Die  belgischen  Bahnen  haben  ihr  Signalsystem  dem  englischen  ziem- 

lich genau  nachgebildet.  Die  in  der  Nähe  der  zu  schützenden  Punkte 

aufgestellten  Hauptsignale  gleichen  in  Form  und  Bedeutung  vollständig 

den  englischen.  In  gröfserer  Entfernung  vor  den  Gefahrpunkten  aufge- 

stellte Distanzsignale  weichen  in  ihrer  Form  jedoch  wesentlich  von  den 

englischen  ab.  Man  hat  ihnen,  der  besseren  Unterscheidung  bei  Tage 

wegen,  die  Form  von  Wendescheiben  gegeben.  Diese  zeigen,  um  auch 

dem  Grundsatze  gerecht  zu  werden,  dafs  für  die  Begriffe  „freie  Fahrt" 

und  „Halt"  bestimmte  Zeichen  zu  geben  sind,  dem  Zuge  entgegen,  bei 

„Halt"  eine  länglich  viereckige  Scheibe,  bei  Dunkelheil  rothes  Licht;  da- 

gegen bei  „Fahrt  frei"  eine  quadratische  Scheibe  oder  grünes  Licht. 

Französisches  Signalsystem. 

Nach  Frankreich  kam  das  englische  Distanzsignal  in  seiner  ursprüng- 

lichen Form  als  Wendescheibe,  und  es  hat  diese  Form  bis  auf  den  heutigen 

Tag  noch  beibehalten,  wie  überhaupt  Frankreich  wohl  das  Land  ist. 

welches  mit  Signalen  am  wenigsten  Versuche  angestellt  hat.  Die  fran- 

zösischen Bahnen  werden  noch  heute  gröfstentheils  nach  dem  System  des 

Zeitabstandes  betrieben,  und  dieses  System  ist  dem  gesammten  Personal 

der  französischen  Bahnen  derart  in  Fleisch  und  Blut  übergegangen,  dafs 

mit  demselben,  seiner  Mängel  ungeachtet,  verhältnifsmäfsig  günstige  Re- 

sultate erzielt  werden.  In  Folge  dessen  wird  die  freie  Fahrt  allgemein 

und  grundsätzlich  durch  die  Abwesenheit  von  Signalen  angezeigt. 

Mit  dem  Distanzsignal  kam  auch  die  Bedeutung  der  Signalfarben  von 

England  mit  herüber,  sodafs  auch  in  Frankreich  das  Signal  „Halt"  durch 

rothes,  „Langsamfahren"  durch  grünes  und  „freie  Fahrt"  durch  weifses 

Licht  gegeben  wird. 

Semaphoren  als  Fernsignale  kamen  früher  nur  bei  der  Lyoner 

Bahn  vor. 

In  der  Stellung  auf  „Halt"  zeigt  das  französische  Distanzsignal  — 

le  disque  —  dem  Zuge  entgegen  eine  volle  runde  Scheibe  und  bei  Nacht 

rothes  Licht,  während  die  dem  Gleise  gleichlaufende  Stellung  und  bei 

Nacht  das  weifse  Licht  „freie  Fahrt"  bedeuten. 

Sobald  der  Lokomotivführer  eine  geschlossene  runde  Scheibe  oder 

das  rothe  Licht  derselben  wahrnimmt,  hat  er  unverzüglich  mit  allen  ihm 

zu  Gebote  stehenden  Mitteln  die  Fahrgeschwindigkeit  zu  ermäfsigen  und 
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darf  nur  uoeh  mit  einer  derart  verminderten  Geschwindigkeit  weiter  fahren, 

dafs  er  im  Stande  ixt,  in  dem  Übersehharen  Theile  der  vor  ihm  liegenden 

Strecke  rechtzeitig  zu  halten,  sobald  er  ein  Hindernifs  oder  weiteres  Signal 

wahrnimmt  Jedenfalls  mufs  aber  der  Zug  zum  Stehen  gebracht  werden, 

entweder  vor  der  von  ihm  zunächst  erreichten  Weiche,  oder  der  ersten 

Kreuzung,  oder  dem  ersten  Uebergauge,  oder  vor  «lern  durch  die  Scheibe 

geschützten  Posten  und  darf  erst  dann  weiter  fahren,  wenn  das  dafür 

gültige  Signal  gegeben  oder  die  mündliche  Weisung  zur  Weiterfahrt  vou 

dem  Zugführer  oder  dem  Stationsbeamten  ertheilt  wird. 

Zu  jeder  runden  Scheibe  gehört  ein  Schutzpfahl  (disque  de  protection), 

welcher  durch  eine  —  bei  Dunkelheit  beleuchtete  —  Aufschrift  den  Ort  be- 

zeichnet, bis  zu  welchem  die  runde  Scheibe  —  nebeliges  Wetter  ausge- 

schlossen —  einen  sichern  Schutz  gewährt.  Sofern  daher  ein  Zug,  welcher 

die  geschlossene  Scheibe  überfahren  bat,  hält,  bevor  sein  Schlafs  den 

Schutzpfahl  erreicht,  gilt  derselbe  nicht  für  genügend  gesichert. 

Aufserdem  sind  auf  den  französischen  Bahnen  viereckige  Signai- 

scheiben  (le  signal  carre)  in  Gebrauch,  welche  in  unmittelbarer  Nähe  de? 

Gefahrpunktes  aufgestellt  werden,  und  wenn  sie  quer  zum  Gleise  «teilen 

und  dem  ankommenden  Zuge  ihre  volle  Fläche,  bei  Dunkelheit  aufserdem 

ein  doppeltes  rothes  Licht  zeigen,  ein  unbedingtes  „Halt"  gebieten. 

Wird  eine  und  dieselbe  Stelle  gleichzeitig  durch  eine  runde  Scheibe 

und  ein  viereckiges  Signal  geschützt,  so  mufs  auch  die  Scheibe  solange 

geschlossen  bleiben,  als  das  viereckige  Signal  auf  „Halt"  steht.  Sonst  ist 

allgemein  die  Stellung  der  runden  Scheibe  auf  „freie  Fahrt". 

Ferner  sind  an  den  Abzweigungen  der  französischen  Bahnen  Ab- 

zweigungszeichen aufgestellt,  welche  bei  Tage  und  bei  Nacht  dieselbe  Er- 

scheinung zeigen,  nämlich  in  einem  grünen  Felde  in  weifser  Schrift  das 

Wort  „Bifur"  (cation).  Bei  diesem  Signale  hat  der  Lokomotivführer  seine 

Mafsuahmen  so  zu  treffen,  dafs  er  bei  dem  viereckigen  Haltsignale,  auf 

welches  dieses  Abzweigungszeichen  vorbereitet,  erforderlichen  Falles  hal- 
ten kann. 

Schliefslich  sind  vor  den  Weichen  jeder  Abzweigung,  welche  gegen 

die  Spitze  befahren  werden,  Wegesignale  aufgestellt. 

Diese  Signale  bestehen  aus  einem  Mäste,  an  welchem  übereinander 

soviel  Arme  augebracht  sind,  als  von  dem  Stammgleise  Wege  abzweigen. 

Der  höchste  Arm  gilt  für  den  am  meisten  links  liegenden  Weg,  der 

niedrigste  für  den  am  meisten  rechts  liegenden,  und  so  der  Reihe  nach. 

Die  Arme  sind  um  ihren  Schwerpuukt  drehbar  und  können  nur  zwei 

Stellungen  einnehmen:  die  wagerechte,  welche  bedeutet,  dafs  das  ent- 

sprechende Gleis  nicht  zu  befahren  ist,  und  die  unter  spitzem  Winkel 
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geneigte  Stellung,  durch  weicht?  angegeben  wird,  dais  die  Weiche  für  den 

betreffenden,  von  dem  Zuge  einzuschlagenden  Weg  eingestellt  ist. 

Bei  Dunkelheit  zeigen  die  wagerechten  Arme  violettes  Licht,  die  im 

spitzen  Winkel  abwärts  geneigten  Arme  weifses  oder,  wenn  die  Weiche 

mit  verminderter  Geschwindigkeit  zu  befahren  ist,  grünes  Licht. 

Bei  Annäherung  an  Abzweigungsweichen  oder  an  Weichen,  welche 

gegen  die  Spitze  befahren  werden  müssen  und  mit  Wegesignalen  versehen 

sind,  hat  der  Lokomotivführer  ohne  Rücksicht  auf  die  Stellung  des  Wege- 

signals das  für  seine  Fahrt  richtige  Gleis  durch  Abgabe  einer  bestimmten 

Anzahl  gedehnter  Pfiffe  zu  bezeichnen. 

Deutsches  Signalsystem. 

Die  politische  Zerrissenheit  und  Zerfahrenheit  Deutschlands  zur  Zeit 

der  Entstehung  der  Eisenbahnen  machte  sich  auch  bei  den  Eisenbahnen 

und  namentlich  im  Signal wesen  in  nicht  zu  verkennender,  aber  wenig  er- 

freulicher Weise  erkennbar.  M.  M.  von  Weber  konnte  s.  Z.  im  Bereiche 

von  einigen  sechzig  Eisenbahnverwaltungen  über  90  Signalbegriffe  zählen 

für  welche  mehr  als  1000  verschiedene  Signalformen  vorgesehen  waren. 

Eine  freie  Vereinigung  —  der  Verein  Deutscher  Eisenbahn  Verwal- 

tungen —  stellte  es  sich  zur  Aufgabe,  in  diese  Zerfahrenheit  des  ge- 

sammten  deutschen  Eisenbahnwesens  Ordnung  zu  bringen  und  that  dieses 

mit  so  gutem  Erfolge,  dafs  noch  vor  der  politischen  Einigung  Deutsch- 

lands die  Beschlüsse  dieses  Vereins  als  mustergültig  galten,  und  dem 

Vereine  selbst  aufser  sämmtlichen  Eisenbahnverwaltungen  Deutschlands, 

auch  österreichisch  -  uugarische,  luxemburgische  und  russische,  sowie 

niederländische  und  belgische  Bahnen  beitraten. 

Die  mit  Gültigkeit  vom  1.  Januar  1893  vom  Bundesrath  durch  Be- 

schlufs  vom  6.  Juli  1892  festgesetzte  Signalordnung  für  die  Eisenbahnen 

Deutschlands  enthält  35  Signalbegriffe,  für  welche  63  Signalformen  als 

zulässig  gestattet  worden  sind. 

Eine  charakteristische  Eigenschaft  des  deutschen  und  mehr  noch  des 

österreichischen  Signalwesens  sind  die  durchlaufenden  Liniensignale. 

Während  die  englischen  Bahnen  mit  ihrem  dichten  Verkehre  und  auch 

die  französischen  Bahnen  dem  Grundsatze  huldigten,  dafs  die  Bahn  sich  in 

einem  Zustande  befinden  müsse,  als  ob  stets  ein  Zug  erwartet  würde,  hielt 

man  es  in  Deutschland,  namentlich  in  Rücksicht  auf  die  vielen  Ueberwege 

in  Schienenhöhe,  für  zweckmäfsig,  die  Abfahrt  eines  jeden  Zuges  von  einer 

Station  der  vorliegenden  Station  und  dem  gesammten  zwischenliegenden 

Streckenpersonale  vorher  mitzutheilen. 

Die  englischen  Bahnen  halten  ihre  Strecken  durch  Distauzsiguale 

geschlossen,  welche  nur  für  die  Durchfahrt  eines  Zuges  auf  „freie  Fahrt" 
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gestellt  werden,  um  sie  hintei  dem  Zuge  sofort  wieder  auf  „Gefahr**  zu 
stellen.  Die  französischen  Bahnen  sperren  ihre  in  der  Regel  freien  Strecken 

durch  Signale,  sofern  sich  der  Fahrt  eines  Zuges  Hindernisse  irgend 

welcher  Art  entgegenstellen,  sei  es,  dafs  ein  stark  benutzter  üeberweg  für 

die  Durchfahrt  eines  Zuges  nicht  rechtzeitig  frei  gemacht  werden  konnte, 

sei  es,  dafs  auf  einer  Station  unter  dem  Schutze  des  geschlossenen  Signals 

Rangirbewegungen  u.  s.  w.  vorgenommen  werden  sollten. 

In  Deutschland  wurden  vor  Einführung  der  Elektrizität  in  den  Eisen- 

bahndienst, nach  dem  Vorbilde  der  optischen  Telegraphie,  mit  Semaphoren 

(oder  anderen  Signalvorrichtungen)  ausgerüstete  Posten  auf  der  Strecke 

derart  errichtet,  dafs  sie  sich  gegenseitig  sehen  konnten,  und  dann  wurde 

an  der  Signalvorrichtung  das  Zeichen  der  Abfahrt  eines  Zuges  von  einer 

Station  von  Posten  zu  Posten  bis  zur  nächsten  Station  gegeben.  Der  zum 

Mäste  schräg  nach  oben  gestellte  Signalarm  zeigte  gleichzeitig  dem  Loko- 

motivführer an,  dafs  der  Zug  erwartet  werde.  Da  die  Stellung  der  Posten 

in  der  Regel  an  Ueberwegen  und  anderen  mehr  oder  minder  gefährdeten 

Punkten  gewählt  war,  so  gewährte  dieses  System  eine  grofse  Betriebs- 

sicherheit, erforderte  aber  ein  zahlreiches  Personal. 

Die  vielfachen  Störungen,  welche  die  optische  Telegraphie  durch 

Nebel  und  andere  Witterungseinflüsse  erlitt,  veranlafste  die  deutschen 

Eisenbahnverwaltungen  sehr  bald,  die  für  elektrische  Telegraphie  erfun- 

denen Apparate  —  zunächst  Zeigerapparate  und  sehr  bald  auch  die  wesent- 

lich besseren  Morseschreibapparate  —  allgemein  in  Gebrauch  zu  nehmen. 

Gegenwärtig  giebt  es  auf  deutschen  Eisenbahnstationen  wenig  Weichen- 

steller, die  in  der  Handhabung  des  Morseapparates  nicht  ausgebildet  sind, 

und  selbst  viele  Stationsarbeiter  sind  in  der  Lage.  Depeschen  aufnehmen 

und  abgeben  zu  können. 

Dadurch,  dafs  nun  die  Züge  von  Station  zu  Station  auf  elektrischem 

Wege  gemeldet  werden  konnten,  sind  die  Signalmasten  auf  der  Strecke  in 

Fortfall  gekommen:  dafür  ist  aber  eine  andere  elektrische  Einrichtung 

eingeführt,  welche  die  an  stark  benutzten  Ueberwegen  und  anderen  ge- 

fährdeten Punkten  postirten  Wärter,  sowie  die  bei  der  Bahnunterhaltung 

thätigen  Arbeiter  von  dem  Herannahen  eines  Zuges  benachrichtigen  und 

sie  zur  Achtsamkeit  auffordern  soll.  Es  sind  dieses  die  von  Siemens  & 

Halske  eingeführten  und  im  Laufe  der  Zeit  wesentlich  vervollkommneten 

elektrischen  Läutewerke  oder  Glockenschlagwerke. 

Diese  Läutewerke  bestehen  aus  einer  Glocke  mit  Schlagwerk, 

welches  von  einem  mehr  oder  minder  entfernten  Punkte  aus  —  einer 

Station  oder  auch  einem  Wärterposten  auf  der  Strecke  —  auf  elektrischem 

Wege  ausgelöst  wird.  Die  Signale  werden  gebildet,  entweder  durch  ein- 

zelne Schläge,  oder  durch  bestimmte  Gruppen  von  Schlägen  (sog.  Pulsen) 
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und  dementsprechend  ist  das  Schlagwerk  eingerichtet.  In  Deutschland 

ist  die  Zahl  der  Glockensignale  und  der  zu  jedem  erforderlichen  Aus- 

losungen klein.  Daher  sind  die  Läutewerke  fast  ausnahmslos  auf 

Arbeitsstrom  eingeschaltet  und  werden  meistens  mittels  Magnetinduktoren, 

seltener  durch  Dynamoinduktoren  betrieben.  In  Oesterreich  dagegen  sollen 

von  jedem  Warterposten  auf  der  Strecke  nicht  allein  Glockensignale  ge- 

geben werden,  sondern  auch  andere  Nachrichten  an  Stationen  und  Bahn- 

meister gelangen  können.  Man  schaltet  daher  die  Läutewerke  fast 

allgemein  auf  Ruhestrom,  um  nicht  jede  signalgebende  Stelle  mit  einer 

elektrischen  Stromquelle  ausrüsten  zu  müssen.  Man  erlangt  dadurch 

die  Möglichkeit,  in  die  Glockenlinie  Morseapparate  aufzunehmen,  was  jedoch 

auch  bei  der  Benutzung  von  Induktoren  nicht  ausgeschlossen  ist.  Die  einzel- 

neu Glockensignale  werden  bei  Ruhestrom  durch  Unterbrechung  des  Stromes 

gebildet,  wozu  man  vielfach  selbstthätige  Vorrichtungen  zu  Hülfe  nimmt. 

In  neuerer  Zeit  sind  die  Glockensignale  auch  auf  der  französischen 

Nordbahn  und  der  Paris-Lyon-Mittelmeer-Bahn  eingeführt  worden. 

Nach  Einführung  der  elektrischen  Läutewerke  werden  die  Mast- 

signale in  Deutschland  und  die  Signalscheiben  in  Oesterreich  vorzugsweise 

nur  noch  zur  Deckung  von  Stationen,  Abzweigungen  und  Bahnkreuzungen 

benutzt,  und  zwar  in  Form  von  Distanz-  oder  Fernsignalen,  indem  sie  in 

gröfserer  Entfernung  von  dem  zu  schützenden  Funkte  aufgestellt  werden. 

Der  schräg  nach  oben  gerichtete  Signalarm,  die  dem  Gleise  zugewendete 

Scheibe  und  bei  Nacht  grünes  Licht  bedeutet  „freie  Fahrt".  Die 

wagerechte  und  dabei  Grundstellung  des  Signalarmes,  die  quer  zum 

Gleise  stehende  runde  Scheibe  und  bei  Nacht  rothes  Licht  gebietet 

ein  unbedingtes  „Halt".  In  Folge  dessen  mufsten  die  Züge  oft  sehr  weit 

vor  der  Station  auf  freier  Strecke  halten,  es  fehlte  denselben  eine  Deckung 

nach  rückwärts  gegen  etwa  nachfolgende  Züge,  und  eine  Ver- 

ständigung zwischen  Zug  und  Station  über  die  Veranlassung  des  Haltens, 

oder  die  weiter  zu  ergreifenden  Mafsregeln  war  erschwert,  Dazu  kam,  dafs 

Ihm  Nebel,  Schneegestöber  oder  sonstigen  ungünstigen  Witterungsverhält- 

nissen der  Lokomotivführer,  trotz  der  angedrohten  Strafe  der  Dienst- 

entlassung, nicht  immer  im  Stande  war.  den  Zug  vor  dem  geschlossenen 

Signal  zum  Stehen  zu  bringen,  dasselbe  vielmehr  überfuhr  und  dafs  es 

alsdann  an  Signalvorrichtungen  fehlte,  um  den  Zug  weiter  zu  leiten. 

Um  diesen  Uebelständen  abzuhelfen,  ist  man  auch  in  Deutschland, 

und  zwar  zunächst  in  Preufsen,  dazu  übergegangen,  die  seitherigen  Ab- 

schlufssignale  näher  an  die  Gefahrpunkte  der  Stationen  u.  s.  w.  heranzu- 

rücken, und  die  Stellung  derselben  dem  herankommenden  Zuge  durch 

besondere,  in  angemessener  Entfernung  vor  dem  Hauptsignale  aufgestellte 

Vorsignale  kenntlich  zu  machen. 
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Diese  mit  dem  Hauptsigna]  in  der  Regel  automatisch  verbundenen 

Vorsignale  haben  die  Form  von  runden  Scheiben,  welche  um  eine  loth- 

rechte  oder  wagerechte  Achse  drehbar  sind.  —  Steht  der  Signalarm  am 

Mäste  auf  „Halt",  so  soll  die  volle  runde  Scheibe  dem  Zuge  zugekehrt 

sein,  und  die  Laterne  dem  Zuge  entgegen  grünes  Licht  zeigen;  steht  da- 

gegen der  Signalarm  am  Mäste  auf  „ freie  Fahrt",  so  soll  die  Scheibe 

parallel  zur  Bahn  oder  wagerecht  stehen  und  bei  Dunkelheit  weifses 

Licht  zeigen. 

Trifft  der  Lokomotivführer  eines  Zuges  auf  ein  Vorsignal,  welches 

die  volle  Scheibe  oder  grünes  Licht  zeigt,  so  hat  er  die  Geschwindigkeit 

des  Zuges  derart  zu  mäfsigen.  dafs  er  vor  dem  Mastsignal  sicher  zum 

Halten  kommt. 

Das  grüne  Licht  für  das  Vorsignal  bei  der  Haltstellung  des  Armes 

am  Signalmaste  ist  deshalb  gewählt  worden,  weil  man  in  Deutschland 

strenge  darauf  hält,  dafs  der  Lokomotivführer  unter  keinen  Umständen  an 

rothem  Licht  vorbeifährt.  Das  Festhalten  an  diesem  Grundsatze  hat  nun 

zu  einer  eigenthüuilichen  Ausbildung  der  Mastsignale  selbst  geführt. 

Das  einfache  Mastsignal  zeigt  ,  wie  bereits  erwähnt,  bei  der  Grund- 

stellung auf  „Halt"  den  wagerecht  nach  rechts  ausgestreckten  Arm,  bei 

Dunkelheit  rothes  Licht,  während  das  Signal  „freie  Fahrt*  durch  den 

schräg  rechts  nach  oben  gestellten  Arm  oder  durch  grünes  Licht  ge- 

geben wird. 

Wenn  man  davon  absieht,  dafs  in  Deutschland,  wo  rechts  gefahren 

wird,  der  nach  rechts  gestreckte  Arm  für  den  Lokomotivführer  Gültigkeit 

hat,  und  dieser  Arm  bei  der  Stellung  auf  freie  Fahrt  gehoben  statt  ge- 

senkt wird,  stimmt  dieses  Signal  mit  den  englischen  Semaphoren  voll- 

ständig überein.  Anders  verhält  es  sich,  wenn  es  für  nothwendig  erachtet 

wird,  die  Ablenkung  der  Züge  vom  durchgehenden  Gleise  an  ein  und  dem- 

selben Signalmaste  kenntlich  zu  machen.  In  diesem  Falle  erhält  der 

Signalmast  zwei  oder  drei  Arme  und  die  gleiche  Anzahl  Laternen  über- 

einander. Die  unteren  Arme  und  Laternen  werden  zur  Signalgebung  uur 

verwendet,  wenn  eine  Ablenkung  vom  durchgehenden  Gleise  stattfinden 

soll.  Beim  Haltsignal  und  beim  Fahrsignal  für  das  durchgehende  Gleis 

sind  die  unteren  Arme  senkrecht  gestellt,  und  zeigen  die  unteren  Laternen 

kein  Licht.  Durch  diese  Einrichtung  wird  erreicht,  dafs  der  Lokomotiv- 

führer bei  verbotener  Einfahrt  nur  ein  rothes  Licht  sieht.  Ist  die  Fahrt 

auf  dem  durchgehenden  Gleise  frei,  so  sieht  er  bei  Dunkelheit  ein  grünes 

Licht,  bei  der  Fahrt  durch  die  erste  Abzweigung  zwei  grüne  Lichter 

und  bei  der  Fahrt  durch  die  zweite  Abzweigung  drei  grüne  Lichter  über- 

einander; niemals  aber  sieht  er  rothes  Licht,  wenn  die  Fahrt  frei  ist.  In 

Bezug  auf  die  Richtung,  nach  welcher  die  Züge  ablenken,  geben  diese 
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Signale  keine  Auskunft.  Mehr  als  drei  Arme  für  ebensoviel  Wege  sind 

nicht  in  Aussicht  genommen,  und  erforderlichenfalls  müssen  weitere 

Signalmasten  aufgestellt  werden. 

Die  englischen  mehrarmigen  Semaphoren  unterscheiden  sich  also  von 

den  deutschen  mehrarmigen  Mastsignalen  dadurch,  dafs  man  an  ihnen 

stets  soviel  Signalarme  übereinander  sieht,  als  Wege  vorhanden  sind,  und 

auch  ebensoviel  roth  geblendete  Signallaternen.  Es  wird  nur  derjenige 

Signalarm  eingestellt  und  diejenige  Laterne  grün  geblendet,  welche  dem 

freigegebenen  Wege  entspricht.  Es  stimmt  dieses  zwar  nicht  mit  dem 

für  Deutschland  allgemein  aufgestellten  Grundsatze,  dafs  rothes  Licht  ein 

unbedingtes  Halt  gebieten  soll,  dient  aber  ungemein  zur  Zurechtweisung  des 

Lokomotivführers,  welcher,  gleichwie  an  den  neuen  französischen  Wege- 

signalen, aus  der  Zahl  der  Signalarme  und  Latenten  nicht  allein  sofort 

erkennen  kann,  ob  und  wieviel  verschiedene  Wege  er  vor  sich  hat,  sondern 

auch,  in  welcher  Richtung  der  für  ihn  freigegebene  Weg  liegt.  Dabei  ist 

der  Anzahl  der  an  einem  Mäste  unter-  und  übereinander  anzubringenden 

Arme  eine  Beschränkung  nicht  auferlegt.1) 

Standort  der  Signale. 

Der  Standort,  welcher  einem  Fernsignale  gegeben  werden  mufs.  damit 

es  der  Lokomotivführer  als  für  ihn  gültig  erkennen  kann,  ist  nicht  gleich- 

gültig. In  der  Regel  wird  es  unmittelbar  neben  dem  Gleise,  auf  das 

es  Bezug  hat,  aufgestellt,  und  zwar  auf  der  Seite,  auf  welcher  der 

Lokomotivführer  seinen  Stand  hat.  Zudem  hat  die  Signalvorrichtung  meist 

keine  gröfsere  Höhe  als  3—4  m,  sodafs  der  Lokomotivführer  eines  heran- 

nahenden Zuges,  selbst  bei  den  ungünstigsten  Witterungsverhältnissen  und 

dem  dichtesten  Nebel,  die  Stellung  des  Signalarmes  oder  der  Signalscheibe 

sicher  erkennen  mufs. 

In  Frankreich  legt  man  auf  eine  solche  Stellung  ganz  besonderen 

Werth  und  der  französische  Verkehrsminister  hat  angeordnet,  dafs,  wenn 

für  die  Signalvorrichtungen  zwischen  den  Gleisen  nicht  der  erforderliche 

Platz  vorhanden  sein  sollte,  die  Signale  auf  übergebauten  Fufssteigen,  nach 

Fahrrichtungen  getrennt,  angebracht  werden  sollen. 

Die  Entfernung,  in  welcher  ein  Fernsignal  von  dem  Gefahrpunkte 

aufgestellt  werden  mufs,  um  demselben  genügenden  Schutz  zu  gewähren, 

richtet  sich  im  wesentlichen  nach  den  Neigungsverhältnissen  der  an- 

8chliefsenden  Strecke,  der  Fahrgeschwindigkeit  des  Zuges  und  der  Anzahl 

»)  Es  fragt  sich  sehr,  ob  dieses  den  Vorzug  vor  dem  einfachen  deutscheu  System 

▼erdient.  Die  Aufeinanderfolge  mehrerer  Signalmasten  mit  einer  beschränkten  Anzahl 
von  Armen  ist  für  den  Lokomotivführer  entschieden  verständlicher. 

Anmerkung  der  Redaktion. 
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der  bedienten  Bremsen  Im  allgemeinen  hat  man  die  Fernsignale  in 

England  400—800  m,  in  Frankreich  600—800  m  vor  dem  Gefahrpunkte 

aufgestellt.  In  Folge  Zunahme  der  Geschwindigkeit  der  Züge,  ohne  gleich- 

zeitige Vermehrung  der  Bremsen,  sah  man  sich  in  Frankreich  geuöthigt, 

den  Abstand  der  Fernsignale  auf  1000—1200  ni,  unter  Umständen  selbst 

bis  zu  2000  m  zu  erhöhen. 

In  Deutschland  hat  man  neuerdings  einen  Weg  von  «500  m  zu  Grunde 

gelegt,  auf  welchem,  einschliefslich  des  Bereitschafts weges,  ein  Zug  nach 

Erblicken  des  Haltesignales  zum  Stehen  gebracht  werden  soll,  und  hier- 

nach die  Anzahl  der  Bremsen,  entsprechend  den  Gefälleverhältnissen  der 

Bahn  und  der  gröfsten  zulässigen  Geschwindigkeit  des  Zuges,  verschieden 

bemessen. 

Die  örtlichen  oder  Hauptsignale  werden  in  der  Regel  so  nahe  an  den 

Gefahrpunkt  herangerückt,  als  es  die  örtlichen  Verhältnisse  gestatten. 

Ist  auf  einer  Station  eine  Einfahrtsweiche  vorhanden,  so  ist  diese 

als  Gefahrpunkt  anzusehen,  und  soll  in  Deutschland  das  Einfahrtsignal 

bis  auf  50  in  an  diese  herangerückt  werden.  Wenn  auf  dem  Gleise,  für 

welches  das  Einfahrtsigual  gilt,  zeitweise  Rangirbewegungen  vorgenommen 

werden  müssen,  so  ist  der  zu  deckende  Gefahrpunkt  an  der  Stelle  anzu- 

nehmen, bis  zu  welcher  die  längsten  Rangirzüge  vorziehen 

Laufen  zwei  oder  mehr  nebeneinander  .liegende  Bahnlinien  in  eine 

Station  ein,  so  sind  ebensoviel  Einfahrtsignalmasten  und  Vorsignale  neben- 

einander anzuordnen.  Sind  für  Züge  einer  und  derselben  Linie  in  der 

Fahrordnung  zwei  oder  drei  Einfahrtswege  vorgesehen,  welche  durch 

Signale  gekennzeichnet  werden  sollen,  so  erhält  der  zugehörige  Einfahrt- 

signalmast zwei  oder  drei  Arme  übereinander. 

Ausfahrt  Signale  sollen  in  Deutschland  in  der  Regel  nur  da  an- 

gewendet werden,  wenn  ausfahrende  Züge  eine  oder  mehrere  Weichen 

gegen  die  Spitze  befahren,  um  durch  die  Verbindung  der  Weichen  und 

der  Signaldrahtstellvorrichtungen  die  richtige  Stellung  der  Weichen  dem 

diensttuenden  Stationsbeamten  kenntlich  zu  raachen. 

Der  Standort  der  Ausfahrtsignale  ist  so  zu  wählen,  dafs  auch  die 

läugsten  Züge,  welche  vom  anderen  Ende  der  Station  her  auf  dem  be- 

treffenden Gleise  einfahren,  noch  vor  dem  Signal  halten  können. 

Ausfahrtsignale  können  auch  dazu  verwendet  werden,  die  Inne- 

haltung des  Stationsabstandes  zwischen  zwei  nacheinander  abzu- 

lassenden Zügen  zu  sichern. 

Werden  zwei  oder  mehrere  Ausfahrtsgleise  nebeneinander  für 

dieselbe  Richtung  benutzt,  so  sind  in  der  Regel  ebensoviel  Ausfahrtsiguale 

nebeneinander  und  thuulichst  in  einer  senkrecht  zu  den  Gleisachsen  ge- 

richteten Querlinie  aufzustellen. 
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Verzweigt  sich  ein  Ausfahrtsgleis  nach  zwei  oder  drei  Richtungen, 

so  sind  an  dem  Ausfahrtsignalmaste  zwei  oder  drei  Arme  öbereinander 

anzubringen. 

ABSCHNITT  III. 

Das  Zugstabsystem  (Train  staff). 

Bevor  wir  zur  Besprechung  des  Blocksystems,  dieser  für  die  Betriebs- 

sicherheit so  wichtigen  Einrichtung  übergehen,  mufs  noch  einer  Betriebs- 

weise Erwähnung  gethan  werden,  welche  zwar  ohne  eigentliche  Signale 

stattfindet,  jedoch  als  der  Vorläufer  des  Blocksystems  angesehen  werden 

kann. 

Es  ist  dieses  das  Zugstabsystem,  welches  seinen  Namen  davon  hat, 

dafs  man  sich  bei  demselben  eines  Stabes  bedient,  ohne  welchen  kein  Lo- 

komotivführer die  Bahn  befahren  darf. 

Wie  bei  dem  Blocksystem  ist  die  Bahn  in  Abschnitte  getheilt.  au 

deren  Enden  sich  Stationen  befinden.  Für  jede  Strecke  zwischen  zwei 

Stationen  ist  nur  ein  Stab  vorhanden,  welchen  der  Lokomotivführer,  der 

die  Strecke  befährt,  bei  sich  führen  mufs.  Verschiedenen  Theilstrecken 

entsprechen  verschiedene  Gestalten  und  Farben  des  Zugstabes,  auf  welchem 

häufig  auch  die  Namen  der  den  Abschnitt  begrenzenden  Stationen,  für 

welche  der  Zugstab  Gültigkeit  hat,  angegeben  sind.  Diese  Einrichtung 

macht  die  gleichzeitige  Anwesenheit  zweier  Züge  in  ein  und  demselben 

Bahnabschnitt  unmöglich. 

Wenn  nun  Züge  oder  Lokomotiven  einander  in  derselben  Richtung 

folgen  sollen,  bevor  der  Zugstab  zurückgekehrt  sein  kann,  so  ist  die  Ein- 

richtung getroffen,  dafs  dem  Lokomotivführer  des  ersten  Zuges  durch  den 

dienstthuendeu  Stationsbeamten  eine  Zugkarte  übergeben  wird,  aus 

welcher  hervorgeht,  dafs  der  Zugstab  folgen  wird:  dabei  ist  ihm  der 

Stab  für  den  Abschnitt  vorzuzeigen.  In  derselben  Weise  ist  mit 

jedem  Zuge  zu  verfahren,  der  von  einer  Station  abgelassen  wird,  bevor 

ein  Zug  aus  der  entgegengesetzten  Richtung  eingetroffen,  mit  Ausnahme 

des  letzten  Zuges  derselben  Richtung,  welchem  der  Zugstab  selbst  mit- 

zugeben ist. 

Das  Schränkeheil,  in  welchem  sich  die  Zugkarten  befinden,  kann 

in  der  Regel  nur  mit  Hilfe  des  zugehörigen  Zugstabes  geöffnet  werden. 

An  den  Grenzstationen  der  Abschnitte  müssen  selbstverständlich 

sämmtliche  Züge  anhalten. 

Die  Einrichtung  des  Zugstabbetriebes  wird  in  England  für  die 

sicherste  Betriebsweise  gehalten  und  selbst  sicherer  als  der  elektrische 
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Blockbetrieb.  Der  Zugstab  ist  daher  nicht  allein  noch  im  Gebrauch,  son- 

dern noch  durch  die  Einführung  des  elektrischen  Zugstabes  wesent- 
lich vervollkommnet  worden. 

Die  Einrichtung  des  elektrischen  Zugstabes,  wie  sie  auf  der  Loudon 

und  North  Western  Bahn  eingeführt  ist.  besteht  im  wesentlichen  darin, 

dafs  in  einer  hohlen  gufseisernen  Säule  eine  Anzahl  Zugstäbe  gleicher  Ge- 

stalt und  Farbe  für  eine  bestimmte  Strecke  aufbewahrt  sind.  Diese  Stäbe 

können  nur  einzeln  durch  ein  im  oberen  Theilc  der  Säule  befindliches 

Loch,  welches  die  vorliegende  Station  unter  elektrischem  Verschlufs  hält, 

herausgezogen  werden.  Jeder  Zug  mufs  daher  der  Nachbarstation  vor- 

gemeldet werden.  Sobald  ein  Stab  der  Säule  entnommen,  ist  der  elek- 

trische Verkehr  zwischen  den  beiden  benachbarten  Stationen  so  lange 

unterbrochen,  bis  der  Stab  auf  der  Nachbarstation  in  die  dortige  Vor- 

richtung eingeführt  ist.  Erst  dann  kann  die  Station  den  Zug  zurück- 

melden und  das  Spiel  von  neuem  beginnen.  Jeder  Zug  ist  daher  von 

Ab-  und  Rückmeldung  begleitet  und  es  kann  immer  nur  ein  Zug  auf  der 
Strecke  verkehren. 

ÜSohlnfs  im  nächsten  Heft.) 
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Die  argentinischen  Eisenbahnen. 

Im  vorigen  Jahrgänge  des  Archivs1)  ist  der  Versuch  gemacht  worden, 

ein  Bild  der  argentinischen  Eisenbahn  Verhältnisse,  im  wesentlichen  unter 

Zugrundelegung  amtlicher  Druckschriften  der  argentinischen  Behörden,  zu 

entwerfen.  Die  damals  gemachten  Angabeu  haben  inzwischen  eine  weitere 

Bestätigung  von  berufener  Stelle  aus  erfahren.  Der  argentinische  Minister 

des  Innern  Dr.  Zapata  hat  am  1.  Mai  1892  dem  Kongrefs  eine  Denkschrift 

seines  Ressorts  vorgelegt,2)  in  der  auch  den  Eisenbahnsachen  ein  breiter 

Raum  gewidmet  ist.  Mit  derselben  Offenheit,  wie  wir  sie  aus  den  bereits 

früher  besprochenen  Denkschriften  des  Departements  der  öffentlichen 

Arbeiten  und  der  Direktion  der  Nationalbahnen  kennen,  legt  auch  er  die 

kritische  Sonde  an  die  Gebrechen  der  dortigen  Zustände  und  seine  Aus- 

führungen bieten  einen  willkommenen  Anlafs.  der  argentinischen  Eisenbahn- 

frage abermals  die  Aufmerksamkeit  zuzuwenden.  Der  Minister  schreibt 

vorweg,  zusammenfassend:  „ Unsere  Eisenbahnen  sind  nach  dem  Zufall, 

ohne  einheitlichen  festen  Plan  und  ohne  die  gebührende  Rücksicht  auf  die 

Gesammtinteressen  des  Landes,  zum  Theil  vom  Staat,  zum  Theil  von 

Privaten  gebaut  worden;  es  giebt  Bahnen  mit  und  ohne  Staatsgarantie; 

die  Staatsbahnen  sind  theils  von  Privatunternehmern  ausgeführt,  und 

andererseits  giebt  es  Privatbahnen,  die  vom  Staate  subventionirt  worden 

sind.  Wir  haben  nicht  nur  eine  Weit  spur  und  eine  Schmalspur,  sondern 

noch  eine  dritte,  die  zwischen  beiden  liegt.  An  den  organischen  Ausbau 

des  Eisenbahnnetzes  hat  niemand  gedacht;  Konzessionen  sind  ertheilt 

worden,  ohne  dafs  man  sich  fiberlegte,  ob  die  eine  Bahn  die  Interessen 

einer  anderen  kreuzte  oder  mit  Rücksicht  auf  die  vorhandenen  Wasser- 

strafsen  von  vornherein  überflüssig  und  zwecklos  war.  Ohne  jeden  Plan 

erfolgte  auch  die  Festsetzung  der  Anlagekosten  der  konzessionirten  Bahnen, 

die  sich  im  Allgemeinen  auf  180Ü0  bis  '61 000  Pesos  Gold,  bei  einer  Bahn 

M  Archiv  1892  S.  900  ff.  und  10*9  ff. 

T>  Memoria  presentada  a)  Congreao  Naciooal  de  1892  por  el  Ministro  del  Interior 

Dr.  Jos«?  V.  Zapata.  Torao  I.  Buenos  Aires,  fmprenta  y  Litografia  „La  Nueva  Uni- 

versidad",  Calle  Moreno  477. 
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sogar  auf  10 000  Sf  für  da«  Kilometer  beliefen.  Auf  die  Bauschwierig- 

keiten wurde  dabei  nicht  Rücksicht  genommen.  So  konnte  es  vorkommen, 

dafs  die  kilometrischen  Anlagekosten  der  Pazifischen  Bahn  19  600  Pesos 

Gold  betrugen,  während  die  theuersten  Bahnen  in  ebenem  Gelände  liegen, 

das  dem  Bau  keinerlei  Hindernisse  bot.  Nicht  minder  unordentlich  und 

planlos,  wie  beim  Konzessionsverfahren,  ging  es  auch  bei  der  Verwaltung 

zu.  Um  diesem  Treiben  ein  Ende  zu  machen,  hat  man  endlich  in  neuester 

Zeit  die  Zügel  straffer  angezogen:  der  Kongrefs  von  1891  erliefs  mehrere 

Gesetze,  die  ein  Einschreiten  der  ausführenden  Gewalt  zur  Folge  hatten." 

Der  Minister  kommt  nun  auf  die  zahlreichen  Mifsstände  im  Eisenbahn- 

wesen, wie  sie  auch  vor  Jahresfrist  im  Archiv  kurz  dargelegt  worden  sind, 

im  einzelnen  naher  zu  sprechen.  Das  Wesentliche  aus  den  Ausführungen 

des  Ministers  ist  im  folgenden  zusammengefafst. 

Die  Bestimmung,  für  ausreichende  Betriebsmittel  zu  sorgen,  war  von 

einigen  Bahnen  gar  nicht  beachtet  worden.  Grofse  Mengen  Feldfrüchte 

liefs  man  aus  Mangel  an  Transportmitteln  einfach  zu  Grunde  geheu, 

während  man  andererseits  der  Regierung  die  Garantierechnungen  mit  der 

Pünktlichkeit  eines  fälligen  Wechsels  präsentirte.  Die  Vergünstigung,  die 

Bau-  und  Betriebsmittel  für  ihre  Linien  zollfrei  einzuführen,  ist  von  den 

Bahnen  dahin  mifsbraucht  worden,  dafs  sie,  statt  *ieh  die  Materialien  aus 

dem  Auslande  kommen  zu  lassen,  sich  diese  leihweise  von  anderen  Ver- 

waltungen beschafften;  der  hierfür  gezahlte  Miethszins  wurde  dann  der 

Regierung  auf  die  Garantierechnung  gesetzt!  So  hat  die  Pazifische  Bahn 

in  den  letzten  vier  Jahren  für  Miethe  von  Betriebsmitteln  eine  Summe 

von  612  500$  in  ihre  Rechnung  eingestellt.  Die  grofse  westargentinische 

Bahn  hat  einen  Betrag  von  1  131  816  $  angegeben,  der  für  Zinsen  der  An- 

schaffungskosten neuer  Betriebsmittel,  Miethe  von  Wagen  anderer  Ver- 

waltungen, Ueberweisung  von  Geldmitteln  nach  London  u.  s.  w.  drauf- 

gegangen  sein  soll. 

Die  Bahnen  hatten,  wie  bereits  früher  besprochen  worden  ist,  nach 

dem  Gesetz  von  1872  und  dessen  Nachträgen  für  die  ihnen  zugesicherte 

Zinsgarantie  die  Verpflichtung,  den  Ueberschuls  der  Roheinnahmen  über 

die  kontraktlich  festgesetzten  Betriebskosten  an  den  Staat  abzuführeu, 

wie  das  auch  im  Gesetz  von  1891  nochmals  ausdrücklich  ausgesprochen 

ist.  Mit  anderen  Worten:  die  Regierung  hatte  lediglich  die  Verpflichtung, 

das  Zinsendefizit  den  Betriebsüberschüssen  zuzulegen.  Die  Bahnen  haben 

sich  aber  dieser  Verpflichtung  zu  entziehen  gewulst  und  die  korrupte 

Staatsbehörde  bot  die  Hand  dazu.  Die  Regierung  hat  die  ganze  Garantie 

ohne  irgend  welche  Rückvergütung  bezahlt,  gleichviel  was  die  Linien  ein- 

brachten. Die  namhaften  Ueberschüsse  einiger  Bahnen  kamen  nicht  dem 

Staate,  sondern  den  Aktionären  und  Beamten  zu  gute,  denen  ungebührlich 
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hohe  Gehälter  bezahlt  wurden.  Ja  noch  mehr,  dem  Staate  wurde  die 

Einsichtnahme  der  Bücher  entweder  ganz  verwehrt  oder  doch  auf  alle  mög- 

liche Weise  erschwert;  die  Rechnungen  wurden  geflissentlich  verdunkelt,  um 

die  Kontroibeamten  irre  zu  fuhren.  In  einigen  Fällen  hat  man  den  Bahnen 

die  Kuckzahlungen  ausdrücklich  erlassen,  um  ihnen  die  Beschaffung  besserer 

Betriebsmittel  und  die  Verbesserung  der  Bahnanlage  zu  erleichtern,  obwohl 

die  Bahnen  hierzu  aus  eigenen  Mitteln  verpflichtet  waren. 

Auch  auf  die  Tarifmifsstände  weist  der  Minister  nachdrücklich  hin. 

Die  Entwerthung  des  Papiergeldes  hätte  freilich  eine  angemessene  Er- 

höhung der  Tarife  gerechtfertigt,  keineswegs  aber  hätte  diese  mit  dem 

Goldaufschlag  Schritt  halten  dürfen,  denn  ein  grofser  Theil  der  Betriebs- 

ausgaben wird  in  Papier,  nicht  in  Gold  gezahlt,  so  die  Beamtengehälter. 

Dasselbe  gilt  für  einen  grofsen  Theil  der  Baumaterialien. 

Anfangs  189*2  liefs  der  Minister  durch  den  Regierungsvertreter 

Dr.  Victorino  de  la  Plaza  in  London  erklären,  dafs  sich  die  Regierung 

zur  Zahlung  der  Garautien  nicht  mehr  für  verpflichtet  halte,  da  es  sich 

nicht  um  eine  von  der  Regierung  direkt  aufgenommene  Anleihe  handle. 

Aber  er  gerieth  in  ein  Wespennest.  Man  verlangte,  dafs  die  volle  Garantie 

nach  wie  vor  weiter  gezahlt  werde  und  suchte  gleichzeitig  den  Selbst- 

stolz des  Argentiniers  dadurch  zu  kitzeln,  dafs  man  ihm  vorredete,  im 

Weigerungsfalle  sei  der  Kredit  der  Nation  im  Auslande  ganz  dahin.  Sehr 

richtig  bemerkt  hierzu  der  Minister,  dafs  man  sich  doch  keiner  Täuschung 

hingeben  solle:  „zahlen  was  wir  nicht  schulden,  zahlen  ohne  die  Mittel 

dazu  zu  besitzen  und  zu  dem  Zwecke  neue  Schulden  machen,  hiefse  nicht 

den  Kredit  der  Nation  wahren,  sondern  ihn  ganz  und  gar  untergraben."  — 

„Dieselben  Leute,  welche  uns  so  berathen,  würden  allen  Grund  haben, 

dagegen  zu  sein,  dafs  wir  neue  Schulden  machen  und  uns  borgen,  was 

wir  nicht  haben,  umsomehr.  als  unsere  Verhältnisse  derart  sind,  dafs  die 

Regierung  weder  weifs,  was  sie  schuldig  ist,  noch  wovon  sie  die  Schulden 

bezahlen  soll." 
Ueber  die  Höhe  der  von  den  Bahnen  erforderten  Garantiesummen 

—  richtiger  Unsummen  —  sind  bereits  früher  im  Archiv  Angaben  gemacht 

worden.  Die  Regierung  zahlte  im  Jahre  181)1  rund  4  635  000$;  1892  stieg 

die  Summe  —  unter  Einsrhlufs  mehrerer  neu  in  Betrieb  genommener 

Strecken  -  auf  5  632  000  $.  Bis  Ende  1891  sind  im  ganzen  14  991  000  $  ge- 

zahlt worden.  Die  Summen,  welche  die  Bahnen  dem  Staate  in  seiner  Lang- 

muth  und  Verblendung  vorenthalten  haben,  beliefen  sich  am  30.  Juni  1891 

nach  des  Ministers  Angabe  auf  10  726  369  $  Gold.  Die  garantirten  Bahnen 

haben  im  Jahre  1891  8  725  000$  Gold  eingenommen  und  hätten  davon  au 

den  Staat  rund  50%  oder  4  3630<X)$  abführen  müssen,  eine  Summe,  die 

den  Garantiebetrag  nominell  fast  erreicht  hätte.  Wenn  von  der  Entwerthung 
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des  Papiergeldes  abgesehen  wird,  würde  das.  was  noch  hätte  zugelegt 

werden  müssen,  die  Regierung  gar  nicht  sehr  heiastet  haben.  Nach  Mafs- 

gabe  des  Gesetzes  von  1888,  das  die  volle  Garantiezahlung  an  die  Bahnen 

gestattete,  während  die  Einziehung  der  Ueberschüsse  als  eine  Sache  für 

sich  angesehen  wurde,  würden  sich  die  unverkürzten  Garantien  für  die 

jetzige  Ausdehnung  des  Bahnnetzes  schliefslich  auf  93  665  000  $  Gold 

belaufen,  und  im  Departement  der  öffentlichen  Arbeiten  hat  man  ausge- 

rechnet, dafs  nach  Ablauf  der  Garantiezeit  —  10,  20  und  55  Jahre  — . 

wenn  alle  bestehenden  Bahnlinien  und  die  Konzessionen  in  der  vollen 

Ausdehnung  der  Bahnen  zusammengerechnet  werden,  die  Gesammtsumme 

der  Garantien  den  fabelhaften  Betrag  von  4015*22  000$  Gold,  d.i.  rund 

1,6  Milliarden  M  erreichen  würde.  Dafs  hiernach  ein  gewissenhafter  Staats- 

beamter wie  Dr.  Zapata  sich  schmerzlichen  Betrachtungen  über  die  ver- 

fahrenen Zustände  hingiebt.  kann  nicht  Wunder  nehmen.  Selbst  ein  eng- 

lisches Blatt,  der  Standard1),  findet  es  schwer  verständlich,  dafs  die 

Bahogesellschaften  nicht  das  zahlen,  was  sie  schuldig  sind,  er  verhehlt 

andererseits  nicht  sein  Bedenken  darüber,  dafs  die  Regierung  die  Bahnen 

nicht  zur  Erfüllung  ihrer  Pflichten  zwingt. 

Belehrend  ist  ein  Vergleich  zwischen  der  Wirtschaftlichkeit  der 

garantirten  und  der  reinen  Privatbahnen.  Fast  alle  Privatbahnen  haben 

—  zum  Theil  bedeutende  —  Ueberschüsse.  während  sich  die  garantirteu 

Bahnen  mit  sehr  geringfügigem  Betriebsgewinn  begnüget»,  ja  zum  Theil 

Unterbilanz  zeigen.    Die  folgende  Tabelle  für  das  Jahr  1891  stellt  dies  klar: 

Name  der  Balm 
Länge 

Roh- 

KaPital  einnähme 
Ausgabe 

Ueber- scbufs 
Ueber- 

>chuis 

der  Roh- einnahm« 

km 

5 % 

b (i  a  r  a  ii  t  i  r  t  e  Bahnen. 

Grofse  Westargen- 

tinische .... 513 10  331  479    -2  605  964 
2  380  159 

4-  225  s(l5 0 

Zentral-Cordoba .  . 884 21000  000    2124  897 2  174  644 

—  49  747 

_  >j 

Pazifische  ... 
691 

13  811  415     2  898  861 
1 

Ii)   P  r  i  v  a  t  b  a  h  n  e  n. 

2536  325 
+  362536 

13 

Zentral  -  Argentini- 
sche   1  140 50  688  497    2  014  245 1  669  383 354  861 

18 
Buenos -Aires  und 

Rosario     .   .  . 1  457 42  264  915    9  203  878 5  259  788 3  944090 

44 

Südbahn.   .   .  . 1  878 57  960000    4  898  308 2  382  335 
2615  973 

50 

>)  Nummer  vom  26.  August  1891. 
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Der  Minister  Dr.  Zapata  erblickt  den  Grund  für  diese  Ungleichheiten 

darin,  dafs  die  garantirten  Bahnen  ungemessene  Gehälter  für  ein  zu  grofses 

Beamtenpersonal  zahlen,  ,,  welches  auf  Kosten  des  Staates  faullenzt."  Es 

ist  bemerkenswert}!,  dafs  der  gröfste  Theil  der  Verwaltungskosteu  dieser 

Bahnen  an  die  Direktoren  im  Auslande  bezahlt  wird.  Die  grofse  West- 

argentinische Bahn  zahlt  4,7  °/o  an  den  Londoner  Verwaltungsrath  und  nur 

1.26  %  an  seine  Lokaldirektion.  Bei  der  Pazifischen  Bahn  sind  die  Kosten 

für  beide  gleich  Bei  der  Zentral-Cordobabahn  stellt  sich  das  Verhältnifs 

auf  3,7  und  0,7  %•  Und  diese  Kosten  lasten  auf  der  Nation,  obwohl  im 

Gesetz  ausdrücklich  steht,  dafs  die  Regierung  für  die  auswärtigen  Ver- 

waltungen nicht  aufkommt. 

Die  Gehälter  der  Oberbeamten  sind  zuweilen  enorm.  Der  Ober- 

leitende der  andinischen  Bahn  erhält  monatlich  600,  der  Ostargen- 

tinischen 1 146,  der  Pazifischen  2  940  und  der  Zentral-Cordobabahn 

3  760  Pesos  Papier  —  nach  dem  Goldkurse  von  350  umgerechnet.  Bei 

den  übrigen  Beamten  ist  es  ähnlich.  Die  Oberrechnungsbeamten  erhalten 

bei  den  genannten  Bahnen  300,  917,  1  476  und  1  000  Pesos.  Diese  Beamten 

sind  meist  Ausländer:  die  Argentinier  werden  mit  Hungerlöhnen  ab- 

gefunden. 

Die  Regierung  hat  vou  verschiedenen  Bahnen  von  Zeit  zu  Zeit  aus- 

führliche Rechnung  eingefordert.  Die  dabei  wahrgenommenen  Unregel- 

mässigkeiten drängteu  auf  nachdrückliche  Abhilfe.  Als  von  der  Pazifischen 

Bahn  die  Abführung  von  50  °/o  der  Roheinnahmen  für  die  Strecke  Buenos 

Aires— San  Juan  verlangt  wurde,  lautete  die  Entschuldigung,  dafs  keine 

Betriebsüberschüsse  vorhanden,  und  diese  auch  bahnseitig  nur  zu  ver- 

zinsen, nicht  aber  baar  abzuliefern  seien :  die  Bahn  berief  sich  dabei  aul 

eine  Verfügung,  die  garnicht  erlassen  war.  Später  hiefs  es,  dafs  der  Bahn 

gesetzlich  erlaubt  worden  sei,  während  4  Jahren  die  Ueberschüsse  zur 

Beschaffung  von  Betriebsmitteln  zu  verwenden.  Die  Grofse  Westargen- 

tinische Bahn  hat  ebenfalls  ihre  Ueberschüsse  an  sich  behalten;  sie  ent- 

schuldigte sich  damit,  dafs  sie  damit  einen  Reservefonds  zur  Ausbesserung 

des  schadhaften  Materials  begründet  habe,  obwohl  in  keiner  Weise,  weder 

vertraglich,  noch  durch  Gesetz  oder  auf  dem  Verwaltungswege  ein  solcher 

vorgesehen  war.  Bei  der  pazifischen  Bahn  kam  sogar  die  Ungeheuerlich- 

keit vor,  dafs  sie  die  Erlaubnifs,  ihre  Betriebsmaterialien  zollfrei  ein- 

zuführen, derart  mifsbrauchte,  dafs  sie  die  eingeführten  Materialien  später 

an  eine  andere  Gesellschaft,  deren  Oberleitung  in  derselben  Hand  lag, 

verkaufte,  um  sie  dann  ihrerseits  von  letzterer  wieder  zu  miethen.  In 

diesem  dreifachen  Geschäftsvorgang  liegt  ein  offenbarer  Betrug,  eine  Hinter- 

ziehung der  Zollgebühren.  Die  Angelegenheit  wurde  denn  auch  dem  Ge- 

richt fibergeben  und  mit  Strenge  verfolgt.    Die  Bahnen  haben  einander 

Digitized  by  Google 



906 Die  argentinischen  Eisenbahnen. 

geradezu  überboten,  wie  sie  den  Staat  am  besten  hintergehen  könnten. 

Beim  Bau  der  Bahnen  ist  gleichfalls  arg  gewirthschaftet  worden.  Die 

jetzt  im  Besitz  der  Regierung  befindlichen  Bahnen,  die  bisher  der  Nation 

nur  Verluste,  keine  Einnahmen  gebracht  haben,  wurden  von  den  Grofs- 

unternehmern  Lueas  Gonzalez  &  Cie.  ausgeführt  und  haben  nahe  an 

29  Millionen  5  Gold  gekostet,  nach  folgendem  Verhältnifs: 

Bahnlinien 
Länire 

km 

Kosten 
eines  km 

$  Gold 

Gesammtkosten 

$  Gold  rund 

1. 69 89  714 2743  764 

2- 

322 37  994 
12234  175 

3. 

Verlängerte  Zentralnordbahn  und  zwar: 
137 

8  339  320 

46 

| 
 

«864
5 

4508425 

'20 

1087  429 

Zusammen 28  913  119 

Die  Kosten  enthalten  weder  den  Grunderwerb  noch  die  Betriebs- 

mittel. Die  früher  von  der  Regierung  selbst  gehaute  Strecke  Tueuman— 

Chilcas  hat  freilich  auch  36  643  5  Gold  für  das  Kilometer  gekostet  was 

bei  der  Art,  wie  gebaut  wurde,  nicht  Wunder  nehmen  kann.  Aber  auch 

die  theuerste  von  allen  Bahnen,  die  verlängerte  Zentralnordbahn  ist  nicht 

einmal  gut  gebaut  worden.  Nach  Uebergabe  der  Bahn  wurden  Umbauten 

nöthig.  Die  Verwaltung  der  Betriebsstrecke  befand  sich  in  einem  traurigen 

Zustande;  man  mufste  einen  Beamtenwechsel  vornehmen  und  der  Rech- 

nungsbeamte wurde  vor  Gericht  gestellt.  Die  Linie  Ohumbicha — Catamarea 

erforderte  früher  monatlich  11  995  $  an  Beamtengehältern,  jetzt  wird  sie 

mit  4  714  Ä  verwaltet. 

Ein  anderer  sehr  wunder  Punkt  der  argentinischen  Eisenbahnzustande 

liegt,  wie  auch  schon  früher  erörtert,  in  den  Tarifverhältnissen.  Die  Tarif« 

sind  sehr  weit  entfernt  von  der  Gleichmäfsigkeit,  die  bei  aller  Verschieden- 

heit der  örtlichen  und  sonstigen  Verhältnisse  doch  erreicht  werden  kann. 

Die  im  Besitz  der  Nation  befindlichen  Bahnen  haben  die  niedrigsten  Fracht- 

sätze; in  Gegenden,  wo  die  Betriebskosten  hoch  sind,  sind  die  Fracht- 

kosten geringer  als  im  Flachlande.  Am  höchsten  sind  sie  bei  der  Söd- 

bahn,  hier  sind  sie  fast  viermal  so  hoch  wie  bei  den  Nationalbahnen. 

Dr.  Zapata  stellt  einen  Vergleich  des  Frachtkostenverhältnisses  verschie- 

dener Linien  an  und  gelangt  zu  folgendem  Ergebnifs,  wenn  er  die  von  der 

Südbahn  erhobenen  Kosten  =  1  setzt.    Er  findet: 
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Name  der  Bahn '   •    '  i" Höchsttarif  Mindesttarif 

Südbahn   

l, 

1, 

0,92 
0,92 

Grofse  Westargentinische  .  , 
0,62 

0,47 Zentralargentinische .... 0,46 
0,46 

Pazifische  

0,40 0,39 Buenos  Aires  und  Kosano 
0.70 0,37 

0,33 
0.33 

0.2* 
0,2* 0,27 

0,27 

Man  kann  nach  dem  Angeführten  ermessen,  wie  grofs  die  Korruption 

in  einem  Lande  sein  mufste,  das  sich  in  so  schamloser  Weise  ausbeuten 

liefs.  Nur  der  Umstand,  dafs  man  der  Regierung  eben  alles  bieten  konnte, 

läfst  solche  Vorkommnisse  erklärlich  finden.  Von  diesem  Standpunkte 

würde  es  ungerechtfertigt  sein,  die  Bahnen  allein  dafür  verantwortlich 

zu  machen.  Auf  die  Dauer  konnte  das  nicht  so  weitergehen  und  die 

Regierung  griff  denn  auch  endlich  mit  scharfen  Mafsregeln  ein.  aber  wie 

der  Minister  bemerkt,  kann  die  Gesundung  nicht  in  Tagen  erfolgen,  sie 

erfordert  Jahre.  Bei  allem  guten  Willen  hat  man  mit  den  Anschauungen 

der  aus  der  früheren  Zeit  übernommenen  Beamten  zu  rechnen.  Grobe 

Mifsstände  sind  zu  tief  eingewurzelt,  um  sie  ohne  weiteres  ausrotten  zu 

können.  Der  „politische  Takt"  erfordert  es,  den  Bahnen  in  manchen 

Punkten  Gehör  zu  geben,  und  auch  heute  noch  ist  ein  Gang  zum  Präsi- 

denten in  vielen  Fällen  von  Erfolg  gekrönt. 

Was  nun  die  Reform  des  Eisenbahnwesens  betrifft,  so  hatte  sich 

diese  naturgemäfs  in  erster  Linie  auf  die  Gesetzgebung  zu  erstrecken. 

Das  Gesetz  vom  18.  September  1872  bestimmt,  dafs  alle  bestehenden  und 

zukünftigen  Bahnen  der  Republik  der  unmittelbaren  Kontrole  der  National- 

verwaltung unterliegen  sollen,  die  erst  aufhören  wird,  wenn  die  Bahnen 

alle  ihnen  auf  Grund  der  Garantie  gezahlten  Summen  dem  Staat  zurück- 

erstattet haben.  Dieses  Gesetz  erfuhr  nun  im  Jahre  1888  eine  den  Bahnen 

sehr  willkommene  Aenderung  dahin,  dafs  es  als  statthaft  bezeichnet 

wurde,  die  volle  Garantie  unverkürzt  an  die  Bahnen  abzuführen.  Die 

vertraglichen  Rückzahlungen  sollten,  wie  schon  erwähnt,  für  sich  behan- 

delt werden.  Das  Dekret  wurde  erlassen  unter  dem  Vorwaude,  die  Ab- 

rechnungen zu  erleichtern,  in  Wirklichkeit,  weil  die  Bahnen  damals  allzu 

willfährige  Beschützer  fanden,  die  ihnen  wohl  wollten.    Auf  die  Bestiiu- 
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mungen  dos  Dekrets  genützt,  lehnten  nunmehr  die  Bahnen  Rückzahlungen 

überhaupt  ab,  oder  suchten  sieh  ihnen  mögliehst  zu  entziehen.  Die  Zu- 

stände wurden  hierdurch  nur  noch  unhaltbarer.  Durch  das  Gesetz  vom 

6.  Oktober  und  das  allgemeine  Eisenbahngesetz  vom  24.  November  1891 

wurde  ihnen  formell  ein  Knde  bereitet.  Im  Artikel  32  des  letztgenannten 

Gesetzes  wurde  bestimmt,  dafs  die  Regierung  ferner  nur  noch  den  Fehl- 

betrag der  Zinsen  zuzulegen  habe,  mit  anderen  Worten,  dafs  der  Betriebs- 

überschufs  auf  die  Staatsgarantie  in  Wirklichkeit  auch  angerechnet  werden 

soll.  In  den  Ausführungsbestimmuntfen  war  gesagt,  dafs  die  Festsetzung 

und  Aenderung  der  Tarife  der  Genehmigung  der  Eisenbahndirektion  bedürfe. 

Es  sollte  eine  genaue  Statistik  der  Eisenbahnen  geführt  werden,  die  auch 

die  Grundlagen  für  eine  neue  Tarifeintheilung  abgeben  sollte.1)  Auf  die 

Thatigkeit  der  Eisenbahndirektion  in  diesem  Sinne  ist  es  denn  auch  zurück- 

zuführen, dafs  die  Tarife  für  manche  Gegenstünde  seitens  einzelner  Bahnen 

bereits  ermäßigt  worden  sind.  Die  Aufsicht  der  Bahnen  wurde  verschärft, 

indem  der  Eisenbahndirektion  weitergehende  Befugnisse  und  gröfserer  Ein- 

flufs  auf  die  Verwaltung  und  Rechnungslegung  der  Bahnen  eingeräumt 

wurde.  Diese  Direktion  war  im  Verfolg  des  188Ser  Gesetzes  eingerichtet 

worden.  Sie  sollte  im  Wesentlichen  die  Entwicklung  der  Nationalbahnen 

im  Auge  haben,  sie  zur  Erfüllung  ihrer  Verpflichtungen  anhalten,  ihre  Ab- 

rechnungen prüfen,  über  die  Zulänglichkeit  des  Fuhrparks  wachen,  die 

Tarife  prüfen  u.  s.  w.  Die  Direktion  blieb  aber  zunächst  mehr  oder  weniger 

todter  Buchstabe,  bis  durch  Dekret  vom  29.  März  1890  ein  Aufsichts- 

beamter für  jede  Bahn  eingesetzt  wurde,  wodurch  sie  endlich  zur  Wirkung 

kam.  Der  Widerstand  gegen  diese  Mafsregel  nutzte  den  Bahnen  nichts, 

sie  wurde  mit  allem  Nachdruck,  soweit  die  Macht  des  Gesetzes  in  Argen- 

tinien reicht,  durchgeführt.  Die  Drohung,  ein  Schiedsgericht  dagegen 

berufen  zu  wollen,  verfing  ebensowenig.  Die  Regierung  machte  dagegen 

geltend,  dafs  es  sich  ja  um  nichts  weiter  handle,  als  um  die  Wahrnehmung 

berechtigter  Interessen,  uud  in  keinem  Punkte  gegen  die  den  Bahnen  ge- 

währten Gerechtsame  verstofsen  werde.  Endlich  fügten  sich  die  Bahnen, 

aber  immer  noch  widerwillig.  Eine  Bahn  lehnte  ab,  für  das  Gehalt  der 

Aufsichtsbeamten  aufzukommen,  und  es  mufste  ein  Dekret  erlassen  werdeu. 

dahin  lautend,  dals  die  Beamten  im  Weigerungsfälle  staatsseitig  besoldet 

würden:  das  Gehalt  sollte  an  der  Garantie  gekürzt  werden. 

Das  neue  Eisenbahngesetz  von  1891  hat  viele  Punkte  endgültig  ge- 

klärt und  die  Position  der  Regierung  wesentlich  befestigt.  Es  erweitert 

den  Begriff  der  Nationalbahuen  in  der  Weise,  wie  es  in  dem  frühereu 

1  Das  in  Aussicht  genommene  statistische  Amt  ist  dem  Vernehmen  nach  noch 

immer  nicht  ins  Leben  getreten. 
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Aufsätze  —  S.  913  des  vor.  J.  des  Archivs  —  angegeben  ist.  Die  Eisenbahn- 

direktion  erhielt  ein  sehr  weitgehendes  Aufsichtsrecht.  Dieses  erstreckt 

sich  nicht  allein  auf  die  administrativen  und  technischen  Angelegenheiten. 

Die  Regierung  denkt  freilich  etwas  optimistisch,  indem  sie  hofft,  dafs  die 

Regelung  der  Verhältnisse  nicht  zu  viel  Zeit  erfordern  werde.  »Was  in 

den  wenigen  Monaten  seit  dem  Inkrafttreten  des  Gesetzes  geschehen  ist, 

bürgt  für  den  gedeihlichen  Fortgang,  wobei  die  fortschreitende  Schulung 

des  neu  angestellten  Personals  mitspricht tt  Die  Generaldirektion  unter- 

stützt auch  in  anerkennenswerther  Weise  die  Regierung  in  dem  Bestreben, 

die  in  der  Schwindelepoche  von  1887  bis  1891  leichtsinnig  ertheilten  Kon- 

zessionen für  den  Bau  neuer  Bahnen  wieder  rückgängig  zn  machen.  Am 

11.  August  1892  erstattete  die  Generaldirektion  der  Regierang  ein  Gut- 

achten, in  der  diese  Frage  eingehend  erörtert  ist.    Es  heifst  darin  u.  a.: 

„Die  fortdauernde  Herstellung  neuer  Linien  muXs  zu  einem  schlechten 

Ende  führen;  denn  wenn  auch,  wie  zu  hoffen  steht,  der  Strom  der  Ein- 

wanderer sich  uns  wieder  zuwenden  wird,  so  wird  die  Zunahme  der 

Bevölkerung  der  Republik  sich  während  der  nächsten  Jahre  doch  in 

solchen  Grenzen  bewegen,  dafs  sie  kaum  genügen  dürfte,  um  den  Betrieb 

der  vorhandenen  Eisenbahnen  zu  sichern.  Deshalb  kann  keine  neue  Gesell- 

schaft auf  eine  solche  Rentabilität  rechnen,  die  das  nöthige  Kapital  zu 

ihrer  Gründung  in  Aussicht  stellte. 

Die  genehmigten  oder  im  Bau  befindlichen  Bahnen  kann  man  in 

solche,  die  schwach  besiedelte  Gegenden  durchziehen,  und  solche,  die  in 

regelmäfsig  bevölkerten  Landstrichen  angelegt  werden,  eintheilen.  Die 

Linien  der  ersten  Art  können,  falls  sie  überhaupt  zu  stände  kommen,  der 

Gesellschaft  oder  —  wenn  sie  garantirt  sind  —  dem  Staat  nur  Verderben 

bringen,  denn  für  keine  einzige  sind  die  Vorbedingungen  gegeben,  um 

auch  nur  ihre  Betriebskosten  zu  decken.  Bei  der  zweiten  Gattung  liegt 

die  Sache  anders,  denn  da  das  vorhandene  Eisenbahnnetz  hauptsächlich 

dem  fruchtbarsten  und  bevölkertsten  Theil  des  Landes  dient,  so  würden 

neue  Linien,  auch  wenn  sie  einigen  Verkehr  erhielten,  mit  den  bestehenden, 

die  allen  Anforderungen  der  Gegenwart  genügen,  nur  in  unnöthigen  Wett- 
bewerb treten. 

Bei  uns  ist  der  Konzession  der  Bahnen  keine  ernste  sachgemäße 

Prüfung,  weder  vom  wirtschaftlichen  noch  vom  technischen  Standpunkt 

voraufgegangen.  Es  genügt  ein  Blick  auf  die  Karte,  um  sich  zu  über- 

zeugen, dafs  sowohl  hinsichtlich  der  im  Betrieb  und  im  Bau  befindlichen, 

als  auch  der  konzessionirteu  Eisenbahnen  ganz  willkürlich  verfahren  ist, 

ohne  Rücksicht  auf  Gründe  der  Vernunft,  die  in  so  wichtigen  Fragen  in 

Betracht  gezogen  werden  müssen,  und  unter  den  überschwenglichsten  Vor- 

stellungen über  die  Bevölkerungszunahme  und  den  Reichthuni  der  Republik. 
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So  ist  es  gekommen,  dafs  man  28000  km  Eisenbahnen  in  einem 

Lande  von  nicht  mehr  als  4  Millionen  Eiuwohnern  genehmigte,  dessen 

Industrien  noch  im  Entstehen  und  dessen  Bewohner  über  ein  ungeheures 

Gebiet  zerstreut  sind. 

Und  was  ist  davon  die  Folge?  Dafs  der  gröfste  Theil  der  konzes- 

sionirten  Bahnen  nicht  hat  ausgeführt  werden  können,  und  auch  nicht 

ausgeführt  werden  kann,  —  Bahnen,  deren  Ausführung  auch  weder  noth- 

wendig  noch  nützlich  ist;  aber  die  Konzessionen  sind  da  und  lasten  auf 

dem  im  In-  und  Auslande  erschütterten  Kredit  des  Landes. 

Es  sind  Konzessionen  vorhanden,  die  vier  oder  fünf  Jahre  alt  sind 

und  nicht  haben  ausgeführt  werden  können,  als  noch  Geld  für  alle  Arten 

von  Unternehmungen  im  Ueberflufs  vorhanden  war.  Werden  die  Konzes- 

sionäre bei  den  gegenwärtigen  wirtschaftlichen  Verhältnissen  des  Landes 

in  zwei,  drei  oder  fünf  Jahren  das  nothwendige  Kapital  beschaffen?  Gewifs 

nicht!  Stundungen  werden  daher  nur  dazu  führen,  das  allgemeine  Mifs- 

trauen  aufrecht  zu  erhalten  und  den  Zeitpunkt  der  erwünschten  Reaktion 

hinauszurücken. 

Aus  den  angegebenen  und  vielen  anderen  Gründen,  die  noch  ange- 

führt werden  könnten,  halten  wir  den  Zeitpunkt  für  gekommen,  gegen  die 

früheren  Mifsgriffe  aufzutreten  und  künftig  mit  der  gebotenen  Umsicht 

vorzugehen.  Die  Regierung  mufs  die  bestehenden  Rechte  der  Konzes- 

sionäre achten,  aber  sie  kann  und  darf  nicht  Stundungen  gewähren,  die 

in  Wirklichkeit  nur  neue  Konzessionen  bedeuten." 

Nach  den  in  der  Denkschrift  des  argentinischen  Ministers  verzeich- 

neten Angaben  setzte  sich  im  Jahre  1891  die  Gesammtlänge  aller  über- 

haupt zur  Konzession  gekommenen  Bahnen  wie  folgt  zusammen: 

im  Betrieb  befindliche  Linien    .    .    .    .    12  281  km, 

mit  Garantie  genehmigte  Linien    .    .    .    11260  „, 

ohne     „  „  „  .     5 175  „  , 

zusammen  28  716  km. 

Unter  den  Konzessionen  der  noch  nicht  in  Angriff  genommenen  Linien 

wird  nun  neuerdiugs  mächtig  aufgeräumt.  1891  hat  die  Regierung  die 

Konzession  für  nicht  weniger  als  9802  km  Bahnen  verfallen  lassen,  die 

der  Nation  eine  Garantie  von  30835000  $  Gold  auferlegt  hätten.  Von 

1887  bis  1891  hat  sich  die  Ausdehnung  der  im  Betrieb  befindlichen  Bahnen 

um  nahezu  75  °/o  vermehrt,  während  in  derselben  Zeit  die  Zahl  der  befor- 

derten Reisenden  nur  um  36  °/0  und  der  beförderten  Gütertonnen  nur  um 

34V^°/o  zugenommen  hat.  Wohin  das  hätte  führen  sollen,  ist  nicht  ab- 
zusehen. 

Die  wirkliche  Länge  aller  Strecken,  die  im  Jahre  1891  im  Betriebe 

standen,  beträgt  na<'h  der  Angabe  des  Ministers  12  281,5  km.   Hiervon  sind: 
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Weitspurige  Bahnen  (1,676  m  Spur)  .  .  .  7679,2  km, 

Schmalspurige  „  (l,oo  „  „  )  .  .  .  3  577,8  „  , 

Bahnen  der  gewöhnlichen  Vollspur  (1,435  m)     1 024,5  „  , 

zusammen  28  Bahnen  mit    12  281,5  km. 

Von  diesen  Bahnen  gehören  der  Nation  1017  km;  4015,9  km  sind  garan- 

tirte, 5771,6km  nicht  garantirte  Privatbahnen;  1477km  gehören  denProvinzen. 

Diese  angeführten  Zahlen  stimmen  nicht  ganz  überein  mit  denjenigen, 

welche  in  einem  von  der  Eisenbahndirektion  herausgegebenen  Taschen- 

buch1) enthalten  sind.  Dieses  Taschenbuch,  das  in  zweiter  Auflage  vor- 

liegt, enthält  eine  genaue  und  sehr  übersichtliche  Zusammenstellung  der 

sämmtlichen  Bahneu  unter  Angabe  ihrer  Stationsentfernungen  —  nach 

Betriebsstrecken  geordnet  —  und  der  Höhenlage  der  Bahnstationen  über 

dem  Meeresspiegel.  Die  Zahlen  des  Taschenbuchs  stimmen  mit  den  auf 

S.  919—928  des  vor.  Jahrg.  des  Archivs  angegebenen  im  grofsen  und 

ganzen  überein.  Die  Verschiedenheiten  sind  auf  die  Ungenauigkeit  der 

früheren  Unterlagen  zurückzuführen.  Die  auf  S.  1091  des  vor.  Jahrgangs 

angegebenen  Gesammtzahlen  sind  nach  den  genaueren  Angaben  des  Taschen- 

buchs richtig  zu  stellen.  Nach  diesem  waren  gegen  Ende  1891  in  Argen- 

tinien die  folgenden  Eisenbahnen  vorhanden: 

Bahnen 
Längcnans- dehnnng  gegen 

Ende  1891 

km 

1.  Weitspurige  Bahnen  (1,676  m) 

Buenos  Aires  und  Rosario  

Pazifische  

Grofse  Westargentinische  

Zentralargentinische  

Andinische  

Buenos  Aires  Westbahn  

Südbahn   

West-Santafezinische  

Santa  Fe  und  Cordoba-Südbahn  

Villa  Maria — Rutino  

„       „    — La  Rioja  (nordwestargentinisclie)  . 
Bahia  Bianca  und  Nordwest  

Ensenada  

1  457,1 

691,3 

513,5 

1  149,r 

254,o 

564,s 

l  878,1 

20('>,i 

300,2 

226,8 

86,r» 
206,4 

145,o 

7  680,2 

l)  Distancias  KilonuHricas  y  Altnras  »obre  el  Nivel  <iel  Mar  de  las  Estaciones 

de  los  Ferro  Carriles.  Segmida  Ediciou  1891.  Buenos  Aires,  Imp.  Lit.  y  Encna<l. 

„M.  Moreno  '.  Defensa  578.  1P92. 

69« 
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n  a  Ii  n  e  n 
Längenaui- dehnong  gegen 

Ende  1891 

km 

2.  Schmalspurige  Bahnen  m): 210,0 

278,4 

Zentral-Cordoba,  Nordsektion  

886,0 

163,2 

289,t; 
66,o 

397,s 162,2 

1046,4 

360,o 

39,s 

21,;. 

69,i> 173,r> 

4143,7 

3.  Bahnen  der  gewöhnlichen  Vollspur  (1,435  km): 
9,6 

612,9 
160,0 
260,o 

1042,r, 
4.  Kleinbahnen. 

26,2 

Zu  1  ist  zu  bemerken,  dafs  die  Buenos  Aires-Nordbahn  in  den  Besitz 

der  Rosariobahn  übergegangen  ist.  Die  Cordoba-  und  Rosariobahn  — 

Rosarfo— Sastre— San  Francisco  und  San  Francisco — Rafaelo  —  ist  ein 

selbständiges  Unternehmen.  Neu  hinzugetreten  sind  die  Bahnen  Colonia 

Ocampo— Punto  Paranä  und  Floreucia — Punto  Florencia.  Die  Kleinbahn 

Cordoba— Malagucfio  —  GO  cm  Spur  —  ist  früher  nicht  mit  aufgeführt 

worden.  Kemmaun. 
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Durch  Erwerb  der  niederländischen  Rheinbahn  für  den  Staat  und 

Vertheilung  ihrer  Linien  an  die  Gesellschaft  für  den  Betrieb  von  Staats- 

eisenbahnen und  die  holländische  Eisenbahngesellschaft  ist  eine  anderweite 

Gestaltung  des  niederländischen  Bahnnetzes  eingetreten.  Diese  Neu- 

ordnung8) liegt  den  nachstehenden  statistischen  Angaben  zu  Grunde,  wo- 

durch sich  Abweichungen  gegenüber  den  früheren  Mittheilungen  erklären. 

Am  Jahresschlufs  1891  waren  innerhalb  der  Grenzen  des  König- 

reichs überhaupt  rund  2  623  km  Eisenbahnen  im  Betrieb,  gegen  2610  km 

im  Vorjahre. 

Davon  entfielen  rund: 

auf  die  Gesellschaft  für  den  Betrieb  von  Staatseisenbahnen  1 410  km, 

„    „  Holländische  Eisenbahngesellschaft   895  „ 

„  Niederländische  Zentral-Eisenbahngesellschaft ....  101  „ 

„    „  Nordbrabant-Deutsche  Eisen bahngesellschaft  ....  52  „ 

„    „  Grofse  Belgische  Zentraleisenbahn   103  „ 

„  Lüttich-Mastricht'er  Eisenbahngesellschaft   11  r 

r    „  Mecheln-Terneuzen'er           „    23 

„    „  Gent-Terneuzen'er               „    10  „ 
„  sonstige  fremde  Bahnstrecken  rund   18  „ 

Zusammen   2623  km. 

Die  nachstehende  Uebersicht  giebt  ein  Bild  der  Entwicklung  des 

niederländischen  Eisenbahnnetzes  für  1891: 

>)  Vergl.  „Die  Eisenbahnen  im  Königreich  der  Niederlande  im  Jahre  1890", 
Archiv  1892  S.  987  n.  fl. 

Die  nachfolgenden  Angaben  sind  entnommen  aus  dem  amtlichen  Berichte: 

„Statistiek  van  bet  vervoer  op  de  spoorwegen  en  tramwegen  over  het  jaar  1891.  Uit- 

gegeven  door  het  Departement  van  Waterstaat,  Handel  en  Nijverheid.-  'S'Gravenhage. 
ä)  Vergl.  Archiv  1R92  S.  469  u.  ff.  „Neuordnung  des  Eisenbahnwesens  im  König- 

reich der  Niederlande." 
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Uebersicht  der  Längt»,  des  Rollmaterials  und  der  wesentlichst» 

1 2 8 4 5 Ii 7 8 9 10 

Betriebslänge Betriebsmittel,  Ende  1891 

• 
c 

*> 
S 
a 

•Ü 

s es 

Bezeichnung 

der 

Eisenbahngesellschaften 

am 

Jah 

sc-hlnfs 

im 

res- 
durch- schnitt 

Doppel- 
gleisig 

Loko- 

motiven 

(einschl. 
Tender- 

loko- 

motiTen) 

Personen- 
I 

;  i wageii 1 

Güter-  u.  Vieh- wagen 

km km Km Stück  Anzahl 

M2pUtn 

r*
 

schlossew offetr 

1 i Gesellschaft  für  den  Betrieb 

von  Staatseisenbahuen  .  . 
»)1588 

1578 568 41. 

1 
986 

43158 2717 3955 

2 Hollandische  Eisenbahnge- 

'-'}1  076 

1049 306 

»72 
720 

30  473     1  872 

14t« 

3 Niederländische  Zentraleisen- 

babngesellschaft  .... 101  102 

■ 

*)  101  101 

2 20 

83 

J 

2991  80 • 

1*' 

4 Nordbrabant-Deutsche  Eisen- 

bahngesellschaft .... 

12 

44 

1 
1940 140 

zusammen 
2866 

2830 
870 

716 1833 78562 4  309 

65W 
5 Grofse    Belgische  Zentral- *)  590 

611 

61 
200 

366 16040 
940 

60* 6 Lüttich  -  Mastricht'er  Eisen 

bahngesellschaft  .... 

■\  29 
29 

10 

1 

88 1  472 

84 
> 

bahngesellschaft  .... 
«)  68 

68 

• 

37 

1538 

73 

überhaupt  in  1891 
»)3  553 

3  538 
960 

911 

2268 

2186 
96  612 6406 

12 11 ' 

dagegen     „  1890 
*)3  224 

3144 
834 907 90290  6111 

i 12*1 

>)  Einschl.  des  deutschen  Theils  der  Strecke  Almelo— Salzbergen  (22  km)  und 

des  belgischen  Theils  der  Linie  LUttich— Limburg  (119  km). 

>)  An  anderer  Stelle  1067  km  und  3  638  km  angegeben. 

3)  Einschl.  der  deutscheu  Theilstrecke  (48,'.  km). 

*)  Einschl.  des  belgischen  Theils  mit  487  km  Betriebslänge  (508  km  mittlere 

Betriebslänge;  und  61  km  Doppelgleis. 

5)  Einschl.  der  belgischen  18  km  langen,  doppelgleisigen  Theilstrecke. 

('>  Einschl.  der  belgischen  Theilstrecke  (44  km). 

")  Durch  die  —  Zeichen  wird  angezeigt,  dafs  Angaben  fehlen. 
H)  Ohne  die  mitbetriebenen  Strecken  der  holländischen  Eisenbahngesellschaft. 

Von  eigenen  und  fremden  Betriebsmitteln  im  eigenen  Betriebe. 

,0)  Einseht  546  510  Personen  im  Trambtihnverkekr. 

n)  Einschl.  4161  Tausendkm  im  Trambahnverkehr. 
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915 Betriebsergebnisse  des  niederländischen  Eisenbahnnetzes  in  1891 

11  12  IS 

Zurückgelegte  9) 

Zug-    Per-  Qüter- 
km 

sonen- 

Wagenachskm 

Tausend  km 

14  15  16 

Beförderte 

17 

Fracht-  p  tk 

Per-       güter  1  er
  tkm 

ohneGe-  ,,  sonen-  \  Frackt- souen      pack,  , 
Pahrxeugo       km  gut) uml  Vieh) 

Anzahl  t 
in  Tausenden 

Tausend  km 

18       19      20  21 

Mittlerer  Ertrag 

für  das für  die 

22  28 

Durchschn. 

Fahrt 

Per- 

'lj 

einer 
Per-  t 

sonen-  tkm 
son  Gut 

km 

Cents 

II-
 

Per- 

son 
t 

Gut 
km 

14  588  117  414  209  945 

8  357  29216  61999 
i 
i 

733  1  959  4  5kn 

470    1355  3346 

11  178       5  295,i      346173   444  694 

1, 

9  997      2044,i     262286   228  533 

662  ;i  241,7 

! 

23  864     13  337 

359        239,3        8061  11431 

2,3 

2,3 

2,o 

l,» 

l* 

0,793  ,  1.48S 

0,6<J1  2,0t« 

2,7       0,VJ3  1,.W 

2,4       0,1.*  J  1,15 

80,5»;  83,s> 

26,*  111,« 

86/  55.J 
i 

22,s  ,  4V 

24  148  149944  279*78 

3  522  11  320  49979 

22186  |;  7820,6 

422    1  442    2  985 

477  '» 

6106 

l0)1058 

537 

4  575,0 

5-19,«- 

564,3 

Ü39  884    607  H95 

111 

2,4         1,9       0,708  1,693 

218  047 

")  11 661     14  894 

7  588  - 

1.» 

2,3 

2,i 

o,vsi 

0,2*8 

0,19» 

18,6 

14,1 

27,i 

28  569 

28  829 

i»)29797  i  13  508,9  «)771 119      -  . 

24  341  I  12662,8      670417  - 

2,3 

—    Ii  0,i9S 

■I 

_ 

r  i 

»')  Davon  entfielen  in  1891  gegen  1890: 1891  1890 

(in  Tausenden) 
auf    I.Klasse                               1487  1  176 

„II.      „                                    5  776  4129 
III.      „  21175  17149 

„  ermäfsigte  Fahrpreise  ...      812  1 349 

l3)  Davon  entfallen  in  1891  (in  Tausenden): 
auf    I.  Klasse   62  799 

„II.     „    186262 
„  III.      n    484  854 

„  ermäfsigte  Fahrpreise.   ...  33 (60 
Die  durchschnittliche  Fahrt  einer  Person  betrug  in  1891: 

in    1.  Klasse  42,2  km, 
„    II.     „   32,a  „ 
„   III.        r   22,9  r 
zu  ermafsigten  Fahrpreisen    .   .  40,7    „ . 
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91« Die  Eisenbahnen  im  Königreich  der  Niederlande  im  Jahre  1891 

üeber  die  Einnahmen  im  Personen-,  Güter-  nnd  Gesammtverkehr 

des  niederländischen  Bahnnetzes  in  1891  (gegenüber  1890  finden  sich  nach- 

stehende Angaben1): 

E 
3 
5 

'S. 
Bezeichnung 

der 

Babngesellichaften 

Jahr 

Die  Einnahmen  (obbrengst)  betragen: 

überhaupt 

im 

Person.-  ̂ Güter- 
verkehr 

Zu- 

durchflchnittl.  för  1  km 

im 

Person  -  3;  Güter- 
verkehr 

Z.- 

SaJDJI
tMl 

in  Tausend  Golden Gulden 

Gesellschaft  für  den  Betrieb 

von  Staatseisenbahnen 

Holländische  Eisenbahnge- 
sellschaft   

8  Niederländische  Zentral- 

Eisenbahngesellschaft  .  . 

Nordbrabant-Deutsche  Eisen- 

bahngesellschaft .   .   .  , 

(1891 

118«) 

UB01 
\1890 

(1891 11890 

(1891 

«1890 

zusammen 

Grofse    Belgische   Zentral  - 
Eisenbahn  

Lüttich  -  Mastrichfer  Eisen- 

bahngesellschaft  .... 

Mecheln-Terneuzen'er  Eisen- 
bahngesellschaft .... 

/1891 U890 (1891 

\WM\ 

/1891 
U890 
11691 

11890 

überhaupt 

/1891 

\1890 

8  8C8 
7  059 

6012 

5092 

636 

601 

164 166 

8  975 

4  625 

469 

280 

16  675 
12817 

1  698 

1  664 

262 

258 

160 
154 

1 

17  838 5  616 6687 

iia*s 
10587 5  731 

4318 

100« 995 5  260 4497,! 

975; 

444 
1622 2776 

4S97 14  239 

6007 

'J97 

413 

29814 

6  700 

J>59  |i 

573 

5  608 

17  690» ■  19  956 
14  893  I 

87  646 

»)  Ueber  Betriebskesten,  Reinertrag,  Anlagekapital,  Verzinsung  u. 
die  Torliegende  amtliche  Quelle  keine  Mittheilungen. 

*)  Davon  entfallen: 189  1 1890 

(in 

auf    I.  Klasse  j:  2449 

*    II.     n   6684 

„  m.      „   8208 

w  ermftfsigte  Fahrpreise   ....  469 

„  Zeitkarten  u.  dergl   847 

3)  Einschl.  Gepackverkehr. 

Gulden) 

1919 
4636 

6614 

671 

757 
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Die  Eisenbahnen  im  Königreich  der  Niederlande  im  Jahre  1891. 

917 

In  den  Angaben  für  1890  sind  die  Einnahmen  der  seit  15.  Oktober  1890 

verstaatlichten  und  in  Mitbetrieb  übergegangenen  Linien  der  ehemaligen 

Niederländischen  Rheineisenbahngesellschaft  nicht  einbegriffen. 

Die  bewegten  Plätze  der  Personenwagen  waren  in  1890  und  1891  auf 

den  niederländischen  Bahnen  durchschnittlich  in  Prozenten,  wie  folgt,  aus- 

genutzt: 

Name  der  Bahngesellschaften 

1890 189  1 

in  Prozenten 

1.  Gesellschaft  für  den  Betrieb  von  Staatseisenbahnen 17,50 

17,10 
23,21 21,22 

3.  Niederländische  Zentraleisenbahngesellschaft  .  . 

30,u 

44,89 

4.  Nordbrabant-Deutsche  Eisenbahngesellschaft  .  . 13,*8 13,19 

23.40 

23,*7 
6.  Lüttich-Mastrichter  Eisenbahngesellschaft .    .  . 

25,oo 

25,(io 7.  Mecheln-Terneuzen'er  Eisenbahnunternehmen 

Zusammen 

Die  Durchschnittszahl  der  in  1891  gefahrenen  Züge  (Personen-, 

Güter-  und  gemischte  Züge)  beträgt  rund  51 100. 

Der  Durchschnittsertrag  für  1  Person  und  Kilometer  betrug  in  1891 

in   I.  Klasse  3,9  Cents, 

»U-      n  3>o  n 

»  Ml«         r>  1»7  v 

für  ermäfsigte  Fahrkarten  .   .    1,4     n  . 

Für  den  Grand  Central  beige  stellten  sich  die  Erträge  für  das  Per- 
sonenkilometer: 

in   I.  Klasse   auf  4,5  Cents. 

»  I'-      n   »I   3,o  ., 

» »i    »  1>2  „ 

durchschnittlich    ....  „1,5     „  . 

Nach  dem  amtlichen  Berichte  der  Eisenbahnaufsichtsbehörde  für  1891  >) 

ergiebt  sich  über  die  auf  den  niederländischen  Eisenbahnen  in  1891  vor- 

>)  Ver8lag  over  het  jaar  1891  door  den  Baad  van  Toesicht  op  de  Spoorweg- 

diensten  aan  den  Minister  van  Waterstaat,  Handel  en  Nijverheid,  uitgebracht  ter 

voldoening  aan  het  voorschrii't  van  art.  81  van  het  koninklijk  Besluit  van  9-  Jali  1876 

(Staatsblad  No.  159).   S'üraveuhage  1892- 
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gekommenen  Unfälle  und  die  dabei  stattgehabten  Personenverletzungen 

nachstehende  Uebersicht: 

Name 

der 

Eiscnbahngesellsoliair 

Zugunfälle 

■ 

t 
V 

- 
I 

- 

Beschädigte  Personen 

Keisende 

nenn 

Betriebe 

durch 

eigenes 

Ver- 

schulden 

T 

> 

durch 

beim  eigenes 

Betriebe 

— 

(lesellschaft    für    den  Brirnb 

von  ̂ taatscismbahnen  .    .  . 

Holländische  Eisenbahngesell- 
schalt  

«irofse  Belgische  Zentraleisen- 

bahn   

Niederländische  Zentral  -  Kisen- 

bahngese!  [schalt  

Nordbrabaut  -  Deutsche  Eieen- 

balingesellschiift  

Mecheln  -  Teruenzen'er  Kisen- 

bahngesell.scliaft   .    .       .  . 

Zusatnmeu  .  . 

dagegen  in  1  HiK) 

1Ü 

18 
17 

8  1  — 
-  J  y 

26 15 1Ü 

2H 

2  2 

6  1 

')  Anfserdem  ist  noch  1  getüdteter  Beamter  der  Direktion  Cüln  irechurh.; 

aufgeführt. 



Die  belgischen  Eisenbahnen  im  Jahre  1891.  ) 

Die  folgenden  Mittheilungen  über  die  Entwicklung  des  belgischen 

Eisenbahnnetzes  sind  aus  dem  von  der  belgischen  Regierung  veröffent- 

lichten Betriebsberichte  der  belgischen  Eisenbahnen  für  das  Jahr  1891*) 
entnommen. 

I.  Vom  Staate  betriebene  Bahnen. 

1.  Längen. 

Bahnlänge  am  Jahresschlufs  

davon  für  Personen-  und  Güterverkehr 

„     „  Güterverkehr  allein   .   .  . 

Mittlere  Betriebslänge  

Die  Spurweite  betrug: 

l,r>o  m  bei  

1,20  „    „   .   .  , 

zusammen 

Doppelgleisig  waren: 

mit  l,*o  m  Spurweite  

„    1,20  „  „   

1890 
189  1 

km 

km 

3  249,956 
3  240,652  s) 

3097,786 3  097,615 

152,170 143,037 

3219,S36 3240,652 

3  233,640 3239,877 

16,316 
0,775 

3  249,^56 3  240,052 

1329,306 
1 329,*S6 

6,134 

l)  Vergl.  „Die  belgischen  Eisenbahnen  im  Jahre  I89uu,  Archiv  1892  S.  840  u.  ft. 

')  Chemins  de  fer,  Postes,  T^l^graphe»,  Marine.  Compte  rendu  des  Operations 

pendant  1'annee  1891    Bruxelles  1892.    Mit  Uebersichtskarten. 

*)  Die  Minderlänge  gegenüber  dem  Vorjahr  beruht  auf  Längenberichtigungen 
uud  Beseitigung  kurzer  Strecken. 

Digitized  by  Google 
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Die  belgischen  Eisenbahnen  im  Jahre  1891. 

2.  Anlagekapital. 

Am  31.  Dezember  betrug  das  Anlage- 

kapital: 

für  Herstellung  der  Betriebsstrecken  . 

„  Betriebsmittel  

„  Ergänzungsbauten  

für  die  Betriebsstrecken  zusammen  . 

dazu  die  Kosten  der  im  Bau  begrif- 

fenen Linien  und  die  geleisteten 

Vorschüsse  

1800 

Frcs. 

1891 

Frcs. 

994  844  087  1  003  643769 

273873366      279  434216 

6BG06477 

1  334  323  929 

3359  093 

67  780  m 

1  350  858  169 

4  278 136 

Ergiebt  das  Gesammtanlagekapital  zu  .    .     1  337  683  022    1  355  136  305 

Das  der  Betriebsrechnung  zu  Grunde  liegende  Anlagekapital  (capital 

utile)  der  Betriebsstrecken  stellt  sich 

für  1890  auf  1328  926  679  Frcs. 

„   1891   „    1345  418244    „  . 

Das  mittlere  Anlagekapital  verzinste  sich  durch  die  Reinüberschüsse 

in  1890  bei  1 315  189  726  Frcs.  mit  4,383  °/o 

1891    „  1337193  799  „ 

3.  Betriebsmittel. 
4,431 

Es  waren  vorhanden: 
1890 

!  1891 

Lokomotiven  (einschl.  54  Dampfwagen)  Stck. 1977 2070 

■n 

»)  1193 1268 

Fahrzeuge  zum  Einstellen  in  Personen- • 
1 

r> 

4  825 

4917 

darunter  Personenwagen  (einschl. 

r> 

3448 

3448 

Fahrzeuge  für  Güterzüge3)  
n 42572 

42499 

darunter  gewöhnliche  Güterwagen  . y> 41054 40982 

Fahrzeuge  für  den  Bahndienst     .    .  . H 951 733 

774 

548 

i)  Berichtigte  Zahl. 

*)  Personenwagen,  Gepäckwagen,  bedeckte  Güterwagen,  Equipagen  und  Pferde- 

wagen u.  dergl. 

*)  Gepäckwagen,  gewöhnliche  Güterwagen,  Spezialwagen. 

Digitized  by  Google 



Die  belgischen  Eisenbahnen  im  Jahre  1891 921 

An  Privatwagen  waren  zum  Verkehr  zugelassen: 

in  1890    ....   292  Stück, 

„1891     ....   337     „  . 

Die  Leistungen  der  Betriebsmittel  ergaben: 

1890 

1  QQ1 1891 

an  Nutzkilometern: 

42964168 42  986325 

372  430 426  643 

an  Lokomotivkilometera : 

54  7908«) 54108  247 

571256 632859 

an  Ziigkuoinetern : 

von  eigenen  Zügen  39  931  735 40  251 858 

frpindü'ii                                           .  ' 317  050 
328  969 

zusammen 40  248  785 
40580827 

12  500 12  525 

au  Wagenkilometern:1) 

610851 067 
613  437  648 

4429  290 
4706  982 

Aufserdem  wurden  von  eigenen  Wagen  in 

fremden  Zügen   auf  fremden  Strecken 
■ 

160092192 200961806 

Der  durchschnittliche  Zugverkehr  der  Staatsbahnzüge  ergab: 

1890 
1891 

an  Wagenkilometern: 

169029463 171  547  841 

441 821 G04 441889807 

an  Zugkilometern: 
i 

22  332  541 22  929  544 

17  599  194 17  322  314 

Die  durchschnittliche  Stärke  der  Züge  an  Wagen  betrug  in  1891 

(1890): 

bei  Personenzügen   7,49  (  7,57)  Wagen, 

„  Güterzügen  25,r,i  (25, 10)      „  . 

1  Von  eigenen  and  fremden  Fahrzeugen  auf  dem  Staatsbahiinetze. 

»>  Einschl.  Arbeiuxüge. 

Digitized  by  Google 



Die  belgischen  Eisenbahnen  im  Jahre  l«9l. 

Bei  den  Güterzügen  betrug  durchschnittlich  in  1891  (1890): 

die  Ladungsfahigkeit  eines  Zuges  rund  249  (245)  Tonnen 

„   Belastung  „        r       Ä    113  (112)      „  . 

Das  Verhältnifs  von  Ladung  und  Tragfähigkeit  eines  Güterwagen? 

stellte  sich  auf  45,35  (45,98)  °/0- 

Die  durchschnittliche  Ladungsfahigkeit  eines  Güterwagens  betrug 

rund  10  t,  die  Belastung  beladen  6,84  t  (6,;>r>),  beladen  und  leer  4,r>4  t  (4,*  ). 

Das  Verhältnifs  der  besetzten  Plätze  der  Personenwagen  zur  Zahl 

der  zur  Verfügung  stehenden  Sitzplätze  ergab  in  1891  24,18  %  gegenüber 

23,72  %  in  1890. 

4.  Pinansielle  Ergebnisse. 

Betriebseinnahmen: 

a)  in  Personenzügen: 

von  Personen  (einschl.  Bahnsteigkarten)1) 

„   Gepäck,   Zeitungsverkehr,  Exprefs- 

gütern  u.  8.  w  

„   Geldsendungen,  Equipagen  u.  Pferden 

an  sonstigen  Einnahmen  als: 

Aufbewahrung  des  Gepäcks,  Pacht 

für  Restaurationen  u.  s.  w.  .    .  . 

1890 

Frcs. 

1891 

Frcs. 

45  090  957     46  255  398 

4  154  756 

456  529 

448  743 
i 

4  331 465 

471  718 

448042 

zusammen  ,    50150990'   51506  623 

b)  in  Güterzügen: 

von  Stückgut  (messageries)  

„    Frachtgut  (grosses  marchandises)  .  . 

„    Vieh,  Wagen  u.  8.  w  

an  sonstigen  Einnahmen  als: 

Vergütung  für  Benutzung  des  rollen- 
den Materials  auf  anderen  Strecken, 

Strafen  u.  s.  w  

zusammen 

Verkehrseinnahmen  im  ganzen  

Gesammteiunahme   (einschl.   der  „verschie- 

denen Einnahmen")  

5  826  232 

81  070  947 

1  271  101 

6002942 

80975111 

1232028 

2871  626 3  019  507 

91039906  91  229  588 

141  190896    142  736  211 

141251819    142815  489 

')  Bahnsteigkarten  in  1890  =  151  101  Frcs.,  in  1891  =  1&6 871  Frcs. 

*>  Berichtigte  Zahl  (Druckfehler). 
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Die  belgischen  Eisenbahnen  im  Jahre  1R91.  923 

Der  „Betriebskoeffizient"  stellt  sich,  wie  folgt:1) 

1890  1891 
 ,   — . ,    .  — - —  ,    —  — 

Betriebseinnahmen  Frcs.      a)  141  251  819         142  815  489 

Betriebsausgaben  „         8)  84045  523      3)  84  464020 

Betriebskoeffizient  °/o        ')     &9,no  69,14 

Einen  Ueberblick  über  die  hauptsächlichsten  statistischen  Betriebs- 

ergebnisse des  Staatsbahnnetzes  nach  Verkehrseinheiten  bietet  nachstehende 

Zusammenstellung: 

Es  betrugen: 

1  890 189  1 

Ein-  Aus- 

nahmen gaben 

Ein-     i  Aus- 

nahmen gaben 

Für  1  Betriebskin  Frcs. 

and  zwar  im  Personenverkehr  „ 

„  Güterverkehr.   .  „ 

„   1  Wagenkm  (beladen)  ....  „ 

und  zwar  im  Personenverkehr  „ 

„  Ottterverkehr.   .  „ 

„   1  Lokomotivkm  (vor  Zügen)   .  „ 

i 

43  869       26 102 
l 

5,  "»9  2,ti.3 

2,a«ic 
6,  !K91  — 

0,3o:e         0,i -<3o 

0,3031 

0,3097  — 

8.W77  
| 

44  070  26064 

3,»tt  2,1196 

2,3  »63  — 

5,39.8 0,3t35  0,IS.M 

0,3079  — 

0,3073  - 3,39»3  1,9««9 

Um  den  Unterschied  der  Einnahme  in  Personen-  und  Güterzügen 

richtig  zu  schätzen,  ist  es  nöthig,  die  mittlere  Zugstärke  in  Rechnung  zu 

ziehen.  Die  Durchschnittszahl  der  beladenen  Wagen  in  Personen-  und 

Güterzügen  «teilte  sich  in  1891  (1890)  wie  folgt: 

in  Personenzügen  .  .  .  7,56  (  7,2«»), 

„  Güterzügen  ....  17,06  (17,.v,). 

Von  den  beladenen  Wagen  wurden  an  Wagenkm  zurückgelegt: 

in  Personenzügen   .    .    .    167  267  274   (165  320152)  km. 

„  Güterzügen    ....   296878781    (293956  749)    „  . 

x)  Ein  Ueberblick  über  die  Betriebskoüffizienten  des  belgischen  Staatsbahn- 

netzes seit  Anbeginn  (1835)  findet  sich  am  Schlüsse  dieses  Artikels. 

>)  Berichtigte  Zahl. 

3;  Geschätzte  Zahl  (apnroximatif). 
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924 Die  belgischen  Eisenbahnen  im  Jahre  1891. 

Die  Ergebnisse  des  Personenverkehrs  der  belgischen  Staats 

bahnen  in  1891  (1890)  sind  in  der  nachfolgenden  Tabelle  zusammen 

gestellt: 

1  OQ  1 
l  O  J  l (1 890) 

Mittlere Mittlerer 

Es  ergab: Personen Einnahmen Fahrt 

Ertrag 

für  l  Person 

Anzahl Frcs km Frcs. 

2  432096 6  783  652 
42,»7  2,7*9 

(2  368  976) (6  638  875) (48,») 
(8,  wi) 

„II.  „   8  339  356 12  100426 

81,^1 
(7  983  367) (11588909) (31,u) 

(l,«M) .  I"  56660726 27  216449 

18,i7 

0,i*> 

(63  876  549) (26  667  072) (18,82) 
(0,4») 

zusammen  1891 67  432 178 46099627 

21,05 

0,«*» 

1890 
(64  228892) (44  939  856) (21,w) 

(0,700) Zunahme  (gegen  1890)  .... 
+3  203  286 +1  169  671 

- - 

Von  den  beförderten  Reisenden  hatten  ennäfsigte  Fahrpreise  (Zeit- 

karten, Rückfahrkarten  u.  s.  w.) 

in  1890  ....  75,7  °/0, 

„  1891.   .    .   .   73,s  „. 

Die  beträchtliche  Zunahme  im  Abouneraentsverkehr  seit  1872 

geht  aus  nachstehender  Uebersicht  hervor: 

Jahr 

Beförderte  Personen Einnahme  (Frcs.) 

Reisende 

überhaupt 

Schüler 

(etudiants) 
Arbeiter 

Reisende 
überhaupt Schiller Arbeiter 

1872  .  . 245880 122034 863  198 101 360 20810 
115170 

1880  .  . 800  835 646215 4  266  676 601809 96  533 
491  842 

1885  .  . 2957  048 1296412 8010264 2  064  661 192030 
923  822 

1890  •  . 4  847214 1  741  738 14  388  322 3  529  329 256987 1728  455 

1891  .  . 5  258906 1789016 16209  074 4  027  451 279  106 
1953114 

Die  durchschnittliche  Fahrt  einer  Person  betrug  dabei  in  1891  (189Üj: 

für  den  Reisenden  überhaupt   .    .  38,90  km  (38,66), 

„  Schüler   12,98   „  (12,73), 

„  Arbeiter   14,75    „  (14,70). 
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Der  Durchschnittsertrag  ergab  in  1891  (1890): 

für  1  Reisenden  ....  0,68  Frcs.  (  0,70), 

„  1  t  Frachtgut  ...  3,06  „  (  3,02), 

n   1  Tagkm  120.72     „  (120,19). 

Der  Durchsclmittsertrag  für  1  Personenkra  betrug  in  1891: 

in    1.  Klasse   .    .    .    6,43  Cts.. 

„IL      „       ...  4,61 

„  III         „        ...  2,59 

n  i 
Einen  Ueberblick  über  die  Durchschnittserträge  im  Personen-  und 

Güterverkehr  seit  1865  zeigt  nachstehende  Uebersicht: 

Jahr 

Durchschnitteertrag  (in  Frcs.)  für 

1  t  Fracht-  1  Betriebs-      1  Tag- 
1  Person                              ,  ., 

gut  kilometer 

1866  .  . 
1,37 

3,l.i 
51302 

140,5r, 
1870  .  . 

1,14 

2,9» 

52  219 143,07 

1875  .  . 
0,84 3,58 

46  420 
124,44 

1880  .  . 
0,88 

3,43 

42144 
115,1  r, 

1886  .  . 
0,81 3,21 

38096 104,37 

1886  .  . 

0,7f> 
3,oo 

36  750 100,r* 
1887  .  . 

0,74 
3,og 

38941 106,69 

1888  .  . 
0,73 

2,99 

41 153 112,44 

1889  .  . 
0,72 2,96 

42  699 
116,98 

1890  .  . 
0,70 3,02 

43  869 120,19 

1891  .  . 
0,68 3,01! 

44  070 
120,72 

Hieraus  ergiebt  sich  seit  1887  eine  steigende  Verkehrszumihme. 

6.  Personal. 

Dasselbe  betrug: 

an  Beamten  und  Angestellten  

„  Unterbeamteu  und  Arbeitern  

zusammen 

Zunahme  gegen  1890  

Archiv  für  KittoiibatinwesAii  IS« 

1890 

6  369 

34  950 

1891 

6  487 

36  405 

41  319 42892 

4-1573 

60 
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926 Die  belgischen  Eisenbahnen  im  Jahre  1891- 

B.  Von  Privatgesellschaften  betriebene  Bahnen. 

1.  Längen. 

Die  Gesammtlänge  betrug  am  31.  Dezember  1891: 

1  477,905  km 

(darunter    173,234  „  •)  gemeinschaftliche  Strecken). 

Davon  auf  belgischem  Gebiete  . 

„  fremdem  „ 

.  .  1  276,354  km 

.   .     201,611    „  . 

Doppelgleisig  waren  232,200  km  (16,71  %). 

Dem  Personen-  und  Güterverkehr  dienten  1  428      km  (96,64  %) 

„     Güterverkehr  allein  „         49,G<;!>    „   (  3,3c;  „ ). 

2.  Betriebsmittel. 

Bestand  am  31.  Dezember: 1890 

IH91 

|  
635 

540 

•  •  •  •  » 

!  
340 

360 

10 10 

827 

833 462 

46U 

13  256 13  273 

48 

51 

Auf  1  km  kommen  in  1891 : 

an  Lokomotiven 
0,37  Stück 

- 

Güterwagen  . 

Gepäckwagen .   .  . 9,93 

0,34 

in 

An  Zugkilometern  wurden  geleistet: 

1890  .    .    .    .    10449  563  (davon  auf  belgischen  Strecken  10  311383). 

.    .    10557  890  (    „  n  10419176). 1891  . 

1  Die  gemeinschaftlichen  Strecken  sind  für  jede  *U>r  betheiligten  Gesellschaften 

einmal  in  Rechnung  gestellt. 
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3.  Finanzielle  Ergebnisse. ') 

1890 1891 

II-.  i  1           f»    i    •    1  1.. km 1  477,937 
1  477,965 

Geleistete  Zugkm»)     .    .  . 10449  663 10  oB7  890 

T)  _  1   1  „ 
Frcs. 40  966  925 40  (71  032 

21  064  öoo 
cir\  oew?  orwi 2082boü2 

Keinertrag  

j j 
V 19912  040 19  944  730 

Verhältnifs  der  Ausgabe  zur Einnahme 

'0 

Ol,  3!) 
51, (H 

Einnahrae  für  1  Betriebskm Frcs. 27  719 27  586 

Ausgabe     „  1 V 
1  >l  O  IC 
14  246 14  091 

H 
3,'>204 

3,8617 Ausgabe     „  1 n 
2,0149 

1,9726 
Vron  der  Gesummtem  nähme  entfallen: 

auf  Personenverkehr 

7o 

27,94 28,67 

r> 

0,55 0,57 
„   Stück-  und  Frachtgutverkehr  . n 

63,95 
65,28 

„   Geldsendungen,  Equipagen  und 

1 

Vieh  w 

0,93 0,87 „   sonstige  Einnahmen 
•              *  • 

6,63 
4,61 

Im  Personenverkehr  betrug: 

die  Zahl  der  beförderten Personen Anz. 18 160  376 19  107  832 

„  Einnahme  .... •              •  • 
Frcs. 11  444  184 11690006 

der  Durchschnittsertrag  für  1  Person 

0,r.i 
Vdii  der  Einnahme  im  Personenverkehr 

entfallen: 

°/o 

10,t;o 

10,12 

.11.      »     •    •  • 

21, 

22,35 

„  III.      „     .   .   .  . 

.  ! 

67,5« 

67,53 

Der  Uebersehuis  ergab: 

auf  1  Betriebskm  . Frcs. 13  473 
13  495 i 

1,9055 1,8891 

Die  Zunahme  im  Personenverkehr  betrifft  hauptsächlich  die  nord- 

belgischeu  Strecken  und  die  Grand  Central  beige.  Durchschnittlich 

kommen  auf  1  Betriebskm: 

V)  Die  Angaben  bezieben  sich  auf  das  liesauuntuetz  (einschl.  <ler  ausländischen 

Strecken). 

3  Einschl.  Pampfwagcn  nml  Straßenbahnen. 

60* 
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928 Die  belgischen  Eisenbahnen  im  Jahre  1891.  , 

18») 

an  Personell  Anz.         12  288 

„  Einnahme  (rund)  Frcs  7  743 
12928 
7  9»? 

4.  Personal. 

Dasselbe  betrug: 

an  Beamten  und  Angestellten  . 

-  Unterbearaten  und  Arbeitern 

•    .  • 

1890 

2  421 

8314 

1891 

2454 

8230 

zusammen         10  735 

III.  Unfälle  bei  den  Staats-  und  Privatbahnen. 

10684 

Eb  verunglückten  im  Jahre  1891: 

a)  beim  Betriebe: 

Reisende  

Bahnbedienstete  

zusammen 

b)  dnrch  eigenes  Verschulden: 

Reisende  

Bahnbedienstete  

Staats-  Privat- 

bahnen 

getödtet  verletzt  getödtet  verletzt 
 L  . .  _ü.   i  

26 

80 

66 

Sonstige  Personen  (einschl.  Selbstmörder)  55 

12 

59  5 

800  9 

47     Ii  21 

"1 

3 
19 

8 

130 
35 

Insgesanirat 

Dagegen  in  1890 

131 

118 

36 

902     '  28 
30 
93 

Einen  üeberblick  über  die  Art  der  Unfälle  und  die  dabei  verun- 

glückten Personen  auf  den  belgischen  Staatsbahnen  in  1890  und  1891 

ergiebt  nachstehende  Zusammenstellung: 

1890 
1891 

Zug- 

1 Unfall  auf 

Zug- 

1 Unfall  auf 

Es  entfielen: 

auf  Personenzüge  .   .   .  . 

unfälle 
')  Kctriebskm Zugkm unfälle1)  j 

tetriebskn 
u  Zujfkrn 50 

61,« 
446651  1 

76,« 

588245 
124 

2ti,o 

141929  1 

.s 

28,0 

160629 
zusammen 174 

l 18,i 
229  493 

158 

20.& 
254  759 

*)  Entgleisungen  und  Zusammenstürze  von  Zügen. 
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Die  Zahl  der  Zugunfalle,  bei  denen  Personen  verunglückten,  betrug 

in  1891  =  27  gegen  18  in  1890,  wobei 

in  1890  überhaupt   6  Reisende  und  33  Bahnbedienstete, 

„  1891       „       26       „        „    31  „ 

zu  Schaden  kamen. 

Im  Jahresdurchschnitt  der  letzten  zwölf  Jahre  1880/91  ergaben  sich 

185  Zugunfälle  und  zwar  1  Unfall  auf  16,7  Betriebskm  und  190  708  Zugkm, 

darunter  22  Zugunfalle,  wobei  31  Reisende  und  32  Bahnbedienstete  ver- 

unglückten. Die  Durchschnittszahl  der  im  letzten  Jahrzwölft  verunglückten 

Personen  (getödtet  und  verletzt)  betrug  763,  auf  1  Person  entfallen 

46  167  Zugkm. 

In  1891  (1890)  verunglückten  überhaupt  1093  (1020)  Personen,  auf 

36827  (39149)  Zugkm  kam  1  verunglückte  Person. 

Ein  Bild  der  Verkehrseutwieklung  des  belgischen  Staats- 

bahnnetzes seit  Anbeginn  (1835)  bietet  die  nachstehende  Uebersicht: 

Jahr 

Mittlere  Be- 
triebslänge 

Roh- 
einnahme n Ausgaben Ueberschnfs 

Betriebs- koeffizient 

km in  Tausend  Francs 

°/o 

1836  .... 13,5 269 
169 100 

52,6* 
1846  ...  • 669,* 12  421 0306 6116 

60,77 
lHft") 

662,« 24  624 > 18  068 11666 

61,6» 
lHtiS  . 749,* 38  423 19761 18662 

61,»'. 

1876  .... 1  96ü,5 89296 68407 
1 

1 
I 

80  889 

66,16 
18^5  .... 3144,3 119774 70066 49  719 

68,» 

1886  .... 8  171,2 116630 66  917 

50618 

66,56 
1887  .... 3  187,« 124  138 66  690 67  448 

68,78 
1888 3198,1 131  612 69  971 

t 
61641 

63,16 1889  ... 3  206,7 186  920 74716 
62206 

64,57 
1890  .... 3  219,8 141  262 84  0-16 

67  206 

59,50 1891      ..  • 8240,7 
142  816 r 

1 

l)  84  464 
68  361  69,14 

Der  in  den  Zwischenjahren  schwankende  Betriebskoeffizient  erreichte 

in  1838  mit  88,09  °/0  den  höchsten  und  in  1861  mit  44,88  °/0  den  niedrigsten 

Stand,  in  1873  stieg  derselbe  auf  72,82  °/0. 

n  Annäherungswert)!. 
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Kisenhahnen  in  Japan.    Unter  Bezuguahme  auf  die  Zusammen- 

stellung der  am  31.  März  18l>2  in  Japan  im  Betriebe  und  Bau  gewesenen 

Eisenbahnlinien  (S.  684  ff.)  wird  bemerkt,  dafs  bis  zum  31.  März  1893 

nachfolgende  Strecken  fertig  gestellt  worden  sind: 

A.    4.  Yokogawa— Karuizawa   -     7  engl.  Meilen, 

Ba.   5.  Onomichi — Mihara   -     7  „ 

Bb.   9.  Mitsugahama— Takahama    ...  -     2    „  „ 

Bb.  11.  von  Besshi  Tetsudo   -     7    „  „ 

Bc.  13.  Noakata— Kotake   —     4  „ 

Noakata— Kaneda   =     6  „ 

Bd.  14.  Mororan  -  Iwamizawa   -    80    r  „ 

Abira— Yubari   -   20    „  ^ 
133  engl.  Meilen, 

und  sich  noch  im  Bau  befanden: 

Bb.  11.  von  Besshi  Tetsudo   _     4  engl.  Meilen, 

Bc.  13.  Kotake— Jizuka   3  „ 

7  engl.  Meilen. 

Konzessionen  zum  Bau  von  Privatbahnen  sind  noch  in  Kraft  oder 

neuerdings  ertheilt:  für  370  Meilen  auf  der  Insel  Hondo.  für  178  Meilen 

auf  der  Insel  Kiushiu,  für  4  Meilen  auf  der  Insel  Shikoku,  für  27  Meilen 

auf  der  Insel  Yezo  =  zusammen  für  579  engl.  Meilen.  Was  hiervon  in  den 

nächsten  Jahren  zur  Ausführung  kommen  wird,  entzieht  sich  zur  Zeit 

noeh  jeder  Schätzung. 

Die  japanischen  Staatsbahnen  haben  ihren  Bedarf  an  Schienen, 

Brücken,  Lokomotiven,  Wagen.  Werkzeugmaschinen  u.  s.  w.  fast  ausschliefs- 

lich  aus  Grolsbritannien  bezogen.  Deutsches  Material,  und  zwar  1  Loko- 

motiven und  B  Meilen  Zahnstange  nebst  eisernen  Schwellen  und  Stühlen, 

ist  bisher  nur  bei  der  in  der  Strecke  Yokogawa— Karuizawa  befindlichen 

Zahnradstrecke  nach  Abt'schem  System  zur  Verwendung  gekommen.  An 
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amerikanischem  Eisenhahnmaterial  sind  nur  einige  schwere  Lokomotiven 

vorhanden. 

Bei  den  Privatbahnen  überwiegt  zwar  auch  das  englische  Material, 

doch  hat  hier  der  Bezug  deutschen  Eisenbahnmaterials  in  den  letzten 

Jahren  beträchtlich  zugenommen.  Bei  der  Kiushiu-,  Besshi-,  Jyo-  und 

Sanuki-Eisenbahn  ist  nur  deutsches  Material  zur  Verwendung  gelangt. 

Die  Hankai-Eisenbahn  hat  deutsche  Wagen  und  Lokomotiven  und  die 

Nippon-Eisenbahn  sowie  die  Hokkaido  Tanko-Eisenbahn  haben  einen  Theil 

ihres  Bedarfes  an  Schienen  und  Brücken  aus  Deutschland  bezogen.  Ameri- 

kanische Lokomotiven  laufen  auf  der  Chikuho-  und  der  Hokkaido  Tanko- 

Eisenbahn,  auf  letzterer  auch  amerikanische  Wagen. 

Die  Eisenbahn  von  Jaffa  nach  Jerusalem.  Ueber  diese  am 

26.  September  1892  eröffnete,  87  km  lange  schmalspurige  Bahnlinie  ent- 

nehmen wir  einer  britischen  Parlamentsvorlage1)  nachstehende  Angaben. 
Die  im  Jahre  1888  von  der  Hohen  Pforte  auf  71  Jahre  ertheilte 

Konzession  für  die  Strecke  Jaffa  —  Jerusalem,  mit  Erweiterung  auf 

Damaskus  und  Aleppo  wurde  einer  französischen  Gesellschaft  „Societe 

Ottomane  Anonyme"  für  1  Million  Frcs.  überlassen.  Den  Bau  übernahm 

eine  französische  UnternehmerBrma,  Societe  des  travaux,  für  10  Millionen 

Frcs.  Der  erste  Spatenstich  erfolgte  am  31.  März  1890  zu  Jaffa.  Die  mit 

1.04  m  Spur  gebaute  Linie  berührt  die  Ortschaften  Lydda,  Ramleh,  Sejed, 

Deir-Aban,  Bittir  und  endigt  am  Jaffathor  vor  Jerusalem. 

Die  Betriebsmittel  sind  amerikanischen  Ursprungs  und  von  leichter, 

für  warmes  Klima  passender  Bauart.  Die  Wagen  haben  2,r»o  m  Breite. 

Zur  Zeit  sind  5  Schmalspurlokomotiven  in  Betrieb  Die  7  m  langen 

Schienen  leichten  Profils  sind  aus  Belgien  bezogen  und  liegen  je  aut 

10  Schwellen.  Gegenwärtig  verkehren  täglich  zwei  Personenzüge.  Die 

Fahrpreise  betragen  für  die  ganze  Strecke  in  1.  Klasse  15  Frcs.,  in 

IL  Klasse  6  Frcs.  Rückfahrkarten  kosten  in  I.  Klasse  20  Frcs.  Aufser- 

dem  fahren  zwei  Güterzüge  täglich  nachts  von  Jerusalem  und  Jaffa  ab. 

Zur  Hebung  des  Bahn  Verkehrs  ist  der  Bau  eines  Hafens  zu  Jaffa  ins 

Auge  gefafst.*) 

')  No.  288.  Reports  ou  subjeets  of  general  and  commercial  interest.  „Turkey". 

Report  ou  the  Jaffa- Jerusalem  Railway  (with  plana).  Preseuted  to  both  Houses  of 

Parliament  by  command  of  Her  Majosty,  May  1893.    London  1H93. 

aj  .Schon  im  Jahre  18t>jJ  hatte  ein  Deutschamerikauer  Zimpel  ein  Projekt  vor 

gelegt  zu  einem  (30  Fuls  tiefen)  Hafen  in  Jaffa  mit  anschließender  Bahnlinie  nach 

Jerusalem  und  deren  Weiterführung  nach  Jericho  und  Damaskus. 

Digitized  by  Google 



932 Kleinere  Mittheilmigen. 

Ueber  die  finanziellen  Verhältnisse  der  JamWerusalenibahn  ist  zu 

bemerken,  dafs  das  Gesellschaftskapital  in  9  Millionen  Frcs.  Obligationen 

und  4  Millionen  Fres.  Aktien  besteht.  Erstere  sind  zu  500  Frcs.  aus- 

gegeben nnd  stehen  jetzt  in  Paris  etwas  über  300  Frcs.  Die  Aktien  sind 

noch  unbegeben.  Die  Baukosten  stellen  sich  auf  etwa  Sl/V  Millionen  Frcs. 

Der  Betrieb  der  Bahnlinie  ist  für  600000  Frcs.  auf  5  Jahre  verpachtet. 

Die  Betriebsrechnung  ergiebt: 

an  Ausgaben: 

Jahrespacht       600000  Frcs. 

Betriebskosten    835000    „     (800  Frcs.  für  das  km  u.  Monat) 

zusammen  1436  200  Frcs.  oder  täglich  3  932  Frcs  : 

an  taglichen  Einnahmen: 

von  Personen  .       1 110  Frcs. 

„   Gütern    .       2  220  B 

zusammen  täglich    3  330 

mithin  ein  Fehlbetrag  von    602  Frcs. 

Da  die  Betriebskosten  wahrscheinlich  geringer  sein  werden,  als  die 

Schätzung  angiebt,  so  wird  im  Laufe  der  Zeit  die  Betriebsgesellschaft  bei 

wachsendem  Verkehre  doch  entsprechenden  Gewinn  haben,  zumal  sie 

den  Bau  von  Zweiglinien  nach  Nablous  und  Gaza  (über  Ascalon)  plant, 

mit  einer  Verlängerung  nach  El-Arish  zum  Anschlufs  an  die  egyptischen 

Eisenbahnen. 

Hauptbetriebsergebnisse  der  Schmalspurbahnen  Deutschlands 

in  1889/90  bis  1891/92»). 

Es  betrugen: 

Bahnlänge   km 

Mittlere  Betriebslänge   „ 

Betriebsmittel : 

Lokomotiven   Stck. 

Personenwagen   „ 

Gepäck-  und  Güterwagen  .    .  „ 

1889/90 

873 
849 

177 

390 

4  151 

I 1*90/91 

1051 

933 

214 

5H 

4503  ■ 

1891/92 

1  155 

1080 

242 674 

4858 

x)  Vergl.  Archiv  1892  S.  122b:  Hauptbetriebsergebniase  der  Schmalspurbahnen 

Deutachlanda  in  1888/89  bia  1890/91. 
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1889/90         181*0/91  1891/92 

Leistungen  der  Betriebsmittel: 

Lokomotivnutzkm  .  .  .  Millionen 

Wagenachskm  „ 

Verkehr: 

beförderte  Personen  .    .  .    .  „ 

„       Gütertonnen  .  .    .  „ 

geleistete  Personenkm   .  . 

Gütertkm  .   .  . 

Verwendetes  Anlagekapital: 

überhaupt  (in  Millionen) 

für  1  km  

Einnahmen: 

überhaupt  (in  Millionen) 

für  1  Betriebskm  .... 

1000  Nutzkm  .   .  . 

-    1000  Wagenachskm .  . 

Ausgaben: 

überhaupt  (in  Millionen) 

für  1  Betriebskm  .... 

„    1000  Nutzkm  .... 

„   1000  Wagenachskm .  . 

in  Prozenten  der  Einnahme 

Ueberschufs: 

überhaupt  (in  Millionen) 

für  1  Betriebskm  .... 

in  Proz.  der  Roheinuahme. 

„     „     des  Anlagekapitals 

Auf  1  km  entfallen: 

im  Personenverkehr  .    .  . 

„  Güterverkehr  .... 

n 

3" 

3  7 
4  5 

47,o 

52,5 
63,8 

6,5 
10,8 

3,1 

3,5 
3,8 

49,5 
61.0 

83,i 

36,8 

39,6 43,2 

45,.; 

54,y 61,3 

62  066       52  124 

4,o 
4682 

1260 

85 

4,4 

4  721 

1204 

84 

54175 

5,3 
4  938 

1181 

84 

2,r, 
3,o 

3,y 

Fl  i 
2  928 3  210 3  656 

n 788 819 870 

n 53 57 

62 /o 

62,54 68,01 
73,6  t 

.// 1,5 
1,4 

1,04 1754 1510 1302 

Vi 
37,46 

31,99 26,36 

1 
3,28 

2,60 

2,2« 

M 2  468 2  557 

2  510 2  472 2422 
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Die  Trambahnen  hatten  in  den  Niederlanden  im  Jahre  1891M. 

gegenüber  1890,  nachstehende  Betriebsergebnisse: 

Zahl  der  Trambahnunteniehmimgen 

Betriebslänge  derselben       .    .  . 

davon  zweigleisig  ... 

Es  wurden  betrieben: 

mit  Lokomotiven  ..... 

„    Pferden  und  Lokomotiven 

„  Pferden  

Befördert  sind:2) 

Reisende  

Güter  '  .    .    .  . 

(Gepäckstücke  

Frachtgut  (Wagenladungen)  . 

Vieh  

Die  Einnahme  betrug: 

im  Personenverkehr  Ii 

„  Güterverkehr  „ 

überhaupt  (einschl.  Neben  ertrage)  . 

.  Anz. 

.  t 

.  Anz. 

.  Stck. 

km 

I 

lHJjO 1891 

49 

47 
967 

962 
74 

74 

539 

6& 

301 
301 

127 

107 

30086112 

242019 

43  7% 

640 

9871 

3  686 101 

360908 

3997319 

37  171  352 

244466 

27  954 

605 

10694 

3  715116 

378255 

4  148  754 

»l  Vergl.  ..Die  Trambahnen  in  den  Niederlanden  in  1890",  Archiv  1892  S.  99& 

Die  Angaben  sind  einem  amtlichen  Berichte  (Statigtiek  van  het  vervoer  op  de  spoor- 

wegen  eu  tramwegen  over  het  jaar  1891.  Uitgegeven  door  het  Departement  van 

Waterstaat,  Handel  en  Ni.jverheid)  entnommen: 

')  In  1891  betrag: 
die  Anzahl  der  Lokomotiven    .   .   .    235  Stück 

„    Pferde  1077 

  Personenwagen    .   .  9u7 

..    Güterwagen     .   .  . - 
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Rechtsprechung  und  Gesetzgebung. 

Rechtsprechung. 

Haftpflicht.  Gewerbeordnung. 

Urtheil  des  Reichsgerichts  (III.  Zivilsenat)  vom  20.  Januar  1893  in  Sachen  des  A.  H. 

zu  W.,  Klagers  und  Revisionsklägers,  wider  den  Eisenbahnunternehmer  E.  F.  zu  R., 

Beklagten  und  Revisionsbeklagten. 

Tragweite  der  dem  Gewerbeunternehmer  obliegenden  Verpflichtung,  die  zum  Schutze  der 

Arbeiter  gegen  Gefahren  Tür  Leben  und  Gesundheit  erforderlichen  Vorkehrungen  zu  treffen. 

T  h  a  t  b  e  s  t  a  n  d. 

Der  beklagte  Bauunternehmer  hatte  im  Jahre  1885  einen  Theil  der 

neu  zu  erbauenden  Eisenbahnstrecke  W.— H.  auszuführen.  Zu  den  über- 

nommenen Arbeiten  gehörte  die  Herstellung  eines  fünf  Meter  tiefen  Ein- 

schnitts im  Flurdistrikt  L.  Hierbei  war  im  Juli  1886  auch  der  Kläger 

als  Arbeiter  beschäftigt.  Er  hatte  mit  anderen  Arbeitern  an  den  Seiten- 

wänden des  Einschnitts  die  Erdmassen  loszuhacken,  die  stuf  dem  im  Ein- 

schnitt angelegten  Gleise  stehenden  Kippwagen  zu  beladen  und  letztere 

auf  einer  anderen  Stelle  behufs  Aufschüttung  eines  Dammes  abzuladen. 

Bei  dieser  Arbeit  wurde  Kläger  am  Vormittag  des  22.  Juli  1886  von  einem 

Unfall  betroffen,  indem  von  der  Seite  des  Einschnitts  eine  mit  Steinen 

durchsetzte  Erdmasse  herunterfiel  und  ihm  den  rechten  Unterschenkel 

zerschmetterte.  Kläger  macht  den  Beklagten  hierfür  verantwortlich  und 

hat  Schadensersatzklage  erhoben.  Die  Verhandlung  ist  auf  den  Grund 

des  Anspruchs  beschränkt  worden.  Der  Beklagte  hat  jede  Verantwort- 

lichkeit für  den  Unfall  bestritten.  Durch  Erkenntnifs  erster  Instanz  vom 

29.  November  1887  ist  die  Klage  abgewiesen  worden.  Der  hiergegen  ein- 

gelegten Berufung  ist  durch  Urtheil  zweiter  Instanz  vom  16.  Mai  185r> 

insoweit  stattgegeben  worden,  als  die  Abweisung  der  Klage  oder  die  Ver- 

urtheilung  des  Beklagten  nach  dem  Grunde  der  Klage  davon  abhängig 

gemacht  wurde,  dafs  Beklagter  eiueu  Eid  darüber  leiste: 
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„Es  sei  nicht  wahr,  dafs  der  Schachtraeister  H.  mit  seiuem.  des 

Beklagten,  Wissen  und  Willen  oder  in  seinem  Auftrage  am  frag- 

lichen Tage  den  dem  Aufseher  K.  unterstellten  Schacht  beauf- 

sichtigt habe." 

Gegen  das  Berufungsurtheil  hat  Kläger  Revision  mit  dem  Antrag« 

eingelegt,  dasselbe  aufzuheben  und  der  Berufung  in  vollem  Umfauge  statt- 

zugeben. Der  Vertreter  des  Beklagten  beantragte  Verwerfung  der  Revi- 

sion. Der  Sachverhalt  ist  mündlich  vorgetragen,  die  Entscheidungsgründe 

des  angefochtenen  Erkenntnisses  sind  verlesen  wordeu.  Auf  den  Tbat- 

bestand  der  vorderen  Erkenntnisse  wird  im  übrigen  verwiesen. 

Entscheidungsgründe. 

Der  Berufungsrichter  hat  den  aus  dem  Dienstmiethvertrage  herge- 

leiteten Schadensersatzanspruch  des  Klägers  in  der  Erwägung  zurück- 

gewiesen, dafs  sich  die  Verpflichtung  eines  Gewerbeunternehmers  für  die 

Sicherheit  von  Leben  und  Gesundheit  der  von  ihm  beschäftigten  Arbeiter 

zu  sorgen,  nur  auf  die  Herstellung  und  Ueberwaehung  der  in  dieser  Be- 

ziehung erforderlichen  Einrichtungen,  nicht  aber  auf  die  Ueberwaehung 

der  von  ihm  angestellten  Aufseher  erstrecke  und  dafs  der  Beklagte,  der 

als  gröfserer  Unternehmer  in  anderen  Gegenden  den  Bau  grofser  Strecken 

übernommen  habe,  nicht  in  der  Lage  gewesen  sei,  überall  in  eigener 

Person  seine  Unternehmungen  zu  leiten,  vielmehr  seiner  Pflicht  genügt 

habe,  wenn  er  geeignete  Aufseher  einsetzte.  „Nun  sei  nach  dem  Sach- 
verhalte die  Arbeitsweise  an  dem  hier  in  Rede  stehenden  Einschnitt  nicht 

fehlerhaft  gewesen  und  es  sei  weiter  der  dem  Beklagten  gemachte  Vor- 

wurf, dafs  er  unterlassen  habe,  an  dem  oberen  Rande  der  Arbeitswand 

einen  Mann  zur  Beobachtung  des  Erdreichs  aufzustellen,  unbegründet,  da 

eine  solche  Mafsregel  in  das  Gebiet  der  Beaufsichtigung  der  Arbeiter  falle, 

für  deren  Unterlassung  der  Aufseher  H.  verantwortlich  sein  würde.  Es 

hänge  daher  die  Entscheidung  über  den  Klageanspruch  von  dem  Nach- 

weise des  Klagvorbringers  ab.  dafs  H.  zufolge  einer  von  dem  Beklagten 

getroffenen  oder  gebilligten  Anordnung  durch  seine  dienstliche  Thätigkeit 

von  der  Arbeitsstelle,  wenngleich  nur  vorübergehend,  fern  gehalten  sei." 

Dieser  Entscheidung  kann  nicht  beigetreten  werden.  Nach  §  120  der 

Gewerbeordnung  und  den  Grundsätzen  über  den  Dien.stimethvertrag  hat 

jeder  Gewerbetreibende  dafür  zu  sorgen,  dafs  alle  zum  Schutze  der  Ar- 

beiter gegen  Gefahr  für  Leben  und  Gesundheit  notwendigen  Einrichtungen 

so  hergestellt  und  unterhalten  werden,  wie  es  die  besondere  Beschaffenheit 

des  Gewerbes  und  der  Betriebsstätte  erheischt.  Dieser  Verpflichtung  muß 

der  Gewerbetreibende  ohne  Rücksicht  darauf  nachkommen,  ob  er  einen 

tüchtigen  Aufseher  bestellt  hat  oder  nicht  und  ob  sein  Gewerbebetrieb 
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einen  gröfseren  oder  geringeren  Umfang  hat.  Denn  bei  Beantwortung  der 

Frage,  welchen  Grad  von  Sorgfalt  ein  Gewerbeunternehmer  rucksichtlich 

der  zum  Schutze  der  Arbeiter  erforderlichen  Vorkehrungen  anzuwenden 

hat,  mufs  ein  von  den  persönlichen  Verhältnissen  des  einzelnen  Unterneh- 

mers unabhängiger,  durch  die  Natur  des  Geschäftsbetriebs  bedingter  ob- 

jektiver Mafsstab  angelegt  werden.  Grundsätzlich  ist  davon  auszugehen, 

dafs  der  Gewerbeunternehmer  selber  die  durch  die  Umstände  gebotenen 

Vorsichtsmafsregeln  treffen  mufs.  Hat  er  sie  aber  angeordnet,  so  darf  er 

die  spätere  Beaufsichtigung  in  deren  Anwendung  geeigneten  Stellvertretern 

fiberlassen  und  er  haftet  alsdann  für  ein  Verschulden  seiner  Angestellten 

und  Aufseher  in  der  Ausführung  ihrer  Dienstvorrichtungen  nur  nach  den 

Vorschriften  des  Aquilischen  Gesetzes  oder  unter  der  Voraussetzung  des 

§  2  des  Reichshaftpflichtgesetzes.  Gegen  diese  vom  Reichsgericht  wiederholt 

zur  Anwendung  gebrachten  Rechtsgrundsätze: 

Vergl.  Entscheidungen  des  Reichsgerichte  in  Zivilsachen  Bd.  5  S.  72, 

Bd.  8  S.  151;  Rassow-Künzel,  Beiträge  Bd.  31  S.  1096;  Seuffert 

Archiv  Bd.  36  No.  150,  Entscheidung  des  Reichsgerichts,  Dritten 

Zivilsenats,  vom  9  November  1888  in  Sachen  H.  wider  E.  zu  B., 

Rep.  III.  176/88, 

hat  das  Berufungsgericht  verstofsen,  wenn  es  aussprach,  dafs  im  vorlie- 

genden Falle  den  Beklagten  mit  Rücksicht  auf  seine  persönlichen  Verhält* 

nisse  die  Verantwortlichkeit  für  die  gefahrlose  Herstellung  der  Betriebs- 

stätte nicht  treffe. 

Noch  ein  Anderes  tritt  hinzu.  Nach  der  Behauptung  des  Klägers 

und  dem  von  dem  Berufungsrichter  in  Bezug  genommenen,  der  ange- 

fochtenen Entscheidung  zum  Grunde  gelegten  Gutachten  des  Sachverstan- 

digen F.  vom  15.  November  1890  war  die  Aufstellung  eines  besonderen 

Mannes  zur  Beobachtung  des  Erdreichs  an  der  Arbeitsstelle  nicht  sowohl 

wegen  der  Beaufsichtigung  der  Arbeiter,  als  vielmehr  deshalb  nothwendig, 

um  die  Arbeiter  rechtzeitig  bei  drohendem  Einsturz  der  nahezu  senk- 

rechten, mit  grofsen  Holzkeilen  von  oben  abgetriebenen  Arbeitswand  zu 

warnen.  Man  kann  ohne  weiteres  zugeben,  dafs  ein  Gewerbeunternehmer 

nicht  zur  Abwendung  jeder  Gefahr  für  seine  Arbeiter  verpflichtet  ist  und 

dafs  er  sich  darauf  verlassen  darf,  dafs  auch  die  letzteren  die  gewöhnliche 

Vorsicht  bei  einer  ihrer  Natur  nach  gefährlichen  Arbeit  beobachten,  dies 

zumal  dann,  wenn  er  im  übrigen  diejenige  Fürsorge  getroffen  hat.  welche 

ein  vorsichtiger  Gewerbetreibender  der  betreffenden  Art  anzuwenden  pflegt. 

Anderenfalls  würde  ja  jeder  Gewerbebetrieb,  der  mit  unvermeidlichen  Ge- 

fahren verbunden  ist,  unmöglich  werden. 

Vergl.  hierzu  Entscheidungen  des  Reichsoberhandelsgerichte  Bd.  19 

S.  397,  412,  Entscheidungen  des  Reichsgerichte  Bd.  1  S.  271. 
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Allein  die  Frage,  ob  der  Kläger  seinerseits  bei  Aasführung  der  ihm 

übertragenen  Arbeit  die  durch  die  Umstände  gebotene  Vorsicht  angewendet 

habe,  ist  bei  der  Prüfung  des  Beweisergebnisses  zu  der  von  dem  Reklagten 

vorgeschützten  Einrede,  dafs  Kläger  den  fraglichen  Unfall  durch  eigenes 

Verschulden  herbeigeführt  habe,  zu  entscheiden,  während  hier,  wenigstens 

nach  dem  Klagvorbringen,  die  Sache  so  liegt,  dafs  die  Ueberwachung  der 

im  Eisenbahndurchschnitt  arbeitenden  Personen  durch  den  Aufseher  H. 

keinen  Schutz  gegen  die  besondere  Art  des  Gewerbebetriebs  darbot,  die 

Beklagter  bei  dem  Ableiten  und  Fortschaffen  der  Erdmassen  aus  dem  Ein- 

schnitt anwendeie  und  zur  vorteilhaften  Ausführung  der  Akkordarbeit 

anwenden  mufste. 

Das  angefochtene  Rrkenntnifs  war  daher  aufzuheben  und  die  Sache, 

da  solche  zur  Entscheidung  noch  nicht  reif  ist,  zur  anderweiten  Verhand- 

lung und  Entscheidung  an  das  Berufungsgericht  zurückzuverweisen. 

Haftpflichtrecht. 

Urtheil  des  Reichsgericht*  (VI.  Zivilsenat)  vom  16.  Februar  1893  in  Sachen  des  Bau- 

unternehmers J.  Z.  von  F..  Klägers  und  Revisionsklägers,  wider  den  künigl.  w.  Fisku«, 

vertreten  durch  die  künigl.  Generaldirektion  der  Staatseisenbahnen,  Reklagten  und 

Revisionsbeklagten. 

Ulfall  bei  dem  Betriebe  einer  Eisenbahn;  Begriff  der  höheren  Gewalt 

Haftpflichtgesetz  vom  7.  Juni  1871  §  1. 

Aus  den  Gründen. 

Kläger  ist  am  Sonntag,  29.  September  18S9,  als  bei  C.  das  soge- 

nannte Volksfest  abgehalten  wurde,  Abends  etwa  um  7  Uhr  auf  dem  (Ver 

Bahnhof  dadurch  verunglückt,  dafs  er  unter  einen  in  der  Richtung  von  L. 

her  in  den  C.'er  Bahnhof  einfahrenden  Eisenbahnzug  gerieth  und  dabei 
eine  schwere  Bein  Verletzung  erlitt. 

Kläger  schildert  den  Vorgang,  bei  welchem  er  verunglückte,  folgender- 
mafsen : 

An  dem  genannten  Tage  sei  er,  um  nach  S.  zu  fahren,  auf  dem 

Bahnsteige  des  Bahnhofs  C.  gestanden.  Ohne  sich  in  die  vorderste  Reibe 

zu  drängen  oder  überhaupt  irgendwie  an  dem  Drängen  oder  Schiebe« 

der  auf  dem  Bahnsteige  befindlichen  Menschenmenge  theilgenommen  zu 

haben,  sei  er  ganz  allmählich  und  ohne  sein  Zuthun  dadurch  in  die  erste 

Reihe  gekommen,  dafs  die  beiden  vor  dem  Unfall  abgefahrenen  Züge  die 

am  weitesten  vorn  Stehenden  mitgenommen  haben.  So  habe  er  in  erster 

Reihe  auf  den  nächsten  Zug  gewartet.  In  dem  Augenblick  nun,  als  dieser 

eingefahren  sei,  haben  die  weiter  hinten  Stehenden  vorgedrängt  und  da- 
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durch  plötzlich  mit  unwiderstehlicher  Gewalt  die  vorn  Stehenden  gegen 

den  Zug  gestofseu.  Auf  diese  Weise  sei  Kläger,  ohne  dem  Druck  Wider- 

stand leisten  zu  können,  unter  den  noch  im  Gang  befindlichen  Zug  ge- 

worfen und  von  diesem  noch  mitgeschleift  worden.  Er  macht  geltend,  die 

Eisenbahnverwaltung  hätte  ein  derartiges  Gedränge  in  unmittelbarer  Nähe 

eines  einfahrenden  Zuges  nicht  dulden  dürfen,  sondern  die  erforderlichen 

und  auch  möglichen  Vorkehrungen  gegen  ein  derartiges  übermächtiges 

Andrängen  des  Publikums  gegen  die  Eisenbahnzüge  treffen  müssen.  Be- 

klagter machte  geltend,  Kläger  habe  den  ihm  zugestofsenen  Unfall  selbst 

verschuldet,  sofern  er,  obwohl  von  einem  Eisenbahnbediensteten  gewarnt, 

in  den  noch  im  Gang  befindlichen  Zug  einzusteigen  versucht  habe  und 

hierbei  zu  Falle  gekommen  sei;  bezw.  schützte  Beklagter  die  Einrede  der 

höheren  Gewalt  vor,  weil  die  Eisenbahnverwaltung  alle  Vorsichtsmafsregeln, 

welche  ihr  zugemuthet  werden  können,  gegen  den  unvernünftigen  Andrang 

der  Menge  getroffen  gehabt  habe. 

Die  Einrede  des  eigenen  Verschuldens  war  von  dem  Berufungsgericht 

zurückgewiesen,  die  Einrede  der  höheren  Gewalt  als  erwiesen  erachtet 

und  daher  die  Klage  abgewiesen.  Das  Reichsgericht  hat  dagegen  auch  die 

Einrede  der  höheren  Gewalt  zurückgewiesen  und  die  Eisen bahu Ver- 

waltung zur  Entschädigung  des  Klägers  verurtheilt.  Es  wurde  in  der  Be- 

gründung folgendes  ausgeführt: 

Hiernach  drängt  sich  allerdings  der  Zweifel  auf,  ob  das  Berufungs- 

gericht bei  seiner  Entscheidung  den  Unterschied  zwischen  Abwesenheit 

einer  Verschuldung  (Zufall)  und  der  höheren  Gewalt  klar  erfafst  hat,  um 

so  mehr,  als  in  den  Entscheidungsgründen  des  angefochtenen  Urtheils 

einzelne  jener  Schutzmafsregeln  von  dem  Gesichtspunkte  aus  geprüft 

werden,  ob  ihre  Anwendung  in  derartigen  Fällen  von  einer  umsichtigen 

Bahnverwaltung  gefordert  werden  könne,  womit  nach  dem  gewöhnlichen 

Sprachgebrauch  eben  auf  das  zur  Vermeidung  des  Vorwurfs  einer  Ver- 

schuldung anzuwendende  Mafs  von  Diligeuz  hingewiesen  zu  sein  scheint. 

Es  unterliegt  nun  keinem  Zweifel,  dafs  höhere  Gewalt  nicht  blofs  in  einem 

durch  Naturkräfte,  sondern  auch  in  einem  durch  Handlungen  von  Menschen 

herbeigeführten  Ereignisse,  so  auch  unter  Umständeu  in  einem  wie  eine 

Naturgewalt  wirkenden  Andrängen  einer  Menschenmenge  bestehen  kann. 

Von  diesem  Gesichtspunkte  aus  hat  der  II.  Zivilsenat  des  Reichsgerichts 

in  dem  von  dem  Berufungsgericht  zitirteu  Falle  (Rep.  II.  No.  30/1888),  wo 

während  der  Heidelberger  Universitätsfeierlichkeiten  an  einem  bestimmten 

Tage  eine  ungewöhnlich  grofse  Menschenmenge  auf  dem  Mannheimer  Bahn- 

hof versammelt  war,  um  nach  Heidelberg  zu  fahren,  und  eine  Frau  von 

der  auf  einen  einfahrenden  Zug  blind  losstürzenden  Menge  unter  den  Zug 

geworfen   worden   war,  den  Einwand  der  höheren  Gewalt  für  begründet 
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gehalten.  Allein  damals  handelte  es  sich  um  ein  aufsergewöhniiches  Vor- 

kommnifs,  welches  einmal  ein  gewaltiges  Zusammenströmen  von  Menschen 

auf  dem  Mannheimer  Bahnhof  herbeiführte;  sodann  wurde  festgestellt  dafc 

die  Verwaltung  nicht  blofs  die  äufsersten  Vorsichtsmafsregeln  angewendet 

hatte,  um  ein  geordnetes  Einsteigen  zu  ermöglichen,  und  dafs  diese  Maß- 

regeln objektiv  als  zur  Verhütung  von  Unglücksfällen  zweckmäfsige  und 

den  Erfolg  verbürgende  Anordnungen  zu  beurtheilen  seien,  sondern  auch, 

dafs  das  Anstürmen  des  Publikums,  wie  es  statt  hatte,  als  ein  über  jede 

Voraussicht  gehendes  Ereignifs  aufzufassen  sei.  Die  Entscheidung  des 

II.  Zivilsenats  beruhte  also  auf  einer  Würdigung  der  besonderen  Umstände 

des  damals  zur  Entscheidung  gestandenen  Falls,  welche  von  denjenigen 

des  vorliegenden  Falls  ganz  verschieden  lagen.  Das  (Ver  Volksfest  ist 

nicht  ein  besonderes  aufsergewöhniiches  Vorkommnifs:  es  wiederholt  sieb 

vielmehr  alle  Jahre,  jedenfalls  alle  zwei  Jahre,  und  jedesmal  spielen  sich, 

was  aus  den  Angaben  des  Zeugen  K,  und  der  hiermit  übereinstimmenden 

Feststellung  in  dem  angefochtenen  Urtheile  erhellt,  dieselben  Szenen  auf 

dem  C.'er  Bahnhof  ab.  wie  sie  am  29.  September  1889  stattfanden,  d.  h. 

es  drängt  sich  im  C  'er  Bahnhof  auf  dem  Bahnsteig  eine  nach  Hunderten 

zählende  Menschenmenge  zusammen,  welche  der  Vernunft  kein  Gehör  giebt 

und  auf  die  einfahrenden  Züge  losstürmt.  Die  Eisenbahnverwaltung  stand 

also  am  29.  September  1889  nicht  einem  ausserordentlichen  Vorkommnis 

gegenüber,  vielmehr  handelte  es  sich  bei  diesem  Zusammenströmen  von 

Menschen  und  diesem  Verhalten  der  Menge  um  ein  bei  dem  Betriebe  der 

Eisenbahn  von  C  ab  regelmäfsig  wiederkehrendes  und  mit  diesem  Betriebe 

im  Zusammenhang  stehendes  Ereignifs.  Ein  solches  kann  aber  begrifflich 

nicht  als  höhere  Gewalt  aufgefafst  werden,  mag  man  nun  von  der  strengeren 

oder  milderen  Auffassung  des  Wesens  der  höheren  Gewalt  ausgehen.  Dafs 

es  hierbei  nicht  darauf  ankommen  kann,  ob  schon  einmal  ein  Unfall,  wie 

der  in  Frage  stehende,  auf  dem  C.'er  Bahnhof  während  der  Volksfesttage 

vorgekommen  ist,  liegt  auf  der  Hand.  Ausschlaggebend  ist  allein  die 

Thatsache,  dafs  der  Umstand,  welcher  den  Unfall  herbeigeführt  hat,  beim 

Betriebe  der  Eisenbahn  in  C.  aus  dem  bestimmten  Anlasse  sich  mit  Regel- 

mäfsigkeit  wiederholt;  wozu  überdies  im  vorliegenden  Falle  noch  kommt, 

dafs,  wie  das  Berufungsgericht  festgestellt  hat,  die  Aufstellung  von  38  Be- 

diensteten auf  dem  Bahnsteige  nicht  genügend  war  und  sich  desseu  die 

Bahnverwaltung  auch  bewufst  sein  mufste. 
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Rechtsgrundsätze  aus  den  Entscheidungen  des  Reichsgerichts.1) 

Gesetz  Ober  die  Enteignung  von  Grundeigenthum  vom  II.  Juni  1874.   §§  30,  36,  A.  L.*R. 

Durch  vorbehaltliche  Zahlung  der  im  Verwaltungswege  festgestellten 

Enteignungsentschädigung  kann  das  Klagerecht  des  Unternehmers  auf 

Herabminderung  der  Entschädigungssumme  verloren  gehen. 

Gesetz  über  die  Enteignung  von  GrundeiieRthum  vom  II.  Juni  1874.       8,  29,  30,  45,  46. 

Erkenntnis  des  Reichsgerichts  vom  17.  September  1892.    Entsch.  No.  53  S.  176  ff. 

In  dem  Umstände,  dafs  ein  zur  Anlegung  einer  städtischen  Strafse 

enteignetes  Grundstück  mit  Dienstbarkeiten  belastet  und  dadurch  der 

Nutzungswerth  für  den  Eigenthiimer  vermindert  war,  liegt  kein  genügender 

Grund,  die  Entschädigung  geringer,  als  auf  den  vollen  Werth  dos  ent- 

eigneten Grundstücks  zu  bemessen. 

Erkenutnirs  des  Reichsgerichts  vom  19.  Dezember  1892.    Entsch.  No.  78  S.  266  ff. 

Nach  dem  preufsischen  Enteignungsgesetz  ist  es  nicht  zulässig,  in 

Fällen,  in  denen  sich  noch  nicht  übersehen  läfst,  ob  uud  welcher  Schaden 

dem  Eigenthümer  aus  der  Enteignung  seines  Grundstücks  erwachsen  wird, 

eine  Feststellungsklage  zu  erheben,  durch  dereu  Erfolg  dem  Enteigneten 

auf  unbestimmte  Zeit  hinaus  die  Verfolgung  eines  aus  der  Enteignung  an 

sich  abzuleitenden  Entschädigungsanspruchs  gewahrt  würde. 

Erkenntnils  des  Reichsgerichts  vom  11.  Februar  1898.   Entsch.  No.  85  S.  294  ff. 

Es  ist  nicht  zulässig,  dafs  bei  Theilenteignungen  der  Werthsermittlung 

des  Restgrundstücks  ein  als  möglich  unterstelltes  subjektives  Verhalten 

der  Betheiligten  zu  Grunde  gelegt  wird. 

(Es  handelt  sich  in  dem  vorliegenden  Falle  um  ein  Restgrundstück, 

das  an  sich  und  seines  geringen  Umfangs  wegen  einen  sehr  unbedeutenden 

Werth  hatte,  das  aber  in  seinem  Werthe  bedeutend  erhöht  wäre,  wenn  es 

lj  Entscheidungen  des  Reichsgerichts  in  Zivilsachen.  Herausgegeben  von  Mit- 

gliedern des  Gerichtshofes  und  der  Reithsanwaltschaft.    Bd.  XXX.    Leipzig  18H3- 

Veit  &  Comp,  (vergl.  zuletzt  Archiv  1893  8.374  f.) 

Archiv  für  Eisenbahnwesen.  1SKJ. 

Preufsisches  Recht. 

Enteignungsrecht. 

Erkenntnifs  des  Reichsgerichts  vom 
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durch  Ankauf  des  Nachbargrundstucks,  sei  es  durch  den  Besitzer  des 

Restgrundstücks,  sei  es  durch  den  Nachbar,  mit  diesem  hätte  vereinigt 

werden  können). 

Gesetzgebung. 

Deutsches  Reich.   Kaiserliche  Verordnung  vom  4.  Juli  1873,  betr. 

das  Verbot  der  Ausfuhr  von  Streu  und  Futtermitteln. 

(R.-G.-Bl.  i>.  203.   Eisenbahn-Verordnungsblatt  S.  229). 

Bekanntmachung   des    Reichskanzlers   vom   15.  Juni  1893. 

betr.  Ergänzung  und  Berichtigung  der  dem  internationalen  Ueber- 

einkommen  über  den  Eisenbahnfrachtverkehr  beigefügten  Liste. 

iR.-G.-Bl.  S.  200.   Eisenbahn-Verordnungsblatt  S.  229  f.). 

Preufsen.    Gesetz  vom  3.  Juli  1893,  betr.  die  Erweiterung,  Vervoll- 

ständigung und  bessere  Ausrüstung  des  Staatseisenbahnnetzes. 

<G.-S.  S.  106.   Eisenbahn-Verordnungsblatt  8.  244  ff.) 

Allerhöchster  Erlafs  vom  3.  Juli  1893,  betr.  Bau  und  Betrieb  der 

in  dem  Gesetze  vom  3.  Juli  1893  (G  -S  S  106)  vorgeseheneu 

neuen  Eisenbahnlinien. 

{G.-S.  S.  108.   Eisenbahn- Verordnungsblatt  S.  246  f.) 

Allerhöchstes  Privilegium  vom  10.  Juli  1893  wegen  Ausgabe 

von  300000.//  vierprozentiger  Anleihescheine  der  Kreis  Altenaer 

Schmalspureisenbahngesellschaft.  Ausgabe  von  1893. 

(Eisenbahn- Verordnungsblatt  S.  26S  fln 

Staats  vertrag    zwischen    Preufsen    und    Sachsen  -  Weimar  vom 

17.  31.  Januar  1893  wegen  Herstellung  einer  Eisenbahn  von  Jüde- 

wein nach  Oppurg  durch  die  Saaleisenbahngesellschaft. 

(G.-S.  S.  110.    Eisenbahn-Verordnungsblatt  S.  ff.) 

Erlasse  des  Ministers  der  öffentlichen  Arbeiten. 

Vom  19.  Juni  1893,  betr.  Abänderung  der  Bestimmungen  über  die 

Verladung  und  Beförderung  von  lebenden  Thieren  auf  Eisenbahnen. 

(Eisenbahn-Verordnungsblatt  S.  223  ) 
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Vom  30.  Juni  1893.  betr.  Erleichterungen  für  die  Reisendeu  in  der 

Beförderung  von  Privatdepeschen. 

(Eisenbahn- Verordnungsblatt  S.  230.) 

Vom  22.  Juli  1893,  betr.  Abkühlung  der  Personenwagen  und  Bahn- 

steige. 

(Eisenbahn-Verordnungsblatt  8.  268.) 

Vom  28.  Juli  1893,  betr.  Grundsätze  für  die  Einrichtung  des  Eisen- 

bahnverkehrs in  Cholerazeiten. 

(Eisenbahn- Verordnungsblatt  S.  253.) 

Vom  28.  Juli  1*93,  betr.  Vorschriften  im  Interesse  der  öffentlichen 

(Eisenbahn-Verordnungsblatt  S.  262. 

Vom  9.  Angust  1893,  betr.  Beförderung  von  Sicherheitszündern.  die 

der  Chemiker  Dr.  Roth  in  Tasdorf  hergestellt  hat. 

(Eisenbahn-Verordnungsblatt  S.  278  f.) 

Vom  9.  August  1893,  betr.  Beförderung  von  Karbolsäure. 

(Eisenbahn-Verordnungsblatt  S.  274.) 

Württemberg.  Gesetz  vom  15.  Juni  1893,  betr.  die  Beschaffung  von 

Geldmitteln  für  den  Eisenbahnbau.  sowie  für  aufserordentliche 

Bedürfnisse  der  Verkehrsanstalte« Verwaltung  in  der  Finanzperiode 

1893/96. 

Veröffentl.  im  Amtsblatt  der  köniffl.  wttrttambergischen  Verkehrsanstalten 

vom  6.  Juli  18!»3. 

Art.  1. 

In  der  Finanzperiode  1893/95  kommen  zur  Fertigstellung  der  nachgenannten 

Hahnen  die  beigesetzten  Betrage  zur  Verwendung  und  zwar: 

1.  der  nach  Art.  l  des  Gesetzes,  in  Betreff  der  Beschaffung  von  Geld- 

mitteln für  den  Eisenbahnbau  u.  s  w.  in  der  Finanzperiode  1887/89,  vom 

24.  Mai  1887  (Reg.-Blatt  8.  139)  zu  erbauenden  Eisenbahn  von  Schramberg 
nach  Schiltach   560000  J< 

2.  der  nach  Art.  2  Ziff.  l  des  Gesetzes,  in  Betreff  der  Beschaffung 

von  Geldmitteln  für  den  Eisenbahnbau  u.  s.  w.  in  der  Finanz- 

periode 1889/91,  vom  28.  Juni  1889  (Reg.-Blatt  S.  197)  herzu- 

stellenden Eisenbahn  von  Nagold  nach  Altensteig   400000 r 

zusammen     960000  UL 

Art.  2. 

Für  bauliche  Anlagen  zur  Entlastung  des  Bahnhofs  Stuttgart 

werden  4  137  (XX)  M. 

bestimmt  und  zwar: 

61*
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1.  für  eine  Verbindungsbahn  von  UntertUrkbeim  nach  Koruwest- 

heim,  als  erste  Rate   2000000  M 

2.  für  eine  Verbindungslinie  zwischen  der  Hauptbahn  und  der 

G&ubahn  auf  der  Prag  bei  Stuttgart   400000. 

3.  fiir  eiu  zweites  Gleis  der  Bahnstrecke  Stuttgart —Hasenberg  .     416000  „ 

4.  für  einen  auf  der  Prag  anzulegenden  Güterbahnhof,  als  erste 

Rate  1000000, 

6.  für  die  Erweiterung  des  Bahnhofs  Hasenberg   321  000  , 

Art.  8. 

Es  werden  bestimmt: 

1.  für  die  Herstellung  eines  zweiten  Gleises  auf  der  Bahnstrecke  Bietigheim— 

Jagstfeid  mit  Erweiterung  der  Zwischenstationen  und  gleichzeitiger  Aus- 

führung eines  Rangirbahnhofs  bei  Heilbronn,  als  dritte  Rate  .  5  400000  M 

2.  für  die  Herstellung  eines  zweiten  Gleises  auf  der  Bahnstrecke 

Mttblacker-Bretten,  Mehrbedarf   21000 

3.  für  den  Umbau  des  alten  Gleises  der  Strecke  Mühlacker- 

Manlbronn   242000  „ 

zusammen  6  663  000  M 

Art.  4. 

Für  sonstige  Erweiterungen  und  Verbesserungen  an  den  im  Betrieb  befindlichen 

Bahnen  werden   3  375000  M 

verwendet  und  zwar: 

1.  für  Erweiterungs-  und  Neubauten  auf  dem  Bahnhol  Mühlacker, 
Mehrbedarf   175  000  M 

2.  für  die  Einrichtung  elektrischer  Beleuchtung  auf  dem  Bahnhof 

Mühlacker,  zweite  Rate   60000  „ 

3.  für  die  Erbauung  von  Lokomotivremisen  in  Stuttgart,  nebst 

Zufahrtsgleis,  mit  Einschlufs  einer  Betriebswerkstätte  mit 

Werkzeugmaschinen  und  von  Bttreau-  und  Uebernachtlokalen, 

weiterer  Bedarf  280000. 

für  die  Herstellung  von  19  weiteren  Lokomotivständen, 

eines  Dienstgebäudes,  eines  Magazingebäudes  und  von  Kohlen- 

lagerplätzen   658000, 

4.  für  die  Vergrößerung  der  Wagen werkstätte  Cannstatt,  dritte 

Rate   450000  , 

5.  für  die  Erweiterung  des  Bahnhofs  Göppingen,  zweite  Rate  .  .     166000  „ 

für  die  Vergröfserung  des  Verwaltungsgebäudes  auf 

diesem  Bahnhof   70000  n 

6.  für  die  Erweiterung  und  den  Umbau  des  Bahnhofs  Geislingen, 

weiterer  Bedarf   250000  „ 

7.  für  die  Herstellung  von  Ueberholungsgleisen  auf  den  Stationen 

Ebersbach  und  Gingen  a.  F   90000  „ 

8.  für  die  Verlängerung  der  Kreuzungsgleise  auf  den  Stationen 

Plüderhansen,  Waldhausen,  Mögglingen,  Lauchheim  und  Bep- 

üii^en  der  Keinsbahn,  Epfendorf,  Aldingen  der  oberen  Neckar- 

bahn und  Königsbronn  der  Brenzbahn   265000  „ 

0.  für  die  Erweiterung  der  Station  Grofssachsenheim   45000  „ 
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10.  für  die  Erbauung  eines  Getreideschuppens  auf  dem  Bahnhof 

Ueilbronn   160000  M 

11.  für  die  Vergrößerung  der  Lokomotivwerkstätte  in  Friedrichs- 

hafen und  Einrichtung  weiterer  Lokomotivstände  daselbst  .  .    200000  „ 

12.  für  die  Auswechslung  älterer  eiserner  (geschweifster)  Eisen- 

bahnbrücken   200000  r 

18.  für  die  Ausführung  der  Bestimmung  in  §  3  Ziff.  2  der  Be- 

triebsordnung vom  5.  Juli  1892  (Bahnpolizeireglement  vom 

30.  November  1886),  weiterer  Bedarf   250000  „ 

14.  für  die  Erbauung  von  Dienstwohngebäuden  in 

a)  Grofssachsenheim   81000  M 

b)  Bietigheim  33  000  „ 

c)  Plochingen   60000  „ 

d)  Geislingen   37000  w 

zusammen   161  000  M 

■   Art.  5. 

1.  für  Verbesserungsbauten  an  den  nach  dem  Gesetz  vom  19.  Januar  1809 

iReg.-Blatt  S.  106)  hergestellten  Familienwohnungen  für  die  unteren  Be- 

diensteten der  Verkehrsanstalten  in  Stuttgart  werden  ....      (17000  M. 
und 

2.  für  die  Erbauung  von  weiteren  Familienwohnungen  für  Unter- 

bedienstete der  Verkehrsanstalten  in  Stuttgart,  als  zweite  Rate     600  UOO  „ 

bestimmt.   

zusammen     667  000  M 

Art.  6. 

Es  werden  verwendet: 

1.  für  die  Verbesserung  des  Fahrbetriebsmaterials  und  zwar: 

a)  für  die  Durchführung  der  Gasbeleuchtung  in  den  Personen-  und  Ge- 

päckwagen   400000  M 

b)  für  die  Durchführung  der  Dampfheizung  in  den  Personen- 

und  Gepäckwagen   160000  „ 

2.  für  die  Anschaffung  weiterer  Werkzeugmaschinen  für  die  Werk- 
stätten  .      50000  » 

zusammen     600  (XO  Uf. 

Art.  7. 

Für  Zwecke  der  Post-  und  TelegTaphen Verwaltung  werden  ...     673  000  M 
bestimmt  und  zwar: 

1.  für  die  Herstellung  eines  Postgebäudes  in  Freudenstadt  .   .  .      60000  M. 

2.  für  die  Erwerbung  eines  Anwesens  in  Göppingen  und  dessen 

Umbau  zu  einem  Postgebäude   150  000  „ 

3.  für  die  Herstellung  eines  Postgebäudes  in  Oehringen  ....      50000  n 

4.  für  die  Erwerbung  eines  Hauses  in  Rottweil  und  dessen  Umbau 

zu  einem  Postgebäude   163000  „ 

5.  für  den  Ankauf  des  Hauses  No.  17  der  Kronenatrafse  in 

Stuttgart   180000  „ 

6.  für  die  Herstellung  eines  Postgebäudes  in  Wildbad   70000  „ 
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Art.  8. 

Sofern  für  die  in  Art.  2  bis  4  erwähnten  Bauten  Grunderwerbungen  erforder- 

lich werden,  sind  die  Kaufschillinge  für  die  Bauplätze  der  erforderlichen  Gebäude, 

sowie  fttr  die  Grundflächen  der  Stationsanlagen,  wie  bisher,  von  der  GrundstocksTer- 

waltung  zu  bestreiten. 

Aus  verfügbaren  Mitteln  der  Reatv  er  waltung  werden  bestimmt: 

für  die  Bahn  von  Schramberg  nach  Scbiltach  der  nach  Art.  1  Ziff.  1  erfor- 

derliche Bedarf  von  560000  M 

für  die  Bahn  von  Nagold  unch  Altensteig  zu  dem  nach  Art.  l 

Ziff.  1  erforderlichen  Bedarf  ein  Beitrag  von   200000  „ 

für  den  nach  Art.  3  Ziff.  8  auszuführenden  Umbau  des  alten 

Gleises  der  Strecke  Mühlacker- Manlbronn  242000  „ 

fttr  die  nach  Art.  4  Ziff.  12  vorzunehmende  Auswechslung 

älterer  eiserner  (geschweifster)  Eisenbahnbrücken   ....    200(00  „ 

Zur  Deckung  des  weiteren  Aufwandes  nach  Art.  1  bis  7  sind  Staatsanlehen 

unter  möglichst  günstigen  Bedingungen  aufzunehmen. 

Schweiz.    Bundesgesetz  vom  29.  März  1893.  betr.  den  Transport  auf 

Eisenbahnen  und  Dampfschiffen. 

Das  Gesetz  ist  vom  schweizerischen  Ständerath  und  vom  schweizerischen 

Nationalrath  am  29.  März  1893  beschlossen.  Der  Bnndesrath  hat  unter  dem  11.  April 

die  Veröffentlichung  beschlossen,  die  unter  dem  12.  April  stattgefunden  hat.  Die 

Einspruchsfrist  ist  am  ll.  Juli  1893  abgelaufen,  ohne  dafs  Volksabstimmung  ver- 

langt ist. 

Die  Bundesversammlung  der  schweizerischen  Eidgenossen- 

schaft, in  der  Absicht,  den  Vereinbarungen  über  den  internationalen  Fracht- 

verkehr die  Gesetzgebung  betreffend  das  interne  Transportwesen  so  gut  als 

möglich  anzupassen;  nach  Einsicht  einer  -Botschaft  des  ßundesrathes  vom 
25.  Oktober  1892,  beschliefst: 

A.  Allgemeine  Bestimmungen. 

Art.  1. 

Anwendung  des  Gesetzes. 

Das  gegenwärtige  Gesetz  findet  Anweudung  auf  die  Beförderung  von  Personen 

und  Gütern  auf  den  zum  Zwecke  des  öffentlichen  Personen-  und  Gütertransportes 

vom  Bunde  konzessionirten  Eisenbahnen  uud  den  Dampfschiffen  (Art.  64'. 

Die  besonderen  Vereinbarungen  hinsichtlich  der  internationalen  Transporte  auf 
den  Eisenbahnen  sind  vorbehalten. 

Innerhalb  der  Schweiz  mufs  von  den  Eisenbahnen  ein  direkter  Verkehr  und 

ein  gegenseitiges  Durchgehen  der  Transportmittel  gegen  die  übliche,  nötigenfalls 

vom  Bundesrathe  festzusetzende  Vergütung  eingerichtet  werden.  Von  der  Ver- 

pflichtung, an  dem  direkten  Verkehr  theilzunehtnen,  können  einzelne,  in  ausnabms- 

weisen  Verhältnissen  stehende  Eisenbahnen  vom  Bundesrathe  ganz  oder  theilweise 

enthoben  werden. 
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Die  Errichtung  eines  direkten  Verkehrs  in  diesem  Umfang  mit  ausländischen 

Eisenbahnen  kann  nur  verlangt  werden  unter  der  Voraussetzung,  dafs  diese  dazu 

bereitwillig  oder  gesetzlich  verpflichtet  sind. 

Art.  2. 

Ausnahmen. 

Die  Bestimmungen  des  gegenwärtigen  Gesetzes  finden  keine  Anwendung  auf: 

1.  diejenigen  Gegenstände,  welche  dem  Postzwange  unterworfen  sind; 

2.  diejenigen  Gegenstände,  welche  wegen  ihres  UmfangB,  ihres  Gewichts  oder 

ihrer  sonstigen  Beschaffenheit,  nach  der  Anlage  und  dem  Betriebe  auch  nur 

einer  der  Bahnen,  welche  an  der  Ausführung  des  Transportes  theilzunehmen 

haben,  sich  zur  Beförderung  nicht  eignen; 

3.  diejenigen  Personen  und  Gegenstände,  deren  Beförderung  aus  Gründen  der 

.öffentlichen  Ordnung  verboten  ist. 

Art.  3. 

Vorbehalt  des  Transportregleinen ts. 

Das  Transportreglement  wird  diejenigen  Güter  bezeichnen,  welche,  wegen  ihre» 

grofsen  Werthes,  wegen  ihrer  besonderen  Beschaffenheit  oder  wegen  der  Gefahren, 

welche  sie  für  die  Ordnung  und  Sicherheit  des  Eisenbahnbetriebes  bieten,  vom  Trans- 

porte ausgeschlossen  oder  zu  diesem  nur  bedingungsweise  zugelassen  sind. 

Das  Transportreglement  wird  auch  die  auf  den  Personentransport  bezüglichen 

Verhältnisse  regeln,  soweit  dieselben  im  gegenwärtigen  Gesetz  Art.  5^—63)  nicht 

bereits  geordnet  sind 

Art.  4. 

Tarife  und  besondere  Transportbestim  mungen. 

Die  Bedingungen  der  Tarife  der  einzelnen  Bahngesellschaften,  der  Eisenbahn- 

vereine oder  Verbände  haben  nur  Geltung,  soweit  sie  den  Bestimmungen  dieses  Ge- 

setzes und  des  Transportreglements  nicht  widersprechen;  andernfalls  sind  sie  nichtig. 

Ebenso  sind  Reglements,  Publikationen  und  spezielle  Vereinbarungen,  durch 

welche  zum  voraus  die  durch  das  Gesetz  normirte  Verantwortlichkeit  und  Schaden- 

ersatzverbiudlichkeit  der  Bahnverwaltnngen  ausgeschlossen  oder  beschränkt  werden 

sollen,  ohne  rechtliche  Wirkung. 

Alle  Tarife  und  Transportbedingungen,  sowie  die  Aenderungen  an  denselben 

bedürfen,  bevor  sie  zur  Auwendung  gelangen  können,  der  Genehmigung  des  Bundes- 
rates. 

Art.  5. 

Transportpflicht. 

Jede  Eisenbahn  ist  verpflichtet,  unter  den  Bedingungen  dieses  Gesetzes  und 

des  Transportreglenients  die  Beförderung  "von  Personen  nud  Gütern  zu  Übernehmen, sufern : 

1.  der  Reisende,  bezw.  der  Absender  den  Anordnungen  dieses  Gesetzes  und 

des  Transportreglements  sich  unterwirft; 

2.  die  Beförderung  mit  den  regelmäfsigen  Transportmitteln  möglich  ist; 

3.  nicht  Umstände,  welche  als  höhere  Gewalt  zu  betrachten  sind,  die  Beför- 

derung verhindern. 
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Die  Eisenbahnen  sind  verpflichtet,  die  Güter,  welche  nicht  rechtzeitig  verladen 

oder  aus  Gründen  des  Betriebes  nicht  unmittelbar  befördert  werden  können,  unent- 

geltlich in  ihren  Schuppen  oder,  wenn  die  Natur  des  Gesetzes  es  erlaubt,  auf  den 

Lagerplätzen  zu  lagern. 

Die  Beförderung  der  GUter  findet  in  der  Reihenfolge  statt,  in  welcher  sie  zum 

Transport  angenommen  worden  sind,  sofern  die  Eisenbahn  nicht  zwingende  Gründe 

des  Eisenbalmbetriebes  oder  das  öffentliche  Interesse  für  eine  Ausnahme  geltend 
raachen  kann. 

Die  Fristen  zur  Stellung  der  Wagen  für  solche  Güter,  welche  vom  Absender 

zu  verladen  sind,  werden  im  Transportreglement  festgesetzt  werden. 

Wenn  durch  Verschulden  der  Eisenbahn  eine  Verspätung  in  der  Bereitstellung 

der  Wagen  eingetreten  ist,  so  ist  die  Eisenbahn  auch  verpflichtet,  die  Verladung  der 

Güter  in  die  Wagen  gebührenfrei  zu  besorgen. 

Abgesehen  von  den  im  Transportreglement  festzustellenden  Ausnahmen  braucht 

die  Annahme  der  Sendungen  und  die  Bereitstellung  der  Wagen  oder  die  Ablieferung 

der  Güter  an  den  Empfänger  an  den  Sonntagen  nicht  zu  erfolgen.  Dem  Sonntag 

gleichgehalten  werden  folgende  Feiertage:  Neujahr,  Charfrei tag,  Himmelfahrtstag  und 

Weihnachtstag. 

Jede  Zuwiderhandlung  gegen  die  Bestimmungen  dieses  Artikels  begründet  den 

Anspruch  auf  Ersatz  des  dadurch  entstandenen  Schadens. 

B.  Besondere  Beetimmungen  für  den  Güterverkehr. 

1.  Von  der  Eingehung  des  Fracht  vertrage». 

Art. 

Inhalt  des  Frachtbriefes. 

Jede  Sendung  von  Gütern  mufs  von  einem  Frachtbrief  begleitet  sein,  welcher 

folgende  Angaben  enthält: 

a)  Ort  und  Tag  der  Ausstellung: 

b)  die  Bezeichnung  der  Versandstation,  sowie  der  Versandbahn: 

c)  die  Bezeichnung  der  Bestimmungsstation,  den  Namen  und  den  Wohnort  des 

Empfängers,  sowie  die  etwaige  Angabe,  dals  das  Gut  bahnlagernd  (Station 

restante)  gestellt  ist; 

d)  die  Bezeichnung  der  Sendung  nach  ihrem  Inhalt,  die  Angabe  des  Gewichtes 

oder  statt  dessen  eine  den  Bestimmungen  des  Transportreglements  ent- 

sprechende Angabe;  ferner  bei  Stückgut  die  Anzahl.  Art  der  Verpackung, 

Zeichen  und  Nummer  der  Frachtstücke,  und  bei  Sendungen,  deren  Fracht 

nach  dem  Werthe  berechnet  wird,  die  Angabe  des  Werthes; 

e)  das  Verlangen  des  Absenders,  Spezialtarife  (Ausnahmetarife)  unter  den  in 

Artikel  14  und  35  für  zulässig  erklärten  Bedingungen  zur  Anwendung  in 
bringen ; 

f)  die  Angabe  des  deklarirten  Interesses  an  der  Lieferung  (Art.  38  und  40): 

g)  die  Angabe,  ob  das  Gut  in  Eilfracht  oder  in  gewöhnlicher  Fracht  zu  be- 
fördern sei; 

h>  das  genaue  Verzeichnis  der  für  die  zoll-  oder  steueramtlicbe  Behandlung 

oder  polizeiliche  Prüfung  nöthigen  Begleitpapiere; 

\)  den  Frankaturvermerk  im  Falle  der  Vorausbezahlung  der  Fracht  oder  der 

Hinterlegung  eines  Frankaturvorschusses  Art.  12.  Abs.  3): 
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k)  die  auf  dem  Gute  haftenden  Nachnahmen,  uud  zwar  sowohl  die  erst  nach 

Eingang  auszuzahlenden,  als  auch  die  von  der  Eisenbahn  geleisteten  Baar- 
vorschüsse  {Art.  13  >: 

1)  die  Angabe  dea  einzuhaltenden  Transportwege»  und,  soweit  es  sich  um  zoll- 

pflichtige Güter  handelt,  unter  Bezeichnung  der  Stationen,  wo  die  Zoll- 

abfertigung stattfinden  soll. 

In  Ermanglung  dieser  Angabe  hat  die  Eisenbahn  denjenigen  Weg  zu 

wählen,  welcher  ihr  für  den  Absender  am  zweckmäßigsten  erscheint. 

Für  die  Folgen  dieser  Wahl  haftet  die  Eisenbahn  nur,  wenn  ihr  hier- 

bei ein  grobes  Verschulden  zur  Last  fällt; 

in  »die  Unterschrift  des  Absenders  mit  seinem  Namen  oder  seiner  Firma,  sowie 

die  Angabe  seiner  Wohnung.   Die  Unterschrift  kann  durch  eine  gedruckte 

oder  gestempelte  Zeichnung  des  Absenders  ersetzt  werden. 

Die  nähereu  Festsetzungen  über  die  Ausstellung  und  den  Inhalt  des  Fracht- 

briefes, insbesondere  das  zur  Anwendung  kommende  Formular,  bleiben  dem  Trans- 

portreglement vorbehalten. 

Die  Aufnahme  weiterer  Erklärungen  in  den  Frachtbrief,  die  Ausstellung  anderer 

Urkunden  anstatt  des  Frachtbriefes,  sowie  die  Beifügung  anderer  Schriftstücke  zum 

Frachtbriefe,  sofern  dieselben  nicht  durch  dieses  Gesetz  oder  das  Transportreglement 

für  statthaft  erklärt  sind,  ist  unzulässig  und  ohne  rechtliche  Wirkung. 

Für  den  Lokalverkehr  bleiben  reglementarische  Bestimmungen  vorbehalten, 

wonach  Güter  auch  ohne  Frachtbrief  aufgegeben  werdeu  können. 

Art.  7. 

Haftung  für  die  Angaben  im  Frachtbriefe. 

Der  Absender  haftet  für  die  Richtigkeit  der  in  den  Frachtbrief  aufgenommenen 

Angaben  und  Erklärungen  und  trägt  alle  Folgen,  welche  aus  unrichtigen,  ungenauen 

oder  ungenügenden  Erklärungen  entspringen. 

Die  Eisenbahn  ist  jederzeit  berechtigt,  du  Uebereinstimmnng  des  Inhalts  der 

Sendungen  mit  den  Angaben  des  Frachtbriefes  zu  prüfen.  Der  Berechtigte  soll  ge- 

hörig eingeladen  werden,  bei  der  Prüfung  zugegen  zu  sein,  vorbehaltlich  des  Falles, 

wenn  die  letztere  auf  Grund  polizeilicher  Mafsregeln,  die  der  Staat  im  Interesse  der 

öffentlichen  Sicherheit  oder  der  öffentlichen  Ordnung  zu  ergreifen  berechtigt  ist, 

stattfindet. 

Ueber  das  Ergebnis  der  Prüfung  ist  ein  Protokoll  aufzunehmen,  welches  von 

einem  Beamten  der  Bahn  und  dem  Absender,  bezw.  dessen  Stellvertreter  zu  unter- 

zeichnen ist.  Wenn  der  Absender  zur  Prüfung  sich  nicht  einfindet  oder  sich  weigert, 

das  Protokoll  zu  unterzeichnen,  so  solleu  zwei  Zeugen  zugezogen  werden. 

Der  Versender  hat  das  Recht,  von  der  Eisenbahn  die  Feststellung  des  Gewichts 

oder  der  Stückzahl  der  zum  Transport  aufgegebenen  Güter,  sowie  eine  Bescheinigung 

über  das  Ergebnifs  der  Feststellung  zu  verlangen.  Wetin  mangels  der  hierzu  erfor- 

derlichen oder  in  Folge  ungenügender  Einrichtungen  die  Feststellung  des  Gewichtes 

auf  der  Abgaugsstation  nicht  stattfinden  kann,  so  geschieht  dieselbe  auf  einer  andern 

Station  des  Transportweges.  Die  zu  bezahlenden  Gebühren  werden  im  Tarif  fest- 

gestellt. 

Bei  unrichtiger  Angabe  des  Inhaltes  einer  Sendung,  sowie  im  Falle  der  Ueber- 

lastung  eines  dem  Absender  zur  Selbstverladung  gestellten  Wagens,  ist  jener,  sofern 

er  die  Vorwiegung  nicht  verlangt  hat.  zur  Nachzahlung  der  etwaigen  Frachtdifferenz 
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und  zum  Ersätze  des  entstandeneu  Schadens  verpflichtet.  Im  Wiederholungsfälle 

kann  eine  Polizeibufse  im  zwei-  bis  zehnfachen  Betrage  der  verkürzten  Fracht  aus- 

gesprochen werden. 

Ueberdies  bleibt  die  strafrechtliche  Verfolgung  vorbehalten,  welche  nach  den 

Umständen  des  Falles  eintreten  kann. 

Art.  8. 

Abschlufs  des  Frachtvertrages. 

Der  Frachtvertrag  ist  abgeschlossen,  sobald  das  Gut  mit  dem  Frachtbriefe  von 

der  Versandstation  zur  Beförderung  angenommen  ist  Als  Zeichen  der  Annahme 

wird  dem  Frachtbriefe  der  Datumstempel  der  Versandexpedition  aufgedrückt. 

Die  Abstempelung  hat  ohne  Verzug  nach  vollständiger  Auflieferung  des  in  dem- 

selben Frachtbriefe  verzeichneten  Gutes  und  auf  Verlangen  des  Absenders  in  dessen 

Gegenwart  zu  erfolgeu. 

Der  mit  dem  Stempel  versehene  Frachtbrief  dient  als  Beweis  über  den  Fracht- 
vertrag. 

Jedoch  machen  bezüglich  derjenigen  Güter,  deren  Aufladen  von  dem  Absender 

besorgt  wird,  die  Angaben  des  Frachtbriefes  Uber  das  Gewicht  und  die  Anzahl  der 

Stücke  gegeu  die  Eisenbahn  keinen  Beweis,  sofern  nicht  auf  Verlangen  des  Absenders 

die  Nachwiegung,  bezw.  Nachzählung  seitens  der  Eisenbahn  erfolgt  Art.  7,  Abs.  4) 

und  dies  auf  dem  Frachtbriefe  beurkundet  ist. 

Die  Eisenbahn  ist  verpflichtet,  auf  Verlangen  des  Absenders  den  Empfang  des 

Frachtgutes,  unter  Angabe  des  Datums  der  Annahme  zur  Beförderung,  auf  einem  ihr 

mit  dem  Frachtbriefe  vorzulegenden  Duplikate  desselben  zu  bescheinigen. 

Dieses  Duplikat  hat  nicht  die  Bedeutung  des  Originalfrachtbriefes  und  ebenso- 

wenig diejenige  eines  Konnossemeuts  (Ladescheins). 

Das  Frachtbrief duplikat  kann  durch  einen  Annahmeschein  (recepissej  ersetzt 

werden,  welcher  dieselbe  rechtliche  Bedeutung  wie  das  Duplikat  hat  und  dessen 

Form  im  Transportreglemeut  festgestellt  wird.  Die  Ausstellung  eines  Doplikat- 

frachtbriefes  und  eines  Annahniescheines  für  dieselbe  Sendung  ist  unzulässig. 

Art.  9. 

Verpackung  und  Bezeichnung  des  Gutes. 

Soweit  die  Natur  des  Frachtgutes  zum  Schutze  gegen  Verlust  oder  Beschä- 

digung auf  dem  Transporte  eine  Verpackung  nöthig  macht,  liegt  die  gehörige  Be- 

sorgung derselben  dem  Absender  ob. 

Ist  der  Absender  dieser  Verpflichtung  nicht  nachgekommen,  so  ist  die  Eisen- 

bahn, falls  sie  nicht  die  Annahme  des  Gutes  verweigert,  berechtigt,  zu  verlangen, 

dafs  der  Abseuder  auf  dem  Frachtbriefe  das  Fehleu  oder  die  Mängel  der  Verpackung 

unter  spezieller  Bezeichnung  anerkennt  und  der  Versandstation  hierüber  aufserdein 

eine  besondere  Erklärung  nach  Mafsgabe  eines  durch  das  Transportreglement  fest- 
zusetzenden Formulars  ausstellt 

Für  derartig  bescheinigte,  sowie  für  solche  Mängel  der  Verpackung,  welche 

äußerlich  nicht  erkennbar  sind,  hat  der  Absender  zu  haften  und  jeden  daraus  ent- 

stehenden Schaden  zu  tragen,  bezw.  der  Bahnverwaltuug  zu  ersetzen.  Ist  die  Aus- 

stellung der  gedachten  Erklärung  nicht  erfolgt,  so  haftet  der  Absender  für  äufs^rlich 

erkennbare  Mäugel  der  Verpackung  nur,  wenn  ihm  ein  arglistiges  Verfahren  tnr 

Last  fällt. 
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Art.  10. 

Zoll-,  Steuer-  und  Polizeivorschriften. 

Der  Absender  ist  verpflichtet,  dem  Frachtbriefe  diejenigen  Begleitpapiere  bei- 

zugeben, welche  zur  Erfüllung  der  etwa  bestehenden  Zoll-.  Steuer-  oder  Polizei- 

vorschriften vor  der  Ablieferung  an  den  Empfänger  erforderlich  sind.  Er  haftet  der 

Eisenbahn,  sofern  derselben  nicht  ein  Verschulden  zur  Last  fällt,  für  alle  Folgen, 

welche  aus  dem  Mangel,  der  Unzulänglichkeit  oder  Unrichtigkeit  dieser  Papiere 

entstehen. 

Der  Eisenbahn  liegt  eine  Prüfung  der  Richtigkeit  und  Vollständigkeit  der- 

selben nicht  ob.  Sie  hat  aber  die  Verpflichtung,  dem  Absender,  sofern  es  sich  bei 

ihr  nach  der  Notwendigkeit  und  der  Einrichtung  solcher  Papiere  erkundigt,  die  ihr 

bekannten  einschlagenden  Bestimmungen  mitzuthcilen  und  ihn  auch  unaufgefordert 

auf  leicht  erkennbare  Irrthümer  in  Beziehung  auf  die  Notwendigkeit  und  die  Ein- 

richtung solcher  Begleitpapiere  aufmerksam  zu  machen. 

Die  Zoll-,  Steuer-  und  Polizeivorschriften  werdeu,  solange  das  Gut  sich  auf 

dem  Wege  befindet,  von  der  Eisenbahn  erfüllt.  Sie  kann  diese  Aufgabe  unter  ihrer 

eigenen  Verantwortlichkeit  einem  Kommissionär  Ubertragen  oder  sie  selbst  über- 

nehmen.  In  beiden  Fällen  hat  sie  die  Verpflichtung  eines  Kommissionärs. 

Der  Verfügungsberechtigte  kann  jedoch  der  Zollbeliandlung  entweder  selbst 

oder  durch  einen  im  Frachtbriefe  bezeichneten  Bevollmächtigten  beiwohnen,  um  die 

nöthigen  Aufklärungen  über  die  Tarifirung  des  Gutes  zu  ertheilen  und  seine  Be- 

merkungen beizufügen.  Diese  dem  Verfügungsberechtigten  ertheilte  Befugnifs  be- 

gründet nicht  das  Recht,  das  Gut  in  Besitz  zu  nehmen  oder  die  Zollbelmndlung 

selbst  vorzunehmen. 

Bei  der  Aukunft  des  Gutes  am  Bestimmungsorte  steht  dem  Empfänger  das 

Recht  zu,  die  zoll-  und  steueramtliche  Behandlung  zu  besorgeu,  falls  nicht  im  Fracht- 

briefe etwas  anderes  festgesetzt  ist.  Als  Bestimmungsort  gilt  die  auf  dem  Fracht- 

brief angegebene  Bestimmungsstation. 

Art.  IL 

Berechnung  der  Fracht, 

Die  Berechnung  der  Fracht  erfolgt  nach  Mafsgabe  der  zu  Recht  bestehenden, 

gehörig  veröffentlichten  Tarife.  Jedes  Privatübereinkommen,  wodurch  einem  oder 

mehreren  Absendern  eine  Preisermäfsigung  gegenüber  den  Tarifen  gewährt  werden 

soll,  ist  verboten  und  nichtig.  Dagegen  sind  Tarifermäfsigungen  erlaubt,  welche 

gehörig  veröffentlicht  sind  und  nuter  Erfüllung  der  gleichen  Bedingungen  jedermann 

in  gleicher  Weise  zu  gute  kommen. 

Aufser  den  im  Tarife  angegebenen  Frachtsätzen  und  Vergütungen  für  besondere 

im  Tarife  vorgesehene  Leistungen  zu  Guusten  der  Eisenbahnen  dürfen  nur  baare 

Auslagen  erhoben  werden  insbesondere  Aus-,  Ein-  nnd  Durcbgangsabgaben,  nicht 

in  den  Tarif  aufgenommene  Kosten  für  Uoberführung  und  Auslagen  für  Reparaturen 

an  den  Gütern,  welche  in  Folge  ihrer  äufsern  oder  innern  Beschaffenheit  zu  ihrer 

Erhaltung  nothwendig  werden. 

Diese  Auslagen  sind  gehörig  festzustellen  und  in  dem  Frachtbriefe  ersichtlich 

zu  machen,  welchem  die  Beweisstücke  beizugeben  sind. 
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Art.  12. 

Zahlung  der  Fracht. 

Werden  die  Frachtgelder  nicht  bei  der  Aufgabe  des  Oute«  zur  Befordernoe 

berichtigt,  so  gelten  sie  als  auf  den  Empfänger  angewiesen. 

Bei  Gütern,  welche  nach  dem  Ermessen  der  annehmenden  Bahn  schnellem  Ver- 

derben unterliegen  oder  wegen  ihres  geringen  Werthes  die  Fracht  nicht  sicher 

decken,  kann  die  Vorausbezahlung  der  Frachtgelder  gefordert  werden. 

Wenn  im  Falle  der  Frankirung  der  Betrag  der  Gesammtfracht  beim  Versand 

nicht  genau  bestimmt  werden  kann,  so  kann  die  Versandbahn  die  Hinterlegung  des 

ungefähren  Frachtbetrages  fordern. 

Wurde  der  Tarif  unrichtig  angewendet,  oder  sind  Rechnungsfehler  bei  der 

Festsetzung  der  Frachtgelder  und  Gebühren  vorgekommen,  so  ist  das  zu  wenig  Ge- 

forderte nachzuzahlen,  das  zu  viel  Erhobene  zu  erstatten.  Ein  derartiger  Anspruch 

kann  nur  binnen  Jahresfrist  vom  Tage  der  Zahlung  an  geltend  gemacht  werden. 

Die  Bestimmungen  des  Art.  45,  Abs.  3  finden  Anwendung  auf  die  im  gegenwärtigen 

Artikel  erwähnten  Forderungen,  mögen  diese  von  der  Eisenbahn  oder  gegen  dieselbe 

erhoben  werden.   Die  Bestimmung  des  Art,  44,  Abs.  1  findet  keine  Anwendung. 

2.  Von  der  Durchführung  des  Frachtvertrages. 

Art.  13. 

Nach  nah  nie. 

Dem  Absender  ist  gestattet,  das  Gut  bis  zur  Höhe  des  Werthes  desselben  mit 

Nachnahme  zu  belasten.  Diese  Nachnahme  darf  jedoch  den  Höchstbetrag  von 

2000  Franken  nur  insoweit  Ubersteigen,  als  säinmtliche  am  Transport  betheitigte 

Bahnen  einverstanden  sind.  Diejenigen  Güter,  für  welche  Vorausbezahlung  der 

Fracht  verlangt  werden  kann  (Art.  12,  Abs.  2).  dürfen  nur  unter  Zustimmung  der 
Versandbahn  mit  Nachnahme  belastet  werden. 

Für  die  aufgegebene  Nachnahme  wird  die  tarifmäßige  Provision  berechnet. 

Die  Eisenbahn  ist  verpflichtet,  dem  Absender  die  Nachnahme  auszubezahlen, 

sobald  der  Betrag  derselben  vom  Empfänger  bezahlt  ist.  Dies  findet  auch  Anwendnne 

auf  Auslagen,  welche  vor  der  Ausgabe  für  das  Frachtgut  gemacht  worden  siud. 

Ist  das  Gut  ohne  Einziehung  der  Nachnahme  abgeliefert  worden,  so  hattet  die 

Eisenbahn  für  den  Schaden  bis  zum  Betrag  der  Nachnahme  und  hat  denselben  dem 

Absender  sofort  zu  ersetzen,  vorbehaltlich  ihres  Rückgriffs  gegen  den  Empfänger. 

Art.  14. 

Lieferfrist. 

Die  Zeit,  innerhalb  welcher  der  Transport  des  Frachtgutes  bewirkt  werden 

mufs  —  Lieferfrist  — ,  und  die  Berechnung  dieser  Zeit  normirt  das  Betriebsreglement. 

Art.  15. 

Verfügungsrecht  über  das  Frachtgut. 

Der  Absender  allein  hat  das  Recht,  die  Verfügung  zu  treffen,  dato  die  Waare 

auf  der  Versandstation  zurückgegeben,  unterwegs  angehalten  oder  an  einen  andern 

als  den  im  Frachtbriefe  bezeichneten  Empfänger  am  Bestimmungsorte  oder  einer 

Zwischenstation  abgeliefert  werde.  ^ 
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Dieses  Recht  steht  indels  dem  Absender  nur  dann  zu,  wenn  er  das  Duplikat 

des  Frachtbriefes  oder  den  Annahmeschein  (Art.  8,  Abs.  7)  vorweist.  Hat  die  Eisen- 

bahn die  Anweisungen  des  Absenders  befolgt,  ohne  die  Vorzeigung  des  Duplikat- 

frachtbriefes oder  Annahmescheines  zu  verlangen,  so  ist  sie  für  den  daraus  ent- 

standenen Schaden  dem  Empfänger,  welchem  der  Absender  das  Duplikat  oder  den 

Annahmeschein  übergeben  hat,  haftbar. 

Derartige  Verfügungen  des  Absenders  ist  die  Eisenbahn  zu  "beachten  nur  ver- 
pflichtet, wenn  sie  ihr  dnrch  Vermittlung  der  Versandstation  zugekommen  Bind. 

Das  Verfügung« recht  des  Absenders  erlischt,  auch  wenn  er  das  Frachtbrief- 

duplikat oder  einen  Annahmeschein  besitzt,  sobald  nach  Ankunft  des  Gutes  am  Be- 

stimmungsorte der  Frachtbrief  dem  Empfänger  übergeben  oder  die  von  dem  letzteren 

nach  Mafsgabe  des  Art.  16  erhobene  Klage  der  Eisenbahn  zugestellt  worden  ist.  Ist 

dies  geschehen,  so  hat  die  Eisenbahn  nur  die  Anweisungen  des  bezeichneten  Em- 

pfängers zu  beachten,  widrigenfalls  sie  demselben  für  das  Gut  haftbar  wird. 

Die  Eisenbahn  darf  bei  Ausführung  der  im  Abs.  l  vorgesehenen  Anweisungen 

nur  dann  verweigern  oder  verzögern,  oder  solche  Anweisungen  in  veränderter  Weise 

ausführen,  wenn  durch  die  Befolgung  derselben  der  regelmäfsige  Transportverkehr 

gestört  würde. 

Die  im  ersten  Absätze  dieses  Artikels  vorgesehenen  Verfügungen  müssen 

mittelst  schriftlicher  und  vom  Absender  unterzeichneter  Erklärung  nach  dem  im 

Transportregleinent  vorgeschriebenen  Formular  erfolgen.  Die  Erklärung  ist  auf 

dem  Frachtbriefduplikat,  bezw.  im  Aunahmeschein  zu  wiederholen,  welche  Urkunden 

gleichzeitig  der  Eisenbahn  vorzulegen  und  ron  dieser  dem  Absender  zurückzu- 

geben sind. 

Jede  in  anderer  Form  gegebene  Verfügung  des  Absenders  ist  nichtig. 

Die  Eisenbahn  kann  den  Ersatz  der  Kosten  verlangen,  welche  durch  die  Aus- 

führung der  im  Abs.  l  vorgesehenen  Verfügungen  entstanden  sind,  insoweit  diese 

Verfügungen  nicht  durch  ihr  eigenes  Verschulden  veranlafst  worden  sind. 

Art.  Iii. 

Ablieferung  des  Gute». 

Die  Eisenbahn  ist  verpflichtet,  am  Bestimmungsorte  dem  bezeichneten  Em- 

pfänger gegen  Bezahlung  der  im  Frachtbriefe  ersichtlich  gemachten  Beträge  und 

tregen  Bescheinigung  des  Empfanges  den  Frachtbrief  und  das  Gut  auszuhändigen. 

Der  Empfänger  ist  nach  Ankunft  des  Gutes  am  Bestimmungsorte  berechtigt, 

die  durch  den  Frachtvertrag  begründeten  Rechte  gegen  Erfüllung  der  sich  daraus 

ergebenden  Verpflichtungen  in  eigenem  Namen  gegen  die  Eisenbahn  geltend  zu 

machen,  sei  es,  dafs  er  hierbei  in  eigenem  oder  in  fremdem  Interesse  handle.  Er  ist 

insbesondere  berechtigt,  von  der  Eisenbahn  die  üebergabe  des  Frachtbriefes  und  die 

Auslieferung  des  Gutes  zu  verlangen.  Dieses  Recht  erlischt,  wenn  der  im  Besitze 

des  Duplikates  oder  eines  Annahmescheine»  befindliche  Absender  der  Eisenbahn  eine 

nach  Mafsgabe  des  Art.  15  entgegenstehende  Verfügung  ertheilt  hat. 

Als  Ort  der  Ablieferung  gilt  die  vom  Absender  bezeichnete  Bestimmungsstation. 

Art.  17. 

Annahme  des  Gute»  durch  den  Empfänger 

Durch  Annahme  des  Gutes  und  des  Frachtbriefes  wird  der  Empfänger  ver- 

pflichtet, der  Eisenbahn  die  im  Frachtbrief  ersichtlich  gemachten  Beträge  zu  be- 
zahlen. 
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Art.  18. 

Transporthindernisse. 

Wird  der  Antritt  oder  die  Fortsetzung  des  Eisenbahntransportes  durch  höhere 

Gewalt  oder  Zufall  verhindert  und  kann  der  Transport  auf  einem  andern  Wege  nicht 

stattfinden,  so  hat  die  Eisenbahn  den  Absender  um  anderweitige  Disposition  aber 

das  Gut  anzugehen. 

Der  Absender  kann  vom  Vertrage  zurücktreten,  mufs  aber  die  Eisenbahn,  sofern 

derselben  kein  Verschulden  zur  Last  fallt,  für  die  Kosten  zur  Vorbereitung  de? 

Transportes,  die  Kosten  der  Wiederausladung  und  die  Ansprüche  in  Beziehung  auf 

den  etwa  bereits  zurückgelegten  Transportweg  entschädigen. 

Wenn  im  Falle  einer  Betriebsstörung  die  Fortsetzung  des  Transportes  auf 

einem  andern  Wege  stattfinden  kann,  ist  die  Entscheidung  der  Eisenbahn  überlassen, 

ob  es  dem  Interesse  des  Absenders  entspricht,  den  Transport  auf  einem  andern 

Wege  dem  Bestimmungsorte  zuzuführen,  oder  den  Transport  anzuhalten  und  den  Ab- 

sender um  anderweitige  Anweisung  anzugehen.  Wenn  aber  durch  die  Wahl  der 

Hilfsroute  Mehrkosten  entstehen,  so  mufs  im  internen  Verkehr  die  Genehmigung  des 

Absenders  vorerst  eingeholt  werden. 

Befindet  sich  der  Absender  nicht  im  Besitze  des  Frachtbriefduplikates  oder  des 

Annahmescheines,  so  dürfen  die  in  diesem  Artikel  vorgesehenen  Anweisungen  weder 

die  Person  des  Empfängers  noch  den  Bestimmungsort  abändern. 

Art.  19. 

Verfahren  bei  Ablieferung  des  Gutes. 

In  Ermanglung  späterer  Anweisungen  des  Absenders  (vergl.  Art.  15),  und  so- 

fern das  <iut  nicht  Station  restante  gestellt  ist.  hat  die  Bahnverwaltung  längstens 

24  Stunden  nach  Ankunft  des  Frachtgutes  an  der  Endstation,  auch  wenn  die  ver- 

tragsmäßige Lieferzeit  noch  nicht  abgelaufen  sein  sollte,  dem  Adressaten  den 

Frachtbrief  zuzustellen,  oder  eine  schriftliche  Anzeige  , Avisbrief  j  an  denselben  durch 

übliche  Gelegenheit  abzusenden  und  ihm  sodann  ohne  weitern  Verzug  die  Güter 

nebst  dem  Frachtbriefe  gegen  Zahlung  der  Fracht  und  der  übrigen  auf  den  Gütern 

etwa  haftenden  Auslagen  auszuliefern. 

Handelt  es  sich  um  Eilgüter,  so  mufs  die  Zustellung  der  Frachtbriefe,  bezw. 

der  Avisbriefe  längstens  binnen  4  Stunden  nach  erfolgter  Ankunft  (bei  den  später 

als  6  Uhr  abends  ankommenden  Gütern  längstens  bis  9  Uhr  folgenden  Morgens; 

erfolgen. 

Der  Tag  der  Ankunft  der  Güter  auf  der  Bestimmungsstation  mufs  mittels 

eines  Datumstempels  auf  dem  Frachtbriefe  angegeben  werden.  Bei  den  Eilgut- 

Sendungen  ist  auch  die  Stunde  der  Ankunft  beizufügen. 

Wenn  keinerlei  Verfügungen  des  Absenders  (Art.  15"  im  Wege  stehen,  so  kann 
der  Empfänger,  nach  Ankunft  des  Gutes  an  der  Endstation,  auch  ohne  eine  Anzeige 

der  Bahn  abzuwarten,  die  Uebergabe  des  Frachtbriefes  und  die  Auslieferung  des 

Gutes  (Art.  1«)  verlangen. 

Die  Balmverwaltungen  sind  verpflichtet,  dem  Empfänger  zur  Abholung  des 

Gutes  unentgeltlich  die  nöthige  Frist  zu  gewähren,  deren  Dauer  das  Transportregle- 

ment bestimmen  wird,  sowie  auf  Verlangen  die  Güter  vor  deren  Ablieferung  gegen 

eine  durch  das  Transportreglement  festzusetzende  Gebühr  abzuwägen  und  da«  Ge- 
wichtsergebnifo  im  Frachtbriefe  oder  auf  einem  besonderen  Scheine  zu  notiren. 
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Betreffend  die  Zufuhr  der  Guter  durch  die  Bahn  zum  Hause  des  Empfängers 

(Camionnage)  gelten  die  Bestimmungen  der  aufzustellenden  Tarife. 

Art.  20. 

Erhebung  der  auf  dem  Gut  haftenden  Forderungen. 

Die  Empfangsbahn  hat  bei  der  Ablieferung  alle  durch  den  Frachtvertrag  be- 

gründeten Forderungen,  insbesondere  Fracht  und  Nebengebähren,  Zollgelder  und 

andere  zum  Zwecke  der  Ausführung  des  Transportes  gehabte  Auslagen,  sowie  die 

auf  dem  Gute  haftenden  Nachnahmen  und  sonstigen  Betrage,  einzuziehen,  und  zwar 

sowohl  für  eigene  Rechnung,  als  auch  für  Rechnung  der  vorhergehenden  Eisenbahnen 

und  sonstiger  Berechtigter. 

Art  21. 

Pfandrecht  für  die  Forderungen  aus  dem  Transport. 

Die  Eisenbahn  hat  für  alle  im  Art.  20  bezeichneten  Forderungen  die  Rechte 

eines  Faustpfandgläubigers  an  dem  Gute.  Dieses  Pfandrecht  besteht,  solange  das 

Gut  in  der  Verwahrung  der  Eisenbahn  oder  eines  Dritten  sich  befindet,  welcher  es 
für  sie  inne  hat. 

Glaubt  der  Empfänger,  die  angeblich  auf  dem  Frachtgute  haftenden  Forderungen 

ganz  oder  theilweise  beanstanden  zu  können,  so  kann  ihm  die  Ablieferung  nicht 

vorenthalten  werden,  sofern  er  den  streitigen  Betrag  auf  Gefahr  und  Kosten  des 

unrecht  habenden  Tbeiles  amtlich  deponirt  Der  deponirte  Betrag  tritt  in  Beziehung 

auf  das  Retentions-  und  Pfandrecht  an  die  Stelle  des  Frachtgutes.  Diese  Bestimmung 

bezieht  sich  jedoch  nicht  auf  Nachnahmen. 

Art.  22. 

Wirkungen  des  Pfandrechts. 

Die  Wirkungen  des  Pfandrechts  bestimmen  sich  nach  dem  Obligationenrecht. 

Art.  23 

Liquidation  der  Frachtgelder  unter  den  Bahnen. 

Jede  Eisenbahn  ist  verpflichtet,  nachdem  sie  bei  der  Aufgabe  oder  der  Ab- 

lieferung des  Gutes  die  Fracht  und  die  andern  aus  dem  Frachtvertrage  herrührenden 

Forderungen  eingezogen  hat,  den  betheiligten  Bahnen  den  ihnen  gebührenden  Antheil 

an  der  Fracht  und  den  erwähnten  Forderungen  zu  bezahlen. 

Die  Ablieferungsbahn  ist  für  die  Bezahlung  der  obigen  Beträge  verantwortlich, 

wenn  sie  das  Gut  ohne  Einziehung  der  darauf  haftenden  Forderungen  abliefert.  Der 

Anspruch  gegen  den  Empfänger  des  Gutes  bleibt  ihr  jedoch  vorbehalten. 

Die  üebergabe  des  Gutes  von  einer  Eisenbahn  an  die  nächstfolgende  begründet 

bei  unfrankirten  Sendungen  für  die  erstere,  und  bei  frankirten  Sendungen  für  die 

letztere  das  Recht,  die  Anschlufsbahn  im  Kontokorrent  sofort  mit  dem  Betrage  der 

Fracht  und  der  sonstigen  Forderungen,  soweit  dieselben  zur  Zeit  der  Üebergabe  des 

Gutes  aus  dem  Frachtbriefe  sich  ergeben,  zu  belasten,  vorbehaltlich  der  endgültigen 

Abrechnung  nach  Mafsgabe  des  ersten  Absatzes  diese.«  Artikels. 

Art.  24. 

Abliefe  rungs  Hindernisse. 

Bei  Ablieferungshindernissen  hat  die  Ablieferungsstation  den  Absender  durch 

Vermittlung  der  Versandstation  von  der  Ursache  des  Hindernisses  unverzüglich  in 
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Kenutnifs  zu  st  tzon.  Sie  darf  in  keinem  Kalle  ohne  ausdrückliche«  Einverständnis 

des  Absender»  das  Gut  zurücksenden. 

Inzwischen  soll  das  Gut  auf  Kosten  und  Gefahr  des  Absenders  vou  der  Bahn- 

Verwaltung  entweder  bei  sich  selbst  oder  bei  einem  Dritten  gelagert  werden. 

Güter,  welche  einem  schnellen  Verderben  ausgesetzt  sind,  oder  deren  vermuth- 

lieber  Werth  die  darauf  haftenden  Kosten  nicht  deckt,  müssen,  ohne  Verzug,  —  und 

Güter,  über  welche  weder  der  Versender  noch  der  Empfänger  innerhalb  30  Tagen 

vertilgt  hat,  können  zu  Gunsten  wessen  Rechtens  verkauft  werden.  In  beiden  Fällen 

sind  die  Betheiligten,  und  zwar,  wenn  die  Natur  des  Gutes  es  gestattet,  mindesten« 

H  Tage  im  voraus,  von  der  Anordnuug  des  Verkaufs  zu  benachrichtigen. 

Der  Verkauf  kann  in  den  erstgenannten  zwei  Fällen,  sofern  weder  vom  Em- 

pfänger noch  vom  Absender  oder  einem  Stellvertreter  desselben  ein  amtliches  Ver- 

fahren beantragt  wird,  anfseramtlich  vorgenommen  werden.  Zu  diesem  Verfahren 

ist  von  dem  betreffenden  Angestellten  der  Babnverwaltung  ein  Unbetheiligter  zuzu- 

ziehen und  für  ortsübliche  Bekanntmachung  .Börsenanschlag,  Ausruf  u.  s.  w.)  sn 

sorgen.  D<  r  Verkauf  ist  sodann  in  einem  von  diesen  beiden  Personen  zu  unter- 

zeichnenden Protokolle  zu  konstatiren,  von  welchem  dem  Absender  Abschrift  zu  er- 
t heilen  ist. 

Die  Bahn  Verwaltung  hat  bei  Ausübung  aller  in  diesem  Artikel  ihr  eingeräumten 

Befugnisse  die  vermuthlichen  Interessen  des  Eigenthümers  bestmöglichst  zu  wahren 

und  kann  für  nachweisbare  Fahrlässigkeit  auf  Schadeusersatz  belangt  werden. 

3.  Von  der  Haftpflicht 

Art.  25* 

Feststellung  von  Verlust  und  Beschädigung  des  Gutes. 

In  allen  Verlust-,  Miuderungs-  und  Beschädigungsfällen  haben  die  Eisenbahn- 

verwaltungen sofort  eine  eingehende  Untersuchung  vorzunehmen,  das  Ergebnifs  der- 

selben schriftlich  festzustellen  und  dasselbe  den  Betheiligten  auf  ihr  Verlangen, 

unter  allen  Umständen  aber  der  Versandstation  initzutheilen. 

Wird  insbesondere  eine  Minderung  oder  Beschädigung  des  Gutes  vou  der 

Eisenbahn  entdeckt  oder  vermuthet,  oder  seitens  des  Verfügungsberechtigten  be- 

hauptet, so  hat  die  Eisenbahn  den  Zustand  des  Gutes,  den  Betrag  des  Schadens  and. 

soweit  dies  möglich,  die  Ursache  und  den  Zeitpunkt  der  Minderung  oder  Beschädigung 

ohne  Verzug  protokollarisch  festzustellen.  Eine  protokollarische  Feststellung  h*t 

auch  im  Falle  des  Verlustes  (Art.  33)  stattzufinden. 

In  allen  Fällen,  in  welchen  Uber  den  Zustand  des  Gutes  Streit  entsteht,  hit 

sowohl  die  Bahnverwaltung  als  der  Empfänger  die  Befugnifs,  von  der  am  Ort  der 

gelegenen  Sache  zuständigen  Behörde  Sachverständige  ernennen  und  durch  dies? 

auf  Kosten  des  unrecht  habenden  Theiles  den  Zustand  des  Gutes  feststellen  xai 

begutachten  zu  lassen. 

Auch  kann  in  allen  Streitfällen  die  am  Orte  der  gelegenen  Sache  zuständig« 

Behörde  auf  Gesuch  eines  der  beiden  Theile  verordnen,  dafs  das  Gut  in  einem  öffent- 

lichen Lagerhause  oder  bei  einem  Dritten  auf  Gefahr  und  Kosten  des  unrecht  habenden 

Theiles  niedergelegt  und  dafs  es  (nötigenfalls  nach  Konstatirung  des  Zustande«) 

ganz  oder  zu  einem  entsprechenden  Theile  behufs  Bezahlung  der  Fracht  und  der 

übrigen  darauf  haftenden  Forderungen  verkauft  werde.  Solange  der  Verkauf  nicht 

vollzogen  ist,  kann  er  durch  Bezahlung,  bezw.  Deposition  aller  angeblich  auf  dta 

«rute  haftenden  Forderungen  (vergl.  Art.  21  abgewendet  werden. 
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Art.  26. 

Aktivlegitimation  in  streitigen  Fällen. 

Zur  gerichtlichen  Geltendmachung  der  aus  dem  Eisenbahnfrachtvertrage  gegen- 

über der  Eisenbahn  entspringenden  Rechte  ist  nur  derjenige  befugt,  welchem  das 

Verfügungsrecht  über  das  Frachtgut  zusteht. 

Vermag  der  Absender  das  Duplikat  des  Frachtbriefes  oder  den  Annahmeschein 

nicht  vorzuzeigen,  so  kann  er  seinen  Anspruch  nur  mit  Zustimmung  des  Empfängers 

geltend  raachen. 

Art.  27. 

Haftung  mehrerer  Eisenbahnen. 

Diejenige  Bahn,  welche  das  Gut  mit  dem  Frachtbriefe  zur  Beförderung  an- 

genommen hat,  haftet  für  die  Ausführung  des  Transportes  auch  auf  den  folgenden 

Bahnen  der  Beförderungsstrecke  bis  zur  Ablieferung. 

Jede  nachfolgende  Bahn  tritt  dadurch,  dafs  sie  das  Gut  mit  dem  ursprüng- 

lichen Frachtbriefe  Ubernimmt,  nach  Mafsgabe  des  letzteren  in  den  Frachtvertrag 

ein  und  übernimmt  die  selbständige  Verpflichtung,  den  Transport  nach  Inhalt  des 

Frachtbriefes  auszuführen. 

Die  Ansprüche  aus  dem  Frachtvertrage  können  jedoch  —  unbeschadet  des 

Rückgriffs  der  Bahnen  gegeneinander  —  im  Wege  der  Klage  nur  gegen  die  erste 

Bahn  oder  gegen  diejenige,  welche  das  Gut  zuletzt  mit  dem  Frachtbriefe  über- 

nommen hat.  oder  gegen  diejenige  Bahn  gerichtet  werden,  auf  deren  Betriebsstrecke 

der  Schaden  sich  ereignet  hat.  Tnter  den  bezeichneten  Bahnen  steht  dem  Kläger 

die  Wahl  zu. 

Für  diese  Klagen  sind  die  Gerichte  des  Ortes  zuständig,  wo  die  beklagte  Bahn 

Domizil  hat. 

Das  Wahlrecht  unter  den  im  dritten  Absätze  erwähnten  Bahnen  erlischt  mit 

der  Erhebung  der  Klage. 

Art.  28. 

Widerklage,  Einrede. 

Im  Wege  der  Widerklage  oder  der  Einrede  können  Ansprüche  aus  dem  Fracht- 

vertrage auch  gegen  eine  andere  als  die  im  Art.  27,  Abs.  3  bezeichneten  Bahnen 

geltend  gemacht  werden,  wenn  die  Klage  sich  auf  denselben  Frachtvertrag  gründet. 

Art.  29. 

Haftung  der  Bahnen  für  ihre  Leute. 

Die  Eisenbahn  haftet  tür  ihre  Leute  und  für  andere  Personen,  deren  sie  sich 

bei  Ausführung  des  von  ihr  übernommenen  Transportes  bedient. 

Art.  30. 

Haftung  für  Verlust  und  Beschädigung  im  allgemeinen. 

Die  Eisenbahn  haftet  nach  Mafsgabe  der  in  den  folgenden  Artikeln  enthaltenen 

näheren  Bestimmungen  für  den  Schaden,  welcher  durch  Verlust,  Hinderung  oder  Be- 

schädigung des  Gutes  seit  der  Annahme  zur  Beförderung  bis  zur  Ablieferung  ent- 

standen ist,  sofern  sie  nicht  zu  beweisen  vermag,  dafs  der  Schaden  durch  ein  Ver- 

schulden des  Verfügungsberechtigten  oder  eine  nicht  von  der  Eisenbahn  verschnl- 
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dete  Anweisung  desselbeu,  durch  die  natürliche  Beschaffenheit  des  Gutes  (namentlich 

durch  inneren  Verderb,  Schwinden,  gewöhnliche  Leckage),  oder  durch  höhere  Gewalt 

herbeigeführt  worden  ist.' 

Ist  auf  dem  Frachtbrief  als  Ort  der  Ablieferung  eiu  nicht  an  der  Eisenbahn 

liegender  Ort  bezeichnet,  so  besteht  die  Haftpflicht  der  Eisenbahn  auf  Grund  diese* 

Gesetzes  nur  für  den  Transport  bis  zur  Empfangsstation.  In  Bezug  auf  die  Weiter- 

beförderung treten  nur  die  Verpflichtungen  des  Spediteurs  ein,  sofern  nicht  die  Eisen- 

bahn selbst  Trausporteinrichtungen  getroffen  hat.  in  welchem  Fall  sie  auch  für  den 

Transport  dorthin  als  Frachtführer  haftet. 

Handelt  es  sich  um  Sendungen,  welche  nach  dem  Ausland  bestimmt  oder  im 

Ausland  aufgegeben  worden  sind,  ohne  dafs  dieselben  den  bestehenden  internationalen 

Vereinbarungen  unterworfen  wären,  und  ist  der  Schaden  auf  der  ausländischen  Bahn 

entstanden,  so  wird  die  Haftbarkeit  der  schweizerischen  Verwaltung  aufgehoben,  be- 

ziehungsweise auf  denjenigen  Betrag  beschränkt,  für  welchen  die  auswärtige,  den 

Schaden  verursachende  Anstalt  nach  dem  für  sie  mafsgebeuden  Gesetze  einzustehen 

hätte,  soferu  die  schweizerische  Bahn  folgenden  zweifachen  Beweis  zu  leisten  vermag: 

1.  Dafs  der  Unfall  oder  Fehler  erst  nach  der  Uebergabe  an  eine  ausländische 

Eisenbahu,  oder  vor  der  Uebergabe  von  einer  ausländischen  Eiseubahn  vor- 

gekommen ist,  und 

2.  dafs  nach  den  Gesetzen  und  verbindlichen  Reglements,  unter  welchen  die 

ausländische  Balm  steht,  von  dieser  keine  Schadloshaltung  oder  nur  eine 

geringere  verlangt  werden  kann,  als  diejenige  ist,  welche  nach  dem  gegen- 

wärtigen Gesetz  zu  bezahlen  wäre. 

Art  AI. 

Beschränkung  der  Haftpflicht  bei  besonderen  Gefahren. 

Die  Eisenbahn  haftet  nicht: 

1.  in  Ansehung  der  Güter,  welche  nach  der  Bestimmung  des  Tarife»  oder  nach 

Vereinbarung  mit  dem  Absender  in  offen  gebauten  Wagen  transportirt 
werden. 

für  den  Schaden,  welcher  aus  der  mit  dieser  Transportart  verbundenen 

Gefahr  entstanden  ist: 

2.  in  Ansehung  der  Güter,  welche,  obgleich  ihre  Natur  eiue  Verpackung  lom 

Schutze  gegen  Verlust,  Minderung  oder  Beschädigung  auf  dem  Transport 

erfordert,  nach  Erklärung  des  Absenders  auf  dem  Frachtbriefe  (Art.  9)  un- 

verpackt oder  mit  mangelhafter  Verpackung  aufgegeben  sind, 

für  den  Schaden,  welcher  aus  der  mit  dem  Mangel  oder  mit  der  mangel- 

haften Beschaffenheit  der  Verpackung  verbundenen  Gefahr  entstanden  ist 

3.  in  Ansehung  derjenigen  Güter,  deren  Auf-  und  Abladen,  nach  Bestimmuni 

des  Tarifes  oder  nach  besonderer  Vereinbarung  mit  dem  Absender,  von  den- 
selben bezw.  dem  Empfänger  besorgt  wird. 

für  den  Schaden,  welcher  aus  der  mit  dem  Auf-  und  Abtaden  oder  mit 

mangelhafter  Verladung  verbundeneu  Gefahr  entstauden  ist: 

4.  in  Ansehung  der  Güter,  welche  vermöge  ihrer  eigenthümlicheu  natürlichen 

Beschaffenheit  der  besonderen  Gefahr  ausgesetzt  sind,  Verlust,  Mindernd 

oder  Beschädigung,  namentlich  Bruch,  Rost,  inneren  Verderb,  aufeergewöbn- 
liehe  Leckage,  Austrocknuug  und  Verstreuung  zu  erleiden, 

für  den  Schaden,  welcher  au*  dieser  Gefahr  entstanden  ist: 
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5.  in  Ansehung  lebender  Thiere, 

für  den  Schaden,  welcher  aas  der  mit  der  Beförderung  dieser  Thiere  für 

dieselben  verbundenen  besonderen  Gefahr  entstanden  ist; 

in  Ansehung  derjenigen  Güter,  einschliefslich  der  Thiere,  welchen  nach  der 

Bestimmung  des  Tarifs  oder  nach  besonderer  Vereinbarung  mit  dem  Ab- 

sender ein  Begleiter  beizugeben  ist, 

für  den  Schaden,  welcher  aus  der  Gefahr  entstanden  ist,  deren  Ab  wen- 

dung  durch  die  Begleitung  bezweckt  wird. 

Art.  32. 

Beschränkung  der  Haftpflicht  bei  Gewichtsverlusten. 

In  Ansehung  derjenigen  Güter,  welche  nach  ihrer  natürlichen  Beschaffenheit 

bei  dem  Transporte  regelmäßig  einen  VerluBt  an  Gewicht  erleiden,  ist  die  Haftpflicht 

der  Eisenbahn  für  Gewichtsverluste  bis  zu  dem  aus  dem  Transportreglement  sich 

ergebenden  Normalsatze  ausgeschlossen. 

Dieser  Satz  wird,  im  Falle  mehrere  Stücke  auf  einem  und  demselben  Fracht- 

brief befördert  worden  sind,  für  jedes  Stück  besonders  berechnet,  wenn  das  Gewicht 

der  einzelnen  Stücke  im  Frachtbriefe  verzeichnet  oder  sonst  erweislich  ist. 

Diese  Beschränkung  der  Haftpflicht  tritt  nicht  ein,  insoweit  nachgewiesen 

wird,  dafs  der  Verlusf  nach  den  Umständen  des  Falles  nicht  in  Folge  der  natür- 

lichen Beschaffenheit  des  Gutes  entstanden  ist,  oder  dafs  der  angenommene  Prozent- 

satz dieser  Beschaffenheit  oder  den  sonstigen  Umständen  des  Falles  nicht  entspricht. 

Bei  gänzlichem  Verlust  des  Gutes  findet  ein  Abzug  für  Gewichtsverlust 

nicht  statt. 

Art.  33. 

Vermuthung  für  den  Verlust  des  Gutes. 

Der  zur  Klage  Berechtigte  kann  das  Gut  ohne  weiteren  Nachweis  als  in  Ver- 

lust gerathen  betrachten,  wenn  sich  dessen  Ablieferung  um  mehr  als  30  Tage  nach 

Ablauf  der  Lieferfrist  (Art.  14)  verzögert. 

Art.  34. 

Höhe  des  Schadensersatzes  bei  Verlust  des  Gutes. 

Wenn  auf  Grund  der  vorhergehenden  Artikel  von  der  Eisenbahn  für  gänzlichen 

u<ier  theilweisen  Verlust  des  Gutes  Ersatz  geleistet  werden  mufs,  so  ist  der  gemeine 

Handelswerth,  in  dessen  Ermanglung  der  gemeine  Werth  zu  ersetzen,  welchen  das 

Gut  derselben  Art  und  Beschaffenheit  am  Versandorte  zu  der  Zeit  hatte,  zu  welcher 

das  Gut  zur  Beförderung  angenommen  worden  ist.  Dazu  kommt  die  Erstattung 

dessen,  was  an  Zöllen  und  sonstigen  Kosten,  sowie  au  Fracht  etwa  bereits  bezahlt 

worden  ist. 

Art.  36. 

Höhe  des  Schadensersatzes  bei  Ausnahme-  (Spezial-)Tarifen. 

Es  ist  den  Eisenbahnen  gestattet,  besondere  Bedingungen  t.Spezial-  f Aus- 

nahme-] Tarife)  mit  Festsetzung  eines  im  Falle  des  Verlustes,  der  Minderung  oder 

Beschädigung  zn  ersetzenden  Maximalbetrages  zu  veröffentlichen,  sofern  diese  Tarife 

eine  Preisermäfsigung  für  den  ganzen  Transport  gegenüber  den  gewöhnlichen  Tarifen 

jeder  Eisenhahn  enthalten  uud  der  gleiche  Maximalbetrag  auf  die  ganze  Transport- 
strecke Anwendung  findet. 
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Art.  36. 

Wiederauffinden  des  Gutes. 

Der  Entschädigungsberechtigte  kann,  wenn  er  die  Entschädigung  für  das  in 

Verlust  gerathene  Gut  in  Empfang  nimmt,  in  der  Quittung  den  Vorbehalt  machen, 

dafs  er  für  den  Fall,  als  das  Gut  binnen  vier  Monaten  nach  Ablauf  der  Liefertrist 

wieder  aufgefunden  wird,  hiervon  seitens  der  Eisenbahnverwaltung  sofort  benach- 

richtigt werde. 

In  diesem  Fall  kann  der  Entschädigungsberechtigte  innerhalb  SO  Tagen  nach 

erhaltener  Nachricht  verlangen,  dafs  ihm  das  Gut  nach  seiner  Wahl  an  den  Versand- 

oder  an  den  im  Frachtbriefe  angegebenen  Bestimmungsort  kostenfrei  gegen  Rück- 

erstattung der  ihm  bezahlten  Entschädigung  ausgeliefert  werde. 

Wenn  der  im  ersten  Absatz  erwähnte  Vorbehalt  nicht  gemacht  worden  ist. 

oder  wenn  der  Entschadigungsberechtigte  in  der  im  zweiten  Absätze  bezeichneten 

dreifsigtägigen  Frist  das  dort  vorgesehene  Begehren  nicht  gestellt  hat,  oder  eudlieh. 

wenn  das  Gut  erst  nach  4  Monaten  nach  Ablauf  der  Lieferfrist  wieder  aufgefunden 

wird,  so  kann  die  Eisenbahn  über  das  wieder  aufgefundene  Gut  verfügen. 

Art.  37.  # 

Höhe  des  Schadensersatzes  bei  Beschädigung  des  Gutes. 

Im  Falle  der  Beschädigung  hat  die  Eisenbahn  den  ganzen  Betrag  des  Minder- 

werthes  des  Gutes  zu  bezahlen.  Im  Falle  die  Beförderung  nach  einem  Spezia!- 

( Ausnahme-)  Tarife  im  Sinne  des  Art.  36  stattgefunden  hat,  wird  der  zu  bezahlend" 

Schadensbetrag  verhältnifsmäfsig  reduzirt. 

Ist  in  dem  Frachtbriefe  eine  Bemerkung  über  die  Aufgabe  des  Frachtgutes  in 

beschädigtem  Zustande  uicht  enthalten  oder  erst  nach  Uebernahme  des  Gutes  und 

Unterzeichnung  des  Frachtbriefes  ohne  Zuziehung  des  Absenders  oder  seines  Beauf- 

tragten einseitig  von  der  Bahnverwaltung  beigefügt  worden,  so  ist,  vorbehaltlich  der 

Bestimmung  in  Art.  8T  Abs.  4,  bei  jeder  nachher  konstatirten  Beschädigung  zu  ver- 
muthen,  dafs  sie  erst  nach  Uebernahme  des  Gutes  entstanden  sei. 

Ergiebt  sich  bei  Nachmessung,  Nach  wägung  oder  Nachzählung  während  <lt* 

Transportes  oder  nach  Beendigung  desselben  eine  geringere  als  die  im  Frachtbriet 

angegebene  Quantität,  so  ist  zu  vermuthen,  dafs  das  im  Frachtbrief  angegebene 

gröfsere  Quantum  übergeben  sei  und  die  Minderung  erst  auf  dem  Transport  statt- 
gefunden habe,  vorbehaltlich  der  Bestimmung  in  Art.  8,  Abs.  4. 

Findet  sich  eine  Bemerkung  über  Aufgabe  des  Gutes  in  beschädigtem  Zu- 

stande zwar  auf  dem  Frachtbriefe,  aber  nicht  auf  dem  Frachtbriefduplikate  oder  dem 

Annahmeschein  Art.  8),  oder  findet  sich  auf  dem  Frachtbriefe  eine  geringere  Qiuui- 

titätsangabe  als  im  Duplikate  oder  im  Annahmeschein,  so  ist  zu  vermuthen,  dafs  di* 

fragliche  Bemerkung  erst  nach  Uebergabe  des  Gutes  und  Unterzeichnung  de« 

Frachtbriefes  einseitig  hinzugefügt  worden,  bezw.  dafs  die  höhere  Quantitätsangat»; 

im  Frachtbriefduplikat  oder  Annahmeschein  die  richtige  sei. 

Wenn  der  Verschlufs  und  die  Verpackung  des  Frachtstückes  bei  der  Aushän- 

digung äufserlich  unverletzt  und  zugleich  das  Gewicht  mit  dem  bei  der  Einlieferun* 

ermittelten  übereinstimmend  befunden  wird,  so  ist  zu  vermuthen,  dafs  das,  was  bei 

der  Eröffnung  an  dem  angegebeneu  Inhalt  fehlt,  schon  bei  der  Aufgabe  gefehlt  habe. 
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Art.  38. 

Deklaration  des  Interesses  an  der  Lieferung. 

Hat  eine  Deklaration  des  Interesses  an  der  Lieferung  stattgefunden,  so  kann 

dem  Berechtigten  im  Falle  des  Verlustes,  der  Minderung  oder  der  Beschädigung 

aulser  der  durch  den  Art, 34  und  bezw.  durch  den  Art.  37  festgesetzten  Entschädigung, 

noch  ein  weiterer  Schadensersatz  bis  zur  Höhe  des  in  der  Deklaration  festgesetzten 

Betrages  zugesprochen  werden.  Das  Vorhandensein  und  die  Höhe  dieses  weiteren 

Schadens  hat  der  Berechtigte  zu  erweisen. 

Im  Transportreglement  wird  der  Höchstbetrag  des  Frachtzuschlags  fest- 

gesetzt, welchen  der  Absender  im  Falle  einer  Deklaration  des  Interesses  an  der  Lie- 

ferung zu  zahlen  hat. 

Art.  3;>. 

Haftung  für  Versäumung  der  Lieferfrist. 

I>ie  Eisenbahn  haftet  für  den  Schaden,  welcher  durch  Versäumung  der  Liefer- 

frist (Art.  14)  entstanden  ist,  soferu  sie  nicht  beweist,  dafs  die  Verspätung  von 

einem  Ereignisse  herrührt,  welches  sie  weder  herbeigeführt  hat,  noch  abzuwenden 
vermochte. 

Art.  40. 

Höhe  des  Schadensersatzes  bei  Versäumuug  der  Lieferfrist. 

Im  Falle  der  Versäumung  der  Lieferfrist  köuncn  ohne  Nachweis  eines  Schadens 

folgende  Vergütungen  beansprucht  werden: 

ai  '/.,  der  Fracht  bei  einer  Verspätung  bis  einschließlich  V4  der  Lieferfrist; 

b)  die  Hälfte  der  Fracht  bei  jeder  Verspätung  von  V*  bis  einschliefslich  der 

Hälfte  der  Lieferfrist: 

e)  die  ganze  Fracht  bei  jeder  Verspätung  über  die  Hälfte  der  Lieferfrist. 

Wird  der  Nachweis  eines  Schaden«  erbracht,  so  kann  der  Betrag  des  Schadens 

beansprucht  werden:  in  keinem  Falle  aber  mehr  als  der  Werth  des  Gutes. 

Hat  eine  Deklaration  des  Interesses  stattgefunden,  so  können  ohne  Nachweis 

eines  Schadens  folgende  Vergütungen  beansprucht  werden: 

a)  die  Hälfte  der  Fracht  bei  jeder  Verspätung  bis  einschliefslich  \4  der 

Lieferfrist; 

b)  die  ganze  Fracht  bei  jeder  Verspätung  über  1/j  der  Lieferfrist. 

Wird  der  Nachweis  eines  Schadens  erbracht,  so  kanu  der  Betrag  des  Schadens 

beansprucht  werden.  Die  Vergütung  darf  aber  den  deklarirteu  Betrag  des  Interesses 

nicht,  übersteigen. 

Art.  41. 

Schadensersatz  in  Folge  von  Arglist  oder  grober  Fahrlässigkeit. 

Die  Vergütung  des  vollen  Schadens  kann  in  allen  Fällen  gefordert  werden, 

wenn  derselbe  in  Folge  der  Arglist  oder  der  groben  Fahrlässigkeit  der  Eisenbahn 

entstunden  ist. 

Art.  42. 

Verzinsung  der  Entschädigungsbeträge. 

Der  Fordernngsberechtigte  kann  6  pCt.  Zinsen  der  als  Entschädigung  fest- 

gesetzten Summe  verlangen.  Diese  Zinsen  laufen  von  dem  Tage,  an  welchem  das 

Entschädigungsbegehren  gestellt  wird. 
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Art.  48. 

Ansschlufs  der  Haftung. 

Wenn  Gegenstände,  welche  vem  Transport  ausgeschlossen  oder  zu  demselben 

nur  bedingungsweise  zugelassen  sind,  unter  unrichtiger  oder  ungenauer  Deklaration 

zur  Beförderung  aufgegeben,  oder  wenn  die  für  dieselben  vorgesehenen  Sicherheits- 

vorschriften vom  Absender  aufser  Acht  gelassen  werden,  so  ist  jede  Haftpflicht  d?r 

Eisenbahn  auf  Grund  des  Frachtvertrages  ausgeschlossen. 

Art.  44. 

Ansprüche  nach  Zahlung  der  Fracht  und  Annahme  des  Gutes 

Ist  die  Fracht  nebst  den  sonst  auf  dem  Gute  haftenden  Forderungen  bezahlt 

und  das  Gut  angenommen,  so  sind  alle  Ansprüche  gegen  die  Eisenbahn  aus  >\cm 

Frachtvertrage  erloschen. 

Hiervon  sind  jedoch  ausgenommen: 

1.  Entschädigungsansprüche,  bei  welchen  der  Berechtigte  nachweisen  kann, 

dafs  der  Schaden  durch  Arglist  oder  grobe  Fahrlässigkeit  der  Eisenbau 

herbeigeführt  worden  ist; 

2.  Entschädigungsansprüche  wegen  Verspätung,  wenn  die  Reklamation 

spätestens  am  siebenten  Tage,  den  Tag  der  Annahme  nicht  mitgerechnet, 

bei  einer  der  nach  Art.  27,  Abs.  3  in  Anspruch  zu  nehmenden  Eisenbahn- n 
angebracht  wird; 

3.  Entschädigungsansprüche  wegen  solcher  Mängel,  deren  Feststellung  gemäi« 

Art.  25  vor  der  Annahme  des  Gutes  durch  den  Empfänger  erfolgt  ist,  oder 

deren  Feststellung  nach  Art.  25  hätte  erfolgen  sollen  und  durch  Verschulden 

der  Eisenbahn  unterblieben  ist; 

4-  Entschädigungsansprüche  wegen  äufserlich  nicht  erkennbarer  Mängel,  derm 

Feststellung  nach  der  Annahme  erfolgt  ist,  jedoch  nur  unter  nachstehenden 
Voraussetzungen: 

a)  es  mufs  unmittelbar  uach  der  Entdeckung  des  Schadens  und  spätestens 

sieben  Tage  nach  der  Empfangnahme  des  Gutes  der  Antrag  auf  Fest- 

stellung gemäfs  Art.  25  bei  der  Eisenbahn  oder  dem  zuständigen  Gerichte 
angebracht  werden; 

b)  der  Berechtigte  mufs  beweisen,  dafs  der  Mangel  während  der  Z  it 

zwischen  der  Annahme  zur  Beförderung  und  der  Ablieferung  ent- 
standen ist. 

War  indessen  die  Feststellung  des  Zustande*  des  Gutes  durch  den 

Empfänger  auf  der  Empfangsstation  möglich  und  hat  die  Eisenbahn  sich 

bereit  erklärt,  dieselbe  dort  vorzunehmen,  so  findet  die  Bestimmung  unter 

No.  4  keine  Anwendung. 

Es  steht  dem  Empfänger  frei,  die  Annahme  des  Gutes,  auch  nach  Annahme 

des  Frachtbriefes  und  Bezahlung  der  Fracht,  insolange  zn  verweigern,  als  nicht 

seinem  Antrage  auf  Feststellung  der  von  ihm  behaupteten  Mängel  stattgegeben  i?t. 

Vorbehalte  bei  der  Annahme  des  Gutes  sind  wirkungslos,  sofern  sie  nicht  unter  Zu- 
stimmung der  Eisenbahn  erfolgt  sind. 

Wenn  von  mehreren  auf  dem  Frachtbriefe  verzeichneten  Gegenständen  einzelne 

bei  der  Ablieferung  fehlen,  so  kann  der  Empfänger  in  der  Empfangsbescheinigung 

(Art.  16)  die  nicht  abgelieferten  Gegenstände  unter  spezieller  Bezeichnung  derselben 
ausschliefen. 
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Alle  in  diesem  Artikel  erwähnten  Entschädigungsansprüche  müssen  schriftlich 

erhoben  werden. 

Art.  46. 

Verjährung. 

Entschädigunggforderungen  wegen  Verlustes,  Minderung,  Beschädigung  oder 

Verspätung,  insofern  sie  nicht  durch  Anerkenntnis  der  Eisenbahn,  Vergleich  oder 

gerichtliches  Urtheil  festgestellt  sind,  verjähren  in  einem  Jahre  und  im  Falle  des 

Art.  44,  No.  1  in  drei  J Ähren. 

Die  Verjährung  beginnt  im  Falle  der  Beschädigung  oder  Hinderung  an  dein 

Tage,  an  welchem  die  Ablieferung  stattgefunden  hat,  im  Falle  des  gänzlichen  Ver- 

lustes eines  Frachtstückes  oder  der  Verspätung  an  dem  Tage,  an  welchem  die  Liefer- 

frist abgelaufen  ist. 

Diese  Verjährung  wird  nicht  allein  durch  Anstellung  der  Klage,  sondern  auch 

durch  die  schriftliche  Anbringung  der  Reklamation,  sowohl  des  Absenders  als  des 

Empfängers,  unterbrochen,  in  der  Meinung,  dafs,  solange  die  Reklamation  unerledigt 

bleibt,  überhaupt  kein  Ablauf  der  Verjährung  stattfinden  könne. 

Ergeht  hierauf  eine  abschlägige  Bescheidung  und  werden  zugleich  die  der 

Bahnverwaltnng  anvertrauten  Beweismittel  (z.  B.  Frachtbriefe,  Verbalprozesse)  behufs 

wirksamer  Anhebung  des  Prozesse»  zurückgegeben,  so  beginnt  vom  Empfange  der- 

selben eine  neue  einjährige  Verjährung  der  Klage,  welche  durch  eine  neue  Rekla- 

mation gegen  jenen  Bescheid  nicht  unterbrochen  wird. 

Schriftlich  angebrachte  Reklamationen  sollen  von  den  Eisenbahnen  in  allen 

Fällen  beförderlich  behandelt  und  beantwortet  werden. 

Art.  4<i. 

Beschränkung  der  Widerklage  und  Einreden. 

Ansprüche,  welche  nach  den  Bestimmungen  der  Art.  44  und  45  erloschen  oder 

verjährt  sind,  können  auch  nicht  im  Wege  einer  Widerklage  oder  einer  Einrede  gel- 

tend gemacht  werden. 

4.  Von  dem  Rückgriff  der  Bahnen  unter  sich. 

Art.  47. 

Voraussetzungen  des  Rückgriffsrechtes. 

Derjenigen  Eisenbahn,  welche  auf  Grund  der  Bestimmungen  dieses  Gesetzes 

Entachädigung  geleistet  hat,  steht  der  Rückgriff  gegen  die  am  Transporte  be- 

theiligten Bahnen  nach  Malsgabe  folgender  Bestimmungen  zu: 

1.  Diejenige  Eisenbahn,  welche  den  Schaden  allein  verschuldet  hat,  haftet  für 
denselben  ausschliefslich. 

2.  Haben  mehrere  Bahnen  den  Schaden  verschuldet,  so  haftet  jede  Bahn  für 

den  von  ihr  verschuldeten  Schaden.  Ist  eine  solche  Unterscheidung  nach 

den  Umständen  des  Falles  nicht  möglich,  so  werden  die  Antheile  der  schuld- 

tragenden Bahnen  am  Schadensersatze  uach  den  Grundsätzen  der  folgenden 
Nummer  3  festgesetzt. 

3.  Ist  ein  Verschulden  einer  oder  mehrerer  Bahnen  als  Ursache  des  Schadens 

nicht  nachweisbar,  so  haften  die  sammt liehen  am  Transport  betheiligten 
Bahnen,  mit  Ausnahme  derjenigen,  welche  beweisen,  dafs  der  Schaden  auf 
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ihrer  Strecke  nicht  entstanden  ist.  nach  Verhältnifs  der  reinen  Fracht,  welche 

jede  derselben  nach  dem  Tarife  im  Falle  der  ordnungsmäTsigen  Ausführung 

des  Transportes  bezogen  hätte. 

Im  Falle  der  Zahlungsunfähigkeit  einer  der  in  diesem  Artikel  bezeichneten 

Eisenbahnen  wird  der  Schaden,  der  hieraus  für  die  Eisenbahn  entsteht,  welche  den 

Schadensersatz  geleistet  hat,  unter  alle  Eisenbahnen,  welche  an  dem  Transport  theil- 

genommen  haben,  nach  Verhältnifs  der  reinen  Fracht  vertheilt. 

Art.  4K. 

Rückgriff  bei  Versänmung  der  Lieferfrist. 

Die  Vorschriften  des  Art.  47  finden  auch  auf  die  Fälle  der  Versäumung  der 

Lieferfrist  Anwendung.  Für  Versäumung  der  Lieferfrist  haften  mehrere  schuld- 

tragende Verwaltungen  nach  Verhältnifs  der  Zeitdauer  der  auf  ihren  Bahnstrecken 

vorgekommenen  Versäumnifs. 

Die  Vertheilung  der  Lieferfrist  unter  den  einzelnen  an  einem  Trausporte  be- 

theiligten Eisenbahnen  richtet  sich,  in  Ermanglung  anderweitiger  Vereinbarongen, 

nach  den  im  Transportreglement  festgestellten  Normen. 

Art.  45*. 

Anschlufs  der  So  l  idarhaft  im  Rückgriffs  verfahren. 

Eine  Solidarhaft  mehrerer  am  Transporte  betheiligter  Bahnen  findet  für  den 

Rückgriff  nicht  statt. 

Art.  50. 

Bedeutung  der  Entscheidung  im  Entschädigungsprozel's. 

Für  den  im  Wege  des  Rückgriffs  geltend  zu  machenden  Anspruch  der  Eisen- 

bahnen untereinander  ist  die  im  Entschädigungsprozefs  gegen  die  rückgriffnehmende 

Bahn  ergangene  endgültige  Entscheidung  hinsichtlich  der  Verbindlichkeit  zum 

Schadensersatz  und  der  Höhe  der  Entschädigung  mafsgebend,  sofern  den  im  Rück- 

griffswege in  Anspruch  zu  nehmenden  Bahnen  der  Streit  in  gehöriger  Form  ver- 

kündet ist  und  dieselben  in  der  Lage  sich  befanden,  in  dem  Prozesse  zu  inter- 

veniren.  Die  Frist  für  diese  Intervention  wird  von  dem  Richter  der  Hauptsache 

nach  den  Umständen  des  Falles  und  so  kurz  als  möglich  bestimmt. 

Art.  51. 

Einheitliches  Verfahren. 

Insoweit  nicht  eine  gütliche  Einigung  erfolgt  ist,  sind  sämratliche  betheiligt« 

Bahnen  in  einer  und  derselben  Klage  zu  belangen,  widrigenfalls  das  Recht  des  Rück- 

griffs gegen  die  nicht  belangten  Bahnen  erlischt. 

Der  Richter  hat  in  einem  und  demselben  Verfahren  zu  entscheiden.  Den  Be- 

klagten steht  ein  weiterer  Rückgriff  nicht  zu. 

Art.  52. 

Unzulässigkeit  der  Verbindung  von  Rückgriffs-  und  Entschädigungs- 
verfahren. 

Die  Verbindung  des  Rückgriffsverfahrens  mit  dem  Entschädigungsverfahren  ist 
unzulässig. 
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Art.  53. 

Gerichtszuständigkeit. 

Für  alle  Rüokgriftsansprüche  ist  der  Richter  des  Wohnsitzes  der  Balm,  gegen 

welche  der  Rückgriff  erhoben  wird,  ausschliefslich  zustandig. 

Ist  die  Klage  gegen  mehrere  Bahnen  zu  erheben,  so  steht  der  klagenden  Bahn 

die  Wahl  unter  den  nach  Mafagabe  des  ersten  Absatzes  dieses  Artikels  zuständigen 
Richtern  zu. 

Art.  51. 

Vorbehalt  besonderer  Vereinbarungen. 

Die  Befugnifs  der  Eisenbahneu,  über  den  Rückgriff  im  voraus  oder  im  eiuzelnen 

Fall  andere  Vereinbarungen  zu  treffen,  wird  durch  die  vorstehenden  Bestimmungen 
nicht  berührt. 

Art.  55. 

Prozeßverfahren. 

Soweit  nicht  durch  das  gegenwärtige  Gesetz  andere  Bestimmungen  getroffen 

sind,  richtet  sich  das  Verfahren  nach  deu  Gesetzeu  des  Prozefsrichters. 

5.  Prozefekosten. 

Art.  50. 

Proze  fskosten. 

Eine  Sicherstellung  für  die  Prozefskosten  kann  bei  Klagen,  welche  auf  Grund 

des  Frachtvertrages  erhoben  werden,  überall  nicht  gefordert  werden. 

6.  Höhere  Gewalt. 

Art.  57. 

Höhere  Gewalt. 

Als  höhere  Gewalt  (unabwendbarer  Zufall,  force  majeure,  eas  fortuiti  im  Sinne 

des  Gesetzes  können  nicht  geltend  gemacht  werden  Unfälle,  welche  herbeigeführt 

worden  sind: 

1.  durch  irgend  welche  Versehen  oder  Vergehen  der  Beamten  oder  Angestellten, 

auch  wenn  dieselben  nicht  schon  unter  dem  im  Art,  Ü9  angegebenen  Ge- 

sichtspunkte von  der  Transportanstalt  zu  vertreten  sind: 

y.  durch  Versehen  oder  Vergehen  der  in  andern  als  für  den  Transport  für 

Passagiere  bestimmten  Wagen  zugelassenen  Personen; 

3.  durch  die  gefährdenden  Eigenschaften  oder  die  mangelhafte  Verpackung 

trausportirter  Gegenstände : 

4.  durch  fehlerhafte,  den  allgemeinen  Anforderungen  der  Technik  nicht  ent- 

sprechende Einrichtung  des  Baues  oder  Betriebes  der  Anstalt; 

5.  durch  mangelhaften  Zustand  der  Anstalt  selbst  oder  ihrer  Betriebsmittel; 

6.  durch  Nichtbefolgung  oder  ungehörige  Befolgung  von  Vorsichtsmafsregelu 

oder  Vorkehrungen,  die  durch  allgemeine  polizeiliche  Anordnungen  oder 

spezielle  Konzessionsbestimmungen  der  Anstalt  zur  Pflicht  gemacht  sind. 
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C.  Besondere  Bestimmungen  für  den  Personen-  und  Gepäckverkehr. 

Art.  58. 

Haftpflicht  bei  Tödtungen  und  körperlichen  Verletzungen. 

Wenn  beim  Betriebe  einer  Eisenbahn-  oder  Dampfschiffahrtnnternehmung  ein 

Mensch  getödtet  oder  körperlich  verletzt  wird,  so  haftet  die  Transportanstalt  für  den 

dadnrch  entstandenen  .Schaden,  gemäfs  den  Bestimmungen  des  Bundesgesetze*,  betr. 

die  Haftpflicht,  vom  1.  Heumonat  1H7.">. 

Art.  69. 

Haftpflicht  bei  Verspätuugeu. 

Ueber  die  Entschädigungsansprüche  bei  verspäteter  Abfahrt  oder  Ankunft  der 

Babnzüge  gelten  folgende  Bestimmungen: 

1.  Verspätet  sich  der  Abgang  des  Zuges,  für  welchen  der  Reisende  sein  Bill« 

gelöst  hat,  um  mehr  als  eine  halbe  Stunde,  so  ist  der  Reisende  befngt, 

Rückzahlung  des  Fahrpreises  gegen  Rückgabe  des  Billets  zu  verlangen: 

2.  Reisende  mit  direkten  Billets,  welche  infolge  Verspätung  der  Bahn  den 

Anschlufs  verfehlen,  können  ohne  Nachzahlung  die  Weiterbeförderung  mit 

dem  nächsten  Zuge  verlangen.  Die  Unternehmung  ist  gehalten,  ihnen  nene 

Billets  in  Ersetzung  der  früheren  zu  verschaffen,  wenn  solche  für  die  Fort- 
setzung der  Reise  uöthig  sind; 

3.  Reisende,  welche  in  reglementarischer  Zeit  ihr  Billet  gelöst  haben,  aber  in 

Folge  verfrühten  Abganges  des  Zuges  nicht  befördert  worden  sind,  hahen 

ebenfalls  Anspruch  auf  die  in  Ziffer  1  bezw.  2  festgesetzten  Rechte: 

4.  Reisenden  mit  direkten  Billets,  welche  infolge  einer  Verspätung  den  An- 

schlufs verfehlen  und,  die  Reise  Abbrechend,  mit  dem  nächsten  Zuge  zurück- 

kehren, sowie  jedem  Reisenden,  welcher  bei  Verspätung  um  mehr  als  «len 

fünften  Theil  der  auf  seine  Reise  fallenden  fahrplanmäßigen  Zeit,  miudestens 

jedoch  um  mehr  als  eine  Stunde,  mit  dem  nächsten  Zuge  zurückkehrt,  ist 

freie  Rückfahrt  in  der  auf  der  Hinfahrt  benutzten  Klasse  zu  bewilligen  und 

das  bezahlte  Fahrgeld  zn  ersetzen: 

5*  Reisende,  welche  Inhaber  von  Retourbillets  sind,  können  im  Falle  der  in 

Ziffer  4  vorausgesetzten  Verspätung  die  Rückfahrt  mit  der  nächsten  Fahr- 

gelegenheit unter  Rückvergütung  des  gesainmten  bezahlten  Fahrgeldes,  oder 

bei  Verspätnng  von  mindestens  einer  Stunde  die  Verlängerung  der  Billets 

um  einen  Tag  verlangen: 

6.  Reisende,  welchen  in  Folge  der  in  Ziffer  1  —  5  erwähnten  Fälle  noth wendige 

Auslagen  erwachsen,  sind  berechtigt,  von  der  Unternehmung  Ersatz  der- 
selben zu  verlangen. 

In  den  in  Ziffer  2—5  vorgesehenen  Fällen  sind  die  mit  Billets  III.  Klasse  ver- 

sehenen Reisenden  in  Wagen  II.  Klasse  ohne  Supplementstaxe  zu  befördern,  sofern 

der  betreffende  Zug  keinen  Wagen  III.  Klasse  enthält. 

Hat  eine  andere  als  die  fehlbare  Unternehmung  die  in  diesem  Artikel  vor- 

gesehenen Leistungen  gemacht,  so  hat  sie  das  RUckgriffsrecht  auf  die  letztere. 

Die  Bestimmungen  dieses  Artikels  finden  keine  Anwendung  auf  sogenannte 

Vergnügnngszüge  und  können  auch  für  andere  au fserord entliche  Fälle  auf  motivirtes 

Ansuchen  der  Unternehmung  durch  den  Bundesrath  aufgehoben  werden. 

I 

Digitized  by  Google 



Rechtsprechung  und  Gesetzgebung. %7 

Wenn  die  Verspätung  als  Folge  höherer  Gewalt  (Art  67)  nachgewiesen  werden 

kann,  so  fällt  jede  Entschädigung  für  die  in  Ziffer  4—6  bezeichneten  Fälle  dahin, 

mit  Ausnahme  der  in  Ziffer  6  vorgesehenen  Verlängerung  der  Gültigkeit  der  Retour- 
biliets. 

Die  in  diesem  Artikel  vorgesehenen  Keklamationen  sind  bei  Verlust  des  Rekla- 
mationsrechtes  binnen  24  Stunden  geltend  zu  machen. 

Art.  Go. 

Schadensersatz  in  Folge  voa  Arglist  oder  grober  Fahrlässigkeit. 

Ist  das  Nichteinhalten  des  Fahrtenplanes  Folge  von  Arglist  oder  grober  Fahr- 

lässigkeit, so  ist  der  dadurch  verspätete  Reisende  berechtigt,  von  der  fehlbaren  Unter- 

nehmung auch  den  Ersatz  eines  weitergehenden  Schadens  zu  verlangen. 

Dabei  gelten  die  Bestimmungen  des  Art.  45,  Abs.  1,  3,  4  und  5  des  gegen- 

wärtigen Gesetzes. 

Art.  61. 

Haftpflicht  fflr  Handgepäck. 

Das  Trausportregleinent  bestimmt  die  Rechte  und  Pflichten  des  Reisenden  be- 

züglich des  Handgepäcks.  Eine  Haftpflicht  der  Unternehmungen  für  Beschädigung 

oder  Verlust  des  ihnen  zum  Transport  nicht  aufgegebenen  Gepäckes  findet  nur  im 

Falle  nachgewiesener  Verschuldung  oder  nach  Mafsgabe  des  Gesetzes  über  Haftpflicht 

bei  Verletzungen  und  Tödtungen  statt. 

In  diesen  Fällen  gelten  bezüglich  der  Höhe  des  Schadensersatzes  die  im  Art.  62 

für  das  Reisegepäck  vorgeschriebenen  Bestimmungen. 

Das  Transportreglement  regelt  die  Befugnisse  der  Unternehmung,  über  nicht 

abgefordertes  Gepäck  als  herrenloses  Gut  zu  verfügen,  und  das  dabei  zu  beobachtende 

Verfahren. 

Art.  62. 

Haftpflicht  für  anderes  Reisegepäck. 

Für  Reisegepäckstücke  und  Utensilien,  welche  nicht  unter  der  persönlichen 

Obhut  des  Reisenden  verbleiben,  sondern  der  Unternehmung  zur  Verwahrung  oder  zu 

dem  Zwecke  übergeben  werden,  um  gleichzeitig  mit  dem  Reisenden  an  den  Bestim- 

mungsort abzugehen,  kommen  die  Bestimmungen  über  die  Verantwortlichkeit  (Art  26 

u.  s.  w.)  auch  dann  zur  Anwendung,  wenn  jene  nach  der  bestehenden  Uebung  oder 

den  'gültigen  Reglements  ohne  besondere  Frachtberechnung  aufgenommen  werden, 
jedoch  mit  folgenden  Modifikationen: 

1.  Der  Reisende  kann,  ohne  die  im  Art.  33  vorgeschriebene  Frist  abzuwarten, 

verlangen,  dafs  ihm  für  die  bei  Ankunft  am  Bestimmungsorte  sich  nicht 

vorfindenden  Gepäckstücke  eine  Normalentschädigung  von  je  15  Franken 

für  das  Kilogramm  sofort  bezahlt  werde,  insofern  das  Gepäck  nicht  an 

einer  Zollstätte  zurückgehalten  worden  ist. 

2.  Hat  ein  Reisender  vor  Beendigung  Beiner  Reise  diesen  Normal- 

satz gefordert,  bezw.  angenommen,  so  wird  dadurch  seinem  Rechte  nicht 

vorgegriffen,  innerhalb  der  Verjährungszeit  nach  Mafsgabe  der  Bestimmungen 

der  Art.  34  und  38  eine  höhere  Entschädigung  zu  begehren. 

3-  Wird  ein  Gepäckstück  nach  Ankunft  am  Bestimmungsorte  innerhalb 

24  Stunden  vom  Reisenden  nicht  abgeholt,  so  ist  das  reglementsmäfsige, 

eventuell  angemessene  Lagergeld  zu  bezahlen. 
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Wenn  der  vermuthliche  Werth  des  Gepäckstückes  diese  Lagerkosten 

nicht  mehr  deckt,  oder  die  Gefahr  eines  schnellen  Verderbens  zu  befürchten 

ist,  so  kann  die  Unternehmung  die  nicht  abgeholten  Gepäckstücke  zu  Gunsten 

wessen  Rechtens  aufseramtlich,  unter  Beobachtung  der  in  Art.  24,  Satz  3.  4 

und  5  enthaltenen  Vorschriften,  verkaufen. 

4.  Ist  dem  Reisenden  ein  Gepäckschein  eingehändigt,  so  kann  vor  Ankunft  am 

Bestimmungsorte  nur  gegen  Vorzeigung,  bezw.  Rücklieferung  des  Gepäck- 
scheines Uber  das  Gepäck  verfügt  werden. 

Reglemeutarische  Bestimmungen,  wonach  unter  gewissen  Voraus- 

setzungen vor  Ankunft  am  Bestimmungsorte  der  Reisende  überhaupt  nicht 

einseitig  über  das  Gepäck  verfügen  kann,  bleiben  vorbehalten. 

Bei  Ankunft  am  Bestimmungsorte  ist  die  Unternehmung,  wenn  der 

Gepäckschein  nicht  präsentirt  wird,  nur  berechtigt  und  verpflichtet,  das 

Gepäck  an  den  Reisenden  zurückzugeben,  wenn  ihr  von  demselben  ein 

Revers  ausgestellt  und  nach  Umständen  eine  dem  amtlich  zu  ermittelnden 

Inhalt  entsprechende  Kaution  gegen  spätere  Vorzeigung  des  Gepäckscheine» 

durch  einen  besser  Berechtigten  geleistet  wird. 

Art.  63. 

Begriff  des  Reisegepäcks. 

Das  Transportreglement  wird  bestimmet!,  was  nicht  als  Reisegepäck  betrachtet 
weiden  kann. 

D.  Bestimmungen  betreffend  den  Dampfschiffverkehr. 
Art.  64. 

Rechtsstellung  der  Dampfschiffunternehmungen. 

Die  vorstehenden  Bestimmungen  finden  analoge  Anwendung  auf  den  von  den 

DainpfschifFunternehrauugen  vermittelten  Verkehr. 

E.  Strafbestimmung. 

Art.  66. 

Strafandrohuu  g. 

Grobe  Vernachlässigung  der  Pflichten,  welche  den  Eisenbahn-  oder  Dantpfschiff- 

unteruehmungen  als  Transportübernehmern  obliegen,  kann  gerichtlich  mit  einer  Bofse 

bis  auf  1000  Franken  bestraft  werden.  Bei  Rückfall  kann  die  Bufse  bis  auf  500C)  Franken 

erhöht  werden. 

Die  Beurtheilung  unterliegt  der  Bundesgerichtsbarkeit. 

F.  Schiursbestimmungen. 
Art.  66. 

Durch  das  gegenwärtige  Gesetz  wird  das  Bundesgesetz  über  den  Transport  auf 

Eisenbahnen,  vom  20.  März  1875,  aufgehoben. 

Art.  67. 

Der  Bundesrath  ist  beauftragt,  auf  Grundlage  der  Bestimmungen  des  Bundes- 

gesetzes vom  17.  Juni  1874,  betr.  die  Volksabstimmung  Uber  Bundesgesetze  and 

Bundesbeschlüsse,  die  Bekanntmachung  dieses  Gesetzes  zu  veranstalten  und  den 

Beginn  der  Wirksamkeit  desselben  festzustellen. 
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Rufsland.    Kaiserlicher  Erlafs  vom  ̂ 'A^™  1893,  betr.  Erhebung 
einer  Abgabe  für  Eisenbahnsendungen  aus  dem  Donetzgebiete  ffir 

Zwecke  der  Bergwerksindustrie  im  Süden  Rufslands. 

Veröffentl.  in  der  Zeitschr.  d.  Min.  d.  Verkehrsamt,  vom  5./17.  Juni 

Die  Kursk— Charkow— Asow-,  die  Donetz-  und  die  Katharinenbahn  werden 

ermächtigt,  vom  1.  Januar  1893  ab  bis  zum  1.  Januar  1896  von  Eisenbahnsendungen 

aus  dem  Donetzgebiet  eine  besondere  Abgabe  zu  erheben.  Diese  soll  betragen  für 

1  Wagenladung  von  600  Pud  (10  V  Metallerzeugnisse  14  Kopeken,  für  1  Wagenladung 

Kohlen  aus  Station  Rudnitschna  SO  Kop.,  aus  anderen  Stationen  15  Kop.  Die  durch 

Verordnung  vom   JJ*  p*™*^  1892  auf  Kohlensendungen  gelegte  Abgabe  von  30  Kop. 
für  die  Wagenladung  wird  dabei  weiter  erhoben.  Das  Erträgnifs  der  neuen  Abgabe 

soll  für  Bedürfnisse  des  Bergbaugewerbes  im  Süden  Rufslands,  sowie  zur  Herstellung 

von  Kasernen  und  anderen  militärischen  Bauten  verwendet  werden. 

Verordnung  vom  9./21.  April  1893,  betr.  Behandlung  von  Gegen- 

ständen der  religiösen  Verehrung  im  Falle  der  Nichtabnahme  seitens 

der  Empfangsberechtigten. 
oo  Mai 

VerOffentl.  in  der  Zeitschr.  d.  Min.  d.  Verk.  vom   *  Ja*j  1893- 

Im  Einvernehmen  mit  dem  heiligen  Synod  wird  bestimmt,  dafs  Gegenstände 

der  religiösen  Verehmug,  wie  Heiligenbilder.  Kreuze,  geweihte  und  gott«sdienstliche 

Bücher  u.  dergl.,  wenn  sie  innerhalb  der  in  den  Artikeln  40  und  90  des  allgemeinen 

russischen  Eisenbahngesetzes  festgesetzten  Fristen  von  den  Empfangsberechtigten 

nicht  abgenommen  werden,  nicht,  wie  dies  für  gewöhnliche  Güter  vorgeschrieben  ist. 

öffentlich  verkauft,  sondern  der  der  betreffenden  Station  nächstgelegenen  Kirche  zur 

Aufbewahrung  übergeben  werden  sollen. 
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Landgraf,  Dr..  Syndikus  der  Handelskammer  für  den  Kreis  Mannheim 

Die  verkehrspolitische  Mission  Mannheims.    Eine  kleine 

Verkehrsstudie  anläfslieb  der  50.  Sitzung  der  ständigen  Tarif- 

koramission  der  deutschen  Eisenbahnen  zusammen  mit  dem  Aus- 

schüsse der  Verkehrsinteressenten  in  Heidelberg  am  17. — 19.  Juni 

1893.    Mannheimer  Vereinsdruckerei. 

Diese  interessante  Gelegenheitsschrift  verfolgt  den  Zweck,  die  Be- 

deutung Mannheims  als  Handelsplatz  darzustellen  und  eine  Aeufserung 

des  früheren  Eisenbahndirektors,  jetzigen  Geheimen  Finanzraths  Lehmann 

über  den  Mannheimer  Handel  zu  widerlegen,  welche  sich  in  einer  Alt- 

handlung im  Archiv,  Jahrgang  1886  (nicht  1883  wie  wohl  infolge  ein^ 

Druckfehlers  in  der  besprochenen  Schrift  gesagt  ist)  Seite  204  findet.  Hier 

heifst  es: 

„Diese  aufserordentliche  Entwicklung  der  Ein-  und  Ausfuhr  der 

rheinischen  Hafenplätze  kann  auch  insoweit  nicht  mit  ungeteilter  Freude 

begritfct  werden,  als  sie  auf  Kosten  der  deutschen  Seehäfen  erfolgt 

Wenn  die  oberrheinischen  Handelsstädte  sich  darauf  berufen,  dafs  sie  ebenso 

wie  die  Seehäfen  deutsche  Interessen  vertreten,  so  ist  doch  das  von  ihnen 

betriebene  Ein- und  Ausfuhrgeschäft  nicht  in  dem  Mafse  ein  deutsches, 

wie  d  asjenige  von  Bremen,  Hamburg  u.  s.  w.,  weil  der  Mannheimer 

und  Mainzer  Kaufmann,  wenn  er  die  Rheinstrafse  benutzt,  sich  der  Ver- 

mittlung aufserdeutscher  Seehäfen  und  gewifs  durchweg  einer  Rheder  ei, 

Spedition  u.  s.  w.  bedienen  mufs,  welche  nicht  in  deutschen  Händen  liegen. 

Da»  Mannheimer  u.  s.  w.  Geschäft  erscheint  insofern  also  im 

Vergleiche  zum  Bremer  u.  s.  w.  nur  als  ein, ,t  heil  weise  deutsches' 

Zunächst  wird  in  der  Schrift  die  Entwicklung  Mannheims  und  des 

mit  ihm  einen  Verkehrsplatz  bildenden  Ludwigshafens  gegenüber  den 

sämmtlichen  Rheinhäfen  von  Worms  bis  Dusseldorf  in  den  letzten  30  Jahren 

in  folgenden  Zahlen  dargestellt: 
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Ank.  zu  Berg  und  Abf.  zu  Thal 

in  Tonnen  ä  1000  kg 

Zunahme  in  % 

Mannheim-Ludwigsbafen. Gesammtverkehr  der  Hafen  von 

Worms  bis  einschl.  Düsseldorf. 

Ank.  zu  Berg  und  Abf.  zu  Thal 
in  Tonnen  ä  1000  kg 

Zunahme  in  % 

1860    310  607  100  °/o  (  100) 

1870    549  748  177%  (  217) 

1880  1  044  923  336%  (  430) 

1890  2  925  038  920  %  (1 183) 

368097  100% 

716817  194% 

565  662  126  % 

1301810  353% 

Die  Entwicklung  ist  in  der  Tiiat  staunenswerth  an  sich  und  im 

Vergleich  zu  den  übrigen  Rheinhäfen,  von  welchen  allerdings  die  be- 

deutendsten niederrheinischen  Häfen  Duisburg  und  Ruhrort  nicht  in  die 

V (Mgieichung  einbezogen  sind. 

Sodann  wird  auf  Grund  eines  Auszuges  aus  dem  Rheinschiffsregister 

von  1892  dargelegt,  dafs  der  überwiegende  Theil  der  Rheinschiffahrt  deutsch 

sei.  nämlich  von  30  Dampfschiffahrt«-  und  Dampfschleppschiffahrtsgesell- 

srhaften  24  deutscher  und  6  holländischer  und  belgischer  Herkunft.  Es 

wird  ferner  bezüglich  Mannheims  ausgeführt,  dafs  die  dortigen  Handels- 

geschäfte zum  gröfsten  Theil  direkt  mit  dem  überseeischen  Auslande  ge- 

macht würden  ohne  Betheiligung  holländischer  oder  belgischer  Häuser, 

höchstens  die  Speditionsdienste  der  niederländischen  und  belgischen  Häfen 

würden  benutzt.  Und  ein  sehr  stattlicher  Prozentsatz  der  in  Rotterdam 

und  Antwerpen  verkehrenden  Rheinschiffe  lösche  und  lade  Seite  an  Seite 

des  Seedampfers,  sodafs  von  einer  Zwischenlagerung  keine  Rede  sei. 

Hieraus  wird  dann  folgender  Schlufs  gezogen: 

„Mannheim  sowohl  wie  die  meisten  anderen  rheinischen  Handelsplätze 

haben  darnach  also  ganz  die  gleiche  Mission  wie  Hamburg  und  Bremen 

Königsberg  und  Stettin,  Lübeck  und  Danzig:  sie  empfangen  aus  deutschen 

und  fremden  Seeschiffen  ihre  Waaren  und  bringen  denselben  solche.  Mann- 

heim uud  die  rheinischen  Handelsplätze  sind  also  ebensogut  deutsche 

Handels-  bezw.  Seeplätze  wie  die  anderen  genannten  Häfen.  Ihr  Geschäft 

ist  ein  ebensogut  deutsches  wie  das  der  übrigen  deutschen  See-  und  anderen 

deutschen  Handelsplätze.  Die  Behauptung  Lehmann  s,  dafs  „das  Mannheimer 

u.  s.  w.  Geschäft  im  Vergleiche  zum  Hremer  u.  s.  w.  nur  ein  theilweises 

deutsches  sei,"  ist  irrthüinlich  und  beruht  auf  ganz  unzutreffenden,  jeden- 

falls längst  nicht  mehr  zutreffenden  Voraussetzungen". 

Dem  kann  man  doch  nicht  ganz  zustimmen.  Nicht  nur,  dafs  immer- 

hin ein  Theil  des  Geschäfts  mit  Vermittlung  oder  Spedition  der  aus- 

ländischen Häfen  gemacht  wird,  sondern  es  ist  bei  diesen  Ausführungen 

auch  gauz  aufser  Acht  gelassen,  dafs  die  Aus-  und  Einfuhr  bei  den 

belgischen  und  niederländischen  Häfen  wesentlich  in  ausländischen,  bei 

den  deutschen  Seehäfen  wesentlich  in  inländischen  Schiffen  erfolgt.  An 

der  Blüthe  und  Ausdehnung  der  deutschen  Rhederei  besteht  aber  nicht 
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nur  ein  grofses  wirtschaftliches,  sondern  auch  ein  hervorragendes  politisches 

und  militärisches  Interesse,  und  insofern  bleibt  die  Behauptung  Lehmanns 

auch  jetzt  noch  richtig. 

Um  die  Bedeutung  Mannheims  klarzustellen,  wird  dann  noch  der 

Umfang  des  Handels  in  einzelnen  Artikeln  erörtert.   Diese  Angaben  sind 

so  interessant,  dafs  wir  sie  hier  zum  Theil  wenigstens  anführen: 

„Wir  gedenken  zunächst  des  Getreide  Verkehrs.  Zu  Wasser  und 

zn  Bahn  sind  in  den  hauptsächlichsten  Getreidearten  Weizen,  Roggen, 

Gerste,  Hafer  und  Mais  angekommen  in  dem  Jahrzehnt  1873—1883  durch- 

schnittlich im  Jahre  118000  Tonnen;  im  Jahrfünft  1888—1887  durchschnittlich 

im  Jahre  284  000  Tonnen;  im  Jahrfünft  1888  —  1892  durchschnittlich  im  Jahr 

341 000  Tonnen.  Diese  Anfuhr  hat  sich  also  in  zwei  Jahrzehnten  verdrei- 

facht und  zwar  in  fortgesetzter  .Steigerung.  Weitaus  den  erheblichsten 

Antheil  an  dieser  Einfuhr  nimmt  Weizen,  für  welchen  Mannheim  unbestritten 

der  bedeutendste  Handelsplatz  in  Deutschland  Uberhaupt  ist;  sogar  so  grofse 

Konsuinplätze  wie  Berlin ,  und  Getreidebandelsemporien  wie  Bremen. 

Hamburg,  Königsberg,  Duisburg,  Stettin,  Cüln,  stehen  darin  weit  hinter 

Mannheim  zurück.  Von  der  gesammten  Zufuhr  an  Weizen  nach  Deutschland 

auf  dem  Rhein  kommt  fast  die  Hälfte  auf  unseren  Platz,  von  wo  aus  ganz 

Süddeutschland  (Baden,  Bayern  und  Württemberg)  und  ein  Theil  der  Schweiz 

mit  Cerealien  versorgt  werden.  Mannheim  besitzt  zu  diesem  Behufe  alleiu 

26  gemischte  Getreidetransitläger.  Daneben  aber  noch  eine  grofse  Menge 

von  Privatgetreidespeichern  aller  Art.  Speziell  die  Mannheimer  Lagerhan>- 

gesellschaft  allein  verfügt  Uber  einen  Getreidespeicher  mit  114  Silos,  wel- 

cher eine  Lagerungsfähigkeit  von  130000  Doppelzentnern  besitzt.  Ein 

weiterer  Bau  derselben  Gesellschaft  am  Milhlenhafen  enthält  nur  Schütt- 

böden für  Getreide.  Außerdem  besitzt  dieselbe  Gesellschaft  noch  ein 

weiteres  Lagerhaus  für  Getreide  mit  den  neuesten  technischen  Einrichtungen 

zum  Ausladen,  Umstechen  und  Umlagern  von  Getreide  mit  einem  Fassungs- 

raum von  100000  Meterzentnern.  Mau  darf  wohl  sagen,  dafs,  von  ähn- 

lichen Unternehmungen  in  Hamburg  abgesehen,  grofsartigere  Lagerhäuser 

und  Speicheranlagen  wie  die  der  obengenannten  Gesellschaft  in  Deutschland 

nicht  bestehen.  Niemand  wird  ernstlich  glauben  wollen,  dafs  eine  derartige 

Entwicklung  im  Getreideverkehr  irgend  wie  mit  ausländischen  Beziehungen 

zu  thun  habe.  Gerade  in  Getreide  besteht  nämlich  hier  ein  sehr  ausgebrei- 

tetes Eigenhandelsgeschäft,  welches  seine  Einkäufe  direkt  in  den  Pro- 

duktionsländern Rufsland,  Vereinigten  Staaten  von  Amerika,  am  Laplata. 

in  Ostindien  bethätigt.  Die  Lagerfähigkeit  des  Platzes  wird  am  besten 

damit  dokumentirt,  dafs  bei  Beginn  des  Jahres  1892  ein  Lagerbestand  von 

sage  einer  Million  Doppelzentnern  Weizen  hier  vorhanden  war. 

Trotzdem  wurden  in  demselben  Jahre  noch  8'/«  Millionen  Doppel- 
zentner Weizen  zumeist  rheinaufwärts  hierher  verbracht  und  zwar 

zum  gröfsten  Theil  im  ersten  Quartale  des  Jahres;  es  war  dieses  diejenige 

Zeit,  welche  an  die  Vorrathskammern  des  Platzes,  der  dieses  Mal  natürlich 

auch  auswärts  sich  Lager  suchen  mutete,  die  gröfsten  Ansprüche  bisher  ge- 
stellt hat. 

Auch  in  Mehlen  und  Mühl  en  fabrikaten  findet  ein  starker  Import. 
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zumeist  von  den  norddeutschen  Mühlen  hierher  statt,  hauptsächlich  zur 

Versorgung  der  Reichslande,  und  zwar  trotzdem,  dafs  in  Mannheims  näherer 

und  weiterer  Umgegend  selbst  sich  80— 40  Mühlen  mit  annähernder  Leistungs- 

fähigkeit von  3  Millionen  Sack  Mehl  im  Jahre  befinden.4' 

Diese  Angaben  sind  besonders  lehrreich  und  werfen  ein  helles  Licht 

auf  die  auch  von  der  Handelskammer  Mannheim  betriebene  Agitation 

liegen  die  Getreide-  und  Mehlstaffeltarife,  auf  Grund  deren  in  den  letzten 

Jahren  wenige  Tausend  Tonnen  Mehl  und  Getreide  nach  Süddeutschland 

verfrachtet  sind,  die  man  aber  trotzdem  für  die  Ueberschwemmung  des  süd- 

deutschen Marktes  mit  diesen  Artikeln  und  für  den  Notbstand  der  süd- 

deutschen Landwirthschaft  und  Müllerei  verantwortlich  macht. 

Andere  sehr  wichtige  Artikel  des  Platzes  Mannheim  sind  Petro- 

leum, Steinkohlen.  Salz  und  Holz. 

„Noch  vor  12  bis  15  Jahren,  heifst  es,  konnten  sich  Antwerpen  und  Bremen 

rühmen,  die  wichtigsten  Petroleumhäfen  des  Kontinents  zu  sein.  Diese 

Zeiten  scheinen  vorüber  zu  sein.  Heute  ist  Mannheim  wohl  der  irrQfste 

kontinentale  Hinnenumschlagsplatz  für  dieses  unentbehrliche  ßelenchtungs- 

mittel,  und  zwar  dank  dem  Umstaude,  dafs  an  Stelle  des  Falstransports 

der  Wassertransport  in  Kast%n  schiffen,  der  Landtransport  in  Zisternen- 

wagen, und  vor  allein  die  Lagerung  in  grol'sen  eisernen  Tanks  stattfindet. 
Während  sich  in  den  Jahren  1883  bis  1890  die  Zufuhr  in  Petroleum 

zwischen  210  000  und  365  000  Doppelzentuern  bezw.  zwischen  144000  und 

244000  Barrels  bewegte,  hat  sich  in  den  beiden  letzten  Jahren  diese  Zufuhr 

verdoppelt  bezw.  vervierfacht  :  sie  ist  von  355  284  Doppelzentnern  in  1890  aut 

660686  in  1891  und  auf  1  138  766  Doppelzentner  in  1*92  gestiegen.  Die  drei 

hiesigen  Petroleuinwerke,  an  der  Spitze  derselben  das  Mannheimer  Unter- 

nehmen von  Philipp  Roth,  verfügen  heute  zusammen  über  13  Tanks  mit 

einer  Uesammtfassungsfähigkeit  von  118900  Barrels,  Uber  11  Tankschiffe 

und  über  87  Zisteruenwageu.  Die  hiesigen  Firmen  verfügen  auch  über 

Tankanlageu  in  Vlissiugen,  Rotterdam,  Mülheim  am  Rhein,  Basel,  Bremen, 

Strafsbnrg,  Duisburg  u.  s.  w.  Ganz  Süd  Westdeutschland,  die  Schweiz,  aber 

theilweise  auch  Mitteldeutschland  wird  von  hier  aus  alimentirt. 

Auch  in  Bezug  auf  Steinkohlen  wird  kein  Platz  auf  dem  Kontinent 

zu  finden  sein,  welcher  annähernd  einen  Umschlag  in  diesem  Artikel  wie 

der  hiesige  Platz  aufzuweisen  vermag.  Bier  spielt  natürlich  der  Speditions- 

und Kommissionsverkehr  eine  gröTsere  Rolle;  die  Zufuhren  betrugen  im 
Jahrfünft 

1*83-1887  im  Jahr    569000  Tonnen 

1888-1892  .,     „     1 0*2000 

Zur  Bewältigung  derartiger  Quantitäten  ist  natürlich  der  Mannheimer 

Hafen  reich  an  technischen  Einrichtungen  aller  Art  :  15  Dampfkrahnen  mit 

einer  Leistungsfähigkeit  von  4  /a  bis  5  Tausend  Tonnen  täglich,  ferner 

13  Dampfsiebewerke  mit  einer  täglichen  Leistungsfähigkeit  von  3' 2  bin 
4  Tausend  Tonnen.    Anfserdem  anch  zahlreiche  Hochbahnen. 

Sehr  lebhaft  ist  sodann  die  Verfrachtung  von  Salz  ans  den  drei  Salinen 

am  oberen  Neckar,  deren  Erzeugnisse  neckarabwärts  über  hier  vorzug*- 
Archiv  lür  Kiti*i0.tihnw«««n  1»*H. 
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weise  uach  Euglaud,  Belgien  und  Holland  gelangeu.  Dieser  Verkehr  hat 

»ich  in  den»  letzten  Jahrzehnt  von  34  UO  auf  100  OÜO  Tonneu  nach  und  nach 

gehoben. 
Auch  in  Holz  aller  Art  ist  Mannheim  für  die  Eraeugniaae  der  baye- 

rischen, württembergischen  und  badiacheu  Sägewerke  ein  bekannter  und  in 

SQd Westdeutschland  unbestritten  der  bedeutendste  Stapelplatz;  ancb  um- 

gekehrt empfängt  unser  Platz  sehr  erhebliche  Mengen  von  sogenannten 

Battens  aus  dem  fernen  Skandinavien  nnd  Rursland,  die  in  drei  jrrofseo 

Hobelwerken  weiter  verarbeitet  und  als  Fabrikate  in  25  bis  90  Hundert 

Doppelwagen  jährlich  nach  Aufsen  wieder  versandt  werden.  Auch  fremde? 

Holz,  besonders  Pitch-l'ine,  wird  vom  hiesigen  Eigenholxhaudel  in  tob 
Jahr  zu  Jahr  steigendem  Umfange  bezogen 

Endlich  wird  noch  die  bedeutende  industrielle  Entwicklung  Mannheims. 

insbesondere  in  der  chemischen,  der  Maschinen-  und  GummiwaareniDdustrie 

dargestellt.    Auch  hier  entrollt   sich   ein  erfreuliches  Bild  grofsartigen 

Wachsthums. 

Etwas  seltsam  ist  der  Seulufs  der  Schrift,  in  welchem  den  Eiseu- 

bahnen  und  insbesondere  den  preufsischen  Staatsbahnen  der  Vorwurf  ge- 

macht wird,  einen  kleinen  Krieg  gegen  die  Rheinsehiffahrt  zu  führe»  und 

sie  aufgefordert  werden,  hiervon  abzulassen.    Ks  heifst  hier: 

„Unter  die  Kampfmittel  gegen  die  Rheinschiffahrt,  wobei  wir  zugeben, 

dafs  die  nächstliegenden  Ziele  mehrfach  andere  waren,  rechnen  wir  anter 

anderem  die  Herabsetzung  der  Eisenbabnpetroleumtarifsätze.  der  Bann- 
wolltarifsätze,  den  Versuch,  die  Mehltarife  von  Norddeutachland  nach  dem 

Südwesten  herabzusetzen,  die  Industrieexporttarife  zu  Gunsten  der  deuifcben 

Seestädte,  die  Nothstandsstafteltarife  für  Getreide  und  Mühlenfabrikate. 

den  Levantetarif,  die  Versuch«'  einer  weitereu  Ausgestaltung  dieses  Tarif« 

nach  Hämmtlichen  transozeanischen  Landern." 

In  der  That.  man  sollte  es  nicht  glauben,  dafs  aus  einer  Stadt,  welche 

eine  solch«-  grofsartige  Entwicklung  in  den  letzten  20  Jahren  genommen 

hat,  eine  so  kleinliche  und  ungerechte  Bcurtheilung  der  Mafsnahmeii  uVr 

preufsischen  Staatsbahnen  kommen  konnte.  Mannheim  könnte  doch  wohl 

mit  dem,  was  es  erreicht  hat,  voll  zufrieden  sein.  Und  wenn  angesichts 

der  ungeheuren  fortdauernden  Erraäfsigung  des  Wassertransports  nnd  des 

höchst  erfolgreichen  Wettbewerbes  der  Rheinschiflfahrt  gegenüber  <len 

Eisenbahnen,  worauf  ja  doch  im  wesentlichen  das  stauneuswerthe  Wachs- 

thum des  Mannheimer  Handels  beruht,  die  Eisenbahnen  hier  und  da  einen 

kleinen,  schüchternen  Versuch  gewagt  haben,  ihrerseits  durch  verhaltnifc- 

raäfsig  unbedeutende  Ermäfsigungen  diesem  Wettbewerb  zu  begegnen  und 

sich  einen  Theil  des  Verkehrs  zu  erhalten,  so  kann  es  nur  als  eiue  Ver- 

drehung der  Thatsachen  bezeichnet  werden,  wenn  der  Verfasser  sich  über 

den  kleinen  Krieg  beklagt,  der  der  Rheinsehiffahrt  durch  die  Eisenbahnen 

gemacht  werde,  abgesehen  davon,  dafs  die  Mehrzahl  der  von  ihm  bezeich- 

neten Tarifmalsregcln  aus  allgemeinen  wirthschaft liehen  Gründen,  nicht 
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aber  des  Wettbewerbs  wegen  getroffen  sind.  Oder  soll  vielleicht  nur  der 

Rheinschiffahrt  es  erlaubt  sein,  ihre  Frachtsätze  herabzusetzen  und  den 

Eisenbahnen  Jahr  aus  Jahr  ein  mehr  Transporte  wegzunehmen,  diesen 

aber  verboten  sein,  sich  dagegen  zu  vertheidigen  ?  Ungefähr  darauf  kommt 

das  hinaus,  was  der  Verfasser  von  den  Eisenbahnen  verlangt.  Solche 

Anraafsungen  können  nicht  scharf  genug  zurückgewiesen  werden  und  es 

ist  charakteristisch,  dafs  solche  Anschauungen  in  Mannheim  nicht  nur 

bestehen,  sondern  dafs  sie  sich  auch  in  einer  Schrift  hervorwagen,  welche 

doch  gewissermafsen  als  Begrüfsung  den  Vertretern  der  Eisenbahnen  ent- 

gegengebracht wird.  In  der  That  wird  durch  die  Schrift  im  Gegensatz 

zu  dem,  was  sie  beabsichtigt,  klar  bewiesen,  dafs  Lehmann  gauz  recht 

hat,  wenn  er  am  Schlufs  seiner  oben  erwähnten  Arbeit  die  Frage  aufwirft, 

ob  die  Eisenbahnen  in  ihrer  bisherigen  Enthaltsamkeit  bezüglich  der  Be- 

gegnung des  Wettbewerbes  beharren  können,  ohne  Gefahr  zu  laufen,  dafs 

sie  an  derjenigen  Verkehrsbetheiligung  Einbufse  erleiden,  die  sie  zur  Be- 

hauptung ihrer  Stellung  im  Verkehrsleben  im  allgemeinen  Interesse  in 

Anspruch  nehmen  müssen.  Ufr. 

Troske,  L.,  königl.  Regierungsbaumeister.  Die  Londoner  Untergrund- 

bahnen. Mit  2  lilhographirten  Tafeln  und  156  in  den  Text  ge- 

druckten Abbildungen.  Berlin  1892.  Julius  Springer.  Preis  m  10. — . 

England  hat  den  Aufschwung  im  Verkehrsleben  der  neueren  Zeit  ein- 

geleitet, der  sich  auf  dem  Gebiete  des  Landtransportes  auf  die  Ent- 

wicklung des  Eisenbahnwesens  gründet.  Dabei  ist  es  seine  Wege  selb- 

ständig gegangen,  unbekümmert  um  die  übrige  Welt;  alles,  was  dieses 

Land  im  Eisenbahnwesen  geschaffen  hat.  ist  daher  individuell.  Für  die 

Aufsenwelt  bildete  England  früher  eine  Welt  fQr  sich,  und  wer  von  diesen 

Verkehrseinrichtungen  Kenntnifs  nehmen  wollte,  mufste  sich  mühsam  Stück 

für  Stück  selbst  herausholen.  Als  grundsätzlicher  Feind  des  „red  tape 

spirit"  pflegt  der  Engländer,  was  er  baut  und  betreibt,  nicht  in  langen  und 

gründlichen  Auseinandersetzungen  zu  Nutz  uud  Frommen  der  Mitwelt  dar- 

zulegen, —  selbst  nicht  seiner  Landsleute,  deren  Erziehung  in  Eisenbahn- 

dingen sich  weniger  auf  die  Litteratur,  als  auf  die  Praxis  gründet. 

Zusammenhängende  Darstellungen  der  hervorragenden  Leistungen  und 

Einrichtungen  des  englischen  Verkehrs-  und  Eisenbahnwesens  sind  noch 

bis  weit  in  die  neueste  Zeit  vorwiegend  von  Ausländern  geliefert  worden, 

welche  sich  der  Mühe  unterzogen  haben,  an  Ort  und  Stelle  in  die  Ver- 

hältnisse einzudringen.  Die  Arbeit  des  persönlichen  Sammeins  und  Sichtens 

des  Materials,  auf  Grund  dessen  erst  das  Durchdringen  und  geistige  Er- 

fassen der  dem  Insellande  eigenen  Welt  von  Krscheinungen  möglich  war. 
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konnte  bei  allem  Entgegenkommen  der  englischen  Kreise  doch  niemandem 

erspart  bleiben. 

Die  eingehendsten  und  verständnisvollsten  Darlegungen  Aber  das 

englische  Eisenbahnwesen  dürften  von  Deutschen  geliefert  worden  sein. 

Zur  Bestätigung  dessen  genügt  es.  unter  andern  auf  die  Namen  eines 

Cohn,  Schwabe.  Reitzenstein  hinzuweisen.  Spätere  haben  sieh  auf  das 

Studium  und  die  Darstellung  einzelner  Gebiete  von  hervorragender  Wich- 

tigkeit geworfen,  die  namentlich  die  Gestaltung  des  Eisenbahnwesens  in 

d«  ii  Grofsstädten,  insbesondere  London,  zum  Gegenstande  haben.  In  der 

englischen  Hauptstadt  hat  das  rein  städtisch»-  Eisenbahnnetz  mit  der  Zeit 

eine  geradezu  fabelhafte  Ausdehnung  gewonneu.  Kern  und  Ausgangspunkt 

dieser  Entwicklung  bilden  die  Untergrundbahnen  alten  Stils;  die  Unter- 

grundbahnen neuen  Stils  —  d.  h.  die  mit  Elektrizität  betriebenen  — 

scheinen  berufen,  diese  Entwicklung  zu  einem  prinzipiellen  Abschlufs  zu 

bringen.  Es  war  daher  besonders  dankenswerth  und  verdienstlich,  wenn 

vor  kurzem  der  kftnigl.  Regierungsbaumeister  Troske  die  Untergrund- 

eisenbahnen Londons,  die  von  dem  räumlichen  Ganzen  freilich  nur  einen 

kleinen,  aber  den  bedeutungsvollsten  Theil  bilden,  einer  besonderen  und 

eingehenden  Darstellung  unterzog. 

In  keiner  Schöpfung,  welche  englische  Thatkraft  erstehen  liefe,  prägen 

sich  die  Eigenschaften  der  zielbewufsten  Selbständigkeit  und  des  zähen, 

auch  unter  den  schwierigsten  Verhältnissen  unerschütterlichen  Festhalten* 

au  dem  einmal  gefafsten  Unternehinungsgedanken  schärfer  aus,  als  in  den 

Untergrundbahnen.  Um  dies  zu  begreifen,  muls  man  die  Bauweise  der 

Bahnen  mit  all  ihren  Fährlichkeiten.  ihrer  Betriebsweise  und  die  Betriebs- 

emrichtungen mit  Troske  gesehen  und  studirt  haben.  Es  ist  Troske's  un- 
bestrittenes Verdienst,  diese  Anlagen  dadurch  dem  umfassenderen  und 

durchdringenderen  Verständnils  näher  gebracht  zu  haben,  als  irgend  ein 

anderer  vor  ihm.  dafs  er  nicht  allein  ihre  technische  Einrichtung  eingehend 

beschrieben,  sondern  auch  im  Lichte  der  Betriebs-  und  Verkehrsverhält- 

nisse  auf  ihre  Eigenart,  die  für  alle  späteren  Schöpfungen  ähnlicher  Art  in 

der  alten  Welt  vorbildlich  gewesen  ist,  geprüft  und  klargelegt  hat  und 

dafs  er  ferner  diese  Bahnen  auch  in  ihrer  Stellung  zum  gesammten  Londoner 

Bahnnetz,  in  das  sie  als  unzertrennliches  Glied  gleichsam  eingewebt  sind, 

kennzeichnete.  Welche  Massenhaftigkeit  des  Bahnbetriebes  danach  das 

fiesammtbild  der  Londoner  Verkehrsanlagen  zeigt,  läfst  sich  nach  Troske's 
Darlegungen  einigermafsen  ahnen.  Auf  dieses  Gesammtbild  näher  ein- 

zugehen, verbot  indessen  selbstredend  der  gesteckte  Rahmen  der  Arbeit. 

Das  Vorgehen  der  Engländer  in  den  letzten  Jahren,  die  Elektrizität 

zum  Betriebe  von  Untergrundbahnen  zu  verwenden,  scheint  zu  einer  eigen- 

tluimlichen,  auch  wieder  vollständig  individuellen  Umgestaltung  und  Er- 
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Weiterung  des  binuenstädtischen  Verkehrswesens  zu  fuhren.  Das  Vor- 

gehen findet  seine  Berechtigung  in  dem  nothwendigen  Bestreben,  mit 

schnellerfahrenden  und  möglichst  verzweigten  Verkehrsmitteln  in  den  Groß- 

städten überallhin,  namentlich  zu  den  innersten  Verkehrspunkten  vorzu- 

dringen, ohne  die  schwerwiegenden  Nachtheile  der  mit  Dampf  betriebenen 

Untergrundbahnen  in  den  Kauf  nehmen  zu  müssen.  Die  Londoner  sind 

durch  diese  Ausbreitung  eines  Systems  billiger,  elektrisch  betriebener  Unter- 

grundbahnen im  Begriff,  eine  bisherige  Lücke  in  ihren  Verkehrseinrich- 

tungen.  die  von  Jahr  zu  Jahr  mehr  empfunden  wurde,  zu  schliefsen 

Das  ungemein  tieifsige  Werk  ist  hiernach  in  zwei  Abschnitte  zerlegt. 

Der  erste,  begreiflicherweise  weitaus  gröfsere  Theil  gehört  den  unter- 

irdischen Dampfbahnen,  der  zweite,  der  bisherigen  Entwicklung  entsprechend 

kleinere  den  elektrischen  Tiefbahnen.  Der  Abschnitt  über  die  Lokomotiv- 

bahnen hat  5  Kapitel,  welche  die  allgemeine  Anordnung  des  Bahn- 

netzes  in  baugeschichtlicher  und  geographischer  Hinsicht,  ferner  die  Bau- 

ausführung in  all  ihren  technischen  Einzelheiten  unter  besonderer  Be- 

rücksichtigung der  Eigenart  der  Londoner  Verhältnisse,  das  Oberbau-. 

Weichen-  und  Signal wesen,  weiterhin  die  Betriebsmittel  und 

Reparaturwerkstätten  und  endlich  die  Zugbeförderung,  die  Ver- 

kehrs Verhältnisse  u.  s.  w.  behandeln.  Der  zweite  Abschnitt  bespricht 

im  wesentlichen  die  City-  und  Südlondonbahu  in  all  ihren  Einzel- 

heiten: dem  fügt  sich  eine  Besprechung  der  zahlreichen  Vorschläge  über 

weitere  Bahnen  dieser  Art.  an.  von  denen  eine  Anzahl  bereits  genehmigt, 

worden  sind. 

Im  einzelnen  wird  auf  den  reichen  Inhalt  des  verdienstvollen  Buches 

selbst  verwiesen,  welches  für  den  Fachmann,  der  sich  mit  dem  Bau  und 

der  Einrichtung  der  grofsstädtischen  Schnellverkehrsmittel  zu  befassen  hat. 

einen  werthvollen  Berather,  für  die  weitesten  technischen  Kreise  aber  eine 

reiche  Quelle  der  Belehrung  bildet.  Dafs  sich  das  Buch  in  der  Gediegen- 

heit der  Ausstattung  den  sonst  im  Springer  sehen  Verlage  erschienenen 

Werken  würdig  anreiht,  braucht  kaum  gesagt  zu  werden. 

Dem  tüchtigen  Werke  ist  zu  wünschen,  dafs  es  die  weite  Verbreitung 

finden  möge,  die  es  verdient.  K«>. 

Häpke,  Dr.  L.    Die  Selbstentzündung,  besonders  von  Schiffs- 

ladungen, Baumwolle  und  anderen  Faserstoffen,  Stein- 

kohlen, Heuhaufen  und  Taback,  sowie  deren  Verhütung 

Bremen  1893.    C.  Eduard  Müller's  Verlagsbuchhandlung. 

Die  etwas  dürftige  Literatur  über  Selbstentzündung  erfährt  durch 

die  vorliegende  Schrift  eine  werthvolle  Bereicherung,  die  namentlich  dem 

Praktiker,  dem  die  weit  zerstreuten  Einzelmittheilungen  kaum  zugänglich 
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sind,  sehr  erwünscht  sein  wird.    Aus  Veröffentlichungen,  Akten,  münd- 

lichen Berichten  und  eigenen  Beobachtungen  hat  der  Verfasser  einen  reich- 

haltigen Stoff  zusammengebracht,  den  er,  übersichtlich  geordnet,  in  klarer 

Weise  darstellt.    Er  behandelt  zunächst  die  leider  nicht  allzu  seltenen 

Fälle  der  Selbstentzündung  von  Kohle,  die  namentlich  in  feinkörnigem 

Zustand»*,  z.  B.  als  Kienrufs,  bei  starkem  Schwefelkiesgehalt,  bei  warmer 

Witterung  und  bei  unruhiger  See  gefährlich  wird;  die  schlagenden  Wetter 

und  Kohlenstaubexplosionen,  die  ebenfalls  besprochen  werden,  gehören, 

genau  genommen,  nicht  in  den  durch  den  Titel  bezeichneten  Rahmen  der 

Schrift.    In  Bezug  auf  die  Baumwolle  vertritt  der  Verfasser  mit  Ent- 

schiedenheit und  zweifellos  wohl  mit  Recht  den  Standpunkt,  dafs  sie  weder 

in  trockenem  noch  im  nassen  Zustande  sich  von  selbst  zu  entzünden  ver- 

mag, sondern  nur  bei  vorhandenem  Fettgehalt,  der  auch  für  Jute,  Flache 

Hanf,  Werg,  Wolle  und  Seide  aus  gleichem  Grunde  verhäugnifsvoll  werden 

kann.    Die  Möglichkeit  der  Selbstentzündung  ist  für  Heu,  Taback,  Knochen- 

mehl u.  s.  w.  ebenfalls  zuzugeben,  für  Korn  (im  ungerösteten  Zustande) 

und  Torfstreu  dagegen  unwahrscheinlich.  Die  Bemerkungen  über  Schwefel- 

*äure  (S.  14,  101)  könnten  zu  dem  Glanben  verleiten,  diese  selber  sei 

brennbar;    die  Angabe  (S.  8).   Markasit  sei  reicher  an  Schwefel  als 

Schwefelkies,  ist  vielleicht  nur  ein  Druckfehler.    Unter  den  Ursachen  der 

Selbstentzündung  wird  neben  der  Verdichtung  von  Sauerstoff  an  den  grofsen 

Oberflächen  der  faserigen  und  kleinkörnigen  Stoffe  und  neben  rein  chemischen 

Vorgängen  auch  der  Einflufs  kleinster  Lebewesen  erwähnt,  ferner  das  hei 

Baumwolle  häufig  vorkommende  Mitverpacken  verstreuter  Streichhölzer: 

ob  die  zur  Verpackung  der  Baumwolle  benutzten  Stahlbänder  nicht  doch 

gelegentlich  durch  Mitwirkung  der  überall  zu  findenden  Quarzkörnchen 

ein  Funkenreifsen  und  damit  eine  Entzündung  bewirken  können,  sollte 

vielleicht  nicht  so  entschieden  in  Abrede  gestellt  werden  (S.  G8).  I)afc 

die  Abschnitte  über  die  Verhütung  der  Selbstentzündung  keinen  voll- 

kommen befriedigenden  Eindruck  zurücklassen,  ist  nicht  die  Schuld  des 

Verfassers,  sondern  der  Technik,  welche  leider  noch  keine  sicher  vor- 

beugenden Mittel  ausfindig  gemacht  hat,  dafs  die  allerneuesten  Vorschläge, 

von    Loibl    (D.  R.-P.  63  771,    Vermischen    mit    Kalkhydrat),  Balcke 

(l).  R.-P.  67  683.   überdachte  Röhren  zum  Einführen  von  Luft),  Dias 

iGebr.  M.  13  304.  Lagerung  unter  Wasser)  noch  nicht  erwähnt  sind,  irt 

kaum  als  Nachtheil  zu  bezeichnen.    Als  beste  Hilfsmittel  gegen  Entzün- 

dung und  Selbstentzündung  werden  empfohlen  für  Baumwolle  sorgsame 

Verpackung,  für  Steinkohle  Luftabschlufs,  jedoch  Ventilation  oberhalb  tler 

Kohle,  ferner  in  allen  Fällen  vorsichtiges  Verstauen  und  natürlich  Fern- 

haltnng  gefahrbringender  Stoffe,  wie  gelöschter  Kalk,  Fette  u.  s.  w. 

____  B.  R. 
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Gleim,  W..  Geh.  Oberregieruugsrath,  vortragender  Rath  im  Ministerium  der 

öffentlichen  Arbeiten.  Das  Gesetz  über  Kleinbahnen  und 

Privatanschlufsbahneu  vom  28.  Juli  1892.  Zweite  ergäuzte 

Ausgabe.    Berlin  1892.   Franz  Vahlen. 

Die  zweite  Ausgabe  unterscheidet  sich  von  der  im  Archiv,  Jahrg.  1892 

S.  1245  angezeigten  ersten  darin,  dafs  ihr  auch  die,  erst  nach  Veröffent- 

lichung der  ersten  Ausgabe  erlassene  Ausführungsanweisung  zu  §  8  Abs.  1 

und  §  9  des  Gesetzes  vom  28.  Juli  1892,  betr.  die  dem  Unternehmer  im 

Interesse  der  Landes vertheidigung  aufzuerlegenden  Verpflichtungen, 

vom  19.  November  1892,  sowie  mehrere  andere  spätere  Erlasse  und  Be- 

kanntmachungen beigefügt  sind;  aufserdem  hat  der  Verfasser  dem  Werke 

ein  alphabetisches  Sachregister  beigegeben.  Die  Znsätze  sind  auch  be- 

sonders als  Nachtrag  zur  ersten  Ausgabe  (Preis  30  ̂ )  zu  beziehen. 

Köline,  Karl,  Königl.  Eisenbahnbau-  und  Betriebsinspektor.  Das  Ge- 
setz über  Kleinbahnen  und  Privatanschlufsbahneu  in 

Preufsen.    Berlin  1893.   Julius  Springer.    Preis  m  1.40. 

Der  Verfasser  macht  in  vorstehendem  Schriftchen  den  Versuch,  das 

Kleinbahngesetz  vom  28.  Juli  1892  und  die  zugehörigen  Ausführungs- 

bestimmungen in  gemeinverständlicher  Fassung  systematisch  darzustellen. 

In  einer  kurzen  Einleitung  wird  sodann  die  Entstehungsgeschichte,  in  einein 

Schlufskapitel  die  Bedeutuug  des  neuen  Gesetzes  hervorgehoben  und  ge- 

würdigt. Der  Verfasser  ist  ein  warmer  Freund  der  Kleinbahnen  und  wird 

in  seinen  Ausführungen  von  dem  Bestreben  geleitet,  ihre  Anlage  nach 

Kräften  zu  fördern.  Neue  Gesichtspunkte  zur  Beurtheilung  der  zahlreichen 

einschlägigen  Fragen  linden  sich  in  dem  Schriftchen  nicht,  auch  vermifst 

man  eine  Angabe  der  von  dem  Verfasser  anfser  den  Quellen  benutzten 

Literatur. 

Koch,  W.,  Dr.  jur.,  Chefredakteur  der  Zeitung  des  Vereins  Deutscher 

Eisenbahnverwaltungen.  Handbuch  für  den  Eisenbahngüter- 

verkehr. 1.  Eisenbahnstationsverzeichnifs  der  dem  Vereine  Deutscher 

Eisenbahnverwaltungen  angehörigen.  sowie  der  übrigen  im  Betriebe 

oder  Bau  befindlichen  Eisenbahnen  Europas  u.  s.  w.  24.  vollständig 

umgearbeitete  und  vermehrte  Auflage  Berlin  1893.  Barthol  &  Co. 

(W.  Lobeck).    Preis  m  7,50. 

Die  neueste  Auflage  des  altbewährten  und  für  die  Eisenbahnen. 

Spediteure,  Handel  und  Gewerbe  treibenden  Kreise  unentbehrlichen  Hand- 

buchs enthält  eine  Darstellung  der  europäischen  Eisenbahnen  nach  dem 
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Stunde  vom  1  Juli  1WS.  Die  Anordnung  des  8t olles  ist  unverändert 

geblieben;  die  neue  Bearbeitung  ist  wiederum  mit  musterhafter  Sorgfalt 

bewirkt  und  das  Buch  bildet  den  zuverlässigsten,  in  seiner  Art  einzig  da- 

stehenden Führer  durch  das  weit  verzweigte  mitteleuropäische  Eisenbahn- 

netz. Sehr  erfreulieh  ist.  dafs  der  Verfasser  auch  in  dieser  Auflage  wieder 

besondere  Rücksicht  auf  das  Berner  internationale  Uebereinkonimen  über 

den  Eisenbahnfracht  verkehr  vom  14.  Oktober  1890  genommen  und  dir 

diesem  unterworfenen  Kisenbahnstrecken  aufserlieh  gekennzeichnet  hat. 

r.  d.  L. 

Hartwig,  (?arl,  königl.  Regierungsbaumeister.    Hilfstafeln  für  Holz- 

bau.   Berlin  1893.   Julius  Springer.    Preis  M  2,40. 

Das  kleine  Werk  enthält  die  bei  der  Berechnung  einfacher  hölzerner 

Balkendecken  und  Stützen  erforderlichen  Querschnittsgröfsen,  TragheiU- 

und  Widerstandsmomente  in  ubersichtlich  und  zweckmäfsig  eingerichteten 

Tabellen.  Es  wird  bei  der  Anfertigung  von  Entwürfen  gute  Dienste  leisten 

können.  F. 

Wippennann.  Dr.  K.  Politische  Geschichte  der  Gegenwart.  XXVI.  Das 

Jahr  1892.  Berlin  1893.  Julius  Springer.  Preis  .//4.40:  geb.u/5.4ü. 

Der  Herausgeber  des  in  dieser  Zeitschrift  mehrfach  rühmend  erwähnten 

Deutschen  Geschichtskalenders  hat  mit  dem  vorliegenden  Bunde  die 

selbständige  Fortführung  der  alljährlich  erscheinenden  politischen  Geschichte 

der  Gegenwart  Wilhelm  Müller1*  übernommen,  nachdem  der  bisherige 
Verfasser  im  Januar  1892  verstorben  ist.  Schon  der  von  Müller  nicht 

vollendete  Tlieil  des  Jahrgangs  1891  war  von  Wippermanu  bearbeitet.  Der 

vorliegende  Band  zeichnet  sich  aus  durch  eine  ruhige,  streng  sachliche, 

erschöpfende  Darstellung  der  wichtigeren  Vorgänge  des  Jahres  1892.  Der 

Inhalt  ist  nach  Staaten  geordnet,  dem  Deutschen  Reich  ist  etwas  mehr 

als  die  Hälfte  des  Raumes  gewidmet:  es  folgen  Oesterreich-Ungarn.  Rufs- 

land. Frankreich,  Grol'sbritannien  und  Irland.  Italien,  Spanien  und  Portugal. 
Belgien,  Holland.  Luxemburg.  Dänemark,  Schweden,  die  Schweiz,  die 

Balkanstaaten  und  Griechenland,  endlich  ein  kurzer  Abrifs  der  Geschichte 

der  aulsereuropüischen  Staaten.  Am  Schlufs  befindet  sich  eine  Chronik 

der  Ereignisse  des  Jahres  1892  nach  Tagen  georduet  und  ein  alphabeti- 

sches Namensverzeichniis  —  Das  für  das  Verständnifs  der  Geschichte  der 

Gegenwart  sehr  wichtige  Werk  kann  insbesondere  auch  den  Behörden  nur 

bestens  empfohlen  werden.  r.  <l.  L. 
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ÜEBERSICHT 

der 

neuesten  Hauptwerke  über  Eisenbahnwesen  und  ans  verwandten 

Gebieten. 

Betrlebsreglement  für  die  österreichischen  Eisenbahnen  vom  10.  Dezember  169*2. 
nnd  das  internationale  Uehereinkoimnen  über  den  Eigenbahnfrachtverkehr  vom 

14.  Oktober  1890,  sammt  den  Ausführnngsbestimmungen,  dem  Reglement  für  das 

Eisenbahnzentralamt,  den  Vorschriften  über  bedingungsweise  zur  Beförderung 

zugelassene  Gegenstände.  Ergänzt  durch  die  Verordnung  vom  11.  Dezember  1892: 

betr.  die  Verwendung  von  Eisenbabnfrachtbriefen  mit  aufgedrnckten  Stempel- 

zeicheu  nebst  Formularien.   Prag.  M  2,t»0. 

Brockbans,  F.  A.  Konversationslexikon  Band  VII.  Foscari  bis  Gilboa.  Mit 

50  Tafeln  u.  s.  w.   14.  Auflage.    Berlin.   Leipzig.   Wien.  .//  10,00. 

Eger,  Dr.  jur.  G.  Die  Notwendigkeit  einer  Revision  des  preufsischen  Enteignungs- 

gesetzes.  Abänderungsvorschläge  verbunden  mit  dem  Entwürfe  eines  neuen  Ent- 

eignungsgesetzes nebst  Motiven.    Breslau  1893.  M  I.Ol). 

Hasse,  E.  Eine  Hochbahu  durch  die  innere  Stadt  Leipzig.  Vorschlag  zur  Lösung 

der  Leipziger  Zentralbahnhofsfrage  und  zur  Neugestaltung  des  Leipziger  Ver- 

kehrs.  Leipzig.  .//  O,*io. 

Hilse,  K.  Handbuch  der  Straften  bahn  künde,  zugleich  als  Unterlage  für  seine  Vor- 

lesungen an  der  königl.  technischen  Hochschule  zu  Berlin.  2.  Bd.  Strafsenbahn- 

politik,  Wirthschaftslehre  und  Betriebslehre.   1.  n.  2.  Lieferung.  .7/  11,50. 

Hnber.  F.  C.    Die  geschichtliche  Entwicklung  des  modernen  Verkehrs.  Tübingen. 

JL  4,44'. 
Interatat«  Commerce  <  ominission.   Fourth  anund  report  on  the  Statistics  of  Rail- 

waya  in  the  United  States  for  the  year  endiug  June  80,  1891.   Washington  1*9*2. 

Railroad  cases,  American  and  Englisb.  a  collection  of  all  the  Railroad  caset  iu  the 

courts  of  last  resort  in  America  and  England.   Northport.    N.-Y.  ^  4,50 

Zeitschriften. 

Annale«»  de»  ponts  et  Chausseen.  Paris. 

Mai  185W 

Rapport  Bur  les  travanx  qnatrieme  congres  international  des  chemins  de  fer. 

Archiv  für  Post  nnd  Telegraphie.  Berliu. 

No.  11.   Juni  1898. 

Das  Eisenbahnwesen  in  China. 

Balletin  du  minister«  des  travaux  public*.  Paris. 

Mär«  1M«>3. 

Suisse.  Loi  fedcrale  du  29  mar*  1898  sur  les  transports  par  chemins  de 

fer  et  bateaux  a  vapenr.  Russie.  -  Resultats  getieraux  de  l'exploitati»n  des 
chemins  de  fer  en  1890. 

April  IH98. 

Russie.  —  Re*sume  <le  la  legislatiou  des  chenun*  «I«-  fer  ruases. 
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Centraiblatt  der  Banverwaltmig.  Berlin. 

Nn.  27  80.   Vom  6.  bis  29-  Juli  1893. 

No.  27:1  Stufenbahn  auf  der  Ausstellung  in  Chicago.  (No.  28:)  Auf  sehne  id- 

bare  Spitzenverschlüsse  für  Weichen.  (No.  29:1  Zur  Frage  der  Schienen- 

befestigung.   <No.  30:)  Beitrag  znr  Theorie  der  Bremsen. 

Deutliche  Bauseitang.  Berlin. 

N«.  :>1-Ö2.   Vom  28.  Juni  bis  5.  August  1898. 

(No.  51:)  Ueber  die  Kleinbahnen  und  deren  Spurweite.  (No.65:)  Rationell« 

Methode  für  die  Festsetzung  der  normalen  Gradienten  für  Schienenoberkante 

auf  Grund  der  Ergebnisse  der  Praxisionsnivelleuients  auf  den  Eisenbahnen 

'No.  58  -60:)  Die  Entwicklung  der  Nebenbahnen  in  Prenfsen  seit  detu 

Jahre  1880  und  die  Bedeutung  der  Kleinbahnen.  (No.  62:  Die  Stellung  dtr 

höheren  Techniker  in  der  Staatseisenbahnverwaltung. 

Deutsche  Verkehrsblätter  und  allgemeine  deutsche  Khenbahnzeitung.  Berlin 

München.  Leipzig. 

No.  2»'» -34.    Vrom  29.  Juni  bis  24.  August  1893. 
(No.  26:)  Die  Fahrkartenprüfung  auf  den  Bahnhöfen  und  die  Absperrung  dtr 

Bahnsteige.  (No.  27  )  Aelteste  und  jüngste  amerikanische  Lokomotive  auf 

der  Weltausstellung  zu  Chicago.  (No.  28: i  Urlaub  und  Freikarte.  (No. 

Eines  Technikers  Unheil  über  den  Subalternenstand.  (No.  30:  Ueber  die 

Einführung  von  Prüfungen  bei  den  Staatseisenbahnen.  No.  31 — 33:  )  Uebei 

Signal-  und  Weichenstellwerke.  (No.  35  u.  34:)  Das  ürtheil  eines  höher« 

Technikers. 

L'Kcononiiste  francais.  Paris. 

Nu.  27— »3.   Vom  8  Juli  bis  19-  August  1893. 

No.  27:)  Les  resultats  de  la  reYonne  des  tarifs  des  chemins  de  fer  francs» 

en  1892.  Le  developpemeut  des  voies  fernes  et  les  chemins  de  fer  en  psys 

de  montague. 

lKeji»ssüaopo*«o«  xUo  (Eisenbahnwesen).    St.  Petersburg. 

No.  18-2:1.  1S93. 

(No.  18:)  Ueber  Heiznug  und  Beleuchtung  der  Züge  und  Stationen  der  trans- 

kaspischen Eisenbahn  mit  Naphthagas.  No.  19  und  20:)  Das  Stabsystem  »1* 

einfachstes  und  sicheres  Mittel  für  die  Zngsignalisirung  und  als  Maiau*!»"^ 

für  die  Herabminderung  der  Betriebskosten.  (No.  21:»  Die  Blockeinricbtaitf 

System  Hodgson  und  die  Gestaltung  der  Zugförderung  bei  Anwendaug  der 

Blockeinrichtungeu.  (No.  28:)  Die  Bedingungen  für  zweckraäfsige  Ver- 
wendung der  Güterwagen. 

Elektrotechnische  Rundschau.   Frankfurt  a.  M. 

No.  20.   1892/98    X.  Jahrgang. 

Der  neue  Strafsenbahnmotor  der  General  electric  Compauy.  Die  Eisen- 
bahnen der  Gegenwart  und  Zukunft 

Elektrotechnische  Zeitschrift.  Berlin 

Heft  28.    Vom  14.  Juli  1898. 

Das  Elektrizitätswerk  für  die  Dresdener  Bahnhöfe. 
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Engineering.  London. 

No.  1484—1441.   Vom  28.  Juni  bis  11.  Angust  1893. 

(No.  1434:)  The  use  of  concrete  in  Railway  structures.  (Ho.  1435:) 

I 'assenger  locoinotive  for  the  Barry  Dock  and  Railway  Company.  The 

projected  Railway  in  British  East  Africa.  (No.  1436:)  The  Baldwin  lo- 

comotive  exhibit  at  Chicago.  (No.  1439:)  The  Pennsylvania  Railroad  at 

Chicago.  (No.  1440:)  Compound  express  passenger  locomotive.  (No.  1441:) 

Baldwin  locomotivea  at  the  Chicago  exposition.  Railway  carriage  for  Prus- 
sian  State  lines. 

Engineering  New«.   New- York. 

No.  24— »1.   Vom  16.  Juni  bis  3.  August  1893. 

(No.  24:)  Brooks  locomotive  for  the  „exposition  Flyer-4;  Lake  Shore  &  Mi- 
chigan Sonthern  Ry.  Frankfort  terminale  and  boats  for  the  Toledo,  Ann 

Arbor  &  North  Michigan  Ry.  Co.'s  68—  mile  transfer.  Harlem  river  draw- 

bridge;  New  York  Central  &  Hudson  river  R  R.  i.No.  24,  26  u.  29—31:) 

Steam  shovels  and  steam  shovel  work.  (No.  24:)  A  new  form  of  brake 

gear.  Heavy  express  Compound  locomotive,  Chicago,  Milwaukee  &  St.  Paul 

Ry.  The  relations  of  track  to  train  Service.  The  Western  Railway  club's 
tests  of  M.C.B,  couplers.  (No.  25,  27  u.  30:)  Railway  improvements  for  the 

world's  Colnmbian  exposition  trafflc.  (No.  25  u.  31  :>  Tests  of  the  M.  C.  B. 
couplers.  (No.  25:)  Steel  center  sills  for  freigbt  cars.  Attachments  of 

M.  C.  B.  couplers.  The  Louisville  and  Nashville  R.  R.  Co's  new  terminal 
yards  and  Station  at  Nashville.  The  Boston  snbway  bill.  ßreakages  of 

M.  C.  B.  couplers.  (No.  26:)  New  tunnel  on  the  London  &  North western 

Railway.  Surveys  and  borings  for  the  Prince  Edward  Island  tunnel.  Railway 

constmction  in  Central  and  South  America.  The  relative  merits  of  Com- 

pound and  simple  locomotives.  (No.  27:)  The  „exposition  Flyer"  express 

train  to  the  world's  Columbian  exposition.  Locomotive  for  the  „exposition 

Flyer"  Lake  Shore  &  Michigan  Southern  Railway.  Railways  in  Cape  eolony. 
Dining  cars  on  the  Midland  Railway,  England.  The  ideal  engineering 

school.  (No.  2s:)  Locomotive  firedoor  deflector.  High-speed  electric  loco- 

motive. Railway  excursions  to  the  world's  Columbian  exposition.  (No.  29:) 
The  Chenab  river  bridge  and  training  walls;  Northwestern  Railway,  India. 

The  air  brake  exhibits  at  the  world's  Columbian  exposition.  (No.  30:) 

European  Railway  practice:  reports  of  the  international  Railway  congres*. 

(No.  31 :)  Locomotive  wheel-load  diagram;  douple  end  locoinotive,  P.  &R.  R  R. 

Statistics  of  Railway  Operations  in  the  United  States. 

Glaser'»  Annale»  für  Gewerbe  und  Bauwesen.  Berlin. 

Heft  No.  12.   Vom  15.  Juni  1893. 

Mittheilungen  über  Unterhaltungskosten  des  Oberbaues  mit  eisernen  Quer- 

sch wellen,  insbesondere  über  Heindl'schen  Oberbau.  Beschreibung  der  xur 
Zeit  bekannten  Gattungen  von  Zentralanlagen  der  Krafterzeugung  für  das 

Kleingewerbe  und  kritische  Beleuchtung  derselben  in  technischer  und  wirt- 

schaftlicher Beziehung.  Die  Stellung  der  höheren  Techniker  in  der  Staats- 

eixenbahnverwaltung 
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Heft  So.  1.    Von,  l.  Juli  18f»3- 

Ueber  Mitisgufs.  Doppeltragfeder  für  Eisenbahnfahrzeuge,  System  Lentz. 

Die  Ausstellung  von  Friedr.  Krupp  in  Essen  (Rheinpreufeen)  auf  der 

Chicagoer  Weltausstellung.  Apparate  und  Maschinen  zur  Prüfung  tob 
Baumaterialien. 

Heft  2.   Vom  15.  Juli  1893. 

Ueber  Brenisversuche  auf  amerikanischen  Bahnen.  Ueber  eine  neue  Bauart 

der  Lokorootivkessel  und  die  damit  erzielten  Betriebsergebnisse. 

Heft  8.   Vom  1.  August  1893. 

Die  neuen  Schnellzugslokomotiven  der  schweizerischen  Nordostbalm. 

Heft  4.   Vom  15.  August  1893. 

Ueber  die  Prüfungen  der  Lokomotiven  nach  dem  Gesetz  über  die  Klein- 
bahnen und  die  Privatanschlufsbahnen. 

Jahrbücher  für  Nationalökonomie  und  Statistik.  Jena. 

Heft  6.  IN93. 

Die  Wirkung  der  Staffeltarife  für  Getreide  und  Mehl  im  Gebiete  der 

preußischen  Staatsbahnen. 

flflxeuepi  (Der  Ingenieur).  Kiew. 

Juni-Heft  189*. 

Neue  Wasserthürrae  der  Südwestbabnen.  Ueber  Hilfsmittel  zum  Herbeirufen 

von  Hilfe  für  Züge,  welche  auf  der  freien  Strecke  liegen  geblieben  sind. 

Journal  du  droit  international  prive  et  de  1»  juri»prudeiice  corupare>.  Paris. 

No.  V  und  VI.  lfm 

La  Convention  du  14  octobre  1890  sur  le  transport  international  des  inar- 
chandises  par  chemins  de  fer. 

Journal  of  the  Association  of  Engineering  »ocietit»*.  Boston. 
Mai  im. 

The  relation  of  Baihvay  signalling  to  train  accidents.  Proposed  tunuel  at 
Duluth.  Minu. 

Juni  l«9* 

The  proposed  deep  waterway  from  Buftalo  to  New  York  City,  and  some  fact* 

about  the  Suez  caual  aud  the  numerous  projected  American  isthmns  canal«. 

Moniteur  de*  interet«  materiell.  Brüssel. 

No.  «7.   Vom  20.  August  1893. 

Le  chemin  de  fer  du  Congo. 

Monitore  delle  «trade  terra  te.  Turin. 

Nn.  24-29.   Vom  17.  Juni  bis  22.  Juli  1898. 

iNo.  24:'  La  tramvia  elettrica  di  Genova.  iNo.  25:^  Linea  Genova-Uvada- 

Asti.  (No.  26:  La  riforma  del  Genio  civile.  (No.  27:)  Gli  apparati  centrali 

sistema  Bianclii-Servettaz.  'No.  28  und  ̂ 9:)  Considerazioni  tecniche  <d 

eoonomiche  sul  traforo  delle  Alpi. 
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9*5 
Oesterreichische  Eiseiibuhnzeitun^.  Wien. 

No.  27—34.   Vom  2.  Juli  bis  2u.  August  1898. 

(No.  27:)  Durchgehende  Zug-  und  Stofsvorrichtung  für  Eisenbahnfabrzeuge. 

Konstruktion  und  Berechnung  von  Dynamogleichstrommaschinen.  ;No.  28:) 

Doppeltragfeder  für  Eisenbahnfahrzeuge,  System  Lentz.  (No.  29:  i  Ueber 

den  Einflufs  der  Eisenbahntarife  auf  die  Hohe  der  Fleisohpreise  in  Wien. 

(No.  30:)  Die  Entwicklung  des  Lokalbahnwesens  in  Steiermark.  Die  elek- 

trischen Bahnen  in  Budapest.  (No.  31:)  Statistische  Nachrichten  des  Vereins 

deutscher  Eisenbahnverwaltnngen  für  1891.  Eisenbahnverkehr  im  Monat 

Mai  1893.  (No.  32  a.  33:)  Der  Geschwindigkeitsmesser  fUr  Lokomotiveu, 

System  Pfeil.  (No.  32:)  Von  der  Chicagoer  Weltausstellung.  No.  34:) 

Einiges  zur  Verhütung  von  Kisenbahnunfällen. 

Organ  für  die  Fortschritte  des  Eisenbahnwesens.  Wiesbaden. 

Heft  IV.  1893. 

Die  Krempenplatte.  Badvorleger  für  Eisenbahnwagen.  Sandstreuer  mit 

Prefsluftbetrieb  für  Eisenbahnfahrzeuge.  Werkzeug  zum  Messen  der  Rad- 

reifenstärken au  Eisenbahnfahrzeugen.  Beleuchtung  der  Werkstätten,  Bahn- 

steige und  Wagen  der  Liwnyer  Schmalspurbahn,  transkaukasische  Staats- 

bahn, mit  Karosinlampen  nach  Strzemeski.  Neues  Drehgestell  für  Loko- 

motiven. Fernbedienung  der  Weichen  mit  Gestänge  oder  mit  Drahtzug. 

Inspektionswagen  der  k.  k.  österreichischen  Staatsbahnen,  Betriebsdirektion 

Krakau.  Ueber  Lokomotivsteuerungen.  Mack's  selbstthätige  Schienenspritz- 

vorrichtung  zur  Kennzeichnung  schlechter  Stellen  im  Gleise  durch  eine  über- 

rollende Achse.  Die  vom  k.  k.  österreichischen  Handelsministerium  ge- 

nehmigten grundsätzlichen  Bestimmungen  für  die  Lieferung  und  Aufstellung 

eiserner  Brücken.  Die  Stadtbahn  von  Wien.  Oberbau  für  eiserne  Qner- 
sebwellen. 

Railroad  Gazette.   New  York 

No.  24.   Vom  lti.  Juni  1893. 

Standard  fast  passenger  engine.  class  M;  C.  B.  &  Q.  K.  R.  Sehenectady  Com- 

pound locomotive  „Columbus";  Chicago  &  Northwestern  Railway.  Standard» 

recominended  by  the  M.  C.  B.  committee  on  attachments  of  couplers.  Brooks' 

locomotives  at  the  world's  fair.  Staudard  specifications  for  rails.  The 
Readiug  rehabilitation.  How  to  examine  firebox  steel.  Division  of  t raffte 

and  niaintenance  of  rates.  The  Master  Car  Builders'  Convention.  Traffic 

raatters  in  Chiongo.  Steel  for  flreboxes.  —  A  french  study.  The  Railroad 

commerce  congress. 

No.  25.    Vom  23-  Juni  1893. 

Simons'  improved  drop  doors  for  coal  and  coke  cars.  Double  ender  freight 

transfer  locomotive  —  Chicago  &  Calumet  Terminal  Railway.  The  vertical 

plane  coupler  at  the  Lakewood  Convention.  A  ship  canal  from  lake  St.  Clair 

to  lake  Erie  —  Will  it  pay?  Analysis  of  Compound  locomotive  tests  ou  the 

Old  Colony  Railroad.  The  Master  Car  builders'  Convention.  High-speed 

locomotives  compared.  Car  aeconntants'  Convention.  Some  exhibits  at  the 

world's  fair.  Railroad  affairs  in  Chicago.  Master  mechanics'  Convention. 
Factory  driving  by  electricity  on  the  Northern  Railroad  of  France. 
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No.  26.   Vom  30.  Juni  1893. 

Profiles  of  five  trana-continental  Railroad  lines,  showing  elevatioos  abo« 

meaii  sea  level.  A  plan  for  shop  te»ts  of  locouiotives.  The  failare  of  th< 

Reading  reorgauisation.  The  prevention  of  Railroad  accidente.  Railrotd 

telegraph  Superintendent»'  Convention.  Master  mechanics'  Convention.  Bail- 
road  accidenta:  their  causes  and  prevention.  Freight  and  special  cariattht 

world's  fair.  Railroad  matters  in  Chicago.  The  course  of  the  Railroad  bond 
market  doring  the  year.  Railroad  construction  in  1803  to  July  1.  The  cw 

aecountant  —  a  misnoraer:  his  nltimate  elevatiou.  The  limited  pooling  of 
box  cars. 

No.  27.   Vom  7.  Juli  1893. 

A  Standard  60-ft.  plate  girder  bridge,  built  by  the  Union  Bridge  Com\w 

The  Georgia  Central  decision.  Train  robbing  and  train  wrecking.  Jadf* 

Newman  on  the  long  and  short  haul  law.  Tbe  effect  of  the  silver  crisii  « 

Railroad  securities.  The  waterway  from  the  lakes  to  tidewater  and  it> 

effect  npon  transportatiou  rates.  The  effect  of  competition  upon  Railroto 

constrnetion  and  Operation.  High  speeds  on  Railroads.  The  Railroads  ot 

New  South  Wales.  Railroad  matters  in  Chicago. 

No.  28.   Vom  14.  Juli  1898. 

Express  passenger  locomotive,  Baltimore  &  Ohio  Railroad-class  1 — 6.  Locatios 

of  brick  arch  in  locomotive  firebox,  C.  &  N.  W.  Ry.  Deflector  for  locamotiTf 

firebox,  C.  &  N.  W.  Ry.  A  30-ton  electric  locomotive.  The  McKeen  reiti- 

bule  (patented).  Some  of  the  new  Railroads.  Screens  and  strainers  for  air- 

brake  pipes.  Electric  motora  for  steam  roads  —  a  step  in  progreas.  The  pre- 
vention and  control  of  strikes  on  Railroads.  Indian  Railroad  notes.  Paper? 

for  the  engineering  congress.  Tbe  Johnson  Railroad  signal  Company  at  ütf 

world's  fair.  Railroad  buildini;  in  the  first  half  of  1893.  Railroad  matten 

in  Chicago.  The  Cartagena-Magdalena  Railroad.  The  effect  of  competition 

upon  Railroad  coustruetiou  and  Operation,  Superannuation  funds  on  EngM* 

Railroads  and  on  the  Grand  Trunk.  International  and  Interstate  Railroul 

arrangemeuts. 

No.  29.   Vom  21.  Juli  1893. 

Standard  diamond  truck  for  üOOOO-lb.  car  C,  C,  C  &  St.  L.  Railwtj 

World's  fair  car  of  the  Pennsylvania  lines.  New  York  Chicago  passen?"' 
matters.  Is  the  pneumatic  train  signal  unnecessary?  Repairs  to  cumponn 

locomotive».  Metal  for  brake  shoes.  Marjoribanks's  patent  car  ventihuiag 

systein.  United  States  timber  tests.  The  inter-continental  Railroad  sorrets 

A  Railroad  to  Uganda.  Railroad  matters  in  Chicago.  The  new  Scotcl 

dining-car  expresses.  The  secoud  decade  of  the  Massachusetts  RauW 

commission.  Organization  of  the  aecounting  department.  The  effect  oi 

competition  upon  Railroad  construction  and  Operation. 

No.  80.   Vom  28  Juli  1893 

Exhibits  of  air-!>rake  apparatus  at  the  world's  fair.  Impressions  of  d>r 

world's  fair.  Track  elevatiou  in  Chicago.  Some  English  Railroad  notes 

Standard  live  loads  für  Railroad  bridges.  Railroad  matters  in  Chicago.  Tbe 

English  Channel  bridge. 
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No.  31.    Vom  4-  August  1893. 

Two-cylinder  Compound  locomotive  for  Lake  Street  Elevated  Railroad 
Chicago. 

No.  35f.   Vom  11.  August  1893. 

Compound  locomotive  for  Lake  Street  Elevated  Railroad,  Chicago.  Block 

systeiu  on  Railroads  of  light  traffic.  City  and  South  London  Railway. 

Chicago  traffic  matters. 

The  Railway  Kngineer.  London. 

No.  ltt*.   Juli  1893. 

Radial  tank  engint'.  Lancashire  and  Yorkshire  Railway.  Railway  signalling. 

The  boiler  of  the  New  York  Central  and  Hudson  River  Railroad  engine. 

International  Convention  for  the  carriage  of  goods  by  Railway.  A  natural 

Railway  tunnel.  Fisher'»  signal  wire  compensator  and  wire  carriers.  Rail- 
way structureH.  The  Rogers  Compound  locomotive  on  the  Illinois  Central. 

The  design  and  eonstructiou  of  Railway  carriages  and  wagons. 

No.  IBS.   August  1893. 

Express  passenger  engine,  Caledonian  Railway.  Railway  sigualling.  The 

design  and  construction  of  Railway  carriages  and  wagons.  Cape  of  Good 

Hope  government  Railways.  Ships'  electrical  Atting*  for  lighting.  signalling 
telegraphing  and  motive.  power. 

The  Railway  News.  London. 

No.  i:»87— 1546.    Vom  17.  Juni  bis  19.  August  1893. 

(No.  1637.)  Railway  rates:  proposed  new  tribuual.  Coal  traffic  on  our  Rail- 

ways. (No.  1637/38:)  Railway  Companies'  friendly  and  provident  .«ocieties. 
(No.  1537:)  American  Railroad  prospects.  Interview  with  Mr.  Joseph 

Price.  Railway  bills  in  parliament.  Railway  rates.  (No.  1538:)  Railroad 

co-operation  in  the  United  States.  Railway  entreprise  in  South  Africa. 

French  Railways  and  the  budget.  The  Railways  of  New  South  Wales. 

Railway  servants*  (hours  of  labour  bill.  No.  1638  u.  1643—1546:)  Railway 
rates  and  charges.  (No.  1538:  Extension  of  Railways  in  India.  (No.  1540:; 

Reasonable  rates.  Railway  traffies  e?timated  and  adjusted.  Cape  of 

Good  Hope  Railway.«.  —  The  Cambrian  system.  (No.  1541:)  Con- 

tinental passenger  traffic.  Continuous  brakes.  British  Railway  paaaenger 

service.  (No.  1542:;  Select  committee  of  Railway  rates.  —  Sir  Henry  Oakley's 
evidence.  Indiau  Railways  in  1892.  French  Railway  traffic.  —  The  new 

tariff.  No.  1543:)  The  coal  strike  and  the  Railways.  East  coast  route  to 

Scotland.  New  dining  cars.  (No.  1544 The  international  Railway  of 

America.  Railway  and  canal  comuiission.  Southern  Railway  of  France. 

(No.  1540: :  London  and  North-Western  Railway  meeting.  The  North  Corn- 

wall  Railway:  upening  to  Camelford. 

Revue  generale  des  chemins  de  fer.  Paris. 

No.  6.   Juni  1893- 

Note  sur  lu  construction  de  la  ligne  d'Argeuteuil  Ji  Maates.  Fixation  des 
nuls  sur  los  traverses  en  bois.  Lu  question  des  tiretonds.  Enclenchement 

et  manoeuvre  centrale  des  aiguilles  et  signaux  des  petites  statious  de 
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!h  ligne  Dellc-Bale  des  chemin*  de  fer  de  Jura-Simplon.  Statisüqie  de* 

themin»  de  fer  de  la  Belgique  pour  l'ann^e  1891. 

Jnli  mm. 

Construction  du  raccordement  de  la  gare  de  Paris-Nord  avec  la  petite  cm- 

tore.  Les  nouvelles  voitures  intercirculatiou  dn  chemin  de  fer  Paris-Lyon 

M^diterranSe.   Chemin  de  fer  mixte  de  Lauterbrunnen  a  Mürren  'Suis»«;), 

Schweizerische  Bauzeitung.  Zürich. 

No.  2.    Vom  15.  Juli  1893. 

Der  Ein  Hufs  der  gegenseitigen  Stellung  der  Kurbeln  bei  zweistufigen 

Zwillingslokomotiven. 

Verordnungnblatt  des  k.  k.  Haiiilel»miiii*terium»  für  Eisenbahnen  und  Schif- 
fahrt. Wien. 

No.  79— »7.   Vom  11.  Juli  bis  22.  August  18!>8. 

>No.  79:)  Der  Kunarddampfer  .,Campania".  (No.  HO:)  Eisenbahnverkehr  in 
Monat  Mai  1898  und  Vergleich  der  Einnahmen  in  den  ersten  fünf  Monaten  1893 

mit  jenen  der  gleichen  Periode  1892.  »  No.  85:)  Zusammenstellung  der  in 

Monat  Juni  1898  bei  den  Zügen  mit  Personenbeförderung  in  den  Endstationen 

vorgekommenen  Verspätungen.  (No.  87)  Eisenbahneentralabrechnungsbürew. 

(No.  89 Stand  der  Eisenbahnen  in  Südafrika.  (No.  9*»:)  Eisenbahnverkehr 

im  Monat  Juni  1893  und  Vergleich  der  Einnahmen  im  ersten  Semester  1803 

mit  jenen  der  gleichen  Periode  1892.  No.  92: )  Die  Mombasa- Viktoria-See- 
Eisenbahn.  No.  96.)  Stand  der  Fahrbetriebsmittel  auf  den  österreichischen 

Eisenbahnen  zu  Ende  des  Jahres  1892.  (No.  97:)  Ventilation  von  Schiffs- 
räumen. 

La  voie  ferree.  Paris. 

No  557—505.   Vom  29.  Juni  bis  24.  August  1>93. 

(No.  657.)  Le  compte  rendu  du  Midi.  (No.  557  u.  r»58:)  Les  droit«  finaucier* 

de  la  chambre  et  du  senat.  (No.  558:)  Les  marebandises  sur  les  chemin? 

algeriens.  (No.  559:)  La  nouvelle  Convention  du  Böne-tiuelma.  Les  reTorroe» 

fiscales  pendant  la  legislature  actuelle.  De  l'influence  du  nombre  des  tnüv 

sur  la  circulaiion  des  voyageurs.  (No.  5UO:)  La  Convention  du  BAne-GneJmi 

(No.  561—566:  )  Au  Sud  de  la  France.  (No  561:)  Le  budget  des  chemins  dt 

fer.  (No.  562:)  Les  chemins  de  fer  alg.  riens  en  1898.  (No.  568  n.  66J:< 

voies  ferrees  dans  les  departements.   (Nr.  566:)  Le  Metropolitain. 

tfCyp«a«-i>  MHuucTopcru  nyxe*  cooomeHia.  (Zeitschrift  des  Ministeriums  der  Verkehr»- 
anstehen.)   St.  Petersburg.   1893.  2.  Heft. 

Amtlicher  Theil: 

Protokolle  des  Käthes  für  Eisenbahuangelegenheiten.  Die  Geldbewilligungen 

für  Bauausführungen  im  Etat  des  Ministers  der  Verkehrsanlagen  für  1892- 

welche  in  1<!)3  fortgesetzt  werden.   Die  sibirische  Eisenbahn. 

Nichtamtlicher  Theil: 

Sollen  die  Eisenbahnschwellen  stückweise  oder  streckenweise  ausgewechselt 

werden?    Untersuchung  der  zur  Lokomotivheizung  bei  der  Warschan-Wieoer 
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Eisenbahn  verwendeten  Steinkohlen.  Die  Verstärkung  des  Oberbaues  auf 

den  deutschen  und  österreichischen  Eisenbahnen.  Die  elektrische  Stadtbahn 

in  Kiew. 

Zeitschrift  für  Bauwesen.  Berlin. 

Heft  Vll-lX.  1893. 

Der  Umbau  des  Bahnhofs  Halle  a.  S.  in  den  Jahren  1880-189*  Der  Bau 

der  Wannseebahn  und  die  Umgestaltung  de«  Potsdamer  Bahnhofes  in  Berlin. 

Die  Formverändernngen  der  Eisenbahnschienen  an  den  Stöfsen. 

Zeitschritt  für  Eisenbahnen  und  Dampfschiffahrt  der  österreichisch-ungarischen 
Monarchie.  Wien. 

No.  27—15.   Vom  2.  Juli  bis  27.  August  1893. 

(No.  27: i  Die  Karawankenbahn.  Protokoll  der  Staatseisenbahnrathssitzung 

vom  23.  Mai  1893.  Reise  des  Handelsministers  Marquis  r.  Bacquehem  nach 

Nordböhmen.  (No.  28:)  Staffeltarif  oder  Kilometertarif?  (No.  29:)  Von  der 

Normalspnr  zur  Schmalspur.  Protokoll  über  die  am  29.  Mai  1893  abgehaltene 

Sitzung  des  Staatseisenbahnrathcs.  (No.  30:)  Die  Eisenbahnen  der  Türkei. 

Der  österreichisch-ungarische  Eisenbahnverkehr  im  Monat  Mai  1893.  (Xo.81^ 

Zur  Konzessionirung  der  Lemberger  Stadtbahn.  Die  Eisenbahnen  der  Türkei. 

Die  Weltausstellung  in  Chicago.  (No.  32  und  33:)  Von  Wien  nach  Chicago. 

(No.  33:)  Der  österreichisch-ungarische  Eisenbahnverkehr  im  Monat  Juni  1H93. 

(No.  34  und  35  :>  Eisenbahnbau  in  Ungarn. 

Zeitschrift  für  den  internationalen  Eisenbahntransport  Bern. 

Xo.  7.   Juli  1893. 

Der  Schadensnachweis  in  Beschadigungsfallen. 

Zeitschrift  des  österreichischen  Ingenieur-  und  Architekten-Vereins.  Wien. 

So.  26-84.   Vom  30.  Juni  bis  26.  August  1898. 

No.  26—28:)  Versuche  über  den  Luftwiderstand  gewölbter  Flächen  im 

Winde  und  auf  Eisenbahnen  mit  Rücksicht  auf  das  Problem  dynamischer 

Flugmaschinen.  (No.  33:)  Ueber  die  schmalspnrigen  steiermärkischen 

Landesbahnen.  (No.  84:1  Einflufs  der  Federhangung  auf  die  Setzung  der 

Eisenbahntragfedern. 

Zeitschrift  für  Handelsrecht.  Stuttgart. 

Band  XLI.   (1893)  Heft  1.   August  1893. 

Die  Verkehrsordnunsr  für  die  Eisenbahnen  Deutschlands  vom  15.  No- 

vember 1892. 

Zeitschrift  für  Transportwesen  nnd  Strafsenbau.  Berlin. 

No.  19-24.   Vom  l.  Juli  bis  10.  August  1893. 

(No.  19  und  20:)  Die  elektrische  Strafsenschmalspurbahn  Sissach  — Gelter- 

kinden.  (No.  19:)  Heidelberger  Strafsen-  und  Bergbahngesellschaft.  Be- 

schlüsse des  galizischen  Landtages  für  die  Förderung  der  Eisenbahnen 

niederer  Ordnung.  Elektrische  Bergbahn  auf  den  Saleve.  (No.  19  und  20:) 

Ueber  die  Kleinbahnen  und  deren  Spurweite.  (No.  20:)  Verwendung  von 

Akkumulatoren  zur  elektrischen  Beförderung  von  Tramways  in  Paris. 

(No  21:)  Das  Kleinbahngesets  in  seiner  Anwendung  auf  Strafsenbabnen. 
Archiv  fllr  KisentmLuiwoson     löttt.  im 
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Eröffnung  der  elektrischen  Strafsonbahn  in  Dresden.  (Nu.  Ainmonuk- 

strafsenbahnmotor,  System  Mo.  Mahon.  l'archim  •  Ludwigsluster  EistnbaLu. 

Das  Kleinbahnprojekt  des  Kreises  Schleswig.  No.  23  und  24:^  Die  elek- 

trische Stadtbahn  in  Budapest  (  No.  280  Von  der  Normalspar  zur  .Schmalspur 

(No.  '24:)  Die  schmalspurigen  Landesbahnen  Steiermarks. 

Zeitung  den  Verein»  deutscher  Kixenbahnverwaltiinjreii.  Berlin. 

No.  4»-««;.    Vom  28.  Juni  bis  26.  Ausist  1803. 

(No.  49:1  Gedanken  über  das  Ohcrlmusystcm  der  Zukunft  (No.  4U  and  53 

Der  Eiulluls  der  Spurweite  auf  die  Bau-  und  Betriebskosten  der  Sekundär- 

Itahneu.  No.  SO,  52,  56,  5*,  62  und  63:)  Die  C<>l  limbische  Weltausstellung  in 

Chicago.  (No.  51:)  l  eber  den  derzeitigen  Stand  der  Weichen  und  Signa!- 

zentral  isirnng  auf  den  königlich  bayerischen  Staatseisenbahnen  und  der  da- 

mit regclmäfsig  verknüpften  Statiousumbauten.  Die  kanadische  Oberlainl- 

bahn  in  1802.  (No.  53:  Das  Ausjäten  lies  Grases  auf  der  Oberfläche  der 

Kiesbettung.  No.  54  und  55:;  Zum  50 jährigen  Jubiläum  der  Magdeburg- 

Halbcrstndter  Eisenbahn.  (No.  57:)  Die  Bildung  der  russischen  Eisenbahn- 

gruppen und  deren  gegenwärtige  Umgestaltung.  (No.  50:)  Die  Gemeinde- 
lokalbahu  Röthenbach  bei  Lindau-Weiler.  No.  6<>:t  Statistische  UebersUht 

über  die  verschiedenen  Oberhausysteme  der  deutschen  Eisenbahnen.  Ent- 

schädiguugsverfahren  im  Sachentrausport.  (No.  61  Die  Londoner  Fahrplu- 

koufereuz.  (No.  62:)  Der  S<  hncllzugverkehr  zwischen  Berlin  und  dem  Rhein 

über  die  preufsisch-braunschweigische  Route.  (No.  64  u.  65:)  Die  Mai« 

nahmen  bei  Choleragefahr  im  Eisenbahnbetriebe.  (No.  66:  Die  Bereborn 

Lauterbmnnen-M  (irren. 

Ilcr»u.grit«bi-n  Im  Aufm*-         Kttnljrlichm  M4nl«t«HiiUM  4«r  »ffynilichen  Arbeiten^ 
V-rUk-  v,.n  J..li...  S)>riu**r.  Berlin  N.  -  Oruck  »o»  H.  ».  Hermann.  Brrli»  R.Vf  . 
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Die  Aufgabe  der  Verwaltung  beim  Bau  von  Nebenbahnen. 

Von 

Geors  Pannenberg,  Regierungsrath  in  Berlin. 

Fast  bei  jeder  Nebenbahn  kehrt  die  Klage  wieder,  dafs  ihr  Bau  nicht 

früh  genug  begonnen  werde  und  nicht  rasch  genug  voranschreite.  Man 

klagt,  weil  nach  der  Verkündigung  des  Gesetzes,  das  die  Staatsregierung 

zur  Verwendung  der  Baugelder  ermächtigt,  noch  geraume  Zeit  zu  ver- 

streichen pflegt,  ehe  vom  eigentlichen  Bahnbau  etwas  zu  sehen  ist,  und 

wartet  ungeduldig  auf  den  ersten  Spatenstich  und  auf  den  ersten  Zug. 

Vom  Standpunkte  der  an  dem  Bahnbau  interessirten  Personen  ist  diese 

Ungeduld  leicht  verständlich;  sind  es  doch  längst  und  sehnlichst  gehegte 

Wünsche  und  Hoffnungen,  vielfältige  geschäftliche  Berechnungen  und  Er- 

wartungen, die  endlich  ihrer  Erfüllung  entgegengehen  sollen.  Aber  die 

Interessenten  vermögen  sich  nicht  über  diesen  einseitigen  Standpunkt  zu 

erheben,  sie  sind  nicht  im  Staude,  sich  über  die  sachliche  Berechtigung 

ihrer  ungeduldigen  Klagen  ein  zutreffendes  Urtheil  zu  bilden.  Dafs  nach 

der  Verkündigung  des  Gesetzes  die  zu  seiner  Ausführung  gebotenen  Ar- 

beiten sofort  in  Angriff  genommen  worden  sind  und  dafs  bei  ihrer  För- 

derung nicht  geruht  noch  gerastet  worden  ist,  will  man  nicht  recht 

glauben;  was  alles  hinter  den  Kulissen  vor  sich  gegangen  ist  und  vor- 

gehen mufs,  bevor  der  erste  Spatenstich  und  später  die  Betriebseröffnung 

geschehen  kann,  davon  hat  man  keine  rechte  Vorstellung.  Ohne  Zweifel 

wird  der  ungestörte  Fortgang  des  Bahnbaues  bisweilen  durch  die  Lang- 

wierigkeit des  Enteiguung8verfahrens  aufgehalten.  Die  Zeitdauer,  die  der 

Bahnbau  in  Anspruch  nimmt,  erfährt  infolge  dessen  wohl  in  einzelnen 

Fällen  eine  Verlängerung,  aber  sie  wird  niemals  dadurch  allein  bestimmt, 

sondern  hängt  überwiegend  von  anderen  Ursachen  ab.  Vielleicht  ist  es 

darum  dienlich,  den  Schleier,  der  für  Fernstehende  auf  den  Arbeiten  ruht, 

die  sich  nicht  auf  dem  Schauplatz  der  Baustelle  abspielen,  ein  wenig  zu 

lüften. 
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«>92  Die  Aufgabe  der  Verwaltung  beim  Bau  von  Nebenbahnen. 

Die  gesammte  Thatigkeit,  die  der  Bahnbau  erfordert,  setzt  sich  zu- 

sammen aus  technischen  und  juristisch-administrativen  Arbeiten,  die  bald 

eng  mit  einander  verbunden  sind,  bald  neben  einander  hergehen  und  oft 

genug  in  einander  übergreifen.  Sie  in  ihrer  Entwicklung,  in  ihren  Ver- 

zweigungen und  Verschlingungen  zu  übersehen,  ist  für  den  nicht  völli? 

damit  Vertrauten  nicht  so  leicht,  wie  es  scheinen  möchte.  Eine  Darstel- 

lung der  Sache  durch  Zusammenfassung  der  die  administrative  Mitwirkung 

beim  Bau  von  Nebenbahnen  bildenden  Geschäfte  dürfte  wohl  geeignet  sei«, 

einen  allgemeinen  Ueberblick  über  die  Entwicklung  des  Bahubaus  und 

damit  über  die  Entstehung  der  ersten  Grundlagen  der  Eisenbahn  Verwal- 

tung überhaupt  zu  verschaffen.  Auch  im  einzelnen  dürfte  sie,  sowohl  iü 

Bezug  auf  die  Zweekmäfsigkeit  der  Folge,  als  in  Bezug  auf  die  Abwicklung 

der  Geschäfte  für  diejenigen,  die  sich  ohne  eigene  Erfahrung  in  diese* 

Gebiet  erst  hineinarbeiten  müssen,  nicht  ohne  Nutzen  sein. 

1.  Die  Sichergteilung  der  gesetzlichen  Voraussetzung. 

Erst  mit  Verküudigung  des  Gesetzes,  betreffend  die  Erweiterung. 

Vervollständigung  und  bessere  Ausrüstung  des  Staatseisenbahnnetzes,  das 

in  jedem  Frühjahr  zu  erscheinen  pflegt,  beginnt  die  den  Bahnbau  ein- 

leitende Thätigkeit.  Die  älteren  Arbeiten,  die  sogenannten  allgemeinen 

technischen  Vorarbeiten,  die  Erhebungen  über  das  wirtschaftliche  Be- 

dürfnifs  und  die  Rentabilität,  die  Linienführung  der  Bahn  sowie  der  Ueber- 

schlag  über  die  Bau-  und  Grunderwerbskosten  und  den  Umfang  der  Be- 

theiligung der  Interessenten  daran,  sind  vorbereitender  Natur  und  bleiben 

hier  aufser  Betracht,  weil  die  Vorerhebungen  nur  Unterlagen  für  den  Ge- 

setzentwurf gebildet  habeu.  Mit  der  Gesetzesverkündung  regt  sich  bereits 

die  Ungeduld  und  das  Verlangen  der  Interessenten  nach  dem  ersten  Spaten- 

stich. Das  Gesetz  bewilligt  aber  die  Baugelder  nicht  ohne  weiteres. 

Nach  dem  Gesetz  darf  vielmehr  mit  der  Ausführung  der  Bahn  erst  dann 

vorgegangen  werden,  wenn  nachstehende  Bedingungen  erfüllt  sind: 

A.  Der  gesammte  zum  Bau  der  Bahn  und  deren  Nebenanlagen 

nach  Mafsgabe  der  von  dem  Minister  der  öffentlichen  Arbeiten  oder 

im  Enteiguungsverfahren  festzustellenden  Entwürfe  erforderliche 

Grund  und  Boden  ist  der  Staats regierung  in  dem  Umfange,  ;n 

welchem  derselbe  nach  den  landesgesetzlichen  Bestimmuugeu  der 

Enteignung  unterworfen  ist,  unentgeltlich  und  lastenfrei  —  der 

dauernd  erforderliche  zum  Eigenthum,  der  vorübergehend  erforder- 

liche zur  Benutzung  für  die  Zeit  des  Bedürfnisses  —  zu  über- 

weisen, oder  die  Erstattung  der  sämmtlichen  staatsseitig  für  dessen 

Beschaffung  im  Wege  der  freien  Vereinbarung  oder  Enteignung 

aufzuwendenden  Kosten,  einschliefslich  aller  Nebenentschädiguogen 
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für  Wirthschaftserschwernisse  und  sonstige  Nachtheile  in  rechts- 

gültiger Form  zu  übernehmen  und  sicher  zu  stellen.  Vorstehende 

Verpflichtung  erstreckt  sich  insbesondere  auch  auf  die  unentgelt- 

liche und  lastenfreie  Hergabe  des  für  die  Ausführung  derjenigen 

Anlagen  erforderlichen  Grund  und  Bodens,  dereu  Herstellung  dem 

Eisenbahnunternehmer  im  öffentlichen  Interesse  oder  im  Interesse 

des  benachbarten  Grundeigenthums  auf  Grund  landesgesetzlicher 

Bestimmungen  obliegt  oder  auferlegt  wird. 

B.  Die  Mitbenutzung  der  Chausseen  und  öffentlichen  Wege  ist,  soweit 

dies  die  Aufsichtsbehörde  für  zulässig  erachtet,  seitens  der  daran 

betheiligten  Interessenten  unentgeltlich  und  ohne  besondere  Ent- 

schädigung für  die  Dauer  des  Bestehens  und  Betriebes  der  Bahn 

zu  gestatten. 

C.  Zuweilen  wird  ferner  noch  gefordert,  dafs  die  Interessenten  zu  den 

Baukosten  einen  unverzinslichen,  nicht  rückzahlbaren  Zuschufs  in 

bestimmter  Höhe  leisten. 

Im  Anschlufs  an  das  Gesetz  ergeht  ein  das  Enteignungsrecht  für  den 

einzelnen  Bahnbau  verleihender  Allerhöchster  Erlafs  und  zu  dessen  Aus- 

führung ein  Ministerialerlafs,  wodurch  die  Eisenbahnbehörden  bezeichnet 

werden,  denen  die  Leitung  des  Baues  —  gewöhnlich  eine  königl.  Eisenbahn- 

direktion —  und  die  Leitung  des  späteren  Betriebes  —  ein  königl.  Eisen- 

bahnbetriebsamt —  übertragen  wird.  Nur  ausnahmsweise  wird  ein  Eisen- 

bahnbetriebsamt zur  Leitung  auch  des  Baues  berufen1).  Auch  in  diesem 

Falle  bleibt  die  Direktion  für  die  Verhandlung  mit  den  Bahninteressenten 

über  die  Erfüllung  der  gesetzlichen  Voraussetzung  für  den  Bahnbau,  sowie 

für  die  landespolizeiliche  Prüfung  und  die  Abnahme  der  Bahn  zuständig. 

Das  Gesetz  spaltet  den  Begriff  des  Eisenbahnunternehmers,  indem 

es  den  Grunderwerb  davon  loslöst  und  dem  Kreise,  der  in  erster  Linie 

als  Bahninteressent  auftritt,  zuweist,  sei  es,  dafs  dieser  das  Bahnland  in 

natura  überweise,  oder  sei  es,  dafs  er  die  Kosten  erstatte,  die  die  Eiseu- 

bahnbehörde  für  den  namens  des  Kreises  als  Bahninteressenten  freihändig 

oder  im  Zwangswege  zu  erwerbenden  Grund  und  Boden  aufwenden  mufs. 

Mit  dem  Bahnbau  darf  nicht  eher  begonnen  werden,  als  bis  die  Er- 

füllung der  gesetzlichen  Voraussetzung  für  die  Bewilligung  der  Baugelder 

gesichert  ist.  Geschieht  das  nicht,  verhält  sich  der  Kreis  oder,  wer  sonst 

als  Bahninteressent  auftritt,  ablehnend,  so  verbietet  es  das  Gesetz,  die 

Baugelder  anzugreifen;  der  Bahnbau  mufs  unterbleiben. 

')  Geschäftsordnung  für  die  mit  der  Leitung  des  Baues  neuer  Bahnstrecken 

befafsten  königl.  Eisenbahnbetriebsämter  vom  13.  Oktober  1884  (E.-V.-BI.  S.  382). 

65* 

Digitized  by  Google 



994 Die  Aufgabe  der  Verwaltung  beim  Bau  von  Nebenbahnen. 

Gesichert  ist  die  Erfüllung  der  Bedingung  erst,  nachdem  die  Kreise 

oder  sonstigen  Bahninteressenten  die  vom  Gesetz  geforderten  Leistungen 

durch  rechtsverbindliche  Beschlüsse  übernommen  haben.  Die  Entscheidung 

darüber,  ob  das  der  Fall  sei,  ob  die  Beschlüsse  formell  und  materiell 

rechtsverbindlich  sind  und  dem  Gesetz  entsprechen,  liegt  der  königl.  Eisen- 

bahndirektion unter  eigener  Verantwortung  ob.1) 

Schon  vor  Aufstellung  des  Gesetzentwurfs  haben  sich  die  betheiligten 

Kreise  darüber  schlüssig  machen  müssen,  ob  sie  zur  Erfüllung  der  gesetz- 

lichen Voraussetzung  geneigt  sein  würden.  Die  damals  gefafsten  Beschlösse 

dienten  nur  als  Unterlagen  für  den  Gesetzentwurf.  Zuweilen  ist  aber 

bereits  ihre  Fassung  formell  und  materiell  erschöpfend,  sodafs  die  gesetz- 

liche Voraussetzung  ohne  weiteres  als  erfüllt  angesehen  und  unverzüg- 

lich mit  dem  Bahnbau  im  weiteren  Sinne  vorgegangen  werden  darf. 

In  der  Regel  sind  jene  Beschlüsse,  ihrem  nur  vorbereitenden  Charakter 

gemäfs,  nicht  ausreichend.  Nach  der  Verkündigung  des  Gesetzes  müssen 

daher  zunächst  die  Verhandlungen  mit  den  nach  dem  Gesetze  grund- 

erwerbspflichtigen  Interessenten,  meistens  mit  den  Kreisen,  eröffnet  werden. 

Sind  es  die  Kreise,  so  ist  die  Ausbedingung  einer  besonderen  Sicherheit 

für  die  Erfüllung  ihrer  etwaigen  Beschlüsse  überflüssig;  sind  es  Kommanal- 

verbände,  so  ist  ihre  relative  Leistungsfähigkeit  durch  Benehmen  mit  den 

zuständigen  Aufsichtsbehörden  festzustellen;  sind  es  private  Personen  oder 

private  Korporationen,  so  mufs  unbedingt  vorerst  die  Stellung  einer  aus- 

reichenden Kaution  gefordert  werden.8)  Im  übrigen  bilden,  abgesehen 

von  bestimmten  Zuschüssen  zu  den  Baukosten,  die  das  Gesetz  etwa  noch 

aufserdem  von  den  Bahninteressenten  fordert,  den  Gegenstand  der  Ver- 

handlung: die  üebernahme  des  Grunderwerbs  oder  statt  dessen  der  Kosten- 

erstattungspflicht und  der  Entschädigung  des  Forstfiskus  für  die  in- 

direkten Nachtheile  der  Abtretung  (verfrühter  Bestandsabtrieb,  Ab- 

schneiden unbenutzbarer  Parzellen,  erschwerte  Zugänglichkeit  der  Rest- 

grundstücke) auf  den  Flächen,  die  der  Forstfiskus  zum  Bahnbau  unent- 

geltlich hergiebt.  Endlich  ist  die  Einzahlung  von  bestimmten  Vorschüssen 

zur  etwaigen  Bestreitung  der  Grunderwerbskosten  auszubedingen,  damit 

der  Fiskus  nicht  für  den  Kreis  Vorschüsse  aus  der  Staatskasse  zu  leisten 

gezwungen  wäre. 

Die  au  die  Kreise  gerichtete  Aufforderung  zur  Beschlufsfassung  wird 

zweckmäfsig  mit  Hinweisen  auf  die  entscheidenden  Gesichtspunkte,  nament- 

lich auch  auf  den  Wortlaut  des  auf  Grund  des  Gesetzes  entworfenen  all- 

M  Erlafs  vom  13.  Oktober  1886,  M.  d.  I.  B.  3G656.  M.  d.  öff.  Arb.  II  a  (b)  15212 

Fiu.-M.  II  11307  I  14522  (M.-Bl.  d.  i.  V.  1887  S.  10;  E.-V.-Bl.  1887  S.  143), 

*)  Erlafs  vom  3.  Mai  1893  IV  (I)  2031. 
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gemeinen  Vertragsschemas  verbanden,  am  thunlichst  der  Wiederholung 

von  Beschlüssen  vorzubeugen,  die  z.  B.  dann  nicht  zu  umgehen  sein  wird, 

wenn  Bedingungen  oder  Beschränkungen  in  der  Höhe  der  Leistungen  darin 

vorkommen  sollten. 

Da  hier  über  eine  Leistung,  die  nicht  auf  gesetzlicher  Verpflichtung 

des  Kreises  beruht,  Beschlufs  gefafst  werden  soll,  mufs  jedem  Abgeord- 

neten mindestens  vierzehn  Tage  vor  Abhaltung  des  Kreistags  ein  „aus- 

führlicher Vorschlag"  zugestellt  werden,  der  über  ihren  Zweck,  die 

Art  der  Ausführung,  die  Summe  der  zu  verwendenden  Kosten  und  die 

Aufbringungsweise  das  Nöthige  enthält.1)  Der  zur  Einhaltung  der  ge- 

setzlichen Frist  und  zur  Führung  des  nothwendigen  Schriftwechsels 

zwischen  Eisenbahn-  und  Kreisbehörde  erforderliche  mehrwöchige  Zeitraum 

erfahrt  meist  eine  erhebliche  Ausdehnung,  weil  zur  Vermeidung  von  Kosten 

und  Belästigungen  diese  Angelegenheit  nicht  auf  einem  besonders  dazu 

einberufenen  Kreistage  behandelt,  sondern  zum  nächsten  ordentlichen  Kreis- 

tag verschoben  wird. 

Sobald  der  Kreistagsbeschlufs  bei  der  Eisenbahndirektion  eingeht, 

wird  er  an  der  Hand  eines  beglaubigten  Verzeichnisses  der  Kreistags- 

mitglieder, der  Einladungen  nebst  dem  ausführlichen  Vorschlage  und  der 

Behändigung88cheine  nach  Form  und  Inhalt  geprüft.  Entspricht  der  Be- 

schlufs dem  Gesetze  nicht,  so  darf  er  nicht  angenommen,  sondern  es 

mufs  eine  neue  Beschlufsfassung  gefordert  werden.  Bei  der  Prüfung 

ist  besondere  Vorsicht  geboten,  weil  der  Dezernent  persönlich  dafür 

verantwortlich  bleibt,  dafs  der  Beschlufs  rechtsgültig  ist  und  der  Forderung 

des  Gesetzes  entspricht,  und  weil  später  bei  der  Abwicklung  des  Grund- 

erwerbs nur  zu  leicht  Streitigkeiten  und  Prozesse  entstehen,  die  dann 

lediglich  diesen  Beschlufs  und  den  demgemäfs  abgeschlossenen  Vertrag 

zum  Gegenstande  haben. 

Die  formelle  Prüfung  erstreckt  sich  im  wesentlichen  auf  die  recht- 

zeitige und  ausreichende  Ladung  und  Zustellung  des  ausführlichen  Vor- 

schlags an  die  Kreistagsabgeordneten,  den  Inhalt  des  Vorschlags,  die 

Anwesenheit  von  mehr  als  der  Hälfte  der  Mitglieder  und  die  Stimmen- 

mehrheit von  mindestens  zwei  Dritteln  der  Abstimmenden.8)  Der  Inhalt 

des  Beschlusses  mufs  dem  Gesetz  entsprechen.  Bedingungen  würden  nur 

zugelassen  werden  können,  wenn  ihre  Erfüllung  urkundlich  in  rechts- 

gültiger und  völlig  gesicherter  Weise  nachgewiesen  sein  sollte.  Im  übrigen 

würde  die  Hinzufügung  von  Bedingungen  oder  die  unmittelbare  oder  mittel- 

bare Beschränkung  der  übernommenen  Leistungen,  etwa  bis  zu  einer  be- 

l)  §  119  der  Kreisordnung  vom  13.  Dezember  1872.   (G.  S.  von  1881  S.  179.) 

')  §§  121,  124  der  Kreisordnung. 
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zeitige  Herstellung  dieses  Weges  Sorge  zu  tragen.  Die  Pflicht  zur  Her- 

stellung und  Unterhaltung  der  Bahnhofszufuhrwege  ist  ein  Theil  der  allge- 

meinen Wegebaupflicht  und  liegt  daher  dem  ordentlichen  Wegebaupflichtigen 

ob.  Nur  wo  besondere  Gründe  es  nicht  angängig  oder  nicht  zweekmäfsis: 

erscheinen  lassen  sollten,  den  Weg  in  rechtlicher  Beziehung  aus  dem 

Bahnhofsgebiete  auszuscheiden  und  seine  Herstellung  dem  Wegebaupflich- 

tigen zu  überlassen,  wo  vielmehr  das  Interesse  der  Eisen  bahn  Verwaltung 

selbst  darauf  hinweisen  sollte,  einen  Weg  als  Theil  der  Bahnhofsanlage  zu 

behandeln,  übernimmt  sie  die  Herstellung  und  Unterhaltung  dieses  Weges. l) 

Der  Weg  liegt  dann  aber  auf  dem  Bahnhofe  und  steht  zur  ausschliefslichen 

Verfügung  der  Eisen  bahn  Verwaltung').  Zur  Vorbeugung  von  Streitigkeiten 

und  zur  möglichst  frühzeitigen  Klarstellung  der  Sach-  und  Rechtslage 

ermittelt  die  Eisenbahndirektion  in  den  übrigen  Fällen,  die  die  Regel 

bilden,  den  ordentlichen  Wegebaupflichtigen  (Gemeinde,  Gutsbezirk)  und 

setzt  sich  mit  ihm  in  Verbindung,  indem  sie  ihn  auffordert,  die  recht- 

zeitige Herstellung  und  dauernde  Unterhaltung  des  Zufuhrweges  rechts- 

verbindlich zu  übernehmen.  l)  Dabei  wird  ihm  unter  Darlegung  des 

Sach-  und  Rechtsverhältnisses  eröffnet,  dafs  seine  Weigerung  die  Annahme 

rechtfertigen  würde,  es  sei  ein  genügendes  Interesse  für  die  Anlage  der 

Station  nicht  vorhanden.  Wird  die  Uebernahme  der  Verpflichtung  abge- 

lehnt, so  wird  es  sich  empfehlen,  zuvörderst  die  Mitwirkung  des  Kreis- 

landraths in  Anspruch  zu  nehmen,  der  die  wegebaupflichtige  Gemeinde 

über  die  Tragweite  ihrer  Entschließung,  von  der  die  Anlage  der  Station 

abhängt,  nochmals  belehren  und  öfter  in  der  Lage  sein  wird,  ihr  eine 

kreisseitige  Beihilfe  zu  den  Baukosten  zu  verschaffen.  Die  zustimmenden 

Beschlüsse  und  Urkunden  sind  auf  ihre  formelle  und  materielle  Rechts- 

gültigkeit zu  prüfen,  zu  den  Gemeindebeschlüssen  ist  die  vom  Gesetz 

geforderte  Bestätigung  durch  den  zuständigen  Kreisausschufs  einzuholen. 

Bei  diesen  das  öffentliche  Wegenetz  erweiternden  Zufuhrwegen  ist  die 

Eisenbahnverwaltung  weder  an  der  Herstellung  noch  an  ihrer  Unterhaltung. 

Räumung  und  Reinigung  betheiligt.3) 

»)  Erlafs  vom  7.  Dezember  18-7  IIb  va)  18026. 

*)  Entscb.  des  Ob.-Verw.-G.  vom  31.  März  1883,  Bd.  9  S.  238  und  vom  8.  Mai  1884, 
Bd.  10  S.  218. 

*)  Auch  die  Räumung  und  Reinigung  der  öffentlichen  Wege  fällt  als  Theil  der 

Wegeunterhaltungslast  dem  ordentlichen  Wegebaupflichtigen  zu.  Sofern  solche  Wege- 

strecken  innerhalb  der  Städte  und  Dörfer  liegen  und  angebaute  Straften  bilden,  liegt 

ihre  polizeimäfsige  Reinigung  den  Gemeinden,  nicht  den  von  ihnen  verschiedenen 

Wegebaupflichtigen  ob.  Entsch.  des  Ob.-Verw.-G.  vom  23.  Juni  1888  Bd.  17  S.  323» 

vom  8.  Januar  1887  Bd.  14  S .281  und  vom  11.  Oktober  1884  Bd.  11  S.  229.  —  Des- 

gleichen ist  ihre  Beleuchtung  Sache  der  Gemeinde  als  der  Trägerin  aller  Polizei- 
kosten.  Entsch.  des  Ob.-Verw.-G.  vom  23.  November  1889  Bd.  18  S.  411. 
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Im  übrigen  ist  hier  über  den  Gang  und  die  Art  der  ausführlichen 

Vorarbeiten  nichts  weiter  zu  sagen.  Sie  bilden  zusammen  mit  der  später 

folgenden  Bauausführung  im  engeren  Sinne1)  die  nahezu  ausschließliche 

Domäne  technischer  Wissenschaft,  Erfahrung  und  Kunst.  Jedoch  auch 

hier  tritt  die  administrative  Mitwirkung  unterstützend  und  fordernd  der 

Technik  zur  Seite,  indem  sie  bald  die  Arbeiten  der  eigentlichen  Bauaus- 

führung vorbereiten  und  einleiten,  bald  Hindernisse,  die  der  Bau  oft  genug 

von  Seiten  einzelner  Interessenten  oder  Unternehmer  erfährt,  im  Ver- 

waltungswege oder  im  Wege  des  Rechtsstreits  hinwegräumen  hilft.  Bei 

den  ausführlichen  Vorarbeiten,  um  die  es  sich  zunächst  handelt,  tritt  die 

administrative  Thätigkeit  mehr  zurück. 

Bei  dem  Umfange  und  der  Schwierigkeit  der  technischen  Arbeiten, 

der  Messungen  und  Aufnahmen  im  freien  Felde,  Anhörung  der  Interessenten, 

Untersuchungen  vorhandener  Wege-  und  Entwässerungsanlagen,  endlich  in- 

folge der  langwierigen  Herstellung  der  Planentwürfe,  deren  Zeichnung  die 

gröfste  Sorgsamkeit  erfordert,  weil  sie  die  urkundliche  Grundlage  für  den 

Bau  und  die  Verwaltung  der  Bahn  bilden  sollen,  ist  es  nicht  zu  verwundern, 

dafs  die  ausführlichen  Vorarbeiten  nur  in  den  seltensten  Fällen,  wie  bei 

kurzen  Strecken  und  ganz  einfachen  Verhältnissen,  früher  als  nach  Jahres- 

frist vollendet  werden  können,  zumal  da  in  den  Wintermonaten  die  Arbeiten 

im  Freien  nicht  ausführbar  sind. 

Dieser  Zeitraum  kann  auch  bei  einfachen  Verhältnissen  eine  nicht 

unbeträchtliche  Ausdehnung  erfahren.  Wenn  die  Verhandlungen  über  die 

Sicherung  der  Erfüllung  der  gesetzlichen  Bedingungen  erst  im  Spätherbst 

zum  Abschlufs  gebracht  worden  sind,  kann  mit  den  ausführlichen  Vor- 

arbeiten nicht  so  bald  begonnen  werden,  da  örtliche  Aufmessungen  und 

Untersuchungen  bei  Schnee  und  Frost  nicht  möglich  sind.  Es  verschiebt 

sich  in  solchen  Fällen  ihr  Beginn  um  mehrere  Monate  bis  zum  März. 

Die  Planentwürfe  enthalten  einen  Lageplan,  der  nach  Maßgabe  der 

„Bestimmungen  über  die  Anwendung  gleichmäfsiger  Signaturen  für  topo- 

graphische* und  geometrische  Karten,  Pläne  und  Risse"  die  Führung  und 

Umgebung  der  Bahnlinie,  und  darüber  einen  Höheplan,  der  die  Neigungs- 
verhältnisse der  Bahn  darstellt. 

Nach  ihrer  Vollendung  werden  sie  nebst  dem  „Erläuterungsbericht* 

lind  der  „Denkschrift"  zur  landespolizeilichen  Prüfung  gebracht.  Um  mit 

dem  Bau  früher  beginnen  zu  können,  ist  es  zweckmäfsig,  längere  Bahn- 

linien zu  theilen  und  für  den  zuerst  vollendeten  Theil  die  landespolizeiliche 

Planprüfung  vorweg  zu  nehmen.  Es  wird  dadurch  die  vorläufige  Fest- 

stellung des  Planes,  die  Bauausführung  und  Betriebseröffnung  der  ersten 

i  Vcrgl.  No.  4  der  Abhandlung.   S.  1021  Ii. 
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Theilstrecke  nicht  unwesentlich  beschleunigt,  ohne  die  Herstellung  der 

Reststrecke,  deren  Prüfung  sobald  als  möglich  nachfolgt,  aufzuhalten. 

Gleichzeitig  sind  nach  Beendigung  der  ausführlichen  Vorarbeiten,  im 

ganzen  oder  für  eine  Theilstrecke,  der  Umfang  des  Bedarfs  an  Grund- 

stücken und  die  voraussichtlichen  Kosten  des  Grunderwerbs  nochmals 

sorgfältig  zu  veranschlagen.  Ergiebt  diese  Veranschlagung  eine  Uebcr- 

schreitung  der  ursprünglich  angenommenen  Kosten,  so  ist  in  den  Fällen, 

wo  Sicherstellung  ausbedungen  werden  mufste,1)  die  entsprechende  Er- 

höhung der  Kaution  von  den  Bahninteressenten  zu  fordern.2) 

3.  Die  landespolizeiliche  Prüfung. 

Die  Genehmigung  der  Bahnlinie  in  ihrer  Durchführung  durch  alle 

Zwischen  punkte  ist  gesetzlich3)  dem  Minister  der  öffentlichen  Arbeiten 

vorbehalten.  Die  ministerielle  Planfeststellung  ist  aber  nicht  nur  auf  die 

eisenbahutechuischen  und  wirtschaftlichen  Interessen  beschränkt,  sondern 

erstreckt  sich  auch  auf  die  Wahrnehmung  derjenigen  polizeilichen  Interessen, 

welche  durch  die  Bahnanlage  berührt  werden.  Die  Verwaltungsbehörden, 

denen  die  Wahrung  dieser  polizeilichen  Interessen  im  übrigen  obliegt 

sind  zur  selbständigen  Entscheidung  in  diesen  Angelegenheiten,  soweit  sie 

mit  der  Anlage  der  Eisenbahn  im  Zusammenhange  stehen,  nicht  befugt. 

Der  Ausgleich  der  Interessen  anderer  öffentlicher  Anstalten  (Wege-  und 

Entwässerungsangelegeuheiten)  mit  denen  des  Eisenbahnverkehrs  erfolgt 

ausschliefslich  durch  den  Minister  der  öffentlichen  Arbeiten  bei  Genehmigung 

der  Bahnlinien  in  Gemäfsheit  des  §  4  des  Gesetzes  vom  3.  November  1838.*) 

Während  die  Feststellung  der  im  öffentlichen  Interesse  nöthigen  An- 

lagen und  Nebenanlagen  auf  Grund  des  §  4  des  Gesetzes  vom  3.  No- 

vember 1838  geschieht,  werden  diejenigen  Nebenanlagen,  welche  vom 

landespolizeilichen  Standpunkt  aus  zum  Schutze  der  einzelnen  benachbarten 

Grundbesitzer  gegen  die  aus  dem  Bau  und  Betriebe  der  Bahnanlage  ent- 

springenden Gefahren  und  Nachtheile  für  erforderlich  erachtet  werden,  auf 

Grund  des  §  14  desselben  Gesetzes  festgestellt.*) 

Auch  die  malsgebende  Entscheidung  über  die  Herstellung  und  Be- 

schaffenheit dieser  Anlagen  steht,  wegen  ihres  engen  räumlichen  Zusammen- 

»)  No.  1  der  Abhandlung.  S.  992  f. 

'-')  Erlafs  vom  3.  Mai  1893.   IV  (I)  2031. 

3)  §  4  des  Gesetzes  über  die  Eisenbahnunternehmungen  vom  3.  November  liste 

(G.-S.  S.  505).   S  158  des  Zuständigkeitsgesetzes  vom  1.  August  1883  (G.  S.  S.  237  - 

*)  Erlafs  vom  12.  Oktober  1892  IV.  (I.;  4482,  III.  19665  (E.-V.-Bl.  S.  347 

Entsch.  des  Ob.-Verw-G.  vom  28.  Februar  1883  (Archiv  von  1883  S.  388)  und  rm 

3.  März  1883  Bd.  9  8.  393. 

•')  Entsch.  des  Ob.-Verw.-G.  vom  18-  November  1892  Bd.  9  8.  186  und  Anm.4 
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hangs  mit  der  Bahnanlage,  demselben  staatlichen  Organ,  wie  die  Fest- 

stellung der  Bahnanlage  selbst,  dem  Minister  der  öffentlichen  Arbeiten  zu. 

Die  landespolizeiliche  Prüfung,  die  als  Grundlage  für  die  ministerielle 

Feststellung  des  Planes  dieser  vorangehen  mufs,  hat  die  Bahnlinie  in  ihrer 

Durchführung  durch  alle  Zwischenpunkte,  wie  sie  auf  dem  durch  Er- 

läuterungsbericht und  Denkschrift  ergänzten  Planentwurf  dargestellt  ist, 

zum  Gegenstande.  Sie  erfolgt  gemeinschaftlich  durch  Kommissarien  der 

Landespolizeibehörde  (Regierungspräsident)  und  der  Eiseubahnaufsichts- 

behörde  (königl.  Eisenbahndirektion  bei  Staatsbahneu,  königl.  Eisenbahn- 

kommissariat  bei  Privatbahnea);  beide  Behörden  werden  durch  je  ein 

administratives  und  ein  technisches  Mitglied  vertreten.1)  Die  Zuständigkeit 

der  landespolizeilichen  Kommissarien  erstreckt  sich  im  wesentlichen  auf 

die  nothwendige  Regulirung  der  Wege-,  Bewässerungs-  und  Vorflutanlagen.*) 

Da  sie  zu  einer  für  die  Ausführung  des  Entwurfs  mafsgebenden  Ent- 

scheidung nicht  berufen  sind,  so  haben  sie  sich  auf  die  Prüfung  der  Frage 

zu  beschränken,  ob  im  öffentlichen  Interesse  oder  in  demjenigen  der  benach- 

barten Grundbesitzer  Einwendungen  gegen  die  Pläne  zu  erheben  seien. 

Einigen  sich  in  solchen  Fällen  die  beiderseitigen  Kommissarien,  so 

wird  das  Ergebnifs  ihrer  Vereinbarung  zu  Protokoll  vermerkt  und  durch 

die  später  erfolgende  ministerielle  Genehmigung  als  mafsgebend  festgestellt. 

Einigen  sie  sich  nicht,  so  trägt  die  Eisenbahndirektion  bei  Vorlage 

des  Planentwurfs  die  abweichenden  Auffassungen  beider  Behörden  der 

Ministerialinstanz  zur  Entscheidung  vor,  indem  sie  aufser  dem  Protokoll 

das  Schreiben  überreicht,  in  dem  die  Landespolizeibehörde  ihre  Anträge 

mit  Gründen  niedergelegt  hat. 

Der  Termin  zur  landespolizeilichen  Prüfung  wird  auf  Antrag  dt«r 

Eisenbahnbehörde  von  dem  Regierungspräsidenten  anberaumt,  dessen  Bezirk 

die  Bahnlinie  berührt.  Sind  verschiedene  Regierungspräsidenten  zuständig, 

so  müssen  ebensoviel  besondere  Anträge  gestellt  werden.  Dem  Antrage 

werden  die  Planentwürfe  nebst  Erläuterungsbericht  und  Denkschrift  bei- 

gefügt. 

Vor  dem  Termine  übersendet  der  Regierungspräsident  die  einzelnen 

Pläne  den  Kreislandräthen,  soweit  sie  ihre  Kreise  betreffen.  Diese  legen 

sie  auf  dem  Landrathsamt  zur  öffentlichen  Einsichtnahme  aus  oder  geben 

durch  Weitersenduug  an  die  Amts-,  Gemeinde-  und  Gutsvorstäude  den 

Grundeigentümern  und  sonstigen  Berechtigten  oder  Bahninteressenten 

1)  Regulativ,  die  Eisenbahnkommissariate  betreffend,  vom  24.  November  1848 

(M.-Bl.  d.  i.  V.  S.  890)  (Micke,  Bestimmungen  über  Verfassung  und  Geschäftskreis  der 

preufs.  Staatseisenbabnverwaltungs-  und  Eiseubahnaufsichtsbehörden.   2.  Aufl.  S.  91). 

2)  Ebenda  §  1  Abs.  2. 
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Gelegenheit,  sich  vorher  über  den  sie  angehenden  Inhalt  der  Pläne  zu 

informiren. 

Der  Prüfungstermin  zerfällt  in  eine  Reihe  von  Einzelterminen,  die  in 

jedem  Gemeinde-  und  Gutsbezirk  der  Reihe  nach  anberaumt  und  abgehalten 

werden.  Die  Kommission  begiebt  sich  in  thunlichster  Nähe  der  durch 

Stangen  und  Pfähle  abgesteckten  Bahnlinie  zu  den  einzelnen  Terminsorten. 

Soweit  erforderlich,  finden  örtliche  Besichtigungen  und  Prüfungen  im  freien 

Felde  statt. 

Der  Rommission  schliefst  sich  in  jedem  Kreise  der  zuständige  Land- 

rath und  meist  noch  ein  oder  das  andere  Mitglied  des  Kreisausschusse* 

an;  ebenso  betheiligt  sich  der  Kreisbauinspektor  am  Terrain. 

Wer  sonst  im  Termin  erscheint,  ist  Interessent.  Zunächst  die  Grund- 

eigenthümer,  deren  Land  von  der  Bahn  durchschnitten  oder  berührt  wird: 

die  Wegebaupflichtigen  und  Wegeeigenthümer,  wozu  auch  die  Vertreter 

der  Provinzial-1),  Kreis-  und  Gemeindeverwaltungen  gehören,  wenn  Pro- 

vinzial-  oder  Kreischausseen  oder  Gemeindewege  und  Strafsen  in  Frage 

kommen;  die  Vertreter  der  Forst-  und  Bergwerkseigenthümer  und  -Inter- 

essenten, sowie  die  der  Strom-,  Flufs-  und  Schiffahrtsinteressen;  die  Stadt- 

und  Gemeindevertretungen  u.  s.  w. 

Die  Ansprüche  der  Betheiligten  auf  Herstellung  von  Anlagen  und 

Nebenanlagen  sind  nur  insoweit  gerechtfertigt,  als  sie  zum  Schutze  all- 

gemeiner öffentlicher  Interessen  oder  zum  Schutze  der  benachbarten  Grund- 

eigenthümer  gegen  Gefahren  und  Nachtheile  nothwendig  sind;  Worte,  die 

im  Gesetz  absichtlich  gewählt  sind,  um  nicht  die  Bereicherung  benach- 

barter Gebiete  oder  einzelner  Privatpersonen  mit  neuen  oder  verbesserten 

Wege-  und  Ent-  oder  Bewässerungsanlagen  dem  Eisenbahnunternehmer 

zur  Last  zu  legen.«) 

Es  liegt  in  der  Natur  der  Sache,  dafs  die  betheiligten  Personen  ihre 

Ansprüche  häufig  mit  grofser  Lebhaftigkeit  geltend  machen.  Sie  erscheinen 

mit  ihren  Wünschen  und  Forderungen  raeist  wohl  vorbereitet  und  gerüstet 

auf  dem  Kampfplatz.  Nicht  immer  vermögen  sie  die  Veränderungen  der 

Sach-  und  Rechtslage,  die  Bau  und  Betrieb  der  Bahn  in  ihren  Privat- 

verhältnissen und  den  öffentlichen  Zuständen  hervorbringen  wird,  in  der 

»)  Das  landespolizeiliche  Aufsichterecht  über  die  Provinzial-,  Kreis-,  Gemeinde- 

Privat-,  Aktien-  u.  s.  w.  Chausseen  ist  auch  nach  ihrem  Uebergange  auf  die  Pro- 
vinzialverbände  den  Staatsbehörden  verblieben.  Erlafs  des  Ministers  für  Handel  u.s.» 

vom  8.  Januar  1878  (M.-Bl.  d.  i.  V.  S.  14). 

»)  §§  4  und  14  des  Gesetzes  vom  3.  November  1838.  Vergl.  §  14  des  Geseue* 

Uber  die  Enteignung  von  Grundeigenthum,  vom  11.  Juni  1874  (G.-S.  8.  221)  und  die 

Entsch.  des  Ob.-Verw.-Ger.  vom  1.  Dezember  1883  am  Ende,  Archiv  von  1884  S.  1W- 

vom  3t.  März  1883,  Bd.  9  S.  243  und  vom  28.  April  1888,  Archiv  von  1888  S.  776 
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vollen  Tragweite  zu  übersehen.  Umsoweniger  verstehen  sie  es,  ihre  For- 

derungen auf  das  Mals  des  Notwendigen  einzuschränken. 

Umsomehr  haben  sie  nur  das  eine  Ziel  im  Auge:  möglichst  viel  zu 

fordern  und  möglichst  viel  durchzusetzen,  ohne  zu  unterscheiden,  ob  das 

Geforderte  denn  auch  not h wendig  oder  nur  wünschenswert^  sei,  ob  ihre 

Forderung  sachlich  gerechtfertigt  wäre  und  nur  dazu  diene,  drohenden 

Gefahren  und  Nachtheilen  vorzubeugen  oder  darüber  hinaus  absolute  oder 

relative  Verbesserungen  des  bestehenden  Zustandes  (Meliorationen)  er- 

strebe; ohne  zu  fragen,  ob  das  Geforderte  mit  dem  Eisenbahnbetriebe 

überhaupt  vereinbar  sei,  oder  welchen  Kostenaufwand  es  verursache,  und 

ob  dazu  öffentliche  Geldmittel,  die  das  Gesetz  dem  Eisenbahnfiskus  allein 

zum  Zweck  des  Bahnbaues  überwiesen  hat,  augegriffen  werden  dürfen. 

Hier  ist  es  besonders  die  Aufgabe  der  Vertreter  der  Eisenbahn- 

verwaltung, die  erhobenen  Forderungen  auf  ihre  sachliche  Berechtigung 

streng  und  gewissenhaft  zu  prüfen  und  Forderungen,  die  vor  dieser  Prüfung 

nicht  bestehen,  zurückzuweisen.  Sie  sind  in  erster  Linie  berufen,  sowohl 

die  Ansprüche  der  Sicherheit  und  Zweckmäfsigkeit  des  Baues  und  Betriebes 

der  Bahn  zu  vertreten,  als  die  allgemein  gebotene  Wirtschaftlichkeit  und 

Sparsamkeit  in  der  Verwendung  fiskalischer  Mittel  fest  im  Auge  zu  be- 

halten und  durch  Schonung  des  für  den  Bahnbau  bewilligten  gesetzlichen 

Kredites  die  Gesammtheit  der  Steuerzahler  gegenüber  den  selbstsüchtigen 

Forderungen  einzelner  zu  schützen. 

Die  Pläne  werden  im  Termine  ausgebreitet  und  alle,  die  sich 

melden,  mit  ihren  Wünschen  gehört.  Insbesondere  wird  jeder  Grund- 

eigenthümer  oder  Pächter,  dessen  Land  von  der  Bahnlinie  getroffen  wird, 

der  Reihe  nach  aufgerufen  und,  in  Landgemeinden  unter  Zuziehung  des 

Amts-  und  Gemeindevorstehers,  auf  dem  Plane  darüber  belehrt,  inwiefern 

die  Bahnanlage  sein  Grundeigenthum  verkürze  oder  durchschneide,  wie 

vorhandene  WTegeverbindungen  verändert,  durchschnittene  Flächen  durch 

neue  Wegeanlagen  mit  einander  verbunden  werden  und  wie  die  Be-  und 

Entwässerungen  in  Zukunft  erfolgen  sollen. 

Anfragen  werden  beantwortet,  Ueber  Anträge  wird  entschieden,  ob 

sie  begründet  sind  oder  nicht.  Im  ersteren  Falle  wird  festgestellt,  in 

welcher  Weise  ihnen  stattzugeben  sei.  Im  anderen  Falle  wird  erwogen, 

ob  sie  an  sich  mit  dem  Bahninteresse  vereinbar  und  ohne  besonderen  Auf- 

wand erfüllbar  seien,  und  zutreffenden  Falles  werden  auch  derartige  Wünsche 

befriedigt 

Am  Schlüsse  jedes  einzelnen  Lokaltermins  wird  eine  Verhandlung 

aufgenommen  oder  fortgesetzt  und  darin  jede  Aenderung  kurz  vermerkt, 

die  an  dem  Planeutwurfe  beschlossen  worden  ist,  z.  B.:  das  Müller'sche 

Grundstück,  links  von  Station  14  (d.h.  in  der  Folge  und  Richtung  der  Stations- 
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nummern)  soll  durch  Verlängerung  des  Parallelweges  von  Station  15  bi< 

Station  14  -f  90  zugänglich  gemacht  werden.  Zur  Vermeidung  überflüssige 

Schreibwerks  und  zur  besseren  Uebersieht  ist  eine  erschöpfende  aber  knappe 

Fassung  des  Protokolls  erwünscht.  Insbesondere  ist  es  nicht  enipfehien.*- 

werth,  wo  möglich  jeden  einzelnen  Antrag  aufzunehmen  und  dabei  zu  be- 

merken, wie  sich  die  verschiedenen  Kommissarien  dazu  stellen,  und  ob  er 

angenommen  oder  abgelehnt  werde,  oder  gar  die  Stellungnahme  des  Re- 

gierungspräsidenten vorzubehalten.  In  der  Hegel  werden  sich  die  beider- 

seitigen Rommissarien  sofort  über  den  Antrag  schlüssig  machen  können 

zumal  da  Amts-  und  Gemeindevorsteher,  Kreis-  und  Stadtbehörden  zur 

Stelle  sind  und  zur  Aeufserung  und  Auskunftsertheilung  herangezogen 

werden  können.  Der  schleppende  schriftliche  Weg  erschwert  und  verzöger: 

die  Erledigung  der  Sache:  der  unmittelbare  mündliche  Verkehr  an  Orr 

und  Stelle  führt  weit  rascher  zum  Ziele.  Nur  ausnahmsweise  sind  dabei 

der  Antrag  und  die  verschiedenen  Ansichten  im  Protokoll  zu  vermerken 

oder  weitere  Verhandlungen  vorzubehalten.  Wird  ein  Antrag  abgelehnt 

und  es  gelingt  nicht,  den  Antragsteller  durch  Belehrung  davon  zu  über- 

zeugen, dafs  und  weshalb  sein  Antrag  unbegründet  sei,  so  mufs  die?  zu 

Protokoll  genommen  werden,  weil  anzunehmen  ist,  dafs  im  Wege  der  Be- 

schwerde oder  des  Enteignungsverfahrens  nochmals  über  die  Sache  ver- 

handelt werden  wird.  Im  übrigen  pflegt  die  Protokollirung  abgelehnter 

Anträge  zu  unterbleiben. 

In  Verbindung  mit  der  später  ergehenden  ministeriellen  Entscheidung 

(Genehmigung,  vorläufige  Planfeststellung)  sind  die  nicht  beanstandeten 

Feststellungen,  die  als  Ergebnifs  der  landespolizeilichen  Prüfung  den  Inhalt 

des  Prüfungsprotokolls  ausmachen,  die  Grundlage  für  Grunderwerb  und 

Bauausführung,  sowie  für  die  gesammte  zukünftige  Verwaltung  der  Bahn- 

strecke, sofern  nicht  noch  in  einzelnen  Fällen  im  Enteignungsverfahrett 

Abänderungen  beschlossen  werden.  Hieraus  leuchtet  die  Bedeutung  und 

Wichtigkeit  des  landespolizeilichen  Prüfungsprotokolls  ohne  weiteres  ein. 

Zur  Verhandlung  und  zur  Aufnahme  in  das  Protokoll  gelangen  in 

der  Regel  folgende  Gegenstände: 

A.  Die  Zugänglichkeit  der  von  der  Bahn  durchschnittenen 

oder  abgeschnittenen  Grundstückstheile. 

Gewöhnlich  verlangt  jeder  Grundeigenthümer,  dessen  Land  die  Linie 

durchschneidet,  die  Herstellung  einer  Ueberfahrt  oder  aber  die  Erbauune 

einer  Brücke,  wenn  die  Bahn  im  Einschnitt,  und  einer  Wegunterführung, 

wenn  sie  im  Auftrage  liegt.  Letzteres  mufs  wegen  der  damit  verbundenen 

beträchtlichen  Kosten,  die  zu  den  dadurch  zu  schützenden  Interessen  nie- 

mals in  einem  angemessenen  Verhältnisse  stehen  würden,  regelmäfsig  unter- 
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bleiben.  Auch  die  Herstellung  einer  Brücke  wird  nur  zugestanden  werden 

können,  wenn  eine  andere  Verbindung  nicht  möglieh  sein  sollte,  oder  wenn 

die  Beschaffung  neuer  Wege,  sei  es  durch  den  Grunderwerb,  sei  es  durch 

Wegebauarbeiten  Kosten  verursachen  würde,  die  in  Verbindung  mit  den 

für  künftige  Umwege  als  Wirthschaftserschwernisse  zu  gewährenden  Ent- 

schädigungen die  Brückenkosten  übersteigen.1) 

Ueberfahrten  über  die  Bahn  dürfen  aus  Gründen  der  Betriebssicher- 

heit auch  bei  Nebenbahnen  nicht  in  zu  rascher  Folge  zugelassen  werden. 

Zwischen  zwei  Ueberfahrten  mufs  mindestens  ein  Abstand  von  300—400  m 

bleiben.  Die  Ueberfahrten  können  auch  nicht  an  beliebiger  Stelle,  sondern 

thunlichst  nur  da  zugelassen  werden,  wo  die  Uebersicht  über  die  Ueber- 

fahrtsrampen  vom  Zuge  aus  und  über  die  Bahnlinie  von  den  Rampen  aus 

gewahrt  ist  und  wo  die  Bahn  weder  im  hohen  Auftrage,  noch  im  tiefen 

Einschnitt  liegt:  hohe  Rampen  erweisen  sich  auch  für  den  Landverkehr 

als  sehr  lästig  und  unbequemer,  als  ein  mäfsiger  Umweg.  Mau  wird  sie 

ferner,  wenn  irgend  angängig,  auf  die  Grenze  zweier  Grundstücke  legen, 

um  wenigstens  zwei  Grundeigenthümern  die  unmittelbare  Verbindung  ihrer 

getrennten  Grundstückstheile  zu  verschaffen. 

Die  daneben  liegenden  Grundstücke  könnten  unmittelbare  Ueber- 

fahrten höchstens  erhalten,  wenn  sie  3 — 400  ra  von  dieser  nächsten  Ueber- 

fahrt  entfernt  liegen.  Sonst  bleibt  nichts  weiter  übrig,  als  durch  neben 

dem  Bahnkörper  anzulegende  Wegestreifen  —  Parallelwege  —  die  ab- 

geschnittenen Grundstückstheile  mit  der  nächsten  Ueberfahrt  zu  verbinden. 

Die  Nachtheile,  die  die  Grundbesitzer  dadurch  erleiden,  dafs  sie  künftig 

jedesmal  Umwege  zurückzulegen  haben,  um  das  abgeschnittene  Land  zu 

erreichen,  müssen  ihnen  als  Wirthschaftserschwernisse  durch  Geldentschä- 

digungen vergütet  werden;  ebenso  sind  sie  entschädigungsberechtigt,  wenn 

sie  infolge  der  Veränderung  ihres  Grundeigenthums  und  seiner  vermin- 

derten Zugänglichkeit  die  Bewirtschaftung  ihres  Landes  auders  einrichten 

müssen.  Derartige  Entschädigungen  fallen  dem  Grunderwerbe  zur  Last 

als  Minderwerth  des  Restgrundstücks2),  wofür  bei  Nebeubahnen  gesetz- 

und  vertragsmäfsig  der  Kreis  als  Bahninteressent  aufzukommen  hat.  Da 

das  landespolizeiliche  Prüfungsverfahren  mit  dem  Gruuderwerbe  jedoch 

l)  Nach  dem  allgemeinen  Grundsatze,  dafs  die  durch  die  Anlage  entstehenden 

Kosten  in  einem  angemessenen  Verhältnisse  zu  den  pekuniären  Interessen  stehen 

müssen,  die  gewahrt  werden  solleu,  und  dafs  es  uicht  gerechtfertigt  wäre,  dem 

Eisenbahnunternehmer  erhebliche  Opfer  aufzubürden,  um  eineu  unbedeutenden  Erfolg 

zu  erzielen.  (Seydel,  das  Gesetz  über  die  Enteignung  vou  Gruudeigenthum.  zweite 

Auflage  1887  S.  83  t. 

*)  §  8  Absatz  2  des  Gesetzes  über  die  Enteignung  von  Gruudeigenthum  vom 
11.  Juni  1874. 
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nichts  zu  schaffen  hat,  so  werden  die  Grundeigenthfimer  oder  Pächter  mit 

diesen  Ansprüchen  anf  die  späteren  Grunderwerbsverhandlungen  verwiegen. 

Nicht  selten  sind  die  abgeschnittenen  Grundstückstheile  von  so  kleinem 

Umfange,  dafs  sie  zur  abgesonderten  Bewirthschaftung  nicht  mehr  geeignet 

sind.  Oder  es  sind  zur  Herstellung  der  Verbindung  zwischen  den  ge- 

trennten Theilen  so  lange  Parallelwege  anzulegen,  dafs  die  Grunderwerbs* 

kosten  dafür  zusammen  mit  der  für  Umwege  als  Wirthschaftserschwernisse 

zu  gewährenden  Entschädigung  eine  verhältnifsmäfsig  bedeutende  Höhe 

erreichen.  Oder  aber  es  werden  rechts  und  links  von  der  Bahn  kleinere 

Grundstückstheile  abgeschnitten,  die  verschiedenen  Eigentümern  gehören. 

In  allen  diesen  Fällen  werden  die  abgeschnittenen  Theile  zweckmäfsig  von 

dem  grunderwerbspflichtigen  Kreise  erworben,  an  die  benachbarten  Besitzer 

veräufsert  oder  ausgetauscht  und  die  Werthverschiedenheiten  durch  Geld- 

entschädigung ausgeglichen.  Entsprechende  Vermerke  finden  im  Protokoll 

Aufnahme.  Oft  werden  derartige  Mafsnahmen  dem  grunderwerbspflichtigen 

Kreise  überhaupt  keine  Kosten  verursachen  und  darum  der  Anlage  von 

Parallelwegen  unbedingt  vorzuziehen  sein.  Man  wird  aber  doch  anderer- 

seits auch  die  Wünsche  des  Grundbesitzers  hören  und  nicht  aufser  Acht 

lassen  dürfen,  wenn  ihm  Land  ohne  Tauschersatz  abgenommen  werden 

soll,  weil  ihm  die  Grundentschädigung  oft  den  Schaden  überhaupt  nicht 

ersetzen  kann,  den  er  durch  den  Verlust  eines  für  ihn  werthvollen 

Theils  oder  gar  seines  ganzen  Landes  erleidet.1) 

B.  Brücken-  und  Entwässerungsanlagen. 

Die  Brücken,  die  im  Zuge  der  Bahnlinie  über  Ströme,  Flüsse  oder 

Bäche  geschlagen  werden  sollen,  müssen  genügend  weite  Oeffnungen  haben. 

Das  Mafs  ihrer  lichten  Weite  ist  nicht  nur  vom  wasserpolizeilichen  Stand- 

punkte aus,  sondern  auch  für  die  Sicherheit  der  Bahnanlage  von  der 

gröfsten  Bedeutung.  Besichtigungen  und  Erörterungen  an  Ort  und  Stelle 

sind  hier  oft  nöthig.  Ortskundige  werden  vernommen.  Vertreter  der 

Strombau-,  Wasserpolizei-  und  Deichverwaltungen  legen  ihre  Ansichten 

darüber  dar,  ob  und  inwieweit  der  Entwurf  genüge  oder  nicht.  Meinungs- 

verschiedenheiten werden  später  der  Ministerialinstanz  zur  Entscheidung 

vorgetragen.  Gewöhnlich  wird  von  der  lichten  Weite  der  nächsten  unter- 

halb gelegenen  alten  Brücke  ausgegangen  und  diese  als  ausreichend  an- 

gesehen. 

l)  Will  sieh  der  Eigentümer  nicht  dabei  beruhigen,  so  würde,  wenn  die  Er- 

werbung der  Fläche  nicht  planmäfsig  festgestellt  sein  sollte,  seinen  Anträgen  etttt- 

gegeben  werden  müssen.   Vergl.  §  9  des  Enteignungsgesetzes  und  Seydel  Enteignung 

S  9.  No.  2  S.  63  u.  64. 
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Die  lichte  Weite  der  vorgesehenen  Durchlässe  wird  geprüft  und 

festgestellt,  ob  die  Herstellung  noch  anderer  Entwässerungsanlagen  erfor- 

derlich ist  oder  ob  die  vorgesehenen  Anlagen  genügen.  Die  Interessenten 

äufsern  sich  über  das  ihres  Erachtens  Gebotene. 

Die  vorhandenen  Drainagen  bleiben  erhalten  und  sind  durch  den 

Bahnkörper,  der  sie  durchschneidet,  mittelst  Thonröhren  durchzuführen. 

Die  Weite,  Tiefe  und  Gefällverhältnisse  der  vorgesehenen  Bahngräben 

werden  geprüft;  je  nach  dem  Ergebnifs  der  Erörterungen  wird  zu  Protokoll 

vermerkt,  welche  Aenderungen  der  Entwurf  erfahren  soll.  Zuweilen  mufs 

die  Herstellung  kleiner  Brücken  über  einen  Graben  oder  sonstigen  Wasser- 

lauf in  Parallel  wegen  oder  andern  Wegeanlagen  zugestanden  werden,  um 

diese  Wege  befahrbar  zu  machen. 

Dagegen  müssen  Forderungen  bekämpft  werden,  die  die  Verbesserung 

bestehender  Entwässerungsverhältuisse,  sei  es  durch  Schaffung  neuer  An- 

lagen, sei  es  durch  an  sich  nicht  oder  doch  nicht  in  dem  geforderten 

Unifange  uothwendige  Veränderungen  des  alten  Zustandes,  zum  Ziele  haben. 

Die  dem  Eisenbahnfiskus  zur  Verfügung  stehenden  Mittel  des  Baufonds 

dürfen  zu  derartigen  Meliorationen  nicht  verwendet,  sondern  zur  Aenderung 

vorhandener  Entwässerungsaulagen  nur  soweit  in  Anspruch  genommen 

werden,  als  nöthig  ist,  um  die  benachbarten  Grundbesitzer  gegen  die  aus 

der  Herstellung  der  Bahnanlage  entstehenden  Gefahren  und  Nachtheile  in 

Benutzung  ihrer  Grundstücke  zu  sichern. 

G.  Kreuzung  der  Bahn  durch  Wfege  und  Strafsen. 

Die  Wegeeigenthümer,  -Berechtigten  und  -Interessenten  werden  über 

die  Breite,  die  Steigungsverhältnisse,  die  Entwässerung  und  die  Befestigung 

der  die  Bahn  kreuzenden  und  deshalb  zu  verändernden  Wege  und  ihrer 

sich  anschliefsenden  Rampen  gehört. 

Oft  wird  gefordert,  dafs  der  die  Bahn  kreuzende  Weg  in  seiner  vollen 

Breite  über  den  Bahnkörper  geführt  werde.  Hierzu  liegt  aber  nicht  immer 

genügende  Veranlassung  vor;  die  Wegebreite  geht  häufig  weit  über  das 

derzeitige  Bedürfnifs  hinaus  und  die  Eisenbahnverwaltung  hat  nicht  die 

Verpflichtung.  Anlagen  zu  schaffen,  deren  Wirkung,  wenn  sie  überhaupt 

eintritt,  erst  einer  fernen  Zukunft  angehört.  Die  Festsetzung  der  Wege- 

breiten ist  stets  den  besonderen  örtlichen  Verhältnissen  anzupassen.  In 

zweifelhaften  Fällen  werden  über  den  Umfang  des  Verkehrs  besondere 

Erhebungen  (Zählungen  der  Fuhrwerke  und  Fufsgänger)  angestellt  werden 

müssen,  um  thatsächliche  Unterlagen  für  die  Entscheidung  zu  gewinnen. 

Aehnlich  sind  Beschwerden  über  die  Breite  und  den  Krümmungsradius 

der  Anrampungen  von  Bahnübergängen,  wie  sie  vorzugsweise  mit  Rücksicht 

auf  Langholzfuhren  vorgebracht  werden,  zu  prüfen  uud  zu  entscheiden. 
Archiv  nur  lusenbfthnweHen.  ISfeö. 
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Wenn  auch  auf  möglichst  bequeme  Steigungsverhältnisse  Bedacht  ge- 

nommen wird,  so  darf  doch  andererseits  nicht  zum  Schaden  des  Baufonds, 

d.  i.  de«  für  den  Bahnbau  bewilligten  Staatskredits  aufser  Acht  gelassen 

werden,  dafs  die  oftmals  geforderte  über  das  Mafs  des  Notwendigen 

hinausgehende  Verlängerung  und  Befestigung  der  Rampen  sowohl  bei  ihrer 

Herstellung,  als  bei  der  Unterhaltung  ganz  bedeutende  Mehrkosten  ver- 

ursachen würde,  und  dafs  jedenfalls  Steigungen  zugelassen  werden  müssen, 

die  bei  benachbarten  Wegen  thatsächlich  vorkommen. 

Schutzsteine  oder  Seitengeländer  werden  hin  und  wieder  gefordert 

und  müssen  zum  Schutze  des  Landverkehrs  bei  hohen  Böschungen  zuge- 

standen werden. 

Den  Anträgen,  die  Wegeübergänge  mit  Schranken  versehen  und 

Ix; wachen  zu  lassen,  wird  in  der  Kegel  als  der  Absicht  der  Bahnordnung 

für  die  Nebeneisenbahnen  Deutschlands  zuwiderlaufend  widersprochen 

werden  müssen.  Gerade  das  Erfordernifs  von  Sehranken  bei  in  Sehienen- 

liöhe  liegenden  Wegeübergängen  ist  ein  wesentliches  Unterscheidungs- 

merkmal zwischen  den  Haupteisenbahnen,  wo  sie  erforderlich,  und  den 

hier  allein  in  Frage  stehenden  Nebeneisenbahnen,  wo  sie  im  allgemeinen 

nicht  erforderlich  sind.1)  Nur  wo  die  örtlichen  Verhältnisse  besondere 

Vorsicht  verlangen,  insbesondere  bei  verkehrsreichen  Wegeübergängen  ist 

ihre  Bewachung  erforderlich,  und  auch  dann  nur  bei  Anwendung  einer 

Fahrgeschwindigkeit  von  mehr  als  15  km  in  der  Stunde.«)  Die  Ent- 

scheidung darüber,  ob  ausnahmsweise  auf  Grund  besonderer  Thateachen 

in  einem  einzelnen  Falle  Schranken  nöthig  seien  oder  nicht,  wird  bei 

Meinungsverschiedenheiten  bis  zur  landespolizeilichen  Abnahme  der  Bahn 

ausgesetzt,  weil  erst  dann  die  für  diese  Frage  mafsgebenden  gesummten 

Verhältnisse  erschöpfend  gewürdigt  werden  können,  insbesondere  auch  die 

Uebersichtlichkeit  des  Wegeübergangs  beurtheilt  und  die  Stärke  des  Wagen- 

und  Fufsgängerverkehrs  durch  Beobachtungen  und  Zählungen  ermittelt 

weiden  kann.  Unter  Umständen  begnügen  sich  die  Interessenten  auch 

mit  einer  vorübergehenden,  nur  zeitweiligen  Bewachung,  namentlich  zur 

Erntezeit,  wenn  die  Bcdürfnifsfrage  bejaht  werden  mufs. 

Trifft  die  Bahnlinie  auf  Gelände,  für  das  nach  dem  Strafsen-  und 

Baufluchtengesetz,')  Strafsen-  und  Baufluchtlinien  festgesetzt  worden  sind, 
so  bestimmt  auch  hier  allein  der  Minister  der  öffentlichen  Arbeiten  die 

l)  §§  4  und  5  der  Betriebsordnung  für  die  Haupteisenbahnen  Deutschlands  und 

§  21  der  Bahnordnung  für  die  Nebeneisenbahnen  Deutschlands,  beide  vom  5.  Juli  1892. 

a)  §21  Abs.  2  der  Bahnordnung. 

■,)  GesetE,  betreffend  die  Anlegung  und  Veränderung  von  Strafsen  und  Plätzen 

in  Städten  und  ländlichen  Ortschaften  vom  2.  Juli  1875  (G.-S.  S.  661). 
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Führung  der  Bahnlinie,  selbst  wenn  dadurch  die  Aufhebung  oder  Aenderung 

von  Strafsen  oder  Fluchtlinien  bedingt  wird.  Denn  das  dem  Minister  der 

öffentlichen  Arbeiten  durch  §  4  des  Eisen  bahn  gesetzes  vom  3.  November  1838 

übertragene  Recht,  die  Linien  der  zur  Ausführung  genehmigten  Eisenbahnen 

in  ihrer  Durchführung  durch  alle  Zwischenpunkte  festzusetzen,  ist  durch 

das  BauHuchtengesetz  in  keiner  Weise  alterirt  worden.1)  Läfst  sich  die 

Aufhebung  oder  Veränderung  von  Strafsen  oder  Fluchtlinien  nicht  ver- 

meiden, so  mufs  es  den  Gemeinden  und  Ortspolizeibehörden  uberlassen 

bleiben,  die  geplanten  Strafsen  und  Fluchtlinien  der  gemäfs  §  4  des  Eisen- 

bahngesetzes  festgestellten  Bahnanlage  anzupassen  und  alsdann  aufs  neue 

festzusetzen. 

Müssen  zur  Wiederherstellung  von  der  Bahnlinie  zerschnittener  Wege- 

verbindungen fortan  Privatwege  von  nicht  dazu  berechtigten  Personen 

benutzt  werden,  so  ist  diesen  das  Recht  dazu  durch  Servitut  arische  Ein- 

richtungen im  Wege  des  Grunderwerbs  zu  sichern. 

Nicht  selten  wird  gefordert,  dafs  Wege  durch  besondere  Bauwerke 

.schienenfrei  über  die  Bahn  hinweg-  oder  unter  der  Bahn  hindurchgeführt 

werden  (Wegeüberführungen,  Wegeunterführungeu). 

Hier  ist  zu  unterscheiden  zwischen  Privatwegen  und  öffentlichen 

Wegen. 

Bei  Privat-  und  Interessentenwegen  tauchen  derartige  Forderungen 

auf.  wenn  die  Bahn  im  Einschnitt  oder  auf  hohem  Damme  liegt  und  der 

Weg  nicht  an  seiner  alten  Stelle  belassen  und  über  die  Schienen  geführt 

werden  kann,  sondern  unterdrückt  und  zu  beiden  Seiten  der  Bahn  durch 

Parallel-  oder  andere  zweckentsprechende  Wegeanlagen  an  eineu  anderen 

Bahnübergang  angeschlossen  oder  an  der  nächsten  geeigneten  Stelle  über 

die  Schienen  geführt  werden  soll. 

Unterführungsbauwerke  stehen  schon  wegen  ihrer  grolsen  Kost- 

spieligkeit mit  dem  Wesen  der  Nebenbahnen  im  Widerspruch,  die  nur  für 

einfachere  Verhältnisse  bestimmt  sind  und,  um  ihre  Rentabilität  zu  sichern, 

mit  möglichst  geringen  Mitteln  gebaut  werden  müssen,  auf  die  auch  des- 

halb nicht  die  schärferen  Bedingungen  der  Betriebsordnung,  sondern  die 

sehr  viel  leichteren  Vorschriften  der  Bahnordnung  für  die  Nebeneisenbahneu 

Anwendung  finden.  Selbst  bei  Hauptbahnen,  für  die  die  Betriebsordnung 

mafsgebend  ist,  wird  man  von  der  Herstellung  von  Unterführungsbauwerken 

für  Privatwege  Abstand  nehmen,  es  müfste  denn  sein,  dafs  ganz  besonders 

schwerwiegende  Gründe  dafür  sprechen,  so,  wenn  die  Bahn  auf  einer  aufser- 

ordentlich  langen  Strecke  auf  einem  hohen  Damm  liegt  und  anders  keine 

»)  Erlaf»  des  MiniHters  für  Handel  u.  s.  w.  vom  8.  Mai  1876,  Seydel,  Enteignung 
von  Grund  eigen  thum,  Anm.  29  S.  33. 
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Verbindung  zwischen  den  von  der  Bahn  durchschnittenen  Grundstücken 

zu  beschaffen  sein  sollte.  Aber  auch  hier  wird  die  Frage  von  höheren 

wirtschaftlichen  Gesichtspunkten  entschieden  werden  müssen.  Es  wäre 

unwirtschaftlich,  wollte  man  für  ein  solches  Bauwerk  Kosten  aufwenden, 

die  den  Minderwerth  übersteigen,  den  die  Grundstücke  infolge  ihrer  Durch- 

schueidung  erleiden  und  der  dem  Eigentümer  entschädigt  werden  mülste.1) 

Nur  wo  die  Durchschneidungsnachtheile,  die  Entschädigungen,  die  für 

Umwege  und  Wirthschaftserschwernisse  bezahlt  werden  müfsten.  wirklich 

einmal  die  Kosten  des  Unterführungsbauwerks  erreichen  oder  übersteigen 

sollten,  wird  dem  Antrage  auf  Erbauung  einer  Unterführung  stattgegeben 

werden  können. 

Aehnlich  verhält  es  sich  mit  Ueberführungen.  Freilich  können  hier 

Fälle  eintreten,  wo  eine  einfache  Holzbrücke  über  die  im  tiefen  Einschnitt 

liegende  Bahn  genügt.  Kann  eine  derartige  Anlage  mit  geringeren  Mitteln 

hergestellt  werden,  so  werden  diese  um  so  eher  der  andernfalls  zu  ge- 

währenden Minderwerthsentschädigung  des  Restgrundstücks  gleichkommen. 

Man  wird  sie  dann  aus  wirthschaftlichen  Gründen  zugestehen,  sie  aber, 

wenn  die  Kosten,  die  sie  verursacht,  die  Minderwerthsentschädigung  über- 

steigen, auch  hier  ablehnen. 

Zuweilen  genügt  den  landwirtschaftlichen  Bedürfnissen  der  Anlieger, 

sowie  zur  wesentlichen  Herabminderung  der  Wirthschaftsentschädiguugen 

die  Einräumung  eines  durch  einen  Fufssteig  oder  einfache  Stufen  erreich- 

baren Fufswegüberganges  in  Scbienenhöhe,  der  zum  Schutz  gegen  miß- 

bräuchliche Benutzung  und  zur  Warnung  nötigenfalls  auf  beiden  Seiten 

durch  Drehkreuze  abgesperrt  werden  könnte;  wie  denn  auch  bei  Haupt- 

bahnen Fufswegübergänge  mit  Drehkreuzen  zulässig  sind.9) 

Die  Entscheidung  mufs  in  allen  diesen  Fragen  nach  sachlich-wirth- 

sehaftlichen  Gesichtspunkten  und  unabhängig  von  der  Frage  erfolgen,  wen 

in  jedem  Falle  die  Kostenlast  trifft.  Die  entstehenden  Kosten  sind  ent- 

weder Kosten  für  Anlagen,  die  nach  §  14  des  Eisenbahngesetzes  vom 

3.  November  1838  den  Eisenbahuunternehmer  oder  vielmehr  den  Eisen- 

bahnbauunternehmer treffen,  oder  es  sind  Kosten,  die  die  Entschädigung 

für  den  Minderwerth  der  Restgrundstücke  (Umwegsentschädigungen,  Ent- 

schädigungen für  Wirthschaftserschwernisse)  bilden,  also  lediglich  zum 

Grunderwerb  gehören  und  darum  nach  der  gesetzlichen  Voraussetzung 

und  dem  ihr  entsprechenden  Vertrage  dem  Kreise  zur  Last  fallen. 

Bei  öffentlichen  Wegen  und  Strafsen  kann  die  Frage  der  Not- 

wendigkeit eines  Unter-  oder  Ueberführungsbauwerks  nicht  von  dem  Ver- 

»)  §  8,  Abs.  2  des  EnteignutigsgeseUes. 

*)  §  4,  Abs.  3  der  Betriebsordnung  für  die  Haupteisenbahnen  Deutschlands. 
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gleiche  mit  den  privatwirthschaftlichen  Nachtbeilen  der  Anlieger  abhängig 

gemacht  werden.  Entscheidend  ist  hier  das  öffentliche  Interesse  einerseits 

und  der  Rostenaufwand,  den  das  Bauwerk  erfordert,  andrerseits.  Die 

Kosten  sind  hier  natürlich  höher,  als  bei  Unterführungen  von  Privat-  oder 

Interessentenwegen,  und  auch  bei  einfacheren  Ueberführungen  nicht  un- 

beträchtlich. Es  liegt  auf  der  Hand,  dafs  das  thatsächliche  Bedürfnifs 

und  die  Nothwendigkeit  zur  Herstellung  solcher  Bauwerke  um  so  schärfer 

geprüft  werden  mufs,  je  kostspieliger  sie  sind. 

Dem  öffentlichen  Iuteresse  des  Land-  und  Straßenverkehrs  steht 

jedenfalls  das  öffentliche  Interesse  der  Sparsamkeit  und  Wirthschaftlichkeit 

bei  Verwendung  öffentlicher  Geldmittel  gegenüber,  die  schliefslich  doch 

immer  nur  einem  örtlich  beschränkten  Gebiete  zum  Vortheil  gereichen 

würden,  die  aber  die  Gesammtheit  der  Steuerzahler  aufbringen  mufs,  und 

die  darum  .nirgends  über  das  Mafs  des  unbedingt  Notwendigen  hinaus  in 

Anspruch  genommen  werden  dürfen.  Gewisse  Unbequemlichkeiten  und 

Nachtheile  müssen  auch  hier  hingenommen  werden,  wie  sie  der  von  der 

Bahnlinie  betroffene  einzelne  Grundbesitzer  ebenfalls  hinnehmen  mufs, 

dem  auch  die  Gewährung  von  Geldentschädigungen  nicht  immer  dafür 

hinreichenden  Ersatz  bieten  kann;  sie  werden  aber  durch  die  bedeutenden 

Vortheile  aufgewogen,  die  alle  Betheiligten  durch  die  Anschliefsung  ihrer 

Gemeinden,  Grundstücke  und  gewerblichen  Unternehmungen  an  das 

Schienennetz  oder  durch  die  Verbesserung  vorhandener  Schienenverbin- 

dungeu  geniefsen. 

Am  stärksten  ist  das  öffentliche  Verkehrsinteresse  bei  öffentlichen 

Strafsen  vertreten.  Innerhalb  oder  in  unmittelbarer  Nähe  gröfserer  Stadt- 

gemeinden wird  die  Ueber-  oder  Unterführung  vorhandener  öffentlicher 

Strafsen  oft  nicht  zu  umgehen  sein.  Voraussetzung  dafür  ist  jedoch  die 

Thatsache,  dafs  die  Strafsen  bereits  vorhanden  sind.  Die  blofse  Fest- 

setzung von  Fluchtlinien  nach  Mafsgabe  des  Strafsen-  und  Baufluchten- 

gesetzes genügt  dazu  nicht.  Denn  diese  Festsetzung  erfolgt,  sofern  sie 

nicht  etwa  ad  hoc  vorgenommen  sein  sollte,  häufig  viel  früher,  als  das 

wirkliche  Baubedürfnifs  verlangt;  sei  es,  dafs  sie  nur  die  derzeitigen 

Hoffnungen  einer  in  ferner  Zukunft  vielleicht  möglichen  Entwicklung 

wiederspiegele,  oder  sei  es,  dafs  sie  durch  das  spekulative  Interesse  an 

der  möglichst  frühzeitigen  Behandlung  von  Acker  und  Wiese  als  Bau- 

stellenland mit  Handelswerth  hervorgerufen  sei.  Keinesfalls  ist  ausge- 

schlossen, dafs  diese  Fluchtlinien  später,  wenn  das  Baubedürfnifs  thatsächlich 

hervortritt,  wieder  geändert  werden.  Wenn  auch  die  Berechtigung  der 

Stadtgemeinden  und  Ortsgemeinden  hierzu  nicht  in  Zweifel  gezogen  werden 

kann,  so  dürfen  sie  andrerseits  aber  auch  nicht  erwarten,  dafs  derartige 

Strafsen,  die  nur  auf  dein  Papier  stehen  (Papierstrafsen),  wenn  auch  an 
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der  Stelle  vielleicht  einfache  Wege  im  Felde  liegen,  als  vorhandene  öffent- 

liche Strafsen  anerkannt  werden  müfsten.  Straf  seil  bau  und  Eisen- 

bahnbau sind  beides  Unternehmen,  die  im  Öffentlichen  Interesse  betrieben 

werden  und  die  aus  Gründen  des  öffentlichen  Wohls  mit  dem  Enteign  unge- 

recht ausgestattet  sind.  Stofsen  ihre  Interessen  auf  einander,  so  kann  der 

Strafsenbauunternehmer  nicht  verlangen,  dafs  das  Eisen  bahnbauunter- 

nehmen  hinter  ihm  zurückzustehen  habe.  Wenn  auch  nicht  gerade  be- 

hauptet werden  soll,  dafs  das  Eisenbahnunternehmen,  weil  es  die  Interessen 

einer  gröfseren,  mehr  umfassenden  Gemeinschaft,  der  Gesammtheit  wahr- 

nimmt und  vertritt,  immer  das  stärkere  Interesse  auf  seiner  Seite  habe, 

so  kann  ihm  doch  jedenfalls  nicht  das  Strafsenbauunternehmen  über- 

geordnet werden  und  einseitige  Bevorzugung  geniefsen.1)  Hiernach  mufs 

für  Strafsen,  die  nicht  schon  als  öffentliche  Strafsen  vorhanden  sind,  die 

Herstellung  von  Unter-  oder  Ueberführungen  abgelehnt  werden. 

Sind  an  der  Stelle,  wo  die  geplante  Strafse  die  Bahn  kreuzen  würde, 

keine  Wegeanlagen  sichtbar,  so  wird  auch  kein  Bahnübergang  zugelassen. 

Liegen  daselbst  Wege,  so  ist  die  Frage,  wenn  es  Privatwege  sind,  so  zu 

behandeln,  wie  es  oben  für  Privatwege  angegeben  ist.  Sind  es  öffentliche 

Wege,  so  hängt  die  Entscheidung  hier  ebenso,  wie  bei  vorhandenen 

Strafsen,  die  keinen  grofsen  städtischen  Verkehr  haben,  und  bei  Chausseen 

und  sonstigen  öffentlichen  Wegen,  deren  schienenfreic  Ueberführung  oder 

Unterführung  verlangt  wird,  von  der  Feststellung  ab,  ob  der  Wagen-  und 

Fufsgängerverkehr  auf  dem  Wege  von  solchem  Umfange  ist,  dafs  seine 

Ueberführung  über  die  Bahn  in  Schienenhöhe  unzulässig  erscheint. 

Allgemeine  Gründe,  die  gegen  die  Erbauung  von  Unter-  oder  Ueber- 

führungen öffentlicher  WTege  bei  Nebenbahnen  sprechen,  sind  oben  bereit* 
erwähnt.  Sie  werden  den  Antragstellern  entgegenzuhalten  sein.  Es  wird 

auch  darauf  hingewiesen  weiden  können,  dafs  die  Nebenbahnen  deu 

Uebergang  zwischen  Hauptbahnen  und  Kleinbahnen  bilden,  dafs  Kleiu- 

bahnen  namentlich  iu  Form  von  Dampf-  und  Strafsenbahnen  auf  den  be- 

lebtesten Strafsen  und  Chausseen  selbst  verkehren,  dafs  auch  Nebenbahnen 

auf  Chausseen  gebaut  werden  dürfen  und  gebaut  worden  sind,  und  dafs 

bei  weitem  die  Mehrzahl  aller  Bahnüberfahrten  selbst  bei  den  Vollbahnen 

in  Schienenhöhe  den  Bahnkörper  überschreiten.  Aufserhalb  der  gröfseren 

Städte  ist  es  für  den  Landverkehr  kein  unerträgliches  Hindernifs,  sondern 

nur  eine  Unbequemlichkeit  und  geringfügige  Störung,  wenn  Wagen  oder 

Fufsgänger  durch  die  wenigen  Züge,  die  auf  den  Nebenbahnen  verkehren, 

einige  Minuten  aufgehalten  werden.    Andrerseits  darf  auch  nicht  aufser 

l)  Vergleiche  Rekursbescheid  des  Ministers  für  Handel  u.  s.  w.  vom  19.  Juni 

1877,  Seydel,  Enteignung  von  Grundeigenthum,  2  Aufl.,  §  1  No.  3.  Seite  19. 
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Acht  gelassen  werden,  dafs  infolge  der  etwaigen  Herstellung  einer  Unter- 

oder üeberführung  die  anschliefsenden  Wegetheile  meist  wesentlich  gehoben 

oder  gesenkt  werden  möfsten,  und  dafs  die  Ueberwindung  der  entstehenden 

Rampen  für  den  Wagenverkehr  oft  mit  grösseren  Schwierigkeiten  verbanden 

wäre,  als  die  Ueberschreitung  der  Bahn  in  Schienenhöhe  im  Gefolge  hätte. 

Ebenso  werden  infolge  dessen  an  den  künftigen  Rampen  liegende  Haus- 

grundstücke zuweilen  schwer  zugänglich  oder  unzugänglich,  was  den 

grunderwerbspflichtigen  Kreis  mit  hohen  Entschädigungen  belasten  kann. 

Es  mufs  mithin  ein  aufserordentlicher  Umfang  sein,  den  der  Wagen- 

und  Fuf8gängerverkehr  auf  einer  öffentlichen  Strafse  oder  Chaussee  an- 

genommen hat,  wenn  seine  schienenfreie  Ueber-  oder  Unterführung  für 

wirtschaftlich  zulässig  und  im  öffentlichen  Interesse  nothwendig  erachtet 

-  werden  soll.  Bei  Meinungsverschiedenheiten  bleibt  nichts  andres  übrig, 

als  die  abweichenden  Ansichten  im  Protokoll  zu  vermerken  und  durch 

sorgfältige  Beobachtungen  und  wiederholte  Zählungen  des  Land-  und 

Strassenverkehrs  an  der  fraglichen  Wegestelle  ausreichende  Grundlagen 

für  die  ministerielle  Entscheidung  zu  beschaffen.  Im  übrigen  werden 

auch  die  öffentlichen  Wege  in  Schienenhöhe  über  die  Bahn  geführt.  Liegen 

Bahn  und  Weg  an  der  Kreuzungsstelle  in  verschiedener  Höhe,  so  mufs 

der  Weg  durch  Rampen  bis  zur  Schienenhöhe  hinaufgeführt  oder  gesenkt 

werden.  Ist  jedoch  der  Höhenunterschied  so  beträchtlich,  dafs  die  Rampen- 

anlagen, um  den  Wagenverkehr  ohne  allzu  grofse  Schwierigkeiten  zu  er- 

möglichen, ungewöhnlich  lang  ausgedehnt  werden  müfsten  und  infolge 

dessen  ausserordentlich  hohe  Kosten  verursachen  würden,  so  fragt  es  sich, 

ob  nicht  der  Wegeübergang  über  die  Bahn  mit  den  anschliefsenden  Wege- 

theilen  ohne  wesentliche  Schädigung  des  Landverkehrs  bis  an  eine  Stelle 

verschoben  werden  könne,  wo  der  Höhenunterschied  geringer  ist.  Eine 

Verschiebung  und  Verlegung  der  Chausseen  und  öffentlichen  Wege  tritt 

ohnehin  häufig  genug  ein,  weil  diese  den  Bahnkörper  nicht  in  schräger 

Richtung  schneiden  dürfen,  sondern  zum  Schutze  des  Bahnbetriebes,  wie 

des  Landverkehrs  senkrecht  zum  Bahnkörper  über  die  Schienen  geführt 

zu  werden  pflegen.  Ist  die  Verschiebung  der  Kreuzungsstelle  im  öffent- 

lichen Verkehrsinteresse  aus  besonderen  Gründen,  z.  B.  weil  die  Umwege 

zu  grofs  werden,  nicht  zulässig,  so  läfst  sich,  wenu  auch  durch  eine  un- 

bedenkliche Verschiebung  der  Bahnlinie  keine  günstigere  Kreuzungslinie 

gefunden  werden  kann,  die  Ueberbrückung  des  tiefer  liegenden  öffentlichen 

Weges,  wie  die  eines  Flusses,  oder  die  Üeberführung  des  höher  liegenden 

Weges  durch  ein  besonderes  Bauwerk  unter  Umständen  nicht  umgehen. 

Die  Breite  einer  Unter-  oder  Üeberführung  richtet  sich  nach  der  vorhan- 

denen Wegebreite,  soweit  diese  nicht  über  das  wirkliche  Bedürfnifs  hinaus- 

geht.   Hierzu  sind  wiederum  Erhebungen  thatsächlicher  Natur  nöthig,  die 
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nur  durch  Beobachtungen  und  Zählungen  des  Wagen-  und  Fufsgänger- 
verkehrs  beschafft  werden  können. 

Beanspruchen  die  Interessenten,  mit  Röcksicht  auf  die  in  Zukunft 

mögliche  Entwicklung  des  Verkehrs,  die  Herstellung  eines  solchen  Bau- 

werks, obwohl  sie  nach  Lage  der  derzeitigen  Verhältnisse  sachlich  nicht 

gerechtfertigt  ist,  oder  verlangen  sie,  dafs  ein  geplantes  Bauwerk  eine 

gröfsere  Breite  oder  Lichtweite  erhalte,  als  aus  sachlichen  Gründen  fest- 

gestellt wird,  so  kann  ihren  dahin  gehenden  Anträgen  nur  stattgegeben 

werden,  wenn  sie  die  dadurch  entstehenden  Kosten  oder  Mehrkosten  zu  über- 

nehmen bereit  sind,  was  vorab  durch  einen  Vertrag  zwischen  ihnen  und 

der  Eisenbahnbehörde  sicher  zu  stellen  ist.  In  ähnlicher  Weise  müssen 

Anträge,  die  auf  Kosten  des  Eisenbahnfiskus  zu  bewirkende  Verlegung 

öffentlicher  Wege  und  Strafsen  in  solcher  Weise  auszuführen,  dafs  dadurch 

zugleich  das  bebauungsplanmafsige  Strafsennetz  theilweise  hergestellt  oder 

in  sonstigen  Beziehungen  Wrünschen  auf  Meliorationen  Rechnung  getragen 

werde,  zurückgewiesen  werden,  wenn  infolge  dessen  Mehrkosten  entstehen: 

es  sei  denn,  dafs  die  Gemeinden  oder  sonst  Betheiligten  sich  zur  Tragung 

dieser  Mehrkosten  rechtsverbindlich  verpflichteten.  Ueber  diese  und  ähn- 

liche Fragen  wird  zwischen  den  landespolizeilichen  und  Eisenbahnkom- 

missarien verhandelt  und  das  Ergebnifs  zu  Protokoll  gebracht.  Den 

Wegeinteressenten  steht  eine  Entscheidung  darüber  nicht  zu.  Sie  werden 

nur  mit  ihren  Wünschen  und  Ausführungen  gehört  und  haben  sich  dem- 

nächst der  ministeriellen  Entscheidung,  die  auf  Grund  des  Gesetzes1} 

ergeht,  zu  unterwerfen.*)  Zu  diesen  Wegeinteressenten  gehören  bei  Kreis- 

chausseen und  Provinzialchausseen,  wie  bereits  oben  erwähnt,  die  Ver- 

treter der  Kreis-  und  Provinzialverwaltungen,  die  ihre  Interessen  im  Ter- 

mine durch  entsprechende  Anträge  wahrzunehmen  haben. 

D.  Forst-  und  Bergbauschutzanlageu. 

Zum  Schutz  des  Bahnbetriebes  und  der  Waldbestände  werden,  wo 

die  Bahn  Forsten  durchschneidet,  Waldschutzstreifen  angelegt.  Diese 

bestehen  aus  Windbruchstreifeu  und  Brandschutzgräben.  Die  erstereu 

werden  in  der  Breite  von  IG  m  —  von  der  Bahnmittellinie  aus  gemessen 

—  hergestellt  und  sind  schon  erforderlich,  um  den  Bahnbetrieb  gegen 

Windbruch  zu  schützen.  Ueber  die  Frage,  ob  Brandschutzgräben  angelegt 

werden  müssen,  was  insbesondere  der  Fall  sein  wird,  wenn  die  Bahn 

gröfsere  Waldbestände  oder  doch  Waldungen  berührt,  die  mit  Wohnstätten 

SS  4  und  14  des  Eisenbalmgesetzes.  §g  14  uud  *J2  den  Gesetzes  über  die 

Enteignung  vou  Grundeigenthum,  vom  11.  Juni  1874.   (G.-S.  S.  221.) 

Ytrc!.  Am».  1  S.  1000.  ferner  Entsch.  des  Ob.-Verw.-Ger.  vom  6.  März  lb7& 

Bd.  8  S.  191. 
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im  Zusammenhange  stehen,  und  in  welcher  Art,  haben  die  landespolizei- 

lichen Kommissarien  oder  der  Regierungspräsident  sich  nach  Anhörung 

der  Vertreter  der  Forstverwaltung  oder  der  Waldeigenthümer  schlüssig 

zu  machen.  Ebenso  ist  die  Frage  zu  erörtern  und  dabei  den  Wünschen 

der  grunderwerbspflichtigen  Kreise,  wie  der  Grundeigentümer,  thunlichst 

zu  entsprechen,  ob  das  zu  den  Brandschutzgräben  erforderliche  Land  an 

den  Eisenbahnfiskus  übereignet  werden  oder  den  Eigenthümern  belassen 

und  nur  mit  einer  dem  Zweck  entsprechenden  Servitut  belastet  werden 

solle.1)  Im  Falle  der  servitutarischen  Erhaltung  dieser  und  der  Windbruch- 

streifen empfiehlt  es  sich  jedoch,  seiner  Zeit  die  Eintragung  dieser  Servi- 

tuten in  das  Grundbuch  zu  verlangen,  um  Verdunkelungen  des  Rechts- 

zustandes vorzubeugen.  Die  Besitzer  haben  sich  alsdann  zu  verpflichten, 

entweder  das  Wundhalteu  der  abgeholzten  Streifen  und  Gräben  durch 

Bahnbedienstete  zu  gestatten  oder  aber  Streifen  und  Gräben  selbst  wund 

zu  erhalten  oder  nur  mit  feuerunschädlicheu  Pflanzen,  wie  mit  niederem 

Laubholz  im  dichten  Umtriebe,  namentlich  mit  Birken  und  Weiden,  und 

auf  den  Windbruchstreifen  dergestalt,  dafs  die  Windbruchgefahr  aus- 

geschlossen ist,  zu  beforsten.  Dienen,  wie  zuweilen  festgesetzt  wird,  die 

Schutzstreifen  zugleich  als  Weg  für  einzelne  Anlieger,  so  ist  auch  hierauf 

Rücksicht  zu  nehmen. 

üeber  die  Art  der  Anlegung  der  Braudschutzgräben  wird  gewöhnlich 

vereinbart  und  festgesetzt,  dafs  in  einer  Entfernung  von  14  m  hinter  dem 

16  m  breiten  Windbruchstreifen  ein  Grabennetz  hergestellt  werden  solle, 

das  aus  Längsgräben  und  in  Abständen  von  je  70  bis  80  m  aus  Quer- 

gräben von  etwa  0,5  m  Tiefe  besteht. 

Zur  Wahrung  der  Interessen  des  von  der  Bahnlinie  berührten  Berg- 

werkeigenthums, namentlich  zur  Erörterung  der  Frage,  ob  gegen  die 

Führung  der  Bahnlinie  vom  Standpunkte  der  Bergbauinteressenten  Bedenken 

obwalten,  und  in  welcher  Weise  unter  möglichst  geringer  Benachtheiligung 

des  Bergwerkeigeuthums  die  Bahnanlage  auszuführen  sei,  werden  die 

Betheiligten  und  ein  Vertreter  des  zuständigen  Oberbergamts  gehört. 

Zugleich  ist  festzustellen,  welche  Anlagen  zum  Schutze  sowohl  des  Bahn- 

betriebes, als  des  Bergbaues  (z.  B.  Sicherheitspfeiler)  im  Bergwerke  noth- 

wendig  werden  oder  welche  vorhandenen  Anlagen  in  dem  Bergwerke  be- 

seitigt oder  verändert  werden  müssen.2) 

M  Erlafg  des  Min.  für  Handel  vom  19.  September  1>77,  Seydel,  Enteignungs- 

gesetz  No.  6  zu  No.  23,  S.  147. 

*.)  S§  1&3  und  154  des  Allgemeinen  Herggesetzes  für  die  Preußischen  Staaten 

vom  24.  Juni  18tt5  lÜ.-S.  S.  705  . 
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E.  Sonstige  Schutzvorrichtungen. 

Bei  Gebäuden,  die  gegen  Entzündung  durch  Funken  nicht  genügend 

gesichert  oder  mit  nicht  feuersicheren  Dächern  eingedeckt  sind,  jedoch 

innerhalb  des  Feuerbereichs  der  Bahn  —  d.  h.  4  oder  5  m  im  ersten. 

25  m  unter  Hinzurechnung  der  anderthalbfachen  Höhe  des  Dammes 

im  zweiten  Falle  —  liegen,  sowie  bei  leicht  entzündlichen  Gegen- 

ständen, die  in  einem  Abstände  von  38  m  von  der  Bahn  ohne  Schutz- 

vorrichtungen lagern,1)  ist  in  jedem  einzelneu  Falle  unter  Zuziehung  der 

Betheiligten  festzustellen,  ob  und  welche  Vorkehrungen  zum  Schutze  gegeo 

die  durch  die  Nähe  der  Eisenbahn  bedingte  Feuersgefahr  getroffen  werden 

müssen,2)  ob  insbesondere  die  feuersichere  Eindeckuug  bewirkt,  Oeffhungen 

geschlossen  oder  Schutzwände  errichtet  werden  müssen,  ob  das  Gebäude 

versetzt  oder  umgebaut,  ob  die  zur  Zeit  bestehenden  Einrichtungen  auf 

dem  Lagerplatze  geändert  werden  müssen  oder  die  Lagerung  feuergefähr- 

licher Materialien  innerhalb  einer  bestimmten  Entfernung  zu  untersagen 

sei.  Die  Vergütung  des  Schadens,  den  der  Eigenthümer  infolge  dessen 

durch  Beschränkung  oder  Verminderung  der  Gebrauchsfähigkeit  seines 

Grundstücks  erleidet,  fällt,  soweit  eine  gesetzliche  Entschädigungspflieht 

begründet  ist,  dem  grunderwerbspflichtigen  Kreise  zu.  Die  Kostenlast  für 

die  Herstellung  besonderer  Schutzvorrichtungen,  für  die  feuersichere  Ein- 

deckung.  den  Umbau  oder  die  Versetzung  des  Gebäudes  trifft  dagegen 

nach  §  14  des  Eiseubahngesetzes  den  Eisenbahnfiskus. 

Ferner  wird  darüber  verhandelt,  ob  und  an  welchen  Stellen  Ein- 

friedigungen der  Bahn,  Schutzwehren  oder  sonstige  Sicherheitsvorrichtungen 

an  Wegen  erforderlich  seien.3)  Solche  werden  höchstens  bei  verkehrs- 

reichen öffentlichen  Wegen  zugestanden  werden  können,  die  ohne  Trennung 

von  der  Bahn  durch  Baumreihen  oder  Gräben  unmittelbar  neben  dem 

Bahnkörper  herlaufen,  oder  bei  öffentlichen  Wegen,  die  selbst  zur  Bahn- 

anlage mit  verwendet  worden  sind.4)    Dagegen  wird  die  nicht  selten  er- 

*)  Vergl.  das  Nähere  in  den  Polizeiverordnungen,  betreffend  die  Abwendung 

von  Fenersgefahr  u.  s.  w.,  eingeführt  durch  Erlasse  der  Min.  des  Innern  und  d*r 

üffentl.  Arbeiten,  vom  23.  Juli  1893  (M.-Bl.  f.  d.  i.  V.  von  1892,  8.  351,  E.-V.-Bl.  von 

1898,  S.  152. 

«)  Der  Regierungspräsident  und  seine  Kommissarien  sind  durch  §  6  der 

Polizeiverordnung  nicht  an  die  Bestimmungen  der  §§  1 — 4  der  Polizeiverordnuiu: 

gebunden,  können  vielmehr  davon  dispensiren,  wenn  nach  Lage  der  Verhältnisse 

auch  bei  geringerer  Entfernung  die  Feuersgefahr  ausgeschlossen  erscheint  vergl.  §5 

daselbst). 

')  §  7  Abs  1  der  Bahnordnung  für  die  Nebenbahnen. 

«)  Vergl.  Erlafs  vom  s.  März  1881  II  a.  1719.  IV.  458.  III.  4455  (E.-V.-B1. 
von  1881,  Seite  119). 
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hobene  allgemeine  Forderung  uach  Einfriedigung  neben  der  Bahn  liegender 

Grundstücke  oder  Wege  als  dem  Wesen  der  Nebenbahn  widersprechend 

abzulehnen  und  der  Eigenthümer,  falls  er  die  Einfriedigung  infolge  der 

besonderen  Zweckbestimmung  eines  Grundstücks  für  nöthig  hält,  wegen 

etwaigen  Minderwerths  des  Restgrundstücks  auf  den  Weg  der  Grund- 

erwerbsentschädigung zu  verweisen  sein  (§  8  Absatz  2  des  Gesetzes  über 

die  Enteignung  von  Grundeigenthum  vom  11.  Juni  1874). 

F.  Führung  der  Bahnlinie  und  Lage  der  Stationen. 

Anträge  auf  Aeuderung  der  Linienführung  oder  der  Lage  und  Be- 

nennung der  Stationen  werden  erörtert  und  nötigenfalls  an  Ort  und  Stelle 

geprüft.  Ist  darüber  keine  Einigung  zu  erzielen,  so  werden  die  entgegen- 

stehenden Auffassungen  zu  Protokoll  genommen;  andernfalls  wird  nur  das 

Ergebnifs  der  Einigung  niedergeschrieben,  falls  infolge  dessen  die  Linie 

verschoben  oder  die  Lage  der  Station  verändert  werden  soll.  In  zweiter 

Linie  ist  die  Art  der  Anschliefsung  der  Station  an  das  öffentliche  Wege- 

netz für  die  Gemeinde  und  den  etwa  sonst  vorhandenen  Wegebaupflichtigen 

von  grofser  Bedeutung  und  erfordert  oft  langwierige  Verhandlungen  au 

Ort  und  Stelle.  Ist  bis  zum  Termin  die  Herstellung  und  dauernde  Unter- 

haltung des  Bahnhofszufuhrwegs  durch  den  ordentlichen  Wegebaupflichtigen 

noch  nicht  rechtsverbindlich  sichergestellt,  so  kann  in  die  landespolizei- 

liche Prüfung  des  die  Statiousanlage  betreffenden  Plantheils  nur  mit  dem 

ausdrücklichen  Vorbehalt  von  Seiten  der  Eisenbahnkonimissarien  eingetreten 

werden,  dafs  der  Wegebaupflichtige  die  von  ihm  geforderten  Leistungen, 

deren  Uebernahme  Voraussetzung  für  die  Anlage  und  einen  Prüfstein  für 

das  Bedürfuifs  der  Station  bilde,  ohne  Verzug  übernehmen  werde,  dafs 

aber  andernfalls  die  Prüfung  dieses  Plantheils  als  nicht  geschehen  an- 

gesehen und  die  Anlegung  der  Station  unterbleiben  werde.  Mit  den  Ver- 

tretern des  Wegebaupflichtigen  wird  die  Frage  nochmals  behandelt,  das 

Sach-  und  Rechtsverhältnifs  dargelegt,  geeigneten  falls  der  Versuch  gemacht, 

andere  Interessenten  zur  Beitragsleistung  und  Unterstützung  des  Wegebau- 

pflichtigen zu  bewegen  und  die  Vermittlung  des  Kreislandraths  in  An- 

spruch genommen.  Auch  wird  erwogen,  ob  es  nicht  angäugig  sei,  dem 

Wegebaupflichtigen  von  Landespolizeiwegen  die  Herstellung  und  Unter- 

haltung der  Zufuhrstrafse  aufzugeben. 

Je  nach  dem  Ergebnifs  dieser  Verhandlungen  wird  später  die  Sache 

der  Ministerialinstanz  zur  Entscheidung  vorgetragen,  ob  die  Station  ange- 

legt werden  solle  oder  nicht, 

Dagegen  wird  die  Eisenbahnverwaltung  über  die  Art  der  Befesti- 

gung, die  für  die  Uebernahme  der  Herstellung  und  Unterhaltung  der 

Zufuhrstrafse  durch  den  Wegebauptfichtigeu  zuweilen  entscheidend  ist.  in 
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der  Regel  bestimmte  Forderungen  nicht  zu  stellen  haben,  sondern  dies« 

Festsetzung  der  Landespolizei-  oder  der  Wegeaufsichtsbehörde  überlassen 
können. 

G.  Allgemeine  Erklärungen. 

In  das  landespolizeiliche  Prüfungsprotokoll  werden  im  Anschlufs  an 

die  bisher  erörterten  einzelnen  Angelegenheiten  einige  allgemeine  Erklä- 

rungen und  Festsetzungen  aufgenommen,  die  für  die  Genehmigung  und 

Ausführung  des  Planentwurfs,  wie  für  die  Verwaltung  der  Bahnstrecke 

von  Wichtigkeit  sind.  Die  Unterhaltungslast  bei  den  in  Folge  des  Bahn- 

baus veränderten  öffentlichen  Wegen  ist  nach  den  allgemeinen  Grundsätzen 

zu  regeln,  die  das  Oberverwaltungsgericht  in  verschiedenen  Erkenntnissen 

aufgestellt  hat.1)  Die  Eisenbahnverwaltung  allein  hat  sich  mit  der  Unter- 

haltung dieser  Wege,  soweit  eine  Veränderung  an  ihnen  stattgefunden  bat. 

—  was  zuweilen  von  den  Interessenten  gefordert  wird  —  nicht  zu  befassen. 

Auch  die  Wegepolizeibehörde  darf  eine  derartige  Anordnung  nicht  treffen. 

Sie  hat  sich  lediglich  an  den  nach  öffentlichem  Rechte  Verpflichteten  zu 

halten.  Um  dem  wegepolizeilichen  Vorgehen  gegen  die  Eisenbahnverwal- 

tung, soweit  nach  den  mafsgebenden  Rechtsgrundsätzen  die  Unterhaltung*- 

last  auf  sie  übergeht,  eine  öffentlich-rechtliche  Grundlage  zu  geben,  sodal's 
sie  sich  nur  in  diesem  Umfange  an  die  Eisenbahnverwaltung,  im  übrigen 

aber  an  den  ordentlichen  Wegebaupflichtigen  zu  halten  hat,  ist  dieser 

Umfang  im  landespolizeilichen  Prüfungstermine  festzustellen.»)  Da  diese 

Feststellung  im  einzelnen  vor  Vollendung  des  Baues  kaum  ausführbar  ist 

und  seiner  Zeit  besondere  sorgfaltige  Vorerhebungen  veranlafst,  zugleich 

aber  zweckmäßig  mit  einer  die  Begrenzung  der  die  Eisenbahnverwalton? 

treffenden  Last  an  Ort  und  Stelle  und  geeigneten  Falls  die  Ablösung  dieser 

Last  regelnden  Vereinbarung  mit  dem  Wegebaupflichtigen  verbunden  wird, 

erfolgt  im  landespolizeilichen  Prfifungstermin  nur  die  allgemeine  und  grund- 

sätzliche Feststellung,  aus  der  sich  später  die  weitere  Regelung  rein  that- 

sächlicher  Natur  unschwer  ergiebt.  Dabei  ist  von  dem  Grundsatze  auszu- 

gehen, dafs  die  Verpflichtung  der  Eisenbahnverwaltung  zur  Theilnahme 

an  der  Wegeunterhaltung  nur  so  weit  reicht,  als  die  zum  Ersätze  ge- 

schaffene Neuanlage  die  Unterhaltungslast  vermehrt.    Die  Mehrlast  in  der 

')  Entsch.  des  Ob.-Verw.-Cier.  vom  18.  November  1882,  Bd.  9.  S.  186:  vom 
28.  Februar  1883  und  vom  14.  Marz  1883  (Archiv  für  Eisenbahnwesen  1888  S.  368 

546).    Entflch.  vom  14.  November  1877,  Bd.  3,  S.  340. 

2)  Erlafs  vom  20.  Juni  1884-  II.  b.  a.  9321,  IV.  1410  (E.-V.-Bl.  von  1884  S.  317'; 

Erlafs  vom  S.November  1880.  II.  b.  a.  11005.  III.  14028,  IV.  5272  (E.-V.-Bl.  von  18» 

S  537)  und  die  in  der  Anm.  1  angezogenen  Entscheidungen.   Vergl.  auch  §§  55 

56  de«  Gesetzes  über  die  Zuständigkeit  der  Verwaltung«-  und  Verwaltungsgerichtr 

behörden,  vom  i.  August  1883  (G.-S.  S.  237  . 
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Unterhaltung  besteht  gewöhnlich  in  der  grosseren  räumlichen  Ausdehnung 

des  veränderten  Weges  im  Verhältnifs  zu  dem  alten  Wege  und  in  den 

verstärkten  Steigungs  Verhältnissen  desselben;  dagegen  begründet  der  Um- 

stand, dafs  die  in  Folge  der  Bahnanlage  zu  erwartende  Verkehrssteigerung 

die  Wegeunterhaltungslast  vermehrt,  nicht  die  Verpflichtung  der  Eisenbahn- 

verwaltung zur  Theilnahme  an  dieser  Mehrlast.1) 

Von  dem  Grundsatze,  dafs  die  Verpflichtung  der  Eisenbahn  Verwaltung 

nicht  weiter  reicht,  als  nöthig  ist.  um  die  in  Folge  des  Bahnhaus  und  der 

Veränderung  eines  öffentlichen  Weges  hervorgerufene  Erschwerung  und 

Vermehrung  der  Wegebaulast  auszuschliefsen.  ist  für  den  Wegetheil  eine 

Ausnahme  zu  machen,  der  zugleich  Theil  des  Bahnkörpers  wird.  Der 

Bahnkörper  und  sein  Planum  insbesondere  dienen  an  erster  Stelle  nicht 

dem  öffentlichen  Strafsenverkehre,  sondern  dem  Bahnbetriebe.  Dem  Wege- 

baupflichtigen kann  niemals  die  Verfügung  über  den  Bahnkörper  einge- 

räumt werden,  die  ihm  über  die  sonstigen  Strecken  öffentlicher  Wege  zum 

Zweck  ihres  Baues  und  ihrer  Unterhaltung  zusteht.  Es  liegt  hiernach 

der  Eisenbahnverwaltung  die  Wegebaulast  au  dem  eigentlichen  Bahnkörper 

und  der  Wegestrecke  auf  demselben  unter  allen  Umständen  ausschliefs- 

lich  ob.2) 

Die  Eisenbahn  Verwaltung  übernimmt  dem  zufolge  zunächst  die  Unter- 

haltung der  Wegetheile,  die  innerhalb  der  parallel  zur  Bahnlinie  ver- 

laufenden, durchgehenden  Grenzversteinung  liegen,  und  ferner  die  Mehr- 

last, die  infolge  der  Verlegung,  Verlängerung  oder  Aenderung  in  den 

Steigungsverhältnissen ,  Rampen  und  Böschungen  dem  Wegebaupflichtigen 

bei  der  Wegeunterhaltung  künftig  erwachsen  würde.  Auf  dieses  den  seit- 

herigen Umfang  der  Wegebaulast  übersteigende  Mehr  mufs  jedoch  die  erst- 

erwähnte Unterhaltung  der  innerhalb  der  durchgehenden  Bahnbegrenzung 

liegenden  Wegetheile  angerechnet  werden;  dem  Wegebaupflichtigen  würden 

sonst,  statt  ihn  nur  vor  stärkerer  Belastung  zu  schützen,  Vortheile  zuge- 

wendet werden,  auf  die  er  keinen  Anspruch  hätte.  Hieraus  ergiebt  sich 

für  die  landespolizeiliche  Feststellung  folgende  Fassung: 

Die  Eisenbahuverwaltung  übernimmt  bei  den  veränderten  oder 

verlegten  öffentlichen  Wegen  die  Mehrlast  der  Unterhaltung  gegen- 

über dem  bisherigen  Zustande  und  ferner,  und  zwar  in  Anrech- 

nung auf  diese  Mehrlast,  die  Unterhaltung  der  innerhalb  der  durch- 

gehenden Bahnbegrenzung  liegenden  Wegetheile. 

l)  Entsch.  des  Ob.-Verw.-Ger.  vom  20.  Februar  1889  (Archiv  für  Eisenbahn- 

wesen, 1889,  S.  721;  und  vom  3-  Dezember  1884  (Archiv  1885,  S.  22 Vi;  desgl.  vom 

16.  April  1884  (Archiv  1884,  S.  475):  vergl.  g  11  des  Enteignungsgesetzes. 

>)  Entsch.  des  Ob.-Verw.-Ger.  vom  18.  November  1882.  Bd.  9,  8.  201. 
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Die  neu  herzustellenden  Parallelwege  neben  der  Bahn  liegen  gewöhn- 

lich im  bewachsenen  Boden  und  erfordern  dann  kaum  nennenswerte 

Unterhaltungsarbeiten.  Bei  dem  grofsen  Umfange  solcher  Wegeanlagen 

pflegt  diese  Unterhaltungslast  sich  dennoch  fühlbar  zu  machen,  weil  die 

Wegeinteressenten  bekannter  Mafsen  der  Eisenbahnverwaltung  gegenüber 

mit  ihren  Forderungen  nicht  zurückhalten,  sondern  nicht  selten  durch 

Anträge  auf  Befestigung  und  Verbesserung  an  sich  ausreichender  Wege- 

anlagen, durch  Beschwerden  und  Uebertreibungen  angeblicher  Uebelstände. 

wie  sie  auch  bei  allen  übrigen  Privat-,  Feld-  und  Interessentenwegen  vor- 

kommen, Schreibwerk  und  Arbeiten  verursachen,  für  die  ein  sachliche« 

Bedürfnifs  oft  nicht  anerkannt  werden  kann.  Auf  der  anderen  Seite  hat 

der  grunderwerbspflichtige  Kreis  das  Interesse,  dem  Ankaufe  dieser  in 

ihrer  gesammten  Ausdehnung  nicht  unbeträchtlichen  Landstreifen  die 

wohlfeilere  Bestellung  einer  Wegeservitut  vorzuziehen.  Vielfach  kommen 

dem  auch  Wünsche  der  Anlieger  entgegen,  die  durch  die  Bestellung  einer 

Servitut  keine  Verkürzung  des  Umfangs  ihrer  meist  nur  kleinen  Acker- 

und  Wiesenländereieu  erleiden.  Es  empfiehlt  sich  darum,  in  analoger 

Weise,  wie  bei  der  Herstellung  von  Forstschutzstreifen,  Folgendes  festzu- 
stellen: 

Den  Kreisen  bleibt  vorbehalten,  statt  der  Uebereignung  d?r 

Parallelwege  an  die  Eisen  bahn  Verwaltung  ihre  dauernde  Erhaltnoe 

durch  servitutarische  Eintragung  im  Grundbuche  sicherzustellen 

Mit  Bezug  auf  die  über  die  Lage  und  Benennung  der  geplanten 

Stationeu  im  einzelnen  stattgehabten  Verhandlungen  wird  zur  Versiche- 

rung des  Einverständnisses  der  Bahninteressenten  zu  denjenigen  Stations- 

anlagen, über  die  das  Protokoll  sonst  nichts  enthält,  -die  Bemerkung  auf- 

genommen, dafs  im  übrigen  gegen  die  Lage  und  Benennung  der  Stationen 

nichts  zu  erinnern  gewesen  sei. 

Endlich  findet  noch  die  Erklärung  Aufnahme,  dafs  die  von  der  Bahn- 

linie durchschnittenen  vorhandenen  Drainageanlagen  erhalten  und  in  geeig- 

neter Weise  durch  den  Bahnkörper  hindurchgeführt  werden. 

Das  Protokoll  wird  hierauf  von  den  Interessenten,  namentlich  auch 

von  den  Amts-  und  Gemeindevorstehern,  den  Vertretern  der  Kreise  und 

Stadtgemeinden,  ebenso  wie  dies  bei  den  einzelnen  Theilen  des  Protokolls 

an  den  verschiedenen  Terminsorteu  geschehen  ist,  unterschrieben,  abge- 

schlossen und  von  den  landespolizeilichen  und  Eisenbahnkommissarien 

vollzogen. 

Das  landespolizeiliche  Prüfungsverfahren  erfordert  mit  Einschlufs  de? 

zwischen  den  zuständigen  Behörden  stattfindenden  Schriftwechsels  gewöhn- 

lich den  Zeitraum  von  einigen  Monaten.  Das  Verfahren  dauert  entsprechend 

länger,  wenn  infolge  der  Verhandlungen  zwischen  der  Landespolizei-  and 
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der  Eisenbahnbehörde  oder  infolge  ministerieller  Anordnung  einschnei- 

dende Aendeningen  an  dem  Planentwurf  vorgenommen  werden  müssen, 

wie  es  insbesondere  bei  einer  Linienverlegung  der  Fall  ist. 

4.  Bauausführung  und  Grunderwerb. 

Nach  ihrer  Ergänzung  und  Berichtigung  gemäfs  der  zwischen  der 

Landespolizei-  und  der  Eisenbahnbehörde  erzielten  Uebereinstimmung  werden 

die  Planentwürfe  nebst  Anlagen  (Erläuterungsbericht,  Denkschrift  u.  s.  w.), 

sowie  Abschrift  der  Prüfungsprotokolle  und  der  die  abweichenden  landes- 

polizeilichen Ansichten  darlegenden  Schreiben  der  zuständigen  Regierungs- 

präsidenten der  Ministerialinstanz  mit  Bericht  vorgetragen  und  namentlich 

die  offen  gebliebenen  Meinungsverschiedenheiten  zur  besonderen  Entschei- 

dung unterbreitet.  Nach  Prüfung  und  Entscheidung  der  Sache,  unter 

Berücksichtigung  der  gewöhnlich  noch  in  der  Ministerialinstanz  einge- 

gangenen Beschwerden  und  Anträge  von  Interessenten,  werden  die  Plan- 

entwürfe den  ministeriellen  Weisungen  entsprechend  abgeändert  und  diese 

Entwurfsänderungen  nötigenfalls  wiederum  zur  landespolizeilichen  Prüfung 

gebracht  oder  aber  geeigneten  Falls  der  Landespolizeibehörde  zur  Kennt- 

nifs  oder  zur  Aeufsorung  mitgetheilt.  Erst  nach  Beendigung  dieser  Ar- 

beiten verfügt  der  Minister  der  öffentlichen  Arbeiten  auf  Grund  der  §§  4 

und  14  des  Eisenbahngesetzes  vom  3.  November  1838  die  vorläufige  Plan- 

feststellung, unter  gleichzeitiger  Entscheidung  streitiger  Fragen,  durch 

entsprechenden  Vermerk  auf  den  Plänen. 

Mit  der  Bauausführung  darf  aber  in  der  Regel  erst  vorgegangen  werden, 

nachdem  für  alle  Theile  derselben,  insbesondere  für  Brücken,  Durchlässe, 

Stationsgebäude,  Güter-  und  Lokomotivschuppen  u.  s.  w.,  die  Einzelent- 

würfe und  Kostenanschläge  fertiggestellt  sind  und  auf  Grund  der  letzteren 

mit  voller  Sicherheit  ermittelt  worden  ist,  dafs  die  bewilligte  Bausumme 

zur  anschlagsmäfsigen  Ausführung  des  Entwurfs  vollkommen  ausreicht. 

Ergeben  sich  hierbei  Anstünde,  so  ist  zunächst  zu  prüfen,  oh  und  inwie- 

weit durch  eine  Einschränkung  des  Entwurfs  der  Ueberschreitung  der  verfüg- 

baren Baumittel  vorgebeugt  werden  könne,  und  dann  der  Ministerialinstanz 

die  Sache  zur  Entscheidung  vorzutragen.1)  Trifft  dagegen  jene  Voraus- 

setzung zu,  so  darf  nunmehr  mit  der  Ausführung  des  ministeriell  festge- 

stellten Plans  begonnen  werden. 

Der  ersehnte  erste  Spatenstich  kann  aber  auch  jetzt  noch  nicht  ge- 

schehen. Es  fehlt  noch  die  wesentliche  Grundlage  für  die  Inangriffnahme 

des  Baus,  das  nach  dem  Bauplan  erforderliche  Gelände.  Um  möglichst 

bald  mit  der  eigentlichen  Bauausführung  beginnen  zu  können,  wird,  bevor 

i)  Erlafa  vom  26.  März  1892.  I.  (IV./1I.)  3672- 
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noch  mit  dem  Grunderwerbe  selbst  vorgegangen  wird,  der  Versuch  gemacht, 

die  Grundeigentümer  zur  Ertheilung  der  ßauerlaubuifs  zu  bewegen.  Soweit 

die  ministerielle  Genehmigung  des  Planentwurfs  gewärtigt  werden  kann, 

sind  diese  Verhandlungen  schon  nach  Beendigung  der  landespolizeilichen 

Prüfung  einzuleiten  oder  vorzubereiten.  Sie  werden  an  der  Hand  beson- 

ders aufgestellter  Nachweisungen  unmittelbar  oder  unter  Vermittlung  der 

Kreislandräthe  und  Gemeindevorsteher  geführt;  ist  bereits  an  Ort  und 

Stelle  die  Bauabtheilung,  die  unter  Leitung  eines  höheren  technischen 

Beamten  (Eisenbahn-Bau-  und  Betriebsinspektor,  Regierungsbaumeister) 

mit  der  Bauausführung  unter  Oberleitung  der  zuständigen  Eisenbahn- 

behörde beauftragt  wird,  errichtet,  so  wird  der  Vorstand  der  Bauabtheilung 

zur  Mitwirkung  mit  herangezogen.  Der  Inhalt  der  formularmäfsigen  Bau- 

erlaubnifserklärungen  geht  dahin,  dafs  der  unterzeichnete  Grundeigenthümer 

dem  Kreisausschusse  und  der  zuständigen  Eisenbahnbehörde  gegenüber 

darin  willige,  dafs  diese  sich  zum  Zwecke  der  Inangriffnahme  des  Baues 

jeder  Zeit  in  den  Besitz  der  zu  dem  betreffenden  Bahnbau  erforderlichen 

Thelle  seines  in  der  Gemarkung  N.  gelegenen  Grundeigenthums  setzen 

könne,  jedoch  unter  der  Bedingung,  dafs  alle  seine  Rechte  auf  Entschädi- 

gung vorbehalten  bleiben,  dafs  die  Entschädigungssumme  vom  Tage  der 

Besitzüberlassung,  d.  h.  der  Inangriffnahme  des  Baues  auf  dem  Grund- 

stücke, mit  einem  bestimmten  Prozentsatze  verzinst  werde  und  dafs  bei 

der  Besitzergreifung  der  Kulturzustand,  der  Aufwuchs  oder  die  Bestellung 

der  Fläche  unter  Zuziehung  beider  Theile  festgestellt  werden  solle.  Sie 

werden  von  den  Grundeigentümern,  dem  grunderwerbspflichtigen  Kreise 

und  der  Eisenbahnbehörde  vollzogen  und  dadurch  angenommen.  Vorher 

ist  jedoch  ihre  Rechtsverbindlichkeit  mit  Bezug  auf  den  Inhalt,  der  in  der 

Regel  keine  Bedingung  oder  Einschränkung  verträgt,  und  mit  Bezug  auf 

die  Legalität  und  Legitimation  der  Unterschriften  zu  prüfen;  hier  ist  noch 

besonders  auf  Grundstücke  von  Minderjährigen,  Erben,  Pächtern,  Gemein- 

den, Kirchen  und  Pfarren  zu  achten.  Ergeben  sich  bei  der  Prüfung  Be- 

denken, so  werden  Rückfragen  uud  Ergänzungen  oder  Aenderungen  der 

Erklärung  nöthig.  Strenge  Prüfung  dieser  Urkunden  ist  unbedingt  geboten. 

Beschränkte  oder  unsichere  Erklärungen  sind  werthlos,  sie  sind  sogar  im 

Stande,  den  Bahnbau  und  die  Betriebseröffhung  aufserordentlich  zu  ver- 

zögern. Denn  wenn  im  Streitfalle  später  das  Gericht  die  Bauerlaubnifs- 

erklärung  ganz  oder  theilweise  für  rechtsunwirksam  erklären  sollte,  so 

mufs  der  Abschlufs  des  freihändigen  Erwerbs  oder  der  Ausgang  des  Ent- 

eignungsverfahrens abgewartet  werden,  um  in  den  Besitz  der  streitigen 

Fläche  zu  gelangen.  Vielleicht  kann  man  sich  an  solchen  Stellen  durch 

provisorische  Bauanlagen  helfen;  immer  wird  das  nicht  möglich  sein. 

Vielleicht  nöthigen  jedoch  die  Verhältnisse  erst  jetzt  dazu,  mit  dem  An- 
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trage  auf  Einleitung  des  Enteignungsverfahrens  vorzugehen,  dieses  pflegt 

aber  im  Durchschnitt  mindestens  einen  Zeitraum  von  fünf  bis  sechs 

Monaten  zu  erfordern.  Ausreichende  und  rechtswirksame  Bauerlaubnifs- 

erklärungen  gewähren  dagegen  im  Prozefswege,  bei  Erwirkung  vorläufiger 

Vollstreckbarkeit  des  Urtheils,  raschen  Schutz  gegen  streitsüchtige  Grund- 
besitzer. 

Wenn  auch  den  Eigenthümern  alle  ihre  Rechte  im  übrigen  gewahrt 

bleiben,  so  ist  doch  nur  in  den  seltensten  Fällen  die  Bauerlaubnifs  von 

allen  zu  erlangen.  Gegen  diejenigen,  die  sie  überhaupt  oder  in  dem  bean- 

spruchten Umfange  zu  ertheilen  ablehnen,  sei  es,  dafs  sie  durch  ihre 

Weigerung  höhere  Kaufpreise  durchzusetzen  hoffen,  sei  es,  dafs  sie  trotz 

aller  belehrenden  Hinweise  auf  den  Inhalt  der  verlangten  Erklärung  fürchten, 

ihren  Rechten  etwas  zu  vergeben,  wenn  sie  die  Inbesitznahme  ihrer  Grund- 

stückstheile  vor  der  Veräufserung  gestatteten,  mufs  ohne  Verzug  mit  allen 

Mitteln  vorgegangen  werden,  die  der  über  die  Erfüllung  der  gesetzlichen 

Voraussetzung  mit  den  Kreisen  abgeschlossene  Vertrag  und  das  Gesetz 

bieten. 

Nach  dem  Vertrage  (§3)1)  hat  die  Eisenbahnverwaltung  dem  Kreise 

einen  beglaubigten  Auszug  aus  dem  Plane  mitzutheilen,  der  die  zu  erwer- 

benden Grundstücke  und  Gerechtsame  nach  ihrer  katastermäfsigen  oder 

sonst  üblichen  Bezeichnung  und  Gröfse,  sowie  die  Eigenthümer  nach 

Name  und  Wohnort,  ferner  die  landespolizeilich  angeordneten  Anlagen, 

wo  aber  nur  eine  Belastung  von  Grundeigenthum  in  Frage  steht,  die  Art 

und  den  Umfang  dieser  Belastung  zu  enthalten  hat.  Binnen  sechs  Wochen 

nach  Vorlage  dieses  Auszugs  ist  die  Eisenbahnverwaltung  in  den  Besitz 

der  zu  erwerbenden  Grundstücke  zu  setzen.  Andernfalls  steht  es  ihr  frei, 

mit  dem  Erwerbe  im  Wege  der  freien  Vereinbarung  oder  der  Enteignung 

vorzugehen.  Die  Beschaffung  dieses  Auszugs  im  vollen  Umfange  erfordert 

längere  Zeit.  Um  rascher  zum  Ziele  zu  kommen,  ist  es  zweckmässig, 

von  der  Anforderung  der  Grundstücke,  für  die  die  Bauerlaubnifs  ertheilt  ist, 

vorläufig  abzusehen  und  nur,  und  zwar  möglichst  bald,  die  Flächen  nach 

Mafsgabe  des  Vertrags  anzufordern,  für  welche  die  Bauerlaubnifs  nicht  zu 

erlangen  gewesen  ist.  Nach  sechs  Wochen  —  es  empfiehlt  sich,  um  thuu- 

lichste  Abkürzung  dieser  Frist  zu  ersuchen  —  theilt  der  Kreis  mit  oder 

es  ist  nach  dem  Vertrage  als  festgestellt  anzusehen,  ob  die  angeforderten 

Flächen  überwiesen  werden  oder  ob  und  bei  welchen  Flächen  das  nicht 

geschieht. 

l)  Der  Vertrag  wird  nach  einem  Schema  abgeschlossen,  das  durch  die  Krlasse 

vom  21.  April  1886,  II.  b(a),  3460  und  vom  3.  Mai  1893,  IV.  (I.),  '2031  eingeführt  ist 

Arohiv  für  Eisenbahnwesen.   1Ö8B.  (j-j- 
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Im  ersteren  Falle  mufs  auf  unverzügliche  Ueberweisung  des  Landes 

gehalten  werden.  Im  letzteren  Falle  wird,  unter  Benachrichtigung  des 

Kreises,  der  sich  bei  den  Verhandlungen  durch  einen  Vertreter  betheiligen 

kann,  im  übrigen  aber  kein  materielles  Einspruchsrecht,  sondern  nur  ein 

kalkulatorisches  Prüfungsrecht  hat,1)  der  Erwerb  im  Wege  der  freien 

Vereinbarung  zu  versuchen  sein.  Zu  diesem  Behufe  sind  die  vertrags- 

mäßigen Vorschüsse  des  Kreises  für  die  von  der  Eisenbahnverwaltung  zu 

zahlenden  Grunderwerbsentschädigungen  in  den  vereinbarten  Raten  einzu- 

fordern.  Gelingt  die  freihändige  Erwerbung  in  kurzer  Zeit,  so  wird  der 

Eigenthümer  nach  dem  Inhalt  des  Grunderwerbsvertrags  aus  dem  Vor- 

schusse befriedigt  und  der  Inbesitznahme  des  Grundstücks  steht  nichts 

mehr  im  Wege. 

Häufig  führt  dieser  Weg  indessen  nicht  zum  Ziele.  Denn  die  Eisen- 

bahnverwaltung wird,  wenn  auch  dem  Kreise  kein  materielles  Einspruchs- 

recht zusteht,  doch  nicht  jeden  Preis  bewilligen  dürfen,  den  der  Eigen- 

thümer fordert.  Sie  wird  vielmehr  sowohl  aus  allgemeinen  pflichtmäfsigen 

Gründen,  als  im  Interesse  des  Kreises,  für  den  sie  gewissermafsen  als 

negotiorum  gestor  auftritt,  im  engen  Einvernehmen  mit  diesem  das  Grund- 

stück nur  zu  einem  durch  zuverlässige  Gutachter  für  zweifellos  angemessen 

erklärten  Preise  erwerben  und  bei  verschiedener  Auffassung  den  Wünschen 

des  grunderwerbspflichtigen  Kreises  möglichst  entsprechen. 

Zuweilen  verwickelt  sich  die  Grunderwerbs-  und  Bauerlaubnifsfraue 

noch  dadurch,  dafs  nicht  nur  der  Grundbesitzer,  sondern  auch  der  Kreis 

die  Notwendigkeit  zur  Inanspruchnahme  des  Grundstücks  bestreitet.  Der 

Umfang  der  Grunderwerbspflicht  des  Kreises  wird  aber  nach  der  gesetz- 

lichen Voraussetzung  für  den  Bahn  bau  und  dem  mit  dem  Kreise  ge- 

schlossenen Vertrage  allein  durch  den  vom  Minister  der  öffentlichen  Arbeiten 

oder  im  Enteignungsverfahren  festgestellten  Plan  bestimmt,  der  sich  selbst- 

verständlich in  dem  Rahmen  des  Gesetzes')  halten  mufs.  Zuweilen  ist 

die  Eisenbahnverwaltung  genöthigt,  die  streitige  Fläche  im  Enteignungs- 

verfahreu  zu  erwerben  und  die  Einziehung  der  Grunderwerbskosten  im 

Rechtswege  gegen  den  Kreis  zu  verfolgen. 

Ist  die  freihändige  Erwerbung  von  Grundstücken,  für  die  die  Bau- 

erlaubnifs  nicht  ertheilt  ist,  nicht  zu  ermöglichen,  so  mufs  ohne  Aufschub 

im  Wege  des  förmlichen  Enteignungsverfahrens  vorgegangen  werden,  das 

sich  im  wesentlichen  aus  der  Feststellung  des  Plans,  der  Feststellung  der 

Entschädigung  und  der  Vollziehung  der  Enteignung  zusammensetzt. 

i)  §  4  des  Normalvertragg. 

r)  J?  23  des  Gesetzes  über  die  Enteignung  von  Oruudeigenthum  vom  II.  Juni 
1874  S.2Ur. 
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Vom  Planfeststellungsverfahren  könnte  dann  abgesehen  und  sogleich 

der  Antrag  auf  Feststellung  der  Entschädigung  gestellt  werden,  wenn  der 

Eigenthümer  in  rechtsgültiger  Weise  auf  die  Planfeststellung  im  Enteignungs- 

verfahren verzichtet  haben  sollte,  was  indessen  in  den  Fällen,  um  die  es 

sich  hier  handelt,  kaum  zu  erwarten  ist.  Dem  Antrage  auf  Feststellung 

des  Plans,  der  an  den  zuständigen  Regierungspräsidenten  zu  richten  ist, 

mufs  ein  Auszug  aus  dem  vorläufig  festgestellten  Plane  nebst  Beilagen, 

welche  das  Grundstück  nach  Bezeichnung  und  Gröfse,  den  Eigenthümer 

nach  Namen  und  Wohnort  und  die  nach  §  14  des  Enteignungsgesetzes 

herzustellenden  Anlagen,  sowie,  wo  nur  eine  Belastung  von  Grundeigen- 

thum in  Frage  steht,  die  Art  und  den  Umfang  dieser  Belastung  ent- 

halten. l)  Während  aber  beim  freihändigen  Grunderwerbe  erfahrungs- 

raäfsig  auf  die  endgültige  genaue  Angabe  der  Flächengröfse  vorläufig  ver-i 

ziehtet  und  nur  die  ungefähre  Gröfse  zu  Grunde  gelegt,  der  Kaufpreis 

aber  nach  Einheitssätzen  für  den  Quadratmeter  vereinbart,  bis  auf  einen 

entsprechenden  Restbetrag  ausbezahlt  und  erst  nach  der  Schlufsvermessung2) 

endgültig  berichtigt  wird,  mufs  die  genau  abgemessene  Flächengröfse  bereits 

in  dem  Antrage  auf  Feststellung  des  Plans  angegeben  werden.  Es  wird 

dadurch  eine  theilweise  Vorwegnahme  der  Schlufsvermessung,  die  sog. 

Parzellaraufnahme,  durch  einen  vereideten  Landmesser  an  Ort  und  Stelle 

nothwendig. 

Nachdem  der  Antrag  gestellt  ist,  legt  die  Enteignungsbehörde  (Re- 

gierungspräsident) den  Plan  nebst  Beilagen  während  14  Tagen  zu  jeder- 

manns Einsicht  offen  aus.  Mündlich  oder  schriftlich  angebrachte  Be- 

schwerden werden  gewöhnlich  in  einem  örtlichen  Termine  vor  einem 

Kommissar  der  Enteignungsbehörde  erörtert.  Der  Bezirksausschufs  ent- 

scheidet über  die  Einwendungen  und  stellt  den  Gegenstand  der  Ent- 

eignung, die  Gröfse  uud  Grenzen  des  abzutretenden  Grundstücks,  die  zu 

errichtenden  Anlagen  u.  s.  w.  fest.  Gegen  diese  Entscheidung  steht 

innerhalb  zwei  Wochen  nach  Zustellung  des  Beschlusses  die  Beschwerde 

au  die  Ministerialinstanz  offen.  Die  Beschwerdeschrift  ist  dem  Gegner 

zur  Beantwortung  innerhalb  eiuer  Frist  von  sieben  bis  vierzehn  Tagen  mit- 

zuteilen. Mit  der  Entscheidung  der  Ministerialinstanz  oder,  wenn  keine 

Beschwerde  eingelegt  wird,  mit  der  Entscheidung  des  Bezirksausschusses 

ist  der  Plan,  soweit  er  das  zu  enteignende  Grundstück  betrifft,  endgültig 

festgestellt  und  das  Planfeststellungs verfahren  beendigt.3) 

*)  §  18  des  Enteignungsgesetzes. 

2)  Vergl.  oben  No.  6.   S.  1035  ff. 

*)  §8  18-22  des  Enteignungsgesetzes. 
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Dem  jetzt  folgenden  Antrage  auf  Feststellung  der  Entschädigung  ist 

aufser  den  erwähnten  Unterlagen  ein  beglaubigter  Auszug  aus  dem  Grund- 

buch beizufügen,  dessen  Ertheilung  die  Eisenbahnbehörde  bei  dem  zu- 

ständigen Amtsgericht  beantragen  mufs.  Der  Entscheidung  des  Bezirks- 

ausschusses geht  eine  kommissarische  Verhandlung  mit  den  Betheiligten 

voran,  in  der  Sachverständige  den  Werth  des  Grundstucks  begutachten. 

Gegen  die  die  Entschädigung  feststellende  Entscheidung  des  Bezirksaus- 

schusses steht  innerhalb  sechs  Monaten  den  Betheiligten  die  Beschreitung 

des  Rechtsweges  zu.1) 

In  dringlichen  Fällen  kann  der  Bezirksausschufs  auf  Antrag  an- 

ordnen, dafs  noch  vor  Erledigung  des  Rechtsweges  durch  Ablauf  der  sechs- 

monatigen Frist,  Verzicht  oder  rechtskräftiges  Urtheil,  die  Enteignung 

erfolgen  solle,  sobald  die  festgestellte  Entschädigungssumme  gezahlt  oder 

hinterlegt  worden.*)  Da  die  in  der  Ausführung  begriffenen  Eisenbahu- 

bauten  in  der  Regel  ohne  weiteres  für  dringlich  zu  erachten  sind,  so  wird 

dieser  Antrag  gleichzeitig  mit  dem  Antrage  auf  Entschädigungsfeststellung 

gestellt  und  ihm  regelmäfsig  entsprochen.3)  Nach  Zahlung  oder  Hinter- 

legung der  Entschädigungssumme,  je  nach  Vorschrift  des  Gesetzes,  wird 

schüefslich  die  Enteignung  des  Grundstücks  auf  Antrag  der  Eisenbahn- 

behörde vom  Bezirksausschufs  ausgesprochen.  Damit  gelangt  die  Eisenbahn- 

verwaltung in  den  Besitz  des  Grundstücks.4) 

Das  durch  den  Dringlichkeitsbeschlufs  abgekürzte  Enteignungsver- 

fahren dauert,  wie  schon  erwähnt  worden  ist,  durchschnittlich  fünf  bis  sechs 

Monate,  hält  aber  freilich  die  Bauausführung  nicht  immer  auf.  Ist  für 

eine  genügende  Zahl  von  Grundstücken  im  Zusammenhange  die  Bau- 

erlaubnifs  erwirkt,  oder  ist  sie  für  Flächen  ertheilt,  auf  denen  gröfsere 

Bauwerke,  wie  Brücken,  Stationsgebäude,  errichtet  werden  sollen,  so  kann 

hier  ungehindert  mit  dem  Bau  begonnen  werden.  Hin  und  wieder  wird 

sich  ein  einzelnes  in  der  Enteignung  befangenes  Grundstück  beim  Bau 

durch  provisorische  Anlagen  oder  sonst  umgehen  lassen,  es  können  dann 

die  rückständigen  Arbeiten  gleich  nach  geschehener  Enteignung  nachgeholt 

werden.  Das  ist  aber  nicht  immer  der  Fall.  Zuweilen  wird  mit  dem 

Bau  wesentlicher  Theile  der  Bahnanlage  bis  zur  Beendigung  des  Ent- 

eignungsverfahrens gewartet  werden  müssen. 

»)  §§  24-30  daselbst. 

2)  §§  34  und  32  daselbst. 

3)  Reknrsbescheide  des  Min.  f.  Handel  n.  s.  w.  vom  6.  März  und  28.  Sep- 

tember 1877,  sowie  des  Min.  d.  öffentl.  Arb.  vom  8.  Oktober  1881,  abgedruckt  in  Seydei, 

Enteignungsgesetz,  2.  Aufl.  S.  197. 

4)  §  32  des  Gesetzes. 
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Die  Ueberweisung  forstfiskaliseher  Grundstücke  geschieht  auf  Er- 

suchen durch  die  zuständige  Bezirksregierung,  die  dafür  zu  gewährenden 

Entschädigungen  (für  verfrühten  Bestandsabtrieb  u.  s.  w.)  fallen  dem 

Kreise  zur  Last. 

Kann  in  Folge  des  Besitzes  genügender  Landflächen  der  Bahnbau 

in  Angriff  genommen  werden,  so  sind  die  Bau-,  zunächst  insbesondere  die 

Erdarbeiten  im  Wege  der  öffentlichen  Ausschreibung  zu  vergeben.  Die 

Bauabtheilung  ist  inzwischen  an  einem  der  an  der  neuen  Bahnstrecke  ge- 

legenen Hauptorte  errichtet,  die  nöthigen  Büreauräume  sind  angemiethet 

worden.  Ist  die  ministerielle  Genehmigung  des  Plans  oder  die  Bereit- 

stellung der  zum  Baubeginn  unbedingt  erforderlichen  Grundstücke  nicht 

vor  dem  Spätherbst  geschehen,  so  wird  man  die  Bauabtheilung  erst  im 

Frühjahr  errichten,  weil  im  gefrorenen  Boden  Erd-  und  Bauarbeiten  nicht 

ausgeführt  werden  können.  In  der  Zwischenzeit  kann  nur  die  Inbesitz- 

nahme und  Erwerbung  der  Grundstücke  fortgesetzt  und  die  Beschaffung 

der  öffentlichen  Ausschreibungen  vorbereitet  werden.  Immerhin  können 

dadurch  für  den  Bahn  bau  mehrere  Monate  verloren  gehen.  Ist  dagegen 

die  ministerielle  Genehmigung  des  Planes  und  die  Bauerlaubnifs  in  genügen- 

dem Umfange  zu  günstigerer  Jahreszeit,  zum  Frühjahr  oder  Sommer,  vor- 

handen, so  wird  die  Bauabtheilung  ohne  Verzug  errichtet;  dem  Vorstande 

werden  Sektionsbaumeister  (für  Theilstrecken)  und  das  erforderliche 

technische  und  sonstige  Hilfspersonal  beigegeben,  auch  wird  eine  Spezial- 

baukasse  an  Ort  und  Stelle  eingerichtet,  die  die  innerhalb  der  Bauab- 

theilung vorkommenden  Kassengeschäfte  zu  besorgen  hat. 

Die  Thätigkeit  der  Bauabtheilung  beginnt  mit  der  öffentlichen  Aus- 

schreibung der  Erdarbeiten,  der  Hochbauten  (Stationsgebäude,  Güter-  und 

Lokomotivschuppen,  Nebengebäude\  der  Brücken  und  sonstigen  Bauwerke 

und  Baumaterialien.  Später  tritt  die  Ausschreibung  der  Oberbaumaterialien 

(Schienen,  Schwellen,  Kleineisenzeug),  der  Beschaffung  des  Bettungskieses, 

der  Legung  des  Oberbaues  und  die  Ausschreibung  und  innerhalb  der  zu- 

lässigen Grenzen  die  freihändige  Beschaffung  der  zur  äufseren  und  inneren 

Ausstattung  und  Einrichtung  der  Gebäude  und  Bahnanlagen  (Geldschränke 

und  Geldkasten,  Stationsschilder,  Mobiliar,  Neigungszeiger,  elektrische  Ver- 

bindungen uud  Signale  u.  s.  w.)  hinzu.  Abgesehen  von  einzelnen  gering- 

fügigeren Beschaffungen  werden  die  Arbeiten  und  Lieferungen  durch  die 

Eisenbahnbehörde  an  die  einzelnen  Unternehmer  vergeben.  Mafsgebend 

für  die  Ausschreibungen  sind  die  allgemeinen  Bestimmungen  betreffend 

die  Vergebung  von  Leistungen  und  Lieferungen.1;    Um  den  Bewerbern 

>)  Min.-Erlaf»  vom  17.  Juli  1885,  Ha  (b)  12252.  III  12142.  I  3763  'E.-V.  Bl. 

von  1886  S.  180  ff.) 
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die  nöthige  Zeit  zur  sachgemäßen  Vorbereitung  ihrer  Angebote  zu  ge- 

währen, mufs  bestimmungsmäfsig  der  Tennin  zur  Eröffnung  der  Angebote 

unter  Einhaltung  einer  Frist  von  zwei  bis  sechs  Wochen,  je  nach  dem 

Umfange  der  Arbeiten,  anberaumt  werden.  Die  sich  anschliefsende  Zu- 

schlagsfrist ist  auf  zwei  bis  vier  Wochen  zu  bemessen.  Das  Termins- 

protokoll  wird  nebst  den  Angeboten  und  gutachtlichem  Bericht  der 

Eisenbahnbehörde  vorgelegt.  Nach  Prüfung  der  Leistungsfähigkeit  und 

Zuverlässigkeit  der  Bieter  und  der  Angemessenheit  der  Gebote,  wird  dem- 

jenigen der  drei  Mindestfordernden  der  Zuschlag  ertheilt,  dessen  Angebot 

unter  Berücksichtigung  aller  in  Betracht  kommenden  Umstände  als  das 

annehmbarste  zu  erachten  ist. 

Erst  jetzt  kann  der  erste  Spatenstich  erfolgen . 

Ueber  das  durch  Ertheilung  des  Zuschlags  zu  Stande  gekommene 

Vertragsverhältnifs  ist  ein  förmlicher  Vertrag  abzuschliefsen,  der  u.  a.  die 

näheren  Bestimmungen  über  die  Vollendungsfrist,  die  Verzugsstrafe,  die 

Gewährleistung  nach  Umfang  und  Dauer  und  die  Sicherheitsleistung  ent- 

halten mufs.  Für  die  rechtzeitige  Hinterlegung,  die  ausreichende  Sicher- 

heit und  Vereinnahmung  der  Kautionen  ist  Sorge  zu  tragen.1) 

Die  ersten  Raten  der  von  den  Kreisen  als  Bahninteressenten  vertrags- 

mäfsig  etwa  zu  zahlenden  Zuschüsse  zu  den  Baukosten  sind  einzufordern, 

auch  ist  die  Einzahlung  der  ferneren  Raten  nach  dem  Verhältnifs  der  für 

den  Bau  überhaupt  verausgabten  Summen  in  die  Wege  zu  leiten.  Das- 

selbe gilt  von  denjenigen  Baukostenzuschüssen,  die  andere  Interessenten 

für  besondere  Anlagen  oder  Abweichungen  vom  Planentwurf,  die  lediglich 

im  privaten  Interesse  erfolgen  sollen,  freiwillig  durch  Vertrag  übernommen 

haben. 

An  die  juristisch-administrative  Mitwirkung  bei  der  Vergebung  der 

Arbeiten  schliefst  sich  die  Mitwirkung  bei  der  Abwicklung  der  Vertrage 

und  ihrer  Auslegung,  bei  Streitigkeiten,  bei  Entziehung  der  Arbeit  u.  s.  w. 

Beschwerden  der  Bauunternehmer  an  die  Ministerialinstanz,  Pro- 

zesse und  Schiedsgerichte  bringen  die  Ausarbeitung  gröfserer,  das 

Rechts-  und  Sachverhalte  ifs  behandelnder  Schriftsätze  und  die  Wahr- 

nehmung wichtiger  Beweistermine  mit  sich.  Abschlags-  und  Schlufs- 

zahlungen  bedürfen  der  besonderen  Prüfung,  namentlich  mit  Bezug  auf 

ihre  Zahlbarkeit  an  den  Unternehmer,  weil  die  Forderungen  darauf,  ebenso 

wie  an  sich  fällige  Kautionsforderungen,  nicht  selten  zedirt  und  ein-  oder 

raehrmal  gepfändet  worden  sind.  Oft  hängt  damit  die  Schlichtung  von 

Streitigkeiten  und  Regelung  der  Löhnung  der  Arbeiter  zusammen,  für  die 

l)  g  8  der  Bedingungen  für  die  Bewerbung  um  Arbeiten  und  Lieferungen. 
ebenda,  und  No.  7  des  Erlasses  vom  17.  Juli  1885. 
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übrigens  auch  in  Betreff  der  Krankenversicherung  und  Alters-  und  In- 

validenversicherung die  gebotene  Fürsorge  zu  treffen  ist.  Um  die  Ueber- 

schreitung  der  gesetzlich  bewilligten  Baugelder  zu  verhindern,  ist  eine 

Kontrole  über  die  geleisteten  und  noch  zu  leistenden  Zahlungen  zu 

führen. 

Bei  Gebäuden,  die  feuersicher  eingedeckt,  umgebaut  oder  versetzt 

werden  müssen,  wird  in  der  Regel  mit  dem  Eigenthümer  eine  vertragliche 

Vereinbarung  geschlossen,  wonach  dieser  sich  verpflichtet,  gegen  eine  be- 

stimmte Entschädigungssumme  den  Umbau  u.  s.  w.  selber  zu  bewirken; 

die  zu  gewährende  Entschädigung  darf  jedoch  keinesfalls  mehr  betragen, 

als  die  Kosten,  die  der  Eisenbahnverwaltung  erwachsen  würden,  falls  sie 

gemäfs  §  14  des  Eisenbahngesetzes  den  Umbau  selbst  ausführte. 

Für  die  nach  dem  festgestellten  Plane  zu  erbauenden  Gebäude  ist  die 

ortspolizeiliche  Bauerlaubnifs,  für  Wohngebäude,  die  aufserhalb  einer  im 

Zusammenhange  gebauten  Ortschaft  errichtet  werden  sollen,  ist  die  An- 

siedlungsgenehmigung  nachzusuchen.  Die  letztere  ist  auch  erforderlich 

für  Bahnwärterwohngebäude  uud  wird  versagt,  wenn  diese  nicht  durch 

einen  jederzeit  offenen  Weg  zugänglich  sind:  dieser  WTeg  braucht  aber  nicht 
öffentlich  zu  sein,  es  genügt  ein  Privatweg,  auch  die  Schutzstreifen  neben 

der  Bahn  reichen  dafür  aus.  Zuständig  für  die  Ertheilung  der  Bau- 

erlaubnifs  und  der  Ansiedlungsgenehmigung  sind  die  Amtsvorsteher.1) 

Wird  von  einzelnen  Interessenten  während  der  Bauausführung  im 

privaten  Interesse  eine  Abweichung  vom  Plane  oder  die  Herstellung  einer 

besonderen  Anlage  beantragt,  so  könnte,  falls  sonst  keine  Bedenken 

entgegenstehen,  dem  nur  entsprochen  werden,  wenn  die  infolge  dessen 

entstehenden  Mehrkosten  rechtsverbindlich  von  ihnen  übernommen  würden. 

Verhindert  oder  stört  ein  Grundeigentümer  die  Bauausführung  auf 

seinem  Grundstücke,  so  ist,  falls  er  Bauerlaubnifs  ertheilt  hatte,  auf  Grund 

der  Bauerlaubnifserklärung  ohne  Verzug  gegen  ihn  zu  klagen.  Soweit 

der  Erlafs  einer  ausreichenden  gerichtlichen  einstweiligen  Verfügung  nicht 

zu  erlangen  sein  sollte,  kann  der  Prozefs  durch  Antrag  auf  Abkürzung 

der  Einlassungsfrist  und  auf  vorläufige  Vollstreckbarkeit  des  Urtheils 

wesentlich  beschleunigt  werden.')  Ist  das  Grundstück  bereits  zur  Bahn- 

anlage verwendet,  so  wird  es  res  extra  commercium,  der  Eigenthümer 

kann  nicht  mehr  seine  Herausgabe,  sondern  nur  noch  Entschädigung  ver- 

1)  Gesetz,  betreffend  die  Verkeilung  der  öffentlichen  Lasten  u.  s.  w.1  (sog. 
Ansiedlungsgesetz;  vom  25.  Augast  1876  (G.-S.  S.  405),  §§  13  und  14.  —  Entsch.  des 

Ob.-Verw.-Ger.  vom  26.  Juni  1879,  Bd.  6  S.  392,  sowie  vom  25.  November  1889  (Archiv 

für  Eisenbahnwesen  von  1890  S.  669^.  S  59,  der  Kreisordnung  vom  13.  Dezember  1872. 

')  §§  814  ff.,  205,  660  der  Zivilprozefsordnung  f.  das  Deutsche  Reich. 
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laugen,  da  es  sieh  um  eiue  polizeilich  genehmigte  Anlage  handelt,  die  im 

Iuteresse  des  öffentlichen  Verkehrs  nothweudig  ist.1) 

Sind  die  Bauarbeiten  soweit  gediehen,  dafs  mit  der  Legan g  des 

Oberbaues  begonnen  werden  konnte,  so  ist  die  Landespolizeibehörde  am 

ihre  Zustimmung  zur  Eröffnung  des  Arbeitszugsbetriebes  auf  der  Neubau- 

st recke,  behufs  Ueranschaffuug  und  Vertheilung  des  Bettungskieses  und 

der  Oberbaumaterialien,  sowie  um  Erlafs  einer  entsprechenden  Polizei- 

verordnung zu  ersuchen,  die  in  Anlehnung  an  die  bahnpolizeilichen  Be- 

stimmungen der  Bahnordnung  für  die  Nebenbahnen  Deutschlands  unter 

Zustimmung  des  Bezirksausschusses  ergeht  und  im  Regierungsamtsblatt 

für  das  Publikum  bekannt  gemacht  wird.8) 

Während  der  eigentliche  Bahnbau,  der  im  übrigen  als  eine  rein 

technische  Angelegenheit  hier  nicht  weiter  in  Betracht  zu  ziehen  ist,  vor- 

schreitet und  je  nach  dem  Umfange  und  der  Schwierigkeit  der  Bauwerke 

und  Erdarbeiten  und  je  nach  der  Länge  der  Strecken  einen  Zeitraum  von 

durchschnittlich  ein  bis  drei  Jahren  erfordert,  gehen  die  Grunderwerbsge- 

schäfte ihren  eigenen  Weg  weiter. 

Sobald  die  übrigen  Nachweisungen  und  Auszüge  aus  dem  Plane 

angefertigt  sind,  wird  der  Rest  der  Grundstücke  —  die  Ueberweisung  eines 

Theils  ist  ja  wegen  mangelnder  Bauerlaubnifs  als  besonders  dringlich  für 

den  Baubeginn  schon  früher  beansprucht  worden  —  nach  Vorschrift  des 

Vertrages  vom  Kreise  angefordert.  Mit  dieser  Forderung  darf  keinesfalls 

langer  gezögert  werden,  als  bis  zur  Anfertigung  der  Auszüge  und  Nacb- 

weisungen  unbedingt  geboten  ist,  damit  die  definitive  Planfeststellung, 

wenn  sie  im  Wrege  der  Enteignung  beantragt  werden  mufs,  der  Absicht 

des  Enteignungsgesetzes  entsprechend  noch  vor  der  Betriebseröffhung  ge- 

schehen kann.8) 

Das  weitere  Verfahren  ist  das  nämliche,  wie  in  den  Fällen,  die.  weil 

die  Bauerlaubnifs  nicht  ertheilt  worden  war,  vorweggenommen  werden 

mufsten. 

')  Erk.  des  Gerichtshofs  zur  Entsch.  der  Kompetenzkonflikte  vom  4.  Febrnar  1854 

(Seydel,  Enteignung  S.22  nud  28)  und  vom  11.  Juni  1881  (Archiv  für  Eisenbahnwesen 

von  1881  S.  427).  Erk.  des  Reichsgerichts  vom  16.  Januar  1892  (III  221,  1891  > 

und  vom  18.  Juli  1889  (Archiv  von  1889  S.  914).  Gesetz  über  die  Zulässig- 

keit  des  Rechtsweges  in  Beziehung  auf  polizeiliche  Verfügungen  vom  11.  Mai  1S42 

(G.-S.  S.  192).  Vergl.  auch  §  332  AUg.  Landrecht  I,  9,  der  unter  Umstanden  gleich- 

falls Handhaben  bietet,  sich  derartiger  Besitzstfirungen  zu  erwehren. 

*)  §  137  des  Landesverwaltnngsgesetzes  vom  30.  Juli  18^3  (G.-S.  S.  195» 

§S  G,  12  und  15  des  Gesetzes  über  die  Polizeiverwaltung  vom  11.  März  1850  (G.  S.  S.  'J6.V. 

»)  Erlafs  vom  24.  April  1890  IIa  (IV)  3271. 
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Meist  wird  der  Kreis  selbst  die  Grundstücke  freihändig  erwerben. 

Soweit  das  nicht  innerhalb  der  vertragsmäfsigen  sechswöchigen  Frist  ge- 

schehen ist,  geht  die  Eisenbahnbehörde  mit  dem  Erwerbe  vor,  und  zwar 

mit  dem  freihändigen  Erwerbe,  falls  der  Kreis  zustimmt,  weil  die  Eisen- 

bahnverwaltung, wenn  sie  auch  nach  dem  Vertrage  dieser  Zustimmung 

nicht  bedarf,  doch  hier,  wie  schon  angedeutet,  als  negetiorum  gestor  des 

Kreises  handelt. 

Im  übrigen  wird  der  Weg  des  Enteignungsverfahrens  beschritten. 

Der  Gang  des  Verfahrens  ist  oben  bereits  in  gedrängter  Kürze  vorgeführt 

worden;  seine  Einzelheiten  und  Wechselfalle  eingehend  darzustellen, 

ist  hier  nicht  der  Ort.  Es  hiefse  das  nichts  Geringeres,  als  eine  um- 

fassende Abhandlung  über  das  gesammte  Enteignungsrecht  schreiben. 

Daher  sei  an  dieser  Stelle  nur  auf  das  bekannte,  mehrfach  angezogene 

und  praktisch  sehr  brauchbare  Buch  von  Seydel  verwiesen.1) 

Nach  Vollziehung  der  Enteignung  oder,  wenn  die  Dringlichkeit  des 

Grunderwerbs  nicht  mehr  vom  Bezirksausschufs  anerkannt  sein  sollte,  nach 

Feststellung  der  Entschädigung  ist  ebenso,  wie  bei  deu  Grundstücken, 

die  mangels  genügender  Bauerlaubnifs  schon  früher  im  Wege  der  Enteig- 

nung erworben  werden  muteten,  zu  prüfen,  ob  die  Höhe  der  Entschädigung 

als  angemessen  anzuerkennen  oder  im  Wege  des  Rechtsstreits  zu  bekämpfen 

sei.  Die  Entschädigungsfeststellung  kann  aus  rechtlichen  und  thatsächlicben 

Gründen  angegriffen  werden;  die  Klage  auf  Herabminderung  der  Ent- 

schädigungssumme kann  die  rechtlichen  Voraussetzungen,  den  Rahmen, 

in  dem  sich  die  Sachverständigengutachten  bewegen  müssen,  aber  auch  die 

thatsächlicben  Angaben  der  Sachverständigen  selbst  zum  Gegenstande  haben. 

Während  der  Bauausführung  ist  dafür  zu  sorgen,  dafs  die  Wegebau- 

pflichtigen rechtzeitig  ihrer  Verpflichtung  zur  Herstellung  der  Zufuhrwege 

nachkommen  und  gebotenen  Falls  das  Erforderliche  durch  Beschwerde  bei 

den  übergeordneten  Instanzen  oder  aber  durch  Klage  vor  Gericht  zu 

veranlassen;  unter  Umständen  wird  die  Eisenbahnverwaltung  den  Weg 

auf  Kosten  des  Wegebaupflichtigen  herstellen,  die  auf  Grund  der  Verpflich- 

tungsurkuude  von  ihm  eingezogen  werden. 

Inzwischen  sind  auch  die  übrigen  Vorbereitungen  für  die  Betriebs- 

eröffnung getroffen.  Das  Beamten-  und  Arbeiterpersonal  (Stationsvorsteher, 

Stationsaufseher  und  -Assistenten,  Haltestellenvorsteher,  Haltepunktwärter, 

Portiers,  Bahnmeister,  Bahnwärter,  Weichensteller,  Lokomotivführer 

und  Heizer,  Zugführer,  Packnieister,  Schaffner,  Bremser  u.  s.  w.)  —  oder 

der  Ersatz  dafür  —  ist  einberufen,  ausgebildet  und  wird  kurz  vor  dem 

»)  Das  Gesetz  über  die  Enteignung  von  G rundeigen thum  vom  11.  Juni  1874. 

Mit  Benutzung  der  Akten  des  königl.  Ministeriums  der  öffentlichen  Arbeiten  für 

den  praktischen  Gebrauch  erläutert  von  F.  Seydel:  Iterlin.  Carl  Heyiuanns  Verlag. 
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Eröffnungstermin  in  die  neu  geschaffenen  Posten  versetzt.  Die  Betriebs- 

mittel (Lokomotiven  und  Wagen)  sind  im  Wege  der  öffentlichei)  Aus- 

schreibung bestellt  und  geliefert.  Die  Tarife  und  Fahrpläne  werden  fest- 

gestellt und  rechtzeitig  bekannt  gemacht.  Die  Betriebsmaterialien  und 

Inventarien  sind  beschafft  und  die  Stationen  hiermit,  sowie  mit  den  In- 

struktionen, Verfügungen,  Formularen,  Tarifen,  Fahrkarten  u.  s.  w.  aus- 

gerüstet. Die  bahnpolizeilichen  Bestimmungen  für  das  Publikum  werden 

in  jedem  Warteraum  ausgehängt  und  es  wird  geprüft  und  festgestellt,  ob 

und  welche  allgemeinen  oder  besonderen  Anordnungen  zur  Aufrechterhai- 

tung  der  Ordnung  innerhalb  des  Bahngebietes  und  bei  der  Beförderung  von 

Personen  und  Sachen  zu  treffen  seien.  Auch  diese  würden  durch  Aus- 

hang bekannt  zu  machen  sein.  Bei  jedem  Stationsvorsteher  ist  ein  dem 

Publikum  zugängliches  Beschwerdebuch  aufzulegen.1) 

Geringfügige  Aenderungen  des  Planes,  die  sich  im  Laufe  der  Ver- 

handlungen mit  den  Betheiligten  als  zweckmäfsig  herausstellen,  kann  die 

Eisenbahndirektion  ohne  ministerielle  Genehmigung  vornehmen,  soweit  es 

sich  um  Aenderung  im  Entwurf  vorgesehener  oder  um  Hinzufügung 

darin  nicht  vorgesehener  Nebenanlagen  handelt  und  weder  die  Bahn- 

linie selbst^  noch  auch  die  künftigen  Betriebsverhältnisse  dadurch 

berührt  werden.*)  Da  es  aber  der  Natur  der  Sache  entspricht 

dafs  der  Plan  zur  Zeit  der  Betriebseröffuung  endgültig  feststehe,  so  ist 

thunlichst  darauf  zu  halten,  dafs  diese  und  die  der  ministeriellen  Ge- 

nehmigung bedürfenden  Planänderungen  spätestens  vor  der  Betriebs- 

cröffnung  zur  Feststellung  gelangen.  Die  eisenbahnfiskalischen  Forderungen 

gegen  die  Kreise  und  sonstigen  Bahninteressenten  wegen  unentgeltlicher 

Hergäbe  des  Grund  und  Bodens  sind  thunlichst  zeitig  festzustellen  und 

es  ist,  soweit  irgend  angängig,  zu  vermeiden,  dafs  derartige  Forderungen 

nach  der  Betriebseröffnung  erhoben  werden.  Es  empfiehlt  sich  daher,  in 

Gemeinschaft  mit  dem  demnächst  zur  Betriebsleitung  berufenen  Eisenbahn- 

betriebsarat  die  gesammten  Bahnanlagen  kurz  vor  ihrer  Vollendung  darauf- 

hin zu  besichtigen  und  zu  prüfen,  geeigneten  Falles  durch  Vermittlung  der 

Bauabtheilung,  ob  sie  noch  irgendwelcher  Aenderungen  oder  Ergänzungen 

bedürfen,  für  die  der  grunderwerbspflichtige  Kreis  Gelände  herzugeben 

haben  würde:  hierbei  sind  insbesondere  noch  Schneeschutzanlagen  und  Dieu>t- 

wohngebäude  zu  berücksichtigen. 

Ist  der  Oberbau  gelegt  und  die  Bahnanlage  soweit  vollendet,  dais 

binnen  Kurzem  die  Betriebseröffhung  erfolgen  kann,  so  wird  nunmehr  dazu 

ein  bestimmter  Termin  endgiltig  in  Aussicht  genommen. 

'}      40  und  43  der  Bahnordnung  für  die  Nebenbahnen  Deutschland«  r»u 

B.  Juli  1*92.    Erlafs  vom  16.  April  1898,  II  (I,  IV^  3797. 

2;  Vergl.  den  Erlafs  unter  Anm.  3  S.  1030. 
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5.  Die  eisenbahntechnische  und  landespolizeiliche  Abnahme  der  Bahn. 

Der  Minister  der  öffentlichen  Arbeiten  ertheilt  nach  vorgängiger  Re- 

vision der  Bahnanlage  die  Genehmigung  zur  Betriebseröffhung. ')  Die  Re- 

vision wird  von  -Rommissarien  des  zuständigen  Regierungspräsidenten 

als  Landespolizeibehörde  und  von  Mitgliedern  der  Eisenbahndirektion 

(Eisenbahn-Kommissarien),  und  zwar  wiederum  von  je  einem  technischen  und 

einem  administrativen  Beamten  gemeinschaftlich  vorgenommen.')  Der  Ab- 

nahmetermin wird  auf  Antrag  und  nach  Vorschlag  der  Eisenbahndirek- 

tion vom  Regierungspräsidenten  anberaumt.  Ist  erst  ein  Theil  der  Bahn- 

linie hergestellt  und  soll  der  Betrieb  zunächst  auf  dieser  Theilstrecke  er- 

öffnet werden,  so  findet  nur  die  Abnahme  dieses  Theils  statt,  während 

die  Reststrecke  erst  später,  nach  ihrer  Vollendung,  abgenommen  werden 

kann.  Sind  verschiedene  Regierungsbezirke  betheiligt,  so  ist  über  den 

Abnahmetermin  eine  Verständigung  zwischen  den  zuständigen  Landes- 

polizeibehörden herbeizuführen. 

Zum  Abnahmetermin  werden  die  Kreisland räthe,  Kreisbauinspektoren, 

Amts-,  Gemeinde-  und  Gntsvorstände,  Vertreter  der  Provinzialverwaltung. 

der  Stadtgemeinden,  der  Forstverwaltung  und  sonstiger  Behörden  geladen, 

die  übrigen  Interessenten  erhalten  durch  öffentliche  Bekanntmachung  davon 

Kenntnifs. 

Ein  Revisionszug,  gebildet  von  einer  Lokomotive  und  zwei  bis  drei 

Wagen,  nimmt  die  Kommission,  Kreislandräthe  und  Vertreter  sonstiger 

Behörden  auf.  Von  den  Eisenbahnkommissarien  wird  geprüft  und  fest- 

gestellt, ob  die  Bahnanlagen  den  Vorschriften  der  Bahnordnung  für  die 

Nebenbahnen  Deutschlands  entsprechen  und  ob  sie,  einschliefslich  der 

Einrichtungen  für  den  Stations-  und  Expeditionsdienst,  betriebsfähig  her- 

gestellt sind.  Die  beiderseitigen  Kommissarien  stellen  fest,  ob  die  im 

allgemeinen  polizeilichen  Interesse  oder  zu  Gunsten  der  Anlieger  festge- 

setzten Anlagen  plan-  und  bestimmungsmäfsig  ausgeführt  sind. 

Die  Interessenten  erwarten,  soweit  sie  nicht  sich  im  Zuge  befinden,  diesen 

mit  ihren  Anträgen  an  Ort  und  Stelle.  Wo  sie  stehen,  wird  angehalten. 

Gewöhnlich  bringen  sie  noch  Beschwerden  über  die  Beschaffenheit  der 

Ueberfahrten  und  Rampen,  sowie  über  fehlende  Vorfluth  vor.  Wenn  auch 

die  Wegeübergänge  über  die  Bahn  und  namentlich  die  Rampen  nicht  in 

anderer  Art  herzustellen  sind,  als  die  Wege  selbst,  so  müssen  sie  doch 

*)  8  22  des  Eisenbahngesetzes  vom  3.  November  1838.  t;  159  des  Zuständig- 

keitsgesetzes vom  1.  August  1883  (ü.-S.  S.  237). 

')  §  1  Absatz  3  des  Regulativs  die  Eisenbahn-Kommissariate  betreffend,  vom 

24.  November  1848  ̂ M.-Bl.d,  i.  V.  S.  390).  Erlafs  vom  12  Oktober  1892.  IV  (I)  4482. 

III  19  665  (E.-V.-Bl.  von  1892  S.  347). 
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wegen  der  zu  überwindenden  stärkeren  Steigungen  genügend  befestigt  sein. 

Mängel,  die  sich  hier  öfter  bei  der  Abnahme  zeigen,  werden  freilich  mit  der 

Zeit  verschwinden,  weil  neu  angeschüttete  Wege  nur  allmählich  genügend« 

Festigkeit  erlangen.  Zunächst  sind  die  bemängelten  Rampen  erforderlichen 

Falles  nachzubessern  und  es  ist  für  ihre  ordnungsmäßige  Befestigung  in 

diesem  Sinne  Sorge  zu  tragen.  Die  Klagen  über  mangelhafte  Vorfluth  be- 

treffen oft  weniger  die  Eisenbahnverwaltung,  als  die  unterhalb  gelegenen 

Grundstücke,  deren  Eigenthümer  nicht  für  genügenden  Abflufs  des  Wassers 

sorgen.    Die  Amts-  und  Gemeindevorsteher  sind  in  solchen  Fällen  von 

Landespolizei   wegen  zu    beauftragen,   die  säumigen  Eigenthümer  zur 

ordnungsmäßigen   Grabenreinigung  anzuhalten.    Jede  Beschwerde  wird 

untersucht  und,  wenn  sie  für  begründet  erachtet  wird,  Abhilfe  zugesichert 

oder  sofort  angeordnet.    Im  allgemeinen  wird  man  von  Aenderungen  des 

festgestellten  und  bestimmungsmäfsig  ausgeführten  Plans  absehen  und  An- 

trägen widersprechen  müssen,  die  die  Veränderung  einer  auf  eisenbahn- 

fiskalische Kosten  planmäfsig  hergestellten  Anlage  bezwecken,  weil  dadurch 

der  Fiskus  in  unwirtschaftlicher  und  nicht  zu  rechtfertigender  Weise  zu 

neuen  Geldaufwendungen  genöthigt   werden  würde.     Soweit  noch  im 

einzelnen  Falle  Festsetzungen  zu  treffen  sind,  die  bei  der  landespolizei- 

lichen Prüfung  nicht  berücksichtigt  waren,  werden  sie  jetzt  nachgeholt. 

Die    Kommission    nimmt    zu    den    einzelnen  Anträgen   Stellung.  Die 

übereinstimmenden  oder  auseinandergehenden  Auffassungen  werden  zu 

Protokoll  gebracht  und  demnächst  die  ministerielle  Entscheidung  darüber 

eingeholt. 

Auch  bietet  sich  jetzt  Gelegenheit,  etwaige  Ergänzungen  von  An- 

lagen oder  neue  Anlagen,  deren  Notwendigkeit  sich  im  Interesse  der 

Bahnanlagen  nachträglich  herausgestellt  hat  (Schneeschutzanlagen.  Dienst- 

wohnungen u.  s.  w  ),  zu  erörtern  und  die  Aufforderung  an  den  Kreis  zur 

unentgeltlichen  Hergabe  des  dazu,  wie  zu  den  sonst  noch  für  nöthig  er- 

achteten Planänderungen  erforderlichen  Landes  zu  richten,  auch  Erklärung; 

und  Gegenerklärung  zu  Protokoll  zu  nehmen. 

Wo  die  Entscheidung  über  die  Frage,  ob  ein  Wegeübergang  durch 

Schranken  abzusperren  sei,  bei  der  landespolizeilichen  Prüfung  bis  zur 

Abnahme  ausgesetzt  war,  wird  jetzt  darüber  verhandelt  und  der  Ueber- 

gang  mit  Bezug  auf  seine  Uebersichtlichkeit  von  der  Bahn  und  vom  Wege 

aus  geprüft.  Hierbei  ist  jedoch  in  erster  Linie  die  Stärke  des  Wagen- 

und  Fufsgängerverkehrs,  worüber  inzwischen  durch  Zählungen  Unterlagen 

beschafft  worden  sind,  sowie  die  Stelle  des  Uebergangs,  etwa  inmitten 

einer  Dorflage  u.  s.  w.  zu  berücksichtigen.  Thunlichst  wird  man  indessen  von 

der  Herstellung  von  Wegeschranken  Abstand  nehmen  und  dem  von  den 

Interessenten  betonten  Interesse  der  öffentlichen  Sicherheit  wiederum  die  Er- 
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wägung  gegenüber  stellen,  dafs  die  Nebenbahnen  sich  wesentlich  dadurch  von 

den  Hauptbahnen  unterscheiden,  dafs  nach  der  gemäfs  dem  Bundesrathsbe- 

sehlufs  vom  30.  Juni  1892  auf  Grund  der  Artikel  42  und  43  der  Reichsver- 

fassung in  Kraft  befindlichen  Bahnordnung  für  die  Nebeneisenbahnen  Deutsch- 

lands bei  den  Nebenbahnen  grundsätzlich  von  der  Bewachung  der  Ueber- 

gänge  abgesehen  werde  und  danach  vor  unbewachten  Uebergängen  auf  der 

Lokomotive  geläutet  werden  solle.  Man  kann  darauf  hinweisen,  dafs  die 

Sicherheit  auf  den  Bahnübergängen  in  der  Hauptsache  von  der  Aufmerksam- 

keit der  Betheiligten  abhängt,  dafs  auch  Schranken  keinen  absoluten  Schutz 

gewähren,  wenn  z.  B.  der  Führer  eines  Wagens  unaufmerksam  ist,  schläft 

oder  unvorsichtig  rasch  über  die  Bahn  jagt.,  wodurch  auch  auf  bewachten 

Uebergängen  der  Hauptbahn  Unfälle  eintreten  können  und  eingetreten 

sind.  Diese  Erwägungen  schliefsen  selbstverständlich  nicht  aus,  dafs  an 

Stellen,  wo  sich  ausnahmsweise  thatsächlich  ein  unabweisbar  dringliches 

Bedürfnifs  dafür  herausstellt  Schranken  errichtet  werden. 

Schliefslich  wird  im  Protokoll  der  Befund  der  Bahnanlagen  vermerkt, 

etwaige  Ergänzungsarbeiten,  deren  Erledigung  vor  der  Betriebseröffhung 

noch  erfolgen  müssen,  einzeln-  ausgeführt  und  von  dem  Vorstand  der  Bau- 

abtheilung die  Erklärung  gefordert  und  abgegeben,  dafs  diese  Arbeiten  mit 

Sicherheit  noch  vor  dem  Tage  der  Betriebseröffnung  vollendet  sein 

werden. 

Auf  Grund  des  Befundes  geben  die  Kommissarien  der  Landespolizei- 

behörde und  der  Eisenbahndirektion  die  gemeinschaftliche  Erklärung 

ab,  die  ersteren,  dafs  vom  landespolizeilichen,  die  letzteren,  dafs  vom 

bahnpoiizeilichen  Standpunkte  der  Betriebseröffhung  zu  dem  in  Aus- 

sicht genommenen  Termin  keinerlei  Bedenken  entgegenstehen  oder  aber 

dafs  und  aus  welchen  Gründen  die  Betriebseröffnung  noch  nicht,  oder  nur 

unter  welcher  Voraussetzung,  erfolgen  könne. 

Auf  Grund  dieses  gemeinschaftlichen  Gutachtens  verfügt  der  Minister 

der  öffentlichen  Arbeiten,  falls  Bedenken  nicht  geltend  gemacht  sind,  die 

Betriebseröffnung,  sofern  er  nicht  schon  vorher,  wie  zur  Zeit  üblich  ist, 

die  Eisenbahndirektion,  auf  Bericht,  unter  der  Voraussetzung  zur  Betriebs- 

eröffhung ermächtigt  haben  sollte,  dafs  sich  bei  der  Abnahme  keine  Be- 

denken dagegen  herausstellen  werden. 

Ist  die  Betriebseröffnung  noch  nicht  angängig,  so  ist  auf  die  baldige 

Beseitigung  der  Anstände  hinzuwirken,  nach  deren  Behebung  unter  Um- 

standen die  Abnahme  ganz  oder  theilweise  wiederholt  werden  mufs. 

6.  Betriebseröffnung  und  Schlufsregulirung. 

Nachdem  der  Tag  der  Betriebseröffnung  öffentlich  bekannt  gemacht 

ist  und  das  Reicbs-Eisenbahn-Arat,  die  betheiligteu  Ober-  und  Regierungs- 
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Präsidenten,  die  zuständigen  Oberpostdirektionen  und  sämmtliche  Eisen- 

bahnverwaltungen  davon  Kittheilung  erhalten  haben,  eröffnet  das  zur  Be- 

triebsleitung berufene  Eisenbahnbetriebsamt  den  Betrieb,  indem  es  an 

dem  festgesetzten  Tage  den  ersten  fahrplanmäfsigen  Zug  'Iber  die  neu»4 
Bahnstrecke  abläfst. 

Die  bei  der  Abnahme  oder  zufolge  derselben  noch  angeordneteu 

Nacharbeiten  und  Restarbeiten  werden  erledigt,  die  laufenden  Verträge 

mit  den  Unternehmern  endgiltig  abgerechnet  und  die  Schlufszahlungen 

geleistet.  Nach  Ablauf  der  Gewährleistungsfrist  werden  die  Kautionen 

an  die  Berechtigten  zurückgezahlt,  wenn  die  Unternehmer  nicht«  mehr  zu  ver- 

treten haben,  wobei  auf  Zessionen  und  Pfändungen  zu  achten  ist.  Andern- 

alls  wird  der  Unternehmer  zur  Ergänzung  mangelhafter  Arbeiten  an- 

gehalten oder  es  wird  ihm  der  von  der  Eisenbahnverwaltung  dafür  auf- 

gewendete Betrag  an  der  Kaution  gekürzt.  Die  schwebenden  Streitsachen 

werden  zu  Ende  geführt. 

Die  vorläufigen  Planfeststellungsvermerke  werden  auf  den  Plänen  in 

endgiltige  umgewandelt.  Sie  erhalten  je  nach  dem  thatsächlichen  Er- 

gebnifs  den  Vermerk:  Von  einem  Planfeststellungsverfahren  konnte  ab- 

gesehen werden,  oder:  Im  Planfeststellungsverfahren  sind  A  ende  rangen  nicht 

beschlossen.  Dafs  dies  geschehen,  wird  an  die  Ministerialinstanz  berichtet. 

Sind  dagegen  im  Planfeststellungsverfahren  Aenderungen  beschlossen 

worden,  so  werden  diese  auch  in  der  Ministerialinstanz  noch  endgültig 

festgestellt. l) 

Nachdem  die  technischen  Arbeiten  beendigt  sind,  wird  die  Bau- 

abtheilung aufgelöst,  desgleichen  die  Spezialbaukasse  und  die  etwa  ge- 
bildete Arbeiterkrankenkasse. 

Sind  Bahnhofszufuhrwege,  etwa  an  der  Grenze  des  Bahngebietes,  oder 

sonstige  Wege  auf  eisenbahnfiskalische  Kosten  angelegt,  die  für  den  An- 

bau mit  Gebäuden  geeignet  sind,  so  ist  Fürsorge  zu  treffen,  dafs  nicht 

etwa  die  Anlieger  ohne  weiteres  Gebäude  an  diesen  Wegen  errichten 

Es  wird  ihnen  das  vielmehr  nur  zu  gestatten  sein,  wenn  sie  sich  an  den 

Wegeherstellungs-  und  Unterhaltungskosten  mindestens  in  Höhe  der  orte- 

statutarischen Beiträge3)  betheiligen.  Dasselbe  gilt  von  Bahnhofsvorplätzen. 

Die  Wegebaulast  bei  öffentlichen  Wegen  wird,  soweit  sie  vermehrt  ist. 

nach  Mafsgabe  der  festgestellten  Grundsätze  zwischen  dem  Wegeban- 

pflichtigen  und  der  Eisenbahnverwaltung  vertheilt.  Thunlichst  wird  die 

letztere  den  überschiefsenden  Betrag  der  jährlichen  Unterhaltungskosten 

»)  Erlafs  vom  28.  August  1889,  II  a  (IV)  11  957.  für  die  aufserhalb  Preufsensr 

Icgeneu  Bahnstrecken  vergl.  Erlaf»  vom  12  November  1892  I  (IV)  16691. 

V  §  15  des  Strafseu-  und  Baufluchtengesetzes  vom  2.  Juli  1876  (O.-S.  8.  561 
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durch  Gewährung  einer  kapitalisirten  Geldentschädigung  an  den  ersteren 

ausgleichen.  Ist  das  nicht  angängig,  so  ist  eine  Vereinbarung  dahin  zu 

treffen,  dafs  die  Eisenbahnverwaltung  die  Unterhaltung  eines  örtlich  ab- 

zugrenzenden Wegetheils  in  natura  übernimmt,  die,  aufser  dem  jetzt  zur 

Bahnanlage  gehörigen  Wegetheile ,  ihrem  Umfange  nach  der  Mehrlast 

gleichkommt.  Ist  solche  Vereinbarung  nicht  zu  erzielen  und  führt  auch  die 

Vermittlung  der  Landes-  oder  Wegepolizeibehörde  zu  keinem  Erfolg,  so 

bleibt  der  Eisenbahnverwaltung  nichts  anderes  übrig,  als  selbständig,  unter 

Benachrichtigung  des  Wegebaupflichtigen  und  der  Wegepolizeibehörde, 

einen  solchen  Wegetheil  sachgemäfs  abzugrenzen  und  in  die  eigene  Unter- 

haltung zu  übernehmen,  es  aber  dem  Wegebaupflichtigen  zu  überlassen,  ob 

er  sich  dabei  beruhigen  oder  die  Frage  im  einzelnen  Streitfalle  im  Ver- 

waltungsstreitverfahren zum  Austrag  bringen  wolle,  dessen  Ausgang  die 

Eisenbahnverwaltung  getrost  erwarten  kann. 

Zur  Schlufsregulirung  des  Grunderwerbs  und  zur  urkundlichen  Fest- 

stellung des  Bahneigenthums  findet  die  Schlufsvermessung  der  gesammten 

Bahnanlage  durch  vereidete  Landmesser  statt.  Der  zur  Bahnanlage  that- 

sächlich  und  dauernd  erforderliche  Grund  und  Boden  wird  durch  Grenz- 

steine und  Pfähle  eingegrenzt.  Grenzstreitigkeiten  mit  benachbarten  Grund- 

besitzern bedürfen  der  Untersuchung  und  Entscheidung  durch  die  Eisen- 

bahnbehörde. 

Auf  Grund  der  Schlufsvermessung  wird  den  Kreisen  und  Grund- 

eigenthümern  die  wirkliche  Gröfse  der  zum  Bahnbau  beanspruchten  Flächen 

bekannt  gegeben;  es  werden  die  freihändigen  Grunderwerbungen  von  der 

Eisenbahnverwaltung  auf  Kosten  des  Kreises  oder  von  diesem  selbst 

durch  Auszahlung  der  Restkaufgelder  mit  den  Besitzern  endgiltig  abge- 

rechnet. Die  Schlufsvermessungsmaterialien  bieten  zugleich  die  Unter- 

lagen für  die  Herstellung  der  Auflassungsmaterialien.1)  Die  Beschaffung 

der  letzteren  oder  die  Erstattung  der  Kosten  dafür  fallt  den  Kreisen  ver- 

tragsmäfsig  ebenso  zur  Last,  wie  die  Erstattung  aller  derjenigen  Kosten, 

ohne  deren  Aufwendung  die  Eigenthumsübertragung  nicht  würde  vor  sich 

gehen  können,  wie  Reisekosten,  Portoauslagen,  Schreib-  und  Zeichenkosten, 

die  lediglich  in  Ausführung  der  Grunderwerbsgeschäfte  nothwendig 

werden.2)  Die  in  das  eisenbahnfiskalische  Eigenthum  übergehenden 

Flächen  werden,  soweit  das  noch  nicht  geschehen,  an  den  Eisenbahn- 

Fiskus  gerichtlich  aufgelassen  und  auf  besondere  Grundbuchblätter  über- 

»)  Vergl.  §8  39  ff.  der  Anweisung  vom  31.  März  1877  für  das  Verfahren  bei 
den  Vermessungen  behufs  Fortschreibung  der  «rundsteuerbticher  und  Karten  u.  w. 

§  58  der  Grundbuchordnung  vom  5.  Mai  1872.   (G.-S.  S.  446. 

1)  Erlafs  vom  7.  December  1892.  IV.  I.  5C,5Ö. 
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tragen.  Ebenso  werden  die  servitutarischen  Eintragungen  für  Forstschutz- 

anlagen, Parallelwege  u.  s.  w.  in  der  zweiten  Abtheilung  des  Grundbuch» 

herbeigeführt.  Bedarf  es  auch  gesetzlich  bei  Eisenbahngrundstücken  nur 

der  Abschreibung  im  Grundbuch,  um  die  Wirkung  des  Eigenthumsüber- 

ganges eines  Trennstücks  zu  erzeugen,  so  ist  es  doch  bei  der  bedeutenden 

Ausdehnung  des  eisenbahnfiskalischen  Grundeigenthums  im  Interesse  der 

Evidenthaltung  der  Besitz-  und  Rechtsverhältnisse,  sowie  für  Fälle 

künftiger  Veräufserungen  rathsam  und  geboten,  die  Eintragung  des 

neuen  Eigenthums  in  die  gerichtlichen  Grundbücher,  soweit  solche  bestehen, 

nachzusuchen.1)  Bei  enteigneten  Grundstücken  geschieht  die  gerichtliche 

Eintragung  des  Eigenthumsüberganges  auf  Ersuchen  des  Bezirksaus- 

schusses gleichzeitig  mit  der  Enteignungserklftrung.  ■) 

Die  zur  Kontrolle,  Uebersicht  und  Ordnung  des  gesaramten  eisenbahn- 

fiskalischen Grundeigenthums  von  den  Eisenbahnbehörden  geführten  Nach- 

weisungen, die  über  Lage,  Gröfse,  Grundbuchnummer.  Benutzung  und 

Erwerb  der  Grundstücke,  die  Zubehörregister,  die  über  die  ihnen  anhaften- 

den Rechte  und  Lasten  Auskunft  geben,  und  die  ihre  Lage,  Gröfse  und  Be- 

grenzung darstellenden  Grundkarten  werden  auch  für  das  neu  erworbene 

Grundeigenthum  angefertigt.3)  Nach  Vollendung  dieser  Arbeiten  wird 

der  Baufond  geschlossen  und  über  den  Bahnbau  Rechnung  gelegt. 

')  §§  2  und  59  der  Grundbucbordnung  vom  5.  Mai  1872  (G.-S.  S.  446).  Erlai? 
vom  28.  Januar  1890.  (IV  II  a)  173. 

*i  §  88  des  Enteignnngsgesetzes  vom  11.  .Tnni  1874,  §  3  de»  Gesetzes  über  den 

Eigenthumserwerb  u.  8.  w.  vom  5.  Mai  1872  (G.-S.  S.  433). 

•)  Erlafs  vom  28.  Januar  1890.  vergl.  Anm.  1. 
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Von 

Ehenbahn-Betriebsdirektor  Kecker  in  Metz 

(Schlafs,  i) 

Blockeinrichtungen 

Das  Rlocksystem. 

Bekanntlich  kam  W.  F.  Cooke  im  Jahre  1842  auf  den  Gedanken, 

dals  jeder  Punkt  einer  Bahn  ein  Gefahrpunkt  sei,  welcher  durch  Signale 

geschützt  werden  müsse.  Zu  diesem  Zwecke  theilte  er  die  Bahn  in  Ab- 

schnitte ein.  innerhalb  welcher  sich  auf  demselben  Gleise  immer  nur  ein 

Zug  oder  eine  Maschine  bewegen  durfte.  Au  den  Grenzen  der  Abschnitte 

errichtete  er  Signalstationen,  die  mit  Semaphoreu  ausgerüstet  waren. 

Sein  Gedanke  war.  dafs  der  am  Anfang  eines  Abschnittes  aufgestellte 

Semaphor  ein  Distanzsignal  sein  solle,  das  vom  Ende  des  Abschnittes 

aus  auf  freie  Fahrt  gestellt  würde,  wenn  die  Strecke  frei  und  fahrbar  sei. 

Da  mau  nun  aber  ein  Signal  nicht  auf  Entfernungen  von  2  bis  3  engl. 

Meilen  ziehen  konnte,  spannte  er  die  Bahn  entlang  Telegraphendrähte  und 

schaltete  an  den  Enden  der  Abschnitte  Nadeltelegraphen  ein,,  mittelst  deren 

sich  die  Signalwärter  über  das  Freisein  der  zwischenliegenden  Strecke 

verständigen  sollten,  bevor  sie  einem  Zuge  den  Eintritt  in  einen  Abschnitt 

gestatteten. 

Cooke  hatte  Gelegenheit,  diesen  Gedanken  im  Jahre  1844  auf  der 

Kastern  Counties  Bahn  praktisch  verwerthen  zu  können.  Infolge  eiues 

Unfalls  aber,  der  nicht  dem  System,  sondern  seiner  Anweudung  zu- 

geschrieben werden  mufs,  wurde  dieses  System,  das  er  das  „Block- 

system4*  oder  „Absperrsystem "  nannte,  wieder  aufgegeben:  wie  überhaupt 

das  Blocksystem  unter  den  mafsgebenden  Eisenbahntechnikern  viele  Gegner 

>)  Verpl.  Archiv  1893      873  ff. 
Arc  hiv  für  Eisenbahnwesen.  IHK! 
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hatte,  weil  das  unbedingt  erforderliche  Vormelden,  Abmelden  und  Rüd- 

melden  der  Züge  deren  Lauf  ungebührlich  verzögere.  Man  begnügte 

sich  damit,  an  den  Eingängen  von  Tunneln  und  andern  nicht  zu  über- 

sehenden Bahnabschnitten  Nadeltelegraphenapparate  aufzustellen,  mit 

denen  sich  die  dort  postirten  Wärter  über  das  Freisein  des  betreffenden 

Abschnittes  verständigten. 

Sehr  bald  sah  man  sich  jedoch  genöthigt,  wieder  auf  Cooke's  System 

zurückzugreifen,  und  gegenwärtig  bildet  das  Blocksystem  für  den  Eisen- 

bahnbetrieb die  anerkannt  gröfste  Sicherheit.  Allerdings  hat  man  dir 

Apparate,  die  zur  gegenseitigen  Verständigung  dienen,  seitdem  weseut- 
lich  verbessert. 

Der  Cooke'schen  Einrichtung  am  nächsten  steht  wohl  der  Xade!- 

apparat,  den  Edwin  Clarke  in  den  Jahren  1853  und  1854  zuerst  auf  der 

London  und  North  Western  Bahn  einführte. 

Der  in  Sicht  kommende  Zug  wird  dem  vorliegenden  Signalposten 

durch  ein  einmaliges  Klingeln  vorgemeldet,  worauf  dieser  durch  das  Ah- 

lenken der  Nadel  nach  rechts  das  Zeichen  ,.line  clearu  giebt,  sofern  der 

vorangegangene  Zug  den  Abschnitt  bereits  verlassen  hat  Der  in  den  Ab- 

schnitt eingefahrene  Zug  wird  darauf  dem  vorliegenden  Wärter  durch  ein 

zweimaliges  Läuten  augemeldet,  worauf  dieser  die  Nadel  nach  links  ab- 

lenkt und  auf  „line  blocked*'  stellt,  in  welcher  Lage  die  Nadel  so  laiige 

verbleibt,  bis  sie  für  einen  nachfolgenden  Zug  wieder  auf  line  clear  gestellt 

werden  mufs.  Tritt  eine  Störung  in  der  Leitung  ein.  die  z.  B.  dadurch 

hervorgerufen  werden  kann,  dafs  ein  Zug  auf  der  Strecke  liegen  bleiM 

und  vom  Zugführer  die  Leitung  zerschnitten  wird,  so  stellt  sich  die  Nadel 

senkrecht,  und  diese  Stellung  dient  als  Nothsignal.  Den  anfangs  auf- 

getretenen Störungen  des  Magnetismus  der  Nadeln  durch  atmosphärische 

Elektrizität  ist  durch  Anwendung  von  Varley 'sehen  Sicherheitsnadeln  ent- 

gegengewirkt. 
Inzwischen  hatte  bereits  1852  C.  V.  Walker  auf  der  South  Easteru 

Bahn  ein  Signalsystem  eingeführt,  das  darin  bestand,  dafs  die  Meldungen 

über  den  Lauf  der  Züge  durch  einzelne  Schläge  eines  Hammers  auf  eim- 

Glocke  gegeben  wurden. 

Gewöhnlich  werden  nur  drei  Signale  angewendet,  nämlich: 

1  Schlag,  Abfahrt  eines  Zuges  nach  London  hin  (up  train), 

2  Schläge,     „        „        „     von       „      her  (down  train), 

3  „      Ankunft  eines  Zuges. 

Die  einzelnen  Schläge  werden  durch  ebensovielmaligen  Druck  auf 

einen  Tasterknopf  hervorgerufen.  Jedes  erhaltene  Signal  wird  vom 

Empfänger  an  den  Absender  zurückgegeben. 

Dieses  hörbare  Block signal  wurde  im  Jahre  1855  durch  Hinzu- 
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fügung  eines  kleineu  doppelarmigen  Semaphoren,  der  unter  Glas  und 

Rahmen  in  der  Bude  des  Signalwärters  aufgehängt  wurde,  zu  einem  auch 

sichtbaren  Blocksignal  erweitert  und  arbeitet  seitdem  ebenso  schnell 

als  zuverlässig.  Der  eine  Arm  dieses  Semaphoren  ist  roth  und  zeigt  die 

von  dem  Nachbarposten  empfangenen  Zeichen,  während  der  andere  w ei fse 

Arm  die  abgegebenen  Zeichen  festhält. 

Zwei  federnde  Tasterknöpfe,  von  denen  der  eine  roth,  der  andere 

weifs  ist,  dienen  dazu,  den  Strom  einer  Batterie  in  die  Leitung  zu  fuhren 

und  das  Anschlagen  der  Glocken,  sowie  das  Einstellen  der  Seraaphoren- 

arme  zu  bewirken.  Ein  Druck  auf  den  weifsen  Knopf  stellt  den  rothen 

Arm  des  Nachbarpostens  sowie  den  weifsen  Arm  des  eigenen  Semaphoren 

auf  „freie  Fahrt",  während  gleichzeitig  die  Glocken  anschlagen. ♦ 

Jeder  weitere  Druck  auf  den  Knopf  bringt  zwar  die  Glocken  zum 

Anschlagen,  bleibt  aber  auf  die  Stellung  des  Armes  ohne  Einflufs.  Ein 

Druck  auf  den  rothen  Knopf  stellt  beide  Arme  wieder  auf  „Halt". 

Die  Absicht  des  Erfinders  war,  ein  Zeichen  zu  schaffen,  das  in 

Uebereinstimmung  wäre  mit  der  Stellung,  welche  die  Arme  des  Strecken- 

semaphoreu  einnehmen  sollten.  Mit  den  Walkerschen  Apparaten  wurde 

das  Blocksysteui  strenger  als  irgendwo  durchgeführt. 

Im  Jahre  1852  erwarb  auch  Tver  ein  Patent  auf  eine  Signalein  rieh- 

tung,  die  auf  demselben  Grundgedanken  beruht,  wie  die  von  Walker. 

Die  älteren  Apparate  haben  in  dem  Indikatorfelde  des  Gehäuses  für  die 

ankommenden  Meldungen  einen  schwarzen  Zeiger  und  in  dem  für  die  ab- 

gegebenen Meldungen  einen  rothen  Zeiger.  Bei  den  neueren  Apparaten 

werden  die  Zeichen  ebenfalls  durch  einen  kleinen  Semaphoren  mit  einem 

rothen  und  einem  weifsen  Arm  gegeben.  Während  aber  Walker  zwei 

Telegraphenleitungen  nöthig  hat,  von  denen  die  eine  die  hörbaren,  die 

andere  die  sichtbaren  Zeichen  hervorbringt,  ist  es  Tyer  gelungen,  beide 

Zeichen  durch  eine  Leitung  zu  vermitteln,  was  er  durch  Hinzufügung  eines 

Läutetasters  und  eines  Inversors  bewirkt. 

Die  Tyersche  Signaleinrichtung  wird  vom  Board  of  trade  ganz  be- 

sonders empfohlen  und  verdankt  daneben  wohl  dem  Umstände,  dafs  zu 

ihrem  Betriebe  nur  eine  Telegraphenleitung  erforderlich  ist,  ihre  aus- 

gedehnte Verbreitung  auf  englischen  und  auch  französischen  Eisenbahnen. 

Vorstehende  Blocksignaleinrichtungen  stehen  zu  den  zugehörigen 

Signalmasten  auf  der  Strecke  in  keinem  Abhängigkeitsverhältnifs,  sind 

vielmehr  einfache  Telegraphenapparate,  die  mit  den  Signalmasten  nur 

die  Bedienung  durch  denselben  Wärter  gemeinschaftlich  haben. 

In  Deutschland  stiefs  die  Einführung  des  Blocksystems  auf  weniger 

Schwierigkeiten  als  anderswo,  was  allein  dem  Umstände  zu  danken  ist, 
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dafs  schon  von  jeher  sämmtliehe  Stationen  für  den  Zugmeldedienst  mit 

Telcgraphenapparaten  ausgerüstet  waren.  Gegenwärtig  werden  für  diesen 

Zweck  fast  ausschließlich  Morseschreibwerke  verwendet,  die  den  Vor- 

zug haben,  die  gewechselten  Meldungen  dauernd  festzuhalten.  Zur  Ein- 

führung des  Blocksysterns  bedurfte  es  daher  nur  der  Aufhebung  der  seit- 

her in  Bezug  auf  die  Zugfolge  nach  dem  Zeitsystem  erlassenen  Bestim- 

mungen und  deren  Ersatz  durch  die  Anordnung,  dafs  die  Züge  einander 

nur  in  »Stationsabstand  zu  folgen  hätten.  Da  aber  alle  seitherigen  Ein- 

richtungen denselben  Uebelstand  hatten,  dafs  die  erhaltenen  Weisungen 

durch  den  Signalwärter  auf  die  festen  Streckensignalvorrichtungen  über- 

tragen werden  müssen,  so  konstruirte  Oberingenieur  Frischen  der  Firma 

Siemens  &  Halske  in  Berlin  einen  Blocksignalapparat ,  bei  dein  da< 

Streckensignal  derart  mit  dem  Blockapparat  in  Verbindung  steht,  dafs  es 

dem  Signalwärter  nicht  möglich  ist,  ein  Streckensignal  auf  freie  Fahrt  zq 

stellen,  so  lange  die  zugehörige  Strecke  blockirt  ist. 

Die  Blockvorrichtung  zeigt  in  einem  gufseisernen  Kasten,  der  an 

der  Wand  der  Signalbude  befestigt  ist,  zwei  kleine  Fensterchen,  hinter 

denen  eine  weifse  oder  rothe  Scheibe  sichtbar  wird.  Unter  den  Fenster- 

chen befinden  sich  Pfeile,  welche  die  Fahrrichtung  anzeigen,  für  die 

das  Fensterchen  Gültigkeit  hat.  Unten  im  Gehäuse  befindet  sich  das  Vor- 

gelege, mit  dem  die  Streckensignale  eingestellt  werden.  Die  Fenster- 

chen zeigen  als  Zeichen  für  „freie  Fahrt"  eine  weifse,  als  Zeichen  für 

„Halt*  eine  rothe  Scheibe.  Das  Einstellen  der  Scheiben  erfolgt  dareb 

sogenannte  Blocktaster.  Aufserdem  sind  noch  sogenannte  Weckertaster 

vorhanden,  bestimmt,  das  Vorlauten  der  Züge  zu  bewerkstelligen. 

Als  Stromquelle  dient  ein  Siemens'scher  Magnetinduktor,  der  für 

die  eigentliche  Feststellung  und  Freigabe  der  Blockzeichen  Wechselströme 

liefert,  jedoch  auch  zur  Abgabe  der  für  die  Klingelwerke  erforderlichen 

gleichgerichteten  Ströme  geeignet  ist. 

Sowohl  für  das  Vorläuten  als  auch  für  die  Blocksignale  ist  auf  der 

Strecke  nur  ein  einziger  Leitungsdraht  erforderlich,  und  zwar  für  beul«; 

Fahrrichtungen. 

Jedes  Umstellen  der  Blockscheiben  ist  von  einem  Läuten  im  Innern 

des  Kastens  begleitet,  während  das  Vorläuten  der  Züge  dem  Signalwärter 

durch  ein  hörbares  und  sichtbares  Zeichen  an  einem  Wecker  mit  Fall- 

scheibe kenntlich  gemacht  wird,  damit  er  seinen  Signalarm  rechtzeitig 

auf  freie  Fahrt  stellen  kann. 

Die  Wecker  können  auch  zu  verschiedenen  anderen  dienstlichen  Mit- 

theilungen benutzt  werden. 

Zur  Verriegelung  des  Signalhebels  dient  eine  unter  dem  Drucktaster 

befindliche,  durch  eine  Feder  nach  oben  gedrückte  Riegelstange. 
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Bioekiiung  erfolgt  durch  Niederdrücken  der  Blocktaste  und  gleichzeitiger 

Stromerregung  am  Induktor. 

Je  zwei  durch  eine  Leitung  verbundene  Blockfelder  sind  nun  derartig 

in  Wechselwirkung  gebracht,  dafs  die  Feststellung  des  einen  Blockfeldes 

die  Freigabe  des  anderen  herbeiführt  und  umgekehrt.  Ein  Wärter,  der 

auf  der  rückwärts  liegenden  Blockstation  das  weifse  Feld  erscheinen  lül'st 
und  sie  dadurch  deblockirt,  stellt  in  dem  eigenen  Felde  weifs  in  roth 

um  und  blockirt  sich  dadurch  selbst.  Den  zum  Deblockiren  erforderlichen 

Strom  kann  der  Wärter  mit  der  Blocktaste  aber  nicht  eher  entsenden, 

Ins  er  den  Arm  seines  Streckensignals  auf  Halt  gestellt  hat,  und  wenn  er 

dann  nach  rückwärts  deblockirt,  legt  er  seinen  Signalarm  in  der  Halt- 

stellung fest,  bis  ihm  selbst  von  der  vorliegenden  Blockstation  das  De- 

blockirungssignal  gegeben  wird. 

Da  jede  Umstellung  eines  Blocksignals  21  aufeinander  folgende  Wechsel- 

ströme erfordert,  so  sind  diese  Blocksignale  den  Eiuflüssen  atmosphärischer 

und  tellurischer  Ströme  vollständig  entzogen.  Zugleich  kommen  bei  Ver- 

wendung des  Induktors  alle  die  Mifsstände  in  Fortfall,  die  mit  der  Ver- 

wendung galvanischer  Batterien  verbunden  sind,  und  so  können  wohl  mit 

Recht  die  Siemens  &  Halske'schen  Blockapparate  als  die  vollkommensten 
und  zuverlässigsten  ihrer  Art  angesehen  werden. 

Von  Lartige,  Tesse  und  Prudhomme  wurde  ein  eigenartiges  Block- 

signal hergestellt,  das  seit  1874  zuerst  auf  der  französischen  Nordbahn  und 

später  auch  auf  den  anderen  französischen  Bahnen  eingeführt  worden  ist. 

Dieses  besteht  aus  einem  Signalmaste,  der  an  seinem  oberen  Ende 

zwei  Signalarme  —  für  jede  Fahrrichtung  einen  —  trägt.  Die  Signal- 

arme enthalten  zugleich  die  Blenden  für  die  Nachtsignale,  und  zwar  eine 

rothe  und  eine  grüne.  Die  grüne  Blende  ist  hinzugefügt,  um  das  rnthe 

Licht  der  Mastsignale  von  dem  der  Scheibensignale  zu  unterscheiden. 

Sämmtliche  Blenden  werden  durch  nur  eine  Laterne  beleuchtet,  und  zwar 

die  rothen  Blenden  durch  direktes  Licht,  die  grünen  durch  Spiegelung. 

Ferner  trägt  jeder  Mast  noch  zwei  kleine  gelb  gestrichene  Arme,  die 

für  den  Lokomotivführer  keine  Gültigkeit  haben  und  nur  zur  Benach- 

richtigung des  Signalwärters  dienen  sollen. 

Am  unteren  Theile  des  Mastes  sind  Gehäuse  befestigt,  für  jede  Fahr- 

richtung zwei,  die  die  Kurbelapparate  und  Klingelwerke  enthalten.  Jeder 

Kurbelapparat  trägt  aufser  seiner  Nummer  die  Bezeichnung  des  Gleises, 

für  das  er  Gültigkeit  hat. 

Die  Eigenartigkeit  der  Einrichtung  besteht  darin,  dafs  der  Signal- 

wärter den  Signalarm  des  rückliegenden  Postens  unmittelbar  auf  „freie 

Fahrt"  stellt.  Jeder  Posten  ist  aufserdem  mit  vorgeschobeneu  runden 

oder  viereckigen  Haltscheiben  versehen,  um  erforderlichen   Falles  das 
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Halten  der  Züge  am  Posten  zu  sichern  und  die  dort  haltenden  Züge  zu 

decken.    Die  Scheibensignale  werden  mit  der  Hand  eingestellt. 

Sind  beide  an  einen  Signalposten  grenzende  Bahnabschnitte  frei  vou 

Zügen,  so  hängen  sämmtliche  Arme  senkrecht  am  Mäste  herunter  in 

Uebereinstimmung  mit  dem  auf  französischen  Bahnen  herrschenden  Grund- 

satze, dafs,  wenn  die  Bahn  frei  ist,  keine  Signale  sichtbar  sind.  Die 

Kasten  No.  1  zeigen  hinter  einem  Fensterchen  die  weifse  Fallscheibe  mit 

der  Aufschrift: 

Gleis  j 1  ̂er  J  Frei  gegen  

Die  Kasten  No.  2  zeigen  ebenfalls  die  weifse  Fallscheibe  mit  folgender 

Aufschrift: 

Gleis  { 1  °Jer )  Offen  zu  

Nähert  sich  ein  Zug  (oder  eine  Lokomotive)  einem  Blocksignalposten, 

so  deckt  ihn  der  Wärter  zunächst  durch  die  Signalscheibe.  Sobald  der 

Zug  an  dem  Posten  vorbeigefahren ,  führt  der  Wärter  mit  der  Kurbel  des 

Kastens  No.  1,  die  für  das  vom  Zuge  befahrene  Gleise  bestimmt  ist, 

eine  etwas  mehr  als  halbe  Umdrehung  aus.  Hierdurch  stellt  sich  der  mit 

dem  Kasten  No.  1  verbundene  Signalarm  wagerecht.  Bei  dem  vorliegen- 

den Posten  ertönt  das  Klingelwerk,  während  sich  der  kleine  Arm  dort 

wagerecht  stellt  und  der  mit  diesem  Arm  verbundene  Kasten  No.  2  die 

rothe  Fallscheibe  mit  folgender  Aufschrift  zeigt  : 

Gleis  { 1  ̂er  J  Geschlossen  zu  

Der  gebende  Posten  erhält  unmittelbar  die  Empfangsbestätigung  über  das 

von  ihm  abgegebene  Signal  durch  einen  Glockenschlag,  die  Fallscheibe 

erscheint  gelb  mit  folgender  Aufschrift: 

Gleis  J1  °^er\  Zug  angekündigt  nach  .... 

Sobald  der  Wärter  eines  Postens,  dem  ein  Zug  durch  das  Er- 

scheinen des  kleinen  Armes  am  Signalmaste  angemeldet  worden  ist,  wahr- 

nimmt, dafs  jener  Zug  an  der  vorgeschobenen  Scheibe  vorbeigefahren  ist, 

wendet  er  diese  auf  „Halt".  Nachdem  er  sich  dann  beim  Vorbeifahren 

des  Zuges  überzeugt  hat,  dafs  das  Schlußsignal  vorhanden,  dreht  er  die 

Kurbel  des  Kastens  No.  2,  um  den  kleinen  Arm  seines  Postens  und  den 

Signalarm  des  rückliegenden  Postens  einzuziehen. 

Die  wagerechte  Stellung  des  Annes  am  Signalmaste  gebietet  dem 

Lokomotivführer  ein  „bedingtes  Halt".    Hält  aber  der  Lokomotivführer 
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und  der  Signalarm  wird  nicht  durch  den  vorliegenden  Posten  auf  „freie 

Fahrt"  gestellt,  so  ist  der  Warter  des  Postens  berechtigt,  den  Lokomotiv- 

führer nach  Ablauf  von  5  Minuten  in  die  gesperrte  Strecke  einfahren  zu 

lassen.  Der  Lokomotivführer  hat  sich  jedoch  durch  unausgesetzte  Beob- 

achtung zu  vergewissern,  dafs  die  vorliegende  Strecke  frei  ist,  und  die  Fahr- 

geschwindigkeit so  zu  bemessen,  dafs  er  den  Zug  vor  jedem  Hindernifs, 

welches  sich  der  Fahrt  entgegenstellt,  rechtzeitig  stellen  kann.  Erst  wenn 

er  auf  einen  Signalmast  trifft,  dessen  Arm  auf  „freie  Fahrt"  steht,  darf  er 

die  gewöhnliche  Fahrgeschwindigkeit  wieder  aufnehmen. 

Spagnoletti,  Telegrapheninspektor  der  Great- Western  Buhn,  hat  einen 

Apparat  hergestellt,  bei  dem  die  Zeichengebung  nach  dem  in  England 

allgemein  eingeführten  Grundgedanken  eingerichtet  ist.  Für  jede  Fahr- 

richtung sind  zwei  Blockfelder  vorhanden,  von  denen  das  obere  die  erhal- 

tenen Zeichen  angiebt,  das  untere  die  abgegebenen  festhält. 

Statt  der  Zeiger  oder  kleinen  Semaphorenarme  jedoch  zeigt  in  der 

Grundstellung  die  obere  Oeffnung  ein  rothes  Feld  mit  der  Aufschrift: 

„lock  on",  woran  zu  erkennen,  dafs  das  Ausfahrtsignal  verriegelt  ist, 

während  die  untere  Oeffnung  ein  grünes  Feld  mit  der  Aufschrift  „train 

arrived"  zeigt. 

Auf  die  Anfrage  mit  dem  Glockensignale,  ob  die  Linie  frei  sei,  ant- 

wortet die  vorliegende  Station,  im  Falle  der  Bejahung,  durch  Nieder- 

drücken eines  Tasters,  wodurch  das  eigene  untere  Feld  und  das  obere 

Feld  der  anfragenden  Station  in  weifs  mit  „line  clear"  umgewandelt  und 

gleichzeitig  das  Ausfahrtsignal  dieser  Station  entriegelt  wird.  Die  Station 

läfst  nun  durch  Ziehen  des  Hebels  des  Ausfahrtsignals  den  Zug  abfahren 

und  deckt  ihn  sofort  nach  Ausfahrt  durch  Zurücklegen  des  Hebels,  der 

sich  nun  nicht  allein  selbst  verriegelt,  sondern  auch  in  dem  oberen  Felde 

der  eigenen  und  iu  dem  unteren  der  vorliegenden  Station  roth  mit  „train 

on  line"  einstellt.  An  dieser  Stellung  kann  keines  der  beiden  Stellwerke 

etwas  ändern,  weil  durch  das  Einstellen  des  Signalarmes  auf  „Halt"'  der 

Strom  in  der  Leitung  unterbrochen  wird,  das  Zeichen  zur  Freigabe  des 

Signals  für  einen  zweiten  Zug  also  nicht  gegeben  werden  kann.  Erst 

wenn  der  Zug  auf  der  vorliegenden  Station  angekommen  ist,  wird  durch 

Befahren  eines  Radtasters  die  Leitung  wieder  geschlossen;  in  dem  un- 

teren Felde  der  Station  erscheint  grün  mit  der  Aufschrift  „train  arrived", 

während  in  dem  oberen  Felde  der  rückliegenden  Station  roth  mit  „lock 

on"  sichtbar  wird,  worauf  das  Spiel  von  neuem  beginnen  kann. 

Für  die  ganze  Anlage  einschliefslich  der  Glockenzeichen  ist  nur  eine 

Leitung  erforderlich,  und  die  Anordnung  ist  so  getroffen,  dafs  jede 

Störung  der  Leitung  oder  sonstiger  Einrichtungen  die  Gefahrstellung  mit 

sich  bringt. 
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In  der  Reihe  der  Zeichen  wird  jeder  Bahnhof  als  ein  Abschnitt 

freier  Strecke  angesehen,  sodafs  es,  streng  genommen,  kein  Einfahrt- 

zeichen für  die  Bahnhofe,  sondern  nur  Ausfahrtzeiehen  aus  den  freien 

Strecken  in  die  Bahnhöfe  giebt. 

Diese  Anlage  bildet  den  Uebergang  zu  den  selbstthätigen  Bloek- 

einrichtungen.  Im  allgemeinen  ist  man  in  England  sowie  in  dem  übrigen 

Europa  der  Einführung  selbstthätiger  Einrichtungen,  welche  die  Mitwirkutis 

von  Wärtern  vollständig  entbehrlich  machen,  nicht  besonders  geneist, 

namentlich  deshalb  nicht,  weil  die  Anlagen  selbst  einer  ständigen  Aufsicht 

und  Wartung  bedürfen,  wenn  eine  durchaus  zuverlässige  Thätigkeit  der- 

selben gesichert  sein  soll.  Da  nun  bei  der  vorhin  beschriebenen  Ein- 

richtung von  Spagnoletti  es  vorkommen  kann,  dafs  ein  Zug  zum  Stillstand«' 

kommt. .  bevor  er  den  Blocktaster ,  der  das  Zeichen  „train  arriveii* 

schon  beim  Befahren  durch  die  erste  Achse  des  Zuges  hervorgebracht, 

vollständig  überfahren  hat,  so  hat  man  es  absichtlich  dem  Signalwärur 

zur  Pflicht  gemacht,  sich  von  diesem  Umstände  Gewifsheit  zu  verschaffen, 

bevor  er  der  rückliegenden  Station  das  Zeichen  ,,line  elearu  giebt. 

Während  man  auf  den  europäischen  Bahnen  seither  Bedenken  se- 

tragen, vollständig  selbstthätige  Blocksignale  einzuführen,  ist  man  in 

Amerika  unbedenklich  und  anscheinend  mit  gutem  Erfolge  dazu  über- 

gegangen. Zunächst  war  es  Hall,  der  ein  solches  Signal  herstellte,  da? 

in  seiner  neuesten  Form  und  wesentlich  verbessert  auf  der  New  York- 

New  Häven  und  Hartford-Bahn ,  sowie  auf  der  Boston  und  Albauy  uivi 

anderen  Bahnen  ausgedehnte  Anwendung  gefunden  hat. 

Das  Signal  selbst  wird  durch  einen  auf  Ruhestrom  eingeschaltete 

Elektromagneten  in  seiner  Grundstellung  erhalten.  Wird  der  Str  m 

unterbrochen,  so  fällt  die  Scheibe  herab  und  ihre  rothe  Farbe  wird  dann 

sichtbar.  Vorsignale  sind  ebenso  konstruirt,  wie  die  Hauptsignale.  Mir 

dafs  die  Farbe  der  Scheibe  grün  ist. 

Das  Unterbrechen  des  Stromes  erfolgt  durch  eine  Streckenleitun: 

mit  schwachem  Strom,  in  die  ein  zweiter  Elektromagnet  und  zwei  Ka- 

taster eingeschaltet  sind. 

Am  Anfang  jeder  Blockstrecke  befindet  sich  ein  Radtaster,  der 

Halttaster,  der  mit  der  Streckenbatterie  am  Ende  der  Blockstreck- 

sowie  dem  Streckenelektromagneten  in  leitender  Verbindung  steht.  Drac*' 

die  erste  Achse  eines  Zuges  den  Halttaster  nieder,  so  wird  der  Strom- 

kreis unterbrochen,  beide  Anker  fallen  ab  und  das  Signal  stellt  si<* 
auf  Halt. 

Etwa  450  bis  600  m  hinter  dem  Ende  der  Blockstrecke  liegt 

Fahrttaster,  der  sich  von  dem  Halttaster  dadurch  unterscheidet,  dal« 
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seine  Grundstellung  Stromunterbrechung  giebt,  und  dafs  er.  von  einer 

Achse  angeschlagen,  nicht  sofort  zurückgeht,  sondem  in  Folge  einer  ein- 

stellbaren Luftkissenanordnung  erst  nach  einer  Zeit,  in  der  der  längste 

Zug  mit  geringster  Geschwindigkeit  vorbeifahren  kann.  Dadurch  wird  der 

Streckenstromkreis  wieder  geschlossen  und  das  Signal  stellt  sich  auf  „freie 

Fahrt4'. 

Der  Halttaster  der  vorliegenden  Strecke  liegt  vor  dem  Fahrttaster 

der  rückliegenden  Strecke,  sodafs  der  in  die  vorliegende  Blockstrecke 

eintretende  Zug  gedeckt  ist,  bevor  das  Blocksignal  der  rückliegendeu 

Strecke  auf  freie  Fahrt  gestellt  wird. 

Der  Luftpuffer  des  Fahrttasters  soll  der  schwächste  Punkt  dieser 

Blockeinrichtung  sein. 

Ein  Versagen  des  Stromes  oder  falscher  Stromschlufs  bringen  das 

Signal  sofort  in  die  Gefahrstellung.  Zugtrennungen  und  Scbieneubrfiche 

werden  durch  das  Signal  nicht  angezeigt.  Dieses  könnte  man  erreichen, 

wenn  man  den  Streckenstromkreis  theilweise  durch  die  Bahnschienen 

führen  würde.  Es  wird  dieses  aber  nicht  empfohlen,  da  die  Schienen- 

leitung auf  gröfsere  Entfernungen  nicht  genügend  gleichmäfsig  und  zuver- 

lässig wirkt.  Im  übrigen  wird  die  Anwendung  des  HalVscheu  Block- 

signals sehr  empfohlen,  und  eignet  sich  besonders  für  längere  Blockstrecken. 

Ganz  ähnlich  ist  die  Anordnung,  welche  die  Union  Switch  and 

Signal  Co.,  Pittsburg,  ihren  auf  elektrischem  Wege  selbstthätig  betrie- 

benen Blockeinrichtungen  gegeben  hat. 

Die  Blockstrecken  sind  l~KX)  bis  750  m  lang  und  durch  Signalmasten 

abgetheilt.  Am  oberen  Ende  eines  jeden  Mastes  befindet  sich  das  Haupt- 

signal (home  signal),  dessen  Arm  in  der  Grundstellung  auf  Halt  wage- 

recht steht  und  bei  Dunkelheit  rothes  Licht  zeigt.  Auf  kürzeren  Block- 

strecken mit  rascher  Zugfolge  befindet  sich  ein  zur  zweitvorliegenden 

Strecke  gehöriger  Fernsignalarm,  dessen  freies  Ende  zur  besseren  Unter- 

scheidung von  dem  Ortssignal,  nach  Art  der  englischen  FernsignaJe, 

sohwalbenschwanzformig  ausgeschnitten  ist.  Die  Laterne  des  Fernsignals 

zeigt  in  der  Grundstellung  grünes  Licht,  als  Zeichen  für  „Achtung", 

während  beide  Signale  bei  der  Stellung:  auf  freie  Fahrt  übereinstimmend 

weifses  Licht  zeigen. 

Die  Einstellung  der  Signalarme  erfolgt,  wie  bereits  erwähnt,  durch 

Prefsluft.  die  durch  Elektrizität  gesteuert  wird. 

Während  nun  bei  dem  HalPschen  Blocksignal  für  letzteren  Zweck 

ein  besonderer  Leitungsdraht  die  Strecke  entlang  gezogen  ist,  benutzt  die 

Union  Switch  and  Signal  Co.  dafür  die  Bahnschienen  selbst.  Die  Schienen 

sind  auf  Blocklänge  leitend  verbunden,  an  den  Blockenden  aber  durch 
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einen  nicht  leitenden  Stöfs  abgesondert;  eine  Absonderung  der  Schienen 

gegen  ihre  Unterlagen  hat  sich  als  unnöthig  erwiesen. 

Eine  schwache  Batterie  sendet  von  dem  der  Fahrrichtung  entgegen- 

gesetzten Ende  der  Blockstrecke  einen  schwachen  Strom  durch  die  Schienen, 

die  am  vorderen  Ende  der  Blockstrecke  durch  die  beiden  Drahtenden 

des  Elektromagneten  für  die  Signalstellung  verbunden  sind.  Tritt  eine 

Achse  in  die  Blockstrecke  ein,  so  wird  der  Schienenstrom  kurz  geschlossen, 

der  Anker  am  Signalelektromagneten  fällt  ab,  der  Arm  des  Ortssignals 

stellt  sich  auf  „Halt*,  der  des  zugehörigen  Fernsignals  auf  „ Achtung". 
Durch  einen  Umschalter  am  Arme  des  Ortssignals  wird  gleichzeitig  auch 

das  Fernsignal  für  die  weiter  vorliegende  Blockstrecke  auf  Achtung  ge- 

stellt, während  das  zugehörige  Ortssignal  noch  auf  „freie  Fahrt"  verbleibt. 
Jede  Störung  in  der  Anlage  einer  Blockstrecke  hat  die  Einstellung 

aller  zugehörigen  Signale  auf  „Halt"  zur  Folge.  Zugtrennungen  und 
Schienen  bräche  machen  sich  sofort  bemerkbar. 

Befinden  sich  in  den  Blockstrecken  Weichen,  die  in  entsprechender 

Weise  in  die  Streckenleitung  mit  einbezogen  sind,  so  stellt  sich  das  Block- 

signal nur  dann  auf  freie  Fahrt,  wenn  sich  die  Weiche  in  der  vorge- 

schriebenen Lage  und  keine  Achse  sich  in  ihrem  Bereiche  befindet. 

Die  von  der  American  Pneumatic  Signal  Co.  eingeführte  Signal- 

stellung durch  Blasebalg  ist  auch  ebenso  einfach  wie  sinnreich  zum 

Betriebe  selbstthätiger  Blockstrecken  verwendet  worden. 

Tritt  ein  Zug  in  eine  Blockstrecke,  so  drückt  die  erste  Achse  der 

Lokomotive  mit  einem  Taster  den  vor  der  Blockstrecke  aufgestellten 

Blasebalg  nieder  und  stellt  damit  das  daneben  aufgestellte  Absperrsignal 

auf  „Halt",  während  es  gleichzeitig  das  rückliegende  auf  „Halt"  stehende 

Absperrsignal  auf  „freie  Fahrt"  stellt.  Der  Blasebalg  liegt  soweit  vor 

dem  zugehörigen  Absperrsignal,  dafs  der  Lokomotivführer  sich  selbst 

davon  überzeugen  kann,  dafs  es  sich  zur  Deckung  seines  Zuges  auf 

Halt  stellt.  Diese  Einrichtung  hat  jedoch  den  bedenklichen  Nachtheil, 

dafs,  wenn  ein  Zug  liegen  bleibt,  nachdem  die  erste  Achse  den  Taster 

des  Blasebalges  herabgedrückt  hat,  dem  Zuge  jegliche  Deckung  fehlt. 

Dieselbe  Betriebsweise,  wie  sie  Hall  für  sein  elektrisches  Bloeksignal 

angenommen  hat,  dafs  nämlich  ein  Zug  durch  ein  vorliegendes  Bloeksignal 

gedeckt  sein  mufs,  bevor  das  rückliegende  Blocksignal  auf  freie  Fahrt 

gestellt  werden  darf,  hat  auch  Black  seiner  Blockeinrichtung  für  die  New- 

Yorker  Hochbahnen  zu  Grunde  gelegt,  die  Uebertragung  der  Bewegung 

aber  auf  ausschliefslich  mechanischem  Wege  bewerkstelligt. 

Die  Uebertragung  der  Bewegung  durch  Gestänge  gestattet  nur  gerimre 

Blocklängen.  Die  Signalmasten  stehen  daher  nur  in  Abständen  von  etwa 

335  m.    Die  Gestänge  selbst  liegen,  auf  Rollen  gelagert,  zwischen  den 
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Schienen  und  sind  durch  Bohlen  gegen  störende  Einflösse,  namentlich 

auch  die  der  Sonnenstrahlen  geschützt.  Kräftige  Radtaster  in  Form  von 

Druckschienen  in  Verbindung  mit  Kniehebeln  empfangen  den  Druck  der 

Achsen  und  übertragen  ihn  auf  die  Gestänge.  Zur  Vermeidung  von  Stöfsen 

sind  starke  Spiralfedern  zwischengeschaltet.  Auf  eine  Zuglänge  (Maschine 

und  6  Wagen)  hinter  dem  Signalmaste  trifft  die  Maschine  auf  den  ersten 

Radtaster ,  mit  dem  sie  das  Absperrsignal  für  die  vorliegende  Block- 

strecke auf  Halt  stellt,  und  gleich  darauf  einen  zweiten  Radtaster,  der 

das  Absperrsignal  der  röckliegenden  Blockstrecke  wieder  auf  freie  Fahrt 

stellt.  Infolge  dieses  Uebergreifens  um  die  Deckungslänge  in  die  nächste 

Blockstrecke  erhalten  die  Gestänge  eine  gröfsere  Länge  als  die  Block- 

strecken selbst,  und  zwar  bis  zu  825  m.  Um  die  durch  Temperatur- 

einflüsse hervorgerufenen  Längenveränderungen  in  derartig  laugen  Ge- 

stängen unschädlich  zu  machen,  ist  der  schräge  Schlitz,  der  am  Ende 

des  Gestänges  die  Umstellung  des  Signals  bewirkt,  nach  beiden  Seiten 

hin  gleichlaufend  mit  der  Bewegung  verlängert. 

Die  Leistungsfähigkeit  der  mit  dieser  Blockeinrichtung  betriebenen 

Strecken  ist  aufserordentlich  grofs.  Bei  dem  gewählten  Abstände  der 

Signalmasten  von  335  m  und  einer  Geschwindigkeit  von  26  bis  27,r>  km  in 

der  Stunde  ist  eine  Zugfolge  von  s/4  Minuten  Abstand  möglich.  •  Dabei 

arbeitet  diese  einfache  Einrichtung  äufserst  billig  und  zuverlässig.  In  den 

drei  Tagen  der  Columbusfeier  vom  10.  bis  12.  Oktober  1892  wurden  auf 

den  Hochbahnen  New- Yorks 

•  2  921  864  Reisende 

und  am  12.  Oktober  allein 

1075  537  Reisende 

befördert.  Dabei  wurden  an  einem  Tage  auf  der  13.6  km  langen  Hochbau- 
strecke der  dritten  Avenue 

87  000  Wagenkm  und 

19OQ0  Lokomotivkm 

geleistet. 

Zur  Sicherung  des  Verkehrs  von  Zügen  kann  das  Blocksystera  auf 

den  Hauptbahnen  überhaupt  nicht  mehr  entbehrt  werden.  Die  Wahl  der 

Blockvorrichtungen  hängt  jedoch  wesentlich  von  der  Art  dieses  Verkehres 

ab.  Werden  über  dieselbe  Strecke  Züge  verschiedener  Stärke  und  Ge- 

schwindigkeit befördert,  bei  denen  auch  der  Aufenthalt  auf  den  einzelnen 

Stationen  in  Folge  des  Aus-  und  Einsetzens  von  Wagen  im  voraus  nicht 

genau  bemessen  werden  kann,  so  wird  die  Anwendung  von  Morseschreib- 
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werken  umsomehr  sich  empfehlen,  als  dieselben  die  erfolgten  Meldungen 

dauernd  festhalten,  und  zu  späteren  Feststellungen  vorkommender  Unregel- 

mäfsigkeiten  die  erforderlichen  Grundlagen  bieten.  Eine  Zugfolge  von 

5  Minuten  und  darunter  ist  nur  möglich  bei  Zügen,  die  Strecken  in 

gleicher  Stärke  und  mit  annähernd  gleicher  Geschwindigkeit  durchfahren. 

Für  solche  Züge  ist  das  Melde  verfahren  mit  Schreibwerken  zu  zeit- 

raubend, und  man  wird  erforderlichen  Falles  zu  Vorrichtungen  greifen 

müssen,  die,  wie  die  vorstehend  beschriebenen,  das  Meldeverfahren  ent- 

weder wesentlich  abkürzen  oder  selbstthätig  vollziehen. 

ABSCHNITT  V. 

Sicherheitsstellwerke. 

Einleitung. 

Die  Gefahr,  welche  für  die  Züge  daraus  entstehen  kann,  dafs  an 

einer  Bahnabzweigung  die  Stellung  der  Signale  sich  nicht  in  Ueberein- 

stimmung  befindet  mit  derjenigen  der  zugehörigen  Weichen,  veranlasste  die 

englischen  Bahnen  bereits  im  Jahre  1846,  zunächst  die  zum  Stellen  der 

Weichen  und  Signale  dienenden  Hebel  mittelst  Gestänge  u.  s.  w.  an  einem 

Punkte  zu  vereinigen,  derart,  dafs  das  Stellen  derselben  durch  einen 

Wärter  erfolgen  konnte.  Da  aber  auch  bei  dieser  Anordnung  MifsgrifTe 

nicht  ausgeschlossen  waren,  kam  Saxby  im  Jahre  186t»  auf  den  Gedanken, 

die  Stellung  der  Weichen  und  Signale  in  ein  gegenseitiges  Abhängigkeits- 

verhältnifs  zu  bringen  und  den  Signalwärter  in  die  Unmöglichkeit  zu  ver- 

setzen. Weichen  eine  Stellung  zu  geben,  die  nicht  in  Uebereinstimmung 

wäre  mit  der  Stellung  der  Signale,  oder  Signale  für  einander  gefährdende 

Fahrten  gleichzeitig  auf  freie  Fahrt  zu  stellen. 

Auf  Grund  dieses  Gedankens  entwickelte  sich  ein  System ,  das 

das  System  der  gegenseitigen  Verriegelung  (interlocking  system)  ge- 
nannt wurde.  Es  besteht  darin,  dafs  sofort  mit  oder  noch  vor  dem 

Beginn  der  Umstellung  gewisser  Hebel  die  Bewegung  anderer  Hebel  un- 

möglich gemacht  wird.  Zu  diesem  Zwecke  wird  dem  eigentlichen  Stell- 

werke ein  besonderer  Mechanismus  hinzugefügt,  der  im  wesentlichen  aus 

einer  gleichlaufend  mit  der  Stellhebel  reihe  verschiebbaren  Riegelstange  mit 

den  erforderlichen  Verschlufstheilen  besteht. 
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Dein  Versehlnfsmechanismus  wird  eine  bestimmte  Falirordnung  zu 

Gruude  gelegt  und  dieser  entsprechend  eine  Versehlufstabelle  aufgestellt, 

die  einander  gefährdende  Weichen-  und  Signalstellungen  verhindert.  Dieser 

Versehlufstabelle  entsprechend   werden  die  Verschlufstheile  angebracht. 

Dieses  System  der  gegenseitigen  Verriegelung  hat  sich  seitdem  für 

die  Regelung  der  Ein-  und  Ausfahrt  von  Zügen  auf  Bahnhöfen  und  nament- 

lich bei  solchen  mit  regerem  Verkehr  als  unentbehrlich  erwiesen. 

Englische  Sicherheitsstellwerke. 

Die  Sicherheitsstellwerke  von  Saxby  &  Farmer  zeichnen  sich  durch 

ihre  einfache  und  solide  Bauart  aus  und  genügen  auch  im  allgemeinen 

den  englischen  Ansprüchen.  Die  gesetzliche  Bestimmung,  dafs  in  England 

spitz  befahrene  Weichen  durch  Gestänge  nur  bis  auf  165  in,  bei  rück- 

wärts befahrenen  Weichen  bis  zu  275  m  Entfernung  gestellt  werden  dürfen, 

setzt  der  Ausdehnung  derartiger  Anlagen  bestimmte  Grenzen.  Infolge 

dessen  sind  die  zu  einem  Stellwerksbezirke  gehörigen  Weichen  auf  einem 

Räume  vereinigt,  der  vom  Stellwerke  aus  zuverlässig  übersehen  und  über- 

wacht werden  kann.  Nach  allen  Richtungen  hin  ist  der  Bezirk  durch 

Signale  gedeckt  und  gleicht  so  einer  Burg,  in  der  der  Signalmann,  ein 

schon  von  Jugend  auf  geschulter  und  durch  langjährige  Thätigkeit  er- 

probter, zuverlässiger  Beamter  selbständig  schaltet  und  waltet,  Diese  Ein- 

richtung hat  sich  auf  den  englischen  Bahnen  durchaus  bewährt.  Die  noch 

fehlende  Abhängigkeit  der  Weichen-  uud  Signalverriegeluug  (interlocking 

system)  von  der  Blocksicheruug  (block  system)  scheint  inzwischen  ins 

Auge  gefafst  worden  zu  sein 

Deutsche  Sicherheitsstellwerke. 

In  Deutschland  schenkt  man  den  Signalwärtern  in  den  Stellwerken 

an  den  Enden  der  Bahnhöfe  weniger  Vertrauen,  da  trotz  des  gegenseitigen 

Verschlusses  der  Weichen  und  Signale  der  Wärter  durch  mifsbräuchliche 

oder  irrthümliche  Fahrtstellung  eines  Signals  dem  erwarteten  Zuge  eine 

unrichtige,  d.  h.  von  dem  auf  dem  Bahnhofe  dienstthuenden  Stationsbeamten 

nicht  beabsichtigte.  Fahrstrafse  öffnen,  oder  einem  Zuge  die  Einfahrt  ge- 

statten kann,  den  der  Stationsbeamte  anzunehmen  noch  nicht  in  der 

Lage  ist. 

Die  im  Jahre  1870  nach  Deutschland  gekommenen  Saxby-  und  Farm  er- 

sehen Stellwerke  konnten  daher  den  Ansprüchen  der  deutschen  Bahnen 

nicht  entsprechen.  Die  Eisenbahnsignalbauanstalt  zu  Braunschweig,  Firma 

Max  Jüdel.  hat  zunächst  die  englischen  Stellwerke  nachgebildet  und  sie 

dann  durch  ihren  hervorragenden  Ingenieur  H.  Büssing  deu  deutschen 
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Anforderungen  entsprechend  weiter  ausgebildet.  Gegenwärtig  baut  diese 

Anstalt  Sicherheitsstellwerke  System  Rüppel  —  Patent  Büssing. 

Im  Jahre  1874  brachte  Th.  Hennig,  Finna  Schnabel  &  Hennig- Bruchsal, 

auf  die  Wiener  Weltausstellung  ein  Sicherheitsstellwerk  eigener  Bauart 

und  seitdem  wetteifern  beide  mit  noch  anderen  deutschen  Firmen,  ihren 

Stellwerken  den  höchsten  Grad  von  Vollkommenheit  zu  geben. 

In  Folge  der  Trennung  der  Verkehrsleitung  von  dem  Dienste  des 

Signalwärters  in  den  Stellwerken  und  um  dem  Stationsbearaten,  der 

den  äufseren  Bahnhofsdienst  wahrnimmt,  das  ausschliefsliche  Verfügung- 

recht  über  die  Ein-  und  Ausfahrt  der  Züge  vorzubehalten,  wendet  man 

besondere  Blockirungsvorrichtungen  zwischen  dem  Dienstraume  des  Stations- 

beamten und  den  einzelnen  Stellwerken  des  Bahnhofes  an,  die  unter 

dem  Namen  Stationsblockwerke,  Signalverschlufswerke,  Zustimmungs- 

kontakteinrichtungen, Blockbefehlstellen  u.  s.  w.  bekannt  sind. 

Diese  Einrichtungen  gipfeln  in  dem  Gedanken,  zwischen  Verkehrs- 

leiter und  Stell werks Wärter  eine  derartige  Abhängigkeit  zu  schaffen,  dai's 
vor  der  Durchfahrt  eines  Zuges: 

1.  die  Einstellung  und  Blockirung  der  Weichenstrafse  durch  den 

Signalwärter; 

2.  die  Freigabe  des  Signals  durch  den  Verkehrsleiter,  und 

hinter  dem  Zuge: 

3.  die  Zurückstellung  der  Weichen  und  des  Signals  durch  den  Weichen- 
steller; 

4.  die  Blockirung  des  Signals  durch  den  Verkehrsleiter,  und 

5.  die  Freigabe  des  Signals 

erfolgt. 

Die  Freigabe  der  Weichenstrafse  darf  erst  dann  erfolgen,  wenn  der 

Zug  den  betreffenden  gesicherten  Bezirk  vollständig  verlassen  hat. 

Eine  weitere  Neuerung  bei  den  deutschen  Stellwerken  ist  die 

Fahrstrafsen Verriegelung.  Früher  verriegelte  das  auf  Fahrt  gestellte  Ab- 

schlufs-  oder  Wegesignal  die  für  eine  Fahrt  richtig  gestellten  Weichen. 

Hiermit  war  der.  Uebelstand  verknüpft,  dafs  mit  der  Rückstellung  eine* 

Signals  auf  Halt  auch  sofort  die  Weichenverriegelung  aufhörte,  während  es 

meist  sehr  erwünscht  ist,  nach  dieser  Rückstellung  des  Signals  die 

Sicherung  der  Fahrstrafse  noch  andauern  zu  lassen,  bis  man  sicher  ist, 

dafs  der  Zug  alle  Weichen  des  Stellbezirks  durchfahren  hat.  Hierdurch 

kam  man  auf  die  Einführung  von  Fahrstrafsenhebeln,  welche  unter  Block- 

verschlufs  gelegt  werden.  Es  ist  dadurch  unnöthig  geworden,  einen  Fahr- 

hebel in  gezogener  Stellung  festzuhalten,  man  kann  vielmehr  die  in  der 

Fahrstrafse  liegenden  Weichen  durch  das  Verschlufswerk  der  Station  fest" 
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legen,  ohne  dem  Signalwärter  die  Möglichkeit  zu  benehmen,  den  gezogenen 

Signalhebel  jederzeit  in  die  Haltstellung  zurückzulegen. 

Für  die  Blockirungen  der  Stellwerke  an  den  Bahnhofsenden  vom 

Dienstraume  des  Stationsbeamten  aus  wurden  früher  ausseh liefslich  elek- 

trische Einrichtungen  verwendet.  Diese  sind  neuerdings  vielfach  durch 

mechanische  Blockirungen  ersetzt  und  die  elektrischen  Verriegelungen  nur 

noch  im  Ansehlufs  an  solche  Strecken  beibehalten  worden,  auf  denen 

Siemens  &  Halske'sehe  Blockapparate  Verwendung  finden,  oder  auch  bei 
grösseren  Entfernungen  zwischen  Station  und  Blockwerk. 

Bei  den  neueren  mechanischen  Verriegelungen  finden  ausschließlich 

doppelte  Drahtzüge  Verwendung;  die  bei  vollkommener  Erfüllung  der  an 

solche  Einrichtungen  zu  stellenden  Anforderungen,  hinsichtlich  der  Ein- 

fachheit der  Konstruktion  und  der  leichteren  Reparaturfähigkeit,  sich  bi.s 

zu  Entfernungen  von  1  200  m  in  der  Regel  billiger  stellen,  als  die  elek- 
trischen. 

Das  Verschlufswerk  im  Dienstraum  oder  auch  auf  dem  Bahnsteig 

besteht  in  der  Regel  aus  einem  Kurbelwerk.  Jede  Kurbel  kann  zur  Frei- 

gabe zweier  Fahrstrafsen  dienen,  indem  sie  einer  bestimmten  Riegelstange 

im  Stellwerk  entspricht,  die  durch  die  Ruhestellung  dieser  Kurbel  fest- 

gehalten wird.  Wird  die  Kurbel  nach  links  gedreht,  so  giebt  sie  die 

Riegelstange  für  die  eine  Bewegungsrichtung,  bei  Drehung  nach  rechts 

für  die  andere  frei.  Gegen  früher  ist  also  eine  Aenderung  eingetreten 

insofern,  als  nunmehr  nicht  mehr  die  Signalhebel  freigegeben  oder  ver- 

riegelt werden,  sondern  nur  die  Riegelstangen  und  der  Verschlufshebel, 

durch  welche  letztere  bewegt  werden.  Jede  Bewegung  einer  Stations- 

kurbel zeigt  sich  dem  Signalwärter  durch  ein  hörbares  und  sichtbares 

Zeichen  an  und  enthält  somit  den  Auftrag  zur  Herstellung  oder  Zurück- 
nahme einer  bestimmten  Fahrstrafse. 

Die  Abhängigkeit,  die  zwischen  den  einzelnen  Hebeln  der  Stell- 

werke bereits  besteht,  wiederholt  sich  in  der  Regel  in  dem  Verschlufswerk 

der  Station  nochmals,  sodafs  der  Stationsbeamte  niemals  in  die  Lage 

kommt,  zwei  sich  gegenseitig  gefährdende  Fahrstrafsen  gleichzeitig  freizu- 

geben. Auch  hat  man  eine  weitere  Abhängigkeit  insofern  eingeführt,  dafs. 

nachdem  die  Einfahrt  auf  ein  bestimmtes  Gleis  freigegeben  ist,  jede  weitere 

Einfahrt  auf  dasselbe  Gleise,  gleichgültig  aus  welcher  Richtung,  solange 

unmöglich  bleibt,  bis  zuvor  eine  Ausfahrt  aus  diesem  Gleise  freigegeben 

und  wieder  zurückgenommen  wurde. 

Nicht  immer  ist  eine  Bahn  in  der  Lage,  zur  Sicherang  eines  Bahn- 

hofes oder  einer  Abzweigung  sofort  ein  besonderes  Stellwerk  zu  errichten, 

ist  aber  durch  die  Betriebsordnung  für  die  Haupteisenbahnen  Deutsch- 
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lands  gezwungen.  Weichen,  welche  in  regelmäßigem  Betriehe  von  Zügen 

gegen  die  Spitze  befahren  werden,  durch  Signalvorrichtungen  zu  sichern, 

und  zwar  darf  das  Fahrsignal  erst  erscheinen  können,  nachdem  die  Weichen 

für  den  vorgeschriebenen  Weg  gestellt  sind,  und  die  Weichen  müssen  für 

den  richtigen  Weg  festgelegt  sein,  solauge  das  Fahrsignal  steht. 

Auch  hierbei  ist  man  bestrebt  gewesen,  die  Einstellung  des  Signals 

dem  die  Weichen  bedienenden  Wärter  zu  entziehen  und  in  die  Hand  de? 

Stationsbeamten  zu  legen.  Zu  diesem  Zwecke  bedient  man  sich  der 

Weichenverschlufsrollen  .  die  in  den  doppelten  Drahtzug  eingeschaltet 

werden,  mit  dem  der  Stationsbeamte  vom  Bahnsteig  oder  seinem  Dienst- 

raume  aus  das  Abschlufssignal  des  Bahnhofes  einstellt.  Die  Rolle  hat 

einen  senkrecht  vorstehenden  Rand,  mit  dem  sie  in  Aussparungen  einer 

mit  dem  Stellhebel  der  Weiche  verbundenen  Riegelstange  entweder  un- 

mittelbar oder  mit  einer  zwischengeschalteten  Knagge  eingreift,  derart, 

dafs  die  Weiche  beliebig  umgestellt  werden  kann,  solange  das  Signal  auf 

Halt  steht,  das  Signal  aber  nur  auf  Fahrt,  gestellt  werden  kann,  wenn  die 

Weiche  für  die  Fahrrichtung  richtig  eingestellt  ist.  Die  Weiche  wird  dann 

in  der  richtigen  Stellung  durch  das  Signal  festgehalten. 

Bevor  man  npch  daran  dachte,  die  Stellung  der  Weichen  und  Signale 

in  eine  gegenseitige  Abhängigkeit  zu  bringen,  hatte  man  in  England  eine 

Einrichtung  eingeführt,  welche  die  Einstellung  eines  Signals  auf  freie 

Fahrt  von  der  übereinstimmenden  Handlung  von  zwei  oder  mehr  an  ver- 

schiedenen Punkten  postirten  Wartern  abhängig  machte.  Diese  Einrichtung 

findet  man  namentlich  in  Stellwerken,  welche  nur  in  geringer  Entfernung 

von  einander  errichtet  sind,  um  z.  B.  die  Ausfahrt  aus  dem  einen  Stell- 

werksbezirk von  der  Genehmigung  zur  Einfahrt  in  den  vorliegenden  Bezirk 

abhängig  zu  machen.  Die  Einrichtung  besteht  im  wesentlichen  darin, 

dafs  die  Zugstange,  die  zur  Einstellung  des  Signals  dient,  mit  zwei  oder 

mehr  Schlitzen  —  Coulissen  oder  Slots  —  versehen  ist,  in  denen  sich 

ebensoviel  Hebel  bewegen,  von  denen  jeder  durch  ein  Gegengewicht  den 

Signalarm  in  der  Haltstellung  erhält.  Der  Signalarm  kann  erst  in  die 

Stellung  auf  freie  Fahrt  gehen,  wenn  sämmtliche  Gegengewichte  angehoben 

sind.  Sobald  nur  ein  Gegengewicht  nachgelassen  wird,  so  geht  der 

Signalarm  sofort  in  die  Haltstellung  zurück.  Man  nimmt  an,  dafs  diese 

Einrichtung,  bei  der  gewisse  Hebel  in  Coulissen  arbeiten,  s.  Z.  Saxby 

den  Grundgedanken  zu  seinem  System  der  gegenseitigen  Verriegelung 

gegeben  hat. 

Später  haben  Saxby  und  Farmer  eine  Signalvorrichtung  derart 

konstruirt,  dafs  die  Thätigkeit  des  entfernteren  Wärters  auf  elektrischem 

Wege  erfolgt  und  die  Einrichtung  „Electric  slot"  genannt,  obgleich  Cou- 
lissen dabei  keine  Anwendung  finden. 
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In  Deutschland  finden  sog.  Zustiramungshebel  vielfach  Anwendung, 

um  zwei  von  verschiedenen  Stellwerken  aus  bediente  Weichengruppen 

hinsichtlich  einzelner  Weichen-  und  Signalstellungen  in  Abhängigkeit  zu 

bringen.  Durch  das  Ziehen  eines  solchen  werden  gleichzeitig  die  für  eine 

bestimmte  Fahrt  in  Betracht  kommenden  Weichen  des  eigenen  Stellwerks 

verriegelt  und  die  Freigabe  des  für  diese  Fahrt  gültigen  Signalhebels  im 

Nachbarstellwerk  bewirkt. 

Unterschiede  zwischen  den  englischen  und  deutschen  Stellwerken. 

In  England  haben,  wie  bereits  erwähnt,  die  Signalwärter  in  den  Stell- 

werken eine  grofse  Selbständigkeit,  währeud  sie  in  Deutschland  nur  nach 

den  Weisungen  des  dienstthuenden  Stationsbeamten  handeln. 

Es  ist  nicht  zu  leugnen,  dafs  der  Gedanke,  den  gesammten  äufseren 

Dienst  in  der  Hand  nur  eines  entsprechend  befähigten  Beamten  zu  ver- 

einigen, etwas  aufserordentlich  Bestechendes  hat.  Es  ist  aber  nicht  zu 

verkennen,  dafs  es  diesem  Beamten,  wenn  er  durch  seinen  Dienst  an 

einen  bestimmten  Kaum  im  Empfangsgebäude,  oder  an  einen  bestimmten 

Punkt  des  Bahnsteiges  gefesselt  ist,  nicht  immer  möglich  sein  wird,  sich 

von  dem  Zustande  au  den  Bahnhofsenden  persönlich  zu  überzeugen,  bevor 

er  die  für  die  Ein-  und  Ausfahrt  erforderlichen  Befehle  giebt.  Er  wird 

sich  daher  immer  mehr  oder  minder  auf  die  Mittheilungen  und  An- 

gaben verlassen  müssen,  die  ihm  von  den  an  diesen  Punkten  thätigen 

Wärtern  u.  s.  w.  gemacht  werden.  Letzterer  wird,  sobald  er  von  der 

Station  aus  den  Befehl  zum  Einstellen  eines  Signals  erhält,  sich  davon  zu 

überzeugen  haben,  ob  der  von  dem  Zuge  einzuschlagende  Weg  wirklich 

frei  ist,  bevor  er  dem  erhaltenen  Auftrage  Folge  leistet.  Da  nun  die 

Hindernisse,  die  sich  der  Fahrt  eines  Zuges  entgegenstellen  können, 

in  der  Regel  innerhalb  des  Weichenstellbezirks  am  Ende  des  Bahnhofes  zu 

suchen  sein  werden,  so  liegt  auch  naturgemäfs  der  Schwerpunkt  für  die 

Sicherheit  des  äufseren  Dienstes  nicht  an  einem  beliebigen  Punkte  in  der 

Mitte  des  Bahnhofes,  sondern  an  den  Enden  desselben.  Zudem  sind  Miß- 

verständnisse seitens  des  dienstthuenden  Stationsbeamten  und  Mifsver- 

ständnisse  seitens  des  Signalwärters  auch  bei  den  vollkommensten 

Einrichtungen  nicht  ausgeschlossen,  und  haben  bereits  Unfälle  zur  Folge 

gehabt. 

Wenn  für  einen  mit  Sicherheitsstellwerken  ausgerüsteten  Bahnhof 

die  Fahrordnung  ein  für  allemal  vorher  festgestellt  ist,  kann  es  bei  regel- 

mäfsigem  Betriebe  gar  nicht  vorkommen,  dafs  der  Signalwärter  dem  Zuge 

eine  unrichtige,  d  h.  von  dem  dienstthuenden  Stationsbeamten  nicht  beab- 

sichtigte. Fahrstrafse  eröffnet,  und  wenn  es  versehentlich  geschehen  sollte, 
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würde  der  Lokomotivführer  sofort  au  der  Stellung  der  Signalarme  ei- 

kenneu, dafs  das  für  seine  Fahrt  gültige  Signal  nicht  gezogen  sei,  und  zu 

halten  haben. 

Die  Befürchtung,  dafs  der  Signalwärter  einmal  die  Einfahrt  auf  ein 

noch  besetztes  Gleise  gestatteu  könnte,  läfst  sich  leicht  dadurch  beseitigen, 

dafs  man  die  Hauptfahrgleise  der  Bahnhöfe  zu  den  Stellwerken  an 

ihren  Enden  in  das  Verhält nifs  von  Gleisen  der  freien  Strecke  treten 

läfst,  die  nach  dem  Blocksystem  betrieben  werden.  Die  Blockstrecke 

innerhalb  des  Bahnhofes  darf  für  einen  nachfolgenden  Zug  nicht  eher  frei- 

gegeben werden,  als  bis  der  vorangegangene  Zug  dieselbe  verlassen  hat 

und  das  Schlufssignal  des  Zuges  an  dem  Signalposten  vorbeigefahren  ist. 

Schliefslich  dürfte  noch  zugegeben  werden  müssen,  dafs  auf  Strecken 

mit  rascher  Zugfolge  die  Vermittlung  der  Zugmeldungen  durch  den 

Stationsbeamten  an  die  Signalwärter  hindernd  auf  die  Zugbeförderung 

einwirken  mufs,  und  es  sich  daher  empfiehlt,  den  Zugmeldedienst  in  die 

Stellwerke  zu  verlegen.  Zur  Vermittlung  besonderer  Aufträge  des  Beamten 

auf  der  Station  au  den  im  Stellwerk  genügt  eine  einfache  Telephon- 

verbindung. 

Ein  weiterer  Unterschied  zwischen  den  englischen  und  deutschen 

Stellwerken  besteht  in  der  gröfseren  Anzahl  der  Stellhebel  der  ersteren. 

Wenn  man  erwägt,  dafs  z.  B.  Max  Jüdel  &  Co.  Sicherheitsstellwerke 

baueu,  bei  denen  eine  vollständig  ausgerüstete  einfache  Kreuzungsstation 

mit  2  Weichen,  2  doppelarmigen  Einfahrtssignalen  nebst  2  Vorsignalen, 

sowie  4  Ausfahrtssignalen  nur  durch  4  Stellkurbeln  bedient  wird,  wobei 

allerdings  bemerkt  werden  mufs,  dafs  zum  Stelleu  der  Weichen  Drahtzüge 

zur  Verwendung  kommen,  lohnt  es  sich  wohl  der  Mühe  zu  untersuchen, 

durch  welche  Umstände  die  gröfsere  Anzahl  von  Stellhebeln  in  den  eng- 

lischen Einrichtungen  veranlagt  worden  ist. 

Bei  dieser  Untersuchung  fällt  uns  in  erster  Reihe  die  Verriegelung 

einzelner  Weichen  durch  einen  besonderen  Hebel  auf.  In  England  hält 

man  es  für  unbedingt  nöthig,  die  richtige  Anlage  der  Zungen  spitz  be- 

fahreuer  Weichen  an  die  Backenschieneu  durch  einen  besonderen,  schwach 

keilförmigen  Riegel,  welcher  in  ein  entsprechendes  Loch  in  der  Ver- 

bindungsstange der  beiden  Zungen  geschoben  wird,  zu  sichern.  Statt  des 

Stellhebels  der  Weiche  ist  dann  der  Stellhebel  dieses  Riegels  in  den  Ver- 

riegelungsmechanismus des  Stellwerkes  aufgenommen.  In  der  Regel  ist 

dieser  Riegel  noch  mit  einer  Sicherheitsdruckschiene  (fouling  bar)  ver- 

bunden, der  verhindert,  dafs  der  Riegel  aus  der  Verbindungsstange  der 

Zungen  herausgezogen  werden  kann,  solange  ein  Rad  eines  Fahrzeuges 

sich  über  der  Druckschiene  befindet.  Hierdurch  verdoppelt  sich  zunächst 

die  Anzahl  einzelner  Stellhebel. 
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In  Deutschland  ist  die  Verriegelung  einzelner  Weichen  durch  Sigual- 

drahtzüge,  wie  bereits  erwähnt,  zwar  allgemein  eingeführt,  die  Verriegelung 

von  Weichen  in  den  Stellwerken  durch  besondere  Hebel  mittelst  Draht- 

zügen jedoch  nur  ausnahmsweise  angewendet.  Als  Ersatz  dafür  dienen 

besondere  Umstellvorrichtungen  an  den  Weichen,  welche  Spitzonver- 

schlufs  oder  Weichenstellschlofs  genannt,  dem  Signalwärter  im  Stell- 

werk sichere  Gewähr  dafür  bieten  sollen,  dafs  der  Endstellung  des  Weichen- 

hebels im  Stellwerk  auch  wirklich  stets  der  genaue  Auschlufs  der  be- 

treifenden Zunge  an  ihre  Backenschiene  entspricht.  Dieser  Zungenschlufs 

soll  auch  nicht  beeinträchtigt  werden  durch  kleine  Läugenveränderungen, 

die  in  der  Weichenleitung  infolge  von  Temperaturschwankungen  ein- 

treten, oder  durch  die  unvermeidlichen  Hubverluste,  die  durch  die 

mehr  oder  minder  veränderlichen  Spielräume  an  den  Bolzenverbindungen 

der  Zwischenkonstruktiouen  und  sonstige  Ungenauigkeiten  der  praktischen 

Ausführung  bedingt  sind. 

Diese  Vorrichtungen,  die  gleichzeitig  das  Umstellen  der  Weiche 

und  ihr  Verriegeln  in  der  umgestellten  Richtung  besorgen,  haben  sich 

seither  durchaus  bewährt.  Es  ist  hierbei  jedoch  zu  berücksichtigen, 

dafs  die  Stellwerke  in  Deutschland  fast  sämmtlich  neueren  Datums  sind 

und  die  natürliche  Abnutzung  der  Bolzenverbindungen  der  Zwischen- 

konstruktionen noch  nicht  bis  zu  einem  Grade  fortgeschritten  ist,  der 

als  bedenklich  zu  bezeichnen  wäre.  Es  kann  aber  diese  Abnutzung  un- 

bemerkt einen  Grad  erreichen,  dafs  bei  einem  geringen  Widerstände,  der 

sich  der  Anlage  der  Zunge  an  die  Backenschiene  entgegenstellt,  der 

Weichenhebel  im  Stellwerk  in  seine  Endstellung  gebracht  werden  kann, 

ohne  dafs  die  Zunge  genau  anliegt.  Ebenso  ist  es  bekannt,  dafs  durch 

den  Seitendruck  durchfahrender  Züge  eine  Weiche  allmählich  derartig 

gegen  das  zugehörige  Gestänge  seitwärts  verschoben  werden  kann,  dafs 

die  Zungen  nicht  mehr  fest  an  die  Backenschienen  anliegen.  Man  be- 

schäftigt sich  daher  bereits  mit  dem  Gedanken,  durch  eine  von  der  eigent- 

lichen Weichenstellung  unabhängige  Vorrichtung  dem  Wärter  im  Stell- 

werke die  Gewifsheit  zu  verschaffen,  dafs  bei  entfernter  liegenden  Weichen 

die  Weichenzungen  richtig  zur  Anlage  gekommen  sind. 

Ein  weiterer  Umstand,  der  in  den  englischen  Stellwerken  eine  Ver- 

doppelung der  Stellhebel  veranlafst,  ist  die  abweichende  Bedeutung  des 

Fernsignals.  In  Deutschland  macht  das  Fernsignal  durch  seine  Stellung 

auf  die  des  nachfolgenden  Hauptsignals  aufmerksam,  und  da  die  Stel- 

lung der  beiden  Signale  sich  stets  in  Uebereinstimmung  befinden  mufs, 

so  kann  die  Einstellung  beider  durch  denselben  Drahtzug  erfolgen. 

In  England  dagegen  ist  das  Fernsignal  ein  selbständiges  Haltsignal,  unter 

dessen  Schutz  sich  der  Zug  begiebt,  sofern  es  auf  Halt  steht.  Wird 
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dann  später  das  Hauptsignal  auf  freie  Fahrt  gestellt,  so  bleibt  das  Feru- 

signal  geschlossen  und  schützt  nicht  allein  den  Zug  noch  weiter  gegen 

einen  in  gleicher  Richtung  etwa  nachfolgenden  Zug,  sondern  hält  auch  die 

betreffenden  Weichen  des  Stellbezirkes  verriegelt.  Die  gegenseitige  Ver- 

riegelung zwischen  Fernsigual  und  Uauptsignal  ist  derart  angeordnet,  dafs 

zwar  letzteres  auf  freie  Fahrt  gestellt  werden  kann,  solange  ersteres  auf 

Halt  steht,  niemals  aber  kann  das  Fernsignal  auf  Fahrt  gestellt 

werden,  solange  das  Hauptsignal  auf  Halt  steht. 

In  Deutschland  hält  man  die  nochmalige  Deckung  des  Zuges  durch 

das  Fernsignal  nicht  für  erforderlich,  verläfst  sich  vielmehr  auf  die  strenge 

Durchführung  des  Blocksysteras.  Es  ist  jedoch  vorgekommen,  dafs  Zöge 

irrthümlich  angenommen  wurden,  während  der  vorhergehende  noch  vor 

dem  Abschlufssignal  hielt,  und  dieses  hat  zu  mehr  oder  minder  schweren 

Unfällen  geführt. 

Der  Verzicht  auf  die  besondere  Verriegelung  der  Zungen  an  den  in 

die  Stellwerksanlagen  einbezogenen  Weichen  hat  die  deutschen  Techniker 

in  die  Lage  gesetzt,  sie  aufschneidbar  zu  machen,  d.  h.  ihr  Befahren 

vom  Herzstück  aus  zu  gestatten,  ohne  dafs  damit  ein  schädlicher  Ein- 

Aufs  auf  den  Stellwerksmechanismus  verbunden  wäre,  und  ohne  dafs 

dieses  Aufschneiden  eine  Halbstellung  der  Weiche,  d.  h.  ein  Klaffen  der 

Zungen,  zurückliefse.  Die  Aufschneidbarkeit  wird  im  wesentlichen  dadurch 

erreicht,  dafs  die  Verbindungsstange  der  Zungen  nicht  durchgehend  kon- 

struirt,  sondern  durch  den  bereits  erwähnten  Spitzenverschlufs  oder  das 

Weichenstellsehlofs  ersetzt  ist. 

Der  Arbeitsvorgang  beim  Umstellen  der  Weiche  gestaltet  sich  im 

allgemeinen,  wie  folgt: 

Die  Bewegung  des  Gestänges  schiebt  zunächst  die  abstehende  Zunge 

vor  und  entriegelt  gleichzeitig  die  anliegende  Zunge,  dann  bewegen  sich 

beide  Zungen  gleichzeitig,  bis  die  erste  zur  Anlage  kommt,  worauf  die 

Verriegelung  dieser  Zunge  stattfindet,  während  die  zweite  Zunge  ihre 

Bewegung  fortsetzt. 

Wird  die  Weiche  aufgeschnitten,  so  geht  die  Bewegung  von  der  ab- 

stehenden Zunge  aus  und  wird  durch  das  Weichengestänge  weiter  über- 

tragen, wobei  der  Hergang  derselbe  ist  wie  beim  Umlegen  der  Weiche. 

Um  den  Vorgang  des  Aufschneidens  für  den  Verschlufsmechanismus  de* 

Stellwerkes  unschädlich  zu  machen,  ist  zwischen  Stellhebel  und  Weichen- 

gestänge eine  Verbindung  hergestellt,  die  beim  gewöhnlichen  Umstellen 

der  Weiche  unlösbar  ist,  sich  aber  beim  Aufschneiden  der  Weiche,  für 

den  Signalwärter  erkennbar,  mit  geringem  Widerstande  löst,  gleichzeitig 

aber  die  bei  den  aufgeschnittenen  Weichen  in  Frage  kommenden  Signale 

verriegelt. 
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Sicherheitsdruckschienen,  die  das  Umstellen  der  Weiche  verhin- 

dern, solange  sich  ein  Zag  durch  dieselbe  bewegt,  werden  in  Deutsch- 

land wenig  angewendet,  weil  man  die  Stellung  der  Weichen  durch  den 

Verschlufs  der  Signalhebel  oder  des  Weichenverschlufshebels  für  genü- 

gend gesichert  hält.  Sie  leisten  jedoch  bei  geeigneter  Konstruktion 

vorzügliche  Dienste  bei  allen  den  Fahrten,  die  innerhalb  des  Stellwerk- 

bezirks gemacht  werden  müssen,  ohne  dafs  es  nöthig  oder  auch  möglich 

wäre,  einen  Signal-  oder  Fahrstrafsenhebel  zu  ziehen. 

Nordamerikanische  Stellwerke. 

Nach  Nordamerika  kamen  die  Stellwerke  von  Saxby  &  Farmer  im 

Jahre  1873,  und  mit  ihnen  auch  die  englische  Betriebsweise,  die 

namentlich  in  der  Trennung  des  Zugmeldedienstes  von  dem  Zugabfertigungs- 

dienste  besteht,  eine  Einrichtung,  die  übrigens  schon  vor  der  Einführung 

der  Stellwerke  auf  den  nordamerikanischen  Bahnen  allgemein  und  in 

sehr  ausgedehntem  Mafse  bestand. 

Die  Saxby  &  Farmer'schen  Stellwerke  sind  noch  auf  vielen  gröfseren 
Bahnhöfen  bei  Abzweigungen  und  Kreuzungen  in  Gebrauch,  doch  hat  der 

praktische  Sinn  der  Amerikaner  vielfach  Vereinfachungen  an  ihnen  vor- 

genommen, die  im  wesentlichen  darin  bestehen,  dafs  auf  den  Ver- 

schlufsriegeln  bewegliche  Zungen  angebracht  wurden,  die  gewisse  einseitige 

Abhängigkeiten  unter  einzelnen  Riegeln  herstellen  und  diese  bei  ver- 

schiedener Stellung  der  Riegel  beibehalten. 

Der  immerhin  verhältnifsmäfsig  grolse  Kraftaufwand,  der  erforderlich 

ist.  Weichen  und  Signale  mit  Gestängen  oder  Drahtzügen  umzustellen, 

und  die  gleichzeitige  Verwendung  einer  gröfseren  Anzahl  von  Wärtern  in 

den  Stellwerken  beansprucht,  liefs  die  Nordamerikaner  darauf  Bedacht 

nehmen,  die  Kraft  des  Menschen  durch  die  Wirkung  von  Naturkräften 

möglichst  zu  ersetzen.  Als  solche  kommen  zur  Verwendung  der  Wasser- 

druck und  der  Luftdruck. 

Ein  im  Jahre  1883  im  grofsen  angestellter  Versuch,  die  umfassende 

Anlage  der  St.  Louis-Brücken-  und  Tunnelgesellschaft  zu  St.  Louis,  die 

auf  einer  Länge  von  nur  4,5  km  Doppelgleise  rund  3  Stationen,  rund  45  km 

Bahnhofs-  und  Nebengleise,  nebst  der  entsprechenden  Anzahl  Weichen 

und  Signalen  besitzt,  bei  131  Zügen  täglich  (1887),  durch  Wasserdruck 

zu  betreiben,  hatte  nicht  den  erwarteten  Erfolg,  und  wurde  dahin  umge- 

ändert, dafs  der  Wasserdruck  nur  noch  zur  Steuerung,  der  Luftdruck 

aber  als  Kraftleist ung  zum  Umstellen  der  Weichen  und  Signale  dient. 

Die  neue  Weichenstellung  rührt  von  dem  Ingenieur  Würpel  her. 

Die  Anlage,  wie  sie  in  der  Railroad  Gazette  1889,  Februar,  S.  90, 

beschrieben  ist,  bietet  viel  Interessantes.    Die  3  Stellwerke  unifassen  zu- 
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sammen  108  Stellhebe),  von  denen  80  Hebel  allein  auf  das  Stellwerk 

East  St.  Louis  kommen,  mit  denen  133  Weichen  und  Signale  betrieben 

werden.  Diese  verhältnifsmäfsig  geringe  Zahl  von  Hebeln  findet  darin 

ihre  Erklärung,  dafs  infolge  einer  besonderen  Einrichtung  mehrere 

Signale  (bis  zu  9  Stück)  durch  einen  Hebel  gestellt  werden  können. 

Dieses  ist  dadurch  ermöglicht,  dafs  in  die  Druck  Wasserleitungen  vom 

Stellwerk  zu  den  Signaltöpfen  Umsteuerungen  eingelegt  sind,  die 

durch  die  Weichenstellung  so  bedient  werden,  dafs  das  durch  einen 

Hebel  zugelassene  Druckwasser  stets  zu  dem  der  Weichenstellung  ent- 

sprechenden Signalzylinder  gelangen  mufs. 

Die  Bedienung  erfordert  äufserst  wenig  Kraftaufwand.  Im  Stellwerk 

East  St.  Louis  werden  80  Hebel  durch  einen  Wärter  während  8stündiger 

Arbeitszeit  bedient. 

Die  Ruckmeldung  erfolgt  auf  elektrischem  Wege  und  macht  sich  im 

Stellwerke  kenntlich  auf  einer  Darstellung  des  Stellwerkbezirks  mit  beweg- 

lichen Weichen,  deren  Stellung  der  des  Bezirkes  entspricht.  Der  Strom- 

schlufs  ist  an  den  Weichenzungen  angebracht. 

Alle  Anlagen,  mit  Ausnahme  der  Rückmeideschlüsse,  liegen  in  unter- 

irdischen Kanälen  und  sind  so  gegen  Beschädigungen  durch  Entgleisungen 

geschützt. 

Der  Union  Switch  and  Signal  Co.  ist  es  nach  grofsen  Opfern  an 

Zeit,  Geld  und  Arbeitskraft  gelungen,  nach  den  Angaben  von  Westins- 

house  für  Stellwerke  ein  System  herzustellen,  das  wohl  im  Stande 

wäre,  allen  an  ein  Sicherheitsstellwerk  zu  machenden  Anforderungen  in 

hohem  Grade  zu  genügen.  Namentlich  beansprucht  die  Bedienung  de? 

Stellwerkes  wenig  Aufwand  an  Kraft,  die  Einrichtungen  nehmen  wenig 

Platz  ein,  sind  bequem  anzubringen  und  die  Leitungen  können  in  belie- 

biger Weise  auch  unterirdisch  und  aufserhalb  des  Bahngeländes  unter- 

gebracht werden.  Das  Stellwerk  ist  aber  kostspielig  und  daher  nur  für 

gröfsere  Anlagen  geeignet.  Eine  Beschreibung  findet  sich  in  dem  Scientific 

American.  Mai  1891,  S.  273,  mit  Abbildungen.  Zur  Verwendung  kommt 

Prefslnft  von  nicht  unter  2,^  Atm.  für  die  Bewegung  der  Weichen  und 

Signale  Die  Steuerung  der  Luftventile  an  den  Weichen  erfolgt  durch 

Wasserdruck,  die  an  den  Signalen  durch  Elektrizität. 

Das  Steilwerk  besteht,  statt  der  sonst  üblichen  Stellhebel  und  Ge- 

stänge, aus  einer  Reihe  in  wagerechter  Ebene  gelagerter  Achsen,  die 

durch  Kurbeln  gedreht  werden.  Der  Bewegung  der  Achsen  sind  durch 

plektrischc  Hemmungen  bestimmte  Grenzen  gesetzt.  An  den  Enden  der 

Weichenafhsen  befinden  sich  Dreiweghähne  zur  Entsendung  des  Druck- 

wassers zur  Steuerung  der  LuftventiJe  an  den  Weichen.    Von  den  Enden 
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der  Signalachsen  aus  erfolgt  die  Entsendung  des  elektrischen  Stromes  zu 

den  Luftventilen  der  Signale. 

Die  Bewegung  der  Weichenzungen  erfolgt  durch  einen  Prefsluft- 

zylinder,  dessen  Kolben  bei  Zurücklegung  seines  Weges  der  Reihe  nach 

die  Entriegelung  der  Weiche,  deren  Umstellen  und  Wiederverriegelung 

durch  einen  Riegelbolzen  besorgt. 

Verbunden  mit  dieser  Vorrichtung  ist  eine  Sicherheitsdruckschiene 

(fouling  bar),  die  das  Uralegen  der  Weiche  unter  dem  Zuge  verhindert 

Der  Riegelbolzen  schliefst  in  seiner  Endstellung  einen  Strom,  der  im 

Stellwerke  die  Auihebung  der  Hemmung  der  Weichenachse  bewirkt.  Die 

Feststellung  einer  Signalachse  erfolgt  durch  einen  Strom,  der  vom  Signal- 

arme aus  unterbrochen  wird,  solange  er  auf  Fahrt  steht. 

Eigenthümlich  ist  die  Verriegelungsvorrichtung  im  Stellwerke.  Die 

zum  Stellen  der  Weichen  und  Signale  dienenden  Achsen  sind  durch  Ueber- 

züge  von  Kautschuk  nichtleitend  gemacht.  Aul  diesen  Kautschukachsen 

sind  Platinstreifen  angebracht  und  zwischen  den  Achsen  befinden  sich 

Stromschlufsfedern.  Die  Lage  der  letzteren  ist  so  gewählt,  dafs  die  Sen- 

dung eines  Stromes  für  ein  bestimmtes  Signal  von  der  vorherigen  richtigen 

Einstellung  aller  in  Frage  kommenden  Weichen  abhängig  ist.  Jede 

Aeuderung  einer  Weichenstellung  unterbricht  den  Strom  und  stellt  das 

Signal  auf  Halt.  Durch  die  Einstellung  eines  Signals  auf  Fahrt  werden 

dann  die  Kurbeln  der  Weichenachsen  durch  eine  besondere  Riegelstange 

noch  mechanisch  verriegelt. 

Vor  dem  Stande  des  Oberweichenstellers  (Train  Operator)  befindet 

sich  ein  Modell  der  Gleisanlage  mit  beweglichen  Weichen,  die  der  Be- 

wegung der  wirklichen  Weichen  folgen,  sobald  deren  Umstellung  vollendet 

ist.  Weiter  sieht  er  in  Folge  der  vorhandenen  Schienenstromkreise,  ob 

und  welche  Gleise  mit  Fahrzeugen  besetzt  sind. 

Gedeckte  Fensterchen  mit  den  Fahrstrafsennummern  sowie  eine  elek- 

trische Glocke  zeigen  das  Nahen  jedes  Zu^es  und  die  Fabrstrafse,  auf 

der  er  einführt,  selbst t hütig  an. 

Ungeachtet  der  nicht  günstigen  Erfolge,  die  in  Nordamerika  mit 

der  Weichenstellung  durch  Prefswasser  erzielt  worden,  sind  in  neuerer 

Zeit  die  Herren  Bianchi  &  Servetaz  mit  einem  System  hervorgetreten, 

das  sie  auf  der  italienischen  Mittelmeerbahn  erprobt  haben  und  das  auch  in 

Deutschland  durch  die  Firma  Haniel  &  Lueg  in  Düsseldorf  versuchsweise 

eingeführt  ist. 

Zur  Verwendung  kommt  Prefswasser  von  50  bis  60  Atm.  Druck, 

das  zur  Vermeidung  des  Einfrierens  mit  40  %  Glyzerin  gemischt  ist. 

Die  Flüssigkeitssäule  dient  nicht  allein  zur  Kraftübertragung,  sondern  auch 
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zum  Ueberbringeu  von  Kontrolmelduugen  zwischen  Weichenzunge  un«i 

.Stellhebel. 

Diese  Kontrole  befähigt  nicht  nur  den  Weichensteller,  den  Zustand 

der  Weichen  in  ihrer  Ruhelage,  sowie  die  Vorgänge  während  ihrer  Um- 

stellung genau  beurtheilen  zu  können,  sondern  verhindert  ohne  weiteres, 

eine  Fahrstrafse  zu  öffnen,  deren  Weichen  nicht  sämmtlich  in  ihrer  vor- 

schriftsmäfsigen  Lage  sind. 

Während  bei  den  italienischen  Stellwerken  die  Weichen  in  ihren  End- 

stellungen durch  Knaggen  fest  verriegelt  sind,  hat  die  oben  erwähnte 

deutsche  Firma  sie  aufschneidbar  hergestellt.  Das  Verhalten  der  auf- 

schneidbaren Weichen  unterscheidet  sich  von  dem  früherer  Konstruktionen 

wesentlich  dadurch,  dafs  nach  dem  Aufschneiden  die  Zungen  ihre  frühere 

richtige  Lage  wieder  einnehmen  können. 

Das  System  dürfte  seine  Feuerprobe  in  Deutschland  noch  zu  be- 

stehen haben. 

Schlu  fsberuerkunfc. 

Nach  dem  Berichte  der  Herren  F.  Büte  und  von  Borries  über  eine 

im  Auftrage  des  Ministers  der  öffentlichen  Arbeiten  im  Frühjahre  1891  unter- 

nommene Studienreise  sahen  dieselben  auf  der  Station  Jersey  City  der 

Pennsylvania  Bahn  drei  Personenzüge  fast  gleichzeitig  aus  der  Personen- 

halle herauskommen  und  binnen  l'/4  Minuten  dasselbe  Gleise  befahren, 

wobei  jeder  Zug  seine  vollständigen  Siguale  erhielt  und  die  Sicherheit  des 

Betriebes  vollständig  gewahrt  blieb. 

Will  man  nun  von  der  Leistung  einer  Einrichtung  auf  ihre  Zweck- 

mfifsigkeit  schliefsen,  so  wird  man  den  nordamerikanischen  Stellwerken, 

und  namentlich  denen  der  Union  Switch  &  Signal  Cie.,  zweifellos  den  Pm* 

zuerkennen  müssen. 

Bei  den  englischen  Stellwerken  hat  man  infolge  der  mehr  Kraft- 

aufwand erfordernden  Verwendung  von  Gestäugen  eine  schnellere  Zugfolge 

als  2  Minuten  nicht  erreichen  können  und  bei  den  deutscheu  Stellwerken 

mufs  man  infolge  des  umstündlichen  Zugmeldeverfahrens  diesen  Abstand 

noch  bedeutend  höher  veranschlagen. 

Zieht  man  die  Mifsstände  in  Betracht,  die  die  verschiedeneu  Arten 

von  Uebertragung  der  Bewegung  mit  sich  bringen  und  die  bei  Ge- 

stängen und  Drahtzügen,  abgesehen  von  den  Veränderungen,  die  sie  durrh 

Temperaturunterschiede  erleiden,  namentlich  in  dem  Nachgeben  einzelner 

Zwischenstützpunkte  und  in  dem  dadurch  erschwerten  Gang  bestehen, 

so  dürfte  sich  die  Aufmerksamkeit  der  Eisenbahntechniker  wohl  zu- 

nächst der  Verwendung  von  Preisluft  als  Kraftträger  zuwenden.  Die  Prefs- 

luft  hat  vor  dem  Preiswasser  zunächst  das  voraus,  dafs  sie  mit  einem 
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Drucke  von  nur  2,8  Atm.  zur  Verwendung  kommt  und  die  verbrauchte 

Luft  unbedenklich  überall  ins  Freie  gelassen  werden  kann,  während  der 

Prefswasserbetrieb  einen  Druck  von  60  bis  60  Atm.  und  ein  Rücklaufrohr 

erfordert. 

ABSCHNITT  VI 

Verschiedenes. 

Weichensignale. 

Seit  Einführung  der  Sicherheitsstellwerke  haben  die  Signale,  die  die 

Stellung  der  Weichen  anzeigen  sollen,  wesentlich  an  ihrem  Werthe  ver- 

loren, da  die  mit  den  Stellwerken  verbundenen  Wegesignalarme  dem 

Lokomotivführer  und  dem  sonstigen  Personal,  für  das  die  Stellung  der 

Weichen  von  Bedeutung  ist,  die  richtige  Lage  der  Weichen  für  eine  be- 

stimmte Fahrt  zuverlässig  anzeigen. 

Man  hat  deshalb  in  neuerer  Zeit  in  Deutschland  davon  Abstand  ge- 

nommen, für  die  Weichensignale  eine  einheitliche  Form  festzusetzen.  Durch 

die  neue  Signalordnung  ist  nun  bestimmt  worden,  dafs  die  Signale  an  den 

Weichen,  sowohl  bei  Tage  als  bei  Nacht,  durch  ihre  Form  erkennen  lassen 

sollen,  ob  die  Weiche  auf  das  gerade  Gleis  gestellt  ist,  oder  nach  welcher 

Seite  die  Ablenkung  erfolgt.  Das  rothe  und  das  grüne  Licht  sind  für  die 

Weichensignale  nicht  zu  verwenden,  sofern  sie  nicht  im  einzelnen  Falle 

zugleich  als  Halt-  oder  Langsamfahrsignal  dienen  sollen. 

Diesen  Bestimmungen  wird  nun  in  der  verschiedensten  Weise  nach- 

gekommen. In  der  Regel  bildet  der  Kasten  der  Siguallaterue  gleichzeitig 

die  Signal  Vorrichtung,  und  ist  mit  den  WTeichenzungen  derart  verbunden, 

dafs  er  sich  gleichzeitig  und  von  selbst  mitdreht.  Die  Laterne  ist 

railchweifs  verglast  und  zeigt  bei  Tage  und  bei  Nacht  dieselbe 

Form.  Ist  die  Weiche  auf  das  gerade  Gleise  gestellt,  so  zeigt  die 

Laterne  nach  beiden  Seiten  ihre  schmale  Seite;  steht  dagegen  die  Weiche 

auf  den  krummen  Strang,  so  zeigt  die  Laterne  ihre  breite  Seite.  Um  die 

Richtung  anzuzeigen,  nach  der  das  Gleis  abzweigt,  enthält  die  breite 

Seite  entweder  einen  schwarzen  Pfeil  im  weifsen  Felde,  dessen  Spitze  die 

Richtung  der  Abzweigung  angiebt.  oder  diese  Seite  der  Laterne  hat  eine 

Form,  aus  welcher  man  die  abzweigende  Richtung  unmittelbar  erkennen 

kann. 

Wenn  nun  auch  die  Weichensignale  ihren  Werth  für  die  Zngfahrten 

theilweise  verloren  haben,  so  haben  sie  ihn  doch  für  die  Rangirfahrten  voll 
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beibehalten.  Namentlich  bei  letzteren  finden  Entgleisungen  häufig  dadurch 

statt,  dafs  die  Bewegung  der  Fahrzeuge  gegen  die  Spitze  der  Weiche  er- 

folgt, während  diese  in  der  Umstellung  begriffen  ist  und  die  Weichen- 

zungen  auf  keiner  Seite  an  die  Backenschienen  anliegen.  Um  den  Beamten 

das  Anliegen  der  Zungen  zuverlässig  erkennen  zu  lassen,  hat  man  Vor- 

richtungen konstruirt,  bei  denen  eine  rothe  Flache  oder  rothes  Licht 

erscheint,  sobald  oder  bevor  die  anliegende  Zunge  ihre  Backenschiene  ver- 

laset Die  Bewegung  der  Signalvorrichtung  erfolgt  dann  in  drei  Absätzen, 

und  zwar: 

1.  Grundstellung  der  Weiche. 

2.  Mittelstellung  —  Gefahr. 

3.  Abzweigung. 

Die  Firma  Max  Jüdel  in  Braunschweig  hat  eine  derartige  Vorrichtnng 

konstruirt,  bei  der  ein  sechs-  oder  achteckiger  Laternenkasten  zur  Ver- 

wendung kommt,  der  bei  der  Grundstellung  auf  das  gerade  Gleis  eine 

weifse  Fläche  oder  weifses  Licht,  bei  der  Mittelstellung  als  Zeichen  der 

Gefahr  eine  rothe  Fläche  oder  rothes  Licht,  und  in  der  umgelegten 

Stellung  eine  weifse  Fläche  oder  weifses  Licht  mit  einem  schwarzen 

Richtungspfeil  zeigt. 

H.  Backofen  in  Pesth  giebt  die  Zeichen  mittelst  eines  kleineu  Seroa- 

phoren  mit  drei  Stellungen  des  Armes  und  der  Bedeutung:  schräg  nach 

oben  für  gerades  Gleis,  wagerecht  für  Gefahr  und  schräg  nach  unten 

für  Abzweigung.  Der  rückwärts  verlängerte  Arm  trägt  Blenden  mit  ent- 

sprechend gefärbten  Gläsern. 

Ein  ähnliches  von  Cumming  konstruirtes  Signal  hat  in  Amerika  die 

Pennsylvania  Steel  Co.  eingeführt;  nur  dafs  der  Arm  bei  der  Lage  der 

Weiche  auf  das  gerade  Gleis  senkrecht  herabhängt.  Bei  dieser  Vorrichtung 

stellt  sich  der  Arm  bereits  wagerecht  oder  es  erscheint  das  rothe  Licht 

schon  bei  Auslösung  des  Stellhebels  zum  Umstellen  der  Weiche.  Da.* 

Signal  für  die  Abzweigung  erscheint  bei  Wiederherstellung  des  Hebels. 

Latow9ky's  Dampfläutewerk. 

Der  schrille  Ton  der  Dampfpfeife  macht  sich  besonders  da  unangenehm 

bemerkbar,  wo  in  der  Nähe  der  Eisenbahn  stark  befahrene  Landstraben 

sich  befinden  oder  gar  die  Landstralse  selbst  mit  benutzt  ist,  um  auf  ihr 

das  Gleis  einer  Nebeneisenbahn  zu  legen  und  zu  betreiben. 

Die  Bahnordnung  für  die  Nebeneisenbahnen  Deutschlands  schreibt 

daher  vor,  dafs,  sofern  auf  einer  Bahnstrecke  unbewachte  Wegeübergan^ 

vorkommen,  die  Lokomotiven,  welche  die  Strecke  befahren,  mit  einer  Ver- 

richtung zum  Läuten  auszurüsten  sind. 

J 
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Für  diese  Zwecke  hat  Latowsky  ein  Dampfläutewerk  konstruirt, 

das  ebenso  sinnreich  als  einfach  ist.  Offenbar  hat  dem  Erfinder  hierbei 

der  klappernde  Deckel  eines  im  Feuer  befindlichen  Kochtopfes  vorgeschwebt. 

In  ein  Gefäfs  tritt  durch  eine-  kleine  Oeffnung  Dampf  ein  und  entweicht 

oben  durch  eine  weite  Oeffnung,  welche  mit  einer  Klappe  bedeckt  ist,  an 

der  sich  ein  Hammer  befindet.  Der  Hammer  schlägt  von  aufsen  auf  eine 

das  Gefäfs  umhüllende  Glocke  und  macht,  unabhängig  von  der  Dampf- 

spannung im  Kessel,  200  bis  220  Schläge  in  der  Minute,  und  zwar  schlägt 

er  bei  geringerer  Dampfspannung  schneller  als  bei  stärkerer.  2  Atm.  Kessel- 

spannung genügen,  um  die  Vorrichtung  in  Thätigkeit  setzen  zu  können. 

Bei  den  neueren  Werken  wird  der  Dampf  nach  Gebrauch  aus  einem 

Saramelgefäfs  der  Esse  zugeführt. 

Rangirsignale. 

Zur  Verständigung  der  Weichensteller  in  den  Stellwerken  grösserer 

Bahnhöfe  über  die  beabsichtigten  Rangirfahrten  reicht  der  einfache  Zuruf 

oder  das  Winken  in  der  Regel  nicht  aus.  Die  vielfach  eingeführten  Signale 

mit  der  Dampfpfeife  haben  sich  als  zu  belästigend  für  die  Nachbar- 

schaft, namentlich  in  der  Nähe  gröfserer  Städte  und  belebter  Strafsenzüge, 

erwiesen  und  mufsten,  so  gut  sie  sich  auch  bewährt  hatten,  theilweise 

wieder  abgeschafft  werden.  Eine  Verständigung  durch  feststehende  und 

von  einem  geeigneten  Punkte  des  Bahnhofes  bis  zu  dem  Stellwerke 

geführte  Sprachrohrleitung  hat  sich  nur  auf  kürzere  Entfernung  durch- 

führbar gezeigt,  Wo  es  erforderlich  wurde,  hat  man  daher  zu  anderen 

Verständigungsmitteln  gegriffen.  Als  solches  hat  sich  zunächst  die 

Rangiruhr  bewährt,  bei  der  die  Verständigung  des  Wärters  auf  mechani- 

schem Wege  erfolgt.  Die  Vorrichtung  besteht  aus  zwei  Scheiben,  von 

denen  die  eine  im  Bereich  des  die  Rangirbewegungen  leitenden  Beamten 

steht  und  von  diesem  gestellt  wird,  die  andere  aber  sich  in  dem  Dienst- 

raume  des  Stellwerkswärters  befindet.  Beide  Scheiben  sind  in  soviel 

Felder  getheilt  als  Rangirwege  im  Bezirk  vorkommen  und  mit  entsprechen- 

der Bezeichnung  versehen.  Die  Scheibe  im  Stellwerke  enthält  aufserdem 

bei  jeder  Fahrt  die  Angabe  der  umzulegenden  oder  in  ihrer  Stellung  zu 

belassenden  Weichen.  Beide  Scheiben  drehen  sich  gleichmäfsig  und  die 

Uebertragung  der  Bewegung  erfolgt  durch  einen  Drahtzug.  Ein  feststehender 

Zeiger  bezeichnet  die  Fahrt,  für  die  die  Einstellung  der  Weichen  ver- 

langt wird.  Zuweilen  steht  auch  der  Zeiger  fest  und  die  Scheiben  werden 

gedreht. 

In  gleicher  Weise  hat  man  auch  Vorrichtungen  hergestellt,  bei  denen 

die  Verständigung  auf  elektrischem  Wege  erzielt  wird.    Von  diesen  sollen 
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sich  indefs  die  auf  den  französischen  Bahnen  eingeführten  elektrischen 

Zahlentafeln  als  sehr  zart  und  zu  wenig  zuverlässig  erwiesen  haben. 

Bessere  Erfolge  hat  Hattemer  in  Berlin  mit  seinem  Verschubgleis- 

melder  erzielt.  Dieser  besteht  aus  einem  Blechgehäuse,  in  dem  sich 

soviel  Stromsender  und  Zeichengeber  befinden,  als  Gleise  gemeldet  werden 

sollen.  Die  Nummern  der  Gleise  sind  an  dem  Kasten  nebeneinander 

angeschrieben.  Ueber  der  Reihe  der  Nummern  befindet  sich  ein  ver- 

glaster Schlitz,  hinter  dem  ebensoviel  weifse  viereckige  Gleistäfelchen 

erscheinen  können,  als  Gleise  zu  melden  sind.  Zwischen  dem  Schlitze 

und  der  Reihe  der  Gleisnummern  treten  aus  dem  Gehäuse  ebensoviel 

Messingstangen  mit  Ringen  nach  Art  der  Klingelzuge  hervor.  Zu  einer 

Vorrichtung  gehören  zwei  Apparate  gleicher  Konstruktion,  der  Melder  und 

der  Rückmelder.  Ersterer  befindet  sich  in  der  Nähe  des  Standortes  des 

den  Rangirdienst  leitenden  Beamten,  letzterer  im  Dienstraume  des  Stell- 

werkes. Ein  Zug  an  der  Messingstange  des  Melders  läfst  in  beiden  Appa- 

raten das  entsprechende  Gleistäfelcheu  sichtbar  werden,  während  ein  Zug 

an  der  entsprechenden  Stange  des  Rückmelders  beide  Täfelchen  wieder 

verschwinden  läfst. 

Nothsignale. 

Sehr  zahlreich  sind  die  Vorrichtungen,  welche  getroffen  sind,  um 

während  der  Fahrt  eines  Zuges  eine  Verständigung  zwischen  dem  Zuz- 

fuhrer  und  den  Reisenden  einerseits  und  dem  Lokomotivführer  andererseits 

herzustellen.  Da  diese  Einrichtungen  nur  in  Nothfällen  gebraucht  werden 

dürfen,  kann  man  sie  einfach  als  Nothsignale  bezeichnen.  Die  einfachste 

und  verbreitetste  Einrichtung  dieser  Art  ist  die  über  den  ganzen  Zug  ge- 

spannte Zugleine,  deren  eines  Ende  an  der  Dampfpfeife  auf  der  Maschine 

oder  an  einer  anderen  Weckervorrichtung  befestigt  ist  und  diese  beim 

Anziehen  ertönen  läfst.  Die  Zugleine  ist  jedoch  für  den  Reisenden 

schwer  erreichbar  und  ihr  Anziehen  erfordert  immerhin  einen  gewissen 

Kraftaufwand.  Daneben  hat  die  Zugleine  den  Vortheil.  dafs  sie 

die  Signalvorrichtung  auch  beim  Zerreifsen  eines  Zuges  zum  Ertönen 

bringt.  Bei  sofortigem  Anhalten  des  Zuges  würde  allerdings  ein  Auf- 

laufen des  abgerissenen  Theiles  zu  befürchten  stehen,  weshalb  vorkom- 

menden Falles  seitens  des  Lokomotivführers  und  des  Zugpersonals  mit 

besonderer  Vorsicht  verfahren  werden  mufs. 

Die  Einführung  der  durchgehenden  Luftdruckbremse  hat  es  ermög- 

licht, die  Zugleine  in  Fortfall  kommen  zu  lassen  und  es  jedem  Reisenden 

zu  gestatten,  im  Nothfalle  den  Zug  unmittelbar  zum  Stillstande  zu  bringen. 

Da  auch  bei  einem  etwaigen  Zerreifsen  eines  Zuges  der  abgerissene  Theil 
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sofort  gebremst  wird,  so  dürfte  damit  dem  Bedürfnisse  in  höchst  radikaler 

Weise  abgeholfen  worden  sein. 

Bis  zur  allgemeinen  Einführung  der  Luftdruckbremsen  bei  allen  Per- 

sonenzügen wird  jedoch  noch  immerhin  einige  Zeit  verfliefsen,  und  bis 

dahin  noch  einige  der  seither  im  Gebrauch  befindlichen  Einrichtungen  bei- 

behalten werden  müssen.  Unter  diesen  scheint  das  elektrische  Verbindungs- 

signal der  französischen  Bahnen  das  verbreitetste  zu  sein. 

Die  Lokomotive  ist  mit  allen  Wagen  des  Zuges  durch  eine  elektrische 

Leitung  verbunden,  deren  Batterie  sich  in  dem  ersten  Bremserhaus  hinter 

der  Maschine  befindet.  Im  letzten  Breraserhause  des  Zuges  befindet  sich 

eine  Reservebatterie  mit  Läutewerk.  Das  Läutewerk  auf  der  Maschine 

kann  von  jedem  Bremsersitze,  sowie  von  jeder  Wagenabtheilung  aus  zum 

Ertönen  gebracht  werden.  Die  Zugbediensteten  haben  Tasterknöpfe  zu 

ihrer  Verfügung,  welche  ihnen  den  Austausch  kurzer  Signale  ermöglicht. 

Die  Ta^tervorrichtungen  für  die  Reisenden  bestehen  aus  einem  Gehäuse, 

aus  dem  ein  Knopf  hervorragt.  Wird  der  Knopf  herausgezogen,  so 

dreht  sich  in  dem  Gehäuse  ein  Daumen,  der  Stromkreis  wird  geschlossen 

und  das  Läutewerk  ertönt  ununterbrochen.  Gleichzeitig  erscheinen  infolge 

einer  Hebelübersetzung,  die  innerhalb  der  Zwischenwäude  des  Wagens 

angebracht  ist.  an  den  beiden  Langseiten  des  Wagens  Signalflügel,  die 

senkrecht  herabhängen  und  so  die  Wagenabtheilung  bezeichnen,  aus  der 

das  Läutesignal  gegeben  wurde.  Der  Reisende  kann  den  Tasterknopf 

nicht  mehr  in  seine  frühere  Lage  zurückbringen.  Werden  aber  die  Flügel 

durch  Drehung  in  ihre  wagerechte  Lage  wieder  unsichtbar  gemacht,  so 

wird  gleichzeitig  der  Daumen  in  die  Stellung  zurückgeführt,  die  das 

Zurückgehen  des  Knopfes  gestattet. 

Auf  den  Bahnen  Oesterreichs  ist  das  von  Rayl  konstruirte  Nothsignal 

zur  allgemeinen  Einführung  empfohlen.  An  der  Spitze  oder  auch  an  beiden 

Enden  des  Zuges  befindet  sich  ein  Weckerwerk,  das  für  gewöhnlich 

zur  Vermeidung  des  Tönens  gehemmt  ist.  An  jedem  Ende  sind  ferner 

Batterien  aufgestellt,  die  durch  eine  doppelte  Leitung  verbunden,  jedoch 

auf  Gegenstrom  geschaltet  sind.  Als  eine  der  elektrischen  Leitungen  kann 

die  metallische  Bremsleitung  benutzt  werden.  Sobald  die  Leitungen  an 

irgend  einer  Stelle  verbunden  werden,  entsteht  für  jede  Batterie  ein  voller 

Stromkreis,  die  Hemmung  wird  ausgerückt  und  läfst  den  Wecker  ertönen. 

Die  Verbindung  zwischen  den  Leitungszweigen  wird  durch  Drehung  einer 

über  die  Decke  jedes  Wagens  hinlaufenden  Achse  um  90°  mit  einer 

durch  die  Decke  geführten  Schnur  seitens  eines  Zugbediensteteu  oder 

Reisenden  hergestellt. 

Ein  ebenfalls  elektrisches  Signal  zur  Verbindung  der  Reisenden  mit 

dem  Zugführer  —  Patent  Griggs  —  ist  auf  der  Delaware-  und  Reading- 
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bahn  eingeführt.  Dieses  läfst  auf  der  Lokomotive  eine  durch  die  Preis- 

luft der  Bremsleitung  betriebene  besondere  Pfeife  ertönen,  wenn  der  Anker 

eines  Elektromagneten  gelöst  wird. 

Schliefslich  sei  noch  erwähnt,  dafs  die  Pennsylvania  Bahn  statt  der 

Zugleine  unter  dem  Wagenboden  hinlaufende  Gummischläuche  eingeführt 

hat,  die  mit  Druck  von  wenig  mehr  als  1  Atm.  aus  dem  Bramsluft- 

behälter  unter  dem  Führerstande  gespeist  werden.  Diese  Luft  drückt  auf 

das  Pfeifen veutil.  Sobald  der  Zug  reifst  oder  die  Leitung  vom  Zuge  aus 

geöffnet  wird,  eutströmt  die  Luft,  das  Ventil  wird  entlastet  und  die  Pfeife 

ertönt  solange,  bis  die  Leitung  wieder  geschlossen  wird.  Da  die  Leitung 

sich  schnell  wieder  füllt,  können  mit  dieser  Einrichtung  auch  zusammen- 

gesetzte Signale  gegeben  werden. 

Hilfssiguale. 

Wenn  einem  Zuge  auf  der  Strecke  ein  Unfall  zustöfst  und  er  seine 

Fahrt  nicht  fortsetzen  kann,  wird  es  erforderlich,  hiervon  der  nächst- 

gelegenen Station  Mittheilung  zu  machen  und  Hilfe  herbeizurufen. 

Glücklicher  Weise  sind  derartige  Fälle  nur  selten  und  es  hat  sich  da- 

her ein  allgemeines  Signalisirungssystem  nicht  ausgebildet.  Sind  die  Ent- 

fernungen der  einzelnen  Stationen  einer  Bahn  nicht  grofs,  so  wird  die 

Verständigung  durch  besondere  Boten  in  den  meisten  Fällen  der  kürzeste 

und  sicherste  Weg  sein.  Dieses  wird  namentlich  auf  den  nach  dem  Block- 

system betriebenen  Strecken  mit  kurzer  Zugfolge  der  Fall  sein.  Sind 

dagegen  die  Statiousentfernungen  bedeutend,  so  haben  einzelne  Bahnen 

in  geeignet  gelegeneu  Bahn  warte  rhäusern  Telegraphenzwischenstationen 

eingerichtet,  die  nur  im  Bedarfsfalle  eingeschaltet  und  durch  den 

betreffenden  Bahnwärter  bedient  werden.  Auch  hat  man  an  einzelnen 

Punkten  der  Strecke  eine  vorhandene  Telegraphenleitung  zur  Einschaltung 

eines  Apparates  eingerichtet,  während  dieser  selbst  in  dem  nächsten 

Bahnwärterhause  aufbewahrt  und  nur  im  Bedarfsfalle  eingeschaltet  wird. 

Die  Mitführung  solcher  Apparate  auf  den  Zügen  dagegen  erscheint  von 

sehr  zweifelhaftem  Werth,  wenn  man  berücksichtigt,  dafs,  wenn  einem 

Zuge  ein  Unfall  zustöfst,  meistens  auch  der  mitgeführte  Apparat  sowie 

der  zur  Bedienung  desselben  bestimmte  Beamte  gefährdet  sind. 

Vorstehend  angegebene  Einrichtungen  dienen  indefs  mehr  zur  Ab- 

gabe von  Telegrammen  von  der  Strecke  aus  als  zum  Signalisiren.  WTenu 
nun  auch  besondere  Einrichtungen  zur  Abgabe  von  Hilfssignalen  allgemein 

nicht  vorhanden  sind,  bietet  doch  die  Einrichtung  der  durchlaufenden 

elektrischen  Liniensignale,  wie  sie  in  Deutschland  und  Oesterreich-Ungarn 

überall  besteht,  die  Gelegenheit,  dieselbe  zur  Abgabe  von  Hilfssignalen 
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mitzubenutzen  oder  durch  eine  Einrichtung  zur  Abgabe  solcher  zu 

vervollständigen. 

Wenn,  wie  es  in  Oesterreich-Ungarn  meistens  der  Fall  ist,  die  Glocken - 

linie  mit  Ruhestrom  betrieben  wird,  so  genügt  es,  die  Hilfssignalposten 

auf  der  Strecke  mit  Unterbrechungstastern  auszustatten,  um  sie  zur  Ab- 

gabe von  Hilfssignalen  geeignet  zu  machen.  Jede  Unterbrechung  des 

Stromes  erzeugt,  einen  Glockenschlag  auf  allen  Glocken  werken  des  betr. 

Bahnabschnittes.  Die  zu  gebenden  Zeichen  bestehen  daher  in  einer  Reihen- 

folge von  einzelnen  Glockenschlägen  mit  bestimmten  zwischenliegenden 

Zeitpausen.  Das  Signal:  „Lokomotive  soll  kommen"  wird  z.  B.  gegeben 

durch  eine  Gruppe  von  fünf  Glockenschlägen  in  gleichen  Pausen  dreimal 

wiederholt.  Die  Gruppe  von  fünf  Glockenschlägen  und  einem  Glocken- 

schlage in  gleichen  Pausen  dreimal  wiederholt  bedeutet:  „Lokomotive  mit 

Arbeitern  soll  kommentt.  Wird  der  Unterbrechungstaster  mit  der  Hand 

bedient,  so  kann  durch  unsicheres  Spiel  das  Signal,  welches  seine  Bedeu- 

tung nicht  allein  durch  die  Anzahl  der  Glockenschläge,  sondern  wesentlich 

durch  die  Gruppirung  derselben  erhält,  derartig  entstellt  werden,  dals  es 

seinen  Zweck  verfehlt.  Viele  Bahnen  verwenden  daher  für  diese  Art  der 

Signalisirung  Automattaster,  bei  welchen  ein  Irrthum  nicht  vorkommen 

kann,  und  welche  entweder  mit  der  Hand  oder  durch  ein  Uhrwerk  bewegt 

werden. 

Durch  eine  durch  Induktionsströme  betriebene  Läutewerksleitung 

kann  man  noch  einen  schwachen  Batteriestrora  leiten,  der  dann  nicht 

im  Stande  ist,  die  Glockenwerke  auszulösen,  wohl  aber  die  Hilfssignal- 

vorrichtungen  in  Thätigkeit  setzen  kann.  Auf  Grund  dieses  Urastandes 

haben  Siemens  &  Halske  ihre  Spindelradläutewerke  mit  einer  besonderen 

Vorrichtung  versehen,  die  im  Stande  ist,  auf  Morseschreibwerkeu, 

die  auf  den  Grenzstationen  in  die  Läutewerksleitung  eingeschaltet 

werden,  Morsezeichen  hervorzubringen.  Zu  diesem  Zwecke  sind  auf  der 

Achse  des  Spindel-  oder  Einradläutewerkes  isolirte  Messingscheiben  auf- 

geschoben, die  an  ihrem  Rande  mit  Vertiefungen  versehen  sind.  Auf 

dem  Rande  schleift  eine  Kontaktfeder  und  bleibt  der  Strom  solange  ge- 

schlossen, als  die  Kontaktfeder  sich  über  einer  Vertiefung  befindet,  während 

der  Strom  durch  die  Vorsprünge  des  Randes  unterbrochen  wird.  Dieses 

abwechselnde  Schliefsen  und  Unterbrechen  des  Stromes  durch  die  sich 

drehende  Scheibe  ist  im  Stande,  auf  dem  Morseapparat  Schriftzeichen 

hervorzubringen,  wenn  die  Vorsprünge  und  Vertiefungen  der  einzelnen 

Scheiben  diesen  entsprechend  bemessen  sind.  Die  Zahl  der  zu  gebenden 

Signale  ist  insofern  beschränkt,  als  für  jedes  Signal  eine  besondere  Scheibe 

erforderlich  ist  und  ebenso  ein  besonderer  Schlüssel,  mit  dem  die 

Kontaktfeder  über  die  dem  beabsichtigten  Signal  entsprechende  Scheibe 
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gebracht  und  gleichzeitig  das  Laufwerk  ausgelöst  wird.  Jede  Scheibe 

giebt  auf  dem  Morsestreifen  der  beiden  benachbarten  Stationen  auch  die 

Nummer  des  Läutewerkes  an,  aus  dem  die  Hilfssignale  gegeben  werden. 

Die  Einrichtung  arbeitet  durchaus  zuverlässig,  solange  das  Läute- 

werk aufgezogen  ist.  Sollte  es  abgelaufen  und  die  Eontaktfeder  zufällig 

auf  dem  vorspringenden  Theile  stehen  geblieben  sein,  so  ist  die  Leitung 

unterbrochen.  Wird  aus  einem  Läutewerk  ein  Hilfssignal  gegeben,  so 

ertönt  auf  den  beiden  benachbarten  Stationen  ein  in  der  Läutewerks- 

leitung befindlicher  Wecker,  worauf  beide  Stationen  ihren  Morseapparat 

einzuschalten  und  das  Hilfssignal  aufzunehmen  haben.  Damit  ihnen  für 

die  sichere  Aufnahme  die  erforderliche  Zeit  bleibt,  mufs  der  Signal- 

schlüssel  in  dem  von  ihm  zur  Auslösung  gebrachten  Läutewerke  fest- 

gehalten werden,  bis  letzteres  42  bis  48  Glockenschläge  gemacht  hat.  Ist 

das  Hilfssignal  von  den  Nachbarstationen  richtig  aufgenommen,  so  ist 

dem  hilfsbedürftigen  Zuge,  wie  der  betheiligten  Strecke,  als  Zeichen  des 

Verständnisses,  durch  die  Läutewerke  das  sogenannte  Alarmsignal 

—  sechsmalige  Folge  von  6  Glockenschlägen  —  zu  geben.  Dieses  Signal 

hat  in  der  Regel  die  Station  abzugeben,  die  für  den  Zug  die  Läate- 

signale  gegeben  hat. 

Erfolgt  das  Alarmsignal  nicht  kurze  Zeit  nach  beendigter  Abgabe 

des  Hilfssignals,  so  mufs  es  solange  wiederholt  werden,  bis  sein  Empfang 

bescheinigt  wird. 

Da  während  der  Fahrt  des  Zuges  die  Telegraphenapparate  der  beiden 

benachbarten  Stationen  bewacht  sind,  um  die  Rückmeldung  des  Zages 

abzugeben  oder  aufzunehmen,  so  vollzieht  sich  die  Abgabe  und  Auf- 

nahme der  Hilfssignale  und  die  Empfangsanzeige  durch  die  Läutewerke 

in  der  Regel  äufserst  glatt  und  dauert  selten  mehr  als  4  Minuten. 
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Die  Arbeiterpensionskasse,  die  Krankenkassen  und  die  Unfall- 

versicherung bei  den  preußischen  Staatsbahnen  im  Jahre  1892. 
Von 

W.  Holl",  Rechnungsrath  im  Ministerium  der  öffentlichen  Arbeiten. 

Die  nachstehenden  Mittheilungen  über  die  Wirksamkeit,  Erfolge  und 

Entwicklung  der  bei  den  preufsischen  Staatseisenbahnen  für  die  Hilfs- 

bediensteten und  Arbeiter  bestehenden  Wohlfahrtseinrichtungen  schliefsen 

sich  in  der  Form  uud  Gestalt  an  die  im  Archiv  für  Eisenbahnwesen  ver- 

öffentlichten Darstellungen  der  Ergebnisse  der  früheren  Jahre  an,  soweit 

dies  bei  der  seit  dem  1.  Januar  1891  eingeführten  Neuerung  im  Pensions- 

kassenwesen möglich  war.  Den  Mittheilungen  liegen  amtliche  Unterlagen 

zu  Grunde.  Sie  umfassen  das  Kalenderjahr  vom  1.  Januar  bis  31.  De- 

zember 1892  und  beziehen  sich  lediglich  auf  die  Einrichtungen  für  das  im 

Arbeiterverhältnisse  beschältigte  Eisenbahndienstpersonal,  nicht  auch 

auf  die  im  Beamten  Verhältnisse  stehenden  Bediensteten;  die  Für- 

sorge für  die  Beamten  und  ihre  Hinterbliebenen  ist  durch  die  allgemeinen 

Pensions-,  Hinterbliebenen-  und  Unfallfürsorgegesetze,  durch  die  Vor- 

schriften über  die  Fortgewährung  des  Diensteinkommens  in  Erkrankungs- 

fällen und  durch  bahnärztlichen  Dienst  geregelt  und  liegt  aufserhalb  der 

gegenwärtigen  Betrachtungen. 

Die  Ergebnisse  des  neuen  Berichtsjahres  lassen  wie  die  der  vorher- 

gegangenen Jahre  eine  stets  umfassendere  Fürsorge  für  das  Hilfsbeamten- 

und  Arbeiterpersonal  erkennen.  Wie  umfangreich  die  Wirkungen  der 

Wohlfahrtseinrichtungen  gegenwärtig  sind,  wird  durch  die  folgende  kurze 

Zusammenfassung  der  wesentlichsten  Ziffern  aus  den  Ergebnissen  der 

letzten  Jahre  veranschaulicht: 

a)  An  antheiligen  Altersrenten  und  Invalidenrenten,  sowie 

an  Rentenzuschüssen,  Ausnahmerenten  und  Pensionen, 

Wittwen-  und  Waisengeld,  Sterbegeld  und  Unterstützun- 

gen sind  an  ältere  Arbeiter,  sowie  an  dauernd  erwerbsunfähige 
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Arbeiter  und  an  die  Hinterbliebenen  verstorbener  Arbeiter  von  der 

Pensionskasse  trotz  der  verhältnifsmäfsig  noch  kurzen  Zeit  ihres 

Bestehens  im  Jahre  1892  bereits  rund  660  700.//  (gegen  564  500  J 

im  Vorjahre),  aufserdem  aber  aus  den  Mitteln  des  Eisenbahn- 

betriebsfonds und  aus  den  der  Verwaltung  zur  Verfügung  stehenden 

Hilfsfonds  —  abgesehen  von  den  Unterstützungen  hilfsbedürftiger, 

noch  erwerbsfähiger  Arbeiter  —  rund  etwa  540000.//  (gegen 

520000  jt  im  Vorjahre),  zusammen  rund  1 200000  ji  (gegen 

1 064  500  m  im  Vorjahre)  gezahlt  worden. 

b)  An  Krankheitskosten  (Krankengeld  im  Betrage  von  durch- 

schnittlich 1,32  Jt  —  1,27  m  im  Vorjahre  —  für  jeden  der  1 396 180 

Krankheitstage  der  Krankenkassenmitglieder,  femer  für  Kranken- 

pflege, freie  ärztliche  Behandlung,  Arznei  und  sonstige  Heilmitte! 

hei  Erkrankungsfallen  sowohl  der  Kassenmitglieder  als  auch  ihrer 

Familienangehörigen),  Sterbegeld  (bei  2333  Todesfallen  unter  den 

Kassenmitgliedern  und  12  716  Todesfällen  in  den  Familien  der 

Mitglieder)  haben  die  Eisenbahnkrankenkassen  nach  Abzug  der 

vom  Eisenbahnbetriebsfonds  erstatteten,  unter  c  mitgezählten 

Betrage  im  Jahre  1891  rund  4955  200.//  (gegen  4  602  000  .a  im 

Vorjahre)  aufgewendet. 

c)  An  Renten,  Abfindungen,  Heilungskosten,  sowie  an  Sterbe- 

geldern, Krankengelderhöhungen  und  anderen  Entschädigungen 

an  die  bei  den  Betriebsunfällen  verletzten  Eisenbahnarbeiter  und 

an  die  Hinterbliebenen  getödteter  Eisenbahnarbeiter  sind  im  letzten 

Rechnungsjahre  auf  Grund  der  Unfallversicherungsgesetze  rund 

1 731 000  .//  (gegen  1  442  000  m  im  Vorjahre)  und  auf  Grund  der 

Haftpflichtgesetze  rund  836  000.//  (gegen  899000.//  im  Vorjahre), 

zusammen  rund  2  567  000  m  (gegen  2  341 000  .//  im  Vorjahre)  aus 

dem  Eisenbahnbetriebsfonds  zu  zahlen  gewesen. 

Zu  den  Deckungsmitteln  der  zu  c  aufgeführten  Aufwendungen  wird 

von  dem  Arbeiterpersonale  nichts  beigesteuert.  Hingegen  haben  die  Ar- 
beiter im  Jahre  1892  zu  der  Pensionskas.se  und  zu  den  Krankenkassen 

soweit  sie  nur  bei  der  Abtheilung  A  der  Pensionskasse  und  einer  Kranken- 

kasse betheiligt  gewesen  sind,  durchschnittlich  16,og  -f  6,15  =  21,23  und 

soweit  sie  beiden  Abtheilungen  der  Pensionskasse  und  einer  Krankenkas^ 

angehört  haben,  durchschnittlich  15,ob  -f  6,15  +  11,34  =  32,57  m  laufende 

Beiträge  entrichtet.  Die  Staatseisenbahn  Verwaltung  hat  die  Unfall-  und 

Haftpflichtentschädigungen  allein  getragen,  zu  den  Krankenkassen  halb  w 

viel  und  zu  der  Pensionskasse  ebensoviel  als  die  Kassen raitglieder  an 

laufenden  Beiträgen  beigesteuert  und  aufserdem  die  Kosten  der  Rechnungs- 

und Kassenführung  bestritten.    Wie  erheblich  die  Betriebsausgaben  der 
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preufsischen  Staatseisenbahnen  durch  die  Wohlfahrtseinrichtungen  für  die 

Arbeiterschaft  belastet  werden,  geht  daraus  hervor,  dafs  im  Rechnungsjahre 

vom  1.  April  1892  bis  dahin  1893  aus  den  Eisenbahnbetriebseinnahmen: 

1  328  400  Jt  Baarzuschüsse  zu  den  Eisenbahn-  Betriebs-,  Werkstätten-  und 

Baukrankenkassen,  sowie 

2  489  000  „  Baarzuschüs8ezuder Arbeiterpensionskasse, daruuter  1 160000u/ 

Invaliditäts-  und  Alters  Versicherungsbeiträge  zur  Abtheilung  A 

und  1 329  000  m  Zuschüsse  zum  Zwecke  der  besonderen  Für- 

sorge für  die  ständigen  Arbeiter  und  ihre  Hinterbliebenen,  bei- 

gesteuert, ferner 

1  727  000  „  Entschädigungen  auf  Grund  der  Unfallversicherungsgesetze  und 

836000  „  Entschädigungen  auf  Grund  des  Haftpflichtgesetzes  an  verletzte 

Eisenbahnarbeiter  und  an  die  Hinterbliebenen  getödteter  Eisen- 

bahnarbeiter gezahlt,  und  rund  endlich 

530000  „  Unterstützungen  an  Eisenbahnarbeiter  und  ihre  Hinterbliebenen, 

mit  den  aus  Neubaufonds  entnommenen  Beträgen,  gewährt 

worden  sind. 

Danach  sind  für  die  genannten  Zwecke  überhaupt  rund  7  Millionen 

Mark  —  oder  rund  40  m  für  jeden  der  durchschnittlich  taglich  erforder- 

lichen Arbeiter  —  aus  den  Betriebseinnahmen  der  Staatsbahnen  aufge- 

wendet, ohne  die  Kosten  der  Rechnungs-  und  Kassenführung  bei  den 

Pensions-  und  Krankenkassen. 

Die  Aufwendungen  an  Entschädigungen  infolge  von  Unfällen  werden, 

wie  bereits  erwähnt  ist,  aus  den  Betriebseinnahmen  der  Staatsbahn  be- 

stritten, sodafs  es  der  Ansammlung  von  Deckungsmitteln  nicht  bedarf. 

Die  Krankenkassen  und  insbesondere  die  beiden  Abtheilungen  der  Pensions- 

kasse haben  indessen  zur  gleichmäfsigeren  Belastung  der  einzelnen  Jahre 

Vermögensbestände  anzusammeln;  die  Gesammtsumme  dieser  Bestände  hat 

sich  im  Jahre  1892  von  rund  251/*  Millionen  Mark  auf  rund  30l/2  Millionen 
Mark  erhöht. 

1.  Die  Arbeiterpensionskasse. 

Die  Pensionskasse  für  die  Arbeiter  der  preufsischen  Staatseisenbahn- 

verwaltung hat  in  ihrer  gegenwärtigen  Gestalt  seit  dem  1.  Januar  1891 

hestauden.  Bei  der  Darstellung  ihrer  Ergebnisse  sind  die  beiden  mit  selb- 

ständiger Vermögensverwaltung  nebeneinander  bestehenden  Abtheilungen  A 

und  B  auseinander  zu  halten.  Die  Abtheilung  A  der  Pensionskasse  hat 

alle  Aufgaben  einer  nach  dem  Invaliditäts-  und  Altersversicherungsgesetze 

errichteten  Invaliditäts-  und  Altersversicherungsanstalt  zu  erfüllen; 

sie    umfafst   alle   der  gesetzlichen   Versicherungspflicht  unterliegenden 
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Arbeiter  der  preufsischen  Staatsbahnen  und  hat  ani  Tage  des  Inkrafttretens 

des  Gesetzes,  am  1.  Januar  1891 ,  ihre  Wirksamkeit  begonnen.  Die  Ab- 

theil nng  B  bezweckt  eine  über  diese  reichsgesetzliche  Fürsorge  hinaus- 

gehende besondere  Fürsorge  für  die  ständigen  Arbeiter  und  für  ihre  Hinter- 

bliebenen; sie  ist  im  grofsen  und  ganzen  die  Fortsetzung  der  vor  dem 

i.  Januar  1S91  in  Wirksamkeit  gewesenen  Peusionskassen  für  die  Betriebs- 

und Werkstättenarbeiter  und  hat  die  Mitglieder  und  die  Vermögensbestände 

dieser  Kassen  nebst  allen  Verpflichtungen  übernommen.  Im  übrigen  wird 

hinsichtlich  der  Grundzüge  der  neuen  Kasseneinrichtungen  auf  die  Erörte- 

rungen im  Archiv  für  Eisenbahnwesen  1891  S.  56  ff.  verwiesen. 

Ueber  die  Zahl  der  Kassenmitglieder  beider  Abtheilungen  während 

der  beiden  letzten  Jahre  und  über  die  Zahl  der  Mitglieder  bei  den  früheren 

Peusionskassen  der  Betriebs-  und  Werkstättenarbeiter  gewährt  die  nach- 

stehende Zusammenstellung  einen  Ueberblick: 

Anzahl  der  Mitglieder 

bei  den 

bei  der    bei  der    bei  der    bei  der  höheren  Be 

Abthei-    Abthei-  Abthei- 

lnng  A    hing  B    lang  A 

1892        1892        1891         1891    ,  1890 

triebe-  and 

Abthei-  Werkstät- 

|  tenarbeiter- 
lung  B  pensions- 

kassen 

Beim  Beginne  de»  Rechnungs- 

jahres vorhanden   

Im  Laufe  de»  Rechnungsjahres  neu 

eingetreten  überhaupt  .  . 

auf  je  100  der  Hitgliederzahl  im 

Jahresmittel  

Im   Laufe   des   Jahres  ausge- 

schieden überhaupt    .   .  . 

auf  je  100  der  Mitgliederzahl  im 

Jahresmittel  

Beim  Schlüsse  des  Rechnungs- 

jahres vorhanden  überhaupt  . 

darunter  weiblich  

Durchschnittlich  täglich  (im 

Jahresmittel)  vorhanden    .  . 

öeberbaupt  haben Theil  genommen 

202  652     1 16  000     193  900      91  578        84  298 
I 

09123      22979     136  894      35  768        16  410 

36,o«        19,  is        64,24        32,6»;  16,7J 

90  288       14  393     127  142  11340 

I 

45,;o        ll,w        60,60  10,36 

181492     124  592     202  652     116  006 

3  371  137        3  496  160  j 

197469     120  125  i  209865     109  415 

9626 

91  57* 98 

67  686 

271  775     188  985  829794 I  ! 127  346      100  703 
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Nach  dieser  Zusammenstellung  hat  sich  die  Zahl  der  Mitglieder 

bei  der  Abtheiluug  A  im  Jahre  1892  nicht  unerheblich  vermindert. 

Die  Zahl  der  aus  der  Abtheilung  A  ausgeschiedenen  Personen  ist  erheblich 

gröfser  gewesen,  als  die  Zahl  der  neu  eingetretenen  Personen.  Diese  Er- 

scheinung findet,  da  die  Mitgliedschaft  bei  der  Abtheilung  A  sich  im 

grofsen  und  ganzen  mit  der  Zahl  der  bei  der  Eisenbahnverwaltung  über- 

haupt beschäftigten  Arbeiter  deckt,  in  dem  Minderbedarf  der  Verwaltung 

an  Arbeitskräften  ihre  Begründung.  Ein  bald  nach  dem  Beginn  des  Etats- 

jahres 1892/93  wahrnehmbarer  Rückgang  des  Güterverkehrs  und  der 

später  hauptsächlich  wegen  der  Choleraepidemie  stark  fühlbare  Rückgang 

des  Personenverkehrs  auf  einer  grofsen  Anzahl  von  Bahnstrecken  hat  eine 

Einschränkung  des  Personals,  namentlich  im  Stations-,  Zug-  und  Bahn- 

unterhaltungsdienste zur  Folge  gehabt.  Schon  vom  1.  Mai  1892  ab  ist 

nach  den  monatlichen  Mitgliederübersichten  eine  starke  Verminderung 

eingetreten.  Gleichwohl  ist  übrigens  der  Wechsel  in  der  Beschäftigung 

bei  der  Eisenbahnverwaltung  nicht  so  grofs  gewesen  wie  im  Vorjahre.  Es 

sind  im  Jahre  1891  125038  Arbeiter  oder  55%  des  durchschnittlichen 

Mitgliederbestandes,  im  Jahre  1892  hingegen  87610  oder  44%  des  durch- 

schnittlichen Mitgliederbestandes  aus  der  Abtheilung  A  mit  einer  nach 

§  (')  des  Invaliditäts-  und  Altersversicherungsgesetzes  ausgestellten  Be- 

scheinigung ausgeschieden.  Der  Rückgang  dieser  Zahl  trotz  der  stattge- 

habten Einschränkung  des  Personals  wird  hauptsächlich  darin  seinen  Grund 

haben,  dafs  die  Eisenbahnverwaltung  die  Einschränkung  möglichst  durch 

Unterlassung  von  Neueinstellungen  erzielt  hat,  zu  freiwilligen  Austritten 

und  zur  Uebernahme  anderweiter  Beschäftigung  sich  aber  den  Arbeitern 

ebenfalls  weniger  Gelegenheit,  als  in  den  früheren  Jahren,  geboten  hat. 

Der  Zugang  an  neuen  Mitgliedern  ist  gegenüber  dem  Vorjahre  fast  um 

die  Hälfte  zurückgegangen. 

Die  Zahl  der  als  eigentliche  ständige  Eisenbahnarbeiter  zu 

bezeichnenden  Mitglieder  der  Abtheilung  B  hat  sich  trotz  der  Verminderung 

des  Gesammtpersonals  beträchtlich  vermehrt.  Von  der  Gesammtzahl  aller 

Arbeiter  gehörten  am  Schlüsse  des  Vorjahres  57%,  au  dem  Schlüsse  des 

letzten  Jahres  aber  68%  der  Abtheilung  B  als  Mitglieder  an.  Die  Zahl 

der  aus  der  Abtheilung  B  ausgeschiedenen  Mitglieder  war  im  Verhältnifs 

zu  der  Gesammtmitgliederzahl  in  beiden  Jahren  ungefähr  gleich:  es  sind 

aus  dieser  Abtheilung  überhaupt  11 340  Personen  im  Jahre  1891  und 

14  393  Personen  im  Jahre  1892  ausgeschieden,  und  zwar: 
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1891 

1892 

1067 

1355 Üebertritt8  in  den  Bezug  einer  Pension,  In- 

• 
i 

validenrente  nebst  Rentenzuschufs  oder  Aus- 150 

162 

„     bahnseitiger  Gewährung  einer  Unfallrente  .  . 

94 
,,     Uebernahme   von  Mitgliedern  in  das  Ver- 

i 

hältnifs  von  Eisenbahnunterbeamten  .... 
i 

6063 

5092 
sonstiger  freiwilliger  oder  unfreiwilliger  Auf- 

gäbe  der  Beschäftigung  bei  der  Eisenbahn 

mit  Beitragsrückgewähr  3  732 

6  574 

ohne     „       „  n   1214 

1117 

zusammen 
11340 

|  14393 

dem 

Besonders  bemerkenswert!)  ist  die  stete  Steigerung  der  Zahl  der  aas 

Arbeiterverhältnisse  in  die  Stellungen  von  Eisenbahnunterbeamteo 

übertretenden  Mitglieder;  sie  betrug  1 036  im  Jahre  1887/88,  1364  im 

Jahre  1888/89,  2177  im  Jahre  1889/90,  3  096  im  Jahre  1890,  5063  im 

Jahre  1891  und  5  092  im  Jahre  1892,  von  1887  bis  1892  also  insgesammt 

17  846.  Unter  den  zu  Beamten  ernannten  Mitgliedern  befanden  sich  18M 

noch  231,  im  Jahre  1892  nur  89  Mitglieder  mit  einer  mindestens  zehn- 

jährigen Mitgliedschaft  bei  der  Pensionskasse.  Die  in  die  gesicherte» 

Beamtenstellungen  übertretenden  Personen  erhalten  aus  diesem  Anlasse 

die  zur  Pensionskasse  geleisteten  Beiträge  nicht  erstattet,  es  bleiben  ihnen 

jedoch  die  Ansprüche  an  die  Kasse  für  den  Fall  gewahrt,  dafs  sie  et« 

ohne  Pension  oder  Versorgung  ihrer  Hinterbliebenen  aus  der  Beamteo- 

stellung  ausscheiden  sollten.  —  Von  den  infolge  freiwilligen  oder  un- 

freiwilligen Aufgebens  der  Beschäftigung  bei  der  Eisenbahn  —  vom  durch- 

schnittlichen Bestände  an  Mitgliedern  4,52  °/o  Im  Jahre  1891  und  6,40% 

im  Jahre  1892  —  hatten  im  Jahre  1891  81  Mitglieder  und  im  Jahre  18^ 

106  Mitglieder  bei  ihrem  Ausscheiden  bereits  eine  mindestens  zehnjährig 

Mitgliedschaft  bei  der  Abtheilung  B  der  neuen  Pensionskasse  und  des 

früheren  Pensionskassen  zurückgelegt. 

Weitere  eingehende  Auskunft  über  die  Bewegung  uud  den  Stand  der 

Mitglieder  bei  der  Abtheiluug  A  und  der  Abtheilung  B  der  Pensionskas* 

giebt  nach  den  einzelnen  Jahrgängen  die  angehängte  Anlage  A.  —  Fafet 

man  auf  Grund  des  Bestandes  am  1.  Januar  1892  und  am  1.  Januar  18$ 

die  Mitglieder  der  Abtheilung  B  in  Altersgruppen  von  je  fünf  Jahrgängen 

zusammen,  so  erhält  man  folgende  Uebersicht: 
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1078 
Die  Arbeiterpensionskasse,  die  Krankenkassen  und  di»?  l'ufall- 

Die  eingetragenen,  zu  der  am  1.  Januar  1892  und  am  1.  Januar  1893 

vorhanden  gewesenen  Gesammtzahl  der  Mitglieder  der  Abtheilung  B  be- 

rechneten Prozentverhältnisse  lassen  eine  wesentliche  Zunahme  des  Mit- 

gliedsalters namentlich  bei  der  Gruppe  II  erkennen.  Eine  erheblichere 

Steigerung  der  Anzahl  der  Mitglieder  in  der  Gruppe  III  ist  nach  einigen 

Jahren  zu  erwarten,  wenn  die  in  den  Jahren  1886  und  1886  bei  der  da- 

maligen Erweiterung  der  bis  dahin  nur  engbegrenzten  Arbeiterpensions- 

kassen in  grofser  Zahl  beigetretenen  Mitglieder,  soweit  sie  noch  vorhanden 

sind,  eine  zehnjährige  Mitgliedzeit  vollendet  haben  werden.  Bisher  hat 

die  Zahl  der  Mitglieder,  die  eine  zur  Begründung  der  Ansprüche  er- 

forderliche Wartezeit  von  mindestens  10  Jahren  erfüllen,  sich  nur  lang- 

sam erhöht,  sie  betrug  am  1.  April  1888  7  206  und  am  1.  Januar  1893 

11068. 

Die  Sterblichkeitsziffer  hat  durchschnittlich  für  je  100  Mit- 

glieder bei  der  Abtheilung  A  l,ng  und  bei  der  Abtheilung  B  1,13  be- 

tragen, während  sich  bei  der  letzteren  im  Vorjahre  1,02  ergeben  hatte. 

Von  den  im  Jahre  1892  verstorbenen  1  356  Mitgliedern  in  der  Abtheilung  B 

hinterliefsen  324  solche  Angehörige,  die  einen  Anspruch  auf  Wittwen-  und 

Waisengeld  hatten,  und  163  solche  Angehörige,  denen  die  Beiträge  der 

Verstorbenen  zurückzuzahlen  waren.  Bei  den  sonstigen  Sterbefällen  Itfi 

der  Abtheilung  B  handelte  es  sich  um  Kassenmitglieder,  die  entweder  der 

Kasse  noch  keine  fünf  Jahre  angehört,  oder  die  bei  längerer  Mitglied- 
schaft keine  Wittwen  und  Waisen  hinterlassen  haben. 

Zum  Zwecke  der  Entrichtung  von  Geldbeiträgen  werden  die 

Kassenmitglieder  bei  den  beiden  Abtheilungen  der  Pensionskasse  naoh 

der  Höhe  ihres  Lohneinkommens  in  folgende  Klassen  eingetheilt: 

Lohnklasse 

bei  der I 
i 

II III  IV IVa 

l.
.m
 

in  i  t einem  Tagesverdienste 

Abtheilung  A  .   .  . bis  M 

von 

1,16  — .// 

von  von 

l,8.i— 2,*3-Ä  2,^-Äu.mehr 

i 

B  .   .  . 
\ 

1 
bia  l,*s  Jt 

|  i 

von 

desgl.             3,i  M 
\ 

von 

3,^—4  M 
TOS 

mehr  «1*4-
' 

1 

Am  1.  Januar  1893  und  am  1.  Januar  1892  vertheilten  sich  die 

Ka.s.senmitglieder  in  folgender  Weise  auf  die  einzelnen  Lohnklassen: 

Digitized  by  Google 



Versicherung  bei  den  preufcischen  Staatsbahnen  im  Jahre  1893. 1079 

bei  der 
Anzahl  der  Mitglieder  der  Lohnklasse 

Abtheilung  A 
1893 

1./1. 1892 

4  416    46491     92403   38182  - 

-  181 492 

-  202652 

4  667    52823    104  186   41  086  - 

f  l./l. 1893 
\  l./l.  1892 

21967     71  792   16  787    7  032     7  024 124  592 

—      21  835     63  812   15  892  :  6  676     6  292 
116  006 

Die  Wochenbeiträge,  die  bei  der  Abtheilung  A  14  4,  20  4,  24  4  und 

30  4  für  alle  Mitglieder,  bei  der  Abtheilung  B  28  4,  42  4,  56  4,  66  4 

und  76  4  für  männliche  Mitglieder,  10  4,  16  4,  20  4,  24  4  und  28  4  für 

weibliche  Mitglieder  betragen,  werden  zur  Hälfte  von  dem  Lohne  der 

Kassenmitglieder  gekürzt,  zur  Hälfte  von  der  Verwaltung  aus  den  Eisen- 

babnbetriebseinnahmen  als  Zuschufs  entnommen;  für  die  Dauer  von  Er- 

krankungen und  von  militärischen  Dienstleistungen  der  Mitglieder  ruht 

die  Beitragsleistung,  während  bei  anderen  nur  vorübergehenden  Unter- 

brechungen der  Beschäftigung  bei  der  Eisenbahn  den  Kassenmitgliedern 

zur  Aufrechterhaltung  und  Fortsetzung  ihrer  Anrechte  die  Weiterzahlung 

der  Beiträge  gestattet  ist;  dauert  die  Unterbrechung  in  Urlaubsfällen  länger 

als  zwei  und  in  anderen  Fällen  länger  als  vier  Wochen,  so  haben  die  Mit- 

glieder für  die  überschiefsende  Zeit  keinen  Anspruch  auf  die  Mitbethei- 

ligung  der  Eisenbahnverwaltung  an  der  Beitragsleistung,  sie  müssen  den 

Beitrag  vielmehr  allein  in  voller  Höhe  entrichten.  Die  Beiträge  zur  Ab- 

theilung A  der  Pensionskasse  decken  sich  hiernach  in  ihrer  Höhe  mit  den 

im  §  96  des  Invaliditäts-  und  Altersversicherungsgesetzes  bestimmten,  bei 

den  Versicherungsanstalten  zu  erhebenden  Beiträgen.  Sie  werden  jedoch 

nicht  wie  bei  den  Versicherungsanstalten  durch  Einkleben  von  Marken  in 

Quittungskarten  erhoben,  sondern  der  Pensionskasse  unmittelbar  zugeführt 

und,  soweit  sie  am  Lohne  der  Kassenmitglieder  gekürzt  siud,  von  den 

Bezirksausschüssen  der  Pensionskassc  in  Hebebüchern  wochenweise  für 

jedes  Mitglied  aufgezeichnet. 

Die  Einnahmen  der  Arbeiterpensionskasse  im  Berichtsjahre  werden 

durch  umstehende  Zusammenstellung  veranschaulicht: 

Bei  dem  Rückgange  der  Mitgliederzahl  bei  der  Abtheilung  A  waren 

auch  die  Einnahmen  geringer  als  im  Vorjahre;  durchschnittlich  auf  ein 

Mitglied  entfiel  indessen  ein  etwas  höherer  Beitragssatz  als  im  Jahre  1891,  da 

infolge  der  Einschränkungen  des  Personals  die  Zahl  der  Dienstanfänger 

in  den  unteren  Lohnklassen  sich  stärker  vermindert  hat,  als  die  Zahl  der 

Mitglieder  in  den  höheren  Lohnklassen.  Umgekehrt  ist  bei  der  Abtheilung  B 

eine  bedeutende  Steigerung  der  Gesammteinnahme  aus  den  Mitglieder-  und 
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Xß  G   4»  C  1  l   Ii  II   U  U  ̂  
Im  Jahre  1892 Durchschnittlich  auf  ein  Mitglied  koms : 

der 
Uberhaupt 

Abtheil.  A Abtheil.  B 
frühen 

Penaionskx? 

Einnahmen1) Abth.  A 

M 

Abth.  B 

.// 

1892 

.// 
1891  , 
M 

1892 

J4 

1891 

M, 

1899.90 

u/ 

Zinsen  des  Vermögens  .... 136784 661  720 

0,b9 6.« 

5,ii 

Eintrittsgelder  33249 1 

O^s 
0,4»  I Laufende  regelmäfsige  Beiträge: 

a)  der  Kassenmitglieder  .   .  . 

b)  der  Eisenbahnverwaltang  . 

1218  603 

1 218  503 

1  861  760 

1861760 

6,» 

6,1» 

6,u 

6,11 

II* 

11,14 
lMo 11.» 2U« 

10.»: 
Beitragsnachzahlungen,  Beitrage 

wahrend  längerer  Unterbrechun- 

gen der  Beschäftigung  und  Bei- 

träge ehemaliger  Mitglieder  der 

froheren  braunschweigiscben 

ArbeiterpensionBkasse  .... 797 68  718 
— — 

0,47 
0,« 

O.Ti 
Besondere  Sterbekassenbeiträge 

ehemaliger  Mitglieder  der  ober- 

>cnie?i8cnen  ArDeiterpeDsion.s- 

237 — — 

jursaizicisiungen  u.  r^rstaitungen 680 426 — — 

0,01 
Wieder  eingezahlte  Beiträge  .  . 

— 
8697 

— — 

0,0» 

1 

Geldstrafen    und  verschiedene 

80 244 — - 

;  -  :  - 

Endsumme 2  565247 

• 

3491  810 12,w 

29,07 

„ 

_.. 
dagegen  im  Jahre  1891 2610  848 3204  922 

12,44 

29.» 

1889/90 3  203  628 - 
1 

1888/89 3066648 
i 

1  _ 

1 f  : 

1887/88 
2686914 

_ _ 

1866  87 1973  229 
1 

7  '
! 

Verwaltungsbeiträgen  eingetreten,  dagegen  der  durchschnittlich  auf  ein 

Mitglied  entfallende  Beitragssatz  geringer  geworden;  beide  Erscheinungen 

sind  die  Folge  der  starken  Zunahme  der  Mitgliederzahl  bei  der  Abtheilung  B, 

V;  In  dieser  Uebersicht  wird  zwischen  einem  Betriebsfonds  (einer  allgemeinen 

Rechnung)  und  einem  Reservefonds  nicht  unterschieden,  die  gesamtste  Rechnung 

jeder  Abtheilung  vielmehr  als  eine  Rechnung  angesehen. 
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wodurch  die  Gesammtbeitragssumme  erhöht,  die  Zahl  der  Mitglieder  in 

den  unteren  Lohnbeitragsklassen  aber  stärker  als  die  in  den  höheren 

Klassen  vermehrt  worden  ist.  Im  übrigen  zeigt  die  in  der  Uebersicht 

enthaltene  Vergleichung  der  durchschnittlich  auf  ein  Mitglied  entfallenen 

Beitragssätze,  dafs  einerseits  der  Pensionskasse  nach  der  Umgestaltung 

erheblich  mehr  Mittel  zufliefsen,  andererseits  aber  die  Kassenmitglieder 

aus  den  eigenen  Mitteln  im  Durchschnitt  weniger  zahlen  als  vorher.  Die 

Einnahmen  der  Kasse  an  Beiträgen  der  Mitglieder  und  der  Verwaltung 

stellten  sich  vor  dem  1.  Januar  1891  auf  durchschnittlich  32,91  ai,  dagegen 

im  Jahre  1892  auf  34,98  jl  für  jedes  Mitglied.  Davon  hatten  die  Mitglieder 

selbst  vor  dem  1.  Januar  1891  21,94  uk,  im  Jahre  1892  aber  nur  17,49  ut 

im  Durchschnitt  zu  zahlen.  Die  Arbeiter  sind  demnach  durch  die  Umge- 

staltung der  Pensionskasse  seit  dem  1.  Januar  1891  trotz  wesentlicher 

Verbesserung  ihrer  Ansprüche  in  der  Beitragsleistung  dadurch  wesentlich 

entlastet ,  dafs  die  Eisen  bahn  Verwaltung  von  demselben  Tage  ab  den 

Zuschufs  zu  beiden  Abtheilungen  der  Pensionskasse  von  der  bis  dahin  ge- 

währten Hälfte  auf  den  vollen  Betrag  erhöht  hat,  der  auch  von  den  Kassen- 

mitgliedern beizusteuern  ist. 

Die  Gesammtleistung  der  Arbeiter  an  laufenden  Beiträgen  zu 

den  Wohlfahrtskassen ,  nämlich  zur  Pensionskasse,  und  zwar  zur  Ab- 

theilung A  (Invaliditäts-  und  Altersversicherung),  und  Abtheilung  B  (be- 

sondere, weitergehende  Fürsorge  auch  für  Hinterbliebene),  sowie  zu  den 

Krankenkassen  hat  im  Jahre  1892  im  Durchschnitt  für  einen  ständigen, 

d.  h.  bei  beiden  Abtheilungen  der  Pensionskasse  und  bei  einer  Kranken- 

kasse betheiligt  gewesenen  Arbeiter  (6,15  +  11,84  +  15,08  m  =)  32,57  M 

gegen  32,65  Ji  im  Vorjahre,  und  im  Durchschnitt  für  einen  nur  bei  der 

Abtheilung  A  der  Pensionskasse  und  bei  einer  Krankenkasse  betheiligt 

gewesenen  Arbeiter  (6,15  +  15,08  =)  21,28  m  gegen  21,05  M  im  Vorjahre 

betragen.  Zu  den  Knappsehaftskassen  in  Preufsen,  die  auch  schon  vor 

dem  Erlasse  des  Invaliditäts-  und  Altersversicherungsgesetzes  die  Zwecke 

sowohl  von  Invaliden-  und  Hinterbliebenenversorgungs-  als  auch  von 

Krankenkassen  erfüllt  haben,  entrichteten,  wie  hier  vergleichsweise  ange- 

führt wird,  im  Jahre  1887  durchschnittlich  die  ständigen  (meistberechtigten) 

Mitglieder  38,21  m  und  die  unständigen  (minderberechtigten)  Mitglieder 

22,26  Für  die  folgenden  Jahre  sind  die  Beitrage  der  ständigen  und 

unständigen  Bergarbeiter  nicht  getrennt  veröffentlicht.  Wenn  die  Gesammt- 

summe  der  Beiträge  durch  die  Gesamintzahl  der  Mitglieder  getheilt  wird, 

so  ergeben  sich  für  die  Jahre  1888  bis  1891  die  Sätze  von  31,46  s,f 

31,83  uty  33  M  und  34,31  ji. 

Die  in  der  Zusammenstellung  aufgeführten  Beitragsnachzahlungen 

werden  von  solchen  Personen  geleistet,  die  ihre  Ansprüche  gegenüber  der 

Digitized  by  Google 
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Abtheilung  B  der  Pensionskasse  noch  auf  frühere,  vor  ihrem  Beitritte  lie- 

gende Beschäftigungszeiten  ausdehnen  wollen,  diese  Nachzahlungen  werden 

in  einigen  Jahren  abgetragen  sein. 

Neben  den  Einnahmen  der  Pensionskasse  aus  den  Beiträgen  und  Zu- 

schüssen sind  auch  die  Zinserträgnisse  des  Vermögens  erheblich  ge- 

stiegen, da  naturgemäfs  sich  die  Vermögensbestände  stark  erhöhen.  Im 

Jahresmittel  wurde  eine  Verzinsung  des  Vermögens  von  etwa  3,68  °/<h  bei 

der  Abtheilung  B  allein  von  etwa  3,66  °/o  gegöö  3,65  °/o  im  Vorjahre  erzielt. 

Die  Einnahme  an  Eintrittsgeldern  bei  der  Abtheilung  B  war  im 

Vorjahre  erheblich  höher,  weil  bei  der  Neuregelung  der  Kassen  Verhältnisse 

am  1.  Januar  1891  eine  grofse  Anzahl  schon  langjährig  im  Eisenbahndienste 

beschäftigt  gewesener  Arbeiter  der  Abtheilung  B  beigetreten  ist,  während 

das  Jahr  1802  nur  den  regelmäfsigen  Zugang  an  neuen  Mitgliedern  zeigt. 

Die  Ausgaben  der  Pensionskasse  setzen  sich  aus  folgenden  Beträgen 

zusammen: 

Bezeichnung  der  Ausgaben 

Betrag  der  Ausgaben 

1892  1891 

Abtheil.  A    Abtheil.  B    Abtheil.  A  Abtlei] 

M               M                M  J 

323  621 

Invalidenrenten,  Renteuznscbüsse 19  064 
24  867 i 4099 

1*- 

186627 

169167 

; 

147  K 

4134 

56  634 

»ff 

Sterbegeld    beim    Tode    von  Empfängern 

von  Pensionen,   Rentenzuschüssen  und 
1 

i 

Ausnahiuerenten,    von    Wittwen  von 

solchen    Empfängern    und  Kaasenmit- 

6  268 
99 93 71 

Unterstützungen   .... 
8286 

Zurückgezahlte  Beitrage: 
1 

150  503 

10*  tf
* 

an  die  Hinterbliebenen  verstorbener  Mit- 
> 

16  326 
5  709 4144 14  776 

äfi? 

15  973 23  875 18061 

SS7« 

Zusammen 304  466 655023 32  OOS 
1 
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In  dieser  Uebersicht  ist  wie  bei  den  Einnahmen  zwischen  dem  Be- 

triebsfonds (einer  allgemeinen  Rechnung)  und  dem  Reservefonds  nicht 

unterschieden  worden,  es  wird  vielmehr  die  gesammte  Rechnung  einer  jeden 

Abtheilung  als  eine  Rechnung  angesehen. 

Die  Ausgaben  der  Abtheilung  A  für  das  Jahr  1892  enthalten  auch 

deu  von  dieser  Abtheilung  zu  tragenden  anteiligen  Betrag  (etwa  142  300 .//), 

der  bereits  im  Jahre  1891  gezahlten  Altersrenten.  Im  übrigen  stellen 

die  eingetragenen  Rentenbeträge  nicht  die  Rentenbezüge  der  70  Jahre 

alten  oder  invaliden  Mitglieder,  sondern  die  Summe  dar,  die  von  der 

Abtheilung  A  von  den  Renten  aller  früher  oder  später,  längere  oder 

kürzere  Zeit  bei  ihr  betheiligt  gewesenen  Empfänger  antheilig  nach  der 

Dauer  der  stattgehabten  Betheiligung  und  der  Summe  der  empfangenen 

Beiträge  zu  tragen  sind.  Ob  die  Renten  von  den  Organen  der  Kasse  oder 

von  den  Vorständen  der  Versicherungsanstalten  festgesetzt  sind,  macht 

dabei  keinen  Unterschied.  Auf  Anweisung  der  Pensionskasse  hat  im 

Jahre  1892  die  Post1) 

im  ganzen  274  238.//  Altersrenten  und  30646.//  Invalidenrenten 

gezahlt:8)  davon  sind  der  Post 

vom  Deutschen  Reiche   89 188.//  Altersrenten  und  11  633.//  Invalidenrenten, 

von  der  Pensionskasse 

und  den  sonstigen 

gesetzlichen  Ver- 

sicherungsanstalten. 186050  „  „  „   19012  „  „ 

erstattet  worden.    Die  Betheiligung  der  sonstigen  Versicherungsanstalten 

an  diesen  Erstattungen  war  nur  geringfügig,  da  es  sich  bei  den  Bewil- 

ligungen von  Renten  fast  ausschliefslich  um  Personen  gehandelt  hat,  die 

während  der  ganzen  anrechnungsfähigen  Zeit  bei  der  Eisenbahn  beschäftigt 

gewesen  sind.    Der  jährliche  Betrag  einer  Altersrente  stellte  sich  auf 

durchschnittlich   164  .//,    der  einer  Invalidenrente  auf  durchschnittlich 

122  ji.    Bei  der  Berechnung  der  Invalidenrenten  ist  nur  die  Zeit  nach  dein 

1.  Januar  1891,  bei  den  Altersrenten  auch  die  vor  diesem  Tage  liegende  Be- 

schäftigungszeit in  gewissem  Umfange  anreehnungsfähig.    Hierauf  ist  es 

zurückzuführen,  dafs  gegenwärtig  die  Altersrenten  höher  sind  als  die  In- 

')  Die  Alters-  und  Invalidenrenten  werden  nicht  von  den  Eisenbahnkassen, 

sondern  von  den  Poatanstalten  ausgezahlt.  Die  Postverwaltung  stellt  ihre  Ausgaben 

alljährlich  in  Rechnung  und  erhält  die  Auslagen  erstattet;  sie  ist  berechtigt,  einen 

Vorschufs  zur  Bestreitung  der  voraussichtlichen  Ausgaben  eines  Jahres  zu  fordern. 

2<  Ueberhaupt  sind  im  Deutschen  Reiche  im  Jahre  18:»2  21  071  602.//  Alters- 

renten und  1353  433.//  Invalidenrenten  gezahlt  worden;  davon  hat  das  Reich 

8  410 062  M-\-  661010^  erstattet,  während  der  Rest  den  gesetzlichen  Versicheruncs- 

anatalten  und  zugelassenen  Kasseneinrichtungen  zur  Last  gefallen  ist. 
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validenreuten.  Nach  und  nach  wird  indessen  die  erstere  von  der  Invaliden- 

rente überholt  werden. 

Die  Zahl  der  Empfänger  von  Altersrenten  hat  sich  im  Jahre  1892 

von  1486  auf  1673  erhöht.  Wie  die  nachstehende  Zusammenstellung  über 

die  Alterarentenerapfänger  nach  Jahrgängen  ergiebt,  ist  der  Abgang 

selbst  bei  den  ältesten  Jahrgängen  nur  gering  gewesen. 

Gebarte* 

Anzahl der  Empfänger  von  Altersrenten 

am 
1.  Januar 

189-2 

im  Jabre 

1892  hinzu- 

getreten 

im  Jahre  18 

Genüsse  au 

durch  Tod 

92  aus  dem 

sgeschieden 
sonst 

am 
1.  Janaar 

im 

1803  ... 
* 
1 — l 

1906  .... 1 — z z l 

1806  .... 3 — 1 - 2 

7 — 2 5 

1808  .... 8 1 _ _ 
9 

1HOU  ... 7 Q 1 b 

1810  ... 

•  * 15 

2 13 

1811  .... 19 8 l 15 av 

1812  .... 23 3 

90 
1813  

30 
2 

38 
1814  ... 43 1 7 m 

37 

1815  .... 

91 

4 

10 

3 

83 

1816  .... 94 4 14 4 

80 
1817  .... 

114 2 10 2 

104 

1818  .... 182 5 13 3 

171 
1819  .... 251 

8 

19 

4 

236 

1820  ... Sil 
15 20 4 

802 

1821  ...  . 286 

60 20 

4 322 

1822  ...  . 249 9 1 
239 

Zusammen 1486 
351 

186 
28 

1673 

Von  den  aus  dem  Genüsse  einer  Altersrente  ausgeschiedenen  Empfon- 

gern  traten  zwanzig  in  den  Bezug  einer  Invalidenrente.  Die  Zahl  der 

erwerbsunfähigen  Altersrentenempfänger  ist  ohne  Zweifel  erheblich  gröfcer 

gewesen ;  die  Personen  werden  es  aber,  da  die  Invalidenrente  sich  geringe 

gestellt  haben  würde,  vorgezogen  haben,  im  Besitze  der  Altersrente  is 
verbleiben. 

Statistische  Mittheilungen  über  die  Zahl  der  Empfänger  von  Inva- 

lidenrenten sind  zum  ersten  Male  in  die  angehängte  Anlage  B  aufge- 

nommen worden,  da  die  Bewilligung  solcher  Renten  erst  im  Jahre  l89i 
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begonnen  hat.  Für  286  Mitglieder  der  Abtheilung  A  wurde  nach  einge- 

tretener Erwerbsunfähigkeit  eine  Invalidenrente  festgesetzt;  33  schieden, 

zumeist  infolge  Absterbens,  aus  dem  Genüsse  der  Renten  wieder  aus, 

sodafs  am  Schlüsse  des  Jahres  noch  252  Empfänger  von  Invalidenrenten 

vorhanden  waren. 

Unter  deu  Ausgaben  der  Abtheilung  B  der  Pensionskasse  er- 

scheinen zum  ersten  Male  Renten  Zuschüsse,  die  neben  den  Invalidenrenten 

gewährt  sind.  Die  Ausgabe  au  Rentenzuschüssen  ist  natürlich  zunächst 

noch  gering,  da  der  Anspruch  hierauf  eine  zehnjährige  Wartezeit  voraus- 

setzt. Bei  früher  eintretender  Erwerbsunfähigkeit  wird,  sofern  ihr  ursäch- 

licher Zusammenhang  mit  der  Beschäftigung  nachzuweisen  ist,  eine  Aus- 

nahmerente gewährt.  Auch  die  übrigen  Leistungen  der  Abtheilung  B 

haben  mäfsig  zugenommen;  die  Gesammtauf wendung  dieser  Ab- 

theilung an  Bezügen  invalider  Mitglieder  und  von  Hinter- 

bliebenen verstorbener  Mitglieder  hat  rund  460000  m,  gegen  422000.// 

im  Vorjahre,  betragen,  während  die  früheren  Pensionskassen  in  den  letzten 

Jahren  rund  300  000  m  bis  360  000  M  aufgewendet  haben.  In  welchem 

Grade  das  Mitgliedsalter  und  damit  die  Zahl  und  Höhe  der  Ansprüche 

der  Kassenmitglieder  zunimmt,  ist  bereits  oben  erörtert.  Wenn  auch  durch 

die  raschere  Erlangung  des  Anspruchs  auf  Invalidenrente  —  es  konnten 

im  Jahre  1892  für  286  Personen  Invalidenrenten,  jedoch  nur  für  122  Renten- 

zuschüsse und  für  12  Ausnahmerenten  angewiesen  werden  —  die  An- 

sprüche der  Mitglieder  gegenüber  dem  Vorjahre  schon  wesentlich  gebessert 

sind,  so  blieben  doch  noch  viele  Fälle  übrig,  wo  sich  entweder  die  Bezüge 

der  Berechtigten  als  unzulänglich  erwiesen,  oder  wo  von  erwerbsunfähig 

gewordenen  Kassenmitgliedern  oder  von  den  Hinterbliebenen  verstorbener 

Kassenmitglieder  weder  satzungsmäfsige  Pensionskassenbezüge  noch  auch 

Renten  auf  Grund  der  Unfall  Versicherungsgesetze  beansprucht  werden 

konnten.  In  diesen  Fällen  sind,  wie  in  den  früheren  Jahren,  aus  deu  bereiten 

Mitteln  der  Eisenbahnverwaltung,  sowie  aus  einigen  der  Eisenbahn  Verwaltung 

zur  Verfügung  stehenden,  aus  den  Vermögensbeständen  früherer  Kassen- 

einrichtungen ausgesonderten  Hilfsfonds  einmalige  und  laufende  Beihilfen 

gewährt  worden.  Der  Gesammtbetrag  solcher  Beihilfen  kann  schätzungs- 

weise für  das  Jahr  1892  auf  etwa  630000  M  angenommen  werden, 

ohne  die  ebenfalls  nicht  unbeträchtlichen  Summen,  die  für  die  noch 

in  der  Beschäftigung  befindlichen  Arbeiter  bei  Unglücks-  und  sonstigen 

Nothfällen  in  ihren  Familien  neben  den  Krankenkassenleistungcu  als 

Beihilfen  verwendet  sind.  Durch  die  Gewährung  solcher  Beihilfen  aus 

den  Fonds  der  Eisenbahnverwaltung  werden  die  Härten,  die  mit  einer 

längeren,  zur  Erhaltung  der  Leistungsfähigkeit  von  Pensionskassenanstalten 

aber  unerläfslichen  Wartezeit  auf  die  Kassenleistungen  für  die  Fälle  früh- 
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zeitiger  Erwerbsunfähigkeit  oder  frühzeitigen  Todes  noth wendiger  Weis? 

verknüpft  sind,  gemildert  und  beseitigt. 

Ueber  die  Zahl,  das  Lebensalter  u.  s.  w.  der  Em ptänge r  laufen- 

der Bezüge  aus  der  Abtheilung  B  der  Pensionskasse  giebt  die  An- 

lage B  nähere  Auskunft  Werden  die  darin  enthaltenen  Ziffern  zusammen- 

gefafst,  so  erhält  man  folgende  Uebersicht: 

Zahl  der  Empfanger  und  Empfängerinnen 
von 

Pensionen,  , 

Reuten-Zu- schüssen  u. , 

Ausnahme- 

renten 1 

von 

Wittwen- 

ireld 

von 

Waisengeld 
zusammen 

Am  1.  Januar  1892  waren  vor- 
i 
1 

:55 

i 

1873 
2188 

? 

5  016 

Im  Jahre  1892  sind  hinzugetreten 

165 

382 

Im  Jahre  1892  sind  aus  dem  Be- 
1 1 

züge  ausgeschieden  .... 124 
102 

?  ! 

' 

Am  l.  Januar  1893  waren  vor- i 99ti 
2  163 2669 5  718 

Durchscbnittlich   taglich  waren ■ 

vorhanden  im  Jahre  1802  etwa 976 2013 2  879 5  368 
1891  „ 

928 1760 
2050 

4  738 
1890  „ 

828 

1566 1  670 4064 

1889/90  „ 763 
1369 

1451 

35S3 1888/89,. 705 1  177 
1212 

3  094 

1887/88  , 613 1T44 1033 2  690 

Die  Zahl  der  Bezugsberechtigten  hat  sich  im  Jahre  1892  nach  Abzüi* 

des  Abganges  um  702  Personen  (gegen  567  Personen  im  Vorjahre)  und 

zwar  um  41  Pensionäre,  280  Wittwen  und  381  Kinder  vermehrt.  Von 

dem  Gesammtzugange  an  Pensionären  (ohne  Abrechnung  des  Abganges1 

hatten  153  eine  zehnjährige  Wartezeit  bei  der  Pensionskasse  erfüllt  und 

12  bei  einer  geringeren  Wartezeit  die  Erwerbsunfähigkeit  sich  im  Dienste 

zugezogen.  Dadurch,  dafs  bei  Betriebsunfällen  den  Verletzten  und  den 

Hinterbliebenen  Getödteter  Unfallentschädigungen  aus  Fonds  der  Eisen- 

babnverwaltung  gewährt  sind,  ist  die  Pensionskasse  um  eine  beträchtliche 

Anzahl  von  Ansprüchen  entlastet  worden.  Wären  solche  Entschädigungen 

nicht  zu  zahlen  gewesen,  so  hätte  der  Zugang  Empfangsberechtigter  bei 

der  Abtheiluug  B  sich  im  Jahre  1892  um  93  Pensionäre  (94  im  Vorjahre» 

und  um  die  Hinterbliebenen  in  100  Todesfällen  (86  im  Vorjahre)  höher 

gestellt,  als  oben  angegeben  ist.  —  Nach  den  Angaben  in  der  Anlage  B 

hatten  die  im  Jahre  1892  in  den  Genufs  einer  Pension,  nach  den  frühervn 
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Kassenstatuten,  eines  Rentenzuschusses  oder  von  Ausnahmerenten  nach  den 

neuen  Satzungen  eingetretenen  Personen  ein  Durchschnittsalter  von 

567s  Jahren  und  die  aus  dem  Genüsse  solcher  Bezüge  ausgetretenen 

Personen  ein  Durchschnittealter  von  67J/4  Jahren  zurückgelegt.  Die  im 

Jahre  1892  in  den  Bezug  von  Wittwengeid  eingetretenen  Ehefrauen  ver- 

storbener Mitglieder  und  Pensionäre  standen  in  einem  durchschnittlichen 

Lebensalter  von  44*/$  Jahren,  hingegen  die  aus  dem  Bezüge  des  Witwen- 

geldes ausgeschiedenen  Personen  und  zwar  diejenigen,  die  eine  neue  Ehe 

eingingen,  in  einem  durchschnittlichen  Lebensalter  von  33*/s  Jahren  und 

die  übrigen  in  einem  solchen  von  581/?  Jahren,  während  für  alle  zusammen 

sich  ein  durchschnittliches  Lebensalter  von  484/&  Jahren  ergab. 

Von  den  im  Jahre  1892  aus  dem  Wittwengeldbezuge  überhaupt  aus- 

geschiedenen Personen  haben  sich  im  ganzen  40  wieder  verheirathet. 

Von  den  in  den  Jahren  1891  und  1892  mit  Hinterlassung  empfangs- 

berechtigter Kinder  verstorbenen  Mitgliedern  und  Pensionären  der  Ab- 

theilung B  (Spalte  13  der  Anlage  B)  haben  hinterlassen: 

1891 

36  je  1  Kind, 66  je  1  Kind, 

64 

48  „  3 

„  2  Kinder, 

i 

51  „  2  Kinder, 

32  „ 

20  „  6 

16  „  6  und  mehr  Kinder 

37  „  3 

30  „  4 

18  „  B 

12  „  6  und  mehr  Kinder. 

Die  sämmtlichen  vorhandenen,  zum  Waisengeldbezuge  berechtigten 

Kinder  vertheilten  sich,  wie  folgt,  auf  die  einzelnen  Lebensaltersjahrgänge: 

Anzahl  bei  einem  Lebensalter  von  Jahren 

14 
13 

12 
11 10 9 8 7 6 6 4 3 2 1 0 

am  l.  Januar  1891 201 196 176 187 
172 .27 

161 136 126 
100 

108 
78 

64 

46 

41 

n    1-      n  1892 217 

•208 

218 

207 

168 189 
179 

160 
144 

134 

117 

90 

78 

66 29 

n  1.     n  1893 266 268 966 m 
236 

m 
208 

192 

188 

160 128 97 m • 21 

Die  Summe  der  aus  der  Abtheilung  B  der  Pensionskasse  bei  dem 

Ausscheiden  von  Mitgliedern  unter  Aufgabe  ihrer  Ansprüche  zurück- 

erstatteten Beiträge  ist  gegenüber  dem  Vorjahre  gestiegen,  bleibt  aber 

hinter  den  von  den  früheren  Arbeiterpensionskassen  erstatteten  Summen 

um  deswillen  erheblich  zurück,  weil  nach  den  neuen  Satzungen  den- 

jenigen zahlreichen  Mitgliedern,  die  in  Staatsbeamtenstellungen  über- 

nommen und  in  der  Folge  der  staatlichen  Beamtenfürsorge  theilhaftig  werden, 

Arohiv  lür  Eisenbahnwesen.   IS«,  yj 
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keine  Beiträge  aus  der  Pensionskasse  mehr  erstattet  werdeii.  An  die 

unter  Einhaltung  der  Kündigungsfrist  ordnungsmäfsig  aus  der  Be- 

schäftigung bei  der  Eisenbahn  ausgeschiedenen  Arbeiter  ist  hingegen  ein«? 

wesentlich  höhere  Summe  von  Beiträgen  zurückgezahlt  worden.  Durch- 

schnittlich hat  jeder  im  Jahre  1892  unter  Aufgabe  der  Ansprüche  Aus- 

geschiedene 23  M  erstattet  erhalten.  Eine  mäfsige  Steigerung  haben  auch 

die  seit  dem  1.  Januar  1891  eingeführten  Rückerstattungen  von  Beitrage« 

an  die  Hinterbliebenen  solcher  Mitglieder  erfahren,  die  nach  einer  Mitglied- 

schaft von  fünf  aber  noch  nicht  zehn  Jahren,  ohne  ihren  Hinterbliebenen 

einen  Anspruch  auf  Wittwen-  und  Waisengeld  zu  hinterlassen,  ge- 
storbeu  sind.  Im  Jahre  1891  waren  in  87  Fällen,  im  Jahre  1892  iu 

163  Fällen  solche  Rückerstattungen  zu  leisten.  Die  antheiligen  Zuschüs^ 

der  Eisenbahn  Verwaltung  verbleiben  in  allen  Fällen,  sei  es,  dafs  die  Bei- 

träge den  Mitgliedern  ganz  oder  zum  Theil  zurückgewährt,  oder  aber 

überhaupt  nicht  erstattet  werden,  in  voller  Höhe  der  Abtheilung  B,  deren 

Vermögenslage  dadurch  vortheilhaft  beeinflufst  wird. 

Die  sonstigen  Ausgaben  und  Verwaltungskosten  setzen  sich 

der  Hauptsache  nach  aus  den  Unkosten  bei  der  zinsbaren  Belegung  der 

Vermögensbestände,  aus  einigen  besonderen  Kosten  der  für  die  Ab- 

theilung A  errichteten  Schiedsgerichte,  sowie  aus  den  Kosten  der  lediglich  für 

die  Kassenraitglieder  und  ihre  Vertreter  bestimmten  Drucksachen  u.  s.  w. 

zusammen. 

Die  erzielten  Ueberschüsse  und  die  Vermögensbestände  der 

Pensionskasse  werden  in  folgender  Tafel  zusammengestellt. 

Es  betrugen 

Betrag  bei  der Abtheilung 

A 

.4/ 

B 

M 

!'  Durchschnittlich 
kamen  auf  je  ein 
am  Jahresschlüsse 
vorhandenes  Kassen- 

mitglied bei  der Abtheilung 

A 

M 

B 

die  Ueberschüsse  des  Jahres  1891 

n  v         n  1892 

die  Vermögensbestände 
Schlüsse  des  Jahres  1891 

n  1892 

2677  435     2  614087 

2200781  1  2836787 

|  i 2  577  435  .  16  6S9554  { 

4  778216  i  19  475  761 

12,os 

12.12 

12,oi 26,m 143," 156,» 

"     "
 

" 
In  dieser  Zusammenstellung  sind  zugleich  die  Bestände  des  in  sion- 

gemäfser  Anwendung  der  Bestimmung  im  §  21  des  Invalidität^-  uud 

Altersversicherungsgesetzes  bei  der  Abtheilung  A  gebildeten  Reservefonds 

mitenthalten.    Die  der  Kasse  gehörenden  Werthpapiere  sind  nach  dem  Ad- 
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kaufspreise  oder,  soweit  dieser  in  einzelnen  Fällen  nicht  bekannt  war,  mit 

dem  Werthe  am  1.  Januar  1893  eingestellt  worden.  Das  Vermögen  der 

Abtheilung  A  ist  seit  dem  1.  Januar  1891  angesammelt  worden.  Das 

Vermögen  der  Abtheilung  B  setzt  sich  aus  den  gesammten  Bestanden  der 

früheren  Pensionskassen  für  die  Betriebsarbeiter  und  Werkstättenarbeiter 

und  aus  den  Ueberschüssen  der  Abtheilung  B  seit  dem  1.  Januar  1891 

zusammen.  Sowohl  bei  der  Abtheilung  A  als  auch  bei  der  Abtheilung  B 

haben  sich  im  letzten  Jahre  die  Ueberschüsse  im  Durchschnitt  auf  je  ein 

vorhandenes  Mitglied  höher  gestellt  als  im  Vorjahre.  Die  durchschnittlich 

auf  ein  Mitglied  entfallenden  Sätze  des  Vermögens  haben  sich  ebenfalls 

erheblich  erhöht;  bei  der  Abtheilung  B  ist  dies  um  so  bemerkenswerther, 

als  diese  Abtheilung  seit  dem  1.  Januar  1891,  nachdem  die  Invaliden- 

versorgung in  dem  reichsgesetzlichen  Umfange  auf  die  Abtheilung  A 

übergegangen  ist,  in  ihren  Verpflichtungen  im  Vergleich  zu  den  Leistungen 

der  früheren  Arbeiterpensionskassen  wesentlich  erleichtert  ist.  Gleichwohl 

werden  auch  bei  dieser  Abtheilung  noch  erhebliche  Summen  anzusammeln 

sein,  bis  sie  für  die  zu  erwartenden  Lasten  über  genügende  Deckungs- 

mittel  verfügt. 

Die  Vermögensbestände  waren  mit  Ausnahme  mäfsiger  Baarbestände 

fast  sämmtlich  in  verzinslichen  Werthpapieren  angelegt.  Hypotheken- 

darlehen waren  nur  in  geringem  Umfange  gewährt.  Neuerdings  hat  der 

Vorstand  der  Pensionskasse  beschlossen,  die  Grundstücke  von  solchen 

Baugenossenschaften,  denen  ausschliefslich  oder  überwiegend  Arbeiter 

und  untere  Beamten  der  Eisenbahnverwaltung  angehören,  mit  Bau- 

geldern zu  mäfsigem  Zinsfufse  zu  beleihen  und  dadurch  diese  auf  eine 

Verbesserung  der  Wohnungsverhältnisse  unter  dem  unteren  Eisenbahn- 

personale gerichteten  Bestrebungen  zu  fördern.  Der  Beschlufs  hat  zur 

Bildung  und  Erweiterung  einer  Anzahl  von  Baugenossenschaften  Anlafs 

gegeben,  sodafs  in  den  künftigen  Jahren  eine  erheblichere  Anlegung  in 

Hypotheken  nachzuweisen  ist. 

Vergleicht  man  die  Entwicklung  der  Vermögenslage  der  aus  neuerer 

Zeit  herrührenden  Pensions-  und  Krankenkassen,  jedoch  ausschliefslich  der 

Baukrankenkassen,  der  preufsischen  Staatseisenbahnverwaltung  mit  der 

Vermögensentwicklung  der  schon  Jahrzehnte  hindurch  in  Wirksamkeit  ge- 

wesenen Knappschaftskassen  in  Preufsen,  die  schon  vor  Erlafs  des  Inva- 

liditäts-  und  Altersversicherungsgesetzes  sowohl  die  Invaliditäts-  und  Hin- 

terbliebenenversorgung, als  auch  die  Krankenfürsorge  bezweckten,  so  er- 

gebt sich  folgendes  Bild. 

71'
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Es  be- 

trug am 

Schlüsse 

des 

Rech- 

nungs- 

jahres 

2 

Die  Zahl  der  Mitglieder 

überhaupt Darunter 

st  an- 
bei den  dige 

bei  den  Eisen-  (meist- 

Knapp-  bahn-  berech
/ 

tigte) 

schafts 

kassen 

ar- 

stiin- 
dige 

Mit- 

glieder der 

Eisen- 
bei  den  Daün; 

heiter-  Knapp 

kassen  schafts- 
kassen 

arbei- 
terpen- 
sions- 
kasse 

3 

Das  Vermögen 

bei  den    be»  den 

Knapp- 

schafts- kassen 

Eisen- 

bahn- arbeiter- 

kassen 

In  den  in  der  ersten  Spalte  \tm- 

neten  Rechnungsjahren  betn? 

die 

Gesaramtjahreß- 

ausgabe 

die  Ausgab«  i 

InTalid« 
Olld 

Hinterblitt& hei  den 

Knapp- 

schafts- 

bei  den  l  bei  den  bua 

Eisenb.-  Knapp-  E»* 

arbeiter-  schafts- 

kassen  |  kassen  b*5 

1885 

1886 

1887 

1888 

1889 

1890 

1891 

1892 

331  609 

326  373 

331  109 

366  767 

387  658 

408215 

429100 

156  000 

157  500 

157  800 

167  800 

178761 

193  900 

206081 

184  642 

180221 

182  624 

190  427 

213  091 

214  366 

220449 

27  051 

50  673 

75062 

78  786 

84  293 

91077 

116006 

124  592 

25914000  5  842000 

26 752000  8  038000 

29  824  000  10  824  000 

31  634  00014  278  000 

34  616000 17  531  000 

8801100019374000 

48  861  000  26217  000 

80333000 

17  4820002752000 

18  396  0003  106  000 

18  952000  3374  000 

196860008  513  000 

20372000  3  926  000 

21996000  4  495000 

28  605000  5292  700 

6880400 

11  170000 

11285000*"" 11972  000  »*' 

12613000  311" 
18  909  000 
13638000 

13  975  000 

In  dieser  Uebersicht  ist  als  Rechnungsjahr  für'die  Knappschaftskassen 
und  für  die  Eisenbahnkrankenkassen  das  Kalenderjahr  vom  1.  Januar  bi? 

31.  Dezember,  für  die  früheren  Eisenbahnpensionskassen  bis  einschliefet 

des  Jahres  1889  die  Zeit  vom  1.  April  bis  31.  März  in  Betracht  gezogen- 

sodafs  beispielsweise  für  die  Pensionskassen  als  Rechnungsjahr  1885  dw 

Zeit  vom  1.  April  1886  bis  31.  März  1886  angesehen  ist.  Die  für  das  Rech- 

nungsjahr 1890  in  der  Spalte  4  angegebenen  Ziffern  beziehen  sich  hin- 

sichtlich der  früheren  Eisenbahnarbeiterpensionskassen  auf  die  Zeit  vom 

1.  April  bis  31.  Dezember  1890,  umfassen  daher  nur  einen  Zeitraum  Tan 

drei  Vierteljahren.  Für  die  Knappschaftskassen  sind  die  Ergebnisse  d«> 

Jahres  1892  noch  nicht  veröffentlicht.1) 

')  Bei  den  Reichseisenbahnen  in  EUals-Lothringen  besteht  eine  Arbeiter?« 

eionskasee  mit  den  beiden  Abtheiinngen  A  nnd  B  wie  in  Preufsen  und  aufserde»  j< 
eine  Betriebsarbeiter-  nnd  Werkstättenarbeiterkrankenkasse.  Der  P  ensionsk»«" 

gehörten  am  1.  Januar  1892  9162  Mitglieder  der  Abtheilung  A  nnd  6498  Mitglied« 

der  Abtheilnng  B  an;  die  Mitgliederzahl  der  Abtheilung  A  verringerte  sich  & 

Jahre  1892  um  58,  also  auf  9  104,  während  die  Mitgliederzahl  der  Abtheilnng  B 

um  264,  also  auf  6  747  erhöhte.  Die  Vermögensbestände  beliefen  sich  bei  der  Ab- 

theilnng A  am  l.  Januar  1892  auf  110552  M,  am  1.  Januar  1893  auf  226  094  M  ua* 
bei  der  Abtheilung  B  am  1.  Januar  1892  auf  1278  827  M  am  1.  Januar  1893 

1  458  210  .41 

i 
i 
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2.  Die  Arbeiterkrankenkassen. 

Den  Darstellungen  der  Ergebnisse  der  Krankenversicherung  im  Be- 

reiche der  preufsischen  Staatseisenbahnen  für  das  Jahr  1892  liegen  Nach- 

weisungen zu  Grunde,  die  von  den  Eisenbahnbehörden  in  Anlehnung  an 

die  dem  Kaiserlichen  Statistischen  Amte  einzureichenden  Uebersichten  auf- 

gestellt sind.  In  einigen  Beziehungen,  namentlich  auch  über  den  Umfang 

der  Krankenfürsorge  für  die  Familienangehörigen  der  Kassenmitglieder 

enthalten  die  benutzten  Uebersichten  noch  weitere  Angaben;  diese  sind 

ebenfalls  verwerthet.  Eine  übersichtliche  Darstellung  über  die  Zahl  der 

Mitglieder,  Erkrankungsfalle  und  Krankheitstage,  sowie  über  die  Ein- 

nahmen, Ausgaben  und  Vermögensbestände  jeder  einzelnen  Eisenbahn- 

betriebs- und  Werkstättenkrankenkasse  bietet  die  beigefügte  Anlage  C. 

Die  Eisenbahnbetriebs-  und  Werkstättenkrankenkassen  haben  aus- 

nahmslos einen  Beitrag  in  Höhe  von  drei  Prozent  des  Arbeitsverdienstes 

ihrer  Mitglieder,  und  zwar  zu  zwei  Dritteln  von  den  Mitgliedern  und  zu 

einem  Drittel  von  der  Eisenbahnverwaltung  erhoben.  Der  satzungsmäfsige 

Umfang  der  Leistungen  der  Krankenkassen  —  freie  ärztliche  Behandlung, 

Arznei  und  andere  Heilmittel,  Krankengeld,  Kur  und  Verpflegung,  sowie 

Sterbegeld  —  ist  indessen,  wie  die  Spalten  32  bis  40  der  Anlage  C  er- 

geben, bei  den  einzelnen  Krankenkassen  verschieden.  Je  nachdem  sich 

ihre  Vermögenslage  günstiger  oder  weniger  günstig  entwickelt  hat,  sind 

auch  die  Leistungen  zu  Gunsten  der  Kassenmitglieder  und  ihrer  Ange- 

hörigen erweitert  oder  eingeschränkt.  Alle  Eisenbahnbetriebs-  und  Werk- 

stättenkrankenkassen ohne  Ausnahme  gehen  in  ihren  Leistungen  über  die 

durch  das  Krankenversicherungsgesetz  vorgeschriebenen  Mindestleistungen 

erheblich  hinaus.  Bei  einer  Anzahl  dieser  Kassen  ist  inzwischen  der  durch 

dasselbe  Gesetz  vorgeschriebene  Reservefonds  in  voller  Höhe  angesammelt 

und  daneben  die  Krankenfürsorge  fast  bis  zu  den  gesetzlich  zulässigen 

Höchstgrenzen  ausgebaut  worden.  Auch  bei  mehreren  anderen  Kassen  mit 

noch  nicht  so  günstiger  Vermögenslage  sind  in  den  letzten  Jahren  die 

Kassenleistungen  zu  Gunsten  der  Erkraukten  wesentlich  verbessert,  nament- 

lich auch  Erhöhungen  des  Krankengeldsatzes,  der  bis  dahin  allgemein  auf 

den  gewöhnlichen  Satz  in  Höhe  der  Hälfte  des  zur  Beitragsleistung  ver- 

anlagten Arbeitsverdienstes  bemessen  war,  bis  auf  zwei  Drittel  oder  gar 

drei  Viertel  dieses  Verdienstes,  sowie  Erhöhungen  der  beim  Tode  vou 

Kassenmitgliedern  oder  von  Familienangehörigen  der  Kassenmitglieder 

eingeführt  worden.  Diese  Verbesserungen  haben  jedoch  bei  vielen  der 

noch  nicht  günstig  gestellten  Kassen  eine  so  wesentliche  Steigerung  der 

Aufwendungen  an  Krankheitskosten  hervorgerufen,  dafs  die  Einnahmen 

der  Kassen  zur  Bestreitung  der  Ausgaben  nicht  ausreichten  und  daher 

die  früher  angesammelten  Vermögensbestände  in  Anspruch  genommen 
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werden mufsten.  Die  Mehraufwendungen  hatten  der  Hauptsache  nach  in 

den  Erhöhungen  des  Krankengeldsatzes,  in  zweiter  Reihe  auch  der  Sterbe- 

geldsätze ihre  Ursache,  während  die  Ausdehnuug  der  Dauer  einer  mäßigen 

Krankenfürsorge,  für  die  übrigens  das  Bedürfnifs  ain  gröfsten  erschein!, 

fast  immer  mit  verhältnifsmäfsig  nur  geringen  Mehrkosten  verbunden  ge- 

wesen ist.  Soweit  die  Reservefonds  einzelner  Krankenkassen  über  das  zu- 

lässige Mafs  in  Anspruch  genommen  sind,  und  die  Ursachen  der  Aasgabe- 

steigerung nicht  lediglich  anderer  und  vorübergehender  Natur  sind.  i>i 

mittlerweile  durch  anderweite  Bemessung  der  Kassenleistungen  die  Wieder- 

herstellung des  Gleichgewichts  zwischen  den  Einnahmen  und  Aufwendung;^ 

angebahnt.  —  Wie  vortheilhaft  die  Leistungen  der  Eisenbahnbetriebs-  und 

Werkstättenkrankenkassen  gegenüber  den  sonstigen  Krankenkassen  be- 

messen sind,  geht  daraus  hervor,  dafs  am  Schlüsse  des  Jahres  1892  von 

135  Kassen  nur  noch  5  Kassen  uud  zwar  die  Werkstättenkrankenka*!*D 

in  Greifswald,  Oppum,  Deutz,  Dortmund  ( Wagen  werkstätte)  und  Frank- 

furt a.  M.  die  satzungsmäfsige  Krankenfürsorge  auf  13  Wochen  beschränkten. 

86  Kassen  aber  die  Krankenfürsorge  auf  20  bis  40  Wochen  und  44  Kassau 

auf  ein  Jahr,  das  ist  auf  die  gesetzlich  zulässige  höchste  Dauer,  gewähren, 

und  dafs  von  den  135  Kasseu  64  oder  48  von  je  hundert  das  Krankengeld 

auf  mehr  als  die  Hälfte,  und  zwar  30  auf  zwei  Drittel  und  34  auf  drei 

Viertel  des  Arbeitsverdienstes  bemessen  haben.  Nach  der  vom  Kaiserlichen 

Statistischen  Amte  herausgegebenen  Statistik  der  Krankenversicherung 

der  Arbeiter  im  Jahre  1891  gewährten  von  je  100  der  sämmtlichen  Betriebs- 

krankenkassen des  Reichsgebietes  nur  31  Kassen  die  Krankenfürsorge  auf 

mehr  als  13  Wochen  und  48  Kassen  ein  Krankengeld  von  mehr,  als  der 

Hälfte  des  veranlagten  Verdienstes  der  Kasseuraitglieder.  Besonders  umfang- 

reich ist  bei  den  Eisenbahnkrankenkassen  die  Fürsorge  für  erkrankt-' 

Familienangehörige;  im  Jahre  1892  sind  zu  diesem  Zwecke  von  den  Eisen- 

bahnkrankenkassen,  wenn  nur  ein  Drittel  der  Arztgebühren  als  Kosten 

der  ärztlichen  Behandlung  der  Familienangehörigen  gerechnet  wird,  ha 

ganzen  rund  1 283  000  m  gegen  1 190000  m  im  Jahre  1891  und  952000  * 

im  Jahre  1890  aufgewendet  worden. 

Die  Zahl  der  Krankenkassen,  die  bei  der  Darstellung  zu  berück- 

sichtigen sind,  beträgt  nach  der  Anlage  C  insgesammt  135,  wovon  76  al> 

Betriebskrankenkassen  und  59  als  Werkstättenkrankenkassen  bezeichnet 

sind;  sämmtliche  Kassen  sind  auf  Grund  der  §§  59  ff.  des  Krankenver- 

sicherungsgesetzes vom  15.  Juni  1883  errichtet  und  gelten  daher  im  Sinne 

des  Gesetzes  als  Betriebs-  (Fabrik-)  Krankenkassen.  Neben  den  Betriebe 

und  Werkstättenkrankenkassen  sind  für  die  Ausführung  von  Eisenbahn- 

neubauten  im  Jahre  1891  überhaupt  noch  53  besondere  Baukrankenkassen 

auf  kürzere  oder  längere  Dauer  in  Wirksamkeit  gewesen. 
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Die  nachstehende  Zusammenstellung  gewährt  eine  Uebersicht  über 

die  Zahl  der  Krankenkassenmitglieder  in  den  beiden  letzten  Rech- 

nungsjahren. 

Zahl  der  Mitglieder  der 
— .        -  — -  - 

Zeitpunkt Betriebs- 
kranken- Werk- Btatten- 

kranken- 

|    Betriebs-  und 

j  Werkstätten- 
krankenkassen 

Bau- 

kranken-
 kassen 

1892 
kassen 

1892 

zusammen 

1892    i  1891 !  kassen 1892 

Am  1  .TanHar HUI    1  ■    tfOllUCU  •••*••«•» 162  936 43  145 206081 193  900 R  1 17 

Uli* 
159  508 42713 202221 196  627 

1  März 158468 42  422 200890 197  356 9  4USM 

1  Anril 159070 42147 201  217 203451 1 1 

1 1  O-  *t 
i    i#  _  • 166665 42133 207  798 213451 14  753 
,         T  • 166 123 41978 208096 216274 16  111 

v     *  • 163  132 41  636 204  768 
216966  , 

15188 

160004  (  41421 
168  030      41  190 

154  908     40  911 

201425 216  687 14662 

199220 

195819 

216469 
13044 

216200 
11519 

151 245 40447 191692 216  275 9  819 

148419 40218 188  637 213  637 
6860 

«31.  «   144  528 40114 184  642 206081 3199 

n  ersten  Tage  jedes  Monats  durch» 

schnittlich1)  167  849 
41  575 

199424 209410 10303 

Wenn  die  nicht  versicherungspflich- 1 

tigen  Kassenmitglieder  mit  .  . 2372 83 2455  2172, 

abgezogen  werden,  bleiben  als 

versicherungspflichtige 
durchschnittlich  155  477 41  492 196  969 207  238 10303 

164  510 
42  728  ' 

207  238 8470 

1890   150  794 40  080 190  874 7  640 

1889   136  993 
37  899 174  892 11036 

1888   127  453 36  418 163  871 10434 

')  Nach  der  erwähnten  Reichsstatistik  der  Krankenversicherung  im  Jahre  1891 
belief  sich  die  durchschnittliche  Mitgliederzahl  bei  allen  Betriebskrankenkassen  des 

Reichsgebiets  auf  1  730  303,  bei  allen  Baukrankenkassen  des  Reichsgebiets  auf  27  293 

und  bei  allen  Krankenkassen  des  Reichsgebiets  auf  6  879  921  gegenüber  6  579  539  Per- 

sonen im  Jahre  16'Jü.  —  Die  Zahl  der  Mitglieder  der  Eisenbahnbankrankenkassen 
umfafst  nicht  alle  bei  den  Banausführungen  beschäftigt  gewesenen  Arbeiter,  da  für 

mehrere  Bauten  von  geringerem  Umfange  und  kürzerer  Daner  besondere  Kranken- 
kassen nicht  errichtet  gewesen  sind,  die  beschäftigten  Arbeiter  vielmehr  zum  Theil 

Orts-  oder  anderen  Krankenkassen  angehört,  zum  Theil  überhaupt  an  einer  Kranken- 

kasse nicht  theilgenommen  haben,  wie  am  Schlüsse  dieses  Abschnitts  näher  ange- 

geben ist 
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Wie  bei  der  Abtheilung  A  der  Arbeiterpensionskasse  so  zeigt  sich 

auch  bei  den  Eisenbahnbetriebs-  und  Werkstättenkrankenkassen1)  zum 

ersten  Male  seit  Errichtung  der  Kassen  eine  wesentliche  Abnahme  der 

Mitgliederzahl.  Die  Ursachen  dieser  Erscheinung,  die  namentlich  bei  den 

Betriebsarbeitern  hervortritt,  sind  bereits  im  ersten  Abschnitt  angeführt. 

Die  aus  den  Monatsangaben  berechnete  mittlere  Mitgliederzahl 

beträgt  bei  den  Eisenbahnbetriebs-  und  Werkstätten k rank enkassen  rund 

199  424  gegen  209410  im  Vorjahre  und  deckt  sich,  wie  in  den  früheren 

Jahren,  mit  der  Zahl  der  krankenversicherungspflichtigen  Arbeiter,  die 

nach  anderweiten  rechnerischen  Ermittelungen  durchschnittlich  täglich 

beschäftigt  waren;  Anträge  von  Eisenbahnarbeitern,  von  dem  Beitritte  zu 

den  Eisenbahnkrankenkassen  auf  Grund  ihrer  Mitgliedschaft  zu  einge- 

schriebenen Hilfskassen  befreit  zu  werden,  haben  daher  auch  im  Berichts- 

jahre zu  den  Seltenheiten  gehört. 

Die  Zahl  der  freiwillig,  ohne  Versicherungspflicht  an  den  Kranken- 

kassen betheiligt  gewesenen  Personen  hat  am  1.  Januar  1891  1 983,  am 

1.  Januar  1892  2172  und  am  1.  Januar  1893  2  455  betragen. 

An  weiblichen  Kassen mitgliedern  zählten  die  Eisenbahnbetriebs- 

und  Werk8tättenkrankenkasseu  am  1.  Januar  1889  1 321  4- 9  =  1 330.  am 

1.  Januar  1890  1  289  +  9  =  1 298,  am  1.  Januar  1891  1 452  +  6  =  1 456. 

am  1.  Januar  1892  1  983  4-6  =  1989  und  am  1.  Januar  1893  1  955  4-7  = 

1  962  Personen. 

Ueber  den  Wechsel  der  Kassenmitglieder  in  der  Beschäftigung 

bei  der  Eisenbahn  geben  die  Unterlagen  keine  nähere  Auskunft.  Jeden- 

falls ist  der  Zugang  neuer  Mitglieder  ein  weit  geringerer  gewesen  als  in  den 

früheren  Jahren,  da  die  Einnahmen  der  Krankenkassen  an  Eintrittsgelder!), 

wie  aus  der  weiter  unten  folgenden  Uebersicht  über  die  Einnahmen  her- 

vorgeht, sich  bedeutend  vermindert  haben.  Im  übrigen  wird  der  Zu-  und  Ab- 

gang bei  den  Krankenkasssen  sich  im  wesentlichen  mit  dem  Zu-  und  Ab- 

gänge bei  der  Abtheilung  A  der  Peusionskasse  decken. 

Die  Dtirchschnittsgröfse  der  Kassen  berechnet  sich  unter  Zu- 

grundelegung der  mittleren  Mitgliederzahl  für  je  eine  Eiseubahnbetriebv 

krankenkasse  auf  2077  Mitglieder  gegen  2192  im  Jahre  1891  und  20H» 

im  Jahre  1890  und  für  eine  Eisenbahnwerkstättenkrankenkasse  auf  706  Mit- 

glieder gegen  727  im  Jahre  1891  und  680  im  Jahre  1890.  Die  kleineren 

Kassen  zeigen,  wie  Anlage  C  ergiebt,  im  grofsen  und  ganzen  eine  nicht 

minder  günstige  Entwicklung  als  die  gröfsereu  Kassen. 

Die  Verbältnisse  und  Ergebnisse  der  Eisenbahnbaukrankenkassen  werden  m» 

Schlosse  dieses  Abschnittes  besonders  dargestellt. 
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Die  Zahl  der  Sterbefälle  unter  den  Kassennütgliedern  be- 

trug 1876  (1894  im  Vorjahre)  bei  den  Betriebs-,  und  468  (477  im  Vor- 

jahre) bei  den  Werkstattenarbeitern,  insgesammt  2  333.  Auf  je  100  Mit- 

glieder entfielen  Sterbefalle,  und  zwar:1) 

im      T  a  k  p  a in]   j  o  d  r  e 

Dci  aen 

DttiriCUB* 

uei  tieu 

iT  crtLatUitiCli' 

bei  den  Betriebs-  und  Werk- 
stättenkrankenkassen 

in  Folge  von 

Unfällen 
krankenkassen krankenkassen überhaupt 

1886   

1,36 l,3o 

1,36 

? 

1,3,. 
1,32 

1,3* 

0;13 
1,S3 

1,16 

1,81 

0,14 
1,19 

1,19 
l.i» 

0,11 
1889   

1,19 

1,07 
0,13 

1890   

1,19 

l.ix 

1,31 

1,15 

0,1.'. 

1891  

1,» 
1,11 

0,16 

1892   

1,19 
1,10 

1,17 

0,i:. 

Die  Sterblichkeitsziffer  hat  demnach  bei  den  Werkstüttenkranken- 

kassen  stetig  abgenommen,  ist  bei  den  Betriebskrankenkassen  im  letzten 

Jahre  aber  erheblich  gestiegen.  Eine  besonders  grofse  Zahl  von  Sterbefällen 

ist  bei  der  Betriebskrankenkasse  und  bei  der  Werkstättenkrankenkasse 

in  Hamburg  nachgewiesen:  durchschnittlich  auf  je  100  Mitglieder  kamen 

bei  diesen  Krankenkassen  2,2  und  2,5  Sterbefälle.  Die  Ursache  hierfür 

wird  in  der  Choleraepidemie  zu  suchen  sein.  —  Nach  dem  dritten  Theile 

dieses  Aufsatzes  sind  bei  den  Betriebsarbeitern  276  Todesfälle  (0,19  auf  je 

100  Unfallversicherungspflichtige  Personen)  und  bei  den  Werkstättenarbeitern 

14  Todesfälle  (0,03  auf  je  100  Unfallversicherungspflichtige  Personen)  durch 

Verunglückungen  bei  der  Arbeit  herbeigeführt,  sodafs  von  je  100  Todes- 

fällen unter  den  Betriebsarbeitern  14,72  (16,oo  im  Jahre  1891,  15,05  im 

Jahre  1890,  13,02  im  Jahre  1889  und  14,14  im  Jahre  1888)  und  unter  den 

Werkstättenarbeitern  3,o«j  (3,r>7  im  Jahre  1891,  3,39  im  Jahre  1890.  1,95  im 

l)  Bei  Allen  Betriebskraukenkassen  des  Reichsgebiets  kamen  durchschnittlich 

auf  je  1000  Mitglieder  im  Jahre  1888  9,7,  im  Jahre  1889  9,«  und  im  Jahre  1890  10,0 

Sterbefälle.  Die  verhältnifsmäfsig  hohe  Sterbensziffer  bei  den  Eisenbahnkranken- 

kassen ist  vermuthlich  darauf  zurückzuführen,  dafs  aus  langwierigen  Erkrankungen 

bei  den  Eisenbahnarbeitern  der  Regel  nach  ein  Anlafs  zur  Entlassung  nicht  ge- 

nommen wird  und  dafs  die  Eisenbahnkrankenkassen  das  Sterbegeld  auch  dann  ge- 

währen, wenn  der  Tod  im  Verlauf  einer  Krankheit  eingetreten  ist,  während  der 

die  satzungsmäfsige  Dauer  für  den  Bezug  der  Krankenunterstützung  bereits  abge- 

laufen war.  Die  Erkrankungsziffern  stellen  sich,  wie  weiter  unten  dargelegt  wird, 

für  da»  Eisenbahnarbeiterpersonal  verhältnifsmäfsig  günstig. 
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Jahre  1889  und  1,60  im  Jahre  1888)  auf  entschädigungspflichtige  Unfälle 

mit  tödlichem  Ausgange  entfallen.  Sterbegeldzahlungen  beim  Tode  von 

Familienangehörigen  (Ehefrauen  und  Kindern)  sind  von  den  Krankenkassen 

im  Berichtsjahre  in  10  310  (Betriebskrankenkassen)  +  2  406  (Werkstätteu- 

krankenkassen),  zusammen  in  12  716  Todesfällen,  dagegen  im  Jahre  1891 

in  12  557,  im  Jahre  1890  in  12186,  im  Jahre  1889  in  11657  und  im 

Jahre  1888  in  10  946  Todesfällen  geleistet  worden.  Im  Durchschnitt  kamen 

an  Todesfallen  in  den  Familien  bei  den  Betriebsarbeitern  6,53  (6,04  im 

Vorjahre)  und  bei  den  Werkstättenarbeitern  5,79  (5,84  im  Vorjahre),  über- 

haupt aber  6,3$  gegen  6,oo  im  Vorjahre  auf  je  100  Kassenmitglieder. 

Die  Zahl  der  Erkrankungsfälle  und  Krankheitstage  unter  den 

Kassenmitgliedern1)  betrug  und  zwar: 

bei  den 

3  I 

I 

Erkrankungsfälle 

über- 
haupt 

für  je 

100 

Mit- 

i  güe-
 

der 

davon  in  Folge 

von  Unfällen 

für  je 

über-  '  100 

l  Mit- 
haupt 

glie- 

der 

6 8    |  9 10 11 

Krankheit«  tage 

über- 
haupt 

für 

einen 

,-in  Er- 

kran- knngs- fall 

(Sp.2) 

für 

Mit- 

glied 

davon  in  Folge  von 

Unfällen 

über- 

haupt 

für ein 

für 

eineD 

Er- 

kran- 

Mlt-  kun#>- 

Betriebskranken- 

kassen   .   .  . 

Werkstätten- 

krankeukassen 

44  273  .  28,05 4  590 

2,91 

1071254 

17  605  42,io 

1985  i  4,7- 

6,79 

24,19 

! 

129458     0,«a  sfej» 

324  92<i|    7,«    I  18,56 

Endsumme  .  1892 

dagegen  .  1891 
1890 

„        .  1889 

„        .  1888 

.  1887 

.  1886 

.  1885 

61  778 

65  488 

mm 

44  975 

43187 

47  208 

47  606 

30,98 
31,87 

32,«  l 

28,37 

27,13 

27,55 

30,85 
81,w 

6  575 

7046 

6063 

5  403 

4  781 

4114 

3804 

2639 

8,30 
3,37 

3,17 

3;05 

2.«s 
2,63 

2,«» 
2,00 

1  3%  180 

1  305  622 

1  140826 

922462 

864  9911 

785  920 
810329 

830  332 

7,oo 

6,23 
6,96 5,si 

6,28 

5,01 5,19 

5,40 

22,80 
19,93 

18,88 

18,38 
19,83 
18,80 

17,19 
17,44 

44  323 
1,07  224» 

173  781 

0,«7 

26,45 

180574 

0,87 

27,41 

165469 

0,M 

25,« 
182706 

0,75 

24>* 

120682 

0,73 

25> 

102391 

0,65 

24,» 

97  698 

0,43 

25,« 
54  695 

0,36 

21,54 ')  Als  Erkrankungsfalle  und  Krankheitstage  sind  nur  die  gezahlt,  für  die 

Ausgaben  an  Krankengeld,  Verpflegungskosten  an  Krankenanstalten  und  Ersatsungs- 

leistungen  an  die  Eisenbahnverwaltung  oder  andere  Dritte  für  gewährte  Kranken- 

unterstützung gemacht  sind.  Krankheitsfälle,  in  denen  keine  Erwerbsunfähigkeit 

eingetreten,  also  kein  Krankengeld  gezahlt  ist,  und  Krankheitstage,  welche  inner- 
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Die  Zahl  der  Erkrankungsfälle  hat  in  der  Gesammtzahl  bei  den 

Betriebs-  und  Werkstättenkrankenkassen  und  in  der  Durchschnitteziffer 

bei  allen  Krankenkassen  zusammen  und  bei  den  Werkstattenkrankenkassen 

allein  sich  vermindert,  in  der  Durchschnittsziffer  bei  den  Betriebskranken- 

kassen aber  sich  um  ein  geriuges  höher  gestellt  als  im  Vorjahre;  auf  Un- 

fälle ist  diese  Steigerung  nicht  zurückzuführen,  indem  die  dadurch  herbei- 

geführten Erkrankungsfalle  sich  vermindert  haben.  Inwieweit,  die  bereits 

erwähnte  günstige  Gestaltung  der  Kassenleistungen  auf  die  Zahl  der 

Krankheitsfalle  von  Einflufs  gewesen  ist,  wird  erst  nach  längerer  Beob- 

achtung untersucht  werden  können.  —  Nach  der  Statistik  der  Knappschafts- 

kassen im  preufsischen  Staate  für  das  Jahr  1891  erkrankten  bei  allen 

Knappschaftsvereinen  im  Jahre  1891  227123  beitragende  Mitglieder:  es 

kamen  mithin  auf  je  100  der  im  Jahresmittel  vorhanden  gewesenen  Mit- 

glieder 55,3  Erkrankte.  Diese  Durchschnittsziffer  hatte  sich  in  den  vorher- 

gehenden Jahren  auf  54,7,  50,«,  51,7,  62,9,  55,7,  52,9,  63,9  u.  s.  w.  gestellt. 

Danach  ist  die  durchschnittliche  Erkrankungsziffer  bei  den  Knappschafts- 

vereinen wesentlich  gröfser,  als  bei  den  Eisenbahnkrankenkassen.  Auch 

bei  allen  Betriebskrankenkassen  des  Reichsgebiets  ergaben  sich  nach  den 

Mittheilungen  des  statistischen  Amtes  für  die  Jahre  1890  und  1891  durch- 

schnittlich für  ein  Mitglied  erheblich  gröfsere  Ziffern  (nämlich  0,44  und 

0,40),  als  bei  den  Eisenbahnkrankenkassen  (0,31  und  0,3i).  Danach  müssen 

die  Gesundheitsverhältnisse  der  Eisenbahnarbeiter  im  grofsen  und  ganzen 

als  günstig  bezeichnet  werden.1)  Die  durchschnittliche  Erkrankungsgefahr 

ist  bei  den  Werkstättenarbeitern  erheblich  gröfser  als  bei  den  Betriebs- 

arbeitern. Zum  Theil  ist  dies  darauf  zurückzuführen,  dafs  Verletzungen 

bei  der  Arbeit,  namentlich  kleinere  mit  vorübergehender  Erwerbsunfähig- 

keit im  Werkstättenbetriebe  (Spalte  6  und  11  der  Uebersicht)  durchschnitt- 

lich weit  häufiger  vorkommen,  als  im  eigentlichen  Eisenbahnbetriebe;  von 

Einflufs  wird  ferner  sein,  dafs  die  Werkstättenarbeiter,  von  denen  übrigens 

ein  nicht  ganz  geringer  Bruchtheil  auch  noch  anderweit,  also  doppelt, 

gegen  Krankheit  versichert  sein  wird,  zumeist  in  grofsen  gewerb  reichen 

Städten  wohnen  und  in  fabrikartigen  Räumen  ihre  Arbeit  verrichten. 

halb  der  Wartezeit  (§  6  Zifter  2  d«>s  Krankenversicherungsgesetzes1  liegen,  sowie 

ferner  die  zahlreichen  Erkrankungen  in  den  Familien  der  Kassenmitglieder,  bei  denen 

die  Krankenkassen  Ausgaben  für  ärztliche  Behandlung,  Arznei  u.  s.  w  geleistet  haben, 

sind  unberücksichtigt  geblieben. 

')  Auch  nacli  einer  vor  einigen  Jahren  vom  kaiserlichen  statistischen  Amte 

versuchsweise  angefertigten  Zusammenstellung  über  die  Erkrankungsfälle  und  Krank- 

heitstage unter  den  Kassenmitgliedern  nach  ßerufszweigen  kamen  auf  den  Eisenbahn- 

betrieb verhältnifstnäfsig  geringe  Durchschnittszahlen  an  Erkrankungsfällen,  aber 

hohe  Durchschnittszahlen  an  Krankheitstageu. 
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während  die  Betriebsarbeiter  in  gröfserer  Zahl  an  kleineren  Orten  und  in 

ländlichen  Gegenden  wohnen  und  zum  grofsen  Theile  in  geräumigen 

Schuppen,  Hallen  u.  s.  w.  beschäftigt  sind.  Endlich  tritt  bei  den  Betriebs- 

krankenkassen ein  verhältnifsmäfsig  häufigerer  Wechsel  der  Mitglieder  ein. 

indem  Personen  in  jüngerem  Lebensalter  zeitweise  Beschäftigung  finden, 

während  die  Werkstättenkrankenkassen  einen  gröTseren  Stamm  sefshafter 

Arbeiter  in  reiferem  Lebensalter  haben;  der  Regel  nach  werden  die  jüngeren 

Mitglieder  die  Krankenkassen  weniger  in  Anspruch  nehmen.  Im  übrigen 

scheint  der  Umstand,  dafs  es  im  letzten  Jahre  auch  bei  vielen  Betriebs- 

krankenkassen an  einem  gröfseren  Zugange  neuer  jugendlicher  Mitglieder 

gefehlt  hat,  auf  die  Verhältnisse  dieser  Kassen  ungünstig  eingewirkt  zu 

haben,  indem  die  durchschnittliche  Zahl  der  Erkrankungsfälle  sich  wesent- 

lich erhöht  hat  und  demgemäfs  auch  die  Aufwendungen  an  Krankheits- 

kosten gestiegen  sind.  Während  sich  so  die  Erkränkuugsziffer  bei  den 

Betriebskrankenkassen  gegenüber  dem  Vorjahre  von  27,«)*»  auf  28,os  erhöbt 

hat,  ist  bei  den  Werkstättenkrankenkassen  eine  Verminderung  der  Er- 

krankungsziffer  um  44,08  auf  42, 10  zu  verzeichnen. 

Die  auf  ein  Kassenmitglied  und  auf  einen  Erkrankungsfall  durch- 

schnittlich entfallende  Zahl  von  Krankheitstagen  hat  sich  seit  Errich- 

tung der  Eisenbahnkrankenkassen  fast  unausgesetzt  bedeutend  erhöht. 

Dies  ist  vermuthlich  nicht  etwa  auf  eine  Zunahme  an  schwierigen  und 

langwierigen  Erkrankungen,  sondern  vielmehr  darauf  zurückzuführen,  dafs 

eine  grofse  Anzahl  von  Krankenkassen  die  satzungsmäfsige  Dauer  der 

Krankenunterstützung  zumeist  erheblich  verlängert  und  sonach  für  die 

langwierigen  Krankheiten  in  noch  gröfserem  Mafse,  als  vorher,  gesorgt  hat. 

Die  Knappschaftskassen  in  Preufsen  zahlten  durchschnittlich  jedem  Er- 

krankten im  Jahre  1891 14,4  Tage  und  in  den  beiden  vorhergegangenen  Jahren 

13,7  und  16,2  Tage  Krankenunterstützung ;  bei  allen  Betriebskrankenkassen 

des  Deutschen  Reichs  betrug  die  von  den  Kassen  berücksichtigte  durch- 

schnittliche Dauer  eines  Erkrankungsfalles  im  Jahre  1891  15,o  Tage  und 

in  den  Vorjahren  14,ü  und  15.1  Tage.  Die  durchschnittliche  Krankheits- 

dauer ist  bei  den  Eisenbahnkrankenkassen,  wie  die  oben  stehende  Ueber- 

sicht  im  einzelnen  ergiebt,  gröfser  gewesen,  wohl  eine  natürliche  Folge 

der  bereits  erwähnten,  für  die  Mitglieder  der  Eisenbahnkrankenkassen 

vortheilhaften  Bemessung  der  Unterstützungsdauer.  Zu  Rückschlüssen  auf  • 

die  Schwere  und  Dauer  der  Krankheiten  sind  hiernach  die  erhöhten  Ziffern 

bei  den  Eisenbahnkrankenkassen  ungeeignet;  die  Steigerung  im  letzten 

Jahre  hat  indessen  den  berufenen  Organen  mehrfach  zur  Einführung  geeig- 

neter Krankeukontrolen  Veranlassung  gegeben,  damit  die  vortheil  hafte 

Festsetzung  der  satzungsmäfsigen  Leistungen  nicht  mifsbraucht  und  ihr 

Zweck,  in  wirklich  langwierigen  und  die  Arbeiterfamilien  schwer  belastenden 
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Krankheiten  ausreichende  Hilfe  zu  bieten,  nicht  vereitelt  wird.  Von  diesen 

Mafsnahmen  darf  zugleich  eine  Kräftigung  der  Reservefonds  erwartet  werden. 

Die  Jahreseinnahmen  der  Krankenkassen  werden  in  nachstehender 

Tafel  veranschaulicht: 

Leieichnim  x 

der 

E  i  n  n  a  Ii  in  e  n 

Zinsen  und  andere  Ver- 

mogenserträge  .... 

Eintrittsgelder  .... 

Laufend«:  Beiträge: 

der  versicherungspflich- 

tigen Mitglieder 
der  Kisenbahnverwaltnng 

der  nicht  versicherungs- 

pflichtigen (freiwilli- 

gen  Mitglieder.    .  . 

Ersatzleistungen  der  Ei- 

senbahuverwaltung  und 

anderer  Dritter  für  ge- 

währte Krankenunter- 

stützung   

Geldstrafen  der  Arbeiter 

(17 409 4-5300=227 15  //) 
and  sonstige  Einnahmen 

Betriebs- 

krauken- 
kaBsen 

164  077 

17  4HB 

2  217  568 
1  107  038 

33  074 

77  724 

27  234 

Endsumme 

(eigentliche  Eingänge) 
Dazu  naehrichtlich: 

aus  verkauften  Werth- 

papieren,  zurückgezo- 
genen Bankeinlagen, 

aufgenommenen  Dar- 
lehen u.  s.  w.   .   .  . 

Insgeaammt 

3  644  200 

160424 

3  804  624 

Werk- 
stätten- 

kranken- kassen 

60  351 

961 

790  489 

395  212 

1  998 

28  204 

7  345 

Zusammen 

über- 

haupt 
für  ein  Mitglied 

1885 18H6 
1887 

21 1 42h  !,    0,-2C    0,'.i  0,->2 
1*  446 

3  008057 

1  502  250 

35  072 

0,»D  0,16 

18,su 

105  928  I  0.09 

1  274  660 

63071 

1  337  631 

19,3i 

0,« 

0,1« 

19,*; 

(W7 

1888 

0,;a 
0,vo 

1689 

M 

0*3 

0,31 

o.s>  0,ast 

1890  1891 
M 

0,91 

0,»« 

19,44  20,»?  21.0*22^22,7» 

M 

0,94 

0,16 

1892 

UL 

l,os 

0,V.   0,45  0,M 

34  579  Ii   0,4t,    Q,aa   0,3i  0,a7  0,i<  0,26  0,aa  0,17 

4  918  760    19,80  20,79  21  1w21,s8.22^h2S,5J  24,u 

223  496  - 

5142  255 

24,6« 

Den  wirklichen  Eingängen  des  Jahres  1892  von  4918760  M  stehen 

.  für  das  Jahr  1891  5049  708  m,  für  das  Jahr  1890  4  489873  m,  für  das 

')  Bei  allen  Betriebskrankenkassen  des  Reichsgebiets  im  Jahre  1891  durch- 

schnittlich 17,«J  M  und  bei  den  sämmtlicben  Kraukenkassen  des  Reichsgebiets  über« 

haupt  18,88  Ut.  Die  Gesammtleistungen  der  Arbeiter  an  Beitragen  und  Eintrittsgeldern 

haben  bei  den  Betriebskrankenkassen  des  Reichsgebiets  sich  von  VJjoo  Ji  im  Jahre  1887 

auf  17,79  M  im  Jahre  1891  erhobt,  dagegen  bei  allen  Krankenkassen  des  Reichs- 

gebiets Oberhaupt  von  14,eo  M  im  Jahre  1887  auf  14,w>  Jl  im  Jahre  1891  vermindert. 
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Jahr  1889  3^05  822  m  und  für  das  Jahr  1888  3  544  525  m  gegenüber, 

sodafs  die  Einnahmen  im  ganzen  gegen  das  Jahr  180i  zurückgegangen 

sind,  jedoch  wie  die  letzten  vergleichenden  Spalten  der  Uebersicht  zeigen, 

sich  im  Durchschnitt  für  ein  Mitglied  eine  nicht  unbeträchtliche  Steigerung 

ergeben  hat.  Diese  durchschnittliche  Steigerung  entfällt,  da  die  Summe 

der  Eintrittsgelder  neuer  Mitglieder  sich  ermäfsigt  hat,  auf  die  Zins- 

erträgnisse der  Vermögensbestände  und  zum  weit  überwiegenden  Theile 

auf  die  laufenden  Beiträge  der  Mitglieder  und  der  Eisenbahn  Ver- 

waltung. Die  Erhöhung  der  Jahresbeiträge  ist,  da  eine  Steigerung  des 

satzungsmäfsigen  Beitragssatzes  nicht  stattgefunden  hat,  eine  Folge  der 

Erhöhung  des  durchschnittlich  veranlagt  gewesenen  Jahreseinkommens  der 

Mitglieder.    Das  letztere  hat  für  je  ein  Mitglied  betragen : 

in  den  Jahren 

1887  1888 i 

1  1889 

189(1 

1891 
1892 

M M 

dt* 

M 

bei  den  Betriebskrankenkassen  .  . 613,5 
611,3 631,3 674,0 695,2 

701,3 

n  Werkstättenkrankenkassen 826,6 
848,5 

860,o 906,6 942,3 
960?6 

überhaupt 662,3 60 1,3 i  682,8 722,2 
746,6 753.3 

Infolge  dieser  steten  Steigerung  des  durchschnittlich  veranlagt  ge- 

wesenen Jahreslohneinkoramen8 x)  hat  sich  seit  dem  Jahre  1885  die  Ein- 

x)  Es  handelt  sich  hierbei  um  den  durchschnittlichen  Jahresbetrag  de* 

Verdienstes,  von  dem  die  Beiträge  der  Kasseniuitglieder  und  der  Eisenbahn- 

verwaltung berechnet  sind;  dieser  Betrag  deckt  sich  nicht  genau  mit  dem  durch- 
schnittlichen wirklichen  Jahresverdienste,  bleibt  vielmehr,  obwohl  der  Beitrag 

satzungsmäfsig  nach  dem  Arbeitsverdienste  zu  bemessen  ist,  hinter  dem  letzteren  in- 

soweit zurück,  als  bei  der  Berechnung  der  Beiträge  die  Tage  der  Erwerbsunfähigkeit 

und  der  4  M  übersteigende  Theil  des  Tagesverdienstes  aufser  Betracht  bleiben.  Der 

im  Jahre  1890  veranlagt  gewesene  Tagesverdienst  ist  um  75,:  M  höher,  als  derjenige 

Satz  (646,9  .//),  der  sich  für  dasselbe  Jahr  ergiebt,  wenn  die  Gesammtsumme  der 

anrechnungsfähigen  Löhne  aller  in  den  Betrieben  der  gewerblichen  Berufsgenossen- 
schaften, jedoch  ausscbliefslich  der  Seeberufsgenossenschaft,  im  Jahre  1890  beschäftigt 

geweseneu  uu  fall  versicherungspflichtigen  Personen  (3  159  715649  M)  durch  die  An- 
zahl der  Versicherten  (4  884126)  getheilt  wird.  Auch  der  Satz  von  646,9  .//  deckt 

sich  indessen  mit  dem  Durchschnitt  der  wirklich  gezahlten  Löhne  nicht,  zumal  bei 

der  Ermittlung  der  Lohnsumme  'mit  alleiniger  Ausnahme  der  Tiefbauberufsgenossen- 

schaft) der  4  ~a  übersteigende  Theil  des  Tagesverdienstes  nur  mit  einem  Drittel  an- 
gerechnet, andererseits  aber  für  jugendliche  oder  noch  nicht  ausgebildete  Leute,  die 

wenig  oder  gar  keinen  Lohn  beziehen,  der  ortsübliche  Tagelohnsatz  Erwachsener 

angesetzt  ist.  Der  durchschnittliche  Jahreslohn  der  Arbeiter  bei  den  gewerblichen 

Bernfsgenossenschalten  hatte  sich  im  Jahre  1888  auf  613  M  und  im  Jahre  1889  auf 

022  .//  gestellt,  sodafs  die  Durchschnittslöhne  der  Eisenbahnarbeiter  eine  verhält- 

nifsmäfsig  raschere  Steigerung  erfahren  zu  haben  scheinen.  Für  die  Knappschafts- 

berufsgenossensehaft  ergab  sich  nach  der  „Arbeiterversorgung"  Jahrgang  1891  S.  523 

im  Jahre  1890  ein  durchschnittlicher  Arbeitsverdienst  von  rund  900  ~M. 
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nähme  der  Kassen  aus  den  laufenden  Beiträgen  der  Mitglieder  und  Ver- 

waltung um  durchschnittlich  3,99  M  für  jedes  Kassenmitglied  verbessert. 

Bereits  im  Vorjahre  überstieg  die  durchschnittliche,  auf  ein  Mitglied  kommende 

Einnahme  der  Eisenbahnkrankenkassen  an  laufenden  Beitragen  die  gleich- 

artige Einnahme  aller  Betriebskrankenkassen  des  Reichsgebiets  um  4,64  ji 

und  die  aller  Krankenkassen  des  Reichsgebiets  um  8,4 1  .//.  —  Der 

von  den  versicherungspflichtigen  Mitgliedern  aus  ihren  eigenen  Mitteln  zu 

den  Eisenbahnkrankenkassen  zu  entrichtende  Beitrag  —  allgemein 

2  Hundertstel,  belief  sich  im  Durchschnitt  für  ein  Mitglied  auf  12,no  jj 

im  Jahre  1886,  13,2.')  M  im  Jahre  1887,  13,28  m  im  Jahre  1888. 

13,65  Ji  im  Jahre  1889,  14,58  .//  im  Jahre  1890,  14,93  .//  im  Jahre  1891 

und  lö,os  j4  im  Jahre  1892;  die  Eisenbahnverwaltung  leistete  an  Zu- 

schüssen halb  so  viel,  wie  die  Mitglieder  selbst,  und  bestritt  aufserdem' 

die  gesammten  Kosten  der  Kassen-  und  Rechnungsführung.  Dieser  Mehr- 

einnahme  an  Beiträgen  infolge  Erhöhung  der  Löhne  der  Kassenmit- 

glieder stehen,  wie  weiter  unten  ermittelt,  aber  auch  beträchtliche  Mehr- 

aufwendungen au  Krankengeld  gegenüber. 

An  Zinsen  wurden  auf  je  100  m  des  am  Anfange  des  Jahres  vor- 

handenen Vermögens  durchschnittlich  3,64  m  im  Jahre  1889,  3,f,o  m  im 

Jahre  1890  3,5«  .//.  im  Jahre  1891  und  3,57  im  Jahre  1892  erzielt.  Der 

Zinssatz  erfährt  danach  stetig  eine  geringe  Verminderung. 

Die  Jahresausgaben  der  Krankenkassen  für  das  Jahr  18;>2  nebst 

vergleichenden  Ziffern  aus  den  Vorjahren  sind  in  der  umstehenden  Ueber- 

sicht  zusammengestellt. 

Den  eigentlichen  Aufwendungen,  worunter  die  Ausgaben  ohne 

die  Kapitalanlagen  verstanden  werden,  stehen  vom  Jahre  1891  3  354  222  jl 

4- 1 172  471  M  =  4  526  693  m  gegenüber. 

Die  Gesammtsumme  der  Jahres  ausgaben  (ohne  die  Kapital- 

anlagen) hat  in  Hundertsteln  der  Gesammtsumme  der  Jahreseinuahmen 

(ohue  die  baaren  Kassen  bestände  beim  Jahresanfänge,  ohne  Erträge  aus 

verkauften  Werthpapieren  und  zurückgezogenen  Baukanlagen)  betragen 

im  Jahre: 

bei  den 1887 ine 
1889 

1890 

1891 
1892 

Betriebskrankenkasseu  .  . 

Werkstätten  krankenkassen 

81,'».'» 80,sa 

78,eo 

80,0a 

78,ui 

83,845 
83,t>9 

87,o» 

89,49 

90,0* 94.^5 Uberhaupt 

80,<a 

79,oo 
79,oo 

85,0«; 
89,m; 

98,*a 
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Die  Ausgaben  der  Krankenkassen  haben  nach  diesen  Erhebungen  in 

den  letzten  Jahren  sowohl  in  ihrer  Gesamnitsumme  als  auch  in  den  durch- 

schnittlich auf  ein  Mitglied  entfallenden  Einheitssätzen  und  im  Verhältnis 

zu  den  Einnahmen  eine  bemerkenswerthe  Steigerung  erfahren.  Der  Mehr- 

aufwand ist  fast  ausschließlich  durch  eine  Steigerung  der  K  rank  hei  ts- 

kosten,  d.  h.  der  Ausgaben  für  ärztliche  Behandlung,  Arznei  und  sonstige 

Heilmittel,  an  Krankengeld,  Wöchnerinnenunterstützung,  Sterbegeld,  Kur- 

und  Verpflegungskosten  herbeigeführt  worden,  und  zwar  zum  weit  über- 

wiegenden Theile  durch  die  Mehrzahlungen  an  Krankenlöhnen  für  er- 

krankte Kassenmitglieder,  sodafs  in  erster  Reihe  diesen  selbst  die  Aus- 

gabesteigerung zu  gute  gekommen  ist.  An  Krankheitskosten  überhaupt 

sind  aufgewendet: 

bei  den  Eisenbahnkrankenkassen 
bei  allen  Betriebskranken- 

kassen des  Reichsgebiets 

im  Jahre 

überhaupt 
auf  ein 

Mitglied 

auf  einen 

Erkran- 
kungsfall 

auf  einen 

Krank- 
heitstag 

auf  ein 

Mitglied 

auf  einen 

Erkran- kungsfall 

auf  einen 

Krank- 

heitstag 

./X M M M M M .// 

18^7  . 
2664706 16,M 

61,*> 

8,40 

14,40 85,20 

2,5« 

1HHH  . 2775  818 
16,71 61,74 

3,81 

14,« 

88,* 

2,50 

1889  • 3077  624 
17,40 61,31 

3,33 

14,w 

38,5« 

%* 

1890  ..  . 8  782687 
19.8J 60.40 

3,31 

16,T3 
87,78 

%» 

1891  ..  . 4486826 

21,44 68,«t 

3,44 

16,W 

42,7h 
2,6» 

1*92  . 
^4  812  939 24,13 

77,»i 

8,45 

? • ? 

Die  bedeutenden  Mehraufwendungen  an  Krankheitskosten  haben 

bei  31  Betriebskrankenkassen  und  bei  20  Werkstättenkrankenkassen,  bei 

den  letzteren  zumeist  nur  in  geringfügigem  Betrage  zur  Folge  gehabt,  dafs 

')  3613  244  M  bei  den  Eisenbahnbetriebskrankenkassen  und  1  199695  M  bei  den 

Eisenbahnwerkstättenkrankenkassen.  Um  auf  diese  Leistungen  der  Krankenkassen 

einen  Anspruch  zu  erwerben,  haben  die  Kassenmitglieder  an  Eintrittsgeldern  und 

laufenden  Beiträgen  aus  ihren  Mitteln  2268127  .//  zu  den  Betriebskrankenkassen  und 

793  448  M  zu  den  Werkstättenkrankenkassen,  insgesammt  3  061  575  M  gezahlt,  sodafs 

die  für  erkrankte  Mitglieder  und  erkrankte  Familienangehörige  von  Mitgliedern  und 

bei  Sterbefällen  den  Krankenkassen  entstandenen  Kosten  um  rund  1 751  364  M  höher 

gewesen  sind,  als  die  Gesainmtbeiträge  der  Kassenmitglieder.  Zur  Bestreitung  dieses 

Mehraufwands  an  Krankheitskosten,  sowie  ferner  der  Verwaltungskosten,  der  sonstigen 

Aufgaben  und  der  Rücklagen  zu  den  Reservefonds  haben  die  Beiträge  der  Eisenbahn- 

verwaltung und  die  Zinserträgnisse  der  Vermögensbestände  gedient,  bei  einigeu 

Kassen  auch  darüber  hinaus  noch  die  in  den  früheren  Jahren  angesammelten  Bestände 

in  Anspruch  genommen  werden  müssen. 

Archiv  für  Eisenbahnwesen.  IM«.  7»> 
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1101 Die  Arbeiterpensionskasse,  die  Kraukenkassen  nnd  die  Unfall- 

die  laufenden  Einnahmen  der  Kasse  zur  Bestreitung  der  Ausgaben  nicht 

ausreichten  und  zu  diesem  Zwecke  die  in  den  früheren  Jahren  angesam- 

melten Bestände  in  Anspruch  genommen  werden  mufsten.  Ueberhaupt 

ergiebt  die  Gegenüberstellung  der  Durchschnittssätze  der  Krankheitskosten 

bei  den  Eisenbahnkrankenkassen  einerseits  und  bei  den  Betriebskranken- 

kassen des  Reichsgebiets  andererseits,  dafs  die  Eisenbahnkrankenkassen 

im  allgemeinen  weit  mehr  für  ihre  erkrankten  Mitglieder  und  für  erkrankte 

Familienangehörige  der  Mitglieder  aufwenden,  als  andere  Krankenkassen, 

eine  nothwendige  Folge  der  weitgehenden  und  umfassenden  Kranken- 

fürsorge, die  von  den  Eisenbahnkrankenkassen  gewährt  wird. 

Die  Kosten  der  ärztlichen  Behandlung  der  Kassenmitglieder  und 

ihrer  Familienangehörigen  sind  im  Berichtsjahre  in  der  Gesammtsumme. 

sowie  im  Durchschnitt  für  je  ein  Mitglied  nicht  unerheblich  gestiegen. 

Werden  die  Ausgaben  für  ärztliche  Behandlung,  die  allerdings  die  gesamm- 

ten,  den  Aerzten  auch  für  die  Behandlung  der  erkrankten  Familien- 

angehörigen der  Mitglieder,  für  die  Entbindungen  ihrer  Ehefrauen  u.  s.  w. 

gezahlten  Vergütungen  umfassen,  auf  je  einen  Krankheitstag  unter  den 

Kassenmitgliedern  vertheilt,  so  ergeben  sich  0,92  m  bei  den  Betriebskrau- 

kenkassen  und  0,so  m  bei  den  Werkstättenkrankenkassen.  Bei  einem  Ver- 

gleiche der  Arztgebühren  der  Eisenbahnkrankenkassen  (5,82  m  für  je  ein 

Mitglied  im  Jahre  1889,  6,79  M  im  Jahre  1890  und  5,79  M  im  Jahre  1891) 

mit  den  gleichartigen  Ausgaben  aller  Betriebskrankenkassen  des  Reichs- 

gebiets (im  Jahre  1889  3,79  »ä,  im  Jahre  1890  3,97  m  und  im  Jahre  1891 

4,05  ai)  ist  vornehmlich  in  Betracht  zu  ziehen,  dafs  die  Eisenbahnkranken- 

kassen sich  über  langgestreckte  Bezirke  ausdehnen  und  daher  die  ärzt- 

liche Behandlung,  obgleich  den  Kassenärzten  bei  ihren  Berufsreisen  freie 

Eisenbahnfahrt  bewilligt  ist,  vielfach  zeitraubend  und  kostspielig  ist^  und 

dafs  aufserdem  bei  allen  Eisenbahnkrankenkassen  auch  die  Familien- 

augehörigen  der  Kassenmitglieder  freie  ärztliche  Behandlung  in  umfang- 

reicher Weise  auf  Kosten  dieser  Kassen  geniefsen,  während  die  über- 

wiegende Mehrzahl  aller  ßetriebskrankenkassen  im  Reichsgebiete  die 

ärztliche  Behandlung  nur  den  erkraukten  Kassenmitgliedern  selbst 

gewährt. 

Die  Ausgaben  für  Arznei  und  sonstige  Heilmittel  haben,  wenn 

die  Aufwendungen  für  Mitglieder  und  deren  Angehörige  zusammengefafst 

werden,  im  Gesammtbetrage  und  im  Durchschnitt  für  ein  Mitglied  eine 

beträchtliche  Steigerung  erfahren.  Der  gröfsere  Theil  des  Mehrbetrages 

ist  für  erkrankte  Familienangehörige  von  Kassenmitgliedern  aufgewendet. 

Bei  den  Betriebskrankenkassen  kommen  die  Aufwendungen  für  erkrankte 

Familienangehörige  den  Aufwendungen  für  erkrankte  Kassenmitglieder  fast 

gleich.    Werden  nur  die  Kosten  der  für  erkrankte  Kassenmitglieder  allein. 
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nicht  auch  der  für  erkrankte  Familienaugehörige  verwendeten  Arznei  und 

sonstigen  Heilmittel  in  Betracht  gezogen,  so  ergeben  sich  durchschnittlich: 

für 
ein 

für  einen für einen 

Mitglied 
Erkrankungsl'all 

Kranklieitstag 

1890 im 

1  ÖO'J 1889 
1890 1801 1892 188:> 1890 1891 1892 

Jt 

M M M 

^/ 
.// .// 

M 

Ji 

bei  den  Betriebs- 

krankeukassen  . 

1,« 

'2, os 

a,y« 

7,i; 
7,i» 

7,-<v 
8,13 

0.3» 

0,37 

0,u.'> 

0,41 
hei     den  Werk- 

stättenkranken- 

kassen  .... 

3;ü; 
3" 

7,  «8 ,,, 

7,74 
0,13 

0,4,, 
0,47 o,, 

O.W 

Durch  diese  Ermittlungen  wird  dargethan,  dafs  die  höhere  Aufwen- 

dung der  Hauptsache  nach  durch  die  Verlängerung  der  satzungsmäfsigen 

Dauer  der  Krankenfürsorge  hervorgerufen  ist. 

Eine  besonders  bemerk  enswerthe  Zunahme  haben  die  Aufwen- 

dungen an  Krankengeld  erfahren.   Es  sind  an  Krankengeld  gezahlt: 

im  Jahre überhaupt 

durchschnittlich  für 

I 

einen  Er- 

einen 

ein  Mitglied     ,      ,        ,  „    „     , ,  . 
krankungsfall  Krankheitstag 

1887 

1888 

1889 

1890 

1891 

1892 

783141 

776  180 

866311 

954  120 

1312814 

1662041 

1846  402 

5,02 

4,96 

5,22 

5,39 

6,88 

7,89 

9,26 

16,59 

17,99 

19,24 

19,01 

20,9ü 

25,23 

29,89 

0,96 
0,99 

1,00 

1.04 

1,15 

»)  1,27 

1,32 

Danach  ist  der  Krankenlohn,  der  den  Kassenmitgliedern  neben  der 

freien  ärztlichen  Behandlung  und  Arznei  an  Stelle  des  ausfallenden  Arbeits- 

verdienstes baar  ausgezahlt  ist,  im  Durchschnitt  für  je  ein  Mitglied,  einen 

Erkrankungsfall  und  einen  Krankheitstag  stetig,  und  zwar  in  den  drei 

letzten  Jahren  erheblich  gestiegen.    Es  sind  nicht  allein  bei  sehr  vielen 

l)  Bei  allen  Betriebskrankenkassen  des  Reichsgebiets  l.os  M.  im  Jahre  1889, 

l.io  4L  im  Jahre  1890  und  l,u  .//  im  Jahre  1891. 

72* 
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Kassen  die  langwierigeD  Krankheiten  immer  mehr  in  den  Bereich  ihrer 

Fürsorge  einbezogen  und  dadurch  die  Zahl  der  Krankheitstage,  für  die 

das  Krankengeld  gezahlt  ist,  gegenüber  den  früheren  Jahren  vermehrt 

worden,  sondern  es  hat  auch  aufserdem  noch  eine  erhebliche  Anzahl  von 

Eisenbahnkrankenkassen  in  Anbetracht  der  fortgesetzt  günstigen  Entwick- 

lung ihrer  Vermögenslage  eine  Erhöhung  des  Krankenlohnsatzes,  der 

früher  allgemein  auf  die  Hälfte  des  Arbeitsverdienstes  festgesetzt  war,  bis 

auf  zwei  Drittel  und  drei  Viertel  des  Arbeitsverdienstes  ohne  gleichzeitige 

Erhöhung  der  laufenden  Mitgliederbeiträge  eintreten  lassen.  Zu  einem 

nicht  geringen  Theile  ist  ferner  die  Erhöhung  der  Durchschnittskranken- 

löhne  auch  auf  die  stete  Steigerung  der  Arbeitelöhne,  die  indessen  zugleich 

eine  Mehreinnahme  an  Beiträgen  der  Mitglieder  und  der  Verwaltung  er- 

geben hat,  zurückzuführen.  Wenn  im  Jahre  1892  für  jeden  Krankheitstag 

derselbe  Krankengeldsatz,  der  im  Jahre  1886  gezahlt  ist,  gezahlt  worden 

wäre,  so  hätte  die  Krankengeldaufwendung  602  625  M  weniger,  als  veraas- 

gabt sind,  betragen. 

Bei  den  Krankengeldaufwendungen  sind  auch  diejenigen  Kranken- 

geldzulagen nachzuweisen,  welche  den  bei  der  Arbeit  verletzten  Mitgliedern 

der  weniger,  als  zwei  Drittel  des  Lohnes  als  Krankengeld  gewährenden 

Krankenkassen  auf  Grund  der  Unfallversicherungsgesetze  von  der  fünften 

Woche  nach  dem  Unfälle  ab  auf  Kosten  der  Eisen  bahn  Verwaltung  zu  ge- 

währen und  von  letzterer  erstattet  sind.  Der  in  der  Uebersicht  der  Aus- 

gaben auffallende  erhebliche  Unterschied  zwischen  den  Durchschnittssätzen 

des  Krankengeldes  bei  den  Betriebskrankenkassen  (8,29  Jt  für  je  ein  Mit- 

glied im  Jahre  1892)  und  bei  den  Werkstättenkrankenkassen  (12,92  M  für 

je  ein  Mitglied  im  Jahre  1892)  findet  darin  seine  Erklärung,  dafs  eines- 

theils  die  zumeist  handwerksmäßig  geschulten  und  vielfach  gegen  Stück- 

lohn beschäftigten  Werkstättenarbeiter  einen  höheren  Arbeitsverdienst,  als 

die  Betriebsarbeiter,  erzielen,  und  dafs  anderenteils  die  Werkstättenarbeiter 

verhältnifsmäfsig  häufiger  erkranken,  als  die  Betriebsarbeiter.  Für  einen 

Krankheitstag  ergaben  sich  als  durchschnittliches  Krankengeld  bei  den 

Betriebsarbeitern  1,22  at  gegen  1,16  M  im  Jahre  1891  und  1,09  .//  im  Jahre 

1890  und  bei  den  Werkstättenarbeitern  1,65  M  gegen  1,58  M  im  Jahre  1891 

und  1,47  jt  im  Jahre  1890. 

Die  Wöchnerinnenunterstützungen  haben  zuerst  im  Jahre  1890 

xeit  Beginn  der  Wirksamkeit  der  Krankenkassen  eine  beträchtlichere  Aus- 

gabe verursacht,  indem  in  den  letzten  Jahren  eine  Anzahl  von  Eisenbahn- 

krankenkassen bei  guter  Vermögenslage  gemäfs  §  21  Ziffer  5  des  Kranken- 

versicherungsgesetzes ihre  Satzungen  dahin  erweitert  hat,  dafs  nicht  nur, 

wie  auch  früher,  die  den  Kassen  als  Mitglieder  angehörigen  weiblichen 

Personen,  sondern  auch  die  den  Kassen  nicht  angehörenden  Ehefrauen 
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der  Kassenmitglieder  bei  der  Niederkunft  eine  tägliche  Unterstützung  er- 

halten. Von  den  Kassen  Verwaltungen  ist  in  dieser  Beziehung  den  aus  den 

Kreisen  der  Kassenmitglieder  geäufserten  Wünschen  Rechnung  getragen 

worden. 

Die  Kosten  der  Kur  und  Verpflegung  solcher  erkrankter  Kasseu- 

mitglieder, die  zur  besseren  Pflege  und  rascheren  und  nachhaltigeren  Ge- 

nesung und  Heilung  in  Krankenhäusern  oder  anderen  Heilanstalten  unter- 

gebracht gewesen  sind,  haben  sich  gegenüber  dem  Vorjahre  nicht  erhöht. 

Die  verhältnifsmäfsig  bedeutende  Summe  von  475  600  M  (446  000  UL 

im  Vorjahre)  ist  an  Sterbegeldern  bei  Todesfällen  unter  den  Kassen- 

mitgliedern und  bei  Todesfällen  in  den  Familien  der  Mitglieder  aufgewendet 

worden.  Durchschnittlich  kamen  bei  jedem  der  2333  Todesfälle  unter  den 

Mitgliedern  78,4  m1)  (in  den  vorhergehenden  Jahren  66,8  m,  63,4  m,  60,0  m 

und  58,0  m)  und  bei  jedem  der  12  716  Todesfälle  in  den  Familien  der  Mit- 

glieder 23,0  m  (in  den  Vorjahren  23, l  j/,  22,3  usr,  21,3  m  und  20,5  m)  zur 

Zahlung.  Die  gewährten  Beihilfen  zu  den  Begräbnifskosten  erfahren  mit- 

hin eine  stete  Erhöhung,  was  zum  Theil  auf  die  Steigerung  der  orts- 

üblichen Löhne,  zum  Theil  auf  die  mehrfach  eingetretene  Erhöhung  des 

satzungsmäfsigen  Sterbegeldsatzes  zurückzuführen  ist.  Bemerkenswerth  ist, 

dafs  die  Eisenbahnkrankenkassen  an  Sterbegeldern  bei  den  Todesfällen 

in  den  Familien  der  Kassenmitglieder  iusgesammt  ganz  erheblich  mehr  auf- 

wenden, als  bei  den  Todesfällen  unter  den  Kassenmitgliedern  selbst.  Eine 

bedeutende  Ausgabe  an  Sterbegeldern  hatte  die  Eisenbahnbetriebskranken- 

kasse in  Hamburg  (insgesammt  19  893  m)  zu  leisten. 

Da  die  Kosten  der  gesaramten  Rechnungs-  und  Kassenführung  satzungs- 

niiifsig  die  Eisenbahnverwaltung  bestreitet,  so  sind  die  Verwaltungs- 

k  osten,  soweit  solche  als  Entschädigungen  der  Vertreter  der  Kassen  mit- 

glieder  für  entgangenen  Arbeitsverdienst  und  für  Auslagen  bei  Reisen 

dieser  Vertreter  in  Angelegenheiten  der  Krankenkassen,  Kosten  von  Druck- 

sachen, die  nur  für  Kassenmitglieder  und  ihre  Vertreter  bestimmt  sind, 

u.  dergl.  den  Krankenkassen  zur  Last  fallen,  verhältnifsmäfsig  geringfügig. 

Die  sonstigen  Ausgaben,  unter  denen  auch  die  zurückerstatteten  Bei- 

träge und  Eintrittsgelder  enthalten  sind,  sind  ebenfalls  nicht  beträchtlich. 

Der  Ueberschufs  der  Einnahmen  über  die  Ausgaben  hat  sich  im 

Jahre  1892  bei  den  Eisenbahnbetriebs-  und  Werkstätteukrankenkassen 

niedriger,  als  in  irgend  einem  der  Vorjahre,  gestellt.   Bei  den  Betriebs- 

»)  In  Wirklichkeit  stellt  sich  der  Durchschnittsbetrag  des  gezahlten  Sterbe- 

geldes noch  etwas  höher,  weil  in  der  Zahl  der  Verstorbenen  auch  die  durch  Unfälle 

Getüdteten  mit  berücksichtigt  sind,  die  Hinterbliebenen  dieser  Getödteteu  aber  viel- 

fach das  Sterbegeld  in  Höhe  der  nach  den  Unfallversicherungpgesetzeu  zu  vergütenden 

Sätzen  unmittelbar  aus  dem  Eisenbahnbetriebsfonds  gezahlt  erhalten  haben. 
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krankenkassen  wäre  ein  Ueberschufs,  wenn  man  alle  Kassen  zusammen 

betrachtet  und  den  Ueberschufs  eines  Theiles  der  Kassen  auf  die  Ueber- 

zahlung  des  anderen  Theiles  aufrechnet,  überhaupt  nicht  zu  verzeichnen, 

wenn  die  Werthe  der  vorhandenen  Werthpapiere  nicht  in  einigen  Fällen 

höher  hätten  berechnet  werden  müssen.  Im  Berichtsjahre  haben  bei 

31  Betriebskrankenkassen  und  bei  19  Werkst&ttenkrankenkassen  die 

Jahreseinnahmen  zur  Bestreitung  der  Ausgaben  nicht  ausgereicht.  Bei 

20  +  12  =  32  der  betheiligten  Kassen  betrug  indessen  auch  am  Jahres- 

schlüsse das  Kassenvermögen  noch  mindestens  ebensoviel  als  die  letzte 

Jahresausgabe.  Mehrere  Kassen  hatten  bereits  den  gesetzlich  zulässigen 

Höchstbetrag  des  Reservefonds  angesammelt  und  haben  auf  die  Erzielung 

von  üeberschüssen  überhaupt  nicht  mehr  Bedacht  zu  nehmen.1)  Der  Betrag 

einer  einjährigen  Ausgabe  wurde  aber  von  dem  verbliebenen  Vermögen  bei 

11  4-  7  =  18  der  erwähnten  Krankenkassen  nicht  erreicht;  es  sind  dies  die 

Betriebskrankenkasse  in  Hamburg,  Breslau-Tarnowitz,  Neifse,  Berlin 

(Erfurter  Bezirk),  Frankfurt  a.  M.,  Nordhauseu,  Berlin  (Frankfurter  Bezirk), 

Wittenberge-Leipzig,  Berlin-Magdeburg,  Halberstadt  und  Braunschweig, 

sowie  die  Werkstättenkrankenkassen  im  Hamburg,  Gotha,  Cottbus,  Frank- 

furt a.  M.,  Buckau,  Halberstadt  und  Potsdam.  Mit  Kassen,  die  trotz  unzu- 

reichender Bemessung  des  Reservefonds  mit  Fehlbeträgen  abschliefsen,  ist 

danach  insbesondere  der  Eisenbahndirektionsbezirk  Magdeburg  betheiligt. 

Soweit  die  Ausgabesteigerung  nicht  eine  blofs  vorübergehende  gewesen  ist, 

sind  mittlerweile  die  erforderlichen  Mafsnahmen  zur  Verbesserung  der  Ver- 

mögensverhältnisse getroffen.  In  der  Mehrzahl  der  Direktionsbezirke  ist 

die  Vermögensentwicklung  fortgesetzt  günstig.  Im  Elberfelder  Bezirke 

erzielten  sämmtliche  Kassen  beträchtliche  Ueberschüsse. 

Betrachtet  man  alle  Betriebs-  und  Werkstättenkassen  der  preußischen 

Staatsbahnen  zusammen,  so  ergiebt  sich  für  das  Jahr  1892  ein  Ueberschufs 

von  8360  ui.  bei  den  Betriebskrankenkassen  und  von  70  718  bei  den 

Werk8tättenkrankenkasseu,  zusammen  mithin  von  79078.*.  Durchschnitt- 

lieh für  ein  Kassenmitglied  betrug  der  Ueberschufs: 

>)  Dieser  Höchstbetrag  ist  bei  den  Krankenkassen  geseulich  und  zwar  deshaU- 

beschränkt,  weil  die  Krankenkassen  nur  für  die  aktiven  Mitglieder  Fürsorge  treffen 

und  daher  ein  Grand  zur  Ansammlung  bedeutender  Reservefonds  nicht  vorliegt,  wohin- 

gegen beispielsweise  die  Pensions-,  sowie  Invaliden-,  Alters-  nnd  Hinterbliebenen- 

versorgungskassen  für  die  Zeit  nach  dem  Ausscheiden  des  Mitgliedes  ans  dem 

Kassenverbande  Fürsorge  treffen  und  daher  die  gesammten  für  die  Ansprüche  der 

Mitglieder  erforderlichen  Deckungsmittel  zurücklegen  müssen. 
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im    .1  a  h  t  « 
bei  den  Betriebs- 
urau  Ken  Kassen 

bei  den 

Werkstätten- 
krankenkassen 

1 
1 insgesammt 

M M M 

0,04 

1,73 

1 

1 
i 

0,40 

1891  

2,«a 
2,S3 

2,50 
8,4« 8,95 

1 

8,51 

i  waii Ii, 

4,41 

Ii, 

4,43 

i 
i 

4,40 
4,44 

5,65 

1 

4,70 

3,74 6,>3 

i 

4,% 

2,98 

8,03 

1 

3,00 

1*85  

3,5c 

3,to 

3,« 

Das  allmähliche  Anwachsen  des  Gesammtvermögens  der  Kranken- 

kassen wird  in  der  nachstehenden  Zusammenstellung  veranschaulicht: 

Gesammtes 

Vermögen1) 

am 

Betriebs- 
krankenkassen 

Werkstätten- 
krankenkassen Betriebs- und Werkstätten- 

krankenkassen 

über- 
haupt 

.// 

durch- schnittl. 

für  ein 

Mitglied 

M 

über- 

haupt 

M 

dnrch- schnittl. 
für  ein 

Mitglied 
M 

über- 

haupt 

M 

durch- 
schnitt!, 

für  ein 

Mitglied 

U 

1.  Janaar  1886  .... 1  640508 499700 2040208 
13,90 

1.  r, 1887  ...  • 1H00054 607  908 2607  962 

16,07 
1  1 1888  • 2441002 

20,16 
806284 

22,w 3247  286 

20,65 1>  r» 1889  .... 8014  757 
23,81 

1012454 

27,77 

4027211 
24,30 

*•  n 1890  .... 8  624  994 
26,09 

1  180747 

31,12 

4  805741 
27,16 

1"  n 1891  .... 4164  198 

27,31 
1311  116 

82,71 

5  476  314 

28,24 1892  .... 4  567  441 
27,4i 

14S2287 

38,70 
5999728 

28,65 
!•  » 1893  .... 4  575  801 

28,5* 

1508006 

36,15 

6078  800 

30,4* 

')  Bei  der  Ermittlung  des  auf  ein  Mitglied  entfallenden  Betrages  des  Vermögens 
ist  die  durchschnittliche  tägliche  Mitgliederzahl  zu  Grunde  gelegt.  Bei  säinmtlichen 

Betriebskrankenkassen  des  Reichsgebiets  betrug  der  Vermögensbestand  am  Schlüsse 

des  Jahres  1888  durchschnittlich  20,37  M ,  am  Schlüsse  des  Jahres  1889  durchschnitt- 

lich 22,u  Ji,  am  Schlüsse  des  Jahres  1890  durchschnittlich  22,37  M  und  am  Schlüsse 

des  Jahres  1891  durchschnittlich  28,ci  M  für  ein  Kassenmitglied. 
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Aus  dieser  Zusammenstellung  geht  hervor,  dafs  bereits  ansehnliche 

Vermögensbestände  angesammelt  sind,  sie  betragen  insgesammt  erheblich 

mehr  (125  Hundertstel)  als  die  Gesammtausgabe  aller  Krankenkassen. 

Wie  bereits  erwähnt  ist,  vertheilte  sich  das  Gesammtvermögen  aber  nicht 

gleichmäßig  auf  alle  Krankenkassen,  während  am  Schlüsse  des  Jahres  1892 

die  gröfsere  Mehrzahl  der  Kassen  über  Vermögensbestände  verfügte,  die 

der  letzten  Jahresausgabe  mindestens  gleichkam,  blieben  die  Vermögens- 

bestände von  14  Betriebskrankenkassen  und  11  Werkstättenkrankenkassen 

hinter  dieser  Jahresausgabe  noch  zurück.  Bei  geeigneten  Mafsnahmen 

wird  die  Ergänzung  des  Reservefonds  auch  bei  diesen  Kasseu  in  kurzer 

Zeit  erfolgen  können. 

Die  Fürsorge  für  erkrankte  Arbeiter  bei  den  Eisenbahnneubauaus- 

führungen  ist  vielfach  besonders  schwierig,  da  die  Baustellen  beim  Fort- 

schreiten des  Baues  veränderlich  sind  und  häu6g  entfernt  von  Orten  hegen, 

an  denen  sich  Aerzte  oder  Krankenanstalten  befinden:  an  abgelegenen 

Baustellen  haben  im  Jahre  1892  wie  in  den  früheren  Jahren  zur  Ver- 

pflegung der  Erkrankten  und  Sicherstellung  des  Heilverfahrens  theilwei? 

besondere  Lazaretheinrichtungen  getroffen  und  unterhalten  werden  müssen. 

Die  Arbeiter  mancher  Bauten  gehören  der  Mehrzahl  nach  nicht  zu  der 

ansässigen  Bevölkerung  und  wechseln  deshalb  öfter  in  der  Beschäftigung 

Endlich  ist  die  Bauthätigkeit  überhaupt  nur  eine  vorübergehende. 

Im  Jahre  1892  waren  die  Eisen  bahn bauarbeiter,  ebenso  wie  in  den 

früheren  Jahren  nur  zum  Theil  bei  besonders  errichteten  Eisenbahnbau- 

krankenkassen  versichert.  Bei  den  Bauausführungen  von  geringerem  Ini- 

fange und  von  kürzerer  Dauer  ist  von  der  Errichtung  besonderer  Kasse« 

mehrfach  abgesehen  und  der  Krankenversicherungspflicht  durch  Betheili- 

gung bei  Orts-  und  anderen  Krankenkassen  und  der  Gemeindekranken- 

versicherung  genügt  worden.  Im  Direktionsbezirk  Elberfeld  haben  nur 

für  die  von  den  Unternehmern  beschäftigten  Bauarbeiter  besondere  Bau- 

krankenkassen bestanden,  die  von  der  Eisenbahnbauverwaltung  unmittelbar 

beschäftigten  Arbeiter  aber,  .sofern  sie  nicht  den  Eisenbahnbetriebs-  und 

Werkstättenkrankenkassen  angehört  haben,  in  Erkrankungsfallen  Unter- 

stützungen nach  §  71  des  Kranken  Versicherungsgesetzes  gezahlt  erhalten 

Im  ganzen  wurden  an  solchen  Unterstützungen  1816  at  gegen  769  M  i" 

1891  und  1140  M  in  1890  bewilligt. 

Im  Jahre  1892  sind  überhaupt  53  Eisenbahnbaukrankenkasseo 

in  Wirksamkeit  gewesen;  42  Kassen  bestanden  bereits  zu  Anfang  de? 

Jahres,  11  Kassen  wurden  neu  errichtet  und  23  Kassen  i»ach  beendeter 
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Bauthätigkeit  wieder  geschlossen.  Die  Zahl  der  Mitglieder  der  Eisen- 

bahnbaukrankenkassen  ist  bereits  oben  im  Eingange  des  Abschnitts  2  mit- 

angegeben.  Die  Zahl  der  ebenfalls  mitberücksichtigten  weiblichen  Rassen- 

mitglieder, welche  übrigens  fast  nnr  den  in  den  östlichen  Provinzen  er- 

richteten Kassen  angehörten,  betrug  in  der  Zeit  der  stärksten  Bauthätig- 

keit etwa  360  gegen  400  in  1891  und  300  in  1890. 

An  Erkrankungsfällen  und  Erankheitstagen  wurden  bei  den 

Eisenbahnbaukrankenkassen  gezählt : 

Krankheitstage 

auf  ein 

Erkran- 

Mlt*lied  kungsfall 

im  Jahre  1892  . 

dagegen  „      „     1891  . 

„       „      „     1890  . 

•irr       1889  . 

n         n  1888«) 

5868 

4262 

4189 

6  662 
5  653 

0,57 

0,40 

0,55 
0,50 0,53 

105099  10,30 

69348  8,80 

71 740  9,38 

92  780  8,4i 

98270  9,4i 

17,94 
16,30 

17,06 

16,  c* 
17.  T0 

Die  Zahl  der  Sterbefälle  unter  deu  Kassenmitgliedern  betrug  99 

oder  0,9ti  durchschnittlich  bei  je  100  Mitgliedern  gegen  1,03  im  Jahre  1891, 

0.94  im  Jahre  1890  und  l,os  im  Jahre  1889.  Während  demnach  die  Er- 

krankungen hinsichtlich  der  Zahl  und  Dauer  im  Jahre  1892  ein  etwas  un- 

günstigeres Bild  gegenüber  den  Vorjahren  zeigen,  hat  sich  die  Sterblich- 

keit gegen  das  Vorjahr  günstiger  gestaltet. 

Die  Einnahmen  der  Baukrankenkassen  haben,  wie  umstehend 

ersichtlich,  betragen: 

Der  für  ein  Mitglied  zu  den  Baukrankenkassen  zu  entrichtende  Bei- 

trag betrug  bei  der  weitaus  überwiegenden  Mehrzahl  3  Hundertstel  des 

durchschnittlichen  oder  wirklichen  Arbeitsverdienstes  der  Kassenmitglieder, 

4  Kassen  mufsten  jedoch  die  Beiträge  bis  4'/»  Hundertstel  erhöhen  und 
eine  Anzahl  von  Kassen  erforderte  nicht  unerhebliche  aulserordentliche 

')  Bei  allen  Baukrankenkassen  des  Reichsgebiets  kamen  durchschnittlich  im 

Jahre  1891  auf  1  Mitglied  0,4s  Erkrankungsfälle,  6,93  Krankheitstage  und  24,ss  M  Ein- 

nahme, auf  1  Erkrankungsfall  15,3  Krankheitstage,  im  Jahre  1890  auf  1  Mitglied 

0,u  Erkrankungsfälle,  7,4»  Krankheitstage  und  25,23  M  Einnahme,  auf  1  Erkrankungs- 

fall 17,o  Krankheitstage;  im  Jahre  1889  auf  1  Mitglied  0,sa  Erkrankungsfälle,  8,ai  Krank- 

heitstage und  26,07  Ul  Einnahme,  auf  1  Erkrankungsfall  15,s  Krankheitstage:  im 

Jahre  1888  auf  1  Mitglied  0,65  Erkrankungsfälle,  8,32  Krankheitstage  und  25.?<> Ein- 

nahme, auf  1  Erkrankungsfall  12,i  Krankheitstage. 
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Betrag 

(1892) 

Durchschnittlich  auf  ein 

Mitglied 

1892 

1891  | 

1890 

1889 

// 

.// 

Jt 

M 

Bestände  aus  den  Vorjahren  83  986 

3,» 

2,M 

7,80 

4,TH 

293 

0,oj 
0,02 

0,9* 

Laufende  Beitrage  der  Mitglieder,  Bau- 
verwaltung und  Unternehmer    .   .  . 215468 

20,s»i 21,03 
20,95 

i 

20, 

Aufserordentliche  Zuschüsse  sowie  Vor- 
schüsse der  Haiiverwaltiinfl'  nnd  Tlnter- 

nehmer  16  552 

1," 

1 

0^1 
0,49 

i 

1,0» 

Ersatzleistungen    fUr   gewährte  Unter- 
D  Üi\A 

0  «K>4 

0,39 
0,* 

0,TJ 
0.» 

uelastraicn  und  andere  Jtiiii iiauiiien  .    .  . l  olo 

0,15 
0,91 

0,09 

au 
insgesammt 270059 

26,91 
25,06 29,S3 

26,7» 
212271 

227  810 1 

1 
 " 

1 n      „  1889  295669 

n       n  1888  278584 
252  724 _ 

1 

Zuschüsse  der  Arbeitgeber,  dagegen  konnten  bei  3  Kassen  die  Beitrage 

ennäf8igt  und  bei  zweien  von  diesen  für  einen  Theil  des  Jahres  von  der 

Erhebung  von  Beiträgen  überhaupt  abgesehen  werden. 

Unter  den  „anderen  Einnahmen"  befinden  sich  142  m,  welche  einer 

Baukrankenkasse  für  die  Besorgung  von  Geschäften  der  Invalidität?-  und 

Altersversicherung  zugeflossen  sind. 

An  Ausgaben  hatten  die  Eisenbahnbaukrankenkassen  im  Jahre  1892 

wie  nebenstehend  zu  leisten: 

Die  satzung8mäfsigen  Leistungen  der  Baukrankenkassen  deckten  sich 

fast  überall  mit  den  gesetzlich  vorgeschriebenen  Mindestleistungen;  ins- 

besondere erstreckte  sich  die  Krankenfürsorge  nur  auf  die  Dauer  von 

13  Wochen  und,  von  einigen  wenigen  Kassen  abgesehen,  nicht  auch  auf 

die  Familienangehörigen  der  Kassenmitglieder.  Eine  Kasse  zahlte  an  die 

Kassenmitglieder  in  Erkrankungsfällen  ein  Krankengeld  von  664/5  Hundert- 

steln des  beitragspflichtigen  Lohnsatzes.  Im  grofsen  und  ganzen  haben 

sich  im  letzten  Jahre  sowohl  die  Erkrankungsziffern  als  auch  die  Auf- 

wendungen gegen  die  Vorjahre  etwas  ungünstiger  gestellt. 

Bei  allen  Baukrankenkassen  des  Reichsgebiets  kamen  durchschnittlich 

an  Krankheitskosten  auf  ein  Mitglied  17,75  M  (1891),  18,7s  ut  (1890), 
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Durchschnittlich  auf  ein Auf 
ein 

Mitglied Hitglied 

Betrag gegenüber  den 
kamen  in 

über- 

Eiienbahn- 
den  Jahren 

betrieb«-  und 1 haupt 

WerkBtätten- 
krankenkassen 

lH'jl 
1X..K) 

.V/ 

Jt 

.// 

Ji 

für  ärztliche  Behandlung.   .   .  . 47842 

4,64 

—  1,58 

4,*0 6,41 

,  Arznei  und  sonstige  Heilmittel 31  540 

3,06 

-f  0,45 

2,74 

2,i^ 

90746 

8,«i 

—  0,45 

7,oj 8,44 

Wöchnerinnenunterstützung    .  . 35 

0,oi 

— - 

0,oi 
0,01 

für  Kur  und  Verpflegung  in  Kran- 
kenanstalten und  Lazarethen  . 54  861 

6,» 
+  4,S5 

8,81 
8,99 

2744 

0,87 

—  0,65 

0,84 0,31 

an  Ersatzleistungen  für  anderweit 

gewährte  Unterstützungen  .  . 
521 

0,o:. 
+  0,04 0,17 0,oa 

Verwaltungskosten,  persönliche  . 
1886 

0,18 

V    J.  du  1 

0,15 
0,16 

„             sächliche  .  . 1837 

0,u 

|   -r  | 

0,i» 

0,1» 

an  sonstigen  Kosten,  insbesondere 

an  Unterstützungen  nach  Voll- 
3  869 

ü,a* 
+  0,88 0,84 0,»3 

7  11  «H  III  TU  f*  n £m  iinnjiiiiit-.ii —OO  n/u 22,w 19,» 

22,32 dagegen  im  Jahre  1891  .... 164  200 

n             n          n        1890  .... 170519 

„           n         n       1889  .... 236111 

•      •     1888    ...  . 225  814 

„             n          n        1887  .... 
203  304 1 

19,18  ̂   (1889),  auf  einen  Erkrankungsfall  39,29  M  (1891),  42,60  ji  (1890), 

37,61  m  (1889)  und  auf  einen  Krankheitstag  2,56  M  (1891),  2,51  M  (1890) 

und  2,37  m  (1889).  Demgegenüber  stellten  sich  die  Krankheitskosten  bei 

den  Eisenbahubaukrankenkassen  und  zwar: 

im  Jahre 

auf  ein 

Mitglied 

.// 

auf  einen  Er- 

krankungs- fall 

— —  

auf  einen 

Krankheits- 

tag 

Ji 

22,16 
38,97 

2,17 

18,88 37,40 

2,30 
21,13 

38,58 

2,85 

19,36 
38,47 

2,30 
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1114 Die  Arbeiterpensionskasse,  die  Krankenkassen  und  die  Unfall- 

Etwa  28  000  ui  blieben  am  Schlüsse  des  Jahres  1892  bei  den  Eisen- 

bahnbaukrankenkassen verfügbar. 

In  den  persönlichen  Verwaltungskosten  sind  37  M  und  in  den  säch- 

lichen Verwaltungskosten  88  M.  mitenthalten,  die  durch  die  Besorgung 

von  Geschäften  der  Invalidität«-  und  Altersversicherung  bei  einer  Bau- 

krankenkasse an  Kosten  entstanden  sind. 

3.  Die  Unfallversicherung. 

Als  Unterlagen  für  die  Darstellung  der  Ergebnisse  der  Unfallver- 

sicherung bei  den  preufsischen  Staatsbahnen  sind  die  Nachweisungen  ver- 

wendet, die  von  den  elf  Eisenbahndirektionen  als  staatlichen  Ausfuhrungs- 

behördeiK  dem  Reichsversicherungsamte  eingereicht  sind.  Nach  diesen 

Nachweisungen  hat  die  Zahl  derjenigen  unfallversicherungspflich- 

tigen  Personen,  die  im  Jahre  1892  durchschnittlich  täglich  in  den 

nach  dem  Unfallversicherungsgesetze  vom  6.  Juni  1884  und  dem  Gesetze 

über  die  Ausdehnung  der  Unfallversicherung  vom  28.  Mai  1885  der  Unfall- 

versicherungspflicht unterliegenden  Betrieben  der  preufsischen  Staatseisen- 

bahnen beschäftigt  gewesen  sind,  sich  auf  188958  gegenüber  202  476  im 

Jahre  1891, 190  361  im  Jahre  1890,  174  098  im  Jahre  1889  und  164  255  im 

Jahre  1888  belaufen.  Es  sind  dies  alle  im  äufseren  Bahn-  und  Werk- 

stättenbetriebe im  weitesten  Sinne  des  Wortes,  sowie  alle,  unmittelbar  von 

der  Eisenbahn  Verwaltung  bei  den  für  Staatsrechnung  ausgeführten  Neu-. 

Ergänzuugs-  und  Erweiterungsbauten  im  Arbeiterverhältnisse  ständig 

oder  vorübergehend  beschäftigt  gewesenen  Personen.  Diese  Durchschnitts- 

zahl der  Unfallversicherungspflichtigen  Personen  ist  etwas  geringer,  als 

die  in  den  ersten  Theilen  angegebenen  durchschnittlichen  Mitgliederzahlen 

bei  Eisenbahnbetriebs-  und  Werkstättenkrankenkassen  und  bei  der  Pen- 

sionskasse, weil  einerseits  an  diesen  Krankenkassen  zwar  ein  Theil  der 

lediglich  vorübergehend  beschäftigten  Personen  nicht  theilnimmt,  anderer- 

seits aber  die  Unfallversicherung  den  gesamraten  inneren  Dienst  nicht  um- 

fafst.  Die  Verminderung  der  Zahl  der  Versicherten  ist  die  Folge  der 

bereits  erörterten  Einschränkung  der  Arbeiterzahl  überhaupt. 

Infolge  von  4  487  Verletzungen  und  Tödtungen  standen  zum  Beginne 

des  Jahres  1892  Entschädigungen  zur  Zahlung;  1 371  Verletzungen  und 

Tödtungen  gegenüber  1  332  im  Jahre  1891,  1 189  im  Jahre  1890,  962  im 

Jahre  1889,  899  im  Jahre  1888  und  739  im  Jahre  1887  machten  im  Laufe 

des  Jahres  1892  die  Festsetzung  von  Entschädigungen  auf  Grund  der  Ün- 

fallversicherungsgesetze  erforderlieh.  Unter  den  im  Jahre  1892  verletzten 

und  getödteten  Personen  befanden  sich  9  erwachsene  weibliche  und  6  jugend- 

liche männliche  Personen.  Im  ganzen  hat  sich  die  Zahl  der  Verletzungen 

und  Tödtungen  stetig,  im  letzten  Jahre  trotz  der  Abnahme  der  Zahl  der 
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Versicherten,  beträchtlich  vermehrt.  Am  gröfsten  und  auffälligsten  ist  die 

Steigerung  bei  der  Zahl  derjenigen  Verletzungen,  die  eine  zwar  dauernde, 

aber  doch  nur  theil weise  Erwerbsunfähigkeit  zur  Folge  hatten.  Von  den 

1371  Verunglückungen  im  Jahre  1892  verursachten  nämlich: 

Zahl  der 

Ver- 

leizungen 

im  Jahre 

1892 

Auf  je  100  Verunglückungen  kamen 
durchschnittlich  im  Jahre 

1892 1891 
1890 

1889 
188S 

1887 

1880 

eine  nur  vorübergehende 

Erwerbsunfähigkeit1)  .  . 148 10,4 

IM 

11,7 
12,3 

11,' 10,5 

9,7 

eine  dauernde  theilweise 

Erwerbsunfähigkeit .  .  . 
738 

68,5 
47,7 

43,i 
46,i 38,0 31,0 

23,* eine  dauernde  völlige 

Erwerbsunfähigkeit .  .  . 
204 14,9 

16,6 20,9 17,9 
24,9 

29,5 

29,:. 

den  Tod  291 21,8 24,5 
24,3 

28,7 
26,4 29,o 37,6 

zusammen 1371 
i 

Die  stete  Steigerung  des  Prozentverhältnisses  der  Unfälle  mit  nach- 

folgender dauernder  theilweiser  Erwerbsunfähigkeit  zu  der  Gesammt- 

zahl  aller  Unfälle  ist  hiernach  im  letzten  Jahre  besonders  grofs  gewesen. 

Wie  sich  die  Verletzungen  und  Tödtungen,  die  im  Jahre  1892  die 

Festsetzung  einer  Entschädigung  verursachten,  auf  die  im  Eisenbahndienste 

unterschiedenen  hauptsächlichsten  Dienstzweige  vertheilen,  und  wie  grofs 

die  durchschnittliche  Unfallgefahr  des  Eisenbahnarbeiterpersouals  im  letzten 

und  in  den  vorhergegangenen  Jahren  gewesen  ist,  zeigt  die  umstehende 

Tafel. 

Bei  der  Aufstellung  dieser  Tafel  sind  die  von  den  versicherten  Per- 

sonen erlittenen  Unfälle  in  denjenigen  Jahren  berücksichtigt,  in  welchen 

aus  ihrem  Anlasse  die  Unfallentschädigungen  zuerst  festgesetzt  sind.  Auch 

nach  dieser  Tafel  hat  die  Zahl  der  auf  die  einzelnen  Jahre  entfallenen 

Verunglückungen  sich  im  Verhältnifs  zur  Gesammtzahl  der  Versicherten 

stetig  gesteigert.  Die  Zahl  der  Unfälle  mit  tödtlichem  Ausgange,  die  in 

den  letztvorhergegangenen  Jahren  nicht  unbeträchtlich  zugenommen  hatte, 

zeigt  indessen  im  Jahre  1892  wieder  eine  Verminderung.  Ein  erhöhter 

Prozentsatz  zur  Zahl  der  Versicherten  ergiebt  sich  nur  bei  den  Unfällen 

mit  dauernder,  theilweiser  und  mit  vorübergehender  Erwerbsunfähigkeit. 

Verhältnifsmäfsig  sehr  hoch  stellte  sich  im  letzten  Jahre  die  Unfallziffer 

in  den  Eisenbahndirektionsbezirken  Erfurt,  Altona  und  Berlin. 

l)  Hinsichtlich  der  Gesichtspunkte,  die  bei  der  Eintheilnng  der  Verletzungen 

auf  die  verschiedenen  Arten  leitend  gewesen  sind,  wird  auf  die  Anmerkung  auf 

S.  100  des  Archivs  für  Eisenbahnwesen  des  Jahres  1890  verwiesen. 
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Es  entfielen 

auf  den 

eigent- 

lichen 

auf  die 

Werk- 

auf die 

Gasan- 

aaf die 

Bau- 

auf 

sännt»: 

lieh» 
Be- 

ausfüh- 

B<- 

triebs- 

stätten stalten 

dienst 

rungen 

triefc 

a)  durchschnittlich  taglich   beschäftigte  unfallver- 

sicherungspfliehtige  Personen 
1891 

105  043 i  (ißt 

ZU- 

■ 

189-4 

144078 41053 230 3  597 

l*Sü- 

b)  Verletzungen,  infolge  deren  im  Jahre  1892  Ent- 

schädigungen festgestellt  sind: * i 

mit  vorübergehender  Erwerbsunfähigkeit 100 41 
• 

2 

'.4 

auf  je  1000 versicherte  Personen  1892  .  . 

0,69 1,00 
0,56 

v    *  1000 

!• 

1891  .  . 

0,68 
0,93 

0,60 

o.-> 

.    „  1000 

r< 

i  H9o  ■ 

0,68 
0,«ä 

1,48 
0,63 

o.-. 

*      *  1000 1889 .  . 

0,61 

0,94 

— 

a- 

*     „  1000 
r 1888  .  . 

0,5* 
0,86 

— 

0,63 

„    „  1000 n « 1887.  . 

0,48 

0,71  | — 

0,59 

4.» 
r     „  1000 1886.  . 

0,31 0,39 

— 

0,7-4 

1 

iU 

mit  dauernder  theilweis er  Erwerbsunfähigkeit 
563 

160 3 
1 

7 

auf  je  1000  versicherte  Personen 1892  . •  • 

8,w 
13,04 

1,95 
1,01 

-     „  1000 » 1891  .  . 

3,16 

3,3) 

4,90 

3.:. 

„     „  1000 N n 1890  •  • •  • 

2,60 

3,10  ! 

1," 

** 

r      n  1000 V M 1889.  . 

2  59 

2,8* 

— 

3,5« *      n  1000 
r 1888  .  . 

2,13 
2.08 0,*3 

■  >  . 

„     „  1000 1887  .  . 

•  • 

1,40 1,CI 
1.74 

„     „  1000 1886.  • 

0,«5 

0,67 
4,H5 

O,40 mit  dauernder  völliger  Erwerbsunfähigkeit  . 
161 

36 2 5 

i-. 

auf  je  1000  versicherte  Personen 1892 .  . 

1,1» 

0,88 
8,70 

1,39 

i  • 

r      r  1000 
r> 1891  .  . 

1,19 0,M 
0,30 

«     „  1000 

'• 

1890.  . 

1,40 1,00 

— 

0,9» 

U 

.     „  1000 r 1889.  . 

0,9S 
1,03 

— 

1,05 

0.» 

*      „  1000 * 

r> 

1888  • 

1,4» 
l,»s 

— 

0,33 

IJ 

n      n  1000 i» 1887  .  . 

1,49 0,97 

— 

1,44 

1  - 

4  ■ 

„     „  1000 " 1886.  . 

1,01 
0,91 

— 

1,56 

1  ' 

mit  tödtlichem  Ausgange  . 
276 

14 

: 

auf  je  1000 versicherte  Personen 1892 .  . 

1,9» 0,34 

| 

1. 

-     n  1000 » m 1891.  . 

1,99 0,40 

i  0,4o 

1  • 

*      n  1000 
r 

1890.  . 

1,«:» 0,40 
0,99 

i 

n      v  1000 

ii 

* 1889.  . 

1,65 
0,31 

— 

0,4» 
n      «  1000 r 

1888  . 

1,77 
0,19 

— 

1  O,« 

„      *  1000 1887  .  . 

1,66 1,61 

0,36 0,5* 

„     „  1000 V 1886.  • 
0.31 1,31 

zusatum 

en  b) 

1  100 Ä.   A  W 

•251 

o 

15    ;  r. 

auf  je  1000 versicherte  Personen 
1892  • 

T 

4  }o3 

Ol   T  . 

-2 1,74 

|  4,17 
2,31 

* 

n       „  1000 n » 1891  . 

7,03 
5,50 

4,90 

IV  ' 

„     *  1000 1890  .  . 

6,53 
5,35 

ö,oj 

„       „  1000 n 1889.  . 

5,«3 4,« 5,66 2>3 
1  4^4 

„     „  1000 1888 .  . 

5,90 

4,39 3,65 

s< 

„      n  1000 1887.  . 

4,9S 

4- 

„     ,  1000 1886.  . 

3,8» 2,18 

i  4,4» 
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Die  in  den  Jahren  1892  and  1891  durch  Unfälle  getödteten  Personen 

lünterliefsen  als  entschädigungsberechtigte  Hinterbliebene  und  zwar: 

bei  der 
W  i  1 1  w  e  n Waisen Aszendenten 

1892 1891 1892  1891 1892  1891 

Betriebsverwaltung    .  .  . 194 
356 

411 15  17 

Werkstättenverwaltung  .  . 9 
16 

24 38 

:
 
1 

Neubauverwaltung  .... 1 1 4 

zusammen 

204 

283 884 444 16  18 

Der  Zugang  an  empfangsberechtigten  Hinterbliebenen  Getödteter  war 

hiernach  im  letzten  Jahre  geringer  als  im  vorhergegangenen  Jahre.  Von 

je  100  der  Getödteten  hinterliefseu  im  Jahre  1891  rund  72,  im  Jahre  1892 

rund  70  eine  Wittwe. 

Die  durchschnittliche  Anzahl  der  bei  den  preufsischen  Staatseisenbahnen 

nach  den  Unfallversicherungsgesetzen  entschädigten  Unfälle  —  auf  je  1000 

versicherte  Personen  kamen  4,67  Unfälle  im  Jahre  1887,  5,47  im  Jahre  1888, 

5,53  im  Jahre  1869,  6,24  im  Jahre  1890,  6,58  im  Jahre  1891  und  7,26  im 

Jahre  1892  —  übersteigt  die  Druchschnittsziffern  —  4,14  im  Jahre  1887,  4,35 

im  Jahre  1888,  4,71  im  Jahre  1889, 5,36  im  Jahre 1890  und  5,5*,  im  Jahre  1891  — , 

die  sich  bei  den  gewerblichen  Unfall berufsgenossenschaften  nach  den 

Vorlagen  des  Reichsversicherungsamts  an  den  Reichstag  insgesammt  ergeben 

haben,  bleibt  aber  hinter  der  Durchschnittszahl  bei  einer  grösseren  Anzahl 

dieser  Berufsgenossenschaften  zurück.  Beispielsweise  hatten  von  den  be- 

deutenderen Berufsgenossenschaften  eine  höhere  Durchschnittsziffer  und  zwar: 

Berufsgenossenschaft 

Verletzte  und  Getödtete  auf  je 

1000  Versicherte1) 

1887 
1888 1889      1890  1891 

5,«s> 4,99 

6,23 
5,  s:. 

6,  u 

7,  *) 

Ü,6<;       7,'i»  7.w 

7,0«         8,94  8,31 

7,t*       8,3J  9,t: 

l)  Die  Durchschnittszahlen  sind  aus  den  Veröffentlichungen  des  Reichsver- 

sicherungsamts entnommen;  sie  sind  unter  Zugrundelegung  der  durchschnittlichen 

jährlichen  Arbeitszeit  gefunden,  während  der  die  Personen  einer  Gefährdung  in  un- 

fallversicherungspflichtigen  Betrieben  ausgesetzt  waren.  Da  diese  Zeit  nicht  in  allen 

Betrieben  die  gleiche  ist,  so  bieten  die  ermittelten  Durchschnittsziftern,  worauf  das 

Reichsversicherungsamt  aufmerksam  macht,  zu  Vergleichen  über  die  Gefährlichkeit 

der  Betriebe  nur  einen  ungefähren  Anhalt. 
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Beruf sgenossenschaft 

Verletste  nnd  Getödtete  auf  je 

1000  Versicherte') 
1887 

1888  1889 
1890  1891 

Speditions-,  Speicherei-  nnd  Kellerei-    .   .  . 

Rheinisch-Westfälische  Hütten-  u  WaUwerk- 

6,88 
8,0» 

8,80 
6,8» 

9,os 

10,0*  9,M 

9,u  '  10,16 

7,6»  8,48 

9,17  9,98 

10,75  10,68 

9,78  10,» 

1<M»  ,  10,* 

8,54  9,51 

9,07  9.» 

Ii,»?  12,;* 

Wie  grofs  die  Zahl  der  Verletzungen  und  Tödtungen,  über  die  nach 

den  Ausführungsvorschriften  zu  den  Unfallversicherungsgesetzen  überhaupt 

eine  Unfallanzeige  erstattet  worden,  gewesen  ist,  zeigt  die  nachstehende 

Tabelle: 

in  dem 

Jahre ins- 
gesammt 

durch- 
schnittlich 

auf  1000 

Versicherte 

d  a  r  o  n 

Betriebsarbeiter Werkstattenarbeiter 

überhaupt durch- schnittlich 
auf  1000 

Versicherte 

überhaupt 

durch- 

schnittlich auf  1000 

Versicherte 

5  892 82,w 
3  871 

81,41 

1485 

40,oo 

1 KHO  • 6671 

87,74 

4664 

35,88 

1806 

48,44 

1890  .   .  . 7  782 
40*8 

5  731 
39,05 

2000 

50.0! 

1891  . 8342 41,w 6008 

38,75 

2277 

53,» 
1892  .    •  . 

•S084 

42,78 
6  816 

40,86 

2200 

58.» 

Die  Zahl  der  überhaupt  gemeldeten  Unfälle  hat  sich  danach  im 

ganzen  vermindert,  aber  nach  dem  Verhältnifs  zu  der  Zahl  der  beschäf- 

tigten Personen  im  Betriebsdienste  wesentlich  zugenommen.  Von  je  10C0 

dieser  Unfallmeldungen  hatten  im  Jahre  1892  rund  169,  im  Jahre  1891 

rund  160  und  im  Jahre  1890  rund  153  die  Gewährung  von  Entschä- 

digungen auf  Grund  der  Unfall  Versicherungsgesetze  zur  Folge. 

Bei  welchen  Beschäftigungsarten  die  in  den  Jahren  1892  und  1891 

hinzugetretenen,  entschädigten  Unfälle  sich  ereignet  haben,  läfst  die  neben- 

stehende Zusammenstellung  erkennen. 

Beim  Betriebe  der  Gasanstalten  der  Staatsbahnen  sind  im  Jahre  18& 

fünf  hier  in  Betracht  kommende  Unfälle,  vier  mehr  als  im  Vorjahre,  vor- 

gekommen. Die  fünf  Unfälle  sind  bei  den  Werkstätten  mitgerechnet.  Der 

eigentliche  Betriebsdienst  erfordert  die  gröfste  Zahl  von  Unfällen  und  zwar 

zumeist  beim  Rangir-,  Zug-  und  Stationsarbeiterpersonale. 
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Zahl  der  Tödtungen  und  Verletzungen 

Gegenstände  nnd  Vorgänge Betrieb 
Werksutten  u. 
Gasanstalten Bau insgesammt 

1  ÖQO 1  ÖQ1 lov  1 
1  öf» 1  oXZ 

Motoren,  Transmissionen,  Arbeitsmaschinen. 4 2 

20 83 

2 26 

35 Fahrstühle,  Aufzüge,  Krahnen  u.  dergl.    .  . 12 3 

» 

5 1 1 

18 

4 

Dampfkessel,  Spreng-  oder  feuergefährliche 
8 

fi 

11 8 1 19 

♦ 

14 

Zusammenbruch    Herab-  und  Umfallen  von 

84 

32 

27 

18 

5 66 50 

106 127 

84 

26 2 
141 153 

Auf-,  Abladen,  Heben,  Tragen  von  Lasten  . 168 160 

80 

36 2 4 200 
189 

8 6 1 1 1 4 7 

Im  Eisenbahnbetriebe  (üeberfahren  u.  s.  w.) 640 694 

19 
20 

2 4 
661 

718 

Handwerkszeug  (einfache  Geräthe)  .... 

53 
30 

81 72 

1 134 
103 

Sonstige  Gegenstände  und  Vorgänge   .  .  . 73 40 

28 18 

1 
102 

58 

zusammen 1100 1088 

266 

282 15 

11 

1371 1831 

In  der  umstehenden  Uebersicht  sind  die  einzelnen  von  den  preufsischen 

Staatsbahnen  auf  Grund  der  Unfallversicherungsgesetze  geleisteten  Aus- 

gabeposten  zusammengestellt  und  gleichzeitig  die  durchschnittlichen  Auf- 

wendungen für  je  einen  der  betheiligten  Empfangsberechtigten  eingetragen. 

Sämmtliche  Ausgaben  unter  den  Ziffern  1  bis  12  umfassen  nur  solche 

Entschädigungsbeträge,  die,  abgesehen  von  den  Entschädigungerl  aus  Anlafs 

tödtlicher  Unfälle,  nach  Ablauf  der  ersten  dreizehn  Wochen  nach  dem  Un- 

fälle entstanden  sind;  insbesondere  sind  bei  den  Heilungskosten  auch  die 

Krankengeldzuschüsse  aufser  Betracht  geblieben,  die  den  Verletzten  vom 

Beginne  der  fünften  Woche  nach'  dem  Eintritt  des  Unfalles  ab  bis  nach 

Ablauf  der  dreizehnten  Woche  von  der  Eisenbahnverwaltung  in  solchen 

Fällen,  in  welchen  die  Krankenkassen  weniger  als  zwei  Drittel  des  Ar- 

beitsverdienstes als  Krankengeld  zahlen,  zu  gewähren  sind.  Solche  Mehr- 

beträge fallen  bei  den  gewerblichen  Betrieben  nicht  den  Berufsgenossen- 

schaften zur  Last  und  kommen  daher  in  den  vom  Reichsversicherungs- 

amte veröffentlichten  Rechnungsübersichten  der  Berufsgenossenschaften 

ebenfalls  nicht  zur  Erscheinung. 

Die  Aufwendungen  haben  bei  den  sämmtlichen  einzelnen  Aus- 

gab eposten,  mit  Ausnahme  jedoch  der  Beerdigungs-,  sowie  Kur-  und 

Verpflegungskosten,  bei  denen  eine  mäfsige  Verringerung  eingetreten  ist, 
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Digitized  by  Google 
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Bezeichnung 

der 

Ausgaben 

Zahl  der 
Personen, 

an  oder  für 
welche  im 
Jahre  1899 

Zahlungen 

zu  leisten 
waren 

3   4_      5    '    6    |    7        8    '  9 

Betrag  der  Ausgaben 

auf  je  eine  der  in  Spalte  2  bezeich- 

haupt  neten  Persouen 

1892    '  1887    1888    1889  I  1890  i  1891  !  18S* 
Jl      M      M      OL  M 

A.  Erwerbsunfähigkeit: 

1.  Kosten  des  Heilverfahrens .  . 

2.  Kenten  der  Verletzten  .   .  . 

3.  Abfindungen  an  Ausländer.  . 

B.  Todesfälle: 

4.  Beerdigungskosten  

5.  Bentender WittwenGetödteter 

6.  Abfindungen  bei  der  Wieder- 
verheirathung  von  Wittwen  . 

7.  Renten  der  Kinder  Getödteter 

8.  n       „  Aszendenten    .  . 

C.  Unterbringung  in  Kranken- 
anstalten: 

9.  Renten  der  Ehefrauen  der  in 

Krankenhäusern  untergebrach- 
ten Verletzten  

10.  Desgl.  der  Kinder  

11.  „       „  Aszendenten  .  .  . 

12.  Kur-  und  Verpflegungskosten 
an  Krankenanstalten  .   .   .  . 

zusammen  .  . 

Aufserdera : 

18.  Besondere  Kosten  der  Fürsorge 
für  die  Verletzten  während  der 

ersten  dreizehn  Wochen 

14.  Kosten derUnfalluntersucbung 

Schiedsgerichte  u.  dergL  . 

Endsumme  . 

dagegen  im  Jahre  1891  ■ 

1890  .  . 

1889  .  . 

1888  •  . 

1887  .  . 

1886  . 

750 

4401 

73 

2  318 

88 

48820 

1166053 

14  558 

171946 

31649 

228830 
12704 

140 

271 12 

214 

73,3t 
276,60 

41,00 
123,39 

403,io 

77,M 

188,90 

4  575  30,» 

6  651  14,68 

375  29,oo 

86,74 307,» 

43,13 I22,u 

61,71'  60,» 

289.3s|  272,tt 

390,00  — 

43,36 
129,40 

44,w 

127,94 

67,oo  64>»: 

412,09  388,91  432,9» 

90,»i 
119,70 

83,soj  91,34 
144,69  134,33 

27,S3    21,30    26,74    27,41  32,- 

18,78 

34,63 

272jo)  262. 

47,7«  494: 

185^&  138,:: 

390^o|  433^5 
92,3T  98,^ 

144,84|  144> 

14.00  21,» 

16ri3  24rM 
12,00,    90,861   51,4«  m 

26  155     94,67  127,98    93,07  115,07  188,16  IS** 

9  801 
1701815  - 

3181 
\ 

11  612 

9  801 1716  608 

8  457 1  437  631 

7109 1 165 166 

5445 

893  476' 
3  856 648  943 
2  779 381358 
1452 

133  348 
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mehr  betragen  als  in  den  Vorjahren.  Die  stärkste  Zunahme  haben  die 

Renten  der  Verletzten  erfahren,  nämlich  um  rund  200  000  uäf.  Die  bei  den 

einzelnen  Ausgabeposten  eingetragenen  Durchschnittsaufwendungen 

für  je  eine  der  Personen,  an  die  Unfallentschädigungen  geleistet  sind, 

geben  nur  einen  ungefähren  Anhalt  über  die  Höhe  der  Durchschnitts- 

bezüge, namentlich  an  Renten,  weil  der  Zugang  an  neuen  Empfängern  den 

Abgang  von  Empfängern  noch  bedeutend  überwiegt,  mithin  eine  grofse  An- 

zahl von  Personen  nur  für  einen  Theil  des  Jahres  Rente  bezogen  hat. 

Aus  diesem  Umstände,  sowie  ferner  aus  der  bereits  oben  hervorgehobenen 

unverhältnifsmäfsig  starken  Zunahme  der  Unfälle  mit  nachfolgender  theil  - 

w  eiser  Erwerbsunfähigkeit  ist  der  auffällige  Rückgang  der  Durchschnitts- 

rente eines  Verletzten  von  272,8  M  auf  262,7  M  zu  erklären.  Die  Renten 

der  Wittwen  und  der  Kinder  Getödteter,  und  auch  die  Beerdigungskosten 

zeigen  eine  stete  mäfsige  Steigerung,  wie  es  bei  der  Erhöhung  des  Lohn- 

einkommens des  Personals  zu  erwarten  ist.  Eine  ansehnliche  Höhe  er- 

reichte die  Abfindungssumme  rentenberechtigter  Wittwen  bei  ihrer  Wieder- 

verheirathung;  auf  jede  der  73  betheiligten  Personen  entfiel  eine  Durch- 

schnittsabfindung von  434  M. 

Die  Summe  der  überhaupt  geleisteten  Entschädigungen  zeigt 

im  letzten  Jahre  eine  ebenso  erhebliche  Steigerung,  als  in  den  Vorjahren. 

Dies  ist  eine  Folge  tbeils  der  erhöhten  Zahl  der  neu  entschädigten  Un- 

fälle, theils  der  geringen  Abnahme  der  aus  den  Vorjahren  fortbestehenden 

Rentenbelastung.  Wie  gering  diese  Abnahme  seit  dem  Inkrafttreten  der 

Unfallversicherungsgesetze  gewesen  ist,  kommt  in  der  nachfolgenden  Tafel 

zur  Darstellung. 

Rechnungs- 

jahr 

Summe  der 

im 

Rechnungs- 

jahre gezahlten 
Entschädi- 

gungen 
.« 

Die  Summe  setzt  sich  zusammen  aus 

den  CTStm.iliR 
im 

Uechnunc*  jähr 

gezahlten  • 

Ent- betragen 

M 

Weiterzahlungen  für  Ansprüche  aus 

den  Vorjahren 

1885/86 

M 

1887 1888 

M 

1889 

OL 

1890 1891 

JL 
1886/86  . 183268 183268 

1887.   •  . 378  610 197 181 181 429 

1888 .    .  . 639  331 260741 166232 213  868 

1889.    .  . 882  477 292314 157092 
187  688 245483 z : 

1890.   .  . 1160  566 369363 140799 171265 206832 262317 

1891.    •  . 1423  088 364695 126950 155511 187088 226189 862660 

1 892 . 1  701  815 863788 124092 146800 180680 215575 825  898 355487 

(Fortsetzung  des  Textes  auf  S.  1134  ) 
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3    |  4 7   |  8 

Anzahl  der  Mitglieder  der 

Abtheilung  A 

am  im 

1.  Jahre 

Ja-  1892 

n  u- 

ar 

1892 

ein- 

ge- 
treten 

im  Jahre  1892 

ausgeschieden 

mit  '  mit 

h.    Un-  -  durch mitBe- 

vafi-,  3"  ,  Ab-  scheini- UJW. 

Ren-  leben rente  to 

am 

1. 

Ja- 

nu- 

ar 

1893 

9       10  |  11  |  12    13  '  14      15       IG   |  17  I   18  !  19 

Anzahl  der  Mitglieder  der  Abtheilung  B 

am 

1. 

Ja- 
nu- 

ar 

1892 

im 

Jah- 

re 

1892 

ein- 

tre- 

ten 

im  Jahre  1892  ausgeschieden 

mit 

Pen- 

sion 

oder 

Ren- 
ten- 

lu- 

schuTs 

mit 

Aus- 
nah- 

mit 

Un- 

durch 
1  Ab- 

leben 

«folg« 

Ueber- 

nahme in  das 

Be- 

amten- verhalt-
 

nifs 

zu- 

sammen
 

einschl.
 

der  aus 

andere
n 

Ursach
en 

Aus- 

gflschied 

aml. 

mit  einer 

gliedzeit 

1*71 
1872 
1873 
1874 
1875 

1S76 

31>7 
3  033 
3  155 
4  134 
1  286 

4  392 
4  650 
4  704 

4  752 
4  K18 

4  945 
5  697 
6  36H 
6  944 

0  902 

7  152 
7  344 
8  343 
8  600 
9  065 

9  154 
8  201 
0  478 
4  857 
4  283 

4  123 
5  395 
4  089 
2  750 
1846 

Zus. 

Dagegen 
1891 

787 
736 
793 

962 
1035 

984 

1  080 
1  069 
1  117 
977 

1  114 
1  273 

1  412 

1560 
1609 

1  719 
2013 
2  241 
2  333 

2  650 

2  920 
3187 
3  408 
3  219 
2  585 

2211 

3  162 
3  153 
3  213 
2  265 

2  0911 

2 

-j 

'. 

3 
l 
;; 

; 
5 
3 
1 

4 

4 

2 

\ 
4 

6 
1 

l 

i 

i 
s ■  > 

5 

2 
3 
1 
2 

1 

1 

52  942 
45  964 
52  1  032 
47  1228 
56  1  356 

50 
40 
49 
32 
40 

1  291 
1  544 
1  532 
1  673 
1616 

41  1636 
43  1  944 
54  2  164 
46  2  293 
43  2  385 

2 
: 

35 

33 46 

44 
32 

41 

47 
37 
21 26 

2  548 
2  807 
3  098 
3  255 

3  701 

3  5)00 

4  052 
3  690 
3  251 
3  3281 

14  3  298 
25  4  912 
24  8  853 
10  8  283 

4  2153^  1 

—  |      3    906|  1 

2  971 
2  765 
3  159 
3  615 

3  90'J 

4  028 

4  144 
4  181 

4  258 
4  232 

4  376 

4  976 
5  55 

6161 
6  079 

6283 

651 7  435, 
7  628 

8007 
8068 
7287 
6154 
4  802 

8  513 

3()21 

3  616 
3  363 

2  669 
954 

2189 

2164 
2  440 
2  904 

3077 3  147, 

3  397 3  363 
3  448 
3  469 

3660 
4149 
4  595 
5102 
4  924, 

5137 

5101 
5  737 

5  778 
5  666 

202  6&2 69123  285 

329794  — 

128 

111 

170 207 
217 

227 271 

302 315 
324 

414 445 

579 
650 

704 825 
930 

1248 

1480 
1867 

5073  2203 
3  905  2  386 

2442  2198 
1  633  1  644 
289  1  683 

112  187 
24  92 

186  - 

16 8 

1 
2 

5 
1 

i 
2 
3 
3 

5 
1 
3 

—  1 

2 
I 

1  — 

.» 
2 
4 
2 
4 

7 
2 

5 
4 

2 

l 
) 

35 

31 
34 
36 

40 

35, 

36 

43| 

28 
26 

34 

40 

41 

34 
41 

53 

73 

107 

85: 

162 
161 

170 
192 

205 

225 

251 
34  299 

34 

26 

21 
29 
27 
24 

268 295 

301 
310 
317 
364 30  354 

30  814 
232 

119 

34 

18 

7 
5 

-
2
 

1.  — 

2  - 

158 
175 179 
246 285 
239 

361 359 
365 
426 

428 

530 

581 

626 

621 
668 68* 795 847 

877 

947 

842 

575 
403 188 

44 

15 
5 
2 

108  2137  87Ö10|181492}1] 

66  2  0381261 

93 
I 
1  365  5092  14  393 

910 

811 

997 
1 194 
1297 

803 
894 

1  037 

1  159 

1243, 

446 
395 

397 513 469 

l  408  1  248  479 
1567  1  303  437 
1  642  1  269  395 

1696  1  300  402 
I  733  1221  413 

1867 

2196 2  681 
3  218 

3  283 

3  868 
4  206 
5290 

5829' 

6  256! 
6  176, 

5  376 
4  024 
2  852 1  769 

1346 1  523 
1  637 

1746 
1679 

1  336 
1  067 

838 
543 366 

333 

346 

275 

162 

145 
90 
70 

62 
39 
24 

19 

85130  28394  11068 

124  692  3 
t 

l)  Diese  Personen  haben  sämmtlich  im  Jahre  1892  Invalidenrenten  bezogen,  es  treten  noch 
143  erwerbsunfähig  gewordene  Mitglieder  hinzu,  deren  Invalidenrente  festgesetzt  aber  im  Jahre  1892 
noch  nicht  gezahlt  waren. 

a)  Davon  befanden  sich  3  im  vorübergehenden  Bezüge  einer  Invalidenrente. 
s)  Darunter  91 606  mannliche  Verheirathete  oder  Wittwer  mit  Kindern  unter  16  Jahren,  sowie 

137  weibliche  Mitglieder.   
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1124 Die  Arbeiterpensionskasse,  die  Krankenkassen  und  die  Unfall- 

Anlage  B. 

Uebersicht  Ober  den  Bestand  der  Empfänger  von  Renten  u.  s.  w.  bei  der  Pensionskasse 

für  die  Arbeiter  der  preußischen  Staatseisenbahnverwaltung  im  Jahre  1892. 

1 
1  3 

4 

1  r, 1  6 

7 

1  - 

9 

!  io 

Ge- 

burts- 

jahr 

Anzahl  der  Empfänger von 

Invalidenrenten 
IVnHionen,Rentenznschüssen, 

Ausnahmerenten 

im 

Jahre 

hin- 

zuge- 
trttun 

im  Jahre 

1*92  aus  dein 

Genüsse  aus- 

geschieden 

am 

1.  Ja- nuar 

18^3 

am 

1.  Ja- nuar 

1892 

im 
Jahre 

hin- zuge- treten 

im  Jahre 

1892  ans  dem 

Gennsseaus- 

geschieden 

am 

1.  Ja- 

nuar 
1H03 

durch 
uber- baupt 

durch  über- 
Tod  haupt 

1803 — — — 

IK't — — I 1 l 
1.-05 — — 2 — 

•> 

— — 

1*07 - — 3 — 1 1 
1808 — 4 — 4 
1809 i — — 1 1 i 1 1 
1810 — — 1 1 1 

181 1 II.'  l  J> — — 7 7 
1M2 7 2 2 G 
1813 G ■ 2 2 4 

181-1 l 1 c 0 
1*15 1 i. ? • 2 y 

18H> 1 l 

15 

2 17 
1817 

i l 1 Jl 

•  > 

3 
tll 

1818 
22 

1 

22 1819 3 3 

2S 

4 
i 

30 
1^20 2 2 

35 
1 ! 

33 

18'-*1 
o 21 3 3 

21 
1822 n 2 2 9 34 4 9 29 
1H23 ii U 47 4 

-
'
 

47 1821 
20 

3 4 IG 38 8 t 46 
1825 28 3 3 

2'> 

25 5 4 2 

28 1826 n; 1 l 
16 29 

5 7 7 27 
1827 

13 
1 2 

11 
25 3 1 1 27 

182* 20 20 26 4 1 1 29 
1*29 16 1 1 15 

41 
2 

3l> 

1830 9 9 
28 

5 \ * 

31 

1831 12 2 2 10 2N 7 5 6 

29 

1ö32 12 2 2 10 
24 

4 3 1 27 
1-33 7 I l 

Ii 

23 3 1 

26 

1834 7 7 23 5 4 4 

24 

1836 8 8 27 4 4 5 

26 

1836 10 2 

•2. 

8 
27 

10 H G 31 
1837 4 4 

28 
6 3 3 

30 28 

1838 7 1 1 

«5 

2G 
3 2 1 

11 12  13 

Anzahl  der  iinJahre 

1892  verstorbenen 

Mitglieder. 
Fensions-  und 

Renteuempfänger 

der  Abtheilung  B 

14 "I [_16       16  |  17 

Anzahl  der  zum  Witt» 

wengeide  empfangs- 

berechtigten Wittwen 

über- 

haupt 

mit  Hinter 
lassung 

berechtigter 

Witt-  Kin- wen  der 

i 

: 

j 

< 

3 13 

13 
24 
24 

10 
21 

27 
19 
20 

lti 14 2G 

21 
21 
36 
29 32 

27 
33 
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1 - 
1  3 

4 

1  6 1  6 

7 

1  8 

9 

1  10 

U 
|    12  13 

14 

1  15 

J  16  |  17 

Anzahl  der  Empfänger 
von Anzahl  der  im  Jahre 

1892  verstorbenen 

Au  zahl  der  zum  Witt- 

wengelde  empfangs- 

berechtigten Wittwen 

Ge- 

Invalidenrenten 
Pensionen,  Rentenzuschüsseo, 

Mitglieder, 

Pensions-  und 
Rentenempfänger 

der  Abtheilung  B 

am 

1. 

Ja- 

nu- 

ar 

1892 

im  Jahre 

burts- im im  Jahre im 

Jahre 

1892 

hin- 

im Jahre 1892 
am 

1. 
Ja- 

nu- 

jahr 
J  t\)ire 

1891 

hin- 

1892 aus  dem 

Genüsse  aus- 

geschieden 

am 

1.  Ja- nuar 

am 

1.  Ja- nuar 

1892  aus  dem 

Genusseans- 

geschieden 

am 

I.Ja- 
nuar 

über- 

mit Hinter- 

lassung 

berechtigter 

hin- 
zuge- 

tre- 

ten 
aus- 

tre- 

ten 
zuge- 
treten 

durch 

Tod über- haupt 
1893 1892 

zuge- 
treten durch  über- 

|  Tod  haupt 

1893 

haupt 

Witt-  Kin- 
wen  "  der 

ar 

1893 

1H39 
1840 

11 
3 

1 1 10 
3 

29 

23 10 4 
1 
4 4 

i 

36 
23 

34 

23 

16  11 

12  7 

46 
58 

9 
14 

_ 

55 

72 

1841 
1842 
1843 

1845 

4 
3 
5 
3 
3 

1 

l 

1 

1 
i 1 

4 
2 
5 
o 

2 

8 
12 
9 12 

21 

8 
3 
6 
3 
3 

2 

3 
4 

1 
2 
1 
4 
4 

15 

13 

14 11 

20 

20 

38 

38 

OD 
45 

6  3 
14  '  10 
12  i  8 

14  ,  9 

55 
55 

49 

51 
55 

11 
12 
11 

10 

8 63 

67 

60 

61 

64 
184Ü 
1847 

1849 
1850 

4 
2 
1 
1 
1 

1 

— 

1 

2 

— 

1 

2 
2 
1 
1 

20 

14 
14 17 

11 

1 
2 

5 
2 

1 
1 

2 
1 

1 
1 
2 
5 
1 20 

15 
12 17 12 36 

32 
34 40 

41 

8  7 

16  16 
9  8 

9  10 
14  12 

63 
50 

67 

45 

50 

11 
14 
12 
13 

14 

1 
2 
3 
2 
5 

73 
02 
76 
56 
59 

1851 
1852 
1863 
1854 
1855 

1 
4 
3 
2 
Q 

1 

— 

2 
1 

3 
2 

t> 

1 

9 
15 
11 
11 
l 

1 
2 

3 

1  2 

2  1 
1  3 

2  2 

15 
10 
11 
ö 

36 

Ol 

44 

30 

26 

12  9 

10  III 
15  12 
11  12 
4  4 

40 

47 

84 
85 
z7 

8 
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l)  Davon  erhielten  122  Rentenzuschufs,  12  Ausnahmerente  und  34,  darunter  3  nach  der  Ueber- 
nahnie  in  das  BeamtenverhältnifB,  Pension  nach  den  früheren  Statuten. 

*.!  Davon  bezogen  105  Rentenzuschufs.  21  Ansnahmerente  und  870  Pension. 
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1126 Die  ArbeiterpenBionskasse,  die  Krankenkassen  und  die  Unfall- 
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und  Vermögensbestände  bei  den  Betriebs-  und  Werkstättenkrankenkassen  im  Bereiche 

Verwaltung  während  des  Jahres  1892. 
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1130 Die  Arbeiterpensionskasse,  die  Krankenkassen  und  die  Unfall- 

Beielchnung dar B.  (Betriebt  ), W.  Werkstitten- 1 KrankantaaMn 

8  |  4  |  &  I  fl Zahl  der  Mitglieder 

am 

Jal>- raa- 

au- 
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2169 4633 2926 

12198 23s  l 1109 LQia 327 

:•■ 

441 (U4 6H3 

882 

Direkt.-Bezirk Elberfeld. 

B.  Düsseldorf. 

jj  Hagen  „  Cassel  H  Altena  W.Witten  .... „  Elberfeld  . . ..  Arnsberg  . , „  Siegen  

31112573 2330  2148 IJiiZLLU 14871 1468 1893  1796 

Direkt.-Bezirk Erfurt. 

B.  Cassel  „  Erfurt  „  Weifsenfeis  „  Halle  „  Dessau  .  Berlin  W.Ootha  „  Erfurt  „  Tempelbof  „  Cottbus  

Direkt.-Bezirk Frankfurt  a./M 

B.  Wiesbaden  .  Frankfurt  a./M. .  Nordbausen.... „  Berlin  
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Versicherung  bei  den  preußischen  Staatababnen  im  Jahre  1692. 1131 
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1132 Die  Arbeiterpensionskasse,  die  Kraukenkassen  und  die  Unfall- 

Beieichnur.  5 der B.  Batrieb«-). W.  Werkstätten- Krankenkassen 

Zahl  der  Mitglieder 

Jab- ree- 

an- 

am  in..', •chlaaa* 

Qtirr tiaupt 

LQfl 107 tflf 

Uli 111 IIS 

113 111 Hü 

IIS 

III _ — 

191 ISS 121 

12: _ 

m 132 m w   

W.  Limburg  „  Fulda  „  Halle  „  Frankfurt  a./M. 

Direkt.-Besirk Hannover. 

B. n R 

w 

n 

Bremeu  .  ... Hannover-Rheine Hannover-  Alten becken. . . . Paderborn  . Harburg  Cassel  Hannov.- Cassel  .... Cassel  (Main- Weserbahn  ) Leinhauseo  .. Paderborn  . . . Cassel  Güttingen  . . . Bremen  Minden  Harburg  

1746  1582 6  r*K>5  4678 

901  833 2621  2115 2552  2287 

Direkt.-Bezirk 

Magdeburg. 

124  B. 

m  i 

121 

n 

Berlin-Lebrte . . Berlin- Magde- burg  Magdeburg-Leip 21g  Maedeburg- Halberstadt. . Halberstadt  Braunschweig. . . Buckau   Stendal ....... Raiberstadt . . Potsdam  Berlin  Brauuschweig. 

---  ~ hu Jol, r« i  MM 

T«r- ■tor- ben 

Q   10 216 21 i  B 

5. 

24  s 

56 5. 221 II 529 

■V.'O 6 

•j:m 

26 

21  18 is  22 

1  11 1  3ü 

11!  23 

Uli 1404 

2227  1910  7Jj  2Q 

2386  2102 1574  1522 684  6  II> 6*6  634 

374  .;»■> >24  aiüi 337  3 1  r. 515  Iii 

11  38 

1  16 

—  2 —  Li —  I  & 

1  5 

1  1 

1850 

1808 
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.' 

■ 2_LL __ 

1584  29  19 

1491 113  2Q 

12 4115 

1300 1524 1884 1H37 I 32T  2 

501  - 666  — 236  — 5üü  4 

Ol 

8  13 

1  17 lfi  22 a  12 12 8 

11 8 7 

Erkran- kunflj- rut« 

Ober- haupt In- 

r« 
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Da» Ott? irn 
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des  Arbeitsverdienstes  übersteigendes  Krankengeld  zahlten,  gewahrten  einzelne  Krankenkassen  nicht 

es  wurde  vielmehr  bei  ihnen  für  die  ersten  (meistens  14)  Tage  ein  geringeres,  von  da  ab  ein  höheres 

Zeit,  z.  B.  von  13  Wochen,  anstatt  des  höheren  Krankengeldes  wieder  ein  solches  von  50  Hundertstel 
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1134 Die  ArbeiterpensioDBkaase,  die  Krankenkassen  u.  s.  w. 

Hiernach  standen  von  den  im  Jahre  1886  nnd  in  den  letzten  drei  Mo- 

naten des  Jahres  1885  zuerst  angewiesenen  Entschädigungen  im  Jahre  1892 

noch  68%  zur  laufenden  Zahlung.  Im  übrigen  vermindern  sich  mit  der 

Steigerung  der  Entschädigungssummen,  die  auf  Grund  der  Unfall ver- 

sicherungsgesetze  von  der  Staatseisenbahnverwaltung  zu  leisten  sind« 

natürlich  auch  noch  die  Verpflichtungen ,  die  unter  der  Herrschaft 

des  Haft pflichtgesetzes  vom  7.  Juni  1871  gegenüber  verletzten  Eisen- 

bahnarbeitern und  den  Hinterbliebenen  getödteter  Eisenbahnarbeiter  seitens 

der  Eisenbahn  Verwaltung  in  den  früheren  Jahren  eingegangen  sind.  Zur 

Deckung  dieser  Verpflichtungen  sind  verausgabt: 

im  Jahre  1886/87  für  2  480  Personen  rund  1050  000 

„     „     1887/88  „  2  420       „         „  1012000,, 

„     „     1888/89  „  2  330       „        „      979000  „ 

„     „     1889/90  „  2  310       „        „  960000,, 

„     „     1890/91  „  2258       „         „      918430  „ 

„     „     1891/92  „  2176       „         „  898960,, 

„     „     1892/93  „  2148       „        „  835500,, 

Die  Jahresaufwendung  der  Eisenbahnverwaltung  an  Entschä- 

digungen auf  Grund  der  Unfall-  und  Haftpflichtgesetze  gegenüber 

den  eigenen  Arbeitern  und  ihren  Hinterbliebenen  hat  sich  danach  im 

letzten  Jahre  im  ganzen  auf  rund  2  540  000  jt  und  im  Durchschnitt  für 

je  einen  der  das  Jahr  hindurch  im  Betriebe  der  Staatsbahnen  beschäftigt 

gewesenen  Unfallversicherungspflichtigen  Arbeiter  auf  13,50  Jt  gegenüber 

11,54  Jt  im  Jahre  1891,  10,88  Jt  im  Jahre  1890,  10,70  Jt  im  Jahre  1889 

und  9,91  M  im  Jahre  1888  gestellt.   Hierbei  sind  die  Ausgaben  auf  Grund 

der  Unfallversicherungsgesetze  während  eines  Kalenderjahres  (z.  B.  vom 

1.  Januar  bis  31.  Dezember  1892)  und  die  Ausgaben  auf  Grund  des  Haft- 

pflichtgesetzes  während  eines  Rechnungsjahres  (z.  B.  vom  1.  April  1892 

bis  31.  März  1893)  als  eine  Jahresaufweudung  (z.  B.  für  das  Jahr  1892) 

angesehen  worden. 

Die  bei  der  Durchführung  der  Unfall  Versicherungsgesetze  erwachsenen 

besonderen  Verwaltungskosteu  haben  im  Jahre  1892  rund  11612ur 

betragen,  darunter  10098  ul  besondere  Aufwendungen  für  die  Schieds- 

gerichte und  1 514  m  Kosten  für  Unfalluntersuchungen  und  für  den  Erlafs 

von  Unfall  Verhütungsvorschriften.  Der  Betrag  der  besonderen  Verwal- 

tungskosten ist  deshalb  ungewöhnlich  gering,  weil  alle  Ausgaben,  die  durch 

die  Thätigkeit  der  Behörden,  Dienststellen  und  Beamten  der  Eisenbahn- 

verwaltung bei  der  Ausführung  der  Unfallversicherung  erwachsen,  als  ge- 

wöhnliche Betriebsausgaben  der  Eisenbahnverwaltung  angesehen  und  nicht 

besonders  verbucht  werden. 
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Die  Eisenbahnen  Deutschlands.  Englands  und  Frankreichs 

in  den  Jahren  1 889  bis  1 891 . 

Auf  die  vorjährigen  Mittheilungen  dieser  Zeitschrift1)  folgen  nach- 

stehend in  übersichtlicher  Zusammenstellung  die  Hauptbetriebsergebnisse 

der  deutschen,  englischen  und  französischen  Eisenbahnen  für  1889/1891 

nach  amtlichen  Quellen: 

1.  Für  die  Eisenbahnen  Deutschlands:  i 

„Statistik  der  im  Betriebe  befindlichen  Eisenbahnen  Deutschlands  für  die 

Betriebsjahre  1889/90,  1890/91  und  1891/92",  sowie  „Uebersichtliche  Zusammen- 
stellung der  wichtigsten  Angaben  der  deutschen  Eisenbahnstatistik  für  die 

Berichtsjahre  1889/90  bis  1891/92a. 
(Bearbeitet  im  Reichseisenbahnamt.) 

2.  Für  die  Eisenbahnen  Großbritanniens  und  Irlands: 

a)  Railway  Returns  for  England  and  Wales,  Scotland  and  Ireland  for  the 

year  1891.   London  1892. 

b)  General  Report  to  the  Board  of  Trade  in  regard  to  the  share  and  loan 

capital,  traffic  in  passengers  and  goods  and  the  working  expenditure  and 

net  profits  from  Railway  working  of  the  Railway  Companies  of  the  Uni- 
ted Kingdom  for  the  year  1891.   London  1892. 

3.  Für  die  Eisenbahnen  Frankreichs: 

a)  Statistique  des  chemins  de  fer  francaig  au  31  döcembre  1889  und  1890. 
Documenta  divers. 

Premiere  partie:  France.   Inte"r6t  ge"neral.   Paris  1892. 
Deuxieme  partie:  France.  Int£r§t  local.  Alglrie  et  Tunisie.  Paris 

Premiere  1892  und  1893. 

b)  Statistique  des  chemins  de  fer  fran$ais  au  31  de*cembre  1889,  1890  et  1891. 
Documents  principauz.  Paris  1891  und  1892. 

(Vom  französischen  Ministerium  der  öffentlichen  Arbeiten  veröffentlicht.) 

Die  Angaben  für  die  deutschen  Eisenbahnen  beziehen  sich  auf  die 

vollspurigen  Bahnen  für  öffentlichen  Verkehr  (ohne  Schmalspurbahnen), 

während  bei  den  französischen  Angaben  die  schmalspurigen  Eisenbahnen 

mit  einbegriffen  sind  (jedoch  ohne  Industriebahnen).  In  der  englischen 

Statistik  fehlen  diese  Angaben. 

Zur  Erleichterung  der  Uebersicht  sind  die  gröfseren  statistischen 

Zahlenangaben  auf  Millionen  und  die  Prozentzahlen  auf  1  Dezimale 

abgerundet. 

')  Vergl.  Archiv  1892  S.  1199  u.  ff.:  „Die  Eisenbahnen  Deutschlands,  Englands 

und  Frankreichs  in  den  Jahren  1888  bis  1890". 
Arohiv  für  Eisenbahnwesen    1888.  74 
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1 136  Di«  Eisenbahnen  Deutschland*,  Englands  u.  Frankreichs  von  lsH'j— 1^91. 

1.  Auädehumig  um! 

Gegenstand2) 

Deutschland*) 

1889/90     1890/91  1891/92 

England« 

1889         1890  m\ 

Bahnliinge  (Kigenthumslänge)  .   .  km 

davon  sind: 

Staatsbahnen   „ 

in  Prozenten  der  Bahnlange.  % 

doppel-  und  mehrgleisig  .    .   .  km 

in  Prozenten  der  Babnläntfe  •    0  0 

Es  kommen  au  Bahuläuge  auf  je: 

100  qkm  Fläche  km 

10000  EFnwobner  „ 

Betriebslänge: 

am  Jabresschlufs  „ 

im  Jahresdurchschnitt  ....  ., 

Länge  der  Schmalspurbahnen  für 

den  öffentlichen  Verkehr   .   .  „ 

Verwendetes  Anlagekapital: 

überhaupt  Mill.  .//. 

für  1  km  Bahnlänge  M 

Von   dem   verwendeten  Anlage- 

kapital sind  beschafft  .- 
a)  bei  den  Staatsbahneu : 

durch  Staatsanleihen  und  aus 

extraordinären  Fonds  u.s.w 
Mill.  M 

b;  bei  den  Privatbahnen: 

durch  Ausgabe  von  Aktien  „ 

„    Obligat.  „ 
schwebende  Schulden  „ 

sonstige  Beschaffungen 

„     Anleihen  und  Schulden 

(loans  and  debenture 

stock)    r 

40  982  41879  42325 

3Ü  684  37  944  38  361 

89,s         90,6  90,6 

12  4G7  12  710  13  373 

30,»         30,3  31,6 

82088«)    32297       32  487 

7.:.; 
8,1« 

I 

7,7. 

8,» 

8,  is* 

17  462 

54,» 

10,i 

8,3 

17  631        17  804 

54,7  54. 

10,3 

8,» 41  221 

40660 

42104 

41631 

42  551 
42  302 

32088 
32  297 

32  4S7 

873 1051 
1 

1  155 

10  259,0 

252268 

1 
10  456,1 

250  390 

10665,0 

252  707 

17  531,9 

546  364 

17  949,* 
555  749 

18  3-8- 
56601* 

9  480,a 

1 

9721,5 1 
9  918,o 

453,i 
298,a 

28,2 
»)  4,1 

412,0 

289,*  , 

28,« 

415,6 

296,3 
30,9 

4.» 

6  624,6 

6  548.:» 

6  641,t 

6  657,h 

6807.; 

6  7*3.: 

4  468,» 4  660,» 

4  797." 

Für  die  Umrechnung  gelten:  1  mile  (engl.;  =  l,«o»  km;  1  &  —  rund  20.//;  1  d  =  ruul 

')  Etwaige  Abweichungen  gegen  frühere  Angaben  beruheu  auf  den  neueren  Feststellung'1! 
3)  Die  Angaben  für  Deutschland  beziehen  sich  auf  das  Betriebsjahr. 
*)  Die  Angaben  für  England  (Vereinigtes  Königreich)  gelten  für  das  Kalenderjahr. 
5)  Die  Angaben  für  Frankreich  (europäisches)  gelten  für  das  Kalenderjahr. 
6)  Die  Abweichungen  gegen  die  früheren  Zahlenangaben  beruhen  darin,  dafs  als  Uinrech- 
7)  Ohne  die  Strecken  auf  fremdem  Gebiete  und  die  Industriebahnen  und  Tramways. 
*)  Aufserdem  sind  in  der  deutschen  Statistik  noch  beistehende  Geldbeträge  aufgeführt,  ohue 

Angaben  liegen  für  1891  noch  nicht  vor. 

,0)  In  den  vorstehenden  Längenzahlen  miteuthalten  und  zwar  für  1889  =  1542  km;  w 

n)  Das  Original  zeigt  auf  S.  164  eiuen  Druckfehler  beim  „Capital  realise'  d'obligation*- 
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Die  Eisenbahnen  Deutschlands,  Englands  u.  Frankreichs  von  18^9—1^1-  1137 

Anlagekapital.1) 

Frankreich5) 

1889 I89n 1891 

Zunahme  oder  Abnahme  in  1891  gegen  1889 

Frankrci i  Ii Deutschland 

Betrag     in  0  „ 

England 

Betrag  in",» Betrag     in  % 

'J  36147       ')  36  672       7)  87  723 

241*9 

6,« 13  540 

S7r« 
I 

2  528  2  535 

6,9   I  6,: 

13  684 

37,* 

9,:- 

36  136 

35  569 

7,Q 

9,ö 

36  614 

36  288 

10, _        I  _ 

11517,« 

3  IS  803 
I 

11  676,5 

318411 

7,o 

9p 

37  673 

37  048 

12024.C 
319183 

554,s 
564,.; 

1  309,7  1  305,3 

k  440,7     »)  8  523,2 

1  212,7  1  283,:* 

566.* 

1  316,3 

8  938,4 

1  203^ 

+  1  343  4-  3,1 

4-  1  777  -r  4,5» 

+  Ö06  -f  7,3 

+  l,v  +  4,o 

-f 
-f 

0,ss  -f-  3,3 

0,«.\  4-  0,6 

+  1  330  4-  3,3 
4-  1  642  4-  4,o 

4-  282  4-32,» 

4-  406,0  -f  4,o 

4-  439  4-  0,» 

4-    437,7  4-  4,.; 

+ 

+ 

37,  J  —  8,s 

3,i  4-  1.« 
2,7    4-  9,0 

+     399     +  l,» 4-   1576    ,  4-  4.i 
I 
i 

4-     36  4-L' —  0,3  i. 

4-     342     4"  2,0 

4-      o,*  4-  0,7 t 

i 

+ 

+ 
0,i  4-  l,o 

0,3   4-  3,« 

o,»  -f  l.i 

<\s , 4-  X" 

4-     399     4"  1.3 

I 

4-  856,c  4-  4,v 

4-19  652     -f  3,.; 

4-
 

+ 

4-  1  537  ,  4-  4,:» 

4-  1479  -f-4.i 

4-  507 .v  4-4.» 

4-     380  +IU 

4-       11.»  +2.1 

4-     282,c  i  4"  4,3     4-        6,".  0,i 
4-     234,8  4-  3,o     4-     497.7  4-  .v 

—  -        -        8.»  —0,7 

1 

i 

4-     339.3  !  4-  7,ü  - 

8Vs^:  1  ton  (engl.)  =  1016  kg;  1  Francs  —  rund  o,»j  ►//. 

uungszahl  für  die  engl,  mile  =  l,«w  km  (bisher  rund  l/;i  km)  angenommen  ist. 

nähere  Angabe  über  die  Art  der  Beschaffung. 

1890  =  1  799  km  und  für  1891  =  2  267  km. 

nämlich  11532127  852  Frcs.  statt  10  532  127  952  Frcs.  (wie  die  Summiruug  ergiebt). 

74"
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1138  Die  Eisenbahnen  Deutschlands,  Englands  n.  Frankreichs  von  1889—1891. 

2.  Betriebsmittel  im<i 

Deutschland 
England 

Cw  p  ff  a  n  o  t  a  n  fl VT  c  ̂   c  U  P  l  *»  u  w 

! i 

1  OtIV/  V  l 1  Ci<41 

1.  bestand. 
i 1 

1 
1 
1 

Lokomotiven: 
1 

überhaupt  Stück 
13  496, 14  188 14788 15  924 

16237 

16  860 
auf  10  km  Betriebslange    .   .  „ 

3,87 3,17 

8,4S 4,9« 5,03 

5-" 

Personenwagen: 
1 

1 87068 

26404 
26  899 

27  612 86187 39122 
auf  10  km  Betriebslänge    .   .  „ 

6,16 
6,87 

6,47 

11,M 

124« 

deren  Sitz-  und  btehplatze  .   .  Anzahl 1  079  882 
1 116  427 1 167  020 

v  —
 

66008 68290 
61  111 

~"  1 

bepack-,    ijUter-    umi  sonstige 1 

278  659 287  704 

299288 
«)681 096 

*)554  391   ̂ )581 364 
am  10  km  netriebslango    .    .  „ 

66,4 
68,3 

70,» 

166,5 
171,7 

fi^fi  RAI *iAR  Ran 

h  — 

2688406 

'2  906842 

8122883 
Po«t  wjtfpn  Stiiok 

1  647 1664 1  776 _ 

Heschaffuncrskoaten  • 

der  Lokomotiven  (einschliefs- 
lich  Tender)  Hill.  Jf. 

!>Vf/,l 
oio,f 04  1  . 

Ts   
l 

210,4 

der  Gepäck-,  Güter  und  sonsti- 
794,6 

889,6 

876^ 

* 

II.  Leistungen. 

Die  eigenen  und  fremden  Loko- 

motiven leisteten: ') 
471,4 518,6 

644,8 

*)  - 

» 

4 »       «        \                       
J  _  

_

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1             1    ^      X  4V  4V  m  »  -~  %_ 

aui  1  km  durchschnittliche 

netrieDsianpe    ....  Anzani 
11  693 

12  338 12867 

811,4 388,6 
868,8 

(^leistete  Wagenachskni:  *) 
2219,5 2447,1 2624,6 

»)  ~ 
„   Gepäck-  und  Güterwagen  .  „ 

9  906,0 10 103,7 10320,7 

246,: 266,8 
279,4 

12871,8 12807,6 13224,7 

~  t 

auf  1  km  durchschnittliche  Be- 

-  i 

304262 307645 
312626 

»)  Auf  eigenen  Betriebsstrecken. 

-)  Angaben  fehlen  (Zeichen  — ). 

•■»)  Die  Quelle  giebt  „Wagenkilometer14  an  (von  eigenen  Wagen  auf  eigenen  und  fremden 
*)  Darunter  an  Güterwagen  (Waggons  of  all  kinds  used  for  the  conveyance  of  live  stock. 

1891  =  553 114  Stück. 

*)  Von  eigenen  Lokomotiven  auf  eigenen  und  fremden  Strecken. 

i 

Digitized  by  Google 



Die  Eisenbahnen  Deutschlands,  Englands  u.  Frankreichs  von  1889—1891.  1130 

deren  Leistungen. 

Frankreich Zunahme  oder  Abnahme  in  1891 
gegen  1889 

1889 1890 1891 

Deutschland 
England 

Frankreich 

Betrag Betrag i  in  o/0 
Betrag 

in 

9868 

2,78 

9914 

** 

9993 

2,65 

+ 

+ 

1 

1 292     +  9,6 

0,81   +  6,4 

( 

+    986     +  5,9 

+          0,8»  +  4,6 +  125 

—  0,0M 

+  1,3 

—  2,9 

23181 

6,48 

28  322 

6,JT 

23  608 

6,87 — 

+ 

+ 

+ 

+ 

2 108  +8,3 

0,31  +  5,o 

87  138     +  8,1 

5  103     +  9,1 
i 

+  2986     +  8,3 

+         0,7»  -f-  6,9 

+  427 

0,i  • 

+ 1.1 

-  2.» 

71,0 
260  43H 

71,1 

268  653 

70,o 

+  25724 

+  3,9 
+  51679 

+  434  477 

+  9,4 

+  5,9 

+  »J* 
+16,8 

+  60268 

+  13,4 

4-  »,* 

+  8,. I 

+  7  153 

1,0 
+  2.h 

—  l,« 

* 

— — 
+ 

129 

+  7,h 

*>  - 

— " 

— 
+ 

+ 

44.« 

26,« 

+  7,4 

+13,8 

1 
—  

+ 81,7 

+10,3 \ 
___ 

5)  285,1 *)  297,i 5)  314,4 + 
72,9 

+15,* 

1 

1 

i 

+  29,3 

+10,» 8  016 8187 8487 
' 

+ 

+ 

1274 

46,< 

+ll,o 

+15,o 

+  471 
i 

+  5,. 
3)  2167,0 

7  337,0 

»)  1954,0 
7  625,0 

h  2087,0 
7  920,o 

+ 

+ 

+ 

405,1 

414,: 

33,7 
+18,» 

+  M 

+  13,7 

i 

-  — 

1 

-  130,-» 

+  688,-» 

—  6.o 

+  7,» 
9  504,0 9  579,o 9  957,0 4 

868,* 

+  6,9 

+  2.: 

+  463,-» 

+  4," 

267  200 264000 268  800 + 8  864 

+  160t» 

4-  ()..; 

Strecken).  Dieselben  sind  zur  leichteren  Vergleichnng  auf  „Wagenachskilometer"  umgeschätzt, 
ininerals  or  general  merchandise)  für  1889  =  503  260  Stück,  für  1890  =  626  415  Stück  und  für 
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1MQ  Die  Eisenbahnen  Deutschlands.  Englands  u.  Frankreichs  von  1*89— 1691. 

3.  Finanzielle 

Deutschland England 

<i  egenstand 
1880,90 189091 1891/92 1889 

1890 1891 

Betriebseinnahmen: 
1 

n )  Einnahme  aus  dem  Personen- 
■ i 

verkehr • 
Mill.  Jt 

16,** 

16,. 16,o 

63,* 

63,* 

62.'' 

91,* 

92,* 
54,1 

52,9 

3  
158,« 

166,'» 

173,i 

4.   

■1 

04,1 
65,6 

Militär  

7  - 

in  i 

IU,1 

J?,9 

3.  Klasse  u.  Parlamentszüge \\ 
* 

•ine  - 
422,9 

43b-- 

Zeitkarten  (Seasou  or  nerio- 
1 4ß  i 

4!v- 

Xi  beneinnahmen   (Gepäck , 

Hnnde  und  Sonstiges)  . 

io  - 

11V 

1 1  <» 

1  1,4 
l  1,0 

OR  1 IUU|b 

Gesaramteinnahme  .... 
OO/.l 001  ,< 

URO  A RAA  £ 
Dow,*» 

für  1  km  durchschnitt» 

liehe  Betriebslänge  . 
.  M 

o  ouv 
O  /XU 

ft  RIO 
on  Qu« 

«ZOO 

Ol  ItoQ 

Vi  Einnahme  ans  dem  Güter- 1 

verkehr  ■ 
Eilgut  

Hill.  M 
20,3 20,c 20,ti 

Frachten! 

11 

7*1,3 777,6 
798,3 

Postgut   M 

1,4 
1,* 

],-. 

11 

2.9 

0,9 
3,4 

n 

Oft  « 

11  1 
31,1 80,9 

n OK  n OK  q Oft  « 

07  «. 
Mineralklasse  (rainerals) n ö*l  ,0 OOU,9 

UOl.J 
Allgemeine  Güter  .general 

n 

i  *T  r,  -. 1 OO  Q QO  1 90  <i 

(•esammteinnnhme  .   .    .  . 

11 

873,3 
822,0 907,7 821,7 

844,4 

864,^ 

für  l  km  durchschnitt- 
liehe  Betriebslänge .  .// 21  526 21239 

21  514 
25606 

26140 
26613 

c    Sonstige  Einnahmen  .   .  . Mill. .// l)  57,4 l>  61,-» l)  66,1 
66,2 

«, 

70,> 

Gesaminteinnahmen : 

n »)  1  264,7 -)  1  300,9 ')  1  841,4 

1540,:. 

1  599,o 

1  637.. 
für  1  km  durchschnitt- 

liche Betriebslänge  . 
.  ut 

31  104 
31248 

31712 48009 
49508 

60  396 

auf  1000  Nntzkra   .   .  . 4  061 3  843 3  745 
..    1000  Zugkm    .   .  . 

Tl 

-  - 3159 

3170 
3144 

1  Ohne  Pachtzins.  Die  Betriebseinnahmen  betragen  mit  Pachtzins  für  1889/90  —  l  267. i 
*)  Die  Abweichungen  gegen  die  früheren  Zahlenangaben  beruhen  anf  der  geänderten  Um- 
y)  Ohne  Verkehrssteuer.  Dieselbe  stellt  sich  für  1889  auf  80y»  Hill.  M  und  für  1890  am 
*•  Mit  Vichverkehr.  Der  Betrag  im  Viehverkehr  stellt  sich  für  1889  auf  22,:  Hill.  " 

liehen  Angaben. 
:    Iiecette8  diverses  et  annexes. 
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Ergebnisse. 

18*9 

Frankreich 

1890 1691 

Zunahme  oder  Abnahme  in  1891  gegen  1889 

England  Frankreich 

Betrag     in  n/„ 

Deutschland 
in  % 

Betrag 
Betrag     in  % 

|  69,3 
75,3 

1  149,7 

65,2 

84,o 

158,* 
(Militär  ist  In  den  Vorzahlen  mit 

einboerllTen! 

s)  293,7 
+ 

0,2 +  1,3 
+ 

6,0 
+  6,9 

+ 14,3 4-  9,o 

+ 1U 

+21,8 

4-
 

1,2 

4-15,6 

74,'.  73,7  78,% 

*)     382,*      3)     357,9      ')  372.S 

+ 

4- 

0.6  +  5,6 

33,*  4-10,t 

10  753            9  804 10  046 + 
492 

4-
 

+ 

0,3 

4-  M 

+ 27,o 

4-  3,-. 

4-
 

0,6 

420,7 — 

4-
 

7,3  4-25,* 

0,4 

-  1,6 

495,6 518,. 

532tf  J 

4  25,6 *)  24,2 4)  27,9 

0,3 

-  1,3 

521,a 542,6 560,7 

4-
 

34,4     +  3,9 

14  652 14  954 15134 
12 

34,i 5)  33,c »)  27,3 

4-
 

8,6  4-15,0 

937,* 934,i 960,o 

4-
 

76,* 

+  6,1 26  306 25  712 25  914 

4-
 

1 
608 

+  2,0 

316 

-  7,h 

_ 

I 

0,9 

3,6 

~  1,' -  6,7 

z  !  z 

4-     40,.%  4-10,3 

4"      4,s  4-10,9 

4-      9,2  +  9,7 

4     50,0  +  7,7 

4-  1  292  4-  6,3 

+  l,o 
4-  20,3 

4-
 

4-
 

21,6 

42,9 

4-1007 

4-  3,* 

4-  96,7 

4-2  3*7 

-  15 

4"  3,7 

4  6,o 4-  4,s 

4-  B,« 

4"  3,9 
4-  5,7 

4-  6,» 

+  5,0 
—  o,-. 

14,3      -  4.6 

4-  4,o 
—  10,3 

—  707 

■r-  5,* -  2,7 

-  6,'i 

+ 
37,3 

4-  7,'. 

4-
 

2,3 

4-  8, 

4-
 

39,'. 

4-  7,6 

4-
 

482 4-  8,« 

6,9 

-20,2 

+ 

22,3 

4-  2,4 

452 

-  V 

Millionen  M,  für  169J/91  =  1  803,o  Hill       und  für  1891/92  =  1  843.s  Mill.  M. 
reebnungszahl  für  die  engl,  mile  =  l,«m  (bisher  Lei). 
74.x  MilH  M. 

und  für  1890  auf  21,»  Mill  M  für  die  Hauptbahnen.   Für  die  Lokalbahnen  fehlen  die  bezüg- 
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1142  Die  Eisenbahnen  Deutschlands.  Englands  u.  Frankreichs  von  1889—  1S91 

Deutschland 
England 

Gegenstand | 

1889/00 1800/91 1891/92 A  W  A  }  «7  m 1889 1KQI 

i 

Einnahme  aas  dem  Personen- 9 

und  Güterverkehr: 
1 

* Mi  11  M 1207,1 1  239,» 
1  275,4 

1  474,3 
1531.0 

1  567,* 

für  1  km  durchschnittliche i 

29  689 29763 
30150 45  941 47  396 4*241 

auf  lOOO  Natzkm  .... 3  876 
3660 

8  560 
— 

 . 

1 3  023 
3  036 

3  010 

Betriebsaasgaben: 1 J 

A 1  Urftin (M  no  V#»r wal  t iin  \r i 
i             *m  4fc  tt« M lll. .// 71  5 

77,4  77,9 

3     108  9 

s)    113,9  *j  112» 

für  1  km  durchschnittliche 

Betriebslänge   .   .  . 
1758 1858 1843 3418 3  530 

S4S3 
auf  1000  Natzkm   .   .  . 230 

229 
218 — 

Bahn  Verwaltung: 
i 

i 

im  iranzeii Mill  JL 173  7 200,» 222,s 

*>    181  i 

/  IUI«) 

<)  140,7 «  145.: 

für  1  kin  (lurrlmohnittl  irh»> 

lietriebslünir^ 4  271 4809 
5256 

4090 4  350 

4  485 Hilf  innn  Nntykm 568 591 

621 

J  lansDort \  fr f Ii ncr ■ 

im  ganzen   Mill.  UZ 437,» 
l 505,* 548,7 

v  581,3 
■\  577,5 

*>  61CM 

für  1  km  durchschnittliche 

Betriebslänge    .   .  . .  M 10772 12150 l)  12  978 16  532 17  850 

18  7*2 
auf  1000  Nutzkm   .   .  . 

1406 
1494 1  532 

Gesamintausgaben: 

i 

überhaupt   Mill. M 
2)    683,1   a)  7-3,i 

»)  848,* 

c)  801,9 

ß)    863,s  «)  902.9 für  l  km  durchschnittliche 
.  M 

16  801 18818 
20  0(57 

V24  990 

7)26  745 
7  27  793 

.  M 
2194 2  314 2  370 

— _ 

„    1000  Zugkin  

ii 

- - 

M6I4 

8)  1  712 

«1734 

in  Prozenten  der  Betriebs- 
•  % 

64,'w 
60,vv 

63.a< 

52,i 54,o 

55,i 

l)  Nach  der  Rechnung  nur  12  971. 

2j  Ohne  Kosten  für  erhebliche  Ergänzungen  u.  s.  w.  uud  ohne  Pachtzins.   Die  Gesaunut- 
Millionen  »//.. 

3  General  ch arges,  rates  and  taxes,  government  duty,  Compensatio!!  for  personal  injuria. 
diture.  (Für  1891  ohne  54 129  ■2',  welche  von  der  Nord  Londonbahn  für  deu  Betrieli 

<)  Maintenance  of  way,  works,  &c. 

')  Lokomotive  power,  repairs  and  renewals  of  carriajges  and  wagons.  traffic  expense« 
r  Mit  Nebenausgaben.  Die  Ausgaben  für  Dampfschiffe,  Kanäle  und  Häfeu  stellten  sich  in  1*0 

gaben  betragen  für  1889  =  771,'.  Hill.  für  189t)  =r  83Li  Mill.  .//.  und  für  1891 

"  i  Die  eigentlichen  Betriebsausgaben  für  1  km  durchschnittliche  Betriebslänge  stellen  sich 
H;  Auf  1000  Zugkm  ergaben  die  eigentlichen  Betriebsausgaben  in  1889  =  1  582  ./l.  in  1390 
y)  Mit  Nebenausgaben.  Die  eigentlichen  Betriebsausgaben  oetragen  für  1899  =  469,?.  Mill.  Jt 
l>')  Mit  recettes  diverses.  (Verkehrseinnahmen.) 
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Frankreich 

1889 1S90 1891 

Zunahme  oder  Abnahme  in  1891 

Deutschland 

Betrag     in  °'0 

England 

Betrag     in  % 

liegen  1889 

Frankreich 

Betrag  |  in  % 

D22,s     '<>)  919t3 

2T»  DIB 
'25  332 

46,4 

1303 

101,1 

2  852 
i —  I 

I 

320,0 

8  997 

47,4 

1306 
~  I 

I 

98," 
I 

2700 
- 

I 

9070 

13730 

52,» 

13  KU 

r»3,c 

»»  944,« 
68,3 

+  5,7 25496 

- 

+ 461 

316 
- +  1,6 

-  8,* 

+ 

6,» 

4-  9o 

+ 

85 

12 

+  4,* 

-  5,» 

+ 48.« 

-f-28,0 

— 

+ 
985 
63 

+23,i 

+  11,3 
+ 

UO,s 4  25,3 

+  2  206 4-  126 

+20,:. 

+  9,o 
»)  522,0 + 

165,« 

+24,3 14090 
+  3  266 

+  176 +19.4 
+  8,o 

54,« + 

i 

9M  417,1 

+  92,*  +  6,3 

+  2300      +  5,o 

-     13      -  0,« 

i 

j 
I 

4-  4,o  +  3,7 

+     65  +1,9 

+      14,«  +11.0 

+   395      +  9,7 

+  79,o  +14,9 

+  2250  |+18,« 

+  101,o  ,+12,« 

4-2803  i+lM 

+     90      +  5,-> I 
i 

+      3.0     +  5,* 

+  21,s  +2,» 

—  449      —  1,7 

+  33,«  +6,9 

+  360      +  2;« 

+     2,3     +  4.« 

ausgaben  betragen  für  18*9/90  =  701,4  Mill.  UL,  für  1890/91  =  802,3  Mill. .//  uud  für  1891/92  =  872,« 

nses,  miscellaneous  wor 
Abzug  gebracht  siud.) 

for  damage  and  loss  of  goods,  legal  and  parliamentary  expenses,  miscellaneous  working  expen- 
anderer  Linien  eingenommen  und  bei  der  Gesammtausgabe  in  Abzi 

(Coaching  and  inerchandise). 

auf  1  518  760  2.  in  1890  auf  1  H34  070  ¥  und  in  1891  auf  l  701 278  9.  Die  eigentlichen  Betriebsaus- 
=  868,u  Mill  .//.. 
in  1889  auf  24  040  M,  iu  1890  auf  25  730  M  und  in  1891  auf  26  750  M. 
-  1  648  M  und  in  1891  =  1  669  M. 

für  1KD0  =  476,«  Mill. .//  und  für  1-91  =  508,«  Mill. .//. 
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('  e  g  e  n  s  t.  a  n  d 

Deutschland 

18*9  90    1890/91  18H92 

1889 

England 

1890 
1891 

Die  Betriebsausgaben: 

für  je  1000  Zugkrn  =  .//  .  .  . 

setzen  sieb,  wie  folgt,  zusammen: 

Bahn  Unterhaltung  //. 

Lokotnotivzngkraft  , 

Betriebsmittel  „ 

Ve-rkebrsausgaben    „ 

AllgemeinkoBten  

Steuern  , 

Regierunggabgaben  , 

Entschädigungen: 

für  Personenverletzungen     .  ., 

„  Güterbeschädigung  .    .  . 

Rethtsbeistand  und  Parlanients- 

kosteu    „ 

Sonstige  Kosten  

Ucberschufs: 

im  trauzeu  Mill.  .. 

für  1  km  durchschnittliche 

Ketriebslänge  „ 

auf  1000  Nutzkm  

.    1000  Zugkm  

in  Prozenten  des  Anlagekapitals  % 

der  Roheinnahme  .  r 

Staatszinszuschüsse   für  übernommene 

Zinsbürgschaft ^  Mill. .  ̂  

1582 1648 
1669 

)    566,7  i 500,7   »)  471,1 

I  i 14138       12227       11  330 

1  siH 1479 
1  316 

5,00 

44,oi 
4.sfi 38,4v 4,45» 35,<* 

269 
279 

i 

SM) 430 472 

4*9 

154 155 

153 

503  | 

517 
i 

ft* 72 

71 

11 

91 

89 

86 

14  *) 

13  h 

i 

13 

10 

8 
i 

9 

9 

f- 

10 
» 

\ 

13 

ls» 

20 

i 
21 

19 

3)    738,6  »)    735,*  ,  •,)  734-^ 

,  (73«>l 
23  019      22  763    ,  22603 

«)1515     *)  1  468  «'1410 l 

4,3« 
4,io  4/« 

49,9  45,9  44« 

M  Unter  Berücksichtigung  sämintlicher  Einnahme-  und  Ansgabetitel  des  BuchongsfornauUr? 
zins  für  1-89/!  0  =  581,:,  Mill.        für  189i»/91  =  617,%  Mill.  .//  und  für  1891  92  —  492,6  Mill.  ''• 
1890/91  -  12  430  U  629]  .✓/  und  in  1891  92  -  11645  (1375)  M. 

-)  Nur  für  Grofsbritannien.   In  Irland  wird  keine  Abgabe  von  den  Bahinreisenden  erhoben. 
1   Der  Betriebsüberschufs  stellt  sich  für  1889  auf  702.«  Mill.       für  1890  auf  699,9  Mill. 
4  Der  eigentliche  Betriebsüberschufs  für  1  000  Zugkm  beträgt  in  1889  —  1441.//.  in  IS" 
)  Die  Angaben  beziehen  sich  auf  das  Haupthahnnetz. 

«•  Der  Betriebsüberschufs  betrug  in  1889  =  453,3  Mill.  //,  in  1890  =  442,5»  Mill.  Ji  ond  tu 
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Frankreich Zunahme  oder  Abnahme  in  1891  gegen  1889 

18*9 1890 1891 

Deutschland 

Betrag     in  % 

England 

Betrag     in  % 

Frankreich 

Betrag     in  % 

r>)  1936 s)  1880  — 
! 

+  87 

+  5,i 
416 

384  — 

-f  11 

+  4,1 

— — 

J 
 064 

664 1 

1 i 

_ 

■ 
  — 

i 

+  «r>9 

-  1 

+  13,: 

—  0,o 

— -- 

004 648 
i 

+  26 

+  5,2 

— 

96 
96 

! 

—  5 

1 

-6,-. 

-  7,. 

_ 
—  | 

-  4 

4-  2 

-40,o 

+25,0 

— 

— 

- - _ _ 

-+-  1 

-t"  «M 

96 

68 
1 

-  5,o 

f)  449,4 «)  439(o «.)  438,o 

-  94,3 

—16,7 
-  4,3 —  (),.; 

-  11,4 -  2,r- 

12  636 12098 11824 

—  2808 

—  19,9 
—  416 

-  V 

—  812 
-  6,» 

—  500 

-27,:. 
-  105 

--  6.* 

3,;.'. 
3,64 

—  l.ii 

-19,8 
—  0,21 

—  5.0 

—  0,v.i 

-  6,7 

47,? 47,o 
45,c —  9,v. 

-21.4 
—  5,o 

-lO.o 
—  2,3 

-  4,< 

19,* 
89.6 43,* 

-f-  24,»: 

!-  12H,i 

Der  Betriebsüberschufs  beträgt  (ohne  Kosten  für  erhebliche  Ergänzungen  u.  s.  w.  und  ohne  Pacht- 
Davon  entfallen  durchschnittlich  auf  1  km  (1 000  Nutskm)  in  1889/90  =  14  303    1  867)  ►•//,  in 

und  für  1891  auf  698,3  Mill.  M. 
-VmM  und  in  1891  =  1  341  M. 

1891  =  436,o  Mill.  M. 
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1 14t»  Die  Eisenbahnen  Deutschlands,  Englands  u.  Frankreichs  von  1889— 1391. 

4.  Verkehr«- 

Gegenstand 

Deutschland 

1889/90  ,  1890  91  1  1891/92 

England 

I 

1889  1890 1891 

Personenverkehr: 

Beförderte  Personen  .  .  Mill.  Anz. 

Geleistete  Personenkm  .   .  „ 
Durchschnittliche  Fahrt  für 

1  Person  km 

Durchschnittsertrag : 

für  1  Person  7/. 

„   1  Personenkm  ....  ^ 

I 

376,"  426,i  464,0 

10172,4     11224,4  1  11679,o 

l)  776,5 

I 

»)    819,o   »)  *4<v* 

26,!» i 

0,^ 

3,i* 

26,34 

O.M 

3,o. 

26,17  3)  - 

0,77 

3,os 

')       0,72'  s)       0,7»  ••)  tt.:; 

.  Mill.  t 

.  Mill.  tkm 

km 

G  üterverkehr: 

Beförderte  Gütertonnen 

Geleistete  Gütertkm  . 

Durchschnittliche  Fahrt  für 

1  Gütertonne  

Durchschnittsertrag : 
für  l  Gütertonne  .   .   .   .  M 

n   1  tkm  ;S 

Geleistete  Zugkm: 

in  Schnell-  u.  Personenzügen  Mill. Anz 

„  Güterzügen  

„  gemischten  Zügen  .  .  . 

„  Arbeits-  u.  Materialzügen 
Uberhaupt  

..  durchschnittlich  auf  1  km 

Auflkmkommendurchschnittl  : 

Personenkm  „ 

Gütertkm  „ 

Von  der  Gesaminteinnahme  entfallen: 

auf  Personen- u.  Gepäckverkehr  % 
„   Güterverkehr  .... 

„   sonstige  Einnahmen .  . 

Von  der  Betriebsansgabe  kommen 

auf  allgemeine  Verwaltung 

„  Bahnverwaltung  .  .  . 

„   Transportverwaltung  . 

I 

*)  212,1  *)  215,9  *)  229,o 
21  851,51    22237,3    23  144,3 

s)   302,3  , »)   308,0   »}  315.3 

103,03         102,99         101,08  3)  — 

- 

n 

Anz. 

I 

4,oo 

3,s* 

I 

139,3 

113,7 

36,* 
3,6 

293,« 
7216 

254  396  274270 
638  640     535  476 

3,97 

3,<6 

154,7 

124,9 

36,6 

3,6 
319.« 

3r*6 3,s» 169,o 

130.6 
36,3 

4,3 
340,2 

8  043 

280881 

648  535 

B)     2,7  6)     2,7  ß;i  s.; 

269,2 

223,5 

6/) 

487,7 

15199 

>)  - 
3)  ~ 

268Ts  276,i 231,i 

5,i  5.» 

504,4  Ssfci.: 15  616  16027 

26,40 
27,4i 27,4i 42,36 42,94 

4*K 

69,o:. 67,so 67,67 

53,34 
52,m 

3i" 

4,w 
4,7.% 

4,92 4,30 

4,as 4.r 10,47 

9,a* 

9,n 

14,3 13,7 

13.  > 

25,42 26,S6 

26,is 

17,0 

16,9 

16.' 

64,n 

64,'6 

64,64 68,7 

69.* 

TO.: 

»)  Mit  Karteninhabern  tfür  1889  =  1271212,  für  1890  =  1259  221  und  für  1891  =  1  402776 
!)  Minerals  and  general  merchandise.   Die  Abweichungen  gegen  die  früheren  Ängste 
')  In  der  englischen  Statistik  fehlen  diese  Angaben. 
*.i  Güterbeförderung  gegen  Frachtberechnung. 
')  Mit  Zeitkarten.   Ohne  Zeitkarten  =  0,66  .//  —  0,6«  .//  —  0,«  .//  f.  d.  Person 
cl  Für  Minerals  and  generals  merchandise. 
:   Angaben  liegen  zur  Zeit  nicht  vor. 
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ergebnisee. 

Frankreich Zunahme  oder  Abnahme  in  1891  gegen  1889 

1889 1890 1891 
Deutschland England Frankrei 

Betrag 
Betrag in  o.o Betrag 

in  % 

252,9 251,6 267,5 + 
87,2 

+23,i +  70,4 

+  9,i 

+ 
14,6 

+ 

8  730,9 8  059,7 8  419,4 + 
1606,6 

Iii  a -f-14,8 

311,4 

—  3.« 

9.1  r 04,5 01,5 
— 

1,H8 

-  6,7 

— 
3,0 

—  9,5 

1,18 
1,10 

i\  Utk 

—  10,5 -  0,Ol 

-1,4 

0,U 

—  9,9 

3,58 
3,53 

3,49 
U,I3 

—  4, 

0,04 

-  1,1 

89,0 96,6 100/) + 16,9 

+  8,o 
+  13,o 

+  4,3 

+ 11,0 

+  12,« 

11  118,5 11 818,9 12  864,4 1 1293,1 

+  5,9 

— 

4- 

1  250.9 4-11,3 

194,» 123,6 123,6 

1,91 

-  1,9 

_ 1  u 

1.3 

-  1,0 

5,57 
5,48 

5,33 

0,14 

  Dr> 

_ 

0,v» 

-  4,3 

4,46 4,39 4,31 

0,06 

-  1,5 

— 

0,15 

-  3.« 

102,1 112/) + 
29,7 

+2M 

-r  1»,» 

1  a, 

"T  ö>" 

1 
— 

81,s 86,: + 16,9 

+14,9 
+  15,4 

+  6,9 

D»,7 04,9 

0,5 

-  1,4 

+  0,4 

+  8,o 

1  o 

1,» 
+ 

0,7 +  19,4 

— 

245,0 255,1 — + 
46,8 

+16/) +  88,0 

+  6,8 

6  887 7029 + 827 

+llr- +  828 
+  5,4 OIR  jlßl J40  4u  1 

1 
| 

+  26486 

+  10,4 18205 

-  7,4 

312  450 825  698 333  739 
+  9896 

+  1,9 
+  21289 

+  6,< 

40,* 38,3 38,8 + 1,01   +  3,8 

+  0,56 

+  l,s 

  Au 

55,6 58,1 58,4 

1,3S 

—  2,0 

-  0,53 

—  1,0 

+ 

2,» 

+  5.0 

3,6 8.« 2,8 + 

0,87 +  8,i 0,03 

-  0,7 

0,<  • 

-22,* 

9,9 10,o 

1,» 

—12,3 
-  1,3 

-9,1 

21,7 20,7 + 

0,76 

|+3,o 

-  0,8 

-1,3 

68,4 69,a + 

0,53 

1  +  0,8 

+  1,5 

+  2,2 
beruhen  auf  der  Umrechnung  der  (bisher  engl.)  tons  in  Tonnen  (=  1000  kg). 
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Aus  den  vorstehenden  Uebersiehten  ergiebt  .sich  Folgendes  über  Zu- 

nahme an  Bahnlange,  Anlagekapital,  Betriebsmitteln  und  Verkehr. 

Das  Eisenbahnnetz  Deutschlands  übertraf  am  Ende  des  Jahres  1S91 

mit  42325  km  Bahnlänge  das  Englands     um  9  838  km 

und    „   Frankreichs    „  4  602  „  . 

Die  Zunahme  der  Bahnlänge  in  den  drei  Jahren  1889  bis  1891  betrug : 

für  Deutschland   1  343  km  oder  3,3  % 

„   England   399    T      „    1.2  „ 

„   Frankreich   1  576   „      „    4.4  „. 

Der  Umfang  des  Staatsbahnnetzes1)  stellte  sich  Ende  1891: 

für  Deutschland  auf  38  361  km  =  90,u  %  der  Bahnlänge 

„   Frankreich     „     2  535    „  =  6,7  „    „  „ 

Die  Zunahme  betrug  in  1891  gegen  1889  bei  den  Staatsbahnen: 

für  Deutschland   1  777  km  oder  4,9  °/0. 

„   Frankreich   36    „     „     1,4  „  . 

Bei  den  doppel-  und  mehrgleisigen  Strecken  ergab  sich  iu  1891  gegen- 

über 1889  eine  Zuuahme:*) 

in  Deutschland  von  906  km  oder  7,3  % 

„  England         „    342    „     „    2,o  „ . 

Die  Zunahme  beim  Anlagekapital3)  beträgt  für  1889  91: 

bei  den  deutschen      Eisenbahnen  .    .  4,o°/0 

„     „   englischen  „  .    .    4,9  „ 

„     „   französischen         „  .    .   4.4  „ . 

Für  die  Betriebsmittel  stellt  sich  die  Zunahme  in  1891  gegenüber  1889 

wie  folgt: 

a)  bei  den  Lokomotiven: 

für  Deutschland  auf  9,o  %  (1  292  Stück) 

„  England  „  5,9  „  (  936  „  ) 

„  Frankreich      „  1,3  „  (  125     „  ) 

b)  bei  den  Personenwagen: 

für  Deutschland  auf  8.3  70  (2  108  Stück) 

„  England  „  8,3  „  (2  985  „  ) 

„   Frankreich     „  1,«  „  (  427     „  ). 

')  Die  englischen  Eisenbahnen  sind  sämmtlich  Privatbahnen. 

*)  Für  Frankreich  liegen  statistische  Zahlen  über  die  Länge  der  zwei-  uud 

mehrgleisigen  Strecken  für  1891  noch  nicht  vor. 

3;  Das  kilometrische  Anlagekapital  hat  sich  bei  den  deutscheu  und  französischen 

Bahnen  um  0,2  bezw.  o.i  %  vermindert,  bei  den  englischen  Bahnen  um  3,*;0  o  vermehrt. 
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t)  bei  den  Gepäck-  und  Güterwagen: 

für  Deutschland  auf  9,4  °/o  (25  724  Stück) 

„  England  „  9,:.  „  (50268  „  ) 

„  Frankreich      „  2,s  „  (7 153     „  ). 

Die  Zunahme  in  den  Gesammteinnahmen  beträgt  für  1889  91: 

bei  den  deutschen     Bahnen  rund  76,*  Millionen  m  oder  6,1 0  0 

„     „    englischen         „        „    96.7       „       „     „    6,8  „ 

„     r    französischen     „        „    22.3       „       „     „    2.4  „ . 

Scheidet  mau  die  „sonstigen  Einnahmen1"  aus,  unter  denen  vielfache 

mit  dem  eigentlichen  Verkehrsdienste  nicht  unmittelbar  zusammenhängende 

Einnahmebeträge  sich  befinden  und  die  deshalb  auch  in  der  englischen 

Statistik  bei  der  Berechnung  der  Einnahmen  auf  das  Zugkilometer  aufser 

Betracht  bleiben,  so  ergiebt  sich  für  die  Verkehrseinnahmen  in  1891 

gegen  1889  eine  Zunahme: 

bei  den  deutschen       Bahnen  um  rund  68,3  Millionen  .//  oder  um  5.7  % 

„     „  englischen         „        „      „    92.!)       „      „     ,     „  6,s  „ 

n     „  französischen     n        „      „    21,9       „      n     n     „  2,4  „. 

Die  kilometrische  Einnahme  aus  dem  Personen-  und  Güterverkehr  ist 

bei  den  deutschen       Eisenbahnen  um  1,6  °/o 

„     „   englischen  „  „   5,o  „  gestiegen, 

dagegen  „     „   französischen         „  „    1,7  „  gefallen. 

Auch  im  Personenverkehr  hat  eine  weitere  Zunahme  stattgefunden, 

und  zwar  ist  die  Einnahme  daraus 

bei  den  deutschen     Bahnen  um  10, l  % 

„     „   englischen         „       „    7.7  „  gestiegen, 

dagegen   „     „   französischen     „       „    2,7  „  gefallen. 

Die  Steigerung  der  Einnahmen  im  Personenverkehr  betrug  bei  den 

deutschen  Bahnen : 

für  die     I.  Klasse  1,3  °/0 

»      r>  n  ö,0  ̂ 

»         »        ̂   •  51  21,3    „  . 

Dahingegen  bei  den  englischen  Eisenbahnen: 

für  III.  Klasse  und  Parlamentszüge  -t- 10,2  °/o 

„   Zeitkarten  4- 10.9  „ 

während  für  1.  und  11.  Klasse  sich  eine  Abnahme  um  1,4  und  6.7  0  „ 

ergiebt. 
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1150  r>ie  Eisenbahnen  Deutschlands,  Englands  u.  Frankreichs  von  1889— 181*1. 

Bei  den  französischen  Bahnen,  bei  denen  die  Einnahmen  für  181*1 

nach  den  einzelnen  Klassen  nicht  getrennt  sind,  beträgt  der  Rückgang  der 

Einnahme  für  I.  bis  HI.  Klasse  zusammen  4,6  °/0 

Zur  Steigerung  der  Einnahmen  aus  dem  Personenverkehr  haben,  ab- 

gesehen von  den  Nebeneinnahmen,  bei  den  deutschen  Bahnen  vorwiegend 

die  III.  und  IV.  Klasse,  bei  den  englischen  Bahnen  ausschließlich  die 

III.  Klasse  und  die  billigeren  Parlamentszüge  beigetragen,  während  bei 

den  französischen  Bahnen  alle  Klassen  eine  Abnahme  zeigen. 

Die  Zahl  der  beförderten  Personen  ist  gestiegen  in  1889  1891: 

bei  den  deutscheu      Eisenbahnen  um  23,  l  % 

n     *   englischen  „  „     9,1  „ 

„         französischen         „  „     5,8  „ . 

Die  Zahl  der  geleisteten  Personenkilometer1)  ist: 

bei  den  deutschen      Bahnen  um  14,8  %  gestiegen, 

„     „   französischen      „       „     3,6  „  gefallen. 

Im  Güterverkehr  sind  sowohl  die  Einnahmen,  als  auch  die  beförderten 

Gütermengen  erheblich  gestiegen. 

Es  betrug  in  1889/1891  die  Zunahme  der  Gesammteinnahme  aus  dem 

Güterverkehr: 

bei  den  deutschen      Bahnen  3,9% 

y>     ,   englischen         „      5,2  „ 

„  französischen      „      7,6  „ 

während  die  kilometrische  Einnahme  im  Güterverkehr: 

bei  den  deutschen      Bahnen  um  0,06  % 

„     „   englischen         „       „    3,9  „ 

„     „   französischen      „       „    3,3  „ 

gestiegen  ist. 

Die  beförderten  Gütertonnen  und  gefahrenen  Gütertonnenkilometer1) 

sind  gestiegen: 

für 

Gütertonnen 

bei  den  deutschen     Bahnen  J   +  8,0 

,,     „   englischen        „    +4,3 

„     „   französischen    „    4- 12,4 

I 

Gütertkm 

+  5,9 

4-  11,3 

Die  Zahl  der  beförderten  Gütertonnen  und  Tonnenkilometer  be- 

trug 1891: 

>;  Für  die  englischen  Bahnen  fehlen  in  den  Qnellen  Angaben  hierüber. 
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Die  Eisenbahnen  Deutschlands,  Englands  u  Frankreichs  von  18S'J— 1891-  1151 

bei  den  deutschen  Bahnen  rund  229,0  Millionen  t  (23 144,3  Millionen  tkm) 

„  „  englischen  „  „  315,3  „  „  (  — »)  ,  „  ) 

„     „   französischen  „        „    100,0       „      „  (12  364,4      „        „  ). 

Die  nachstehende  Zusammenstellung  giebt  einen  vergleichenden  Ueber- 

blick  über  die  prozentuelle  Zunahme  der  Einnahmen,  Ausgaben  und  des 

Ueberschusses  für  den  Gesammtverkehr  in  1889/91: 

Es  betrug  die  prozentuelle  Zunahme: 

bei  den  deutschen  Bahnen 

„  englischen 

»  » französischen 

für 

Einnahme Ausgabe Ueberschufs 

3 
JL_ 

+  6,1 +  24,3 

-16,7 

+  6,3 +  12,6 

-  0,6 

+  2,4 

+  6,9 

-  2,r> 

Für  das  Betriebsjahr  1891  bezifferten  sich  Einnahme,  Ausgabe  und 

Ueberschufs  (in  abgerundeten  Zahlen)  wie  folgt: 

;  Einnahme     Ausgabe  Ueberschufs 
!l. 

betrug  in  1891:») 

bei  den  deutschen  Bahnen 

englischen  „ 

französischen n 

Millionen  M 

1343 872 471 

(1  275) 
(849) (426) 

1637 903 
734 

(1  567) 
(869) (698) 

960 
522 

438 

(945) (509) (436) 

vermindert. 

Der  kilometrische  Ueberschufs  hat  sich  in  1889/91 

bei  den  deutschen  Bahnen  um  19,9  °/o 

„  „  englischen  „  „  1,8  „ 

„     „    französischen     „       „    6,4  „ 

Die  durchschnittliche  Verzinsung  des  Anlagekapitals  ist  in  der  Zeit 

von  1889  bis  1891 

bei  den  deutschen     Bahnen  um  19,8  %  j und encli  sehen 

„     „    französischen     „       „     6,7  „ gefallen. 

l)  Für  die  englischen  Bahnen  fehlen  in  den  Quellen  die  entsprechenden  Zahlen. 
Die  Klainmerzahlen  beziehen  sich  auf  Verkehrseinnahmen,  Betriebskosten 

und  Betriebsüberschufs. 
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1152  Die  Eisenbahnen  Deutschlands,  Englands  u.  Frankreichs  von  1889 — 1891- 

Die  deutschen  Staatsbahnen  ergaben  in  1891/92  durchschnittlich  4,50  % 

auf  das  verwendete  Anlagekapital,  während  die  deutschen  Privatbahnen 

durchschnittlich  4,47  °/0  erzielten. 

Von  den  deutschen  Privatbahnen  gaben  in  1891/92  die  höchste  Di- 

vidende für  die  Stammaktien: 

die  7  km  lange  Ludwigseisenbahn  (Nürnberg — Fürth)  mit  21  °/o, 

die  Parchim-Ludwigsluster  Eisenbahn  mit  13,7  °/0  und  die  Lübeck- 

Büchener  Eisenbahn  mit  6,75  °/o- 

Die  Verzinsung  des  in  englischen  Eisenbahnen  angelegten  Ka- 

pitals im  Jahre  1891  erhellt  aus  der  umstehenden  Uebersicht. 

Die  Durchschnittsdividende  stellte  sich  in  1891: 

für  Stammaktien   auf  4,24  % 

„  garantirtes  Kapital  (4,43%)  und  Obligationen  (3,'>8%)   .  „  4,08  „ 

„  Anleihen  (4,14  °/„)  und  Schulden  (3,94  °/0)   „  3,95  „ 
„  das  Gesammtkapital   „  4,io  „ . 

Von  dem  Stammaktienkapital  (im  Betrage  von  rund  340,4  Mill.  ST) 

erzielten  laut  nebenstehender  Tabelle  an  Dividende  in  1891: 

keine  13,8  % 

zwischen  2—3  %  11,3  „ 

Da  für  die  französischen  Eisenbahnen  die  genauen  statistischen  Zahlen 

für  1891  noch  nicht  vorliegen,  so  läfst  sich  aus  den  Quellen  über  die  durch- 

schnittliche Verzinsung  des  in  den  französischen  Bahnen  angelegten  Ka- 

pitals nur  bemerken,  dafs  für  1891  das  französische  Staatsbahnnetz  das 

Anlagekapital  durch  den  Ueberschufs  nur  mit  rund  V/4  °/o  verzinste, 

w&hrend  das  Gesammtnetz  der  grofsen  Privateisenbahngesellschaften  im 

Durchschnitt  in  1891  rund  3V4°/o  Verzinsung  erzielte. 

Die  höchste  Dividende  (einschliefslich  Zinsen)  für  1891  zahlte  die 

Nordbahn  mit  17V,  die  niedrigste  Dividende  (mit  71  l0  °/o)  vertheilte 
die  Ostbahn. 

Der  vom  Staate,  infolge  übernommener  Ziusbürgschaft,  an  die  grofsen 

Gesellschaften  zu  zahlende  Zinszuschufs  hat  sich  in  1891  gegenüber  1889 

um  24,6  Mill.  m  =  128  70  erhöht. 

3-  4 

4-  5 

5-  6 

6-  7 

7-  8 

des  Gesammtkapitals. 
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Prozentsat  z 

der 
Stamm- 
aktien 

Garantirtes 

Kapital 

Priorität  s- 

obligationen 

I 
Anleihen 

Sonstige 

Schulden 

gezahlten  Dividende 
9 

1 
! 

sr 

9  ■ 

Neubaustrecken: 
• 
i 

ohne  Dividende 6 174  842 
59020 

4060342 ! 

mit  o   ,'o  .... 
— 

i 

n     »4  i  «O  DIU 

z  i 

»    n  .... 
7fifti1 

i 

O    n  .... 

Betriehsstrecken: i 

ohne  Dividende 40831206 88095 11489017 — — 

nicht  über  1  %  • 18  617  611 1000(10 
417  366 

von  1—  2%.   .  . 9608600 
101 180 

175564 131901 

«     2        3   n   •      •  • 88  508178 6000 2  180836 469092 44  831069 

ii     8       4  n  • 44190071 55  699006    166  149  839 

88674797      52972  044 

6166916 132727  581 

*   4 —  6  n  •   •  . 31  082 100 3  789480 49705  667 

n     5—  6  r  • 29271949 4891580 3291  744 144980 1486012 

«i     0       7  n  • .122882817 
2000 

~  ! 

»i    7 —  8  „  .    .  . 2  740  306 
5  340 5800 

5400 

*     8      9  n  .  . 262  000 

n     9-10  „  .     .  . 1  179  820 60000 

zusammen  S£ 340361063 99  768619 239414226 10  676268 229  304945 

389182846 239  881213 

oder  in  Mark») 

M 6*07221260  6783666900 4  797  624260 

18888602  420  M 

Ueber  die  Vertheiiung  des  Güterverkehrs  der  englischen 

Eisenbahnen  in  den  Jahren  1889  bis  1891  auf  die  Hanptklassen  der 

Güter  und  die  drei  Vereinigten  Königreiche  geben  nachfolgende  Zahlen 

Aufschlufs : 

Es  wurden  befördert  an  Kohlen  und  Erzen  (minerals),  Frachtgütern 

(general  merchandise)  und  Vieh  (livestock)  in  abgerundeten  Zahlen: 

')  1  Z  =  rund  20  M  gerechnet. 

75*
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1154  Die  Eisenbahnen  Deutschlands,  Englands  u.  Frankreichs  von  1889—1601. 

1889 1890 1891 

Erzielte Erzielte Erzielte 

Gewicht 

Ein- 

Gewicht 

Ein- 

Gewicht 

Ein- 

nahme nahme nahme 

OL 

t t 

.41 
«*  *   Äuuicu  uuu  jmi  ■ (auf  Hillionen  abgerundete  Zahlen  * 

216,8 341,o 219,2 
360,9 

226,i 361,3 
davon  kommen: 

auf  England  und  Wales 
182,9 

296,5 
187,* 

806,» 191,4 318,» 

Ii    Fmchtirntpr  • 
87,1 463,» 

88,8 
466,0 

90,3 476,4 davon  kommen: 

auf  England  nnd  Wales 

78,6 

384,9 
76,5 

396,« 

76,6 
403,» 

\j  1       V  Ivll  • 

überhaunt . 26,8 27,s 

27,* 

davon  kommen: 

auf  England  und  Wales 
17,6 — 

18,o 

18,3 d  Gesammtgüterverkehr : 

überhaupt  802,a 821,7 308,0 844,4 316,3 

864^ 

davon  kommen: l ■ 

auf  England  und  Wales 256,5 
698.J 

263,3 719,J 
268,0 

735,3 

„  Schottland  .... 41,6 95,8 
40,3 

96,« 

42,a 

lOM 

„  Irland  

4,3 

27,6 

28,?. 
4,5 

29,3 
Hiernach  berechnet  sich  die  Einnahme  für  die  Tonne  Kohlen  und 

Frachtgut  in  1889/91  wie  folgt: 

r 
Es  betrug: 

Einnahme  für  die  Tonne: 

Kohlen  

Frachtgut .... 

1889 1890 1891 

1,58  1,60  1,60 

5,21  5,25  5,27 

Die  Einnahme  aus  dem  Güterverkehr  betrug  durchschnittlich 

für  1  Betriebskm  und  für  1  Zugkm: 

1889 1890 1  891 

Es  betrug: 

Einnahme  für Einnahme  für Einnahme  für 

triebflkm  
1  Zu«km 

.//  M 1  Be- 

triebskm 

.// 

1  Zugkm 

M 

trLb8km!
lZugkm 

M  .// 

für  England  und  Wales  . 30926  3,68 

19  092  3,J« 

(i  153  4,09 

31  672 

18  943 

6  352 

3,65 

3,40 

s,*> 

32  281  8,6» 

19  6C2  8^4 

6  352  3,« 

Vereinigtes  Königreich.  . 25  601}  3,oi 26140        3.6»     |   26  613  3,» 
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Kleinere  Mittheilungen. 

Zur  Beurthcilung  der  Dichtigkeit  des  Verkehrs  und  der 

finanziellen  Ergebnisse  im  Personen-  und  Güterverkehr  der  wichtigeren 

deutschen  Bahnen  und  der  Eisenbahnen  benachbarter  Staaten 

im  Jahre  1890  (1890/1891)  sind  im  vorigen  Jahrgang  (8.  1224)  des  Archivs 

einige  wichtigere  Zahlen  mitgetheilt. 

In  der  folgenden  Tabelle  sind  dieselben  Zahlen  für  das  Jahr  1891 

(1891/92)  zusammengestellt.  Die  Zahlen  sind  aus  den  unter  der  Tabelle 

bezeichneten  Quellen  entnommen.  Es  ergiebt  sich  hieraus  im  Jahre  189192 

für  die  preufsischen  Staatsbahnen  eine  kilometrische  Frequenz  im 

Personenverkehr  von  321  788  Personen, 

während  im  Durchschnitt 

aller  deutschen  Bahnen  nur  280881  „ 

„    österreichi8ch-ungarischenBahnen  „    172617  „ 

„    französischen  Bahnen  „   227256  „ 

„    schweizerischen  Bahnen  ....     „   221683  „ 

nachgewiesen  sind. 

Im  Güterverkehr  stellte  sich  die   kilometrische  Frequenz  der 

preufsischen  Staatsbahnen   auf  672930  tkm, 

dagegen  im  Durchschnitt  der 

deutschen  Bahnen   „   648535  „ 

österreichisch-ungarischen  Bahnen    ...     „   396  139  „ 

französischen  Bahnen  „   333  739  „ 

schweizerischen  Bahnen  „    172469    r  . 

Das  durchschnittliche  Fahrgeld  für  1  Personenkm  betrug  damals 

auf  den  preufsischen  Staatsbahnen   2,03  4 

im  Durchschnitt  der 

deutschen  Bahnen   3,05  „ 

(Fortsetzung  des  Textes  auf  S.  1158.) 
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Land 

und 

Bahnen  oder  Hahngruppen 

Ver- 

wendetes 

Anlage- 
kapital 

auf 

1  km 

4 

Per- 
sonen- 

wagen- achskm 

auf 
eigener 
Bahn 

auf  1  km 

Achnkm 

Durch-  Aus- 

der  <*«r 

Personen-  bewegten 

wa*ro"  Plätze 

achnen 

mit 
Pereonen 

in 

Durch- schnitt- liche 

Be- 

setzung 

der  
" 

Per- 

zü?e 

mit 
_ 

Deutachland: 
Preul  Bische  Staatsbahnen 
Badische  „ 
Bayerische  „ 
Württembergische  „ 
Sächsische  „ 

Elsafs-Lothringische  Reichsbahnen  (mit 
Wilhelm-Luxemburger  Eisenbahn)  . 

Deutsche    Privatbahnen   (eigener  Ver 
waltungi  

Alle  deutsche  Bahnen  

Oesterreich-Ungarn: 
K.  K.  österreichische  Staatsbahnen 

Kgl.  nngarische  „ 
Alle  österreichisch-ungarischen  Bahnen 

Holland: 
Holländische  Eisenbahn  .  . 
Niederländische  Staatsbahn 

Belgien: 
Grofse  belgische  Zentralbahn 
Belgische  Staatsbahnen  .  . 

Frankreich: 
Französische  Hauptbahnen  . 
Alle  französischen  Bahnen 

Schweiz: 
Schweizerische  Eisenbahnen 

Norwegen: 
Norwegische  Eisenbahnen  . 

Schweden: 
Schwedische  Staatsbahnen  . 

Privatbahnen  . 

Dänemark: 
Dänische  Staatsbahnen   .  . 

2»K)824 

313  024 
233  &21 
302200 
282436 

70  178 

71690 

46  28H 57  763 

84  237 

4.69 

4,06 

4,07 
3,ss 

4,16 

24,71 21,09 

23,oj 

23,  vi 
21,95 

62 
49 
42 

47 

64 

844901 
68  706 

3,« 

22,09 
48 

184  010 

262707 
35  843 
63  122 

4,*« 4,is 

25.67 

24.1'- 

44 

57 298  389 
226736 
268937 

41  061 
87  149 

38867 

4,31 
4,13 
4,31 

23,»o 
[31,70] 
25,J* 

6? 

60 

483  864 
62956 
74  200 

3,93 3,u 

19,«7 17,io 

39 

85 196  224 

332  135 

38438 

24,03 

24,1* 

56 
61 

841  126  - 

819 183  — 

273  267  46  891 

93  602  (26  696) 

108  754 
57  804 

4,83  27,s: 45 

3,lo 

19,9 

125  154 
I 

—  18,is 

-   ;  22,i 

B  e  m  f  r- 
Das  statistische  Material  ist  entnommen: 

für  die  laufenden  Nummern  No.  1—8  der  Statistik  der  im  Betriebe  befindlichen  Eis«- 
für  die  laufenden  Nummern  No.  9—14  den.  Statistischen  Nachrichten  von  den  Eisen- 
für  die  laufenden  Nummern  No.  15—29  den  Geschäftsberichten  und  der  Eisenbahn 

Die  Angaben  für  die  laufenden  Nummern  No.  1 — 8,  19  und  22  beziehen  sich  »uf 
Kalenderjahr  il891;. 

Die  für  die  königlich  ungarischen  Staatsbahnen  eingeklammerten  Zahlen  [  ]  belieben 
die  Nummern  No.  77  und  78  der  statistischen  Nachrichten. 

Zu  laufender  Nummer  6,  Spalte  3.  Diese  Angabe  betrifft  nur  die  elsafs-lothringischen 

4.  Zu  Spalte  15:  Mit  den  „sonstigen  Einnahmen". 
r».  Zu  laufender  Nummer  No  2»»21  Spalte  1<».  Die  Angaben  belreffen  Eil-  und  Fracht  tot. 
6.    ..  ..       No.  22         ,.      10.    Ohne  Reisegut. 

2. 

3. 
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8 9 10 11 12 18 

14 

16 16 

17 

Per- Last- 

wage n- 
achBkm 

auf 

eigener 

Tonnenkm 

(Eil-  und Frachtgut, 

iracni- 
pflichtiges 
Dienst-  u. 
Baugut  u. 
lebende 
Tbiere,! 

auf  l  km 

Ein- 

nahmen 

Ein- 

nahme Einne ihmen 
\ 

sammt- 

Ein- 

nahme 
auf 

1  km 

Betriebsüberschufs 

sonen- 

kilometer 

anf 

aus 

Per- sonen- 
und 

Gepack- 
verkehr 
auf  1  km 

für 

Per- sonen- beförde- 

rung 

auf  1  Per- sonenkm 

aus 

Güterverkehr 

auf auf 

l  km 

in  Proz. 

des  ver- 
wendeten 

1  km 
Bahn 

auf  1  km l  km 
1  tkm 

A  n larrp. 

kapitals 

Personenkm  Achakm tkm  .* •* 

•* 

•/. 

321  788 
290  835 
184  263 
222  414 
348  838 

■ 
290  235 
>>1Q  ()3*) 

176  864 
149  109 
249863 

672  930 

39R  '>7f> 
364  444 
258  828 
516  730 

9690 
10  7RQ 

6660 7  461 
11399 

3,« 

8,«6 3,24 
3,19 

26133 19029 
15422 

13  283 
24039 3,64 

4,t>4 

4  '  i; 

6,oo 

36336 

3092t» 22993 
21641 
37  380 

12663 

8  834 
8689 

6976 
13096 4,91 

2,94 

3,67 

2,33 

4,74 

243  378 313424 763  334 8149 

3,18 

26  706 

3,42 

36  222 13  984 

4,46 

175  033 
280881 

115410 
244606 

254  676 
548  535 

5  834 

8  842 

3,21 3,06 

11997 

21  614 

4,61 

3.82 • 
19  205 

31760 

7  934 
11144 

4,47 

4,49 

200  25K 
164  685 
172617 

140117 
159956 
174  461 

340  376 
335  361 

896  139 

5  439 

[4  218] 
5  461 

2,46        14  736 

[2,49]      [12  960] 
3,02         17  959 

4,'.o 
[3,96] 

4,40 

[17  399] 
23  632 

7137 

[7  359] 11  323 

(2,47) 

(3,34] 

6,06 

247  717 
230699 

117  688 
163512 

217  066 
272  745 

9  882 
9  862 

3,90 4,14 

7264 
9  502 

3,26 3:41 

17  521 
20969 

4  876 

6287 
190146 
438013 

181  971 367  152 4946 

11693 

2,4« 2,60 

14  005 
22688 

3.76 

19949 

35256 
9744 14  405 

5,32 

4,36 

244  570 
227  256 

362903 

333  739 

10816 
10  046 

3,»s 3,49 

16  372 
15134 

4,29 

4,31 

27  981 
26  914 12891  — 

11824  (8,64) 
i I 

90l»3  3,44 221683 95  648 172459 9  771 

4,09 

12004 

6,'J6 

22985 

79  771 
(36  384i 

56  586 2  903 

3,26 

8  368 

5,6. 

b  43) 

1594 

1,70 

90  361 
37  016 

109255 
60  311 

3  532 

1666 

4?o.s 4,04 

5  795 

3  760 5.06 

6,os 

9  479 5  543 2744 
2  520 

2,42 

4,62 

184  92t! 79  915 5  972 

3,i* 

5  68-1 

6,39 

11  911 2157 

1,7 
k  u  n  g  e  n. 

bahnen  Deutschlands"  ( Reichs-Eisenbahn- Amt '  • 
bahnen  des  Vereins  deutscher  Eisenbahnverwaltungen. 
Statistik  der  betreffenden  Lander. 

das  Betriebsjahr  (189L92 ),  für  die  übrigen  laufenden  Nummern  No.  9—18  und  20  21  auf  das 

sieb  zugleich  auf  eine  Anzahl  anderer  ungarischer  vom  .Staate  verwalteter  Bahnen,  vergleiche 

Bahnen. 
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1158 Kleinere  Mittheilungen. 

österreichisch-ungarischen  Bahnen  3,02  ̂   l) 

französischen  Bahnen  3,49  „ 

schweizerischen  Bahnen  4,09  „ . 

Die  durchschnittliche  Fracht  für  1  tkm  stellte  sich  auf  den  preufsi- 

schen  Staatsbahnen  auf  3,64  ̂  

im  Durchschnitt  der 

deutschen  Bahnen  3,82  „ 

österreichisch-ungarischen  Bahnen  4,bo  „  2) 

französischen  Bahnen  ,   4,31  „ 

schweizerischen  Bahnen  „   6,96  n  . 

Der  Betriebsüberschufs  ergab  eine  Verzinsung  des  verwendeten 

Anlagekapitals  für  die  preufsischen  Staats  bahnen  mit  4,91  %, 

für  den  Durchschnitt  der 

deutschen  Bahnen  „   4,49  „ 

österreichisch-ungarischen  Bahnen  „   5,06  „  s) 

französischen  Bahnen  „  [3,64]  „ 

schweizerischen  Bahnen  „   3,44   „  . 

Die  Absperrung  der  Bahnsteige  wurde  schon  in  der  Sicherheits- 

konferenz der  deutschen  Eisenbahnverwaltungen  vom  Jahre  1873  als  geeig- 

netes Mittel  zur  Erhöhung  der  Sicherheit  des  Betriebes  bezeichnet,  insofern 

dadurch  den  bei  grofsem  Andränge  des  nicht  reisenden  Publikums  leicht 

entstehenden  Unordnungen  und  Erschwerungen  bei  Abfertigung  der  Züge 

wirksam  vorgebeugt  würde.  Die  Einrichtung  besteht  bekanntlich  in  Eng- 

land, Frankreich,  Oesterreich,  Italien  und  anderen  Ländern  schon  seit 

längerer  Zeit  und  ist  neuerdings,  in  den  Jahren  1884—86,  mit  Erfolg  auf 

den  belgischen  Staatsbahnen  eingeführt.  In  Preufsen  stellte  sich  ihrer  Ein- 

führung von  Anfang  an  vielfacher  Widerspruch  entgegen,  der  namentlich 

i)  Auf  den  österreichischen  Staatsbahnen  allein  2,5«  , 

„     „    ungarischen  .  „    [2,«]  „  . 

Auf  den  beiden  gröfseren  belgischen  Bahnen,  für  die  Nachweisangen  vor- 

liegen, ergab  sich  ein  durchschnittliches  Fahrgeld  für  1  Personenkm  yon 

2,»  a&  D*i  der  grofsen  belgischen  Zentralbahn 

und  2,60  „    „  den  belgischen  Staatsbahnen. 

J)  Auf  den  österreichischen  Staatsbahnen  allein  auf  4,»  ̂  , 

,     „    ungarischen  „  „      „  [3,95]  n  . 

Für  die  beiden  niederländischen  Bahnen,  welche  in  der  Zusammenstellung 

aufgeführt  sind,  ergab  sich  eine  Durchschnittsfracht  von  3,96  und  3,4 1  1$,  für  die 

grofse  belgische  Zentralbabn  von  3,76  für  1  tkm.  Von  den  belgischen  Staatsbahnen 

sind  die  Tonnenkilometer  nicht  nachgewiesen. 

3)  Der  österreichischen  Staatsbahnen  allein  mit  2,57  % , 

,.    ungarischen  „  ,.      „  [3,35]  r  . 
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darauf  fufste,  dafs  fest  eingewurzelte  liebgewordene  Gewohnheiten  des 

Volkes  beeinträchtigt  würden:  auch  an  dem  Kostenpunkte  scheiterte  es 

vorerst,  weil  man  die  zum  Zwecke  der  Absperrung  der  Bahnsteige  erfor- 

derlichen Ausgaben  und  den  Umbau  zahlreicher  Bahnhöfe  scheute,  bei 

denen  den  aufzuwendenden  Kosten  zunächst  keine  entsprechenden  greifbaren 

Mehrerträgnisse  der  Bahnen  gegenüberstehen.  Das  Ergehnifs  der  Erwä- 

gungen bei  der  vorerwähnten  Konferenz  bestand  zunächst  darin,  dafs  die 

Einführung  der  Absperrmafsregel  auf  solche  vereinzelte  Fälle  beschränkt 

blieb,  wo  der  regelmässige  Betrieb  ohne  erhebliche  Belästigung  der  Reisenden 

nicht  mehr  durchführbar  gewesen  wäre.  Diese  einzelnen  Fälle  der  Bahn- 

steigsperre erregten  meist  lebhaften  Widerspruch  beim  gröfseren  Publikum. 

So  blieb  es  denn  beim  Alten.  Die  Eisenbahnverwaltungen  begnügten  sich, 

die  durchgängige  Absperrung  der  Bahnsteige  als  unbedingt  anzustrebendes 

Ziel  im  Auge  zu  behalten.  Mit  der  fortschreitenden  Steigerung  des  Per- 

sonenverkehrs nahmen  die  Unzuträglichkeiten,  zeitweilige  Ueberfüllung  der 

Bahnsteige  und  Warteräume  mit  Zuschauern  und  Gästen  auf  Kosten  des 

reisenden  Publikums,  Erschwernisse  für  den  Betrieb  u.  s.  w.,  derart  zu. 

dafs  schliesslich  auf  manchen  Stationen  zu  einer  vorübergehenden  Ab- 

sperrung der  Bahnsteige  für  die  Stunden  des  lebhaftesten  Verkehrs  ge- 

schritten werden  mufste. 

Aber  noch  ein  anderer  Mifsstand  trat  in  den  Vordergrund.  Bei  dem 

gesteigerten  Verkehr  mehrten  sich  die  Verunglückungen  der  Schaffner  bei 

Prüfung  der  Fahrkarten  während  der  Fahrt  vom  Wagentritt  aus  in  er- 

schreckender Weise.  Zwar  war  man  schon  auf  vielen  Bahnlinien  dazu 

übergegangen,  die  Fahrkartenprüfung,  soweit  angängig,  während  der  Zug- 

aufenthalte bewirken  zu  lassen  und  das  gefährliche  Betreten  der  Wagen- 

trittbretter während  der  Fahrt  thunlichst  zu  vermeiden;  indessen  für  viele 

Strecken  mit  starkem  Lokalverkehr  und  geringem  Stationsabstande,  sowie 

im  Schnellzugverkehr  bei  kurzem  Aufenthalt  der  Züge  wäre  dies  nur  mit 

ganz  beträchtlicher  Personalvermehrung  einigermafsen  durchführbar  ge- 

wesen. Die  Verlegung  der  Fahrkartenprüfung  auf  die  Bahnsteige  vor 

Antritt  und  nach  Vollendung  der  Reise  war  das  allein  wirksame  Mittel, 

diese  beklagenswerthen  Mifsstände  zu  heben,  und  diese  Auffassung  fand 

mehr  und  mehr  Zustimmung  auch  in  der  öffentlichen  Meinung.  Die 

preufsischen  Staatsbahnen  entschlossen  sich,  mit  Einführung  der  Bahnsteig- 

sperre und  Verlegung  der  Fahrkartenprüfung  auf  die  Stationen  vorzugehen. 

Durch  sorgfältige  Veranschlagungen  war  ermittelt,  dafs  das  wirt- 

schaftliche Ergebnifs  dieser  Mafsnahmen  für  die  zunächst  in  Betracht 

kommenden  wichtigeren  Hauptbahnstrecken  nicht  ungünstig  ausfallen 

werde.  Mit  Verlegung  der  Fahrkartenprüfung  auf  die  Bahnhöfe  wurde 

eine  nicht  unbeträchtliche  Zahl  von  Schaffnern  bei  Begleitung  der  Züge 
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entbehrlich,  auch  der  Erlös  aus  dem  Verkauf  der  Bahnsteigkarten  war  in 

Ansatz  zu  bringen. 

Der  Berliner  Stadtbahn-  und  Vorortverkehr  hatte  die  Möglichkeit 

einer  Absperrung  der  Bahnsteige  mit  der  veränderten  Fahrkartenprühing 

erwiesen,  ebenso  waren  die  gleichen  Mafsregeln  auf  anderen  Bahnlinien, 

z.  B.  Danzig— Oliva— Zoppot,  Berlin— Wannsee— Potsdam  u.  a.,  zur  Durch- 

fuhrung gekommen,  ohne  dafs  besonderer  Widerspruch  des  Publikums  be- 

merklich geworden  wäre. 

Mit  Einführung  der  Mafsregel  soll  nunmehr  linienweise  vorgegangen 

werden,  und  zwar  ist  seit  dem  1.  Oktober  d.  J.  auf  folgenden  Bahnstrecken 

das  neue  Verfahren  zur  Anwendung  gebracht: 

Berlin— Lehrte— Hamm— Düsseldorf—  Cöln  über  Stendal  oder  Magde- 

burg— Braunschweig; 

Berlin— Halle— Bebra— Frankfurt  a.  M.  nebst  Abzweigung  Bebra- 

Kassel; 

Magdeburg— Leipzig  über  Cöthen  — Halle  und  über  Zerbst— Bitterfeld; 

Leipzig— Corbetha  und  Leipzig— Eilenburg: 

Elberfeld-Cöln— Niederlahnstein— Frankfurt  a.  M.: 

Cöln— Herresthal  und  Cöln— Bingerbrück; 

Soest  — Unna— Hagen  -Düsseldorf— Neufs— Aachen  und  Hamm— Unna: 

Ruhrort— Duisburg— Essen-  Dortmund— Holzwickede ; 

Hagen— Witten— Dortmund; 

Ohligs— Solingen— Vohwinkel : 

Remscheid— Rittershausen  und  Mülheim  a.  R.— Bensberg. 

Soweit  es  ohne  Schwierigkeiten  möglich  war,  sind  bei  der  Absperrung 

die  Warteräume  für  deu  öffentlichen  Verkehr  freigelassen  und  nur  da  in 

den  abgesperrten  Bezirk  der  Fahrkarteuprüfung  einbezogen,  wo  sonst  nach 

Lage  der  Warteräume  besonders  zahlreiches  Personal  zur  Besetzung  der 

Aus-  und  Eingänge  erforderlich  geworden  oder  erhebliche  Unbequemlichkeit 

für  die  Reisenden  entstanden  wäre.  Dabei  ergiebt  sich,  dafs  auf  Kreuzungs- 

und Anschlufsstationen,  insbesondere  auf  solchen  mit  unbedeutendem  Ort- 

verkehr, die  Warteräume  vielfach  dem  freien  Verkehr  entzogen  und  wie 

die  Bahnsteige  derart  abgesperrt  werden  müssen,  dafs  das  Betreten  nur 

gegen  Ausweis  der  Fahr-  oder  besonderer  Zutrittskarten  erfolgen  kann. 

Von  der  Bewährung  der  Mafsregel  auf  den  vorangeführten  Streekeu 

soll  es  abhängen,  ob  und  in  welcher  Zeit  eine  weitere  Ausdehnung  auf 

die  übrigen  Hauptbahnstrecken  folgen  wird.  F.  B. 

Beschränkung  der  Wagenklasscn  auf  den  schwedischen 

Staatshahnen.  Nach  dem  am  1.  Oktober  d.  J.  eingeführten  Winter- 

fahrplane werden  auf  den  sc bw edisehen  Staatsbahuen   Wagen  I.  Klasse 
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nicht  mehr  in  die  Züge  eingestellt.  Jedoch  sind  in  den  Nachtschnellzügen 

Stockholm— Malmö  und  Stockholm— Gothenburg  sowie  in  den  mit  den 

letztgenannten  in  Verbindung  stehenden  Zügen  Laxä— Charlottenburg 

Schlafwagen  auch  erster  Klasse  vorhanden. 

Fahrkarten  erster  Klasse,  die  infolge  dessen  nur  auf  den  an  den  vorer- 

wähnten Linien  gelegenen  Stationen  zur  Verausgabung  kommen,  werden  nur  in 

Verbindung  mit  einer  Schlafwagenkarte  I.  Klasse  dem  Publikum  ausgehändigt. 

SchJafplatzkarteu  werden  zu  billigeren  Preisen  von  5  Kronen  in  I.  Klasse 

und  3  Kronen  in  II.  Klasse  ausgegeben.  Der  Preis  eines  Platzes  in  den  auf  der 

Linie  Stockholm — Storlien  bisher  nur  im  Sommer  verkehrenden  Schlafwagen 

II.  Klasse  (Schlafwagen  I.  Klasse  giebt  es  da  nicht)  beträgt  5  Kronen.  Den 

Reisenden  in  Schlafwagen  I.  Klasse  werden  auf  Verlangen  Laken  gegen  eine 

dem  Schaffner  zu  bezahlenden  Gebühr  von  1  Krone  zur  Verfügung  gestellt. 

Statistisches  von  den  deutschen  Eisenbahnen.  Aus  den  amt- 

lichen Veröffentlichungen  des  Reichs-Eisenbahn-Amtes  für  die  Monate  April, 

Mai  und  Juni  1893  entnehmen  wir  Folgendes  über  die  Betriebsergebnisse, 

Zugverypätungen  und  Betriebsunfälle  auf  den  deutschen  (ohne  die 

bayerischen)  Eisenbahnen. 

a)  Betriebsergebuisse. 

Einnahme  im  Monat1;  Einnahme  vom  Beginn 

Lange  in  Mark  des  Etatsjahres 
für  das  vom  I.April  vom  I.Januar 

km       lm  ganzen      km   ,      1B93  ab  1893  ab 

I.    April  1893    ....     87582,13    100  467  629  2  673       8433568«  58329030 

gegen  1892   +  540,»  +  3076404  +   44  -f   2  566414  +  1882595 

II.    Mai  1893   i  37598/m    106099  691  2822     172  809  912  76  129071 

gegen  1892  I  +  522,7«  -j"  9  837  265  +  225  -f-  10  440  227  -f-   8  990  266 
'i  ij 

III    Juni  1898                       37  602,39 ,  100  457  994  2  672      256  987  503  93  002179 

gegen  1892  ,j  +  405,«»  —  1 273  318  —   64  ;+   9  826  588  +   3  709  492 

b)  Zugverspätungeu. 

Betriebslänge 

km 

In  den  fahrplaninäfsigen 

Schnell-         Personen-  gemischten 

Zügen  wurden  zurückgelegt  Zugkm 

April  1898 

Mai  1893  • 

Juni  1893  • 

1 

37  061,5* 

37  087,72 

37  069,7* 

2  477  301 
I 

9  924  094 

2  699  599  10541  836 

2  627  262         10  192  223 

2  459541 

2  41 1  783 

2  401  492 
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Verspätungen  der  fahrplanmäfsige« 

Personenzuge  im 

April  1893 
I Mai  1893 Juni  1898 

Im  ganzen  

Daven  dnreh  Abwarten  verspäteter 

Anschlüsse. 

Also  durch  eigenes  Verschulden 

2388 

880 

4048 

1459 

1  166 

1603 2  689 
837 

c)  Betriebsunfälle. 

Zahl  der  Unfälle 
■ 

Zahl  der  getödteten  und  verletzten  Personen 

Fahrende  Züge       Beim  Rangiren 

a)  April  1898. 

Entgleisungen  4 

Zusammen- 
stöfse  ....  1 

Sa.  5 

Sonstige  .  .  .  158 

b)  Mai  1N98. i 

Entgleisungen  7 

Zusammen- 

stftfse  ....  2 

15    Reisende  .  . getödtet  verletzt 

7  27 

Sa.  9 
i 

Sonstige  ...  174 

c)  Jnni  1898. 

Entgleisungen  2 

Zusammen- 

stöße ....  3 

5
~
 

Sonstige  .  .  .  165 

15 

Sa.  30 

Bahnbeamte  u.  Arbeiter  .  23  151 

Post-,  Steuer-u.s.w.  Beamte  —  1 

Fremde   12  7 

Sa.  42 

186 
22 

22* 

Sa.  32 

Reisende   3  9 

Bahnbeamte  u.  Arbeiter  .  32  160 

10   Post-,Steuer-u.s.w.  Beamte  —  6 

Fremde                     .  .  14  9 

W 

19 

Sa.  49 

233 

Sa.  24 

Reisende   3  14 

Bahnbeamte  u.  Arbeiter  .  26  164 

Post-,Steuer-u.s.w.  Beamte  2  2 

Fremde   13  15 
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Die  oldenburffischen  Eisenbahnen  im  Jahre  1892.  >)  Am 

Jahresschlufs  1892  waren  422,51  km  Bahnen  im  Betriebe,  davon  346,42  km 

Hauptbahnen.  Abzüglich  der  fremden  Strecken  (11,16  km)  ergiebt  sich 

die  Betriebslänge  zu  411,36  km.*) 

Nachstehend  folgen  die  Hauptbetriebsergebnisse  für  die  Jahre  1891 

und  1892  übersichtlich  zusammengestellt: 

Es  betrugen: 

1 

< 
» 

1891 
1892 

ri'j  n  t\  1  ii  n  rro    nin     1  n  n  rncur1  n  1  n  T< JJd,ilIUa.IlU  C    il  III    O  «Iii  I  CSSl  111  U 1  r»                  ,  . Lr  in IV  Ul 41 1 41  1 

'ri.i. 

Mittlere  Betriebslänge  y> 
IIA 

41U 
41U 

»     %         «        • .  i 
M 44  154  711 44190  148 

n 
l l « 

110619 
■1  *  ä~\  *7S\a  i 

1 10  70t* 
T\       A       •       1                   • A A  1 
Betriebsmittel : 

Stück 91 

94 

» 179 
Lot 

wt'pdt  K  W  <i(i<'Il  
32 

Ol 

Ij.il  4"              •  i  m't  t\ 1063 I  UlO 

O           i-  *            TTT  ̂  ,  136 
23/ 

Beschaffungskosten  der  Betriebsmittel 
6990061 7293884 

üurchfahrene  Zugkm  ...... 
Anz. 

- 

2600  343 2490195 

durchschnittlich  täglich  .... 6  850 
6822 

Anz.        3  260  638 3  346 12a 

Geleistete  Personenkm  Stück 74  585874 74111399 

auf  1  km  Betriebslänge  .... 181946 180786 

jf          2  285  78.*] 5  576 

2255  482 

auf  1  km  Betriebslänge  .... 5  502 

durchschnittl.  für  1  Person  und  km 4 3,i 3,0 

Beförderte  Güter  aller  Art     .    .    .  . t 1140928 1 293  212 

ll 

■  I 

»)  Vergl.  Archiv  18'. »8  S.  B96/597  für  das  Jahr  1891.  Die  nachstehenden  Mit- 

theilungen sind  dem  Jahresbericht  über  die  Betriebsverwaltung  der  oldenbnrgischen 

Eisenbahnen  für  das  Jahr  18!»2  entnommen. 

'i  Hiervon  entfallen: 

auf  oldenburgisches  Gebiet   307,55  km  » 

..  preufsiscbes           „   94,5*  „  | 

.,  niederländisches      „   0,ss  „  |  -4IU-Km .,  bremisches            ,.   8,3»  „  ' 
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Frachteinnahme  mit  Nebengebühren: 

im  ganzen   jt 

für  1  km   „ 

„  1  tkm   4 

Gesammteinnahmen  // 

für  1  km  , 

Betriebskosten  „ 

für  1  km  ■ 

im  Verhältnifs  zur  Einnahme  .  . 

Betriebsüberschufs  

für  1  km  

im  Verhältnifs  zum  Anlagekapital 

Kosten  der  Zugkraft: 

für  1000  Nutzkm  

„  1000  Lokomotivkm  .... 

„  1000  Achskm  

„  1  Kilometertonne  Rohlast  .  . 

„1  „  Reinlast  . 

°/o 

1R01 
1892 

3  270540  i 

7  977  i 

4,oo 6273  840 

15302 

4081293 
9954  , 

65,06 

2192  547  ' 

5  348 

4,97 

3430  739 

8368 

3,90 6  351 411 

15  491 

4  185413 

10  208 

65,90 

2  166998 

5283 

4,90 

376,91 389,00 
278,96 

280,04 

r> 15,47 
15,37 0,2 0,2 

1,1 1,0 
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Rechtsprechung  und  Gesetzgebung. 

Rechtsprechung. 

Zivilrecht. 

Urtheil  des  Reichsgerichts  ■ IV.  Zivilsenats)  vom  18.  Mai  189S  in  Sachen  des  Kreises  A., 

Beklagten  und  Revisionsklagers,  wider  den  pr.  Eisenbahnfiskus,  Kläger  und 

Revisionsbeklagten. 

Zur  Auslegung  des  §  2  der  mit  arunderwerbspflichtigen  Kreisen  abgeschlossenen  Verträge. 

Aus  den  Entscheidungsgründen. 

Die  Revision  war  nicht  für  begründet  zu  erachten. 

Nach  §  2  der  in  dem  Thatbestande  des  landgerichtlichen  Urtheils 

naher  bezeichneten  3  Garantieverträge  von  18S0,  1881,  1882  hat  der  Be- 

klagte die  Verpflichtung  übernommen,  den  innerhalb  der  Grenzen  des 

Kreises  A.  mit  Ausnahme  des  forstfiskalischen  Terrains  zum  Bau  der 

Bahnen  Mohrungen— Allenstein,  Johannisburg— Allenstein  und 

Kobbelbude— Allenstein  und  der  Nebenanlagen  nach  Mafsgabe 

der  von  dem  Minister  für  öffentliche  Arbeiten  festzustellenden  Projekte 

erforderlichen  Grund  und  Boden  in  dem  Umfange,  in  welchem  der- 

selbe nach  den  §§  4  und  23  des  Enteignungsgesetzes  vom  11.  Juni  1874 

der  Enteignung  unterworfen  ist,  herzugeben  oder  die  von  der  Staats- 

regierung für  dessen  Beschaffung  aufzuwendenden  Kosten  zu  erstatten. 

In  Auslegung  dieses  Vertrages  hat  das  Berufungsgericht  angenommen,  der 

Vertragsgegenstand  sei  nicht  genau  bestimmt,  aber  bestimmbar,  nämlich 

von  dem  billigen  Ermessen  des  Organs  des  Berechtigten,  des  Ministers  für 

öffentliche  Arbeiten,  dergestalt  abhangig  gemacht,  dafs  nur  das  zum  Bau 

der  Bahn  und  deren  Nebenanlagen  erforderliche  Terrain  hergegeben 

werden  soll.  Da  aber  durch  Sachverständige  nachgeprüft  werden  könne,  ob 

das,  was  erfordert  werde,  wirklich  erforderlich  sei,  so  genüge  dies,  um  den 

Vertrag  als  einen  solchen  zu  charakterisiren,  welcher  seinem  Gegenstande 

nach  bestimmbar  sei,  und  hierauf  aHein  komme  es  nach  §  71  des  Allge- 
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meinen  Landrechts  Theil  I  Titel  5  an.  Da  ferner  §  2  der  Garantie  vertrage 

keine  Einschränkung  in  Betreff  der  Zeit,  bis  zu  welcher  der  Umfang  der 

Leistung  bestimmt  sein  müsse,  enthalte,  so  sei  der  Kläger  in  Ermanglung 

entgegenstehender  Bestimmungen  des  Vertrages  berechtigt,  auch  nach 

Eröffnung  der  Bahnen  und  ohne  Zeiteinschränkung  noch  neue 

Projekte  aufzustellen  und  Nachforderungen  geltend  zu  machen,  sofern 

nur  die  Ausführung  der  Projekte  zum  Bau  der  Bahnen  erforder- 

lich gewesen. 

Das  Berufungsgericht  verkennt  nicht,  dafs  bei  dieser  Auslegung  der 

Verträge  der  Beklagte  bedeutende  Leistungen  übernommen  habe,  es  wird 

aber  darauf  hingewiesen,  dafs  die  den  Staat  vertretende  Behörde  für  die 

möglichste  Wahrnehmung  der  allseitigen  Interessen  des  Staates  und  der 

Kreise  als  Glieder  des  Staates  Gewähr  biete,  andererseits,  dafs  durch 

den  Bau  der  Bahnen  den  von  denselben  berührten  Kreisen  sehr  bedeutende 

indirekte  Vortheile  zu  erwachsen  pflegen.  Weiter  ist  angenommen,  §  2, 

der  von  den  festzustellenden  Projekten  spreche,  bezeichne  trotz  des  ge- 
brauchten Plurals  nichts  anderes,  als  §  1,  worin  von  dem  Projekte  die 

Rede  sei,  nämlich  den  zur  Ausführung  bestimmten  Bauplan,  ohne  Unter- 

schied, ob  die  Feststellung  desselben  auf  einmal  oder  zu  ver- 

schiedenen Zeiten  erfolge. 

Diese  Auslegung  des  Vertrages  ist  von  der  Revision  angegriffen 

worden.  Es  ist  gerügt,  das  Berufungsgericht  habe  den  Rechtssatz  ver- 

kannt, dafs,  wenn  im  Vertrage  die  nähere  Bestimmung  des  Gegenstandes 

der  Obligation  dem  billigen  Ermessen  eines  Mitkontrahenten  überlassen 

sei,  die  einmal  erfolgte  Festsetzung  nach  ihrer  Mittheilung  an  den  andern 

Theil  bindend  sei  und  zum  Nachtheil  des  letzteren  nicht  mehr  abgeändert 

werden  könne.  Der  Angriff  ist  unzutreffend;  er  ignorirt,  dafs  nach  der 

durch  Auslegung  der  Garantieverträge  gewonnenen  Feststellung  der 

Vertrag  die  dem  Minister  für  öffentliche  Arbeiten  übertragene  Bestim- 

mung des  zum  Bau  herzugebenden  Terrains  dahin  normirt,  dafs  auch  noch 

nach  Eröffnung  der  Bahnen  und  ohne  Zeiteiuschränkung  neue  Projekte 

aufgestellt  und  Nachforderungen  geltend  gemacht  werden  dürfen,  sofern 

die  Ausführung  der  Projekte  nach  der  mafsgebenden  Bestimmung  des 

Ministers  für  öffentliche  Arbeiten  zum  Bau  der  Bahnen  erforderlich  sei. 

Die  jetzt  streitigen  Nachforderungen  bilden  daher  ebenso,  wie  die  ursprüng- 

liche Forderung,  ein  vertragsmäfsiges  Recht  des  Klägers  mit  derselben 

vertragsmäfsig  bindenden  Wirkung,  wie  die  erste  Forderung.  Es  handelt 

sich  also  nicht  um  eine  einseitige  nachträgliche  Erhöhung  der  dem  Ver- 

trage zufolge  getroffenen  Festsetzung,  wie  in  dem  Falle  der  von  der 

Revision  erwähnten  Entscheidung  des  vormaligen  Reichsoberhandelsgericht 

(Bd.  11  S.  247),  sondern  um  eine  Leistung,  welche  in  den  Rahmen  der 
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von  dem  Beklagten  vertragsmäfsig  übernommenen  Leistungen  gehört.  Die 

Erwägung  des  Urtheils, 

es  sei  notorisch  unmöglich,  von  vornherein  alle  diejenigen  Grund- 

stücke genau  zu  bezeichnen,  welche  zur  Bauausführung  nothwendig 

sind,  es  stelle  sich  häufig  erst  im  Laufe  der  Bauausführung  heraus, 

dafs  der  ursprünglich  festgestellte  Plan  abgeändert  werden  müsse, 

dafs  oft  auch  andere  Grundstücke  gebraucht  und  Erweiterungen 

nothwendig  werden  infolge  der  erst  bei  der  Bauausführung 

bekannt  gewordenen  Bodenbeschaffenheit  und  Vorfluthsverhältnisse, 

will  die  Vertragsauslegung  rechtfertigen  und  enthält  nicht,  wie  die 

Revision  unterstellt,  die  einseitige  Vervollständigung  eines  unvollständigen 

Vertrages. 

Rechtsgrundsätze  aus  den  Entscheidungen  des   königl.  Ober- 

verwaltungsgerichts. l) 

I.  Kreis-  nnd  Kommunalabgaben. 

Berechnung  des  Eiakoanens  aus  eins»  erst  in  Laufe  des  Steuerjahre«  begonnenen 

Gewerbetriebe. 

Endurtheil  ^11.)  vom  7.  Oktober  1892,  Entsch.  Bd.  24  S.  50  ff. 

Kommunalabgabengesetz  vom  27.  Juli  1886,  §§  8,  7. 

Ein  einheitlicher,  über  mehrere  Gemeinden  sich  erstreckender  Gewerbe- 

betrieb, der  erst  im  Laufe  eines  Steuerjahres  neu  begonnen  wird,  geniefst 

keineswegs  etwa  deshalb  die  Freiheit  von  der  Gemeindeeinkommensteuer 

für  das  erste  Steuerjahr,  weil  es  bei  ihm  an  erwachsenen  Gehältern  und 

Löhnen,  die  in  einem  vor  der  Steuerperiode  liegenden  Zeiträume  veraus- 

gabt sind,  noch  fehlt.  Ebensowenig  wird  die  Heranziehung  eines  derartigen 

Betriebes  durch  den  Umstand  gehindert,  dafs  in  den  Vorjahren  noch  kein 

Gewinn  erzielt  werden  konnte.  Es  ist  vielmehr,  wenn  dennoch  diese 

Heranziehung  überhaupt  stattfinden  soll,  lediglich  mit  den  Verhältnissen 

des  Steuerjahres  selbst  zu  rechnen.  Der  Unterschied  zwischen  dem  Falle, 

dafs  vor  dem  Steuerjahre  schon  ein  Betrieb  stattgehabt  hat,  und  dem  vor- 

liegenden Falle  besteht  blofs  darin,  dafs  im  ersteren  die  Einkommen  der 

Vorjahre  ermittelt  werden  und  hierdurch  ein  fingirter,  für  das  Steuer- 

jahr unbedingt  mafsgebender  Betrag  festgestellt  wird,  während  im  letzteren 

von  einer  solchen  Fingirung  abgesehen  und  auf  die  Ergiebigkeit  des  im 

')  Fortsetzung  der  Zusammenstellungen  im  Archiv  für  Eisenbahnwesen  1879 

S.  119  ff.,  1880  S.  125  ff.,  1881  S.  126  ff.,  1883  S.  78  ff.,  1884  S.  42  ff.  u.  S.  572  ff-,  1885 

S.  6!t8ff.,  1886  S.  810  ff.,  1887  S.  606  ff-,  il*88  S.  105  ff.  u.  S.  596  ff.,  1889  S.  282  ff.  n. 

S.  716  ff.,  1890  S.  664  ff,  1891  S.  360  ff.  u.  S.  492  ff.,  1892  S.  1014  ff,  1893  S.  375  ff. 
Archiv  für  Eisenbahnwesen.  1*8» 

Digitized  by  Google 



1168 Rechtsprechung  and  Gesetzgebung. 

Steuerjahre  selbst  sich  vollziehenden  Betriebes  Rücksicht  genommen 

werden  mufs.  In  beiden  Fällen  vermag  der  Steuerberechtigte,  sofern  ihm 

die  Ergebnisse  der  massgebenden  Perioden  unbekannt  sind,  nicht  füglich 

anders  als  im  Wege  der  Schätzung  vorzugehen,  und  er  hat  daher  diesen 

Weg  immer  dann  einzuschlagen,  wenn  er  während  des  Betriebes  des  be- 

gonnenen Geschäfts  im  ersten  Jahre  zur  Heranziehung  schreitet  Ebenso 

ist  der  Pflichtige,  der  seine  Ueberbürdung  nachweisen  will,  während  des 

letztgedachten  Zeitraumes  nur  in  der  Lage,  seinerseits  nachzuweisen,  dafs 

eine  andere,  niedrigere  Schätzung  des  voraussichtlichen  Endergebnisses 

eine  gröfsere  Wahrscheinlichkeit  für  sich  habe,  als  die  des  Steuergläubigers.1) 

II.  Straften-  und  Wegebau. 

Beitrigtpflicht  d«r  Adjaientea  zu  deo  Strafen  he  r8tellun|9ko»ten. 

Endartheil  (II.)  vom  17.  März  1893,  Entsch.  Bd.  24  S.  79  ff. 

Straften-  and  Fluchtliniengesetz  vom  2.  Juli  1876,  §  15. 

Nach  §  16  des  Strafsen-  und  Fluchtliniengesetzes  kann  durch  Orts- 

statut festgesetzt  werden,  dafs  sowohl  „bei  der  Anlegung  einer  neuen 

Strafse"  als  auch  „bei  dem  Anbau  an  schon  vorhandenen  bisher  unbe- 

bauten Strafsen-  und  Strafsentheilen"  die  bauenden  Grundbesitzer  gewisse 

Beiträge  zu  den  Kosten  der  Herstellung  der  Strafsen  oder  Strafsentheile 

zu  entrichten  haben.  Der  erste  dieser  beiden  Fälle  setzt  voraus,  dafs 

nachErlafs  des  Ortsstatuts  mit  der  Anlegung  der  Strafse  begonnen  worden 

ist;  der  zweite  dagegen  ist  dann  gegeben,  wenn  eine  Strafse  bei  Erlab 

des  Ortsstatuts  bereits  bestand,  aber  damals  noch  unbebaut  war.  Wird 

der  Thatbestand  des  ersten  Falles  seitens  eines  Gemeindevorstandes  be- 

hauptet und  wird  zugleich  nachgewiesen,  dafs  nach  Erlafs  des  Statuts 

Arbeiten,  die  an  und  für  sich  die  Herstellung  einer  neuen  Strafse  bilden 

würden,  vorgenommen  worden  sind,  so  kann  die  herangezogene  Person 

ihrerseits  den  erhobenen  Anspruch  durch  den  Nachweis  beseitigen,  dafs 

die  Strafse  zur  Zeit  des  Erlasses  des  Ortsstatuts  bereits  vollendet  ge- 

wesen, d.  h.  eine  sogenannte  „historische"  Strafse  ist;  hierdurch  würde 

nämlich  festgestellt  werden,  dafs  die  später  vorgenommenen  Arbeiten  nur 

der  Vervollkommnung,  nicht  mehr  der  „Anlegung"  einer  Strafse  gedient 

haben,  dafs  also  der  dem  Anspruch  zu  Grunde  gelegte  Fall  der  Anlegung 

einer  neuen  Strafse  nicht  vorliegt. 

i;  Vergl.  auch  Endurtheil  vom  25.  November  1890,  Entsch.  Bd.  20  S.  99  ff-  ™J 
Archiv  für  Eisenbahnwesen  1891  S.  943. 
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Umfang  der  WegebaulMt. 

Eudurtheil  (IV.)  vom  16.  Dezember  1892,  Entsch.  Bd.  24  S.  194  ff. 

Zuständigkeitsgesetz  vom  1.  August  1888,  §  66. 

Die  Wegebaulast  umfafst  zugleich  die  Anlegung  und  Unterhaltung 

aller  zum  Schutze  und  zur  Sicherheit  der  Wegeanlage  und  ihrer  Benutzung 

nöthigen  Anstalten  und  Vorrichtungen,  auch  wenn  sie  ausserhalb  der  räum- 

lichen Grenzen  des  Weges  liegen.  Der  Wegebaupflichtigo  ist  danach  ge- 

halten, Gefahren,  die  für  den  Bestand  eines  öffentlichen  Weges  und  den 

Verkehr  auf  ihm  durch  die  Einwirkung  elementarer  Kräfte  auf  benachbarte 

Grundstücke  (Bergrutsch)  hervorgerufen  werden,  seinerseits  durch  Veran- 

staltungen aufserhalb  der  Grenzen  des  öffentlichen  Weges  abzuwenden. 

Von  dieser  Verpflichtung  kann  er  nicht  aus  dem  Grunde  entbunden  sein, 

weil  die  Gefahr  ohne  sein  Verschulden  von  aufsen  herantritt. 

Unterhaltung  öffentlicher  Wege ,  die  von  einem  Dritten  freiwillig  hergestellt  sind,  durch 

den  Wegebaupflichtigen. 

Eudurtheil  (IV.)  vom  31.  Januar  1898,  Entsch.  Bd.  24  S.  210  ff. 

Wenn  ein  Weg  nicht  von  dem  zum  Bau  und  zur  Unterhaltung  öffent- 

licher Wege  Verpflichteten  (Gemeinde)  in  Erfüllung  dieser  Verpflichtung, 

sondern  von  einem  Dritten  (Kreis)  für  den  allgemeinen  Gebrauch  freiwillig 

hergestellt  ist,  so  ist  der  nach  dem  einschlagenden  Rechte  gewöhnlich 

Wegebaupflichtige  (die  Gemeinde)  an  sich  nicht  verpflichtet,  den  betreffen- 

den Weg  als  öffentlichen  in  Unterhaltung  zu  nehmen.  Eine  dahingehende 

Anforderung  würde,  soweit  es  sich  nicht  um  eine  die  Kräfte  des  Einzelnen 

übersteigende  unbillige  Forderung  handelt,  gestellt  werden  können,  wenn 

die  Herstellung  des  Weges  als  eine  polizeilich  noth wendige  von  der  zu- 

ständigen Behörde  in  einem  dazu  geordneten  Verfahren  ursprünglich  an- 

geordnet ist,  oder  wenn  der  Wegebaupflichtige  die  Noth  wendigkeit, 

den  Weg  zu  bauen,  unumwunden  anerkannt,  oder  wenn  er  die  Verpflich- 

tung zu  dessen  Unterhaltung  bereits  in  rechtsverbindlicher  Weise  über- 

nommen hat.  Liegt  keiner  dieser  Fälle  vor,  so  kann  der  Wegebaupflichtige 

die  Uebernahme  der  Unterhaltungslast  ablehnen,  vorausgesetzt,  dafs 

nicht  etwa  die  polizeiliche  Notwendigkeit  besteht,  den  Weg  als  öffent- 

lichen zu  unterhalten,  und  dafs  es  sonach  zulässig  erscheint,  den  Weg, 

ohne  dafs  ein  verkehrspolizeiliches  Interesse  verletzt  wird,  wieder  aufzu- 

geben. Darüber,  ob  diese  Voraussetzung  vorliegt,  ist  im  Streitfalle  ganz 

ebenso  und  nach  denselben  Gesichtspunkten  zu  entscheiden,  als  wenn  es 

sich  um  den  ersten  Neubau  des  Weges  handelte. 
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Unterhaltung  einer  BrDoke,  die  im  Zuge  eines  öffentlichen  Weges  Ober  eine  Eisenfaahi 

führt  ( Wegeüberf ühmng). 

Endurtheil  (IV.)  vom  31.  Januar  1893,  Entsch.  Bd.  24  S.  222  ff.,  Archiv  für 

Eisenbahnwesen  1893  S.  789  ff. 

Eisenbahngesetz  vom  3.  November  1838,  §  4. 

Landesverwaltungsgesetz  vom  30.  Juli  1883,  §8  132,  133. 

Wenn  der  Eisenbahn  Verwaltung  bei  der  Anlage  der  Bahn  oder  bei 

späterer  Gelegenheit  landespolizeilich  die  Herstellung  und  Unterhaltung 

der  Ueberführung  eines  öffentlichen  Weges  über  die  Eisenbahn,  also  der 

dazu  erforderlichen  Brücke,  auferlegt  worden  ist,  so  kann  die  Anforde- 

rung der  Wegepolizeibehörde  an  die  Eisenbahnverwaltung,  die  Brücke  den 

spater  veränderten  Bedürfnissen  des  öffentlichen  Verkehrs  entsprechend  zu 

verbreitern,  nicht  anders  beurtheilt  werden,  als  wenn  sie  an  den  regel- 

mäfsig  Wegebaupflichtigen  gerichtet  wäre.1)  Die  Ortspolizeibehörde  ist 

daher  zweifellos  befugt,  die  durch  das  Bedürfoifs  des  öffentlichen  Verkehrs 

nothwendig  gewordene  Verstärkung  und  Verbreiterung  der  Brücke  von  der 

Eisenbahnverwaltung  zu  fordern,  und  zwar  auch  dann,  wenn  dadurch  ein 

vollständiger  Neubau  erforderlich  werden  würde.  Nur  wenn  dem  Eisen- 

bahnunternehmer landespolizeilich  von  vornherein  nicht  allgemein  die 

Herstellungs-  und  Unterhaltungspflicht,  sondern  nur  eine  genau  be- 

stimmte Leistung,  die  Aenderung  öffentlicher  Wege,  aufgegeben  sein 

sollte,  würde  die  Ortspolizei  eine  solche  Auflage  der  Landespolizei  nicht 

ausdehnen  dürfen.  —  Der  Umstand,  dafs  der  Umbau  der  Brücke,  als  eines 

Theiles  der  Bahnanlage,  nicht  ohne  Mitwirkung  der  Eisenbahnpolizeibehörde 

ausgeführt  werden  kann,  ist  für  die  Beurtheilung  der  Bedürfnifsfrage  durch 

die  zuständige  Wegepolizeibehörde  ohne  Bedeutung. 

Streitverfahren  in  Wegebausachen. 

Endurtheil  (IV.)  vom  2:>.  November  1892,  Entscb.  Bd.  24  S.  241  ff. 

Zuständigkeitsgesetz  vom  l.  August  1883,  §  66. 

Durch  die  Bestimmung  im  §  56  Absatz  5  des  Zuständigkeitsgesetaes 

werden  nicht  nur  solche  Streitigkeiten  getroffen,  bei  denen  jede  der  strei- 

tenden Parteien  von  der  anderen  behauptet,  dafs  sie  die  Wegebaulast  zu 

tragen  habe.  Die  Voraussetzung  ihrer  Anwendung  mufs  vielmehr  als 

gegeben  schon  dann  betrachtet  werden,  wenn  die  klagende  Partei  ihren 

Anspruch  auf  eine  angeblich  dem  Gegner  obliegende  öffentlich-rechtliche 

Verpflichtung  zur  Anlegung  oder  Unterhaltung  eines  öffentlichen  Weges 

stützt.  Damit  kennzeichnet  sich  der  Streit  als  ein  Streit  über  diese  öffent- 

i)  Vergl.  hierzu  Endurtheil  vom  3.  Juni  1890,  Entsch.  Bd.  19  S.  217  ff.,  Archiv 
für  Eisenbahnwesen  1891  S.  360. 
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lich-rechtliche  Verpflichtung,  und  die  hierdurch  begründete  Zulässigkeit 

des  Verwaltungsstreitverfahrens  kann  nicht  blofs  deswegen  wieder  hinweg- 

fallen, weil  der  Beklagte  einen  Einwand  erhebt,  der  das  streitige  Rechts- 

verhältnifs  in  anderer  Weise  charakterisirt  und  somit  die  Behauptung  in  sich 

sehliefst,  es  stehe  jene  öffentlich-rechtliche  Verpflichtung  nicht  in  Frage. 

III.  Wasserrecht. 

Räumung  öffentlicher  Flüsse. 

Endurtheil  (III.)  vom  20.  Februar  1893,  Entsch.  Bd.  24  S.  250  ff. 

Zuständigkeitsgesetz  vom  1.  August  1883,  §  66. 

Die  Bestimmungen  im  §  66  des  Zuständigkeitsgesetzes  beziehen  sich 

nur  auf  die  unter  Aufeicht  der  Ortspolizei  stehenden  Gräben  und  Privat- 

flüsse,  nicht  auch  auf  die  der  Landespolizei  unterstellten  öffentlichen 

Flüsse.  Streitigkeiten  über  die  öffentlich-rechtliche  Pflicht  zur  Räumung 

öffentlicher  Flüsse  fallen  demnach  nicht  unter  die  Bestimmungen  im 

Absatz  3  a.  a.  0.   

Räumung  von  Privatflossen. 

Endurtheil  (III.)  vom  17.  November  1892,  Entsch.  Bd.  24  S.  276  ft. 

Gesetz  über  die  Benutzung  der  Privatflüsse  vom  28.  Februar  1848,  §§  1,  7. 

Zuständigkeitsgesetz  vom  l.  August  1883.  §  66. 

Wenn  jemandem  an  einem  Privatflusse  das  ausschliefsliche  Eigen- 

thum im  Sinne  der  Gesammtheit  der  möglichen  Nutzungsrechte  zusteht, 

so  greift  die  Vorschrift  im  §  7  Absatz  1  des  Gesetzes  vom  28.  Februar 

1843,  nach  der  regelraäfsig  der  Uferbesitzer  zur  Räumung  des  Flusses  ver- 

pflichtet ist,  nicht  Platz.  Vielmehr  liegt  alsdann  dem  Eigenthümer  in  den 

Grenzen  seines  Eigenthumes  die  gesetzliche  Pflicht  zur  Räumung  des 

Flusses  ob,  auch  wenn  er  nicht  zugleich  Uferbesitzer  ist. 

IV.  Baupolizei. 

Zurücknahme  einer  bereits  ertheilten  Bauerlaubnifo. 

Endurtheil  (IV.)  vom  7.  April  1893,  Entsch.  Bd.  24  S.  344  ff. 

Die  Ertheilung  der  Bauerlaubnifs  stellt  fest,  dafs  die  zuständige 

Polizeibehörde  nach  ihrem  pflichtmäfsigen  Ermessen  keinen  Anlafs  zur 

Beanstandung  des  Baues  gefunden  hat.  Ein  einmal  ertheilter  Bau- 

konseus  kann  nach  bereits  eingetretenem  Beginn  der  Bauausführung 

nicht  blofs  deshalb  zurückgenommen  werden,  weil  die  Baupolizei- 

behörde nachträglich  zu  der  Ueberzeugung  gelangt,  dafs  sie  sich  bei 

dem  ihr  zustehenden  freien  Ermessen  geirrt  habe,  und  dafs  die  Verhält- 
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nisse  anders,  als  geschehen,  zu  beurtheilen  seien.  Die  Zurücknahme  einer 

Bauerlaubnifs  kann  vielmehr  der  Regel  nach  nur  dann  erfolgen,  wenn  die 

Bauerlaubnifs  sich  mit  dem  zur  Zeit  der  Ertheilung  geltenden  öffentlichen 

Polizeirechte  in  Widersprach  setzt.  Ein  solcher  Widerspruch  liegt  da  klar 

vor,  wo  die  Bauerlaubnifs  gegen  positiv  bindende,  das  freie  Ermessen  im 

Einzelfall  ausschliefsende  Vorschriften  des  materiellen  Polizeirechts  ertheilt 

ist  Diesen  Fällen  mögen  unter  Umstanden  auch  solche  gleichzustellen 

sein,  wo  beim  Mangel  konkreter  Vorschriften  die  allgemeinen  dem  Er- 

messen der  Polizeibehörde  als  Richtschnur  gegebenen  Normen  des  Polizei- 

rechts mafsgebend  sind  und  durch  offenbar  sach-  und  pflichtwidrige  Hand- 

habung im  Einzelfalle  derartig  verletzt  werden,  dafs  das  öffentliche  Inter- 

esse eine  Remedur  unabweisbar  erheischt.  Keineswegs  ist  dagegen  jener 

Widerspruch  mit  dem  bestehenden  Rechte  da  gegeben,  wo  in  den  Grenzen 

des  durch  das  Polizeirecht  der  Behörde  eingeräumten  freien  pflichtmäCsigeo 

Ermessens  eine  verschiedene  Beurtheilung  polizeilicher  Gesichtspunkte 

möglich  ist  und  thatsächlich  eintritt. 

Versagung  der  BiuerlaubniTs. 

Endurtheil  (IV.)  yom  31.  Januar  1883,  Kntsch.  Bd.  24  S.  851  ff. 

Ueber  Klagen  wegen  Verweigerung  der  Bauerlaubnifs  kann  nur  in 

Gemäfsheit  des  öffentlichen  Baurechts,  wie  es  zur  Zeit  des  Urtheils 

besteht,  entschieden  werden;  es  müssen  daher  Beschränkungen  der  Bau- 

freiheit, die  erst  nach  Einleitung  des  Streitverfahrens  in  Wirksamkeit  ge- 

treten sind,  ebenso  zu  Ungunsten  des  Bauunternehmers  berücksichtigt 

werden,  wie  umgekehrt  Milderungen  in  diesen  Beschränkungen  dem  Unter- 

nehmer zu  gute  kommen. 

Anwendbarkeit  neuer  baureoMlicher  Bestimmungen. 

Endurtheil  (IV.)  vom  18.  April  1893,  Entsch.  Bd.  24  S.  362  ff. 

Neue  baurechtliche  Bestimmungen  finden  der  Regel  nach  auf  Bauten, 

die  auf  Grund  eines  ordnungsmäßig  ertheilten  polizeilichen  Konsenses 

bereits  in  der  Ausführung  begriffen  sind,  keine  Anwendung.  Dies  gilt 

insbesondere  auch  von  Ortsstatuten,  nach  denen  an  Strafsen  oder  Strafsen- 

theilen,  die  noch  nicht  gemäfs  den  baupolizeilichen  Bestimmungen  des 

Orts  für  den  öffentlichen  Verkehr  und  den  Anbau  fertig  hergestellt  sind. 

Wohngebäude,  die  nach  diesen  Strafsen  einen  Ausgang  haben,  nicht  er- 
richtet werden  dürfen. 
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V.  Andere  Entscheidungen. 

Gefährdung  einer  Eisenbahnanlage  durch  die  Beschaffenheit  eines  Nachbargrundstücks. 

I.  Endurtheil  (I.)  vom  7.  Januar  1893,  Entscb.  Bd.  24  S.  895  ff. 

Wenn  durch  Ausgrabungen  (zur  Entnahme  von  Ziegellehm)  auf  einem 

an  eine  Eisenbahn  angrenzenden  Grundstücke  die  Eisenbahnanlage,  ins- 

besondere deren  Fahrbahn  und  Schienengleise,  beschädigt  und  damit  die 

Transporte  in  Gefahr  gesetzt  werden,  so  ist  es  Aufgabe  der  Polizei,  gegen 

eine  solche  Gefahrdung  der  öffentlichen  Verkehrsanstalt  den  nöthigen  Schutz 

zu  gewähren.  Das  Recht  der  Polizei,  zu  dem  Zwecke  dem  Besitzer  des 

Nachbargrundstückes  aufzugeben,  sich  jeder  irgend  erheblichen  Verände- 

rung des  unterhalb  der  Bahn  belegenen  Grundstücks,  insbesondere  jedes 

AusgrabeDs  von  Lehm,  zu  enthalten,  folgt  aus  dem  allgemeinen  Grund- 

satze des  öffentlichen  Rechts,  wonach  jeder  Eigenthümer  sein  Eigenthum 

so  erhalten  mufs  und  nur  so  benutzen  darf,  dafs  dadurch  die  polizeilich 

zu  schützenden  Interessen,  insbesondere  Leben  und  Gesundheit  nicht  ge- 

fährdet werden.  _____ 

II.  Endurtheil  (L)  vom  5.  April  1893,  Entsch.  Bd.  24  S.  401  ff. 

Die  Polizeibehörde  kann  unter  Umständen  die  Räumung  eines  neben 

einer  Eisenbahnanlage  belegenen,  im  Eigenthume  eines  Dritten  befindlichen 

Bergabhanges  von  Gestein,  das  auf  die  Bahn  herabzurollen  droht,  dem 

Eigenthümer  gegenüber  anordnen  und  erzwingen.  Mangels  einer  aus  dem 

Eigenthume  oder  aus  einem  Spezialgesetze  entspringenden  Pflicht  des 

Eigenthümers,  zur  Abwendung  der  nicht  durch  seine  Handlungen  und 

Unterlassungen  herbeigeführten  Gefahr  irgend  etwas  zu  thun  oder  zu  ge- 

statten, kann  jedoch  das  Eingreifen  der  Polizei  und  die  hierdurch  dem 

Eigenthümer  auferlegte  Beschränkung  in  der  freien  Disposition  über  sein 

Eigenthum  nur  aus  dem  sogenannten  Staatsnot h rechte  gerechtfertigt 

werden.  Hiernach  ist  die  Polizei  nur  dann  für  befugt  zu  erachten,  dem 

Eigenthümer  eines  Grundstücks,  auch  wenn  er  der  polizeilich  nicht  zu 

duldenden  Gefahr  seinerseits  vorzubeugen  gesetzlich  nicht  verpflichtet  ist, 

hierauf  abzielende  Handlungen  oder  Unterlassungen  dennoch  ausnahms- 

weise durch  Zwangsanordnungen  aufzuerlegen,  wenn  die  zu  beseiti- 

gende Gefahr  einmal  unmittelbar  bevorsteht,  eine  iraminente  ist, 

und  wenn  sie  auf  andere  Weise  als  durch  diesen  polizeilichen  Eingriff 

in  das  Privateigenthum  nicht  abgewendet  werden  kann.  —  Zum  Erlafs 

entsprechender  polizeilicher  Anordnungen  ist  die  Eisenbahnpolizeibe- 

hörde nicht  befugt,  da  nach  §  70  der  Betriebsordnung  die  Zuständig- 

keit der  Eisenbahnpolizei  örtlich  auf  das  Bahngebiet  und  innerhalb  dieses 

räumlichen  Bezirkes  sachlich  auf  die  Handhabung  der  für  den  Bahnbetrieb 

geltenden  Vorschriften  beschränkt  ist.    Ebensowenig  ist  der  Schutz  der 
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Eisenbabnan  lagen  gegen  die  von  Nachbargrundstückeu  ausgehende  Ge- 

fährdung als  eine  Aufgabe  der  Landespolizei  zu  erachten.  Vielmehr 

ist,  da  es  sich  hier  lediglich  um  sicherheitspolizeiliche  Maßnahmen  handelt, 

überall  nur  die  örtliche  Polizeibehörde  zuständig. 

Kompetenzkonflikt  und  Konflikt. 

Endurtheil  (I.)  vom  11.  Februar  1893,  Entscb.  Bd.  24  S.  415  ff. 

Gesetz  über  das  Verfahren  bei  Kompetenzkoniiikten,  vom  g.  April  1847,  §  2- 

Gesetz,  betr.  die  Konflikte  bei  gerichtlichen  Verfolgungen  wegen  Amts*  und  Dienst- 

handlungen, vom  13.  Februar  1854. 

Verordnung,  betr.  die  Kompetenzkonflikte  n.  s.  w.,  vom  l.  August  1*79. 

Die  Reichsjustizgesetze  lassen  landesgesetzlich  die  Vorentscheidung 

durch  eine  besondere  Behörde  in  zwei  Fällen  zu,  nämlich  einmal  (§  17 

des  Gerichtsverfassungsgesetzes)  über  die  Zulässigkeit  des  Rechtsweges 

(„Kompetenzkonflikt"  des  Gesetzes  vom  8.  April  1847  und  der  Verord- 

nung vom  1.  August  1879),  d.  i.  darüber,  ob  der  Streit  seinem  Gegenstaude 

nach  zu  den  bürgerlichen  Rechtsstreitigkeiten  oder  den  gerichtlichen  Straf- 

sachen im  Sinne  des  §  13  a.  a.  0.  gehört,  und  daher  der  Entscheidung 

durch  den  ordentlichen  Richter  unterliegt,  —  und  zweitens  (§  11  des  Ein- 

führungsgesetzes zum  Gerichtsverfassungsgesetze)  über  den  sogenannten 

„Konflikt"  des  Gesetzes  vom  13.  Februar  1854,  nämlich  darüber,  ob  bei 

einem,  dem  Rechtswege  an  sich  unterliegenden  Gegenstande  die  zivil-  oder 

strafgerichtliche  Verfolgung  eines  öffentlichen  Beamten  gleichwohl  zu  unter- 

bleiben hat,  weil  sie  wegen  Amtshandlungen  erfolgt  und  der  Beamte  einer 

Ueber8chreitung  seiuer  Amtsbefugnisse  oder  der  Unterlassung  einer  ihm 

obliegenden  Amtshandlung  sich  nicht  schuldig  gemacht  hat.  Bei  dem  völlig 

verschiedenen  Inhalte  beider  schliefst  die  Erledigung  des  Antrages  auf 

Vorentscheidung  der  einen  Art  die  Erhebung  eines  Antrages  der  anderen 

Art  und  die  Vorentscheidung  über  diesen  nicht  aus.    Deshalb  steht  auch 

die  Vorschrift  des  §  17  No.  4  des  Gerichts  Verfassungsgesetzes,  wonach 

der  Kompetenzkonflikt  nach  rechtskräftiger  Verwerfung  der  Einrede  der 

Unzulässigkeit  des  Rechtsweges  unzulässig  ist,  der  Erhebung  des  Kon 

fliktes  in  derselben  Streitsache  und  der  Entscheidung  über  denselben 

nicht  entgegen.   

Krankenversicherung  der  Arbeiter. 

I.  Endurtheil    III.)  vom  12.  Januar  1893,  Entscu.  Bd.  24  S.  328  ff. 

Reichsgesetz,  betr.  die  Krankenversicherung  der  Arbeiter,  in  der  Fassung  der 

Bekanntmachung  vom  10.  April  1^92.  SS  6,  78a. 

In  die  dreizehn  Wochen,  mit  deren  Ablauf  die  Krankenunterstützung 

endet,  ist  der  erste  Tag  der  ärztlichen  Behandlung  u.  s.  w.  nicht  einzurechnen. 
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IL  Endurtheil  (III.)  vom  7.  November  1802,  Entsch.  Bd.  24  S.  337  ff. 

Reichagesetz ,  betr.  die  Krankenversicherung  der  Arbeiter,  vom  15.  Juni  1888, 

§§  24,  64,  84. 

Leistungen  der  Kasse,  die  über  das  gesetzliche  Mindestmaß*  hinaus- 

gehen, dürfen  im  Statute  zeitlich  oder  durch  eine  gleich  dem  Zeitablaufe 

wirkende  Resolutivbedingung,  deren  Eintritt  nicht  von  dem  Willen  des 

K assen Vorstandes  abhängt,  beschränkt  werden.  Eine  in  das  Statut 

aufgenommene  Bestimmung,  nach  der  die  Gewährung  solcher  Leistungen 

auszufallen  hat,  sobald  die  Ausgaben  die  Einnahmen  übersteigen  und  der 

gesetzliche  Reservefonds  nicht  mehr  vorhanden  ist,  verstöfst  daher  nicht 

gegen  das  Gesetz.1) 

Gesetzgebung. 

Deutsches  Reich.  Bekanntmachungen  des  Reichskanzlers  vom 

11.  August  1893  und  vom  26.  September  1893,  betr.  Ergänzung 

und  Berichtigung  der  dem  internationalen  Uebereinkomraen  über 

den  Eisenbahnfrachtverkehr  beigefügten  Liste. 

(R.-G.-Bl.  S.  240  und  267.  Eisenbahn-Verordnungsblatt  S.  277  und  307.) 

Desgleichen  vom  26.  August  1893,  betr.  den  zweiten  Nachtrag  zu  der 

Vereinbarung  erleichternder  Vorschriften  für  den  wechselseitigen 

Verkehr  zwischen  den  Eisenbahnen  Deutschlands  einerseits  und 

Oesterreichs  und  Ungarns  andrerseits  rücksichtlich  der  bedingungs- 

weise zur  Beförderung  zugelassenen  Gegenstände,  in  Gemäfsheit  des 

§  1  letzter  Absatz  der  Ausfuhrungsbestimmungen  zum  internatio- 

nalen Uebereinkommen  übqr  den  Eisenbabnfrachtverkehr. 

(R.-G.-Bl.  S.  241.  Eisenbahn-Verordnungsblatt  S.  287  ff.) 

Preni'sen.    Allerhöchste  Konzessionsurkunde  vom  8.  August  1893. 
betr.  den  Bau  und  Betrieb  einer  Eisenbahn  von  Meppen  nach 

Haselünne  für  Rechnung  des  Kreises  Meppen. 

(Eisenbahn- Verordnungsblatt  S.  281  ff.) 

Erlasse  des  Ministers  der  öffentlichen  Arbeiten: 

Vom  8.  September  1893,  betr.  Zollbehandluiig  der  vom  Auslande  ein- 

gehenden Ersatzstücke  zu  ausländischen,  im  lulande  beschädigten 

Eisenbahnwagen. 

i  Eisenbahn- Verordnungsblatt  S.  299/300.) 

l)  Vergl.  hierzu  die  Entscheidung  des  Oberverwaltungsgerichts  v«m  11.  Oktober 

1886,  Entsch.  Bd.  14  S.  348  ff.  und  Archiv  für  Eisenbahnwesen  1888  S.  112. 
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Vom  12.  September  1893,  betr.  Unterbringung  der  Reisenden  in 

Durchgangs-  (D)  Zügen. 

(Eisenbahn- Verordnungsblatt  S.  8000 

Vom  20.  September  1893,  betr.  Aendernng  der  Vorschriften  für  die 

gemeinschaftliche  Wagenbenutzung  der  Staatsbahnen  u.  s.  w. 

(Eisenbahn-Verordnungsblatt  S.  304/6.) 

Vom  11.  Oktober  1893,  betr.  Beförderung  von  Sicherheitszündspänchen 

„Pyroca". (Eisenbahn-Verordnungsblatt  S.  311/12.) 

Oesterreich-Ungarn.  Verordnung  des  Handelsministers  vom  1.  August 

1893,  betr.  die  Regelung  des  Transportes  explosiver  Gegenstande 

auf  Eisenbahnen. 

Veröffentlicht  in  dem  am  4-  August  1893  ausgegebenen  XXXIX.  Stück 

des  R.-G.-Bl.  unter  No.  126. 

I. Allgemeine  Bestimmungen. 

§  1 

Die  nachstehenden  Vorschriften  finden  auf  die  Beförderung  der  in  der  Anlage  B 

mm  Betriebsreglement  für  die  Eisenbahnen  der  im  Reichsrathe  vertretenen  König- 

reiche nnd  Länder  vom  10.  Dezember  1892,  R.-G.-B1.  No.  207,  unter  No.  XXXVI 

aufgezählten  explosiven  Gegenstände  Anwendung,  und  zwar  auf: 

1.  Schwarzpulver  (Schiefs-  nnd  Sprengpulver),  sowie  andere  Schiefs- 
mittel, soweit  letztere  zum  Eisenbahntransporte  besonders  zugelassen  sind. 

2.  Konzessionirte  Sprengmittel,  soweit  dieselben  zum  Eisenbahntrans- 
porte besonders  zugelassen  sind. 

3.  Patronen  für  Handfeuerwaffen  und  sonstige  Munition,  welche  ent- 

weder Schwarzpulver  oder  andere  zum  Eisenbahntransporte  besonders  zugelassene 
Schiefsmittel  enthalten. 

(Fertige  Patronen  für  Handfeuerwaffen,  und  zwar  l.  Metallpatronen  mit  »uj- 

schliefslich  aus  Metall  erzeugten  Hülsen  und  2.  Patronen,  deren  Hülsen  nur  zum 

Theile  aus  Metall  bestehen,  ferner  Kugelzündhütchen  und  Schrotzündhütchen  (Flobert- 

munition),  unterliegen  bei  Einhaltung  der  in  No.  XXXVII,  beziehungsweise  XXXVH» 

der  Anlage  B  zum  Eisenbahnbetriebsreglement  vom  10.  Dezember  1892,  R.-G.-BI. 

No.  207,  festgesetzten  Bedingungen  den  daselbst  enthaltenen  Vorschriften.) 

4.  Feuerwerkskörper,  insoweit  sie  nicht  Stoffe  enthalten,  welche  nsca 

§  50,  A.  4,  lit.  a  bis  e  [einschliefslich]  des  Eisenbahnbetriebsreglements  vom  10-  De- 

zember 1892,  R.-G.-Bl.  No.  207,  von  der  Beförderung  ausgeschlossen  sind. 

(Feuerwerkskörper  aus  Mehlpulver  und  ähnlichen  Gemischen,  sewie  bengalische 

Schellackpräparate  unterliegen  bei  Einhaltung  der  in  No.  XXXVIII,  beziehungsweise 

XL1I  der  Anlage  B  zum  Eisenbahnbetriebsreglement  vem  10.  Dezember  1892,  R.-G.-BI. 
No.  207,  festgesetzten  Bedingungen  den  daselbst  enthaltenen  Vorschriften.) 
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5.  Zündschnüre. 

(Sicherheitszünder  unterliegen  bei  Einhaltung  der  in  No.  IV  der  Anlage  B 

des  Eisenbahnbetriebsreglements  vom  10.  Dezember  1892,  R-G.-Bl.  No.  207,  fest- 

gesetzten Bedingungen  den  daselbst  enthaltenen  Vorschriften.) 

6.  Nitrozellulose,  insbesondere  Schiefsbaumwolle,  Kollodiumwolle 

und  Pyropapier  (sofern  diese  Stoffe  mit  mindestens  20  Prozent  Wasser  angefeuchtet 

sind),  ferner  Patronen  aus  geprefster  Schiefsbaum wolle  mit  einem 

Paraffinüberzuge,  soweit  derlei  Präparate  zum  Eisenbahntransporte  zuge- 
lassen sind. 

(Geprefste  Schiefsbaum  wolle  mit  mindestens  16  %  Wassergehalt  und  Schiefs- 

baumwolle in  Flockenform,  sowie  Kollodiumwolle,  beide  mit  35  %  Wassergehalt, 

unterliegen  bei  Einhaltung  der  in  No.  XXXIX,  beziehungsweise  XL  der  Anlage  B 

zum  Eisenbahnbetriebsreglement  vom  10-  Dezember  1892,  R.-G.-B1.  No.  207,  fest« 

gesetzten  Bedingungen  den  daselbst  enthaltenen  Vorschriften.) 

7.  Sprengkräftige  Zündungen,  als  Sprengkapseln  (Sprengzünd- 

hütchen) und  Minenzündungen,  welche  durch  Elektrizität  oder  durch  Beibung 

zur  Wirkung  gebracht  werden. 

§  2. 
Die  im  lj  1  aufgezählten  Gegenstände  werden,  insoweit  deren  Eisenbahntrans- 

port an  eine  besondere  Zulassung  gebunden  ist,  den  Bahnverwaltangen  vom  Handels- 

ministerium unter  Bezeichnung  der  betreffenden  Fabrik  und  unter  Angabe  der  Ver- 

packungsbestimmungen namhaft  gemacht. 

§3. 

Dem  Handelsministerium  bleibt  es  vorbehalten,  für  jene  Eisenbahnstrecken, 

innerhalb  welcher  keine  reinen  Lastzüge  verkehren,  und  auf  welchen  sich  auch  keine 

Gelegenheit  zur  Einleitung  reiner  Lastzüge  in  periodischen  Zwischenräumen  ergiebt, 

über  Antrag  der  betreffenden  Verwaltung  die  Ausschliefsung  explosiver  Güter  vom 

Eisenbahntransporte  auszusprechen. 

§  4. 

Die  Vorschrift  für  den  Militärtransport  auf  Eisenbahnen  (vierte  Auflage,  1892), 

wird  durch  die  gegenwärtige  Verordnung  nicht  berührt,  und  sind  für  die  seitens  der 

Militärverwaltung  zur  Aufgabe  gelangenden  explosiven  Güter  ausschliefslich  die 

Bestimmungen  der  bezogenen  Militärvorschrift  mafsgebend. 

§  5. 

Die  im  §  l  aufgezählten  explosiven  Gegenstände  werden,  insofern  nicht  für 

Sendungen  von  Privaten  an  die  Militärverwaltung,  ferner  nicht  für  einzelne  Sorten 

oder  Eisenbahnstationen  besondere  Vorschriften  bestehen  oder  von  Fall  zu  Fall 

ergehen,  unter  den  nachbezeichneten  Bedingungen  zum  Eisenbahntransporte  über- 
nommen. 

II. 

Verpackung. 

§6. 

Hinsichtlich  der  Verpackung  gelten  folgende  Bestimmungen: 

t.  (»)  8chwarzpulver  (Schiefs-  und  Sprengpulver)  und  die  sonstigen 

zum  Eisenbahntransporte  zugelassenen  Schiefsmittel,  müssen,  soweit  für  letztere 
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in  der  Zulassungserklärung  nicht  andere  Vorschriften  enthalten  sind,  in  staubdicht 

gewebte  Säcke  (mehlförraige  Präparate  in  doppelte,  gewebte  oder  dichte  lederne 

Säcke)  und  überdies  in  Holzfässer,  Kisten  oder  metallene  Gefäfse  verpackt  sein. 

Auch  können  hierzu  aus  mehrfachen  Lagen  sehr  starken  und  steifen  gefirnißten 

Pappdeckels  gefertigte  Fässer  (sogenannte  amerikanische  Fässer)  verwendet  werden. 

i»)  Kommen  Holzfässer  zur  Verwendung,  so  müssen  dieselben  gut  abgebunden 

uud  an  dem  äufsereu  Umfange  jedes  Bodens  mit  einem  mittelst  drei  gut  verzinnter 

Nägel  (Schlofsnägel)  befestigten  Einlegreifen  versehen  sein.  Die  letzten  Reifen  an 

beiden  Enden  des  Fasses  (Hauptreifen)  sind  gleichfalls  mit  je  drei  derartigen  Nägeln 

zu  befestigen,  die  Bauchreifen  aber  mit  je  drei  an  die  Endreifen  gestützte  Reifestütke 

zu  spreizen.  Die  Nägel  dürfen  nicht  in  das  Innere  des  Fasses  hineinragen.  Die 

Kisten  müssen  dicht  gefügt  und  deren  Wände  durch  sogenannte  Verzinkung  ver- 
bunden  sein.   Die  Deckel  sind  zu  verschrauben. 

(*)  Die  Behälter  müssen  an  der  Anfsenseite  die  deutliche  und  genaue  Bezeich- 

nung des  Inhaltes,  z.  B.  „Schiefspulver  (Schwarzpulver)",  „Sprengpulver  (Schwari- 

pulver)u  u.  s.  w.  tragen.  Bei  Einfuhr-  und  Transitsendungen  rauf»  auch  der  Name 
oder  die  Firma  des  Erzeugers  angegeben  sein. 

2.   Für  konzessionirte  Sprengmittel  gelten  folgende  Normen: 

a)  Dieselben  dürfen  nur  in  jenen  Formen,  Umhüllungen  und  in  jener  Ver- 

packung in  Verkehr  gesetzt  werden,  welche  in  der  Zulassungserklärung 

für  jede  einzelne  Sorte  vorgeschrieben  sind. 

b)  (l)  Die  Gefäfse,  in  welchen  konzessionirte  Sprengmittel  verpackt  sind, 

müssen  an  der  Außenseite  mit  einem  Plakate  versehen  sein,  welches  die 

deutliche  und  genaue  Bezeichnung  des  Präparates  und  der  Sorte,  sowit 

den  Namen  oder  die  Firma  des  Erzeugers,  die  Bezeichnung  der  Fabrii 

ferner  das  Datum  und  die  Zahl  der  ministeriellen  Transportbewilligung  und 

endlich  das  Datum  der  Erzeugung  trägt.  Das  Plakat  ist  auf  der  Anfsen- 

seite eines  jeden  zum  Transporte  bestimmten  Gefäfses  in  der  Weise  aniu- 

bringen,  dafs  dasselbe  beim  Oeffnen  der  Gefässe  zerrissen  wird.  Endlüb 

mufs  jedes  Gefäfs  am  Verschlusse  mit  der  deutlich  ausgedrückten  Fabriks- 

plombe  versehen  sein. 

(?)  Die  erwähnten  Plakate  und  Plombenabdrücke  werden  von  Fall  in 

Fall  bei  Ertheiluug  der  Transportbewilliguug  den  Bahn  Verwaltungen  mit- 

getheilt  werden. 

c)  An  der  Anfsenseite  des  Deckels  eines  jeden  Verpackungsgefäfses  muf* 

eine  kurze  Belehrung  über  das  Oeffnen"  und  Schliefsen  der  Gefäfse  in 
augenfälliger  Weise  angebracht  sein. 

8-  (M  Patronen  für  Handfeuerwaffen  sind  zunächst  partienweise  in 

Kartons  von  steifer  Pappe  derart  fest  zu  verpacken,  dafs  ein  Verschieben  in  den 

Kartons  nicht  eintreten  kann.  Die  einzelnen  Kartons  mit  Patronen  sind  sodann 

dicht  neben-  und  übereinander  in  gutgearbeitete,  dem  Gewichte  des  Inhalts  ent- 

sprechend starke  Holzkisteu  oder  Tonneu,  deren  Fugen  so  gedichtet  sind,  dafs  ein 

Ausstreuen  nicht  stattfinden  kann,  und  welche  nicht  mit  eisernen  Reifen  oder 

Bändern  versehen  sind,  fest  zu  verpacken.  Statt  der  hölzernen  Kisten  oder  Tonnen 

könneu  auch  aus  mehrfachen  Lagen  sehr  starken  und  steifen  gefirnifsten  Pappdeckel? 

gefertigte  Fässer  (sogenannte  amerikanische  Fässer)  verwendet  werden.  Der  Ver- 
schlufs  der  Kisten  darf  nicht  mittelst  eiserner  Nägel  erfolgen. 
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(2)  Das  Gewicht  der  in  einem  Behälter  befindlichen  Patronen  darf  60  kg,  das 
Bruttogewicht  eines  Behälters  90  kg  nicht  Überschreiten. 

(3)  Die  Behälter  müssen  mit  der  deutlichen,  gedruckten  oder  schablonirten 

Aufschrift  „Patronen  für  Handfeuerwaffen,  geladen  mit  u  ver- 
sehen sein. 

(4)  Für  Sendungen  von  sonstiger  Munition  wird  über  die  Znlässigkeit  der 

gewählten  Verpackung,  sowie  über  das  Maximalgewicht  der  Behälter  fallweise  ent- 
schieden. 

4  M  Feuerwerkskörper  sind  in  hölzerne,  haltbare  und  dem  Gewichte  des 

Inhalts  entsprechend  starke  Kisten  oder  Tonnen,  deren  Fugen  so  gedichtet  sind, 

dafs  ein  Ausstreuen  nicht  stattfinden  kann,  und  welche  nicht  mit  eisernen  Reifen 

oder  Bändern  versehen  sind,  fest  zu  verpacken.  Statt  der  hölzernen  Kisten  oder 

Tonnen  können  auch  aus  mehrfachen  Lagen  sehr  starken  und  steifen  gefirnifsten 

Pappdeckels  gefertigte  Fässer  (sogenannte  amerikanische  Fässer)  verwendet  werden. 

(')  Das  Bruttogewicht  eines  Behälters  darf  90  kg  nicht  übersteigen. 

(3)  Die  Behälter  müssen  mit  der  deutlichen,  gedruckten  oder  schablonirten 

Aufschrift  „Feuer  werkskörper"  versehen  sein. 

5.  (')  Zündschnüre  sind  in  hölzerne,  haltbare  und  dem  Gewichte  des  Inhalts 

entsprechend  starke  Kisten  oder  Tonnen,  deren  Fugen  so  gedichtet  sind,  dafs  ein 

Ausstreuen  nicht  stattfinden  kann,  und  welche  nicht  mit  eisernen  Reifen  oder 

Bändern  versehen  sind,  fest  zu  verpacken.  Statt  der  hölzernen  Kisten  oder  Tonnen 

können  auch  aus  mehrfachen  Lagen  sehr  starken  und  steifen  gefirnifsten  Pappdeckels 

gefertigte  Fässer  (sogenannte  amerikanische  Fässer)  verwendet  werden. 

(».)  Das  Gewicht  der  in  einem  Behälter  befindlichen  Zündschnüre  darf  60  kg 

das  Bruttogewicht  eines  Behälters  90  kg  nicht  überschreiten. 

(*)  Die  Behälter  müssen  mit  der  deutlichen,  gedruckten  oder  schablonirten 

Aufschrift  „Zündschnüre"  versehen  sein. 

6.  (')  Nitrozellulose,  insbesondere  Schiefsbaumwolle,  Kollodium- 

wolle und  Pyropapier  sind  in  hölzerne,  haltbare  und  dem  Gewichte  des  Inhalts 

entsprechend  starke  Kisten  oder  Tonnen,  welche  nicht  mit  eisernen  Reifen  oder 

Bändern  versehen  sind,  so  fest  zu  verpacken,  dafs  eine  Reibung  des  Inhaltes  nicht 

stattfinden  kann.  Statt  der  hölzernen  Kisten  oder  Tonnen  können  auch  ans  mehr- 

fachen Lagen  sehr  starken  und  steifen  gefirnifsten  Pappdeckels  gefertigte  Fässer 

(sogenannte  amerikanische  Fässer)  verwendet  werden.  Der  Verschlufs  der  Behälter 

darf  nicht  mittelst  eiserner  Nagel  erfolgen. 

(')  Mit  einem  Oeberzuge  von  Paraffin  versehene  Patronen  aus 

geprefster  (gemahlener)  Schiefsbaumwolle  sind  vor  ihrer  Einlage  in  die  Be- 

hälter durch  eine  feste  Umhüllung  von  Papier  in  Packete  zu  vereinigen. 

Diese  Patronen,  sowie  Schiefsbaumwolle  und  andere  Nitrozellulose 

dürfen  weder  mit  Zündungen  versehen,  noch  mit  solchen  in  dieselben  Behälter  oder 

in  denselben  Wagen  verpackt  werden.  Schiefsbaumwolle,  sowie  andere  Nitrozellulose 

inufs  in  wasserdicht«  Behälter  verpackt  sein. 

(*)  Das  Bruttogewicht  eines  mit  Schiefsbaumwolle  oder  anderer  Nitro- 

zellulose gefüllten  Behälters  darf  90  kg,  das  Bruttogewicht  eines  Schief sbanm- 

wollepatronen  enthaltenden  Behälters  35  kg  nicht  übersteigen. 

(*)  Die  Behälter  müssen  je  nach  ihrem  Inhalt  mit  der  deutlichen,  gedruckten 

oder  schablonirten  Aufschrift  „Schiefsbaumwolle"  oder  „Schiefsbaumwollepatronen* 
u.  s.  w.  versehen  sein. 

Digitized  by  Google 



1180  Rechtsprechung  und  Gesetzgebung. 

7.  Sprengkräftige  Zündungen,  als  Sprengkapseln  (Sprengzünd- 

hütchen) und  Minenzündungen,  welche  durch  Elektrizität  oder  durch 

Reibung  zur  Wirkung  gebracht  werden. 

a)  Sprengkapseln,  Sprengzündhütchen. 

1.  (l)  Sprengkapseln  (Sprengzündhütchen)  sind  neben  einander  mit  der  Oelf- 
nung  nach  oben  in  starke  Blechbehälter,  von  welchen  jeder  nicht  mehr  als  100  Stück 

enthalten  darf,  dergestalt  zu  verpacken,  dafs  eine  Bewegung  oder  Verschiebung  der 

einzelnen  Kapseln  auch  bei  Erschütterungen  ausgeschlossen  ist 

(*)  Der  leere  Raum  iu  und  zwischen  den  einzelnen  Kapseln  ist  frei  zu  lassen 

nnd  der  nach  dem  Einlegen  der  letzteren  leerbleibende  Theil  des  Behälters  mittelst 

Stückchen  sandfreien  trockenen  Löschpapiers  auszufüllen.  Bei  Sendungen  nach 

Deutschland  ist  der  leere  Raum  in  den  einzelnen  Kapseln  und  zwischen  denselben 

mit  trockenem  Sägemehl  oder  einem  ähnlichen  sandfreien  Stoffe  vollständig  auszu- 
füllen. 

(3)  Der  Boden  und  die  innere  Seite  des  Deckels  der  Blechbehälter  sind  mit 

einer  Filz-  oder  Tuchplatte,  die  inneren  Seitenwände  der  Behälter  mit  Kartonpapier 

dergestalt  zu  bedecken,  dafs  eine  unmittelbare  Berührung  der  Sprengkapseln  mir 

dem  Bleche  ausgeschlossen  ist. 

2.  (l)  Die  so  gefüllten  Blechbehälter  sind  Stück  für  Stück  mit  einem  haltbaren 

Papierstreifen  derart  zu  umkleben,  dafs  dadurch  der  Deckel  so  fest  auf  den  Inhalt 

geprerst  wird,  dafs  sich  beim  Schütteln  kein  Geräusch  von  locker  gelagerten  Spreng- 
kapseln wahrnehmen  läfst. i 

(')  Die  Behälter  sind  sodann  iu  eine  festgearbeitete  Holzkiste  von  wenigsten.« 

22  mm  Wandstärke  oder  in  eine  starke  Blechkiste  derart  einznschliefsen,  dafs  die 

offenen  Stirnenden  der  Sprengkapseln  gegen  den  Kistendeckel  gerichtet  sind,  und 

dabei  Hohlräume  zwischen  den  Schachteln,  sowie  diesen  und  den  Kisten  wänden 

möglichst  vermieden  werden.  Nur  am  Umfange  je  eines  oder  auch  mehrerer  Be- 

hälter jeder  Schicht,  am  besten  an  einer  Kistenwand,  ist  behufs  Erleichterung  de« 
Entleerens  der  Kiste  durch  den  Oeffnenden  ein  solcher  Hohlraum  vorzusehen,  dafe 

durch  die  in  letzteren  eingebrachten  Fingerspitzen  die  betreffende  Schachtel  bequem 
erfafst  werden  kann. 

(J)  Dieser  Hohlraum  ist  gleich  den  sonstigen  unbeabsichtigten  Hohlräumen  in 

der  Kiste  mit  Papierstückchen,  Stroh,  Heu,  Werg  oder  Holzwolle  —  alles  völlig 

trocken  —  auszustopfen,  worauf  der  Deckel  der  Kiste,  sofern  diese  ans  Blech  besteht 

aufgelöthet,  sofern  sie  von  Holz  ist,  mittelst  Messingschrauben  oder  verzinnter 

Holzschrauben  befestigt  wird,  für  welche  die  Führungen  im  Deckel  und  in  den 

Kistenwänden  schou  vor  dem  Füllen  der  Kiste  vorgebohrt  werden  müssen. 

3.  (l)  Diese  Kiste,  deren  Deckel  den  Inhalt  so  niederzuhalten  hat,  dafs  ein 

Schlottern  des  letzteren  nicht  eintreten  kann,  ist  nach  dem  Bekleben  des  Deckel* 

mit  einer  Belehrung  über  das  Oeffnen  der  Sprengkapselkisten  in  eine  solid  gear- 

beitete und  mittelst  Messingschrauben  oder  verzinnter  Holzschrauben  zu  *cr- 

schliefsende  hölzerne  üeberkiste  von  wenigstens  26  mm  Wandstärke  mit  dem  Deckel 

nach  aufwärts  einzulegen. 

(a)  Der  Raum  zwischen  Kiste  und  Üeberkiste  mufs  mindestens  30  mm  betragen 

und  mit  Sägespähnen,  Stroh,  Werg,  Holzwolle  oder  Hobelspänen  ausgefüllt  sein. 

4.  Nach  Befestigung  des  zweiten  Deckels,  der  die  innere  Kiste  unverrückbar 

niederzuhalten  hat,  wird  dieser  äufsere  Deckel  gleichfalls  mit  der  erwähnten  Be- 
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lehrung  und  mit  einem  Zettel  beklebt,  der  die  Worte:  „Sprengkapseln  —  nicht 

stürzen"  auffällig  zu  tragen  hat. 
6.  Die  einzelne  Kiste  darf  an  Sprengkapseln  nicht  mehr  als  20  kg  enthalten 

und  mufs  mit  zwei  starken  Handhaben  versehen  sein. 

6.  Der  Frachtbrief  jeder  Sendung  mufs  eine  vom  Absender  und  einem  der 

Bahn  bekannten  Chemiker  ausgestellte  Bescheinigung  über  die  Beachtung  der  vor- 

stehenden unter  Ziffer  1  bis  5  getroffenen  Vorschriften  enthalten. 

Anmerkung:  Die  obenerwähnte  Belehrung  über  das  Oeffnen  von  Spreng- 
kapselkisten hat  zu  lauten: 

„Sprengkapselkisten  sind  derart  zu  Offnen,  dafs  zuerst  aus  dem  Deckel  der 
äufreren  Kiste  die  Schrauben  mittelst  Schraubenzieher  entfernt  werden,  wobei  das 
Umstürzen  der  Kiste,  infolge  etwa  zu  starken  Auflehnens  des  den  Schraubenzieher 
Handhabenden  zu  verhindern  ist. 

Nach  Freilegung  des  inneren  Kistendeckels  ist  auch  die  Innenkiste  mit 
Beobachtung  derselben  Vorsicht,  und  in  gleicher  Weise  zu  öffnen,  worauf  sowohl 
der  Schraubenzieher,  als  auch  die  mittelst  desselben  aus  den  Kistenwänden  gezogenen 
Schrauben  beiseite  zu  schaffen  sind.  In  der  inneren  Kiste  wird  am  Umfange  eines 

oder  mehrerer,  die  Sprengkapseln  enthaltenden,  in  Papier  eingeschlagenen  Blech- 
behälter der  obersten  Schichte  ein  mit  Papierstücken,  Stroh,  Heu  oder  Werg  aus- 

gestopfter Hohlraum  wahrzunehmen  sein. 
Nach  vorsichtiger  Entnahme  des  Füllmittels  aus  diesem  Hohlräume  —  wobei 

durch  Niederhalten  der  nächstliegenden  Behälter  ein  Herausreifsen  derselben  mit 

dem  Füllmateriale  verhindert  werden  mufs,  —  sind  zuerst  die  hierdurch  freigelegten 
Behälter  mittelst  der  Fingerspitzen  und  hierauf  erst  die  übrigen  Behälter  dieser 
Lage  nach  Bedarf  zu  entfernen. 

Die  Entnahme  jeder  weiteren  Schichte  von  Behältern  ist  auf  dieselbe  Weise 
vorzubereiten  und  zu  bewirken,  wobei  das  frühere  vorsichtige  Entfernen  der  in 
sonstigen  kleineren  Hohlräumen  befindlichen  Füllmittel  vortheilhaft  mitwirken  kann. 

Das  Oeffnen  einzelner  Blechbehalter  hat  abseits  des  übrigen  Sprengkapsel- 
vorrathes  zu  geschehen  und  es  müssen  die  zum  Ausfüllen  der  Hohlräume  in  den 
Behältern  verwendeten  Stücke  Löschpapiers  gleicherweise  zuerst  entfernt  werden, 
bevor  die  Sprengkapseln  mit  den  Fingern  erfafst  werden  können. 

Ein  anderes  Werkzeug  als  der  Schraubenzieher  (Brustleier)  darf  zum  Oeffnen 

der  Kisten  nicht  verwendet  werden,  und  sich  auch  nicht  gleich  anderen  losen  Metall- 
gegenständen in  der  Nähe  befinden;  Überhaupt  ist  mit  der  gröfsten  Vorsicht  und 

ohne  Anwendung  von  Gewalt,  Schlag  und  Stöfs  zu  hantiren." 

b)  Elektrische  Minenzündungen. 

1.  (l)  Die  elektrischen  Zündungen  mit  kurzen  Drähten  oder  festem 

Kopf  sind  in  starke  Blechbehälter,  von  welchen  jeder  nicht  mehr  als  100  Stück 

enthalten  darf,  aufrecht  gestellt  zu  verpacken.  Die  Behälter  sind  mit  Sägemehl  oder 

ähnlichem  Material  vollständig  auszufüllen. 

(*)  Statt  der  Blechbehälter  können  auch  Schachteln  aus  starkem  und  steifem 

Pappdeckel  zur  Verwendung  kommen.  Die  gefüllten  Behälter  sind  in  eine  Holz- 

oder starke  Blechkiste  und  diese  wiederum  in  eine  hölzerne  Ueberkiste  zu  verpacken. 

Die  Wandstärke  der  inneren  Holzkiste  darf  nicht  unter  22  mm,  die  der  Ueberkiste 

nicht  unter  25  mm  betragen. 

2.  Die  elektrischen  Zündungen  an  langen  Guttaperchadrähten 

oder  Holzstäben  sind  je  höchstens  10  Stück  zusammengebunden,  in  Packete  zu 

vereinigen,  von  welchen  jedes  nicht  mehr  als  100  Stück  Zündungen  enthalten  darf. 

Die  Zünder  müssen  abwechselnd  an  das  eine  und  an  das  andere  Ende  des  Packets 

zu  liegen  kommen.  Von  diesen  Packeten  sind  je  höchstens  fünf  zusammengebunden, 

in  starkes  Papier  gewickelt  und  verschnürt,  in  eine  Holz-  oder  starke  Blechkiste  zu 

verpacken,  welche  mit  Heu,  Stroh  oder  ähnlichem  Material  auszufüllen  ist.  Diese 

Kiste  ist  in  eine  hölzerne  Ueberkiste  zu  verpacken,  deren  Wandstärke  nicht  unter 

25  mm  betragen  darf. 
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3-  "Im  übrigen  finden  die  vorstehenden  Bestimmungen  unter  a)  8 — 6  sinn- 
gemäfse  Anwendung. 

c)  Friktionszünder 

sind  in  nachstehender  Weise  zu  verpacken : 

1.  Das  Reiberdrahtende  eines  jeden  Friktionszünders  ist  mit  einer  Papier- 

verklebung  derart  zu  versehen,  dafs  dieselbe  über  die  Reiberdrahtöse  greift. 

2.  Höchstens  60  Stück  Friktionszünder  sind  in  ein  Bündel  zu  vereinigen. 

Diese  Bündel  sind  am  Zünderkopfende  in  Holzwolle  (Wollin)  und  darüber  in  Papier 

zu  schlagen,  wogegen  deren  umgebogene  Reiberdrahtenden  zuerst  in  eine  auf- 

gebundene, ungefüllte  und  darüber  in  eine  zweite  mit  Holzwolle  gefüllte  Papier- 

kappe zu  legen  sind.  Hierbei  mufs  jedoch  genau  darauf  gesehen  werden,  daf«  in 

keinem  Falle  die  Holzwolle  in  direkte  Berührung  mit  den  Reiberdrähten  kommen 

kann,  um  ein  Hängenbleiben  oder  Herausreifsen  des  Reiberdrahtes  beim  Heraus- 
nehmen der  Zünder  oder  bei  Herabnahme  der  Papierkappe  zu  verhüten. 

3.  Mehrere  auf  diese  Art  hergerichtete  Bündel  sind  in  eine  einfache  Kiste  ro 

legen,  deren  Bruttogewicht  20  kg  nicht  Ubersteigen  darf. 

4.  Die  Hohlräume  in  den  Risten  sind  mit  Papierabfällen  oder  Holzwolle  mit 

grofser  Sorgfalt  dicht  auszufüllen. 

6.  Die  Kiste  selbst,  deren  Länge  sich  nach  der  Länge  der  Friktionszünder 

richtet,  mufs  mindestens  aus  22  mm  starken  Bretterwänden  bestehen,  welche  weder 

Risse  noch  Astlöcher  aufweisen,  und  welche  zur  Erzielung  der  nöthigen  Haltbarkeit 

dureh  Verzinkung  mit  einander  zu  verbinden  sind. 

6.  Ueber  Deckel  und  Seiten  wände  der  Kiste  ist  endlich  ein  die  Schutzmarke 
enthaltendes  Fabrikzeichen  zu  kleben. 

IE 

Aufgabe. 

§  7. 

Sprengkräftige  Zündungen  müssen  getrennt  von  den  in  §  1  unter  Zahl  1, 2  und  6 

genannten  Gegenständen  zur  Bahn  gebracht  werden. 

8  a (')  Sendungen  von  explosiven  Gütern  sind  von  der  Aufgabe  und  Beförderung 

als  Eilgut  ausgeschlossen;  dieselben  sind  24  Stunden  vor  der  Aufgabe  bei  dem  Bahn- 
expedite anzumelden,  und  daselbst  die  weiteren  Weisungen  bezüglich  der  Aufgab 

entgegenzunehmen. 

(*)  Die  Annahme  solcher  Sendungen  hat  nur  an  den  von  den  Bahnverwaltungen 

kundzumachenden  Tagen  und  zu  den  von  denselben  zu  bestimmenden  Zögen  zu  ge- 
schehen. 

(*)  Bei  Abnahme  einer  Sendung  in  das  Ausland  ist  thunlichst  daranf  Bedacht 

zu  nehmen,  dafs  die  Weiterbeförderung  von  der  Grenzstation  ab  in  unmittelbarem 
Anschlüsse  stattfinden  kann. 

§  9. 

(»)  Derlei  Sendungen  dürfen  in  der  Regel  erst  zur  unmittelbaren  Verladung 

auf  die  Eisenbahnwagen,  und  nicht  früher  als  zwei  Stunden  vor  dem  fahrplanmäßig*" 

Abgange  des  Zuges,  beziehungsweise  für  Nachtzüge  zwei  Stunden  vor  dem  Schlusw 
der  Aufnahme,  in  die  Bahnhofsräume  eingeliefert  werden. 
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(')  Die  Annahme  von  Sendungen  nach  solchen  Stationen  und  Bahnstrecken,  auf 

denen  die  Beförderung  eiplosiver  Gegenstände  ausgeschlossen  ist  (g  3),  ist  unstatt- 

haft Ist  die  Sendung  für  eine  Station  einer  solchen  Bahn  oder  Strecke  bestimmt, 

auf  welcher  reine  Güterzüge  nur  nach  Zulässigkeit  verkehren,  so  mufs  dieselbe  an 

einen  Empfänger  in  der  Ausgangsstation  dieser  Bahn  oder  Strecke  adressirt  sein, 

welcher  die  Sendung  aus  den  Bahnhofsräumen  ohne  Verzug  (§  37)  zu  entfernen  und 

für  die  Neuaufgabe  derselben  nach  Zulassigkeit  des  Zugverkehres  weitere  Sorge 

zu  tragen  hat  Nur  nasse,  geprefste  Schiefsbaumwolle  darf  auf  solchen 

Strecken,  auf  welchen  keine  reinen  Güterzüge  verkehren,  mit  gemischten  Zügen  be- 
fördert werden. 

§  10. 
Hinsichtlich  der  Beibringung  besonderer  Nachweise  bei  der  Aufgabe 

ezplodirbarer  Güter  gelten  folgende  Bestimmungen: 

1.  Sendungen  von  Schwarzpulver  iSchiefs-  und  Sprengpulver),  sowie 

anderer  Schiefsmittel  (§  l,  Zahl  1)  müssen  sowohl  im  Verkehre  innerhalb  des 

Staatsgebietes  als  auch  bei  der  Ein-,  Aus-  und  Durchfuhr  in  Gemäfsheit  der  Ver- 

ordnung vom  11.  Februar  1860,  R.-G.-B1.  No.  39,  von  Munitionsgeleitscheinen  be- 

gleitet sein,  unter  Anwendung  der  in  den  3,  4  und  6  der  bezogenen  Verordnung 

zugelassenen  Erleichterungen. 

2.  (*)  Bei  Sendungen  von  konzessionirten  Sprengmitteln  (§  1,  Zahl  2), 

die  vom  Erzeuger  oder  konzessionirten  Verschleifser  in  unverletztem  Origiual- 

verscblusse  aufgegeben  werden,  vertritt  der  Abdruck  der  ministeriellen  Transport- 

bewilligung die  Stelle  des  Geleitscheines. 

(2)  Sendungen  von  Sprengmitteln,  welche  in  das  im  ReichBrathe  vertretene  Län- 

dergebiet eingeführt,  durch  dasselbe  durchgeführt,  oder  aus  demselben  ausgeführt 

werden  sollen,  müssen  mit  Geleitscheinen  versehen  sein,  deren  Ausfertigung  beim 
Ministerium  des  Innern  anzusuchen  ist. 

(»)  Bei  allen  übrigen  Sendungen  gilt  als  Geleitschein  der  vom  Versender  aus- 

gestellte Frachtbrief,  welcher  jedoch  von  der  politischen  Bezirksbehörde,  im  Polizei- 

rayon von  Wien,  Prag,  Lemberg,  Krakau  und  Triest  von  der  landesfürstlichen  Polizei- 

behörde, auf  Grund  der  nachgewiesenen  Bezugsberechtigung  vidirt  sein  mufs. 

{*)  Frachtbriefe,  die  von  einer  Behörde  ausgestellt  sind,  bedürfen  dieser  Vi- 
dirung  nicht 

3-  Für  Patronen  für  Handfeuerwaffen  und  sonstige  Munition  (§  1 

Zahl  3)  gelten  sowohl  im  Verkehre  innerhalb  des  Staatsgebietes  als  auch  bei  der 

Ein-,  Aus-  und  Durchfuhr  gleichfalls  die  Bestimmungen  der  Verordnung  vom  11.  Fe- 

bruar 1860,  R.-G.-Bl.  No.  39,  betreffend  die  Beigabe  von  Munitionsgeleitscheiuen  unter 

Anwendung  der  in  den  §§  3  und  4  der  bezogenen  Verordnung  zugelassenen  Er- 
leichterungen. 

4.  (')  Bei  Feuerwerkskörpern  (§  l,  Zahl  4),  ist  sowohl  im  Verkehre  inner- 

halb des  Staatsgebietes,  als  auch  bei  der  Ein-,  Aus-  und  Durchfuhr  die  im  §  l  des 

Gesetzes  vom  27.  Mai  1885,  R.-G.-B1.  No.  134,  geforderte  behördliche  Bewilligung 

beizubringen. 

(*)  Nur  rücksichtlich  der  gewerbsmäfsig  erzeugten  Lustfcncrwerksartikel  ist, 

sobald  die  gewerbsmäfsige  Erzeugung  nachgewiesen  wird,  zufolge  §  3,  Punkt  4  der 

Verordnung  vom  4.  August  1885,  R.-G.-BI.  No.  135,  ein  besonderer  Nachweis  Uber  die 

Bewilligung  zur  Inverkehrsetznng  nicht  zu  erbringen. 
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5.  Für  Zündschnüre  (§  1,  Zahl  6)  ist  die  Nachweisnng  einer  behördlichen 

Bewilligung  zur  Inverkehrsetzung  nicht  erforderlich. 

6.  Nitrozellulose      1,  Zahl  6). 

a)  Sendungen  von  Schiefsbaum wolle,  sowie  von  Patronen  aus  ge- 

prefster  Schiefsbaum  wolle  mit  einem  Paraffinüberzuge  müssen 

sowohl  im  Verkehre  innerhalb  des  Staatsgebietes,  als  auch  bei  der  Ein-. 

Aus-  und  Durchfuhr  in  Gemäfsheit  der  Verordnung  vom  ll.  Februar  1860. 

R.-G.-Bl.  No.  39,  von  Munitionsgeleitscheinen  begleitet  sein,  unter  Anwen- 

dung der  in  den  §§  3  und  4  der  bezogenen  Verordnung  zugelassenen  Er- 
leichterungen. 

b)  Für  Kollodiumwolle  ist  sowohl  im  Verkehre  innerhalb  des  Staatsgebietes, 

als  auch  hei  der  Ein-,  Aus-  und  Durchfuhr  die  im  §  1  des  Gesetzes  vom 

27.  Mai  1885,  R.-G.-B1.  No.  134,  geforderte  behördliche  Bewilligung  beizu- 

bringen. Von  dieser  Bestimmung  ist  durch  §  3,  Punkt  5  der  Verordnung 

vom  4.  August  1885,  R.-G.-B1.  No.  135,  eine  Ausnahme  nur  rücksichtlich  des 

Bezuges  für  gewerbliche  Zwecke  (mit  Ansschlufs  der  sprengtechnischen 

Verwendung^  und  für  arzneiliche  Zwecke  zugestanden  worden;  es  ist  jedoch 

in  derlei  Ausnahmsfällen  seitens  der  Bahnorgane  die  Beibringung  irgend 

eines  Nachweises  über  den  Bezug  des  genannten  Artikels  für  gewerbliche, 

beziehungsweise  arzneiliche  Zwecke  zu  fordern. 

c)  Für  Pyropapier  haben  die  zufolge  der  obigen  Nummer  4  für  Lustfeuer- 

werksartikel geltenden  Bestimmungen  zur  Anwendung  zu  gelangen. 

7.  Sprengkräftige  Zündungen  (§  1,  Zahl  7). 

a)  Bei  Versendung  von  Sprengkapseln  (Sprengzündhütchen)  sind  die 

Bestimmungen  der  Verordnung  vom  11.  Februar  1860,  R.-G.-BI.  No.  39.  be- 

treffend die  Beigabe  von  Munitionsgeleitscheinen,  unter  Anwendung  der  in 

den  §§  8  und  4  der  bezogenen  Verordnung  zugelassenen  Erleichterungen 

rücksichtlich  der  genannten  Gegenstände,  sowohl  im  Verkehre  innerhalb 

des  Staatsgebietes,  als  auch  bei  der  Ein-,  Aus-  und  Durchfuhr  zu  beobachten. 

hi  Für  Minenzündungen,  welche  durch  Elektrizität  oder  durch  Reibung  zur 

Wirkung  gebracht  werden,  ist  im  Verkehre  innerhalb  des  Geltungsgebietes 

des  Gesetzes  vom  27.  Mai  1885,  R.-G.-Bl.  No.  134,  sowie  bei  der  Einfuhr  in 

dieses  Geltungsgebiet  in  Gemäfsheit  des  §  1  des  /.Hirten  Gesetzes  eine  be- 

hördliche Bewilligung  beizubringen. 

§  11. 
(')  Die  Frachtbriefe  dltrfen  keine  anderen  Gegenstände  umfassen.  Die  darin 

enthaltene  Bezeichnung  des  Gegenstandes  ist  mit  rother  Dinte  zu  unterstreichen. 

Die  Frachtbriefe  müssen  nebst  Anzahl,  Gattung,  Zeichen  und  Nummer  der  Gefäfse 

auch  das  Bruttogewicht  jedes  einzelnen  derselben  enthalten  und  sind  für  Schwarz- 

pulver (Schiefs-  und  Sprengpulver)  und  sonstige  Schiefsmittel,  konzessionirte  Spreng- 
mittel und  Nitrozellulose  abgesondert  auszufertigen. 

(a)  Solche  Frachtbriefe  dürfen  die  Bezeichnung  „bahnlagernd"  nicht  tragen. 

§  12. 

Die  Frachtgebühren  sind  bei  der  Aufgabe  zu  entrichten.  Auch  kann  von  den 

Versendern  ein  angemessenes  Deposit  verlangt  werden,  welches  zur  Deckung  jener 

Auslagen  zu  dienen  hat,  die  bei  Bezugs-  oder  Transporthindernissen  erwachsen 'S  37). 
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§  13. 
Mit  Nachnahme  belastete  Sendungen  sind  vom  Transporte  ausgeschlossen. 

Auch  ist  die  Deklaration  des  Interesses  an  der  Lieferung  nicht  zulässig. 

§  H. 
Senduugeu  von  Präparaten,  die  dem  Staatsmonopole  unterliegen,  sowie  von 

Gegenständen,  welche  solche  Präparate  enthalten,  müssen  bei  der  Ein-  und  Durchfuhr 

von  der  durch  den  §  19  der  Zoll-  und  Staatsmonopolordnung  vorgeschriebenen  mo- 

nopolbehördlichen Bewilligung  gedeckt  sein. 

§  16. l;  Zu  Untersuchungszwecken  bestimmte,  zum  Eisenbahntransporte  nicht  zu- 

gelassene explosive  Gegenstände  in  Mengen  unter  0,skg  sind,  sofern  die  Absendung 

von  oder  im  Auftrage  einer  Behörde  erfolgt,  zum  Transporte  zu  übernehmen. 

(*)  Der  Absender  hat  sich  bei  der  Aufgabe  mit  dem  behördlichen  Auftrage,  der 

auch  Bestimmungen  über  die  Art  der  Verpackung  zu  enthalten  hat,  auszuweisen. 

Der  behördliche  Auftrag  ist  dem  Frachtbrief  im  Original  oder  in  beglaubigter  Ab- 

schrift beiznschlief8<'U. 

IV. 

Transportmittel. 

§  16. 
i1)  Zur  Beförderung  dürfen  nur  gedeckte  Güterwagen  mit  elastischen  Stofa- 

nnd  Zugapparaten,  fester  sicherer  Bedachung,  dichter  Verschalung  und  gut  schliefsen- 
dftii  Thüren  verwendet  werden. 

(*)  Güterwagen,  in  deren  Innerem  eiserne  Nägel,  Schrauben,  Muttern  u.  s.  w. 

hervorstehen,  dürfen  zur  Beförderung  nur  dann  verwendet  werden,  wenn  die  hervor- 

stehenden Eisenbestandtheile  nicht  scharf  sind  und  in  entsprechender  Weise  über- 
deckt werden. 

':t)  Die  Wagenthüren  und  die  etwa  vorhandenen  Fenster  sind  unter  Verschlnfs 

zu  halten  und  zu  dichten.   Papier  darf  hierzu  nicht  verwendet  werden. 

§  17. 
(')  Zur  Verladung  explosiver  (tüter  sind  in  der  Regel  Bremswagen  nicht  zu 

verwenden. 

(-)  Wenn  Bremswageu  doch  benutzt  werden  müssen,  so  dürfen  deren  Bremsen 

nicht  in  Wirksamkeit  gesetzt  werden,  und  darf  daher  auf  diesen  Wagen  auch  kein 

Organ  des  Zugbegleitungspersonals  seinen  Platz  einnehmen. 

(')  Für  derartige  Transporte  dürfen  weder  Wagen,  deren  Achslager  kürzlich 
erneuert  worden  sind,  uoch  solche,  welche  demnächst  zur  Revision  in  der  Werkstätte 

bestimmt  sind,  zur  Verwendung  kommen. 

§  18. Dem  Schmieren  der  mit  explosiven  Gütern  beladenen  Wagen  ist  eine  besondere 

Aufmerksamkeit  zuzuwenden. 
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Verladen. 

§  19. (»)  Das  Verladen  explosiver  Güter  soll  thunlichst  nicht  von  Gütermagazinen 

aus,  sondern  nur  auf  möglichst  abgelegenen  Nebengleisen  im  Freien  bewirkt  werden. 

Unbetheiligte  Personen  sind  hierbei  fern  zu  halten. 

(3)  Mit  explosiven  Gütern  gefüllte  Gefäfse  dürfen  nicht  gestürzt,  gekollert  oder 

geschoben,  auch  nicht  um  einen  Stützpunkt  auf  dem  Boden  gedreht  werden,  sie  sind 

vielmehr  stets  mit  grofser  Vorsiebt  zu  tragen  nnd  hauptsächlich  vor  Stöfs  zu  schützen. 

(5)  Das  Auf-,  Ab-  oder  Umladen  der  Kolli  soll  womöglich  bei  Tageslicht,  bei 

Dunkelheit  aber  nnr  mit  Anwendung  von  Sicherheits-  oder  solchen  Laternen  geschehen, 

«leren  Glaswände  durch  Drahtgitter  gegen  das  Zerbrechen  geschützt  sind. 

(4)  Das  Tabackrauchen  in  der  Nähe  solcher  Kolli  ist  unbedingt  untersagt 

('■')  Während  der  Vortiberfalirt  einer  Lokomotive  (§  31)  müsseu  die  Wagen- 
thüren  verschlossen  gehalten  und  aufserhalb  der  Eisenbahnwagen  befindliche  Theile 

<ler  Sendung  mit  einer  Decke  feuersicher  geschützt,  auch  die  Verladcarbeiten  unter- 
brochen werden. 

8  20. 

Die  Bebälter  (Kisten,  Tonnen)  sind  in  den  Eisenbahnwagen  so  fest  zu  lagern, 

dafs  sie  gegen  Scheuern,  Rütteln,  Stofsen,  Unikanten  und  Herabfallen  aus  den  oberen 

Lagen  gesichert  sind.  Insbesondere  dürfen  Tonnen  nicht  aufrecht  gestellt  werden, 

müssen  vielmehr  gelegt,  parallel  mit  den  Längsseiten  des  Wagens  verladen  und  durch 

Holzunterlagen  unter  Decken  gegen  jede  rollende  Bewegung  verwahrt  werden. 

§  21. 

Die  Wagen  dürfen  nur  bis  zu  zwei  Drittheilen  ihres  Ladegewichtes  beladen 

werden.   Auch  dürfen  nicht  mehr  als  drei  Schichten  übereinander  gelagert  werden. 

§  22. Es  dürfen  nur  Mengen  von  höchstens  1000  kg  mit  anderen  Gütern  und  auch 

nur  dann  verladen  werden,  wenn  die  letzteren  nicht  leicht  entzündlich  sind  und  nicht 

früher  als  die  explosiven  Gegenstände  zur  Ausladung  kommen  sollen. 

8  23. 
0)  Es  ist  nntersagt,  in  den  mit  konzessionirten  Sprengmitteln  oder  Nitro- 

zellulose befrachteten  Wagen  zugleich  Schwarzpulver  (Schiefs-  und  Sprengpulver  , 

sowie  andere  Schiefsmittel,  Patronen  für  Handfeuerwaffen  und  sonstige  Munition, 

Feuerwerkskörper,  Zündschnüre  oder  Zündungen  unterzubringen. 

(?)  Sprengkräftige  Zündungen  sind  auch  abgesondert  von  Schwarzpnlver  (Schiefs- 

und Sprengpnlver),  sowie  anderen  Schiefsmitteln  zu  verladen. 

§  24. 
An  die  Wagen  sind  Zettel  zu  kleben,  welche  in  blauem  Druck  die  Bezeichnung 

..Explosive  Güter"  tragen. VI, 

Zugformirung. 

§  25. Explosive  Güter  sind  vom  Transporte  mit  Zügen,  in  welchen  Personen  beför- 

dert werden,  gänzlich  ausgeschlossen. 
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(l)  Die  mit  explosiven  Gütern  beladenen  Eisenbahnwagen  sind  in  der  Regel  in 

der  rückwärtigen  Hälfte  des  Zuges,  jedenfalls  aber  derart  einzureihen,  dafs  hinter 

denselben  noch  wenigstens  drei  leere  oder  mit  nicht  leicht  feuerfangenden  Gegen- 

ständen beladene  gedeckte  Wagen  folgen;  dieselben  sind  unter  sich,  sowie  mit  den 

vorangehenden  und  nachfolgenden  Wagen  fest  zu  verkoppeln.  Nach  Wagen,  in  denen 

explosive  Güter  in  Mengen  von  nicht  mehr  als  25  kg  Nettogewicht  verladen  sind,  ist 

•die  Einstellung  besonderer  Schutzwagen  nicht  erforderlich. 

(*)  Mit  kouzessionirten  SprengmitUln  beladene  Wagen  dürfen  Uberhaupt  nicht 

in  unmittelbarer  Verbindung  mit  anderen,  explosive  oder  feuergefährliche  Gegen- 

stände enthaltenden  Wagen  eingestellt  werden. 

8  27. 
(l)  Ist  die  Einreihung  der  mit  explosiven  Gütern  beladenen  Wagen  in  der  rück- 

wärtigen Hälfte  des  Zuges  nicht  thunlicb,  oder  bilden  derartige  Wagen  für  sich  einen 

Zug,  so  müssen  nicht  nur  am  Ende  desselben,  sondern  auch  hinter  der  Lokomotive 

drei  Sicherheitswagen  vorbezeichneter  Art  ($       sich  befinden. 

(»)  Für  den  Verkehr  auf  Schleppbahnen  hat  die  Bestimmung  des  §  30  Abs.  2 

sinngemäfs  Anwendung  zu  finden. 

§  28. 
Es  dürfen  nicht  mehr  als  30  000  kg  konzessionirte  Sprengmittel  iu  einem  Zuge 

befördert  werden. 

Vll. 

Vorsichtsmaßregeln  in  den  Bahnhöfen  und  während  der  Fahrt. 

8  29. (l)  Die  mit  explosiven  Gütern  beladeneu  Wagen  sind  iu  den  Stationen  mög- 

lichst ferne  von  den  Aufnahms-  und  Wohngebäuden,  Magazinen  und  Heizhäusern  und 

thunlichst  nur  auf  solchen  Nebengeleisen  aufzustellen,  welche  selbst  im  Falte  einer 

falschen  Wechselstellung  einen  Zusammenstoß  mit  in  Bewegung  befindlichen  Zügen 
nicht  zulassen. 

(?)  Dieselben  sind  aufserdem  verläßlich  bewachen  zu  lassen. 

S  SO. (*)  Die  Verschiebungen  solcher  Wagen  dürfen  nicht  durch  Laufenlassen  und 

sollen  nicht  mittelst  Lokomotiven  vorgenommen  werden.  Dieselben  sind  zum  Ver- 

kuppeln mit  grofser  Vorsicht  anzuschieben. 

(a)  Müfste  jedoch  ausnahmsweise  eine  Lokomotivverschiebung  stattfinden,  so 

ist  zwischen  Lokomotive  und  den  zu  verschiebenden  Wagen  mit  explosiven  Gütern 

wenigstens  ein  anderer  Wagen  einzureihen. 

§  31. (*}  Das  Feuern,  Dampfentleeren  oder  Reinigen  der  Lokomotiven  in  der  Nähe 
des  Verladeplatzes  oder  der  mit  explosiven  Artikeln  beladenen  Wagen,  darf  nur  im 

äufsersten  Nothfalle  stattfinden.  Auch  soll  in  der  Station  das  nahe  Vorbeifahren  und 

Halten  der  Lokomotiven  möglichst  vermieden  werden. 

(a)  In  oder  an  den  mit  explosiven  Artikeln  beladenen  Wagen  darf  nicht  ge- 
raucht werden. 
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§  32. In  Zwischenstationen  ist,  wo  es  der  Aufenthalt  zuläfst,  die  Beschaffenheit  und 

der  Verschlufs  der  mit  explosiven  Gütern  beladenen  Wagen,  sowie  deren  Verkuppelung- 
sorgfältig  zu  untersuchen  und  haben  die  Bahn  Verwaltungen  dafür  zu  sorgen,  dafs 

jede  unnöthige  Ausdehnung  des  fahrplanmäßigen  Aufenthaltes  in  solchen  Stationen 

vermieden  und  alles  Gefahrbringende  nach  Möglichkeit  beseitigt  werde. 

S  33. Eine  Umladung  von  explosiven  Gütern  in  andere  Eisenbahnwagen  darf  unter- 

wegs nur  im  Falle  unabweislicher  Nothweudigkeit  stattfinden.  Die  Eisenbahn- 

verwaltungen haben  daher  Vereinbarungen  zu  treffen,  dafa  solche  Sendungen  in  dem- 

selben Wagen  von  der  Aufgabe-  bis  zur  Bestimmungsstation  befördert  werden. 

§  34. 
(.')  Das  Eintreffen  einer  Sendung  explosiver  Gegenstände  im  Gewichte  von 

mehr  als  150  kg  ist  der  Empfangsstation  von  der  letzten  Uebergnugsstation,  bezw. 

von  der  im  Bereiche  derselben  Bahnverwaltung  liegenden  Aufgabestation  telegraphisch 

anzukündigen. 

v2)  Ueberdies  ist  der  Empfänger  von  Sendungen  konzessionirter  Sprengmittel 

oder  von  sprengkräftigen  Zündungen  von  dem  Abgange  einer  derartigen  Sendung 

auf  Kosten  des  Aufgebers  durch  die  Aufgabestation  telegraphisch  in  Kenntnifs 

zu  setzen. 

VIII. 

Abgabe. 

S  35. In  der  Bestimmungsstation  angelangte  Sendungen  von  explosiven  Gütern  sind 

sofort  mittelst  Boten  oder  telegraphisch  dem  Adressaten  zu  avisiren  und  vom  letz- 

teren ohne  Verzug  zu  beziehen. 

§  36. v1)  Das  Ausladen  von  explosiven  Gütern  aus  den  Eisenbahnwagen  geschieht, 
wenn  letztere  in  der  Station  bleiben,  nach  Thunlichkeit  erst  unmittelbar  beim  Be- 

züge derselben  und  gelten  bezüglich  des  Platzes,  an  welchem  dies  zu  erfolgen  hat, 

und  hinsichtlich  der  hierbei  zu  beobachtenden  Vorsichten  die  rücksichtlich  des  Ver- 

ladens  mafsgebenden  Bestimmungen  (£  19). 

(aj  Hufs  das  Ausladen  einer  Sendung  vor  dem  unmittelbaren  Bezüge  geschehen, 

so  ist  dag  Gut  an  einem  sicheren  Orte,  gegen  Nässe  und  Feuersgefahr  geschützt,  zu 

lagern  und  bewachen  zu  lassen. 

§  37. C1)  Im  Falle  des  Nichtbezuges  von  Sendungen  explosiver  Gegenstände  bat 

folgendes  Verfahren  platzzugreifen: 

a)  Sendungen  von  konzessionirten  Sprengmitteln  und  von  sprengkräftigen 

Zündungen,  welche  (auch  an  Sonn-  und  Feiertagen)  durch  den  Adressaten 

nach  Empfang  des  Avisos  innerhalb  der  nächsten  sechs  in  die  festgesetzte 

Expeditionszeit  fallenden  Stunden  nicht  bezogen  werden,  sind  zum  Behufe 

der  thunlichst  baldigen  Entfernung  aus  den  Bahnhofräumen,  und  zwar  in 
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Städten  mit  eigenem  Geraeindestatute  an  die  Sicherheitsbehörde,  aufserhalb 

solcher  Städte  aber  an  die  k.  k.  Bezirkshauptmannschaft  and,  wo  dies  nicht 

thunlich  ist,  an  das  nächste  Gendarmeriepostenkommando  nach  voraus- 

gegangener Meldung  zur  weiteren  Verfügung  abzugeben. 

b)  Sendungen  sonstiger  explosiver  Güter,  welche  24  Stunden  nach  Avisirung 

nicht  bezogen  werden,  sind  dem  Versender  auf  seine  Kosten  wieder  zurück- 

zustellen, oder  es  ist,  falls  die  Rücksendung  des  Gutes  binnen  drei  Tagen 

vom  Zeitpunkte  des  Anlangens  in  der  Bestimmungsstation  an  gerechnet, 

mangels  eines  geeigneten  Zuges  nicht  stattfinden  kann,  mit  demselben  im 

Sinne  des  Punktes  a)  vorzugehen.  Die  Bahnverwaltungen  sind  aufserdem 

berechtigt,  für  derlei  Sendungen  nach  Ablauf  der  obigen  24  Stunden  ein 

erhöhtes  Lagergeld  zu  erheben. 

(*)  Bei  Transporthindernissen  ist  die  Eisenbahn  berechtigt,  im  Sinne  des  Ab- 

satzes 1,  jedoch  ohne  Anrechnung  eines  erhöhten  Lagergeldes,  vorzugehen. 

IX. 

Strafbestimmungen. 

S  38. il)  Wer  unter  unrichtiger  oder  ungenauer  Deklaration  explosive  Güter  zur 

Beförderung  aufgiebt,  oder  die  als  Bedingung  für  deren  Annahme  vorgeschriebenen 

Sicherheitsmarsregeln  aufser  Acht  läfst,  oder  nicht  zum  Transporte  auf  Eisenbahnen 

behördlich  zugelassene  derlei  Gegenstände  wissentlich  zur  Aufgabe  bringt,  hat  — 

abgesehen  von  der  Nachzahlung  des  etwaigen  Frachtunterschiedes  und  dem  Ersätze 

des  entstandenen  Schadens,  sowie  den  durch  strafgesetzliche  oder  polizeiliche  Be- 

stimmungen vorgesehenen  Strafen  —  auch  wenn  ein  Schaden  nicht  eingetreten  ist, 

für  jedes  Kilogramm  des  Bruttogewichts  des  ganzen  Versandstückes  einen  schon  durch 

die  Aullieferung  verwirkten  Frachtzuschlag  von  6  fl-  zu  erlegen. 

(3)  Der  Frachtzuschlag  kann  von  dem  Versender  oder  dem  Empfänger  des 

Gutes  eingezogen  werden. 

Schiursbestimmungen. 

S  39. (>)  Diese  Verordnung  tritt  mit  dem  l.  September  1893  in  Wirksamkeit. 

(?)  Durch  dieselbe  wird  die  Verordnung  vom  1.  Juli  1890,  R.-G.-B1.  No.  79,  betr. 

die  Regelung  des  Transportes  explodirbarer  Artikel  auf  Eisenbahnen  sammt  Nach- 

trügen, aufser  Wirksamkeit  gesetzt. 

§  40. Der  königlich  ungarische  Handelsminister,  mit  welchem  ich  diesfalls  das  Ein- 

vernehmen gepflogen  habe,  trifft  unter  Einem  die  gleiche  Anordnung  für  die  Eisen- 

bahnen der  Länder  der  ungarischen  Krone. 

Das  Verordnungsblatt  des  k.  k.  Österreichischen  Handelsministeriums 

für  Eisenbahnen  und  Schiffahrt  enthält  in  den  folgenden  Nummern 

die  nachstehenden,  das  Eisenbahnwesen  betreffenden  wichtigeren 

Gesetze,  Erlasse  u.  s.  w. 
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(No.  106:)  Kundmachung  des  Handelsministeriums  yom  1.  September  1893,  betr. 

die  Herausgabe  des  II.  Nachtrages  zu  der  Vereinbarung  erleichternder  Vorschriften 

für  den  wechselseitigen  Verkehr  zwischen  den  Eisenbahnen  Oesterreich  •  Ungarns 

einerseits  und  Deutschlands  andererseits.    (No.  107:)  Erlafs  des  k.  k.  Handeid- 

ministeriums rom  3.  September  1898  au  die  Generalkammern,  betr.  Einflufsnahme  auf 

die  Betriebsetabi  issements  wegen  rechtzeitiger  Beschaffung  von  Kohlenvorrathen. 

(No.  109:)  Gesetz  vom  17.  Juli  1898,  wirksam  für  das  Königreich  Galizien  und  Lotio- 

merien  sammt  dem  Grofsherzogthum  Krakau,  betr.  die  Förderung  des  Eisenbahn- 

wesens niederer  Ordnung.1)  (No.  112:)  Erlafs  des  k.  k.  Handelsministers  rom  19.  Sep- 
tember 1898,  über  Einrichtung  des  Eisenbahnverkehrs  in  Cholerazeiten. 

Schweiz.    Bundesgesetz  vom  29.  März  1893,  betr.  den  Transport  auf 

Eisenbahnen  und  Dampfschiffen. 

Das  vorstehende  S.  94t>  ff.  des  Archivs  abgedruckte  Gesetz  tritt  nach  Beschluß 

des  schweizerischen  Bundesraths  vom  1.  September  d.  J.  am  1.  Januar  1894  in  Kraft. 

Frankreich.  Gesetz  vom  2.  Juni  1893,  betr.  die  Ermächtigung  der 

Eisenbahngesellschaften  und  der  Staatsbahnen  zur  Ermäfsigung  der 

Tarife  für  Futterstoffe  während  eines  Zeitraums  von  3  Monaten. 

Veröffentl.  im  Journal  officiel  de  la  Repubüque  francaise  vom  3.  Juni 

1893  S.  2753. 

Einziger  Artikel.  Die  Eisenbahngesellschaften  und  die  Staatsbahuen  werden 

ermächtigt,  ihre  allgemeinen,  ihre  Spezial-  und  ihre  Verbandstarife  für  Wagen- 

ladungen und  zwar  sowohl  die  Eilfracht-,  als  die  Tarife  für  gewöhnliche  Fracht  für 

folgende  Gegenstände : 

Futter,  Heu,  Stroh  von  Getreide,  Kleie,  Getreideabfalle  in  Säcken,  Oelkuchen, 

Treber,  Pferdebohnen,  Torfstreu  und  Heidekraut, 

auf  drei  Monate  von  der  Veröffentlichung  dieses  Gesetzes  an,  um  25  Prozent  herab- 
zusetzen. 

Gesetz  vom  3.  August  1893,  betr.  die  Ermächtigung  der  Eisenbahii- 

gesellschaften  und  der  Staatsbahnen,  die  durch  das  Gesetz  vom 

2.  Juni  1893  genehmigten  Tarifermäfsigungen  für  Futterstoffe  bis 

zum  1.  Januar  1894  bestehen  zu  lassen. 

Veröffentl.  im  Journal  otficiel  de  la  Republique  francaise  vom  4.  August 

1898  S.  4105. 

Einziger  Artikel.  Die  Eisenbahngesellschaften  und  die  Staatsbahnen  werden 

ermächtigt,  die  durch  Gesetz  vom  2.  Juni  1893  (s.  vorstehend)  genehmigten  ermafsigten 

Tarife  für  Futterstoffe  bis  zum  1.  Januar  1894  in  Geltung  zu  lassen. 

'  i  Vergl.  Archiv  S.  862. 
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Verordnung  des  Präsidenten  der  Republik,  betr.  die  Neugestaltung 

des  Beratheoden  Eisen bahnuusschusses,  vom  18.  September  1893. 

Journal  officie!  vom  20.  September  1893  S.  4781,  478*2.  l) 

Art.  l.   Der  Beratbeude  Eisenbahnausschufs  (Coniite  consultatif  des  chemins 

de  fer)  besteht  aus  49  Mitgliedern,  die  durch  Verordnung  zu  ernennen  sind,  und 

4  Mitgliedern  von  Rechtswegen. 

Die  durch  Verordnung  zu  ernennenden  Mitglieder  sind: 

12  Mitglieder  dea  Parlaments,  darunter  4  Senatoren  und  8  Abgeordnete, 

ti         „         „  Staatsraths,  der  Abtheilung  fUr  die  öffentlichen  Arbeiten. 

Landwirtschaft,  Handel  und  Gewerbe, 

.;  der  Handelskammer  von  Paris, 

3        „         „  Handelskaramern  der  Departements, 

der  Präsident  des  Handelsgerichts  in  Paris, 

3  Vertreter  des  Finanzministeriums, 

5        „         „  '  Ministeriums  für  Handel  und  Gewerbe,  Post  und  Telegraphie 
und  die  Kolonien, 

2       r         „  Ministeriums  für  Landwirtschaft, 

1        „         „  Kriegsrainisteriums, 

1        „         „  Unterrichtsministeriums, 

4  Mitglieder  der  Chaussee-  und  Brückenbaubehorde, 

1  Mitglied  der  Bergbaubehörde, 

1  Vertreter  der  Bergwerksindustrie, 

der  Direktor  der  technischen  Hochschule, 

1  Mitglied  des  Vereins  der  Zivilingenieure, 

1       „       der  Aufsichtsbehörden  der  Lebeusversicherungsgesellschaften, 

1       „       des  Ausschusses  des  internationalen  Eisenbahnkongresses, 

der  Präsident  der  Gewerbekammer, 

l  Arbeiter  oder  Angestellter  einer  Eiseubahngesellschaft, 

Mitglieder  von  Rechtswegen  sind: 

der  Direktor  der  Eisenbahnen, 

der  Direktor  der  Abtheilung  für  Wege,  für  Schiffahrt  und 

für  Bergwerke  und 

der  Direktor  der  Abtheilung  für  Persoualien,  für  das 

Sekretariat  und  das  Rechnungswesen, 

der  Direktor  der  Staatsbahnen 

Art.   2.    Die  mit  der  Aufsicht  des  Eisenbahnbetriebes  betrauten  General  - 

Inspektoren  können  den  Sitzungen  des  Ausschusses  mit  entscheidender  Stimme  in 

Suchen  ihres  Ressorts,  mit  beratender  Stimme  in  anderen  Angelegenheiten  beiwohnen. 

Ein  Schriftführer  und  dessen  Stellvertreter  werdeu  durch  ministerielle  Be- 

stimmung gleichfalls  mit  beratender  Stimme  dem  Ausschusse  zugeteilt. 

Drei  Auditeure  der  Abtheilung  des  Staatsrats  für  die  öffentlichen  Arbeiten, 

Landwirtschaft,  Handel  und  Gewerbe  werden  durch  ministerielle  Verfügung  dem 

Ausschusse  als  Berichterstatter  für  Angelegenheiten  von  geringerer  Bedeutung  zuge- 
wiesen.  Sie  haben  beratende  Stimme. 

im  Ministerium 

der  öffentlichen 

Arbeiten. 

l)  Durch  diese  Verordnung  sind  die  Verordnungen  vom  7.  September  1887, 

29.  Oktober  1887,  14.  August  1888  und  ly.  Dezember  1869  aufgehoben.  (Vergl.  auch 

Archiv  1881  S.  58  ff.;  1887  S.  870  ff;  1888  S.  118;  1890  S.  344.) 
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Art.  3-  Den  Vorsitz  im  Ausschüsse  führt  der  Minister  der  öffentlichen  Arbeiten. 

Ein  alljährlich  durch  ministerielle  Verordnung  ernannter  Vizepräsident  leitet 

die  Sitzungen  in  Abwesenheit  des  Ministers  der  öffentlichen  Arbeiten,  regelt  den 

Geschäftsgang  und  bestimmt  die  Berichterstatter. 

Art.  4.  Die  Mitglieder  des  Ausschusses  werden  für  2  Jahre  ernannt.  Aas- 

scheidende Mitglieder  können  wieder  berufen  werden 

Art.  5.  Wenn  Mitglieder,  die  mit  Rücksicht  «auf  den  Beruf,  den  sie  ausüben, 

ernannt  sind,  diesen  Beruf  aufgeben,  so  scheiden  sie  von  Rechtswegen  aus  dem  Aus- 

schüsse aus.  An  ihrer  Stelle  sind  sofort  andere  Mitglieder  aus  dem  Berufskreise  zu 

ernennen,  dem  die  Ausscheidenden  angehört  hatten.  (Vergl.  Art.  1  dieser  Verordnung.» 

Art.  6.  Der  Ausschufs  uiufs  zu  Rathe  gezogen  werden  bei  allen  Angelegen- 

heiten, betreffend: 

die  Genehmigung  der  Tarife; 

die  Auslegung  1.  der  Gesetze  und  Reglements  über  Eisenbahnverkehrsfragen. 

2.  der  Konzessionsurkunden  und  3.  der  Bedingnifshefte; 

die  Beziehungeu  der  Eisenbahnverwaltungen  zu  einander  und  zu  den  An- 
schlufsbabnen ; 

die  von  den  Eisenbahnverwaltungen  abgeschlossenen  Verträge,  soweit  sie 

der  Genehmigung  des  Ministers  unterliegen; 

die  Anträge  auf  Genehmigung  zur  Ausgabe  von  Obligationen; 

die  Anträge  wegen  Errichtung  von  Stationen  und  Haltestellen  auf  den  im 

Betriebe  befindlichen  Strecken; 

die  Beschwerden  über  den  Gang  der  Züge; 

die  Wünsche  und  Anträge  auf  Einlegung  neuer  Züge. 

Art.  7.  Der  Ausschufs  beräth  ferner  und  giebt  sein  Gutachten  über  alle  sonstigen 

Fragen,  die  ihm  in  Betreff  der  Anlage  oder  des  Betriebes  von  Vollbahuen,  Neben- 

oahnen  oder  Kleinbahnen  vom  Minister  unterbreitet  werden,  insbesondere  über  die 

Art  und  Weise  der  Inbetriebnahme  neuer  Strecken,  über  den  Rückkauf  von  Kon- 

zessionen und  die  Verschmelzung  von  Eisenbahngesellschaften,  ebenso  über  die  Ein- 

richtung von  Eisenbahnpensions-,  Spar-  und  ähnlichen  Kassen. 

Art.  s.  Die  Berathung  des  Ausschusses  erfolgt  auf  Grund  eines  Berichts,  der 

schriftlich  durch  ein  Mitglied,  einen  der  Schriftführer  oder  der  Auditeure  vorgelegt  wird. 

Durch  ministerielle  Verordnung  eingesetzte  Unterabtheilungen  des  Ausschusses 

könneu  beauftragt  werden,  an  Stelle  des  Ausschusses  über  Gegenstände  geringerer 

Bedeutung  ein  Gutachten  abzugeben. 

Art.  9.  Der  Ausschufs  kann  unter  Zustimmung  des  Ministers  Enqueten 

veranstalten.  « 

Wo  er  es  zur  Erleichterung  seiner  Berathungeu  für  zweckmäfsig  erachtet,  hört 

er  die  Vertreter  der  Eisenbahnverwaltungen,  des  Handels  oder  der  Industrie,  ent- 

weder aus  eigenem  Antrieb  oder  auf  deren  Wunsch. 

Art.  10.  Der  Ausschufs  tritt  aufs  er  in  den  Ferien  wenigstens  einmal  wöchent- 

lich zusammen,  anfserdem  so  oft  das  Geschäftsbedürfnifs  es  erheischt. 

Art.  ll.  Der  Minister  der  öffentlichen  Arbeiten  wird  mit  der  Ausführung  dieser 

Verordnung  beauftragt 

Nach  dem  Bericht  des  Ministers  der  öffentlichen  Arbeiten  an  den  Präsidenten 

der  Republik  unterscheidet  sich  die  neue  Verordnung  von  der  bisherigen  darin,  daf* 

eine  Vertretung  des  Handels  und  der  Industrie  auch  der  französischen  Provinzen  in 

dem  berathenden  Eisenbahnausschufs  neu  geschaffen  und  den  Lebens-  und  Renten- 
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Versicherungsgesellschaften  eine  Vertretung  eingeräumt  ist;  letzteres  aus  Rücksicht 

darauf,  dafs  der  Ausschufs  über  die  Arbeiterwohlfahrtsfragen  mit  zu  berathen  hat. 

hn  übrigen  sind  die  Zahlen  der  Mitglieder  aus  deu  verschiedenen  Berufsklassen 

etwas  geändert.  Die  Anzahl  der  berufenen  Mitglieder  des  berathenden  Eisenbahn- 
ausschusses  ist  von  47  auf  49  vermehrt. 

Italien.  Königl.  Verordnung  vorn  10.  August  1893,  betr.  die  Einführung 

der  mitteleuropäischen  Zeit  auf  den  italienischen  Eisenbahnen. 

VerÖffentl.  im  Giornale  del  Gcnio.   Civile  August  1893  S.  307. 

Art.  l.  Der  Eisenbahndienst  regelt  sich  im  Gebiete  des  ganzen  Königreichs 

Italien  nach  der  mittleren  Sonnenzeit  des  15.  Meridians»  östlich  von  Greenwich.  Diese 

Zeit  erhält  die  Bezeichnung:  Mitteleuropäische  Zeit. 

Art.  2.  Im  Eisenbahndienst  erfolgt  die  Zählung  der  Stunden  für  den  ganzen 

Tag  fortlaufend  von  Mitternacht  zu  Mitternacht. 

Art.  3.  Diese  Bestimmungen  treten  in  Kraft  zu  dem  Zeitpunkt,  zu  dem  nach 

Art.  l  dieser  Verordnung  der  l.  November  1893  beginnt.  Mit  demselben  Zeitpunkt 

werden  alle  entgegenstehenden  Bestimmungen  aufgehoben. 

Kufsland.  Kaiserlicher  Erlafs  vom  9./21.  Mai  1893,  betr.  Bau  und 

Betrieb  einer  Eisenbahn  von  der  Station  Kawkaskaja  nach  Staw- 

ropol. 

VerÖffentl.  in  der  Zeitschr.  d.  Min.  d.  Verkehrsamt,  vom  ia/22.  Aug.  1893. 

Der  Wladikawkas-Eisenbahngesellschaft  wird  der  Bau  und  Betrieb  einer  127 

Werst  langen,  mit  russischer  Normalspur  herzustellenden  Nebenbahn  von  der  Station 

Kawkaskaja  der  Wladikawkas-Eisenbahu  (Rostow  a.  Don— Wladikawkas)  nach  der 

Bezirkshauptstadt  Stawropol  übertragen.  Die  Kosten  des  für  die  Bahnanlage  erforder- 

lichen Grunderwerbs  tragen  die  örtlichen  Interessenten,  zum  gröfsten  Theile  die 

Stadt  und  der  Bezirk  Stawropol.  Die  Stadt  zahlt  aufserdem  noch  für  die  Dauer  von 

24  Jahren  jährlich  einen  Beitrag  von  31  250  Rbl.  Die  aufserdem  für  den  Bau  noch 

erforderlichen  Mittel,  deren  Höhe  nach  einem  von  der  Regierung  festzustellenden 

Kostenanschläge  bemessen  werden  soll,  werden  durch  eine  Obligationenanleihe  be- 

schafft, für  welche  der  Staat  Zinsbürgschaft  übernimmt 

Kaiserlicher  Erlafs  vom  15./27.  Juni  1893,  betr.  die  Gesellschaft 

der  Südostbahnen. 

VerÖffentl.  in  d.  Zeitschr.  d.  Min.  d.  Verk.  vom  ̂   1893. 
1.  Septbr. 

Die  Grjäsy— Zarizin-  und  die  Koslow— Woronesch— Rostow-Eisenbahngesell- 

schaft  werden  zu  einer  Gesellschaft  unter  der  Bezeichnung  „Gesellschaft  der  Siid- 

ostbahnen"  verschmolzen.  Dieser  neu  gebildeten  Gesellschaft  wird  der  Betrieb  der 

Oral— Grjäsy-  und  der  Liwnü-Bahn,  beide  dem  Staate  gehörig,  in  Pacht  gegeben, 

wofür  die  Gesellschaft  im  Jahre  1894  lOOOOO)  Rbl.,  in  1895  1200000  Rbl.  und  für 

1896  und  die  folgenden  Jahre  je  1  600  000  Rbl.  zu  zahlen  hat.   Der  Pachtvertrag  endet 
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mit  dem  Jahre  1953,  die  Regierung  kann  jeduch  unter  gewissen  Bedingungen  die 

verpachteten  Linien  der  Gesellschaft  schon  früher  wieder  abnehmen,  mufs  dann  aber 

auch  die  der  letzteren  gehörigen  Bahnen  mit  allem  Zubehör  übernehmen.   Die  neue 

Gesellschaft  verpflichtet  sich  ferner  auf  Verlangen  der  Regierung  und  nach  den  von 

dieser  aufgestellten  Plänen  und  Kostenanschlägen  den  Bau  mehrerer  Eisenbahnlinien 

auszuführen.   Die  bedeutendste  unter  diesen  letzteren  ist  die  von  ßalaschow  über 

Nowochoparsk,  Ostrogoschsk,  Waluika  und  Tschugujew  nach  Charkow  etwa  üOO  Werst 

lang  und  zu  25  800000  Rbl.  veranschlagt   Eine  andere  von  der  Gesellschaft  zu 

bauende  90  Werst  lange  und  auf  1800000  Rbl.  veranschlagte  Bahnlinie  soll  von  der 

ersteren  Linie  abzweigen  und  über  Buturlinowka  nach  Kaiatsch  im  Bogutscharsker 

Kreise  führen.   Zwei  andere,  8  und  8  Werst  lange  Linien  sollen  ein  Bergwerk  und 

einen  Uafenplatz  au  der  Wolga  anschliefsen.   Aufserdem  Übernimmt  die  Gesellschaft 

noch  den  Bau  von  Getreideelevatoren  und  Lagerräumen  für  Naphtaerzeugnisse. 

Kaiserlicher  Erlafs  vom  12./24.  Juni  1893,  betr.  Verstaatlichung 

der  Donetzbahn. 

Veröffentl.  in  der  Zeitschr.  d.  Min.  d.  Verk.  vom  c?7'  A"5"  1893. 8.  Septbr. 

Die  Donetzbahn  wird  mit  allem  Zubehör  vom  1./18-  Juli  1893  ab  in  das  Eigen- 

thum und  die  Verwaltung  des  Staates  übernommen.  Für  das  6  939  500  Rbl.  betragende 

Aktienkapital  der  Donetzbahn-Gesellscbaft  erhalten  die  Aktionäre  4prozentige  Re- 

gierungsobligationen und  zwar  werden  für  je  5  Aktien  zum  Nennwerthe  von 

125  Rbl.  Met.  6  Obligationen  zu  gleichem  Nennwerthe  gewährt,  Aufserdem  wird 

auf  die  Aktien  noch  ein  baarer  Zuschufs  gezahlt  und  zwar  für  jede  Dividendenaktie 

15  Rbl.  54  Kop.  und  für  die  übrigen  Aktien  je  7  Rbl.  13  Kop. 

Verordnung  vom  2./14.  August  1893,  betr.  den  Gewichtsverlust  der 

Güter  bei  Beförderung  auf  der  Eisenbahn. 

Veröffentl.  in  der  Zeitschr.  d.  Min.  d.  Verk.  vom  2./14.  September  l?s93. 

In  Abänderung  der  Vorschriften  vom        "J U,i   1887  wird  mit  Bezug  auf  Art.  106 1 1 .  AUg. 

des  allgem.  russ.  Eisenbahngesetzes  der  zulässige  Gewichtsverlust  wie  folgt  fest- 

gesetzt: 

1.  für  trockene  Gegenstände  1  Proz. 

2.  „    Getreide  in  Verpackung  lh  >. 

3.  „         „       „  loser  Schüttung  1  .. 

4.  ,,    Kukurutz  in  Verpackung  oder  in  loser  Schüt- 

tung für  je  260  Werst  Beförderung  1  Proz., 

im  ganzen  jedoch  nicht  über  5  „ 
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Besprechungen. 

Scheicher,  Walter,  Dr.  jur.,  konig),  sächsischer  Finanzrath.  Die 

Rechtswirkungen  der  Enteignung  nach  gemeinem  und 

sächsischem  Rechte.  Eine  systematische  Darstellung  des  mate- 

riellen Enteignungsrechts,  Freiburg  in  Sachsen.  Verlag  von 

Kraz  &  Gerlach  (Joh.  Stettner.)  1893. 

Die  erhebliche  praktische  Bedeutung,  welche  das  Enteignungsrecht 

insbesondere  seit  der  Entstehung  der  Eisenbahnen  genommen  hat,  machte 

die  wissenschaftliche  Behandlang  dieses,  nicht«  weniger  als  einfachen,  in 

das  hergebrachte  Rechtssystem  nur  schwierig  sich  einfügenden,  Rechts- 

stoffs  zur  unbedingten  Nothwendigkeit.  Gesetzgebung,  Rechtsprechung 

und  Litteratur  haben  denn  auch  zusammen  gewirkt,  um  denselben  all- 

seitig zu  durchdringen  und  zu  klären.  In  vielen  Richtungen  ist  auch  — 

das  wird  nicht  bestritten  werden  können  —  sowohl  über  die  Grundlagen 

der  Enteignung,  als  über  die  daraus  sich  ergebenden  Rechtswirkungen  eine 

Ueberein8timmung  der  Anschauungen  erzielt  worden.  Von  einer  völligen 

Uebereinstimmung  nicht  nur  über  das  gesetzgeberisch  Zweckmäfsige,  sondern 

auch  über  das  wissenschaftlich  Richtige  sind  wir  jedoch  noch  weit  ent- 

fernt. Zudem  erzeugt  die  Anwendung  der  Enteiguungsgesetze  immer 

neue  Fragen,  welche  zu  wiederholter  Prüfung  der  bisher  bestehenden  An- 

sichten und  zu  einer  immer  weiteren  Ausgestaltung  des  Enteignungs- 

rechts Anlafs  geben. 

Angesichts  dieser  Sachlage  und  des  Umstandes,  dafs  die  systematischen 

Darstellungen  dieses  Rechtgebietes  schon  längere  Zeit  zurückliegen,  ist 

eine  systematische  Bearbeitung  des  Enteignungsrechts  auf  wissenschaft- 

licher Grundlage  unter  Berücksichtigung  der  vorhandenen  Litteratur  und 

der  neueren  Rechtsprechung  eine  dankenswerthe  Aufgabe.  Der  Verfasser 

hat  sich  in  der  vorbezeichneten  Schrift  ihrer  Lösung  unterzogen,  und  zwar 

in  der  Weise,  dafs  er  aus  der  Untersuchung  der  rechtlichen  Natur  der 
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Enteignung  und  der  daraus  sich  ergebenden  Wirkungen  allgemeine  Grund- 

sätze zu  gewinnen  sucht  und  sodann  prüft,  inwieweit  diese  auch  für  das 

sächsische  Recht,  welches  in  vollem  Umfange  zur  Darstellung  kommt, 

mafsgebend  sind.  Die  Schrift  behandelt  das  Recht  der  Enteignung  über- 

haupt, ohne  Beschränkung  auf  einen  bestimmten  Zweck,  wenn  auch,  wie 

es  im  Hinbück  auf  die  Ausdehnung  dieses  Anwendungsgebiets  natürlich  er- 

scheint, der  Enteignung  für  Eisenbahnzwecke  besondere  Aufmerksamkeit 

zugewendet  wird.  Nur  die  Darstellung  des  materiellen  Enteignungsrechts, 

nicht  des  eigentlichen  Enteignungsverfahrens  hat  sich  der  Verfasser  zur 

Aufgabe  gemacht.  Das  letztere  zieht  er  nur  insoweit  in  den  Kreis  seiner 

Betrachtung,  als  dasselbe,  wie  z.  B.  die  Vollziehung  der  Enteignung,  die 

Rechtsmittel  zum  Schutze  des  Enteignungsanspruchs  mit  dem  materiellen 

Enteignungsrechte  in  untrennbarem  Zusammenhange  steht. 

Der  Schwerpunkt  der  Schrift  liegt  in  den  allgemeinen  dogmatischen 

Erörterungen,  in  der  Untersuchung  der  aus  dem  Wesen  der  Enteignung 

sich  ergebenden  allgemeinen  Grundsätze,  welche  der  Verfasser  als  da> 

gemeine  Recht  bezeichnet.  Diesen  Ausführungen  gegenüber  mufste  da* 

sächsische  Recht  schon  deshalb  zurücktreten,  weil  dort  das  Enteignung*- 

recht  nur  in  geringem  Mafse  im  Wege  der  Gesetzgebung  seine  Ausge- 

staltung erhalten  hat  und  in  sehr  wesentlichen  Beziehungen  der  Ergänzung 

durch  die  Wissenschaft  bedarf.  Dieser  Umstand  und  insbesondere  die 

gründliche  Behandlung  des  Stoffs,  welcher  die  langjährige  praktische  Be- 

schäftigung des  Verfassers  auf  diesem  Gebiete  augenscheinlich  za  gute 

gekommen  ist,  die  umfassende  Berücksichtigung  der  Rechtsprechung  und 

insbesondere  der  Littcratur.  die  klare  und  verständliche  Darstellung  ver- 

leihen der  Schrift  eine  über  das  sächsische  Rechtsgebiet  weit  hinausgehende 

Bedeutung.  Es  verlohnt  sich  deshalb  wohl,  auf  ihren  Inhalt  wenigstens  be- 

züglich der  darin  erörterten  Fragen  von  hervorragend  prinzipieller  Be- 

deutung hier  einzugehen. 

Die  Schrift  zerfällt  in  zwei  Theile,  deren  erster  der  Untersuchung 

der  rechtlichen  Natur  und  der  sachenrechtlichen  Wirkungen  der  Enteig- 

nung gewidmet  ist,  während  der  zweite  lediglich  die  forderungsrecht- 

lichen Wirkungen,  die  Entschädigungslehre,  zum  Gegenstande  hat.  In 

Uebereinstimmung  mit  der  überwiegenden  Mehrzahl  der  Schriftsteller  sieht 

der  Verfasser  in  der  Enteignung  einen,  in  dem  W'esen  und  Zweck  des 

Staates  begründeten,  öffentlich  rechtlichen  Akt.  einen  Ausspruch  der 

Staatsgewalt,  welcher  auf  Grund  des  Gesetzes  den  Eigenthumsüberffane 

von  dem  bisherigen  Eigentümer  auf  den  Unternehmer  vermittelt.  Der 

öffentlich  rechtliche  Akt  hat  demnach  eine  privatrechtliche  Wirkung  nach 

der  sachenrechtlichen  Seite,  indem  er  Eigenthum  entzieht  und  überträgt, 

ebenso  erzeugt  er  aber  auch  eine  forderungsrechtliche  Wirkung,  nämlich 
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einen  Entschädigungsanspruch  für  den  bisherigen  Eigenthümer.  Insoweit 

wird  die  Auffassung  des  Verfassers  bei  allen  denjenigen,  welche  die  Ent- 

eignung nicht  als  einen  erzwungenen  Verkauf  ansehen,  keinem  Widerspruch 

begegnen.  Sehr  anfechtbar  ist  aber  seine  Ansicht  über  den  eigentlichen 

Rechtsgrund  des  Entschädigungsanspruchs.  Die  Entschädigungspflicht 

erscheint  ihm  nicht  als  eine  ipso  jure  eintretende  Folge  des  Eingriffes  in 

Privateigenthum,  sondern  „besteht  nur  deswegen,  weil  der  Staat  in  Er- 

füllung seiner  Aufgabe  als  Rechtsstaat  sie  anerkennt  und  durch  das 

Gesetz,  sei  es  auch  im  Staatsgrundgesetze,  der  Verfassungsurkunde,  aus- 

drücklich statuirt."  (S.  24.)  Dafs  dieselbe  nur  infolge  staatlicher  An- 

erkennung besteht,  ist  ohne  weiteres  zuzugeben.  Sollte  aber  die  staatliche 

Anerkennung  nicht  schon  in  der  vom  Staate  gesetzten  Privatrechtsordnung 

liegen,  welche  von  ihm  auch  bei  Ausübung  der  Hobeitsrechte  insoweit 

respektirt  werden  mufs,  als  es  mit  der  Erreichung  der  Staatszwecke 

vereinbar  ist?  Sollte  dem  Eigenthümer  aus  seinem  Eigenthumsrecht 

nicht  ein  Anspruch  auf  Entschädigung  für  eine  ihm  zu  Staatszwecken 

entzogene  Sache,  deren  Zurückgabe  wegen  der  Nothwendigkeit  ihrer  Be- 

nutzung für  Staatszwecke  unmöglich  ist,  ebenso  zustehen,  wie  gegen  einen 

Privaten,  welcher  eine  dem  Eigenthümer  entzogene  Sache  nicht  wieder 

zurückzugeben  imstande  ist  ?  Wer  diese  Frage  verneint,  stellt  den  Staat 

völlig  aufserhalb  der  Privatrechtsordnung.  Dafs  dies  bei  der  Begründung 

dieser  Ordnung  gewollt  sei.  ist  aber  nicht  anzunehmen,  und  würde  des 

Beweises  bedürfen.  Es  ist  mehr  als  zweifelhaft,  ob  nicht  auch  da.  wo 

die  Unverletzlichkeit  des  Eigenthums  durch  die  Verfassung  oder  ein 

sonstiges  Gesetz  nicht  ausdrücklich  anerkannt  ist,  demjenigen,  welchem 

in  Ausübung  des  Staatsnothrechts  sein  Eigenthum  entzogen  ist,  gerichtlich 

das  Recht  auf  Entschädigung  zuerkannt  werden  würde.  Darin  kann  aber 

dem  Verfasser  unbedenklich  zugestimmt  werden,  dafs  die  sachenrechtliche 

Wirkung  der  Enteignung,  die  Eigenthumsübertragung  nicht  von  der  Fest- 

stellung und  Leistung  der  Entschädigung  abhängig  ist.  Allerdings  ist 

damit  die  Annahme  des  Verfassers,  dafs  die  verfassungsrechtlichen  Be- 

stimmungen, nach  welchen  Eigenthum  nur  gegen  vorgängige  Entschädigungs- 

leistung entzogen  oder  beschränkt  werden  darf,  auch  als  privatrechtliche 

Normen  anzusehen  seien,  kaum  vereinbar.  Wäre  dies  der  Fall,  so  würde 

daraus  dem  Eigenthümer,  welchem  sein  Eigenthumsrecht  ohne  vorherige 

Entschädigung  entzogen  werden  soll,  hiergegen  eine  Einrede  erwachsen. 

In  Wirklichkeit  kann  aber  die  betreffende  verfassungsrechtliche  Be- 

stimmung, wie  in  dem  Jahrgange  1885  S.  48  dieser  Zeitschrift  ausgeführt 

ist.  nur  als  eine  Vorschrift  öffentlich  rechtlicher  Natur,  als  Direktive  für 

den  Gesetzgeber  und  die  Verwaltungsbehörden  aufgefafst  werden. 

Die  Perfektion  der  Enteignung,  welche  für  den  Eigenthümer  den 
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Entschädigungsanspruch  begründet  und  das  Rucktrittsrecht  des  Unter- 

nehmers abschliefst,  tritt  nach  den  Ausführungen  der  Schrift  ein.  wenn 

sich  der  Enteignete   dem  Enteignungsantrage  des  Unternehmers  oder 

dem  Enteignungsausspruche  der  Behörde  unterwirft,  oder  wenn  die  Recht> 

mittelfrist  für  die  Anfechtung  der  Enteignungserklärung  abgelaufen  ist. 

Völlig  richtig  und  im  Einklänge  mit  der  Ansicht  des  Verfassers  über  die 

rechtliche  Natur  der  Enteignung.    Ob  es  aber  .  hiernach  gerechtfertigt  ist. 

im  Gebiete  des  sächsischen  Rechts,  welches  zwei  Erklärungen  der  Ent- 

eignungsbehörde kennt  nämlich  die  Entscheidung  über  die  Abtretung  and 

die  Ueberweisung  des  enteigneten  Gegenstandes  an  den  Unternehmer,  die 

Perfektion  schon  an  die  Entscheidung  über  die  Abtretung  zu  knüpfen, 

möchte  in  Zweifel  zu  ziehen  sein.    Wenn,  wie  nach  den  Ausführungen  de* 

Verfassers  anzunehmen  ist.  diese  Entscheidung  weder  die  Ueberweisuoe 

des  Besitzes,  noch  auch  des  Eigenthums  zur  Folge  hat,  so  kann  darin  der 

Enteignungsausspruch  gar  nicht  gefunden  werden.    Dafs  die  Verwaltung?- 

praxis  in  Sachsen  gleichwohl  die  Perfektion  der  Enteignung  von  dem 

Zeitpunkte  datirt,  in  welchem  die  Nothwendigkeit  der  Abtretung  endgültig 

festgestellt  ist,  scheint,  wie  auch  der  Verfasser  (S.  46)  andeutet  auf  die 

früher  herrschende  privatrechtliche  Auffassung  der  Enteignung  als  eines 

erzwungenen  Kaufs  zurückgeführt  werden  zu  müssen.    Hierbei  erhalten 

wir   zugleich   von  zwei  weiteren  Eigentümlichkeiten  des  sächsischen 

Rechts  Kenntnifs,  welche  Ausnahmen  vom  Prinzipe  der  vorgängigen  Ent- 

schädigung bei  der  Enteignung  für  Eisenbahnzwecke  betreffen.    Nach  dem 

Zeugnisse  des  Verfassers  ist  es  dort  für  zulässig  erachtet  worden,  die 

vor  der  Vollziehung  der  Enteignung  zu  erlegende  oder  zu  hinterlegende 

Entschädigung  auf  das  Aequivalent  für  die  abzutretende  Fläche  an  sich 

ohne  Berücksichtigung  der  durch  die  Abtrennung  von  dem  Restbesitze 

des  Eigentümers  entstehenden  Nachtheile  zu  beschränken,  die  Festsetzung 

der  Entschädigung  für  diese  Nachtheile  aber  einem  nach  Ausführung  der 

Bahnanlage  einzuleitenden  besondern  Verfahren,  dem  sog.  Nachentscbädi- 

gungsverfahren  vorzubehalten.   Ferner  erfolgt  die  Enteignung  für  Eisen- 

bahnen, ohne  dafs  die  vorherige  Zahlung  oder  Hinterlegung  der  Ent- 

schädigung für  erforderlich  erachtet  wird,  indem  man  davon  ausgeht  dais 

die  für  Privatbahnen  zur  Sicherang  der  Erfüllung  ihrer  Verpflichtung 

bestellte  allgemeine  Kaution,  und  wenn  es  sich  um  Staatsbahnen  handelt 

dafs  der  Staat  die  genügende  Garantie  für  die  Befriedigung  des  Eig*»- 
thümer8  gewähren. 

In  betreff  der  rechtlichen  Natur  derjenigen  Vereinbarungen  der  Be- 

theiligten, welche  einzelne  Akte  der  Enteignung  ersetzen,  schliefst  sich  der 

Verfasser  der  Ansicht  Labands,  Grünhuts  und  Rohlands  dahin  an,  dafs 

eine  Vereinbarung  über  die  Abtretung,  nachdem  durch  Feststellung  de* 
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Enteignungsplanes  die  Nothwendigkeit  der  Enteignung  bereits  aus- 

gesprochen ist,  im  Zweifel  nicht  als  ein  Kaufvertrag,  sondern  als  eine 

Enteignung  anzusehen  sei.  Eine  zutreffende  Antwort  ist  m.  E.  nicht  all- 

gemein, sondern  nur  auf  Grund  des  besondern  Enteignungsgesetzes  möglich. 

Für  das  preufsische  Recht  mufs  ich  meine  im  Jahrgange  1885  S.  59  dieser 

Zeitschrift  ausgesprochene  Ansicht,  dafs  diese  Vereinbarung  sich  als  ein 

Veräufserungs vertrag  charakterisire,  dem  Widerspruch  des  Verfassers 

S.  68  Anm.  67a,  gegenüber  aufrecht  erhalten.  M.  E.  ist  von  ihm  nicht 

berücksichtigt,  dafs  das  preufsische  Enteignungsgesetz  selbst  (vergl.  ins- 

besondere die  §§  17  und  46)  darüber  Anordnung  trifft,  inwieweit  der- 

artigen Vereinbarungen  die  Wirkungen  der  Enteignung  zukommen  sollen. 

Die  Ansichten  des  Verfassers  über  die  sachenrechtlichen  Wirkungen 

der  Enteignung  dem  bisherigen  Eigenthümer  gegenüber  —  originärer 

Erwerb  mit  allen  daraus  sich  ergebenden  Folgerungen  —  sind  die  not- 

wendige, nicht  zu  bestreitende  Konsequenz  der  Auffassung  der  Enteignung 

als  eines  öffentlich  rechtlichen  Aktes.  Eine  eingehendere  Untersuchung 

widmet  er  hierbei  dem  Einflüsse,  welchen  das  Grundbuchsystem  auf  den 

Eigenthumsübergang  hat.  Da  die  bezüglichen  Ausführungen  nur  für 

solche  Rechtsgebiete  Bedeutung  haben,  in  welchen  ein  jeder  Eigenthums- 

übergang von  Grundeigenthum  sich  erst  mit  dem  Eintrage  im  Grundbuche 

vollzieht,  und  die  Vollziehung  der  Enteignung  nicht,  wie  z.  ß.  in  Preufsen, 

schon  diese  Rechtsübertragung  zur  Folge  hat,  soll  hier  nicht  näher  darauf 

eingegangen  werden.  Wenn  aber  der  Verfasser  der  Enteignung  auch 

die  Wirkung  zuerkennt,  dafs  sie  ohne  weiteres  den  Untergang  aller  an 

dem  Enteignungsobjekte  bestehenden  dinglichen  Rechte  zur  Folge  habe, 

weil  das  bisherige  Eigenthumsrecht  in  seinem  ganzen  Bestände  aufgehoben, 

die  enteignete  Sache  allen  ihren  bisherigen  privatrechtlichen  Beziehungen 

entzogen  werde  und  daher  im  rechtlichen  Sinne  als  untergegangen  zu 

erachten  sei,  so  dürfte  er  auf  Widerspruch  stofsen  und  zwar  aus  einem 

doppelten  Grunde.  Einmal  ist  nicht  abzusehen,  weshalb  der  Enteignungs- 

zweck unbedingt  die  Aufhebung  des  Eigenthums  in  seinem  ganzen  Be- 

stände und  die  Beseitigung  sämmtlicher  dinglicher  Rechte  erfordere,  da 

einzelne  derartigen  Rechte  dem  Unternehmen,  für  welches  die  Enteignung 

stattfindet,  in  keiner  Weise  hinderlich  zu  sein  pflegen.  Wäre  aber  auch 

dem  Verfasser  in  diesem  Punkte  beizustimmen,  so  würde  nicht  erfindlich 

sein,  aus  welchem  Grunde  es  für  zulässig  zu  erachten  sein  sollte,  den 

dinglich  berechtigten  Dritten  ihre  Rechte  ohne  weiteres  zu  entziehen, 

während  dem  Eigenthümer  sein  Recht  doch  nur  im  geordneten  Ent- 

eignungsverfahren unter  Berücksichtigung  seines  Entschädigungsanspruchs 

entzogen  werden  kann.  Der  Verfasser  selbst  hält  es  (S.  118  Anm.  51) 

argumenta  a  majori  ad  minus  nicht  nur  für  zulässig,  sondern  sogar  für 
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geboten,  die  verfassungsrechtliche  Bestimmung  über  die  Unverletzlichkeit 

des  Eigenthums  nicht  nur  auf  das  Eigenthumsrecht  selbst,  sondern  auch 

auf  die  ans  dem  Eigenthum  fließenden  Rechte  an  fremden  Sachen  zu  be- 

ziehen.   Vollkommen  richtig.    Nur  unterläfst  er  es,  die  nothwendige 

Folgerung  daraus  zu  ziehen,  dafs  auch  die  Enteignung  sich  nicht  auf  da* 

Recht  des  Eigenthümers  zu  beschränken,  sondern  auch  auf  die  dinglichen 

Rechte  dritter  Personen  zu  erstrecken  habe.    Hätte  er  diese  Folgerung 

gezogen,  dann  würde  er  wahrscheinlich  zu  dem  Ergebnisse  gelangt  sein, 

dafs  die  dinglichen  Rechte  Dritter  nicht  ohne  weiteres  durch  die  Ent- 

eignung des  Eigenthümers  erlöschen,  sondern  selbst  enteignet  werden 

müssen.   Eine  solche  Enteignung  liegt  schon  dann  vor,  wenn  das  Ent- 

eignungsgesetz  dieselben  durch  die  Enteignung  für  erloschen  erklärt  unter 

gleichzeitiger  Verweisung  ihrer  Inhaber  zu  ihrer  Befriedigung  an  die  Ent- 

schädigungssumme, wie  dies  nach  S.  115  der  Schrift  die  Mehrzahl  der 

sächsischen  Enteignungsgesetze  für  die  „entfernteren"  Interessenten  an- 

ordnet.  Ist,  wie  im  preufsischen  Enteignungsgesetze,  das  Erlöschen  der 

Rechte  Dritter  von  der  Durchführung  des  Enteignungsverfahrens  gegen 

ihre  Inhaber,  sei  es  in  dem  gegen  den  Eigentbümer  eingeleiteten  oder  in 

einem  besonderen  Verfahren  zur  Beseitigung  der  Dritten,  abhängig  ge- 

macht, so  ist  jeder  Zweifel  darüber  ausgeschlossen,  dafs  diese  Rechte  nur 

durch  Enteignung  ihrer  Inhaber  erlöschen.   Hiermit  steht  auch  das  auf 

Seite  118/119  der  Schrift  mitgetheilte  Erkenntnifs  des  Oberlandesgerichts 

zu  Dresden  vom  15.  Oktober  1884  insofern  im  Einklänge,  als  es  annimmt, 

dafs  Grunddienstbarkeiten,  über  deren  Erlöschen  die  sächsischen  Gesetze 

keine  Bestimmungen  enthalten,  durch  die  Enteignung  des  dienenden  Grund- 

stücks nicht  aufgehoben  werden.   Der  Verfasser  erkennt  zwar  die  Richtig- 

keit dieser  Entscheidung  nicht  an  und  will  dem  Einwände  der  Unbilligkeit, 

welche  in  der  Beseitigung  dieser  Rechte  ohne  Entschädigung  ihrer  Inhaber 

liegen  würde,  dadurch  entgehen,  dafs  er  diesen  einen  unmittelbaren  Ent- 

schädigungsanspruch gegenüber  dem  Unternehmer  zuerkennt.   Indem  er 

aber  selbst  sieht,  dafs  dadurch  dem  Unternehmer,  sofern  der  durch  die 

Grunddienstbarkeit  für  das  dienende  Grundstück  sich  ergebende  Minder- 

werth bei  Bemessung  der  Entschädigung  für  den  Eigenthümer  keine  Be- 

rücksichtigung erfahren  hat,  zu  nahe  getreten  werden  würde,  will  er  in 

dem  Enteignungsverfahren  eine  doppelte  Werthfeststellung  eintreten  lassen, 

einmal  zu  Gunsten  des  Eigenthümers  für  die  enteignete  Sache  selbst  unter 

Berücksichtigung  der  Werthsminderung  infolge  der  Dienstbarkeit  und 

sodann  zu  Gunsten  des  dinglich  Berechtigten  für  den  Werth  des  dinglichen 

Rechts  (S.  402).   Damit  wird  aber  auch  von  ihm  anerkannt,  dafs  es  auch 

in  Sachsen  für  die  Inhaber  von  Grunddienstbarkeiten  der  Enteignung  bedarf. 

Auch  die  dauernde  und  die  vorübergehende  Beschränkung  fremden 
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Grundeigenthums  und  deren  rechtliche  Wirkung  finden  eine  eingehende 

Erörterung.  Gegen  die  Auffassung  des  Verfassers,  dafs  sowohl  die  erstere 

als  die  letztere  eine  Grunddienstbarkeit  entstehen  lasse,  werden  sich  unge- 

achtet der  in  betreff  der  letzteren  bestehenden  Zweifel,  keine  erheblichen 

Bedenken  geltend  machen  lassen. 

Mit  Recht  tritt  der  Verfasser  denen  entgegen,  welche  dem  frü- 

heren Eigenthumer  auch  ohne  eine  Gesetzesbestimmung  ein  Rück- 

er wcrbsrecht  für  den  Fall  einräumen  wollen,  dafs  die  enteignete  Fläche 

für  das  betreffende  Unternehmen  entbehrlich  werden  sollte  Anders 

urtheilt  er  über  diejenigen  Fälle,  in  welchen  das  Unternehmen,  sei  es 

wegen  Mangels  der  erforderlichen  Mittel  oder  aus  sonstigen  Gründen  nicht 

zu  stände  kommt.  In  diesen  Fällen  nimmt  er  für  die  Staatsgewalt,  und 

zwar  für  die  die  Staatsgewalt  repräsentirende  Behörde,  also  für  die  Ent- 

eignungsbehörde, das  Recht  in  Anspruch,  die  Enteignung  wieder  aufzuheben, 

wozu  es,  wie  er  meint,  keiner  besonderen  gesetzlichen  Ermächtigung  be- 

dürfe, weil  diese  Befugnifs  aus  dem  Weseu  der  Enteignung  selbst  folge. 

Hierbei  ist  doch  wohl  übersehen,  dafs  die  Enteignungsbehörde  nur  durch 

das  Enteiguungsgesetz  bestimmte  Vollmachten  erhält,  welche  sie  nicht 

berechtigt  ist  auszudehnen.  Die  Wiederaufhebung  der  Enteignung  im 

Falle  der  Nichtausführung  des  Unternehmens  darf  als  eine  berechtigte 

Forderung  an  den  Staat,  welcher  dieselbe  gesetzlich  zu  regeln  im  stände 

ist,  angesehen  werden.  Wie  aber  die  mit  der  Enteignung  betraute  Be- 

hörde, deren  Aufgabe  mit  der  Vollziehung  der  Enteignung  erledigt  ist, 

sich  noch  zu  einer  derartigen  Mafsregel  für  zuständig  erachten  kann,  ist 

nicht  abzusehen.  Der  Verfasser  hat  auch  aus  der  Verwaltungspraxis 

keine  Belege  für  seine  Auffassung  anzuführen  vermocht.  Dafs  aber  in  dem 

Fehlen  einer  solchen  Bestimmung  eine  Lücke  der  Enteignungsgesetz- 

gebung zu  finden  sei,  kann  ihm  ohne  weiteres  zugegeben  werden. 

Der  zweite  Theil  der  Schrift  behandelt  die  für  die  Entschädigung  der 

enteigneten  Berechtigten  geltenden  Grundsätze  in  so  vollständiger  Weise 

wie  dies  nur  bei  genauer  Kenntnifs  der  Enteiguungspraxis  möglich  ist.  Die 

Untersuchungen  des  Verfassers  erstrecken  sich  auf  das  Priuzip  der  Ersatz- 

leistung im  allgemeinen,  die  Person  des  Entschädigungsverpflichteten  und 

der  Entschädigungsberechtigteu,  auf  die  Voraussetzungen  der  Ersatzleistung, 

wobei  insbesondere  die  Fragen  erörtert  werden,  iuwieweit  die  durch  den 

Betrieb  des  betreffenden  Unternehmers  verursachten  Schäden  und  inwie- 

weit Vortheile  nur  thatsächlicher  Natur  zu  berücksichtigen  sind:  auf  die 

Form  der  Ersatzleistung  und  den  Zeitpunkt  der  Entschädigungsfeststellung: 

auf  die  einzelnen,  bei  der  Bemessung  der  Entschädigung  in  Betracht  kom- 

menden Faktoren  —  Sachwerth,  Verkaufspreis,  Einflufs  der  Benutzungsart 

und  Benutznngsfahigkeit,  Minderwerth  des  verbleibenden  Theils,  persönliche 
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Nachtheile  infolge  der  Enteignung  — ;  auf  die  Frage  der  Anrechnung  von 

Vortheilen,  welche  aus  der  Enteignung  und  dem  Unternehmen  erwachsen: 

auf  die  Entschädigung  der  dinglich  Berechtigten,  die  Verzinsung  der  Ent- 

schädigung, die  Ausdehnung  der  Enteignung  bei  nur  theilweiser  Eigen- 

thumsentziehung und  auf  die  Rechtsmittel  zum  Schutze  des  Entschädigungs- 

anspruchs. Es  kann  hier  auf  den  sehr  reichen,  in's  einzelne  gehenden 
Inhalt  dieser,  nur  summarisch  angedeuteten,  Erörterungen  nicht  eingegangen 

werden;  nur  einzelne  Bemerkungen  mögen,  theils  um  Erörterungen  von 

besonderem  Interesse  hervorzuheben,  theils  um  diesseitigen  Erachtens  un- 

richtigen Ansichten  entgegenzutreten,  hier  Platz  finden. 

Mannigfache  Zweifel  bietet  die  Frage,  welche  Personen  berechtigt 

sind,  Entschädigung  im  Enteignungsverfahren  zu  verlangen.  Der  Ver- 

fasser entscheidet  sich  für  die  Beschränkung  auf  die  dinglich  Berechtigten, 

schliefst  also  insbesondere  die  Pächter  und  Miether  unter  der  Voraussetzung 

aus,  dafs  ihnen  kein  dingliches  Recht  an  dem  Pacht-  bezw.  Miethgegen- 

stande  zusteht,  erkennt  aber  an,  dafs  es  der  Billigkeit  entspreche,  diesen 

im  Wege  des  Gesetzes  einen  solchen  Anspruch  zu  gewähren.  In  dem 

preufsischen  Enteignungsgesetze  ist  dies  geschehen.  In  einer  neuerdings 

ergangenen  Entscheidung  des  Reichsgerichts  ist  anerkannt,  dafs  unter  den 

im  §  11  dieses  Gesetzes  aufgeführten  Pächtern  und  Miethern  auch  diejenigen 

zu  verstehen  seien,  deren  Rechte  nur  als  persönliche  Vertragsrechte  anzu- 

sehen sind.  Aber  auch  bezüglich  der  dinglich  Berechtigten  machen  sich 

Zweifel  geltend.  Kann  jeder  Grundeigenthümer  beanspruchen,  enteignet 

zu  werden,  dessen  Eigenthum  durch  das  betreifende  Unternehmen  benach- 

teiligt wird?  Diese  Frage  beantwortet  die  Schrift  dahin,  dafs  nur  die- 

jenigen diesen  Anspruch  erheben  können,  welchen  durch  die  Enteignung 

und  die  hiermit  im  Zusammenhang  stehende  Anlage  Eigenthum  oder  ein 

anderes  dingliches  Recht  an  der  enteigneten  Sache  entzogen  oder  be- 

schränkt werde.  Zu  diesen  gehört  der  Eigenthümer,  welcher  durch  Ent- 

ziehung eines  Theils  seines  Eigenthums,  und  der  auf  Grund  besondern 

privatrechtlichen  Titels  sonst  dinglich  Berechtigte,  welcher  durch  Entziehung 

oder  Beschränkung  seines  Rechts  Nachtheil  erleidet  Für  nicht  berechtigt 

zur  Entschädigung  auf  Grund  der  Enteignung  erachtet  der  Verfasser 

dagegen  diejenigen  Grundeigenthümer,  welche  sich  durch  den  Bau  oder 

Betrieb  der  öffentlichen  Anlage  in  den  ihnen  nach  den  allgemeinen  Rechts- 

vorschriften gegenüber  jedem  benachbarten  Eigenthümer  zustehenden 

Rechten  beeinträchtigt  sehen  (S.  219/220).  Dieser  Auffassung,  welche  in 

der  Sache  begründet  ist  und  im  wesentlichen  auch  der  thatsäch liehen 

Hebung  entspricht,  wird  man  nur  beipflichten  können. 

Als  Mafsstab  für  die  Bemessung  der  Entschädigung  gilt  dem  Ver- 

lasser nach  dem  Vorgange  Treichlers  (Zeitschrift  für  Deutsches  Recht 
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12.  Bd.  S.  153)  die  Differenz  zwischen  dem  Vermögen  des  Enteigneten 

im  Zustande  vor  und  im  Zustande  nach  der  Enteignung.  Danach  würde 

die  Entschädigung  nicht  nach  objektiven,  sondern  nach  subjektiven  Mo- 

menten zu  bemessen,  es  würde  nicht  nur  der  allgemeine  Werth  der  zu 

enteignenden  Sache,  sondern  auch  der  Werth  zu  vergüten  sein,  welchen 

diese  Sache  für  ihren  Eigenthümer  hat.  Das  preufsisehe  Landrecht  ging 

von  dieser  Auffassung  aus,  indem  es  anordnete,  dafs  nicht  nur  auf  den 

gemeinen,  sondern  auch  auf  den  aufserordentlichen  Werth  Rücksicht  zu 

nehmen  sei,  und  denselben  Standpunkt  nimmt  das  sächsische  Recht  ein. 

In  bewufstem  Gegensatze  hierzu  schreibt  das  preufsisehe  Enteignungs- 

«esetz  vom  11.  Juni  1874  die  Festsetzung  der  Entschädigung  nach  objek- 

tiven Momenten  vor.  Diese  Bestimmungen  des  Gesetzes  selbst,  und 

ebenso  die  Berathungen  des  Gesetzes  im  Landtage  schliefsen  jeden 

Zweifel  darüber  aus,  dafs  die  Forderung  des  Entschädigungsberechtigten 

keine  Interessenforderung,  sondern  eine  Werthforderung  ist,  dafs  bei  der 

Bemessung  der  Entschädigung  nicht  die  Frage  zu  beantworten  ist :  was  ist 

die  Sache  ihrem  Eigenthümer  werth?  sondern:  welchen  Werth  hat  sie  für 

jedermann  ?  Der  Verfasser  erörtert  die  für  die  Ermittlung  der  Ent- 

schädigung mafsgebenden  Grundsätze  nur  vom  Standpunkte  des  sächsischen 

Rechts,  welchen  er  auch  für  den  theoretisch  richtigen  erachtet.  Deshalb 

können  seine  Untersuchungen,  soweit  das  subjektive  Moment,  das  beson- 

dere Interesse  der  Entschädigungsberechtigten  in  Betracht  kommt,  so  z.  B. 

die  Frage  der  Vergütung  des  entgangenen  Gewinns,  für  das  preufsisehe 

Rechtsgebiet  nicht  verwerthet  werden. 

Die  einzelnen  Faktoren,  welche  nach  dem  preufsischen  Enteignungs- 

gesetze zu  vergüten  sind:  der  Werth  der  zu  enteignenden  Fläche  an  sich, 

und  bei  Theilenteignungen  ihr  Mehrwerth  als  Theil  des  Ganzen  und  der 

Minderwerth,  welcher  für  den  Restbesitz  durch  die  Abtretung  entsteht, 

werden  auch  vom  Verfasser  des  näheren  erörtert.  Nicht  verständlich  ist 

e.s  wie  er  hierbei  (S.  364)  der  Ansicht  Egers  zustimmen  kann,  dafs  die 

beiden  letzten  Ersatzkategorien,  der  bezeichnete  Mehrwerth  und  Minder- 

werth in  Wahrheit  zusammenfallen;  denn  „es  lasse  sich  kein  Mehrwerth 

des  enteigneten  Theils  mit  Rücksicht  auf  seinen  Zusammenhang  mit  dem 

betreffenden  Sachganzen  denken,  dem  nicht  zugleich  ein  Minderwerth  des 

verbleibenden  Besitzes  entspräche".  Das  Irrige  der  Annahme,  dafs  der 

preufsisehe  Gesetzgeber  sich  hier  eine  Gedankenlosigkeit  habe  zu  Schulden 

kommen  lassen,  möge  ein  sehr  einfaches,  naheliegendes  Beispiel  veran- 

schaulichen. Von  einem  100  Meter  breiten  und  ebenso  langen,  landwirt- 

schaftlich benutzten  Grundstücke  wird  längs  einer  Grenze  ein  Streifen 

von  1  Meter  Breite  enteignet.  Der  Werth  dieses  Streifens,  lediglich  für 

sich  betrachtet,  hat  kaum  einen  Werth,  weil  er  in  seiner  Isolirung  einer 
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landwirtschaftlichen  oder  sonstigen  Benutzung  nicht  fähig  ist.  Wobl  aber 

war  derselbe  benutzungsfähig  und  hatte  daher  einen  gröfseren  Werth  als 

Theil  des  gesammten  Grundstücks,  und  dieser  mufs  berücksichtigt  werden. 

Auf  den  Werth  der  dem  Eigenthütner  verbleibenden  Restfläche  hat  da- 

gegen die  Abtrennung  des  schmalen  Streifens  gar  keinen  Einflute,  weil 

ihre  Benutzbarkeit.  abgesehen  von  ihrer  Verkleinerung,  dadurch  in  keiner 

Weise  beeinträchtigt  wird.  Dem  Mehrwerth  der  enteigneten  Fläche  als 

Theil  des  Ganzen  steht  daher  durchaus  nicht  immer  ein  entsprechender 

Minderwerth  des  Restgrundstücks  gegenüber. 

Vielfache  Meinungsverschiedenheit  besteht  in  Betreff  der  Frage,  in- 

wieweit Vortheile,  welche  die  Ausführung  des  Unternehmens  für  den  dem 

Eigenthümer  verbleibenden  Grundbesitz  zur  Folge  hat,  auf  die  für  die 

enteignete  Fläche  zu  leistende  Entschädigung  anzurechnen  sind.  Der  Ver- 

fasser unterscheidet  zwischen  der  für  die  abzutretende  Fläche  an  sich, 

und  der  für  den  Minderwerth  des  Restbesitzes  zu  gewährenden  Entschädi- 

gung. Für  die  ersten  will  er  die  Anrechnung  jeglicher,  dem  Restbesitze 

erwachsenden  Vortheile  ausschliefsen,  für  die  letztere  erachtet  er  diese 

Vortheile  für  anrechnungsfahig.  mögen  sie  aus  der  Enteignung  selbst  er- 

wachsen, wie  dies  beispielsweise  der  Fall  ist,  wenn  das  Restgrundstück 

von  einem  Gewässer  getrennt  und  dadurch  von  einer  lästigen  Uferunter- 

haltungslast befreit  wird,  oder  aus  der  Ausführung  des  Unternehmens, 

wohin  z.  B.  seine  Wertherhöhung  infolge  eines  in  der  Nähe  anzulegenden 

Bahnhofs  gehört.  Die  Anrechnung  der  lediglich  durch  die  Ausführung 

des  Unternehmens  bedingten  Vortheile  ist  meines  Erachtens  völlig  unbe- 

rechtigt. Sie  sind  nicht  nothwendige  Folge  der  Abtretung,  überdies  zur 

Zeit  der  Feststellung  der  Entschädigung  häufig  noch  nicht  einmal  mit 

Sicherheit  zu  übersehen,  weil  eine  spätere  Aenderung  der  Baupläne  nicht 

ausgeschlossen  ist.  Im  übrigen  und  zwar  auch  darin,  dafs  bei  der  Ent- 

schädigung für  die  abzutretende  Fläche  selbst  keinerlei  Vortheile  in  An- 

rechnung kommen  dürfen,  kann  aber  der  Ansicht  des  Verfassers  jedenfalls 

von  Seiten  derjenigen  zugestimmt  werden,  welche  den  Anspruch  des 

Entschädigungsberechtigten  nicht  als  eine  Interessenforderung  auffassen, 

sondern  im  Sinne  des  preufsischeu  Enteignungsgesetzes  nur  den  objektiveu 

Werth  ersetzt  wissen  wollen:  denn  hiernach  mufs  dem  Eigenthümer  der 

Werth,  welchen  die  enteignete  Fläche  an  sich  hat,  unter  allen  Umständen 

zu  gute  kommen.  Wie  aber  die  Ausschliefsung  der  Anrechnung  der  aus 

der  Abtretung  für  den  Restbesitz  entstehenden  Vortheile  auf  diesen  Werth, 

mit  der  Anschauung  des  Verfassers,  welcher  dem  Eutschädigungsberech- 

t igten  einen  Anspruch  auf  Vergütung  seines  subjektiven  Interesses  zu- 

erkennt, vereinbar  ist,  ist  nicht  erfindlich  und  auch  aus  den  Ausführungen 

der  Schrift  nicht  zu  entnehmen. 
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Soviel  über  den  Inhalt  der  Schrift.  Ungerechnet  vielfacher  Ab- 

weichung von  den  Ansichten  des  Verfassers  kann  der  Werth  derselben 

nur  wiederholt  anerkannt  werden.  In  nahezu  erschöpfender  Weise  führt 

sie  den  Leser  in  die  Theorie  des  Enteignungsrechts  und  zugleich  in  die 

Anwendung  der  sächsischen  Enteignungsgesetze  ein,  und  verschafft  ihm 

durch  die  Fülle  der  behandelten  Fragen  einen  Ueberblick  über  dieses  Rechts- 

gebiet, welcher  ihn  in  den  Stand  setzt,  sich  selbständige  Ansichten  zu 

bilden,  oder  seine  schon  bestehenden  Auffassungen  zu  prüfen  und  zu 

klären.  Freilich  will  die  Schrift  mit  Aufmerksamkeit  und  mit  kritischem 

Sinn  studirt  sein;  ein  Buch  zum  blofsen  Nachschlagen  ist  sie  nicht.  In 

diesem  Sinne  und  zu  diesem  Zwecke  kann  dieselbe  aber  allen  empfohlen 

werden,  welche  an  dem  inneren  Verständnisse  des  Enteignungsrechts  ein 

Interesse  haben.  Gleim. 

Album  de  Statistique  grapliique  de  1892. ')  Paris  Imprimerie 
nationale  1892. 

Diese,  die  dreizehnte  Ausgabe  des  bekannten,  lehrreichen,  vortreff- 

lich ausgestatteten  Sammelwerkes  enthält  24  Tafeln  mit  bildlichen  Dar- 

stellungen des  Verkehrs  der  französischen  Eisenbahnen  und  Wasser- 

strafsen  im  Jahre  1890.  Darunter  ist  eine  gröfsere  Abhandlung  über  den 

„Personenverkehr  in  Frankreich  und  im  Auslande"  (nach  Klassen, 

Tarifsätzen.  Verkehr,  Einnahme)  auf  den  Tafeln  6  bis  19  von  besonderem, 

weitgehendem  Interesse.  Eine  bildliche  Darstellung  des  Verkehrs  der 

französischen  Lokalbahnen  für  das  Jahrzehnt  1880/89  findet  sich  auf 

Tafel  4.  Anschaulich  ist  die  auf  Tafel  16  gegebene  Uebersicht  des 

Personenverkehrs  nach  Klassen  für  die  Eisenbahnen  verschiedener 

Staaten  Europas  in  1889. 

Aus  der  Abhandlung  über  den  „Personenverkehr  iu  Frankreich 

und  ira  Auslande"  sind  nachstehend  einige  der  wichtigsten  Zahlen  ent- 
nommen: 

Die  ursprünglichen  kilometrischen  Einheitssätze  der  französischen 

Eisenbahnen  (O.in  Frcs.  in  I.  Klasse,  0,075  Frcs.  in  II.  Klasse  und  0,or>r>  Frc*. 

in  III.  Klasse)  waren  infolge  der  Zuschläge  nach  und  nach  um  23,2  % 

auf  0.1232  Frcs.,  0,0924  Frcs.  und  0,0678  Frcs.  gestiegen.  Sie  ermäßigten  sich 

jedoch  bei  den  Rückfahrkarten,  Zeitkarten  und  dgl.  Der  Durchschnitts- 

satz stellte  sich  für  das 

l)  Verg).  Archiv  1892.  S.  882  u.  ff.  „Albuin  de  Statistique  graphique  de  1890/1891." 
Paris  1891. 
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fresammtnetz:  in  1868  auf  . 

„  1868  „  . 

„  „  1878 

188s Ermäfsigung 

ohne  Zuschläge     mit  Zuschlägen 

0,0587  Frcs. 0,0540  ,, 

0,0517  „ 

0,<MGO  „ 

22  % 

0,0657  Frcs. 
'     0,0605  ,. 

0,0637 
■     0,0566  .. 

14% 

Seit  dem  1.  April  1892  sind  bekanntlich  weitere  erhebliche  Tarif- 

erniäfsigungen  eingeführt.1) 

Ein  Vergleich  des  Personenverkehrs  in  Frankreich  in  den 

Jahren  1866  und  1889  findet  sich  in  folgender  Tabelle: 

Es  kommen 
Personen                 Einnahme  iFrcs.> 

1866 18S9             1866  1889 

rt      11-  «   

«   IH.  n   

i 

8  450  000      18624  921      63  451000  81514117 

26407  000      87  962  323      41077  000  102669032 

52485  000  1  137  064267      93  090  000  1960005(0 

zusammen 

Davon  entfallen: 

auf  die  regelmäßigen  Tarife  .  . 

„   ermäfsigten        ,      .  . 

87  342000 

45  349000 

32614000 

243  651  501     187  618  (XX)  380183662 
i 

i 

94  234  726    129424  000  2063125* 

149  416  775  ,.   28082  000  174871144 

zusammen 77  863  000 

 r,  

243  651  501     157  506  (XX)  3801S365-' 

'i 

Auf  das  Hundert  zurückgeführt  ergeben  sich: 

■  Personen 

für    I.  Klasse 

18bt> 

10 

- Einnahme  t'Fres.) 
1889 

 ii 

i; 

1866 

28 

1889 

21 30 

36 

22 
t 

*  in.   

60 

56 

50 
52 

zusammen 
100 100 

100 

100 
Davon: 

auf  regelmäfsige  Tarife  .... 58 

39 

: 

54 

„   ermäfaigte        „  .... 42 

61 

1 
 46 

*)  Vurgl.  darüber  Archiv  1892  S.  36  ff. 
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Der  Personenverkehr  der  Hauptländer  Europas  im  Jahre  1889  nach 

Wagenklassen  wird  in  der  folgenden,  der  Tafel  16  entnommenen  Tabelle 

dargestellt. 

Es  kommen  (in  Hunderttheilen): 

1889 

Personen 

I.  Kl. II.  Kl. 

Einnahme  (Frcs.) 

III.  Kl.»)    I.  Kl. II.  Kl. in.  ki.>) 

auf  Deutschland 

England  .  . 

Oesterreich . 

Belgien  .  . 

Frankreich  . 

Italien  .  . 

Niederlande 

Rufsland 

die  Schweiz 

Spanien  .  . 

Norwegen  . 

Dänemark  . 

Ungarn   .  . 

0.  6 3,6 
1.  » 

3,9 

8,0 

4.» 

7,o 
1,« 

2,3 

5,7 
o,* 

0,7 

1,7 

10,2 

8,i 12,7 

12,h 
36,o 

25,9 

28,« 

7,« 

19,7 

18,3 

5,3 12,3 

19,3 
I 

89,3 

88,s 

86,1 
83,s 

56,o 

69,3 
70,u 

91,5 

78,i 
76,1 

94,0 

87,o 

79,i 

4,9 12,4 

7,5 

14,8 

21,0 

17,5 

16,6 

6,2 11,4 

24 

3,4 
3,3 

6,9 

26,? 

10,6 

27,6 

26,i 
27,o 

36,6 

36,3 

15,i 
34,4 
21 

19,a 

26,.', 

29,o 

68,3 77,0 

64,9 

60.1 
6ä,o 

45,9 

47,3 

78,7 

54.3 55 

76,* 
71,3 

64,i 

Die  Tafel  17  giebt  folgenden  Ucbcrblick  über  die  früheren  und 

jetzigen  Tarifsätze  der  französischen  Bahnen. 

Frühere 

Jetzige 

(seit  1.  März  1892) 

Entfernung 
Tarifsätze  (mit  Zuschlägen)  in  Francs 

I.  Kl. II.  Kl. III.  KI. I.  Kl. ;  ii.  ki. III.  Kl. 

anf 20  km  

2,4.-. 

1.« 

1,» 

2,« 
1,50 

1,00 

•• 
50  „  

0,15 
4,w 

3,35 5,*) 
3,s« 

2,45 

100  „  
12,3« 

9,30 6,70 

11,30 

7,55 
4,95 

200  r  
24,60 18,15 13,55 

22,»o 

15,10 

9,-15 

•• 400  ff  
49.35 

86,95 27,io 
44,so 

30,35 

19,70 - 600  „  73,»o 
55,35 40,«i 

67,M 
45,40 

29,55 

- 800  ,  

98,55 73,90 < 
54,30 89,60 

; 
39,45 

»)  Ohne  die  Orleansbahu,  für  welche  Zahlen  nicht  vorlagen. 

»)  In  der  III.  Klasse  sind  die  übrigen  Klassen  (IV.  und  Militär  und  dergl.) 
mit  einbegriffen. 
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Auf  Tafel  18  findet  sich  eine  vergleichende  Zusammenstellung  der 

zur  Zeit  in  Frankreich  und  den  übrigen  Ländern  gültigen  Tarifsätze  für 

gewöhnliche  und  Schnellzüge,  die  nachstehend  wiedergegeben  ist. 

Personen  tarif1)  (für  l  km) 

Länder I.  Kl. II.  Kl. III.  Kl. 
Bemerkungen 

(in  Franca; 

Frankreich*)  j 

Italien    .   .  j 

frühere  Sätze 

jetzige     r  .  . 

gewöhnl.  Züge  . 

Schnellzüge  .  . 

0,ms 

0,1134 

0,1130 

0,1S43 

0,0994 

0,07h; 

0,079 

0,0*7 

0,06776 

0,04*3 

0,051 
0,05455 

*)  Die  Tarifsätze  be- 
ziehen fllr»ti  auf  cr»- 

wohnliche  Züge  u 
Schnellzüge. 

England  .  . 
gewöhnl.  Züge  . 

Schnellzüge  .  . 

0,o»: 
0,l8«i 

0,091 

0,1058 
0,065 0,0*45 

durchschn.SOXAofschL 

Preufaen 

(Staatsbabnen) 
gewöhnl.  Züge  . 

Schnellzüge  .  . 

0,io 0,112«. 

0,07.". 

0,03*1
 

0,05 0,05*4 

OtoJ5  m  IV.  KI. 

f  gewöhnl.  Züge  . 
t  Schnellzüge  .  . 

0,076 
0,095 

; 

0,057 0t<>71 

0,031 
0,01» Niederlande*) 

0,ioe:< 

0,0*'. 

0,0531 

Oesterreich . 1  gewöhnl.  Züge  . 
1  Schnellzüge  .  . 

0,075 0.U2?. 

0,05 
0,075 0,025 0,0375 Schweden  . 1  gewöhnl.  Züge  . 

1  Schnellzüge  .  . 
0,09* 

0,07J5 
O,0M 

0,049 

0,056 

0,104 
0,073 

0,058 

0,15 
0,1115 

0,0565 

Der  Einflnfs  der  TarifermäisiguDgen  ist  auf  Tafel  19  für  Belgien 

(1860—1890),  England  (1854-1890)  und  Ungarn  (1.  August  1889/90)  für 

den  Personenverkehr  (nach  Klassen)  ersichtlich  gemacht  und  zeigt  den 

überwiegenden  Einflufs  der  III.  Klasse. 

Die  fünf  letzten  Tafeln  des  Werkes  beziehen  sich  auf  den  Verkehr 

der  französischen  Wasserstrafsen. 

Der  Wasserstrafsenverkehr  Frankreichs  in  1891  vertheilt  sich  wie 

folgt,  auf  Flüsse  und  Kanäle: 

>)  Znr  richtigen  Vergleichnng  aind  noch  Freigepäck  und  Sondertarife  mit  in 

Betracht  zu  ziehen,  wobei  flieh  billigere  Durchscbnittssätie  ergeben. 
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Es  kommen 

(1891* 

Länge 

km 
X  UUUvll 

Tonnenkilometer 

überhaupt     auf  1  km 

auf  Flüsse  t  ( 
J  in  Staatsverwaltung  ' 

„   Kanäle'  l 

7  454 

4015 

10  642  456 

,  12  711616 

1536292178 

1885563012 

20U  103 

469  627 

„   Flüsse  und  Kanäle  (in  Privat- 

868 1826984 
1  

114916  329 133  934 

zusammen 

12  827l> 

25  181  056 3  636  760  514 286911 

dagegen  in  1690 12  372 24  167  343 3216  073  334 
259948 

0—3. 

V.  Buschman,  Frhr.  v.  Dr.  M..  k.  k.  Regie rungsrath  und  Oberinspektor 

der  k.  k.  Generalinspektion  der  österreichischen  Eisenbahnen.  Die 

Vorschriften,  betreffend  den  Transport  explosiver  und  den- 

selben ähnlicher  Gegenstände  auf  den  österreichischen 

Eisenbahnen.  Wien  1893.  K.  k.  Hof-  und  Staatsdruckerei. 

Preis  70  Kr. 

Die  Bedingungen,  unter  denen  die  sog.  Explosivstoffe  und  ähnliche 

Gegenstände  auf  den  Eisenbahnen  befördert  werden,  sind,  wie  im  Deutschen 

Reich,  so  auch  in  der  österreichisch-ungarischen  Monarchie,  zum  Theil  ver- 

schieden, je  nachdem  die  Beförderung  erfolgt  innerhalb  der  Grenzen  des 

eigenen  Staatsgebiets  oder  im  Nachbarverkehr  zwischen  Oesterreich  und 

Ungarn  einerseits  und  dem  Deutschen  Reich  andrerseits  oder  im  Verkehr 

der  dem  Berner  internationalen  Uebereinkommen  über  den  Eisenbahnfracht- 

verkehr unterworfenen  Staaten     Ebenso  ist  die  Anzahl  der  Gegenstände, - 

die  nur  bedingungsweise  zum  Eisenbahntransport  zugelassen  werden,  eine 

verschiedene  im  inneren,  im  Nachbar-  und  im  internationalen  Verkehr. 

Im  allgemeinen  wird  man  sagen  können,  dafs  die  Bedingungen  für  den 

inneren  Verkehr  die  leichtesten,  die  für  den  internationalen  Verkehr  die 

schwersten  sind,  und  dafs  sie  für  den  Nachbarverkehr  eine  Mittelstellung 

einnehmen,  wie  denn  auch  zahlreiche  Gegenstände  naturgemäfs  aus- 

schliefslich  im  inneren  Verkehr  befördert  werden,  von  dem  Transport 

im  Nachbar-  und  weiteren  internationalen  Verkehr  aber  ausgeschlossen  sind, 

und  wieder  Gegenstände  im  Nachbarverkehr  zugelassen  werden,  deren 

Beförderung  im  weiteren  internationalen  Verkehr  nicht  statthaft  ist. 

Die  Beförderungsbedingungen  für  den  innerstaatlichen  Eisenbahn- 

verkehr des  Deutschen  Reichs  befinden  sich  in  der  Anlage  B  der  Verkehrs- 

')  Darunter  860  km  flüfsbare  Flüsse. 
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Ordnung,  für  Oesterreich  und  Ungarn  in  Anlage  B  des  Betriebsreglements. 

Ueber  den  Nachbarverkehr  zwischen  den  beiden  Reichen  sind  internatio- 

nale Vereinbarungen   getroffen   (vergl.  Eisonbahnverordnungsblatt  1892, 

S.  521  ff.;  1893.   S.  165  f.,  287  ff.).     Während  aber  in  der  deutschen 

Verkehrsordnung  auch  die  Bedingungen  für  die  besonders  gefahrlichen 

Gegenstände  —  wie  Pulver,  Dynamit  u.  dergl.  —  enthalten  sind,  die  aus- 

schliefslich  im  inneren  Verkehre  befördert  werden  dürfen,  ist  für  Oester- 

reich unter  dem  1.  August  1893  eine  besondere  Verordnung  des  Handela- 

ministers  erlassen,  die  den  Transport  dieser  Gegenstände  auf  den  Eisen- 

bahnen regelt1).    Der  Verfasser  des  im  vorigen  Jahrgang  des  Archivs  für 

Eisenbahnwesen  (S.  1247  ff.)  angezeigten  Kommentars  zum  österreichischen 

Betriebsreglement,  Regierungsrath  Frhr.  v.  Buschman,  hat  in  dem  in  der 

Ueberschrift  aufgeführten  Büchlein,  dem  104.  Hefte  der  Handausgabe  öster- 

reichischer Gesetze  und  Verordnungen,  alle  auf  den  Transport  explosiver 

und  ähnlicher  Gegenstände  auf  den  österreichischen  Eisenbahnen  bezüg- 

lichen Bestimmungen  übersichtlich  zusammengestellt  und  durch  Einfügung 

der  zugehörigen  Polizeiverordnungen,  ministerieller  und  ähnlicher  Erlasse 

ergänzt.  —  in  dem  ersten  Abschnitte  (S.  1—47)  befindet  sich  die  vorge- 

dachte Verordnung  vom  1.  August  1893,  enthaltend  Vorschriften  für  die 

Beförderung  von  Schwarzpulver,  sog.  konzessionirte  Sprengmittel,  Patronen 

für  Handfeuerwaffen,  Feuerwerkskörper,  Zündschnüre,  Nitrozellulose  und 

sprengkräftige  Zündungen,  soweit  nicht  für  einzelne  dieser  Gegenstände 

Beförderungsbedingungen  in  dem  Betriebsreglement  enthalten  sind;  im 

Abschnitt  zwei  (S.  48—67)  werden  die  übrigen,  in  dem  Betriebsreglement 

enthaltenen  Explosivstoffe  abgehandelt,  in  den  weiteren  Abschnitten  (drei 

bis  fünf)  befindet  sich  der  Einführungserlafs  zu  der  Verordnung  vom 

1.  August  1893,  ferner  die  internationalen  Vereinbarungen  und  eine  Anzahl 

vergleichender  Zusammenstellungen. 

Die  Einrichtung  des  Büchleins  ist  eine  sehr  zweckmäfsige  und  über- 

sichtliche. Die  Eisenbahnverwaltungen,  die  Behörden,  der  Handels- 

stand werden  mit  seiner  Hilfe  sich  leicht  und  schnell  in  den  ver- 

wickelten Bestimmungen  über  den  Eisenbahnverkehr  mit  diesen  gefähr- 

lichen Gegenständen  zurecht  finden  können.  Wenn  das  Buch  auch  in 

erster  Linie  für  die  Ocsterreicher  bestimmt  ist,  so  enthält  es  doch  auch 

viel  Material,  dessen  Kenntnifs  für  die  deutschen  mit  österreichischen 

verkehrenden  Bahnen  sehr  nützlich  sein  wird.  Seine  Beschaffung  kann 

daher  auch  den  deutschen  Eisenbahnen  und  der  deutschen  Verkehrswelt 

bestens  empfohlen  werden.  v.  d.  L. 

l)  Vergl.  den  Abdruck  dieser  Nummer  8.  1176  ff.  dieses  Heftes. 
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Mertens,  0«,  Dr.  Rufslands  Bedeutung  für  den  Weltgetreidemarkt. 

Sonderabdruck  aus  dem  allgemeinen  statistischen  Archiv.  Jahr- 

gang III,  S.  217  ff.  Tübingen  1892.  Lampp'sche  Buchhandlung. 

Von  der  S.  406  ff.  des  laufenden  Jahrgangs  des  Archivs  besprochenen 

Abhandlung  ist  nunmehr  auch  der  letzte,  9.  Abschnitt,  veröffentlicht,  in 

dem  die  Preisgestaltung  für  Weizen  und  Roggen  in  Rufsland  unter- 

sucht wird.  Für  diesen  Theil  seiner  Arbeit  stand  dem  Verfasser  ein  sehr 

dürftiges,  lückenhaftes,  über  einen  verhältnifsmäfsig  kurzen  Zeitraum  sich 

erstreckendes  Quellenmaterial  zur  Verfügung.  Die  gefundenen  Zahlen  haben 

daher  nur  die  Bedeutung  von  Annäherungswerthen.  In  den  Jahren  1881 

bis  1887  betrug  hiernach  der  Preis  des  Weizens  im  grofsen  Durchschnitt 

et  wa  100  Kopeken,  des  Roggens  etwa  70  Kopeken  für  das  Pud.  Der  Ver- 
fasser behandelt  im  einzelnen  die  Preise  im  Innern  des  Reichs  und  die 

Preise  an  den  Hafenplätzen  und  untersucht  den  Einflufs  der  Eisen- 

bahnfrachtsätze, der  Seefrachten  und  der  Unkosten  an  den  Hafen- 

plätzen auf  die  Preisbildung.  Höchst  bezeichnend  ist  das  kräftige  Ein- 

greifen der  russischen  Regierung  insbesondere  in  die  Tarifpolitik  der 

Eisenbahnen  (S.  238  ff.).  Ohne  sich  um  die  den  Privatbahnen  zugesicherten 

Rechte  auch  nur  im  geringsten  zu  kümmern,  nahm  ein  kaiserl.  Erlafs  vom 

16.  Juni  1887  (vergl.  auch  Archiv  1887  S.  872)  für  die  Regierung  das 

Recht  zur  Festeteilung  aller  Personen-  und  Gütertarife  in  Anspruch.  Und 

dieser  etwas  gewaltsame  Eingriff  hat  sich  als  eine  im  ganzen  wohltbätige 

Mafsregel  erwiesen.  Er  hat  eine  Ermäfsigung  und  Stabilität  der  Tarife, 

die  Beseitigung  thörichter  und  überflüssiger  Konkurrenzmacherei  zu  wege 

gebracht  und  sogar  die  Einnahmen  der  Bahnen  gehoben.  Bemerkenswerth 

ist  ferner,  mit  welchem  Nachdruck  an  allen  wichtigen  Getreidehandels- 

plätzen mit  dem  Bau  von  Silospeichern  vorgegangen  wird. 

In  einem  Schlufskapitel  geht  Mertens  noch  kurz  ein  auf  die  beiden 

Ausnahmejahre  1891  und  1892  mit  ihrer  Mifsernte,  Hungersnoth  und 

dem  Getreideausfuhrverbot.  Auch  hier  finden  sich  zahlreiche  neue  That- 

sachen  vielfach  in  ganz  eigenartiger  Weise  beleuchtet.  Das  Ausfuhrverbot 

hält  Mertens  für  eine  gänzlich  verfehlte  Mafsregel;  der  Zweck,  den  Ge- 

treidepreis in  Rufsland  niedrig  zu  halten,  sei  in  keiner  Weise  erreicht. 

Seiner  Meinung  nach  würde  es,  wenn  es  wirklich  um  Ermäfsigung  der 

Getreidepreise  zu  thun  war,  richtig  gewesen  sein,  dafs  die  Regierung  für 

die  Einfuhr  möglichst  grofser  Mengen  von  Brotfrüchten  gesorgt  hätte. 

Das  eingehende  Studium  der  nunmehr  abgeschlossenen,  gediegenen 

und  reichhaltigen,  aufserordentlich  zeitgemäfsen  Abhandlung  kann  ich 

wiederholt  nur  dringend  empfehlen.  v.  J.  L. 
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Httbner's  geographisch  -  statistische  Tabellen.  42.  Aasgabe  für 

das  Jahr  1893.  Herausgegeben  vom  Reg.-Rath  Prof.  Dr.  Fr. 

v.  Juraschek.  Frankfurt  a.  M.  Hein r.  Keller.  1893.  Preis  der 

Buchausgabe  m  l,äO,  der  Wandtafelausgabe  GO  4. 

Die  neueste  Ausgabe  des  bekannten  Nachschlageheftchens  ist  in  der- 

selben bewährten  Art,  wie  die  früheren  bearbeitet,  und,  wie  im  Vorwort 

bemerkt  wird,  bis  auf  die  jüngste  Zeit  berichtigt.  Das  Büchlein  wird  also 

nach  wie  vor  allen,  die  es  benutzen,  gute  Dienste  leisten.  Nicht  unbe- 

merkt möchte  ich  aber  lassen,  dafs  die  Angaben  über  die  Eisenbahneo. 

in  der  Tabelle  S.  45  ff.,  zahlreiche  Ungenauigkeiten  und  Unrichtigkeiteu 

enthalten.  Dem  Herausgeber  sind  augenscheinlich  die  fast  durchweg  aaf 

amtlichen  Quellen  fufsenden  Zusammenstellungen  des  Archivs  für  Eisen- 

bahnwesen über  die  Eisenbahnen  der  Erde  (die  letzten  im  laufenden  Jahr- 

gang, Heft  3,  S.  427  ff.)  nicht  bekannt  gewesen.  Es  wird  sich  empfehlen, 

in  späteren  Jahrgängen  diesen  Mangel  zu  beseitigen. 

v.  d.  L. 
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Daudrix,  J.  G.  Le  trace"  des  courbes  circulaires  et  paraboliques  de  raccordement 
pour  chemins  de  fer  routes  et  canaux  et  Tiinplantation  des  axes  des  ouvrages  en 

courbe.  Paris. 

Kr  er,  Dr.  jr.  G.,  Das  internationale  Uebereinkommen  über  den  Eisenbahnfrachtver- 

kehr.  Vom  14.  Oktober  1890.   Drittes  Heft.    Berlin  1893-  JL  4,00- 

Kndemann,  F.  Die  Rechtswirkungeu  der  Ablehnung  einer  Operation  seitens  des 

körperlich  Verletzten.   Berlin  1893. 
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Fischöl,  A.  Die  Tertiärbahnen,  ein  Mittel  zur  Hebung  der  Landwirtschaft  und 

Industrie.   Wien.  Ji  0,60. 

Frey,  J.  Das  Projekt  einer  Fusion  der  schweizerischen  Zentralbahn  und  der  schweize- 

rischen Nordostbahn.  Eine  eisenbahnpolitische  und  eisenbahnrechtliche  Studie. 

Aarau.  M  3,00- 

Gleina,  W.  Das  Recht  der  Eisenbahnen  in  Preulsen.  Erster  Band.  Zweite  Abthei- 

lung. 2.  Hälfte.   Berlin  1893.  M  3,40. 

Haarroann,  C.  Die  Kohlenverladung  in  den  Kanalhäfen  des  nordfranzösischen  Stein- 
kohlenbezirks.  Berlin  1893. 

Jung,  J.  Entwicklung  des  deutschen  Post-  und  Telegraphenwesens  in  den  letzten 

26  Jahren.  3.  Auflage.   Leipzig.  M  3,80. 

Kaufmann,  W.t  Dr.  Die  mitteleuropäischen  Eisenbahnen  und  das  internationale 

öffentliche  Recht.   Leipzig  1893. 

de  Lalleau.  Trait6  de  l'expropriation  pour  cause  d'utilite  publique.  Refondu  et 

augmente*  par  Jonsselin  et  A.  Rendu.  8°  Edition.  Paris. 

Loock,  W.  Der  strafrechtliche  Schutz  der  Eisenbahnen  im  Deutschen  Reiche. 

Berlin  1893-  M.  3,00. 

Mehrten«.  Zur  Baugeschichte  der  alten  Eisenbahnbrücken  bei  Dirschau  und  Marien- 

burg.  Berlin  1893. 

Menzel,  A.  Die  Arbeiterversicherung  nach  österreichischem  Rechte.  Mit  Berück- 

sichtigung des  deutschen  Reichsrechtes  systematisch  bearbeitet.  Ol  10,00. 

Meyer,  A.  W.,  Kalender  für  Eisenbahntechniker.   Wiesbaden  1894.  M  4,00. 

Müller,  E.  W.  Die  erste  Hilfe  bei  Unglücksfällen  und  plötzlichen  Erkrankungen. 

Wien,  Pest,  Leipzig  1898- 

Parsons,  A.  The  liability  of  Railway  Companies  for  negligence  towards  passengers. 

London.  sh.  5,00. 

Pratt's  law  of  highways.   13  th.  ed.   London.  sh.  32.6. 

Reports,  American  Railroad  and  corporation,  being  a  collection  of  the  current 

decisions  of  the  courts  of  last  resort  in  the  United  States  pertaining  to  the  law 

of  Railroads,  u.  s.  w.   Chicago.  $  5,00. 

Rieth,  Dr.  Repertorium  der  technischen  Journallitteratur.  Jahrgang  1892.  Berlin 

1893.  M  15,00. 

Schriften  der  Zentralstelle  für  Arbeiterwohlfahrtseinrichtungen.  No.  3.  Die  Spar- 

nnd  Bauvereine  iu  Hannover.  Göttingen  und  Berlin.  Eine  Anleitung  zur  prakti- 

schen Bethätigung  auf  dem  Gebiete  der  Wohnungsfrage.  Berlin  1898.  M  2,40. 

—  Desgl.  No.  4.  Hilfs-  und  ünterstützungskassen.  Fürsorge  für  Kinder  und  Jugend- 
liche.  Berlin  1893.  M  3,60. 

Schulz,  E.   Praktische  Dynamokonstruktion.   Berlin,  München  1893. 

Schweiger-Lerchenfeld,  A.  v.t  Vom  rollenden  Flügelrad.  Darstellung  der  Technik 

des  heutigen  Eisenbahnwesens.   In  25  Lieferungen.  1  Lfg.   Wien  1893.  M  0,50. 

Sevy-Lambert,  A.   Chemins  de  fer  ä  cremaillere.  Paris.  Fr.  45,00. 

Seygue,  L.   Chemins  de  fer.   Notions  generale*  et  economiques.  Paris.     Fr.  15,00. 

Stenglein,  M.,  Die  Post-,  Bahn-  und  Telegraphengesetzgebung  des  Deutschen  Reiches. 
Berlin  1898.  M  2,50. 
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Stevart,  A.   Kails  durs  ou  rails  doux.   Paris.  Fr.  130. 

Urbanitsky,  Dr.,  A.  Ritter  v.,  Die  Elektrizität  im  Dienste  der  Menschheit.  Zweite 

Anfl.   In  26  Lieferungen.   1.  n.  2.  Lfg.   Wien  1898.  ä  M  0#X 

Wehrmann,  O.  Die  bayerischen  Staatseisenbahnen.  Eine  gedrängte  Skizze  der 

gegenwartigen  Verhältnisse  derselben.,  München  1893.  M  1,00. 

Zezula,  F.  Im  Bereich  der  Schmalspur.  Eine  Darstellung  der  hervorragendsten 

Errungenschaften  auf  dem  Qebiete  des  schmalspurigen  Eisenbahnwesen?.  Sara- 

jevo 1893.  fl.  vm- 

Zeitschriften. 

Bulletin  du  minister«  des  travanx  publica.  Paris. 

Mai  1893. 

Russie.  —  Resume"  de  la  legislation  generale  deB  chemins  de  fer.  Alleroagn^ 

—  Resultats  d'exploitation  de»  chemins  de  fer  en  1891-1892  et  1890-1891. 

Juni  1893. 

Autriche.  —  Nombre  des  voyageurs  transportes  sur  les  chemins  de  fer  de 

l'Etat  pendant  les  annees  1R90  et  1891.  Recettes  des  voyageurs  transportes 

sur  les  chemins  de  fer  de  l'Etat  pendant  les  annees  1890  et  1891. 

Juli  1898. 

Allemagne.  —  Resultats  d'exploitation  des  chemins  de  fer  ä  voie  etroite 

pendant  l'exercice  1890-91.  Italie.  —  Situation  du  reseau  ferre"  au  decembre 

1888  et  1889.  Resultats  d'exploitation  des  chemins  de  fer  en  1888  et  1869. 

Centraiblatt  der  Bauverwal  tu  ng.  Berlin. 

No.  «6—42.   Vom  9.  September  bis  21.  Oktober  1898. 

(No.  36  und  36  a:)  Ueber  Signal-  und  Weichensicherungsanlagen.  (No.  37: 

Schalldämpfer  für  eiserne  EisenbahnbrQcken.  (No.  38:)  Der  Schiffahrtskanai 

von  Dortmund  nach  den  Emshäfen.   Zur  Frage  der  Schienenbefe?tigang 

(No.  40a.)  Brückeneinstürze  in  den  Vereinigten  Staaten.  (No.  41:)  Bettungs- 

stoffe  für  eiserne  Bahnschwellen.    (No.  42:)  Bahnhöfe  im  Auslande.  Inter- 

nationaler permanenter  Strafsenbahnverein. 

Deutsche  Bauzeitung.  Berlin. 

No.  75.   Vom  30.  September  1893. 

Das  Oberbausystem  der  Zukunft. 

Deutsche  Verkehrsblätter  und  allgemeine  deutsche  Eisenbahn  zeitung.  Berlin. 

München.  Leipzig. 

No.  85-48.   Vom  31.  August  bis  26.  Oktober  1893. 

(No.  35:)  Die  Staffeltarife  beim  Eisenbahnverkehr.  (No.  87  und  88  )  Zur 

Ausbildung  der  höheren  Eisenbahnverwaltungsbeamten.  (No.  89:)  Berufs- 

gefühl. (No  40u.  43:)  Ueber  Vereinsziele.  (No. 41:)  Ueber  Feuerung  und  Bau 

der  Lokomotiven.   (No.  42.)  Die  Festrede  zum  dritten  Verbandstage. 
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Dingler's  polytechnisches  JonrnaL  Stuttgart, 

.lahrgang  74.  Bd.  289.  Heft  12. 

Elektrisch  stellbare  Weiche  von  Siemens  &  Halske. 

Bd.  290.   Heft  1. 

Verriegelung  für  Weichen  und  Signalstellwerke  von  Manuel  Oliu. 

I/Economiste  francais.  Paris. 

No.  84—11.  Vom  26-  August  bis  14.  Oktober  1893. 

(No.  34:)  Les  compagnies  des  chemins  de  fer  et  les  amendes  pour  retard 

daus  l'arrivee  des  trains.  (No.  41:)  Le  mouvement  £conomique  et  social  en 
Allemagne:  la  r£duction  du  tarif  des  transports  pour  les  ce>eales  et  fourrages. 

/KdjtsBOÄopomio«  ai40  (Eisenbahnwesen).   St.  Petersburg.  1893. 

iNo.  24  und  27/28:)  Die  Bedingungen  für  die  gute  Ausnutzung  der  Eisen- 

bahnwagen. (No.  25/26:  i  Ueber  die  Erhöhung  der  Tragkraft  der  Güterwagen. 

vNo.  27  28:)  Elektrische  Beleuchtung  der  Züge  auf  amerikanischen  Eisen- 

bahnen. i.No.  29/30  und  31/82:  •  Der  Lokomotivdienst  in  den  Vereinigten 
Staaten  von  Amerika. 

Elektrotechnisch«  Rundschau.   Frankfurt  a.  M. 

No.  f.  1898/94. 

Die  elektrische  Zahnradbahn  zu  Saleve,  Schweiz.   Die  Intramuralhochbahu. 

Elektrotechnische  Zeitschrift.  Berlin. 

Heft  2M.   Vom  25.  August  1893. 

Elektrische  Scbnellzugalokomotive  der  General  Electric  Company. 

Engineering.  London. 

No.  1448-1447.   Vom  26.  Augnst  bis  22.  September  1893. 

(No.  1443:)  Compound  expreas  passenger  locomotive.  British  Railways- 

Boiler  explosions  at  Bradford  and  Biddulph.  The  coal  war  in  South  Wales. 

(No.  1444—14460  The  development  of  South  African  Railways.  (No.  1444: i 

Rotary  snow  plonb.  The  Railways  of  India.  (No.  1444,  1446  u.  1447:)  Lo- 

comotives  at  the  Columbian  exposition.  (No.  1445:)  The  engineering  congress 

at  Chicago.  Nevens  rail  scaper.  Ballast  distributing  wagou.  Baldwin  lo<-o- 
motives  at  Chicago. 

Engineering  New».   New  York. 

So.  i& — #0.   Vom  17.  August  bis  5.  Oktober  1893. 

iNo.  33:)  Statistics  of  Railway  Operations  in  the  United  States.  The  hrst 

American  Railway.  No.  34:)  An  english  view  of  American  Railways.  The 

use  of  concreto  in  Railway  structures.  (No.  85:)  Harlem  River  drawbridge 

Report  of  the  Am.  Soc.  ('.  E.  coramittee  on  Standard  rail  sections.  Steel  rails, 
their  manufacture  and  aervice.  (No.  36:)  Views  on  the  intramural  Elevated 

electric  Railway  at  the  world's  Columbian  exposition.  (No  36.  87,  39:)  The 
Chester  bridge  disaster.  (No.  36:)  Bridge  joint  for  80-lb.  rail,  Chicago  and 

Northwestern  Ry.  The  new  work  of  the  rapid  transit  commisaion.  The 

last  great  bridge  disaster.  (No.  37:)  Railway  track  equipment  at  the  world's 

Columbian  exposition.   Cost  of  constrneting  the  Winchester  and  Reattyvill.- 
Archiv  fUr  Eisenbahnwesen    llf».  7a 
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R.  R.  Kentucky.  The  lesson  of  recent  collisions.  <.No.  88: 1  The  Westing- 

bouse  double-acting  Compound  engine.  Iuiproved  tee  rail  for  electric  aueet 

Railways.  Railway  improvements  for  the  world's  Columbiau  expo.-ition 

The  pope  rail  joint.  The  New  York  Railroad  commission's  tinding  on  recent 
collisions.  Brakes  for  electric  cars.  <;No.  39:)  The  return  circuit  of  electric 

Railway«.  Foreign  locomotives  and  cars  at  the  world's  Colurabian  exposition. 
(No.  40:)  The  Everett  and  Monte  Christo  Railway.  Reversini:  locomotiv«:« 

in  euiergency  stops.   The  Chester  bridge  finding. 

Glaser'»  Annalen  für  Gewerbe  und  Bauwesen.  Berlin. 

No.  389.   Vom  1.  September  1893. 

Lokomotiven  auf  der  Weltausstellung  in  Chicago. 

Da«  Handels-Museum.  Wien. 

No.  40.   Vom  5.  Oktober  1893. 

Der  Getreideexport  Rufslands  und  der  Differentialzoll  iu  Deutschland. 

JiHxeHepi.  (Der  Ingenieur).  Kiew. 

Juli-Heft  1893. 

Die  technischen  Bedingungen  für  die  Lieferung  von  Steinkohlen  und  die 

Prüfung  der  letzteren  bei  der  Kursk-Charkow-Asow-Eisenbahn. 

Journal  of  the  Association  of  Engineering  Mx-jeties.  Boston. 

Juli  1893. 

Lining  of  Boulder  tunnel.    Methods  and  results  of  precise  leveling. 

Augunt  1893. 

Reconnaissance  and  location  of  the  Pacific  extensiuu  of  the  Great  Northern 

Railway.  Electrica!  street  Railways.  Preliininary  surveys  for  u  Railway 

line.   The  Chicago  Railway  problem. 

Monitore  delle  »trade  ferrate.  Turin. 

No.  30— liH.    Vom  29.  Juli  bis  23-  »September  1893- 

iNo.  30.  82,  35  und  87:  Ferruvia  del  Gottardo.  Ferrovie  della  Colo»id>ü. 

No.  31,  83,  34  n  (,'ousiderazioni  tecniche  ed  ecouomiebe  sul  traforo  delle 
Alpi  i  Fortsetzung  aus  No.  28  und  29i.  No.  33  :  t  Le  ferrovie  elettrieh*  di 

Budapest.  No  35:>  La  ferrovia  del  Congo.  (No.  36:)  Le  ferrovie  del 

inonde.  {No.  37:>  La  stazione  ferroviaria  di  Francoforte  sul  Meno.  La  rete 

inglese  nel  1892.   (No.  38: i  La  rete  Russa  nel  1*92. 

Oester reiiliistlie  Ki*enhahnzeitung.  Wien. 

N».  35-13.    Vom  27.  August  bis  22-  Oktober  1803. 

(No.  35  und  36:)  Die  Feststellungspflicht  der  Eisenbahn  bei  Güterschäden 

und  Verlusten.  Eisenbahnverkehr  im  Monat  Jnni  1893.  <No.  36:  >  Der  Ein- 

Hufs  des  Zonentarifs  auf  den  Personenverkehr  der  Kaiser  Ferdinanda- 

Nordbahn.  No  37:'  Betriebsergebnisse  der  grül'seren  österreichischen 
Eisenbahnen  in  1892.  'No.  38:)  Ueber  die  Anwendung  der  elektrischen 

Zugförderung  auf  Hauptbahnen.  Eisenbahnverkehr  im  Juli  1893  iNo.  39 

und  40:  i  Ueber  die  Balmerhaltungsmethode  mittelst  Hauptuntersuchungen 

No  41'  Verhältnils  der  sperrigen  Güter  zu  Tarif  und  Watjenbau.     No.  4J 
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und  43:»  Heber  das  Lokalbahnwesen  Belgiens.   (No.  43:)  Ergebnisse  der 

Unfallversicherung  auf  den  österreichischen  Eisenbahnen  im  Jahre  1892. 

Organ  für  die  Fortschritte  des  Eisenbahnwesen*.  Wiesbaden. 

Heft  V.  1893. 

Abortanlage  der  Eisenbahnhauptwerkstätte  zu  Oppum.  Erfahrungen  mit 

Hufseiserneu  Feuerkisten  und  Wellrohrkesseln.  Gleisbrückenwage  ohne 

Gleisunterbrechnng  mit  Quer>chwellenanordnung.  Die  Ausstellung  von 

Fr.  Krupp  -  Essen  auf  der  Weltausstellung  in  Chicago.  Vorrichtung  zum 

Aufziehen  von  Radreifen  mit  Gas  in  der  Hauptwerkstätte  Halberstadt. 

Neuer  Drehzapfen  für  Wagen  mit  Drehgestellen.  Die  Lokomotiven  auf  der 

Weltausstellung  in  Chicago  in  1898.  Oberbau  mit  federnder  Unterlags- 

plattc  und  federnd  unterstütztem  Schienenstofse.  Drehgestell  für  Lokomo- 

tiven. Universal-Fräsmaachine  der  Aktiengesellschaft  vormals  Frister  & 

Rofsmann  in  Berlin.  Metallene  Kuppelungsschläuche  für  Dampfheizung. 

Luftdruck-  und  Saugebremsen  bei  Eisenbahnen. 

Railroftd  Gazette.   New  York 

No.  33.   Vom  18.  August  1893. 

An  American  Railroad  signal  of  1835.   Standard  method  <>f  c«nducting 
locomotive  tests. 

No.  34.    Vom  25.  August  1893. 

Roberts  deflectiug  plate.  Concerning  some  recent  locoraotives.  Torpedoes, 

fusees  and  the  block  system.  Staudard  live  loads  for  Railroad  bridges. 

Reinforced  brakes.  A  sketch  of  European  and  American  Railroad  signalling. 

Lake  Street  Elevated  Railroad  of  Chicago.  Railroad  projects  now  open. 

International  electrical  cougress. 

No.  35.   Vom  1.  September  1898- 

Positive  nut  lock.  Standard  rail  sections.  Tlie  Long  bland  collision.  The 

material  for  car  couplers.  Compound  locomotives  in  England.  Krupp 

exhibit  at.  the  world's  fair.  Collision  at  Long  Island  city.  Bntting  collision 
at  Towners  N.  Y. 

No.  3«».    Vom  8.  September  ]fcj})3. 

Ten-ton  locomotive  crane,  Delaware,  Lackawanna  &  Western.  Ten-wheel 

passenger  eugine.  Brick  lined  or  water  lined  tireboxes.  Respousibility  for 

the  Long  Island  collision.  Joint  rates  and  the  long-and  short  law.  Juli 

accidents.  Bridge  disaster  on  the  Boston  dt  Albany.  Resistance  of  cars  on 

curves.  The  duty  of  a  Railroad  company  to  its  employees.  The  weather  and 

the  Railroads  in  India.    European  practice  in  locomotive  and  car  wheel  tires. 

No.  37.   Vom  15.  September  1893 

Passenger  Station  of  the  New  York,  Ontario  &  Western  Railroad  at  Midd- 

letown  N.  Y.  The  fnture  inotive  power  tor  Elevated  Railroads.  Cotton 

movements  of  the  last  crop  year.  Better  or  poorer  freight  conduetors  V 

The  prevention  of  strikes.  Track  brakes  Tbc  Rhode  Island  system  of 

compounditig.  The  Chester  bridge  disaster.  Collision  at  Colehonr.  An  early 

time  table    The  roadmaster's  Convention 

T.r 
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No.  88.    Vom  22.  September  1H93. 

Dining  car  of  the  Delaware  &  Hudson  ('anal  Co.  Interior  of  Atchison, 
Topeka  &  Santa  Fe  dining  car.  Plan  of  propoaed  union  passenger  Station 

at  Providence,  R.  Plan  and  profile  of  the  Barre  Railroad,  Barre,  Vf.. 

Compound  locomotives  in  actnal  service.  The  car  and  locomotive  painter's 

Association.  The  traveling  engineer's  association.  The  roadmaster's  Con- 
vention. The  fnture  of  the  steel  rail  trade.  Car  heating  systemx  at  the 

world's  fair.  Railroad  day  at  the  world's  fair.  Nine  paseengers  killed  at 
Manteno. * 

No.  89.  Vom  29.  September  1898. 

Compound  locomotive  for  the  Brooklyn  Elevated  Railroad.  Componnd  ex- 

press  locomotive  Chicago,  Milwaukee  &  St.  Paul  Railroad.  Tbe  rPeerleasu 

recording  pressure  gage.  Eastman  automatic  refrigerator  car.  Smith's 

portable  rail  saw.  The  Dykeman 's  and  Long  Island  collisions.  The  eco- 
nomy  of  the  narrow  gage.  The  use  of  mattresses  in  bridge  foundations.  The 

bridge  accident  on  the  Boston  &  Albany.  New  York  Street  Railway 
association. 

No.  40.   Vom  ii.  Oktober  1898. 

Pulling  and  starting  power  of  electric  and  steam  locomotives.  The  security 

of  postal  cars.  August  accidents.  The  Standard  rail  sections.  The  Busk 

tunnel.  A  Belgian  experiment  in  fares. 

So.  41.   Vom  13.  Oktober  1898. 

Bill  of  lading  of  the  „John  Bull".  Rail  and  fasteningt  from  the  Camden 

and  Amboy.  The  Sprague,  1000-horse  power  electric  locomotive.  The  grade 

crossing  and  the  electric  Railroad.  Private  tracks  at  the  carrier's  expense. 
New  York  -Chicago  passengers  in  August  and  September.  Traffic  of  Boston 

Railroads.  Exhibit  of  the  Pennsylvania  Railroad  at  Chicago.  Location  of 

the  Pacific  extension  of  the  Qreat  Northern.  Railroad  trän sf er  between 

Hobbs  Island  and  Guntersville,  Ala.   The  management  of  terminal  yards. 

The  Railway  Engineer.  London. 

No.  164.   September  1898. 

Express  passenger  engine;  North  Eastern  Railway.  Railway  structures: 

Continuous  girderB.  The  raanufacture  of  boiler  furnace  plates.  Standedge 

tunnel,  London  and  North  Western  Railway.  The  Pullman'B  trains  at  the 
Chicago  exhibition.  The  design  and  construction  of  Railway  carriages  and 

wagons. 

No.  16Ä.   Oktober  1893. 

First  and  third  class  dining  carriages,  Midland  and  Glasgow  aud  South 

Western  joint  stock.  Railway  signalling.  Administration  report  on  the 

Railways  in  India  for  1892—93.  Standard  rail  sections.  Histurical  tank- 

engines.  Norwegian  Railways.  New  Zealand  government  Railways.  Swedish 

Railways  The  design  and  construction  of  Railway  carriages  and  wagons. 

Railway  structures. 
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The  Railway  News  London. 

No.  1647-1554.   Vom  26.  August  bis  14.  Oktober  1893. 

(No.  1541,  1548  u.  1549:)  Railway  capital:.Its  amount  and  how  it  hag  bceu 

raised.  American  Raiiways:  their  rate«  and  chargea.  (No.  1547:)  British 

and  American  Railway  statistics.  Rassiaa  Raiiways  in  1892.  Railway  raten 

and  charge s.  A  novel  apeed  calculator.  (Xo.  1548  und  1549:)  The  Hungarian 

and  Anstrian  zone  tariffs.  (No.  1548:)  The  Sibirian  Railway.  (Xo.  1549:) 

Railway  expenses  locomotive  department.  Lightning  express  Railway  Ser- 

vice. (No.  1560  und  1552:)  Railway  capital:  how  it  haa  been  raised.  Leased 

lines  stock.  (No.  1550  und  1552:)  Railway  commissioners.  (No.  1550:)  Rail- 

way regulation  act:  „Hours  of  labour"  1893.  The  New  Zealand  Railway 

ayatem.  A  satisfactory  report.  (No.  1662:'i  Raiiways  and  the  aaaociated 

Chambers  of  commerce.  (No.  1553:)  Quart er's  Railway  t raffle.  London, 

Chatham  &,  Dover  Railway.  The  employer's  liability  &  Railway  servanta 
Opposition  to  the  government  bill.  (No.  1554:)  Railway  net  earnings  in  1892. 

French  Railway  finances. 

Revue  generale  des  chemins  de  fer.  Paris. 

August  1893. 

Manoeuvre  ä  distance  des  aiguilles  par  Als.  Proce'de's  m^cauiquea  de  manu- 
tention  des  combustibles  employes  en  France,  en  Angleterre  et  en  Belgique. 

Manivelle  de  a6curite\  Systeme  Dubois,  appliquee  aux  crics  de  levage  de  la 

compagnie  des  chemins  de  fer  de  l'Ouest. 

September  1893. 

Fabrication  des  alliages  blancs  employäs  par  le  aervice  du  materiel  et  de  la 

traction  de  la  compagnie  de  l'Est  pour  les  pieces  a  frottement.  Calcul  des 
montanta  et  dea  entretoiaea  dea  ponts  mötalliques  tnbulairea.  Alliages  pour 
coussinets 

Schweizerische  Bauzeitung.  Zürich. 

No.  8-14.   Vom  26.  Auguat  bis  7.  Oktober  1893. 

(No.  8  und  9:)  Wengernalpbahn.  (No.  11:)  Statistik  des  Rollmaterisls  der 

schweizerischen  Eisenbahnen.  (No.  13  und  14:)  Der  Bau  des  zweiten  Gleises 

der  Gotthardbahn.  (No.  14:)  Simplondurchstich. 

Verordnungsblatt  des  k.  k.  Handelsministeriums  für  Kisenbahnen  und  Schiff- 
fahrt. Wien. 

No.  102—123.   Vom  2.  September  bis  24.  Oktober  1893. 

(No.  102:)  Geplante  Maßnahmen  zur  Verhütung  von  Folgen  der  Farben- 

blindheit im  englischen  Verkehrsleben.  (No.  108:)  Eisenbahnverkehr  im 

Juli  1893.  (No.  106:)  Ueberaicht  der  in  Oesterreich  gelegenen  Schleppbahnen 

mit  Ende  1892.  (No.  Iii.  118  und  121:)  Internationaler  Kongrefs  der  Strafsen- 

eisenbahngesellschaften  in  Budapest.  Vergleich  der  Betriebsergebnisse  der 

britischen  und  amerikanischen  Eisenbahnen  für  das  Jahr  1892.  (No.  H5:i 

Europäische  Donaukomm ission.  (No.  116:  Eisenbahnverkehr  im  Monat 

August  1S93  und  Vergleich  der  Einnahmen  der  ersten  acht  Monate  1893  mit 

jenen  der  gleichen  Periode  1892.  (No.  128:)  Staatsvoranschlag  für  Wasser- 

bauten in  Oesterreich  für  1894.   Zusammenstellung  der  im  Monat  Septem- 
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ber  1898  bei  den  Zügen  mit  Personenbeförderung  in  den  Endstationen  vor- 

gekommenen Verspätungen. 

La  voie  ferree.  Paris. 

So  .">««- >78.   Vom  81.  August  bis  19.  Oktober  1893. 

(No.566:;  Lea  eonseils  gencraux  et  les  chemins  de  fnr.  Les  rheiuins  de  i-r 

de  la  Dröme.  (No  5*>7 :  L'eclairage  electrique  des  trains  Le  inetropolitain 
No.  56-:-  Essai  de  programine.  La  reorganisation  du  oomite  consulutif. 

Billeta  ä  prix  rednit*.  No.  569:)  Encore  les  tarifs.  Decrets  de  reorganisation 

du  comite  consultatif.  Le  comite  consultatif  norganise.  No.  570:)  Utilit- 

des  chemins  de  fer  d'interet  local.  iNo.  571:)  Les  tarifs  des  vins.  (No.  573 
La  concnrrence  et  les  chemins  de  fer. 

iKypBAj-w  hb HBCTopcTu  nyreä  cooömeHi«.  (Zeitschrift  des  Ministeriums  der  Verkehr* 
anstalten.)   St.  Petersburg.   1893    8.  Heft. 

Amtlicher  Theil: 

Verhandlungen  des  Eisenbalmrathes.  Angaben  über  den  Fortschritt  de- 
Baues der  Narewbahn.   Die  sibirische  Eisenbahn. 

Nichtamtlicher  Theil: 

Anlegung  künstlicher  Wasserrinnen  bei  Eisenbahnbauten.  Trockenlegung 

eines  Einschnitts  der  Syssran-Wjasma-Eisenbahn.  Die  Bekämpfung  der 

Cholera  anf  den  Verkehrswegen. 

Zeitschrift  de»  Architekten-  und  Ingenieur- Vereins.  Hannover. 

Heft  8.  1893. 

Ueber  unsere  Eisenbahngesetzgebung  des  Jahres  1892- 

Zeitschrift  für  Eisenbahnen  und  Dampfschiffahrt  der  österreichisch-ungarischen 
Monarchie.  Wien. 

No.  :*ti-48.   Vom  3.  September  bis  22.  Oktober  1893. 

(No.  3«   38,  40  und  41:)  Von  Wien  nach  Chicago.   iNo.  36:'  Ueber  Kohlen- 

wagen.   Rechnungsabschlüsse  für  1892.     No.  37 :'  Die  englische  Vtissugier- 
Bteuer.    (No.  88  und  89:j  Die  Northern  Pacific  Eisenbahn.    (No.  38:  Per 

österreichisch-ungarische  Eisenbahnverkehr  im  Juli  1893.   iNo.  89:»  Beriebt 

der  Generaldirektion  der  königl.  rumänischen  Eisenbahnen  über  den  Zustand 

der  Linien,  deren  Verwaltung  und  die  Mittel  zur  Verbesserung  derselben 

(No.  40:  i  Der  ungarische  Staatsvorauschlag  für  das  Jahr  1894.    i  No.  41 

Der  Rückgang  der  österreichisch-ungarischen  Schiffahrt  in  der  Levante 

Das  Schraalspursystem  in  Ungarn.   (No.  42:;  Der  österreichisch-ungarische 

Eisenbahnverkehr  im  Monat  August  1893.     No.  ISO  Die  Haftpflicht  der 

Strafsenbahnen.   Der  Voranschlag  der  österreichischen  Staatseisenbahnrer- 
waltung  für  das  Jahr  1894. 

Zeitschrift  für  Lokul-  und  Sti-nfcenbahnweaen.  Wiesbaden. 

Heft  2.  1898. 

Die  Spurweite  der  .Kleinbahnen    Verein  für  die  Förderung  des  Lokal-  w  < 

Strafsenbahnwesens  in  Oesterreich.  Zeitfragen  aus  der  Krankenversicherung 

Der  patentirte  Bauer'sche  Schienenrücker     Ein  gelungener  Versuch,  « 

Haftpflichtversicherung  durch  genossenschaftliche  Vereinigung  zu  trag«» 
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Betriebsergebnisse  der  Schmalspurbahnen.  Die  Lokalbahnaktiengesellschaft 

in  München.   Die  oberschlesische  Dampfstrafsenbahn. 

Zeitschrift  des  österr«*ithischen  Ingenieur-  und  Architekten- Vereins.  Wien. 

No.  85—42.   Vom  1.  September  bis  20.  Oktober  1893. 

(No.  35:)  Die  Hebung  der  Eisenbahnrheinbrücke  bei  Bucha.  (No.  39:)  Die 

elektrische  Hochbahn  in  Liverpool.  (No.  42:)  Mittheilungen  über  die  grofsen 

gewölbten  Brücken  der  k.  k.  Staatsbahn  Stanislau-Woronienka. # 

Zeitschrift  für  Transportwegen  und  Straften  bau.  Berlin. 

No.  25—80.   Vom  1.  September  bis  20.  Oktober  1893, 

(No.  26  :  i  Die  elektrische  Stadtbahn  in  Budapest.  Die  schmalspurigen  Landes- 

bahnen Steierraarks.  (No.  260  Elektrische  Strafsenbahn.  Strafsenbahnbetrieb 

mit  Akkumulatoren  in  Birmingham.  (No.  20—30:)  Die  Entwicklung  der 

Nebenbahnen  in  Preufsen  seit  1880  nnd  die  Bedeutung  der  Kleinbahnen. 

(No.  270  Ueber  die  Fortbewegungskosten  der  Strafsenbahnwagen.  Die  Her- 

stellung einer  gallertartigen  Elektrolyts  für  Akkumulatoren.  (No.  28:)  Inter- 

nationaler Kongrefs  der  Strafsenbahnen.  Zur  Tramwayfrage  in  Wien.  (No.  29:) 

Die  Form  der  Gleiseinbaugenehmigung  des  Strafseneigenthümers.  Bedin- 

gungen für  einen  elektrischen  Betrieb  von  Strafsenbahnen  in  Leipzig. 

Schleppbahn-Lokomotive  nach  Shay's  Bauart  auf  der  Chicagoer  Weltaus- 
stellung. iNo.  30:)  Die  Einführung  des  elektrischen  Betriebes  bei  Strafsen- 

bahnen. Die  elektrische  Niagara-Eisenbahn  zwischen  dem  Ontario-  und 
Erie-See. 

Zeitung  des  Vereins  deutscher  KiMenbahuverwaltungen.  Berlin. 

No.  «7-  88.   Vom  80.  August  bis  25.  Oktober  1893. 

(No.  67  nnd  68:)  Die  Bergbahn  Lauterbrunnen— Mürren.  (No.  68  und  69:) 
Statistische  Nachrichten  von  den  Eisenbahnen  des  Vereins  deutscher  Eisen- 

bahnverwaltungen für  1891.  (No.  69:)  Zur.Ansbildung  der  höheren  Eisenbahn- 

verwaltungsbeamten. (No  70:)  Zur  Lokalbahnbewegung  in  Oesterreich.  Schmal- 

spurbahnen im  Gebiete  der  Bahnen  des  Vereins  deutscher  Eisenbahnverwal- 

tungen. (No.  70  und  72:)  Die  Staatsbahnbetriebsordnung  in  Dänemark.  (No.71:) 

Ein  Vergleich  zwischen  der  Erfurter  Schnellzuglokomotive  und  der  Personen- 

zuglokomotive der  Pennsylvania-Eisenbahn  bezüglich  der  Leistungen.  (No.  72:) 

Ein  Vorschlag  zu  einer  einheitlichen  Wechselsigualisirung.  (No.  73  und  74:) 

Die  Einführung  des  elektrischen  Betriebes  bei  Strafsenbahnen.  (No.  73:} 

Statistik  der  im  Betriebe  befindlichen  Eisenhahnen  Deutschlands.  (No.  75:) 

Ausnutzung  der  Lokomotiven  auf  den  deutschen  Bahnen.  (No.  76:^  Die 

sibirische  Bahn  und  der  Fortgang  der  Ausiührungsarbeiten.  (No.  77:)  Eduard 

Wei.  Die  Lokalbahn  von  Kützting  nach  Lam.  (No.  78:)  Erfahrungen, 

welche  bei  den  Oebungen  und  Versuchen  der  preufsischen  Eisenbahnbrigade 

im  Bau  und  Betrieb  schmalspuriger  Bahnen  von  60  cm  Spurweite  gemacht 

sind.  (No.  79:)  Deutsche  Eisenbabnbauten  im  Auslande.  (No.  80  und  81:) 

Die  Heilraann'sche  elektrische  Lokomotive.  (No.  82:)  Konstruktion  der 

Kisenbahnzugschranken  in  Rücksicht  auf  Betriebssicherheit.  (No.  83:)  Kittl's 

„Vorschlag  zu  einer  einheitlichen  Wechselsignalisirung." 

-  
' Ilrt»u«if>ui-litn  im  A  ilti  a.-f         KJ-iii|di.  i.»  }l  pim-;.-i  iuiu-  .I.t  An.-i.tll.  l.->.  Ailx'H.i,, 

Verl»*  tu«  Juliii.  Sprt..»rr.  Brrlin  .N.  -  Orork  v..n  II.  8.  H»rm»un.  Ilrrlln  s,\V  . 
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